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 ילככ דומלת
 הנשמה ירדס השש ללכהב

 ויתוטמשהו קוקזה ייונש לבזב הייקנה (ג״פר־פ״ר) האיציניווב גרבזבוב לאינד לש הנושארה האצוהה יפ לע ספדנ

 םתלוזו ח״בהו ב״ירגהו ל״שרהזבה והיגהש דומלתה ירפס לש תואהסונ ייונשו תואסרג יפולח םע

 היראואבבש הכולמה ירפס רצואב אצמנה דיה יתכ לש תואחסונ יפולח םעו

 דומלתבו אתפסותב הנשמב ארקמב תומוקמ הארמ םעו

 תורצק תורעה ידי לע ראובמו תינמרג םגרותמ

 השע הלא לכ

 טדימשדלוג רזעילא

 ישימח ךרכ
 ןישודיק ,ןיטיג ,הטוס ,ריזנ

 איספל
 ץיווסאראה וטוא לש םי-יפסה רהסמ תיבב

 ב ׳׳ ע ר ת ׳ ה
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Der 

Babylonische Calmud 
MIT EINSCHLUSS DER VOLLSTAENDIGEN MISNAH 

HKRAUSGEGEBEN NACH DER ERSTEN, ZENSURFREIEN BOMBERGSCHEN AUSGABE (VENEDIG 1520—23), 

NEBST VARIANTEN DER SPAETEREN, VON S. LORJA, J. BERLIN, J. SIRKES U. AA. REVIDIRTEN 

AUSGABEN UND DER MUENCHENER TALMUDHANDSCHRIFT, MOEGLICHST SINN- UND 

wortgetreu UEBERSETZT UND MIT KURZEN ERKLAERUNGEN VERSEHEN 

VON 

■/ 

LAZARUS GOLDSCHMIDT 

FUENFTER BAND: 

Nazir, Sota, Gittin, Oiddusin 

LEIPZIG 

OTTO HARKASSOWITZ 

1912 
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Transscription 

 U ט ;h ח ;v; T z ו ;h ה ;d ד ;g כ ;b (bh) י ;über dem entsprechenden Vokal א ׳

 ;p (ph) פ ;über dem entsprechenden Vokal יש) 5; ע ״) n; D נ ;m ל /; מ ;k (kh) כ ;j י

 t. Bei Wörtern, bezw. Namen nichtsemitischer Abstammung ist ־.־ תi ר /־; ש q1 ק ;P צ

die übliche Schreibweise beibehalten. 

Signatur der Varianten 

M: Talmudhandscbrift der kgl. Hof• u. Staatsbibliothek zu München; offenbar falsches in () !| P; editio 

princeps des Talmuds (erste Bonibergsche Ausgabe, V'enedig 1520 — 1523) || B: die neueren Ausgaben, revi- 

dirt und korrigirt von SLorja, )Berlin, JSirkes u. AA. || V: Lesarten mancher Ausgaben u. Handschriften, 

sowie aus anderen talniud. Werken || -f-• Zusatz || —: Defekt |] Q- Hefekt des Cod. M, am Rand ergänzt || 

[]: DA. am Rand des Cod. M. Zensuränderungen und -lücken der neueren Ausgaben werden nicht berück- 

sichtigt. Die Orthographie der Bibelzitate wird nach dem niasor. Text korrigirt, Abv/eichungeu im VV'ortlaut 

werden jedoch beibehalten; etwaige Defekte werden in [] und Superfluen in () gesetzt. 

Abkürzungen 
der biblischen und talmudischen Büchernamen 

Dm t Tor dem Traktetaamen bedeutet Tosephta, litirt nach Abschnitt. An Stellei, auf die mit vgl. rerwleaea wird, werden die Parallelen rollitindlg auffezahlt. 

Ab.: Aboth II Ah.: Ahilutli || Am.: Arnos || Ar.: Ärakhin || •Az.: Äboda zara || Bb.: Baba bathra || 

Bek.: Bekhoroth || Ber.: Berakhoth || Bec;.: Be^a || Bik.: Bikkurim || Bm.: Baba nie^iä || Bq.: Baba qamma || 

Cut.: Canticum canticorum || Chr.: Chronicorum || Dan.: Daniel || Dem.: Deniaj || Der.: Derekh ere9 

rabba || Dez.: Derekh ere9 zuta || Dt.: Deuteronomium || Ecc.: Ecclesiastes || Ed.: Edijoth || Er.: Erubin || 

Est.: Ester || Ex.: Exodus || Ez.: Ezechiel || Ezr.: Ezra || Git.: Gittin || Gn. (Gen.): Genesis || Hab.: Habakuk || 

Hag.: Haggaj || Hai.: Halla || Hg.: Hagiga || Hol.: Hollin || Hör.: Horajoth || Hos.: Hosea [j Ij.: Ijob || 

Jab.: Jabmuth || Jad.: Jadajim || Jen: Jeremia || Jes.: Jesaia || Jo.: Joel || Jom.: Joma || Jon.: Jona || Jos.: 

Josua II Jud.: Judicum || Kel.: Kelim || Ken: Kerethoth || Ket.: Kethuboth || Kil.: Kiläjim || Lv. (Dev).: 

Deviticus || Mas.: Maäsroth || Mak.: Makkoth || Mal.: Maleachi || Meg.: Megilla || Mei.: Meila || Men.: 

Menahoth || Mich.: Micha || Mid.: Middoth || Miq.: Miqvaöth || Mk.: Makhsirin || Mq.: Moed qatan || Ms.: 

Maäser seni 1| Nah.: Nahum || Naz.: Nazir || Ned.: Nedarim || Neg.: Negalm || Neh.: Nehemia || Nid.: Nidda || 

Nm.: Numeri || Ob.: Obadja || Orl.: Orla || Pan: Para || Pes.: Pesahim || Pn: Proverbia || Ps.: Psalmi || Qid.: 

Qiddusin || Qin.: Qinnim || Reg.: Regum || Rh.: Ros ha§ana || Rt.: Ruth || Sab.: Sabbath || Sam.: Samuel || 

Sb.:Sebüth || Seb. :Sebuoth || Sem.: Semahoth || Seq. :Öeqalim || Sph.: Sopherim || Sot.: Sota || Suk.: Sukka || 

Syn.: Synhedrin || Tah.: Taharuth |j Tarn.: Tamid || Tan.: Taänith || Tem.: Temura || Ten: Terumoth || Thr.: 

Threni || Tj.: Tebul jom || Uq9.: Üq9in j| Zab.: Zabim || Zeh.: Zacharja || Zeb.: Zebahim [| Zph.: Zephania. 
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III. Sektion. 

Seder Nasim. 
Vom Frauenrecht. 

(V. Band.) 

räumliche Zeitangabe beim Naziratgelübde (17). 

— Das Naziratgelübde unter Bedingung (18). — 

Das Geloben mehrerer Nazirate (19). — Welches 

Haus durch Aussatz verunreinigung§fähig ist. — 

2. Abschnitt. 1. Das Nazirat inbezug auf Trocken- 

und Preßfeigen. — Das Gelübde mit einer Tür (20). 

— Die Auflösung beim Nazirat und bei der Heili- 

gung. — Das Geloben eines Speisopfers (21). ■— 

Das Gelübde mit einem unzulässigen Nachsatz. — 

II. Das Nazirat inbezug auf Gegenstände (22). — 

Das Nazirat inbezug auf Genußmittel (23). — 

III. Das Nazirat inbezug auf einen Becher Wein 

(24). — IV. Das Nazirat mit der Abgelobung von 

Handlungen, die dem Naziräer verboten sind. — 

Die Vereinbarung gegen eine Bestimmung der Ge- 

setzlehre (25). — Gelöbnisschwüre, die als auf- 

gelöst gelten. — V. Die Bezugnahme auf das Na- 

ziratgelöbnis eines anderen (26). — Der Auftrag 

zur Antrauung einer Frau (27). — Das unvoll- 

ständige Vogelopfer (28). — Der Auftrag zur Auf- 

lösung der Gelübde seiner Frau. — VI. Die Hälfte 

der Schur eines Nazirats (29). — VII—IX. Das 

Nazirat unter eiiier Voraussetzung inbezug auf die 

Geburt seiner Frau (30). — Die Bezugnahme auf 

ein solches Gelübde (31). — Das Nazirat nach 

einer bestimmten Frist (32). — Der Aussatz wäh- 

rend des Nazirats. — Die Verunreinigung während 

dieser Zeit (33). — Die Übertretung des Nazirat- 

gesetzes nach Ablauf der Frist. — X. Zwei anein- 

b 

IV. Nazir. 
Vom Nazirat. 

/. Abschnitt. I. Die Kakophonien der Nazirat- 

formet. — Der Zusammenhang des Nazirats mit 

der Sektion von den Frauen (3). — Die Formel- 

ansätze (4). — Die Präzisierung der Ansätze (5). 

— Das Gelübde des Naziräers (6). — Der Schwur 

bei der rechten Hand. — 11,1. Das beschränkte 

Naziratgelübde (7). — Die dem Naziräer und den 

Priestern verbotenen Getränke. — Die Vereini- 

gung verbotener Genußmittel. — 11,2. Das Nazirat 

Simsons (8). — 11,3. Der Unterschied zwischen 

dem lebenslänglichen Naziräer und dem Naziräer 

wie Simson. — Die Vefunreinigung eines Nazi- 

räers an einer Leiche (9). — Die Abgelobung einer 

Speise (10). — Verbot des Naziräergelübdes. — 

Ob Simson Naziräer war. — Das Haarscheren des 

lebenslänglichen Naziräers (11). — Die Haarschur 

Absaioms (12). — III,1. Dauer des Nazirats (13). 

— Mehrere Nazirate hintereinander. — Das große 

Nazirat (14). — Die vollen dreißig Tage. — 

111.2. Das große und das kleine Nazirat (15). — 

Die Bemessung der Dauer des Nazirats. — 

111.3. Das Nazirat auf Stunden und Tage (16). — 

111.4. Die überflüssige Redewendung. — IV—VII. 

Die Uebertreibung beim Naziratgelübde. ■— Die 

Talmud Bd.V 



X INHALT Nazir 11,9—111,7 

zugnahme einer Frau auf das Gelübde einer an- 

deren. — Das Abgeloben einer Sache mit Bezug- 

nähme auf ein Friedensopfer (53). — Die Bezug- 

nähme auf ein Gelübde, das später aufgelöst wird. 

— III. Wenn die Frau das Naziratgelübde über- 

tiitt, das ihr Mann aufgelöst hat (54). — Die un- 

beabsichtigte oder die aus Irrtum begangene 

Sünde (55). — Die Absicht bei einer gottgefälligen 

Handlung (56). — Die Absicht Lofs bei der Be- 

schlafung seiner Töchter. — Die Frevelei und die 

Bestrafung Lots. — Die gute Absicht bei der Be- 

gehung einer Sünde (57). — Sisra und Jael. — Die 

guten Handlungen der Frevler. — Das Studium 

der Gesetzeskunde in böser Absicht. — Niemand 

kommt um seinen Lohn. — Die Eile zur Ausübung 

einer guten Handlung (58). — IV. Was aus den 

Opfertieren wird, wenn das Naziratgelübde auf- 

gelöst worden ist. — Die Haftpflicht des Ehemanns 

für die Opfer seiner Frau (59). — Der Besitz der 

Frau gehört dem Ehemann. — Friedensopfer, die 

des Speisopfers nicht benötigen. — Das für das 

Naziratopfer reservierte Geld (60). — Der Über- 

schuß der Opferbeträge. — Die Geburten und das 

Eingetauschte der Opfertiere (61). — Das nicht 

darzubringende Sünd- und Schuldopfer (62). — 

Das für ein Geflügelopfer reservierte Geld. — Ver- 

mischte, für verschiedenartige Opfer bestimmte 

Gelder (63). — Was alles zur Anschaffung der 

Opfertiere bestimmt werden kann. — Die Bezeich- 

nung der Opfertiere. — Darbringung des Opfers 

für das Nazirat seines Vaters (64). — Darbringung 

des Opfers wegen einer Sünde des Vaters (65). 

— V. ln welchem Stadium das Naziratgelübde 

nicht mehr aufgelöst werden kann (66). — Die 

nicht auf ihren Namen geschlachteten Opfer des 

Versammlungsfestes. — Weshalb man das Nazirat- 

gelübde seiner Frau auflösen kann. — VI. Die Auf- 

erlegung eines Naziratgelübdes durch die Eltern 

(67). — Pflicht der Eltern, das Kind in das Gesetz 

einzuführen (68). — Die Schlachtung des Geflügels. 

— Das Opfer der Flußbehafteten (69). — Wie 

lange man seinen Sohn ein Naziratgelübde auf- 

erlegen kann. — Das Gelübde dessen, der dem 

Mannesalter nahe ist (70). —■ Die Weisheit R. Ha- 

ninas in seiner Jugend (71). — VII. Die Darbrin- 

gung des Naziratopfers seines Vaters. — Die 

ander anschließende Nazirate (34). — Die Trauer 

vor dem Fest. — Die Unterbrechung der Trauer 

durch das Fest (35). — Die Besprengung des 

Flußbehafteten. — Die Aufhebung der Reinigung 

desselben (36). — 

3. Abschnitt. I—IV. Das Haarschneiden des 

Naziräers. — Dasselbe bei mehreren Naziraten. 

— Die Aufhebung des Nazirats durch Verunreini- 

gung (37). — V. Das Geloben eines Nazirats auf 

einem Begräbnisplatz (38). — Das Geloben eines 

Nazirats während der Unreinheit. — Der reine 

und der unreine Naziräer (39). — Die Geißelung 

wegen der Verunreinigung eines Naziräers. — Ob 

der unreine Naziräer des Scherens benötigt (40). 

Die Tage des Aussatzes während des Nazirats 

(41). — Die Verunreinigung des reinen und des 

unreinen Naziräers. — Der Naziräer, der sich wie- 

derholt verunreinigt hat (42). — Ob die Nacht zur 

Frist gehört (43). — Das Sünd- und das Schuld- 

Opfer des Naziräers. — Das aufgelöste Nazirat- 

gelübde hinsichtlich des Sündopfers wegen Ver- 

unreinigung (44). — Die Auflösung des Gelübdes 

durch den Ehemann. — Das Geloben eines Nazi- 

rats ist eine sündhafte Handlung (45). — Die Auf- 

hebung des absolvierten Nazirats. — VI. Die Ab- 

solvierung eines Gelübdes (46). — Die Nazirat- 

gelöbnisse der Königin Helena. — Die Unreinheit 

des Lands der weltlichen Völker. — VlI. Die ein- 

ander widersprechenden Zeugen hinsichtlich des 

Gelobens eines Nazirats (47). — In welchen Fällen 

die anders lautende Aussage der Zeugen als 

Widerspruch gilt (48). — 

4. Abschnitt. I—II. Die Bezugnahme mehrerer 

Personen aufeinander bei einem Nazirat. — Die 

Zustimmung zu einem von einem anderen auf- 

erlegten Nazirat (49). — Die Dauer der Unter- 

brechung eines Satzes. — Ob bei der Bezugnahme 

mehrerer Personen aufeinander diese sich auf die 

erste Person bezieht (50). — Das Naziratgelübde 

inbezug auf ein einzelnes Glied (51). — Wirkung 

der Auflösung des Gelübdes der Frau durch den 

Ehemann. — Die Bezugnahme des Ehemanns auf 

das Gelübde seiner Frau. — Auflösung des Ge- 

lübdes einer Frau nach Absonderung des Opfers. 

— Wenn die Frau das Naziratgelübde Übertritt 

(52). — Verbot des Naziratgelübdes. — Die Be- 



INHALT XJ Nazir IV. 7—VI,8 

zum Quantum eines Viertellogs (91). — Die Norm 

eines Viertellogs bei zehn Gesetzen. — Die vier 

Becher am Abend des Pesabfestes. — Handlungen, 

die nach Genuß eines Viertellogs Wein verboten 

sind. — Ein Viertellog Blut von zwei Leichen. — 

Das Quantum des Wassers zum Händewaschen. 

— Das Fluchwasser der Ehebruchsverdächtigten 

(92). — Arten und Namen bei verbotenen Genuß- 

mittein. — Mehrere Verbote durch eine Hand- 

lung. — Die Wiederholung der verbotenen Hand- 

lung während des ganzen Tages (93). — III,1. 

Dauer des Nazirats ohne Zeitbestimmung. — Auf- 

hebung desselben durch das Haarscheren. — Das 

Wachstum des Haars (94). — Was alles als 

Scheren gilt (95). — Anzahl der Haare beim 

Scheren. — Drei, die sich das Haar scheren 

müssen (96). — Die Verwendung des Schermessers 

beim Haarscheren. — Der Nazir und der Aus- 

sätzige (97). — Verbot des Bartscherens. — Auf 

welche Art das Scheren verboten ist. — Das Ge- 

bot verdrängt das Verbot (98). — Das Scheren 

des ganzen Kopfs. — Das Zurücklassen von 

Haaren beim Scheren. — Die Norm, die größere 

Hälfte gelte als Ganzes (99). — Das nachträgliche 

Scheren der zurückgelassenen Haare. — Weitere 

Erörterungen hinsichtlich einzelner Haare. — 

111,3. Die Kopfreinigung mit Ton (100). — IV. 

Wenn ein Unreiner sich an einem Toten verun- 

reinigt (101). — Die Verbindung bei der Unrein- 

heit (102). — Beginn der Verunreinigung durch 

einen Toten. — Die Verunreinigung durch einen 

Sterbenden (103). — Die unvollständige Leiche 

hinsichtlich der Verunreinigung. — Der Pflichttote. 

— Die Unreinheit eines Glieds von einem Leben- 

den oder einem Toten (104). — Der größere Teil 

der Leiche hinsichtlich der Verunreinigung. — 

Dinge, die dem Nazir verboten sind, und die das 

Nazirat ungültig machen (105). — Wirkung der 

dem Naziräer verbotenen Handlungen (106). — 

Der Haarwuchs des Nazirs. — VI. Das Scheren 

wegen der Verunreinigung (107). — Untertauchen 

und Sonnenuntergang. — Das Betreten des levi- 

tischen Lagers durch Unreine (108). — VII—VIII,!. 

Das Scheren in Reinheit. — Die drei Qpfertiere 

des Nazirs (109). — Das Scheren an der Tür des 

Qffenbarungszelts. — VIII,2. Beseitigung des ge- 

b* 

Opfer in dem Fall, wenn Vater und Sohn beide 

Naziräer sind. — Wenn der verstorbene Naziräer 

zwei Söhne hinterläßt, die Naziräer sind (72). — 

Erstgeborener und Nachgeborener hinsichtlich des 

vom Vater hinterlassenen Naziräeropfers (73). — 

5. Abschnitt. 1—11. Die irrtümliche Heiligung 

eines Opfertiers oder eines Geldbetrags. — Der 

irrtümliche Umtausch (74). — Das Opfertier nach 

der Auflösung des Gelübdes. — Das Nazirgelübde 

auf Grund einer Voraussetzung (75). — Flecke an 

einem Tier gelten als Fehler. — Ob die Heiligung 

mit gönnendem oder nicht gönnendem Auge er- 

folgt (76). — Die Farbe des Rinds. — III. Beginn 

des Nazirats beim Befragen eines Gelehrten. -- 

Der Irrtum bei der Zählung beim Entrichten des 

Viehzehnten. — Die Auflösung des Naziratgelübdes 

nach der Übertretung (77). — Irrtum und Absicht 

bei der falschen Zählung (78). — IV. Die Nazir- 

gelübde der Exulanten. — Die Handhabe zur Auf- 

lösung eines Gelübdes (79). — V—VI. Das Nazirat 

mehrerer Personen auf Grund einer bestimmten 

Voraussetzung (80). — Das Naziratgelübde ist be- 

stimmt auszusprechen. — VII. Das Naziratgelübde 

unter Voraussetzung einer Sache, die sich nicht 

entscheiden läßt (81). — 

6. Abschnitt. I—II. Drei Dinge, die dem Nazir 

verboten sind. — Die Vereinigung der verbotenen 

Genußmittel. — Kerne und Hülsen der Wein- 

trauben (82). — Blätter und Stengel derselben. — 

Spezialisierung und Generalisierung in der Schrift 

(83). — Spezialisierung, Generalisierung und Spe- 

zialisierung in der Schrift (85). — Die Vereinigung 

des Erlaubten mit dem Verbotenen zum ver- 

botenen Quantum (86). — Die Verunreinigung von 

mit Hebe vermengten Speisen. — Das Quantum 

der verbotenen Speisen und die Dauer des Essens. 

— Die zweifelhafte Vermischung von Hebe mit 

profanen Speisen (87). — Die Hebe in der Jetzt- 

zeit. — Der Geschmack gleicht der Sache (88). — 

Feste Speisen und Flüssigkeiten werden zum er- 

forderlichen Quantum vereinigt. — Das Verbot 

von Fleisch mit Milch. — Von Nichtjuden benutzte 

Gefäße (89). — Die verschlechternde Geschmacks- 

Übertragung. — Zwei Schriftverse, die dasselbe 

lehren (90). — Die dem Naziräer verbotenen Dinge 

werden miteinander vereinigt. — Die Vereinigung 



Nazir VI,8—IX,2 alt ____^ 

Zelt hinsichtlich der Unreinheit (131). — Die zwei- 

felhafte Unreinheit und der zweifelhafte Aussatz 

eines Nazirs (132). — Die Tage des entschiedenen 

Aussatzes (133). — IV,1. Das Betreten des Tem- 

pels in Unreinheit (134). — Die Entrichtung des 

Eckenlasses von verschiedenen Arten. — IV,2. Die 

Verunreinigung des Nazirs durch das Tragen der 

verunreinigenden Sache (135). — 

8. Abschnitt. 1,1. Wenn einer von zwei Nazi- 

räern unrein geworden ist, ohne daß er festgestellt 

werden kann. — Die zweifelhafte Unreinheit auf 

Privatgebiet (136). — Das Rundscheren des 

ganzen Kopfs. — Das Rundscheren eines Minder- 

jährigen. — Weiber hinsichtlich des Rundscherens 

(137). — Die Verdrängung des Verbots durch das 

Gebot (138). — Der Stoff der Schaufäden. — Der 

aussätzige Priester hinsichtlich des Bartscherens 

(139). — Enthaarungen, die einem Mann verboten 

sind. — Verbot, Weiberschmuck anzulegen (140). 

— Weiber dürfen keine Männerkleidung tragen. 

— Die Entfernung des lästigen Haars. — 1,2. Wenn 

einer von zwei voneinander abhängigen Naziräern 

gestorben ist (141). — Unter welchen Bedingungen 

in einem solchen Fall die Opfer darzubringen sind. 

— II. Der zweifelhaft unreine und zweifelhaft aus- 

sätzige Nazir (142). — Wie lange in einem solchen 

Fall das Nazirat ausgedehnt werden kann (143). — 

Der aussätzige und sonst reine Nazir hinsichtlich 

des Scherens (144). — Grund des viermaligen 

Scherens des zweifelhaft unreinen Nazirs (145). — 

9. Abschnitt. I,!. Bei Nichtjuden hat das Gesetz 

vom Nazirat keine Geltung. ■— Weiber und 

Sklaven hinsichtlich des Nazirats. — Bei welchen 

Gesetzen Nichtjuden ausgeschlossen sind (146). — 

Die Erbfähigkeit eines Nichtjuden. — Das Schätz- 

gelübde bei Juden und Nichtjuden (147). — Frei- 

willige Opfer und Gelübde von Nichtjuden (148). 

— Ansätze, die nichts beweisen. — Die Auflösung 

von Gelübden. — 1,2. Weiber und Sklaven hin- 

sichtlich der Auflösung von Gelübden (149). — Ob 

man seinen Sklaven beim Nazirat oder bei den 

Gelübden zwingen könne. — 1,3. Wenn der mit 

einem Nazirat belegte Sklave seinen Herrn ver- 

lassen hat (150). — 11. Wenn der Nazir sich nach 

der Schur bewußt wird, daß er unrein sei. — Die 

unsichtbare Unreinheit (151). — Die vor Ablauf 

I N H 

schorenen Haars (110). — IX. Die Herrichtung des 

Friedensopfers des Nazirs. — Beendigung des Na- 

zirats (111). — Verrichtungen, die zur Lösung des 

Nazirats unerläßlich sind. — Der kahle Nazir. — 

Wenn das Schwingen des Opfers durch den Nazir 

nicht erfolgen kann (112). ■— X. Wenn das beim 

Scheren dargebrachte Opfer als untauglich be- 

funden wird. — XI. Die Verunreinigung nach dem 

Blutsprengen (113). — 

7. Abschnitt. I. An welchen Leichen der Hoch- 

Priester und der Nazir sich verunreinigen. — Wer 

von beiden sich in einem solchen Fall zu ver- 

unreinigen hat (114). — Die Heiligkeitsabstufungen 

der verschiedenen beamteten Priester (115). — 

Unreinheiten, an denen der Nazir sich verunreini- 

gen darf. — Das tote Vieh ist nicht verunreinigend 

(116). — Die Verunreinigung des Nazirs an einem 

Pflichttoten (117). — Die Verhinderung der Aus- 

Übung eines Gebots durch die Verunreinigung 

(118). •— Die Bevorzugung des Vaters vor der 

Mutter bei der Verunreinigung an ihrer Leiche. — 

II. Durch welche Teile einer Leiche eine Verun- 

reinigung erfolgt (119). — Die Schüler R. Meirs 

waren als zanksüchtig verrufen. — Das einzelne 

Glied einer Leiche. — Das vertrocknete und zer- 

setzte Leichenfleisch (120). — Wann Aasteile nicht 

mehr verunreinigungsfähig sind. — Die Verbindung 

durch den Strahl (121). — Welches Quantum 

Leichenmoder verunreinigend ist. — In welchen 

Fällen der Moder verunreinigend ist. — Zwei 

Leichen in einem Sarg (122). — Weiche Teile 

einer Leiche nicht verunreinigend sind. — Die 

Geburt im Leib der Leiche (123). — Teile, die 

zur Leiche nicht gehören. •— Die defekte Leiche. 

— Das bei Lebzeiten vermoderte Glied (124). —■ 

Größe der verunreinigenden Tiere. — Rückgrat 

und Schädel (125). — Dinge, über deren Unrein- 

heit ein Streit besteht (126). ■— Ein Viertelkab 

Gebeine (127). — Die schlichtende Ansicht ist 

nicht entscheidend. — Fleischlose Leichenteile 

(128). — Das Viertellog Blut einer Leiche. — Die 

Unreinheit dringt nach oben und nach unten (129). 

— Beginn der Reinheit nach dem Untertauchen. 

— III. Verunreinigungen, derentwegen der Nazir 

sich nicht schert (130). — Die Unreinheit des 

Lands der weltlichen Völker. — Das bewegliche 
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(168). — Die Wiederholung eines Abschnitts in der 

Schrift. — Die Kinder einer Kenaäniterin als 

Sklaven (169). — Unzucht und Zank im Haus. — 

Die Gottheit unter den Jisraeliten. — Die guten 

und schlechten Werke begleiten den Menschen in 

der zukünftigen Welt (170). — Die Zeugen des 

Sichverbergens und des Ehebruchs. — Dauer des 

Sichverbergens (171). — Verschiedene Wider- 

Sprüche über die Angabe dieser Dauer (173). — 

Die Vernachlässigung des Händewaschens vor der 

Mahlzeit. — Art und Weise des Händewaschens. 

— Die Sündhaftigkeit des Hochmuts. (174). — 

Die Sündhaftigkeit des Ehebruchs. — Das Verbot 

des Hochmuts in der Schrift (175). — Die Be- 

strafung des Hochmuts. — Demut und Beschei- 

denheit (176). — Gott haßt die Hochmütigen. — 

Wieviel der Schriftgelehrte vom Hochmut be- 

sitzen darf (177). — Das Ansehen der Demütigen 

bei Gott. — Die Überlegung seiner H.andlungen 

(178) . — Die Verwarnte hinsichtlich der Schwa- 

gerehe. — Die wegen Ehebruchs Geschiedene 

(179) . — 111,1. In welchen Fällen die des Ehe- 

bruchs verdächtigte Frau eines Priesters keine 

Hebe essen darf. — Die Zeugen der Ehebruchs- 

verdächtigten im Überseeland (180). — Die Prü- 

fung durch das Fluchwasser. — In welchen Fällen 

das Speisopfer der Ehebruchsverdächtigten zu 

verbrennen ist (181). — Die Profanierung ihres 

Opfers bei Überführung ihrer Zeugen. — III,2. Der 

Iransport der Ehebruchsverdächtigten vor das 

Gericht (182). — Das Beisammensein eines Weibs 

mit Männern. — Die Vertrauenswürdigkeit des 

Ehemanns in betreff seiner verdächtigten Frau 

(183). — IV—VI. Die Anrede an die Ehebruchs- 

verdächtigte. — Die Behandlung und Bloßstellung 

derselben (184). — Die Einschüchterung vor dem. 

'!linken des Fluchwassers. — Das Eingestehen 

der Sünde (185). — Die Gebeine Jehudas im Sarg. 

— Die Einschüchterung der Zeugen. — Der Eigen- 

tümer muß bei der Darbringung des Opfers an- 

wesend sein (186). — Das Trinkenlassen des 

Fluchwassers darf nicht bei zwei Verdächtigten 

erfolgen. — Die Gebote dürfen nicht haufenweise 

ausgeübt werden. ■— Die Entblößung des Manns 

und des Weibs bei der Steinigung. — Der böse 

Trieb verlangt nur das, was man mit den Augen 

des Nazirats erfolgte ünreinheit, die nach Ablauf 

derselben bekannt wird. — Die auf der Straße auf- 

gefundene Leiche (152). — Die Eigenheit der un- 

sichtbaren Unreinheit. — Die schwimmende Un- 

reinheit. — In welchen Fällen bei einem Zweifel hin- 

sichtlich der Unreinheit erschwerend oder erleich- 

ternd zu entscheiden ist (153). — Ob man sich 

nach dem Gefäß oder nach der unreinen Sache 

richte. — Das unsichtbare Grab hinsichtlich des 

Nazirats und der Herrichtung des Pesahopfers 

(154). — III. Der Platz, auf dem eine oder mehrere 

Leichen gefunden werden (155). — Die unvoll- 

ständige Leiche. — Die Entscheidung aus der Lage 

der Leichen. — Die Erdunterlage der Leichen 

(156). — Die Untersuchung des Orts, an dem 

eine Leiche gefunden wird. — IV,1. Der zweifei- 

hafte Aussatz. — IV,2. Der Flußbehaftete ist nach 

sieben Richtungen zu untersuchen (157). — Der 

Samenerguß des Flußbehafteten (158). — Die Ver- 

unreinigung des Proselyten durch Ausfluß. — 

V. Das Nazirat bei Sernuel und das Nazirat 

Simsons (159). — Das Amen und der Segens- 

Spruch. — Der Friede durch die Schriftgelehrten 

(160). — 

V. Sota. 
Von der Ehebruchsverdächtigten, 

/. Abschnitt. I—II. Die Verwarnung der Ehe- 

bruchsverdächtigten. — Das Verhältnis der Ver- 

warnten zu ihrem Ehemann (163). — Die Heirat 

wird vor der Geburt bestimmt. — Die Glaub- 

Würdigkeit eines einzelnen Zeugen hinsichtlich des 

Ehebruchs (164). — Weshalb ein einzelner Zeuge 

hierbei glaubwürdig ist. — Das Sichverbergen 

(165). — Die Verunreinigung (166). — Die Ver- 

Warnung ist in der Jetztzeit zu unterlassen. — Die 

Bedeutung des Worts Oinnuj. — Gott läßt die 

heimlichen Sünden bekannt werden. — Die Sünde 

erfolgt durch den Geist der Torheit (167). — Ob 

die Verwarnung eine lobenswerte oder eine ver- 

werfliche Handlung ist. — Einige in der Schrift 

genannte Handlungen, die nach der einen Ansicht 

Pflicht und nach einer anderen Ansicht Lizenz sind 
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seiner Frau (208). — Die Geburt Moses. — Die 

Tochter Pareos (209). — Die Bestrafung ihrer 

Mägde, die die Rettung Moses verhindern wollten. 

— Die Auffindung Moses (210). — Die Prophe- 

: zeiungen der Wahrsager. — Der Tag der Auf- 

! findung Moses. — Qeburts- und Todestag Mo.ses 

I (211). — Die Prophezeiung Mijrams vor der Ge- 

j burt Moses (212). — Die Beisetzung Jäqobs. — 

! Der Streit über das Erbbegräbnis (213). — Der 

I Tod Esavs. — Die Suche nach den Gebeinen Jo- 

1 sephs durch Mosel! (214). — Die Auffindung seines 

j Sargs. — Die Bundeslade und der Sarg Josephs 

I wurden nebeneinander geführt (215). — Weshalb 

; Joseph in Sekhen! bestattet wurde. — Weshalb 

[ Joseph früher starb als seine Brüder. — Jehosuä 
I 

i als Nachfolger Moses (216). — Die Rüstigkeit 

Moses vor seinem Tod. — Moseh wurde durch 

Gott selbst bestattet (217). — Die Trauersprüche 

über den Tod Moses. •— Das Grab Moses bleibt 

unbekannt. — Die Nachforschung nach dem Grab 

.Moses (218). — Man ahme die Handlungen Gottes 

nach. — Die Gesetzlehre beginnt und schließt mit 

der Woltätigkeit. — Weshalb Moseh den Einzug 

in das Jisraelland so sehr wünschte (219). — 

Moseh trat für die Frevler Jisraels ein. — 

2. Abschnitt. I. Das Speisopfer der Ehebruchs- 

verdächtigten (220). — Die Darbringung eines 

Speisopfers. — Die Dienstgeräte aus Holz (221). 

— Das Heranbringen des Speisopfers. — Wenn 

zwei Schriftverse einander widersprechen. — Das 

Abheben des Haufens (222). — Die Heiligung des 

Speisopfers. — Wann das Zurückbleibende den 

Priestern freigegeben wird (223). — Die Bestand- 

teile des Speisopfers. — Das Sündspeisopfer. — 

Die Strafe des Aussatzes. — Der Nazir ist ein 

Sünder. — II. Die Zubereitung des Fluchwassers 

(224). — Das Gefäß für das Fluchwasser (225). — 

Die Wendungen haben rechts zu erfolgen. — Die 

Erde für das Fluchwasser. — Ob diesbezüglich 

Asche als Erde gilt (226). — Die Haarschur des 

Nazirs (227). — Dinge, die zu sehen sein müssen. 

— Der Vogel des Aussätzigen (228). — Die Reihen- 

folge bei der Zubereitung des Fluchwassers. — 

III. Das Schreiben der Rolle der Ehebruchsver- 

dächtigten (229). — Die in der Rolle Vorkommen- 

den Flüche. — Die Erde bei der Zubereitung des 

sieht (187). — .Auch bei der Hinrichtung ist die 

Nächstenliebe zu berücksichtigen. — Die Beschä- 

mung und Mißhandlung der Ehebruchsverdäch- 

tigten (188). — Die Schaustellung bei dieser Cere- 

monie. — VII. Die Strafe entspricht dem Ver- 

gehen. — Die Vollziehung der vier Todesstrafarten 

in der Jetztzeit (189). — Die Vergehen der Ehe- 

bruchsverdächtigten und ihre Bestrafungen (190). 

— Die Bestrafungen der Micrijim. — Die Jis- 

rächten gehen nicht unter. — Mosel! und David 

(191). — Wer Fremdes verlangt, dem wird auch 

Seines genommen. — Die Urschlange. — In der 

Schrift genannte Personen, die infolge des Neids 

auch das Ihrige verloren haben (192). — VIII—IX. 

Personen, die an dem Körperteil bestraft worden 

sind, mit dem sie gesündigt haben. — Der guten 

Handlung entspricht auch die Belohnung (193). — 

Simson und Delila. — Wodurch sie ihn quälte 

(194). — Die Jugend Simsons. — Die Bestrafung 

der Philister. — Die Körpergröße Simsons (195). 

— Simson in der Gefangenschaft der F’hilister. — 

Den! Ehebrecher bricht seine Frau die Ehe. — 

I'ünf Personen im Ebenbild Gottes (196). — Die 

Stadt Timna. •— Tamar (197). — Die Tamariske 

Abrahams. — Wie Abraham die Kenntnis Gottes 

verbreitete. — Die keusche Schwiegertochter 

(198). — Die Rettung Tamars durch den Engel 

Gabriel. — Lieber den Tod wählen, als andere 

beschämen. — Die Heiligung des göttlichen Namens 

durch Joseph (199). — Der Tod Absaloms (200).— 

Ob Absalom Kinder hatte. — Die Gottheit bei der 

Aussetzung Moses (201). — Der ״neue“ König, der 

Joseph nicht kannte. — Die Ratschläge, der 

Micrijim gegen die Jisraeliten (202). — Wer an 

diesen Ratschlägen beteiligt war. — Wodurch die 

Jisraeliten zum Frondienst verleitet wurden. — 

Pithom nnd Ramses (203). — Wodurch ihnen die 

Arbeit erschwert wurde. — Die Pflege der Jis- 

raeliten durch ihre Frauen. — Der göttliche Schutz 

bei ihrer Fortpflanzung (204). — Die jisraelitischen 

Hebammen (205). — Erkennungszeichen bei der 

Geburt eines Knaben oder Mädchens. — Die Ver- 

gleichung der Jisraeliten mit dem Wild. — Die Be- 

lohnung der Hebammen (206). — Kaleb und 

Mijram. — Die Befehle Pareos (207). — Weshalb 

Amram sich von seiner Frau trennte. — Das Alter 
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Janäus an seine Frau. — V—VIII. Ob das Ver- 

dienst von Wirkung aui das Fluchwasser ist. — 

Das Unreinwerden des Speisopfers. — In welchen 

Fällen das Speisopfer zu verbrennen ist (248). 

— Verschiedene Gesetze, bei denen zwischen 

Mann und Weib unterschieden wird. — Das 

Speisopfer der Frau eines Priesters (249). ■— Das 

Verbrennen des Speisopfers als Brennmaterial. 

— Das Weib hinsichtlich des Aussatzes (250). — 

Belege aus der Schrift hinsichtlich der Gesetze, 

bei denen zwischen Mann und Weib unterschieden 

wird (251). — 

4. Abschnitt. I—IV. Die Verlobte und die An- 

Wärterin der Schwagerehe als Ehebruchsverdäch- 

tigte. — Weiber, die das Fluchwasser nicht trinken 

noch die Eheverschreibung erhalten (252). — ln 

welchen Fällen die Verwarnung durch das Ge- 

rieht zu erfolgen hat. — Die Verlobte und An- 

Wärterin der Schwagerehe hinsichtlich der Ver- 

Warnung (253). — Das Weib des geistig Minder- 

wertigen. — Die Warnung bei Übertretung des 

Gesetzes hinsichtlich des Verlustes der Ehever- 

Schreibung (254). — Die Ehebrecherin ist auch 

dem Ehebrecher verboten. — Ob der Ehemann 

seine das Gesetz übertretende Frau behalten dürfe 

(255). — Ob der Ehemann die Verwarnung zu- 

rücknehmen darf. — Ob bei einem sich wider- 

setzenden Gelehrten und widerspenstigen Sohn die 

Verzeihung zulässig ist (256). — Die Glaubwürdig- 

keit des Ehemanns hinsichtlich der Verwarnten 

und der Menstruierenden. — Der zur Einlösung 

stehende Schein. — Die Zwitterhafte hinsichtlich 

der Verwarnung (257). — Weiber, denen die Wahl 

zwischen Trinken und Verlust der Eheverschrei- 

bung freisteht (258). — Die verdächtigte Frau 

eines Priesters (259). — Der Schwindsüchtige hin- 

sichtlich der Verwarnung. — Der Nichtjude und 

der Sklave machen das Weib für die Priester- 

Schaft untauglich. — Die Bestialität gilt nicht als 

Ehebruch (260). — Die Verwarnung hinsichtlich 

des widernatürlichen Beischlafs. — Die Verrufene 

und die Tochter der Verrufenen (261). — Die 

Legitimität der Kinder einer Verrufenen. — Das 

Gericht kann verwarnen, nicht aber trinken lassen. 

— Die Verwarnung kann nur dann erfolgen, wenn 

das Weib dem Mann vollständig gleicht (262). — 

XV 

Fluchwassers (230). — Gebote, bei denen Erde und 

Asche verwandt wird. — Tephillin und Purpur- 

fäden. — IV. Das Material für die Rolle der Ehe- 

bruchsverdächtigten. — Die Rolle muh tags ge- 

schrieben werden (231). — Sie muh aus einem 

Blatt bestehen. — Das Verwischen zweier Rollen 

zusammen. — Das Trinken muß direkt aus dem 

Gefäß erfolgen. — Die zwei Schwüre bei der Ehe- 

bruchsverdächtigten (232). — —VI. Das Amen 

bei der Beschwörung. — Auf welche Zeit die Be- 

schwörung sich erstreckt (233). — Die Ausdehnung 

der Beschwörung auf die Zeit vor und nach der 

gegenwärtigen Heirat (234). — Der Ehemann und 

der Ehebrecher. 

3. Abschnitt. 1—II. Die Überbringung und die 

"Darbringung ihres Speisopfers. — Ob das Trinken 

des Fluchwassers oder die Darbringung des 

Speisopfers zuerst erfolgt (235). — Das Schwin- 

gen des Speisopfers. — Die Weigerung zu trin- 

ken nach dem Schreiben der Rolle (236). — Die 

Anwendung von Gewalt bei der Weigerung, das 

Fluchw^asser zu trinken (237). — Wenn sie nach 

erfolgter Weigerung zu trinken bereit ist. — 

III—IV. Das Geständnis vor dem Trinken. ■— Die 

W'irkung des Fluchwassers (238). — Minderwert 

der Frauen. — Die Vorsicht beim Schreiben der 

Gesetzrolle. — Die Tinte für rituelle Schriftstücke 

(239). — Die Verwendung von Vitriol-Tinte. — 

Die Benutzung einer alten Rolle. — Der Scheide- 

brief muß für die betreffende Person geschrieben 

sein (240). — Die W'irkung des Fluchwassers ist 

vom Speisopfer abhängig. — Die Leiche im levi- 

tischen Lager. — Aufschub der Wirkung durch 

besondere Verdienste (241). — Der Schutz, den 

die Gesetzlehre gewährt (242). —- Einfluß der 

Sünde auf verdienstliche Handlungen (243). — 

Hillel und Sebhna. — Erhaltung der Gesetzeskundc. 

— Der dumme Frömrnling (244). — Der schlaue 

Bösewicht. — Das Studium des Gesetzes ohne bei 

den Schriftgelehrten zu famulieren (245). — Der 

A׳\ann aus dem gemeinen Volk. — Die Wieder- 

holung der Sünde. — Die Tannaim. — Personen, 

die die Welt zugrunde richten. — Die fromme 

Jungfer (246). — Die gottergebene Witwe. — Der 

unreife Gelehrtenjünger. — Sieben verschieden- 

artige Pharisäer (247). — Ein Rat des Königs 



rnassen des Jardens. — Furcht der Völker vor 

den Jisraeliten. — Forderungen des Jehosuä, die 

er an die Jisraeliten stellte (284). — Die Steine 

des von den Jisraeliten errichteten Denkmals. — 

Das (jewicht des von den Kundschaftern mit- 

gebrachten Traubenkamms. — Die Ordnung beim 

Überschreiten des Jardens. — Die Auswahl der 

Kundschafter (285). — Die böse Absicht der Kund- 

schafter. — Das Ausscheiden Kalebs und Jehosuäs. 

— Die Riesen unter den Einwohnern des Lands 

(286). — Die Gründung und die Lage Hebrons. — 

Der Ratschlag der Kundschafter. — Die Beruhi- 

gung des Volks durch Jehosuä (287). — Die Ver- 

leumdung des Lands. — Die Klage und die Em- 

pörung des Volks (288). — Der widernatürliche 

Tod der Kundschafter. — Der Tod Üzas (289). — 

Das Vergehen Davids. — Die Beschimpfung der 

Bundeslade durch die Philister. — Die Überführung 

der Bundeslade (290). — Die Denkmalsteine. — 

Die Niederschrift der üesetzlehre auf die Steine. 

— Die Wunder, die sich am Tag des Überschrei- 

tens ereigneten (291). — Die Hornis. — Die Ver- 

teilung der Stämme auf den Steinen des Schulter- 

kleids (292). — Die Verteilung der Buchstaben 

auf den Steinen des Schulterkleids. —■ Die Nach- 

kommen Josephs (293). — Die Heiligung des gött- 

liehen Namens durch Joseph und Jehuda. — Die 

Frau Potiphars und Joseph (294). — Die Namen 

der Kinder Binjamins. — Die königliche Eigen- 

Schaft Josephs (295). — Pareo und Joseph. — Der 

Wetteifer der Stämme beim Überschreiten des 

Jardens (296). — Die Aufstellung der Stämme bei 

der Verkündung der Segen und der Flüche. ■— Die 

Bündnisse bei der Verleihung der üesetzlehre 

(297) . ■— Der Fluch hinsichtlich des Götzendienstes 

(298) . —■ Der Segen geht dem Fluch voran. — 

VI. Der Priestersegen. — Die Aussprache des 

üottesnamens. — Das Hochheben der Hände beim 

Priestersegen. — Der Piiestersegen ist in der 

Heiligensprache zu sprechen (299). — Wo der 

Gottesname buchstäblich auszusprechen ist (300). 

— Die Stellung beim Priestersegen. — Der .Anruf 

an die Priester. — Die Unterlassung des Priester- 

Segens. — Die Unterlassung des Tempeldienstes 

(301). — Der Becher des Tischsegens. — .Menschen 

initlgönnenden Auges (302). — Wenn das ganze 

5. Abschnitt. I—V. Das Wasser prüft auch den 

Ehemann. — Die drittgradige Unreinheit (263). — 

Die levitischen Freistädte. — Das Loblied der 

Jisraeliten beim Auszug aus Migrajim. — Die 

Frömmigkeit Ijobs (264). — Das Fluchwasser wirkt 

beim Weib nur dann, wenn der Ehemann Sünden- 

frei ist (265). — Die Ehebruchsverdächtigte hin- 

sichtlich des Genusses von Hebe (266). — Die 

zweifelhafte Unreinheit (267). — Das Befragen der 

Person hinsichtlich der Unreinheit. — Schlußfolge- 

rung hinsichtlich der drittgradigen Unreinheit 

(268). — Das Viertgradige beim Geheiligten (269). 

— Autoren, die der Ansicht sind, beim Profanen 

gebe es kein Drittgradiges (270). — Die Verun- 

reinigung von Profanem im J israelland. — Die 

Sabbathgrenze (271). — Das Loblied der Jis- 

raeliten, als sie aus dem Meer stiegen. — Auch 

Kinder und Säuglinge stimmten das Lied an (272). 

— Die Negativpartikel 10. — Die Gottesfurchi 

Ijobs und Abrahams. — Die Frömmigkeit aus 

Liebe und aus Furcht. (273). — 

6. Abschnitt. 1—IV. Verlust der Eheverschrei- 

bung infolge der Verwarnung. — Personen, die 

diesbezüglich als Zeugen unglaubwürdig sind. — 

Die Zeugen der Verunreinigung (274). -— Wenn 

die Zeugen der Verunreinigung einander wider- 

sprechen (275). — Unter ״Zeuge“ in der Schrift 

sind zwei Zeugen zu verstehen. — Die Anzahl der 

I’ersonen bei der Zeugenaussage (276). — 

7. Abschnitt. 1—V. Was in jeder Sprache und 

was nur in der Heiligensprache gesprochen wer- 

den darf. —• Der Abschnitt der Erstlinge. — Die 

Haligah (277). — Die Segnungen und die Flüche 

an den Bergen Gerizim und Ebal (278). — Die 

Anrede an die Ehebruchsverdächtigte. ■— Man 

spreche sein Lob mit leiser Stimme. — Man mache 

sein Leid öffentlich bekannt (279). — Weshalb das 

Gebet leise gesprochen wird. — Das Lesen des 

Semä (280). — Die Dienstengel verstehen die 

aramäische Sprache nicht. — Prophezeiungen des 

Hochpriesters Johanan und Simon des Frommen 

bei ihrem Sterben (281). •— Was in der Heiligen- 

spräche gesprochen werden muß. — Jenseits des 

Jarden (282). — Eine Schriftfälschung der Sa- 

maritaner. — Auf welche Weise die Jisraeliten den 

Jarden überschritten (283). — Höhe der Wasser- 
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ehe. — Die BegrüiidunK eines Hausstands (324). 

— Wer vom Kriegsdienst und von den Kriegs- 

abgaben befreit ist. — V—VII. Die Sünder beim 

Kriegsdienst. — Die Verhinderung der Desertion 

(325). — Die freiwilligen und die gebotenen Krie- 

ger. — Der Feige verlasse den Kriegsplatz. — 

Welche als gebotene und welche als freiwillige 

Krieger gelten t326). — 

9. Abschnitt. 1—11,1. Das genickbrochene Kalb. 

— In welchen Fällen ein solches erforderlich war 

(327). — Anzahl der Gerichtsmitglieder bei dieser 

Ceremonie (328). — ln welchen Fällen das Sy- 

nedrium vollzählig sein muß (329). — Das Ver- 

borgene hinsichtlich der vergessenen Garbe und 

hinsichtlich der aufgefundenen Leiche. — Der Luft- 

raum des Felds (330). — Die vergessene Garbe 

auf einer anderen. — Das Messen bei der Auf- 

findung zweier Leichen (331). — Das Verborgene 

bei zwei Dingen derselben Art. — Der Begriff 

 Erschlagener“ (332). — Das Messen erfolge von״

der Stadt, in der ein Gericht vorhanden ist. — 

1I,L>—IV. Wenn der Leichnam sich genau zwischen 

zwei Städten befindet. — Wenn der Kopf an einer 

Stelle, und der Rumpf an einer anderen aufge- 

funden wird. — Von welchem Körperteil gemessen 

wird. — Der Pflichttote (333). — Der Sitz des 

Lebens im Körper. —5. V—VI. Das Genickbrechen 

des Kalbs. — Die Entschuldigungsansprache der 

Ältesten (334). — Das Gebrechen beim genlck- 

brochenen Kalb. — Die Untauglichwerdung durch 

Benutzung zur Arbeit (335). — Fehlerhafte Tiere, 

die zur Opferung untauglich sind. ■— Die Untaug- 

lichwerdung durch Joch und Arbeit (.336). — Wie- 

viel es am Joch gezogen haben muß. — Grund des 

Gesetzes vom gcnickbrochenen Kalb (337). — Der 

Platz darf nicht bestellt werden. — Die Be- 

mitzung desselben zu anderen Arbeiten (338). — 

Die Begleitung. — Eine Stadt, in der der Todes- 

engel keine Gewalt hatte (339). — Die Belohnung 

für die Begleitung. — Wie weit man seinen Lehrer 

zu begleiten hat. — Die Steinpalmen Babyloniens 

(340). — Elisa und die Knaben. — Die zweiund- 

vierzig Opfer Balaqs (341). — Man befasse sich 

mit der Gesetzlehre auch nicht um ihrer selbst 

willen. — Drei Liebreize. — Die drei Erkrankun- 

gen Elisas. — Mit der Linken von sich stoßen und 

Ihiblikum aus Priestern besteht. — Die Trennung 

beim Priestersegen. — Verbot des Sprechens beim 

Vorlesen aus der Gesetzrolle (303). — Wortlaut 

des Priestersegens. — Einhaltung der Ordnung 

beim Priestersegen und beim Vorlesen aus der 

Gesetzrolle (304). — Wann das Publikum das 

Bethaus verlassen darf. — Schriftverse, die das 

Publikum während des Priestersegens spricht 

(305). — Die Demut des R. Abba aus Äkko (306). 

— R. Abahu und R. IJija. — Wortlaut des Dank- 

Segens (307). — Die Ehrfurcht vor der Gemeinde. 

— Im Tempel wird das Amen nicht gesprochen. — 

VII. Die Segen des Hochpriesters (308). — Die 

Ehrung des Schülers in Gegenwart des Lehrers. 

— Verbot des Sitzens im J'empelhof. — Das Über- 

springen beim Vorlesen aus dem Pentateuch und 

aus dem Propheten (.309). — Weshalb an manchen 

Feiertagen aus mehreren Gesetzrollen vorgelesen 

wird. — Die acht Segen *des Hochpriesters. — 

VIII. Der Königsabschnitt (310). — Der König 

Agrippa (311). — Der Verzicht eines Hochgestellten 

auf seine Ehrung. — Die Faust der Schmeichelei. 

— Es ist erlaubt, den Frevlern zu schmeicheln 

(312) . — Die Verwerflichkeit der Schmeichelei 

(313) . — Vier Menschenklassen, die von der Gott- 

heit nicht empfangen w^erden. — 

8. Abschnitt. I. Die Anrede des Kriegsgesalbten 

an das Volk (314). — Der Sieg hängt vom Bei- 

stand Gottes ab. — Welcher Priester die An- 

spräche hielt (315). — Ort und Zahl der An- 

sprachen. — Goliath und David (316). — Die 

Mutter des Goliath. — Die vier Riesen der Phi- 

lister (317). — Die Kraft dieser Riesen. — Pinbas 

rächt seinen Großvater (318). — Die Verspottung 

desselben. — II—IV. Wer den Kriegsplatz zu ver- 

lassen hatte (319). — Wer vom Kriegsdienst frei 

w^ar. — Auf w^elche Weise die Ansprache an die 

Krie^ger erfolgt. — Was hinsichtlich des Kriegs- 

gesetzes als Haus gilt (320). — Der Zaghafte. — 

Was hinsichtlich des Kriegsgesetzes als Weinberg 

gilt (321). — Das Pfropfen eines Baums auf Kraut. 

— Die vier Ellen eines Leichnams (322). — Ver- 

bot, eine Stiefschwester zu heiraten. — Die in eine 

J'enne eingesammelten Armengefälle. — Der Vor- 

raum eines Familiengrabs (323). — Die Rückkehr 

vom Kriegsplatz zur Vollziehung der Schwager¬ 

« 
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den und Eigenschaften, durch welche manche 

Schriftgelehrte sich auszeichneten (360). — 

VI. Gittin. 
• • 

Von der Ehescheidung. 

1. Abschnitt, i—II. Die Bekundung der An- 

Wesenheit der Überbringer bei Scheidebriefen aus 

dem Überseeland. — Die Überbringuiig von 

Scheidebriefen aus einer Provinz nach einer an- 

deren, — Die Qrenzorte des Jisradlands (363). — 

Weshalb die Überbringer beim Schreiben des 

Scheidebriefs anwesend sein müssen. — Ein ein- 

zelner Zeuge bei rituellen Angelegenheiten. — 

Weshalb beim Scheidebrief zwei Zeugen erforder- 

lieh sind (364). — Bei inzestuösen Angelegen- 

heiten sind zwei Zeugen erforderlich. — Vor wie- 

viel Zeugen er ihr den Scheidebrief übergebe (365). 

— Ob das Schreiben und das ünterschreiben auf 

ihren Namen erfolgen müsse. — Drei Fälle, bei 

welchen der Scheidebrief untauglich, das Kind aber 

legitim ist (366). — Der an sich falsche Scheide- 

brief. — Die in das Land hineinragenden Grenz- 

orte (367). — Berücksichtigung der ünkenntnis 

bei Scheidebriefen (368). — Eine Stadt, die in 

zwei Hegemonien zerfällt (369). — Wer zur 

Überbringung des Scheidebriefs unzulässig ist. — 

Die Überbringung des Scheidebriefs durch den 

Ehemann oder die Ehefrau (370). — Wenn der 

Überbringer des Scheidebriefs nicht bekundet hat, 

daß er in seiner Gegenwart geschrieben und 

unterschrieben worden sei (371). — Die späteren 

Generationen sind hierin kundiger als die früheren. 

—• Vor wieviel Zeugen er ihr den Scheidebrief 

übergebe (372). — Ob der Überbringer Zeuge, und 

der Zeuge Richter sein könne. — Die Abweichung 

von den Bestimmungen hinsichtlich der Eheschei- 

düng (373). — Wenn der Scheidebrief nur zum 

Teil vor dem Überbringer geschrieben worden 

ist. — Wenn der Schreiber sich in einem anderen 

Raum befindet. — Babylonien hinsichtlich der 

Scheidebriefe (374). — Die Grenzen Babyloniens. 

— Die Überbringung aus einer Nachbarschaft nach 

einer anderen (375). — Die von Babylonien nach 

Sota IX,6—Gittin I,a 

mit der Rechten an sich ziehen. — Elisa undGebzi 

(342). — Jehosuä b. Perahia und Jesu (343). — 

VII—X. Wenn der Mörder vor dem Genickbrechen 

entdeckt wird. — Die unzuverlässigen und ein- 

ander widersprechenden Zeugenaussagen. — Die 

Abschaffung des genickbrochenen Kalbs und des 

Eluchwassers (344). — Die Abschaffung einiger 

gesetzlicher Gebräuche durch den Hochpriester 

Johanan. — Wenn das Synedrium den Mörder 

sieht und ihn nicht kennt. — Die Aussage des ein- 

zelnen Zeugen (345). — Die Zeugenaussage von 

Frauen. — Die Wirkungslosigkeit des Fluch- 

Wassers, wenn der Ehemann nicht sündenfrei ist 

(346). — Sittlicher Verfall seitdem die Genuß- 

süchtigen sich mehrten. — Dasselbe hinsichtlich 

anderer Arten von Sittenlosigkeit (347). — Die 

Abschaffung des Bekenntnisses des Zehnten (348). 

— Die unverzehnteten Früchte von einem Mann 

aus dem gemeinen Volk. — Die Weckenden. — Die 

Betäubung des Opferviehs vor dem Schlachten 

(349). — XI—XIII. Das Aufhören des Gesangs bei 

den Festmählern, des ürim und Tummim und des 

Samirs. — Der Fluch seit der Zerstörung des 

'lempels. — Gesang im Haus (350). — Welche 

Art von Musik erlaubt, und welche verboten ist. 

— Das Trinkgelage. — Die ersten Propheten (351). 

•— Das Orakel. — Der heilige Geist und der himm- 

lische Widerhall (352). — Die Bearbeitung der 

Steine mit dem Samir. — Die Erschaffung und 

Verwahrung des Samirs (353). — Was alles bei 

der Zerstörung des ersten Tempels abhanden ge- 

kommen ist. — Die Verbindung durch den Strahl. 

— Das Vertrauen auf Gott (354). — Gebete für 

Jisrael und die Schriftgelehrten. — Der Friede 

zwischen Schriftgelehrten. — Das Studium der 

Gesetzeskunde in Armut (355). — Die Not nach 

der Zerstörung des Tempels. — Die Liebe der 

Eltern zu den Kindern. — XIV—XV. Die Invasion 

des Vespasian (356). — Was mit dem Tod mancher 

Gelehrten aufgehört hat. — Die Not und die Sitten- 

losigkeit seit der Zerstörung des Tempels (357). 

— Die Überhandnahme der Frechheit. — Das. Ver- 

bot der Brautkränze (358). — Die Belagerung Je- 

rusalems. — Verbot der Schweinezucht und des 

Studiums der griechischen Weisheit. — In welchen 

Fällen Ausnahmen erlaubt sind (359). — Tugen- 
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(390). — Das Einhaschen für einen Gläubiger. — 

Die Erwerbung für einen anderen. —■ Ob man 

seiner Frau und seinem Sklaven unter Verzicht 

auf ihre Arbeitsleistung den Unterhalt verweigern 

könne (391). — Der Unterhalt der Frau und des 

Sklaven in einer Asylstadt (392). — Der Unterhalt 

eines Sklaven während eines Hungersjahrs. — 

Die Weihung der Hände seines Sklaven (393). — 

Die Beschädigung eines fremden Sklaven. •— Ob 

die Befreiung für den Sklaven eine Bevorteilung 

oder eine Benachteilung ist (394). — VI,2. Wenn 

der Beauftragende zur Überreichung eines Schei- 

de- oder Freibriefs gestorben ist. — Die Ver- 

fügung eines Sterbenden. — Die Überweisung 

eines Guthabens an einen Dritten (395). — Die 

Verfügung eines dem Tode Geweihten oder sich 

in Gefahr Begebenden, seiner Frau einen Scheide- 

brief zu geben (396). — Die Zueignung einer noch 

nicht vorhandenen Sache. — Die Abtretung seines 

Vermögens an seine Frau (397). — Die auf Irrtum 

beruhende Zueignung. — Der übersandte Betrag 

vor der Aushändigung. — Die rechtliche Bedeu- 

tung des Worts ״bring“. — Die Verantwortung für 

die zu überbringende Sache (398). — Die Weige- 

ning des Überbringers, die Verantwortung zu 

übernehmen. — Wenn der Überbringer den 

Empfänger nicht findet (399). — Die Verfügung 

des Verstorbenen (400). — Die Erwerbung von 

beweglichen und unbeweglichen Sachen. — Die 

Verfügung eines Gesunden und die eines Sterben- 

den (401). — 

2. Abschnitt. I. Wenn der Überbringer des 

Scheidebriefs bekundet, daß dieser in seiner 

Gegenwart nur geschrieben oder nur unter- 

schrieben worden ist. — Wenn einzelne Zeugen 

diesbezüglich einander ergänzen (402). — Die Be- 

stätigung der Unterschrift eines Zeugen durch 

andere Zeugen (403). — Die Vereinigung bei der 

Höhe eines Zauns hinsichtlich des Sabbathge- 

setzes. — Die geteilte Reinigung der Hände. — Die 

A^erbindung durch den Strahl oder die Feuchtig- 

keit. — Das genau vierzig Seah fassende Tauch- 

bad (404). — Das zusammengesetzte Reinigungs- 

bad. — Der von zwei Überbringern überreichte 

Scheidebrief (405). — Ob auch zwei Überbringer 

j ihre Anwesenheit beim Schreiben oder Unter- 

Palästina gesandten Scheidebriefe (376). — Das 

Kebsweib zu Gibeä. — Man lasse nicht über- 

mäßige Strenge in seinem Hause walten. — Drei 

Mahnungen am Vorabend des Sabbaths (377). 

— Die Frommen werden vor einem Verstoß be- 

wahrt. — Man soll seine Feinde nicht der Re- 

gierung ausliefern. — Verbot der Musik (378). — 

Homiletische Auslegungen einiger Schriftverse. 

— Der Brautkranz in der Jetztzeit (379). — Die 

A^erdienste und die Vergehen Jisraels. — Die 

A\׳ohltätigkeit. — Die Lage der Stadt Äkko (380). 

— Der Scheidebrief auf einem Schiff. — Auf einem 

Schiff überbrachte Erde hinsichtlich der priester- 

liehen Abgaben. — Der durchlochte Pflanzentopf. 

— Die Grenzen des Jisraellands auf dem Wasser 

(381). — Der Verkauf eines Sklaven nach Syrien. 

— In welcher Hinsicht Syrien dem Jisraelland, und 

in welcher es dem Ausland gleicht. — Der Luft- 

raum des Lands der weltlichen Völker (382). — 

Der Ankauf von Grundbesitz in Syrien und Pa- 

lästina. — Die Abtretung seines Vermögens an 

seinen Sklaven. — Die Teilung des Satzes (383). 

AA^enn ein Sterbenskranker sein Vermögen ver- 

schenkt. — 111,2—IV. Wenn der Überbringer des 

Scheidebriefs seine Anwesenheit beim Schreiben 

nicht bekunden kann. — Scheidebriefe und Frei- 

briefe von Sklaven gleichen diesbezüglich ein- 

ander (384). — Drei Hinsichten, in denen die ge- 

nannten Urkunden einander gleichen. — Wenn die 

Zeugen nicht zu schreiben verstehen. — Die Aus- 

händigung der Urkunde nach dem Tode des Aus- 

Stellers (385). — Die Schenkung des Sterbens- 

kranken durch Verfügung. — Die Zeugen der Über- 

.gäbe (386). — V,!. Die ünterschriit eines Samari- 

taners auf einer Urkunde. — Die Beobachtung des 

Gesetzes durch die Samaritaner. — Die Zeugen 

dürfen den Scheidebrief nicht einzeln unter- 

schreiben (387). — Die Urkunde darf nicht mehr 

als eine Unterschrift eines Samaritaners haben. — 

V,2. Die auf nichtjüdischen Ämtern ausgefertigten 

Urkunden (388). — Kenntliche Namen. — Ur- 

künden einer nichtamtlichen Gemeinschaft von 

Nichtjuden (389). — Nichtjüdische Namen als 

Unterschriften auf einem Scheidebrief. — VI,1. Der 

Rücktritt nach der Aushändigung des Scheide- 

briefs oder des Freibriefs an den Überbringer 
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Stempel (417). — Der kostbare Scheidebrief, der 

zugleich als Eheverschreibung gelten soll. — Der 

Scheidebrief mit Beibehaltung des Eigentums- 

rechts auf das Papier. — Der auf der Hand eines 

Sklaven geschriebene Scheidebrief (418). — Die 

Zueignung des Materials der Urkunde. — Die 

Übergabe des Scheidebriefs an einen Sklaven, den 

der Ehemann ihr schenkt (419). — Wenn er den 

Hof, in dem der Scheidebrief sieh befindet, ihr 

schenkt. — Die Besitzerwerbung durch seinen 

Hof (420). — Der Scheidebrief ist auf eine fertige 

Sache zu schreiben. — Die Scheidung erfolgt nur 

durch den Scheidebrief. — Der verklauselte 

Scheidebrief. — IV. Das Schreiben des Scheide- 

briefs auf eine am Boden haftende oder zur 

Fälschung geeignete Sache (421). — Das Schreiben 

des Formulars oder des Tenors auf unzulässige 

Weise. — Das Schreiben des Scheidebriefs auf 

Gewächse eines Pflanzentopfs. —• Pflanzentopf 

und Gewächse hinsichtlich der Zueignung (422). 

— Das Grünkraut zwischen zwei übereinander 

liegenden Gärten. — Der an der Grenze des 

Jisraellands wachsende Baum hinsichtlich der 

Verzehntung. — Dreierlei Häute (423). — Min- 

destgröße eines Stücks Leder hinsichtlich des 

Sabbathgesetzes. — Die auf Diphthera geschrie- 

bene Urkunde. — V,!. Jeder ist zum Schrei- 

ben eines Scheidebriefs zulässig. —■ Die Be- 

stätigung einer Urkunde erfolgt durch die Unter- 

Schriften (424). —• Die Unzulässigkeit eines Nicht- 

juden. — Das Schreiben des Scheidebriefs muß 

auf den Namen erfolgen (425). — V,2—VI. Wer 

zur Überbringung des Scheidebriefs zulässig ist. 

— Die vorübergehende und dauernde Unzulässig- 

keit. — Die Erkennung an der Stimme (426). — 

! Die Übergabe eines Scheidebriefs durch einen 

i Sklaven. — Die Absonderung der Hebe durch 

einen Nichtjuden oder einen Samaritaner (427). — 

Die Übergabe eines Freibriefs durch einen 

Sklaven. — Die Befreiung der Hälfte eines 

1 Sklaven. — Frauen sind zur Überbringung des 

j Scheidebriefs zulässig. — Diesbezügliche Unter- 

I Scheidung zwischen dem Jisraelland und dem Aus- 

I land (428). — Die Bekundung einer Frau über den 

! Tod des Ehemanns. — Die Übergabe des Scheide- 

i briefs muß durch Einhändigung erfolgen (429). — 
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schreiben bekunden müssen (406). — Die römische 

und die persische Herrschaft über die Jisraeliten. 

— Die Unterschriftzeugen des Scheidebriefs (407). 

— II. Der nachts geschriebene oder unter- 

schriebene Scheidebrief. — Das Datum im 

Scheidebrief. — Der Fruchtgenuß des Ehemanns 

vom Vermögen der Frau (408). ■— Die ungenaue 

Datierung des Scheidebriefs. — Ob das Schreiben 

oder die Übergabe des Scheidebriefs bei der Ein- 

gehung einer neuen Ehe maßgebend ist (409). — 

Der veraltete Scheidebrief. — Wann die Ehever- 

Schreibung der Erlassung verfällt. — Die in ein 

Darlehn umgewandelten Bußzahlungen hinsicht- 

lieh der Erlassung. — Die Eheverschreibung 

gleicht einer Gerichtsurkunde (410). — Verlust des 

Fl uchtgenusses bei der Absicht der Scheidung. — 

Der Auftrag zum Schreiben eines Scheidebriefs an 

eine größere Anzahl von Personen. — Wenn 

unter einer größeren Anzahl von Zeugen einer 

verwandt oder unzulässig ist (411). — Womit und 

worauf der Scheidebrief geschrieben werden darf. 

— Das Überziehen einer Schrift hinsichtlich des 

Sabbathgesetzes (412). — Ob des Schreibens un- 

kundige Zeugen ihre Unterschrift überziehen 

dürfen. — Auf welche Weise solche Zeugen un- 

terschreiben. — Diesbezügliche Unterscheidung 

zwischen Scheidebriefen und anderen Urkunden 

(413). —• Das Durchlesen der Urkunde vor dem 

Unterschreiben. — Die Urkunde in einer Sprache, 

die der Richter nicht versteht. — Schutz der 

Urkunde vor Fälschungen. — der griechisch ge- 

schriebene oder unterschriebene Scheidebrief. — 

Ob bei der Übergabe eines leeren Papiers als 

Scheidebrief eine unsichtbare Schrift zu berück- 

sichtigen ist (414). — Die Untersuchung eines 

solchen Schriftstücks. — Die Empfänger des 

Scheidebriefs müssen ihn vor der Übergabe lesen 

(415). — Wenn ein nicht auf ihren Namen ge- 

schriebener Scheidebrief auf ihren Namen mit 

Tinte überzogen wird. — Der Irrtum beim 

Schreiben des Gottesnamens. — Was alles bei 

einem Scheidebrief zu berücksichtigen ist (416). — 

Das Schreiben des Scheidebriefs auf eine zur 

Nutznießung verbotene Sache. — Ob das Ein- 

graben als Schreiben gilt. — Vorstehende und ver- 

tiefte Schrift. — Die Schrift durch einen Präge- 
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Vertreter. — Der vom Gericht bestellte Vertreter 

(447). ■— Die Bestellung mehrerer Vertreter hinter- 

einander im Jisraelland. — Die Übergabe des 

Scheidebriefs an einen Fremden für die Frau. — 

Die Bestimmung, den Scheidebrief erst nach Ab- 

lauf einer Frist zu übergeben (448). — Wenn der 

Ehemann innerhalb der Frist, nach der der 

Scheidebrief Giltigkeit erlangen sollte, gestorben 

ist. — Wenn der Ehemann verhindert wird, die'Be- 

dingung, unter welcher der Scheidebrief nicht 

gütig sein soll, zu erfüllen (449). — VII. Von 

jedem Menschen ist anzunehmen, daß er sich in 

dem Zustand befinde, in dem man ihn zurück- 

gelassen hat. — Die Gewährung eines Darlehens 

an einen Priester auf Rechnung der ihm zukom- 

menden Gaben (450). — Eine bewegliche Sache 

wird nicht durch den Kaufpreis, sondern durch 

das Ansichziehen erworben. — Wenn der Priester, 

Levite oder Arme, dem man auf Rechnung der ihm 

zugesagten Gaben ein Darlehen gewährt hat, ge- 

storben ist (451). — Die Berücksichtigung der 

Zehnthebe bei der Hebe (452). — Ob der Eigen- 

tümer der Früchte die Zehnthebe entrichten darf. 

— Vlll. Zurückgelassene Früchte gelten hinsicht- 

lieh der Verzehntung als vorhanden. — Drei 

Zeiten, an denen der Wein zu untersuchen ist. — 

Der Stundentag (453). — Wenn das Tauchbad 

nachträglich als unvollständig befunden wird. — 

Der Zeitpunkt für den Verkauf des Getreides und 

des Weins. — Der Ostwind (454). — Die Wirkung 

des Nordwinds und des Ostwinds (455). — 

4. Abschnitt. I—11,1. Wenn der Übersender des 

Scheidebriefs die Scheidung widerruft. — Der 

Widerruf ohne Kenntnis des Überbringers (456). 

— Gütige und ungiltige Wendungen beim Wider- 

ruf des Scheidebriefs. — Der Vertreter bei einer 

Schenkung (457). — Die spätere Benutzung des 

widerrufenen Scheidebriefs. — Ob zwei Personen 

als Gerichtskollegium gelten (458). — Weshalb 

man ohne Kenntnis des Vertreters die Scheidung 

nicht widerrufe. — Wenn man dies trotzdem getan 

hat. — Der Widerruf der Scheidung vor einem 

Teil der zum Schreiben des Scheidebriefs beauftrag- 

ten Personen (459). — Das zum Teil aufgehobene 

Zeugnis. — Der Ausdruck ״ihr alle“ (460). — Die 

Verhinderung des Widerrufs durch die Abwesen- 

Der von der Frau bestellte Vertreter zur Emp- 

fangsnahrne des Scheidebriefs vom vom Ehe- 

mann bestellten Vertreter (430). — 

3. Abschnitt. I. Der nicht auf den Namen der 

Flau geschriebene Scheidebrief. — Die Benutzung 

eines für eine andere geschriebenen Scheidebriefs 

bei Übereinstimmung der Namen. — Der Scheide- 

brief für eine von zwei Frauen (431). — Die ür- 

künden von zw'ei Personen gleichen Namens in 

einer Stadt (432). — Die Wirkung des un- 

tauglichen Scheidebriefs. — Die Teilung der 

Brüder hinsichtlich des Jobeljahrs (433). — Die 

ideelle Sonderung (434). — Die Stellung der nicht 

definitiv geschiedenen Frau. — Die Antrauung 

durch Beischlaf unter Bedingung. — II. Wie 

Formulare von Scheidebriefen zu schreiben sind 

(435). — Dasselbe von Schuld- und Kaufscheinen. 

— Die Fürsorge für die Schreiber (436). — Wes- 

halb Scheidebriefe nicht im voraus zu schreiben 

sind. — Zweck des Datums im Scheidebrief (437). 

— Die gerichtliche Beglaubigung darf vor der Be- 

stätigung der ünterschriften nicht geschrieben 

wזerden. — III,!. Wenn der Überbringer den 

Scheidebrief verloren und zurückgefunden hat. — 

Gefundene ürkunden (438). — Was bei solchen zu 

berücksichtigen ist (439). — Das Kennzeichen an 

einer gefundenen ürkunde (440). — Der Begriff 

 sofort“ bei der verlorenen ürkunde. — III,2. Wenn״

der Übersender des Scheidebriefs alt oder krank 

ist. — Die Übersendung eines Sündopfers aus dem 

Überseeland (441). — Der Scheidebrief, der eine 

Stunde vor dem Tod Giltigkeit erlangen soll. — 

Die ideelle Absonderung der Hebe (442). — IV. 

In Lebensgefahr schwebende Personen, die als 

lebend beziehungsweise tot gelten (443). — ünter- 

schied zwischen dem Todesurteil eines jüdischen 

Gerichts und eines nichtjüdischen Gerichts. — 

Wenn Zeugen von einem bekunden, daß er zum 

Tod verurteilt sei. — Die Glaubwürdigkeit eines 

Nichtjuden (444). — V. Wenn der Überbringer 

eines Scheidebriefs unterwegs erkrankt (445). — 

Aus welchem Grund die Beauftragten zur Über- 

gäbe eines Scheidebriefs ihn nicht einem' Vertreter 

übergeben dürfen. — Eine fremde Sache darf 

nicht verborgt oder vermietet werden (446). '— 

VI. Die Bestellung eines Vertreters durch den 
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liereii. — Die Befreiung des Sklaven durch die 

Weihung. — Ob er dann eines Freibriefs benötigt 

(478). — Wenn unter dem dem Heiligtum geweihten 

Vermögen sich Sklaven befinden. — Die Arbeits- 

leistung des dem Heiligtum geweihten Sklaven. — 

Die Veruntreuung an einem dem Heiligtum ge- 

weihten Sklaven (479). — Dinge, die Grundstücken 

gleichen und dennoch nicht als solche gelten (480). 

Die von einem Proselyten hinterlassenen Sklaven. 

— Die Frau und die Sklavin eines Proselyten. ■—• 

Die Lossagung von einem Sklaven (481). — Die 

Selbstauslösung des Sklaven (482). —• Die verlobte 

Magd. — Die Freilassung des Sklaven durch die 

Zueignung seiner Person an ihn selbst (483). — 

Handlungen durch welche der Sklave seine Frei- 

heit erwirbt. — Die Verfügung eines Sterbenden, 

seine Magd nicht zur Dienstbarkeit anzuhalten 

(484). — Die Freigabe eines Sklaven. — Der Ver- 

kauf von Sklaven an Nichtjuden (485). — Wenn 

einer der Herren den Sklaven frei läßt. — Die 

Überlistung des Listigen. — Wenn jemand sagt, er 

habe seinen Sklaven freigelassen oder sein Feld 

verkauft. — Das Geständnis des Prozeßbeteiligten 

(486). — IV,2. Die Freilassung eines hypotheka- 

risch verpfändeten Sklaven, — Wer den Freibrief 

zu schreiben hat (487). — Wenn ein hypotheka- 

risch verpfändetes Feld überschwemmt wird. — 

V. Wer zur Hälfte Sklave und zur Hälfte Freier 

ist (488). — Die Befreiung der Hälfte seines 

Sklaven. — Die Folgerung durch Wortanalogie 

und durch Vergleichung (489). — Die nicht voll- 

ständig ausgelöste Magd. —• Die Auslösung durch 

Urkunde und die Auslösung durch Geld (490). — 

Wenn jemand sein Vermögen seinen zwei Sklaven 

verschreibt (491). — In welchem Fall der Sklave 

frei wird, wenn der Herr ihm sein Vermögen ver- 

schreibt. — Verschiedene Rechtsfälle betreffend 

einen Sklaven, der zur Hälfte frei ist (492). — Der 

freigelassene Sklave, dem noch der Freibrief fehlt 

(493) . — Ob ein solcher Hebe essen darf. — Die 

vertauschten Priester- und Sklavenkinder. — Der 

Verkauf des Sklaven hinsichtlich der Buße. — Die 

Zueignung einer noch nicht vorhandenen Sache 

(494) . — Der im Haus geborene und der für Geld 

gekaufte Sklave. — Wenn ein Halbsklave sich eine 

Freie angetraut hat. •— Die Erben eines Halb- 

heit eines Zeugen. — Die Bestellung eines Vor- 

munds für Waisen bei der Teilung des Nachlasses 

(461) . — Die Kundgebung über den Scheidebrief 

(462) . — 11,2. Die genaue Angabe des Namens im 

Scheidebrief. — Wenn der Geschiedene in ver- 

schiedenen Orten verschiedene Namen führt (463). 

— Die Angabe des Hauptnamens und der Neben- 

namen. — III. Der Eid der Witwe bei der Aus- 

Zahlung der Eheverschreibung vom Vermögen der 

Waisen (464). — Die Strenge des Eids. — Unter- 

Scheidung zwischen dem Schwur vor Gericht und 

dem außerhalb des Gerichts (465). — Der in der 

Aufregung ohne Aufforderung geleistete Schwur. 

— Verlust des Unterhalts durch die Forderung der 

Eheverschreibung. — Unterscheidung zwischen 

einer Witwe und einer Geschiedenen hinsichtlich 

des Schwurs bei der Auszahlung der Ehever- 

Schreibung (466). — Die vorherige Auflösung des 

Gelübdes seiner Frau. ■— Die Nennung des Ge- 

lübdes bei der Auflösung. — Die Auflösung eines 

öffentlich abgelegten Gelübdes (467). — Das Ge- 

lübde im Namen der Öffentlichkeit. — Die Unter- 

Schrift der Zeugen auf der Urkunde. — Das 

Signum als Unterschrift (468). — Die Institution 

des Prosbuls. — Wortlaut desselben. — Die Er- 

lassung des Bodens und die Erlassung von 

Geldern. — Die Freigebung des Gerichts ist gütig 

(469). ■— Ob der Prosbul dauernd Giltigkeit hat. — 

Die Aufhebung einer gerichtlichen Bestimmung 

durch ein anderes Gericht (470). — Die Be- 

scheidenen. — Etymologische Erklärung des 

Worts Prosbul. — Um einen Prosbul schreiben zu 

können, muß der Schuldner Grundbesitz haben 

(471). — Wenn der Bürge Grundbesitz hat. — 

Die Erlassung des Darlehens im Siebentjahr (472). 

— In welchen Fällen die Schuld nicht erlassen 

wird. — Der Gläubiger erwirbt das Pfand. — Die 

Rückgabe einer Schuld im Siebentjahr (473). — 

Wenn der Gläubiger den Prosbul verloren haben 

will. ■— IV,1. Die Dienstbarkeit des aus der Ge- 

fangenschaft ausgelösten Sklaven (474). — Ob ge- 

fangene Sklaven auszulösen sind (475). — Der aus 

der Gefangenschaft entflohene Sklave (476). — 

Die Freigabe des Sklaven. ■— In welchen Fällen 

man einen Sklaven freilassen darf (477). — Drei 

Dinge, derentwegen die Leute ihr Vermögen ver- 
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lübdes. — Vlll. Die Wiedernahme der Oe- 

schiedenen wegen Zwitterhaftigkeit (509). — Der 

Anspruch der wegen Zwitterhaftigkeit Oeschiede- 

nen auf die Eheverschreibung. — IX,1. Ob man den, 

der sich und seine Kinder an Nichtjuden verkauft 

hat, auslöse (510,). — Res-Laqis verkauft sich an 

Spieler. — _1X,2. Die Darbringung der Erstlinge 

von einem an Nichtjuden verkauften Feld (511). —‘ 

Ob ein Nichtjude Grundbesitz im Jisraelland er- 

werben könne. — Die Absonderung des Zehnten 

von den Armenabgaben. — Das von einem Nicht- 

juden gekaufte und an ihn wieder verkaufte Feld 

(512). — Die ideelle Sonderung. — Der Verkauf 

eines Felds zum Nießbrauch hinsichtlich der Erst- 

linge. — Die Erstlinge vom Feld seiner Frau (513). 

— Die Darbringung der Erstlinge von einem ver- 

kauften Feld. — Der Erwerb der Früchte. — Die 

Erstlinge von einzelnen Bäumen in einem fremden 

Feld (514). — Ob das von seinem Vater gekaufte 

Feld nach dem Tode des Vaters als Erbbesitzfeld 

gilt (515). — Brüder, die geteilt haben, gelten als 

Käufer. — Ob der Mann von seiner Frau einer 

V^ollmacht benötigt, um über ihre Güter zu 

prozessieren (516). — 

5. Abschnitt. I—^III. Von welchen Grundstücken 

verschiedene Forderungen einzuziehen sind. — ln 

welchen Fällen Forderungen von verkauften 

Grundstücken nicht einzuziehen sind (517). — Ob 

bei Schädigungen durch Abweidung das Feld des 

Schädigers oder des Geschädigten zu schätzen ist. 

— Schädigungen des Heiligtums (518). — Die 

Schädigung eines profanen Tiers durch eines des 

Heiligtums und vice versa. — Weshalb Ge- 

schädigte Ersatz vom Besten erhalten (519). — 

Weshalb Gläubiger vom Mittelmäßigen und die 

Frau ihre Eheverschreibung vom Schlechten er- 

halten. — Die Einziehung einer Forderung vom 

Vermögen der Waisen (520). — Die Bürgschaft 

für die Zahlungen seines Sohns. — Die Schuld- 

Übernahme (521). — Der Schuldschein auf Waisen. 

— Weshalb Gläubiger vom Mittelmäßigen erhalten 

(522). — Weshalb von Waisen Zahlungen nur vom 

Schlechten einzuziehen sind. — Ob verschenkte 

Güter hinsichtlich der Haftbarkeit als verkauft 

gelten (523). — Die Einziehung einer Forderung 

von Beträgen, die ein Sterbender nacheinander 

Sklaven (495). — Die Trauung einer Halbsklavin. 

— Wenn eine Halbsklavin nach der Trauung ganz 

frei geworden ist (496). — Ob das Weib zur Fort- 

Pflanzung verpflichtet ist. — VI,!. Die Befreiung 

des Sklaven durch den Verkauf an einen Nicht- 

juden oder nach dem Ausland (497). — Die Ver- 

Pfändung eines Sklaven an einen Nichtjuden. — 

Das einem Nichtjuden verpfändete Feld hinsichtlich 

des Zehnten. — Wenn der Sklave von einem Nicht- 

juden gepfändet oder gewaltsam abgenommeii 

worden ist. — Der erzwungene Verkauf desselben 

(498). — Der Verkauf des Sklaven auf eine be- 

stimmte Zeit. — Wenn ein Sklave sich von 

Truppen einfangen ließ. — Der freiwillige und der 

erzwungene Verkauf seines Hauses an einen Nicht- 

juden (499). — Die Maßregelung wegen des Ver- 

kaufs eines Sklaven oder eines Viehs an einen 

Nichtjuden. — Ob die Maßregelung auf die Erben 

zu übertragen ist (500). — Die Maßregelung wegen 

des Säens im Siebentjahr. — Der Freibrief eines 

Sklaven, der nach dem Ausland verkauft worden 

ist. — Die Ausfuhr von als Heiratsgut einge- 

brachten Sklaven (501). — Der Verkauf eines 

Sklaven in Syrien. —- Der Verkauf eines Felds im 

Siebentjahr. — Die Antrauung einer Schwester 

(502). — Zu bestrafen ist der, bei dem die ver- 

botene Sache sich befindet. — Der aus dem Aus- 

land nach dem Jisraelland entflohene Sklave. — 

Der Kauf eines Sklaven zur Freilassung (503). — 

Die Wiedergabe der verlornen Sache auf Grund 

eines Kennzeichens. — Vl,2. Man soll die Ge- 

fangenen nicht über ihren Wert auslösen und sie 

auch nicht zur Flucht veranlassen. •— Die Töchter 

R. Nafimans (504). — VI,3. Heilige Schriften sind 

nicht über ihren Wert auszulösen. — Die von 

einem Nichtjuden oder Häretiker geschriebene 

oder in seinem Besitz befindliche Gesetzrolle (505). 

— Die mit Metall oder der Haut eines unreinen 

Tiers überzogenen Tephillin. — Die Auslösung 

von solchen aus dem Besitz eines Nichtjuden. — 

VII. Die Scheidung wegen übler Nachrede oder 

Gelobens (506). — Man muß der Frau bei der 

Scheidung sagen, weshalb man sich von ihr 

scheiden läßt (507). — Die Wiedernahme der Ge- 

schiedenen. — Der öffentlich geleistete Schwur 

(508). — Das Geloben und die Einlösung eines Ge¬ 
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schriebene QesetzroIIe sei untauglich (538). — 

Die Glaubwürdigkeit erstreckt sich nur auf den 

eigenen Schaden, nicht aber auf einen fremden. — 

Die durch den Vater verheiratete Taubstumme. — 

Die an einen Priester verheiratete Minderjährige 

hinsichtlich der Hebe. — Der bei einem Bau ver- 

wandte geraubte Balken. — Das geraubte Sünd- 

Opfer (539). — Weshalb das geraubte Sündopfer 

Sühne schafft (540). — Wenn der Dieb das ge- 

stohlene Vieh dem Heiligtum geweiht und dann 

verkauft hat. — VI. Die Plünderer in Judäa. — 

Das von einem Plünderer gekaufte Feld (541). — 

Die Zerstörung Jerusalems durch Qamca und 

Bar-Gamga (542). — Die Prüfung der Treue der 

Juden. — Der Aufbruch Neros gegen Jerusalem.— 

Die Belagerung Jerusalems durch Vespasian (543). 

■— Die drei Reichen der Stadt. — Der Streit 

zwischen den Gelehrten und der Kriegspartei. — 

Die Hungersnot in Jerusalem (544). — Die Unter- 

redung des R. Johanan b. Zakkaj mit Vespasian 

(545). — Die gute Nachricht. — Was R. Johanan 

erreicht hat. — Die Kur des R. Qadoq (546). — 

Die Lästerung des Titus gegen Gott. — Die Her- 

ausforderung desselben (547). — Seine Bestrafung. 

— Die Bestrafung einiger Frevler im Fegefeuer 

(548). — Die Wirkung der Beschämung. ■— Die 

Größe des Königsbergs und die Zerstörung des- 

selben (549). — Die Dehnbarkeit des Jisraellands. 

— Die Keuschheit jüdischer Gefangenen (550). — 

Eine falsche Beschuldigung des Ehebruchs. — Die 

Zerstörung von Bitther. — Das Blutbad bei der 

Zerstörung desselben (551). — Die Greueltaten des 

Nebuzaradan und die Bekehrung desselben (552). 

— Das Blutbad des Hadrian in Alexandrien und 

des Vespasian in Bitther. — Die Zerstörung des 

ersten und des zweiten Tempels. •— 'Selbstmord 

gefangener Kinder (553). — Der Märtyrertod einer 

Mutter und ihrer sieben Kinder (554). — Die Ge- 

töteten von Bitther. — Die Schönheit der jisraeli- 

tischen Kinder (555). — Die Schulen und die 

Schulkinder von Bitther. — Die Gefangenschaft 

des R. Jismäel b. Elisa (556). — Die Schändung 

jüdischer Frauen. — Die Schandtat eines Gesellen 

gegen seinen Meister (557). — Der nachträgliche 

Kauf eines geraubten Felds (558). — Der Kauf 

eines wegen einer Schuld abgenommenen Felds. 
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verschenkt hat. — Die Einforderung der ver- 

zehrten Früchte (524). — Der Unterhalt für Frau 

und Töchter. — Ob die Forderung präzisiert und 

schriftlich genannt sein muß. — Der Unterhalt der 

Töchter mehrerer Frauen vom hinterlassenen Ver- 

mögen des Ehemanns (525). — Die Einforderung 

der Früchte und der Melioration von verkauften 

Gütern. — In welchen Fällen der Abliefernde eines 

Funds schwören muß (526). — Der Schwur auf 

Grund eines eigenen Bekenntnisses. — Der Schwur 

wegen der Forderung eines Geistigminderwertigen. 

— Der Schwur beim Eingestehen eines Teils der 

Forderung. — IV,!. Die Verzehntung der Früchte 

von Waisen (527). — In welchen Fällen Vor- 

münder die priesterlichen Abgaben entrichten. -— 

Für welche Gott gefällige Zwecke Vormünder 

das Geld der Waisen verwenden dürfen. — Der 

Kauf und Verkauf von Sklaven und Feldern durch 

den Vormund (528). — Durch den Frieden wird 

der böse Geist aus dem Hause gejagt. — Güter 

der Waisen werden nur durch Zahlung erworben 

(529). — Wenn d ie von Waisen oder für Waisen 

gekauften Früchte vor Abschluß des Kaufs im 

Preis gefallen oder gestiegen sind. — Für welche 

Zwecke Grundstücke von Waisen ohne vorherige 

Bekanntmachung zu verkaufen sind (530). — 

Wenn der Vormund Schaden anrichtet. — Der 

durch das Gericht und der durch den Vater ein- 

gesetzte Vormund. — IV,2. Die Schädigung durch 

Uiireinmachen, Beimischen und Libiren (531). — 

Wodurch das Libiren erfolgt. — Bei zwei Sünden 

m Idealkonkurrenz wird nur die strengere bestraft 

(532). — Die unsichtbare Schädigung (533). — 

Wenn die geraubte Sache entwertet worden ist. 

— Die Maßregelung bei Versehen wegen des Vor- 

Satzes. — Die am Sabbath gekochte Speise (534). 

— Die am Sabbath oder im Siebentjahr erfolgte 

Pflanzung (535). — Der Ersatz für unreine Hebe. 

— Die Sprengung des unreinen Opferbluts (536). — 

Wenn Geräte am Sabbath untergetaucht worden 

sind. — Wenn verbotene Setzlinge mit anderen 

vermischt worden sind. — IV,3. Haftbarkeit der 

Priester für die Verwerflichmachung von Opfern 

(537). — Die Glaubwürdigkeit dessen, der eine 

fremde Sache unrein gemacht zu haben behauptet. 

— Wenn ein Schreiber behauptet, die von ihm ge¬ 
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6. Abschnitt. I. Der Rücktritt nach der Über- 

gäbe des Scheidebriefs an den Boten (574). — Ob 

der Ausdruck ״bring“ dem Ausdruck ״erwirb“ 

gleicht. — Die Vertretung eines Manns zur 

Empfangsnahme und eines Weibs zur Überbrin- 

gung (575). — Wenn der Bote des Scheidebriefs 

den Wortlaut des Auftrags geändert hat (576). — 

Wenn eine Minderjährige einen Vertreter zur 

Empfangsnahme bestellt hat (577). — Ob der 

.4usdruck ״da hast du“ wie ״erwirb“ gilt (578). 

—■ In welchem Fall der Bote sein und ihr Ver- 

treter ist. — Ob die Frau einen Vertreter be- 

stellen kann, den Scheidebrief vom Boten des 

Ehemanns in Empfang zu nehmen (579). — Die 

Rückkehr des Vertreters zum Ehemann. — Wenn 

die Zeugen den Namen der Frau falsch g'e- 

schrieben haben. — Der Auftrag, einen Scheide- 

brief zu schreiben und einem Vertreter zu über- 

geben (580). — 11,1. Die Zeugen beim Auftrag der 

Frau, ihren Scheidebrief in Empfang zu nehmen. 

-■ Der Streit über den Zweck der Übergabe des 

Scheidebriefs. — Die Glaubwürdigkeit des Ver- 

trauensmanns (581). — Bei Inzestangelegenheiten 

sind zwei Zeugen erforderlich. — Wenn der Ver- 

treter zur Antrauung einer Frau gestorben ist. — 

Wenn die Frau behauptet, ihr Mann habe sich 

von ihr scheiden lassen. — 11,2. Die Empfangs- 

nähme des Scheidebriefs einer Verlobten im 

Mädchenalter (582). — Welche Minderjährige ge- 

schieden werden kann. — Die Intelligenz eines 

Minderjährigen hinsichtlich der Giltigkeit seiner 

Handlungen. — Die Vereinigung der Durchgangs- 

gasse (583). — In welchen Fällen die Bestim- 

mungen der Gelehrten denen der Gesetzlehre 

gleichen. — Die Anwendung einer List bei der Ab- 

Sonderung des Zweiten Zehnten. — Die Minder- 

jährigen werden in 3 Klassen geteilt. —111. Der Auf- 

trag einer Minderjährigen, für sie ihren Scheide- 

brief in Empfang zu nehmen (584). — Wenn der 

Vertreter den Scheidebrief in einem anderen als 

den bezeichneten Ort übergeben oder in Empfang 

genommen hat. — IV. Der Genuß der Hebe wäh- 

rend der Überbringung des Scheidebriefs (585). 

— Wenn der Vertreter zur Bereitung eines Erubs 

von seinem Auftrag abgewichen ist. — Verschie- 

dene Formeln der Erteilung eines Auftrags zum 
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— Die Übernahme eines fremden Felds gegen 

Zahlung der Grundstücksteuer. — Das an den 

Eigentümer zu zahlende Viertel (559). — Auf 

welche Weise eine Abstimmung erfolgt. — Per- 

sonen, bei weichen weltliche Größe und Gesetzes- 

künde vereinigt waren (560). — VH. Die Ver- 

ständigung mit einem Taubstummen beim Kauf und 

Verkauf. — Der Kauf und Verkauf kleiner Kinder. 

— Bis zu welchem Alter Kinder diesbezüglich 

als klein gelten. — Aufzählung einiger feiner 

Leinenstoffe (561). — Die Schenkung kleiner Kin- 

der. — VIII. Verschiedene Anordnungen wegen 

der Friedfertigkeit (562). — Die Auszeichnung der 

Priester. — Die Achtungsbezeugung bei der ge- 

meinsamen Mahlzeit. — Ehrung des Priesters 

beim Vorlesen aus der Gesetzrolle (563). — Die 

Auszeichnung beim Voiiesen aus der Gesetzrolle. 

— Ob die öffentliche Vorlesung aus einem ein- 

zelnen Buch erfolgen dürfe (564). — Die Benutzung 

eines Haphtarabuchs am Sabbath. — Ob man ein- 

zelne Abschnitte aus dem Pentateuch für den 

Unterricht schreiben dürfe (565). — Die von der 

Königin Helena gestifteten Tafeln. — Ob die Ge- 

setzlehre in einzelnen Rollen oder abgeschlossen 

verliehen worden ist. — Die mündlichen und 

schriftlichen Teile des Gesetzes (566). — Die 

schriftliche Lehre darf nicht mündlich vorgetragen 

und die mündliche darf nicht niedergeschrieben 

werden. — Die Niederlegung des Erubs. — Die 

Benutzung eines Bachs durch die Anlieger (567). 

— Der Fund geistig minderwertiger Personen 

(568). — Der Unterhalt nichtjüdischer Armen 

wegen der Friedfertigkeit. — IX. Gefälligkeiten, 

die eine Frau der anderen wegen der Friedfertig- 

keit zu erweisen hat. — Man unterstütze Nicht- 

juden bei der Feldarbeit im Siebenjahr (569). —- 

Wer als Mann aus dem gemeinen Volk gilt. — 

Die Verwahrung von Hebe bei einem Menschen 

aus dem gemeinen Volk. — Das Getreide bei 

einem Müller, der Samaritaner oder ein Mann aus 

dem gemeinen Volk ist (570). — Die Berücksichti- 

gung des Umtauschens. — Die Teighebe eines 

Menschen aus dem gemeinen Volk (571). — Die 

Begrüßung eines Nichtjuden (572). — Die Ge- 

lehrten werden Könige genannt. — Die Wieder- 

holung des Grußes (573). — . 

Talmud Bd.V 
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Die Giftigkeit der Biene. — Diätische Verhaltungs- 

maßregeln (605). — Die Einnahme von Mixturen. 

— Vorbeugungen gegen verschiedene Krankheiten. 

Handlungen, durch welche man von der Hektik 

befallen werden kann (606). — Das Verhalten bei 

der Ausübung des Beischlafs. — Dinge, die den 

Menschen schwächen. — Handlungen, die den 

Menschen in Lebensgefahr bringen (607). — 

Dinge, die viel schädlich und wenig zuträglich 

sind. — Dinge, die den Samen vermindern. — 

Die Ausführung des Auftrags eines vom Kordiakos 

Befallenen (608). — Der Auftrag eines dem Tod 

Verfallenen, seiner Frau einen Scheidebrief zu 

schreiben. — Das Durchschneiden der Halsorgane. 

— Die Prüfung des vom Kordiakos Befallenen 

(609) . — Die Verständigung mit einem Tauben 

bei seinem Auftrag, einen Scheidebrief zu erteilen. 

— Der Begriff Taubstummer. — Die Untersuchung 

des Taubstummen bei manchen Rechtsgeschäften 

(610) . — Die Scheidung desjenigen, der nach der 

Heirat taubstumm geworden ist. — Mit einander 

verheiratete taubstumme Geschwister hinsichtlich 

der Halicah und der Schwagerehe (611). — Die 

Scheidung einer Blöden. — II. Wenn jemand 

den Auftrag zum Schreiben des Scheidebriefs nicht 

direkt erteilt, sondern eine diesbezügliche Frage 

bejaht hat. — Ob Werte einem Vertreter über- 

geben werden können (612). — Weshalb der 

Schreiber nicht als Zeuge unterschreiben darf. — 

111,1. Der bedingte Scheidebrief eines Kranken 

(613). — Die Bedingung ״falls ich sterbe“. — Ob 

in diesem Fall die Haligah erforderlich ist (614). 

— Wenn der Aussteller eines befristeten Scheide- 

briefs innerhalb der Frist gestorben ist. — Ob das 

Datum der Urkunde entscheidend ist (615). — Der 

Auftrag innerhalb einer bestimmten Frist einen 

brief zu schreiben. — Ill,a. Wenn ein Kranker 

einen gütigen Scheidebrief geschrieben hat und 

darauf genesen ist. — Scheidebrief und Schenkung 

(616). — Die Schenkung eines Sterbenskranken, 

der in eine andere Krankheit verfallen ist. — Die 

Trauung erfolgt auf Grund der rabbanitischen 

Bestimmungen. — Wenn der Kranke nach der 

.Aushändigung des Scheidebriefs durch Unfall ge- 

storben ist. — Die Verantwortung für außerge- 

wohnliche Schäden beim Verkauf eines Felds 
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Schreiben eines Scheidebriefs (586). — V,2. Der 

Auftrag eines in Lebensgefahr schwebenden, seiner 

Frau einen Scheidebrief zu schreiben. — Die 

Schenkung eines solchen (587). — VI.!. Wenn je- 

mand aus einer Grube ruft, seiner Frau einen 

Scheidebrief zu schreiben. — VI,2. Wenn ein Ge- 

Sünder den Auftrag erteilt, seiner Frau einen 

Scheidebrief zu schreiben und nachher stirbt (588). 

— Ob der Sohn als Vertreter seines Vaters gilt. 

— VII. Die Anzahl der Pe rsonen bei der Erteilung 

des Auftrags zum Schreiben eines Scheidebriefs 

(589). — Ob Worte einem Vertreter übergeben 

werden können (590). — Wenn der Schreiber des 

Scheidebriefs als Zeuge unterschrieben hat. — 

Was hierbei zu berücksichtigen ist (591). — Die 

Vorzüge einiger Weisen. — Der Auftrag an zwei 

Personen, daß sie den Schreiber zum Schreiben 

des Scheidebriefs beauftragen sollen (592). — Der 

an zehn Personen erteilte Auftrag. — Wie in 

einem solchen Fall der Auftrag zu schreiben ist 

(593). — 

7. Abschnitt. 1. Wenn ein vom Kordiakos Be- 

fallener den Auftrag erteilt, seiner Frau einen 

Scheidebrief zu schreiben. — Erklärung des Worts 

Kordiakos. — Mittel gegen Sonnenstich (594). — 

Mittel gegen Erkältung. — Ränke gegen den blin- 

den R. Seseth (595). — Das aussätzige Fleisch. 

— Die Dämonen und Dämoninnen des Königs 

Selomoh (596). — Welche Dienste sie ihm leisteten. 

— Die Gefangennahme des Königs der Dämonen 

(597). — Unterredung desselben mit dem König 

Selomoh. — Die Suche nach dem Samir (598). — 

Der König der Dämonen erklärt sein sonderbares 

Betragen. —■ Er bemächtigt sich des Königs 

Selomoh und regiert an seiner Stelle (599). — 

Der König Selomoh auf der Wanderschaft. — Die 

Entlarvung des Königs der Dämonen. — Mittel 

gegen Blutandrang und gegen den Staar (600). — 

Mittel gegen Nachtblindheit, Tagblindheit, Nasen- 

bluten (601), Blutung aus dem Mund, Zahn- 

schmerzen, Gaumenblasen, Schnupfen (602), Be- 

ängstigung. Offengestandenes, Blattern, Herz- 

schwäche, Herzbeschwerden, Leibwurm, Durch- 

fall, Verstopfung, Milzkrankheit (603), Unterleib- 

schmerzen, Hüftenkrämpfe, Blasenstein (604), 

Fieber und Hautflechten. — Der Lanzenstoß. — 
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Scheidebrief zuwirft. — Das der Frau gehörige 

Gebiet. — Die Qefälk des Käufers im Gebiet des 

Verkäufers (637). — 11,1. Wenn sie beim Empfang 

nicht wußte, daß das ihr Scheidebrief ist. — Der 

Scheidebrief muß ihr direkt in die Hand gereicht 

werden (638). — Wenn er den Scheidebrief ihrem 

Sklaven gibt. — 11,2—111,!. Wenn er ihr den 

Scheidebrief auf der Straße zuwirft. — Dasselbe 

hinsichtlich der Trauung und hinsichtlich der 

Schuld. — Der Raum zwischen beiden (639). — 

Wenn der Scheidebrief sich genau zwischen bei- 

den befindet. — Wenn die zugeworfene Schuld 

sich genau zwischen beiden befindet (640). — 

Wenn am Scheidebrief eine Schnur befestigt ist, 

die er in der Hand hält. — Wenn sie die Hand 

schräg hält, und er ihr den Brief hineinwirft. — 

111,2. Wenn er ihr den Scheidebrief nach einem 

Dach oder von einem Dach zuwirft (641). — Der 

Luftraum des Dachs. — Wenn der Scheidebrief im 

Flug vernichtet wird (642). — Die Trennung der 

Gebiete hinsichtlich des Scheidebriefs. — Drei 

Verschiedenheiten beim Scheidebrief (643). — Ein 

Hof innerhalb des anderen. — IV. Der alte 

Scheidebrief. — V—Vlll,!. Die unrichtige Aera 

beim Scheidebrief (644). — Die Bedeutung eines 

solchen Scheidebriefs. — Die zwitterhafte Ehe- 

Schwägerin (645). — Wenn irrtümlich der Scheide- 

brief dem Ehemann, und die Quittung der Ehe- 

frau überreicht worden ist. — Die Angabe der 

Reichsaera im Scheidebrief (646). — In der Ur- 

künde muß der Ort, wo sie geschrieben wird, ge- 

nannt werden. — Die geschlechtliche Ab- 

Schweifung der Anwärterin der Schwagerehe 

(647). ■— Der Begriff ״sofort“ bei einer Ver- 

Wechslung des Scheidebriefs mit der Quittung. — 

Vlll,2. Wenn er nach dem Schreiben des Scheide- 

briets davon abgekommen ist (648). — Der Wider- 

ruf des Gerüchts. — Die früheren und späteren 

Ansichten über die Gefangene (649). — Die 

früheren und späteren Generationen hinsichtlich 

der Verzehntung. — IX,!. Wenn die Gatten nach 

der Scheidung zusammen in einer Herberge über- 

nächteten (650). — Ob die Zeugen des Beisammen- 

seins als Zeugen der' Beschlafung gelten. — 1X,2. 

Der lückenhafte Scheidebrief. — Weshalb ein 

Sklave nicht als Zeuge unterzeichnen darf (651). 

d* 

XXVIJ 

(617). — Ungewöhnliche Unfälle bei andern 

Rechtsgeschäften. — IV. Die Stellung der Frau 

v'ährend der befristeten Scheidung (618). — Der 

geschlechtliche Verkehr während dieser Zeit (619). 

Die Rechte des Ehemanns während der befriste- 

ten Scheidung. — Der Unterhalt der Frau bei einer 

zweifelhaften Scheidung. — Die Scheidung mit 

der Bedingung, daß die Frau an ihn eine Zahlung 

leiste (620). — Die Antrauung mit der Bedingung, 

daß er an sie eine Zahlung leiste. — Diesbezüg- 

liehet־ Unterschied zwischen Trauung und Schei- 

düng (621). — Ob die Zahlung an die Erben zu 

leisten ist. — Ob die bedingte Trauung oder 

Scheidung sofort Geltung hat (622). — Wenn 'er 

auf den bei der Scheidung vereinbarten Betrag 

verzichtet hat. — Der Verzicht auf einen gelobten 

Gegenstand (623). — Wenn bei einer Verein- 

barung die vereinbarte Handlung überflüssig wird. 

— Der Rückkauf eines Hauses in einer um- 

mauerten Stadt. — Wenn sie die bei der Schei- 

düng vereinbarte Summe gegen seinen Willen 

zahlt (624). — Wenn er bei der Einhändigung des 

Scheidebriefs das Eigentumsrecht auf das Papier 

zurückbehält. — Die Verdopplung der Bedingung 

(625). — Der Wortlaut beim Scheidebrief eines 

Sterbenskranken. — VI. Der Scheidebrief mit der 

Bedingung, daß sie einen Dienst leiste (626). — 

Wenn ihr die Leistung des Dienstes unmöglich 

gemacht wird (627). — Zwei Schriftverse, die das- 

selbe lehren. — Wenn er bei der Scheidung eine 

Bedingung gestellt hat und später eine andere 

Bedingung *stellt (628). — Wenn die erste Bedin- 

gung in der anderen einbegriffen ist. —- VII. Die 

eine Reise betreffende Bedingung. — Die Grenz- 

orte zwischen Judäa und Galiläa (629). — Ver- 

bot, das Jisraelland zu verlassen (630). — Die Be- 

rücksichtigung des Vertragens nach der Schei- 

düng. — VIII—IX. Wenn er innerhalb der be- 

fristeten Giltigkeit der Scheidung gestorben ist. 

— Der Auftrag, einen Scheidebrief zu schreiben, 

falls er innerhalb einer bestimmten Frist nicht zu- 

rückkommt (631). — Ob sie heiraten darf, falls er 

innerhalb der Frist gestorben ist. — Der be- 

dingungsweise geschriebene Scheidebrief (623). — 

Wie lange bei einer Befristung zu warten ist (633). 

8. Abschnitt. Wenn jemand seiner Frau eiben 
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Wenn einer abhanden gekommen ist. — Der ge- 

meinsame Scheidebriet (674). — Die Zeugenunter- 

Schriften unter einem Gruß. — Die Schenkung 

seines Vermögens an zwei Sklaven (675). — Wie 

ein gemeinsamer Scheidebrief zu schreiben ist. — 

Zwei Scheidebriefe nebeneinander mit hebräischen 

und griechischen Zeugenunterschriften (676). — 

Die Zeugenunterschrift. — Das Signum als Zeugen- 

Unterschrift. — Wenn eine Zeugenunterschrift he- 

bräisch, und die andere griechisch ist (677). — 

VII—VIII,1. Wenn der Scheidebrief in zwei Colum- 

nen geschrieben ist. — Wenn der Scheidebrief he- 

bräisch geschrieben ist, und die Zeugenunterschrif- 

ten griechisch sind und vice serva. — Wenn nur der 

Beiname genannt ist (678). — Die Zeugenunter- 

Schriften an der Spitze und an der Seite. — Wenn 

nur die Unterschrift eines Zeugen bekannt ist 

(679). — Der Beiname der Vorfahren. — Sieben 

Gerichtshöfe im Jisraelland, die Götzendienst trie- 

ben. — Der König Hoseä (680). — Die Wohltat, die 

Gott den Jisraeliten bei ihrer Verbannung erwies. 

— V1II,2. Der erzwungene Scheidebrief. — Wes- 

halb der durch Nichtjuden erzwungene Scheide- 

brief ungiltig ist (681). — Das Kollegium von 

Nichtjuden. — IX. Wenn von einem Weib das Ge- 

rächt geht, daß sie angetraut oder geschieden sei. 

— Das Gerücht nach der Verheiratung (682). — 

Die Scheidung wegen Ausgelassenheit. — Ver- 

schiedene Gerüchte, die nicht zu berücksichtigen 

sind. — Was unter Gerücht zu verstehen ist (683). 

— Die Untersuchung des Gerüchts. — Ob ein Ge- 

rächt zu widerrufen ist (684). — Die Excusation 

(685). — Das nicht bei Gericht bekräftigte Ge- 

rächt. — Wenn die Frau behauptet, ihr Mann habe 

sich von ihr scheiden lassen. — Wenn das Ge- 

rächt nicht aufgeklärt wird (686). — X. Aus 

welchen Gründen man sich von seiner Frau schei- 

den lassen darf (687). — Die grundlose Scheidung. 

— Die Absicht, sich scheiden zu lassen. — Ver- 

schiedene Eigenschaften inbetreff der Frau (688). 

— Die Heirat einer Geschiedenen. — Die Schei- 

düng von der ersten Frau (689). — 

Gittin VIII,9—IX.io l n H 

— Erklärung des lückenhaften Scheidebriefs (652). 

•— An welcher Stelle ein Verwandter als Zeuge 

unterzeichne (653). — 

9. Abschnitt. Die Scheidung mit der Bedingung, 

daß die Frau eine bestimmte Person nicht heirate. 

— Der Begriff des Worts ״ausgenommen“ (654). 

— Der beschränkte Scheidebrief (655). — Die 

Einschränkung bei der Trauung. — Die Einschrän- 

kling bei der Scheidung (656). — Die Heirat, der 

mit einem beschränkten Scheidebrief Geschie- 

denen (657). — Die Aufhebung einer Bestimmung 

der Gesetzlehre. — Fälle, die einem verboten, dem 

anderen erlaubt sind (658). — Die Zeit vor der 

ersten Heirat. — Fälle, wobei einer etwas ver- 

boten, und der andere es erlaubt macht (660). — 

Die Scheidung muß eine vollständige sein. — Die 

Scheidung auf eine bestimmte Zeit (661). — Die 

Scheidung mit der Bestimmung, daß sie eine be- 

stimmte Person heirate. — Das Gelübde, heute 

eine Sache nicht zu tun, falls man sie morgen 

tut (662). — Die Scheidung mit der Bedingung, 

etwas unmögliches zu tun. — Die Scheidung mit 

der Bedingung, eine sündhafte Handlung zu be- 

gehen (663). — Die Vereinbarung gegen eine Be- 

Stimmung der Gesetzlehre (664). — Die hinein- 

geschriebene Bedingung (665). — II. Die Schei- 

düng mit Ausschluß von Personen, die sie nicht 

heiraten darf (666). — Die Scheidung mit Aus- 

Schluß des verbotenen und des widernatürlichen 

Beischlafs (667). — III. Der Text des Scheide- 

briefs. — Der Text des Freibriefs. — Der Ge- 

brauch einer falschen Formel (668). — Ansätze, 

die nichts beweisen. — Orthographische Vor- 

Schriften, die beim Scheidebrief zu beobachten 

sind (669). — Erklärung einiger Formeln im 

Scheidebrief. — Die Urkunde über den Verkauf 

eines Sklaven. — IV. Drei Fälle, bei welchen ־der 

Scheidebrief ungiltig, und das Kind legitim ist 

(670). — Weitere Fälle dieser Art (671). — Wenn 

der Schreiber als Zeuge unterschrieben hat. — 

Wenn die Scheidung zweifelhaft ist, und sie einen 

anderen geheiratet hat (672). — Vögel, die das 

Entsündigungswasser nicht untauglich machen. — 

Die civilrechtliche Bedeutung des ungiltigen 

Scheidebriefs (673). — V. Wenn zwei übereinstim- 

mende Scheidebriefe verwechselt worden sind. — 
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tiauinig zur Hälfte (709). — Die Weihung eines 

einzelnen Teils von einem Tier. — Die Weihung 

eines Tiers, das zwei Personen gehört. — Die ge- 

teilte Antrauung (710). — Die Antrauung mit einem 

Teilbetrag. — Die Schätzung der Sache, mit der 

die Antrauung erfolgt ist (711). — Die Erwerbung 

eines Sklaven. — Die Auslösung des Erstgebore- 

neu mit einer Wertsache (712). — Wenn er ihr 

nur einen Teil des bei der Antrauung genannten 

Betrags gegeben hat. — Der Rücktritt während 

der Zählung des Betrags. — Wenn vom genannten 

Betrag etwas fehlt (713). — Die Antrauung mit 

einem Pfand. — Der Gläubiger erwirbt das Pfand. 

— Wenn sie den bei der Trauung genannten Be- 

trag ihrem oder seinem Vater überweist (714). — 

Wenn sie ihn beauftragt, den bei der Antrauung 

genannten Betrag für irgend einen Zweck zu ver- 

wenden (715). — Die Antrauung mit einer von ihr 

gewünschten Sache. — Die Antrauung durch Ur- 

künde. — Die Trauungsurkunde gleicht der Ver- 

kaufsurkunde (716). — Die Antrauung der Minder- 

jährigen und der Mannbaren. — Die nicht auf 

ihren Namen geschriebene Trauungsurkunde. — 

Die ohne ihr Einvernehmen geschriebene Trau- 

ungsurkunde (717). — Die Vereinbarungsurkunde. 

•— Die Antrauung durch den Beischlaf. — Der Bei- 

schlaf, bei dem keine Defloration erfolgt (718). — 

Die Trauung, die nicht zum Beischlaf führt. — 

Der widernatürliche Beischlaf (719). — Die Steini- 

gung der Verlobten wegen Ehebruchs. — Ob die 

Erwerbung durch den Beginn oder durch die Be- 

endigung des Beischlafs erfolgt. — Ob durch den 

Beischlaf Verheiratung oder Verlobung erfolgt. — 

Rechte des Vaters auf seine Tochter und des Ehe- 

rnanns auf seine Frau (720). — Die Beschlafung 

einer Dreijährigen. — Die Verlobte eines Priesters 

hinsichtl. des Essens von Hebe (721). — Die Ke- 

naänitische Sklavin hinsichtl. des Essens von 

Hebe. — Die Berücksichtigung der Aufhebung 

(722). — Beim Verkauf eines Sklaven ist eine Auf- 

hebung nicht zu befürchten. — Die Höhe des An- 

trauungsgeids. — Die Währung des in der Schrift 

und bei den Gelehrten genannten Gelds (723). — 

Der Mindestbetrag einer Forderung und bei der 

Eidesleistung. — Die Auslösung des Geheiligten. 

I — In der Schrift genannte Geldbeträge, die in 

VII. Qiddusin. 
Von der Trauung. 

1. Abschnitt. !.Wodurch die Frau erworben, und 

wodurch sie geschieden wird. — Betrag des An- 

trauungsgeids (693). — Der Gebrauch des Aus- 

drucks ״Art“ (694). — Der Mann pflegt die Frau 

zu suchen. — Der Koj (695). — Die Antrauung 

durch das Brautgemach. — Die Antrauung durch 

das Geld. — Die Antrauung einer Minderjährigen. 

— Die Arbeitsleistung der Tochter gehört dem 

Vater (696). — Die Auflösung der Gelübte der 

Verlobten (697). — Kindeskinder gelten als Kin- 

der. — Die Freiwerdung der Sklavin durch die 

Mannbarkeit (698). — Der Sklave hinsichtl. des 

Essens von Hebe. — die Erlangung der Selbstän- 

digkeit durch Pubertätszeichen (699). — Die Er- 

Werbung durch das Antrauungsgeld. — Die Er- 

Werbung durch den Beischlaf (700). — Die Ver- 

gleichung der Trauung mit der Scheidung. — 

Weshalb die Scheidung nicht durch Geld erfolgen 

kann (701). — Die Scheidung muß eine vollstän- 

dige Trennung herbeiführen. — Die Antrauung 

durch das Brautgemach. — Weshalb die Verlobte 

eines Priesters keine Hebe essen darf (702). — 

Eigenheiten der verschiedenen Arten der Trau- 

ung (703). — Auf welche Weise die Antrauung 

durch Geld erfolgt. — Verschiedene Formeln bei 

der Antrauung durch Geld (704). — Ansätze, die 

nichts beweisen. — Verschiedene Ausdrücke der 

Verlobung (705). — Die Übergabe eines Scheide- 

briefs oder einer Trauungsurkunde ohne Erklärung. 

— Wer die Vorschriften über Scheidungen und 

Trauungen nicht kennt, befasse sich mit diesen 

nicht. — Verschiedene Formeln bei der Scheidung 

(705). — Die Scheidungsformel bei der Freilassung, 

und die Freilassungsformel bei der Scheidung. — 

Der Verkauf eines Sklaven an einen Nichtjuden. 

— Die Antrauung mit einem Darlehen (707). — 

Die Übergabe eines Geldbetrags mit der Be- 

dingung der Rückgabe. — Der geborgte Ethrog. 

— Die Antrauung durch die Übergabe eines Be- 

trags an einen Fremden (708). — Wenn sie ihm 

einen Betrag zur Antrauung gibt. — Die Erwer- 

bung von Immobilien mit Mobilien. — Die An- I 
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(jlieder (741). — Die Freiwerdung durch Re- 

duktion des Kaufgelds. — Der jüdische Sklave ist 

mit seinem Leib verkauft. — Die Freiwerdung der 

jüdischen Magd durch den Tod des Vaters oder 

des Herrn (742). — ln welchem ,Alter die Puber- 

tätszeichen maßgebend sind. — ln welchen Fällen 

eine Beschenkung des ausgehenden Sklaven zu 

erfolgen hat (743). — Die Beschenkung der jüdi- 

sehen Magd. •— Der Gewinn der Töchter wird 

nicht vererbt. — In welchen Fällen der ausgehende 

Sklave zu beschenken ist (744). — Der entflohene 

Sklave hinsichtl. der Beschenkung. — Die Erkran- 

Kung des Sklaven während der Dienstzeit (745). 

— Das Guantum der Beschenkung (746). — Von 

welchen Dingen er eine Beschenkung erhält. •— 

Die Beschenkung beim Ausbleiben des Segens 

(747). — Die Vererbung des jüdischen Sklaven 

und der jüdischen Magd. — Der Sohn und der 

Bruder als Vertreter des Verstorbenen (748). — 

Der angebohrte und der an einen Nichtjuden ver- 

kaufte Sklave. — Die Erbfähigkeit eines Nicht- 

juden. — Die Vererbungsfähigkeit eines Proselyten 

(749). — Fälle, wodurch der jüdische Sklave und 

die jüdische Magd von einander unterschieden 

smd (750). — Die Wiederholung eines Verkaufs 

als Sklaven wegen Diebstahls. — ln welchen 

Fälleii der Verkauf wegen Diebstahls zu erfolgen 

hat. — Die Auslösung der Magd gegen seinen 

Willen (75D. — Die Wiederholung des Verkaufs. 

— Ob durch die Bestimmung Verheiratung oder 

Verlobung erfolgt. — Der Verkauf an Verwandte 

(752). — Der Verkauf nach der Verheiratung. — 

Die Bestimmung der Magd für seinen minder- 

jährigen Sohn (753). — Wie lange die Auslösung 

der Magd erfolgen kann. — Die selbständige An- 

trauung einer Minderjährigen (754). — Die An- 

trauung durch ein Darlehen. — Auf welche Weise 

die Bestimmung zu erfolgen hat. — Die An- 

trauung mit der Giltigkeit nach Ablauf einer Frist. 

— Die Antrauung der als Magd verkauften 

Tochter (755). — Die Vereinbarung, daß keine Be- 

Stimmung erfolge. — Die Vereinbarung gegeii eine 

Bestimmung der Gesetzlehre. — Der Verkauf an 

Bemakelte (756). — Der Verkauf an einen Vater 

oder einen Sohn. — Der jüdische Sklave wird 

durch Verlust der vorragenden Glieder nicht frei 

tyrischer Währung zu zahlen sind (724). — Die j 

Reduktion des Lösegelds einer Magd. — Der Be- 

trag einer Perufa (725).־ — Tabelle der Ver- 

kehrsmünzen. — Schwankung der Währung (726). 

— Die Antrauung mit einer Sache, die keine Pe- 

ruta wert ist. — Die Frau ist bei der Annullierung 

einer Heirat nicht glaubw'ürdig. — Die Zeugen in 

der Ferne (727). — Einige Handlungen, wegen 

welcher Rabh geißeln ließ. — Wenn sie beim 

Empfang der Sache den Wert nicht kannte (728). 

— Die Antrauung mit einem Depositum. — Die 

Antrauung mit Geraubtem oder Gestohlenem (729). 

— Grundstücke können nicht mit einem Betrag 

unter einer Peruta erworben werden. — Wenn 

Unkundige sich mit Angelegenheiten über Trauung 

und Scheidung befassen (730). — Die Fische wäh- 

lend der Sintflut. — Wenn eine Wöchnerin nach 

der Darbringung ihres Sündopfers gestorben ist. 

— Das mündliche Darlehen. — Das in der Schrift 

genannte Darlehen (73D. — Die Befreiung der 

Frau durch den Tod des Ehemanns (732). — Die | 

Erwerbung der Eheschwägerin durch den Bei- 

schlaf. — Die Entbindung durch die Halicah. — 

Die Entbindung durch den Tod des Eheschwagers 

(733). — Weshalb die Eheschwägerin nicht durch i 

Scheidung entbunden wird. — Die Bestimmung ן 

des Sündenbocks am Versöhnungsfest (734). — | 

Der bei der Halicah verwandte Schuh. — II. Die ! 

Erwerbung und die Freilassung des jüdischen 

Sklaven und der jüdischen Magd. — Der frei- 

willig und durch das Gericht verkaufte Sklave [ 

(735). — Unterschied zwischen dem freiwilligen | 

und dem durch das Gericht erfolgten Verkauf. — j 

Das Anbohren des Sklaven (736). —■ Die Besehen- 

kung des Sklaven beim Verlassen des Dienstes, j 

— Die Übertragung einer Forderung auf den | 

Gläubiger des Gläubigers. — Die Vergünstigungen | 

des jüdischen Sklaven (737). — Die Freilassung j 

des Sklaven im Jobeljahr. — Das Anbohren vor ! 

Eintritt des Jobeijahrs (738). — Der einem Nicht- j 

juden verkaufte Sklave (739). — Die Selbstein- 

lösung und die Einlösung durch Verwandte (740). j 

—- Die Erwerbung der jüdischen Magd durch Ur- j 

künde. — Wer die Urkunde zu schreiben hat. — 

Die Erwerbung von nichtjüdischen Sklaven. — ן 

Die Freiwerdung durch Verlust der vorragenden i 
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Freilassung zugeeignet wird (774). — Die Aus- 

lösung des zweiten Zehnten durch eine Frau. — 

Fhe Befreiung durch Verlust der vorragenden 

(jlieder (775). — Ob der Sklave in diesem Fall 

des Freibriefs benötigt (776). — Die indirekte Be- 

Schädigung eines Glieds. — Der durch Luftdruck 

angerichtete Schaden. — Die teilweise Beschädi- 

gung eines Glieds. — Die Zerstörung eines be- 

schädigten Glieds (777). — Wenn ein Arzt bei 

einer Opertaion ein Glied zerstört. — Gebrechen- 

losigkeit und Männlichkeit bei Opfertieren. — Ob 

ein überzähliger Finger diesbezüglich als Glied 

gilt. — Ob die Kastration als sichtbares Gebrechen 

gilt (778). — Die vierundzwanzig Gliederspitzen 

arn Menschen. — Ob die Zunge als sichtbares 

Glied gilt (779). — Welche Glieder bei der Be- 

Sprengung berührt werden müssen. — Wenn beim 

Untertauchen eine Körperstelle vom Wasser un- 

berührt bleibt (780). — IV. Die Erwerbung von 

Groß- und Kleinvieh. — V. Die Erwerbung von 

Mobilien und Immobilien. — Die Erwerbung der 

einen durch die anderen (781): — Die Erwerbung 

durch Geldzahlung. — Die Urkunde und die Be- 

sitznahme (782). — Das Grundstück von irgend 

welcher Größe. — Die Schenkung von Mobilien 

mittelst Immobilien (783). — Die Zueignung durch 

Abvermietung des Platzes (784). — Der Rücktritt 

beim Auftrag, jemandem eine Zueignungsurkunde 

zu schreiben. — Die Verkaufsurkunde darf in Ab- 

Wesenheit des Käufers geschrieben werden. — 

Die Formel bei der Zueignung von Mobilien durch 

Immobilien. — Wenn die einen verkauft und die 

anderen verschenkt werden. — Die Zueignung der 

einen durch die anderen an verschiedene Per- 

sonen (785). — Die Überlegenheit der Geldzahlung 

und der Urkunde übereinander. —• Die Erwerbung 

von mehreren Grundstücken an verschiedenen 

Orten (786). — Die Zuschiebung des Schwurs. — 

Verlobte und Anwärterin der Schwagerehe als 

Ehebruchsverdächtigte. — Die Prüfung durch das 

Fluchwasser (787). — Wenn jemand seinen 

Nächsten einen Sklaven nennt. — VI,!. Die Er- 

Werbung durch Tausch (788), — Produkte als 

Tauschmittel. — Weshalb Mobilien nur durch An- 

sichziehen erworben werden. — VI,2. Die An- 

eignung des Heiligtums und die Aneignung eines 

(757). — Die Berechnung bei der Einlösung, falls 

der Sklave im Wert gefallen oder gestiegen ist. 

— Die Behandlung des hebräischen Sklaven. — 

Stienge des Gesetzes vom Siebentjahr (758). — 

Bestrafung wegen Übertretung desselben. — Das 

Borgen auf Wucher. — Der an Nichtjuden ver- 

kaufte Sklave darf nicht verstoßet: werden (759). 

— Wenn der Sklave im Wert gefallen oder ge- 

stiegen ist. — Die Einlösung zur Hälfte (760). — 

Die geteilte Einlösung eines Hauses in einer um- 

mauerten Stadt. — Die Einlösung eines Erbbesitz- 

felds (761). — Verkauf und Heiligung eines Erb- 

besitzfelds (762). — Die Einlösung eines Hauses 

in einer ummauerten Stadt durch Verwandte. — 

Ob die Einlösung des Familienbesitzes Pflicht 

oder freigestellt ist (763). — Die Einlösung eines 

hebräischen Sklaven durch Verwandte (764). — 

Womit das Anbohren des Sklaven zu erfolgen hat. 

— Welche Stelle angebohrt wird (765). — Ob ein 

Sklave, der Priester ist, eine kenaänitische Magd 

erhält. — Ob einem Priester eine Kriegsgefangene 

erlaubt ist (760). — Bestimmungen über die 

Kriegsgefangene. — Die Weigerung des Sklaven, 

seinen Herrn zu verlassen (767). — ln welchen 

Fällen das Anbohren nicht erfolgt. — Die Behänd- 

hing des hebräischen Sklaven. — Der Herr hat 

Frau und Kinder des Sklaven zu erhalten (768). 

— Auf welche Weise das Anbohren zu erfolgen 

hat. — Weshalb das Anbohren am Ohr und am 

Türpfosten erfolgt. — III. Wodurch der kenaäni- 

tische Sklave erworben wird (769). — Sklaven 

gleichen Grundstücken. — Die Erwerbung durch 

das Ansichziehen oder Heranrufen. —■ Die Er- 

Werbung eines Tiers (770). — Die Erwerbung 

durch eine Dienstleistung. — Hochheben und Bei- 

schlaf. — Die Erwerbung des Sklaven eines ver- 

storbenen Nichtjuden (771). — Die Freilassung ist 

eine Benachteiligung für den Sklaven. — Unter- 

schied zwischen Geld und Urkunde (772). — Die 

Freilassung ist eine Bevorteilung des Sklaven. — 

Ob der kenaänitische Sklave einen Vertreter zur 

Empfangsnahme seines Freibriefs bestellen kann. 

— Die diensttuenden Priester sind Vertreter 

Gottes (773). — Ob der Sklave ohne seinen Herrn, 

oder die Frau ohne ihren Mann Besitzrecht hat. 

— Wenn einem Sklaven ein Geldbetrag zu seiner 
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Verzicht des Gelehrten auf seine Ehrung (805). — 

Der Verzicht des Fürsten oder des Königs auf 

seine Ehrung (806). — Die Ehrfurcht vor einem 

Greis. — Dieser darf das Publikum nicht be- 

lästigen. — Die Ehrfurcht vor einem jungen (je- 

lehrten (807). — Die Ehrung braucht nicht mit 

Geldverlust verbunden sein. — Die Begrüßung der 

Überbringer der Erstlingsfrüchte. — Ob man in 

einem Badehaus vor seinem Lehrer aufstehn muß 

(808). — Das Nachdenken über Worte der Ge- 

setzeskunde in einem Badehaus. — Das Aufstehen 

vor einem Gelehrten. — Die Ehrung von nicht- 

jüdischen Greisen (809). — Wie oft man vor 

seinem Lehrer aufstehe. — Die Unterlassung, vor 

seinem Lehrer aufzustehen. — Wenn der Vater 

Schüler seines Sohne ist (810). — Ob das Reiten 

als sitzen oder gehen gilt. — Die Übertragung der 

Unreinheit durch Bezeltung. — Wenn man sich 

mit der Oesetzeskunde befaßt, stehe man vor 

seinem Lehrer nicht auf (811). — Das Aufstehen 

vor hochstehenden Personen. — Von einer fest- 

gesetzten Zeit bedingte und unbedingte Gebote. — 

Frauen sind von von einer festgesetzten Zeit be- 

dingten Geboten frei (812). — Frauen hinsichtl. eini- 

ger Festgebote (813). — Frauen hinsichtl. der Pflicht 

der Fortpflanzung (814). — Ob dieTephillin ein von 

der Zeit beschränktes Gebot sind (815). — Frauen 

hinsichtlich der Zivil- und Strafgesetze. — Frauen 

hinsichtlich des Verbots des Rundscherens (816). 

— Das Scheren des Barthaars. — Der Bart einer 

Frau oder eines Kastraten (817). — Frauen hin- 

sichtlich des Glatzenscherens (818). — Die Straf- 

barkeit wegen des (jlatzenscherens. — Die Jis- 

raOiten als Kinder Gottes. — VIII. Verrichtungen 

bei Darbringung eines Opfers, zu welchen Frauen 

unzuverlässig sind (820). — Das Schwingen des 

Speisopfers. — IX. Gesetze, die am Jisraelland 

haften, und die an diesem nicht haften (821). — 

Die an der Person haftenden Gesetze. — Die Ge- 

setze vom Ungeweihten und von der Mischfrucht 

(822). — Die Bezeichnung ״Wohnort“ in der 

Schrift. — Das Sabbathgesetz. — Ob in der 

Steppe Dankopfer dargebracht worden sind (823). 

— Einige Gesetze in der Schrift, bei denen das 

Wort ״Wohnort“ gebraucht wird (824). — Die 

erste Ernte der Jisraeliten im Jisraelland. — Die 

Laien (789). — Das Recht des Laien darf nicht 

stärker sein als das des Heiligtums. — VII. 

Welchen Geboten Frauen unterworfen, und wel- 

Chen sie nicht unterworfen sind (790). — Ge- 

bote, die dem Vater gegenüber seinem Sohn ob- 

liegen. — Die Beschneidung. — Die Auslösung des 

Erstgeborenen (791). — Wer von Vater und Sohn 

bei der Auslösung vorgeht. — Was von Auslösung 

und Wallfahrt vorgeht. — Die Auslösung des Erst- 

geborenen hat von jeder Frau zu erfolgen (792). 

— Der Unterricht in der Gesetzeskunde. — Wer 

von Vater und Sohn beim Studium der Gesetzes- 

künde vorgeht. — Das Gesetzesstudium und die 

Heirat (793). — In welchem Alter die Heirat zu 

erfolgen hat. — Wie weit der Unterricht in der 

Gesetzeskunde zu reichen hat (794). — Der Unter- 

rieht der Enkelkinder. — Die hohe Bedeutung des 

Unterrichts in der Gesetzeskunde. — Die Drei- 

teilung des Studiums (795). — Einige masoretische 

Mitteilungen. — Anzahl der Verse in manchen 

biblischen Büchern. — Die Gewandtheit in der 

Gesetzeskunde (796). — Der Streit in der Ge- 

setzeskunde. — Die Gesetzlehre als Schutz gegen 

den bösen Trieb. — Die Gefährdung der Menschen 

durch den bösen Trieb (797). — Die Verheiratung 

der Kinder. — Die Pflicht, seinen Sohn ein Hand- 

werk zu lehren (798). — Die Ehrung von Vater 

und Mutter. — Wenn jemand Vater und Mutter 

kränkt (799). — Die heimliche Sünde. — Verbot 

des stolzen Gangs. —• Wer von Vater und Mutter 

bei der Ehrung vorzuziehen ist. — Die Ehrung der 

Eltern und die Ehrung Gottes (800). — Wie weit 

die Ehrung der Eltern zu reichen hat. — Die Be- 

lohnung für die Ehrung der Eltern. — Der Blinde 

hinsichtlich der Ausübung der Gebote. — Die von 

seiner Mutter empfangene Beschimpfung (801). — 

Einige die Ehrung der Eltern betreffende Er- 

Zählungen (802). — Die Ehrung hat bei Lebzeiten 

und nach dem Tod zu erfolgen. — Wieso man 

seinen Vater ehre. — Der seinen Vater zitierende 

Gelehrte nenne diesen nicht beim Namen. — Ehr- 

furcht und Ehrung (803). — Auf wessen Kosten 

die Ehrung zu erfolgen hat (804). — Wie man 

seinen Vater auf einen Irrtum aufmerksam mache. 

— Was von der Ehrung der Eltern und der Aus- 

Übung eines Gebots zu bevorzugen ist. — Der 
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Scheidung niclit Vertreter sein. — Die liebe eines 

Nichtjuden. — Ganz Jisrael entledigt sich der 

Pflicht mit einem Pesahopfer (840). — Das 

Schlachten des Pesahopfers für einen einzelnen. 

— Minderjährige können keinen Vertreter bc- 

stclleii. — Die Vertretung bei der Verteilung des 

Lands. — Die Waisen erhalten Vormünder bei 

der Verteilung der Erbschaft (841). — Der Irrtum 

der Richter. — Die teilenden Brüder gelten als 

Käufer. — Die Bevorteilung beim Kauf und Ver- 

kauf. — Die Brandstiftung durch einen geistig 

.Minderwertigen (842). — Der Auftrag zu einer 

verbotenen Handlung. —•' Die Absicht bei der 

Unterschlagung (843). — Das außerhalb Ge- 

schlachtete. — Der Auftrag, einen Mord zu be- 

gehen (844). — Der Auftrag zu einer verbotenen 

Handlung, wobei der Ausführende den Nutzen hat. 

— Ob der Vertreter Zeuge sein könne (845). — 

Die Beauftragten als Zeugen. — Ob die Rück- 

Zahlung eines vor Zeugen erhaltenen Darlehens 

vor Zeugen erfolgen muß (846). — Die Empfangs- 

nähme des Scheidebriefs einer Verlobten im 

Mädchenalter. — Die Schwagerehe bei der ver- 

lobten Minderjährigen. — Die Heirat der Ehe- 

Schwägerin gegen ihren Willen (848). — Die Ver- 

einigung zweier halber Ouantitäten bei der An- 

trauung (848). — Die Verallgemeinerung bei der 

Leistung eines Schwurs. — Die Bestellung eines 

Vertreters im Mädchenalter (849). — Die Über- 

gäbe des Scheidebriefs an den Sklaven der Frau. 

— Der Auftrag einer Minderjährigen zur Emp- 

fangsnahme ihres Scheidebriefs. Die Antrau- 

ung einer Minderjährigen ohne Wissen ihres 

Vaters (850). — Die Nebenbuhlerinnen der von 

der Schwagerehe Entbundenen. — Der Verkauf 

der Tochter an Blutsverwandte (851). — Die ohne 

W'issen ihres Vaters verheiratete Minderjährige 

hinsichtlich der Schwagerehe. — Die Empfangs- 

nähme der Trauung für seinen Sohn ohne dessen 

Wissen (852). — Die Achtungslosigkeit bei der 

Trauung. — Die Heirat einer Minderjährigen ohne 

Wissen ihres Vaters (853). — Der Rücktritt bei 

der Antrauung einer Minderjährigen ohne Wissen 

ihres Vaters (854). — I,-׳. Die Antrauung mit 

mehreren Dingen, die den hierfür erforderlichen 

W'ert nicht haben. — Die Antrauung mit einem 
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aus Migrajim mitgebrachten Kuchen. — Der Ge- 

burts- und Sterbetag Mosehs (825). — Gott läßt 

die Tage der Frommen voll werden. — Drei beim 

Einzug in das Land auferlegte Gebote, die auch 

außerhalb des Lands Geltung haben (826). — Die 

Eilassung des Bodens und die Erlassung von 

Geldern. — Das Verbot der Heuerlingsfrüchte 

(827). — Das Gesetz vom Ungeweihten außerhalb 

des Lands. — Die Geißelung wegen der Misch- 

frucht (828). — Die Strafbarkeit wegen der Misch- 

frucht. — X,1. Die Belohnung für die guten Taten 

und die Bestrafung für die schlechten Taten (829). 

— Handlungen, die in dieser und in der zu- 

künftigen Welt belohnt werden. — Die Verdienste 

und die Sünden des Menschen. — Beweise für die 

Auferstehung der Toten (830). — Die böse Ab- 

sicht. — Boten gottgefälliger Handlungen. — Die 

Ausartung Ahers. — Die Unterlassung sündhafter 

Handlungen (831). — Erzählungen von der Ver- 

suchung einiger Gelehrten. — Gute Werke, für die 

ein langes Leben versprochen wird (832). — Der 

gute und der schlechte Fromme; der gute und 

der schlechte Frevler. — Das Verdienst. — Die 

\'erhinderung, eine gute Absicht auszuführen (833). 

-■ Welche Absicht als Tat gilt. — Der Götzen- 

dienst. — Die Wiederholung einer Sünde. — 

Lieber heimlich eine Sünde begehen, als heim- 

lieh den Namen Gottes entweihen. — Bestrafung 

der Entweihung des göttlichen Namens (834). — 

Die Sünde und die gute Habdlung. — Die Buße. — 

X,2. Gesetzeskunde und Lebensart. — Die 

Frommen auf dieser Welt (835). — Die Frevler 

auf dieser Welt. — Ob das Studium oder die 

Handlung bedeutender ist. — Bedeutung des Ge- 

setzesstudiums (836). — Das Essen auf der Straße. 

— Der Jähzorn. — 

2. Abschnitt. 1,!. Die Antrauung kann persön- 

hell und durch einen Vertreter erfolgen. — Eine 

gottgefällige Handlung ist persönlich auszuüben. 

— Man traue sich eine Frau an, erst nachdem man 

sie gesehen hat (837). — Verbot, seine Tochter 

minderjährig zu verheiraten. — Die Vertretung 

bei der Trauung und bei der Scheidung. — Die 

Absonderung der Hebe für einen Fremden (838). 

 -Die Vertretung beim Schlachten des Pesah ־—

Opfers (839). — Ein Sklave kann bei der 

e Talmud ßd.V 
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Antrauung in einem anderen als dem ihm ge- 

nannten Ort vollzogen hat. — Dasselbe hinsicht- 

lieh der Scheidung. — Unterscheidung zwischen 

Scheidung und Trauung (871). — V. Die Täu- 

schung hinsichtlich Oelübde und Gebrechen bei 

der Trauung. — VI. Die Antrauung mit einem un- 

genügenden Betrag. — Geschenke gelten nicht als 

Antrauungsgeld (872). — Die Berücksichtigung 

der Geschenke. — Ob die Urkunde oder die Ehe- 

Verschreibung als Beweis für das Verheiratetsein 

gilt (873). — VII. Die Antrauung von Mutter und 

Tochter oder zwei Schwestern. — Was nachein- 

ander nicht gilt, gilt auch gleichzeitig nicht (874). 

— Der Irrtum bei dem Entrichten des Blutzehnten. 

— Das Dankopfer zu achtzig Broten. — Die 

Trauung, die nicht zum Beischlaf führt (875). — 

Die Antrauung von mehreren Frauen, unter wel- 

chen zwei Schwestern sind (876). — Die An- 

trauung seiner Tochter, ohne sie zu nennen. — 

Wenn er nicht weiß, welche Tochter er angetraut 

hat. — Wenn jemand nicht weiß, welche von zwei 

Schwestern er sich angetraut hat (877). — Wenn 

zwei Personen zwei Schwestern sich angetraut 

haben. — Die Schwagerehe in solchem Fall (878). 

Die Antrauung mit Früchten vom Siebentjahr oder 

mit Geraubtem. — Ein Weib kann Vertreterin für 

die andere sein. — Die Weihung einer geraubten 

Sache vor der Lossagung. — Die Antrauung mit 

einer geraubten oder gestohlenen Sache (879). — 

Die Antrauung mit einer Sache, die nicht ihm ge- 

hört. •— Die Entrichtung der Hebe durch einen 

Fremden. — VIII. Die Antrauung mit dem Anteil 

von den Schlachtopfern oder dem zweiten Zehnten 

(880). — Das Minderheilige. — Auf welche Weise 

die Antrauung im Tempel erfolgen kann (881). — 

Die Antrauung mit seinem Anteil von Schlacht- 

opfern — Die Verteilung der Opferteile an die 

Priester (882). — Die Antrauung mit dem zweiten 

Zehnten (883). — Die Antrauung mit Geheiligtem. 

— Die Profanierung des Geheiligten durch die 

Veruntreuung (884). — Die Benutzung des dem 

Heiligtum gehörigen Geldes. — Die abgetragenen 

Dienstkleider der Priester (885). — Die Über- 

schlisse der Teinpelkammer. — Das Abgeloben 

durch Gleichstellen mit Geheiligtem. — Die Ent- 

weihung des Geheiligten (886). — Die Früchte 
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Darlehen (855). — Die Antrauung einer Schwester. 

-- Die ungiltige Teighebe (856). — Die ungiltige 

Teighebe beim Priester. — Wenn die als Hebe 

abgesonderten Früchte ungenießbar sind. — Die 

Absonderung der Hebe vom Schlechten für das 

Gute. — Die Antrauung mit mehreren Früchten 

(857). — Die Antrauung mit einem Darlehen (858). 

— Die Antrauung mit einer defekten Münze. — 

Wenn das Depositum oder das Darlehen, mit dem 

eine Antrauung erfolgt ist, abhanden gekommen 

ist (859). — Das Darlehen hinsichtlich des Rück- 

tritts und des Unfalls. — Der Erwerb der ge- 

borgten Sache. — Die Antrauung mit einem 

Schuldschein (860). — Die Erwerbung von Schrift- 

stücken. — Der Verzicht auf die verkaufte Schuld. 

— Die Überweisung eines Guthabens (861). — 

Die Antrauung mit der Urkunde. — Die Urkunde 

ohne Zeugenunterschriften oder nicht auf den 

Namen geschrieben. — Vergleichung der Trauung 

mit der Scheidung (862). — Die Antrauung mit 

dem Arbeitslohn. — Fälligkeit des Arbeitslohns. 

— Ob der Mehrwert der gefertigten Sache dem 

Handwerker gehört. — Die Antrauung mit einem 

Darlehen und einer Peruta (863). — ln welchen 

Fällen eine Antrauung mit dem Arbeitslohn er- 

folgen kann. — II. Die Täuschung bei der An- 

trauung (864). — Wenn der Vertreter den Auf- 

trag nicht genau befolgt. — Die einfache und die 

gefaltete Urkunde (865). — Die Täuschung in- 

betreff der Abstammung (866). — Die Angabe 

über den Bildungsgrad seiner Person bei der 

Trauung (867). — Wo Weisheit, Schönheit, Reich- 

tum, Armut, Hochmut (868), Kraft, Läuse, Zaii- 

berei, Aussatz, Hurerei, Frechheit, Geschwätzig- 

keit, Schwärze und Schlaf anzutreffen ist. — 

III. Die Täuschung über seine Person, über 

seinen Wohnort, oder über seinen Familienstand 

bei der Trauung. — Die im Herzen gedachten 

Worte (869). — Der Zank bei der Darbringung 

eines Opfers, bei der Scheidung und bei der Frei- 

lassung eines Sklaven. — Wenn er sich bei der 

Trauung über die Herkunft der Frau getäuscht 

hat. — Die Veruntreuung am •Geld des Heiligtums 

(870). — Der Verkauf einer Sache in der Beab- 

sichtigung einer Handlung, die nicht ausgeführt 

werden konnte. — IV. Wenn der Vertreter die 

INHALT 
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Überbringer. — Die Verunreinigungsfähigkeit von 

Geräten und die Aufhebung derselben (903). — 

Handlung und Bestimmung. — Die Verunreini- 

gungsfähigkeit von Früchten. — Die doppelt er- 

folgte Antrauung. — Die Bestimmung hinsichtlich 

der Unreinheit (904). — Die Aufhebung von 

Worten durch Worte. — Das Schwinden der 

zweiten Trauung (905). — Die Scheidung mit der 

Giltigkeit nach dem Tod. — Die befristeten An- 

trauungen durch mehrere Personen hintereinander. 

— Ob die Befristung als Rücktritt oder als Be- 

dingung gilt (906). — Die verklauselte Scheidung. 

— Scheidung und Tod hinsichtlich der Schwager- 

ehe. — II. Die Trauung mit der Bedingung, ihr 

einen Geldbetrag zu geben oder zu zeigen (907). 

— Ob die Trauung sofort oder nach Übergabe des 

Betrags gütig ist. — Dasselbe hinsichtlich der 

Scheidung. — Wenn der Scheidebrief vor der Er- 

füllung der Bedingung abhanden gekommen ist 

(908). — Ob bei einer Bedingung die Trauung so- 

fort gütig ist (909). — III. Die Trauung mit der 

Bedingung, daß er ein Grundstück besitze oder 

ihr eines zeigen werde. — Diesbezüglicher Unter- 

schied zwischen Grundbesitz und Bargeld (910). 

— Spalte und Felsen bei der Auslösung des ge- 

weihten Grundstücks. — Dasselbe hinsichtlich des 

Verkaufs (911). — IV. Die Verdoppelung der Be- 

dingung. — Die Bedingung bei der Verteilung des 

Lands (912). — Aufzählung von verschiedenen 

verdoppelten Bedingungen der Schrift (913). — 

V. Der Irrtum über die Person der Angetrauten 

(914). — Die von einem Ereignis abhängig ge- 

machte Antrauung. — Die Absonderung der Hebe 

von gepflücktem für am Boden Haftendes und vice 

versa. — Beim Akt der Bekehrung müssen drei 

Personen anwesend sein (915). — Die geteilte An- 

trauung. — Die Entrichtung der Hebe von am 

Boden haftenden Früchten. — Die Antrauung einer 

noch nicht Geborenen (916). — Die Zueignung 

einer Sache, die man noch nicht besitzt (917). —• 

Das Abgeloben der Arbeitsleistung. — VI,1. Die 

von einer Leistung abhängig gemachte Antrauung. 

— Der Lohn als Antrauungsgeld. — Fälligkeit des 

Arbeitslohns (918). — VI,2. Die von der Einwilli- 

gung des Vaters bedingte Antrauung. — VII. Wenn 

der Vater nicht weiß, wem er seine Tochter an- 

XXXV 

vom vierjährigen Weinberg. — Das Fünftel bei 

der Auslösung des zweiten Zehnten und des vier- 

iiUirigen Weinbergs (887). — Wenn der Zehnt 

während der Auslösung im Preis gestiegen ist. — 

Das in der Umgebung von Jerusalem aufgefundene 

Vieh. — Die Veruntreuung nach einer Veruntreu- 

ung (888). — Das an sich Heilige. — Als welches 

Opfer das aufgefundene Vieh darzubringen ist 

(889). — Der Verkauf eines Viehs für Geld vom 

zweiten Zehnten. — Was für das Geld vom zwei- 

ten Zehnten nicht gekauft werden darf (890). 

— Die Maßreglung wegen des Kaufs verbotener 

Dinge. — IX. Die Antrauung mit einer zur Nutz- 

iiießung verbotenen Sache. — Ungeweihtes und 

Mischfrucht (891). — Das zu steinigende Rind. — 

Das Verbot des Essens in der Schrift. — Womit 

das Schlachten erfolgen kann. — Die Haut des 

zu steinigenden Rinds (892). — Die Akkusativ- 

Partikel in der Schrift. — Die Vögel des Aus- 

sätzigen. — Wann diese zur Nutznießung ver- 

boten werden (893). — Das genickbrochene Kalb. 

— Wenn der geschlachtete Vogel totverletzt be- 

funden wird. — Die ungiltige Schlachtung (894). 

— Das Fliegenlassen des Vogels. — Das Haar 

des Nazirs (895). — Das Verbot von Fleisch mit 

Milch. — Das im Tempelhof geschlachtete Profane 

(896). — Die Antrauung mit zum Essen verbotenen 

Speisen (897). — Die Antrauung mit dem Erlös 

von zur Nutznießung verbotenen Dingen. — Die 

Übertragung des Verbots bei den Früchten vom 

Siebentjahr. — X. Die Antrauung mit der Hebe 

imd dem Entsündigungswasser (898). — Der Dank 

hat keinen Geldwert. — Der Ersatz für das ge- 

stohlene Unverzehntete. — Die nicht abgehobenen 

Priestergaben (899). — Das Quantum der Hebe. 

— Für gottgefällige Handlungen darf keine Be- 

Zahlung verlangt werden (900). — 

3. Abschnitt. I. Wenn der Vertreter die Frau 

für sich selbst angetraut hat. — Die zweite An- 

trauung innerhalb einer_ befristeten Antrauung. — 

Vertreter und Nächster (901). — Der Kauf für sich, 

wenn dies für den Auftraggeber nicht erfolgen 

kann. — Das Grundstück der Gelehrten (902). — 

Die befristete Antrauung. — Ob Worte durch 

Worte aufgehoben werden können. — Die Annul- 

lierung des Scheidebriefs nach der Übergabe an den 
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Ster. — XII. In welchen Fällen das Kind dem 

Vater und in welchen Fällen es der Mutter fol^t 

(933). — In welchen Fällen das Kind als Bastard 

i,dlt. — Das Kind des Entweihten (934). — Kinder 

von Nichtjuden und Proselyten. — Abkömmlinge 

der Kenaäniter als Sklaven (935). — Die Ge- 

schiedene ist den Verwandten des Ehemanns ver- 

boten. — Die mit einem Inzestvergehen ver- 

bundene Trauun.if ist nichtig (936). — Das währerid 

der Menstruation erzeugte Kind. — Die Antrauung 

einer fremden Eheschwägerin. — Die mit einem 

V'erbot belegte Trauung (937). — In welchen 

Fällen das Kind Bastard ist. — Die Kinder einer 

Sklavin (938). — Die Kinder einer Nichtjildin. — 

Die Kinder einer Jisraelitin von einem Nichtjudeii 

oder einem Sklaven. — Die Freilassung einer 

Sklavin mit Ausschließung der Geburt. — XIII. 

Wieso Bestarde Reinigung erlangen können (939). 

— Wann das Gesetz vom ]israelitischen Sklaven 

Geltung hat. — Die Geburt einer Sklavin im Leib 

der Mutter (940). — 

4. Abschnitt. I—II. Die zehn (jeburtskasten. — 

Verschwiegener und Findling. — Die höhere Lage 

des Jisraellands und des Tempels (941). — Die 

Säuberung Babyloniens durch Ezra. — Das Ver- 

hältnis anderer Länder zum Jisraelland und des 

Jisraellands zu Babylonien. — Die Musterung des 

Volks durch Ezra (942). — Die Belassung. — Die 

bemakelten Priester (943). — Die Aussonderung 

der Bemakelten durch Ezra (944). — Verbot, 

eine für ihn unwürdige Frau zu heiraten. — Die 

Bemakelung der Familie. — Beleidigung des 

R. Jehuda durch einen Bemakelten (945). — R. 

Jehuda bei R. Nahman. — Die Vertraulichkeit 

mit einem Weib ist zu vermeiden (946). — Wer 

andere bemakelt, ist selbst bemakelt. — Abkömm- 

linge der Hasmonäer. — Die von einem Gelehrten 

im Namen seines Lehrers mitgeteilte Lehre (947). 

— Der letzte Sproß der Hasmonäer. — Bloßstei- 

hing von bemakelten Familien in manchen Orten. 

— Sklaven, die mit Priestern vermischt worden 

sind. — Priester, denen Frechheit eigen ist. — Die 

unwürdige Frau (948). — Überlegenheit der Jis- 

raeliten über Proselyten. — Proselyten in Jisrael. 

— Der Stamm Levi bei der Reinigung Jisraels. — 

Der Versuch, das Jisraelland hinsichtlich dei 

Qiddusin III,6—IV,2 I n H 

getraut hat (919). — Die Glaubwürdigkeit dessen, 

der behauptet, sich ein Weib angetraut zu haben. 

— Die diesbezügliche Glaubwürdigkeit des Weibs. 

— Die diesbezügliche Glaubwürdigkeit hinsichtlich 

der Todesstrafe (920). — Die Glaubwürdigkeit des 

Vaters über das Alter seiner Kinder hinsichtlich 

der Strafbarkeit und der Gelübde. — VIII,1. Die 

Glaubwürdigkeit des Vaters hinsichtlich der An- 

trauung, der Scheidung und der Gefangenschaft 

seiner Tochter. — Die Jisraelitinnen als Reinheits- 

bad für die Entweihten (921). — ln welchen Fällen 

das Kind Bastard ist. — In welchen Fällen der 

Vater hinsichtlich der Tochter beglaubt ist. — 

VIII,L«. Wenn ein Sterbender behauptet, Kinder 

oder Brüder zu haben (922). —• Wenn er beim 

Sterben seinen Angaben bei der Verheiratung 

widerspricht. — Das Fehlen der Veranlassung, zu 

lügen. — Vlll.s—IX. Die Antrauung seiner Tochter, 

ohne sie zu bezeichnen. — Wenn die Bezeichnung 

einen Zweifel zuläßt (923). — Die Trauung, die 

nicht zum Beischlaf führt. — Man unterläßt nicht 

ein ihm obliegendes Gebot, um ein ihm nicht ob- 

liegendes auszuüben. — Ob man sich einem 

Zweifel aussetzt (924). — X—XI. Wenn jemand 

zu einer Frau sagt, er habe sie sich angetraut, 

und sie ihm widerspricht (925). — Dasselbe hin- 

sichtlich ihrer Tochter. — Ob er in solchen Fällen 

gezwungen wird, ihr einen Scheidebrief zu geben 

(926). — Die Antrauung vor einem Zeugen. — 

Wenn der Mann und die Frau nach der Scheidung 

zusammen in einer Herberge übernachten. — Ob 

die Zeugen des Beisammenseins als Zeugen der 

Beschlafung gelten (927). — Wenn Männer mit 

einer Frau aus der Fremde kommen und über 

ihren Familienstand ein Streit entsteht. — Be- 

wegliche Sachen sind der Eheverschreibung ver- 

pfändet (928). — Das Geständnis des Prozeß- 

beteiligten. — Die Teilung ohne Zeugen. — Die 

Glaubwürdigkeit des einzelnen Zeugen (929). — 

Der einzelne Zeuge bei Inzestfällen. — Abfall des 

Königs Janäus von den Pharisäern (930). — Ver- 

folgung der Pharisäer durch den König Janäus 

(931). — Die Zuverlässigkeit des bisherigen 

Status. — Wenn ein Priester beim Tempeldienst 

als hierfür ungeeignet befunden wird (932). — 

Der Bemakelte und der gebrechenbehaftete Prie- 
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— Mit welchem Alter bemakelte Personen ein 

Weib bemakelt machen. — Welche Weiber ein 

Priester nicht heiraten darf (967). — Die Witwe 

eines Menschen aus einer Mischfamilie für Prie- 

Ster. — Das Kind einer Verlobten (968). — 

Der Verschwiegene. — Die Olaubwiirdigkeit einer 

Schwangeren hinsichtlich der Geburt. — Ein 

Samaritaner darf keine Samaritanerin heiraten 

(969). — Die Bekehrung der Samaritaner. — Ein 

Nichtjude und ein Sklave bemakeln ein Weib für 

die Priesterschaft. — In welchen Fällen das Kind 
I 

j Bastard ist (970). — Die Priester unter den Sa- 

maritanern. — Die Ansicht der Samaritaner über 

die Schwagerehe. — Die religiöse Zuverlässigkeit 

der Samaritaner (971). — IV—V. Untersuchung 

der Familie einer Frau, die einen Priester heiraten 

will. — Über welche Personen keine Untersuchung 

angestellt zu werden braucht. — Weshalb nur die 

Makellosigkeit von Frauen und nicht die von 

Männern zu prüfen ist (972). — Prüfung der 

■Makellosigkeit der Priester und der Leviten. — 

Makellosigkeit der Mitglieder des Synedriums 

(973) . — Wer als Richter zulässig ist. — Die 

Einziehung eines Proselyten zu einem Ehrenamt. 

— Die Truppenführer des Davidischen Hauses 

(974) . — Die vierhundert Kinder Davids. — 

VI—VII. Die Tochter eines oder einer Ent- 

weihten. — Die Tochter eines Proselyten oder 

einer Proselytin (975). — Die Reinigung der Ab- 

kömmlinge von Entweihten. — Entweihung des 

Weibs durch die dem Priester verbotene Heirat 

(976). — Welches Weib als Entweihte gilt (977). 

— Die Beschlafung einer mehrmals Verwitweten, 

— Witwe, Geschiedene, Entweihte und Hure in 

einer Person. ■— Die Erstreckung des Verbots 

auf das Verbotene (978). — Ob die Entweihung 

des Weibs auch durch einen inzestuösen Bei- 

schlaf erfolgt (979). — Die Geißelung wegen der 

dem Priester verbotenen Heirat. — Die Antrauung 

ohne Beschlafung (980). — Die Beschlafung ohne 

Antrauung. — Die Tochter eines Proselyten (981). 

— Die Proselytin unter drei Jahren für die 

Priester. — Die Teilung eines Verses in der 

Schrift. — Welche Weiber Priestern erlaubt sind 

(982). — Verschärfung der priesterlichen Reinheit 

nach der Zerstörung des Tempels. — Vlll. Glaub- 
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Legitimität über Babylonien zu setzen (949). 

Die Nachforschung über die Reinheit der Familien. 

— Man darf keine Familien bloßstellen (950). — 

Die Aussprache des Oottesnamens. — Der zwölf- 

buchstabige und der zweiundvierzigbuchstabi.ge 

Gottesnamen. — Die Kenntnis derselben und wem 

diese anzuvertrauen sind (951). — Babylonien, das 

Jisraelland und die übrigen Länder hinsichtlich 

der Legitimität. — Niemand kennt seine Abstam- 

mung (952). — Die Sittenlosigkeit der Einwohner 

des Jisraellands. — Die Bescheideiiheit ist ein 

Zeichen vornehmer Herkunft. — Streitigkeit zwi- 

sehen Personen oder Familien. — Verschiedene 

Länder hinsichtlich ihrer Herkunft (953). — Die 

Grenzen Babyloniens hinsichtlich der Legitimität 

(954). ■— Verschiedene Orte hinsichtlich der Legi- 

timität (955). — Aufzählung von Orten, in die die 

.lisraeliten verbannt wurden. — Schilderung der 

Perser. — Aufzählung von bemakelten Ortschaften 

in Babylonien (956). — Beim Hinscheiden eines 

Frommen wird ein anderer geboren. — Die 

Schandtaten der Jisraeliteii während des ersten 

Tempels (957). — Der herrenlose Sklave. — Reini- 

gung der Bastarde und der Nethinim in der zu- 

künftigen Welt (958). — Ob ein Proselyt eine 

Bastardin heiraten darf. — Proselyt, freigelasse- 

ner Sklave und Entweihter dürfen eine Priesters- 

tochter heiraten (959). — Weshalb der Ver- 

schwiegene als bemakelt gilt (960). — Weshalb 

der Findling als bemakelt gilt. — In welchen Fällen 

das Kind als Findling gilt (961). — Glaubwürdig- 

keit der Eltern hinsichtlich des Findlings. — Fälle, 

bei welchen nur die sofortige Bekundung glaub- 

haft ist (962). — Glaubwürdigkeit der Hebamme 

hinsichtlich der Legitimität des Kinds. — Die 

Anfechtung. — Glaubwürdigkeit des Verkäufers 

hinsichtlich des Kaufs. — Glaubwürdigkeit des 

Richters hinsichtlich der Entscheidung (963). — 

Die Bekundung hinsichtlich der Erstgeburt. — 

Glaubwürdigkeit der Schwangeren hinsichtlich der 

Geburt. — III. Die Heirat der Bemakelten unter- 

einander (964). — Die Heirat einer Proselytin mit 

einem Priester (965). — Die Heirat eines Priesters 

mit der Tochter eines Proselyten. — Die Heirat 

verschiedener Bastarde untereinander. — Der 

ämonitisohe und der moabitische Proselyt (966). 
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verdächtigten vor das Gericht. — Die Geißelung 

i wegen des Zusammenseins von Mann und Frau 

(991). — In welchen Fällen dies erlaubt ist. — 

Die Vorbeugung bei Massenansammlungen. — 

Die Versuchung des R. Ämram (992). — Die Ver- 

spottung des bösen Triebs. — Die Aufstachelung 

des Satans (993). — Niemand ist vor dem 

sexuellen Trieb sicher. — Die fahrlässige Sünde. 

— Die aus Irrtum unterlassene Sünde (994). — 

Der intime Verkehr mit Angehörigen. ■— Mit 

welchen Weibern man beisammen sein darf. — 

Die sexuelle Großjährigkeit von Knaben und 

Mädchen (995). — Man soll seine Tochter nicht 

minderjährig antrauen. — XIII—XIV,!. Ein Jung- 

geselle und ein Weib dürfen nicht Kinderlehrer 

sein. — Jisraeliten sind nicht der Päderastie und 

der Bestialität verdächtig. — XIV,2. Man lehre sein 

Kind kein Weiberhandwerk (996). — Reichtum 

und Armut sind nicht vom Handwerk abhängig. 

— Von welchen Berufen man sich fernhalte. — 

Die Gesetzeskunde ist der beste Beruf (997). — 

Verächtliche Berufe. — Der Bader. — Jeder Beruf 

ist unentbehrlich, doch wühle man einen sauberen 

und verlasse sich auf Gott. — Tiere haben keinen 

Beruf, doch finden sie ohne Mühsal ihre Nahrung 

(998). — Die Gesetzeskunde schützt den Men- 

sehen in der Jugend und im Alter (999). — 

Würdigkeit der Eltern über die Legitimität des 

Kinds. — Glaubwürdigkeit des Vaters hinsichtlich 

der Erstgeburt (983). — Die Zueignung einer noch 

nicht vorhandenen Sache. — IX. Wenn die An- 

trauung durch den Vater bzw. durch das Weib 

selbst und durch einen Vertreter an verschiedene 

Personen erfolgt ist. — Der Zweifel über die 

Giltigkeit der Antrauung durch den Vater (984). 

— Das unvollständig befundene Tauchbad. — 

Wenn der als Hebe bestimmte Wein sauer be- 

funden wird (985). — Die Belassung beim früheren 

Zustand. — Der Zweifel hinsichtlich der Sehen- 

kung eines Sterbenskranken (986). — Wenn sie 

hinsichtlich der Pubertät dem Vater widerspricht. 

— X—XI. Wenn jemand aus der Fremde Frau 

und Kinder mitbringt. — Der Beweis hinsichtlich 

der Frau und der Kinder (987). — Das Hängen der 

Kinder an der Mutter als Beweis, daß sie ihre 

Mutter ist. — In welchen Fällen der bisherige 

Status entscheidend ist (988). — Die Unreinheit 

des Teigs, an dem ein Kind sich zu schaffen macht. 

— Mehrheit und bisheriger Status. — Der Teig in 

einem Raum, in dem eine Verunreinigung anzu- 

nehmen ist (989). — XII. Verbot des Alleinseins 

von Männern und Frauen. — Die Intimität mit 

Mutter und Tochter. — Die Bestattung eines 

Kinds unter dreißig Tagen (990). — Die Be- 

gleitung bei der Überbringung der Ehebruchs- 



 ריזג תכסמ

Vom Nazirat 
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EDK Kakophonie von Na- אהא רמואה״תוריזנב תוריזנ ייוניכ ינ׳'׳•®'’ 
Z1R׳ GILT WIE Nazir. Sagte קימ רימ האנ אהא וא רימ הז ירה 
JEMAND: ICH WILL sein’, SO הזב ינירה ריזנ הו ירה היופ'הימ 
IST ER Nazir; [sagte er:] ילע ירה לכלכמ ינירה'לסלסמ ינירה 
ICH WILL SCHÖN׳ SEIN, SO 5 ילע ירה רימ הז ירה’ערפ חלשל 

IST ER Nazir; [sagte er:] Naziq, Nazih, םירמוא םימכחו ריונ רמוא ריאמ יבר םירופיצ 
Pazih’, so ist er Nazir. [Sagte jemand:] :ריזנ וניא 
ICH WILL so’ SEIN, ODER: ICH WILL [däs אמעט יאמ יאק םישנ רדסב אנת ידבמ .ארמג 
Haar] kräuseln lassen, oder: ich will ןח אצמת אל םא היהו” יאק ארקא אנת ריזנ ינת 01.24,ו 
[das Haar] pflegen‘’, oder: ich nehme '0 םרנ ימ רמאק יבהו רבד תורע הב אצמ יכ ויניעב 
AUF mich, DAS Haar hinwachsen zu LAS- הלוקלקב הטוס האורה לכ°רמאקו ןיי הריבעל הל 
SEN, SO IST ER Nazir. [Sagte jemand:] רמא תודי שרפמו ןייוניכב חתפ ןייה ןמ ומצע ריזי 
ICH NEHME AUF MICH [die Darbringung] לכ ינתק יכהו ארפהימ ירוסה ידכ אמיתיאו אבר 
VON vögeln‘', so ist er, wie R. Mfiir ~ 

Ber.633 
Sot.23 

1 M 2 היזפ M ריזנ ז״ה. ינא ירה — M 3 

vSAGT, Nazir, und wie die Weisen sagen, kein Nazir. 

GEMARA. Merke, der Autor befindet sich ja bei der Sektion von den Frauen*, 

wieso lehrt er da [das Gesetz] vom Nazir!? — Der Autor bezieht sich auf folgenden 

Schriftvers: '‘wenn sie aber keinen Gefallen in seinen Augen ßndet, zveil er ehvas IVi- 

der7värtiges an ihr entdeckt. Er lehrt folgendes: der Wein ist es, der zur Sünde ver- 

anlasst, und lehrt daher, dass, wenn jemand eine Ehebruchsverdächtigte bei ihrer Ent- 

artung sieht, er den Wein abgelobe“. — Er beginnt mit der Kakophonie und nennt 

die Ansätze”!? Raba, nach anderen Kadi”, erwiderte: [Die Misnah] ist lückenhaft und 

1. Des W.s Nazir, (eigeutl. Abgesonderter, Geweihter, der sich durch seinen Lebenswandel ganz 

Gott weiht; cf. Nuni. 6,2ff.), beim Sprechen des die.sbezüglichen Gelübdes. 2. Sc. ein Nazir; schon 

der Ansatz der Gelübdeformel ist bindend. 3. Einen üppigen Haarwuchs tragen, wie dies dem 

Nazir vorgeschrieben ist; cf. Num. 6,5. 4. Kakophonien des W.s Nazir. 5. Wenn er dabei 

auf einen vorübergehenden Nazir zeigt. 6. Dh. das Scheren unterlassen. 7. Das Opfer, das 

ein unrein gewordener Nazir darzubringeu hat; cf. Num. 6,10. 8. So hei.sst die Misnasektion, in 

die unser Traktat eingereiht ist. 9. Dt. 24,1. 10. Und Nazir werde. 11. Die Misnah 

spricht eingangs nur von der Kakophonie des W.s Nazir, dass sie diesem gleiche, bei der Aufzählung da- 

gegen werden zuerst die Formelansätze genannt. 12. Cf. Bd. ij S. 879 N. 76. 

1» 
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 muss wie folgt lauten: jede Kakophonie ולאו תור־יזנכ תוריזנ תודיו תוריזנב תוריזנ ייוניכ

N־d.2b ליועכ שורפלו״ ריזנ הז ירה אהא רמואה תודי ןה von Nazir gilt wie Nazir und der Ansatz 

 -des Nazirgeiübdes gilt wie das Nazirgelüb "אשירב שרפמ אוהה קילסד אוההמ אנת אשירב

Sab.20b ןדא {.»רפמו ןיקילדמ ןיא המבו ןיקילדמ המב״ ןנתדכ de. Folgendes heisst Ansatz: wenn jemand 

iD.47b {5 ערפמו ןינמוט ןיא המבו ןינמוט המב״אשירב ןיקילדמ sagt: ich will sein, so ist er Nazir. — Sollte 

ib. 57־ הניא המבו האצוי השא המב״ אשירב ןינמוט ןיא er doch zuerst die Kakophonien’^ aufzäh- 

ib-51b המב ״ןנתהו'אשירב השא אצת אל שרפמו האצוי len!? — Der Autor erklärt zuerst das, wo- 

 -mit eF"aufh0rt. So wird auch gelehrt: Wel למנ אצוי שרפמו האצוי הניא המבו האצוי המהב

 che [Stoffe] darf man brennen"'und welche ןיליהנמ ןיליהנמ אלויןילהונ ןיליהנמו ןילהונ שי״אשירב

 darf man nicht brennen? Aufgezählt aber ןילהונ ולא שרפמו ןיליהנמ אלו ןילהונ אל ןילחונ אלו !0

 werden zuerst diejenigen, die man nicht יבה ינתו יבה ינת םלועל אלא אשירב ןיליהנמו

 -brennen darf. Worin darf man warmstel ארוסיא שרפמ אוה הישפנד ארופיאד םתה אלא

 ?und worin darf man nicht warmstellen״'len המהב ידייא ארוסיאד המהב יבג אשירב הישפנד

Coi.b ימנ ןילהונ שי יבנ° אשירב אריתיה שרפמ יתאד ^ אוה Auf gezählt aber wird zuerst das, worin man 

 nicht warmstellen darf. Womit darf ein ייוניכ שורפל םתה* אלא אשירב הלהנ רקיע שרפמ !5

 Weib ausgehen"'und womit darf es nicht היל ןייתאו ליאוה" תודי אמעט ונייה אלא אשירב

Bq,17b יכ אנת אשירב ןוהב התפילו היל ןיביבח אשרדמ ausgehen? Aufgezählt aber wird zuerst das, 

 womit es nicht ausgehen darf. — Es wird שרפמ ישוריפ ןינעלו ןברק רקיעב ליחתמ ליחתמ osb׳'''^

 ja aber gelehrt: womit darf man ein Vieh אמלד"" זריזנ הו ירה אהא רמואה :אשירב תודי

 austreiben"' und womit darf man es nicht ריזנ היהש ןוגכ לאומש רמא רמאק תינעתב אהא צ0

 austreiben, und bei der Aufzählung wird תוחיכומ ןניאש“םידי לאומש רבסק אמיל" וינפל רבוע^®;]

zuerst das genannt, womit man ein Kamel 

austreiben darf!? Manche [Verwandte] be- 

erben und vererben, beerben und vererben 

nicht, vererben und beerben nicht, beerben 

Rh.12a 
Jab. 3a 

30a32a 

Ned.sa 

Zeb.48a 
Bek.13a 

Qid.öb 

Ned 
Qid, 
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nicht und vererben nicht, und bei der Aufzählung werden zuerst diejenigen genannt, 

die beerben und vererben!? — Vielmehr, tatsächlich nennt er einmal das eine und 

einmal das andere [zuerst]; bei einem Verbot, das sich auf die Person selbst bezieht, 

nennt er das Verbotene zuerst, bei einem Vieh, wobei das Verbot durch das Vieh er- 

folgt, nennt er das Erlaubte zuerst, und bei der Beerbung nennt er das Grundgesetz 

der ErbschafP'zuerst. — Demnach'°sollte er auch hierbei die Kakophonien zuerst neu- 

nenl? — Vielmehr aus folgendem Grund: [die Giltigkeit] der Ansätze wird durch eine 

Schriftauslegung gefolgert und diese ist ihm lieb. — Sollte er damit auch eingangs 

beginnen!? — Der Autor beginnt mit dem, was hauptsächlich zum Opfer [verpflichtet"’], 

bei der Erklärung aber nennt er die Ansätze zuerst. 

Sagte jemand: ich will sein, so ist er Nazir. Vielleicht meinte er: ich will im 

P'asten verweilen""!? Semuel erwiderte: Wenn ein Nazir an ihm vorüberging"^ — Es wäre 

anzunehmen, dass Semuel der Ansicht ist, Ansätze, die nichts beweisen"", haben keine 

13. Mit denen der Autor beginnt. 14. 1111 einleitenden Satz. 15. Zur Beleuchtung am 

Sabbath; cf. Bd. i S. 362 Z. 3ff. 16. Speisen für den Sabbath; cf. Bd. i S. 426 Z. Iff. 17. Welchen 

Schmuck sie am Sabbath (an dem das Tragen jeder Last verboten ist, cf. Jer. 17,21) auf öffentlichem Ge- 

biet tragen darf; cf. Bd. i S. 450 Z. 17ff. 18. Am Sabbath; cf. Bd. i S. 434 Z. 7ff. 19. Die 

Fälle, in welchen dieses Gesetz wol zur Anwendung kommt. 20. Da in unsrem Fall beides sich auf 

die Person selbst bezieht u. kein Grund vorhanden ist, das zuerst genannte später zu erklären. 21. 

Es ist dies das W. Nazir, dem die Kakophonie gleicht. 22. Im Hebräischen mit ״sein" konstruirt. 

23. Und er auf diesen Bezug nimmt. 24. Wenn aus dem Ansatz der eigentliche Sinn der I^orme! 

nicht hervorgeht. 
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 אכיל■'וינפל רבוע רייזנש ןמזב יירמא’'םיידי ןייווה אל
 רבוע ריזנה ןיא יאדו לבא אנירחאייאתלימב אקופסל
 אמלדו רמאק תינעתב אהא אמלד ןנירמא וינפל
 יבה יא ובלב רמאמד רמאמ ויתונברמ ןמ ורטופל

Geltung’־? — Ich will dir sagen, wenn ein 

Nazir an ihm vorüberging, so ist eine an- 

dere Absicht nicht zu vermuten’“, wenn 

aber ein Nazir nicht vorüberging, sagen 

E<.I5,2 

Sab.l33t> 

Suk.llb 

FoI.3 
vgl. 
Naz.223 

Steil verweilen’^ — Vielleicht meinte er, er 

wolle ihn seiner Opfer entheben’*!? — Wenn 

Rh.26*1 

Meg.183 

wir, er meinte vielleicht: ich will im Fa- 5 אק ןיוש ובלו ויפ ןניעב אמיתד והמ ארמימל יאמ 
 וינפל האנא’\אמלדו :ריזנ האנ אהא :‘ןל עמשמ

 תוצמב וינפל האנא'“והונאו ילא הז° אינתדב^רוצמב
er im Herzen [das Richtige] gedacht hat. בותבא האנ תיציצ האנ בלול ה.אנ הכוס וינפל השעא 
— Wozu braucht dies demnach gelehrt zu רמא םי»אניןיארישב ונכרבאו האנ הרות רפס וינפל'' 

werden!? — Man könnte glauben, es sei er-10 אתלימ אדה” ה^אנא רמאו’“ תעשב סופתש” לאומש 

forderlich, dass Mund und Herz überein- רזעלא יברל״וליפאד ןיא'”האנ היל ןנירמאו הריבעד 
stimmen, so lehrt er uns. אמט ריזנ יבנ ילימ ינה” אטוה ריזנ רמאד רפקה 

Ich will schön sein, so ist er Na- םינשארה םימיהו"אנמהר רמאד רתסימ יעבר ידייאד Nm.0,12 

Z1R. Vielleicht meinte er: ich will mich רבעימל יתא אמלד אוה םתה תזנ אמט יכ ולפי 

schön zeigen in der Ausübung der Gebote!? 15 :היב^ירק אטוה ואל רוהט ריזנ לבא היתוריזנ לע 
Es wird nämlich ge\ehrt•/^Dieser ist mein אל הזכ ינירה ורעשב סופתד ימנ יהנ :הזכ ינירה 

Gott, ich will ih71 verherrlichen\ ich will ihn ינירה :וינפל רבוע ריזנ היהש ןונכ’“לאומש רמא רמ»א 

verherrlichen*°bei der Ausübung der Gebote: היל הרמ»אדב°’*ארעש’“ לוסלס ןידהד יאממ :לסלסמ 
ich will ihm [zu Ehren] eine schöne Fest- התא יתמ דע’'ארבנ אוההל יבר יבד אתמא איהה 

hütte*‘, einen schönen Feststrauss*’, schöne 20 ךממורתו הלסלס°ביתכד הרות אמיא“ ךרעשב לסלסמ p1'.4,8 

Qi9ith“ machen, eine schöne Gesetzrolle ינירה :תעשב סופתש ימנ אבה לאומש רמא 

schreiben und sie in schöne Seide hüllen. 

Semuel erwiderte: Wenn er sich an das 

Haar fasste und sprach: ich will schön*^sein. 

— Dies*־'ist ja eine Uebertretung, und das 

soll schön heissen!? — Freilich; selbst 

nach R. Eleäzar Haqappar, welcher sagt, 

ein Nazir sei ein Sünder, gilt dies nur von 

einem unreinen Nazir, weil dieser, da [die verstrichene Zeit]^“ hinfällig ist, denn der 

Allbarmherzige sagt: '^־'und die früheren Tage sind hinfällige das Nazirat übertreten 

könnte, ein reiner Nazir aber ist kein Sünder. 

Ich will so sein. Er hat ja, selbst wenn er sich an das Haar fasste, nicht 

"dadurch״**gesagt!? Semuel erwiderte: Wenn ein Nazir an ihm vorüberging. 

Ich will kräuseln lassen. Woher, dass darunter das Kräuseln des Haars zu 

verstehen ist?— So sprach einst eine Magd im Haus Rabbis zu einem: wie lange noch 

wirst du dein Haar kräuseln? — Vielleicht die Gesetzlehre*“, denn es heisst■.'''’kräusle 

sie und sie wird dich erhehenXl Semuel erwiderte: Hier ebenfalls, wenn er sich an das 

Haar fasste. 
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25. Während er an andrer Stelle (Qid. 5 *י) entgegengesetzter Ansicht ist. 26. Auch in diesem 

Fall beweist der Ansatz nicht, dass er ein Nazirgelübde aussprechen wollte, jedoch ist dies wahrschein- 

lieh. 27. In diesem Fall fehlt sogar die Wahrscheinlichkeit, dass er an ein Naziratgelübde dachte. 

28. Für ihn die Opfer darbringen, die der Nazir beim Ablauf seines Nazirats darzubringen hat; cf. Num. 

6,14ff. 29. Ex. 15,2. 30. Eigentl. mich schön zeigen. .31. Cf. Lev. 23,42ff. 32. Cf. 

Ib._V. 40. 33. Quasten (Schaufäden) an den Gewändern; cf. Num. 15,38. 34. Durch die Aus- 

Übung dieses Gebots. 35. Das Nazirgelübde. 36. Des Nazirats, das durch die Unreinheit 

unterbrochen wurde. 37. Num. 6,12. 38. Durch den Haarwuchs; das W. הזכ ist nach vielen 

Rabbinen in 2הזבzu korrigiren. 39. Er wolle sich mit dieser befassen; hiervon wird figürlich der 

Ausdruck ״kräuseln” gebraucht. 40. Pr. 4,8. 
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Ich will pfleg>:n. Woher, dass unter 

Pflegen das des Haars zu verstehen ist? — 

Wie gelehrt wird. R. Jehuda sagt, Kalk, um 
den Haarwuchs^‘zu entfernen^ und Rabli 

Sab 

F^3a—3 b NAZIR 

 80b•' דיסךנתדכ’°אוה ארעש׳ילוכליכ ן,,ך^ךך־%ן^.ן2.2

 אעדיצ תב״בר רמאו לוכליכ דוסל ידכ רמוא הדוהי יבד
 Gn,47,12 תאו ויבא תא ףסוי לבלכיו״ביתבדכ^״יינע ןזימ אמיא’

 יי.ה :ורעשב סופתש ימנ אבה לאומש רמא ויהא

 ביתכד אוה איוביר'
 ביתכדכ^° רבעד“ ידימ
 ףילי עדפ ערפ אנת

 c״t.4,13 אמיא’ םינומר סדרפ ךיהלש‘
 ii-5,10 תוצוח ינפ לע םימ חלשו°

 Nm.6,5 לדנ היהי שדה“ אבה ביתכ

 erklärte, an der Unterschläfe. — Vielleicht הוליש ןידהד יאממ :ריזנ הז ירה^ ערפ חלשל ילע 5

die Pflege von Armen, wie es heisst:^h^?/7/ 

Joseph verpflegte seinen Vater und seine 
Brüder\t Semuel erwiderte: Hier ebenfalls, 

Ez.44,20 וחלשי אל ערפו” טוידה ןהכ יכנ םתה ביתכו עדפ wenn er sich an das Haar fasste. 

 -ich nehme auf mich, das Haar hin אוה יוביר ימנ םימ הלוש יאה אמיא תיעביאו !0

 .wachsen zu lassen, so ist er Nazir ^’יברו אריפל אימ היל ןיקשמ דכ^^ףסוי בר םנרתמדכ:

 -Woher, dass unter SalalUdas Wachsenlas אמעט יאמ :ריזנ רמוא ריאמ יבר ןירפיצ ילע ירה
 sen zu verstehen ist? — Es hVisstVdeine רעישל ןיבומס ןירפיצ שיקל שיר רמא ריאמ יברד

0a4,3,״ü יהורפטו הבר ןירשנכ הרעש יד דע״ביתכד וילע לביק Schösslinge [selahajikh] 7vie ein Granaten- 

 ,hain. — vielleicht etwas, das vorübergehU ךימסד ידימב שיניא סיפתמ דבס ריאמ יבר ןירפצכ !5
coו.bךימסד ידימב שיניא סיפתמ אל ירבס קברו^דיל wie es heisst:״^:;' lässt Wasser über die Stra- 

 JVn ziehen [soleahjxt — Der Autor folgert אלא סיפתמ אל אמלע ילוכד רמא ןנחוי יבר היל
 aus [dem Wort] Haarwuchs^ hierbei heisst ריזנ ירופצ אמש ןנישייחד ריאמ יברד אמעט ונייה
 -heilig soll er seht, den Haarwuchs gedei ירופצ אמלד רמאק ןנישייה ידכמ וילע לביק אמט
 -ew lassen, nnA dort, beim gemeinen Prie//היל יעבימ ןק ילע ירה^’ןכ םא וילע לביק הבדנ 20

 ster, heisst Q.sVden iiaarvouchs sollen sie ריזנ היהש ןוגכ רמאק ערוצמ ירופצ ילע ירה אמלדו
nicht nachhängen lassen. Wenn du aber 
willst, sage ich: auch beim Wasserest un- 
ter soleah das Wachsen zu verstehen, denn 

R. Joseph übersetzt: wie das Wasser ־ die 
Frucht tränkt und sie wachsen macht. 

Ich nehme auf mich [die Darbringung] von Vögeln, so ist er, wie R. Meir 

SAGT, Nazir. Was ist der Grund R. Meirs? Res-Eaqis erwiderte: Er nahm auf sich [die 
Darbringung] der Vögel, die neben ״HaargenannUwerden, wie es heisst:'5/יA das Haar 
ihm wie den Adlern getvachsen war, und die Nägel wie Vögel [krallest]. R. Meir ist der 
Ansicht, er werde vom daneben genannten erfasst*^, und die Rabbanan sind der An- 
sicht, er werde vom daneben genannten nicht erfasst. R. Johanan erwiderte: Alle stim- 
men überein, er werde vom daneben genannten nicht erfasst, vielmehr ist folgendes der 
Grund R. Meirs: wir berücksichtigen, er kann [die Darbringung der] Vögel eines unreinen 
Nazirs®‘'auf sich genommen haben. — Merke, er sagt ja, es sei zu berücksichtigen, somit 
kann er ja ein freiwilliges Vogelopfer auf sich genommen haben!? — Sodann sollte er ge- 
sagt haben: ich nehme auf mich [die Darbringung] eines Vogelpaars“.—Vielleicht meinte 
er die Vögel eines Aussätzigen^? — Wenn ein Nazir an ihm vorüberging. — Vielleicht 

28 M 29 || יאהד B 30 || ירעש M — 31 |1 כ M ¬ו¬ 
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 היל...ןנברו — M 36 ׳קשמד M .ד -f B 35 י״ר

37 P אמלידו ןק ע״ה ׳א. 

4L Hierfür wird der in Rede stehende Ausdruck gebraucht. 42. Das Tragen eines solchen 

Quantums am Sabbath aus einem Gebiet nach einem anderen ist strafbar; cf. Bd. i S. 495 Z. 8ff. 43. 

Gen. 47,12. 44. Dem in der Misnah hierfür gebrauchten Ausdruck. 45. Cant. 4,13. 46. Was 

später nicht mehr zu merken ist, da das in Rede stehende Wort auch diesen Begriff hat; hier wäre dies 

zu verstehen, er werde sich das Haar scheren lassen. 47. Ij. 5,10. 48. Num. 6,5. 49. Flz. 44,20. 

50. Im oben angezogenen Vers Ij. 5,10. 51. Die damit im Zusammenhang stehen. 52. Dan. 4,30. 

53. Es ist ebenso als würde er gesagt haben, er nehme auf sich das Wachsenlassen des Haars, dh. er 

wolle Nazir ,sein. 54. Die ein solcher darzubringen hat; hierzu muss er Nazir sein. 55. Wörtl. 

Nest; dies ist die übliche Bezeichnung für das freiwillige Vogelopfer. 56. Ein Vogelopfer, das so 

herzu richten ist, wie dies für einen Aussätzigen zu erfolgen hat; cf. Lev. Kap. 14. 
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meintrereinen unreinen Nazir, ihn seiner ולתומרק ןמ ורטופלו אמט ריזנ אמלדו וינפל רבוע 

Opfer zu enthebend? — Wenn ein reiner והייניב יאמ וינפל רבוע רוהט ריזנ היהש ןוגב רמאק 

Nazir an ihm vorüberging. — Welchen Un- ילע רעשל ןיכומסףירפיצ רמאד ןוגכ והייניב אכיא 

terschied gibt es zwischen ihnen'*? — Ein וינפל רבוע ריזנ יא יכה רמאד בג לע שןא ןנחוי יברל 

Unterschied besteht zwischen ihnen in dem 5 ןיאד בנ לעי ףא שיקל ןב ןועמש יברל*’אל אל יא ןיא 

Fall, wenn er gesagt hat: er nehme auf סיפתמ אל רמאד ןאמל אכיא ימ וינפל רבוע ריזנ 
sich [die Darbringung von] Vögeln, die ne- ירה ןימי רמואה“ אינתהו היל ךימסד אתלימב שיניא י 

ben "Haar״ genannt werden. Nach R. Joha- 12,7,ונימי םריו״ביתכדי׳סושמ ואל אמעט יאמ העובש וז'°ס־״ 

nan ist er, obgleich er diesen Ausdruck ge- אל ירמא םלועה יחב עבשיו םימשה לא ולאמשו 

braucht hat, nur dann [Nazir], wenn ein 10 רמואל ןינמ אינתד העובש ירקיא אפוניךימיד םושמ 

Nazir an ihm vorüberging, sonst aber nicht, ןינמו ונימיב ׳ה עבשנ“ רמאנש העימש איהש" ןימי J־s.62,8 

nach R. Simon b. Eaqis aber auch dann, :וזעי עורזבו“רמאנש העמש איהש''לאמש רמואל ib. 

wenn kein Nazir an ihm vorüberging. — תחלגתה ןמו □יגוה ןמו םינצרחה ןמ ריזנ יניר|&ן| ih.u 
Gibt es denn jemand, der der Ansicht ist, תוריזנ יקודקד לבו רימ הו ירה האמוטה ןמו IHi 

man werde von dem, was daneben genannt 15 ;וילע 
ist, nicht erfasst!? Es wird ja gelehrt: Sag- יבר אינתד ןועמש יברכ אלד ןיתינתמ .ארמג 

te jemand: bei der Rechten, so ist dies ein ירמא ןנברו״םלממ רחיש״דע בייח וניא“ רמוא ןועמש 

Schwur. Doch woi aus dem Grund, weil אמעט יאמ ריזנ יוה ןוהנמ דחב'*אלא רזנ אל וליפא“ 

es heisst:'Va hob er seine Rechte tmd seine ןייה ןפגמ השעיי רשא לכמ ארק רמא ןועמש יברד Nm.6,4 

Linke gegen den Liivimel tmd schwor 20 ןיימ“ ארק רמא אמעיט יאמ ןנברו גז דעיו םינצרחמ ib.«.3 

dem, der exvig lebt. — Ich will dir sagen, ריזי רכשו ןיימ ביתיה ימנ ןועמש יברו״ ריזי רכשו 
nein, weil die Rechte an sich einen Schwur יאמ תושר'*ןייב הוצמ ןיי רוסאל“היל יעבימ אוהה 

bedeutet. Es wird nämlich gelehrt: Woher, 01.4? רהמ וילע דמועו'*עבשומ ירה“אתלדבאו אתשודק איה 

dass, wenn jemand"[bei der] Rechten״sagt, 

Ned.7a 
Na2.nb38a 

N0d.4a 

Naz.nö 

Naz. 5344^ 
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dies ein Schwur sei? — es heisst:*V^’r Herr 

hat bei seiner Rechten geschworeit. Und wo- 

her, dass, wenn jemand ״[bei der] Linken" 

sagt, dies ein Schwur sei?— es heisst:" 2/727/ beim Arm seiner Macht. 

^AGTE JEMAND:] ICH WILL NaZIR SEIN INBEZUG AUF TrAUBENKERNE, HÜLSEn", 

DAS Scheren oder die Verunreinigung, so ist er Nazir, und alle Genauig- 

reiten des Nazirats liegen ihm ob. 

OEMARA. Unsre Misnah vertritt nicht die Ansicht R. Simons, denn es wird ge- 

lehrt: R. Simon sagt, er sei nur dann schuldig*'*, wenn er sich alles*'abgelobt hat; die 

Weisen sagen, selbst wenn nur eines davon, sei er Nazir. — Was ist der Grund R. 

Simons? — Die Schrift sagt: ^^von allem, was aus dem Weinstock bereitet wird, weder 

Ker71e 170ch Hülst. — Was ist der Grund der Rabbanan? — Die Schrift SQ.gttdes Weins 

mid des Rauschtra71ks e71thalte er sielt. — Und R. Simon, es heisst ja: des Weins und 

des Rauschtranks enthalte er sichXt — Dies deutet darauf, dass ihm der Wein zu Gebots- 

zwecken gleich dem freigestellten verboten sei. — Das sind wol der Weihsegen*’und 

der Unterscheidungssegen’“ und bezüglich dieser ist er ja vom Berg Sinaj her" mit 

57. Er wolle für einen unreinen Nazir das Vogelopfer darbringen. 58. R-L. u. RJ.; nach 

beiden ist er nur dann Nazir, wenn beim Sprechen ein Nazir an ihm vorüberging. 59. Dan. 12,7. 

60. Das W. "Rechte״ wird neben "Schwur״ gebraucht. 61. Jes. 62,8. 62. Cf. Num. 6,4. 63. 

Wegen Uebertretung des Nazirgesetzes. 64. Was dem Nazir verboten Lst. 65. Num. 6,4. 

66. Er ist daher nur dann Nazir, wenn er sich alles abgelobt hat. 67. Num. 6,3. 68. Er ist 

Nazir, auch wenn er sich nur den Wein abgelobt hat. 69. Der am Beginn der Sabbathfeier über 

einen Becher Wein gesprochen wird; cf. Bd. ij S. 695 Z. 17ff. 70. Der am Ausgang des Sabbaths 

gesprochen wird; cf. Bd. ij S. 692 Z. Iff. 71. Dh. seit der Gesetzgebung. 
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 einem Schwur belegt^? — Vielmehr, nach רזחו התשאש העובש אבר רמאד אה יכ אלא יניס

 -einer Lehre Rabas: wenn jemand geschwo העובש לע אלייח תוריזנ איתא ריזנ ינירה רמאו

 ren hat, [Wein] zu trinken, und darauf תושר ןייכ הוצמ ןיי רוסאל היל יעבימ אה ימנ ןנברו

 spricht: ich will Nazir sein, so erstreckt יתרת הנימ תעמש* רכשו יאמ ןיימ ארק אמיל ןב םא

 sich das Nazirat auf den Schwur" — Und רבש יפולאל רכש• בתכד אמעט ונייה ןועמ*ש יברו •׳■י

 -die Rabbanan, dieser [Schriftvers] ist ja nö ךינבו התא תשת לא רכשו ןיי°ביתכד שדקמל רכש

 tig, um hieraus das Verbot des Weins zu ןיקשמ^ראש לבא רסתילד אוה ןיי ריזנ יבנ׳י^המ ךתא

 Gebotszwecken gleich dem freigestellten ראש לבא רסתילד אוה ןיי ימנ שדקמ יבג ףא אל

 zu entnehmen!? — Die Schrift sollte ja nur אינתד° הדוהי יברדמ יקופאל^אל ןירכתשמה^יןיקשמ

 -den Wein nennen, da sie aber auch Rausch שבד התשיו תיליעק הליבד לכא רמוא הדוהי יבר !0

 .trank nennt, so ist beides zu entnehmen ןועמש יבר אמיא תיעביא^ בייח שדקמל סנכנו בלחו

 Und R. Simon!? — Rauschtrank wird — ןועמש יבר אינתד°רוסיא לע לה רוסיא היל תיל

 deshalb genannt, um hieraus bezüglich des ימנ ןנברלו רוטפ םירופכה םויב הליבנ לכואה רמוא

 Tempels"zu folgern. Es heisst-.^HVem imd ןנבר“ךל ירמא ןייה ןפגמ השעי רשא לבמ°ביתכה

 Rmischtrank sollst du nicht trinken, du und הז םע הז םיפרטצמש ריזנ ירוסיא לע דמיל םתה 1>ר

 wie dem Nazir nur ״deine Söhne mit dir רמוא ןועמש יבר''אינתד° ףוריצ היל תיל ןועמש יברו

 -Wein verboten ist, nicht aber andere [be ז״קרק ןינעל אלא תיזכ ורמא אל תוכמל והש• לכ

rauschende] Getränke, ebenso erstreckt sich 

das Verbot hinsichtlich des Tempels nur 

 -auf Wein, nicht aber auf andere berauschen ןושמש ריזנ הז ירה 20.

de Getränke. Dies schliesst die Ansicht R. 

Jehudas aus, denn es wird gelehrt: R. Jehu- 

da sagt, wenn jemand eine qeilische Feige 

 רקעש ימב הלילד לעבב חונמ ןבב ןושמשב יניר
 ויניע תא םיתשלפ ורקנש ימב" הזע תותלד
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gegessen oder Honig oder Milch getrunken haUund darauf in den Tempel eingetreten 

ist, sei er schuldig. Wenn du aber willst, sage ich: R. Simon ist nicht der Ansicht, dass 

ein Verbot sich auf Verbotenes erstrecke”. Es wird nämlich gelehrt: R. Simon sagt, 

wer Aas am Versöhnungstag gegessen hat, sei freU. — Und die Rabbanan, es heisst ja: 

von allem, was aus dem Weinstock bereitet wirdSXi — Die Rabbanan können dir erwidern: 

dies lehrt, dass die dem Nazir verbotenen Dinge mit einander vereinigt werden”. — 

Und R. Sithönl? — Er hält nichts von der Vereinigung. Es wird nämlich gelehrt: R. 

Simon sagt, die Geisselung'°sei auf ein Minimum gesetzt, und nur hinsichtlich des Op- 

fers*‘ist Olivengrösse erforderlich. 

AGTE JEMAND:] ICH WILL SEIN WIE SlMSON*', DER SOHN MaNOAHS, DER EhE- 

MANN DER DELILA, ODER״ DER, DER DIE TORE VON ÄzA AUSHOB, ODER DER, 
V 

DEM DIE PELISTIM DIE AUGEN AUSSTACHEN, SO IST ER NaZIR WIE SiMSON. 

72. Dieses Gebot besteht seit jeher u. kann durch das Gelübde nicht aufgehoben werden. 73. 

Er darf ihn nicht trinken, obgleich er durch den Schwur dazu verpflichtet ist. 74. Den der Priester 

in der Trunkenheit nicht betreten darf. 75. Lev. 10,9. 76. Wodurch er etwas berauscht 

worden ist. 77. Diese Stelle ist etwas dunkel u. auch die Kommentare, die hier von einander 

vollständig abweichen, geben keine befriedigende Erklärung; vielt (anders als sonst) zu übersetzen: er ist 

nicht der Ansicht, dass ein Verbot sich zu einem Verbot geselle, dh. ihm ist nur das verboten, was er 

ausdrücklich genannt hat. 78. Von der Strafe wegen Essens am Versöhnungstag, da schon das 

Aas an sich verboten ist. 79. Zum strafbaren Quantum einer Olive. 80. Wegen Essens 

von Verbotenem; eine Vereinigung zur Olivengrösse ist überhaupt nicht erforderlich. 81. Das wegen 

der unvorsätzlichen Ausübung eines Verbots darzubringen ist. 82. Der schon vor seiner Geburt als 

Nazir bezeichnet worden war; er war es jed. nur in beschränktem Umfang, da er sich das Nazirat nicht 

selbst auferlegt hatte; cf. Jud. 13,5. 83. Wenn er neben dem vollen Namen Simsons folgende Bezeich- 

nung nennt; so nach der weiter folgenden Auslegung des T.s, der Kommentatoren u. der Decisoren. 

Auch Maimonidk.s (y<«7, תוריזנ תוכלה Kap. 15) ist nicht andrer Ansicht, denn § 14 spricht er von dem 
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 יאד יבירצ ןילה לנ אנתיזבל יל המל .ארמג
 אק אנירהא ןושמש^אנימא הוה ןושמשכ ינירה רמא
 אנימא הוה הונמ'ןבב אנת יאו הונמ ןבב ןל עמשמ
 ימבו הלילד לעבב ןל עמשמ אק יכה ירקתימד אכיא

 :ויניע תא םיתשלפ ורקנש

OEMARA. Wozu lehrt er dies alles? — 

Dies ist nötig■; hiesse es nur; ich will wie 

Simson sein, so könnte ein andrer Sinison 

eenieint sein, daher heisst es: wie der Sohn 

IManoahs; und hiesse es auch: wie der Sohn 

?kianoahs, so könnte man glauben, es gebe דיבכה □לוע ריזנ ןושמש רימל םלוע ריזנ ןיב הן^ 

einen anderen, der so heisst, daher heisst es םאו תומהב שלש איבמו רעתב לקימ ורעש” IH 

auch; wie der Ehemann der Delila, oder ורעש ריבבה ןושמש ריזנ האמוט ןברק איבמ’“אמטנ 

wie der, dem die Pelistim die Augen aus- •לברק איבמ וניא אמטנ םאו לקימ וניא 
stachen. 10 ירוסה הימש רבד ןאמ םלוע ריזנ .ארמג 

ELCHEN Unterschied gibt es zwi- הז ירה םלוע ריזנ ינירה^ירמואה ינתק יכהו ארסהימ“״ 
SCHEN EINEM EEBENSLÄNGL1CHEN דיבכה םלוע ריזנ ןושמש ריזנל םלוע ריזנ ןיב המ ריזנ 

Nazir und EINEM Nazir WIE SiMv^oN? — אמטנ םאו תומהב שלש איבמו רעתב^קימ ורעש 

EIN LEBENSEÄNGL1CHER Nazir DARF, WENN וניא ורעש דיבכה ןושמש ריזנ האמוט ןברק איבמ 

IHM DAS Haar eästig wird, es mit ei- 15 אוה ןברק“'האמוט ןברק איבמ וניאו° רעתב לקימ 
NEM Schermesser stutzen, er bringt“׳' ןיתינתמ ינמ הילע אלייה תוריזנ לבא יתיימ אלד 

DIE DREI Opfertiere dar, und wenn er הדוהי יבר° אינתד ןועמש יבר אלו הדוהי יבר אל 

SICH VERUNREINIGT, BRINGT ER DAS Un- וניצמ pw* םיתמל“'אמטיל רתומ ןושמש ריזנ “רמוא 
reinheitsopfer“'dar, ein Nazir wie Sim- ןושמש ריזנ רמואה רמוא ןועמש יבר אמטנש““ןושמשב 

S0N ABER darf, WENN IHM DAS Haar eäs- 20 תוריזנ תאצי אלשךושמשב וניצמ ןבש“'םולב רמא אל 
T1G WIRD, ES NICHT STUTZEN, UND WENN הליהתכל וליפא רמאה הדוהי יבר יא ינמ ויפמ 

 אל רמאה ןועמש יבר יא אמטנ םא ינתק ןיתינתמו“"

56 M + 57 |[ כ f M- 58 || ב (M — אמטנ...איבמ) 11 

59 j- B- 60 || האמוט M 61 || רסחמ M — ינירה II 
62 M' 63 || אלד אוה ןברק ׳ובו P ^— ןברק M 64 II 

 li (ןושמשב...אמטנש — M) 66 || ׳יתמב M 65 || רמואה
67 B 68 || אלש B 69 || תאציש M םא ןנת ןנאו. 

ER SICH VERUNREINIGT, BRINGT ER DAS 

[ÜNREINHElTSjOPFER NICHT DAR. 

OEMARA. Wer spricht von einem le- 

benslänglichen Nazir!? — [Die Misnah] ist 

lückenhaft und muss wie folgt lauten: sag- 

te jemand; ich will lebenslänglicher Nazir 

sein, so ist er Nazir. Welchen Unterschied 

gibt es zwischen einem lebenslänglichen Nazir und einem Nazir wie Simson? — ein 

lebenslänglicher Nazir darf, wenn ihm das Haar lästig wird, es mit einem Schermes- 

ser stutzen, er bringt die drei Opfertiere dar, und wenn er sich verunreinigt, bringt er 

das Unreinheitsopfer dar, ein Nazir wie Simson aber darf, wenn ihm das Haar lästig 

wird, es nicht stutzen, und er bringt das Unreinheitsopfer nicht dar. — Er braucht 

also nur das Ojofer nicht darzubringen, wol aber ist er diesbezüglich““Nazir, somit ver- 

tritt ja unsre Misnah weder die Ansicht R. Jehudas noch die des R. Simon!? Es wird 

nämlich gelehrt; R. Jehuda sagt, ein Nazir wie Simson dürfe sich an Toten verun- 

reinigen, denn wir finden, dass Simson sich verunreinigt hat. R. Simon sagt, wenn 

jemand sagte, er wolle ein Nazir wie Simson sein, habe er nichts gesagt, denn wir 

finden nirgends, dass aus dem Mund Simsons ein Nazirgelübde gekommen sei. 

Wessen Ansicht: wenn die des R. Jehuda, so erlaubt er es ja auch von vornherein, 

während unsre Misnah von dem Fall spricht, wenn er unrein geworden ist, und wenn 

die des R. Simon, so wird ja auf ihn das Nazirat überhaupt nicht übertragen. —Tat- 

Fall, wenn jemand ausdrücklich sagt, er wolle "Nazir wie Simson^Uein, u. g 3 heisst es in der von mir 

benutzten alten Ausgabe {.Soncino 1490) חונמ ןב ןושמשכ, die Lesart חונמ ןבכ in den späteren Ausgaben ist 

wol eine Aenderung, die ebenso auf Unwissenheit beruht, wie die breitspurige Gelehrttuerei mancher 

Misnaübersetzer. 84. Beim Haarschneiden, gleich jedem anderen Nazir; cf. Num. 6,14ff. 85. Cf. 

Num. 6,10. 86. Bezüglich der Verunreinigung, er darf sich von vornherein nicht levit. verunreinigen. 

2 Talmud Bd.V 
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 -sächlich die des R. Jehuda, da sie aber hin יידיייאו איה הדוהי יבר םלועל ללכ תוריזנ הילע אלייה

 wenn״sichtlich des lebenslänglichen Nazirs ריזנ יבנ ימנ אנת’°אמטנ םא םלוע ריזנ יבג ינתקד

 lehrt, so lehrt er ״er unrein geworden ist יגלפיזנק יאנת ינהד’“אתגולפב אמיל אמטנ םא ןושמש

Ned.12b ריתמ יסוי יברו רפוא בקעי יבר רוכבכ ילע ירה° ןנתד auch hinsichtlich des Nazirs wie Simson 

 l — Es"״wenn er unrein geworden ist אל רמאד בקעי יברכ הל רבס הדוהי יבר ואל יאמ 5 ״

 wäre anzunehmen, dass sie den Streit der יסוי יברכ הל רבס ןועמש יברו רדינה רבד ןניעב

 -Tannaim der folgenden Eehre führen: [Sag רבד ןניעב אמלע ילוכד אל רדינה רבד ןניעב רמאד

 -te jemand:] dies“® sei mir wie die Erstge תא תוברל 'הל°היב”ביתכד רוכב יבג ינאשו^ירדינה

 -burt“'', so ist es ihm nach R. jäqob verbo ”היל יעבימ 'הל” אוהה ךל רמא יסוי יברו רוכבה

 -ten und nach R. Jose erlaubt. Wahrschein םשאו תאטה תוברל תיאר המו’^םשאו תאטח תוברל !0

 ,lieh ist R. jehuda der Ansicht R. jäqobs ןכש םשאו תאטח ינא הברמ רוכבה תא איצוהלו

 welcher sagt, es braucht keine Sache zu וסיפתמ ןיאש” רוכבה תא ינא איצומו רדנב ןסיפתמ

 ,sein, die durch Gelübde [verboten wird] רדנב וסיפתמ ימנ רוכב ךל רמא בהעי יברו רדנב

 -und R. Simon der Ansicht R. Joses, wei ׳'®^•]^^וכב ול דלונל ןינמ ורמא וניבר תיב לש אינתד״אוה

Dt.16,19 5! רכזה “רמאנש ושידקהל וילע הוצמש ורדע ךותב eher sagt, es müsse eine Sache sein, die 

 ,durch Gelübde [verboten wird]’“. — Nein יא ושידקהל’*הוצמד יהנ ךל רמא יפוי יברו שידקת

 alle sind der Ansicht, es müsse eine Sache ביתכה ימנ ריזנ יבג שודק אל ימ היל שידקמ אל

N״ed.9bמידצה ןועמש רמא״אינתדכל היל יעבימ אוהה 'הל° sein, die durch Gelübde [verboten wird], nur 
'NäZ.4 ' , , . . ״ 

 :st die Erstgeburt anders, denn es heisst! דחא םדאמ ץוח אמט ריזנ םשא יתלכא אל ימימ

 -den Herrn^ und dies schliesst die Erst ויתוצווקו יאור בוטו םיניע הפי םורדה ןמ ילא אבש 20

M 72 II ןילהד M 71 || האמוט ןברק איבמ + M 70 g^burt ein’“. - Und R. Jose!? — Er kann 
75 II (רשבה M) 74 || היב - M 73 |1 ינאש אלא dir erwidern: [die Worte] für den Herrn 
 .“’M schliessen Sündopfer und Schuldopfer ein — היל״.׳הל || M 76 + ׳תאד אוה || M 77 ןיא ןכש

 Was veranlasst dich, Sündopfer und — סיפתמ || M 78 הישודקל || M 79 רריזנ.

Schuldopfer einzuschliessen und die Erstgeburt auszuschliessen? •— Ich schliesse 

Sündopfer und Schuldopfer ein, weil sie durch Gelübde [von der Heiligkeit] erfasst 

werden, und ich schliesse die Erstgeburt aus, weil sie nicht durch Gelübde [von der 

Heiligkeit] erfasst wird. — Und R. Jäqob!? — Er kann dir erwidern: auch die Erst- 

gebürt wird durch Gelübde [von der Heiligkeit] erfasst, denn es wird gelehrt: Im 

Haus unsres Meisters sagten sie: Woher, dass, wenn einem in seiner Herde eine Erst- 

gebürt geworfen wird, es Gebot sei, sie zu weihen? — es heisst: ’Va׳!• Mdnnchen sollst 

du weihe1^\ — Und R. Jose!? — Er kann dir erwidern: zugegeben, dass es Gebot ist, 

sie zu weihen, aber ist sie etwa nicht heilig, wenn man sie nicht geweiht hat!? — 

Auch beim Nazir heisst es ja: '’^für den IlemfXl — Dies ist wegen der folgenden 

Lehre nötig: Simon der Gerechte sagte: Nie im Leben ass ich vom Schuldopfer” 

eines unreinen Nazirs, ausser im folgenden Fall. Einst kam zu mir ein Mann aus dem 

Süden, hübschäugig, schön von Gestalt, und die Locken in Krausen herabwallend. 

87. In Wirklichkeit aber darf dieser es auch von vornherein. 88. Auf irgend eine Speise 

zeigend. 89. Von einem reinen Tier, die heilig ist u. von einem Laien nicht gegessen werden 

darf. 90. Durch ein solches Gelübde wird die Speise nur dann verboten, wenn die Sache, der sie 

gleichgestellt wird, ebenfalls an sich erlaubt u. nur durch Gelübde verboten wird, wie dies bei anderen 

Opfertieren der Fall ist, die durch das Gelübde des Eigentümers heilig werden; dagegen aber ist die 

Erstgeburt an sich heilig u. kann nicht gelobt werden. Auch das Nazirat Simgons erfolgte nicht durch 

ein Gelübde, sondern bei der Geburt. 91. Beim Gesetz vom Gelübde, Num. 30,3. 92. Wenn 

jemand gelobt, dass ihm eine Speise als solche gelten solle, so ist sie ihm verboten. 93. Dt. 15,19. 

94. Obgleich sie an sich heilig ist, so muss dies dennoch auch durch den Eigentümer erfolgen. 95. 

Num. 6,2. 96. Entsprechend sollte dies den Nazir wie Sinigon einbegreifen. 97. Dieses Opfer 

hat nur der unrein gewordene Nazir darzubringen (Num. 6,12), u. da ein solcher das Nazirat von vorn- 
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Ich sprach zu ihm: Mein Sohn, was veran- 

lasste dich, dies schöne Haar zu verunstal- 

ten? Er erwiderte mir: Hirte bei meinem 

Vater war ich daheim; als ich einst Was- 

NAZIR l,ij Fol. 4b—5a 

 תחשל תיאר המ ינב ול יתרמא םילתלת ול תורודס

 יתכלהו יריעב*°אבאל”יתייה העור יל רמא הז האנ רעש

 זחפו ילש האובב^״יתלבתסנו ןייעמה ןמ םימ בואשל

 הקיר''ול יתרמא םלועה ןמ ינדרוטל*'שקיבו ילע ירצי

ser schöpfen ging und mein Spiegelbild in 5 ךפוסש*‘'ךלש וניאש םלועב האנתמ התא המ ינפמ 

der Quelle betrachtete, überfiel mich der יתדמע םימשל ךהלנאש*'הדובעה העלותו המר תויהל 

böse Trieb und wollte mich aus der Welt םיריזנ^ברי ךתומכ ול יתרמא ושאר לע ויתקשנו 
verstossen. Da sprach ich zu ihm: Wicht, 6.2.רדנ רתנל אלפי יב שיא״רמוא בותכה ךילע לארשיב^״ 

weshalb stolzierst du mit einer Welt, die יכ° ביתכהו הוה רתנדאל ןושמשו ׳הל ריזהל ריזני׳״״יי^.® 

nicht dein ist; dein Ende ist Moder und 10 אוה ךאלמ םתה"ןטבה ןמ רענה היהי םיהלא ריזנ 
Gewürm! Beim Kult, ich schere dich im 8יהלב״ביתכדמ אמיליא םיתמל ימטיאד ןלנמו"רמאקד!״■יפיי 

Namen des Himmels. Hierauf stand ich אלו'’והב ירג ייורג*'אמלד שיא ףלא יתיכה רומחה 

auf, küsste ihn aufs Haupt und sprach zu [תא] הקיו שיא םישלש םהמ ךיו״אכהמ אלא והב עננ ib.14,19 

ihm: Viele mögen der Naziräer deinesglei- ךיו״ןונילטק רדהו אשירב ןוניהלשא אמלד םתוצילח^ 

dien in jisraei sein! Deinetwegen spricht 15 ירימג ארמג אלא ןוניוש ןיססונ אמלדו ביתכ הקיו 

die ^(1\\x\ivfWenn jemand ein Nazirgeiübde םולשבא רמוא״יבר'’אינתד ביתכ אכיה םלוע ריזנו :הל 
atisspricht, dem Herrn gesondert zu sein. רמאיו הנש םיעברא ץקמ יהיו°רמאנש היה םלוע ריזנ ! 

War etwa Simson kein gelobter Na- רשא ירדנ תא םלשאו אנ הכלא ךלמה לא םולשבא 

z\r, es denn von Mutterleib an soll שדח רשע םינשל דחא״חלנמו ןורבחב ׳הל יתרדנ 

I tSot. 3 

iSam.15,7 

der Knabe, ein Nazir Gottes seinl? — Dies 20 לתבמ°םימי םימי'’חיליו״ םימיל םימי ץסמ יהיו״״רמאנש F01.5 
Lv 26 29 

hatte der Engel gesagt״”. — Woher, dass םינש ןאכ ףא שדה רשע םינש םתה המ המוח ירע !pco״! 

er sich an Toten verunreinigte: wollte man םוי םישלשל תחא הלגמ רמוא יארוהנ יבר שדח רשע 
sagen, weil es heisstP^mit einer Eselskin71- ןכש"תבש ברעל תבש ברעמ הלגמ''רמוא יסוי יבר 

lade habe ich tausend Mami erschlagen., so תבש ברעל תבש ברעמ םיחלגמש םיכלמ ינבב וניצמ 

kann er sie ja auf diese geschleudert und 25 אוה יבר אהו המוה ירע יתבמ ףילי יברד אמעט יאמ 
sie nicht berührt haben!? — Vielmehr, hier- ןן יררוטל M 82 |j ב + B 81 || ורדעב M 80 || יבאל B 79 

aus :“Tr erschlug v071 ihiten dreissig Man71 || ךחלגמ ינירה M 85 || ש — M 84 || הקיר — M 83 

und zo^ ihnen die Kleider — Vielleicht H ^ יי״ 86 |1 שיא ארק ׳א ךילע ׳שיב ׳וריזנ ירזמ M 86 
 M 87 — םתה || M 88 ןלנמ ןושמשו || V 89 יודרג

 דרנ || M 89 אל אוהו || M 90 ׳תפילח M 91 11 ¬ן¬

94 II היהו M 93 || םינש רחאל M 92 || ' ׳ישנה ׳דוהי 
 M — חלנמ || M 95 — .ש״על...ןכש

zog er ihnen zuerst die Kleider ab und tö- 

tete sie nachher!? — Es heisst: erschhig, 

und zog. — Vielleicht machte er sie nur tot- 

verletzt!? — Vielmehr, dies ist eine Ueberlieferung. 

Wo ist dies “Vom lebenslänglichen Nazir in der Schrift zu finden? — Es wird 

gelehrt: Rabbi sagte: Absalom war lebenslänglicher Nazir, denn es heisstVer- 

lauf V071 vierzig Jahren sprach Absalom zum Kö71ig: Ich 771öchte gehen und 7>1ein Gelub- 

de, das ich dem Herrn gelobHhabe, i71 Hebr071 ehilösen. Er schor sich einmal in zwölf 

Monaten, denn es heisst: es geschah 71ach Ablauf ehies jede71 Jahrs fjamim]., und [der 

Begriff [des Worts] ja777im ist von dem, der auch beim Wohnhaus in einer ummau- 

erten Stadt'“*gebraucht wird, zu folgern: wie es da zwölf Monate bedeutet, ebenso 

bedeutet es auch hierbei zwölf Monate. R. Nehoraj sagt, er schor sich einmal in dreis- 

sig Tagen. R. Jose sagt, er schor sich jeden Vorabend des Sabbaths, denn wir finden, 

dass Königssöhne sich jeden Vorabend des Sabbaths scheren. — Rabbi ist dieser An- 

sicht aus dem Grund, weil er vom [ja771im] folgert, das beim Wohnhaus in einer 

herein beginnen muss, so ist zu berücksichtigen, er könnte das Gelübde bereuen u. dadurch das Opfer un- 

gütig machen. 98. Num. 6,2. 99. Jud. 13,5. 100. Ein diesbezügliches Gelübde war 

nicht erfolgt. 101. Jud. 15,16. 102. Ib. 14,19. 103. Dass er sich das Haar stutzen dürfe. 

104. iiSam. 15,7. 105. Unter Gelübde wird das Nazirgeiübde verstanden. 106. Cf. Dev. 25,29ff. 

2» 
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ummauerten Stadt gebraucht wird, und 

er selbst sagt ja, dass da unter jainijn 

wenigstens zwei Tage'”zrr verstehen sei- 

en!? — Diesen [Schluss durch] Wortanalo- 

gie folgert er wegen der Lästigkeit, und 

in zwei Tagen erfolgt keine Lästigkeit'”“. — 

Vielleicht zwei Jahre, wie es heisst 

Ablauf von zwei Jahren, jamini'?.— Man fol- 

 Ar.31a DiD'D HiD* הרמ יאה םינשמ ןיתוהפ םימי ןיא רמאד

 םינש יתש אמיאו”“דבוב אניל םימי ינשבו רימנ דבוכ
 ם״.4ו,ו ןהמע ןיאש םימי ןינד םימי םיתנש ןיקמ יהיו״ביתבד”

 שיש הז היכוי לאו םינש ןהמע ןיאש םימימ םיניש
 N׳m.11,20 םימי שדה דע°ביתכד״םוי םישלש אמיאו םינש ומע

 םהמע ןיאש םימימ'“ םיישדה םהמע ןיאיש םימי ןינד
 אבהמ אמיאו םישדה ומע שיש הז היכוי לאו םישדה

 jud.11,40 םימיךינד ןיאו םימימ םימי ןינד [רנו] המימי םימימ”

 zw, wobei Jahre nicht/;;?׳)/gere hinsichtlich לאעמשי יבר יבד אנת אהו°הנימ אקפנ יאמו'המימימ

 genannt werden, von jamim,^ wobei Jahre ־|'^];“'ינה האיב איה וז הביש* איה וז ןהבה אבו°ןהכה'בשו° !0'

vgl. 
Men.45^ 

nicht genannt werden, nicht aber ist hier- 

aus zu folgern, da hierbei Jahre genannt 

werden. — Vielleicht dreissig Tage, denn 

es heisstzu einem Monat, jamim\l 

 ימדד אכיאד אכיה לבא היל ימדד אבילד אביה ילימ
 ןניעדי אנמ אמיא’ תיעביא“ ןניפלי היל ימדדמ היל
 ינמיז העברא’ אמלד אנמיז דח ןיחרי אתלת לבד
 ןירת לכו” אנמיז דה ןיחרי העברא ימנ יא אתשב
 -wobei M0 ,/״?/;;»/Man folgere hinsichtlich תהא^ חלגמ רמוא יארוהנ יבר אנמיז דהב ןיחרי !5

 -nate nicht genannt werden, von jamim^ wo אכיאד םושמ םינהכ יבנ אמעט יאמ םוי םישילשל

 bei Monate nicht genannt werden, nicht הלגמ רמוא יפוי יבר דבוכ אביא ימנ אבה דבוכ

 -aber ist hieraus zu folgern, da hierbei Mo ראשל היניב“ אכיא יאמ תבש ברעל תבש ברעמ

 -nate genannt werden. — Vielleicht hier יהוחאד תבש עצמאב תויהל לחיש• בוט םוי'יהוחא

 wsAvon Jahr [jamim] zu Jahr [jamimaj^^Xi^? ילעמד ארפצ ןמ יחולנל ימנ יא הלגמ'“ אל אוה ןיהלגמ 20

— Man folgere hinsichtlich jamim von ja- 

mim,, nicht aber hinsichtlich jamim von ja- 

mima. — Welchen Unterschied gibt es denn 

hierbei, in der Schule R. Jismäels eruirten 

sie ja [eine Schlussfolgerung] aus:“%^;/« 

der Priester wiederkommt,, und ?evisPzvenn 

der Priester hineingeht,, denn "kommen ״und 

"gehen״ sei dasselbe"’!? — Dies nur, wenn 

kein ähnliches [Wort] vorhanden ist, wenn 

aber ein ähnliches vorhanden ist, folgere man vom ähnlichen. Wenn du willst, sage 

ich: woher, dass es da einmal in drei Monaten erfolgte, vielleicht viermal im Jahr: 

einmal in vier Monaten und alle zwei Monate einmal. — «R. Nehoraj sagt, er schor 

sich einmal in dreissig Tagen.» Aus welchem Grund? — Priester tun dies”’wegen 

der Lästigkeit, und auch hierbei ist die Lästigkeit zu berücksichtigen. — «R. Jose 

sagt, er schor sich an jedem Vorabend des Sabbaths.» Welchen Unterschied gab es zwi- 

sehen ihm und seinen Brüdern“? — Wenn ein Fest in die Mitte der Woche fiel; sei- 

ne Brüder schoren sich, er aber schor sich nicht. Oder auch, hinsichtlich des Scherens 

am Morgen des Vorabends des Sabbaths; seine Brüder schoren sieh dann, er aber 

durfte sieh erst abends scheren. — Welche vierzig Jahre sind es“"? R. Nehoraj erwiderte 

im Namen R. Jehosuäs: Nach Ablauf von vierzig Jahren, seitdem sie nach einem König“' 

 T־m.i4b יינה״״אינפ דע הלנמ״אל והיא ןיחלגמ יהוחא אתבש

 םושמ רמוא יארוהנ יבר“והייתדיבע יאמ הנש םיעברא
 אנת ךלמ ןהל ולאשש הנש םיעברא ן*קל עשוהי יבר

96 M — 97 || ו j- M- 98 || כ P — םישדח...םימימ II 

99 V המימי םימימ P 1 jj יאמל. M — 2 ם״נ יאמו II 

M — 3 || ןהכה B ירמאד אכיא P 4 II אמית M 5 II 

 II לכו — B 6 || יבר אנמיז דח ןיחרי ןירת ןינמיז ןיחרי עברא

7 P — 8 |ן ׳חא MP 9 |] והיניב M 10 והיניכ אכיא II 

M + 11 || יצמ M 12 || ןינש ןיעברא ןילה M + ׳ינתד. 

107. Der Rückkauf kann erst nach 2 Tagen erfolgen. 108. Bei Ab.salom heisst es (iiSam. 

14,26), dass er sich das Haar schor, weil es ihm lästig geworden war. 109. Gen. 41,1. 110. 

Nuni. 11,20. 111. Jud. 11,40. 112. Da erfolgte es 4mal jährlich, also einmal in 3 Monaten. 

113. Dev. 11,40. 114. Ib. V. 44. 115. Diese Worte sind nur sinnverwandt, dennoch wird 

aus ihnen ein Schluss durch Wortanalogie gebildet. 116. Sich alle 30 Tage scheren; cf. Bd. iij S. 

463 Z. 22ff. u. Bd. vij S. 86 Z. Iff. 117. Die sich dann ebenfalls das Haar schoren. 118, 

Von welchen iiSam. 15,7 gesprochen wird. 119. Cf. iSam. 8,5. 
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 לאומשל רשע תנש איה ךלמ ןהל ולאשש הנש התוא
 :־יתמרה

 :םוי םישלש תוריזנ םת
 ארמ רמאדדנתמ בר רמא ילימ ינהנמ [.ארמג]

verlangten. Es wird gelehrt: Das Jahr, in 

welchem sie nach einem König verlang- 

ten, war das zehnte Semuels aus Rama. 

|AS Nazirat ohne Zeitbestimmung'“ 

dauert DREISSIG Tage. 

OEM ARA. Woher dies? R. Mathna er- 

widerte: Die Schrift heilig soll er sein 

[jihje]^ und der Zahlenwert von jihje be- 

I « Mdi.OO" 

 I Nm.0,5 ,י ״׳22׳־sy °רמא ארפ רב .ווה ןיתלת אירטמינב היהי היהי שדמ 5
 תחא רסה םישלש הרותב םירומאה ורזנ ריזנ דננכ
 אשרדל אוהה ךל רמא ורזנ ריזנמ ףלינ ימנ^דנתמ ברו ^ ^
 I , I , Nm.6,2 - ־ - ,ן אלפי יכ ° תושר ןייכ הוצמ ןיי רוםאל°ריזי רכשו ןייימ°

trägt dreissig. Bar-Pada erklärte: Entspre- תוריזנ לע הלח תוריזנהש דמלמ ריזהל ריזנ רדנ רדנל 
chend [den Wiederholungen des Worts] 10 1.0אשרדל ואלד ןוהנמ דח אכיל ךל רמא אדפ רבו°0ס 
Nazir in der Schrift, dreissig weniger ei- םתס ןנת אניינמל ימנ והלוכ אניינמל אוההדמ אלא'^ 
nesT — Sollte es R. Mathna ebenfalls aus אלא אחינ הנתמ ברל אמלשב םוי םישלש תוריזנ 
[der Wiederholung des Worts] Nazir ent- םוי אכיאד ידייאראדפ רב ךל רמא אישק ארפ רבל 
nehmen!? — Er kann dir erwidern: diese םישלש אנת יכה םושמ ויתונברק איבמו חלנמדךיתלת 
ist zur Ausiegung'"h10tig. Des Weins 15 6^3>דחאו םישלש םוי חלגמ ריזנ ינירה רמאש ימךנת׳» 
des Rauschtranks enthalte [jazir] er sich\ der רמא אישק ארפ רבל אלא אחינ הנתמ ברל אמלשב 
Wein ist ihm zu Gebotszwecken ebenso םישלש םוי'“ הליג םא אפיס אמיא ארפ רב ךל 
wie der freigestellte verboten. Wenn er ein רמואכ השענ אשיר היל אעייסמ אפיס אלא אצי 
Nazirgelühde ausspricht, sich zti enthalten \ םויה תצקמ״רבסק אפיס אישק הנתמ ברלו׳ךימילש ״Na';,16a 
dies lehrt, dass das Nazirat sich auf das 20 םישלש םוי הליג םא םוי םישלש ריזנ ינירה ןנתרלוככ 
Nazirat erstrecke'A — Und Bar-Pada!? — הלגמ תוריזנ יתש רזנש ימךנת ןימילש רמואב אצי אל 
Er kann dir erwidern: ist etwa nicht eines EZThETTÜZWrAJ n s״, tvt 11 ,״א — m 12 13 M 14 || ריזנ M ריזנמ רדנ ףלינ 

 ידייא ~ M) 16 j| אלא — M 15 jl איהה (?) יריזנ

 P .ל + B 18 II איבמו ןימוי P 17 || (אדפ...אישק...

 הז ירה m .ןנה — P 20 ||, ו — M 19 || םוי םישלש

 .הליג םוי ׳ל ריזנ

darunter, das nicht zur Auslegung dient!? 

Da nun dieses auf die Zahl deutet, so deu- 

ten auch die übrigen auf die Zahl. — Es 

wird gelehrt: Das Nazirat ohne Zeitbestim- 

mung dauert dreissig Tage. Richtig ist dies nach R. Mathna, gegen Bar-Pada aber 

ist dies ja ein Einwand'^?— Bar-Pada kann dir erwidern: da noch der dreissigste Tag 

hinzukommt, an dem er sich scheren und seine Opfer bringen muss, so lehrt er: dreis- 

sig. — Es wird gelehrt: Sagte jemand: ich will Nazir sein, so schere er sich am ein- 

unddreissigsten Tag. Richtig ist dies nach R. Mathna, gegen Bar-Pada aber ist dies 

ja ein Einwand!? — Bar-Pada kann dir erwidern: beachte den Schlußsatz: schor er 

sich am dreissigsten Tag, so hat er der Pflicht genügt. Vielmehr ist der Schlußsatz 

für ihn eine Stütze, und der Anfangsatz ist [zu erklären:] es ist ebenso als würde 

er "vollständige^' gesagt'“haben. — Gegen R. Mathna ist ja aus dem Schlußsatz ein 

Einwand zu erheben!? — Er ist der Ansicht, ein Teil des Tags gelte als ganzerT 

— Es wird gelehrt: [Sagte jemand:] ich will dreissig Tage Nazir sein, so hat er, 

wenn er sich am dreissigsten Tag schor, der Pflicht nicht genügt!? — Wenn er "voll- 

ständige" gesagt hat. — Es wird gelehrt: Wer zwei Nazirate gelobt hat, schere sich 

120. Für welche Dauer der Gelobende sich dies auferlegt hat. 121. Num. 6,5. 122. Die 

W.e רזנ u. רדנ kommen (nominal u. verbal) im bezüglichen Abschnitt 29mal vor; das W. רזנ im Vers 7 

wird hierbei nicht mitgezählt, da es an dieser Stelle die Bedeutung Krone hat. Das eigentliche Nazirat 

dauert somit 29 Tage, während der 30. für die Opferung bestimmt ist. 123. Es ist dies keine über- 

flüssige Wiederholung, die nur zur Zählung dient, vielmehr sind damit Behren angedeutet, die nicht aus- 

drücklich in der Schrift zu finden sind. 124. Wenn jemand das Gelübde 2 mal ausspricht, so ist er 

2 mal Nazir. 125. Nach ihm sind es nur 29 Tage. 126. Daher hat das Scheren von vorn- 

herein am 31. Tag zu erfolgen. 127. Der 30. Tag zählt daher mit, obgleich er an diesem nur bis 
zum Haarscheren Nazir war. 
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 wegen des ersten am einunddreissigsten םישש םויל הינשהוי״דהאו םישלש םוי הנוש1ארה ת1א

Fol.6 איישק אדפ רבל אלא° אחינ הנתמ ברל אמלשב דחאו und wegen des anderen am einundsechzig- 

 ,sten Tag. Richtig ist dies nach R. Mathna “הנושארה תא חליג םאו אפיס אמיא אדפרב”ךל רמאי

 -gegen Bar-Pada aber ist dies ja ein Ein אפיס אלא םישש םויל הינשח תא חלגמ םישלש םויל

 -wand!? — Bar-Pada kann dir erwidern: be ואישה הנתמ ברלוי^םימילש רמואב אשיר היל אעייסמ 5

 achte den Schlußsatz: schor er sich wegen םישלש םוי''אפיס ינתקדכ הנתמ בר ךל רמא אפיס

 y des ersten am dreissigsten Tag, so schereאה ולוככ םויה תצקמ°איה יאמ ןאכלו ןאכל'^דלו

 .er sich wegen des anderen am sechzigsten אדה ןינעל ילימ ינה אמיתד והמ אנמיז ארח הרמא

 Vielmehr ist der Schlußsatz für ihn eine םא ןנתךל עמשמ אק אל תוריזנ יתשל לבא תוריזנ

 -Stütze, und der Anfangsatz [ist zu erkiä הלוע םישלש םויש אצי דחאי“ רסח םישש םוי חליג !0

 -ren:] es isE ebenso, als würde er"volistän ארפ רבל אלא אחינ חנתמ ברל אמלשב ןינמח ןמ ול

 gesagt haben. — Gegen R. Mathna ״dige אנא ךל רמא דחאי״רסח םישלש רמא אח יל חמל

it>• םוי אמטנ ריזנ ינירח רמאש ימךנת יכמס אחא ימנ ist ja aus dem Schlußsatz ein Einwand zu 

 :erheben!? — R. Mathna kann dir erwidern אלא אחינ חנתמ ברל אמלשב לכה תא רתוס םישלש

^01-b 5! ייבר אפיס אמיא ארפ רבי׳ךל רמאייאישק ארפ רבל wie später gelehrt wird: der dreissigste 

 -Tag wird zum einen und zum anderen ge ךתעד אקלס יא העבש'*אלא רתוס וניא רמוא רזעילא

:.?6a תצקמ°רזעילא יבר רבסק״והלוכ רותסנ ןניעב םישלש rechnet"’. — Das lehrt woi, dass ein Teil 

 des Tags als ganzer gilt, und dies lehrte האמ םוי אמטנ םוי^״האמ ריזנ ינירהךנת ולוככ םויה

 -er ja bereits einmal!? — Man könnte glau אלא רתוס וניא רמוא'“רזעילא יבר לכה תא רתוס

 ,ben, dies gelte nur bei einem Naziratתצקמ רזעילא יבר רבס“ךתעד אקלס יאו םוי״סישלש 20

 nicht aber"°bei zwei, so lehrt er uns. — Es םויה תצקמ רבס אל יאו"העבש רותסנ ולוכב םויה

 ' -wird gelehrt: Schor er sich am neunund םויה תצקמ ןנירמא'“אל םלועל והלוכיירותסיל ולוככ
 -fünfzigsten Tag, so hat er der Pflicht ge ונייה שיקל שיר רמא והלוכ רותסיל״יכה יא ולוככ

nügt, denn der dreissigste Tag wird ihm 

mitgerechnet. Einleuchtend ist dies“'“ nach 

R. Mathna, wozu aber ist dies nach Bar- 

Pada nötig, nach ihm sind es ja überhaupt 

nur neunundzwanzig!? — Er kann dir 

erwidern: hierauf stütze ich mich eben“״. 

— Es wird gelehrt: Wenn jemand gesagt hat: ich will Nazir sein, und sich am 

dreissigsten Tag verunreinigt hat, so ist alles hinfällig. Einleuchtend ist dies nach 

R. Mathna, gegen Bar-Pada aber“"ist dies ja ein Einwand!? — Bar-Pada kann 

dir erwidern: beachte den Schlußsatz: R. Eliezer sagt, nur sieben seien hinfällig, und 

wenn du sagst, es seien dreissig erforderlich, so sollten alle hinfällig sein“״!? — R. 

Eliezer ist der Ansicht, ein Teil des Tags gelte als ganzer. — Es wird gelehrt: [Wenn 

jemand gesagt hat:] ich will hundert Tage Nazir sein, und er am hundertsten Tag 

unrein geworden ist, so ist alles hinfällig; R. Eliezer sagt, nur dreissig Tage seien 

hinfällig. Wenn du nun sagst, R. Eliezer sei der Ansicht, ein Teil des Tags gelte als 

ganzer, so sollten nur sieben hinfällig sein!? — Wenn er nicht der Ansicht ist, ein 

Teil des Tags gelte als ganzer, so sollten alle hinfällig sein!? — Tatsächlich ist er nicht 

der Ansicht, dass ein Teil des Tags als ganzer gelte. — Demnach sollten ja alle hinfällig 

128. R§J. hat 129 .רמואכ השענ. Weil ein Teil des Tags als ganzer gilt; für jedes Nazirat sind 

jed. 30 Tage erforderlich. 130. Da der unvollständige Tag, der bereits zum einen mitgerechnet wor- 

den ist, nicht auch zum anderen niitgerechnet werden kann. 131. Dass dies besonders hervorgehoben 

•wird. 132. Dass das Nazirat ohne Zeitbestimmung nur 29 Tage daure. 133. Nach dem 

der 30. Tag überhaupt nicht mehr zum Nazirat gehört. 134. Nach RB. kommen die 7 Tage des- 

halb hinzu, weil die Reinigung solange dauert, u. er die Opfer in Reinheit darbringen muss. 

20 M 21 || הינשה תאו f M- 22 || אפיס (M — אנתמ ברלו...רב) II 

23 P — ו j- M 24 |j- 25 || ש M -|- ול P 26 II 11 תחא 

27 M — 28 || ף״ב (M יאו םישלש) M 29 II — ק II 

30 M — 31 || םוי (M — ׳םוא) || 32 M — 33 םוי II 

(M — רבס) |] 34 P — 35 || ו M ןוהלוכ M 36 II 
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sein!? Res-Laqis erwiderte: Folgendes ist םו־יב ריזנה תרות תאז״ארק רמא רזעילא יברד אמעטNm.6,13 

der Grnnd R. Eliezers: die Schrift sagt: ול ןת תאלמ םויב אמטנ הרמא הרותה° תאלמ n״.20־ 
dies ist das Gesetz inbetreff des Nazirs, ינעמוש םימיה תאלמ דע״יאנתכ אמיל :ריזנ תרות Nm.6,6 

am Tag des Volkvcrdens, die Schrift sagt ערפ לדנ היהי שדק רמול דומלת םינש םימי טועימ 

damit, dass, wenn er sich am Tag des Voll- 5 הישאי יבר ירבד'“םישלשמ תוהפ רעש לודיג ןיא 
Werdens verunreinigt, für ihn das Gesetz םימיה תאלמ דע רמוא אוה ירה ךירצ וניא רמוא״יבר 
des Nazirs gelte. םישלש "רמוא יוה תואלמל ןיכירצש םימי ןה ולאי° 

Es wäre anzunehmen, dass hierüber רמאד אדפ רבו הישאי יברכ רמאד הנתמ בר ואל יאמ 

Tannaim streiten.^'^/j- zimi Vollwerden der ןניעב''םישלש אמלע ילוכ"הנתמ בר ךל רמאי^יברכ 

Tage\ unter Tage könnte man das wenig- 10 £82 אלו דע רבס הישאי יבר יגילפ״ללכב דעו דעב° אבהו’^ 

ste, zwei, verstehen, so heisst es: heilig soll ןה ולא״רמ רמא :ללכב דעו דע רבסי^יברו ללכב דע8״^•״‘׳ 

er sein, das Haar himvachsen lassen, und תבש אמיאו םישלש רמוא יוה תואלמל ןיבירצש םימי ״־״•es*’ 

ein Haarwuchs erfolgt in wenigstens dreis- ימויל ןנינמ ימי הנש אמיאו°אתוריםח אכיא ימ תבש^ן^^ 

sig Tagen — Worte R. josijas. Rabbi sag- םינשל םימי ןינומ ןיאש ןינמ ירמא ירסיקד ןנבר אהו Nij-es־ 
te: Dies ist nicht nötig; es heisst: bis z^im 15 2!2"»אלו םינשל ןיבשהמ״םישדה הנשה ישדהל״רמאנש ז 

Volkverden der Tage, und dreissig Tage :םינשל םימי 
sind es, die voll werden'". Wahrscheinlich תחא ריזנ ינירה הלודג תחא ריזנ ינירה רמ 

ist nun R. Mathna der Ansicht R. Josijas םישלש ריזנ □לועה ףוס רעו ןאכמ וליפא הנטק 
und Bar-Pada der Ansicht Rabbis"“. — R. .□וי 

s» 

Mathna kann dir erwidern: alle sind der 20 רמאק“’םלועה ףוס דעו ןאכמ אהו יאמא .ארמג 

Ansicht, es seien dreissig erforderlich, und ףוס דעו^אממכ אתלימ אדה יל אכירא רמאק יכה 
hierbei streiten sie, ob das״bis'׳einschliess- םידמוא ינולפ םוקמ דעי״ןאכמ ריזנ ינירהךנת םלועה 
lieh zu verstehen ist. R. Josija ist der An- םוי םישלשמ תוחפ ינולפ םוקמ דעו ןאכמ םימי המכ 
sicht, das "bis" sei nicht einschliesslich "’zu 38 k M39 || םוי ־ k B40 || ןתנוי ־ k B- יא. k M- ו II 

41 M + 42 || הז k M- ד אל k M 43 II- 44 ד םוי II 

M 45 || יגלפמק k Bיא ־. M םימי ולא k M 46 II־ 

 II םימי בשחמ התא יאו םינשל בשחמ חתא M 47 || הנש

48 k P49 || םוי ׳ל ׳זנ םתס ־ M — ו k M 50 IIו ־. 

verstehen, und Rabbi ist der Ansicht, das 

 .bis''sei einschliesslich zu verstehen״

Der Meister sagte: Und dreissig Tage 

sind es, die voll werden. Vielleicht eine 

Woche'"!? — Gibt es denn bei der Woche ein Fehlen'"? — Vielleicht ein Jahr'"!? — 

Wird dieses etwa nach Tagen gezählt'"!? Die Rabbanan zu Cäsarea sagten ja: Woher, 

dass man die Jahre nicht nach Tagen zähle? — es heisst :'"«0^:// den Monaten des Jahrs•, 

die Monate werden zu einem Jahr zusammengezählt, nicht aber werden die Tage zu 

einem Jahr [zusammengezählt]. 

I^IAGTE JEMAND: ICH WILD EINMAL LANGE NazIR SEIN, ODER: ICH WILL EINMAL 

li WENIG Nazir sein, so ist ER, SELBST WENN ER"v0N JETZT BIS ANS EnDE DER 

Welt" GESAGT hat, dreissig Tage Nazir. 

GEMARA. Weshalb denn, er sagte ja: von jetzt bis ans Ende der Welt!? — Er 

meinte es wie folgt: dies kommt mir so lange'^vor, wie von jetzt bis ans Ende der 

Welt.'— Es wird gelehrt: [Sagte jemand:] ich will Nazir sein von hier bis zu jenem 

Ort, so schätze man, wieviel Tage es von hier bis zu jenem Ort sind; sind es weni- 

135. Num. 6,13. 136. Ib. V. 5. 137. Der gewöhnliche Monat hat 29 Tage, der 

volle (Schaltmonat) hat 30 Tage. 138. Der dies aus den W.en^bis zum Voll werden" entnimmt, wo- 

nach der Tag des Vollwerdens nicht einbegriffen ist. 139. Somit muss aus einer anderen Schrift- 

stelle gefolgert werden, dass es 30 Tage sind. 140. Od. Sabbath (das W. תבש wird für beide Begriffe 

gebraucht); es sind 6 Werktage u. mit dem Sabbath wird die Woche voll. 141. Alle Wochen glei- 

dien einander in ihrer Länge, somit ist bei diesen nicht von einem Fehlen od. Vollwerden zu sprechen. 

142. Eis gibt gewöhnliche u. volle (Schalt-) Jahre. 143. Die Schrift spricht vom Vollwerden der Tage. 

144. Ex. 12,2. 145. Er wollte damit sagen, dass dies ihm lästig sei. 
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 -ger als dreissig Tage, so ist er'’‘’Nazir dreis אמיאז םימיה ןינמב ריזנ ואל םאו^׳מוי םישלש ריזנ

 sig Tage, sonst aber ist er Nazir in der םוקמ דעו״ךאבמכ אתלימ אה“יל אכירא ימנ אפה

 Anzahl dieser Tage. Demnach sollte man הסרפו הפרפ לכ יוהילו ךרדכ קיזההש^ייאבר רמא ינולפ

 auch hierbei sagen, [er meinte es:] dies אנווא לכ יוהילו יסרפ ינמ“אלד ארתאב אפפ בר רמא

 kommt mir so lange vor, wie von hier bis רעשכו״ ןדאה רפעכ ריזנ ינירה ךנת אל ימ אנוואו 5

 zu jenem Ort!? Raba erwiderte: Wenn er דהא הלגמו םלוע ריזנ הז ירה םיה לוחכו ישאר

 die Reise bereits angetreten‘''d1at. — Sollte ינתק אל אתוציק היב*'’תיאד אתלימ לכ םוי םישלשל

 ?er es [in der Anzahl] der Parasangen'^'seinl ירה םלוע ריזנ ינירה ייח ימי לכ ריזנ ינירה°אינתהו

 R. Papa erwiderte: in einer Ortschaft, wo ןיא םינש ףלא וליפא הנש”האמ וליפא םלוע ריזנ הז

 man nicht nach Parasangen zählt. — Sollte תורעש ינאש^^רמא הבר**םלועל ריזנ אלא םלוע ריזנ הז !0

G״.1,6 יהיו° ביתכ אה ימנ ימוי יכנ וזמ וז תולדבומו ליאוה er es [in der Anzahl] der Stationen sein!? 

 Es wird ja gelehrt: [Sagte jemand:] ich ידדהמ יקספמד ואל םתה דחא םוי רקב יהיו ברע

 ,will Nazir sein wie der Staub der Erde םלועלו אוה אמוי דח אילילו אממי רמאק יאמ אוה

 wie das Haar meines Hauptes, wie der ילוכ ייושקאייךל המלי׳רמא אבר“ ידדהמ יקספמ אל

 -Sand am Meer, so ist er lebenslänglich Na תהא ריזנ ינירה ינתק אהד^^סתה ינאש יאה !5:

 —.zir und schere sich alle dreissig Tage תחא העשו״ריזנ ינירה דחא םויו״ריזנ י^יר

 lehrt er dies״'Von einer begrenzten Dauer םיתש ריזנ הז ירה הצחמו תחא ריזנ ינירה“‘' !@1;

 -nicht. Es wird auch gelehrt: [Sagte je יאד יכירצ ינה לכ אנתימל יל המל .ארמג

 ,mand:] ich will lebenslänglich Nazir sein ןיא ןנירמאד אוה אכה דחא םויו ריזנ ינירה אנת

 -ich will ewig Nazir sein, so ist er lebens ינירה לבא ןיתרת ינמק יכהל“ךטמא דחא םויל תוריזנ 20

 längliclT''“Nazir; wenn aber: auch hundert עמשמ אק םוי^רחאו םישלש ינמיל תחא העשו ריזנ

Jahre, auch tausend Jahre, so ist er nicht 

lebenslänglich Nazir, sondern lebensläng- 

licher'^'Nazir. Rabba erwiderte: Anders ver- 

hält es sich bei den Haaren, da sie von 

einander getrennt sind'■"'". — Auch von den 

Tagen heisst es ja:'"V3' %vard Ahe71d und es ward Morgen, ein Tag^^Xi — Dies besagt nicht, 

dass sie von einander getrennt sind, sondern dass ein Tag und eine Nacht zusammen ein 

Tag sind; getrennt sind sie von einander nicht. Raba erwiderte: Was ist da viel einzu- 

wenden? Anders ist es hierbei, wo ausdrücklich gelehrt wird: ich will einmal Nazir sein. 

^AGTE JEMAND:] ICH WIEL NaZIR SEIN UND EINEN TaG DARÜBER, ICH WILL NaZIR 

SEIN UND EINE Stunde darüber, ich will anderthalbmal Nazir sein, so 

IST ER zweimal Nazir'“. 

GEMARA. Wozu werden alle diese Fälle gelehrt? — Sie sind nötig; würde er nur 

gelehrt haben: ich will Nazir sein und einen Tag darüber, [so könnte man glau- 

ben,] nur in diesem Fall müsse er zwei absolviren, weil es kein Nazirat auf einen 

Tag gibt, wenn er aber gesagt hat: ich will Nazir sein und eine Stunde darüber, 

zähle er einunddreissig Tage, so lehrt er uns. Und würde er es nur von einer Stunde 

51 M 52 || יאו M 53 || יכה אמילו M אדה M 54 II 

 ii 58 םינש M 57 j| הל M 56 [j ונמ M 55 || כ -(-

MP 50 || אבר (M יתש) || 60 M + ׳וה M) 61 II 

 II ריזנ הז ירה ינתקדמ M 63 || ל -j- M 62 || (׳לועל +

64 (M — םיתש...ינירה) || 65 M ינתק יכה. 

146. Da es kein Nazirat unter 30 Tagen gibt. 147. Es ist ersichtlich, dass er tatsächlich diesen 

Weg meinte. 148. Ein Nazirat (30 Tage) für jede Parasange. 149. Dies gilt nur in den 

genannten !''ällen, wo er eine ganz unbegrenzte Zeit nennt, in unsrem P'all aber, wo er eine begrenzte 

Zeit nennt, ist ein Nazirat von dieser Dauer zu verstehen. 150. Nach Ablauf eines Nazirats (30 

Tage) muss er sich das Haar schereu u. die Opfer darbringen, worauf sofort ein anderes beginnt. 151. 

Cf. S. 9 Z. 6ff. 152. Für jedes Haar ist daher ein besonderes Nazirat erforderlich; wenn er aber 

die Wegedauer nennt, so ist ein Nazirat von dieser Dauer zu verstehen. 153. Gen. 1,5. 154. 

Und da hierbei die Tage gezählt werden, so sollte für jeden Tag ein Nazirat erforderlich sein. 155. 

Da es kein Nazirat unter 30 Tagen gibt, so hat er auch wegen der einzelnen Stunde Ijezw. der Hälfte ein 

ganzes Nazirat zu absolviren. 
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coi.b לבא אקודל תייהנ אלד םושמ תחא העש אנת יאו ךל 
 יתרת ינמיל אל אמיא אקודל תייהנד הצחמו תחא

 :םיתש ריזנ והלוב ןל עמשמק

 םישלש ריזנ תחא העשו םוי“םישלש ריזנ ינירן^₪ן ו»גי41
IHi תועש“תוריונךיאש םוי דחאו: 

 םישלש רמאד אלא ונש אל בר רמא .ארמג
 םיתש ריזנ דהא םויו םוי“םישלש רמא לבא םוי דחאו
 ןנתד°אריתי אנשיל שירדד אביקע יברכ הל רבס בר
 ול בתבש יפ לע ףא תודה תא אלו רובה תא אל״^-י^^
 אביקע יבר ירבד ךרד ול הקיל ךירצו אמורו אקמוע
 יבר הדומו ךרד ול הקיל ךירצ ןיא םירמוא םימכחו
 הקיל ךירצ וניאש^ליאמ ץוח ול רמאש ןמזב אביקע

 :ךרד ול

 לוחכו ץראה רפעכו ישאר רעשכ ריזנ יניד
 םישלשל תחא חלגמו םלוע״ריזנ הז ירה םיה’''
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 ותויאו םוי םישלשל תחא חלגמ הז ןיא רמוא יבר םוי
 רעשכ תוריזנ ילע ירה רמואה’'םישלשל תחא חלגמ’'
!iv תיבה אלמ ריזנ ינירהדםיה לוחכו ץראה רפעכו ישאר 
 הלודג תחא רמא םא ותוא ןיקדוב הפוקה אלמ וא
 ןיאור יתרזג םתס רמא םאו םוי םישלש ריזנ יתרזנ
 :וימי לכ ריזנו לדרח האלמ איה וליאכ הפוקה תא
 םימי המב ןידמוא ינולפ םוקמ דעףאבמ ריזנ ינירה°
 ריזנ םוי םישלשמ תוחפ םא’'ינולפ םוקמ דעיךאכמ

5 

10 

15 

20 

gelehrt haben, [so könnte man glauben,] 

weil er nicht deutlich‘־'Var, wenn er aber 

anderthalb [gelobte], wobei er deutlich war, 

absolvire er keine zwei'”, so lehrt er uns, 

dass er in allen Fällen zweimal Nazir sei. 

R^IAGTE JEMAND:] ICH WILL DREISSIG 

Tage und eine Stunde Nazir 

SEIN, SO IST ER EINUNDDREISSIG TaGE 

Nazir, denn es gibt kein Nazirat auf 

Stunden. 

GEMARA. Rabh sagte: Dies gilt nur 

dann, wenn er gesagt hat: einunddreissig 

Tage, wenn aber: dreissig Tage und einen 

Tag, so ist er zweimal Nazir'־“. Rabh ist 

nämlich der Ansicht R. Äqibas, der die 

überflüssige Redewendung deutet. Es wird 

nämlich gelehrt: Nicht den Brunnen und 

nicht die Zisterne'^ obgleich er ihm ge- 

schrieben hat: Tiefe und Höhe. Er'^muss 

sich aber den Weg zu diesen erkaufen — 

Worte R. Äqibas; die Weisen sagen, er 

brauche sich den Weg nicht'^’zu erkaufen. 

Jedoch pflichtet R. Äqiba bei, dass, wenn 

er gesagt hat: ausser diesen, er sich den 70 || ןיאש M 69 || ל-f-B 68 || םירוזינ M 67 || םוי —P 66 

Weg nicht zu erkaufen brauche'^'. •םא — M 73 \\ םוי -{- M 72 || ל -|- M 71 j| םיה — M 

i^^AGTE JEMAND:] ICH WILL NaZIR SEIN WIE DIE HAARE MEINES HAUPTES, WIE 

der Staub der Erde, wie der Sand am Meer, so ist er immerwährend 

Nazir und schere sich''“alle dreissig Tage. Rabbi sagt, dieser schere sich 

nicht'"'ALLE DREISSIG TaGE; ALLE DREISSIG TaGE SCHERE SICH VIELMEHR DERJE- 

NIGE, DER GESAGT HAT: ICH NEHME AUF MICH NaZIRATE WIE DIE HaARE MEINES 

Hauptes, wie der Staub der Erde, wie der Sand am Meer. [Sagte jemand:] 

ICH WILL EIN Haus voll, ein Korb voll Nazir sein, so frage man ihn aus; 

SAGT ER, ER HABE EIN GROSSES NaZIRAT GELOBEN WOLLEN, SO IST ER DREISSIG 

TaGe'"“NaZIR, und sagt er, er habe SCHLECHTHIN GELOBEN WOLLEN, SO ERACHTE 

MAN DEN Korb als voll Senfkörner, und er ist lebenslänglich Nazir'“. 

[Sagte jemand:] ich will Nazir sein von hier bis zu jenem Ort', so schätze 

MAN, WIEVIEL Tage es von hier bis zu jenem Ort sind; sind es weniger als 

DREISSIG Tage, so ist er Nazir dreissig Tage, sonst aber ist er Nazir in der 

156. Er spracE von einer Stunde, während es kein Nazirat auf Stunden gibt 157. Sondern 

genau das, was er gelobt hat. 158. Durch die Teilung entsteht ein Nazirat von 30 Tagen u. eines 

von einem Tag, das aber ebenfalls 30 Tage dauert. 159. Hat der Käufer des Hauses miterworben; 

cf. Bd. vj S. 1110 Z. 1 ff. 160. Der Verkäufer, in dessen Besitz zwar diese verbleiben, nicht aber der 

Platz um diese. 161. Da diese anders nicht zu erreichen sind, so hat er auch den Weg zu diesen 

zurückbehalten. 162. Da diese auch stillschweigend nicht mitverkauft sind, so hat er mit dem ganz 

überflüssigen Vorbehalt sagen wollen, dass er auch den Weg zu diesen zurückbehalte. 163. Wobei 

auch die Num. 6,14 ff. genannten Opfer darzubringen sind. 164. Durch dieses Gelübde hat er sich 

vielmehr ein einziges, lebenslänglich dauerndes Nazirat auferlegt. 165. Cf. S. 15 Z. 20 ff. 166. 

Worüber ebenfalls der Streit zwischen dem 1. Autor u. R. besteht. 

3 Talmud Bd.V 
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iviji ריזנ ינירה" jםימיה ןינמב ריזנ”ואל םאו םוי םישלש Anzahl dieser Tage. [Sagte jemand:] 

 ich willNazir sein in der Anzahl der המחה” תומי ןינמב תוריזנ הנומ המחה” תומי ןינמכ

 Tage des Sonnenjahrs, so absolvire er תמ םילשהש ןויכ היה השעמ הדוהי יבר רמא;

 Nazirate in der Anzahl der Tage des לדרח האלמ וליאכ הפוקה תא ןיאורי°,ארמג

 Sonnenjahrs. R. Jehuda sagte: Einst ןיאושיק האלמ וליאכ הייזהילוי^יאמאו חימי לכ ריזנו 5

 ereignete sich ein solcher Fall, und תקולחמב היקזח רמא אתנקת היל יוהיתו ןיעולידו

 .nach der Beendigung starb er ומצע תא’*סינכמ םדא״רמאד איה ןועמש יברו היונש,

 OEMARA. So betrachte man den ־ תנמ לע ריזנ ינירה״אינתד ואדומ״רומח וקיפסש רבדל31

 Korb als voll Senfkörner, und er ist וא בנגנש ואצמו ךלהו רוב האמ הז“ ירכב אהיש

N13.״ä 0! יבר רימחהל תוריזנ קפסש"רסוא ןועמש יבר דבאש lebenslänglich Nazir. Weshalb denn, 

 sollte man ihn doch als voll Gurken und רמא ןנחוי יבר לקהל תוריזנ קפסש ריתמ הדוהי

 Kürbisse betrachten, und es sollte für ihn תוריזנל היל תיחנ אל םתה הדוהי יבר אמית וליפא

 -ein Mittel'^geben!? Hizqija erwiderte: Be יאמא הינימ היקולסל יאמב תוריזנל היל תיחנ אבה

 züglich dieser Kehre besteht ein Streit und יוהיתו ןיעולידו ןיאושיק האלמ וליאכ הפוקל היזהיל אל

 ,hier ist die Ansicht R. Simons vertreten ליבקד“אוה תוריזנ ךתעד אקלס אהד״יאתנקת היל !5

coi.b רמוא יבר ןנתד יברכ הל רבס^דדוהי יבר°*^דיוליע welcher sagt, man pflege auf sich etwas 

 ’zu nehmen, wobei der Zweifel strenger isE תחא חלגמש והזיאו םוי םישלשל תחא חלגמ הז ןיא

 -als die Gewissheit. Es wird nämlich ge ישאר רעשכ תוריזנ ילע ירה*למואה םוי םישלשל

 lehrt: [Wenn jemand sagte:] ich will Nazir רל רבס ימ הדוהי יברו םיה לוחכו ץראה רפעכו!

 sein unter der Bedingung, dass in diesem יבר רמא*'^דמחה’'’תומי ןינמכ ריזנ ינירה ןנתהו“יברכ 20

 Haufen hundert Kor vorhanden sind, und אמלשב תרמא יא תמ םילשהש ןויכו היה השעמ הדוהי

dieser, als er hinkam, gestohlen worden 

oder abhanden bekommen ist. so ist er 
73 M — 74 1| ריזנ f- M- 75 !] (אחסונ) ׳נשה m 11 הנשה 
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nach R. Simon gebunden, denn beim Na- 

zirat ist der Zweifel erschwerend zu ent- 

scheiden, und nach R. Jehuda entbunden, 

denn beim Nazirat ist der Zweifel erleichternd zu entscheiden. R. Johanan erwiderte: Du 

kannst auch sagen, die des R. Jehuda, denn in jenem Falb'^ist er in das Nazirat nicht 

eingetreten, hierbei aber ist er in das Nazirat eingetreten, und es ist nichts vorhan- 

den, wodurch er sich dessen entledigen könntet — Wieso nicht, der Korb sollte 

als voll Gurken und Kürbisse gelten, somit gibt es ja ein Mittel für ihn, denn es 

ist anzunehmen, dass er [einzelne] Nazirate auf sich genommen liaET? R. Jehuda ist 

der Ansicht Rabbis, und es wird gelehrt: Rabbi sagt, dieser schere sich nicht alle 

dreissig Tage; alle dreissig Tage schere sich vielmehr derjenige, der gesagt hat: ich 

nehme auf mich Nazirate wie die Haare meines Hauptes, wie der Staub der Erde, wie 

der Sand am MeerT — Ist R. Jehuda denn der Ansicht Rabbis, es wird ja gelehrt: 

[Sagte jemand:] ich will Nazir sein in der Anzahl der Tage des Sonnenjahrs &c. R. 

Jehuda sagte: Einst ereignete sich ein solcher Fall, und nach der Beendigung starb 

166. Er brauchte dann nur Nazirate in der Anzahl der Gurken u. Kürbisse, die der Korb fassen könnte, 

zu absolviren. 167. Wenn er Nazirate, wie ein Korb voll Senfkörner gelobt hätte, so wäre er lebens- 

länglich Nazir, dh. er könnte sich alle 30 Tage das Haar scheren, da er dies aber im Zweifel liess, so ist 

jede Eventualität zu berücksichtigen, auch die eines einzelnen langen Nazirats. 168. An seinem Ge- 

lübde, er ist Nazir. 169. Der hier angezogen wird, in dem RJ. erleichternder Ansicht ist. 170. 

Das Nazirgelübde ist auf jeden Fall gütig u. nur die Dauer ist zweifelhaft; in diesem F'all pflichtet auch 

RJ. bei, dass erschwerend zu entscheiden sei. 171. Er absolvire 30 tägige Nazirate in der Anzahl der 

Gurken u. Kürbisse; hiervon getrennt ist dann der Zweifel über die Fortsetzung des Nazirats in der An- 

zahl von Senfkörnern, der nach RJ. erleichternd zu entscheiden ist. 172. F)s gilt als ein langes Na- 

zirat, während dessen er kürzere Nazirate nicht absolviren darf. 
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er. Erklärlich ist es, dass er nach der Be- 
endigung starb, wenn du sagst, er hatte 
[mehrere] Nazirate‘” auf sich genommen, 
wenn du aber sagst, er hatte ein Nazirat 
auf sich genommen, so war ja eine Been- 
digung überhaupt nichE'erfolgt!? Und ist 
er ferner der Ansicht Rabbis, es wird ja 
gelehrt: R. Jehuda sagte; [Sagte jemand:] 

ich will Nazir sein in der Anzahl der Gän- 
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 תמ םילשהד^יןויכד אמעט וני’\ד היילע לבקמ אק תוריימ

 המלשה ־יוה יימ הייולייע לייבק תור־יזנ אדה תרמא ייא אלא
 הדוהי יבר אינת אהו יברכ הל רבס ימ דועו ללכ
 הטימש יליבש“ךינמו ןייק יט,לליהךינמ ריזנ ינירה רמוא

 הטימש יליבש'ןינמכו ןייה יטקליה ןינמכי״תוריזנ הנומ

 ינירה” אינתהו ןינמ יברל היל ינאש ימו ינאש ןינמ";^
 המחה תומי ןינמכ תוריזנ הנומ המחה תומי ןינמכ ריזנ

 רמאיש דע רמוא יבר הנבלה ימיכי״הנומ הנבלה ימיכ'”
 הנבלה תומי ןינמכו המחה תומי ןינמכ ילע תוריזנ

ge'”des Trockenplatzes, in der Anzahl der 10 אדהב הילע נילפו ארחב היתט הל רבס הדוהי יבר 
Feldpfade im Siebentjahr‘^ so absoivire נילפו היוליע ליבק תוריזנ ארחב היתוכ הל רבס”” 

er Nazirate in der Anzahl der Gänge des יברו הנומ® היל ינש הדוהי יבר ולאד ארחב הילע 
Trockenplatzes, beziehungsweise der Feld- הנומ תחאוי׳יריזנ ינירה ןנבר ונת :הנומ״היל ינש אל 
pfade im Siebentjahr.—Anders ist es bei ei- אטישפ עברא הנומ בושו שלש הנומ דועו םיתש 

ner Anzahl‘”. — Unterscheidet Rabbi denn 15 עמשמק תיש היל^איוהו והלוכ יכ בושו אמיתד והמ 

bei einer Anzahl, es wird ja gelehrt: [Sag- ריזנ ינירה ייח ימי לכ ריזנ ינירה״קבר ונת :אלד ןל,ן״.ל 
te jemand:] ich will Nazir sein in der An- ^לא וליפא הנש האמ וליפא םלוע ריזנ הז ירה םלוע 
zahl der Tage des Sonnenjahrs, so absoi- [נבר ונת :םלועל ריזנ אלא םלוע ריזנ הז ןיא םינשי 
vire er Nazirate in der Anzahl der Tage 
des Sonnenjahrs; [sagte er:] in der Anzahl 
der Tage des Monds, so absoivire er sie 

in der Anzahl der Tage des Monds. Rabbi 
sagt, nur wenn er gesagt hat: ich nehme 
auf mich Nazirate in der Anzahl der Tage 
des Sonnenjahrs, oder: in der Anzahl der Tage des MondsT — R. Jehuda ist seiner 
Ansicht in der einen Hinsicht und streitet gegen ihn in der anderen Hinsicht. Fr ist 
seiner Ansicht in der einen Hinsicht, dass er [ein] Nazirat auf sich genommen habe, 

und er streitet gegen ihn in einer Hinsicht, denn R. Jehuda unterscheidet bei einer 
Anzahr”und Rabbi unterscheidet auch bei einer Anzahl nicht. 

Die Rabbanan lehrten: [Sagte jemand:] ich will Nazir sein und einmal, so absoi- 
vire er zweimal; [sagte‘®°er:] und noch, so absoivire er dreimal; [sagte‘*‘’er:] und wiederum, 
so absoivire er viermal. — Selbstverständlich!? — Man könnte glauben, und wiederum, 
wie alle zusammen, das wären sechsmal, so lehrt er uns, dass dem nicht so seU‘. 

Die Rabbanan lehrten: [Sagte jemand;] ich will lebenslänglich Nazir sein, ich will 

ewig Nazir sein, so ist er ewig‘*'‘Nazir; [sagte er:] auch hundert Jahre, auch tausend 
Jahre, so ist er nicht ewig Nazir, sondern ewiger Nazir‘*'. 

Die Rabbanan lehrten: [Sagte jemand:] ich will Nazir sein, so ist er es, wie Sym- 
machos sagt, wenn er hen sagte, einmal, wenn er digon sagte, zweimal, wenn er tri- 

 ןוגירט םיתש ןוניד תחא ןה רמוא םוכמוס ריזנ ינירה

 II יטקלמ M 88 || ׳שהש M 87 || המחה תומי ׳ינמכ ׳יזנ

89 B ילבש. M ילבוש [| 90 M ןינמו ץיק ׳קלמ ןינמ |] 

91 M 92 || תומי ןינמכ M 93 || תוריזנ דחד M ןיינמ II 

94 B ינירה ר״ת ;אלד ל״מק...תחאו ריזנ ינירה ר״ת :םלועל...לב 
 .(תחא — M) 97 |] הנש M 96 || והל M 95 || סוכמוס ריזנ

173. Br starb nacb Absolvirung derselben. 174. Nach Rabbi war er ja im behandelten Fall, 

auf den RJ. sich bezieht, lebenslänglicher Nazir. Da aber RJ. von einer Beendigung spricht, so ist er nicht 

der Ansicht Rabbis. 175. Nach anderer Erklärung der Haufen v. טקל sammeln. 176. In 

dem die Felder frei liegen u. viele Pfade ausgetreten werden. 177. Rabbi spricht von dem Fall, 

wenn er die W.e'än der AnzahPGicht gebraucht. 178. Nur wenn er die Pluralform gebraucht hat. 

179. In einem solchen Fall ist er der Ansicht der Rabbanan, dass er die entprechende Anzahl von 30 tä- 

gigen Naziraten zu absolviren habe. 180. Zum vorangehend genannten Satz hinzufügend. 181. 

Unter ״wiederum״ ist nur einmal zu verstehen. 182. Er schere sich alle 30 Tage das Haar u. bringe 

die Opfer dar. 183. Es ist ein Nazirat von unbeschränkter Dauer, u. er darf sich das Haar nur ein- 

mal jährlich scheren. 
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gon sagte, dreimal, wenn er tetragon sag- 

te, viermal, wenn er pentagon sagte, fünf- 

mal‘*''. 

Die Rabbanan lehrten: Ein rundes 

 -M 98 Haus, ein Digon, ein Trigon, und ein Pen יטנפ || M 99 ׳עגנ םושמ.

tagon sind nicht durch Aussatz'^verunreinigungsfähig; ein Tetragon ist durch Aus- 

Satz verunreinigungsfähig. — Weshalb? — Unten'*'heisst es Wände [statt] Wand'^^und 

oben'*^heisst es Wände statt PVand, zusammen vier. 

Rן_ ״ ״ Öb.l640 

 Neg.xiM לוגע תיב ןנבר ונת :שמה ןוגיטנופ עברא ןגורטט שלש

 ^“®'^ןונרטט םיעגנב'" אמטמ וניא ןוגיטנופ^ךוגירט ןוגיד

 ריק רמוא אוה הטמל אמעט יאמ םיעגנב''אמטמ
 :עברא ןאכ ירה תוריק״ריק רמוא אוה הלעמל תוריק

ZWEITER ABSCHNITT 

lAGTE JEMAND:] ICH WILL NaZIR 

sein' INBEZUG AUE TrOCKEN- UND 

Pressfeigen, so ist er', wie die Schule 

Sammajs sagt, Nazir, und wie die Schu- 

LE HillELS sagt, kein Nazir. R. Jehu- 

10 DA SAGTE: Die Worte der Schule Sam- 

MAJS beziehen sich NUR AUF DEN FaLL, 

WENN ER GESAGT HAT: SIE SOLLEN FÜR 

MICH EINEM Opfer gleichen^ 

GEMARA. [Sagte jemand:] ich will 

15 Nazir sein inbezug auf Trocken- und 

Pressfeigen, so ist er, wie die Schu- 

LE Sammajs sagt, Nazir. Weshalb denn. 

 יאמש תיב הליבדה ןמו תורגורגה ןמ ריזנ ינירקב
 ריזנ וניא םירמוא ללה תיבו ריזנ םירמוא .1—11
 ורמא אל יאמש תיב ורמאשכ ףא הדוהי יבר רמא

 :ןברק ילע ןה ירה רמואב אלא
 הליבדה'ןמו תורגורגה ןמ ריזנ ינירה ,ארמג
 השעי רשא לכמ־’ יאמאו' :ריזנ םירמוא יאמש תיב
 יברכ הל ירבס יאמש תיב אנמהר רמא ןייה ןפגמ

 תיבו הלטבל וירבד איצומ םדא ןיא" רמאד ריאמ
 םדא וירבד רמגב רמאד° יסוי יברכ הל ירבס ללה
 ימנ יאמש תיבו'אוה'ומע והתפו רדנ° יאהו םפתנ
 יברכ הל ירבס יאמש תיב אלא אוה ומע והתפו רדנ
 ןויכו הלטבל וירבד איצומ םדא ןיא רמאד ריאמ
 תורגורגה ןמ רמאק יכ ריזנ היל הוה'ריזנ ינירה רמאד

F0I.9 Naz.lOa 
Men.8ום 

103a 

Nm.6,4 

vgl.G1t.39a 

Pes.55t> 
691>60a 

Na2.12a 
Men.Slb 

103a 

M 4 li אוה - M 3 II יאמאו- M 2 j| תוליבדה P 1 der Allbarmherzige sagt ja:W allem, was 
 atis dem Weinstock bereitet wirdXl — Die תיבלו M 5 ריזנ יוה.

Schule Sammaj's ist der Ansicht R. Mefrs, welcher sagt, niemand bringe seine Wor- 

te unnütz hervor, und die Schule Hillels ist der Ansicht R. Joses, welcher sagt, der 

Schluss seiner Worte sei für einen Menschen bindend, somit ist dies ein Gelübde 

mit einer Türl — Dies ist ja auch nach der Schule Sammajs ein Gelübde mit ei- 

ner TürJ? — Vielmehr, die Schule Sammajs ist der Ansicht R. Mefrs, welcher sagt, 

niemand bringe seine Worte unnütz hervor, somit wird er, sobald er sagt: ich will 

Nazir sein, Nazir, und wenn er darauf sagt: inbezug auf Trocken- und Pressfeigen, so 

184. Das Gelübde ist bindend, obgleicb er die Zahl (cf. Bd. vj S. 1375 N. 99) griechisch nannte. 

185. Diese Lehre wird hier wegen der gleichlautenden Gräzismen angezogen. 186. Cf. Lev. 14,34 ff. 

187. Cf. Lev. 14,37,39. 188. In beiden Schriftversen wird die Mehrzahl gebraucht, während die Ein- 

zahl richtiger erscheint. 1. Dh. mich vom Genuss derselben enthalten. 2. Obgleich diese einem 

Nazir überhaupt nicht verboten sind, da schon durch die ersten Worte das Nazirgelübde bindend ist u. 

die letzten somit belanglos sind. 3. Ebenso zum Genuss verboten sein; er ist dann nicht wirklicher 

Nazir, vielmehr ist dieses Gelübde bindend, dass ihm der Genuss verboten ist. 4. Num. 6,4. 5. 

Zum Entschlüpfen; mit der Ergänzung ״inbezug auf Feigen''hat er sein Nazirgelübde widerrufen. 6. 

Auch diese pflichtet bei, dass ein solches ungiltig sei. 
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tut erdieTwegeird^ Auflösung', und die יאמש תיבו יתאקד אוה ילושתיאל הליבדה ןמו 
Schule Sanimajs vertritt hierbei ihre An- ןיאד לויכו שדקהב הלאש ןלא° ירמאד והיימעטל 
sicht, dass es beim Geheiligten keine Auf- ירבס ללה תיבו תוריזנב הלאש ןיא שדקהב הלאש 
lösung* gebe, und wenn es beim Geheilig- בדנתה אלש רטופ ןועמש לברו° ןנתד ןועמש יברכ' 
ten keine Auflösung gibt, so gibt es auch 5 אינתד אנת יאה יכ אלד ןיתינתמ“ םיבדנתמה ךרדכ 
beim Nazirat keine Auflösung. Die Schu- תיבו ריזנו רודנ םירמוא יאמש תיב רמוא ןתנ יבר 
le Hillels aber ist der Ansicht R. Simons, הל ירבמ יאמש תיב ריזנ ןיאו רודנ םירמוא ללה 
denn es wird gelehrt: R. Simon befreit da- יברי הל ירבס ללה תיבו הדוהי יברכו ריאמ יברכ 
von’, weil er nicht so gelobt hat, wie man תיב רמוא ןתנ יבר“ הל ירמא אנירחא אנשיל יסוי' 
geloben soll". — Unsre Misnah vertritt 10 םירמוא ללה תיבו ריזנ וניאו רודנ םירמוא יאמש 
nicht die Ansicht des Autors der folgen- ללה תיבו הדוהי יברכ יאמש תיב ריזנ אלו רודנ אל 
den Lehre: R. Nathan lehrte: Die Schule איבהל החנמ ילע ירה רמואה׳” םתה ןנת :ןועמש יברכ 
Sammajs sagt, es gelte das Gelübde” und אלש תלוס איבי חמק םיטיחה ןמ איבי םירועשה ןמ 
das Nazirat”, und die Schule Hillels sagt, איבי ןורשע יצח״הנובלו ןמשב״הנא־יבי הנובלו ןמשב 
nur das Gelübde” und nicht das Nazirat. 15 ןועמש יבר םינש איבי הצהמו ןורשע םלש ןורשע 
Die Schule Sanimajs ist der Ansicht R. יבד אנת ןאמ םיבדנתמה ךרדכ בדנתה אלש רטופ 
Mefrs'Gmd der Ansicht R. jehudas”, und םיטיחה ןמ איבמ”םירועשה ןמ החנמ ילע ירה רמא 
die Schule Hillels ist der Ansicht R. Jo- ואל איה יאמש תיבו'’ היונש תקולחמב היקזח רמא 
ses. Eine andere Lesart lautet wie folgt: R. הליבדה ןמו תורגורנה ןמ רמא יכ”יאמש תיב ירמא 
Nathan lehrte: Die Schule Sammajs sagt, 20 ןמ איבמ”םירועשה ןמ רמא יכ ימנ יכה”ריזנ ■יוה 
es gelte das Gelübde” und nicht das Na- לכה ירבד אמית וליפא רמא ןנחוי יברו םיטיחה 
zirat, und die Schule Hillels sagt, weder יתרדנ אל ךכ ןירדונ ןיאש עדוי יתידר וליא רמואב 
das Gelübde noch das Nazirat. Die Schule 
Sammajs ist der Ansicht R. Jehudas und die 
Schule Hillels ist der Ansicht R. Simons’“. 

M 9 

M 12 

 M 6 + הל || 7 (M הדוהי) M 8 II — א״נר

 רמואה — |M 10 i — ב 11 |j (M + ׳יבי)

 יתיימ || M 13 — א״כ P 14 jj .אכה

Dort wird gelehrt: Sagte jemand, er gelobe ein Speisopfer aus Gerste, so brin- 
ge er es aus Weizen”; wenn aus Mehl, so bringe er es aus Feinmehl; wenn ohne Oel 
und ohne Weihrauch, so bringe er auch Oel und Weihrauch; wenn ein halbes Isa- 
ron, so bringe er ein ganzes Isaron’“; wenn anderthalb Isaron, so bringe er zwei. R. 
Simon befreit davon, da er nicht so gelobt hat, wie man geloben”soll. Wer ist der Au- 
tor, welcher lehrt, dass wenn jemand ein Speisopfer aus Gerste gelobt hat, er es aus 
Weizen bringe? Hizqija erwiderte: Ueber diese Lehre besteht ein Streit, und hier ist 

V V 

die Ansicht der Schule Sammajs vertreten. Die Schule Sammajs ist der Ansicht, dass 
wenn er ״inbezug auf Trocken- und Pressfeigen" gesagt hat,־ er Nazir sei”, ebenso 
muss derjenige, der "aus Gerste" gesagt hat, es aus Weizen bringen. R. Johanan 
erwiderte: Du kannst auch sagen, aller Ansicht, wenn er nämlich sagt, dass, falls er 

7. Um einen Grund zur Auflösung zu haben; jed. ist dieser Satz vom vorangehenden getrennt. 

8. Wenn jemand etwas dem Heiligtum gelobt hat, so kann das Gelübde nicht mehr aufgelöst werden. 

9. Von der Darbringung des Opfers, wenn er falsch gelobt hat; cf. Bd. viij S. 771 Z. lOff. 10. Auch 

das Gelübde eines Nazirats inbezug auf Feigen ist an sich falsch. 11. Hinsichtl. der Feigen, die er 

sich im in der Misnah behandelten Fall abgelobt hat. 12. Durch den 1. Satz gilt er als Nazir u. 

auch der Wein ist ihm verboten; dagegen lehrt unsre Misnah, dass nach dieser nur das Nazirat gütig 

sei. 13. Dagegen ist sie nach unsrer Misnah der Ansicht, dass nichts Geltung habe. 14. Dass 

man seine Worte nicht unnütz spreche, somit ist auch das Nazirgelübde gütig. 15. Dass das Gelübde 

hinsichtl. der Feigen gütig sei. 16. Dass das unrichtig gesprochene Gelübde uugütig sei. 17. 

Da es nach Vorschrift so dargebracht werden mus;;; ebenso in den weiteren Fällen. 18. Mindest- 

quantum für das Speisopfer. 19. Das Gelübde ist daher überhaupt nicht gütig. 20. Das Gelübde 

ist gütig u. zwar hat die Erfüllung in vorschriftsmässiger Weise zu erfolgen. 
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gewusst hätte, dass man nicht so geloben 
könne, er nicht so, sondern anders'‘gelobt 
haben würde. 

Hizqija sagte: Dies gilt nur von dem 
5 Fall, wenn er״aus Gerste״gesagt hat, wenn 

er aber ״aus Linsen''gesagt hat, so braucht 
er nichts"darzubringen. Merke, Hizqija er- 
klärte die Misnah nach der Schule Sam- 
majs, und Linsen bei einem Speisopfer ent- 

0 sprechen Trockenfeigen bei einem Nazir'^, 
und die Schule Sammajs sagt ja, dass er 
Nazir sei'M? — Hizqija ist davon'® zurück- 
getreten. — Weshalb ist er davon zurück- 
getreten? Raba erwiderte: Die Misnah war 

ö ihm schwierig: weshalb lehrt sie es von 
[einem Speisopfer aus] Gerste, sollte sie es 
von einem aus Linsen'‘*lehren!? Vielmehr, 
erklärte Hizqija, lehrte es da die Schule 
Sammajs nach R. JehudaL R. Johanan 

0 aber sagte: Auch wenn er ״aus Linsen" [ge- 
sagt hat]. R. Johanan bezog es ja auf den 
Fall, wenn er sagt, dass, wenn er gewusst 
hätte, dass man nicht so geloben könne, 
er anders gelobt haben würde'®!? ■— Er sag- 
te es nach der Ansicht Hizqijas: du bist 
davon deshalb zurückgetreten, weil dies 
nicht von einem aus Linsen gelehrt wird; 

Fol. 9b—10a _ ^_^^NAZIR 

 ןמ^רמאש׳יאלא ונש אל ה־יקזה רמא :ךב אלא’'ךכ
 םולכ אלו יתיימ אל םיישדעה ןמ רמא לבא םירועשה
 יאמש תיבכ ןיתינתמל הל םיקומ ןאמכ היקזה ירכמ''
 ומד ריזנ יבגל תורגורגכ ההנמי^יבגל םישדע אהו
 יאמארדיקזה היב רדה ריזנ יוה יאמש תיב ירמאקו‘''
 איריא יאמ היתישק ןיתינתמ אבר רמא היב רדה
 היקזה רבפ“אלא םישדעה ןמ ינתל םירועשה ןמ ינתד“
 ןנחוי יברו הדוהי יברב םתהי^אמש תיב ירמאקי^יב
 רמאד אוה ןנחוי יבר אהו םישדעה ןמ וליפא רמא
 יתרדנ אל ךב ןירדונ ןיאש עדוי יתייה וליא רמואב
 יאמ תא רמאקד אוה היקזחד וירבדל ךכי^אלא ךב
 םישדעה ןמ ינתק אלד םושמ ךב תרדה אק אמעט
 םישדעמ רמא יכ איעבימ אל״רמאק איעבימ אל אמלד
 אוה רדהימ רמימל אכיאד אתיילעמ החנמ יתיימד
 ןמ®’רמא יכ'® אלא ןושאר ןושל סופתו היב“’רדהד
 רמועה תחנמכ'שודק״יא רמאק יבהד יאדוךירועשה

 F01.10 ןל עמשמ אק אל אל יא שודקת הטוס תחנמכ וא°
 :םיטיחה ןמ יתיימד

 liji ינא תדמוע״םא הריוג ינירה וז®'הרפ הרמא רמ|^₪
 ינא חתפנ^^םא הריונ״ינירה הזה תלרה רמוא 1^^

 ריזנ וניא םירמוא ללה תיבו ריזנ םירמוא יאמש תיב
15 M — 16 || ך״א M 17 || ׳םאד M ש״בכ ןאמב II 

18 M 19 || חבזמ M ירמאו B 20 II -|- ו M 21 II 

 II ק — M 23 II ק -|- M 22 || ןמ החנמ ילע ירה ינת

24 M — 25 || םתה M — ךכ P 26 II — 11 ם״ל 

27 M — 28 [| היב M 29 || יא P 30 יכהד ש״המ יאדו II 

M — 31 || ד יאדו B השדק Pj 32 || (רממ שודיק P ריזנ ינירהו II 

33 M 34 || וזה תלדה ׳רמא תדמוע ינא P 35| || ריזנ M חתפא. 

vielleicht ist es davon zu lehren nicht nö- 
tig; wenn er ״aus Linsen" gesagt hat, so hat er selbstverständlich ein richtiges Speis- 
Opfer darzubringen, da anzunehmen ist, er wollte'’zurücktreten, und man sich nach 
der ersten Fassung®“richte; [man könnte aber glauben], dass, wenn er ״aus Gerste" ge- 
sagt hat, er es wie folgt verstanden habe: wird es heilig gleich dem Speisopfer der 
Webegarbe und dem Speisopfer der Ehebruchsverdächtigten®‘, so ist es recht, sonst 
aber nicht, so lehrt er uns, dass er es dennoch aus Weizen darbringen müsse. OAGTE JEMAND: DiEv^^E Kuh sagt, ich wolle inbezug auf sie Nazir®'sein, wenn 

SIE AUFSTEHT, [ODER:] DIESE TÜR®®SAGT, ICH WOLLE INBEZUG AUF SIE NazIR SEIN, 

WENN SIE SICH ÖFFNET, SO IST ER, WIE DIE SCHULE SaMMAJS SAGT, NazIR, UND 

21. In vorschriftsmässiger Weise. 22. Manche Speisopfer sind tatsächlich aus Gerste darzu- 

bringen, obgleich dies bei freiwillig gespendeten nicht der Fall ist, dagegen aber gibt es keine aus Linsen. 

23. Da auch dies nicht vorkommt, dh. diese sind dem Nazir überhaupt nicht verboten. 24. Ent- 

•sprech. müsste er auch in diesem Fall ein vorschriftsmässiges Speisopfer darbringen müssen, auch wenn 

er ein gar nicht existirendes Speisopfer aus Gerste gelobt hat. 25. Von der Erkl. der Misnah nach 

der Schule S.s. 26. Wenn er ein solches gelobt hat; nach der Schule S.s müsste er dann ein vor- 

schriftsmässiges bringen müssen, u. um so mehr in dem Fall, wenn er eines aus Gerste gelobt hat. 27. 

Wenn er gelobt hat, sich der Feigen zu enthalten; es ist dies ein richtiges Gelübde u. daher gütig. 28. 

Wenn er aber ein gar nicht existirendes Opfer gelobt, so ist nicht einmal ein Irrtum zu berücksichtigen. 

29. Durch den Zusatz ״aus Linsen". 30. Der Rücktritt ist ungiltig. 31. Die aus Gerste darzu- 

bringen sind. 32, Mich ihres Fleisches enthalten, 33■ St תלדה רמוא (Milnah separata רמא) ist 
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WIE DIE Schule Hillels sagt, kein Na- ורמא^אל יאמש תיב ורמאשכ ףא הרוהי יבר רמא 

R. jEHUDA SAGTE: DiE WORTE DER אאיה תימוע םא ןברק ילע וו הרפ ירה^רמואב אלא 
 רב ימר רמא איעתשימ אק ימ הרפ .ארמג

 הצובר הרפ התיהש ןוגכ ןניקסע יאמב אכה אמח

 ריזנ ינירה תדמוע הניא וז הרפ הרובסכ רמאו וינפל
 תיב וכלהו הילאמ הדמעו הילאמ^רדמע םא הרשבמ
 ירמאד יאמש תיב ןתטישל ללה תיבו ןתטישל יאמש

 רמא יכ ימנ אבה ריזנ יוה הליבדה ןמו תורגורגה ןמי

ZIR 

Schule Sammajs beziehen sich nur auf 

DEN Fall, wenn er gesagt hat: diese 

Kuh soll für mich einem Opfer glei- 

CHEN, FALLS SIE AUFSTEHT. 

GEMARA. Kann denn eine Kuh spre- 

chen!? Rami b. Hama erwiderte: Hier ist 

der Fall zu verstehen, wenn eine Kuh vor ריזנ יוה אל םירמוא^לה תיבו ריזנ יוה הרשבמ ריזנ 
ihm gelegen und er gesagt hat: diese Kuh 10 יתרת אבר רמא אנמיז ארח יאמש תיב הורמא אהו 

denkt, sie werde nicht״ aufstehen, ich will יבר רמאךכו תלת יתרת אייח יבר ינת ןכו תלת 

inbezug auf ihr Fleisch Nazir sein, falls תורגורג אהביירמתיא יאד יכירצו תלת יתרת איעשוא 
sie von selbst aufsteht, und sie von selbst םושמ ריזנ יוה יאמש תיב ירמאד אוה םתה הליבדו 
aufgestanden ist. Hierbei vertritt die Schu- ףלחימ'' אל םיבנעב רשב; לבא םיבנעב''ןפלחימד 

le Sammajs ihre Ansicht und die Schule 15 יוה יאמש תיב ירמאד אוה אבה רשב רמתיא יאו 

Hillels ihre Ansicht. Nach der Schule אק אל הליבדו תורגורג לבא ארמחו ארשיבב״ריזנ 

Sammajs, die der Ansicht ist, er sei Na- ירמאקד אוה ינה״יתרת ינה רמתיא יאו ןל עמשמ 

zir, wenn er ״inbezug auf Trocken- und ללה תיבל והל״ודומ אמיא תלד לבא יאמש תיב 

Pressfeigen gesagt hat, ist er Nazir auch יתרת ךהב'°לבא ללה תיב ירמאק'אהב תלד אנת יאו 

hierbei, wo er ״inbezug auf das Fleisch''ge- 20 רמא אלד ןל עמשמ אק יאמש תיבל והל תומ אמיא 

sagt hat; nach der Schule Hillels aber ist אבר רמא אלא הילאמ הדמע םא ינתק ימ אבר 

er kein Nazir. — Die Schule Sammajs lehr- ןברק ילע תהי^רמאו וינפל הצובר הרפ התיהש ןוגכ 

36 B 37 \\ םירמוא M 38 \\ ןברק הז ירה ׳רפ M — 

 M 41 II ׳שוה בר ינת M 40 || ירבס M 39 1| הילאמ

 יבנעב — M 42 || אהב —
M — ב M 45 II + 1 ב 

p- 48 || ד אוה M 49 || ךנהב P ינירה. 

te dies®ja bereits einmal!? Raba erwiderte: 

Zwei- und dreimal“. Ebenso lehrte es auch 

R. Hija zwei- und dreimal. Ferner lehrte 44 || אפלחימ M 43 |j 
M 47 II והל — M 46 es auch R. Osäja zwei- und dreimal. Und 

[alle Fälle] sind nötig; würde es nur von 

Trocken- und Pressfeigen gelehrt worden 

sein, [so könnte man glauben,] die Schule Sammajs sei nur hierbei der Ansicht, dass 

er Nazir sei, weil diese mit Weintrauben verwechselt werden können, nicht aber kann 

Fleisch mit Weintrauben verwechselt werden. Würde es nur vom Fleisch gelehrt 

worden sein, [so könnte man glauben,] die Schule Sammajs sei nur hierbei der An- 

sicht, dass er Nazir sei, weil Fleisch zum Wein [gehört'“], nicht aber Trocken- und 

Pressfeigen, so lehrt er uns. Und würde er es nur von beidem gelehrt haben, so [könn- 

te man glauben,] die Schule Sammajs vertrete ihre Ansicht nur in diesen Fällen, 

beim Fall von der TüF'aber pflichten sie der Schule Hillels bei. Und würde er es 

nur von der Tür gelehrt haben, [so könnte man glauben,] die Schule Hillels vertre- 

te ihre Ansicht nur hierbei, bei jenen beiden aber pflichte sie der Schule Sammajs 

bei, so lehrt er uns, dass dem nicht so sei. Raba entgegnete: Es heisst ja nicht: wenn 

sie von selbst aufgestanden'Üst!? Vielmehr, erklärte Raba, wenn eine Kuh vor ihm ge- 

legen und er gesagt hat: sie soll mir als Opfer dienen'®. — Allerdings ist eine Kuh 

wol תלד הרמא zu lesen. 37. DL. vom Aussehen der Kuh zu schliessen, wird sie nicht mehr aufstehen. 

38. Dass er Nazir sei, obgleich die Sache, die er sich abgelobt, dem Nazir gar nicht verboten ist. 39. 

Dh. dies wird sogar auch ein 3. Mal wiederholt (beim Fall von der Tür), danach sind alle Fälle nötig. 

40. Als er das eine nannte, dachte er auch an das andere. 4L Die mit dem Weingenuss in gar kei- 

nein Zusammenhang steht. 42. Nach der obigen Erkl. ist das Nazirgelübde nur in diesem Fall gütig. 

43. Als freiwilliges Naziropfer. 
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 zur Opferung geeignet, aber ist etwa eine ןברק תב תלד אלא איה ןברק תב הרפ אמלשב
 -Tür zur Opferung geeignet!? vielmehr, er וינפל הצובר הרפ התיהש ןוגב אבר רמא אלא איה
 -klärte Raba, wenn eine Kuh vor ihm ge °הילאמ הדמעו הדמע אל םא ןיימ ריזנ ינירה רמאו
 legen und er gesagt hat: ich will Nazir המקוא םושמ ארבג יאהד היפרות ירבס יאמש תיב
 -sein inbezug auf Wein, falls sie nicht auf םושמ ירבמ ללה תיבו המקוא אל אהו אוה הידיב 5
 .und sie von selbst aufgestanden ist ,״steht רמא אפיס אמיא יכה יא תמק אהו אוה אעיברד
 Die Schule Sammajs ist der Ansicht, dieser אלא ורמא אל יאמש תיב ורמאשכ ףא הדוהי יבר
 Mann meinte hauptsächlich, er wolle sie הב סיפתמ אק ימ הרפ ןברק ילע ןה ירה רמואב
 mit den Händen aufrichten, und er hat sie ”^אל םא הרשבמ ריזנ ינירה רמאד ןוגכ אלא ידימ
 nichf^aufgerichtet, und die Schule Hillels אוההד היפרות ירבס יאמש תיב הילאמ הדמעו הדמע !0
 ,*'*ist der Ansicht, er dachte an das Liegen תיבו המקוא אל אהו'’אוה הידיב המקוא םושמ ארבג
 und sie ist ja aufgestanden. — wie ist אהו אעיברד םושמייארבג יאהד היפרות ירבס ללה
 .demnach der Schlußsatz zu erklären: R ירמאהו ריזנ יוה תמק אל יא ירבם”ללה תיבו תמק
 -Jehuda sagte: Die Worte der Schule Sam ירמאק יאמש תיבד והיימעטל ריזנ יוה אל הרשבמ
 majs beziehen sich nur auf den Fall, wenn וכדידל ריזנ יוה אל ימנ תמק^אל וליפא ןדידל®* '5
 er gesagt hat: [diese Kuh] soll für mich ארבג ןידהד היפרותד תהימ ןל ודוא ריזנ יוה ותירמאד
 einem Opfer gleichen. Sollte denn die Kuh היפרות אל יאמש תיבו®‘’תמק אהו אעיברד םושמ
 -Vielmehr, wenn er ge — ?!״erfasst werden המקוא אל אהו אוה®^דידיב המקוא םושמ ארבג יאהד:
 ירה ונממ^׳ריזנ ינירה רמאו סובה תא ול ונז
 הרוכיש התיהש תחא השאב השעמ^יריזנ הז

 הז ירה אשיר תרמא רותסל השעמ .ארמג
50 M—ידימ M 51 jj אלו |M 52 j אהו איה ׳עיברד II 

53 M — ירבס M 54 jj ןלידל 
M ׳ב,ו ןידהד ׳רות אל ירמא ןוניאו M 57 II — אוה 

M ונמיה M 59 jj ו B 60 jj רמול. 

55 M 56 11 םק 

58 

sagt hat: ich will Nazir sein inbezug auf 
20 ihr Fleisch, falls sie nicht aufsteht, und sie 

 von selbst aufgestanden ist. Die Schule ורמא^לנממ^ורריזנ ינירה הרמאו סוכה תא הל וגזמו
 -Sammajs ist der Ansicht, dieser Mann mein ילע אוה ירה רמולכ'’" אלא וו הנווכתנ אל םימכח

 -te hauptsächlich, er wolle sie mit den Hän ן ןברק
den aufrichten, und er hat sie ja nicht auf- 
gerichtet, und die Schule Hillels ist der 
Ansicht, er dachte an das Liegen, und sie 
ist ja auf gestanden. — Demnach wäre die 
Schule Hillels der Ansicht, dass, wenn sie 

nicht aufsteht, er Nazir sei, und diese sagt ja, dass, wenn er "inbezug auf ihr Fleisch" 
gesagt hat, er nicht Nazir seF!? — Sie sagte es nach der Ansicht der Schule Sam- 
majs; nach unsrer Ansicht ist er kein Nazir, selbst wenn sie nicht aufsteht, aber 
auch ihr solltet ja, obgleich er nach eurer Ansicht״ Nazir ist, zugeben, dass dieser 
Mann hauptsächlich an das Liegen dachte, und sie ist ja aufgestanden. — Und die 
Schule Sammajs!? — Nein, dieser Mann meinte hauptsächlich, er werde sie mit den 
Händen aufrichten, und er hat sie nicht aufgerichtet. 

|ENN MAN JEMANDEM EINEN BeCHER EINSCHENKT UND ER SPRICHT: ICH WILL 

INBEZUG AUF DIESEN NaZIR SEIN, SO IST ER NaZIR®״. EiNST SCHP:NKTE MAN EI- 

NER Frau, die trunken war, einen Becher ein, und sie sprach: ich wiel in- 

BEZUG AUF DIESEN NezIRA SEIN. Da ENTSCHIEDEN DIE WEISEN: DiESE WOELTE DAMIT 

NUR SAGEN, ER GEETE FÜR SIE WIE EIN OpFErL 

GEMARA. Ein Faktum zur Widerlegung!? Zuerst heisst es, er sei Nazir, und 

44. Dh. falls ich sie nicht aufrichten kann. 45. Die Bedingung ist erfolgt u. er ist daher 

Nazir. 46. Er wollte damit sagen, die Kuh werde liegen bleiben u. nicht aufstehen. 47. 

Vom Gelübde; er hat ja ausdrücklich gesagt, er wolle Nazir sein, falls sie nicht aufsteht, dh. er sie nicht 

aufrichtet. 48. Dies sei kein Nazirgelübde. 49. In einem Fall, wenn er sich die Pinthaltung 

des Genusses auferlegt. 50. In jeder Hinsicht. 51. Dessen Fleisch ihr verboten ist, ebenso sei 

ihr auch nur dieser Becher verboten. 
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hierauf erzählt er ein Faktum von einer 
Frau, wonach nur dieser Wein verboten, 
anderer aber erlaubt ist. — [Die Misnah] 
ist lückenhaft und muss wie folgt lauten: 
wenn man jemandem einen Becher ein- •5׳ 
schenkt und er spricht: ich will inbezug 
auf diesen Nazir sein, so ist er Nazir; wenn 
er aber trunken ist und spricht: ich will 
inbezug auf diesen Nazir sein, so ist er 
nicht Nazir, denn es ist ebenso, als würde 10 

er gesagt haben: er gelte^'für mich wie ein 
Opfer. Wollte man einwenden: demnach 
sollte er es gesagt haben, [so ist zu erwi- 
dem:] er dachte, sie würden einen anderen 
holen und ihn quälen, daher gebrauchte !5 
er eine entscheidende“Redewendung. Einst 
[schenkte man] einer Frau &c. 
^fflAGTE JEMAND:] ICH WILL NaZIR 

i^l SEIN UNTER DER BEDINGUNG, WEIN 

TRINKEN UND SICH AN ToTEN VERUNREI- 20 

NIGEN ZU DÜRFEN, SO IST ER NaZIR, UND 

AULES'hST IHM VERBOTEN. [SAGTE ER,] ER 

HABE GEWUSST, DASS ES NaZIRÄER^'gebE, 

JEDOCH NICHT, DASS DEM NaZIR DER WEIN 

VERBOTEN SEÜ^, SO IST ER IHM DENNOCH 

VERBOTEN, NACH R. SiMON ABER ER- 

laubt". [Sagte er,] er habe gewusst, 

DASS EINEM Nazir der Wein verboten 

SEI, JEDOCH GEGLAUBT, DASS DIE WEISEN IHN IHM ERLAUBEN WÜRDEN, WEIL ER OHNE 

Wein nicht leben kann, beziehungsweise®“, weil er Totengräber ist, so ist es 

IHM ERLAUBT, NACH R. SlMON ABER VERBOTEN. 

GEMARA. Sollte doch R. Simon auch gegen den Anfangsatz®’streiten!? R. Jeho- 
V 

suä b. Levi erwiderte: R. Simon streitet auch gegen den Anfangsatz. Rabina erwi- 

derte: Gegen den Anfangsatz streitet R. Simon nicht, weil es ein Vorbehalt wider 

eine Bestimmung der Gesetzlehre ist, und ein Vorbehalt wider eine Bestimmung der 

Gesetzlehre ist ungiltig”. — Und R. Jehosuä b. Levü? — Er kann dir erwidern: hier- 

bei gleichen [die Worte] ״unter der Bedingung" [den Worten] "mit Ausnahme"“ Ueber- 

einstimmend mit Rabina wird gelehrt: Sagte jemand: ich will Nazir sein unter der 

Bedingung, Wein trinken und sich an Toten verunreinigen zu dürfen, so ist er Na- 

zir, und alles ist ihm verboten, weil dies ein Vorbehalt wider eine Bestimmung der 

52. Da er bereits trunken ist, so wollte er damit sagen, er wolle nicht mehr trinken. 53. Nach 

welcher ihm der Weingenuss überhaupt verboten ist. 54. Auch das, was er sich Vorbehalten hat. 

55. Die Lesart תוריזנ ist eine Aenderung nach der Mi§nah separata; die jerusal. Lesart stimmt mit der 

unsrigen überein. 56. Und in diesem Irrtum das Nazirat gelobt. 57. Das Nazirgelübde ist 

ungiltig. 58. Deshalb angenommen hat, dass die Weisen ihm die Verunreinigung an Toten erlauben 

würden. 59. Hinsichtl. des Falls, wenn er sich dem Nazir Verbotenes vorbehält. 60. Dagegen 

aber handelt es sich im 2. Fall um einen Irrtum. 61. Und nach RS. ist er nur dann Nazir, wenn 

er alle Obliegenheiten auf sich nimmt. 

 אוה יאהב אמלא“תהא השאב השעמ ינת“רדהו ריזנ
 יכהו ארסהימ ירוסה ירש אנירהא אניי אהי^רוסאד
 ירה ונממ ריזנ ינירה רמאו סוכה תא ול וגזמ ינתק
 וניא ונממ ריזנ ינירה רמאו אוה רוכש םאו ריזנ הז
 יכו אוה ןברק ילע ירה רמאד ןאמכ׳״אמעט יאמ ריזנ
 יל ןרעצמו אנירהא יל ןיתיימ רבס יכה אמיל אמית
 ימנ השעמו והל^^אקיספד אתלימ אה והל'“אמיא

 :תהא השאב

uvi אמטימו ןיי התוש אהאש חנמ לע ריזנ 
Hl ינא עדוי ןלוכב רוסאו ריזנ הז ירה םיתמל 
 ירה ןייב רוסא ריזנהש ערוי יניא לבא םיריזנ״שיש
 רוסא ריזנהש ינא ערוי ריתמ ןועמש יברו רוסא הז
 ןיאש ינפמ ילךיריתמ םימכחש יתייה רובס לבא ןייב
 תא רבוק ינאש ינפמ וא ןייבי^אלא תויחל“לוכי ינא

 ןרסוא ןועמש יברו רתומ הז ירה םיתמה’°
 רמא אשירב ןועמש יבר ימנ גולפלו .ארמג
 אשירב’'ףא ןועמש יבר היה קולה יול ןב עשוהי יבר
 אמעט יאמ ןועמש יבר גילפ אל אשירב רמא אניבר
a^|:84b לכו° הרותב בותכש המ לע הנתמ היל הוהד םושמ 
 עשוהי יברו לטב ואנת הרותב בותכש המ לע הנתמה

 היתווכ אינת ימד ץוהכ^יתנמ לע יאה”ךל רמא יול ןב''
 ןיי התוש אהאש׳^תנמ לע ריזנ ינירה רמא° אניברד‘N״.2
 אוהש ינפמ ןלוכב רוסאו ריזנ הז ירה םיתמל אמטימו

61 M 62 || רמא VI^ -|- ׳וכו M 63 II — אניי אה |j 

64 M 65 || רמואכ M 66 || ןוהל VB תוריזנ M 67 II 

 ןייה ןמ M 69 || תויההל P 68 || לוכי יניאש ינפמ וב
 II ל״ב — M 72 II הנושארב M 71 || ייתמ M 70 || ינפמ

73 P דאה. M — 74 || יאה (M ץותלכ) M 75 II יהאש/ 

4 Talmud Bd.V 
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 -Gesetzlehre ist, und ein Vorbehalt wider ei המ לע הנתמה לכו^הרותב בותכש המ לע הנתמ
 .ne Bestimmung der Gesetzlehre ist ungiltig ריזנהמ׳ ינא ערוי :לטב ואנת הרותב בותכש vxרוס

Er habe gewusst, dass einem Nazir 

DER Wein verboten sei. Du sagst ja vor- 
V 

angehend: verboten, nach R. Simon aber er- 
laubt^l?— Lies auch hier: verboten, nach R. 
Simon aber erlaubt. Wenn du aber willst, 

 אמיא ריתמ ןועמש יברו רוסא אשיר תרמאהו ;ןייב
 אמיא תיעביאו ריתמ ןועמש יברו רוסא הז ירה ימנ

 coi.b ןנברל אדהמ רזנד ןוגכ אשיר°'*םתה ךופית אל םלועל”
 N־z, 3b ריזנ יוה ןהמ תחאמ אלא רזנ אל וליפאד”ירמאד°

 ,bi8*2.3־ רתומ םלוכמ ריזיש דע*'רמאד ןועמש יברל״'°רוסאו

 תורמאו וריבח עמשו ריזנ״חלגל ילעו ריזנ ינירוה
E יחלגמ םיחקפ ויה םא ריזנ חלגל ילעו ינאו 

 ;םירחא םיריזנ ןיחלגמ ואל םאו הז תא הז

 -sage ich: man wende es nicht um. Im er ירמאד ןנברל אדחמ לישתיאו והלוכמ רזנד*'אפיס
 sten Fall, wo das Gelübde sich auf das לישתמ יכ ריזנ יוה ןהמ תהאמ אלא רזנ אל וליפא
 -eiue'^rstreckt, ist es ihm nach den Rabba ריזיש דע רמאד ןועמש יברל ירתשיא והיינימ אדחמ !0
 nan, welche sagen, er sei Nazir, auch wenn והלוכמ לישתמד דע אוההמ״^מנ לישתמ יכ““םלוכמ
 ,er sich nur einem entzogen hat, verboten אמיא תיעביאו רסוא ןועמש* יברו^׳יי^תק יכה םושמ
 und nach R. Simon, welcher sagt, nur wenn יסא ברו לאומשד אתנולפכו’‘“ינלפימ אק ןיסנוא ירדנב

L*b.'28bירדנ ןיזוריז ירדנ םימכח וריתה םירדנ העברא°*ךנתד ersieh allem entzogen hat, erlaubt;im letz- 
Ned.sib הדוהי בר רמאו° ןיסנוא ירדנ תוגגש ירדנ יאבה גיי ten Fall, wo ersieh alles abgelobt hat und 

 -das Gelübde hinsichtlich des einen auflö הלאש* ןיכירצ וללה םירדנ העברא יםא'''בר רמא
 -sen lassen^Vill, ist es ihm nach den Rab ^*אנת יל^״רמא לאומשד הימק התירמא יכ םימכחל
 banan, welche sagen, er sei Nazir, auch ’*הלאש ןיכירצ תרמא תאו םימכח וריתה ינתק
 wenn er sich nur einem entzogen hat, da ’*ברכ ןועמש יברו לאומשכ ירבס ןנבר םימכחל

 er es .sich hinsichtlich des einen auflösenיםא’°20:
lässt, erlaubt, nach R. Simon aber, welcher 
sagt, nur wenn er sich allem entzogen hat, 
ist, wenn er es hinsichtlich des einen auf- 
lösen lässt, [die Auflösung nur dann gütig,] 
wenn er es vollständig auflösen lässt. Da- 
her lehrt er: nach R. Simon verboten. Wenn 
du aber willst, sage ich: sie streiten über 
das Zwangsgelübde^^ Sie führen denselben 
Streit wie Semuel und R. Asi, denn es wird 

gelehrt: Vier Gelöbnisschwüre erklärten die Weisen als aufgelöst: Anspornungsgelübde'^, 
Uebertreibungsgelübde*’, irrtümliche Gelübde und Zwangsgelübde. Hierzu sagte R. Je- 
huda: R. Asi sagte, diese vier Gelübde benötigen der Auflösung durch einen Gelehr- 
ten. Als ich dies Semuel vortrug, sprach er zu mir: Der Autor lehrt, die Weisen er- 
klärten sie als aufgelöst, und du sagst, sie benötigen der Auflösung durch einen Ge- 
lehrten!? Die Rabbanan sind der Ansicht Semuels und R. Simon der Ansicht R. Asis. 

|FNN JEMAND SAGT:] ICH WILL NaZIR SEIN UND MICH FÜR EINEN NaZIR SCHE- 

REn“, und ein anderer dies hört UND SAGT: AUCH ICH, UND WILL MICH FÜR 

EINEN Nazir scheren, so können sie, wenn sie schlau sind, sich für einan- 

DER SCHEREN, SONST ABER MÜSSEN SIE SICH FÜR ANDERE NazIRÄER SCHEREN. 
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n 
62. In beiden P'ällen handelt es sich um ein unvollständiges Nazirat. 63. Dh. wenn er eines 

nicht einbegriffen hat. 64. Er hat unter dieser Voraussetzung das Gelübde getan. 65. Wenn 

das Gelübde erzwungen ist od. der Gelobende durch einen Zwangsfall verhindert wird, das Gelübde zu 

halten; hier wird von dem Fall gesprochen, wenn er den Wein nicht entbehren kann, bezw. beruflich 

gezwungen ist, sich an Leichen zu verunreinigen. 66. Wenn man etwas affektiv gelobt. 67. 

Wenn man eine Uebertreibung dadurch bekräftigt. 68. Unter ״scheren” ist hier überall die Darbrin- 

gung der beim Haarscheren, das beim Ablauf des Nazirats zu erfolgen hat, erford^lichen Opfer zu ver- 

stehen. 
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 ־ינאו רמאו ורייבח עמש והל א־יעביא [.ארמג]
 הינלפא^יאמלד וא עמשמ ארובייד הילוכא ־ינאו והמ
 ארובידד היגלפאיירמול יצמת םא עמשמ ארובדד
 חלגל ילעו ינאו"עמש את אפיסא וא אשירא״עמשמ

 ^ רמאקדמ הז תא הז ןיהלנמ םיהקפ ויה םא ריזנ
 ירמא ארובידדרדינלפא ינאו״הנימ עמש ילעו ינאו
 אפיסא וא אשירא והימ עמשמ^יארובידד הינלפא ןיא
 תליהתאייינאו הנימ עמשי״הלנל ילעו רמאקדמ הנימ”
 עשוהי ברד הירכ אנוה בר היל רמא עמשמייארוביד

 0 הילוכא ינאו ךל אמיא םלועל׳ יכהד יאממ אברל

 אתלימ אהב ילעו רמאק יאמ ילעו םושמ יאו ארוביידד
 הלנל ילע ירה° אפיס ינתקד יבה אמית אל יאד "־־■י־»
 ריזנ יצה הלגל ילע ינאו'רמאו וריבה עמשו ריזנ .יצה
 ילע רמאק יאמ אלא ילימ ןיתרתיאביא ימ םתה

 5 אתלימ אהב ילע רמאק יכ ימנ אבה'אתלימ אהב
 אשיר אמלשב תרמא יא אתשה יכה אבר היל רמא
 אכירצ אלד אפיס ינת אכירצ אל אפיס אכירצ
 אכירצ אל אשיר תרמא יא“ אלא אכירצד אשיר םושמ“
 אפיס ינתו אכירצ אלד אשיר ינת אכירצ אל אפיס
 ןנהוי יבר רמא ףסוי רב !רהצי יבר רמא :אכירצ אלד
 לכב'רוסא םתס השא יל שדקו אצ° והולשל רמואה" por!־
 ןויכו ותוהילש השוע הילש הקזח‘’ םלועבש םישנה
 היל שידק והינ יה“ עדי אל אה היל שירפ אלד״״ייי^*
 ההדפש’ המותס ןק° ןנהוי יברל שיקל שיר היביתיא ׳<׳״■''׳'
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NAZI 

OEMARA. Sie fragten: Wie ist es, wenn 
ein anderer es hört und spricht: auch ich“״: 
bezieht sich das "auch ich״ auf das ganze 
[Gelöbnis] oder nur auf die Hälfte? Und 
bezieht es sich, wenn du entscheidest, es 5 

beziehe sich auf die Hälfte, auf den An- 
fang oder auf den Schluss? — Komm und 
höre: Auch ich, und will mich für einen 
Nazir scheren, so können sie, wenn sie 
schlau sind, sich für einander scheren. Da 1 

es nun heisst: auch ich, und will mich, so 
ist zu entnehmen, dass das "auch ich״ sich 
nur auf die Hälfte des [Gelöbnisses] be- 
ziehe. — Ich will dir sagen, allerdings be- 
zieht es sich auf die Hälfte, aber auf den 1 

Anfang oder auf den Schluss? — Hieraus; 
da es heisst: und will mich scheren, ist zu 
entnehmen, dass das "auch ich״ sich auf den 
Anfang beziehe. R. Hona, der Sohn R. Je- 
hosuäs, sprach zu Raba: Woher, dass dem 2 

so ist, tatsächlich, kann ich dir erwidern, 
bezieht sich das "auch ich״ auf das ganze 
[Gelöbnis] und [die Worte]"und will mich״ 
beziehen sich ebenfalls'״ hierauf. Wie ist, 
wenn du nicht so erklären wolltest, der 
Schlußsatz zu verstehen: [wenn jemand 
sagt:] ich nehme auf mich die Hälfte der 
Schur eines Nazirs, und ein anderer dies 
hört und spricht: auch ich, ich nehme auf 
mich die Hälfte der Schur eines Nazirs; 
hier sind ja keine zwei Dinge'Vorhanden!? 
Da ist also das "auf mich״ auf dieselbe Sa- 
che zu beziehen, ebenso ist es auch hierbei auf dieselbe Sache zu beziehen. Raba 
erwiderte ihm: Was soll dies; allerdings lehrt er es, wenn du sagst, im Anfangsatz 
sei es nötig" und im Schlußsatz sei es nicht nötig, im Schlußsatz unnötig wegen des 
Anfangsatzes, wo es nötig ist, wozu aber lehrt er es, wenn du sagst, es sei im An- 
fangsatz unnötig und im Schlußsatz unnötig, unnötig im Anfangsatz und unnötig im 
Schlußsatz!? 

R. Ji9haq b. Joseph sagte im Namen R. Johanans: Wenn jemand zu , seinem Bo- 
ten gesagt hat, dass er gehe und für ihn irgend ein Weib'“antraue, so sind ihm alle 
Weiber der Welt verboten, denn es gilt als feststehend, dass ein Bote seinen Auftrag 
ausführe, und da er ihm nicht eine besonders genannt hat, so weiss er nicht, welche 
er für ihn angetrauUhat. Res-Laqis wandte gegen R. Johanan ein: Wenn von einem 

69. Ohne zu sagen, er wolle sich auch das Haar scheren. 70. Dies ist eine Erklärung od. Er- 

gänzung der vorigen Worte. 71. Auch der erstere hat nur eines, die Darbringung der Scheropfer, 

gelobt. 72. Wegen des 2. Satzes. 73. Ohne ihm eine bezeichnet oder auch nur eine Stadt ge- 

uannt zu haben. Die Antrauung kann auch durch einen Bevollmächtigten erfolgen. 74. Von jedem 
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 nicht bezeichneten Taubenpaar”eine in die תואטח ןייבל החרפש''וא םלועה רייואל ןהמ דחא לזוג
 Luft fortfliegt, unter Sündopfer, die man ןק ולייאו^ינשל גוז חקיי ןהמ דחא תמש וא תותמה
 -verenden lassen^muss, kommt oder veren אמלעב״ןינייק ראש ולייאו הנקת ול ןייא תשרופמ
 det, so hole man eine andere zur Ergänzung יהיינ 'יאה אמלד ארחו אדהי^לכ אמייל 'אמאו׳יזגקתימ"
 des Paars; bei einem bezeichneten Paar יל תרמאו אדיייני^אלד השא אנא אניימאק היל רמא 5*
 gibt es demnach kein Mittel”n1ehr. wieso רומיא דייניייימנ אכה אמית יכו דיינדי^ארוסיא תא
 ,sind nun sonstige Taubenpaare tauglich ןק יבג אתוחינל ארדה םתה שידקו חכשא אקושב
 vonjederistjaanzunehmen, es ist vielleicht ןיאש השאב ןנחוי יבר הדומו אבר רמא :ארדה ימ
 jene'*!? Dieser erwiderte: Ich spreche von אלו םא אלו ןב תב אלו^רב תב אלו תב אל הל
 einem Weib, dass sich nicht bewegt'’, und תוחא הל התיהש יפ לע ףאו תוחא אלו םא םא !0
 du sprichst von einem Verbot, wobei [die *‘אמעט יאמ אירש איההד”ןאכמ רחאל השרגתנו
 ,Sache] sich bewegt*“. Wolltest du erwidern “ירבגל ןביםג הוה היל רמאקד אתעש איההבד
 auch jenes ist beweglich, denn er kann es אתלימב הימק אמייקד אתלימב חילש''יושמ יכ
 auf der Strasse getroffen und angetraut ריזנ ינירה ןנת חילש יושמ אל הימק אמייק אלד
 -haben, so kehrt jenes auf seinen Platz zu חלגל ילעו ינאו רמאו תיבה עמשו״ריזנ חלגל ילעו !5
 ?!rück, aber kehrt etwa die Taube zurück םאו הז תא הז ןיחלגמ ןיההפ ויה םא ריזנ

Raba sagte: R. Johanan pflichtet je- 
doch bei*‘hinsichtlich eines Weibs, das we- 
der eine Tochter noch eine Tochterstochter 
noch eine Sohnstochter noch eine Mutter 
noch eine Grossmutter noch eine Schwe- 
Ster hat. Und selbst wenn sie*'eine Schwe- 
Ster hat, die nachher geschieden worden** 
ist, ist sie ihm erlaubt, denn zur Zeit, wo 
er ihn beauftragte, war sie verheiratet, und 

er beauftragte ihn nur mit einer Sache, die ihm jetzt freisteht, nicht aber zu einer Sa- 
che, die ihm jetzt nichP’freisteht. — Es wird gelehrt: wenn jemand sagt: ich will Nazir 
sein und will mich für einen Nazir scheren, und ein anderer dies hört und spricht: 
auch ich, und will mich für einen Nazir scheren, so können sie, wenn sie schlau 
sind, sich für einander scheren, sonst aber müssen sie sich für andere Naziräer sehe- 
ren. Allerdings hat der andere den ersteren vor sich, der erstere aber hatte ja nicht 
den anderen vor sich**!? Er meinte es vielmehr wie folgt: wenn ich einen finde, der 
Nazir ist, so schere ich mich für ihn, ebenso ist dies hierbei zu verstehen: wenn du 

I ' 'b 
 אכיא הארתב אמלשב םירחא םיריזנ׳ןיחלגמ ואל

 coi.b אלא° הימק הארתב אכיא ימ האמדק אלא׳יהאמדק
 אכה היחלגא ריזנ יוהד אנחכשמ יא׳ירמאק יאמ’*
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anderen Weib ist anzunehmen, es ist vielleicht eine Mutter, Tochter od. Schwester des angetrauten, die 

ihm dann verboten ist. 75. Das bei manchen Gelegenheiten darzubringen ist (cf. Lev. 12,8); wenn 

die Tauben noch nicht bezeichnet worden sind, welche als Brandopfer u. welche als Sündopfer darge- 

bracht werden soll. 76. Wenn beispielsweise der Eigentümer gestorben od. durch ein anderes Opfer 

Sühne erlangt hat. 77. Da man die zurückgebliebene Taube nicht mehr erkennt u. nicht weiss, ob 

sie als Brand- od. als Sündopfer bestimmt worden ist. 78. Die jenem fortgeflogen u. somit das 

Opfer eines anderen ist. 79. Dh. das sich zuhause aufhält u. somit quasi einer unbeweglichen Sache 

gleicht. Beim Unbeweglichen ist die Mehrheit niemals entscheidend (vgl. beispielsweise Bd. vü] S. 1112 Z. 

15), vielmehr steht die kleinste Minderheit der Mehrheit gegenüber, somit gilt auch hierbei das eine ange- 

traute Weib als die Hälfte aller Weiber, u. da die Mehrheit nicht entscheidend ist, sind ihm alle verboten. 

80. Da es nur eine Taube ist, die verboten ist, so verliert sie sich in der Mehrheit. 81. Dass ihm 

andere Frauen nicht verboten seien. 82. Die Frau, die der Auftraggebeude heiratet. 83. 

Wobei zu berücksichtigen ist, der Bote kann sie nach der Scheidung für ihn augetraut haben. 84. 

Zur Antrauung einer Frau, die zur Zeit des Auftrags verheiratet war. 85. Beim Geloben des erste- 

ren war der andere noch nicht Nazir, u. gemäss der obigen Lehre konnte sich sein Gelübde nur auf einen 

Nazir beziehen, der es zur Zeit des Gelobens war. 
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einriindestTdie geschieden ist, so traue יל שידק השרגימד תחכשמ יא היל רמאק יאמייימנ 
sie für mich an!? — Ich will dir sagen, דיבע יצמד אתלימבאלא’*חילש שיניא יושמאל”ירמא 
man kann jemand mit einer Handlung be- ילשמ אל אתשה היל דיבע יצמ אלדי״אתלימבי^אתשה 
auftragen, die man selbst sofort ausführen םירדנ לכ ולשי׳פופורטיפאל רמואה״ עמש את אלו 
kann, nicht aber kann man jemand mit ei- 5 ינולפ םוקממ אובאש דע ןאכמ יתשא רודתש 
ner Handlung beauftragen, die man selbst רמול דומלת ]ירפומ והי לוכי הל רפהו''הל רפה 
nicht sofort ausführen'kann. — Etwa nicht, יבר״הישאי יבר ירבד ונרפי השיאו ונמיקי השיא״ 
komm und höre: Man könnte glauben, dass, םדא לש והולשש״ םוקמ"לכב וניצמ רמוא ןתנוי Q*i:41b 
wenn jemand zu einem Vormund*'gesagt השיאו ונמיקי השיא אנמהר רמאד אמעט ותומב 
hat, dass er alle Gelübde, die seine Frau 10 הידיד יבנ וליאו רפימ םופורטיפא יכה ואל אה ונרפי 
von jetzt ab bis zu seiner Rückkehr von דעו״ןאכמ ירודתש םירדנ לכ ותשאל רמואה אינת״ןל■'^'’ 
jenem Ort tun wird, auflöse, und dieser sie ןה ירה םולכ רמא אל ןימייק והי״ינולפ םוקממ אבאש 
aufgelöst hat, sie aufgelöst seien, so heisst וניא םירמוא םימכחו רפומ״רמוא רזעילא יבר ןירפומ 
^s-^ihr Mann kann sie aufrecht erhalten und אבילא הישאי יבר רמא יב ךתעד אקלס אק רפומ" 
ihr Mann ka71n sie auf lösen — Worte R. 15 אנמחר רמאד ואל יאו״רפימ יצמ אל ירמאד ןנברד 
josijas. R. Jonathan sagt, wir finden über- רפימ הוה םופורטיפא ונרפי השיאו ונמיקי השיא 
all, dass ein Vertreter eines Menschen ihm יכה יא רפימ יצמ רמאד רזעילא יברד אבילא אמלדו 
selbst gleiche. Nur aus dem Grund, weil אמלד רבסק והיאייהל רפיל חילש ייוושל ילי׳המל 
der Allbarmherzige sagt: ihr Mann ka71n :אנדירטימ וא אנחתר וא אנילתשמ 

 רמאו וריבח עמשו ריזנ יצח חלגל ולע יר vjl Naz.nb sie aifrecht erhalten iind ihr Mami kamt 20] ני
sie aiflösen ^ sonst aber könnte der Vor- □לש ריזנ חלגמ הז ריזנ יצח חלגל ילעי״ינאו 
mund sie auflösen. Vom [Ehemann] selbst םירמוא □ימכחו ריאמ יבר ירבד □לש ריזנ חלגמ הזו 

 ןריזנ יצח חלגמ הוו ריזנ יצח חלגמ הז
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aber wird gelehrt: wenn jemand zu seiner 
Frau spricht: alle Gelübde, die du von jetzt 
ab bis zu meiner Rückkehr von jenem Ort 
tun wirst, sollen gütig sein, so sind seine 
Worte nichtig; wenn aber: sollen aufgelöst 
sein, so sind sie, wie R. Eliezer sagt, auf- 
gelöst, und wie die Weisen sagen, nicht 
aufgelöst. Er ^glaubte, R. Josija lehre es nach den Rabbanan, welche sagen, [der 
Ehemann] könne sie nicht auflösen, und wenn der Allbarmherzige nicht gesagt hätte: 
ihr Alami kamt sie aifrecht erhalten tmd ihr Mann kann sie auflösen^ könnte der Vor- 
mund sie wol auflösenר? — Vielleicht nach R. Eliezer, welcher sagt, [der Ehemann] 
könne sie wol auflösen. — Wozu braucht er demnach einen Vertreter, er kann sie ja 
selber auflösen^? — Er befürchtet, er könnte es aus Vergesslichkeit, Aerger oder Zer- 
streutheit [unterlassen]. 

!EnN jemand sagt: ich nehme auf mich die Hälfte der Schur eines Na- 

ZIRS, UND EIN anderer DIES HÖRT UND SAGT: AUCH ICH, ICH NEHME AUF MICH 

DIE Hälfte der Schur eines Nazirs, so ist der eine zur ganzen Nazirschur’* 

VERPFLICHTET UND DER ANDERE ZUR GANZEN NaZIRSCHUR VERPFLICHTET — WORTE 

R. Meirs; die Weisen sagen, der eine zu einer halben Nazirschur und der 

ANDERE ZU EINER HALBEN NAZIRSCHUR. 

86. Dies war bei der damals verheirateten Frau nicht möglich. 87. Den er vor seiner Aus- 

reise für seine BTau bestellt. 88. Num. 30,14. 89. Der diesen Einwand erhob. 90. 

Der Beauftragte kann demnach auch eine Handlung ausführen, die der Auftraggeber zur Zeit des Auf- 

trags nicht kann. 91. Im voraus, vor Antritt seiner Reise. 92. Zur Darbringung sämtlicher 

Opfer. 



J2b—13a NAZIR II,vi—v1i,viii,1x 30 

 GEMARA7Raba sagte: Älle stimmen רמאד אכ^ד לכ םידומ לכה אכר רמא^' .ארמג
 -überein, dass, wenn er gesagt hat, er neh יצח תונברק יתיימ ןברק יצח יל^י ריזנ תונברק יצח
 me auf sich die Hälfte der Naziropfer, er ב ןברק הילוכ יל5נ ריזנ;Jאל אהד אמןנט יאמ ייותיא י
 nur die Hälfte der Naziropfer darzubringen ןיתינתמד אנשילב יגילפ יכו אנלפל תוריזנ ןחכשיא
 habe, und wenn: die Opfer eines halben בייחיא יל5נ ירה רמאד ןויכ רבס ריאמ יבר ינילפ” 5

 -Nazirats, er die vollständigen Opfer darzu לכ ואל תוריזנ יצח רמאק יכו תוריזנ ןברק הילוכא^0
,03a ומע וחתפו׳ירדנ" ירכס ןנברו הינימכ bringen habe, denn es gibt kein Nazirat 

iviji הז ירה ןב ול רלונו ןב יל היהישבל״ריונ יניר| zur Hälfte, und sie streiten nur über die 

Naz. 
Men. 81b 

103ä 

 in der Misnah genannte Fassung. R. Meir םא ריזנ וניא סוניגורדנאו םוטמום תב ריזנ
 ist der Ansicht, sobald er gesagt hat: ich םוטמוט תב ול רלונ וליפא דלו״י^יל האראשב׳י^רמא !0
 -nehme auf mich, sei er zu den vollständi ריזנ וניא ותשא הליפה° ן ריזנ הז ירה סוניגורדנאו
 gen Naziratopfern verpflichtet worden, und ינא ירה^ אמייק ןב היה םא רמאי רמוא ןועמש יבר

[PF־1.131 הדליו הרזח״ הבדנ ריזנ ינאי״ירה ואל םאו הבוח ריזנ wenn er später sagt: die Hälfte des Nazi- 
 rats, sei dies belanglos, die Rabbanan aber ןושארה םא רמאי רמוא ןועמש יבר ריזנ הז ירה
 sind der Ansicht, dies sei ein Gelübde mit ןוש׳ארה^אל םאו הבדנ וזו הבוח ןושארה^יאמייק ןב !5

iix1p יל היהישבייריזנו ריזנ ינירה 5 הבוח וזו הבדנ einer TüF’. 
ENN JEMAND GESAGT HAT:] ICH WILL 

Nazir sein, wenn ich einen Sohn 

BEKOMME, UND IHM EIN SOHN GEBOREN 

 -wird, so ist er Nazir, wenn eine Toch ונב לש תא הנומו ולש תא חינמ ןב ול רלונ’'ךב 20

 ter, ein Geschlechtsloser oder ein חלש תא םילשמ ךב רחאו

 םילשמ ןב ול דלונ ךב רחאו ולש תא הנומ ליחתה
 ריזנ ינירה ונב לש תא הנומ ךב רחאו ולש תא
 ־וחאו ולש תא הנומ ליחתה ריזנו ןב יל היהישב''

 אפיס םושמ ארמימל יאמ אה'' .ארמג
41 (M — הילוכ...רמא) M) 42 II — אל) M 43 II — 

 דלונ + B 46 || ל — M 45 || חתפו B 44 jj יגילפ

 דלונ M 49 || היהישכ B 48 || םאו ׳זנ הז ןיא M 47 || ול
 I: ב — M 52 II ׳נשאדה M 51 || ינידה M 50 || ׳דלונ וליפא

53 M 54 || ׳הישו (M יל היהישכו ריזנ ינירה ונב לש הא הנומ 

 .יאה B 55 11 (ב״ש תא הנומו ולש תא הנומ ליחתה ריזנו ןב

Zwitter, so ist er kein Nazir. Wenn 

ER ABER GESAGT HAT: WENN ICH EIN KiND 

bekomme’^ so ist er Nazir, auch wenn 

IHM EINE Tochter, ein Geschlechts- 

LOSER ODER EIN ZwiTTER GEBOREN WIRD. 

Hat seine Frau [vorzeitig] abortirt, 

so IST ER KEIN Nazir. R. Simon sagt, 

ER MÜSSE SAGEN: WÄRE ES EIN LEBENSFÄHIGES KiND, SO BIN ICH PFLICHTGEMÄSS 

Nazir, wenn aber nicht, so bin ich freiwillig Nazir’'. Gebärt sie wiederum’', 

so ist er Nazir. R. Simon sagt, er müsse sagen: wäre das erste Kind le- 

BENSFÄHIG, so SEI DAS ERSTE [NaZIRAT] EIN PFLICHTGEMÄSSES UND DIESES EIN 

FREIWILLIGES, WENN ABER NICHT, SO SEI DAS ERSTE EIN FREIWILLIGES UND DIESES 

EIN PFLICHTGEMÄSSES. [WENN JEMAND GESAGT HAT:] ICH WILL NaZIR SEIN, UND 

WIEDERUM Nazir sein, wenn ich einen Sohn bekomme, und nachdem er seines 

zu absolviren begonnen hat, ihm ein Sohn geboren wird, so beendige er 

seines’'UND ABSOLVIRE DANN DAS WEGEN SEINES SOHNS. WENN [eR ABER GESAGT 

HAT:] ICH WILL, WENN ICH EINEN SOHN BEKOMME, NazIR SEIN UND AUSSERDEM NA- 

ZIR SEIN, UND NACHDEM ER SEINES ZU ABSOLVIREN BEGONNEN HAT, IHM EIN SOHN 

GEBOREN WIRD, SO UNTERBRECHF; F:R SEINES, ABSOLVIRE DAS WEGEN SEINFIS SOHNS 

UND BEENDIGE DANN SEINES. 

GEMARA. Wozu ist dies’*zu lehren nötig!? — Wegen des Schlußsatzes: wenn ei- 

93. Zum Entschlüpfen; er dachte daran von vornherein, u. da es 2 Gelobende sind, so ist es kein 

halbes Opfer. 94. Die babyl. Mi.snah separata hat היהישכ האראשכ, wol eine Vermengung zweier Les- 

arten. 95. Er muss auf jeden F'all das Nazirat absolviren, da mit der Möglichkeit zu rechnen ist, 

dass, wenn seine F'rau nicht vorzeitig abortirt hätte, das Kind lebensfähig wäre. 96. Nachdem sie ein- 

mal abortirt hat. 97. Er schere sich das Haar u. bringe die erforderlichen Opfer dar. 98. Dass, 
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 והמ אטישפ ריזנ וניא סוניגורדנאו םוטמוט“ תב
 :אלד ןל עמשמ אק רמאקד אוה הנבאשכל אמיתד
 אמיתד והמ אטישפ ?רכ דלו יל האראשכיךרמא] םאו
 :ןל עמשמ אק ןניעב''ישניא יניב בשחימד דלו

 י הדוהי יבר° הל ינתק ןאמ :ריונ וניא ותשא הליפה ״״•8־
 ןב היה םא רמאי רמוא ןועמש יבר :אוה ירבד”
 :הבדנ דימ ינירה ואל םאו הבוח ריזנ ינירה אמייק
 אהישכל^ריזנ ינירה אנוה ברמ אבא יבר הינימ אעב
 הדליו הרזחו ןברק שירפהו ותשא הליפהו ןב יל
 יעבית יאמ ןועמש יברד אבילא יא ןאמד אבילא והמ
 רימחהל תוריזנ קפס ןועמש יבר רמא° אה היל
 לקהל תוריזנ קפס רמאד הדוהי יברד אבילא אלאו
 ותזינל הנימ אקפנ יאמ שודק אל וא שודק יאמ“
 ייבאמ ימוחר קי‘ הינימ אעב :וקית״וב דובעלו
 רמאו וריבח עמשו ןב יל אהישכל ריזנ ינירה
 עמשמ היפונא וא עמשמ הירובידא''והמ ילעו"
 ריזנ ינירה רמא עמשמ היפוגא רמול יצמת םא
 והמ ינאו רמאו וריבח עמשו ןב יל״אהישכל
 ךל"'אנמיהר"רמאק יכה אמלד וא רמאק הישפנא
co1.b היל אפיסכ” היפגאב לכ רמול יצמת םא ךיתווכ 
 עמשו ןב ינולפלי׳אהישכל ריזנ ינירה רמא אתלימ
 הישפנא וינפב אלש ןנירמא ימ והמ ינאו רמאו וריבח
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ne Tochter, ein Geschlechtsloser oder ein 

Zwitter, so ist er kein Nazir. — Selbstver- 

ständlich!? — Man könnte glauben, er ha- 

be verstanden; wenn ich Vater״״werde, so 

lehrt er uns, dass dem nicht so sei. 

Wenn er aber gesagt hat: wenn 

ICH EIN Kind bekomme &c. Selbstver- 

ständlich!? — Man könnte glauben, ein 

Kind, das als solches unter den Menschen‘”״ 
gilt, so lehrt er uns. 1 

Hat seine Frau abortirt, so ist er 

KEIN Nazir. Wer lehrte dies? — Es ist R. 

Jehuda, [der Autor der Lehre] vom Haufen‘“‘. 

R. Simon sagt, er müsse sagen: 

WÄRE ES EIN lebensfähiges Kind, so 1 

bin ich pflichtgemäss Nazir, wenn 

aber nicht, so bin ich freiwillig Na- 

ziR. R. Abba fragte R. Hona: Wie ist es, 

[wenn jemand gesagt hat:] ich will Nazir 

sein, wenn ich einen Sohn bekomme, und : 

seine Frau abortirt hat, und nachdem er 

ein Opfer abgesondert, sie wiederum‘““ge- 

boren hat? — Nach wessen Ansicht: wenn 
V 

nach R. Simon, so ist es ja nach ihm nicht 
V 

fraglich, R. Simon sagt ja, ein Zweifel beim 

Nazirat sei erschwerend zu entscheiden‘“'!? 

Vielmehr, nach R. Jehuda, welcher sagt, ein Zweifel beim Nazirat sei erleichternd zu 

entscheiden; wie ist es nun, ist es heilig oder nicht? — In welcher Hinsicht‘“? — Hin- 

sichtlich der Schur und der Verwendung zur Arbeit‘“'. ■— Die Frage bleibt dahingestellt. 

Ben-Rihumi fragte Abajje: Wie ist es, [wenn jemand gesagt hat:] ich will Nazir 

sein, wenn ich einen Sohn bekomme, und ein anderer dies hört und spricht: auf mich; 

bezieht er dies auf seinen Ausspruch‘“'oder auf sich selbst‘“? Und wie ist es, wenn du 

entscheidest, er beziehe dies auf sich selbst, wenn jemand gesagt hat: ich will Nazir 

sein, wenn ich einen Sohn bekomme, und ein anderer dies hört und spricht: ich eben- 

falls; bezieht er dies auf sich selbst oder meint er es wie folgt: mir wäre dies eben- 

so lieb wie dir? Und wie ist es ferner, wenn du entscheidest, da es in seiner Gegenwart 

erfolgt ist, so war es ihm unangenehm‘“®, wenn jemand gesagt hat: ich will Nazir 

sein, wenn jener einen Sohn bekommt, und ein anderer dies hört und spricht: ich eben- 

falls; bezieht er dies, da es in seiner Abwesenheit erfolgt, auf sich selbst oder meint 

wenn ihm ein Sohn geboren wird, er Nazir sei. 99. Unter ןב sei nicht nur Sohn, sondern auch 
Kind zu verstehen; das W. ןב ist v. הנב batien, übertragen, fortpflanzen abzuleiten. 100. Durch das 

die Familie fortgepflanzt wird. 101. Cf. S. 18 Z. 8ff; nach ihm ist bei einem Zweifel hinsichtl. des 
Nazirats erleichternd zu entscheiden. 102. Am selben Tag. 103. Er ist auf jeden Fall Na- 

zir, somit ist das Opfer entschieden heilig. 104. Er ist ja wegen der 2. Geburt Nazir. 105. 
Wenn die Absonderung vor der 2. Geburt gütig ist, so ist es heilig u. zur Schur u. zur Arbeit ver- 

boten. 106. Er wolle ebenfalls Nazir sein, falls dieser einen Sohn bekommt. 107. Er wolle 
Nazir sein, falls er selbst einen Sohn bekommt. 108. Nicht ebenfalls seine Freude über dieses Er- 
eignis zu bekunden; er hat dies also auf das Gelöbnis des anderen u. nicht auf sich selbst bezogen. 



II,ix 32 

er es wie folgt: dies wäre mir ebenso lieb 

wie dir. — Dies bleibt fraglich. 

Ich will Nazir sein und wiederlwi 

Nazir sein, wenn ich einen Sohn be- 

5 KOMME &c. Raba fragte: Wie ist es, [wenn 

jemand gesagt hat:] ich will nach zwanzig 

Tagen Nazir"^sein, und hundert Tage von 

jetzt ab? Erstreckt sich [das Nazirat] auf 

diese“°nicht, da das hunderttägige in zwan- 

0 zig [Tagen] nicht beendet ist"‘, oder er- 

streckt es sich auf diese, da auch nachher 

die Dauer des Haarwuchses‘‘Vorhanden ist? 

— Sollte er doch hinsichtlich eines kürze- 

ren Nazirats"^gefragt haben!? — Er fragte 

5 hinsichtlich des einen mit Bezugnahme auf 

das andere; wie ist es, falls du entschei- 

dest, dass bei einem kürzeren Nazirat, wo- 

bei"''nur zehn Tage Zurückbleiben, diese 

nicht mitgerechnet“^werden, wenn es ein 

Nazirat von hundert Tagen ist: werden 

sie, da es achtzig Tage sind, hinzugerech- 

net”^oder nicht? Wie ist es ferner, wenn er 

gesagt hat: ich will Nazir sein nach zwan- 

Fol. 13b—14a NAZIR 

 • ךיתווכ ה־ילדאגמיחר היל רמאק יכה אמלד וא רמאק''

 יעב :רכ ןב יל אהישכ רימו ריזנ ינירה :יעבית
 וישכעמו םוי םירשע רהאל ריזנ ינירה רמא אכר
 ןימלש אל ןירשעב האמ ןילהד ןויכ והמ םוי האמ
 רעש לודיג היל תיאד ןויכ אמלד וא ןילייה אל !
 ונמ אדה תטעומ תוריזנ היל יעביתו ןילייה ףוסכל

 F01.M תטעומ תוריזנ רמול יצמת םא° היל איעכימ אק אדה

 ןילה היל קילס אל ןיריתיד אוה ןימוידררשעד ןויכ
 ןינמת היל תיאד ןויכ םוי האמ ריזנ יאדו הרשע
 דהאל ריזנ ינירה רמא’\אל וא"היל ןיקלס^ךוסכל ןימוי !
 הילע אלייח ימ והמ״םלוע ריזנ וישכעמו םוי םירשע
 ילושתיאל רשפאד ןויכ אכה רמול יצמת םא אל וא
 םוי םירשע רהאל ןושמש ריזנ ינירה רמאייאלייה
 ילושתיאל רשפא אל״אכה והמ םתס ריזנ וישכעמו
 יאמ רדאב העבשב השמכ רמא אל וא אלייה ימ !

 tNa2,2 םירשע רהאל ריזנ ינירה° אתיימדק והיינימ^יטושפ
 הנומ ךכ רהאו םירשע הנומ םוי האמ וישכעמו םוי
 תוריזנ םילשהל ידכ םינומש הנומ ךכ רחאו םישלש
 שיר רתוס רמא ןנחוי יבר ונב ימיב אמטנ :הנושאר
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zig Tagen und lebenslänglicher Nazir von jetzt ab; erstreckt es sich auf diese‘“’oder 

nicht. Wie ist es ferner, falls du entscheidest, dass es sich auf diese erstrecke, da 

es‘‘^aufgelöst werden‘‘*kann, wenn er gesagt hat: ich will nach zwanzig Tagen Nazir 

nach Art Simsons“'’sein, und gewöhnlicher Nazir von jetzt ab? Erstreckt es sich hier- 

bei auf diese, da eine Auflösung nicht möglich ist, oder nicht? Wie ist es, wenn je- 

mand gesagt hat: wie Moseh am siebenten Adar'“? — Die erste Frage ist [aus folgen- 

dem] zu entscheiden: Sagte jemand: ich will Nazir sein nach zwanzig Tagen, und 

hundert Tage von jetzt ab, so absolvire er zwanzig Tage, dann dreissig, und dann 

achtzig, um das erste Nazirat zu ergänzen. 

Hat er sich während des Nazirats wegen seines Sohns‘"verunreinigt, so sind, wie 

109. Ein gewöhnl. Nazirat von 30 Tagen. 110. Die 20 Tage vom Geloben zum Beginn des 

30tägigen Nazirats. 111. Da er das 30tägige Nazirat zuerst genannt u. erst nach 20 Tagen begin- 

nen soll, so hat dieses erst nach 20 Tagen u. nach Absolvirung desselben das 100tägige zu beginnen. 

112. Das Nazirat ist deshalb auf mindestens 30 Tage auszudehnen, weil die Dauer eines Haarwuchses er- 

forderlich ist; hierbei kann das 100tägige Nazirat sofort begonnen u. nach 20 Tagen unterbrochen wer- 

den, da der erforderliche Haarwuchs in den folgenden 80 Tagen erfolgt. 113. Wenn jemand gesagt 

hat, er wolle nach 20 Tagen ein Nazirat absolviren u. eines von jetzt ab; die Frage ist nun, ob das an- 

dere sofort begonnen u. durch das erstere unterbrochen werden kann. 114. Falls es nach 20 'Lagen 

durch ein anderes Nazirat unterbrochen wird. 115. Zu den ersten 20 Tagen, da die Dauer eines 

Haarwuchses nicht vorhanden ist. 116. Zu den ersten 20, wonach das Nazirat sofort zu beginnen 

hat. 117. Das 30tägige Gelübde, das nach 20 Tagen beginnen soll. 118. In diesem Fall 

braucht das andere überhaupt nicht unterbrochen zu werden u. hat sofort zu beginnen. 119. Ein 

solches Nazirat kann nicht mehr aufgelöst werden. 120. Der Sinn ist etwas dunkel; dieser Tag ist 

sowol der Geburtstag als auch der Sterbetag Moses, an dem wahrscheinlich viele Nazirate gelobt wurden. 

121. Im letzten Fall der Misnah, wo er das begonnene Nazirat zu unterbrechen u. vorher das wegen seines 

Sohns zu absolviren hat. 
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R. Johanan' sagt, auch jene ״hinfäHig, und תוריזנ אדה״רתוס רמא ןנחוי יבר רתוס וניא רמא שיקל 
wie Res-Laqis sagt, nicht hinfällig. R. Joha- הידיד תוריזנ רתופ וניא רמא שיקל שיר איה”אתכירא 
nan sagt, sie seien hinfällig, denn [beide Na- רמא ןנחוי יבר ותערצ ימיב אמטנ״דוחל הירבדו דוחל coi.b 

zirate] sind zusammen ein langes Nazirat; רמא ןנחוי יבר רתוס וניא רמא שיקל שיר רתוס 

Res-Laqis sagt, sie seien nicht hinfällig, י רתוס וניא רמא שיקל שיר יאק תוריזנב אח״רתוס 

denn seines ist ein Nazirat für sich und ךחב״רמתיא יאד אבירצו דוחל תוריזנו דוחל תערצ 

das wegen seines Sohns ist ein Nazirat für תוריזנ םש רתוס ןנחוי יבר רמא*°איחחב אתיימק 
sich. Hat er sich während der Tage sei- שיקל שירל היל הדומ אמיא*'אהב לבא איה תחא 
nes Aussatzes‘“Verunreinigt”\ so sind [die אהב אהב רמתיא יאו דוחל תערצו דוחל ריזנד 

früheren Tage], wie R. Johanan sagt, hin-10 יברל היל הדומ אמיא*'ךהב לבא שיקל שיר רמאק*' 

fällig, und wie Res-Laqis sagt, nicht hin- וניא רמא בר רעש לודיג םויב אמטנ :אבירצ ןנחוי 

fällig. R. Johanan sagt, sie seien hinfällig, אכיה ילימ ינה“'רתום רמאד ןנחוי יברל וליפא*'רתוס 

denn er befindet sich im Nazirat; Res-La- לאומשו אוה תוריזנ םלשימ“רעש לודיג תוריזנב יאקד 

qis sagt, sie seien nicht hinfällig, denn der םתה רתוס ןיא**רמאד שיקל שירל וליפא*'רתוס רמא 

Aussatz ist [ein Zustand] für sich "'und das !■י לכה אדסח בר רמא :אתתיזנ אדח אבה תוריזנ יתש 
Nazirat ist [ein Zustand] für sich. Und [bei- 

de Lehren] sind nötig; würde nur die erste 

gelehrt worden sein, so könnte man glau- 

ben, R. Johanan sei nur hierbei der An- 

sicht, dass sie hinfällig seien, weil es dem 

Namen nach ein"^Nazirat ist, während er 

bei der anderen Res-Laqis beipflichte, dass 

das Nazirat [ein Zustand] für sich und der Aussatz [ein Zustand] für sich sei. Und 

würde nur die andere gelehrt worden sein, so könnte man glauben, Res-Laqis vertre- 

te seine Ansicht nur bei dieser, während er bei jener R. Johanan beipflichte; daher 

sind beide nötig. 

Hat er sich an einem Tag des Haarwuchses"Verunreinigt, so sind [die früheren 

Tage], wie Rabh sagt, nieht hinfällig, denn auch nach R. Johanan, welcher sagt, sie 

seien hinfällig"“, gilt dies nur da, wo er sich im Nazirat befindet, während der Haar- 

wuchs nur eine Ergänzung des Nazirats ist. Semuel aber sagt, sie seien hinfällig, 

denn auch nach Res-Laqis, weleher sagt, sie seien nicht hinfällig, gilt dies nur da, 

wo es zwei Nazirate"‘’sind, hierbei aber ist es ein Nazirat. 

R. Hisda sagte: Alle stimmen überein, dass, wenn beim Blut[sprengen] das Haar 

noch heilig"'war, es für ihn kein Mittel mehr"'gebe.—Nach wessen Ansicht: wenn 

nach R. EHezer, welcher sagt, es"'sei vom Scheren abhängig, so erfolgt es ja inner- 

 אבילא הנקת ול ןיא םדב רעש שדק םאש םידומ
 תחלנת רמאד ןויכיירזעילא יברד° אבילא^^יא ןאמד
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122. Die bereits absolvirten Tage des begonnenen Nazirats. 123. Von dem er während des Na- 

zirats befallen worden ist; dieser unterbricht wol das Nazirat, macht aber die bereits absolvirten Tage nicht 

hinfällig. 124. An einem Toten. 125. Da diese Zeit nicht mitgerechnet wird. 126. Das 

eine Nazirat wird durch ein anderes unterbrochen. 127. Wenn jemand beispielsweise während des 

Nazirats gewaltsam geschoren worden ist, so wird dadurch das Nazirat nicht unterbrochen; das Nazirat ist 

nach 30 Tagen zuende, jedoch darf er erst 30 Tage nach der Schur sich das Haar scheren u. die Opfer 

darbringen. Die Tage zwischen dem Ablauf des Nazirats u. dem 30. Tag nach der widerwilligen Schur 

heissen Tage des Haarwuchses. 128. Wenn solches während der Unterbrechung des Nazirats er- 

folgt. 129. Das eine wird durch das andere nicht berührt. 130. Dh. noch nicht geschoren, 

mit Bezugnahme auf Num. 6,11; wenn er zwischen der Darbringung der Opfer u. dem Haarscheren sich 

verunreinigt hat. 131. Er darf sich nie mehr das Haar scheren od. Wein trinken; das darge- 

brachte Opfer wird ihm nicht angerechnet, auch darf er kein anderes darbringen, da das betreffende Opfer 

nur einmal darzubringen ist. 132. Der völlige Abschluss des Nazirats, um Wein trinken zu dürfen. 

 Bd. V ז81זת11(1 6
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 -halb des Vollwerdens, und sie’^’sollten hin ןנברד אבילא אלאיירותסל” איה תאלמ ךות תבכעמ

 fällig• sein, und wenn nach den Rabbanan '“יאמו ןנברד אבילא םלועל תבכעמ אל תחלנת”ירמאה

 -so sind sie ja der Ansicht, es sei vom Sehe רמא :חוליג תוצמל הנקת ול ןיא הנקת ול ןיא

 Tatsächlich nach — ?!״'ren nicht abhängig לע הקול וימי ול^^ולבש ריזנ אנינח יברב יסוי יבר

 ist ״kein Mittel״ den Rabbanan, und unter יאמ ןייה לע אלו תחלגתה לע הקול וניאו האמוטה ■י

 -zu verstehen, er habe kein Mittel zur Aus •הל וריזה ימי לב ארק רמאד^^יקלד האמוט אנש'

 .”'übung des Gebots des Scherens יא תאלמ ינפלש םימיכ תאלמ רחאלש• םימי תוברל

ib.v.ä ימי לב אנמחר רמא אהד בייחיל ימנ תחלגתא יכה R. Jose b. R. Hanina sagte; Wenn ein 

 Nazir die Tage absoivirt hat, so erhält er םימי תושעל’ ושיאר לע רבעי אל רעת ורזנ רדנ

 ,Geisselhiebe wegen der Verunreinigung ׳“■"■‘יימי לב ותו תאלמ ינפלש• םימיכ תאלמ רחאלש• !יי

 nicht aber wegen des Scherens und nicht רחאלש םימי תושעל ןייה ןפגמ השעי רשא לכמ ורזנ

Fol.15 אנמחר רמאד אכה”יגאש° תאלמ ינפלש• םימיכ תאלמ wegen des Wein[trinkens]'^’. — Wegen der 

 -Verunreinigung erhält er wol deshalb Geis °יביתימ ושארב ול”יולת ורזנש’"ימ ורזנ ש^אר אמטו6,9•

 Tage ^//״״':selhiebe, weil die Schrift sagt אמטילו ןיי תותשלו הלגל רוסא וימי ולרלכש ריזנ

 v! seiner Absonderimgßir den Herrn^ und dies ירה םיתמל אמטנו ןיי התשו חליג

 -vergleicht die Tage nach dem Vollwer אתבוית םיעבראה תא גפוס הז:

den'״mit den Tagen vor dem Vollwerden, ixi רלונ םוי האמ ריזנו ןב יל אהישכל ריזנ 
 somit sollte er auch wegen des Scherens !|₪^| רחאל םולכ ריספה אל םיעבש• רע ןב ול

 schuldig sein, denn der Allbarmherzige •םישלשמ תוחפ תחלגת ןיאש• םיעבש'רתוס םיעבש

 -Tage seines Ahsondernngsgeliib ״^//a״’:sagt םוי 20 ;

des soll kein Sekermesser über sein Haupl 

gelten^ und dies vergleicht die Tage nach 

dem Vol!werden mit den Tagen vor dem 

Vollwerden!? Ferner:'‘'"(?//^׳ Tage seiner Ab- 

Sonderung, von allem, ivas aus dem If eh?- 

stock bereitet wird,, und dies vergleicht die 

Tage nach dem Vollwerden mit den Tagen vor dem Vollwerden!? — Anders ist es 

 ןאכלו ןאכל הלוע םיעבש• םוי בר רמא ,ארמג
 אקלס יאו םולכ דיספה אל םיעבש• דע ול דלונ ןנת
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hierbei, denn der Allbarmherzige sagt:'‘'‘?/»«^ er sein geiveihtes Haupt verunrehiigt, wenn 

die Weihe noch an seinem Haupt'''haftet. Man wandte ein: Wenn ein Nazir die Tage 

absoivirt hat, so ist ihm'^^das Scheren, das Weintrinken und die Verunreinigung an 

Toten verboten; hat er sich geschoren, Wein getrunken oder sich an Toten verun- 

reinigt, so erhält er die vierzig [Geisselhiebe]!? — Dies ist eine Widerlegung. OAGTE JEMAND:] ICH WILL NaZIR SEIN, FALLS ICH EINEN SOHN BEKOMME, UND 

AUSSERDEM HUNDERT TaGE NaZIR SEIN, SO HAT ER, WENN IHM BIS ZUM SIEB- 

ziGSTEN [Tag] ein Sohn geboren wird, nichts‘”verloren; wenn aber nach sieb- 

ZIG, so sind die siebzig hinfällig, da das Scheren vor dreissig Tagen nicht 

ERFOLGEN DARF״'. 

GEMARA. Rabh sagte: Der siebzigste Tag wird hin und her^’ungerechnet. — Es 

wird gelehrt: So hat er, wenn ihm bis zum siebzigsten [Tag ein Sohn] geboren wird, 

133. Die früheren Tage; vor dem Scheren ist das Nazirat noch nicht zuende, u. es ist ebenso, als 

würde er sich während desselben vernnreinigt haben. 134. Die Verunreinigung ist überhaupt ohne 

Einflnss auf das Nazirat. 135. Die beim Abschluss des Nazirats zu erfolgen hat, jed. ist das Nazi- 

rat beendet. 136. Wenn er es vor der Darbringung der Opfer getan hat. 137. Num. 6,6. 

138. Vor der Darbringnng der Opfer. 139. Num. 6,5. 140. Ib. V. 4. 141. Ib. V. 9. 

142. Wenn er sich noch nicht geschoren hat, selbst wenn das Nazirat bereits beendet ist. 143. Vor 

der Darbringung der Opfer. 144. Durch die Unterbrechung des lOOtägigen Nazirats, da die spätere 

Nachholung mindestens 30 Tage dauert. 145. Er hat w׳eniger als 30 Tage nachzuholen u muss 

trotzdem ein vollständiges Nazirat absolviren. 146. Zum unterbrochenen lOOtägigen Nazirat u. zum 



Fol. 15a—15b NAZIR II,X 35 

 ןידב אלא* רגתימ ירוגתיא ןאכלו ןאכל' הלוע ךתעד
 רחאי אפיס ינתקד םושמו םיעבש דע ינתיל אלד אוה
 עמש את םיעבש אשיר ינתק םיעבש רתופ םיעבש
 רחא יאמ" םיעבש רתוס םיעבש רחאי דלו: אפיסמ
 רתפ אלד ימנ יכה יאמ שממ רחא לבא רחא רחא
 דיספה אל םיעבש דעי דלונ ינתדיאיריא יאמ יכה יא'
 רתס אל תרמא אה ימנ םיעבש רחאי וליפא םולכ
 עמש ברל ןיתינתמ ןכו שממ רחא%דנימ עמש אלא
 אבאכ אמיליא״היתעמשל הרמא ןאמכ ברו הנימ «,.19^
 לנרל םדוק םימי השלש ותמ תא רבוקה"ןנתד לואש
 לגרל םדוק םימי הנמש העבש תריזג ונממ הלטב
 לגרה ברע רפסל רתומו םישלש תריזג ונממ הלטב
 לגרה רחא רפסל רוסא"לגרה ברע רפיס אל םאו
coi.b "רתומ לגרה םדוק רפיס אל וליפא רמוא לואש אבא 
 תלטבמ השלש תוצמש םשכש לגרה רחא רפסל
 םישלש תריזג תלטבמ העבש תוצמ ךכ העבש תריזג
 יעיבש רבסקד םושמ ואל לואש אבאד אמעט יאמ"
 לואש אבא רמאק אל ןאכ דע אמלד ןאכלו ןאכל'הלוע
 אתיירואד ריזנב''לבא ןנברד העבש תוליבאב אלא
 רמוא יסוי יבר" אינתד יסוי יברכ רמאד בר אלא אל ?־־■«ס"

nichts verloren; wenn man nun sagen woll- 

te, er werde hin und her angerechnet, so 

gewinnt er ja‘״!? — Eigentlieh braucht er 

[diesen Fall, wenn] bis zum siebzigsten 

nicht zu lehren, da er aber im Schlußsatz 0 

lehrt, dass, wenn nach dem siebzigsten, die 

siebzig hinfällig seien, so lehrt er im An- 

fangsatz: [bis] zum siebzigsten. — Komm 

und höre den Schlußsatz: Wird ihm einer 

nach dem siebzigsten geboren, so sind die u 

siebzig hinfällig'**!? — Unter ״nach״ ist zu 

verstehen: nach dem folgenden Tag'״. — 

Wieso lehrt er, wenn demnach nichts hin- 

fällig ist, falls es unmittelbar nachher er- 

folgt, dass, wenn ihm bis zum siebzigsten 1 

[Tag ein Sohn] geboren wird, er nichts ver- 

loren habe, du sagst ja, auch wenn dies 

nach dem siebzigsten erfolgt, sei nichts hin- 

fällig!? Vielmehr ist unter "naeh״ unmittel- 

bar nachher zu verstehen. Und so ist aus צ 
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unsrer Misnah gegen die Lehre Rabhs zu ינשב הילע וקרזו'* וטחשש םוי דגנכ םוי תרמוש 

entnehmen. — Nach wessen Ansicht lehrte 

Rabh seine Lehre? — Nach"“Abba-Saul, 

denn es wird gelehrt: Wenn jemand drei Ta- 

ge vor dem Fest seinen Toten begräbt, so 

ist er der Pflicht der siebentägigen Trau- 

er‘'‘enthoben; wenn acht Tage vor dem Fest, so ist er der Pflicht der dreissigtägigen 

Trauer enthoben, und er darf sich am Vorabend des Festes das Haar scheren; hat er 

es am Vorabend des Festes unterlassen, so darf er es nach dem Fest nicht tun. Abba- 

Saul sagt, wenn er es vor dem Fest unterlassen hat, dürfe er es auch nach dem 

Fest tun, denn wie die dreitägige Trauer die siebentägige‘''aufhebt, so hebt auch die 

siebentägige die dreissigtägige auf. Abba Saul sagt dies wol aus dem Grund, weil 

er der Ansicht ist, der siebente werde hin und her mitgerechnet'”. — Vielleicht ist 

Abba-Saül dieser Ansieht nur bei der siebentägigen Trauer, die nur rabbanitisch 

ist, nicht aber beim Nazirat, das ein Gebot der Gesetzlehre ist. — Vielmehr, Rabh ist 

der Ansicht R. Joses, denn es wird gelehrt: R. Jose sagte: Wenn man für eine abwar- 

tende Menstruirende'”am zweiten Tag [das Pesahopfer] geschlachtet und [das Blut] ge- 

Nazirat wegen seines Sohns. 147. Er spart einen Tag, da der 70. doppelt zählt. 148. 

Entsprechend wird ja auch der 30. Tag hin u. her angerechnet, somit bleiben, auch wenn ihm am 71. 

Tag ein Kind geboren wird, zur Ergänzung noch 30 Tage zurück. 149. Am 72. Tag. 150. 

Das W. אמיליא, das im Cod. M fehlt, erschwert die Konstruktion. 151. Der Grad der Trauer 

über Angehörige ist in Stufen geteilt, die sich auf einen, drei, sieben u. dreissig Tage erstrecken; aus- 

führt Bd. iij S. 719 Z. Iff. 152, Im bezüglichen Fall ist er durch die Stägige Trauer, die er vor 

dem Fest gehalten hat, der 7tägigen enthoben, er braucht die fehlenden Tage nach dem Fest nicht 

nachzvrholen. 153. Der 7. Tag zählt auch als 1. der 30 tägigen Trauer, u. durch diesen hat er sich 

der Pflicht entledigt. 154. Wenn eine Frau nach der auf die Menstruation folgenden Reinheitswo- 

che Blutfluss bemerkt, so hat sie״abzuwarten״; wiederholt sich dies 3 Tage, so ist sie 7 Tage unrein; cf. 

Bd. iij S. 619 N. 83. 
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sprengt hat und sie darauf Ausfluss be- 

merkt, so darf sie'“davon nicht essen, je- 

doch ist sie von der Herrichtung des zwei- 

ten Pesahopfers'*'’frei. R. Jose sagt dies wol 

i aus dem Grund, weil er der Ansicht ist, ein 

Teil des Tags gelte als ganzer‘" — Wieso 

denn, vielleicht deshalb, weil er der An- 

sicht ist, sie sei nur von jetzt ab'^'unrein. 

— Ist R. Jose denn dieser Ansicht, es wird 

 ja gelehrt: R. Jose sagte: Wenn man für ט

einen Flussbehafteten, der zweimal [Aus- 

fluss] bemerkt'^hat, [das Pesahopfer] am 

siebenten geschlachtet und [das Blut] ge- 

sprengt hat, oder wenn man für eine ab- 

5 wartende Menstruirende geschlachtet und 

gesprengt hat, und sie darauf [Ausfluss] be- 

merken, so sind sie, obgleich sie rückwir- 

kend Lager und Sitz'^Verunreinigen, von 

der Herrichtung des zweiten Pesahopfers 

frei. — Rückwirkend erfolgt dies nur rab- 

banitisch. Dies ist auch einleuchtend; wie- 

so wären sie, wenn man sagen wollte, nach 

der Gesetzlehre, von der Herrichtung des 

zweiten Pesahopfers frei!? — Tatsächlich, 

kann ich dir erwidern, erfolgt die [rück- 

wirkende] Unreinheit nach der Gesetzleh- 

re, nur haben sie bei der verborgenen Un- 

reinheiU'des Ausflusses erleichtert. Auch 

Fol. 15b—16a NAZI 

 ־רוטפו תלבוא הנ־יא וז •ירה התאר ךכ רחאו ,דלש
 םושמ ואל יסויי ־יברד אמעט \אמ יינש חספ תושעלמ

 ^"^־רבסקד םושמ אמלדו'=יאממ ולוכב םורד תצקמ־־רבסקד
 יכה יסויי יבר רבס ימו אמטמ אוה אבהלו ןאכמ

 p־s.81a וטחשש תויאר יתש לעכ בז רמוא יסוי יבר אינתהו״ ;

 וטחשש םוי דגנב םוי תרמוש ןבו״ייעיבשב וילע וקרזו
 ןיאמטמש יפ לע ףא ואר ךכ רחאו הילע וקרזו
 ינש חספ תושעלמ ןירוטפ ערפמל בשומו בכשמ
 אקלס יאד ארבתסימ ימנ יכה ןנברדמ ערפמל יאמ
 ינש חספ תושעלמ ןירוטפ יאמא אתיירואדמ ךתעד !
 הביזד םוהת אתיירואד האמוט'* ךל אמיא םלועל"

 !"•אינתדיךנברדמ ערפמל רבס איעשוא יבר ףאו° וריתה
 רתוס ולש יעיבשב בז האורה רמא איעשוא יבר
 ומוי אלא רותסנ אל״ןנחוי יבר היל רמארינפלש תא
 אל רתס אל יא רתס והלוכיירתס יא ךשפנ המ" !
 ומוי אלו רותסנ אל אמיא אלא ומוי אלו רותסנ

 F01.16 אבהלו ןאכמ רמאד ךיתוכ יאקי׳ייסוי יבר היל רמאי"״

 ערפמל יאמ רמאד אוהייערפמל יסוי יבר אהו אמטמ‘*
 wtiebRa הבז ולובכ םויה תצקמ” רבס״ידבמ יסוי יברו ןנברדמ

 ^־יאזחד^^ןויכ הל תחכשמ יכיה ןברק אתיימד הרומג 2
 6.^2^רומישלרדילךלילם אמויד היגלפ ךדיא אמויד היגלפ
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R. Osäja ist der Ansicht, rückwirkend erfolge es'^^nur rabbanitisch, denn es wird ge- 

lehrt: R. Osäja sagte: Wenn aber [der Flussbehaftete] am siebenten Tag Ausfluss be- 

merkt, so sind die vorangehenden“*hinfällig. R. Johanan sprach zu ihm: Dies sollte 

nur den einen Tag hinfällig machen. — Wie du es nimmst: macht es hinfällig, so 

sind ja alle hinfällig, und macht es nicht hinfällig, so ist ja auch dieser Tag nicht 

hinfällig!?—Lies vielmehr: dies sollte auch diesen Tag nicht hinfällig machen. Jener 

erwiderte: R. Jose ist deiner Ansicht, denn dieser sagt, er sei von dann ab unrein. R. 

Jose sagt ja aber, rückwirkend? — wahrscheinlich rabbanitisch. — Wieso kann es nun 

nach R. Jose, der der Ansicht ist, ein Teil des Tags gelte als ganzer, verkommen, 

dass eine richtige Flussbehaftete‘*'ein Opfer darzubringen hat; sobald sie es zur Hälfte 

des Tags merkt, gilt ja die andere Hälfte als Tag des Abwartens‘״*!?—Wenn du willst, 

155. Da sie nunmehr unrein ist. 156. Das der zur Pesahzeit Unreine im folgenden Monat 

darzubringen hat (cf. Num. 9,10ff.); das Pesahopfer ist für sie hergerichtet worden u. das Essen ist nicht 

unerläs.slich. 157. Der Teil des Tags (vor der Herrichtung), an dem sie rein war, gilt als ganzer, 

somit war sie an diesem Tag rein ti. ist daher vom 2. Pesahopfer frei. 158. Wo sie unrein wird, 

nicht aber rückwirkend. 159. P)r ist dann 7 Tage unrein. 160. Worauf sie gelegen u. gesessen 

haben. 161. Wörtl. Unreinheit des Abgrunds, dh. die vorher überhaupt nicht sichtbar war, wie dies 

hierbei der Fall ist. 162. Nach RJ. 163. Die 7 Tage der Unreinheit; er ist dann wiederum 

7 Tage unrein. 164. Die an 3 Tagen Fluss bemerkt hat. 165. Der halbe Tag gilt als ganzer, 

u. wenn an einem Tag der Fluss ausfällt, hat sie keine Opfer darzubringen. 
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 ידהב ימוי אתלת^יאתלת העפש אקד אמיתי׳תיעביא
 ךומס ימוי אתלת יאזהד'' אמית"תיעביאו ידדה
 :אניינמל''היל קילפייתוהש יאוה אלד המהה תעיקשל
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sage ich: wenn sie drei Tage hinter ein- 

ander Ausfluss hat, und wenn du willst, 

sage ich: wenn sie es drei Tage bei Son- 

nenuntergang merkt, wo keine Zeit zu- 

rückbleibt, die [als Tag] gerechnet werden 

könnte. 

DRITTER ABSCHNITT 

Naz.5>> ENN JEMAND GESAGT HAT: ICH WILL □אודחאו □ישלש□וייחלגמ ריזנ ינירה רמאש' 

Nazir sein, so schere er sich am 5 □יי םישלש ריזנ ינירה אציי םישלש םויל חליג 
EINUNDDREISSIGSTEN Tag; HAT ER SICH יהש רמש ימ° ;אצי אל םישלש םויל חליג םאי^ג• 
AM DREISSIGSTEN GESCHOREN, SO HAT ER תאו יחאו’ םישלש םוי'חנושארה תא חלגמ תורימ 
DER Pflicht genügt; [wenn er aber הנושארה תא חליג םאו° דחאו' םישש' םוי' הינשה 
ge;sagt hat:] ich will DREISSIG Tage חליג םאו'םישש םוי'הינשה תא חלגמ םישלש םוי' 
Nazir sein, so hat er, wenn er sich 10 סייפפ יבר דיעה תורע ווו אצי דחא רסח םישש םוי״׳*׳• 
AM DREISSIGSTEN GESCHOREN HAT, DER הנושארה תא חליג םאש תוריזנ יתש רזגש״יימ לע 
Pflicht nicht genügt. Wenn jemand חליג םאו םישש םויל הינשה תא חלגמ םישלש םוי 
ZWEI Nazirate gelobt hat, so schere הלוע םישלש לש' םויש אצי דחא רסח םישש םויל 
ER SICH WEGEN DES ERSTEN AM EiNUND- םישלש םוי'אמסנ^ריזנ ינירה“ רמאש ימ° ;]יגמה ]מ ול 
DREISSIGSTEN Tag UND WEGEN DES AN-15 אלא רתוס מיא רמוא רזעילא יבר לבה תא רתוס 
DEREN AM einundsechzigsten; HAT ER םישלש םוי’אמטנ"םוי םישלש ריזנ ינירה העבש 

 fb‘^J םוי' אמטנ' םוי האמ ריזנ ינירה“ ;לבה תא רתוס

 רתוס וניא רמוא רזעילא יברו'“לבה תא רתוס האמ

1 j- M- ל |M) 2 j — םישלש...אצי) M 3 jj תא חלגמ II 

4 P •5 || םאש דחאו םישלש M — דחאו M 6 II — 

 םויל ׳אדה תא חלגמש ׳וידיזנ יתש דדנש M 7 || םישש...םאו

 תא חלגמ(?)־שאדה תא חלג םאו דחאו ׳ם םויל היינשה תאו 'ל
 II לש — V 8 II דסח 'ם םויל חלג םאו ׳ם םויל היינשה

9 M + 10 ! ו B — ו. 

SICH WEGEN DES ERSTEN AM DREISSIG- 

STEN GEISCHOREN, SO SCHERE ER SICH 

WEGEN DES anderen AM SECHZIGSTEN; 

WENN ER SICH ABER AM NEUNUNDFÜNF- 

ZIGSTEN GESCHOREN HAT, SO HAT ER DER 

Pflicht genügt. Dies bekundete auch 
R. Papjas: Wenn jemand zwei Nazira- 
TE GELOBT UND SICH WEGEN DES ERSTEN 

AM DREISSIGSTEN GESCHOREN HAT, SO SCHERE ER SICH WEGEN DES ANDEREN AM 

SECHZIGSTEN; WENN ER SICH ABER AM NEUNUNDFÜNFZIGSTEN GESCHOREN HAT, SO 

HAT ER DER PFLICHT GENÜGT, DENN DER DREISSIGSTE TaG WIRD IHM ANGERECH- 

NET. Wenn jemand gesagt hat: ich will Nazir sein, und am dreissigsten Tag 
SICH VERUNREINIGT, SO SIND ALLE HINFÄLLIG; R. ElIEZER SAGT, NUR SIEBEN SEI- 

EN HINFÄLLIG. [WENN ER ABER GESAGT HAT:] ICH WILL DREISSIG TaGE NaZIR SEIN, 

UND AM DREISSIGSTEN TaG SICH VERUNREINIGT, SO SIND ALLE HINFÄLLIG. [WENN 

JEMAND GESAGT HAT:] ICH WILL HUNDERT TaGE NaZIR SEIN, UND AM HUNDERTSTEN 

Tag sich verunreinigt, so sind alle hinfällig; R. Eliüzer sagt, nur dreissig 
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SEIEN HINFÄLLIG. HaT ER SICH AM HUN- 

DERTSTEN TaG VERUNREINIGT, SO SIND 

DREISSIG Tage hinfällig; R. Kliezer 

SAGT, NUR SIEBEN SEIF:N HINFÄLLIG. 

i OEMARA. Wenn jemand gesagt 

HAT: ICH WILL NaZIR SEIN, UND AM DREIS- 

siGSTEN Tag sich verunreinigt, so sind 

ALLE HINFÄLLIG; R. ElIEZER SAGT, NUR 

SIEBEN SEIEN HINFÄLLIG. R. EHezer ist der 

1■ 16a—16b NAZIR II^ 

 םישלש ־יסוס דחאו האמ םוי״אמטנ םישלש vאלא
 :העבש אלא רתוס וניא ־ימוא רזעילא יברו“םוי

 םישלש םוי'אמטנויליזנ ינירה רמאש ימ .ארמג
 אלא רתוס וניא ־ימוא רזעילא יבר לבה תא רתוס
 העבש תאלמ רחא לכ״ רזעילא יבר רבםק° :העבש
 םישלש םוי אמטנו םוי םישלש ריזנ ינירה :רתוס
 :ןימילש רמאד רזעילא יבר גילפ אל ;לבה תא רתוס

 תא רתוס האמ םוי אמטנו םוי האמ ריזנ ינירה
 :םישלש אלא רתוס וניא ־ימוא רזעילא יבר לבה

'0 Ansicht, wenn es nach dem Vollwerden! הנתמ ברו ארפ רבד אבילא הב ןיוהדכ'^דלוכו: 

 ^וםש אוהירליפא תורבקה תיבב אוהו רזנש י

 איבמ וניאויךינמה ןמ'ןילוע ןיא םוי םישלש
erfolgt, seien nur sieben hinfällig. 

[Wenn er aber gesagt hat:] ich 

 will dreissig Tage Nazir sein, und am איבמו ןינמה ןמ ול ןילוע סנבנו אצי האמוט ןברק

 ,dreissigsten Tag sich verunreinigt רמאנש םויב וב אל רמוא רזעילא יבר האמוט ןברק

 -so sind alle hinfällig. Dagegen strei םינו־שאר םימי ולי״והיש דע ולפי םינושארה םימיהו’ !5:

Nm.6,12 תורבקה תיבב אוהו רזנש ימ״׳למתיא .ארמג tet R. Eliezer nicht, denn dieser hat voll- 

N.d.4«רמא שיקל שירו וילע הלח תוריזנ” רמא ןנחוי יבר ständige [Tage] gelobt. 

 ich [:Wenn jemand gesagt hat] הלח תוריזנ רמא ןנחוי יבר וילע הלח תוריזנ ןיא

 will hundert Tage Nazir sein, und am הרהטי׳אחכשמד ןויכ אמייקו אילת אלתימ“רבס וילע

 ,m hundertsten Tag sich verunreinigt■ יא וילע הלח תוריזנ ןיא רמא שיקל שירוייאלייח

 .so sind alle hinfällig; R. Eliezer sagt ןנחוי יבר היביתיא אל אל יאו הילעי^אלייה רמאו רדה

 וליפא תורבקה תיבב אוהו רזנש ימ שיקל שירל

11 f M- 12 || ב P ריזנ ינירה רבו דחאו םישלש םויל חלגמ 
 תאזה הנשמה האצמנ ו״דב 14 ןן ןניוהדכ B 13 ]! םישלש

 היה B 15 jj ט״י זןדב אקסיפה םוקמב
17 (M ןינמה...וניאו) ] 18 M — ׳: ו׳י 

20 (M אתלימ) ;21 ן M — הרהט 

 .וילע M 23 1 הלח

n יא B + ול 
19 M אוהו רדנ 

: 22 M — שירו.. 

NUR DREISSIG SEIEN HINFÄLLIG. Alles, wie 

wir nach Kar-Pada und nach R. Älathna" 

erörtert haben. 

JENN JEMAND SICH AUF EINEM Be- 

GRÄBNISPLATZ BEFINDET UND EIN 

Nazirat gelobt, so werden ihm, selbst 

WENN ER SICH DA DREISSIG TaGE AUF- 

HÄLT, DIESE NICHT ANGERECHNET UND ER BRAUCHT DAS UNREINHEITSOPFER NICHT 

DARZUBRINGEN^ HaT ER IHN VERLASSFInWnD WIFIDERUM BETRETEN, SO WERDEN SIE 

IHM ANGERECHNET UND ER MUSS DAS UNREINHEITSOPFER DARBRINGEN. R. KlIEZER 

SAGT, NICHT, WENN AM SELBEN Tag’, DENN ES HEISST: ^unc/ die früheren Tage sind 
hinfällige NUR wenn es frühere Tage^ sind. 

OEMARA. Es wurde gelehrt: Wenn jemand sich auf einem Begräbnisplatz befin- 

det und ein Nazirat gelobt, so wird er, wie R. Johanan sagt, vom Nazirat erfasst*, und 

wie Res-Laqis sagt, vom Nazirat nicht erfasst''. R. Johanan sagt, er werde vom Na- 

zirat erfasst, denn er ist der Ansicht, es besteht und schwebt, und sobald es Rein- 

heit findet, erfasst es ihn. Res-Uaqis aber sagt, er werde vom Nazirat nicht erfasst; 

wenn er es wiederholt, so erfasst es ihn, sonst aber nicht. R. Johanan wandte ge- 

gen Res-Uaqis ein: Wenn jemand sich auf einem Begräbnisplatz befindet und ein Na- 

1. Nach Ablauf von 29 Tagen; cf. S. 15 Z. 3ff. 2. Cf. S. 13 Z. 2ff. 3. Dieses ist nur 

dann darzubringen, wenn das Nazirat durch eine Verunreinigung unterbrochen wird (cf. Num. 6,10), wäh- 

rend es hierbei zu einer Unterbrechung nicht gekommen ist. 4. Und sich nach Vorschrift (cf. Num. 

19,11 ff.) reinigen lassen; das Nazirat beginnt sofort. 5. Wenn er am Tag der Reinigung den Be- 

gräbnisplatz betreten hat. 6. Num. 6,12. 7. Wenn mindestens 2 Tage gütig waren. 8. 

Eobald er den Begräbnisplatz verlässt u. Reinheit erlangt, ist er Nazir. 9. Er muss nach der Rei- 

nigung das Gelöbnis bestätigen. 
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zirat gelobt, so werden ihm, selbst wen״n er איבמ וניאו ןינמה ןמ ןילוע ןיא םוי״סישלש םש היה 
sich da dreissig Tage aufhält, diese nicht אה יתיימ אלד אוה האמוט ןברק האמוט ןברק 

ano-erechnet und er braucht das Unrein- האמוט תרותב וניא היל רמא הילעי^אלייה להימ 

heitsopfer nicht darzubringen; nur das Un- 

reinheitsopfer braucht er nicht darzubrin- 

een, wol aber erfasst es ihn!? Dieser erwi- 

derte: Bei ihm hat weder das Gesetz von 

der Verunreinigung noch das Gesetz vom 

Opfer Geltung'“. Er wandte gegen ihn ein: 

 רזנו אמט היהש ימ היביתיא ןברק תרותב וניאו
 הליג םאוייםיתמל אמטילו ןיי תותשלו הלגל רוסא

 םיעבראה תא גפוס הז ירהי׳סיתמל אמטנו ןיי התשו
 תא גפוסד אמעט ונייה אלייה אמלשב תרמא יא

 תא גפוס יאמא אלייה אל תרמא יא אלא םיעבראה

 foi.17 היביתיא סנכנו אצויב ןניקסע יאמב אבה° םיעבראה

Wenn jemand unrein ist und ein Nazirat m אמט אלא אמטנש רוהט ריזנל רזנש אמט ןיב ןיא״ Naz.18־ 
gelobt, so ist ihm das Scheren, das Wein- אמטנש רוהט ריזנו ןינמל ול הלוע ולש יעיבש רזנש 

Trinken und die Verunreinigung an Toten אל ךתעד אקלס יאו ןינמל'*ול הלוע ולש יעיבש ןיא 

verboten; hat er sich geschoren, Wein ge- בר רב רמ'“רמא° :ןינמה ןמ ול הלוע יאמא אלייהN־d.4a 

trunken oder sich an Toten verunreinigt, יכ אלא אלייחד יגילפ אל אמלעי ילוכ'°לחימ ישא 

so erhält er die vierzig Geisselhiebe. Ein-15 שירו יקל אלייהד ןויכ רבס ןנהוי יבר יקלמל״יגילפ 
leuchtend ist es, dass er die vierzig Geis- שירל ןנהוי יבר היביתיא אלייהו יקל אלילבס שיקל 
selhiebe erhält, wenn du sagst, es erfasse היה וליפא תורבקה תיבב אוהו” רזנש למ שיקל 
ihn, weshalb aber erhält er die vierzig Geis- איבמ וניאו ןינמה ןמ ול ןילוע ןיא םוי םישלש םש 
selhiebe, wenn du sagst, es erfasse ihn אה יתיימ אלד אוה האמוט ןברק האמוט ןברק 

nicht!? — Hier wird von dem Fall gespro- 20 אלא הקול וניא ינתילד אוה ןידב הילע”יקל יקלימ 

chen, wenn er ihn"verlassen und betreten ול הלוע סנכנו אצי אפיס אנתימל יעב אקד םושמ 

hat'“. Er wandte gegen ihn ein: Der Un- איבמ וניא אשיר אנת האמוט ןברק איבמו ןינמה ןמ 
 ריזנל רזנש אמט ןיב ןיא עמש את האמוט ןברק

24 M -25 11 םוי ״ M — הילע 

M — 28 || ז״ה M ןיינמה ןמ 
M 31 11 יכ אלייח ע״כד P ד 

 ׳תיא יקל אל

 .ינתינד אוה

33 M אוה ט״ק ׳ונו 

27 I! ו — M 26 

 P 29 — רמ 11 30

 M 32 לייחד ג״עא•

 || M 34 ןידב ל״א

terschied zwischen einem Unreinen, der ein 

Nazirat gelobt hat, und einem reinen Na- 

zir, der sich verunreinigt hat, besteht nur 

hierin: einem Unreinen, der ein Nazirat ge- 

lobt hat, wird der siebente Tag'^angerech- 

net, und einem reinen Nazir, der sich ver- 

unreinigt hat, wird der siebente Tag nicht angerechnet. Wieso wird er ihm angerech- 

net, wenn du sagst, es erfasse ihn nicht!? 

' Mar, der Sohn R. Asis, sagte: Alle stimmen überein, dass es ihn'Vrfasse, und sie 

streiten nur hinsichtlich der Geisselung'^ R. Johanan ist der Ansicht, dass er, da es 

ihn erfasst, Geisselhiebe erhalte, und Res-Eaqis ist der Ansicht, dass es ihn*wol er- 

fasse, er aber keine Geisselhiebe erhalte. R. Johanan wandte gegen Res-Eaqis ein: 

Wenn jemand sich auf einem Begräbnisplatz befindet und ein Nazirat gelobt, so 

werden ihm, selbst wenn er sich da dreissig Tage aufhält, diese nicht angerechnet 

und er braucht das Unreinheitsopfer nicht darzubringen; nur das Unreinheitsopfer 

braucht er nicht darzubringen, Geisselhiebe aber erhält er wol!? — Eigentlich sollte 

er lehren, dass er keine Geisselhiebe erhalte, da er aber im Schlußsatz lehren will, 

dass, wenn er ihn verlassen und wiederum betreten hat, sie ihm angerechnet wer- 

den und er das Unreinheitsopfer darbringen müsse, so lehrt er im Anfangsatz, dass 

er das Unreinheitsopfer nicht darzubringen brauche. — Komm und höre: Der Unter- 

schied zwischen einem Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, und einem reinen Na- 

10. Da er vom Nazirat nicht erfasst wird. 11. Den Begräbnisplatz, durch den er sich verun- 

reinigt hat. 12. Nachdem er Reinigung erlangt u. das Gelübde wiederholt hat. 13. Der 

Unreinheit, an dem er Reinheit erlangt. 14. Selbst wenn er das Gelübde nicht wiederholt hat. 

15. Wegen des Gelobens des Nazirats in Unreinheit. 
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zir, der sich verunreinigt hat, besteht nur 

hierin: einem Unreinen, der ein Nazirat ge- 

lobt hat, wird der siebente Tag angerech- 

net, und einem reinen Nazir, der sich ver- 

i unreinigt hat, wird der siebente Tag nicht 

angerechnet. Hinsichtlich der Geisselung 

aber gleichen sie einander!? Dieser erwi- 

derte: Nein, sie gleichen einander hinsicht- 

lieh des Scherens. — Sollte er doch, wenn 

 -der eine Geisselhiebe erhält und der ande ח

re keine Geisselhiebe erhält, dies lehren!? 

— Er spricht nur von dem, was ihm dien- 

lieh ist, nicht aber von seiner Bestrafung. 

— Komm und höre: Wenn jemand unrein 

 ist und ein Nazirat gelobt, so ist ihm das י■

Scheren, das Weintrinken [und die Verun- 

reinigung an Toten] verboten; hat er sich 

geschoren, Wein getrunken oder sich an 

Toten verunreinigt, so erhält er die vierzig 

0 Geisselhiebe. Dies ist eine Widerlegung. 

Raba fragte: Wie ist'^es, wenn jemand 

sich auf einem Begräbnisplatz befindet und 

ein Nazirat gelobt: ist hinsichtlich der 

Geisselung ein Verweilen'^erforderlich oder 

nicht? — In welchem Fall: wollte man sa- 

kein Nazirat gelobe, so ist ja kein Verwei- 

Verweilen deshalb nicht erforderlich, weil 

Fol. 17a—17b NAZIF 

 הלוע ולשיייעיבש רזנש אמטש״אלא אמטנש רוהט
 ולש יעייבש ןיא אמטנש רוהט ריזנו ןינמה ןמ ול
 רמא ןיוש הזו הז תוקלמל אה ןינמה ןמ ול הלוע
 תוקלמ ןינעל לבא ןיוש הזו הז תהלנתל אל היל
 אק היתנקתב היינתיל הקול וניא הזו הקול הז יאמ ■־
 היהש ימ עמש את יריימ אק אל הילוןללקב יריימ
 התשו הלינ םאו''ןיי תותשלו הלגל רוסא רזנו אמט
 :אתבוית םיעבראה תא גפוס הז ירהייםיתמל אמטנו ןיי

 7־ הייהש יעב והמ תורבקה תיבב אוהו ריזנ״אבר יעב°

 אל היל״ירמאד אמיליא ימד יכיה אל וא תוקלמל !
 יעב אל אמעט יאמי׳ריזנ הייהש הילי״המל רוזנת

 b אלא° היב ירתמ אק״ימנ אבה היב ירתמייאמד הייהש
3^ I . I 

 ערפו וריבח אבו ןלדגמו הבית הדישב םנבנש ןוגכ

 לבא שדקמה תיבב הייהש ןירימג יב^הביזעמ וילעמ

 ישא בר׳ייעב :וקית אנש אל אמלד וא אל יארבא !

 יעב יב אלייוא חוליג ןועט תורבקה תיבב אוהו רזנ

 לבא היתוריזנל אמטמ אקד אמטנש רוהט תחלגת

 ימ עמש את אנש אל אמלד וא אל רזנש אמט

 םישלש םש היה וליפא תורבקה תיבב אוהו רזנש
 האמוט ןברק איבמ וניאו ןינמה ןמ ול הלוע וניאי״םוי 2

 םעט המ יעב יחולג לבא יתיימ אלד אוה האמוט ןברק

 M 35 — ש || M 36 — ולש f- M 37 |j- אמטלו

II יל B 40 II היל — M 3Q 1| רזנ M 38 ![ םיתמל 

44 II ןירתמ אה M 43 || ןירתמ M 42 || רוהט -j- 41 

 M אבר || M 45 יכ חוליג ןועט ןיא M 46 11 ןיא.

gen, wenn man zu ihm gesagEhat, dass er 

len erforderlich; bei einem Nazir’ist das 

man ihn gewarnt“ hat, und auch diesen hat man ja gewarnt. — Vielmehr, wenn er in 

einem Kasten, einer Truhe oder einem Schrein hinaufgekommen isUund jemand den 

Boden entfernt hat; ist das Verweilen nur beim Tempel“ erforderlich, nicht aber aus- 

serhalb desselben, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? — Die Frage bleibt dahin- 

gestellt. 

R. Asi fragte: Benötigt derjenige, der sich auf einem Begräbnisplatz befindet und 

ein Nazirat gelobt, des Scherens oder nicht? Benötigt nur ein Reiner, der sich verun- 

reinigt hat, des Scherens", weil er sein Nazirat verunreinigt hat, nicht aber ein Un- 

reiner, der ein Nazirat gelobUhat, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? — Komm 

und höre: Wenn jemand sich auf einem Begräbnisplatz befindet und ein Nazirat 

gelobt, so werden ihm, selbst wenn er sich da dreissig Tage aufhält, diese nicht an- 

gerechnet und er braucht das Unreinheitsopfer nicht darzubringen. Nur das Unrein- 

heitsopfer braucht er nicht darzubringen, wol aber benötigt er des Scherens. — Eben 

16. Nach RJ., mit dessen Ansicht die Barajtha übereinstimmt, dass er Geisselhiebe erhält. 17. 

Auf dem Begräbnisplatz. Der Unreine ist wegen Betretens des Tempels nur dann strafbar, wenn er da 

solange verweilt, als man sich niederwerfen kann; cf. Bd. vij S. 650 Z. 2ff. u. S. 659 Z. 7ff. 18. Dh. 

er gewarnt worden ist. 19. Der rein ist u. einen Begräbnisplatz betritt. 20. Die Bestrafung 

ist von der vorangehenden Warnung abhängig. 21. Und darin, wo er vor Verunreinigung geschützt 

war, das Nazirat gelobt hat. 22. Wenn jemand ihn unrein betritt; dieser wird zum Zweck des 

Sichniederwerfens betreten, somit ist diese Dauer auch erforderlich. 23. Am Tag, au dem er Rein- 

heit erlangt; cf. Num. 6,9. 24. Da er noch gar nicht Nazir war. 
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 אלד םושמ האמוט ןברק איבמ וניא םעט המ רמאק

braucht er deshalb nicht darzubringen, weil רוהט ריזנל רזנש אמט ןיב ןיאי עמש את יהולנ יעב n״.18־ 
er des Scherens nicht benötigt'^ — Komm ןמ ול הלוע ולש יעיבש רזנש אמט״אלא אמטנש 

und höre: Der Unterschied zwischen einem ול הלוע ולש יעיבש ןיא אמטנש רוהט ריזנו ןינמה 

Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, und .־. אל ןיוש הזו הז תהלנתל אה ואל יאמ ןינמה ןמ 
einem reinen Nazir, der sich verunreinigt הלגמ הז יאמ תהלנת^^לבא ןיוש הזו הז תוקלמל אה 

hat, besteht nur hierin: einem Unreinen, הילימ״לכו ולש יעיבש אנת היינתיל הלנמ וניא הזו 
der ein Nazirat gelobt hat, wird der sieben- ןילוע ןיאש ותאמוט ימי אלא יל ןיא° עמש את 

te Tag'^angerechnet, und einem reinen Na- ימי המ אוה ןידו ןינמ וטולה ימי ןינמה ןמ ול 

zir, der sich verunreinigt hat, wird der sie-10 חלגמ וטולה ימי ףא ןברק איבמו הלגמ ותאמוט 

bente Tag nicht an gerechnet. Hinsichtlich ןינמה ןמ ול ןילוע ןיא ותאמוט ימי המו ןברק איבמו 

des Scherens aber gleichen sie wol einan- תרמא םא אל ןינמה ןמ ול ןילוע ןיא וטולה ימי ףא 

der. — Nein, sie gleichen einander hinsicht- ךביפלי׳ןימדוקה תא ןהב'°לטבמ קש ותאמוט ימיב 

lieh der Geisseiung. — Sollte er doch, wenn וניאש וטולה ימיב רמאת ןינמה ןמ ול ןילוע ןיא 

der eine des Scherens benötigt und der an-15 תרמא ןינמה p ול ןילוע ךכיפלי׳ןימדוקה תא^לטבמ 

dere des Scherens nicht benötigt, dies leh- ול ןילוע ןיא תהלנתל יואר ורעשש רבקב ריזנ המו 

j-en!? — Er lehrt vom siebenten Tag und ןכש לכ אל תהלנתל יואר ןיאש וטולה ימיךינמה ןמ 

allem, was damit zusamenhängt^. — Komm האמוטייתהלנת ואל יאמ ןינמה ןמ ול ןילוע ןיאש 

und höre: Ich weiss nur, dass die Tage sei- אקלס יאד° ארבתסמ ימנ יכה הרהט תחלנת אל P01.18 

ner UnreinheiUihm nicht angerechnet wer- 20 תחלגת יעב אל ימ וטולה ימי האמוט תהלנת ךתעד 

den, woher dies von den Tagen des ent- «ורזנ שאר אמטו“ עמש את ינתק תוריזנד תחלגת אל ״״י■«׳ 
 schiedenen Aussatzes'? Es ist ein Schluss תרבעה ןועט אוהש רבדמ בותכה אמטנש רוהטב

zu folgern: [nach] den Tagen der Unrein- 

heit muss er sich scheren und ein Opfer 

darbringen und [nach] den Tagen des ent 

M 50 II ילימ B 49 ii 1- ל- M 48 ]| ש + M 47 
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schiedenen Aussatzes muss er sich scheren und ein Opfer darbringen, wie nun die Ta- 

ge der Unreinheit ihm nicht angerechnet werden, ebenso werden ihm die Tage des 

entschiedenen Aussatzes nicht angerechnet. Nein, die Tage der Unreinheit heben die 

vorangehenden'^auf, daher werden sie ihm nicht angerechnet, die Tage des entschie- 

denen Aussatzes aber heben die vorangehenden nicht auf, daher sind sie ihm wol 

anzurechnen. Ich will dir sagen: wenn sie^° demjenigen, der an einem Grab ein Nazi- 

rat gelobt, dessen Haar zum Scheren geeignet ist, nicht angerechnet werden, um 

wieviel weniger sind ihm die Tage des entschiedenen Aussatzes anzurechnen, wäh- 

rend welcher es zum Scheren nicht geeignet^' ist. Wahrscheinlich doch das Scheren 

wegen der Unreinheit^'. — Nein, das Scheren der Reinheit“. Dies ist auch einleuch- 

tend; wenn man sagen wollte, das Scheren wegen der Unreinheit, so benötigen ja auch 

die Tage des entschiedenen Aussatzes des Scherens^\ — Nein, er lehrt es vom Sehe- 

ren wegen des Nazirats“ ■— Komm und höre: ^^Und er sem geweihtes Haupt verun- 

reinigp die Schrift spricht von einem reinen [Nazir,] der sich verunreinigt hat; dass 

25. Das Opfer ist nach dem Scheren darzubringen. 26. Dieser Tag wird ihm deshalb ange- 

rechnet, weil er kein Opfer darzubringen hat, u. ein Opfer bringt er deshalb nicht dar, weil er des Sehe- 

rens nicht benötigt. 27. Wenn er sich an einem Toten verunreinigt hat. 28. Als Ggs. zur 

Absperrungszeit, während welcher über das Aussatzmal ein Zweifel besteht; cf. Dev. 13,3ff. 29. 

Die bereits in Reinheit absolvirten Tage des Nazirats. 30. Die Tage der Unreinheit. 31. Das 

Haar muss zunächst wegen des Aussatzes geschoren werden. 32. Er hat sich nach Erlangung der 

Reinheit das Haar zu scheren. 33. Das nach Ablauf des Nazirats zu erfolgen hat. 34. Ebenfalls 

wegen der Unreinheit. 35. Auch der unreine Nazir schert sich zu dem Zweck, um das Nazirat abhalten 

zu können, der Aussätzige aber zu dem Zweck, um sich des Aussatzes zu entledigen. 36. Num. 6,9. 

Talmud Bd.V 
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 dieser der Entfernung des Haars und der ןיאש רבקב ריזנה תא רוטפלו ןירפיצ תאבהו רעש

 Darbringungdes Vogelopfers benötige, und לק םירבד אלהו ןירפיצ תאבהו רעש תרבעה^^ןועט

 -dass derjenige, der an einem Grab ein Na תאבהו רעש תרבעה ןועט אמטנש רוהט המו רמוהו

 zirat gelobt hat, der Entfernung des Haars ןועט אהיש ןיד וניא^^דליהתמ אמט היהש ימ ןירפיצ

 und der Darbringung des Vogelopfers nicht ס*אר אמטו רמול דומלת ןירפיצ תאבהו רעמ• תרבעה •י

 benötige. Man könnte nämlich [einen אהיש רבדמ בותכה אמטנו רוהט היהש ימב”ורזנ

 en auf das Schwerere־Schluss] vom Leichte1 ריזנה תא רוטפלו ןירפיצ תאבהו רעש תרבעה ןועט

N"׳17*’ןיא° ןנבר ונתד אהיי^אנת ןאמ :הנימ עמש רבקב folgern: wenn ein reiner [Nazir,] der sich 

 verunreinigt hat, der Entfernung des Haars אמטש אלא אמטנש רוהט ריזנל רזנש“ אמטי'ןיב

 -und der Darbringung des Vogelopfers be רוהט ריזנו ןינמה ןמ ול הלוע ולמ• יעיביש רזנמ•“ !0

 nötigt, um wieviel mehr benötigt der von רמא ןינמה ןמ ול הלוע ולש יעיבש ןיא אמטנש

 vornherein Unreine der Entfernung des הרהט תוריזנ ןיא יברי״רמאד איה יבר ארפה בר

 -Haars und der Darbringung des Vogelop הדוהי יברב יסוי יבר אמית'"יאד יניממ• דע אלא^״הלח

 -fers. Daher heisst es: und er sein geweih ''אלייהד אוה יעיבשמ הרהטד תוריזנ רמאהי׳יאיה

Nm°6j1 5! "שדקו° אינתד הדוהי יברב יפוי יבר יאמו יבר יאמ tes Hmipt vert171reinigt^ die Schrift spricht 

 -von dem, der rein war und sich verunrei יבר ירבד ויתונברק תאבה םויב אוהה םויב ושאר תא

 nigt hat; dieser benötigt der Entfernung ןנתד אהו ותחלנת םויב רמוא הדוהי יברב יפוי יבר

Ker.ga ןברק אלא איבמ וניא הברה תואמו^ט אמטנמ• ריזנ° des Haars und der Darbringung des Vo- 

 gelopfers, derjenige aber, der an einem הדוהי יברב יפוי יבר ארפה בר רמא אנת ןאמ דהא

 .Grab ein Nazirat gelobt, ist davon befreit הל תחכשמו אלייח יעיבשמ הרהט תוריזנ רמאדייאיה 20

 .Schiiesse hieraus יבר ינמו יעיבשב אמטני רזחו“יעיבשב אמטנש ןונב

 היוארה העמ• אצי אלד ןויב איה הדוהי יברב יפוי
 יבר אמית״ייאד דחא ןברק אלא בייח וניא ןברק איבהל
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 רמאד ןויכ יבר M 67 jj ׳יואר ׳יהש ׳עשב הוה אלד ןויכר

 רזחו יעיבשב אמטנ יאו הילע לייהד אוה יעיבש דע הרהטד תוריזנ
 רזחו ינימשב אמטנד יאו אתכירא האמוט ׳לוכ יעיבשב אמטנו

 לכ לע כייח ןברק הב איבהל 'יואר ׳יהש העש ׳ציד ןויכד אמטנו
 .יברד ט״מ י״ביר ם״ש אלא א'וא

Wer ist der Autor der folgenden Leh- 

re der Rabbanan, dass der Unterschied zwi- 

sehen einem Unreinen, der ein Nazirat ge- 

lobt hat, und einem reinen Nazir, der sich 

verunreinigt hat, nur darin bestehe, indem 

dem Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, 

der siebente Tag angerechnet, und dem 

reinen Nazir, der unrein geworden ist, der 

siebente Tag nicht an gerechnet werde? R. 

Hisda erwiderte: Es ist Rabbi, welcher 

sagt, das in Reinheit [gelobte] Nazirat beginne” erst am achten [Tag], denn wenn 

man sagen wollte, es sei R. Jose b. R. Jehuda, so sagt er ja, auch das in Reinheit 

[gelobte] Nazirat beginne schon am siebenten. — Was ist das für [ein Streit zwischen] 

Rabbi und R. Jose b. R. Jehuda? — Es wird gelehrt:'Tw1? er heilige an diesem Tag 

sein Ha71pt, am Tag der Darbringung seiner Opfer”—Worte Rabbis; R. Jose b. R. 

Jehuda sagt, am Tag des Scherens”. —־ Wer ist der Autor der Lehre, dass, wenn ein 

Nazir sich wiederholt verunreinigt hat, er nur ein Opfer darbringe? R. Hisda erwi- 

derte: Es ist R. Jose b. R. Jehuda, welcher sagt, das in Reinheit [gelobte] Nazirat be- 

ginne schon am siebenten. Dies kann in dem Fall Vorkommen, wenn er sich voL‘ 

sieben Tagen verunreinigt hat und sich am siebenten’'wiederum verunreinigt; da die 

für die Darbringung des Opfers geeignete Zeit noch nicht vorüber ist, so braucht er 

nur ein Opfer darzubringen. Wenn man aber sagen wollte, es sei Rabbi, so ist es ja, 

37. Wenn er sich verunreinigt hat. 38. Num. 6,11. 39. Am 8. seit der Unreinheit; 

an diesem beginnt das Nazirat von neuem. 40. Dies erfolgt am 7. Tag. 41. So ist diese 

Stelle zu verstehen. 42. Nachdem er ein Reinheitsbad genommen hat; an diesem 'tag sollte nach 

RJ. das abermalige Nazirat beginnen, somit sind es 2 von einander getrennte Verunreinigungen. 
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 רזחו יעייבשב אמטנו רזחו ־יע־יבשב אמטנד 'יאדארד
 יאו איה אתכירא האמוט והלוכ יעיבשב אמטנו
 העש התצי ירה ינימשב אמטנו רזחו ינימשב אמטנד
 רפבו״ארק רמאיייברד אמעט יאמ ןברק איבהל היוארש ׳*"י.6,1!
 ושאר תא שדקו רדהוי״שפנה לע אטה רשאמ וילע
 תא שדקו ארק אמיל ןכ םא”הדוהי יברב יסוי יברו
coi.b ינימשל ןינע וניא םא יל המל אוהה םויב° ושאר 
 אוהה [םויב| ביתכה יזננ יברו יעיבשל ןינע והנת
 לע .ףא ךל רמול אתאד אוה יבהל אוהה יברי״ךל רמא

 ^ היקחוד יאמ אדסח ברו° ויתונברק איבה אלש יפ !׳’•c״׳■׳־■]

 אמטנד ןוגכ המקול הדוהי יברב יסוי יברכ הימקואל
 יברבי׳יהל םיקומ אלדמ איה״יברו ינימש לילבייאיזחד
 בר רמא אוה ןמז רסוחמ ואל הליל°'תבסק אמיל
 הליל’'תרמא יא אילת אהב אה° הבהא רב אדא״??.6®

 5 אל ימנ תוריזנ ארפצל ןברקל יזחימ תמיא”ןמז רסוהמ^''"''^'

 ןמז רסוחמ וניא''הליל’*תרמא יאו ארפצ דע אלייח
 רמא אנירחא אנשיל'° אתרואמ״אלייה הרהט תוריזנ
 תוריזנ רמאד איה הדוהי יברב יסוי יבר אדסח בר
 אמטנש ןוגכ הל תחכשמו אלייחד איה יעיבשמ הרהטד
 יעיבשב אמטנו רזחו יעיבשב אמטנו רזח יעיבשב
 ןברק הב איבהל היוארש העש התצי אלד ןויכד
 תוריזנ רמאד ןויכ יבר יאד דהא ןברק אלא בייח וניא
 יעיבשב אמטנד יא הילע אלייח אל ינימש דע הרהטד
 יא איה אתכירא האמוט הלוכ יעיבשב אמטנו רזחו
 אמטנו רזחו ינימשב אמטנו רזחו יעיבשב אמטנד
 ןברק הב איבהל היוארש העש התציד ןויכד ינימשב
 יבר הלוב הנימ עמש תהאו תחא לכ לע בייחתנ

 אמטנו רזחו יעיבשב אמטנ אפוג :איה הדוהי יברב יסוי
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43 ^ ' NAZIF 

wenn er sich vor sieben Tagen verunrei- 

niet hat nnd am siebenten sich wiederum 

verunreinigt, eine‘'Mange Unreinheit, und 

wenn er sich vor acht Tagen verunreinigt 

hat und sich am achten wiederum verun- 5 

reinigt, so hat ja die zur Darbringung des 

Opfers geeignete Zeit begonnen‘'‘'. — Was 

ist der Grund Rabbis? — Die Schrift sagt: 

schaffe ihm Sühne dafür, dass er sich 

an der Seele vergangen hat,, und erst nach- 1 

her heisst es: und er heilige sein Haitpff. — 

Und R. Jose b. R. Jehuda!? — Der Schrift- 

vers könnte ja lauten: er heilige sein Haupt,, 

wenn es aber auch heisst: an diesem Tag, 

so ist dies, da es nicht auf den achten zu 1 

beziehen״ ist, auf den siebenten zu bezie- 

hen^®. — Und Rabbi, es heisst ja: an ■ die- 

sein Tagl? — Rabbi kann dir erwidern: dies 

besagt, auch wenn er seine Opfer nicht 

dargebrachtUiat. — Was veranlasst R. His- 1׳ 
da, es R. Jose b. R. Jehuda zu addiziren, 

er kann es ja auf den Fall beziehen, wenn 

er in der Nacht zum achten unrein gewor- 

den^hst, nach Rabbi!? Da er es aber nicht 

Rabbi addizirt, so ist er wol der Ansicht, i 

die Nacht gelte nicht als Fehlen der FrisU? 

R. Ada b. Ahaba erwiderte: Eines hängt 

vom anderen ab; wenn du sagst, die Nacht 

gelte als Fehlen der Frist, wonach er erst 

morgens zur Darbringung des Opfers ge- 

eignet ist, so beginnt auch das Nazirat erst 

morgens, und wenn du sagst, die Nacht 

gelte nicht als Fehlen der Frist, so be- 

ginnt auch das Nazirat der Reinheit schon 

abends^’. 

43. Da das neue Nazirat erst am 8. Tag beginnt. 44. Er müsste dann 2 Opfer darbringen. 

45. Num. 6,11. 46. Die Heiligung, dh. das abermalige Nazirat, erfolgt erst nach der Sühne durch 

das Opfer, am 8. Tag. 47. Er spricht ja von diesem Tag. 48. אוהה heisst auch an jenem, 

von dem vorangehend gesprochen wird. 49. Beginnt am 8. das abermalige Nazirat. 50. 

Da am 8. Tag, zu dem die vorangehende Nacht gehört, das abermalige Nazirat beginnt, so ist dies eine 

von der 1. getrennte Unreinheit, jed. hat die Zeit zur Darbringung des Opfers noch nicht begonnen, da 

es nachts nicht dargebracht werden darf. 51. Obgleich Opfer nachts nicht dargebracht werden 

dürfen, so ist dennoch die hierfür geeignete Zeit eingetreten. 52. Er müsste daun wegen jeder 

Verunreinigung besonders das Opfer darbringen. Das nicht übersetzte, in allen anderen Ausgaben u. den • 

Handschriften fehlende Stück ist eine wörtliche, nur durch unwesentliche Lesarten abweichende Wieder- 

holung des Vorangehenden; die W.e אנירהא אנשיל dürften wol eine Bemerkung des ersten Herausgebers 

sein, der auf einen abweichenden Text hinweisen wollte, u. aus Irrtum in den für den Druck bestimmten 

Text hineingekommen ist. 

6» 
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Der Text“. Wenn [ein Nazir] sich vor 

sieben Tagen verunreinigt hat und sich 

am siebenten wiederum verunreinigt, so 

bringe er nur ein Opfer dar; wenn er sich 

aber vor acht Tagen verunreinigt hat und 

sich am achten wiederum verunreinigt, so 

bringe er wegen jeder [Verunreinigung] be- 

sonders ein Opfer dar. Er beginne und zäh- 

le“ sofort“ — Worte R. Eliezers. Die Wei- 

 ינימשב אמטנ דחא ןברק אלא איבמ וניא יעיבשב

 דחאו דחא לכ לע ןברק איבמ ינימשב אמטנו רזחו

N״.64־ םירמוא םימכחו רזעילא יבר ירבד״דימ הנומו ליחתמ 
 ותאטח איבה ותאטח איביש דע לבה לע דחא ןברק

 דחא לכ לע ןברק איבמ אמטנו ותאטח איבהו“"אמטנו

 הנומ ומשא איבה אלו ותאטח איבה" דחאו

 םשב רמוא אקורב ןב ןנחוי יבר לש ונב לאעמשי

 יברל אמלשב ובכע“‘ומשא ןכ ותבכיע ותאטחש

Nm,6,1t אוה“״אוהה םויב ושאר תא שדקו״ ארק רמא רזעילא 
 -sen sagen, ein Opfer wegen aller zusam יפ לע ףא אוה ןנברו ויתונברק איבה אלש יפ לע !ןא !0
 -men, falls er sein Sündopfer noch nicht dar יל המל אוהה לאעמשי יבר אלא ומשא איבה אלש
 -gebracht hat; hat er sein Sündopfer dar ןנברו ותלוע איבה אלש יפ לע ףא אוה““ ךל רמא

 gebracht und sich verunreinigt, wiederum והיימעט יאמ אוה אמלעב ןורוד“*’אטועימ* *“יעב אל הלוע
ib.v.’? צ;בכ איבהו ורזנ ימי תא 'הל ריזהו״ אינתד ןנברד ein Sündopfer dargebracht und sich ver- 

 -unreinigt, so bringe er ein Opfer wegen je לכש וניצמש יפל רמול*'דומלת המ םשאל ותנש ןב !5
 der besonders. Hat er sein Sündopfer und ובכעמ הז ףא לובי ןיבכעמ ןהש הרותבש תומשא

Foi.ig איבת אלש יפ לע ףא איבהו ריזהו רמול דומלת״ nicht sein Schuldopfer dargebracht, so zäh- 
 ie=“er. R. jismäel, der Sohn des R. johanan "אקורב ןב ןנחוי יבר לש ונב לאעמשי יבר ריזה
 -b. Beroqa, sagt, wie dies von seinem Sünd ןאמ :איבהש ןמזב ריזה יתמיא איבהו ריזהו רמוא

!■22a 0האמטנו ריזנב הרדנש השא״^ןנבר ונתד״ אהל““ אנת צ opfer abhängig ist, ebenso sei es von sei- 
 -nem Schuldopfer abhängig“. — Einleuch הניאו ףועה תאטח האיבמ הלעב הל רפה !ךכ רחאו

II אוה — B 82 11 ובכעמ B 81 || (אמטנו ׳אטח איבהו - M) 80 tend ist die Ansicht R. Eliezers, denn die 
II (אחסונ) ייעב ימ + M 85 || ה — M 84 || ה + B 83 Schrift sagtr'*^;^ heilige sein Haupt an die- 
89 II ל — M 88 1[ (רמול — M) 87 || ד-j-M 86 se/n Tag, auch wenn er seine Opfer nicht 

 -M dargebracht hat, ebenso erklären die Rab + ה.

banan, [das Wort] diesem, auch wenn er sein Schuldopfer nicht dargebracht hat, wo- 

zu aber ist nach R. Jismael [das Wort] diesem nötig!? — Er kann dir erwidern: an 
diesem, auch wenn er sein Brandopfer “״nicht dargebracht hat. — Und die Rabbanan!? 

— Das Brandopfer braucht nicht besonders ausgeschlossen zu werden, denn es ist 

,Ned.83ä 

Naz. 

nichts weiter als eine Gabe‘”. — Was ist der Grund der Rabbanan? — Es wird ge- 

lehrt:“‘^’;' sondere für den Herrn die Tage seines Nazirats ab tmd bringe ein einjähri- 
ges Lanmi als Schuldopfer•, was lehrt dies? Wir finden bei sämtlichen Schuldopfern der 

Gesetzlehre, dass es“'von diesen abhängt, man könnte somit glauben, dass es auch 

von diesem abhängig sei, so heisst es: er sondere ab tind er bringe, auch wenn er 

nicht gebracht hat, hat er abgesondert““.R. Jismäel, der Sohn des R. Johanan b. Beroqa, 

erklärte: Er sondere ab und er bringe, er sondere ab, erst wenn er es gebracht haU. 

Wer ist der Autor der folgenden Lehre der Rabbanan, dass, wenn eine Frau ein 

Nazirat gelobt und sich verunreinigt, und ihr Mann es ihr nachher aufgelöst hat, sie 

nur das Geflügelsündopfer und nicht das Geflügelbrandopfer darbringe? R. Hisda 

53. Da.s W. אפוג ist nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch d. T.s hier nicht angebracht, weshalb 

manche statt dessen ןנבר ונת lesen. Uebrigens weicht der ganze Traktat Nazir in seinem Sprachgebrauch 

von den übrigen Traktaten des T.s stark ab u. stimmt an vielen Stellen mit dem des jerusal. T.s überrein. 

• 54. Das abermalige Nazirat. 55. Am 8. Tag, auch wenn er die Opfer nicht dargebracht hat. 

56. Vorher aber nicht. 57. Die Zählung des abermaligen Nazirats beginnt erst nach der Darbrin- 

gung beider Opfer. 58. Num. 6,11. 59. Es sind im ganzen 3 Opfer, die er darzubringen 

hat; 2 Tauben als Sündopfer u. Brandopfer u. ein Lamm als Schuldopfer. 60. Es wird nicht zur 

Sühne dargebracht, wie die beiden anderen Opfer. 61. Num. 6,12. 62. Die Giltigkeit der 

bezüglichen Handlung. 63. Beginnt das abermalige Nazirat. 64. Das Nazirat beginnt erst 
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erwiderte: Es ist R. Jismäel. — Welcher א\ד לאעמשי יבר אדפח בר רמא ףועה תלוע האיבמ 

Ansicht ist er: ist er der Ansicht, der Ehe- :!יעה תאטח רקע רקעימ לעב° רבסק יא רבסק יאמ 

mann entwurzle'^es, so sollte sie auch das ףועה תלוע זיינ זגימ לעב רבסק יא^יתיילי״אל ימנ 
Geflügelsündopfer nicht darbringen, und יברו''רקע רקעימ לעב רבסק םלועל יתייל״ימנ 

ist er der Ansicht, der Ehemann schneide“ 5 יבר אינתד“ רפקה רזעלא יברכ הל רבס לאעמשי Z 

es ab, so sollte sie auch das Geflügelbrand- 6.רפכו° רמול דומלת המ רמוא יברב רפקה רזעלא ׳<״י 

Opfer darbringen!? — Tatsächlich ist er der אטח שפנ וזיאב יכו שפנה לע אטח רשאמ וילע 

Ansicht, der Ehemann entwurzle es, nur הז המו רמוחו לקו“ןייה ןמ ומצע רעיצש אלא הז 
ist R. Jismäel der Ansicht des R. Eleäzar רעצמה אטוח ארקנ ןייה ןמ אלא ומצע רעיצ אלש 

ha-Qappar, denn es wird gelehrt: R. Eie-10 אמט ריזנב אהודרמכו המכ תחא לע רבד לכמ״ומצע 

äzar ha-Qappar Beribbi sagte: Es heisst: יבר רבסק ןנירמאק רוהט ריזנ וליפא ןנאו ביתב 

 אמעט״ונייהו אוה אטוח ימנ״רוהט ריזנ רפקה רזעלא Vr schaffe ihm Sühne dafür, dass er sich an״

der Seele %!ergange71 hat\ an welcher Seele סנכנו אצי :אטחב הנשו ליאוה אמט ריזנב״ביתכד 
hat er sich vergangen? — indem er sich םושמ ןינמה ןמ ול ןילוע״ינתה :ןינמה ןמ ול ןילוע 
dem Weingenuss entzogen^^hat. Nun ist [ein 15 הזהו אציש ןוגב לאומש רמא תוריזנ הילע לח אציד 
Schluss] vom Leichteren auf das Schwe- אל ןינמה ןמ ול ןילועדיייאוה םנכנ אלא לבטו הנשו 

rere zu folgern: wenn dieser, der sich nur רמאק איעבימ אל ןינמה ןמ ול ןילוע ןיא םנכנ 

die Entziehung des Weingenusses aufer- ןינמה ןמ ול ןילוע״םנכנ וליפא אלא אצי איעבימ אל 

legt hat, Sünder heisst, um wieviel mehr אל אמעט יאמ” ברל יםא ברו אנהכ בר היל ורמא ״“g,’; 

derjenige, der sich die Entziehung jegli-20 אל אמלד אגימא ןוהל“”רמא ילימ ןילהכ ןל תשרפמ ®י'"׳' 

chen Genusses auferlegt. — Dieser Schrift- רמאנש □ויב וב אל רמוא רזעילא יבר חתיכירצ 

vers spricht ja von einem unreinen Nazir, :םינושאר םימי וחיש רע ולפי םינושארה םימיהו“ 

während wir dies auch auf einen reinen רזנש^יאמטב אלא רזעילא' יבר רמא אל אלוע רמא 
beziehen“!? — R. Eleäzar ha-Qappar ist der 

Ansicht, auch ein reiner Nazir sei ein Sün- 

der, nur spricht die Schrift deshalb von ei- 

nein unreinen, weil dieser eine Sünde wie- 

derholt hat. 

Hat er ihn verlassen und wieder- 

UM betreten, so werden sie ihm angerechnet. Er lehrt, dass sie ihm ange- 

rechnet werden; sollte ihn das Nazirat deshalb erfassen, weil er ihn verlassen hat“!? 

Semuel erwiderte: Wenn er ihn verlassen hat, besprengt und wiederum besprengt 

worden und untergetaucht ist. — Werden sie ihm etwa nur dann angerechnet, wenn 

er ihn wiederum betreten hat, sonst aber nicht!? — Dies ist selbstverständlich; selbst- 

verständlich, wenn er ihn ganz verlassen hat, aber auch wenn er ihn wiederum be- 

treten hat, werden sie ihm angerechnet. R. Kahana und R. Asi sprachen zu Rabh: 

Weshalb erklärst du uns nicht solche Dinge? Dieser erwiderte ihnen: Ich dachte, ihr 

benötigt dessen nicht. 

R. Eliezer sagt, nicht, wenn am selben Tag, denn es heisst: ^tnd die frü- 

hercn Tage sind hinfällig,, nur wenn ES FRÜHERE Tage Sind. Üla sagte: R. Elie- 

zer sagt es nur von einem Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, bei einem reinen 

Nazir aber, der unrein geworden ist, macht auch ein Tag ungiltig. Raba sagte: 

Nm.6,12 

coi.b רמא° רתום דחא םוי וליפא אמטנש רוהט ריזנב לבא 

90 M יתית |P 91 i יתימ. M יתית !M 92 j יכה יא 
 — M 94 1[ Sכ לע M 93 |j הל רבס יתית אל ע״הח

 סנכנו אצי M 97 jj ארק -|- M 96 |1 םעט P 95 jj ימנ

 li ןיא -|- P 99 |j (ןיא...ןילןעד — M) 98 || םושמ ןילוע

100 M 1 |[ והל P רזעלא. 

nach der Darbringung des Schuldopfers. 65. Er hebe durch die Auflösung das Gelübde vollständig 

auf, auch rückwirkend. 66. Es ist nur von der Auflösung ab ungiltig, die bereits eingetretenen Ob- 

liegenheiten bleiben jed. bestehen. 67. Num. 6,11. 68. Sie hat somit eine Sünde begangen 

u. muss daher das Sündopfer darbringen. 69. Nach RE. gilt auch ein solcher als Sünder. 70. 

Er wird ja dadurch nicht rein, sondern nachdem er am 3. u. am 7. Tag besprengt worden ist u. ein Rein- 
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 Folgendes ist der Grund R. Eliezers: die י2אמט יכ" ארק רמא רזעילא יברד אמעט יאמ אבר
 -Schrift sa^gvJ'denn er hat sein Xazirat ver ריזנ ינירה ייבא היייתיא רזנ האמוטבד םושמ ורזנ

 -unreinigt^ weil er das Nazirat in Unrein דומלת רתופ אהי לוכי האמ תליהתב אמטנו םוי האמ
 heit gelobt hat. Abajje wandte gegen ihn םימי ול והיפ דע ולפי םינושיארה םימיהו רמול
 -ein: Man könnte glauben, dass, wenn [je לוכי האמ ףוסב אמטנ םינושיאר ול ןיא הזו םינומיאר 5
 mand gesagt hat:] ich will hundert Tage ללכמ ולפי םינושארה םימיהו רמול דומלת רתוס אהי
 Nazir sein, und er am Beginn der hundert םויכ אמטנ םינורחא ול ןיא הזו םינורחא אכיאד
 sich verunreinigt hat, eF"hinfällig [Tage] רמול דומלת רתוס אהי אל לוכי דחא רסה האמ
 sei, so heisst es: und die früheren Tage sind הזו םינורחא אכיאד ללכמ ולפי םינוש*ארה םימיהו

 ,hinfällig, nur wenn es frühere Tage sind אל רזנש אמטכ אהו םינורחאו םינושאר ול שי !0
 und hierbei sind es keine früheren. Man אמטנו האמ ריזנ ינירה ינתקדמ תרמא תיצמ
 -könnte glauben, dass, wenn er sich am En םינושאר םימי ול וחיש דע’ ינתקו האמ תליחתכ
 de der hundert [Tage] verunreinigt hat, sie םימי ןילה ייבאל אפפ בר היל רמא זאתבוית
 -hinfällig seien, so heisst es: ■und die frühe ןיקפנד אמלד וא ןירת ןיליחתמו דה קפנד ןנירמאקד

 -ren Tage sind hinfällig, wonach noch spä הילייש אתא הידיב הוה אל אתלת ןיליחתמו ןירת !5
 tere folgen müssen, während hierbei keine םימי בתכימל ךירטציאו ביתכ ולפי היל רמא אברל
 ,späteren folgen. Man könnte glauben, dass אלו םימי אנמחר בתכ יאד ולפי בתכימל ךירטציאו
 wenn er sich am neunundneunzigsten Tag אתלת ןילייעו ןירת*ןיקפנד דע^אנימא הוה ולפי בתכ
 ,verunreinigt hat, sie nicht hinfällig seien הוה םימי בתכ אלו ולפי בתכ יאו ולפי אנמחר בתכ

j 20 םימי אנמחר בתכ דח וליפא' אנימא so heisst es: und die früheren Tage sind 

Ml רחאו ותוריזנ תא םילשהו הברה*תוריזנ רזנש י 

Nm. 6 

 םישלש ריזנ'םירמוא יאמש תיב ץרז<ל אב ךב
hinfällig, wonach noch spätere folgen müs- 

sen, und hierbei sind frühere und spätere 

 vorhanden. Dies kannst du ja auf einen ינליהב השעמי״הליחתב ריזנ םירמוא ללה תיבו םוי

II בתכ nSn ןילייעד M 4 |l דע — M 3 [| ריתסי M 2 Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, nicht 
 P 5 beziehen, denn er lehrt: ich will hundert אתלת ןירת ןיל״עו ןירה דח M 6 |l + ׳: אנמחר 7
 M Tage Nazir sein, und er am Beginn der -|- ד M 8 Ij אבו ריזנ ׳שחו חבורמ M g jj םישלש

 :hundert sich verunreinigt hat, und es heisst ריזנ ימי M 10 II + ו.

nur wenn es frühere Tage sind. Eine Widerlegung. 

R. Papa sprach zu Abajje: Sind diese Tage, von denen wir sprechen, zu verste- 

hen, wenn einer vorüber ist und der zweite begonnen hat, oder aber, wenn zwei vor- 

über sind und der dritte begonnen hat? Er wusste es nicht. Hierauf kam er zu Raba 

und fragte es ihn. Dieser erwiderte: Es heisst: sinT^ hinfällig. Und sowol [das Wort] 

Tage als auch [die Worte] sind hinfällig sind nötig. Würde der Allbarmherzige nur 

Tage und nicht sind hinfällig geschrieben haben, so könnte man glauben, nur wenn 

zwei vorüber sind und der dritte begonnen'Tat, daher schrieb der Allbarmherzige sind 

hinfällig-, und würde er nur sind hinfällig und nicht Tage geschrieben haben, so könnte 

man glauben, auch einer”, so heisst es Tage. 

JENN JEMAND EIN LÄNGERES NaZIRAT GELOBT UND ES ABSOLVIRT HAT, UND 

NACHHER NACH DBJM [J1SRAEL]lAND KOMMT, SO IST ER, WIE DIE SCHULE SaM- 

MAJS SAGT, NOCH DREISSIG TaGE NaZIR; DIE SCHULE HiLLELS SAGT, ER MÜSSE DAS 

Nazirat von vornherein"beginnen. Einst gelobte die Königin Helena, als 

heitsbad genotnraen hat. 71. Num. 6,12. 72. Der 1. Tag. 73. Demnach müssen 2 

vollständige Tage verstrichen sein. 74. Auch ein Teil des 3. Tags sei unerlässlich; so nach Cod. M 

zu erklären. Unser Text ist korrupt; der Text in P ist aus 2 Lesarten (ןירת ןילייעו דח (rieht. קפנד) ןיקשנד דע 

U. אתלת ןילייעו ןירת ןיקפנד דע zusammengesetzt. 75. Die Mehrzahl sei auf alle Fälle (ob ein, 

zwei od. drei Tage) u. nicht auf die Tage zu beziehen. 76. Das nichtjisraelitische Land ist nach 

rabbanitischer Bestimmung unrein, u. es ist ebenso, als würde er das Nazirat auf einem unreinen Platz ge- 

Ed.IV,11 
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 ינב אובי םא הרמאו המחלמל הנב ךלהש הבלמה
 אבו‘'םינש עבש הריונ אהא םולשב המחלמה ןמי‘
 ףוסבו"םינש עבש הריזנ התיהו"המחלמה ןמ"הנב
 אהתש ללה תיב הורוהו°"ץראל התלע םינש עבש

 י םינש עבש ףוסבו תורחא םינש עבש רוע״הריונ
 יבר רמא הנש תחאו םירשע הריזנ״תאצמנו תאמסנ

 :הנש הרשע עברא אלא הריזנ התיה אל הרוהי
 ריזנ םירמוא יאמש תיב אשיר ינתק .ארמג
 אמיל הליחתב ריזנ םירמוא ללה תיבו םוי“ םישלש
 םושמ םימעה ן*רא° ירבס יאמש תיבד יגלפימק אהב 66a “י
 אריוא“םושמ° ירבס ללה תיבו° הילע ורזנ השוג" Na״ 6f״
 הילע ורזנ”אריוא“םושמ אמלע ילוכד אל הילע ורזנ®^'

47 NAZIR 

IHR Sohn in den Krieg zog: Wenn 
MEIN Sohn in Frieden vom Krieg heim- 
KEHRT, WIEL ICH SIEBEN JaHRE NEZIRA 
SEIN. Ihr Sohn kehrte in Frieden vom 
Krieg heim und sie war sieben Jahre •י 
Nezira. Am Ende der sieben Jahre zog 
SIE NACH DEM [J1SRAEL]LAND, UND DIE 
Schule Hillels belehrte sie, dass sie 
WIEDERUM sieben JAHRE NEZIRA SEIN 
MÜSSE. Am Schluss dieser sieben Jah- !0 
RE VERUNREINIGTE SIE SICH. ES ERGAB 
SICH ALSO, DASS SIE EINUNDZWANZIG JAH- 

 תאלמ
Ivij) 
Ed.iv.H 

RE Nezira war. R. Jehuda sagte: Sie ללה תיבו אנפינק תוריזנ םתסב ירבמ יאמש תיבו 
WAR NUR VIERZEHN Jahre Nezira. ינליהב השעמ •:תוריזנ תליחתב אנסינק יכ ירבס 

GEMARA. Im Anfangsatz lehrt er, die 1.י תיבד אבילאו תאמטנשב והל איעביא :רבו הבלמה 
Schule Samraajs sagt, er sei dreissig Ta- ללה תיבד אבילאו תאמטנ אלשב אמלד וא יאמש 
ge Nazir, und die Schule Hillels sagt, er אהתש ללה תיב הורוהו ןיראל התלע עמש את 
müsse das Nazirat von vornherein begin- ךתעד אקלס יאו ׳ובו תורחא םינש עבש דוע הריזנ 
nen. Es wäre anzunehmen, dass ihr Streit הדוהי יבר יכה יא יאמש תיבד אבילאו״תאמטנשב 
in folgendem bestehe: die Schule Sammajs 2n עירא הנש הרשע עברא אלא הריזנ התיה אל רמוא 
ist der Ansicht, über das Land der weit- יבה ימנ אינתייהיל יעבימ םוי םישלשו הנש הרשע 
liehen Völker sei die [Unreinheit] wegen des אר,ר רמאד רזעילא יבר םושמ רמוא הדוהי יבר 
Bodens verhängt worden, und die Schule םויב אמטנ יכ הרמא הרותה'’ ריזנה תרות תאז° 
Hillels ist der Ansicht, sie sei wegen der :ריזנ תרות ול ןת 

Nein, alle sind 25 ולא ותוא תוריעמ" םירע יתיב יתש ויהש י|₪ Luft” verhängt worden, 
der Ansicht, sie sei wegen der Luft ver- 

V 

hängt worden, nur ist die Schule Sammajs 
der Ansicht, die Massregelung erstrecke 
sich auf die Dauer eines gewöhnlichen Na- 
zirats, und die Schule Hillels ist der An- 
sicht, sie erstrecke sich auf das Nazirat seit Beginn desselben. 

Einst gelobtb: die Königin Helena &c. Sie fragten: Hatte sie sich verunrei- 
nigUund tat dies nach der Schule Sammajs, oder hatte sie sich nicht verunreinigt 
und tat dies nach der Schule Hillels? — Komm und höre: zog sie nach dem [Jis- 
raeljland, und die Schule Hillels belehrte sie, dass sie wiederum sieben Jahre Nezira 
sein müsse &c. Wieso sagte nun R. Jehuda, wenn man sagen wollte, sie hatte sich 
verunreinigt und tat dies nach der Schule Sammajs, dass sie nur vierzehn Jahre Ne- 
zira war, es sollte ja heissen: vierzehn Jahre und dreissig Tage!? Ebenso wird auch ge- 
lehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Eliezers: Die Schrift sagt:’V?>5־ ist das Gesetz in- 

betreff des Nazirs^ die Schrift sagt damit, dass, wenn er sich am Tag der Beendigung 
verunreinigt, auf ihn das für den Nazir geltende Gesetz anzuwenden seF. BENN zwei Zeugenpartien von einem [verschieden] bekunden, die eine, 

DASS ER ZWEI [Nazirate], und die andere, dass er fünf gelobt*‘hat, so 

lobt u. absolvirt haben. 77. Die Unreinheit ist eine viel strengere, so dass auch die Luft unrein 

ist. 78. Nachdem sie nach der Schule S.s ein SOtägiges Nazirat zu absolviren begonnen hatte; 

sie musste dann das vollständige 7jährige Nazirat von neuem beginnen. 79. Num. 6,21. 80. 

Demnach sollte nach der Schule S.s auch die 2. Wiederholung nur 30 Tage dauern. 81. Während 

 שמח רזנש םידיעמ ולאו םיתש“ רזנש םידיעמ
11 M 12 !| ׳ח^כמ M — 13 || ו M — 11 ש״ש ףוסכו 

14 M 15 || ףוסל םינש עבש P תוריזנ M 16 |j — םוי II 

17 M 18 || ריוא M אשמ B 19 II 20 !1 אשמ (M אלא 

 11 ריזנ...אינת — M 22 || ימנ -|- M 21 || (םתסב ע״כד

23 M 24 || ׳יריעמ P םינש. 
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 ,hat sich, wie die Schule Sammajs sagt תוריזנ ןאב ןיאו תודעה'^רקלחנ םירמוא יאמש תיב

 das Zeugnis zersplittert und es gibt ריזנ אהיש םיתש שמח ללבב שי םירמוא ללה תיבו

 -hierbei kein Nazirat; die Schule Hil םיתש;

s/n.al־''“'' 'יאיר יב אלד ןיתינתמ .ארמג lels sagt, er müsse, da in fünf zwei 

 -enthalten sind, zwei Nazirate absol וקלחנ אל רמוא אקורב ןב"ןנהוי יבר לש ונב לאעמסיי 5

 .viren תחא'* םידע יתיב יתש לע ללח תיבו יאמש תיב

 GEMARA. Unsre Misnah vertritt nicht שמח ללכב שיש שמח תרמוא תחאו םיתש תרמוא

 -die Ansicht des Autors der folgenden Ueh *םיתש רמוא דחא תחא תכ לע וקלחנ המ לע םיתש

 re: R. jismäei, der Sohn des R. johanan ןתודע הקלחנ םירמוא יאמש תיבש שמה רמוא דחאו

 b. Beroqa, sagte: Die Schule Sammajs und בר רמא םיתש שמח ללכב שיי םירמוא ללה תיבו !ח

 die Schule Hillels streiten nicht über den אדסח ברל אמח בר'^דיל רמא הנומב םידומ לכה

 Fall, wenn von zwei Zeugenpartien die םיתש* אלו *ש*מח^ רמוא דחא*°אמיליא רמאק יאמ

 eine zwei und die andere fünf sagt, denn ידדהא יש*הבמ’ אק אה שמח אלו םיתש* רמוא דחאו

 in fünf sind zwei“'enthalten, sie streiten nur עברא שלשירמוא דחאו םיתשו תחא״רמוא דחא אלא

Coi.b בר רמא אתרימח רמול שי אתשה יל המל אהי שמח !■י über den Fall, wenn von einer Zeugenpar- 

 tie ein [Zeuge] zwei und der andere fünf הנומב השחכהיףיא אברעמב ירמא רמא אל אתליק:

 -M 25 sagt; die Schule Sammajs sagt, das Zeug ׳תודע !] M 26 - ש P 27 II — ב״ב !] 28
31 II דחכ M 30 |j אמה דב ימר M 29 !| ש + M nis habe sich zersplittert^ und die Schule 
 .M Hillels sagt, in fünf seien zwei enthalten — רמוא...שמח M 32 jj ןישחכמ M 33 |j — תחא

 -Rabh sagte: Alle stimmen bei einer Zäh ו M 34 jj — עברא שלש ]P 35 j הנומ שמחה.

lung** überein. R. Hama sprach zu R. Hisda: Wie meint er es: wollte man sagen, 

wenn einer sagt: fünf und nicht zwei, und einer sagt: zwei und nicht fünf, so wider- 

sprechen sie ja einander— Vielmehr, wenn einer sagt: eines und zwei, und einer 

sagt: drei, vier und fünU. — Wozu ist dies weiter nötig, wenn Rabh dies von einem 

strengeren Fall gesagt hat, wie sollte er es nicht von einem leichteren Fall sagend? 

Im Westen erklärten sie: Bei einer Zählung gibt es keinen Widerspruch“. 

er dies bestreitet od. es nicht mehr weiss. 82. E;r muss nach aller Ansicht 2 Nazirate absolviren, 

da die bezügliche Aussage au sich gütig u. durch die weitergehende andere nicht bestritten wird. 83. 

Für jede Aussage bleibt nur 1 Zeuge zurück, dessen Aussage uugiltig ist. 84.Wenn die Nazirate 

besonders gezählt werden, wobei ein Irrtum ausgeschlossen ist; das Zeugnis gilt nach aller Ansicht als 

zersplittert. 85. Ein solches Zeugnis ist ja selbstverständlich ungiltig. 86. Die kleinere Zahl 

ist in der grösseren nicht einbegriffen. 87. R§J. führt hier eine Lehre R.s bei einem leichteren Fall 

an; die meisten Kommentare streichen die W.e בר רמא, trotzdem bleibt diese Stelle dunkel. 88. Ob- 

gleich der eine Zeuge die Zahl 1 u. 2, der andere aber die Zahlen 3, 4 u. 5 nennt, so gilt dies dennoch 

nicht als Widerspruch, vielmehr ist die kleinere Anzahl in der grösseren enthalten. 



VIERTER ABSCHNITT 

■ENN JEMAND GESAGT HAT: ICH WILL ינאו’ רמאו וריבח עמשו ריונ ינירה רמאש 
Nazir sein, und ein ANDERER ES ]לוכ ורתוה ןושארה רתוה םיריזנ םלוכ ינאו 

HÖRT UND SAGT: AUCH ICH, UND [DARAUF רמא’ ]ירוסא םלוכו רתומ ןורחאה ןורחאה רתוה 
EIN DRITTER:] AUCH ICH, SO SIND SIE AL- תעשכ ירעשו ויפכ יפ רמאו וריכה עמשוי ריזנ ינירה 
LE Naziräer. Ist [das Gelübde] dem er- •י ינאו הרמאו ותשא העמשו’ ריזנ ינירה ריזנ הז ירה 

STEN AUFGELÖST WORDEN, SO SIND ALLE הלעב עמשו הריזנ ינירה° םייק ולשו הלש תא רפימ n־־i.70« 
entbunden; ist ES DEM LETZTEN AUFGE- הרמאו‘ תאו ריזנ ינירה” ;רפהל לוכי וניא'ינאו רמאו 
LÖST WORDEN, SO IST DER LETZTE ENT- התאויהריזנ ינירה םייק ולשו הלש תאירפימ ןמא 
BUNDEN, JENE ALLE ABER GEBUNDEN. ;’רפהל לוכי טיא*ןמא רמאו 
Wenn jemand gesagt hat: ich will Na- 10 הדוהי יברד הימק״שיקל שיר ביתי ,ארמג 
Z1R SEIN, UND EIN ANDERER ES HÖRT UND ידכ ךותב ]לוב וסיפתהש״אוהו רמאקו ביתיו האישנ 
SAGT: MEIN Mund wie sein Mund, mein המכו״בולש תליאש ידכ רוביד ידכ ךותרדמכו רובידל־ 
Haar wie sein Haar, so ist er Nazir. ברל דימלת םולש רמואש ידכ םולש תליאש 
Wenn [jemand gesagt hat:] ich will 4 || ׳בח עמשו - M 3 j! רמא - M 2 || ו - P 1 

Nazir sein, und seine Frau es hört עמשו p 7 || ש תא — m 6 || ןיא m 5 || ו — m 

UND SAGT: AUCH ICH, SO KANN ER IHR השאה + P 9 || ןיא M 8 j[ וניאו ינאו רמאו הלעב 

[NazirgelÜbde] AUFLÖSEN UND SEINES ^ אמק P 10 j] (.ג״כ ףד) םיעבראה תא תגפוס הניא...הרדנש 
 M 11 ןיסיפתמש || M 12 ״ ״ .דימלת ׳לאש ידכ

BLEIBT BESTEHEN. [WENN EINE FrAU GE- " ' 

SAGT HAT:] ICH WILL NEZIRA SEIN, UND IHR MANN ES HÖRT UND SAGT: AUCH ICH, 

SO KANN ER ES NICHT MEHR AUFLÖSEN. WENN [JEMAND GESAGT HAT:] ICH WILL NA- 

ZIR SEIN, UND DU? UND SIE ״AmEN^' SAGT, SO KANN ER IHRES AUFLÖSEN UND SEINES 

BLEIBT BESTEHEN. [WENN EINE FrAU GESAGT HAT:] ICH WILL NeZIRA SEIN, UND DU? 

UND ER "Amen" sagt, so kann er es nicht mehr auflösen'. 

GEMARA. Res-Laqis sass vor R. Jehuda dem Fürsten und trug vor: Dies nur 
dann, wenn sie alle gesprochen haben innerhalb einer Zeit, während welcher man ei- 
nen Satz aussprechen kann’. — Was heisst eine Zeit, während welcher man einen Satz 
aussprechen kann? — Die Dauer einer Begrüssung. — Welches ist die Dauer einer 
Begrüs.sung? — Dass ein Schüler seinen Dehrer begrüssen^ kann. Da sprach dieser 

1. Durch die Bezugnahme hat er es bestätigt. 2. Wenn er diese Frage an seine Frau richtet. 

3. Cf. N. 1 mut. mut. 4. Wenn von der Beendigung des ersten bis zur Beendigung des letzten keine 

längere Dauer verstrichen ist. 5. Diese besteht aus 3 Worten: Friede [mitj dir, Meister. 

7 Talmud 8d.V 
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 zu ihm; Du lässt ja gar keinen Spielraum אינת אדיימלתל אהוור תקבט• אל בות היל רמא

 -für einen Schüler''! Ebenso wird auch ge ההמד וריבח עמשו ריזנ ינירה רמאש ימ"יכה ימנ

 lehrt: Wenn jemand gesagt hat: ich will המכו רתומ וריכהו רוסא אוה ינאו רמאו רובד ידכ

 ,Nazir sein, und ein anderer, der es hört אמיל ברל דימלתל םולש תליאמ* ידכ רובד ידכ

 -solange wartet, als man einen Satz spre רמאו וריכה עמשו ריזנ ינירה רמאש ימ היל אעייסמ 5

 chen kann, und sagt: ich ebenfalls, so ist ליזילו בומיהיל אלכור יכ אנת״^״אל ותו ינאו ינאו

 -der erste gebunden und der andere ent ינתקד םושמו“'ימנ יכה ינה״ןניעמשלו דח ינתילו

 -bunden. — Welches heisst eine Zeit, wäh ןורחאה ןורחאה רתוה ןלוכ ורתוה ןוש*ארה רתוה אפיס

 rend welcher man einen Satz aussprechen יכה םושמו יעצמא אביאד ללכמ ןירוסא ןלוכו רתומ

 okann?— Die Dauer der Begrüssung eines! םיפתימ הירבחב דח והל איעביא ןינאו ינאו ינתק

 Schülers an seinen Eehrer. ihm wäre eine יפופתאל הנימ אקפנ יאמל יספתימ אמקב אמלד וא

 Stütze zu erbringen: Wenn jemand gesagt ןילזאו ןיספתמ סיפתמ הירבחב דח תרמא יא לזימו

 hat: ich will Nazir sein, und ein anderer אל רובד ידבמ יפט יספתמ אמקב תרמא יאו םלועל

 es hört und sagt: auch ich, [und darauf רמאו וריכה עממיו ריזנ ינירה'*עממ• את יאמ'^םפתמ

 — .sein dritter:] auch ich; mehr aber nichf! אוה אמקב הנימ עמש• ידימ אל ותו ינאו ינאו

 Soll etwa der Autor die Aufzählung gleich ינתיל סיפתימ הירבחב דה ךתעד אקלס יאד יספתמד

 -einem Gewürzkrämer fortsetzen*!? — Dem ’“ינתילו ליזילו בושחיל אלכור יכ אנת ינאו אבוט

 ’nach sollte er nur einen nennen und dies ןושארה רתוה ינתקד ידייא ןוהלוכ ןניעמשילו דה

 lehren!? — Dem ist auch so, da er aber ןירוסא ןלוכו רתומ ןורחאה ןורחאה רתוה ןלוכ ורתוה

 im Schlußsatz lehren will, dass, wenn [das את ינאו ינאו ינתק יכה םושמו“יעצמא אכיאד ללכמ 20

- M 14 'לאש ידכ םו׳יש ת^יאש ידכ המכו + M 13 Gelübde] dem ersten aufgelöst worden ist, 
_ M 17 i; ו — M 16 ;! (ינה — M) 15 \\ אנת alle entbunden seien, und wenn es dem 
|i אנת ינאו ינאו ינאו M IQ Ij רמאש ימ M 18 |[ יאמ letzten aufgelöst worden ist, nur der letzte 

 ,B 20 entbunden sei, jene alle aber gebunden ו.

wonach ein mittelster vorhanden sein muss, so lehrt er zweimal "auch ich״‘°. 

Sie fragten: Wird jeder durch den vorangehenden erfasst“oder alle durch den er- 

sten? — In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? — Ob sie fortgesetzt erfasst 

werden; wenn du sagst, jeder werde durch den vorangehenden erfasst, so können sie 

bis in die Ewigkeit erfasst werden, und wenn du sagst, sie werden durch den er- 

sten erfasst, so werden nach einer Dauer, während welcher man einen Satz ausspre- 

chen kann, keine mehr erfasst; wie ist es nun? — Komm und höre: Wenn jemand 

gesagt hat: ich will Nazir sein, und ein anderer es hört und sagt: auch ich, [und 

darauf ein dritter:] auch ich; mehr aber nicht. Hieraus ist zu entnehmen, dass sie 

durch den ersten erfasst werden’, denn wenn man sagen wollte, jeder durch den 

vorangehenden, so sollte er [den Satz]״und ich" noch weiter fortsetzen. — Sol! etwa 

der Autor die Aufzählung gleich einem Gewürzkrämer fortsetzen!? — Demnach sollte 

er nur einen nennen und dies von allen übrigen lehren!? — Da er lehren will, dass, 

wenn dem ersten [das Gelübde] aufgelöst worden ist, alle entbunden seien, und wenn 

es dem letzten aufgelöst worden ist, nur der letzte entbunden sei, jene alle aber ge- 

bunden, wonach ein mittelster vorhanden sein muss, so lehrt er zweimal "auch ich". 

6. Demnach gilt die Begrüssung eines Lehrers als Unterbrechung u. die Bezugnahme wäre in einem 

solchen Fall ungiltig. 7. Wenn es 3 Personen sind u. die beiden anderen je ein Wort (ich) spre- 

chen, so sind es zusammen (mit dem letzten Wort des ersteren) 3 Worte; die Bezugnahme einer 4. Person 

kann während dieser Dauer nicht mehr erfolgen. 8. Er nennt als Beispiel nur 2 Bezugnahmen. 

9. Dass die Bezugnahnie weiterer Personen auf einander als Gelübde gelte. 10. Bei den angezo- 

genen Fällen sind mindestens 3 Personen erforderlich. 11. Vom Nazirat, das er auf diesen bezug- 

nehmend gelobt. 

Fol,21 

tNa2.3 

vgl. 

Naz.201נ 

Git.33a 
Bq. 36b 

Ar.23>> 
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 ירשד“אוה ןושאר ןלוב ורתוה ןושארה רתוה עמש

 ךל אמיא ןיספתמ אמקב הנימ עמש אל יעצמא אה

 אנתימ״יעבד ידייאו סיפתמ הירבהב דה םלועל“

 אלד ןושאר אכיא''יעצמא אנת יאד ןלוב ורתוה

— Komm und höre: Ist dem ersten [das 

Gelübde] aufgelöst worden, so sind alle 

entbunden; nur wenn dem ersten, sind alle 

entbunden, nicht aber, wenn dem mittel- 

stell; somit ist hieraus zu entnehmen, dass 5 רתוה עמש את ןושאר ינתמ יבה םושמ ירתשמ 

 אביא אלדיךירוסא ןלובו רתומ ןורהאה ןורהאה

 הירתב“'אנירהא אב\אד יעצמא לבא הירתב״אנירחא

 םלועל“ סיפתמ הירבחב דה הנימ עמש ירתשמ"

 ינתקד ןורחא יאמו ןיםפתימ אמקב ךל אמיא

 גיי עמש את ןורחא אנת ןושאר אנתד ידייאו יעצמא

 רתוה ןלוב ורתוה ןושארה רתוה אידהב אינתד

alle durch den ersten erfasst werden. — 

Tatsächlich, kann ich dir erwidern, wird 

jeder durch den vorangehenden erfasst, da 

er aber lehren will, dass alle entbunden 

seien, und wenn er es vom mittelsten ge- 

lehrt hätte, der erste Zurückbleiben müss 

N0d.63^ 
Naz.lQb 

te, der nicht entbunden sein würde, so lehrt הטמלו ונמיה יעצמא רתוהךירוסא ןלובו רתומ“ןורחאה 

er es vom ersten. — Komm und höre: Ist הירבחב דה^דנימ עמש רוסא הלעמלו ונמיה רתומ 

es dem letzten aufgelöst worden, so ist der רמאו וריבח עמשו רימ ינירה :הנימ עמש סיפתמ 

letzte entbunden, jene alle aber gebunden; 15 ויפב יפ רמאד םושמ }'ובו ורעשכ ירעשו ויפכ יפ 

nur wenn diesem, dem niemand folgt, wenn ילנרו"'’הריזנ ידי° יהנימרו° ריזנ ירה ורעשכ ירעשו 

aber dem mittelsten, dem noch einer folgt, ירה הריזנ ידבכ הריזנ ישאר םולכ רמא אל הריזנ 

so ist dieser entbunden; hieraus ist somit הז ירה וב היולת המשנהש רבד’°ללכה הז ריזנ הז 

zu entnehmen, dass einer durch den an- ןיימ ויפכ יפ השעי יכה רמאד הדוהי בר רמא ריזנ 

deren erfasst werde. — Tatsächlich, kann 20 רמאו הלעב עמשו הריזנ ינירה :זונלמ ורעשכ ירעשו 

ich dir erwidern, werden alle durch den רקע רקעימ לעב° והל איעביא }רפהל לובי וניא ינאו 

ersten erfasst, denn unter letzten, von dem 

er spricht, ist der mittelste zu verstehen, 

und nur weil er [den vorangehenden] er- 

sten nennt, nennt er diesen letzten”. — 

Komm und höre, es wird ausdrücklich gelehrt: Ist dem ersten [das Gelübde] aufge- 

löst worden, so sind alle entbunden; ist es dem letzten aufgelöst worden, so ist die- 

ser entbunden und alle anderen gebunden; ist es dem mittelsten aufgelöst worden, so 

sind die ihm folgenden entbunden und die vorangehenden gebunden. Hieraus ist so- 

mit zu entnehmen, dass jeder durch den vorangehenden erfasst werde; schliesse hier- 

aus. 

20 BP 21 [ ורשי M 22 1[ םלועל M + 23 [| ל M ימיא 

24 T M 25 אוה ןורחא M ׳ידהב |M 26 j סיפתמ 
27 j- B- ןורחאה. M רתוה M 28 [j רתוה [M 29 j - 

 .לכ -j- M 30 !! הנימ...דח

[Wenn jemand gesagt hat:] ich will Nazik sein, und ein anderer es 

HÖRT UND SAGT: MEIN MUND WIE SEIN MUND, MEIN HaAR WIE SEIN HaAR &C. 

Ist er denn Nazir, weil er ״mein Mund wie sein Mund, mein Haar wie sein Haarige- 

sagt hat, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: [Sagte jemand:] meine Hand sei 

Nezira, mein Kuss sei Nezira, so hat er nichts gesagt; wenn aber: mein Haupt sei 

Nazir, meine Leber sei Nezira, so ist er Nazir‘^ Die Regel ist: ist es ein Organ, von 

dem das Leben abhängt, so ist er Nazir. R. Jehuda erwiderte: Wenn er wie folgt 

gesagt hat: mein Mund wie seiner, hinsichtlich der Enthaltung vom Wein, mein Haar 

wie seines, hinsichtlich der Unterlassung des Scherens“. 

[Wenn piine Frau gesagt hat:] ich will Nezira sein, und ihr Mann es 

HÖRT UND SAGT: AUCH ICH, SO KANN ER ES NICHT MEHR AUFLÖSEN. Sie fragten: 

Entwurzelt der Ehemann [das Gelübde] oder schneidet er‘’ es ab? — In welcher 

12. Er will damit sagen, dass, wenn es einem anderen als dem ersten aufgelöst wird, nur dieser al- 

lein entbunden sei. 13. Dies ist bei den in der Mi.^nah genannten Dingen nicht der Fall, dennoch 

ist er Nazir. 14. Da er die Obliegenheiten des Nazirs ausdrücklich genanjit hat, so ist er Nazir. 

15. Cf. S. 45 NN. 65,66. 
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 Hinsicht ist dies von Bedeutung? — Wenn הרדנש השאל הנימ אקפנ יאמל זייג זנימ אמלד וא

 eine Frau ein Nazirat gelobt, eine andere לש הלעב עמשו ינאו הרמאו התריבח העמשו ריזנב

 -es hört und sagt: auch ich, und der Ehe ימנ איהה רקע רקעימ תרמא יא הל רפהו הנושאר

 .mann der ersten es erfährt und es auflöst התריבח יארתשיא יהיא^ זייג זנימ תרמא יאו יארתשיא

 Wenn du sagst, er entwurzle es, so ist die הלעב עמשו הריזנ ינירה” עמש את יאמ אריסא 5

 andere ebenfalls entbunden, und wenn du לעב ךתעד אקלס יאו רפהל לובי וניא ינאו רמאו

 -sagst, er schneide es ab, so ist diese ent עמש ואל אלא רסתיל אוהו ותשאל רפיל זייג זגימ

 bunden, die andere aber gebunden; wie ist ןידבו זיינ זגימ םלועל אל רקע רקעימ לעב הנימ

 es nun? — Komm und höre: [Wenn eine היב“רפימ יצמ אלד אמעט’’ונייהו הל רפילד אוה

 Frau gesagt hat:] ich will Nezira sein, und לישתמ יא ימד יביל םייק רמאד ןאמכ ינאו הל רמאד !0

 ihr Mann es hört und sagt: auch ich, so '^עמש את רפימ יצמ אל אל יאו רפימ יצמ ותמקהא

Nat24ä רחאו התמהב תא השירפהו ריזנב הרדנש השאה” kann er es nicht mehr auflösen. Wenn man 

 nun sagen wollte, der Mann schneide es הערתו אצת המהב”התיה ולש םא הלעב הל רפה ךכ

 ab, so sollte er es seiner Frau auflösen אקלס יאו תומת תאטחייהמהבייהתיה הלש םאו ררעב

 und er gebunden bleiben. Hieraus ist also עמש ואל אלא ילוחלייקופית רקע רקעימ לעב ךתעד !5

 -zu entnehmen, dass der Ehemann es ent רקעימ לעב ךל אמיא םלועל״זיינ זנימ לעב הנימ

 wurzle'*. — Nein, tatsächlich schneidet er תאטחכ תוה הרפכ אכירצ אלד^ויכ אמעט ונייהו רקע

jom.so'ä תומת הילעב ותמש תאטח״״׳ירימגו הילעב ותמש es ab und sollte es ihr auflösen können, 

 und nur aus dem Grund kann er es ihr ״.23־ליי הרדנש השאה” עמש את1

 ״auch ich״ nicht auflösen, weil die Worte יכיה םיעבראה תא תגפוס וז ירה םיתמל האמטמו 20

 ebenso gelten, als würde er zu ihr gesagt אלא רמימל אכירצ לעב הל רפיה אלד אמיליא ימד

 ,haben: es sei dir bestätigt. Daher kann er רקעימ לעב ךתעד אקלפ יאו לעב הל רפיהד אטישפ

 ,wenn er seine Bestätigung auflösen lässt לעב הנימ עמש ואל אלא םיעברא^״תגפוס יאמא רקע

 es auch ihr auflösen, sonst aber kann er םושמו'*רקע רקעימ לעב״ךל אמיא םלועל זיינ זנימ

 :es ihr nicht auflösen. — Komm und höre״:23־ התיהו העדי אל איהו הלעב הל רפיה” אפיס ינתקד5120

M 34 !1 הל -t- M 33 || םעט P 32 |1 ׳יה M 31 Wenn eine Frau ein Nazirat gelobt und 

 ein Vieh" abgesondert hat, und ihr Mann תייזנקא' || B 35 + ה || B 36 ןילוחל P 37 Ij ל״א

I' ד + B 39 II הכירצד V .ךירצד M 38 || םלועל es ihr darauf auflöst, so kann das Vieh, 

 -j- M 40 ■wenn es ihm gehört, in die Herde kom- ה תא M 41 II — לעב.

men und weiden, wenn es aber ihr gehört, so muss man das Sündopfer verenden las- 

sen. Wenn man sagen wollte, der Ehemann entwurzle es, müsste ja [das Vieh] profan 

werden. Hieraus ist somit zu entnehmen, dass der Ehemann es abschneide. — Tat- 

sächlich, kann ich dir erwidern, entwurzelt es der Ehemann, und dies'*erfolgt aus dem 

Grund, weil [das Vieh], da sie der Sühne nicht benötigt, einem Sündopfer gleicht, 

dessen Eigentümer gestorben ist, und es ist uns überliefert, dass man ein Sündop- 

fer, dessen Eigentümer gestorben ist, verenden lassen müsse. — Komm und höre: 

Wenn eine Frau ein Nazirat gelobt und Wein getrunken oder sich an Toten verun- 

reinigt hat, so erhält sie die vierzig Geisselhiebe. In welchem Fall: wollte man sagen, 

wenn ihr Mann es ihr nicht aufgelöst hat, so braucht dies ja nicht gelehrt zu wer- 

den, wahrscheinlich also, wenn ihr Mann es ihr aufgelöst hat; wieso erhält sie, wenn 

man sagen wollte, der Ehemann entwurzle es, die vierzig Geisselhiebe!? Hieraus ist 

somit zu entnehmen, dass der Ehemann es abschneide. — Tatsächlich, kann ich dir 

erwidern, entwurzelt es der Ehemann'״, da er aber im Schlußsatz lehren will, dass, 

16. Mit der Auflösung ihres Gelübdes müsste er auch seines auflösen, u. dazu ist er nicht berech- 

tigt. 17. Zur Darbringung ihres Opfers: cf. Num. 6,14. 18. Dass man das Sündopfer verenden 

lassen muss. 19. Und hier wird von dem Fall gesprochen, wenn der Ehemann es ihr nicht aufge- 

löst hat. 
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 םיעבראהייתא תגפוס הניא םייתמל האמטמו ןיי התוש
 הרדנש השאה° עמש את”תגפוס אשיר ימנ אנת"83“
 תאטה האיבמ הלעב הל רפה ךב רהאו תאמטנו ריזנב ""'''®י
 ךתעד אקלס יאו .ךועה תלוע האיבמ הניאו ףועה
 יאמ אלאו ףועה תלוע ימנ יתית זייג זגימ לעב
 ימנ יכה יתית אל ימנ״ףועה תאטה רקע רקעימ^^^^^^
 , , I ׳ Sot.lSä רזעלא יבר אינתד"איה רפמה רזעלא יבר ינמ אהו
 <I, Bq.91t , אטה רשאמ" רמול דומלת המ רמוא יבר רב רפסה א"■!־;

 רעיצש ינפמ אלא הז אטח שפנ וזיאב יכו שפנה לע8־0.8־
Ksr.26a ׳ , ׳ 

 רמוהו לק םירבד אלהו אטוח ארקנ ןייה ןמ ומצע Nm.6,״
 אטוה ארקנ ןייה ןמ אלא''ומצע רעיצ אלש הז המו
 את המכו המכ תחא לע רבד לכמ ומצע רעצמה
 העמשו ריזנב הרדנש השאה" אידהב אינתד עמש ״<־־•3
 רפהו הנושאר לש״הלעב אבו ינאו הרמאו התריבח
 לעב הנימ עמש" הרוסא התריבחו תרתומ איה הל
 ינירה הל הרמא םא רמוא ןועמש יבר" זייג זגימ!»•
coi.b ירמ ברד הירב ארטוז רמ" :תורתומ ןהיתש ךיתומב 

wenn ihr Mann es ihr ohne ihr Wissen auf- 
gelöst und sie Wein getrunken oder sich 
an Toten verunreinigt hat, sie die vierzig 
Geisselhiebe nicht erhalte, so lehrt er im 
Anfangsatz, dass sie sie erhalte'“. — Komm 
und höre: Wenn eine Frau ein Nazirat ge- 
lobt und sich verunreinigt und ihr Mann 
es ihr darauf aufgelöst hat, so bringe sie 
das Geflügelsündopfer dar, nicht aber das 
Geflügelbrandopfer. Wenn man sagen woll- 
te, der Ehemann schneide es ab, so müsste 
sie ja auch das Geflügelbrandopfer darbrin- 
gen!? — Wenn er es entwurzelt, so sollte 
sie auch das Geflügelsündopfer nicht dar- 
bringen!? — Dem ist auch so, nur ist hier 
die Ansicht des R. Eleäzar ha-Qappar ver- 
treten, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar 
ha-Qappar Beribbi sagte: Es heisst:אמח רב ימר יעבד° אמח רב ימרד ונייה יאהי^רמא״־».תיי 
er sich an der Seele vergangen hat\ an wel- שיניא סיפתמ ״יכ והמ םימלש הבזי^רשבב ילע ירה 
eher Seele hat er sich vergangen? — er׳20ימד ימ םיפתמ אננצבייאמלד וא סיפתמ““ארקיעב 

heisst deshalb Sünder, weil er sich dem ףא םימלש חבז'“רשבב ילע ירה רמאד ןויב םתה 
Weingenuss entzogen hat. Nun ist [ein ץוחב היל ליכא יצמ“'ומד קרזנש רהאלד בג לע 
Schluss] vom Leichteren auf das Schwe- אננצב ךתעד אקלס יא אבה לבא שידק שדקימ 
rere zu folgern: wenn dieser, der sich nur |[ ,סנ - M 44 !j ׳בראה תא + M 43 i! ה - P 42 
die Entziehung des Weingenusses aufer- 47 |j ןושארה M 46 l| א׳יא — P 46 || רב M 45 
legt hat, Sünder heisst, um wieviel mehr M 50 jj יחבז M 49 j אה M 48 !| זייג...עמש — M 

derjenige, der sich die Entziehung jegli- + P 52 ! אפנצב v .אפיסב P 51 ; ק -f 

eben Genusses auferlegt. — Komm und höre, es wird ausdrücklich gelehrt: Wenn 

eine Frau ein Nazirat gelobt und eine andere es hört und sagt: auch ich, und da- 

rauf der Ehemann der ersteren kommt und es ihr auflöst, so ist diese entbunden und 

die andere gebunden. Schliesse hieraus, dass der Ehemann es abschneidet. R. Simon“ 

sagt, wenn sie gesagt hat: ich will es gleich dir sein, so sind beide entbunden. 

Mar-ZuLa, der Sohn des R. Mari, sagte: Das'“ ist die Frage des Rami b. Hama, 
denn Rami b. Hama fragte: Wie ist es, [wenn jemand gesagt hat:] dieses" gelte für 
mich wie das Fleisch vom Friedensopfer: bezog er sich auf den ersten Zustand'“ oder 
bezog er sich auf den fertigen'“ Zustand? — Es ist ja nicht gleich, in jenem Fall, 
wenn jemand gesagt hat: dieses gelte für mich wie das Fleisch vom Friedensopfer, 
ist es, obgleich er es nach dem Blutsprengen essen darf, immerhin heilig, wenn man 
aber hierbei sagt, sie habe sich auf den Schluss bezogen, so hat der Ehemann es 

20. Obgleich dies selbstverständlich ist. 21. Nuni. 6,11. 22. P'ortsetzung der angezo- 

genen Lehre. 23. Die obige Frage, ob durch die Auflösung des Gelübdes durch den Ehemann 

auch die Bezugnahme avifgelöst ist. 24. Das profane Fleisch, das vor ihm neben Fleisch von einem 

Friedensopfer liegt. 25. Vor dem Blutsprengen, wo das Fleisch noch verboten ist. 26. Nach 

dem Blutsprengen. אננצ syr. Geruch, besonders von gebratenem Fleisch (cf. P.wnE-SmiTh, Thes. syr. co\. 

3421); dh. wo das Fleisch schon gebraten u. zum Essen geeignet ist. Falsch ist die Ableitung von ןנצ kalt 

sfin (Lew, NHWB. iv p. 204), mit dem das W. אננצ in gar keinem Zu.sammenhang steht. Im folgenden Satz 

(beim Nazirat) wird dieses Wort natürl. nur figürlich gebraucht. 
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 ja aufgelöst. Manche aber sagen, dies decke **ונייה ירמאד אכיא הלעב הל רפה אה סיפתמ אק
 sich entschieden mit der [Frage des] Rami ךיבן,יעב הריזנ ינירה הל הרמא זיאדו אמח רב ימרד
 .b. Hama אמלד וא אירשו אתלימ אלוכב ךיבקיעב ינירה והמ
 Wie ist es, wenn sie"’gesagt hat: ich הטאה עמש את אריסאו הלעב הל רפילד ימקימכ
 will in deiner Spur Nezira"*sein: ist unter פהל לובי וניא ינאו רמאו הלעב עמשיו^^ריזנב הרדנש׳ 5!

 -Spur der ganze Vorgang zu verstehen, so ארקיעב ךיבקיעב ינירה הל רמא יכ ךתעד אקלס יאו
 mit ist sie entbunden, oder der Zustand ואל אלא הידיד םיקולו הדידל הל רפיל סיפתמ אק
 -vor der Auflösung durch den Ehemann, so אלד אוה ךבלהו סיפתמ אתלימד^ אלוכב הנימ עמש
 :mit ist sie gebunden?— Komm und höre איה ךיבקיעב ינירה הרמאד השיא אה רפימ יצמ
 Wenn eine Frau ein Nazirat gelobt und קיב אבהו סיפתמ ארקיעב םלועל אל תרתוזכ ימנ !0
 ihr Mann es hört und sagt: auch ich, so לישתמ יאאמד יכיל םייק רמואכ ינאו הל^^רמאד
 kann er es nicht mehr auflösen. Wenn man ׳ינתמ) :אל אל יאו רפימ יצמ ותמקהא)
 ich trete in״ nun sagen wollte, die Worte ולש׳ו הלש תא רפימ ןמא הרמאו תאו ריזנ ינירה

iNaz.3 ןמא הרמאו תאו ריזנ ינירה יהנימרו ('מג) :םייק deine Spur''beziehen sich nur auf den An- 
 ,fang, so kann er ja ihr [Gelübde] auflösen הלתש ינפמ ןירתומ םהינש ואל םאו ןירוסא םהינש !5
 während seines bestehen bleibt. Hieraus הלשי תא רפימ ינת הדוהי בר רמא הרדנב ורדנ
 ist somit zu entnehmen, dass sie .sich auf אתיירב ינתקדכ אמית וליפא רמא ייבא םייק ולשו
 das ganze beziehen, daheF’kann er es nicht ורדנ ילת אקד תאו ריזנ ינירה הל רמאקד'^‘ ןונב

foi.23 יאמ תאוייריזנ ינירה הלי^מאד ןונב ןיתינתמ״דדרדנב mehr auflösen. Somit ist auch die Frau 
 -entbunden, die gesagt hat: ich trete in dei םייק ולשו הלש תא" רפימ יכה םושמ 20:

Jll האמטמו ןייב התוש התיהו ריזנב הרדנש השא|^| ne SpuF“. — Nein, tatsächlich beziehen sie 
 ,IIMI1 sich auf den Anfang, hierbei aber ist es הל רפה"םיעבראה תא תגפוס הו ירה םיתמל"
 gesagt hat, ebenso, als ״auch ich״ da er התוש התיהו״יהלעב הל רפהש הערי אל איהו הלעב
 םיעבראה תא תגפוס הניא םיתמל האמטמו ןייב

NetI 

Naz.21b 
ib 

53 M — 54 |ן אק M — 55 1[ מירה...הריזנ M — 

 סיפתמ ׳בקיעג 'בקיעב ינירה ׳םאדב M 56 jj הלעב עמשו
 11 אבקיעב MP 58 j| ד — M 57 j| םיקולו הדיד הל

50 M — הל |M 60 j ׳מא םא M 61 jj 1 ינירה רמאד: 

62 M 63 |1 הירדנל ילת B -|- 64 !ן ו M — ן הל! 

65 P — ו. 

würde er gesagt haben: es sei dir bestä- 
tigt. Daher kann er, wenn er seine Bestä- 
tigung auflösen lässt, es auch ihr auflösen, 
sonst aber nicht. 

[Wenn jemand gesagt hat:] ich 

WILL NAZIR sein, und DU? UND SIE ״AmEN״ 

SAGT, so KANN ER IHRES AUFLÖSEN UND 

SEINES BLEIBT bestehen. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: [Wenn jemand 
gesagt hat:] ich will Nazir sein, und du? und sie ״Amen״ sagt, so sind beide gebun- 
den, wenn aber nicht, so sind beide entbunden, weil er sein Gelübde von ihrem ab- 
hängig gemacht hat!? R. Jehuda erwiderte Eies: er kann ihres auflösen und seines 
bleibt bestehen. Abajje erwiderte: Du kannst auch die Lesart der Barajtha bestehen 
lassen, wenn er nämlich zu ihr gesagt hat: ich will Nazir sein und^׳du, wobei er sein 
Gelübde von ihrem abhängig gemacht hat; unsre Misnah aber spricht von dem Fall, 
wenn er gesagt hat: ich will Nazir sein, du auch? er kann daher ihres auflösen und 
seines bleibt bestehen. 

JENN EINE Frau ein Nazirat gelobt und Wein getrunken oder sich an 

Toten verunreinigt hat, so erhält sie die vierzig Geisselhiebe. Wenn 

ihr Mann es ihr aufgelöst und sie, ohne zu wissen, dass ihr Mann es ihr 

aufgelöst, Wein getrunken oder sich an Toten verunreinigt hat, so er- 

HÄLT sie nicht die VIERZIG GeISSELHIEBE. R. JeHUDA SAGT, WENN SIE AUCH DIE 

27. Eine Frau, die eine andere ein Nazirat geloben hört. 28. Und der Ehemann der ersten 

es nachher auflöst. 29. Da man sein eigenes Gelübde nicht auflösen kann. 30. Falls das 

Gelübde der er.steren aufgelöst worden i.st. 31. Dh. mit dir zusammen. 
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VIERZIG GEISSELHIEBE NICHT ERHÄLT, SO □יעבראה תא תגפוס הניא םא“ רמוא הריהי יבר 

ERHÄLT SIE DENNOCH Geisselhiebe DER .תוררמ תוכמ גופסת 
WiDERsÄTzLicHKEiT^'. הל חלסי ׳הו םרפה השיא° ןנבר ונת ,ארמג 

GEMARA. Die Rabbanan lehrten:”///^ בותכה העדי אל איהו הלעב הל רפהש השאב 
Mann hat sic aufgelöst, 2md der Herr 7vird 5 5;>וגמ היהשכו° ההילסו הרפכ הכירצ איהש רכדמ 
ihr verzeihen. Die Schrift spricht von einer ןווכתנש ימ המו הכוב היהייה? קוספ לצא אביקע יבר 
Frau, der ihr Mann [das Gelübde] aufge- ןועט הלט רשב ודיב הלעו“ ריזח רשב ודיב תולעל 
löst und sie es nicht gewusst hat, dass sie הלעו״ריזח רשב ודיב תולעל ןוובתמהדרחילסו הרפכ 
der Sühne und der Vergebung benötige. רבדב אצויכ המכו המכ תחא לע ריזח רשב ודיב 
Wenn R. Äqiba an diesen Vers herankam, !0 5,17■יימ המו ונוע אשנו םשאו עדי אלו° רמוא התא ‘־״ 
weinte er: wenn einer, der Schweinefleisch רשב ודיב הלעו’°הלט רשב ודיב תולעל ןווכתנש 
[essen] wollte und Schaffleisch ihm in die רמא בלח לש קפם ןמוש לש קפם הכיתח ןוגכי׳ריזח 
Hand gekommen ist, der Sühne und der ריזח רשב חיב תולעל ןווכתנש ימ ונוע אשנו ארק 
Vergebung benötigt, um wieviel mehr der- יפיא המכו המכ תחא לע ריזח רשב ודיב הלעו'° 
jenige, der Schweinefleisch [essen] wollte 15 ימ המורנוע אשנו םשאו עדי אל[ו] רמוא הדוהי ןב 

und Schweinefleisch ihm in die Hand ge- רשב תיב הלעו הלט רשב תיב תולעל ןווכתנש 
kommen ist. Desgleichen heisst es:'*und לש תחאו כלח לש תחא תוכיתח יתש ןוגכ ריזח 
er es nicht 71msste 7md sich verschuldet, so ריזח רשכ ודיכ תולעל ןווכתמה ונוע אשנו” ןמוש 
trage er seine Sünde■, wenn die Schrift רכד לע המכו המכ תחא לע ריזח רשכ ודיכ הלעו 
von einem, der Schaffleisch [essen] wollte 20 יכנ אנת יאד ןיכירצ”יל המל ינה לכו םיוודה וודי הז 
und Schweinefleisch ihm in die Hand ge- ארקיעמד םושמ החילסו הרפכ איעבד אוה םתה השא 
kommen ist, wenn es beispielsweise zwei- לש קפס בלח לש קפס הכיתה לבא ןווכיא” ארוסיאל 
felhaft ist, ob es ein Stück Fett oder ein יאו החילסו הרפי יעב אל ןיוביא ארתיהלד ןמוש 
Stück Talg” war, sagt: trage er seine הל רפהד השא לבא ארוסיא אכיאד אדת'רמתיא 
Sünde, um wieviel mehr gilt dies von ei- 25 רמתיא יאו החילסו הרפכ יעבית אל”אריתהד הלעב 

nem, der Schweinefleisch [essen] wollte m 68 ü היה — M 67 || םיעבראה...םא - M 66 

und Schweinefleisch ihm in die Hand ge- ךכ M 71 || 'לעו M 70 j] ׳כתנש ימ M 69 j| התלעו 

kommen ist. Isi b. Jehuda sagte: Und er ןהמ יחא לכאו M 73 |j ריזח...המו — M 72 || ןיוכתמה 

nicht 7vusste %md sich verschuldet, so trage lä ]^ייצ M 74 || הז רבד לע לכא וזיא עדוי וניאו 
r,.. 1 • 1 י ס r ינא M 77 j| ארוסיא לכאד אוה ׳כה ׳בה M 76 11 ןיוכימק 

er senne Sunde׳, wenn einer, der Schaf- ; 
 יעב אל אמיא• . . ’

fleisch [essen] wollte und Schweinefleisch 
ihm in die Hand gekommen ist, wenn es beispielsweise zwei Stücke waren, eines 
Talg und eines Fett, seine Sünde trägt, um wieviel mehr derjenige, der Schweine- 
fleisch [essen] wollte und Schweinefleisch ihm in die Hand gekommen ist. Hierüber 
sind die Betrübten betrübt. — Wozu ist dies alles nötig? — Sie sind nötig; würde es 
nur hinsichtlich einer Frau gelehrt worden sein, [so könnte man glauben,] nur diese 
benötige der Sühne und der Vergebung, weil sie von vornherein Verbotenes־’'^ beab- 
sichtigt hat, bei einem Stück aber, hinsichtlich dessen es zweifelhaft ist, ob es Talg 
oder Fett war, wobei er Erlaubtes [essen] wollte, benötige er nicht der Sühne und 
der Vergebung. Würde nur dieses gelehrt worden sein, [so könnte man glauben,] weil 
Verbotenes vorhanden^war, eine Frau aber, der ihr Mann [das Gelübde] aufgelöst hat, 
die somit Erlaubtes getan hat, benötige nicht der Sühne und Vergebung. Und wür- 

32. Diese werden oft wegen Vergehen verhängt, die nach bibl. Gesetz nicht mit der Geisselung belegt 

sind. 33. Num. 30,13. 34. Lev. 5,17. 35. Die losen Fettschichte der Schlachttiere 

(cf. Bd. viij S. 952 Z. 17 ff.), die zum Essen verboten sind. 36. Die Bestimmungen.‘über das Nazirat 

zu übertreten. 37. Ein Stück war entschieden verboten, nur ist es zweifelhaft, ob er dieses geges- 

sen hat. 
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 ,den nur diese beiden gelehrt worden sein ןוהל ייגסד אוה יתרת ינה’ אנימא הוה יתרת ינה
Ki.iea יתש לבא ארוסיא עבקיא אלד ההילפו הרפכב so könnte man glauben, nur in diesen bei- 

 -den Fällen genügen Sühne und Verge ארוסיא ן;בקיאד ןמוש לש תחאו בלה לש תחא תוביתה
 bung, weil das Verbotene nicht festgestellt אלד ןל עמשמ אק החילסו הרפבב היל יגפ אל

Hör,10b5 יאמ ן^חוי יבר רמא הנח רב רב הבר רמא“ :אנש ist, bei zwei Stücken aber, eines Talg und 

Hos.14,10 מיעשפו םב וכלי םיקדצו 'ה יכרד םירשי יב° ביתכד eines Fett, wobei das Verbotene festgestellF’ 

 -ist, seien Sühne und Vergebung nicht aus ןהיחפפ תא ולצמ• םדא ינב ינמיל לשמ םב ולשבי
 reichend^’, so lehrt er uns, dass es hierbei הליכא םושל ולכא דחאו הוצמ םושל ולכא דהא
 .keinen Unterschied gebe הזו םב וכלי םיקידצו הוצמ םומיל ולכאמ* הז הפנ

 Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen רמא םב ולמיכי םיעמיופו הפג הליכא םומיל ולכאמ׳ ג׳י
 Gerade sind die''/׳R. Johanans: Es \\Q\sst אק אלד יהנ היל תירק עשר יאה שיקל שיר היל
 Wege des Herrn, die Frommen ivandeln auf אלא דיבע אק אהימ הפפ רחבומה ןמ הוצמ דיבע
 ihnen, aber die Frevler kommen auf ihnen ותמיא הזו ומע ותוחאו ותשא הז םדא ינב ינמיל לשמ
 zii Fa1i\ dies ist zu vergleichen mit dem ול הנמדזנ הזלו ‘'ותמיא ול הנמדזנ הזל^ומע ותוחאו
 Fall, wenn zwei Personen ihr Pesahlamm הזו םב וכלי םיקידצ ותשא ול הנמדזנש הז ותוחא 15
 -gebraten und der eine zum Zweck der Aus ןנא ימד ימ םב ולשבי םיעשופו ותוחא ול הנמדזנש
 übung des Gebots und der andere zur לשמ אלא םיכרד ינמי אכה^יךרד אדח ןנירמאק

 ,Uebersättigung es gegessen hat. Ueber den הוצמ םשל ונווכתנש ןה ומע'’*'ויתונב יתשו *בולל
 -der es zum Zweck der Ausübung des Ge םיעשופו הריבע םשל ןווכתנש אוה םב וכלי םיקידצו
 bots gegessen hat, heisst es: die Frommen רמא ןווכיא הוצמ םושל ימנ אוה אמלדו םב ולשבי 20

Gn.13,10 אשיו° רמאנ הריבע םש לע-^רזה קופפה לכ ןנחוי יבר 

ib. 39,7 היניע תא וינדא תשא אמיתו“ ויניע תא יבול 
S:!התא אריו“ אריו יניעב הרשי איה יכ“ [ויניע תא] 
pr.B,26 הנוז השא דעב יכ“ ןדריה רבכ לכ תא רומח ןב םכש 

Tüandeln auf ihnen,, und über den, der es 
zur Uebersättigung gegessen hat, heisst es: 
tmd die Frevler kommen arf ihnen zu Fall. 
Res-Laqis sprach zu ihm: Wieso nennst 
du ihn einen Frevler; zugegeben, dass er 
das Gebot nicht auf das Vorzügliche aus- 
geübt hat, aber das Pesahopfer hat er ja 

 M 78 והל יגסד אוה ןילה

 M + אה

i! רחאו M 

81 |j אק — M 80 11 תא — M 79 

84 II הז תיבב M 83 1| תיבב + M 82 j| 

 M 85 ־q ו M 86 y —• ומע M 87 11 םשל,

hergerichtet!? Vielmehr ist dies mit folgendem Fall zu vergleichen; zwei Personen 
hatten Frau und Schwester bei sich, einer geriet zu seiner Frau und der andere ge- 
riet zu seiner Schwester. Ueber den, der zu seiner PTau geriet, heisst es: die Frojiimen 
wandeln auf ihnen., und über den, der zu seiner Schwester geriet, heisst es: und die 
Frevler kommen auf ihnen zu Fall. — Ist es denn gleich, wir sprechen von einem 
Weg, hierbei aber sind es zwei Wege״!? Vielmehr, dies ist mit Lot und seinen beiden 
Töchtern zu vergleichen; über sie, die eine gute Handlung״bezweckten, heisst es: die 
Frommen ivandeln auf ihnen., über ihn, der eine Sünde bezweckte, heisst es: tmd die 
Frevler kommen auf ihnen zu Fall. — Vielleicht hatte er ebenfalls eine gute Handlung 
bezweckt!? R. Johanan erwiderte: Der ganze Schriftvers deutet"’darauf, dass er nur 
eine Sünde bezweckt erhob, [und es heisst:]"V0 erhob die Frau seines Herrn 
ihre Augen. Seine Augen, [und es \\&\ssVfdenn sie ist recht in meinen Augen. Und 
sah, [und es heisst:] "V« sah Sekhem, der Sohn Haniors. Den ganzen Umkreis [kikar] 
des Jarden, [und es heisst:]"^ denn durch eiri Hurenweib [konemt man herunter] bis auf 

38. Er wusste, dass eines von beiden verboten ist. 39. Dies gleiche vielmehr einer vor- 

sätzlichen Sünde. 40. Hos. 14,10. 41. Einer hat eine erlaubte, der andere dagegen eine 

verbotene Handlung begangen. 42. Cf. Gen. 19,32. 43. Die in diesem Schriftvers 

gebrauchten Worte werden an anderen Schriftstellen im Zusammenhang mit sündhaften Handlungen ge- 

braucht. 44. Gen. 13,10. 45. Ib. 39,7. 46. Jud. 18,3. 47. Gen. 34,2. 48. 

Pr. 6,26. 
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einen JMib [kikar] Brot. Dass er ganz 

dnrehtrünkt imr., [und es heisst:]Vr// will 

})leinen Buhlen folgen, die mir Brot und 

[Fässer, Wolle und Flachs, Oel zind Ge- 

 ייבהאמ ירחאדרכלא° הקשמ הלכ יכ םהל רככ דע
 אהו ייוקשו ינמש יתשפו ירמצ ימימו ימחל ינתנ

 המל ינוה בר רכ יסוי יבר םושמ אנת^יפינא םנימ

 “אל התבכשבש״רמול הריכב לש המוקבו^ר״יו לע דוקנ ט"■'**־

tränke spenden. — Bei ihm'“war es ja ein 5 לאמ דבעימל היל הוה יאמו״עדי המוקב לכא״עדי 

Zwang-sfali!? — Im Namen des R. Jose b. יעביא” אל אנירחא אינפלד הנימ אקפנ הוה הוהד 

R. Honi wurde gelehrt: Auf dem u in uhe- עשפנ חא״ ביתכד יאמ אבר שרד° :ארמח יהשימל p8;״,T9 

qunia, das bei der älteren (Tochter] vor- תירקמ עשפנ הא ןומרא חירבכ םינידמו״״זע תירקמ coi.b 
kommt, befindet sich deshalb ein Punkt'*, ןומרא חירבכ םינידמו םהרבאמ שריפש טול הז זע 

um anzudeuten, dass er es zwar bei ihrem m ינומע אבי אל° ןומראו םיחירבכ״^יסינידמ ליטהמ• Dt.23!4 

Sichniederiegen nicht gemerkt hatte, wol יאמ קחצי יבר אמיתיאו אבר שרד :׳ה להקב יבאומו 

aber bei ihrem Aufstehen. — Was sollte עלגתי הישות לכב(ו) דרפנ שקבי הואתל" ביתכד 

er dann machen, die Sache war ja bereits עלגתי הישות לכב(ו) טול הז דרפנ שקבי הואתל 

Pr. 18,1 

ob'! תויסנב יתבב ונולק הלגתנשfןנתד" תושרדמ יתבב 
 15רמא° :םלוע רוסיא ןרוסיאו ןירופא יבאומו ינומע ""•יס'

 הנממ ואצי״^דתניז רמת הניז ירמז התניז רמת אלוע """היס"”

Er sollte am folgenden geschehen"!? 
Abend keinen Wein trinken. 

Raba trug vor: Es heisst:"A'/;i! Bruder, 

der treulos 7vird der festen Stadt, und strei- תובבר המכ וילע"'ולפנ הניז ירמז םיאיבנו םיכלמ 
tigkeiten ivic des Palastes Riegel. Ein Bru- הריבע הלודג קחצי"*רב ןמחנ בר רמא° :לארשימ ״״■יס' 

der, der treulos wird der festen Stadt, das רמא הדוהי בר רמאהו המשל אלש הוצממ המשל 

ist Lob der sich von Abraham trennte; und w ühu וליפא תוצמבו הרותב םדא קוסעי םלועל בר 

Streitigkeiten wie des Palastes Riegel, der אמיא אלא ןמשל ידיל""אב ןמשל אלש ךותמש ןמשל 

Streitigkeiten hervorrief wie der Riegel 5,24 תשא*°°לעי םישנמ ךרבת"ביתכד המשל אלש* הוצמכ 

beim Palast'^ [denn es heisst:] "<?i־ soll kein 

Amoniter und kein Moabiter in die Gemein- 

de des Herrn kommen. 

Raba, nach anderen R. Ji9haq, trug 

vor: Es heisst:'"Wrt׳^://, Wollust strebt, wer sich 

88 f- M- 89 || אנ M — 90 אנת M המוקבש |i 

91 B הבכשבש !M 92 j — לבא M 93 |j יעבתמ הוה 

 ןיבו וניב M 95 |1 זע״.םינידמו — M 94 ü ׳שמל היל
 I וילע — M 97 !1 יתבו M 96 i| ןומראל ׳רבב לארשי
98 P -|- 99 !1 בר B — ידיל M 100 jj להאב םישנ ןוניא ןאמ ׳ו.וו. 

trennt, und gegen jeglichen Rat wälzt er sich einher. Nach Wollust strebt, wer sich trennt, 

das ist Lob g^gen jeglichen Rat wälzt er sich einher, dessen Schande in den Bet- und 

Lehrhäusern aufgedeckt'^ wurde, denn es wird gelehrt: Amoniter und Moabiter sind 

verboten", und das Verbot ist ein ewiges. 

Üla sagte: Tamar trieb Hurerei"und Zimri trieb HurereE; Tamar trieb Hurerei) 

und Könige und Propheten kamen aus ihr hervor, Zimri trieb Hurerei, und viele My- 

riaden von Jisrael fielen durch ihn. 

R .Nahman b. Ji9haq sagte: Besser ist eine gutgemeinte Sünde als eine nicht gutge- 

meinte gute Handlung. — R. Jehuda sagte ja aber im Namen Rabhs, dass man sich 

stets mit der Gesetzlehre und guten Handlungen befasse, auch nicht um ihrer selbst'‘ 

willen, denn dadurch kommt man dazu, es um ihrer selbst willen zu tun!? — Lies viel- 

mehr: wie eine nicht gutgemeinte gute Handlung, denn es gepriesen vor an- 

49. Hos. 2,7. 50. Bot, der dann betrunken war u. nichts merkte. 51. Im masor. Text 

befindet sich auf dem genannten Buchstaben im Schriftvers, der von der Beschlafung der älteren Tochter 

berichtet (Gen. 19,33), ein diakritischer Punkt. 52. Er merkte es ja erst beim Aufstehen. 53. Pr. 

18,19. 54. Durch den Riegel werden die Einwdhner des Palastes von der Aussenwelt getrennt, eben- 

so trennten sich die Nachkommen Abrahams u. die Nachkommen Bots von einander. 55. Dt. 23,4. 

56. Pr. 18,1. 57. הלג wegen der Aehnlichkeit der .\ussprache mit עלג identifizirt. 58. Dh. sie 

dürfen in die jüd. Gemeinde nicht aufgenommen werden. 59. In guter Absicht, um das Geschlecht 

zu erhalten; cf. Gen. 38,14. 60. Cf. Num. 25,14. 61. In gutgemeinter Absicht. 62. 

Jud. 5,24. 

8 Talmud Bd.V 
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 ,dere71 Weibern sei Jael, das Weib Hebers להאבש םיטינ ןאמ ךרבת להאב םישנמ יניקה רבח

 des Qeniters, vor den Wciber71 im Zelt sei •תוליעב עבש ןנחוי יבר רמא° :האלו להר הקבר הרט

 '•sie gepriesen^ und unter "Weibern im Zelt הילגר ןיב° רמאניט• העש התואב ע*שר ותוא לעב

 -sind Sara, Ribqa, Rahe! und Lea zu ver היליד הליעבמ'אינהתמ אק אהו |׳וגו| בבש לפנ ערב

 stehend הער אלא הניא' םיעשר לש ןתבוימ לב ןנהוי יבר רמא ■י

Gn.31,29 בקעי םע רבדמ ךל רמשה° רמאנש םיקידצ לצא R. Johanan sagte: Sieben Beschlafun- 

 -gen vollzog dieser Frevler an jener Stun יאמא בומ אלא ריפיש ער אמלשב ער דעו בו־םמ

 de, denn es heisst:ihre71 Füssen עמש איה הער ותבוט’הנימ עמט• ואל אלא אל

sot;22bקוסעי םלועל בר רמא הדוהי בר רמא״אפוג :הנימ kniete er, fiel hin, lag da 8ccl"■— Sie hatte 
47a 

Syn.IOöö 

 תונברמ םינשו םיעברא רבשביש ןמישל ידיליאב ןמישל
 -ja aber einen Genuss von seiner Beschlaאליש ךותמיש ןמשל אלטי וליפא תוצמבו הרותב םדא !״

 fung!? R. Johanan erwiderte: Jede Woltat טיל*

 .der Frevler ist ein Uebel für die Frommen לב בירקהיטי

 Es heisst n^mWehZhüic dich mit jd]0b 1 באומ ךלמ'°ןולנע לש ונב"תב תור אנינח“יברב יסוי

Ar. 169 

 יבר רמאו’ תור ונממ האציו'הבז עישרה'

Hör.3ןן 

 םידקי םלועל החרק ןב עשוהי יבר רמא ןיבא רב
 התמדקטי תהא הליל רבטיבטי'"הויצמ רבדל םדא

 F01.24 לארשיב׳^תורוד העברא התמדקוי׳התבז״הריעצל הריכב

 :תובלמל

 reden, Gates oder Böses\ allerdings nicht "ןנחוי יבר רמא אבא רב אייה יבר רמא" :התיה

 Böses, weshalb aber nicht Gutes? — wol רבש וליפא חפקמ אוה ךורב *שודקה ןיאיטי ןינמ >5

 -deshalb, weil das Gute für ihn Böses wä היל רמא באומ היתיריקד הריכב וליאד האנ החייטי

 .re; schliesse hieraus טי.2,9המהלמ םב (ה)רגתת לאו באומ תא ריצת לא״׳יאנמהר

 Der Text. R. jehuda sagte im Namen הריעצ וליאו ןנירעצ ירועצ לבא״אלד אוה המחלמ

 Rabhs: Stets befasse man sich mit der ׳'י■'׳•'® רגתת לאו םריצת לא“ היל רמא ימע ןב היתיריקד
Bq.389 20 אייח ןנירעצייאל ירועצ וליפא'^םב Gesetzlehre und guten Handlungen, auch 

nicht um ihrer selbst willen, denn dadurch 

kommt man dazu, es um ihrer selbst willen 

zu tun. x\ls Belohnung für die zweiund- 

vierzig Opfer, die der ruchlose Balaq dar- 

brachte, ward es ihm beschieden, dass aus 

ihm Ruth hervorging. R. Jose b. R. Hani- 

na sagte nämlich, dass Ruth eine Tochter 

des Sohns Eglons, des Königs von Moab'’, 

war. 

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. 

Johanans: Woher, dass der Heilige, gebe- 

nedeiet sei er, nicht einmal den Lohn für ein schönes Wort kürze? Die ältere“nannte 

[ihren Sohn] Moab״", daher sprach der Heilige, gebenedeiet sei befehde die Moabiter 

Glicht und lasse dich in keinen Krieg mit ihnen ein\ nur in einen Krieg sollte er sich 

mit ihnen nicht einlassen, wol aber durfte er sie bedrängen; die jüngere aber nannte 

[ihren Sohn] Ben-Ämi”, daher sprach erZbefehde sie nicht 7md streite nicht mit ihnen, 

nicht einmal bedrängen durfte er sie. 
R. Hija b. Abin sagte im Namen des R. Jehosuä b. Qorha: Man beeile sich stets 

zu einer guten Handlung, denn als Belohnung für die eine Nacht, um die die ältere 

der jüngeren zuvorgekommen war, ward es ihr beschieden, vier Generationen früher 

zur Königswürde”in Jisrael zu gelangen. 

03. Nacli der weiter folgenden Auslegung gab ^sicli Jael dem von ihr gastfreundlich aufgenommenen 

Si.sra hin, uni ihn zu schwächen u. töten zu können. 64. Jud. 5,27. 65. In diesem fochrift- 

vers kommen je 3n1al die W.e "knien" u. "fallen" u. 1 mal das W. "liegen" vor. 66. Gen. 31,29. 

67. Der balaq entstammte. 

71. Dh. Sohn meines Volks. 

,S. 1097 N. 54. 

I M 2 רמא הריבעמ M לצא איה הער !M 3 j ןתבוט 
 j| ידיל — B 4 |j ם״ש םיקירצ לצא איה הער םיעשר לש
5 M — 6 || עשרה M 7 ;| התציו M -|- היבאומה II 

8 M 9 !ן ינוה il M קלב לש ונב ןב I 

II M — 12 || התיה j- M- 13 || השמל M ירועצ אה 

 |] 'רעצת B 15 |' רמא אל ירועצ ׳יפא ללכ M 14 ״ ׳ירעצ

16 M תוכזבט׳ B 17 i ׳שיל 1’ 18 |' המדקו. M —שיב'. 

69. Dh. vom Vater. 70. Dt. 2,9. 

73. Das W. תוכלמל ist zu streichen; cf. Bd. vij 

68. Der Töchter I.ots. 

72. Dt. 2,19. 
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59 NAZIR IV,iv Fol. 24a nlKNN EINE Frau ein Nazirat ge- התמהב תא השירפהו ריזנב הרדנש הש^ 

J lobt UNI) HIN Vieh" abgesondert התיה ולש שא הלעב הל ־ופיה ךב רחאו 

hat, und ihr Mann es ihr darauf auf- 

LÖST, so KANN DAS ViEH, WENN ES IHM 

(;ehört, in die Herde kommen und wei- 

DEN, WENN ES ABER IHR GEHÖR׳!', SO IST 

DAS SÜNDOPFER VERENDEN ZU LASSEN, 

DAS Brandopfer als Brandopp'ER dar- 

ZUBRINGEN UND DAS FrIEDENSOPFER ALS 

Ne(l.3b'’ 

Bm.104« 

N0g.xvi,12 

tKet.6 

 התמהב'התיה הלש שאו רדעב הע־יתו אצת התמהב

 וברקי"שימלש" הלוע ברקת הלועו תומת תאשחה"׳

 ויה° שחל ןינועש ןניאו דחא שויל ןילבאנו שימלש

 ימד ןישרופמ תועמ הבדנל ולפי ןימותש תועמ הל

 ןהבךילעומ אלו ןינהנ אל חלמה שיל ובלי תאשה

 ואיבי שימלש ימד ןהב ןילעומו הלוע ואיבי הלוע ימד

 :שחל ןינועש ןיאו דחא שויל ןילבאנ״מימלש

Friedensopfer darzubringen; es”darf 10 בר רמא הל דבעשמ^אל לעבד”אנת ןאמ .ארמג 

NUR EINPIN Tag gegessen werden, be- איה הדוהי יבר ךתעד אקלס יאד איה ןנבר אדפה 

nötigt aber nicht der Brote”. Hatte אינתד הל דבעשמ“'אה רדעב הערתו אצת יאמא 

SIE UNBEZE1CHNETES Geld’" zurückge- ותשא לע רישע“'ןברק איבמ םדא רמוא הדוהי יבר° 

LEGT, SO FÄLLT ES DER FREIWILLIGEN לב הל בתב ךכש תבייה איהש היתונברק לכ ןבו 

Spendenkasse zu, wenn aber bezeich- 15 רמא אבר אנד תמדק ןמ ילע ךיל תיאד תוירהא 

netes”Geld, so ist das Geld zum Sund- אתלימב הל דבעשמ יכ הדוהי יבר אמית וליפא 

OPFER IN DAS Salzmeer zu werfen, man ירמאד אכיא אל הל אכירצ אלד אתלימב הל אבירצד 

DARF ES nicht nutzniessen NOCH BE- דבעשמ יכו איה הדוהי יבר אדפה בר רמא אנת ןאמ 

GEHT MAN DARAN EINE VERUNTREUUNG^ הל אבירצ אלד אתלימב״הל אכירצד אתלימב הל 

FÜR DAS Geld zum Brandopfer ein 20 ימד יכיה אלא ללכ הל דבעשמ אל ןנבר יאד אל 

BrANDOPP'ER DARZUBRINGEN, UND MAN BE- 18 B המהבה. M ו ׳םהב + M 20 :! ה -- M 19 

GEHT DARAN EINE VERUNTREUUNG, UND M 24 ו + B 23 jj ןהב — M 22 j ברקת B 21 

FÜR DAS Geld zum Friedensopfer ein •לבא m 27 (| רישע — m 26 || דבעתשמ b 25 || אלר 

Friedensopfer darzubringen; es darf 

NUR EINEN Tag gegessen werden, benötigt aber nicht der Brotp:. 

GEMARA. Wer ist der Autor, welcher sagt, dass der Ehemann hierfür”nicht haft- 

bar sei!? R. Hisda erwiderte: Es sind die Rabbanan, denn wieso dürfte [das Vieh,] 

wenn man sagen wollte, es sei R. Jehuda, in die Herde kommen und weiden, er ist 

ja haftbar“!? Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte: Der Ehemann muss für sei- 

ne F'rau das Opfer“ eines Reichen"" darbringen*', ebenso auch jedes andere Opfer, zu 

dem sie verpflichtet ist, denn er unterschrieb ihr*''folgendes: jeden Anspruch, den du 

an mich von früher hei־*' hast. Raba sagte: Du kannst auch sagen, es sei R. Jehuda, 

denn haftbar ist er nur für eine Sache, deren sie benötigt, nicht aber für eine Sache, 

deren sie nicliF’benötigt. Manche lesen: Wer ist der Autor? R. Hisda erwiderte: Es 

ist R. Jehuda, denn auch nach ihm ist er für sie haftbar nur für eine Sache, deren 

sie benötigt, nicht aber für eine Sache, deren sie nicht benötigt. Nach den Rabbanan 

ist er ja überhaupt nicht haftbar*^ und eine Haftbarkeit'* kann nur dann erfolgen. 

74. Das Friedensopfer, das sonst, wenn es freiwillig gespendet wird, 2 Tage gegessen werden darf; 

cf. Bd. viij S. 185 Z. 18 ff. 75. Die znni Friedensopfer des Nazirs gehören, obgleich es hinsichtlich 

der Essensfrist diesem gleicht. 76. Zur Anschaffung der Opfer, ohne bezeichnet zu haben, welches 

für das eine u. welches für das andere Opfer zu verwenden sei. 77. P'ür jedes Opfer einen beson- 

deren Betrag. 78. .\ra Geheiligten; cf. Lev. 5,15. 79. Für das Opfer seiner Frau. 80. Somit 

wird beim Geloben die Heiligkeit auf das Vieh übertragen, selbst wenn es ihm gehört. 81. Das sie 

darzubringen verplichtet ist. 82. F'alls er reich ist, obgleich sie besitzlos ist. 83. In Fällen, wo das 

Opfer nach den Vermögensverhältnissen des Opfernden darzubringen ist; cf. Lev. 5,7ff. 84. Im Flhekontrakt. 

85. Auch die Opfer, die sie aus der Zeit vor der Hochzeit schuldet. 86. Der Ehemann hat ihr das 

tielübde aufgelöst u. sie hat somit kein Opfer darzubringen. 87. Das Vieh ist nicht heilig, selbst wenn 

er ihr das Gelübde nicht aufgelöst hat. 88. Dass sie das Opfer von seinem \׳ieh darbriugen darf. 
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 wenn er es ihr zueignet, und wenn er es הוה הל ינקאד ןויכו הל היינקאד ןוגכ הל דכעשמד

coi.b ה, ינ^מ יכ ןנבר אמית וליפא רמא אכר° הסיפנד ihr zueignet, gehört es ihr'’. Raba sagte: 

 -Du kannst auch sagen, es seien die Rah הל אכירצ אלד אתלימב הל אכירצד^אתלימכ ימנ

Git 77a banan, denn er eignet ihr nur eine Sache 
syn,71a 5 ה^רנקש המ תרמאה הל אנמ איה'° ;ברקת הלועו zu, deren sie benötigt, nicht aber eine Sa- 

 .che, deren sie nicht benötigt התפיצמ !!תצמקט* אפפ בר רמא הלעב הנק השיא

 Wenn das Vieh ihr gehört, so ist ת^מ לע הל רמאו רהא הל ינקאד אמית^^תיעכיא

 .das Sündopfer verenden zu lassen הלוע ברקת הלועה :ןהב תושר ךילעבל ןיאש

Er54a"י“ ^רובאל /אומש• היל רמא :רב ברקת םימלשהו das Brandopfer d.\rzubringen. Woher 

 hat sie solches, du sagtest ja, was die Frau ׳יי“אי יע ר־יערכ לע^'ביתיה אל’ יהיא !0

 -erwirbt, habe ihr Mann erworben!? R. Pa ז'^יע“ 'יע-יא ןיי ילאיייאתלימ

 ”pa erwiderte: Wenn sie es von ihrem Teig יי^^ רהאלשו התימה׳^רהאלשו הלשו ולש'
 abgespart hat. Wenn du aber willst, sage ךיאו ריזנב ונב תא רידמ שיאהךנתד ולשךרמאד אה70'"

,.a3a םיבורק והוהליגש וא הליג ריזנכ הנב תא הרדמ השאה ich: wenn ein Fremder es ihr zugeeignet 

 und gesagt hat: mit der Bedingung, dass ןימותס תועמ ול ויה םיבורק והוחימש וא ההימ" !5

 .dein Mann kein Befugnis darüber habe הלמה םיל וכלי תאטח ימד ןישרופמ'’הבדנל ולפי

 Das Brandopfer als Brandopfer םימלש ימד ןהב ןילעומו הלוע ואיבי הלוע ימד

 darzubringen und das F'riedensopfer םהל ןינועט ןניאו דחא םויל ןילכאנו םימלש• ואיבי^

uja ותוריזנל תועמ שירפמה’ אינתד ןלנמ התימ״רהאלש &c. darzubringen. Semuel sprach zu 

 ,Ebuth b. ihi: Du setzest dich nicht hinאיבהל ןייואר ןהש ינפמ ןהב^יןילעומ אלו ןינהנ אל20’■"

 -bevor du mir folgendes erklärt hast: Fol "ולפי םימותס תועמ ול ויהו תמ םימלש" ןלוכב

 benötigen nicht der ־’gende vier Widder הלמה םיל ךילוי תאטח ימד״ןישרופמ תועמ״הבדנל

 M 28 Brote: seiner, ihrer, der nach dem Tod [des הישפנכ היל היינקאד ןויכד |P 29 i לימב הל אכירצ אלד'
 Eigentümers zurückbleibt], und der nach אכירצד

 der Sühne” [zurückbleibt]. Ihrer, wie wir רמאד

bereits gesagt haben”. Seiner, wie gelehrt 

wird: Ein Mann kann seinem Sohn ein 

Nazirat auferlegen, nicht aber kann eine 

Frau ihrem Sohn ein Nazirat auferlegen. Wenn er sich geschoren hat” oder seine 

Verwandten ihn geschoren haben, wenn er widei'sprochen hat oder seine Verwandten 

widersprochen haben und das Geld’־unbezeichnet vorhanden ist, so fällt es der frei- 

willigen Spendenkasse zu, wenn aber bezeichnet, so ist das Geld zum Sündopfer in 

das Salzmeer zu werfen, für das Geld zum Brandopfer ein Brandopfer darzubringen, 

und man begeht daran eine Veruntreuung, und für das Geld zum Friedensopfer ein 

Friedensopfer darzubringen; es darf nur einen Tag gegessen werden, benötigt aber 

nicht der Brote. Woher dies von dem, der nach dem Tod [zurückbleibt]? — Es wird 

gelehrt: Wenn jemand Geld für seine Nazir[opfer] abgesondert hat, so darf man es 

nicht nutzniessen noch begeht man daran eine Veruntreuung, weil alles”für das Frie- 

densopfer‘”verwendbar ist. Wenn er gestorben ist und das Geld unbezeichnet zurück- 

bleibt, so fällt es der freiwilligen Spendenkasse zu, wenn aber bezeichnet, so ist das 

89. Das Vieh dürfte dann nicht mehr in die Herde kommen. 90. Vom ihr zugeteilten Haus- 

haltungsgeld. 91. Die als Friedensopfer dargebracht werden. 92. Durch einen anderen, wenn 

dieser abhanden gekommen war. 93. Im in der Mi.snah gelehrten Fall, weun der Mann das Nazirat- 

gelübde seiner P'rau auflöst. 94. Während des Nazirats; dies gilt als Widerspruch u. das Nazir- 

gelübde ist ungiltig. 95. Zur Darbringung der Naziropfer. 96. Jede einzelne Münze, da sie 

nicht bezeichnet ist. 97. Bei diesem hat das Gesetz von der Veruntreuung am Geheiligten (Lev. 5,15| 

vor dem Blut.sprengen nicht statt. 

30 M — 31 איה M 32 :[ הצמקש M 

33 B אמיא B 34 ij המאל M 35 ;j 1 'ערכא; 

36 M — ו !M 37 j + 38 ו M + ש וא !B 39 i 

 (ב — M 42 II ןהב — M 41 |j ה + M 40 ;ן תועמ

43 P + לש |M 44 i — 45 ן| תועמ M — ןילעומ...ימד. 
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('rcld zuni Sündopfer in das Salzmeer zu ןילעומו הלוע וא־יב' הלוע ימד ןילעומ אלו ןינהנ אל 

werfen, weder darf niaii es nutzniessen noch דהא םויל ןילבאנו םימלש ואיבי םימלש ימד ןהי 

begeht man daran eine Veruntreuung, für רהאלש אוה ארבס הרפכ רהאלש םהל ןינועמ ןניאוי״ 

das Oeid zum Brandopfer ein Brandopfer הרפכ רהאלש הרפכל איזה^אלד םעמ יאמ התימה 

darzubringen, und man begeht daran eine 5 ראשו°'“אכיאהו אכיל ותו הרפבל״איזה אל אה ימנ XiT 

W'runtreunng, und für das Geld zum Frie- אלו םירשכ ןתוצמכ אלש ןמהשש ריזנ ימלש לכ 

densopfer ein Friedensopfer darzubringen; קיאויידהא םויל ]ילכאנו הכוה םושל םילעכלךילוע 
es darf nur einen Tag gegessen werden, אלש בישה אק ןתוצמכ עורז אלו’°םהל אל ]ינועמ 

benötigt aber nicht der Brote. Hinsichtlich ולפי םימותס תועמ ול ויה :בישה אק אל ןתוצמכ 

dessen, der nach der Sühne [zurückbleibt], 10 יבר רמא ןהב ]יכרועמ תאמה ימד אלהו" הבדנל F01.25 

ist dies zu begründen: bei dem, der nach םהירדנ לכל° רמא שיקל שיר ריזנב איה הכלה ןנהוי 

dem Tod [zurückbleibt], erfolgt dies aus הבדנל אהי רדנ״רתומ הרמא הרותה םתובדנ לכלו 

dem Grund, weil er nicht mehr zur Süh- וממא ריזנב איה הכלה רמאד^יקהוי יברל אמלשכ 

ne geeignet ist, und auch dieser ist nicht לכל שיקל שירל אלא אל ]ישרופמ ]יא ]ימותס יבהל 

mehr zur Sühne geeignet. — Gibt es denn 15 וליפא ]ימותס איריא יאמ םתובדנ לכלו םהירדנ 

weiter keine mehr, es gibt ja noch die [der רבכ תרמא תיצמ אל ]ישרופמ אבר רמא“ןישרופמ 

folgenden Lehre:] alle übrigen Friedens- רשא ךישדק קר״^״לאעמשי יבר יכד אנת" הקספ^^יז'/^" 

Opfer des Naziräers, die nicht nach Vor- בותכה םתרומתבו םישדק ידלוב ךירדנו ךל ויהי“'׳'^׳^® 

Schrift geschlachtet worden sind, sind taug- רהבי רשא םוקמה לא תאבו אשת״ןתנקת המ רבדמ׳׳׳■ 
lieh und der Eigentümer entledigt sich 20 ןוזמו םימ םהמ ענמיו הריהבה תיכל“םלעי לוכי ׳ה 

durch sie nicht seiner Pflicht; sie dürfen 49 ü ראשו - M 48 i! הרפכל - M 47 [! ןיאו M 46 

nur einen Tag gegessen werden, benöti- 52 [! הבדנל ׳הירדנ M 51 || ו — P 50 |j ׳עבל — M 

gen aber nicht der Brote und des Bugs’*. || י״ר יבד ׳נתד + M 54 :! ימנ + M 53 I! רמאד — M 

— Er nennt nur die nach Vorschrift her- 

gerichteten, nicht aber die nicht nach Vorschrift hergerichteten. 

«Und das Geld unbezeichnet zurückbleibt, so fällt es der freiwilligen Spenden- 

kasse zu.» Das Geld zum Sündopfer” befindet sich ja darunter!? R. Johanan erwider- 

te: Dies'”ist eine Halakha beim Nazir. Res־Laqis er widerte :'“7:12(5 6■?/־^ a// ihrer Gelübde 

und all ihrer fremnlligen Gaben^ die Gesetzlehre sagt damit, dass das Zurückbleiben- 

de eines Gelübdes als freiwillige Gabe zu verwenden‘“sei. — Einleuchtend ist es nach 

R. Johanan, welcher sagt, dies sei eine Halakha beim Nazir, dass dies nur von un- 

bezeichnetem und nicht von bezeichnetem gilt, weshalb aber gilt dies nach Res-La- 

qis, der dies aus [dem Schriftvers:] inbefreff all ihrer Gelübde ■und all ihrer fremüligen 

Gaben^ entnimmt, nur von unbezeichnetem, dies sollte ja auch von bezeichnetem‘”gel- 

ten!? Raba erwiderte: Von bezeichnetem kannst du dies nicht sagen, denn ein Autor 

der Schule R. Jismäels hat es'“ bereits entschieden:''’‘’AV2׳ deine heiligen Gaben, die d^i 

haben 7virsl, und deine Gelübde[opfer]\ die Schrift spricht von den Jungen'°’und dem 

Eingetauschten der heiligen Opfer. Was mache man mit die.sen? —■^'^bringe sie'^^’’71ach 

der Stätte, die der Herr 7vählen 7vird. Man könnte glauben, dass man sie nach dem 

Tempel bringe und ihnen Wasser und Nahrung vorenthalte, damit sie verenden, so 

98. Der von einem gütigen Opfer an den Priester zu entrichten ist; cf. Num. 6,19,20. 99. Das 

zu vernichten ist. 100. Dass unbezeichnetes Geld der freiwilligen Spendenkasse zufalle; gegen eine 

überlieferte Halakha ist nichts einzuwenden. 101. Dev. 22,18. 102. Obgleich sich darunter 

auch das Geld zum Sündopfer befindet; da der Eigentümer gestorben ist, so ist das Geld Zurückbleiben- 

des. 103. Auch solches ist Zurückgebliebenes. 104. Dass das vom Sündopfer Zurückbleibende 

zu vernichten ist. 105. Dt. 12,26. 106. Dies wird aus den W.en "die du haben wirst“ gefolgert, 

die ■später entstehen. 107. Gleich den gewöhnlichen Opfern. 
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heisst es:‘""?///׳«' solhi deine Bnindopjer, das 

Fleisch und das Blnf, hcrrichtcn\ dies be- 

sagt: wie du mit dem Brandopfer verfährst, 

so verfahre auch mit dem Eingetauschteii, 

wie du mit dem B'riedensopfer verfährst, 

so verfahre auch mit den Jungen. Man 

könnte glauben, auch mit deu Jungen ei- 

nes Sündopfers und dem Eingetauschten 

eines Schuldopfers sei ebenso zu verfahren, 

ili.v.27 רשבה ךיתלע תיישעו” רמול דומלת ותומיש ליבשב 
 גהו/הלועב :הונ התאש ךרדב ךל רמול םדהו
 בהידלוב^דדונ^ימימלשב גהונ התאש^רדבףדתרומתב
 רמול דומלת ןב סשא תרומתו תאמה דלו .ךא לובי
 ךירצ וניא רמוא אביקע יבר לאעמשי יבר ירבד קר

 Lv.5,1״ ^-תק אהי ותייוהב=”אוה משא־־ רמוא אוה ירה

 ליבשב ןוזמו םימ מהמ”" ענמיו הריהבה תיבל םלעי
 דלוי"אה יאמא ךיתלע תישעו רמול דומלת ותומיש
 הוה אר,ר ואל יא התימ הב ןירימגד אוה תאטה

coi.bתיבב םישדה ידלוו" םוקמ לבב תאטה דלו אנימא ״׳so heisst es: ntir—Worte R. Jismäels. R. 
 דלו .ךא לובי ינתק אלד ןל עמשמ אק הריהבה

 יל המל קר רמול דומלת ןכ םשא תרומתו תאטח

 ליזא התימל תאטח דלו הל ירימ: אתבליה ארר
L ״דד t ^ 

 אתכליה ימנ םשא אתאד אוה םשאל ארמו ימנ יכה

Äqiba sagt, dies sei nicht nötig; es heisst: 

''"es ist ein Schuldopfer^ es“‘behält sein We- 

sen. — Er lehrte: Man könnte glauben, 

dass man sie nach dem Tempel bringe und 

 .ihnen Wasser und Nahrung vorenthalte א,א העור םשאב התמ תאטחב וליאש לב הל ירימ: !מ

Bek 

Tom.18^ 

damit sie verenden, so heisst es: und sollst 

deine Brandopfer herriclitcn. Wieso denn, 

die Lehre, dass man es”Verenden lasse, be- 

zieht sich ja nur auf das Junge des vSünd- 

 אל היבירקא יאו אתכליה אנימא הוה אתבליהמ יא
 יאד ארק ןל עמשמ אק םולכ אלו הילע בייהיל
 רמוא אביקע יבר :השעב הילע םיאקיסדיל בירקמ
 אהי ותייוהבייאוה םשא רמוא אוה ירה ךירצ וניא
 opfersl? — Wenn nicht der Schriftvers, so "התמ תאטחבש לב הל ןירימנ ארמנ ארק יל המל צ

 אתא יבו ימנ יבה העור םשאב ’’!*•”^מאד" ברדל אר
 םושלרטהשו הייערל קתינש םשא בר רמא אנוה בר
 רמאדייאל קתינ אל אה קתינד אמעט רשב הלוע
 ריזנב איה הכלה רמ רמאי':אהי ותייוהב אוה ארמ

56 M -|התא ־. B 57 ן גוהנ M גהונש 

59 M ינתק ׳בירק ותרומת ןיאו ברק אוה :I 

60 M 61 ■ ןרימג ה״ו יבג M — אלא 
M ירימג ארמג המל הברק ותרומת ןיאו ברק אוה M 64 II ןיא 

 .הכלה ׳רמא M 67 || ר — P 66 || םשל B 65 1| יכו

58 M ׳ורלוב 

60 P -- םהמ 
| 62 M 63 !ן יאק 

könnte man glauben, dass Junge des Sund- 

Opfers überall und das Junge anderer Op- 

fer nur im Tempel, so lehrt er uns, dass 

dem nicht so sei. — Er lehrte: Man könn- 

te glauben, auch mit dem Jungen eines 

Sündopfers und dem Eingetauschten eines 

Schuldopfers sei ebenso zu verfahren, so 

heisst es mir. Wozu ist der Schriftvers nö- 

tig, es gibt ja eine überlieferte Lehre, dass 

man das Junge eines Sündopfers verenden lasse!?— Dem ist auch so und der Schrift- 

vers bezieht sich auf das Schuldopfer. — Auch hinsichtlich des Schuldopfers gibt es 

ja eine überlieferte Lehre, dass in Fällen, wo man das Sündopfer verenden lasse, man 

das Schuldopfer weiden lasse!?—Vielmehr, wenn nur die Halakha vorhanden wäre, so 

könnte man glauben, die Halakha sei zwar demgemäss, jedoch sei man nicht schuldig, 

wenn man es dargebracht hat, daher lehrt der Schriftvers, dass, wenn man es dar ge- 

bracht hat, man ein Gebot übertreten habe. 

«R. Äqiba sagt, dies sei nicht nötig; es heisst: es ist ein Bchuldopfer., es behält 

sein Wesen.» Wozu ist der Schriftvers nötig, es gibt ja eine überlieferte Lehre, dass 

in Fällen, wo man das Sündopfer verenden lasse, man das Schuldopfer weiden las- 

sei? — Dem ist auch so und der ,Schriftvers deutet auf eine Lehre Rabhs. R. Hona 

sagte nämlich im Namen Rabhs: Wenn ein Schuldopfer zum Weiden ausgeschieden 

worden ist und man es als Brandopfer geschlachtet hat, so ist es tauglich. Nur wenn 

es ausgeschieden worden ist, sonst aber nicht, denn die Schrift sagt: ist e.\•, es behalte 

sein Wesen. 

108. nt. 12,27. 109. Diese Partikel ist ausschliesseiid; dies gilt nur von dein, was iin ,Schriftvers 

genannt ist. 110. Dev. 5,19. 111. Nur dieses selbst ist dar/.nbringen. 112. Das Zurück- 

!)leibende des Opfers. 
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Der Meister sagte; Dies ist eine Hala- 6ושירפהשדררותבש ן־ינ־יק יב־ייה ראשו א־יגתהו אכיל ותו ז-'01.ב 

kha beim Nazir. Gibt es denn weiter nichts איבי המהב תאטה ןהב איבהל הצר םהיניקל תועמ 
mehr‘", es wird ja gelehrt: Ebenso kann ולפי ןימותס תועמ ול ויהו תמ איבי המהב תלוע 

jeder andere, der nach der Gesetzlehre ein אהיייקופאלו היל“ומדד ]יניק יבייחו ריזג אנתדדבדנל 

Geflügelopfer darzubringen“Mnd das Geld 5 הלוע ילע ירה רמאו ותאטח'°בייוהמ היהש ימ אינתד° ׳״־!•י 

hierfür abgesondert hat, wenn er will, da- איבהל הצר יתבוחל ולא יר^ירמאו תועמ שירפהו 
für ein viehsündopfer'"oder ein Viehbrand- איבי אל המהב תלוע איבי אל המהב תאטח ןהב 
Opfer darbringen. Wenn er gestorben ist רמא :הלמה םיל ובלי ןימותס תועמ ול ויהו תמ 

und das Geld unbezeichnet zurückbleibt, רמאד אמית אל אל ןישרופמ תרמאד אה ישא בר 

so fällt es der freiwilligen Spendenkasse וליפא אלא ימלשל ולאו יתלועל ולאו יתאטהל ולא 

zu'“ — Er lehrt dies vom Nazir, und dies ןה ןישרופמ ימלשלו יתלועלו יתאטהל ולא רמא 

gilt auch von den zur Darbringung von רמאד דע אמית אל ישא בר רמא ירמאד אכיאו 

Geflügelopfern Pflichtigen, die diesem”'' רמא וליפא אלא ימלשילו יתלועלו'"יתאטחל ולא 

gleichen. Dies schliesst den Eall der fol- ןרמאד׳יאה אבר רמא :ןישרופמכ ןה ירה יתבוחל” 

genden Lehre aus. Wenn jemand, der ein 15 תאטה ימד הלפנ םא הבדנל ולפי ןימותס תועמ 
Col.b 

 ולא° אברד היתווכ אינת° ןישרופמב ןה ידה ןהיניבמ !«־!.ו
 וכלי תאטח ימד יתוייזנ ראשל” ראשהו יתאטחל
 םימלשל ויצהו הלועל׳יויצה איבי ראשהו הלמה םיל
 יתלועל ולא ןתצקמב ןילעומ ןיאו ןלוכב ןילעומו”

67 M 68 ן: ןנת M 69 || ידדהל B + 70 1 מ B 

 B 73 11 ׳לשל ולאו ׳לועל ולאו P 72 ij ידה — M 71 || תאטח

 76 !׳ יתוריזנל P 75 Ij ׳רמאד M .תרמאד P 74 j| ולא

M — ל 'M 77 I — ו. 

Sündopfer schuldig ist, gesagt hat: ich 

nehme auf mich”* die Darbringung eines 

Brandopfers, und darauf Geld absondert 

und sagt: dies sei für meine Opferschuld, 

so kann er, wenn er dafür”Mas Viehsünd- 

Opfer bringen will, dies nicht, und wenn 

das Viehbrandopfer, dies nicht. Wenn er 

gestorben ist und unbezeichnetes Geld zu- 

rückgelassen hat, so ist es in das Salzmeer zu werfen. 

R. Asi sagte: Unter bezeichnet, wovon hier gesprochen wird, ist nicht zu verste- 

hen, wenn er gesagt hat: dies für mein Sündopfer, dies für mein Brandopfer und 

dies für mein Eriedensopfer, vielmehr heisst es bezeichnet, auch wenn er gesagt hat: 

dies für mein Sündopfer, mein Brandopfer und mein FriedensopferV Manche lesen: R. 

Asi sagte: Sage nicht, nur wenn er gesagt hat: dies für mein Sündopfer, mein Brand- 

Opfer und mein Friedensopfer, vielmehr heisst es bezeichnet, auch wenn er gesagt hat: 

dies für meine OpferschuldV 

Raba sagte: Wenn aus dem unbezeichneten Geld, von dem es heisst, dass es der 

freiwilligen Spendenkasse zufalle, das Geld zum Sündopfer ausgeschieden ist, so gilt 

es als bezeichnet'^ Uebereinstimmend mit Raba wird gelehrt: [Wenn jemand gesagt 

hat:] dieses für mein Sündopfer und das übrige für meine anderen Nazir[opfer], so 

ist das Geld für das Sündopfer in das Salzmeer zu werfen und für das übrige zur 

Hälfte das Brandopfer und zur Hälfte das Friedensopfer darzubringen; man begeht 

eine Veruntreuung am ganzen'"Betrag, nicht aber an einem Teil. [Wenn jemand gesagt 

113. Wobei diese Bestimmung Geltung hat, dass nämlich das Geld der freiwilligen Spendenkasse zu- 

falle, obgleich dabei sich der Betrag für das Sündopfer befindet 114. Hier wird von einem ge- 

sprocheu, der bei Begehung der Sünde arm war, u. daher zur Darbringung eines Geflügelopfers berech- 

tigt war (cf. Lev. 5,7ff.) u. nach der Absonderung des. hierfür erforderlichen Betrags reich geworden ist. 

115. Wenn er die Differenz hinzufügt. 116. Obgleich darin auch der Betrag für das Sündopfer ent- 

halten ist. 117. Da auch der Nazir ein Geflügelbrandopfer darzubringen hat. 118. Als freiwillige 

Spende. 119. Für den ganzen Betrag. 120. Unbezeichnet heisst es nur dann, wenn er die 

Opfer überhaupt nicht genannt hat. 121. Unbezeichnet heisst es nur dann, wenn er auch dies nicht 

gesagt hat. 122. Für die Hälfte ist ein Brandopfer u. für die Hälfte ein Friedensopfer darzubringen. 

123. Da darin auch das Geld zum Sündopfer enthalten ist. 



Fol. 26b—27b _ NAZIR IV,iv 64 

 hat:] dieses für mein Brandopfer und das ןילעומו הלוע ואיבי'*הלוע יימד •יתורייזנ ראשל ראשהו

übrige für meine anderen Nazir[opfer], so 

ist für das Geld zum Rrandopfer ein Brand- 

Opfer darzubringen, und man begeht daran 

eine Veruntreuung, und das übrige fällt 

der freiwilligen Spendenkasse zu; man be- 

geht eine Veruntreuung am ganzen Betrag, 

nicht aber an einem Teil. 

R. Hona sagte im Namen Rabhs: Dies 

 ןילעוזי ןיאו ןלובג ןילעומו הבדנל ולפי ראשהו ןהב

 תועמ אלא ונש אל״בר רמא אנוה בר רמא :ןתצקמב
 אה ןמהנ בר רמא תשרופמ®’איה ירה המהב לבא

 אלא ונש אל תשרופמב*’איה ירה המהב תרמאד"

 לבא המותסב איה ירה סומ תלעב לבא המימת

 אבסנ וליפא רמא קהצי רב®'ןמהנ ברו אל אבסנ

 רב ימיש בר היל רמא אל תורוק לש ארווס״ילבא

 תועמ ירמאד ןנברד והיימעט יאמ אפפ ברל ישא
 gilt nur vom Geld, ein Vieh aber gilt als "התעמ אלא ארווס אלו תועמ אבסנ אלו המהב אלו®'י

 bezeichnet. R. Nahman sagte: Dies, dass ןיניקה ןיא אדסה בר רמאד° אה®'תופוע אלו תועמ

 ein Vieh als bezeichnet gilt, gilt nur von ןהב תיישעב יאי^סילעב תחיקלב יא®^אלא תושרפתמ

FoI.27 א,ד ךימעטילו היל רמא° הל ןירימגייתועמ אה״יאמא einem gebrechenfreien, ein gebrechenbe- 

Njz.45a תומהב שלש איבה רמוא לאילמג ןב ןועמש• ןבר° ןנתד haftetes'’''aber gilt als unbezeichnet; Bar- 

 ,ren“'aber nicht. R. Nahman b. Jichaq sagt הלועל תאטח®“ ברקת תאטהל היוארה שריפ אלו !5

 -auch Barren, nicht aber eine Schicht Bai תרמא אה”יאמא םימלש*“ברקת םימלשל הלוע*“ברקת

Lv.ו2,8חקלו° םתה“'היל רמא אימד תשרופמב““ואל המהב ken. R. Sind b. Asi sprach zu R. Papa: Die 

ib,16,30 תיישעב יאי^סילעב תחיקלב יא*\אנמחר רמא השעו° Gelehrten sind wol dieser xAnsicht aus dem 

Col.b ברקת תאטחד ןידה תרמא תיצמ ימ״ימנ^״אבה ןהב Grund, weil sie erklären: Geld, nicht aber 

 ,ein Vieh, [Geld,] nicht aber ein Barren המהב״אנונמה בר ביתמ רבז אבה הבקנ אבה הלוע

Naz.sob {••לא,ף ורמא“'דציב°“^אימד המותסב םומ תלעב Geld, nicht aber eine Schicht Balken; dem- 

 שירפהו םיריזנ ויבאו אוהדריהש ןמזב ויבא תוריזנ לע
 תנמ לע ריזנ ינירה רמאו תמו“'ותוריזנל תועמ ויבא

Er. 37a 

Jom.41a 

B 81 i; כ + B 80 ״ אנינח + M 79 איבי M 78 

!j י״ב — M 83 ׳: שרופמכ M 82 j[ ׳רמאד M .ירמאד 

 B 84 ראוס M 85 |1 ואל תועמ יכסנ ואל ׳ועמ המהב ואל

M 88 11 וא M 87 || אלא ן״ה אמית יכו -f- B 86 jj אראוס 

|j םתה — M 91 || ׳רופמכ M 90 || ל -f- M 89 || ירימ; 

-j- V .ש״ת -|- B 94 ןן ןנירמא ימו B 93 || ימנ — M 92 

 אינתהו !M 95 1 — ורמא M 96 11 ׳םהו ריזנ ויבא!' M 97 — תמו•

nach sollte man auch sagen: Geld, nicht 

aber Geflüger״!? Wieso sagte R. Hisda 

demnach, dass das Vogelpaar nur beim 

Kauf durch den Bdgentümer und bei der 

Herrichtung durch den Priester bezeich- 

net werde’’', diese Dehre”“gilt ja nur vom 

Geld. Dieser erwiderte: Es wird gelehrt: 

R. Simon b. Gamaliel sagt, wenn jemand 

drei Stück Vieh gebracht und sie nicht 

bezeichnet hat, so ist das zum Sündopfer geeignete als Sündopfer, das zum Brand- 

Opfer geeignete als Brandopfer und das zum Friedensopfer geeignete als Friedens- 

Opfer darzubringen; wieso dies nach deiner Auffassung, du sagst ja, ein Vieh gelte 

nicht als bezeichnet!? Jener entgegnete: Da”“sagt der Allbarmherzige"V nehme und 

‘*Vt richte her^ dies erfolgt somit beim Nehmen durch den Eigentümer und bei der 

Herrichtung durch den Priester, hierbei aber kann ja das zum Sündopfer geeig- 

nete nicht als Brandopfer hergerichtet werden, da für das eine nur ein Weibchen 

und für das andere nur ein Männchen tauglich ist"’. R. Hamnuna wandte ein: Gilt 

denn ein gebrechenbehaftetes Vieh als unbezeichnet, [es wird ja gelehrt:] In wel- 

ehern P'all sagten sie, dass der Mann sich für das Nazirat seines Vaters schere"'? 

Wenn sein Vater Nazir war und nachdem er Geld für die Nazir[opfer] abgesondert 

hat gestorben ist, und er sagt: ich will Nazir sein mit der Bedingung, dass ich 

124. Das zur Opferung untauglich ist u. nur Geldwert hat. 125. Wenn er solche zur Anschaf- 

fung der Opfer zurücklässt, so gelten sie als bezeichnet. 126. Auch diese gelten als bezeichnet. 

127. Wenn einer vorher abhanden kommt, darf er durch einen audereia ersetzt werden. 128. Dass 

es als unbezeichnet gilt. 129. Beim Geflügelopfer. 130. Rieht. החקלו, Lev. 12,8. 131. Lev. 

15,30. 132. Das Vieh ist mit dem Geflügel nicht zu vergleichen u. gilt als bezeichnet. 133. Dh. 

Sot.23ä 
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mich mit dem Geld meines Vaters sehe- ולפי תומותס תועמ ול ויה איא תועמ לע הלגאש 

re, so fällt das Geld, wenn es unbezeich- הלוע תומת תאטח תשרפומ המהב ול התיה הבדנל 

net ist, der freiwilligen Spendenkasse zu; וליפא ואל יאמ םימלש וברקי םימלשו הלועילרקת 

hat er bezeichnetes Vieh hinterlassen, so המותסב םומ תלעב לבא המימת אל םומ תלעב 

ist das Sündopfer verenden zu lassen, das תלעב המהב ו‘’ התיה אמיל תועמ איריא יאמ אימד 

Brandopfer als Brandopfer darzubringen אשירה יאמל םומ תלעב^^ימנ יבה הבדנל ולפי םומ 

und das Friedensopfer als Friedensopfer אוה ונברקב ונברק״ אבר ביתמ תועמ ונייה ימד ימדל 
darzubringen. Wahrscheinlich auch ein ge- לש ונברקב’אצי אל לובי ויבא ןברקב אצוי וניאו אצוי 

brechenbehaftetes!? — Nein, ein gebrechen- הרומהה ןמ וא’ הרומהה לע הלקה'ןמ שירפהש ויבא 

freies. — Weshalb lehrt er es, wenn dem-10 הלקה'ןמ ויבא שירפהש ןברקב אצוי לבא הלקה'לע 

nach ein gebrechenbehaftetes als unbe- רמול דומלת הרומחה לע הרומחה ןמ וא’הלקה'לע 

zeichnet gilt, von Geld, sollte er doch leh- ונברקב’אצוי וניאו אצוי אוה ונברקב ונברקיונברק״ 

ren; hat er ein gebrechenbehaftetes Vieh שירפהש המהבב ויבא ןברקב אצי אל לוכי ויבא לש 
hinterlassen, so fällt es der freiwilligen הרומחה לע הרומחה ןמ הלקה'לע הלקה'ןמ וליפא 

Spendenkasse”Vu!? — Dem ist auch so, am 15 לבא תוריזנב ויבא תמהב'לע הלנמ םדא ןיא ירהש 

Gebrechenbehafteten ist ja nur der Wert לע הרומחה ןמ וליפא ויבא שירפהש תועמב אצוי 

heilig, und der Wert ist Geld. Raba wandte הלנמ םדא ירהש הרומחה לע הלקה'ןמ וא’ הלקה' 

ein:’”.SVw Opfcr\ man genügt seiner Pflicht ןמזב אלו ןימותס ןהש ןמזב״ תוריזנב ויבא תועמ לע 

nur mit seinem Opfer, nicht aber mit dem אצוי אוה ונברקב ונברק״ רמול דומלת ןישרופמ ןהש 

seines Vaters. Man könnte glauben, man 20 שירפהש תועמב אצי אל לוכי ויבא ןברקב אצוי וניאו 
genüge seiner Pflicht nicht mit dem von הרומחה לע הרומחה ןמ’ הלקה לע הלקה ןמ וליפא 

seinem Vater wegen einer leichten [Sünde] לע הלקה' ןמ' ומצעל שירפהש ןברקב אצוי לבא 

abgesonderten Opfer bei einer schweren ונברק רמול דומלת הלקה'לע הרומחה ןמ’הרומחה 

oder wegen einer schweren bei einer leich- ןברקב M 1 98 M ׳לשהו הלועה |M 99 j ׳מהב 4־ 
2 P 3 || אלוקה M 4 1| ןמו M 2 [[ ןמזב ויבא P 3 || אלוקה M ונברז: ןמו 

5 M ןמ ■יפא שירפהש ןמזב ויבא ןברקב 

?FMייפא ־. 

ten, wol aber genüge man seiner Pflicht 

mit dem von seinem Vater wegen einer il תוריזנ -|- P 6 

leichten [Sünde] abgesonderten Opfer bei 

einer leichten oder wegen einer schweren bei einer schweren, so heisst es [wiederum:] 

Opfer^ man genügt seiner Pflicht mit seinem Opfer, nicht aber mit dem seines 

Vaters. Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht nicht selbst mit dem von sei- 

nem Vater wegen einer leichten [Sünde] abgesonderten Opfer bei einer leichten oder 

wegen einer schweren bei einer schweren, nur wenn er ein Vieh abgesondert hat, 

denn auch beim Nazirat darf das Scheren nicht mit dem Vieh seines Vaters erfolgen^ 

wol aber genüge man seiner Pflicht mit dem von .seinem Vater abgesonderten Geld, 

selbst wegen einer schweren [Sünde] bei einer leichten oder wegen einer leichten bei 

einer schweren, denn auch beim Nazirat darf das Scheren mit dem Geld seines Va- 

ters erfolgen, wenn es unbezeichnet ist, nicht aber, wenn es bezeichnet ist, so heisst 

es [wiederum:]”G«>? Opfer^ man genügt seiner Pflicht nur mit seinem Opfer, nicht 

aber mit dem Opfer seines Vaters. Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht 

nicht einmal mit dem von seinem Vater wegen einer leichten [Sünde] abgesonder- 

ten Geld bei einer leichten oder wegen einer schweren bei einer schweren, wol aber 

genüge man seiner Pflicht mit einem Opfer, das man selbst abgesondert’”hat, selbst 

wegen einer leichten bei einer schweren oder wegen einer schweren bei einer leich- 

ten, so heisst sein Opfcr^^wegen seiner Sünde^ das Opfer muss wegen dieser Sün- 

134. Und man würde 

136. Ib. V. 28. 

die von seinem Vater hiuterlassenen Naziropfer darbringe; cf. S. 26 N. 68. 

gefolgert haben, dass dies um so mehr vom Bargeld gelte. 135. Lev. 4,23. 

137. Ib. V. 32, 138. Wegen einer anderen Sünde. 139. Lev. 4,35. 

9 Talmud Bd.V 
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de sein. Man könnte glauben, man genüge 

Fol. 28a 

seiner Pflicht nicht mit einem Vieh, das 

man selbst wegen einer leichten [Sünde] 

abgesondert hat bei einer leichten, wegen 

einer schweren bei einer schweren, wegen 

einer leichten bei einer schweren, oder we- 

 u.4,35 אל לובי ואטח* םושל ונברק אהיש דע ותאטח לע°

 הלקה לע הלקה ןמ’ ומצעל שירפהש המהבב אצי
 לע הלקה ןמ וליפא' הרומחה לע הרומחה ןמ וא’
 שירפה םא ןבש הלקה לע הרומחה ןמ וא הרומחה
 איבהו םדה לע וא“םדה לע איבהו בלחה לע המהב
 תועמב אצוי לבא רפיב אלו לעמ אל ירהש“בלהה לע
 gen einer schweren bei einer leichten, denn הרומחל הרומחה ןמו הלקל’’הלקה ןמ ומצעל שירפהש

 -auch wenn man ein Vieh wegen Taigge שירפה םא^קס• הרומחל הלקה ןמ*’הלקל הרומחה ןמ

 -nusses abgesondert und es wegen Blutge םדה לע םדה לע איבהו בלחה ןמ תועמ ומצעל

 -nusses dargebracht oder wegen Blutgenus לע רמול דומלת רפיבו לעמ ירהש בלחה לע איבהו !יי

 -ses [abgesondert] und es wegen Taigge תהימ ינתק ותאטח םושל”ונברק אהיש דע ותאטח

 nusses dargebracht hat, begeht man keine לבא המימת אל םומ תלעב וליפא ואל יאמ המהב

 ,Veruntreuung'^''und erlangt keine Sühne ינתק’\איריא יאמ אימד המותסב יאמ םומ תלעב

 woi aber genüge man seiner Pflicht mit ימנ יבה םומ תלעב ינתיל ויבא שירפהש תועמ

 dem Geld, das man für sich wegen einer תועמ ונייה ימדוי׳יימדל איזח יאמל” !5:

leichten [Sünde] abgesondert hat bei einer 

leichten, wegen einer schweren bei einer 

 1v1 יבר רפהל לוכי וניא'’םיזנרה ןמ דחא הילע קרז

 לבמ תחאריילע הטחשנ וליפא רמוא אביקע
 schweren, wegen einer schweren bei einer תחלגתב םירומא םירבד המב רפהל לוכי ונוא'’תומהבה

 -leichten, oder wegen einer leichten bei ei "־ימוללוכי אוהש״רפי האמוטה“תחלגתב לבא הרהטה

 ner schweren, denn auch wenn man Geld הרהטה״תחלגתב ףא רמוא^יבר תלוונמ השא״ישפא יא

 :תחלגמררשא’’ישפא יא רמול לוכי אוהש״רפי

 יבר יאד רזעילא יברכ אלד ןיתינתמ ,ארמג

■§ 8 M 9 ותאטח M — הלקה לע...׳יפא M 10 

 הרומחה לע ח״המו הלקה לע M 12 jj ירהש — M 11 i; וא
 II 13 ו -|- B 13 11 בלחה לע ומצעל תועמ יפה םא ןכש

MB ואטח םשל B 14 jj ינתקר. M 15 11 ינת T B ד. 

P 16 || ו B — ו M 17 jj 18 |1 ןיא M ןמ רחא 

 I לוכיש M 21 || ׳אמט M 20 || ׳רוהט M 19 || ׳מהבה

22 MB 23 !, ב BP + 24 ן| ריאמ M ׳לונמ. 

[zu einem Opfer] wegen Talggenusses abge- 

sondert und eines wegen Blutgenusses dar- 

gebracht oder wegen Blutgenusses abge- 

sondert und eines wegen Talggenusses dar- 

gebracht hat, begeht man eine Veruntreu- 

ung und erlangt Sühne, so heisst es: 7t1e- 

gen seiner Simde^ das Opfer muss wegen 

dieser Sünde sein. Hier wird von einem 

Vieh gelehrt, doch wol auch ein gebrechen- 

behaftetes!? — Nein, ein gebrechenfreies. — Weshalb lehrt er es, wenn demnach ein 

gebrechenbehaftetes als unbezeichnet gilt, von Geld, dass sein Vater abgesondert hat, 

sollte er es doch von einem gebrechenbehafteten Vieh'’dehren!? — Dem ist auch so, am 

Gebrechenbehafteten ist nur der Wert geeignet, und der Wert ist Geld. 

JST FÜR sie'^'das Blut eines [der Opfer] gesprengt worden, so kann [ihr 

Mann das Gelübde] nicht mehr auflösen. R. Äoiba sagt, sobald eines 

DER TiERE'^’nUR geschlachtet worden ist, könne er es nicht mehr AUFLÖSEN. 

Dies gilt nur beim Scheren'^in Reinheit'״, beim Scheren wegen Verunreini- 

GUNG״’abER kann er es AUFLÖSEN, DENN ER KANN SAGEN: ICH MAG KEINE VERKÜM- 

MERTE’^'FrAU. RaBP,I'״SAGT, auch BEIM SCHEREN IN REINHEIT KÖNNE ER ES AUFLÖ- 

SEN, DENN ER KANN SAGEN: ICH MAG KEINE GESCHORENE FrAU. 

GEMARA. Unsre Misnah vertritt nicht die Ansicht R. Eliezers; R. Pdiezer sagt, es 

140. Am Geheiligten, da e.? heilig bleibt u. nicht profan wird; aus diesem Grund erlangt man da- 

durch auch keine Sühne. 141. Eine Frau, die <las Nazirat absolvirt hat. 142. Die sie als 

Opfer darzubringen hat. 143. Cf. S. 26 N. 68. 144. Wo das Nazirat bereits absolvirt ist. 

145. Wo sie das Nazirat von neuem beginnen muss. 146. Durch die Entziehung des Weingenusses. 

147. Der Name ריאמ fehlt im jer. T., der Misnah separata u. den Handschriften; P hat ihn an die.ser Stelle, 

jed. nicht weiter. 148. Die vollständige Beendigung des Nazirats, um Wein trinken zu dürfen. 

!4^ 
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sei vom Scheren abhängig, somit kann er, החליג אלד ןויכו תבכעמ תחלגת רמאה° רזעילא 

da ihr, solange sie sich nicht geschoren רפימ יצמ לווינ הל תיאד ןויכו ארמהכ הרופא 

liat, der Weingenuss verboten und Ver- םד הלעףלירדזיאדךויכ רכס קיר אנת° יגילפ אהכו'® Coi.b 

kümmerung zü berücksichtigen ist, es ihr'״ אביקע יברו לווינ הל תיל אהו ארמהב אירש רתלאל 

auflösen. Unser Autor ist der Ansicht, so- 5 םושמ רפהל לוכי וניא המהב תטיהתשיא^ליפא רכס 
bald das Blut gesprengt worden ist, sei ihr קורזל יאמאו אריז יבר הל ףיקתמ םישדק דספה״ 
der Weingenuss erlaubt, somit ist hierbei אינת®"אל ימ הליכאכ רשב ריתיו ןמשל אלש ןמד Men.W 

Verkümmerung nicht zu berücksichtigen, ינפל ןטחשש וא ןמשל אלש ןטהמ*ש תרצע ישבכ 

und R. Äqiba ist der Ansicht, sobald das םאו לכאי רשבהו קרזי םדה ןנמז רחאל וא ןנמז 

Vieh geschlachtet worden ist, könne er es 10 ריטקהל הצרוה קרז םאו קרזי אל תבש התיה 
nicht auflösen, wegen der Vernichtung des םימלש וא הלוע טהשד יא ירמא ברעל ןירומיא 
Geheiligten'^״. R. Zera wandte ein: Wieso תאטח טחשש ןוגכ ןניקסע יאמב אכה אלא ימנ יכה 

denn, man kann ja das Blut auf einen an- המב :אצי ןתשלשמ תחא^ילע חליג םא° ןנתד^יאשירב Kalls» 

deren NameiU'sprengen und dadurch das 53.האמוט תחלגתב לבא הרהט״תחלגתב □ירומא □ירבד «1״׳' 

Fleisch zum Essen erlaubt machen!? Es 15 תלוונמ השאב ישפא יא רמול למיש ינפמ רפי*'׳^’" 

wird nämlich gelehrt: Wenn man die Läm- לוביש ינפמ רפי הרהט®’תחלגתב וליפא רמוא^ייברו 
mer des Versammlungsfestes'®'auf einen an- ךל רמא אמק אנתו :תחלגמ השאב ישפא יא רמול 

deren Namen oder vor oder nach der fest- ידייא תירכנ האפכ רבם’’יררו תירכנ חאפב רשפא 

gesetzten Zeit geschlachtet hat, so ist das :היל אחינ אל אמהוזד®® 

Blut zu sprengen und das Fleisch zu essen. 20 תרדמ השאה ןיא^ריזנב ונב תא רידמ שיא 

Erfolgt es an einem Sabbath, so ist [das ויבורק והוחלגש וא חליג רציב ריזנב^יהנב תא 

|vjl 
Naz:24') 
S0t.23ä 

 תשרפומ המהב ול התיה ויבורק^לחימש וא החימ®®
 וברקי םימלשו הלוע ברקת הלועהו תומת תאטחה

25 M — יגילפ אהבו !P 26 j קירזיאד M) 27 jj לע 

 30 ■ ןויזב V .ד -|- M 29 || טיחתשיא MP 28 !| (םדה

MP 31 || ןנת f- B- 32 || ב M 33 || ־הא P הרוהט jj 

34 B -|- 35 !1 ריאמ M — ד M 36 jj ן| הניא השאהו 

37 M — 38 ויבורק,..ריזנב P — ויבורק...ההימ 

M התיהש וא ׳בורק והוחלגש וא חלג םיבורק. 

39 

Blut] nicliU’zu sprengen; hat man es aber 

gesprengt, so ist es gütig, sodass die Op- 

ferteile abends aufzuräuchern sind. — Ich 

will dir sagen, wenn das Brandopfer oder 

das Friedensopfer geschlachtet worden ist, 

ist dem auch so, hier aber wird von dem 

Fall gesprochen, wenn zuerst das Sündop- 

fer'®'geschlachtet worden ist, denn es wird 

gelehrt: hat er sich nach einem von den drei [Opfern] geschoren, so hat er der Pflicht 

genügt. 

Dies gilt nur beim Scheren in Reinheit, beim Scheren wegen Verunrei- 

NIGUNG ABER KANN ER ES AUFLÖSEN, DENN ER KANN SAGüN: ICH MAG KEINE VER- 

KÜMMERTE Frau. Rabbi sagt, auch beim Scheren’ in Reinheit könne er es 

AUFLÖSEN, denn ER KANN SAGEN: ICH MAG KEINE GESCHORENE FrAU. Und der erste 

Autor!? — Fr kann dir erwidern: sie kann eine Perücke tragen. — Und Rabbi!? — Fr 

ist der Ansicht, eine Perücke ist widerlich, und er ist damit nicht einverstanden. 

I^^IN Mann kann seinem Sohn ein Nazirat auf'Erlegen, nicht aber kann 

1^11 EINE Frau ihrem Sohn ein Nazirat auferlegen. Wenn er sich gescho- 

REN HAT ODER SEINE VERWANDTEN IHN GESCHOREN HABEN, WENN ER WIDERSPRO- 

CHEN haU" oder seine Verwandten widersprochen haben und das abgeson- 

DERTE Vieh vorhanden ist, so ist das Sündopfer verenden zu lassen, das 

Brandopfer als Brandopfer darzubringen und das Friedensopfer als Frie- 

149. Auch nach dem Scheren. 150. Das Opfer ist dann zum Essen verboten. 151. Auf 

den Namen eines anderen Opfers. 152. Benennung des Wochenfestes; cf. Bd. iij S. 104 N. 82. 153. 

Da das Opferfleisch dann nicht gebraten werden darf u. somit nicht gegessen werden kann. 154. Das 

auf einen anderen Namen ganz untauglich ist; cf. Bd. viij S. 3 Z. 3. 
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DENS0rFp:R DARZUBRINGEN; DI1<:SB:vS DARF 

NUR EINEN Tag gegessen werdf:n, bf:nö- 

TIGT JF:D0CH nicht DER KrOTE. IST UN BK- 

zkichnf:tf;s Geld vorhanden, so fällt 

ES DER FREIWILLIGEN SpENDKNKASSE ZU, 

WENN BEZEICHNF:TES, SO IST DAS GKLD 

ZUIM SÜNDOPFER IN DAS SaLZMKER ZU 

WERFEN, MAN DARF ES NICHT NUTZNIE.S- 

SEN UND MAN BEGEHT DARAN KEINE VeR- 

 ולריה םחל ןינועמ ןניאו דחא םויל ןילבאנו םימלש
 תאמח ימד םישרופמ תועמ הבדנל ולפי ןימותס תועמ
 חלוע ימד ןילעומ אלו ןינהנ אל חלמה םיל ובלי’‘
 םימלש ואיבי םימלש ימד ןהב ןילעומו הלוע ואיבי

 :םחל ןינועמ ןניאו דחא םויל ןילבאנו’'
 אמעמ יאמ אל השא לבאךיא שיא .ארמג
 יברב יסוי יברו״ריזנב איה הכלה״״רמא ןנחוי יבר
 יבה יא תוצמב וכנחל ידכ שיקל שיר רמא° אנינה
 תוצמב ונב״ךנהל’'בייח שיא רבסק ימנ השא וליפא
 -untreuung, für das Geld zum Brand יברל אמלשב הנב תא ךנחל’* תבייח השאה ןיאו !0

 ,opfer ein Brandopfkr darzubringkn ןיא ונב יבהל וטמא ריזנב’® איה הכלה”רמאד ןנחוי

 -und man begeht daran eine Verun בייח ונב רבסק ותב וליפא*“שיקל שירל אלא אל ותב

 -treuung, und i-Tr das Geld zum Frie ןנחוי יברל אמלשב הכנחל בייח ןיא*‘ ותב וכנחל

 -densopfer ein f'riedensopfer darzu םירדנב ןיא תוריזנב יכהא*ריזנב איה הכלה”רמאד

 -bringen; es darf nur einen Tag ge איעבימ אל ימנ םירדנ וליפא*°שיקל שירל אלא אל !5

 gessen werden, benötigt jedoch nicht וליפא אלא לווינ היל תילד םירדנב איעבימ אל רמאק

 .der Brote וכנחל בייח יבה וליפא לווינ היל תיאד תוריזנב

 GEMARA. Aus welchem Grund nur ונייה ריזנב איה הכלה”רמאד ןנחוי יברל אמלשב
 -ein Mann und nicht eine F'rau? R. joha ”יפוי יברלראלא םיבורקרהוחימש*’וא ההימ ינתקד
 nan erwiderte: Dies‘**ist eine Halakha beim םיבורק ןוהינימכ*'לכ שיקל שיר רמא אנינה יברב
 -Nazir. R. Jose b. Hanina erwiderte im Na ךוניח לכ רבפק תוצמ הירמנית אל היל ןירמאד

men des Res-Laqis: Um ihn in das Gesetz 
einzuweihen. — Demnach sollte dies auch 
von einer Frau gelten!? — Er ist der An- 
sicht, nur ein Mann müsse seinen Sohn in 
das Gesetz ein weihen, nicht aber braucht 
eine Frau ihren Sohn [in das Gesetz] ein- 
zuweihen. — Erklärlich ist es nach R. Jo- 
hanan, welcher sagt, dies sei eine Halakha 
beim Nazir, dass dies nur von einem Sohn 

gilt, nicht aber von einer Tochter, nach Res-Laqis aber sollte dies doch auch von 
einer Tochter gelten!? — Er ist der Ansicht, nur einen Sohn müsse man [in das 
Gesetz] einweihen, nicht aber braucht man eine Tochter [in das Gesetz] einzuweihen. 
— Erklärlich ist es nach R. Johanan, welcher sagt, dies sei eine Halakha beim Na- 
zir, dass dies nur vom Nazirat gilt, nicht aber von anderen Gelübden, nach Res-La- 
qis aber sollte dies‘**auch von anderen Gelübden gelten!? — Dies ist selbstverständ- 
lieh; selbstverständlich gilt dies von Gelübden, wobei Verkümmerung nicht‘”zu be- 
rücksichtigen ist, aber dies gilt auch vom Nazirat, wobei Verkümmerung zu berück- 
sichtigen ist, da er ihn [in das Gesetz] einweihen muss. — Erklärlich ist es nach R. 
Johanan, welcher sagt, dies sei eine Halakha beim Nazir, dass er selbst und die Ver- 
wandten widersprechen könnten, wieso aber sind nach R. Jose b. R. Hanina im Namen 
des Res-Laqis die Verwandten zu sagen berechtigt, dass er ihn nicht in das Gesetz 
einweihe!? — Er ist der Ansicht, mit einer entwürdigenden‘**Einweihung sei er nicht 

155. Dass nur ein Mann dazu berechtigt, ist; eine überlieferte Halakha braucht nicht begründet zu 

werden. 156. Dass man solche seinem Sohn auferlegen könne. 157. Die Fiinlösung des Ge- 

lübdes ist nicht von nachteiliger Wirkung auf seinen Körper. 158. Er wird durch das vollständige 

Glattscheren des Kopfs entstellt. 

 רמאד ןנחוי יברל אמלשב היל אחינ אל בישח**אלד
40 M — 41 1 ו׳י P 42 || iSd' M — ו M 43 II 
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einverstanden'” — Erklärlich ist es nach הפקה דיבעו ח^גמ יבה מושמ”ריזגב איה הבלה'' 
R. johanan, welcher sagt, dies sei eine Ha- ידכי״שיקל שיר רמא אנינח יברב יסוי יברל”אלא 
lakha beim Nazir, dass er sich scheren und לב תפקה רבסק הפקה דיבעק אהייתוצמב ובנחל 
dabei den Kopf rnndschneiden"״darf, wieso ןנברד ךוניה יתאו ןנברדמ ךוניחו ןנברדמ שארה 
aber darf er nach R. Jose b. R. Hanina im 5 הבלה״רמאד ןנחוי יברל אמלשב קברד הפקה יחדו"‘ 
Namen des Res-Eaqis, welcher sagt, um יסוי יברלייאלא ןברק יתיימייחלגמ יבהא ריזנב איה 
ihn in das Gesetz einzuweihen, den Kopf אה תוצמב ובנהל ידב״ישיקל שיר. רמא אנינח יברב 
rundschneiden'״!? — Er ist der Ansicht, das ואל הרזעב"ןילוה° רבםק° הרזעל .ןילוח יתיימ אק 
Rundschneiden des ganzen Kopfs'^sei nur איה הבלה״רמאד ןנחוי יברל אמלשב אתיירואד 
rabbanitisch [verboten] und die Einweih-10 ליבאו ןירפיצ ןברק״יתיימ אמטימ יב יבהא״ריזנב 
ung rabbanitisch geboten, und die rabbani- שיר רמא אנינה יברב יסוי יברלי״אלא הקילמ ןהב“ 
tisch gebotene Einweihung verdrängt das יברב יסוי יבר׳י״רבפק הליבנ ליבא אק אה"שיקל 
rabbanitisch verbotene Rundschneiden. — הרזעב ןילוחו״הרותה ןמ ףועל הטיחש ןיא״ אנינה 
Erklärlich ist es nach R. Johanan, welcher יסוי יבר אינתהו יבה יסוי יבר רבסו אתיירואד ואל 
sagt, dies sei eine Halakha beim Nazir, 15 לע האב איהש ףועה תאטחל ןינמ רמוא אנינחי״יברב 
dass er sich schere und das Opfer bringe, ובוז תא בזהו° רמול דומלת תלבאנ הניאש קפסה 
nach R. Jose b. R. Hanina im Namen des ןברק איבמ רבז המ רבזל הבקנ שיקמ הבקנלו רבזל 
Res-Eaqis aber, welcher sagt, um ihn in המו"יאדוה לע ןברק האיבמ הבקנ ףא יאדוה לע 
das Gesetz einzuweihen, bringt er ja Pro- קפסה לע האיבמ הבקנ ףא קפסה לע איבמ רבז 
fanes"”in den Tempelhof!? — Er ist der An- 20 לע איבמ"יאדוה לע איבמ אוהש ןיממ רבז המו 
sicht, Profanes im Tempelhof sei kein [Ver- יאדוה לע האיבמ איהש ןיממ הבקנ ףא קפסה 
bot] der Gesetzlehre. — Erklärlich ist es 
nach R. Johanan, welcher sagt, dies sei ei- 
ne Halakha beim Nazir, dass, wenn er un- 
rein wird, er das Geflügelopfer bringe und 
es dem Priester durch Kopfabkneifen zum 
Essen erlaubt ist, nach R. Jose b. R. Ha- 
nina im Namen des Res-Eaqis aber isst er ja Aas‘"!?— R. Jose b. R. Hanina ist der 
Ansicht, das Geflügel benötige nach der Gesetzlehre nicht des Schlachtens, auch ist 
das Profane im Tempelhof kein [Verbot] der Gesetzlehre. — Ist denn R. Jose dieser 
Ansicht, es wird ja gelehrt; R. Jose b. R. Hanina sagte: Woher, dass das wegen eines 
Zweifels‘" dar gebrachte Geflügelsündopfer nicht gegessen werden darf? — es heisst: 
^'^und der den Flnss hat, Mami oder \Veib\ er vergleicht das Weib mit dem Mann 
wie der Mann ein Opfer bringt wegen einer entschieden [begangenen Sünde], eben- 
so bringe auch das Weib ein Opfer wegen eines entschiedenen Falls, und wie es der 
Mann wegen einer zweifelhaft [begangenen Sünde] bringt, ebenso bringe es auch 
das Weib wegen eines Zweifels; und wie ferner der Mann wegen eines Zweifels [das 
Opfer] von derselben Art wie wegen der entschiedenen [Sünde] bringt, ebenso bringe 
auch, das Weib wegen eines Zweifels [das Opfer] von derselben Art'"wie wegen des 

P 62 !1 אוה M 61 I! רמאד -|- M 60 |! יכהא M 50 

li ןברק — M 65 || הרזעל P 64 [t ו -f M 63 jj ן — 

II אוה תוצמב וכנחל ידכ רמאד M 67 j; ןהמ M 66 

 B 68 ןיאד הדוהי ׳רב יסוי יברכ M 69 !1 ׳חשנש ןילוח רבסו

 הדוהי B 70 ןן ׳זעב

(M — איבמ). 
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159. Die Verwandten können daher in seinem Namen widersprechen. 160. Obgleich dies sonst 

verboten ist; cf. Dev. 19,27. 161. Man begeht ja bei dieser Einweihung ein Verbot der Gesetzlehre. 

162. Die Schrift spricht nur von den Ecken des Haupthaars. 163. Da er nach dem Gesetz nicht 

Nazir ist, ist auch das Opfer nicht heilig. 164. Das Geflügelopfer wird nicht durch Schlachten, 

sondern durch Abkneifen des Kopfs getötet, u. da er nach dem Gesetz zur Darbringung eines Opfers gar 

nicht verpflichtet ist, müsste das auf diese Weise getötete Geflügel zum Essen verboten sein. 165. 

Wenn es zweifelhaft ist, ob dieses Opfer darzubringen ist, zBs. bei einer zw'eifelhaften Geburt (cf. Dev. 

12,6) od. einem zweifelhaften Flu.ss (cf. ib. 15,14). 166. I.ev. 15,33. 167. Ebenfalls vom 

(.'■eflügel. 
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 ,entschiedenen F'alls. Man könnte glauben לכאנו ןברק אייבמ רכז המ ייא קפסה לע האיבמ
Col.b תרמא םא אל תרמא הלכאנו ןברק האיבמ הבקנ ףא wie der Mann ein Opfer bringt und es ge- 

 -gessen wird, auch das Weib ein Opfer brin ינש ןהש הבקנב רמאת דהא רוסיא ןבש רכזב
 -ge und es gegessen werde‘“, so ist zu er ןילוהו הליבנ רוסיא ואל ןירוסיא ינש יאמ” ןירוסיא
 -widern: nein, sollte dies, wenn es von ei אמלדו אקיא ברד הירב׳^אהא בר הל ףיקתמ הרזעב 5
 nem Mann gilt, bei dem nur ein Verbot *’ו^-רדמ ןירוסיא ןירתכ יזהתימד םומימ הילע בייהימ ♦
 zu berücksichtigen‘^ ist, auch von einem איביש דע ריזנב ונב תא'רידמ יתמ דע יאנתכ אמיל
 -Weib gelten, bei dem zwei Verbote zu be רמוא הדוהי יברב יסוי יבר יבר ירבד תורעש יתש
 rücksichtigen sind!? Die zwei Verbote sind יברד איה יאנת ואל יאמ םירדנ תנועל עיניש דע
 wol das Verbot des Aases‘”und das Verbot םירדנ תנועל עיגהד בג לע ףאו ריזנב איה הכלה״רבס !ט
 von Profanem im Tempelhof!? R. Aha, der יסוי יברו תורעש יתש יתיימד דע ליזאו היל רידמ
 Sohn R. iqas, entgegnete: Vielleicht zwei רבס םירדנ תנועל עיגיש דע רמאד”הדוהי יברב
 .”'rabbanitische Verbote אל ות היתושרמ’'קיפנד ןויכו תוצמכ וכנחל ידכ
 "'‘Es wäre anzunehmen, dass hierüber ריזנב איה הכלה^אמלע ילוכד אל ירמא בייחימ

Nid.46i> אלפומ°רבס יבר יגלפימק טייאל ךומסה אלפומב אבהו !י Tannahn streiten :Wie lange kann man sei- 
 ?nem Sohn ein Naziratgelübde auferlegen ןנברד איהד אתיירואד איתאו ןנברד שיאל ךומסה
 bis er zwei Haare‘"bekommt — Worte — שיאל™ ךומסה אלפומ רבס הדוהי יברב יסוי יברו
 Rabbis. R. Jose b. R. jehuda sagt, bis er וכנהל ידכי״אמלע ילוכד אמיא תיעביאו אתיירואד
 -das zum Geloben erforderliche Aiter‘”er רבס יבר אוה ןנברד״שיאל ךומסה אלפומו תוצמב
 -reicht. Diese Tannafm führen wahrschein ןנברד שיאל ךומסה אלפומ יחד ןנברד ךוניה יתא 20
 ,lieh folgenden Streit. Rabbi ist der Ansicht םירדנ תנועל עיגיש דע רמאד הדוהי יברב יסוי יברו

dies sei eine Halakha beim Nazir, somit 
kann er ihm, obgleich er das zum Gelo- 
ben erforderliche Alter erreicht‘”hat, bis er 
zwei Haare bekommen hat, das Nazirat 
auferlegen; R. Jose b. R. Jehuda aber, wel- 

eher sagt, bis er das zum Geloben erforderliche Alter erreicht hat, ist der Ansicht, um 
ihn in das Gesetz einzuweihen, und sobald er aus seiner Gewalt gekommen ist, ist er 
dazu nicht mehr verpflichtet. — Ich will dir sagen: nein, alle sind der Ansicht, dies 
sei eine Halakha beim Nazir, und hier streiten sie über das Gelübde dessen, der dem 
Mannesalter nahe ist‘™. Rabbi ist der Ansicht, das Gelübde dessen, der dem Mannes- 
alter nahe ist, sei rabbanitisch [gütig] und ein Gesetz der Gesetzlehre‘”verdrängt ein 
rabbanitisches, und R. Jose b. R. Jehuda ist der Ansicht, das Gelübde dessen, der 
dem Mannesalter nahe ist, sei nach der Gesetzlehre [gütig]. Wenn du aber willst, sage 
ich: alle sind der Ansicht, um ihn in das Gesetz einzuweihen, ferner auch, dass das 
Gelübde dessen, der dem Mannesalter nahe ist, rabbanitisch [gütig] sei, nur ist Rabbi 
der Ansicht, das rabbanitische Gebot der Einweihung [in das Gesetz] verdränge die 
rabbanitische [Giltigkeit] des Gelübdes dessen, der dem Mannesalter nahe ist, und R. 
Jose b. R. Jehuda, welcher sagt, bis er das zum Geloben erforderliche x׳\lter erreicht 
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 .יחד ןנברד רבסק ש״ש

168. Auch wenn es wegen eines Zweifels dargebracht wird. 169. Falls er die Sünde nicht be- 

gangen hat, ist es kein Opfer u. Profanes wird in den Tempel gebracht. 170. Da das Geflügelopfer 

nicht geschlachtet wird u. event. Aas ist; dennoch benötigt das Geflügel nach der Gesetzlehre des Schlach- 

tens. 171. Nach der Gesetzlehre aber benötigt das Geflügel nicht des vSchlachtens. Die in Cod. M 

fehlenden Worte fehlen auch in den Kommentaren u. sind zu streichen. 172. Weshalb nur ein Mann 

seinem Sohn ein Nazirat auferlegen kann. 173. An der Scham; dies gilt als Zeichen der Pubertät 

u. tritt nach Annahme des T.s am vollendeten 13. Lebensjahr ein. 174. Wenn er die Bedeutung des 

Gelübdes kennt; diese Periode fällt zwischen dem 12. u. dem 13. Leben.sjahr. 175. Fnd diesbezüglich 

seinen eignen Willen hat. 176. Nach dem 13. Lebensjahr. 177. Das Gelübde des V^aters. 
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tNid. 

 :'ישיאל ךומסה אלפומ יהד*’ןנברד ךוניה יתא אל רבסק
 יברב השעמ" אינתד יאנת ינה יכ יאנת ינה״יאמיל‘'
 לאילמג ןבר ינפל ואיבהו ריזנב ויבא ורידהש אנינה

 תורעש יתש איבה םא עדיל וקדוב לאילמג ןבר היהו’'
 תנועל עיגה םא עדיל^׳רמוא יסוי יברי״איבה אל םא
 ינקדובל רעטצת לא יבר ול רמא ואל םא םירדנ
 היהא ינא“לודג םא^יאבא ליבשב היהא ינא ןטק םא

hat, ist der Ansicht, das rabbanitische Ge- 
bot der Einweihung [in das Gesetz] ver- 
dränge nicht das Gelübde dessen, der dem 
Mannesalter nahe ist. 

Es wäre anzunehmen, dass folgende 
Tannaini denselben Streit führen wie jene 
Tannaim. Es wird gelehrt: Einst legte der 
Vater R. Haninas ihm ein Naziratgelübde רמא ושאר לע וקשנו לאילמג ןבר דמע ימצע ליבשב 
auf. Hierauf brachte er ihn vor R. Gama- אל ורמא לארשיב הכלה הרומש הזב ינא חטבומ 
Hel, und R. Gamaliel untersuchte ihn, um 10 אמלשב לארשיב הארוה הרוהש דע םיטעומ םימי ויה 
sich zu überzeugen, ob er zwei Haare be- תנועל עיגיש דע רמאד הדוהי יברב יסוי יברל*" 
kommen habe oder nicht. R. Jose sagt, um אבא ליבשב״היהא ינא ןטק םא רמאקד ונייה םירדנ 
sich zu überzeugen, ob er das zum Gelo- םאו''תורעש יתש איביש דע רמאד יברל אלא" 
ben erforderliche Alter erreicht habe oder הובאד היתושרב אה°ימצע ליבשב״היהא ינא לתג F01 

nicht. Da sprach er zu ihm: Meister, bemü-10 ליבשב היהא”אבא ליבשברדיהא״רמאד אלא םיאק 
he dich nicht, mich zu untersuchen; bin תוריזנב םיאק ארקיעמ תורעש יתש* יתייא יא״ימצע 
ich minderjährig, so will ich es wegen [des יעצמב יתייא יאו״הובאד תוריזנב םיאק ףוסבלו״היליד 
Gelübdes] meines Vaters sein, und bin ich אלא תורעש יתש איביש דעיירמאד יברל״אחינהי^יאמ 
grossjährig, so will ich es aus eignem An- םירדנ תנועל עיגיש דע רמאד הדוהי יברב יסוי יברל 
trieb sein. Da stand R. Gamaliel auf, küss- 20 אביל הדוהי יברב יסוי יברל ירמא דמימל אכיא יאמ 

 :יהובאד ביתיו היליד ביתיד״דע אתנקת
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 ל״אמ ש״ש איביש דע ׳אד יבדל אלא ן״על עיגיש דע רמאד י״בירל
 .ביהיו היליד ביהיד M 99 ;| דע — M 98 || אכיל יברל ירמא

te ihn aufs Haupt und sprach: Ich bin des- 
sen sicher, dass dieser dereinst Halakha in 
Jisrael lehren wird. Man erzählt, kaum wa- 
ren wenige Tage verstrichen, und er lehr- 
te Halakha in Jisrael. — Erklärlich ist es 
nach R. Jose b. R. Jehuda, welcher sagt, 
bis er das zum Geloben erforderliche Alter 
erreicht hat, dass er sagte: wenn ich min- 
derjährig bin, so will ich es wegen [des 
Gelübdes] meines Vaters sein, wieso aber sagte er nach Rabbi, welcher sagt, bis er 
zwei Haare bekommen hat: und bin ieh grossjährig, so will ich es aus eignem An- 
trieb sein, er stand ]a'^Hn der Gewalt seines Vaters!? — Vielmehr, er sagte wie folgt: 
ich will es wegen [des Gelübdes] meines Vaters sein und ich will es aus eignem An- 
trieb'™ sein. — Allerdings haftete an ihm, wenn er vorher'*“zwei Haare hatte, sein eig- 
lies Nazirat, und wenn er sie erst nachher'’‘bekam, das Nazirat seines Vaters, wie ist 
es aber, wenn er sie inzwischen bekommen hat!? Erklärlich ist es nach R. Jose b. R. 
Jehuda, welcher sagt, bis er das zum Geloben erforderliche Alter erreicht'*'hat, wie ist 
es aber nach Rabbi zu erklären, welcher sagt, bis er zwei Haare bekommen hat!? — 
Ich will dir sagen, nach Rabbi gab es kein anderes Mittel, als sein eignes und seines 
Vaters [Gelübde] zu absolviren. 

178. Falls er noch keine 2 Haare hatte; selbst wenn er bezüglich des Gelübdes grossjährig war. 

179. Je nachdem, ob ich Pubertätsmerkmale habe od. nicht. Nach Rsj. ist dieser Satz u. die folgende 

Frage mit der vorangehenden Frage zu konstruiren. 180. Vor dem Geloben seines Vaters. 181. 

Nach Absolvirung des Nazirats. 182. Seine eigne Bestimmung war dann massgebend. Die Ueber- 

Setzung schliesst sich der Lesart des kursirenden Textes an; unsre Lesart ist zwar die ursprünglichere, 

jed. von den Kommentaren mit Recht verworfen. 



72 NAZIR IV.vij 

Mann schere‘”sich für das Na- 

1^1 ziRAT SEINES Vaters, nicht aber 

SCHERE SICH EIN WeIB FÜR DAS NAZIRAT 

SEINES Vaters. Wenn sein Vater Nazir 

Fol. 30a—30b 

 תחלגמ השאה ןיאו ויבא תוריזנ לע חלגמ שיא

 ריוג ויבא היחש ימ רציב חיבא תוריזג לע

Naz 
Sot.SOa 

Naz. 

Sot.23b 

 ינירה רמאויתמז ותוריזנ לע םימותס‘תועמ שי־יפהו

 יסוי יבר רמא אבא תועמ לע חלגאש תנמ לע ריזנ

 war und nachdem er unbezeichnetes ויבא תוריזנ לע חלגמ הז ןיא״הברנל ולפי ולא ירה

 -Geld für seine Nazir[opfer] abgeson ‘אvויבאו אוה היהש ימ ויבא תוריזנ לע חלגמש והזי

 :dert hat gestorben ist, und er sagt הז תמו ותוריזנל םימותס^ תועמ ויבא שירפהו םיריזנ

 -ich will Nazir sein mit der Bedin ןויבא תוריזנ לע חלגמש אוה

 -gung, dass ich mich mit dem Geld mei ׳ אלה הכלה‘ ןנחוי יבר רמא° אמעט לאמ ,ארמג

 ,nes Vaters schere, so fällt das Geld תב ולבא תא שרול ןבר ארמימל לאמ אטלשפ ריזנב !יי

 wie R. Jose sagt, der freiwilligen אמלתד והמ תב אלא* היל תילד אבלרצ אל אל

coi.b איעבלא™ :הכלה‘ ןל עמשמ אק° הל ןלרלמג ןלשרול‘ Spendenkasse zu und er schere sich 

 .nicht für das Nazirat seines Vaters םאו״יגילפ אל וא יסוי יברד הילע ןנבר יגילפ והל

 In welchem Fall schere er sich für דציכ‘“עמש את אפלסא וא אשלרא יגילפ רמול לצמלת

1Naz,3 וs5! בא‘ףך■,,ד^י• ןיובא תוריזנ לע חלגמ שלאה” ורמא das Nazirat seines Vaters?—wenn er 

 und sein Vater Naziräer waren und ינירה רמאו תמו ותוריזנל תועמ ויבא שירפהו ריזנ

 sein Vater unbezeichnetes Geld für הלגמש והז אבא תועמ לע חלגאש תנמ לע ריזנ

 seine Nazir[opfer] abgesondert hat םיריזנ ויבאו אוה היהש ימ לבא ויבא תועמ לע

 und gestorben ist; dieser schere sich ולפי ולא ירה תמו ותוריזנל תועמ ויבא שירפהו

 .für das Nazirat seines Vaters יברו ריאמ יברו רזעילא׳ייבר יפוי יבר ירבד הבדנל 20

 .GEMARA. Aus welchem Grund? R יעב :ריבא תועמ“לע הלגמש אוה הז ורמארדדוהי
 Johanan erwiderte: Dies ist eine Halakha ןירימג״^אתכליה והמ םיריזנ םינב ינש“ול שי הבר

1 M ותוריזנל םתס !M 2 i — 3 |! רמאו M — ויבא...ןיא [j 
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 תועמ ויבא שירפהו םיריזנ ויבאו אוה היהש ימ דציכ .׳ינתמ +
 ןיאש הבדנל ולפי ולא ירה יסוי ׳ר רמא תמו ותוריזנל םימותס

 ויבא תועמ שירפהו ריזנ ויבא היהש ימ ויבא תוריזנ לע חלגמ הז
 הז אבא תועמ לע חלנאש ם״ע ריזנ ינירה רמאו תמו ותוריזנל
 M 12 !1 ו — M 11 11 ׳טג :ויבא תוריזנ לע חלגמש אוה

 11 ׳וא M 15 II רזעלא M 14 ji ויבא — M 13 || יתמיא

16 M 17 || תוריזנ M -)- לבא ויבא ייחב רזנש ןמזב א״ל 

 ׳ר יסוי ר״ד ויבא תוריזנ לע 'לגמ ןיא ויבא תתימ רחאל רזנ
 ויבא 'וריזנ לע חלגמ ןיא ךכ ןיבו ךכ ןיב ׳וא י״רו מ״רו רזעלא

18 M - 19 1| ינש M ירימג. 

beim Nazir. — Selbstverständlich, ein Sohn 
beerbt ja seinen Vater'*\ nicht aber eine 
Tochter!? — In dem F'all, wenn er nur ei- 
ne TochteF^Tinterlassen hat; man könnte 
glauben, dies gelte von den Erben‘*®, so lehrt 
er uns die Halakha‘“. 

Sie fragten: Streiten die Rabbanan ge- 
gen R. Jose oder streiten sie gegen ihn 
nicht? Und streiten sie, wenn du entschei- 
dest, dass sie gegen ihn streiten, nur ge- 
gen den Anfangsatz‘*‘oder auch gegen den 
Schlußsatz‘*“? — Komm und höre: Hinsicht- 

lieh des folgenden Falls sagten sie, dass ein Mann sich für das Nazirat seines Vaters 
schere: wenn sein Vater Nazir war und nachdem er das Geld für sein Nazirat abge- 
sondert hat gestorben ist, und er sagt: ich will Nazir sein mit der Bedingung, dass 
ich mich mit dem Geld meines Vaters schere; er schere sich dann mit dem Geld sei- 
nes Vaters. Wenn aber er und sein Vater Naziräer waren und sein Vater das Geld 
für seine Naziropfer abgesondert hat und gestorben ist, so fällt es der freiwilligen 
Spendenkasse zu — Worte R. Joses. R. Eliezer, R. Meir und R. Jehuda sagen, dieser 
schere sich für das Nazirat seines Vaters. 

Rabba fragte: Wie ist es, wenn er zwei Söhne Naziräer hinterlässt: ist es eine über- 

183. Auch die von ihm hinterlassenen Opfertiere. 184. Sie ist dann Erbin. 185. Einerlei, ob 

ein Sohn od. eine Tochter. 186. Dass dies nur von einem Sohn gelte. 187. Nach ihnen schere 

er sich in jedem Fall für das Nazirat seines Vaters. 188. Sie sind auch in diesem Fall entgegenge- 

setzter Ansicht. 
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ii^rte Halakha, wer zuvorkommt, schere ןיירימג''השור־י אמלד וא חלג חלג םיידקד לכ הל 
sich, oder gelten sie nach der überlieferten אתכליה \אמ טושפו רוכב אכר״יעב :־יוה אגלפו הל 
Halakha als Erben und sie teilen’ד ליקשד לאמ םופל להולג לעי אל ךכללהו הל ןלרלמג*’ 

Raba fragte: Wie ist es, wenn einer םלגש לפ ללקשד לכלה לכו אלה השורל אמלד וא 
Erstgeborener und der andere Nachgebo- 5 בופלו אלה השורל רמול לצמית םאו"הלגמ לכה 
rener ist: ist dies eine überlieferte Halakha, םלגש לפ הלל תלאד אוה ןללוהכו" חלגמ ללקשד" 
somit richte man sich beim Scheren nicht אל לחולגלייהלל לנקדייןולכ אמלד וא אל שדקהכ ליא 
nach dem, was [der Erstgeborene] sonst er- רלזנ ולבא םתס רלזנ אוהו םלוע רלזנ ולבא אנש 
hält, oder gilt dies als Nachlass, und wie er םתסב אתכללה ןלרלמג'’לכ’'לאמ םלוע רלזנ אוהו םתס 
von diesem doppelten Anteil erhält, eben-וס אכה רמול לצמת םאו” אנש אל אמלד וא תורלזנ 
so auch vom Scher[opfer]? Und erhält er רלזנ ולבא לשא בר לעב הרוהטייתורלזנ לדלאו לדלא 

 רלזנ אוהו רוהט רלזנ ולבא רוהט רלזנ אוהו אמט
 :וקלת ןנלעדל אלי׳לאמ אמט

20 M 21 הבר M + יאמ 
M 1 ויבא היל ינקאדS.1S׳ 

22 M 23 |ו ילוחבו 

25 M ימ ! 

ferner, wenn du entscheidest, dies gelte als 
Nachlass und entsprechend seinem Anteil 
erhalte er auch vom Scher[opfer], einen 
doppelten Anteil nur vom Profanen, nicht 
aber vom Geheiligten’^ oder aber gibt es 

 B 24 j תולגל

 B 26 הרהט B 27 |j — ןניעדי אל.

hierbei keinen Unterschied, da er es als Scher[opfer] erworben hat? Wie ist es, wenn 
der Vater dauernder Nazir war und er gewöhnlicher’'״ Nazir ist oder der Vater ge- 
wohnlicher Nazir war und er dauernder Nazir ist: erstreckt sich die Halakha nur auf 
das gewöhnliche Nazirat oder gibt es hierbei keinen Unterschied? R. Asi fragte: Wie 
ist es, wenn du entscheidest, bei beiden erfolge das Nazirat in Reinheit’^ wenn der 
Vater unreiner Nazir war und er reiner Nazir ist oder der Vater reiner Nazir war 
und er unreiner Nazir ist? — Wir wissen dies nicht und die Fragen bleiben dahin- 
gestellt. 

189. Jeder hat die andere Hälfte aus seiner Tasche zu ergänzen. 190. Von den zurückge- 

lassenen Opfertieren erhält er zwar einen doppelten Anteil, da sie vor der Darbringung noch profan sind, 

nach der Opferung aber, bei der Teilung des Opferfleisches, erlischt sein Anrecht auf einen doppelten An- 

teil. 191. Auf 30 Tage. 192. Zwischen dem gewöhnlichen u. dem dauernden Nazirat sei 

kein Unterschied zu machen, da beide in Reinheit absolvirt werden. 

— 

in Talmud ßd.V 



FÜNFTER ABSCHNITT 

V 

^lE Schule Sammajs sagt, die irr- 

TÜMLiCHE Heiligung gelte als 
ii 

 תיבו“ שדקה תועט שרקה םירמוא יאמש תי

 רוחש רוש'רמא רציב שדקה ןיא םירמוא ללה

 ,Heiligung, die Schule Hillels sagt תיב ןבל אציו שרקה אוה ירה^ ןושאר יתיבמ' אציש

 sie gelte nicht als Heiligung. Wenn שרקה וניא'.0ירמוא ללה תיבו שרקה םירמוא יאמש:

 jemand zum Beispiel gesagt hat: das הלעו'שרקה אוה ירה ןושאר יריב"הלעיש בהןלניד° 5

 -aus meinem Haus zuerst herauskom םירמוא ללה תיבי שדקה םירמוא יאמש תיב ףסב לש

 ,mende schwarze Rind‘ sei geheiligt 'הנושאר ידיב הלעתש ןיי לש תיבח שדקה וניא

 ,und ein weisses herausgekommen ist םירמוא יאמש תיב ןמש לש התלעו" שדקה איה ירה

 ,so ist es, wie die Schule Sammajs sagt שדקה וניא' םירמוא ללה תיבו שרקה:

 geheiligt, und wie die Schule Hillels יאמ :רב שרקה םירמוא יאמש תיב ,ארמג !0

 sagt, nicht geheiligt. [Wenn jemand ףוסמ שדקה תליחת ןניפליד" יאמש תיבד והיימעט

 gesagt hat:] der in meine Hand zuerst וליפא שדקה ףא תועטב וליפא הרומת המ שדקה

 ,kommende Golddenar sei geheiligt לבא הרומת ילימ ינה םירמוא״׳ללה תיבו תועטב

 und einer aus Silber [in seine Hand] המ יאמש תיבלו״קיתחמ אל תועטב שדקה יתוחא

 -gekommen ist, so ist er, wie die Schu איוה ימ םויה יצחל"הז תחת הז ירה רמא וליא !5

 le Sammajs sagt, geheiligt, und wie םויה יצח יטמד דע"אלא אתעש איההמ הרומת

1 M ורוש |M 2 j ותיבמ M 3 jj 1 אצי ׳קה אהי; 
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 .דע — M 13 ’’ דומת -(- M 12 I תיבו

M 11 

DIE Schule Hillels sagt, nicht gehei- 

LiGT. [Wenn jemand gesagt hat:] das 

IN MEINE Hand zuerst kommende Fass 

Wein sei geheiligt, und eines mit Oel 

[in seine Hand] gekommen ist, so ist es, wie die Schule Sammajs sagt, gehei- 

LIGT, UND WIE DIE SCHULE HiLLELS SAGT NICHT GEHEILIGT. 

GEMARA. Die Schule Sammajs sagt, die [irrtümliche] Heiligung &c. Was 
ist der Grund der Schule Sammajs? — Man folgere hinsichtlich des Anfangs der Heili- 
gung vom Schluss der Heiligung: wie der Umtausch' [gütig ist], auch wenn er irr- 
tümlich erfolgt, ebenso ist die Heiligung gütig, auch wenn sie irrtümlich erfolgt. — 
Und die Schule Hillels!? — Dies gilt nur vom Umtausch^ nicht aber ist die irrtüm- 
lieh erfolgte Heiligung von Wirkung. — Aber auch nach der Schule Sammajs er- 
folgt ja, wenn jemand gesagt hat: dieses trete' in der Mittagsstunde an Stelle von die- 
sem, der Umtausch nicht sofort, sondern erst, wenn die Mittagsstunde eintritt, eben- 

1. Damit bringt er seine Annahme zum Airsdruck, dass ein solches zuerst herauskonnnen wird. 

2. Wenn das geheiligte Vieh auf ein anderes umgetauscht wird; mit dem Umtausch ist die Heiligung ah- 

geschlossen. 3. Wobei die gütige Heiligkeit des einen Viehs auf ein anderes übertragen wird. 

4. Bezüglich der Heiligkeit. 

Bb.120'> 

Ar. 233 

F0I.3I 

Iijl 
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so sollte auch hierbei [die Heiligung gil- אתלימ אילג־ימ יכל ימנ ייה הרומת איוהד אוה 
tig sein], erst wenn die Sache sich heraus- ןושאר אצישכל ןושאר רמאנ ךכל אפפ כר“רמא 
stellt'!? R. Papa erwiderte: Er sagte des- היל תילד ןניקסע אל ימ רמאק רוחש רוש אהו 
halb ״zuerst״, das zuerst herauskomniE — תיבו אתלת ןירת היל תיאד אכירצ אל יאה אלא 
Er sagte ja aber: das schwarze Rind, und 5 רמא היל יעבימ׳יןושארכ אציש p םא םירמוא ללה 
dies gilt wol auch von dem Fall, wenn er אוה תועטכ שדקה׳^אה ישא ברל שינרכמ אכר׳יהיל 
nur eines hat!? — In dem Fall, wenn er יאמדק'*הירובידל הייעטאד םושמ אוה הנווככ שדקה 
zwei oder drei hat Die Schule Hillels aber שדקה יוה אל תועטב שדקה יאמש תיי ירכסו 
sagt: demnach sollte er gesagt haben: התיה‘'וריתהו םימכחל לאשנו ריזנב רדנש ימ ןנתהו 
das zuerst herauskommt. Raba aus Barnes ■0 תיב"ורמא רדעב הערתו אצת תשרפומ המהב ול 
sprach zu R. Asi: Wieso ist dies eine irr- תועטב שדקהש םידומ םתא יא יאמש תיבל ללה 
lümliche Heiligung, dies ist ja eine beab- יאמש תיב ירבסד ללכמ רדעב הערתו אצתו'אוה 
sichtigte* Heiligung!? Die ersten Worte אקד אוה ללה תיב אלא״שדקה יוה תועטב שדקה 
waren irreführend“. — Ist denn die Schule שדקהד םושמ יאמש תיבד והיימעט ירבס ועט 
Sammajs der Ansicht, dass die irrtümliche 15 םושמ״ואל יאמש תיב ןוהל ירמאו שדקה יוה תועטב 
Heiligung nicht als Heiligung gelte™, es הירובידלייהייעטאד םושמ אלא אוה תועטב שדקה 
wird ja gelehrt: Wenn jemand ein Nazirat שדקה יוה אל תועטב שדקה יאמש תיב ירבסו אמק 
gelobt, diesbezüglich einen Gelehrten be- ןדגנכ אב דהאו° ךרדב ןיכלהמ ויה° עמש את^^ 
fragt‘ und dieser es als unverbindlich er- ינירה רמא דחאו ינולפ הזש ריזנ ינירה דחא רמאו 
klärt hat, so darf das bereits abgesonderte 20 ריזנ םכמ דהאש ריזנ ינירה ינולפ הז ןיאש ריזנ 
Vieh in die Herde kommen und weiden. !7 !ן ׳חא בר M 16 : - M 15 |i ׳דפ רב M 14 

Die Schule Hillels sprach zu der Schule 20 ;׳ ו B 19 אמק B 18 ! אוה ׳עטב ׳קה — M 

Sammajs: Pflichtet ihr etwa nicht bei, dass, m 23 ^ םושמ — M 22 ן! אל M 21 ;ן ןהל + 
obgleich hierbei eine irrtümliche^Heiligung •*י ~ 
erfolgt ist, [das , Vieh] dennoch in die Herde komme und weide!? Demnach ist ja die 
Schule Sammajs der Ansicht, die irrtümliche Heiligung sei gütig. — Nein, die Schule 
Hillels hatte sich geirrt; sie glaubte, der Grund der Schule Sammajs sei‘\ weil die 
irrtümliche Heiligung als Heiligung gelte, darauf aber erwiderte die Schule Sammajs: 
dies ist keine irrtümliche Heiligung, nur waren seine ersten Worte irreführend“. — 
Ist denn die Schule Sammajs der Ansicht, die irrtümliche Heiligung gelte nicht als 
Heiligung, komm und höre: Wenn [mehrere Personen] auf der Strasse gehen und 
jemand ihnen entgegenkommt, und einer dann spricht: ich will Nazir sein, wenn'Mie- 
ser N. ist, darauf ein anderer: ich will Nazir sein, wenn es nicht N. ist, [darauf ein 
anderer'*:] ich will Nazir sein, wenn einer von euch Nazir ist, [darauf ein anderer:] 

5. Dass seine Voraussetzung eingetreten ist; da dies aber nicht der Fall war, müsste die Heiligung 

ungiltig sein. 6. Wenn er mehrere schwarze Riuder hat u. das zuerst herauskommende heiligt; die 

weissen scheiden hierbei aus. 7. Darunter wäre das erste unter den schwarzen Rindern zu ver- 

stehen; wenn er aber sagt: das zuerst herauskommende schwarze Rind, so nimmt er an, dass dieses zu- 

erst herauskommen werde. 8. Nach der Auslegnng der Schule Sammajs dachte er ja an das 

schwarze Rind, das zuerst herauskommt. 9. Diese können so ausgelegt werden, dass er auch an 

die weissen dachte; er sollte ausdrücklich gesagt haben: das erste schwarze Rind. 10. Nach der 

obigen Erklärung ist nach der Schule S.s die Heiligung deshalb gütig, weil er sie beabsichtigt hat, wo- 

nach bei einem wirklichen Irrtum die Heiligung ungiltig ist. 11. Wenn ihm zweifelhaft war, ob 

das Gelübde gütig war od. nicht. 12. Da der Gelehrte das Gelübde als unverbindlich erklärt hat. 

13. Weshalb diese in unserer Misnah der Ansicht ist, die Weihung sei gütig. 14. Er wollte damit 

seine Behauptung, dass er es nicht sei, bekräftigen. 15. Nach den Kommentaren handelt es sich 

hierbei um 6 verschiedene Personen; nach dem eigentl. Wortlaut der Misnah dürfte hier von nur 2 Per- 

sonen die Rede sein, während die Person, um die sie streiten, eine der 4 folgenden Aeusserungen tut. 

 10״
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 -wenn einer von euch nicht Nazir ist, [dar ‘‘'םכלובש םיירייזנ םפיינשש׳ייריזנ םכמ דחא ןיאש וא

 auf ein anderer:] wenn ihr beide Naziräer אבה אהו םיריזנ ןלוכ םירמוא יאמש תיב םיריזנ

 seid, [und darauf ein anderer;] wenn ihr ירכס ^ ירמא םיריזנ םלוב ינתקו אוה תועטבי^דקה

 alle Naziräer seid, so sind, wie die Schule ייבא אל אכה שדקה יוה תועטב שדקה יאמש תיב

 Sammajs sagt, alle Naziräer. Hierbei ist es אבה אלא ארפצב םיאקד ךתעד אקלפ אק אל רמא 0

 ,ja eine irrtümliche'^Heiligung, und er lehrt אצימ* רוהט* רוש רמאו ארהיטב םיאקד ןניקסע יאמב

 dass alle Naziräer seien!? — ich will dir קפנ ןבל היל ירמאו שדקה יוהיל ןוטיאר יתיבמ

 sagen, hieraus ist zu entnehmen, dass die רוהש ירמא אל קפנ ןבלד אנעדי הוה יא ןוהל רמאו

 -Schule Sammajs der Ansicht ist, die irr ^רניד ינתקהו קיסע ארהיטב םיאקד תרמא תיצמ ימו

 ,tümliche Heiligung gelte als Heiligung הלעתש ןיי לש תיבה"%דלעט* ינת הלעיש בהז לש »י

 :aus jener Lehre'^aber nicht. Abajje erklärte ט״י28“אי1רל ארויהב אמכוא״אדסה בר רמא'°:התלעש ינת

 ,Hier wird nicht von dem Fall gesprochen '’ןושאר יתיבמ אציש רוחש^״ןנת איקל אמכואב ארויה

 wenn es morgens'*erfolgt, sondern wenn es ׳ שידקמ הער ןיעב° שידקמ יכ ךתעד אקלס אק שדקה

 mittags‘■ erfolgt; wenn er nämlich gesagt ^יי• הפי ןיעב°יאמ אלאו שדקה יוה יאמש תיב ירמאו'

 -hat: das zuerst aus meinem Haus heraus לש״הלעו ןושאר ידיב הלעיש בהז לש רניד שידקמ !5

 kommende schwarze Rind sei geheiligt, und הער ןיעב יאמ אלאו שדקה םירמוא יאמש תיב ףסב

 -als man zu ihm sagte, ein weisses sei zu לש הלעו ןושאר ידיב הלעתש ןיי לש תיבה שידקמ

 erst herausgekommen, er erwidert: wenn ןיימ ףידע ןמש אהו שדקה םירמוא יאמש תיב ןמש

 -ich gewusst hätte, dass ein weisses heraus ףידע ארמחד ונש אלילגב אישק אל אה םושמ יא

 '^schwarzes״ gekommen ist, würde ich nicht אדפה בר ךל רמא אדסח ברל אישק אשיר אחשממ צ0

 ,B 24 gesagt haben. — Wieso kannst du sagen — וא!! MP 25 - םיריזנ...׳ינשש M 26 II - ב
 b M 27 hier werde'Von dem Fall gesprochen, wennאכה ־ !M 28 i םתה ;! M 29 — תיבח...

 -es mittags erfolgt, es heisst ja: der [zu התלעש F P 30 |iה ־ |] M 31 — איקל ׳בואב ויח

 -f- M 32 erst] kommende“‘Gelddenar!? — Fies: ge- רוש |B 33 i לש.

kommene““. — Das zuerst kommende Fass Wein!? — Lies: gekommene““. 

R. Hisda sagte: Ein schwarzes [Rind] unter weissen ist ein Fehler“^ dennoch sind 

weisse [Flecke] an einem schwarzen ein Fehler. — Es wird gelehrt; Das zuerst aus 

meinem Haus herauskommende schwarze Rind sei geheiligt. Wer etwas heiligt, tut 

es ja mit missgönnendem“‘Auge, und die Schule Sammajs sagt, dass es“®geheiligt sei!? 

— Erfolgt etwa die Heiligung mit gönnendem“''Auge, [es wird ja gelehrt:] der in mei- 

ne Hand zuerst kommende Golddenar [sei geheiligt], und einer aus Silber [in seine 

Hand] gekommen ist, so ist er, wie die Schule Sammajs sagt, geheiligt“‘. — Erfolgt 

etwa die Heiligung mit missgönnendem Auge, [es wird ja gelehrt:] Das in meine 

Hand zuerst kommende Fass Wein [sei geheiligt], und eines mit Oel [in seine Hand] 
^ V 

gekommen ist, so ist es, wie die Schule Sammajs sagt, geheiligt. Oel ist ja wert- 

voller als Wein“®!? — Wenn nur dies, so ist dies kein Einwand, diese Lehre gilt für 

Galiläa, wo Wein teurer ist als Oel; aus dem ersten Fall aber ist ein Einwand ge- 

16. Die ersten zwei widersprechen einander, somit sind auch die Behauptungen der übrigen hin- 

fällig. 17. Vom schwarzen Rind; statt אנה ist mit Cod. M םתה zu lesen. 18. Bevor das Vieh 

ausgetrieben wird. 19. Nachdem das Vieh bereits ausgetrieben worden ist; der obige Ein wand, 

die Heiligung könne erst nach Eintritt der Bedingung erfolgen, ist somit hinfällig. 20. Statt קיסע 

ist wol ןניקיסע zu lesen; Cod. M hat 21 .׳יסע. Das unvokalisirte אצי kann sowol אצי als auch אצי. ge- 

lesen werden, dies ist jedoch bei den Tatwörteru der folgenden Fälle nicht der Fall. 22. Auch hier- 

bei handelt es sich um den Fall, wenn es bereits erfolgt ist. 23. Da ein weisses Rind wertvoller ist. 

24. Demnach wollte er das weniger wertvolle Rind weihen. 25. Das zuerst herauskonnnende weisse 

Rind; demnach ist ein solches weniger wert. 26. Nach der Lehre RH.s, in Uebereinstimmung mit 

der Ansicht der Schule S.s. 27. Demnach sollte es der Golddenar sein u. nicht der Silberdenar. 

28. Demnach sollte der Wein geheiligt sein. 
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o-en R. Hisda zu entnehmen!?— R. Hisda 
o • • 

kann dir erwidern: ich spreche von den 

carmanischen Rindern'^ 

Ferner sagte R. Hisda: Ein schwarzes 

[Rind]'° wegen der Haut, ein rotes wegen 

des Fleisches und ein weisses zum Pflü- 

gen. R. Hisda sagte ja aber, ein schwär- 

zes unter weissen sei ein FehleF’!? — Er 

sagte dies von den carmanischen Rindern. ■ENN JEMAND EIN Nazirat gelobt, 

dib:sbezüglicii einen Gelehrten 

beeragE'und dieser es als verbindlich 

ERKLÄRT HAT, SO BEGINNT DIE ZÄHLUNG 

MIT DER Stunde des Gelobens'’“. Wenn 

ER EINEN Gelehrten befragt und die- 

SER B:S als UNVERBINDLICH ERKLÄRT HAT, 

SO DARF DAS BEREITS ABGESONDERTE ViEH 

IN DIE Herde kommen und weiden. Die 

Schule Hillels sprach zu der Schule 

Sammajs: Pflichtet ihr etwa nicht bei, 

DASS, OBGLEICH HIERBEI EINE IRRTÜMLI- 

CHE Heiligung erfolgt ist, [das Vieh] 

IN DIE Herde komme und weide!? Die 

Schule Sammajs erwiderte: Pflichtet 

IHR ETWA NICHT BEI, DASS, WENN JEMAND״ 

SICH GEIRRT UND DAS NEUNTE ALS ZEHNTES, DAS ZEHNTE ALS NEUNTES ODER DAS 

ELFTE ALS ZEHNTES BEZEICHNET HAT, ES GEHEILIGT״SEI!? DiE SCHULE HiLLELS ER- 

WIDERTE: Nicht der Stab heiligt es; ist es denn von Wirkung, wenn er den 

Stab auf das achte oder auf das zwölfte gelegt״ hat!? Vielmehr hat die 

Schrift, die das zehnte für heilig erklärt hat, auch das neunte und das 

ELFTE^VÜR HEILIG ERKLÄRT״. 

OEMARA. Wessen Ansicht vertritt unsre Misnah, weder die des R. Jose noch die 

der Rabbanan? Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand [ein Nazirat] gelobt und das 

Nazirat übertreten haP“, so komme man seinem Wunsch^’nicht eher nach, als bis er 

ebensoviele Tage gehalten wie er übertreten haP“. R. Jose sagt, dreissig Tage''’genü- 

gen. Wenn die der Rabbanan, so ist ja bezüglich des kurzen Nazirats ein Einwand'' 

29. Die gewölinl. zum Pflügen verwandt werden; hierzu sind die weissen besser. 30. Sc. ist 

vorzuziehen. 31. Demnach sind weisse in jeder Hinsicht besser. 32. Die Tage bis zur Ent- 

Scheidung werden mitgezählt, selbst wenn er während dieser Zeit das Nazirat übertreten u. Wein getrun- 

ken hat. 33. Beim Absondern des Viehzehnten; die Tiere werden einzeln durch eine kleine Tür 

aus dem Stall gelassen u. das zehnte mit einem Stab gezeichnet; cf. Lev. 27,32. 34. Obgleich die 

Heiligung auf einem Irrtum beruht. 35. Diese u. um so weniger die ihnen vorangehenden, bezw. 

folgenden sind durch die Bezeichnung als zehntes nicht geheiligt. 36. Falls sie irrtümlich als zehntes 

gezeichnet worden sind. 37. Nicht aber durch die irrtümlich erfolgte Heiligung. 38. Durch 

Handlungen, die dem Nazir verboten sind. 39. Um Auflösung des Gelübdes od. Darbringung der 

Opfer nach der Absolvirung. 40. Dh. die Tage, die er das Nazirat übertreten hat, werden ihm nicht 

angerechnet. 4L Wenn er beispielsweise ein Nazirat von 100 Tagen gelobt u. 60 übertreten hat, so 

braucht er nur 30 nachzuholen. 42. Diese sind der Ansicht, dass ihm die Tage der Uebertretung 

 אמכוא אדסח בר רמאו :יאנמרקד ארותב ירמא ינ
 רמאהו" איררל ארויח הירשבל אקמוס הינשמל
 ארותב'' רמא" יכ איקל ארויחב אמבוא ארפה בר

 :יאנימרמד

 I״jl העשמ הנומ ורסאו םבחל״לאשנו ריזנב רדנש יןן

 המהב ול התיה וריתהו םכחל לאשנ רדנש
 תיבל ללה תיבי״ו־ומא רדעב הערתו אצת תשרפומ
 אצתש תועט שדקה אוהש הזכי״םידומ םתא יא יאמש
 םידומ םתא יא יאמש תיב ןהל ורמא״רדעב הערתו

 10 יעישת ירישעלו ירישע יעישתל ארקו העטש'“ ימב

 תיב םהל וימאי״שרוקמ אוהש״ירישע רשע דחאלו
 תא"חינהו העט וליא המו’ ושדיק טבשה אל ללה
 םולב השע אמש"רשע םינש לעו״ינימש לע טבשה
foi.jj תאו" יעישתה שדיק אוה״ירישעה שדיקש בותכ״אלא 

 J 15 רשע דחא

 ןנבר אלו יפוי יבר אל ןיתינתמ ינמ .ארמג
 ול ]יקקזנ ןיא ותוריזג'’לע רבעו רדגש ימ" אינתד n־־!.20״
 רתיה םהב גהנש םימיכ רופיא ןהב הנומ ןכ םא אלא

 תוריזנ אישה ןנבר יאיי׳םוי םישלש ויד"* רמוא יפוי יבר

34 P — איקל...רמאהו B 35 j 36 יאנומרקד ארוחב ירמא ji 

M38 : םימכחל? 37 || ח׳ר M אצת אוה תועט שדקהש 

39 V 40 ״ רמא P העטו ארקש M ארקש [M 41 j 42 |ו ׳ירקהש 

M — תא |M 43 j לע וא M 44 jj השע אל |M 45 j + 

 II 48 (ןיא ׳זנ — M) 47 ij 'ישתה ק״ה — M 46 || ה

M ייד f M 49 II- ינמ. 
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 zu erheben, und wenn die des R. Jose, so ^ת >ביא הבורמ תוריזנ אישר יפוי יבר יא תטעומ
 ist ja bezüglich des langen Nazirats ein אן_ית תיעביא ןנבר אמית תי^ביאו יפוי יבר אמית
 ,zu erheben!? — Wenn du willst״Einwand תט5^^מ תוריזנב ןאב הבורמ תוריזנב ןאכ יפוי יבר
 sage ich: die des R. Jose, und wenn du ^'"אלא רזנט ה5,ש*מ אמית אל ןנבר אמית^"תי^יביא

 willst, sage ich: die der Rabbanan. Wenn ו׳רוריתהו םימכחל לאשנ :רזנש העשמכ אמיא 0
 du willst, sage ich: die des R. Jose, denn ל.ה תיבדל עמשנ יאמש תיברמ הימרי יבר רמא
 das eine gilt von einem langen Nazirat ןויכ טדקה יוה תועטב שדקה יאמש תיב ירמא ואל
 -und das andere gilt von einem kurzen"Na רדעב הערתו אצת רזנ ריפש ואלד אתלימ יאלגיאד
 zirat; wenn, du willst, sage ich: die der '"תועטב הרומת ירמאד בג לע ףא ימנ ללה תיבל
 Rabbanan, denn man lese nicht: mit der טידקה רקיעל היתיאר אכיה ילימ ינה הרומת איוה !0
 Stunde des Gelobens, sondern: wie mit der ימנ רקעתיא שדקה רקיע רקעתימד אכיה לבא

 ״Stunde des Gelobens ירישע יעישתל ארק וליאש םידומ םתא יא^’ :הרומת
 Wenn er einen Gelehrten befragt ותנווכ אלו ותועט רמא ןמחנ בר רשעמ רמתיא :רב

 und dieslr es ihm als unverbindlich ןבש לכו ותועט ירמא אנוה בר רב הברו אדפה בר

 erklärt hat &c. R. Jirmeja sagte: iÄus תרמאד ךדידל ןמהנ ברל אבר היל רמא ותנווכ !יי
 der Schule Sammajs ist auf [den Worten] ללה תיבל יאמש תיב ירמאקד ותנווכ אלו ותועט
 -der Schule Hiiids zu schlies [die Worte] ירישעלו^^ירישע יעישתל ארק וליאשי״פידומ פתא יא
 -sen; die Schule Sammajs sagt ja, die irr ןישדוקמ ןתשלשש ירישע רשע דחאלו יעישת
 ,tümliche Heiligung gelte als Heiligung ןבש רשעמל המ ןוהל ורמיל ללה תיב וקיתשיאו
 -dennoch darf [das Vieh], wenn es sich her ונייה ישא רב ימיש בר רמא הנווכב שודק וניא !^0

ausstellt, dass er unrichtig gelobt hat״ in 
die Herde kommen und weiden, ebenso gilt 
nach der Schule Hillels, welche sagt, der 
irrtümliche Umtausch sei gütig, dies nur 
dann, wenn die ursprüngliche Heiligung״ 

noch besteht, wenn aber die ursprüngliche Heiligung aufgehoben ist''*, ist auch der 
Umtausch aufgehoben. 

Pflichtet ihr etwa nicht bei, dass, wenn jemand das neunte als zehntes 

bezeichnet &c. Es wurde gelehrt: Dies gilt vom Zehnten, wie R. Nahman sagt, nur 
bei einem Irrtum, nicht aber bei Absicht״, und wie R. Hisda und Rabba b. R. Hona 
sagen, bei einem Irrtum, und um so mehr bei Absicht. Raba sprach zu R. Nahman: 
Die Schule Sammajs sprach zu der Schule Hillels: Pflichtet ihr etwa nicht bei, dass, 
wenn jemand das neunte als zehntes, das zehnte als neuntes oder das elfte als zehn- 
tes bezeichnet hat, alle drei geheiligt seien!? Weshalb schwieg^die Schule Hillels, nach 
deiner Ansicht, dass dies nur bei einem Irrtum, nicht aber bei Absicht gelte, sollte 
diese doch erwidert haben: wol gilt dies vom Zehnten, wobei die Heiligkeit bei Ab- 
sicht nicht erfolgU!? R. Simi b. Asi erwiderte: Sie erwiderte dies deshalb nicht, weil 

50 (M — תוריזנ...׳עומ) |M 51 i — ןנבר.״תיעביא M 52 II . 

 I א״א — M 55 || ת״ל — M 54 II ו -|- BM 53 'יא

56 M 57 ירמאד ה״בל ׳שיל M 58 |ן תיבו M תועטב... 

 — M 61 !! םאש M 60 ,! ס״א -k B 59 הרומת

 .׳וקמ

nicht angerechnet werden, während sie ihm nach unsrer Misnah anzurechnen sind. 43. Nach unsrer 

Miäuah ist in einem solchen Fall das längere Nazirat vollständig zu absolviren, nur werden die Tage der 

Uebertretung angerechnet, während nach RJ. nur 30 Tage zu absolviren sind. 44. RJ. spricht von 

einem kurzen Nazirat, das überhaupt nur 30 Tage dauert, bei einem längeren dagegen hat er übereinstim- 

mend mit unsrer Mi.§nah die ganze Zeit zu absolviren. 45. Dieselbe Dauer, die Tage der Uebertretung 

werden ihm nicht angerechnet. 46. Wenn das Naziratgelübde von vornherein uugiltig ist. 47. 

Die auf das eingetauschte Vieh übertragen werden soll. 48. Wenn durch Auflösung des Gelübdes 

die Heiligkeit des ursprünglich reservirten Tiers aufgehoben wird. 49. Wenn er absichtlich das 

neunte Stück Vieh als zehntes zeichnet, so ist es nicht heilig. 50. Sie erklärte zwar den Grund 

der Heiligkeit, wies jed. den Einwand selbst nicht zurück. 51. Dieses Gesetz bildet eine Ausnahme 

u. ist mit anderen nicht zu vergleichen. 
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niaiTleinen Schlupf vom Leichteren auf רשעמ המייאוה רמוחו לק״ןוהל ירמא אלד אמעט 
das Schwerere folgern könnte: wenn beim שודקש שדקה תועטב שודק הנווכב שודק וניאש 
Zehnten, wobei die absichtliche Heiligung הירמד אתעדב שדקהדייאיה אלו קש לכ אל הנווכב 
ungiltig ist, die irrtümliche Heiligung gil- ;ילת'' 

 J0r.7,4 י

tig ist, um wieviel mehr ist dies bei Ge- .י האצמו ותמהב תא איבהל ךלהו דיזנב רדנש״י 
heiligten! der Fall, wobei die absichtliche ירהיירזנ המהבדרבנגנ אלש רע םא הבנגנש'’ 
Heiligung gütig ist. Dies ist aber nichts; וזו’ ריזנ וניא רזנ המהב'* הבנגנשמ םא״׳יריזנ הז coi.b 
bei Geheiligtem kommt es auf die Bestim- הלוגה ןמ םיריזנ ולעשב ידמהייםוחנ העט תועט 
mung des Eigentümers an". ירמה''םוחנ םהל רמא ברח שדקמה תיב ואצמו 

|ENN JEMAND EIN Nazirat gelobt !0 םירזונ’°םתייה ברח שדקמה תיבש םיעדוי םתייה וליא 
HAT UND, ALS ER SEIN Vieh'’holen לצא רבד’%אבשבו ידמהי^םוחנ ןריתהו אל’'ול ורמא 

GEHT, FINDET, DASS ES GESTOHLEN woR- שדקמה תיב ברח אלש דע רזנש לב ורמא םימכח 
den ist, so ist er, falls er, bevor das ;ריזנ וניא שדקמה תיב ברחשמו’ ריזנ 
Vieh gestohlen worden ist, gelobt רזעילא יברל ןנבר הופטש” הבר״רמא .ארמג 
HAT, Nazir", und FALLS ER, NACHDEM DAS 15 ירבד דל^ב ןיהתופ״קתד והייתטישב הומקואו’'N־d,64־ 

Vieh gestohlen worden war, gelobt בג לע ףא אבר רמאו ןירסוא םימכחו רזעילא יבר 
HAT, KEIN Nazir". In EINEN DiESBEzüG- יאנתב )יחתופ לבא דלונב ןיחתופ ןיא ןנבר רומאד 
LICHEN Irrtum'Verfiel Nahum DER Me- רמאו’'שיניא אתא וליא ןוהל ירמא ימד יכיה דלונ 
DER. Als Naziräer aus dem Exil kamen בר רמא ןותירדנ הוה ימ שדקמה תיב ברהד ןובל 
UND DAS Heiligtum zerstört fanden, 20 לכיה° ביתכה ןוהל אנימא הוה םתה יאוה יא ףסוי - 
SPRACH Nahum der Meder zu ihnen: 

Würdet ihr, wenn ihr gewusst hat- 

TET, DASS DAS HEILIGTUM ZERSTÖRT IST, 

DAS Naziratgelübde getan haben? Sie 

ERWIDERTEN IHM: NEIN. Da LÖSTE ES 

IHNEN Nahum der Meder auf. Als die Sache vor die Weisen kam, sprachen 

sie: Wer vor der Zerstörung des Heiligtums gelobt hat, ist Nazir,'und wer 

NACH DER Zerstörung des Heiligtums, ist kein Nazir. 

GEMARA. Rabba sagte: Die Rabbanan haben [die Ansicht] R. Eliezers hinweg- 
geschwemmt und ihn zu ihrer Ansicht bekehrt. Es wird nämlich gelehrt: Man er- 
öffne mit einem später erfolgten Ereignis" — Worte R. Eliezers; die Weisen verbie- 
ten'‘dies. Ferner sagte Raba: Obgleich die Weisen sagen, dass man mit einem später 
erfolgten Ereignis nicht eröffne, so eröffne man dennoch mit der Eventualität eines 
später erfolgten Ereignisses. Zum Beispiel. Man spreche"zu ihnen: Würdet ihr, wenn 
jemand gekommen wäre und zu euch gesagt haben würde, das Heiligtum werde zer- 
stört werden, gelobt haben'"? R. Joseph sagte: Wenn ich da wäre, würde ich ihnen"' 

62 B + ד M 63 jj -|- 64 ,1 ו M ד - ־ M 65 ji ׳ילת 

66 M רזנש M 67 |j ׳בונג B 68 |j ותמהב. M — ׳הב II 

69 M — 69 || ריזנ ז״ה J- V שיא P 70 |j ׳יריזנ. M 

 |1 אבר M 73 || ה + B 72 |j ואל M 71 || םירדונ

74 B והופטש B 75 jj 76 || הימקואו M -)- ׳נירחא. 

52. Die Heiligung erfolgt durch seine Bestimmung, es ist somit einleuchtend, dass die absichtliche 
Heiligung u. nicht die irrtümliche gütig ist; beim Zehnten dagegen erfolgt dies durch die Zählung, u. 
wenn er absichtlich falsch zählt, so ist dies ungiltig. 53. Das er beim Geloben zur Darbringung 

seiner Opfer reservirt hat. 54. Wenn er einen Gelehrten um Auflösung seines Gelübdes bittet, so 
tue dieser es wegen des Diebstahls nicht, da dies erst nach dem Geloben erfolgt ist. 55. Schon beim 

Geloben war das Vieh nicht mehr in seinem Besitz, u. wenn er dies gewusst hätte, würde er überhaupt 
nicht gelobt haben. 56. Ein Nazitatgelübde wegen eines später erfolgten PJreignisses zu annuliren. 
57. Der Gelehrte löse auf Wunsch das Gelübde auf, selbst wenu der Grund zur Auflösung erst nach dem 

Geloben erfolgt ist. 58. Dieser Streit befindet sich im vorangehenden Traktat Nedarim (von den 
Gelübden), u. da uusre Misnah nur die Ansicht der Weisen lehrt, so ist wol anzunehmen, dass RE. ihnen 
beipflichtet. 59. Im in der Misnah mitgeteilten P'all, wenn die Zerstörung des Tempels als Grund 
zur Auflösung angegeben wird. 60. Wenn sie es verneinen, so ist das Gelübde aufzulösen. 61. Den 
Gelehrten, die die Zerstörung des Tempels als ein später erfolgtes Pheignis bezeichneten. 
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 erwidert haben: Es heisstr^V^r Toupcl des שדקמו ןושאר שדקמ הז המה 'ה לב\ד''׳ה לכיה 'ה

 Ifcrm. der Tempel des Herrn, der Tempel יתמיאל ןי>די ימ בורחיד ןוהל” ןיעדיד יהנ ינמי

 -des Herrn ist dies\ das ist der erste Tem םיזובמ׳ ביתכהו תמיאל ןיעדי אלו ייכא רמא
 ,pel und der zweite Tempel^ — Zugegeben ימ יתכאו ךשדק ריע לעו ךמע לע ךתהנ םיעבש

 dass ihnen bekannt war, dass er zerstört אמוי יהב ןניעדי •י!

Dan.9,24 

werden wird, aber konnten sie denn wis- 
sen, wann!? — Abajje entgegnete: Wussten 

 ,I3';!רחא רמא ןדגנכ אב דחאו ךרדב ןיכלהמ וי
 ינירח רמא רחאו*”ינולפ הוש רימ ינירה ןהמ
 sie denn nicht, wann, es heisst ]2,-Tsiebzig ןיאש ריזנ םכמ דחאש ריזנ ינירה ינולפ הו ןיאש ריזנ

 Septennien sind aber dem JTik 2md aber תיב םיריזנ םכלוכש םיריזנ םכינשש• ריזנ םכמ*“דחא

 — .^deine heilige Stadt verhängt wordeH וניא םירמוא ללה תיבו ןיריזנ ןלוכ םי״ומוא יאמש ׳יי
 Konnten sie denn immerhin wissen, an ימוא ןופרט יברו'וירבד ומייקתנ אלש ימ אלא ריזנ

ivji יבר ריזנ וניא וירוחאל עיתרה״ ;ריזנ םהמ רחא ןיא welchem Tag!? 
 auf der [mehrere Personen] •הבוח ריזנ ינירה ירבדכ היה םא רמאי רמוא ןועמש

 -ISI Strasse gehen und jemand ih הברנ ריזנ ינירה ואל םאו;

 en entgegenkommt, und einer dann^ יוה יאמא וירבד ומייקתנ אלש ימ .ארמג 'יי

F01.33 ייבא°וירבד ומייקתנש ימ אמיא הדוהי בר רמא ריזנ spricht: ich will Nazir sein, wenn 

 dieser n. ist, darauf ein anderer: ich "“יוה יא״^אוה ינולפ ואל ימנ יא רמאד ןוגכ רמא

 ,will Nazir sein, wenn es nicht n. ist וירבד ומייקתנ אל וירבד ומייקתנ אל יאמו ריזנ

 ich will Nazir [:darauf ein anderer] וניא וירוחאל עיתרה :םינורחא וירבד אלא םינושארה

 ,sein, wenn einer von euch Nazir ist יתא אה וירוחאל עיתרהד םושמ אמעט“ ;רכ ריזנ צ0

[darauf ein anderer:] ich will Nazir בירחד M 79 |j ׳קמ הזו M 78 |j המה ׳ה לכיה — M 77 

 תמיאל ןיערי ימ M 80 ü ינירה ׳יזנ ׳וה וניאש ריזנ ינירה ריזנ

M 83 !! 'יריזנ — P 82 i; םהמ P 81 דחאש 'זנ 

 ןיא || 84 (M — רמא) || M 85 ׳זנ יוהא M 86 II אלא

 .וירחאל ׳תרהד אמעט

SEIN, WENN EINER VON EUCH NICHT Na- 

ziR IST, [darauf ein anderer:] wenn 

IHR BEIDE NAZIRÄER SEID, [UND DARAUF 

EIN ANDERER:] WENN IHR ALLE NaZIRÄER 

SEID, SO SIND, WIE DIE SCHULE SaMMAJS SAGT, ALLE NaZIRÄER; DIE SCHULE HlL- 

LELS SAGT, NUR DERJENIGE IST NaZIR, DESSEN WORTE SICH NICHT BESTÄTIGT HA- 

BEN. R. Triphon sagt, keiner von ihnen ist Nazir״^. Kehrte er plötzlich um"', 

so IST ER״“ KEIN Nazir. R. Simon sagt, er erkläre: ist es so, wie ich gesagt 

HABE, SO WILL ICH PFLICHTGEMÄSS NaZIR SEIN, WENN ABER NICHT, SO WILL ICH 

FREIWILLIG Nazir sein. 

GEMARA. Weshalb ist derjenige Nazir, dessen Worte sich nicht bestätigt habenד? 
R. Jehuda erwiderte: Ries: dessen Worte sich bestätigt haben. Abajje erwiderte: Wenn 
er gesagt hat: oder wenn es auch nicht N. ist, will ich'“Nazir sein; unter "dessen Worte 
sich nicht bestätigt haben״ ist zu verstehen, wenn seine ersten Worte sich nicht be- 
stätigt haben, sondern die letzten Worte''. 

Kehrte er plötzlich um, so ist er kein Nazir &c. Nur aus dem Grund, weil 

62. Jer. 7,4. 63. Die dereinst zerstört werden; die Zerstörung des Tempels war schon vorher 

geweissagt worden u. gilt nicht als später eingetroffenes Ereignis. 64. Dan. 9,24. 65. Nach 

Annahme des T.s wurde dies bei der Zerstörung des 1. Tempels gesprochen, u. wenn von den 70 Sep- 

tennien (490 Jahren) die 70 Jahre des babylonischen Exils abgezogen werden, so bleiben für den 2. Tem- 

pel 420 Jahre zurück. 66. Da jeder das Nazirat von einem Umstand abhängig gemacht hat, über 

den Ungewissheit herrschte. 67. Sodass seine Person nicht festgestellt werden konnte. 68. 

Wol niemand von ihnen. Nach dem Wortlaut der Mi§nah scheint dies sich auf die Person des Ankömm- 

lings zu beziehen; auffallend ist auch der Ausdruck עיתרה, eigentl. beben, zurückschrecken; die Ueber- 

Setzung folgt jed. der Auslegung des T.s u. der Kommentare; cf. S. 75 N. 15. 69. Wenn seine Worte 

sich nicht bestätigt haben, sollte er nicht Nazir sein. 70. Statt יוה יא ist יוהיא od. mit Cod. M יוהא 
zu lesen. 71. Und um so mehr in dem Fall, wenn sich seine ersten Worte bestätigt haben. 
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er plöSich umkehrte, wenn er aber vor ריזנ יוה ימ ןופרט יבר אמיליא° ינמ ריזנ יוה ןמקל foi.34 

uns tritt, so ist er Nazir; nach wessen An- יאו’ אוה ינולפ יא עדי אל״רזנ אקד אתעשבד ןויכ^^^ 
sicht: wenn etwa nach R. Tryphon’”, so soll- רמוא הדוהי יבר אינתהו° תוריזנ הילע הלה'’ימ אל'^^ 
te er nicht Nazir sein, da er beim Geloben הנתנ״אלש יפל ריזנ ןהמ דהא ןיא ןופרט יבר םושמ 
nicht wusste, ob es N. ist oder nicht, und 5 אוה ירבד*"הדוהי יבר אלא האלפהל אלא תוריזנ 
das Nazirat sich somit auf ihn nicht er- האמ הזה ירכב אהיש תנמ לע ריזנ ינירה” אינתד 
strecken sollte!? Es wird nämlich gelehrt: רסוא ןועמש יבר דבאש וא בנגנש ואצמוי״ךלהו רוכ 
R. jehuda sagte im Namen R. Tryphons, אל וליאד ןויכ רבס ןועמש יבר ריתמ הדוהי יברו 
keiner von ihnen ist Nazir, weil das Nazirat ימנ אתשהייריזנ יוהו’רוכ האמ היב יוה״אמלד בנגנ 

bestimmt ausgesprochen werden muss’^ — 10 ןניעדיו ןמקל אתא יאד ןויכ ימנ אבהו” ריזנ יוה^ 
Vielmehr, es ist R. Jehuda, [der Autor der :ריזנ יוה ימנ אתשה ריזנ יוה אוהי׳יינולפד 
Lehre] vom Haufen. Es wird gelehrt: [Sag- 1ינירה היח הזש ריזנ ינירה רמאו יובה תא האי^י י''ינ 

te jemand:] ich will Nazir sein unter der המהב הזש דימ ינירה היח וניא”הוש ריזנ 

82a 
10a 

N0d.19t>21a 
Naz. 62a 
Syn.25a 
tNaz.3 

Nfld.IQa 
Naz. 8a 

, iNaz. 2 
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93 M 94 || אתאד ןויכ ימנ יכהו B 95 |] יאוה M 11 ןיא 
96 M ןיא הזש M 97 |j — ריזנ...ינירה P 98 jj םכינשש. 

M 99 [| םיריזנ םכינשש M 1 || ׳וריזנ M ווהד. 

Bedingung, dass in diesem Haufen hundert היח הוש ריזנ ינירה המהב הז ]יאש”'’ריזנ ינירה 
Kor vorhanden sind, und als er hinkommt, 15 ינירה”המהב אלו היח אל הז ןיאש ריזנ ינירה המהבו 
findet, dass er gestohlen worden oder ab- םכמ רחא ןיאש ריזנ ינירה ריזנ םכמ דחאש ריזנ 
handen gekommen ist, so ist er nach R. :םיריזנ םלוכ ירה םיריזנ םכלוכש^^ריזנ ינירה ריזנ 
Simon gebunden und nach R. Jehuda ent- ךדיא אינתו םיריזנ העשת אדה ינת ,ארמג 
bunden. R. Simon ist da der Ansicht, da ירבנ יוהד‘ןונב םיריזנ העשת אמלשב תויריזנ^^עשת 

der Haufe, falls er nicht gestohlen worden 20 דחל תויריזנ^עשת אלא היב ליזאו םיפתיאד יפט 
wäre, vielleicht hundert Kor enthalten hät- הל תחכשמ תיש אמלשב הל תחכשמ יכיה ארבנ 
te und er Nazir wäre, er auch jetzt Nazir 
sei; ebenso auch hierbei: da er, falls jener 
zu uns herangekommen sein würde und 
wir gesehen hätten, dass er N. sei, er Nazir 
wäre, so ist er auch jetzt Nazir. 

JENN JEMAND EINEN Koj’^ SIEHT UND SPRICHT: ICH WIEL NaZIR SEIN, WENN ES 

EIN Wild ist, [darauf ein anderer:] ich will Nazir sein, wenn es kein Wild 

IST, [darauf ein anderer:] ich will Nazir sein, wenn es ein Vieh ist, [darauf 

ein anderer:] ich will Nazir sein, wenn es kein Vieh ist, [darauf ein ande- 

rer:] ich will Nazir sein, wenn es Vieh und Wild ist, [darauf ein anderer:] 

ICH WILL Nazir sein, wenn es weder Vieh noch Wild ist, [darauf ein anderer:] 

ICH WILL Nazir sein, wenn einer von euch Nazir ist, [darauf ein anderer:] 

ICH WILL Nazir sein, wenn einer von euch nicht Nazir ist, [darauf ein ande- 

RER:] ICH WILL Nazir sein, wenn ihr alle Naziräer seid, so sind sie alle Na- 

ZIRÄER. 

GEMARA. Eine Lehre spricht von neun’® Naziräern, und eine andere spricht von 
neun Naziraten; allerdings können es neun Naziräer sein, wenn es viele Personen sind 

und sie nach einandeP^erfasst werden, wieso aber können neun Nazirate bei einer Per- 
son Vorkommen!? Allerdings können sechs Vorkommen, wie gelehrt wird”, wieso aber 

72. Nach der Schule S.s sollte er auf jeden P'all Nazir sein, u. nach der Schule H.s sollte er, da 
er Nazir ist, wenn seine Worte sich bestätigen, es auch wegen des Zweifels sein. 73. Es darf nicht 
von irgend einer Bedingung abhängig gemacht werden. 74. Bastard von Hirsch u. Ziege, hinsichtl. 
dessen ein Zweifel besteht, ob er zum Vieh od. zum Wild gehört; cf. Bd. viij S. 1058 Z. 22ff. 75. In 
unsrer Misnah werden 9 verschiedene Gelöbnisaussprüche aufgezählt. 76. Jeder durch die Bezug- 
nähme auf das Nazirat des vorangehenden. 77. In der Mi§nah werden hinsichtl. des Koj 6 Even- 
tualitäten genannt. 

u Talmud Bd.V 
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 weitere’“drei!? R. Seseth erwiderte: Wenn 'תשש בר רמא הל תחפשמ יביה תלת לבא ןנתדכ

 er gesagt hat: ich will Nazir sein, indem ילע לבה תוריזנו“ ריזג ינירה רמאד ןוגכ:

 M 2 Nazirate von euch allen^auf mich תלת א^א M 3 והל , P 4 — ו. M ׳וריזנש

.'Sv nehme. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Naz.44® תחלגתהו האמוטה ריזנב ןירושא ןינימ השל 
 ןיפרטצמ ןפגה ןמ אצויה לבו ןפגה ןמ אצויהו
 -s Scheren und die Produkte des Wein תיזכ םיבנעה ןמ לכאיש דע בייח ןיאו הז םע הז

 Stocks. Alle Produkte des Weinstocks אביקע יבר°ןיי תיעיבר התשימ׳ רע׳הנומיאר הנמימ״
seb.n^b חיזב“ ףרצל ידכ הב שיו ןייב ותפ הרש וליפא רמוא werden mit einander vereinigt‘, und 

liji ינפב םיבנעה לעו ומצע ינפב ןייה לע בייחו״ ;בייח schuldig ist er nur dann, wenn er ein 
 -oliyengrosses Quantum von den Trau ןמצע ינפב םיגזה לעו ןמצע ינפב םינצרחה לעו“ ןמצע
 oben gegessen“ hat. Die ursprüngliche! ינש לבאיש דע בייח ןיא"רמוא הירזע ןב רזעלא יבר

 -Lehre lautete: nur wenn er ein Vier םי.נצרחה'םיגז ןה ולאו םינצרח ןה ולא“ גזו םינצרח
 -tel[log] Wein getrunken hat. r. Ägi הדוהי יבר ירבר םימינפה ולא םיגזה’םינוצחה ולא
 ba sagt, selbst wenn er nur sein Brot ןוצחה המהב למ׳ גוזב’ העטת אלמ׳“ רמוא יסוי יבר

 in Wein eintaucht, und darin soviel “‘לבניע ימינפו״גוז;

 vorhanden ist, dass ein olivengrosses האמוטה ריזנב ןירוסא ןינימ השלש .ארמג
 Quantum vereinigt werden kann, sei אלד ןיתינתמ אל ומצע ןפג“ ןיא ןפגה ןמ אצויה ;׳ובו

 B 1 ER SCHULDIG. Er IST SCHULDIG WEGEN + תרמוא M 2 |t - תיזכ M 3 ü - לעו...לעי...

 DES Weins allein, wegen der Trauben ןמצע || M 4 וניא [| j- M 5- ׳רתה 0^6 || ו 11

 M 7 ALLEIN, WEGEN DER KernE ALLEIN UND — ה M 8 jj -|- ידכ M 9 Ü גזכ M 10 II גז :

 MB 11 WEGEN der HÜLSEN allein. R. Eleäzar יפהו.

B. ÄzARJA sagt, er SEI NUR DANN SCHULDIG, WENN ER ZWEI KeRNE UND EINE 

Hülse gegessen hat. Folgendes ist unter Har^anim“ und unter Zagim“ zu 

VERSTEHEN. HaR^ANIM IST DAS AEUSSERE UND ZaGIM IST DAS InNERE“ — WORTE 

R. JEHUDAS. R. Jose sagte: Damit du dich nicht irrst: wie bei der Viehglocke; 

DER ÄUSSERE TeiL HEISST ZOG“ UND DER INNERE HEISST InBOL (KlÖPPEL). 

GEMARA. Drei Dinge sind dem Nazir verboten: die Verunreinigung &c. 

Nur die Produkte des Weinstocks, nicht aber der Weinstock selbst, somit vertritt 

78. Die letzten 3 Aeusseruugen beziehen .sich auf andere Personen. 79. Von 9 Personen, die 

in einem solchen Pall vom Nazirat erfasst werden. 1. Zum verbotenen Ouantum einer Olive. 

2. Od. ein ebensolches guantuni Wein getrunken hat. 3. Die in der Schrift gebrauchten Worte für 

Traubenkerne u.- hülsen. 4. Die Schalen bezw. die Kerne; diese von der üblichen Uebersetzung ab- 

weichende Ansicht ist auch im jerus. rargum z.St. vertreten. 5. Cod. IM hat rieht. ,וז, entspiechend 

der syr. Form. 

REI Dinge sind dem Nazir verbo- 

TEN: DIE Verunreinigung, das 
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 ןילע ולייפא רמוא רועללא׳^יבר איינתד רזעיילא״יברכ
 כ־יייה וניא אפיסא הל ירמאד אכיא עמשמב ןיבלולו
 ןיא םיבנעה ןמ תיזכ םיבנעה ןמ לבאיש דע אלא''
 אינתד רזעילא״יברכ אלד ןיתינתמ אל ומצע ןפגהמ'׳

unsre Misnali nicht die Ansicht R. Eliezers, 

denn es wird gelehrt: R. EHezer sagt, auch 

Blätter und Stengel seien einbegriffen. Man- 

che beziehen dies auf den Schlußsatz: Schul- 

dig ist er nur dann, wenn er ein oliven- 5 עמשמב ןיבלולו ןילע וליפא רמוא רזעילא יבר 

grosses Quantum von den Trauben geges- יטועימו ייוביר שירד רזעילא" יבר יגלפימק יאמב 

sen hat. Nur von den Trauben, nicht aber ייוביר שירד רזעילא"יבר יטרפו יללכ ישרד ןנבר' 

vom Weinstock selbst, somit vertritt unsre השעי רשא לכמ טעימ ריזי רבשו ןיימ״ יטועימו 

Misnah nicht die Ansicht R. Eliezers, denn הביר"יאמ לבה הביר הבירו טעימ הביר ןייה ןפגמ 

es wird gelehrt: R. EHezer sagt, auch Blät-10 ןנברו אתשיבש טעימ טעימ יאמי ילימ לכ הביר 

ter und Stengel seien einbegriffen. Wo- רשא לכמ טרפ ריזי רבשו ןיימ יטרפו יללכ ישרד 
rin besteht ihr Streit? — R. EHezer wen- טרפו רזה גז דעו םינצרחמ ללכ ןייה ןפנמ השעי 
det hierbei [die Regel von der] Einschlies- המ טרפה ןיעכ אלא ןד התא יא טרפו ללכו"טרפ 
sung und Ausschliessung an:Vc»« fEe’m ?^«0^ תלוספו ירפ לכ ףא ירפ תלוספו ירפ שרופמ טרפה 
Raiischtrank enthalte er sich^ ausschliessend, 10 ירפ לכ ףא רומג ירפ שרופמ טרפה המ יא ירפ 

von allem, ivas a2cs dem Weinstock bereitet ועמשמב בותכה ךל חינה המ ןכ םאי^תרמא רומג 

wird^ einschliessend, und wenn auf eine ןיי יביתכ אה םישביו םיחל םיבנע ורמא אלש 

Ausschliessung eine Einschliessung folgt, ןורחא ןושלב״ןודל ךילע ןיא אה יביתכ אה ץמוחו 

so ist alles eingeschlossen; eingeschlossen לב תוברל וניפוסש רחאמו ןושאר ןושלב" אלא 

ist somit alles^ und ausgeschlossen sind die 20 ךל רמול גז דעו םינצרחמ רמול דומלת המ רבד 

Ranken. Die Rabbanan wenden hierbei [die יאשר התא יא ללכו טרפ אצומ התאש םוקמ לב 

Regel von der] Generaiisirung und Spezi- לע ףסומ ללכ השענ אלא טרפה ןיעכ ונודלו וכשמל 

alisirung an: von Wein 7cnd Rauschtrank ךל טרפש ךרדכ בותכה ךל טורפיש דע טרפה 

enthalte er sich^ speziell, von allem, was aus תלוספו ירפ שרופמ טרפה המ רמ רמאי’ :ריזנב 

de7n Weinstock bereitet zvird^ generell, zveder 25 תלוספ יבניע ירפ ירפ תלוספו ירפ לב ףא ירפ 

Kerne noch Hülse^ wiederum speziell, und ףא יקרוג״איה יאמ ירפ לכ ףא ןימוח״איה יאמ“ירפ 

wenn auf eine Spezialisirung eine Genera- 15 !] ןפגה ןמ M 14 jj אלא - M 13 |1 רזעלא B 12 

Hsirung und wiederum eine Spezialisirung 18 |ן ך״א — P 17 |j ו —- P 16 jj ׳בר ■בר P .יבר יבר M 

folgt, so richte man sich nach der Spezi- M) 21 jj המ M 20 jj המ ׳רמא P 19 jj ןושלכ MB 
 alisirung; wie das Speziellgenannte Frucht .יקריג M .יקר.דוג B 22 || (איה...ץמוח

und Fruchtabfall ist, ebenso alles andere, was E'rucht und Fruchtabfall ist. — Dem- 

nach sollte doch, wie das Speziellgenannte eine fertige Frucht ist, nur das [einbegrif- 

fen sein,] was eine fertige Frucht ist!? — Ich will dir sagen, wenn dem so wäre, so 

hätte ja die Schrift nichts Ungenanntes'zurückgelassen; frische und getrocknete Trau- 

ben werden genannt, Wein und Essig werden genannt. Es ist daher nicht nach der 

anderen Fassung, sondern nach der ersten Fassung auszulegen. — Wozu heisst es: 

zveder Kerne 'noch Hülse^ wo wir doch alles einschliessen!? — Um dir zu sagen, dass 

überall, wo auf eine Spezialisirung eine Generaiisirung folgt, du diese nicht der Spe- 

zialisirung anschliessen und dich nach dieser richten darfst, sondern die Generaiisirung 

eine Hinzufügung zur Spezialisirung ist, es sei denn, dass die Schrift es’ ausdrücklich 

hervorhebt, wie sie dies beim Nazir hervorhebt. 

Der Meister sagte: Wie das Speziellgenannte Frucht und Fruchtabfall ist, eben- 

so alles andere, was Frucht und Fruchtabfall ist. Frucht sind die Trauben, was ist 

- Was ist alles andere, was Frucht ist? — Die unreifen Bee- Fruchtabfall? — Essig 

7. Auch Blätter u. .Stengel. 8. Die Generaiisirung wäre demnach ganz 

9. Dass nur das, was dem Speziellgeuannten gleicht, einbegriffen sei. 

6. Num. 6,3. 
überflüssig. 
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ren. — Was ist alles andere, was Fruchtab- 

fall ist? R. Kahana erwiderte: Dies schliesst 

die wurmsticliigen^Trauben ein. Noch Hülse. 

Rabina sagte: Dies schliesst die dazwi- 

sehen befindliche [Masse] ein“. 

Der Meister sagte: Demnach sollte 

doch, wie das Speziellgenannte eine fertige 

Frucht ist, nur das [einbegriffen sein,] was 

eine fertige Frucht ist!? — Ich will dir 

 ייותלאל אנהכ יר רמא אלה לאמ״לרפ תלוספד לכ
 :םללנלבה ןלבד ללותלאל אנלכר רמא גז דעו“םלריד לבנלע

 לרפ לב ףא רומג לרפ שרופמ טרפה המ''רמ רמא
 אלש ועמשמב בותכה הלגה המ ןכ םא תרמא רומג
 ןימוהו ןלל לבלתכ אה םלשבלו םלהל םלבנע ורמא
 אלא ןורהא ןושלכ ןודל ךללע ןלא אה לבלתכ אה
 המ רכד לכ תוברל ונלפוסש רהאמו ןושאר ןושלב

 36.1PM] םוקמ לכ ךל רמול גז דעו םלנצרחמ רמול דומלת°

 וכשומל לאשר התא לא ללכו טרפ אצומ התאש

 sagen, wenn dem so wäre, so hätte ja die טרפה לע ףסומ ללכ השענ אלא טרפה ןלעכ ונודלו'“' !0

Fol.3s ריזנב ךל טרפש ךרדכ° בותכה ךל טורפלש דע Schrift nichts Ungenanntes zurückgelas- 

 -sen; frische und getrocknete Trauben wer ''אקד הלרזע ןב רזעלא לברלו'*' גז דעו םלנצרהמ

 -den genannt, Wein und Essig werden ge דע בללה ונלאש רמול גז דעו םלנצרחמ לאהל''םלקומ

 -nannt. Es ist daher nicht nach der ande הל רבס הלל אנמ אטרפ גזו םלנצרה לנש לכאלש

 -ren Fassung, sondern nach der ersten Fas אמלא תלעב לאו הבלרו טעלמ שלרדד רזעללא"לברכ !יי

 :sung auszulegen. ■—■ Wozu heisst es ןב רזעלא לבר רמאקדב''ךתעד אקלס לאד ןנברכ

 -Kerne noch Hülse., wo wir doch alles ein לבג’°גז דעו םלנצרחמ לאהל׳״אנמחר הלבתכלל הלרזע

 -schliessen!? — Um dir zu sagen, dass über הנלמ עמשי'ללכ רתב הלבתכ אתכללה לאמל לטרפ

 -all, wo auf eine Spezialisirung eine Gene אתאד אוה לכהל הללוכ אמלאוי׳טרפו ללכב הלנללדלמל

 -ralisirung folgt, du diese nicht der Spezi ןצרח וא םלגז לנש וא״םלנצרח לנש וא בותכל ןכ םא 20

 -alisirung anschiiessen und dich nach die עמש גז דעו םלנצרחמ אנמחר בתכ אתכללה לאמל גזו

 -ser richten darfst, sondern die Generalisi שרדלמל למנ אכלאו טרפו ללכ'^דלב שרדלמל הנלמ

 rung eine Hinzufügung zur Spezialisirung רזעללא"לברו‘“ :גזו םלנצרח לנש לכאלש דע הלב

 -ist, es sei denn, dass die Schrift es aus רמא הלל אנמ טרפו ללכו טרפ הבלרו טעלמ״שלרדד
drücklich hervorhebt, wie sie dies beim 

Nazir hervorhebt: weder Kerne noch Hülse. 

Woher entnimmt R. Eleäzar b. Azarja, der 

aus [den Worten] zveder Kerne noch Hülse 

folgert, dass er nur dann schuldig sei, wenn er zwei Kerne und eine Hülse gegessen 

hat, die Spezialisirung“? — Er ist der Ansicht R. Eliezers, der hierbei [die Regel von 

der] Ausschliessung und Einschliessung anwendet. Wenn du willst, sage ich: er ist der 

Ansicht der Rabbanan; wenn man sagen wollte, [die Worte] weder Kerne noch Hülse 

deuten nur auf die Lehre des R. Eleäzar b. Äzarja so sollte sie der Allbarmherzige 

nach der [ersten] Spezialisirung geschrieben haben, da er sie aber nach der Generali- 

sirung gesehrieben hat, so ist hieraus zu entnehmen, dass hierbei [die Regel von der] 

Generalisirung und Spezialisirung anzuwenden sei — Vielleicht deuten sie nur hierauf'!? 

— Demnach sollte es "(zwei) Kerne und (zwei) Hülsen“ oder "Kern und Hülse“ heis- 

sen, wenn aber der Allbarmherzige weder Kerne noch //«?/«•(?"geschrieben hat, so deutet 

dies darauf, dass hier [die Regel von der] Generalisirung und Spezialisirung anzuwen- 

den sei, und ferner auch, dass er" zwei Kerne und eine Hülse gegessen haben muss. 

Woher entnimmt R. Eliezer, der hierbei [die Regel von der] Ausschliessung und 

Einschliessung an wendet, [die Regel von der] Generalisirung, Spezialisirung und Ge- 

10. Nach Kohut (.4r. compl. iij 62) vom pers. םרב Wurm; die kursirenden Ausgaben haben ןירכד, 

wol V. aram. ירב, krank sein, dh. die angefaulten, angenagten; die Varr. םודבד, םורבד dürften wol Lapsi sein. 

11. Woraus die Hefe bereitet wird. 12. Dass man sich nach der Spezialisirung richte. 13. 

Und nicht auf die Lehre RE.s. 14. Ersteres in der Mehrzahl, letzteres in der Einzahl. 15. Um 

schuldig zu sein. 

M 25 ]1 ןודלו P 24 j| יא + B 23 || (יביתב...דעו — M) 22 

 ם״א + ]| M 26 ׳רו !| M 27 — יאהל B 28 |1 רמאדב !|

 M 29 — ל :] f- M 30- ל || M 31 — ם״ש !: M 32 : יאו

 M 33 ינשו || M 34 — היב...ללב |! M 35 טעימו הביר.
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Ex. 22,9 לא שיא ןתי יכ(ו)° ארק יאהמ היל אקפנ" והבא יבר 
 ללכ המהב לבז”טרפ הש וא רוש וא רומה''והער

neralisirung■“? R. Abalivi erwiderte: Er ent- 

nimmt diese aus folgendem Scliriftvers; 

'^IVenu jemand seinem Nächsten gibt einen 

Esel, ein Rind oder ein Schaf] speziell, oder 

Col.b 
Vgl. 
Hol.71a 

 אלא ןד התא יא טרפו ללכו טרפ טרפו רזה רמשל

 םאו° ארק יאהמ היל אקפנ רמא אבר טרפה ןיעכ'-י• י■ יס

sonst ein Vieh, generell, zur Verwahrung, 5 טרפ טרפו רזה םיזעו םישבכ'’ללכ ןאצה טרפ ןמ" 

wiederum speziell, und wenn auf eine Spe- היל רמא טרפה ןיעכ אלא ק התא יא טרפו ללכו 
zialisirung eine Generalisirung und wieder- 2■ןמ״ארק ןידה ןמ >ףלילו"אברל אתרקסידמ הדוהי בר'“■״ 

um eine Spezialisirung folgt, so richte man ללכו טרפ טרפו רזה ןאצו רקב ללכ המהבה טרפ 

sich nach der Spezialisirung” Raba erwi- ןמ״׳היל רמא טרפה ןיעכ אלא ק התא יא טרפו 

derte: Er entnimmt dies aus folgendem 10 אנימא הוה״יםתהמ יאד"הנימ עמשמל אכיל יאה 

Schriftvers;"fE^:;m von, speziell, dem Klein- ןאצו רקב ביתכ אה היה״המהב ללכב היה° המהבה 

vieh, generell, Lämmer und Ziegen, wieder- טרפה ןיעכ אלא ןד התא יאו ללכו טרפ היל הוהו 

um speziell, und wenn auf eine Speziali- הואת רשא לכב ^סכה תתנו° אינתד אוה״יכהד ןלגמו 
sirung eine Generalisirung und wiederum רשא לכבו טרפרכשב[ו] ןייבו ןאצבו רקבב ללכ ךשפנ ®'י■®‘*'’®®' 

eine Spezialisirung folgt, so richte man sich 15 התא יא ללכו טרפו ללכ ללכו רזה ךשפנ ךלאשת 

nach der Spezialisirung. R. jehuda aus Das- ירפמ ירפ שרופמ טרפה המ טרפה ןיעכ אלא ןד 

qarta”sprach zu Raba: Er kann es ja aus fol- ידכמ עקרק ילחנו ירפמ ירפ לכ ףא"עקרק ילודגו 

gendem Scliriftvers entnehmen:”F0«, spe- יאמ ארתב אללכ ןנינייד אטרפ ןיעכ״ללכו טרפו ללכ 

zielE, dem Vieh, generell, Rind und Schaf, ללכו טרפ ותו היל ימדד לכ״יפוסואל ינהא ינהא 

wiederum speziell, und wenn auf eine Spe- 20 ינתא יאמ הארתב אטרפ ןנינייד טרפה ןיעכ טרפו 

zialisirung eine Generalisirung und wieder- 

um eine Spezialisirung folgt, so richte man 

sich nach der Spezialisirung”!? Dieser er- 

widerte: Hieraus ist dies"nicht zu entneh- 

men, denn man kann sagen, das Wild sei 

im Vieh einbegriffen“^—Wieso ist das Wild 

im Vieh einbegriffen, es heisst ja: Rind und Schaß^'9. Dies ist vielmehr eine Speziali- 

sirung, Generalisirung [und Spezialisirung,] wobei man sich nach der Spezialisirung zu 

richten hat. — Woher, dass dem so"ist? — Es wird gelehrt: ^Knd verwende das Geld 

für alles, was du begehrst, generell, Rinder, Schafe, Wein und Rauschtrank, speziell, u71d 

alles, wonach du Verlangen hast, wiederum generell, und wenn auf eine Generalisirung 

eine Spezialisirung und dann wiederum eine Generalisirung folgt, so richte man sich 

nach der Spezialisirung; wie das Speziellgenannte eine Frucht aus Frucht" ist und 

seine Nahrung aus dem Boden zieht, ebenso alles andere, was eine Frucht aus Frucht 

ist und seine Nahrung aus dem Boden zieht. — Merke, wenn auf eine Generalisirung 

eine Spezialisirung und dann wiederum eine Generalisirung folgt, so richten wir uns 

ja nach der Spezialisirung, wozu dient nun die letztere Generalisirung!? — Diese dient 

zur Hinzufügung dessen, was jener gleicht“’. — Ferner, wenn auf eine Spezialisirung 

eine Generalisirung und dann wiederum eine Spezialisirung folgt, so richten wir 

uns ja nach der Spezialisirung, wozu dient nun die letztere Spezialisirung!? — Wenn 

36 M + ללכ P 37 jj ימשל המהב ללכ לכו. (M יא ללבו) I) 

38 P 39 || ןאצה ןמ טרפ P םיבשכ M 40 jj 41 !1 ףלינו 

M ןמ יאה |] M42 — 43 || םתהמ יאד P (?ןמ יאה) ןמיה 

 .ביתכה המהב ללכב היח ל״א B 44 |[ ׳הבה ןמ יא א״ה M .׳הבה

M ׳יתכה(?)היחו ׳מהב ללכב ל״א M 45 II — 46 ן! אוה (M 

 .יאמ M 48 II ללכ -|- M 47 || (עקרק...ףא —

16. Ex. 22,9. 17. Dass dies nur von Haustieren gilt. 18. Dev. 1,10. 19. Cf. 

Bd. vj S. 633 N. 89. 20. Lev. 1,2. 21. Diese Partikel ist partitiv, nicht alle Tiere. 22. 

Demnach ist jede Art von Vieh einbegriffen u. das Wild ausgeschlossen. 23. Dass das Wild auszu- 

schliessen sei. 24. Cf. Bd. viij S. 1027 Z. 20ff. 25, Demnach ist auch durch die erste Speziali- 

sirung das Wild ausgeschlossen. 26. Dass man sich nach der Spezialisirung richte. 27. Dt. 

14,26. 28. Animalien u. Vegetabilien, die durch Befruchtung entstehen u. Früchte herv'orbringen. 

29. Selbst nur in einer Hinsicht, wie zBs. Fische, die sich fortpflanzen, jed. nicht ihre Nahrung vom Bo- 

den ziehen. 
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nicht die letztere Spezialisirung, könnte 

man glauben, die Generalisirung sei eine 

Hinzufügung zur Spezialisirung. — IMer- 

ke, sowol bei zwei Generalisirungen und 

einer Spezialisirung als auch bei zwei Spe- 

zialisirungen und einer Generalisirung rieh- 

ten wir uns ja nach der Spezialisirung, 

Fol. 35b—36a 

 ףסומ ללכ^רשענ אנימא הוה הארתי אטרפ ואל ־יא"
 אללכו“יטרפ ןירתו אטרפו"יללי ןירת ירכמו־'טרפה לע
 אכיא יניבץ יניכ אכיא יאמ ןנינייד אטרפ ןיעכ אללכ

 היל ימדד אטרפ״אכיא יא אטרפו''יללכ ןיתרת וליאד
 אכיא יא אללכו יטרפי״ירת ןניירמ דצ דהכ וליפא

 ןניברמ אל דצ דהכ ןניירמ ןידדצ ינשמ ימדד אטרפ
 יברתיאו טרפה לע ףסומ ללכ השענ ללכו טרפ ידכמ

 welchen Unterschied gibt es nun zwischen לכ יברתיאו לכה הביר ימנ הבירו טעימו ילימ לכ

 -ihnen? — Es gibt folgenden; bei zwei Ge אכיא ללכו טרפל הבירו טעימ ןיב אכיא יאמ ילימ

 neralisirungen und einer Spezialisirung ist טעימו ןיכלולו ןילע וליפא ןניכרמ*’ללכו טרפ וליאד !0

_ p־s.43b רמא והבא יבר רמא° :אל ןילע ןיא ןיבלול הבירו auch das einbegriffen, was der Spezialisi- 

 rung in einer Hinsicht gleicht, bei zwei ףרטצמ רתיה ןיא הרותבש ןירוסיא לכ ןנחוי יבר

Nm.6,3 תרשמ"הרות הרמא ירהש ריזנ ירוסיאמ ןדה רוסיאל Spezialisirungen und einer Generalisirung 

Fol.36 ייברכ ןאמכ וריטקת לב רואש ףא רמא יריעז”'” aber ist nur das einbegriffen, was der Spe- 

 ,zialisirung in beiden Hinsichten gleicht יכה ןיא ימנ^^^ח ןינעל יכה יא לכ שירדד רזעילא" !־יי

nicht aber das, was ihr in einer Hinsicht 

gleicht. — Merke, wenn auf eine Spezialisi- 

rung eine Generalisirung folgt, so gilt die 

Generalisirung als Hinzufügung zur Spe- 

zialisirung und alles andere ist einbegrif- 

fen, und wenn auf eine Ausschliessung eine 

Einschliessung folgt, ist ebenfalls alles an- 

dere einbegriffen, welchen Unterschied gibt 

es nun zwischen [der Regel von der] Aus- 

Schliessung und Einschliessung und [der 

Regel von der] Spezialisirung und Generalisirung^‘? — Es gibt folgenden; nach [der 

Regel von der] Spezialisirung und Generalisirung sind auch Blätter und Stengel ein- 

zuschliessen, nach [der Regel von der] Ausschliessung und Einschliessung’'sind nur 

Stengel und nicht Blätter einzuschliessen. 

R. Abahu sagte im Namen R. Johanans: Bei allen in der Gesetzlehre verböte- 

nen Dingen’'wird Erlaubtes nicht mit dem Verbotenen vereinigt”, ausgenommen sind 

die dem Nazir verbotenen Dinge, denn die Gesetzlehre sagt: ^''Aufgezveichfes‘^. Zeeri 

sagt, auch beim Verbot des Sauerteigs zur Aufräucherung’". — Wol nach R. Eliezer, 

der [das Wort] auslegt, demnach sollte dies auch vom Gesäuerten” gelten!? — 

Freilich ist dem auch so, nur^schliesst dies die Eehre Abajjes aus; dieser sagt, es gebe 

eine Aufräucherung bei einem Quantum unter einer Olive, so lehrt er uns, dass es 

keine Aufräucherung bei einem Quantum unter einer Olive gebe. 

R. Dimi sass und trug diese Lehre vor. Da wandte Abajje gegen ihn ein: Wenn 

der Brei von Hebe und der Knoblauch und das Oel profan sind, und einer, der am sei- 

30. Beim obigen Streit zwischen RE. u. den Rabbanan. 31. Wonach etwas ausgeschlos- 

sen werden muss. 32. Deren Genuss an sich, bezw. an Tagen, an denen das Essen verboten ist. 

33. Zum strafbaren Quantum einer Olive. 34. Num. 6,3. 35. Was im Wein aufgeweicht 

wird, wird damit zum strafbaren Quantum vereinigt. 36. Auf dem Altar; wenn diesem anderer 

Teig zugesetzt wird, so wird er zum verbotenen Quantum ergänzt. 37. Im bezügl. Schriftvers 

(Lev. 2,11) heisst es: allen Sauerteig, u. dies deutet darauf, dass auch die Beimischung verboten ist; cf. Bd. 

ij S. 474 Z. 8 ff. 38. Am Pesahfest; auch hierbei heisst es (P)x. 12,20): alles Gesäuerte. 39. Des- 

halb spricht er vom Sauerteig hinsichtl. der Aufräucherung. 

 Mei.sßb תוחפב הרטקה שי רמאד״ייבאמ יקופאל אלא ימנ

 :תיזכמ תוחפב הרטקה ןיא״ךל עמשמ אק תיזבמ

 היביתיא אתעמש אהל הל רמאקו ימיד בר ביתי
 ןילוח לש ןמשהו םושה^דמורת לש הפקמה״׳ייבא
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betT^ag; untergetauchf^ist, einen Teil be- לש הפקמ ןלוב תא לםפ“ןתצקמב םוי לובט עגנו 
rührt, so hat er alles unbrauchbar gemacht; םוי לובט עגנו המורת לש ןמשהו םושה'’'ןילוח 
wenn aber der Brei profan und der Knob- םוקמ הב קיוהו ועגמ םוקמ אלא לספ אל ןתצקמב 
!auch und das Oel von Hebe sind, und ei- יבר רמא הנה רב רב הבר רמאו לוספ יאמא ועגמ 
ner, der am selben Tag untergetaucht ist, 5 ־ואמ תילבב וילעי׳הקול רלו ליאוה םעט המ ןנהוי 
einen Teil berührt, so hat er nur die be- היל רמא רוסיאל ףרטצמ רתיהד םושמ ואל° הימעט Cc 
rührte Stelle unbrauchbar gemacht. Auf תליבאו םרפ תליבא ידבב תילב אביאד תילב יאמ'’“אל 
unsren Einwand, weshalb denn die berühr- יאמאיייבה יא ןיא היל רמא איה אתיירואד םרפ 
te Stelle unbrauchbar״sei, erwiderte Rabba אלא’° ילבבה התובב רלעילא״יברד הילע ןנבר יגילפ 
b. Bar-Hana im Namen R. johanans, weil 10 הילע ןנבר יגילפ יאמאו רופיאל ףרטצמ רתיה יאמ 
ein Eaie״ wegen [des Essens] einer Olive״ ילבבה התובל חנה אלא ילבבה חתובב רלעילא״יברד 
Geisselhiebe erhält. Doch wol deshalb, weil היל ףירש אקד יא םרפ תליבא ידבב תילב אכילד’' 
das Erlaubte mit dem Verbotenen verei- אק רטשימ יא םדא לב לצא״ ותעד הלטב ףרשימ 

nigVwird!? Dieser erwiderte: Unter Olive היביתיא םרפ תליבא ידבב תילב תחבשמ אל רטש 
ist zu verstehen, wenn er ein PerasUsst, so 15 ןיילוה לש תחאו המורת לש תחא תובחמ יתש 
ist darin eine Olive^'enthalten. ■— Ist denn לש תחאו המורת לש תחא תורידק יתש וינפלו'' 
[die Norm vom] Essen eines Peras^'aus der ינאש תחתומ ןהיתש ולא ךותל ולא ולפנו ןילוח 
Gesetzlehre״!? Dieser erwiderte: Ereilich. המורת ךותל המורתו''ולפנ ןילוח ךותל ןילוח רמוא 
— Wieso streiten demnach die Rabbanan םרפ תליבא ידבב״ תילב ךתעד אקלפ יאו הלפנ 
gegen R. Eliezer hinsichtlich des babylo- 20 רתיה יאמ אלאו”רמוא ינאש קירמא יאמא אתיירואד 
nischen Quarkbreis^'l? — Auch wenn du חנה אלא רמוא ינאש ןנירמא יאמא רופיאל ףרטצמ 
sagst, das Erlaubte werde mit dem Verbo- 

tenen vereinigt, [ist ja einzuwenden:] wie- 

so streiten die Rabbanan gegen R. Eliezer 

hinsichtlich des babylonischen Quarkbreis!? 

Lass vielmehr den babylonischen Ouarkbrei, von dem man während der Dauer des 

Essens eines Peras keine Olive isst; wenn man ihn allein schlürft, so ist dies gegen- 

über dem Brauch aller anderen Menschen bedeutungslos״, und wenn man ihn [auf 

Brot] streicht, so isst man davon während der Dauer des Essens eines Peras keine 

Olive. Er wandte ferner gegen ihn ein: Wenn vor zwei Gewürzmörsern, einer Hebe und 

einer Profanes enthaltend, zwei Töpfe, einer Hebe und einer Profanes enthaltend, sich 

befinden und [Gewürze] aus jenen in diese gekommen sind, so sind beide erlaubt, denn 

man nehme an, das Profane sei in das Profane und die Hebe in die Hebe gekom- 

men. Wieso nehme man dies an, wenn du sagst, [die Norm vom] Essen eines Peras 

sei aus der Gesetzlehre'l? — Wieso nehme man dies an, auch wenn du sagst, dass 

das Erlaubte mit dem Verbotenen vereinigt werde”!? Lass vielmehr die Hebe vom 
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39. Zur levit. Reinigung; völlige Reinheit erlangt er erst nach Sonnenuntergang. 40. Vom 

Knoblauch u. vom Oel ist nur ein kleines Quantum vorhanden u. es sollte sich im Brei verlieren. 41. 

Dem die Hebefrüchte verboten sind. 42. Lines olivengrossen .Quantums. 43. Im olivengrossen 

Quantum, das er isst, ist nur ein kleiner Teil vom Verbotenen enthalten. 44. Wörtl. Durchbro- 

ebenes, dh. die Hälfte eines 8 Eier grossen Brots. 45. Von den verbotenen Bestandteilen. 46. 

Dass die verbotenen Bestandteile vereinigt ־werden, ־wenn das strafbare Quantum innerhalb einer Zeit ge- 

gessen ־wird, ־während welcher man ein Peras aufessen kann. 47. Da oben gelehrt wird, dass ein 

Laie dieserhalb Geisselhiebe erhalte. 48. In diesem (cf. Bd. ij S. 470 Z. 9 ff.) ist Brot enthalten, 

dennoch unterliegt er nach ihm nicht dem Verbot des Gesäuerten am Pesahfest; cf. Bd. ij S. 473 Z. 3 ff. 

49. Er ist sehr scharf u. wird nur als Zukost gegessen. 50. In diesem Fall sollte berücksichtigt 

werden, das einem Laien verbotene Gewürz ist vielleicht in den profanen Topf gekommen. 51. Das 

Verbotene kann durch das Erlaubte zur Olivengrösse ergänzt werden. 
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Gewürz, da diese nur rabbanitisch [zu ent- 

richten] ist. Er wandte ferner gegen ihn 

ein: Wenn vor zwei Körben, einer Hebe 

und einer Profanes enthaltend zwei Seah 

Pes.915443 

Pes.443 ( 

jab.82aתופוק יתש° היביתיא איהייקירד ןילבת תמורתל 
 ""■ךיאס ־יתש ןהינפלו ןילוה לש תחאו המורת לש תהא"

 ולא ךותל ולא ולפנו המורת לש תחאו ןילוח לש תחא

 ולפנ^ףילוה ךותל ןילוח רמוא ינאש ןירתומ ןהינש’“

 eine Profanes und eine Hebe ,[Früchte] ידכב תיזכ ךת]גד אקלפ יאו הלפנ המורת ךותל המורת •י

foI.37 אמלשב רמוא ינאש׳ ןנירמא יאמא רוסא סרפ תליכא enthaltend, sich^ befinden und jene in 

 -diese gekommen sind, so sind beide er קנכ רוסיאל ףרטצמ רתיהד םושמ“°אנימאד ידידל

 laubt, denn man nehme an, das Profane תי!כ אכיאד םושמ תרמאד ךדידל אלא ילוח*’ישיפנד

 sei in das Profane und die Hebe in die היל רמא יוה יאמ ילוח ישיפנ יכ םרפ תליכא ידכב

 Hebe gekommen, wieso nehme man dies יאממ ייבא היל רמא ןנברד הזה ןמזב המורתל הנה !0

 an, wenn du sagst, eine Olive während der אמלד אתאד אוה רוסיאל ףרטצמ רתיהל“"תרשמ יאהד

 -Dauer des Essens eines Peras sei verbo אישק אק ארקיעמ ייבאלו אתאד אוה ירקיעכ םעט ןתיל

 ,ten!? Allerdings ist nach meiner Erklärung ןילה לכ היל ביתומ אקו ימיד בר רמאקד יאמ היל

 -weil das Erlaubte mit dem Verbotenen ver ינשד רתב רקיעכ םעט ןתיל היל רמא רדה אתבוית

 ,einigt wird, dies auf den Fall zu beziehen אתאד אוה רקיעכ םעט ןתיל אמלד^דיל רמא היל !5

 -wenn das Profane mehPüst, nach deiner Er ”׳ םיבנע הרש םאש רקיעכ םעט ןתיל תרשמ אינתדכל

 klärung aber, weil während der Dauer des לכ ןד התא ןאכמו בייח ןיי םעט םהב שיו'’םימב

 -Essens eines Peras ein olivengrosses Quan םלוע רוסיא ורוסיא ןיאש ריזנ המו הרותבש* ןירוסיא

 tum vorhanden ist, ist ja nichts dabei, dass השע ורוסיאל רתיה''שיו האנה רוסיא ורוסיא ןיאו

 :das Profane mehr ist!? Dieser erwiderte םלוע רוסיא ןרוסיאשי־םרכה יאלכ רקיעכ םעט וב’° 20

 -Lass das Gesetz von der Hebe in der Jetzt ןיד וניא ןרוסיאל רתיה ןיאו היינה רוסיא ןרוסיאו

zeit, das nur rabbanitisch“ist. Abajje sprach 

zu ihm: Woher, dass [das Wort] Atifge- 

weichtes darauf deutet, dass Erlaubtes mit 

dem Verbotenen vereinigt werde, vielleicht 

deutet es darauf, dass der Geschmack der 

Sache^''selbst gleiche!? — Abajje erhob zu- 

erst gegen die Eehre R. Dimis^alle jene 

Einwände®', und nachher sagt er, dies deute vielleicht darauf, dass der Geschmack 

der Sache selbst gleiche®’!? — Nachdem jener ihm erwidert hatte, sprach er zu ihm: 

vielleicht deutet es darauf, dass der Geschmack der Sache selbst gleiche. Es wird 

nämlich gelehrt: Atifgeweichtes^ dies lehrt, dass der Geschmack der Sache selbst glei- 

che; wenn er Trauben in Wasser geweicht und es den Geschmack von Wein hat, so 

ist er [wegen des Genusses] schuldig. Hiervon kannst du bezüglich aller in der Ge- 

setzlehre verbotenen Dinge folgern: wenn beim Nazir, bei dem das Verbot nicht blei- 

bend ist, sich nicht auf die Nutzniessung erstreckt®* und aufgehoben werden®’ kann, 

der Geschmack der Sache gleicht, um wieviel mehr gleicht der Geschmack der Sache 

[beim Verbot] der MischfruchG, das ein ewiges ist, sich auch auf die Nutzniessung 

erstreckt und nicht aufgehoben werden kann. Und in zwei Hinsichten gilt dies auch 
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52. Nur wenn das Verbotene mehr ist, wird es, falls es das Quantum nicht hat, durch das Erlaubte 

erg^änzt. 53. Der Umstand, dass während der Dauer des Essens eines Peras eine Olive vorhanden 

ist, ist daher hierbei nicht zu berücksichtigen. 54. Wenn von der verbotenen Sache nur der Ge- 

schmack zurückbleibt, so ist es dennoch verboten; cf. Bd. viij ,S. 1117 Z. 8ff. 55. Dass uur beim 

Nazir Erlaubtes mit dem Verbotenen vereinigt werde. 56. Er wollte beweisen, dass dies auch bei 

anderen Dingen der F'all sei. 57. Dass auch beim Nazir Erlaubtes mit dem Verbotenen nicht ver- 

einigt werde. 58. Ihm ist nur der Geuuss des Weins verboten, wol aber darf er anderen Nutzen 

davon haben; cf. Bd. ij S. 89 Z. 12. 59. Durch Auflösung des Gelübdes. 60. Cf. Dev. 19,19 

u. hierzu Bd. i S. 257 Z. 11 ff. 
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vom Ungeweihten". Dieser erwiderte: Hier םייתשב ־לרעל ןידה אוהו רקיעכ םעט וב השעיש 
ist die Ansicht der Rabbanan vertreten, יברל רמאק״יכ והבא יברו איה ןנבר ינמ אה״היל רמא 

während R. Abahu es nach R. Äqiba'lehr- אכהד אביקע יבר אמיליא אביקע יבר יה־'אביקע 

te. — Welche [Lehre] R. Äqibas [ist hier ןייב ותפ הרש וליפא רמוא אביקע יבר ןנתד 

gemeint]; wollte man sagen, folgende Leh- 5 אוה אמלד יאממו בייה תימ־״ףרצל ידכ וב שיו'“■ 
re: R. Äqiba sagt, selbst wenn [der Nazir] יקופאל ארמימל יאמ אמית יכו אניעב תיזכ אביאד 

nur sein Brot in Wein eintaucht und ei- יברייאלא ןיי תיעיבר התשיש דע רמאד אמק אנתמ 

ne Olive vereinigt werden kann, sei er הרשש ריזנ רמוא אביקע יבר״״אינתד אתיירבד אביקע 

schuldig. Vielleicht aber ist es erforderlich, היל רמא :בייה ןיימו תפמ תיזכ לכאו ןייב ותפ 
dass [vom Wein allein] eine Olive vorhan-10 אביקע יברל ישא ברל איוא ברד הירב אהא בר 

den ist!? Wolltest du erwidern, dies zu leh- ףרטצמ רתיהל תרשמ לכו יאהל היל םיקומ אןרד 

ren sei nicht nötig, so schiiesst dies die An- בלהב רשבמ ףילי'היל אנמ^רקיעכ םעט ןתיל רוסיאל 

sicht des ersten Autors aus, welcher sagt, אנש אל ימנ אבה רוסאו אוה אמלעב םעט ואל 
nur wenn er ein Viertel [log] Wein getrun- יאמ אוה שתיהד ןנירמנ אל בלהב רשבמ ןנברו 

ken^'hat. — Vielmehr, es ist [die Lehre] R. 15 ירש הידוחל יאהו הידוחל'יאהד אמיליא הישודיח 

Äqibas in folgender Barajtha: R. Äqiba יאהו ירש הידוחל יאה ימנ םיאלכ ריסא ידדה ידהבו 

sagt, wenn ein Nazir sein Brot in Wein היל ורת יאד אלא‘ריסא ידדה ידהבו'ירשי הידוחל 
eingetaucht und vom Brot und vom Wein ריפא ילושב היל לישבמו ירש אבלהב אמוי ילוכ 
zusammen eine Olive gegessen hat, sei er ףילי°'אלא אוה שודיח'בלחב רשב ימנ אביקע יברו Col.b 

schuldig. 20 שאב אבי רשא רבד לכ° אנמחר רמאד סיוג >.לוJ;2יגמ׳^״י■^יי^ 

R. Aha, der Sohn R. ivjas, sprach zu אוה אמלעב אמעט ואל םיוג ילועיג'יריסאד ארמימל 
R. Asi: Woher weiss R. Äqiba, der aus [dem והל קופית ימנ ןנברלו אנש אל ימנ אבה רוסאו 

Wort] nichts Aufgeweichtes entnimmt, dass לבב אהד אוה שודיח םתה היל רמא םיוג ילועיגמ 

Erlaubtes mit dem Verbotenen vereinigt 0־, ^ _ m 94 93 MB 94 |[ והבא ׳ר ןנברמ אוהה M — ק M 95 jj 

-j- 96 [׳ יא P אינתד |M 97 j ׳מלידו רכו P 98 jj — 

 הב שיו ןייב ותפ הרש ףא א״ער ׳ינתד ע״ר אה M 99 !j תיזכ

 II 1 ׳וא ׳יקע ר״א P 100 || בייח תיזב ןיימו תפמ ףרצל ידכ

(M — אלא...ע״רו...ןנברו...ףילי) ]| 2 P — ן| יאהו ׳דוחל 

3 P — 4 [| ו P ילוב חיב ורת ימנ ע״רו P 5 II -|- 1 ימנ! 

6 M 7 || ׳עיגמ חיל אקפנ M — אנש...ילועינ. 

werde, dass der Geschmack der Sache 

selbst gleiche? — Er folgert dies [vom Ver- 

bot] von Fleisch mit Milch; hierbei han- 

delt es sich nur um den Geschmack'‘, und 

es ist verboten, ebenso auch sonst. — 

Und die Rabbanan!? — [Vom Verbot] von 

!Fleisch mit Milch ist nichts zu folgern, denn dieses ist ein Novum. — Wieso ist 

es ein Novum; wollte man sagen, weil dieses allein und jenes allein erlaubt ist, zu- 

sammen aber verboten sind, so ist dies ja auch bei der“Mischfrucht der Fall, die eine 

allein und die andere allein ist erlaubt, zusammen aber sind sie verböten!? — Viel- 

mehr, lässt man [das Fleisch] den ganzen Tag in Milch weichen, so ist es erlaubt, 

gekocht aber ist es verboten. — Und R. Äqiba, [das Verbot von] Fleisch mit Milch 

ist ja ein Novum!? — Vielmehr, er folgert dies [vom Verbot der] von Nichtjuden be- 

nutzten Gefässe, von denen der Allbarmherzige sagtwas in Fc^ler kommf\ hier- 

bei handelt es sich ja nur um den Geschmack, und sie sind verboten, ebenso auch 

sonst. — Sollten es die Rabbanan ebenfalls [vom Verbot der] von Nichtjuden benutz- 

ten Gefässe folgern!? Dieser erwiderte: Dieses ist ein Novum; in der ganzen Gesetz- 

lehre ist die verschlechternde Geschmacksübertragung‘^ erlaubt, bei den von Nicht- 

61. Baumfrüchte der ersten 3 Jahre (cf. Lev. 19,23); das Verbot erstreckt sich auf die Nutzniessung 

u. kann nicht aufgehoben werden, jed. ist es nicht dauernd, da die Früchte im 4. Jahr erlaubt sind. 

62. Nach dem Erlaubtes mit dem Verbotenen zum erforderlichen Quantum vereinigt wird. 63. Sei 

er schuldig. 64. Jedes an sich ist erlaubt. 65. Nuni. 31,23. 66. Sie sind nur dann 

erlaubt, wenn sie im Feuer ausgebrannt werden. 67. Wenn eine verbotene Speise auf eine erlaubte 

12 Talmud 6d. V 
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pes 44b ^רתומ םגפל םעט ןתונ הלוכ הרותה Juden benutzten Gefässen'“ aber verboten. 
A^.67b751>-ר רמא אוה שודיה אה *ימנ אביקע יברלו ריכא Und R. Äqiba, dies ist ja ein Novum!? R. 

 Hona b. Hija erwiderte: Die Gesetzlehre חידקל אלא הרות הרסא’אל אייח רב אנוה I תב

 hat auch einen am selben Tag benutzten הרידק ןנברו אוה םגפל םעט ןתונ ואלד'° אמוי

 -Topf verboten, wobei die Geschmacksüber היל רמא :אתרופ המגפ אלד רשפא יא ימנ אמוי 5

 — .tragung nicht verschlechternd wirkt עמשנ ןנברדמ ישיא ברל איוא ברד הירב אחא בר

 Und die Rabbanan!? — Auch bei einem םעט !תיל תרשימ יאה ןנבר ירמא ואל אביקע יברל

 am selben Tag benutzten Topf ist es nicht יברל הרותבש׳ ןירופיא לכל ןד התא ןאכמו רקיעכ

 -möglich, dass es nicht etwas verschlech רתיהל תרשמ יאהל היל םיקומ אקד ימנ אביקע

 .ternd wirkt וירופיא לכל ןד התא ןאכמ אמיל״^רוסיאל ףרטצמ !0

 R. Aha, der Sohn R. ivjas, sprach zu ינשי תאיטחו ריזנ יוהד םושימ היל רמא הרותבש■

Qid.Mb החאכ ןיאבה ןיבותכ ינשי לכו דהאכ ןיאבה ןיבותכ R. Asi: Von den Rabbanan sollte man auf 

 ,R. Äqiba schliessen; die Rabbanan sagen א'יה יאמ ■יתאטח ןרמאד אה ריזנ ןידמלמ ןיא ^'^^*'^ 20 6

is.45aעלב אלש וליפא לובי שידקי הרשבב עגי רשא לכי”' [das Wort] Aufgeweichtes lehre, dass der 

31.99a תויהל שדקי הרשבב 5/לביש הרשבב רמול דומלת !•י Geschmack der Sache selbst gleiche, und 

 -hiervon'■’wird auf alle übrigen in der Ge רומחכ לכאת ^דרשכ םאו לםפי'’איה הלוספ םאש הומכ

 ,setzlehre verbotenen Dinge geschlossen הוה תאטח יבג אנמחר בתכ יאד יכירצ°'’ןנברו'*הבש

 ebenso sollte nach R. Äqiba, der aus [dem םישדקמ ריזנד םושמ הנימ יתא אל ריזנ אנימא

 -Wort]Au/^(’7()eü/1fes entnimmt,dass Erlaub ריזנמ "אנימא הוה ריזנ יבג אנמחר״יבתכ יאו ןניפלי“אל

 ,tes mit dem Verbotenen vereinigt werde ריסא ןצרח וליפאד הירוסיא רימחד םושמ ןניפלי אל 20

 -hiervon” auf alle übrigen in der Gesetz ךל רמא אביקע יברו הינימ איתא אל ךכלה היל

 -lehre verbotenen Dino-e geschlossen wer '“אל תאטח אנמחר בתכ יא אמלשב יבירצ יאמל

Lv.6,20 . 
Pes.‘ 
2eb.97a 
Hol.׳ 

Pes.46a 

8 M — 9 !! אה M 10 " אל 'ברצנ M — אתרופ...ואלד |i 

11 M 12 || דמל M — ׳שמ יאהל היל M 13 II ׳םליד II 

14 M — 15 || ה״מ M — 16 11 הרשבב עלביש דע...לכ 

M 17 || ׳פית M + 18 || איה M -|- ןתיל ימנ םתה 

 רוסיאל ףרטצמ רתיהל + M 19 || אתאר אוה םגפל םעט
 + M 22 11 ׳מחר — M 21 !] ףילי M 20 J ךרצמ

 הינימ ׳שדק יתילו ריזנ יבג אנמחר בותכל M 23 [| תאטח

 .ך״רל א״ר ל״א

0' 

den!? Dieser erwiderte: Beim Nazir und 

beim Sündopfer lehren zwei Schriftverse 

dasselbe, und wenn zwei Schriftverse das- 

selbe lehren, so ist von diesen nichts zu 

folgern”. — Bezüglich des Nazirs haben 

wir es erörtert, wo dies beim Sündopfer? 

— Es wird gelehrt: was mit dem 

Fleisch in Berührmtg kommt, ist heilige man könnte glauben, auch wenn es nichts an- 

gezogen”hat, so heisst es: mit dem Fleisch^ nur wenn es vom Fleisch angezogen hat; 

ist heilige es gleicht diesem: ist [das !Fleisch] untauglich, so wird es ebenfalls untaug- 

lieh, und ist es tauglich, so muss es nach Vorschrift des Strengeren gegessen”werden'\ 

— Und die Rabbanan!? — Beide sind nötig; würde der Allbarmherzige es nur beim 

Sündopfer geschrieben haben, so könnte man glauben, hiervon sei bezüglich des Na- 

zirs nicht zu folgern, weil nicht von den Opfern auf den Nazir”zu schliessen ist. Und 

würde der Allbarmherzige es nur beim Nazir geschrieben haben, so könnte man 

glauben, vom Nazir sei nicht zu schliessen”, weil bei diesem das Verbot streng ist, 

denn ihm sind sogar Kerne verboten; daher ist von diesem nicht zu folgern. — Und 

R. Äqiba!? — Er kann dir erwidern: beides ist nicht nötig; allerdings könnte man 

einen verschlechternden Geschmack übertragen hat. 68. Der Ansatz von benutzten Gefässen über- 

trägt einen verschlechternden Geschmack. 69. Vom Nazir. 70. Da die Schrift dies bei 2 

Fällen wiederholt, so gilt dies nur von diesen. 71. Lev. 6,20. 72. Vom Sündopferfleisch. 

73. Wenn Friedensopferfleisch mit dem Sündopferfleisch in Berührung kommt, so darf es gleich diesem 

nur einen Tag u. innerhalb des Tempelhofs gegessen werden. 74. Hierbei wird das Erlaubte mit 

dem Verbotenen vereinigt. 75. Bei dem es sich um das Verliot profaner Speisen handelt. 76. 

Auf das Sündopfer. 
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es,~wenn der Allbarmherzige es nur beim בותכל אלא קירמג אל םישדקמ קלוחד הנימ רימ רמג s26.־'־‘> 

Sündopfer geschrieben hätte, nicht bezüg- ןירוסיא לכ אהד הינימ תאטח יתיתו ריזנב אנמחר 

lieh des Nazirs folgern, weil vom Heiligen רתיהל תאטח ךל ירמא ןנברו ריזנמ ירמג אק הרותבש 

nicht auf das Profane zu schliessen ist, aber תרשמו ןנירמג אל םישדהמ ]ילוחו רוסיאל ףרטצמ 

der Allbarmherzige sollte es nur beim Na- 5 הרותבש ]ירוסיא ליל ןד התא ]אכמו^לקיעכ םעט ןתיל 

zir geschrieben haben, und man würde es ווהו רוסיאל ףרטצמ רתיהל והייורת אבי1לע יברו 

bezüglich des Sündopfers gefolgert haben, ]יאבה ]יבותכ ינש לכו דחאנ ]יאבה ]יבותכ ינש והל 

denn vom Nazir wird, ja auch bezüglich אלא אנהכ ברל ישא בר היל רמא ]ידמלמ ןיא דחאכ 

aller übrigen in der Gesetzlehre verbotenen לע דמיל ]ייה ןפגמ השעי רשא לבמ° אינתד אה 

Dinge gefolgert”. — Und die Rabbananl? 10 אביקע יברל הז םע הז ]יפרטצמ ןהש^יריזנ ירוסיא 
— Sie können dir erwidern: beim Sünd- רוסיאל רוסיא רוסיאל ףרטצמ רתיה רמול שי“אתשה 
Opfer wird gelehrt, dass Erlaubtes mit dem רוסיא תחא תבב רוסיאל רתיה היל רמא איעבימ 
Verbotenen vereinigt werde, und vom Ge- היל תילד“ ןועמש יברו הז רחא הזב וליפא רוסיאל Fot38 

heiligten ist nicht hinsichtlich des Profa- ךל רמא היב שירד יאמ השעי רשא לכמ ףוריצ” 

nen zu folgern; und [das Wort] Aufgeweich-15 :ןלוכמ ריזיש דע ריזנ וניא םלועל“ היל יעבימ אוהה [l;l3׳b״b 

tes lehrt, dass der Geschmack der Sache הרותבש תויעיבר לכ רזעלא יבר רמא והבא יבר רמא 

gleiche, und hiervon ist auf alle in der Ge- ריזנבש תיעיברמ ןרח רוסיאל ףרטצמ רתיה ןיא 
setzlehre verbotenen Dinge zu schliessen• ןנחוי יבר ]יב אכיא יאמ’*תרשמ הרות הרמא ירהש 
— Und R. Äqibal? -״ Beide lehren, dass וליפא יברמ ןנחוי יברד והייניב אכיא רזעלא יברל 
p:rlaubtes mit dem Verbotenen vereinigt 20 :אל אנירחא ידימ ]יא ]יקשמ רזעלא יברו ]ילכוא’*׳ 

werde, somit sind es zwei Schriftverse, die אנהכ בר טיקנו ]הי׳תויעיבר רשע רזעלא יבר רמאי“ 

dasselbe lehren, und wenn zwei Schriftver- 27 || ל״י — M 26 j! ׳טצמש m 25 || ו — b 24 

se dasselbe lehren, so ist von diesen nichts || ןניא ל״מ אוהה היב שירד יאמ ׳שעי רשא לכ ללוכ רוסא M 

zu folgern. R. Asi sprach zu R. Kahana: קר -|- P 30 |[ ונימ -j- M 29 j| תרשמ לכו M 28 

Es wird gelehrt: ”׳Uö« allem, zvas aus dem ^ il 

Weinstock bereitet ivird^ dies lehrt, dass die dem Nazir verbotenen [Genussmittel] mit- 

einander vereinigt werden. Wenn nun nach R. Aqiba Erlaubtes mit dem Verbotenen 

vereinigt wird, um wieviel mehr das Verbotene mit dem Verbotenen”!? Dieser erwi- 

derte: Erlaubtes mit dem Verbotenen nur zusammen®“, das Verbotene mit dem Ver- 

botenen auch hintereinander. — Wofür verwendet R. Simon, der von der Vereinigung 

nichts*‘hält, [die Worte] von allem, zms bereitet imrdXl — Er kann dir erwidern: dies 

deutet darauf, dass er nur dann Nazir sei, wenn er sich alles*’abgelobt. 

R. Abahu sagte im Namen R. Eleäzars: Ueberall, wo in der Gesetzlehre ein Vier- 

tel[log] als Norm*'angegeben wird, wird Erlaubtes nicht mit dem Verbotenen verei- 

nigt, ausgenommen ist das Viertel [log] beim Nazir, denn die Gesetzlehre sagt Auf ge- 

weichtes. — Welchen Unterschied gibt es zwischen R. Johanan*'* und R. Eleäzar? — 

Folgenden Unterschied gibt es zwischen ihnen; R. Johanan begreift auch Speisen ein, 

nach R. Eleäzar aber gilt dies nur von Flüssigkeiten*', nicht aber von Speisen. 

R. Eleäzar sagte: Es gibt zehn Viertel [log]*“. R. Kahana fasste sie zusammen: fünf rote*' 

77. Hinsichtl. des Geschmacks. 78. Num. 6,4. 79. Diese kehre ist ja nach ihm über- 

flüssig. 80. Wenn durch das Erlaubte das Quantum zur Oliveogrösse ergänzt wird u. er es so in 

den Mund nimmt. 81. Nach ihm ist er wegen des kleinsten Quantums schuldig. 82. Was 

dem Nazir verboten ist, während er es nach den Rabbanan ist, auch wenn er sich nur eines abgelobt; cf. 

S. 7 Z. 13 ff. 83. So ist beispielsweise ein Viertellog Blut von einem Toten gleich diesem verun- 

reinigend. 84. Der dasselbe von festen Speisen lehrt, ob. S. 86 Z. llff. 85. Da die Schrift 

ausdrücklich von diesen spricht. 86. Zehn Gesetze, bei denen das Quantum eines Viertellogs als 

Norm gilt. 87. Bei 5 Gesetzen handelt es sich um rote .Flüssigkeiten, Wein u. Blut, bei 5 anderen 

um weisse, Wasser u. Oel. 

12» 
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 -und fünf weisse. Fünf rote: wenn ein Na אתקמוס שמח אתארווייח שמחו אתקמומ שמח חיידיב

 zir und der Herrichtende des Pesalppfers תייעיבר ריזנ ותמו שדקמב ורוהש חספ השועו ריזנ

 **gelehrt haben im Tempel und gestorben לאוממ* רמא הדוהי בר רמאד הספ השוע ריזנל ןיי

 sind. Beim Nazir: das Viertel [log] Wein für תיעיבר ידב ןהב אהיש ךירצ“ וללה תוסוב עברא^

KeMoö 5 התש שדקמב הרוי לא ןיי תיעיבר התש°“ורוהש den Nazir. Beim Herrichtenden des Pe- 

NaT49t) התימ *בייח שדקמל םנבנו ןיי תיעיבר sahopfers: R. Jehuda sagte im Namen Se- 

syn^4a ^’*הט׳* םיתמ ינשמ האצויש**’ םד תיעיברל ןינמ muels, dass diese vier Becher*’ein viertel- 

 fassen müssen. Beim Hehren: wer ein [log] תשפנ לכ לעו° רמאנש להאב האמטמ

 Viertel [log] Wein getrunken hat, darf nicht תבשב ולספנמ• ערוצמו ריזנ תלה אתארוויה שמחו

 lehren. Beim Tempel: wer ein Viertel [log] ריזנל ןמש תיעיבר ריזנ הלחל“ןמש תיעיבר הלח !0

 Wein getrunken und den Tempel betreten ׳■'?"לב ראשו ןנתד ולספנש ערוצמל םימ תיעיבר ערוצמ'“

 -hat, hat sich der Todesstrafe schuldig ge תבשב תיעיברב הייוגה תא ןילסופ ןיאמט ןיקסימה

Sab,76b ןלבפושה ראשו**תיעיברב ןיקשמה לכ ראשו ןנתד° macht. Gestorben: es wird gelehrt: woher, 

 dass ein viertel [log] Blut von zwei Toten םידיל ןילטונ תיעיברמ“״אייאהו אכיל ותו״תיעיברב

jad,i,1 5•! רמוא ריאמ יבר ירבד‘''םינשל אלו“''דחאל durch Bezeltung’Verunreinigend ist? — es 

 heisst:de71 Se ele7f^ v071 Toten soll er אהו יריימ אק אל אתגולפב םינשל וליפאו דחאל

sobiB»לצה הכותל ןתונו סרח לש ילייפ איבמ היה״אכיא nicht eintrete71. Fünf weisse: wenn die Ku- 

 -eben des Nazirs und des Aussätzigen un אתנולפב תיעיבר רמוא הדוהי יברו״רויכה ןמ״סימ גול

Ber,26b^2 הכותל״^ןתונ םימ המכ° אכיאהו יריימ אק אל tauglich geworden sind am Sabbath**. Ku- 

 .*’eben: das Viertel [log] Oei zum Kuchen יריימ לאק אל אתגולפב תיעיבר רמוא יאבזי׳^יבר אוהש 20

Nazir: das Viertel[log] Oel für den Nazir’". 

Aussätziger: das Viertel[log] Wasser des 

Aussätzigen’*. Untauglich: es wird gelehrt, 

alle übrigen unreinen Flüssigkeiten ma- 

dien im Quantum eines Viertel[logs] den 

Körper untauglich”. Sabbath: es wird gelehrt, alle übrigen Flüssigkeiten im Quan- 

tum eines Viertel[logs] und Ausgusswasser im Quantum eines Viertel[logs]’'. — Gibt 

es denn weiter keine mehr, es gibt ja noch folgendes: Bin Viertel[log] Wasser reicht 

zum Händewaschen’*für einen, nicht aber für zwei — Worte R. Mefrs; R. Jose sagt, 

für einen und auch für zwei. — Dinge, worüber ein Streit besteht, nennt er nicht. — 

Es gibt ja noch folgendes: Er holte” eine Schale aus Ton und tat darin ein halbes 

Log Wasser aus dem Waschbecken; R. Jehuda sagt, ein Viertel [log]. — Dinge, worü- 

ber ein Streit besteht, nennt er nicht. — Es gibt ja noch folgendes: wieviel Wasser 

tue man hinein‘”? — etwas; R. Zakkaj sagt, ein Viertel[log]. — Dinge, worüber ein 

Streit besteht, nennt er nicht. — Es gibt ja noch das Tauchbad'“‘!? — Mit Ausnahme 

I; ׳תוש M .יותש P 34 1; ןיכירצ M 33 j| יתיימו M 32 

38 j| תולחו P 37 jj אציש M 36 : ׳נתד יתימו M 35 

41 II 'יגר ימ M 40 j| תבש ׳צוהל + M 39 !ן לכו M 

— P 43 ji (םינשל...ירבד — M) 42 || דחאל...אלו — B 

 ןמ M 44 jj — ו M 45 jj — הכותל !M 46 I ייכז.

88. In diesem Satz sind die Stichworte der 5 hehren, die weiter besonders aufgezählt werden, zu- 

sammengefasst. 89. Die am Abend des Pesahfestes getrunken werden müssen; cf. Bd. ij S. 701 

Z. 10ff. 90. Alles, womit es sich in einem gemeinsamen Raum, ferner alles, worüber es sich u. 

alles, was sich über ihm zeltartig befindet. 91. Lev. 21,11. 92. Mit Seele wird das Blut be- 

zeichnet (cf. Lev. 17,11), u. dieses Wort wird hier in der Mehrzahl gebraucht. 93. Des Speisopfers 

des Hochpriesters; cf. Bd. viij S. 718 Z. 13ff. 94. Zu den Fladen seines Speisopfers; cf. Bd. viij S. 

679 Z. 16ff. 95. Bei seiner Reinigung sind 2 Vögel über einem Gefäss Wasser zu schlachten (cf. 

Lev. 14,5), wobei dieses Quantum erforderlich ist. 96. Hinsichtlich des Essens von Hebe. 97. 

Das Tragen eines solchen Quantums am Sabbath aus einem Gebiet nach einem anderen ist strafbar; cf. 

Bd. i S. 495 Z. 8ff. 98. Vor der Malilzeit; cf. Bd. viij S. 1141 Z. 15ff. 99. Beim Trinkenlassen 

der Ehebruchsverdächtigten; cf. Num. 5,17ff. 100. In ein Uringefäss, um daneben das Gebet ver- 

richten zu dürfen. 101. Um ganz kleine Gegenstände zur levitischen Reinigung unterzutauchen, ge- 

nügt ein Viertellog Wasser; cf. Bd. ij S. 392 Z. 23. 
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von diesem, da die Rabbanan es aufgeho- 

bell haben'”'. 

Schuldig ist er nur dann, wenn er 

EIN OLIVENCiROSSES OUANTUM VON DEN 

Trauben gegessen hat &c. Der erste Au- 

 c01.bבייח וניאו”" :ןנבר הולטבד״איההמ רב הוקמ אכ''אהו

 אל אמק אנת :׳ובו תיזב םיבנעה ןמ לבאיש דע אלא

 ןויכ אביקע יברו היתשל ריזנ ירוסיא לכל ןוהל ימדמ
 הליכא המ לבאי אל םישביו םיחל םיבנע1ו]° ביתכד ׳‘׳״■6.3

 "'ומצע ינפב ןייה לע בייחו'":תיזכךירוסיא לכ ףא תיזכ

tor vergleicht nicht die dem Nazir [zu es- בייחל לבאי אל םישביו םיחל םיבנעו ןנבר ונת :׳וב 
sen] verbotenen Dinge mit dem zu trinken ןד התא ןאכמ ומצע ינפב הז לעו ומצע ינפב הז לע 

[verbotenen]'”'. R. Äqiba aber sagt, da es ןהו דהא ןימ אוהש ןאכ המ הרותבש ןירוםיאי׳לכל 

heisst■und getrocknete Trauben soll ינפב הז לעו ומצע ינפב הז לע בייחו תומש ינש 

er nicht essen, so ist, wie beim Essen eine 10 בייח תומש ינש ןהו דחא ןימ אוהש לכ ףא ומצע 
Olive [strafbar ist,] auch hierbei eine Olive ארמח ייותיאל ומצע ינפב הז לעו ומצע ינפב הז לע 

[strafbar]. םיתש הקול ןצרח לכא אבריירמא” :יבניעו אתדח׳־־י■^׳'’ 

Er ist SCHULDIG WEGEN DES WEINS ייבא״שלש הקול גזו ןצרח לבא”םיתש הקול גז לכא 

ALLEIN &C. Die Rabbanan lehrten: Frische ואל לעי״ הקול וניאש תחא אלא הקול וניא“ רמא 

und getrocknete Tratibcn soll er nicht äsen■, 15 ריזנ” רמוא רזעילא יבר אפפ בר ביתמ תוללכבש 
er ist schuldig wegen des einen allein und תחא אלא בייח וניא םויה לכ ןיי התוש היהש״' 

wegen des anderen allein. Hiervon ist auf בייח התוש אוהו התשת לא התשת לא ול ורמא 
alle andere in der Gesetzlehre [dem Nazir] םינצרח םישביו םיחל םיבנע לכא תחאו תחא לכ לע 
verbotenen Dinge zu folgern: wie es hierbei שמח הקול התשו םיבנע לש לוכשא טחסו םינזו 

eine Art und zwei verschiedene Namen'”'20 אנת° השעי רשא לכמ״ לע תחא שש יקליל יכה יאיל.'^’^^ 

sind, und er wegen des einen allein und mp 50 !| ב + M 49 |i ו — P 48 || ולטבד P 47 

wegen des anderen allein schuldig ist, 

ebenso ist er bei allem anderen, wo es 

eine Art und zwei verschiedene Namen 

sind, wegen des einen allein und wegen des anderen allein schuldig. Dies schliesst 

neuen Wein und Trauben ein'”״. 
Raba'”'sagte: Hat er Kerne gegessen, so erhält er zweimar°*Geisselhiebe; hat er 

Schalen gegessen, so erhält er zweimal Geisselhiebe; hat er Kerne und Schalen ge- 

gessen, so erhält er dreimal Geisselhiebe. Abajje sagte, er erhalte nur einmal Geissei- 

hiebe, denn man erhält keine Geisselhiebe wegen des allgemein Verbotenen'”״. R. Papa 

wandte ein: R. Eliezer sagte: Wenn ein Nazir den ganzen Tag Wein getrunken hat, 

so erhält er nur einmal Geisselhiebe; wenn man ihm aber wiederholt gesagt hat, dass 

er nicht trinke, und er getrunken hat, so ist er wegen jedes Mals besonders schul- 

dig. Wenn er frische und getrocknete Trauben, Kerne und Hülsen gegessen und ei- 

ne Rebe Trauben ausgepresst und getrunken hat, so erhält er fünfmal Geisselhiebe. 

Demnach sollte er sechsmal Geisselhiebe erhalten, einmal auch wegen: "״העמ alle7n, 

48 P — ו M 49 II + ב 
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102. Sie bestimmten, dass auch für die kleinsten Dinge ein Tauchbad von 40 Seah Wasser erforder- 

lieh ist. 103. Für das Essbare ist das Quantum einer Olive u. für den Wein das eines Viertellogs 

festgesetzt. 104. Num. 6,3. 105. Frische u. getrocknete Trauben gehören zur selben Art, 

haben aber getrennte Namen. 106. Wenn er beides genossen hat, so ist er 2 mal schuldig, obgleich 

neuer Wein den Geschmack von frischen Trauben hat. 107. Die kursirenden Ausgaben haben 

hier ייבא statt אבר und weiter אבר statt ייבא; diese Lesart ist, obgleich sie von den alten Kommentaren be- 

stätigt wird (cf. Tosaphoth zu Pes. 41יי sv. רמא) entschieden falsch. Die Eesart unsres Textes stimmt nicht 

nur mit der Parallelstelle Pes. 41t> (Bd. ij S. 467 Z. 17ff.) überein, sondern deckt sich auch mit den von bei- 

den vertretenen Ansichten an allen anderen Stellen des T.s; cf. Bm. 1151' (Bd. vj S. 901 Z. 7ff.), Men. SSb 

(Bd. viij S. 610 Z. 20ff.) u. Tem. 76. 108. Einmal wiegen des Verbots, Kerne zu essen, u. einmal 

wegen des Verbots, Produkte des Weinstocks zu essen. 109. Das Verbot der Produkte des Wein- 

Stocks ist allgemein gehalten u. die besonders genannten Dinge sind einbegriffen. 110. Num. 6,4. 
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 ms bereitet'wird'?. — Manches lehrt er undורבד לחי אל רייש רייש יאהד**רייש יאמ ריישו 7 3

 manches lässt er zurück. — Was lässt er אלד ידימ יגתק יכ אוה ארויש ואל אה^י׳םושמ יא

 noch ausserdem zurück? — Er lässt zurück םירדנב היתיא ורבד לחי אל יתירחא אתבודב היתיא

 -Vr soll sein Wort nicht ent“ [:das Verbot] ןיבד רייש אהו ישא ברל איקזרפמ אניבר^דיל רמא

 Tveihen. — Wenn nur dies, so ist es keine אהו שמח ידימ אינת אל אפפ בר רמא אלא םייניבה •י

F01.3Q אמעט יאמ ש*מח ^אינת אלד רחאמו שמה היבתוא° Zurücklassung, denn er lehrt nur das, was 

 -sich nicht auf andere Dinge bezieht, wäll איה ארמג ואל ירבס אנא אפפ בר רמא הייבתוא

 ,rend das Verbot, sein Wort zu entweihen אלו הידיב איה^ארמנד אנעדי אלו היב רדהו הידיב

 sich auch auf Gelübde bezieht. Rabina aus רסוי בר רמא ;רב רמוא הירוע ןב רועלא יבר :היב רדה.

 Parziqja sprach zu R. Asi; Er lässt ja die יסוי יברב ןירוציע דעו ןינצרופמ ןנימנרתמיךאמב !0;

 ?!sich dazwischen befindliche Masse'‘'zurück ״!.’יח׳רוחליגש'^א חליג םוי םישלש תוריזנ םת'.81,

Vielmehr, erwiderte R. Papa, [die Zahl] fünf ןיב חליגש ריזנ םוי םישלש רתוס םיטסל 

 wird in dieser Eehre nicht genannt בייח אוהש לב ףספיסש^וא רעתב ןיב גוזב;

 Er”^selbst erhob ja mit Bezug auf [die Zahl] יבר תחתלמ איזמ״יאה והל איעביא‘’ ,ארמג

 fünf den Einwand, und wenn [die Zahl] םיטסל והוחליגש ריזנל הנימ אקפנ יאמל ליעלמ וא !5

 fünf nicht genannt wird, wieso erhob er den תחתלמ תרמא יא ורקיעל ושאריי^שןוכל ידב וב וריישו

 ,Einwand!? R. Papa erwiderte: ich glaubte יבר ליעלמ תרמא יא אלא’°הילקש אה תוריזנ יבר

 -er lehre dies nicht auf Grund einer Ueber היח אבניא אהמ^׳עמש את םיאק אה שידקאד יאמ

 ," lieferung”h1nd werde davon zurücktreten תחתלמ ךתעד’' אקלס יאו אתניבד אבקיעב םיאקד

 wusste aber nicht, dass er es auf Grund יבר תחתלמ םלועל םקימל יעב אתניבד אשירב יבר 20

einer Ueberlieferung lehrt, und er trat da- 58 M 59 אהד B יאה 

61 VM רייש אכיאהו א״רל ׳יקיזרפמ אבר 

60 M היתילד ידימ לכ II 
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von nicht zurück. 

R. Eleäzar b. Äzarja sagt &c. R. 

Joseph sagte: Nach wessen Ansicht über- 

setzen wir: mipurqanin veäd iqurin“’? — 

nach der des R. Jose. 

^^AS Nazirat ohne Zeitbestimmung dauert dreissig Tage. Hat er sich ge- 

SCHOREN ODER HABEN GEWALTTÄTER IHN GESCHOREN, SO SIND DREISSIG TaGE 

HINFÄLLIG. Wenn ein Nazir sich geschoren, einerlei ob mit einer Schere 

ODER einem Schermesser, oder [das Haar] etwas gezwickt hat, so ist er 

schuldig. 

GEMARA. Sie fragten: Wächst das Haar unten oder oben”*? — In welcher Hin- 

sicht ist dies von Bedeutung? — Wenn Gewalttäter einen Nazir geschoren und [vom 

Haar] soviel zurückgelassen haben, dass man die Spitze zur Wurzel biegen kann; 

wenn du sagst, es wachse unten nach, so haben sie das durch das Nazirat [geweihte]"’ 

entfernt, und wenn du sagst, es wachse oben nach, so ist das, was geweiht worden 

ist, vorhanden'”. — Komm und sieh dies an einer lebenden Niss; diese befindet sich 

an der Wurzel des Haars, und wenn man sagen wollte, es wachse unten, so müsste 

sie sich ja an der Spitze des Haars"'befinden. — Tatsächlich wächst es unten, die 

111. Num. 30,3. 112. Cf. S. 84 Z. 11. 113. Es heisst nur, dass er wegen aller schuldig 

sei, auch wegen des hier angezogenen Verbots. 114. RR, der hier erklärt, die Zahl fünf werde 

in der angezogenen Lehre nicht genannt. 115. Sondern weil ihm diese Ansicht einleuchtet. 116. 

Wenn ich ihm sage, dass es in jener Lehre ausdrücklich "fünf" heisse; in Wirklichkeit aber wird die Zahl 

fünf nicht genannt. 117. Aramäische Uebersetzuug der W.e גז דעו םינצרחמ; cf. Onkelos zu Num. 6,4. 

118. Dh. an der Wurzel oder an der Spitze. 119. Was nachwächst, ist ganz anderes Haar, somit 

muss er das Nazirat wiederum absolviren. 120. Da soviel zurückgeblieben ist, dass es sich umbiegen 

lässt. 121. Da sie am Haar haftet. 
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Niss aber dringt durch das ihr innewoh- אבניא” עמש את אבנלא ל־יזאו תיחנ אתויה בגאו 

nende Leben stets nach unten. — Komm יבר ליעלמ ךתעד אקלס יאו אתניבד אשירב התמ 

und sieh dies an einer toten Niss; diese be- תילד םושמ ימנ םתה םקלמל יעב אתניבד אבקיעב 

findet sich an der Spitze des Haars, und תירולבמ עמש את^״ליזאו גירש״יגורש אליח היב’" 

wenn man sagen wollte, es wachse oben, so 5 ידייא ימנ םתה תהתלמ איפר הל ןילדגמד רתבד םיוגד 

müsste sie sich ja an der Wurzel des Haars אתרקסמ’* עמש את איפרד אבכישמ איה” אטמקד 

befinden. — Diese wird, da ihr keine Kraft ןוהנקיד איבס ןיעבצ״״דכ ותו״תהתלמ ארמע יפרד 

innewohnt, [nach aussen] geschoben. — 01.5יבר תחתלמ הנימ עמש ןוהמינ יבקיע° ןירווח"ש 

Komm und sieh dies am Haarschopf der םיטסל והוחל־יגש רימ אינתד אה אלאו הנימ עמש 

Nichtjuden; wenn sie ihn geflochten haben, 10 יאו*“רתוס ונ־יא ורקיעל ושאר ףוכל ידב וב וריישו 

wird er unten'”lose. — Dieser wird, da er רחא והוחליגש ןוגכ רותסיל יבר תחתלמ ךתעד אקלס 

straff ist, durch den Druck beim Liegen 4 תאלמ^לחא לכ רמאד״איה רזעילא יבר ינמו תאלמ“ 

 תחלגת ףילי רזעילא יברד אמעט יאמ רתוס העבש

 העבש האמוט^״תחלגת המ האמוט*"תחלגתמ הרהט

 העבש לכ ןנברל והל םיקו העבש הרהט תחלגת ףא

 ריזנ :ורקיעל ושאר ףוכל ידכ אייזמ איתא ןימוי

 אוהש לכ ףספיסש וא גוזב ןיב רעתב ןיב** חליגש

 טרימ שלת רעת אלא יל ןיא רעתךנבר ונת :בייח^״ייס׳^

 היהי° שדק רמול דומלת ןינמ אוהש לכ ףספיס^»■

 ןתנוי^יבר הישאי יבר ירבד ושאר רעש ערפ לדג

 לכ• ףספיס שלת טרימ רעת אלא יל ןיא רעת רמוא

 םאד*’ארמימל היהי שודק ביתכהו רוטפ אוהש

 השעת אלו השעב הילע םיאק רעתב היל הליג
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M חלגמ יכד. 

lose'“*. — Komm und sieh dies am roten'“" 

Streifen, wobei das Haar unten'“*Iose wird. 

Ferner werden auch, wenn Greise den Bart r 

färben, die Haarwurzeln weiss. Schliesse 

hieraus, dass sie unten wachsen; schliesse 

hieraus. — Es wird gelehrt, dass, wenn Ge־ 

walttäter einen Nazir geschoren und [vom 

Haar] soviel zurückgelassen haben, dass 2( 

man die Spitze zur Wurzel biegen kann, 

so ist nichts hinfällig. Wenn man nun sa- 

gen wollte, es wachse von unten, so sollte 

es doch hinfällig sein!? — Wenn sie ihn 

nach Abi auf'“* geschoren haben, und zwar 

ist hier die Ansicht R. Eliezers vertreten, 

welcher sagt, dass, wenn es'“’nach Ablauf 

erfolgt, sieben [Tage] hinfällig seien‘“*. — 

Was ist der Grund R. Eliezers? — Er fol- 

gert vom Scheren wegen Verunreinigung auf das Scheren in Reinheit; wie das Scheren 

wegen Verunreinigung nach sieben Tagen'“*erfolgt, ebenso erfolge des Scheren in Rein- 

heit nach sieben Tagen, und es ist den Gelehrten bekannt, dass in sieben Tagen das 

Haar soweit wächst, dass man die Spitze zur Wurzel biegen kann. 

Wenn ein Nazir sich geschoren, einerlei ob mit einem Schermesser 

ODER EINER Schere, oder [das Haar] etwas gezwickt hat, so ist er schul- 

DiG. Die Rabbanan \^\\xtt.rv\^°Schermesser^ ich weiss dies nur von einem Schermesser, 

woher dies von dem Fall, wenn er sich [Haare] ausreisst, rupft oder zwickt? — es 

heilig soll er sein, sein Hattplhaar hinwachse71 lassen — Worte R. Josijas. R. 

Jonathan erklärte: Schermesser^ dies gilt nur von einem Schermesser, wenn er sich 

aber [Haare] rupft, ausreisst oder zwickt, so ist er frei. — Es heisst ja aber: heilig soll 

er seirS}. — Die.s besagt, dass er, wenn er sich mit einem Schermesser geschoren hat, 

ein Gebot und Verbot übertreten habe. Ein Anderes lehrt: Schermesser^ ich weiss dies 

122. An der Kopfhaut; demnach wächst das Haar an der Wurzel nach. 123. Beim Hin- u. 

Herbiegen des Zopfs wird die Wurzelseite gelockert. 124. Womit bei der Entrichtung des Vieh- 

zehnten das 10. Schaf gezeichnet wird; cf. Lev. 27,32. 125. An den Wurzeln, während die Enden 

durch die Farbe zusammengeklebt bleiben. 126. Der 30 Tage. 127. Die Verunreinigung. 

128. Damit das Haar nachwachse; in einem solchen Fall ist dies nicht nötig. 129. Cf. Num. 6,9. 
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nur von einem Schermesser, woher dies von 

dem Fall, wenn er sich [Haare] ausreisst, 

rupft oder zwickt? — es heisstnicht 

über sein Haupt gehen. Weshalb heisst es 

nun, wo wir schliesslich alles einbegreifen: 

ein Schermesser soll nicht über sein Hmipt 

gelienl — Wir würden sonst nicht gewusst 

haben, dass das Scheren am Schluss’^'mit 

einem Schermesser zu erfolgen habe, denn 

vom Scheren des Aussätzigen'^ist dies nicht 

zu entnehmen, da nicht vom Schwereren 

auf das Leichtere erschwerend'^zu folgern 

ist. Rabbi sagt, dies sei nicht nötig; es 

heisst: ein Scherinesser soll nicht über sein 

Haupt gehen bis zum Vollwerden und da- 

mit sagt die Gesetzlehre, dass nach dem 

Vollwerden das Scheren nur mit einem 

Schermesser zu erfolgen habe. — Es heisst 

ja auch: ein Sehermesser soll nicht über 

sein Haupt gehen^V. — Dies lehrt, dass er 

dadurch‘”zwei Verbote begehe. 

R. Hisda sagte: Geisselungי"erfolgt 

wegen eines [Haars], abhängig ist es‘”von 

zwei, hinfällig ist es”®beim grösseren Teil 

des Kopfs, wenn es mit einem Schermes- 

ser erfolgt. — Nur mit einem Schermes- 

Fol. 39b—40a NAZIR 

 טרימ שלת רעת אלא יל ןיא רעת ךדיא אינת

 Nm.6,5 ל״ רבעי אל° רמול דומלת ןינמ אוהש לב ףספיפ

 דומלת המ רבד לב תוברל וניפוסש רהאמו ושאר

 תהלנתל ונדמל אלש יפל ושאר לע רבעי*\אל רעת רמול

 רשפא יא ערוצממ ודמלל רעתב איודש""הנורחאה

 F01.40 וניא רמואי״יבר וילע רימחהל רומחמ לק ןינד ןיאש°

 דע ושאר לע רבעי״אל רעת רמוא אוה ירה ךירצ

 תחלגת אהתי״אל תאלמ רחא הרמא הרותה תאלמ

 רובעל ושאר לע רבעיי׳אל רעת ביתבהו רעתב אלא

 תחאב תוקלל אדסח בר רמא :ןיואל ינשב וילע !

 ושאר בורב אלא רתוס וניא רותסל םיתשב בכעל

 ןינמ ינתקהו אל אנירחא ידימב ןיא רעתב רעתבו“

 אינת רעת ןיעכ אמיא אלא ןיריבעמה לב תא תוברל

 וניא’'אוהש לכ ףספיס טרימ שלתש’“ ריזנ יבה ימנ

 הדוהי ןב ןועמש יבר רעתבו ושאר בורב” אלא רתוס !

 תובכעמ תורעש יתשש םשכ ןועמש יבר םושמ רמוא

 N־g.x.*,4השלש’םתה ןנת :וב תורתוס תורעש יתש ךכ וב”

 וחליגש ןלוכו םיולו ערוצמו ריזנ .דוצמ ןתחלגתו ןיהלגמ

 אלו’* ושע אל תורעש יתש וריישש וא רעתב אלש

 אטישפ .דוצמ ןתחלגתו ןיחלגמ השלש רמ״רמא :םולכ צ

 אשנ ךס וליפאו או.ד'״'רעש ירובע םושמ אמיתד והמ

 רעתב אלש והליגש ןלוכו ינתק אלד ןל עמשמ אק

88 M הלעי B 89 |j היהיש. (P היהש) M 90 II 

 II ו — P 93 II ׳חלגת M 92 |[ הלעי M 91 || יסוי

94 P — 95 || ש V + 96 || ו בייח P 97 ובורב II 

M — 98 || וב M — 99 || אלו P בר M 100 II — אוה. 

ser, nicht aber mit etwas anderem, und dem widersprechend wird ja gelehrt, alles, was 

[das Haar] entfernt, sei einbegriffen!? — Lies vielmehr: wie”’mit einem Schermesser. 

Ebenso wird auch gelehrt: Wenn ein Nazir etwas [vom Haar] • ausgerissen, gerupft 

oder gezwickt hat, [so ist er schuldig“’], hinfällig macht^ er nur, wenn es am grösseren 

Teil des Kopfs mit einem Schermesser erfolgt ist. R. Simon b. Jehuda sagte im Na- 

men R. Simons: Wie [das Scheren] von zwei Haaren abhängt, ebenso ist [das Nazirat] 

bei zwei Haaren hinfällig. 

Dort wird gelehrt: Drei müssen sich scheren, und ihre Schur ist Gebot: der Na- 

zir, der Aussätzige und die Leviten. Diese alle haben, wenn sie sich nicht mit einem 

Schermesser geschoren oder zwei Haare zurückgelassen haben, nichts getan'“‘. 

Der Meister sagte: Drei müssen sich scheren und ihre Schur ist Gebot. Selbst- 

verständlich!? — Man könnte glauben, da dies wegen der Entfernung des Haars er- 

folgt, sei auch das Bestreichen mit einem Enthaarungsmittel zulässig, so lehrt er uns, 

dass dem nicht so sei. — Er lehrt: wenn sie sich nicht mit einem Schermesser ge- 

130. Nuni. 6,5. 131• Bei Beendigung de.s Nazirats; in der Schrift (Num. 6,18) heisst es nur, dass 

er .sich das Haar scheren müsse. 132. Cf. Lev. 14,9: bei diesem muss es mit einem Schermesser 

erfolgen. 133• Dass dies durchaus mit einem Schermesser zu erfolgen habe. 134. Wieso ist 

er demnach nach dem 1. Autor wegen andersartiger Enthaarung schuldig. 135. Wenn er es mit 

einem Schermesser tut. 136. Wegen des Scherens während des Nazirats. 137. Wenn beim 

Scheren bei Beendigung des Nazirats 2 Haare Zurückbleiben, so ist das Scheren ungiltig. 138. Das 

unbeendete Nazirat durch das verbotene Scheren. 139. Wenn das Haar bis zur Wurzel entfernt 

wird. 140. So rieht, nach manchen Codices. 141. Das Scheren ist dann ungiltig. 
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 ־יבגו ושאר לע רבעי^יאל רעת ביתכ ריזנ יבג אמלשב

 ערוצמ אלא םרשב לכ לע רעת ןריבעהו" ביתכ םיול

 ןהשי״סיול המ םיולמ יתית אמית יבו ןלנמ רעתב

 איבא ינא ףא רעתב אלא ןתהלגת ןיאו תהלגת ןינועמ

 אלא ותחלגת ןיאו תחלגת ןועט אוהש ערוצמה תא

 הפונת ןינועמ ןבש םיולל המ ךרפימל אכיא רעתב

 המ ריזנמ יתית אלא אלד ערוצמב רמאת םפוגב

 אלד ערוצמב רמאת םהל ןועט ונברק ןכש ריזנל

 יתית יהמ ןוהיורתמ“ יתית איתא אל אדהמ אלא'

schoren. Einleuchtend ist dies hinsichtlich 

des Nazirs, denn es heisst: ein ScJicruiesser 

soll nichl über sein Haupt gehen, ebenso 

heisst es auch von den Eeviten: unHPic 

sollen ein Schermesser über ihren ganzen 

Leib gehen lassen^ woher aber, dass es beim 

Aussätzigen mit einem Schermesser erfol- 

gen müsse? Wolltest du sagen, dies sei von 

den Eeviten zu folgern, wie bei den Eevi- 

100 B ןכש Ml [j — א׳יא |M 2 j יתית יהמ והיורתמ 
 ...אלו — M 5 II (ןועט — M) 4 || ןועט P 3 || םיולמ

 II א״רל — M 8 j| אחא בר M 7 || ןינועטש M 6 || הז

9 M 10 || ןנברק M + ו M) 11 II — 12 11 (׳צממ 

M 13 || אוהה ל״א ףלינ P — ו |M 14 j ירמא יכ 

 .וכלטיש M 16 |j ו + B .ןיא P 15 || אבילא

teil, die des Scherens benötigen, das Sehe- in ןפוגב הפונת ןינועמל קש םיולל המ םיולמ יתית 

ren nur mit einem Schermesser erfolgen םיול םהל ןועט^ ונברק pc* ריזנל המ חיכוי ריזנ 

muss, ebenso muss beim Aussätzigen, der הז יאר אלו^ הז יארכ הז יאר אל ןידה רזהו״והיכוי 

des Scherens benötigt, das Scheren nur תהלגת ןינועמ ןהש“ ןהבש* הושה דצה הז יארב 

mit einem Schermesser erfolgen, so ist zu אוהש ערוצמה תא איבא ינא ףא רעתב ןתחלגתו 

erwidern: wol gilt dies von den Eeviten, 15 שינרבמ אבר’ היל רמא רעתב ותחלגתו תחלגת ןועט 

die auch des Hochhebens des Körpers'^be- ןיא״ ןכש* ןהבש הושה רצהל המ ךורפילו ישא ברל“ 

nötigen, was aber beim Aussätzigen nicht רמא תולדב ונברקש ערוצמב רמאת תולדב ונברק’ 

der Fall ist. Wollte man es vom Nazir fol- רמא ארקיעמ אנת יאה״אברל אישרשמ רב אבר היל 

gern, [so ist zu erwidern:] wol gilt dies רומחמ לק ןינד ןיאש רשפא יא ערוצממ"ודמלל 

vom Nazir, dessen Opfer der Brote‘״ben0-20 ימנ אנידמו'^ אנידמ ףלינ רמא"רדהו וילע רימחהל 

tigt, was beim Aussätzigen nicht der Fall אבילא אה^יקברד אבילא אוהה היל רמא ףילי אל 

ist. — Vielmehr, wenn dies von einem nicht רעתב ונטקליש'“ דע בייח וניא'* ןנתד רזעילא יברד 

zu folgern ist, so folgere man es von bei- 

den. Wenn man es von den Eeviten fol- 

gert und erwidert: wol gilt dies von den 

Eeviten, die des Hochhebens des Körpers 

benötigen, so ist vom Nazir ein Gegenbe- 

weis zu erbringen; [erwidert man:] wol gilt 

dies vom Nazir, dessen Opfer der Brote benötigt, so ist von den Eeviten ein Gegen- 

beweis zu erbringen. Die Replikation wiederholt sich nun: die Eigenheit des einen 

gleicht nicht der Eigenheit des anderen und die Eigenheit des anderen gleicht nicht 

der Eigenheit des einen; das Gemeinsame bei ihnen ist, dass sie des Scherens benö- 

tigen, und das Scheren muss mit einem Schermesser erfolgen, somit muss auch beim 

Aussätzigen, der des Scherens benötigt, das Scheren mit einem Schermesser erfolgen. 

Raba aus Barnes sprach zu R. Asi: Es ist ja zu erwidern: das Gemeinsame bei ihnen 

ist, dass es für sie keine Armenopfer gibt, während es für den Aussätzigen ein Armen- 

Opfer^^gibt!? Raba b. Mesarseja sprach zu Raba: Der Autor sagte zuerst, dass dies“'‘’ 

vom Aussätzigen nicht zu folgern sei, weil man nicht vom Schwereren auf das Eeich- 

tere erschwerend folgern könne, nachher aber sagt er, dass es'^durch einen Schluss 

zu folgern sei, und auch durch einen Schluss ist es nicht zu folgern"“!? Dieser er- 

widerte: Das eine^’nach den Rabbanan und das andere nach R. Eliezer. Es wird näm- 

lieh gelehrt: Man isf^^nur dann schuldig, wenn man ihn mit einem Schermesser ab- 

142. Num. 8,7. 143. Cf. Num. 8,11. 144. Cf. ib. 6,15. 145. Wenn er unbemittelt 

ist, braucht er nur 2 Vögel als Opfer darzubriugen, u. da es bei diesem diesbezüglich weniger streng ist, 

so ist dies auch hinsichtl. des Schermessers der Fall. 146. Dass beim Nazir das Scheren nur mit 

einem Schermesser erfolgen müsse. 147. Hinsichtl. des Aussätzigen selbst. 148. Wegen des 

obigen Einwands R.s. 149. Dass dies hinsichtl. des Nazirs vom Aussätzigen zu folgern wäre, wo- 

nach dies bezügl. des Nazirs entschieden ist. 150. Wegen des Rasireus des Barts; cf. Dev. 19,27. 

13 Talmud Bd.V 
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genommen hat. R. Eliezer sagt, man sei 

schuldig, auch wenn man ihn mit einer 

Zange oder einer Feile abgenommen hat. 

Der Grund der Rabbanan ist, wie gelehrt 

5 wird 7? Barf^ was lehrt dies'^? — da 

es heisst:'־'V(?;? Rand ihres Barts sollen sie 

nicht abscheren ^ so könnte man glauben. 

 יינטיהרבו טקלמב וטקיל וליפא רמוא רזעילא יבר

 דומלת המ ונקז אינתד“ ןנברד והיימעט יאמ בייה

 לובי והלני אל םנקז תאפו° רמאנש יפל רמול

 רעתבד ןלנמו ונקז רמול דומלת ןב ערוצמ וליפא'^

 והליג וליפא‘® לובי והלגי אל םנקז תאפו אינתד°

 לובי תיהשת אלןו]" רמול דומלת בייה אהי םירפסמב

 תאפו רמול דומלת בייח אהי ינטיהרבו טקלמב וטקיל"

Jab. 6a 
Ndz.58a 

L*.H,9 
ib. 21,6 

QiJ.aDti 

Naz.öBÖ 

Mak.21a 
Lv.10,27 

 dies gelte auch vom Aussätzigen, so heisst התהשה וב שיש* חוליג והזיא דציכ אה והלגי אל םנקז

 es: seinen Bart. Woher, dass mit einem “וטקיל וליפא םלועל אמלד יאממ רעת הז רמוא יוה

 /Schermesser? — Fs wird gelehrt:‘^V^77 av77j יתאק אהו^דיבע אק הוצמ ימנ״^ינטיהרבו טקלמב >0

 ihres Barts sollen sie nicht abscheren\ man ירמא\דילע בייהימ אל רעתב וליפאד ןניעומשאל

 könnte glauben, er sei schuldig, auch wenn ינטיהרבו טקלמב ימנ ® דיבע יכ ךתעד אקלס יא

 ,er ihn mit einer Schere abgenommen hat ®"המו ® אנימא אנאו הינימ ארק קותשייל ימד ריפש׳

 so heisst es'Rnicht zerstörest. Man könnte אבה בייחמ יבה וליפא דיבעק ארוסיאד ריזנ יבג

 glauben, er sei schuldig, auch wenn er ihn דיבע יכ ךתעד »אקלס יא ותו°“*ןכש לכ אל הוצמד !5

 -mit einer Zange oder einer Feile abgenom רעת ביתב אלדמ דיבע אק הוצמ ינטיהרבו טקלמב

 den Rand ihres Barts ””השע אצומ התאש םוקמ לכ רמאד •שיקל שירכ

 sollen sic nicht abscheren, wie ist dies zu בטומ םהינש תא םייקל לוכי התא םא השעת אלו

 erklären, bei welchem Scheren erfolgt eine יברו השעת אל תא החדיו השע אבי ואל םאו

 “‘Zerstörung? — mit einem Schermesser המ ושאר° אינתד וש»ארמ ףילי הימעט''י»אמ רזעילא 20

 Wieso dies, vielleicht übt er das Gebot — רבעי״אל רעת° ריזנ יבג״רמ^אנש יפל רמול דומלת

aus, auch wenn er [den Bart] mit einer 

Zange oder einer Feile abnimmt, nur lehrt 

uns [die Schrift] folgendes: er ist nicht 

schuldig, wenn er es mit einem Schermes- 

ser‘®®tut!? — Ich will dir sagen, wenn man 

sagen wollte, es sei auch mit einer Zange oder einer Feile zulässig, so sollte die 

Schrift darüber schweigen‘”und man würde gefolgert haben: wenn ein Nazir, der da- 

durch ein Verbot begeht, schuldig‘''ist, um wieviel mehr gilt dies‘^’hierbei, wo ein Ge- 

bot ausgeübt wird. Ferner sollte, wenn man sagen wollte, das Gebot werde mit einer 

Zange oder einer Feile ausgeübt, hierbei, da das Schermesser nicht genannt wird, die 

Lehre des Res-Laqis zur Anwendung kommen!? Dieser sagte nämlich: Wenn irgend- 

wo ein Gebot und ein Verbot zusammenstossen, so ist es, wenn man beide aufrecht 

erhalten kann, recht, wenn aber nicht, so verdrängt das Gebot das Verbot‘®“. — Was ist 

der Grund R. Fliezers‘®‘? — Fr folgert dies [aus dem Wort]'®‘//<777//. Fs wird nämlich 

gelehrt: Sein Hatipt.^ was lehrt dies? — da es beim Nazir heisst:‘®V7V7 Schermesser soll 

nicht über sein Haupt gelten.^ so könnte man glauben, dies gelte auch von einem aus- 

F0K4I 

Sab.133a 
Jab.20a 
Na2.58a 

Men.40® 

Lv.U,9 
Jab. 5® 

Naz.58® 
Nm.6j5 

17 M ףא. P — יוכי...׳יפא‘ |M 18 j 19 ׳פסמב ףא |i 

M טקיל 'יפא M 20 |j — דיא M 21 |j והזיאו il 

22 M — רעל M 23 jj — 24 | ימנ P 25 [; ןנירמא 
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151. Lev. 14,9. 152. Im selben Schriftvers heisst es, dass er sein ganzes Haar scheren 

müsse, u. auch der Bart ist einbegriffen. 153. Lev. 21,5. 154. Ib. 19,27. 155. Damit 

hat dies beim Aussätzigen zu erfolgen. 156. Obgleich dies sonst verboten ist. 157. Den 

Bart nicht besonders genannt haben. 158. Wenn er sich mit irgend einem Instrument, ganz ohne 

Unterschied, das Haar schneidet; cf. ob. S. 95 Z. 17ff. 159. Dass es mit jedem Instrument erfolgen 

darf, auch mit einem Schermesser. Die überflüssige Nennung des Barts besagt somit, dass es mit einem 

Schermesser erfolgen niu.ss. 160. Demnach dürfte das Bartscheren des Nazirs mit einem Schermesser 

nicht erfolgen, da dies nicht vorgeschrieben ist u. gegen das bestehende Verbot verstösst. 161. Dh. 

woher entnimmt er, dass es beim Aussätzigen mit einem Schermesser erfolgen müsse; aus dem W. ״Bart^' 

im bezüglichen Schriftvers kann er es nicht folgern, da nach ihm das Bartscheren mit jedem Instrument 

strafbar ist u. entsprechend beim Nazir mit jedem Instrument erlaubt sein müsste. 162. Num. 6,5. 
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sätz'igen Na^irT^i'^eisst es: sein iiaitpt. — ושאר רמול דומ^לת p ערוצמ ריזנ ףא לוכי ושאר לע 
Wieso dies, vielleicht übt er das Gebot aus, ינטיהרבו טקלמב וטקיל וליפא םלועל אמלד יאממ 
auch wenn er [das Haar] mit einer Zange וליפאד ארמימליייל המל רעת אמית יכי דיבעק תוצמ 
oder einer Feile abnininit, und wenn du ריבע יכ ריזנ יכנו ליאוה אנימא ךתעד אקלפי״רעתכ 
einwendest, demnach braucht ja nicliGMas 5 ןל עמשמ אק בייחיל ימנ ערוצמ יכנ בייהימ רעתכ 
Schermesser angedeutet zu werden, so be- ,דוצמ ינטיהרבו טקלמב ריבע יכ ךתעד אקלס יא אלד 
sagt dies, dass es auch mit einem Scher- ושאר יאה ןנברו שיקל שירכי״רעת בתכ אלדמ דיכעק 
messer erfolgen dürfe!? Man könnte glau- הפקהד ואל יחדימל והל יעכימ היב ישרד יאמ 
heil, da der Nazir schuldig ist, wenn er es p ערוצמ ףא לוכי םכשאר תאפ ופקת אל״ אינתד 
mit einem Schermesser tut, so sei auch der 10 קופיתו ושאר בתכמל יל המל’'ושאר רמול דומלת 
Aussätzige'"schuldig, so lehrt er uns, dass 8רמאנש יפל רמול דומלת המ ונקז״אינתד ונקזמ היל'■״•!‘׳׳ 
dem nicht so sei. — Wenn man sagen woll- דומלת p ערוצמ ףא לוכי וחלני אל םנקז תאפו 
te, das Gebot werde mit einer Zange oder בתכמל יל המלו ושאר יתכמל יל המל ונקז רמול 
einer Feile ausgeübt, so sollte hierbei, da ושאר בתכ אלו ונקז אנמחר בתכ יאד יכירצ ונקז 
das Schermesser nicht genannt wird, die 15 יכ,דל ,דפקה המש אל שארה לכ תפקה״ אנימא ,דוה 5"־■®''' 
Lehre des Res-Laqis zur Anwendung kom- ונקז בתכ אלו”ושאר בתכ יאו° ושאר אנמחר בתכ coi.b 
men'A — Wofür verwenden die Rabbanan אל תא יחדו השע יתאד”יתרת״עמשמ אנימא ,דוה 
[das Wort] HauptP — Das Verbot des Rund- יתכא’',דפק,ד המש שארה לכ תפקהד״ עמשמו השעת '"“"׳"י’ 
scherens zu verdrängen. Es wird nämlich רזעילא יברו ונקז אנמחר בתכ יבהל ןלנמ רעתבד 
gelehrt:'“///r sollt den Rand eures Haupt- 20 םילידגמ ףילי הילנמ השעת אל תא יחדו השע יתאד 
haars nicht rundscl1eren\ luan könnte glau- ךל ,דשעת םילידג אה״ זנטעש שבלת אל° אינתד 

 וריישש וא רעתב אלש והליגש םלוכו רמ רמא :םהמ
 ,דירב אחא בר רמא םולכ אלו ושע אל תורעש יתש

 י 58»

:,11 

42 
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ben, dies gelte auch vom Aussätzigen, so 
heisst es: sein Haupt. — Wozu heisst es 
sein Hatipt.^ dies geht ja hervor aus [dem 
Wort] seinen BartXt Es wird nämlich ge- 
lehrt: Seinen Bart\ was lehrt dies? — da 
es heisst: den Rand ihres Barts solle71 sie 

nicht abscheren., so könnte man glauben, 
dies gelte auch vom Aussätzigen, so heisst es seine71 Bart. Wozu heisst es nun sein 

Haupt und semen BarHll — Beide sind nötig; würde der Allbarmherzige nur seine71 

Bart und nicht sein Haupt geschrieben haben, so könnte man glauben, das Rundsche- 
ren des ganzen Hauptes gelte nicht“*als Rundscheren, daher schrieb der Allbarmher- 
zige auch sein Haupt. Und würde er nur sein Haupt und nicht seinen Bart geschrieben 
haben, so könnte man zwar beides entnehmen, dass das Gebot ein Verbot verdränge, 
und dass das Rundscheren des ganzen Hauptes als Rundscheren gelte, man würde aber 
nicht gewusst haben, dass es mit einem Schermesser erfolgen müsse, daher schrieb 
der Allbarmherzige seinen Bart. — Woher entnimmt R. Eliezer, dass das Gebot ein 
Verbot verdränge? — Er entnimmt dies von den Qi9ithfäden. Es wird nämlich ge- 
lehrt:sollst kein Mischgeivebe tragen. ^i9ithfäden aber darfst du dir aus solchem 
machen”“. 

Der Meister sagte: Diese alle haben, wenn sie sich nicht mit einem Schermesser 
geschoren oder zwei Haare zurückgelassen haben, nichts getan. R. Aha, der Sohn R. 
Iqas, sagte: Dies besagt, dass [die Norm], die grössere Hälfte gelte als Ganzes, aus 

163. Durch das W. "Haupt^'. 164. Wenn er Nazir ist. 165. Cf. N. 160 mut. mut. 

166. Lev. 19,27. 167. Wenn durch das für ihn bestehende Gebot das eine Verbot verdrängt wird, 

so gilt dies auch vom anderen. 168. Das Rundscheren sei nur dann verboten, wenn das Haar in 

der Mitte des Kopfs zurückbleibt. 169. Dt. 22,11. 170. Cf. Bd. viij S. 546 Z. 1 ff. 

13* 
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Wieso? ■— Der All- 

am 

siebenten Tag soll er ih n scheren^ demnach 

muss es nur hierbei vollständig erfolgen, 
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 .der Gesetzlehre sei אבה ונחלגי יעיבשה םויב° ריזנ יבג אנמחר ילגדמ

 ףיקתמ ולובב ובור אמלעב אה ולוב^״אביאד'לעד אוה
 ובחמ״ביתב אמט ריזנב יאה אנינה יברב^ייסוי יבר הל

 ריזנמ ןלנמ״רעתבד אמט ריזנ ידבמ אברעמב הלע

barmherzig-e hebt beim Nazir hervor:' 

Nm.6,0 

Bei. 143 
Jab. 88a 
Bq.102lJ 
Syn.iyb 

109ä 
Seb.26a 

3411 

 -in anderen Fällen aber gleicht der grosse המ אמט ריזנמ ףלילו^ירוהט ריזנ יתיל'°ףילי רוהט 5

 re Teil dem Ganzen. R. Jose b. R. Hanina ימנ אבה דבע םולב אלולרורעש יתש רייש יב אמט

 wandte ein: Dies'''steht ja beim unreinen ייבא יעב :דבע םולב אלו^יתורעש יתש רייש יב

 Nazir geschrieben!? Im Westen lachten sie רזהו ושאר חמצי"תורעש יתש ריישו הליגש ריזנ

Bc1.1ü5a חליגש ריזנ אבר יעב’:אל וא יבבעמ׳י^מ והמ ןחליגו"’ darüber: merke, dass es beim unreinen Na- 

 ,zir mit einem Schermesser erfolgen müsse והמ תחא הרשנו תהא הליגו תורעמ• יתש חינהו !0

 wird ja vom reinen Nazir gefolgert, somit הרעש״לרעש הליג אניברל"’יתפידמ אחא בר היל רמא

 ist auch hinsichtlich des reinen Nazirs vom הליגו תהא הרשנ אמיא אלא אברל היל איעבימ״^אק

 -unreinen zu folgern: wie der unreine Na ןאב ןיא רעש ןאב ןיא חוליג היל רמא והמ תחא

 zir, wenn er zwei Haare zurückgelassen לע בןא רמאק יבה ןאב שי חוליג ןאב ןיא רעש יא

 -hat, nichts getan hat, ebenso hat auch je ןאב ןיא הוליג תוצמ ןאב ןיא רעשש יפ >5:

 ner, wem! er zwei Haare zurückgelassen קרוס אל"'לבא ספספמו ףפוח:

 .hat, nichts getan ןועמש יבר ינמ םפמפמו ףפוח .ארמג

 Abajje fragte: wie ist es, wenn ein קרוס״^אל לבא רתומ ןיובתמ ןיאש רבד° רמאד איה

 Nazir sich das Haar geschoren und zwei אבלירמא ןנבר אפיסו ןועמש יבר אשיר ןנברלךאתא

 Haare zurückgelassen, und nachdem sein ןימינ ריסהל קרוסה’' לב איה ןועמש יבר הלוב צ0

 ןיובתמ תולדלודמ“:

 ינפמ המדאב ףוחי אל רמוא לאעמשי יב
 :רעשה תא תרשמש

Kopf[haar] gewachsen ist, er auch diese 

geschoren hat: gelten sie als Hindernis 

oder nicht? 

Raba fragte: Wie ist es, wenn ein 

Nazir sich das Haar geschoren und zwei 

Haare zurückgelassen hat, und er darauf 

eines geschoren hat und das andere von 

ini.2] 
Seb.BOb 

81a 

S?b.291> 
41t>50a 

B6z,23I1 

Pes, 2611 
Ket.Sb 

Ker.20'1 

|iii.4) 
Bez,35b 

37 P — ד M 38 [j הילוכ P 39 !j רב |M 40 i — 

 M 43 II ך-׳לו השע אל M 42 !| ףלינו M 41 !| ןלנמ

 רעת P 46 || ׳ברל ־— M 45 |ן ןבכעמ M 44 ו וחלגו
47 B יעבימ 

M רמא הדוהי ׳רל 
M + אוה. 

48 P 1' הרוש 

51 R הבר 
49 MP קרוש ' 

52 M הרושה 
50 

53 selbst ausgefallen ist? R. Aha aus Diphte 

sprach zu Rabina: Raba ist demnach der 

Fall fraglich, wenn er das Haar einzeln geschoren''’hat!? ־— Dies vielmehr: und eines von 

selbst ausgefallen ist und er das andere geschoren‘״hat. Dieser erwiderte: Hierbei gibt 

es kein Scheren und hierbei gibt es keine [zwei] Haare. — Wenn es hierbei keine [zwei] 

Haare gibt, so ist ja das Scheren wol erfolgt!? — Er meint es wie folgt: obgleich keine 

[zwei] Haare vorhanden sind, so ist das Gebot des Scherens dennoch nicht erfolgt. 

ER Nazir darf [das Haar] reibkn'^und schlichten, nicht aber kämmen. 

OEMARA. Der Nazir darf [das Haar] reiben und schlichten, nach R. Simon, wel- 

eher sagt, die unbeabsichtigte Handlung sei""erlaubt; nicht aber kämmen, nach den 

Rabbanan; der Anfangsatz nach R. Simon und der Schlußsatz nach den Rabbanan!? 

Raba erwiderte: Die ganze Delire vertritt die Ansicht R. Simons, denn beim Kämmen 

wird die Entfernung der losen Haare beabsichtigt. 

JlSMÄEL SAGT, ER DÜRFE SICH [dEN KoPF] NICHT MIT TON REIBEN, WEIL DIES 

i^■ das Haar Ausfallen macht. __ _ 

171 Num. 6,9. 172. Der Ausdruck "soll er ihn scheren״, den ganzen Kopf. 173. Das 

Scheren ist ja selbstverständlich giltig, da er nur 1 Haar zurückgelassen hat u. das Ausfallen desselben 

kein Hindernis sein kann. 174. Die Möglichkeit, die 2 zurückgebliebenen Haare nachträglich zu 

scheren, i.st nicht mehr vorhanden. 175. Mit reinigenden Substanzen. 176. Wenn .sie nicht 

bezweckt wird; in diesem Fall wird die l)ein1 Reiben erfolgende Entfernung einzelner Haare nicht bezweckt. 
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^'""^OEi^RÄ. Sie fragten: Heisst es: weil 1תא תרשמ ארדשי^נפמ והל איעב\א [.ארמג 
dies das Haar ausfallen macht, oder: we- אקפנ יאמל ןנת תרשמה ינפמ אמלד וא ןנת״רעשה 
gen des ausfallen machenden? — In wel- ינפמ תרמא יא ארתמ אלד המדא אכיאד ןוגכ הנימ 
eher Hinsicht ist dies von Bedeutung? — ריפש ארתמ''אלד ןיעדיד''אכיה ןנת תרשמ איהש 
Hinsichtlich des [das Haar] nicht ausfallen 5 :'״אל ללכ ללכ תרשמה ינפמ תרמא יא אלא 
machenden Tons; wenn du sagst: weil dies *אלא בייח וניאי״םויה לכ ןיי התוש תיתשי’ 
ausfallen macht, so ist es mit diesem, da אוהו התשת לא התשת לא ול ורמא תחא 
man weiss, dass er [das Haar] nicht aus- □ויה לכ חלגמ היה תחאו תחא לכ לע בייח התוש 
fallen macht, erlaubt, wenn du aber sagst, חלגת לא'* חלגת לא ול ורמא תחא אלא בייח וניא 
wegen des ausfallen machenden, so ist es 10 םיתמל אמטמ היה תחאו תחא לב לע בייח חלגמ אוהו 
mit keinem erlaubt’”. אמטת לא ול ורמא תחא אלא בייח וניא םויה לכ 

JENN EIN Nazir den ganzen Tag }תחאו תחא לכ לע בייח אמטמ אוהו״אמטת לא 
Wein getrunken hat, so ist er ארקמ אנוה בר רמא הבר רמא רמתיא .ארמג° 

|iv| 
Qiri.77b 

Mal<.21a 
Hol. 823 

Nm.6,7 
6 NUR EINMAL SCHULDIG; WENN MAN IHM 1! אבי אל° רמוא אוהשכ אמטי אל״ בותכה רבד אלמ,[";,' 

ABER WIEDERHOLT GESAGT HAT, DASS ER 15 לבא האיבה לע וריהזהל האמוטה לע וריהזהל'' 
NICHT TRINKE, UND ER TROTZDEM GE- רמא םיהלאה רמא ףסוי ברו'“ אל האמוטו האמוט 
TRUNKEN HAT, SO IST ER WEGEN JEDES ריזנ אנוה בר רמאד״האמוטו האמוט וליפא אנוה בר 
Mals schuldig. Wenn er sich den gan- תמו ותמ ול וטישוהו תורבקה תיכב דמוע היהש" 
ZEN Tag schert, so ist er nur einmal אלא םיאקו אמטימ אה יאמא׳יבייה וב עגנו רהא 
schuldig; wenn man ihm aber wieder- 20 האמוטו האמוט וליפא אנוה בר רמא הנימ עמש ואל 
HOLT GESAGT HAT, DASS ER SICH NICHT ופיתכ לע הנומ תמ ול היהש ןהכי׳ייבא היביתיא 

 בייה אהי לוכי וב עגנו רהא תמו ותמ ול וטישוהו
 הז אצי ללוהמ וניאש ימב ללהי אלו°“רמול דומלת'•״■^02
54 M ׳רשמש M 55 |j — 56 || ןנת B 57 1| ןניעדיד 

M יאו ימד ריפש דתנ |B 58 j -|- וקית M 59 jj 60 |1 אוהש 

T ולוכ P 61 jj -|- 62 || ו M ׳מטנו M 63 jj יע רזהל* 

 M 66 11 כ + M 65 ן| י״ר אנוה ר״א M 64 ן| ׳איבה לע אמטה

 .וללחי אל M 68 II לע ול חנומ תמ היהש ריזנ M 67 || אוהש

SCHERE, UND ER SICH TROTZDEM GESCHO- 

REN HAT, SO IST ER WEGEN JEDES MaLS 

SCHULDIG. Wenn er sich den ganzen 

Tag an Toten verunreinigt, so ist er 

NUR EINMAL SCHULDIG; WENN MAN IHM 

ABER WIEDERHOLT GESAGT HAT, DASS ER 

SICH NICHT VERUNREINIGE, UND ER SICH 

TROTZDEM VERUNREINIGT HAT, SO IST ER WEGEN JEDES MaLS SCHULDIG. 

OEMARA. Es wurde gelehrt: Rabba sagte im Namen R. Honas: Die Schrift sagt 
ausdrücklich er sich ■nichts und wenn es noch ausserdem heisst:”’/^<7//27/2(? 
er nichts so ist ihm die Verunreinigung und ausserdem das Eintreten’*״verboten wor- 
den, nicht aber die Verunreinigung während deE^’Unreinheit. R. Joseph sagte: Bei 
Gott, R. Hona sagte, auch die Verunreinigung während der Unreinheit. R. Hona sagte 
nämlich: Wenn ein Nazir sich auf einem Begräbnisplatz befindet und man ihm seinen 
Toten oder einen fremden Toten reicht und er diesen berührt, so ist er schuldig. Wes- 
halb denn, er ist ja ohnehin unrein!? Vielmehr sagte es R. Hona auch von der Ver- 
unreinigung während der Unreinheit. Abajje wandte gegen ihn ein: Man könnte glau- 
ben, dass, wenn ein Priester‘*'einen Toten auf der Schulter trägt und man ihm sei- 
nen Toten oder einen fremden Toten reicht und er diesen berührt, er schuldig sei, 
so heisst es:’*V7׳ entweihe nichts nur wenn er noch nicht entweiht ist, ausgenommen 

177. Nach diesem Wortlaut ist es mit jedem Ton verboten, weil es manche gibt, die das Haar aus- 

fallen machen. 178. Num. 6,7. 179. Ib. V. 6. 180. In einen Raum, in dem ein Toter 

sich befindet; er ist wegen des Eintretens schuldig, obgleich er bereits unrein ist. 181. Wenn er 

während der Verunreinigung durch Berührung einer Leiche eine 2. Leiche berührt, so ist er nur einmal 

schuldig. 182. Der Hochpriester, von dem der folgende Schriftvers spricht; dies gilt auch von einem 

gemeinen Priester u. einem Nazir, die diesem hinsichtl. der Verunreinigung gleichen. 183. Lev. 21,12. 
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 -dieser, der bereits entweiht ist!? Dieser er ק^רו^דיל רמא דמו^ו ללוהמ אוהש*wןייתינתמ ךל י
 widerte: Du kannst ja dagegen aus einer אלא ביייה ונייא מויה לכ םררמל אממימ היה
 Misnah einen Einwand erheben, denn eine לכ לע בייה אמטת לא אממת לא’“’ול ורמא תהא
 solche lehrt: Wenn er sich den ganzen Tag אימיק אלא םיאקו’ אמטימ אה יאמאו תהאו ההא
 an Toten verunreinigt hat, so ist er nur ןירוביהכ אלש ןאכ ןירוביהכ ןאכ אישק אל ידדהא ■ל
 -einmal schuldig; wenn man ihm aber wie רב קהצי כר רמא אה אתיירואד ןירוכיהב האמוטו
 -derholt gesagt hat, dass er sich nicht ver אלא ןירוכיהכ האמוט ורמא אל יאני יבר רמא סןםוי
 -unreinige, so ist er wegen jedes Mals schul יאו אל הספ’\דשועו ריזנל לבא'"םישדקו המורתל
 ?!dig. Weshalb denn, er ist ja bereits unrein םדאב םדא ירוביהב ןאכ^^אנש יאמ אתיירואד תרמא
 -Demnach widersprechen sie ja einan — אל” האמוטו האמוט לבא^״תמב םדא ירוביהב ןאב !יי
 der!? — Dies ist kein Widerspruch; das אמטימ אה ימנ האיבו האמוט םיאק^אמטימ אהד
 eine, wenn eine Verbindung’''‘'besteht, das ^'הדשב ןאכ תיבב ןאכ ןנהוי יבר רמא םיאקו

 ^*'andere, wenn keine Verbindung besteht °ליייע יב באתפיא הידי ליעאד ןויכ ימנ תיבב 43
 -ist denn die Verbindung bei der Un — ”ךריצ'*רזעלא יבר רמא אלא אוה אמט יאה ילוכ.
 .reinheiVaus der Gesetzlehre, R. Ji9haq b ףריצו״אכיל האיב םושמ אביא האמוט םושמ ודי !5
 Joseph sagte ja im Namen R. Jannajs, eine רשפא יא אה ותאק^״ידדה ידהב האיבו האמוט ופוג
 Verbindung der Unreinheit‘“’gebe es nur אלא האמוט היל תיהנו אשירב ומטוה לייע אלד
 bei der Hebe und den Opfern, nicht aber םושמ אכיא האמוט םושמ ודי םינכה אבר רמא

beim Nazir und dem Herrichtenden des 
Pesahopfers. Welchen Unterschied gibt es 
nun hierbei, wenn du sagst, dies sei aus 
der Gesetzlehre''“!? — Dies gilt von der 

Verbindung des Menschen mit einem Menschen, jenes aber von der Verbindung des 
Menschen mit der Leiche'“l — Von der Verunreinigung während der Unreinheit gilt 
dies'^^wol deshalb nicht, weil er bereits unrein ist, und auch beim Eintreten'*wäh- 
rend der Unreinheit ist er ja bereits unrein!? R. Johanan erwiderte: Das eine in 
einem Raum, das andere auf dem Feld'’'. — Auch in einem Raum wird er ja, sobald 
er die Hand hineinlangt, unrein, und wenn er dann vollständig eintritt, war er bereits 
unrein!? Vielmehr, erklärte R. Eleäzar, ist die Verbindung durch die Hand'’"erfolgt, so 
ist nur die Verunreinigung und nicht das Eintreten vorhanden, wenn aber durch den 
Körper, so sind die Verunreinigung und das Eintreten gleichzeitig erfolgt. — Es ist 
ja aber nicht anders möglich, als dass er die Nase zuerst hineinsteckt und dadurch 
unrein wird!? Vielmehr, erklärte Raba, ist er zuerst mit der Hand'”hineingekommen, so 
ist nur die Verunreinigung und nicht das Eintreten vorhanden, ist er mit dem Kör- 

69 P 70 || ןנתה M 71 || יאמאו רכו M ןיישק אלא ׳טועו 
72 M — 73 || לבא M + ה M 74 ij + 75 '1 ל״א 

M — 76 אל M יאקו M 77 i 78 אה הילוכ Ü 

M 79 ףרוצ P ףוריצו. M ףרוצו M 80 ij ןייתא. 

184. Der beiden Verunreinigungen, db. wenn er, während er noch die eine Deiche auf der Schulter 

hat, die andere berührt. 185. Wenn die Berührungen hinter einander erfolgt sind. 186. Dass 

mehrere Dlnreinheiten durch die Verbindung als eine gelten. 187. Wenn jemand beispielsweise 

nicht die Leiche selbst berührt, sondern einen, der sie hält; er ist dann hinsichtlich des Essens von Hebe 

od. Opferfleisch unrein, jedoch macht eine solche Verunreinigung das Nazirat uicht hinfällig, auch hindert 

sie nicht die Herrichtung des Pesahopfers. 188. Er sollte dann in jeder Hinsicht unrein sein. 

189. In jenem P'all handelt es sich nicht um die Uebertragung der Unreinheit durch Verbindung, sondern 

wenn die betreffende Person beide Leichen tatsächlich berührt u, dadurch die Verunreinigungeu verbin- 

det; eine solche Verbindung gilt auch nach der Gesetzlehre. 190. Dass er wegen jeder besonders 

schuldig sei. 191. Wenn er rein in einen Raum eintritt, in dem eine Leiche sich befindet, so er- 

folgt der Eintritt u. die damit verbundene Verunreinigung gleichzeitig, somit ist er wegen beider Verbote 

schuldig, auf freiem P'eld dagegen erfolgen die Verunreinigungen hinter einander, somit ist die andere 

lielanglos. 192. Wenn er tatsächlich zuerst mit der Hand hineiulaiigte. 193. Der Kom- 

mentar des R. Äser hat ושאר st. ודי, jed. ist aucli unsre Lesart richtig, da diese .\ntwort sich auf die 1. 

Frage bezieht. 
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p^'^ineingekommen, so sind die Verun- ידדה ידהב הא־יבו האמוט ופט םינכה אכיל האיב 
reinigung und das Eintreten gleichzeitig היערבד אתעבצא ליייע אלד רשפא יא אהו ןייתא אק 

 ^טכ" אפפ בר רמא אלא האמוט והל*’ תחנו אשירב
 וילע ערפו וריבה אבו לדנמו הבית הדישב םנכנש

 5 ןייתאק ידדה ידהב האיבו האמוטד הביזעמה תא
 קפנו ססוג אוהשכ לייעד ןטב רמא ישא בר רב רמ
 :ןייתאק ידדה ידהב האיבו האמוטד ביתידא היתמשנ
 םתמב°רמוא יבר תומיש העש דע ולחהל°ןנבר ונת
 תועמשמ ןנחוי יבר רמא והייניב יאמ תומיש דע אמטי

Lv.21,4 

Nm.6,7 

erfolgt. — Es ist ja aber nicht anders niög- 
lieh, als dass er zuerst mit dem Zeh hinein- 
kommt und dadurch unrein wird!? Vielmehr, 
erklärte R. Papa, wenn er in einer Kiste, 
einer Truhe oder einem Schrank hineinge- 
kommen ist und jemand''’yie Decke geöff- 
net hat, wobei die Verunreinigung und das 
Phntreten gleichzeitig erfolgt sind. Mar, der 10 אכיא םסט רמא שיקל שיר והייניב אכיא ןישרוד 

 רמאד ןאמל םסט וליפא ולחהלמ רמאד ןאמל והייניב
 ולחהלמ רמאד ןאמלו אל םפונ ןיא תומיש דע םתומב
 רמוא יבר אינתד° יברדבל היל יעבימ*“םתומב ביתכה
 םתביזבו םתעננב אמטמ לבא אמטמ וניא"'םתומב

 15 ארבפ יאהל היל יעבימ אה*'' םתומב רמאד ןאמלו
 הניימ תעמש םתומב יאמ תומב ארק אמיל ןב םא
 ולההל**ולההל ביתכה םתומב רמאד ןאמלו יתרת
 ללוהמש הז אצי ללוהמ וניאש ימב אתאד אוה יבהל
 יאהל היל יעבימ אה^׳יולההלמ רמאד ןאמלו דמועו

Sohn R. Asis, erklärte: Wenn er [in einen 
Raum,] in dem ein Sterbender lag, eintrat 
und dieser während seines Aufenthalts ge- 
storben ist; die Verunreinigung und das 
Eintreten erfolgen dann gleichzeitig. 

Die Rabbanan lehrten zu entwei- 

hen^ bis'^'zur Stunde seines Sterbens. Rabbi 
sagte:"®TEW/w sie tot sind., bis zur Stunde, 
wo sie tot sind. — Welchen Unterschied 
pbt es zwischen ihnen? R. johanan erwi-צ0 תעמש ולההל יאמ לההל ארק אמיל p םא“ארבם 

 אצתש דע אלא‘ אמטמ וניא םדא°*'יביתימ יתרת הנימ
 ולההלמ רמאד ןאמלו םפט וליפאו דייטמ וליפאו ושפנ
 אשפנ*“אקפנד דע ייומט ןינעל אמטמ וניאד ינתק אה

derte: Ein Unterschied besteht nur in der 
Auslegung. Res-Eaqis erwiderte: Ein Un- 
terschied besteht zwischen ihnen hinsicht- 
lieh eines Sterbenden. Nach demjenigen, 
der dies aus [den Worten] sich zu entweihen 

folgert, gilt dies auch von einem'Sterben- 

M 84 i| ץא M 83 ][ אוהה -|- M 82 jj היS M 81 

+ M 87 11 ר״א — M 86 || ולחהל — JU 85 || יאה 

 ה. P -|- םדאה שפנב תמב b 88 |j .הישפנ

den, und nach demjenigen, der dies aus [den Worten] wenn sie tot sind folgert, gilt 
dies nur von einem Toten, nicht aber von einem Sterbenden. — Worauf bezieht der- 
jenige, der es aus [den Worten] sich ztt enhveihen folgert, [die Worte] wenn sic tot 

sindl? — Diese verwendet er für eine Kehre Rabbis, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte: , 
Wenn sie tot sind, nur [an ihrer Deiche] darf er sich nicht verunreinigen, wol aber 
darf er sich an ihrem Aussatz und an ihrem Ausfluss‘”verunreinigen. — Auch nach 
demjenigen, der es aus [den Worten] we71n sie tot sind entnimmt, sind sie ja hierfür 
nötig!? — Die Schrift könnte ja sagen: ivenn tot., wenn es aber heisst: wenn sie tot 

sind., so ist beides zu entnehmen. — Worauf bezieht derjenige, der es aus [den Worten] 
züenn sie tot sind entnimmt, [die Worte] sich zu enhdeihenXi — [Die Worte] sich zu ent- 

züeihen deuten hierauf: nur wer nicht entweiht ist, ausgenommen derjenige, der bereits 
entweiht ist. — Auch nach demjenigen, der es aus [den Worten] sich zu entweihen ent- 
nimmt, sind sie ja hierfür nötig!? — Die Schrift könnte ja sagen: zu entweihen., wenn 
es aber heisst: sich zu entweihen, so ist beides zu entnehmen. Man wandte ein: Ein 
Mensch ist selbst zerschnitten oder sterbend nicht eher verunreinigend, als bis ihm 
die vSeele ausgeschieden ist. Gegen denjenigen, der dies aus [den Worten] sich zu ent- 

zveihen entnimmt, [ist ja einzuwenden,] hier wird gelehrt, dass er nicht verunreinigend 

194. Ohne den Kopf vorzubeugen. 195. Mit seinem Einvernehmen. 196. Eev. 

21)4• 197. Darf der Priester, bezw. der Nazir sich mit dem Sterbenden befassen. 198. Nuui. 

6,7; das ^ראמטי ist ein Lapsäus. 199. Obgleich auch der Aussätzige u. der Flussbehaftete verun- 
reinigend sind. 
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Coi.b רמא אדסח בר רמא° זליחתיא אה ילוהתא ןינעל sei!? — Die Verunreinigung erfolgt erst, 
 wenn die Seele ausgeschieden ist, entweiht אמעט יאמ ול אמטמ וניא ויבא לש ושאר עטקנ בר

L״.21,11 אוהש ןמזב אלו םלש אוהש ןמזב ויבאל״ ארק רמא^“ aber ist er bereits^”. 
 R. Hisda sagte im Namen Rabhs: ist אתקפב ליזאק התעמ^יאלא אנונמה בר היל רמא רסה
 -seinem Vater der Kopf abgeschlagen wor ^ אמטיל אלד ימנ יבה הישירל יבנג הוקספו תוברעד
 -den, so darf er sich an ihm nicht vernn רמול שי אתשה תרמאק הוצמ תמ היל רמא היל
 reinigen, denn die Schrift sagt:'°'<7« seinevi הוצמ תמ יאהו ןבש לכ אל ויבאב בייחימ ינירהאב

 ,J^ater, wenn er vollständig ist, nicht aber ןירבוק ול ןיאש לכ הוצמ תמ והזיא אינתהו״ אוה
 wenn er unvollständig ist. R. Hamnuna תיא אהו^הוצמ תמ הז ןיא ותוא ןינוע םירהאו ארוק
 sprach zu ihm: Demnach darf er, wenn "! ןירבוק ול ןיאש ימב אהרואב ליזאקד ןויכ^׳ארב היל

™bאמטמ וניאו אמטמ אוה הל״אמטי הל״יביתימ ימד [sein Vater] durch die Steppe Äraboth rei- 
 -Ste und Räuber ihm den Kopf abgeschla ל*ש יהה ןמ רבאל אל^יאמטמ וניאמ• יפל הירביאל
 -gen haben, sich an ihm nicht verunreini אוה ריזהמ לבא ויבא לש תמה ןמ רבאל אלו”ויבא
 gen!? Dieser erwiderte: Du sprichst von הרועשכ םצע לע אוה ריזהמ יאמ הרועמיכ םצע לע
 -einem Pflichttoten“'; wenn er sich mit ei הדוהי יברדאיהה אל״אתרופ רסחימ יאד ארמימלילאל ניר
 nem Fremden befassen muss, um wieviel אמטימ וניאו אמטימ הל רמוא הדוהי יבר אינתד איה
 mehr mit seinem Vater. — Gilt dieser denn ויבא לש יהה ןמ רבא לע אמטימ וניאש הירבאל
 als Pflichttoter, es wird ja gelehrt: ein אינתהו^יויבא לש תמה ןמ רבאל אוה אמטימ לבא
 ,Pflichttoter ist derjenige, der niemand hat וניאו אמטימ הל בקעי ןב רזעילא יברב אנהכ בר
 der ihn bestattet, wenn er aber ruft'^und אלמו ‘יצינ^תיזכו תמה ןמ תיזכל טרפ הירבאל’*אמטימ 20
 -andere antworten, so ist er kein Pflicht בורלו תלוגלונלו’°°הרדשל אמטי אל לוכי בקר דוורת
 ךיסוה םהילא תרמאו״ ביתכ הניינמ בורלו הניינב'.
 P 89 — מ. M וקספו 'יברעד(!)'תקפנ ליזאק |M 90 j יאהו

 אה !| M 91 -|- ן ימנ יאה| B 92 — אל. M — אר...

 ויבא לש תמה || B 93 — ויבא...אלו ]M 94 1 — ן| ׳םימל

98 jj ינתהו M 97 [j ׳ינתד י״רב M 96 j] אל — M 95 

M 1 jj ׳לגלגו M 100 H לצנ B 99 || םירבאל B 

 תרמאו רמוא אוהשב וניינמ בורלו וניינב.

toter; dieser aber hat ja einen Sohn!? — 
Da er sich auf dem Weg befindet, so ist 
es ebenso, als würde er niemand zur Be- 
stattung haben. Man wandte ihr 

iieriinremige er sich\ an ih!־“Verunreinige 
er sich, nicht aber verunreinige er sich an 
einzelnen ihrer Glieder, weil er sich nicht 

einmal an einem Glied seines lebenden Vaters oder an einem Glied seines toten Vaters 
verunreinigen darf; wol aber darf er nach einem gerstengrossen Knochen'“^suchen. Das 
Suchen nach einem gerstengrossen Knochen ist wol zu verstehen, wenn etwas fehlt“!? 
— Nein, hier ist die x\nsicht R. Jehudas“Vertreten, denn es wird gelehrt: R. Jehuda 
sagte: An ihr verunreinige er sich, nicht aber verunreinige er sich an einzelnen ihrer 
Glieder, denn er darf sich nicht einmal an einem Glied seines lebenden Vaters ver- 
unreinigen, wol aber verunreinige er sich an einem Glied seines toten Vaters'״’. — R. 
Kahana lehrte ja aber eine Lehre des R. Eliezer b. Jäqob: An ihr verunreinige er 
sich, nicht aber darf er sich an einzelnen ihrer Glieder verunreinigen; ausgenommen 
sind eine Olive von der Leiche, eine Olive Verwestes und ein Löffel Moder. Man 
könnte glauben, dass er sich auch am Rückgrat, dem Schädel und dem dem Umfang 
oder der Gliederzahl nach grösseren Teil [der Leiche] nicht verunreinigen dürfe, so 
heisst sprich zti ihnen, womit die Schrift noch eine weitere Verunreinigung hinzu- 

200. Noch vor Bhntritt des Tods. 201. Tev. 21.11. 202. Ein Toter auf der Strasse, mit 

dem sich niemand befasst. 203. Bei Eebzeiten, dh. wenn er Angehörige hat. 204. Eev. 

21,3. 205. Bhn Priester au der Leiche seiner Schwester. 206. Der von der Leiche seines Vaters, 

an der er sich Ijereits verunreinigt hat, fehlt. 207. Er durfte sich somit an der Leiche verunreinigen, 

obgleich sie unvollständig war. 208. Während Rabh der Ansicht der Rabbanan ist. 209. Durch 

das Suchen nach diesem, wenn er sich bereits an der Leiche verunreinigt hat. 210. Lev. 21,1. 
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44.foi הרדשל אמטיי אל לוביי" תרחא האמוט בותכה ךל 

 םירחא לש וניינמ בורלו וניינב’ בורלו תלונלוגלו

 אמטימו וב יולת הפוגש תדחוימ ותוחא המ תרמא

 ףא הניינמ בורלו הניינב בורלו תלונלוגלו הרדשל

 בורלו תלוגלוגלו הרדשל אמטימ וב יולת ופוגש לב

 ברו איה הדוהי יבר ימנ איהה'וניינמ בורלו וניינב

 לש ויבא תמש השעמ" אינתד אנת יאה יכ רמאד8ד״,'!ו“2

 ינש שלש רהאל והועידוהו ואבו קזנינב'קחצי'יבר
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fügt. Man könnte glauben, dass er sich am 

Rückgrat, dem Schädel und dem dem Um- 

fang oder der Gliederzahl nach grösseren 

Teil [der Reiche] von anderen [Verwand- 

teil] nicht verunreinigen dürfe, so ist zu 

folg-ern: wie seine Schwester sich dadurch 

auszeichnet, dass ihr Körper ihnU'obliegt, 

und er sich am Rückgrat, dem Schädel 

und dem dem Umfang oder der Glieder 

Naz. 34^ 

 םינקז העבראו עשילא ןב עשוהי" יבר תא לאשו אבו

zahl nach grösseren Teil [der Reiche] ver-10 :רסה אוהש ןמזב אלו םלש אוהש ןמזי ויבאל ורמאו’ 

unreinigen darf, ebenso darf er sich bei תחלגתהו האמוטה רימב ןירוסא ןינימ השל™־^ Ivl 

allen, die ihm obliegen am Rückgrat, dem תחלגתבו האמוטב רמוח ןפגה ןמ אצויהו 

% 

Schädel und dem dem Umfang oder der אצויהו ןירתום תחלגתהו האמוטהש ןפגה ןמ אצויבמ 

Gliederzahl nach grösseren Teil [der Rei- האמוטבמ* ןפגה ןמ אצויב רמוח רתוס וניא ןפגה ןמ 

che] verunreinigen. — Dies ebenfalls nach 15 האמוטו וללבמ רתוה אל ןפגה ןמ אצויהש תחלגתבו 

R. jehuda, während Rabh der Ansicht des הוצמ תמבו הוצמ תחלגתב״ ןללבמ ורתוה תחלגתו 

Autors der folgenden Rehre ist: Der Vü- תא תרתוס האמוטהש תחלגתבמ האמוטב רמוחו 

ter R. Ji9haqs’'’starb in Ginzaq, und man אלא תרתוס הניא תחלגתוךברק הילע ןיבייחו לבה 

teilte es ihm erst nach drei Jahren mit. :ןברק הילע ןיבייח ןיאו □ישלש" 

Hierauf kam er zu R. jehosuä b. Elisa und 20 רמוחו לק הללכמ רתות״אל האמוטו ,ארמג 

den vier Aeltesten und befragte sie"', und 

diese entschieden: An seinein Vater^ wenn 

er vollständig ist, nicht aber, wenn er un- 

vollständig ist. 

^^REI Dinge sind dem Nazir ver- 

boten: die Verunreinigung, das 

 האמוט וללכמ רתוה אל רתוס וניאש ןיי המו ןיימ

 "רמול דומלת הללכמ רתות׳יאלש ןיד וניא תרתומש

4 II רמאד ברו (!)הדוהי ׳רו M 3 || הניינמ בורלו הניינב P 2 

7 II ןב עשוהי — M 6 |[ גזנגב M 5 ן| ןהכה קודצ VM 

II ו ם״תב — M 9 || ׳חלגתו ׳טוטמ M 8 || ומעש -|- B 

M .ריתה P 12 || ןיאו םוי ׳ל דע M 11 || ׳גתהו M 10 

 רתוה || 13 (M ׳רתוהש) || M 14 ןן, .הרתוה ,, "
Scheren und die Produkte des Wein- " ^ 

STOCKS. Bei der Verunreinigung und beim Scheren ist es strenger als bei 
DEN Produkten des Weinstocks, denn die Verunreinigung und das Scheren 
MACHEN [das Nazirat] hinfällig, die Produkte des Weinstocks aber machen 
ES NICHT HINFÄLLIG. BeI DEN PRODUKTEN DES WEINSTOCKS IST ES STRENGER ALS 
BEI DER Verunreinigung und dem Scheren, denn die Produkte des Wein- 
STOCKS SIND AUCH AUSNAHMSWEISE’"NICHT ERLAUBT, DIE VERUNREINIGUNG UND DAS 

Scheren aber sind ausnahmsweise erlaubt, wenn das Scheren Gebot "ist und 

BEI EINEM Pflichttoten"״. Bei der Verunreinigung ist es strenger als beim 

Scheren, denn die Verunreinigung macht das ganze [Nazirat] hinfällig, und 

MAN IST DIESERHALB EIN OpFER SCHULDIG, DAS SCHEREN ABER MACHT NUR DREISSIG 

[TaGE]"’h1NFÄLLIG und man ist DIESERHALB KEIN OpFER SCHULDIG. 

GEMARA. Sollte doch vom Wein [durch einen Schluss] vom Leichteren auf das 

Schwerere gefolgert werden, dass die Verunreinigung auch ausnahmsweise nicht er- 

laubt sei: wenn der Wein, der [das Nazirat] nicht hinfällig macht, auch ausnahms- 

weise nicht erlaubt ist, um wieviel weniger sollte die Verunreinigung, die es hinfällig 

211. Er hat sie zu bestatten. 212. Dieser Bericht dürfte wol mit dem Bericht in Bd. iij S. 744 

Z. 1 ff. identisch sein; statt קחצי ist wol auch hier קודצ zu lesen. 213. Ob er .sich an seinem Vater 

verunreinigen dürfe; wahrscheinl. wollte er seine Leiche nach seiner Heimat überführen. 214. Cf. 

S. 7 Z. 22ff. 215. Wenn er au.ssätzig war. 216. Cf. S. 116 Z. 20ff. 217. Bei einem 

Nazirat von längerer Dauer. 

14 Talmudd B.V 
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 — .macht, ausnahmsweise erlaubt werden “לבא אמטיי אל ומאלו וייבאל אמטי אל ומאלו *ויבאל
 Ks heisstseinem Vater ^tnd an seiner רמוהו לק וללכמ רתוי ןייו הוצמ תמל אוה׳יאמטימ

 Mutter soll er sich nicht vertmreinigen^ an הללכמ הרתוה תרתוס איהמ* האמוט המ האמוטמ

 seinem Vater und an seiner Mutter darf er ארק רמא וללכמ רתוימ■ ןיד וניא רתוס וניאמ■ ןיי
 -sich nicht verunreinigen, wol aber verun ןייו תומר !ייכ הוצמ ןיי רופאל ריזי רכשו ןיימ 5

 — .reinige er sich an einem Pflichttoten האמוט המ האמוטמ רמוהו לק לכה תא רותסי

 Sollte doch von der Verunreinigung [durch רתוה אלמ !יי לכה תא תרתוס הללכמ הרתוהש
 einen Schluss] vom Schwereren auf das םימיהו ארק רמא רותסימ■ ןכש לכ אל וללכמ

 Leichtere gefolgert werden, dass der Wein ןיאו תרתופ האמוט ורזנ אמט יכ ולפי םינשארה
 -ausnahmsweise erlaubt sei: wenn die Ver רמוהו לק לכה תא רותסת תהלנתו“" רתופ ןייה !0
 unreinigung, die [das Nazirat] hinfällig אמטימב אמטמ הב וש^ אלמ■ האמוט המו האמוטמ
 -macht, ausnahmsweise erlaubt ist, um wie וניא הלנתמכ הלגמ הב ושעמ■ תהלנת לכה תא תרתוס
 -viel mehr ist der Wein, der es nicht hin םינשארה םימיהו ארק רמא לכה תא רותםתש“ןיד
 — ?!fällig macht, ausnahmsweise erlaubt ןיאו לכה תא תרתוס האמוט ורזנ אמט יכ ולפי

 -v\^^cM:\itB2.gt\^^(i.esWeins tmd des Rates ch^^ אמטמ“* הב השענ האמוטו לכה תא תרתוס תהלנת
 tranks enthalte er sich, dass ihm der Wein הניאש תהלנת המו תהלנתמ רמוהו לק אמטימכ
 -zu Gebotszwecken ”gleich dem freigestell האמוט הלנתמכ הלגמ הב השע“'םישלש אלא תרתוס
 ten verboten ist. — Sollte doch von der אמטמ“*הב השענש ןיד וניא לכה תא תרתוס איהש

 Verunreinigung [durch einen Schluss] vom שאר אמטמל“'ורזנ שאר אמטו“ ארק רמא אמטימכ
 Leichteren auf das Schwerere gefolgert רמוהו לק הלנתמב הלגמ הב השענ אל תהלנתו^רזנ 20

werden, dass der Wein [das Nazirat] hin- 
fällig mache: wenn die Verunreinigung, 
die ausnahmsweise erlaubt ist, es hinfällig 
macht, um wieviel mehr macht der Wein 
es hinfällig, der auch ausnahmsweise nicht 

erlaubt ist!? — Die Schrift sagt:“““2^?zä^ die Jriiheren Tage sind hinfällig, denn er hat 
sein Nazirat verunreinigt, nur die Verunreinigung macht es hinfällig, nicht aber macht 
der Wein es hinfällig. — Sollte doch von der Verunreinigung [durch einen Schluss] 
vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, dass das Scheren das ganze 
[Nazirat] hinfällig mache: wenn die Verunreinigung, wobei der Verunreinigende dem 

Lv. 21,11 

Nm.6,3 
Na2.3ö6a 

Nm.6,12 

ibv v.Q 

15 M — 16 1| ומאלו M + ד M 17 II — אוה li 

18 M + ו M) 19 [j — 20 || (]ייו...רוסאל M — הללכמ |j 

21 B 22 [| ׳גתהו M ריתסת |M 23 j ׳מט MP 24 II 

 •׳מטמו P 27 || ושע M 26 \\ אמטמ — M 25 j| רותסיש

M — 28 || ן״ר אמטמל M ׳גתהו. 

Verunreinigten nicht gleichgestellt worden”“ist, das ganze hinfällig macht, um wieviel 
mehr macht das Scheren, wobei der Scherende dem Geschorenen gleichgestellt“”wor- 
den ist, das ganze hinfällig!? — Die Schrift sagt: und die frühere71 Tage sind hinfällig, 
denn er hat sein Nazirat verunreinigt, die Verunreinigung macht das ganze hinfällig, 
nicht aber macht das Scheren das ganze hinfällig. — Sollte doch vom Scheren [durch 
einen Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, dass bei der Ver- 
unreinigung der Verunreinigende dem Verunreinigten gleichzustellen sei: wenn beim 
Scheren, das nur dreissig [Tage] hinfällig macht, der Scherende dem Geschorenen 
gleichgestellt ist, um wieviel mehr ist bei der Verunreinigung, die das ganze [Nazi- 
rat] hinfällig macht, der Verunreinigende dem Verunreinigten gleichzustellen!? — Die 
Schrift Sdi^t'Tund er sein geiveihtes Haupt verunreinigt, nur der sein geweihtes Haupt 
verunreinigt“^ — Sollte doch von der Verunreinigung [durch einen Schluss] vom 
Schwereren auf das Leichtere gefolgert werden, dass beim Scheren der Scherende 
dem Geschorenen nicht gleichzustellen sei: wenn bei der Verunreinigung, die das gan- 

218. Lev. 21,11. 219. Num. 6,3. 220. Cf. S. 7 Z. 22ff. 221. Nura. 6,12. 

222. Die Verunreinigung eines Nazirs ist nicht mit einem Verbot belegt, wol aber das Scheren desselben. 

223. Num. 6,9. 224. Dieses Verbot gilt nur für ihn. 



Nm.6 

Col. 
(vjl 

107 NAZIR Vl,v—vj Fol. 44a—44b 

ze [Nazirat] hinfülig^acht, der Verunrei- אל לבה תא תרתוס איהש האמוט המו האמוטמ 

tilgende dem Verunreinigten nicht gleich- אלא תרתוס הניאש תהלגת אמטימכ אמטמ הב ושע 

gestellt ist, um wieviel weniger ist beim הלגתמב הלגמדישענ אלש קש לב אל םוי םישלש 

Scheren, das nur dreissig Tage hinfällig רובעי אל היב ירק ושאר לע רבעי אל רעת״ארק רמא 
macht, der Scherende dem Geschorenen 5 לק הללבמ רתות אל תהלנתו רהאל רובעיייאלו אוה 

gleichzustellen!? — Die Schrift sagt;“Ww וללבמ רתוה אל רתוס וניאש ןיי המו ןיימ רמוהו 

Schermesser gehe nicht über sein Haupt, רמא הללבמ רתות'“אלש ןיד וניא תרתוסש תהלגת 

und hieraus ist zu lesen, weder durch ihn רותסת אל תהלנתו ונקז אנמחר רמאו ושאר אנמחר 
selbst noch durch einen anderen. — Sollte וניא וללבמ רתוה אלש ןיי המו ןיימ רמוחו לק ללב 

doch vom Wein [durch einen Schluss] vom 10 רותסת אלש ןיד וניא הללבמ הרתוהש תחלנת רתוס 
Leichteren auf das Schwerere gefolgert םויי^סישלש רותסי ןייו אביל אהו רעש״לודינ ןניעב 
werden, dass das Scheren auch ausnahms- הללבמ הרתוהש תחלגת המו תחלגתמ רמוחו לק 

weise nicht erlaubt sei: wenn der Wein, der ידימ רותסיש ןיד וניא וללבמ רתוה אלש ןיי תרתוס 

[das Nazirat] nicht hinfällig macht, auch םיאק״אה ןיי יבג רעש לודיג םושמ אלא אמעט אוה 
ausnahmsweise nicht erlaubt ist, um wie- 15 :ורעש 
viel weniger ist das Scheren, das es hin- יעיבשבו״ישילשב הומ היה רציב האמוטי׳יתחלג 

fällig macht, ausnahmsweise erlaubt!? — םאו ינימשב ויתונברק איבמו יעיבשב חלגמו 

Der Allbarmherzige s2.gvr^sein Haupt, und יבר ירבר □ויב וב ויתונברק איבמ ינימשב חליג 

der Allbarmherzige sagt: seme71 Bart. — רמא ערוצמל חז ]יב חמ ]ופרט יבר ול רמא אביקע 

Sollte doch vom Wein [durch einen Schluss] 20 היולת ותרהט ערוצמו וימיב היולת ותרהט הוי'’ ול 

vom Schwereren auf das Leichtere gefol- 3(קך[ ^רחא ידיל TayTv .ריב^ M 2g“ || הב + M 28 
gert werden, dass das Scheren [das Nazi- j| םוי — m 32 || ריתסי ןייו אכילו M 31 j] ■תוה MP 

rat] nicht hinfällig mache: wenn der Wein, || יבשבו — M 35 || ׳אמטה M 34 |1 רעש יאק M 33 

der auch ausnahmsweise nicht erlaubt ist, ^ ^ 

es nicht hinfällig macht, um wieviel weniger macht das Scheren, das ausnahmsweise 

erlaubt ist, es hinfällig!? — Es ist ein Haarwuchs erforderlich, der dann nicht vor- 

handen ist. — Sollte doch vom Scheren [durch einen Schluss] vom Leichteren auf 

das Schwerere gefolgert werden, dass der Wein dreissig Tage hinfällig mache: wenn 

das Scheren, das ausnahmsweise erlaubt ist, diese hinfällig macht, um wieviel mehr 

macht der Wein, der auch ausnahmsweise nicht erlaubt ist, diese hinfällig!? — Der 

Grund hierbei ist, weil ein Haarwuchs erforderlich ist, und beim Wein[genuss] bleibt 

das Haar erhalten. 

IE ERFOLGT DAS SCHEREN WEGEN DER VERUNREINIGUNG׳“? Er LÄSST SICH AM 

DRITTEN UND AM SIEBENTEN [Tag] BESPRENGEN״®, SCHERT SICH AM SIEBENTEN 

UND BRINGT SEINE OpFER AM ACHTEN; SCHERT ER SICH AM ACHTEN, SO BRINGE ER 

SEINE Opfer am selben Tag — Worte R. Äqibas. R. Tryphon sprach zu ihm: 

Welchen Unterschied gibt es demnach zwischen ihm und dem Aussätzigen"“!? 

Dieser erwiderte: Bei jenem hängt die Reinigung vom Ablauf der Tage"“ 

ab, beim Aussätzigen aber hängt sie vom Scheren"Ab. Er bringe sein Opfer 

225. Num. 6,5. 226. Lev. 14,9; cf. S. 98 Z. 20ff. 227. Des Nazirs; cf. Num. 6,9. 228. 

Mit dem Entsündigungswasser; cf. Num. 19,9ff. 229. Der nach der Ansicht RA.s selbst in einem sol- 

chen Fall ebenfalls das Opfer am selben Tag darzubringen hat. So nach der üblichen Lesart im Siphra 

zu Lev. 14,9 (ed. WliSS fol. TH). Nach einer anderen Lesart (cf. ed. Malbim fol. 141») hat der Aussätzige in 

einem solchen Fall das Opfer nicht am selben Tag darzubringen, demnach zu übersetzen: welchen Unter- 

schied gibt es denn zwischen ihnen, dh. beide sollten diesbezüglich einander gleichen. 230. Num. 

6,9 heisst es: er schere sich am Tag seiner Reinigung. 231. Lev. 14,9 heisst es zuerst, dass er 

sich das Haar schere, u. erst nachher, dass er ein Reinheitsbad nehme. 
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 ־nur bann dar, wenn er Sonnenunter ברועמ היה ןב םא אלא ןברק’איבמ וניאו ותחלגתב

 .gang'’'abgewartet hat ;שמש

 GEMARA. Hat er es^”anerkannt oder ינתד עמש את אל וא הינימ הלביק .ארמג

 :nicht? — Komm und höre: Hiiiel lehrte אקלפ יאו יעיש*תב ויתונברק איבמ ינימשב הליג ללה

 -schert er sich am achten, so bringe er sei רמא ינימשב ויתונברק יתיל הינימ הלביק ךתעד 5

 -ne Opfer erst am neunten. Wenn man sa לבט אלד אה יעיבשב לבטד אה אי1נ*ק אל אבר

 -gen wollte, er habe es anerkannt, so muss ןתנ ברד הירבהל והניתהכשא ייבא רמא :יעיבשב

 ^'te er ja seine Opfer am achten bringen התפ לא 'ה ינפל אבו יי ןירמאקו ןיבתיד׳י״איעשוה רב

 ,Raba erwiderte: Dies ist kein Widerspruch אוהש* ןמזב אוה יתמיא ןהכה לא םנתנו^״דעומ להא

 -das eine, wenn er am siebenten unterge ברעה השיעו לבט אל ןיא שימש* ברעה השיעו לבט !0

 taucht ist, das andere, wenn er nicht am ימד בזב בז לש םוי לובט רבסק אמלא אל שמש*

 .”'siebenten untergetaucht ist ”ימנ אמט ריזנ יבג התעמ אלא אנא ןוהל אנימא

N,.6,,0 דעומ להא התפ לא ןהכה לא (םתוא איבהולייביתבד Abajje sagte: ich traf die Genossen 

F01.4S ידכמ“ שמש ברעה השעו לבטש ןמזב”אוה יתמיא des R. Nathan b. Hosäja sitzen und vor- 

^'20b 5! אמט אינתהו“הייול ירעשב ןימייק אביהיירונקינ ירעש tragen:'’'A'r komme zwr den Herrn am Em- 

tKei.1 תמ אמט אלו הייול הנהמב םנכיל״^רתומ תמ gang des Offenharungszelts zmd gehe sie dem 

Ex.13,19 תומצע תא השמ הקיו“ רמאנש ומצע תמ וליפא אלא Priester■^ dies erfolge erst dann, wenn er un- 

 -tergetaucht ist und Sonnenuntergang ab הייול הנהמב ומע ותציהמב ומע ומע יאמ ומע^ךסוי

 -gewartet hat, nicht aber, wenn er nicht un וליפאו’"ימד בזכ׳י^בז לש םוי לובט ייבא רמא אלא

 -tergetaucht ist und Sonnenuntergang ab הייול הנתמב יאו לייע אל הרפב רסוהמד ןויכ יכה 20

 ,gewartet hat. Demnach ist er der Ansicht "המ ארמימל דעומ להא היל ירק אפ יאמא יאק

der am selben Tag untergetauchte Fluss- 

behaftete gleiche'”dem [unreinen] Flussbe- 

hafteten. Ich sprach dann zu ihnen: Auch 

beim unreinen Nazir heisst ^s\^'‘(er bringe 

sie) z71m Priester an der Tür des Offenba- 

rimgszelts^ und demnach wäre auch hierbei 

auszulegen: dies erfolge erst dann, wenn er untergetaucht ist und Sonnenuntergang 

abgewartet hat. Merke, das NikanortoF’Tefand sich ja zwischen den levitischen Toren, 

und es wird gelehrt: Der an einem Toten Verunreinigte darf in das levitische Lager 

kommen, und nicht nur der an einem Toten Verunreinigte, sondern auch ein Toter, 

denn es heisstnahm Äloseh die Gebeine Josephs mit sicj und unter mit sich ist zu 

verstehen, in seine Abgrenzung, in das levitische Lager'״!? Vielmehr, erklärte Abajje, 

gleicht der am selben Tag untergetauchte Flussbehaftete nichVdem Flussbehafteten, 

dennoch darf er, da ihm die Sühne fehlt, nicht eintretenV — Weshalb spricht er, 

wenn er sich im levitischen Lager befindet'"’, [vom Eintritt in das] Offenbarungs- 

2elt!? — Dies besagt, wie der der Sühne Ermangelnde das levitische Lager ”nicht 

232. Wenn er das Reinheitsbad einen Tag später genommen hat, so erlangt er völlige Reinheit erst 

nach Sonnenuntergang u. darf seine Opfer erst einen Tag später darbringen. 233. Die Lehre R.4.s. 

234. Die angezogene Lehre vertritt wol die Ansicht RT.s. 235. Sondern erst am 8. Tag, u. da er 

völlige Reinheit erst nach Sonnenuntergang erlangt, so kann er die Opfer erst am 9. darbringen. 236. 

Lev. 15,14. 237. Auch ihm ist das Betreten des Tempelhofs verboten, obgleich er bereits da§ Rein- 

heitsbad genommen hat. 238. Num. 6,10; die W.e םתוא איבהו sind ein Lapsus; rieht, ist die La. des 

Cod. M. 239. Des Tempelhofs, an dem die Reinigung des Nazirs erfolgte. 240. Ex. 13,19. 

241. Wie nun hierbei aus den Schriftworten nicht zu folgern ist, dass dies erst nach Sonnenuntergang er- 

folgen darf, ebemso ist dies auch hinsichtlich des Flussbehafteten nicht zu folgern. 242. So rieht, 

nach Cod. M u. anderen Codices. 243. Dies ist jed. nicht aus den angezogeneii Schriftworten zu 

folgern. 244. Dh. wenn er dieses betreten darf. 245. Das Offenbarungszelt. 
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betreten darf, ebenso darf der der Sühne ימנ םתה ףא לייע אל הרפכ רסוהמ הייול הנהמל'' 

Ermangelnde da'nielit eintreten. — Woher היהי אמט° אינתד ןלגמ םתהו״לייע אל הרפכ רסוהמ 
dies von jenem’"? — Es wird gelehrt:’"*^/«- רסוהמ תוברל וכ ותאמוט דועו“ םוי לובטי"תוברל 

rein ist cr^ dies sehliesst den am selben Tag :הרפב 
Untergetauchten ein, noch haftet seine Un- 5 1תומהב שלש איבמ היה רציב הרהטה תהלכ 

<7« ?727//; dies sehliesst den der Süh- םימלשה תא טחושו □ימלשו" הלוע תאטח 
ne Ermangelnden ein. רמוא רזעלא יבר חדוחי יבר ירבד םחילע חלגמו BpiE ERFOLGT DAS SCHEREN IN Rein- תמיוק תאטחהש תאטחה לע אלא חלגמ היה אל 

U HE1T? Er bringt DREI TiERE, DAS ]בר’ !אצי ןתשלשמ תחא לע חלג םאו° םוקמ לבב 
SÜND0PEER, DAS Brandopeer UND DAS 10 אלו תומהב שלש איבה רמוא לאילמג ןב ןועמש 
Friedensopfer, schlachtet das Frie- ברקת הלועל תאטח ברקת תאטחל היוארה שריפ 
DENS0PFER [zuerst] UND SCHERT SICH j □ימלש ברקת םימלשל הלוע 
NACH DIESEM — Worte R. Jehudas. R. להא התפ ריזנה הלגו° ןנבר ונת .ארמג 
Eleäzar sagt, er schere sich nach dem וטהשו° רמאנש" רבדמ בותכה םימלשב ׳וגו דעומ 
SÜND0PFER, DENN DAS SÜNDOPFER GEHT 15 רבדמ בותכה םימלשב רמוא התא דעומ להא התפ 
STETS VORAN. Eiess er sich nach einem ןכ םא תרמא״שממ דעומ להא התפ אלא וניא וא 
VON DIESEN dreien SCHEREN, SO HAT ER התפ ריזנה הלגו רמול דומלת המ'״ אוה ןויזב ךרד” 
DER Pflicht genügt, r. Simon b. Gama- רמוא הישאי יבר רבדמ בותכה םימלשב דעומ להא 
L1EL SAGTE: Wenn er drei Tiere ge- בותכה םימלשב רמוא התא רבדמ בותכה םימלשב'’* 
BRACHT UND SIE NICHT BEZEICHNET HAT, 20 □א תרמא שממ דעומ להא התפ אלא וניא וא רבדמ 
so IST DAS ZUM SÜNDOPFER GEEIGNETE לק יהבזמ לע תלעמב הלעת אל” הרות הרמא ןכ 
ALS SÜNDOPFER, DAS ZUM Brandopfer יבר הלגי אלש רמוהו לק רמוא יברייקיזב ךרדל רמוהו 
GEEIGNETE ALS Brandopfer UND DAS רעש תא הקלו° רמוא אוה ירה ךירצ וניא רמוא קהצי 
ZUM Friedensopfer geeignete als Frie- אלא רסוהמ וניאשייימ ׳וגו שאה לע ןתנו ורזנ׳״״שאר 
DENSOPFb:R DARZUBRINGEN. 

OEMARA. Die Rabbanan lehrten 

Nazir schere sich an der Tür des Offenba- 

rungszelts &c. Die Schrift spricht vom Frie- 

densopfer’” denn es heisst :’"/י/־ schlachte es 

an der Tür des Ojfe71barungszelts. Du sagst, 

die Schrift spreche vom Friedensopfer, viel- 

leicht ist dem nicht so, sondern wörtlich, 

dass es an der Tür des Offenbarung-szelts 

M .ימנ הייול הנחמל ףא לייע אל הרפכ רסוחמ םתה B 52 
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 ריזנה חלגו (ב״מר ׳ד) אשנ השרפב שרדמב א״נ + .חלגו...יבר

 ןכ םא ׳וכו וניא וא רבדמ בותכה םימלשב ימוא הישאי יבר

 דעומ להא חתפ חלגי אלש רבדל ו״ק יוכו הלעת אל הרות הרמא

r 1 ־, ttt j 5־v ד ו•• .. r 1 z. רסוחמש M 65 H ריזנה M 64 !! רבדמ בותכה םימלשב אלא 
erfolge? Wenn du so erklärst, so erfolgt " 

es ja in verächtlicher Weise. Daher sind die Worte: der Nazir schere sich an der Tür des 

Offenbar7mgszelts^ zu erklären, die Schrift spreche vom Friedensopfer. R. Josija sagte: 

Die Schrift spricht vom Friedensopfer. Du sagst, die Schrift spreche vom Friedens- 

Opfer, vielleicht ist dem nicht so, sondern wörtlich, dass es an der Tür des Offenba- 

rungszelts erfolge? Ich will dir sagen, die Schrift sagt:’“?/« sollst meinen Altar nicht auf 

ShfoNbcsteigen^ um wieviel weniger darf dies auf verächtliche Weise erfolgen. Rabbi 

sagte: Um wieviel weniger darf er sich da scheren. R. Ji9haq sagte: Dies ist nicht 

nötig; es heisst:’“^71 ׳/״ehn1e das Haar seines geweihten Hauptes und lege cs ins Feuer 8cc. 

246. In das Nikaiiortor; so nach unsrem Text, der nicht ganz korrekt ist. 247. Dass er das 

Offenharungszelt nicht betreten darf. 248. Num. 19,13. 249. Nuni. 6,18. 250. Dh. 

dass er sich nach der Darbringung dieses Opfers schere. 251. Lev. 3,2. 252. Dass er sich 

durchaus am Eingang scheren müsse. 253. Ex. 20,26. 254. Damit die Schani nicht gegen 

den Altar entblösst werde. 255. Num. 6,18. 
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 -nur der des Nehmens und Legens benö האבה החיקל רסוחמ אוהש הז אצי הניתנו החיקל

 -tigt, ausgenommen derjenige, der des Neh בותבה םימלשב רמוא קחצי יבר ירמאד אכיא“הניתנו

 .mens, Hinbringens'^^und Legens benötigt אלא וניא וא רבדמ בוהבה םימלשב רמוא התא רבדמ

 Manche lesen: R. Ji9haq sagte: Die Schrift רעש תא הקלו רמול דומלת שממ דעומ להא חתפ

 spricht vom Friedensopfer. Du sagst, die ןנה אבא הלגמ היה םש לשיבמ היהש םוקמ ורזנ שאר ה

 -Schrift spreche vom Friedensopfer, viel דעומ להא התפ ריזנה הלגו רזעילא יבר םושמ רמוא

 ,leicht ist dem nicht so, sondern wörtlich יבר^חלגמ וניא חותפ דעומ להא חתפ ןיאש ןמז לכ

 dass es am Eingang des Offenbarungszelts אלו^דעומ להא חתפ ריזנה הלגו רמוא ירוזש ןועמש

coi.b ךירבדל ול רמא הנוהכ יחרפ הב ורגתי אמש° הריזנ erfolge? Es heisst: er nehme das Haar sei- 

Nm.6,16 אלו ׳ה ינפל הדמעהו״דדב ביתכד חיכות r^O^ü^nes geiveihten Haupts-, an der Stelle, wo 

So׳•«־ וז ןהל רמא הנוהכ יחרפ הב ורגתי אמש° ןנישייח das Kochen erfolgt, erfolge auch das Sehe- 

 .ren. Abba-Hanan erklärte im Namen R תסקופו תלהוכ הגיא וז^’תםקופו תלחוב:

1vi1i,2i דודה תחת חלשמו ורזנ שאר'°רעש לטונ הי 
 דודח תחת חלשמ חיה אל הנידמב חליג םאו

Eliezers: Der Nazir schere sich an der Tür 

des Offenbarungszelts, solange die Tür des 

 Offenbarungszelts nicht geöffnet ist, darf תחלגתב לבא הרהטח^׳תחלגתב םירומא םירבד חמב’‘ !5

 -er sich nicht scheren. R. Simon Sezori er רמוא ריאמ יבר דודה תחת חלשמ היח אל האמוטה

 klärte: Der Nazir schere sich an der THr הנידמבש אמטה ןמ ץוח דודה תחת ןיחלשמ לכה

 -des Offenbarungszelts, nicht aber eine Ne דבלב;

 zira, weil die jungen Priester durch sie in רחאו ןנבר ונת :ורזנ שאר רעש לטונ’' .ארמג

 -Aufregung geraten könnten, jener entgeg חלשמו ורזנ שאר רעש״לע ןתונו בטורה תא לטונ״ךכ 20

 nete: Gegen deine Worte ist ja von der לש דודה תחת חליש םאו םימלש לש דודה תחת

 Ehebruchsverdächtigten einzuwenden; von “’אבר רמא אכיא ימ”ריזנב םשא אצי םשאו תאטה

 dieser heisst ^S-Tder Priester stelle sie vor *’אנמ”םשא לש דודה תחת חלשמ אמט ריזנ םאו

Nm.6,18 חבז תהת רשא° ארק רמא“°אבר רמא ילימ ינה den Herrn, und wir befürchten nicht, die 

 -jungen Priester könnten durch sie in Auf דודה תחת חליש םאו ויתחת אהי וחבזמ םימלשה 25

regung geraten!? Dieser erwiderte: Jene 66 |1 רסוחמש ימב אלו ן״ול M — חרמ...אכיא M 67 II 

J- 68 |] ו M -|- 69 || ריזנ M השאה תא ןהכה דימעהו 
 II 71 'שמו ושאר M 70 ן| אלו ׳שאה שאר תא ׳רפו ׳ה ינפל

M — 72 |1 דודה.״המב P 73 || הרוהטה M רעש לטונו 

 M) 76 II רעש — P 75 |ן לסופ P 74 !ן חלשמו ושאר

 II ק״ה -|- B 78 11 רוהט + B 77 |i (ריזנב םשא םשא

79 B -|- אצי. f- M- רעש לע ןתונו בטורה תא לטונ ך״חאו ר״ת 
 לש דודה תחת חלש םאו םימלש לש דודה תחת 'לשמו ורזנ שאר

 .ק״א — M 80 11 אצי תאטח

pudert und schminkt sich, diese pudert und 

schminkt sich nicht. 

JIERAUF NIMMT ER DAS HaAR SEI- 

NES GEWEIHTEN HaUPTES UND EEGT 

ES UNTER DEN KeSSEL’'*־, SCHERT ER SICH 

IN DER Provinz”’, so eegt er es nicht 

UNTER DEN Kessel. Dies gilt nur vom 

Scheren in Reinheit, beim Scheren wegen der Verunreinigung aber legt er 

ES NICHT UNTER DEN KESSEL. R. MEIR SAGT, ALLE LEGEN ES UNTER DEN KESSEL 

MIT ALLEINIGER AUSNAHME DES UNREINEN IN DER PROVINZ. 

GEMARA. Nimmt er das Haar seines geweihten Hauptes. Die Rabbanan lehr- 

ten: Hierauf nimmt er etwas Brühe, giesst es auf das Haar seines geweihten Hauptes 

und legt es unter den Kessel mit dem Fleisch vom Friedensopfer; hat er es unter den 

Kessel mit dem Fleisch vom Sündopfer oder vom Schuldopfer gelegt, so hat er der 

Pflicht genügt. — Wie kommt ein [reiner] Nazir zu einem Schuldopfer!? — Raba er- 

widerte: Wenn es ein unreiner Nazir ist und es unter den Kessel des Fki.sches vom 

Schuldopfer gelegt hat. — Woher dies? Raba erwiderte: Die Schrift sagt:’V״.y sich un- 

ter der Schlachhmg des Friedensopfers befindet, etwas vom Schlachtopfer selbst befinde 

2bb. DiesTrfolgt in dem Fall, wenn das .Scheren am Eingang erfolgt. 257. Num. 5,16. 

258. In dem das Opferfleisch gekocht wird. 259. Dh. ausserhalb des Tempelhofs. 260. 

Num. 6,18. 
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Men.91>> sich unten'“. — Aus welchem Grund hat er 

der Pflicht genügt, wenn er es unter den 

Kessel mit dem Fleisch vom Sündopfer ge- 

leo-t hat? — Die Schrift sagt Schlachtung^ 

tNäZ.4 

 תוברל חבז״דארק רמא''אמעט יאמ אצי תאטח לש
 בטורמ חבז*'יאהל היתקיפא אהו םשאו תאטחה תא

 עמש חבז*'יאמ םימלשה בטורמ ארק אמיל ןכ םא

 םשאו תאטחל הילוכ אמיאו םשאו תאטח תוברל^יהנימ

und dies schliesst das Sündopfer und das •י חבז““ יאמ חבזו םימלש*“ אמיל p םא אתאד אוה 

Schuldopfer ein. — Aus [dem Wort] Ac/z/ac/z- ויה לבה° קבר ונת :יתרת הנימ עמש םימלשה 

ist ja hinsichtlich der Brühe gefolgert ינפמ הנידמב הליגש אמטמ׳^רח דודה תחת ןיחלמימ 

worden!? — Die Schrift könnte ja sagen: רמוא הדוהי יבר ריאמ יבר ירבד רבקנ ורעשש• 

von der Brühe des Friedensopfers, wenn אל ןאכו ןאכ םיאמט ןיהלשמ ויה ןאכו ןאכ םירוהט 

es aber Schlachtung heisst, so schliesst dies 10 ןיהלשמ ויה אל לכה םירמוא םימכהו ןיחלשמ ויה 

auch das Sündopfer und das Schuldopfer השענש ינפמ ש*דקמבש רוהט ןמ*’ן*וח דודה תחת 

ein. — Vielleicht deutet es nur auf [die :ותוצמכ 
Einschliessung] des Sündopfers und des לטמ ןהכה*’ןקלוש וא □ימלשת תא לשכמ הי 

Schuldopfers!? — Demnach sollte es heis- תחא הצמ^הלחו״ליאה ןמ הלשב עורזה תא iSi 

sen: Friedensopfer und Schlachtung, wenn 15 ןיפינמו ריונ^יפכ לע ןתונו דחא הצמ קיקרו לסה ןמ 
 םיתמל אמטהלו ןיי''תותשל ריזנה רתוה ךכ רחאו
 םימדה ןמ דחא וילע קרמש ןויכ רמוא ןועמש יבר°

 :םיתמל אמטיהלו ןייב'“תותשל ריזנה רתוה

 רחא ןיי ריזנה התשיי רהאו° ןנבר ונת .ארמג
^94 Na2.14b 
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es aber Schlachtmig des Friedensopfers 

heisst, so ist beides zu entnehmen. 

Die Rabbanan lehrten: Alle legen es 

unter den Kessel, mit Ausnahme des Un- 

reinen, der sich in der Provinz schert, weil 20 םירמוא םימכחו רזעילא יבר ירבד° ןלוכ םישעמ' 

sein Haar zu begraben ist — Worte R. אכה ביתכ ןנברד והיימעט יאמ ידיחי השיעמ רחא 

Meirs. R. jehuda sagt. Reine legen es da תא וחלגתח יחא" םתה ביתכו ןיי ריזנה התשי רחאו׳י״י■®׳׳® 

und dort unter. Unreine legen es da und השעמ רחא ןאכ ףא ידיחי השעמ רחא םתה המ ורזנ 

dort nicht unter. Die Weisen sagen, nie- הוש הריזנ יכה יא והייורת אכיאד דע אמיא ידיחי 
mand lege es unter den Kessel, mit Aus- 25 ןאמד אבילא תבכעמ ריזנב הפונת בר רמא° :יל המל ״*"■’®י 

nähme eines Reinen im Tempel, weil dann 81 P — 82 || רמא f- M- 83 || מ M בטורל חבזמ M 84 II 

 P 86 II עמש חבזמ יאמ ימלש ארק M 85 |j ׳ילוכ אמיא יתרת

 M 89 II רוהטמ M 88 || הנירמבש אמטה ןמ M 87 || מ

 ׳זנה MB 91 |1 הצמ — P 91 || תלחו V 90 || ןהכו
 .ה B 94 II ב — M 93 ן| ב + M 92 || ןפינמו

[das Scheren] nach Vorschrift erfolgt. 

JIERAUF KOCHT ODER SCHMORT ER 

DAS Friedensopfer, und der Prie- 

STER NIMMT DEN GEKOCHTEN BuG׳“v0M 

Widder, einen ungesäuerten Kuchen^^aus dem Korb und einen ungesäuerten 

Fladen, legt sie auf die Handfläche des Nazirs und schwingt sie. Sodann ist 

ES DEM Nazir erlaubt, Wein zu trinken und sich an Toten zu verunreinigen. 

R. Simon sagt, sobald für den Nazir das Blut eines der Opfer gesprengt wor- 

DEN IST, SEI ES IHM ERLAUBT, WEIN ZU TRINKEN UND SICH AN ToTEN ZU VERUN- 

REINIGEN. 

GEMARA. Die Rabbanan lehrtenf Und nachher trinke der Nazir Wein^ nach allen 

Handlungen"*— Worte R. Eliezers; die Weisen sagen, nach einer einzigen'^^Handlung. 

Was ist der Grund der Rabbanan? — Hierbei heisst es: nachher trinke der Nazir 

UNn, und dort heisst esNnachdeni er sein geweihtes Haar geschoren hap wie es dort"* 

nach einer einzigen Handlung erfolgt, ebenso auch hier nach einer einzigen Handlung. 

— Vielleicht, wenn beides^'erfolgt ist!? — Wozu wäre dann die Wortanalogie nötig’". 

Rabh sagte: Das Schwingen ist beim Nazir unerlässlich'". Nach wessen Ansicht: 

261. Unter dem Kessel. 262 Cf. Bd. viij S. 1242. Z. 13ff. 263. Cf. Bd. viij S. 670 Z. 6ff. 

264. Num. 6,20. 265. Der Darbringung eines Opfers u. dem Scheren. 266. Auch vor dem Sehe- 

ren. 267. Num. 6,19. 268. Beim Schwingen, das nach dem Scheren erfolgt. 269. Auch das 

Scheren. 270. Dies geht ja schon aus Num. 6,20 hervor. 271. Erst wenn dies erfolgt ist. 



wenn nach den Rabbanan, so sagen sie ja, 

selbst das Scheren sei nicht unerlässlich, 

uni wieviel weniger das Schwingen, und 

wenn nach R. Eli&er, so ist es ja selbst- 

verständlich, denn dieser sagt nach allen 

Handlungen!?— Man könnte glauben, dass 

dies, da es hinsichtlich der Sühne nur ein 

x\nhang des Gebots ist, auch diesbezüglich 

nicht unerlässlich sei, so lehrt er uns. — 

Ist es denn unerlässlich, es wird ja gelehrt: 

“'VJzhj־ ist das Gesetz für den Nazir^ einerlei 

ob er Hände hat oder keine Hände hat'”!? 

— Es wird auch gelehrt: ]dies ist das Ge- 

setz für den Nazir, einerlei ob er Haar hat 

oder kein Haar hat. Ist etwa auch dies'” 

nicht unerlässlich, es wird ja gelehrt, dass 

der kahle Nazir, wie die Schule Sanimajs 

sagt, ein Schermesser über sein Haupt 

nicht zu führen brauche, und wie die Schn- 

le Hillels sagt, ein Schermesser über sein 

Haupt führen müsse, hierzu sagte Rabina, 

das ״nicht brauchen'' der Schule Sanimajs 

sei zu verstehen, für ihn gebe es kein Mit- 

tel'^mehr, während es nach der Schule Hil- 

leis für ihn ein Mittel''‘gibt!? Das ist es, 

was R. Pedath gesagt hat, denn R. Pedath 

sagte: die Schule Sanimajs und R. Eliezer 

lehrten dasselbe. — Was ist dies für eine 

Eehre R. Eliezers? — Es wird gelehrt: Hat 

er'” keinen Daumen und keinen grossen 
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 אבבעמ אל ןנבר ירמא תהלגת^ןנבדדר^^א אמיליא
 אטישפ רזעילא יברד אבילא אלאי׳איעבימ הפונת
 אמיתד והמ םלוב םישעמ רהא רזעילא יבר רמאה'‘
 אל ימנ אבה^^איה הוצמ יריש הרפב זינעלד זויי

e/n r ^ ס O01«b 
 Nm.6,21 תרות תאז אינתהו אבכעמ ימו ןל עמשמ אק בכעת !

 '^“'■יאלאו םיפכ ול ןיאש ןיב°״'םיפכ ול שיש ןיב ריזנה

 ןיב רעש ול שיש ןיב ריזנה תרות תאז אינתד אה
 jom.eib ריזנ" אינתהו אבכעמ אלד ימנ יכה רעש אל ןיאש

 רעת ריבעהל ךירצ וניא םירמוא יאמש תיב טרוממ
 לע רעת ריבעהל^'ךירצ םירמוא ללה תיבו ושאר לע" !
 וניא'יאמש תיבל ךירצ וניא יאמ אניבר*רמאו ושאר

 Jodelt ‘''*׳י ׳י^ק׳י ןייא° ךירצ
 1191־ יברו יאמש תיב תרפ יבר רמאד תרפ יברד ונייהו'

M • -י . G1t.40a 

 Hör,8־ אינתד רזעילא יבר יאמ דהא רבד ורמא רזעילא

 s“n.'4Bb ירבד תימלוע הרהט ול ןיא לגרו די ןהב ול ןיא° !

 N־g.*M אציו ומוקמ לע ונהיני רמוא ןועמש יבר רזעילא יבר

 אנשיל אציו לאמש לש לע היני' םירמוא םימכהו
 ןאמד אבילא תבכעמ ריזנב הפונת'הל ירמא אנירהא
 יבר רמאה‘ אטישפ רזעילא יברד אבילא אמיליא
 אתשה ןנברד אבילא אלא‘ םלוכ םישעמ רחא רזעילא 2
 הפונת אבכעמ אל ןנבר ירמא תחלגת רמול שי
 ריזנה תרות תאז אינתהו אבכעמ אל ימו איעבימ
 אה אלאו םיפב ול ןיאש ןיבו םיפכ ול שיש ןיב
 ןיאש ןיבו רעש ול שיש ןיב ריזנה תרות תאז אינתד
 תיב טרוממ״ריזנ אינתהויאבכעמד“ימנ יכה'רעש ול 2

95 M + 96 !ן אתשה M אה P 97 jl + אלד ימנ יכה 
 [| ׳ביבא ׳ר M 99 ,| ושאר...'עהל — M 98 || רעת אבכעמ

1 M — ץ״א P 2 jj — 3 [| ו M 4 [] וחינמ B + 

 M 7 r ו + M 6 11 ד M 5 II -4 אבר V .בר רמא

 10 11 ׳ינתו MP 9 ׳בעמ אלד P 8 || ׳עמד ן״ה —

 .טרימש ג1
Zeh, so kann er niemals rein werden — 

Worte R. Eliezers; R. Simon sagt, man tue es auf die betreffende Stelle, und der 

Pflicht ist Genüge getan; die Weisen sagen, man tue es auf die linken, und der Pflicht 

ist Genüge getan. Eine andere Lesart lautet wie folgt: Das Schwingen ist beim Na- 

zir unerlässlich. Nach wessen Ansicht: wenn nach R. Eliezer, so ist es ja selbstver- 

ständlich, denn dieser sagt, nach allen Handlungen, und wenn nach den Rabbanan, 

so sagen sie ja, selbst das Scheren sei nicht unerlässlich', um wieviel weniger das 

Schwingen!? — Ist es denn nicht unerlässlich, es wird ja gelehrt: Dies ist das Gesetz 

für den Nazir^ einerlei ob er Hände hat oder er keine Hände hat''*!? — Es wird auch 

gelehrt: JHes ist das Gesetz für den Nazir, einerlei ob er Haare hat oder er keine 

Haare hat. Ist etwa auch dies''‘unerlässlich, es wird ja gelehrt, dass der kahle Nazir, 

ist ihm der Weingenuss erlaubt. 272. Nuni. 6,21. 273. Er kann dann die Vorschrift des 

Schwingens nicht ausüben; demnach ist dies unerlässlich. 274. Das Haarscheren. 275. Dieses 

(lebot ausüben zu können. 276. Durch das blosse Führen des Scherniessers über den Kopf. Eben- 

so ist auch aus der oben angezogenen hehre nicht zu folgern, dass das Schwingen nicht unerlä.sslich sei. 

277. Der Aussätzige, dem die genannten Glieder mit dem Blut seines Opfers zu be.sj)rengen sind; cf. I.ev. 

14,14. 278. Das Schwingen ist unerlässlich. 
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 ושאר לע"רעת ריבעהל ךירצ וניא"םירמוא יאמש
 ךירצ יאמ אניבא יבר רמא׳יךירצ םירמוא ללה תיבו
 שי יאמש תיבל אה״הנקת ול ןיאו ךירצ ללה תיבל

 :תדפ יברד אנילפו הנקת ול

 0 הלוספ ותחלגת לוספ אצמנו חבוהיילע הלי

 המשל אלש תאטחה לע חליג ול ולע אל ויחבזו

 הלוספ ותחלגת ןמשל ויתונברק איבה ךב רחאו'

 םימלשה לע וא הלועה לע חליגילל ולע אל ויחבזו

 ותחלגת ןמשל ויתונברק איבה ךב רחאו ןמשל אלש

 10 ותוא רמוא ןועמש יבר ול ולע אל ויחבזו הלוספ

 חליג''םאו ולע םיחבז ראש לבא ול הלע אל חבזה

 הרשב ותחלגת רשב ןהמ דחא אצמנו ןתשלש לע

 ;םיחבז ראש איביו

 תרמוא תאז° הבהא רב אדא בר רמא .ארמג
 אצי הבדנ ימלש לע הליגש ריזנ ןועמש יבר רבסק
 תחת רשא שאה לע ןתנו״״ארק רמאד אמעט יאמ n״!,6,!8

 :וימלש לע בתכ אלו םימלשה הבז

 יבר אמטנו םימרה ןמ רחא וילע קרזנש י

 םירמוא םימבחו לבה תא רתוס רמוא רזעילא

1Ö 

F01.47 
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 ■-׳0 םירמב השעמ ול ורמא רהטיו ויתונברק ראש איבי

 P 13 11 ר״ע — M 12 , ןיא M 11 הנקת ול ןיאו

 I! ה — M 15 jj אה — B 14 jj רעת ריבעהל -j- M .ו

16 M — ול ולע...חליג P) 17 |j 18 ן| (שלש לע חלוג M 

 .םימלש ביתכ אלו וימלש תדות חבז לע

messer über sein Haupt nicht zu führen 

brauche, und wie die Schule Hillels sagt, 

ein Schermesser über sein Haupt führen 

müsse'”!? R. Abina erwiderte: Unter ״müs- 

sen" der Schule Hillels ist zu verstehen, er 

müsse dies, somit gebe es für ihn kein 

Mittel mehr, während es nach der Schule 

Sammajs für ihn ein Mittel gibt. Er strei- 

tet somit gegen R. Pedath'*‘’. 

ENN ER SICH NACH EINEM DER Op- 

PER GESCHOREN HAT UND DIESES ALS 

UNTAUGLICH BEFUNDEN WIRD, SO IST AUCH 

DIE Schur ungiltig und seine Opfer'“‘ 

WERDEN IHM NICHT ANGERECHNET. WENN 

ER SICH NACH DEM AUF EINEN UNRICH- 

TiGEN Namen dargebrachten Sündop- 

fer'“'geschorrn und nachher seine üb- 

RiGEN Opfer auf den richtigen Namen 

DARGEBRACHT HAT, SO I.ST DAS SCHEREN 

UNGILTIG UND SEINE OpFER WERDEN IHM 

NICHT ANGERECHNET. WENN ER SICH NACH 

DEM AUF EINEN UNRICHTIGEN NAMEN DAR- 

GEBRACHTEN BrANDOPFER ODER PRIE- 

densopfer'“^geschoren und nachher die 

ÜBRIGEN Opfer auf den richtigen Namen dargebracht hat, so ist das Scheren 

UNGILTIG UND SEINE OpFER WERDEN IHM NICHT ANGERECHNET. R. SiMON SAGT, NUR 

DAS EINE OpFEr'*''WERDE IHM NICHT ANGERECHNET, DIE ÜBRIGEN OpFER ABER WER- 

DEN IHM WOL .\NGF:RECHNET. WeNN ER SICH N.-VCH ALLEN DREIEN GESCHOREN HAT 

UND EINES VON IHNEN TAUGLICH IST, SO I.ST DAS SCHEREN GILTIG UND ER BRINGE 

NUR DIE ANDEREN OpF'Er'“^ 

GEMARA. R. Ada b. Ahaba sagte: Dies besagt, dass R. Simon der Ansicht ist, 

dass, wenn ein Nazir sich nach einem freiwilligen Friedensopfer geschoren hat, er der 

Pflicht genügt habe. — Aus welchem Grund? — Die Schrift sagt:'“Vr lege es auf das 

Feuer unter der Schlachtung des Fricdcnsopfcrs^ es heisst aber nicht: seines Friedens- 

Opfers. 

®|ENN FÜR IHN DAS Blut eines [der Opfer] gesprengt worden und er un- 

I REIN GEWORDEN IST, SO .SIND, WIE R. ElIEZER SAGT, ALLE [FRÜHEREN TaGE] 

hinfällig; die Weisen sagen, er bringe seine übrigen Opfer, sobald er rein 

IST. Sie sprachen zu ihm: Einst ereignete es sich, dass man für Mirjam aus 

279. Auch nach der Schule H.s genügt das Hinüberführen des Messers, obgleich ein Scheren nicht 

erfolgen kann; aus der Auslegung des Schriftverses ist somit die Unerlässlichkeit nicht zu folgern. 

280. Der die Ansicht der Schule S.s nach der 1. Lesart auslegt. 281. Die anderen, die er nachher 

darbringt; nach R.sj. die er bereits abgesondert hat. 282. Es ist dann untauglich; cf. Bd. viij S. 3 

Z. Iff. 283. Sie sind zwar tauglich, gelten jed. nur als freiwillige Opfer, mit denen er sich seiner 

Pflicht nicht entledigt. 284. Das auf einen unrichtigen Namen dargebracht worden ist. 285. 

Die untauglich sind. 286. Num. 6,18. 

16 Talmud Bd.V 
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Tadmor'*'das Blut eines [der Opfer] 

GESPRENGT HATTE, UND ALS MAN IHR Bp:־ 

RICHTETE, DASS IHRE ToCHTER LEBENS- 

GEFÄHRLICH KRANK SEI, GING SIE ZU IHR 

 ורמvאו ואבו םימדה ןמ דחא הילע קרמש תירומרתה”
 התמש האצמו הבלהו תנבוסמ התיהש התב לע הל

 :רהמתו היתונברק ־יאש איבת םימבח ו־ימאו"’

 תא רתוס רמוא רזעילא יבר ינתק. .ארמג
 -Da entschie ׳ר hin und fand sie tot העבש תאלמ רחא לב רזעילא יבר רמאהו° לבה •י

 den die Weisen, dass sie ihre anderen רזעילא יבר רמאקד ימנ רתוס יאמ בר רמא רתופ

 .Opfer darbringe, sobald sie rein ist םימבהו ינתקד ארבתפמ ימנ יבה ויתונברק רתוס

 -GEMARA. Er lehrt hier, dass R. EH הנימ עמש רהטתו היתונברק ראש"איבת םירמוא

 ezer der Ansicht sei, alle [früheren Tage] ןמ דהא הילע קרזנש תירומרתה״מירמב ימנ השעמו

 seien hinfällig, und dem widersprechend תנבוסמ התיהש• התב לע הועידוהו ואבו םימדה !יי

sagte ja R. Eliezer, dass, wenn [die Verun- 

reinigung] nach dem Vollwerden“*’erfolgt, 

nur sieben Tage hinfällig seien!? Rabh er- 

widerte: Unter hinfällig, von dem R. Eli- 

ezer spricht, ist zu verstehen, seine Opfer 

 איבת םימסה ורמאו התמש תאצמו** הכלהו
 :הנימ עמש**רהטתו היתונברק

-j-- M 21 j ו — M 20 ;1 תירמדתה V .׳ידמרותה M 19 

B 23 II Sy הועידוהש ׳ידמרתה M .תדימרתה P 22 i תא 

 האצמו. M ן ׳תאצמו P 24 — ן ראש! M 25 — .ם״ש

seien hinfällig. Dies ist auch einleuchtend, denn er lehrt: die Weisen sagen, er bringe 

seine übrigen Opfer, sobald er rein ist; schliesse hieraus. Einst ereignete es sich auch, 

dass man für Mirjam aus Tadmor das Blut eines [der Opfer] gesprengt hatte, und 

als man ihr berichtete, dass ihre Tochter lebensgefährlich krank sei, ging sie zu ihr 

hin und fand sie tot. Da entschieden die Weisen, dass sie ihre anderen Opfer dar- 

bringe, sobald sie rein ist. Schliesse hieraus. 

SIEBENTER ABSCHNITT 

ER Hochpriester und der Nazir 

dürfen sich an ihren Verwandten 

 לבא ןהיבורקב‘ ןיאמטימ ןיא ריזנו לורג [ה

 ואצמו ךרדב ןיבלהמ ויה הוצמ תמל ןיאמטימ
 -nicht verunreinigen, wol aber ver לאו לודג ןהב אמטי רמוא רזעילא יבר הוצמ תמ *־י

UNREINIGEN SIE SICH AN EINEM PFLICHT- 

TOTEN. Wenn beide unterwegs sind und 

EINEN Pflichttoten finden, so verun- 

REINIGE SICH, WIE R. ElIEZER SAGT, DER 

Hochpriester und nicht der Nazir; 

DIE WeiSp:n sagen, der Nazir verun- 

reinige sich und nicht PHNMAL PIIN GEMEINPIR PRIESTER. R. ElIEZER SPRACH ZII 

ihnen: Lieber verunreinige sich der Hochpriester, der kein Opfer wegen 

SEINER Verunreinigung darbringpin muss, nicht aber vp.runreinigp, sich der 

Nazir, der ein Opfer wegen seinpir Vpirunrphnigung darbringpin muss. Sip; pir- 

 ■wofür schon LXX (iReg. 9,18) 0e:pna8 ,(Palmyra) רמדת wol Transmutation des biblischen ,רומדת 287

hat. 288.’ Sie verunreinigte sich an ihrer Leiche. 289. Nach Al)lauf des Nazirats. 

 אמטי לאו ריזנ אמטי םירמוא םימכחו ריזנ אמטי
 איבמ וניאש ןהכ אמטי רזעילא יבר י רמא טוידה* ןהב*
 איבמ אוהש* ריזנ אמטי לאו ותאמוט לע ןברק

1 B ׳רקל. M 3 |1 וליפא + 2 1| ויה םיבורקב V לוד.ו II 

4 B -|- םהל |M 5 i איבמש. 

Na7.16t1 

39l>63ö 



I Hör, 13a 

115 NAZIR VII,i Fol. 47a—47b 

widerteiT ihm: Lieber verunreinige והשודק ןיאש'ריזנ אמטי ול ורמא ותאמוט לע ןברק 

SICH DER Nazir, DESSEN Heieigkeit KE1־ תשחק ותשורקש ןהב אמטי לאו םלוע תשורק 

NE LEBENSEÄNGLICIIE IST, NICHT ABER VER- J □לוע 

uNREiNiGE SICH DER PRIESTER, DESSEN ןהכ רבס ‘אהי ריזנו לודג ןהכ אמלשב ,ארמג 

Heiligkeit eine lebenslängliche ist. .י ההשמה'ןמשב הושמ ףידע ריזנ רבס יאהו ףידע לודנ 
GEMARA. Einleuchtend ist dies von וליאד ףידעי ההשמה ןמשב הושמ םידגב' הבורמו“ coi.b 

Hochpriester und Nazir, denn nach der ei- תוצמה לכ לע אבה רפ איבמ ההשמה ןמשב הושמ 
neu Ansicht ist der Hochpriester bevorzug- הבורמו רבעש הושמ איבמ ןיא* םידגב'הבורמ וליאו 

ter und nach der anderen Ansicht ist der ריבע םידגב הבורמד’ ףידע םידגב הבורמ םידגב 
Nazir bevorzugter. Von mit dem Salböl' ge-10 רבע אוה הדובע רב ואל רבעש הושמ וליאו הדובע 

weihten und dem durch die Amtskleidung' ויוריק״תמהמ רבע ומומ תמהמ רבעו ויוריק״תמהמ 

geweihten [Hochpriester] ist der mit dem תמהמ רבע וליאו רהמלייהדובעל יזה יאה וליאד ףידע 

Salböl geweihte bevorzugter, denn der mit המהלמ הושמ והל איעביא“ הדובעל יזה אל ומומ 

dem Salböl geweihte hat den Farren wegen יזהד ףידע המהלמ הושמ" ףידע והייגימ יה ןגסו 

aller Gebote' darzubringen und der durch 15 עמש את הדובעל יזהד״ףידע קס אמלד וא המהלמל 

die Amtskleidung geweihte hat diesen nicht ויה םאש אלא קסל המהלמ הושמ ןיב ןיא° איגתד ib• 

darzubringen. Von entamtetem' gesalbtem המהלמ הושמ אמטי הוצמ תמ ואצמו ךרדב״ןיכלהמ 

und dem durch die Amtskleidung geweih- ןגסל םדוק המהלמ הושמ איגתהו ןגסה אמטי לאו 

teil [Hochpriester] ist der durch die Amts- ףידע המהלמ הושמ ותויהה ןיגעל ארטוז רמ רמא 
kleidung geweihte bevorzugter, denn der 20 ףידע ןגס האמוט ןיגעלו םיבר היב ולתד אמעט יאמ 
durch die Amtskleidung geweihte tut וגקת המל רמוא סוגגיטגא ןב אגינה יבר° איגתד"־“ 

Dienst und der entamtete gesalbte tut kei- שמשמו םגכג ירה לוספ״וב עריא םאש לודג ןהכל ןגס 

nen Dienst. Von einem wegen Pollution' יכ ריזגו לודג ןהכב אלא יגילפ אל ןאכ דע :ויתהת 

entamteten und einem wegen eines Ge- ייומטיא רב״הידוהל דה דה לבא ידדה ידהב ילזא אק" 

brechens'entamteten [Hochpriester] ist der 

wegen Pollution entamtete bevorzugter, 

denn dieser ist morgen dienstfähig und 

der wegen eines Gebrechens entamtete ist 

nicht mehr dienstfähig. Folgendes aber 

fragten sie: Wer ist von Kriegsgesalbtem' und Priesterpräses' bevorzugter: ist der 

Kriegsgesalbte bevorzugter, da er beim Krieg geeignet* ist oder ist der Priestervor- 

Steher bevorzugter, da er für den Dienst geeignet ist? Komm und höre, es wird ge- 

lehrt: Ein Unterschied zwischen dem Kriegsgesalbten und dem Priesterpräses besteht 

in folgendem: wenn sie unterwegs sind und einen Pflichttoten finden, so verunreinige 

sich der Kriegsgesalbte und nicht der Priesterpräses. — Fs wird ja aber gelehrt, dass 

der Kriegsgesalbte dem Priesterpräses vorgehe!? Mar-Zutra erwiderte: Hinsichtlich 

des Unterhalts ist der Kriegsgesalbte bevorzugter, weil auf ihn das Publikum ange- 

wiesen ist, hinsichtlich der Verunreinigung aber ist der Priesterpräses bevorzugter. Fs 

wird nämlich gelehrt: R. Hanina b. xÄntigonos sagte: Dem Hochpriester ist der Prie- 

sterpräses deshalb beigegeben, damit, wenn der Hochpriester von einer Untauglichkeit 

betroffen wird, dieser eintrete und an seiner Stelle Dienst tue. 

Sie streiten nur über den Fall, wenn der Hochpriester und der Nazir beisammen 

gehen, wenn aber jeder von ihnen allein geht, so muss er sich verunreinigen; wo- 

1. Cf. Ex. 30,30. 2. Nach dem Abhandenkommen des Salböls wurde der Hochpriester durch 

die Amtskleidung geweiht. 3. Cf. Lev. 4,3. 4. Der vorübergehend das Amt des Hochpriesters 

bekleidet hat. 5. Dh. vorübergehend, bezw. dauernd entamtet. 6. Cf. Dt. 20,2. 7. Der 

zuweilen den Hochpriester vertritt. 8. Ein festes Amt bekleidet. 
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__ _ NAZIR VII,i 

LV 21,״ אל תמ תשפנ לב לע“ ןנבר ונתד יללמ ינה אנמ ןוניא l1erרii^ —13Tel^abbanc^ehrten:“Z^^ d- 

 -ncr totoi Seele darf er nieJit k01nme)1\ wo אוה רמוחו לק םיקוהרב *יא רבדמ בותבה המב אבי

 -von spricht die Schrift, wenn von Frem אמטימ וניא םיבורקל אמטימ אוהש טוידה ןהב המו

 den, so ist ja diesbezüglich [ein Schluss] ןיד וניא םיבורקל אמטימ וניאש לודנ ןהב םיקוחרל

 -vom Leichteren auf das Schwerere zu fol רבדמ בותבה םיבורקב אלא םיקוחרל אמטימ וניאש 5

 gern: wenn der gemeine Priester, der an “’תמל אוה אמטימ אה^יאמטימ וניאד אוה ויבאלו

 Verwandten sich veiumreinigen darf, an םתומב ריזנ יבנ אינתדבל'°הוש הריזנל ומאלו“ הוצמ

 Fremden sich nicht verunreinigen darf, um ’'ןיאו םתביזלו םתעגנל^אוה אמטימ לבא אמטימ וניא

 wieviel weniger darf der Hochpriester, der ומא “רמאי אל תרמא ןינמ לודג ןהבב ריזנב אלא יל

 an Verwandten sich nicht verunreinigen אוה רמוהו לק ירהש רמול דומלת ןיאשייילודנ ןהבב !0

 -emden verunreinigen. Viel־darf, sich an F1 ויבאמ ויהאל אמטימ טוידה ןהבש םוקמב םא המו

 .mehr spricht die Schrift von Verwandten טוידה ןהביןיאש םוקמ'“ויבאל אמטימ לודג ןהב ןיא

 An seinem T^aler, nur an diesem darf er אמטימ לודג ןהב ןיאש ןיד וניא ומאמ ויחאל אמטימ

 -sich nicht verunreinigen, wol aber verun ןהבב ומא רמול דומלת המ ןידהמי^דתיבז םא ומאל

 reinige er sich an einem Pflichttoten. Und רמאנ'^דוש הריזג ונמיה ןודלו'“שיקהל הנפומ לודג !5

 an seiner Ahuter^ hieraus ist ein Schluss רומאה ומא המ לודג ןהבב ומא רמאנו ריזנב ומא

 durch Wortanalogie zu folgern. Es wird םתעגנל״אוה אמטימ לבא אמטימ וניא םתומב ריזנב

 :nämlich hinsichtlich des Nazirs gelehrt וניא םתומב לודג ןהבב רומאה“°ומא ףא םתביזלו

 Wenn sie tot sind^ nur dann darf er sich'ןהב ןהבשא :םתביזלו םתעגנל״אמטימ לבא אמטימ 'י

 nicht verunreinigen, wol aber darf er sich שפנ לע 'הל וריזה ימי לב° אינתד ןלנמ ריזנ לודג צ0

 "an ihrem Aussatz und an ihrem Ausfluss עמשמב המהב שפנ וליפא ינא עמוש אבי אל תמ

verunreinigen. Ich weiss dies nur vom Na- 

zir, woher dies vom Hochpriester? Ich will 

dir sagen: [das Wort] Ahitter ist beim 

Hochpriester überflüssig und sollte nicht 

genannt werden, denn es ist [ein Schluss] 

vom Leichteren auf das Schwerere zu fol- 

gern: wenn der Hochpriester sich an sei- 

nein Vater nicht verunreinigen darf, wo 

doch ein gemeiner Priester an seinem Bruder väterlicherseits sich verunreinigen darf, 

um wieviel weniger darf der Hochpriester sich an seiner Mutter ,verunreinigen, wo 

ein gemeiner Priester an seinem Bruder mütterlicherseits sich nicht verunreinigen" 

darf. Wozu ist nun, wo dies durch einen Schluss zu folgern ist, [das Wort] Mutter 

beim Hochpriester nötig? Dieses ist überflüssig und dient zur Vergleichung, um daraus 

einen Schluss durch Wortanalogie zu folgern: beim Nazir heisst es Mutter und beim 

Hochpriester heisst es AIi-Mer^ wie der Nazir, bei dem es Afutter heisst, sich an ihren 

Leichen nicht verunreinigen darf, wol aber an ihrem Aussatz und an ihrem Ausfluss, 

ebenso darf auch der Hochpriester, bei dem es Afutter heisst, nur an ihren Leichen 

sich nicht verunreinigen, wol aber an ihrem Aussatz und an ihrem Ausfluss. 

Wir wissen dies’“ vom Hochpriester, woher dies vom Nazir? — Es wird gelehrt: 

'AVährend aller Tage seiner Absonderung für den Herrn dar/ er zu einer toten Seele 

nicht kommcn\ man könnte verstehen, auch die Seele eines \ iehs sei einbegriffen, wie 

es heisstdie Seele eines Viehs erschlägt, so heisst es: zu einer toten Seele darf er 

nicht kommen, wonach”'die Schrift von einer menschlichen Seele spricht. R. Jismäel 

Q j ev 2111 10. Num. 6,7. 11• Die ebenfalls er.stgradig unrein sind. 12. Die Verwandtschaft 

des Vaters ist t,e<le״tender als die der Mntter. 13. Da.ss er sich an einem Pflichttote״ verunreinige. 

14 Num 6 6. 15. kev. 24,18. 16. Der Ausdruck תמ שפנ wird nur von einem Menschen gebraucht. 

 ® תמ שפנ לע רמול דומלת“'המהב שפנ הבמ° רמאנמ•“’

 רמוא״לאעמשי יבר רבדמ בותבה םדא שפנב אבי אל
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 תואמטמה תושפנב אביי אל רמוא אוה ־ירה ךיירצ ונ־יא
 לבא אמטיימ וניא ומאלו וייבאל רבדמ בותכה האייבב
 ןידב יל שי רמאי אלש דע הוצמ תמל אוה אמטימ
 תמל אמטימ םלוע תשודק ותשודקש לודנ ןהכ המו

sagte: Dies ist nicht nötig; es heisst: darf 

er nicht kouinien^ somit spricht die Schrift 

von Wesen, die beim Hereinkommen'Wer- 

unreinigend sind. An semern Vater und an 

verunreinigen, wol aber verunreinige er 

sich an einem Pflichttoten. Dies wäre ja. 

seiner Mntter, an diesen darf er sich nicht 5 ךיד וניא םלוע תשודק ותשודק ןיאש ריזנ הוצמ 
 ןכש לודג ןהכב תרמא םא אל הוצמ תמל אמטימש

 איבמש ריזנב רמאת''ותאמוט לע ןברק איבמ וניא
auch wenn es nicht gelehrt worden wäre, ותאמוט לע ןברק איבמו ליאוה ותאמוט לע ןברק 

durch einen Schluss zu folgern: wenn der אל ומאלו ויבאל רמול דומלת הוצמ תמל אמטי אל 

Hochpriester, dessen Heiligkeit eine le-10 ראשל אמטי לוביי'הוצמ תמל'"אמטימ לבא אמטי 
 אמטימש ■ טוידה ןהכ המו רמוהו לק תרמא םיתמ
 אמטימ וניאש״ריזנ םיתמ ראשל אמטימ וניא״ןיבורקל
 דומלת המ אה״םיתמ ראשל אמטי אלש'*ןיד וניא ןיבורקל
 לבא אמטימ אלד אוה ומאלו ויבאל ומאלו ויבאל רמול

benslängliche ist, sich an einem Pflichtto- 

teil verunreinige, um wieviel mehr verun- 

reinige sich ein Nazir, dessen Heiligkeit 

keine lebenslängliche ist, an einem Pflicht- 

toten. Nein, sollte dies, wenn es vom Hoch-15 ןידב יל שי דמאי אלש דעי^דוצמ תמל אוה אמטימ 

priester gilt, der wegen seiner Verunreini- המ ריזנב תוללכ ורמאנו לודנ ןהכב תוללכ ורמאנ״ 

gung kein Opfer bringt, auch von einem לבא אמטימ וניא ויבאל לודג ןהכב תורומאה תוללכ 

Nazir gelten, der wegen seiner Verunreini- ויבאל ריזנב תורומאה תוללכ ףא הוצמ תמל אמטימ 

gung ein Opfer bringen muss!? Man könn- וז ךרדל ךלכ וא״׳הוצמ תמל אמטימ לבא אמטימ וניא 

te nun glauben, dass er, da er wegen sei- 20 המ ריזנב תוללכ ורמאנו טוידה ןהכב תוללכ ורמאנ 

ner Verunreinigung ein Opfer bringen ףא ויכאל אמטימ טוידה ןהכב תורומאה תוללכ 

muss, sich an einem Pflichttoten nicht ver- רמול דומלת ויבאל אמטימ דיזנב תורומאה תוללכ 

unreinigen dürfe, so heisst es: an seinem אה אמטימ הוצמ תמל אה״יאמטי אל ומאלו ויבאל 

Vater tind an seiner Mutter darf er sich 

nicht vertmreinigen^ wol aber verunreinige 

er sich an einem Pflichttoten. Man könnte 

glauben, dass er sich auch an anderen To- 

ten verunreinige, so ist ein Schluss vom 

Leichteren auf das Schwerere zu ’folgern: wenn ein gemeiner Priester, der an Ver- 

wandten sich verunreinigen darf, an anderen Toten sich nicht verunreinigen darf, um 

wieviel weniger darf ein Nazir, der auch an Verwandten sich nicht verunreinigen darf, 

sich an anderen Toten verunreinigen. Wenn es nun heisst: an seinem Vater und an sei- 

ner MtMer^ so besagt dies, nur an seinem Vater und an seiner Mutter dürfe er sich 

nicht verunreinigen, wol aber verunreinige er sich an einem Pflichttoten. Dies"wäre 
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ja, auch wenn dies nicht gelehrt worden wäre, durch einen Schluss zu folgern: beim 

Hochpriester wird es“allgemein gelehrt und beim Nazir wird es allgemein gelehrt, wie 

der Hochpriester, bei dem es allgemein gelehrt wird, nur an seinem Vater sich nicht 

verunreinigen darf, wol aber an einem Pflichttoten, ebenso darf auch der Nazir, bei 

dem es allgemein gelehrt wird, sich nur an seinem Vater nicht verunreinigen, wol 

aber an einem Pflichttoten. Oder aber wie folgt: beim gemeinen Priester wird es all- 

gemein gelehrt und beim Nazir wird es allgemein gelehrt, wie der gemeine Priester, 

bei dem es allgemein gelehrt wird, sich an seinem Vater verunreinigen darf, ebenso 

darf auch der Nazir, bei dem es allgemein gelehrt wird, sich an seinem Vater verun- 

reinigen. Daher heisst es: a71 scinevi Vater 7md an seiner Mutter darf er sich nicht ver- 

tinreinige71 ^ wol aber verunreinige er sich an einem Pflichttoten. — Dies ist ja dem- 

17. Wenn man sich mit ihnen in einem Raum befindet; dies ist nur bei Menschenleichen der P^all, 

während Tierleichen nur durch Berührung verunreinigend sind. 18. Das Verbot der Verunreinigung 



Fol. 48b ' NAZIR VH.? ' T18 

nach''׳nötig, um zu lehren, dass er sich an 

seinem Vater nicht verunreinigen dürfe!? 

— Vielmehr, [das Wort] ati scinon ]^atcr 

lehrt, dass er sich an seinem Vater nicht 

1 verunreinigen dürfe, aber [das Wort] a}1 

scinetn Bruder lehrt, dass er sich nur an 

seinem Bruder nicht verunreinigen darf, 

wol aber verunreinige er sich an einem 

Pflichttoten. An seiner Mutter^ dies ist we- 

I) gen der Wortanalogie Rabbis” nötig. ^In 

seiner Schwester^ wegen der folgenden Reh- 

re: An seiner SeJmester^ worauf deutet dies? 

Man könnte glauben, dass, wenn eineP'sein 

Pesahopfer schlachten oder seinen Sohn 

ö beschneiden geht und hört, dass ihm je- 

mand gestorben sei, er sich an diesem ver- 

unreinige, so heisst es: vcrimreinige er sich 

nicht. Man könnte glauben, dass er sich 

auch an einem Pflichttoten nicht verunrei- 

nigen dürfe, so heisst es: an seiner Schwe- 

ster., an seiner Schwester darf er sich nicht 

verunreinigen, wol aber verunreinige er 

sich an einem Pflichttoten. R. Aqiba erklär- 

te: Seelen., das sind Fremde; ThA/?, das sind 

Verwandte; an seinem Vater ^tnd an seiner 

Mutter., an diesen” darf er sich nicht ver- 

unreinigen, wol aber verunreinige er sich 

 רמול ו־יבאל אלא ויבאל אמטימ ןיאש רמול^דיל יעבימ
 אמטימ וניא"ויחאל ויהאל|ו|ריבאל אמטימ ןיאש"
 יברדכל הוש הרזגל ומאלו אמטימ הוצמ תמל אה"

 1S רמול דומלת המ ותוהאל אינתד° אינתדכל^יותוהאלו

 ztuoo־ עמשו ונב תא לומלו והספ תא טוהשל ךלהש ירה •=

 אל לובי אמטי אל תרמא אמטי לוכי תמ ול תמש
 אוה״ותוהאל ותוחאל רמול דומלת הוצמ תמל אמטי

 z־b.100a רמוא אביקע יבר״אמטימ הוצמ תמל אה״אמטימ וניאד

 ומאלו ויבאל ןיבורקה ולא תמ ןיקוהרה ולא תושפנ
 ויהאל תוצמ תמל אוה אמטימ לבא" אמטימ וניא'“ !י
 אמטימ וניא״ויהאל ריזנ אוהו לודג ןהב היה םאש
 ירהי״אינתדב ותוחאל הוצמ תמל אוה אמטימ לבא
 ׳וב ונב תא לומלו וחספ תא“'טוחשל ךלוה היהש
 ןויכ ךל רמא הילנמ יברד הוש הריזג אביקע יברלו
 אמטימ וניא ויחאל ריזנו לודג ןהכ היה םא רמ רמאד !
 הידוחל לודג“ךהב יל המ הוצמ תמל אוה אמטימ לבא
 לודג ןהב לאעזנשי יברלו לודג ןהכו“ ריזנ יל המ
 יבג ואל דח אנמחר ארשד ןויכ הילנמ ריזנ אוהו
 ותוחא ןיואל ןירת יל המ ואל דה יל המ הוצמ תמ
 תמל אנמחר ארש יכ אנימא ךתעד אקלפ יל המל צ
 הםפו“הלימ לבא אוה יואל רוסיאד״ןהכו ריזנ הוצמ
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 I; ךלוה היהש ירה ׳נתדכ ל״ת המ M 46 !1 ם״מל אוה אמטמ

47 P — 48 || ל M 49 ן! ןיא ומאלו ויבאל (M — 

 M 52 [I תא — P 51 |ן 'וכ...ירה —■ M 50 j' (ם״א

 .ו P 55 11 אוה ואלד M 54 [ ג״בו — P 53 !י לודג —

an einem Pflichttoten, .in seinem Brudcr\ wenn er Hochpriester und Nazir ist, so darf 

er sich nur an seinem Bruder nicht verunreinigen, wol aber verunreinige er sich an 

einem Pflichttoten. An seiner Sch7vester, wegen folgender Lehre: Wenn jemand sein 

Pesahopfer schlachten oder seinen Sohn beschneiden geht &c. — Woher entnimmt R. 

ÄqibaMie Wortanalogie Rabbis"? — Er kann dir erwidern: da der Meister gesagt hat, 

dass, wenn er Hochpriester und Nazir ist, er sich nur an seinem Bruder nicht verun- 

reinigen dürfe, wol aber an einem Pflichttoten, so ist es ja einerlei, ob er nur Hoch- 

priester oder Nazir und Hochpriester ist״. — Woher entnimmt R. Jismäel den Fall, 

wenn er Hochpriester und Nazir ist? — Da der Allbarmherzige bei einem Pflichttoten 

ein Verbot erlaubt hat, so ist es ja einerlei, ob es ein Verbot ist oder zwei Verbote 

sind. — Wozu heisst es: an seiner ScJmesterl — Man könnte glauben, der Allbarmherzi- 

ge habe es bei einem Pflichttoten nur einem Nazir und einem Priester erlaubt, wobei 

nur gewöhnliche Verbote begangen werden, wegen der Beschneidung und des Besah- 

Opfers aber, auf [deren Unterlassung] die Ausrottungsstrafe gesetzt ist, verunreinige man 

an einem Toten. ig. Wo man aus einem Schluss folgern konufe, dass er sich an seinem Vater wol 

verunreinigen dürfe. 20. Cf. S. 116 Z. 7ff. 21. Der nicht Nazir ist, bezw. ein Nazir, dem die 

Verunreinigung an sich verboten ist. 22. Diese sind ebenfalls Verwandte, somit deuten diese Worte 

nur hierauf. 23. Der das W. ומאלו hierfür verwendet. 24. Durch die gefolgert wird, dass er 

sich am Aussatz seines Vaters verunreinigen dürfe. 25. Somit ist dies beim Hochpriester überflü.ssig 

u. deutet auf die Wortanalogie R.s. 



Fol. 48b—49b 

49-foi ייברלו״ייןל עמשמ אק הוצמ תמל אמטי אל תרכד 
 ןהכ אנש אלו הידוהל לתנ ןהכ אנש אל ידכמ אביקע
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sich auch an einem Pflichttoten nicht, so 

lehrt er uns. — Wozu sind nach R. Aqiba, 

wo dies doch, da es einerlei ist, ob er nur 

Hochpriester oder Hochpriester und Nazir 

ist, aus [dem Wort] an seinem Bruder zu 

entnehmen ist, [die Worte] an seinem Vater 

und an seiner Mutter nötig!? — Sie sind 

nötig; würde der Allbarmherzige es nur 

von seinem Vater geschrieben haben, so 

 יל המל ומאלו ויבאל ויהאלמי״אקפנ ריזנ אוהו לוד

 אלד אמעט ונייה אנימא הוה ויבא בתכ״יאד יכירצ

 ומא לכא אוה אמלעב הקזהד םושמ היל אמטימ

 ומא אנמהר בתכ יאו הלי^אמטיל היתדיליד ןיעדיד'"

 הערז ליזא ואלד^דל אמטיל אל''ומא אנימא הוה

 תיבל םתהפשמל” רמ רמאד ןויכ ויבא לבא הרתבי׳״ייי׳^
 לכ לעח1° ןל עמשמ אק היל אמטיליאמיא םתבא'-"■2י.וי

könnte man glauben, er dürfe sich an die- 10 םיקוחר יקופאל לב לע° יל המל אבי אל תמ תשפנ Coi.b 

sem deshalb nicht verunreinigen, weil be- םד תיעיבר° יקופאל תושפנ םיבורק יקופאל תמןן״,38־ 

züglich dessen nur eine Annahme^esteht, לכ לע רמאנש להאב אמטמש םיתמ ינשמ אציש“ 

an seiner Mutter aber, von der es sicher :אבי אל תמ [תושפנ] 

ist, dass sie ihn geboren hat, dürfe er sich תיזב לעו תמה לע חלגמ רימה תואמוט ולא 
W01 verunreinigen. Und würde er es nur 15 בקר דוורת אלמ לעו לצנ תיזב לעו תמה ןמ 

von seiner Mutter geschrieben haben, so לעו תמה ןמ רבא לעו תלוגלוגה לעוי׳הרדשה״'לע 

könnte man glauben, an seiner Mutter dür- בק יצח לעו יוארב רשב וילעיישיש יחה ןמ רבא 

fe er sich deshalb nicht verunreinigen, weil לעו ןאשמ לעו קגמ לעו □ר גול יצח לעו תומצע 

die Nachkommenschaft nicht nach ihr geht, ולא לע ואשמ לעו ועגמ לע“הרועשב םצע לעו ןליהא 

an seinem Vater aber dürfe er sich, da es 20 ןימרוקה תא ־ותוסו יעיבשבו ישילשב הזמו חלגמ ריזנה 

Hol.8( 

 וססס

 תא איבמ^ רהטיש רע אלא תונמל׳’" ליחתמ וניאו
 :ויתונברק

 ריאמ יבר לש ותריטפ רחא ןנבר ונת\ארמג
 ידימלת וסנכי לא וידימלתל הדוהי יבר םהל רמא

55 M — 56 || ו M + 57 || היל M רמתא M 58 jj 

 62 11 אלד -|- jj 61 אלד M 60 || הל — P 59 || 'דלי יאדוב

M ׳תציש V 63 jj 64 || הרזשה P 65 || ׳גלו.והו V ןהילע 

66 M -|- 67 || ו M — 68 || אלא תונמל M ונברק איביו. 

heisstihren Geschlechtern, nach ihre71 

]^äterhäusern^ wol verunreinigen, so lehrt 

er uns. — Wozu heisst es: z^l irgend wel- 

chen toten Seele71 darf er nicht komme71} — 

Zu irgend ivelchen^ dies schliesst Fremde 

aus; toten^ dies schliesst Verwandte aus; 

Seelen^ dies schliesst ein Viertel [log] Blut 

von zwei Toten^'uns. Dieses ist durch Bezel- 

tung verunreinigend, denn es heisst: zu irgend■ ivelchen toten Seelen darf er nicht kommen. 

iEGEN FOLGENDKR Verunreinigungen muss der Nazir sich scheren: wegen 

[der Verunreinigung an] einer Leiche, an einer Olive von einer Leiche, 

AN einer Olive Verwestes, an einem Löffel Moder, am Rückgrat, am Schädel, 

AN einem Glied von einer Leiche oder einem Glied von einem Lebenden, an 

DEM GENÜGEND FlEISCH׳' VORHANDEN IST, AN EINEM HALBEN KaB GEBEINE’“ UND 

EINEM HALBEN LOG BlUT, DURCH BERÜHRUNG, DURCH TrAGEN UND DURCH BeZEL- 

TUNG״', UND AN EINEM GERSTENGROSSEN KnOCHEN DURCH BERÜHRUNG UND TrA- 

GEN. Wegen dieser muss sich der Nazir scheren und am dritten und am sie- 

BENTEN [Tag] besprengen"'lassen; die vorangehenden Tage sind hinfällig und 

ERST NACHDEM ER SICH GEREINIGT“UND SEINE OpFER DARGEBRACHT HAT, BEGINNT 

ER ZU zählen“. 

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Nach dem Hinscheiden R. Mefrs sprach R. Je- 

huda zu seinen Schülern: Die Schüler R. Mefrs sollen hier“nicht eintreten, denn diese 

26. Dass er ihn erzeugt hat. 27. Num. 1,2. 28. Da hier die Mehrzahl gebraucht 

wird. 29. Soviel, dass bei einem Lebenden eine Wunde vernarben würde. 30. Von einem 

Toten. 31. Cf. S. 92 N. 90. 32. Mit dem Entsündigungswasser; cf. Num. 19,12. 33. Durch 

das Reinigungsbad; cf. Num. 19,19. 34. Die Tage des von neuem beginnenden Nazirats. 35. In 

sein Lehrhaus. 



 תיזב לע ןה ןינרתנקש ינפמ ןאבל“ריאמ יבר ידימלת
 יפוי יבר רמא° ןבש לב אל תמה לע חלגמ תמה ןמ
 המ הרות קתש יסוי םעב הדוהי בבש ריאמ ורמאי
 תמל אלא אברצנ אל יפוי יבר רמא הילע אהת
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 sind streitsüchtig und kommen nicht, um הרות דומלל אלו ן!!ןיגרתנקש ינפמ ןאבל ריאמ יבר

 das Gesetz zu lernen, sondern um mich mit פובמופ קהד קאב ן! ! תוכלהב ינחפקל אלא ןיאב ןה

i.N .ע ריאמ יבר ונל !!נש* ךב םהל רמא בנבנו Halakoth zu bekämpfen. Symmachos aber 

 “^drängte sich vor und trat ein. Da sprach מתיזב לעו תמ!! לע הלגמ ריזנה תואמוט! I!פ^" תמ

 -er: R. Meir lehrte uns wie folgt: wegen fol בי לא 1_בל יתרמא ךב אל ןהל רמאו הדוהי יבר •יJופ

gender Verunreinigungen muss der Nazir 

sich scheren: wegen [der Verunreinigung 

an] einer Deiche, an einer Olive von einer 

Deiche. Da geriet R. Jehuda in Zorn und 
 sprach zu ihnen: Habe ich euch etwa nicht ונממ רבא לע ורמאי ןיידעו רשיב תיזכ וילע ןיאש !0

 gesagt, dass die Schüler R. Mefrs hier nicht ןנהוי יבר רמאדכ° אלא ןבש לכ אל ולוכ״לע הלגמ

 hereinkommen sollen, weil sie streitsüchtig ו״ירבא ורשיקתנ אלש לפנל אלא אברצנ אל “''''^*'’1

 sind!? Wenn er sich wegen einer Olive רמא אבר ןידינב וירבא ורשקתנ אלש לפנב^׳ימנ אבה

 von einer Deiche scheren muss, um wieviel °ןהב ןיאש׳ וניינמ בורלו וניינב בורל אלא אכרצנ אל

 .mehr wegen einer Deiche. Da sprach R והזיאו ןלצנ תיזב [לעו] תמ תיזכ |לע] :”תומצע עבור !■י

 -Jose: Man würde sagen: Mefr ist tot, je ימד יביה היתרהש להומו שרקש תמה רשיב לצנ

 huda zürnt und Jose schweigt; was wird יוה יאמ שרק יכ אוה הידידד”ןניעדי אלד אמיליא

 -nun aus der Gesetzeskunde!? Hierauf er ”רמא שרק אלד בג לע ףא אוה הידידד ןניעדיד אלא

 -klärte R. Jose: Dies^ist wegen einer Dei אמלד״שרק אל״אוה להומ שרק יא^יפתפב הימרי יבר

 -che nötig, an der keine Olive Fleisch vor לצנ שי הברמ ייבא הינימ אעב :אוה ועינו והיב 20

 -Aber noch ist ja einzuwen ״- .handen ist לצנ ירימגךנירמא ימ המהבל לצנ ןיא וא המהבל

 אל אמלד וא אל המהבמ יתאד לבא^׳ימדאמ יתאד
 רנל דע הרומח האמוט” רמאד ןאמל אחינה אנש

67 B 68 || יל P — ןאכל. M לע ׳ונו B 69 II 70 רמאי jj 

f M- 71 || רבא M 72 || לפנל אלא ן״ל M 11 בורל (?)לבא 

73 M 74 לצנ הז הזיאו לצנ תיזכו תמ תיזכ ׳לגלנו ׳ררשל II 

M — אוה ׳דידר M 75 jj יאו M 76 jj — 77 11 יא M ¬ו¬ 

 .לבא — M 80 II יכ -|- M 79 jj אמלד — M 78 jj יא

den: wenn er sich wegen eines Glieds da- 

von scheren muss, um wieviel mehr wegen 

der ganzen!? Vielmehr, wie R. Johanan er- 

klärt hat, dies gelte von einem Abortus, 

dessen Glieder noch nicht durch Adern 

verbunden sind, ebenso ist dies auch hier- 

bei wegen eines Abortus nötig, dessen Glie- 

der noch nicht durch Adern verbunden^‘*sind. Raba erklärte: Dies gilt von einer, deren 

grössere Hälfte dem Umfang und der Gliederzahl nach kein Viertelkab Gebeine hat. 

An einer Olive von einer Deiche, an einer Olive Verwestes. Was heisst 

Verwestes? — Deichenfleisch, das vertrockneUist, und Jauche, die zersetzt worden ist. 

— In welchem Fall, weiss man nicht, dass es von [der Deiche] ist, so ist ja nichts da- 

bei, dass es vertrocknet ist, und weiss man, dass es von dieser ist, so sollte es auch 

von dem Fall gelten, wenn es nicht vertrocknet ist!? R. Jirmeja erwiderte: Wenn es 

unentschieden ist; ist es vertrocknet, so ist es Deichenjauche, und ist es nicht ver- 

trocknet, so kann es Mund oder Nasenschleim sein. 

Abajje fragte Rabba: Gibt es bei einem Vieh Verwestes’” oder nicht: sagen wir, 

die Ueberlieferung hinsichtlich des Verwesten” gelte nur von dem eines Menschen, 

nicht aber von dem eines Viehs, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? Nicht frag- 

lieh ist dies allerdings nach demjenigen, welcher sagt, hinsichtlich der schweren Un- 

reinheit, solange es für einen Fremdling”, und hinsichtlich der leichten Unreinheit, 

36. Als er RJ, in irnsrer Misnah den Passus ״an einer Leiche" fortlassen hörte. 37. Der Passus 

"an einer Leiche". 38. Pir ist trotzdem als Leiche verunreinigend. 39. Nachdem es in 

Verwesung übergegaugen war. 40. Üb dieses gleich einem Aas verunreinigend ist. 41. Da.ss 

es verunreinigend ist. 42. Das zum Pissen verbotene u. verunreinigende Aas ist entweder den Hun- 

den vorzuwerfen (Ex. 22,30) od. an einen P'remdling zu verschenken (Dt. 14,21). 

F0I.50 
Qid.2» 

Hol,891י 

Naz.63ä 

Hol.71ä 

eer.53'> 
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Hol.120ä 

 רמאד ןאמל אלא רייפש בלכל דע הלק האמוטו
 עמש את רמיימל אכיא יאמ בלבל דע הרומה האמוט
 ךתעד אקלס יאו רוהט המהב אמט רואב והוהמה“"
 רתב היל יהממ״יתמיא ימנ המהב וליפא בלכל דע*'
 ןנת :רפע היל הוה הרסאד ןויכ המהב הורסאד*'
 תיב° תיהיפצהו םיפיזה שבדמךיוה רוהט ןכוצנה

Col.b 
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solange es für einen Hund [geniessbar ist^, 

wie ist es aber nach demjenigen, welcher 

sag-t, auch hinsichtlich der schweren Un- 

reinheit, solange es für einen Hund [ge- 

niessbar ist]? — Komm und höre: Hat man 

es״am Feuer geschmolzen, so ist eF^unrein, 

wenn aber an der Sonne, so ist er rein‘"’. 

Wenn dem nun so wäre", so sollte er [un 

 ינפמ לופ לשו ןיפירנ לש הפקמ\ךא םירמוא יאמש

 •’קוצנ שי אמה רב ימר יעב״הירוהאל תדלוס איהש!׳

rein sein,] auch wenn man es an der Son- תיאד םושמ^יןנירמא ימ ןילכואלךלוצנ ןיא וא ןילכואל 
ne geschmolzen hat!? — An der Sonne 10 םושמ אמלד וא יריר והב תיל ינהו יריר'‘והב’" 

schmilzt es erst, nachdem es verwest ist, עמש את אבר רמא ןיכימפ אה אכהו״אוה ןיכימסד 

und sobald es verwest ist, gilt es als Frde^l דרופמךהיה אמט וכיתהו” םלש אוהש תמה בלח° ״י•'! 

Es wird gelehrt: Alles, was durch den ןילכואל קוצנ ןיא ךתעד אקלפ יאו רוהט וכיתהו 

Strahl verbunden wird, ist rein־", ausge- רמו אנא אריז יבר רמא רהטיל ימנ וכיתהו”םלש 

nommen der Honig aus ziph und Qapa-13 ןוגכ ןניקסע יאמב אבה אנמיגרת אניברד הירב 

hatlF"; die Schule Sammajs sagt, auch der הימופל ארונד’* אדומע קילס היל התרמד ידהבד 
Brei aus Graupen oder Bohnen, weil er אניבר היל רמא ידדה יבג אלוכ היתיאד”שרקו אנמד 

sich zurückzieht*‘. Rami b. Hama fragte: הפקמה'*ףא םירמוא יאמש תיב עמש• את ישא ברל 

Gibt es eine Strahlverbindung bei Spei- ןהירוהאל ןידלופ ןהש ינפמ לופ לשו ןיפירג לש 

sen*“oder nicht: sagen wir, bei jenen**erfolgt 

dies deshalb, weil sie sich dehnen, diese 

aber dehnen sich nicht, oder deshalb, weil 

sie dick sind, und auch diese sind dick? 

Raba erwiderte: Komm und höre: Wenn 

man ein ganzes Stück Fett*''von einem To- 

ten geschmolzen hat, so ist es unrein; wenn 

es aber zerbröckelt war und man es ge- 

schmolzen hat, so ist es rein“. Wenn man nun sagen wollte, bei Speisen gebe es kei- 

ne Verbindung durch den Strahl, so sollte auch ein ganzes Stück, das man geschmol- 

zen hat, rein sein**!? R. Zera erwiderte: Ich und Mar, der Sohn Rabinas, erklärten es. 

Hier wird von dem Fall gesprochen, wenn beim Schmelzen ein Feuerstrahl in das 

Gefäss drang*'und es darauf geronnen ist. Rabina sprach zu R. Asi: Komm und höre: 

Die Schule Sammajs sagt, auch der Brei aus Graupen und Bohnen, weil er sich zu- 

81 M 82 [| והחמה M 83 [| ׳יפא המהב׳י לצנ שי M 

f-- ק M 84 jj 85 |[ ׳חרסאד ןויכ ׳חרסאד f- M- 1 םתה! 

86 m ׳הפצהו םיפיזה שבדה ןמ f- B 87 |j- ה |— M 88 j 

 j 91| ד״א יריר ןוהב M 90 ■ [| שי -j- ^ 89 |j ׳בואל

T P 92 || ןיטוח M 93 [| ינהו MP 94 ][ וכתחו M ררופמ 

 II 96 וכתיחו P .וכיתיחו M 95 || וכתיחו טרופמ P .וכתחו

M — 97 || ארונד P יתייא. M (?׳ילוכל) ׳ילול היתיא אלד 

 .ה — M 98 II יבג

43. Ist das Aas verunreinigend; sobald es so sehr in Verwesung übergegangen ist, dass es für ei- 

nen Hund nicht mehr geniessbar ist, gilt es nicht mehr als Aas u. ist nicht mehr verunreinigend. 44. 

Fett von Aas eines reinen Geflügels, dass beim Essen verunreinigend ist. 45. Wer die geschmol- 

zene Masse trinkt. 46. Da es nicht mehr geniessbar ist. 47. Dass auch bei einem Tier die 

verweste Deiche verunreinigend sei; die in Cod. M u. den Kommentaren fehlenden W.e בלכל דע sind stö- 

rend. 48. Es ist nicht einmal für Hunde geniessbar u. nicht mehr verunreinigend. 49. Wenn 

eine reine Flüssigkeit in eine unreine geschüttet wird u. sie durch den Strahl verbunden werden, so wird 

dadurch die Ptnreinheit nicht übertragen. 50. Eine Art Sirup, nach anderen Ortsname; vgl. jed. Sot. 48ü. 

51. Der unterbrochene Strahl zieht sich nach oben u. dies hat den Anschein, als komme etwas aus dem 

unteren Gefäss in das obere. 52. Wenn man eine breiartige Speise laufen lässt u. der untere Teil des 

Strahls unrein wird. 53. Den genannten Flüssigkeiten, die durch den Strahl verbunden werden. 54. 

In verunreinigungsfähigem Quantum einer Olive. 55. Da die einzelnen Brocken das verunreinigungs- 

fähige Quantum nicht hatten, so bleibt er rein, obgleich das zusammengeschmolzene Stück dieses Quan- 

tum hat. 56. Da im geschmolzenen Zustand beim Bew׳egen des Gefässes od. beim Ilmschütten die 

einzelnen Teilchen von einander getrennt werden u. eine Verbindung nicht erfolgt. 57. Die Teil- 

eben sind von einander nicht getrennt worden. 

16 Talmud Bd.V 
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rückzieht'“. —■ Es ist nicht gleich; da er- 

folgt es, weil er dick ist, hierbei aber, weil 

er sich dehnt”. 

An einem Eöffel Moder. Wieviel 

ist dies? Hizqija erklärte, einen Handteller^ 

voll. R. Johanan erklärte, einen Haufen*^' 

voll. — Es wird gelehrt: Der Löffel Ver- 

Westes ist zu verstehen, von den Wurzeln 

der Finger aufwärts"'— Worte R. Meirs; die 

Weisen sagen, einen Haufen voll. Aller- 

dings ist R. Johanan der Ansicht der Rab- 

banan, Hizqija aber ist ja weder der An- 

sicht R. Mefrs noch der der Rabbanan!? — 

Ich will dir sagen, der Handteller und die 

Fingergelenke aufwärts sind ein Mass. R. 

Simi b. Ada sprach zu R. Papa: Woher, dass 

mit ״Fingergelenke״ aufwärts [die Seite] 

nach den Spitzen zu verstehen ist, viel- 

leicht die Seite nach der Hand, der Hand- 

teile!־!? — Die Frage bleibt dahingestellt. 

NAZIR Fol. 50b—51a 

 :יריר'םושמ אנה ןיבימסד םושמ־ םתה איריא ידימ^י
 רמא הי,רזה ורועיש המכו ן םקר רוחה אלמ לעו
 ןנת וינפה אלמ רמא ןנחוי יבר דיה תסיפ אלמ

 ״׳'•2יריד הלעמלו תועבצא"רקיעמיונשי^יקר דוורת אלמ״
 יבר אמלשב וינפח אלמ םירמוא םימכחו ריאמ יבר ■י
 יברכ אל ןאמכ היקזח אלא ןנברכ רמאד אוה ןנחוי
 ירשק אלמו דיה תסיפ אלמ ירמא ןנברכ אלו ריאמ
 בר היל רמא אוה ארועיש דח הלעמל ויתועבצא
 ויתועבצא ירשקמ יאהד יאממ אפפ ברל אדא רב ימיש"
 אלמ היל הוהד הידיד" הטמל אמלד'שארל הלעמלו !0
 בקר ול שיש תמ והזיא ןנבר ונת° :וקית דיה תסיפ
 הפצר יבנ לע וא שיש לש ןוראב םורע רבקנש תמ
 ןוראב ותוסכב רבקנ בקר ול שיש תמ והז םינבא לש
 ןיאש תמ והז םינבל לש הפצר יבנ לע וא ן*ע לש

 [PF־1.51] רשבה ןמ אבה אלא בקר ןיא אלוע רמא״ :בקר ול !5
 בקר אלועל אבר היביתיא תומצעה ןמו םידיגה ןמו
 לע ףאו אמט םצעה ןמ אה רוהט רשבה’ ןמ אבה
 רוהט רשבה ןמ אבה בקר יכה׳״אמיא רשב אכילד בג
 רשפא יא םידיג אכיל אה רשבב םצע שיש דע
 אבא רב לאומשי־בר רמא :םידיג אלב תומצעלו רשבל 20

Die Rabbanan lehrten: Bei welcher 

Leiche gibt es Moder""? — wenn die Lei- 

che nackt in einem Sarg aus !Marmor oder 

auf einem Steinfliess begraben worden ist, 

so gibt es bei dieser Moder; ist sie in ei- 

nem Gewand, einem Holzsarg oder auf ei- 

nem Ziegelfliess begraben worden, so ist es 

eine Leiche, bei der es keinen Moder gibt"■־. 
Ula sagte: Als Moder gilt nur das, was 

vom Fleisch, von den Sehnen und von den 

Knochen""kommt. Raba wandte gegen Üla 

 ושענ הז םע הז ןרבקש םיתמ ינש ןנחוי יבר רמא
 םיתמ ינשמ אבה בקר״ןתנ בר ביתמ הזל הז ןילגלג
 ינפב הזו ומצע ינפב הז ורבקש־יםתה־״אבר רמא אמט
 הבר רמא :בקר דוורת אלמ לע־״ודמעו וביקרהו ומצע
 ומע ורבקו״ורעש זזג ןנחוי יבר רמא הנה רב־"רב
99 P 1 || יאמ M 2 || ׳טסד דה P איריר. M 3 ירירד II 

B 4 || ןנשי ורמאש P 5 || ארקיעמ M 6 ויתועבצא II 

M 7 || ׳חא רב רמש M + 8 11 ׳ועבצא M אדיד. B 

 .ןועמש M 11 || יכה — M 10 || (בקרה M) 9 [| מ
V 12 [| ןמש M + 13 || ׳יעשוה רב B — 14 11 םתה M 

 .ובקרו M 17 || אנה בר P 16 || לע — M 15 |[ ןוגכ +

ein: Moder, der vom Fleisch kommt, ist rein. Demnach ist der, der von den Knochen 

kommt, unrein, selbst wenn daran kein Fleisch ist!? — Lies wie folgt: Moder, der 

vom Fleisch kommt, ist rein; nur“wenn am Fleisch ein Knochen ist. — Fs sind ja 

keine Sehnen vorhanden!? — Fs gibt nicht Fleisch und Knochen ohne Sehnen. 

R. Semuel b. Abba.sagte im Namen R. Johanans: Wenn zwei Leichen beisammen 

begraben worden sind, so gilt jede als Zusatz der anderen"'. R. Nathan wandte ein: 

Der von zwei Leichen herrührende Moder ist unrein!? Raba erwiderte: In dem Fall, 

wenn jede besonders begraben worden und vermodert ist und zusammen einen Löffel 

Moder ergeben. 

Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen R. Johanans: Wenn man [einer Leiche] das 

58. Dies gilt somit auch bei Speisen. 59. Nach der Schule S.s gilt dies nicht von allen Spei- 

sen, sondern nur vom genannten Brei, weil er sich dehnt. 60. Bis zu den Fingern. 61. גIit 

Einschluss der Finger. 62. Soviel, wieviel die Finger von den Wurzeln bis zu den Spitzen fassen. 

63. Dh. ist der Moder verunreinigend. 64. Diese werden mit vermodert, u. wenn der Leichen- 

moder einen Zusatz enthält, so ist er nicht mehr verunreinigend. 65. Von allen zusammen. 66. 

Dann ist er unrein. 67. Sodass der Moder von beiden nicht mehr verunreinigend ist. 
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H^Tübgeschnitten und mit dieser begra- ןדח אמט תמבש לכ° םתה ןנת :ןילנלג ולדישענ 
ben bat, so gilt es als Zusatz für diese. ןלוכ ןרוייח תעשבו ןרופצהו רעשהו” םינישה ןמ 

Dort wird gelehrt: Alles an einer Lei- דמועה ןרופצ הלנל״דמועה ורעש היקזה ייעב ןיאמט 
cbe ist unrein, ausgenommen die zäbne, das וא ימד זוזגכ זזגיל דמועה לכ ןנירמא ימ° והמ״זזניל sy״.15־ 
Haar und die Nägel; wenn sie an dieser 5 הברדמ היל טושפינוךירבוהמ אה אהימ אתשה אמלד 
haften, sind sie alle unrein. Hizqija frag- יכה’“'אל זזג אל אה זזגד םושמ אמעט׳יהנה רב רב 
te; Wie verhält es sich mit dem Haar, das יעב :היל יעבימ זזג אל םילגלג הז ירה זזג רמאק 
zum Scheren und einem Nagel, der zum Ab- בקר ןנירמג״יימ והמ בקעהךמ אבה בקר הימרי יבר 
schneiden bestimmt“war: sagen wir, alles, אמלד וא אל בקע ןמ יתאד לבא תמ הילובמי׳אבה 
was zum xAbscbneiden bestimmt ist, gelte 10 בקר איעשוא “יברב ןתנ יבר ינתד עמש אתי^יאנש אל 
als abgescbnitten, oder aber [sagen wir,] ןמ אבה ךתעד אקלפ יאו אמט םיתמ ינשמ אבה 
gegenwärtig haften sie? — Dies ist ja aus אמלד אכהוי״יתאק בקע ךרד אמלד אבה ליז”אל בקעה 
[der Lehre] des Rabba b. Bar-Hana zu ent- ךרד יתאקו תמ הילוכ ביקריאד יא יתאק בקע ךרד 
scheiden, wonach dies'^nur von dem Fall רבא דה ביקריאד ןוגכ אבה אלא ימנ יבה בקע 
gilt, wenn man [das Haar] abgeschnitten 15 רבוע״הימרי״ייבר יעב :וקית יאמ בקע ךרד יתאקו’‘ 
hat, nicht aber, wenn man es nicht abge- רבוע°“רמ רמאד ןויב אל וא ןילגלג יוה^\דשא ייעמב®’; 
schnitten hat”!? — Er sagte nur, dass, wenn אמלד וא ןילגלג יוה אלו אוה הפוג ךכלה^יומא ךרי 
man es abgeschnitten hat, es als Zusatz רמול יצמת םאו^דנימ שיירפ שרפימ תאצל״ופוסד ןויכ 
gelte, wenn man es aber nicht abgeschnit- ערז תבבש“ הנימ שירפ שרפימ תאצל ופוסד ןויכ“’ coi.b 
ten hat, so ist dies fraglich. 20 יכ״רצתיא אלד ןויכ קירמא ימ והמ השא יעמב 

R. jirmeja fragte: Wie verhält es sich יעב :אל יתאקייאמלעמד ןויכ אמלד וא ימד הפוג 
mit dem Moder, der von der F'erse’‘kommt: 
gilt dies nur vom Moder der ganzen Leiche, 
nicht aber von dem der Ferse, oder gibt 
es hierbei keinen Unterschied? — Komm 
und höre: R. Nathan b. Osäja lehrte: Der 
von zwei Leichen herrührende Moder ist 
unrein. Wenn man sagen wollte, dies gelte 
nicht vom von der Ferse herrührenden, so 
ist ja sowol hinsichtlich der einen als auch 
hinsichtlich der anderen zu berücksichtigen, [der Moder] rühre vielleicht von der 
FerseUierl? — Wenn die ganze Leiche samt der Ferse vermodert ist, ist dem” auch so, 
hier aber wird von dem Fall gesprochen, wenn ein Glied an der Ferse vermodert ist; 
wie ist es nun? — Die Frage bleibt dahingestellt. 

R. Jirmeja fragte: Gilt die Geburt im Leib der Mutter als Zusatz”oder nicht: ge- 
hört sie, da der !Meister gesagt hat, die Geburt gelte als Glied der Mutter, zum 
Körper, somit ist sie kein Zusatz, oder gilt sie, da sie später heraustritt, als gesondert? 
Und wie verhält es sich ferner, wenn du entscheidest, dass sie, da sie später heraus- 
tritt, als gesondert gelte, mit dem Samen”im Leib der Mutter: sagen wir, dieser ge- 
höre, da er noch nicht entwickelt ist, zu ihrem Körper, oder nicht, da er von aussen 
hineingekommen ist? 

68. Noch hei Lebzeiten des Verstorbenen. 69. Dass das Haar nicht mehr zur Leiche gehört. 

70. Selbst wenn es bereits zum Abschneiden bestimmt wfar. 71. Wol von der dicken Hornhaut, 

die schon bei Lebzeiten abgestorben ist. 72. Oben w'urde erklärt, dies gelte von dem Fall, w'enn 

von beiden ein Löffel Moder vorhanden ist, 11. wenn der Fersenmoder abgezogen wזird, ist dieses Quantum 

nicht mehr vorhanden. 73. Dass auch der von der Ferse herrührende Teil unrein ist. 74. Und 

hebt die Unreinheit auf. 75. Der von einem Mann herrührt. 

_V_ 
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 R. Papa fragte: Wie verhält es sich הלבא אלדב אמיייקמ אלד ןוייכ והמ השרייפ אפפ בר

 mit dem Kot: sagen wir, dieser gehöre, da ב .יתא אמל5^מ ■ימנ אה אמלד וא אוה אתויה<

 man ohne zu essen nicht leben kann, zum אנוה בר ־יעב והמ ורוע אק־יא ברד ה^רב אחא בר

 -Körper, oder aber, auch dieser ist von aus רב ,אומש^^בר הייל רמא והמ ועייגו וה־יב הונמ רב

 ?sen hineingekommen ־יוה רמאקד ־ינה לב ךתעד אקלס ־יאו^יאפפ ברל אהא 5

 R. Aha, der Sohn R. iqas, fragte: wie מ ה^יקשאד הל תחבשמ לברד" אמטמד״בקר ןילנלנ^[-"]

 .verhält es sich mit der HauP“? R. Hona b ־יייבא רמא .איירבט ־ימב וקלשו אשנ איבהו םילקד

 Manoah fragte: wie verhält es sich mit ונחט והל איעביא :בסר ול ןיא ונחטש תמ ןניטקנ

 dem Mund- und Nasenschleim? R. Semuel רשב אביאד אלא אמעט אוה ידימ והמ ביקרהו רזחו

 ,b. Aha sprach zu R. Papa: wie kann es ןניעב ותיירבב אמלד וא אביאהו תומצעו םידיגו !0

 -wenn man sagen wollte, alle diese genann '''ןיא רסה!«׳ תמ אנינח רב אלוע ינת זוקית אבילו

 ten Dinge gelten als Zusatz, überhaupt ׳י^אל יביתימ תורבק תנובש אלו הםיפת*°אלו בקר ול

 — ?!'’Vorkommen, dass der Moder unrein ist דוורת אלמ וא עבורו בור ול *שישי תמב 'תרמא םא

 *’Wenn man [die Deiche] mit Dattelwasser אלו עבור אלו בור אל ול ןיאש׳ יהב רמאת בקר

 -getränkt, mit einem Bnthaarungsmittel be היתוובד רבא דח ביקראד ימד יביה בקר דוורת אלמ !5

 strichen und mit TiberjaswasseP’gebrüht אה״ינתק ימ בקר אביא רבא דח*רליפא תמ יבג

 .hat םוש בקר ול שי תמ םוש ןל עמשמ אק אה תמ

 ,Abajje sagte: Es ist uns überliefert רזחו יח אוהשב ביקרה אבר יעב :בקר ול ןיא יח

 ,dass, wenn man eine Deiche gemahlen hat וא”תמ אוהשב ביקריאד בקר ןירימגיייב והמ תמו

 .es bei dieser keinen Moder gebe תרמא םא אל עמש את תיימ אה^״אהימ אתשה אמלד 20

Sie fragten: Wie ist es, wenn man sie 

Naz,65a 

Ed.v 

44 M אלדכ איתאק M 43 ll ׳ירמא ימ + M 42 

 :M 45 gemahlen hat und sie darauf vermodert ist ׳ירמאד |] M 46 ירימקד |] M 47 -|- דע |] 48
M 51 II הסופת B 50 j| אנניח M 49 || אניא אלו M ist es davon abhängig, ob Fleisch, Sehnen 
II עוביר MP 53 || אלו בור — M 52 j| אלמו עובירו Knochen vorhanden sind, und diese 

M 58 [|| ביקרה יח אוהשכ יאהו + M 57 || ירימג B "'״d vorhanden, oder ist der natürliche Zu- 
 stand erforderlich, was hierbei nicht der תימ ביקרא.

Fall ist? — Die Frage bleibt dahingestellt. 

Üla b. Hanina lehrte: Bei einer defekten Deiche gibt es keinen Moder, keine Erd- 

unterläge*”und keine Gräberstätte*‘. Man wandte ein: [Fs wird gelehrt:] Nein, wenn 

dies*" von einem Toten gilt, der [verunreinigend ist] durch die grössere Hälfte, ein 

Viertel[kab Knochen] und einen Döffel Moder, sollte dies auch von einem Debenden 

gelten, der durch die grössere Hälfte, ein Viertel [kab Knochen] und einen Döffel Mo- 

der nicht [verunreinigend] ist!? Dies kommt wol in dem Fall vor, wenn ein einzelnes 

Glied vermodert ist, somit ist dem entsprechend bei einer Deiche der Moder eines 

einzelnen Glieds [unrein]!? — Fs heisst ja nicht: dem entsprechend bei einer Deiche; er 

sagt nur, dass es bei einem Toten Moderunreinheit gebe, und bei einem Debenden 

keine Moderunreinheit gebe. 

Raba fragte: Wie ist es, wenn einem bei Debzeiten ein Glied vermodert und er 

darauf gestorben**ist: gilt dies nur von der Vermoderung als Deiche*^ oder aber, ge- 

genwärtig ist er ja tot? — Komm und höre: [Fs wird gelehrt:] Nein, wenn dies von 

76. Der Leiche, wol wenn sie vom Körper getrennt ist. 77. Das eine od. das andere befindet 

sich in jeder Leiche. 78. Wodurch die Därme entleert werden; cf. Ed. i S. 581 Z. 15ff. 79. 

Aus den Thermen zu Tiberjas. 80. Wenn man eine aufgefnndene !,eiche zur Bestattung bringt, 

so gehört zu dieser auch die Krde, worauf sie liegt; cf. S. 155 Z. 12ff. 81. Wenn 3 Leichen nebenein- 

ander aufgefundeu werden, so gilt der Plafz als Gräberstätte u. .sie dürfen nicht entfernt werden. 82. 

Dass ein olivengrosses Stück Ideisch verunreinigend ist; cf. Bd. vij S. 1141 Z. 1 ff. 83. Und darauf 

die ganze Leiche vermodert ist. 84. Somit fehlt das eine Glied u. die Leiche ist defekt. 
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einem Toten gilt, der [verunreinigend ist] רמאת בקר דוורת אלמו עבורוייבור ול ש־יש תמב 
durch die grössere Hälfte, ein Viertel[kab ימ בקר ול שי תמ אה יח םושמ אמעט ׳וב יחב 
Knochen] und einen Löffel Moder, sollte ול שי תמ םושר ןל עמשמ אק אח^תמ אחי״ינתק 
dies auch von einem Lebenden &c. Dies הרסחשדדלמנ אבר יעב :בקר ול ]יא יח םוש בקר 
gilt also nur von einem Lebenden, bei ei- 5 ירימג חירבי׳יוא רפח אחו הל ןירימנייארועיש והמ 
nem Toten aber gibt es Moderunreinheit*'. עמש את אתרקסידמ הדוהי בר רמא° אכיאהו הל fo>-s3 
— Es heisst ja nicht: bei einem Toten לוכי םהמ יא םהמ רמול דומלת ןלוכב לוכי םהב 
aber“; er sagt nur, dass es bei einem Toten ןתצקמב עגיש דעילציכ אה םהב רמול דומלת ןתצקמ 
Moderunreinheit gebe,bei einem Lebenden טמוחה ןכש השדעכב*’םימכח ורעיש״ןלויכ אוהש 
aber keine Moderunreinheit gebe. 10 ירימג ארועיש הנימ עמש השדעכב ותיירב תלחת 

Raba fragte: Wie verhält es sich bei איוה אלבד“ארועיש ןניעב יכ היעמש בר רמא״ הל 
einer defekten Ameise: bezieht sich die Leh- הלפנ'°לבא המשנ הב הלפנ אלד אמטמ אל^דשדעכ 
re'^auf das Quantum, und dieses ist unvoll- איעביא :תלוגלוגהו הרדשה :ךל יעבית אל המשנ הב 
ständig, oder bezieht es sich auf das Ge- וא הרדש וא אמלד וא ןנת תלוגלוגו הרדש והל 
schöpf, und dieses ist vorhanden “? R. jehu-15 ןיעליעייבור רריגש^הדרש עמש את אבר רמא תלוגלוג 
da aus Dasqarta sprach: Komm und höre: תקרופמ וא תרבושמ וליפא רבקבו הרוהט הבש 

ihnen-, man könnte glauben, nur am רריג״אל אה רריגד״םושמ אמעט רבקה״ינפמ האמט 
ganzen״ so heisst ^s-Tvon ihneri-, aus [dem אה ינתק תלוגלוג וא הרדש וא הנימ עמש האמט''’ 
Wort] von ihnen könnte man entnehmen, ךדיא הרוהט רריג^יכד ןל עמשמ אק אה ינתק אל” 
auch an einem kleinen Teil, so heisst es: 20 4.םירבד השש רמוא הדוהי יבר עמש את ךל יעבית׳ל 
an ihnen. Wie ist dies zu erklären? — wenn יבר וב רזהו ןירהטמ םימכחו אמטמ אביקע יבר 
man einen Teil berührt, der einem ganzen תיבל תומצע האלמ הפוק ואיבהש השעמו אביקע 
gleicht. Die Weisen haben diesen auf die 62 11 אה — p 61 11 ל״ממה יחה M 60 

 IAh,2 ׳

59 P 60 || עוביר M ל״מקה יחה P 61 II — 62 אה II 
M — 63 || הרסחש M ירימג M 64 |j + אמליד II 
65 M — ןלוככ...דע f- B 66 |j- ו |M 67 j — דעכב' 
 M 70 j| אמטמ אל — M 69 || אלד M 68 || ןכש

 II ןיעלא M 72 II רדיגש V .דריגש MB 71 || הב הלפנ —
73 M 74 || אמעט ׳קרפמ רבקהש MB דריגד. V רדיגד II 
75 MB דריג. V 76 || רדיג B 77 || אמט M ל״ממה דריג אל. 

Grösse einer Linse bemessen, denn wir fin- 
den, dass die Schnecke״bei Beginn ihrer 
Erschaffung linsengross ist. Schliesse hier- 
aus, dass die Lehre sich auf das Quantum 
erstrecke. R. Semäja erwiderte: Nur bei 
einem leblosen Stück, das unter Linsen- 
grösse nicht verunreinigend ist, ist das Quantum erforderlich, nicht aber bei einem 
Lebewesen״. 

Am Rückgrat, am Schädel. Sie fragten: Heisst es: an Rückgrat und Schädel, 
oder am Rückgrat oder am Schädel? Raba erwiderte: Komm und höre: Wenn vom 
Rückgrat die meisten Rippen entfernt worden sind, so ist es rein. Im Grab aber ist 
es durch das Grab auch zerbrochen oder zerlegt unrein״. Nur wenn sie entfernt wor- 
den sind, wenn sie nicht entfernt worden sind, ist es“unrein. Schliesse hieraus, dass 
es Rückgrat oder Schädel heisst. — Dies’Hehrt er nicht; er lehrt nur, dass, wenn sie 
entfernt worden sind, es rein sei; sonst aber ist es fraglich. — Komm und höre: R. 
Jehuda sagte: Sechs Dinge״ sind nach R. Äqiba unrein und nach den Weisen rein; 
R. Aqiba aber trat von seiner Ansicht zurück. Einst brachte man einen Korb Ge- 

85. Auch wenn die Vermoderung zum Teil bei Lebzeiten erfolgt ist. 86. Gibt es in jedem 

Fall Moderunreinheit. 87. Dass das Essen einer Ameise strafbar ist. 88. Da die grössere 

Hälfte dem Ganzen gleicht. 89. Lev. 11,31. 90. Man sei unrein, nur wenn man das ganze 

in der Schrift genannte unreine Tier berührt hat. 91. Lev. 11,32. 92. Die an der bezügli- 

chen Schriftstelle genannt wird; cf. Bd. viij S. 1197 N. 197. 93. Das überhaupt nicht linsengross u. 

doch verboten ist. 94. Weil es durch das Grab vereinigt wird. 95. Auch ohne Schädel. 

96. Dass das Rückgrat ohne Schädel unrein sei. 97. Diese werden weiter aufgezählt. 
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 beine in das Bethaus der Kupferschmiede םודות םנ_נו רייואב הוחינהו םייסרט לש תסנכה
 und legte sie schwebend nieder’\1nd als der תממ הרדש ןאכ !יא ורמאו ולצא םיאפורה לכו אפורה
 Arzt Theodos und mit ihm andere Aerzte וא הרדש וא אכיאה אדהמד הרדש׳ אכילד אמ^יט דחא
 hineinkamen, sprachen sie: Hier ist kein הרדש וא הנימ ^טש היל5נ חלנמ ריזנ אדחמד*°תלונלונ
 .”Rückgrat von einer Leiche vorhanden הרדש אי^בימ^אל רמאק אי5,יכימ אל ןנת תלוגלוג וא 5
 -Also nur aus dem Grund, weil da kein Rück תממ הרדש וא וליפא אלא אכיל דהא תממד תלוגלוגו
 ,grat von einer Leiche vorhanden war אגיינממ ןגמש את אכיל דהא תממ תלוגלוג וא דחא
 -wenn da aber ein Rückgrat oder ein Schä םימכחו אמטמ אביקןג יברש םירבד השיש ןה המו
 ,del von einer Leiche vorhanden wäre לעו םיתמ ינשמ אכש תמה ןמ רבא לע ןירהטמ
 müsste ein Nazir sich wegen dieser das Haar תומצע בק יצח לעו םדא ינב ינשמ אבש יהה ןמ רבא !0
 schneiden. Schliesse hieraus, dass hier von לעו םיינשמ אבה םד תיעיבר לעו םיתמ ינשמ אבש

col.bתלוגלוגהו הרדשיהו םינשיל קלחנש הרועשב םצע einem Rückgrat oder einem Schädel ge- 
 ;lehrt wird. — Dies ist selbstverständlich ’העבש ינה תלוגלוג וא הרדש׳ וא ךתעד אקלס יאו
 selbstverständlich ist da nicht Schädel und לכ (דחאו חליג אוהש דיחי ןמים)’^נתק יכ ןייוה
 ,Rückgrat von einer Leiche vorhanden הרועשיכ םצע יקופאל םיבר הילע יגילפד אביה !5

Ah.״,7 קלחנש הרועשכ םצע אינתד הילע גילפד אוה דיחיד aber nicht einmal ein Rückgrat von einer 
 ”Leiche oder ein Schädel von einer Leiche רהטמ ירונ ןבךנחוי יברו אמטמ אביקע יבר םינשיל
 ist da vorhanden. — Komm und sieh dies ןמ רבא תמה ןמ רבא ינתק יכ אמיא תיעב יאו

 aus der Aufzählung'”. Folgende sind die אכיה לכ ינתק יכ*\אמיא תיעביאו" ינתק אל יחה!'■'"^
 sechs Dinge, die nach R. Äqiba unrein und אלד הרועשכ םצע יקופאל וליהא לע חלגמ ריזנד 20
 nach den Weisen rein sind; ein von zwei יקופאל היב רדהד אכיה לב ינתק יכ אמיא תיעביאו
 Leichen'°'herrührendes Glied, ein von zwei רבל יבר היל רמאד היב רדה אלד םד תיעיבר
 Lebenden herrührendes Glied, ein halber ודומלת*“ירהש הרזחב םד*תיעיבר הנשית אל ארפק

Kab Gebeine von zwei Leichen, ein Viertel- 
[log] Blut von zwei [Leichen], ein entzwei 
geteilter gerstengrosser Knochen, das Rück- 
grat und der Sehädel. Wenn man nun sa- 
gen wollte, es sei Rückgrat oder Schädel 

zu verstehen, so sind es ja sieben!? — Er zählt nur das mit, hinsichtlich dessen meh- 
rere'°®gegen ihn streiten, während hinsichtlich eines gerstengrossen Knochens ein ein- 
zelner gegen ihn streitet'”. Es wird nämlich gelehrt: Ein gerstengrosser entzwei ge- 
teilter Knochen ist nach R. Aqiba unrein und nach R. Johanan b. Nuri rein. Wenn 
du willst, sage ich: er zählt nur das Glied von einer Leiche'°^mit, nicht aber das Glied 
von einem Lebenden. Wenn du willst, sage ich: er zählt nur das mit, wegen dessen 
ein Nazir bei Bezeltung‘”sich scheren muss, was bei einem gerstengrossen Knochen 
nicht der Fa1r°üst. Wenn du willst, sage ich: er zählt nur das mit, hinsichtlich dessen 
[R. Äqiba] zurückgetreten‘°’ist, während er hinsichtlich eines Viertel[]ogs] Blut nicht 
zurückgetreten ist. Rabbi sprach nämlich zu Bar-Qappara; Zähle unter den Dingen, 
hinsichtlich welcher er zurückgetreten ist, das Viertel[10g] Blut nicht mit, denn dies- 

77 P 78 || והוחינהו M 79 ■לכו ׳וה אפורה(?)׳ידירואיה jj 

B ומע |M 80 j 81 1[ ׳דחימד M ׳,רליד |M 82 j 

 II 85 ׳לגלג וא ׳רדש M 84 |[ אניא אל M 83 [| ד —

M — 86 |1 לכ...ןמיס M — ן״ב M 87 |j — ינתק יכ 

88 M — 89 || םד B (קוקזה י״ע) ודומל. 

98. Damit man sich an ihnen nicht verunreinige. 99. Sie sind nicht durch Bezeltung verun- 

reinigend. 100. Die nach RA. verunreinigend sind. 101. Der oben erwähnten 6 Dinge, über 

die RÄ. u. die Weisen streiten. 102. Wenn zBs. die beiden Knochen des Arms od. Schenkels von 

2 Deichen herrühren. 103. Die in der angezogenen Dehre mit ״Weisen^'bezeichnet werden. 

104. Dieser zählt nicht mit, somit bleiben es 6 Dinge, wenn Schädel u. Rückgrat einzeln gezählt werden. 

105. Auch bei den übrigen Dingen, die genannt werden, handelt es sich um Deichenteile. 106. 

Wegen einer solchen (cf. .S. 92 N. 90) Verunreinigung. 107. Bei diesem erfolgt dies nur durch Tra- 

gen u. Berührung; cf. S. 119 Z. 19. 108. Von diesen Fällen wird hier berichtet, ob. S. 125 Z. 20. 
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 לכ לע[ו]° ועיייפמ ארקמה דועו ודיב אביקע יבר לש
 היה וימי דע רמוא ןועמש יבר״״״אבי אל תמ תשפנ :*יי■‘*
«8■ ss« וריהשה״״אנת״עדוי יניא וב״׳רזה תמשמ םא אמטמ 
 יאמש תיב° אינתד עמש את ויתוינעת ינפמ ויניש

bezüglich hat R. Äqiba eine Lehre in der 
Hand, auch unterstützt ihn die Schrift, 
denn es heisst:'°’2?4 deti Seelen von Toten 

soll er nicht eintreten. R. Simon sagte: Wäh- 
 rend seines ganzen Lebens erklärte er es 5 וא םינשמ וא םימצעה ןמ תומצע עבור םירמוא

 בורמ היוגה ןמ” עבור" םירמוא ללה תיבו השלשמ
 תושעל ינלוכי עשוהי יבר רמא ןינמה בורמ וא ןינבה
 יאמש תיבש דחאב ללה תיב ירבדו’"יאמש תיב ירבד
 ךריו” םייקוש ינשמ וא השלשמ וא םינשמ םירמוא
 10 והבוג”בורו ליאוה דחא בושו’*םייכרי ינשמ וא דחא

als unrein, vielleicht ist er davon nach 
seinem Tod zurückgetreten. Es wird ge- 
lehrt: Ihm“°waren die Zähne vor Fasten 
schwarz geworden. — Komm und höre: 
Die Schule Sammajs sagt, ein Viertel[kab] 
Gebeine‘"von zwei oder drei [Gliedern]; die וא היוגה ןמ םירמוא “?לה תיבו הבוגמ״ םדא לשB־k.45־ 
Schule Hilleis sagt, ein Viertel[kab] vom םידי יקרפמב ןנשיו ליאוה ןינמ’בורמ וא ןינב’בורמ 
dem Umfang oder der Gliederzahl nach pV הרדשה ןמי םצע וליפא רמוא יאמש' םילגרו 
grösseren Teil des Körpers. R. jehosuä אמעט הנימ טושפיל רימחמד יאמש ינאש״ תלוגלוגה Nar.53־ 
sagte: Ich kann die Worte der Schule Sam-15 הרדש אכיאד דע ןנבר אה רימחמד יאמש תיבד' 
majs und die Worte der Schule Hilleis in יאמשד הילע ןנבר’ יגילפ אל ןאכ דע אל״ תלוגלוגו 
Uebereinstimmung bringen; die Schule תלוגלוגה ןמו"הרדשה ןמ יתאד דחא םצעב אלא 
Sammajs sagt, von zwei oder drei [Glie- יעב :ןוהנימ אדח וליפא היניעב היתיאד’אביה לבא 
dem]: entweder von zwei Schenkeln und יאמ תלוגלוגו הרדש ןמ תומצע עבור אמח רב ימר 
einer Hüfte oder von zwei Hüften und ei- 20 וירבא ראשמ אביאדי״אכיה תומצע בק יצה ינתק יכ 
nem Schenkel, weil sie den grösseren Teil תומצע עבת וליפא ןירימחד״תלוגלוגו הרדש“ןמ לבא 
der Statur ausmachen; die Schule Hilleis הרדשה"עמש את אבר רמא אנש אל אמלד וא 
sagt, vom dem Umfang oder der Glieder- ןמ יתאד תומצע עבת ךתעד אקלס יאו תלוגלוגהו 
zahl nach grösseren Teil des Körpers, wie איה תומצע עבור לע ינתיל רימה תלוגלוגו הרדש• 
dies auch bei den Gliedern der Hände und 25 5אלא הכרצנ אל רמאד אוה אבר אהו״״הרדשה ןמ |^3״da^ 
der Füsse der Fall sein kann. Sammaj 
sagt, auch ein Knochen vom Rückgrat oder 
vom Schädel. — Sammaj ist besonders er- 
schwerend. — Demnach ist ja hieraus zu 
entscheiden, dass die Schule Sammajs die- 
ser Ansicht aus dem Grund ist, weil sie 
erschwerend ist, nach den Rabbanan aber 
nur dann, wenn Rückgrat und Schädel 

— M 91 II םא ע״ר אמטמ היה ןיידעו יעמש ר״א M 90 

 וב || P 92 אינת || B 93 ורחשוה || M 94 היוגה ןמ

 בורמ |[ P 95 היוגה תצק דחא לכמ ןלוכמ || M 96 רחא ש״בו
 (דחא ל״צ) || M 97 ךריד || M) 98 + ינשמ וא דחא ךריד

II ש״ת ־|- M 2 II ה + M 1 || ונינב M 99 || (םייכרי 
6 II רימחמ יאמשד M 5 || ןמ וא B 4 |'| דחא + M 3 

II אכיאד M 9 II ןמ וא M 8 || ןנבר — M 7 || דע ירמא M 

II ירימחד B 12 || ה + M 11 || ׳ירבא ראשמ אתאד M 10 

 P 13 הרדשו || B 14 + ׳וכ. M + ׳לגלגו.

vorhanden sind!? — Nein, die Rabbanan streiten gegen Sammaj nur hinsichtlich ei- 
nes Knochens vom Rückgrat und vom Schädel, vollständig aber ist es auch eines von 
ihnen. 

Rami b. Hama fragte: Wie verhält es sich‘"mit einem Vierteljkab] Gebeine vom 
Rückgrat und vom Schädel: gilt die Norm von einem halben Kab Gebeine nur von 
solchen anderer Glieder, bei solchen von Rückgrat und Schädel aber, bei denen es 
strenger ist, genügt auch ein Viertel[kab] Gebeine, oder gibt es hierbei keinen Un- 
terschied? Raba erwiderte: Komm und höre: Am Rückgrat und am Schädel. Wenn 
man sagen wollte, ein Viertel [kab] Gebeine vom Rückgrat oder dem Schädel sei 
[verunreinigend], so sollte er auch lehren: an einem vom Rückgrat herrührenden Vier- 
tel[kab] Gebeine!? — Aber Raba ist es ja selbst, welcher erklärte‘", dies sei wegen 

109. Bev. 21,11; hieraus wird gefolgert, dass dieses verunreinigend sei; cf. S. 92 N. 92. 110. RS., 

der von seinem Behrer mit wenig Ehrerbietung sprach. 111. Von denen es heisst, dass sie ver- 

unreinigend sind. 112. Ob ein Nazir sich dieserhalb scheren muss. 113. Ob. S. 120 Z. 14. 
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Hol.137® 

H0I.137® 

 des Falls nötig, wenn das Rückgrat und העמשד רתב תומצע עבור ןהב ןיאש תלוגלוגו הרדשל
lPf01.531p דהא םצע"רמוא יאמש עמש את° אביקע־^ברמ der Schädel kein viertel[kab] Gebeine ha- 

 '“ben!? — Nachdem er die Lehre R. Äqibas ריימחמד יאמש ינאש° תלוגלוג ןמ וא הרדש
 ,hörte. — Komm und höre: Sammaj sagt דע ןנברל אה רימהמדי^יאמשד אמעט הנימ טושיפיל
 auch ein Knochen vom Rückgrat oder vom ןנבר יגילפ אל ןאכ דע אמלד תומצע בק יצה אכיאד 5
 -Schädel. — Sammaj ist besonders erschwe תומצע עבורב לבא דהא םצעב אלא יאמשד הילע
 -rend. — Demnach ist ja hieraus zu ent םינושארה םינקז רזעילא׳י׳יבר רמא :ודומ ןנבר וליפא
 scheiden, dass Sammaj dieser Ansicht aus םד גול יצהו תומצע בק יצה םירמוא ויה ןתצקמ
 ,dem Grund ist, weil er erschwerer^d ist ויה ןתצקמו״לכל אלי׳יםד תיעיברו תומצע עבור לבל
 nach den Rabbanan aber nur dann, wenn ןיד תיב לכל םד תיעיברו תומצע עבור ףא םירמוא !0
 — ?ein halber Kab Gebeine vorhanden ist לכל םד גול יצחו תומצע בק יצח ורמא םהירחאלש
 Vielleicht streiten die Rabbanan gegen אל לבא םישדקו המורתל םד תיעיברו תומצע עבור
 ,Sammaj nur hinsichtlich eines Knochens תערכמ תישילש תערבהךיא° ידכמ חםפ"השדעו ריזנל
 -hinsichtlich eines Viertel[kabs] aber pflich יפמ ורמא“''העומש יפמ°”ידיא רב בקעי יבר רמא
 .ten auch die Rabbanan bei ולא לע גחלגמ ריזנה ולא לע :יכאלמו הירכז יגח !3
 R. Eliezer sagte: Ein Teil der früheren ואשמ לעו“^עגמ לעד^דרועשכ םצע יטועמל אשירד
 Aeltesten sagte, ein halber Kab Gebeine ןבא יטועמל אפיפד ולא לעו"אל וליהא לעו^^ייי

Col.b ןיא תומצע בק יצח° :תומצע בק יצחו :תיכוכסה und ein halbes Log Blut seien in jeder 
 Hinsicht, und ein Viertelkab Gebeine und תומצע ןוהב תיאד אמיליא“^מד יכיה אל תומצע עבור
 ein Viertel[log] Blut seien nicht in jeder חומקאד״אלא הרועשכ םצע םושמ היל״קופית הרועשכ 20
 Hinsicht [verunreinigend], und ein Teil שיש יחה ןמ רבא לעו חמה ןמ רבא לע :חמקיא

[pcoi.b] יבד יאמ יןארכ רשב ןהילע ןיא° :יוארב רשב ןהילע sagte, auch ein Viertel[kab] Gebeine und 
 -ein Viertel[10g] Blut seien es in jeder Hin רמא שיקל שיריךהילע חלגמ ריזנה ןיא רמא ןנחוי

sicht. Das Gericht, das ihnen folgte, ent- 
schied, ein halber Kab Gebeine und ein 
halbes Log Blut in jeder Hinsicht, ein 
Viertel[kab] Gebeine und ein Viertel[log] 
Blut nur hinsichtlich der Hebe und des 

Geheiligten, nicht aber für den Nazir und den das Pesahopfer Herrichtenden"'. — 
Merke, die schlichtende dritte Ansicht ist ja nicht entscheidend“'!? R. Jäqob b. Idi er- 
widerte: Sie entschieden dies auf Grund einer Ueberlieferung aus dem Mund von 
Haggaj, Zekharja und Maleakhi’L 

Wegen dieser muss sich der Nazir scheren. [Die Worte] "wegen folgender'Tm 
Anfangsatz schliessen einen gerstengrossen Knochen aus, dass er es nur durch Berüh- 
ren und Tragen ist, nicht aber durch Bezeltung, und [die Worte] "wegen dieser" im 
Schlußsatz schliessen den Deckelstein aus“*. 

An einem HAUBEN Kab Gb;beine. Nur an einem halben Kab Gebeine, nicht aber 
an einem Viertel [kab]; in welchem Fall, sind darunter gerstengrosse Knochen vor- 
handen, so sollte dies schon wegen des gerstengrossen Knochens erfolgen!? — Viel- 
mehr, wenn sie gemahlen sind. 

An einem Guied von einer Leiche oder einem Glied von einem Leben- 

DEN, AN DEM genügend FlEISCH VORHANDEN IST. Wie ist es, wenn an ihnen 
nicht genügend Fleisch vorhanden ist? — R. Johanan sagt, der Nazir schere sich 
ihretwegen nicht; Res-Laqis sagt, der Nazir schere sich ihretwegen wol. R. Joha- 

114. Der vom Schädel u. Rückgrat spricht, ohne das Viertelkab zu neunen. 115. Cf. Nmn. 

g j0_ 116. Das Gericht konnte nur nach der einen od. nach der anderen Ansicht entscheiden. 

15 P 16 [| ׳בקוע M -|- ׳יפא |M 17 j — 18 || ד P (עבור). 
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118. Ueher einer Leiche. 117. Der letzten Propheten, nicht aber zur Schlichtung des Streits. 
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nan sagt, der Nazir schere sich ihretwegen חלגמ ריזנה ןיאיירמא ןנחוי יברי׳ןהילע חלנמ ריזנה 
nicht, denn im Anfangsatz lehrt er: an ei- רבא לעו תמה ןמ רבא לע אשירב ינתק אהד ןהילע 
nem Glied von einer Leiehe oder an einem ןיא לבא ןיא רשב תיזכ ןהילע שיש רכו יהה ןמ 
Glied von einem Lebenden, nur wenn an אלדמ הלנמ רמוא שיקל ןבייןועמש יברו״אל םהילע 
ihnen genügend Fleisch vorhanden ist, 5 ןימשמד אכיה לכ ךל רמא”ןנהוי יברו אפיסב ינתק 
sonst aber nicht. R. Simon b. Laqis sagt, עמשמד תומצע בק יצח אהו אפיסב ינתק אל אללכמ 
er schere sich wol, da dies nicht im Schluß- אפיסב ינתקו אל תומצע עבור ןיא תומצע בק יצח 
satz”'gelehrt wird. — Und R. johanan!? — אנימא הוח תומצע עבור ואלי^יא םתה תומצע עבור 
Er kann dir erwidern: was durch einen ינתימל ךירטציא יבהל אל ואשמ לעו וענמ”לע וליפא 
Schluss zu folgern "ist, lehrt er im Schluß-10 אהו חלנמ ריזנה ןיאד אוה ןליהא לעדי^תומצע עבור 
Satz nicht. — Aber auch hinsichtlich des תיעיבר ןיא םד גול יצח^דנימ תעמשד םד^לול יצח 
halben Kabs Gebeine ist ja zu folgern, nur יברדמ יקופאל םתה םד’’תיעיבר אפיסב^׳ינתקו אל^'םד 
an einem halben Kab, nicht aber an einem 40 םיתמ ינשמ אבה םד^^ אביקע יבר רמאד° אביקעb 
Viertel[kab] Gebeine, dennoch lehrt er im תיאד יא ימד יכיה תמה ןמ רבא יאהו^^להאב אמטמSou2s 
Schlußsatz"®: ein Viertel [kab] Gebeine!? — 15 תילד יאו ןנהוי יברד הימעט יאמ הרועשב םצע היב 
Wenn er es nicht von einem Viertel [kab] ךל רמא^^שיקל שירד הימעט יאמ הרועשכ םצע היב 
gelehrt haben würde, könnte man glauben, וליפאו הרועשכ םצע היב תילד םלועל שיקל שיר 
dass es auch durch Berühren und Tragen ינפ לע עני רשא לכו° אינתד הייבר אנמהר יכה 
nicht [verunreinigend] sei, daher muss er ליהאמה הז הדשה ינפ לע^^תמב וא ברח ללחב הדשה 
lehren, dass wegen eines Viertel [kabs] Ge-20 תולעהל ול שיו יהה ןמ רבא הז ללהב תמה ינפ לע 

 ללהנה רבא הז תמב וא ללחכ וז ירה ברח״״הכורא
 רבקב וא תומצע עבור הז םדא םצעב וא תמה ןמ
 ו.H071הלועו תעקוב האמוט רמ'*רמאד" םותס רבק הז

Naz.36a 

 Hol. 3a י

F01|4 

• Ah.vli,! 

31 (M — אל...יבר) || 32 P + 33 |1 ךל M רמא ל״רו 
 .רמא + P 35 Ij ל״ב — P 34 |1 אלדמ ןהילע ׳לגמ ריזנה

(M + ןמ רבא לעו תמה ןמ רבא לע ׳שירב ינתק אה ךל רמא 
 לעו ןעגמ M 37 || עבור אנת אל M 36 || (ל״רו ׳ונ יחה
 40 11 םד — M 39 II ארמימל -|- M 38 || יבהל ןאשמ

M 41 || ד P — םתה...אל M 42 II — 43 ב II 

B 44 || תיעיבר B — ו M 45 II — ל״ר ל״א II 

46 P — 47 1| הדשה ינפ לע M 11 ללחכ (׳וא) אוה ירה ללחב 

48 P — רמ. 

beine der Nazir nur bei Bezeltung sieh nicht 
schere. — Aber auch hinsichtlich des hal- 
ben Log Blut ist ja zu folgern, nur an ei- 
nem halben Log Blut, nicht aber an einem 
Viertel [log] Blut, dennoch lehrt er im Schluß- 
Satz: ein Viertel[10g] Blut!?—Dies schliesst 
die Ansicht R. Aqibas aus, denn R. Aqiba 
sagt, ein von zwei Leichen herrührendes 
[Viertel [log] Blut sei durch Bezeltung ver- 
unreinigend. — Von was für einem Glied 
von einer Leiche wird hier gesprochen: ist 
daran ein gerstengrosser Knochen, was ist demnach der Grund R. Johanans, und ist 
daran kein gerstengrosser Knochen, was ist demnach der Grund des Res-Laqis!? — 
Nach Res-Laqis ist zu erwidern: tatsächlieh, wenn daran kein gerstengrosser Knochen 
ist, jedoch hat der Allbarmherzige dieses einbegriffen. Es wird nämlich gelehrt:"‘(/««^ 
jeder, der rührt auf freiem Feld an einen Erschlagene71 durch ein Schwert oder einen 

Toten. Auf freiem Feld.^ das ist die Bezeltung über dem Toten; Erschlagenen., das ist 
ein Glied von einem Lebenden, das soviel [Fleisch] hat, um heilen zu können‘”; 
Schwert., dieses gleicht dem Erschlagenen‘”; oder einen Toten\ das ist ein von einem 
Toten abgetrenntes Glied; oder an einen Menschenknochen., das ist ein Viertelkab 
Gebeine; oder an ein Grah., das ist das ausgefüllte‘”Grab, denn der Meister sagte, bei 

119. In der folgenden Mi§nah (S. 130 Z. 18ff), wo diejenigen Verunreinigungen aufgezählt werden, 

derentwegen der Nazir sich das Haar nicht schere. 120. Aus dem Wortlaut der Miänah ist zu ent- 

nehmen, dass dies nicht von dem Fall gelte, wenn daran nicht genügend P'leisch vorhanden ist. 121. 

Num. 19,16. 122. Falls es an einem Bebenden haften würde. 123. Dieses ist gleich jenem 

erstgradig unrein. 124. Wenn zwischen der Deiche u. dem Grabdeckel keine Handbreite freier Raum 

vorhanden ist. 

17 Talmud ßd.V 
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 einem solchen dringe die Unreinheit nach אינת הדוהי בר רמא העיגנ יבג וליאו תדרויו תעקוב
 oben und nach unten"^ Hinsichtlich der °הרועשכ םצע הז םצעב ללחב וא םצעב עגנה לבו 19,18.

 ,Berührung aber [Verunreinigung durch] תול;,הל וב !יאו יחה ןמ ללהנה רבא הז ללהב וא
 -e׳£’^sagte R. jehuda, wird ge\eh.rt:'^/)er רבן,ב וא תמה !מ ללחנה רבא הז תמב וא^דכורא

(PF3 °־!.64] רבא יאה רובידה ינפלש רבק הז שיקל שיר רמא rührt hat an einen Knochen oder einen 

 Erschlagenen. Einen Knochen.^ das ist ein הרועשכ םצע היב תיאד יא ימד יכיה תמה ןמ
 -gerstengrosser Knochen; oder einen Er הרועשכ םצע היב תילד אלא םצעב עגונה ונייה

 -schlagenen.^ das ist ein von einem Ueben םלועל ןנחוי יבר ךל רמא הייבר אנמחר יכה וליפאו
 den abgetrenntes Glied, das nicht soviel ואשמל ןינע והנת ועגמל ןינע וניא םאו היב תיאד.
 -hat, anheilen zu können; oder ei [Fleisch] אה והל איעביא ♦רכו רתוסו יעיבשבו ישילשב הזמו !0

 nen Toten das ist ein von einem Toten ברעה דיבעד דע יאק יעיבשב רהטיש דע ינתקד
 -abgetrenntes Glied; oder ein Grab.^ Res-Ua יאק ינימשב אמלד וא איה רזעילא יבר° ינמו שמש
 -qis erklärte, das Grab vor der Gesetzge ןנבר ינמו ויתונברק איביש דע רהטיש דע יאמו
 bung"^ — Von was für einem Glied von דימ הנומו ליחתמ אפיס ,ינתקדמ עמש את איה
 -einer Reiche wird hier gesprochen, ist da ויתונברק איביש דע רהטיש דע יאמ^^אשיר אה !5
 ran ein gerstengrosser Knochen, so ist dies אל ינימש דע הרהטד תוריזנ ירמאד איה ןנבר ינמו

 -ja das Berühren eines Knochens, wahr אלייח:
scheinlich doch, wenn kein gerstengrosser 
Knochen daran ist, dennoch hat der All- 

Naz.18t> 

 1״11 םימעה ץראו םרפה תיבו”תוערפהו תוככסה לב
 עכורו"להאו םר תיעיברו קפודהו ללוגהו
 -barmherzige es einbegriffen’"’!? — R. joha ורמג ימיו ורפס ימיו^’ תמב םיעגונה םילכו תומצע"' 20

 coi.b וניאו“ יעיבשבו ישילשב הזמו חלגמ ריזנה ןיא ולא לע

49 M — 50 1| י״רא P — ב. M — 51 ללחב...םצעב II 

M — 52 ן] הכורא...ןיאו P — תמה״.וא P 53 II — 

54 M — 55 || שמש...דע M — אה יאמו יאק ׳םשב 
56 M תוריזנ ׳אד אוה שמש ברעה דיבעד דע 

 .ימיבו B 59 || (ריזנ רמג -j- P) 58 || תיבב

M 57 

nan kann dir erwidern: tatsächlich, wenn 
ein solcher daran ist, und da es nicht auf 
das Berühren zu beziehen’^’ist, so beziehe 
man es auf das Tragen. 

Und am dritten und siebenten 

[Tag] besprengen lassen &c. hinfällig. 

Sie fragten: Erfolgt die Reinigung, von der gelehrt wird, am siebenten, sobald Son- 
nenuntergang erfolgt ist, nach R. Eliezer, oder erfolgt sie am achten, denn darunter 
ist die Darbringung seiner Opfer zu verstehen, nach den Rabbanan’^‘? — Komm und 
höre: Im Schlußsatz wird gelehrt: er beginne mit! der Zählung sofort; demnach ist 
unter Reinigung im Anfangsatz die Darbringung seiner Opfer zu verstehen, nach den 
Rabbanan, welche sagen, das Nazirat in Reinheit beginne erst am achten [Tag]. 

[EGEN DER nachhängenden Zweige, der Mauervorsprüngeeines Grab- 

STÄTTENACKERS’", DES EaNDS DER WELTLICHEN VÖLKER’", DES GrABDECKELS, 

DES Seitenbretts’”, eines Viertel[logs] Blut, eines Zelts’", eines Viertel[kabs] 

Gebeine, der an einer Leiche berührten Geräte, der Zählungstage’” und 

DER Dauer des entschiedenen Aussatzes aber schere der Nazir sich nicht. 

125. Ohne Begrenzung; das Grab gleicht der Leiche selbst, u. wer sich auf diesem befindet, ist durch 

Bezeltung unrein; cf. Bd. viij S. 1029 N. 127. 126. Num. 19,18. 127. St. לכו ist לעו zu 

lesen. 128. Dh. das nichtjüdische Grab; dieses ist durch Berührung u. nicht durch Bezeltung ver- 

unreinigend. 129. Dass der Nazir sich wegen dessen schere, gegen die Ansicht RJ.s. 130. Da 

die Verunreinigung schon durch das Berühren des Knochens erfolgt. 131. Cf. S. 43 Z. 28ff. 132. 

Wenn unter einem der Zweige od. Vorsprünge 1 Stück von einer Leiche sich befunden hat, der Nazir 

aber nicht weiss, ob er gerade unter diesem war; es besteht somit ein Zweifel, ob eine Verunreinigung 

durch Bezeltung erfolgt ist. 133. Ein Ackerfeld, auf dem ein Grab mitgepflügt worden ist; cf. Bd. 

iij S. 686 Z. 20ff. 134. Das rabbanitisch verunreinigend ist; cf. S. 47 Z. 10ff. 135. Oder 

Steins, auf dem der Sarg od. Grabdeckel liegt. 136. In dem eine Leiche sich befindet, das der Nazir 

berührt. 137. So werden die 7 Tage genannt, die der vom Aussatz geheilte von seiner Heilung 
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Am DRITTEN UND AM SIEBENTEN [Tag]’'* ול ]יא קרקו רימ הנומו ליחתמו״יםימרוקה״תא רתוס 
LASSE KR SICH BESPRENGEN UND DIE vER- ולא ייה ערוצמ לש ורגסהלמיו הבזהו בזה ימי*’תמאכ° (’’״׳’׳•׳’ו 
GANGBנNPנN TaGE SIND NICHT HINFÄLLIG; חל ]ילוע ^ 

ER BEGINNE MIT DER ZÄHLUNG SOFORT׳” ]‘רא־ לע ךסימה ןליא תוכבסיןה ולאו° .ארמג 
UND HAT KEIN Opeer DARZUBRINGEN. In o איעביא :□ימעה ץראו :רדנה ןמ תואצויה תוערפו 
Wirklichkeit SAGTEN SIE, DASS DIE Tage אמלד וא° הילע ורזנ אריוא םושמ״ םימעה ץרא והל׳'“^•^״* 
DES MÄNNLICHEN ODER WEIBLICHEN Flus- ישילשב .יזמו עמש את הילע ורזנ אשונ םושמ״ ״’•י®" 
SES UND DIE Tage der Absperrung des יל המל האזה אריוא םושמ תרמא יאו יעיבשבו 
Aussätzigen’^ihm angerechnet WERDEN. םושמ ךל אמיא םלועל אל אשונ םושמ^ראל אלא 

GEMARA. Nachhängende Zweige sind 10 ינתקדמ ארבתסמ ימנ יכה אראשא ינתק יכו אריוא 
solche, die von einem Baum nachhängen. אלא ןוניאדראזה ינב םילכ ינה תמב םיענונה םילכו 
Vorsprünge sind solche, die aus einer Stein- ן*ראל סנכנה״ יאנתכ אמיל״ :אראשא הנימ עמש ״.״so'b®® 
wand hervorragen. Des Bands der weit- יסוי יברו אמטמ יבר לדנמו הבית הדישב םימעה Sft:8r 
liehen Völker. Sie fragten: Ist über das אריואי׳סושמ רבס יבר ואל יאמ רהטמ הדוהי יברב 
Land der weltlichen Völker [die Unrein-15 ילוכד אל אשונ םושמ רבס הדוהי יברב יפוי יברו 
heit] wegen der LufU'verhängt worden oder להא הימש קמז להא רבס רמ אשונ םושמ אמלע 
ist sie wegen des Bodens verhängt worden? יברב״״יסוי יבר אינתהו להא הימש אל“רבס רמו 
— Komm und höre: Am dritten und am ינפ לע הקרזו’°םילכ האלמ איהש הבית רמוא הדוהי 
siebenten [Tag] lasse er sich besprengen. אלא הרוהט תהנומ התיה םאו״ האמט להאב תמה!״״'•®^! 
Wozu wäre, wenn man sagen wollte, we-20 אחיכש אלד״ ןויכ רבס רמו אריוא םושמ אמלע ילוכדQid.28b 
gen der Luft, die Besprengung nötig; wahr- אהיכש אלד בנ לע ףא רבס רמו^׳ןנבר היב ורזנ אל 
scheiniich also wegen des Bodens. — Nein, הדישב םימעה ץראל סנכנה״ אינתהו ןנבר היב ורזנ I tAh.lS 

61 P — ׳חתמו, M 62 הנומ ליחתה II 

B + 63 || ורמא P תולוע B 54 II ה 4־ M 65 II 
 II (םושמ...אריוא — M) 67 || והנינ M 66 \\ ם״ש +
68 M 69 || ואל קורז להא M — 70 || י״רב MP קרזו II 

71 (M — ןנבר...רמו). 

60 P שדוקה tatsächlich, kann ich dir erwidern, wegen 

der Luft, und dies''''bezieht sich auf die 

übrigen Fälle. Dies ist auch einleuchtend; 

er lehrt dies von an einer Leiche berührten 

Geräten; ist denn wegen solcher Geräte die 

Besprengung erforderlich? Vielmehr bezieht es sich auf die übrigen Fälle. 

Es wäre anzunehmen, dass hierüber folgende Tannafm streiten: Wer in einer 

Truhe, einer Kiste oder einem Schrein in das Land der weltlichen Völker kommt, ist 

nach Rabbi unrein und nach R. Jose b. R. Jehuda rein. Wahrscheinlich ist Rabbi der 

Ansicht, wegen der Luft, und R. Jose b. R. Jehuda der Ansicht, wegen des Bodens. 

— Nein, alle sind der Ansicht, wegen des Bodens, nur ist einer der Ansicht, das be- 

wegliche Zelt gelte'^als Zelt, und einer ist der Ansicht, es gelte nicht als Zelt. — Es 

wird ja aber gelehrt, dass, wenn man eine Kiste voll Geräte zeltartig'^^über eine Lei- 

che wirft, sie, wie R. Jose b. R. Jehuda sagt, unrein, und wenn sie liegen bleibt, sie 

rein sei!? — Vielmehr, alle sind der Ansicht wegen der Luft, nur ist einer der An- 

sicht, dass die Verordnung der Rabbanan sich hierauf, da dies ungewöhnlich ist, nicht 

erstrecke, und einer ist der Ansicht, dass die Verordnung der Rabbanan sich hier- 

auf, obgleich es ungewöhnlich ist, wol erstrecke. Es wird auch gelehrt: Wenn je- 

mand in einer Truhe, einer Kiste oder einem Schrein in das Land der weltlichen 

bis zu seiner völligen Reinigung ausserhalb seiner Wohnung zu verbringen hat; cf. Lev. 14,8ff• Wenn der 
Nazir während des Nazirats unrein war, so werden ihm diese Tage nicht angerechnet, jedoch sind die be- 

reits absolvirten Tage nicht hinfällig. 138. Seit der Verunreinigung. 139. Nach Erlangung 
der Reinheit. 140. Während welcher über die Art des Aussatzes noch ein Zweifel obwaltet; cf. Lev, 
13,4 ff. 141. Die Unreinheit wird auch auf denjenigen übertragen, der den Boden nicht beriihrt hat. 

142. Dass er sich besprengen lassen müsse. 143. Der Insasse ist somit vom Boden getrennt. 144• 
Wenn die Kiste ein schützendes Zelt für die Geräte bildet. 

17♦ 
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 Völker kommt, so ist er rein, wenn aber אמט אייר^סיאבו הנ״יפסבו ןורקב רוהט לדנמו הבית

 in einem Wagen, einem Schiff oder einem ם1/ל ובורו ושאר איצוה אמש אבה אמיא תיעביאו

 Segelschiff, so ist er unrein. Wenn du aber *’סנכנה רמוא הדוהי יברב יסוי יבר אינתהו ינילפ

 willst, sage ich: hierbei streiten sie, [ob zu איצויש דע רוהט לדנמו הבית הדישב םימעה ןדאל

 berücksichtigen ist,] er könnte den Kopf אדסהבר רמא :הנומו ליחתמו :ובורוארשארוא״סשל 5
 -und den grösseren Teil des Körpers her הבורמ תוריזנב לבא ^ תטעומ תוריזנב אלא ונש אל

 vorstrecken. Es wird auch gelehrt: R. Jose הנומו ליחתמ איברש בר ביתמ היל !יקלס ימנ”קלםימ

 b. R. jehuda sagt, wenn jemand in einer אמיליא יאמב ןימדוקה תא ןהב לטבמ ןיאו" דימ

Coi.b תוריזנב ואל אלא° רעיש לודינ יעבק^״תטעומ תוריזנב Truhe, einer Kiste oder einem Schrein in 

 das Land der weltlichen Völker kommt, so ול ביתומ אוה דימ הנומו ליחתמ ינתקו הבורמ !0)

 ist er rein, es sei denn, dass er den Kopf ‘"ביתיד םוי םישמה תב תוריזנב הל קרפמ אוהו

 -und den grösseren Teil des Körpers her רדהו אתערצ״׳חלנמ תערצ היב אדיליתיאו ןירשע

 .vorstreckt רעש לודינ היל תיא אהד ריזנד'ןימוי ןיתלת ביתי

 .Er beginne mit der Zählung, r ־־“טלחומו קפםב’^ היהש ריזנ״אמה רב ימר ביתמ-»

foi.56 5! ןיל התושו םוי םישש רחאל םישדקב'^ לכוא״ קפסב Hisda sagte: Dies gilt nur von einem kür- 

 ״'zeren Nazirat, bei einem längeren Nazirat הלע ינתו םוי םירשעו האמ רחאל םיתמל אמטימו

 .aber werden sie ihm auch angerechnet. R "";תוריזנב לבא תטעומ תוריזנב םירומא םירבד המב

 Serabja wandte ein: Er beginne mit der התושו םינש יתש רחאל םישדקב לכוא הנש תב

 Zählung sofort und die früheren [Tage] אקלס יאו םינש עברא רחאל םיתמל אמטימו ןיי

 -sind nicht hinfällig, in welchem Fall, woii םישלשו םינש שלשב היל ינסית ימוי היל ןיקלס ךתעד 20

 ,te man sagen, bei einem kürzeren Nazirat האמוט ימי''אלא יל ןיא" ישא בר ביתמ דועו םוי

so ist ja ein Haarwuchs erforderlich; wahr- 

B 75 II יגילפ — M scheinlich doch bei einem längeren Nazi- 

rat, und er lehrt, dass er mit der Zäh- 

lung sofort'^'beginne!? Er erhob diesen Ein- 

wand, und er selbst erklärte es auch: Bei 

einem Nazirat von fünfzig Tagen, wenn er zwanzig Tage absolvirt hat und dann von 

einem Aussatz befallen worden ist; er schere sich wegen seines Aussatzes und absol- 

vire dann die dreissig Tage des Nazirats, denn nur dann‘״ist ein Haarwuchs vorhan- 

den. Rami b. Hama wandte ein: Wenn ein Nazir zweifelhaft unrein und zweifelhaft 

aussätzig ist, so darf er nach sechzig Tagen'^Geheiligtes essen und nach hundert- 

undzwanzig Tagen'״ Wein trinken und sich an Toten verunreinigen. Hierzu wird ge- 

lehrt: Dies gilt nur von einem kurzen Nazirat, bei einem Nazirat von einem Jahr 

aber darf er Geheiligtes essen erst nach zwei Jahren und Wein trinken und sich an 

Toten verunreinigen erst nach vier'־''’Jahren. Wenn man nun sagen wollte, die Tage 

werden ihm angerechnet, so sollten doch drei Jahre und dreissig Tage"'ausreichen!? 

Ferner wandte R. Asi ein: [Es wird gelehrt:] Ich weiss nur, dass ihm die Tage 

72 M ׳קסיאב וא 'פסב וא ׳רקב היה 

 ׳ישרשמ M 78 || ימנ —

B 73 II 74 איצוי II 
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79 M 80 || וניאו M יעב אה II 

81 B 82 |[ ותערצ M 83 || ׳וריזנד M — 84 11 קפסב 

M — 85 ב M ותאמוט(!)ימד. 

145. Wo nach dem Scheren wegen des Anssatzes noch die Dauer eines Haarwuchses zurückbleibt. 

146. Nach Beendigung der Unreinheitstage, diese aber werden nicht mitgerechnet. 147. Wenn die 

in Rede stehenden Tage nicht mitgerechnet werden. 148. Wenn dieser Zweifel am 1. Tag des Na- 

zirats besteht, so kann das 1. Scheren, wegen des Aussatzes, erst nach 30 Tagen erfolgen, da das Scheren 

wegen eines Zweifels das Nazirat nicht verdrängt; das 2. Scheren, wegen der Unreinheit, kann ebenfalls 

erst nach weiteren 30 Tagen erfolgen, da das Nazirat vielleicht beim 2. Scheren begonnen hat. 149. 

Nach Absolvirung von weiteren 30 Tagen besteht noch immer ein Zweifel, er kann aussätzig u. unrein ge- 

wesen sein, in welchem Fall das Scheren 2mal wegen des Aussatzes und einmal wegen der Unreinheit 

erfolgt ist, wonach das Nazirat erst am 90. Tag beginnt. 150. Er hat wie im 1. Fall 4 Nazirate 

zu absolviren, da während des Nazirats das Scheren wegen einer zweifelhaften Unreinheit nicht erfolgen 

darf. 151. Wegen des Haarwuchses. 
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der UnreTnhert'* nicht angerechnet werden, אוה ןמו ןלנמ וטולה ןינמה p ול“ ןילוע ןייאש 

woher dies von den Tagen des entschiede- הלגמ וטולה ןברק איבמו הלגמ האמוט יימי 

nen Aussatzes? Dies ist durch einen Schluss ןינמה ןמ ול ןילוע ןיא ותאמוט ימי המךברק איבמו 

zu folgern: wegen der Tage der Unrein- תרמא םא אל ןינמה ןמ ול ןילוע ןיא וטולה ימי ףא“ 

heit muss er sich scheren und ein Opfer 5 רמאת ןימדוקה תא ןהב לטבמ ןכש ותאמוט ימי 

bringen und wegen der Tage des entschie- תרמא ןימדוקה תא ןהב לטבמ ןיאש וטולה ימיב 

denen Aussatzes muss er sich scheren und תהלגתל יואר ורעשש רבקב ריזנ המו אוה רמוחו״לק 

ein Opfer bringen, wie ihm nun die Tage ןיאש וטולה ימי ןינמה ןמ ול ןילוע ןיא תוריזנ’“ 

der Unreinheit nicht angerechnet werden, יל ןיאו ןכש לכ אל’'תוריזנ תהלגתל יואר ורעש 

ebenso werden ihm die Tage des entschie- 10 ימי המ° אוה ןידו ןינמ ורפס ימי וטולה ימי אלא Col.b 

denen Aussatzes nicht angerechnet. Nein, וטולה ימי המוררפם ימי ףא^תהלגת ןועט וטולה 

sollte dies, wenn dies von den Tagen der ימי ףא לוכי’'ורפם ימי ףא ןינמה ןמ ול’'ןילוע ןיא 

Unreinheit gilt, durch die die früheren־“hin- בשומו בכשמ אמטמ טולה ןתונ ןידהו’'ןכ ורגסה 

fällig werden, auch von den Tagen des ימיל תרמל’”םא בשומו בכשמ אמטמ ורגסה ימיו 

entschiedenen Aussatzes gelten, wodurch 15 ןיא ורגסה ימי ףא ןינמה p ול ןילוע ןיאש וטולה 

die früheren nicht hinfällig werden!? Ich וטולה ימיב תרמא םא אל תרמא ןינמה ןמ ול ןילוע 

will dir sagen, es ist [ein Schluss] vom ןיא ךכיפל ןברק איבמו תהלגת ןועט וטולה ןכש 

Leichteren auf das Schwerere zu folgern: וניאו תהלגת ןועט ןיאש ורגסה ימיב רמאת ןילוע 

wenn bei einem an einem Grab erfolgten ורפס ימי ורמא ןאכמ ןינמל ולעי ךכיפל ןברק איבמ 

Nazirat, wobei das Haar zum Scheren ge- 20 הבזהו בזה ימי לבא ןינמה ןמ ול ןילוע ןיא ורמג ימיו 
 אהימ’’ינתק ול ןילוע ולא ירה ערוצמ לש ורגסהו

86 M — 87 || ול P ימי ףא P 88 II + 89 11 ו (M 

 (ןינמה...ףא —

92 M ןיא ןינמה ןמ ול ולעי אלש [ןיד וגיא=] ד״א 

91 M ריזנ 

93 

eigneUhst, die früheren Tage nicht ange- 

rechnet werden, um wieviel weniger die 

Tage des entschiedenen Aussatzes, wobei 

das Haar zum Scheren wegen des Nazirats 

nicht geeigneUüst Ich weiss dies nur von ^ M 94 || ׳ירפצו M 

den Tagen des entschiedenen Aussatzes, M 97 j[ ן גמה ןמ ו ןי וע ן א + M 96 || ו 

woher dies von den Zählungstagen'!? Dies ^הימ b 99 |1 יתדמל P 98 1| ורמא 

ist durch einen Schluss zu folgern: die Ta- 

ge des entschiedenen Aussatzes benötigen des Scherens und die Zählungstage benö- 

tigen dessen, wie nun die Tage des entschiedenen Aussatzes ihm nicht angerech- 

net werden, ebenso gilt dies auch von den Zählungstagen. Man könnte glauben, dies 

gelte auch von den Tagen seiner Absperrung“״', wie dies durch einen Schluss zu fol־ 
gern ist: während des entschiedenen Aussatzes verunreinigt er Lager und Sitz und 

während der Absperrung verunreinigt er Lager und Sitz, somit sind ihm, wie du hin- 

sichtlich der Tage des entschiedenen Aussatzes folgerst, dass sie ihm nicht angerech- 

net werden, auch die Tage der Absperrung nicht anzurechnen. Nein, wol gilt dies von 

den Tagen des entschiedenen Aussatzes, denn da der entschiedene Aussatz des Sehe- 

rens und der Darbringung des Opfers benötigt, daher werden sie ihm nicht ange- 

rechnet, die Tage der Absperrung aber benötigen nicht des Scherens und der Dar- 

bringung des Opfers, daher werden sie ihm wol an gerechnet Hieraus folgerten sie, 

dass die Zäblungstage und die Dauer des entschiedenen Aussatzes nicht angerechnet 

werden, aber die Tage des männlichen oder weiblichen Flusses und der Absperrung 

des Aussätzigen wol angerechnet werden. Hier heisst es nun: nein, sollte dies, wenn 

152. Durch Veruureinigung an einem Toten. 153. Die in Reinheit absolvirten Tage. 

154. Wegen des Nazirats, da dies wegen der Verunreinigung nicht zu erfolgen braucht; cf. S. 38 Z. 11 ff. 

155. Da es vorher wegen des Aussatzes zu erfolgen hat. 156. Cf. S. 130 N. 137. 157. Cf. 

Dev. 13,4 ff. 



134 -IV NAZIR VII Fol. 56b 

dies von den Tagen der Unreinheit gilt, 

durch die die früheren hinfällig werden, 

auch von den Tagen des entschiedenen 

Aussatzes gelten &c. In welchem Fall: woll- 

te man sagen, bei einem kurzen Nazirat, 

so ist ja ein Haarwuchs erforderlich, wahr- 

scheinlich doch bei einem längeren Nazi- 

rat, und er lehrt, dass sie ihm nicht an- 

gerechnet werden. Sie werden ihm somit 

 תא ןהב לטבמ ןכש האמוט למיב תרמא םא אל
 תורדגב אמ־יליא'יאמבי״וטולח ימיב רמאת ןימדוקה
 הבורמ תוריזנב ואל אלא רעש לודיג ןניעב אה תטעומ
 ןיקלס אל אמלא ןיגמה ןמ ול^ ןילוע'ןיאש יגתקו'

 :הנימ עמש היל
 iiv.i] ןמ האמוט לכ עשוהי יבר םושמ רזעילא יבר רמ

 תאיב לע הילע ןיבייח הילע חלגמ ריזנש' תמה
 הילע חלגמ ריזגה ןיאש תמה ןמ האמוט לכו שרקמ
 ריאמ יבר רמא שדקמ תאיב לע הילע’ ןיבייח ןיא

 .nicht angerechnet; schliesse hieraus ?ץרשה ןמ הלק וז אהת אל !0

ELIEZER SAGTE IM Namen R. Jeho- 
suÄs: Jede von einer Leiche her- 

 הל רמנ עשוהי יבר םושמ רזעילא* יברו .ארמג

 רמא° איגתד הל רמג לממ רב עשוהי יבר םושמ אהו 5

 rührende Verunreinigung, derentwe יבר תא יתאצמ םקסידרעל’ יתכלהשכ רזעילא* יבר

 gen der Nazir sich scheren muss, macht °'ריאמ יבר יגפל ןדו בשוי היהש שאר רתפ ןב עשוהי

 -das Betreten des Heiligtums straf הילע” הלגמ ריזנהש תמה ןמ האמוט לכ הכלהב !5

 -bar, und jede von einer Leiche her תמה ןמ האמוט לבו שדקמ תאיב םושמ הילע ןיבייה

 -rührende Verunreinigung, derentwe תאיב םושמ תילע ןיבייח ןיא הילע הלגמ ריזנה ןיאש

 ,gen der Nazir sich nicht scheren darf ול יתרמא ץרשמ הלק וז יהת’* לא” ול רמא שדקמ

 macht das Betreten des Heiligtums ךכ ןה יל רמא לממ רב עשוהי יברב יקב התא םולכ

 nicht strafbar. R. Meir sagte; Diese לכ עשוהי יבר םושמ’*לממ רב עשוהי יבר יל’למא 20

 -darf nicht geringer sein als die [Ver םושמ הילע בייח הילע״חלגמ ריזנהש תמה ןמ האמוט

 .unreinigung] an einem Kriechtier חלגמ ריזנה ןיאש תמה ןמ האמוט לכו שדקמ תאיב

 GEMARA. Lehrte R. Eliezer dies denn ”יוה שדקמ תאיב םושמ הילע ןיבייח ןיא הילע

 im Namen R. jehosuäs, er lehrte es ja im הנימ עמש ורמא”הל רימג לממ רב עשוהי יבר םושמ

 Namen des R. jehosuä b. Mamal'^P Es wird יארתבו יאמדק׳^אתלת יבב הרמאתמד אתתעמש'*לכ 25

nämlich gelehrt: R. Eliezer erzählte: Als 

ich nach Ardisqa’'''kam, traf ich R. Jehosuä 

b. Pathar-Ros‘'°vor R. Mefr sitzen und Ha- 

lakha vortragen: jede von einer Leiche 

herrührende Verunreinigung, derentwegen 

der Nazir sich scheren muss, macht das 

Betreten des Heiligtums strafbar, und jede 

von einer Leiche herrührende Verunreini- 

gung, derentwegen der Nazir sich nicht scheren darf, macht das Betreten des Hei- 

ligtums nicht strafbar. Da sprach dieser zu ihm: Diese darf nicht geringer sein als 

die [Verunreinigung] an einem Kriechtier. Hierauf sprach ich zu ihm: Bist du in [den 

Lehren des] R. Jehosuä b. Mamal kundig? Er erwiderte mir: Jawol. Folgendes sagte 

mir R. Jehosuä b. Mamal im Namen R. Jehosuäs: jede von einer Leiche herrühren- 

de Verunreinigung, derentwegen der Nazir sich scheren muss, macht das Betreten des 

Heiligtums strafbar, und jede von einer Leiche herrührende Verunreinigung, derent- 

wegen der Nazir sich nicht scheren darf, macht das Betreten des Heiligtums nicht 

strafbar, Demnach lehrte er es ja im Namen des R. Jehosuä b. Mamal!? — Ich will 

dir sagen, hieraus ist zu entnehmen, dass, wenn eine Lehre von dritter Hand herrührt, 

sie auf den Namen des ersten und des letzten [Autors] vorgetragen wird, nicht aber 

tNaz. 

100 f- M- ןימדוקה תא ןהב לטבמ ןיאש M 1 II 2 יא II 

M 3 || ינתקד M ןיקלס אלד ינתקו ׳םדוקה תא ןהב לטבמ 
 II ריזנהש M 6 || ׳וא ׳עלא ׳ר M 5 || ול — p 4 j| הל

7 P — 8 || הילע M 9 || ׳עלא B איקסדרעל. M ריעל 

 הילע — M 11 II ׳שויש ׳ריתב ןב ידוהי M 10 || ׳יסיק
12 M — לא B 13 II אהת I 

 ןיבייה M 16 || ייר םושמ —

 ׳תלימ M 18 II ם ״ש

14 M — יל M 15 II 

|| 17 M הל רימנ ירמא 
19 M יאמק. 

158. Der im T. ohne Vatersnamen genannte RJ. ist RJ. b. Hananja, Lehrer des RJ. b. Mamal. 

159. Die Schreibweise dieses Namens variirt sehr im t sehen Schrifttum; cf. Bd. ij S. 98 N. 33. 



P6aii,d 

ib.i1i,2 
Nid.41a 

liv.2| 

Foi.57 

Sab.l32a 

Pes.bl^ 

Fol. 56b—57a NAZI R vfCiv 135 

 קחצי רב ןמחנ בר רמא ןנירמא אל אעצימי־ןנירמא”
 ינלבוקמ ךב רלבלה םוחנ רמא° אנינת ימנ ןנא ףא
 ולבקש תונוזה ןמיילבקש אבאמ לביקש אשאימ״יברמ
 לדרחו תבש ערוזב° יניסמ השמל הבלה םיאיבנה ןמ

 דחאו דחא לכמ האפ ןתונש׳^תומוקמ השלשו םינשב“'
 :הנימ עמש בישהק אל בלכו עשוהי וליאו

 םא המ רזעילא יבר ינפל יתנד אביקע יבר רמ|א|
 ריזנה להאב םדא״אמטמ וניאש הרועשכ םצע
 אמטמ אוהש םד תיעיבר ואשמ לעו ועגמ לע חלגמ

auf den Namen des mittelsten. R. Naliman 

b. Ji9baq sagte: Auch wir haben demgemäss 

gelernt: Nahum der Schreiber sagte: Es ist 

mir überliefert worden von R. Mejasa, die- 

sein von seinem^Vater, diesem von den Paa- 

ren'^und diesen von den Propheten, es sei 

eine Mosel! am Sinaj überlieferte Lehre, 

dass, wenn man jemand Dill oder Senf an 

zwei oder drei Stellen gesäet hat, er den 

Eckenlass''‘an jeder besonders lasse. Je-10 העגמ לע חלגמ ריזנה אהיש ןיר וניא להאב םרא“' 

hosuä und Kaleb"‘ aber nennt er nicht; לקמ ןאכ ןינד“ןיא אביקע הז המ יל“'רמא האשמ לעו 

schliesse hieraus. עשוהי יבר ינפל םירבד“'יתיצרהו יתאבשכו רמוחו 
ÄQ1BA SAGTE: Ich deduzirte vor :הכלה ורמא ןכ אלא תרמא הפי יל רמא'° 

iM. R. Eliezer: Wenn der Nazir sich הכלה הרועשכ םצע והל איעביא .ארמג° 

WEGEN DER Berührung und des Tra-1s הכלהמ רמוחו לק ןינד ןיאו רמוחו לק םד תיעיברו 
GENS EINES GERSTENGROSSEN KNOCHENS, 

DER EINEN Menschen durch Bezeltung 

NICHT UNREIN MACHT, SCHEREN MUSS, UM 

WIEVIEL MEHR MUSS DER NaZIR SICH 

SCHEREN WEGEN DER BERÜHRUNG UND 

DES Tragens eines Viertel[logs] Blut, 

DASS EINEN Menschen durch Bezeltung 

UNREIN MACHT. DA SPRACH ER ZU MIR: 

Was soll dies, Äqiba, man deduzirt hierbei keinen [Schluss vom] Leichteren 

AUE DAS Schwerere. Als ich darauf zu R. Jehosuä kam und ihm dies unter- 

BREITETE, SPRACH ER ZU MIR: Du HAST RECHT, ABER SO HABEN SIE DIE HaLAKHA 

FESTGESETZT.’ 

 רמוחו לק הרועשכ םצעו הכלה םד תיעיבר אמלד וא
 הרועשכ םצע עמש את הכלהמ רמוהו לק ןינד ןיאו
 רמוחו לק ןינד ןיאו רמוחו לק םד תיעיברו הכלה

 :הכלהמ

20 (M — ׳רמא) 21 B 22 11 יאעיצמ M אשיימ II 

|| 24 M וליאו ׳וכו P 25 II — ש II 

26 J- M 27 || ה תא P — םדא. M -|- 28 ה תא II 

P 29 || היל M — ןינד P 30 II -|- ו. 

23 P — ולבקש ז״המ 

GEMARA. Sie fragten: Besteht hinsichtlich des gerstengrossen Knochens eine 

Halakha‘'T!nd [der Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere soll hinsichtlich des 

Viertel[logs] Blut gefolgert werden'", und von einer Halakha ist [kein Schluss vom] 

Leichteren auf das Schwerere zu folgern, oder besteht hinsichtlich des Viertel[logs] 

Blut eine Halakha‘", und vom gerstengrossen Knochen soll [durch einen Schluss] vom 

Leichteren auf das Schwerere gefolgert‘"werden, und hinsichtlich einer Halakha ist 

kein [Schluss vom] Leichteren auf das Schwerere zu folgern? — Komm und höre: 

Hinsichtlich des gerstengrossen Knochens besteht eine Halakha und hinsichtlich des 

Viertel [logs] Blut soll [ein Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, 

und von einer Halakha ist kein [Schluss vom] Leichteren auf das Schwerere zu folgern. 

160. Cf. Bei. i S. 242 N. 7. 161. Cf. Lev. 23,22. 162. Die Bindeglieder zwischen Mo§eh 

u. den Propheten. 163. Dass der Nazir sich wegen der Verunreinigung an diesem scheren müsse. 

164. Dass es durch Bezeltung verunreinige. 



ACHTER ABSCHNITT 

lENN JEMAND ZU ZWEI Naziräern’ 

m SPRICHT: ICH HABE GESEHEN, DASS EI- 

NER VON EUCH SICH VERUNREINIGT HAT, 

WEISS ABER NICHT, WER VON EUCH, SO 

 -MÜSSEN sie“ sich scheren und [zusam י.

men] ein Opfer der Unreinheit und 

EIN Opfer der Reinheit darbringen, 

WOBEI EINER spreche; BIN ICH DER Un- 

REINE, SO SEI DAS OpFER DER UNREIN- 

10 heit für mich und das Opfer der Rein- 

HEIT FÜR DICH, UND BIN ICH DER REINE, 

SO SEI DAS Opfer der Reinheit für 

MICH und das Opfer der Unreinheit 

für dich. Sodann zählen sie dreissig 

Tage^und bringen ein Opfer der Rein- 

HEIT, wobei einer spreche: bin ich der 

Unreine, so sei das Opfer der Unreinheit für mich, das Opfer der Rein- 

heit^ für dich und dieses sei mein Opfer der Reinheit, und bin ich der Rei- 

NE, SO SEI DAS OpFER DER REINHEIT FÜR MICH, DAS OpFER DER UNREINHEIT FÜR 

DICH UND DIESES SEI DEIN OpFER DER REINHEIT. 

GEMARA. Er lehrt den Fall, wenn jemand zu zwei Naziräern spricht: ich habe 

gesehen, dass einer von euch sich verunreinigt hat, weiss aber nicht, wer von euch. 

Weshalb denn, hinsichtlich der zweifelhaften Unreinheit auf PrivatgebieÜ wird ja 

von der Ehebruchsverdächtigten'’ gefolgert: wie bei der Ehebruchsverdächtigten nur 

der Ehebrecher und die Ehebrecherin [zugegen sind], ebenso gilt dies® von jeder 

zweifelhaften Unreinheit nur auf Privatgebiet, wenn bis zwei Personen zugegen sind; 

 םכמ דחא יתיאר דחא ןהל רמאש םיריןנ ינ
 ]יאיבמו ןיחלגמ םכמ הזיא ערוי יניאו אמטנש

 אמט אוה'ינא םא רמואו הרהט ןברקו האמוט ןברק
 אוה ינא םאו ךלש הרהט ןברקו ילש האמוט ןברק
 ןירפוס' ךלש האמוט ןברקו ילש הרהט ןברק רוהטה“
 אוה ינא םא רמואו הרהט ןברק ןיאיבמו םוי םישלש
 ןברק הז’ ךלש הרהט ןברקו ילש האמוט ןברק אמט“
 ןברקו ילש 'הרהט ןברק רוהט“ אוה ינא םאו יתרהט

 :ךתרהט ןברק הז® ךלש האמוט

 יתיאר םהל רמאש םיריזנ ינש ינתק® .ארמג
 לכ יאמאו םכמ הזיא'עדוי יניאו אמטנש םכמ דהא

 28t> הטוסמ“ הל ןניפלי אכיהמ ריהיה תושרב האמוט קפס
 תושרב האמוט קפס לכ ףא תלעבנו לעוב'הטוס המ

1 M — 2 || אוה M — ה p B 3 II- ו p B 4 II- 

 .ליעב M 7 II וזיא M 6 || םהל...ינתק — M 5 || ה

Sot 

1. Die ihm nicht widersprechen; sonst wäre die Aussage des einzelnen Zeugen ungiltig. 2. 

Nach Ablauf des Nazirats. 3. Während welcher sie als Naziräer gelten, da jeder von ihnen der 

Unreine sein kann. 4. Nach Ablauf der ersten 30 Tage. 5. Dass bei einer solchen erschwerend 

zu entscheiden sei. 6. Cf. Num. 5,12ff.; für den Ehebruch gebraucht die Schrift den Ausdruck Ver- 

unreinigung. 



Fol. 57a—57b NAZIR VIII,i 137 

 םיורייזנ יינש אכה לבא ׳ירת יב' אביאד ןונב דיחיה
 האמוט קפס היל הוה אתלת אה ןוהיבנ יאקד יאהו’
 וקיפס םיברה תושרב האמוט קפס לכו״סיברה תושרב
 האמוט יתיאר רמואב אנוה בר רב״הבר רמא רוהט
 ינתקד“ ימג אקיד ישא בר רמא םכיניב” הקרזנש
 ;ןיאיבמו ןיחלגמ :הנימ עמש םכמ הזיא עדוי יניאו"
 רמא הפקה דיבעקו״ןוניא ןיאמט ואל אמלד״יאמאו
 שארה לכ תפקהו" לודנב אמקולו ןטקו השאב לאומש 68^''
 הנימ עמש יבה״הל םיקומ אלדמ הפקה המש אל''
 רמ הפקה המש שארה לכ תפקה לאומש רבפק
i'>•65'>69b ריזנ״אפיסא לאומשד אתתעמש״אהל הל ינתמ''ארטוז 
 םישדקב לכוא קפםב טלחומו קפסב אמט היהש"
 דיבעק אהו תוחלגת״עברא חלגמו םוי םישש רחאל
 אנוה בר רמא :ןטקו השאב לאומש רמא הפקה”
 אדא בר היל רמא בייח אוה ירה״ןטקה תא ףיקמה
 רמא ןוהל חלגמ ןאמ ךרירו אנוה ברל הבהא רב
 ברד הינשרהלוכ הינבל הבוח ןונירבקת" הבוח היל 89.80־
 ידכמ''אנוה ברל אערז היל״םייקא אל הבהא רב אדא
 יאמב הפקה המש שארה לכ תפקה”אריבם והייורת
 םכשאר תאפ ופקת אל° רבס אנוה בר יגלפימק'' !-..19,27
 התהשה ול שיש״לכ״ךנקז תאפ [תא] תיחשת אלו0!8.35־
 התחשהב והנתילו״ליאוה ישנ ינהו הפקה ול שי

8 M 9 || ירתב M והיכג םיאקד אהו M 10 II — לכו... 

 M 13 II ןהיניב M 12 || ה״ר רב — M 11 || םיברה

 M 16 II ריבע אלו M 15 || ׳ליד — M 14 [| ו —

 II ןמחנ ברד ׳ירב -}־ M 18 || יבה — M 17 || ואל

19 B אתעמש. M — 20 || ■עמש M ׳חומו אמט ׳והש II 

21 M 22 || ׳ויחלגת M תהשה■ M 23 II — 24 ה״ה II 

B 25 || ינש M — 26 || היל M + ׳בוחמ M 27 II 

 ונשי ׳חשהב ונשיש M 29 || ינילפ M 28 |1 והל +
 .ןונתילו M 30 || הפקהב

hierbei aber sind es ja drei, die zwei Na- 

ziräer und dieser, der neben ihnen stand, 

somit ist dies eine zweifelhafte Unreinheit 

auf öffentlichem Gebief, und die zweifei- 

hafte Unreinheit auf öffentlichem Gebiet 

gilt ja als rein!? Rabba b. R. Hona erwi- 

derte: Wenn er sagt: ich habe gesehen, 

dass das Verunreinigende unter euch ge- 

kommen ist. R. Asi sagte: Dies ist auch zu 

beweisen, denn es heisst: weiss aber nicht, 

wer von euch; schliesse hieraus. 

Scheren und &c. darbringen. Wes- 

halb denn, vielleicht sind sie nicht unrein 

und vollziehen ein Rundscheren'!? Semuel 

erwiderte: Dies gilt von Weibern und Min- 

derjährigen'’. — Er könnte es ja auch auf 

Erwachsene beziehen [und erklären,] das 

Rundscheren des ganzen Kopfs“gelte nicht 

als Rundscheren, da er aber nicht so er- 
V 

klärt, so ist hieraus zu entnehmen, Semuel 

sei der Ansicht, das Rundscheren des gan- 

zen Kopfs gelte als Rundscheren. Mar-Zutra 

bezieht die Lehre Semuels auf den Schluß- 

Satz: Wenn ein Nazir zweifelhaft unrein 

und zweifelhaft aussätzig ist, so darf er 

nach sechzig Tagen Geheiligtes essen und 

muss sich viermar'scheren. Weshalb denn, 
V 

er vollzieht ja ein Rundscheren!? Semuel 

erwiderte: Dies gilt von einem Weib und 

einem Minderjährigen. 

R. Hona sagte: Wenn jemand einen 

Minderjährigen rundschert, so ist er schuldig”. R. Ada b. Ahaba sprach zu R. Hona: 

Wer schert deine [Kinder]? Dieser erwiderte: Hoba‘’. — Hoba wird ihre Kinder be- 

graben! Während der ganzen Lebenszeit des R. Ada b. Ahaba erhielten sich R. Ho- 

na keine Kinder. — Merke, beide sind ja der Ansicht, das Rundscheren des ganzen 

Kopfs gelte als Rundscheren” worin besteht nun ihr Streit? — R. Hona ist der An- 

sicht, [es heisst:]'V/7r sollt die Ecke etires Ilmipthaars nicht rundscheren und die Ecke 

deines Barts sollst du nicht zerstören\ wer [dem Verbot] des Zerstörens unterworfen 

ist, ist auch dem des Rundscherens unterworfen, Weiber aber, die dem des Zerstö- 

rens nicht unterworfen sind, sind auch dem des Rundscherens nicht unterworfen". R. 

7. Drei Personen bilden eine Oeffentlichkeit. 8. Des Kopfhaars, wie dies beim Scheren des 

Nazirs zu erfolgen hat, sonst aber verboten ist; cf. Dev. 19,27. 9. Denen dies nicht verboten ist. 

10. Wenn Haare überhaupt nicht zurückgelassen werden. 11. Cf. S. 132 N. 148. 12. Obgleich 

der Minderjährige selber diesem Verbot nicht unterliegt. 13. Die Frau RH.s: auch Frauen unter- 

liegen nicht diesem Verbot. 14. Da nach RH. das Rundscheren des Minderjährigen verboten ist, 

so ist es auch Frauen verboten, obgleich ihnen selbst das Rundscheren erlaubt ist. 15. Dev. 19,27. 

16. Das Weib scheidet bei diesem Verbot überhaupt aus, selbst wenn sie einen Erwachsenen schert. 

Talmud 6d. V 18 
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 Ada b. Ahaba aber ist der Ansicht, sowol ‘^דחא רבס הבהא רב אדא ברו הפקהב "ימנ והנתיל

 der Scherende als auch der Geschorene sei ףקינל זקקמ’ שקתיאו עמשמב !ןקיינה דהאו ףיקמה

 einbegriffen; der Scherende ist mit dem יאהו בייחימ ימנ ףיקמ בייחימ ףקינד אכיה לכ

 -Geschorenen zu vergleichen: wenn der Ge בייחימד אוה ןישנוע רב ואל היפוג אוהו ליאוה ןטק

 -schorene strafbar ist, ist auch der Scheren יאנת שארה לכ תפקה אמיל :בייחימ אל ימנ ףיקמ ■י

 ,de strafbar, bei einem Minderjährigen aber רמאנש יפל רמול דומלת המ וש*אר° ןנבר ונתד° איה

jgg דומלת p ערוצמ ףא לוכי° םכשאר תאפ ופסת אל der selber nicht strafbar ist, ist auch der 

jab.5a רמול דומלת המ ומ*אר ךדיא אינתו°'^ש*אר רמול Scherende nicht strafbar. 

 Es wäre anzunehmen, dass über das לוכי ושאר לע רבעי^״אל רעת° ריזנ יבג רמאנש יפל 6 10

 Rundscheren des ganzen Kopfs Tannafm יאנת ואל יאמ ומ*אר רמול דומלת ןכ ערוצמ ריזנ ףא !0

 streiten, denn die Rabbanan lehrten אל שארה לב תפקה רבסק^^ריזנמ רמאד ןאמל^^איה

 Haupt\ was lehrt dies? — da es heisst: iJi-r השעת אל תא יחדימל ארק אתא^^כו הפקה המש

 -sollt die Ecke eures Haupthaars nicht rimd ‘'הפקה המש שארה לכ תפקה'’רבס ךדיאו השעו

 -scheren^ so könnte man glauben, dies gel "ילוכד אבר רמא אדירג ואל יחדימל ארק אתא יבו

 te auch von einem Aussätzigen, so heisst אתא יכו הפקה המש אלי״שארה לכ תפקה אמל ע 15

 :es: sein Haupt. Ferner lehrt ein Anderes היחלג וליאד ןויכ חליג ףוסבלו ףיקהש ןוגכ ארק

 Sein Haupp was lehrt dies? — da es beim ימנ חליג ףוסבלו ףיקה יכ בייחימ אל אנמיז דחב

*e!■ שיקל שיר רמאהו° יכה ארק בתכ ימויי״בייהימ אל Nazir heisst:'W« Schermesser gehe nicht 

 ,aber sein Haiipt.^ so könnte man glauben התא םא השעת אלו השע אצומ התאש םוקמ לכ

 dies gelte auch vom aussätzigen Nazir'*, so השע אבי ואל םאו בטומ םהינש תא םייקל לוכי 20

 heisst es: sein Haitpt. Der Streit dieser לכ תפקה אמלע ילוכד אלא השעת אל תא החדיו

 -Tannafm besteht wahrscheinlich in folgen אל^^יחדימל ארקל“םיקומד ןאמו הפקה המש שארה

 -dem: derjenige, der es auf den Nazir be רמאד םילידגמ ףילי הילגמ אדירג ואל השעו השעת

zieht, ist der x\nsicht, das Rundscheren des 

Naz.41 

31 M והנתיל ימנ הפקהב ןקד ןוהל תיא אלד P 32 ll 

 P 34 II ימנ היל ףיקמ בייחינד M 33 || ףיקמל ףקינ

 II יארק ותא M 37 || ק — M 36 || ןאמד M 35 || הלעי

38 (M השע יחדו) || 39 M — ר״הכ תפקה M 40 II יכו 
 .תא 4־ ^ II 42 ארק היל M 41 || ביתכ

ganzen Kopfs gelte nicht als Rundscheren, 

und der Schriftvers lehrt die Verdrängung 

des Verbots und des Gebots”, und der an- 

dere ist der Ansicht, das Rundscheren des 

ganzen Kopfs gelte als Rundscheren, und der Schriftvers lehrt die Verdrängung die- 

ses Verbots“allein. Raba erwiderte: Alle sind der Ansicht, das Rundscheren des gan- 

zen Kopfs gelte nicht als Rundscheren, und der Schriftvers bezieht sich auf den Fall, 

wenn er zuerst [die Ecken] und nachher [den ganzen Kopf] geschoren hat. Er ist, da 

er nicht strafbar wäre, wenn er sich mit einem Mal geschoren hätte, auch dann nicht 

strafbar, wenn er zuerst [die Ecken] und nachher sich ganz geschoren hat. — Lehrt 

denn die Schrift solches, Res-Laqis sagte ja, dass überall, wo du findest, dass ein 

Gebot und ein Verbot [einander widersprechen], und man beiden gerecht werden 

kann, es recht sei, wenn aber nicht, so komme das Gebot und verdränge das Ver- 

bot״!? Vielmehr sind alle der Ansicht, das Rundscheren des ganzen Kopfs gelte 

als Rundscheren״. — Woher weiss derjenige, nach dem der Schriftvers lehrt, dass 

[das Gebot] das Verbot und das Gebot verdränge, dass dies auch von einem Verbot 

17. Lev. 14,9. 18. Dem das Scheren verboten ist. 19. Bezüglich des Nazirs, dem das 

Scheren verboten u. das Tragen des Haarwuchses geboten ist; dagegen aber braucht die Erlaubnis des 

Rundscherens beim Aussätzigen nicht hervorgehoben zu werden, da er sich den ganzen Kopf scheren muss 

u. dies überhaupt erlaubt ist. 20. Des Rundscherens beim Nazir. 21. Das Verbot muss 

möglichst vermieden werden. 22. Nach der einen Ansicht lehrt die Schrift, dass dies beim Aus- 

sätzigen erlaubt sei, u. nach der anderen Ansicht lehrt sie, dass dieses Gebot beim aussätzigen Nazir so- 

gar ein Gebot u. ein Verbot verdränge. 
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allein^ gelte? — Er folgert dies von den אה זנטעש שבלת אל אינתו זנטעש שבלת אל° ארק ״*•22,יי 

(;i9ithfäden’\ Die Schrift sagt:ושארמ היל אקפנד ןאמו םהמ ךל השעת םילידג 

Mischgewebe tragen, und hierzu wird ge- אברדכל ךל רמא םילידגמ היל אקפנ אל אמעט יאמ 
du sollst kein Mischgewebe tragen, vi0\ ףנבה תציצ לע ונתנו'ביתכ ימר אברדיאתאד אוה 

aber darfst du dir aus solchen (;ii9ithfäden 5 38^5,;"^אה חהי םיתשפו רמצ'ביתכו תלכת ליתפ ףנכ ןימ״ ״ 

machen. — Weshalb folgert derjenige, der ןנימב אלש ןיב ןנימב ןיב ןירטופ״םיתשפו רמצ דציכ 

dies aus [dem Wort] Haupt folgert, es nicht יאהו ןירטופ ןיא ןנימב אלש ןירטופ ןנימב ןינימ ראש 

von den ^ipthfäden!? — Er kann dir erwi- תא יהדו״השע יתאד אדירג ואלל ושארל קיפמד אנת 

dem: [dieser Schriftvers] deutet auf eine ונקז אינתד'ונקזמ היל אקפנ ןלנמ״השעו השעת אלNt40b 

Eehre Rabas. Raba wies nämlich auf einen 10 5,'2■והלגי אל םנקז תאפו° רמאנש יפל רמול דומלת המ '-'׳ 

Widerspruch hin: es heisst:י w sollen an קיפמד ןאמו ונקז רמול דומלת ןכ ערוצמ ןהכ ףא לוכי 
der Zipfelquaste einen piirpurbiatien Faden ךימעטילו^״ונקזמ ףליל השעת אלו השעל ושארל היל 
anbringen, von der Art des Zipfels, und es אל תא יהדו השע יתא אלד° אמלעב ןל אמייקד Coi.b 

\\€\^st\Wolie und Flachs zitsammen-, wie jst ןניפלי אל ןהכמ אלא יהדד ןהכמ ףליל השעו״השעת 

dies”zu erklären? Wolle und Flachs sind 15 ימנ ןהכמ ריזנ לכב הוש וניאש ואל ןכש ןהכל המ'* 

zulässig S0W01 für dieselbe Art* als auch für יאהל םיקומד ןאמו לכב הוש וניאש ואל ןכש ףילי אל 

andere Arten, alles andere aber ist zulässig ונקז״אינתדכל היל יעבימ ונקז יל המל ריזנב ושאר 

nur für dieselbe Art, nicht aber für andere והלגי אל םנקז תאפו רמאנש יפל רמול דומלת המ 

Arten. — Woher weiss der Autor, der aus רעתבד ןלנמו ונקז רמול דומלת ןכ ערוצמ ןהכ ףא לוכי 

[dem Wort] Haupt [die Verdrängung] eines 20 םירפסמב והליג ףא לוכי והלגי אל םנ׳רז תאפוי^יאינתד 
Verbots allein entnimmt, dass ein Gebot תיחשת אל יא תיחשת אל[ו] רמול דומלת בייח אהי 

ein Verbot und ein Gebot verdränge!? — 46 || ׳ילנמ M 45 || ןירוטפ P 44 || ך״מ — M 43 
Er entnimmt dies aus [dem Wort] seinen 48 || (ז1שעו — M) 47 || רכ ל״ת המ ונקז ׳ינתד -j- M 

Bart. Es wird nämlich gelehrt: Seinen Bart', P 50 || אינתד...ונקז — M 49 [j דפימל אניאד + M 

was lehrt dies? —• da es heisst:Ecke + 

ihres Barts sollen sie nicht scheren, so könnte man glauben, dies gelte auch von einem 

aussätzigen Priester, so heisst es seinen Barf‘. — Sollte doch derjenige, der [die 

Verdrängung] eines Gebots und eines Verbots aus [dem Wort] sein Haupt entnimmt, 

es aus [dem Wort] seinen Bart entnehmen!? — Es gilt für uns sonst, dass ein Gebot 

nicht ein Verbot und ein Gebot verdränge, und nach deiner Auffassung sollte doch 

vom [aussätzigen] Priester gefolgert werden, dass es wol verdränge!? Vielmehr ist 

vom Priester nicht zu folgern, da es sich bei einem Priester um ein Verbot handelt, 

das nicht für jeden anderen gilt, ebenso ist auch hinsichtlich des Nazirs nicht vom 

Priester zu folgern, da es ein Verbot ist, das nicht für jeden anderen gilt. — Wozu 

ist nach demjenigen, der [das Wort] sein Haupt auf den Nazir bezieht, [das Wort] 

seinen Bart nötig? — Wegen der folgenden Eehre: Seinen Bart׳, was lehrt dies? — da 

es heisst: die Ecke ihres Barts sollen sie nicht scheren, so könnte man glauben, dies 

gelte auch von einem aussätzigen Priester, so heisst es seinen Bart. — Woher, dass 

mit einem Schermesser”? — Es wird gelehrt: die Ecke ihres Barts sollen sie nicht 

scheren-, man könnte glauben, er sei schuldig, auch wenn er ihn mit einer Schere 

geschoren hat, so heisst es: sollst du nicht zerstören. Aus [dem Wort] zerstören könnte 

23. In anderen Fällen; von diesem F'all ist dies nach der weiter folgenden Ausführung nicht zu fol- 

gern. 24. Eigentl. Quasten, an den Enden des Gewands; cf. Dt. 22,12. 25. Dt. 22,11. 

26. Num. 15,38. 27. Unmittelbar auf die Worte Wolle u. Flachs folgt das Gebot der Qi9ith, wonach 

diese aus den genannten Stoffen zu fertigen sind. 28. Des Stoffs, aus dem das Gewand gefertigt ist. 

29. Lev. 21,5. 30. Diesem ist das Tragen des Barts geboten u. das Scheren desselben besonders 

verboten. 31. Der in Cod. M fehlende Passus ist ein Lapsus u. daher zu streichen. 

18» 
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man entnehmen, man sei schuldig, auch 

wenn man ihn mit einer Zange oder einer 

Feile entfernt hat, so heisst es: die Ecke 

ihres Barts sollen sie nicht scheren^ und ein 

Zerstören erfolgt beim Scheren nur dann, 

wenn es mit einem Schermesser erfolgt. 

— Wozu heisst es nach demjenigen, der 

aus [dem Wort] sein Haupt hinsichtlich ei- 

nes Verbots allein folgert, sowol sein Haupt 

als auch seinen Bart^ aus jenem ist ja so- 

wol die Verdrängung eines Verbots allein 

als auch die Verdrängung eines Verbots 

und eines Gebots zu entnehmen, denn da 

sie. gleichwertig sind, ist aus ihnen beides 

5 zu entnehmen!? —• Hinsichtlich des Prie- 

Sters ist nicht vom Nazir zu folgern, weil 

bei diesem die Auflösung Geltung hat, und 

hinsichtlich des Nazirs ist nicht vom Prie- 

Ster zu folgern, weil es bei diesem ein Ver- 

bot ist, das nicht für jeden anderen gilt. 

Und auch sonst ist von diesen nicht zu 

folgern, weil zu erwidern ist, wie wir eben 

erwidert haben. 

Rabh sagte: man darf seinen ganzen 

Körper mit einem Schermesser enthaaren^’. 

Man wandte ein: Wer das Haar der Achsel- 

höhle und an der Schani entfernt, erhält 

Geisselhiebe!? — Dies mit einem Scher- 

messer und dies mit einer Schere. — Rabh 

spricht ja ebenfalls von einem Schermes- 

serl? — Wie mit einem Schermesser” 

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. 

Fol. 58b—59a NAzTr 

 תאפו רמול דומלת ב־י־יחיייינטדדרבו טקלמב ןטקיילי׳לוכי
 דה התחשה וב שיש חוליג והזיא” והלגי אל םנקז
 ואלל ושאר יאהל היל״קיפמד ןאמו רעת הז רמוא
 ונקז בתכימל יל המלו”ושאר בתבימל יל המל אדירג
 השעת אל יהדימל עמשמו אדירג ואל יחדימל עמשמ £
 ריזנמ ןהכ ןהינש ואוביו אוה”לוקש° ךכליה השעו

 *'■‘''’ןכש ףילי אל ןהכמ ריזנ הלאשב ונשי ןכש .ךילי אל

 והיינימ ןניפלי אל אמלעבו לכב הוש וניאש ואל
 םדא לקימ בר רמא :ןרמאדכ ךרפימל אכיאד םושמ
 תיבו''יחשה תיב ריבעמה יביתימ רעתב ופוג לכ !
 אהו םירפסמב אה״רעתב אהי'הקול הז ירה הורעה
 רב אייח יבר רמא :רעת ןיעכ רמאק רעתב ימנ בר
 .דורעה תיבו יחשה תיב ריבעמה ןנהוי יבר רמא אבא
 אלא הרות ירבדמ הניא רעיש תרבעה יביתימ הקול'"

 F01.59 אכיא° ןנברדמ רמאקד ימנדדקול יאמ םירפוס ירבדמ !

 ריבעמה ןנחוי יבר רמא אבא רב אייה יבר רמא ירמאד
 Dt.22,6 רבג שבלי״אל״סושמ הקולדיורעה תיבו יחשה תיב

 הרות ירבדמ הניא דעיש תרבעה יביתימ השא תלמש
 אינתד אנת יאה יכ רמאד אוה םירפוס ירבדמ אלא
 םושמ רבוע הז ירה .דורעה תיבו יחשה תיב ריבעמה 2
 שבלי״אל יאה אמק אנת^.דשא תלמש רבג שבלי״אל

 ׳‘’■.די.די אל״אינתדכל היל יעבימ היב שירד יאמ רבג
 שבלי אלש״סא רמול דומלת המ .דשא לע רבג ילכ

51 M 52 || וטקיל U m 53 1| אהי B וזיא. M רציכ אה 
 — M 56 II אוה — M 55 || היל — M 54 |1 חוליג

 אל ע״הבו ש״הב לכא םירבא ראשב בר רמאק יכ V 57 || ע״הבן

 הרוח ירברמ הניא רעש תרבעה אינתהו ירש ימ םירבא ראשו רמא

 ¬ו¬ M .רעתב איהה אינת יכו 'פסמב בר רמאק יכ ם״רמ אלא

 M 60 II הז ירה ־p M 59 || ו -|- M 58 || ׳ישק אל

 ילכ ׳יהי M 62 II ׳ושמ רבוע הז ירה M 61 |[ ימנ —

 11 אנתו השא לע רבג ילכ היהי MP 63 || השא לע רבג

64 (M — רבג...אנתו) |] 65 P 66 11 רבג ילכ היהי M 

 .ש —

Johanans: Wer das Haar der Achselhöhle und das Haar an der Scham entfernt, er- 

hält Geisselhiebe. Man wandte ein: Die Entfernung des Haars'üst nicht nach der Ge- 

setzlehre, sondern nur rabbanitisch [verboten]!? — Auch die Geisselhiebe, wovon er 

spricht, sind rabbanitisch. Manche lesen: R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Joha- 

nans: Wer das Haar der Achselhöhle und an der Scham entfernt, erhält Geisselhiebe 

wegen [des VerbotsMann soll nicht Wciherklcider anlcgen. Man wandte ein: Die 

Entfernung des Haars ist nicht nach der Gesetzlehre, sondern nur rabbanitisch [ver- 

boten]!? — Er ist der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: Wer das Haar der 

Achselhöhle und an der Schani entfernt, begeht das Verbot: ein Mann soll nicht 

Weiberkleider anlegen. — Wofür verwendet jener Autor [den Vers:] ein Mann soll nicht 

anlegenXt _ Diesen verwendet er für folgende Lehre: Ein Weib soll nicht Alänncr- 

tracht tragen^ was lehrt dies: wenn etwa, dass ein Mann nicht Weiberkleider und ein 

32. Obgleich die.s eine bei Weibern gebräuchliche Körperpflege ist u. aus dem weiter folgenden 

Grund verboten sein sollte. 33. Ganz radikal. 34. An den genannten .Stellen. 35. 

Dt. 22,5. 
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Weib nichTMännerkieider anlege, so heisst רמאנ רבב ירה שיא תלמש השאו .דשא תלמש שיא 

es ist ein Gräuel, und dies ist ja kein שי.א“שבלי אלשייאלא הבעות ןאכ ]יאו איה ,רבעות 
Gräuel. Vielmehr, dass ein Mann nicht שיא תלמש ,דשאו םישנה ןיב בשיו ,דשא תלמש 
Weiberkleider anlege und zwischen Wei- ןינמ רמוא בהעי ןב רזעילא יבר םישנאה ןיב בשתו 

bern weile und ein Weib nicht Männer- 5 רמול דומלת ,דמהלמל ןייז ילכב ,דשא אצת אלש 

kieider anlege und zwischen Männern wei- תלמש רבנ שבלי אלו^השא לע רבנ ילכ ,די,די אל 

le. R. Eliezer b. jäqob sagte: Woher, dass ןמהנ בר רמא ,דשא ינוקיתב שיא ןקתי אלש ,דשא 

ein Weib nicht mit Waffen in den Krieg ןנבר היל ורמא :היתווכ אתכליה תילו רתומ ריזנב 

ziehe?—es heisst: ein Weid soll nicht Afän- תילד ןנהוי יברל היל אניזה’°אבא רב ןועמש יברל 
nertracht tragen. Ein Mann soll nicht Wei-10 בייחתיאד אוהה :ורשנ הנקז תמהמ ןוהל^׳רמא היל 
herkleider anlegen, Adiss ein Mann nicht die הייזה יהשה תיב יאלניא ימא״יברד הימק 'אדננ’’ 

Kosmetika eines Weibs anwende. R. Nah- אירבה ןמ ןיד הוקביש׳^ימא יבר ןו,דל’'רמא הלנמ אלד 
man sagte: Einem Nazir ist es"erlaubt. Die רמא הלנל והמ אייה יברמ בר הינימ אעב :אוה 

Halakha ist aber nicht wie er. יתהפ רב° ,דיל רמא לדנ אק אהו היל רמא רוסא היל 
Die Jünger sprachen zu R. Simon b. 15 בר הינימ אעב :רשונ^״לדנ״אוהש ןמז לכ^ל שי ןמז 

Abba: Wir sahen, dass R. johanan keines^“ והמ״ודנבב רוסא היל רמא ךוהל והמ אייה יברמ 

hat. Er erwiderte ihnen: Ihm ist es durch הלפתב הינימ אעב ירמאד אכיא רתומ היל רמא 

Alter ausgefallen. :היתווכ אתכליה תילו רוסא היל רמא יאמ ודנבב 
Einst sollte jemand vor R. Ami ge- ןמ דחא שקבי עשוהי יבר רמא’ףהמ רחא ת 

geisselt werden, und als man ihm die Ach-20 אמט □א רמואו ריזנב” ודגנכ דוריש ןרוש,ר 

selhöhle entblösste, sah er, dass diese nicht יר,ר יתיי,ר*°רו,רט □או דימ ריזנ ,רתא יר,ר יתיי,ר’^ 

geschoren war. Da sprach R. Ami zu ihnen: ןיאיבמו״׳םישלש ןירפוסו׳יסוי □ישלש רחא ריזנ התא 

Lasst ihn, er gehört zu den Genossen. אמטה אוה ינא □א רמואו הרהט ןברקו האמוטךברק 

Rabh fragte R. Hija: Darf man sich אוה ינא םאו ךלש הרהט ןברקו ילש האמוט ןברק 
da scheren? Dieser erwiderte: Es ist ver- 67 (M םאש) M 68 II — שיא 

 אלש השא לע רבג ילב היהי אל
69 M [?רחא רבד] רחאיד 

| 70 M ןניזח M 71 II 

 הוקבש M 74 1| ימא — M 73 1| אדיגנ B 72 || והל
 רשנ לדגמ P 75 || ןידל

 י״רא — M 78 II והמ
 [] םוי -f M 81 II ינא

Y' 

1| 76 M + ׳וה — M 77 II 

| 79 M רמאיו ׳וריזנ M 80 II 

82 M — ט״קו האמוט. 

boten. Jener sprach: [Das Haar] wächsGja 

aus. Dieser erwiderte: Eürstensohn״ es hat 

eine Grenze; je mehr es wächst, desto mehr 

fällt es aus. 

Rabh fragte: R. Hija: Darf man sich 

da kratzen''? Dieser erwiderte: Es ist verboten. — Mit einem Gewand? Dieser erwi- 

derte: Es ist erlaubt. Manche sagen, er habe ihn gefragt, ob es beim Gebef^mit ei- 

nem Gewand erlaubt sei, und dieser erwiderte ihm, es sei verboten. Die Halakha ist 

aber nicht wie er. KgST EINER VON IHNEN^GESTORBEN, SO BITTE DER ANDERE:, WIE R. JEHOSUÄ SAGT, 

H EINEN VON DER StrASSE, DASS ER EIN ENTSPRECHENDES NaziRAT GELOBE״, 

UND SPRECHE ZU IHM: BIN ICH DER UNREINE, SO SEI SOFORT NazIR, UND BIN ICH 

DER Reine, so sei nach dreissig Tagen Nazir. Sodann zählen sie dreissig Ta- 

GE UND BRINGEN EIN OpFER DER UNREINHEIT UND EIN OpFER DER REINHEIT, WO- 

BEI DIESER SPRECHE: BIN ICH DER UNREINE, SO SEI DAS OpFER DER UNREINHEIT 

FÜR MICH UND DAS OpFER DER REINHEIT FÜR DICH, UND BIN ICH DER ReINE, SO SEI 

36. Die W.e איה הבעות sind wol ein Lapsus; der raas. Text hat 37 .׳ה תבעות. Wenn er sich 

nach Ablauf des Nazirats das Haar schneidet. 38. Haare an den intimen Stellen. 39. Das 

Scheren erfolgt nicht zur Verschönerung, sondern zur Vermeidung der Lästigkeit. 40. Cf. Bd. i S. 
48 N. 7. 4L Damit das Haar ausfalle. 42. Währenddessen das Berühren der intimen Körper- 

stellen verboten ist. 43. Der 2 in der vorangehenden Misnah behandelten Naziräer. 44. Dh. das 

Nazirat des Verstorbenen übernehme. 
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 das Opfer der Reinheit für mich und ןירפוסו קפסב האמוט ןברקו ילש הרהט^יןברק רוהטה
 das Opfer der Unreinheit wegen des ינא^^ םא רמיאו הרהט ןברק ןיאיבמו םוי םישלש

 -Zweifels. Hierauf zählen sie wieder *הוו ךלש הרהט^ ן־ייקו ילש האמוט ןברק*'אמטה
 -um dreissig Tage und bringen ein Op ילש הרהט ןברס*'רוהטה אוה**ינא םאו יתרהט ןברק
p 5 ול רמא ךתרהט ןברק והוו**קפסב האמוט ןברקו fer der Reinheit, wobei dieser spre- 

 che: bin ich der Unreine, so sei das איבמ אלא ריזנבלרגנב רודיש ול עמוש ימו אמוז
 Opfer der Unreinheit für mich, das יתייה אמט םא רמואו המהב תלועו ףועה תאטח
 -Opfer der Reinheit für dich, und die הלועה יתייה רוהט םאו הבדנ הלועהו יתבוחמ תאטחה

 ses sei mein Opfer der Reinheit, und איבמו םוי םישלש רפום’קפסמ**תאטחהו יתבוחמ
 bin ich der Reine, so sei das Opfer הנושארה הלועה יתייה אמט םא רמואו הרהט ןברק !0
 der Reinheit für mich, das Opfer der הנושארה הלועה^״יתייה רוהט םאו הבוח וזו הבדנ
 Unreinheit wegen des Zweifels und עשוהי יבר רמא ינברק ראש ווו״׳הבדנ ווו הבוח
 .dieses sei dein Opfer der Reinheit םימבח ול ורוה לבא םיאצחל^ליתונברק איבמ הז אצמנ

 Ben-Zoma sprach zu ihm: Wer wird auf *’זאמוו ןבל
 -ihn hören, ein entsprechendes Nazi לאומש רמא הדוהי בר רמא יתיילו’“ ,ארמג
 rat zu geloben!? Vielmehr bringe er םידימלתה תא^דב דדחל אלא״עשוהי יבר רמא אל

*Zeus־ היקדל עשוהי יבר היל דיבעיל המ^מחנ בר רמא ein Geflügelsündopfer und ein Vieh- 

 brandopfer, wobei er spreche: bin ich ורסיל אלד:
 ®|לבוא קפסב טלחומו קפסב אמט היהש ריז

Hol.431י 
Nid.4t>453 

m פזיי אמטימו ןיי התושו םוי םישש רחא םישדקב 
 החוד עגנה תחלגתש םוי םירשעו האמ רחא םיתמל

 אוחש ןמזב לבא’* יארו אוהש ןמזב ריזנה תחלנת’’
 :החוד וניא קפס

83 f M- 84 || ה P + 85 || ו M — ה אוה 

 קפסב M 88 תוריזנ M .ב — P 87 הז

86 II 
B 89 

 רוהט םא דאו הרהט ןברק איבמו םוי םיש׳יש רפוס P .ו +

 םישלש רחאל ריזנ ינירה יתייה אמט םאו דימ ריזנ ינירה יתייה
90 M — 91 || הלועה M 92 || הזו M ׳יצוחמ II םוי 

93 M 94 || ןב ירבדל M — יתיילו M 95 II — ה תא 
96 M + 97 [| קחצי רב M -|- 98 || תא M ןמזבו. 

DER Unreine, so sei das Sündopfer 
20 mein PFLICHTGEMÄSSES UND DAS BrAND- 

OPFER EIN FREIWILLIGES, UND BIN ICH DER 
Reine, so sei das Brandopfer mein 
PFLICHTGEMÄSSES UND DAS SÜNDOPFER 
DES Zweifels wegen. Sodann zähle er 
DREISSIG Tage und bringe das Opfer 
der Reinheit und spreche: bin ich der 
Unreine, so sei das erste Brandop- 
fer ein freiwilliges und dieses das 
PFLICHTGEMÄSSE, UND BIN ICH DER ReI- 

NE, SO SEI DAS ERSTE BraNDOPFER DAS 
PFLICHTGEMÄSSE, DIESES EIN FREIWILLIGES UND DIE ANDEREN MEINE ÜBRIGEN״OpFER. 
R. jEHOäuÄ ENTGEGNETE: DEMNACH BRINGT DIESER SEINE OpFER GETEILT״! DiE WEI- 

SEN ABER pflichteten BEN-ZomA BEI. 
GEMARA. Soll er sie doch so"bringen!? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuels: 

R. Jehosuä sagte es nur, um den Scharfsinn der Schüler zu wecken. R. Nahman sagte: 

Was kann R. Jehosuä tun, dass die Eingeweide nicht übelriechend werden". HENN ein Nazir zweifelhaft unrein und zweiftlhaft aussätzig ist, so darf 
ER NACH SECHZIG TaGEN׳*GEHEILIGTES ESSEN UND NACH HUNDERTUNDZWANZIG 

Tagen Wein trinken und sich an Toten verunreinigen, denn das Scheren 
WEGEN DES Aussatzes verdrängt das Scheren wegen des Nazirats nur dann, 

WENN ES SICHER ZU ERFOLGEN HAT, NICHT ABER, WENN ES ZWEIFELHAFT LST". 

Naz. 

44. Die er ausser dem Brandopfer darzubringen hat. 45. Wenn er der Reine ist, so bringt 

er das beim ersten Scheren pflichtgemässe Brandopfer u. bei dem zweiten die übrigen Opfer dar. 46. 

Es ist ja nichts dabei, wenn er sie geteilt bringt. 47. Dh. selbstverständlich können die Opfer geteilt 

dargebracht werden, da man die Eingeweide der zuerst dargebrachten nicht aufbewahren kann. 48. 

Cf. S. 132 NN. 148 u. 149. 49• Aus diesem Grund müssen zwischen dem einen Scheren u. dem an- 

deren mindestens 30 Tage verstreichen. 
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 תטעומ תורייזנב םיירומא םירבד המב אנת .ארמג‘’
 יתש רחאל םישדהב לבוא הנש תב תוריזנב לבא
 םינש עברא רחאל םיתמל אמטימו ןיי התושו םינש
 הנושאר תחלגת תויחלגת עברא חלנמו הלע ינתו
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GEMARA. Es wird gelehrt: Dies gilt 

nur von einem kurzen Nazirat, bei einem 

Nazirat von einem Jahr aber darf er Ge- 

heiligtes essen erst nach zwei Jahren und 

Wein trinken und sich an Toten verun- 5 אלבמ הינש המהב תלועו ףועה תאטחו םירופצ איבמ 
reinigen erst nach vieE°jahren. Hierzu wird תאטח איבמ תישילש המהב תלועו ףועה תאטח 

gelehrt: Er muss sich viermal scheren; תרמא הרהט ןברק איבמ תיעיבר המהב תלועו ףועה 

beim ersten Scheren bringe er die Vögeh', יתיימק ריפש ךשפנ הממ ׳ובו איבמ ןושאר״תחלנת 

das GeflügeisündopfeE'und das Viehbrand- ותבוח ןירפיצ אוה אמט ואלו'אוה ערוצמ יאדו יאד 

Opfer“; beim zweiten bringe er das Geflü-10 הבדנ איוה הלועו'הרובקל אלזא קפס ףועה תאטחו 

geisündopfer und das Viehbrandopfer; beim טלחומ ואל אמלדד רשפא יא העבש ךות'וחלגלו 

dritten bringe er das Geflügeisündopfer תאלמ דע ושאר לע רבעי אל רעת° רמא אנמחרו אוה 

und das Viehbrandopfer; beim vierten brin- ףועה תאטח אמט אוהו יוה^ יאדו ערוצמ ואל יאו^ 

ge er das Opfer der Reinheit. Es heisst: ]ילוח יוה אלו ןידבעתמ אק יארבא ןירפיצו' ותבוח 

beim ersten Scheren bringe er &c. Die Dar-15 ערוצמ ואל יאו'הבדנ איוה המהב תלועו הרזעל' 

bringung erfolgt auf jeden Fall richtig; ןידבעתמ אק יארבא ןירפיצ אוה אמט ואלו אוה 

ist er aussätzig und nicht unrein, so sind אהו'ותבוח איוה המהב תלוע הרובקל׳יףועה תאטח 

die Vögel sein Pflichtopfer, das Geflügel- תחלגת ינתמו יתיימ״רמאד איה ןועמש יבר םשא יעב 

sündopfer ist wegen des Zweifels und muss יאמ דיבע אהד ךירצ אל ןירפיצ תישילשו הינש 

begraben werden, und das Brandopfer ist 20 אדחו ורפס קפסל אדח“ אוה טלחומ יאדו אמלד אכיא 

ein freiwilliges. Nach sieben Tagen kann הרהט ןברק איבמ תיעיבר תחלגת ותאמוט קפסל 
 וזו הבוח הנושארה'°הלוע אוה ריזנ יאדו יאו״הנתמו’
 הבדנ הנושארה הלוע אוה טלחומ וא״אמט םאו'הבדנ
 יאדו טלחומו !רפס אמט :ונברה ראש הזו"הבוה וזו

99 M יאדו יא ךשפנ המ איבמ ׳בשאר M 1 II — 2 ו II 

M העבש ףוסב S3 || ׳פא א M יא יחיימ רמאד איה ש״ר 
 M 6) II הרזעב B 5 || תאטח אוה אמט M 4 || ואל

 II 9 ׳יוה M 8 II ינתמו...אהו — M 7 || (׳בקל —
B 10 || ינתמו M — ה || Bll ׳חומו M 12 II 

 .ראשו

dies“nicht erfolgen, da er vielleicht nicht 

aussätzig war, und der Allbarmherzige 

sagt:'Vm Schermesser gehe nicht über sein 

Haupt bis zum Vollwerden. Ist er nicht 

aussätzig, aber unrein, so ist das Geflügel- 

sündopfer pflichtgemäss, die Vögel werden 

ausserhalb hergerichtet und es kommt kein 

Profanes in den Tempelhof, und das Vieh- 

brandopfer ist ein freiwilliges. Ist er we- 

der aussätzig noch unrein, so werden ja die Vögel ausserhalb hergerichtet, das Geflü- 

geisündopfer wird begraben und das Geflügelbrandopfer ist pflichtgemäss. — Er 

benötigt ja eines Schuldopfers''? — Nach R. Simon, welcher sagt, man könne es un- 

ter Bedingung“ darbringen. Beim zweiten und beim dritten Scheren benötigt er der 

Vögel nicht, da er sie bereits gebracht hat, denn wenn er aussätzig war, so ist das ei- 

ne"wegen der zweifelhaften Zählungstage'’ und das andere" wegen der zweifelhaften 

Unreinheit. Beim vierten Scheren bringe er das Opfer der Reinheit und vereinbare''. 

Ist er [reiner] Nazir, so ist das erste Brandopfer das pflichtgemässe und das folgende 

ein freiwilliges, und ist er unrein oder aussätzig, so ist das erste Brandopfer ein frei- 

williges und das folgende das pflichtgemässe und die anderen seine übrigen Opfer. 

Wenn er zweifelhaft unrein und entschieden aussätzig ist, so darf er nach 

50. Zwischen dem einen Scheren u. dem anderen muss die Dauer des ganzen Nazirats verstreichen. 

51. Des Aussätzigen; cf. Dev. 14,4. 52. Das Unreinheitsopfer des Nazirs; cf. Num. 6,11. 53. Des 

reinen Nazirs nach Ablauf des Nazirats; cf. Num. 6,14. 54. Das Scheren u. die Darbringung der 

Opfer, wie dies bei einem sicher aussätzigen Nazir der Fall ist. 55. Num. 6,5. 56. Falls er 

aussätzig war. 57. Dass es je nachdem pflichtgemäss od. freiwillig sei; cf. Bd. viij S. 780 Z. 15ff. 

58. Der beiden Sündopfer, die er beim 2. u. 3. Scheren darbringt. 59. Cf. S. 130 N. 137. 60. Die 

genannte Bedingung hinsichtl. des Schuldopfers. 
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 acht Tagen"‘ Geheiligtes essen und nach אמטיימו ןיי התושו םימי הנומש רחאל םימידקבי^לכוא

 siebenundsechzig Tagcn"’Wein trinken und אמטו קפס טלחומו םוי ה>?בשו םיסיס* רחאל םיתמל

 -sich an Toten verunreinigen, ist er zwei התושו םוי הן/יבשו םיסילש רחאל םישדקב לבוא יאדו

 ,felhaft aussätzig und entschieden unrein אמטו םוי ה^זבראו םיביבש רחאל םיתמל אמטימו ןיי

 darf er nach siebenunddreissig Tagen םימי הנומס* רחאל םישדקב לבוא יאדו טלחומו יאדו 5 $0

 Geheiligtes essen und nach vierundsiebzig םין/יברא רחאל םיתמל אמטימו ןיי התוסיו

 Tagen Wein trinken und sich an Toten "‘ריזנ יחוי ןב ןועמש יבר תא וידימלת ולאש“ :םוי 6

 verunreinigen, ist er entschieden unrein ול הלועו תחא תחלגת חלגיש ^המ ערוצמו רוהט

 und entschieden aussätzig, so darf er nach רמא המל ול ורמא חלנמ וניא ןהל רמא ןאכלו ןאכל

 acht Tagen Geheiligtes essen und nach ריבעהל הזו ריבעהל הזו לדגל הזו לדגל הז וליא ןהל !0

 vierundvierzig Tagen Wein trinken und לדגל ערוצמו ריבעהל ריזנ וישכע'“םירמוא םתא הפי

 .sich an Toten verunreinigen רמאו‘ ורפס ימיל ול הלעתו וטולה ימיל ול הלעת אלו

 :Die Schüler fragten R. Simon b. Johaj םימד תקירז ינפל הזו םימד תקירז ינפל׳יהז וליא ןהל

 ,Darf ein reiner Nazir, der aussätzig war ריזנו‘םימד תקירז ינפל ערוצמ אלא״סירמוא םתא הפי

 sich einmal scheren, so dass es ihm für das ותוריזנו ותערצ ימיל ול הלעת אלו םימד תקירז רחאל !5

 ?eine und für das andere^^angeredmet werde הז וליא ןהל רמא ותאמוטו ותערצ ימיל ול“הלעתו

 Dieser erwiderte: Er darf dies nicht. Jene םתא הפי םימ תאיב ינפל הזו םימ תאיב ינפל

 -fragten: Weshalb? Er erwiderte ihnen:Wür ינפל”ערוצמ םימ תאיב רחאל אמט אלא םירמוא

 de es bei dem einen wegen des Wachsens ימיל ול הלעת אלש תרמא הפי ול ורמא םימ תאיב

 und beim anderen wegen des Wachsens ותאמוטו וטולה ימיל ול הלעתו‘'ותוריזנלו ותערצ‘' 20

i־7^ ^ ו _ B 15 [j םימי B 14 || ב - M 13 «der bei dem einen zur Entfernung und 

M 18, II (חSגנש P) .חלגמש M 17 || םוי — M .םימי beim anderen zur Entfernung erfolgen, so 
21 II ינפל -f- P 20 II ד״ז ינפל — M 19 || ריזנ ׳לא würdet ihr recht haben, in Wirklichkeit 
 ^"M aber erfolgt es beim Nazir zur Entfernung ול 22 |1 (M רחאל) || B 23 ורפס M 24 II ימיל

 -beim Aussätzigen wegen des Wach חז ותאמוטו ותערצ.

sens"'. — Sollte es ihm, wenn es ihm auch nicht für die Tage des entschiedenen Aus- 

Satzes nicht angerechnet wird, für die Zählungstage angerechnet werden”"!? Er erwi- 

derte ihnen: Würde es bei dem einen vor dem Blutsprengen und beim anderen vor 

dem Blutsprengen erfolgen, so würdet ihr recht haben, in Wirklichkeit aber erfolgt 

es beim Aussätzigen vor dem Blutsprengen und beim Nazir nach dem Blutsprengen. 

— Sollte es, wenn es ihm auch für die Tage des Aussatzes und des Nazirats nicht 

angerechnet wird, für die Tage seines Aussatzes und der Unreinheit"' angerechnet 

werden!? Er erwiderte ihnen: Würde es wegen des einen vor dem Untertauchen 

und wegen des anderen vor dem Untertauchen erfolgen, so würdet ihr recht haben, 

in Wirklichkeit aber erfolgt es beim Unreinen nach dem Untertauchen und beim 

Aussätzigen vor dem Untertauchen. Jene sprachen zu ihm: Du hast recht, wenn du 

sagst, dass es ihm nicht für die Tage des Aussatzes und des Nazirats angerechnet 

werde, aber es sollte ihm doch für die Tage des Aussatzes und der Unreinheit״ an- 

gerechnet werden, denn es erfolgt ja bei beiden wegen des Wachsensד? Er erwider- 

61. Da er sich schon dann scheren u. Reinigung erlangen kann. 62. Nach Ablauf von 37 

Tagen ist noch zu berücksichtigen, er war vielleicht aussätzig u. unrein, sodann ist das 1. Scheren wegen 

des Aussatzes u. das andere wegen der Unreinheit erfolgt. 63. Der Aussatz macht das bereits absol- 

virte Nazirat nicht hinfällig. 64. Da ihm bisher das Scheren verboten war. 65. Da er sich 

nach Ablauf von 7 Tagen wiederum scheren muss. 66. Denen das 2. Scheren folgt u. er sich das 

Haar nicht mehr wachsen zu lassen braucht. 67. Aus anderer Ursache. 68. Wenn er unreiner 

Nazir u. aussätzig ist. 69. Auch beim unreinen Nazir erfolgt es wegen des Wachsens, damit er sich 

während des Nazirats das Haar wachsen lassen könne. 
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te ihnen: Beim reinen Nazir, der aussätzig אוהו רוהט רדג ןהל רמא אוהיילדנל הזו לדנל הזד 
ist, erfolgt das eine [Scheren] wegen des ערוצמ אוהו אמט רדנ םאו'ריבעהל הזו לדנל הז ערוצמ 
Wachsens und das andere wegen der Ent- יבר ינת°''םימ תאיב רהאל הזומימ תאיב ינפל הז F01. 
fernung, und beim unreinen Nazir, der aus- הז'* םימ תאיב רהאל הזו''םימ תאיב ינפל הז אייח 
sätzig ist, erfolgt das eine vor dem Unter- 5 תחלגתש :םימד תעירז רתאל הזו םימד תקירז ינפל 
tauchen und das andere nach dem Unter- תוהלגת׳^עברא ינה אמה רב ימר יעב ןרבו עגנה 
tauchen. R. Hija lehrte: Bei dem einen er- האמוט רעיש ירובעא םושמ וא .דוצמ םושמ רמאקד*“ 
folgt es vor dem Untertauchen und beim םושמ תרמא יא'' אשנב ירובעל הנימ אקפנ יאמל 
anderen nach dem Untertauchen, bei dem ירובעא''םושמ תרמא יאו" אל אשנב ירובעל" .דוצמ 
einen vor dem Blutsprengen und beim an-10 איר רמא יאמ ימנ אשנ היבס וליפא האמוט רעיש 
deren nach dem Blutsprengen. ךתעד אקלס יא"תוהלנת'’עברא הלגמו עמש את 

Denn das Scheren wegen des Aus- איגס ימנ שלשב וליפא האמוט רעיש ירובע םושמ 
 :.דנימ עמש .דוצמ םושמ .דנימ עמש היל

25 (P + ו) M — אוח [f- P 26 j- םייח f BP 27 II- םייח II 

28 P 29 || ו B 30 || תויחלגת M םושמ ירמאקד 
 II 32 (אשנב...יא — M) 31 || ירובע ׳ושמ [וא ׳וצמ?] ׳יצח
P + 33 || תחלגל M 34 1| םא M 1 ירובע- M 35 II- ו. 

SATZES &C. Rami b. Hama fragte: Erfolgt 

das viermalige Scheren, wovon er spricht, 

wegen des Gebots oder zur Entfernung 

des unreinen Haars? — In welcher Hin- 

sicht ist dies von Bedeutung? — Hinsicht- 

lieh der Entfernung mit einem Enthaarungsmittel; wenn du sagst, es erfolge wegen 

des Gebots, so darf es nicht mit einem Enthaarungsmittel entfernfVerden, und wenn 

du sagst, zur Entfernung des unreinen Haars, so darf es auch mit einem Enthaarungs- 

mittel erfolgen. Wie ist es nun? Raba erwiderte: Komm und höre: Er schere sich 

viermal; wenn man sagen wollte, es erfolge zur Entfernung des unreinen Haars, so 

sollten auch dreimaUgenügen. Hieraus ist somit zu entnehmen, dass es wegen des Ge- 

bots zu erfolgen habe; schliesse hieraus. 

71. Beim 3. Scheren ist das unreine 70. Sondern nach Vorschrift, mit einem Schermesser. 

Haar bereits entfernt. 

19 Tiamud 6d. V 



NEUNTER ABSCHNITT 

EI DEN Nichtjuden hat das Nazi- 

S RAT KEINE Geltung, bei Weibern 

UND Sklaven hat das Nazirat Geltung. 

Strenger ist es bei Weibern als bei 

 ןהל שי םירבעו םישנ תוריזנ םהל ןיא םיוג
 תא הפוכ אוהש'םירבעבמ םישנב רמוח תוריזנ

 ותשא תא הפוב וניאו ורבע;

 ינה אנמ תוריזנ םהל ןיא םיונה ינתק ,ארמג

 -Sklaven, denn man kann seinen Skla םיוגל אלו לארשי ינב לא רבד° ןנבר ונתר ילימ 5?73;

 -ven zwingen', nicht aber kann man sei ארק יל המל םידבעה תא תוברל םהילא תרמאו

NE Frau zwingen'. 

GEMARA. Er lehrt hier, dass bei Nicht- 

Nm 
Men 

Lv. 

Nm 

1 M 2 ירהש M 3 הבר M — ו. 

 בייח דבע הב תבייח השאהש הוצמ לב° תרמאה
Naz.62b ףס-יא רסאל° ארק רמאד° אבה ינאש אבר' רמא הב 

Nm.30,3 . « « י 
 -Juden das Nazirat keine Geltung habe; wo ושפנ ןיאש דבע אצי ול היונק ושפנש ימב ושפנ לע

 her dies? — Die Rabbanan lehrten: "•Rede ריזנ יבג אמיא ול היונק ושפנ ןיאו ליאוה ול היונק !0

 zu den Kindern Jisrael^ nicht aber zu den לארשי ינב לא רבד רמ רמא :ןל עמשמק אל ימנ

*rYbיבנ אהו אל םיונ לארשי ביתכד אביה לבו’םיונל אלו Nichtjuden; und sprich zu ihnen^ dies 

 schiiesst Sklaven ein. — Wozu ist hierfür לארשי ינב אינתו° לארשי ינב לא רבד° ביתכד ןיכרע

 -ein Schriftvers nötig, du sagst ja, dass je ןיכרענ והי אל לוכי ןיכירעמ םיונה ןיאו ןיבירעמ

 ,des Gebot, dem ein Weib unterworfen ist ®׳•®א ויבאל° ארק רמאד אבה ינאש שיא רמול דומלת 1

auch ein Sklave unterworfen^seü? Raba er- 

widerte: Anders ist es hierbei; die Schrift 

sagt:V03-3■ er seiner Person eine Entsagung auf erlegt^ nur wenn seine Person ihm selbst 

gehört, ausgenommen ein Sklave, dessen Person nicht ihm selbst gehört. Man könnte 

nun glanben, dass er, da seine Person nicht ihm selbst gehört, auch hinsichtlich des 

Nazirats nicht [einbegriffen] sei, so lehrt er uns. 

Der Meister sagte: Rede zu den Kindern JisraeP nicht aber zu den Nichtjuden. 

Sind denn überall, wo es Jisrael heisst, Nichtjuden ausgeschlossen, beim Schätzgelüb- 

de‘heisst es ja ebenfalls: zu den Kindern Jisrael^ dennoch wird gelehrt: die Kin- 

der Jisrael können ein Schätzgelübde tun, nicht aber können Nichtjuden ein Schätz- 

gelübde tun; man könnte glauben, sie können auch nicht geschätzt’werden, so heisst 

es femand\t — Anders ist es hierbei; die Schrift sagt: ^an seinem Vater tind an seiner 

1. Wein zu trinken, falls er ein Nazirat gelobt hat. 2. Nachdem man das Gelübde gehört u. 

es nicht aufgelöst hat. 3. Num. 6,2. 4. Und Weiber werden bei diesem Gesetz ausdrücklich 

genannt. 5. Num. 30,3. 6. Wenn jemand den Geldwert seiner Person dem Heiligtum gelobt. 

7. Lev. 27,2. 8. Ein Jisraelit könne nicht den Geldwert eines Nichtjuden geloben. 9. Num. 6,7. 
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MuUer darJ er 7icJ1 nicht verunreinigen■, nur ן^אש יונ אצי בא ול שיש ימב אמטי אל [רנו] ומאלו 
wer einen Vater hat, ausgenommen ein אייח יבר רמאהו^דשורי ןינעל אמיליא יאמל בא ול 
Nichtjude, der keinen Vater hat. — In wel- רבד ויבא תא שרוי יונ קחוי יבר רמא ןיבא רב 
eher Hinsicht, wollte man sagen, hinsicht- ריעש רה תא יתתנ ושעל השרי יב” רמאנש הרות 
lieh der Erbschaft, so sagte ja R. Hija b. 5 דבכי ביתכ ימ ויבא' דוביכ לע רהזומש ימב אלא 
Abin im Namen R. johanans, dass nach אל [רנו] ומאלו ויבאל ארק רמא אלא ריזנ יבנ ךיבא 
der Gesetzlehre ein Nichtjude seinen Vater האמוט ול ]יאש יונ אצי° האמוט ול שיש ימב אמטי Coi.b 

beerbe, denn es heisstden Berg Seir 19,20.אמטי רשא שיאו״ארק רמאד האמוט ןוהל'תילד ןלנמ«״י 

habe ich Esav zum Erbbesitz gegeben!? — ימב להקה ךותמ איהה שפנה התרכנו אטהתי אלו 
Vielmehr, nur dem die Ehrung seines Va-10 תרכ אמלד יאממ להק ול ןיאש הז’ אצי להק ול שיש 
ters geboten ist”. — Wird denn die Ehrung ארק רמא ימטימ’ ייומטיא לבא בייהימ אלד אוה 
des Vaters beim Nazir genannt!? — Viel- ול שי הרהט ול שיש לכ אמטה לע רהטה הזהו° 
mehr, die Schrift sagt: an seinem Vater tmd אמיאו’ האמוט ול ןיא הרהט ול ןיאש לבו האמוט 
an seiner Mutter darf er sich 71icht verun- רמא היל איוה האמוט"היל איוה אלד אוה הרהט 
reinigen, bei dem die Unreinheit Geltung 15 בקעי רב אחא בר״אטחתי אלו אמטי רשא שיאו ארק 
hat, ausgenommen ein Nichtjude, bei dem 25■םבינבל םתא םתלהנתהו°ארק רמאד אבה ינאש רמא'-'׳.« 

die Unreinheit keine Geltung hat”. — Wo- ןיאש לכו האמוט ול שי הלחנ ול שיש לכ םכירחא 
her, dass bei ihm die Unreinheit keine Gel- אלא אל ימנ םידכע״יכה יא האמוט ול ןיא הלהנ ול 
tung hat? — Die Schrift sdigV'wennjemand לארשי ינב° רמאנש"ןיכרע יבנ אמלשב אבר רמא 

Naz.62a 
Ar. 5 b unrein ■wird und sich nicht reinigt, so soll 20 "אל לוכי ןיכירעמ םיונה ןיאו ןיכירעמ לארשי ינב״ 

 ןיריזנ״לארשי ינב אכה״שיא רמול דומלת ןיכרענ והי
 לוכי ןברק ןיאיבמו ןיריזנ״םיונה ןיאו ןברק ןיאיבמו

4 E M 5 |[ דוביכ לע רהזומ וניאש יוג אצי בא M דוביכ 
 |ן ומטימ B 8 || יוג M 7 || והל B .היל M 6 || אלא ויבא
9 M 10 || ׳מלידו M רמא איוה ׳טוט אה M 11 II + 

 לכו האמוט ול שי הרהט ול שיש לכ הרהטל האמוט שקתא
 M 13 II ׳יפא E M 12 II האמוט ול ןיא הרהט ול ןיאש

 .ןירזונ B 16 || שיא -|- B 15 |1 י״ב — M 14 || ביתכ

diese Person aus der Mitte der Gemeinde 

ausgerottet werden-, nur bei dem es eine Ge- 

meinschaft gibt, ausgenommen dieser, bei 

dem es keine Gemeinschaft gibt. — Woher 

dies, vielleicht verfällt er'nur der Ausrot- 

tungsstrafe nicht, wol aber wird er unrein!? 

— Die Schrift sagt:"<?5־ spre71ge der Reme 

aiif den Unreinen׳, bei dem es eine Reini- 

gung^gibt, gibt es auch eine Unreinheit, und bei dem es keine Reinigung gibt, gibt 

es auch keine Unreinheit. — Vielleicht gibt es bei ihm nur keine Reinigung, wol aber 

eine Unreinheit!? — Die Schrift sagt: wenn jemand unrein wird und sich nicht reinigt. 

R. Aha b. Jäqob erwiderte: Anders ist es hierbei; die Schrift sagt:”//zr sollt sie euren 

Söhneyt nach euch vererben, bei dem die Vererbung’“Geltung hat, hat auch die Un- 

reinheit Geltung, und bei dem die Vererbung keine Geltung hat, hat auch die Un- 

reinheit keine Geltung". — Demnach sollte dies auch von den Sklaven gelten!? Viel- 

mehr, erwiderte Raba, allerdings ist beim Schätzgelübde wie folgt auszulegen: die 

Kinder Jisrael, die Kinder Jisrael können ein Schätzgelübde tun, nicht aber können 

Nichtjuden ein Schätzgelübde tun; man könnte glauben, deren Schätzungswert kön- 

ne auch nicht gelobt werden, so heisst es jemand. Wenn man aber hierbei auslegt: 

die Kinder Jisrael können ein Nazirat geloben und das Opfer bringen, nicht aber 

können Nichtjuden ein Nazirat geloben und das Opfer bringen, man könnte glau- 

10. Dt. 2,5. 11. Während ein Nichtjude diesem Gebot nicht unterworfen ist. 12. 

Wenn er eine Deiche berührt, ist er nicht unrein. 13. Num. 19,20. 14. Wenn er unrein den 

Tempel betritt. 15. Num. 19,19. 16. Durch das Entsündigungswasser, wobei ausdrücklich 

Tisraeliten genannt werden; cf. Num. 19,9. 17. Dev. 25,46. 18. Der Sklaven an seine 

Nachkommenschaft. 19. Und da beim Nazir von den Eltern gesprochen wird, so gilt dies auch 

vom Nazirat. 
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 “ben, sie können überhaupt nicht Naziräer ^'ייא יירמא שיא רמול דומלת ללכ'’ןיריזנ והי אל הא
_.Lo10_ ...ff » ^ 

sein, so heisst es jemand^ so ist zu erwi- 

dem: hinsichtlich des Opfers“braucht es 

nicht hieraus gefolgert zu werden, denn 

 ?a"הלועל״יימתהמ אלא היל אקפנ אבהמ ואל ןברק םושמ

 לארשי ינב אמיא ילילגה יסוי יבר ירבד תוריזנל טרפ
 םלוע תוריזנ ם^רזוני״םיונה ןיאו םלוע תוריזנ ןיריזנ"

 ■dies geht aus folgendem hervor:”«/^' Brand יבר רמא שיא רמול דומלת ןיריזנ והי אל לוכי 5
 opfer.^ nicht aber als Naziropfer”— Worte ןירידמ ילארשי ינב אמיא“םלוע ריזנ ביתכ ימ ןנחוי

 R. Jose des Galiläers. — vielleicht aber לוכי ריזנב םהינב ^ןירידמ םיונה ןיאו ריזנב םהינב

 wie folgt: die Kinder Jisrael können ein ןנחוי יבר רמאה שיא רמול דומלת םיריזנ והי אל

**"’soa תוריזנ לע ןיחלנמ לארשי ינב אמיאי״ריזנב איה הבלה’ lebenslängliches Nazirat geloben, nicht aber 

F0Ü62 0! ןהיבא תוריזנ לע ןיחלגמ םיונה ןיאו ןהיבא können Nichtjuden ein lebenslängliches 

 Nazirat geloben; man könnte glauben, sie יבר רמא רמתיאה שיא רמול דומלת ןיריזנ והי אל

l״.2?,2 רדנ אלפי יב שיא° יכה יא ריזנב איה הכלה ןנחוי können überhaupt nicht Naziräer, sein, so 

 :heisst es jemand^? R. johanan erwiderte םירדנל ןיכרע שקתיאה ידכמ יל המל ןיכרעב ךכרעב

 — ?!Heisst es denn: lebenslänglicher Nazir המל ןיכרעב אלפי יכי״רדנ אלפי יכ שיא ארק׳^רמאד

Jln.73b5! שיא’רמול דומלת המ שיא םירדנ יבג אינתהו יל vielleicht aber wie folgt: die. Kinder jis- 

 -rael können ihren Kindern ein Nazirat auf תובדנו'* םירדנ םירדונ ןהש"םיוגה תא תוברל שיא 8?,'22.^1

Naz.29b אלפומ’ייותיאל היל יעבימ שיא יאה אלא'’לארשיב erlegen, nicht aber können Nichtjuden ih- 

Nid.46bשיאל ךומס אלפומ’רמאד ןאמל אחינה”שיאל ךומס’" ren Kindern ein Nazirat auferlegen; man 

 könnte glauben,sie können überhaupt nicht המל אלפי יב שיא ןנברד רמאד ןאמל אלא אתיירואד

Naziräer sein, so heisst es jemand'^? — R. Jo- 

hanan sagte ja, dies sei eine Halakha beim 

Nazir“. —Vielleicht aber wie folgt: die Kin- 

der Jisrael scheren sich wegen des Nazirats'’ 

ihres Vaters, nicht aber scheren sich Nicht- 

juden wegen des Nazirats ihres Vaters; 

man könnte glauben, sie können überhaupt 

nicht Naziräer sein, so heisst es jemand^ 

— Es wird ja gelehrt, R. Johanan sagte, 

dies sei'eine überlieferte Halakha beim Nazir.— Wozu heisst es demnach beim vSchätz- 

gelübde:jemand ein Gelübde anssprtcht, die Schätzung'?. Merke, das Schätzge- 

lübde gleicht ja dem Gelübde, denn die Schrift sagt: wenn jemand ein Gelübde aus- 

spricht., somit'*braucht es ja beim Schätzgelübde nicht zu heissen: wenn jemand aus- 

spricht. Hinsichtlich des Gelübdes wird nämlich gelehrt: "^Jemand, wozu heisst es 

zweimal jemand'‘? — Dies schliesst Nichtjuden ein, dass auch sie gleich den Jisra- 

eliten geloben und freiwillig spenden können. — Vielmehr, [das Wort] jemand ist 

dazu nötig, das Gelübde dessen, der dem ]Mannesalter nahe”ist, einzuschliessen. — 

Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, das Gelübde dessen, der dem 

Mannesalter nahe ist, sei nach der Gesetzlehre [gütig], wozu aber sind [die Worte] 

wenn jemand ausspricht nach demjenigen nötig, welcher sagt, das Gelübde dessen, 

der dem Mannesalter nahe ist, sei nur rabbanitisch [gütig]!? — Dies schliesst das Ge- 

^oTAuclTohnrdas Opfer zu bringen. 21. Dass Nichtjuden das Naziropfer nicht darbringen 

können. 22. Lev. 22,18. 23. Können Nichtjuden Opfer darbringen. 24. Dass 

man seinem Sohn ein Naziral auferlegen könne (cf. S. 68 Z. 7ff.); dieserhalb ist somit der Schriftvers nicht 

nötig. 25. Der Sohn bringt die von seinem Vater hinterlassenen Opfer dar. 26. Cf. N. 24 

mut. mut. 27. Lev. 27,2. 28. Da demnach die für das Gelübde geltenden Bestimmungen 

hinsichtlich eines Nichtjuden auch für das Schätzgelübde gelten. 29. Lev. 22,18. 30. Eigentl. 

Mann; die Wiederholung dieses Worts heisst soviel wie jedermann. 31. Mit Erlangung des 13. 

Lebensjahrs. 

17 M — 18 |1 ףא M — ללכ M 19 |j ירבד(?)ילועל טרפ II 
20 M 21 1| ןיריזנ M — 22 |1 י״רא M + ו M 23 II 

 ןירידמ י״נ אמיאו ריזנב איה הכלה[]ר׳ אה ןהיבא...ןיאו...1יחלגמ
 ׳מתיאה שיא ל״ת ןיריזנ והי אל לוכי 'וכו(!)ןתנ ר״אה...םהינב תא

 יבג אנמחר בתכד ׳לפי יכ ה״א ריזנב איה הכלה ןנחוי ר״א ׳לע
 ךכרעב B 26 || ימחר M 25 || תא + M 24 |1 ןיכרע

 II 27 ׳ינתה ל״ל ןיכרע יבג ׳ילפי יכ תושפנ ךכרעב M .אינתהו

M 28 יעבימ יל [] אילפי יב יאה אלא ׳רשיב ן״ונ ׳רדונש II 

P — 29 |1 ו J- B 30 יל המל ןיכרעב אלפי יכ שיא II 

M + 00 || ה M — שיאל...אחינה). 
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lübde eines Nichtjuden, der dem Mannes- רמ^אד ןאמל״אח־ינה״־יונד שיאל ךומס אלפומ ילותיאל יל 

alter nahe ist, ein״. — Einleuchtend ist dies והי אל לוכי ןיכרענ םיוגה ןיאו ןיכרענ לארשי ינב 

nach demjenigen, der wie folgt auslegt: רמאד ]אמל אלא ריפש שיא''רמול דומלת ןיכירעמ 

die Kinder jisrael, nur der Schätzungswert אל לובי ]יכירעמ םיונה ןי.או ]יכירעמ לארשי ינב״ 

von diesen kann gelobt werden, nicht aber 5 שדח ]2 קונית״וליפא שיא רמול דומלת ]יכרענ והי 

kann der Schätzungswert von Nichtjuden אדא בר רמא יל המל אלפי יכ אוה יבוריע רב 

gelobt werden; man könnte glauben, dass אוה לתנד בג לע ףאד לחג יוג ייותיאל הבהא רב 
sie auch kein Schätzgelübde tun können, .אנמהר בתכד" אלפי יכ אלא תולפהל״ עדוי וניא 

so heisst jemand-, wozu aber sind [die םירדנל תוריזנ שקתיאה ידבמ יל המל תוריזנ יבג'' 

Worte] rvejin Jemand ausspricht nötig nach 10 תוחיכומ ]גיאש" םידי ייותיאל יל המל אלפי יכ 
demjenigen, der wie folgt auslegt: die Kin- םידי ]ייוה רמא ייבא תוחיכומ ןניאש״םידי רמתיאד״ 
der JisraÜ, diese können ein Schätzgelübde אברל אלא אחינ ייבאל'* םידי ]ייוה אל רמא אבר 

tun, nicht aber können Nichtjuden ein יברדבל היל יעבימ אלפי יכ אלא רמימל אכיא יאמ 

Schätzgelübde tun; man könnte glauben, ]ופרט יבר םושמ רמוא הדוהי יבר אינתד° ןופרט 

deren Schätzungswert könne auch nicht 15 אלא תוריזנ הנתינ אלש יפל ריזנ ]המ דחא ]יא 

gelobt werden, so heisst es jemand-, auch ein אכיא יאמ ןנברל אלא ]ופרט יברל אחינה״האלפהל 

ein Monat altes Kind kann ja geschätzt ]יחרופ םירדנ רתיה״ אינתדכל היל יעבימ אלא רמימל 

werden!? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Dies רמוא רזעילא יבר וכמסיש המ״לע ].דל ןיאו ריוואב 

schiiesst einen Nichtjuden aus“, der das Ge- אלפי יכ שיא״ רמאנש וכמסיש .דמ״ לע ם.דל שי° 

lübde nicht aussprechen kann, selbst wenn 20 דהאו״רוסיאל .דאלפ.ד דחא םימעפ יתש״אלפי יכ° 

 רתיהל" האלפה
 ותשא ירדנ ריפמ אוהש' םישנבמ םירבעב רמו|
 ריפה ותשאל ריפה ודבע ירדנ ריפמ וניאו

 M 33 וו (ןיא M) 32 || ה — M 31 34 הוניח

M 35 [| ןתולפהל M — 36 [| אילפי״.בתכד P יבג ל״ל 
 II יאמ ייבאל אלא אחינ אברל M 38 || ןיאש M 37 || ׳ריזנ

39 M 40 || ימ M — 41 11 םימעפ...יכ P 42 ינש II 

M ודבע תא ׳פוכש םידבעבמ םישנב רמ ימא .רתיהל ׳לפה ןיאו 
 .ריתהל P 43 || המל ר״ת .ותשא תא הפוב וניאו

er erwachsen ist. — Wozu schrieb der All- 

barmherzige beim Nazirat: zvenn jemand 

ausspricht-, merke, das Nazirat gleicht ja 

dem Gelübde, somit sind ja [die Worte] 

ivenn jemand atisspricht nicht nötig!? — 

Dies schliesst Ansätze״, die nichts bewei- 

sen“, ein. Es wird nämlich gelehrt: Ansät- 

ze, die nichts beweisen, gelten, wie xAbajje 

sagt, als Ansätze, und wie Raba sagt, nicht 

als Ansätze. — Erklärlich ist dies nach Abajje, wie ist es aber nach Raba zu er- 

klären!? — Vielmehr, [die Worte] wenn jemand ausspricht sind wegen einer Lehre 

R. Tryphons nötig. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Try- 

phons: keiner von ihnen"ist Nazir, weil das Nazirgelübde ausgesprochen werden״muss. 

— Einleuchtend ist dies nach R. Tryphon, wie ist es aber nach den Rabbanan zu er- 

klären!? — Vielmehr, dies ist wegen der folgenden Lehre nötig. Die Auflösung von 

Gelübden schwebt in den Lüften und es gibt keine Stütze'*dafür; R. Eliezer sagt, es 

gebe wol eine Stütze dafür, denn es heisst”zweimal: ״wenn jemand ausspricht, wemt je- 

mand ausspricht, einmal wegen des verbindlichen Aussprechens und einmal wegen des 

entbundenen AussprechensL 

^pfTRENGER ist es bei Sklaven als bei Weibern, denn das Gelübde seiner 

1^1 Frau kann man auflösen, nicht aber kann man das Gelübde seines Skla- 

VEN AUFLÖSEN. HaT MAN [dAS GELÜBDE] SEINER FrAU AUFGELÖST, SO GILT DIES 

32. Dies ist auch nach der Gesetzlehre gütig. 33. Auffallend ist der Ausdruck ייותאל, der hier 

die Bedeutung "ausschliessen״ hat. 34. Der Gelübdeforniel. 35. Cf. S. 4 N. 24. 36. 

Cf. S. 80 Z. Off. 37. Es darf von keiner Bedingung abhängig gemacht werden. 38. Dies 

ist in der Schrift nicht angedeutet. 39. Lev. 27,2 u. Num. 6,2. 40. Wenn das Gelübde 

aufgelöst wird. 
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 hat man [das Gelübde] seines ,״ewig ותוריזנ םילשמ׳^תוריחל אצי ודבעל ריפה תימלוע?

tN״.(1 תוריזנל ופונ ובר המל ןנבר ונת° .ארמג Sklaven aufgelöst, so muss er, wenn 

 .er frei wird, das Nazirat beendigen אנמחר רמאד° ריזני״יבג אנמ• יאמ ןיברעלו^^םירדנל אל

 GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Sein דבע אצי״ול היונק ושפנש ימב ושפנ לע רסא רסאל״30,3

 Herr kann ihn beim Nazirat zwingen, nicht רמא ימנ םירדנ יבג וליפא^*יכה יא ול היונק ושפנ ןיאש 5

 — .aber bei Gelübden und Schätzgelübden לש^’לוכשא היהש ןוגכ ןניקסע יאמב אבה תשש בר

 -Beim Nazirat woi deshalb, weil der All אל יאהב רסתימ יכד םירדנ יבג וינפל חנומ םיבנע

 -er seiner Person ei ־s'j.׳barmherzige sagt:''Vrt יכד תוריזנ יבג היל יפכ יצמ אל ינירחאב רסתימ

 ne Enthaltung auferlegt^ nur wenn seine םירדנ יבגו היל יפכ יצמ והלובב רסתיא יאהב רסתימ

 Person ihm selbst gehört, nicht aber ein אל יאד לוכשא יאה אלא אבילד ןניקסע אל ימ !0

 -Sklave, dessen Person nicht ihm selbst ge ןצרח היהש ןוגכ אבר° רמא אלא שילה היל ליכא

 -soiite dies auch von Gelüb״hört, demnach יצמ אל רסתימד אוה יאהב םירדנ יבג וינפל^'חנומ

 den gelten!? R. Seseth erwiderte: Hier wird יפכ יצמ ינירחאב ימנ רסתיאד“ ריזנ""יבג היל^״יפכ

 -von dem Fall gesprochen, wenn ein Trau ןצרח יאה אלא אכילד ןניקסע אל ימ םירדנ יבגו היל

 -benkamm vor ihm Hegt; bei einem Gelüb ובר המל ייבא רמא אלא שילה היל ליכא אל יאד !5

 de, wobei ihm, wenn ihm eines verboten וניאו םירדנל ותופכל”ךירצ ןיאו תוריזנל ותופכלי״ךירצ

U.5,4 ערהל° ארק רמאד אמעט יאמ העובשל ותופכל^^ךירצ ist, ein anderes nicht verboten ist, kann 

 -ihn nicht zwingen'", beim Na [sein Herr] אצי תושר הערה ףא תושר הבטה המ ביטיהל וא

 zirat aber, wobei ihm, gleich diesem auch ודיב תושרה ןיאש םירחאל ערהל.

 התשי אל רמוא ריאמ יבר וינפ דגנבמ רב 31-»1
 '?התשי רמוא יסוי יברו

Jab.48a 
G1t.38ä לאומש רמאד°יגלפימ1ל לאומשדב אמיל ,ארמג 
 Qid,72b רורחשש טג ךירצ ןיאו תוריחל אצי ודבע ריקפמה

 היל תיל יסוי יבר""לאומשד היל תיא ריאמ יבר

44 B -|- ו. M 45 || ׳ורדנ תא םילשה M ׳ברעל אלו II 

46 M תוריזנ M 47 jj — ול...אצי M 48 II — 11 ׳יפא 

49 M — 50 || לש M 51 || ייבא M — 52 וינפל II 

P — 53 |] היל P 54 |] 'תילד M — ךירצ...ותופכל II 

55 M 56 11 ותפוכל M -|- ו. 

20 alle anderen verboten sind, kann er ihn 

zwingen. — Auch beim Gelübde kann es 

ja Vorkommen, dass nur der eine Trauben- 

kämm vorhanden ist, und wenn er diesen 

nicht isst, er schwach wird!? Vielmehr, er- 

klärte Raba, wenn Traubenkerne vor ihm 

liegen; bei einem Gelübde"®, wobei ihm nur 

diese verboten sind, kann [sein Herr] ihn 

nicht zwingen, bei einem Nazirat aber, wo- 

bei ihm auch alles andere"" verboten ist, 

kann er ihn zwingen. — Auch bei Gelübden kann es ja verkommen, dass nur diese 

vorhanden sind, und wenn er sie nicht isst, er schwach wird!? Vielmehr, erklärte Abaj- 

je, nur beim Nazirat braucht״ der Herr ihn zu zwingen"', nicht; aber braucht er ihn 

beim Gelübde und beim Schwur""zu zwingen, denn die Schrift sagt:®°A’c>3-d:3' oder Gutes 

zu tun^ wie das Gute frei steht, ebenso Böses, wenn es ihm frei steht, ausgenommen 

Böses für andere, das ihm nicht freisteht®'. Hst er von ihm®"fort, so darf er, wie R. Meir sagt, keinen [Wein] trinken, 

UND WIE R. Jose sagt, wol trinken. 

GEMARA. Es wäre anzunehmen, dass sie über die Rehre Semuels streiten, denn 

Semuel sagte, dass, wenn jemand seinen Sklaven als Freigut erklärt, er frei sei oh- 

ne eines Freibriefs zu benötigen. R. Mefr ist der Ansicht Semuels®" und R. Jose ist 

4L Auch wenn sie verwitwet od. geschieden wird. 42. Num. 30,3. 43. Da dieser 

Schriftvers von Gelübden spricht. 44. Von diesem Traubenkamm zu essen, da er die dem Herrn 

erwünschte Nahrung zu sich nehmen kann, ohne das Gelübde zu übertreten. 45. Wenn er sich diese 

abgelobt hat. 46. Alle Erzeugnisse des Weinstocks. 47. ,So ist die obige Lehre zu ver- 

stehen. 48. Wenn er ein Nazirat gelobt hat u. sein Herr ihn zum Weingenuss nicht zwingt, ist er 

ihm verboten. 49. Diese sind bei ihm überhaupt ungiltig. 50. Lev. 5,4. 51. Das 

Gelübde, anderen Böses zuzufügen, ist ungiltig; auch der Sklave fügt durch die Schwächung seines Kör- 

pers seinem Herrn Schaden hinzu. 52. Der Sklave von seinem Herrn. 53. Wenn er seinem 
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nicht der' Ansicht Semuels. — Nein, alle אלא לאומשד והל תלא אמלע ללטד אלי׳לאומשד 

sind der Ansicht Semuels, nur ist derjeni- ־יתאו רדה רדהלמ^ךוס ףוס רבס התשל רמאד ןאמי* 

ge, welcher sagt, er dürfe trinken, der An- ןאמלו שוחכלל אלד לבלה לכ ארמה לתשלל הלבג 

sicht, endlich kehrt er zum [Herrn] zurück, יכלה לכ ארעצ הלל לוהלל רבס התשל אל רמאד 

daher darf er Wein trinken, damit er nicht 5 :הלבג רדהללד 
abmagere, und derjenige, welcher sagt, er האמוט □א אמט אוהש ול*“ עדונו חליגש ריז 

dürfe nicht trinken, ist der Ansicht, möge רתו□ וניא □והת תאמוט □או רתוס העודי 

er Qual erdulden, damit er zum [Herrn] דרי דציכ רתוכ ךכ ןיבו ךכ ןיב חליג*'אלש רע םא 

zurückkehre. אמט הרעמה יפ לע ףצ תמ אצמנו הרעמב לובטל 
|ENN EIN Nazir sich geschoren hat !0 רוהט רקהל ררי הרעמה עקרקב עקושמ אצמנ*' 

UND erfährt", dass er SICH vER- תקזחו אמט אמט תקזחש אמט תמ*'תאמוטמ רהטיל 
UNRE1N1GT HABE, SO [SIND DIE FRÜHEREN j רברל □ילגרש רתט רוהט 
Tage], wenn es eine sichtbare Unrein- רמאד רזעללא״ילבר רמא ללימ לגה אגמ .ארמג '’“'׳®'י’ 
heit"war, hinfällig, und wenn es eine תרווהמב וללע םאתפ עתפב וללע תמ תומל לכו° ארק Nm.6,9 
uNsicHTßARE UNREINHEIT WAR, NICHT 15לכ ףא לולגב ךרי המ ךרד לכ*'רמא שלקל,שלר'*ול 
hinfällig; [erfährt er es], bevor er ונלאש לכ םוהתה תאמוט להוזלא'’**ןנתדה אלאו לולנב ®''■®י* 
SICH SCHERT, so SIND SIE AUF JEDEN Fall ךוכב דחא הריכמ לכא** םלועה ףוסב דחא הרלכמ*' 
HINFÄLLIG. Zum Beispiel'*; wenn er in רמאד ןאמל אמלשכ םוהתה תאמוט וז ןלא םלועה 
EINE Höhle hinabgestiegen war, um יכ ול תרווחמב רמאד ןאמל אלא רלפש ךרד לכ** 
DA EIN Reinheitsbad zu nehmen, und 20 אינתד אה ותו לוה לאמ םלועה ףופכ דחא הרלכמ 
EINE SCHWIMMENDE Ueiche AM EINGANG אמט המורתב ךרד לש הבחרלי״בכשומ תמ אצומה" 
DER Höhle gefunden wird, so ist er” 

unrein; wenn sie ABER AUF DEM GrUND 

DER Höhle gesunken gefunden wird, 

so IST ER, FALLS ER ZUR ABKÜHLUNG 

HINABGESTIEGEN WAR״, REIN, UND FALLS 

ZUR Reinigung von der Unreinheit 
EINER Leiche, unrein, denn der Unreine bleibt im Zustand der Unreinheit und 
DER Reine bleibt im Zustand der Reinheit, da die Sache eine Stütze hat". 

GEMARA. Woher dies*“? R. Eliezer erwiderte: Die Schrift sagt*': ivenn ihm je- 

mand plötzlich stirbt\ ihm, wenn es ihm klar ist. Res-Laqis erwiderte: gleich dem 

Weg*', wie der Weg offen liegt, ebenso [die Unreinheit], wenn sie offen liegt. — Es wird 

gelehrt: Eine unsichtbare Unreinheit heisst diejenige, die niemand am Ende der Welt 

kannte; kannte sie jemand am Ende der Welt, so ist sie keine unsichtbare Unrein- 

heit. Einleuchtend ist die Erklärung: gleich einem Weg*', was aber ist dabei, dass je■■ 
mand am Ende der Welt sie kennt, nach ,demjenigen, welcher erklärt: wenn es ihm 

klar isU!? Ferner wird gelehrt: Wenn jemand eine Leiche über die Breite des Wegs** 

gestreckt findet, so ist er hinsichtlich der Hebe unrein und hinsichtlich des Nazirats und 

Herrn entlauft, so gilt er als frei u. darf daher keinen Wein trinken. 54. Vor der Darbringung der 

Opfer. 55. Wenn der Tote, an dem er sich verunreinigt hat, frei gelegen hat. 56. In welchem 

Fall die Unreinheit eine sichtbare 11. in welchem sie eine unsichtbare heisst. 57. Dies heisst eine 

sichtbare Unreinheit. 58. Dh. wenn er rein war. 59. Wörtl. Füsse hat; dh. der Umstand 

spricht dafür. 60. Dass die unsichtbare Unreinheit die vorangehenden Tage nicht hinfällig macht. 

61. Num. 6,9. 62. Num. 9,10 heisst es, dass, wenn jemand zur Zeit des Pesahfestes unrein ist od. sich 

unterwegs befindet, er das Pesahopfer im folgenden Monat herrichte. Der Zusatz in den kursirenden 

Ausgaben ist, wie aus den Kommentaren zu ersehen, eine spätere Einschiebung. 63. Wenn jemand 

am Ende der Welt die Unreinheit kennt, so ist sie sichtbar. 64. Ihm selbst ist es ja unbekannt. 

65. Den er passirt ist, u. zwar wenn die Leiche verborgen war u. er sie nicht sehen konnte. 

57 M — 58 [| אל j- M- 59 || ל M רדה רדהמ היבר 
 — M 62 II חלגי P 61 j| ול — M 60 || היבגל יתאו

 .ךרדכ M 65 || ׳עלא M 64 || ה M 63 || אצמנ

f- B- הקוחר ךרדב וא שפנל אמט היהי יב ארק רמא P 66 |j 
 11 ריכמ היה M 68 1| ריכמ M 67 |1 ׳יה וזיא M .והזיא

69 M 70 || ךרדכ M בוחרב'. 
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der Herrichtung des Pesahopfers rein. Wel- 

chen Unterschied gibt es denn hierbei? 

— Vielmehr, hinsichtlich der unsichtbaren 

Unreinheit ist dies'^'eine überlieferte Lehre. 

Bevor er sich schert &c. Wer ist 

der i\.utor? R. Johanan erwiderte: Es ist 

R. Eliezer, welcher sagt, das Scheren sei 

unerlässlich. 

Rami b. Hama fragte: Wie ist es, wenn 

 תאמוט אלא אנש לאמ רוהט חספ״יתללשעבו ריזנב

 •.[׳וכון חליג אלש דע םא :הל’>רלמג’'ארמנ םוהתה

 רמאד איה רזעילא״^בר ןנחוי יבר רמא אנת ןאמ

 28846347י ךותב אמטנ אמח רב ימר יעב :תבבעמ תהלנת°

 ^ ןנילזא העידי רתב והמ תאלמ רחאל ול עדונו תאלמ

 Cub רמא° רתסימלי־יאמלו אל וא״^אלה תאלמ רהא”העידיו

 ךכ ןיבו ךכ ןיב חליג אלש דע םא עמש את אבר

 אכירצ תאלמ ךותב היל עדיתיאד יא ימד יביה רתוס

 ןיידע^ הנימ עמש תאלמ רחאל ואל אלא רמימל

 oer innerhalb des Vollwerdens"’unrein ge! אמיליא ןאמל רתוס העבש וא רתוס ולוכ ךל יעבית

30bi7a רחא לכ° רזעילא יברל״יאו רתוס ולוכד אטישפ ןנברל worden war und er dies nach dem Voll- 

 werden erfährt: richten wir uns nach dem תאלמ רחא אמטנ יכ ילימ ינה^^רתוס העבש תאלמ

 Erfahren, und erfahren hat er es nach dem העידיד אבה ינאש אמלד וא אוה תאלמ ינפל יאהו

 -Vollwerden, oder nicht? Dies ist von Be רתוס ךכ ןיבו ךכ ןיב ינתק^הנימו איה תאלמ רחא

pes.aii5! ־ הבחרל^°לטומ תמ אצומה ןנבר ונת° :*“יגלפימק אלו deutung hinsichtlich der Hinfälligkeit. Ra- 

 ba erwiderte: Komm und höre: [Erfährt er רוהט חספה תיישעבו״יריזנבו^אמט המורתל*'ךרד לש

 -es] bevor er sich schert, so sind sie auf je שי לבא רובעל םוקמ ול ןיאש* םירומא םירבד המב

 den Fall hinfällig, in welchem Fall: erfährt םירבד המב רוהט המורתל ףא“^ רובעל םוקמ ול

 er es innerhalb des Vollwerdens, so ist es וליפא קרופמ וא רבושמ*^לבא םלש ואצמש• םירומא

 ja selbstverständlich, wahrscheinlich nach רבקבו רבע ןיקרפ ןיב אמש ןנישייח רובעל םוקמ ןיא 20

dem Vollwerden; schliesse hieraus. — Aber 

immerhin ist noch fraglich: ist das ganze 

[Nazirat] hinfällig oder sind nur sieben 

[Tage] hinfällig? — Nach wessen Ansicht: 

wenn nach den Rabbanan'^, so ist selbst- 

verständlich das ganze [Nazirat], und wenn 

nach R. Eliezer, so sind, wenn nach dem 

Vollwerden, sieben [Tage] hinfällig. — Gilt 

 M dies nur von dem Fall, wenn er nach dem רבשומ

Vollwerden unrein wird, und dieser ist es 

vor dem Vollwerden geworden, oder ist es hierbei anders, da er es erst nach dem Voll- 

werden erfahren hat? — Hieraus^“: er lehrt, dass sie auf jeden Fall hinfällig seien, und 

es wird kein Unterschied gemacht. 

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand eine Leiche über die Breite der Strasse ge- 

streckt findet, so ist er hinsichtlich der Hebe unrein und hinsichtlich des Nazirats und 

der Herrichtung des Pesahopfers rein. Dies nur in dem Fall, wenn kein Raum zum 

Durchgehen vorhanden ist, wenn aber Raum zum Durchgehen vorhanden ist, so ist er 

auch hinsichtlich der Hebe reinL Ferner nur in dem Fall, wenn sie vollständig ist, wenn 

aber zerbrochen oder zerstückelt, so ist, selbst wenn kein Raum zum Durchgehen vor- 

handen ist, anzunehmen, er kann zwischen den Stücken durchgegangen sein. Bei ei- 

nem Grab ist er unrein, selbst wenn sie zerbrochen oder zerstückelt ist, weil das 

Grab sie vereinigt. Dies nur in dem Fall, wenn er zu Fuss geht, wenn er aber ge- 

tragen wird oder reitet, so ist er unrein, denn wenn man zu Puss geht, so ist es 

66. Der Unterschied wird ja nur zwischen der sichtbaren ii. der unsichtbaren Unreinheit gemacht. 

67 Dass sie nur beim Nazir u. hinsichtl. der Herrichtuug des Pesahopfers nicht verunreinigend sei. 

68.’ Vor Ablauf des Nazirats. 09• Cf. S. 37 Z. 17 ff. 70. Ist diese Frap zu entscheiden. 

71. Als über die Reiche. 72. Da damit zu rechnen ist, dass er nicht über die Reiche gegangen ist. 

 המב ופרצמ רבקהש“ינפמ אמט קרופמו רבושמ״דליפא

 בוכר וא ןועט לבא וילגרב ךלהמב םירומא םירבד

71 P 72 || רימג M — הל M 73 II ל• V 74 II 

 ׳טיליא יאמלו אל ׳טליד וא M .רמא אל וא רתסימל אמילא אלו
 ]לוכ ׳בית יתכאו M 76 || אמיליא + P 75 || רמא רתסמל

 B 78 II ל — M 77 || ןלוכב ׳ישפ ןנברל יא ןאמל[]

 — P 81 II וקית + M 80 || ינתקהד M 79 || ל״א

 II ׳רתב ייפא M 83 || חספ השועבו B 82 [| ׳רתב M .ל

84 M 85 ויקרפ ןיב ׳שייה ׳בעל םוקמ ול ןיא ׳פמו רבשומ II 

86 B רבקש. 
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möglich, dass man [die Leiche] nicht be- אלשו עגי אלש ול רשפא“וילנרב ךלהמש יפל אמט״׳ 

rührt, bewegt oder bezeltet, wenn man aber אלש רשפא יא בטר וא ]ועט״"ליהאי אלשו טיסי 

getragen wird oder reitet, so ist es nicht םירומא םירבד המב ליהאי אלשו טיסי אלשו עגי 

möglich, dass man sie nicht berührt, be- ןיאמט״ןתשלש העודי האמוט״לבא םוהתה תאמוטב 

wegt oder bezeltet. Dies gilt nur von der 5 דהא הריכמ ןיאש לכ םוהתה תאמוט איה וזיאו 

unsichtbaren Unreinheit, bei einer sicheren תאמוט וז ןיא םלועה ףוסב דהא הריכמייםלועה ךוסב 

Unreinheit aber sind sie alle drei” unrein. תאמוט וז ירה תורורצב ואי״ןבתב ןומט היה םוהתה 

Eine unsichtbare Unreinheit ist diejenige, וז ןיא םיעלסה יקיקנבו הליפאבו םימיב םוהתה 

die niemand am Ende der Welt kannte; תמל אלא םוהתה תאמוט ורמא אלו° םוהתה תאמוטל 

kannte sie jemand am Ende der Welt, so ist 10 ןחש ןינעל האמטמ הניא הפצ° :דרי רציב :דבלב [p“p;fe4| 

sie keine unsichtbare Unreinheit. War [die ־;;■’];עקרקב ןיב״'םילבב ןיב הפצ האמוט קפס“ אינתד״ך» 

Leiche] in Stroh oder Geröll versteckt, so הרוהט עקרקב האמט םילכב רמוא ןועמש יברי״הרוהט 

ist dies eine unsichtbare Unreinheit, wenn ימידובאיירב קחצי בר רמא° אמק אנתד אמעט יאמ°5'01!ו'2?־‘‘ 

in Flüssen, in der Dunkelheit oder in Fels- ביתכו לחוש אוהש םו,רמ לכ לחשה לחשה לכב” ביתכ 

Pes.80ö 

iü.v.42 

36 

spalten, so ist dies”keine unsichtbare Un-15 רוהט ועגמייקפס אמט ועגמ״יאדו דציכ אה ןחאה לע 

reinheit. [Die Bestimmung] hinsichtlich der ןיעמ ךא״ביתכ אלוע רמא הימעט יאמ ןועמש יברו׳׳’■'׳■ 

unsichtbaren Unreinheit gilt nur von einer אמט םילכב הפצ דציכ אה (ברעה דע) אמטיי״ביתבו 

Leiche. ןקיפסףיררגנהו ןילטינה לכ ןנבר ונת :רוהט עקרקב 

Zum Beispiel &c. hinabgestiegen. ץוח רוהט ןקיפסיי ןיקרזנהוךיהנומכ ןהש ינפמ’אמט 

Bei einem Kriechtier aber ist die schwim- 20 רבד לכו״ האמוט ינפ לע ליהאמהו תמה ןמ״ תיזכ ןמ’ 

mende [Unreinheit] nicht verunreinigend, יעב :הבזו בז ייותיאל הטמלכ הלעמלמ אמטמט* 

denn es wird gelehrt: Die schwimmende 

Unreinheit, einerlei ob in einem Gefäss 

oder im Grund[wasser], hinsichtlich welcher 

ein Zweifel”obwaltet, ist nicht verunreini- 

gend. R. Simon sagt, in einem Gefäss sei 

.sie verunreinigend, im Grund [wasser] sei sie 

nicht verunreinigend. Was ist der Grund 

des ersten Autors? R. Ji9haq b. Evdämi er- 

widerte: Es heisst:’״«« irgend einem Kriechtier, das kriecht^ wo es auch kriecht, und 

dem widersprechend heisst auf der Erde\ wie ist dies zu erklären? — bei einer 

sicheren Berührung ist es verunreinigend, bei einer zweifelhaften Berührung ist es nicht 

verunreinigend. — Was ist der Grund R. Simons? Ula erwiderte: Es heisst:’״««/״ eine 

Quelle^ und es heisst: ist unrein\ wie ist dies zu erklären? — schwimmt es in einem 

Gefäss, so ist es verunreinigend, wenn im Grund [wasser], so ist es nicht verunreinigend. 

Die Rabbanan lehrten: Wenn die [unreine Sache] getragen oder gezogen wird 

und darüber™ ein Zweifel besteht, so ist sie verunreinigend, weil sie als liegend gilt, 

wenn sie aber geworfen wird und darüber™ein Zweifel besteht, so ist sie nicht ver- 

unreinigend״°; ausgenommen ist eine Olive von einer Leiche, der Fall, wenn eine [sol- 

che] Unreinheit bezeltet״'wird, und alles, was nach oben wie nach unten verunreinigt, 

dies schliesst männliche und weibliche Flussbehaftete״’ein. 

87 M + 88 חספ ׳שועו ריזנב ׳יפא עגי אלש ול ׳פא יא II 

P -|- יא. M 89 || אלש רשפא שי M — 11 ליהאי...ןועט 

90 M + 91 || ב M ׳ואמט |M 92 j היה. — P 

 II דבלב -|- P 94 || ׳רצב וא — M 93 || םלועה...הריבמ

95 M — 96 || הרוהט...יבר M 97 || ׳דבא M עגנ II 

98 M 99 || ילכב דציכה ע״הע אמטו P 1 !ן וקיפס M 

 — B 4 II תיזכמ M 3 || ׳רזנו P 2 || ׳זנהו...ינפמ —

 .הטמלמו ׳עמלמ אמטמ אוהש M 5 || ןמ

73. Auch der Nazir u. der Herrichtende des Pesahopfers. 74. Da möglich ist, dass jemand 

sie gesehen hat. 75. Ob eine Berührung erfolgt ist od. nicht. 76. Lev. 11,43. 77. Ib. 

V. 42. 78. Ib. V. 36. 79. Ob ■während des Tragens od. Ziehens, bezw. des Werfens eine 

Berührung erfolgt ist. 80. Sie gleicht der schwimmenden Unreinheit. 81. Wenn man die 

reine Sache über diese wirft od. jemand über diese springt; die Leiche ist auch durch Bezeltung (cf. S. 92 

N. 90) verunreinigend, u. dies ist im Flug erfolgt. 82. Wenn der Flussbehaftete auf mehreren Decken 

sitzt, so ist nicht nur die von ihm berührte, sondern auch alle übrigen sind unrein. 

20 Talmuif Bd.V 
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 Rami b. Hama fragte: Wie ist es, wenn והמ םימה יגפ לע ףצ ילכו ילבב תמ אמה רב ימר
 eine Leiche sich in einem Gefäss befindet אצמת םא' ןנילזא אתימ^ רתב וא ןנילזא ילב רתב
 :und das Gefäss auf dem Wasser schwimmt ןויב והמ ןירש יבג לע תמ ןגילזא ילב רתב’ רמול
 richten wir uns nach dem Gefäss'"oder nach אתחמד ןאמב״העבש תאמוט'°יאהו ברע תאמוט’°יאהד
 der Leiche? Und wie ist es ferner, wenn איה אתבימפ האמוטי^אמלד וא אימד״ילבב האמוט ■י
 du entscheidest, dass wir uns nach dem ימד ילבב האמוט אתחמד ןאמב“'רמול אצמת םאו
 Gefäss richten, wenn die Leiche sich auf '’ןויב והמ'"הפצ הלבגו הלבג יבג לע ןירש יאדו
 einem Kriechtier befindet: ist es, da die איה אתבימס האמוט ןוגיא ברע תאמוט והייורתד
 Unreinheit des anderen bis zum Abend und ן*רמ* יבג לע ןירש השדעב יאהו תיזב יאה אמלד וא
 -die des ersteren sieben Tage anhält, eben "! ןויב אמלד וא והגיג'^ ארועיש דה יאדו יגה והמ
 so als würde das Unreine in einem Gefäss ''יבג לע ןירמיי״רמול אצמת םאו אל ידדהמ’’יקםפמד
 -liegen, oder bilden sie zusammen eine ge ימד ילבב אהגמד ןאמב ידדהמ יקםפמד"*ןויב ןחש
 ,presste Unreinheit? Und wie ist es ferner איוה ההומיגד ןויב והמ ההומיגש הלבג יבג לע ןחש

[pcol.b] אצמת םאו°אוה אלבוא יאה אמלד וא הקשמ היל" wenn du entscheidest, es sei ebenso als 
 würde das Unreine sich in einem Gefäss והמ ערז תבבש יבג לע ןחש אוה אלבואד"רמול !3
 -befinden, wenn ein Kriechtier sich auf ei אלבוא יב היל הוה“'ארקעתימד ןויב רמול אצמת םאו
 nem schwimmenden Aas befindet: bilden •יבג לע ןיפצ^^תאטה ימו תאטח ימ יבג לע ןחס

col.b ריזג אגוגמה בר רמא° :וקית ןגיעדי אל''והמ םימה sie, da die Unreinheit von beiden bis zum 
 Abend anhält, zusammen eine gepresste ןהלש יעיבשב םוהתה רבקב ובלהש חספ“'השועו
 Unreinheit, oder aber, das andere ist in םוהתה תאמוט אמילא" אל'' אמעט יאמ םירוהט 20
 -Olivengrösse und das erstere in Linsen אמט תמה תאמוטמ רהטיל” אבר ביתמ רתסימל

6 M — ה 

10 P האמט 

 M 7 תמ M 8 ii + ו M 9 II + ל ]

11 M 12 ׳תחמכ M ימד M 13 

 + M 16 1! אמטו + B 15 jj ןוגב P 14 jj אה +

 II יקפמד P 18 || והיניב P .אוה M 17 jj ׳ימה ינפ לע

19 M ידדהא M 20 jj ג״ע ץרש השדעכ יאהו תיזכ יאה 
 תיזכ הל הוה הוה ׳לכואד ןויכ אכה M 22 || הל M 21 jj ׳לבנ
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grösse'Verunreinigend? Und wie ist es fer- 
ner, wenn ein Kriechtier sich auf einem 
Kriechtier befindet: ist zu berücksichtigen, 
dass für beide ein gleiches Quantum be- 
stimmt ist, oder aber, sie sind ja von ein- 
ander getrennt? Und wie ist es ferner, wenn 
du entscheidest, dass es bei einem Kriech- 
tier auf einem Kriechtier ebenso sei, als 
würde es in einem Gefäss liegen, da sie 

von einander getrennt sind, wenn ein Kriechtier sich auf einem zerflossenen Aas 
befindet: gilt es, da es zerflossen ist, als Flüssigkeit, oder behält es seinen Cha- 
rakter als Speise? Und wie ist es ferner, wenn du entscheidest, es behalte seinen 
Charakter als Speise, wenn ein Kriechtier sich auf Samenerguss" befindet? Und wie 
ist es ferner, wenn du entscheidest, er gelte, da er [vom Körper] abgeht, als Speise, 
wenn ein Kriechtier sich auf dem Entsündigungswasser*'befindet und das Entsündi- 
gungswasser auf anderem W^asser schwimmt? — Wir wissen dies nicht, und die Fra- 
gen bleiben dahingestellt. 

R. Hamnuna sagte: Wenn ein Nazir oder der Herrichtende des Pesahopfers am 
siebenten [Tag]"über ein unsichtbares Grab gegangen war“, so ist er rein, weil das 
unsichtbare Grab nicht intensiv genug ist, es“’hinfällig zu machen. Raba wandte ein: 
Falls [er hihabgestiegen ist] zur Reinigung von der Unreinheit einer Leiche, [so ist er] 

82. Und in diesem ruht die Leiche. 83. Das untere gilt daher als Gefäss. 84. Es ist 

ebenso, als würde das Kriechtier im Wasser schwimmen. 85. Dieser, der ebenfalls bis abends verun- 

reinigend ist, ist eine Flüssigkeit. 86. Das für Reine verunreinigend ist; cf. Num. 19,10. 87. 

Nachdem sie sich am 3. u. am 7. Tag der Unreinheit besprengen Hessen. 88. Und es nach .\bsolvi- 

rung des Nazirats, bezw. nach der Herrichtuug des Pesahopfers erfährt. 89. Das bereits absolvirte 
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unrein^^ni^er Unreine bleibt im Zustand הלל רמא רוהט רוהט תקזחש''אמט אמט תקזחש 
der Unreinheit und der Reine bleibt im אבר^׳היל רמא תהלנת רסוחמש'“רלזגב ךל אנלדומ 
Zustand der ReinlieiH? Dieser erwiderte: אלו רסוחמ אלד הספייהשועב ךל אנלדומ אנא ךא 
Ich pflichte dir hinsichtlich eines Nazirs רמא שמשייברעה רסוחמ אהו"ללבא הלל רמא םולכ 
bei, da ihnUnoch das Scheren fehlt Raba 5 אלנתד הלב רדה ללבא .ךאו אברע אללממ אשמלש“ הלל 
sprach: Auch ich pflichte dir hinsichtlich אלבת אל לוכל אלבת אל תאלמ ךות״אלבת תאלמ םול 
des Herrichtenden des Pesahopfers bei, da רחאלש הדלל לע אלבת לכא תאלמ לנפלש הדלל לע 
ihm" nichts fehlt Abajje sprach zu ihm: 2.6למל תאלמבו“ רמול דומלת ןהלתשמ רטפלתו"תאלמ>-״.ו 
Ihm fehlt ja noch der Sonnenuntergang"!? רמא אלבת אל תאלמ ךות אלבת תאלמ םולב הרהט 
Dieser erwiderte: Die Sonne geht von 10 ארסחמ למנ םתה ןברק ארסחמד אבה לנאש אנהכ בר 
selbst” unter. Auch Abajje trat davon zu- :אברע אללממ אשמלש ללבא הלל רמא שמש ברעה 
rück, denn es wird gelehrt: Wenn am Tag תאו ולטונ וכרדכ בכשומ הליחתב״תמ אצומ|^₪ 
des Vollwerdens", so bringe sie es”, wenn השלש אצמ ןתסופת תאו ]לטונ □ינשילתסופת" 
innerhalb [der Tage] des Vollwerdens, so ירה°''הנומש דעו תומא עבראמ הול הז ןיב שי םא1'’':01.1ין 
bringe sie es nicht Man könnte glauben, 15 המא □ירשע ןלהלו ונמיה קדוב“ תורבק תנוכש וו foi.65 

sie bringe es nicht wegen der Geburt vor ןלהלו ונמיה קרוב המא □ירשע ףוסב רחא"אצמ 
dem Vollwerden, wol aber wegen der Ge- ואצמ הליחת’“ וליאש רבדל □ילגרש המא □ירשע 
burt nach dem Vollwerden'’^, so heisst es: ;ותסופת תאו ולטונ 
°^beim Vollwerden der Tage ihrer Reinigung, ןן אהו - m 32 j! אבא M 31 !| ׳חמד m 30 j] ׳קזחו M 29 
wenn am Tag des Vollwerdens, so bringe [; ׳חתב — M 35 || ׳תשמ ׳פיתו — M 34 1| ב + M 33 
sie es, wenn innerhalb [der Tage] des Voll- הירבוקו הטמ אלמכ M 38 !י אצמ -(- M 37 ]| ׳םובת V 36 
Werdens, so bringe sie es nicht Hierzu •מ + M 40 1| (׳חא P) דחא B 39 || ונממ קדוב ק׳־ש הז ירה 

sagte R. Kahana: Anders ist es hierbei, da noch das Opfer fehlt". [Und auf den Ein- 
wand:] auch in jenem Fairfehlt ja noch der Sonnenuntergang””, erwiderte Abajje, die 
Sonne gehe von selbst unter. BHENN jemand einen Toten auf gewöhneiche Weise eiegen findet‘“, so 

ii SCHAFFE ER IHN‘”SAMT DER ErDUNTERLAGE FORT; WENN ZWEI, SO SCHAFFE ER 

SIE SAMT IHRER ErDUNTERLAGE FORT. FiNDET ER DREI, SO IST [DER PeATz], WENN 
SIE VON EINANDER VIER BIS ACHT ElEEN ENTFERNT SIND, EINE GrÄBERSTÄIOTe'^UND 

ER MUSS VON DIESEM AB NOCH ZWANZIG ElLEN UNTERSUCHEN; FINDET ER [EINE EEI- 

che] IN EINER Entfernung von zwanzig Eeeen, so untersuche er weitere 

ZWANZIG Ellen, denn die Sache hat eine Stütze'“’, obgleich er sie, wenn er 

SIE ZUERST GEFUNDEN HÄTTTE, SAMT DER ErDUNTERLAGE FORTSCHAFFEN DÜRFTE. 

Nazirat, bezw. das bereits hergerichtete Pesahopfer. 90. Auch diese befanden sich beim Betreten 

des Grabs, da es vor Sonnenuntergang erfolgt war, im Zustand der Unreinheit. 91. Zur Erlangung 

der Reinheit. 92. Erst dann erlangt er völlige Reinheit. 93. Dies gilt nicht als Fehlen. 

94. Der 40 bezw. 80 Tage nach der Geburt (cf. Lev. 12,2 ff.j. Hier wird von dem Fall gesprochen, wenn eine 

Frau nach Ablauf bezw. innerhalb dieser Zeit wiederum abortirt. 95. Ein besonderes Opfer wegen 

der 2. Geburt. 96. Wenn sie innerhalb der Zahltage wegen der 2. Geburt zum 3. Mal abortirt; die 

3. Geburt ist dann nach Ablauf der Zähltage der 1. Geburt, aber innerhalb der Zahltage der 2. Geburt er- 

folgt. Die in Cod. M fehlenden Worte feLlen auch in den Kommentaren u. sind ganz unverständlich. 

97. Lev. 12,6. 98. Sie hat das Opfer erst nach Ablauf der Tage darzubringen u. durch die folgende 

Geburt ist dies verhindert worden. 99. Wenn die 2. Geburt am 41. bezw. 81. Tag erfolgt. 100. 

Birst dann kann sie das Opfer wegen der 1. Geburt darbringen. Die Reinigung u. das Untertauchen haben 

allerdings am 7. bezw. 14. Tag zu erfolgen, jed. kann es Vorkommen, dass sie es bis nach Ablauf der Zähl- 

tage aufschiebt. 101. Wenn aus der Lage zu ersehen ist, dass er ein Jisraelit, u. eines natürlichen 

Tods gestorben ist. 102. Es ist nicht zu befürchten, dass auf diesem Platz sich noch andere Leichen 

befinden können. 103. Die Leichen müssen an Ort u. Stelle begraben werden u. dürfen nicht fort- 

geschafft werden. 104. Dass es eine Gräberstätte ist. 

20* 
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 ,GEMARA. R. jeliuda sagte: Findet תמ יוצמל טרפ אצומ הדוהי בר רמא ,ארמג
 einen ;'״ausgenommen der aufgefundene ושארשל טרפ וכרדכ בשויל טרפ בכשומ גורהל טרפ

 ;Toten, ausgenommen der Erschlagene ו״רסהש תמ° אניגה רב אלוע ינת ויתוכרי ןיב^יהגומ^■

 -liegen'"‘, ausgenommen sitzend; auf ge אמעט יאמ ינה לכו תורבק^תנוכש אלו הסיפת׳ירל ןיא
 ,wohnliche Weise, ausgenommen der Fall לש ושאר םינש אצמ :אוה יוג אמלדךנירמא אל 5

 wenn der Kopf sich zwischen den Hüften ויתולגרמ דצב הז לש ושארו הז לש ויתולגרמ דצב הז

 befindet. Üla b. Hanina lehrte: [Auch] bei אצמ תורבק’‘תנוכש אלו הסיפת" ןהל ןיא הז לש
 -einer unvollständigen Leiche hat [die Be הליהת םינשירא הליהת םינשו עודי דהאה‘ השלש
 Stimmung von der] Erdunterlage und der תנוכש םהל ןיאו הסיפת םהל ןיאי‘םיעודי םינשו
 Gräberstätte keine Geltung. — Weshalb ןיעודיי^םינש אצמו קדבש בכשי יברב השעמ תורבק’‘ !0
 nicht in all den genannten Fällen? — wir רמא תורבק תנוכש ןתושעל שקיבו הליחת דחאו
 berücksichtigen, es ist wahrscheinlich ein ורמא אל תעגי קירל תעגיש לכ אביקע יבר ול

 Nicht]ude'L הליהת השלשל וא ןיעודי״השלשל אלא תורבק תנוכש:
 -Wenn bei zwei der gefundenen [Lei “'בר רמא הסיפת ימד יכיה'' :ןתסופת תאו ןלטונ
G5! ״.47,30 המכו ימע לוט״םירצממ ינתאשנו“ ארק רמאי״הדוהי chen] der Kopf der einen sich an den Füs- 

 -sen der anderen und der Kopf der ande לטונ קודצ יברבי^רזעלא יבר שריפ הסיפת רועיש
 ,ren sich an den Füssen der einen befindet יביתימ תועבצא שלש הלותבב רפוחו חוחית רפע
 so hat bei ihnen [die Bestimmung von der] קודצ יברב רזעלא יבר שריפ הסיפת רועיש המכו
 Erdunterlage und der Gräberstätte keine ןיאדוה תא קרוזו תוססקה תאו ןימסיקה תא לטונ
 -Geltung. Wenn man drei findet, eine be לש ונינב^בורל :ןרטצמ״ראשהו תוקיפסה תא הינמו 20

1pc0ו.b]רמאד אוה בקר דוורת אלמל תומצע״עבורלו“ תמ kannt und zwei unbekannt, oder eine'^un- 
bekannt und zwei bekannt, so hat bei ih- 
nen [die Bestimmung von der] Erdunter- 
läge Geltung, nicht aber die der Gräber- 
Stätte. Einst untersuchte R. Jesebab und 
fand zwei bekannte [Leichen] und eine un- 
bekannte, und wollte [den Platz] als Grä- 

berstätte erklären, da sprach R. Äqiba zu ihm: All deine Mühe ist umsonst; [die Be- 
Stimmung von der] Gräberstätte gilt nur von dem Fall, wenn es drei bekannte oder 

drei unbekannte sind. 
So SCHAFFE ER SIE SAMT IHRER Erdunterlage FORT. Was heisst Erduntei־- 

läge? R. Jehuda erwiderte: Die Schrift sagt:'V2^ sollst mich von Mi^rajim tragen, nimm 
etwas von Mi9rajim'"mit mir. — Wieviel beträgt das Quantum der Erdunterlage? R. 
Eleäzar (b. R. (padoq) erklärte: Er nehme die auf geweichte Erde'־ und grabe noch drei 
P'ingerbreiten in den jungfräulichen Boden. Man wandte ein: Wieviel beträgt das Quan- 
tum der Erdunterlage? R. Eleäzar b. R. Qadoq erklärte: Er lese die Späne und die 
Erdklumpen"’auf, werfe das sicher [reine] fort und lasse das Zweifelhafte liegen, und 
alles übrige"^wird zum grösseren Teil des Umfangs der Leiche, zum Viertel[kab] Ge- 
beine und zu einem Löffel Verwestes“'vereinigt!? — Er ist der Ansicht des Autors 

105. Wenn es bekannt war, dass da Leichen sich befinden; in diesem Fall hat die Bestinmiung der 

Miisnah keine Geltung. 106. Der Platz gilt nicht als Gräberstätte, selbst wenn es mehrere Iveichen 
sind. 107. Da eine solche Lage der Leiche bei Jisraeliten nicht gebräuchlich ist. 108. So 

richtig nach manchen Codices. 109. Heisst wol: wo ist diese Bestimmung in der Schrift angedeutet. 

Auf die ungewöhnlichen Wendungen in unsrem Traktat ist bereits hingewiesen worden. 110. Gen. 
47,30. 111. Etwas von der Erde, auf der die Leiche sich befindet. _ 112. Die durch das Blut 

od. den Ausfluss der Leiche aufgeweicht wurde. 113. Worüber ein Zweifel obwaltet, ob es nicht 
von der Leiche herrührt. 114. Was von der Leiche herrührt. 115. Die alle durch Bezeltung 

verunreinigend sind. 

41 M -|- 42 || ול B (ןלוכב) הסופת. M 43 |] ׳סיפת א^לא 
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der folgenden Lehre; Wieviel beträgt das יבר רמא'*הםיפת"רועיש המכו אינתד אנת יאה יב 

Quantum der Erdunterlage? R. johanan הלותבב רפוחו חוחית רפע לטונ יאזע p םושמ ןנחוי 
^widerte im Namen Ben-Äzajs: Er nehme הנפו קדב אברילמא״ ;ונמיה קדוב :תועבצא שלשcol.b 

die aufgeweichte Erde und grabe noch drei ךנה יבנ היל ינפמ יאה אל חבשאו קדב הנפו קדב 

Fingerbreiten in den jungfräulichen Boden. 5 רמא ירמאד אכיא דח יאה יבנל ירת ינה“אלו ירת 

Und &C. UNTERSUCHEN. Raba sagte: והניושילו ןוהל הנפמ^יתונפל תושר הנתנש ןויכ אבר 

Wenn er untersucht und eine [Leiche] fort- ורהיטו ואצמ אליע שיקל שיד רמא° תורבק תנוכש 

geschafft, untersucht und eine fortgeschafft יאמ אצמ אלו המא םירשעמ קדב :לארשי ןירא 

und untersucht und wiederum eine findet, תורבק תנוכשייבר רמא הימרי רב אישנמ בר רמא 
so lege er weder diese“'zu jenen beiden 10 תא ורהיטו ואצמ אליע שיקל שיר רמאייאמעט יאמ 

noch jene beide‘''zu dieser. Manche lesen: :לאר5:^י ןירא 
Raba sagte: Da nun einmal die Erlaubnis קקזנ אלש דע רוהט הליחתב □יעגנ קפס ל 

zum Fortschaffen vorhanden ist, schaffe er ;אמט וקפס האמוטל קקזנשמ האמוטל 
sie“'fort. — Sollte doch [der Platz] eine רמא הדוהי בר רמא ילימ ינה אנמ .ארמג 

Gräberstätte werden!? Res-Laqis erwiderte: 15 3'■וב חתפו ליאוה ואמטל וא^ררהטל" ארק רמא בר*’^'-'׳’®® 

Sie fanden eine Veranlassung, für die Rein- קקזנשמ וליפא יכה יא הליחת הרהטב בותכה 

heit des jisraeliands einzutreten‘’. הדוהי ברד רמתיא יכ אלא רוהט וקיפס ימנ האמוטל 
wie ist es, wenn man zwanzig Ellen ןבל רעשל תמדוק^^תרהב םא° רמתיא*“אהא בר רמא ׳'"■'®י’ 

liv.il 
Neg. v,4 

Bm.86a 

liv.jl 
Qid.2» 
Zab.ii|2 
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untersucht und nichts gefunden^’hat? R. אמט קפס רוהט תרהבל םדוק ןבל רעש םאו״^אמט®^•״'' 

Menasja b. Jirmeja erwiderte im Namen 20 הדוהי בר״רמא ההיכ'’יאמ ההיכ^^רמא עשוהי יברו N־g׳i11.״ 

Rabhs; So ist [der Platz] eine Gräberstätte. הדוהי בר רמא אמטו ההיכ“’אמלידו רוהטו ההיכ'’ 

— Weshalb? Res-Laqis erwiderte: Sie fan- התפו ליאוה ואמטל וא ורהטל ארק רמא בר רמא 

den eine Veranlassung, für die Reinheit““ :הליחת הרהטב בותכה וב 
des Jisraeliands einzutreten. קקזנ אלש דע בזה תא ]יקדוב □יברד העבש 

1ER ZWEIFELHAFTE AuSvSATz^hsT BEI 25 הציפקבו“ אשמב התשמבו“ לכאמב הביזל 
DER Entstehung, bevor die Un- 

REINHEIT FESTGESTELLT IST, REIN; IST 

DIE Unreinheit festgestellt, so ist 

ER BEI EINEM Zweifel unrein. 

GEMARA. Woher dies? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs; Die Schrift sagt: 

“V72;/ für rein oder unrein zic erklären^ die Schrift hat mit der Reinheit begonnen. — 

Demnach sollte er in einem Zweifel rein sein, auch wenn die Unreinheit festgestellt 

ist!? ■— Vielmehr, die Worte R. Jehudas im Namen Rabhs beziehen sich auf folgende 

Lehre: Wenn der Fleck dem weissen Haar "Voran ging, so ist er unrein, wenn das weisse 

Haar dem Fleck voranging, so ist er rein; ist es zweifelhaft, so ist er unrein; R. Jeho- 

suä sagt, dunkel"^ — Was heisst dunkel? R. Jehuda erwiderte: Es ist dunkel, und er ist 

rein. — Vielleicht dunkel und unrein. R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs; Die Schrift 

sagt: ihn für rein oder unrein zu erklären^ die Schrift hat mit der Reinheit begonnen. 

!ACH SIEBEN Richtungen'Vst der Flussbehaftete vor Feststellung der 

1 Flussbehaftung"’zu untersuchen: [übermässiges] Essen und Trinken, 

116. Die wol absichtlich an dieser Stelle bestattet worden ist. 117. Da sie bereits fortgeschafft 

worden sind, so brauchen sie nicht zurückgebracht zu werden. 118. Auch die 3. Leiche. 119. 

Um den Verkehr für die Priester u. das das Pesahopfer darbingende Publikum nicht einzuschränken. 

120. Ob dann wegen der 3 Leichen allein der Platz als Gräberstätte gilt. 121. Dadurch wird die 

Unreinheit auf den kleinen Raum der 3 Leichen beschränkt. 122. Cf. Neg. v,4. 123. Lev.13,59. 

124. Kennzeichen des Aussatzes; cf. Lev. Kap. 13. 125. Unentschieden; cf. Bd. vij S. 366 N. 86. 

126. Dh. Ursachen, die einen Samenerguss (Samenbruch) hervorgerufen haben können, der mit dem in der 

Schrift beschriebenen krankhaften Samenfluss nicht identisch ist. 127. Dies erfolgt erst beim 3. Mal. 



WORDEN, SO UNTERSUCHE MAN IHN NICHT 

MEHR. Sein verursachter״’Fluss, sein 
ZWEIFELHAFTER FlUSS UND SEIN SamEN- 

ERGUSS SIND VERUNREINIGEND, DENN DIE 

 י^י׳'' 158 ___
 ,Ueberlastung, Springen, Krankhfht “ןיקדוב ןיא הביול קקזנשמ רוהריהבו הארמבו ילוחבו

 ;Krscheinung'“, [wollüstige] Gedanken םילגרש םיאמט וערו תבבשו וקיפסו וסנוא ותוא
syn.BBä לקהו התימל והודמאו וריבח תא הבמה° רברל ist die Flussbehaftung festgestellt 

 הימחנ יבר בייח תמו דיבבה ןאבמ רחאל* היהש
 :רבדל םילגרש רטופ’°

 ארק רמא ןתנ יבר רמא ילימ ינה אנמ .ארמג
LV.15,33 הביקנל שקתיא תישילש היארל ובוז תא בזהו° ^ _ ___ 

 hat eine Stütze. Wenn jemand“^־Sache ותוא ןיקדוב תישילשב רמוא רזעילא’־ יבר° אינתהו361:'»°"'

,b.35a יבר יגלפימק םיתאב אלא ותוא ןיקדוב ןיא תיעיברב seinem nächsten einen Schlag ver- 

vgi.sot.17a 0! וסנוא :םיתא ישרד אל ןנברו° םיתא שירד רזעילא setzt hat, den man als tötlich schätzt, 

 -aber nachlässt, spä [die Krankheit] ק01.66אל קפס אזח קפס אמית אל אבר רמא° :וקיפסו

 ,ter jedoch zunimmt und jener stirbt קפס ערז תבבש תמחמ'־־קפס אזח יאדו אלא אזה

 ,so ist er schuldig; r. Nehemja sagt אמט וקיפס האמוטל קקזנש ןויכ* הייאר תמחמ:

 hat eine־"er sei frei, denn die Sache ערנ ימ ענמל״אמיליא יאמל :האמט וערז תבבש

 .Stütze אשמב אמטמ בז לש וערז’^אלא רוהטד ערז תבכשמ !5

 -R. Nathan er ?’־GEMARA. Woher dies אמטמ בז לש ערז’'תבכש רמאד אהל’*תעמש ןאמ

B,.26a רמוא רזעילא יבר°אינתד אנת יאה אמיליא אשמב” widerte; Die Schrift sagt:־V«77f der den 

 Fluss (fliessenj hat, beim dritten Mal gleicht עשוהי יברו“אשמב אמטמ וניא בז לש וערז תבכש

Nid,22a ,חוצהיצ אלב הל רשפא יאש״ יפל אשמב אמטמ רמוא er dem Weib־״. — Es wird ja aber gelehrt: 

 -unter”־R. EHezer sagt, beim dritten Mal יהוצחיצ םושמ אלא רמא’^אל עשוהי יבר וליפא הביז’* 20

 -suche man ihn, beim vierten Mal unter רב אדא בר רמא אלא רמא אל אניעב*־לבא*°הביז

suche man ihn nicht mehr!? — Vielmehr, 

sie streiten über [die Partikel] den\ R. Eli- 

ezer deutet [die Partikel] den^ die Rabba- 

nan deuten [die Partikel] den nicht־’'. 

[j תבכשמ M 72 [j רזעלא B 71 || (רוטפ P) .רוטפ רמוא B 70 
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M 79 II הביז — M 78 |ן אשמב — M 77 [| וערז M 
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Sein verursachter Fluss, sein zweifelhafter Fluss &c. Raba sagte: Man 

erkläre nicht, wenn es zweifelhaft ist, ob er [Ausfluss] gemerkt hat oder nicht, son- 

dem wenn er bestimmt gemerkt hat, es aber zweifelhaft ist, ob dies Samenerguss oder 

Ausfluss war; da einmal die Unreinheit festgestellt ist, ist er auch im Zweifel unrein. 

Sein Samenerguss ist verunreinigend. Wodurch, wollte man sagen, durch 

Berührung, so ist dieser ja nicht geringer als der Samenerguss eines reinen'”!? — Viel- 

mehr, der Samenerguss eines Flussbehafteten verunreinigt auch durch das Tragen'”־. 
— Wer ist der Autor, welcher sagt, der Samenerguss eines Flussbehafteten verun- 

reinige durch das Tragen? Wollte man sagen, es sei der Autor der folgenden Eeh- 

re: R. Eliezer sagt, der Samenerguss eines Flussbehafteten sei durch Tragen nicht 

verunreinigend, R. Jehosuä sagt, er sei durch Tragen verunreinigend, weil er ohne 

P'lusstropfen nicht möglich ist. Aber auch R. Jehosuä ist ja dieser Ansicht nur wegen 

der Flusstropfen, gesondert aber nicht!? Vielmehr, erklärte R. Ada b. Ahaba, dies 

128. Im Traum od. im wachenden Zustand, die bei ihm Gefühle der Wollust hervorgerufen haben 

können. 129. Durch eine der oben genannten Ursachen. 130. Da.ss diese Ausflüsse durch 

seinen krankhaften Zustand erfolgt sind. 131. Dass der Tod keine direkte Folge des Schlags ist. 

132. Dass nach Feststellung der Flussbehaftung nicht mehr zu nntersuehen ist. 133. Lev. 15,33. 

134. Im an gezogenen Schriftvers wird der Ausdruck Pduss 2 mal (Fluss, fliessen) gebraucht, was auf einen 

2maligen Fluss deutet, u. darauf folgt: für Mann u. Weib, dh. beim 3. Mal gleicht er dem Weib, bei dem 

jeder Ausfluss unrein ist. 135. In der Schrift sind ja nur 2 Male angedeutet. 136. Im ange- 

zogenen Schriftvers heisst es "den Fluss^', u. nach RE. deutet auch die Akkusativpartikel "den" auf einen 

einmaligen Fluss, somit sind 3 Male (cf. N. 134) an gedeutet. 137. Der ebenfalls durch Berührung 

verunreinigend ist. 138. Auch wenn man ihn nicht berührt. 
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besagt,^dassTdeTFUiss] nicht darauf zu- הימק אפפ בר רבס הב ן־ילות ןיאש רמול הבהא 
rückzuführen'^sei. R. Papa wollte vor Raba אבר היל רמא יזהד אוה’'אשלוח ידייא*'רמימל אברד 

erklären, weil er aus Schwäche‘^ erfolgt ist, היל רמא הביזב דימ אמטמ רייגתנש רג אינתהו'י 
da sprach Raba zu ihm: Es wird ja gelehrt, תבבש אינתד איה יאנת אלא הזמ לודג ילוח ךל ןיא 

dass ein Proselyt sofort nach seiner Bekeh- •י יפוי יברו ־ תעל תעמ לכ אשמב אמטמ בז לש ערז 
rung durch Ausfluss verunreinigend^^'seü? ימר לאומשד לאומשדב יגלפימק יאמב ומוי*'רמוא 

Jener erwiderte: Du hast keine grössere הרקמ רוהט היהי אל רשא שיא ךב היהי יב° ביתכ טי.23,ו 

Krankheit als diese''“. Hierüber streiten 2'■רמאד ןאמ םימב ןיחרי ברע תונפל“ ביתכו !הליל] *'>•'׳ 

vielmehr Tannaim, denn es wird gelehrt: הליל הרקמ קייד“ךדיאו ברע תונפלמ קייד תעל תעמ 

Der Samenerguss des Flussbehafteten ist 10 רמא הליל הרקמ ביתבה ברע תונפלמ״^רמאד ןאמו 

den ganzen Stundentag"Verunreinigend, R. :אילילב איתמל“ירקד אהרוא היל 
Jose sagt, nur diesen Tag. — Worin be- רמאנש יארוהנ יבר ירבדב לאומש היה ריז 

steht ihr Streit? —In einer Eehre Semuels. ןושמשב רמאנ ושאר לע הלעי אל הרומו iSam.1,11 

» RI m 
Jud.l3,5 Semuel wies auf einen Widerspruch hin: הרומאה הרומ המ הרומו לאומשב רמאנו הרומו' 

Es heisst:'''we?1J1 jemand ^mter dir ist, der 15רמא ריונ לאומשב הרומאה הרומ ףא ריזנ ןושמשב 

nicht rem isf'Hnfolge eines nächtlichen Er- רמא’“םדו רשב לש אלא הרומ ]יא אלהו יסוי יבר” 

cignisses^\mdi.^׳i,\\.E\.%^\.\‘'^gegenAbendi‘׳\üasche 16,2.ךיא לאומש רמאיו“רמאנ רבב אלהו יארוהנ יבר ולי83זת 

er sich im Wasser. Derjenige, der einen לש ארומ וילע היה רבבש״ינגרהו לואש עמשו ךלא 

Stundentag sagt, betont [die Worte] gegen !□רו רשב 
Adend'‘'\ und der andere betont [die Wor- 20 ךירבו ףוטח“ הירב אייחל בר היל רמא° ♦ארמג° P'’־־‘־' 

te] nächtlichen Ereignisses'"^. — Wie erklärt ךירבו ףוטח הירב הברל אנוה בר היל רמא ןכו י 

B 84 II יחד היוה P 83 || ׳שלוח ןיא ׳ירמא אלד M 82 
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derjenige, der [die Worte] gegen Abend be- 

tont, [die Worte] nächtlichen Ereignisses'?. 

— Er kann dir erwidern: der Samenerguss 

pflegt gewöhnlich nachts zu erfolgen 

II ול + M 89 II יתימל M 88 

 M 90 + יהולע ׳הת אל שיניא תורמו ׳ימגרתמו M 91 |1 היהש.

EMUEL WAR, WIE R. Nehoraj sagt, ein Nazir, denn es HE1SST:'®Vm Scher- 

messer koemne nicht über sein Elaupt. Bei Simson wird [das Wort] «2׳(?ra^“[SCHER- 

MESSER] GEBRAUCHT, UND BEI SeMUEL WIRD [dAS WORT] mora GEBRAUCHT, WIE 

SimSon, bei dem [das Wort] mora gebraucht wird, Nazir war, ebenso war Se- 

MUEL, BEI DEM [das Wort] mora gebraucht wird, Nazir. R. Jose sprach: Unter 

mora IST ja [die Furcht]'Wor einem [Menschen aus] Fleisch und Blut zu ver- 

stehen!? R. Nehoraj erwiderte ihm: Es heisst bereits:‘”Akww// sprach•. Wie kann 

ich hingehen, wenn Saiil dies erfährt, bringt er mich um. Demnach kam über ihn 

DIE Furcht vor [einem Menschen aus] Fleisch und Blut. 

GEMARA. Rabh sprach zu seinem Sohn Hija: Hasche danach'^'und sprich den 

Segen. Ebenso sprach R. Hona zu seinem Sohn Rabba: Hasche danach und sprich 

139. Allgemein wird jeder Ausfluss unmittelbar nach einem Samenerguss auf diesen zurückgeführt, 

sodass er innerhalb 24 Stunden nach diesem als solcher gilt u. nicht verunreinigend ist. 140. Durch 

den Fluss u. nicht durch den Samenerguss. 141. Obgleich er nicht auf Schwäche zurückzuführen ist. 

142. Die seelische Aufregung durch die Bekehrung. 143. Bis zur selben Stunde des folgenden Tags. 

144. Dt. 23,11. 145. Wonach die Schrift von einem spricht, der schon von früher her nicht rein 

ist, wol durch Ausfluss, da wahrscheinlich von einer ähnlichen Angelegenheit gesprochen wird. 146. 

Dt. 23,12. 147. Demnach handelt es sich um einen Samenergussbehafteten, der nur bis zum Abend 

unrein ist. 148. Nach der Etymologie des im Text gebrauchten Ausdrucks: wenn der Abend vorüber 

ist; demnach ist er auch nachher unrein, volle 24 Stunden. 149. Wie dieses, nur bis zum Abend. 

150. iSani.1,11. 151. Cf. Jud. 13,5. 152. Nach ihm ist der angezogene Schriftvers zu übersetzen: 

F'urcht komme nicht über sein Haupt; über die sonderbare Ableitung des W.s הרומ v. ארי, sich fürchten, 

vgl. ןויצ ij. Jg. p. 170. 153. iSam. 16,2. 154. Nach dem Becher, über den der Tischsegen 
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 ,den Segen. Demnach ist der bedeutender לודג רמוא יפוי יבר“ אינתהו ףיד־; ךרבמד ארמימל ’'3^•

 -der den .Segen spricht, und dem wider יארוהנ יבר ול רמאו'^'’ךרבמה ןמ^ירתוי ןמא הנועה

 sprechend wird gelehrt: R. Jose sagt, wer המהלמב ןירגתמ םיריילוג ירהש עדת איה״ךב םימשה

 ,Amen antwortet, sei bedeutender als der ׳*י■ דהאו ךרבמה דחא° אינתד איה יאנת^׳יןיהצונ םירובגו

 הליהת ךרבמליךירהממש אלא עמשמב ןמא הנועה:

j22,.,״b °םימבה ידימלת אנינה יבר רמא^ירזעלא יבר רמא 
 ידימל ךינב לבו° רמאנש" םלועב םולש םיברמ

 :ךינב םולש ברו

92 M ךרבמהמ i; 
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der den Segen spricht!? Hierzu sagte R. 

Nehoraj: Beim Himmel, so ist es auch. 

Merke, die Infanteristen zetteln den Krieg 

an und die Helden'“tragen den Sieg da- 

von. — Hierüber streiten Tannaim, denn 

es wird gelehrt: Sowol der, der den Segen 

spricht, als auch der, der Amen antwortet, 

i.st“‘einbegriffen, nur kommt der, der den Segen spricht, zuerst heran'” 

R. Eleäzar sagte im Namen R. Haninas: Die Schriftgelehrten mehren den Frie- 

den in der Welt, denn es heisst :“*«//(י deine Söhne sind Gottesgelehrte, tmd gross ist der 

Friede deiner Kinder. 

Ber.64b 

Ker.28b 

Tarn. 32b יי 

Jes. 54,13 

93 B אוה 

 ח״רא —
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gesprochen wird. 155. Die Kriegsleiter, die an der Schlacht weniger beteiligt sind. 156. Bei 

der Belohnung für die Ausübung des bezüglichen (lebots. 157. Demnach ist nach dieser Lehre das 

Sprechen des Segens bedeutender. 158. Jes. 54,13. 

 ;ע'ירתיה לולא ב״וט .ריזנ תכסמ המלשנ



 הטוס תכסמ
Von der Ehebruchsverdächtig:ten 

2) Talmud Bd.V 





 אנקמ רמוא רזעילא יבר ותשאל אנקמ sy״.88־

 רע יפ לע' הקשמו םינש יפ לע הל
 רמוא עשוהי יבר ומצע יפ לע וא דחא
 יפ לע הקשמו םינש יפ לע הלי אנקמ
1U1 ירברת לא םינש ינפב הל רמוא הל אנקמ דציב°5םינש 
 התיבל תרתומ איה'ןיירע ומע הרברו ינולפ שיא םע
 רתסה תיבל ומע הסנבנ° המורתב לובאל תרתומו
 הרוסאו התיבל הרוסא האמוט ירב ומע התהשו'

 ןתמבייתמ אלו תצלוח תמ םאו המורתב לוכאל
 אקד אנת יאמ קילפ'ריזנמ אנת ידכמ ,ארמג
 הכמסנ המל רמוא יבר אינתד“ יבררכל' הטוס אנת
 הטוס האורה לכש°'ךל רמול הטוס תשרפל ריזנ תשרפ
 ינתיל רדהו הטוס ינתילו ןייה ןמ ומצע ריזי הלוקלקב

1 M + 2 || הל M — הל M 3 II — איה P 4 II 
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 .לכש —

Mann verboten, auch darf sie keine 

^ENN JEMAND SEINE FrAU VER- 

warnE, so verwarne er sie, 

WIE R. Eliezer sagt, vor 

ZWEI Zeugen' und fasse sie 

TRINKEN׳ AUF GrUND EINES ZEUGEN ODER 5 

EIGNER Wahrnehmung". R. Jehosuä 

SAGT, ER VERWARNE SIE VOR ZWEI ZEU- 

GEN UND FASSE SIE TRINKEN AUF GrUND 

ZWEIER Zeugen. Wie verwarnt er' sie? 

Wenn er ihr vor zwei [Zeugen] gesagt !0 

hat, dass sie mit jenem Mann nicht 

SPRECHE, UND SIE MIT IHM GESPROCHEN 

HAT, SO IST SIE IHREM MaNN NOCH׳ ER- 

FAFTBT, AUCH DARF SIE HEBE ESSEN^ GiNG 

SIE MIT IHM IN EINEN VERBORGENEN 

Raum und verweifte da die Dauer ei- 

NER Verunreinigung', so ist sie ihrem 

Hebe essen. Stirbt er', so verfäfft sie der Hafi9ah'°und nicht der Schwager- 

ehe“. 

GEMARA. Merke, der Autor schliesst ja mit [dem Traktat vom] Nazirat, weshalb 

lehrt er [im Anschluss daran den Traktat von der] Ehebruchsverdächtigten? ■— Nach 

einer Lehre Rabbis, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte: Weshalb ist der Abschnitt 

vom Nazir dem Abschnitt von der Ehebruchsverdächtigten angeschlossen worden? 

— um dir^zu sagen, dass, wenn jemand eine Ehebruchsverdächtigte bei ihrer Entar- 

tung sieht, er den Wein abgelobe. — Sollte er doch zuerst [den Traktat] von der Ehe- 

bruchsverdächtigten und nachher den vom Nazir'lehren!? — Da er [den Traktat von 

1. Inbezvig auf den Verkehr mit einem fremden Mann. 2. Nur dann kann er die Verdäch- 

tigungsanklage gegen sie erheben; cf. Num. 5,123. Das sog. Fluchwasser; cf. Num. 5,17ff. 4. Dass 

sie sich mit dem betreffenden Mann in einem verborgenen Raum aufgehalten hat. 5. Dh. welche 

P'olgen hat die Verwarnung. 6. Zum geschlechtlichen Verkehr. 7. Wenn ihr Mann Priester 

ist; dies ist nur den Priestern u. ihren legitimen Angehörigen erlaubt; cf. Num. 18,8ff. 8. Eines 

geschlechtlichen Aktes, der weiter präzisirt wird. 9. Während der Verdächtigung, bevor sie durch 

das Fluchwasser geprüft worden ist. 10. Eigentlich Abstreifung des Schuhs; Zeremonie, die bei 

der Ablehnung der Schwagerehe zu erfolgen hat; cf. Dt. 25,7ff. 11. Wenn jemand kinderlos stirbt, 

so hat sein Bruder die Witwe heimzuführen, dh. sie ist ohne jede Heiratsformalität seine Frau; cf. Dt. 

25,5 ff. 12. In derselben Reihenfolge, wie diese Gesetze in der Schrift gelehrt werden. 

21* 
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 der] Eheverschreibung lehrt und, weil in םירדנ אנת רידמה אנתו תובותב אנתד ידייא ריזנ

,,3b ינתקו םירדנל ימדד ריזנ אנת םירדנ אנתד ידייאו“ diesem vom Abgeloben'^gelehrt wird, daran 

 ,von den Gelübden anschliesst [den Traktat] אל הליחתכל ןיא דכעיד 5 אנקמה זיברדבל^הטוס

 -so lässt er darauf [den Traktat] vom Na רב לאומש בר רמא :תואנקל רוםא° ןדיד אנת רבסק

 zirat folgen, das den Gelübden gleicht, und יבה רמא הטוסב שיקל שיר חתפ הוה^ יכ קחצי בר 5

 -hierauf [den Traktat] von der Ehebruchs רמאנש וישעמ יפל אלא השא םדאל ול ןיגווזמ ןיא

 .verdächtigten, wegen der Eehre Rabbis °םיקידצה לרונ לע עשרה טבש חוני אל יב

 Wenn jemand verwarnt. Nur wenn תעירקכ ןגווזל ןישקו ןנחוי יבר רמא הנה רב רב הבר

ps.68,7 או״ומ התיב םידיחי בישומ םיהלא°רמאנש ףוס םי es bereits geschehen istT von vornherein 

Syn,22a ^0! מא הדוהי בר רמא° אהו יניא תורשובב םיריסא aber nicht, somit ist unser Autor der An- 

 .*'sicht, die Verwarnung sei verboten תאצוי לוק תב דלוה תריצי םדוק םוי םיעברא בר

 R. Semuel b. R. Ji9haq sagte: Wenn הדש ינולפל ינולפ תיב* ינולפל ינולפ תב תרמואו

 -Res-Laqis [den Traktat] von der Ehebruchs גוזב אה ןושאר גוזב אה אישק אל ינולפל ינולפ

 :verdächtigten begann, sprach er wie folgt םינש יפ לע הל אנקמ רמוא רזעילא יבר :ינש

 ,Man gesellt einem Menschen ein Weib zu לבא הריתסו יוניקב אלא ינילפ אל ןאב דע :רכו !5

 nur nach Gebühr seiner Taten, denn es ףמוא ךחא דע״^׳ימנ ןנתו ןמיהמ דחא דע האמוטב801.313

 v^«« das Szepter des Gottlosen wird׳:heisst אתיירואדמ התוש התיה אל תאמטנש יתיאר ינא

Nm'!5j3 םינשב הב ןיא דעו° ןנבר ונתד° דחא דע ןמיהמד ןלנמ aber dem Los der Frommen 71icht ruhen. 

 .Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen R דומלת דחאב״וליפא אלא״רבדמ וניא וא'°רבדמ בותכה

 ,Johanans: Und ihre Paarung ist so schwer ס1'.'^אל רמאנש עמשממ“ שיאב'*דחא דע םוקי אל° רמול 020

s®°n,30ä רמול דומלת המ דחא אוהש עדוי יניא שיאב דע םוקי wie die Spaltung des Schilfmeers", denn 

II א״ע רמא M 9 jj ׳ןלפל ף״ב — M 8 j| הוה — M 7 heisst: '^Gott bringt die Emsamen heim, 
M 12 II רבדמ — B 11 j! םינשב ׳וא התא + M 10 er führt die Gefesselte71 ins Freie"^. — Dem 
 ist ja aber nicht so, R. Jehuda sagte ja im רמוא אוה ירה דחא דעב |M 13 1 ׳שממ תאטח ‘יכלו ןוע לכל•

Namen Rabhs, dass vierzig Tage vor der 

Bildung der Geburt ein [himmlischer] Widerhall ertöne und spreche: die Tochter von 

Jenem für diesen, das Haus von jenem für diesen, das Feld von jenem für diesen'"!? 

— Das ist kein Einwand, das eine gilt von der ersten Heirat und das andere gilt von 

der anderen Heirat. 

So VERWARNE ER SIE, WIE R. ElIEZER SAGT, VOR ZWEI ZEUGEN &C. Sie strei- 

ten also nur über die Verwarnung und das Sichverbergen", hinsichtlich der Verunrei- 

nigung aber ist auch ein einzelner Zeuge"beglaubt. Ferner wird auch gelehrt, dass, 

wenn ein einzelner Zeuge bekundet, er habe gesehen, dass sie sich verunreinigt hat, 

sie nicht trinke'*. Woher, dass nach der Gesetzlehre ein einzelner Zeuge beglaubt ist? 

— Die Rabbanan lehrten: "‘'U71d em Zetigc gegeri sie 71icht da ist-, die Schrift spricht 

von zweien'*. Vielleicht ist dem nicht so, sondern auch von einem? Es heisst:'Vw 

einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand atftreten\ schon aus den Worten: ein Zeuge 

13. Wenn jemand seine Frau mit einem Gelübde belegt, von ihm nichts zu geniessen; cf. Ket. 70 a. 

14. Durch das Vorgesetzte ה erhält das Partizip den Charakter des Perfektum, jed. nicht stichhaltig; cf. 

Tos. SV. 15 .אנקמה. Wol ohne besondere Veranlassung. 16. Ps. 125,3. 17. Beim Auszug 

aus Mi^rajim, wobei die Naturgesetze umgestossen werden mussten. 18. Ps. 68,7. 19. Die 1. 

Hälfte dieses Schriftverses wird auf die Ehegatten u. die 2. Hälfte auf die Auszügler aus Mic^rajim bezogen. 

20. Demnach wird die Paarung des Menschen schon vor der Geburt bestimmt. 21. Nach der einen 

Ansicht ist nur bei der ersten 2 Zeugen erforderlich, nach der anderen bei beidem. 22. Wenn er 

den Ehebruch bekundet, so ist sie bei Verlust der Morgengabe ihrem Ehemann verboten, ohne durch das 

Fluchwasser geprüft zu werden. 23. Sie gilt als überführt u. eine Prüfung durch das Fluchwasser 

ist nicht erforderlich. 24. Num. 5,13. 25. Unter "Zeuge״ ist ein Zeugenpaar zu verstehen, 

wie dies allgemein erforderlich ist. 26. Dt. 19,15 
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soll nicht gegen jemand- anftrcten, weiss ich םינש ןאכ ירה דע רמאנש םוקמ לכ“כא הנב הז דהא 
ja, dass von einem gesproelien wird, wenn תיל ירת אנמהר רמאו דהא בותכה ךל טורפיש דע 
es aber auch einzelner heisst, so ist dies אמעט אלא הרוסא השפתנ אל איהו° דה אלא הב 

eine Hauptnorm, dass überall, wo es"Zeu- הוה יכה ואל אה שיאב דהא דע םוקי אל ביתכד" 

ge״ heisst, zwei zu verstehen seien, es sei 5 אניל דה וליפא יאו אוה דה הטוסד דע אנימא 

denn, dass die Schrift ausdrücklich ein- אנימא ךתעד אקלס ךירטציא ארםתימ’\אמב אלא“׳ 

zelner sagt. Die Schrift sagt nun, dass, יאמ אלאו הב ןמאנ ןיא׳יהב ןמאנ ןיא הב ןיא דע 

wenn zwei [Zeugen] nicht vorhanden sind, איתאד הינימ ארק קותשיל ירת אכיאד דע יעב'^ 

sondern nur einer, und sie nicht ertappt תוידע לכא הוהד ידימ אנעדי אנאו ןומממ“°רבד רבד 
worden ist, sie [ihrem Mann] verboten sei. 10 ינאש הטוס אנימא ךתעד אקלס ךירטציא הרותבש 

— Demnach erfolgt dies nur aus dem ןמיהתיל''^ הרתסינו הל אניק ירהש* רבדל םילנרד'’ 

Grund, weil der Allbarmherzige geschrie- אירשו הב ןמאנ ןיאד תרמא תיצמ ימו דהא דע הב'‘ 

ben hat: ein einzelner Zeuge soll nicht ge- אריסאד'^ ללבמ השפתנ אל איהו ביתבדמ אהו” 

gen jemand aufirete71^ sonst aber würde man אכיאד דע׳״יהב ןמאנ ןיא אנימא ךתעד אקלס ךירטציא 

geglaubt haben, unter ״Zeuge״ bei der Ehe-15 :ןל עמשמ אק השפתנ אלד איה ימנ ירתבו ירת 

bruchsverdächtigten sei einer zu verstehen; יאמ :רכו םינש יפ לע הל אנקמ׳^רמוא עשוהי יבר 

wodurch sollte sie denn, wenn aueh einer יוניקב אלו הב הב'׳ ארק רמא עשוהי יברד הימעט 

nicht vorhanden ist, verboten werdend? — יוניקב אלו הב רמוא רזעילא יברו הריתסב אלו הב 

Dies ist nötig, unter: em Zeuge gegen sie האמוטל שקתיא הריתס הריתסב אלו הב אמיאו 

■nicht da ist, könnte man verstehen, er sei 20 שקתיא ימנ יוניק האמטנ איהו הרתסנו” ביתכד 

nicht glaubwürdig. — Dies würde also אה האמטנ איהו ותשא תא אנקו° ביתכד האמוטל 
heissen, ein Zeuge sei nieht glaubwürdig, 

vielmehr seien zwei erforderlich; demnach 

sollte die Schrift davon geschwiegen ha- 

ben, und ich würde durch [das Wort] 
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Sache\om Zivilrecht gefolgert haben, das dieses allen anderen Zeugnissen in der Ge- 

setzlehre gleiche!? — Dies ist nötig; man könnte glauben, bei einer Ehebruchsver- 

däehtigten verhalte es sich anders, denn die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, da er 

sie verwarnt und sie sich verborgen hat, somit sei auch ein einzelner Zeuge glaub- 

würdig. — Wieso kannst du sagen, [man würde verstehen:] er sei nicht glaubwürdig 

und sie sei erlaubt, es heisst ]a'Zund sie 71icht ertappt worden ist, demnach ist sie ja 

verboten!? — Dies ist nötig; man könnte glauben, nur zwei seien glaubwürdig, und 

sie durch zwei nicht ertappt worden ist, so lehrt er uns. 

R. Jehosuä sagt, er verwarne sie vor zwei &C. Was ist der Grund R. Jeho- 

suäs? — Die Schrift sagt: gegen sie, gegen sie^ nicht aber bei der Verwarnung, gegen 

sie, nicht aber beim Sichverbergen^‘. R. Eliezer aber erklärt: gegen sie, nicht aber bei der 

Verwarnung"'. — Vielleicht aber: gegen sie, nicht aber beim Sich verbergen!? — Das 

Siehverbergen wird mit der Verunreinigung verglichen, denn es heisst: sic sich 

^jerborgen tmd verunreinigt hat. — Aueh die Verwarnung wird ja mit der Verunreini- 

gung verglichen, denn es heisst:er gegen seine Fratt eife'rFimd sie sich verun- 

reinigt hat\l — Diese hat der Allbarmherzige durch [das Wort] gegen sie ausgeschlos- 

27. Die Schrift brauchte dies ja nicht hervorgehoben zu haben. 28. Dieses Wort wird sowol 

beim Ehebruch (Dt. 24,1) als auch beim Zivilrecht, wobei 2 Zeugen erforderlich sind (Dt. 19,15) gebraucht. 

29. Num. 5,13. 30. Dh. bezüglich des wirklichen Ehebruchs; nur hierbei ist, nach obiger Auslegung, 

ein einzelner Zeuge glaubwürdig. 31. Bei diesen Vorgängen sind nur 2 Zeugen glaubwürdig. 

32. Durch das beschränkende Pronomen ist nur eine Handlung auszuschliessen. 33. Num. 5,14. 

34. Dh. er sie verwarnt; das bibl. אנק, cifers-ilchtig sein, wird hier für den Begriff verwarnen (cf. S. 167 Z. 

7 ff.), eine Eifersuchtserklärung machen, gebraucht. 
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 sen. — Was veranlasst dich dazu”!? — Es ארבתסמ תיאר המו הב אנמהר טעימ

 ist einleuchtend, dass das Sich verbergen רקיע ןכש ףידע יוניק הברדא האמוטכ התרסוא ןבש

 strenger^**ist, denn dies macht sie gleich der וא או אכיא ימ יו^ני^ הריתס ואל לא הל םרג

 ,Verunreinigung verboten. — Im Gegenteil אפידע הריתפ יבה וליפא ינהא יאמ הריתס יוניק

 die Verwarnung ist ja strenger, denn diese אנת יאה יכ אלד ןיתינתמ :אלה^דאמוטד אתלחתאד 0

 — ?!”ist die hauptsächliche Veranlassung ׳רזעילא יבר םושמ רמוא הדו,ץ יברביייסוי יבר״אינתד■"

 -Ohne das Sichverbergen gäbe es keine Ver יפ ע וא דהא דע ^פ לע אנקמ ותשאל אנקמ,ד

 warnung'l — Welche Wirkung hat denn ירבדל םימסה ובישה םינש יפ לע הלי הקשמו ומצע

 — ?!das Sichverbergen ohne Verwarnung אמעט יאמ ףוס רבדל ןיא ,דדוהי יברב יסוי יבר

 ,Dennoch ist das Sichverbergen strenger ריתסב אלו ,דב ,דב ארק רמא הדוהי יברב״יסוי יברד !0,,

 .denn es ist der Beginn der Verunreinigung ביתכד האמוטל שקתיא יוניק יוניקב אלו ,דב אמיאו

 -Unsre Misnah vertritt nicht die An שקתיא ימנ ,דריתס ,דאמטנ איודו ותשא תא אנקו

 .sicht des Autors der folgenden Uehre: R דמכל או,ד,ד ,דאמטנ אי,דו ,דרתסנו ביתכד האמוטל,

 -Jose b. R. jehuda sagte im Namen R. Eli םימכה וביש,ד אתאד או,ד ,דאמוט ידכ ,דריתס רועיש

 ,ezers: Wenn jemand seine Frau verwarnt וודינ יאמ ףוס רבדל ןיא ,דדו,די יברב יסוי יבר ירבדל !5

 so verwarne er sie vor einem Zeugen oder ’’שי וניתנשמל א,ד יאנק רמאו ינק אלד ןינמזד

 ganz allein” und lasse sie trinken durch בר רמא רתתסיא רמאו רתתסיא אלד ןינמז^ ףוס רבדל

 zwei Zeugen”. Die Weisen erwiderten: Nach יסוי יבר ^)א ןנהוי יבר רמא’ףסוי רב קהצי

 der Ansicht des R. Jose b. R. jehuda hat "יברב^סוי^בר ירבדל ףא ףוס רבדל ןיא הדוהי יברב

 die Sache keinen Zweck. — Was ist der וניתנשמל ,דברדא וניתנשמל איעבימ אלו ,דדו,די 20

 Grund des R. jose b. R. jehuda? — Die יכה רמתיא יא” אלא רקיע”אכיל םתה רקיע אכיא

Schrift sagt: gegen sie’‘\ nicht aber beim 

Sichverbergen. — Vielleicht aber: gegen sie^ 

nicht aber bei der Verwarnung!? — Die 

Verwarnung wird mit der Verunreinigung 

verglichen, denn es heisst: 1171d er gegen se171e Frau eifert u71d sie sich verunremigt hat. 

■— Auch das Sichverbergen wird ja mit der Verunreinigung verglichen, denn es heisst: 

tmd sie sich verborgen und verunreinigt hat'9. — Dies deutet darauf, dass das Sichver- 

bergen die Dauer der Verunreinigung betrage^'. — «Die Weisen erwiderten: Nach 

der Ansicht des R. Jose b. R. Jehuda hat die Sache keinen Zweck.» Wieso dies? — 

Es kann verkommen, dass er sie nicht verwarnt hat, und behauptet, er habe sie ver- 

warnt”. — Demnach hat dies nach unsrer Misnah”wol einen Zweck; es kann ja vor- 

kommen, dass sie sich nicht verborgen hat, er aber behauptet, sie habe sich wol ver- 

borgen!? R. Ji9haq b. Joseph erwiderte im Namen R. Johanans: Auch nach der An- 

sicht des R. Jose b. R. Jehuda hat die Sache keinen Zweck. — Auch nach der An- 

sicht des R. Jose b. R. Jehuda, und um so weniger nach unsrer Misnah; im Gegenteil, 

nach unsrer Misnah ist ja die Grundlage vorhanden, während nach jener Lehre die 

Grundlage nicht vorhanden ist”!? — Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es 

24 M ורקיע M 25 |j ׳ינתמ ׳םידע P 26 II 27 רב II 

M + 28 || הל M — 29 || ףוס...אוה M רבדל ןיא 

 M 32 II — י״רא — M 31 II יאמאו -|- M 30 || ףוס

 .ןנחוי...יא — M 33 || רקיע

35. Die Ausschliessung auf die Verwarnung u. die Vergleichung auf das Sichverbergen zu beziehen. 

36. Und somit diesbezüglich auch ein einzelner Zeuge glaubwürdig ist. 37. Dadurch wird sie wegen 

des Sichverbergens ihrem Mann verboten. 38. Die Verwarnung bezieht sich auf das Sichverbergen. 

39. Er ist glaubwürdig, wenn er sagt, er habe sie verwarnt. 40. Die das Sichverbergen bekunden. 

41. Wenn weniger, so braucht sie das Fluchwasser nicht zu trinken. 42. Er lässt sie dann zuun- 

recht das Fluchwasser trinken. 43. Nach der RE. der Ansicht ist, der Ehemann sei hinsichtlich 

des Sichverbergens glaubwürdig. 44. Nach un.srer Mignah ist beim 2. Vorgang, beim Sichverber- 

gen, der 1., die Verwarnung, bereits durch 2 Zeugen festgestellt, u. die Wahrscheinlichkeit spricht daher für 

seine Glaubwürdigkeit; dagegen aber kann er nach der Barajtha zu jeder Zeit mit seiner falschen Behaup- 

tung hervortreten. 



Fol. 2b--3a 167 SOTA l,i,ij 

wie folgt lauten. R. Ji9haq b. Joseph erwi- ןנחוי ־יבר רמא חסוי רב קחצי בר רמא רמתיא 

derte im Namen R. johanans: Nach R. Jo- רבדל ןיא וניתגשמל ףאוףדדוחי יברביייסוי יבר ירבדל 

se b. R. Jehuda und auch nach unsrer Mis- ישניאלי^שיניא אמיל אל ארוסמ אנינח“יבר רמא :ףוס 

nah hat die Sache keinen Zweck. אמלד ינולפ ידהב ירתתסית” אל הזה ןמזב הית'ב 
R. Hanina aus Sura sagte: In der Jetzt- 5 לפ לע יוניק רמאד הדוהי יברבי^יסוי יברב ןל אמייק 

zeit sage man nicht zu seiner Frau, dass הקדבימל הטוס ימ אנדיאה אבילו ארתתפימו ומצע 

sie sich mit jemandem nicht verberge, denn שיקל שיר רמא :םלועלד ארוסיא היוליע הל רסאקו 
es ist vielleicht nach R. Jose b. R. Jehuda םירחא ןי־בל הניב האנק ליטמה רבד יוניק ןושל המ 
zu entscheiden, welcher sagt, die Verwar- אל אמלע ילוכו ומצע יפ לע יוניק רבסק אמלא 

nung könne durch ihn allein erfolgen, und 10 ותאו אלדב אקד אמקד יאמ ירמאו הל ינקד יעדי 

wenn sie sich mit jenem verbirgt, so ist אימלש יבר רב רמיי ברו הדהב האנק דבעימל 
sie ihm, da jetzt kein Untersuchungswas- הניבל וניב האנק ליטמה רבד’'רמא ייבאד הימשמ 

ser zur Prüfung vorhanden ist, für ewig אמלע ילוכו םידעי’םינש יפ לע יוניק רבסק אמלא 

verboten. הדהב האנק דבעימל יתאד אוה והיאו הל ינקד יעדי 
Res-Laqis sagte: Was heisst Qinnuj^'?— 15 רתומ רמאד ןאמו תואנקל’* רוםאד° ירבסק אמ^^״ןי^ו^ 

ein Vorgang, der Feindschaft [Qinah] stif- קחצי רב ןמחנ בר רמא יוניק ןושל והמ’’תואנקל 

tet zwischen ihr und anderen. Er ist der 208■אנקיו“ רמוא אוה ןכו הארתה ןושל אלא יוניק ןיא !״ 

Ansicht, die Verwarnung könne durch ihn רבוע םדא רמוא ריאמ יבר היה אינת :וצראל ׳ה 

allein erfolgen, und da die Reute nicht יולנב וילע זירכמ אוה ךורב שודקהו”רתסב הריבע 

wissen, dass er sie verwarnt hat, so sagen 20 ןושל אלא הריבע ןיאו האנק חור וילע רבעו° רמאנש יי"’•®’ 

sie: Was hat diese, dass sie sich absondert!? שיר^דנהמב לוק וריבעיו השמ וציו° רמאנש הזרכה 
Deshalb hegen sie Feindschaft gegen sie. סנכנ p םא אלא הריבע רבוע םדא ןיא רמא שיקל 

R. Jemar b. Salmija erklärte im Namen 2ותשא הטשת יכ שיא שיא״ רמאנש תוטש הור וב״״יי5יי 

Abajjes: Ein Vorgang, der zwischen ihm הנימאה המ ינפמ° לאעמשי יבר יבד אנת ביתכ הטשת 

und ihr Feindschaft stiftet. Er ist der An- 25 אניק ירהש רבדל םילגרש°”הטוםב דחא דע הרות 

sicht, die Verwarnung müsse vor zwei Zeu- 35 jj ןמזב היתתיאל B 34 || יסוי M 33 || ו — bm 32 

gen erfolgen; jeder weiss somit, dass er m 38 jj םידע — M 37 || רבד — P 36 \\ ירתסית b 

sie verwarnt habe, und er selbst ist es, der .ש — M 41 || ל״רא M 40 \\ יאמ M 39 || תונקל 

mit ihr in FeindschafP^gerät. DemnaclVsind beide der Ansicht, die Verwarnung sei ver- 

boten. — Was bedeutet Qinnuj nach demjenigen, welcher sagt, die Verwarnung sei 

erlaubt? R. Nahman b. Ji9haq erwiderte: Unter Qinnuj ist nichts weiter als eine Ver- 

Warnung zu verstehen, wie es heisst:‘'V^r Herr eiferte für sein Land‘‘'*. 

Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wenn ein Mensch heimlich eine Sünde begeht, 

so macht dies der Heilige, gebenedeiet sei er, öffentlich bekannt, denn es heisst:'V;2(^ 

über ihn ein Geist der Eifersucht geht^ und unter ״gehen״ ist eine Bekanntmachung zu 

verstehen, wie es heisst:'Va gebot Moseh und man Hess einen Ruf durch das Lager 

ergehen. Res-Laqis sagte: Ein Mensch begeht nur dann eine Sünde, wenn ein Geist 

der Torheit in ihn fährt, denn es heisst: ^'wenn irgendeines Manns Weib sich vergeht., 

und geschrieben ist: eine Torheit” begeht. In der ,Schule R. Jismäels wurde gelehrt: 

Weshalb glaubt die Gesetzlehre bei der Ehebruchsverdächtigten einem einzelnen 

Zeugen? — weil die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, denn er hat sie verwarnt, sie 

45. Der t.sche Ausdruck für Verwarnung, Eifersuchtserklärung. 46. Durch die Verwarnung 

vor Zeugen. 47. Da dies als Stiftung der Feindseligkeit bezeichnet wird. 48. Jo. 2,18. 

49. Nach den Kommentaren; er verwarnte die vorangehend (Jo. l,4ff.) genannten Landplagen, über das 

Land zu kommen. 50. Num. 5,14. 51. Ex. 36,6. 52. Num. 5,12. 53. Im 

unvokalisirten Text fehlt der diakritische Punkt auf dem ש im W. הטשת, so dass dies vom neuhebr. הטש, 

töricht sein, abgeleitet werden kann. 
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 ,sich verborgen, und ein Zeuge bekundet הייל רמא האממ איהש הדיעמ דהא דעו הרתמנו הל

 dass sie sich verunreinigt habe. R. Papa הריתפ רתפ יוניק הביתכ יכ אהו ייכאל אפפ בר

 sprach zu Abajje: Die Verwarnung wird אלא רבע רכבו רבעו היל רמא הביתכד אוה האמוטו

 ja in der Schrift nach dem Verbergen und ׳'׳■32,21 ביתכדמ םתה ימנ יכה ןדלה לכ םכל רכעו°התעמ^'

 -der Verunreinigung genannte? Dieser er אכהלד עמשמ ובשת רהאו ׳ה ינפל ןיראה השכבנו° 5 22

 widerte: Und wenn es bereits vorher רתב רכע^יכיתכדכ ךתעד אקלפ יא אכה אלא

 ׳<//gegangen“war. — [Es heisst ja auch:]^V7 לאעמשי יבר יכד אנת :יל המל יוניק הריתפו האמוט
 es geJid^jeder Gerüstete von c7tc/1, demnach הור וכ הפנבנ ןכ םא אלא ותמיאל אנקמ םדא ןיא

 — ?!wäre auch hierbei ebenso zu verstehen יאמ ותשא תא אנק^האנק חור וילע רבעו רמאנש

 Da heisst Qsfund vienn das La71d vor dem הרהט הור רמא ישא בר האמוט הור ירמא ןנבר הור !0

 -Herrn unterivorfen ist, und ihr darauf tim ^'‘תא אנקו אינתד הרהט הור רמאד ןאמכ ארבתפמו

 -kehrte demnach bezieht es sich auf die Zu רמוא אביקע יבר לאעמשי יבר ירבד תושר ותשא

 kunft; wenn man aber hierbei nach der יא אלא ריפש הרהט חור אמלשב תרמא יא הבוח

 -auslegen wollte, so wäre ja nach der Ver ירבד תושר ותשא תא אנקו אפונ :הישפנב האמוט !Reihenfolge der Schrift, kommen wird”, 5 חור שיניאל״ילויעל הבוחו תושר האמוט חור תרמא

uo'oa אמטי הל°״הבוה רמוא אביקע יברו“'לאעמשי יבר unreinigung und dem Sichverbergen die 

 .Verwarnung nicht nötig הבוח רמוא אביקע יברו לאעמשי יבר ירבד תושר

 -in der Schule R. jismaels wurde ge °יבר לאעמשי יבר ירבד תוס*ר° ודבעת םהב םלעל

 lehrt: Ein Mensch verwarnt seine Frau nur ירמאו ייבאל אפפ בר היל רמא הבוה רמוא אביקע

 dann, wenn ein Geist in ihn fährt, denn יברו לאעמשי יבר אמיל אברל אישרשמ בר הל 20

 -es heisst: und aber ihn ein Geist der Eifer תושר רמא רמד ינילפ יכה הלוכ הרותה לכב אביקע

 —.sucht geht tind er gegen seine Frau eifert אנקו''ינילפ יארקב אבה היל רמא הבוח רמא רמו

 Was ist dies für ein Geist? Die Rabbanan רמוא אביקע יבר לאעמשי יבר ירבד תושר ותשא תא

 erklären, ein Geist der Unreinheit. R. Asi יאה"יכ הל רבפ לאעמשי יברד אמעט יאמ הבוח

 -erklärt, ein Geist der Reinheit. Einleuch הרמאש יפלכ רמוא בקעי ןב רזעילא יבר אינתד אנת 25

- M 43 II חור...אנקו - M 42 y רתב יארק M 41 tend ist die Ansicht desjenigen, welcher 
...nS — M 45 II חור שמיאל — M 44 1| הרהט...׳תסמו sagt, ein Geist der Reinheit, denn es wird 

 gelehrt: Und er gegen seitie Frati eifert.^ dies הבוח j- P 46 |j- אינתד || M 47 אינתד אה.

ist freigestellt —Worte R. Jismaels; R. Äqiba sagt, es sei Pflicht. Erklärlich ist dies, wenn 

du sagst, ein Geist der Reinheit, ist es denn aber, wenn du sagst, ein Geist der Unrein- 

heit, Pflicht oder freigestellt, dass ein Mensch den Geist der Unreinheit in sich bringe!? 

Der Text. Und er gegen seine Fyaii eifert.^ dies ist freigestellt — Worte R. Jismaels; 

R. Äqiba sagt, es sei Pflicht.ihr verunreinige er sich, dies ist freigestellt — Worte 

R. Jismaels; R. Äqiba sagt, es sei Pflicht.haltet sie zur Arbeit, dies ist freige- 

stellt — Worte R. Jismaels; R. Äqiba sagt, es sei Pflicht. R. Papa sprach zu Abajje, 

manche sagen, R. Mesarseja zu Raba: Demnach wäre anzunehmen, dass R. Jismäel und 

R. Äqiba diesen Streit bezüglich der ganzen Gesetzlehre führen; einer sagt, es sei frei- 

gestellt, und der andere sagt, es sei PflichPh? Dieser erwiderte: Sie streiten nur über 

diese Schriftverse. er gegen seitie Frau eifert, dies ist freigestellt — Worte R. Jis- 

mäels; R. Äqiba sagt, es sei Pflicht.» Was ist der Grund R. Jismaels? — Er ist der An- 

sicht des Autors der folgenden Lehre: R. Eliezer b. Jäqob sagte: Die Gesetzlehre sagt:V?^ 

54. Der Zeuge der Verunreinigung ist demnach auch ohne vorangehende Verwarnung glaubwürdig. 

55. Dem W. רבעו ist zwar das Vav consecutivum vorgesetzt, dennoch behält es seinen Charakter als 

Perfektum. 56. Num. 32,21. 57. liier wird das gleiche Wort in der gleichen Form gebraucht. 

58. Num. 32,22. 59. Wenn die Verwarnung erst nachher erfolgt. 60. Lev. 21,3. 61. Ib. 

25_45_ ’ 62. Demnach ist nach RJ. jedes Oebot in der Gesetzlehre nichts weiter als eine freigestellte 

Handlung. 63. L,ev. 19,17. 
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sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht וז ןוגכ" לוכי ךכבלכ ךיהא תא אנשת אל° הרות 
hassen, somit könnte man glauben, dies sei ותשא תא אנקו האנק הור וילע רבעו רמול דומלת 
auch hierbei^zu berücksichtigen, so heisst ידייא לאעמשי יברו ביתכ אנירחא יוניק אביקע יברו jab.54» 
es• und über ihn ein Geist der Eifersucht ביתכ האמטנ אל איהו האמטנ איהו בתכימל'*יעבד 6^61־60.י 

S . 84388 ן» 

o-eht und er eeeen seine Frau eifert \ — Und 5 אנתד״^־אעמשי יבר יבד אנתדבל ותשא תא אנקו ימנ s־b.7«18־ 
 <Syn.73t ) . . * * * ׳

641) 

Sebjg» 

Men.lO» 

Lv.21,1 

R. Äqiba!? — [Der Ausdruck] "eifern“ wird אל תינשינו הרמאנש השרפ לכ לאעמשי יבר יבד 
zweimal gebraucht“. — Und R. jismäel!? אמטי הל הב שדחתנש רבד ליבשב״אלא תינשינ'' 
— Da er schreiben will; und sie sich ver- הבוה רמוא אביקע יבר לאעמשי יבר ירבד תושר 

■einigt hat, ^md sie sich nicht verunrei- לא רמא° בלתכד ידייא לאעמשי יברד אמעט יאמ unr^ 

nt igt hat, so heisst es auch [wiederum]: und 10 אמטי אל שפנל םהילא תרמאו ןרהא ינב םינחבה 
er gegen seine Frau eiferf. Dies nach einer אביקע יברו אמטי הל בתבימל אבירטציא'° וימעב 
Lehre der Schule R. Jismäels, denn in der 2•הבוחל יל המל אמטי הל אקפנ וראשל םא יבמ° "׳•'׳ 
Schule R. Jismäels wurde gelehrt: Wenn יברו°הירביאל אמטימ ןיאו אמטימ הל״״לאעמשי יברו cÄ 
ein Abschnitt einmal gelehrt und wieder- אמטי קותשילו הל אנמחר''בותכיל p םא אביקע 
holt wird, so ist er nur wegen einer darin !5 הל בתכד ידייא לאעמשי יברו הנימ עמשי יל המל 
vorkommenden Neuerung wiederholt wor- אנתד'“'לאעמשי יבר יבד אנתדכל״אמטי ימנ בתב 
den. «An ihr verunreinige er sich, dies ist אל תינשינו הרמאנש השרפ לכ לאעמשי יבר יבד 
freigestellt —Worte R. Jismäels; R. Äqiba םהב םלעלררב שדחתנש רבד ליבשב אלא תינשינ'-״■25׳'^® 
sagt, es sei Pflicht.» Was ist der Grund R. רמוא אביקע יבר לאעמשי יבר ירבד תושר ודבעת 
Jismäels? — Es \\Q\ssvfrede zu den /Vzk-20 אל° ביתכד ידייא לאעמשי יברד אמעט יאמ הבוח 
Stern, den Kindern Ahrons, 2md sprich zu םהב םלעל בתבימל ימנ״ךירטציא המשנ לכ היהת 

 תינענכה לע אבש תומואה לבמ״דחא ירשימל ודבעת

Dt. 20,6 ן 

 ןינמ אינתד” ותונקל יאשר התאשיךב הנממ״דילוהו
47 M ׳םלת ןכ הז ףא M 48 jj — ל M 49 |j רשמ II 

50 M ךירטציא q- M 51 |j 52 || אמטי הל M אמטי הל 

 jj י״ר יבד אנתד — M 54 jj ינתדכל B 53 jj י״רו ל״ל

55 M — ימנ M 56 jj ׳מואה ןמ M 57 jj — 11 הנממ 

58 M — נמל יאשד התאש'. 

ih71en: er darf sich an keiner Seele in sei- 

nem Volk verunreinigen, daher heisst es: a71 

ihr vertinreinige er sicF^. — Und R. Äqiba!? 
Dies'^geht hervor aus [den Wortenf nur an 

seine71 Blutsverwandten, und wenn es noch 
heisst: an ihr verimreinige er sich, so deu- 
tet dies auf die Pflicht. — Und R. Jismäel!? 
— An ihr verunreinige er sich, nicht aber an einzelnen Gliedern von ihr. — Und R. 
Äqiba!? — Der Allbarmherzige sollte doch a71 ihr geschrieben haben und nichts wei- 
ter, wenn es aber auch heisst: verimreinige er sich, so ist auch dies’zu entnehmen. — 
Und R. Jismäel!? — Da er an ihr geschrieben hat, so schrieb er auch; verunreinige 

er sich. Dies nach einer Lehre R. Jismäels, denn in der Schule R. Jismäels wurde ge- 
lehrt: Wenn ein Abschnitt einmal gelehrt und wiederholt wird, so ist er nur wegen 
einer darin vorkommenden Neuerung wiederholt worden. «Ewig haltet sie zur Arbeit^ 

dies ist freigestellt — Worte R. Jismäels; R. Äqiba sagt, es sei Pflicht.» Was ist der 
Grund R. Jismäels? — Da es hSisstSdu sollst keine Seele arn Leben lassen, so muss 
er auch schreiben: eivig haltet sie zitr Arbeit, um zu lehren, dass, wenn jemand von 
den übrigen Völkern” eine Kenäniterin” beschlafen und von ihr einen Sohn gezeugt 
hat, man ihn kaufen dürfe. Es wird nämlich gelehrt: Woher, dass, wenn jemand von 

64. Beim sittenlosen Betragen seiner Frau. 65. Die Erlaubnis hierzu muss besonders hervor- 

gehoben werden. 66. Im selben Schriftvers; das andere Mal deutet es auf die Pflicht. 67. 

Da für jeden Fall ein besonderer Passus gebraucht wird, so wird auch der letztgenannte Satz wiederholt. 68. Lev. 21,1. 69. Die Erlaubnis hierzu. 70. Lev. 21,2. 71. Dass dies Gebot sei. 

72. Dt. 20,16. 73. Ausser den genannten Völkern, von denen es heisst, dass man sie nicht am Leben 

lasse. 74. Kenäni gilt als Bezeichnung jener 7 in der Schrift (Dt. 7,1) genannten Völker, die die 

Jisraeliten nicht am Leben lassen sollten. 

22 Talmud Rd.V 
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 -den übrigen Völkern eine Kenäniterin be הנממ דילוהו תינענכה לע אבש תומואה ןמ דחאל
 schlafen und von ihr einen Sohn gezeugt םנו רמול דומלת דבעב־^ ותונקל יאמ*ר התאמ• ןב
 -hat, man diesen als Sklaven kaufen Vlür ףא לובי ונקת םהמ מכמע*” םירגה םיב'שותה ינבמ
 fe? — es heisst:''?/««^ auch aus den Kindern הנממ”דילוהו תומואה ןמ תחא לע אבמ• ינענכה

 der Beisassen, die bei euch weilen, aus ihnen רמיא רמול דומלת דבעב” ותונקל יאמיר התאש ןב ■יי

 ,mögt ihr erwerben. Man könnte glauben םידנה ןמ אלו םכ^צראב םידלונה ןמ םב״צראב ודילוה
 dass auch, wenn ein Kenäniter eine von םהב םלעל אקפנ ונקת םהממ אביקע יברו םב״צראב
 den anderen Völkern beschlafen und von אלו םהב לאעמשי יברו הבוחל יל המל ודבעת
 ihr einen Sohn gezeugt hat, man diesen אהפנ ארקד אפיבמ םביהאב אביקע יברו םכיחאב
 m als Sklaven kaufen dürfe, so heisst esfV/h ”ךרפב וב הדרת אל ויחאב שיא לארשי ינב םכיחאבו
 -sie in eurem Land gezeugt haben] von de םכיחאבו ימנ ביתכ םהבי׳ביתכד ידייא לאעמשי יברו
 nen, die in eurem Land gezeugt worden לאעמשי יבר יבד אנתד”לאעמשי יבר יבד אנתדכל
 sind, nicht aber von denen, die in eurem ליבשב אלא תינשינ אל תינשינו הרמאנש השרפ*“לכ
 Land wohnen”. — Und R. Äqiba!? — Dies אתיבב אתונז אדפח בר רמא :הב שדחתנש רבד
 geht hervor aus [den Worten]; atis ihnen אתיבב אפקות אדסח^^בר רמאו אמשמושל אירק יכ 15

 :viögi ihr ertverben^ und wenn es noch heisst ארבנב לבא״אתתיאב ידיאו ידיאייאמשמושל אירה יכ

Lv.?6,45 

ib. V.46 

haltet sie zur Arbeit., so deutet dies ewipואטחש םדוק הליחתב אדסה בר רמאו :הב ןל תיל ׳ 
 ,auf die Pflicht. — Und R. jismäel!? — sie רמאנש דהאו דחא לב םע הרוש הניכש התיה לארשי

Dt.23,16 ואטחמ• ןויכ ךינחמ ברקב ךלהתמ ךיהלא 'ה יכ” nicht aber eure Brüder. — Und R. Äqiba!? 
iit• 20 תורע ךב הארי אלו” רמאנש םהמ‘® הניכש הקלתסנ.— Hinsichtlich der Brüder geht dies aus 

 dem Schluss des Schriftverses hervor פ־יגמחנ רב לאוממ• יבר רמא° :ךירחאמ בשו רבד•^"
 /bei euren Brüdern, den Kmdern Jisrael, dar הזה םלועב תחא הו“צמ השועה לכ ןתנוי יבר רמא

jes.58,8 ךלחו° רמאנש אבה םלועל וינפל תכלוהו ותמדקמ nicht einer den anderen mit schwerer Arbe/ 

 ^'knechten. — Und R. jismäel!? — Da es sid הזה םלועב תחא הריבע רבועה לכו ךקדצ ךינפל

 .heisst, so heisst es auch euren Brüdern ותפלי” רמאנש ןידה םויל וינפל תכלוהו ותפפלמ 25 11.6,18

 -M 59 Dies nach einer Lehre der Schule R. Jis דבעכ P 60 [j ךמע |! B 61 ן םהב ן״כ םכיחאבו:
 -P 62 mäels, denn in der Schule R. Jismäels wur + ה |P 63 i אפפ M 64 !j — הב...לבא M 65 ]j — סהמ.

de gelehrt: Wenn ein Abschnitt einmal ge- 
lehrt und wiederholt wird, so ist er nur wegen einer darin vorkommenden Neuerung 
wiederholt worden. 

R. Hisda sagte: Hurerei im Haus ist wie Fäulnis“” für den Mohn. Ferner sagte 
R. Hisda: Zank im Haus ist wie Fäulnis für den Mohn. Beides gilt jedoch nur vom 
Weib, beim Mann aber ist nichts dabei. 

Ferner sagte R. Hisda: Zuerst, bevor die Jisraeliten gesündigt haben, ruhte die 
Gottheit über jedem einzelnen besonders, denn es heisst: ^'denn der Herr, dein Gott, 

zieht in deinem Lager einher] nachdem sie aber gesündigt haben, wich die Gottheit 
von ihnen, denn es heisst:er nicht etzvas Schändliches an dir sehe 21nd sich von 

dir zzirückziehe. 

R. Semuel b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Wenn jemand ein Ge- 
bot auf dieser Welt ausübt, so empfängt es ihn in der zukünftigen Welt und geht vor 
ihm einher, wie es heisst: deine Gerechtigkeit zuird vor dir hergehe71. Wenn jemand 
ein Verbot auf dieser Welt begeht, so umschlingt es ihn am Tag des Gerichts und 

75. Da man sich nach dem Vater richte. 76. Dev. 25,45. 77. Die aber anderweitig 

gezeugt worden sind. 78. Lev. 25,46. 79. Ursprüngliche Lesart; die Lesart der kursirenden 

Ausgaben, mit denen Cod. M übereinstimmt, ist eine Korrektur RSj.s. 80. אירק wol caries; nach 

anderer Erklärung Name eines Wurms; auf keinen Fall aber liegt Veranlassung vor, es v. ירכ, krank sein, 

abzuleiten. 81. Dt. 23,15. 82. Jes. 58,8. 
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gellt vorlhm einher, wie es heisstkrüni- רמוא רזעילא״יבר [ו]דבאיו והתב ולעיייסכרד תוחרא 
sich die Pfade ihres Laufs, sie steigen בכשל ה־ילא עמש אל[וץ רמאנש בלככ וב''הרושק ט׳י■ י״ 

auf in die Oede und kommen um. R. Eliezer תויהל הזה םלועב .ילצא בכשל° המע תויהל הלצא1ל6־'"’ 
sagt: Es hängt sich an ihn wie ein Hund, תתע המוךידב היהש״פתה ןנת :אבה םלועלדדמע 
denn es heisst:״'«?;׳ %mr ihr nicht zuwilien, 5 תמייקתמ הניאי^םלוע רוסיא התרסוא ןיאש הנושארה 
sich ■mit ihr zu legen tind mit ihr zusammen רוסיא התרסואש הנורהאה תודע םינשמ תוהפב 
zu sein; sich mit ihr zu legen, auf dieser דומלת םינשמ תוהפב םייקתת אלש ןיד וניא םלוע 
Welt, und mit ihr zusammen zu ;ein, in der תודעל רמוהו לקו" הב שיש לכ הב ןיא דעו° רמול Nm,5,13 
zukünftigen Welt. התרסואש הנורחאה תודע המו התעמ הנושארה 

Dort wird gelehrt: Man könnte fol-10 הנושארה תודע דחא דעב תמייקתמ םלוע רוסיא 
gern: wenn das erste Zeugnis“^ das sie דעב״םייקתתש ןיד וניא םלוע רוסיא התרסוא ןיאש 
nicht für immer verboten macht*', nicht 01.24,1 ןלהלו רבד תורע הב אצמ יכ° רמול דומלת דחא 
durch weniger als zwei Zeugen gütig ist, םידע השלש יפ לע וא םידע ינש״יפ לע״רמוא אוה ib.19,15 
um wieviel weniger ist das letzte Zeugnis*', םידע םינש יפ לע ןלהל רומאה רבד המ רבד םוקי 
das sie für immer verboten macht, durch 15 801,315 רבד תורע הב אצמ יכמ"יאה° םינש יפ לע ןאכ ףא 
weniger als zwei Zeugen gütig, daher heisst הריתסב אלו הב יוניקב אלו הב אקפנ הבמ אקפנ'* 
Qsffmd ein Zeuge gegen sie nicht da ist, הב יוניקב אלו הבייהב רמול דומלת רמאק ימנ יבה" 
irgend [ein Zeugnis]*'gegen sie. Demnach הריתס אלבו יוניק אלב אמלעב האמוטו הריתסב אלו 
könnte man [einen Schluss] vom Schwe- הב אצמ יכ ןאכ רמאנ ןלנמ דחא דע ןמיהמ אלד 
reren auf das Eeichtere folgern: wenn das 20 לפ לע וא םידע ינשי׳יפ לע ןלהל רמאנו רבד תורע 
letzte Zeugnis, das sie für immer verboten םידע״ןלהל רומאה רבד המ רבד םוקי םידע השלש 
macht, durch einen Zeugen gütig ist, um תודע איה וז יא ןנבר ונת :םינש םידע ןאכ ףא םינש 

 תודע וז הנורחא תודע״הריתס תודע וז הנושארה"
 foi.4 האיב ידב האמוט ידכ הריתס רועיש זדמכו" האמוט

65 M וכלי M 66 H 67 || ׳עלא M ול M 68 ü םויל 

 Ü ימלת םינשמ תוחפב M 70 |i ןיא M 69 ןנת ןידה

71 MP 72 |1 םינש M — מ M 73 ]j אלו הב הב ל״ת i| 

74 MB + 75 || היל יעבימ M — 76 || הב M ף״ע 
 .׳דע — M 78 ]1 ה — M 77 j] םינש

wieviel mehr ist das erste Zeugnis, das sie 
nicht für immer verboten macht, durch 
einen Zeugen gütig, daher heisst es f denn 

er hat an ihr etwas Schändliches gefomden, 

und dorf'heisst es: durch zioei Zeugen oder 

durch drei Zeugen soll etwas bestätigt wer- 

den, wie dort das etwas durch zwei Zeu- 
gen [bestätigt werden muss], ebenso auch hierbei durch zwei. ־— Ist dies denn aus 
[den Worten:] denn er hat an ihr etwas Schändliches geftmden, zu entnehmen, dies 
wird ja gefolgert''aus gegen sie, nicht aber bei der Verwarnung, gegen sie, nicht aber 
beim Sichverbergen!? — Dies sagt er auch: so heisst es gegen sie, gegen sie, nicht 
aber bei der Verwarnung, gegen sie, nicht aber beim Sichverbergen. Woher, dass bei 
einer sonstigen Verunreinigung, ohne Verwarnung und ohne Sichverbergen, ein ein- 
zelner Zeuge nicht glaubwürdig sei? — hierbei heisst es: denn er hat an ihr etzoas 

Schändliches gefundeji, und dort heisst es: durch zwei Zeugen oder du,rch drei Zeugen 

soll etzvas bestätigt werden, wie dort das etzvas durch zwei Zeugen [bestätigt werden 
muss], ebenso auch hierbei durch zwei Zeugen. 

Die Rabbanan lehrten: Das erste Zeugnis ist das Zeugnis über das Sichverber- 
gen, das letzte Zeugnis ist das Zeugnis über die Verunreinigung. — Wieviel be- 
trägt die Dauer des Sichverbergens? — Die Dauer der Verunreinigung, das ist die 
Dauer des Beischlafs, das ist die Dauer der Anschmiegung", das ist die Dauer der 

83. Ij. 6,18. 84. Gen. 39,10. 85. Dass sie sich mit dem fremden Mann verborgen habe. 86. Sie wird nur durch das Fluchwasser geprüft u. erweist sich event. als unschuldig. 87. Ueber 

den Ehebruch. 88. Num. 15,13. 89. Auch von einem einzelnen Zeugen. 90. Dt 24,1. 

91. Ib. ,19,15. 92. Cf. S. 165 N. 16 ff. 93. Der Geschlechtsorgane an einander. 
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Umkreisung einer Dattelpalme — Worte 
R. Jismäels. R. Eliezer sagt, die Dauer des 
Einschenkens eines Bechers. R. Jehosuä 
sagt, als man ihn trinken kann. Ben-Azaj 

lSot.1 

 יבר לאעמשי יבר ירבד לקד תפקה ידב הארעה ידב
 רמוא עשוהי יבר םובה תגיזמ ידב רמוא רזעילא
 יבר תציב תולצל ידכ רמוא יאזע ןב ותותשל ידב
 הריתב ןב הדוהי יבר העמוגל ידב רמוא אביקע
 sagt, als man ein Ei backen kann. R. Äqiba רזעלא יבר^״וז רחא וז םיציב שלש עומגל ידב״רמוא 5
 .sagt, als man ein solches schlürfen kann םהגפ ןב ןינה אמיג ידרג רושקל’'ידב רמוא הימרי ןב
 R. jehuda b. Bethera sagt, als man drei םםיק לומיל היפ ךותל הדי טישותש ידב רמוא
 -Eier hinter einander schlürfen kann. R. Eie רא רבב לוטיל לםל הדי טישותש ידכ רמוא ומילפ

 äzar b. Jirmeja sagt, als ein Weber einen קי6,26,ד«*א דייי לכ° רבדל רכז רבדל היאר ןיאש יפ לע
 Faden zusammenknotet. Hanin b. Pinhas אגת יאד יבירצ יל המל יגה לבו םחל רבכ דע הנוז !0
 -sagt, als sie die Hand in den Mund stek אק התוצראודדתאמוט ידכ אגימא הוה האמוט ידכ
 -ken und ein Spänchen’^entfernen kann. Pe אנימא הוה האיב ידכ אנת יאו האיב ידכ ןל עמשמ
 limo sagt, als sie mit der Hand in den ןניעמשא*^או הארעה ידכ ןל עמשמ אק האיב רמג ידכ
 .Korb langen und ein Brot nehmen kann אק התוצראו^רארעה ידב אנימא הוה הארעה ידכ
 ,Und obgleich es keinen Beweis dafür gibt תפקה ידכ האמוטייידב המבו האמוט ידכ ןל עמשמ 15

 »»^v׳':so gibt es dennoch eine Andeutung ונעמש אל הריתם רועיש המכו“'הרתםנו° יהנימרו לקד 1.1'
 -durch ein Huremveib [kommt man henm ידכ האמוט ידכ רמוא יוה*''האמטנ איהו רמוא אוהשכ

 ter] bis auf einen Laib Brot. Wozu ist dies יבר רזעילא יבר ירבד לקד תרזה ידכ הארעה ידב האיב
 alies^^nötig? — Dies ist nötig; würde er ידב רמוא יאזע ןב םוכה תגיזמ ידב רמוא עשוהי
 -nur gelehrt haben: die Dauer der Verun הדוהי יבר הציב תולצל ידכ רמוא אביקע יבר ותותשל 20
 -reinigung, so könnte man glauben, die Dau ונייה ךתעד אקלם אק העמוגל ידב רמוא הריתב ןב
 -er der Verunreinigung und der Liebko לאעמשי יבר רמא םתה לקד !תרזה ונייה לקד תפקה
 -sung; daher lehrt er: die Dauer des Bei רמא אבה הילע^יירזעילא יבר גילפו לקד תפקה ידכ
 :schlafs. Und würde er nur gelehrt haben לגרב הפקה ייבא רמא לקד תרזה ידכ רזעילא יבר
 die Dauer des Beischlafs, so könnte man ליזאד יכיה יכ חורב הרזה ישא בר יעב הורב הרזה 25
 M 79 glauben, die Dauer bis zur Beendigung des - ידב ;M 80 1 - ׳ר M 81 |1 ׳שקיש !1 82
I! הארעה B .האמוט — M 84 !j אנת M 83 j] ׳תיצראו M Beischlafs; daher lehrt er: die Dauer der 

 M 85 Anschmiegung. Und würde er nur gelehrt ירכ ירה || M 86 היוליע.
haben: die Dauer der Anschmiegung, so könnte man glauben, der Anschmiegung 
und der Liebkosung, daher lehrt er: die Dauer der Verunreinigung. — Beträgt denn 
die Verunreinigung die Dauer der Umkreisung einer Dattelpalme, ich will auf einen 
Widerspruch hinweisen: ”6%^/ sie sich verborgen hat; wir würden die Dauer des Sich- 
verbergens nicht gekannt haben, wenn es aber heisst: tmd sie sich verunreinigt hat, so 
sage man, es betrage die Dauer der Verunreinigung, das ist die Dauer des Beischlafs, 
das ist die Dauer der Anschmiegung, das ist die Dauer des Rückgangs einer Dattel- 
palme — Worte R. Eliezers. R. Jehosuä sagt, die Dauer des Einschenkens eines Be- 
chers. Ben-Äzaj sagt, als man ihn trinken kann. R. Äqiba sagt, als man ein Ei backen 
kann. R. Jehuda b. Bethera sagt, als man ein solches schlürfen kann. Er glaubte, ״Um- 
kreisung einer Dattelpalme״ und ״Rückgang einer Dattelpalme״ sei dasselbe, [somit 
ist einzuwenden:] dort sagt R. Jismäel, die Dauer der Umkreisung einer Dattel- 
palme, und R. Eliezer streitet gegen ihn, und hier sagt R. Eliezer, die Dauer des 
Rückgangs einer Dattelpalme!? Abajje erwiderte: Umkreisung: mit den Füssen, Rück- 
gang: durch den WindL R. Asi fragte: Ist dies zu verstehen, wie sie durch den 

g4. Der zwischen den Zähnen sitzt. 95. Pr. 6,26. 96. Die verschiedenen Angaben der 

Dauer nach dem 1. Autor. 97. Num. 5,13. 98. Unter ״Umkreisung״ ist die Umgehung zu 

verstehen, dagegen ist unter "Rückgang״ das Zurückprallen der Dattelpalme durch einen Windstoss; diese 

Dauerangaben sind nicht identisch. 
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V^M'iTin'mid her bewegt wird, oder aber, \sp רדהו יתאו ליזאד יביה יכ אמלד וא יתא רדהו 
wie sie hin und her bewegt wird und zu- תגיזמ ידכ רזעילא יכר רמא םתה וקית היתכודכ 
rück in ihre Stellung gelangt? — Die Fra- ארועיש דה ידיאו ידיא לקד תרזח ידכדאכה םוכה 
ge bleibt dahingestellt. — Dort sagt R. רמא אכה ותותשל ידכ עשוהי יכר קמא :םתה אוה 
Hliezer, die Dauer des Einschenkens eines 5 אמילו תותשלו גוזמל ידכ אמיא םוכה תגיזמ ידכ 
Bechers, und hier sagt er, die Dauer des רזעילא יכר'“וגייה ןכ םא אוה ארועיש דה ידיאו ידיא 
Rückgangs einer Dattelpalme!? — Beides ידכ רמא אכה הציב תולצל ידב יאזע ןב רמא םתה 
ist von gleicher Dauer. — Dort sagt R. יבר רמא םתה אוה ארועיש דח ידיאו ידיא ותותשל 
jehosuä, als man ihn trinken kann, und הציב תולצל ידכ רמא אכה העמוגל ידכ אביקע 
hier sagt er, die Dauer des Einschenkens 10 ידיאו ידיא אמילו העמוגלו הציב^^תולצל ידכ אמיא 
eines Bechers!? — Lies: als man einen ein- רמא םתה יאזע ןכ וגייה p םא אוה ארועיש דה 
schenken und trinken kann”. — Sollte er וז םיציב שלש עומגל ידכ הריתב ןבי״הדוהן יכר 
doch erwidert haben, beides sei von glei- אביקע יברד וירבדל העמוגל ידב רמא אכה וז רחא 
eher Dauer!? — Demnach wäre dies iden- רועיש אמיא העימגבו האילצב ןירעשמ רמאקד״רמאק 
tisch mit [der Ansicht] R. Eliezers. — Dort 15 וז רחא וז םיציב שלש עמגל ידכ הדוהל העימג 
sagt Ben-Äzaj, als man ein Ei backen kann, רמוא הימרי ןב רזעילא יבר*''’ :העימגו האילצ ונייהד 
und hier sagt er, als man [einen Becher] וא קהרמד ישא בר יעב אמינ ידרג רושקיש ידב 
trinken kann!? — Beides ist von gleicher טישותש ידכ רמוא םהגפ ןב ןינה :וקית ברקמד 
Dauer. — Dort sagt R. Äqiba, als man וא קדהמד ישא בר יעב םמיה לוטיל היפ ךותל הדי 
[ein Ei] schlürfen kann, und hier sagt er, 20 הדי טישותש ידכ רמוא ומילפ :וקית קדהמ אלד 
als man ein Ei backen kann!? — Lies: als קדהמ אלד וא קדהמד ישא בר יעב רככ לוטיל לסל 
man ein Ei backen und schlürfen kann. יטיחדב“ ארירקב וא אמימהב אקיתעב וא אתדחב^' C01 

— Sollte er doch erwidert haben, beides בר רמא :וקית אשוקאב וא אכיברב ירעשדב וא 
sei von gleicher Dauer!? — Demnach wäre ומצעב דחאו דחא לכ'*ןנחוי יבר רמא ףםוי”רב קחצי 
dies identisch mit [der Ansicht] Ben-Äzajs. 25 אמיא תיעביא ביסנ אלד יאזע ןב אכיאהו רעיש 
— Dort sagt R. Jehuda b. Bethera, als qo |! עומגלו M 89 !! ד + aFss j! ׳א + M 87 

man drei Eier hinter einander schlürfen רעש ׳טגבו ׳לצב תרעשמ ׳אקד הל M 91 '| ב״ב — M 
kann, und hier sagt er, als man [ein Ei] •בר ״f B 93 j| אתותדחב P 92 || ׳טגב 
schlürfen kann!? — Er sagt es nach der Ansicht R. Acjibas; dieser sagt: die Dauer 
des Backens und Schlürfens, und hierzu sagt er: wenn nur schlürfen, als man drei 
Eier hinter einander schlürfen kann; es ist dies die Dauer von Backen und Schlürfen'“. 

«R. Eliezer b. Jirmeja sagt, als ein Weber einen Faden zusammenknotet.» R. Asi 
fragte: Entfernt'“oder nahe? — Die Frage bleibt dahingestellt. 

«Hanin b. Pinhas sagt, als sie die Hand in den Mund stecken und ein Spän- 
eben entfernen kann.» R. Asi fragte: Ein eingepresstes oder ein loses? — Die Frage 
bleibt dahingestellt. 

, «Pelimo sagt, als sie mit der Hand in den Korb langen und ein Brot nehmen 
kann.» R. Asi fragte: Ein eingepresstes oder ein loses? Ein neuer“'oder ein alter? Ein 
warmes'^oder ein kaltes? Aus Weizen oder aus Gerste? Ein weiches'‘’''oder ein hartes? 
— Die Fragen bleiben dahingestellt. 

R. Ji9haq b. Joseph sagte im Namen R. Johanans: Jeder von ihnen hat es'°°aus 
eigner Erfahrung bemessen. — Unter ihnen ist ja auch Ben-Äzaj, der unverheiratet 

99. In der 1. Lehre sind seine Worte zu verstehen: und dass man ihn trinken kann, da er sich auf 
RJ. bezieht. 100. Eines einzelnen Eies. 101. Wenn beide Enden von einander entfernt sind, 
so dauert es länger. 102. Bei einem solchen ist das Gewebe spröder u. die Handhabung schwieriger. 
103. Ein solches muss behutsamer hervorgeholt werden. 104. Ein solches ist glatt u. gleitet leicht 
aus der Hand. 105. Die Dauer des Beischlafs. 
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 war!? — Wenn du willst, sage ich, er hatte היל עימש היברמ אמיא תיעביאו הוה״^שריפו ביפנ
 geheiratet und Hess sich scheiden; wenn אריוע בר שרד :ויאריל ׳ה דום° אמיא תיעביאו
 du willst, sage ich, er hörte es von seinem הל רמא ןינמזו ימא יברד הימשמ הל רמא ןינמז
 ^i^ehrer; und wenn du willst, sage ich:'*0'h םידי תליטנ אלב םחל לכואה לכ יסא יברד הימשמ

Pr. 6,20 5 הגוז השא דעב יכ°רמאנש’\דנוז השא לע אב ולאכ Geheimnis des Herrn denen, die ihn fürchten. 

 R. Ävira trug vor, manchmal im Namen דע הנוז השא דעב'* יאה אבר רמא^^םחל רככ דע
 :R. Amis und manchmal im Namen R. Asis היל יעבימ הנוז השא דע םחל רככ דעב םחל רככ
 Wenn jemand Brot isst, ohne die Hände שקבמ הוסל הנוז השא לע אבה לכ אבר רמא אלא
 gewaschen zu haben, so ist dies ebenso, als לכ רזעילא יבר רמא אקירז יבר רמא :’’^םחל רככ
 würde er ein Hurenweib beschlafen, denn es אייח בר רמא םלועה ןמ רקענ םידי תליטנב לזלזמה !0
 heisstdurch ein Hurcnivcib [kommt וידי היבגיש ךירצ םינושאר םימ בר רמא ישא רב

 -man herunter] bis auf einen Laib Brot. Ra הטמל וידי ליפשיש ךירצ םינורחא םימ"’ הלעמל
 ba sprach: wieso heisst es demnach: denn הלעמל וידי היבגיש ךירצ וידי לטונה יכה ימנ אינת

 -durch ein Hurenweib [kommt man herun תא ואמטיו ורזחיו קרפל ןרה םימ""ואצי אמש

 ter] bis auf einen Laib Brot., es müsste ja בוגינ אלב תפ'°°לכואה לכ והבא יבר רמא :םידיה !5
Ez,4,13 הככ ׳ה‘רמאיו°רמאנש אמט םחל לכוא וליאכ םידי heissen: durch ein Raib Brot bis auf ein 
 Hurenweib!? Vielmehr, sagte Raba, wer ein ק'.0,28תשאו° יאמו' :׳וגו אמט םמחל תא לארשי ינב ולכאי

 Hurenweib beschläft, der endet damit, dass רמא אבא רב אייח יבר רמא דוצת הרקי שפנ שיא
 .er nach einem Laib Brot sucht לשכנ ףוסבל’ חורה תוסג וב שיש םדא לכ ןנחוי יבר
 :R. Zeriqa sagte im Namen R. Eleäzars דוצת הרקי שפנ שיא תשאו רמאנש שיא תשאב 20
 ,Wer das Händewaschen vernachlässigt דועו' היל יעבימ הובג שפנ הרקי שפנ יאה אבר רמא
 wird aus der Welt gerissen. R. Hija b. Asi אבה לכ אבר רמא אלא היל יעבימ דוצת איה

pr.3,15 חרקל״ הב’ ביתכד הרות דמל וליפא שיא תשא לע sagte im Namen Rabhs: Beim vorangehen- 
H0r.13a סנכנש לודג ןהכמ° םינינפמ איה den Waschen^^hebe man die Hände nach 

 oben, beim nachfolgenden Waschen^^senke םושמ ןנחוי יבר רמא :םנהיג לש הנידל ונדוצת’25
 man die Hände nach unten. Ebenso wird חורה תוסג וב שיש םדא לכ יחוי ןב ןועמש יבר

auch gelehrt: Wer die Hände wäscht, he- 

be sie nach oben, weil das Wasser über 

das Gelenk'°"zurücklaufen und die Hände 

unrein machen könnte. 

R. Abahu sagte: Wenn jemand Brot 

mit ungereinigten Händen isst, so ist es 

ebenso, als würde er unreines Brot essen, 

denn es heisst:''°/<w0^ der Herr sprach: so essen die Binder Jisracl ihr Brot unrein bcc. 

Was"‘heisstein Eheiveib erjagt eine edle Seelel R. Hija b. Abba erwiderte 
im Namen R. Johanans: Wenn einem Menschen Hoehmut innewohnt, so endet er da- 
mit, dass er durch ein Eheweib zu Fall kommt, denn es heisst: und ein Eheweib 

erjagt eine edle Seele. Raba sprach: Wieso heisst es demnach edle Seele, es sollte ja 
hochmütige Seele heissen!? Ferner sollte es heissen: sie erjagt‘"!? Vielmehr, erklärte 
Raba, wenn jemand ein Eheweib beschläft, so erjagt es ihn, selbst wenn er das Gesetz 
studirt hat, von dem es kostbar er ist es als Korallen [peninimj, als der Hoch- 
priester, der in das Allerinnerste‘‘'[penim] eintritt, für das Gericht des Fegefeuers. 

R. Johanan sagte im Namen des R. Simon b. Johaj: Wenn einem Menschen 

106. Ps. 25,14. 107. Pr. 6,26. 108. Beim Waschen vor bezw. nach der Mahlzeit; cf. 

Bd viij S 1141 Z12׳ff. 109. Vom Gelenk ab gelten ungewaschene Hände als unrein. 110. Ez. 

4,13. ' ■ 111'. Fortsetzung der obigen Auslegung R. A׳viras. 112. Die hochmütige Seele erjagt 

das Weib. 113. Pr. 3,15. 114. Das Allerheiligste im Tempel. 

93 M — 94 |1 הוה M — 95 11 הנוז...׳אנש M — ר״א I 

96 M — םחל...דעב M 97 !j 98 11 אצומ וניאו M אמש 

 ׳פשיש ךירצ ׳רחא םידיה תא ואמטיו ורזחיו קרפל ץוח םימ ואצי
 ח -P B 99 11 והבא ר״א ׳מהוזה תא ריבעהל ידכ הטמל וידי

100 M — 1 :! תפ M 2 11 הככ יל M — 3 !! ו M 

 II ו — P 6 11 הב — M 5 11 היל...דועו — M 4 1| ףוסל

7 M םנהיגל והתדוצ. 



M6.5 

 SOTA l,i,ij Fol. 4b—5a ן75

Hochmut innewohnt, so ist es ebenso, als לכ ׳ה תבעות“אכה בייתכ הרז הדובע דבוע וליאכ'׳’׳•■ 
würde er Götzendienst treiben, denn von 

jenem heisst es:"V?« Gräuel ist dem Herrn 

rin stolzes Herz^ und von diesem heisst es: 

"'du sollst keinen Gräuel in dein Haus hrin- 

gen. In seinem eignen Namen sagte R. Jo- 

 ךתיב לא הבעות איבת אל[ו1°םתה ביתכו בל הבגם1.7.26
 רמאנש רקיעב רפכ וליאכ רמא הידיד ןנהוי יברו
 רב אמה יבר ׳ונו ךיהלא ׳ה תא תהכשו ךבבל םרו“ ״'■8.׳׳׳
 אבה ביתכ תוירעה לכ’ לע ■ אב וליאכ רמא אנינח
 לב תא יכ° םתה ביתכו בל הבג לב ׳ה תבעות

hanan: Es ist ebenso, als v/ürde er Gott רמאנש המב הנב וליאכ רמא אלוע ׳ונו לאה תבעותה 
verleugnet haben, denn es heisst:”’?/«7/0׳r?>/ המב יכ ופאב המשנ רשא םדאה ןמ םבל ולדה“^״ 
Herz hochmiitig 71>ird, und du den Herrn, דיל די“יאמ :המב אלא המב ירקת לא אוה בשהנ 
deinen Gott, vergisst 8cc. R. Hama b. Hanina 10 וליפא שיא תשא לע אבה' לכ בר רמא הקני אל 
sagte: Es ist ebenso, als würde er alle In- םהרבאכ ןחאו םימש אוה ךתב שודקהל"והנקה 
zestverbrechen'”begangen haben, von je- 2?.4הנק ןוילע לא ׳ה לא ידי יתמירה“ היב ביתכד וניבא מ״יי 
nem heisst es: ein Gräuel ist dem Herrn והל אישק םנהינ לש הנידמ הקני אל ןתאו םימש 
ein stolzes Herz., und von diesen heisst es: היל יעבימ ידי הקני אל דיל די יאה אליש יבר יבדל 
"'’denn alle diese Gräuel &c. üla sagte: Es 15 השמכ״הרות לביק וליפא אליש יבר יבד ירמא אלא 
ist ebenso, als würde er ein Götzenaltar 33,2■הנידמ הקני אל ומל תד שא ונימימ“היב ביתכד וניבר ^׳ 

errichtet haben, denn es heisst:"71*55־■(?/ ab דימ״דיל די יאה ןנחוי יברל היל אישק םנהינ לש Pol.5 

vorn Menschen, der Odem in der Nase"’hat, הקדצ השע״וליפא“ןנחוי יבר רמא אלא היל יעבימ'''’׳׳•^יס׳י 
denn wofür ist er geachtet., und man lese הקני אל ׳ונו ףא הפבי רתסב ןתמ° ביתכד רתסב 
nicht bamme [voofür]., sondern bamah [Göt- 20 אבר רמא ןינמ התה יסנל הרהזא :םנהינ לש הנידמ 
zenaltar]. רב ןמחנ בר והבנת לא וניזאהו ועמש“יריעז רמא“;■®־'^ 

Hand zu Hand bleibt nicht רמשה° ביתכו תחכשו ךבבל םרו°אכהמ רמא קחצי 
verschont! Rabh erklärte: Wenn jemand יבר רמא ןיבא יברדכו ךיהלא ׳ה תא חכשת ןפ ךל 
ein Eheweib beschläft, so bleibt er, selbst תוסג וב שיש םדא M 9 

I.V.11 

7 M דבועכ 

 ׳יפא חורה
8 M ןלוכ ׳וירע 

10 P םימש ׳דקה 
12 B + די B 13 ]j איעבימ 

11 M + יניס רהמ 
14 P השוע. 

wenn er dem Heiligen, gebenedeiet sei er, 

Himmel und Erde zugeeignet"°hat, gleich 

unsrem Vater Abraham, von dem es heisst: 

""ich erhebe meine Hand zicm Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde er- 

schaffen hat., vom Gericht des Fegefeuers nicht verschont. Die Jünger in der Schule 

R. Silas wandten ein: Wieso heisst es demnach: Hand zu Ha71d bleibt nicht ver- 

schont., es sollte ja heissen: meine'“Hand!? Vielmehr, erklärten sie in der Schule 

R. Silas, er bleibt, selbst wenn er die Gesetzlehre in Empfang genommen hätte, 

gleich unsrem Meister Moseh, von dem es heisstseiner Rechten das Feuergesetz 

für sie., vom Gericht des Fegefeuers nicht verschont. R. Johanan wandte ein: Wieso 

heisst es demnach: Hand z21, Hand, es sollte ja heissen: Hand von Hand!? Viel- 

mehr, erklärte R. Johanan, er bleibt, selbst wenn er heimlich Mildtätigkeit'“übt, wo- 

von es heisst :“7mg hewtliche Gabe besänftigt den Zorn 8cc., vom Gericht des Fege- 

feuers nicht verschont. 

Wo ist das Verbot des Hochmuts zu finden? Raba erwiderte im Namen Zeeris: 

'’^Höret und 7nerkt auf, seid nicht hoch771ütig. R. Nahman b. Ji9haq entnimmt es hieraus: 

"%h7d dein Herz hoch77mtig wird und du vergisst, und daneben heisst esf’achte dara7f, 

dass du 71icht vergisst den Herrn, deine71 Gott. Dies nach R. Abin im Namen R. Ileäs, 

113. Pr. 16,5. 114. Dt. 7,26. 115. Ib. 8,14. 116. Die Dev. 18,7ff. genannt werden. 

117 Dev. 18,27. 118. Jes. 2,22. 119. Dh. der hochmütig ist. 120. Ihn als Schöpfer des 

Weltalls anerkannt. 121. Gen. 14,22. 122. Die Hand Gottes verschont ihn nicht. 123. Dt. 

33,2. 124. Unter "Hand zu Handelst die Verteilung von Almosen zu verstehen. 125. Pr. 21,14. 

126. Jer. 13,15. 127. Dt. 8,11. 
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denn R. Abin sagte im Namen R. Ileäs, dass 

überall, wo es achte, dass nichts und ״)licht 

heisst, ein Verbot ausgedrückt sei. 

R. Ezra trug vor, manchmal im Na- 

men R. Asis und manchmal im Namen R. 

Amis: Jeder Mensch, dem Hochmut inne- 

wohnt, wird zuende herabgesetzt, denn es 

heisstsind sie, ein wenig. Vielleicht 

glaubst du, er bleibe auf der Welt, so heisst 

es\^"^)md er ist nicht mehr. Wenn er um- 

kehrt, so wird er hochbetagt hingerafft, 

gleich unserem Vater Abraham, denn es 

\\Q\ssVd^gebeugt, wie alle eingerafft^ wie Abra- 

ham, Jichaq und Jäqob, bei denen es mit 

alle))), von allein und «//^’/'’heisst. Wenn aber 

nicht:die Aehrenspitze abgeschnitten. 

:— Was heisst Aehrenspitze? R. Hona und 

R. Hisda [erklärten es]; einer erklärt, die 

Fasern der Aehre, und einer erklärt, die 

Aehre selbst. •— Erklärlich ist es nach dem- 

jenigen, welcher sagt, die Fasern der Aehre, 

dass es heisst: ״wie die Aehrenspitze., wieso 

aber heisst es Aehrenspitze nach demjeni- 

gen, welcher erklärt, die Aehre selbst!? R. 

Asi erwiderte, und ebenso wurde in der 

Schule R. Jismäels gelehrt: Wie wenn je- 

mand in sein Feld kommt und nach und 

nach das Höherragende abliest. 

. ^^°Dem Niedrigen und dem, der demü- 

tigen Geistes ist. R. Hona und R. Hisda 

[erklärten es]; einer erklärt, bei mir ist der 

Niedrige und einer erklärt, ich bin beim 

Niedrigen. Einleuchtend ist die Ansicht 

Fol. 5a SOTA 

 םוקמ לכ אעליא־׳יבר רמא ןיבא יבר רמאד״אעליא׳י
 שרד :השעת אלב אלא וניא לאו ןפ רמשה רמאנש

 רמא ןינמזו יסא ברדייהימשמ הל רמא ןינמז ארןע'=
 הורה תוסנ וב שיש םדא לב ימא ברדייהימשמ הל

 H,11.24 אמשו (ונניאו) טעמ ומור°"רמאנש טעמתמ ףוסל 5

 i״■ רזוח םאו ונניאו״ רמול דומלת םלועב ונשי רמאת
 '»■ לככ״וכמהו״ רמאנש וניבא םהרבאב ונמזב ףסאנ וב

 לבמ לבב והב׳^יביתכד בקעיו !רהצי םהרבאב ןוצפקי
 ״>• שארבו’“ יאמ ולמי תלובש שארבו““ ואל םאו לב

 אסאס יב” רמא דה אדסה ברו אנוה בר תלובש !0
 ןאמל אמלשב המצע תלובישב רמא דהו״אתלבושד
 תלבש שארבו’'ביתבד ונייה אתלבושד”אסאם יב”רמאד
 שארכו’'יאמ המצע אתלבוש יכ’''רמאד ןאמל אלא
 לשמ לאעמשי יבר יבד אנת ןכו יסא’'בר רמא תלובש
 תא1ו]״:טקלמ’'ההובג’“ההובג והדש ךותל סנכנש םדאל !■י

 Jes.67,15 יתא רמא דה אדסה ברו אנוה בר הור לפשו אכד

 רמאד ןאמכ ארבתסמו אכד תא ינא רמא דחו אכד
 םירה לכ הינה’'אוה ךורב שודקה ירהש אכד תא ינא
 רה הבג אלו” יניס רה לע ותניכש הרשהו תועבגו
 םדא דמלי םלועל ףסוי בר רמא :הלעמל יניס
 םירה לב חינה אוה ךורב שורקה ירהש ונוק תעדמ
 לב הינהו יניס רה לע ותניכש הרשהו תועבגו
 יבר רמא■’“ :הנסב ותניבש הרשהו תובוט תונליא
 ועדגל יואר הורה תוסג וב שיש םדא לב רזעלא

 ib.10,33 ביתכו םיעדג המוקה ימר[ון״ אבה ביתכ הרישאכ 25

 ס1.7,6 1בדא לכ רזעלא יבר רמאו :ןועדגת םהירישאו״סתה

 J־־,26,ו9 וציקה״ רמאנש רעננ ורפע ןיא חורה תוסג וב שיש

14 M אעלא B 15 jj אריוע !M !16 j 17 :! ירד 

M 18 || ומור MP 19 |; ‘יבב M — והב |P 20 i 
 I שארבו P 23 || 'בישד B 22 j[ אססכ M 21 || שארב

24 M ׳בושכ !M 25 j 26 :: ישא M — 27 :] ׳ובג 

mb + אוה M 28 jj — 29 ' ו ג״וה ‘לכ חינה M — 

 .ו 4־ P 30 הנסב...א'יו

desjenigen, welcher erklärt, ich bin beim Niedrigen, denn der Heilige, gebenedeiet sei 

er, überging alle Berge und Hügeln und Hess seine Gottheit auf dem Berg Sinaj ru- 

hen, nicht aber hob er den Berg Sinaj in die Höhe. 

R. Joseph sagte: Stets lerne der Mensch von der Handlungsweise seines Schöp- 

fers; der Heilige, gebenedeiet sei er, überging alle Berge und Hügeln und Hess seine 

Gottheit auf dem Berg Sinaj ruhen. Ferner überging er alle schöne Bäume und Hess 

seine Gottheit im Dornbusch ruhen’". 
R. Eleäzar sagte: Jeder Mensch, dem Hochmut innewohnt, verdient, dass man 

ihn wie einen Götzenbaum niederhaue. Von jenem heisst esP'die Ilochragenden nieder- 

gehauen., und von diesem heisst es: ihre Götzenbciume sollt ihr nieder hauen. 

Ferner sagte R. Eleäzar: Wenn einem Menschen Hochmut innewohnt, so wird 

sein Staub nicht auf gewirbelt "־י, denn es erwacht und jauchzet, ihr Staubru- 

129. Cf. Gen. 24,1, ib. 27,33 u. ib. 33,11. 130. Je.s. 57,15. 131. Cf. Ex. 3,2. 

133. Dt. 7,5. 134. Bei der Auferstehung der Toten. 135. Jes. 26,19. 
128. Ij. 24,24. 

132. Jes. 10,33. 
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hendc\ es heisst nicht: die ihr im Staub ־ינכש אלא רמאנ אל רפע’° לבכש רפע לנכש וננרו 
liegt, sondern stanbrnhoidc [sokhne], die רזעלא לבר רמאו :וללחב רפעל ןכש השענש למ רפע 
sich bei Lebzeiten dem Staub benachbart ו־ילע תלללמ הנלכש התה תוסנ וב שלש םדא לב 
[sokhen] haben. 38.6'אמלתלאו ארזע״בר שרד :עדלל קחרממ הובגו°רמאנש^*י 

Ferner sagte R. Eleäzar: Wenn einem 5 אוה ךורב שודקה תדמכ אלש הארו אב רזעילא לבר 
ATenschen Hochmut innewohnt, so klagt הובגה תא האת הובנ םדו רשב תדמ םדו רשב תדמ 
die Gottheit über ihn, denn es heisst:''Vr ךורב שתקה תדמ״לבא לפשה תא האת הובג ןלאו 
erkcnnrdcn Stolzen ans der Ferne. רמאנש לפשה תא האורו הובג אוה״ ןכ ונלא אוה 

R. Ezra, nach anderen R. Eleäzar, trug אמלתלאו”אדסח בר רמא :הארל לפשו ׳ה םר לכ°׳^■ 
vor: Komm und sieh, wie verschieden die 10 שתקה רמא״חורה תוסג וב שלש םדא לכ אבקוע רמ 
Handlungsweise des Heiligen, gebenedeiet רמאנש םלועב רתל ןללוכל אוהו לנא ןלא אוה ךורב 
sei er, von der Handlungsweise eines [Men- בהרו םלנלע הבנ תלמצא ותוא והער רתסב לנשלמ° 'יי■’״’■® 
sehen aus] Fleisch und Blut ist. Die Hand- אל ותא אלא ותוא לרקת לא לכוא אל ותוא בבל 
lungsweise eines [Menschen aus] Fleisch רמאנש’'ערה ןושל לרפפמא הל לנתמד אכיא״לכוא 
und Blut ist, dass der Hohe den Hohen 15 ירדנסכלא לבר רמא :תלמצא ותוא והער רתסב לנשלמ 
beachtet, nicht aber beachtet der Hohe den אעמלק חור וללפא התה״ תוסג וב שלש םדא לכ 
Niedrigen, anders aber ist die Handlungs- םל’“ המו שרגנ םלכ םלעשרהו“ רמאנש ותרכוע Jes.57,20 

weise des Heiligen, gebenedeiet sei er, er םדא ותרכוע אעמלק הת תולעלבר המכ וב שלש 
ist hoch und beachtet den Niedrigen, denn :המכו המכ תחא לע תחא תלעלבר אלא° וב ןלאש S0t.31b 

es \\e1sstFdetm erhaben ist der Herr tind 20 םכח דלמלת בר רמא לשא רב אללח בר רמא 
sieht auf den Niedrigen. בר רמא תלנלמשב הנומשמ דהא וב אהלש ךלרצ 

R. Hisda, nach anderen Mar-üqaba, אסאס לכ הלל ארטעמו עשוהל ברד הלרב אנוה 
sagte: Wenn einem Aienschen. Hochmut אתמשבו’ הלב תלאד אתמשב אבר רמא אתלבושל״ 
innewohnt, so spricht der Heilige, gebene- אלו הנלמ אל קחצל רב ןמחנ בר רמא הלב תללד 
deiet sei er: Ich und er können nicht zu- 25 הבנ לכ ׳ה תבעות“ הלב בלתכד רטוז למ התצקמ pr.16,5 
sammen auf der Welt wohnen. Es heisst: אלא תעמשנ םדא לש ותלפת ןלא הלקזח רמא :בל 

M 33 [| אוה — M 32 || ,רדמ — M 31 || ב + B 30 

 רמא [| M 34 רא [M 35 j -|- ו M 36 |j — ׳אנש...

 תימצא || M 37 — חורה M 38 [j -|- ה || B 39 .אתלובשל

und man lese nicht: den mag ich nicht., sondern: mit dem'״mag ich nicht. Manche be- 
ziehen dies auf die Verleumder, denn es heisst: wer seinen Nächsten heimlich verleiimdct, 

'^*wer seinen Nächsten heimlich verleiemdet, 

den vernichte ich, zver stolzen Blicks tmd 

aufgeblasenen Sinns ist, den mag ich nicht., 

den vernichte ich. 

R. Alexandri sagte: Wenn einem Menschen Hochmut innewohnt, so trübt ihn so- 
gar der geringste Wind'““, denn es heisstGottlosen sind wie das aufgewühlte ÄTcer. 

Wenn das Meer, das viele Viertel [log] enthält, von einem kleinen Wind getrübt wird, 
um wieviel mehr ein Mensch, der nur ein Viertel [log]'״hat. 

R. Hija b. Asi sagte im Namen Rabhs: Ein Schriftgelehrter muss davon ein Ach- 
tel eines Achtels'^’haben. R. Hona b. R. Jehosuä sagte: Das ziert ihn wie die Fasern 
die Aehre. Raba sagte: Im Bann sei, wer ihn hat, und im Bann sei, wer davon nichts 
hat. R. Nahman b. Ji9haq sagte: Nichts davon und auch nicht einen Teil davon. 
Nicht gering ist das, was geschrieben stdhtSein Gräuel ist dem Herrn em stolzes Herz. 

R. Hizqija sagte: Das Gebet eines Menschen wird nur dann erhört, wenn er 

136. Ps. 138,6. 137. Das W. עדי wird wol in der Bedeutung züchtigen aufgefasst. 138. Ps. 101,5. 

139. Im Text braucht bei dieser Aenderung nur die Vokalisirung geändert zu werden. 140. Er wird 

bei der geringsten Veranla.ssung vom Strafgericht heimgesucht. 141. Jes. 57,20. 142. Blut, ohne 

das er nicht leben kann; ein solches Quantum von einer Deiche ist daher gleich dieser verunreinigend. 

143. Dh. eine ganz kleine Dosis Hochmut, um sich in Achtung zu halten. 144. Pr. 16,5. 

23 Talmud Bd.V 
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j־s.66,23 שדה ידמ היהו״ רמאנש רשבב ובל םישמ ןב םא sein Herz zu Fldsch'^macht, demT^^ 
 nd je von Neumond z?t Neumond Scc. loird יבר רמא ׳וגו תוהתשהל רשב לכ אבי [׳ונו] ושדהב

Lv.13,18 היב ביתכ אל םדא אפרנו״ היב'° ביתכ רשב אריז alles Fleisch komme71, tim sich niederzutoer- 

 fen &c. R. Zera sagte: Vom Fleisch heisst השוב רשב הרמ םד רפא םדא ןנהוי יבר רמא אפרנו
 es*'und heilig vom Menschen aber heisst es רמא :ןישב ביתכד׳י׳לואש ירמאד אכיא”המר ההורפ ■י
 nicht und heilt. R. johanan sagte: Mensch תהפנ ףוסל הורה תוסג וב שיש םדא לכ ישא בר

 -Staub, Blut, Galle; Fleisch [be*^'[bedeutet] דובג ןושל^אלא תאש ןיאו״תהפסלו תאשלו״רמאנש^6,'"^
J־t'2,u חועבג[ה] לכ״לעו םימרה םירהה [לכ]״לע[ו]״ רמאנש deutet]'^'Scham, Gestank, Gewürm. Manche 

isam.2,36 ל^חפם° רמאנש* הליפ״מ אלא תהפפ ןיאו תואישנה sagen: Unterwelt, denn es'^Vird mit einem 
 .Sin geschrieben ליד רמא״ :םהל תפ לוכאל תונהכה תהא לא אנייש b״•^3«®

 -R. Asi sagte: Jeder Mensch, dem Hoch הורה יכומנ םילודג המכ הארו אב יול ןב עשוהי
 ,mut innewohnt, wird am Ende entwürdigt ^''םייק שדקמה תיבש העשיבש אוה ךורב ־שודקה ינפל
 ׳,denn es \\e\ss\.NHochßeck und Ansatzßech ההנמ רבשי ההנמ ודיב הלוע רכש הלוע בייקמ םדא

 unter seeth [Hochfleck] ist eine Erhöhung בותכה וילע הלעמ הלפש ותעדש ימ לבא ודיב
ps,81,1915 סיהלא יהבז°רמאנש םלוכ תונברקה^לכ בירקה וליאכ zu verstehen, wie es heisstalle die 

 -hohen Berge und über alle die hochragen תסאמנ ותלפת ןיאש אלא דוע אלו הרבשנ הור

 den [nisaoth] Hügel., und unter sapahath רמאו" :הזבת אל םיהלא הבדנו רבשנ בל" רמאנש
 ist etwas Angeschlossenes zu [Ansatzfleck] הזה םלועב’* ויתוהרא םשה לכ’^ יול ןב עשוהי יבר
 verstehen, wie es heisstmich doch רמאנש• אוה ךורב שודקה לש ותעושיב האורו הכוז

 ,einem deiner Priesterämter hitmt [sapheni] אלא םשו ירקת לא םיהלא עשיב ונארא ךרד 50,23.:

 .’'"'dass ich ein Stück Brot zu essen habe אישק אפוג אה :׳וכו הל אנקמ דציכ :ךרד םשו

 R. Jehosuä b. Levi sagte: Komm und שיא םע ירבדת לא םינש ינפב הל רמא תרמא
 sieh, wie angesehen die Demütigen beim הרבד ינת רדהו אוה הריתפ רובד אמלא הז״ינולפ
 Heiligen, gebenedeiet sei er, sind. Wenn המורתב לוכאל תרתומו התיבל תרתומ ןיידערמע
 -M 40 zur Zeit, wo der Tempel noch bestand, je - היב M 41 |j + המרו M 42 li - ו״ןושל

i תיבש ןמזבש M 46 || אנ — M 45 ]! ‘יכ — M 43 mand ein Brandopfer darbrachte, so hatte 
50 !j הז — M 49 [| ז״העב — M 48 || ׳אנש ׳ברק M 47 er das Verdienst eines Brandopfers, wenn 

 M Speisopfer, so hatte er das Verdienst -- ׳ידע.

eines Speisopfers; wenn jemand aber seinen Sinn demütigt, so rechnet es ihm die 

Schrift an, als hätte er alle Opfer dargebracht, denn es heisstSchlachtopfer Gottes 

sind ein gebrochenes Gemüt. Und noch mehr, sein Gebet wird nicht missachtet, denn 

es heisstgebrochenes und zerdrücktes Herz, Gott., verschmähst du nicht. 

Eerner sagte R. Jehosuä b. Eevi: Wer seine Handlungen auf dieser Welt schätzt'”, 
dem ist es beschieden, das Heil des Heiligen, gebenedeiet sei er, zu sehen, denn es 
heisst:”'w(?r seine Wege richtet, den teill ich das Heil Gottes sehen lassen, und man lese 
nicht, vesam [richtet], sondern [vesam] schätzt"‘'. 

Wie verwarnt er sie &c. Dies widerspricht sich ja selbst, zuerst heisst es: 
wenn er ihr vor zwei [Zeugen] gesagt hat, dass sie mit jenem Mann nicht spreche, 
demnach'^ gilt das Sprechen als Sichverbergen, und darauf heisst es, dass, wenn sie 
mit ihm gesprochen hat, sie ihrem noch Mann erlaubt sei und Hebe essen dürfe, 

145. Wenn es ganz weich ist. 146. Jes. 66,23. 147. Im Abschnitt vom Aussatz (Le\. 

Kap, 13); cf. VV. 2,9 u. 18. 148. Die Buchstaben dieses Worts bilden die Anfangsbuchstaben der 

folgenden. ' 149. Das W. רשב, gleich dem W. לואש, während das W. החורס mit einem Samakh ge- 

schrieben wird. 150. Dev. 14,56. 151. Jes. 2,14. 152. iSam. 2,36. 153. Der 

Schriftvers Dev. 14,56 ist zu verstehen: wer sich erhöht, wird später ein .\nsatz. 154. Ps. 51,19. 

155. Dh. überlegt, richtet. 156. Ps. 50,23. 157. Aus den W.en ״man lese nicht״ ist zu ersehen, 

dass der T. mit der Masora םשו u. nicht, wie es oberflächlich scheint, mit den alten üebersetzuiigeu םשי (dort) 

liest. 158. Da die Verwarnung sich hierauf bezieht. 
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wonach das Sprechen bedeutungslos ist!? רמאק ־יכה ־ייבא רמא אוה םולכ אל״ רובד אמלא 
Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: לא םולכ אלו הרתסנו ירבדת לאדירברו ירבדת לא 
[wenn er ihr gesagt hat,] dass sie mit ihm תרתומו התיבל תרתומ ןיידע ומע הרבדו ירתסת 
nicht spreche, und sie gesprochen hat, dass התהשו רתסה תייבל ומע הסנכנ המורתב לוכאל 
sie mit ihm nieht spreche, und sie sich 5 ;המורתב לוכאל הרוסאו התיבל הרוסא האמוט ידב" 
mit ihm verborgen hat, so ist dies bedeu- רמא ימובי ימנ םבייתת״יאמא ;תצלוח תמ םאו 
tungslos; wenn, dass sie sich mit ihm nicht 01.24,2 התיהו הכלהו ותיבמ האציו" ארק רמא ףסוי בר 
verberge, und sie mit ihm gesprochen hat, ייבא היל רמא םביל אלו רהא שיאל״רהא שיאל 
so ist sie noch ihrem Mann erlaubt und וליא היל רמא יעבית אל ימנ הצילה התעמ אלא 
darf Hebe essen, wenn sie aber mit ihm 10 יעבית ימנ אתשה טנ איעב אל ימ לעבל היתיא 
in einem verborgenen Raum war und da רמא אנמהר ףסוי בר רמא ירמאד אביאו" הצילה 
die Dauer der Verunreinigung geweilt hat, אלד רחא שיאל התיהו הבלהו ותיבמ האציו 
so ist sie ihrem Mann verboten und darf ימובי ימנ םבייתת תרמא תאו היתיבל הירתסיל״ 
keine Hebe essen. אלד אשנית אל רהאל התעמ אלא ייבא היל רמא 

Stirbt er, SO verfällt sie der Ha- !5 הילע הל ןנימר אק ימ°”היל רמא היתיבל®^דירתסית foi.6 

l1(;ah. Weshalb denn, sollte sie doch auch בותכה" ףסוי בר רמא ירמאד אכיאו היחרכ לעבס״יססיי 

der Schwagerehe verfallen!? R. Joseph er- איצוה הזש ןושאר לש וגוז ןבי״ןיאש רחא וארק 

widerte: Die Schriit sagt-.'^’sü verhsse sein תאו ותיב ךותל העשר םינבה הזו ותיבמ''העשר 

}faus und gehe imd iverde eines änderest התעמ אלא ייבא היל רמא ימובי ימנ םבייתת תרמא 

eines anderen Manns, nieht 20 בותבהד םבייתת אל םינב אלב תמו רחאל תאשנ 

aber des Sch Wägers’*". Abajje sprach zu ihm: אמייק הוה בוט םשב אהימ יאהד היבג רחא וארק 

Demnach sollte sie auch der Hali9ah nicht רוסאב הל רתומב הרסאנ םא רמוחו לק״רמא אבר 

benötigen!? Dieser erwiderte: Wenn ihr ןהב התעמ אלא ייבא היל רמא ןבש לכ אל הל 

Mann da wäre, würde sie ja der Scheidung טוידה ןהכ חא ול שיו תמו הנמלאה תאי״שדיקש לודנ 

benötigt haben, somit benötigt sie auch 
jetzt der Hali9ah. Manche lesen: R. Joseph 
erwiderte: Der Allbarmherzige sagt: siever- 

lasse sein Hatts und gehe und uoerde emes 

 M 50 — ׳תסנו ת״א || M 51 + ומע M 52 jj םבית !1

j; הירתסת M 55 ]j (׳יאו P) תיאו B 54 || רחאל M 53 
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 M ותיב ךותמ M 60 !1 — ה תא.

anderen Alauns [Weib]^ damit sie sein Haus nicht zerstöre , und du sagst, dass 

an ihr die Schwagerehe vollzogen werde!? Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte sie 

auch ein anderer nicht heiraten dürfen, damit sie sein Haus nicht zerstöre!? Dieser 

erwiderte: Zwingt ihn denn jemand"”dazu!? Manche lesen: R. Joseph erwiderte: Die 

Schrift nennt ihn'*'einen anderen, weil er nicht jenem gleicht, denn jener hat das 

Böse aus seinem Haus entfernt, er aber hat das Böse in sein Haus gebracht, und du 

sagst, dass an ihr die Schwagerehe vollzogen'*‘'werde!? Abajje sprach zu ihm: Dem- 

nach sollte an ihr, wenn ein anderer sie geheiratet hat und kinderlos gestorben ist, 

die Schwagerehe nieht vollzogen werden, denn die Schrift nennt ihn einen anderen‘*'!? 

— Bei diesem hat sie immerhin einen guten Namen geführt'**. Raba erwiderte: Es ist 

[ein Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn sie dem, dem sie 

erlaubt‘*'war, verboten wird, um wieviel mehr dem, dem sie verboten'*'war. Abajje sprach 

zu ihm: Demnach sollte doch, wenn ein Hochpriester sich eine Witwe angetraut hat 

und gestorben ist, sein Bruder, ein gemeiner Priester, an ihr die Schwagerehe nicht 

159. Dt. 24,2. 160. Der an die Stelle des Ehemanns tritt. 161. Cf. S. 170 Z. 14. 

162. Während die Schwagerehe ein Zwang ist. 163. Den, der sie heiratet. 164. Dass man 

ihn dazu zwinge. 165. Der Schwager darf ja nicht gezwungen werden, auf sich den Namen eines 

I’nwürdigen zu nehmen. 166. Dem Schwager gegenüber gilt sie nicht als ein wegen Ehebruchs 

geschiedenes Weib. 167. Ihrem Gatten. 168. Ihrem Schwager. 

23* 
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 -vollziehen, denn wenn sie dem, dem sie er אל הל רוסאב הל רתומב הרסאנ סא םבייתת אל
 laubt war, verboten wird, um wieviel mehr רוסא הל רתומ אמייייקו אריסא אה הרסאנ ןכש לב
 -dem, dem sie verboten war. — wieso ver הא ול ש׳ייו תמו*"'הסנאנש ןהכ תשא אלא אוה הל
 vielmehr, wenn die Frau eines Priesters ארוס\א אכיל אהיימlaubt ist, sie ist ihm ja verboten'*^!? — 1 ראהד ייבנו^יירש ארשימ לארשייב סנוא ןבש לכ אל boten wird, sie ist ihm ja verboten, er- 5 הל רוסאב הל רתומב הרסאנ םא םבייייתת אל ללה

genotzüchtigt worden ist und er gestorben 
ist und einen entweihten'^” Bruder hinter- 

 iiib'i האמש תרמואה המורתב לובאלמייתורוסא ולא
 תרמוvאהו האמש איהש םירעילאבשו ךל ינא

S0I 2■** הלעבמ׳ו” התוקשהל הצור וניא הלעבשו^'התוש יניא lässt, so sollte an ihr die Schwagerehe 
J 0! ךררב הילע אב nicht vollzogen werden, denn wenn sie dem, 

 dem sie erlaubt war, verboten'^'wird, um so ןל רמא אתלימ אה םרמע בר רמא ,ארמג
 -mehr dem, dem sie verboten'^Var!? — Ki שיש הטוס ןיתינתממ ןינייע ןל רהנאו תשש בר
 -nem jisraeliten ist die Genotzüchtigte er יאמ התוא ןיקדוב םימה ןיא םיה תנידמב^יםידע הל

Nm.5,t3 ןיוא דעו האמטנ איהו הרתסנו” ארק רמאד אמעט laubt und für diesen liegt kein Verbot vor'״ 
 das״‘folgenden Fällen ist ihr עדיד אביא“אהד אה יקופאל הב עדיד אבילד“’הב !5

 Essen von Hebe verboten: wenn הל ואבשו ינתקד ןיתינתממ ןינייע ןל רהנאו הב

 unrein, wenn״'sie sagt: sie sei für ihn אמינ יא'’ תמיא םידע ותאד האמט איהש םידע

 -Zeugen bekunden, dass sie sich ver תרמא יא יאתשד רתבל אלא איה הנוז יתשתד ימקמ

 unreinigt habe, wenn sie sagt, sie תרמא יא אלא ריפש התוא ןיקדוב םימה ןיא אמלשב

 wolle nicht trinken, wenn ihr Mann ידהסד ערפמל אתלימ ילגית התוא ןיקדוב םימ 20

 sie nicht trinken lässt, und wenn ihr ךל אמיא םלועל ףסוי בר היל רמא והנינ ירקש

Mann sie unterwegs'’'’beschlafen hat. 

GEMARA. R. Amram sagte: Folgendes 
sagte uns R. Seseth und öffnete uns die 
Augen aus unsre1־'”Misnah: Wenn gegen ei- 
ne Ehebruchsverdächtigte Zeugen in über- 
seeischen Eändern'’Vorhanden sind, so prüft 

 יאמב הל הלות’°תוכז רומיא אהו התוא ןיקדוב םימ
 ■22רדלות תובז רמוא יבר”ןנתד יברד הנוונתמב יגלפימק
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das Wasser sie nicht'™, denn die Schrift sagt,' und sie sich verborgen und verunreinigt 

hat, und ein Zeuge gegen sie nicht da ist, nur wenn niemand da ist, der gegen sie 
zeugen kann, während hierbei jemand da ist, der gegen sie zeugen kann. Er öffnete 
uns die Augen aus unsrer Misnah, denn diese lehrt: wenn Zeugen bekunden, dass sie 
sich verunreinigt habe. Wann sollen die Zeugen bekundet haben, wollte man sagen, 
vor dem Trinken, so ist sie ja eine Hure'*‘, wahrscheinlich doch nach dem Trinken. 
Erklärlich ist es nun, wenn du sagst, das Wasser prüfe sie'* nicht, wenn du aber sagst, 
das Wasser prüfe sie, so kann es sich ja heraussteilen, dass es falsche Zeugen'**sind!? 
R. Joseph sprach zu ihm: Tatsächlich, kann ich dir erwidern, prüft sie das Wasser, je- 
doch kann ihr ein Verdienst bei gestanden haben'**. — Worüber streiten sie? — Heber 
die Hinsiechung'**nach der Lehre Rabbis. Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte: Das 

169. Der Hochpriester darf keine Witwe heiraten. 170. Durch illegitime Geburt. 171. Die 

Genotzüchtigte ist einem Priester verboten. 172. Dies ist aber nicht der Fall, da dem entweihten 

Priester die Genotzüchtigte erlaubt ist. 173. Nach der Notzucht war sie ihm nicht verboten. 174. 

Der. Ehebruchsverdächtigten, die die Frau eines Priesters ist. 175. Wenn sie den Ehebruch zugibt. 

176 Auf der Reise nach dem Gericht. 177. Dh. er erbrachte aus dieser einen Beweis für seine Lehre. 

178. In weitester Ferne, sodass sie vor Gericht nicht erscheinen können. 179. Es bleibt ohne Wir- 

kung, selbst wenn sie den Ehebruch begangen hat. 180. Num. 5,13. 181. Wenn es durch Zeugen 

bewiesen wird, so ist es ihr ja selbstverständlich verboten. 182. Wenn Zeugen vorhanden sind, aber 

keine Aussage machen. 183. Wenn das Wasser ohne Wirkung bleibt. 184. Und deshalb bleibt 

das Wasser ohne Wirkung, während die Zeugen als glaubwürdig gelten. 185. In einem solchen Pall 
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V^drenst'^wirkt auf das Flucliwasser; sie אלא תחבשמ הג־יאו תדלוי הניאו״םירמ־ םימב 

gebärt nicht, gedeiht nicht, sondern ver- התימ התואב התמ איהש הוסל תכלוהו הנוונתמ 
kümmert nur, bis sie schliesslich daran הנומתמ איוה ןנברל ןיבו יברל ןיב רבס תשש בר’* 
stirbt. R. Seseth ist der Ansicht, sowol nach איוה אל ןנברל הנומתמ איוה״יברל רבס ףסוי ברו 
Rabbi als auch nach den Rabbanan ver- 5 רמוא ןועמש יבר° ישא רב ימיש בר ביתמ הנוונתמ 
kümmere *'sie, und R. Joseph ist der An- תוכז רמוא התא םאו םירמה םימב הלות תוכז ןיא 
sicht, nach Rabbi verkümmere sie, nach לכ״ינפב םימה תא התא ההדמ םירמה םימב הלות 

den Rabbanan verkümmere sie nicht. R. תורוהטה לע ער םש איצומ התאו תותושה”םישנה 
Simi b. Asi wandte ein: R. Simon sagte: תוכז ןהל הלתש׳יאלא ויה תואמט םירמוא ןהו״יותשש 
Das Verdienst wirkt auf das Fluchwasser 10 התא ימנ״םיה תנידמב םידע הל שי אתיא םאו״ 
nicht, denn wenn du sagst, das Verdienst םירמוא ןהו ותשש תורוהטה לע ער םש איצומ 
wirke auf das Fluchwasser, so diskreditirst יברל םיה תנידמב םידע ןהל שיש אלא ויה תואמט 
du das Wasser bei allen Weibern, die es םידע אילת אל תוכזדמ ןועמש יברל תרמאק ןועמש 
zu trinken haben, und bringst die reinen, 22 'תופרשנ ןהיתוחנמש ולאו° בר״ ביתמ ולת אל ימנ5״'’ 
die es getrunken haben, in einen schlech-15 האמט איהש םידע הל ואבשו ינא האמט תרמואה° Coi.b 
ten Ruf, denn man könnte sagen, sie seien קופית שתקתד ימקמ אמיליא תמיא םידע ותאד 
unrein, nur habe ihnen ein Verdienst bei- םימ אמלשיב תרמא יא שודקד^״רתבל אלא ןילוחל” 

gestanden. Wenn dem nun so wäre'**, so שודק יכו איה ברקמו שדקמ תב אמלא*'התוא ןיקדוב 
bringst du ja auch durch die Zeugen in תפרשנ התחנמ יבה םושמו“* שודק ריפש ארקיעמ“’ 
überseeischen Ländern die Reinen, die ge- 20 אתלימ ילגית התוא ןיקדוב םימה ןיא תרמא יא אלא 
trunken haben, in einen schlechten Ruf, קופיתו שתק תועטב ארקיעמ שוד־ יבד ערפמל 
denn man könnte sagen, sie seien unrein, התניזש ןטב אתרקסידמ הדוהי בר רמא ןילוחל™ 
nur sind Zeugen in überseeischen Ländern הל ףיקתמ שודק*ליפש ארקיעמ שודק יכד הרזעב 
vorhanden!? — Du sprichst von R. Simon, התניזש התוא ןיולמ הנוהכ יחריפ אלהו אישרשמ בר 

wie nach R. Simon das Verdienst nicht von 25 הכרצנש ןטב רמא ישא בר“* ןמצע הנוהכ יהריפמ 
Wirkung ist, ebenso sind auch die Zeugen 
nicht von Wirkung. Rabh wandte ein: In 
folgenden Fällen wird ihr Speisopfer'*’ver- 
brannt: wenn sie sagt, sie habe sich ver- 
unreinigt, und wenn Zeugen bekunden, 
dass sie sich verunreinigt habe. Wann sollen 
die Zeugen bekundet haben, wollte man 
sagen, bevor es geheiligt""worden ist, so sollte es doch profan werden, wahrschein- 
lieh doch nachdem es geheiligt worden ist. Einleuchtend ist es, wenn du sagst, das 
Wasser prüfe sie, denn [ihr Opfer] ist zu heiligen und darzubringen, und da die Hei- 

ligung von vornherein gütig war, so muss es verbrannt werden; wenn du aber sagst, 
das Wasser prüfe sie nicht, so stellt es sich ja rückwirkend heraus, dass die Heiligung 
von vornherein ungiltig war, und es sollte profan werden!? R. Jehuda aus Dasqarta 
erwiderte: Wenn sie im Tempelhof gehurt hat; die Heiligung war von vornherein 
gütig. R. Mesarseja wandte ein: Die jungen Priester begleiten sie ja!? — Wenn sie mit 
den jungen Priestern selbst gehurt hat. R. Asi erwiderte: Wenn sie austreten musste, 
und die jungen Priester hängen ihr ja nicht am Kopftuch. R. Papa erwiderte: Tatsäch- 

bleibt .sie zwar vor den direkten Folgen des Fluchwassers auf die Ehebrüchige verschont, jedoch verküm- 
inert sie durch langsames Hinsiechen. 186. Das die Frau durch andere gute Werke hat, selbst wenn 
sie ehebrüchig ist. 187. Sie streiten nur gegen seine Ansicht, dass sie schliesslich daran sterbe. 
188. Dass, wenn unbekannte Zeugen des Ehebruchs vorhanden sind, das Fluchwasser wirkungslos sei. 

189. Der Ehebruchsverdächtigten (cf. Num. 5,15), da es zur Darbringung nicht mehr verwendbar ist. 
190. Durch das Dienstgefäss. 
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 lieh wie du zuerst erklären'^wolltest, wenn קופיית תרמאקדו ארקיעמ ןנירמאדב ’ םלועל רמא

 -du aber einwendest, es sollte profan wer **ילבמ ןיאיצומ ורמאי אממ* הריזג ןנברדמ ןילוחל^^

 -den, so [ist zu erwidern:] dies‘’'erfoige rab אלמ׳* דע התחנמ תאמטנ ירמ בר ביתמ לוהל תרמי 1,2

 banitisch, weil zu berücksichtigen ist, man השדקמימ הרפתו תוחנמה לככ איה ירה ילכב המידק

 könnte sagen, das Geheiligte dürfe aus den ןימוקה שדק ףרשתו תוחנמה לככ איה ירה ילכב 5

 .Dienstgefässen heraus profan werden. R התמש דע וא אוה תממ* דע ובירקהל קיפסה אלו

 Mari wandte ein: ist ihr Speisopfer vor ןימוקה ברק הקשתו תוחנמה לכב איה ירה איה

 -der Heiligung durch das Gefäss unrein ge התממ* דע וא אוה תמש דע םיריש לוכאל קיפסה אלו

 -worden, so ist es gleich allen anderen Speis תאב*’קפסה לעש לכאתו תוחנמה לככ איה ירה איה

 opfern’“auszulösen, und wenn, nachdem םידע הל ואב הל הכלהו הקיפס הרפיכ הליהתמ !0

Ke,,24־ ן^ממוז הידע ואצמנ“ תפרשנ התחנמ האמט איהש es durch das Gefäss geheiligt worden ist, 

 -gleich allen anderen Speisopfern zu ver אלק ןיממוז םידע תרמאק ןיממוז םידע ןילוח התחנמ

 brennen. Wenn der Haufe geheiligt, und הימעטמ ואלו תשש ברד היתווכ אינת והל תיא

 bevor er noch dargebracht worden ist, er הרוהטו םיה תנידמכ םידע הל שי*מ* אלו הרוהט

 oder sie gestorben'”ist, so ist er wie bei הב’"ונתיו ואשיש אלו איה תוכז הל התלתש אלו !5

 .allen anderen Speisopfern zu verbrennen אהו שירד אל ו״יוד יהנ״ןועמש יברו הנבלב תורזומ

FoI.7 :אחלכש אל םיה תנידמב םידע הל מ*י°’*אכיא Wenn der Haufe dargebracht, und bevor 

 םוקמ ותואבשףיד תיבל הכילומ הל השוע דצי
 אבי אמש םימכח ידימלת ינש ול’ףירםומו

noch das Zurückbleibende“’‘'gegessen wor- 

den ist, er oder sie gestorben ist, so darf 

 -es gleich allen anderen Speisopfern geges זהילע ןמאנ הלעב רמוא הדוהי יבר ךרדב הילע 20

sen werden, denn es wurde von vornherein 

wegen eines Zweifels dargebracht, und der 

Zweifel ist gesühnt und vorüber'’^ Wenn 

Zeugen kommen [und bekunden], dass sie 

 501.26־
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unrein ist, so ist ihr Speisopfer zu verbrennen; werden die Zeugen als Falschzeugen'’" 

überführt, so ist ihr Speisopfer profan'’^ — Du sprichst von überführten Falschzeugen, 

F'alschzeugen sind‘’*bekannt. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Seseth, aber 

nicht wegen des von ihm angegebenen Grunds:'’’j^£’m, nicht aber, wenn gegen sie Zeu¬ 

gen in überseeischen Ländern vorhanden““sind; tind rein^ nicht aber, wenn ihr ein 

Verdienst beigestanden“°°hat;'’’3'^h, nicht aber, wenn Mondspinnerinnen“°'sich mit ihr befas- 

sen. — Und R. Simon, zugegeben, dass er das itnd nicht“°“auslegt, aber es gibt ja noch 

den PMH, wenn Zeugen in überseeischen Ländern vorhanden sind“°F — Dies ist selten”’. Hie verfährt er mit ihr? Er bringt sie zum Gericht der betreffenden Ort- 

SCHAFT, wo MAN IHM ZWEI SCHRIFTGELEHRTE MITGIBT, DAMIT ER IHR NICHT UNTER- 

WEGS“°®BElWOHNE. R. JEHUDA SAGT, IHR MaNN IST INBEZUG AUF SIE VERTRAUENSWÜRDIG. 

190. Wenn die Zeugen vor der Heiligung des Opfers gekommen sind. 191. Dass das Opfer 

zu verbrennen ist. 192. Die nicht zur Darbringung kommen. 193. Wenn der Ehemann der 

Ehebruchsverdächtigten stirbt, so braucht sie das Fluchwasser nicht zu trinken. 194. Das den Prie- 

Stern gehört. 195. Die Darbringung des Opfers ist richtig erfolgt u. der später erfolgte Tod hat 

darauf keinen Einfluss. 196. Cf. Bd. vij S. 527 Z. 21 ff. 197. Obgleich es bereits durch das 

Gefäss geheiligt worden ist; hierbei wird somit nichts berücksichtigt. 198. Man weiss, weshalb das 

Opfer profan" wird, somit ist hierbei die oben genannte Berücksichtigung hinfällig. 199. Num. 5,28. 

200. Wenn das Wasser aus diesem Grund wirkungslos geblieben ist, so gereicht es ihr nicht zum Segen, 

wie er im angezogenen Schriftvers verheissen wird. 201. Wenn ihr Ehebruch bereits Stadtgespräch 

ist. 202. Und deshalb hieraus nicht folgert, dass das Verdienst die Wirkung des F'luchwassers nicht 

zurückhalte. 203. Hinsichtlich dieses Falls wird aus der Schrift gefolgert, da.ss er die Wirkung des 

Fluchwassers zurückhalte, somit bleibt der Einwaud bestehen, die reinen Weiber können dadurch verdäch- 

tigt werden. 204. Diese Möglichkeit gilt daher nicht als Verdächtigungsgrund. 205. .\uf 

der Reise nach Jeru.salem, wo das Trinkenla.ssen zu erfolgen hat. 
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GEMARA. Zwei und er selbst, das sind עייסמ אמיל אתלת אה והיאו'‘'ירת .ארמג 
drei. Dies wäre somit eine Stütze für Rabh, אלא ונש אל בר רמא הדוהי בר רמאד'’ ברל היל 

denn R. jehuda sagte im Namen Rabhs, דהא ךרצנ״אמש השלש אכיאד דע ךרדב לבא ריעב 

dies“'gelte nur in der Stadt, unterwegs aber ,דורעה םע דהייתמ ןהמ דחא אצמנו ויבקנל ןהמ 
müssen es drei sein, denn wenn einer aus- 5 הידהסרדילע ווהילד יכיה יב אמעט ונייה״אכה אל 
treten muss, würde der andere mit der אעייסמ אמיל אל אמלע ילוכ ןיא םימכח ידימלת 

Unzucht allein bleiben. — Nein, hierbei er- 25?^? ונש אל°בר רמא הדוהי בר רמאד ברד ךדיאל היל^ 

folgt dies aus dem Grund, damit Zeugen השעמ אל ימנ הרשע וליפא ןיצורפ°*לבא ןירשכ אלא 

vorhanden sind. — Nur Schriftgelehrte, אמעט ונייה אבה אל הטמב הרשע הואיצוהו היה 

andere aber nicht, dies wäre somit eine 10 *ףכו הלעב רמוא הדוהי יבר :היב ייתתאל יעדיד 

Stütze für eine andere Lehre Rabhs, denn המו רמוחו לקמךמאנ הלעב רמוא הדוהי יבר״אינתי 

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs, dies'“׳ איהש‘ הטוס הילע ןמאנ הלעב תרכב'““איהש הדנ 

gelte nur von keuschen, mit ausgelassenen תרבד הדנ תנתונה איה ןנברו ןכש לכ אל ואלב 

aber [nicht], selbst wenn es zehn sind. אלו'היל ארימח אל ואלד הטוס ןמיהמו'היל ארימח 

Einst ereignete es sich, dass zehn Männer 15 יבר’ הל"יתיימ רמוחו לקמ הדוהי יבר אהו’ ןמיהמ 

[ein Weib] in einem Bett hinaustrugen. — תא שיאה איבהו“ אינתד הל יתיימ יארקמ הדוהי N׳״ s.16 

■Nein, hierbei erfolgt es aus dem Grund, ותשא תא איבמ שיאה הרותה ןמ ןהכה לא ותשא 

weil diese ihn zu warnen wissen'““. אמש םימכח ידימלת ינש ול ןירםומ’םימבה ורמא לבא" 

R. Jehuda sagt, ihr Mann &c. Es הילע ןמאנ הלעב“ רמוא יסוי יבר ךרדכ הילע אבי 8־1.25־ 
wird gelehrt: R. Jehuda sagte: [Durch einen 20 ,דילע ןמאנ הלעב תרכב אי^ש הדנ המו רמוחו לקמ 
Schluss] vom Schwereren auf das Leichtere תרמא םא אל ול ורמא קש לכ אל ואלב איהש הטוס 
ist zu folgern, dass ihr Mann inbezug auf הל ןיאש הטוסב רמאת רתיה הל שי ןכש הדנב 
sie vertrauenswürdig sei: wenn der Mann רמוא הדוהי יבר ׳ונו וקתמי םיבוננ םימ°רמואו’רתיה 8׳■ ®יי'׳ 
inbezug auf eine Menstruirende, worauUMie 

Ausrottungsstrafe gesetzt ist, Vertrauens- 

würdig'“’ist, um wieviel mehr inbezug auf 

eine Ehebruchsverdächtigte, wobei nur ein 

Verbot vorliegt. — Und die Rabbanan!? ~ 

Eben deshalb; bei der Menstruirenden liegt 

die Ausrottungsstrafe vor, und da dies streng ist, ist er vertrauenswürdig, bei der 

Ehebruchsverdächtigten aber liegt nur ein Verbot vor, und da dies nicht streng ist, 

ist er nicht vertrauenswürdig. — Folgert R. Jehuda dies denn [durch einen Schluss] 

vom Schwereren auf das Leichtere, er entnimmt es ja aus der Schrift!? Es wird näm- 

lieh gelehrt:'““/?(??״ Mann bringe seine Frau zu7n Priester\ nach der Gesetzlehre hat der 

Mann seine Frau zu bringen, die Weisen sagten jedoch, dass man ihm zwei Schrift- 

gelehrte mitgebe, damit er ihr unterwegs nicht beiwohne. R. Jose sagte: [Durch einen 

Schluss] vom Schwereren auf das Leichtere sei zu folgern, dass ihr Mann inbezug auf 

sie vertrauenswürdig sei: wenn der Mann inbezug auf eine Menstruirende, worauf die 

Ausrottungsstrafe gesetzt ist, vertrauenswürdig ist, um wieviel mehr inbezug auf eine 

Ehebruchsverdächtigte, wobei nur ein Verbot zu berücksichtigen ist. Sie erwiderten 

ihm: Nein, sollte dies, wenn es von der Menstruirenden gilt, die ihm später erlaubt 

ist, auch von der Ehebruchs verdächtigten gelten, die ihm nicht mehr erlaubt''“ist!? 

B'erner heisst Gestohlenes Wasser ist süss Src. R. Jehuda sagte: Nach der Gesetzlehre 

205. Dass ein Weib mit 2 Männern zusammen sein darf. 206. Wenn er ihr unterwegs bei- 

wohnen will. 207. Auf die Beiwohnung einer solchen; cf. Uev. 20,18. 208. Er darf mit 

ihr zusammen in einen Raum schlafen. 209. Num. 5,15. 210. Falls sich herausstellt, dass 

sie ehebrüchig war; die Reidenschaft ist daher grösser. 211. Pr. 9,17. 

94 M 95 || אמיל אל דח ןיא B ךרטצי M 96 [j יאמב 
 הרשע ׳יפא אל יצירפ M 98 ]| ידהס B 97 [j יכ ׳יקיסע

 II 1 ׳יכב M 100 II הילע J- M 99 || ואיצוהו ׳שעמ

M 2 || הטוסו P — ו. M — ם״לו B 3 II 4 ׳רו II 

M 5 || אל j- B- 6 || אהו M -|- ןהכה לא M 7 II 

 .ותו M 8 || ןינתונ
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 hat der Mann seine Frau zum Priester zu רמאנט* ןהכה לא’ ותשא תא איבמ שיאה הרותה ןמ

 bringen, denn es heisst: der d^Iann bringe אשיירב רמוהו לק והל רמא ותשא תא שיאה איבהו

 -seine Frmi. — Zuerst begründete er es ih אנת ונייה הדוהי יבר ארק והל רמא רדהו הוכרפו

 nen [durch einen Schluss] vom Schwereren ורמא לבא והייניב אביא אמק“:

auf das Leichtere, als sie ihn aber wider- 

legten, nannte er ihnen den Schriftvers. — 

R. Jehuda sagt ja dasselbe, was der erste 

Autor““!? — Sie streiten über die Bestim- 

mung“'^ 

AN FÜHRT SIE VOR DAS HOHE GE- 

RiCHT IN Jerusalem, und da 

SCHÜCHTERT MAN SIE EIN, WIE MAN ZeU- 

GEN IN Todesstrafsachen““ EiNSCHÜCH- 

TERT. Man spricht zu ihr: Meine Toch- 

i 
10 

, mm-m ז !•ו m mm 

 Vim וםלשוריבש לודגה ןיד תיבל התוא ןילעמv^ו

 H1 תושפנ ידע לע ןימייאמש ךרדכ הילע ןימייאמו

 השוע קוחש הב־יה המרע ןיי הברה יתב הל םירמואו“

 ישע ןישוע םיערה םינכש הברה השועייתורלי הברה

 םימה לע החמי אלש’'השורקב בתכנש לודגה ומשל“

 ’'איה ןעמושל ידכ הניאש׳"םירבד הינפל םירמואו

1v1 ינא האמט הרמא םא° :היבא תיב תחפשמ‘*לבו 

 ינא הרוהט הרמא םאו תאצויו התבותכ תרבוש

 רונקנ רעש״חתפ לעש חרזמה ירעשב” התוא ןילעמ

 תודלויה תא ןירהטמו“ תוטוסה תא ןיקשמ םשש

syn.45a 5< וערקנ םא הידגבב זחוא ןהכו° ןיערוצמה תא ןירהטמו ter, viel tut der Wein, viel tut das 

 Scherzen, viel tut die Jugend, viel הבל תא הלגמ אוהש“דע ומרפנ ומרפנ םאו וערקנ

 tun böse“'®Nachbarn. Achte nun, dass הבל היה םא רמוא הדוהי יבר הרעש תא רתוסו

 sein grosser Name, der in Heiligkeit היה אל האנ הרעש היה םאו והלגמ היה אל“*האנ

ivji םירוחשב הסכמ םינבלב הסבתמ“’התיה‘’ ;ורתוס“ geschrieben worden ist, nicht durch 

coi.b 20 ןיריבעמ תועבטו״םימזנ תואילטקו°“’בהז ילב הילע היה das Fluchwasser verwischt werde“’. 

EX.58־ ורשוקו ירצמ“*לבח איבמ ךכ רחאו° הלוונל ידכ הנממ Man trägt ihr Dinge“Vor, die zu hö- 

 ren sie und ihr ganzes väterliches ץוח תוארל אב” תוארל הצורה לבו היררמ הלעמל

 ,Haus nicht würdig ist. Wenn sie sagt םישנה לבו ןהב סג הבלש ינפמ היתוחפשו הידבעמ

E־.23,48 אלו םישנה לב ורסונו” רמאנש התוארל תורתומ sie habe sich verunreinigt, so quit- 

 tirt sie“* ihre Eheverschreibung und הנכתמזכ הנישעת 25;

GEHT LEER AUS; WENN SIE ABER SAGT, 

SIE SEI REIN, SO BRINGT MAN SIE NACH 

DEM Osttor an der Pforte des Nika- 

NORTORS. Da LIESS MAN DIE EHEBRUCHS- 

VERDÄCHTIGTEN TRINKEN UND REINIGTE 

MAN DIE WÖCHNERINNEN UND DIE AuS- 
sÄTziGEN. Der Priester erfasst sie am 

■ Gewand, wenn es zerreisst, so lst nichts dabei, wenn es sich auftrennt, so 

IST NICHTS DABEI, SODASS ER IHR DEN BUSEN ENTBLÖSST, UND LÖST IHR DAS HaAR 

AUF. R. Jehuda sagt, wenn sie einen schönen Busen hat, entblösse er ihn nicht, 

UND WENN sie schönes HaAR HAT, SO LÖSE ER ES NICHT AUF. IST SIE WEISS GE- 

HÜLLT, SO HÜLLT ER SIE SCHWARZ, HAT SIE GOLDENEN SCHMUCK AN, HALSKETTE, OlIR- 
RINGE, Fingerringe, so nimmt er sie ihr ab, um sie zu verunzieren. Hierauf 

HOLT ER EINEN BASTSTRICK UND BINDET IHN IHR OBERHALB DER BrÜSTE UM. WeR 

SIE ANSCHAUEN WILL, KOMME UND SCHAUE SIE AN, AUSGENOMMEN IHRE SKLAVEN 

UND IHRE Mägde, weil durch sie ihr Herz ermutigt wird. Alle Weiber dür- 

EEN SIE ANSCHAUEN, DENN ES HEISST: “’«/A’ Weiher sollen sich zvarnen lassen und nicht 

 .me ihr Unzucht treiben״

9 M — 10 || ך״הא M 11| ונירשו ל״א ו״ק(?)'וא הדוהי ׳ר i 

f- M- 12 || ׳בה B רמואו. (P ימואו). M ימוא M 13 Ij — 

 B 16 II החמיש M 15 || ומש ןעמל M 14 j[ השוע
 II 19 תוחפשמ M 18 11 םניאש B■ 17 |[ (ימואו P) .רמואו

B רעשל. M 20 |1 ׳קינ ׳עשלו ׳זמה ירעשל P 21 1' ירעש 

P 22 !ן תורהממו M הלגמש P 23 II ■— היה אל B 24 I 

 ]1 ו — M 26 [| ויה ׳רוחש ׳םכמ םינבל ׳סוכמ M 25 || רתוס

27 P 28 || תויעבטו M 29 || רשוקו ׳צמה M ׳אריו אבי. 

212. Nach beiden hat nach der Gesetzlehre der Ehemann die Frau hinzubringen. 213. Dass man 

ihm Begleiter mitgebe, von der RJ. nichts hält. 214. Cf. Bd. vij S. 149 Z. 11. 215. Durch schlech- 

ten Einfluss. 216. Durch das Eingestehen der Schuld. 217. Sagen und Erzählungen von den 

I'rommen um ihr Herz zu erweichen. 218. Dh. sie muss darauf Verzicht leisten. 219. Ez. 23,48. 
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 אדמג רבייא־ילה לבר ר!נא לללזי לנהנמ .ארמג
 בלתב הרות הרות אלתא אנלנה לברבי״לפול לבר רמא
 םתה בלתבו הרותה תא זהבה הל השעו° אכה ״״י■ 5.30

 דחאו םלעבשי ןלהל המ ךורול רשא הרותה לפ לע ט1.ו7,1ו
! tSot.l 

185 _ SOJA 

GEMARA. Woher dies? R. Hija b. Garn- 

da erwiderte ini Namen des R. Jose b. R. 

Hanina: Dies ist aus [dem Wort] 6V.s6־’/s zu 

eutuebmen; hierbei heisst es-^ärr Priester 

tue mit ihr ganz nach dem Gesetz, und dort" 5 יהנלמרו° ?רכו הילע ןימייאמו :דהאו םלעבשב ןאכ ףא 

heisst es: nach dem Gesetz, das sie. dich ןלמללאמ ךכ התשת אלש הללע ]למללאמש ךרדכ״'‘ 

lehren', wie dort eiuuudsiebzig, ebenso hier- רבדה ךל רורכ םא לתכ הל םלרמוא התשתש הללע 

l)ei einundsiebzig םלמךלאש לפל לתשוי'ךללרוכ לע לדמע תא הרוהמש 
Da schüchtert man sie ein &c. Ich לה רשכ לע הנומש שבל םםל אלא ןלמוד םלרמה 

will auf einen Widersprueb hinweisen: Wie 10 ונלאיייהכמ םש ןלא דרולו להלהמ הכמ םש *של םא” 

man sie einschücbtert, damit sie nicht"' הללנמ הקחמנש םדוק ןאכ אלשק אל םולכ ללעומ 

trinke, so schüchtere man sie ein, dass sie ונת ןרכו הינפל רמואו :הללנמ הקחמנש רחאל ןאכ 

W01 trinke. Man spreche zu ihr: Meine Toch- וערלאש םלשעמו הדגה לש םלרבד״הלנפל רמוא ןנכר 

ter, wenn du dessen sicher bist, dass du אלו ודלנל םלמכה רשא"ןוגכ םלנושארה םלכותכב'*■י^יי״ 

rein bist, so verlasse dich auf deine Rein-15 ופום הלה המ״שוב אלו הדוה הדוהל םתובאמ ודחכ 

heit und trinke. Das Fluchwasser gleicht הלה המ שוב אלו הדוה ןבואר אבה םלועה ללח לחנ 
nur einem trocknen [Giftjpulver, das man אקדכ ןרכש המ ןרכש המו אבה םלועה ללח להנ ופום 

auf das lebende Fleisch legt; ist da eine הנתנ םדבל םהל״הזה םלועב ןרכש המ אלא ןנלרמאי^ ׳ י^ 

Wunde vorhanden, so dringt es zerstörend ןחכשא הדוהלב״אמלשכ םכותב רז רבע אלו ןחאה 

ein, wenn da aber keine Wunde vorhanden 20 אלא ינממ הקדצ רמאלו הדוהל רכלו° בלתבד ידואד 

ist, so ist es wirkungslos. — Das ist kein רמא לנמחנ רב לאומש לבר רמאד״״לדואד ןלנמ ןבואר S 

Widerspruch, das eine bevor die Rolle"'' תאזו״יי״תמל לאו ןבואר להל° בלתבד לאמ ןתנול”לבר 

verwischt worden ist, das andere nachdem ולה רבדמב לארשל ולהש םלנש^‘ ןתוא לכ הדוהלל 

die Rolle verwischt worden ist. השמ דמעש דע ןוראכךללגלוגמ הדוהל לש ולתומצע 
Man trägt ihr vor &c. Die Rabba- 2.5 ימ םלוע לש ונובר ולנפל רמא םלמהר וללע שקבו 

Dt. 33,6 

ib.v.7 

29 M יסוי ר״.א .ןמיס ׳רי׳מג ר״ב ׳ט׳וסד ם״ש• ׳ר״מג P 30 II 

 M 34 11 םא — M 33 ה -f M 32 1 םשכ M 31 || רב

 'שעמב ןבואר רמת ׳שעמב M 36 |! הדגה ירבד M 35 j| ןיא

 ז״העב ןרכש היה המו ב״העה ייה ו׳יחנ ןפוס היה המ הה^ב
 " ןנחוי B 39 || ד — M 38 ן| ב — M 37 || ׳ירמאדכ

40 M -\- 41 י 'אנו M ימיה' P 42 ןוראב. 

nan lehrten: Man trägt ihr Erzählungen 

und Ereignisse aus den ersten Schriften 

vor. Zum Beispiel die Weisen von ih- 

ren Vätern her unverhohlen berichten. Jehu- 

da schämte sich nichE'und bekannte, und 

das Ende war, dass er das Leben der zu- 

künftigen Welt erbte. Reüben schämte sich nicht"'und bekannte, und das Ende war, 

dass er das Leben der zukünftigen Welt erbte. Was war ihr Lohn? — Was ihr Lohn 

war, wie wir eben gesagt haben!? — Vielmehr, was war ihr Lohn auf dieser Welt? 

Ihnen allein 7var das Land gegeben, und nie kam ein ]'remdling in ihre Alittc. —• 

Allerdings finden wir, dass Jehuda bekannt hat, denn es heisst:"V« erkannte sie Jehuda 

und sprach: sie ist m ihrem Recht gegen mich, woher aber, dass Reüben bekannt hat? 

— R. Semuel b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Es heisst:"V3 lebe Reüben 71nd 

sterbe nicht Wund dies über Jeh71da. All die Jahre, während welcher die Jisraeliten in 

der Steppe waren, wälzten sich die Gebeine Jehudas im Sarg herum; da kam Mosel! 

und flehte für sie um Erbarmen. Er sprach vor ihm: Herr der Welt, Jehuda ist es ja. 

220. Num. 5,30. 221. Bei der Befragung des hohen Gerichts in zweifelhaften P'ällen, Dt. 17,11. 

222. Beim aus 71 Mitgliedern bestehenden hohen Gericht zu Jeru.salem. 223. Dass sie ein Geständnis 

aldege. 224. Auf der der Gottesname geschrieben ist; in diesem Fall veranla.sse man .sie, nicht zu 

trinken. 225. Ij. 15,18. 226. Seinen Verkehr mit Tamar einztigestehen ; cf. Gen. 38,15ff. 

227. Seinen Verkehr mit der l'rau seines Vaters einzugestehen; cf. Gen. 35,22. 228. Ij. 15,19. 229. 

Gen. 38,26. 230. Dt. 33,6. 231. Ib. V. 7. 

2+ Talmao BJ.V 
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der Reuben veranlasst hat, seine Sünde zu 

bekennen, [wie es heisst;] dies über Jehuda. 

^^^Erhöre, Herr, das Rufen Jehndas. Hier- 

auf setzten sich seine Gebeine zusammen, 

jedoch wollte man ihn nicht in das himm- 

 "•33.ז עמש° דיימ הדוחייל תאזו הדוהי הדוהש ןבוארל םרנ

 אק .דוה אלו אפשל הירביא לע" הדוהי לוק ׳ה
 ונאיבת ומע לאו° אעיקרד אתביתמל היל ןילייעמ
 ידהב״אתעמשב הרטמו לקשמ עדי אק ,דוה אלו"

 “> אתעמש היל אקלס אק ,דוה אל ול בר וידי° ןנבר

lische Kollegium hineinlassen, [da sprach ׳^דדו,די אמלשב ,די,דת וירצמ רזעו°אתבלי,דד אבילא 
2^^ semem Volk bringe ihn. Vr ver-״[:Moseh 'המל ןבואר אלא רמת הןרשית״אלד יכיה יכ ידואדי 

stand aber nicht, sich mit den Rabbanan 346 טלר2מד ןאמ ילע ףיצה תשש בר רמא,דו° ידואד ,דיל.Ber 

in der Halakha zu unterhalten, [da sprach דרמא םא :י,דוהא ודשחיל׳י^אלד יביה יב ,דיאטה, 

Mosel!Hände seien kräftig. Noch רמא רבוש ןיבתוב הנימ תעמש° :[רכו[ ינא האמט !יי 
aber vermochte er nicht, die Entscheidung ינתק תרבוש אהו אבר^דיל רמא תערקמ ינת ייבא 
[:!einer Eehre zu emiren, [da sprach Mosel ןניקסע ,דבותב ןיבתוכ ןיאש םוקמב אבר רמא אלא: 

lnd sei ihm Hilfe, gegenüber seinen Bedrän-^ חרזמ ירעשל התוא ןילעמ ינא הרוהט הרמא םאו’'^: 

gern. — Allerdings bekannte jehuda, da- ו.8הל ןניתחמו הל ןניקסמד״אמייק םתה״התוא ןילעמFo 

5 mit Tamar nicht verbrannt werde, weshalb! 9 תיב רמוא רזעלא ןב ןועממ• יבר אינתד״העגייל ידכ!^’'tsyn 

,aber bekannte Reüben, R. Sesetl! sagte ja ףרטתמ• ידכ םוקמל םוקממ םידעה תא ןיעיסמ ןיד 
-ihm erscheine derjenige schamlos, der sei תוטוסה תא ןיקשמ םשש :ןהב ורזחיו ןהילע ןתעד 
-ne Sünden aufzählt!? — Damit seine Brü דשאה תא ן,דכ,ד”דימע,דו°ביתכדדרוטום אמלשב :דכו, 

 .der nicht in Verdacht kommen רהטמ,דף.דכ,ד דימעהו"ביתכד ימנ ןיערוצמ ׳ה ינפל

Nm.6,18 

Lv.H.n 

 -Wenn sie sagt, sie habe sich ver ןייתאד םושמ אמיליא אמעט יאמ תדלוי אלא ׳וגו 20

Tj27.״a סדא לש ונברק ןיא" אינתד^* והיינברוקא ןימייקו” hnreinigt &c. Hieraus wäre somit zu ent- 

 -nehmen, dass man eine Quittung schrei תובזו ןיבז יכה יא ויבג לע דמוע ןכ םא אלא ברק

 ונת :טיסנ והיינימ אדח אנתו ימנ יבה ןיא ימנ

43 M 44 ילייעמק ווה אל ׳יפשל 'רבא לוע M הוה אל 
 II ןנבר ירהב — P 45 jj וידי ןנבר ידהב רטימלו לקשמל עדי

46 M 47 הדוה M 48 || ףורשיל M 11 הוחא דטיחיל 

 M 51 11 רונקינ ירעשל ^ ^0 !1 'י ^

 (ינפל ןוראה תא P) 53 j| הל תחכשמ M 52 jj ׳רוסיא

54 M אלא ׳ה ינפל ׳טמה שיאה תא M 55 jj — ויבנ...׳ינתד. 

be״? Abajje erwiderte: Lies; sie zerreisse’L 

Raba sprach zu ihm: Er lehrt ja aber; so 

quittirt .sie!? Vielmehr, erklärte Raba, hier 

wird von Ortschaften gesprochen, da eine 

Eheverschreibung nicht erfolgt״\ 

Wenn sie aber .sagt, sie sei rein, 

so BRINGT MAN SlBl NACH DEM OS'l'TOR. 

Man bringt sie, da befindet sie sich ja!? — Man bringt sie hinauf und hinunter, um 

.sie zu ermüden. Es wird nämlich gelehrt: R. Simon b. Eleäzar sagte: Das (Bericht 

lässt die Zeugen von Ort zu Ort umherführen, damit sie verwirrt werden und zurück- 

treten““. 
Da eiess man die Ehebruchsverdächtigten trinken &c. Allerdings die Flhe- 

bruchsverdächtigten, denn es heisstPriester stelle das Weib vor den Herrn., eben- 

so auch die Aussätzigen, denn es heisst:״Vrr reinigende Priester stelle See., weshalb aber 

die Wöchnerinnen!? Wolltest du sagen, sie kommen da hin, um neben ihren Opfern 

zu stehen, denn es wird gelehrt, das Opfer werde für einen nur dann dargebracht, 

wenn er daneben steht, so sollte dies auch von den männlichen und weiblichen vSa- 

menflussbehafteten״*gelten!? — Den! ist auch so, nur lehrt der Autor die einen von 

diesen““._^__ _ 

2327 Während hierüber ein Streit !)esteht u. nach der einen Ansicht nur der Schnldschein zu ver- 

nichten ist; cf. Bd. vj S. 1393 Z. 3ff. 233. Die Urkunde der Eheverschreil.un234 .״. Die Frau 

erhält die Morgengabe nur auf Grund der bestehenden Bestimmung. 235. !•.alls sie eine f.alsche 

Aussage zu machen heab.sichtigen. 236. Nu,n. 5,18. 237. Eev. 14,11. 238. Deren Opfer 

ebenfalls an dieser Stelle dargebraebt werden. 239. Den Unreiueu, die bei «ler Darbrmgiing ihrer 

Opfer ilen ’l'enijielbof nicht betreten ilürfeii. 

Jaü.48l1 
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 אהיי אלש ידכ תחאב תוטוס יתש ןי,רשמ ןיא״זנבר

[ Nin.5,19 

Jom. 42«• 
Jab. 23» 
 6ו1.49זג
Q1d.21b68b 
Bm.116» 
Syn.lüb21a 
Men.2b 

der,49» 
Pes.102•' 

Die Rabbanaii lehrten: Man lasse nieht 

zwei Kliebrucbsverdächtigte zusammen trin- סשה ]מ אל רמוא הדוהי יבר הת ריבה ב''D: הבל 

ken, damit nicht das Herz der einen durch ביתיהייאמןל אנתו הדבל'’התא°ארק רמא אלא הז אוה 
die andere ermutigt werde. R. jehuda sagte: ארקד םעט שירדד'’ איה ןועמש יבר אמק אנת התוא 

Nicht aus diesem Grund, sondern weil die 5 אלש ידכ הדבל התוא םעט המייירמאק םעט המו״ 

.Schrift sagt:'״^־, nur sie allein. — Und der והייניב אכיא והייניב יאמ התריבהב סג הבל אהי 
erste Autor, es heisst ja — Der er- תוצמ ןישוע ןיא אהו ןיקשמ“ ימ תתתורו תתתור 
ste Autor ist R. Simon, der den Grund der תהאכדרוטוס יתש ןיקשמ ןיא ןנתדי׳תוליבה תוליבה 

Schrift erkhärt; er gibt auch hierbei eine ינש ןיעצור ןיאו תהאכ“ ןיערוצמ ינש ןירהטמ ןיאו 

Begründung an: weshalb nur sie allein, 1״ יפל° תהאכ תולנע יתש ןיפרוע ןיאו תחאכ״םידבע 

damit nicht ihr Herz durch die andere er- אמיתיאו ייבא רמא תוליבח תוליבה תוצמ ןישוע ןיאש 

nintigt werde. — Welchen Unterschied gibt :םינהכ ינשב ןאכ דחא ןהכב ןאכ אישק אל אנהכ בר 
es zwischen ihnen? — Ein Unterschied be- שאר תא ערפו" ןנבר ונת ;הידגבב זחוא ןהכהו N5,18״׳׳ 
steht zwischen ihnen in dem Fall, wenn sie רמול דומלת ןינמ הפו: השאר אלא יל ןיא .דשאה 

zittert'״. — Fasst man sie denn zusammen is השאר''תא ערפו רמול דומלת המ ןכ םא .דשאה 

trinken, selbst wenn sie zittern, man darf דמוא הדוהי יבי :הרעש תא רתוס ן.דכ.דש דמלמ 

ja die Gebote nicht haufenweise ausüben!? שייה .דדוהי יברד ארמימל" ;רכו .דבל .דיה םא Sy״.«־ 

Es wird nämlich gelehrt: Man darf nicht ו.דל ןניעמש אכפיא א.דו''''ישייח אל ןנברו ארו.דר.דל 
zwei Ehebruchsverdächtigte zusammen trin- השאהו וינפלמ״דהא קרפ ותוא ןיסבמ שיאה אינתד" 

ken lassen, nicht zwei Aussätzige zusain- 20 הלוכש ינפמ הירחאלמ דחאו הינפלמ דחא םיקרפ ינש 

men reinigen, nicht zweien Sklaven zusani- לקסנ שיא.ד״םירמוא םימכחו .דדו.די יבר ירבד הורע 

men das Ohr bohren"''’und nicht zwei Käl- אכה הברי® רמא המורע תלקסנ .דשא.ד'’'ןיאו םורע 

her ״zusammen genickbrechen, weil man die הב ורגתיו"תיאכזךיד תיבמ אצת אמש יאמ אמעט 

Gebote nicht haufenweise ausüben darf. יתא אמית יכו אקלתסמ’'אה םת.ד .דנו.דכ יחרפ 

Abajje, nach anderen R. Kahana, erwiderte: 25 רצי ןיאד ירימג אבר רמא.ד“ אתיינרחאב ייורגיאל 

Das ist kein Einwand, das eine durch einen יברד אבר רמא תואור ויניעש .דמב אלא טלוש ערה 

Priester, das andere durch zwei Priester. 

Der Priester erfasst sie am Ge- 

WAND. Die Rabbanan lehrten cntblösse 

den Kopf des Weibs\ ich weiss dies nur 

vom Kopf, woher dies vom Körpyer? — es 

heisst des Weibs. Weshalb heisst es dem- 

Nae.45y> 

II ש״ר רבס M 58 jj התוא -|- M 57 jj הב + M 56 

62 II ׳ינתד M 61 j| ןניקשמ M 60 |: ט״מ — M 59 

+ M 64 1 ׳טלמ השאה שאר M 63 j| תחאכ — M 

M) 67 11 וינפלמ — M 66 !ן ןנתד P 65 |i ׳רוהרהל 
 ׳עט ינוה בר M .אבר M 68 |j 69 P (שיאש

70 M 71 |! האכז M קלתסמר. 

nach: er entblösse den Kopfi Dies lehrt, dass der Priester ihr Haar löst. 

R. Jehuda sagt, wenn sie einen [schönen] Busen hat &c. Demnach berücksich- 

tigt R. Jehuda [sündhafte] Gedanken, die Rabbanan aber nicht, und wir wissen ja von 

ihnen, dass sie entgegengesetzter Ansicht sind!? Es wird nämlich gelehrt: Einem Mann 

bedecke man'״vorn einen Körperteil, einem Weib zwei Körperteile, einen vorn und 

einen hinten, weil es ganz Scham ist — Worte R. Jehudas; die Weisen sagen, ein 

Mann werde nackt gesteinigt, ein Weib werde nicht nackt gesteinigt. Rabba erwi- 

derte: Hierbei ist zu berücksichtigen, sie könnte das Gericht freigesprochen verlassen, 

und die jungen Priester würden durch sie in Aufregung kommen, da aber wird sie ja 

gesteinigt. Wolltest du erwidern: auch da könnte durch sie die Feidenschaft zu einer 

anderen aufgestachelt werden, so sagte ja Raba, es sei bekannt, dass der böse Trieb 

nur nach dem verlange, was man mit den Augen sieht!? Raba entgegnete: Befindet 

240. Nuni. 5,19. 241. Deninacli ist ja keine Pegründiing nötig. 242. Wenn es ersichtlich 

ist, dass sie nicht ermutigt wird. 243. Cf. Fix. 21,6. 244. Cf. Dt. 21,1 ff. 245. Nuin. 5,18. 

246. Wenn er zur Steinigung geführt wird. 

24* 
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sich etwa nur R. Jeliuda in einem Wider- 

Spruch und nicht auch die Rabbanan!? Viel- 

mehr, erklärte Raba, R. Jehuda befindet 

sich nicht in einem Widerspruch, wie wir 

i bereits erklärt haben, und die Rabbanan 

befinden sich ebenfalls nicht in einem Wi- 

derspruch, denn hierbei erfolgt es aus dem 

Grund, [weil es heisst:] alle IVc/bcr sollen sich 

warnen lassen und nicht wie ihr UiLzucht 

 treiben^ da aber gibt es ja keine grössere ר

Warnung als dies'". Wolltest du erwidern, 

man sollte sie mit beiden! bestrafen, so 

sagte ja R. Nahman im Namen des Rabba 

b. Abuha, die Schrift sagt:'^V?^ sollst deinen 

5 Nächsten lieben ii'ie dich selbst^ wähle für 

ihn einen leichten Tod. — Es wäre anzu- 

nehmen, dass über die Lehre R. Nahnians 

Tannai'm streiten'"? — Nein, alle halten 

sie von der Lehre R. Nahmans, und hier- 

bei besteht ihr Streit in folgendem; einer 

ist der Ansicht, die Schande sei mehr als 

die körperliche Qual, und einer ist der An- 

sicht, die körperliche Qual sei mehr als 

die Schande'L 

Ist sie WEISS gehüllt &c. Es wird 

gelehrt: Wenn ihr schwarz besser steht, so 

kleide man sie in hässliche Gewänder. 

Hat sie goldenen Schmuck an &c. 

Selbstverständlich, wenn man sie sogar ver- 

unziert, um wieviel mehr dies!? — Man 

könnte glauben, mit diesem wird sie noch 

2gen: nackt ausgezogen und mit Schuhen 

 אישק אל ןנברדא ןנברד אישק הדוהי יברדא הדוהי

 איש,ר אל הדוהי ינרדא הדוהי יברד אבר רמא אלא

 coו.bאזנעט אבה אישק אלייימנ ןנברדא ןנברד״ ןינשדב

 E־.23,48 רוסיי ךל ןיא םתה םישנה לב ורפונו״י׳יםושמ"יאמ

 ־ר רמא°” יתרת הב דיבעל אמית יבו הזמ לודג ^

 0,19,18 ךערל תבהאו״ ארק רמא הובא רב הבר רמא ןמהנ

 יאנת ןמהנ ברד אמיל הפי התימ ול רורב ךומב

 אהב אבהו ןמהנ ברד והל תיא אמלע ילובד אלי״איה

 הירעצמ”יפמ היל ףידע הינויזב רבס רמ יגלפימק

 יפט היל ףידע היפוגד ארעצ רבס רמו היפוגד "

 ויה םא אנת :רבו םינבל הסובמ התיה :הינויזבמ

 ויה :םירעוכמ םידגב התוא^ימבמ הל םיאנ םירוהש

 הל ליוונמ ילוונ^אתשה אטישפ :׳ובו בהו ילב הילע

 יפט ןויזב הל^״תיא ינהב אמיתד והמ איעבימ ינה

 Ket.tisi■ אק הינאסמ“'םייסו ליטרע“'הילש״ ישניא ירמאדכ !

 הינימ אעב :׳ובו לבח איבמ ךב רחאו :ןל עמשמ

 הטוסב בכעיש והמ ירצמה לבה אנוה ברמ״יאבא יבר

 ןטמ לוצלצבו אוהדדילעמ הידגב וטמשי אלש םושמ*'

 so!.9^ ול^״ הרגה איה״ רמ רמאד םושמ אמלד וא יגס ימנ

 הל*'רשוקו ירצמה לבה איבמ ןהכ ךכיפל לוצלצב -׳׳

 ךב רהאו הותינת היל רמא בכעמ"* הידדמ הלעמל

 אלש ידכ הידדמ הלעמל הל ורשוקו*'ירצמה לבה איבמ

 הארידחב תוארל הצורה לבו :הילעמ הידגב וטמשי

 הב תוארל הצורה לכ תרמא אישק אפוג אה"“ :׳ובו

72 M — 73 || ק״ל M 74 !; ׳סונו ביתכד (P ורסות) ■ 

75 M — 76 1! הובא...רמא M — 77 |ן אל B ארעצמ ]: 

78 M 79 || ׳סמה ׳דנב הל M 80 || לוונמ ילוונמ M 81 והב II 

M 82 ]! יליטרע MB 83 || ינאסמ M 84 ׳עמש ׳רמ II 

M — 85 1; םושמ M — 86 !ן אוה M 87 |ו הל M 

 ij 90 ׳עמל רשוקו M 89 !| בכעמ — M 88 |! הל —

4- M- ו אבי ;M 91 I — אמלא...אה. 

mehr beschämt, wie die Leute zu sagen pf 

bekleidet, so lehrt er uns. 

Hierauf holt er einen Baststrick &c. R. Abba fragte R. Hona: Ist der Bast- 

strick bei der Ehebruchsverdächtigten unerlässlich? Erfolgt dies deshalb, damit ihr 

die Kleider nicht herabgleiten, somit ist auch ein kleines Bändchen ausreichend, oder 

aus dem Grund, weil der Meister sagte: sie hat sich für ihn mit einem Gürtel umgür- 

tet, daher holt der Priester einen Baststrick und bindet ihn ihr oberhalb der Brüste 

uni, somit ist er unerlässlich. Dieser erwiederte: Ihr habt es gelernt: hierauf holt er 

einen Baststrick und bindet ihn ihr oberhalb der Brüste um, damit ihr die Kleider 

nicht abgleiten. 
Wer sie anschauen will, komme N.c. Dies widerspricht sich ja selbst, zuerst 

248. Lev. 19,18. 

Nach der 1. An- 
247. Die Steinigung; da.s Entblössen des Körpers ist daher nicht nötig. 

249. RJ., nach dein sie nackt zu steinigen ist, hält von dieser Lehre nichts. 250 

sicht ist dem Delimiuenten die Steinigung in den Kleidern lieber, obgleich dadurch der Tod erschwert 

wird u. mehr yual verursacht, nach der 2. Ansicht <lagegen ist ihm die Steinigung ohne Kleider lieber. 

da dadurch der Tod schneller eintritt. 
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heisst es, dass, wer sie anschauen will, sie ־ינת רדהו ־ישנ אנש אלו ירבג אנש אל אמלא האור 
ansehaue, einerlei ob Männer oder Weiber, אל םישנא ןיא םישנידדתוארל תורתומ םישנה לב 

und darauf heisst es, dass alle Weiber sie לב אהו אבר היל״ רמא םישנא המגרת ייבא רמא 

ansehauen dürfen, nur Weiber, Männer aber לכ אבר רמא אלא ינתק האור הב’'תוארל הצורה 

niehti? Abajje erwiderte: Dies ist auf Wei- 0 אנש אלו ירבג אנש אל האור הב"תוארל הצורה 

ber zu beziehen. Raba spraeh zu ihm: Er םישנה לכ ורסונו°רמאנש התוארל תובייה םישנו ישנ^׳י^^ג.« 

lehrt ja, dass jeder, der sie anschauen will, :הנכתממ הנישעת אלו 
sic anschaue!? Vielmehr, erklärte Raba, wer 1המשק איה ול ןידרומ הב דדומ □דאש הדממ 
sie anschauen will, schaue sie an, einerlei התלג איה הלוונ □וקמה הריבעל המצע תא’■ 
ob Männer oder Weiber, und Weiber müs-10 הליחתה ךריב הילע הלג □וקמה הריבעל המצע תא 

sen sie sogar anschauen, denn es heisst: ךריה הקלת ךביפל ןטבה ךב רחאו הליחת הריבעב 

alle Weiber solleai sich warnen lassen und :טלפ אל ףוגה לב ראשו ןטבה^ךב ־יחאו הליחת 

nicht wie ihr Unzucht treiben. הליטב הדמד בג לע ףא ףסוי בר רמא” ,ארמג 
J1T DEM MASS, MIT DEM EIN Mensch אייה יבר ינת ןבו^חסוי בר רמאד״ליטב אל הרמב’® syllaTt 

MISST, MISST MAN IHM. SiE HAT SICH 15 ירדהנס‘ הלטבש יפ לע ףא שדקמה תיב ברהש םוימ 

ZUR SÜNDE GEPUTZT, DAHER HAT GoTT עברא ןיד אלא ולטב אהו ולטב אל תותימ עברא 

SIE VERUNZIERT; SIE HAT SICH ZUR SÜNDE p לפונ וא הליקס בייהתנש ־ימ ולטב אל תותימ 
ENTBLÖSST, DAHER HAT GoTT SIE BLOSS- לפונ וא הפירש בייהתנש ימ‘ ותסרוד היה וא גגה 

GESTELLT; SIE HAT DIE SÜNDE MIT DER וא הגירה בייחתנש ימיושיכמ שחנ וא הקילדב 

hüp'te begonnen und mit dem Bauch 20 בייחתנש ימ’ וילע ןיאב ןיטסיל וא תוכלמל רסמנ 
fortgesetzt, daher wird zuerst die אינת° :'יכנורסב תמ וא רהנב עבוט וא הקינח «י׳״• ץ*׳ 
Hüfte und nachher der Bauch״' ge- הב דדומ םדאש הדמכש" ןינמ רמוא’ יבר היה 

SCHLAGEN, UND DER GANZE ÜBRIGE KÖR- 8,/;165.1ןיא’ הנבירת החלשב האםאסב° רמאנש ול ןידדומ 
PER ENTGEHT DEM NICHT. 

92 M 93 !! אל ירבג ןיא ישנ M אהו(!)ייבא M 94 |j אבי 

 ימצע ׳תלג איה ׳לוונמ ׳קמה ׳בעל המצע M 95 11 האריו
 11 ךרי ׳קלי ךכיפל ןטב ך״או ׳יבעב ׳יחתה ךרי התוא ׳לגמ םוקמה

96 M — ה M 97 jl — 98 || י״רא (M — הרמב) ii 

99 M ה״ר יבד ינתקו M 1 jj ירדנס j- M 2 |j- 3 ו |j 

M ׳נחב ׳התנש ימו וגרוהל M 4 jj היה ןכו |M 5 j -|- 

 .ןינמ — M 7 jj הדמבש — M 6 jj ריאמ

 בק בקרת יצהו בקרת תוברל ןינמ האס אלא יל

GEMARA. R. Joseph sagte: Obgleich 25 דומלת ןינמ’ אלכועו ןמות עבור יצחו עבור בק יצחו 
dasselbe Mass״’aufgehört hat, so hat das 

entsprechende Mass nicht aufgehört. R. Jo- 

seph sagte nämlich, und ebenso lehrte R. 

Hija: Obgleich seit dem Tag der Zerstö- 

rung des Heiligtums das Synedrium auf- 

gehoben worden ist, so sind dennoch die 

vier Todesstrafarten״’nicht aufgehoben wor- 

den. — Sie sind ja wol aufgehoben worden!? — Vielmehr, das Gesetz von den vier 

Todesstrafarten״'ist nicht aufgehoben worden. Wer sich die Steinigung zuschulden 

kommen liess, fällt entweder von einem Dach herab oder ein wildes Tier zertritt ihn; 

wer sich die Verbrennung zuschulden kommen liess, kommt entweder in eine Feuers- 

brunst oder eine Schlange beisst ihn; wer sich die Enthauptung zuschulden kommen 

liess, wird entweder der Regierung ausgeliefert oder Räuber überfallen ihn; wer sich 

die Erdrosselung zuschulden kommen liess, ertrinkt entweder in einem Fluss oder er 

stirbt an der Bräune. 

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Woher, dass man einem Menschen mit dem Mass 

misst, mit dem er misst? — es heisst:״yfi nach dem Mass rechnest du mit ihr bei ih- 

rer Entlassimg. Ich weiss dies nur von einer Seah״“, woher dies von einem Trikab, 

einem halben Trikab, einem Kab, einem halben Kab, einem Viertel[kab], einem hal- 

251. Cf. Num. 5,21,22. 252. Bei der Bestrafung des Menschen, 253. Cf. Bd. vij S. 209 

Z. 13ff. 254. Die Verhängung derselben durch hiininlische Fügung. 255. Jes. 27,8. 256. Das 

im angezogenen Schriftvers gebrauchte האםאס wird von האס abgeleitet, 
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ben Viertel[kab], einem Achtel und einem 

Ükla'"7 — es heisstr'^Vip//« all die Riistuii^ 

der Geriistete^i^mit Getöse. Woher, dass die 

einzelnen Perutas'°°zu einem grossen Betrag 

(r 
 <!ל
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j־s.«,4 הטורפ לבש ן^גמו שערב ןאב ןואס לב יב" רמול 

 ״.ן,27תחא° רמול דומלת לודג ןובשחל תפרטצמ הטורפו£0
 הדמבש" הטוסב ונייצמ ןבו ןובשח אצמל תחאל

 התיב התפ לע הדמע איה הל ודדמי הב הדדמש

 -/■^":zusammengezählt“‘\verden? — es heisst הארמו רונקנ רעש לע הדימעמ ןהב ךביפל ול תואריל .י
 -nes ziim anderen, um die Berechnung zußn השאר לע ןיאנ ןירדוס־״ול הפרפ איה־ לבל הנולק

 -den. So finden wir auch bei der Ehebruchs תחת וחינמו השאר לעמ“ הפב לטונ ןהב ךביפל

Fol.g תוקירומ הינפ° ךביפל“הינפ ול הטשק איה הילנר verdächtigten, dass man ihr mit dem Mass 

 misst, mit dem sie gemessen hat. Sie stand העלק איה תוטלוב היניע ךביפל היניע ול׳יהלחב איה

 an der Tür ihres Hauses, um sich ihm zu איה הרעש תא רתופ ןהב ךביפל הרעש תא ול !0

Süi.t,!'איה° תורשונ הינרופיצ ךביפל עבצאב“'ול התארה zeigen, daher stellt sie der Priester neben 

 -das Nikanortor und zeigt allen ihre Schau ירצמה לבח איבמ ןהב ךביפל לוצליצב׳״ול הרנה

 de. Sie wickelte für ihn schöne Tücher um הבירי תא׳יול הטשפ איה הידדמ הלעמל הל“*רשוקו

 ihr Haupt, daher nimmt der Priester ihr ךביפל הסירב לע ותלביק'*איה תלפונ הבירי ךביפל

ib.iöü 10 הנברק ךביפל םלוע ינדעמ ותליבאה איה°הבצ הנטבdas Kopftuch vom Haupt und wirft es 

 unter ihre Füsse. Sie putzte für ihn ihr תוסוכב הבושמ ןיי והתקשה"' איה המהב לכאמ

 .Gesicht, daher färbt siclP^ühr Gesicht gelb הדיקמב םירמה םימ הקשמ ןהכ“ ךכיפל םיחבושמ

 Sie schminkte für ihn ihre Augen, daher ק».9ו,1םש ןוילע רתסב בשי° רתסב התשע איה שרה לש

 stehen ihr die Augen hervor. Sie flocht für אל רמאל ףשנ הרמש ףאנ ןיעו° רמאנש םינפ הב 11.24,16

 ihn ihr Haar, daher löst der Priester ihr םוקמה רתסב התשע איה רחא רבד ׳ונו ןיע ינרושת 20

Pr,26,26 הלנת“ןואשמב האנש הסכת״ רמאנש יולגב המסריפ“ das Haar auf. Sie winkte ihm mit dem 

 Finger, daher fallen ihr die Nägel aus. Sic תחאל תחאמ היל אקפנד רחאמו (׳ונו) להקב ותער

Jes,9,4הדמכל'bל המל שערב ןאס ןואס לכ יכ°ןובשה אצמל umgürtete sich für ihn mit einem Gürtel, 

.b.27,8 האסאסב״שערב ןאס ןואס לכ יכמ היל אקפנד רחאמו daher holt der Priester einen Baststrick 

 .und bindet ihn ihr oberhalb der Brüste um רמאד׳^אפפ רב אנינחי״ברדבל יל המל הנבירת החלשב 25

Sie streckte ihm die Hüfte aus, daher fällt 

ihr die Hüfte zusammen. Sie nahm ihn auf 

den Bauch, daher schwillt ihr der Bauch 

auf. Sie gab ihm Leckereien zu essen, da- 

her besteht ihr Opfer aus Viehfutter“’. »Sie 

gab ihm kostbaren Wein in kostbaren Be- 

ehern zu trinken, daher lässt der Priester 

sie das bittre Wasser aus einer irdenen Schale trinken. Sie tat es im Verborgenen, da- 

her wendet der Höchste, der im Verborgenen sitzt, sein Gesicht gegen sie, wie es heisst: 

 das Äuge des Ehebrechers erwartet die Dämmerung, indem er denkt, kein Auge werde ihn’י''"

sehen 8cc. Eine andere Auslegung; Sie tat es heimlich, daher macht Gott es öffent- 

lieh bekannt, wie es heisst:sich der Hass in Täuschung hüllen, seine Bosheit 

wird in der Versammlung enthüllt werden. — Wenn dies“'hervorgeht aus [dem Schrift- 

vers:] eines zum anderen um die Berechnung zu ßnden., wozu heisst es. denn all 

die Rüstung der Gerüsteten mit Getösei? — Dass es mit demselben Mass erfolge. — 

Wenn dies hervorgeht aus [dem Schriftvers:] denn all die Küsfung dir Gtrüsttleu 

mit Getöse, wozu heisst es: /h nach Mass rechnest du mit ihr bei ihrer Entlassung^? — 

6 M — 7 |1 ש M 8 || ןידדומ P ירעש M 9 II -|- שיא 
10 j- M- ו ןינידס || Mil 12 11 ׳חינמו השאר לעש M 

 M 15 II היתועבצאב M 14 |j ור — M 13 1| ׳ילגרו

 1 היתוכרי ׳יפל היתוברי M 17 fj הל — M 15 !i ןילצלצב

18 M 19 לע ול ׳לבק M 20 || ותקשה M — ןהב 

21 M 22 םסרפ M 23 || רחאמו{?) שחכ (M — יל...הדמכל.) 

24 B אנניח. P 25 || אננח M ןן״ב ח״ראד. 

259. Die W.e ןאס ןואס werden ebenfalls v. 

261. Dh. man schenkt dem Menschen nichts; 

262. 

257. Cf. Bd. vj »S. 1181 Z. 16. 258. Je.s, 9,4. 

 .abgeleitet. 260. Kleinste Scheidemünze האס
wenn eine Sünde nicht sofort bestraft wird, .so wird .sie bei irgend einer Gelegenheit geahndet. 

Bcc. 7,27. 263. Beim Trinken des Fluch Wassers. 264. Aus tier.ste. 265. Ij. 24,15. 

'266 Pr. 26,26. '267. I)a,ss auch die kleinsten Sünden bestraft werden. 
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 ןמ ערפנ אוה ךורב שודקה ןייא אפפ רב אנינחייבר
 ההלשב האסאםב רמאנש החוליש תעש דע המואה
 םירצמב תורומאה תוסוכ השלש אבר רמאהו יניא״׳ונו
 ימיב תתשש תחאו השמ ימיב תתשש תחא המל

 i היתורבח םע תותשל הדיתעש תחאו הינ הערפ
 רמא אינתהו” והנינ ינירחא ינהו ודזא ךנה אמית יכו 6*'
 ידימלתמ רבה יל הדד ירצמה רג ןימינמייהדוהי יבר
 ןושאר ירצמ ינא ירצמה רג ןימינמי״רמא אביקע יבר
 הינש תירצמ ינבל אישא הנושאר תירצמ יתאשנו''

 0 רמתיא יא אלא להקב אבל רתומי^ינב ןב אהיש ידב
 שודקה ןיא אפפ רב אנינח״בר רמא רמתיא יכה”
 רמאנש וחולישייתעש דע ךלמה'°ןמ ערפנ אוה ךורב
 אהל ינתמ רמימא ׳ונו הנבירת החלשב האסאסב
3,6.Mai אל ׳ה ינא יכ״ביתכד יאמ אהא אפפ רבייאנינחייברד 
 5 יתינש אל ׳ה ינא םתילכ אל בקעי ינב םתאו יתינש
 אל בקעי ינב םתאו הל יתינשו המואל יתיכה אל
 ןהו ןילכ יצח םב הלכא יצח° ביתכד ונייה''םתילכ 01.32,23
 אוה ךורב שודקה ןיא אנונמה בר רמא°:ןילכ ןניא aus״
 תואלמב°רמאנש ותאס״אלמתתש דעייםדאה ןמ ערפנ !].20,22
 ביתכד יאמ אפפ רב אנינחייבר שרד :׳ונו ול רצי וקפס
33,1.ps °הואנ ירקת לא הלהת הואנ םירשילי׳הב םיקידצ וננר 

 וטלש אלש דודו השמ הז הלהת הונ אלא הלהת'“
2,9,Tur ”הירעש ץראב ועבט״ביתכד דוד םהישעמב םהיאנוש 

26 M ןימימימ M 27 [j — ו ;M 28 i 29 יואר M 

 — M 32 II היחולש M 31 !! תוכלמה M 30 |1 ינהא

 11 וקפס M 35 || אלא -|- M 34 ^ ׳יתרהד M 33 || ף״ב

36 M הז הלהת הונ אלא M 37 ij םהידי ישעמב ׳יביוא 
 .דוד

191 _ SOI 

Wegen einer Lehre des R. Hanina b. Papa, 

denn R. Hanina b. Papa sagte: Der Hei- 

lige, gebenedeiet sei er, übt Vergeltung an 

einer Nation erst bei ihrer Entlassung״״, 

denn es heisst: nach Muss Scc. bei ihrer Ent- 

lasstmg. — Dem ist ja aber nicht so, Ra- 

ba sagte ja, die drei Becher, die bei Mi^ra- 

jim genannt werden'^, deuten auf den, den 

es in den Tagen Moses getrunken hat, auf 

den, den es in den Tagen des Pareo Nekho 

getrunken hat”“, und auf den, den es der- 

einst mit seinen Genossen trinken wird!? 

Wolltest du erwidern, jene seien fort”'und 

diese seien andere, so wird ja gelehrt: R. 

Jehuda sagte: Minjamin, ein mi^rischer 

Proselyt, war mein Genosse von den Schü- 

lern R. Äqibas, und dieser sprach zu mir: 

Ich bin ein Mi9ri erster Generation”Tmd 

heiratete eine Mi9rith erster Generation, 

ich will meinen Sohn mit einer Mi9rith 

zweiter Generation verheiraten, damit der 

Sohn meines Sohns in die Gemeinde kom- 

men dürfe“”. — Vielmehr, ist dies gelehrt 

worden, so wird es wie folgt lauten: R. 

Hanina b. Papa sagte: Der Heilige, gebe- 

nedeiet sei er, übt Vergeltung an einem 

König erst bei seiner Entlassung, denn es 

heisst: nach Älass rechnest du mit ihr bei ih- 

rer Entlassung Scc. Amemar bezog die Lehre des R. Hanina b. Papa auf das folgende: 

pנs heisst: ich der Herr habe nicht wiederholH., und ihr, Kinder Jäqobs, habt 

nicht auf gehört. Denn ich der Herr, habe nicht wiederholt., ich habe nicht eine Nation 

geschlagen und es an ihr wiederholt; 2tnd ihr., Kinder Jagobs, habt nicht aifgehört, wie 

es meme Pfeile ״werde ich an ihnen verbrauchen, meine Pfeile werden aufhören, 

sie aber werden nicht auf hören. 

R. Hamnuna sagte: Der Heilige, gebenedeiet sei er, übt Vergeltung an einem 

Menschen erst dann, wenn sein Mass voll ist, denn es heisstsein Genüge voll 

ist, trifft ihn die Not Scc. 

R. Hanina b. Papa trug vor: Es \\.€\׳s,׳s,t׳Jjubelt ihr Frommen, über den Herrn, den 

]Rechtschaffenen ziemt Lobgesang•, man lese nicht 21.aveh [ziemt] Lobgesang, sondern 

neveh [wegen der Wohnung] Lobgesang. Dies ist auf Mosel! und David zu beziehen, 

über deren Werke“'“ihre Eeinde keine Gewalt hatten. David, denn es heisst: “'"77/27־ 

268. Bei ihrem Untergang. 269. Im Schriftvers, der den Traum Pareös berichtet, Gen. 40,11. 

270. Bei .seiner Niederlage vor den Babyloniern; cf. Jer. 46,2. 271. Es sei eine ganz andere Nation, 

die später das Land bewohnte. 272. Das sich zum Judentum bekehrte. 273. Cf. Dt. 23,9; dem- 

nach geh<5rten die MiQrijim seiner Zeit zur selben Nation, die zur Zeit Moses im !.and lebte. 274. 

Mal. 3,6. 275. Von הנש, wicderho/m■, so nach der .Auslegung des T.s. 277. Dt. 32,23. 278. 

Ij. 20,22. 279. Ps. 33,1. 280. Die für Gott errichteten Wohnungen. 281. Thr. 2,9. 
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 Ton: senkten sich in die Erde. Mosel!, denn דעומ להא זנגנ ןושאר שדקמ הנבנשזי’*רמ רמאד השמ

 -der Meister sagte, dass nach der Erbau בר רמא אכיה וינדאו וידומע^^ויהירבו^׳ויפרק וישרק

 -ung des ersten Tempels das Offenbamngs ונת :לכיה לש תוליהמ תהת ימיבא רזיא אדסח

 ,zeit, seine Bretter, Haken, Riegel, Säulen tSot המי הל יואר וניאש ימב היניע הנתנ המוס° ןנבר

und Schwellen versteckt worden seien. — 

Wo? R. Hisda erwiderte im Namen Abi- 

mis: In den Höhlungen unter dem Tempel. 

Die Rabbanan lehrten: Die Ehebruchs- 

verdächtigte richtete ihre Augen auf das. 

 הנממ והולטנ" הדיבש המוי'הל ןתנ אל השקיבש
 שקבמש המ" ולש וניאש המב ויניע ןתונה לכש"

 coi.b וניצמ קו"ונמיה ןילטונ ודיבש המו ול ןינתונ ןיא

 ול יואר וניאש" המב ויניע ןתנש ינומדקה שחנב
 ונממ והולטנ" ודיבש המו ול ונתנ אל שריבש המי

Sül.283 

 was ihr nicht zukommt, und das, was sie לע ךלמ אהי יתרמא ינא אוה ךורב שודןלה רמא !יי

ü3,״,M המהבה״ לכמ אוה רורא° וישכעו היהו המהב לב begehrte, wurde ihr nicht gewährt, und 

 -auch das, was sie hatte, wurde ihr genom הפוקז המוקב ךלהי יתרמא ינא הדשה תיח לכמו

 men. Wer sein Auge auf das richtet, was לכאמ ולכאמ אהי יתרמא ינא ךלי ונוחג לע וישכע

 nicht ihm gehört, dem wird das, was er םדא תא גורהא״רמא אוה לבאי רפע וישכע םדא

 begehrt, nicht gewährt, und auch das, was ןיבו וניב" תישא הביא' וישכע הוח תא אס*או ׳■י

 er hat, wird ihm genommen. Dies finden הרקו ןיקב וניצמ ןבו הערז ןיבו וערז ןיב’* השאה

 wir auch bei der Urschlange, die ihr Auge "הינודאו" םולשבאו יזחגו לפותיחאו גאודו םעלבו

 warf auf das, was nicht ihr zukam'*'; was םהל יואר וניאש המב^'םהיניע ונתנט• ןמהו והיזועו

 sie wünschte, wurde ihr nicht gewährt, und םהמ והולטנ םדיבש המו םהל ןתינ אל ושקיבש המ:

 -auch das, was sie'*d1atte, ward ihr genom'*אמיליא אמעט יאמ“ :רבו הריבעב הליחהה ךרי

Nm.5,21 ךנטב תאו תלפנ ךבירי תא 'ה תתב°ביתבד םושמ men. Der Heilige, gebenedeiet sei er, sprach: 

 ich sagte, dass sie König sei über alles ו0.״.27י«ירא רמא הברי הלפנו הנטב התבצו"ביתכהו הבצ

 Vieh und Getier, nun aber soll sie verflucht יב אימו טייל ןטב רדהו“ךרי הליהת*’טייל טייל יב

 sein vor allem Vieh und vor allem Getier ךרי רדהו אשירב ןטב*^יקדב והייהרוא יכ יקדב

.b.v.22 25 או,דה° ךרי לפנלו ןטב תובצל" ביתכ” ימנ הללקב des Felds, ich sagte, dass sie mit aufge- 

richteter Statur einhergehe, nun aber soll 

sie auf ihrem Bauch gehen. Ich sagte, dass 

ihre Nahrung Menschenspeise sei, nun aber 

soll sie Erde essen. Sie sagte, sie werde 

Adam töten und Hava nehmen, nun aber 

will ich Feindschaft stiften zwischen ihr 

und dem Weib, zwischen ihren Nachkom- 

men und den Nachkommen jenes. Das.selbe 

finden wir bei Qajin, Qoralp Bileam, Doeg, 

Ahitophel, Gehzi, Absalom, Adonijahu, Üzijahu und Haman; sie richteten ihre Augen 

auf das, was nicht ihnen gebührte, und das, was sie begehrten, wurde ihnen nicht 

gewährt, und auch das, was sie hatten, wurde ihnen genommen. 

Sif: hat die Sünde mit der Hüfte begonnen &c. Wieso dies, wollte man sa- 

 en, weil es heisst:der Iferr deine Hüfte zusammenfallen und deinen Bauch״

anschwellen lässt, so heisst es ja auch:'**z7/r Bauch wird anschwellen und ihre Hüfte zu- 

samme7jfallen'^d Aha.]]Q erwiderte: Bei der Verfluchung nennt er zuerst die Hüfte und 

nachher den Bauch, die Wirkung des Wassers aber erfolgt in gewöhnlicher Wei.se, 

zuerst beim Bauch und nachher bei der Hüfte. — Auch bei der Verfluchung heisst 

cs ja:'*׳£?//- Anschwellung des Bauchs und zum Zusamme71fallen der HüfteM — Dies 

282. Auf <la.s Weib de.s Men.seheu; so nacli einer weiter folgenden Auslegung. 283. Der auf- 

reelite GaiiK- 284. Nnni. 5,21. 285. Ih. V. 27. 286. Hier wird der Bauch zuerst ge- 

nannt. 287. Num. 5,22. 

38 M 39 ;; שדקמה תיב ףרשנשמ M — 40 וידומעו 

M ינמיה ולטנ M 41 !j — ונמיה...לכש !j- P 42 j- ב 

43 M 44 ןיאש M 45 '| ונמיה לטונ M היה לכמו ימהב 

 הוח אשאו םדאה תא ׳הא ינא M 46 || ךלי ׳רמא ינא
47 B ךניב B 48 jj ךערז ןיבו. M — 49 ' ז״בו ז״ב M 

 והינודאו B 50 !ן היזעבו ׳ודאבו ׳באו ׳הגו 'תאבו ׳ודבו םעלבב
51 P 52 1! ימב B + 53 ב B יליא ילימ ינה אנמ. 

M 54 ׳ליא איה יאמ M — 55 הליחת M ך״חאו 
 .׳תכ — M 57 י ךרי...ןטב — M 56 :| אימ ןטב
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teiiTThr der Priester mit, dass es zuerst auf איצוהל אלש ךרי רדהו אשירב קבד ןהכ הל עדומד 
den Bauch und nachher auf die Hüfte [wir- :םירמה םימ לע זעל 
ken werde], um nicht das Fluchwasser in םיתשלפ ורקנ ךכיפל ויניע רחא ךלה 
Verdacht zu bringen. ורקניו □יתשלפ והווחאיו“ רמאנש''ויניע תא 

^IMSON FOLGTE SEINEN AuGEN, DA- •י ירעשב הלתנ ךכיפל ורעשב האגתנ םולשבא ויניע תא 
y HER STACHEN IHM DIE Pelistim DIE רשע וב ונתנ ךביפליליבא ישנלפ רשע לע אבש'*יפלו 

Augen aus, wie es heisst:”V(7 ergriffen באוי ילב יאשנ םישנא הרשערבסיו״ רמאנש תויבנול 
ihn die Pelistim und stachen ihm die Augen בלו ]יד תיב בלו ויבא בל תובנג'” םילש בנגש יפלו 
ans. Absalom war stolz auf sein Haar, לארשי ישנא בל תא םולשבא בנגיו“ רמאנש^ילארשי“' 
DAHER BLIEB ER MIT SEINEM Haar hän- 10 השלשייהקיו״רמאנש םימבש השלש וב ועקתנ ךכיפל'” 
GEN. Und WEIL ER DIE ZEHN Kebsweiber ןינעל ןבו'■ :םולשבא בלב םעקתיו״ופכב םיטבש 
SEINES Vaters beschlief, stiess man רמאנש תחא העש השמל״הניתמה םירמ הבוטה״' 
IHM ZEHN Lanzen [in den Leib], wie es העבש לארשי הל ובכעתנ ךכיפל קחרמ ותחא בצתתו״ 
HEISST Wrt׳ nmgahen ihn zehn Männer, םירמ ףסאה רע עסנ אל םעהו° רמאנש רברמב □ימי 
Waffenträger Joabs. Und weil er drei ז.־י רמאנש ונממ לחג ויחאב ןיאו ויבא תא רמקלדרכן ףסוי 
Herzen stahl, das Herz seines Vaters, םג(ו) בבר םג ומע לעיו״ ויבא תא רבקל ףסוי לעיו° 
DAS Herz des Gerichts und das Herz אלא וב קסעתנ אלש ףסוימ לודג ונל ימ םישרפ 
J1SRAELS, WIE ES HEISST:'״V« statit Absa- לחג לארשיב ןיאו ףסוי תומצעב הבז השמ׳״השמ 
tom das Herz der Männer Jisrae'ts, wurden ימ"ומע ףסוי תומצע תא השמ הקיו״ רמאנש ונממ 

IHM DREI Spiesse [ins Herz] gestossen, 20 רמאנש םוקמה אלא וב קסעתנ זאילש השממ לורג 
WIE ES HEISST •Per nahm drei Spiesse in אלא ורמא דבלב השמ לע אל"(א)יגב ותא רבקיו״ 
die Hand tmd stiess sie Absalom ins Herz. דובב(ו) ךקרצ ךינפל ךלהו״רמאאנש םיקידצה לב לע 
Ebenso hinsichtlich des Guten. Mir- :ךפסאי ׳ה 
JAM wartete eine ,Stunde für Moseh, רמאנש דרמ ויניעב ןושמש ןנבר ונת .ארמג 
WIE ES heisst ■Pseine Setnvester stellte sich 2.ו הרשי איה יב יל הק התוא ויבא לא ןושמש רמאיו״ 

von fern.^ daher warteten die Jisraeli- והוזהאיו״רמאנש ויניע תא םיתשלפ ורקנ ךכיפל יניעב 

57 M — 58 ,ן ויניע...׳אנש M •59 ; רשע לעבש M וב ולתנ 
 jj 62 תובבל V 61 יירענ רשע M 60 j| ׳וילבנ רשע

j- M- ישנא לכ M 63 |j — 64 'רשי...׳אנש P ו 

65 f• M- 66 באוי M 67 עקתיו M — 68 |1 ה 

M -{- 69 ן| ול M ויבא תומצעב M 70 jj •לארשיב ןיאש ’ 

71 M 72 ן| לודג ונל ימו M — ךפסאי...אל. 

TEN IN DER Steppe sieben Tage auf sie, 
WIE ES heisst : ״״Va.! Volk aber zog nicht 

weiter, bis Mirjam zuieder aufgenommen war. 

Joseph war es beschieden, seinen Va- 

TER zu begraben, UND UNTER SEINEN 

Brüdern gab es keinen bedeutenderen 
ALS IHN, WIE ES HE1SST:״״V« zog Joseph hin, zim seinen Vater zu begraben, und es zogen 

mit ihm Wagen tmd Reiter^ und auch darin gab es keinen bedeutenderen als Jo- 

SEPH, indem kein anderer als Moseh sich mit ihm'״®befasste. Moseh waren die 
Gebeine Josephs beschieden, und in Jisrael gab es keinen bedeutenderen als 
IHN, wie es heisst :״״י «׳rt; nahm Moseh die Gebeine Josephs mij und auch darin gab fis 
KEINEN bedeutenderen als MoSeh, indem Gott selbst sich mit ihm״״befasste, 
WIE ES HEiSST:״״b^«ä? er begrub ihn im Tal. Und nicht von MoSeh allein sagten 
SIE ES, SONDERN AUCH VON ALLEN ANDEREN FrOMMEN, DENN ES HEISSTGe- 

reclitigkeit wird vor dir hergehen, die Herrlichkeit des Herrn deinen Zug beschliessen. 

OEM ARA. Die Rabbanan lehrten: Simson widersetzte sich mit den Augen, denn 

es heisst:sprach Simson zu seinem Vater: diese nimm mir, denn sie ist recht in 

■meinen A?:gen, daher stachen die Pelistim ihm die Augen aus, wie es heisst:er- 

288. Jud.16,21. 289. iiSam. 18,15. 290. Ih. 15,6. 291. Ib.18,14. 292. Ex. 2,4. 
293. Nuiii, 12,15. 294. Gen. 50,7. 295. Mit .seiner Restattuu}^. 290. Ex. 13,19. 297. Dt. 
34,6. 298. Jes. 58,8. 299. Jud. 14,3. 300. Ib. 16,21. 

26 Talmud Rd.V 
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griffen ihn die Pelisiini 71nd stachen i/un die 

Augen ans. — Dem ist ja aber nicht so, 

es heisst ja:^“^r/// Vater und seine Mutter 

wussten aber nicht, dass dies vom Herrn aus- 

— Immerhin folgte er bei seiner 

Wahl seinem ^.eignen Trieb. 

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Der Be- 

ginn seiner Entartung erfolgte in Aza, da- 

her wurde er in Aza geschlagen. Der Be- 

 j״d.14,4 וצאו ו«יבא|ו1° בדרבהו ינלא״ו־ינלע תא ורקניו םיתשלפ

 היתורשי״רתב אהימ אזאי^ב אוה ׳המ יכ ועדי אל
 ךכיפל הזעי^לוקלק תליהת רמוא יכר°”אינת :אזא׳'
 ןושמש ךליו° ביתכד הזעב ולוקלק תליהת״הזעב הקל
 הזעב הקל ךכיפל ׳וגו הנוז השא םש אריו התזע
 ןושמש דריו“ ביתכהו התזע ותוא ודירויו“ ביתכד
 ירהא יהיו“ :הוהרדזעב אהימ ולוקלק תלהת התנמת
 יבר אינת הלילד המשו קרוש להנכ השא בהאיו ןכ
 התיה*'היואר הלילד המש ארקנ אל אלמליא רמוא"’

ISot. 3 

Jud,16,l 

ib.v.21 

ib.14,! 

ib.16,4 

 ginn seiner Entartung erfolgte in Äza, wie ובל תא הלדליד' והכ תא הלדליד*’הלילד ארקתש ייי

 תא)רםיו°כיתבד והב תא הלדליד וישעמ תא הלדליד")

 יכ הלילד ארתו°כיתכד״ךבל תא הלדליד וילעמ והכ

 קלתסיאד״יוישעמ תא הלדליד ובל לכ תא הל דינה

 :וילעמ רס ׳ה יכ עדי אל אוהו“ביתכד הינימ הניכש

 -Simson ging nach Timnah hinatfV. — vSei/'“’^ העדי אנמ ובל לכ תא הל דינה יכ הלילד ארתו '•י
 '^ne Entartung begann jedoch in Äza ’"ייבא תמא ירבד ןירכינ בר רמא ןינה*'יבר רמא

 םימש םש קיפמ אלד קידצ ותואכ היכ““העדי רמא
 אתשה“’ הרמא ינא םיהלא ריזנ" רמאד ןויכ הלטבל

 הירבדב ול הקיצה יכ יהיו“ :רמאק אטשוק יאדו
 benamst werden; sie״'müsste sie Delila ,קהצי יבר רמא”והצלאתו יאמ והצלאתו םימיה לכ 20 3ס

 schwächte seine Kraft, sie schwächte sein ויתהתמ הטמשנ האיב רמנ תעשב ימא יבר יבד

 Herz, sie schwächte seine Handlungen. Sie °|לא[ו] רכשו ןיי יתשת לא[ו] אנ ירמשדד התע1ו

 schwächte seine Kraft, wie es heisst:’V17 םירבד אתשה דע ותו”אמט לכ יאמ אמט לכ ילכאת

 wich seine Kraft von ihm. Sie schwächte םירבד ימא יבר יבד קהצי יבר רמא הלכאק םיאמט

 -r. sein Herz, wie es heisstDelila merkיהלב רשא שתכמה תא םיהלא עקביו°ריזנב”םירוםאה 2
te, dass er ihr sein ganzes Herz offenbart 

hat. Sie schwächte seine Handlungen, denn 

die Gottheit wich von ihm, wie es heisst: 

^^dind er wusste nicht, dass der Herr von 

es heisstging Simson nach Aza und 

sah dort ein Idurenweib See. Daher wurde 

er in Aza geschlagen, wie es heisst:”T/h 

brachten ihn nach Aza. — Es heisst ja aber: 

"Marauf liebte er ein Weib im Tal So- 

req namens Delila. Es wird gelehrt: Rabbi 

sagte: Wenn sie nicht wirklich Delila hie.s- 

ib.v.19 

ib.v.18 

1b.v.20 

ib.v.17 

ib.v.16 

ib.13,4 

ib.15,19 

ihm gewichen war. 
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 M 89 II — וב B 88 || ׳רכנ ׳נינה M 87 || ם״יינעל
 II ן״ומעפ ש״תכמ ׳א״מוט ר״מג ןמיס S M 90 || אתשה

91 M — 92 || הלכאק...ותו M ריזנל. 

Und Delila merkte, dass er ihr sein 

ganzes Herz offenbart hat. Woher wusste sie 

es? R. Hanin erwiderte im Namen Rabhs: 

Worte der Wahrheit sind zu erkennen. Abajje erwiderte: Sie wusste, dass dieser Erom- 

me den Namen Gottes nicht fälschlich ausspreche; als er zu ihr sagte :'’bk// bin ein Ge- 

weihter Gottes, sagte sie: jetzt spricht er entschieden die Wahrheit. 

'’yl/i־ sie ihm aber tagtäglich mit ihren Reden zusetzte und quälte, heisst "quäl- 

te'^? R. Ji^haq aus der Schule R. Amis erklärte: Bei Beendigung des Beischlafs ent- 

zog sie sich ihxxWnd nun nimm dich in acht und trinke weder Wein noch Rausch- 

trank und iss nichts Unreines. Was heisst "nichts Unreines', sollte sie denn bis da- 

hin unreine Dinge gegessen haben!? R. Ji9haq aus der Schule R. Amis erklärte. Din- 

ge, die einem Nazir verboten sind.' T/a spaltete Gott die T irtiefung un Kinnbacken. R. 

301. Ib. 14,4. 302. Ib. 16,1. 303. Ib. V. 21. 304. Ib. 14,1. 305. Dieses 

Ereignis war vorher erfolgt. 306. Die Peligterin von Timnah hatte er legitim gelieiratet. 307. 

308. Die Schwächende v. ללד, schwaih. sr/äag, abgeleitet. 309. Jnd. 16,19. 

312. 11). V. 17. 313. 11). V. 16. 314. Bei der 

315. Juil. 13,4. 316. Ib. 15,19. 

Jnd. 16,4. 

310. Ib. V. 18. 311. II). V. 20 

höchsten Steigerung der Wollust. 
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Ji9haq auT'd^ SdrnlTl^. Amis sagte: Er אמט רבדל^דולא אוה *ימא ^בר לבד קחצי יבר רמא 

hatte Verlangen nach Unreinem^‘', daher 3.25'•"׳1:1 ׳ה חור להתו״ :אמט רבדב וילהי׳יולתנ ךייפל■'״ 

hing sein Leben an Unreinem״*. בקעל לש !תאובנ הלח״אנלנה לברב אמח לבר רמא 
der Geist Gottes begann See. R. הנחמב ומעפל“ ךרד ללע שחנ ןד להל״בלתכד ונלבא^ע®^’^ 

liama b. Hanina sagte: Die Prophezeiung 5 הנלכש התלהש דמלמ למא לבר לבד קחצל לבד רמא ןד 

unsres Vaters Jäqob begann [sich zu erfül- p הנחמב ומעפל אבה בלתכ :!מ ולנפלי"תשקשקמ 

len], denn es \\c1sst-rDan svird eine Sc/iian- 34.«2 לאתשא ןלבו הערצ ןלב ןומירו"ןומעפ“ םתה בלתבו 

ge am iVeg seinri/in zn treiben im Lager םללודנ םירה לנש לואתשאו הערצ לפא בריירמא 
Dans. R. Ji^haq aus der Schule R. Amis לחל אוה[!]“ :הזב הז ןנחטו ןושמש ןרקעו ולהיי׳־׳״׳ייינ׳ס 

sagte: Dies lehrt, dass die Gottheit vor 10אנלנח יברב אמח‘ לבד רמא לארשי תא עישוהל 

ihm wie mit einer Schelle klingelte. Hier- יל רקשת םא״בלתכד* ךלמלבא לש !תעובש הלחוה" ^״2',•,'2״ 

bei heisst es/״«/m'/Mv/y und dort !24 ברב המב ׳ה !הכרבל! רענה לדנלו“ ידכנלו ־ינינלו 

heisst Paämon [Schelle] und Granat- ינבכ !תמא !תמאב וכרבש בר רמא הדוהל בר רמא 

ap/eiPZivischen ]oreci und Estaoi. R. Asi 6.20רמאי!׳ה לא ןושמש ארקל!“ :ףטוש לחנכ !ערז! םדא!^■י 

sagte: ^oreä und Estaoi waren zwei grosse 15 םלהלאה הזה םעפה ךא אנ ינקזחו] אנ ינרכז םלהלא ׳ה 
Berge, und Simson entwurzelte sie und zer- בר רמאי [םיתשלפמ לנלע לתשמ תחא םקנ המקנאו 

malmte sie an einander. םלוע לש ונובר אוה ךורב שודקה ינפל ןושמש רמא 
Er wird anfangen, jisracl zu retten. לארשי תא לתטפשש הנש םלתשז םירשע יל רוכז 

Hama b. Hanina sagte: Der Schwur Abi- :םוקמל םוקממ לקמ יל רבעה םהמ דהאל יתרמא אלו 
melekhs wurde dann entweiht״', denn es 20 אנש לאמ םילעוש תואמ שלש דכלי! ןושמש ךליו"׳'׳■י®׳׳‘ 

\\c1sst-Sdass du nicht trüglich handelst gegen יג אללח לבר רמא לדננ״רב וביא לבר רמא םילעוש 

mich, mein Kind und meinen EnkeV'׳'‘Der ערפי! !ירוחאל רזוחש למ* אביי ןושמש רמא אבא 

Knabe wuchs heran und der LTerr segnete ןועמש לבר רמא אינת :ןתעובשב'!רזחש םיתשלפמ 

ihn. Womit segnete er ihn? R. jehuda er- הלה המא םלשש ןושמש לש ולפלתכ ןלב דלפחה 
widerte im Namen Rabhs: Er segnete ihn 25 זחאיו [׳!:!] הלילה לצה דע ןושמש בכשל!“ רמאנש ׳'’■י®׳^ 

mit seinem Glied; sein Glied glich dem 

aller anderen Menschen und sein Same 

war wie ein reissender Strom. 

rief Simson den Herrn an und■ 
sprach: LIerr, Gott, gedenke doch meiner und 

verleih mir nur noch das eine Mal Kraft, 

damit ich, o Gott, für meine beiden Augen eine einmalige Rache an den Pelistim nehme. 

Rabli sagte: Simson sprach vor dem Heiligen, gebenedeiet sei er: Herr der Welt, 

gedenke mir der zwanzig'"Jahre, die ich in Jisrael Recht gesprochen habe, während 

welcher ich nie zu einem sagte, dass er mir meinen Stock aus einer Stelle nach einer 

anderen trage. 

 ging Simson und fing dreihundert Füchse. Weshalb gerade Füchse? R. Ajbu »?/*״

b. Nagadi erwiderte im Namen des R. Hija b. Abba: Simson sagte: Möge der kommen, 

der sich rückwärts dreht, und Vergeltung üben an den Pelistim, die von ihrem Schwur״’ 

zurückgetreten sind. 

Pis wird gelehrt: R. Simon der P^'romme sagte: Die Schulterbreite Simsons betrug 

sechzig Ellen, denn es heisst:■׳Lsy/z/Zö« blieb bis Mitternacht liegen Scc. ttnd er erfasste 

317. Nach niclitjisraelitisclien Weibern. 318. Er würde sonst vor Durst gestorben sein. 

319. Jud. 13,25. 320. Gen. 49,17. 321. Ex. 28,34. 322. Jud. 13,5. 323. Das 

W. לחי wird V. ללח, entweihen, abgeleitet. 324. Gen. 21,23. 325. Jud. 13,24. 326. Ib. 

16,28. 327. Das W. םיתשו, das iin Cod. ÄI fehlt, ist zu streichen; cf. Jud. 16,31. 328. Jud. 15,4. 

329. Cf. Gen. 21,23. 330. Jud. 16,3. 

93 M ׳אמוט ירבדל M 94 |l + 95 || וב B חתלח !J 

96 M 97 || וב M -\- 98 || בהז B יבר. M ישא בר II 

99 M — 1 || ויה M 2 || ׳חא B לחוה M 3 II 

 M 6 r םיתשו — M 5 |] הדוהי ר״א + M 4 || ינש

 II 9 רבד M 8 || ע״שבר ה״בקה ינפל + M 7 || יר.ונ

M ןתעובשמ םהירוחאל. 
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 תותוחפ הזע תותלד ן\אד ןנ־ירמגויר׳וגו| תותלדב
 רמא םירופאה תיבב ןחוט יהיו° :המא םיששמ
 אוה pf הריבע ןושל אלא הניחט ןיא ןנהוי יבר
 דחאו דהא לבש דמלמ יתשא רהאל ןהטת° רמוא
 רבעתתש ידב םירופאה תיבל־^רשא תא ול איבה"

die Flügel 8cc. und es ist uns überlieiert, 
dass die Torflügel von Aza nicht weniger 
als sechzig Ellen !nassen. 

^^°U11d er i/nissfc im Gefängnis mahlen. 

R. Johanan sagte: Unter "mahlen" ist die 
 Sünde zu verstehen, denn so [fleischliche] יתשד ימק ישיניא ירמאד ונייה אפפ בר רמא ונמיה
 -heisst es:”'.y^ möge mein Weib einem andc יבר רמאו .אלבוד אידירג אקופר ימקי^ארמה ארמה

 ren mahlen. Dies lehrt, dass jeder sein Weib התפנ םא רמאנש■ וילע תננזמ ®ותשיא הנזמה לב ןנחוי
 zu ihm ins Gefängnis brachte, damit sie ׳ונו יתשא רחאל ןחטת ביתבו ׳ונ^השא'^לע יבל
 von ihm geschwängert werde®T R. Papa "יב היתתיאו יראק יב'*והיא ישניא ירמאד ונייהו°1
 :sagte: Das ist es: was die Leute sagen לארשי תא ןד ןושימש ןנחוי יבר רמאו :יניצוב
 ,dem Weintrinker [setzt man] Wein vor ונו דחאכ ומע ןידי ןד° רמאנש םימשבש■ םהיבאכ':
 .dem Ackergräber einen Korb”®Grünkraut ךורב שודקה לש■ ומש■ לע ןושמש■ ןנחוי יבר רמאו
 i'erner sagte R. johanan: Wer die Ehe אלא 'וגו םיהלא^׳ה ןכמו *שמש■ יב° רמאנש■ ארקנ אוה
 bricht, dem bricht sein Weib die Ehe, denn ךורב שודקה לש■ ומ*ש ןיעמ אלא ההמי אל התעמ !5
 es heisst sich mein Herz nach einem ולוכ םלועה לב לע ןגמ-°אוה ךורב ■שודקה המ אוה

 Weib betören Hess 8cc. und darauf folgt: so ןנחוי יבר רמאו’ :לארשי^לע ורודב ןגימ״ןושמש ףא

 .möge mein Weib cmem anderen mahlen Scc ןושמש יפש ךליו״רמאנש■ היה תחא ולגרב רגיח םעלב

 Das ist es, was die Leute sagen: er mit ®ונת :הרא ילע ןפיפיש" רמאנשייהיה וילגר יתשבי
 .Kürbissen und sein Weib mit Gurken ןלוכו הלעמ לש■ אמגוד'® ןיעמ וארבנ השמה ןנבר -׳0
 -Ferner sagte R. johanan: Simson rieh ורעשב םולשבא וראו*צב לואש וחכב ןושמש■ ןהב וקל
 tete jisrael wie ihr Vater im Himmel, denn רםיו°ביתכד והכב ןוישמש וילגרב אסא ויניעב היקדצ

es heisst7vird sein Volk richten ime 

einer Scc. 

Ferner sagte R. Johanan: Simson wur- 
de nach dem Namen der Heiligen, gebene- 
deiet sei er, benannt, denn es heisst 
Sonne [semes] imd Schutz ist Gott der Herr 

Scc. — Demnach sollte er nicht radirUhver- 
den dürfen!? — Vielmehr, ähnlich dem Namen des Heiligen, gebenedeiet sei er; wie 
der Heilige, gebenedeiet sei er, die ganze Welt beschützt, ebenso beschützte Simson 
während seines Zeitalters die Jisraeliten. 

Ferner sagte R. Johanan: Bileam war lahm an einem Bein, denn es heisst: 
er ging allein [sephi].^ Simson war lahm an beiden Beinen, denn es heisst:“Vw«׳י Viper 

[sephiphonf^am Weg. 

Die Rabbanan lehrten: F'ünf wurden nach dem Ebenbild des Höchsten erschaf- 
fen, und sie alle sind daran®^'geschlagen worden. Simson an seiner Kraft, Saul ®‘"an 
seinem Hals. Absalom®®®an seinem Haar, Qidqijahu®"an seinen Augen und Asa®"an sei- 
nen Fhissen. Simson an seiner Kraft, wie es heisst:®״V«; loich seine Kraft von ihm. Saul 

Jud.16,21 

 1).3ז.ו0

ib.v.9 

M8g.123 

Gn.49,16 

P8.84,12 

Syn.IOSa 

Nm.23,3 

Gn.49,17 

Jud.16,19 
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 .אבה ׳לועה

330. Ih. V. 21. 331. Ij. 31,10. 332. Damit sie ebensolche kräftige Kinder bekomme. 333. 

So nach Rsj. Die Etymologie des W.s אידירג, das in den Handschriften sehr variirt, ist dunkel; viell. אדריג, 

das Abgeschnittene (vgl. אלוקדד אדריג), Abgeschabte; auf jeden Fall ist אלביד st. אלבוד zu lesen. 334. 

Ij. 3qg. 335. Gen. 49,16. 336. Ps. 84,12. 337. Gleich den übrigen Gottesnamen; cf. 

Bd. viij S. 518 Z. 19ff. 338. Num. 23,3. 339. Gen. 49,17. 340. Die W.e יפש u. ןופיפש 
werden v. ףוש, verrücken, (eines Gelenks) abgeleitet. 341. An dem, wodurch sie sich von den übrigen 

Menschen auszeichneten. 342. Der von hoher Statur u. besonders .schönem Körperbau war; cf. 

iSam. 10,23. 343. Der besonders schönes Haar hatte; cf. iiSam. 14,26. 344. Von diesem wird 

in der Schrift bezügliches nicht berichtet. 
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an''sein^''Halsrwie es heisstergriff תא לואש“ הקיו° ב־יתכד וראוצב לואש וילעמ וחכ 
Sani das Schweri nnd stürzte sich darauf. רמימל ןניעבדכ ורעשב םולשבא הילע לפיו ברחה 
Absaloni an seinem Haar, wie wir weiter er- רוע והיקדצ יניע תאו° ביתכד ויניעב והיקדצ ןמק 
klären werden. Qidqijahu an seinen Augen, וילנר תא הלה ותנקז'*תעל קר°“'ביתבד וילגרב אסא 
wie es he\sstf"21nd Qidqijaim Hess er die Au- 0 היל רמא ארנדפ ותזחאש בר רמא הדוהי בר רמאו“ 
gen blenden. Asa an seinen Füssen, wie es ארגדפ ימד יכיהךמחנ ברל קהנ ברד הירב ארטוז רמ 

 ירמאד'“אכיא עדי אנמ יהה רשבב טחמכ°היל רמא
 עמש היברמ ירמאד'° אכיאו היב שח הוה שחימ"
 :םעידוהל ותירבו ויאריל ׳ה דוס° ירמאד'°אכיאו היל

 10 איירגנא השעש ינפמ אסא שנענ המ ינפמ אבר שרד

heisst:"'*;«/;׳ zur Zeit seines Alters krankte 

er an seinen Füssen. Hierzu sagte R. Jehu- 
da im Namen Rabhs: Kr war vom Podagra 
befallen worden. Mar-Zutra, der Sohn R. 

Jud.14,1 

Gn.38,13 

Nahmans, fragte R. Nahman: Wie ist das תא עימשה אסא ךלמהו° רמאנש" םימבח ידימלתב 
Podagra? Dieser erwiderte: Wie eine Nadel הדוהי בר רמא יקנ ןיא יאמ יקנ ןיא הדוהי לב 
in lebendem Fleisch. — Woher wusste er ביתכ :התפוחמ הלכו״ורדהמ״ןתח וליפא בר רמא 
es? Manche sagen, er litt daran, manche התנמת הלע ךימח הנה° ביתכו התנמת ןושמש דריו° 
sagen, er hatte es von seinem LehreF״ge-15 הדירי היב ביתכ הבייהנגתנש ןושמש רזעלאיייבר רמא 
hört, und manche sagen :"Vöi• Geheinifiis לאומש יבר הילע היב ביתכ הב"הלעתנש הדוהי 
des Fierrn ist deneri, die ih71 fürchten, zuteil ארחו הדיריב אדח ויה תואנמת יתש״רמא ינמחנ רב 
und sein Bund tut er ihnen kund. \אהמ יתאד יאוה הנמת״אדה רמא אפפ בר הילעב 

Raba trug vor: Asa wurde deshalb be- אינתרו"ןמכ הילע אסיג יאהמ יתאדו"הדירי אסיג 
straft, weil er den Schriftgelehrten Fron-20 רמא םיניע חתפב בשתו° :שרנד אקושו יראב יבוי^יי׳•״ 
dienst auferlegte, denn es heisst:"V^’r Kö- לש וחתפב הל״הבשיו הכלהש דמלמ ירדנסכלא יבר 

J0S. 15,34 

 יבר ותוארל תופוצ״סיניע לכש םוקמ וניבא םהרבא
 רמוא אוה ןכו םיניע ומשש אוה םוקמ״בר רמא ןינה
 הנתנש רמא ינמחנ רב לאומש יבר״סיניעהו הופת,°
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nig Asa bot das ganze La71d JeMida, auf, 

niemand war frei. Was heisst: niemand war 

fr eil R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: 
Selbst ein Bräutigam aus seinem Gemach 
und eine Braut aus ihrem Baldachin. 

Es heisst ging 21ach Timnah 

hinab., und es heisst dein Schwiegen'- 

vater geht nach Timnah hina21ß} R. Kleäzar 
erwiderte: Simson wurde dadurch herab- 
gesetzt, daher wird bei ihm [der Ausdruck] 
hinabgehen gebraucht, Jehuda wurde dadurch erhöht, daher wird bei ihm [der Aus- 
druck] hinaufgehen gebraucht. R. Semuel b. Nahmani erwiderte: Es gab zwei [Orte 
namens] Timnah, einer hinabsteigend und der andere hinaufsteigend [zu erreichen]. R. 
Papa erwiderte: Es gab nur ein Timnah; wer aus der einen Seite kam, musste hinab- 
steigen, und wer aus der anderen Seite kam, musste hinaufsteigen, wie dies beispiels- 
weise bei Vardina, Be-Bari und dem Marktplatz von Naras der Fall isP". 

’"S/k setzte sich vor das Tor von Enajini. R. Alexandri sagte: Dies lehrt, dass sie 
hinging und sich vor das Tor unsres Vaters AbrahanP“setzte, ein Ort, den zu sehen 
alle Augen [enajim] ausschauten. R. Hanin im Namen Rabhs erklärte: Es gab einen 
Ort, der Enajim hiess, wie es heisst: 2md EnajinZ^. R. Semuel b. Nahmani 

344. iSarn. 31,4. 345. üReg. 25,7. 346. iReg. 15,23. 347. Gemeint ist wol Semuel, 

der Arzt war. Dass dieser der Relirer RN.s jb. Jäqob] war, wird im T. wiederholt berichtet; cf. Bd. i S. 143 

Z. 12 u. Bd. ij S. 53 Z. 12. 348. Ps. 25,14. 349. iReg. 15,22. 350. Gen. 38,13. 351. 

Diese 3 Orte lagen über einander an einem Bergabhaug. 352. Gen. 38,14. 353. Der, wie weiter 

folgt, eine Erholungsstätte für Reisende errichtet hatte. 354. Jos. 15,34. 355. Die La. םיניע (st. des 

masor. םניע) ist auch bei Origenes u. in der Vulgata vertreten; der Syrer hat םליע, dagegen aber der Cod. 

Ambrosian. םילע, worin ebenfalls eine Spur v. םינע zu finden ist. 
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 ^”erklärte; Sie gab ihren Worten Augen המותי ינא היונפ *ינא תרויג הרמאו^רירבדל םיניע
u21,33שיר^״רמא עבש ראבב לשא עטיו° :ינא הרוהמ ינא Sie sprach zu ihm: ich bin Proselytin, un- 

 .”verheiratet, Waise, und reiiP םידנמ ינימ לכ וב עטנו םדרפ השעש דמלמ שיקל
 רמא דהו סדרפ רמא דח הימחנ יברו הדוהי יבר
 עטיו ביתכד ונייה סדרפ רמאד ןאמל אמלשב הדנופ 3

Gn, 

’"*AV pflanzte eine Tamariske in Beer- 

Sebä. Res-Paqis sagte: Dies lehrt, dass er 
einen Obstgarten baute und darin aller- 
band köstliche Früchte pflanzte. R. Jehuda 

 Dan. 11,45 עטיו° ביתבדכ עטיו יאמ קדנופ רמאד ןאמל אלא

 םלוע לא ׳ה םשב םש ארקיו :׳וגו ונרפא ילהא
Coi.bדמלמ אירקיו אלא°ארקיו ירקית לא שיקל שיר רמא und R. Nehemja [streiten hierüber]; einer 

 sagt, einen Obstgarten, und einer sagt, eine אוה ךורב שודקה לש ומשל^׳וניבא םהרבא אירקהש
 Herberge. — Erklärlich ist der Ausdruck וכרבל ודמע ותשו ולכאש רחאל" בשו רבוע לכ הפב'“ !0
 -pflanzte nach demjenigen, welcher sagt, ei םתלכא םלוע יהלא“°לשמ םתלכא ילשמ יכו םהל רמא

Gn.38,15 האריו" :םלועה היהו רמאש ימל וכרבו וחבשו ודוה nen Obstgarten, wieso aber heisst es 
Meg.iüö התסכד םושמ״הינפ התפכ יכ הנוזל הבשחיו הדוהי nach demjenigen, welcher sagt, eine Her- 

 berge!? — So heisst es auch:^^Vr %mrd seine הינפ התסכש רזעלא יבר רמא הנוזל הבשה־"הינפ

 .Palastzelte pflanzen See יבר רמאי׳ינמהנ רב לאומש יבר רמאד הימה תיבב !5

 ,Ar nannte dort den Namoi des Herr}1’” ןיאצויו הכוז הימה תיבב העונצ איהש הלכ לכ ןתנוי

jes.1,1 ןוזח"בי.ףכד“'םיאיבנ רמתמ ןלנמ םיאיבנו םיכלמ הנממ des ezoigen Gottes. Res-Laqis sagte: Man le- 
 -se nicht er nannte., sondern er machte nen רבד יול יבר רמאו דודמ םיכלמ ןיומא ןב והיעשי

 neu. Dies lehrt, dass Abraham den Namen ווה יחא“היצמאו ןיומא וניתובאמ ונידיב תרוסמ הז:
Gn,38,25 >1בר רמא היל יעבימ“'תאצותימ איה תאצומ איה״צס des Heiligen, gebenedeiet sei er, im Mund 

 -aller Hin- und Herreisenden nennen mach אב ןקחירו לאמס אב הינמיס ואצמנש”רהאל רזעילא
ps,56,1 םלא הנוי לע חצנמל"ביתכד ונייהו^״ןבריקו לאירבג te. Nachdem sie gegessen und getrunken 

hatten, erhoben sie sich, um ihn zu prei- 
sen, da sprach er zu ihnen: Ihr habt nicht 
meines gegessen, sondern des ewigen Got- 
tes; dankt, lobt und preist den, durch des- 
sen Wort die Welt erschaffen worden ist. 

Da sah sie Jehuda und hielt sie für 

eine 1 Iure, denn sie hatte ihr Gesicht bedeckt. 

Musste er sie deshalb für eine Hure halten, weil sie ihr Gesicht bedeckt hatte? R. 
Eleäzar erwiderte: Sie hatte ihr Gesicht im Haus ihres Schwiegersvaters'%edeckt. R. 
Semuel b. Nahmani sagte nämlich im Namen R. Jonathans: Wenn eine Schwieger- 
tochter keusch im Haus ihres Schwiegervaters ist, so ist es ihr beschieden, dass Könige 
und Propheten aus ihr hervorgehen. Dies ist von Tamar zu entnehmen. Propheten, 
denn es heisst;’"WA’ Offenbarung Jesäjahus, des Sohns des Amof. Könige von David. R. 
Jehosuä b. Eevi sagte nämlich: Es ist uns von unsren Vorfahren überliefert, dass 
An109 und Amaga Brüder waren^^l 

'AS'A’ ward hinattsgeführt. Es sollte ja heissen: hinausgebrach^ד? R. Eleäzar sag- 
te: Nachdem ihre Beweisstücke^'"sich eingefunden hatten, kam Sammaeh'hmd entfernte 
sie; hierauf kam Gabriel und brachte sie zurück. Hierauf bezieht sich der Schrift- 

Dem Sangmeister, von der stummen Taube in der Ferne, ein Mikhtam Davids. 

350. Dli. sie gab ihm einleuchtende Erklärungen, als ihm gegen die Zulässigkeit des Verkehrs mit 

ihr Zweifel aufgestiegen waren. 357. Keine Götzendienerin, vom Vater unabhängig u. keine Men- 

struirende. 358. Gen. 21,33. 359. Dan. 1 1,45. 360. Gen. 38,15. 361. Er hatte 

in seinem Haus ihr Ge.sicht nie gesehen. 362. Jes. 1,1. 363. vSomit war auch Je.säjahu gleich Amo(,־ 
ein Nachkomme Davids, der Tamar entstammte. 364, Gen. 38,25. 365. Die Form תאצומ kann 

als Passivum v. אצמ, fnuini. aufgefasst werden, dagegen schliesst das Itpael einen Irrtum aus. 366. 

Cf. Gen. 38,18. 367. Der Engel des Bösen. 368. Ps. 56,1. 

45 M — הרמאו. B הרמא תא תירכנ אמש הל רמא העבחשכ 
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 וקחרתנש העשבףנחוי לבר רמא םתכמ דודל םיקחר
 אצלש םתכמ דודל תמללא הנולכ תלשענ הלנמלס
 םתכמ רחאיירכד לכל םתו ךמ הלהש’'דוד הנממ
 רהא רבד לוהמ אוהשכ דלונש המת ותכמ התלהש^’

 י לודגש למ לצא ומצע ןלטקה ותונטקבש םשכ םתכמ
 לא החלש אלהו" :ותלודנכייךכ הרות דומלל ונממ «״■38.25
 אמלתו"'[הרה לכנא ול הלא רשא שלאל] רמאל הלמה
 לרמאו בר רמא^רלבוט רב ארטוז בר”רמא° רמלמ הלל ^'[;675
 אדלסה ןועמש לכר רמא אנזלב רכ אנח'’בר רמא הל®'"׳“®'

 ח להול ןב ןועמש לכר םושמ ןנחול לכר רמא הל לרמאו
 לאו שאה ןשבכ ךותל ומצע ללפלש םדאל ול הונ
 רמא אנ רכה“ :רמתמ ןלנמ םלכרב ורלבח לנפ ןיבלל «״■3״׳««
 רכהב ולבאל'’רשלב רכהב אנלנח לברב אמהי״לבר
 אלה ךנב תנתכה אנ רכה°“רשלב רכהב והורשלב ׳^•3^.32

43b®גsיי אלא אנ ןלא״אנ®® :למל אנ רכה״יוהורשלב רכהב¬ 
 לנפ” רכה ךממ השקבב הלל הרמא’° השקכ ןושל ®®"
 רמאלו הדוהל רכלו° :לנממ”ךלנלע םללעת לאו ךארוב «״•38.26
«a»■רמא אנזלב רכ ןלנח בר רמאד° ונללה’’לנממ הקדצ «״׳ 
 רתסב םלמש םש שדקש ףסול אדלסה ןועמש לבר

 סךורב שודקה לש ומשמ תחא תוא ול ופלסוהו הבז
 םש שדקש הדוהל ומש ףסוהלב תודע° בלתכד אוה «־•«י.«
 שודקה לש ומש לע ולוכ ארקנו הכז אלסהרפב םלמש
 תב התצל לנממ הקדצ רמאו הדוהש ןולכ אוה ךורב
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erkenne" berichtete man״ es Sohns ist. Mit 
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R. Johanan sagte: Zur Stunde, wo ihre 
Beweisstücke entfernt worden waren, war 
sie wie eine stumme Taube. Ein Mikhtam 

Davids., ihr entstammte David, der jedem 
gegenüber geduldig [makh] und fromm 
[tarn] war. Eine andere Auslegung: Alik- 

tham., seine Wunde [makah] war heil [tarn], 
denn er ward beschnitten geboren’J Eine 
andere Auslegung: Alikhtani., wie er sich 
in seiner Kleinheit einem grösseren gegen- ! 
über klein machte, um das Gesetz zu stu- 
diren, so tat er dies auch in seiner Grösse”“. 

schickte sie zu ihrem Schwieger- 

vater und Hess ihm sagen: Von dem Mann, 

dem diese Sachen gehöre}:, bin icii schiva1 -{{׳ 
ger. Sollte sie es ihm ausdrücklich gesagt 
haben!? R. Zutra b. Tobija sagte im Na- 
men Rabhs, und manche sagen, R. Hana 
b. Bizna sagte es im Namen R. Simon des 
Frommen, und manche sagen, R. Johanan ^ 
sagte es im Namen des R. Simon b. Johaj: 
Lieber lasse sich ein Mensch in einen Kalk- 
ofen werfen, als das Gesicht seines Nach- 
sten öffentlich zu beschämen. Dies ist von 
Tamar zu entnehmen’”. 

^^'^Erkeome doch. R. Hama b. Hanina 
sagte: Mit ״erkenne" berichtete er’”seinem 
Vater, und mit "erkenne" berichtete man’” 
ihm. Mit ״erkenne" berichtete er, [wie es 

erkemie doch, ob es der Rock dein 

ihm: erkcmie doch, loem. 

Doch. Doch ist nichts anderes als ein Ausdruck der Bitte; sie sprach zu ihm: Ich 
bitte dich, erkenne das Antlitz deines Schöpfers und verbirg dein Auge nicht vor mir. 

Jehuda erkamite sie tind sprach: Sie ist in ihre}}} Recht gegen }}lieh. Das ist 
es, was R. Hanin b. Bizna im Namen R. Simon des Frommen gesagt hat: Joseph 
heiligte den Namen des Himmels”'im Geheimen, und es war ihm beschieden, dass 
man ihm einen Buchstaben vom Namen des Heiligen, gebenedeiet sei er, hinzugefügt 
hat, denn es heisst:”’(?A Zeugnis m JehosepJi'^setzte er es ein. Jehuda heiligte den Namen 
des Himmels öffentlich, und es war ihm beschieden, dass er ganz nach dem Namen 
des Heiligen, gebenedeiet sei er, benannt’”wurde. Als er bekannte und sprach: sie ist 

}}} ihrem Recht gegen niich., ertönte ein [himmlischer] Widerhall und rief: Du hast 

369. Dh. ohne Vorhaut, sodass er durch die Beschneidung nicht verwundet zu werden brauchte. 

370. Nach der Etymologie der 1. Auslegung. 371. Gen. 38,25. 372. Sie setzte sich der Gefahr 

aus, verbrannt zu werden, sagte aber nicht, dass sie von Jehuda schwanger sei. 373. Eine unan- 

genehme Nachricht. 374. Gen. 37,32. 375. Gen. 38,26. 376. Durch seinen Widerstand 

gegen die Versuchungen der Fran Potiphar.s, Gen. Kap. 39. 377. Ps. 81,6. 378. In den Namen 

 .ist das Tetragramm enthalten הדוהי aus dem Tetragramm eingeschoben. 379. Im Namen ה ist das ףסוי
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 Tamar und ihre beiden Kinder vor dem רואה ןזב היינב *ינשו רזבת תלצה התא הרמאו לוק
 Feuer gerettet, bei deinem Leben, dass ich ןמ ךיינבמ !השלש ךתובזב לייצמ 'ינאמ• ךייייה I )רוא
 durch dein Verdienst drei deiner Kinder אנמ 'ינממ !דקרצ ז !הירזעו’לאשיימ !דיננה רדנינ ןאמ

Gn,38.26 א^ן :םימיובב ואצי ינממ !הרמאו לוק תב התצי עדי vor dem Feuer retten werde. •— Wer sind 
 es? — Hananja, Misael und Äzarja^L לאומיש ברד !דומח אבמ לאוממ• רמא התעדל דוע ףסי •י
 -sie ist in ihrem Recht gegen mich. Wo העדימ* ןויב ימא רב לאוממ• ברד היממימ” ימא רב

s»11.17־ התעדל דוע ?!םי אלו אבה ביתב הנממ קספ אל°בומ• her wusste er es’"? — Ein [ himmlischer j 
üt.6,19,ראגתנ םולמיבא זףסי אלו לודג לוק° םתה ביתכו Widerhall ertönte und sprach: von mir ge- 

 .hen die Geheimnisse aus רמאנשיידרמ ורעשב םולשבא ןנבר ונת :רכו ורע־שב
 Aber er setzte nicht fort, ihr fernerhin וא וחלגבו רנו הפי שייא היה אל םולמ*באכו° !יי^»2!14,26

 -bemmohnen. Semuel der Greise, der Sch wie (וילע דבב יב חלגי רשא םימיל םימי ן*קמ היהו (רנו
 gervater des R. Semuel b. Ami, sagte im ןבאב םילקש םיתאמ ושאר רעש תא לקשו וחלגו
 Namen des R. Semuel b. Ami: Nachdeni ןילקוש ירופיצ ישנאו אירבט ישנאש ןבא אנת ךלמה

ib, iS,9 םולמיבא ארקיו רמאנמ• ורעמיב הלתנ ךכיפל הב’* er ihr einmal beigewohnt hatte, trennte er 
 :sich nicht mehr von ihr. Hierbei heisst es דרפה אביו דרפה לע בכר םולמיבאו דוד ידבע ינפל !•'יי
 -aber er setzte nicht fort, ihr fernerhin beiz71 ןתיו הלאב ושאר זחאיו הלחנה הלאה ךבומ׳ תחת
 zvohnen.^ und dort heisst Q^feine gewaltige רבע ויתהת רמיא דרפהו ן*רא!ד ןיבו םיממיה ןיב
 \''stimme ohne Atfh0r ”לואש עקבנ״״העש התואב לאעמשי יבר יבד אנת

ib,19,),הבו ךביו רע*מ*!ד תילע לע"לעיו ךלמה זגריו :ויתחתמ Absalom war stolz auf sein Haar 

 -c. Die Rabbanan lehrten: Absalom wi& ןתי ימ !םולשבא] ינב ינב םולשבא ינב ותכלב רמא 20
 dersetzte sich mit seinem Haar, denn es ״■5 תא טאל ךלמהו“ ינב ינב םולשבא ךיתחת ינא יתומ

 םולשבא םולשבא ינב לתנ לוק ךלמה קעזיו וינפ
 העבשמ היקםאד העבש !דמל"ינב אינמת ינה ינב ינב
 יבנל הישיר בירקד ירמאד אביא ךדיאו*’םנהינ ירודמ

ib. V.! 
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77 M ורעש תא לקשו חלגי רשא םימי ץקמ יהיו ושאר רעש 

 ןבא אנת רגו ילקש םיתאמ
 היקספימל אעב אריספס לקש
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heisst:’*■'.cvi!? Absalom schön war kein Mann 

8cc. 71nd %aenn er sem Haupthaar schor, und 

es geschah je nach A blai f eines Jahrs, dass 

er sich schor, weil es ihm lästig war, so schor 

er es ab, so wog sein Hazipthaar zweihundert 

Seqel nach königlichem [Gewicht]stein. Es 
wird gelehrt: Der [Gewicht]stein, mit dem 
die Leute von Tiberjas und die Leute von 
Sepphoris wiegen. Daher blieb er an sei- 

nein Haar hängen, wie es heisstbegegnete den Knechten Davids, Absalom 

ritt auf einem Ma7dtier, und das Alaultier kam t01ter das Z,weiggeflecht einer grossen 

Terebinthe, da blieb er mit dem Kopf an der Terebinthe hängen, so dass er zwischen 

Himmel imd Erde sclmebte, ivährend das Maultier 7mter ihm davonlief. In der Schule 
R. Jismäels wurde gelehrt: An jener Stunde spaltete sich die Unterwelt unter ihm’L 

’*’iOrt׳ erbebte der König lend ging auf den Söller des Tors hinauf und weinte und 

im Gehen sprach er also: Mein Sohn, Absalom, 0 meüi Sohn, mein, Sohn ^Ibsalom, dass 

ich an deiner Stelle gestorben wäre, Absalom mein Sohn, mein Sohn. U71d der König 

verhüllte sein Afigesicht und der König schrie mit latiter Stimme: Mein Sohn Absalom, 

Absalom mem Sohn, mein Sohn. Weshalb heisst es achtmal mem — Sieben, wo- 
durch er ihn aus den sieben Abteilungen des Fegefeuers’**brachte, und einmal, wie 
manche erklären, wodurch er seinen Kopf mit seinem Rumpf vereinigte, und wie 

380. Cf. Dan. Kap. 3. 381. Sie kauii sich ja auch anderen Männern hinjjjegeben haben. 

382. Dt. 5,19. 383. Das W. ףסי wird, wie im 2. Schriftvers (v. ףסא) mit aufhören übersetzt; er 

hörte nicht mehr auf, ihr beizuwohnen. 384. iiSam. 14,25,26. 385. Ib. 18,9. 386. 

Damit er sich durch das .Clischneiden iles Haars nicht befreie. 387. iiSam. 19,1. 388. Cf. 

B<i. ij S. 63 Z. 14 ff. 



Fol. 10b--11a SOTA l,viii,ix 201 

 םולשבאו":יתאד אמלעל היתייאד^יירמאד אכיאו היפוג
^1n9.״sy חקלש שיקל שיר רמא°“’חקל יאמ וייחב ול בציו חקל 
 [רגו! ךלמה קמעב רשא תבצמ תא ומצעל ער הקמ
 וכלמ לש הקומע הצעב אפפ רב*'אנינה"’יבר רמא

 i אצויב ךתיבמ הער ךילע םיקמ יננה°ביתכד°״*םלוע לש rs?!:״,״
 יבר רמא ןורבח קמעמ והחלשיו" רמוא התא רבדב
 רובקש קידצ ותוא לש הקומע הצעב אפפ רב*'אנינח“
 יכ" :ךערז היהי רג יכ עדת עודי" ביתכד^ורבהב;■sl®’יי
 ודלויו" ביתכהו ינב היל ווה אלו ןב יל ןיא רמאי'ן4%7

 0 ולהצי בר רמא תחא תבו םיגב השלש םולשבאל
 בר^" תוכלמל ןוגה ןב ול היה אלש ימידבא רב
 וריבה לש ותאובת ףרושה לכ ירימג רמא אדסה
 ביתכד באוידל’’היילק והיאו ושרויל ןב הינמ וניא
 ידי לא באוי תקלח ואר וירענ לא םולשבאי״רמאיו"

 5 ידבע ותיציו שאב הותיצהו וכל םירעש םש ולו
 הבוטה ןינעל ןכו :שאב הקלחה תא םולשבא
 העבש אכה אתעש אדח םתה ימד ימ :רכו םירמ
 רמאייק וניא הבוטה ןינעל^אמיא ייבא רמא ימוי
 אבר רמא אלא ינתק הבוטה ןינעל ןבו אה אבר היל

 0 םלועלו'"'הדמ התואבד הבוטה ןינעל ןכו ינתמ יכה
100b.״sv ותחא בצתתו :תונערפ תדממ הבורמ הבוט תדמ 
 הניכש םש לע ולוכ הז קוספ קחצי יבר רמאףלחרמ
 ותוחא ׳וגו בציתיו ׳ה אביו" ביתכד''בצתתו רמאנ''*'®“"׳-^׳’"
 קוחרמ"ביתכדףלהרמ תא יתהא המכחל רמא"ביתכד°*1’;;.3ו'!2

 5 ביתכד׳׳*המ ׳ה תועד לא יכ״ביתכדי״תעדל יל הארנ ׳ה

84 P 85 || הייתאד M — 86 1| ל״רא P 87 אננח II 

M — 88 1| ף״ב M 89 || ׳נש M — ׳תכד M 90 II 

 וידבע לא B 92 |1 באויד ׳ילקח M 91 || לכד ירימג ח״רא
 הקלחה תא ׳שבא ידבע ותיציו ביתכו ׳וגו באוי לא ׳שבא M .ואר
 M 94 II הבוטה...אלא...רמא — M 93 || ןכו .באויל רשא

 II ׳אנ — M 96 !ן הדמ B 95 || ול ןידדומ ןיא דדמש +
97 M 98 1| ׳תכו M — ׳תכד. 

manche erklären, wodurch er ihn in die 
zukünftige Welt brachte. 

^^Ahsalorn aber hatte ge7wmmen 'itnd hei 

Lebzeiten aufgestellt. Was hatte er genom- 
men? Res-Laqis erwiderte; Er hatte einen 
schlechten Kauf für sich genommen.^*Vג^h 
.Standsmilc im Königstal Scc. R. Hanina b. 
Papa sagte: Infolge des tiefen’^Beschlusses 
des Königs der Welt, denn es heisst 
he, ich lasse über dich Unheil aus deinem 

Haus erstehen. Desgleichen heisst esr^’Vr 
sandte ihn aus dem Tal Hebrofi. R. Hanina 
b. Papa sagte: Infolge des tiefen Beschlus- 
ses jenes Frommen, der in Hebron begra- 
ben isP“, denn es \1e{sstT^wissen sollst du, 

dass Fremdlinge sein werden deine Kinder. 

^^Denn er sprach: Ich habe keinen Sohn. 

Hatte er denn keine Söhne, es heisst ja: 
^^'und Absalom wtirden drei Sölme tind eine 

Tochter geboren^! R. Ji9haq b. Evdämi er- 
widerte: Er hatte keinen für die Königs- 
würde geeigneten Sohn. R. Hisda sagte: 
Es ist uns überliefert, dass, wenn jemand 
das Getreide eines anderen verbrennt, er 
keinen Sohn hinterlasse, der ihn beerbt, 
und er hatte das des Joab verbrannt, wie 
es heisst: sprach AbsalonK zu seinen 

Knappen: Sehet den Acker Joabs an ■meiner 

Seite; er hat daselbst Gerste, gehet und zün- 

det ih71 mit Feuer an. Da zündeten die 

Knechte Absaloms den Acker mit Fe^ler an. 

Ebenso hinsichtlich des Guten. 
Mirjam &c. Ist es denn gleich, da war es nur eine Stunde und dorP'‘*sieben Tage!? 
Abajje erwiderte: Eies: anders ist es aber hinsichtlich des Guten. Raba sprach zu 
ihm: Es heisst ja aber: ebenso hinsichtlich des Guten!? Vielmehr, erklärte Raba, meint 
er es wie folgt: ebenso hinsichtlich des Guten, dass mit demselben Mass gemessen 
wird, jedoch ist das Mass des Guten grösser als das Mass der Vergeltung. 

^'^Und seine Schivester stellte sich von fern. R. Ji9haq sagte: Dieser ganze Schrift- 
vers bezieht sich auf die Gottheit. Stellte sief denn es heisstkam der Herr 71nd 

stellte sich hin Scc. Seine Schivester., denn es heisst22^^ Weisheit: du bist meine 

Schwester. Von fern, denn es heisst:der Ferne erschien mir der Herr. Um zu 

wissen, denn es h.AssVFdenn ein Gott des Wissens ist der Herr. Was, denn es heisst; 

389. iiSani. 18,18. 390. Die im Text gebrauchten Worte für Tal u. Tiefe stammen von der- 

selben Wurzel. 391. iiSam. 12,11. 392. Gen. 37,14. 393. Des Erzvaters Abraham. 

394. Gen. 15,13. 395. iiSam. 14,27. 396. Ib. V. 30. 397. Das W. םולשבא, das im masor. 

Te.xt fehlt, ist auch in LXX u. beim Syrer erhalten. 398. Als die Jisraeliten auf Mirjam warteten. 

399. Ex. 2,4. 400. iSam. 3,10. 401. Pr.,7,4. 402. Jer. 31,2. 403. iSam. 2,3. 

S6 Talmud Bd.V 
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*°*7vas der FTerr, dein Gott, von dir verlangt. 

Geschehen.^ denn es heisstdenn Gott, der 

Herr, nnrd nichts geschehen lassen. Mit 

ihm., denn es heisster nannte ihn: 

r> der Herr ist Friede71. 

*"^Und es trat ein 77e71er König auf S:c. 

Rabh und Semuel [streiten hierüber]; einer 
sagt, ein wirklich neuer, und einer sagt, 
dessen Verordnungen neu waren. Einer 

 sagt, ein wirklich neuer, denn es heisst י
71euer■., einer sagt, dessen Verordnungen 
neu waren, denn es heisst nicht: er starb 
und es regierte. —^ Wieso heisst esF^der 

Joseph nicht kannte^d — Er tat so, als kann- 
I te er ihn nicht. 

‘"'"Und er sprach z71 seinem Volk: Siehe, 

das Volk der Kinder Jisrac'l. Es wird ge- 
lehrt: Er begann mit dem Ratschlag, da- 
her wurde er auch zuerst geschlagen. Er 

I begann mit dem Ratschlag, wie es heisst: 
7md er sprach zu semem Volk-, daher wurde 
er zuerst geschlagen, wie es heisst:'''’«(5^׳r 
dich, über dein Volk 7md■ über alle deine 

Die71er. 

i *^lV0la71, wir wollen klug gegen ihn ver- 

fahren. Es sollte ja "gegen sie''heissen!? R. 
Hama b. R. Hanina erwiderte: [Er sprach:] 
Kommt, wir wollen den Retter Jisraels 
überlisten. Womit richten wir sie? Richten 
wir sie mit Feuer, so heisst qsFsiehe, der 

Herr kommt im Ferner daher\ ferner heisst 
QSp'\ienn mit Feuer rechtet der Herr 8cc, 

Wenn mit dem Schwert, so heisst QsP^und 

Fol. 11a SOTA 

 “ אל *יכ“ ביתבד^ השעי ךמעמ לאש ךיהלא ׳ה המ°
 םולש ׳ה ול ארקיו° ביתכד־*ול רבד םיהלא [׳ה] השעי

 e;;53־ שממ שדה רמא דח לאומשו בר° רכו שדה ךלמ םקיו°

 שממ שדח רמאד ןאמ’ויתוריזג ושדחתנש רמא דחו
 אלד’ ויתוריזג ושדחתנש רמאד ןאמו שדח ביתכד

 Ex.1,8 ףסוי תא עדי אל רשא” יאמו' ךולמיו תמיו. ביתכ

 ומע לא רמאיו° :ללכ היל עדי אלד ןאמכ'ימד הוחד
 הליחת הצעב ליחתה אוה אנת לארשי ינב םע הנה
 ביתכד הליחת הצעב ליחתה אוה'הליהת הקל ךביפל

 ib.7,29 הבבו״ ביתכדכ הליחת הקל ךכיפל ומע לא רמאיו

 ib.1,10 יעבימ םהל"ול המכחתנ הבה° :ךידבע ילכבו ךמעבו

 ןעישומל םכחנו ואב"אנינה יברב" אמה’ יבר רמא היל
 jes,66,15 ד יוכ° ביתכ שאב םנודנ"םנודנ המב לארשי לש

 ib.v.16 ברחב רגו טפשנ ׳ה שאב יכ“ ביתכו אובי שאב ׳ה

 8ז״.22,23 סימב םנתנו ואב" אלא ודיב הפולש וברחו״יביתכ

 z־b.116a לובמ איבמ וניאש אוה ךורב שודקה עבשנ רבבש°

 j־s,64,9 ן^^דוי ןניא ןהו רגו יל תאז חנ ימ יכ° רמאנש םלועל

 תחא המוא לע לבא״אי־במ וניא ולוכ םלועה לכ לעש
 ןיאב ןה לבא איבמ וניא אוה ימנ יא איבמ אוה’'

 EX. 14,27 ותארקל םיסנ םירצמו״ רמוא אוה ןכו קותבי^ילפונו

 ib.18,11 רשא רבדב יב° ביתכד יאמ רזעילא יבר רמאד ונייהו

 Sy״.69a יאמ°’"ולשבתנ’'הב ולשיבש הרידקב םהילע ודז

 8״.25,29 ^דיזנ בקעי דזיו״ביתכד אוה הרידקד אנשיל ודז יאהד

 Syn.lOßä השלש יאמיס יבד רמא אבא רב אייה יבר רמא°

 ןיעיש םעלב ורתיו בויאו םעלב הצע התואב ויה

99 M ׳ה השעי S1 || ול ןמאנ תיב ינודא M — ויתוריזג...ןאמ I 

2 M -|- מ M 3 |j ויתחת. B — 4 !1 יאמו M היל 

 II 6 כ הליחת הקל...אוה — M 5 || רמאיו היל עידי אלד
M 7 |1 ׳חתנ M םכחתנו אב אייח P 8 II 9 11 רב 
P 10 |; אב M רשב לכ תא וברחבו ברחב אבי שאב יה שאב 
 11 לבא — M 12 II אלא רשב לכ תא וברחבו B 11 || ואב

13 M — 14 || אוה B וכותב j- M 15 II- 16 הב II 
M — דיזנ...יאמ. 

ein o-ezücktes Schwert in seiner Hand, Wollen wir sie vielmehr mit Wasser richten, 
denn der Heilige, gebenedeiet sei er, hat bereits geschworen, dass er keine Sintflut 
mehr über die Welt bringen werde, wie es heisst: denn eine Noahßut ist ■mir dies 8cc. 

Sie wussten aber nicht, dass er nur über die ganze Welt eine solche nicht bringen 
werde, wol aber bringt er eine über eine einzelne Nation. Oder auch: er wird nicht 
[die Flut über sie] bringen, sondern sie kommen und stürzen in diese, wie es auch 
heisstVPmd die Mip-ijim flohen ihm entgegen. Das ist es, was R. Eleäzar gesagt hat: 
Es heisst-Fdom das, ivomit sie frevelten [zaduj, kam über sie\ in dem Topf, in dem 
sie kochten, wurden sie gekocht. — Woher ist es erwiesen, dass zadu den Begriff 
Topf hat? — Es heisst:kochte Jaqob eine Topf speise [nazidj. 

R. Hija b. Abba sagte: Drei waren an diesem Ratschlag beteiligt. Bileam, Ijob 

404. Dt. 10,12. 405. Am. 3,7. 406. Jud. 6,24. 407. Ex.1,8. 408. Ib. V. 9. 

409. Ib.7,29. 410. Ib. 1,10. 411. Jes. 66,15. 412. Ib. V. 16. 413. Num. 22,23. 

414. Ex. 14,27. 415. Ib.18,11. 416. Gen. 25,29. 
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 ,und Jitliro. Bileam, der den Rat erteilte ובז° חרבש ורתי זירוסיב ןודינ !רתשש בויא גרהנ
wurde erschlagen"'; Ijob, der geschwiegen, 
wurde durch Züchtigungen bestraft; Jith- 
ro, der geflohen, war es beschieden, dass 
Enkelkinder von ihm in der Quaderhalle"" 
sassen, denn es heisst:‘"’?<«</ die Geschlech- 

tcr der Schriftgelelirten, die JäbuQ bewoJmen, 

die Tireätini, die Sinieätim und die Stika- 

fini; das sind die Qinim, die von Haniath^ 

 תוחפשמו°''רמאנש תיזגה תבשלב ובשיש וינב ינבמ"2.65
 םיתבופ םיתעמש םיתערת ןיבעי יבשוי םירפוס
 ביתבו בכר תיב יבא"תמחמ םיאבה םינקה המה
 ןיראה ןמ הלעו ונב םהלנו° :רנו השמ ןתח יניק ינבו°
 םדאכ אנהכ דב אבא יבר רמא היל יעבימ ונילעו
 ומישיו" :וריבהב ותללק הלותו ומצע תא״ללקמש ׳6•״■’'
 יבר יבד אנת היל יעבימ םהילע םיסמ ירש וילע
 ול ולתו ןבלמ ואיבהש דמלמ"ןועמש יבדב רזעלא

dem Stammvater des Hatises Rekhabhs, ab-10 םהל דמאש לארשימ דחאו״דחא לכו וראוצב הערפל 
stamnicn^wriA i&xwQ.xkiSi'&di Q.%•S°^tnddieSöh- רתוי התא סינטסיא םולכ ול ורמאי^ינא סינטסיא 
nc des Qenis, des Schwiegervaters Moses 8cc. םתלבסב ותנע ןעמל״^סישמש רבד םיסמ ירש הערפמ 

 •ירע ןביו° :לארשיד״םתולבסב הערפל ותונע ןעמל'* ׳״ Er wird gegen uns streiten 7md aus'^‘׳
dem Land ziehen. Es sollte ja heissen: und תונכסמש'* רמא דח לאומשו בר" הערפל תונכסמ 
W i r werden ziehen"'!? R. Abba b. Kahana !5 ןהילעב תא תונכסממש רמא דחו ןהילעב תא 
erwiderte: Wie wenn jemand einen B'luch םתיפ תא° :קסמתמךינבב קסועה לכ° רמ רמאד^יןין^^ 
über sich selbst sprechen will, ihn aber המלו המש’°םותיפ רמא דח לאומשו בד ססמעד תאו 
einem anderen anhängt. דחו ססורתמ"ןושאד ןושאדש ססמעד המש אדקנ 

'^Mnd sie setzten über ihn Fronvögte. ןושאדש םותיפ המש ארקנ המלו המש םסמער רמא 
Es sollte ja heissen: über siel? In der 20 הברי p ותא ונעי רשאכו" :ועלוב״סוהת יפ ןושאר 
Schule des R. Eleäzar b. R. Simon wurde שיר רמא היל יעבימ וצרפ קו ובר ןכ ץרפי ןכו 
gelehrt: Dies lehrt: dass sie eine Ziegel- :ןיורפי קו הברי p“ ןתרשבמ שדקה הוד שיקל 
form holten und sie Pareo an den Hals 
bängten, und wenn jemand von Jisrael sag- 
te, er sei"''empfindlich, erwiderten sie ihm: 
Bist du etwa empfindlicher als Pareo 1? 
Fronvögte [misim]\ etwas zum Fertigen"* 
[mesim]. Um ihn mit Fronarbeiten zu drük- 

ken\ um Pareo wegen der Fronarbeiten der Jisraeliten zu drücken"". 
^^Mnd sie bauten Vorratsstädte [miskenothj für Pareo. Rabh und Semuel [streiten 

hierüber]; einer erklärt, die die Besitzer in Gefahr bringen [mesaknoth]"', und einer 
erklärt, die die Besitzer zur Armut bringen [memaskenothj. Der Meister sagte nämlich: 
wer sich mit Bauerei abgibt, verarmt. 

‘‘^^Pithom tmd Ramses. Rabh und Semuel [streiten hierüber]; einer sagt, sein ei- 
gentlicher Name war Pithom, und Ramses wird es deshalb genannt, weil es nach und 
nach abbröckelte״ךmithroses], und einer sagt, sein eigentlicher Name war Ramses, und 
Pithom wird es deshalb genannt, weil es nach und nach von der Mündung des Ab- 
grunds [pi-tehom] verschlungen wurde. 

 y!? mehr sie ihn aber drücken, desto mehr nimmt er zu und breitet sich aus. Es sollte״
ja heissen: nahmen sie zu und breiteten sich aus!? Res-Eaqis erwiderte: Der heilige 
Geist verkündete ihnen: desto mehr wird er zunehmen, desto mehr wird er sich ausbreiten. 

417. Im Krieg mit den Midjanitern; cf. Num. 31,8 u. Jos. 13,22. 418. Sitz des Synedriums. 

419. iChr. 2,55. 420. Jud. 1,16. 421. Ex. 1,10. 422. Dh. er wird uns aus dem Land 

jagen. 423. Ex. 1,11. 424. Für grobe Maurerarbeit. 425. Worunter wol die oben 

genannte Ziegelform verstanden wird. 426. Er musste die Last tragen, um die Jisraeliten zur Arbeit 

zu verleiten. 427. Durch Absturz umzukommeu. 428. Bei der Fertigstellung eines neuen 

Bauwerks stürzte das ältere ein. 429. Ex. 1,12. 
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 Und cs graute ihnen "^[vajaqiifii] vor‘''' "םהייניעב ןימוד״וי־ש דמימ לארשל ינב ינפמ וצקיו

 den Kindern Jisrael. Dies lehrt, dass sie יבר ךרפב" לארשי ינב תא םירצמ ורבעיו" :םיצוקכ
 ihnen wie Dornen [q09im] in den Angen רמא ינמחנ רב לאומש יבר ךר הפב רמא רזעלא
 .waren ”רמחב השק הדבעב םהייח תא וררמיו״ :הכירפב
 Und die Migrijini hielten die Kinder"^' ףוסבלו םינבלבו רמחב הליחתב אבר רמא ׳ונו םינבלבו 5

 .jisrael ztir harten Arbeit [perekh] an. R |ודבע רשא םתדבע לכ תא’" :הדשב הדבע לבב|ו
 -pe]°״Eleäzar erklärte: Mit sanftem Mund יבר רמא ינמחנ רב לאומש יבר רמא ךרפב םהב
 rakh], R. Semuel b. Nahmani erklärte: Mit תכאלמו םישנל םישנא תכאלמ ןיפילחמ ויהש ןתנוי
 .aufreibender Arbeit [perikhah] אבה ךר הפב םתה ימנ”רמאד ןאמלו םישנאל םישנ
 Und sic verbitterten ihnen das Leben‘‘’' תויקדצ םישנ רכשב ארזע״ברי״שרד :הכירפביייאדו !0

 mit schvocrer Arbeit in Lehm tmd m Ziegchi העשב״״יםירצממ לארשי ולאגנ רודה ותואב^׳ויהש

 kc. Raba sagte: Anfangs in Lehm und in םהל ןמזמ אוה ךורב שודקה״םימ בואשל תוכלוהש
 Ziegeln, nachher aber: mit allerlei Arbeit םינד הצחמו םימ הצחמ’’תובאושו ןהידכב םינטק םיגד

 .auf dem Feld ''תחאו ןימה לש תחא תורדק יתש תותפושו תואבו
 ,Alle Arbeit, zu der sie sie anhielten'‘‘' ןתוא תוציחרמו הדשלךהילעב לצא תוכילומו םיגד לש 15

 mit Härte. R. Semuel b. Nahmani sagte תוקקזנו ןתוא תוקשמו ןתוא תוליכאמו ןתוא תוכסו
 im Namen R. Jonathans: Sie gaben den ׳וגי םיתפש ןיב ןובכשת םא״רמאנש םיתפש ןיב ןהל
 Weibern Männerarbeit und den Männern םירצמ תזיבל לארשי ובז םיתפש ןיב ןובכשת״רכשב
 Weiberarbeit. Und auch derjenige, der oben קרקריב היתורבאו ^םבב הפחנ הנוי יפנכ(ו)״רמאנש
 das Wort perekh\ erklärt: mit sanftem] עיגמש ןויכו םהיתבל תואב תורבעתמש ןויכו ץורח 20
 Mund, erklärt es hier: mit aufreibender חופתה תחת הדשב תודלויו"תוכלוה ןהידלומ ןמז
 .Arbeit ךורב שודקהו ׳וגו ךיתררוע חופתה תחת° רמאנש
 R. Ezra trug vor: Durch das Verdienst ןתוא ריפשמו ריקנמש ימ" םורמ ימשמ חלוש אוה
 -der frommen Weiber jenes Zeitalters wur םויב ךיתודלומו" רמאנש דלוה תא תרפשמש וזי״היחכ
 .den die jisraeiiten aus Mi9rajim erlöst ןמש לש דהא ןילוגע ינש ןהל טקלמו"׳וגו תדלוה 25
 Wenn sie Wasser schöpfen gingen, fügte ןמשו עלסמ שבד והקניו" רמאנש שבד לש דחאו

der Heilige, gebenedeiet sei er, kleine Fi- 
sehe in ihre Krüge, und sie schöpften die 
Hälfte Wasser und die Hälfte Fische. Sie 
setzten dann zwei Töpfe auf, einen mit war- 
mem WMsser und einen mit Fischen, und 
brachten sie ihren Männern aufs Feld. So- 
dann wuschen sie sie, schmierten sie sie, 

gaben ihnen zu essen und zu trinken und begatteten sich mit ihnen zwischen den 
Hürden, wie es \\eisstH70enn ihr zwischen den Llürden lagert 8cc. Als Belohnung für 
das Eagern zwischen den Hürden war den Jisraeiiten die Beute von Mi9rajim beschie- 
den, denn darauf heisst ^sFTaubc71flügel""mit Silber bedeckt, die Sclmingen mit grün- 

lichern Gold, Nach ihrer Schwängerung kehrten sie heim, und als die Zeit ihrer Nie- 
derkunft heranreichte, gingen sie wiederum aufs Feld und gebaren unter den Apfel- 
bäumen, wie es \\As?X.\'‘י'unter dem Apfelbaum -weckte ich dich Scc. Der Heilige, ge- 
benedeiet sei er, sandte ihnen dann aus den himmlischen Höhen jemand, der sie 
reinigte und putzte, wie die Hebamme das Kind putzt, wie es \\&.sstfh17td deme Ge- 

burt, am Tag, an dem du geboren wurdest Scc. Er besorgte ihnen dann zwei Kugeln, 

Ps. 68,14 

ib. 

Cnt. 8,5 ' 

Ez.1e,4 ; 

Dt. 32,13 

34 M — 35 \\ ןימוד M 36 \\ אכריפב M םתדובע לכ יאמ 
 M 39 II ׳בריפ M 38 |1 ימנ — M 37 || ןתנוי ר״א

 M 42 II רשיב + M 41 || אריוע B 40 || אביקע ׳ר

 II 45 הצחמ — M 44 || ו + M 43 |1 ׳בלוה ויהש

M — 46 || ראבו M — 47 || הדשל M 48 ובכשש II 

M — 49 || ׳לויו M רפשמו ןתוא דקנמו M 50 |i — וז... 

51 v דלוה .םהל ןתונו 

aus Oel und eine aus Honig, wie es heisst:"״£:r Hess ihn Honig saugen aus einem eine 
432. Ps. 68,14. 

434. Cant. 8,5. 
430. vSie verleiteten sie dazu durch schöne Worte. 431. Ex. 1,14. 

433. Die Jisraeiiten werden mit einer Taube verglichen; cf. Bd. i S. 640 Z. 28ff. 

435. \lz. 16,4. 436. Dt. 32,13. 



P9.129,3 

E;.16,7 

ib. 

Ex.15,2 

ib.1,15 

ib,v.16 

Jar.18,3 
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 השענו"ןגרוהל ןייאב םירצמ ןהב ןיריכמש ןויכו ׳וגו
 ןישרוחו םירווש ןיאיבמו עקרקב ןיעלבגו סג ןהל
 רהאל" ׳וגו םישרח ושרח יבג לע° רמאגש ןבג לע
 רמאגש״הדשה בשעכ ןיאצויו ןיצבצבמ ויהךיכלוהש
 ןיאב ןילדגתמש"ןויכו ךיתתג הדשה חמצכ הבבר׳’
 יאבתו ילדגתו יברתו" רמאגש ןהיתבל םירדע םירדע
 םירדע ירדעב אלא םידע ידעב ירקת לא“םידע ידעב
 והוריכה םה םיה לע אוה ךורב שודקה הלגנשכו
 םירצמ ךלמ רמאיו" :והוגאו ילא הז" רמאנש הליהת
 התבו השא רמא דח לאומשו בר ׳וגו תירבעה תדלימל
 דבכוי התבו השא רמאד ןאמי״התומחו הלכ רמא דחו
 עבשילאו דבכוי התומחו הלכ רמאד ןאמו םירמו
 דבכוי וז הרפש איגתד התבו השא רמאד ןאמכ״איגת
 רבד דלוה תא תרפשמש הרפש המש ארמג המלו

205 SOTA 

Felsen und Oel 8ce. Sobald die Mi^rijim sie 
bemerkten und sie töten wollten, geschah 
ihnen ein Wunder, indem die Erde sie ver- 
schlang. Jene holten dann Rinder und 
pflügten [die Erde] über ihnen, wie es ; 

auf in einem Rüeken haben die Pßü- 

ger gepflügt 8cc. Nachdem jene fortgegan- 
gen waren, schossen sie heraus und kamen 
hervor wie das Kraut des Felds, wie es 
heisst;''^'‘2?^ Myriaden, wie die Sprösslinge des 1 

Felds, maehte ieh dieh. Nachdem sie heran- 
gewachsen waren, kamen sie herdenweise 
nach Haus, denn es heisstvermehrtest 

dieh und wurdest gross, tmd gingst umher 

51 M עקרקב ׳ליחמ ןהל ןישועו M 52 II — 53 ]! ויה 

M — 54 || ךיתתנ...׳אנש M ןילדגמש P — 55 II לא... 

 II ןאמד ׳יתוכ M 57 || התומהו...ןאמ — M 56 || םירדע

58 M — 59 || העו,פ...וז M דלול ׳עשעשמו M 60 II 

 II 63 (כ רמאד...העשב — M) 62 || ןנח B 61 || עישויש

M לא M 64 II + ןהל ־א. 

in höchstem Reiz, und man lese nicht 15 וז’* העופ הימיב לארשי וברו ורפש הרפש רחא 
ädjirn [höchstem Reiz], sondern edre ädarim האיצומו^דעיופ התיהש העופ המש ארקנ המלו םירמ 
[vielen Herden]. Als der Heilige, gebene- שדוקה חורב העופ התיהש העופ רחא רבד דלוה תא 
deiet sei er, sich ihnen am Meer offenbarte, :לארשי תא עישומש״״ןב דלתש ימא הדיתע תרמואו 
erkannten diese ihn zuerst, wie es heisst: רמא םינבא יאמ ׳וגו תוירבעה תא קדליב רמאיו״ 
''"'dieser ist mein Gott, ich will ihn verherr- 20 העשב" ןהל רמא ןהל רסמ לודג ןמיס ןינה" בר 
liehen. תיאו םינבאכ תוננטצמ היתובירי דליל תערוכש 

""Da sprach der König v071 M[rajim השע אוה הנהו רצויה תיב''דראו״ ביתכדכ רמאד 
2?/■ den ehräischen Hebammen 8cc. Rabh und ךריו ןאכמ ךרי הז רצוי המ'^ םינבאה לע הכאלמ 
Semuel [streiten hierüber]; einer sagt, es 
war eine Frau und ihre Tochter, und ei- 
ner sagt, eine Schwiegertochter und ihre 
Schwiegermutter. Nach demjenigen, wel- 
eher sagt, eine Frau und ihre Tochter, wa- 
ren es Jokhebed und Mirjam, und nach 
demjenigen, welcher sagt, eine Schwiegertochter und ihre Schwiegermutter, waren 
es Jokhebed und Elisebä. Fs gibt eine Fehre übereinstimmend mit demjenigen, wel- 
eher sagt, eine Frau und ihre Tochter, denn es wird gelehrt: Siphra‘'‘'Jst Jokhebed, 
und sie wird deshalb Siphra genannt, weil sie das Kind putzte [mesapereth]. Eine an- 
dere Erklärung: Siphra [hiess sie deshalb], weil in ihren Tagen die Kinder Jisrael sich 
fruchtbarten [separu] und mehrten. Puä‘''''ist Mirjam, und sie wird deshalb Puä ge- 
nannt, weil sie redete^^Jj^oä] und das Kind hervorbrachte. Eine andere Erklärung: Pua 
[hiess sie deshalb], weil sie durch den heiligen Geist redete und sprach: Meine Mutter 
wird ein Kind gebären, das Jisrael erlösen wird. 

"Kr sprach: Wenn ihr den Ebräerinnen Gebttrlshilfe leistet See. Was ist abnajim’”? 
R. Hanin erwiderte: Er übergab ihnen ein wichtiges Zeichen und sprach zu ihnen: 
Wenn [das Weib] zum Gebären niederkniet, werden ihre Schenkel kalt wie Steine [aba- 
nim]. Ein anderer erklärt: Wie geschrieben steht:■""/(?// ging hinab in des Töpfers Haus, 

und siche, er machte ein Werk auf den Steinen•, wie der Töpfer einen Schenkel auf 

437. Ps. 129,3. 438. Ez. 16,7. 439. Ex. 15,2. 440. Ib. 1,15. 441. Die Ex. 1,15 

als eine der beiden Hebammen genannt wird. 442. Das Rufen u. Einreden auf die Wöchnerin galt 

als Beruhigungs- u. Fördemngsmittel bei der Geburt; cf. Frizzi, םיניע חתפ, Bd. v fol. 43®. 443. Ex. 

1116. 444. Gebärstuhl, der im angezogenen Schriftvers genannt wird. 445. Jer. 18,3. 
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 der einen Seite, einen Schenkel auf der ןאכמ ךריו ןאכמ ךרי השא ףא עצמאב ןדסו^^ןאכמ

 anderen Seite und den Block in der Mitte ^^'יבר רמא ותא ןתמהו [אוה] ןב םא" :*יעצמאב דלוהו
 hat, so ist dies beim Weib der Fall: ein הינפ תב הטמל וינפ ןב ןהל רסמ לודג ןמיס אנינח

 Schenkel auf der einen Seite, ein Schenkel הלעמל t ושע^^אלו םיהלאה תא תדלימה ןאריתו
 auf der anderen Seite und das Kind in יסוי יבר רמא היל יעבימ ןהל רגו ןהילא רבד רשאכ 5
 .der Mitte ועבתנ אלו הריבע רבדל ןעבתש דמלמ אנינה יברב:

 °יחתו

Ex.1,16 

b.v.17 

 ׳יי■ ותימה אלש ןייד אל אנת םידליה תא ןי
 "•י9 ןרמאתו" :ןוזמו םימ םהל תוקפסמ ויהש אלא ןתוא

iChr.2,19 

‘‘‘'^Wcnn es ein Knabe ist, so tötet Um. 
R. Hanina sagte: Er übergab ihnen ein 

 wichtiges Zeichen: bei einem Knaben ist תויה יאמ רגו םישנכ אל יב הערפ לא תדלימה
 -lodas Gesicht nach unten, bei einem Mäd היה אכירצ אל ימ היה^^וטא שממ תויה אמיליא

 .eben ist das Gesicht nach oben^^^gerichtet הלשמנ היהכ וז המוא ול’ ורמא’ הדולואל יתירהא
G״.49,9 הליא ילתפנ שהנ [ןד] יהי ןד הירא רוג° הדוהי’' 'ייDie Hebammen aber fürchteten Gott 

 -und taten nicht, zvie zu ihnen [alehen] ge ןימינב [ו]רוש רובב ףסוי םרג רמה רכששי ההלש
 ?!heissen’״sprochen Scc. Es sollte ja Iahen היב ביתכ היב ביתכד [ףרטי] באזfהיב ביתכ אלד
 ,R. jose b. R. Hanina erklärte: Dies lehrt ו'21יהיו° :רגו הצבר תוירא ןיב איבל ךמא המ°היב’'ביתכ !5."

 ,aufgefordert hatte’״dass er sie zur Sünde םיתב םהל שעיו םיהלאה תא תדלימה וארי יכ
 .sie aber sich nicht erbitten Hessen יתב רמא דהו היולו הנוהכ יתב רמא דח לאומשו״בר
 .Sic erhielten die Kinder am Leben’’" השמו ןרהא היולו הנוהכ יתב רמאד ןאמ תוכלמ
 Es wird gelehrt: Nicht genug, dass sie sie ביתכד יתאק םירממ ימנ דוד תוכלמ יתב רמאד ןאמו

 nicht töteten, sondern sie versorgten sie יתרפא תא בלכ ול הקיו (בלכ תשא) הבוזע תמתו°'20
is־m.17,12:רגו יתרפא שיא ןב דוד|ו]° ביתכו רוה תא ול דלתו auch mit Wasser und Nahrung.“״ 

 :65 ‘''‘"Da sprachen die Ilebammen zu Par cd (M — ןאבמ...ןדסו) || M 66 ן דלוו| M) 67 + ...העש
B 70 II ןכירצ [אל] ימ ׳ויח M 69 jj ח״רב ׳טח M 68 || (םינבאכ Nicht zvie die Weiber 8:c. Was heisst hajöth., 
 ,wollte man sagen, dem Wortlaut gemäss + אלא !M71 j— ול || M 72 ירא רמ ןד הדוהי ׳ירא רמ'(!)
 -Hebammen, so benötigt ja auch eine Heb ׳תפנ || M 73 — ו |M 74 j המ ׳נש הימאב M 75 [j יולו.

amme bei der Geburt einer anderen Hebamme!? Sie sprachen zu ihm: Diese Nation 
wird mit dem Wild [haja] verglichen. Jehuda:״Vm junger Lözve. Dan:״Vm7״ Schlange 
zjüird Dan sein. Naphtali:‘''VT ist eine freisclmeifende Hinde. Jissakhar:knochiger 
Esel. Joseph: ״Vm erstgeborener Stier. Binjamin: reissender Wolf. Bei denen dies״* 
geschrieben ist, ist es geschrieben, und von denen dies nicht geschrieben ist, heisst es: 
"^zvas zjuar deine Mutter für eine Lözvin, zzmschen jungen I^özven lagernd Scc. 

'find ziieil die Hebammen Gott fürchteten, machte er ihnen Häuser. Rabli und 
Semuel [streiten hierüber]; einer erklärt, Häuser des Priestertums und Eevitentums, 
und einer erklärt, Häuser des Königtums. Einer erklärt, Häuser des Priestertums und 
Eevitentums: Ahron und Mosel!; einer erklärt, Häuser des Königtums, denn auch 
David stammte von Mirjam ab, denn es heisst:als Azuba, die Frau Kalebs, ge- 
storben zvar, nahm Kalcb die Ephrath, die ihm den Hur gebarund ferner heisst es: 
"“David zvar der Sohn eines Manns von Ephrath Scc. 

446. Nach der Erklärung des Ts. (Nid. 31») in der Tage der Begattung. 447. Ex, 1,17. 448. 

Die Präposition לא wird in der Regel bei einer direkten Rede gebraucht, worauf gewöhnl. das W. רמאל 
folgt, in der erzählenden Form dagegen das gekürzte ל. Möglicherweise hat nach dem T. das Verb רבד in 
Verbindung mit לא den Begriff sich unterhalten, während es in Verbindung mit ל den Begriff befehlen, 

gebieten hat (wie auch הוצ mit ל konstruirt wird); stichhaltig ist wol beides nicht. 449. Auch das 
Verb אב in der Bedeutung beschlafen wird mit לא konstruirt. 450. Sie erhielten sie am Leben, 
dh. sie gewährten ihnen Unterhalt. 451. Ex. 1,19. 452. Gen. 49,9. 453. Ib. V. 17. 
454. Ib. V. 21. 455. Ib.V. 14. 456. Dt. 33,17. 457. Gen. 49,27. 458. Die 

Vergleichung mit einem wilden Tier. 459. Ez. 19,2. 460. Ex. 1,21. 461. iChr. 2,19. 

462. iSam. 17,12. 
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'"^Kafcb, der Sohn Hcfrons, zeugte mit תועירי תאו״השא הבוזע תא דילוה ןורצה ןב בלבו° 

Aziiha, seinem Weib, und mit jeriöth; tmd הנפי ןב ןורצה ןב ןודראו בבושו רשי הינב הלאו 

das sind deren Söhne: jeser, Sobab und Ar- אוה זנק ןב יתכאו םילגרמ תצעמ” הנפש ןב אוה׳‘ 

don. Wieso der Sohn Hegrons, er war ja אבר רמא"בלכ יחא זנק p לאינתע הדכליו״ביתכד 

der Sohn jephunes!? — Ein Sohn, der sich 5 •;טש יזנקה״ ביתכד ימנ אסיד״ הוה זנקד וגרוה׳‘ 

vom Ratschlag der KundschafteE‘^abwand- לכהש הבוזע המש ארקנ המלו םירמ וז הבוזע הנימ 

te [pana]^‘^ — Aber immerhin war er ja הל ביסנ הוה בסנימ אלהו דילוה התליחתמ״הובזע 

der Sohn des Qenaz, denn es \\e\savfund הלעמ םימש םשל השא אשונה לכ ןנחוי יבר רמא 

öthniei, der Sohn des Qenaz, der Bruder ןימוד הינפ ויהש תועירי הדלי וליאכ בותכה וילע 

Kaiebs, nahm es ein^d Raba erwiderte: Er 10 רשי הינוב אלא הינב ירקת לא הינב הלאו תועיריל 

war ein Stiefsohn des Qenaz. Dies ist auch ןודראו ורצי“ תא בבישש בבוש ומצע תא רשיש 

zu beweisen, denn es heisst:^״V^r Qcmziter'"'׳, ןימח הינפ ויהש לע ירמאד אכיאו“ורצי תא הדרש 

schiiesse hieraus. Äzuba, das ist Mirjam, האלח םישנ יתש ויה עוקת יבא רוחשאלו" :דרול 

und sie wird deshalb Äzuba genannt, weil רוהשא ומש ארקנ המלו בלכ הז רוחשא הרענו 
anfangs alle sie verlassen [äzbuha] hatten^J 15 עוקת באכ הל השענש יבא תוינעתב“וינפ ורחשוהש 
Zeugte\ er hatte sie ja geheiratet!? R. Jo- השענ“םישנ יתש ויה םימשבש ויבאל ובל תא עקתש 

hanan erwiderte: Wer eine Frau im Namen הרענו האלח אל הרענו האלח*’ םישנ יתשכ םירמ 

Gottes״°nimmt, dem rechnet es die Schrift האלח ינבו״ הרענ ףוסבלו האלח הליחתב אלא יאוה '"•'׳■ז 

an, als hätte er sie gezeugt. Jeriöth, ihr התריבחל״‘הרצ תישענש תרצ ןנתאו רהצ(י)ו תרצ 

Gesicht glich den Vorhängen [jeriöth]. Das 20 האורה לכש ןנתא םירהצכ ןימוד הינפ ויהש רהצ 

sind deren S0hne\ man lese nicht baneha ומע לכל הערפ וציו״ :ותשאל ןנתא ךילומ התוא^*יי׳^^ 

[Söhne], sondern boneha [Erbauer], ]eser, רמאו רזנ ומע לע ףא אנינח יברב יפוי יבר רמא 
 םא הליחתב“רזג תוריזנ שלש אנינח יברב יסוי יבר

 הראיה דוליה ןבה לכ ףוסבלו ותא ןתמהו אוה ןב

76 M — 77 || אוה M -|- 78 1| ׳רשי M ׳יגרוח jl 
79 M — 80 || ׳חתמ M ןדרא ומצע M 81 II — אכיאו... 

 M 84 II ׳רמ השענ — M 83 || תינעתב M 82 || דרול

 .׳התב — M 86 || היתורבחל B 85 || אלא...האלח —

er richtete sich gerade [jiserj. Sobebh, er 

zerbrach [sibeb] seinen Trieb. Ardon, er 

überwand [rada] seinen Trieb. Manche er- 

klärten: Ihr Gesicht glich einer Rose [ve- 

red]. 

'''"'Ashur, der Vater Teqoäs, hatte zwei 

Weiber. Heläh und Naära. Ashur, das ist Kaleb, und er wird deshalb Ashur genannt, 

weil sein Gesicht durch Fasten״'schwarz [husharu] geworden war. Der Vater, er war 

ihr״‘ein Vater geworden. Teqoä, sein Herz presste sich [taqä] an seinen Vater im 

Himmel. Hatte zwei Weiber, Mirjam war wie zwei Weiber״^geworden. Heldh und Naära, 

sie war nicht Heläh und Naära, sondern zuerst Helah [kränkelnd] und nachher Na- 

ära [jugendlich]. die Söhne Heldhs waren Qereth, Qohar mtd Ethnan. Qereth, sie 

war die Rivalin [?ara] ihrer Genossinnen geworden״‘. Qohar, ihr Gesicht glich dem 

Mittag [9aharajim]. Ethnan, wer sie sah, brachte seiner Frau ein Geschenk [ethnan]״’. 

^^^Pareö befahl seinem ganzen Volk. R. Jose b. Hanina sagte: Auch über sein Volk 

verhängte er dies. Ferner sagte R. Jose b. R. Hanina: Drei Befehle erliess er. Zuerst: 

wenn es ein Knabe ist, so sollt ihr ihn töten', hierauf: jeden neugeborenen Sohn sollt 

463. iChr. 2,18. 464. Cf. Num. Kap. 13. 465. Deshalb wird er "Sohn Jephunes" 

genannt. 466. Jud. 1,13. 467. Jos. 14,6. 468. Er wird aber nicht, wie sein Bruder, 

Sohn des Qenaz genannt. 469. Wol wegen ihres Aussatzes. 470. Nur um das göttliche 

Gebot der Fortpflanzung auszuüben; dies war bei der kränklichen, u. wie weiter folgt, hässlichen Miijam 

der Fall. 471. iChr. 4,5. 472. Er kasteite sich u. flehte, dass er beim Ratschlag der Kund- 

schafter unbeteiligt bleibe. 473. Seinem Weib Mirjam, die wegen ihrer Kränklichkeit der Pflege 

benötigte. 474. Durch ihren veränderten Zustand nach ihrer Genesung. 475. iChr. 4,7. 

476. Durch ihre Schönheit nach ihrer Genesung. 477. Jeder geriet durch ihre Schönheit in Auf- 

regung. 478. Ex. 1,22. 
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ihr i71 den Fhcss 1verfe71\ und zuletzt ver- 

!längte er dies auch über sein Volk. 

 a ging em Mami aus dem Stamm(/’״

Lcvi. Wohin ging er? R. Jehuda b. Zebina 

erwiderte: Er ging nach dem Rat seiner 

Tochter. Es wird gelehrt: Aniram war der 

Bedeutendste seines Zeitalters, und als der 

ruchlose Pareo befohlen hatte, dass jeder 

Knabe, der geboren wird, in den Fluss ge- 

worfen werde, sprach er: Wir mühen uns 

nun vergeblich ab. Da stand er auf und 

schied sich von seiner Frau. Hierauf stan- 

den alle auf und schieden sich von ihren 

Frauen. Da sprach seine Tochter zu ihm: 

Vater, dein Befehl ist schlimmer als der 

des Pareo. Pareo erliess ihn nur über Kna- 

ben, du aber über Knaben und Mädchen. 

Pareo erliess es nur für diese Welt, du 

aber für diese und für die zukünftige Welt. 

Pareo ist gottlos, und es ist zweifelhaft, 

ob sein Befehl befolgt wird oder nicht, du 

aber bist ein Frommer, und dein Befehl 

wird sicher befolgt, denn es heisst 

du aussprichst, so wird es vollbracht. Da 

 .stand er auf und nahm seine Frau wieder ׳

Hierauf standen alle auf und nahmen ihre 

Frauen wieder. 

‘^'''Er nahm. Es sollte ja heissen: er 

nahm wieder!? R. Jehuda b. Zebina erwi- 

derte: Er behandelte sie wie bei der [erst- 

maligen] Heirat; er setzte sie in eine Sänf- 

te, während i\hron und Mirjam vor ihr 

Mutter der Kinder freut sich, 

o sie bereits hundertdreissig Jahre alt war. 

Fol. 12a SOTA 

 E«.2,1 תיבמ שלא ךליו" :רזג ומע לע ףא ףוסבלו והכילשת

 ךלהש אניבז רב הדוהי בר רמא ךלה ןכיהל יול
 הארשךויכ היה רודה לודג םרמע אנת ותב תצעב
 והכילשת הראיה דוליה ןבה לכ עשרה הערפ רמאש
 ודמע ותשא תא שריגו דמע ןילמע ונא אושל רמא 5
 השק אבא ותב ול הרמא ןהיתושנ תא ושריגו ןלוכ
 לע אלא רזג אל הערפש'* הערפ לשמ רתוי*'ךתריזג
 הערפ תוביקנה לעו םירכזה לע תרזג התאו''םירבזה
 םלועלו הזה םלועב״התאו הזה םלועב אלא רזג אל
 הניא קפס ותריזג תמייקתמ קפס עשרהדדערפ אבה :
 תמייקתמ ךתריזגש יאדוב קידצ התא'“ תמייקתמ

 'ן■28 ותשא תא ריזההו דמע ךל םהיו רמא רזגתו"רמאנש

 יעבימ רוזהיו״הקיו :ןהיתושנ תא וריזההו ןלוכ ודמע
 השעמ ול''השעש אניבז רב הדוהי יבר"רמא היל
 הינפל ןידקרמ םירמו ןרהאו ןוירפאב הבישוה ןיהוקיל !

 ק5.113,9תב תא :ההמש םינבה םא"ורמא״תרשה יכאלמו
 B1.120־ -ל לרקו א^ות״ הנש םישלשו האמ תב רשפא"יול

 התרוהש דבכוי וז אנינה יברב״אמה יבר רמאד״״תב
 Nm.26,59 תתא הילי רשא"רמאנש תומוחה ןיב“ התדילו ךרדב

 םירצמב התרוה ןיאו םירצמב התדיל םירצמב יולל ;
 ^'■2>2רהתו° :תורענ ינמיס הב ודלונש'הדוהי יבר רמא“

 יחרי אתלת היב ארבעימ תוה'אהו ןב דלתו השאה
 התדיל שיקמ אניבז רב הדוהי יבר רמא ארקיעמ
 אלש התדיל ףא רעצב אלש התרוה המ התרוהל
 לש הקתיפב ויה אלש'תוינקדצ םישנל ןאכמ רעצב ;

86 V ׳רפ רזגש |M 87 j — 88 || רתוי M -|- עשרה !! 

89 (M — םירכזה...התאו) || 90 M 91 םלועבו ז״העב תרזג II 

M 92 || קפס ׳וה עשר M 93 ׳ריזג יאדו התא קידצ התאו II 

M ריזחיו. V 94 || בשיו P — ׳ר VM 95 II 96 הל II 
M 97 || ׳וא M — 98 || איוה M — ד P 99 II רב II 
1 f M- 2 1| םירצמב M -|- תב הל ירקו + M 3 II 

 .הקתפב ןניאש M 5 || הוה P 4 || אניבז רב

tanzten, und die Dienstengel sprachen 

 Die Tochter Ixvis. Wieso nennt er sie, י
noch ״Tochter״!? R. Hama b. R. Hanina sagte nämlich, es^”war Jokhebed, die unter- 

wegs’*'konzipirt und zwischen den Mauern''“geboren wurde, denn es heisst:^*VzW Levi in 

MiQrajim gehörest ward-, nur ihre Geburt war in Mi^rajim erfolgt, nicht aber ihre Kon- 

zeption. R. Jehuda erwiderte: Es hatten sich bei ihr Merkmale der Jugend eingestellt. 

'^'Die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn. Sie war ja bereits drei Monate 

vorheF''schwanger!? R. Jehuda b. Zebina erwiderte: Er vergleicht damit ihre Geburt 

mit ihrer Schwängerung, wie die Schwängerung schmerzlos erfolgt war, eben.so er- 

folgte die Geburt schmerzlos. Hieraus, dass die frommen Weiber in der Besiegelung 

der Hava'“nicht einbegriffen waren. 

477. Ib. 2,1. 478. Ij. 22,28. 479. Ps. 113,9 480. Die hier genannte Tochter Devis. 

481. Auf der Reise Jäqobs nach Miqrajim. 482. Innerhalb des Gebiets von Mi9rajitn. 483. 

Num. 26,59. 484. Ex. 2,2. 485. Bevor er sie wiedernahm, wie weiter erklärt wird. 486. Dass 

sie bei der Geburt Schmerzen erleide; cf. Gen. 3,16. 
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‘•^'Und sie sah, dass er gut war. Es wird ריאמ יבר אינת אוה בוט יכ ותא ארתו° : הוח 
o-elehrt: R. Meir erklärte: Sein Name war יבר ומש היבוט רמוא הדוהי יבר ומש בוט רמוא 
 ס

Tob [gut]. R. jehuda erklärte: Sein Name דלונ םידמוא םידחא תואיבנל ןונה רמוא הימחנ 

war Tobija [Gottesgüte]. R. Nehemja er- השמ דלונש העשב° םירמוא םימכחו לוהמ אוהשכ 

klärte: Er war für die Prophetie würdig. 5 יכ ותוא ארתו אבה ביתכ רוא ולוכ תיבה' אלמתנ 

Manche erklären: Er wurde beschnitten'“' יכ רואה תא םיהלא אריו° םתה ביתכו אוה בוט 

geboren. Die Weisen erklären: Als Mosel! אלא םירצמ ונמ אלד'םיחרי השלש והנפצתו“ :בוט 

geboren wurde, füllte sich das ganze Haus יחרי אתלת היב ארבעימ תוה“ איהו הרדהאד' העשמ 

mit Licht, denn hierbei heisst es: und sic הינפצת יאמא וניפצה דוע הלכי אלו° :ארקיעמ 
sah, dass er gut war, und dort'““heisst es: 10 דיליתמד יארצמ יעמש’ ווהד אכיה לכ אלא ליזיתו 
und Gott sah das Licht, dass es gut war. יועמו והניעמשילד יכיה יכ םתה יקונירטממ אקוני 

'“WA verbarg ihn drei Monate. Die Mi9- :ףגו םינטק םילעש םילעש ונל וזחא° ביתכד והידהב 
rijim zählten seit der Zeit, wo er sie wie- רזעלא יבר רמא אמוג אנש יאמ אמג תבת ול חקתו° 

dernahm, während sie bereits drei Monate לכו ןפוגמ רתוי ןהילע ביבח םנוממש"םיקידצל ןכימ° 

mit ihm schwanger war. !5 לאומש יבר״למב ןהידי ןיטשופ ןיאש“ יפל המל ךכ 
'“WA konnte ihn aber nicht länger ver- רבד’“ ינפב דומעל לוכיש ךר רבד רמא ינמחנ רב 

bergen. Weshalb denn, sie hätte ihn noch אנת תפזבו רמחב הרמהתו :השק רבד’“ינפבו ךר 
weiter verbergen sollen!? — Wenn die Mi9- קידצ ותוא חירי אלש ידכ ןרחבמ תפזו םינפבמ רמח 
rijim erfahren hatten, dass irgendwo ein רזעלא׳יייכר ףוסב םשתו דליה תא הב םשתו :ער חיר 
Kind geboren wurde, so brachten sie da 20 םגא“ רמא ינמחנ רב לאומש יבר” ףוס םי רמא’“ 

Kinder hin, damit jenes sie höre und mit ץהרל הערפ תב דרתו“ :ולמק ףוסו הנק“ ביתכדכ 

ihnen schreie. [Hierauf deutet] der .Schrift- יחוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמא ראיה לע 

vers: fangt tms Füchse, kleine Füchse 8cc. רמוא אוה ןכו היבא'“ ילולגמ ץוחרל הדריש דמלמ’' 

nahm sie eine Kiste aus Rohr. היתרענו“ :רגו ןויצ תונב תאצ תא”'ה ןיחר םא° 

Weshalb aus Rohr? R. Eleäzar erwiderte: 25 ןושל אלא וזרדכילה ןיא ןנחוי יבר רמא ףגו תכלה 

Hieraus, dass den Frommen ihr Geld lie- ארתו““’ :תומל ךלוה יכנא הנה°רמוא אוה ןכו התימ 

ber ist als ihr Körper'’“. —• Weshalb dies? ילוצאל ועב אקד וזחד ןויכ ףוסה ךותב הבתה תא 

— Weil sie ihre Hände nicht nach Raub 5 j- M- 6 || לכ M 7 || ׳צמ הל ונמ אלו m ׳רדהד P 8 II 

9 M 10 || ףיעמש B אקוני. M םתה וושמו ׳קוני ausstrecken. R. Semuel b. Nahmani erwi- 

derte: Etwas Weiches, das sowol Weichem 

als auch Hartem widerstehen kann. 

‘'^Und sie verstrich sie mit LeJun und 

mit Pech, Es wird gelehrt: Innen Lehm 

und aussen Pech, damit dieser Fromme nicht Uebles rieche. 

'“WA tat darin das Khid ^lnd setzte sie ms Schilf. R. Eleäzar erklärte: Ins Schilf- 

meer. R. Semuel ^b. Nahmani erklärte: In das Schilf, wie es heisst: Rohr und Schilf‘''’^ 

verwelken. 

 תוה —
 ׳הילע ןיביכחש M 11 || ׳תכד והיידהב יתינו ׳משילו ינעמד ה״כ

 11 ׳עילא M 14 11 רבד — M 13 || בר M 12 || רתוי ינוממ

15 B 16 [[ רמוא M 17 || ׳וא ׳ומש ׳רו M — דמלמ II 
18 M + 19 || ׳יב M — תא M 20 II — וז M 21 II 

 .השמל...ארתו —

stieg die Tochter Pareds hinab, tim sich im Fhtss zu ״waschen. R. Johanan sag- 

te im Namen des R. Simon b. Johaj: Dies lehrt, dass sie hinabgestiegen war, um sich 

vom Götzenschmutz ihres Vaterhauses zu reinigen, denn es heisst:'““זעder Herr den 

Unflat der Töchter Gijons gewaschen Scc. 

‘''‘'‘Und ihre Mädchen gingen 8cc. R. Johanan sagte: Unter ״gehen" ist hier das Ster- 

ben zu verstehen, wie es \\Q\sstf‘siehe, ich gehe sterben. 

‘‘‘‘Da sah sie die Kiste im Schilf. Als jene sahen, dass sie Mosel! retten wolle, 

487. Ohne Vorhaut. 488. Gen. 1,4. 489. Ex. 2,3. 490. Das Rohr ist zwar weniger 

widerstandsfähig, jedoch wolfeiler als anderes Holz. 491. In diesem Schriftvers kann unter ףוס nur 

das Schilf verstanden werden. 492. Ex. 2,5. 493. Jes. 19,6. 494. Gen. 25,32. 

27 Talmud Bd.V 
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sprachen sie: Herrin, in der Welt ist es 

üblich, dass, wenn ein König aus Fleisch 

und Blut einen Befehl erlässt, selbst wenn 

die ganze Welt ihn nicht befolgt, seine 

 רשב ךלמ םלוע לש וגהנמ ונתריבג הל ורמא השמל
 ןימייקמ ןיא ולוב םלועה לכ םא“ הרדג רזוג םדו
 תרבוע׳^ראו התוא ןימייקמ ותיב ינבו וינב התוא
 הלשתו :עקרקב ןטבה^לאירבג אב ךיבא תריזג לע
 Kinder und seine Familienangehörigen ihn רמא דה הימהנ יברו הדוהי יבר החקתו התמא תא יי

 -befolgten, du aber willst den Befehl dei התמא ביתכד הדי רמאד ןאמ התחפש רמא דהו הדי

 nes Vaters übertreten. Da kam [der Engel] רמאד ןאמלו“^דדי ביתכ אלדמ התחפש רמאד ןאמו

 .Gabriel und schlug sie zu Boden ריישד עקרקב ןטבהו לאירבג אב תרמא אה התחפש

 schickte ihre Magd tmd Hess sie הדוחל םקימל אבלמ תבד אחרוא''ואלד אדח הל

 holen. R. Jehuda und R. Nehemja [streiten ןל עמשמ אק אה הדי בותביל הדי רמאד ןאמלו !0

 hierüber]; einer erklärt Arm^ und einer '“י^\אצומ התא ןכו רמ רמאד° יבוברתשיא בברתשיאד

 erklärt Magd. Einer erklärt Arm, denn es םיעשר ינישב אצומ התא ןכו הערפ תב לש התמאב

15aלא שיקל שיר רמאו“^תרבש םיעשר ינם*° ביתכד'* heisst amatha״^; einer erklärt Magd, denn 

 -es heisst nicht Hand“'®®. — Nach demjeni תא והארתו התפתו“ :התבבירש^“אלא תרבש ירקת3''2

 -gen, welcher Magd erklärt, [ist ja einzu אנינח יברב יסוי יבר רמא היל יעבימ ארתו דליה !5

 wenden,] du sagtest doch, Gabriel kam und דלי היל ירק הכב רענ הנהו :ומע הניבש התארש

 schlug sie zu Boden!? — Er Hess ihr eine יבר ירבד רענכ ולוקו דלי אוה אנת רענ היל ירקו

 zurück, weil es für eine Königstochter nicht השמל ותישע^‘ ןב םא° הימחנ יבר ול רמא הדוהי

 schicklich ist, allein zu sein. — Sollte es תפוח ומאייול התשעש דמלמ אלא םומ לעב וניבר

 -doch nach demjenigen, welcher Arm er למהתו°:ותפוחלדדכזא אל אמש הרמא הביתב”םירוענ 20

 klärt, Hand heissen!? — Damit lehrt er יבר רמא העדי אנמ הז םירבעה ידלימ רמאתו וילע

 .uns, dass [ihr Arm] sich ausgedehnt hatte יבר רמא^^דז לוהמ ותוא התארש אנינה יברב יסוי

 findest'״Der Meister sagte nämlich: Dies ןיאו לפונ הז התעדמ אלש האבנתנש דמלמ ןנחוי

 .du auch beim Arm der Tochter Pareös ביתכד יאמ רזעלא יבר רמאד ונייהו לפונ רחא

Ferner findest du es auch bei den Zähnen״“ 

der Frevler, denn es heisst:״V?k Zälme der 
22 M — 23 || םא M 24 |1 ירבעת M ׳רקב ןתוא טבחו II 
25 M ןאמו [M 26 j 27 || תבל אערא חרוא M יבוברתשאד 
 II 30 ו — M 29 II ר״ש ׳תכד — M 28 || ןכ בברתשא
M 31 |1 תבברש M 32 || תישע M — ומא M 33 II 

 .התעדמ...רמא — M 35 |1 הפוחל P 34 || ותפוחל...הביתב —

Frevler hast du zerschmettert.^ und Res-Ea- 

qis sagte, man lese nicht sibarta [zerschmet- 

tertj.^ sondern sirbabta [ausgedelmt]. 

^°°Da öffnete sie sie und sah es, das Kmd, Es sollte ja heissen: und sah!? R. Jose 

b. R. Hanina erwiderte: Sie sah die Gottheit bei ihm““‘. 

^°°Und siehe, es war ein wemender Knabe. Er nennt ihn Kind und er nennt ihn 

Knabe? — Es wird gelehrt: Es war ein Kind, dessen Stimme aber glich der eines 

Knaben —Worte R. Jehudas. R. Nehemja sprach zu ihm: Demnach hast du ja unsren 

Meister Mosch zu einem fehlerbehafteten““gemacht!? Vielmehr lehrt dies, dass seine 

Mutter ihm in der Kiste einen Knabenbaldachin machte, denn sie sagte: vielleicht ist 

es mir nicht beschieden, seinen Hochzeitsbaldachin [zu sehen]. 

Und sie erbarmte sich seiner und sprach: Eines von den Kindern der Ebräer ist die- 

ses. Woher wusste sie es? R. Jose b. R. Hanina erwiderte: Sie sah, dass er beschnitten 

war. Dieses. R. Johanan sagte: Dies lehrt, dass sie, ohne es zu wissen, weissagte: die- 

ses ist hineingefallen, aber kein anderes wird hineinfallen“““. Das ist es, was R. Eleäzar 

495. Er liest mit den Targumim התמא, ihren Arm. 496. Für diesen Begriff wird nur der Aus- 

druck די חלש gebraucht. 497. Die Ausdehnung eines Orgaus; cf. Bd. iij S. 596 Z. 16ff. 498. Cf. 

Bd i S. 195 Z. 20ff. 499• Ps• 3,8. 500. Ex. 2,6. 501. Das Suffix וה bezieht sich 

auf die Gottheit u. die Partikel תא hat hier die Bedeutung mit. 502. Durch die anormale Stimme; 

Mogeh war Eevite u. Eeviten werden durch schlechte Stimme für den Tempeldienst untauglich; cf. Bd. viij 

S. 871 Z. 11 ff. 503. In den Fluss; an diesem Tag war dieser Befehl aufgehoben worden. 
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^ heisst ivenn sic zu euch ם־ינעדיה לאו תובאה לא ושרדי״םכילא ורמאי יכו״''J9!,8 •־־ 
sprechen: Befragt doch die Totenbeschwörer ןיפוצ המ ]יעדוי םניאו ]יפוצ״ םינהמהו םיפצפצמה 

und die Wahrsager, die da flüstern mid לש ]עישומש ואר ]ינהמ המ ]יעדוי ]ניאו ]יגהמ 

nmrmeln\ sie flüstern''"und wissen nicht, דוליה ]בה לכ ורמו ודמעי״הקול אוה םימב לארשי 
was sie flüstern, sie murmeln und wissen 5 אל ןת ורמאייהשמל הוידשד ]ויב והכילשת הראיה 

nicht, was sie murmeln. Sie sahen, dass der קיא*'םהו והייתרימלי'ולטב אנמיס אוהה יכ'” ]ניזה 
Erlöser jisraeis durch Wasser geschlagen רמאד ונייהו״ ונייהו הקול אוה״הבירמ ימ לעש ]יעדוי sy101.״‘‘ 

werden werde, da standen sie auf und be- 20.13הבירמ ימ המה° ביתכד יאמ אנינח יברב״יאמה״יבר ״״יי 

fahlen: jeden neugeborenen Sohn sollt ihr ונייהו ועטו הערפ ינינגטצא וארש המהי'ובר רשא 

in den Fluss werfe71. Nachdem Mosel! hin-10 ]הל רמא ׳ונו ילגר ףלא תואמ שש״״השמ רמאקד ^^■ייי^י 

eingeworfen worden war, sprachen sie: Wir אנינח יבר :םכלוכ םתלצנ יליבשב לארשיל השמ 

sehen jenes Zeichen nicht mehr. Hierauf היה ]סינב'“ דחאו םירשע םויה ותוא רמא אפפ רב 
hoben sie diesen Befehl auf. Sie wussten ונוברי^׳אוה ךורב שודקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא 

aber nicht, dass er wegen des Haderwas- הז"םויב םיה לעייהריש רמול דיתעש ימ םלוע לש 
sers^^geschlagen werden werde. Das ist es, 15 םויה ותוא רמא אנינח רב אחא יבר הז״םויב הקלי 
was R. Hama b. R. Hanina gesagt hat: שודקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא היה ]ויפב השש 
Es heisst:'°'Z)ai' ist das Hadcrivasser, 7vo sie הרות לבקל ד״תעש ימ םלוע לש ונובר אוה ךורב 

haderten\ das ist es, das die Sternkundigen רמאד ]אמל אמלשב הז םויב הקלי הז״םויב יניס רהמ 

Pareos gesehen und sich geirrt haben. Dar- רמ רמאד״ יחרי אתלת"הל תחכשמ ]ויפב הששב QiSa 

auf bezugnehmend sagte MjSsSa.flsechsJ1un- 20 העבשמו״השמ דלונ רדאב העבשבו תמ״רדאב העבשב 

derttause7tdÄiann Fussvolk&c. Mosch. s^t3,ch. רמאד ]אמל אלא יהרי אתלת ]ויפב השש דעוי^׳רדאב 
 הנש התוא הל תחכשמ יכיה ]פינב דחאו םירשעב

 ]ורחא לש ובורו ]ושאר לש ובור התיה תרבועמ

 ךלאה הערפ תב לא ותחא רמאתו" :םלש יעצמאו

35 M 36 || יכ היהו b M- 37 || םכינב M יפצפצמ' |] 

38 4- M 39 [| ו M -|- 40 || םימב M 41 אנמיסל II 

M 42 || ןתריזג M 43 || ןיא M — 44 11 ל״ה M 

 47 11 ש המה — M 46 || רב P 45 || אפפ רב ׳גינח

M 48 || ששכ M -)- 49 |[ םוי M — 50 11 ע״שר M 

 M 53 II — י״ת — M 52 11 ה + M 51 || י״הע —

 .העבשבו P 54 || רדאב ׳שבו תמ

zu den Jisraeliten: Durch mich^seid ihr 

alle gerettet worden. 

R. Hanina b. Papa sagte: Jener Tag 

war der einundzwanzigste Nisan, und die 

Dienstengel sprachen vor dem Heiligen, 

gebenedeiet sei er: Herr der Welt, der der- 

einst an diesem Tag am Meer einen Eob- 

gesang anstimmen wird"“, soll an diesem 

Tag geschlagen werden!? R. Aha b. Hani- 

na sagte: Es war der sechste Sivan, und 

die Dienstengel sprachen vor dem Heiligen, gebenedeiet sei er: Herr der Welt, der 

dereinst an diesem Tag das Gesetz am Berg Sinaj in Empfang nehmen wird, soll 

an diesem Tag geschlagen werden!? — Allerdings waren es drei Monate"‘nach dem- 

jenigen, welcher sagt, es war der sechste Sivan, denn der Meister sagte, Moseh starb 

am siebenten Adar und ward am siebenten Adar geboren, und vom siebenten Adar 

bis zum sechsten Sivan sind drei Monate, wieso aber stimmt dies nach demjenigen, 

welcher sagt, es war der einundzwanzigste Nisan"'!? — Jenes Jahr war ein Schaltjahr; 

die grössere Hälfte des ersten, die grössere Hälfte des letzten und der mittelste"'voll- 

ständig. 

’’'^Fa sprach seine Schwester zu der Tochter Pareos: Soll ich gehc71 ttnd dir eine Am- 

504. Jes. 8,19. 505. So nach Cod. M; nach unsrem Text: sie schauen. 506. Cf. Num. 20,8ff. 

507. Num. 20,13. 508. Ib. 11,21. 509. Das W. ילגר hat hier (wie Gen. 30,30) die Bedeutung: 

in meiner Spur, durch mich. 510. Beim Durchzug durch das Schilfmeer, Ex. Kap. 15. 511. Die 

Mo.seh von seiner Mutter verborgen worden war. 512. Es bleiben nur 1 Monat u. 14 Tage zurück. 

513. Das Jahr hatte 2 Monate Adar, u. er war vom 7. des 1. Adar bis zum 21. Nisan verborgen, die die 

Schrift schlechthin als 3 Monate bezeichnet. 514. Ex. 2,7. 

27• 
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mc von den Ebräeri}1nen riifcnl Weshalb 

gerade von den Ebräerinnen? — Dies lehrt, 

dass man Mosel! allen n1i9rischen Weibern 

herunireichte, er aber nicht saugen wollte. 

Er sagte: Soll etwa der Mund, der dereinst 

ib.v.9 ' 

 אנש יאמו” תירבעה ןמ תקנימ השא ךל יתארקו

 תוירצמה לכ לע השמל והוריזחהשילמלמ תויריעמ

 הניכשה''שע רכדל דיתעש הפ” רמא קני אלו ןלוכ

j־s.28,9 ף^ו העד הרוי ימ תא°ביתכד ונייהו'’אמט רכד קניי 

 ”בלהמ ילומגל העומש ןיבי ימלו העד הרוי ימל

Ex.2,8 ׳וגו ■יכל הערפ תב הל רמאתו° : םידשמ יקיתעלו mit der Gottheit reden wird. Unreines sau- 

 /gen!? Hierauf deutet der Schriftvers:'"/bW *המלעכ תוזירזב” הבלהש דמלמ רזעלא יבר רמאי

 ivill er Erke71ntnis lehrenE^, wen mit seiner ”*תא המילעהש המלעהיירמא ינמחנ רב לאומש יבר

 -Predigt tmter richten? Von der Milch Ent ׳דליה תא״יכיליה הערפ תב הל רמאתו° ז הירבד

 .v0hnte, von der Brust Geiiommeneהניאו האבנתמ אנינה יבדב’'אמח יבר רמא הזה !0 7

 :Da sprach die Tochter Pareös zu ihr'ןתא ינאו° :יכילש אה יכיליה האבנתמ המ תעדוי '‘"־•"

 Geh 8cc. R. Eleäzar erklärte: Dies lehrt, dass ןייד אל אנינה יבדב“" אמה יבר רמא" ךרכש תא

 -sie schnell wie eine jungfrau'^'ging. R. Se ןהל ןינתונש אלא ןתדיבא ןהל ןיריזחמש םיקידצל

M6g.14aתוהא°'ונו ןרהא תוחא האיבנה םייימ חקתו“ :רכש" muel b. Nahmani erklärte: Jungfrau^ weil 

 .”'sie die Sache'’Verheimiichte ירמאו בר רמא םרמע בר רמא השמ תוחא אלו ןרהא !5

 :Da sprach die Tochter Pareös zu ihr""' האבנתמ התיהש דמלמ בר רמא ןמחנ בר רמא הל

F01.13p דלתש ימא הדיתע תרמואוךרהא תוהא איהשכ Da hast d71 das Kind.R.Yiama.h. RMamna. 

So■״ 12־ לכ''אלמתנ השמ דלונש ןויבו° לארשי תא׳״עישומש 

 רמא השאר לע הקשנו היבא דמע רוא ולוכ תיבה

 רואיל"והוליטהש ןויכו ךיתאוכנ המייקתנ יתב הל

ib.15,20 

20 

Ex.2,4 

 ןכיה יתב הל דמא השאר לע החפטו היבא דמע

 י העדל קחרמ ותחא בצתתו" ביתכד ונייהו” ךיתאובנ
 ףסוי :התאובנ ףוסב אהי המ עדיל ול השעי המ

 G״,50,7 רבקל ףסוי לעיו°ביתכד״ארקיעמ אנש יאמ :׳Dfהכז

 לכו° רדהו ׳וגו העדפ ידבע לכ ותא ולעיו ויבא תא 25

sagte: Sie weissagte, ohne zu wissen, was 

sie weissagte: da hast du, da hast du deines. 

'""Und ich werde dir demen Lohn geben. 

R. Hama b. R. Hanina sagte: Nicht genug, 

dass man den Frommen ihren Verlust zu- 

rück gibt, sondern man gibt ihnen noch 

einen Lohn. 

'""Da nahm Mirjam die Prophetin, die 

Schwester Ahr0ns 8cc. Die Schwester Ahrons 

und nicht die Schwester Moses? R. Amram 

sagte im Namen Rabhs, und wie manche 

sagen, R. Nahman im Namen Rabhs: Dies 

lehrt, dass sie, als sie noch nur die Schwe- 

Ster Ahrons^“'war, weissagte und sprach: 

Meine Mutter wird einen Sohn bekommen, 

der Jisrael erlösen wird. Als Mosel! gebo- 

ren ward, füllte sich das ganze Haus mit Licht, da stand ihr Vater auf, küsste sie 

aufs Haupt und sprach zu ihr: Meine Tochter, deine Weissagung ist in Erfüllung ge- 

gangen. Als man ihn aber in den Fluss warf, stand ihr Vater auf, schlug sie aufs 

Haupt und sprach zu ihr: Meine Tochter, wo ist nun deine Weissagung!? Das ist es, 

was geschrieben steht: Seine Sc/rwester stellte sich von ferne, tim zu erfahren., was mit 

ihm geschehen 7vird\ um zu erfahren, was endlich aus ihrer Weissagung geschehen 

wird. 

Joseph war es beSCHiEden &c. Weshalb heisst es zuerst: foseph ging hin- 

auf, um seinen Vater zu begraben, und alle Diener Pareös zogen 7nit ihm hinauf 8cc. so- 

515. Jes. 28,9. 516. Die erklärende Wiederholung im Text erübrigt sich durch die Uebereiu- 

Stimmung der Uebersetzung. 517. E-x. 2,8. 518. Erklärung des im Schriftvers gebrauchten 

W.s המ׳לע, das v. aram. םילע (םלא), kräftig sein, abgeleitet wird. 519. Dass sie seine Schwester ist. 

520. Das W. המלע wird v. םלע, verborgen sein, abgeleitet. 521. Ex. 2,9. 522. Ib. 15,20, 523. 

Vor der Geburt Moses. 524. Gen. 50,7. 

ib.v. 8 

53 M — ׳בעמ ש״מו M 54 jj 55 ]1 ׳ריזחהש V 

 ׳עילא ד M 58 II ו -[- P 57 || ה — M 56 || ה״בקה
 M 61 II ר — P 60 II ׳רזב — M 59 || הכלהש ׳וא

 II ח״בחרא — M 63 || אה...תא — M 62 || המלעה —

64 B •65 || ןרכם M — 66 || תא M — 67 ב״הכ II 

M 68 || רואיב P תומצעב. M ויחאב ןיא ויבא ׳ומצעב 
 בכר םג ומע לעיו ויבא תא רובקל ףסוי לעיו 'גש ונמיה לודג

 .׳תכד — M 69 || ש״מ םישרפ םג
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 בייתכד ףוסבל אנש ייאמו ויבא תיבו ויחאו ףסוי תיב

 םילעה לבו רדהו ויחאו אוה המירצמ ףסוי בשיו״ט"•®"■’^

 דע הליחתב ןנחוי יבר רמא ויבא] תא רבקל ותא

 דובב ןהב ונהנ אל לארשי לש ןדובכב ואר אלש

 i ואביו״ ביתכד דובב ןהב ונהנךדובכב וארש ףוסבלו

 והבא יבר רמא דטאל ול שי ןרוג יכו דטאה ןרנ דע

 הז ןרונכ בקעי לש ונוראל םירתכ והופיקהש דמלמ

 ינבו לאעמשי ינבו’'ושע ינב ואבש דטא ול ףיקמש’‘

 ורתב וארש ןויכ ואב המחלמל םלובי'אנת הרוטק

 0 ןהירתכ ןלוכ ולטנ בקעי לש ונוראב יולת ףסוי לש

 םירתכ הששו םישלש אנת בקעי לש ונוראב םואלתו

 דבכ[ו]’'לודנ דפסמ םש ודפסיו" :בקעי לש ונוראב ולתנ "י•

 וליאמ וליאמ’'םירומח וליפאו םיסוס וליפא’'אנת’''דאמ

 בכעמ אקייושע אתא הלפכמה תרעמל ועיגהש ןויכ

 5 יבר רמאו״ ןורבה איה עבראה תירק ארממ״ןהל”רמא£״:6\^’

 הוחו םדא ויה*" תוגוז עברא” עברא תירק קחצי”

 הרבק והיא האלו בקעי הקברו קחצי הרשו םהרבא

 היל ורמא אוה ידיד שייפד"יאהו” הידידב האלל

 היתוטישפ היתוריכב״יניבזד יהנ והל רמא התניבז

 יתירכ רשא ירבקב" ביתכד ןיאייהיל ורמא יניבז ימ^ייי^ט׳^

 קדצוהי'ךב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמאו” יל

 ןירוק םיה יכרכב ןבש%דריכמ ןושל אלא הריכ ןיא" L'92'־

 היל ורמא אתרגיא יל ובה והל רמא הריכ הריכמל

 ילתפנ ליזינ ליזינ״״ןאמו איה םירצמד אעראב אתרניא

70 M + 71 || ׳רשי לש B םיפיקמש. M ףקומש Sםידטא ו II 

72 P — 73 || ו M 74 || םוצעו P — אנת. M — אנת.. 

 II והל M 77 II א״מואמ — V 76 |1 ד + P 75 || םירומח

78 M — 79 || 'צי MP 80 1| גוז M 81 !! היה P שיפד. 

M ימ 'יתוטישפ ׳יתורינב ןיבזד יהנ והל ׳א []אוה ׳יריד שיפנד 
 ׳תניבז ימנ ךתוטישפ M 83 || אתוטישפ אתוריכב B 82 || ןיבז

 M 86 II הריכ...ןכש — M 85 || יסוי M 84 || ׳תכד

 .'תפנ ליזינד

dann:''Vrt׳j' ganze Maus Josephs und seine 

Brüder und das Maus seines Vaters^ später 

?i\׳)^xJ'und Joseph kehrte nach Alifrajim z71- 

rück, er tind seine Brüder,, sodann 

alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um ; 
seinen Vater zti begraberVJ R. Jolianan er- 

widerte: Anfangs, bevor sie die Ehrung der 

Jisraeliten'”gesehen hatten, erwiesen sie ih- 

nen keine Hochachtung, später aber, nach- 

dem sie ihre Ehrung gesehen hatten, er- 1 

wiesen sie ihnen Hochachtung. Es heisst: 

^"''mid sic kanmi bis zur Dornentenne\ gibt 

es denn eine Tenne für Dornen? R. Abahu 

erwiderte: Dies lehrt, dass sie die Bahre 

Jäqobs mit Kronen umringten, wie man 1 

eine Tenne mit Dornen umringt, denn 

auch die Söhne Esavs, Jismäels und Oe- 

turas waren da hin gekommen. Es wird ge- 

lehrt: Sie kamen, um Krieg“״zu führen, als 

sie aber die Krone Josephs an der Bahre 

Jäqobs hängen sahen, nahmen sie alle ih- 

re Kronen ab und bängten sie ebenfalls an 

die Bahre Jäqobs. Es wird gelehrt: Sechs- 

unddreissig Kronen hingen an der Bahre 

J äqobs. 

^^Sie hielten da eine grosse u71d sehr 

schwere Tratier. Es wird gelehrt: Selbst Pfer- 

de und sogar Esel. Als sie zur Doppelhöh- 

le“'herankamen, trat Esav vor und hinder- 

te sie, indem er zu ihnen sprachV^AJaffire, 

Vierstadt, das ist Mebr071. R. Jiqhaq sagte 

nämlich: Vierstadt, da waren vier Paare 

[begraben:] Adam und Hava, Abraham und Sara, Jiqhaq und Ribqah, Jäqob und Eea. 

Er begrub Lea auf seinem Platz, und was zurückbleibt, gehörP”n1ir. Sie sprachen zu 

ihm: Du hast ihn^ühm verkauft. Er erwiderte ihnen; Zugegeben, dass ich ihm mei- 

nen Erstgeburtsanteil verkauft habe, aber habe ich ihm etwa auch meinen einfachen 

Anteil verkauft!? Sie entgegneten ihm: Freilich. Es heisst:“V« meinem Grab, dass ich 

mir gekaift [karithi] habe,, und R. Jolianan sagte im Namen des R. Simon b. Jehoqa- 

daq, unter Kira sei der Kauf zu verstehen, denn in den überseeischen Ländern heisst 

der Verkauf Kira. Hierauf sprach er zu ihnen: Zeigt mir den Kaufbrief. Sie erwider- 

ten ihm: Der Kaufbrief befindet sich im Land Miqrajim. Wer geht nun hin? — Es 

525. Ib. V. 8. 526. Ib. V. 14. 527. Beim Hinzug werden die Brüder nachher, beim 

Rückzug dagegen vorher genannt. 528. Seitens der Bevölkerung des Lands. 529. Gen. 

^^dO. 530. Wie weiter folgt, wegen ihrer Erbschaftsansprüche. 531. Das von Abraham 

erworbene Erbbegräbnis; cf. Gen. 23,8ff. 532. Gen. 35,27. 533. Da das Erbbegräbnis Platz für 

nur 8 Gräber, u. er ebenfalls Anspruch auf eines hatte. 534. Durch den Verkauf der Erstgeburt; 

Gen. 25,29ff. 535. Gen. 50,5. 
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gehe Naphtali, da er behend wie eine Hin- 

de ist. Es heisst ist eine frei- 

schwcifc71de Hinde, schöne Worte brmgend^ 

und R. Abahu sagte, man lese nicht imre 

■ sepher [schöne Worte] sondern inirc sepher 

[]Vorte des Briefs]. Unter ihnen befand sich 

Husim, der Sohn Dans, der schwerhörig“' 

war. Er fragte: Was ist los? Man erwiderte 

ihm: Dieser hindert uns solange, bis Naph- 

0 tali aus dem Land Mi9rajim zurückgekehrt 

ist. Da sprach er zu ihnen: Und bis Naph- 

tali aus dem Land Mi9rajim zurückgekehrt 

ist, soll der Grossvater in Missachtung da- 

liegen!? Hierauf nahm er eine Keule und 

5 schlug ihm auf den Kopf, sodass ihm die 

Augen ausfielen und zu den Füssen Jäqobs 

rollten. Da öffnete Jäqob die Augen und 

lächelte. Hierauf bezieht sich der Schrift- 

vers:“V.y freue sich der Fr07)1n1c, wenn er 

Rache sieht. An jener Stunde ging in Er- 

füllung die Weissagung W\hc1a.s\'^7veshalb 

sott ich eurer beider an einem Tag beraitbt 

werden. Und obgleich beide nicht an einem 

Tag gestorben sind, so erfolgte ihr Begrab- 

nis an einem Tag. —■ Würden denn, wenn 

Joseph sich mit ihm nicht befasst hätte, 

seine Brüder sich mit ihm nicht befasst“" 

haben, es heisst seine Söhne trugen ilui 

nach dem Land Kenamd?. — Sie sprachen: 

lasst ihn gewähren, es ist für ihn mehr 

Fol. 13 a sota' 

 Gn.49,21 ןתנה החלש הליא ילתפנ"ביתכד אתלייא י:^^ד

 רפש ירמא ירקת לא והבא יבר רמא*'רפש ירמא

 ןריקיו הוה ןמת ןדד הירב** םישוח רפס ירמא אלא

 בבעמ אק היל ורמאו'’יאה יאמ והל רמא הינדוא היל

 דעו והל רמא םירצמד אעראמ ילתפנ יתאד דע יאה 5

 לטומ אבא יבא אהי םירצמד אעראמ ילתפנ יתאד

 ולפנו'’היניע ןרתנ הישירא הייהמ אפלוק לקש ןוימב

 ונייהו ךיחאו היניעל בקעי והניחתפ בקעיד אערבא*’

 ps.58,11 היין״ התואב [רגו] םקנ הזה יכ קידצ המשי"בי־תכד

 Gn.27,45 לכשא המל"ביתבד הקבר לש התאובנ המייקתנ !י

 דחא םויב אלךתתימד בג לע ףאו דהא םוי םכינש

 קסע” אל יאו יאוה’“ דחא םויב אהימ ןתרובק יאוה

 ,^.50,ו3וא5ג^לן=דלתבהו היב יקפעימ ווה’'אל הוהא’\ךםוי היב

 םיכלמב ודובכ ול וחינה’'ורמא ןענכ הצרא וינב ותא

 ונת :רכ ףסוימ לודג ונל ימ :תוטוידהבמ רתוי !

 וניבר השמ לע תוצמ תוביבח המכ הארו אב’ןנבר

 תוצמב קסעתנ אוהו הזיבב וקסעתנ ןלוכ לארשי לבש

 ׳’tsotl השמ עדוי היה ןינמו"רגו תוצמ הקי בל םכה"רמאנש

 הרייתשנ רשא תב הרס ורמא רובק״ףסוי ןכיה וניבר

 תא םולכ הל רמא הלצא השמ ךלה רודה ותואמ 2

 תכתמ לש ןורא ול הרמא רובק ףסוי ןכיה תעדוי

 וכרבתיש ידכ רהנה’*םולינב והועבקו םירצמ ול ושע

 ףסוי ול רמא סולינ תפש לע דמעו השמ”ךלה וימימ

 ינאש אוה ךורב שודקה עבשנש תעה^י׳עיגה ףסוי™

 לארשי תא תעבשהש העובשה*’העיגהו םכתא לאוג

87 M — 88 1| א״רא M 89 || ןיריקי ווה ןד ןב M ׳יערכא 

 I 92! יאוה — M 91 II הוה א״יב ואל M 90 || ׳חתפ

M ויחא 1? 93 1| קסעיא (P היחא) || 94 M 95 11 הוה 

M — 96 |! ול ׳בה M — ר״וב M 97 |i — רובק " 

98 P -— ה M 99 jj (ףסוי) 100 !| לע M — ףסוי. 

Ehrung, wenn es durch Könige erfolgt, als wenn durch Gemeine. 

Und auch darin gab ks keinen bedeutenderen als Joseph &c. Die Rab- 

banan lehrten: Komm und sieh, wie beliebt die Gebote unsrem Meister Mosel! waren. 

Während ganz Jisrael sich mit Beutemachen“'befasste, befasste er sich mit [der Aus- 

Übung [der Gebote“^ wie es heisst:״''7(׳^:r weisen LTerzois ist, nimmt Gebote an 8cc. Wo- 

her wusste Mosel!, wo Joseph begraben war? — Man erzählt, dass Serah, die Toch- 

ter Äsers, aus jener Generation zurückgeblieben war, und Mosel! wandte sich an 

sie und fragte sie, ob sie nicht wisse, wo Joseph begraben liege. Sie erwiderte ihm: 

Die Mi9riji!n fertigten für ihn einen Sarg aus Metall und versenkten ihn in den Nil- 

flus.s, damit sein Wasser gesegnet werde. Hierauf ging Mosel! hin, stellte sich an das 

Ufer des Nils und sprach: Joseph, Joseph, es ist die Zeit herangereicht, hinsichtlich 

welcher der Heilige, gebenedeiet sei er, geschworen hat: ich werde euch erlösen, und 

es ist die Zeit herangereicht, hinsichtlich welcher du Jisrael beschworen“d!ast; wenn 

536. Gen. 49,21. 537. Wörtl. schwere Ohren hatte. 538. Ps. 58,11. 539. Gen. 27,45. 

540. Dh. weshalb Hessen die Brüder bei der Bestattung Joseph in den Vordergrund treten. 541. Gen. 

50,13. 542. Bei der Plünderung Mi^rajims. 543. Mit der Ueberführung des Leichnaiiis Josephs. 

544. Pr. 10,8. 545. Deine Gebeine in das gelobte Land mitzunehmen; cf. Ex. 13,19. 
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du jetzt erscheinst, so ist es recht, wenn ןיקונמ ונא ירה ואל םאילטומ ךמצער־ארמ התא םא 
aber nicht, so sind wir von deinem Schwur ךאיה המתת לאו ףסוי לש ונורא ףצ דימ ךתעובשמ 
entbunden. Sofort schwamm der Sarg Jo- הרוקה%רא) ליפמ דחאה יהיו״ביתכ ירהש ףצ לזרב ;״“fi 
sephs herauf. Es soll dich aber nicht wun- םיהלאה שיא רמאיו ׳ונו םימה לא לפנ'לזרבה [תא|ו 
dem, wieso Eisen obenauf schwimmen kann. •י המש' הלשיו בצקיו םוקמה תא והאריו לפנ הנא 
Es heisst:“'6b/<r.s■ geschah, als einer eincai עשילא המו רמוהו לק םירבד אלהו לזרבה הציו 
]hüken fällte, da fiel das Elsen ins iVasser ףצ השמ לש ודימלת והילאו והילא לש ודימלת' 

Da sprach der ATann Gottes: Wohin ist המכו המכ תחא לע וניבר השמ ינפמרינפמ לזרב 
es gefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, ךלה רובק היה םיכלמ לש טינרבקב רמוא ןתנ יבר 
hieb er ein Holz ah and warf es hinein; da 10 ףסוי ול' רמא םיכלמ לש טינרבק לע דמעו השמ 
schwamm das Eisen herazf. Nun ist ein לאוג ינאש אוה ךורב שודקה עבשנש תע עינה 
Schluss vom Kleineren auf das Grössere םא לארשי תא תעבשהש העובש העינהו םכתא 
zu folgern: wenn für Elisa, der ein Schüler ןיקונמ טא ירה ואל םאו בטומ ךמצע' הארמ התא 
Elijahus und Elijahu wiederum ein Schü- ולטנ'ףסוי לש טורא עזעדזנ העש התואב ךתעובשמ 
ler Moses war, das Eisen heraufgeschwom-15 לארשי ויהש םינש ןתוא לכו ולצא ואיבהו השמ 
men ist, um wieviel mehr für unsren Mei- דחאו תמ לש דחא וללה תטורא ינש ויה רבדמב 
Ster Mosel! selbst. R. Nathan sagte: Er war ןיבשו ןירבוע'ויהו הז םע הז ןיכלהמ הניכש לש 
in der Königsgruft begraben, und Mosel!'״ דהא ורמא וללה תטורא ינש לש ןביט המ םירמוא 
ging hin, stellte sich an die Königsgruft תמ לש וכרד המ’ יכו הניכש לש דחאו תמ לש 
und sprach: Joseph, es ist die Zeit heran-^0 בותכש המי“ לכ הז םייק“ ורמא הניכש םע ךלהל’col.b 
gereicht, hinsichtlich welcher der Heilige, יקסעימ ווה אל לארשי השמ היב קפע״אל יאו הזב 
gebenedeiet sei er, geschworen hat: ich לארשי ינב ולעה רשא ףסוי תומצע תאו°ביתכהו היב''““•^''’^^ 
werde euch erlösen, und es ist die Zeit םילודגב ודובכ ול והיגה ורמא״םכשב ורבק םירצממ 
herangereicht, hinsichtlich welcher du jis- אל הינבייילארשי היב וקסעיא״אל יאו םינטקבמ רתוי 
rael beschworen hast; wenn du jetzt er-25 ■’'הלחנל ףסוי ינבל |ו]יהיו° ביתכהו היב יקסעימ"ווה ׳ 

 ורבק ןיטעומבמ רתוי ןיבורמב ודובכ ול וחינה ורמא
M 2 ן| רמאיו קעציו םימל לפנ ףצ M 1 |j ךתוא M 100 

M 4 II דימלת ׳ל.או והילא דימלת M 3 || ףציו םימה לא 
[] M 7 II תא + M 6 11 ול — B 5 II ר״מ ינפמ — 

 ׳להמו 'יכש לש ונוראו || M 8 + ׳יכלוה M 9 11 — המ 11 9

 M ךליל || M 10 בותכה || M 11 אל ימ ׳רשי השמ היב יקיסע

 היב יקסע || B 12 ןיטעומבמ רתוי...׳רשי היב ׳עיא אל יא ותו
II יקסע M 13 || ש״מ םכשב ורבק םינטקבמ...וחינה ורמא ותו 

 B 14 .וינב

erwiderte ihnen, die eine ist die des Toten und die andere ist die der Gottheit. — Ist 
es denn schicklich, dass der Tote neben der Gottheit ziehe? Man erwiderte ihnen: 
Der eine hat alles gehalten, was in der anderen geschrieben steht. — Würden denn, 
wenn Mosel! sich mit ihm nicht befasst hätte, die Jisraeliten sich mit ihm nicht 
befassG’haben, es heisst ]a.P°zind die Gebeine fosephs, die die Kmder Jisrael mis Ahfrajim 

brachten, begruben sic in SekhenP?. — Sie sprachen: lasst ihn gewähren, es ist für ihn 
mehr Ehrung, wenn es durch Grosse erfolgt, als wenn es durch Geringe erfolgt. — 
Würden denn, wenn die Jisraeliten sich mit ihn! nicht befasst hätten, seine Söhne 
sich mit ihn! nicht befassE’haben, es heisst ]ziPPind sie blieben den Söhnen fosephs z71m 

BestlzhunXi — Sie sagten: lasst sie gewähren, es ist für ihn mehr Ehrung, wenn es 
durch viele erfolgt, als wenn es durch wenige erfolgt. — Begruben sie m Sekhem. 

scheinst, so ist es recht, wenn aber nicht, 

so sind wir von deinen! ,Schwur entbunden. 

An dieser Stunde erbebte der Sarg Josephs 

und Mosel! nahm ihn und führte ihn mit. 

Während aller Jahre, wo die Jisraeliten in 

der Steppe wanderten, zogen beide Eaden, 

die des Toten und die der Gottheit“', neben 

einander, und die Wanderer fragten nach 

der Bedeutung dieser beiden Laden. Man 

546. üReg. 6,5,6. 547. Der den Sarg Josephs nicht kannte. 548. Die Bundeslade, in 

der die Gesetzestafeln sich befanden. 549. Cf. S. 214 N. 540 inut. mut. 550. Jos. 24,32. 
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Weshalb gerade in Sekliem? R. Hama b. 
R. Hanina erwiderte: [Sie sagten:] aus Sek- 
hem stahlen^'sie ihn und nach Sekhem wol- 
len wir das Verlorene zurückbringen. 

Fd. 13b ^ SOTA 

 אנינח ־יברב אמח ־יבר רמאי^סכשב אנש \אמ םבשב
 "יארק ושק ותדיבאיי ריזחנ םכשלו''והובננ םכשמ

F«.13,19 ילתכו ומע ףסוי תומצע תא השמ הקיו״ ביתכ ידדהא 
 רמא ׳ונו לארשי ינב ולעה רשא ףסוי תומצע תאו
 -Die Schriftverse widersprechen ja einan ורמג אלו רבד השועה לב אנינה יברב אמח יבר 5
 der, es heisst:“^?/«^/ Moseh nahm die Gebeine וליאכ ורמגש לע בותכה וילע הלעמ ורמגו רהא אבו

 Josephs mit^ und es heisst: nnd die Gebeine ותלודגמ ותוא ןידירומ ףא רמוא רזעלא״יבר ואשע

Gn.38,1 לאוממ* יבר הדוהי דריו איהה תעב יהיו״ ביתבד'^ Josephs, die die Kinder JisraH mitnahmenXi 

 -R. Hama b. R. Hanina erwiderte: Wenn je ו^תמתו״ביתכד וינבו ותשא רבוק ףא רמא ינמחנ רב■"■^!
 omand etwas tut und es nicht beendigt und! ןנואו רע תמיו״״ביתכו ׳וגו הדוהי תשא עוש תב:
 ein anderer kommt und es beendigt, so ”תומצע ףסוי ארקנ המ ינפמ בר רמא הדוהי בר רמא
 rechnet die Schrift dem, der es beendigt היל ירמאקד ויבא דובכב החימ אלש ינפמ וייחב

 .hat, es an, als hätte er es allein getan. R ־^65־ בר רמאו״ :ידימ אלו והל רמא”אלו וניבא ךדבע״2'
 -Eleäzar sagte: Man setzt ilm'^auch von sei ינפמ אנינח יברב אמחי^בר אמיתיאו בר׳ירמא הדוהי
 -ner Würde ab, denn es heisst ge ומצע גיהנהש ינפמ ויחאל''םדוק ףסוי תמ המ !5

G״.39,1 ףןJן^א ל^ף ךמא המירצמ דרוה ףסויו״ :תונברב schah in jener Zeit, da zog Jeimdd'd1mad'\ 

 R. Semuei b. Nahmani sagte: Er begräbt הערפ ינינגטציא דירוהש דירוה אלא דרוה ירקת
 ׳?>auch Weib und Kinder, denn es heisst:“V ואנקש בר רמא הערפ סירס רפיטופ והנקיו ןתלודגמ
 .starb die Tochter Suds, das Weib jeJmdas &c ארקיעמ׳יועריפו לאירבג אב וסריסו לאירבג״אב ומצעל

 .Ferner heisst es-Jda starben Er %md Onan השממ לודג ונל ימ :ערפיטופ ףוסבלו רפיטופ ביתב 20

Dt.3,26 ך^.לב ברב יול יבר רמא׳יךל בר ילא ׳ה רמאיו״ :׳ובו R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: 
 Weshalb wird Joseph schon bei Eebzeiten ׳"•י6’3 והורשלב ברב םכל בר° רשיב ברב והורשיב ביב"

 Gebeine"’genannt? — weil er nicht für die עשוהי ונמו ךל שי ברה'’ ךל בר רחא רבד ךל בר
Ehrung seines Vaters eintrat. [Seine Brü- 
der] sprachen zu \\\m.:^dein Knecht unser 

Vater,, und er sagte ihnen dazu nichts. 
Ferner sagte R. Jehuda im Namen 

Rabhs, nach anderen R. Hama b. R. Ha- 
nina: Weshalb starb Joseph früher als seine Brüder? — weil er sich herrisch benahm. 

^^Knd Joseph imirde nach Micrajim hinabgebracht. R. Eleäzar sagte: Man lese nicht 
hinabgebracht., sondern brachte hinab., denn er brachte die Sterndeuter Pareos von ih- 
rer Würde'“ hinab, kaujte ihn Potiphar, em Hojbedientcr Pareos. Rabh sagte: Er 
kaufte ihn für seine Person'", da kam Gabriel und kastrirte ihn, und hierauf kam 
er wieder und verstümmelte ihn. Zuerst wird er Potiphar, nachher aber Potipherä'" 
genannt. 

Und auch darin gab es keinen bedeutenderen als Moseh Herr 

sprach zu mir: Lass genug sein. R. Eevi sagte: Mit "genug״ redete er an und mit 
"genug״ redete man ihn an; mit "genug״ redete er an, denn es genug euch., 

mit "genug״ redete man ihn an, wie es heisst: lass genug sein. Eine andere Erklä- 
rung: Lass genug [rabh] sein, du hast einen Meister'"[rabh], das ist Jehosuä. Eine an- 

551. Cf. Gen. 37,12. 552. Ex. 13,19. 553. Den, der eine gute Handlung beginnt u. 

sie nicht beendigt. 554. Gen. 38,1. 555.• Dieser hatte mit der Rettung Josephs begonnen; 

cf. Gen. 37,26. 556. Cf. S. 197 Z. 15. 557. Gen. 38,12. 558. Ib. 46,12. 559. 

Cf. Gen. 50,25. 560. Gen. 44,31. 561. Ib. 39,1. 562. Er deutete den Traum Pareos, 

was diese aljer nicht vermochten; cf. Gen. Kap. 41. 563. Zur Päderastie. 564. In diesem 

Namen ist das W. !!רפ, vo’siilDipichi, enthalten. 565. Dt. 3,26. 566. Num. 16,3. 567. Heisst 

wol Nachfolger, dh. deine Zeit ist abgelaufen. 

15 M — ח״ברא M 16 jj םכשב M 17 jj הדיבא |j 

18 M ׳עילא M 19 jj ׳אנש |M 20 j רע ימנ M 21 jj 

 M 24 II אבר P 23 jj ק + M 22 jj דהי ר״א —

 jj 27 ^אכימ M 26 jj גהינש ינפמ ויחא M 25 j| יסוי

M ׳טופ 'יתכו ׳טופ ׳יתכ M 28 jj — ל״רא B 29 jj — ה. 
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dere Erklärung: Lass genaig sein, damit דימלתו השק המכי״ברה ורמאי אלש ךל בר רחא רבד 
man nicht sage: wie hart ist der Meister םופל°לאעמשי יבר יבד אנת המל ךב לבו ןברס המכ,'“;־״' 
und wie zudringlich ist der Schüler. — הנש םירשעו האמ p 31.2 ■םהילא רמאיו״ :אנחיש אלמג טי 
Weshalb dies alles? In der Schule R. Jis- ימי ואלמ םויהי׳םויה רמול דומלת ןיאש״ םויה יכנא 
mäeis wurde gelehrt: Entsprechend dem 5 םהיתונש םילשמייאוה ךורב שודקהש ךדמלל יתונשו'®״'•'י 
Kamel die Easf“. 23,26.»2תא° ביתכד"שדחל שדחמו םויל םוימ םיקידצ לש 

^Und er sprach zu ihnen: Hunderhmd- 2,יאמ אבלו תאצל דוע לכוא אל° :אלמא ךימי רפסמ ם1.3ו 
Z7uanzig Jahre hin ich heute. Wozu heisst השמו״ביתכהו שממ אבלו תאצל אמיליא אבלו תאצל i134,7.׳ 

es hetii 'e't — Heute sind meine Tage und 1.».^השמ לעיו״ ביתכו ׳וגו ותמב הנש םירשעו האמ ןבי 
Jahre voll geworden. Dies lehrt dieh, dass 10 תולעמ הרשע םיתש אינתו םנ רה לא באומ תברעמ 
der Heilige, gebenedeiet sei er, die Jahre לאומש יבר רמא תחא העיספב השמ ןעספו םש ויה 
der Frommen (vom Tag) bis auf den Tag הרות ירבדב אובלו תאצל ןתנוי יבר רמא״ינמחנ רב 
und (vom Monat) bis auf den Monat voll 31,14 •<!! עשוהיו השמ ךליו״:המכח ירעשייונממ ומתתסנש דמלמ 
werden lässt, wie die Zahl deiner ינוזילד לש תבש התוא אנת''דעומ להאב ובציתיו 
Tage -werde ich voll machen. 15 רמא אינתו” :הזל הנתינו הזמ תושר הלטינ .דתיה 

Ich vermag nicht mehr auszuziehen tmd ורמואל״רשפא יא בותכ ארקמ אלמליא הדוהי יבר 
einzuziehen. Was heisst auszuziehen und השמ לעיו״ביתכד ןבואר לש וקלחב תמ השמ ןכיה i1>.34,1 
einzuziehen, wollte man sagen, wörtlich, ןבואר לש וקלחב םנו ובנ רה לא באומ תברעמ 
ausziehen und einziehen”־, so heisst es ja: 738^3 ”םנ תאו ביתכוי״׳ונו ונב ןבואר ינבו״ביתבד אמייק'’ 
^''Lmndertundzwanzig Jahre war Moseh alt, als 20 םירמו ןרהאו השמ םיאיבנ השלש ותמ םשש םנ״׳ונו 
er stard'^&c. Ferner heisst esf*Moseh stieg 33,2.!תישאר אריו״ ביתכד דנ לש וקלחב רובק השמ ןכיהו ס! 
hma:1f von Ärhoth-Moah auf den Berg Ne- יוה המכ דנ לש וקלח דע ןבואר לש וקלחמו״׳וגו ול 
bo, und hierzu wird gelehrt, dass da zwölf 301.4דמלמ״״וכילוה ימ ןילימ העברא ןתוא ןילימ העברא ׳ 
Stufen waren und Moseh sie mit einem םירמוא תרשה יכאלמו .דניכש יפנכב לטומ .דשמ הי.דש 
Schritt bestieg!? R. Semuei b. Nahmani er- 25 33,21.אוה ךורב שודקהו לארשי םע ויטפשמו השע ׳ה תקדצ״ םי 

30 M — 31 || המכ M -|- םויה ל״ת המו M 32 II 

 II 35 ׳ימכח ׳רוסמ M 34 || י״רא — M 33 || אלממ

M 36 || ׳ינת M 37 || יגיז M 38 ׳טלא ר״א ׳ינת II 

M 39 || ׳טול M — 40 || אמייק B — ׳תכו M 41 II 

 .דמלמ — M 43 || ו — M 42 || םירמו...וכנ —

widerte im Namen R. Jonathans: Auszuzie- 

hen und einzuziehen in den Angelegenhei- 

ten des Gesetzes. Dies lehrt, dass die Pforten 

der Weisheit sich ihm geschlossen hatten. 

gingen Moseh und Jehosuä hin 7md 

stellten sich m das Offenbarungszelt. Es wird gelehrt: Es war ein Zwei-Lehrer-Sabbath”, 

und das Amt wurde dem einen genommen und dem anderen übertragen. 

Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Wenn es nicht ein geschriebener Schriftvers 

wäre, dürfte man es nicht sagen. Gestorben ist Moseh im Gebiet Reübens, denn es 

heisst: Moseh stieg hina^f von Arboth-ÄLoab atf den Berg Nebo, und Nebo lag im Ge. 

biet Reübens, wie es h.e\sst-Tund die Söhne Reübens, sein Sohn Scc. und Nebo 8cc. (Es 

heisst Nebo, weil da drei Propheten [nebiim], Moseh Ahron und Mirjam, gestorben 

sind.) Begraben worden ist Moseh im Gebiet Gads, denn es heisst:”*^?״ hat das erste 

sich ersehe7N8cc. [Die Entfernung] vom Gebiet Reübens bis zum Gebiet Gads beträgt 

vier Mil; wer hat ihn nun die vier Mil getragen? Dies lehrt, dass Moseh auf den 

Pdügeln der Gottheit lag. Die Dienstengel sprachen:Recht des Herrn führte er 

aus, seine Gerichte mit Jisrael. Der Heilige, gebenedeiet sei er, sprachtritt für 

568. Gott ■war gegen Mo§eh besonders streng. 569. Dt. 31,2. 570. Ex. 23,26. 571. Das 

Volk zu leiten. 572. Dt. 34,7. 573. Weiter folgt, dass er nicht schwach u. gebrechlich war. 

574. Dt. 34,1. 575. Ib. 31,14. 576. An dem der scheidende u. der neu eingesetzte Hochschul- 

lehrer Vorträge halten. 577. Num. 32,37,38. 578. Dt. 33,21. 579. In diesem Schriftvers, 

der sich auf Gad bezieht, heisst es weiter: denn dort ist der Anteil des Gesetzgebers. 580. Ps. 94,16. 

28 Talmud Bd.V 
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ps,94,16 ילי;פ Cy ייל בצייתי יזב(ו)םיערמ םע יל םוקי ימ°רמוא''^ micJi gegen die Bösezvichter, zver stellt sich 

für mich gegen die Ucbeltäter. Semuel sagte: 
[Er sprach ■f Wer ist zoie der Weise, zver ver- 

steht die Dezitimse der Dinge? R. Johanan 

y iW \m^ 

 Ech.8,ורבד רשפ עדוי ימו םכחהכ ימ°רמא לאומשו ןוא
 'i.28.12 רמא ןמחנ ברו אצמת ןיאמ המבהה[ו]°רמא ןנחוי יברו
 Dt.34,6 השמ םש תמיו רמא ןוילמפ ׳ונו חשמ םש תמיו

 sagte: [Er sprach:]**"/)/^ Weisheit, zvoher רמוא לודנח רזעילא יבר אינת ולארשייד חבר ארפס 5

10 

 לארשי הנחמ דגנב לימ רשע םינש לעיילימ רשע םינש
 הבר ארפס^-השמ תמיו רמואו עימשמ לוק תב''
 תמיו אבה ביתכ השמ תמ אל םירמוא שיו לארשיד

 Ex.34,28 דמוע ןלהל המ ׳ה םע םש יהיו° םתה ביתבו םש

 01,34,6 (א)־,ותא רבקיו״'*:שמשמו דמוע ןאכ ףא שמשמו

kommt siel R. Nahman sa^\.cf Und Alosch 

starb daselbst 8cc. Semaljon^*'spracl1: Und Mo- 

seh starb daselbst^ der grosse Gelehrte Jis- 
raels=^ 

Es wird gelehrt: R. Eliezer der Gros- 
 -se sagte: Durch zwölf zu zwölf Mil, ent ןמיס היכרב יבר רמא רועפ תיב לומ באומ ץראב
 -sprechend dem jisraelitischen Eager, ertön ותרבק תא שיא עדי אלו יבה וליפאוי^ןמיס ךותב:

foi.m תיב לש ארמסנ״ לצא העשרה תוכלמ החלש רבכו te ein [himmlischer] Widerhall und sprach: 
 -und Moseh starb daselbst, der grosse Ge המדנ*'הלעמל ודמע'רובק השמ ןכיה ונארה*“ רועפ
 lehrte Jisraels. Manche sagen: Moseh starb תשל וקלחנ הלעמל םהל המדנ״הטמל הטמל םהל !5'
 -überhaupt nicht. Hier heisst es: starb da הטמל הטמל ןהל המדנ הלעמל םידמועש*'ןתוא תותיכ

 selbst, und dort heisst esfer bUeb daselbst שיא עדי אלו״רמאנש המ םייקל הלעמל ןהל המדנ 01.34,6

 ,mit dem Herrn-, wie dort [zu verstehen ist] השמ ףא אנינח יברב אמח יבר רמא“ :ותרבק תא
 ,er stand und tat Dienst, ebenso auch hier עדי אלו אבה ביתכ רובק ןכיה עדוי וניא וניבר

ib.33,1 20 רשא הכרבה תאזו" םתה ביתכו ותרבק תא שיא er stand und tat Dienst. 
 Hnd er begrub Um im Tal im Land^" אנינח יברב אמה יבר רמאו :םיהלאה שיא השמ ךרב

 -Aloab, gegenüber Bet-Peor. R. Berakhja sag לע רפכל ידכ רועפ תיב לצא“השמ רבקנ המ*'ינפמ
 te: Ein Zeichen zu einem Zeichen, dennoch '*יאמ אנינה יברב^אמח יבר רמאו :רועפ השעמ
 ,kennt niemand seine Grabstätte. ib.13 םדאל ול רשפא יכו וכלת םכיהלא**'ה ירחא״ביתכד

 ׳•♦.24 ךרדלא ׳ה יכ" רמאנ רבכ אלהו הניכש רחא ךלהל
44 M 45 || ימ בר ׳א ׳א יאמ M — 46 לימ ע״ש לע II 

M 47 || לוקו M — 48 || םש...ארפס M — רועפ...רבקיו II 

49 M — 50 || ה״פאו M ינארה f M 51 II- ו M 52 II 

 II (המ — M) 54 II רמא ח״בחר B .רמא — P 53 || ׳מועה

55 M 56 1| לומ M 57 || רמאו ישעמ P רב M 58 II — ׳הלא. 

25 Einst sandte die ruchlose Regierung 
an den Befehlshaber**Von Beth-Peör, dass 
er ihr zeige, wo Moseh begraben ist. Stan- 
den sie oben, so erschien ihnen [das Grab] 
unten, wenn unten, so erschien es ihnen 
oben. Hierauf teilten sie sich in zwei Ab- 

teilungen; denen aber die oben standen, erschien es unten, und denen, die unten 
standen, erschien es oben. Es ging in Erfüllung, was geschrieben steht: ^Pein Mann 

kannte seine Grabstätte. R. Hama b. R. Hanina sagte: Auch Moseh selbst wusste nicht, 
wo er begraben wird; hier heisst es: kein Alarm kannte seine Grabstätte, und dort heisst 
cs'P'dies ist der Segen, mit zvelchem gesegnet hat Aloseh, der ALann Gottes. 

Ferner sagte R. Hama b. R. Hanina: Moseh wurde deshalb gegenüber Beth-Peor 
begraben, um das Ereignis von PeoP^zu sühnen. 

Ferner sagte R. Hama b. R. Hanina: Es heisstHerrn, eurem Gott,־sollt ihr 

folgen-, ist es denn einem Menschen möglich, der Gottheit zu folgen, es heisst ja: 
^^denn der LIerr, dein Gott, ist ein verzehrendes FeueT?. Vielmehr [lehrt dies], dass 

581. Ecc. 8,1. 582. Ij. 28,12. 583. Dt. 34,5. 584. Nach R§j. Name eines Ge- 

lehrten (S. sagte: Gott sprach:) jed. ganz unwahrscheinlich; nach Brücc {Jahrbücher iv S. 98) onpaXKov, 

der verkündende Engel. Viell. das syr. [אתוהלאד] אילמוש, der heilige Geist, od. irgend ein von den Gnosti- 

kern fabrizierter Engelsnamen (etwa 585 .(ןוילע םש. Dieses Epitheton war wol sehr verbreitet u. 

findet sich auch nicht nur bei Jonathan, sondern auch bei Onkelos (Dt. 33,21), der sonst vom Text nicht 

abzuweichen pflegt. 586. Ex. 34,28. 587. Dt. 34,6. 588. ארטסג wol verderbt von 

Quaestor, die Identifizirung mit castra ist hier nicht angebracht. 589. Dt. 34,6. 590. Ib. 

33,1. 591. Cf. Num. 25,1 ff. 592. Dt. 13,5. 593. Ib. 4,24. 
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 שודקה לש ויתודמ רחא ךלהל אלא אוה הלכא שא
 ׳ה שעייו״בייתכד םימורע שיבלמ אוה המ'*אוה ךורב
 התא .ךא םשבליו רוע תונתכ ותשאלו םדאל םיהלא
 ביתכד םילוה רקיב אוה ךורב שודקה םימורע שבלה
 םילוח רקב התא .ךא ארממ ינלאב ׳ה וילא אריו° !"■י^יי
 ירחא יהיו° ביתכד םילבא םחינ אוה ךורב שודקה
 התא ףא ונב קחצי תא םיהלא ךרביו םהרבא תומ
 ביתבד םיתמ רבק אוה ךורב שודקה םילבא םחנ
 תונתכ :םיתמ רובק התא ףא (א)ינב ותא רבקיו" ״׳■3+׳6

 נ דהו רועה ןמ אבה רבד רמא דח לאומשו בר רוע
 יאלמש יבר שרד :ונממ הנהנ רועהש רבד רמא
 םידפח תולימג הפוסו םידסח תולימג התליחת הרות
 םיהלא ׳ה שעיו ביתבד םידסח תולימג התליחת
 תולימג הפוסו םשבליו רוע תונתכ ותשאלו םדאל

 5 יאלמש יבר שרד :(א)יגב ותא רבקיו ביתכד םידסח
 לארשי ץראל סנביל וניבר השמ הואתנ המ ינפמ
 אוה״דבוטמ עובשל וא ךירצ אוה הירפמ לוכאל יבו
 לארשי ווטצנ תוצמ הברה השמ רמא ךכ אלא ךירצ
 ץראל ינא סנכא לארשי''ץראב אלא ןימייקתמךיאו

 נ ךורב שודקה ול רמא ידי לע ןלוכ ומייקתיש ידכ
 ינא הלעמ רכש לבקל אלא שקבמ התא םולכ אוה
 (ללש) ול קלחא ןכל° רמאנש םתישע וליאכ ךילע j־־.63,!2
 הרעה רשא תחת ללש קלחי םימוצע תאו םיברב
 אשנ םיבר אטח אוהו הנמנ םיעשופ תאו ושפנ תומל
 י םינורחאכ לוכי םיברב ול קלחא ןכל עיגפי םיעשופלו

 קלחי םימוצע תאו רמול דומלת םינושארכ אלו
 הרותב םימוצע ןהש בקעיו קחצי םהרבאכ ללש
 ומצע רסמש״ושפנ תומל הרעה רשא תחת תוצמבו
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man den Handlungen des Heiligen, gebe- 
nedeiet sei er, folge. Wie er die Nackten 
kleidet, wie es heisst:”Vm0? Gott der Herr 

viachtc Adam und seinem Weih Hautröckc 

und bekleidete sie^ so kleide auch du die 5 
Nackten. Wie der Heilige, gebenedeiet sei 
er. Kranke besucht, wie es heisst:'’2;^^״^^ der 

Herr erschien ihm unter den Terehinthen 

jMamres^ so besuche auch du die Kranken. 
Wie der Heilige, gebenedeiet sei er. Trau- 1! 
ernde tröstet, wie es heisstes geschah 

nach dem Tod Abrahams, da segnete Gott 

seinen Sohn Jifhaq^ so tröste auch du die 
Trauernden. Wie der Heilige, gebenedeiet 
sei er. Tote begräbt, wie es h.Qisstf’und er 1; 
begr21b ihn im Tal, so begrabe auch du die 
Toten. 

Ha^itröcke. Rabh und Semuel [streiten 
hierüber]; einer erklärt, etwas, das von der 
Haut kommt, und einer erklärt, etwas, wo- 2( 
von die Haut einen Genuss hat®'’*. 

R. Simlaj trug vor: Die Gesetzlehre 
beginnt mit Woltätigkeit und schliesst mit 
Woltätigkeit. Sie beginnt mit Woltätigkeit, 
denn es heisst: ^md Gott der Herr machte 2 

Adam 7md seinem Weib Hautröcke tmd be- 

kleidete sie] sie schliesst mit Woltätigkeit, 
denn es heisst: er begrub ihn im Tal. 

58 M שעיו ׳תבד םימורע שבלה התאו םימורע שיבלה ה״בקה 
 II ׳ומייקתמ M 60 || ץ״ה — M 59 || ה״בקה םשיבליו...

61 M — 62 || ׳רשי P עיגפה ׳שופמו. (M לע רפיכש 

 .ש — M 63 II (לגע ׳שעמ

R. Simlaj trug vor: Weshalb begehr- 
te Moseh, in das Jisraelland zu kommen, 
brauchte er etwa von seinen Früchten zu 
essen oder etwa sich von seinem Gut zu 
sättigen? Vielmehr sprach Mosel! also: vie- 
le Gebote sind den Jisraeliten auferlegt worden, die nur im Jisraelland ausführbar 
sind; ich möchte daher in das Land kommen, damit sie alle durch mich ausgeführt 
werden. Da sprach der Heilige, gebenedeiet sei er, zu ihm: Du möchtest ja nur die 
Belohnung erhalten, und ich rechne es dir an, als hättest du sie ausgeführt. Daher 
heisst es:™/?/^ iidll ihm einen Anteil geben unter Vielen, und ■mit Mächtigen soll er Bett- 

te teilen, weil er sich dem Tod hingab tind utiter die Frevler zählen Hess, während er 

doch die Sünden vieler getragen hat und für die Frevler herantrat. Ich will ihm einen 

Anteil geben unter vielen] man könnte glauben, unter den letzteren und nicht unter 
den ersteren, so heisst es: tttid mit den Mächtigen soll er Bettle teilen, mit Abra- 
ham, Ji9haq und Jäqob, die in Gesetz und guten Werken mächtig waren. Weil er sich 

dem Tod hingab, er gab sich dem Tod preis, wie es h.e.1ssVf°züenn aber nicht, lösche mich 

594. Gen. 3,21. 595. Ib. 18,1. 596. Ib. 25,11. 597. Dt. 34,6. 598. Nach der 

1. Erklärung, aus Wolle, die von der Haut gewonnen wird, nach der 2. Erklärung, aus Linnen, das un- 

mittelbar auf der Haut (als Leibwäsche) getragen wird. 599. Jes. 53,12. 600. Ex. 32,32. 

28» 
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doch aus 8cc. Unter die Frevler zählen Hess, 

er wird unter die in der Steppe Verstor- 
benen gezählt. Während er doch die Sünde 

vieler getragen hat, er sühnte das Ereig- 
nis*°'mit dem Kalb. Undfür die Frevler her- 

antrat, er flehte um Erbarmen für die Erev- 
1er Jisraels, dass sie in Busse zurückkeh- 
ren, denn unter "herantreten" ist die Für- 

Fol. 14a 

 E*.32,32 של״שופ ^או ׳וגו אנ ינחמ ןיא םאו״רמאנש התימל

 אשנ םיבר אטח אוהו רבדמ יתמ םעי׳הנמנש הנמנ
 שקיבש עינפי םיעשופלו לנעה השעמ לע רפיכש

 הבושתב ורזחיש לארשי יעשופ לע םימחר

 urZl לא ׳רתאו° רמאנש הלפת אלא העיגפ

 :יב ענפת לאו הלפתו הנר םדעב אשת לאו הזה םעה

64 M יתממ. 

bitte zu verstehen, wie es heisst:'"’V?^ sollst für dieses Volk nicht bitten, keine Klage und. 

ke171 Gehet für sie erheben, und an mich nicht herantreten. 

SOTA l,viii,ix—II,i 

ZWEITER ABSCHNITT 

R‘ BRINGT DANN IHR SpEISOPFER IN 

EINEM Weidenkorb und legt es 

 תירצמ הפיפכ ךותב התחנמ תא איבמ !ד■

 תוחנמה לב העגיל ירכ חירי' לע הנתונו

 .ihr in die Hände, um sie zu ermüden תירצמ'הפיפכב התליחת ווו תרש ילבב ןפוסו ןתליחת

 Alle Speisopfer beginnen und enden הנובלו ןמש תונועט תוחנמה לכ תרש ילבב הפוסו !0

 -in einem Dienstgefäss, dieses aber be תוחנמה לכ הנובל אלו’ ןמש אל הנועט הניא וזו

 ginnt in einem Weidenkorb und endet רמועה תהנמ^ירועשה ןמ האב ווו ןיטיחה ןמי תואב

 -in einem Dienstgefäss. Alle Speisop שרג האב התיהיאיה ןירועשה ןמ האבש יפ לע ףא

 -fer benötigen des Oels und des Weih הישעמש םשכ רמוא לאילמג ןבר’ חמק האב וזו

 rauchs, dieses aber benötigt weder המהב לכאמ הנברק ךכ המהב השעמ !5:

 des Oels noch des Weihrauchs. Alle יבר םושמ רמוא ןינה’ אבא אינת ,ארמג

 -Speisopfer werdf:n aus Weizen darge הסח הככ םא הב רוזחתש ידכ העגיל ידכ’רזעילא

bracht, dieses aber aus Gerste. Das 

Speisopfer der Webegarbe'wurde zwar 

[ebenfalls] aus Gerste dargebracht, 

jedoch aus gesiebtem Feinmehl, dieses 

ABER AUS GROBEM MEHL. R. GamALIEL 

SAGTE: Wie ihr Betragen dem eines 

Viehs gleicht, ebenso besteht auch ihr Opfer aus Viehfu'Pter. 

GEMARA. Es wird gelehrt: Abba-Hanin sagte im Namen R. Eliezers: Um sie 
zu ermüden, damit sie zurücktrete’. Wenn die Gesetzlehre diejenigen, die seinen Wil- 
len übertreten, so sehr schont', um wieviel mehr diejenigen, die nach seinem Willen 
handeln. — Woher, dass dies aus Schonung erfolgt, vielleicht deshalb, damit die Rolle’ 

601. Die Anbetung des goldenen Kalbs; cf. Ex. Kap. 32. 602. Jer. 7,16. 1. Der 
Eihemann; cf. Num. 5,15. 2. Cf. Lev. 23,10ff. 3. Dh. eingestelie; aus diesem Grund wird 

sie mit dem Halten des Opfers belästigt. 4. Dafür sorgt, dass das Weib den Ehebruch eingestehe, 

um nicht den Wirkungen des Fluchwassers zu verfallen. 5. Diese, auf der der Gottesname geschrie- 

 ונוצר ישוע לע רמוהו לק ונוצר ירבוע לע הרות
 קחמית אלד יכיה יכ“אמלד אוה’ הסחד םושמ יאממו

1 P 2 || הדי M + 3 || ה M הנוכ׳לו M 4 II ישמ‘ 

 II ןנח M 7 1| סינ 'אב M 6 || ו -f M 5 || ןיטה

8 B + 9 || המל ךכ לכו M — 10 || אוה M ינהמ 
 .קוחמיל אלד
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nicht verwischt werde!? — Er ist der An- התחנמ תא“בירקמ ךכ רחאו הקשמ'רגסק הליגמ‘;,״,9־*’ 
sicht, dass man sie vorher trinken lasse תוחנמה לב :הל אקיהמיא אה הליגמ םושמ יאד 
und nachher ihr Opfer darbringe; wenn ההגמ איבמ םדא דציכ תוהנמ רדם° יהנימרו“ :רכ'״־י•' 

[man sagen wollte, dies erfolge] wegen der ךותל הנתונו בהז לשו'\ךסכ לש תותלקב ותיב ךותמ 
Rolle, so ist sie ja bereits verwischt. 5 הגמש הילע ןתונו תרש ילכב השדקמו תרש ילכ 

Alle Speisopfer &c. Ich will auf ei- הבזמ'לצא הכילומ ןהבו ןהכ לצא“הכילומו התנובלו 
nen Widerspruch hinweisen: Bei den Speis- ןרק לש הדוח דגנכ תיברעמ תימורד ןרקב השיגמו 
opfern besteht folgende Ordnung. Man םוקממ ץמוקו דחא דצל הנובלה תא קלסמו וידו 
bringe sein Speisopfer aus der Wohnung ילכב ושדקמו תרש ילכ ךותל ונתונו^דנמש הברתנש 
in einem silbernen oder goldenen Korb, 10 הלעמו"‘ ויבג לע הנתונו התנובל תא טקלמו תרש 
lege es‘ in ein Dienstgefäss, heilige es im והלומו תרש ילכב וריטקמו והלעמו״חבזמ יבגל ותוא 

Dienstgefäss, tue dazu das Oel und den ןילכאנ היריש ץמוקה ברק םישיאה יבג לע וגתונו 
Weihrauch und reiche es dem Priester. Der ןיאו שבדו ןמשו ןיי הכותל ןתיל םינהכה ןיאשרו 
Priester bringt es zum Altar und stellt es ףסכ לש תותלקב אהימ ינתק ץמהלמ אלא ןירוסא, 
in die südwestliche Ecke, gegen die Kante 15 םילכב אמיא“ אפפ בר רמא בהז לש תותלקבו 
des Horns, und dies genügt. Sodann schiebt איזה אל תירצמ הפיפכד ללכמ תרש ילכל ןייוארה 
er den Weihrauch nach der Seite, hebt den תרש ילכ אינתד°הדוהי יברב יסוי יברכ אלד ןאמכ Men.28t> 

Haufen ab von einer Stelle, wo das meiste הדוהי יברב יסוי יברו'לסופ יבר ץע לש ןאשעש"’ 
Oel sich befindet, legt ihn in ein Dienst- רמיא הדוהי יברב יסוי יבר אמית וליפא רישכמ 
gefäss und heiligt ihn im Dienstgefäss; den 20 ימ ןיתוהפב ןיבושחב הדוהי יברב יסוי יבר רמאד 
Weihrauch klaubt er zusammen, legt ihn אנ והבירקה'הדוהי יברב יסוי יברל היל תיל רמא”“׳■’■® 
darauf und räuchert ihn in einem Dienst- תרש ילכב השדקמו תרש ילכל הנתונו :ךתחפל 
gefäss auf. Hierauf salzt er [den Haufen] תעדמ אלא ןישדקמ ןיא תרש ילכ° הנימ תעמש 
und legt ihn auf das Feuer. Ist der Haufe ןתונו :תרשי״ילבב השדקל תרש ילבב"°הגתונ אמיא 
dargebracht worden, so darf das Zurück- 25 ןתנו ןמש הילע קציו'רמאנש'^התנובלו“הגמש הילע '־'׳■^׳י 
bleibende gegessen werden. Die Priester 

Suk.soa 
Men. 7a 
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dürfen darin Wein, Oel und Honig hinein- 
tun, nur säuern dürfen sie es nicht. Hier 
wird nun gelehrt: in einem silbernen oder 
goldenen Korbl? R. Papa erwiderte: Eies: 
in Gefässen, die als Dienstgefässe geeignet sind. — Demnach ist ein Weidenkorb un- 
geeignet. Dies gegen die Ansicht des R. Jose b. R. Jehuda, denn es wird gelehrt, 
dass, wenn man Dienstgefässe aus Holz gefertigt hat, sie nach Rabbi untauglich 
und nach R. Jose b. R. Jehuda tauglich seien. — Du kannst auch sagen, nach R. 
Jose b. R. Jehuda, denn R. Jose b. R. Jehuda sagt es nur von schönen, sagt er es 
etwa auch von minderwertigen!? Hält er etwa nicht [vom Schriftvers:] '^reiche es doch 

demevi Statthalte/\i 

«Eege es in ein Dienstgefäss, heilige es im Dienstgefäss.» Hieraus ist demnach 
zu entnehmen, dass die Dienstgefässe nur beabsichtigt" heiligen? — Eies: er lege es 
in ein Dienstgefäss, um es im Dienstgefäss zu heiligen'". 

■ «Tue dazu das Oel und den Weihrauch.» Denn es heisst:"Vr giesse darüber Oel tond 

lege dazic Weihrauch. 

ben ist, ist im Fluchwasser aufzulösen. 6. Im Tempelhof. 7. Nicht im Dienstgefäss. 

8. Mal. 1,8. 9. Dieser Schriftvers spricht von minderwertigem Vieh, das man nicht zur Opferung 

verwenden darf, da es auch als Geschenk nicht verwendbar ist. 10. Wenn man die Sache zu die- 

sem Zweck in das Gefäss legt. 11. Dies erfolgt durch das Gefäss auch ohne Absicht. 12. 
Lev. 2,1. 
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 Und reiche es dem Priester.» Denn» ׳•2.2 לא האיבהו ביתבד ןהב לצא הכילומו :הנבל הילע'■'
 -es heisst:’hz;zz/ bringe es zu den Söhnen Ah ביתכד :חבזמ לצא הכילומ ןהבו :׳וגו ןרהא ינב

 .rons Scc °׳^•״•8 תיברעמ תימורד ןרקב השינמודחבזמה לא'^דשינהו

 «.Der Priester bringt es zum Altar» ׳׳>•8׳^תרות תאזו ביתכד ןלנמ וידו ןרק לש הדוח דננב
 Denn es 11eisstPhz;/z/ dieser bringe es zum ינפ לא ׳ה ינפל ןרהא ינב התא ברקה החנמה 5

 .Altar heran לא רמול דומלת ברעמב לוכי ׳ה ינפל אינתו־־חבזמה

 ,Und stellt es in die südwestliche Ecke« רמול דומלת םורדב לובי חבזמה ינפ לא יא״^חבזמה
 -gegen die Spitze des Horns, und dies ge תיברעמ תימורד ןרקב השינמ דציכ אה ׳ה ינפל
 nügt.» Woher dies? — Es heisst:‘Vzkj• ist לוכי רמוא רזעלא יבר וידו ןרק לש הדוח דננכ

 -das Gesetz des Speisopfers; die Söhne Ah תרמא ןרק לש המורדלו ןרק לש הברעמב הנשיני 10

 rons sollen es vor den Herrn bringen, an םייקמ דחא תוארקמ ינש^\אצומ התאש םוקמ לכ

 -die Vorderseite des Altars. Hierzu wird ge לטבמו ומצע םייקמ דחאו וריבח ירבדי^םייקמו ומצע
 -lehrt: Vor den Herrn., man könnte glau "'וריבח לטבמו ומצע םייקמש תא ןיחינמי^וריבח ירבד
 ben, in der Westseite’°, so heisst es: an die התאשכ" וריבה םייקמו ומצע םייקמש תא ןיםפותו

 -Vorderseite^des Altars; wenn an die Vorder םורדב חבזמה ינפ לא״׳התלטיב ברעמב ׳ה ינפל רמוא 15
 ,seite des Altars, so könnte man glauben ינפל התמייק םורדב חבזמה ינפ לא רמוא התאשכו
 .!(in der Südseite, so heisst es: vor den Herr יאה רבסק ישא בר רמא התמייק ןכיהו״יברעמב ׳ה

 -Wie ist dies nun zu erklären? — er brin בר רמא וידו יאמ" יאק ןופצב חבזמ הילוכ° אנת
 ge es zum südwestlichen Horn, gegen die תמינה יעבית“ אנ״מא ךתעד אקלפ ךירטציא ימיא
 -Kante des Horns, und dies genügt. R. Eie ארק רמא ימנ יכה אמיאו ןל עמשמק הפונ""החנמ 20
 äzar sagte: Man könnte glauben, dass man הברקה המ חבזמה לא השינהו 'ונו״״ןהבה לא הבירקהו
 es zur westlichen oder zur südlichen Seite קלסמו :ילכב חבזמ לצא השנה ףא ילבב ןהב לצא
 des Horns bringe, so ist zu erwidern: wenn ידהב ןיומקת אלד יכיח יכ דחא דצל התנובל תא
 du zwei Schriftverse findest, von denen der "'"חלמ רנרנ״׳וא רורצ ודיב הלעו ןימק° ןנתדכ החנמ

eine sich selbst und auch einen anderen 
aufrecht erhält, und der andere sich selbst 
aufrecht erhält und jenen aufhebt, so lasse 
man den, der sich selbst aufrecht erhält 
und den anderen aufhebt, und halte sich 
an den, der sich und den anderen aufrecht 

erhält. Wenn du sagst: vor den Herrn., in der Westseite, so hast du aufgehoben [die 
Worte:] an die Vorderseite des Altars., in der Südseite, wenn du aber sagst: an die Vor- 

derseite des Altars., in der Südseite, so hältst du aufrecht [die Worte:] vor den Herrn, 

in der Westseite. — Wieso hältst du sie aufrecht? R. Asi erwiderte: Dieser Autor ist 
der Ansicht, der ganze Altar habe auf der Nordseite'" gestanden. — Was heisst: dies 
genügt'? R. Asi erwiderte: Dies ist nötig; man könnte glauben, es sei das Heran- 
bringen des Speisopfers selbst“ nötig, so lehrt er uns. — Vielleicht ist dem auch so!? 
— Die Schrift sagt:'"6t reiche es dem Priester zmd dieser bringe es ztem Altar heran; 

wie das Reichen dem Priester in einem Gefäss erfolgt, ebenso erfolge auch das Her- 
anbringen zum Altar in einem Gefäss. 

«Sodann schiebt er den Weihrauch nach einer Seite.» Damit er nicht mit dem 
Haufen abgehoben werde, denn es wird gelehrt, dass, wenn ihm beim Abheben des 

Men. 61 
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13. Ib. V. 2. 14. Ib. V. 8. 15. Ib. 6,7. 16. Wo das Allerlieiligste sich befand. 

17. Diese befand sich südlich. 18. Des östlichen Vorderteils des Tempelhofs (cf. Bd. viij S. 197 Z. 

8ff.); die Südseite des Altars befand sich somit an der Tür des Tempels, daher die Bezeichnung: vor den 

Herrn. 19. Andere Dienstleistungen sind ja nicht erforderlich. 20. Ohne Gefäss, dieses hat 

den Altar zu berühren. 
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 הנמש הברתנש םוקממ ןימוקו :לוספ״הנובלי׳טרוק וא
 :הנמשמו השרגמ הנמשמו התלםמ° ב־יתכד ןלנמ‘-״■2,2

 ־יל המל תרש ילכב ושדקמו תרש ילכ ךותל׳ ונתונו
 לע ףא םד םדא הוהד ידימ אנמיז אדח השדק אה

 1 היל שידקמ רדה״דמהב ראוצב ןיכס היתשידקד בנ
 התנובל תא טקלמו :אנש אל ימנ אכה תרש'°ילכב
 לע רשא הנבלה לכ תאו״״ביתכד ויבג לע הנתונו׳^׳^׳^

 תרש ילכב° תרש ילכב וריטקמו" והלעמו :החנמה
 :וריטקהל תרש ילכב ולעמ״אמיא אלא היל ריטקמ"®'י

 סקרק לכו° ביתכד םישיאה יבג לע ונתונו וחלומוי-״י^׳יג
 ןילכאנ היריש ןימוקה ברק :רנו חלמת חלמב ךתחנמ
 ביתכו ׳ונודדתרכזא תא ןהכה ריטקהוייביתכד ןלנמ""־■"•!«
 רמל ץמוקה ברק וינבלו ןרהאל החנמה ןמ תרתונהו"׳‘’■"•י"
 ץמוקה"" רמתיאד היל תיאדכ רמלו היל תיאדכ

 3 רמא אנינח יבר הליכאב םייריש ריתמ יתמיאמ
 רואה תציתשמ״רמא ןנחוי יבר'רואה וב טולשתשמ
 שבדו ןמשו ןיי וכותל״ןתיל םינהכה ןיאשרו :ובורב
 םיכלמהש ךרדכ הלודנל״החשמל״ארק רמא אמעט יאמ ze"S:18־91־
 הפאת אל״ביתכד ץמחלמ״אלא ןירוסא ןיאו :ןילכוא״״ןי^ן^"“

 מ םקלח וליפא שיקל ןב ןועמש יבר רמא״י״םקלח ץמח
 תוחנמה לכוי' :רכ תוחנמה לכ :ץמח הפאת אל״־״׳פס־
 אנמחרד אטוח תחנמ אכיאהו הנובלו ןמש תונועט
 יכה הנבל הילע ןתי אלו ןמש הילע םישיייאל"רמא l״.6,ה

37 M + 38 || לש P לספ M 39 jj + ׳נמיז דח M 40 II 
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Haufens ein Steinclien, ein Salzkorn oder 
ein Stück Weihrauch in die Hand gekom- 
men ist, er untauglich sei. 

«Hebt den Haufen ab von einer Stelle, 
wo das meiste Oel sich befindet.» Woher •' 
(Jies? — Es heisst:seinevi Mehl imd 

seinem Oel, von seinem Schrot tind seinem 

Oel. 

«Legt ihn in ein Dienstgefäss und hei- 
ligt ihn im Dienstgefäss.» Wozu dies, er r 
hat ihn ja bereits einmar'geheiligt!? — Wie 
beim Bluf; das Blut wird im Hals des 
Viehs durch das MesseL^geheiligt, dennoch 
ist es wiederum durch das Dienstgefäss 
zu heiligen, ebenso auch dieses. 1 

«Den Weihrauch klaubt er zusammen, 
legt ihn darauf.» Denn es heisst;V2«0? den 

ganzen Weihrauch, der sich auf dem Speis- 

Opfer befindet. 

«Und räuchert ihn in einem Dienstge- 
fäss auf.» Räuchert er ihn denn im Dienst- 
gefäss auf!? — Lies vielmehr: er bringt 
ihn in einem Dienstgefäss hinauf, um ihn 
aufzuräuchern. 

«Salzt er [den Haufen] und legt ihn 
auf das Feuer.» Denn es heisst: alle 

deine Speisopfer sollst du mit Salz salzen 8cc. 

«Ist der Haufe dargebracht worden, 
so darf das Zurückbleibende gegessen wer- 
den.» Woher dies? — Es heisstPrie- 

ster lasse den Erinnerungsteil aufrmichern 8cc. und ferner: und was vom Speisopfer zti- 

rückbleibt, gehört Ahron tmd seinen Söhnm. «Ist der Haufe dargebracht worden.» 
Nach dem einen, nach seiner Ansicht, und nach dem anderen nach seiner Ansicht. Es 
wird nämlich gelehrt: Von wann ab macht der Haufe das Zurückbleibende zum Essen 
erlaubt? R. Hanina sagt, sobald das Feuer ihn erfasst hat, R. Johanan sagt, sobald 
das Feuer die grössere Hälfte angebrannt hat. 

«Die Priester dürfen darin Wein, Oel und Honig hineintun.» Aus welchem Grund? 
— Die Schrift sagt:“'’222;« Salben., zur Würde, wie die Könige"’essen. 

«Nur säuern dürfen sie es nicht» Denn es heisst:'V3• darf nicht gesäuert gebacken 

werden, als ihren Anteil 8cc. und R. Simon b. Laqis erklärte, auch ihr Anteil dürfe nicht 
gesäuert gebacken werden. 

Alle Speisopfer &c. Benötigen denn alle Speisopfer des Oels und des Weih- 
rauchs, es gibt ja das Sündspeisopfer, von dem der Allbarmherzige sagt: ''^nicht soll er 

Oel darauf tun noch Weihrauch daztt gebenll — Er meint es wie folgt: alle Speisopfer 

21. Lev. 2,2. 22. Bei der Heiligung des ganzen Speisopfers. 23. Des Blutopfers. 

24. Da dieses ein Dienstgerät ist. 25. Lev. 6,8. 26. Lev. 2,13. 27. Ib. V. 16. 28. 

Num. 18,8. 29. Die gleich den Priestern gesalbt werden. 30. Lev. 6,10. 31. Ib. 5,11. 
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 ,benötigen des Oels und des Weihrauchs ןמ תואבו הנובלו ןמש תונועמ תוחנמה לכ רמאק
 -und sind aus Weizen und Feinmehl darzu הניאש יפ לע ףא אטוה תחנמ תלס תואבו ןיטיהה
 bringen; das Sündspeisopfer benötigt zwar תחנמ תלפ האבו ןייטיהה ןמ האב הנובלו ןמש הנועט

des Oels und des Weihrauchs nicht, jedoch 
wird es aus Weizen und Feinmehl darge- 
bracht, das Speisopfer der Webegarbe wird 
zwar aus Gerste dargebracht, jedoch benö- 
tigt es des Oels und des Weihrauchs, auch 
wird es aus feinem Mehl darp־ebracht: die- 

 הנועט ןירועשה ןמ האב איהש” יפ לע ףא רמועה
 ןמש אל” הנועט הניא וזו שרנ האבו הנ^לו ןמש
 אינת° :המק האבו ןירועשה ןמ האבו הנובל אלו
 אטוח תחנמ אהתש אוה ןידב ןועמש יבר רמא
 ינפמו רכשנ אטוח אהי אלש הנובלו ןמש הנועט
 אוה ןידבו''רדוהמ ונברק אהי אלש הנועט הניא המ

Men. 6^ 

 ses aber benötigt nicht des Oels und des "! אטוח אהי אלש° םיבפנ הנועט בלח תאטה אהתש
 Weihrauchs, auch wird es aus Gerste und רדוהמ ונברק אהי אלש הנועט הניא המ ינפמו רכשנ
 .aus grobem Mehl dargebracht יפל םיכסנ ןינועט ומשאו"ערוצמ לש ותאטח לבא
 -Es wird gelehrt: R. Simon sagte: Ei "רב לאומש יבר רמאהו" יניא אטח לע ןיאב ןיאש
 gentlich sollte das Sündspeisopfer des Oels ןיאב םיעגנ םירבד העבש לע ןתנוי יבר רמא ינמחנ
 und des Weihrauchs benötigen, damit der ןברק יתיימ יכ' היל רפכיאד אוה היעננמ םתה [רכו] !5
 -Sünder nicht"gewinne, nur benötigt es die התעמ אלא יתיימ אקד אוה םישדקב ייורתמיאל
 ser deshalb nicht, damit sein Opfer nicht האב הניאש יפל םיבסנ הנועט אהת ריזנ תאטח
 -üppig sei. Ferner sollte eigentlich das Talg ריזנ רמאד° רפקה רזעלא"יברכ הל רבס אטח לע
 -sündopfeF'des Trankopfers benötigen, da אינת .רכ םשכ רמוא לאילמג ןכר :אוה אטוח ימנ
 -mit der Sünder nicht gewinne, nur benö יל וחינה"םירפוס םימכחל לאילמג ןבר ןהל רמא 20
 tigt es dessen deshalb nicht, damit sein רמאקד ריאמ יברל היעמשד° רמוה*” ןימב" הנשרדאו
 Opfer nicht üppig sei. Das Sündopfer des °לכאמ הנברק ךכיפל םלוע ינדעמ ותליכאה איה
 Aussätzigen aber und dessen Schuldopfer אכיא יאמ הינע הרישע הניהה היל רמאי' המהב
 benötigen wol des Trankopfers, weil sie הנברק ךב המהב השעמ הישעמש םשכ אלא רמימל

 -nicht wegen einer Sünde dargebracht wer המהב לכאמ 25:
 גול יצח הכותל ןתונו סרחיילש יליפ איכמ הי
 םשכ תיעיכריירמוא הדוהי יכר רויכה ןמ םימ
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den. — Dem ist ja aber nicht so, R. Semuel 
b. Naluiiani sagte ja im Namen R. Jona- 
thans, dass wegen sieben Dinge” &c. der 
Aussatz komme!? — Die Sühne erfolgt 
durch den Aussatz, und das Opfer bringt 
er nur deshalb dar, damit ihm das Gehei- 

ligte erlaubt sei. — Demnach sollte doch das Sündopfer eines Nazirs des Trankopfers 
benötigen, da es nicht wegen einer Sünde dargebracht wird!? — Er ist der Ansicht 
des R. Eleäzar Haqappar, welcher sagt, der Nazir sei ebenfalls ein Sünder“. 

R. Gamauel sagte: Wie &c. Es wird gelehrt: R. Gamaliel sprach zu den Wei- 
sen: Gelehrte, lasst mich, ich will es wie eine Perle'״ auslegen. Er hörte R. Meir fol- 
gendes sagen: Sie gab ihm alle Eeckereien der Welt zu essen, daher soll ihr Opfer 
aus Viehfutter bestehen. Da sprach er zu ihm: Allerdings eine Reiche, wie ist es aber 
hinsichtlich einer Armen zu erklären!? Vielmehr, wie ihr Betragen dem eines Viehs 
gleicht, ebenso besteht auch ihr Opfer aus Viehfutter. 

^R HOLT EINE IRDENE SCHALE UND SCHÜTTET DARIN IHN HALBES EOG WaS- 

SER AUS DEM Waschbecken; R. Jehuda sagt, ein Viertel[log]. Wie er 

32. Durch das Ersparnis. 33. Dh. jedes Opfer wegen einer begangenen Sünde, wie es das 

Essen des Talgs ist. 34. Sündhafte Handlungen, die Ar. 16־> aufgezählt werden. 35. Cf. 

S. 45 Z. 7ff. 36. Nach RSj. Schmuck; dh. so schön u. einleuchtend. Diese Redewendung, die 

nur noch ein Mal im T. vorkommt, ist dunkel u. daher von den Lexikographen mannigfach, jed. nicht 

befriedigend erklärt. 

Naz.383 
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HINSICHTLICH DES SCHRIFTSTÜCKS vKR- הנפו לביהל םנבנ םימב םעממ ךב בתכב טעממש 
MINDERND IST”, SO IST ER ES AUCH HIN- לש אלבטו המא לע המא םש היה םוקמו ונימיל 
SICHTLICH DES WASSERS. HIERAUF TRITT רפע לטונו היבגמ״'הב העובק התיה תעבטו שיש 
ER IN DEN Tempel und wendet sich ןמו° רמאנש םימה לע האריש ידב ןתונו היתחתמ Nm.6,17 

NACH RECHTS; DA IST EINE EINE Elle ZU 5 ןתנו ןהבה חקי ןבשמה עקרקב היהי רשא רפעה 

einer Elle grosse Stelle, auf der sich :םימה לא 
EINE Marmorplatte befindet, in die יבר ירבד השדה םרה״ילש יליפ אנת .ארמג 
ein Ring eingelassen ist. Diese hebt ילכ ילכ רמג לאעמשי יברד אמעט יאמ לאעמשי 
ER HOCH, NIMMT ETWAS Erde HERAUS השדה״יסרח ןאב ךא השדה״׳יםרה ןלהל המ ערוצממ 
UND TUT SOVIEL HINEIN, DASS SIE AUF 10 4,5ילכ לא תהאה רופצה תא טהשו״ ביתכד ןלגמ םתהו ^״•י 

DEM Wasser zu sehen ist, wie es heisst: ןהב התשענ אלש םייה״יםימ המ םייח םימ לע שרח 
""der Priester nehme von der Erde, die sich המ יא הכאלמ וב התשענ אלש ילכ ףא הבאלמ 
am Fnssboden des Zelts befindet, und tue es לאעמשי יברל םייח םימ ןאכ ףא םייח םימ ןלהל 

in das Wasser. לאעמשי יבר רויכ ימ ןנחוי יבר״* רמאד° ימנ יכה 
GEMARA. Es wird gelehrt: Eine neue 15 תומימ ראשמ םירמוא םימכחו ןה ןייעמ ימ רמוא 

irdene Schale — Worte R. Jismäels. Was חא ץע ןועט ןכש ערוצמל המ ךרפימל אכיא ןה 
ist der Grund R. Jismäels? — Er folgert םרח ילכב״ ארק רמא אבר״*רמא״'תעלות ינשו בוזאו ״׳״•פ.!? 
es aus [dem Wort] Gefäss, das auch beim אלא ונש אל אבר רמא :רבכ ךל יתרמאש ילכ 
Aussätzigen gebraucht wird; wie da ein ייאמ ןילוספ וינפ״״ומכאתנ לבא וינפ״״ומכאתנ אלש 
neues irdenes Gefäss, ebenso auch hierbei 20 ילכ ףא ונתשנ אלש םימ המ םימד אימוד אמעט 
ein neues irdenes Gefäss. — Woher dies ןשבכ ךותל ןריזחהו ומכאתנ אבר יעכ הנתשנ׳״אלש 
von jenem? — Es heisster schlachte והדיא וחדיאד ןויכ ןנירמא ימ והמ ונבלתנו''שאה 
de71 eineit Vogel m ein irdenes Gefäss über רזעלא” יבר’״ עמש את רודה רודהד ןויכ אמלד וא 
lebeftdigean Wasser-, wie das lebendige Was- ןהב לישפהש תעלות ינשו” בוזאו זרא ןיע רמוא 
ser zur Arbeit nicht verwandt worden ist, 
ebenso auch ein Gefäss, das zur Arbeit 
nicht verwandt worden ist. — Demnach 
sollte doch, wie da lebendiges Wasser er- 
forderlich ist, auch hierbei lebendiges Was- 
ser erforderlich sein!? — Nach R. Jismäel ist dem auch so, denn R. Johanan sagte: 
Das Wasser im Waschbecken war, wie R. Jismäel sagt, Quellwasser, und wie die Wei- 
sen sagen, gewöhnliches Wasser. — Es ist ja aber zu erwidern: wol gilt dies von ei- 
nem Aussätzigen, da bei diesem auch Zedernholz, Ysop und Karmesin^״ erforderlich 
sind!? Raba erwiderte: Die Schrift sagt: in ein irde71es Ge/äss^\ ein Gefäss, von dem 
ich dir bereits gesagt habe''״. 

Raba sagte: Dies" gilt nur von dem Fall, wenn sein Aussehen nicht geschwärzt 
ist, wenn aber sein Aussehen geschwärzt ist, so ist es untauglich. — Aus welchem 
Grund? — Gleich dem Wasser; wie [das Aussehen] des Wassers unverändert sein 
muss, ebenso muss auch das des Gefässes unverändert sein. Folgendes fragte Raba: 
wie ist es, wenn es geschwärzt war und man es in einen Brennofen getan und es 
zurück weiss geworden ist: bleibt es, da es einmal untauglich war, untauglich, oder 
aber ist es zurück [tauglich]. — Komm und höre: R. Eleäzar sagte: Wenn man mit dem 
Zedernholz, dem Ysop und dem Karmesin einen Korb über den Rücken gehängt hat, 

37. Cf. S. 229 Z. 21 ff. 38. Num. 5,17. 39. Lev. 14,5. 40. Cf. Lev. 14,4. 41. Es 

heisst aber nicht; er nehme ein Gefäss. 42. Beim Gesetz vom Aussätzigen. 43. Dass nach 

den Rabbanan ein gebrauchtes Gefäss tauglich sei. 

63 j- M- ו. B + 64 || אוהשכ M שדח M 65 II — םייח II 
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 so sind sie untauglich. Diese werden ja םתה יטשפמו ירדה םתה אהו ןילוספ וירוהאל”ןתפוק
 Wenn etwas abgeschält—.״wiederum glatt ׳ובו ונימיל הנפו לכיהל סנכנ :יפולקיא ףולקיאד.^

17»45äB8b 1הי אל הנופ התאש תונופ’^לב רמ רמאד° אמעט יאמ worden ist^^ 
Z6b.62l> 

Nm.5 

 Hierauf tritt er in den Tempee ונת :רכ המא םש היה םוקמ :ךימי ךרד אלא
 und wendet, sich nach rechts &c. Aus סינכיו ןיוחבמ ןקתי לוכי היהי רשא רפעה ןמו"ןנבר ■י 17,

 welchem Grund? — Der Meister sagte, alle לוכי ןכשמה עקרקב יא ןכשמה עקרקב רמול דומלת
 Wendungen, die zu machen sind, haben אה היהי [רשא] רמול דומלת תומודרקב רופחי
 .nach rechts zu erfolgen ןמו ךדיא אינת םש ןת םמי ןיא”אכה םש שי’*דציכ
 .Da ist eine eine Elle &c. Stelle ןיוחבמ ןקתמ היהש דמלמ (רנו) היהי רשא רפעה
 Die Rabbanan lehrten: Von der Erde, die איבהל רמוא הדוהי ןב יסיא ןכשמה עקרקב םינכמו *0

Fol.16 םהנמ ןב יפיא םימלוע תיבו ןועבגו בונ הליש°עקרק sich beß71det\ man könnte glauben, er be- 
 ,sorge sie ausserhalb und bringe sie herein בותבה קלח אל הלק האמוטב המו ךירצ וניא רמוא
 so heisst es: am Fussboden des Zelts. Wenn "*ןכ םא ןכש לב אל הרומח שיא תשא תאמוטב
 am Fussboden des Zelts, so könnte man ךותמ איבי אלש ןכמימה עקרקב רמול דומלת המ
 glauben, er grabe mit einer Axt, so heisst רפא ןתיש והמ רפע םש ןיא והל איעביא :*^תפוק
 -es: die sich befindet, wie ist dies zu er וניצמ אל ירמאד, ךל יעבית אל יאמש תיבד אבילא
 klären? — ist da solche vorhanden, so hole ללה תיבד אבילא ךל יעבית יכ רפע יורקש*^ רפא

 man sie, ist keine vorhanden, so tue man **בג לע ףא יאמ רפע יורקש רפא וניצמ° ירמאד<801.881
 hin. Ein Anderes lehrt: Von der Erde, die אמלד וא ביתכ ןכשמה עקרקב אבה רפע ירקיאד

 -sich befindet Scc. Dies lehrt, dass er sie aus יפיאדכלו הדוהי ןב יפיאדבל“ ןכשמה עקרקב יאה ^0
 ןנחוי יבר רמאד עמש את יתאד אוה םחנמ ןב
 תבקוע הכלה תומוקמ השלשב לאעמשי יבר םושמ

serhalb besorgte und hereinbrachte; am 

Fussboden des Zelts. Isi b. Jehuda sagte: Dies 
schliesst den Fussboden der Tempel zu Si- 
lo, Nobh, Gibeön und des ewigen Hauses*" 
ein. Isi b. Menahem sagte: Dies ist nicht 
nötig; wenn die Schrift bei einer leichten 
Unreinheit״ nicht unterschieden hat**, um 
wieviel weniger bei der schweren Verun- 
reinigung eines Eheweibs. Wenn es aber 
dennoch heisst: am Fussboden des Zelts., [so 
lehrt dies,] dass er keine Erde vom Hau- 
fen hole”. 
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 .יסיא

Sie fragten: Darf man, wenn da keine Erde vorhanden ist, Asche hineintun? Nach 
der Schule Sammajs ist dies nicht fraglich, denn diese sagt, es sei nicht zu finden, dass 
Asche Erde genannt werde, fraglich ist es nur nach der Schule Hillels, welche sagt, 
wir finden, dass Asche Erde genannUwerde. Wie ist es nun: obgleich auch diese Erde 
genannt wird, so heisst es hierbei dennoch: am Fussboden des Zelts , oder aber deuten 
[die Worte] am Fussboden des Zelts auf die Deliren des Isi b. Jehuda und des Isi 
b. Menahem? — Komm und höre: R. Johanan sagte im Namen R. Jismäels: An drei 
Stellen verdrängt die Halakha das Schiiftwort. Die Gesetzlehre sagt: mit Erde^, die 

44 Wenn man sie vom Korb löst, auch gelten .sie dadurch nicht als zur Arbeit verwendet. 45. 

Durch die Reibung; die Veränderung ist somit bleibend. 46. Des permanenten Tempels in JeruSa- 

lern- die Schrift spricht vom provisorischen Offenbarungszelt 47. Beim Eintritt eines Unreinen m 

den Tempel 48• Zwischen dem provisorischen Offenbarungszelt u. dem permanenten Tempel in 

TeruSalem 49 Und sie sofort verwende; wenn keine Erde da ist u. sie geholt werden muss, so ist 

sie zuerst'auf den Fussboden zu schütten. 50. Cf. Bd. viij S. 1088 Z. 5. 51. Dies schliesst 

die Asche aus. 52. Ist das Blut vom geschlachteten Wild zu bedecken; cf. Lev. 17,13ff. 
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HaTakha^b^erTa^tet? init jedem Gegen- הרותה״׳רבד לכב הכלהו רפעב הרמא הרותה ארקמ 
stand; die Gesetzlehre sagt Schermesser^\ רפס הרמא הרותה רבד לכב הכלהו רעתב הרמא 
die Halakha aber lautet: mit jedem Gerät; אנת״לאה ימנ בושהיל אתיא םאו רבד לכב הכלהו Q^i;,5, 
die Gesetzlehre sagt Bnep\ die Halakha א־ינתד ערוצמ רייש רייש יאהד רייש יאמו״* ריישו 
aber lautet: jeder Gegenstand“. Wenn dem 5 תא ללכ ורעש לכ תא הלגי יעיבשה םויב היהו״ l-h,9 
nun so wäre'“, so sollte er auch dies mit- ורעש לכ תאו טרפ ויגיע תבג תאו ונקז תאו ושאר 
zählen. — Manches lehrt er und manches אלא ןד התא יא ללבו טרפו ללכ*’ ללבו רזח חלגי 
lässt er zurück. — Was lässt er noch aus- רעש םוגיכ םוקמ שרופמ טרפי המ טרפה ןיעכ ־ 
serdem zurück? — Er lässt [das Scheren] יבר יאמ^ הארנו רעש סוניכ םוקמ לכ ףא הארנו 
des Aussätzigen zurück. Es wird nämlich 10 יחשה תיבד טעימ טעימ יאמי םילגרה רעיש יבר 

Und am siebenten Tag schere er sein ול אב״ ןנתד'־ תעלדכ חלגמ אתכלהו היפוג הילוכדו 
ganzes Haar, generell, seinen Kopf, seinen רמאנשייורשב לכ לע רעת ריבעמ ערוצמה תא ףיקהל 
Bart tmd seine Angenbra?1en, speziell, sein הינש תחלגת אהתש חלגי״ יעיבשה םויב [היה]ו״ 
ganzes Haar soll er scheren, wiederum ge- אק יכ קחצי רב ןמחג בר רמא הנושאר תחלגתכ 
nereii, und wenn auf eine Generalisirung 15 איה שרדמ״תבקוע אה ארקמ תבקוע הכלה בישח 
eine Speziaiisirung und wiederum eine Ge- תרקועו תבקוע הכלה בישח אק יב רמא אפפ בר 
neraiisirung folgt, so richte man sich nach אתיגתמ אה רמא ישא בר איה תפסומו תבקוע אה 
der Speziaiisirung; wie das speziell Ge- תעלדכ”יטרפו יללכ שירדד איה לאעמשי יבר״יגמ״שס^^ 
nannte eine Stelle ist, wo Haare sich an- 26’^*8אינתד יטועימו ייוביר שירדד איה אביקע יבר״ינמ’ 
sammeln und gesehen wird, ebenso auch 20 תא הביר ורעש לכ תא חלגי יעיבשה םויב היהו״ 
jede andere Stelle, wo Haare sich ansam- לכ תאו טעימ ויניע תובג תאו ונקז תאו ושאר 
mein und gesehen wird. Dies schliesst das לכה הביר הבירו טעימ^דביר הבירו רזח חלגי ורעש 
Haar[zwischen] den Füssen ein und schiiesst טעימ טעימ יאמו היפוג הילוכד הביר הביר״ יאמ 
das Haar unter den Achselhöhlen und am 
ganzen Körper aus. Die Halakha aber ist, 
dass er sich wie ein Kürbis®*scheren müsse, 
denn es wird gelehrt: Wenn er den Aussät- 
zigen scheren geht, so lasse er das Scher- 
messer über seinen ganzen Körper gehen, denn es heisst: und am siebenten Tag sehe- 

re er, die zweite Schur gleicht der ersten. R. Nahman b. Ji9haq erwiderte: Er zählt 
nur Fälle auf, wobei die Halakha einen Schriftvers verdrängt, hierbei aber ver- 
drängt sie ja nur eine rabbanitische Auslegung. R. Papa erwiderte: Er zählt nur 
Fälle auf, wobei die Halakha verdrängt und aufhebt, hierbei aber verdrängt sie und 
fügPMiinzu. R. Asi erwiderte: Diese Eehre'^ vertritt die Ansicht R. Jismäels, der ‘ [die 
Regel von der] Generalisirung und Speziaiisirung anwendet, während die Lehre "wie 
ein Kürbis״“die Ansicht R. Äqibas vertritt, deE'[die Regel von der] Einschliessung und 
Ausschliessung anwendet. Denn es wird gelehrt: Und am siebenten Tag schere er sein 

ganzes Haar, einschliessend, seine71 Kopf, seinen Bart und seine A71genbraue7t, aus- 
schliessend, sem gaitzes Haar soll er scheren, wiederum einschliessend, und wenn auf 
eine Einschliessung eine Ausschliessung und wiederum eine Einschliessung folgt, so 
ist alles eingeschlossen. Eingeschlossen ist [das Haar] am ganzen Körper und aus- 

53. Damit darf der Nazir sich nicht scheren; cf. Num. 6,5. 54. Ein zum Schreiben gebrauch- 

liches Blatt; ein solches ist zum Scheidebrief zu verwenden; cf. Dt. 24,2. 55. Auf den man die 

Scheidungsformel geschrieben hat, erfüllt den Zweck. 56. Dass hierfür auch Asche tauglich sei. 

57. Dev. 14,9. 58. Den ganzen Körper, ganz glatt. 59. Der Schriftvers wird nicht verdrängt, 

sondern erweitert. 60. Nach welcher nur unverhüllte Stellen zu scheren sind. 61. Bei der 

Auslegung des bezüglichen Schriftverses. 62. Dass der vollständige Körper ganz glatt zu scheren sei. 
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geschlossen ist das Haar in der Nase. Wie 
bleibt es damit‘^? — Komm und höre: R. 
Hona b. Asi sagte im Namen Rabhs: Ist 
da keine Erde vorhanden, so hole er Mo- 
der von Kräutern und heilige ihn. Dies ist 
aber nichts; Moder von Kräutern ist Erde, 
Asche aber ist keine Erde. 

Dass sie auf dem Wasser zu sehen 
IST. Die Rabbanan lehrten: Drei Dinge 
müssen zu sehen sein: die Erde der Ehe- 
bruchsverdächtigten, die Asche von der [ro- 
ten] Kuh^^und der Speichel der Eheschwä- 
gerinJ Im Namen R. Jismaels sagten sie, 
auch das Blut vom VogelWas ist der 
Grund R. Jismaels? — Es heisst:‘V;״ taiicJic 

sic 8:c. in das Blut des Vogels 8cc. Und hier- 
zu wird gelehrt: ln das Blut\ man könnte 
glauben, in das Blut, und nicht in das Was- 
ser, so heisst es JVasser; aus [dem Wort] 
JVasscr könnte man entnehmen, in das Was- 
ser, nicht aber in das Blut, so heisst es in 

das Blut. Wie ist dies nun zu erklären? — 
er hole soviel Wasser, dass das Blut des 
Vogels darin zu merken ist. — Wieviel ist 
dies? — Ein Viertel [log]. — Und die Rab- 
bananl? — Dies ist an sich nötig; der All- 
barmherzige sagt damit, dass er sie in das 
Blut und in das Wasser tauche. — Und R. 
Jismäel!?—Demnach sollte der Allbarmher- 

 רמאד עמש את הלע יוה יאמ םטוחה ךותבש רעיש'“
 איבמ רפע םש ןיא בר רמא ישא רב אנוה״בר
 אוה'קרי תיבובקר איה אלו שידקמו‘קרי תיבובקר
 לע האריש ידב :רפע יאוה אל רפא רפע יאוהד

 י הטוס רפע ואריש ןיבירצ השלש'ןנבר ונת :םימה ;
 6 ףא ורמא לאעמשי יבר םושמ המבי קורו הרפ רפאו

 לבטוי ביתכד לאעמשי יברד אמעט יאמ רופצ םד
 םדב לוכי םדב אינתו ׳ונו רופצה םדב [׳ונו] םתוא
 םימב לובי םימ יא םימ(ב)“רמול דומלת םימב אלו
 םימ“ איבמ דציכ אהי םדב רמול דומלת םדב אלו !
 אוהה ןנברו תיעיבר המכו ןהב רכינ רופיצ םדש
 יברו םימבו םדב ליבטא אנמחר רמאק יבהד'ופוגל'
 םימבו םדב םהב לבטו אנמחר“ בותכל ןב םא לאעמשי
 הוה םהב לבטו אנמחר בתכ יא ןנברו רבינל יל המל
 םדב אנמהר בתב הידוחל יאהו הידוהל יאה אנימא !
 אנירחא ארק ןברעל לאעמשי יברו ןברעל' םימבו

 5 אוההמ״יא ןנברו ׳ונו תחאה רופצה תא טחשו'ביתכ
 ןידירוול והניטוקנינו אנמל ךומס היטחשיל״אנימא הוה
 אעב :ןל עמשמ אק אנירחא אנמב םדל הילבקלו
 תא תחדמו“ הלודג אריז יברמ הימרי יבר הינימ 2

 ג^אליהיל רמא והמ םימה ינפמ תיחדנו הנטק םימה
 רופצב אתכליהמ רבל ךשפנ קיפת אל ךל אנימא
 םימה תא״תחדמש הלודג ךל ןיא ןנבר ורעיש'“רורד
98 M 99 |1 ךותבד M 1 || אייח B שדקמו M 2 II 

 11 םדב יא 4־ M 4 || (רמו'ל...ם*מב — M) 3 || ד אוה —

5 M 6 || םש BM היפוגל M 7 II 8 ׳אק יאמ II 

M 9 || ארק M + 10 || יל המל M 11 11 איההמ 

M 12 || טוחשל P 13 || החדמו M •ןיאד ׳בר רועיש II 

14 M — ם״הא, 

zige geschrieben haben: er tauche sie in diese, wenn er aber das Blut und das Wasser 
nennt, [so lehrt dies,] dass es kenntlich sein müsse. — Und die Rabbanan!? — Würde der 
Allbarmherzige geschrieben haben: er tauche sie in diese, so könnte man glauben, in das 
eine besonders und in das andere besonders, daher nennt er das Blut und das W^asser, 
dass man sie vermenge. — Und R. Jismaell? —,Dass man sie vermenge, lehrt ein an- 
derer Schriftvers:'“^^ schlachte den einen Vogel 8cc. — Und die Rabbanan!? — Aus diesem 
Schriftvers könnte man entnehmen, man schlachte ihn in der Nähe des Gefässes, halte 
die Schlagadern fest und nehme das Blut in ein anderes Gefäss auf, so lehrt er uns. 

R. Jirmeja fragte R. Zera: Wie ist es, wenn er gross ist und [sein Blut] das Was- 
ser verdrängt, oder klein ist und es vom Wasser verdrängt" wird? Dieser erwiderte: 
Sagte ich dir etwa nicht, dass du nicht über die Halakha hinaus grübeln sollst.. 
Die Rabbanan berechneten dies״ bei einer Schwalbe, und diese ist weder so gross, 

63 Mit der obigen Frage, ob Asche für das Fluchwasser verwendbar sei. 64. Bei der Berei- 

tung des' Entsündigungswassers; cf. Num. Kap. 19. 65. Den sie bei Erteilung der Hali,;ah (cf. S. 

163 N 10) vor das Gesicht ihres Schwagers spucken muss. 66. Der bei der Reinigung des Aus- 

sätzigen zu schlachten ist: cf. Eev. 14,5. 67. Eev. 14,6. 68. Ib. V. 5. _ 69 Dh wenn 

das Wasser sich im Blut, bezw. das Blut sich im Wasser verliert. 70. Dass ein Viertellog Wasser 

erforderlich sei. 
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 םידקה״ןנבר ונת :םימה ינפמ תיחדנש הנטק ךל ןיאו
 אמעט יאמ רישכמ ןועמש יברו לוספ םימל רפע
 תפירש רפעמ אמטל והקלו° ביתכד ןועמש יברד
 אלהו אוה רפע יכו ןועמש יבר רמא״אינתו תאטחה
 הריזנ ונמיה ןודל ועמשמב בותכה הניש אוה רפא
 ןלהל המ רפע ןלהל רמאנו רפע ןאכ רמאנ הוש
 המו םימ יבנ לע רפע ןאכ ףא םימ יכנ“ לע רפע
 רפע םידקה ןלהל ףא רשכ םימל רפע םידקה ןאכ
 וילע°“ביתכ יביתכ יארק ירת ןלנמ םתהו״רשכ םימל
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das Wasser zu verdrängen, noch so klein, 
vom Wasser verdrängt zu werden. 

Die Rabbanan lehrten: Hat er die Er- 
de früher als das Wasser hineingetan, so 
ist es untauglich, und nach R. Simon taug- : 
lieh. Was ist der Grund R. Simons? — Es 
heisst: ^^man nehme für den Unreinen von 

der Erde des verbrannten Sündopfers^ und 
hierzu wird gelehrt: R. Simon sagte: Ist 
es denn Erde, es ist ja Asche!? Die Schrift 10 אמלא ילכ לא םייח םימ״ביתכו אשירב רפא אמלא 
hat deshalb einen unrichtigen Ausdruck ןתונ הז הצר ןתונ הז הצר דציכ אה אשירב םימ 
gewählt, damit man [einen Schluss durch] אקוד וילע אמיאו ןכרעל וילע אקוד ילכ [לא] ןנברו 
Wortanalogie folgern könne: hierbei heisst םוקמ לכב וניצמ המ ילכב ןתויה“ אהתש ילכ [לא] 
es Erde und dorf'heisst es Erde^ wie dort :הלעמל רישכמ ןאכ ףא הלעמל רישכמ 
die Erde auf das Wasser zu schütten ist, 10 אוה םוקמ הזיאמ הליגמה תא בותכל ול א ' 
ebenso ist auch hierbei die Erde auf das תיטש יכ תאו ׳וגו שיא בכש אל םא(ו)מ°בתוכ 
Wasser zu schütten; und wie es ferner hier- תשאה תא ןהכה עיבשהו“ בתוכ וגיאו“ךשיא תחת 
bei tauglich ist, wenn die Erde früher als םימה ואבו |'וגו] העבשלו הלאל ךתוא ׳ה ןתי“ בתוכו“ 
das Wasser hineingeschüttet worden ist, וניאו״׳ךרי לפנלו ןטב תובצל ךיעמב הלאה םירראמה 
ebenso ist es auch dort tauglich, wenn die 20 אל רמוא יסוי יבר ןמא ןמא השאה הרמאו בתוכ 

F01.17 
liijl 
Nm.5, 
19,20 

ib.v.21 

 בתוב וגיא“ ומצע לב רמוא הרוהי יבר“ קיספמ היה ®“"י®"
 םימה ואבו ׳וגו העבשלו הלאל ךתוא ׳ה ןתי אלא
 II ' 18 ׳בהו M 17 || םימה ינפ M 16 || א״שר M׳ 15

M + 19 || ׳בה M 20 || ןיאו M א^יא השאל ןהכה רמאו 

 .בתוכ היה אל M 22 || בתוכ היה אלו M 21 || בתוכ

Erde früher als das Wasser hineingeschüt- 
tet worden ist. — Woher dies hierbei? — 
Es sind da zwei Schriftverse vorhanden; 
es \\€\ss\.׳rdarauf wonach die Asche zuerst 
hineinkommt, und es h.€\ss,Udeb endig es Was- 

ser in ein Gefäss^ wonach”das Wasser zuerst hineinkommt; wie ist dies nun zu erklä- 
ren? — er kann nach Belieben das eine oder das andere [zuerst] hineintun. — Und die 
Rabbanan!? — In ein Gefäss^ nur so'"; darauf^ dass man es vermenge. — Vielleicht 
aber: daraif nur so”, in ein Gefäss, dass es im Gefäss lebendig sein müsse“!? — Wie 
wir überall finden, dass das Tauglichmachende sich oben befindet, ebenso auch hier- 
bei das Tauglichmachende”oben. 

|ENN ER ZUM Schreiben der Rolle“ kommt, so beginnt er mit folgender 

Stelle :”70(!?׳«« kein Mann bei dir gelegen hat 8cc. falls du aber ausgeschioeift bist 

unter deinem Mann. Er schreibe aber nicht [die Worte:] ^der Priester beschwöre 

das Weib. Ferner schreibe 'E׳K\°der Herr mache dich zum Fluch und zum Schavur 8:c. 

*hnd es komme dieses fluchbringende Wasser in deinen Leib, dass der Bauch anschwelle 

und die Hüfte scJnvinde. Er SCHREIBE ABER NICHT [die Wo'R.T'Eflund das Weib spreche: 

Amen, Amen. R. JoSE SAGT, ER UNTERBRECHE*” nicht. R. Jehuda sagt, er schrei- 

BE DIES ALLES ÜBERHAUPT NICHT, SONDERN NUR: der Herr mache dich zum Fluch 

und zum Schwur 8cc. und es komme dieses fluchbringende Wasser in deinen Leib 8cc. 

71. Nuni. 19,17. 72. Bei der Ehebruchsverdächtigten. 73. Nach dem Wortlaut muss 

das Wasser den Boden des Gefässes berühren. 74. Das Wasser zuerst. 75. Das Wasser 

nachher. 76. Es muss mit diesem Gefäss direkt aus der Quelle geschöpft sein u. nicht mittelst 

eines anderen Gefässes. 77. Das Wasser wird durch die Erde, bezw. durch das Blut des Vogels für 

den beabsichtigten Zweck tauglich gemacht. 78. Aus dem bezüglichen Abschnitt; cf. Num. 5,23. 

79. Num. 5,19,20. 80. Ib. V. 21. 81. Ib. V. 22. 82. Die ganze bezügliche Schriftstelle 

durch Fortlassung der genannten Sätze. 
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 Er schreibe aber nicht: tmd das Wdb הרמאו בתוכ וניאו’׳וגו ךיעמב הלאה םירראמה

 .spreche: Amen, Amen ןמא ןמא השאה.

 ?GEMARA. Worin besteht ihr streit ינלפימק^ארק יאהב ינלפימ אק יאמב .ארמג
Nm.6,23ר^אמ יבר רפסב ןהבה הלאה תלאה תא בתכו״ — Sie streiten über folgenden Schriftvers: 

 der Priester schreibe diese Flüche auf ein^' תואבה תוללק תוברל תולאה שממ תולא תולא רבס 5

 Blatt. R. MeirVkiärt: Flüche, das sind die הרות הנשמבש תוללק יטועמל הלא תוברב תמחמ

 Flüche”selbst; dif Flüche, dies schliesst die יהלוכ''יסוי יברו'’ תולבקו תואווצ יטועמל הלאה

Nalesu ריאמ יברו תולבקו תואווצ תוברל תא תרמאקדכ aus den Segnungen hervorgehenden^Flüche 

 -ein; diese, dies schliesst die Flüche im Den ־,'.«לשירד יטועימב יהלוכ'^דדוהי יברו שירד אל םיתא״^

ZTb 0! תואבה תוללק יטועמל תולאה שממ תולא תולא והל teronomium“ aus; die"^, diese, dies schliesst 

 ‘’die Vorschriften’" und die Bestätigungen ׳"■^®’הרות הנשמבש תוללק יטועמל הלא”תוכרב תמהמ"

 -aus. R. Jose erklärt alles nach dieser Aus ף>ו^^ן2 לברו תולב1לו תואווצ יטועמל״ הלאה

 -legung, nur schliesst das did’Aic Vorschrif טיעמד י״ה יאה אנש יאמו היב יברמד י״ה יאה

 .ten und die Bestätigungen ein, während R היבנד י״ה איה איוביר איובירד היבנד'“ י״ה היב

 Meir das die nicht zur Schriftforschung ללכמ ריאמ יברל היל תיל אהו אטועימ אטועימד

 -verwendet. R. jehuda erklärt sie alle aus ־*ביתכ יקנה״ םוחנת יבר רמא״ ןה עמוש התא ואל36

 -schiiessend: Flache, das sind die eigent אל ןהיניב הניכש וכז השאו שיא אביקע יבר שרד

 liehen Flüche; die Flüche, dies schliesst die שיאדמ'’ אפידע השארו אבר רמא ןתלכוא שא וכז

 -Flüche aus, die aus den Segnungen her “'המ ינפמ אבר רמא :ףרצמ אל יאהו ףרצמ יאה

 vergehen; diese, dies schliesst die Flüche הנממ אצוי התכז הטוסל רפע אבה הרות הרמא 20

G״.18,27 התכז אל רפאו רפע״היב ביתכד וניבאי״סהרבאכ ןב im Deuteronomium aus; die, diese, dies 

25 II והלונ B 24 j| ןמא + b 23 || ׳פימק - M 22 schliesst die Vorschriften und die Bestäti- 

II יאהו ׳עימ 'עימ יבגד יה יביר ׳ביר יב.וד M 26 [| ו -f- M gungen aus. Wieso erklärt R. Meir [den 
 -M 27 Artikel] die an der einen Stelle einschlies שיאמ || f- B 28- ט״מ M 29 II — ׳בא.

send und an der anderen Stelle ausschliessend!? — Bei der Finschliessung ist auch 

[der iVrtikel] die einschliessend, bei der Ausschliessung ist auch [der Artikel] die aus- 

schiiessend. — R. Meir ist ja aber nicht der Ansicht, dass aus der Bejahung die Ver- 

neinung zu folgern”sei!? R. Tanhum erwiderte: Fs heisst: ersticke'^. 

R. Äqiba trug vor: Wenn Mann und Weib würdig sind, so weilt die Gottheit 
zwischen ihnen, wenn sie nicht würdig sind, so werden sie vom Feuer’Verzehrt. Raba 
sagte: Das [Feuer] des Weibs ist stärker als das des Manns, denn bei diesem ist es 

verbunden, bei jenem aber nicht"". 
Raba sagte: Weshalb sagte die Gesetzlehre, dass man für die Ehebruchsverdäch- 

tigte Erde hole? — ist sie würdig, so entstammt ihr ein Sohn wie unser Vater Abra- 
ham, von dem es Erde und Asche, ist sie nicht würdig, so kehrt sie zur Erde 

zurück.  
83 Num 5 23 84. Der ungenannte Autor der 1. Ansicht in unsrer Misnali, cf. Bd. vij S. 359 

Z. 7. ’ 85. Die in diesem Abschnitt genannt werden. 86. Der Artikel zu תולא kann wegen des 

Fron, demonstr. הלא in der Uebersetzung nicht wiedergegeben werden. 87. Für den Fall ihrer L^- 

schuld wird ihr ein Segen verheissen, u. dies involvirt einen Fluch für den Fall ihrer Schuld. 88. Cf. 

Dt 28 16 ff 89 Im hebr. Text hat auch das Pronomen den Artikel. 90. Für den beschwörenden 

Priester, die Sätze, die in der Misnah genannt werden. 91. Der Satz, die Frau spreche Amen. 

92 Die Akkusativpartikel תא, die in der Uebersetzung nicht wiedergegeben werden kann. 93. Dem- 

nach ist ja hierbei aus den Segnungen kein Fluch zu folgern. 94. Das W. יקנה i.st defektiv geschne- 

ben u bei der Aehnlichkeit der Buchstaben ה u. ח kann es von der Wurzel קנח, erwürgen, abgeleitet wer- 

den’, somit ist dieses Wort nicht nur als Segen, sondern auch als Fluch aufzufas.sen. 95. Im W שיא 
bezw. השא ist das W. שא (Feuer) 11. Je ein Buchstabe vom Gottesnamen הי endialten. 96^ m XW שיא 

sind die Buchstaben des W.s שא von einander getrennt, nicht aber im W. 97 .השא. Gen. 18,27. 
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Raba trug vor: xA.is Belohnung dafür, םהרבא רמאש רכשב אבר שרד° 
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Hol,89» 

Qn.14,23 

 סו.28,ו0

Ber.6a57» 
M0g.16*> 
Men,361ג 
Hol. 89» 

Men.43» 

Ex. 24,10 

Ez,1,26 

dass unser Vater Abraham gesagt hat: ich רפא תוצמ לתשל ולנב וכז רפאו רפע לכנא[ו] ונלבאיי 
bin Erde und Asche, sind seinen Kindern םתה םדה״לוםלכ רפע ימני״אכלאהו הטוס רפעו הרפ 
zwei Gebote beschieden worden, die Asche רכשב אבר שרד° :אכלל האנה אכלא הוצמ רשכה 

der [roten] Kuh und die Erde der Ehe- 5 ךורש דע[ו] טוחמ םא° ונלכא'’םהרבא רמאש 
bruchsverdächtigten. — Es gibt ja noch לש העוצרו"תלכת לש טוה תוצמ לתשל ולנב וכז 
die Erde zum Bedecken des Bluts’*!? — לכ וארו“ בלתכד ]ללפת לש העוצר"אמלשב ןללפת 
Durch diese erfolgt nur eine Vervollkomm- רזעללא לכר אלנתו“ ךללע ארקנ ׳ה םש לכ ץראה למע 
nung des Gebots, jedoch kein Nutzen. לש טוח אלא שארבש ]ללפת ולא רמוא לודנה" 

Raba trug vor: Als Belohnung dafür, 10 המ רמוא רלאמ לכר הלה״״אלנתד אלה לאמ תלכת 
dass unser Vater Abraham gesagt hat:''ob המח תלכתהש לנפמ ןלנועבצ לנלמ״לכמ תלכת הנתשנ 

71072 Faden bis Schmirrieancn, sind seinen דובכה אסכל המוד עלקרו עלקרל המוד םלו םלל 
Kindern zwei Gebote beschieden worden, השעמכ וללנר תחתו לארשל להלא תא ואריו“ רמאנש 
der purpurblaue Faden"°°und der Riemen הארמכ“ בלתכו רהטל םלממיה םצעכו רלפסה תנבל 

IM 
Col.b 
Nm.5,23 

 der Tephillin’“'. —■ Erklärlich ist dies vom n :אסכ תומד רלפס ןבא

ib. 
Er. 13» 
Sot.20» 

Hm. 5,30 

Dt.17,11 

Riemen der Tephillin, denn es heisst:'°V0- אלו ריינה לע אלו חולה לע אל בתוכ 
mit alle Völker der Erde seheai, dass du nach רפסכ“ רמאנש הליגמה לע אלא ארתפידה“לע 
dem Namen des Flerrn ge71am1t bist, und לבב אלו □ותנקנקב אלו סומוקב אל בתוכ וניאו'’ 
es wird gelehrt, R. Eliezer der Grosse sag- לוכיש בתכ החמו“ רמאנש וירב אלא םשורש** רבד 
te, das seien die Tephillin'°*des Kopfs, wel-20 :תוחמל 
ches Bewenden aber hat es mit dem pur- הלילב הבתכש הטוס תליגמ אבר רמא .ארמג 
purblauen Faden!? ■— Es wird gelehrt: R. אכה ביתכ הרות הרות אלתא אמעט לאמ הלוספ 
Meir sagte: Womit ist das Purpurblau an- םתה ביתכו תאזה הרותה לב תא ןהכה הל השעו“ 
ders als alle anderen Farben? Weil das טפשמ המ טפשמה לעו ךחול רשא הרותה לפ לע“ 
Purpurblau dem Meer, das Meer der Hirn- 25 הלוספ ערפמל הבתכ םולב הטוס תליגמ ףא םולב 
melsveste, und die Himmelsveste dem M 30 31 ימנ M — 32 םתה םדה M רשקו 

33 M 34 || רשק M — ׳דגה M 35 II — 36 היה II Thron der Herrlichkeit gleicht, denn es 
heisst:'°Vzh sahen den Gott Jisraels, tmd un- •םשור אוהש M 38 || ןיא M 37 || ינימ — M 

tcr seinen Füssen zvar es zjoie eine Art Saphirstein, 71nd zuie der Flimmel selbst an Klar- 

heit, und es heisstdas Aussehen des Saphirsteins ist das Aussehen des Throns. ₪AN SCHREIBE ES WEDER AUF EINE TaFEL NOCH AUF PapiER NOCH AUF DiPHTHE- 

RA׳“*, SONDERN AUF EINE PeRGAMENTROLLE, DENN ES HE1SST:'“'«2^ ein BlatE*. MaN 

SCHREIBE WEDER MIT GuMMI NOCH MIT ViTRIOL NOCH MIT SONST ETWAS ElNDRIN- 

GENDEM, SONDERN NUR MIT TiNTE, DENN ES HEISST:verzvische, EINE SCHRIFT, 

DIE VERWISCHT WERDEN KANN. 

GEMARA. Raba sagte: Wenn man die Rolle der Ehebruchsverdächtigten nachts 
geschrieben hat, so ist sie untauglich. Dies ist aus [dem Wort] Gesetz zu folgern; hier- 
bei heisst es:'“Vi’r Priester verfahre mit ihr nach diesem Gesetz, und dort heisst es :"“^7?- 
mäss dem Gesetz, das sic dich lehren, zmd dem Recht׳, wie der Rechtsspruch am Tag 
erfolgen"' muss, ebenso ist auch die Rolle der Ehebruchsverdächtigten am Tag [zu 
schreiben]. Hat man sie rückwärts geschrieben, so ist sie untauglich, denn es heisst: 

98. Von geschlachtetem Wild; cf. Eev. 17,13. 99. Gen. 14,23. 100. Der Qiijith (Schau- 
fäden); cf. Num. 15,381f. u. Dt. 22,12. 101. Cf. Bd. viij S. 532 Z. 18ff. 102. Dt. 28,10. 103. 

Hierin besteht der Nutzen. 104. Ex. 24,10. 105. Ez. 1,26, 106. Rohes, unbearbeitetes 
Pergament; cf. Bd. i S. 499 N. 1. 107. Num. 5,23. 108. Mit רפס wird sonst auch die Gesetzrolle 

bezeichnet, es ist daher wie zu dieser liniirtes Pergament erforderlich. 109. Num. 5,30. 110. 
Dt. 17,11. 111. Cf. Bd. vij S. 129 Z. 15ff. 
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’°V/־ schreibe diese Flüche^ wie sie geschrie- 

ben sind. Hat man sie geschrieben, bevor 

sie den Eid auf sich genommen hat, so ist 

sie untauglich, denn es heisst: es beschzvöre^ 

und nachher: cs schreibe. Hat man sie wie 

einen Brief“"geschrieben, so ist sie untaug- 

Fol. 17b—18a 

Nm.5,23 אדלתכד יכ״ הלאה הלאה תא גתנו° ביתכד 

 Sot ‘•י^״ביתכדי“ הלוספ העוכש הילו °לכמתש םדומ הבתנ

 רפסב הלוספ תרגיא הבתב בתבו ךכ רהאו עיבשהו

^G״!20* רמא דהא רפס״הלוספ ןיפד ינש לע הבתכ״אנמהר רמא 
 תהא תוא בתכ םירפס השלשו’'םינש אלו אנמחר

 תחא תוא קחמו תחא תוא בתכו תחא תוא קחמו

Nm.6,30 ;תאזה הרותה לכ תא ןהכה הל השעו° ביתכד הלוספ lieh, denn der Allbarmherzige sagt: mif ein 

 -Biatt"^. Hat man sie auf zwei Blätter ge ןקחמו תוטוס יתשל תולגמ יתש’'בתכ אכר יעב

 schrieben, so ist sie untauglich, denn der אביאהו ןניעב׳י^המשל הביתכ והמ דהא סוכ ךותל

 ,Allbarmherzige spricht von einem Blatt רמול אצמת םאו המשל הקיחמ ימנ ןניעב אמלד וא '0

 nicht aber von zwei oder drei Blättern. Hat רזחו תוסוכ ינשב” ןקחמ המשל הקיחמ ימנ ןניעב

 -man die Buchstaben einen nach dem ande אמלד וא אכיאהו ןניעב המשל הקיחמ והמ’ןבריעו

 ren geschrieben und verwischt''^ so ist sie '"איתש אק הדיד ואל אהו איתש אק״הדיד ואל אה

 -untauglich, denn es heisst: der Priester ver ואל אהו’"איתש אק הדיד ואל אהיירמול אצמת םאו

 .fahre mit ihr nach diesem Gesetz ןיא וא הרירב שי והמ ןקלחו רזה איתש אק הדיד !5

 Raba fragte: Wie ist es, wenn man תרפופשב והמ ביסב הקשה אבר יעב :וקית הרירב

 ^zwei Rollen für zwei Ehebruchsverdäch וקית ךכב היתש ךרד ןיא וא ךכב היתש ךרד והמ:

 tigte geschrieben und sie in einem Gefäss וקית והמ״ןהמ ורייתשינו״ןהמ וכפשנ ישא בר יעב:

 verwischt hat: ist nur das Schreiben auf תורומאה תועובש יתש בר רמא אריז יבר רמא

 -n den richtigen Namen erforderlich, was hierרחאל תחאו הלינמ הקחמנש םדוק תהא המל הטוסב 2

 -bei der Fall ist, oder muss auch das Ver הקחמנש םדוק והייורת אבר הלי'ףיקתמ״הקחמנש

 המע שיש העובש תהא'’אבר רמא אלא ןביתב״הלינמ

 העובש ימד יכיה״הלא המע ןיאש העובש תחאו הלא

39 M יתכ הבותכ ךכ P 40 II - 

 ינשל ׳גמ ינש P 42 || רפש שלשו

MP ינשל M 45 H 46 !ן קוחמ M יאה 

 II ׳אנש B ,׳כד
43 M — ׳יעב 

P 41 

44 II 

47 M אקד אוה 
 M 50 II ו — M 49 || יאהו M 48 1| םא []ואל אהו ׳תש

 P 53 II הל — P 52 II אבר ׳א הליגמ + M 51 || יאמ

 .הלא...יכיה — M 55 |1 ׳נש ׳דוק והיורת + M 54 [] אביתכ

wischen'”auf den Namen erfolgen? Und wie 

ist es ferner, wenn du entscheidest, auch 

da-s Verwischen müsse auf den richtigen 

Namen erfolgen, wenn man sie in zwei 

Gefässen verwischt und [das Wasser] ver- 

mischt hat: ist nur das Verwischen auf den 

richtigen Namen erforderlich, was hierbei 

der Fall ist, oder aber, die eine trinkt nicht 

das ihrige und die andere trinkt nicht das ihrige? Und wie ist es ferner, wenn du ent- 

scheidest, die eine trinkt nicht das ihrige und die andere trinkt nicht das ihrige, wenn 

man es zurück geteilt hat: gibt es hierbei eine ideelle Sonderung'^oder gibt es hier- 

bei keine ideelle Sonderung? — Die Fragen bleiben dahingestellt. 

Raba fragte: Wie ist es, wenn man sie durch Bastfasern'״oder durch ein Rohr 

trinken Hess: ist dies die Art des Trinkens oder nicht? — Die Frage bleibt dahin- 

gestellt. 
R. Asi fragte: Wie ist es, wenn davon verschüttet worden oder zurückgeblieben 

ist? — Die Frage bleibt dahingestellt. 
R Zera sagte im Namen Rabhs: Weshalb werden bei der Fhebruchs\erdächtig־ 

ten zwei Schwüre'Genannt? Einer vor dem Verwischen der Rolle und einer nach dem 

Verwischen. Raba wandte ein: Die Schrift nennt ja beide vor dem Verwischen der 

Rolle'? Vielmehr, erklärte Raba, mit einem Schwurest die Verfluchung verbunden, und 

mit einem Schwur ist die Verfluchung nicht verbunden. — Wie lautet der Schwur, 

113. In dem Flucliwasser. 114. Das Gefäss mit dem Fluchwasser 

115. Das später geteilte Wasser gilt schon vorher 

117. Cf. Num. 5,19,21. 

112. Ohne Dimirimg• 
muss für eine bestimmte Rolle angefertigt sein 

116 Wenn man sie ins W'a'sser taucht u. sie es aufsaugen 
als geteilt. 

118. Im Vers 21. 
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mit dem'llir\^l'ucin^ ist? ינעיבשמ בר רמא םרמע בר רמא הלא המע ש־יש 
R. Ämram erwiderte im Namen Rabhs: רמא** ךיב"ואוביי תאמטנ םאש*'תאמטנ אלש ךילע 

Ich beschwöre dich, ob du dich nicht ver- אלא אמייק הדוחל העובשו אמייק הדוחל הלא אבר 

unreinigt hast, denn wenn du dich verun- ךיב*’ ואובי תאמטנ םאש ךילע ינעיבשמ אבר רמא 
reinigt \ast, trifft sie dich. Raba entgeg- 5 רמא אלא אכיל העובש אביא הלא ישא בר רמא 

nete: Der Fluch wird ja besonders und der תאמטנ םאו תאמטנ אלש ךילע ינעיבשמ ישא בר 

Schwur besonders”ךgesprochen]!? Vielmehr, :ךי^ואובי 
erklärte Raba, [spricht er:] ich beschwöre הלאה לע ןמא ןמא ןמא תרמוא איה"המ ל 

dich, dass, wenn du dich verunreinigt hast, שיאמיךמא הז שיאמייןמא העובשה לעי*ןמא 
sie dich treffe. R. Asi entgegnete: Dies ist 10 תרמושו'’ האושנו הסורא יתיטש אלש ןמא רחא 

ja nur eine Verfluchung und kein Schwur!? ואובי יתאמטנ □או יתאמטנ אלש ןמא הסונכו םבי 

Vielmehr, erklärte R. Asi, [spricht er:] ich אלש ןמא יתאמטנ אלש ןמא רמוא ריאמ יבר יב'* 

beschwöre dich, ob du dich nicht verun- םדוק לע אלייהמע הנתמ ןיאש ןיוש לבה° :אמטאוי׳נו 

reinigt hast, und wenn du dich verunrei- דחאל הרתסנ שרגתתש רחאמ** לע vאלו סראתתש** 

nigt hast, so treffe sie dich™. 15 המע הנתמ היה אל הריזחה ךכ רחאו האמטנו״' BORAUF SPRICHT SIE ZWEIMAL Amen? היה אל'*ול הרוסא התיה״אלו לעבתש לב ללבה הז 
Amen auf die Verfluchung, Amen 5 המע הנתמ 

AUF DEN Schwur; Amen inbezug auf התניזש םבי תרמומ• אנונמה בר רמא'”,ארמג 

diesen'''Mann, Amen inbezug auf einen הסונכו םבי תרמוש ינתקדמ יאממ המביל הרופא 

ANDEREN Mann; Amen, dass ich nicht 20 הדהב הנתמ יכה םושמ אריפא אמלשב תרמא יא 

ALS Verlobte, als Verheiratete, als ןנתהו הדהב הנתמ יפיה אריפא אל תרמא יא אלא 
 אל ול הרופא אהת אלו לעבית וליאש לב ללכה הז

 ברכ אתכליה תיל אברעמב ירמא המע הנתמ היה

 אהי“ הפונבו םבי תרמוש ינתשדי^אה אלא'*אנונמה

Jab. 81» 

92l>95l>96“ 

Gil.80b 

56 M 57 || םאו M הב. P 58 ן ךב M — ךיב...רמא II 

59 P 60 |[ הב MP הב M 61 II — איה M 62 II 

 הסראתנש M 65 || אל — M 64 || הב M 63 || שיא םא

 II תאמטנו B 67 || מ — B 66 || השרגתנש רהאמ לע אלו

68 M 69 || אהת M ינתד' M 70 II + ירמא. 

Anwärterin der Schwagerehe oder 

als Heimgeführte™abgeschweift bin; 

Amen, dass ich mich nicht verunrei- 

NIGT HABE, UND WENN ICH MICH VERUN- 

REINIGT HABE, SO TREFFE SIE MICH. R. 

Meir erklärte: Amen, dass ich mich 

NICHT VERUNREINIGT HABE, AmEN, DASS 

ICH MICH NICHT VERUNREINIGEN WERDE. 

Alle stimmen überein, dass er nicht auf die Zeit vor der Verlobung und 

NACH DER Scheidung Bezug nehme. Wenn sie sich''*mit jemandem verborgen und 

VERUNREINIGT HAT, UND ER SIE WIEDER HEIRATET, SO NIMMT ER DARAUF‘'“'NICHT 

Bezug. Die Regel ist: wenn sie durch den Beischlaf [ihrem Ehemann] nicht 

VERBOTEN WIRD, SO NEHME ER DARAUF NICHT BeZUG. 

GEMARA. R. Hamnuna sagte: Wenn eine Anwärterin der Schwagerehe gehurt hat, 

so ist sie ihrem Schwager verboten. — Woher dies? — Er lehrt: als Anwärterin der 

Schwagerehe oder als Heimgeführte; erklärlich ist es, dass er darauf Bezug nimmt, 

wenn du sagst, sie sei ihm verboten, wieso aber nimmt er darauf Bezug, wenn du 

sagst, sie sei ihm nicht verboten, er lehrt ja, die Regel sei, dass, wenn sie wegen des 

Beischlafs [ihrem Ehemann] nicht verboten wird, er darauf nicht Bezug nehme!? Im 

Westen sagten sie, die Halakha sei nicht wie R. Hamnuna. — Wessen Ansicht ver- 

tritt die Rehre, nach der die Anwärterin der Schwagerehe und die Heimgeführte 

119. Der Schwur bezieht sich nicht auf die Verfluchung, während die Schrift von einem "Verflu- 

chungsschwur''spricht. 120. Der Schwur bezieht sich auch auf die Verfluchung. 121. Mit 

<lem sie verdächtigt wird. 122. Cf. S. 163 N. 11. 123. Nach der Scheidung von ihrem 

Ehemann. 12L Auf den Verkehr mit einem fremden Mann während der Zeit, wo sie geschie- 

den war. 

38 
Talmud P.d.V 
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 -einbegriffen sind!? — Diese vertritt die An ־921־ 1^ספות ןיישודק ןיא רמאד איה אביקע יבר ינמ32060

 -sicht R. Äqibas, welcher sagt, die mit ei יבר יעב :הורע יב הל יוט*מו ןיואל יבייחב*

syn.53aםינושארה ןיאוממ לע םדא הנתיש* והמ nem Verbot belegte Antrauung'^sei ungil- 

 .tig, da er sie mit der inzestuösen vergleicht אהת אלו לעביתש• ,ב ללבה הז עמש• את והמ ויהא

 -R. Jirmeja fragte: Darf er die Bezug הריסא אה המע הנתמ הייה אל ^ל הרוסא .י i !ימנ יב

 oder auf die״nähme auf die erste Heirat אלש ןמא רמוא ריאמ יבר :הנימ עמש• הנתמד

 Heirat seines Bruders'^^ausdehnen?—Komm אלש ןמא ריאמ יבר רמאשכ אל אינת :רכו יתאמימנ

 und höre: Die Regel ist: wenn sie durch אלא וישכעמ התוא ןייקדוב םימ אמזפת סאש אממא

 -den Beischlaf [ihrem Ehemann] nicht ver '"'יעב :התוא ןיקדובו התוא ןירערעמ םימ אממתשכל

 -boten wird, so nehme er darauf nicht Be םינורחאה"'ןיאוש*ינ לע םדא” הנתיש• והמ יש*א בר !0

 ,zug; demnach nehme er darauf Bezug ש*רגמד ןינמיז”אמלד וא היל הריסא אל אהימ אתשה

 -wenn sie ihm verboten wird; schliesse hier היה אלש ןיוש לכה עמש• את הל רדהמ רדהו הל

 .aus רחאמ“לע אלו סראתתש םדוק לע אלייהמע הנתמ

 R. Meir erklärte: Amek, d.vss ich •הנריזהי ךכ רהאו האמימנוילהאל הרתסנ שרגתתש

 mich nicht verunreinigt habe &c. Es ינתמד ימנ יכה'“אמטיתו הנריזהי אה הנתמ היה אל” !•י

 wird gelehrt: Wenn R. Mefr sagt: dass ich דמלמ תאנקה תרות תאז° ןנבר ונת :”הנימ עמיש

 mich nicht verunreinigen werde, so ist dies ןיאש^״יתאז רמוא הדוהי יבר הנושו“התוש• השאהיש

 -nicht zu verstehen, dass, wenn sie sich spä דיעהו השעמ הדוהי יבר רמא הנושו התוש השאה

 ter verunreinigen wird, das Wasser schon הנושו התוש• השאהש• ןיהיש רפוה אינוהנ ונינפל

 jetzt wirkend sei, sondern erst wenn sie דחא שיאב אל לבא םישנא ינשב ותודע ונלביקו 20

 dies getan hat, stösst das Wasser auf und שיאב ןיב הנושו התוש• הש*אה ןיא םירמוא םימכחו

 תאז כיתכה ימנ אמק אנתו םישנא ינשב ןיב דהא

 שיאב אבר רמא תרות ביתכה ימנ יארתב ןנברו
 ןיאד'^' ינילפ אל אמלע ילוכד דהא“ לעובו דהא

N.T1.E 

72 jj בית וליאש M 71 ! והמ ׳ינורחא ןיאושנ לע M 70 

 M ׳דוב םימו התוא ׳יערעמ ׳טתשכ :! M 73 — י םדא 74

P 77 jj הנתמ...אל — M 76 j ימיו — M 75 jj ה — M 

II הנתמד -|- M 79 |! רתסתו M 78 || — הנתמ היה אל 

 M 80 — הנושו M 81 Ij -דמלמ -ן ;! M 82 — .דחא

wirkt auf sie. 

R. Asi fragte: Darf er auf eine später 

folgende Heirat Bezug nehmen”*? [Sagen 

wir,] jetzt ist sie ihm nicht verboten, oder 

aber, es kann ja Vorkommen, dass er sich 

von ihr scheiden lässt und sie wieder nimmt? 

— Komm und höre: xAlle stimmen überein, 

dass er nicht auf die Zeit vor der Verlo- 

bung und nach der Scheidung Bezug nehme. Wenn sie sich mit jemandem verborgen 

und verunreinigt hat, und er sie darauf wieder heiratet, so nimmt er darauf nicht Be- 

zug. Demnach nimmt er Bezug auf den Eall, wenn er sie wieder heiratet und sie sich 

nachher verunreinigt; schliesse hieraus. 
Die Rabbanan lehrten A? das Gesetz ■über die Eifers1tcht\ dies lehrt, dass das 

Weib trinke und es”°wiederhole. R. Jehuda sagt, dies, dass ein Weib, das getrunken 

hat, es nicht” wiederhole. R. Jehuda sagte: Einst bekundete Nehonja der Brunnengrä- 

ber vor uns, dass ein Weib, das getrunken hat, es wiederhole. ^Vii nahmen seine Bekun- 

düng an hinsichtlich zweier Ehemänner, nicht aber hinsichtlich desselben Ehemanns. 

Die Weisen aber sagen, ein Weib, das getrunken hat, wiederhole es nicht, einerlei 

ob beim selben Ehemann oder bei zwei Ehemännern. — Wie erklärt der erste Autor 

[das Wort] dies, und wie erklärten die Rabbanan der anderen Lehre [das Wort] Grsefz^d 

Raba erwiderte: Hinsichtlich desselben Ehemanns und desselben Ehebrechers stimmen 

125. Der geschlechtliche Verkehr mit einer Anwärterin der Leviratsehe ist nach Dt. 25,5 mit einem 

Verbot belegt 126. Wenn er bereits einmal mit ihr verheiratet war u. sich von ihr scheiden liess. 

127 Wenn sie früher die Frau seines Bruders (nach Lev. 25,5) war. 128. Wenn er sich von ihr schei- 

den lässt u. sie darauf wieder heiratet. 129. Num. 5,29. 130. Bei einem 2. Fall. 131. Das 

"dies^' ist ausschliessend. 
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alle überein, dass ein Weib, das getrunken ־ינשו םישנא ינשב תאז ביתיד° הנושו התוש תשאה foi.iq 

hat, es nieht wiederhole, denn es heisst הנושו התוש השאהד^יינילפ אל אמלע ילוכד ןילעוב 

dirs\ hinsichtlich zweier Ehemänner und ןילעוב ינשו דהא שיאב יגילפ יב תרות ביתכד 

zweier Ehebrecher stimmen alle überein, תרות רבס אמק אנת*'דהא לעובו םישנא ינשב’* 

dass ein Weib trinke und es wiederhole, ■1 דהא לעובו דהא שיא יטועמל תאז יהלוכ ייוברל 

denn es heisst Grsrfz\ sie streiten nur hin- ייוברל תרות יהלוכ יטועמל**תאז ירבס יארתב ןנברו 

sichtlich desselben Ehemanns und zweier יטועמל תאז*"הדוהי יברו ]ילעמ ינשו םישנא ינש 

iChebrecher, und hinsichtlich zweier Ehe- שיא יתרת יטועמל תאז יתרת תוברל תרות יתרת 
männer und desselben Ehebrechers. Der ייוברל תרות ]ילעוב ינשו דחא שיא דחא לעובו דחא 

erste Autor ist der Ansicht, [das Wort] Ge- m ינשו םישנא ינש דחא לעובו םישנא ינש יתרת 

setz schliesse alles ein und [das Wort] dies :ןילעוב 

sch Hesse den Fall von demselben Ehemann m) 86 !׳ ייוברל P 85 ^ ך -f m 84 ^ ז^אד m 83 

und demselben Ehebrecher aus. Die Rab- .(דת ׳עמל חאז - 

banan der anderen Lehre sind der Ansicht, 

[das Wort] dies schliesse alles aus und [das Wort] Gesetz schliesse den Fall von zwei 

Ehemännern und zwei Ehebrechern ein. R. Jehuda ist der Ansicht, [das Wort] dies 

schliesse zwei Fälle aus und [das Wort] Gesetz schliesse zwei Fälle ein. [Das Wort] 

dies schliesst zwei aus, den von demselben Ehemann und demselben Ehebrecher und 

den von demselben Ehemann und zwei Ehebrechern; [das Wort] Gesetz schliesst zwei 

ein, den von zwei Ehemännern und demselben Ehebrecher und den von zwei Ehemän- 

nern und zwei Ehebrechern. 

DRITTER ABSCHNITT 

IR' NiMjMT IHK Spkisopfer AUS Dp:]\1 תילצמ‘ הפיפכ ךותמ התחנמ תא לטונ ה״ 
[ Weidenkorb, legt es in ein Dienst- ןהכו הדי לעי הנתונו תרש ילכ ךותל תנתונו 

GEFÄvSs UND GIBT ES IHR IN DIE Hand, 1 ריטקהו ץמק שיגהו ףינה° 5הפינמו היתחתמ חי חינמij1 

DER Priester legt dann seine hän- בירקמ ךכ רחאו הקשמ היה° םינהכל לכאנ ראשהו 30*,;41־ 

DE UNTER IHRE UND SCHWINGT ES. EIr >3 התחנמ תא* בירקמ° רמוא ןועמש יבר התחנמ תא ib.zob 

SCHWINGT p:s, BRINGT ES HERAN׳, HEBT 5,26השאה תא הקשי רחאו״רמאנש הקשמ היהי ךב רחאו א״יי 

DEN Haufen ab und räuchert ihn auf; 

DAS Zurückbleibende wird von den 

Priestern gegessen. Zuerst lässt er 

sie trinken und nachher bringt er ihr Spfhsopfer dar; R. Simon sagt, zu- 

f;rst bringe er ihr Speisopfer dar, und nachher lasse er sie trinken, denn 

f;s hphsst: naeiiher lasse er das Weib das JGasser trinken^ jedoch SEI f:s TAUG- 

!. Nach mancher Ansicht der Prie.ster, nach anderer daj^ej^en der E.henrann. 
3. Num. 5 3ö. 

1 M ׳ירצמ לש 
3 M — ם״א 

2 M ׳יתחת ׳די ׳ינכמ ןהבו הדי ךותמ 

4 M — היה. 

2. Zum Altar. 
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 lich, wenn er sie zuerst trinken liess התחנמ תא .ירקה ך_ רחאו הקשה םא םימה תא

UND NACHHER IHR vSPEISOPFER DARBRACH־ 

TE. 

GEMARA. R. Eleäzar sprach zu seinem 

Altersgenossen^ R. Josija: Du setzt dich 

nicht hin, bis du mir folgendes erklärt hast. 

Woher, dass das Speisopfer der Ehebruchs- 

verdächtigten des .Schwingens benötigt? — 

vgl 

Naz.24IJ 

 :ה־ישכ

 ^הישאי ־יברל רזעלא יבר היל רמא° .ארמג

 אהל ה^תשרפמד דע ךערבא בתית אל״הירדד
 ןל אנמ הפונת הנועטש הטוב תהנמל ןינמ אתלימ
 םימלשמ די די\איתאףלנמ* םילענב הב’ ביתכ ר^נהו'

 ItZ םתה ביתנו .דשאה דימ ן,דבה הקלו״ אבה ביתנ

 ז:7’3תל׳דל .דמו ן.דכ ןלהל ףא ן.דב ןאב .דמ .דנאיבת וידי"

,sr//7ev>/_^c!? — Woher. ״Woher, es heisst ja uVv ידי תהת ודי הינמ ד.»יכ א.. םילעב ןאב ףא םילעב 
0 dass es durch die Eigentümerin erfol! דקממ .דיוד ו-יו קמק שי^״דו ףינוד ורינמו םילעבוד. 

[müsse? — Dies ist aus [dem Wort דברקא א.! ,.דתחנמ תא בירקמ (דב) ךב רחאו. I.יב 
gen 

dem Wort] Hand] 
zu folgern, das auch beim Friedensopfer מ^ ו../י^.דו ףינ. . דציב תוחנמ רדס רמאק j ויטן,.וו 

Prir- ״/gebraucht wird; hierbei heisst es: Vc ןועמש יבר יגילפ .דפ^ .ואקש.דבו םינ.דבל לבאנ ראטדדו 
sPr ■iK'itiiu' ans iiirf’r Hand^ und dort heisst תחנמ תא בירקמ ךב רהאו .דקטימ ירבמ ןנברד ןנברו. I 

5 seine Hände sollen bringen\ wie hierbei! דקשמ ךכ רהאו .דתהנמ תא בירקמ רבס ןועמש יברו. 

der Priester, ebenso auch dort der Priester, 6,26 בירקה׳^ךכ רחאו הקשה םאו :הקשי רחאו״ רמאנש.Nm 

und wie dort der Eigentümer, ebenso auch (דבו) .דרשב .רתחנמ תא j 5*,2^ .דקשדדו ןנבר ונת!^N 

?hierbei der Eigentümer, wie erfolgt dies 24 הקחמנ םאש הקשהו״רמאנ רבב אלהו רמול דומלת.Ü-.V 

Er lege seine Hände unter die Hände der ןיקשמו .דתוא ןירערעמ .דתוש יניא הרמאו׳י הלינמ 
.20 Eigentümerin und schwinge רמוא ןועמש יבר אביקע יבר ירבד ההרב לעב התוא 
.Er schwingt es, bringt es heran ''רמאנ רבב אלהו רמול דומלת המ הקשי רהאו 
hebt den Haufen ab &c. Zuerst lässt er 'אלש דע הב ןיבבעמ םירבד השלש‘'אלא הקשהו־ 
-sie trinken und nachher bringt er ihr Speis לבקת אלש דעו הלינמ הקהמנ אלש דעו ןימוקה ברק 
?!opfer dar. Er hat es ja bereitsMargebracht ןועמש יבר־’ץמוקה ברק אלש דע .דעובש .דילע 
25 — Er meint es wie folgt: welches” ist die הקשמ ךב רחאו .דתהנמ תא בירקמ רמאד הימעטל 

-Reihenfolge bei der Darbringung des Speis 5 M 6 יאהל יל M 7 '׳ אהו M — הב 

 ׳עב די M 10 ן| וידי וידי M 9 |ן ןלנמ ~

 ג1 8

P 11 

 תדמואו B 14 ןן ׳רתב E M 13 !! בירקמ P 12 ;1 ו -|-
15 M — ו 

 דיגמ הלעמל

16 B -|- םירומאה ;לוכ םישעמ לכ רחאל 
17 M + ו. 

Opfers? — er schwingt es, bringt es her- 

an, hebt den Haufen ab und räuchert ihn 

auf; das Zurückbleibende wird von den 

Priestern gegessen. Hinsichtlich des Trin- 

kenlassens selbst streiten R. Simon und die Rabbanan; die Rabbanan sind der Ansicht, 

er lasse sie zuerst trinken und bringe nachher ihr Speisopfer dar, und R. Simon ist 

der Ansicht, er bringe zuerst ihr Speisopfer dar und lasse sie nachher trinken, denn es 

heisst: lind nachher lasse er trinken. 

Jedoch sei es tauglich, wenn er sie zuerst trinken liess und n.achher 

IHR Speisopfer darbrachte. Die Rabbanan lehrten: '^Er lasse trinken\ was lehrt 

dies, es heisst ja bereits vorher:‘Ar lasse sie trinkeiP. — wenn die Rolle verwischt 

worden ist und sie nachher sagt, sie wolle nicht trinken, so wende man Gewalt an 

und lasse sie gegen ihren Willen trinken — Worte R. Äqibas. R. Simon erklärte: 

Hnd nachher lasse er trinken\ was lehrt dies, es heisst ja bereits: er lasse trinkeiP. — dass 

dies von drei Dingen abhänge־': der Haufe muss dargebracht worden sein, die Rolle 

muss verwischt worden sein und sie muss den Schwur auf sich genommen haben. Der 

Haufe muss dargebracht worden sein, denn R. Simon vertritt hierbei seine Ansicht, 

dass er zuerst ihr Speisopfer darbringen und sie nachher trinken lassen müsse. — «Die 

4. Cf. Bd. viij vS. 652 N. 247. 5. Num. 5,25. 6. Lev. 7,30. 7. Noch vor dem 

Trinken, wie dies aus der Reihenfolge in der Äli.snah hervorgeht. 8. Dieser ist ein Satz für sich, 

der mit dem folgenden nicht znsammenhängt. 9. Nnm. 5,27. 10. Ib. V. 24. 11. Dass die im 
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Rolle muss verwischt worden sein.» Was רמא הל הקמ״מ יאמ אלא הלי^מ הקהמנ אלמ* ד^' 

sollte er sie denn trinken lassen'^? R. Asi לבקת אלש דע רכינ ומושירשל הכרצנ אל ישא בר 

erwiderte: Dies bezieht sich auf die Spu- בתכימ אה איתש אלד אוה אתשימ העובש הילע 

ren der Schrift". — «Sie muss den Schwur םדוק הבתבש ה*מוס תלינמ° אבר״רמאהו הל יגתב 

auf sich genommen haben.» Nur trinken 5 הבסנ ידכ״סולב אלו השע אל העובש הילע לבקתש 

lässt man sie demnach nicht vorher, woi אמק הקשהו יביתב יארק אתלת ינלפימק יאמב 

aber ist [die Rolle] zu schreiben, und dem הקשהו ירבפ קבר ארתב הקשהו הקשי" רהאו 

widersprechend sagte ja Raba, dass, wenn התהנמ תא בירקמ ךכ רהאו הקשמש ופוגל אמק 

man die Rolle der Ehebruchsverdächtigten הקשהו רכינ ומושירשל היל יעבימ הקשי רהאו 

geschrieben hat bevor sie den Schwur auf 10 התוש יניא הרמאו" הלינמ הקהמנ° סאש ארתב 

sich genommen hat, dies ungiitig seil? — ןועמש יברו ההרכ לעב התוא הקשמו התוא ןירערעמ 

Dies" lehrt er umsonst. — Worin besteht רהאו התהנמ תא"בירקמש ופונל הקשי רהאו רבס 

ihr Streit? — Es sind drei Schriftverse בירקה ךב רהאו הקשה םאש אמק הקשהו הקשמ ךב 
vorhanden: einmal: rr lasse trinken, ferner: הלינמ הקהמנ םאש ארתב הקשהו הרשכ התהנמ תא 

nachher lasse er trinken, und wiederum: er 15 לעב התוא ]יקשמו התוא ןירערעמ התוש יניא הרמאו 

lasse trinken. Die Rabbanan sind der An- אביקע יבר רבסו ארק התפ אל דבעידב ןנברו ההרכ 

sicht, das erste [Mal sind die Worte] er רמוא הדוהי יבר° אינתהו ההרכ לעב התוא ןיעשמ 

lasse trinken an sich nötig, dass er sie zu- הלינמ הקהמנ םאש היפ ךותל״ןיליטמ לזרב לש סובלב 

erst trinken lasse und nachher ihr Speisop- התוא ןיקשמו התוא ]ירערעמ התוש יניא הרמאו 

fer darbringe; [die Worte] nachher lasse er 20 אלא ן־יכירצ ונא םולכ אביקע יבר רמא ההרכ לעב 

trinken deuten auf die Spuren der Schrift; ברק אלש דע אלא תדמועו הקודב אלהו הקדובל 

das andere [Mal lehren die Worte] lasse er הלובי הניא ]ימוקה ברקשמ° הב רוזהל הלובי ןימוקה 

trinken, dass, wenn sie, nachdem die Rolle ברקשמ הפונ איה ךל ישקית ךימעטילו הב רוזהל 

verwischt worden ist, sagt, sie wolle nicht תדמועו הקודב אלהו הב רוזהל הלוכי הניא ן*מוקה 

trinken, man Gewalt anwende und sie zu 25 אהו"אתיתר"תמהמ הב ארדהקד אה אי*שק אל“’ 

trinken zwinge. R. Simon ist der Ansicht, m 21 |[ ךכ + M 20 j רמ M 19 !• וכ + M 18 

[die Worte] nachher lasse er trinken seien m 24 |j ׳לא -{- M 23 Ij הל + M 22 !! תא — 

an sich nötig, dass er zuerst ihr Speisopfer .אתותיתר 

darbringe und nachher sie trinken lasse; das erste [Mal lehren die Worte] er lasse Irin- 

ken, dass, wenn er sie zuerst trinken Hess und ihr Speisopfer nachher dargebracht 

hat, es tauglich sei; das andere [Mal lehren die Worte] er lasse trinken, dass, wenn sie 

nachdem die Rolle verwischt worden ist sagt, sie wolle nicht trinken, man Gewalt 

anwende und sie zu trinken zwinge. Die Rabbanan aber sind der Ansicht, die Schrift 

beginne nicht mit dem bereits Geschehenen". — Ist R. Aqiba denn der Ansicht, dass 

man sie zu trinken zwinge, es wird ja gelehrt: R. Jehuda sagte: Man steckte ihr 

einen eisernen Sperrhaken in den Mund, und wenn sie nachdem die Rolle verwischt 

worden ist sagt, sie wolle nicht trinken, wende man Gewalt an und zwinge sie zu 

trinken. R. Aqiba sagte: Wir wollen sie ja nur untersuchen, und sie isGbereits unter- 

sucht. Vielmehr kann sie bis zur Darbringung des Haufens zurücktreten; ist aber 

der Haufe dargebracht worden, so kann sie nicht mehr zurücktreten. — Nach dei- 

ner Auffassung ist ja gegen diese Lehre selbst einzuwenden: weshalb kann sie nicht 

zurücktreten, wenn der Haufe dargebracht worden ist, sie ist ja bereits untersucht!? 

Abschnitt vorher genannten Dinge zuerst zu erfolgen haben. 12. Aus dieser wird ja das Fluchw'asser 

bereitet. 13. Sie trinke erst dann, wenn die Schrift vollständig verwischt ist. 14. Dass sie 

vorher den Fid auf sich genommen haben muss; dies muss schon vor dem Schreiben der Rolle erfolgt 

sein. 15. Mit einem Fall, der von vornherein unzulässig, n. nur bereits geschehen gütig ist. 16. 

Durch die Weigerung gesteht sie ihre Schuld ein. 
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 Vielmehr besteht hier kein Einwand; das המהמ לב רמאק יבהו אתוייב תמהמ הב ארדהקד

 eine, wenn sie ans Angst zurücktritt, und אלש דע אתיתר^תמהמ איהש אל ללב ללב אתוירב

 -das andere, wenn sie aus Mutwillen zurück קוהמא ימנ יא "הליגמ קוהמא אל יתבאד ]‘מוקה ברק

 -tritt. Er meint es wie folgt: wenn aus Mut ארדה יצמ יקהמדי^םיגהב דובעי^ןידב אלשד הליגמ

 willen, so trinke sie überhaupt nicht'', wenn אל יקהמד בינהב דובעי'’ ןידבד ןימוקה ברקטימ הב •י

F01.20 אביקע יברדא אביקע יברד אישקי״הב ארדה יצמ"’ aber aus Angst, so kann sie, bevor der 

 -Haufe dargebracht worden ist, zurück בבעמ ן*ז:גוק רמא אבהו אבבעמ הקיהמ^°רמא םתה

 -treten, da dann die Rolle noch nicht ver הרמא והל איעביא :אביקע יברד אבילאוי^אנת ירת

 wischt worden ist, und wenn sie bereits ינא התוש הרמאו הרזהו אתוירב תמהמ התוש יניא

 -m verwischt worden ist, die Priester es ge הרמאק ינא האמט התוש יניא הרמאד ןויב והמ

 setzwidrig getan haben, und nachdem der הב הרדה איצמ אל האמוטב השפנ קיזהאד^'ןויבו

 Haufe dargebracht worden ist, nicht mehr תמהמד^דתעד אילג ינא התוש הרמאד ןויב אמלד וא

 -zurücktreten, da die Priester sie dann ge לאומשד הובא רמא :וקית הרמאד אוה אתותעיב

 -setzmässig verwischt haben. R. Äqiba be ארק רמאד אמעט יאמ םימה ךותל רמ ןתיש ךירצ

 :findet sich ja aber in einem Widerspruch רבב םירמש םירמה ימ° !5:

Uüi התיש יניא הרמא הליגמה״ הקחמנ אלש ד 

 ןיאויןשדה לע תרזפתנ התחנמו תזנגנ התליגמ

Nm.5,18 

dort sagt er, dass es‘ vom Wrwischen ab- 

hängig sei, und hier sagt er, dass es von 

 Haufens abhängig [der Darbringung des] הקחמנ תרחא הטוס הב תוקש׳הל הרשב• התליגמ

 seil? — Zwei Tannaim streiten über die "התחנמו ןיכפשנ םימח ינא האמט הרמאו הליגמה

s9,.,״b הליגמה״ הקחמנ' ןשדה תיב לע תרזפתמ Ansicht R. Äqibas. 

 -Sie fragten: Wie ist es, wenn sie zu החרב לעב התוא ןיקשמו התוא ןידערעמ התוש יניא:

1iv| היניעו תוקירומ הינפש דע תותשל תקפסמ הניא°״ erst aus Mutwillen gesagt hat, sie wolle 

 nicht trinken, und später zurück tritt und הואיציה םירמוא םהו ןידיג תאלמתמ איהו תוטלוב

 sagt, sie wolle trinken? Ist es, wenn sie הלות התיה^י׳תובז הל שיי םא הרזעה" אמטת אלש׳

 gesagt hat, sie wolle nicht trinken, ebenso יתש הלות תובז שי תחא חנש הלות תובז שי הל 25

als würde sie gesagt haben, sie habe sich 25 M — ד הליגמ...יא B 26 jj 1 ריבע; 

28 M איצמ הל M 29 ii ׳יצמ M 30 ;j ןידב ץמוקה בריק 

27 P אקחמד 

 M 32 ! תזהאד M 31 jj ירת היל ׳יעמש איפיאהו דובע

 ה — M 33 1[ ׳מהמו

36 M — החיה. 

3-4 M 35 :י ןיא M + תא 

verunreinigt, und da sie sich als unrein 

bekannt hat, kann sie nicht mehr zurück- 

treten, oder aber bekundet sie durch den 

Wunsch zu trinken, dass sie es vorher nur 

aus Angst gesagt hatte? — Die P'rage bleibt dahingestellt. 

Der A'ater Semuels sagte: Man muss etwas Bittres in das Wasser tun, denn die 

Schrift sagt:'V(75־ bittre irrrsser, das bereits vorher bitter war. 

jENN SIE BEVOR DIE Rodde verwischt w^orden ist vSagt, sie wodde nicht 

TRINKEN, SO WIRD DIE RODDE VER.STECKT UND IHR SpEISOPEER AUF DIE 

Asche gestreut; ihre Rodde ist nicht mehr brauchbar, damit eine andere 

Ehebruchsverdächtigte trinken zu dassen. Wenn die Rodde bereits ver- 

WISCHT worden ist UND SIE SAGT, SIE HABE SICH VERUNREINIGT, SO WIRD DAS 

Wasser ausgeschüttet und ihr Speisopfer auf die xÄschf; gf:streut. Wenn 

DIE Rodde bereits verwischt worden ist und sie sagt, sie woddf: nicht trin- 

KEN, so wende man Gewadt an und zwinge sie zu trinken. Kaum ist sie 

MIT DEM Trinken fertig, so wird ihr Gesicht gedb, die Augen treten her- 

VOR UND DIE Adf:RN SCHWEDDEN AN. MaN BEFIEHDT, SIE HINAUSZUBRINGEN, DAMIT 

SIE DEN Tempedhof nicht verunreinigf:. Hat sie ein Verdienst, so hädt es 

[die Wirkung'״] zurück; manches Vfirdienst hädt sie f:in Jahr zurück, man- 

17. Sie gilt :11s ülierfiilirt, ila sie von vornherein die .Xhsiclit hatte, nicht /u trinken. 18. Die 

Weigerung zu trinken. 19. Nuni. 5,18. 20. Des F'lncliwa.ssers; sie tritt nicht sofort ein. 
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CHES ZWEI Jahre und manches drei 

Jahre. Hieraus folgerte Ben-Äzaj, dass 

 LA.N verpflichtp:t sei, seine Tochterג

DAS Gesetz zu lehren, damit sie, wenn 

SIE trinken muss, wisse, dass das Ver- 

dienst ihr beistf:he. R. Eliezer sagte: 

Wer seine Tochter das Gesetz lehrt, 

lehrt sie Ausschweifung. R. Jehosuä 

sagte: Einem Weib ist ein Kab”‘ und 

SOTA lll,iii,iv Fol. 20a 

 ןב ־;מיא ןאכמ םינש שלש הלוח תוכז שי םינש

 התשת םאש הרוח ותכ חא דמלל” םדא בייח יאזע

 דמלמה לכ דמוא רזעילא יב־י הל הלותי^תיכזהש עדת

 ”?ä ■הצור° רמוא עשוהי יכרי'תולפת הדמול”הרות ותב” ׳'׳יי

 היה אוה״תושירפו ןיבק העשתמ תולפתו בקב השא
 תוכמו השורפ השאו”םורע'לשרו הטוש דיסח רמוא

 ז םלוע ילבמ ולא ירה ןישורפ
 םושמ לאומש רמא הדוהי בר רמא° .ארמג
 אביקע יבר לצא הרות רמל“"יתייהשכ ריאמ יבר

Ausschweifung lieber als neun Kab !0 רבד יל רמא אלו וידה ךותל םותנקנק ליטמ יתייה 

und Enthaltsamkeit. Er pflegte zu המ ינב יל רמא לאעמשי יבר לצא יתאבשב'׳ 

sagen: Ein dummer Frömmling, ein ריהז יוה יגב יל רמא ינא רלבל ולידררמא ךתכאלמ 
SCHLAUER Bösewicht, ein pharisäisches" תהא תוא ריסהת אמש״איה םימש תכאלמ ךתכאלמש״ 

Weib und die ScHLÄGpfDER Pharisäer, םלועה לב תא בירהמ התאדראצמנ תהא תוא ריתת״וא 

DAS SIND DIEJENIGEN, DIE DIE Welt ZU- >5 ךותל ליטמ ינאש יל שי דהא רבד ול יתרמא ולב 
GRUNDE RICHTEN. םותנקנק ןיליטמ יבו יל רמא ומש םותנקנקו וידה 

GEMARA. R. Jehuda sagte im Namen תוהמל לבויש בתכ ההמו״הרמא הרותה וידה ךותל 
Semuels im Namen R. Meirs: Als ich das רמאק יכה היל רדהמ אק יאמו היל” רמאק יאמ 

Gesetz bei R. Äqiba lernte, tat ich Vitriol אלא אנעיקבד” תוריתיו תוריפהב איעבמ אל'“ היל 

in die Tinte, und er sagte mir nichts. Als '-f היגתא ביתיו” יתא אמלדד בובזל שהימל וליפא 
ich aber zu R. jismäel kam, fragte er mich: שי דהא רבד ש״יר היל יושמו היל קיהמו ת״ילדד 
Mein Sohn, was ist deine Beschäftigung? 3אהו״יניא ומש םותנקנקו וידה ךותל ליטמ ינאש יל£ח.י» 

Ich erwiderte ihm: Ich bin Gesetzschrei- לצא הרות רמל“‘יתייהשכ ריאמ יבר רמא אינת' 

her. Da sprach er zu mir: Mein Sohn, sei אלו וידה ךותל םותנקנק ליטמ יתייה לאעמשי יבר 

vorsichtig bei deiner Arbeit, denn sie ist ^5 יל^י הרפא אביקע יבר לצא יתאבשכ”רבד יל רמא 

eine göttliche Arbeit; wenn du einen Buch- 

staben auslässt oder einen Buchstaben zu- 

viel schreibst, zerstörst du die ganze WelG. 

Ich erwiderte ihm: Ich habe etwas, das ich 

in die Tinte tue, es heisst Vitriol. Hierauf 

sprach er zu mir: Darf man denn Vitriol 

in die Tinte tun, die Gesetzlehre sagt ja: er lasse verwischen^ eine Schrift, die sich ver- 

wischen'dässtl? — Was sagte ihm jener und was erwiderte ihm dieser? — Er sprach zu 

ihm wie folgt: selbstverständlich bin ich kundig im Schreiben der defekten und vol- 

len'^Worte, aber ich brauche auch nicht zu befürchten, eine Fliege könnte sich auf das 

Häkchen des Daleth setzen und es verwischen und daraus ein Res machen”, denn 

ich habe etwas, das ich in die Tinte tue, nämlich Vitriol. — Dem widersprechend 

wird ja aber gelehrt: R. Meir sagte: Als ich das Gesetz bei R. Jismäel lernte, tat ich 

Vitriol in die Tinte, und er sagte mir nichts. Als ich aber darauf zu R. Aqiba kam, ver- 

37 MP 38 דומלל M 39 ;| ׳תלת BM + וליאכ. M 

 — M 42 i דמול M 41 !׳ א״הה — M 40 ׳דמלמ

 M 45 j[ םאש M 44 ;! ךתכאלמב M 43 |j ול

 M 48 [| היל — M 47 j התא — M 46 || ריתות

 בובז M 50 : אנא יקבד BM 49 |j ׳אק ׳יעבימ אל +

 .ם״רא ר״א M 51 ביתי

21. Naturalien für ihren Lebensunterhalt. 22. Die Bezeichnung Pharisäer wird hier u. auch wei- 

ter in der Bedeutung scheinheilig gebraucht; viell. in der obigen Bedeutung; das enthaltsame Weib, 

das in sexueller Beziehung völlig abstinent ist. Geiger (דמחנ רצוא ij p. 99) citirt eine Lesart הצורפ השא, das 

ausgelassene Weib, jed. von Levy.sohn (תורפסה רצוא ij p. 165) mit Recht als ganz unwahrscheinlich ver- 

worfen. 23. Wird weiter erklärt. 24. Es könnten dadurch Blasphemien entstehen. 25. Da 

mit dieser Tinte auch die Rolle der Flhebruchsverdächtigten zu schreiben ist. 26. Welches defektiv 

u. welches plene (mit den matres lectiouis) zu schreiben ist. 27. Wodurch oft der betreffende Satz 

einen ganz entgegengesetzten Sinn bekommen kann, beispielsweise der Vers Dt. 6,4 durch die Umwandlung 

des W.s דהא in רחא. 
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bot er es mir. Hier besteht also ein Wider- 

Spruch sowol bezüglich des Lernens'* als 

auch bezüglich des Verbotst? Allerdings 

kann man den Widerspruch bezüglich 

des Lernens erklären: er kam zuerst zu 

R. Aqiba, und da er ihn nicht verstand’'’, 

ging er zu R. Jismäel, bei dem er das Ge- 

setz lernte, und kehrte dann zu R. Äqiba 

zurück, dessen Erläuterungen er dann ver- 

Fol. 20a—20b SOTA 

 אמלשב הרסאא הרפא אישק״שומשא שומש^יאיישק
 *יסרד הימקל אתא ארקיעמ אישק אל שומשא שומש*'

 ־יברד הימקל אתא היסילא םק“יצמ אלד ןוייב אביקע
 אביקע יברד הימקל אתא רדה״ארמג רמג*’לאעמשי
 אינת :אישק אישק הרםאא’״הרסא אלא ארבס רבס’'
 ןיליטמ לבל ריאמ יבר היה רמוא רמוא הדוהי יבר

 coi.b יבר׳ידבלב הטוס תשרפמ !•וה״ וידה ךותל״סותנקנק

 שדקמ לש*’הטום תשרפמ ןדה ומשמ רמוא בקעי**
 הרותה ןמ הל הוהמל הימרי יבר רמא והייניב יאמ
 stand; aber bezüglich des Verbots besteht ןיא אינתד יאנת ינה יב יאנת ינהו והייניב אביא !יי

 .ja ein Widerspruch!? — Das ist es auch יהא יבר תרחא הטוס תב תוקשהל הרישב התליגמ

 .Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: R הטוס הב תוקשהל הרישב התליגמ רמוא הישאי רב

 -Mefr sagt, man dürfe zu jedem Behuf Vi רמאק אל ןאב רע^איה אל אמלד אפפ בר רמא תיהא

 -triol in die Tinte tun, nur nicht zum Ab אל להר םושל קיתניאד ןויכ אלא פתה“’ אמק אנת

 -schnitt der Ehebruchsverdächtigten. R. Jä הביתכ אמתסד הרות לכא האל םושל אקתנימי׳ארדה !י

 qob sagt in dessen Namen, nur nicht zum אמלד קחצי רב ןמחנ בר רמא ןניקהמד ימנ יבה

 Abschnitt der Ehebruchsverdächtigten im הישיאי רב יהא יבר רמאק אל ןאכ דע איה אל

 Tempel. — Welchen Unterschied gibt es '*םלועב תולא םושל בותכיאד הליגמב אלא םתה

 zwischen ihnen? R. Jirmeja erwiderte: Ein ןניקחמ אלד ימנ יכה הכיתכ דמלתהלד הרות לכא

 Unterschied besteht zwischen ihnen, ob תא שרגל בתכ° היל תיל הישאי רכ יהא יברו 20

 ”man ihn aus einer Gesetzrolle verwischen ךמשיכ ימש ול רמאו וריע ןב ואצמ ךלמנו ותשא

 darf. Diese Tannaim führen denselben Streit םתה ירמא*’וב שרגל לוספ ךתשא םשכ יתשא םשו

+ M .ו + B 54 ü םקימל M 53 :: שמישא שמיש P 52 wie die Tannaim der folgenden Lehre: Ihre 
 ד M 55 ii אתאו M 56 :i — א |M 57 l — ^ד״הת '1

Er. 13a 
Git.24a 

58 P אכיקע 
61 M קתנימד ןויכ אכה 

63 M — ׳מא. 

 M 59 שדקמבש ;M 60 i + ׳מ*ליד

 M 62 םוש׳ר ■תכד םתה א^לא

Rolle’'ist zum Trinkenlassen einer anderen 

Ehebruchsverdächtigten nicht brauchbar. 

R. Ahi b. Josija sagt, ihre Rolle sei zum 

Trinkenlassen einer anderen Ehebruchsver- 

dächtigten wol brauchbar”. R. Papa erwiderte: Vielleicht ist dem nicht so; der e1־ste 

Autor”ist dieser Ansicht nur in diesem Fall, denn da [die Rolle] für Rahel [geschrie- 

ben] worden ist, ist sie für Lea nicht brauchbar, [der Abschnitt] aus der Gesetzlehre 

aber, der ohne Bestimmung geschrieben worden ist, darf wol verwischt werden’“. R. 

Nahman b. Ji9haq erwiderte: Vielleicht ist dem nicht so; R. 7\hi b. Josija ist dieser 

Ansicht nur in diesem Fall, wo die Rolle immerhin zur Verfluchung geschrieben 

wordenHst, der Abschnitt aus der Gesetzlehre aber, der nur zum Studium geschrieben 

worden ist, ist zum Verwischen nicht brauchbar. — Hält denn R. Ahi b. Josija nichts 

von folgender Lehre? Wenn jemand einen Scheidebrief für seine Frau geschrieben hat 

und [von der Scheidung] abgekommen ist, und darauf ein Mitbürger ihn trifft und 

zu ihm spricht: du heisst wie ich und deine Frau heisst wie meine Frau”, so ist der 

vScheidebrief für diesen unbrauchbar”. — Ich will dir sagen, da sagt der Allbarmherzi- 

28. Nach der einen Lehre lernte er das Gesetz zuerst bei RA. u. nachher bei RJ. ii. nach der aude- 

ren entgegengesetzt. 29. Nach der einen Lehre verbot es RJ., nach der anderen RA. 30. Er hatte zu 

lA’enig Wissen, uni die scharfsinnigen Erläuterungen RA.s zu verstehen. 31. Ob man diesen Abschnitt 

aus einer Gesetzrolle benutzen darf; nach dem 1. Autor ist dies erlaubt. 32. Die für eine Ehebruchs- 

verdächtigte geschrieben u. nicht verwandt worden ist. 33. Auch hier besteht der Streit darin, ob 

die Rolle für das betreffende Weib geschrieben werden muss. 34. Der 2. Lehre. 35. Für ein 

Weib, für das er nicht geschrieben worden ist. 36. Sie ist daher tauglich, obgleich sie nicht für das 

betreffende Weib geschrieben worden ist. 37. Und da auch der Name des Wohnorts übereinstimmt, 

wünscht er den Scheidebrief des anderen für sich zu benutzen. 38. Dies sollte auch von der I'luch- 
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cre: schreibe ih1\ wonach das Schrei- 
ben auf ihren Name erfolgen muss, hierbei 
aber heisst es:'’^T tue mit 1111\ und unter 
tun ist das Verwischen'zu verstehen. 

Kaum ist sie mit dem Trinken fer- 

 אכה המשל הביתכ“ ןניעב אנמהר רמא הל בתבו°
 תקפכמייהניא :הקיהמ היישע יאמ הל השעו" ימנ“" ^״.5,30

 רמאד“ איה ןועמש יבר ינמ ;[׳וב] הינפמ׳ רע תותשל
 אלד המבד הקשמ ךב רהאו התהנמ תא בירקמ
 ןורבז תהנמ״ביתכד אימ הל יקדב אל התהנמ הברק ►׳״.5,!5

T1G, SO WIRD IHR Gesicht &c. Der Autor הלות התיה“ תוכז הל שי אפיס אמיא ןוע תרכזמ 
dieser Lehre ist wol R. Simon, welcher 220תובז ןיא“ רמאה ןועמש יבר יאד ןנברל ןאתא הל801.6־ 
sagt, zuerst bringe er ihr Speisopfer dar יבר ינמ אה אדסח בר רמא םירמה םימב הלות 
und’nachher lasse er .sie trinken, da bevor ךכ רהאו התהנמ תא בירקמ״ רמאד איה אביקע 

ihr Speisopfer dargebracht worden ist, das m הואיצוה םירמוא □הו :ןנברב הל רבס תוכזבו ה,רשמ 
Wasser sie nicht prüft, denn es heisst:’V/>2 רוסא תמד ארמימל התמ אמלדד אמעט יאמ :׳וכו 
speisopfer der Eriniieritng, eine Erinnerung הנהמלי״סנכיל רתומ תמ״׳אמט“ אינתהו היול הנהמב N45,״a 
der Sünde. Wie ist demnach der Schluß- ומצע תמ וליפא אלא ורמא דבלב תמ אמט אלו היול 
Satz zu erklären: hat sie ein Verdienst, so 9ותציהמב ומע ומע ףסוי תומצע תא השמ הקיו״רמאנש ^«•י3,י 

hält es [die Wirkung] zurück; dies vertritt !•י אתותעיבד ארמימל הדנ סורפת אמש ייבא רמא 
ja die Ansicht der Rabbanan, denn R. Si- בר רמאו״ דאמ הכלמה לחלחתתו“ ביתכד ןיא איפרמ 
mon sagt, das Verdienst halte [die Wirkung] םימד'״ תקלסמ הדרח°ךנת ןנא אהו הדנ הסריפש 
des Fluchwassers nicht zurück!? R. Hisda התיה תוכז הל שי :איפרמ אתותעיב תימצ אדחפ 
erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Äqibas יבר''אלו ןנח p יסוי אבא''אל ןיתינתמ ינמ ;׳וכו 
vertreten, welcher ebenfalls sagt, zuerst 20 לאעמשי יבר אלו םורד רפכ שיא קחצי ןב רזעלא 
bringe er ihr Speisopfer dar und nachher ידכ םישדח השלש הל הלות תוכז הל שי םא״אינתד 
lasse er sie trinken, und hinsichtlich des ןב רזעלאיייבר״ןנח p יסוי אבא ירבד רבועהייתרכה 
Verdienstes ist er der Ansicht der Rabba- רמאנש”םישדח העשת רמוא םתד רפב שיאי״קהצי 

Est.4,4 
M0g.163 

Nid.39a/1a 

 .nan ונדבעי ערז“ רמוא אוה ןלהלו ערז הערזנו התקנו"
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Man befiehlt, sie hinauszubringen 

&c. Wol aus dem Grund, weil sie sterben 

könnte, somit darf demnach eine Leiche 

nicht in das levitische LageF^kommen, und 

dem widersprechend wird ja gelehrt, dass 

der an einem Toten Verunreinigte in das levitische Lager kommen dürfe, und dass 

sie dies nicht nur von einem an einem Toten Verunreinigten gesagt haben, sondern 

auch vom Toten selbst, denn es heisst:''Vc«rt׳ Mosch nahm die Gebeine Josephs mit sicii., 

mit sich in sein Gebiet^? Abajje erwiderte: Sie könnte Menstruation bekommen. — 

Demnach schwächt der Schreck? — Freilich, denn es heisst: ‘‘"und die Königin ivurde 

von einem heftigen Schreck befallen.^ und Rabh erklärte, sie bekam Menstruation. •— 

Wir haben ja aber eine Lehre, dass die Angst das Blut zurückhalte!? — Die Angst hält 

es zurück, der [plötzliche] Schreck schwächt. 

Hat sie ein Verdienst, so &c. Wessen Ansicht vertritt unsre Misnah, weder 

die des Abba-Jose b. Hanan noch die des R. Eleäzar b. Ji9haq aus Kephar Darom 

noch die des R. Jismäell? Es wird nämlich gelehrt: Wenn sie ein Verdienst hat, so 

hält es [die Wirkung] drei Monate zurück, bis die Schwangerschaft zu merken ist — 

Worte des Abba-Jose b. Hanan. R. Eleäzar b. Ji9haq aus Kephar Daroni sagt, neun 

Monate, denn es heisst: ‘‘Po wird sie ungestraft bleiben und Samen empfangenund 

rolle gelten, da das Pronomen (הל), aus dem dies hinsichtl. der Scheidung gefolgert wird, auch bei der 

!•luchrolle gebraucht wird. 39. Dt. 24,1. 40. Num. 5,30. 41. Nur dies muss auf ihren 

Namen erfolgen, nicht aber das Schreiben. 42. Num. 5,15. 43. Des Tempelhofs. 44. Ex. 

-3,19. 45. In das levitische Lager. 46. Est. 4,4. 47. Num. 5,28. 

Talmud Bd. V •לז 

/• 
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dort lieisst wird ihni dienoi, er- 

zählt wird S:c.\ wie es dort ein Samen ist, 
der erzählen kann, ebenso auch hierbei 
ein Samen, der erzählen kann. R. Jismäel 
sagt, zwölf Monate, und obgleich es keinen 

 םינש רמוא לאעמשי יבר רפסל יוארה ע^'"רפפי
 רבדל רבז רבדל היאר ןיאש יפ’*לע ףאו שדה רשע
 הקדצב ךיטחו*°ךילע רפשי יבלמ אבלמ ןהל״ביתבד”
 ךיתולשל אכרא יוהת ןה״"ןינע ןהימב ךתיועו קרפ
 אבלמ רצנדכובנ לע אטמ אלכ״ביתבו’' fתצקל(ו)°ביתכ
 -Beweis dafür gibt, so gibt es eine Andeu ארק ןהבשאו לאעמשי יבר םלועל רשע ירת ןיחרי
 tung, denn es heisst0 König, lasse יעשפ השלש לע 'ה רמא הכ ביתכד ינתו רמאד

 dir meinen Rat gefallen und mache deine רבדל רבז רבדל היאר ןיאש יפ לע ףא יאמו םודא

 Sünden gut durch Frömmigkeit und. deine שיו : והיילע אניד דיקפמ יי אלד םיוג ינאש אמלד

 Missetaten durch Barmherzigkeit gegen die אמיליא יאמד תובז ' ♦(רב) םינש שלש הלות תובז* !0

 wird dein Frieden von״ Armen; vielleicht תובז אלא איה השועו הווצמ הניא אהי^דרותד תוכז

 dies erfüllte //?)״:Dauer sein., darauf heisst es תא אינתהו יאה ילוכ אננמ ימי׳הוצמד תובז*^דוצמד

 //:??)»**:sich am König Ffebukhadnecar, ferner רוא הרותו הוצמ רנ יכ יסוי רב^םחנמ יבר שרד וז
 Ablauf von zwölf Monaten. — Tatsächlich תא רואב הרותה תאו רנב הוצמה תא בותכהרילת
 die des R. jismäel, denn wir finden einen יפל אלא הניגמ הניא רנ המ ךל רמול רנב הוצמה >5
 Schriftvers, der [diese Dauer] nennt und תאו העש יפל אלא הניגמ הניא הוצמ ףא העש
 :spricht der Herr ^״:verdoppelt. Es heisst הרות ףא םלועל ןיגמ רוא המ ךל רמול רואבי״הרותה

 -wegen der drei Schandtaten Edoms^. — Wie רגו ךתא ההנת ךכלהתהב" רמואו םלועל הניגמ
 -so sagt er: wenn es auch dafür keinen Be רמשת ךבכשב הזה םלועה הז״יךתוא החנת ךכלהתהב
 ־‘!? —weis gibt, so gibt es eine Andeutung אבל דיתעל ךחישת איה תוציקהו התימ וז’יך ילע 20
 Vielleicht ist es bei Nichtjuden anders, da הליפאו הליל ןושיאב’^ ךלהמ היהש םדאל לשמ
 .über sie das Gericht nicht wacht םינקרבה ןמו םיתחפה ןמו ןיצוקה ןמ ארייתמו
 -Und manches drei Jahre &c. Wei ךרד הזיאב עדוי וניאו^ךיטכילה ןמו הער היחמו
 -ches Verdienst, wollte man sagen, das Ver ןיצוקה ןמ לצינ רוא לש הקובא ול הנמדזנ ךלהמ

dienst der Gesetzlehre, so ist sie ja, wenn 
sie sich damit befasst, dazu nicht verpflich- 
teU!? — Vielmehr, das Verdienst einer gott- 
gefälligen Handlung. — Gewährt denn ei- 
ne gottgefällige Handlung einen solchen 
Schutz!? Es wird nämlich gelehrt: Folgen- 
des trug R. Jose b. Menahem voxd^Denn 

eine !.,euchte ist das Gebot und das Gesetz ein Licht\ die Schrift vergleicht das Gebot 
mit einer Leuehte und das Gesetz mit einem Licht. Das Gebot mit einer Leuchte, 
um dir zu sagen, wie die Leuchte nur für die Stunde [leuchtet], ebenso schützt das 
Gebot nur für die Stunde^ das Gesetz mit dem Licht, um dir zu sagen, wie das Licht 
ewig leuchtet, ebenso schützt das Gesetz ewig. Ferner heisst es:^kvenn du gehst, ״wird 

sic dich geleiten Scc. Wenn du gehst, ״wird sie dich geleiten, auf dieser Welt; ״wenn du 

dich legst, wird sie über dich ״wachen, nach dem Tod; wenn du auf״wachst, ״wird sie dich 

unterhalten, in der zukünftigen Welt. Ein Gleichnis. Wenn ein Mensch in Nacht und 
Finsternis wandert, so fürchtet er sieh vor Dornen, Gruben, Brennnesseln, wilden Tieren 
und Räubern, auch weiss er nicht, welchen Weg er gehe. Gelangt er zu einer Feuer- 
fackel, so ist er vor Dornen, Gruben und Brennnesseln gerettet, aber immerhin fürchtet 
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 .ךלהמ...וניאו

45. Ps. 22,31. 46. Dan. 4,24. 47. Ib. V. 25. 48. Ib. V. 26. 49. Am. 1,11. 50. Die 

von RJ. genannte Frist von einem Jahr wird 3 mal aufgeschoben. 51. Aus der angezogeiien Schrift- 

stelle geht ja ausdrücklich hervor, dass die Strafe ein Jahr aufgeschoben w׳erde. 52. Demnach ist 

auch die Belohnung nicht so bedeutend (cf. Bd. vj S. 138 Z. 1), uni einen Aufschub der Bestrafung zu er- 

wirken. 53. Pr. 6,23. 54. Während der Zeit der Ausübung des.selbeii. 55. Pr. 6,22• 

Dan. 4,24 

Bb.4a 

Fol.21 

Dan.4,25 

ib.v.26 

Pr. 6,23 

ib.v.22 
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er siciTnoch vor wilden Tieren Rä^T הער הלהמ״ארי־יתמ ןיידעו םינקרבה ןמו םיתהפה ןמו 
bern, auch weiss er nicht, welchen Weg er ןויב"ךלהמ ךרד הזיאב עדוי וניאו ןיטסילה ןמו 
gehe. Ist die ^lorgenröte aufgegangen, so ןימסילה ןמו הער היהמ לצינ רהשה דומע הלעש 
Tst er auch vor wilden Tieren und Räu- תשרפל עינה״ךלהמ ךרד הזיאב עדוי וניא ןיידעו“' 
bern gerettet, aber immerhin weiss er nicht, ■י הוצמ הבבמ הריבע רהא רבד םלובמ לצינ"םיברד 
welchen Weg er gehe. Ist er bei einem ולבוי אל םיבר םימ“ רמאנש״הרות הבבמ הריבע ןיאו ט״'■ 
Scheideweg angelangt, so ist er vor allem אנדיעב הוצמ .ךפוי בר רמא הבהאה תא תוביל 
gerettet” Eine andere Erklärung: Eine הב קיסע אלד אנדיעב אלצמו אנגמ הב קיפעד 
Sünde löscht [das Verdienst] eines Gebots אנדיעב ןיב הרות אלצמ אל ילוצא' אננמ ינוגא 
aus, nicht aber löscht eine Sünde das des !0 אלצמו,אננמ^ הב קיפע אלד אנדיעב ןיבו' הב קיפעד 
Gesetzesstudiums aus, wie es heisst: אל ימ= לפותיהאו ;את התעמ אלא הב^הל ףיקתמ 
H asser köniicii nicht die Liebe ansiöschcn. רמא אלא והיילע הנינה' אל יאמא הרותב קופע" 
R. Joseph erwiderte: Während man sich אנדיעב אלצמו אננמ הב קיפעד אנדיעב הרות אבר 
mit dem Gebot befasst, schützt und retteG הוצמ'אלצמ אל ילוצא אנגמ ינוגא הב קיפע אלד 
es, und während man sich damit nicht be- !5 הב קיפע אלד אנדיעב ןיב הב קיפעד אנדיעב ןיב 
fasst, schützt es wol, rettet aber nicht, die םלועל רמא אניבר אלצמ אל ילוצא אננמ ינוגא 
Gesetzlehre aber schützt und rettet sowol יהנ השועו הווצמ הניא תרמאקדו הרות“ תובז 
zur Zeit, wo man sich damit befasst, als והיינב״ןיינתמו ןירקמד״יארגאב אדקפימ אל ידוקפד"' 
auch zur Zeit, wo man sich damit nicht ימ אשרדמ יבמ ותאד"דע והיירבנל והל ןרטנו 
befasst. Rabba wandte ein: Auch Doeg und 2Ü בר רמא םיכרד תשרפ יאמ והיידהב ןאנלפ״אל 
Ahitophel befassten sich ja mit der Gesetz- רב ןמהנ בר התימ"םויו םבה דימלת"הז אדפה 
lehre,weshalb beschützte'“sie sie nicht!? Viel- ארטוז רמ אטה תאריו םבה דימלת הז רמא קהצי 
mehr, sagte Raba, die Gesetzlehre schützt אבילא אתעמש״היל אקלפד םבה דימלת הז רמא 
und rettet zur Zeit, wo man sich mit ihr הריבע ןיאו .דוצמ הבכמ הריבע רהא רבד אתכל.דד 
befasst, und zur Zeit, wo man sich mit ihr 25 רב םהנמ יבר הישרד ףפוי בר רמא הרות הבכמ 
nicht befasst, schützt sie nur, rettet aber גאוד הושרד אלמליאו יניפ יכ" ארק יאהל יפוי 
nicht, das Gebot aber schützt nur und ret- 
tet nicht, sowol zur Zeit, wo man sich da- 
mit befasst, als auch zur Zeit, wo man sich 
damit nicht befasst. Rabina erklärte: Tat- 
sächlich dasVerdienst der Gesetzlehre, wenn 
du aber einwendest, sie ist ja, wenn sie sich 
damit befasst, dazu nicht verpflichtet, [so 
ist zu erwidern:] zugegeben, dass [das Gesetzesstudium den Weibern] nicht geboten 
ist, aber sollten sie etwa als Belohnung dafür, dass sie ihre Kinder die Schrift und 
die Misnah lernen lassen und auf ihre Männer warten, bis sie aus dem Lehrhaus kom- 
men, nicht mit ihnen teilen!? — Was ist dies für ein Scheideweg'”? R. Hisda erwi- 
derte: Das ist der Todestag für einen Schriftgelehrten. R. Nahman b. Ji9haq erwiderte: 
Das ist die Sündenscheu für einen Schriftgelehrten. Mar-Zutra erklärte: Das ist der 
Fall, wenn einem Schriftgelehrten eine Lehre nach der Halakha gelingt. Eine andere 
Auslegung: Eine Sünde löscht [das Verdienst] eines Gebots aus, nicht aber löscht 
eine Sünde das des Gesetzesstudiums aus. R. Joseph sagte: R. Menahem b. R. Jose 
gab zum folgenden Schriftvers eine Auslegung, wie vom Berg Sinaj, und wenn 

56. Ebenso gewährt eine gute Tat einen beschränkten Schutz, dagegen aber das Gesetzesstudiuni 

einen vollständigen Schutz. 57. Cant. 8,7. 58. Vor Sünden. 59. Vor Strafe. 60. Vor 

den Sünden, denen sic verfallen sind. 61. Von dein ini ob?gcn Gleichnis inbezug auf das inensch- 

liehe Leben gesj.rochen wiril. 
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ps.71,11 רמאל ביתכד דוד רתב ףודר ^ אל יכה לפותיהאו Doeg und Ahitophel ihn ebenso ausgelegt 
Di.23,15ר2ד תורע ךב הארי אלו שורד יאמ רגו ובזע םיהלא hätten, würden sie David nicht verfolgt 

 SW sprechen: Gott hat .י’‘: haben, wie es heisst תיבע ןיאו הוצמ הבבמ הריבעש ןיעדוי ןניא ןהו רגו!

C(1t.8,7 ^עי3שכ אל אלוע רמא ול וזובי זוב יאמ הרות הבבמ itm verlassen s:c. Sie bezogen sich auf den 
 Schriftvers:^'^’^• soll nichts Schändliches an ללהב אלא האישנ יבד ןנהוי יברב אלו הירזע יהא 5

 dir gesehen zverden Scci^’^wnsst^w nichts יהא אנבשר ללה רמא ימיד בר אתא יבד אנבשר

 -dass eine Sünde [das Verdienst] eines Ge רמא ףוסל אקסיע דבע אנבש הרותב קסע ללה ווה
 -bots auslösche, nicht aber das des Gesetzes °'םא הרמאו לוק תב התצי גולפילו בורענ את”היל■’*'

coi.b בייח יאזע ןב רמוא° :רגו ותיב ןוה לכ תא שיא ןתי Studiums. — Was heisst:zvurde ihn 

 ^’'üla erwiderte: Nicht wie Simön דמלמה לב רמוא רזעילא יבר רכו תא דמלל” םדא !0
 -und sein Bruder Äzarja, nicht wie R. jo ךתעד אקלס תולפית :תולפית הדמלמ״^דרות ותב תא
 hanaW^und das Haus des Fürsten, sondern ''והבא יבר רמא תולפית הדמל וליאכ אמיא אלא
 --- -- wie Hillerund Sebhna. Als R. Dimi kam, Pr. 8,12 יתנכש המכה ינא^ביתבד רזעילא יברד אמעט יאמ

 -erzählte er: Hillel und Sebhna waren Brü תימומרע ומעייהסנבנ םדאב המיה הסנכנש ןויכ המרע
 der, Hillel befasste sich mit der Gesetzlehre היל יעבימ היל' ידבע יאמ המכח ינא יאה ןנברו !5
 ach er־und Sebhna trieb Handel. Einst sp1 אנינה יברב ^יסוי יבר'*רמאד אנינה יברבי^יסוי יברדבל
 zu ihm: Wollen wir Gemeinschaft machen ומצע דימעמשי^ימב אלא ןימייקתמ הרות ירבד ןיא
 -und teilen. Da ertönte ein [himmlischer] wi רמא המרע יתנכש המבה ינא רמאנש ןהילע םורע
 -derhall und sprach :"HW/// einer allen Reich םישמש ימב אלא ןימייקתמ הרות ייבד ןיא ןנהוי יבר

ii.28,12 יבר :אצמת ןיאמ המכהה[ו]°רמאנש וניאש ימכרמצע tiiin seines Hauses hingeben ivollte &c. 

 -Folgert Ben-Äzaj, dass man ver רמאק יכה רמאק יאמ :רכו השא"הצור רמוא עשוהי

Ket.62b :תושירפו ןיבק תעשתמ ומע תולפיתו בקב השא הצור° pp-lichtet sei, zu lehren &c. R. Elie;- 

 -zer sagte: Wer seine Tochter das Ge דיסה ימד יכיה :[רכ] הטוש דיסח רמוא היה אוה
 .setz lehrt, lehrt sie Ausschweifung ואל רמאו ארהנב אתתיא העבט אקד ןוגכ הטוש

 — ?!Ausschweifung, wie kommst du darauf עשר ימד יכיה הלוצאו הב ילובתסיאל אערא הרוא 25
Vielmehr, es ist ebenso, als würde er sie 
Ausschweifung lehren. R. Abahu sagte: 
Folgendes ist der Grund R. Eliezers; es 
heisst:*'/?־//, Weisheit, ivohnc mit der Schlau- 

heit^ sobald Weisheit in den Menschen 
kommt, kommt damit auch Schlauheit. — Wofür verwenden die Rabbanan [die Worte] 
ich, Weisheit? — Sie verwenden sie für eine Lehre des R. Jose b. R. Hanina, denn R. 
Jose b. R. Hanina sagte: Die Worte der Gesetzlehre bleiben nur demjenigen erhalten, 
der ihretwegen nackt bleibt, denn es heisst: ich, Weisheit, voohne mit der Nacktheit^. R. 
Johanan sagte: Die Worte der Gesetzlehre bleiben nur demjenigen erhalten, der sich 
für ein Nichts hält, denn es heisst:*"///?.־ Weisheit wird ans dem Sfichts gefunden. 

R. Jehosuä sagte: Einem Weib ist lieber &c. Wie meint er es? — Er meint es 
wie folgt: Einem Weib ist lieber ein Kab und damit Ausschweifung als zehn Kab 
und damit Enthaltsamkeit. 

Er pflegte zu ,sagen: Ein dummer F'römmling &c. Wer heisst ein dummer 
F'römmling? — Wer beispielsweise, wenn ein Weib im Wasser ertrinkt, sagt, es sei 
unschicklich, sie anzusehen und zu retten. — Wer heisst ein schlauer Bösewicht? R. 

61. Ps. 71,11. 62. Dt. 23,15. 63. Weiter folgt; und |Gottj sich von dir znrückziehe; dies 

bezogen sie auf das Verbrechen Davids mit der Frau ürijas; cf. ii.Sara. Kap. 11. 64. Der sich von 

seinem Bruder unterhalten Hess u. ihm dafür einen Teil seines himmlischen Lohns abtrat. 65. Der 

sich vom F:xiHarchen unterstützen Hess. 66. Der das Gesetz in Armut studirte; cf. Bd. ij S. 849 Z. 1 ff. 

67. Pr. 8,12. 68. Das W. המרע ist v. םרע, nackt sein, abzuleiten. 69. Ij. 28,12. 
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 דו? ןייידל וירבד םיעטמה הז ןנהוייייבר רמא םורע
245 

 זתונה הז רמוא והבא יבר ורבה ןיד לעב אביש
 ולשיש ימךנתד זוז םיתאמ ול”םילשהל ינעל רניד^־־י"׳.«
 ינע רשעמו האפו ההבש טקל לוטי אל זוז םיתאמ
 ול ןינתונ ףלא וליפא רניד רםה'' םיתאמ ול ויה
 הז ןנחוי יבר רמא יסאי'יבר לוטי הז ירה תחאכ''
 יסא״יבר רמאד ןיטעומ םיסכנב רוכמל הצע אישמה"
 ןיטעומ םיסבנב ורבמו ומדקש מימותי“ ןנחוי יבר רמא
 רובמל הצע אישמה הז" רמא ייבא ורכמ ורכמש המ

Johanan erkLärte: Wer dem Richter seine 
Worte unterbreitet, bevor sein Prozessgeg- 
ner gekoniinen ist. R. Abahu erklärte; Wer 
einem Armen einen Denar gibt, um ihm 
die zweihundert Zuz zu ergänzen. Es wird 
nämlich gelehrt: Wer zweihundert Zuz be- 
sitzt, darf nicht Nachlese, Vergessenes, den 
Eckenlass und den Armenzehnten'‘'nehmen; 
hat er zweihundert weniger einen Denar, 

Jab.67t) 
Ket.103a 

Bb.HOa 

Ket. 95^ 

so darf er auch tausend nehmen, wenn man 10 ךל יסכנ אינתד לאילמנ ןב ןועמש ןברב םיסכנב 
sie ihm mit einem !Mal gibt. R. Asi erklärte איצומ ינשה לבאו רכמו ןושארה דריו'ינולפל ךירחאו Ar.23־ 
im Namen R. johanans: Wer den Rat er- רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר יבר ירבד תוחוקלה דימ 
teilt, geringen Besitz^zu verkaufen. R. Asi אמה רב״ףסוי בר ןושאר ריישש המ אלא ינשל ןיא 
sagte nämlich im Namen R. Johanans: יבר'°ויתוחרואב םירחא עירכמה”הז תשש בר רמא 
Wenn die Waisen zuvorgekommen sind 15 םירחאל רימחמו׳ומצעל לקימה הז אנוה בר רמא אקירז 

 ידימלת שמיש אלו הנשו ארקש" הז רמאי‘אלוע"
 ידימלת שמיש אלו" הנשו ארק רמתא" :םימכה
 יברי״ןחאה םע הז ירה"רמוא רזעלא״יבר םימבה
 רמוא יאני יבר רוב הז ירה רמא ינמחנ רב לאומש

und den geringen Besitz verkauft haben, so 
ist der Verkauf gütig. Abajje erklärte: Wer 
den Rat erteilt, Güter zu verkaufen. Dies 
nach R. Simon b. Ganialiel, denn es wird 

 רמא יאמ עדי אלו אשונמ ןיטר ישניא ירמאד״בקעי
<Er.47i םע והזיא" ןנבר ונת :רמא יאמ עדי אלו אנת ינת 
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M דהאכ M 36 jj 37 יסוי M ישמש' M 38 ij — 

 בר רב + M 41 ] ו + M 40 \\ םינכמה M 39 || ה״ב

42 M — םימכה...רמתא |P) 43 j שמישו) P 44 jj רזעילא !; 
45 P — 46 || ירה M + (.אנת...ירמאד —) .׳שטמ רמאד 

gelehrt: [Wenn jemand gesagt hat:] meine 20 שוגמ הז ירה רמוא בקעי רב אהא בר יתוכ הז ירה 
Güter sollen dir gehören und nach dir רב אחא ברב ארבתסמ קחצי רב ןמחנ בר רמא 
jenem, und der erste sie verkauft und 
verzehrt hat, so kann der andere sie den 
Käufern abnehmen — Worte Rabbis. R. 
Simon b. Ganialiel sagt, der zweite erhalte 
nur das, was der erste zurückgelassen hat. 
R. Joseph b. Hama erklärte im Namen R. 
Seseths: Wer andere in seine Wege IcitetA 
R. Zeriqa erklärte im Namen R. Honas: Wer für sich erleichternd und für andere 
erschwerend ist”. Ula erklärte: Wer zwar die Schrift gelesen und die Misnah studirt, 
jedoch nicht bei Schriftgelehrten famulirt haG. 

Es wurde gelehrt: Wenn jemand die Schrift gelesen, die Misnah studirt und nicht 
bei Schriftgelehrten famulirt hat, so ist er, wie R. Eleäzar sagt, ein Mann aus dem 
gemeinen Volk”, wie R. Semuel b. Nahmani sagt, ein leerer Mensch’, wie R. Jannaj 
sagt, ein Samaritaner", und wie R. Aha b. Jäqob sagt, ein Magier’“. R. Nahnian b. Ji9- 
haq sagte: Die Ansicht des R. Aha b. Jäqob ist einleuchtend, denn die Leute sagen: 
der Magier murmelt und weiss nicht, was er redet, der Jünger’dehrt und weiss nicht, 
was er spricht. 

70. Die Armeuabgaben von den Feldfrüeilten; cf. Dev. 23,22, Dt. 24,19. 71. Von der Erb- 

scbaftsinasse; wenn der Verstorbene nur wenig Grundbesitz hinterlässt u. Söhne u. Töchter vorhanden 

,sind, so gehört zwar der Ertrag nur den Töchtern (cf. Bd. vj S. 1308 Z. Iff.), jedoch ist, wie weiter folgt, 

der durch die Söhne erfolgte Verkauf gütig. 72. Durch scheinheiliges Benehmen. 73. Bei 

der Ausübung der religiösen Vorschriften. 74. Dies ist wol eine Uebertreibung, um die Schüler 

zum Verkehr bei den Gelehrten anzusporneu. 75. Cf. Bd. vij S. 655 N. 53. 76. Nach dem 

t.schen Sprachgebrauch unkultivirt, ungeschlacht. 77. Dessen Brot u. Wein verboten sind. 

78. Od. Gaukler, der die Deute durch Blendwerk irreführt. 79. Der zwar viel gelernt hat, dem aber 

aus ]Mangel an Umgang mit den Gelehrten die Erfahrung fehlt u. daher sein Wissen nicht richtig anzu- 

wenden versteht. 
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Die Rabbanan lehrten: Ein Mann aus 
dem gemeinen Volk ist derjenige, der 
morgens und abends das Semä^mit den 
dazu gehörigen Segenssprüchen nicht 

Fol. 22a^ ^ SOTA 

 תלברעו תירהש עמש תאירק ארוק וניאש לב ןדאה
 לכ םירמוא םימבהו ריאמ יבר ירבד היתוברבב''
 תיציצ ול ןיאש לב רמוא יאזע ןבי׳ןיליפת הינמ וניאש
 םינב ול שיש לב רמאי'ףסוי ןב ןתנוי יבר ודנבב
 -liest — Worte R. Mefrs. Die Weisen sa ארוק״יוליפא םירמוא םירהא הרות דומללךלדנמ וניאו 5
 -gen, der die Tephillin"” nicht •anlegt. Ben ארק■ ןדאה םע והז םימבה ידימלת שמיש אלו הנושו
 -Äzaj sagt, der keine Qi9ith*'an seinem Ge בותבה וילע הנש• אלו ארק אל רוב הז ירה הנ*ש אלו
 wand hat. R. Jonathan b. Joseph sagt, der ערז הדוהי תיב תאו לארשי תיב'’תא יתערזו°רמוא

p,■•24,212עו ךלמו ינב 'ה תא ארי" :המהב ערזו םדא Söhne hat und sie nicht für das Gesetzes- 
 Studium erzieht. Manche sagen, selbst wenn ןינושש ולא רהצי יבר רמא ברעתת לא םינוש !0

Jer. 

er die Schrift gelesen, die Misnah studirt, 
aber nicht bei Schriftgelehrten famulirt 
hat, sei er ein Mann aus dem gemeinen 
Volk. Wer die Schrift gelesen, aber die ]\Iis- 

Jom. 85״ 

 הלותבמ א־םה תארי הנמלאמ רבש לוביקו הלותבמ
 הפאא”הלפנד הלותב איההל העמש ןנהוי יברד
 םנהיג תארבו'ןדע ןנ תארב םלוע לש ונובר הרמאקו
 אלש ךינפלמ ןוצר יהי םיעשר תארבו'םיקירצ תארב

 אנוה ברדבו א־םהב ןינויש אמיתד והמ א־םי״שפ תובלה
 'דב הנשו הריבע םדא רבעש ןויב אנוה בר רמאד^°87

Q^:20־ םלוע ילבמ םיאנתה אנת“ ןל עמשמ אק ול הרתוה 
 הבלה ןירומש אניבר רמא ךתעד אקלפ םלוע ילבמ
 .nah nicht studirt hat, ist ein leerer Mensch יבו עשוהי“ יבר רמא יבה ימנ אינת ןתנשמ ךותמ !5

Meg.'28b תובילה רמאנ*שןה םלוע יבשיימ“אלהו ןה םלוע ילבמ Wer aber weder die Schrift gelesen noch 
 die iMisnah studirt hat, über den spricht השא“ :ןתנשמ ךותמ הבלה ןירומיש אלא ול םלוע
 die Schrift:7mll das Haus Jisrael und הנמלאו תיניילצ הלותב ןנבר ונת :רבו השורפ

 das Haus Jehuda säen, Henschcnsanicn ■und ילבמ ולא ירה ויישדה ול ולב אלש*'ןטקו תיבבוש
 .viehsamcn אטה תארי ונדמל זנהוי יבר רמאהו יניא םלוע 20

^^Fürchtc den Herrn, mein Sohn, und 
den König; mit Veränderlichen lass dich 
)licht ein. R. Ji9haq sagte: Das'^sind diejeni- 
gen, die [nur] Halakhoth lernen. — Selbst- 
verständlich!? — Man könnte glauben, die 
eine Sünde wiederholen“'', und zwar nach 
einer Rehre R. Honas, denn R. Hona sagte, 
dass, wenn jemand eine Sünde begangen 

und sie wiederholt hat, sie ihm als erlaubt erscheine, so lehrt er uns. Es wird gelehrt: 
Die Tannaim“^richten die Welt zugrunde. — Richten die Welt zugrunde, wieso dies!? 
Rabina erwiderte: Sie lehren die Halakha auf Grund ihres eignen Studiums. Ebenso 
wird auch gelehrt: R. Jehosuä sagte: Richten sie denn die Welt zugrunde, sie besie- 
dein ja die Welt, wie es heisst:'V/k Bahnen der Welt Jür ihiB'?. Vielmehr, sie lehren 
die Halakha auf Grund ihres eignen Studiums. 

Ein pharisäisches Weib &c. Die Rabbanan lehrten: Eine betende Jungfer, eine 
herumschweifende Witwe und ein Kind, dessen Monate noch nicht voll sind, richten 
die Welt zugrunde. — Dem widersprechend sagte ja aber R. Johanan, dass Sünden- 
scheu von einer [betenden] Jungfer und [Zuversicht auf] Belohnung'Von einer Witwe 
zu lernen sei!? Sündenscheu von einer Jungfer, denn R. Johanan sah einst, wie eine 
Jungfer aufs Gesicht fiel und betete: Herr der Welt, du hast den Eden garten und das 
!Fegefeuer erschaffen, du hast Fromme und Frevler erschaffen; möge es dein Wille sein. 

46 P 47 || תוכרבב M + 48 !| שארב M 49 ׳וא |i 

M דומלתל M 50 jj הנשו ארק |M 51 J ארק א*יו הנש 
52 M ערז ירשי ינב M 53 |l — 54 " ןתנשמ...אנת M 

 .הפא לע M 57 ji (ולכש M) 56 ‘ן יבשוימ M 55 ׳עמש

79. Der Abschnitt ״Höre Jisrael", bestehend aus Dt. 6,4ff. ib. ll,13ff. u. Num. 15,37ff. 80. Cf. 

Bd. viij S. 69 N. 114. 81. Cf. Bd. viij S. 507 N. 440. 82. Jer. 31,27. 83. Pr. 24,21. 84. 

Das W. םינוש im angezogenen Schriftvers wird v. הנש Icrncir, Grundbedeutung iviederholeir. die Lenrenden, 

bezw. die Wiederholenden. 85. Die nur die Ge.setze u. nicht die Erörterungen u. Begründungen 

studireii. 86. Hab. 3,6. 87. St. תוכילה wird תוכלה gelesen u. der Schriftvers wie folgt aus- 

gelegt: wer Halakhoth lernt — die W'elt für ihn. 88. Für religiöse Handlungen, entsprechend der 

ihnen gewidineteu Mühewaltung. 
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dasT^rM^clien du7cl1 mich nicht strau- א־יההד הנמלאמ רבש לוביק םדא ינב יב ולשבי 
cheln. [Zuversicht auf] Belohnung von ei- תוהי״אמוי לבדיתובבישב אתשינב יבי״יאוהד הנמלא 
ner Witwe, denn einst sprach R. Johanan יתב הל רמא ןנהוי יברד הישרדמ יב'הלצמו איתא 
zu einer Witwe, die ein Bethaus in ihrer אלו יברייהיל הרמא ךיתובבישב“'תפנבה תיב אלי״ 
Nachbarschaft hatte, jedoch täglich zu ihm .י יביטר תב ינהוי ,ונכ רמאק״ייב יל שי תועיכפ רבש’ 
ins Bethaus zu kommen pflegte: Meine דימלת הז ומינרת אבה וישדה ול ולב אלש ןטק יאמ 
Tochter, hast du denn nicht ein Bethaus דימלת הז רמא אבא ייר ויתוברב טעבמה םבה" 
in deiner Nachbarschaft!? Sie erwiderte רמא והבא"יבר רמאד° הרומו הארוהל עיגה אלש^׳ יסיי 
ihm: Meister, erhalte ich etwa nicht eine 7.26^^הליפה םיללה םיבר יכ״ביתכד יאמ בר רמא אנוה בר 
Belohnung für die Schritte!? — Er spricht 10 הז הליפה םיללח םיבר יכ ■ היגורה״ לכ םימוצעו 
von solchen wie Johani, Tochter der Re- לכ םימוצעו הרומו הארוהל עיגה אלש םכחי׳ידימלת 
tibi®’. — Was heisst ein Kind, dessen Mo- הרומ וניאו הארוהל עיגהש םבח°לימלת הז היגורה״ 
nate nicht voll sind? — Hier erklärten sie, °€01.5ירוא'^דבר אהו יניאי^ינש ןיעברא דע המכ דעו 
das sei ein Jünger’“, der gegen seine Reh- ןישורפ העבש ןנבר ונת t׳ובו ןישורפ תוכמו :ןיושב 
rer ausschlägt. R. Abba erklärte, dass sei 15 שורפ יאזיק שורפ יפקנ שורפ ימכיש שורפ ןה 
ein Jünger, dei für die Entscheidung nicht הבהאמ שורפ הנשעאו יתבוח המ שורפ איכודמ״ 
mündig ist, und Entscheidungen trifft. R. םכש השעמ השועה הז ימכיש שורפ הארימ שורפ 
Abahu sagte nämlich im Namen R. Honas רמא״יאזיק שורפ וילגר תא ףיקנמה^רז יפקנ שורפ 
im Namen Rabhs: Es heisst:’Tük/ smd der שורפ םילתכל םד זיקמה הז קחצי רב ןמחנ בר 
Erschlagenen, die sie gejällt hat, zahlreich 20 איבודמ יכ” עפשמד אליש’'רב הבר רמא איכודמ” 

ihre Hm gemordeten. Viel sind der Erschla- אלא איה אתוילעמ אה הנשעאו יתבוח המ שורפ 
ge71en, die sie gefällt hat., das ist ein Jün- 
ger, der für die Entscheidung nicht mün- 
dig ist, und Entscheidungen trifft; zahlreich 

ihre Hingemordeten., das ist ein Jünger, der 
für die Entscheiditng mündig ist, und kei- 
ne Entscheidungen trifft. — Mit wieviel’? 
— Mit vierzig Jahren’®. — Dem ist ja aber nicht so, Rabba’''traf ja Entscheidungen!? 
— Wenn sie gl ei eh sind’®. 

Die Schläge der Pharisäer &c. Die Rabbanan lehrten: Es gibt siebenerlei 
Pharisäer: der Sekhemitische Pharisäer, der schlagende Pharisäer, der blutlassende 
Pharisäer, der Mörser-Pharisäer, der seiner Pflicht nachkommende Pharisäer, der Pha- 
risäer aus Liebe und der Pharisäer aus Furcht’”. Der Sekhemitische Pharisäer, der 
nach der Handlungsweise Sekhems” verfährt. Der schlagende Phai'isäer, der die P'üs- 
se an einander’* schlägt. Der blutlassende Pharisäer, der, wie R. Nahman b. Ji9haq 
erklärte, den Wänden Blut”abzieht. Der Mörser-Pharisäer, der, wie Rabba b. Sila er- 
klärte, gekrümmt wie eine Mörser[keule] ist. Der seiner Pflicht nachkommende Phari- 
säer. Dies ist ja lobenswürdigl? — Vielmehr, der da spricht: welche Pflicht obliegt mir 

58 f M- ב M 59 Ij + 60 || ד MP הוה M 61 II 

J- 62 || ךל שי M — 63 || ׳ר M ׳ירמאק M 64 II 

 II היגרוה P 66 || יאמ ןנחוי ר״א אבא M 65 |j םכח —

67 M — יניא |M 68 j 69 || איבודמ M 70 ףקנמה II 

M — 71 || י״בנרא M 72 || ׳יבורמ j- M- בר M 73 II 

 .׳יבורמב

89. Die, nach den Kommentaren, sich den Ruf einer heiligen Betschwester verschafft hatte, später 

aber als Hexe entlarvt wurde. 90. Das in Cod. M fehlende םכח ist zu streichen. 91. Pr. 7,26. 

92. Ist man hierzu mündig. 93. Wol mit dem 40. Lebensjahr (cf. Bd.vij S. 1171 Z. J); nach den Tosaphis- 

^en, seit Beginn des Studiums. 94. Der nur ein Alter von 40 Jahren erreichte; cf. Bd. iij S. 338 Z. 5 ff. 

95. Nach den Kommentaren: wenn er dem Ortsgelehrten gleicht; viell. v. הוש vfrf sein, wenn sie würdig 

sind. 96. Diese Stelle ist ganz dunkel u. auch die weiter folgende Erklärung ist gesucht; ganz an- 

ders lautet die Erklärung des jer. T.s Ber. 141>, der auch Abweichungen des Texts aufweist. 97. Der 

sich beschneiden liess, jed. aus unlauteren Motiven; cf. Gen. Kap. 34. 98. Der übertrieben bescheiden 

mit kleinen Schritten und schleppenden Füssen geht. 99. Nach R§j. der aTis Scheu, ein Weib zu 

sehen, mit geschlossenen Augen geht u. mit dem Kopf gegen die Wand stösst. 



Fol. 22b—23a SOTA lll,iii,iv—v,vi,vij 248 

 noch, ich will sie'^erfüllen. Der Pharisäer רפ^הנשעאו ות יתבוח המ רמאד^**^
 .aus Liebe und der Pharisäer aus Furcht שורפ ינתית אל אנתל”אברו ייבא היל ורמא הארימ

 -Abajje und Raba sprachen zum [vortra בר רמא הדוהי בר רמאד הארימ שורפ’ הבהאמ 2211,,
 -genden] Schüler: Erwähne nicht den Pha המשל אלש וליפא״תוצמבו הרותב םדא קוסעי םלועל
 risäer aus Liebe und den Pharisäer aus רב ןמחנ בר רמא המשיל אב המשל אלש* ךותמש'* 5
 Furcht, denn R. Jehuda sagte im Namen אניד יב אילנמ’^ אילנמדו ארמטמ ארמ*טמד קחצי
 Rabhs, dass der Mensch sich stets mit der אבלמ יאני הל רמא :ידנוג ופחד ינהמ ערפתילדרבר
 ,Gesetzlehre und mit guten Werken befasse '*ןניאש* יממ אלו ןישורפה ןמ יארייתת לא היתיבדל
 -auch nicht um ihrer selbst willen, denn da ןהישעמש* ןיש*ורפל ןימודש* ןיעובצה ןמ אלא ןישורפ

 durch wird man veranlasst, es um ihrer סחנפב רבש ןי*שקבמו ירמז השעמכ נ0:
 selbst willen zu tun. R. Nahman b. Ji9haq םירמה םימב הלות תוכז ןיא רמוא ןועמש ייב

sagte: Was verborgen ist, ist verborgen, was 
801.6^20 

 ןירראמה םימב הלות תובוה*י’רמוא התא םאו
 offen ist, ist offen, das grosse Gericht aber '*תותושה םישנה לב ינפב םימה תא התא ההדמ
 wird an denjenigen Vergeltung üben, die םיירמואש*לתשש׳ תורוהטה לע ער ם׳ש התא איצומו
sot.65! ־ תובזה״״רמוא יבר"תובז ןהל התלתש אלא ןה תואמ*ם sich in Kaftane hüllen. 

 Der König jannäus sprach zu seiner תהבשמ הניאו תדלוי הניאו םיריאמה*’םימב הלות
 Frau: Fürchte weder die Pharisäer noch התימ התואב התמ איה“*ףוסל תבלוהו הנוונתמ אלא:

 ,die Nichtpharisäer'“', sondern die Heuchler ’'לבכ איה ירה ילבב השדק אלש רע התהנמ תאמטנ}|^'0!
 -die sich als Pharisäer ausgeben; sie bege לבב איה ירה ילבב השדקשמ םאו*“הדפתו תיחנמה

P01'.23 תרמואה'תופרשנ“°ןהיתוח.'נמש ולאו״ףרשתו תוחנמה ^ohen Handlungen wie die des Zimri und 
 verlang-en Belohnung; wie Pinhas תרמואהו האמ*ט איהש“'םידע הל ואבשו ךלייינא האמט
 אב הלעבשו התוקשהל הצור וניא״הלעבשו התוש יניא
 ;תופרשנ ןהיתוחנמ םינהבל תואושנה לבו ךרדב הילע

1ivjןתנהבו תפרשנ התחנמ ןהבל תאשנש לארשי תב'’ 

SIMON SAGTE: Das Verdienst 

SCHIEBT [die Wirkung] des Fluch- 

WASSERS NICHT AUF, DENN WENN DU SAGST, 

DAS Verdienst schiebe [die Wirkung] 

DES Fluchwassers auf, so schwächst 

DU die Bedeutung des Fluchwassers 

BEI ALLEN WEIBERN, DIE ES TRINKEN MÜS- 

SEN, UND DU bringst DIE ReiNEN, DIE ES 
 ’ .. ’ ויה ׳אמט ׳ורמואש

t,״ GETRUNKEN HABEN, IN ÜBLEN GERUCH, 

74 M ירמא(?)׳רימ יאה שורפ ׳האמ |M 75 i — 76 אנתל II 

M 77 || ישורפ M אלש ף״עא |M) 78 j — ש״לש ׳תמש) II 

79 M — 80 || ׳לגמ M 81 1| ופחאד ינהמ 'פתי M והתיבדל 
 'ירמה םימב הלות תונת ןכ M 83 || ןמ M 82 jj יארית לא
 M 85 II ההדמ B 84 || ׳ותושו ן״הכ ינפל םימ התא ׳חרמ

86 M 87 תוכז ןיא M ןיאו ׳ירמה 
 M 90 , םאו — M 89 איה -■ M 88 | ןיאו ילוי

 -DENN MAN WURDE SAGEN, SIE SEIEN UN .ןיא M 93 ׳אמטנש M 92 ,ן ךל — M 91 : ׳ווט• +

REIN, NUR HABE EIN VERDIENST [DIE WiR- 
kung] aufgeschoben. Rabbi sagte: Das Verdienst schiebt [die Wirkung] des 

Fluchwassers auf; sie gebärt nicht und gedeiht auch nicht, vielmehr ver- 

KÜMMERT SIE ALLMÄHLICH, BIS SIE ENDLICH DARAN STIRBT. IST IHR SpEISOPFER 

vor der Heiligung durch das Gefäss unrein geworden , so ist es gleich .vl- 

LEN ANDEREN SpEISOPFERN AUSZULÖSEN, UND WENN NACHDEM ES DURCH DAS GE- 
FÄSS GEHEILIGT WORDEN IST, GLEICH ALLEN ANDEREN SpEISOPFERN ZU VERBRENNEN. 

In folgenden Fällen ist ihr Speisopfer zu verbrennen: wenn sie sagt, sie 

HABE SICH VERUNREINIGT, WENN ZEUGEN KOMMEN UND BEKUNDEN, D.VSS SIE SICH 

VERUNREINIGT HABE, WENN SIE SAGT, SIE WOLLE NICHT TRINKEN, WENN IHR MaNN 

SIE NICHT TRINKEN LASSEN WILL UND WENN IHR MaNN SIPl UNTERWEGS BESCHLA- 

p'En hat; ferner sind die Speisopfer derer, die an Priestern verheir.^pei 

SIND, zu verbrennen. Das Speisopfer einer mit einem Priester verheirapf.ten 

lOoT Er will damit sagen, dass es keine Verpflichtung gebe, der er nicht nachkommt. 101. 

Dürfte wol eine Umschreibung für םיקודצ sein. 102. Cf. Num. 25,11,14. 103. Auf der Reise 

nach Jerusalem; cf. S. 184 Z. 5ff. 
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 תנהכל ןהכ ןיב המ התחנמ לארשיל תאשנש

 תנהכ תלכאנ הניא ןהכ תחנמו תלכאנ תנהכ''תחנמ° "“׳■יגייי

 םיתמל האמטמ תנהכ ללהתמ ןיא ןהכו” תללחתמ

 םישרק ישרקב''לכוא ןהכ םיתמל אמטמ ןהכ ןיאו

iviuiשיא ןיב המ" ;םישרת ישרקב תלכוא תנהכ ןיאו 

 תמרופו תערופ השאה ןיאו םרופו ערופ שיאה השאל

 הנבייתררמ השאה ןיאו ריזנב ונב תא רירמ שיאה"

 תחלגמ השאה ןיאו ויבא תוריזנ לע חלגמ שיאה״ריזנב

 השאה ןיאו ותב תא רכומ שיאה'“ היבא תוריזנ לע

 SKN; E1NK Prirsterstochter wird‘״'ent-יס השאה ןיאו ותב תא שרקמ שיאה התב תא תרכומ

 השאה ןיאו םורע לקסנ שיאה" התב תא תשרקמ ®'׳"■׳י׳"’

 שיאה תלתנ השאה ןיאו הלתנ שיאה המורע תלקסנ

 SICH AN Toten verunreinigen und ein ;התבינגב תרכמנ השאה ןיאו ותבינגב רכמנ

 Priester darf sich an Toten nicht ןהיתוחנמ הנוהכל תואושנה לכ״ןנבר ונת .ארמג

 verunreinigen; ein Priester darf !5 ןהכל תאשנש״תילארשיו היול תנהכ דציכ תופרמינ

 Hochheiliges essen und eine Prie- הניאו הב קלח ול' שיש ינפמ תלכאנ התחנמ'ןיא

 ץמוקה אלא הב קלח הל שיש ינפמ לילכ הלוע

 לכ" ןאכ ירקיא ןמצעבףיבירק םירישהו ומצעב’ברק

J1SRAELITENTOCHTER IST ZU VERBREN- 

NEN, UND DAS SpEISOPFER EINER MIT EI- 

NEM JlSRAELlTEN VERHEIRATETEN PrIE- 

STERSTOCHTER IST ZU ESSEN. WELCHEN 

Unterschied gibt es zwischen einem 

Prie.ster und einer Priestrrstochter? 

Das Speisopfer einer Priesterstoch- 

TER WIRD GEGESSEN UND DAS SpEISOP- 

FER EINES Priesters wird nicht geges- 

WEIHT UND EIN PRIESTER WIRD NICHT'” 

ENTWEIHT; EINE PRIESTRRSTOCHTER DARF 

Jom.47^ 

jab.lOOa 

,4 2eb.76b 

Men. 58^ רמא וריטקת לבב אוה ירה םישיאל ונממ אוהש 

94 M ׳באנ תנהכ ׳באנ ׳ניא ןהכ 
f M- 97 ׳ורתב M -|- תא 

95 M 96 וניא ןהכ 

98 B שדקמ שיאה... 

 ‘רקסנ שיאה התב תא תרכומ...רכומ שיאה התב תא תשדקמ

99 M 1 || ואשנש M 2 |ן ׳תחנמ M קלה ןהכל ! 

M 4 1! ׳צעל M ונממש. 

STERSTOCHTER DARF HOCHHEILIGES NICHT 

ESSEN. Welchen Unterschied gibt es 

ZWISCHEN EINEM Mann und einem Weib? 

Ein Mann entblösst das Haar und 

REISST DAS GEWANd'°'EIN, NICHT ABER ENT- 

BLÖSST EIN Weib das Haar und reisst 

DAS Gewand ein; ein Mann kann sei- 

NEM Sohn ein Gelübde auferlegen’”, 

NICHT ABER KANN DAS WEIB SEINEM SOHN EIN GELÜBDE AUFERLEGEN; EIN MANN 

SCHERE SICH'°’fÜR das NazIRAT SEINES VATERS, NICHT ABER SCHERE SICH EIN WeIB 

FÜR DAS Nazirat seines Vaters; ein Mann kann seine Tochter verkaufen, nicht 

aber kann ein Weib seine Tochter verkaufen; ein Mann kann seine Tochter 

VERLOBEN, NICHT ABER KANN EIN WeIB SEINE ToCHTER VERLOBEN; EIN MaNN WIRD 

NACKT GESTEINIGT, NICHT ABER WIRD EIN WeIB NACKT GESTEINIGT; EIN MaNN WIRD'" 

AUFGEHÄNGT, NICHT ABER WIRD EIN WEIB AUFGEHÄNGT; EIN MaNN WIRD UM SEINEN 

Diebstahl”°[als Sklave] verkauft, nicht aber wird ein Weib um seinen Dieb- 

STAHL VERKAUFT. 

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Die Speisopfer aller, die mit einem Priester ver- 

heiratet sind, sind zu verbrennen. Wenn zum Beispiel die Tochter eines Priesters, eines 

Leviten oder eines Jisraeliten mit einem Priester verheiratet ist, so darf ihr Speis- 

Opfer nicht gegessen werden, weil er daran beteiligt’“ist, auch nicht als Ganzopfer”' 

dargebracht werden, weil sie daran beteiligt ist, vielmehr ist der Haufe besonders und 

das Zurückbleibende besonders darzubringen. — Man sollte doch hierbei berücksich- 

tigen, dass alles, wovon ein Teil aufs Feuer kommt'”, dem Verbot des Aufräucherns 

104. Durch die Heirat mit einer illegitimen Person; sie darf auch nach der Scheidung od. dem Tod 

ihres Manns keine geheiligten Speisen mehr essen. 105. Wenn er eine ihm verbotene Frau (cf. Lev. 

21,7) heiratet, so ist er nur während des Bestehens der Heirat für den Priesterdienst untauglich. 106. 

Wenn er aussätzig ist; cf. Lev. 13,45. 107. Cf. S. 67 Z. 20ff. 108. Cf. S. 26 N. 68. 109. Nach 

der Hinrichtung; cf. Dt. 21,22. 110. Cf. Ex. 22,2. 111. Es wird von seinem Vermögen darge- 

bracht, u. das Speisopfer eines Priesters darf nicht gegessen werden. 112. Wie dies beim Speisopfer 

eines Priesters der Fall ist. 113. Zur Darbringung, dh. jedes Opfer mit Ausnahme des darzubrin- 

genden Teils. 

32 Talmud 8d.V 



Fol. 23a—23b ^ IU.v.v^vMij 250 

 -unterliege!? R. jehuda, der Sohn des R. Si ול קיסמד יזפ ןב ןועמש יברד חירב הדוהיב 11
 m6n b. Pazzi erwiderte: !Man betrachte es חיר/ רמוא רזעילא יבר אינתד רזעילא יברכ םיצע
 als Brennholz. Dies nach R. Eliezer, denn ל והילעמ התא לבא הלעמ התא יא ההינ*wוu יצע-1

 -liwl יי“: es wird gelehrt: R. Eliezer sagte ארבס יאה היל תיאד רזעילא יברל אחינה

 ^”gefälligen Geruch^ als solches darfst du es והל 'רבעד רמימל אכיא יאמ ארבס יאה והל תילד ■י
 nicht hinaufbringen, wol aber darfst du es יברב רזעלא יבר אינתד ןועמש יברב’ רזעלא יברכ
 -als Brennholz hinauf bringen. — Einleuch םירזפתמ םירישהורמצעב ברןר ןימוקה רמוא ןועמש
 -tend ist es nach R. Eliezer, der dieser An יברד !!ילע ינילפ אל ןנבר וליפאו ןשדה תיב לע
 -sicht ist, wie ist es aber naeh den Rabba םינ! !כ לש אטוה תהנמב אלא ןועמש* יברב’ רזעלא
 nan zu erklären, die nicht dieser Ansicht^ודומ ןנבר וליפא אהב לבא איה הברקה תבד1:
 -sind!? — Man verfahre damit nach R. Eie ארק רמאד אמעט יאמ זרבו האושנה לארשי תב
 :äzar b. R. Simon, denn es wird gelehrt "אלו ןהכ לבאת אל היהת לילכ ןהכ תהנמ לכו
 R. Eieäzar b. R. Simon sagte, der Haufe ללהתמ ןיא ןהב תללהתמ תנהב :תנהכj רמאד ןלנמ
 -werde besonders dargebracht und das Zu וניא אוהו ללהתמ וערז וימעב וערז ללהי אלו"ארק
 -rückbleibende über den Asehenraum ver ארק רמא^אמעט יאמ .דב האמטמ תנהב :ללהתמ !5
 streut. Und auch die Rabbanan streiten "תונב אלו ןרהא ינב" ןרהא ינב םינהבה לא רמא
 -gegen R. Eieäzar b. R. Simon nur hinsicht רכז לכ" ביתכד :םישדק ישדקבי^לבוא ןהכ :ןרהא
 ,lieh des Sündspeisopfers eines Priesters ןיא שיא" ןנבר ונת :רב שיא ןיב המו :ןרהא ינבב
 das zur Darbringung geeignetst, hierbei רשא עורצהו"רמוא אוהשכ ןינמ השא שיא אלא"יל
 .'“aber pflichten auch die Rabbanan bei ןינעל ’שייא רמול דומלת המ ןכ םא םינש'*ןאכ ירה וב 20

Einer &c. verheirateten Jisraeei- 

TENTOCHTER &c. Aus welchem Grund"“? 

Jom ■47*1 
Jab.lOOä 
Zeb.766 

Men.IOS» 
Lv,2,12 

Jab.iooa 
Men. 74a 

tSot.2 

Col.b 

Li.6,16 

ib.21.15 

ib. v.l 
Qid.35lj 

Lv.6,11 

ib.13,44 

Ker.8t> 
Ar. 3a 

Lv.13,45 

 ריונב ונב תא רידמ שיאה :רכו ערופ״שיא הטמלש
P 6 M 5 רהל בר. M 7 !1 הל M 8 היל 

 P עילא' || P 9 רב ;] 10 (P ןשדהו) !; M 11 — ך״ש

 M 12 ךהב M 13 i — ןלנמ M 14 אוה ןיאו

 j- M 15- ד [| M 16 — א״ב P) 17 ן, (םישדקב 18

 M ׳שא M 19 jj תמדופו ׳ערופ השא ןיאו םרופו ערופ שיא ,

 P 20 םרופ.

— Die Schrift und jedes Speisopfer 

eines Priesters ist ein Ganzopfer, es darf nicht 

gegessen zoerden, eines Priesters, nicht aber 
einer Priesterstochter. 

Eine Priesterstochter wird ent- 

WEIHT und ein Priester wird nicht entweiht. Woher dies? — Die Schrift sagt: 
Damit er seizien Samen unter seinem l"olh nicht entzveihe, sein Samen wird‘"entweiht, 

nicht aber wird er selbst entweiht. 
Eine Priesterstochter dare sich verunreinigpin &c. Aus welchem Grund? 

Die Schrift sagt: zzc den Priestern, den Söhnen Ahrons, den Söhnen Ahrons, 
nicht aber den Töchtern iUirons. 

Ein Priester darf Hochheiliges essen. Denn es heisst:״yt׳.!־ Männliche unter 

den Kindern ^Ihro/is. 

Welchen Unterschied gibt es zwischen einem Mann &c. Die Rabbanan lehr- 
ten-PA/ann^ ich weiss dies nur von einem Mann, woher dies von einem Weib? — es 
heisst:"V;z7 der Aussätzige, au dem^ somit wird hier von zweien"’gesprochen. Das Wort 
Afann bezieht sich auf das folgende: nur ein Mann entblösst &c. 

Ein Mann kann seinem Sohn ein Gelübde aueerlegen, nicht aber kann 

114. Lev. 2,12. 115. Das Süudopferfleiscli, auf den Altar. 116. Da sie es mit seinem 

freiwilligen Speisopfer vergleichen, von dem der Haufe überhaupt nicht abgehoben, sondern vollständig 

dargebracht wird. 117. Da das Zurückbleil)ende ihres Anteils auf keinen Fall darzubringen ist. 118. 

Ist das Speisopfer einer Priesterstochter nicht vollständig darzuhringen. 119. Lev. 6,16. 120. Ih. 

21,15. 121. Durch die verbotene Heirat. 122. Lev. 21,1• 123. II). 6,11. 124. Ih. 13,44. 

125. Ib. V. 45. 126. Auch von einer Aussätzigen. Der erste Satz im V. 45 ist überflüssig, da V. 44 

von einem Aussätzigen spricht. 
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 ןנהו־י 'ייר רמא° :ריזנב [הנב| תר־ם השאה ןיאוNaz.281־

 ןיאו ויבא תוריזנ לע הלגמ שיאה :ריזנב איה הכלה

 ןנהוי יבר רמא“° :היבא תורוזנ לע תהלגמ השאה״־׳ינס^

 השאה ןיאו ותב תא שדקמ שיאה :ריזנב איה הבלה

 5 שיאל יתתנ יתב תוא(ו)° ביתכד :התב תא תשדקמ ט1.22,16

 תא ת־וכומ השאה ןיאו ותב תא רבומ שיאה :הזה

 שיאה :ותב תא שיא רכמי יכ|ו]° ביתבד :התב^*•21,7

 ותוא יאמ ותא ומגרו״׳אמעט יאמ°:׳וב םורע לקסנ

 שיאה תא תאצוהו“ ביתכהו התוא אלו ותוא אמיליאט1.17,5

 10 ותוסכ אלב ותוא אלא איהה השאה תא וא אוהה

 :ןרב! ןיאו הלתנ שיאה :התוסכ אלב התוא אלו“

 ותוא ן*ע לע ותא תילתו“ ארק רמא־'אמעט יאמ“ ס1"2ז,22

 תרכמנ השאה ןיאו ותבינגב רכמנ שיאה :התוא אלו

EIN Weib seine^i Sohn ein Gelübde 

AUFERLEGEN. R. Jolianan sagte: Dies ist 
eine überlieferte Halakba beim Nazir. 

Ein Mann schere sich für das Na- 

ZI RAT SEINES Vaters, nicht aber sche- 

RE SICH EIN Weib für das Nazirat sei- 

NES Vaters. R. Jobanan sagte: Dies ist 
eine überlieferte Halakba beim Nazir. 

Ein Mann kann seine Tochter ver- 

LOBEN, NICHT ABER KANN EIN WEIB SEI- 

NE Tochter verloben. Denn es beisst: 
'^^nicine Tochter habe ich diesem Mann ge- 

7 128 

geben . 
 ותבנגב רכמנו“ ארק רמא אמעט יאמי' :התבינגב ^«•22,2

 :התבינגב אלו ותבינגב

Ein Mann kann seine Tochter ver- 

KAUFEN, NICHT ABER KANN EIN WEIß SEI- 

NE Tochter verkaufen. Denn es beisst: 
^"^weiDi ein Mann seine Tochter 7'erkaiift. 

 M 20 — ריזנב...רמא :M 21 j -|- ק״אד M 22 התוא

 רמאד ג1 23 התוסכב.

Ein Mann wird nackt gesteinigt &c. x4us welcbem Grund? — [Es beisst:]"«k 

sollen ihn steinigen^ was ist unter ihn zu verstehen, wollte man sagen, ibn und nicht 
sie, so heisst es ja:"b0 sollst du jenen Mann oder jenes Weib hinausführ ad?. Vielmehr, 
ibn ohne Kleidung, nicht aber sie ohne Kleidung. 

Ein Mann wird aufgehängt, nicht aber &c. Aus welchem Grund? — Die Schrift 
sagt:"b/7׳H?׳ )na)1 ihn a7f einen Galgen mifgehängt hat., ihn und nicht sie. 

Ein Mann wird um seinen Diebstahl verkauft, nicht aber wird ein Weib 

UM SEINEN Diebstahl verkauft. Aus welehern Grund? — Die Schrift sagt:"'3־6׳ werde 

er um seinen Diebstahl verkatft., um seinen Diebstahl, nicht aber um ihren Diebstahl. 

127. Dt. 22,16. 128. Dieser Schriftvers ־spricht vom Vater. 129. Fix. 21,7. 130. 

Lev. 24,14. 131. Dt. 17,5. 132. Ib. 21,22. 133. Ex. 22,2. 

32* 



VIERTER ABSCHNITT 

IE Verlobte und die Anwärterin 

DER Schwagerehe trinken nicht' 

 0נ;27^רלטונ vsbi ההוש' אל םבי תרמושו הסור

 הטשת רשא ^מvאנש הבותב Nm.5,29 תחת

 -und erhalten nicht die Eheverschrei לודג ןהבל הנמלא םבי תרמושל הסוראל טרפ השיא

foi.24 לארשיל הניתנו” תרוממ טוידה ןהכל הצולהו השורג' bung, denn es heissteine Frau un- 

 ier ihrem Mann absch1veift\ AusGENOÄniEN תלטונ אלו תתוש' אל ןיתנלו רזממל לארשי תבו* •יי

lüi הבותב תולטונ אלו תותוש אל ולאו” ;הבותב'’ die Verlobte und die Anwärterin der 

 -Schwagerehe. Die mit dem Hochprie האמט איהש םידע הל ואבשו ינא האמט תרמואה

 -ster verheiratete Witwe, die mit ei הלעבשו הקשמ יניא הלעב רמאי התוש יניא ת־ימואהו

‘'Ket'.BP וחמ” התוש אלו התבותב תלטונ' ךררב הילע אב nem gemeinen Priester verheiratete 

 Geschiedene oder Halu^ah*, die mit תולטונ םירמוא יאמש תיב ותשי אלש דע ןהילעב !0

 -einem Jisraeliten verheiratete Ba וא תותוש וא׳יםירמוא ללה תיבו תותוש אלו הבותב

STARDIN ODER NETHINA׳, UND DIE MIT 

EINEM Bastarden oder Nathin verhei- 

RATETE JlSRAELlTlN TRINKEN NICHT UND 

ERHALTEN NICHT DIE EhEVERSCHREIBUNG. 

In FOLGENDEN Fällen trinkt sie nicht 

UND erhält nicht DIE Eheverschreibung: wenn sie sagt, sie habe sich ver- 

unreinigt, wenn Zeugen kommen und bekunden, dass sie sich verunreinigt 

HABE, UND WENN SIE SAGT, SIE WOLLE NICHT TRINKEN. WENN IHR MaNN S.LGT, 

ER WOLLE SIE NICHT TRINKEN LASSEN, UND WENN IHR MaNN SIE UNTERWEGS* BE- 

SCHLAFEN HAT, SO ERHÄLT SIE DIE EhEVERSCHREIBUNG UND BR.LUCHT NICHT ZU 

TRINKEN. Wenn ihr Mann gf:storben ist bevor sie getrunken fiat, so er- 

hält sie, wie die Schule Sammajs sagt, die Eheverschreibung und braucht 

nicht zu trinken, die Schule Hillels sagt, entweder sie trinke oder sie 

1 B 2 |! תולטונ אלו תותוש M 3 ' יתבותכ M ׳טושלו 
4 M — טוידה...׳ור.ו M 5 j — 6 | ו M 7 י ןתבותכ 

M אב ׳עבשו התוקשהל הצור וניא ׳עבשו הקשמ ינא יעב ׳או 

8 B תותוש אלו הבותכ תולטונ. M 9 ״ ׳תוש הניאו ׳תבותכ 

M 10 ! ותשי M ׳טונ אלו ׳תוש אל. 

1. Das Fluchwasser; er kann ohne Prüfung von der Heirat zurücktreten. 2. Num. 5,29. 3. 

An der die Schwagerehe nicht vollzogen worden ist; cf. S. 163 N. 10. 4. Die Nachkoinmen der 

Gibeöniten (cf. Jos. Kap. 9), die sich unter die Jisraeliten vermischten, werden in der Schrift (Ezr. 2,43, Neh. 

3,26 uö.) mit Bezugnahme auf Jos. 9,27 Nethinim (die Gegebenen, Tempelknechte) genannt. 5. Auf 

der Reise zum hohen Gericht in Jeru.salem. 



Die von eine^i anderen Schwangere' 

ODER VON EINEM ANDEREN SÄUGENDE 
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ERHALTE NICHT DIE Eheverschreibung. 1T2n תקינמו וריבח תרבועמ" :ןתבותב תולטונ אל ו»ת 

 ריאמ יבר ירבד הבותב“ תולטונ אלו תותוש אל

 רחאל הריןחהלו השירפהל אוה לובי םירמוא םימבחו

TRINKT nicht UND ERHÄLT NICHT DIE תולטמ אל רלול״היואר הניאשו הניקוו תינולייאילמז 

Eheverschreibung’ — Worte R. Meirs; 0 אשיל אוה לובי רמוא רועלאי^יבר תותוש אלו הבותב“ 

DIE Weisen sagen, er könne sich von םישנה לב ראשוי־הנמיה תוברלו תורפלו תרחא השא 

ihr TRENNEN UND SIE SPÄTER* WIEDER NEH- התוש ]הב תשא" j 1הבותב תולטונ אל וא תותוש ואויע 

MEN. Eine Zwitterhafte', Alte und zum תוירע לב ידי לע התוש״סירס תשא״הלעבל תרתומו 

Gebären Ungeeignete^erhalten NICHT תיבש ולאו" ;שיא וניאש יממו ןטקה ןמ ץוח ןינקמ^ו 

DIE Eheverschreibung und trinken" 10 וא הטתשנ׳לא הלעב שרחתנש ימ‘* ןהל ןינקמ ןיד 

NICHT. R. Eleäzar sagt, ER KÖNNE EIN אלא ורמא התוקשהל אל^יןירוסאה תיבב שובח היהש 

ANDERES Weib NEHMEN״ UND SICH MIT התוקשהל'■■’ ףא רמוא יסוי יבר התבותבמ הלסופל . 

DIESEM FORTPFLANZEN. Alle ANDEREN ;הנקשי ןירוסאה תיבמ הלעב אצישבל 

Weiber MÜSSEN ENTWEDER TRINKEN ODER ימק'‘אה אייתש אלד אוה אתשימ" .ארמג ®“'׳“י 

SIE ERHALTEN DIE Eheverschreibung 15 ינב לא רבד"ןנבר ונתד ילימ ינה אנמ הל ינקמ ״■ייי^יי^ 

NICHT. Die Frau eines Priesters muss יוניקל םבי תרמושו הסורא תוברל תרמאו לארשי 

TRINKEN UND ist'ührem Mann ERLAUBT. ךשיא תהת" אינתד איה ןתנוי יבר ינמ ןיתינתמו* ׳׳ייי■’^ 

Die Frau eines Kastraten'Aiuss trin- םבי תרמוש ףא"איצומ ינאש לוכי הסוראל טרפ 

kp:n. Die Verwarnung kann inbezug ןתנוי יבר היישאי יבר ירבד שיא'*שיא רמול דומלת 

AUF JEDEN Inzestuösen erfolgen, aus- 20 תרמוש איצוא םבי תרמושל טרפ ךשיא תהת רמוא 

genommen ein Minderjähriger und ei- הטשת רשא"רמול דומלת הסוראיייתא איצוא אלו םביייי־״־^יי 

11 M 12 ןתבותכ M ׳קזהו ׳ייאה B 13 Ij דליל |M 14 j 

 ן| (׳תוש — M) 17 !; ו -|- M 16 ׳! ראש ןבו M 15 !! ׳עילא
18 M + 19 ;■ ל M 20 ^ ׳טשנ M -|- 21 ן ו יתבותכמ ׳לסופל 

M 22 ;■ יהל ינהימ M 23 תא P — 24 1] שיא M + ה. 

NER, DER KEIN MANN IST. In FOLGENDEN 

Fällen verwarnt das Gericht: wenn 

DER FhEMANN taubstumm, BLÖDSINNIG 

ODER IM Gefängnis eingesperrt ist. Sie 

SAGTEN DIES NICHT, UM SIE TRINKEN ZU LASSEN, SONDERN UM SIE DER FhEVER- 

SCHREIBUNG VERLUSTIG ZU MACHEN. R. JOSE SAGT, AUCH UM SIE TRINKEN ZU LASSEN, 

DENN WENN DER FhEMANN DAS GEFÄNGNIS VERLÄSST, LASSE ER SIE TRINKEN. 

GEMARA. Nur trinken lassen kann er sie‘^nicht, wol aber kann er sie verwarnen‘"; 

woher dies? — Die Rabbanan lehrten:ztt de71 Kindern Jisrael tcnd sprich^ dies‘* 

schliesst die Verlobte und die Anwärterin der Schwagerehe hinsichtlich der Verwar- 

nung ein. Unsre Misnah vertritt somit die Ansicht R. Jonathans, denn es wird ge- 

lehrt: '^^Unter deinem Mann^ ausgenommen die Verlobte; man könnte glauben, auch 

die Anwärterin der Schwagerehe sei ausgenommen, so heisst es zweimal Mann — 

Worte R. Josijas. R. Jonathan erklärte: U71ter deine7n Mann^ ausgenommen die iVn- 

Wärterin der Schwagerehe; man könnte glauben, nur die Anwärterin der Schwager- 

ehe sei auszuschliessen, nicht aber die Verlobte, so heisst es: 7venn eine Fratt tuiter 

6. Wenn eine Schwangere verwitwet od. geschieden wird, so darf sie erst 2 Jahre nach der Geburt 

heiraten. 7. Da die Heirat verboten ist. 8. Nach Ablauf der 2 Jahre; die Heirat ist daher 

eine zulässige u. das Gesetz von der Ehebruchsverdächtigten hat hierbei Geltung. 9. Wörtl. Wid- 

derartige, dh. der schon au den äusseren Formen u. der Stimme anzumerken ist, dass sie kein Vollweib 

u. daher unfruchtbar ist. 10. Die die Geburtsfähigkeit auf künstlichem Weg od. durch späte Heirat 

(cf. Bd. vj S. 1249 Z. 23) verloren hat. 11. Da einem, der keine Kinder hat, die Heirat mit einer 

solchen verboten ist. 12. Neben dieser; er braucht sich von dieser nicht scheiden zu lassen, somit 

hat bei ihm das Gesetz von der Ehebruchsverdächtigten Geltung. 13. Wenn sie unschuldig befunden 

wird. 14. Der nach der Heirat kastrirt worden ist. 15. In den in der Mi§nah genannteji 

!•allen. 10. Sonst würde sie ja die Eheverschreibung nicht verlieren. 17. Num. 5,12. 18. 

Das überflüssige W. ''sprich19 .״. Num. 5,19. 
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11''b אמילא רמ הסוראל טרפ הס״יא תהת הטיא"‘‘ ihreni abschwei/t^ ausgenommen die 
 -Verlobte. Einer hält die Verlobte für be אמילא רמו ודיי ל^,י ןילקוסו הלדייד ישודלקד הסורא
 -deutender“, da die Antrauung durch ihn er לברו הפוחל הרלסמ ארסהלמ אלד םבל תרמוש הלל

 ‘"folgt ist und seinetwegen die Steinigung ולל ל^'בלמ הלל דלבע לאמ ש*לא שלא לאה ןתנול 1 ^ ^
Col.b '־'P'' ■•5 “ירשאו הטוש תשאו שרה תשא תוברל erfolgt, und einer hält die Anwärterin der 

 Schwagerehe für bedeutender, da bei dieser הלל לעבלמ הלל דלבע לאמ השלאי״תחת לאה הלשאל
so..27a לילתבד אמעט אלא שלאל השאו השאל שלא שלקהל“ die Trauung nicht fehlt“. — Wofür ver- 
jab.58a אהו אלתש הסורא אנלמא הוה לבה ואל אה לארק לנה wendet R. Jonathan die Wiederholung [des 

 Worts] Mann? — Dies ist dazu nötig, um לתללאו אתא’אמורדמ אנלנה רבי^יאהא לבר אתא "ב
 die Frau eines Tauben, eines Blöden und ״'"■^׳20 לעב תבלבש המדקשמ״יךשלא לדעלבמ״הלדלב אתלנתמ !0

 — .eines Schwachsinnigen einzuschliessen רב למר רמא לעבל לעוב תבלכש המדקש• אלו לעובל
 -Wofür verwendet R. Josija [die Worte] 2Ln הלבא'יתלבב סורא הללע אב*ש ןוגב הל תהכשמ אמה

 ,ter ihrem Mann? — Diese sind dazu nötig תלבב סבל הללע אבש ןוגב״״סבל תרמו*ש לבג התווכד
 den Mann mit dem Weib und das Weib אלה אתלללעמ ותשא הל תירק םבל תרמוש אה^יהלמה ^

58a 5! “אלא זרגק אל רמאד לאומשיב לבל הנק בר רמאהד mit dem Mann zn vergleichen"\ — Nur aus 
 -dem Grund, weil diese Schriftverse ge רמאד בר אמלל לבה לא הישרפב םלרומאה סלרבדל
 -schrieben sind, sonst aber würde man ge בר ךל רמא ןתנול לברס רמאד לאומשו הלישאל לברב
 ;glaubt haben, die Verlobte müsse trinken ארק ךלרטצלאדמ ןתנול לברל וללפא לרמאד אנא

f-־01-25 רמא לאומשו“ אלה אתלללעמ ותשאד ללכמ הטועמליי" aber als R. Aha b. Hanina aus Daroma 
 -'kam, brachte er ja folgende Eehre mit:"V//j ארק ךלרטציאדמ^^דלשאל לברל וללפא לרמאד אנא 20

ser deinem Mann^ nur wenn die Beiwoh- 
nung des Ehemanns dem des Ehebrechers 
vorangegangen ist, nicht aber wenn die 
Beiwohnung des Ehebrechers dem des Ehe- 
manns vorangegangen"üst!? — Rami b. Ha- 

 והל אלעבלא :ללכ אלה ותשא ואלד ללכמ הללוברל
 התבותכ הדלספהל הארתה הכלרצ תד לע תרבוע
-j- ג1 27 ■ ר ב M 26 ' ךישיא ג1 25 ותשא M 24 

 ו. P איתא M 28 ;1 — מ; P 29 ג1 30 : הימח —

 ןוגכ ■; M 31 — אה || M 32 בועמל•' !; M 33 — .צאדמ

ma erwiderte: In dem BMll, wenn er sie als Verlobter im Haus ihres Vaters beschlafen 
hat“. — Dementsprechend bei der Anwärterin der Schwagerehe in dem Fall, wenn 
der Schwager sie im Haus ihres Schwiegervaters"'beschlafen hat, und eine solche ist 
ja nicht mehr Anwärterin der Schwagerehe, sondern seine richtige Frau, denn Rabh 
sagte, sie gehöre ihm"Gn jeder Hinsicht!? — Nach Semuel, welcher sagt, sie gehöre 
ihm"'* nur hinsichtlich der im Abschnitt genannten Dinge’"“. — Demnach wäre Rabh 
der Ansicht R. Josijas und Semuel der Ansicht R. Jonathans? — Rabh kann dir er- 
widern: meine Ansicht gilt auch nach R. Jonathan, denn wenn die Schrift sie’‘auszu- 
schliessen für nötig findet, so ist sie wol seine richtige BTau. Und ebenso kann dir Se- 
muel erwidern: meine Ansicht gilt auch nach R. Josija, denn wenn die Schrift sie ein- 
zuschliessen für nötig findet, so ist sie wol nicht seine Frau. 

Sie fragten: Ist bei einer, die das [jüdische] Gesetz Übertritt", die Warnung er- 
forderlich, um sie der Eheverschreibung verlustig zu machen, oder ist dies nicht 

20. Inbezug auf ihre Angehörigkeit zu ihreni zukünftigen Mann. 21. Wegen Ehebruchs 

während der Verlobung; cf. Dt. 22,24. 22. Cf. S. 163 N. 11. 23. Cf. S. 262 Z. 14ff. 24. 

Nuni. 5,20. 25. Demnach ist die Verlobte schon aus diesem Grund auszuschliessen. 26. Nicht 

zum Zweck der Ehelichung. 27. Dh. nach dem Tod ihres Manns. 28. Durch den Beischlaf, 

selbst wenn er ein ausserehelicher sein sollte od. durch Irrtum erfolgt ist. 29. Durch den ausserehe- 

liehen Beischlaf. 30. Pir beerbt seinen Schwager und ist von der Hali9ah befreit, nicht aber hin- 

sichtlich anderer Piherechte, wie zBs. Uebertragung der Priesterrechte, Scheidung udgl. 31. Die 

Anwärterin der Schwagerehe, nach einem aiusserehelichen Beischlaf. 32. Cf. Ket. 72“; bei einer sol- 

dien hat die Scheidung bei Verlust der Piheverschreibung zu erfolgen. 
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erforderliSirs^en^i^ bei dieser sei, da sie תד לע תרבועד ןויב ןנירמא ימ" הכירצ הניא וא 
das Gesetz Übertritt, die Warnung nicht er- הארתה יעבית אמלד וא הארתה איעב אל איה 
forderlich, oder aber ist die Warnung wol תרמושו הסורא“ עמש את הב רדהית הב הרדה יאד 
erforderlich, da sie sich bekehren kann? — אוה אתשימ״ הבותכ"תולטונ אלו תותוש אל סבי8־1.24־ 
Komm und höre. Die Verlobte und die An- 5 הדיספהל ואל יאמל הל ינקמ ייונק"אה איתש אלד 
Wärterin der Schwagerehe" trinken nicht רמא אפפ בר וילעייהרסואל אל ייבא רמא התבותכ 
und erhalten nicht die Eheverschreibung. הסוראל ]ינקמ ןיא“אינתדכ"האושנ איהט־כ התוקשהל 
Nur des Trinkens benötigen sie nicht, wol הסוראל'* ןינקמ לבא הסורא איהשכ התוקשהל 
aber benötigen sie der Verwarnung; doch הנמלא עמש את אבר רמאי־האושנ אוהשכ התוקשהל 
W01 zu dem Zweck, um sie der Ehever-10 הניתנו תרזממ טוידה ןהכל הצולהו השחנ לודג ןהכל 
Schreibung verlustig zu machen. Abajje אלו תותוש אל ןיתנלו רזממל לארשי תב לארשיל 
entgegnete: Nein, um sie ihm verboten zu ייונק אה איתש^°אלד אוה אתשימ הבותכי׳תולטונ 
machen. R. Papa entgegnete: Um sie nach ןמייקו ןריסא אה וילע ןרסואל יא יאמלו'והל ינקמ 
der Heirat trinken zu lassen. Es wird näm- אתרקסידמי׳הדוהי בר רמא ןתבותכ קיספהל ואלייאלא 
lieh gelehrt: Man kann die Verlobte nicht 15 27לעבל הרוסאש םשכ“ןנתד לעבכ לעובל״הרסואל אל8»יי^ 
verwarnen, um sie als Verlobte trinken zu עמש את ארוסמ״אנינה יבר רמא לעובל הרוסא ךב 
lassen, wol aber kann man die Verlobte וא הלעב שרהתנש ימ ןהל ןינקמ ןיד תיבש• ולאו 
verwarnen, um sie nach der Heirat trinken אלו ןירוסאה" תיבב ש״ובה היהש וא הטתש׳נ“' 
zu lassen. Raba erwiderte: Komm und hö- הנימ עמש התבותכמ הלסופל אלא ורמא התוקשהל 
re: Die mit einem Hochpriester verheira- 20 אל אמעט יאמ והלוכו הנימ עמש הארתה יעב^“ 
tete Witwe, die mit einem gemeinen Prie- אתמיא הל תילד םתה ינא‘ש אמלד אהמ ירמא 
Ster verheiratete Geschiedene oder Halu- לעב ה“צרו תד לע תרבוע והל איעביא :ללכ לעבד 
9ah, die mit einem jisraeliten verheiratete אדיפקב ןנירמא ימ המייקמ וניא וא המייקמ המייקל 
Bastardin oder Nethina und die mit einem ןויכ אמלד וא דיפק אל אהו אנמהר אלת לעבד 
Bastarden oder Nathin verheiratete Jisra- 25 ןהל ןינקמ ןיד תיבש ולאו עמש את דיפק דיפקד 
elitin trinken nicht und erhalten nicht die 33 M + דיספהל 

 וילע — M 36 , ינהמ
 ר.אל

 ואל

 ארוממ —

 M 34 — ׳תכ

I כ — M 37 

II ןייתש M 40 || ר״א — M 39 

 M, 42 תרקסיאדמ' || M 43 לעובא

35 M אק ייונקא 

M 44 

P 45 ה M 46 הנימ...יעב. 

Eheverschreibung. Nur des Trinkens be- — m 38 

nötigen sie nicht, wol aber benötigen sie — m 41 

der Verwarnung. Zu welchem Zweck, wenn 
etwa, um sie ihm verboten zu machen, so 
sind sie ihm ja verboten", wahrscheinlich also, um sie der Eheverschreibung verlustig 
zu machen. R. Jehuda aus Dasqarta entgegnete: Nein, um sie"dem Ehebrecher wie dem 
Ehemann verboten zu machen, denn es wird gelehrt: Wie sie dem Ehemann verboten 
ist, so ist sie auch dem Ehebrecher verboten. R. Hanina aus Sura erwiderte: Komm 
und höre: In folgenden Eällen verwarnt das Gericht: wenn der Ehemann taubstumm, 
blödsinnig oder im Gefängnis eingesperrt ist. Sie sagten es nicht, um sie trinken zu las- 
sen, sondern um sie der Eheverschreibung verlustig zu machen. Schliesse hieraus, dass 
sie der Warnung benötigt; schliesse hieraus. — Weshalb entschieden es jene alle nicht 
hieraus? — Vielleicht ist es hierbei anders, wo sie den Ehemann nicht zu fürchten haU. 

Sie fragten: Darf der Ehemann, wenn sie das Gesetz Übertritt und er sie behalten 
will, sie behalten oder nicht; sagen wir, der Allbarmherzige hat dies von der Anstoss- 
nähme des Ehemanns abhängig gemacht, und dieser nimmt daran keinen Anstoss, oder 
aber, allgemein wird daran Anstoss genommen". — Komm und höre: In folgenden Eällen 

33. Auch diese haben durch ihr unsittliches Betragen das jüd. Gesetz übertreten. 34. .\uch 

ohne Verwarnung. 35. Wenn sie geschieden od. verwitwet wird. 36. In anderen Fällen aber, 

wo sie den Ehemann zu fürchten hat u. dennoch sich unsittlich beträgt, verliert sie die Eheverschreibung 

auch ohne Verwarnung. 37. Seine Duldsamkeit ist nicht zu berücksichtigen u. er muss sich gegen 
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verwarnt das Gericht: wenn der Ehemann 
taubstumm, blödsinnig oder im Gefängnis 

eingesperrt ist. Wieso dürfte, wenn man sa- 
gen wollte, dass, wenn der Ehemann sie 

behalten will, er sie behalten dürfe, das 

Gericht etwas tun, das dem Ehemann viel- 
leicht nicht erwünscht isf*!? ■— Allgemein 
ist er, da sie das Gesetz Übertritt, damit 
einverstanden. 

Sie fragten: Ist, wenn der Ehemann 

 ת־יבב שובה היהש וא הטתשנ״וא הלעב שרהתנש ימ
 ידבע^דמייקמ המייקל לעב הצר תרמא יאו ןירוסאה
 אמתס לעבל היל*°אהינ אלייאמלדד ידימ ןיד תיב
 :היל אהינ הנימ איהייתד לע תרבועד ןויב אתלימד
 וא לוהמ ויוניק״ויוניק לע להמש^ילעב והל איעביא 0
 אנמהר אלת לעבד יוניקב^ךנירמא ימ לוהמ וניא
 היל ינקד ןויב אמלד וא ויוניקל היל ליהמ אה לעבו”
 תיבש ולאו עמש את היל ליהמ יצמ אל ארקיעמ
 וא הטתשנירא הלעב שרהתנש ימ ןהל ןינקמ ןיד
 להמש לעב תרמא יאו ןירוסאה תיבב שובה היהש !"
 die Verwarnung zurückgenommen hat, die ליהמ לעב יתאד ידימ ןנידבע לוהמ ויוניק”ויוניק לע
 Verwarnung aufgehoben oder nicht: sagen "ןיד תיב תעד לעייסיכסמ םדא אתלימד אמתס היל

 wir, der Allbarmherzige hat dies von der אבי אמש םימבה ידימלת ינש ול^^יו^ו^ו"עמש את
 -Verwarnung des Ehemanns abhängig ge ויוניק ויוניק לע להמש לעב תרמא יאו ךרדב הילע
 -macht, und der Ehemann hat ja die Ver ידימלת אנש יאמ לועבלו היוניקל הילהל לוהמ
 warnung zurückgenommen, oder aber kann הילהא היל ירמא לעבימל יעב יאד ירימנד^םימכה

 er, da er sie bereits verwarnt hat, es nicht השלש הישאי יבר רמאד°עמש את הלעבו ךייוניקל
 :mehr zurücknehmen? — Komm und höre להמש לעב םלשורי ישנאמ אריעז יל הפ םירבד
 :in folgenden Fällen verwarnt das Gericht ןיד תיב וצרש ארממ ןקזו לוהמ ויוניק ויוניק לע
 wenn der Ehemann taubstumm, blödsinnig ויבא וצרש הרומו ררופ ןבוי ול ןילהומ ול לוהמל 20
 oder im Gefängnis eingesperrt ist. Wieso יריבה לצא יתאבשכו ול''ןילהומ ול לוהמל ומאו

Sol. 7» 

Syn.883 

 ודוה אל ארממ ןקז לעו יל ודוה םינש לע םורדבש
 לעב הנימ עמש לארשיב תקולהמ"וברי אלש יל
 ונילפיי :הנימ עמש לוהמ ויוניק ויוניק לע להמש

 M 47 ׳טשנש

P 50 1! + ד 
 M 53 — 'ניק

48 P ןנידבע. M 49 [! ידימ ןנידבע M 
 II לחימ M 52 II איה -j- M 51 !j היל -
55 M 54 דיפק אל אהו M אדיפקב 

 I ש״ת דיפק דיפקד ןויכ די׳א
 ותעד M 58 || היל —

56 M יתא יאד 
59 M ןהל 

 יאו ׳מגד ׳ארד
 תוקולחמ M 63 ול

61 M ליעבו הייונקל לוחמל 
64 B יגילפ. 

M 57 

M 60 

M 62 

dürften wir, wenn man sagen wollte, dass, 
wenn der Ehemann die Verwarnung zu- 
rücknimmt, die Verwarnung aufgehoben 
sei, etwas tun, das der Ehemann kommen 
und aufheben kann”!? —• Allgemein ist je- 
der mit der gerichtlichen Handlung ein- 
verstanden. — Komm und höre: Man gibt 
ihm zwei Schriftgelehrte mit, damit er ihr 
nicht unterwegs beiwohne. Soll er doch, 
wenn man sagen wollte, dass, wenn der 

Ehemann die Verwarnung zurücknimmt, die Verwarnung .aufgehoben sei, die Ver- 
Warnung zurücknehmen und ihr beiwohnen!? — Schriftgelehrte deshalb, weil sie kun- 
dig sind, und wenn er ihr beiwohnen will, sie zu ihm sprechen: nimm deine Verwar- 
nung zurück und wohne ihr bei. — Komm und höre: R. Josija sagte: Drei Dinge 
sagte mir Zeera im Namen der Leute von Jerusalem: wenn der Ehemann die Verwar- 
nung zurücknimmt, so ist die Verwarnung aufgehoben, wenn das Gericht dem sich 
widersetzenden Gelehrten''“verzeihen will, so ist dies zulässig, und wenn die Eltern ei- 
nes missratenen und widerspenstigen Sohns''‘ihm verzeihen wollen, so ist dies zulässig. 
Als ich zu meinen Genossen nach Darom kam, pflichteten sie mir bezüglich zweier 
bei, nicht aber bezüglich des sich widersetzenden Gelehrten, damit sich keine Strei- 
tigkeiten in Jisrael mehren. Hieraus ist somit zu entnehmen, dass, wenn der Ehe- 
mann die Verwarnung zurückgenommen hat, die Verwarnung aufgehoben sei; schliesse 

hieraus. 

seinen Willen von ihr scheiden lassen. 38. Die Vertretung des Gerichts ist demnach uugiltig; cf. Bd. 

vj vS. 263 Z. 23. 39. Und dadurch einen gerichtlichen Akt diskreditiren. 40. Cf. Bd. vij S. 362 Z. 

14ff. 41. Cf. Dt. 21,18ff. 
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Hierüber streiten R. Aha und Ra'bina: לוחמ הריתס םדוק רמא דה אנ־יברו אחא בר הב 
einer sagt, vor dem Sicliverbergen könne הריתס רחאל רמא דחו לוחמ וניא הריתס רחאל 

er [die Verwarnung] zurücknehmen, nach יאממ לוהמ וניאיירמאד ןאמכ ארבתסמו לוחמ ימנ 

dem Sicliverbergen könne er sie nicht mehr רמוא יסוי יבר"אינתד יסוי יברל ןנבר“ירדהמ אקדמ 

zurücknehmen, und einer sagt, auch nach 5 תרכב איהש הדנ המו רמוחו לקמ הילע ןמאנ הלעב 

dem Sicliverbergen könne er sie zurück- ןכש לכ אל ואלב איה*ש הטוס הילע ןמאנ הלעב 

nehmen. Die Ansicht desjenigen, welcher רתיה הל שי ןכמ* הדנב תרמא םא אל ול ורמא 

sagt, er könne sie nicht zurücknehmen, ist רחאל תרמא יאו רתיה הל ןיאש הטוסב רמאת 

einleuchtend. — Woher dies? — Aus der יעב יאד רתיה הל שיד הל תחבשמ״'לוהמ הריתס 

Erwiderung der Rabbanan an R. Jose, denn 10 רחאל הנימ עמש״* אלא ליעבו היוניקל היל ליהמ 

es wird gelehrt: R. Jose sagte: [Durch einen אלש דע ןהילעב ותמ :הנימ עמש לוחמ וניא הריתס 

Schluss] vom Schwereren auf das Eeichtere יאמש תיב ינלפימק יאמב j ׳וב יאמש תיב ותש 

ist zu folgern, dass ihr Mann inbezug auf 8;?^ללה תיבו" ימד יובגכ תובגל דמועה רטש"ירבס״״^ 

sie vertrauenswürdig ist: wenn der Mann תרבועמ :ימד יובגכ ואל תובגל דמועה רטש׳״ירבסseMsb 

inbezug auf eine Menstruirende, worauf'15 5^הובא רב הבר רמא ןמהנ בר רמא :׳וב וריבחש0ן 
die Ausrottungsstrafe gesetzt ist, vertrau- אל לכה ירבד״תינולייא לבא הניעזו הרקעב תקולהמ 

enswürdig^üst, um wieviel mehr inbezug auf הערזנו התקנו"רמאנש התבותכ תלטונ אלו התושי^״י■®’^® 

eine Ehebruchsverdächtigte, wobei nur ein עירזהל הכרד ןיאש וז תאציי״עירזהל הכרדש ימ ערז 
Verbot vorliegt. Sie erwiderten ihm: Nein, דע םא״יולש םבי תרמושלו״ותסוראל אנקמה״יביתימ‘®“׳■® 

sollte dies, wenn es von einer Menstruiren- 20 התבותכ תלטונ אלו התוש אל הרתסנ הסנכ אלש 

den gilt, die ihm später erlaubt wird, auch 01.26'-^ "תלטונ אלו תתוש^אל וריבה תקינמו וריבח תרבועמ 

von einer Ehebruchsverdächtigten gelten, אל"רמוא ריאמ יבר היהש ריאמ יבר ירבד הבותב 

65 j- M- 66 !׳ ס״אל T M 67 היל B הל i 

68 M -)- 69 |{ ואל M 70 || ׳וא M — ׳בגל דעה רטש ]! 

71 M — 72 ו| ה״ד M התצי. B 73 || האצי M דע י״שו 

 .ירבד ׳שי M .תולטונ אלו תותוש B 75 || םא — P 74 1! אלש

die ihm später nicht erlaubfhvird!? Wenn 

du nun .sagen wolltest, dass er nach dem 

Sichverbergen die Verwarnung zurückneh- 

men könne, so kann ihm ja auch diese er- 

laubt werden, denn er kann die Verwarnung zurücknehmen und ihr beiwohnen!? Hier- 

aus ist somit zu entnehmen, dass er nach dem Sichverbergen [die Verwarnung] nicht, 

mehr zurücknehmen könne; schliesse hieraus. 

Wenn ihr Mann gestorben ist bevor sie getrunken hat, so erhält sie, 

WIE HIE Schule Sammajs &c. Worin besteht ihr Streit? — Die Schule Sammajs ist 

der Ansicht, der zur Einlösung stehende Schein gelte als eingelöst, und die Schule 

Hillels ist der Ansicht, der zur Einlösung stehende Schein gelte nicht als eingelöst״ 
Die von einem anderen Schwangere &c. R. Nahman sagte im Namen des 

Rabba b. Abuha: Sie streiten nur hinsichtlich einer Unfruchtbaren und einer Alten, 

hinsichtlich einer Zwitterhaften aber stimmen alle überein, dass sie nicht trinke und 

nicht die Ehe Verschreibung erhalte, denn es heisst: ^0״3־ ivird sie tingcstraft bleiben und 

von Samen besamt werden^ nur eine, deren Art es ist, besamt zu werden, ausgenom- 

men diese, deren Art es nicht ist, besamt zu werden. Man wandte ein: Wenn jemand 

seine Verlobte oder seine Anwärterin der Schwagerehe verwarnt hat und sie sich 

vor der Heirat verborgen"hat, so trinkt sie nicht und erhält nicht ihre Eheverschrei- 

bung. Die von einem anderen Schwangere oder von einem anderen Säugende trinkt 

nicht und erhält nicht die Eheverschreibung Worte R. Meirs. R. Meir sagt näm- 

43. Er darf mit ihr in einem Raum 

45. Sie hat daher durch das Trinken den 

46. Num. 5,28. 47. Mit dem 

42. Auf die Beiwohnung einer solchen; cf. Lev. 20,18. 

schlafen. 44. Die Leidenschaft ist daher grösser. 

Beweis anzutreten, dass ihr die Eheverschreibung zukomme. 

betreffenden Mann. 

33 Talmud ßd.V 
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 -lieh, man dürfe die Schwangere eines ande אשנ םאו וריכה תקינמו וריכה' תרכו״^ימ םדא אש*י

 ren oder die Säugende eines anderen nicht איצוי םירמוא םימכהו תימלוע; ריזהי אלו איצוי

 ,heiraten, und wenn man sie geheiratet hat הניקזו הרק^ אשנש אכורהו םונכי םונכל^׳ונמז עיגישכו

 man sich von ihr scheiden lasse und sie תלטונ אלו התוש אל ארקיעמ’ םינכו השא ול ןיאו

 niemals mehr heiraten dürfe. Die Weisen תרהא אשיל אוה לוכי רמוא רזעלא יכר הכותב” •י

 sagen, man lasse sich von ihr scheiden, und תרמושלו ותסוראל אנקמה״לכא הנמיה תוברלו תורפלו

 wenn die Zeit heranreicht’“, heirate man sie תלטונ אל וא התוש וא הרתסנ הםנכשמו*’ולש*°םכי

 -wieder. Wenn ein Unverheirateter eine Un ’“אל וא התושי וא ומצע ת1רינמו תרבועמ““ הבותכ

 fruchtbare oder eine Alte heiratet, und von ול שיו הניקזו הרקע אשנש אבורהו“’התבותכ תלטונ

 früher her keine Kinder hat, so trinkt sie תשא הבותכ תלטונ אל וא התוש וא םינבו השא !יי

 -nicht und erhält nicht die Eheverschrei דבעו רג תשאו ןיתנל ןיתנ תשאו““ רזממל רזממ

 bung. R. Eleäzar sagt, er könne ein anderes הבותכ תלטונ אל וא התוש“^א תינולייאו ררהושמ

 -Weib nehmen und sich mit diesem fort ךל רמא ןמהנ ברד היתבוית תינולייא אהימ ינתק

 pflanzen. Wenn jemand aber seine Verlobte אינתד אנת יאה יכ ירמאד אנאו איה יאנת ןמהנ בר

 oder seine Anwärterin der Schwagerehe °התוש אל תינולייא רמוא רזעלא ןב“’ ןועמש יבר

 verwarnt hat und sie sich nach der Heirat ימ ערז הערזנו התקנו° רמאנש הבותכ“’ תלטונ אלו

 -verborgen hat, so muss sie entweder trin ןנברו עירזהל הכרד ןיאש וז התאצי עירזהל הכרדש

 ken oder sie erhält die Eheverschreibung והל““יעבימ היל ידבע יאמ ערז הערזנו התקנו יאה

 nicht. Die von ihm selbst Schwangere oder הרקע התיה םאש [ערז] הערזנו התקנו" אינתדכל

 Säugende muss entweder trinken^oder sie םא לאעמשי יבר ול רמא אביקע יבר ירבד תדקפנ 20

erhält die Eheverschreibung nicht. Wenn 

ein Unverheirateter eine Unfruchtbare oder 

eine Alte geheiratet hat, und [ausser die- 

ser] Weib und Kinder hat, so muss sie“°ent- 

weder trinken oder sie erhält die Ehever- 

Schreibung nicht. Die mit einem Bastarden 

verheiratete Bastardin, die mit einem Na- 
 verheiratete Nethina, das Weib eines הבותכ |B 84 j — ו

 -pj-oselyten oder eines freigelassenen Skia ןתבותכ ו,טונ א, וא

ven und die Zwitterhafte müssen entweder 

trinken oder sie erhalten die Eheverschreibung nicht. Hier wird es“‘ von der Zwitter- 

haften gelehrt, somit ist dies eine Widerlegung der Lehre R. Nahmans. — R. Nah- 

man kann dir erwidern: hierüber streiten Tannaim, und ich bin der Ansicht des Au- 

tors der folgenden Lehre: R. Simon b. Eleäzar sagte: Die Zwitterhafte trinkt nicht 

und erhält nicht die Eheverschreibung, denn es heisst: so wird sic migcstraft bleiben und 

von Samen besamt werden^ nur eine, deren Art es ist, besamt zu werden, ausgenommen 

diese, deren Art es nicht ist, besamt zu werden. — Wofür verwenden die Rabbanan 

[die Worte] so wird sie tmgestraß bleiben und von Samen besamt wcrdcidd — Diese ver- 

wenden sie für folgende Lehre: So wird sie tmgestraft bleiben und von Samen besamt 

werde71\ wenn sie kinderlos ist, wird sie bedacht — Worte R. Aqibas. R. Jismäel sprach 

zu ihm: Demnach könnten alle Kinderlosen sich verbergen und bedacht werden, und 

die sich nicht verbirgt, ist im Nachteil!? Vielmehr deuten [die Worte] so wird sie un- 

gestraft hleibe71 imd von Samen besamt xoerden hierauf: wenn sie mit Schmerzen gebiert, 

so wird sie schmerzlos gebären, wenn Mädchen, so wird sie Knaben gebären, wenn 

Kleine, so wird sie Grosse gebären, wenn Schwarze, so wird sie Weisse gebären. 

48. Nach Ablauf vou 2 Jahren seit der Geburt des Kinds. 49. Man nehme keine Rücksicht 

auf das Kind. 50. Da er sie in diesem Fall als Frau behalten darf. 51. Dass sie trinken müsse. 

 הרתסנ אלו ליאוה וזו“ ודקפיו תורקעה לכ ורתפי ןכ
 ערז הערזנו התקנו רמול דומלת המ ןכ םא הדיספה
 תדלוי תובקנ“'הוירב תדלוי רעצב תדלוי התיה םאש
 :םינבל תדלוי םירוהש םיכורא תדלוי םירצקי״םירכז

76 M — 77 :י ׳יבה M 78 הרקע ׳שא ׳שנש(!)ירהו סנכי [j 

M — 79 1! ׳קיעמ M 80 ' ׳רו ׳תבותכ M — שSן ו! 

81 P 82 |ן הסנכנשמו M ׳תבותכ M 83 !j — תרבועמ... 

85 M 86 ן! תשא וא M ׳ותוש 
87 M — א״ב M 88 II היל 

89 M 90 :! ׳רלוי ׳תיה םאו M םינבל...םירצר. 
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 ן־ילוםפ יישופא אמדרד והמ אמישפ רזממל רזממ תשא
 ררחושמ דבעו רג תשא :ןל עמשמ אק שופיל אל
 לארשי ינב לא רבד״אמיתד והמ אטישפ תינולייאו ׳<״’-5,י2

 תרמאו ימנ יבה אמיאו ןל עמשמ אק םירג אלו
 5 התוש ןהכ תשאי׳ו׳וב התוש ןהב תשא :אוה איוביר

 אה הרוסא''השפתנ אל איה|ו]° אמיתד והמ אטישפ
 אל אמיארדרוסא השפתנו ליאוהייוזו תרתומ השפתנ
 אטישפ :הלעבל תרתומו' :ןל עמשמ אק התשת
 אימ הוקדב אה הנוונתמ הנוונתמב אנוה בר רמא"

 10 יאנז ייונז אהי'אמיתד והמ םירבא ךרד הנוונתמב

 סנואבד םושמ היהרואי׳יכ אימ הוקדב אלד אהו
 סירס תשא :ןל עמשמ אה אריסא ןהכ יבגלו יאנז

«Die mit einem Bastarden verheiratete 

Bastardin». Selbstverständlich''!? — !Man 

könnte glauben, man mehre keine Bema- 

kelten", so lehrt er uns. 

«Das Weib eines Proselyten oder eines 

freig:elassenen Sklaven und die Zwitterhaf- 

tc.» Selbstverständlich^'!? — Man könnte 

glauben, [die Worte]zu den Kindern 

Jisrae'l schliessen Proselyten aus, so lehrt 

er uns. — Vielleicht ist dem auch so!? — 

[Die Worte] ttnd sprich sind einschliessend. 

Die Frau eines Priesters muss 

TRINKEN &c. Selbstverständlich muss die 

PTau eines Priesters trinken!?— Man könn- 

[ Sot.28ä 

91 M — 92 | התוש ך״א M — רסא M 93 j ף״עא 

 ׳! ה״רא — M 95 !1 יתשי^ אל אמיאו M 94 ׳שפתנש
96 M — 97 אה M 98 והיהרוא M תוירעה 

99 M — ה. 

 רמא ךשיא ידעלבמ“ אמיתד והמ אטישפ :התושיי׳י״׳^ס

 לע :ןל עמשמ אק אוה יכה רב ואל יאהו אנמחר

te glauben, es \\e\sstftmd sie nicht crgrijfen 10 האמטנ“ אמיתד והמ“ אטישפ :]ינקמ תוירע לב״ידי 

worden ist, wonach sie [ihrem Mann] er- אכיה לעובל דחאו לעבל דהא“םימעפ ינש האמטנ׳ 

laubt ist, wenn sie ergriffen worden ist", הרופאו ליאוה אה לבא תונז אהב ארפתימ אןרד 

während diese'Verboten ist, auch wenn sie :[רבו] ןטקהףמ ץוח :ןל עמשמ אק אל אמיא אמייקו, 

ergriffen worden ist, somit"trinke sie nicht, יטועמל :שיא וניאשו :ןטק אלו אנמהר רמא שיא 

so lehrt er uns. 20 ףוחש לאומש רמאהו ףוחש יטועמל אמיליא יאמ 
Und ist ihrem Mann erlaubt. Selbst- 

verständlich!? R. Hona erwiderte: Wenn sie 

verkümmert". — Wenn sie verkümmert, so 

hat das Wasser sie ja geprüft'“!? — Wenn 

sie an anderen Gliedern" verkümmert. Man könnte glauben, diese habe Hurerei getrie- 

ben, und das Wasser prüfte sie deshalb nicht auf gewöhnliche Weise, weil es durch 

Gewalt erfolgt ist, somit ist sie einem Priester verboten, so lehrt er uns. 

Die P'rau eines Kastraten muss trinken. Selbstverständlich!? — Man könnte 

glauben, der Allbarmherzige sagt: ausser deinem Mann^ und dieser ist dazu nicht ge- 

eignet, so lehrt er uns. 

Die Verwarnung kann inbezug auf jeden Inzestuösen erfolgen. Selbstver- 

ständlich!? — Es heisst zweimal vertmreinigt'^^ einmal wegen des Ehemanns und ein- 

mal wegen des Ehebrech er.somit könnte man glauben, [dies gelte nur von dem 

P'all,] wenn sie letzterem durch diesen Ehebruch verboten wird, nicht aber von dem 

P^'all, wenn sie ihm ohnehin verboten ist, so lehrt er uns. 

Ausgenommen ein Minderjähriger &c. Der Allbarmherzige sagt sMann^ nicht 

aber ein Minderjähriger. 

Der kein Mann ist. Was schliesst dies aus, wollte man sagen, es schliesse den 

Schwindsüchtigen'’'aus, so lehrte ja Semuel folgendes: Die Verwarnung kann inbezug 

52. Das.s bei ihr dieses Gesetz Geltung hat, da die Ehe eine gütige ist. 53. Man erkläre sie 

ohne weiteres als ihrem Mann verboten, damit sie sich nicht fortpflanzen. 54. Nura. 5,12. 55. 

Ib. V. 13. 56. Wenn ihr Gewalt angetan worden ist. 57. Die Frau eines Priesters. 58. Da 

die Schrift von einer solchen nicht .spricht. 59. Sie ist ihrem Mann erlaubt, obgleich dies auf die 

Wirkung des Wassers zurückzuführen ist. 60. Es ist dann erwiesen, dass sie die Ehe gebrochen hat; 

cf. S. 248 Z. 17. 61. Als die in der Schrift (cf. Num. 5,22) genannt werden; es ist zu ersehen, dass 

dies keine I'olge des Fluchwassers ist. 62. Im bezüglichen Abschnitt, Num. 5,13,14. 63. Hieraus 

wird weiter gefolgert, dass sie auch dem Ehebrecher verboten sei. 64. Od. Ausgezehrten in fort- 

geschrittenem vStculium; nach einer .\nsicht in der Tosephtha (Bek. v,4) identisch mit שא תורמ (Lev. 21> 

 33■״
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 auf einen Schwindsüchtigen erfolgen, auch אטישפ ודיי לע ןינקמ המורתב לסופו ודי לע ןינקמ

 .macht er'^^zum Genuss der Hebe unfähig א״י.5.ו3 א^מהר רמא ערז תבבש* התא שיא בכשד אמיתד והמ

 Selbstverständlich kann inbezug auf ihn 'המורתב לסופו ןל עמשמ אק אוה יבה רב ואל אהו

Lv,21,15א^מהר רמא וערז ללהי אלו אמיתד והמ אטישפ die Verwarnung erfolgen!? Der Allbarni- 

 -herzige Sd.gt-!^1tnd ein Mann sie mit Samen אק ללהיל אל ערז היל תילדיללחיל ערז היל תיאד ■י

 -erguss heschlafen hat^ somit könnte man foi יוג אנונמה בר רמאתו יוג יטועמל אלאו ןל עמשמ

 gen!, dieser sei dazu nicht fähig, so lehrt אטישפ ודי לע ןיגקמ המורתב לסופו ודי לע ןינקמ

 er uns. Selbstverständlich macht er zum לעבל דהא םימעפ ינשי* האמטנ האמטנ אמיתד והמ

 -Genuss der Hebe unfähig!? Der Allbarm אה לבא תונז אהב^ ארסתימקד אביה לעובל דהאו

ge sagt: 0 herzi! לסופו ןל עמשממ אל אמיא אמייקו אריסאו ליאוה '^dass er nicht seinen Samen 

.b.22,12 היהת יב ןהכ תבו° אמיתד והמיאטישפ המורתב entweihe, somit könnte man folgern, wer 

 Samen hat, könne entweihen“, wer keinen היוה רב ואלד ןיא היוה רבד אנמהר רמא רז שייאל

 vSamen hat, könne nicht entweihen, so lehrt יבר רמאד ןנהוי יברדמ ליספד ןל עמשמ אק אל 1>75'.5^0

 er uns. Wollte man sagen, dies schliesse לע ואבש דבעו יוגל ןינמ לאעמשי יבר םושמ ןנחוי

 -einen Nichtjuden aus, so lehrte ja R. Ham רמאנש הולספש לארשי תב לעוי הייולה לעו תנהבה 15

 -nuna folgendes: Die Verwarnung kann in °ול שיש ימ השורגו הנמלא היהת יכ ןהכ תבו V'22’13־'

 bezug auf einen Nichtjuden erfolgen, auch תונמלא ול'ןיאש דבעו יוג ואצי הב ןישוריגו תונמלא

 .macht er^’zum Genuss der Hebe unfähig יטועמל אפפבר רמא יאמ יטועמל אלאו^הב ןישוריגו

Selbstverständlich kann inbezug auf ihn 3\^^איקזרפמ“אבר היל רמא°:המהבב תונז ןיאד המהב:^ 

 01,23,19 ׳ן»ו דלד ריהמו הנוז ןנתא איבת אל״ביתכד המהבב

1 M 2 ;| יאהו M — 3 |! ללחיל...תילד M 4 ינוה II 

B 5 7 יתש M 6 יאהב P 7 || אלד M 8 ׳רשיו II 

 ׳יקיזרפמ M 10 :| ו

 -die Verwarnung erfolgen!? Es heisst zwei תונז ןיא"ןנבר רומאד אתלימ אה אנמ ישא ברל ^0

mal verunreinigt, einmal wegen des Ehe- 

manns und einmal wegen des Ehebrechers, 

somit könnte man glauben, [dies gelte nur 
 M von dem Fall,] wenn sie letzterem durch ו — ג1 9 | םהל |: M 10 ׳יקיזרפמ j- M 11 11- ד.

diesen Ehebruch verboten wird, nicht aber von dem Fall, wenn sie ihm ohnehin ver- 

boten ist, so lehrt er uns. Selbstverständlich macht er für den Genuss der Hebe un- 

fähig!? Der Allbarmherzige sagt: '"zvenn die Tochter eines Priesters an einen Laie)1 ver- 

heiratet ist, somit könnte man folgern, dies gelte nur von einem Geeigneten, nicht aber 

von einem Ungeeigneten'', so lehrt er uns, dass er unfähig mache. Dies nach R. Jo- 

hanan, denn R. Johanan sagte im Namen R. Jismäels: Woher, dass, wenn ein Nicht- 

jude oder ein Sklave eine Priesterstochter, eine Eevitentochter oder eine Jisraelitin 

beschlafen hat, er sie unfähig gemachUhabe? — es heisst: ^^zve/in die Tochter eines 

Priesters verzvitzvet oder geschieden zvird, nur'Von einem, bei dem es Witwenschaft und 

Scheidung gibt, ausgenommen sind Nichtjude und Sklave, bei denen es keine Witwen- 

Schaft und Scheidung gibt. — Was schliesst dies demnach aus? R. Papa erwiderte: 

Dies schliesst ein Vieh aus, da es bei einem Vieh keine Hurerei gibt”. 

Raba aus Parziqja fragte R. Asi: Woher das, was die Rabbanan gesagt haben, 

dass es bei einem Vieh keine Hurerei gebe? — Es heisst: '''Dzi sollst keinen Huren- 

lohn tmd kein ITimdegeld bringen 8cc. Hierzu wird gelehrt: Der Hundelohn” und das 

20), worunter eine Hodenkrankheit zu verstehen ist. 65. Wenn er mit einem Geburtsniakel behaftet 

ist u. eine Priesterstochter heiratet. 66. Num. 5,13. 67. Pev. 21,15. 68. Das W. '^ent- 

weihen" wird nach der t.schen Auslegung auch auf die Entweihung einer Priesterstochter durch einen Be- 

mäkelten bezogen. 69. Eine Pri'esterstochter, die er heiratet. 70. Lev. 22,12. 71. Von 

einem Nichtjuden, da die Ehe eines solchen mit einer Jisraelitin ungiltig ist. 72. Ihir den Genu.ss 

von Hebe. 73. Lev. 22,13. 74. Dann darf sie zu ihrem Vater zurückkehren u. Hebe essen. 

75. Sie wird durch den geschlechtlichen Verkehr mit einem Vieh ihrem Mann nicht verboten. 76. 

Dt. 23,19. 77. Den eine Hure sich für den Verkehr mit einem Hund zahlen lässt. 
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Hurengeld'®sind erlaubt, denn es heisst: sic םג רמאנש ןירתומ הנוז רייהמו בלכ ןנתא אלנתו° ן,^,30־ 

beide, beide und nicht vier” המל ערז תביש אלאו :העברא אלו םינש םהינש 
Wozu heisst es demnach*“///// Samen- רהא רבדל טרפ ערז תבכש אינתדכל°היל יעבימ ילJä65.<יb 

ergnss'd — Dies ist wegen der folgenden אלש הל אניקשל טרפ תשש בר רמא רהא רבד יאמ 

Lehre nötig. Mit Samenerguss, ausgenom- 5 22השא יבכשמ“ הכרדב אלש'* אבר היל״ רמא הכרדכ '■'׳•י8י 

men etwas anderes. — Was heisst etwas םירבא ךרד הל אניקשל טרפ אבר רמא אלא ביתכ 
anderes? R. Seseth erwiderte: Ausgenom- ימ אתוצירפו איה״אמלעב אתוצירפ ייבא היל רמא 

men der Fall, wenn er sie inbezug auf den הקישנב הל אניקשל טרפ ייבא רמא אלא אנמהר רסא 

widernatürlichen Beischlaf verwarnt hat. לבא'* הרטע תסנכה וז הארעה“ רמאד ןאמל אהינה S*y5:?3b 

Raba sprach zu ihm: Hinsichtlich des wi-10 הקישנ יטועמל ארק יתאד״ונייה׳יאיה םולכ אל^הקישנ 

dernatürlichen Beischlafs heisst es ja:*’//// רמימל אכיא יאמ הקישנ וז הארעה רמאד ןאמל אלא 

Beschlajung eines iVeibs'V Vielmehr, erklär- אדיפקב אמיתד והמו םירבא ךרד הל אניקשל'*םלועל 

te Raba, ausgenommen der Fall, wenn er עמשמ אק דיפק אק אה לעבו אנמהר אילת לעבד 

sie inbezug auf [Perversitäten] durch die 7המוד תב אשי לאו המוד“םדא אשי לאומש רמא :ןל^01.ב 

Glieder verwarnt hat. Abajje sprach zu ihm: 15 הלוספ הפיטמ האב וזו הרשכ הפיטמ האב וזש 

Dies ist ja nichts weiter als eine Ausge- המח אשי לאו המח תב םדא אשי רמא ןנהוי יברו 

lassenheit, hat der Allbarmherzige sie denn תקזהב תדמוע הניא וזו תחשב תקזהב תדמוע וזש 

wegen der Ausgelassenheit [ihrem Mann] ארבסתו אבר רמא המוד םדא אשונ יביתימ תורשב 

verboten!? Vielmehr, erklärte Abajje, aus- המוד תב ימנ'° ינת אשנ םא” אלא הליהתכל אשונ 

genommen der Fall, wenn er sie inbezug 20 ינתד״המוד אשי לאו המח תב םדא אשי אתכלהו'‘ 

auf die Berührung*Verwarnt hat. Einleuch- 

tend ist dies nach demjenigen, welcher 

sagt, unter x׳\nschmiegung*'sei das Hinein- 

stecken der Eichel zu verstehen, während 

die Berührung belanglos sei, dass die Schrift 

die Berührung ausschliesst, wie ist es aber 

nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, 

unter Anschmiegung sei die Berührung zu verstehen!? — Tatsächlich [schliesst dies 

den P'all aus,] wenn er sie inbezug auf [Perversitäten] durch die Glieder verwarnt hat, 

denn man könnte glauben, der Allbarmherzige habe dies von der Anstossnahme des 

Plhemanns abhängig gemacht, und dieser nimmt ja daran Anstoss**, so lehrt er uns. 

Semuel sagte: Man heirate lieber eine Verrufene, nicht aber die Tochter einer Ver- 

rufenen, denn jene kommt von einem reinen Tropfen, diese aber von einem bemakelten 

Tropfen. R. Johanan aber sagte: man heirate lieber die Tochter einer Verrufenen, nicht 

aber eine Verrufene, denn jene befindet sich im Zustand der Reinheit, diese aber be- 

findet sich nicht im Zustand der Reinheit. Man wandte ein: Man heirate eine Ver- 

rufene!? Raba erwiderte: Glaubst du etwa, dass man sie von vornherein heirate!? Viel- 

mehr [ist zu berichtigen:] wenn man geheiratet hat, ebenso berichtige aueh: die Toch- 

ter einer Verrufenen. Die Halakha ist, man heirate lieber die Tochter einer Verrüfe- 

neu, nicht aber eine Verrufene. R. Tahlipha b. Maäraba lehrte nämlich vor R. Abahu, 

dass die Kinder eines hurenden Weibs als legitim gelten, weil die meisten Beschla- 

fungen auf den Ehemann zurückzuführen sind. 

78. Das vom Verkauf einer leibeignen Hure erzielt wird. 79. Der Hundelohn gilt somit 

nicht als Hurenlohn. 80. Wenn die Verwarnung auch inbezug auf einen Unfähigen erfolgen kann. 

81. Lev. 18,22. 82. Hieraus wird gefolgert, dass auch der widernatürliche Beischlaf in jeder Hinsicht 

dem natürlichen gleiche (cf. Bd. vij S. 231 N. 113j, somit sollte hierbei auch das Gesetz von der Verwarnung 

Geltung haben. 83. Der Genitalien an einander. 84. Der Genitalien, von der es (cf. Jab. 

530) heisst, dass sie dem vollendeten Beischlaf gleiche. 85. Da er sie verwarnt hat. 

 השא“ והבא יברד הימק אברעמ רב'* אפילהת בר
 בר יעב :לעבה רהא תוליעב בח״ןירשכ הינב הנזמ

12 M — 13 || היל M — 14 ן] ׳רדכ אלש M אוה 

 17 ן! הקישנ...ונייה — M 16 || לבא — M 15 ( אלא

P ךירטציאד il טרפ !M 19 j 20 11 אשנ ך״א 

M — ימנ f M 21 |j- המוד אשי לאו |M 22 j -|- וז 

 .(דעמב M) 23 |j ׳ורשכ ׳קזחב ׳דמוע יניא וזו ׳ורשכ ׳קזהב ׳דמוע
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 R. Ämram fragte: wie ist es, wenn רמאד ןאסד אבילא והמ רתויב הצורפ התיה שרמע

N1(f,31b התסוול ךומס אלא תרב^זתמ השא ןיא° [das Weib] besonders ausgelassen ist“!? 

 Nach demjenigen, welcher sagt, ein Weib אבילא ךל יעבית יב הל רטנמ״״אלו הב עדי אלד ךל

 ,werde nur nahe der Periode schwanger התליבטל ךומס אלא תרבעתמ השא ןיא רמאד ןאמד

 ist dies nicht fraglich, denn [der Ehemann] ןויכ אמלד וא הל רטנמ ירוטנ׳® הב עדיד ןויב יאמ 5

 -weiss dies®'nicht, um es bewachen zu kön ונת !רב ןיד היבש ולאו :וקית אל רתויב הצורפד

soi.24a ;רןיר^ק שיא'°שיא רמול דומלת המ שיא ןנבר nen“ fraglich ist es nur nach demjenigen, 

 welcher sagt, ein Weib werde nur nahe הלעב ךלהשו םומעש תשאו'’הטוש תשאו''שרה

 dem Reinigungsbad'^schwanger; wie ist es ןיד תיבס* ןירוסאה תיבב שובה היהשו םיה תנידמל

 nun: bewacht er es dann, da er [diese Zeit] דומלת ןתוקשהל ףא לוכי ןתבותכמךלסופל ןהל ןינקמ !0

Nm.6,15 ףא רמוא יסוי יבר ותשא תא שיאה איבהו° רמול kennt, oder vermag er dies nicht, da es 

 besonders ausgelassen ist? — Die Frage הנקשי ןירוסאה תיבמ הלעב אצישכלו’“ התוקשהל

 .bleibt dahingestellt איבהו אניקו ןניעב ירבס ןנבר ינלפימ אק יאמב

 -In folgenden Fällen &c. das Ge ןנבר ונת :איבהו אניקו ןניעב אל רבס יסוי יברו

 ,Richt &c. Die Rabbanan lehrten; Mann השאל שיא שיקהל°השיא תחת השא הטשת רשא° !2405'!;80

 wozu heisst es zweimal Manul — dies םאש םשכ תשש בר רמא אתכלה יאמל שיאל השאו

 schliesst die Frau eines Tauben, die Frau ‘®יניעמ םלענו" ביתכד הקשמ היה אל אמוס אוה ‘

 -eines Blöden, die P'rau eines Schwachsin התוש התיה"' אל אמוס התיה םא איה ךכ השיא

 nigen, die Frau dessen, der in überseeischen התוש התיה אל תמדינו תרגיחש םשכ רמא ישא בר

 .Rändern verreist ist, und die Frau dessen תנו [רנו] 'ה ינפל השאה תא ןהכה דימעהו" ביתכד 20

Nm.5,13 ■ 

der im Gefängnis eingesperrt ist, ein, dass 

für diese die Verwarnung durch das Ge- 

rieht erfolge, um sie der Eheverschreibung 

verlustig zu machen. Man könnte glauben, 

auch um sie trinken zu lassen, so heisst es: 

'^der Alaun bringe seine Frau. R. Jose sagt, 

auch um sie trinken zu lassen, denn wenn 

der Mann das Gefängnis verlässt, kann er 

Die Rabbanan sind der Ansicht, es 

 אל םדינ וא רגיח היה םא אוה ךכ היפכ ל;

Co'.b » 
Nm.ö,18 

J TM l 

 התיה אל תמליאש’'^םשכ רמא ישא בר רב רמ הקשמ
 םא אוה ךב ןמא ןמא השאה הרמאו"ביתכד התוש

 :הקשמ היה אל םליא היה

 M 24 רטנ יצמ M 25 — ירוטנ |M 26 i — שיא !

-|- M 2g ;; םומעישו M 28 ;j ןטק תשאו + M 27 

 ו !תמורתמ M 30 jj אבישכל || M 31 היה M 32 היה

 ברו יקשמ ;| M 33 .תמליא התיה ילמלאש

sie trinken lassen. — Worin besteht ihr Streit? 

sei erforderlich, dass Verwarnung und Bringen^Jdurch ihn]^Vrfolgen, und R. Jose ist der 

Ansicht, es sei nicht erforderlich, dass Verwarnung und Bringen durch ihn erfolgen“. 

Die Rabbanan lehrten;“ Wenn eine Frau abschnieift tmter ihrem Alaun, dies vergleicht 

den Mann mit der Frau und die Frau mit dem Mann. — In welcher Hinsicht? R. 

Seseth erwiderte; Wie sie nicht trinkt, wenn er blind ist, denn es heisstftmd dies vor 

den Augen ihres Manns verborgen geblieben ist, ebenso trinkt sie nicht, wenn sie blind 

ist R. Ali erwiderte: Wie sie nicht trinkt, wenn sie lahm oder armlos ist, denn es 

heisst:^<7^:'/׳ Priester stelle die Frau vor den Herrn Scc. itnd lege ihr in die Hände, ebenso 

trinkt sie nicht, wenn er lahm oder armlos ist Mar, der Sohn R. Alis, erwiderte: Wie 

sie nicht trinkt, wenn sie stumm ist, denn es heisst:"V/>.■ Frait spreche: Amen, Amen, 

ebenso trinkt sie nicht, wenn er stumm ist 

86. Ob auch dann die Kinder als legitim gelten. 87. Wenn die Periode eintritt. 88. Es ist 

daher anzunehmen, dass sie auch um die Zeit der Konzeption mit anderen Männern Umgang gepflogen 

hat. 89. Kurz nach der Periode. 90. Num. 5,15. 91. Des Weibs aufs Gericht, um sie 

trinken zu lassen. 92. Wenn die Verwarnung nicht durch den Ehemann erfolgt ist, so kann er sie 

auch nicht trinken lassen. 93. Ivr kann sie trinken lassen, auch wenn die Verwarnung durch das 

Gericht erfolgt ist. 94. Lev. 5,29. 95. Ib. V. 13. 96. Ib. V. 18. 97. Ib. V. 22. 

 —->״<-



FÜNFTER ABSCHNITT 

Sot.i52׳ 

 ןיקדוב םימה ךב התוא ןיקדוב םימהש םש
 לעבל הרוסאש םשיראבו ואבו רמv^‘נש ותוא

^lE DAS Wasser sie prüft, ebenso 

PRÜFT DAS Wasser ihn, denn es 

HEISST ZWEIMAL ttnd es kov1rne\ WiE SIE 

DEM Ehemann verboten ist, so ist sie 

 יבר‘ ירבד האמטנו האמטנ° רמאנש לעובל הרוסא ךב
 ב הירבו' שרוד היה ךב עשוהי יבר רמא אביקע

DEM Ehebrecher verboten, denn es 5 השרפב םירומאה םימעפ ינש רמוא יבר בצקה 
HEISST: ^verunreinigt^ ^tndd verunreinigt — 

Worte R. Äqibas. R. Jehosuä sagte: 
So LEGTE ES ZeKHARJA B. HaOA^AB AUS. 

Rabbi sagte: In diesem Abschnitt 

HEISST ES ZWEIMAL verimreini 

wegen des Ehemanns und einmal we 

gen des Ehebrechers. An jenem Tag^ 

TRUG R. Aqiba vo'R'd Bei Jedem irdenen Ge- 

/('iss, in dessen Inneres etivas von ihnen hin- 

ein/ällt, sei alles, was im Innern ist, unrein\ 

ES HEISST nicht ist unrein^ sondern sei 

 םויב וב° 5 לעובל דחאו לעבל דחא האמטנ האמטנ"
 לא םהמ לפי רשא שרח ילב [לב|ו° אביקע יבר שרד

. 4 U '-V.11,33 

 אלא אמט רמוא וניא אמטי ובותב רשא לב ובות
 תא אמטמש'ינש רבב לע דמל"םירחא אמטל אמטי

 ^gt\ EINMAL 1וי ןבר ךיניעמ רפע הלגי ימ"עשוהי יבר'רמא ישילשה
 רהטל רחא רוד דיתע רמוא תייהש יאבו ןב ןנחוי
 אמט אוהש״הרותה ןמ ארקמ ול ןיאש ישילש רבב'

1 M — רמא ע״ר M 2 jj + 3 ׳ר P + םא. B יטנ 

 אוהש• M 6 1! דמליו M 5 י יא M 4 ! ׳טנ םא יטנו M .יטנו

 היהש ייעמ ׳פע י״מ ז ביר M 8 ול -|- M 7 אמטמ
9 M 10 ילשה רככ תא M — ט״הש. 

unrein^ DASS ES anderes UNREIN MACHE; DIES LEHRT, DASS EIN ZWEITGRADIG [UNREI- 

NES] Brot* EIN anderes drittgradig unrein machte. R. Jehosuä sprach: Wer 

p:ntfernt dir, R. Johanan b. Zakkaj, den Staub von deinen Augen!? Du sag- 

TEST, DEREINST WERDE EINE KOMMENDE GENERATION DAS DRITTE BrOT׳ ALS REIN 

ERKLÄREN, DA ES KEINEN SCHRIFTVERS GIBT, DASS ER UNREIN SEI, WÄHREND DOCH 

1. Cf. Nuni. 5,24,27. 2. Nuni. 5,29. 3. Das'Gnd''ist überflüssig u. deutet auf noch 

einen, der ihr verboten wird. 4. Cf. VV. 14 u. 29; das 1. Mal im V. 13 wird hier nicht raitgezählt, • 

da es an dieser Stelle wegen einer anderen Auslegung (cf. S. 165 Z. 20ff.) nötig ist. 5. An dem R. 

Eleäzar b. Äzarja zum Fürsten eingesetzt wurde; cf. Bd. i S. 101 Z. 12ff. 6. Lev. 11,33. 7. Das 

Qal אמטי. wird wol als Fiel אמטו gelesen. 8. Das irdene Gefäss ist erstgradig u. das darin befind- 

liehe Brot zweitgradig unrein. 9. Das, was von der Sache berührt wird, die sich im irdenen Gefäss 

befindet, das durch ein unreines Tier unrein geworden ist. Unter "irdenes Gefäss“, von dem die Schrift 

spricht, wird der am häufigsten gebrauchte transportable Backofen verstanden, in dem in der Regel sich 

die gebackenen Brote befinden. 
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DEIN Schüler R. Äqiba einen Schrift- 

VERS ANFÜHRT, DASS ES UNREIN SEI, DENN 

ES HEISST: sei alles, %vas m seinem Innern 

ist, ^inrein. An jenem Tag trug R. Äqiba 

 messet ausser halb der Sladt die י•

östliche Seite ziveitansend Ellen 8cc.\ dage- 

GEN lautet ein anderer Schriftvers: 

"^von der Matter der Stadt nach aussen hin 

tausend Ellen ringsum. Man kann nicht 

10 TAUSEND Ellen sagen , da es zweitau- 

SEND Ellen heisst, und man kann nicht 

zweitausend Ellen sagen, da es tau- 

SEND Ellen heisst; wie ist dies zu er- 

KLÄREN? Tausend Ellen Vorplatz'Tnd 

15 ZWEITAUSEND Ellen Sabbathgrenze''. R. 

Eliezer, der Sohn R. Jose des Gali- 

LÄERS, ERKLÄRTE: TAUSEND ElLEN VOR- 

PLATZ UND ZWEITAUSEND ElLEN FeLDER 

UND WeinbergeT An jenem Tag trug 

20 R. Äqiba Damals sangen Moseh und 

die Kinder Jisracl dem Herrn dieses Lied 

ttnd sprachen also\ [das Wort] also ist ja 

überflüssig, und wenn es dennoch ge- 

SCHRIEBEN STEHT, SO LEHRT DIES, DASS 

25 J ISRAEL NACH JEDEM SaTZ, DEN MoSEH 

VOM EiED sprach, EINFIEL, WIE BEI DER 

Rezitation des Loblieds'^ Daher heisst 

ES also. R. Nehemja sagte: Wie bei der 

Rezitation des Semä‘' und nicht wie 

BEI DER Rezitation des Loblieds. An 

JENEM Tag trug R. Jehosuä b. Hyrkanos 

vor: Ijob diente dem Heiligen, gebenedeiet sei er, nur aus Liebe, denn es 

HEISST:er mich attch tötet, zit ihm hoffe AA Wenn ES aber noch immer zwei- 

F'ELHAFT SEIN SOLLTE, OB DIES ״ZU IHM HOFFE ICH״ ODER ״HOFFE ICH NICHT״ BEDEU- 

TE'^, so heisst ״EsSbis ich verscheide, lasse ich von meiner Unschuld nicht. Dies lehrt, 

DASS ER AUS Liebe handelte. R. Jeho.suä sprach: Wer entfernt dir, R. Joha- 

NAN B. ZaKKAJ, den STAUB VON DEINEN AuGEn!? WÄHREND DEINES GANZEN LeBENS 

LEHRTEST DU, DASS IjOB NUR AUS FuRCHT GoTT DIENTE, DENN ES HEISST:'VzV/ un- 

schuldiger Mann, redlich, gottesfürchtig, und das Böse meidend.^ und nun lehrt Jeho- 

v^uÄ, ein Schüler deines Schülers, dass er dies aus Liebe tat. 

10. Nuni. 35,5. 11. Ib. V. 4. 12. Vor der Stadt, der zur Stadt gehörten, aber nicht 

bebaut werden durften. 13. Eine .solche Strecke darf man am Sabbath ausserhalb der Stadt gehen; 

dieses Areal gehörte jed. nicht mehr zur Levitenstadt. 14. Die zur Levitenstadt gehörten; von diesen 

2000 Ellen mussten 1000 als Vorplatz frei bleiben. 15. Ex. 15,1. 16. Der vollständig aus 

Pss. 113—118 besteht; er wird vom Vorbeter vorgetragen, während die Gemeinde mit einem Halleluja ein- 

fällt. 17. Cf. S. 246 N. 79; der Vorbeter beginnt zwar mit der Rezitation, die Gemeinde aber fällt 

nicht ein u. spricht ihm nicht nach, sondern liest gleichzeitig mit ihm. 18. Ij. 13,15. 19. Da 

das Kethib bS hat, nach dem Qeri aber ו׳י zu le.sen ist. 20. Ij. 27,5. 21. Ib. 1,1. 

 הרותה ןמ vS•רקמ ול'°איבמ ךדימלת אביקע יבר אלהו
 ו״.ו1 םויב וב° :אמטי ובותב רשא לב רמאנש״אמט אוהש

 Nm.35,5 חמדק תאת ףיעל ץוחמ םתרמו°אביקע יבר שרד

 .b.v.4 ףו^יה רוקמ־־ ךמא רחא‘’ ארקמו‘'רגו המאב םיפלא

 המא ףלא רמוליירשפא יא ביבס המא ףלא הצוחו
 םיפלא רמול רשפא יאו המא‘’םיפלא רמvS‘נ רבבש

 המא ףלא רציכ אה המא‘'ףלא רמאנ רבבש המא‘’
 Er. 56b ונב ךן^ו!נא ורך תבשה םוהת° המא‘’םיפלאו שרגמ

 ׳׳'׳■■5 םיפלאו שרגמ המא ףלא°רמוא ילילגה יסוי יבר לש
 1iv1 אביקע יבר שרד םויב וב° :םימרכו תודש המא

 Ex.15,1 ׳הל תאזה הרישה תא לארשי ינבו השמ רישי זא“

 דומלת המוי׳־ימאל רמול רומלת ןיאש רמאל ורמאיו
 וי־יחא הריש ןינוע‘* לארשי ויהש רמלמ רמאל רמול
 הרישא) ללה׳^תא ןיארוקב רבדו רבד לב לע השמ לש
 הימחנ יבר רמאל רמאנ ךבל (האג האג יב ׳הל

 ו^!וב° :ללה‘’תא ןירוקכ“אלו עמש תא ןירוקכ״רמוא
 תא בויא דבע אל'‘סונקרוה ןב עשוהי יבר שרד םויב

 1).ו3,ו5 ינלטקי ןה” רמאנש הבהאמ אלא אוה ךורב שודקה"

 יניא'’ וא הפצמ ינא ול לוקש רבדה ןיידעו לחיא ול
 ib.27,5ינממ יתמת ריסא אל עוגא דע״רמול דומלתררפצמ

 רפע הלגי ימ עשוהי יבר’ רמא השע הבהאמש דמלמ
 ךימי לב שרוד תייהש יאכז ןב ןנחוי ןבר ךיניעמ
 רמאנש הארימ אלא םוקמה תא בויא רבע אלש

 ib.1,י עשוהי אלהו ערמ רסו םיהלא ארי רשיו םת שיא”
 :השע הבהאמש דמל'’ךרימלת דימלת

10 M ונל M 11 jj — 12 ןן יאנש M 13| רמוא א״מ j 

P דחא (M ׳חא) |M 14 j — רמול !M 15 I — 11 המא 

16 M המא ףלא המא םיפלא ׳אנ המלו המא ףלא ׳מאנ המל 
 ןן ה -j- M 19 j| ׳וא M 18 |j דמלמ ל״ת המ M 17 j ׳גמ
20 M ןיארוקנ M 21 |j + 22 ן! ש M אלא ׳וקמה j 

23 M 24 ינא ןיא M 25 ׳! דע רמוא אוהטיכ M יא. 
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GEMARÄ^ "Ihn״, wen, wenn den Ehe- יאמ לעב לעבל אמיליא ןאמל ותוא'״ .ארמג 
mann, was hat er denn getan!? Wolltest יכ^אימ היל יקדב ןוע היב תיא יאד״אמית יבו דיבע"Foi.28 
du sagen, dass, wenn an ihm eine Sünde” אהו הדידל אימ הל יקדבי״ימ הידידב ןוע היב תיא 

haftet, das Wasser ihn prüfet so prüft ja, תא אשת איהה השאהו ןועמ שיאה הקנו° אינת Nm.6,31 

S0t.47f> 

wenn eine Sünde an ihm haftet, das Was- 5 תא ןיקדוב םימה ןועמ הקונמ שיאהש ןמזב הנוע 

ser sie nicht. Es wird nämlich gelehrt:'^^«״׳ ןיקדוב םימה ןיא ןועמ הקונמ שיאה ןיא ותשא®“‘^״ 

der Mann ist frei von Schuld, das Weib aber םשב אפיס ינתקדכ ינתיל לעובל אלאו'° ותשא תא 

trägt ihre Schuld] ist der Mann frei von אשירו לעובל םלועל לעובל הרוסא ךכ לעבל הרוסאש 

Schuld, so prüft das Wasser sein Weib, ist אנתד ידייא אפיס ותוא ינת התוא אנתד ידייא 

der Mann nicht frei von Schuld, so prüft 10 והל איעביא j ואבוי'ואבוי'רמ^אנש :לעוב״אנת לעב 

das Wasser sein Weib nicht. Und wenn et- םשכ עמש את רמאק ואבו ואבו”וא רמאק ואבו״ואב 

wa den Ehebrecher, so sollte er dies"leh- האמטנ"רמאנש לעובל הרוסא ךכ לעבל הרוסאש 

ren, wie er im Schlußsatz lehrt: wie sie וא רמאק האמטנ האמטנ יעבית ןיידעו האמטנו" 

dem Ehemann verboten ist, so ist sie dem יבר אפיס ינתקדמ עמש את רמאק האמטנו האמטנ 

Ehebrecher verboten!? — Tatsächlich dem 13 האמטנו האמטנו״השרפב ןירומאה םימעפ ינש רמוא 

Ehebrecher, jedoch gebraucht er im An- יוו״״אביקע יברד ללכמ לעובל דהאו לעבל דחא wlsib 

fangsatz, wo es "sie״ heisst, [den Ausdruck] דח יביתכ יארק אתיש אביקע יברל ךכלה שירדק 

"ihn״, im Schlußsatz aber, wo es "Ehe- הדיד היישעל דח הידיד האוצל דהו הדיד האוצל 

mann״heisst, [den Ausdruck] "Ehebrecher״. העידיל דחו הדיד העידיל דח הידיד היישעל דחו 
Denn es heisst zweimal tmd es kom- 20 דחו האוצל דה יביתכ יארק אתלת יברו הידיד 

 ןיקדוב םימהש םשכ יברו העידיל דהו היישעל
 אינתדמ היל אקפנ היל אנמ ותוא ןיקדוב ךכ התוא
 התא״לעוב לש וביריו ונטב ךרי לפנלו ןטב תובצל" ^״״•5.22

28 M + 29 ׳ידידל II 

 II ימנ + M 31 II ו -

34 MP + 35 !ן םא 

37 M הנטב אמליד וא. 

M 26 ותוא 

M דידל אימ היל וקדב 

ine. Sie fragten: Meint er komme und kom- 

me., oder: und komme und und kommet — 

Komm und höre: Wie sie dem Ehemann 

verboten ist, so ist sie dem Ehebrecher 

verboten, denn es heisst verunreinigt, und 

verunreinigf\ — Aber immerhin ist es ja 

noch fraglich, ob er hierbei meint verun- 

II דבע M 27 

M 30 

 P 32 — ו M 33 il + אמליד

 MP ׳טטנ ׳טטנ םא M 36 jj ןיוו

reinigt, verunreinigt., oder aber: verunreinigt, und verunreinigest — Komm und hö- 

re: Im Schlußsatz wird gelehrt: Rabbi sagte: In diesem Abschnitt heisst es zweimal 

verunreinigt, einmal wegen des Ehemanns und einmal wegen des Ehebrechers. Dem- 

nach folgert R. Äqiba aus [der Partikel] "und״. Somit sind nach R. Aqiba sechs Wie- 

derholungen'Worhanden; eine wegen des Befehls" für sie, eine wegen des Befehls für 

ihn", eine wegen der Wirkung" für sie, eine wegen der Wirkung für ihn, eine wegen 

der Mitteilung"für sie und eine wegen der Mitteilung für ihn. Nach Rabbi aber sind 

drei Wiederholungen vorhanden; eine wegen des Befehls, eine wegen der Wirkung 

und eine wegen der Mitteilung. — Woher entnimmt Rabbi, dass, wie das Wasser sie 

prüft, es auch ihn prüfe? — Er entnimmt es aus folgender Eehre:’'''Z7/r Anschwellung 

des Bauchs und zum Zusammenfallen der Hüfte] Bauch und Hüfte des Ehebrechers. 

22. Wenn er ihr nachher beigewohnt hat. 23. Dh. er wird von den am Fluchwasser haftenden 

Verwünschungen befallen. 24. Num. 5,31. 25. Dass das Fluchwasser auch auf ihn wirke. 

26. Dh. ob er es aus der Wiederholung des W.s "komme״ od. aus der Verbindungspartikel "und״ folgert. 

27. Wie hierbei aus der Partikel "und" gefolgert wird, ebenso auch im ersten Satz aus der Partikel "und". 

28. Ob er hierbei aus der Wiederholung des W.s "verunreinigt" od. aus der Partikel "und״ folgert. 29. 

Das W. "und es komme״ wird 3mal (VV. 22,24,27) wiederholt, u. da die Partikel "und" ebenfalls als Wie- 

derholung gilt, so sind es zusammen 6 Wiederholungen. 30. Gottes, dass das Wasser fluchbringend 

wirke. 31. Den Ehebrecher, dass es auf ihn ebenso wirke. 32. Dass das Wasser die in der 

Schrift genannte Wirkung haben werde. 33. Auf welche Weise die Wirkung erfolgen werde; cf. 

S. 193 Z. 1. 34. Num. 5,22. 

34 Ttlmud Bd.V 
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Du sagst, Bauch und Hüfte des Ehebre- 

chers, vielleicht ist dem nicht so, sondern 

Bauch und Hüfte der Ehebrecherin? Wenn 

es heisst:“///;״ Bauch wird anschtvellcn 70td 

‘ ihre Hilfte zusammen fallen^ so bezieht sich 

dies ja auf Bauch und Hüfte der Ehebre- 

cherin, somit beziehen sich [die Worte:] zur 

Anschzvelhmg des Bauchs und zum Ziisam- 

fallen der Hüfte^ auf Bauch und Hüfte des 

0 Ehebrechers. — Und jener!? — Dies be- 

sagt, dass der Priester ihr mitteile, dass 

es zuerst beim Bauch und nachher bei der 

Hüfte [wirken werde], um nicht das Fluch- 

Wasser in Verdacht zu bringen. — Und 

5 der andere!? — Demnach sollte es heissen: 

ihres Bauchs und ihrer Hüfte^ wenn es aber 

heisst: des Bauchs tmd der Flufte^ so be- 

zieht es sich auf den Ehebrecher. — Viel- 

leicht deutet es nur hierauf^? — Demnach 

0 sollte es doch heissen: seines Bauchs und 

seiner Hilfte^ wenn es aber des Bauchs zmd 

der Hüfte heisst, so ist beides zu entneh- 

Fol. 28a—28b SOTA V 

 הנטב אלא וניא וא לעוב ליש וביריו ונטב רמוא
 הלפנו הנטב התבצו° רמוא אוהשכ תלעבנ לש הכיריו
 ינא המו רומא תלעבנ לש הכיריו הנטב ירה הברי
 לעוב לש וביריו ונטב ךרי לפנלו ןטב תובצל םייקמ
 ךרי רדהו אשירב ןטבד ןהכ הל עדומד° אוהה ךדיאו ;
 ןכ םא ךדיאו םירמה םימה''לע זעל איצוהל אלש
 הנימ עמש ךריו ןטב יאמ הכיריו הנטב ארקי^בותכל
 בותכל ןכ םא אתאד אוה יבהל ילוכ אמיאו לעובל
 רמא :יתרת הנימ עמש ךריו ןטב יאמ וביריו ונטב
 ןנבר ונת :דכ הירכז שרוד היה ךכ עשוהי יבר !
 האמטנ האמטנ םא השרפב ןירומאה םימעפ שלש
 דהאו לעובל דהאו לעבל דהא° המל האמטנו"
 לק לאעמשי יבר רמא אביקע יבר ירבד המורתל
 הנוהכלדררוסא המורתל״תרתומש השורג המו רמוחו
 המ הנוהבלדררופאש ןיד וניא המורתב הרוסאש וז !
 םא" האמטנ אל איהו האמטנ איהו רמול דומלת
 הקשמ המל האמטנ אל םא" התוש המל האמטנ
 ןד התא ןאכמ הרוסא קפסהש בותכה ךל דיגמ
 סנואו דיזמב גגוש הב השע אלש הטוס המו ןירשל"
 גגוש וב השעש ץרש יאדוכ קפס הב השע ןוצרכ 2
 יאדוכ°קפס וב^רשעיש ןיד וניא ןוצרכ סנואו דיזמב
 ץרש ךא דיחיה תושר הטוס המ תאבש םוקממו
II ׳מטנו — MP 40 !| ׳םהר M 39 |[ ׳ירראמה םימ M 38 men. 

 -M 41 R. JehoSUÄ SAGTE: So LEGTE ES Ze ׳רתב || M 42 ןהכל || M 43 — ן ׳טטנ םא: 44

 :M kharja &c. AUS &C. Die Rabbanan lehrten + י |M 45 j ץרשב |M 46 i — וב.

Wozu heisst es im Abschnitt dreimal verunreinigP. Einmal wegen des Ehemanns, ein- 

mal wegen des Ehebrechers und einmal wegen der Hebe" — Worte R. Äqibas. R. 

Jismäel sprach: Es ist [ein Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: 

wenn eine Geschiedene", der die Hebe erlaubt ist, für die Priesterschaft verboten" 

ist, um wieviel mehr ist diese, der die Hebe verboten ist, für die Priesterschaft ver- 

boten. Wozu heisst es: und sie sich verunreinigt hat, und: zmd sie sich nicht verunrei- 

nigt hat] wenn sie sich verunreinigt hat, so ist ja das Trinken nicht nötig, und wenn 

sie sich nicht verunreinigt hat, so braucht sie ja nicht zu trinken!? Damit sagt dir die 

Schrift, dass sie ihm im Fall eines Zweifels verboten sei. Hiervon ist ein Schluss auf 

[die Unreinheit] durch ein Kriechtier״ zu folgern: wenn bei der Ehebruchsverdächtig- 

ten, bei der die Fahrlässigkeit der Absicht und der Zwang dem Willen״nicht gleicht, 

ein Zweifel der Entschiedenheit gleicht, um wieviel mehr gleicht bei einem Kriech- 

tier, bei dem die Fahrlässigkeit der Absicht und der Zwang dem Willen gleicht, ein 

Zweifel der Entschiedenheit. Und hiervon ausgehend: wie dies״ bei der Ehebruchs- 

verdächtigten nur auf Privatgebiet״ gilt, ebenso auch beim Kriechtier nur auf Pri- 

35. Ib. V. 27. 36. Dass es auf den Ehebrecher zu beziehen sei, nicht aber darauf, dass die 

Wirkung beim Bauch beginnen werde. 37. Dass ihr das Essen derselben verboten werde, selbst 

wenn sie Priesterstochter u. ihr Mann Priester ist. 38. Die Tochter eines Priesters, die mit einem 

Jisraeliten verheiratet war. 39. Ein Priester darf sie nicht heiraten. 40. Wenn es zweifelhaft 

ist, ob eine Verunreinigung durch Berührung mit diesem erfolgt ist. 41. Wenn der Ehebruch durch 

Irrtum od. Notzucht erfolgt ist, so ist sie ihrem Mann nicht verboten. 42. Dass der Zweifel der 

Pintschieden heit gleiche. 43. Nur in dem Fall, wenn sie sich verborgen hat. 
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vatgebiet, und wie es sich ferner bei der לאש־יל תעד וב שיש רבד הטוס המו דיהיה תושר 

Khebruchsverdächtigten um ein vernünf- ורמא ןאכמו לאשיל תעד וב שיש רבד ןחש״ ףא 

tiges Wesen handelt, das befragt werden וקיפס דיחיה תושרב לאשיל תעד וב שיש רבד 

kann, ebenso gilt dies beim Kriechtier, wenn 51*4';^תעד וב ןיאשו“ רוהט וקיפס םיברה תושרב אמטיךן. 

ein vernünftiges Wesen vorhanden ist, das 0 וקיפס םיברה תושרב ןיב דיהיה תושרב ןיב לאשיל 

befragt Verden kann. Hieraus folgerten sie, רדהמו המורת אביקע יבר רמא לאעמשי יברו רוהט 

dass die zweifelhafte [Unreinheit], wenn ein היל אנמ הנוהכ אביקע יברל ותו הנוהכ והיא היל 
vernünftiges Wesen zum Befragen vorhan- הב השע ירהש° ארק אכירצ אל״ הנוהכ אמית יכו F01.2g 

den ist, auf Privatgebiet unrein und auf ירהש ארק יעבית אל ימנ המורת הנוזכ הנוז קפס 

öffentlichem Gebiet rein, und wenn kein 10 העברא אביקע יברל אלא הנוזכ^דנוז קפס^דב השע 

vernünftiges Wesen zum Befragen vorhan- דחו הנוהכל דחו לעובל דחו לעבל דה^ייביתכ יארק 

den ist, sowol auf Privatgebiet als auch לעבל דח יביתכ יארק אתלת לאעמשי יברו המורתל 

auf öffentlichem Gebiet rein sei. — R. Äqi- רמוחו לקב”איתא הנוהכו המורתל דחו לעובל דחו 

ba spricht von der Hebe, und R. jismäel הנוהכו המורתל ארק ךירטציאדי׳ייאממ לאעמשי יברו 

erwiderte ihm hinsichtlich der Priester-15 המורתו הנוהכל''ךירטצא יכ אמלד רמוחו לקב איתא 

Schaft״!? Und woher entnimmt es ferner R. לעב המ לעובו לעבד אימח ארבתסמ ךל רמא אירש 
 הנוהכ יקופאל םייחמ ימנייהמורת ףא םייהמ לעובו

 תיל לעובו לעבד אימוד אביקע יברו התימ רחאלד

47 M 48 |ן רבד לכ (M — וקיפם...אמט) 49 11 M רטצא 

 ירהש

 י +
 ארמ

50 P — הפס 
53 M לממ 

M) 51 j[ — הנוזכ) |] 52 P 

54 M ׳טצא יכד M 55 jj 

M 56 ימנ. 

Äqiba hinsichtlich der PriesterschafP^Woll- 

test du erwidern, hinsichtlich der Priester- 

Schaft sei kein Schriftvers nötig, da dies- 

bezüglich die zweifelhafte Hure der Hure״ 
gleicht, so ist ja auch hinsichtlich der He- 

be kein Schriftvers nötig, da diesbezüglich 

die zweifelhafte Hure der Hure‘'“ gleicht!? — Vielmehr, nach R. Äqiba sind vier Wie- 

derholungen‘'Vorhanden; einmal wegen des Ehemanns, einmal wegen des Ehebrechers, 

einmal wegen der Priesterschaft״ und einmal wegen der Hebe״. Nach R. Jismäel 

aber’°sind drei Wiederholungen vorhanden; einmal wegen des Ehemanns, einmal we- 

gen des Ehebrechers und einmal wegen der Hebe; hinsichtlich der Priesterschaft 

aber folgert er es [durch einen Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere. — Woher 

weiss R. Jismäel, dass die Wiederholung wegen der Hebe vorhanden sei, wonach 

hinsichtlich der Priesterschaft״[ein Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere zu fol- 

gern ist, vielleicht ist sie wegen der Priesterschaft vorhanden, während die Hebe ihr 

erlaubt ist!? — Er kann dir erwidern: dies ist einleuchtend; gleich dem Ehemann und 

dem Ehebrecher״, wie [das Verbot] inbezug auf den Ehemann und den Ehebrecher bei 

Lebzeiten״ erfolgt, ebenso erfolgt es inbezug auf die Hebe bei Lebzeiten, während es 

inbezug auf die Priesterschaft erst nach dem Tod“ erfolgt. R. Äqiba aber hält nichts 

von der Vergleichung mit [dem Verbot] inbezug auf den Ehemann“ und den Ehebre- 

eher. Und auch wenn er davon hält, so hat die Schrift sich dennoch bemüht, auch das 

44. Wenn bei der Entstehung des Zweifels jemand zugegen war. 45. Der Schluss RJ.s hat 

ja gar keinen Bezug auf die Worte RA.s. 46. Dass ein Priester sie nicht heiraten dürfe. 47. Die 

Hure ist einem Priester verboten, u. bei der Ehebruchsverdächtigten gilt das Verbot auch in einem Fall des 

Zweifels. 48. Wenn eine Priesterstochter schon durch die legale Heirat mit einem Eaien die Fähigkeit 

verliert, Hebe essen zu dürfen (cf. Dev. 22,12), um wieviel mehr durch Hurerei. 49. Zweimal (VV. 

27,28) heisst es ״verunreinigt^' u. einmal (V. 29) heisst es ״und verunreinigt", u. das ״und" gilt als Wieder- 

holung. 50. Nach dem das ״und" nicht als Wiederholung gilt. 51. Worauf die 2 anderen 

Wiederholungen sich beziehen. 52. Des Ehemanns. 53. Bei Lebzeiten des Ehemanns darf 

ein Priester sie ohnehin nicht heiraten, da ihm die Geschiedene verboten ist. 54. Somit könnte, 

wenn nicht jedes Verbot in der Schrift besonders angedeutet wäre, die eine Wiederholung auf das Verbot 

für die Priesterschaft bezogen werden, während man es hinsichtl. der Hebe nicht gewusst haben würde. 

34* 
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niederzuscl1reiben,was [durch einen Schluss] 

vom Leichteren auf das Schwerere zu fol- 

gern wäre. 

R. Gidel sagte im Namen Rabhs: [Die 

 SOTA V,i,ii,iii,iv,v_Fol. 29a 29b  

 g1.Qid,4a. הרט רמוהו לקב״איתאד אתלימייהיל ת'א ימנ'^זו היל

 וב שיש רבד='בר רמא לדיג בר רמא :ארק הל בתכו
 אקפנ ארק יאהמ לאשיל תעד וב ןיאו לאשיל תעד

 LV.M9 אמט יאדו לבאי אל אמט לכב עגי רשא רשבהו°

zum Befragen vorhanden ist oder kein ver- 

nünftiges Wesen zum Befragen vorhanden 

ist, ist aus folgendem Schriftvers zu ent- 

nohmo-nf Und das Fleisch, das etwas Unrei- 

 Unterscheidung], ob ein vernünftiges Wesen לבאי רוווט קפסו אמט קפס אה לכאי אלד אוה 5
 רוהט יאדו דשב לכאי רוהט לכ רשבהו״ אפיס אמיא
 אל רוהט קפסו אמט קפס אה רשב^^לכאיד אוה

 לאשיל תעד וב שיש ןאכ הנימ עמש ואל אלא לכאי

 רמא לדיג ברד ךירטציאו לאשיל תעד וב ןיאש ןאכ

 nes berührt, darf nicht gegessen werden. Hs א^ימא הוה ברדמ יאד הטוסמ רמגימל ךירטציאו בר !0

 darf demnach nur dann nicht gegessen ךירטציא םיברה תושרב ןיבו דיהיה תושרב ןיב

 werden, wenn es sicher unrein ist, wenn אכיאד דע אנימא הוה הטוסמ יאו הטוסמ רמגימל

 aber ein Zweifel obwaltet, ob es unrein אביקע יבר שרד םויב וב :אכירצ עיגמו עגונ תעד

 oder rein ist, darf es gegessen werden. Wie רמא אמט המל ול ןיאד רהאמו ן דכ שרח ילכ לכו

 ist nun der Schluss zu erklären tvas רמוהו לק ןידמ ול ןיא הרותה ןמ בר רמא הדוהי בד !3

 sonst das Fleisch betrifft, so darf jeder Reme המורתב לסופ ןילוהב רתומש םוי לובט המו ול שי

 Fleisch essen.^ wonach nur der entsehieden ישילש השעיש אוהיךיד וניא ןילוהב לוספש ינש רככ

 Reine das Fleisch essen darf, derjenige בא ןכש םוי לובטל המ ךרפימל אכיא המורתב

aber, hinsichtlich dessen ein Zweifel ob- 

waltet, ob er unrein oder rein ist, es nicht 

essen darf!? Wahrscheinlich ist zu erklä- 

ren, das eine, wenn ein vernünftiges We- 

coi.b םוי לובטל המ ץרשד םוי לובטמ״ יתית האמוטה 

 P 57 לקמ M 58 |i — ש רבד 11

 (M — יאו...ברדמ) ;M 61 j לוספ

59 M — 60 רשב II 

1| 62 B — אוה. 

sen zum Befragen^^da ist, und das andere, wenn kein vernünftiges Wesen zum Befra- 

genMa ist. Und sowol die Hehre R. Gidels im Namen Rabhs als auch die Folgerung 

von der Fhebruchsverdächtigten ist nötig. Aus der Hehre Rabhs könnte man entneh- 

men, einerlei ob auf Privatgebiet oder auf öffentlichem Gebiet, daher ist die Folgerung 

von der Fhebruchsverdächtigten nötig, und aus der Folgerung von der Fhebruchs- 

verdächtigten könnte man entnehmen, nur wenn der Berührte und der Berührende®’ 

vernünftige Wesen sind; daher sind beide nötig. 

An jenem Tag trug R. Äqiba vor: Bei jedem irdenen Gefäss 8cc. Weshalb ist es, 

wenn es keinen Schriftvers gibt, unrein®״!? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: In 

der Gesetzlehre findet sich dies nicht, wol aber ist es [durch einen Schluss] vom Heich- 

teren auf das Schwerere zu folgern: wenn der am selben Tag Untergetauchte®', dem 

Profanes erlaubt ist, die Hebe untauglich machU, um wieviel mehr macht das zweite 

BroU, das als Profanes untauglich ist, bei der Hebe drittgradig unrein. Fs ist zu er- 

widern: wol gilt dies vom am selben Tag Untergetauchten, weil er erstgradig unrein 

ist!? — Vom wegen der Verunreinigung an einem Kriechtier am selben Tag Unter- 

getauchten®“'. [Fntgegnet man:] wol gilt dies vom wegen der Verunreinigung an 

55. Lev. 7,19. 56. Wenn der Zweifel liinsichtl. des berührenden Menschen obwaltet, so ist es 

verboten. 58. Wenn der Zweifel hinsichtl. des Fleisches obwaltet, so ist es erlaubt. 59. Wie dies 

bei der Ehebruchsverdächtigten der Fall ist; wenn aber ein Teil eine leblose Sache ist, wie im angezoge- 

nen Schriftvers, sei es im Zweifel erlaubt. 60. RJ. sagte, eine kommende Generation werde es als 

rein erklären, weil es keinen Schriftvers gibt, dass es unrein sei, demnach hielt er selber es für unrein. 

61. Der Unreine, der das Reinheitsbad genommen hat, erlangt völlige Reinheit erst nach Sonnenuntergang, 

62. Wenn er sie berührt. Mit "untauglich■׳'wird der letzte Grad der Unreinheit bezeichnet, wenn sie nur an 

der Sache haftet u. nicht weiter übertragen wird; in der Regel nur beim geheiligten, das um einen Grad 

weiter für die Unreinheit empfänglich ist; es ist nicht mehr unrein, sondern nur untauglich. 63. Die 

2gradige Unreinheit. 64. Ist dieser Schluss zu folgern. Das Kriechtier ist erstgradig u. der Berüh- 
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einem Kriechtier am selben Tag Unter- המ חיכוי שרח ילכ האמוטה כא ונימכ ןכש ץרשד 

getauchten, weil es bei dessen Art eine רזהו חיכוי םוי לובט וריואמ אמטמ ןכש שרח ילכל 
HauptunreinheiUgibt, so ist vom Tonge- הז יארכ הז יאר אלו הז יארכ הז יאר אל ןירה 
fass ein Gegenbeweis“zu erbringen. [Ent- המורתב ןילכופו''ןילוחב ןירתומש ןהבש הושה דצה 

gegnet man;] wol gilt dies vom Tongefäss, 5 המורתב לפופד ןילוחב לסופש'“'ינש רככ ןכש לב 

weil es durch seine Innenluft'Verunreinigt, שי קש“ ןהבש הושה רצהל המ ךירפ רחא רודו Ket'32־ 
so ist vom am selben Tag Untergetauchten :ךירפ אל רומח דצ יאכז ןב ןנחוי ןברו רומח דצ ןהב'״'^■‘‘'’ 
ein Gegenbeweis zu erbringen. Die Repli- לוספש שדוקב יעיברל ןינמ° יסוי יבר רמא אינת Hg!24־ 
kation wiederholt sich nun; die Eigenheit לוספ המורתב רתומש םירופכ רסוחמ המ״אוה ןידו‘״^•'^ 

des einen gleicht nicht der Eigenheit des 10 השעיש אוה ןיד וניא^דמורתב לוספש ישילש שדוקב 

anderen und die Eigenheit des anderen הרותה ןמ שדוקל ישילש ונדמלו שדוקב יעיבר 

gleicht nicht der Eigenheit des einen; das ןלנמ“ הרותה ןמ שדוקל ישילש רמוהו לקמ יעיברו 

Gemeinsame bei ihnen ist, dass sie bei Pro- ימ לכאי אל אמט לכב עגי רשא רשבהו° ביתכד 

fanem erlaubt sind und die Hebe untaug- יעיבר לכאי אל אנמחר רמאו ינשב עגנד ןניקסע אל 

lieh machen, um so mehr macht das zweite 15 יבירב םעט ןנחוי יבר רמא ןרמאדכ רמוחו לקמ 

Brot, das Profanes untauglich macht, die אבה לכוא ודצב ותבושת ירהש אוה המי^עדוי יניא 

Hebe untauglich. Die kommende Genera- השוע וניאו המורתב לוםפש“חיכוי םוי לובט תמחמ 

tion“ aber erwidert, das Gemeinsame bei םוי לובט רמוא לואש אבא אינתד'’שדוקב יעיבר'יי®׳■®® 

ihnen sei, dass sie eine erschwerende Seite ריאמ יבר דהא לוספלו םינש אמטל שדוקל הליחת 
haben. R. johanan b. Zakkaj aber berück-20 םשכ םירמוא םימכחו דחא לסופו דחא אמטמ רמוא 

sichtigt die erschwerende Seite nichU. ילכוא לסופ ךכ המורת יקשמו המורת ילכוא לסופש 

Es wird gelehrt; R. Jose sagte; Wo- 66 |1 וניא - m 65 || לוספש m 64 |l ןילוספו mp 63 

her, dass das Viertgradige bei Geheiligtem .לסופש P 68 |] ה״מ — M 67 |[ ןלנמ — m 

untauglich ist? Dies ist durch einen Schluss 

zu folgern; wenn der der Sühne’°Ermangelnde, dem die Hebe erlaubt ist, hinsichtlich 

des Geheiligten untauglich ist, um wieviel mehr macht das Drittgradige, das bei der 

Hebe untauglich ist, beim Geheiligten viertgradig. Wir wissen dies bezüglich des Ge- 

heiligten vom Drittgradigen aus der Gesetzlehre und vom Viertgradigen [aus einem 

Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere. Vom Drittgradigen aus der Gesetzlehre, 

denn es das Fleisch, das etwas Unreines berührt, darf nicht gegessen %verden\ dies 

gilt ja auch von dem Fall, wenn es Zweitgradiges berührt, und der Allbarmherzige 

sagt, dass es nicht gegessen werden dürfe. Vom Viertgradigen [aus einem Schluss ]vom 

Leichteren auf das Schwerere, wie wir bereits gesagt haben. R. Johanan sprach; Ich 

verstehe den Grund des BeribbUnicht; die Widerlegung ist ja daneben, denn von der 

von einem am selben Tag Untergetauchten berührten Speise ist ein Gegenbeweis 

zu erbringen; sie ist bei der Hebe untauglich und macht beim Geheiligten nicht 

viertgradig. Es wird nämlich gelehrt; Abba-Saül sagte: Der am selben Tag Unterge- 

tauchte gilt beim Geheiligten als erstgradig unrein, indem er zweimal unrein^und ein- 

mal untauglich macht. R. Mefr sagt, er mache einmal unrein und einmal untauglich. 

Die Weisen sagen, wie er bei der Hebe Speisen und Getränke nur untauglich macht", 

reiide zweitgradig unrein. 65. Wenn die Verunreinigung nicht wegen Berührung an einem Kriechtier, 

sondern wegen Berührung an einer !,eiche erfolgt, so ist der Berührende eine ״Hauptunreinheit'', dh. er 

überträgt erstgradige Unreinheit. 66. Ein solches kann nie Hauptunreinheit sein u. macht dennoch 

die Hebe unrein. 67. Auch wenn gar keine Berührung erfolgt ist; cf. Bd. viij S. 872 Z. 21 ff. 68. 

Nach der es nicht untauglich macht. 69. Da sie nur bei einem von beiden zu finden ist. 70. 

Durch die Darbringung seines Opfers. 71. Dev. 7,19. 72. Des Meisters, des RJ. 73. Das 

von ihm Berührte ist zweitgradig u. macht anderes drittgradig unrein, worauf noch bei einer 4. Berührung 

eine Untauglichmachung erfolgt. 74. Eine weitere Uebertragung erfolgt nicht mehr. 
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ebenso mache er beim Geheiligten Speisen 

und Getränke nur untauglich. R. Papa 

wandte ein: Woher, dass R. Jose der An- 

sicht der Rabbanan ist, vielleicht ist er der 

Ansicht des Abba-Saul, welcher sagt, er 

mache zweimal unrein und einmal untaug- 

lieh!? — Wenn man sagen wollte, er sei 

 יברד יאממ אפפ בר הל ףיקתמ שדוק יקשמו שדוק
 אריבס לואש אבאב אמלד היל אריבפ ןנברכ יסוי
 ךתעד אקלס יא דהא לוספלו םינש אמטל רמאד^דיל
 שדוקב יעיברל היתייל היל אריבס לואש אבאב
 תמהמ אבה לבוא המו;־םוי לובט תמהמ אבש״לכואמ
 השוע תרמא ןילוהב רתומ^היפוג םוי לובטד םוי לובט

 ינשד ינש תמהמ אבה ישילש“ לכוא”שדוקב יעיבר

 der Ansicht des Abba-Saul, so sollte er doch יעייבר השועש* ןיד וניא ןילוהב^^רוסא היפוג

 -hinsichtlich des Viertgradigen beim Gehei ןכש םוי לובטל המ ךרפימל אכיאד םושימ אמית יכו

 ligten von der von einem am selben Tag אלו םירופיכ רסוהממ הניתייא’ אה האמוטה בא !0

 :Untergetauchten berührten Speise folgern ”ו^א! ־ר יםא”בר’ רמא זהיברפ^*** 8^^''"
 -wenn die von einem am selben Tag Unter יברו יסוי יברו ריאמ יבר*’ בר רמא יםיא ןב הבר

 -getauchten berührte Speise beim Geheilig והל אריבם והלוכ רזעילא יברו רזעלא יברו עשוהי

 ten viertgradig macht, wo doch dem am לכ ןנתד ריאמ יבר ןילוהב ישילש השוע ינש ןיאד

 -selben Tag Untergetauchten Profanes über שדוקה תא אמטמ םירפוס ירבדמ םימ תאיב ןועטה !5

 haupt eriaubUist, um wieviel mehr macht ירבד רשיעמבו ןילוהב רתומו המורתה תא לסופו

 -die von der zweitgradigen berührte dritt אה יסוי יבר רשעמב ןירסוא םימכחו ריאמ יבר

 gradige Speise, wo doch die zweitgradige ישימחו המורתב יעיברל היתייל היתיא םאד ןרמאד

 -bei Profanem verboten isG, bei Geheilig ’*לכואה רמוא רזעילא יכר“ןנתד עשוהי יבר שדוקב

 tem viertgradig. Wolltest du erwidern, man יבר ישילש ישילש ינש* ינש ןושאר ןושאר לכוא 20

 könnte entgegnen: woi gilt dies vom am ינש ינש לכואו*^ ןושאר לכוא לכואה רמוא עשוהי

selben Tag Unter getauchten, weil er eine 

Hauptunreinheit ist, so ist ja dasselbe auch 

hinsichtlich des der Sühne Ermangelnden, 

von dem er folgert, zu erwidern, und er 

erwiderte dies nicht". 

R. Asi sagte im Namen Rabhs, und 

wie manche sagen, sagte es Rabba b. Isi 

im Namen Rabhs: R. Meir, R. Jose, R. Je- 

hosuä, R. Eleäzar und R. Eliezer sind alle der Ansicht, dass bei Profanem das Zweit- 

gradige nicht mehr drittgradig mache. R. Meir, denn es wird gelehrt: Jeder, der nach 

den Gelehrten des Untertauchens’Tenötigt, macht das Geheiligte unrein und die Hebe 

untauglich. Profanes und der Zehnt sind ihm erlaubt — Worte R. Meirs; die Weisen 

verbieten ihm den Zehnten*“. R. Jose lehrte das, was wir angeführUhaben, denn sonst* 

müsste es noch Viertgradiges bei der Hebe und Fünftgradiges beim Geheiligten geben. 

R. Jehosuä, denn es wird gelehrt: R. Eliezer sagt, wenn jemand eine erstgradig [un- 

reine] Speise gegessen hat, sei er erstgradig, wenn eine zweitgradige, zweitgradig, 

und wenn eine drittgradige, drittgradig [unrein]. R. Jehosuä sagt, wer eine erstgra- 

dige oder eine zweitgradige Speise gegessen hat, sei zweitgradig, und wenn eine 

drittgradige, zweitgradig [unrein] hinsichtlich des Geheiligten, nicht aber zweitgra- 

dig hinsichtlich der Hebe, und zwar** bei Pi'ofanem, das in Reinheit der Hebe zu- 

 ןילוחב המורתב*' ינש ןיאו שדוקב*’ ינש ישילש
 ןיא המורתה תרהט לע** המורת תרהט לע ושענש

69 M — דח!<...רמאד M 70 jj 71 || אבה M —■ המו... 

 M 74 ו ^בוא — M 73 [I ילוחב ירש M 72 || םוי

 11 ןניכרפ M 77 || ׳יתא M 76 jj השעיש M 75 jj י׳יוחב

78 M ר״א יסיא רב הבר P 79 |j ישא M 80 jj + ףסוי jl 

81 (M — א״רו י״רו) M 82 jj שדקל M 83 jj ינשו 

84 M 85 || ׳רתל M אמלא אל אדירג ןילוח ןיא. 

75. Er macht es nicht einmal untauglich. 76. Dh. es macht noch anderes unrein. 77. 

Weil dieser nicht mehr unrein ist, ebenso auch derjenige nicht, der bereits untergetaucht ist, aber irocli 

Sonnenuntergang abzuwarten hat. 78. Nicht aber nach der Schrift, dh. der zweitgradig Unreine. 

80. Zum Genuss, obgleich er durch die Berührung nicht einmal untauglich wird. 81. Ob. S. 269 

Z. 8 ff. 82. Wenn es beim Profanen eine drittgradige Unreinheit geben würde. 83. Gibt es 

eine drittgradige Unreinheit. 

Fol.30 

Hol.33t> 

Par.xi,5 

Sab.ua 

H0I.33Ö 

Tah.ii,2 
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bereiter\^^rden ist. Nur in Reinheit der השוע ־ינש ןיא רבפק אמלא אל שדוק־ תר־ט לע 

Hebe, nicht aber in Reinheit des Geheilig- רמוא רזעלא*'יבר איגתד רזעלא יברי״ןילוחב ישילש 

ten. Somit ist er der Ansicht, das Zweit- המורתבשו ]ילוהבשו שדוקבש ןושארה ןיוש ןתשלש 

gradige mache bei Profanem nicht dritt- לסופו דהא^אמטמ שדוקב דחא לסופו םינש אמטמ 

gradig [unrein]. R. Eleäzar, denn es wird 5 ןנתד רזעילא יבר ןילוחב דהא^פופו המורתב דחא 

gelehrt: R. Eleäzar sagt, sie seien alle drei לע הרוהטה ןמ תלטינ הלחי״רמוא רזעילא יבר״«״'■״׳« 

gleich: das erstgradige beim Geheiligten, האמט תהאו הרוהט תהא תוסיע יתש דציכ האמטה 

beim Profanen und bei der Hebe; sie ma- ןתונו התלח המרוה אלש הסיעמ הלח ידכ לטונ 

dien beim Geheiligten zweimal unrein und םימבחו״ ףקומה ןמ לוטיל ידכ עצמאב הציבבמ תוחפ coi.b 

einmal untauglich, bei der Hebe einmal !0 הסיעב ידיאו ידיא הורבס הציבכ אינתו''ןירפוא 

unrein und einmal untauglich, und beim יאמ ומד הלחכ אל''הלחל ןילובטה ןילוחו״ הנושאר 

Profanen einmal untauglich^ R. Eliezer, ישילש השוע ינש ןיא רבס רמד ינלפימק אהב ואל 

denn es wird gelehrt: R. Eliezer sagte: Die בר רמא ןילוחב ישילש השוע ינש רבס רמו ןילוחב 

Teighebe®’kann vom Reinen für das Unrei- השוע ינש ןיא אמלע ילוכד אנהכ ברד הירב ירמ 

ne entrichtet werden; wenn es zwei [Stük- !5 יגלפימק הלחל ןילובטה ןילוחב אבהו ןילוחב ישילש 

ke] Teig sind, eines rein und eines unrein, תיעביאו ומד הלחכ אלי׳רבס רמו ומד הלחכ רבס רמ 
so nehme man das erforderliche Quantum הלחכ אל''הלחל ןילובטה ןילוח אמלע ילוכד אמיא 

Teighebe von dem Stück, von dem diese רתומב אבהו ןילוחב ישילש השוע ינש ןיאו ומד 

noch nicht genommen worden ist, lege aber רמ ינלפימק לארשי ןחאבש ןילוחל'^ האמוט םורגל 

ein [Stückchen Teig] unter ׳־Eigrösse in die 20 לארשי ץראבש ןילוחל האמוט םורגל רתומ״ רבס 

Mitte, damit sie vom Zusammenliegenden :לארשי ץראבש ןילוחל האמוט םורגל רוסא״ רבס רמו Niob' 

genommen werde; die Weisen verbieten רמ יגלפימ אק יאמב :רכו אביקע יבר שרד □ויב מ 

dies. Ein Anderes lehrt: in Eigrösse. Sie ןנבר ונת'^ :ןנברדייירבפ רמו אתיירואד ןימוחת״ רבס 

glaubten, beide Lehren handeln von erst- 

gradigem Teig, auch gleicht das Profane, 

von dem die Teighebe noch abzuheben ist, 

nicht der Teighebe, somit besteht ihr Streit*^ 

wahrscheinlich in folgendem: nach der einen Ansicht macht bei Profanem das Zweit- 

gradige nicht drittgradig, und nach der anderen Ansicht“*macht bei Profanem das Zweit- 

gradige wol drittgradig. R. Mari, der Sohn R. Kahanas, erwiderte: Alle sind der Ansicht, 

bei Profanem mache das Zweitgradige nicht drittgradig, und hierbei streiten sie über 

das Profane, von dem die Teighebe noch nicht entrichtet ist: nach der einen Ansicht 

gleicht es der Teighebe'*', und nach der anderen Ansicht gleicht es nicht der Teighebe. 

Wenn du willst, sage ich: alle sind der Ansicht, das Profane, von dem die Teighebe 

noch nicht entrichtet ist, gleiche nicht der Teighebe, ferner auch, dass bei Profanem 

das Zweitgradige nicht drittgradig mache, und hierbei streiten sie, ob man das Pro- 

fane im Jisraelland der Unreinheit aussetzen dürfe: einer ist der Ansicht, man dürfe 

das Profane im Jisraelland der Unreinheit aussetzen, und einer ist der Ansicht, man 

dürfe das Profane im Jisraelland nicht der Unreinheit aussetzen'״. 

An jenem Tag trug R. Äqiba vor &c. Worin besteht ihr Streit? — Einer ist 

der Ansicht, die [Sabbath]grenze''sei aus der Gesetzlehre, und einer ist der Ansicht, 

sie sei rabbanitisch. 

84. Nur zweitgradig, eine drittgradige Unreinheit gibt es beim Profanen nicht. 85. Die vom 

Teig an den Priester zu entrichten ist; cf. Num. 15,20. 86. Das nicht verunreinigungsfähig ist, damit 

die Unreinheit nicht übertragen werde. 87. Zwischen RE. u. den Weisen. 88. Nach den 

Weisen, die es verbieten. 89. Und bei dieser gibt es eine drittgradige Unreinheit. 90. Nach 

RE. ist dies erlaubt, jedoch ist dies nach der 1. Eehre möglichst zu beschränken. 91. Dass man 

Er,36l> 

Beg.38l> 

86 M — ׳ינתד א״ר |M 87 j ־עי׳יא M 88 jj — 11 ו דחא 

89 M — דחא ]M 90 j ׳הטה ןמ !ילטונ [M 91 j ינתהו II 
92 M 93 1| ואל M 94 1| ןילוחב M -|95 ןימוחת ־ II 

M ולעשכ ר״ה :םויב וב. 
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 Die Rabbanan lehrten: An jenem Tag "ןמ לארשי ולעש* העשב אביקע יבר שרד םויב וב®■'

 trug R. Äqiba vor: Als die jisraeliten aus הריש ורמא רציבו הריש* רמול םהיניע ונתנ םיה

 -dem Meer stiegen, wünschten sie einen Ge םיקרפ ישאר וירחא ןינוע ןהו ללה תא ארקמה’^לודנכ

 -sang anzustimmen. Wie trugen sie den Ge ו5,1,דש*מ 'הל הריש*א םירמוא ןהו 'הל הריש’א°רמא השמ.»£

 -sang vor? wie ein Erwachsener das Lob רזעילא יבר 'הל הרישיא םירמוא ןהו האנ האנ יכ רמא 5

 -Hed rezitirt, während die anderen’"die Stro תא ארקמה ןטקכ רמוא ילילנה יסוי יבר לש• ונב

 //phenanfänge’^einwerfen. Mosel! sprach :’Vr רמא השמ רמוא אוהש המ לכ״וירהא ןינוע ןהו ללה

 :will dem Herrn singen^ und sie warfen ein יכ רמא הש*מ 'הל הרישיא םירמוא ןהו 'הל הרישיא

 :ch tmli dem Herrn singen. Mosel! sprach^ רמוא הימחנ יבר האנ האנ יכ םירמוא”ןהו האנ האנ

 denn sehr erhabc71 ist er.^ und sie warfen התופ אוהש תסנכה תיבב עמש• לע סרופה רפוסכ יס

 ,ein: ich will dem Herrn singeii. R. Eliezer אביקע יבר ינלפימק יאמב וירחא ןינוע ןהו הליחת

 der Sohn R. Jose des Galiläers, sagte: Wie לש ונב רזעילא יברו אתיימק אתלימא רמאל רבס

 -ein Minderjähriger das Loblied rezitirt, wo אתלימו אתלימ לכא רמאל רבס ילילנה יסוי יבר

 bei die anderen alles nachsprechen, was er ידדה ידהב והלוב רומאד ורמאיו רבס הימחנ יברו

 rezitirt“. Mosel! sprach: ich will dem Herrn יבר שרד ןנבר ונת :אשירב השמ התפד רמאל נ5

 singen.! und sie sprachen nach: ich will dem םהיניע ונתנ םיה ןמ לארשי ולעש העשב ילילנה יסוי

 -Herrn singen. Mosel! sprach: denn sehr er יכרב לע לטומ ללוע' הריש ורמא דציכו הריש רמול

 haben ist er, und sie sprachen nach: denn הניכשה תא׳וארש ןויכ ומא ידשמ קנוי קוניתו ומא

 sehr erhaben ist er. R. Nehemja sagte: wie הז° ורמאו ויפמ דד’ טמש קוניתו וראוצ היבנה ללוע

 -ein Schullehrer’'das Semä im Bethaus re ־.8,3זע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ° רמאנש והונאו ילא 20?

 zitirt, wobei er zuerst beginnt und die יעמבש םירבוע וליפאש"ןינמ רמוא ריאמ יבר היה

 Worin besteht ihr ״anderen mitsprechen םיהלא וכרב תולהקמב"רמאנשיהריש ורמא ןמא

 Streit? — R. Äqiba bezieht [das Wort] also םרכ םוחנת יבר רמא וזה אל אהו’ לארשי רוקממ

 auf das Vorangehende”, R. Eliezer, der Sohn םויב וב :וארו הריאמה אירלקפסאב םהל השענ

 R. jose des Galiläers, bezieht [das Wort] וכ בויא דבע אלש סונקרוה ןב עשוהי יבר שרד 2.5':

 :M 96 auf jeden Satz”, und R. Nehemja erklärt ל^ה ארוקה || M 98 |! b — M 97 ישא וירחא ןינוע 1
M 3 II ה תא — M 2 II חנומ קנוי M 1 || ןינוע M QQ sie sprachen, sie'°°sprachen gleichzeitig; also, 
 .'“'Moseh begann zuerst ׳טאו ומא ידד || M 4 + םיה לע || M 5 — וארו...אהו.

Die Rabbanan lehrten: R. Jose der Galiläer trug vor: Als die Jisraeliten aus den! 

Meer stiegen, wünschten sie einen Gesang anzustimmen. Wie stimmten sie den Ge- 

sang an? Das Kind lag auf den! vSchoss seiner Mutter und der Säugling hing an der 

Brust seiner Mutter; als sie aber die Gottheit sahen, reckte das Kind den Hals und 

der Säugling Hess die Brust aus dem Mund fahren und sie sprachenist mein Gott, 

ich will ihn verherrlichen. Denn es heisst:'“WwrfA den Mund von Kindern und Säuglingen 

hast du dir Sieg gegründet. R. Meir sagte: Woher, dass sogar die Geburten in! Mutter- 

leib einen Gesang anstimmten? — es heisst:'°''m Versammlungen preiset Gott den Herrn, 

ihr aus der Qztelle Jisrads. — Sie konnten ja nichts sehen!? R. Tanhum erwiderte: 

Der Bauch ward ihnen wie ein hellleuchtender Spiegel und sie sahen. 

An jenem Tag trug R. Jehosuä b. Hyrkanos vor: Ijob diente &c. Sollte 

am Sabbath nicht über 2000 Ellen ausserhalb des .Stadtgebiets gehen dürfe. 92. Die er durch sein 

Rezitieren der Pflicht entledigt. 93. Eigentl. nur das W. Hallelujah; cf. Bd. iij .S. 106 Z. 8. 94. 

Kx. 15,1. 95. Da man sich durch seine Rezitation der Pflicht nicht entledigen kann. 96. Der 

in der Regel auch als Vorbeter fuugirt. 97. Durch eine göttliche Eingebung sprachen sie alle über- 

einstimmend das Ried, das sie vorher nicht gehört hatten. 98. Sie warfen den Anfang der Strophen 

ein. 99. Den sie stets nachsprachen. 100. Mogeh u. Jisrael. 101. Das W. רמאל in 

seiner wörtlichen Bedeutung: um zu sprechen, dh. nachdem sie durch den Beginn Mogehs an die Reihe 

kamen. 102. Ex. 15,2. 103. Ps. 8,3. 104. Ib. 68,27. 
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man doch sehen, wie [das Wort] 10 geschrie- יא אוה אל ביתב ף״לא ד״מלב ־יא אל יאה'יזהילו 
ben ist, wenn Lamed Aleph, so heisst es ד״מלב ביתכד אכיה לכו אוה ול ייתב ו״יו ד״מלב 
vicht, und wenn Lamed Vav, so heisst es ביתכד’ רצ אל םתרצ לכב° התעמ אלא אוה אל ף״לא 
zu ihnr?. — Heisst es denn überall, wo ימנ יכהיאמית יכו אוה אלד ימנ יבה ף״לא ד״מלב 
es Lamed Aleph geschrieben ist, nicht, es 0 יכה עמשמ ואלי אלא םעישוה וינפ ךאלמו ביתכהו 
heisst all ihrer Bedrängnis war 10 םיהלא ארי רמאנ רמוא ריאמ״יבר אינת :יכה עמשמו 
[ihm] leid, mit Lamed Aleph geschrieben; םיהלא ארי המ םהרבאב םיהלא ארי רמאנו בויאב 
ist hier etwa nicht zu verstehen!? Wolltest רומאה םיהלא ארי ףא הבהאמ םהרבאב רומאה 
du sagen, dem sei auch so, so heisst es ער:״ ביתכד ןלנמ היפוג םהרבאו הבהאמ בויאב׳^•'יי׳« 
\2.]t1nd der Engel seines Antlitzes half ih-10 השועל הבהאמ השוע ]־יב אכיא יאמ יבהא םהרבא 
ncrEV. Vielmehr ist es sowoi so als auch רמוא רזעלא ןב”ןועמש יבר אינתד אה אכיא הארימ 
so zu verstehen. הזש הארימ השועה ןמ רתוייהבהאמ השועה לודג 

Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Von ביתכ אבה רוד םיפלאל"יולת הזו רוד ףלאל"יולת 
ijob heisst es gottesfürchtig und von Abra- 9°^ירמשלו” ביתכ״םתהו יתוצמ ירמשלו יבהאל םיפלאל” ס1.י 
ham’°*heisst es gottesfürchtig, wie bei Abra-15 ירמשלו ויבהאל ביתכ ימנ םתה"רוד ףלאל ויתוצמ 
ham die Gottesfurcht aus Liebe war, eben- ךימסדל יאהו היל ךימםדל יאה רוד ףלאל ויתוצמ 
so war auch bei Ijob die Gottesfurcht aus אברד הימק יבתי ווהד ידימלת ירת והנה :היל 
Liebe. — Woher dies von Abraham selbst? רשא ךבוט בר המ” יאמלהב ]!ירקא היל“'רמא דהיי^י^י׳^ס 
— Es heisstAbrahams, meines יאמלהב ןוירקא היל"רמא דהו ׳ונו"ךיאריל תנפצ 
Liebenden. — Welchen Unterschied gibt es 20 ־יבהא ךב וצלעיו״וננרי םלועל ךב יסוה לכ והמשיו” 
zwischen dem, der aus Liebe handelt, und ןותא ירומנ יקידצ״ןנבר וכייורת והל רמא ׳ונו"ךמש 
dem, der aus Furcht handelt? — Es gibt :הארימ רמו הבהאמ רמ 
einen, wie gelehrt wird: R. Simon b. Eie- 
äzar sagte: Bedeutender ist der, der aus 
Liebe handelt, als der, der aus Furcht han- 
delt, denn bei diesem hält es"°tausend Ge- 
nerationen an, bei jenem aber hält es Tausende Generationen an. Von jenem heisst es: 

Tattsende hinaus denen, die mich lieben ^md meine Gebote beobachten, von diesem 
aber heisst e.s-Aund die seine Gebote beobachten, aitf tausend Generationen. — Aber auch 
hier’"heisst es ja: denen, die ih71 lieben und seme Gebote beobachten, atf tausend Gene- 

rationenXt — Da bezieht es sich auf das Sichanschliessende und dort bezieht es sich 
auf das Sichanschliessende’". 

Einst sassen zwei Jünger vor Raba; da sprach der eine: Mir las man im Traum 
vox-A70ie gross ist dein Gut, das du geborgen hast denen, die dich fürchten. Hierauf sprach 
der andere: Mir las man im Traum Moxffreuest sollen sich alle, die sich bergen bei dir, 

ewiglich jauchzen tind in dir jubehi, die deinen Namen lieben. Da sprach er zu ihnen: 
Ihr seid beide vollkommen fromme Jünger, jedoch der eine aus Liebe und der andere 
aus Furcht. 

105. Wieso heisst es, dass der Sinn zweifelhaft sei. 106. Jes. 63,9. 107. Die Schreibweise 

ist somit nicht entscheidend. 108. Cf. Gen. 22,12 u. Ij. 1,1. 109. Jes. 41,8. 110. Sein 

Verdienst, für seine Nachkommen. 111. Ex. 20,6. 112. Dt. 7,9. 113. Im 2. Schriftvers. 

114. In dem einen Schriftvers steht das W. "Tausende^'neben den W.n״die mich lieben", im anderen steht 

das W. "tausend" neben den W.n "die seine Gebote beobachten", dh. aus Furcht. 115. Ps. 31,20. 

116. Ib. 5,12. 
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SECHSTER ABSCHNITT 

ENN JEMAND SEINE Frau verwarnt 

UND SIE SICH DARAUF VERBORGEN* 

HAT, SO LASSE ER SICH׳, SELBST WENN ER 

ES VON EINEM FLIEGENDEN VOGEL ER- 

 ףועמ עמש וליפא הרתסנו ותשאל אניקש
 רזעילא יבר ירבר הבותכ ןתיו איצוי חרופה

Sot 

 הנבלב תורזומ הב ונתיו ואשיש רע רמוא עשוהי יבר}
 התיה אל תאמטנש היתיאר ינא דחא דע רמא° 1^*1,

 -fahren hat, von ihr scheiden und ge ירה החפש וליפא' דבע וליפא אלא רוע אלו התוש 5
 תבו התומח התבותכמ הלסופל' ףא ןינמאנ ולא
 תונמאנ ולא ירה הלעב תבו התמביו התרצו'התומח

s'S'lb'היחש״' :התשת אלש אלא התבותכמ הלסופל אלו 
 רוסיא התרסוא ןיאש הנושאר תודע םא המו ןירב
 Zeuge bekundet, er habe gesehen, dass הנורחא“ תודע םינשמ תוחפב תמייקתמ הניא םלוע !0

SIE SICH VERUNREINIGT HAT, SO TRINKE 
SIE NICHT׳. Und noch mehr, selbst ein 
Sklave und selbst eine Magd sind 

GLAUBWÜRDIG, AUCH SIE DER EhEVER- 
SCHREIBUNG VERLUSTIG ZU MACHEN. IHRE 

BE IHR DIE Eheverschreibung — Wor- 

TE R. Eliezers. R. Jehosuä sagt, nur 

WENN Mondspinnerinnen sich über sie 

UNTERHALTEN׳. WENN EIN EINZELNER 

 תוחפב םייקתת אלש ןיד וניא םלוע רוסיא התרסואש
 שיש תורעי לכ״ הב ןיא רעו° רמול דומלת םינשמ

1 M 2 || ׳םנו הל אניקשמ M -|- ו M) 3 jj — 11 (׳סופל 

 M 4 — ו || P 5 -|- ו. M — ןידב היהש 11 ה + 6

 M 7 שיש ןימו ןימ.

Schwiegermutter, die Tochter ihrer Schwiegermutter, ihre Nebenbuhlerin', 

IHRE Schwägerin“ UND die Tochter ihres Manns sind glaubwürdig, jedoch nicht 

SIE der Eheverschreibung verlustig' zu machen, sondern dass sie nicht trin- 

KE. Man könnte folgern: wenn das erste Zeugnis“, das sie nicht f'ür immer 

verboten“ macht, durch weniger als zwei Zeugen nicht giltig i.st, um wieviel 

WENIGER IST DAS LETZTE ZEUGNIS׳“, DAS SIE FÜR IMMER VERBOTEN MACHT, DURCH 

WENIGER ALS ZWEI ZEUGEN GILTIG, DAHER HEISST 'ES\^und ein Zeuge gegen sie nicht 

da ist, IRGEND EIN ZEUGNIS GEGEN SIE. DEMNACH KÖNNTE MAN [EINEN SCHLUSS] VOM 

1. Mit dem betreffenden Mann. 2. Falls er sie das Eluchwasser nicht trinken lassen will. 

3. Wenn ihr Ehebruch Stadtgespräch ist. 4. Sie gilt als des Ehebruchs überführt u. verliert ihre 

Eheverschreibung. 5. Die Frau ihres Manns. 6. Die Frau des Bruders ihres Manns, die, 

wenn der Bruder ihres Manns kinderlos stirbt, ihre Nebenbuhlerin werden muss. 7. Weil sie gegen 

sie gehässig sind; cf. Jab. 117A 8. Dass sie sich mit jemandem verborgen hat. 9. .Sie wird 

nur durch das Fluchwasser geprüft. 10. Ueber den Ehebruch. 11. Num. 5,13. 
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Schwereren auf das Leichtere hin- םא המוי התעמ הנושארה תודעל רמוחו לק הב 
SICHTLICH DES ERSTEN ZEUGNISSES FOL- איה ירה' □לוע רוסיא התרסואש הנורחא’ תודע” coi.b 

GERN: WENN DAS LETZTE ZEUGNIS, DAS SIE התרסוא ]יאש הנושארה תודע דחא דעב תמייקתמ 
FÜR IMMER VERBOTEN MACHT, DURCH El- רומלת דחא דעב םייקתתש ןיד וניא םלוע רוסיא 
NEN Zeugen giltig ist, um wieviel mehr 5 לע° רמוא אוה ןלהלו רבר תורע הב אצמ יב° רמול 
IST DAS ERSTE ZEUGNIS, DAS SIE NICHT FÜR יפ לע’ ןלהל .ימ רבד םוקי [רגו] םידע (ם)ינש יפ 
IMMER VERBOTEN MACHT, DURCH EINEN דעו תאמטנ רמוא דע° ;’םינש יפ לעי״ןאב ףא’םינש |s‘0T.'6 
Zeugen giltig, daher heisst es: '"denn תרמוא השאו תאמטנ תרמוא השא תאמטנ אל רמוא 
er hat an ihr etwas Schändliches gefunden, םינשו תאמטנ רמוא דחא״התוש התיה"תאמטנ אל 

 םינש התוש התיה"תאמטנ אל םירמוא \MיריםES: d7irch z7üciZeugen Scc. 10 u־ DORT'^nBissT־
sott et 7V as Bestätigt züerden,wm ־DORT DURCH ;התוש התיה אל תאמטנ אל רמוא רחאו תאמטנ 
ZWEI EBENSO auch HIER DURCH ZWEI. תורע הב אצמ יכ רמול דומלת יאה" .ארמג 
Wenn ein Zeuge sagt, sie habe sich ver- אלו הב יוניקב אלו הב הב רמול דומלת° רבד 
UNRE1N1GT, UND EINER SAGT, SIE HABE SICH רמול דומלת רמאק ימנ יכה היל יעבימ הריתסב 
NICHT VERUNREINIGT, WENN EIN Weib 15 אמלעב האמוטורדדיתסב אלו הב יוניקב אלו הב הב 

SAGT, SIE HABE SICH VERUNREINIGT, UND ]לנמ דהא דע ןמיהמ אלד הריתס אלבו יוניק אלב’ 
EIN Weib sagt, sie habe sich nicht ver- ינשב ןלהל המ רבד ןלהל רמאנו רבד ןאכ רמאנ 
UNRE1N1GT, so MUSS SIE TRINKEN; WENN ;תאמטנ רמוא דע :םידע ינשב ןאב ףא םידע 
EINER SAGT, SIE HABE SICH VERUNREINIGT, היל" שיהכמ אק'* אל אה היל" שיהכמ אקד אמעט 
UND ZWEI SAGEN, SIE HABE SICH NICHT 20 ןיא דעו° ןנבר ונתד° ילימ יגה אנמ ןמיהמ דהא ד 
VERUNREINIGT״, SO MUSS SIE TRINKEN; 

WENN ZWEI SAGEN, SIE HABE SICH VERUN- 

REINIGT, UND EINER SAGT, SIE HABE SICH 

NICHT VERUNREINIGT, SO TRINKE SIE 

NICHT״. 

GEMARA. Weshalb folgert er es aus 
dem Schriftvers: denn er hat an ihr etwas 

Schändliches gefunden, dies geht ja aus [dem 
Wort] gegen sie hervor, gegen sie’’, nicht 
aber bei der Verwarnung, gegen sie, nicht 
aber beim Sichverbergen!? — Dies sagt er auch: so heisst es gegen sie, gegen sie, nicht 
aber bei der Verwarnung, gegen sie, nicht aber beim Sichverbergen. Woher, dass bei 
einer sonstigen Verunreinigung, ohne Verwarnung und ohne Sichverbergen, ein einzel- 
ner Zeuge nicht glaubwürdig sei? — hierbei heisst es etwas und dort heisst es etzvas, 

wie dort durch zwei Zeugen, ebenso auch hierbei durch zwei Zeugen. 
Wenn ein Zeuge sagt, sie habe sich verunreinigt. Nur aus dem Grund, weil 

jener ihm widerspricht, wenn aber ein anderer ihm nicht widerspricht, so ist ein 
einzelner Zeuge glaubwürdig; woher dies? — Die Rabbanan lehrten: ein Zeuge 

gegen sie nicht da ist, die Schrift spricht von 'zwei [Zeugen]. Du sagst, von zwei, 
vielleicht ist dem nicht so, sondern von einem? Es heisst:’W« einzelner Zeuge soll 

nicht gegen jemand azftreten 8cer, schon aus den Worten: ein Zezige soll nicht auftreten, 

weiss ich ja, dass von einem gesprochen wird, wenn es aber auch einzelner heisst, 

j ib.2ä 
1> Nm,5,13 

 וניא וא םינשב רמוא התא״רבדמ בותכה םינשב הב
 שיאב דהא דע םוקי אל° רמול דומלת דחאב אלא
 אוהש עדוי יניא דע םוקי אל רמאנש עמשממ ׳ונו
 םוקמ לכ' בא הנב הז דחא רמול דומלת המ דחא s,t30־

7 M ׳רסוא איהש ׳חאה ]| MS-!- רומאה רבד M 9 II 

-j- םידע !I — 11 ןאב רומאה רבד 4־ ^ •לע II 

M 12 |] אל M 13 ׳וא דע M םא המ ןידב היהש 

 ׳ינשמ תוחפב ׳יקתמ ןיא םלוע רוסיא ׳תרסוא ןיאש ׳שארה תודע

 i| ׳מוטב אלו M 14 || יוניקב אלו הב ד״ע הב אדמ יכ ל״ת אה

15 M 16 11 הל M 17 אק M — םינשב...התא. 

12. Dt. 24,1. 13. Ib. 19,15. 14. Dh. zur Zeit, wo der Zeuge es gesehen haben will, so 

dass der Zweifel bestehen bleibt. 15. Das Zeugnis des einen ist hinfällig u. sie ist durch die 2 Zeu- 

gen überführt. 16. Dieser Satz spricht vom Ehebruch, nur diesbezüglich ist ein einzelner Zeuge 

glaubwürdig, bezüglich der Verwarnung u. des Sichverbergens aber siud, wie sonst überall, 2 Zeugen er- 

forderlich; der Schluss durch Wortaiialogie ist somit überflüssig. 17. Nuni. 5,13. 18. Dt. 19,15. 

35♦ 
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so ist dies eine Hauptnorm, dass überall, 
wo es "Zeuge" heisst, zwei zu verstehen 
sind, es sei denn, dass die Schrift ausdrück- 
lieh einzelner sagt. Der Allbarmherzige 

Jab.88י> 

117» 
K0t.22t 

117b 

S0t.47t> 

tJab. 

Jab.88b 

 בותכה ךל טורפייש דע םינש ןאכ ירה דע רמאנש
 אל איהו דה אלא הב תיל ירת אנמחר רמאו דהא
 ןמיהמ דהא דע אתיירואמד ןויבו הרוסא השפתנ
 םוקמ לכ°אלוע רמא אהו היל שיחכמ יצמ יכיה ךדיא

sot.471> ויירבד ןיאו םינש ןאב ירה דהא דע הרות הנימאהש •י sagt nun, dass, wenn zwei [Zeugen] nicht 
 vorhanden sind, sondern nur einer, und sie התיה אל ינת אלוע רמא אלא םינש םוקמב דחא לש
 nicht ertappt'Vorden ist, sie [ihrem Mann] יברו התוש• התיה אל קחצי יבר רמא ןבוי* התו*ש
 -verboten sei. — wieso kann, wenn der ein אלועד'’ אישק אייה יברל התוש• התיה רמא אייח
 -zelne Zeuge nach der Gesetzlehre glaub ןנת הז רחא הזב ןאכ תחא תבב ןאכ אישק אל
 ,würdig ist, der andere ihm widersprechen התיה תאמטנ אל םירמוא םינשו“תאמטנ רמוא דע !0
 -üia sagte doch, dass überall, wo die Ge יברד אתבוית התוש התיה אל דחו דח אה התוש
 setzlehre einem einzelnen Zeugen geglaubt אפיס אמיא ךימעטילו אייה יבר ךל רמא אייה
 hat, er als zwei gilt, und die Worte eines אל תאמטנ אל רמוא דחאו"תאמטנ םירמוא םינש
 -einzelnen sind ja zweien gegenüber ungil הלוב אלא התוש התיה" דחו דח אה התוש התיה

®7b 5! הימהנ יבר אינתד° איה הימחנ יברו תודע ילוספב tigl? Vielmehr, sagte üla, lese man: trinkt 
ul רחא ךלה דחא דע הרות הנימאהש• םוקמ לכ רמוא sie nicht". Ebenso liest R. Ji9haq: trinkt 

 .sie nicht. R. Hija aber sagt, sie trinke woi *םישנא ינשכ דחא שיאב'*םישנ יתש• ושעו תועד בור
 Gegen R. Hija ist ja ein Einwand aus — דחא דע אתאד אכיה לכ ירמאד אכיאו' דחא שיאב

,)5a,17b ןיימד דחא דעכ ימני^סישנ האמ° וליפא ארקיעמ רשכ der Lehre Ülas zu erheben!? — Das ist kein 
 Ein wand; das eine, wenn gleichzeitig, das ארקיעמ השא יאתאד ןינכ“* ןניקסע יאמב אכה°’* 20
 andere, wenn hintereinander". — Es wird םוקמ לכ רמוא הימחנ יבר יכה הימחנ יברדל^דצרתו
 -gelehrt: Wenn einer sagt, sie habe sich ver •ושעו תועיד בור רהא ךלה דחא דע הרות הנימאהש
 unreinigt, und zwei sagen, sie habe sich דהא"* שיאב םישנא ינשב תחא הש^אב םישנ יתש

nicht verunreinigt, so muss sie trinken. 
Demnach trinkt sie nicht, wenn es einer 
und einer sind; dies ist eine Widerlegung 
der Ansicht R. Hijasl?— R. Hija kann dir 
erwidern: wie ist nach deiner Ansicht der 

Schlußsatz zu erklären: wenn zwei sagen, sie habe sich verunreinigt, und einer sagt, 
sie habe .sich nicht verunreinigt, so trinkt sie nicht. Demnach muss sie trinken, wenn 
es einer und einer sind!? Vielmehr spricht die ganze Lehre von unzulässigen Zeugen“, 
und zwar nach R. Nehemja, denn es wird gelehrt: R. Nehemja sagte: Ueberall, wo 
die Gesetzlehre einem einzelnen Zeugen geglaubt hat, richte man sich nach der 
Mehrheit der Personen^ Zwei Weiber gegenüber einem Mann haben somit dieselbe 
Bedeutung wie zwei Männer gegenüber einem Mann. Manche sagen: Wenn der ein- 
zelne Zeuge zuerst gekommen ist, so gelten auch hundert Weiber als ein Zeuge'"' 
und hier wird von dem Fall gesprochen, wenn zuerst ein Weib gekommen ist. Die 
Lehre R. Nehemjas ist wie folgt zu erklären: R. Nehemja sagte: Ueberall, wo die 
Gesetzlehre einem einzelnen Zeugen geglaubt hat, richte man sich nach der Mehr- 
heit der Personen. Zwei Weiber gegenüber einem Weib haben dieselbe Bedeutung wie 

19. Nach dem T. an ihr keine Gewalt angewandt worden ist; cf. S. 259 Z. 7. 20. Da sie durch 

einen Zeugen als überführt gilt. 21. Wenn die einander widersprechenden Zeugen ihre Aussagen 

gleichzeitig machen, so ist einer nicht bevorzugter als der audere u. ihr Zeugnis ist aufgehoben; sobald 

aber die Aussage des einen vom Gericht anerkannt worden ist, kann der andere ihm nicht mehr wider- 

sprechen. 22. Weibern od. Sklaven; er lehrt hier, das 2 unzulässige Zeugen einem zulässigen wider- 

sprechen können. 23. Die tauglichen u. die untauglichen Zeugen gleichen einander. 24. Somit 

können diese ihm nicht widersprechen, da hierbei sein Zeugnis als Aussage zweier Zeugen gilt, während 

diese nur die Bedeutung eines einzelnen Zeugen haben. 

 18 (M — התוש...ח״רו...ןכו) || M 19 -|- ל M 20 jj דעו

M 22 II התיה אל []׳וא דעו M 21 |1 ׳םטנ [אל] ׳וא דחא 
 — התיה M 23 r תחא השאב !| M 24 — ימנ || 25

— M 28 II יברל M 27 ]! ןוגכ — M 26 !| ו -f B 

 דחא.
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 ימד אגלפו אגלפ יכ'“ דחא שיאב םישנ““ יתש לגא
 ןנילזא יכ אמיתד והמ יל המל תודע ילוספב יתרתו
 אק ןנילזא אל אלוקל לבא ארמוחל תועיד בור רתב

 :ןל עמשמ

29 P 30 1| םישגא M ןיימד 'גלפו אגלפכ. 

zwei Männer gegenüber einem Mann; zwei 
Weiber aber gegenüber einem Mann gel- 
ten als Hälfte gegen Hälfte“'. — Wozu sind 
zwei Hehren“''hinsichtlicl1 der unzulässigen 
Zeugen nötig!? — Man könnte glauben, 
nur erschwerend richte man sich nach der 
Mehrheit der Personen, nicht aber erleichternd, so lehrt er uns““. 

SIEBENTER ABSCHNITT 

1 Ber.40D 

Seb.aga 5 רשעמ יודיוו הטוס תשרפ ןושל לכב ןירמאנ ול 
 תעובשו ןוזמה תכרבו הלפתו עמש תירק‘
 שדוקה ןושלב ןירמאנ ולאו° :ןודקפה תעובשו תודעה 1י!ו
 □ינהכ תכרב תוללקו תוכרב הצילחו םירוכיב ארקמ
 הפורע הלגע תשרפו ךלמה תשרפו לודג ןהכ תכרבו

 10 ארקמ“ :םעה לא רבדמש“ העשב המחלמ חושמו

 ןלהלו ךיהלא ׳ה ינפל תרמאו תינעו" רציכ םירוכיב
 שדוקה ןושלב ןלהל'המ ורמאו םיולה ונעו" רמוא אוה
 הרמאו התנעו״דציכ הצילח":שדוקה ןושלב ןאכ ףא[' י
 ןושלב ןלהל' המ ורמאו םיולה ונעו רמוא אוה ןלהלו

 15 רמוא הדוהי יכרי שדוקה'ןושלב ןאכ ףא שדוקה'

1 M + 2 || ו M 3 1| רבדמ אוהש M -)- הרומאה היינע 

4 M — 5 1[ ה M — הזה...יבר. 

,H 
.26,9 

fOLGENDES darf in jeder Spra- 

CHE GESPROCHEN WERDEN; DER Ab- 

SCHNITT VON DER EhEBRUCHSVERDÄCH- 

TIGTEN, DAS BEKENNTNIS DES ZEHNTEN׳, 

DAS Semä“, das Gebet, der Tischsegen, 

DER Zeugniseid'UND der Depositeneid'. 

Folgendes muss in der Heiligenspra- 

che gesprochen werden : DER ABSCHNITT 

DER Erstlinge', die Hali9ah‘, die Segen 

UND die Flüche“, der Priestersegen', 

DER Segen des Hochpriesters“, der Kö- 
NIGSABSCHNITT׳“, DER ABSCHNITT VOM GE- 

UND DIE Rede 

AN DAS Volk'“. 

NICKBROCHENEN KaLB", 

DES Kriegsgesalbten 

Der Abschnitt der Erstlinge, [denn es heisst:] sollst a71heben tmd spre- 

chen iwr dem Herrn, deinem Gott^ und dort“'HEISST ES: die Leviten sollen an heben 

71nd sprechen•^ wie dort in der Heiligensprache, ebenso auch hierbei in der 

Heiligensprache. Die Hali^ah, [denn es heisst:]soll anheben und sprechen^ 

UND DORT heisst ES: die I^eviten sollen an heben und sprechen\ WIE dort in der 

Heiligensprache, ebenso auch hierbei in der Heiligensprache. R. Jehuda er- 

25. Dh. wie 2 einzelne Zeugen; wenn sie gleichzeitig kommen, ist die eine Aussage durch die an- 

dere aufgehoben, wenn aber der einzelne Zeuge, dessen Aussage in diesem Fall gütig ist, zuerst kommt, 

so können jene ihm nicht mehr widersprechen. 26. Die verschiedenen Fälle in der Misnah, die 

dasselbe (cf. N. 22) lehren. 27. Einen Fall, in welchem sie trinken muss, u. einen Fall, in welchem 

sie nicht trinken muss. 1. Beim Ablauf der Frist für die Entrichtung desselben; cf. Dt. 26,12ff. 

2. Cf. S. 246 N. 79. 3. Cf. Bd. vij S. 613 N. 1. 4. Od. Beweiseid; cf. Bd. vij S. 737 N. 1• 

5. Bei der Darbringung derselben; cf. Dt. 26,2ff. 6. Die bei der Ablehnung der Schwagerehe (cf. 

S. 163 N. 10) zu sprechenden Formeln; cf. Dt. 25,9. 7. Die die Jisraeliten beim Ueberschreiten des 

Jarden sprachen; cf. Dt. 27,Uff. 8. Cf. Num. 6,23ff. 9. Am Versöhnungstag. 10. Den 

er am Ausgang des Hüttenfestes vorzutragen hatte; Ausführlicheres weiter. 11. Bei einem unaufge- 

klärten Mord; cf. Dt. 21,lff. 12. Cf. Dt. 20,2ff. 13. Dt. 26,5. 14. Ib. 27,14. 15. Ib. 25,9. 
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1v1 תוברב°:הזה ןושלב רמאתש דע הככ [הרמאו] התנעו klärte: [Es heisst:] sie soll anheben und 

 jc, sie muss diesen Wortlaut/» ואכו ןדריה תא לארשי ורבעש ןויכ רציכ תוללקו

 ,spRECHEN‘^ Die Segen und die Flüche ^םכש דצבש ןורמושבש לכיע רה לאו □יוירג רה לא
Dt.n,30 ןדריה רבעב המה אלה° רמאנש הרומ ינולא לצאבש' aus die Jisraeliten den Jarden über- 
G5 '״.12,6 םוקמ דע ץראב םרבא רבעיו° רמוא אוה ןלהלו ׳וגו schritten und zu dem Berg Gerizim 

 .und dem Berg Ebal in Somron kamen םבש ןלהל רומאה הרומ ןולא המ הרומ ןולא דע םבש

 Diese befanden sich bei Sekhem neben ולע םיטבש השש םבש ןאכ רומאה הרומ* ןולא ףא
 dem Terebinthrnhain Moreh, denn von ’רה שארל’ ולע םיטבש הששו םיוירג רה שארל
 -diesem heisst es:V6’ sind jenseits des jar עצמאב הטמל םידמוע ןוראהו םיולהו םינהבהו לביע

 deij&c. und dort'’heisst es: und Abram לבו׳״םינהבה תא םיולהו ןוראה תא ןיפיקמ םינהבה !0

 ,durchzog das Land bis an den Ort Sekhem וירטשו וינקזו לארשי לבו״רמאנש ןאכמו ןאבמ לארשי 33

 bis an denTerebinthenhainMoreh^wiEnoviic םהינפ ובפה 'וגו'ןוראל הזמו הזמ םידמוע ויטפשו

 mit Terebinthenhain Moreh Sekhem אל רשא שיאה ךורב הכרבב וחתפו םיזירג רה יפלב
 bezeichnet ist, ebenso ist auch hier םהינפ וכפה ןמא״ןינוע ולאו ולאו״הכסמו לספ השעי

D1.?7,15 5! רשא שיאה רורא° הללקב וחתפו לביע רה יפלב mit Terebinthenhain Moreh Sekhem 

 bezeichnet. Sechs S'fämme stiegen auf ןירמוגש׳^ע ןמאףינוע ולאו ולאו״הכסמו לספ השעי
 die Spitze des Bergs Gerizim und sechs ונבו םינבאה תא ואיבה ךכ רחאו תוללקו תוכרב

 Stämme stiegen auf die Spitze des ירבד לכ תא וילע'^ ובתכו דיסב והודסו חבזמה תא
 Bergs Ebal, während die Priester und ^‘׳׳’■"■»תא ולטנו בטיה ראב°רמאנש ןושל םיעבשב'’הרותה

coi.b :20 ןמוקמב ונלו° ואבו םינבאה die Eeviten mit der [Bundes]lade un- 

Nni.5,21 ןהבה^רמאו״ביתכדי׳ןלנמ הטוס תשרפ ,ארמג ten in der Mitte stehen blieben. Die 
 Priester umgaben die [BundesJlade, die ןיע־ימשמךנבר ונת :רמוא'’אוהש ןושל לכב השאל
 Eeviten die Priester, und ganz Jisrael התוש איה המ לע תעמוש איהש ןושל לכב התוא

6 M 7 || רהלו ׳רג רהל P 8 !! רב M — יי הרומ Q 

M 10 || רהל M 11 'ן ןכימ םיולה תא ׳רשיו M ולא ויהו 

12 f- M- ׳ואו |M 13 j 14 [| ׳מוג ויהש M 15| ןהילע j 

P — 16 !; ה M + 17 |ן ׳אזה M — 18 : ׳תבר M 

 .ןיעיבשמ M 20 |] עמוש M 19 j] השאה לא

BEFAND SICH AN DER EINEN UND AN DER 
ANDEREN Seite, wie es nmsST-Lund ganz 

Jisrael, seine Aeltesten, seine Beamten und׳ 
seine Richter standen zu beiden Seiten der 

Lade Scc. Sie wandten das Gesicht ge- 

GEN DEN Berg Gerizim und begannen mit dem Segen: Gesegnet sei der Mann, 
DER KEIN GESCHNITZTES UND KEIN GEGOSSENES GÖTZENBILD MACHT. UnD DIESE 
UND JENE ANTWORTETEN: xÄMEN. HIERAUF WANDTEN SIE DAS GeSICHT GEGEN DEN 
Berg Ebal und begannen mit dem V\XQ.YiJVerflucht sei der Mann, der ein geschnitz- 

tes oder gegossenes Götzenbild macht. Und diese und jene antworteten: Amen. Und 
SO beendeten sie die Segen und die Flüche. Alsdann holtf:n sie die Steine, 
errichteten den Altar, bestrichen ihn mit Kalk und schrieben auf diese die 

Worte der Gesetzlehre in den siebzig Sprachen, wie es heisst: 71nd 

gut. Hierauf nahmen sie die Steine^’und kamen und übernachteten auf ihrem 

Platz'’. 
GEMARA. Woher dies vom Abschnitt der Ehebruchsverdächtigten? — Es heisst: 

^\icr Priester spreche zum Weib, in jeder Sprache, die er spricht. 
Die Rabbanan lehrten: Man erkläre ihr in irgend einer Sprache, die sie ver- 

steht, weshalb .sie trinken muss, woraus sie trinken muss, wodurch sie sich verun- 

16. Das W. "also" gehört zwar zum folgenden Satz, jed. wird es andeutungsweise auf den vorange- 

hendeu bezogen. 17. Dt. 11,30. 18. Weiter folgt: neben dem Terebinthenhain Moreh. 19. 

Gen. 12,6. 20. Jos. 8,33. 21. Dt. 27,15. 22. Ib. V. 8. 23. Nachdem sie auf 

dem Altar opferten, nahmen sie ihn auseinander. 24. In Gilgal, wo sie ihn wiederum errichteten; cf. 

Jos. Kap. 4. 25. Num. 5,21. 
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reinigt hat und wieso sie sich verunreinigt תאמטנ איה המבו תאמטנ המ לע התוש איה המבו 
hat. Weshalb sie trinken muss: wegen der המבו הריתסו יוניק יקסע לע התוש איה המ לע 
Verwarnung und des Sichverbergens; wo- לע תאמטנ” המ לע שרה לש הריסמב התוש איה 
raus sie trinken muss: aus einer irdenen וא גגושב תאמטנ איה המבו תודליו קוהש יקסע 
Schale; wodurch sie sich verunreinigt hat: 5 איצוהל אלש המל ךכ לכו ןוצרב וא"סנואב דיזמב 
durch Scherz und Kinderei; wieso sie sich ביתכד ןלנמ :רשעמ יוריו :םירמה םימ לע זעל 
verunreinigt hat: ob fahrlässig oder vor- 28.13•'תיבה ןמ שדקה יתרעב"ךיהלא ׳ה ינפל תרמאו״ ״ 
sätzlich, ob gezwungen oder willig. — Wes- רמא רמוא אוהש ןושל לכב הטוסמ הרימא ףיליו 
halb dies alles? — Um das Fluchwasser ןלהל המ םיולמ''הרימא ףלילו ייבאל דיבז בר’'היל 
nicht in Verdacht zu bringen. 10 הינע’'ןינד שדוקה'ןושלב ןאכ ףא שדוקה'ןושלב 

Das Bekenntnis des Zehnten. Wo- אתדירג הרימא ןינד ןיאו הרימאו הינעמ הרימאו 
her dies? — Es heisst: V« sollst vor dem יהוי p ןועמש יבר אינת :הרימאו היינעמ 
Herrn, deinem Gott, sprechen: ich habe das לוקב ותונגו ךומנ לוקב והבש רמוא םדא רמוא 
Geheiligte aus dem Haus geräumt, und [durch םר לוקב ותונג רשעמה יודיו ןמייךומנ לוקב והבש םר 
das Wort] sprechen'ist von der Ehebruchs-15 ןנהוי יבר רמאהו םר לוקב ותונגו םירוכיב ארקממ 
verdächtigten zu folgern, dass es in jeder הלפת ונקת המ ינפמ''יהוי p ןועמש יבר םושמ’’ 
beliebigen Sprache erfolgen dürfe. R. Zebid ירהש'״ הריבע ירבוע תא’'שייבל אלש ידכ שהלב 
sprach zu Abajje: Soll doch [durch das אמית אל הלועל תאטה ןיב םוקמ״בותכה קלה אל 
Wort] sprechen, das bei den Eeviten'ge- ארקי אמט אמטו״ אינתדכ ורעצ אמיא אלא ותונג 
braucht wird, gefolgert werden: wie bei die-20 וילע םישקבמ םיברו םיברל ורעצ עידוהל ךירצ 
sen in der Heiligensprache, ebenso auch םיברל עידוהל ךירצ״רבד וב עריאש ימ לכו םימהר 

 יבר" רמא אפוג :םימהר וילע םישקבמ םיברו
 ונקית המ ינפמ יהוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנהוי

Lv.13,46 

 Sab.eyä י
,32 Mq.Bä 

Hol. 783 
Nid.663 

20 M + איה |P 21 j ןוצרבו |M 22 j — הטוסמ...יתרעב ij 

23 M 24 || ףילילו אריז ׳ר M 25 ]| המ הרימא b הרימא 

 II 27 ׳עמ יודיומ M 26 || ןיאו אתדירג הרימאמ אתדירג

M) — 28 ן| (םושמ M 29 ׳יפת םימכח ׳קת המ םושמ II 

M -- 30 |1 תא M אלש M 31 jj — םוקמ M 32 II 

 .םושמ י״ר — M 34 |1 ׳ברל ורעצ עידומ M 33 || עידומ

hierbei in der Heiligensprache!? — Man 
folgere von [den Worten] anhehen und spre- 

(://«^«”hinsichtlich [der Worte] anheben und 
sprechen, nicht aber folgere man von [den 
Worten] anheben und sprechen hinsichtlich 
[des Worts] sprechen allein^״. 

Es wird gelehrt: R. Simon b. Johaj 
sagte: Ein Mensch spreche sein Eob mit 
leiser Stimme und seinen Tadel mit lauter Stimme. Sein Eob mit leiser Stimme, wie 
dies beim Bekenntnis des Zehnten der FalEist; seinen Tadel mit lauter Stimme, wie 
dies beim Eesen des Erstlingsabschnitts der Fall" ist. — Wieso seinen Tadel mit 

V 

lauter Stimme, R. Johanan sagte ja im Namen des R. Simon b. Johaj, dass deshalb 
angeordnet worden sei, das Gebet leise zu sprechen, um die Sünder" nicht zu beschä- 
men, denn die Schrift hat auch zwischen einem Sündopfer und einem Brandopfer 
nicht unterschieden"!? — Eies nicht: seinen Tadel, sondern: sein Eeid. So wird auch 
gelehrt:/ unrein! rufe er, er muss sein Eeid dem Publikum kund tun, damit 
das Publikum für ihn um Erbarmen flehe. Ebenso soll jeder, dem etwas passirt ist, 
sein Eeid dem Publikum kund tun, damit das Publikum für ihn um Erbarmen flehe. 

V 

Der Text. R. Johanan sagte im Namen des R. Simon b. Johaj: Man ordnete des- 

26. Dt. 26,13. 27. Das auch bei der Ehebruchsverdächtigten gebraucht wird. 28. Cf. Dt. 27,14. 

29. Bei den Eeviten werden diese beiden Worte gebraucht. 30. Es ist daher von der Ehebruchsver- 

dächtigten zu folgern, bei der ebenfalls nur das W. ״sprechen^^ gebraucht wird. 31. Hierbei berichtet 

man zu seinem Lob, dass man das Gebot richtig ausgeübt habe (cf. Dt. 26,13,14), u. da die Schrift nur den 

Ausdruck "sprechen'' gebraucht, so wird es leise gesprochen. 32. In diesem wird die nicht vornehme 

Herkunft der Jisraeliten erwähnt, u. hierbei werden die Ausdrücke "anheben" u. "sprechen" gebraucht, mit 

lauter Stimme. 33. Die beim Gebet ihre Sünden bekennen. 34. Durch die Herrichtung auf einem 

besonderen Platz, damit man nicht wisse, wer das Opfer wegen einer Sünde darbringt. 35. Lev. 13,45. 
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 halb an, das Gebet leise zu sprechen, um ירהש הריבע ירבוע תא ’ שייבל אלש שחלב הלפת'

 die Sünder nicht zu beschämen, denn die אהו אלו“ הלועל תאטח ןיב םוקמ בותכה קלח אל

 -Schrift hat auch zwischen einem Sündop הטמל הלוע םדו הלעמל’ תאטח םד םימד אכיא

 -fer und einem Brandopfer nicht unterschie רכז הלוע הבקנ תאטח אכיאהו’*עדיד אוה ןהכ“םתה

 den. Etwa nicht, [ein Unterschied] erfolgt אביא יאמ הריעש השבכ^הנית הילאב איפכימ םתה ■י

 -ja beim Blut[sprengen], das Blut des Sünd היל יעביאד הישפנ"ףיסכימ אקד והיא םתה׳י״רמימל

 -opfers wird oben’Vnd das Blut des Brand הדובעד תאטה הריעש יתיימ אקו השבכ^ייותיאל

 opfers wird unten’^[gesprengt]!? — Da weiss םתה רמימל אכיא יאמ הריעש ואלד אינס^״אלד הרז

 es nur der Priester. — Es gibt ja noch ’'*עמשי תירק זהיל רפכנד יביה יכ ליזינו ףיסכינ♦

 -folgenden: als Sündopfer wird ein Weib עמוש התאש ןושל לכב לארשי עמש° ביתכד ןלנמי^ס

]7a םימכחו יבר ירבד הבתככ“ עמש תירק° ןנבר ונת chen und als Brandopfer wird ein Männ- 

 eben dargebracht!?—^ Sie”werden mit dem ויהו ארק רמא‘'יברד אמעט יאמ ןושל לכב םירמוא®’®

 -Fettschwanz bedeckt. — Allerdings bei ei התאש ןושל לכב עמש ארק רמא ןנברו והי ןתייווהב

 ?!nem Uamm, wieso aber bei einer Ziege הנארקי אלש אוהה ויהו ביתכ אה ימנ ןנברו עמוש

 Er selbst ist es, der sich beschämt; er — היל אקפנ הילנמ ערפמל הנארקי אלש יברו ערפמל !5

 könnte ein Eamm darbringen, und bringt עמשמ אל םירבדה םירבד ןנברו םירבדה םירבדמ

 -eine Ziege dar. — wie ist es aber hinsicht עימשהל היל יעבימ אוהה״עמש ביתכה ימנ יברו והל

 lieh des Sündopfers wegen Götzendienstes ןאמב הל^״ירבס ןנברו ךיפבי^איצומ התאש המ ךינזאל

 zu erklären, als welches er nichts anderes אמיל אצי ונזאל עימשה אלו עמש תא ארוקה’°רמאד

 -als eine Ziege darbringen kann!? — In die אקלם’'יאד הרמאנ ןושל לכב הרותה לכ°יבר רבסק 3320

 -sem FalUsoll er auch beschämt werden, da המל אנמחר בתכד ויהו הרמאנ שדוקה ןושלב ךתעד

 .mit ihm vergeben werde ןנבר ירבפק אמיל עמש ביתכד םושמ ךירטציא יל

 :Das Semä. Woher dies? — Es heisst אקלס^׳יאד הרמאנ שדוק’ךושלב הלוכ הרותה לכ
^'^hörc JisraS^ in jeder Sprache, die du ver- 

stehsU. 

Die Rabbanan lehrten: Das Semä ist 

in der UrschrifUfzu lesen] — Worte Rab- 

bis; die Weisen sagen, in jeder Sprache. 

Was ist der Grund Rabbis? — Die Schrift 

35 M — אלו MP 36 H 37 11 הלעמל ע״דו ׳טמל (M 

 11 םתה — M 40 H ׳בשכ M 39 !j ירהו M 38 !j (ןהכ —

41 M -|- א MB 42 H 43 |1 יכס M 44 יכ והיא ףיסכימ II 

M — 45 || ןלנמ P םבתככ f- M 46 II- ד M 47 II 

 II 50 הל — M 49 II ךיפמ B 48 |1 ךנזאל עמשה ל״מ

P — 51 || יבר...ארוקה M — ד״ם j- M 52 II- ה. 

sagt:‘'V3־ sollen sein^ sie müssen bei ihrem ״sein" verbleiben. —^ Und der der Rabbanan? 

— Die Schrift sagt: höre^ in jeder Sprache, die du verstehst. — Und die Rabbanan, 

es heisst ja auch: es solle71 sein'!} — Dies besagt, dass man es nicht rückwärts lese. — 

Woher entnimmt Rabbi, dass man es nicht rückwärts lese? — Er folgert es aus diese 

Worte. — Und die Rabbanan!? — Sie folgern nichts aus diese Worte.— Und Rabbi, es 

heisst ja auch höreil — Dies besagt, dass man seine Ohren hören lasse, was der Mund 

spricht. — Und die Rabbanan!? — Sie sind der Ansicht desjenigen, welcher sagt, dass, 

wenn man das Semä gelesen und es seine Ohren nicht hat hören lassen, man der 

Pflicht genügt habe. — Es wäre anzunehmen, dass Rabbi der Ansicht ist, die ganze 

Gesetzlehre dürfe in jeder Sprache vorgetragen werden“, denn wenn man sagen woll- 

te, nur in der Heiligensprache, so brauchte ja der Allbarmherzige [das Wort] sein nicht 

geschrieben zu haben“. — Dieses ist nötig, da es höre heisst“. — Es wäre anzunehnien, 

dass die Rabbanan der Ansicht sind, die ganze Gesetzlehre dürfe nur in der Heili- 

36. Oberhalb bezw. unterhalb des roten Strichs um die Mitte des Altars. 37. Die Geschlechts- 

teile der geschlachteten Opfertiere. 38. Bei einer so schweren Sünde. 39. Dt. 6,4. 40. Das 

W, עמש hat auch den Begriff verstehen. 41. In hebräischer Sprache. 42. Dt. 6,6. 43. Bei 

der Rezitation im Bethaus. 44. Um anzudeuten, dass dieser Abschnitt in der Heiligensprache ge- 

lesen werden müsse. 45. Woraus man das Entgegengesetzte entnehmen könnte. 
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g-ensprache vorgetragen werden, denn wenn ייל ה!כל אנמחר בתכד עמש“ ןושל לבב ךתעד 
man sagen wollte, in jeder Sprache, so לב אייה ־ימחר 5הלפת :ולהו בלתבד שושמ ךלרטציא 
brauchte ja der Allbarmherzige [das Wort] בר רמאהו“ ןושל לבב הלפתו ילצמ יעבר יכלה“ S0t.12־> 

höre nicht geschrieben zu haben. — Die- תלמרא ןושלב ויכרצ םדא לאשי לא םלועל הדוהל 
ses ist nötig, da es sollen sein heisstA 5 ןלא ימראילושלב ויכרצ לאושה לכ ןנהול יבר רמאד 

Das Gebet. Es ist nur ein Flehen, תרשה יכאלמ ןלאש יפל ול ןךרקזנ תרשיה יכאלמ 
und man tue es in jeder beliebigen Spra- רובצב אהי דלהלב אה אלשק אל ימראילושלב ןלרלכמ 
che. — Darf das Gebet denn in jeder Spra- אלנתהו ימרא ןושלב ןלרלכמ תרשה יכאלמ ןלאו 
che verrichtet werden, R. jehuda sagte ja, םישדקה שדק תיבמ לוק תב^יעמש לודג ןהכ ןנחול° 
dass man seine Wünsche nicht in aramä- 10 אברק אהנאל” ולזאד אילט והצנ רמוא אוהש 
ischer Sprache vortrage, denn R. johanan תב^^עמשש קידצה ןועמשב השעמ בושו איבוטנאל** 

sagte, dass, wenn man seine Wünsche in תליטב רמוא אוהש םישדקה לשדק'^ תיבמ לוק 
aramäischer Sprache vorträgt, die Dienst- גרהנו אלכיה לע האתייאל^'האנש רמאד אתדלבע 
engel^hm nicht zur Verfügung stehen, weil ונוויכו העש התוא ובתב^^יתורימ ולטבו סגלקפנ'^' 

die Dienstengel die aramäische Sprache !5 לוק תב אמיא תלעב לא םירמוא ולה^״למרא ןושלבו 
nicht verstehen!? — Das ist kein Einwand; הוה לאירבג אמיא^ריעב לאו אדלבע יעומשאלד לנאש• 
das eine gilt von einem einzelnen und das 801.360תכרב :ןושל םיעבש ודמילו לאירבג אב° רמ רמאד 
andere von einer Gemeinschaft״. —Verste- 1.8,10ךיהלא ׳ה תא תכרבו תעבשו תלכאו°בלתכד :ןוזמה ט 
hen denn die Dienstengel nicht die aramä- בלתכד :תורעה תעובש :ךרבמ התאש ןושל לכב 
ische Sprache, es wird ja gelehrt: Johanan 20 אלהש ןושל לכב הלא לוק העמשיו אטחת לכ שפנ[ו]’>-v.6,11 

der Hochpriester hörte einen [himmlischen] אטחת אטחת אלתא° :ןודקפה תעובש :תעמוש !“;?,'gaי 
Widerhall aus dem Allerheiligsten ertö- 56 !| ׳ימרא M 55 i: אכיה mp 54 ji הרמאנ + M 53 

nen: Gesiegt haben die Jünglinge, die nach :ן ׳טנאב M 58 j (וחגאל P) 57 j: ק״ב — P .תב — M 

Antiochien in den Krieg gezogen sind‘'l 62 j| האנתיאל P 61 ji שדק B 60 תב — MP 59 

Ferner hörte einst Simon der Gerechte fol- ןושלבו ש״א ונויכו M 63 ן; םלקסק M 

genden [himmlischen] Widerhall aus dem ^ '' ^ 

Allerheiligsten ertönen: Aufgehört hat die Götzenanbetung''^ die der Feind in den 

Tempel bringen wollte. Damals wurde Caius Caligula^Vrschlagen und seine Verordnun- 

gen wurden aufgehoben. Sie schrieben die Stunde auf, und es stimmte genau. Dies 

wurde in aramäischer Sprache gesprochen!? — Wenn du willst, sage ich, bei einem 

[himmlischen] Widerhall sei es anders, da man ihn verstehen^soll; wenn du aber willst, 

sage ich, es sei Gabriel gewesen, denn der Meister sagte: Gabriel kam und lehrte ihiü“ 

die siebzig Sprachen. 

Der Tischsegen. Denn es heisst: 7virsl essen 7md satt sein, nnd sollst den 
Herrn, deinen Gott, preiscn\ in jeder Sprache, in der du preisest. 

Der Zeugniseid. Denn es heisst:®hc^:?2מ jemand gesündigt, indem er die Stimme ei- 
ner Beeidigung gehört hat] in jeder Sprache, die er gehört hat. 

Der Depositeneid. Dies ist durch [das Wort] vergehe7t'S0m Zeugniseid zu folgern. 

46. Die das Gebet vor Gott bringen. 47. Eine solcbe benötigt der Dienstengel nicht. 48. 

Diese in ihrem aramäischen Wortlaut mitgeteilte Weissagung ist wol von einem Engel gesprochen worden. 

49. Die Erklärung R.^j.s zu dieser Stelle ist sprachlich falsch. Hier wird offenbar auf die Verordnung des 

Caius Caligula Bezug genommen, seine Büste im Tempel aufzustellen, die mit seiner Ermordung aufgeho- 

bell wurde. Unter קידצה ןועמש ist wol ein Hochpriester namens Simon zu verstehen. 50. Unser Text 

hat das verderbte Compositum סגלקסג, richtiger hat eine Parallelstelle im jer. T. (Sota 24^) סקילו.ו סייג. Die- 

ser Satz ist, wie aus der Sprache zu ersehen, eine Erklärung des ersteren; die Parallelstelle im jer. T. hat 

nur diesen als Weissagung u. nicht den vorangehenden. 51. Er wurde daher in der Umgangs.sprache 

gesprochen. 52. Den Joseph; cf. S. 295 Z. 20ff. 53. Dt. 8,10. 54. Dev. 5,1. 55. Das 

auch lieim Zeugniscid geliraucht wird; cf. Dev. 5,1,21. 

36 Talmud Bd.V 
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 -Folgendes muss in der Heiligen ארקמ שדוקה ןושלבךירמאנ ולאו :תודעה תעובשמ
Dt.26,5 חו;ן^ן רציכ םירוביב ארקמ רע רב הצילחו םירוכיב spräche gesprochen werden: der Erst- 

ih.27,u □יול,ר ונעו° רמוא אוה ןלהלו ךיהלא ׳ה ינפל הרמאי lingsabschnitt, dieHali^ah &c. bis: der 

 Erstlingsabschnitt, [denn es heisst:] ןלהל הרומאה היינע המ לארשי שיא^^לב לא ורמאו

 -dtt sollst nnhehen 2md vor dem Herrn, dei והיייפוג םיולו :שדוקהףושלב ןאב ףא שרוקה ןושלב 5

 :ncm Gott, sprechen^ und dort heisst es םר לוק אבה ביתכ השממ לוק לוק איתא ןלגמ

 die Leviten sollen an heben und zum ganzen יהמ לוקב וננעי םיהלאהו רבדי השמ(ו)° םתה ביתכו

 -e dort das Anhe־Volk pisrae'l sprechen-, w1 הצילח :שדוקה^ ןושלב ןאכ ףא שדוקה^ ןושלב ןלהל
 ben in der Heiligensprache erfolgt יעבימ היל ידבע יאמ הבכ יאה ןנברו :רבו^דציכ

jab.104i),רככ הכמ הדוהי יברו בכעמ השעמש’°רבדל° והל !oist, ebenso auch hierbei in der Heili- 
coi.b יאה הדוהי יברו“ והל''עמשמ אל הבכ הכ ןנברו gensprache. Woher dies von den Leviten 
ot.25,9 ירומגאל היל יעבימ היל דיבע יאמ הרמאו התנעו° selbst? — Dies ist aus [dem Wort] Stimme 

 zu folgern, das auch bei Moseh gebraucht היינע^דיינע השממ לוק ףלילו”שדוקה ןושלבד׳יםיולל
 ,wird; hierbei heisst ^%-Smit lauter stimme הדוהי יבר יכה ימנ אינת רימנ אל לוק^יילוק רימנ

 und dort heissEes: Moseh redete und Gott וניא הרימאו היינע הככ הכ רמאנש םוקמ לכ רמוא !5

Nm,6,23 ,דצילהד הכב וכרבת הכ° הכ שדוקה' ןושל אלא antwortete ihm mit der Stimme-, wie dort 
 -in der Heiligensprache, ebenso auch hier ןויכ דציכ תוללקו תוכרב :םיולד הרימאו היינע

Dt.11,30המה אלה°ןנבר ונת :רב ןדריה תא לארשי ורבעש bei in der Heiligensprache. 
 .Die Hali^ah, [denn es heisst:] &c הדוהי יבר ירבד ךליאו ןדריל” רבעמ ןדריה רבעב

t 20 °ן*ראב° תהרוז המהש םוקמ שמשה אובמ ךרד ירהא Wofür verwenden die Rabbanan [das Wort] 
 also^^ — Hieraus entnehmen sie, dass jede לביע רהו םיזירנ רה ולא הברעב בשיה ינענכה

!b!לצא° לגלגל ךומס׳י^לגלגה לומ° םייתוכ ןהב ןיבשויש der Handlungen” unerlässlich sei. — Und 
R. jehuda'^!? — [Er folgert es] aus so, alsd\ 

— Und die Rabbanan!? — Ihnen leuchtet 
[die Auslegung aus] so, also nicht ein. — 
Wofür verwendet R. Jehuda [die Worte] 
sie hebe an und sprechel — Diese sind nö- 
tig, um zu folgern, dass die Leviten‘’'in der 

Heiligensprache sprachen. — Dies ist ja durch [das Wort] Stimme von Mosel! zu 
folgern!? — [Die Wortanalogie aus dem Wort] anhebeji ist ihm überliefert worden‘^ 
nicht aber die aus [dem Wort] Stimme. Ebenso wird auch gelehrt: R. Jehuda sagte: 
Ueberall, wo ^•iPo, also, anheben und sprechen heisst, hat es in der Heiligensprache zu 
erfolgen. So, [es heisst:]^^.572־ sollt ihr segnen-, also, bei der Hali9ah; anheben und spre- 

dien, bei den Leviten. 
Die Segen und die Flüche, als die Jisraeliten den Jarden überschritten 

&C. Die Rabbanan lehrten-.^Siehe, sie sind jenseits des Jarden, über "jenseits des Jar- 
den^' hinaus®^ — Worte R. Jehudas. Hinter dem Weg des Sonnengangs, wo die Sonne 
aufgeht“ Im Land des Kenaäniters, der in der Ebene 7vohnt, das sind der Berg Geri- 
zim und der Berg Ebal, wo die Samaritaner wohnen. Gegenüber Gilgal, in der Nähe 

56. Dt. 27,14. 57. Ex. 19,19. 58. Aus dem RJ. dasselbe folgert. 59. Die im 

bezüglicheu Abschnitt genannt werden. 60. Woher entnimmt er dies. 61. Auch die kürzere 

I'orm הכ Cso) würde, wie weiter folgt, darauf deuten, dass es in der Heiligensprache erfolgen müsse, wenn 

aber die längere Form הככ (also) gebraucht wird, so deutet dies auch auf die Auslegung der Rabbanan. 

62. Bei denen (Dt. 27,14) ebenfalls das W. "anheben״ gebraucht wird. 63. Von seinem Lehrer; durch 

einen solchen Schluss darf selbständig nichts gefolgert werden; cf. Bd. ij S. 556 Z. 1. 64. Bei einer 

Angelegenheit, wo etwas zu sprechen ist. 65. Num. 6,23. 66. Dt. 11,30. 67. Weit entfernt 

von die.sem. 68. Das W. ירחא bedeutet: in einer Ifntfernung, dh. nicht direkt an der Ostseite des 

Jarden, sondern fern von diesem. 

66 M — 67 || דע...ןושלב M — 68 || שיא M שדק 

 יוא אוה ןלהלו ׳וגו הככ הרמאו התנעו M 69 ן| ןלנמ םתהו

 (שדק) ןושלב רמאתש דע הככ ׳מאו 'וא ׳והי ׳ד ׳וגו םיולה ונעו

 M 71 !ן השעמ אוהש B 70 || יאמ הזה יאה ןנברו :הזה

 מ + M 74 ü ףלינו M 73 jj (ישלבו M) 72 !| היל

75 M 76 11 ןדריה M + ה. 
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von Terebinthenham Moreh, םרבא רבע^ו“ רמוא אוה ןלהלו םכש הרמ ־ינולא ט״■ 
das ist Sekheni. Dort heisst es: imd Ahram הרומ ןולא המ הרומ ןולא דע םכש םוקמ דע ץראב 

durchzog das Land bis an den Ort Sekheni, ־יבר רמא אינת” םכש ןאכ ףא םכש ןלהל רומאה 
bis an den Terebinthenham M0reh\sn\^^0Tt םייתוכ ירפס יתפייז הז רבדב" יסוי יברב’'רזעלא 
initTerebinthenhainMorehSekhembezeich- 5 םכדיב םתילעה אלו םכתרות םתפייז םהל יתרמא 

net wird, ebenso ist es auch hier Sekhem. ונא qN‘ םכש הרומ ינולא םירמוא םתאש םולכ 

(Es wird gelehrt:) R. Eleäzar b. R. Jose er- הוש הרזנב*'הונדמל ונא םכשדדרומ ינולאש םידומ 
zählte: Durch das Folgende habe ich die המה אלה רמוא רזעלא יבר םותדמלייהמב םתא 

Bücher der Samaritaner als gefälscht^’nach- ךליאו ןדריה רבעמ יאד קריל ךומס ןדריה רבעב 

gewiesen. Ich sprach zu ihnen: Ihr habt 10 ךרד [ירהא] קריה תא םכרבעב היהו° ביתכ*' 

euer Gesetzbuch gefälscht", ohne dadurch ינענכה ץראב תעקוש המההש*’םוקמ שמשה אובמ 

etwas gewonnen zu haben”. Ihr sagt, der תועבגו םירה ןיב אלהו הברעב בשיה איה״ייוח ןחא 
Terebinthenhain Moreh sei Sekhem, auch יבר לגלגה תא ואר אל אלהו לגלגה לומ ןיבשוי ןה 

wir geben zu, dass der Terebinthenhain Mo- תוארהל אלא בותכה אב אל רמוא בקעי ןב^רזעילא 
reh Sekhem sei; wir wissen dies aus einer !5 ךרד הנושארב ןהל הארהש ךרדכ הינשב ךרד ןהל 

Wortanalogie, woher wisst ihr es!? R. Eie- וכל בושיב בשויה םימרכו תודשב אלו וכל ךרדב 

äzar erklärte: Siehe, sie sind jenseits des :תועבגו םירהב אלו וכל הברעב הברעב תורבדמב אלו 
jarden, in der Nähe des jarden, nicht über םוי לכב ןדריה תא לארשי ורבע דציכ° ןנבר ונת*'ו 
"jenseits des Jarden׳'hinaus, denn es heisst: רמאנש הליהת עסנ םויהו םילגד ינש רהא עסונ ןורא 

 םכינפל רבע] ןחאה לכ ןודא תירבה ןורא הנה° ■!“'-ט,ה] sobald ihr den Jarden überschritten habt. 20"‘־

Hinter dem Weg des Sonnengangswo die והואשנ םויהו ןוראה תאיי^ןיאשונ םיול םויו םוי לכב 

Sonne untergeht” Im Land des Kenaäni- יאשנ םינהכה ילגר תופכ*'הונכ היהו° רמאנש םינהכ״־י״ייט 

fers, das ist das Rand der Hiviter. Der in תומוקמ השלשב רמוא יסוי יבר° אינת”׳וגו ׳ה ןורא ׳50׳•« 

der Ebene wohnt\ sie wohnen ja zwischen וביסהשכו”ןדריה תא^רבעשכ ןוראה תא^״פינהכ ואשנ 

Bergen und Hügeln!? Gegenüber Giigai\ sie 25 ־ילגר ולבטינש ןויכו°ומוקמל והוריזההשכו והירי תאFo34.ו 
sahen ja Gilgal nicht!? R. Eliezer b. Ja- 

qob erklärte: Die Schrift will ihnen damit 

nur den Weg für die zweite [Wanderung] 

zeigen, wie sie ihn ihnen bei der ersten” 

gezeigt hat. Weg., geht den Weg, nicht 

durch Felder und Weinberge; der zvohnt, 

geht durch bewohnte Gegenden, nicht durch Steppen; in der Ebene, geht durch die 

Ebene, nicht über Berge und Hügel. 

Die Rabbanan lehrten: Wie überschritten die Jisraeliten den Jarden? An jedem 

anderen Tag zog die Rade hinter zwei Kohorten, an jenem Tag aber zog sie vor- 

an, wie es hAssilsiehe, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde zieht vor euch her. 

An jedem anderen Tag trugen die Reviten die Rade, an jenem Tag aber trugen sie 

die Priester, wie es heisst: es zvird geschehen, zjoie die Fussballen der Priester, die 

die Lade des Herrn tragen 8cc. Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Bei drei Gelegenhei- 

ten trugen die Priester die Rade: als sie den Jarden überschritten, als sie Jeriho um- 

zingelten"und als sie ihn auf seinen Platz" brachten. Als die Füsse der Priester ins 

69. Cf. Bd. vij S. 382 N. 24. 70. Der samaritanische Pentateuchkodex hat an dieser Stelle (Dt. 

11,30) noch die W.e םכש לומ (in der Uebersetzung םכש לבק), die im masor. Text, aber auch in den alten 

Uebersetzungen, fehlen. 71. Rieht, ohne dessen zu benötigen. 72. Dt. 27,4. 73. 

Fern von der Westseite, direkt in der Ostseite des Jarden. 75. Beim Auszug aus Mi9rajim. 76. 

Jos. 3,11. 77. Ib. V. 13. 78. Cf. Jos. 6,6. 79. In den salomonischen Tempel; cf. 

iReg. 8,3. 
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hcrahfiiessende Wasser blieb stehen, atifrecht 

stand es, zvie ein Damm. Wieviel betrug die 
Höhe des Wassers? Zwölf i\Iil zu zwölf Mil, 
entsprechend dem Hager Jisraels*'— Worte 
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 Wasser traten, wich das Wasser zurück, wie "’אובכו"רמאנש םהיירוחאל םייזבה'ורזח םיימב ביינהב s'Jg״,''
 es heisstzvie die Träger der Lade bis םיידררד םיימה ודמעיו ׳וגו ןדריה דע’"'ןוראה יאשנ

 zum jarden kamen Scc. zcnd das von oben םינש םימ לש ןהבוג” המבו דהא דנ ומק הלעמלמ

 לארשי הנהמ דגנב לימ רשע םינש לע” לימ רשע
 ןועמש ‘ברב׳“רזעלא יבר ול רמא הדוהי יבר ירבד
 םילק םימ”רמוא יוה םילק םימ וא לק םדא ךירבדל
 םימ ויהש דמלמףתוא ןיפטושו םימ ןיאב ןכ םא''

 R. Jehudas. R. Eleäzar b. R. Simon sprach תואמ שלשמ רתי ןיפיב יבג לע ןיפיכי״ןילועו ןישדגנ
 zu ihm: Wer ist leichter", ein Mensch oder רמאנש ברעמו חרזמ יכלמ לב ןתוא וארש דע לימ

if.s.'המי ןדריה רבעב רשא ירמאה יבלמ לכ עמשכ יהיו° das Wasser? — doch wol das Wasser, so- 
 -nnt'^müsste, nach deiner Ansicht, das Was שיבוה רשא תא םיה" לע רשא ינענכה יכלמ לבו
 ser kommen und sie mitreissen!? Dies lehrt סמיו םרבע דע לארשי ינב ינפמ ןדריה' ימ תא ׳ה
 vielmehr, dass das Wasser sich Schicht über ףאו לארשי ינב ינפמ חור דוע םהב היה אלו םבבל

ib.2,10 תא ונעמש יב° עשוהי יחולשל הרמא הנוזה בהר Schicht ansammelte und mehr als dreihun- 
i1),v.11 15 סמיו עמשנו״ביתבו ׳וגו ףוס םי ימ תא"'ה שיבוה רשא dert Mil in die Höhe stieg, so dass alle 
isot.8 סהל רמא ןדריב םדוע"׳וגו דוע המק אלו ונבבל Könige des Ostens und des Westens es sa- 

 -hen, wie es heisst:*‘'««V als es hörten alle K0 לע ןדריה תא םירבוע םתא המ לע ועד עשוהי

 nigc des Emori, zvcstseits des jarden, nnd alle רמאנש םכינפמ ןיראה יבשוי תא ושירותש^ תנמ

Nm.33,52 ^תא םא 'וגו םכינפמ ןיראה יבשי לב תא םתשרוהו" Könige des Kenaäni, die am Meer, dass der 

 Herr vor den Kindern jisraei das n ässer םכיתוא ןיפמושו םימ ןיאב ואל םאו בטומ ןב ןישוע ■■!יי

 -des jarden ausgetrocknet hat, bis sic hin ןהל רמא ןדריב םדוע םכתאו יתוא םכיתוא יאמ

J0S.4,5 רפסמל ומכש לע תהא ןבא שיא םבל ומירה"עשוהי 
 !»■״•6 תוא תאז היהת ןעמל" ביתכו ׳וגו לארשי' יטבש

über waren, da schmolz ihr Herz ztnd es zvar 

kein Mzit mehr in ihnen vor den Kindern 

 jisraci. Auch die Hure Rahabh sprach zu םינבאה המ רמאל רהמ(ל)םכינב ןולאשי יכ םכברקב
 den Boten jehosuäs:V^?/« zvir hörten, dass ןדריה תא תובא ורבעש םינבל ןמיס^׳וגו םכל הלאה 25

 ׳»■*•3 ךותמ'הזמ םכל ואש"עשוהי ןהל רמא ןדריב םדוע

92 M 93 ן| ודמעיו ויתודג לע אלמ ןדריהו הנחמה ברקב 

M 94 והבג M — 95 ' ס״עש לע P — 96 י, ק״מ 

MP — 97 ך״א j- B- 98 ״ אלא M 99 ״ ןיפיב —י 

M 1 רשא ןדריה M 2 ן ינפמ ףוס םי M — תא... 

 ןעמל ׳רשי ינב M 4 II ושריתש M 3 'י ׳וגו...ביתכו
5 M — 6 ןדריה...ןמים (M — ךותמ). 

der Lderr das llässer des Schiljmeers ver- 

trocknen Hess 8cc. Ferner heisst esTund zvir 

hörten zend unser LIerz schmolz imd es blieb 

nicht mehr 8cc. Als sie sich noch im Jar- 
den befanden, sprach Jehosuä zu ihnen: 
Wisset, weshalb ihr den Jarden übersclu'ei- 
tet: damit ihr die Bewohner des Lands vor 

euch austreibt, wie es heisstsollt alle Bezvohner des Lands vor euch austreiben Scc. 

Wenn ihr danach handelt, so ist es recht, wenn aber nicht, so wird das Wasser kom- 
men und euch mitreissen. — Was heisst euch*'? — Mich und euch. Als sie sich noch 
im Jarden befanden, sprach Jehosuä zu Wwien: Jeder z׳on etich nehme einen Stein auf 

die Schulter, entsprechend der Anzahl der Stämme Jisraci Scc. Ferner heisst damit 

dieses ein Wahrzeichen unter euch sei, zvenn eure Söhne künjtig fragen und sprechen: 

zvas bedeuten diese Steine Scc. Dies soll ein Denkmal für die Söhne sein, dass die 
Väter den Jarden überschritten haben. Als sie sich noch im Jarden befanden, sprach 

80. Jos. 3,15,16. 81. Sie überschritten den Jarden in einem Karre von 12 Mil, somit befanden 

sie sich in diesem die Dauer einer solchen Strecke, während das Wasser anstatt abwärts zu fliessen ent- 

sprechend in die Höhe stieg. 82. In der Bewegung, dh. wer bewegt sich schneller. 83. Als 

das Wasser die Höhe von 12 Mil erreichte, war ein Teil des Volks, das nicht so schnell wie das W׳asser 

^ing, noch im Jarden. 84. Jos. 5,1. 85. Ib. 2,10. 86. Ib. V. 11. 87. Num, 33,52. 

88. In der den Talmudisten überlieferten Barajtha heisst es םכיתוא anstatt םכתא, die Akkusativpartikel תא ist 

mit dem Suffix der 1. I’ers. sing. u. dem der 2. Pers. plur. verbunden. 89. Jos. 4,5. 90. Ib. V. 6. 
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 םינבא הרשע םיתש ןכה’ םינהנה ילגר בצממ ןדריה
 רשא ןולמב םתוא םתחנהו םכמע םתוא םתרבעהו"
 דומלת ןולמו ןולמ לבב לובי ׳ונו הלילה וב ונילת
 אבא הדוהי יבר רמא’ :הלילה וב ונילת רשא רמול

Jehosuä zu ihnen: '^'^Xehiiiet cucJi von hier, 

mitten ans dem Jarden, von da, ivo die Fasse 

der Priester fcstgestanden haben, zwölf Stei- 

ne nnd führet sie mit euch hinüber und le- 

get sic in dem Xachtlager nieder, wo ihr 5 לאניבח ןב איננחו“ איתמ ןב רזעילא יברו'° אתפלה 

diese Xacht übernachten werdet 8cc. Man הלוקש תחאו תחא לב םורעישו םינבא ןתוא לע ודמע 

könnte glauben, in jedem Nachtlager, so היפתכל שיניא ילדמד אנועטדי״ירימנו האס םיעבראב" 

heisst es: 7vo ihr diese Xacht übernachten לוכסיאל בשיחמ התא ןאכמו‘’ יוה הינועטד'"אתלית 
werdet. טומב רמאנש עמשממ םינשב טומב והאשיו° רמאנש Nm.13,23 

R. jehuda sagte: Abba-Halaphta, R. 10 לנשיב'"םינשב רמול דומלת המ םינשבש עדוי יניא 

Eliezer b. Mathja und Hananja b. Hakhinaj אה ינטרוטד׳״ינטרוטו ינטרוט קחצי יבר רמא תוטומ 

standen an diesen Steinen und sie schätz- אשנ דחאו ןומר אשינ דחא לכשא ואשנ'’הנמש דציכ 

ten jeden auf ein Gewicht von vierzig Seah. אמיא תיעב יא םולבי״ואשנ אל בלכו עשוהי הניאת 

Es ist überliefert, dass ein Mensch nur ein התואב ויה אלש אמיא תיעב יאו יבישהד םושמ 

Drittel von dem, was er tragen kann, auf 15 רמא דח אהפנךרהצי יברו ימא יבר הב יגילפ :הצע 

die Schulter heben kann, somit kannst du רזעלא יבר ירבדל'°ורבע ןתיינהכ“ הדוהי יבר ירבדל coi.b 

hiervon”[das Gewicht] des Traubenkamms” רמ ןיב רמא דהו ורבע הז רחא הזב ןועמש יברב" 

berechnen. Es heisst:’hA trugen ihn z71 zwei- רבס רמו לק םדא רבס רמ ורבע ןתיינהב רמ ןיבו 

en. an einer Stange., und da schon aus den הלש שיקל שיר רמא םישנא ךל הלש" :םילק םלמ 

Worten an einer Stange zu entnehmen ist, ׳-׳0 ונליהוייומצעל ער קלה ררוב הז''’םדא לבו ךתעדמ״ךל 
dass sie ihn zu zweien trugen, so besagen 1,23.לנלעב שייקל שיר רמא רבדה יניעב בטייו° ביתבד םו 

 רמא ןיראה תא ונל ורפהיו״לםוקמ לש ויניעב אלו !׳>.״•22

 התשובל אלא ונווכתנ אל םילגרמ אבא רב אייה יבר

7 M — 8 ןכה M — 9 \\ ה^ילה...םתרבעהו j- M- 

 — M 12 אגינחו M 11 רזע^או M 10 אינת

 (ינשב — M) 15 ! ו — B 14 'יעטד M 13 ב

16 M — 17 ׳רוטד M 18 , דחא ׳ינש ישא ׳שנש M 

 ...דחו...ירגדל — M) 20 אהפנ — M 19 1 טולכ —
 הז — M 23 1' ׳עדל M 22 רב P 21 / (ורבע

 .־וובתנ אל הלהתב םילנרט אבר ׳א ג1 25 ו — ג1 24

die Worte z7i zweien, dass sie ihn an zwei 

Stangen trugen”, und R. Ji9haq erklärte: 

eine Trage auf einer Trage’’. Acht trugen 

die Rebe, einer trug einen Granatapfel und 

einer trug eine Feige. Jehosuä und Kaleb 

trugen nichts. Wenn du willst, sage ich: 

weil sie die geachtetsten waren, und wenn 

du willst, sage ich: weil sie an jenem Rat- 

schlag nicht beteiligt waren. 

R. Ami und R. Ji9haq der Schmied streiten; einer sagt, nach R. Jehuda überschrit- 

ten sie [den Jarden] wie bei ihrer Lagerung”und nach R. EJeäzar b. R. Simon über- 

schritten sie ihn hintereinander’", und einer sagt, sowol nach dem einen als auch nach 

dem anderen überschritten sie ihn wie bei ihrer Lagerung, nur ist einer der 7\nsicht, 

ein Mensch sei leichter, während der andere der Ansicht ist, das Wasser sei leichter”. 

Entsende dir Alärmer. Res-'Laqis sagte: Entsende sie nach eignem Gutdünken. 

Sucht sich denn jemand einen schlechten Teil aus? Das ist es, was geschrieben steht: 

""'die Sache 7var recht in meinen A71gcn, und Res-Laqis erklärte: in meinen Augen, nicht 

aber in den Augen Gottes. 

^°^Dass sie ims das Land auskimdschaftcn. R. Hija b. Abba sagte: Die Kundschaf- 

91. Ib. V. 3. 92. Da nach dieser Berechnung vermochten die Leute 120 Seah zu tragen. 93. 

Den die Kundschafter aus Palästina mitbrachten, Num. 13,23ff. 94. Nuni. 13,23. 95. Quer über 

einander. 96. Der Traubenkamm wurde auf 2 quer über eiuandergelegte Tragen gelegt; an jeder 

'!'rage, die aus 2 Stangen zusammengesetzt war, hatten 4 Personen zu tragen. 97. In einem Karre 

von 12 Mil, u. dementsprechend stieg das Wasser zu einer Höhe von 12 Älil. 98. In einem langen 

u. schmalen Zug; der Uebergang daiierte sehr lange 11. das Wa.sser erreichte eine Höhe von mehr als 300 

Mil. 99. In der Bewegung; nach dem einen erreichte daher das Wasser die entsprechende Höhe, 

nach dem anderen dagegen eine viel höhere. 100. Num. 13,2. 101. Dt. 1,23. 102. Ib. V. 22. 
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 ,ter bezweckten nur die Blässe des Bands ןיראה תא ונל ורפחיו אבה ביתכ לארשי ן*רא לש

\m.13,4•רלאו i'וגו המחה השובו הנבלה הרפחו° םתה ביתבו denn hierbei heisst es; dass sic tcns das 

 :Land a^iskmidschaften^ und dort'^heisst es •קחצי יבר רמא רובז ןב ;;ומש ןבואר הטמל סתומש

 der Mond soird crr0tc1i°^nnd die Sonne sich םש* לע םילגרמ וניתובאמ ונידיב תרוסמ הז רבד

 .schämen kc דהא אלא ונידיב התלע אל ונאו וארקנ םהישעמ 5

1b.v.13 {••ןףקוד ןל«**;ןי רתסש רותפ לאבימ ןב רותסי’ '°‘'L>ics sind ihre Spanien ;/Hr den stamm 

 Reübens Sammuä, Sohn Zakurs. R. Ji9haq ןנחוי יבר רמא ךמ ומצע השעש לאבימי^אוה ךורב

 sagte; Es ist uns von unsren Vorfahren לש וירבד איבחהש יבהנ יספו ןב יבהנ רמאנ ונא ףא

 -überliefert, dass die Kundschafter nach ih שודקה לש ויתודמ לע עפיפש יספו אוה ךורב שודקה

 ren Handlungen benannt worden seien, wir ׳•'׳■22 יעבימ ואביו ןורבה דע אביו בגנב ולעיו“ :אוה ךורב 10<*

 aber wissen nur [die Erklärung] des einen םילכרמ תצעמ בלכ שריפש דמלמ אבר רמא היל

 Setur, Sohn Mikhaels. Setur, weil [Namens] יתובא ןהל רמא תובא ירבק לע חטתישנו ךלהו

 er die Worte des Heiligen, gebenedeiet sei עשוהי םילגרמ תצעמ לצנאש* םימחר ילע ושקב

 ’er, umstiess [satar]; Mikhael, weil er sidV ״.״•16 השמ ארקיו“ רמאנש םימחר וילע השמ שקב רבב!

 :schwach [n1akh]““machte. R. johanan sagte םילגרמ תצעמ ךעי*שוי הי^“ עשוהי ןונ ןב עשוהל'^ !•5

 ,Auch wir wollen einen erklären: Nahbi תרחא הור התיה בקע בלב ידבעו“ ייתכד ונייהו

 Sohn Vaphsis. Nahbi, weil er die Worte ןמוימ ןמיחא“׳וגו ימלתו ישש ןמיחא םשו :׳וגו ומע'

 des Heiligen, gebenedeiet sei er, versteckt ימלת תותח*שכ^° ן*ראה תא םישמש*'’ י*ש*ש ויהאב*ש

 -hat; Vaphsi, weil er über die Eigen'”[hehbi] ןמיהא רהא רבד םימלת םימלת ן*ראה תא םישמש

 .schäften des Heiligen, gebenedeiet sei er ידילי שובלת הנב ימלת שלא הנב יישש תנע” הנב

ib.14,24 

Jom.lO^ 

geschritten [pasä] ist'B 

‘AS’A zogen 71ach Süden 21nd er kam bis 

Hebron. Es sollte ja heissen: sie kamen!? 

Raba erwiderte: Dies lehrt, dass Kaleb sich 

vom Ratschlag der Kundschafter trennte 

und sich auf die Gräber der Väter'”hin- 

Nm.13,22 

Ket, 1׳12־ םינש עבש ןורבחו :ןתמוקב המה ןיקינעמש קנעה 

 םדא רשפא שממ התנבנ אמיליא התנבנ יאמ^התנבנ
 0ו.10,6 ביתבד” לודג ונבל םדופ ןטמ ונבל תיב הנוב

-f M 28 j! דהיל P 27 [| ןב M 26 [ן (׳בימ — M) 25 

 ״ ל״א M 29 י השועש; M 30 ׳ותיחשכ « P 31 תנא '<
 M 32 + ה תא : P 33 — ׳נבנ יאמ |M 34 i /גש

streckte und zu ihnen sprach: Meine Väter, flehet für mich um Erbarmen, dass ich 

vom Ratschlag der Kundschafter verschont bleibe. Für Jehosuä hatte bereits Mosel! um 

Erbarmen gefleht, denn es heisstJMoseh nannte Hoseä, den Soh/i Niins, Jciiosiiä^ 

Jah [Gott] schütze dich [josiäkha] vor dem Ratschlag der Kundschafter. Deshalb heisst 

es:"‘Aber mem Knecht Kaleb, weil ■mit ihm ein anderer Geist zvar"^kc. 

‘°^T)ort befanden sich Ahiman, Sesaj und Talmaj kc. Ahiman, der vorzüglichste'"!!!!- 

ter seinen Brüdern; Sesaj, der die Erde zu Graben”^n!achte; Talmaj, der die Erde in 

Beete [telamim] zerstückelte. (Eine andere Blrklärung"*:) Ahiman erbaute Anath, Sesaj 

erbaute Alas und Talmaj erbaute Talbus. Die Sprösslinge des yl//a2/, sie überragten 

[maäniqin] mit ihrer Höhe die Sonne. 

Hebron zvar sieben Jahre [vor Coäii] erbaut worden. Was heisst erbaut worden, 

wollte man sagen, wirklich erbaut worden, so ist es ja nicht anzunehmen, dass jemand 

seinen! jüngeren Sohn ein Haus früher baut als seinem älteren Sohn, denn es heisst: 

102. Jes. 24,23. 103. Auch im vorangehenden Schriftvers hat das W. ורפחיו die Bedeutung 

heschänien. 104. Num. 13,4. 105. Euphemistisch für Gott. 106. Cf. S. 288 Z. 3 ff. 107. 

Nicht richtig wiedergegeben. 108. Nicht den Handlungen Gottes gefolgt ist (cf. S. 219 Z. 1 ff.j, sondern 

die Unwahrheit gesagt hat. 109. Num. 13,22. 110. In Hebron befand sich das PIrbbegräbnis der 

Erzväter. 111. Num. 13,16. 112. Ib. 14,24. 113. Weiter folgt, dass er in das Band 

kommen werde, woher er gekommen, u. dies war nach Jos. 14,14 Hebron. 114. Pjgentl. der rechte; 

Compositum v. 115 .ןמי חא. Durch seine schweren Schritte; so Rsj. Die etymologische Verwandt- 

Schaft v. התיחש mit ישש ist schwer zu finden. 116. Die W.e א״ד, die in der Parallelstelle (Bd. ij S. 

774 Z. 13) im Cod. M fehlen, geben keinen Sinn. 
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 דחא לע הנובמ התייהש אלא ׳1:1 םיירצמו שוכ םה und die Söhne Hams waren Kns, Mifrajimי"
c'^׳r. Vielmehr, es war siebenmal besser als לארשי ןחא לבב םישרט ךל ןיאו קוצב''העבשמ 
(;oan bebaut. Im ganzen jisraelland gibt הלועמ ךל ןיאו יבכיש הב״ירבקד םושמיןורבחמ רתי 
es nicht soviel Felsboden wie in Hebron, ׳ה קכ"’ רמאנש םירצמ ןיראמ"רתי תוצראה לבב«״-י3ייט 
weshalb man da auch die Toten begrub, 5 רתי םירצמ ן*רא לבב הלועמ ךל ןיאו םירצמ ןיראב 
unter allen Tandem gibt es kein frucht- 30’ןורבה יבה וליפאו״וירש ןעצב ויה יכ°ביתבדיךעוצמ^־־.^ 
bareres als Mi9rajim, wie es heisst:“ der אהו יוהייםישרט ןורבהו ןעוצב העבשמ דהא הנובמ 
Garten des Herrn, wie das Land Mifrajim, לא םולשבא רמאיו הנש םיעברא ןיקמ יהיו° ביתכ ׳isam.15.7 

und im ganzen Tand Mi9rajim gibt es kei- הבר אמיתיאו איוא בר רמאו° ׳1:1 אנ הילא ךלמה ז־׳יי י‘"' 
neu fruchtbareren Ort als ^oän, wie es m אינתו° ןורבחמ םישבב איבהל ךלהש ןנח רב''רב 
heisstzzi Qodn waren seine Fürsten, אשילקד ידייא הנימיךורבחמ םישבכ באוממ םיליא 
dennoch war Hebron siebenmal besser be- ןיראה רותמ ובשיו° :אניינק ןמשו איער הדבע אערא2\״’;^^' 
baut als (;oan. — Hatte denn Hebron Fels- ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמא ואביו וכליו״ [׳ונו] foi.35 
boden, es heisst ]2.Fnach Verlauf von vier- הער״הצעב האיב המ האיבל הכילה״שיקמ יחוי ןב 
zig Jahren sprach Ahsaiom zum König: Ich 15 ׳1:1 ונאב ורמאיו ול ורפסיו״ :הער״הצעב הבילה״ףא Nm.13,27 
möchte gehen &:c. und R. ivja, nach anderen ת״מא ןמיס)ןנחוי יבר רמא םעה זע יכ ספא״ ביתכו" !!־.v.28 

Rabba b. R. Hanan, sagte, er ging Tämmer ןיאש ערה ןושל לכ ריאמ יבר םושמ (ה״יול ו״דבל 
aus Hebron'■‘holen!? Ferner wird gelehrt: םהיו° :'*ופוסב םייקתמי^א ותליהתב תמא רבד וב'° 
Widder aus Moab, Tämmer aus Hebron. — םירבדב ןתיסהש הבר רמא השמ לא םעה תא בלכ 
Eben deshalb, weil der Boden mager war, 20 העיטק שאר'״ היל ירמא יעתשמ אק'’עשוהי התפי* 
hatte es Weideland und das Vieh gedieh. 

“'Vzh kehrten zurück von der Kmdschaf- 

tung des Lands und gingen und kamen. R. 
Johanan sagte im Namen des R. Simon b. 
Johaj: Er vergleicht das Gehen mit dem 
Kommen; wie das Kommen mit bösem Rat- 
schlag erfolgt ist, ebenso war auch das 
Gehen mit bösem Ratschlag erfolgt. 

erzählten ihm und sprachen: Wir 

kamen 8cc. B'erner heisst QsJduir ist das 

Volk stark. R. Johanan‘"sagte im Namen R. 
Mefrs: Jede Verleumdung, der nicht Wahrheit zugrunde liegt, bleibt dauernd nicht 
erhalten“*. 

'^Lvaleb beschwichtigte das Volk gegen Moseh. Rabba sagte: Er verleitete“*sie durch 
Worte. Als Jehosuä zu sprechen angefangen hatte, riefen sie: Auch dieser Kastraten- 
häuptling“'will reden!? Da dachte er: Wenn ich sie zurechtweise, antworten sie mir 
ebenso und bringen mich zum Schweigen. Daher sprach er: Hat uns der Sohn Am- 
rams etwa nur dies angetan!? Sie glaubten dann, er wolle zu seiner Beschimpfung 
sprechen, und schwiegen. Hierauf sprach er zu ihnen: Er führte uns aus Mi9rajim 
spaltete uns das Meer und speiste uns mit dem Manna. Sollten wir etwa auf ihn nicht 

 ןימסחו אתלימ יב ירמא אניעתשמ יא'‘רמא ללמי
 ירבס םרמע ןב ונל השע דבלב וז יבו ןהל״רמא יל
 ונאיצוה והל רמא וקיתשיא יעתשמ אק היתוננב
 םא“ ןמה תא ונליכאהו םיה תא ונל ערקו םירצממ
35 M + 36 || ש M — 37 :ן םושמ M 38 היב 

M 39 םירצממ M — 40 , ןעוצב...׳יפאו M יאוה j| 

41 M 42 !; בר M — הנימ M 43 li 44 ;ן ׳ביל M 

 I 47! רבד וב — M 46 || ׳תכו — M 45 || הער —

M 48 || ופוסב תמא (P + ׳בש) || 48 V ׳והיל הייזח II 

 II 51 ׳עיטק שיר M .ןיד -|- B 50 |1 ו ^ •י + ^ 49

M 52 ןירמא ׳עתשמ אנא חתפיא M 53 11 והל M + ו. 

117. Gen. 10,6. 118.16.13,10. 119. Je.s. 30,4. 120. iiSam. 15,7. 121. Weil 

sie da wegen der guten Weideplätze am besten waren. 122. Num. 13,25,26. 123. Ib. V. 27. 

124. Ib. V. 28. 125. Das Mnemotechnicum (fehlt in Cod. M.) ist unvollständig; es nennt nur 3 Lehren 

RJ.s im Namen RM.s in diesem Traktat (an dieser Stelle, fol. 42ינ u. 466_), eine andere (fol. 366) fehlt; st. 

 .zu lesen. 126. Sie begannen daher mit dem Lob des Lands. 127 ודכל ist selbstverständlich ודבל

Num. 13,30. 128. Er tat so, als wolle er ebenfalls gegen MoSeh auftreten, damit sie ihn zu Wort 

kommen lassen. 129. Jehosuä war kinderlos. עיטק syr. verstümmelt, kastrirt (Peschitta, Lev. 

22,24); die verschiedenen Erklärungen dieser Bezeichnung sind unnötig u. gesucht. 
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hören, selbst wenn er zu uns sagen würde, 
dass wir I^eiter machen und in den Hirn- 
mel steigen !?"7r7r ivollen hinmtfzirJini und 

cs erobern 8cc. 

'"\4bcr die Männer, die mit ihm hinanf- 

gezogen waren, sprachen: Wir können nicht 

Scc. R. Hanina b. Papa sagte: Ein starkes 
Wort sprachen die Kundschafter in jener 
Stunde:'"Vr ist stärker als 7vir, und man lese 

Fol. 35a SOTA VII 

 Nm.13,30 חלע°.ול עמשנ אל עיקרל'“ולעו תומלוס ושע רמאי
 '^■"•גיומע ולע רשא םישנאהו" :רגו התא ונשריו הלענ

 ד;.ו53 רבד אפפ רב אנינה יבר" רמא" רגו לבונ אל ורמא
 ונממ אוה קזח יכ העש התואב םילגרמ ורבד לודג
 תיבה לעב וליפא לוכיבכ ונממ אלא ונממ ירקת לא“ 5

 Nm.13,32 היבשוי תלכא זחא" :םשמ וילכ איצוהל לוכי וניא
 היתבשח ינא אוה ךורב שודקה רמא אבר שרד איה
 לכד הבוטל היתבשח ינא הערל הובשח״םהו הבוטל
 ודרטינד'® יביה יכ והדיד אבישה תמ וטמד אכיה
 nicht als wir, sondern als cM\ selbst der הישפנ הנ בויא ירמאד אכיאו”והיירתבא ולאשל אלו !0
 Hausherr kann, als ob man dies sagen ן*רא הערל ובשח םה הידיפםהב'°אמלע ילוכ ודירטאו

1h.v.33 1^sn ןכו םיבגחכ וניניעב.יהנו’ :איה היבשוי תלכוא könnte, seine Geräte von dort nicht holen“'“. 
 ist ein Land, das seme Berwohner ־ä''“ יהנו אמלשב ווה ירקש םילגרמייאישרשמ בר רמא״רגו

 -verzehrt. Raba trug vor: Der Heilige, ge אנמ םהיניעב ונייה ןכו אלא ייחל םיבגחכ וניניעב
 benedeiet sei er, sprach: ich habe Gutes יזרא יתות יליבא ירבמ ווה יכ איה אלו יעדי ווה'5
 beabsichtigt, sie aber legten es zum Bösen והניעמש'’“ ינליאב יבתי״וקלפ והניזח יכו ירבמ"’ ווה

ib.14,1 אשתו":ינליאב יצמקל ומדד ישניא ןניזהק ירמאקד aus. ich habe Gutes beabsichtigt, denn wo 
s^miofo רמא הבר רמא״״יוכביו םלוק תא ונתיו הדעה לכ sie hinkamen, starb das Oberhaupt, damit 

 ”‘jene in der Verwirrung nicht nach ihnen שודקה רמא היה כאב העשת“םויה"רתןאךנחוי יכר
 fragen. Manche sagen: ijob starb dann und םהל עבקא ינאו םנה לש היכב וכב ןה אוה ךורב ׳■^<י

alle Welt war mit der Trauer beschäftigt. 
Sie aber legten es zum Bösen aus: es ist 

ein Land, das seine Betvohner verzehrt. 

 םינבאב םתא םוגרל הדעה לכ ורמאיו" :תורודל היכב
 אייה יבר רמא דעומ להאב הארנ ׳ה דובכו"ביתכו
 :הלעמ יפלכ םוקרזו םינכא ולטנש דמלמ אבא רב

 הפגמב הער ן*ראה תבד יאיצומ ;םישגאה ותמיו" 37
 .iieuschrcckcn, 2md so waren wir Bcc. R רמא הנושמ התימ ותמש שיקל ןב ןועמש יבר"’רמא 23

Mesarseja sagte: Die Kundschafter waren 

'^‘'Und voir icaren in tinsren Atigen wie 

54 M 55 'קרב M — ונממ...לא 
 ה״בקה

56 M — רמא 
57 B 58 ! ובשח M 59 11 'רטימד M ייאו 
 j| 61 ׳ובשח םח חידופסאב M .אדיפסחב B 60 ,1 בויא ייא

M ־T 62 ן, יעדי אנמ M 63 ילגרמ M ׳גיזח דכו 
64 B יעמש. M ג1 65 ןיימדד יניא ןייזח ׳מאקד והנעמש 

 ב״ת ליל הלילה V 67 i היה...ותוא — M 66 ד״א —
68 B + 69 ברע M שיקל שיר. 

Lügner. iVllerdings konnten sie in ihren 
eignen Augen wie Heuschrecken sein, wie- 
so aber wussten sie, dass sie es in den 
Augen jener waren!? Dies ist aber nichts. 
Jene hielten ein Trauermahl unter den 
Zedern ab, und als diese sie sahen, kletter- 

teil sie auf die Bäume und Hessen sich da nieder. Da hörten sie, wie jene sagten: Auf 
den Bäumen sind heuschreckenartige Menschen zu sehen. 

 erhob die ganze Gememde ein lautes Geschrei und jammerte. Rabba sagte im ?׳)<!/”“
Namen R. Johanans: Es war der neunte Ab“’", und der Heilige, gebenedeiet sei er, 
sprach: Sie haben ohne Anlass gejammert, ich aber werde ihn ihnen zum dauernden 

Jammer [tag] festsetzen. 
“”6770? die ganze Gemeinde dachte daran, sie mit Steinen zu bewerfen, und hierauf 

folgt: lind die Llerrlichkeit des LIerrn erschien im Offeitbarnngszelt. R. Hija b. Abba sag- 
te: Dies lehrt, dass sie Steine nahmen und sie nach dem Höchsten warfen. 

'^Mnd es starben die Männer, die üble Nachrede über das Land ausgebracht hatten. 

d71rch eine Plage. R. Simon b. Laqis sagte: Sie starben eines unnatürlichen Tods. 

^1T9T Nuin! 13r31. 130. Als Gott; cf. Bd. viij S. 595 7^. 38. 131. Dh. auch Gott ist gegen 

sie macht]o.s. 132. Num. 13,32. 133. .Sie bemerkten die fremden Spione nicht. 134. 

.\um. 13,33. 135■ Ih. 14,1• 136. .An dem der ׳rempel zerstört wurde. 137. Num. 14,10. 

138. 11). V. 37. 



R. Hanina b. Papa sagte; R. Sila aus Ke- 
phar-Taiuartha trug vor, dies lehre, dass 
ihre Zuno־e sich dehnte und ilinen über 

 ד?

den Nabel hing, und Würmer krochen ih- 

i.4,18 
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 אתרמת רפכ שיא אליש יבר שרד אפפ רב אנינה יבר
 םיעלות ויהו םרוביט לע לפנו םנושל בברתשנשיידמלמ

 תוסנכנו םרוביטמו םרוייטב תוסנכנו םנושלמ תואצוי'"
 :ותמ הרכסאב רמא קהצי רב ןמהנ בר"םנושלב

neu aus der Zunge in den Nabel und aus ■י םימ ורזה ןדריה ןמ לארשיבש״ןורהאה הלעש ןויבו 
dem Nabel in die Zunge. R. Nahman b. ןורא יאשנ םינהכה תולעכ"יהיו״ רמאנש ןמוקמל ■׳״־•‘י 
jichaq sagte: Sie starben an der Bräune™ לא םינהכה ילגר תופב וקתנ ןדריה ךותמ ׳ה תירב 

Als der letzte der jisraeliten aus dem םשלש למתב וכליו םמוקמל קריה ימ ובשיו הברהה 
jarden heraufstieg, kehrte das Wasser an דהא דצמ םינהבו"ויאשונו ןורא אצמנ ויתודג לב לע 
seinen Platz zurück, wie es heisstals 10 יהיותמאנש רבעו ויאשונ״ןורא אשנ דהא דצמ לארשיו ׳‘׳•״■יי 
die Priester, die die Bundeslade des irerrn םינהבהו ׳ה ןורא רבעיו רובעל םעה |לב1 םתי״רשאב 
trugen, aus dem Jarden I1era21fka7nen und דע ואביו״ רמאנש אזוע שנענ הז רבד לעו םעה ינפל ׳׳^״״י• ®י® 
die Fussbalien der Priester a71f das Trockne רמא םיהלאה ןורא לא’*ודי תא אזע הלשיו ןדיכ״ןרג 
entrückt 7varcn^ da kehrte das TThsser an לב אל ומצע אשנ ויאשונ אזוע אוה ךורב שודקה ול 
seinen Platz zurück und jtoss ivie gestern \׳0 לשה לע םש והכיו אזעב 'ה ףא רהיו° :ןכשייי■״■^ 
und vorgestern über alle seine Ufer. Es er- דהו ולש יקסע לע רמא דה רזעילא״יברו ןנהוי יבר 
gibt sich somit, dass die Lade mit ihren םיהלאה ןורא םע םש תמיו"וינפב ויכרצ השעש רמא ׳'’י 
Trägern und die Priester auf der einen םע רמאנש אבה םלועל אב אזוע ןנהוי יבר רמא'״ 
Seite und die Jisraeliten auf der anderen אב אזוע ףא םייק םלועל ןורא המ םיהלאה ןורא 
Seite sich befanden'". Die Rade trug ihre 20 ןחפ ׳ה ןירפ רשא לע דחל רהיו" :אבה םלועל ׳יי•״■® 
Träger und zog hinüber’", wie es heisst: אלא הררהב"'וינפ ונתשנש• רזעלא יבר רמא אזעב 
'^^nnd als das ganze Volk vollends hinüber- ביתכ םתה ימנ יכה רהיו ביתכד אביה לכ התעמ 
gezogen 7var, da zog die Lade des Pherrn und שנענ המ ינפמ אבר שרד :ףא ביתכ אל אבה ףא 
die Priester vor dem Volk. Dieserhalb wurde 60 M 70 בברתנש M בטמו ׳בטב ןיסנכנו ׳שלמ ןיאצוי' 

 M 74 '[ ׳לעב B 73 1! ׳רשימ M 72 !; ו -|- B 71 : ןיסנכנ

 77 ׳בעל ומת M 76 || ו T P .תא ־f- B 75 . ׳תכו —

M 78 !: ׳וגו ןוכנ B רמא ןוראה תא זחאל M 79 II ׳עלא 

80 M — 81 !: םיהלאה...רמא (M -|- הרדק ילושכ). 

Üza bestraft, denn es heisstals sie zur 

Tenne Kidon kamen, da streckte Uza seine 

Hand aus, 2an die Lade Gottes zu erfassen. 

Der Heilige, gebenedeiet sei er, sprach zu 
ihm; Uza, ihre Träger hat sie getragen, um wieviel mehr sich selbst. 

'Hnd der Zorn des Herrn entbrannte gegen Uza und er schlug ihn daselbst um 

das Vergehen Scc. R. Johanan und R. Eliezer [streiten hierüber]; einer erklärt, wegen 
des Vergehens, und einer erklärt, weil er ein Bedürfnis’Hn ihrer Gegenwart verrich- 
tet hatte.'״f7«4/ er starb daselbst neben der Lade Gottes. R. Johanan sagte: Uza kam in 
die zukünftige Welt, denn es heisst: neben der Lade Gottes\ wie die Lade ewig be- 
steht, so kam auch Uza in die zukünftige Welt.'"CA7rt^ David erglühte wegen des Risses, 

den der Herr an Uza gerissen hat. R. Eleäzar sagte: Sein Gesicht veränderte sich und 
glich einem Kohlenkuchen'A — Demnach ist überall, wo es erglühen heisst, ebenso zu 
verstehen!? — Sonst heisst es auch Zorn., hierbei aber heisst es nicht Zor7P. 

139. Cf. Bd. i S. 395 Z. 13. 140. Jos. 4,18. 141. Bei den Priestern wird an dieser Stelle 

überall der Ausdruck הלע, he rauf steigen, (aus dem Jarden) gebraucht, u. nicht רבע, hin übergehen, woraus ge- 

folgert wird, dass sie den Jarden nicht überschritten, sondern am Ufer stehen blieben; nach dem Ueber- 

gang des Volks traten die Priester zurück u. das Wasser nahm seinen Lauf. 142. Durch das bereits 

fliessende Wasser. 143. Jos. 4,11. 144. Der hier angezogene Schriftvers ist aus iiSam. 6,6 u. 

iChr. 13,9 zusammengesetzt, in den kursirenden Ausgaben fälschlich nach der Rezension der Chronik be- 

richtigt; die alten Uebersetzungen (auch Targumj haben die W.e ודי תא auch im Buch Samuelis. 145. 

iiSam. 6,7. 146. Das W. לש wird wol v. לשנ, ahfaUen, abgeleitet, der Auswurf. 147. iiSam. 6,8. 

 .hat hier nicht die übliche Bedeutung zürnen. 149 רחיו .glühen, brcnmn\ das W ,הרח .v הררח .148

Xiir in Verbindung mit diesem Wort hat es die Bedentnng zürnen. 

37 Talmud ßd, V 
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 Raba trug vor: David wurde deshalb תורמז רמאנש תורימז הרות ירבדל'“ארקש ינפמ דוד
 bestraft, weil er die Worte der Gesetzlehre אוה ךורב שודקה ול רמא ירוגמ תיבב ךיקה יל ויה
 Gesänge nannte, wie es heisst ונניאו וב ךיניע ףיעתה° ןהב בותבש הרות ירבד
 smd mir deine Satzungen im Hans meiner וליפאש רבדב ךלישבמ ינירה תורימז ןתוא ארוק התא

 Pilgerschaft. Der Heilige, gebenedeiet sei תהק ינבלו ביתבד ותוא ןיעדוי ןבר תיב לש• תוקונית •י
 er, sprach zu ihm: Von den Worten der אתלגעב הייתא והיאו רגו שדקה תדבע יכ ןתנ אל

 Gesetzlehre heisst ^sPdass deine Augen °וארד םושמ ןוראב ואר יכ שמש תיב ישנאב ךיו

 ^.darüber hinßiegen, tt71d es ist 7ticht mehr da ןירצוק רמא דח רזעלא יברו והבא יבר םיהלא ךיו

 und du nennst sie Gesänge!? ich will dich ךירמא ^ןאמ רומא ימנ ילימ רמא דחו ויה םיוחתשמו
 -bei einer Sache straucheln lassen, die so םעב ךיו° תסייפיאד ךלע אתא*^ןאמו תיירמיאד אהל*“' !0
 r den?>^׳gar Schulkinder wissen. Es heisst:'^'rt1 יברו והבא יבר שיא ךלא םישמה(ו) שיא םיעבש

 Söhnen Qehaths gab er nichts, denn der דחאו דחא לבו ויה** שייא םיעבש• רמא דח רזעלא

 er aber Hess [die ,.־t־& Die^ist des Heiligtums •לבו ויה ףלא םישמח רמא דהו*'ףלא םישמחכ לוקש
 .”’Lade] auf einem Wagen bringen ודעצ יב יהיו° :ירדהנם*'םיעבשב לוקש“'דהאו דהא
 -Hhid er schlug die Leute von Beth" ביתכו אירמו רוש• חבזיו םידעצ השש ׳ה ןורא יאשנ !5

 Semes, weil sie die Lade besahen. Sollte sie ’'•לאומש• רב אפפ בר רמא םיליא העבשו םירפ העבש
 Gott deshalb geschlagen haben, weil sie ששוי״שש• לכ לע אירמו רוש העיספו העיספ לכ לע
 -sie besahen!? R. Abahu und R. Eleäzar [er בר היל רמא םיליא העבשו םירפ העבש תועיספ
 klärten es]; einer erklärt, sie mähten'”und תומב לארשי ןירא לב תא" תאלימ ןכ םא אדסח
 warfen sich nieder, und einer erklärt, sie רוש תועיספ ששו^^שש• לב לע אדסה בר רמא אלא 20
 :gebrauchten auch [despektirlichej Worte העבש תועיספ שש• לש םירדס השש• לכ לע אירמו
 wer hat dich geärgert, dass du so erbost רמא“ןוכנ ביתכו ןדיב ביתכ :םיליא העבשו םירפ
 warst, und wer ist es, der dich nun beruhigt התא תאצמנ‘’:ןוכנ ףוסבלו ןודיכ הליחתב ןנחוי יבר
 -hatL^'Er schlug vom Volk fünfzigtausend השמ םיקהש• דהא ויה םינבא ינימ השלש• רמוא

 tmdsiebzig Afann. R. Abahu und R. Eleäzar ליאוה״באומ ן*ראב ןדריה רבעב° רמאנש באומ
[streiten hierüber]; einer sagt, es waren 
siebzig Mann, und jeder einzelne wog fünf- 
zigtausend auf, und einer sagt, es waren 
fünfzigtausend, und jeder einzelne wog die 
siebzig [Mitglieder des] Synedriums auf. 

'^^Und als die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte tatest, schlachtete er einen Stier 

und em Mastvief dagegen heisst esf’sieben Farreji 7md sieben Widder. R. Papa b. Se- 
muel erklärte: Auf jeden Schritt einen Stier und ein Mastvieh, und auf je sechs Schritte 
sieben Farren und sieben Widder. R. Hisda sprach zu ihm: Demnach hast du das 
ganze Jisraelland mit Altären ausgefüllt!? Vielmehr, erklärte R. Hisda, auf je sechs 
Schritte einen Stier und ein Mastvieh, und auf je sechs Reihen von je sechs Schritten 
sieben Farren und sieben Widder. 

Es heisst Kidon und es heisst Nakhon’^'? R. Johanan erwiderte: Zuerst Kidon 
und nachher Nakhon'”. 

Es ergibt sich also, dass es dreierlei Steine waren. Die einen stellte Mosel! im 
Fand Moab auf, denn es kvVxsWTjenseits des farden, im Land Moab, begami MoSeh zu 

150. Ps. 119,54. 151. Pr. 23,5. 152. Num. 7,9. 153. Nach dem augezogeneii 

Schriftvers erhielten die Söhne Qehaths keine Wagen, weil sie die Bundeslade auf der Schulter zu tragen 

hatten. 154. iSam. 6,19. 155. Sie erwiesen der Bundeslade so wenig Ehrerbietung, dass sie 

beim Sichniederwerfen nicht einmal ihre Arbeit unterbrachen. 156. iiSam. 6,13. 157. iChr. 15,26. 

158. Name der Tenne, an der Uza starb; cf. iiSani. 6,6 u. iChr. 13,9. 159. Beim Tod Üzas hiess der Ort 

Kidon, V. דיכ Verderben, Unglück, später aber Nakhon, v. ןוכ das Bestehende. 160. Dt. 1,5. 

P8.119,5! 

• Pr. 23,5 

Nni.7,9 

iSam.6,19 

Col.b 

i8am.6,19 

nSani.6,13 

iChr.15,26 

tSot. 8 

Dt.1,5 

81 M — ל P 83 ! — M 82 J תירמא 
84 M — אהל |M 85 j יתייא !P 86 j 87 1! ווה M 

j-- 88 ;; שיא M + 89 היה B ןירדהנס. M ירדנס 
90 P — ו. M ששו M 91 II — תא |— M 92 i 

 .תאזה...ליאוה — M 94 Ij י״רא — M 93 j| ששו
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crkiä7en, und doit״'heisst es: und schreibe 27,8->םינבאה לעייתבתכו“ רמוא אוה ןלהלו ׳וגו ראב השמט 
cui^ diese Steine alle Worte dieser Lehre [er- ראב ראב איתאו ׳וגו תאזה הרותה ירבד לב תא 
klärlich] 8cc., und man folgere es'״ aus [dem 9 םיתשו״ רמאנש״ףדריה ךותב עשוהי םיקהש דחאו 
Ausdruck] erklären. Die einen stellte Je- םיקהש דחאו ןדריה ךותב עשוהי םיקה םינבא הרשע 
hosuä in der Mitte des Jarden auf, wie es 5 הלאה''םינבאה הרשע םיתש תאו° רמאנש לגלגב 
\\S\ssW\md zivölf steine Hess jehosuä in der תא לארשי ובתכ דציכ ןנבר ונת :׳וגו וחקל רשא 
Mitte des Jarden auf richten. הובתכי'םינבא יבג לע רמוא הדוהי יבר° הרותה'S״'■ ט 
stellte er in Gilgal auf, wie es heisst:"'?/w<5^ 27,8.הרותה ירבד״״ לב תא םינבאה לע תבתכו״ רמאנשםו 
diese zivölf Sterne, die sic nahnien Scc. יבר ול רמא דיסב ןתוא ודפ ךכ רחאו ׳וגו תאזה 

Die Rabbanan lehrten: Wie schrieben 10 הרות םלועה"תומוא ודמל ךאיה ךירבדל ןועמש 
die jisraeliten die Gesetzlehre nieder? R. אוה ךורב שודקה םהב׳ךתנ הריתי הניב ול רמא 
jehuda sagte: Sie schrieben sie auf Steine, הואישהו' דיסה תא ופליקו ןהלש ןיריטונ' ורגישו 
wie es heisst: und schreibe auf die Steine היהש תחש רובל' םניד רזג םתהתנ הז רבד לעו 
alle Worte dieser Lehre Scc., und hierauf דיס יבג לע רמוא ןועמש יבר'ודמל אלו דמלל ןהל 
überstrichen sie diese mit Kalk. R. Simon 15 20,18•ןדמלי אל רשא ןעמל״ הטמל ןהל' ובתבו הובתכי ״־ 
sprach zu ihm: Wie konnten nach deiner ןירזוח' םאס• תדמל אה ׳וגו לככ תושעל םכתא 
AnsichG'die weltlichen Völker das Gesetz יאמ אליש רב אבר רמא ןתוא ןילבקמ' הבושתב 
lernen'״'!? Dieser erwiderte: Der Heilige, 33,12.דיס תופרשמ(ל)םימע ויהו״ביתבד'ןועמש יברד אמעט4־־ 
gebenedeiet sei er, verlieh ihnen ausser- ול ןיא דיס המ דיס יכ' הדוהי יברו דיס יקסע לע 
gewöhnlichen Verstand; sie sandten ihre 20 הנקת םהל ןיא םלועה תומוא ףא הפירש אלא הנקת 
Schreiber, und diese schälten den Kalk ab 1.21,10ויבש תיבשו״ אינתד אה אלזא ןאמכ הפירש אלא ט 
und übertrugen es. An jener Stunde ward הבושתב ןירזוח םאש ןחאל הצוחבש םינענכ תוברל 
ihr Urteil für die Unterwelt besiegelt, denn המב הארו אב° :ןועמש יברב ןאמכ״ ןתוא ןילבקמ,So”8^*^ 
sie sollten es lernen und haben es nicht ןדריה תא לארשי'“ ורבע םויה ותואב ושענ םיסנ 
gelernt. R. Simon sagte: Sie schrieben es 25 ןיאו לימ םיששמ רתי לביע רהלו םיזירג רהל ואבו 
auf den Kalk, und unten schrieben sie. j| םינהנה ילגר בצמ תחת M 95 תא ןהילע B 94 

sie euch nicht lehren, dies alles zu m 98 II ׳בותכ M 97 j[ ר״ת לגלגב עשוהי םיקה M 96 

hm Scc. Du lernst hieraus'״*, dass, wenn sie 
sich bekehrt hätten, man sie aufgenommen 
haben würde. Raba b. Sila sagte: Folgen- 
des ist der Grund R. Simons: es heisst: 
''^und Völker zverden zu Kalk verbrannt, wegen der Angelegenheit des Kalks"’. — Und 
R. Jehuda!? — Gleich dem Kalk; wie es für den Kalk keine andere Zubereitung als 
das Verbrennen gibt, ebenso gibt es für die weltlichen Völker kein anderes Mittel als 
das Verbrennen. Es wird gelehrt:'''V«(׳/ du von ihm Gefangene machst■, dies schliesst die 
Kenaäniter ausserhalb des Rands ein, dass, wenn sie sich bekehren, man sie aufnehme. 
Diese Lehre vertritt somit die Ansicht R. Simons"’. 

Komm und sieh, wie viele Wunder an jenem Tag sich ereigneten. Die Jisraeliten 
überschritten den Jarden. Sie kamen zum Berg Gerizim und dem Berg Ebal, [eine 
Strecke von] mehr als sechzig Mil. Kein Geschöpf vermochte vor ihnen zu bestehen. 

M 98 1! 

M 100 i| הרות ןמזה ותוא לש B 99 jj ורס ןכ רחאו ׳ירבדה 

 ״ םהל M 1 ןירטונ ;! M 2 םתחנ ז״דעו הומישהו הובתכו 1!

 B 3 ראבל f M 4 ü- ו :] M 5 ׳בותכ M 6 II — ןהל 1'

 B 7 -|- י ויה M 8 — ׳תכד M 9 |j דיסכ M 10 II — ׳רשי.

161. Ib. 2/,8. 162. Dass auch in Moab Steine aufgestellt worden sind. 163. Jos. 4,9. 

164. Ib. V. 20. 165. Dass die Schrift mit Kalk überstrichen worden war. 166. Um ihnen 

jede Ausrede abzuschneiden, musste ihnen das flesetz zugänglich gemacht werden. 167. Dt. 20,18. 

168. Diese Schriftstelle besagt, dass das Gebot der Ausrottung der im Abschnitt genannten Völker sich nur 

auf die im Jisraelland lebenden bezog. 169. Jes. 33,12. 170. Weil .sie das auf dem Kalk 

geschriebene Gesetz nicht gelernt haben. 171. Dt. 21,10. 172. Nach RJ. durften auch die- 

jenigen Kenaäniter, die sich ausserhalb des Jisraellands befanden, nicht am Leben erhalten bleiben. 

37» 
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 und wer gegen sie auftrat, bekam sofort den םהיינפב דמועה לכו םהיינפב דומעל הלוכ'* הירכ לכ
 /XY7־Durchfall, denn es heisst;'”///r/7?<:;/d>v//m יתמהו ךינפל הלשא יתמיא תא(ו)° רמאנש זרתנ דימ
 ivcrdc ich vor dir hersoidoi und jedes J^o/h םהילע לפת° רמואו רנו םהכ אבת ר*שא םעה לכ תא

 verivirreu, zu dem du kommst 8cc. Ferner הנושאר האיב וז° ׳ה ךמע רכעי דע דחפו התמיא
 heisst ^sT'Es falle aber sie Sehreekeu 71 ud ותעמ רומא הינש האיכ וז תינק וז םע רבעי דע 5

I77gsl, bis hin über gezogen ist dei/i Volk, o 

Ex. 23,27 

ib.15,16 

Ber.4a 

Sy״,gab 

nerr\ das ist’der erste Einzug. Bis hi'/iüber- 

gezoge// ist das Jmlk, das du dir erworben 

hnst\ das ist der zweite’^Einzug. Schliesse 

 הינש האיבכ םנ םהל תושעל לארשי ויה ןייואר
 ואיבה ךכ רהאו אמהה םרנש אלא הנושאר האיבכ
 ובתכו דיסכ והודסו” הכזמה תא ונבו םינבאה תא
 רמאנש ןושל םיעבשב הרותה ירבד לכ תא םהילע"

dass ihnen beim zweiten Einzug ebensolche 
Wunder geschehen, wie beim ersten Einzug, 
nur hat die Sünde es vereitelt. Alsdann 
holten sie die Steine, errichteten den Al- 

 ,hieraus, dass die Jisraeliten würdig waren "! °וחמשו ותשו ולכאו םימלשו תולוע ולעהו בטיה ראכ
 לגלנב ונלו ואבו םינבאה תא ולפיקו וללקו וכרבו
 ןולמב םתוא םתהנהו״םבמע םתוא םתרבעהו“ רמאנש
 וב ונילת רשא רמול דומלת ןולמו ןולמ לבב לוכי
 רשא הלאה״סינבאה הרשע םיתש תאו" ביתכו הלילה
 tar, bestrichen ihn mit Kalk und schrieben ביתכהו אלו םהמע הרבע אל הערצ אנת רגו וחקל !5
 darauf alle Worte der Gesetzlehre in den "ןב ןועמש יכרי'רמא ךינפל הערצה תא יתחלשו
 //;)///'/?siebzig Sprachen, denn es heisst:”’Vr התמיסו הרמ ןהב הקרזו הדמע ןדרי״תפש לע שיקל
 nd g71t. Hierauf brachten sie Brandopferיכנאו" רמאנש'^ הטמלמ ןתסריסו הלעמלמ ןהיניע 71
 und Friedensopfer dar, assen und tranken םיזרא הבגב ר*שא םהינפמ ירמאה תא'"יתדממ*ה
 und freuten sich. Sodann sprachen sie die וישרמר לעממ וירפ דימסיאו םינולאכ אוה ןבהו והבג
 Segen und die Flüche, nahmen die Steine אדה יאוה תוערצ יתש רמא אפפ בר’’רגו תחתמ

Dl.27,8 

Jos. 4,3 

ib, V. 20 

Ex. 23,28 

Am. 2,9 

auseinander und kamen nach Gilgal, wo 
sie übernachteten, wie es heisst:"^/4//׳?^führt 

sie niit euch hinüber und legt sie i/n Nacht- 

lager nieder. Man könnte glauben, in jedem 
Nachtlager, so heisst es: ״wo ihr diese Naeht 

übernachtet. Ferner heisst esNund diese 

z״völf Steine, die sie geno/nmen hatten 8cc. 

Es wird gelehrt: Die Hornis’'*zog nicht mit 
ihnen hinüber. — Etwa nicht, es heisst ja: 

 .werde die klor/iis vor dir se)1de71'?. R״

 :רבע עשוהיד רבע אל השמד עשוהיד אדחו השמד
 408.8,33ן^צחהו״יאמ :רב םיזי־וג רה שארל ולע םיטבש השש

 ינבאב ןיקולה״ךכ ןאב ןיקולהש״ךרדכ אנהכ״״בר רמא
 לודג ןהכל ול״ליה תובוט םינבא יתש יביתימ דופא
 רשע םינש תומשו ןאכמ תחאו ןאכמ תחא ויפיתב לע

11 M — דסו' 

M — ה׳יאה I 
M — יאנש 

M 12 ü וילע 

15 M שיקל שיר 
18 M — תא : 

 ׳רלוחש M 21 ינוה II 20 M ןיה

13 M 14 :■ ׳תאבהו 

16 M + 17 י ה 

19 M וערצ יתש ׳א אבר 
22 M ׳הלות 

23 M — ול, 

Simon b. Eaeps erwiderte: Sie blieb am Ufer des Jarden stehen und warf Gift un- 
ter sie, womit sie ihnen oben die Augen blendete und sie unten kastrirte, denn es 
heisst:‘"°7^/74/ ich habe vor ihnen de71 Emoritcr vertilgt, dessen Höhe der Höhe der Zedern 

glich und der gleich den Terebinthen mächtig ״war; ich tilgte sei/ie Eruelit obe/i and sei/;e 

\V;1rzel dru)1ten 8:e. R. Papa erwiderte: Es waren zwei Arten Hornisse, eine zur Zeit 
Moses und eine zur Zeit Jehosuäs; die aus der Zeit Moses zog nicht mit hinüber, und 
die aus der Zeit Jehosuäs zog mit hinüber. 

vSeciis STÄגIגIE stiegen auf den Berg Gerizui. Was heisst:'*'«//47׳ die'^\'i/1e Hälftet 

R. Kahana erwiderte: Wie sie hierbei verteilt waren, so waren sie auch auf den Stei- 
neu des vSchulterkleids‘“Verteilt. Man wandte ein: Der Hochpriester hatte zwei Edel- 
steine auf seinen Schultern, einen auf d-er einen und einen auf der anderen, und auf 

173. Ex. 23,27. 174. Ex. 15,16. 175. Unter Ezra. 176. Jos. 4,3. 177. 

Ib. V. 20. 178• lÄe nach der weiter angezogenen Scliriftstelle die Urbewohner des Uands heim- 

suchen .sollte. 179. Ex. 23,28. 180. Am. 2,9. 181. Jo.s. 8,33. 182. Mit dem 

.\rtikel, wonach es sich nm eine bestimmte Hälfte handelt. 183. Je 6 Namen auf einem Stein; 

cf. Ex. 28,6 ff. 
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diesen waren die Namen der zwölf Stämme 
geschrieben, sechs auf dem einen Stein und 
sechs auf dem anderen Stein, wie es heisst: 
'’'*s(x/1s ihrer Xameii auf dcvi einen Stein 

 לע הששו וז ןבא לע השש םהיילע בותכ םיטבש
 ׳וגו תחאה ןבא לע םתמשט השש" רמאנש וז ןבא ^«•28,10
 ינפמ םתודלותב הנושאר אלו םתודלותב הינש''
 שמהו םירשע ויה תויתוא םישמהו םדקומ הדוהיש

Ä״r. nach ihrer Geburt\ nur auf dem zwei- 5 ןבייאנינה יבר וז ןבא לע שמהו םירשעו וז ןבא לע 
ten nach ihrer Geburtsfolge, nicht aber auf םידוקפה שמוחב ןיקולהשייךרדב אל° רמוא לאילמג Col.b 
dem ersten nach ihrer Geburtsfolge, weil Je- שימוחב ןיקולחש"ךרדב אלא דופא ינבאב ןיקולה 
huda vorangestellt war. P'ünfzig Buchsta- ןאכמ דחא לחר ינב ןרדיסכ האל ינב דציכ"’ ינש• 
ben waren es, fünfundzwanzig auf dem ei- םייקמ ינא המי״אלאו״^צמאב תוחפש ינבו ןאבמ דחאו 
neu Stein und fünfundzwanzig auf dem an-10 תומשכ"'’אלו ןהיבא ןהל ארקש םתומשכ"'םתודלותב 
deren Stein. R. Hanina b. Gamaliel sagte: אלו ןועמש ינבואר אלו ןבואר השמ ןהל ארקש 
Auf dem Schulterkleid waren sie nicht so ברד אתבוית ידנה^“ אלו דנ ינדה^’אלו ןד ינועמש 
verteilt, wie sie im Buch Numeri”*®aufge- לש ויצח אנת^‘ ויצההו יאמ אלאו אתבוית אנהב"“ 
zählt werden, sondern wie sie im zweiten ינפמ לביע רה לש ויצהמ הבורמ םיזירנ רה לומ 
Buch’^aufgezählt werden; die Söhne Reas 15 והל ירצב הטמל יולש ינפמ הברדא הטמל יולש 
in ihrer Reihenfolge, von den Söhnen Ra- םהמע ףסוי ינב הטמל יולש יפ לע ףא רמאק יבה 
hels einer zuerst und einer zuletzt, und die עודמ רמאל עשוהי תא ףסוי ינב ורבדיו” רמאנש 
Söhne der Mägde in der Mitte. Wie erkläre בר םע ינאו דחא לבהו דהא לרונ״'’הלחנ יל^״התתנ 
ich aber [die Worte] nach ihrer Gebnrtl הלע התא בר םע םא עשרהי םהל|א1 רמאיו ['ונו| 
Nach den Namen, wie ihr Vater sie nannte, ■20 םירעיב^‘'* םכמצע ואבחה^ וכל ןהל רמא הרעיה ךל 
nicht aber nach den Namen, wie Mosel! sie ףסויד היערז” היל ורזנא ערה ןיע םכב טולשת אלש 
nannte: Reüben und nicht Reübeni, Simon ףסוי תרפ ןב” ביתכד אשיב אניע היב אטלש’'’אל Blü'iisb 
und nicht Siniöni, Dan und nicht Dani, 22’ילע ארוק יהת^״לא והבא יבר רמאו ןיע ילע תרפ ןבט״-׳י*י 

 אבהמ רמא אנינה יברב^*יםוי יבר ןיע ילוע אלא Gad und nicht Gadi. Dies ist somit eine |י>
Widerlegung der Ansicht R. Kahanas; eine 25 ןיסכמ םימ םיבש* םיגד המ ןיראה ברקב ברל ונדיו” ׳‘׳■׳‘**’י 

 ןיא .רפוי לש וערז ךא ןהב תטלוש ןיעהךיאו ןהיל
24 M 25 'דלוחכ תינשה ןבאה לע M — 26 ג ב :i 

M — 27 , דציכ M 28 ו B 29 יאמ M ךרדכ 
 לשמ הבורמ .ו ה לש ויצח M 31 ה — M 30 'י ארקש

32 P 33 תלהנ ונל M — 34 ו א״ג P ובחהו 

36 M 37 ערה ןיע וב טולשת M ירקת 

35 M רעיב 

38 P רב. 

Widerlegung”'. — Was heisst demnach: 
und die eine Häftel — Es wird gelehrt: 
Die Hälfte gegen den Berg Gerizim war 
grösser als die Hälfte gegen den Berg Ebal, 
weil [der Stamm] Eevi unten war”*. — Im 
Gegenteil, wenn Eevi unten war, so waren 
sie ja.weniger!? — Er meint es wie folgt: obgleich Eevi unten war, denn mit ihnen 
waren auch die Nachkommen Josephs, von denen es heisstsprachen die Nachkom- 

nicn Josephs zu Jehosuä also: IVarun/ hast du mir 71ur ein Los und einen Teil als Erb- 

besitz gegeben, da■ ich doch viel Volks bin SccTDa sprach Jehosuä zu iluicn: Wenn du viel 

ITlks bist, so ziehe in den Wald hinauf. Er sprach zu ihnen: Geht, versteckt euch in 
die Wälder, damit das böse Auge über .euch keine Gewalt habe. Sie erwiderten ihm: 
Ueber die Nachkommenschaft Josephs hat das böse Auge keine Gewalt. Es heisst:’'’b7>/ 
fruchttragendes Reis ist Joseph, ein Jruchttragendes Reis an der Quelle [die djinjund 
R. Abahu sagte, man lese nicht die djin., sondern öle djiri [das Auge übersteigend]. R. 
Jose b. R. Hanina entnimmt dies aus folgendem:'®E/b mögen sich ßschähnlich aif Er- 

den vermehren■., wie die Fische im Meer das Wasser bedeckt und das Auge über sie 
keine Gewalt hat, ebenso hat über den »Samen Josephs das Auge keine Gewalt. - 

184. Rx. 28,10. 185. Cf. Num. l,5ff. 186. Cf. Ex. 1,2ff. 187. Die Verteilung 

auf (len genannten Bergen stimmt mit beiden! nicht überein. 188. Die Aeltesten der Priester u. der 

Leviten, die unten bei der Bundeslade waren. 189. Jos. 17,14. 190. Ib. V. 15. 191. Gen. 

49,22. 192. Ib. 48,16. 
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Wieso fünfzig Buchstaben, es sind ja fünf- 
zig weniger einen!? R. Ji9haq erwiderte: 
Joseph wurde ein Buchstabe hinzugefügt, 
denn es heisst:'”rt'A־ Zeugnis injehoseph setzte 

 ־יננ םישמח תויתוא םישמה ינה ןהב תטלוש ןיעה'"
 תהא תוא ול ופיסוה ףסוי קהצי יבר רמא ןייוה אדה

 ק־.8ן,6 2ירצמ ן*רא לע ותאצב ומש ףסוהיב תודע° רמאנש
 אלא ןניעב םתודלותב קהצי רב ןמהנ בר הל ףיקתמ
 er ihn ein, als er nach dem Irnnd Mifrajim םלש ןימינב אבהו ביתכ ןמינב הלוב הרותה לב 5

 :auszog. R. Nahman b. Ji9haq wandte ein ןימינב ול ארק ויבאו° ביתבדב.
Gn.35,18 

Sot.iob wN 

Es musste ja nach ihrer Geburt'’''erfo]gen!? 
— Vielmehr, in der ganzen Gesetzlehre 
heisst es Binjam’n, hier aber Binjamin, wie 

R. Hanan b. Bizna sagte im Namen R. 
Simon des !Frommen: Joseph heiligte den 
Namen des Himmels im Geheimen, und 

 שדיקש ףסוי אדיסה ןועמש יבר רמא אנזיב רב ■
 ומשמ תהא תוא וילע"ופיסוה רתסב םימש םש
 םימש םש שדיקש הדוהי אוה ךורב שודקה לש
 es auch \\^\s^t-Zund sein Vater nannte ihn ךורב שודקה לש ומש לע ולוב ארקנ איסהרפב !0

G״,39,1.אביו הזה םויהב יהיו° ביתבד איה"יאמ ףסוי אוה Binjamin*. 

 דמלמ ןנהוי יבר רמא ותכאלמ תושעל התיבה
sot.49b תושעל התיבה אביו ונווכתנ הריבע רבדל םהינשש 

 שממ ותכאלמ תושעל״רמא דה לאומשו בר'״ותבאלמ
 -man fügte ihm einen Buchstaben’Wom Na תיבה ישנאמ שיא ןיאו םנבנ ויכרצ תושעל רמא דהו !5
 -men des Heiligen, gebenedeiet sei er, hin היה אל עשר ותוא לש ותיבב״לודג תיב רשפא רנו
 -zu, Jehuda heiligte den Namen des Him םוי םויה ותוא לאעמשי יבר יבד אנת שיא וב
 mels öffentlich, und er wurde ganz nach איהו םהלש הרז הדובע תיבל ןלוכ״ובלהו היה םדיא
 dem Namen des Heiligen, gebenedeiet sei קקזינש םוי יל" ןיא הרמא איה הלוה ןהל הרמא
 ?Was ist es, was Joseph tat--.״'er, benannt ״,39,12׳ן;ו רמאל ודנבב והשפתתו" הזה םויב״ףסוי יל"-׳00

 geschah cs eines Tags, dass ־ף/')”': Hs heisst — "'ול התארנו ויבא לש ונעויד התאב העש התואב

 ינבא לעי״ובתביש ךיהא ןידיתע ףסוי ול רמא ןולהב
 םהיניבמ ךמש ההמיש ךנוצר םהיניב"התאו דופא

Pr. 29,3 ןו,ד דבאי תונוז הערו״ ביתבד" תונוז העור ארקתו 

er ins Haus kam, um seine Geschäfte zu ver- 

richten. R. Johanan sagte, dies lehre, dass 
beide eine Sünde beabsichtigten. Dass er 

 ins iiaus kam, um seine Geschäfte zu ver- Gn,49,24 יבר םושמ ןנהוי יבר רמא ותשק ןתיאב בשתו״דימ ׳■^5

 וידי ןיענ וידי יערז וזפיו הנתיאל״ותשק הבשש״ריאמ
37 M לכב ןנעב ׳דלותכ רמא י״בנר |M 38 j ויבאו 'טילש ׳יתב ; 

39 P אנזיב אנוה 'M 40 I — 41 ש M ול ;M) 42 I — ן (איה! 

 M 44 ! ש ״ור — M 43 ותיבכ — M 45 ישער

46 M 47 ! םהל M 48 הל M 49 םויהכ M — 

 ■אנש ג1 52 ! מ -F M 51 ינבאב M 50 םי ׳אב

53 M + 54 דמלמ B ונתיאל. 

richten. Rabh und Semuel [streiten hier- 
über]; einer erklärt, seine Geschäfte zu ver- 
richten, wörtlich, und einer erklärt, er ging 
hinein, um das Bedürfnis zu verrichten"”. 

Xiemand von den I.rutcn des Hauses See. 

Ist es denn möglich, dass in einem so gros- 
sen Haus, wie es das Haus jenes FTevlcrs 

war, niemand da war? — In der Schule R. Jismäels wurde gelehrt: Jener Tag war ein 
Festtag und alle gingen in den Götzentempel; sie aber sagte, sie sei krank, denn 
sie dachte, es gebe für sie keinen geeigneteren Tag als diesen, um mit Joseph zu- 
sammenzukon1men.'°Yv/V sic erfasste ihn bei seinem Gewand und sprach Scc. An jener 
Stunde erschien ihm im F'enster die Gestalt seines Vaters und sprach zu ihm: Joseph, 
dereinst werden deine Brüder auf die Steine des Schulterkleids aufgeschrieben wer- 
den und auch du unter ihnen; ist es dein Wille, dass dein Name aus ihrer Mitte ge- 
löscht werde und du Hurengenosse genannt werdest!? So heisst es auch:“Vr/' Huren- 

genösse versclnvcndet Vermögen. Hierauf:"°V’.y blieb in Stärke sein Bogen. R. Johanan sag- 
te im Namen R. Mei'rs: Sein Bogen^'erlangte seine Stärke zurück.“Vi;7//und ]fände 

193. Rs. 81,6. 194. Nach der obigen Auslegung sind die Namen so geschrieben worden, wie 

der Vater .sie nannte. 195. Gen. 35,18. 196. Piene, mit י als mater lectionis, während es 

sonst defektiv' geschrieben wird. 197. Cf. .S. 199 NN. 378 n. 379. 199. Gen. 39.11. 200. 

Den geschlechtlichen \'erkehr mit der l'rau Potiphars. 201. Gen. 39,12. 202. Pr. 29,3. 

203. Gen. 49,24. 204. Das niännl. Glied. 



Fol. 36b 

 ־ידימ וידל ינרופצ ןלבמ ערז“ תבכש תאצי^ עקרקב
 אלא דופא ינבא לע קקחיש ול םרג ימייבקעי ריבא
 השענו”הכז םשמ לארשי ןבא הער םשמ בקעי ריבא
 :.ךמוי ןאצכ גהנ הניזאה לארשי הער"רמאנש העור'’*■80.2
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spreizten sich] er stemmte die Hände”’gegen 
den Boden, dass ihm der Same aus seinen 
Fin״ernägeln hervorkam/°Vi?^i' den Händen 

des Gewaltigen Jäqohs] die Gewalt Jaqobs 
war es, die veranlasst hat, dass er auf die 5 םיטבש רשע םינש ונממ תאצל ףסוי יואר היה אינת" 

 בקעי תודלת הלא° רמאנש ויבא״יבקעימ ואציש ךרדכ8״י3ל׳2
 .ךאו וידי ינרופיצי׳ןיבמ ערזדרבכש אציש אלא ףסוי
 ומש לע וארקנ ןלוכו ויחא ןימינבמ ואצי ןכ יפ לע

zu werden, wie es heisstjisraeis, horch עלכנש עלב ׳ונו לבשאו רכבו עלב ןמינב ינבו°רמאנש ״ 
doch auf, der dn (wie) die Schafe 10 ואכשש לבשאו היה ומא"'רמב רכבו תומואה ןיב"' 

vSteine des Schulterkleids eingegraben wur- 
cleHJ"on dort der Hirt, der Stein JIsraels] 

von da ab war es ihm beschieden, ein Hirt 

 .leitest יהא רתויב םיענש ןמענו תוינסכאב רגש ארנ לא

Es wird gelehrt: Joseph war würdig, אל אוה םיפוחו םיפומ אוה ישארו אוה יהא״ישארו 
dass ihm zwölf Stämme entstammen, wie דריש דראו ותפוחב יתיאר אל ינאו יתפוחב האר 
solche seinem Vater jäqob entstammt sind, ןימוד וינפש״דראו ירמאד אכיא״יםלועה תומוא ןיבל 
denn es heisst:'°b//bi־ sind die Nachkonnnen 15 העשב ןנחוי יבר רמא אבא רב אייה יבר רמא :דרוול 
Jaqobs, Joseph, nur ist ihm der Same aus 44.תא שיא םירי אל ךידעלבו״ ףסויל הערפ ול רמאש ט״י׳״ 
den Fingernägeln abgegangen. Immerhin ובר וחקלש דבע הערפ ינינגטצא“ ורמא ׳וגו ודי 
entstammten solche seinem Bruder Binja- תוכלמ ינונג ןהל״׳רמא ונילע והלישמת ףפכ םירשעב 
min, und alle wurden sie nach ihm benannt, םיעבטמ"’ עדוי אהי ןב םא ול ורמא"* מ האור ינא 
wie es heisstdie Söhne Binjamins 7va- 20 רמגק הוה אל'ןושל םיעבש ודמילו לאירבג אב ןושל 
ren Bclä, Beklier, Asbci 8cc. Belä, weil er אוה ךורב שודקה לש ומשמ תהא תוא ול ףיסוה 

 ןמא לע ותאצב ומש .ךסוהיב תודע" רמאנש דמלו^״י׳־י^י׳ס
 אנשיל לכ רהמל'"עמשא יתעדי אל תפש םירצמ
 ''והיא יעתשיא' היל רדהא הידהב הערפ יעתשיאד

54 B האציו. M תציו 

 רקנו M 57 בקעי

55 B 56 וערז M 

58 M היה יואר ורמא 

unter die Völker geraten [balä] ist; Bek- 
her, weil er der Erstgeborene [bekhor] 
seiner Mutter war; x\sbel, weil Gott ihn in 
die Gefangenschaft geraten Hess [sabo elj; 
Gera, weil er in Gastschaft wohnte [gar]; 
Naäman, weil er besonders lieb [naim] 
war; Ehi und Ros, er ist mein Bruder 
[ahi] und mein Haupt [ros]; Mupim’^und 
Hupim, er sah nicht meine Hochzeit [hu- 
pa] und ich sah nicht seine Hochzeit; Ard, 
er stieg [jarad] unter die weltlichen Völker hinab. Manche erklären: Ard, sein Gesicht 
gleich einer Rose [vered]. 

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: In der Stunde, wo Pareö zu Jo- 
seph sprach dich soll niemand seine Hand heben 8cc., sprachen die Sterndeuter 
Pareös: Einen Sklaven, den sein Herr für zwanzig Silberlinge gekauft hat, willst du 
über uns herrschen lassen!? Er erwiderte ihnen: Ich sehe an ihm königliche Eigen- 

 ...ימ

5Q 

 M — ויבא B 60 וערז M 61 ףאו וינרפצ 62

 T M ויחא :| J- B 63 ל || M 64 — ה״רו ה״א ;

 M 65 — דרוול...אניא M 66 |1 הערפל וינינגטצא ול 67

M 70 ב — M 69 |ן לי׳א — M 68 , ןהל — M 

 — דמלו ' B 71 -|- ו M 72 ׳תשמד.

schäften״“. Sie sprachen zu ihm: Demnach müsste er die siebzig Sprachen verstehen. 
Hierauf kam Gabriel und lehrte ihn die siebzig Sprachen, er aber begriff nicht; da 
fügte er ihm einen Buchstaben“'vom Namen des Heiligen, gebenedeiet sei er, hinzu, 
und er lernte sie. Daher heisst esHAls Zeugnis in jehoseph setzte er ihn ein, als er 

nach dem Land Aligrajim aiiszog; eine Sprache, die ich nicht kannte, vernahm ich. Am 
folgenden Tag antwortete er Pareö in jeder Sprache, in der er mit ihm redete; als 

205. Zur UeberיA׳indung seiner Leidenschaft. 206. Ps. 80,2. 207. Gen. 37,2. 208. Ib. 46,21. 

209. Die Erklärung des Namens Mupim scheint hier durch Irrtum ausgefallen zu sein u. ist noch in den 

Midrasim (cf. Genesis Rabba Kap. 94, Tanhuma 7.1ז Genesis ed. Buber p. 206) erhalten. 210. 

Gen. 41,44. 211. Ärukh hat יסיננ, königliche Herkunft. 212. Cf. S. 199 N. 378. 213. P.s. 81,6. 
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 -er aber diesen in der Heiligensprache an הייל רמא רמא הוה יאמ עדי אק’^דוה אל שדקה^“ןושלב
 redete, verstand er ihn nicht. Hierauf bat אלד יל עבתשיא היל רמא רמכ אלו הירמגא ירמכא
 er ihn, dass er ihn diese Sprache lehre. Da רמאל ינעיבשה יבא" היל רמא יכ ול’’עבתשיא תילכמ
 .lehrte er sie ihn, er aber begriff sie nicht לימיתיאו”היל רמא ךתעובשא לימיתיא ליז היל רמא
 ,e mir־Hierauf sprach er zu ihm: Sch\vö1 היל רמא היל אהינ אלד בכ לע ףאו ךדידא ימכ .י

ib.v.6 יאמ הדוהי :ךעיבמדד רשאב ךיבא תא רבקו הלע° dass du dies nicht verrätst. Da schwor er 
 es ihm. Als er später zu ihm sagte לארט*י ודמעשכ' רמוא ריאמ יבר היה אינתד איה
 Vater hat mich sc/mwrei/ lassen^ er רמוא הז הז שע הז םיהצנמ” םיטבש ויה םיה לע

 .ihm: Geh, lass dir deinen Schwur auflösen םיל הליהת דרוי ינא רמוא הזו’״םיל הליהת דרוי ינא
foi.37 רמאנש הליחת םיל דריו ןימינב לש וטבש״ ן*פק !oEr entgegnete dann: So will ich mir auch 
Ps.68,28 2^ דר״אלא םדור ירקת לא םדר ריעצ ןימינב םש° den dir geleisteten Schwur auflösen lassen. 

 Daher sprach er zu ihm, obgleich es ihm ׳יי■ הדוהי ירמ•" רמאנש םתוא םימכור““הדוהי ירש ויהו
 nicht lieb Ziehe hinauf tmd begrabe ןבזיפשוא השענו קידצה ןימינב הבז ךביפל םתמכר

Dt.33,12 הדוהי יבר ול רמא ןבש ויפתכ ןיבו״רמאנש הרובכל deinen Vater, rvie er dich hat schwören 

 .lassen דרוי ינא ןיא*'רמוא הז אלא השעמ*'היה ךב אל !.י

 ןיפק םיל הליחת דרוי ינא ןיא רמוא הזו'*םיל הליהת
Hos.12,1 

ib.v.te ׳• 

Ex.14, 

16.16 ‘ 

Was ist das, was Jehuda tat? — Es 
 -wird gelehrt: R. Mefr sagte: Als die Jisra ינבבס" רמאנש הליחת םיל'* דריו בדנימע ןב ןושחנ
 -eliten am Meer standen, stritten die Stäm דר דוע הדוהיו לארשי תיב המרמבו םירפא שהבב

p* ״9׳2.3 ואב יכ םיהלא ינעישוה״הלבקב שרפמ וילעו לא םע me mit einander: der eine sagte, er wolle 
 -zuerst ins Meer hinabsteigen, und der an רכו דמעמ ןיאו הלוצמ ןויב יתעבט •שפנ דע םימ 20
 -dere sagte, er wolle zuerst ins Meer hinab '*"׳וכו הלוצמ ינעלבת לאו םימ תלבש ינפטשת לא

 steigen. Da sprang der Stamm Binjamin ול רמא הלפתב ךיראמ השמ היה העש התואב
 ,heran und stieg zuerst ins Meer hinab ךיראמ התאו םיב םיעבץט יידידי אוה ךורב •שודקה
 -denn es heisst :"Vc/ ist Binjamin, der jung ידיב המוי'םלוע לש ונובר וינפל רמא ינפל הלפתב

 sie beherrschend,^ und man lese nicht התאו ועסיו לאר“שי ינב לא רבד" ול רמא תושעל 25,
 rodem [sie beherrschend] sondern rad Jam הדוהי הכז ךכיפל ׳וכו ךדי תא הטנו ךטמ תא םרה

[der ins Meer stieg]. Die Fürsten Jehudas 
warfen nach ihnen mit Steinen, wie es 
heisst:'‘V2h Fürste71 Jehudas, ihre Sieinigcn- 

den. Daher war es dem frommen Binjamin 
beschieden, ein Wirt der Allmacht”'zu wer- 

den, wie es heisstzzoischen seinen Schultern ruhte er. R. Jehuda sprach zu ihm: 
Nicht so trug sich die Sache zu. Vielmehr sagte der eine, er wolle nicht zuerst ins 
Meer hinabsteigen, und der andere, er wolle nicht zuerst ins Meer hinabsteigen. Da 
sprang Nahson, der Sohn Äminadabs, heran und stieg zuerst ins Meer hinab, denn es 
heisst:"’;//׳/? Lüge umgeben hat mich Ephrajim und ■mit L'alschheiVdas Hatis Jisrae'l. Je- 

Jmda aber steigt ■noch mit Gott hinab. Heber ihn heisst es in der Ueberlieferung:"'/;///' 
mir, Gott, denn das Wasser geht mir bis an die Seele, ich versinke im Schlamm der Ticjc 

und es gibt keinen Standort SccFSficht reisse mich der Wasserstrom Jort und )licht ver- 

schlinge mich die Tiefe 8cc. In jener Stunde verweilte Mosel! lange im Gebet, und der 
Heilige, gebenedeiet sei er, sprach zu ihm: Meine Lieblinge ertrinken im Meer, und 
du verweilst vor mir lange im Gebet. Da sprach er vor ihm: Herr der Welt, was soll 
ich nun tun!? Er erwiderte:”W/r;?/; zu den Kindern Jisrael, dass sie weiter ziehen; und 

du erhebe deinen Stab und .strecke deine Hand aus Scc. Daher war es Jehuda beschie- 

73 M הירמגא ןרמגא ל״א רמאק יאמ עדי ah רמא רמגמק הוה 
74 M 75 היל B 76 ילשתיאו M ודמעש העשב 

77 M 78 ! ןיהצונ M — 79 :ן םיל...הזו M 80 1 םידד 

M 81 . ךכיפל ׳וגו ןלובז ירש ׳תמגר M + 82 ׳: ה IM 

 .וגו...לא — M 84 םיל — M 83 דרא ינא

216. Ps. 68,28. 217. Auf seinem tlebiet befand sich 

219. Hos. 12,1. 220. Sie hatten nicht das \'ertrauen /u 

222. Ib. V. 16. 223. Kx. 14,15,16. 

214. Oen. 50,5. 215. Ib. V. 6. 

der Ten1])el. 218. Dt. 33,12. 

(',Ott. 221. Ps. 60,2,3. 
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Ps.114,2 ושדקל הדוהיי הת\ד°רמאנש לארשייב*רדלשממ תושעל 

 ושדקל הדוהי התיה םעט המי"’ויתולשממ לארשי
 אינת :*’פניו האר פיהד” םושמ ויתולשממ לארשיו
 יול רמול רשפא יא רמוא בקעי ןב רזעילא יבר״י^יי'•«

 Meer sah und ■ר הלעמל רמול רשפא יאו הלעמל רמאנ רבבש הטמל
 הטמל היולו הנוהב ינמז דציב אה הטמל רמאנ רבכש

den, Herrschaft in Jisrael zu erlangen, wie 

es heisst:'״y׳׳־/׳//Vr;’ ivnrd sein Iheiligfnni, Jis- 
rnel sein Merrschaffshereich. Weshalb ward 
Jehuda sein Heiligtum, Jisrael sein Herr- 

schaftsbereich? 
floh. 

Ks wird gelehrt; R. Eliezer b. jaqob תרשל יוארה לב רמוא הישאי יבר'’הלעמל ראשהו 

sagte; Man kann nicht sagen, dass Levi הטמל ולאו ולא רמוא יבר הלעמל ראשהו הטמל 
unten^Var, da es obeE'dieisst, und ebenso וחתפו םיזירנ רה יפלב םהינפ וכפה'־ םידמוע ןה 
kann man nicht sagen, dass er oben war,זס ל״ יאמ^ הללקב והתפו לביע רה יפלב הכרבב 

da es unten heisst. Wie ist dies nun zu יבר הכז הנבל תכרעמה לע תתנו° אינתדכ“ ךומסב 
erklären? — die Aeltesten der Priester und אלא וניא וא ךומסב לע רמוא התא ךומסב לע° רמוא Pes.63p 

der Leviten befanden sich unten und alle רמוא יוה ןראה לע תבסו° רמוא אוהשכ *שממ לע 

M8n.6?» 

98a 
Lv.24,7 

27a 

78t1 

Ex. 40,3 

ISol. 8 

übrigen oben. R. Josija sagte: Wer für den וחתפו םיזירג רה יפלכ □הינפ וכפה :ךומסב לע 
Dienst geeignet war"'*, befand sich unten,זירורא״טרפב ךורב ללכב ךורב ןנבר ונת :רכ הכרבב 
und alle übrigen oben. Rabbi sagte: Diese ירה'’'תו*שעלו רומשל דמללו״׳דומלל *טרפב רורא ללכב 
und jene”'’standen unten; sie wandten das הנומשו הנומש״יהנומש ירה עבראו עברא עברא°col.b 

Gesicht gegen den Berg Gerizim und be- רמאנש באומ תוברעבי^׳ןכו יניפבךכו הרשע ש*ש ירה” 
gannen mit den Segen, dann gegen den ביתכו ׳ונו השמ תא ׳ה הוצ רשא תירבה ירבד הלא° 

Berg Ebal und begannen mit den P'lüchen,צ״ םיעברא א׳צמנ^׳וגו תאזה תירבה ירבד תא םתרמשו" 
 denn unter ׳?///'Gst die Nähe zu verste- ןועמש יבר הוצמו הוצמ לכ לע תותירב הנומשו

 דעומ להא םינכמו לביע רהו םיזירנ רה איצומ
 לאעמשי יבר אינתד יאנת ינהד אתנולפבו רבדמבש”

2. Hg. 6a 

 יבר דעומ להאב תוטרפו יניסב ורמאנ תוללכ°רמוא 261).1ו5'י

 M 87 ■ ילשממ...המ — M 86 ׳רשי לע M 85 ׳רשי

 הללקב...וכפה — M 89 |; הלעמל...יבר — M 88 ״ 'שממ

90 M 91 רמוא התא ׳מסב לע יאמו M — עבר.'< ירה 
92 M — 93 הנמש P — 94 ירה M — אצמנ... 

 .אתגולפו M 95 הוצמו

hen. Es wird auch gelehrt:”‘’f lege auf je- 
de Schicht reinen Jl ’eihranch. Rabbi sagte, 

unter auf sei die Nähe zu \־erstehen. Du 
sagst, unter aiif sdx die Nähe zu verstehen, 
vielleicht ist dem nicht so, sondern wört- 
lieh auf? Es heisst:”V7/ sollst [den Vorhang/ 
auf die Lade breiten.^ demnach”"ist unter 
auf die Nähe zu verstehen. 

Sie wandten das Gesicht gegen den Berg Gerizim und begannen mit DEגI 

vSegen: Gesegnet sei &c. Die Rabbanan lehrten: Die Segen allgemein"”und die Se- 
gen besonders, die Flüche allgemein und die Flüche besonders, [ferner heisst es] :"״zu 
lernen, zu lehren, zu beobachten und auszuüben, das sind [ebenfalls] vier; zweimal vier 
sind acht und zweimal acht"”sind sechzehn. Dasselbe^^rfolgte auch am Berg Sinaj 

und dasselbe auch in der Steppe von Moab, denn es heisst:sind die Worte des 
Bündnisses, die der Llcrr Mosel! geboten hat Bcc.., und ferner heisst es'fihr sollt die Worte 
dieses Bündnisses beobachten Scc. Es ergeben sich somit achtundvierzig Bündnisse für 

jedes einzelne Gebot. R. Simon nimmt den Berg Gerizim und den Berg Ebal aus'^und 
setzt statt dieser das Offenbarungszelt in der Steppe. Sie führen denselben Streit wie 
die Autoren der folgenden Lehre: R. Jismäel sagte: Das Allgemeine wurde am Si- 

225. Ib. V. 3. 226. Im Tal, nebeu der Bundeslade, zwischen den Bergen 

227. Nach Dt. 27,12 befand er sich auf dein Berg Gerizim. 228. Zum Tragen 

229. Nicht nur die Leviten, sondern auch die Jisraeliten 230. Lev. 24,7. 

332. Der Vorhang befand sich vor der I,ade. 233. Sie beziehen sich auf alle 

224. Ps. 114,2. 

Gerizim u. Ebal. 

der Bundeslade. 

331. Ex. 40,3. 

(Gebote allgemein, sowie auf jedes Gebot besonders. 234. Cf. Dt. 5,1 u. 1 1,19. 235. Die 4fache 

t'erpflichtung ist mit einer 2 fachen Segnung u. mit einer 2 fachen Verfluchung belegt. 236. Die 

16 fache \’erpflichtung zur Ausübung der Gebote. 237. Dt. 28,69. 238. Ib. 29,8. 239. Da 

an diesen nicht das ganze Gesetz verliehen worden ist. 

3Ö 
Talmud Bd.V 
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 naj angeordnet und die Einzelheiten im ונשנו ־יניפב ורמאנ תוטרפו תוללכ רמוא אביקע
 -Offenbarungszelt. R. Äqiba sagte: Das All ׳•«לבייךל ןיאו״”באומ תוברעב ושלתשנו דעומ ^דאב

 gemeine und die Einzelheiten wurden am הילע ותרבנ אלש הרותב הבותכש הוצמו"הוצמ רבד
 -Sinaj angeordnet, im Offenbarungszelt wie שיא"*הדוהי ןב ןועמש• יבר תותירב הנמשיו ביעברא*
 .verdreifacht'"־derholt und in Ärboth-Moab הוצמו הוצמ׳ךל ןיא ןועמש יבר םושמ רמא וכע רפב •י
 -Du hast somit kein in der Gesetzlehre ge הנמשו םיעברא הילע ותרכנ אלש הרותב הכותבש
 -schriebenes Gebot, über das nicht achtund ישימחו םיפלא תשלשו ףלא תואמ שש• לש• תותירב
 -vierzig Bündnisse geschlossen worden wä ןב ןועמיש יבר ירבדל יבר רמא םישמחו תואמ
 ren. R. Simon b. jehuda aus Kephar-Äkko ןיא ןועמש• יבר םושמ רמאש וכע’רפב שיא הדוהי
 sagte im Namen R. Simons: Du hast kein הילע ותרכנ אלש הרותבש• הוצמו' הוצמ לב ךל !ח
 ,in der Gesetzlehre geschriebenes Gebot תשלישו ףלא תואמ שש• לש• תותירב הנמשו םיעברא
 -über das nicht sechshundertdreitausend דהאו דהא לבל אצמש םישמהו תואמ שמחו םיפלא
 fünfhundertundfünfzig Mal achtundvierzig תואמ ש^מהו םיפלא תשלשו ףלא תואמ ישש לארשימ
 -Bündnisse geschlossen worden’'‘'’wären. Rab אברעו אברע אישרשמ בר רמא והייניב יאמ םישמחו
 bi sprach: Nach der Ansicht des R. Simon ינמחנ רב הדוהיי’ יבר שרד :והייניב אכיא’ אברעד !י
 .b. Jehuda aus Kephar-Äkko im Namen R אל הלוב'השרפה לב •שיולל ןב ןועמש יברד%דינמגרותמ

Dt.27.15 הישיעי רשא *שיאה רורא° תפאונו ףאונב אלא הרמאנ Simons gibt es kein Gebot in der Gesetz- 
 -lehre, über das nicht sechshundertdreitau לע אבה הז אלא היל יגפ רוראב רגו הכפמו לפפ
 -sendfünfhundertundfünfzig Mal achtund דבעו םלועה תומוא ןיבל*^ ךלהו ןב דילוהו הורעה
 -vierzig Bündnisse geschlossen worden wä ול ומרג ךבשי״הז לש’’ומאו ויבא ןירורא הרז הדובע 2יי:

 29הללקה תאו םיזרג רה לע הכרבה תא תתנו״ןנבר ונת
 רה לע הברב אהתש דמלל םאיירמול דומלת המ ׳וגו

 ib,27,12 הלא״ רמאנ רבכ ירה לביע רה לע הללקו םיזירג
 ׳ הלאו° ביתכו" םיזרג רה לע םעה תא ךרבל ודמעי
96 M — 97 ד״כ M — הוצמו M 98 ii — 99: ע״כא j 

 הרותב הבותכש M 2 םוכיע M 1 הרותבש הוצמ לכ ג1

3 M — 4 ^ םישמחו״-אצמנ M — 5 ב״א M ׳ומש 

6 M 7 :1 שיקל שירד M — הלוכ M 8 r תומואה תיבל 
 דמ׳ימ ג1 11 ש — P 10 ז״ש — M 9 דבעו

 .׳תכו — M 12 אהתש

ren; es ergibt sich somit, dass für jeden 
einzelnen Jisraeliten eine sechshundertdrei- 
tausendfünfhundertundfünfzigfache [ \׳'er- 
pflichtung] besteht. — Welchen Unter- 
schied gibt es zwischen ihnen? R. Mesar- 
seja erwiderte: Ein Unterschied besteht 
zwischen ihnen hinsichtlich der Bürgschaft 
für die Bürgschaft der anderen’'”. 

R. Jehuda b. Nahmani, der Dolmetsch 
des R. Simon b. Laqis, trug vor: Dieser 

ganze AbschnitU'bezieht sich nur auf den Hurenden und die Hurende. [Es heisst:] ‘‘‘‘vcr- 

flucJit sei der Manu, der ein geschnitztes oder gegossenes (jötzenbild fertigt 8:c. Ist etwa 
hierfür ein FluclU^ausreichendl? Dies bezieht sich vielmehr auf den, der sich mit der Un- 
Zucht verbindet und einen Sohn zeugt, der unter die weltlichen Völker geht “י und Götzen- 
dienst treibt. Verflucht sind Vater und Mutter von diesem, die dies veranlasst haben. 

Die Rabbanan lehrten:’״/O// sollst den Segen erteilen auf dem Berg Gerizim und den 

Finch 8cc. Was lehrt dies, wenn etwa, dass der Segen auf dem Berg Gerizim und der 
Fluch auf dem Berg Ebal zu erteilen sei, so heisst es ja bereits :’יי sollen dastehen 

auf dem Berg Gerizim, das Volk zu segnen, und ferner diese, sollen dasteheu auf 

240. Wo Moseli die Gesetzlehre wiederholte; cf. Dt. 1,5ff. 241. Beim Empfang der Gesetzlehre 

waren 603 550 Mann anwesend, u. jedem wurde für jedes Gesetz eine 48fache Verpflichtung u. ausserdem 

die Bürgschaft für die anderen auferlegt; die ״Bündnisse׳' wurden somit in der .Anzahl der anwesenden 

Männer multiplizirt. 242. Nach der 2. .Ansicht haftet jeder einzelne sogar für die Bürgschaft des 

anderen, so dass die oben genannte .Anzahl wiederum entsprechend zu multipliziren ist. 243. Von 

den Segen u. Elüchen, Dt. 27,1 Iff. 244. Dt. 27,15. 245. .Auf den Götzendienst ist ja die 

schwerste Todesstrafe gesetzt. 246. Da ein Bastard in die Gemeinde nicht aufgeuommen werden 

u. eine Jisraelitin nicht heiraten darf. 247. Dt. 1 1,29. 248. Ib. 27,12. 249. Ib. \ . 13. 

ill. V. 13 I 
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Irm Ebal,7vrgrn des Fhic/is':^ V\&\me\\r, הכרב םיידקהל אלא לכיע רהכ הללקה לע ודמעי 

dass der Segen dem Fluch vorangehe. דומלתדרוללקל תומדוק תוכרבה לכ והי‘'לוכי הללקל 
.Man könnte glauben, dass alle Segen den ןיאו הללקל תמדוק תהא הכרכ הללקו הכרכ רמול 
Flüchen vorangehenיף so heisst es Segen הללקל הכרב שיקהלו תוללקל תומרוק תוכרבה לכ 
und Fluch, ein Segen geht einem Fluch .י הללק המו םיולב הברכ ףא םיולב הללק׳יהמ ךל רמול 
voran, nicht aber gehen alle Segen den שדוקה ןושלב הללק המו םר לוקב הכרכ ףא םר לוקכ 
Flüchen voran. Ferner auch, dass der Se- ךא טרפו ללכב הללק המו שדוקה ןושלכ הכרכ ךא 

gen mit dem Fluch zu vergleichen sei; dies םירמואו ןינוע ולאו ולא הללק המו׳^טרפו ללככ הכרכ 
besagt, wie der Fluch''‘von den Leviten :ןמא םירמואו ןינוע ולאו ולא הכרכ ףא ןמא 
gesprochen wurde, ebenso auch der Segen 10 שלש התוא ־!מוא'^רנידמם° דציכ םינהכ תכל 

\011 den Leviten, wie der Fluch mit lau- רמוא"שדקמב תחא הכרכ שדקמבו תוברב 
ter יי Stimme, ebenso auch der Segen mit םינהב''הנידמב ויוניכב הנידמבו ובתכב'’םשה תא^י<יו•3א 
lauter Stimme, wie der Fluch in der Hei- יבג לע שדקמבו ןהיפתכ דגנב ןהידי'\חא םיאשונ 
ligensprache, ebenso auch der Segen in der הלעמל וידי תאלריבגמ וניאש לודג ןהכמ ץוח ןהישא־י, 
Heiligensprache, wie der Fluch allgemein 15 וידילריבגמ לודג ןהב ףא ־ומוא הדוהי יבר״־ץיצה ןמ 
und besonders, ebenso auch der Segen all- לא וידי תא ן־יהא אשיו° רמאנש ץיצה ןמ הלעמל 
gemein und besonders, und wie beim Fluch J םכרביו םעה 
diese und jene'“Amen antworteten, ebenso שדוקה ןושלכ וכרבת הכ"ןנבר ונת .ארמג 
antworteten auch beim Segen diese und je- ןושל לכב אלא וניא וא שדוקה ןושלב רמוא התא 

ne Amen. 20 ךרבל ודמעי הלא״ןלהל רמאנו וכרבת הכ ןאכ רמאניייי^׳יי^ 

|vjl 
Trini.vii, 2 

 -ER FrIESTERSEGEN tVIRD IN DER PrO^ ׳ושלב ןאב ףא שדוקה'’ןושלכ ןלהל המ םעה תא

viNz IN DREI Versen"‘gesprochen, רמואייאוה ירה ךירצ וניא רמוא הדוהי יכר שדוקה'’ 
1M Tempel aber in einem Vers. Im Teji- וכרבת הכ ךדיא אינת הזה'’ןושלכ ורמאיש דע הכ 
PEL SPRECHEN SIE DEN Gottesnamen SO וליפא"אלא וניא וא הדימעכ רמוא התא הדימעכ 
AUS, WIE ER geschrieben lst, IN DER 25 הלא ןלהל רמאנו וכרבת הכ ןאכ רמאנ הבישיכ 
Provinz aber in der LTmnennung'L In 13 B 14 ויהי (M — תוללקל...דומ^ת) 13 (M הכרב 

 M) .ןירמו.א V 17 || ו —• M 16 (ר*יב הללק ףא רלב.

 תא — M 20 ןהיפב M 19 ׳גהכ — M 18 ^ (רא
21 (M — ץיצה...יבר) 22 P 23 [] ודי M ■ - 24 , ה 

(M — וא) 25 M — יפא'. 

DER Provinz erheben die Priester^^die 
Hände bis gegen die Schultern, im 
Tempel aber über den Kopf, ausgenom- 

MEN der Hochpriester, weil er die 
Hände nicht über das Stirnblatt^’erheben darf. R. Jehuda sagt, auch der 
Hochpriester erhebe die Hände über das Stirnbl.vpt, denn es heisst: 
Ahr011 erhob seine Flände gegen eins \"olk und segnete es. 

GEMARA. Die Rabbanan lehrten:'”50 sollt ihr segnen, in der Heiligensprache. Du 
sagst, in der Heiligensprache, vielleicht ist dem nicht so, sondern auch in jeder ande- 
ren Sprache? — hier heisst es: 32־׳׳ sollt ihr segnen, und dorGTeisst es: diese sollen da- 

stehen, das Volk zu segnen, wie dort in der Heiligensprache, ebenso auch hierbei in 
der Heiligensprache. R. Jehuda sagte: Dies ist nicht nötig; es heisst so, sie müssen 
diesen Wortlaut gebrauchen. Ein Anderes lehrt: So sollt ihr segnen, stehend. Du sagst 
stehend, vielleicht ist dem nicht so, sondern auch sitzend? — hier heisst es: so sollt 

ihr segnen, und dort heisst es: diese sollen dastehen, das Volk zu segnen, wie dort ste- 

250. Dass zuerst alle Segen u. nachher die Flüche gesprochen werden sollten. 251. Von diesem 

spricht der Vers 14, der die hier folgenden Bestimmungen enthält. 252. Dies wird oben aus den im 

t’ers von den Flüchen gebravTchten Ausdrücken gefolgert. 253. Die vom Berg Gerizim u. die vom 

Berg Ebal. 254. tVie er in der Schrift (Num. 6,24,25,26) geteilt ist; nach jedem Vers antwortet das 

Publikum .\men, während im Tempel das Amen nicht gesprochen wird. 255. Das Tetragramm (.דוהי) 

wird .\douaj gesprochen. 256. Beim Sprechen des Priestersegeu.s. 257. .•tuf dem der Gottesuame 

.sich befand; cf. Ex. 28,36. 258, Lev. 9,22. 259. Num. 6,23. 260. Dt. 27,12. 
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 -hend, ebenso auch hierbei stehend. R. Na ”’יבר הדימעב ןאב ףא הדימעב ןלהל המ ךרבל ודמעי'
 than sagte: Dies ist nicht nötig; es heisst ךרבלו ותרשל°רמוא אוה ירה ךירצ וניא רמוא ןתנ
 Dienst zn hm und in seinem Xamen zu“" תרשמו הדימעב ךרבמ ףא הדימעב תרשמ המ ומשב

 -segne/!^ wie der Dienst stehend erfolgt, eben וברבת הב ךדיא אינת תרשל^׳דמעלייביתכד ןלנמ היפונ
 so auch das Segnen stehend. — Woher dies <וניא וא םיפב תואישנב רמוא התא םיפב תואישנב ■־
 vom Dienst selbst? — Es heisst:’”s// sfe/nn רמאנו וברבת הב ןאב רמאנ םיפב תואישנב אלש אלא

 und Dienst zu tun. Ein Anderes lehrt: So ןלהל המ םברביו םעה לא וידי תא ןרהא אשיו״ןלהל

 sollt ihr segiuui^ mit erhobenen Händen. Du יברל היל אישק םיפכ תואישנב ןאב ףא םיפכ תואישנב
 sagst, mit erhobenen Händen, vielleicht ist *’תדובעו שדוה שארו לודג ןהב ןלהל המ יא ןתנוי
 dem nicht so, sondern mit nicht erhobenen יבר רובצ תדובעו שדוה שארו’”לודנ ןהכ ןאב ףא רובצ ■ט
 Händen? — hierbei heisst es: so sollt ihr לב וינבו אוה’רמוא אוה ירה ךירצ וניא רמוא ןתנ

 -segnen., und dort“d1eisst es: und ^ihron er ףא םיפכ תואישנב אוה המ ול וינב שיקמ םימיה

 -hob seine Hände gegen das Volk 7md seg הכרב םיקתיאו םימיה לכ ביתכו םיפכ תואיסמב וינב

 ,ete es, wie dort mit erhobenen Händen■!! םשיב לארשי ינב תא וכרבת הכ ךדיא אינתויייתורישל
 -ebenso auch hierbei mit erhobenen Hän יוניבב אלא וניא וא שרופמה םשב רמוא התא שרופמה '5
 -den. R. Jonathan wandte dagegen ein: Dem ףא לוכי^ייל דהוימה ימש’°ימש תא ומשו°רמול דומלת
 nach sollte doch, wie es dort’°''durch den ןילובנב p םושלךלהל רמאנו ימש תא ומשו ןאכ רמאנ
 -Hochpriester, am Neumond und beim Ge תיבב ןאב ףא הריהבה תיב ןלהל המ םש ומש תא
 meindedienst erfolgt war, auch hierbei רמוא אוה ירה ךירצ וניא רמוא הישאי יבר הריהבה
 durch den Hochpriester, am Neumond und "- ’לבב ךילא אובא ימש תא ריכזא רשיא םוקמה לכב
 beim Gemeindedienst erfolgen!? R. Nathan לכב אוה’’םרוסמ הז ארקמ״׳אלא ךתעד אקלס םוקמ
 sagte: Dies sei nicht nötig; es heisst:WT ימש תא ריכזא םש ךיתכרבו ךילא אובא רשא םוקמ
 und seine Söhne alle Tage; er vergleicht ”'ריכזא םש הריהבה תיבב ךיתברבו ךילא אובא ןביהו
 -seine Söhne mit ihm, wie er mit erhöbe תא וכרבת הכ ךדיא אינת הריהבה תיבב ימש תא

 nen’”"Händen, ebenso auch seine Söhne mit םישנ^' םירנ לארשי ינב אלא יל ןיא לארשי ינב -׳ג
 erhobenen Händen; ferner ””heisst es: alle והלובלםהל רומא״רמול דומלת ןינמ םיררחושמ םידבעו

 '”'Segen ist mit dem Dienst ןרבעי ןי 26

 .vergleichen. Ferner lehrt ein Anderes — ח׳רו ,y .ן

 SV; .will ihr dir Kinder Jisrael segnen, mit. הריחבה

dem deutlichen'”*Gottesnamen. Du sagst, mit dem deutlichen Gottesnamen, vielleicht 

ist dem nicht so, sondern mit der Umnennung? -י es heisst:’””///״׳;/ .de sollen meinen 

Namen legen., meinen mir eignen Namen. Man könnte glauben, dies gelte auch in der 

Provinz, so heisst es hierbei: sie sollen meinen Samen legen, und dort'heisst es: um da 

seinen Namen zu legen; wie dies dort vom Tempel gilt, ebenso auch hierbei vom Tem- 

pel. R. Josija sagte: Dies ist nicht nötig; es heisst:’‘‘//// jedem Ort, zvo ich meinen Sä- 

men erwähnen lasse, komme ich zu dir. An jedem Ort, wie ist dies möglich"’!? Vielmehr 

ist dieser Schriftvers versetzt und wie folgt zu verstehen: an jedem Ort, wo ich zu dir 

komme und dich segne, da will ich meinen Namen erwähnen lassen. Wo komm ich zu 

dir und segne dich? — im Tempel; da will ich meinen Namen erwähnen lassen, im 

Tempel. Ein Anderes lehrt: So sollt ihr die Kinder Jisrael segnen; ich weiss dies nur von 

den Kindern Jisrael, woher dies von Proselyten, Weibern und freigelassenen Sklaven? 

— es heisst: sprich zu ihnen, zu allen. Ein Anderes lehrt: So sollt ihr segnen, Gesicht 

261. Ib. 10,8 262. Ib. 18,5. 263. Lev. 9,22. 264. Jene ,Schriftstelle spricht von 

der Kinweihungsfeier des Offenbarungs/.elts. 265. Von .Vliron wird dies ini angezogenen Schriftvers 

ausdrücklich berichtet. 266. Damit man nicht folgere, dass dies nur am Neumond zu erfolgen habe. 

267. Von dem dieser Schriftvers .spricht. 268. Dem Tetragramm הוהי, wie er geschrielien wird. 

269. Num. 6,27. 270. Dt. 12,5. 271. K.\. 20,24. 272. .\us dieser .\uslegung u. der folgenden 

L‘t.1C,8 

ib.18,5 

Lv.9,22 

01.18,5 

Nm.6,27 

Dt. 12.5 

Ex.20,24 

Nm.6,23 

32 M וק,•נ 

27 M + 28 ; ו M 29 המ ןתנ M 

30 M — 31 ימש M — ףא...לוכי... 
33 M — 34 אוה M - - םישנ. 
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 רמוא התא םינפ דגנכ םינפ וכרבת הכ ךדיא אינת”
 דומלת ףרוע דגנכ םינפ אלא וניא וא םינפ דגנב םינפ
 ךדיא אינת וריכהל רמואה םדאכ םהל רומא רמול
 רמול דומלת שהלכ אלא וניא ואי״מר לוקכ וכרבת הכ
 ןניטיקנ ייכא רמא :וריכהל רמואש םדאכ םהל רומא
 רמאנש ןהב” ארוק וניא דהאלו םינהכ ארוק םינשל
 ארוק ןהב ןניטיקנ אדפה בר רמאו םינשל םהליירומא
 םהל רומא רמאנש םינהכ ארוק לארשי ןיאו םינהכ
coi.b תילו ייכאד היתווכ אתבליהו אהת םהלשמ״ייהרימא 
 ה״כרבל הראתמ ןמיסץ°:אדםה ברד היתווכ אתכליה
 יבר רמא :(ה״לגעב ה״נהנ ר״יבמ ם״וכ ה״דוכעכ ן״כוד
 תכרבל הואתמ אוה ךורב שודקהש ןינמ יול ןכ עשוהי
27,1.(i״N ינאו לארשי ינכ לע ימש תא ומשו° רמאנש םינהכ 

gegen Gesiebt Du sagst, Gesicht gegen 
(iesicht, vielleicht ist dem nicht so, son- 
(lern auch Gesicht gegen Nacken''? — es 
heisst: sprich zu iluieu^ wie man mit seinem 
Nächsten spricht Ein Anderes lehrt: So 

sollt ihr st'gi/rn^ mit lauter Stimme. Viel- 
leicht ist dem nicht so, sondern auch leise? 
— es heisst: sprich zu iluicn^ wie man mit 
seinem Nächsten spricht 

Abajje sagte: Eis ist uns überliefert, dass 
er'”zwei mit ״Priester" anrufe, einen aber 
nicht, denn es heisst: sprich zu ihncu^ zu 
zweien. E'erner sagte R. Hisda: Es ist uns 
überliefert, dass nur ein Priester''''״ Priester״ ךרבתמ׳״ךרכמש ןהכ לכ יולק עשוהי יבר רמאו‘*:םכרבא 
rufe, nicht aber rufe ein jisraeiit ״Priester״,!.ו :ךיכרבמ הכרבאו״רמאנש ךרבתמ ןיא ךרבמ וניאשו‘*ס״-יצ• 
denn es heisst: sprich zu ihnen^ das Spre- 
eben erfolgt durch die ihrigen. Die Hala- 
kha ist nach Abajje zu entscheiden, nicht 
aber ist sie nach R. Hisda zu entscheiden. 

 ןכודל הלוע וניאש ןהכ לכ''יול ןב עשוהי יבר רמאו" ״־״■44״
 תא ומשו םהל רומארכרבת הכ השע השלשב רכוע
 הצולה ןב וא״השורג ןב אמש ןיששוה רמא בר ימש
 קילס אלד אה םיקרפל קילפד אה יגילפ אלו אוה

R. jehosuä b. Levi sagte: Woher, dass 20 הלוע וניאש ןהכ לכ יול ןב עשוהי יבר רמאו :םיקרפל 
 וידי תא ןרהא אשיו° רמאנש הלוע וניא בוש הדובעב 0.9, 22

 םימלשהו הלעהו תאטחה תשעמ דריו םכרביו םעה לא”
 יבר אהו יניא הדובעב ןאכ ףא הדובעב ןלהל המ
 ארקיעמ” יפא יברו ימא יבר יקלפ”יפא יברו ימא
35 M 36 הב ר״ת M 37 םר לוקב רמוא התא 

M — 38 ןהכ M 39 ילא M — 40 :נ M — 

 43 וא — M 42 ףוסל M 41 הלגעב...ןמים

M לע M 44 |i 45 ! וקילס M אוה יטמימ ירקע רקעימ 

 .אל ׳וא ׳שוא ־ר ׳ינתדכו וטמ הוה אלד

der Heilige, gebenedeiet sei er, nach dem 
Priestersegen verlangt? — es heisstsol- 

len nicinen Namen auf die Kinder Jisrael 

legen, und ich zverde sie segnen. 

Ferner sagte R. Jehosuä b. Eevi: Ein 
Priester, der segnet, wird gesegnet, und der 
nicht segnet, wird nicht gesegnet, denn es 
heisst:''*7V/׳ zverde segnen, die dich seg?1en. 

Ferner sagte R. Jehosuä b. Levi: Ein 
Priester, der nicht die Estrade'”besteigt, Übertritt drei Gebote: so sollt ihr segnen, sprich 

.zu ihnen., und: sie solloi meinen Xainen legen. Rabh sagte; Es ist auch zu berücksich- 
tigen, er ist vielleicht der Sohn einer GeschiedeneiL^oder einer Halu9ah. Sie streiten 
aber nicht, einer spricht von dem Fall, wenn er sie zuweilen besteigt, und einer spricht 
von dem E'all, wenn er sie niemals besteigt. 

Ferner sagte R. Jehosuä b. Levi: Wenn ein Priester nicht [beim Segen vom] Teni- 
peldiensP'Hiinaufgestiegen ist, so steige er nicht mehr hinauf, denn es heisst 
.:thron erhob seine Hände gegen das Volk und segnete es, und kam herab nach der Her- 

rieh tu ng des Siindopfers, des Brandopfers und des Friedensopfcrs\ wie es da beim Tem- 
peldienst erfolgt ist, ebenso auch hierbei beim Tempeldienst. — Dem ist ja aber nicht 
so, R. Ami und R. Asi stiegen ja hinauf!? — R. Ami und R. Asi hatten schon vor- 

Versetzung des Schriftverses ist wol zu ersehen, dass er im angezogenen Schriftvers mit den alten Ueber- 

Setzungen ריכזת las. Aiiffallend ist die Uebersetzung des Onkelos (ירשא); er wird wol ןיכשא (cf. Dt. 12,11; 

14,23; 16,6,11; 26,2, Jer. 7,12, Neh. 1,9) gelesen haben. 272. Das Publikum braucht nicht das 

Gesicht den Priestern zuzuwenden. 273. Der Vorbeter beim Aufnןf zum Priestersegen. 274. 

Wenn ein solcher als Vorbeter fuugirt. 275. Num. 6,27. 276. Gen, 12,3. 277. Zum 

Priestersegeu. 278. Und daher für den Priesterdieust unzulässig. 279. .\n diesen Segen (im 

.\chtzehngebet) schlie,sst sich der Priestersegen an. 280. I.ev. 9,22. 
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her die Füsse in Bewegung gesetzt, nur 

gingen sie nicht hinauf. So lehrte auch R. 

Osäja: Dies gilt nur von dem Fall, wenn 

er die Füsse noch nicht in Bewegung ge- 

setzt hat, wenn er aber die Füsse in Be- 

wegung gesetzt hat, so gehe er hinauf. Fer- 

ner wird auch gelehrt, dass, wenn er'*‘des- 

sen sicher ist, er werde die Hände erhe- 

ben''\1nd das Gebet fortsetzen können, er 

 ינתדבו םתה וטמ הוה אל אטממ והייערכ לרקע ווה
 לבא וילגר תא רקע אלש אלא ונש אל א־יעשוא יבר

 B־,-,34a אשונש ותהטבה םא״ ימנ^נתו הלוע וילגר תא רקע

 אל אהי’הב ןניוהו יאשר ותלפתל רזוחו ויפב תא
 רמאו :אתרופ רקעד״ימנ אבהי״אתרופ דנד״אלא רקע
 ךרבל הברב לש סוכ ןינתונ ןיא יול ןב עשוהי יבר

 "^■22.ףתנ יי ךרבי אוה ןיע בוט° רמאנש ןיע"בוטל אלא

 יבר רמאו :ךרבי אלא ךרובי ירקית לאי״לדל ומהלמ
 ןיעהי^רצב ןיריבמ״׳תופוע וליפאש ןינמ יול ןב עשוהי
 *הגי ^רי״י

 רמאנש

S0I.45H 
 Dt.2117 ° ^*ור

 I /V י—■ 1

 -dies dürfe, und auf unsren Einwand, er ver ^ יניעב תשרה הרזמ םנה יב° רמאנש

 lässt ja seinen Platz’“’nicht, [wurde erklärt,] רבוע ןיעה’ירצמ הנהנה לב יול ןב עשוהי יבר רמאו

 er bewege sich ein wenig; ebenso auch ־.23,6,7 ׳ויו ן«,- ״ר ^חל תא םחלת לא° רמאנש ואלב4

 hierbei, wem! er sich ein wenig bewegt ךל רמאי התשו לוכא אוה ןכ ושפנב רעש ומב

 .hat לא ןיואל ינשב רבוע רמא קחצי רב ןמהנ בר ׳וגו

 Ferner sagte R. jehosuä b. Eevi: ^lan ןיא יול ןב עשוהי יבר רמאו :ואתת לאו םחלת !■י

 -reiche den Becher, über den der Tischse ןיעה” ירצ ליבשב אלא האב’■'הפורע הלגע

 gen gesprochen wird, nur einem Menschen °הזה םדה תא וכפש אל ונידי ורמאו ונעו

 ־/’wolwollenden Auges, denn es heisstf'kt't אל אלא םה םימד יבפוש ןיד תיב ינקזש התלע ונבל
 xvoinwilcnden Auges üi, wird gesegnet, denn אב אלדהונהנהו והוניאר אלו^ייוהונרטפו ונידיל אב

 von seinem Brot gibt er dem firmen, und והונחנהו והוניאר אל תונוזמ אלב והונרטפו ונידיל צ0

 -man lese nicht 7tdrd gesegnet^ sondern seg תסנכה תיב יאלמש יבר רמא אדא^״רמא :הייול אלב

 .net ”רמא’“ןיברבמ ימל ןכודל ןילוע ןלוכ םינהכ הלוכש

Ferner sagte R. Jehosua b. Eevi: Wo- 

her, dass sogar die Vögel Menschen miss- 

gönnenden Auges erkennen? — es heisst: 

^^^denn umsonst 7vird das Xetz ansgespannt 

vor den Augen aller Beschiüingte1A\ 

Ferner sagte R. Jehosuä b. Levi: Wer von einem Menschen missgönnenden Auges 

geniesst, begeht ein Verbot, denn es heisst:''’A3■ nicht das Brot eines Menschen missgön- 

)lenden Auges S:e. denn wie einer, der etzvas ei'wügt, 7eo es ums Leben geht, so ist er; 

iss und ti'ink! spricht er zu dir See. R. Nahman b. Ji^haq sagte: Er begeht zwei Verbo-, 

46 M 47 אשונש ׳וה ותחטבה M 48 [?דנד] רבד 

P 49 יכה f- M- 50 ,! ה M 51 ךרבי ימנ היב ירק 

M 52 םימשה M 53 ינפל M — 54 האב 

M 55 ; וניאר אל M — 56 ][ והונתנהו...אל M א^וע 

57 P 58 : ולוכש M — ז״רא. 

te: iss )licht und gelüste nicht. 

B'erner sagte R. Jehosuä b. Levi: Das genickbrochene Kalb wird nur wegen der 

Leute missgönnenden Auges dargebracht, denn es heisst:'"L/(׳׳ sollen anheben und spre- 

ehen: unsre Hände haben dieses Blut nicht vergossen. Könnte es uns denn in den Sinn 

kommen, dass die Aeltesten des Gerichts Mörder sind!? Vielmehr: nicht ist er an uns 

herangetreten und haben wir ihn abgewiesen, nicht haben wir ihn gesehen und fort- 

geschickt. Nicht ist er an uns herangetreten und haben wir ihn abgewiesen, ohne 

Nahrung; nicht haben wir ihn gesehen und fortgeschickt, ohne Geleit'L 

Ada sagte im Namen R. Simlajs: Wenn im Bethaus nur Priester vorhanden 

sind, so betreten alle die Estrade. — Wen segnen sie? R. Zera erwiderte: Ihre Brü- 

281. Der Vorbeter, der den Priestersegen nicht sprechen darf, weil er nachher bei der Fortsetzung 

des Gebets in Verwirrung geraten kann. 282. Dh. den Priestersegen sprechen. 283. Zum 

Priestersegen muss die FFstrade bestiegen werden, während der Vorbeter seinen Platz nicht verlassen darf. 

284. Pr. 22,9. 285. Ib. 1,17. 286. Wenn ihnen Imtter ins Netz gestreut wird, so wissen sie, 

dass dies nicht aus l'reigebigkeit erfolgt. 287. Pr. 23,6,7. 288. Dt. 21,7. 289. Dh. wir 

haben ihm keine Veranla.ssung gegeben, wegen eines Mundraubs erschlagen zu werden. 
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der auf den Feldern'’״. — Dem ist ja aber ה־ירב אבא ינתהו״ יניא תודשבש םהיחאל אריז יבר 
nicht so, Abba, der vSohn des R. Minja- ללכב ןניא םינהכ״ירוהאש םע אייה רב ןימינמ ברד'' 
min b. Hija, lehrte ja, dass das Volk hin- ינתהו יפינא אלד אה יסינאד אה איש; 
ter den Priestern im Segen nicht einbe- 1הלוב 
griffen״’'sei!? — Das ist kein Ein wand, das 
eine, wenn sie verhindert sind, und das 
andere, wenn sie nicht verhindert sind'’'. 
— R. Simi aus der Burg Sihore lehrte ja 
aber, dass, wenn im Bethaus nur Priester 

Neh.8.3 

 ויפב תא אשי אל וידי"* לטנ אלש ןהב לב יול'’ןש
 ולאש" :יה תא וכרבו שדק םכידי ואש" רמאנש
 םימי תכראה המב עומש ןב רזעלא יבר תא וידימלת

58 M 59 ן םעה אבא רב אייח ׳רד M — ק׳ל 

 אה אישק אל ןמא״ןינוע ןתצקמוךילוע ןתצקמ םינהב
 :הרשע יב רייתשיא אלד אה הרשע יב רייתשיאד
 םע״אייה רב ןימינמ ברד הירב אבא אנת אפוג
 יפאב יכירא אטישפ הברבי^ללבב ןניא םינהב״ירוהאש
 את יאמ הציחמ אקספמ אל הבית יקספמ אל יצוג

vorhanden sind, ein Teil [die Estrade] be- 10 לש הציחמ וליפא יול ןב עשוהי יבר רמאד״ עמש 
steige und ein Teil Amen antworte!? — :םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תקספמ הניא לזרב 
Das ist kein Einwand; das eine, wenn zehn ישא בר רב רמ אבא רמא והמ״יןידדצ והל איעביא 
Zurückbleiben, das andere, wenn keine zehn וירהאל'^דזהו״ וינפל תוזהל ןווכתנ״ ןנתד עמ״שאת^^ן״ין 

Zurückbleiben. לע הזהו וינפל הלוספ ותאזה וינפל הזהו וירחאל 
Der Text. Abba, der Sohn des R. Min-10 אנוה בר רב אבריירמא :הרשי ותאזה וינפבש ןידדצ 

jamiu b. Hija, lehrte: Das Volk hinter den רבדב וליפא רפסל רוסא הרות רפס התפנש ןויב 
Priestern ist im Segen nicht einbegriffen. הדימע ןיאו םעה לכ ודמע וחתפבו״ רמאנש הבלה״־ןיימיא 
Selbstverständlich bilden die grossen vor |יכ| ורבדי אל‘® יי יתלחוהו״ רמאנמ* הקיתמ• אלא li s?,16 

den kleinen'’®keine Trennung, ebenso bildet אבהמ אדסה בר רמא אריז יבר דוע ונע אל(ו) ודמע 
das Betpult keine Trennung; wie verhält 20 ^;ן**י;,די יבר רמא״®:הרותה רפס לא םעה לב ינזאו״ 
es sich aber mit einer Scheidewand? ■— 
Komm und höre: R. Jehosuä b. Eevi sag- 
te: vSelbst eine eiserne Scheidewand trennt 
nicht zwischen Jisrael und seinem Vater 
im Himmel. 

Sie fragten: Wie verhält es sich mit 
den an der Seite Stehenden!? Abba-Mar b. 
R. Asi erwiderte: Komm und höre, es wird gelehrt: Wenn er vorn'’^sprengen wollte vtnd 
hinten gesprengt hat oder hinten sprengen wollte und vorn gesprengt hat, so ist die 
Sprengung ungiltig; wenn er vorn sprengen wollte und seitwärts nach vorn gesprengt 
hat, so ist die Sprengung giltig'A 

Raba b. R. Hona sagte: Sobald die Gesetzrolle geöffnet worden ist, darf man nicht 
mehr sprechen, nicht einmal über eine Halakha, denn es heisstals er cs öff)1rte, 

stand das ganze Voll’, und unter "stehen’Ast das Schweigen zu verstehen, denn es heisst: 
'’Vk// wartete, oh sie nicht reden würden, sie standen tind antworteten nicht. R. Hisda ent- 
nimmt dies hierausdie Ohren des ganzen Volks waren mif das Gesetzbneh gerichtet. 

Ferner sagte R. Jehosuä b. Levi: Ein Priester, der die Hände nicht gewaschen 
hat, darf die Hände nicht erheben, denn es erlicht eure Hände in Heiligkeit 

und preiset den Herrn. 

Die Schüler des R. Eleäzar b. Samuä fragten ihn: Wodurch hast du das lange 

290. Die wegen der Feldarbeit verhindert sind, ins Bethaus zu kommen. 291. Da sie es nicht 

für nötig erachten, ihren Platz zu verlassen u. vor die Priester zu treten, u. um so weniger diejenigen, die 

überhaupt nicht ins Bethaus kommen. 292. Wenn sie ini Bethaus sind u. dennoch nicht vor die 

Priester treten, so liegt gerade darin eine !Missachtung. 293. Wenn die Grossen vor den Kleinen 

stehen, so dass die Priester sie beim Segeu nicht sehen können. 294. Wenn vor u. hinter ihm 

unreine Geräte stehen, die zur Reinigung mit dem Entsüudigungswasser (cf. Nuin. 19,17) besprengt werden 

sollen. 295. Ebenso sind auch hierbei die an der ,Seite vor den Priestern stehenden Personen ein- 

!«egriffen. 296. Neh. 8,5. 297. Ij. 32,16. 298. Meli. 8 3. 299. Ps. 134,2. 
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 Leben verdient? Er erwiderte ihnen: Xie אירד^פק תסנכה תיב יתיסיע אל ימימ ןהל רמא
 -be ־ano־iiabe icli das Eetlians als r)urchg יפכ יתאסינ אלו סידו,ר סע יסיאר לע יתעספ אלו
 nutzt, nie schritt ich über die Köpfe des אדסח בר רמא אריז יכר רמא ךרכמ יאמ :הכרכ אלכ
 heiligen Volks’“und nie habe ich meine תא ךרכל ונויצו ןרהא לסי ותסיודקכ ונסידק רסיא
 Hände erhoben, ohne den vSeg’ensspruch zn יהי רמא יאמ היערכ רקע יכ הבהאכ לארסיי ומע •יי
 .sprechen ונתיץצסי וז’־ הכרב אהתסי וניהלא ׳ת° ךינפלמ ןויצר
 Wie kantet der vSegensspruch: R. Zera ןועו לוסיכמ הכ אהי אל לארסיי ךמע'“תא ךרכל
 erwiderte im Kamen R. Hisdas: [Geprie.sen בר הירכדא רמא" יאמ ארוכייצמ היפא רדהמ יכו
 sei,] der uns mit der Heiligkeit Ahrons המ וניסיע םלוע לסי ונוכר שרדו אבקוע ברל^אדסה

 geheiligt und uns befohlen hat, sein Volk "סל״6:15 הפיקסיה״רנתהטכהסי המ° ונמע השע ונילע תרזגש י
 Jisrael in Liebe zu segnen. — Was spricht ןיא אדסה בר רמא :רגו םימשה ןמ ךשדק ןועממ
 ?er, wenn er die Füsse in Bewegung setzt ורזהיסיי^דע ןהיתועכיצא ירסייק .ךוכל םיאשר םינהכה
 Möge es dein Wille sein, o Herr, unser — אדסה בר רמא אריז יבר רמא :רוביצה ןמ םהינפ
 Gott, dass diesem Segen, mit dem dein יפמ ןמא הלכיש דע םינהכ תורקל יאשר ארוקה ןיא
 Volk jisrael zu segnen du uns befohlen דע הכרבב ליהתהל ןיאסיר םינהבה”ןיאו רוביצה !י
 -hast, kein Anstoss und keine Sünde ent תונעל ןיאסיר רוביצה ןיאו ארוקה יפמ רוביד הלכיש
 gegentrete. — Was spricht er, wenn er םינהכה ןיאו םינהכה יפמ הכרב’* הלכתש דע ןמא
 ?sein Gesicht von der Gemeinde’” abwendet יפמ ןמא הלכיש דע תרחא הכרבכ ליהתהל ןיאסיר
 R. Hisda führte R. Üqaba umher und trug םינהבה ןיא אדסה בר רמא אריז יבר רמאו :רוביצה
 ihm vor: [Er spreche:] Herr der Welt, wir הילש ליהתיסי דע רוביצה ןמ םהינפ ריזחהל ןיאסיר 20
 ,haben getan, was du uns befohlen hast ךלילו םהילגר רוקעל ןיאסיר ןניאו םולש״םישכ רוביצ
 .übe an uns, was du uns versprochen hast אריז יבר רמאו :םולש םיש רוביצ הילש רומגיש דע
 .BHckr Jirrab von driurr hriUgrn WninuiNg'"' דע ןמא תונעל ןיאשר רוביצה*” ןיא אדסה בר רמא

vom HiiNincl Scc. 

R. Hisda sagte: Die Priester dürfen 
die Fingergelenke”’erst dann biegen, wenn 
sie das Gesicht vom Publikum abgewandt 
haben. 

R. Zera sagte im Namen R. Hisdas: 
Der Vorbeter darf nicht eher ״Priester" ru- 

feil, als bis die Gemeinde das Amen’''‘'beendet hat; die Priester dürfen nicht eher den 
vSegen beginnen, als bis der Vorbeter das Wort [Priester] beendet hat; die Gemeinde 
darf nicht eher das Amen’”’sprechen, als bis die Priester den Segen beendet haben; 
endlich dürfen die Priester nicht eher einen anderen Segen beginnen, als bis die Ge- 

meinde das An1en’°’beendet hat. 
P'erner sagte R. Zera im Namen R. Hisdas: Die Priester dürfen nicht eher das 

Gesicht von der Gemeinde abwenden, als bis der Vorbeter den Segen ״Setze Frieden"’“ 
begonnen hat; ferner dürfen sie ihre Füsse nicht eher in Bewegung setzen und fort- 
gehen, als bis der Vorbeter den Segen ״Setze PVieden" beendet hat. 

Ferner sagte R. Zera im Namen R. Hisdas: Die Gemeinde darf nicht eher das 
Amen’”sprechen, als bis der Vorlesende den Segen beendet hat; der Vorlesende darf 
nicht eher mit dem Vorlesen aus der Schrift beginnen, als bis die Gemeinde das Amen 

300. Er schritt nicht durch die auf der Erde sitzenden Jünger, um zu seinem Platz zu gelangen. 

301. Dh. nach Beendigung des I’riestersegens. 302. Dt. 26,15. 303. Beim Priestersegen müssen 

die l'inger gespreizt sein. 304. Auf den dem Priestersegen vorangehenden Segen. 305. Auf 

den Priestersegen. 306. Letzter Segen des Achtzehngebets, der dem Priestersegen folgt. 307. Ueber 

den Segen beim Vorlesen aus der Oesetzrolle. 

 תורקל יאשר ארוקה ןיאו ארוקה יפמ הכרב הלכת:
 םגרתמה ןיאו רוביצה יפמ ןמא הלכיש דע הרותכ 2.5

69 M 70 11' ז״רא ח׳רא M — ׳^א 'ה 

72 M — 73 ךמע M — רמא 

75 M — 76 ן| ׳וכו...׳קשה M וריזחיש 

 P 79 ו ןמא M 78 ; ארוקה

71 M — וז 

74 M ^אנבר 
77 M — ןיאו... 

 M 80 םולש

 .ןיאו...רוגצה



Dl. 13,5 

Ps.103, 

20.21,22 

ib.134,1,2 

ib.135,21 

ib.134,3 
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!)eendet hat; der Uebertragende darf nicht ארוקה יפמ קוספ הלייש דע םוגרתב ליחתהל יאשר 
ciier mit der Uebertragnng ])eginnen, als הלביש דע רהא קוספב ליהתהל יאשר ארוקה ןיאו 
bis der Vorlesende den Vers beendet hat; יבר רמא םוהנת יבר רמא*‘ :םגרתמה יפמ םוגרת 
endlich darf der Vorlesende nicht eher ei- הרותב ארקיש ךירצ איבנב ריטפמה יול ןב עשוהי 
neu neuen Schriftvers beginnen, als bis der .־, ^ןל ןב עשוהי יבר רמא םוחנת יבר רמאו :הליהת 
Uebertragende die Uebertragnng beendet רפס ללגיש דע איבנב ריטפהל יאשר ריטפמה ןיא 
hat. ייול ןב עשוהי יבר רמא םוחנת יבר רמאו :הרות 

R. Tanhuin sagte im Namen des R. רובצב הביתה תא טישפהל יאשר רובצ הילש ןיא 
jeho.sua b. Revi: Wer den Schlussabschnitt עשוהי יבר רמא םוהנת יבר רמאו :רובצ דובב ינפמ 
aus dem ProphetenbuclUVorliest, muss vor-10 רפס לטניש דע תאצל ןיאשר רובצה ןיא יול ןב 
her auch aus dem Gesetzbuch vorlesen. אלו אציש דע רמא לאומשו ומוקמב חיניו"הרות 

i'erner sagte R. Tanhum im Namen אהתיפ אבילד אה אנירחא אהתיפ אייאד אה יגילפ 
des R. jehosuä b. Revi: Der Vorlesende ׳ה ירהא° יל הרבפא אניהא רב אבר*’רמא אנירהא 
des vSchlussabschnitts darf nicht eher den םעה תא םיכרבמ םינהבהש ןמזב :ובלת םביהלא 
vSchlussabschnitt aus dem Prophetenbuch 15וברב“אדםה בר רמא אריז יבר רמא*י'םירמוא ןה המ 
beginnen, als bis die Gesetzrolle zusammen- ויתרשמ ויאבצ לב ׳ה וכרב ׳וגו הכ ירבג*^יבאלמ ׳ה 
gerollt ist.־ ותלשממ תומקמ לכב וישעמ לב ׳ה וכרב ונוצר ישוע 

Ferner sagte R. Tanhum im Namen םירמוא ןה המ*'אתבשד יפסומב ׳ה תא ישפנ יברב 
des R. jehosua b. Revi: Der Vorbeter darf לב 'ה תא וכרב הנה תולעמה ריש° יפא יבר רמא 
das Betpult nicht in Gegenwart der Ge- 20 ךורב° ׳ה תא וירבו שדק םכידי ואש ׳וגו ׳ה ידבע 
meinde entblössen’“’, wegen der Achtung 'ה ךברבי° ימנ אמילו היוללה םלשורי קש* ןויצמ 'ה 
der Gemeinde. יברד הירב הדוהי*'רמא אניינע אוההב ביתכד ןויצמ 

Ferner sagte R. Tanhum im Namen שודקה לש ויתוכרבב ליהתהס* ךותמ יזפ ןב ןועמש• 
des R. Jeho.sua b. Revi: Die Gemeinde darf ומוקמב היניו — M 82 !: הרות רפס...רמא — M si 
nicht eher fortgehen, als bis die Gesetz- רגו M 85 ׳ ה״רא ז״רא -- M 84 רב אבוה בר M 83 

rolle fortgenommen und auf ihren Platz ■87 1בר + ג f א״רא יאמ M 86 יכרב דע 

gelegt ist. Seniuel aber sagt, erst wenn er'“°hinausgegangen ist. Sie streiten aber nicht; 
das eine, wenn noch eine andere Tür vorhanden ist, das andere, wenn eine andere 
Tür nicht vorhanden^“ist. Raba sagte: Bar Ahina erklärte mir [den Grund; es heisst:} 

drui Jfcyrn, eurem Gott, sollt ihr gehen. 

Was spricht das Volk während die Priester es segnen? R. Zera erwiderte im Namen 
R. Hisdas:־'Wmr? den Herr)1, ihr, seine Engel, Helden der Kraft kc. Preiset den Iferrn, 

ihr, all sein Heer, seine Jtiener, ]Vollzieher seines ]Villems. Preiset den IJerrii, alle seine 

irerhe, in alle)! Orten seiner Herrschaft. Jhrise, )!!eine Seele, den Herr)!. — Was spricht 
es beim Zusatzgebet am Sabbath? R. Asi erwiderte:Stufenlied. ^lu/, preiset 

den Iferrn, alle Diener des Herr)! See. Erhebt eure Hände zun! Heiligt!!)!! und frei- 

set den Herr)!DGep!'iesen sei der Herr von Gijon aus, der in ferusalen! zvohnt. Preiset 

den Ho-rn. vSollte es doch sprechen [den Vers:]^'V3• segne dich der Herr von (fijon aus, 

der sich im selben PsalnP'Moefindet!? R. Jehuda, der Sohn des R. Simon b. Pazzi, er- 
widerte: Da mit den Preisungen des Heiligen, gebenedeiet sei er, begonnen wird, so 

308. Nach Beendit^ung des Woclienabsclinitts aus dem Pentateuch wird noch ein Abschnitt entspre- 

eilenden Inhalts aus den Propheten vorgelesen. 309. Das Betpult, in dem die Gesetzrolle verwahrt 

wurde, wurde für die Dauer des Gottesdienstes mit kostbaren Stoffen geschmückt. 310. Der \’or- 

beter, der die Gesetzrolle zur Verwahrung mitzunehmen pflegte. 311. In diesem Fall darf .sie nicht 

früher hinausgehen. 312. Dt. 13,5. 313. Ps. 103,20,21,22. 314. Ib. 134,1,2. 315. 

Ib. 135,21. 316. Ib. 134,3. 317. Während stattdessen der 3. Vers einem ganz anderen l’salm 

entnommen ist. 

39 Talmud Bd.V 
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 ist mit diesen auch zu schliessen^‘'. — Was אוה ךורב שודקה לש ויתוכרבב בייסב אוה ךורב

spricht es beim Xachmittaggebet eines 

Fasttags^‘®? R. Aha 1). Jaqob erwiderte: 
 Wnin imsrc Sniidni wider 71ns znigcn. o''־'^
Uerr, so handlr um driurs Xamrus willnt. 
Ilofjunug Jisracls, sein Rrtfrr in der 

der Xot, worum bist du 7vir ein Fremdling 
im !.and See. Worum bist du wie ein bcstürz- 

ter Monn, wie rin Held, der )licht zu helfen 

 רב אהא בר רמא ירמא 'יאמ אתינעתד אתהנמב
 'm;7 ׳דוקמ ךמש ןעמל השע ׳ה ונב ונע ונינוע בא" בקעי

 ןיראב רגברדיהת המל הרצ תעב ועישומס^לארשי
 עישוהל לבוי אל רובנב םהדנ שיאב היהת המל ׳ונו

 1=01.40 ארמוז רמ רמא רמא יאמ ירופבד אמויד הליענב״ ׳ונו

 ׳ה ארי רבנ ךרבי ןב יכ הנה״ אתינתמבי׳הל ירמאו
 ךייח ימי לב םלשורי בוטב הארו ןויצמ ׳ה ךכרבי
 בר ןרמוא ןביה לארשי לע םולש ךינבל םינב הארו
 -vermog 8cc. — Was spricht es beim vSchiuss רמא תשש ברו הברבו הכרב לב ןיב רמא ףסוי !0

gebet am Versöhnungstag? Mar-Zutra er- 
widerte, und manclie sagen, es wurde in 
einer Barajtha gelehrt7■, olso ist der 
Monn gesegnet, der den Iferrn. fürchtet. Rs 

 רמא דה דיבז ברו ירמ בר הב ינילפ םשה תרכזהב
 רמא אקוספ לבא רמא דהו אקוספ לבקל אקופפ’'
 ןרמואה״לב אבא רב אייה יבר רמא יהלובל והל
 אפפ רב אנינה"'יבר רמא העוט אלא וניא ןילובנב
 egne dich der Herr von Cijon ous; schone!'■ שי םולכ יהנירמימל־'^ יעבימ אל ימנ שדקמבד עדת !.י

 אהא יבר רמא ןיזאמ וניאו ותוא ןיכרבמש דבע ךל'*
 םו^ב יהנירמימל יעבימ ימנ ןילובנבד׳״עדת אנינה רב
 יבר רמא :םינפ*ריבסמ ןיאוי״ותוא ןיכרבמש דבע שי
 יברל היל'אניזהד ןויב והל אנימא הוה שירמ והבא

dos Glück Jerusolems olle deine Lebenstoge, 
und siehe Kinder von deine)! Kindern. Frie- 

de über Jisi’oe'l. — Wo spricht man diese 
[Verse]? R. Joseph erwiderte: Zwischen dem 

 einen Segen und dem anderen. R. Seseth אנימא אל ימנ אנא והל רמא אלד' וכע ןמד אבא 20
 -erwiderte: Bei der Nennung'"des Gottes אנתוניע אנימא הוה שירמ והבא יבר רמאו :והל
 .namens. Hierüber streiten R. Mari und R רזנאד ובע ןמד אבא יברל היל אניזהד ןויפ אנא
 Zebid; einer sagt, einen Vers'''auf einen דיפק אלו אמעט דה הירומא רמאו אמעט דה והיא
 -Vers, und einer sagt, sie sind alle auf je יברד היתונתווניע יאמו אנא אנתוניע ואלי אנימא
 -den Vers zu sprechen. R. Hija b. Abba sag והבא יברד הירומאד' והתיבד הל הרמאד והבא 25

te: Wer sie in der Provinz spricht, befindet M 89 90 iM ימו ׳הדנ שיאכ M 8s — ירמא 
 ג1) 93 ן■ לבק ׳ספ לכ M 92 ב — M 91 ׳יענב
 — M 96 1 והל ך- M 95 אנניח i 94 ’1 (ןירומאה

 M 99 וניאו ג1 98 ! יעבת ימנ ׳בנבש M 97 ךל

 3 (וכע...אלד — M) 2 יברדל והל M 1 םינפ —
1M 4 ׳תונ,רווניע(?)וה^י M והתיבדלן ן'רד. 

sich in einem Irrtum''^ R. Hanina b. Papa 
sagte: Ks ist einleuchtend, dass sie auch 
im Tempel nicht zu sprechen sind; gibt es 
denn einen Diener, den man segnet und 

der darauf nicht hinhört!? R. Aha b. Ha- 

nina sagte: Pis ist einleuchtend, dass sie auch in der Provinz zu sprechen sind; gibt 
es denn einen Diener, den man segnet und er dazu kein anerkennendes Gesicht 

mach V^!? 
R. Abahu sagte: P'rüher sprach ich sie, seitdem ich aber gesehen habe, dass R. 

Abba aus Äkko sie nicht spricht, spreche ich sie ebenfalls nicht. 
P'erner sagte R. Abahu: Zuerst glaubte ich, dass ich demütig sei, als ich aber 

sah, wie R. Abba aus Äkko eine Meinung sagte und sein DolnietsclV eine andere Mei- 
nung sagte und er es ihm nicht übel nahm, fand ich, dass ich nicht demütig bin. - 
Wie weit reichte die Demut R. Abahus? — Einst sagte die Frau des Dolmetschers 

318. Dagegen aber enthält der fortgelassene Vers eine Preisung Jisraets. 319. .An dem eben- 

falls der Priestersegen ge.sprochen wurde. 320. Jer. 14,7,8,9. 321. Ps. 128,4,5,6. 322. 
Durch die Priester. 323. l-is sind je 3 Verse, die das Publikum zu sprechen hat. u. auch der Prie- 
stersegen besteht aus 3 Versen. 324. Sie sind zu Ithren des Gottesnamens augeorduet worden, der 

nur im 'rempel ausgesprochen wurde. 

Itrkenntlichkeit bekunden, 

zu übermitteln. 

325. Man muss daher durch das Sprechen dieser Verse seine 

326. Der Dolmetsch hatte den Vortrag des Gelehrten dem Publikum 
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 ךדידל־'הלל ךירצ אל ןדיד אהלהבא יברד היתיבדל
 דיבעד אוה אמלעב ארקי הילע ףיקזו ןיהת יאהו
 הל רמא והבא יברל היל הרמאו והתיבד אלזא' היל
 האליע סלקתי הינימו ינימ הנימ ךיל אקפנ יאמו'
 אשירב היינממל* הילע ןנבר ונמיא והבא יבר ותו
 ילעב היל יסיפתד' וכע ןמד אבא יברל היזהד ןויב
 אייה יברו והבא יבר":הבר אביאייוהל רמא תובוה
 שרד והבא יבר ארתא אוההל ועלקיא אבא רב
 הוקבשייאתעמשב שרד אבא רב אייח יבר״אתדנאב

R. Abalius zur F'rau R. Abalius: Meiner 

braucht deinen nicht, und wenn er sich nach 

ilnn bückfund aufrichtet, so will er ihm 

damit nur Ehrung’'־erweisen. Hierauf ging 

seine Frau und erzählte es R. Abahu. Da 

sprach er zu ihr: Was liegt dir daran; durch 

mich und ihn wird der Allerhöchste ver- 

herrlicht. Einst beschlossen ferner die Rab- 

banan, R. Abahu als Oberhaupt einzuset- 

zen, als er aber erfuhr, dass R. Abba aus 10 יברד היבגל לוזאו אבא רב אייה יברל אמלע ילוב 
 המל לשמ ךל לשמא היל רמא היתעד שלה״והבא
 תובוט םינבא רכומ דהא םדא ינב ינשל המוד רבדה

 .ים“.- אל ןיצפון ימ לע תימדיס ינימ רבומ דהאו^
1 k I ׳ I II 

 אייה יבר״הולמ הוה אמוי לב תיסדיפ ינימ רבומש

Akko von Gläubigern bedrängt werde, 

sprach er zu ihnen: Es gibt einen Bedeu- 

tcnderen. 

Einst kamen R. Abahu und R. Hija 

b. Abba in eine Ortschaft, wo R. Abahu 10 ארמי םושמ היזיפשדא דע והבא יברל אבא רב 
 אייה יברל והבא'*יבר היולא אמוי אוהה רסיק יבד
 בתותיא״אל יכה וליפאו היזיפשוא דע אבא רב
 םידומ רמוא רובצ הילשש ןמזב :הינימ היתעד
 ׳ה ךל ונהנא םידומ בר רמא םירמוא םה המ םעה

Agada und R. Hija b. Abba Halakha vor- 

trug, und alle Welt Hess R. Hija b. Abba 

unbeachtet und ging zu R. i\.bahu, worü- 

her jener sich grämte. Da sprach er zu ihm: 

Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit 211 לב יהלא״רמא לאומשו ךל םידומ ונאש לע וניהלא 
 ונרצוי רמוא יאמיס יבר ךל םידומ ונאש לע רשב

 ירמא יעדרהנ ךל םידומ ונאש לע תישארב רצוי

 לודגה ךמשל תואדוהו תוברב יאמיפ יברד הימשמ
 ע• בר" ךל םידומ ונאש לע" ונתמיכו ונתייההש לז
 וננהתו ונייהת ןכ יבה הב םייסמ בקעי רב אהא

 רומשל ךשדק תורצהל וניתוילג ףוסאתו ונצבקתו
 םידומ ונאש לע םלש בבלב" ךנוצר תושעלו ךיקוה
 יבר רמא :והלוכל יהנירמינ ךכליה אפפייבר רמא ךל

 M 4 יאה M 5 Ij יאהו וכדיד יאהל M 6 — ...אלזא

 והבא M 7 ונמיא ׳אליע סלקתי(?)ךנימ ינימ ךל ׳קפנ יאמ

 הייזח ׳שירב הייטמל והבא ׳רד ןנבר הילע P 8 היינמל
 אשארב B 9 ישיפנד M 10 יל תיא (VV ,ובל תיא

 ן אבר (ןל, 11 (M + ו 'בא ׳רו) M 12 -|- ו 13

 M וקבש !! M 14 — ן ד״ח; M 15 + תוילנרמו 16

 M ן! ימ f- M 17- היל ! M) 18 ׳ן (אבא M 19 ׳בחימ

M 22 לוד.וה ךמשל -|- M 21 , ׳יהלא ׳ה + M 20 

 — ש ׳ילב M 23 ׳רמיל ךכלה ׳שש.

dafür, dass wir dir danken. R. Simaj sagte; Unser Schöpfer, Schöpfer der Schöpfung, 

dafür, dass wir dir danken. Die Nehardeenser sagten im Namen R. Simajs: Preis und 

Dank deinem grossen Namen, dass du uns hast leben und bestehen lassen, dass wir 

dir danken. R. Aha b. Jäqob beendete noch wie folgt: So erhalte uns am Leben, sei 

uns gnädig, vereinige uns und sammle unsre Vertriebenen in den Hof deines Heilig- 

tums, damit wir deine Gesetze beobachten und deinen Willen mit ganzem Herzen 

ausführen; dass wir dir danken. R. Papa sagte: Daher spreche man sie alle. 

327. Uni den Text des Vortrags zn hören. 328. Weil RA. eine hochstehende Persönlichkeit 

u. bei der Regierung sehr angesehen war: cf. Bd. iij S. 830 Z. 4 u. Bd. vij S. 46 Z. llff. 329. Weil 

dafür ein grösseres Publikum vorhanden ist, ebenso ist auch die Agada gemeinverständlich, nicht aber die 

Halakha. 

dies zu vergleichen ist; wenn von zwei 

Menschen einer Edelsteine und einer aller- 

lei Nadeln verkauft, so hat doch wol der- 

jenige mehr Zuspruch, der allerlei NadeliU’ 

verkauft. Jeden Tag pflegte R. Hija b. 7\b-: 

ba den R. .\bahu bis zu seinem Gasthaus 

zu begleiten, wegen seines Ansehens bei 

der Regierung, an jenem Tag aber beglei- 

tete R. Abahu den R. Hija b. Abba bis zu 

seinem Gasthaus, dennoch beruhigte ihn 

dies nicht. 

Was spricht das Publikum während 

der Vorbeter [den Segen] ״Wir danken“ 

spricht? Rabh sagte: Wir danken dir, o 

Herr, unser Gott, dafür, dass wir dir dan- 

ken. Semuel sagte: Gott allen Fleisches, 
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 םיינהכ ירהש ךילע רובצ תמיא אהת בלועה קהצי
 ןמהג בר הניבש יפלב םהירוהאו בעה יפלב םהינפ

 ‘יג!ינועמש רמאיו וילגר לע דוד ךלמה םקיו° אבהמ רמא

 יהא המל ימע םאויי ימע המל יהא םא ימעו יהא

 ־־;■/R. Xahman entnimmt dies hieraus םתא םא לארשיל דוד ןהל''רמא רזעלא יבר רמא •י

R. Ji9haq sagte: Stets sei die Khrfureht 

vor der Gemeinde über dir, denn die Prie- 

Ster wenden das Gesicht gegen das Publi- 

kimi und den Rücken o-eg-en die Gottheit. 

iChr,21i: 

hob sich""'(/(•/' König David (auf srinc FiLssn 

und sprach: Iförf mich an, meine Brüder 

and mein Volk. — Wenn meine ״Brüder'', 

wozu ״mein Volk", und wenn ״mein Volk", 

 הדור ינאו םתא ימע ואל םאו םתא יהא יל ןיעמוש

 ןיואשר םינהבה ןיאדי^ייאבהמ ירמא ןנבר״לקמב םבתא
 תונקת עשתמ תהא והזו" ןבורל ןהילדנסב תולעל
 םושמ ואל אמעט יאמ יאבז ןב ןנהוי ןבר ןיקתהש
 :meine Brüder"? R. Eleäzar erwiderte״ wozu ול הקספנ אמשי־םתה אל״ישא בר רמא רובצ דובב !יי

 David sprach zu den Jisraeliten: wenn ihr המררג ןב ירמאו הירטקימל ליזא רדהו ולדנסב העוצר

Coi.b ליו" •ףב החא הב־יב שדקמבו’“ :אוה הצולה ןב וא mich anhört, so seid ihr meine Brüder, wenn 

 aber nicht, so seid ihr mein Volk, und ich ןנבר ונת :שדקמב ןמא ןינוע ןיאש יפל° המל ךב

Nah.9,5 ן2רי(ו)ןמוק״ רמאנש שדקזנב ןמא ןינוע ןיאש ןינזי" lenke euch mit dem Stock. — Die Rabba- 

 nan entnehmen dies hieraus: Die Priester לעש ןינמו םלועה דע(ו)’'םלועה ןמ םכיהלא ׳ה תא ■ו

 dürfen die Estrade nicht mit den Sandalen ׳׳׳ |ךדבב םמי וברביו|° רמאנש הלהת הכרבו הברב לב

 -betreten. Dies ist eine von den neun Verord הברבו הברב לב לע הלהתו הברב לב לע םמורמו

 -nungen, die R. Johanan b. Zakkaj getrof הלהת ול *ת:

 ס^רפס לטינ תסנכה ןזח“ דציכ לודג ןהכ תכר^
 הסנכה *שארו הסנכה •שא־יל ול הגהונו”הרוה

24 M -- 25 ו M 26 luS M — גז 27 ד 
 תכרב P 30 (אמש — M) 29 ^ אל — ג1 28 וה

 ש ןינמ — ג1 31 דציכ םינהכ תכרב ג1 .רכ לוד.ו ןהכ
 ונתונו ג1 34 || תוכרב B 33 רמ.אנש...דעו - - גז 32

 ׳חינמו ג1 37 יטוע ארוקו -j- ג1 36 ׳תונ — ג1 35
38 j- H- והארק ג1 39 רושעבמ גז .ןאכ. 

feil hat. Doch wol wegen der Ehrung der 

20 Gemeinde. R. Asi erwiderte: Nein, weil ei- 

 nein ein Riemen an der Sandale aufgehen "דמוע לודג ןהכו לודג ןהכל הגהונ ןגסהו ןגסל הנתונ

 -rmd er umkehren könnte, um ihn zu ver הייתה הא ללוגו רושעב ךאוי״הומ י־יחא ארוקל''לבקמו

 knoten; man würde dann sagen, er sei der ^’םכינפל יתירקש הממ ־והי ־ימואו וקיחב ההיגמו

 -Sohn einer Geschiedenen oder einer Hain ך־יבמו הפ לע ארוקי־םידוקפה שמוחבש רושעבליבותכ

 qahV לעו הדובעה לעו הרותה לע תוכרב הנמיש הילע צ5
 .Tempel aber in eineai Vek.s &c ג11

\Veshalb dies? — Weil man im Tempel 

nicht Amen antwortet’”. 

Die Rabbanan lehrten: Woher, dass man 

im Tempel nicht Amen antwortet? - es 

heisst preiset den Ikerrn, euren Gott, 

von Jiwigkeit zu EivigkeiFK Woher, dass auf jeden einzelnen Segen eine Eobpreisung 

folo't? —־ es heisst:”bSVr seo'tn'n deinen herrlichen .\amen, der i rhahen ist über jeden de- 

gen und jedes Lob\ auf jeden einzelnen Segen spreche ihm eine Eobpreisung. ®IE ERFOLGEN DIE SeGFIN DES HoCHPRIFISTERS? DF.R SVNAGOGENDIFINFIR NIגIג^i' 

DIF: GeSF:TZROLLE und RF;1CHT SIE DEM SvNAGOGENVORSTEHER, DFIR SvNAGO- 

GEN\'ORvSTEHER REICHT SlFl DEM PriESTERPRÄSES UND DER PrIESTERPRASFIS REICIUI' 

SIE DF:ג^ Hochpriester; der Hochpriestf;r stfiht dann auf, 011א1ג' sif: in PAip- 

FANG UND LIEST VOR [die ABSCHNiTTE]”b/^/T/7 dem Tod und”'//?׳/׳' am zehnten. Hierauf 

ROLLT ER DIF: GESFITZROLLF: ZUSAMMEN, NIMMT SIE AN SEINEN BUSEN UND SPRICHT: 

Mehr als ich euch vorgelf:sf;n habf:, ist d.vrin geschrieben. [Dfin Abschnitt] 

"Vr/// zehnten um Buch NuגIERI liest kr auswendig und spricht darüber acht 

vSkgf:nsprüche: über die Gesetzlehre, über den TEגIPELDIENST, über df;n Dank, 

330. iChr. 28,2. 331. Aus .\chtung vor dem Volk. 332. Der als geburtsbemakelter für 

den Priestersegen unzulässig ist. 333. Es ist daher keine Veranlassung vorhanden, die Verse von 

einander zu trennen. 334. Neh. 9.5. 335. Das Volk .sprach einen Preissegen u. nicht Ameii. 

330. Lev. 16,1. 337. Ib. 23,27. 338. Num. 29,7. 
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 לא־ישי לעו שדקמה לעו ןועה תליחמ לעו היידוהה
 :הלפת ־יאשהו םלשורייילעו םינהנה לעו

4X'.',״s דימלתל דובב ןיקלוח הנימ תעמש .ארמג 
 לודג ןהבד ודובב שושמ הלוכ ייבא רמא ברה םוקמב ®”■"®יי
 דמוע :רבו ארוקו לבקמו דמוע לודג ןהכו :אוה

 אלא הרזעב הבישי ;יא“רמ רמאהו אוה״בשויד ללבמ6°9"■^^
 בשיו דוד ךלמה אביו° רמאנש דבלב דוד תיב יבלמל q״,):781>
 אדפה בר רמאדכ ׳ונו יכנא [ימ| רמאיו ׳ה ינפל”־
 ןכיהי׳יביתימ םישנ תרזעב ימנ אנה ם■".. 4,,-^

 , Jom.69'י
7.tS0t־־|'־ I —.— •־^ ־־• ""f'■ I" 

 NIMMT SIE IN Empfang und liest &c. רעש ינפל רשא בוחרה ינפל וב ארקיו° רמאנש תיבה

 Wenn er aufsteht, so sitzt er ja wahrscliein- ירחא א־יוקו :םישנ תרזעב ארפה בר רמא םימה^’

 lieh, und dem widersprechend sagte ja der ןינלדמ ןיאו איבנב ןיגלדמ°יהנימרו ;רושעב ךא^תומ^״;24־

 ]Meister, dass nur den Königen aus dem קופפיש'^ ידכב ןאב אישק אל ייבא רמא הרותב

 Davidischen Haus das Sitzen im Tempel-15 הלע^^אהו ןמגרותה קופפי^^אלש ידבב ןאב׳יןמנרותה

 hof erlaubt war!? So heisst es:'''da kam der המנ דעו הרותב ןינלדמ ןיאו איבנב ןיגלדמ ינתק

 זיגלדמי'

ÜHER DIE vSÜNDENVKKGEBUNG, ÜBER DEN 

Temi'el, Über die Jisraei.iten, über die 

Priester, über JerUvSalem”’und über 

DAS ÜBRIGE Gf:BET. 

GEMARA. Hieraus^^° wäre zu entneh- 

men, dass man einem Schüler in Gegen- 

wart des Kehrers Ehrung erweise? Abajje 

erwiderte: Alles erfolgt zur Ehrung des 

Hochpriesters. יס*נ תרזעב "®’"’י 
Der Hochpriester steht dann auf, m :רהב רמוא בקעי ןב רזעילא יבר הרזעב° וב ןירון 

 :,ע

 ;הרותבד ללכמ ןמגרותה קופפי׳^אלס* ידב ד König David, setzte sick vor den Herrn und ק ד*י
sprack: Wer bin ick Scc. — Wie R. Hisda ןינעב ןאכ אישק אל ייבא רמא אלאי'אל ללכ״יללב 
erklärt hat: im ErauenvorhofE ebenso auch ןינעב הרותב ןיגלדמ אינתהו ןיניינע ינשב ןאב דהא 
hierbei, im Erauenvorhof. Man wandte ein: 20 אלש ידכב ןאכו ןאכ^ ןיניינע ינשב איבנבו דחא 
Wo wird vorgelesen? -- im Vorhof; R. Eli- איבנבו איבנל איבנמ ןיגלדמ ןיא^ןמגרותה קופפייי 
ezer b. jäqob sagt, auf dem Tempelberg, רפפה הוסמ גלדי אלש דבלבו ןיגלדמ רשע םינש לש 
denn es heisst:^^b^;/rt׳ er las daraus vor, an- ! + b 41 אוה - M 40 nSrnn ראש• M 39 

gcsickts des freien Platzes vor dem Wasser- m 45 קיספי M 44 קיספיש M 43 !: ךלמה P 42 
tor. R. Hisda erwiderte: Im Frauenvorhof. — M 48 ‘ילכ — M 47 :,‘ידמ M 46 |i r\P; — 

Und liest vor [die Abschnitte] nach ■זיא ךדיא אינת m 49 :י א‘יא 

dem Tod und nur am zeknte)1. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf in 

einem Propheten’״überspringen, nicht aber darf man in der Gesetzrolle überspringen!? 

Abajje erwiderte: Dies ist kein Widerspruch; das eine, wenn der Dolmetsch unterbre- 

eben muss, und das andere, wenn der Dolmetsch nicht unterbrechen muss’״ — Hierzu 

wird ja aber gelehrt: man darf in einem Propheten überspringen, nicht aber darf man 

in der Gesetzrolle überspringen, jedoch darf man nur soviel überspringen, dass der 

Dolmetsch nicht zu unterbrechen braucht. Demnach ist es in der Gesetzrolle überhaupt 

nicht erlaubt!? Abajje erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine gilt von einem The- 

ma und das andere von zwei Themata. Es wird auch gelehrt: Man darf in der Ge- 

setzrolle bei einem Thema überspringen, in einem Propheten auch bei zwei Themata, 

in beiden nur soviel, dass der Dolmetsch nicht zu unterbrechen braucht. Man darf 

nicht von einem Propheten zu einem anderen springen; bei den zwölf [kleinen] Pro- 

pheten’Gst dies erlaubt, jedoch darf man nicht vom Ende des Buchs zum Anfang’״ 

springen. 

339. Die W.e'hiber Jerusalem" fehlen iu Cod. M, dem jer. T. u. der Misnah separata; tatsächlich wird 

hier von 8 Segensprüchen gesprochen. 340. Da die Gesetzrolle in Gegenwart des Hochpriesters 

auch den ihm untergeordneten Würdenträgern gereicht wird. 341. iiSam. 7,18. 342. Der nicht 

heilig war. 343. Neh. 8,3. 344. Bei der liturgischen Rezitation. 345. Die beiden 

Abschnitte im Buch Leviticus befinden .sich neben einander, so dass der Vorlesende während der Ueber- 

tragung des letzten Verses zum anderen überspringen kann, u. da hierbei eine L’nterbrechung nicht zu er- 

folgen braucht, so ist das I1ebers])ringen erlaubt. 346. Die zusammen als ein Buch gelten. 347. 

Dh. rückwärts. 
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 -Er rollt die Gesetzrolle zusaim לבו 1רב וקיחב החינמו הרוחה תא ללוגו" :ותליחתל’o?•'׳״״'

 .jien, nimimt sie an seinen Busen &c רושעבו :הרות רפס לע זעל איצוהל אלש המל ךכ

 -Um nicht die Gesetz — ?־’"״Weshalb dies ׳^י רפסל היכרכילו" :חפ לע ארוק םידוקפה שמוחבש

 rolle in Verdacht zu bringend “תשש בר רמא הדוהי רב אנוה בר רמא"ירקילו־

 aui zehnten m Buch [Den Abschnitt] הרות רפס יתילו רובצב הרות רפס ןיללוג ןיאש יפל ■י

 Numeri liest er auswendig. Soll er doch ומגפ םושמ רמא הדוהי רב אנוה בר ירקילו אנירהא

B1!r.3a־ >,2ל״ רמא שיקל ןב ןועמש יבר ןושאר לש die Gesetzrolle umrollen und ihn daraus 

 vorlesen!? R. Hona b. jehuda erwiderte im אמגפל ןנישייה ימו הכירצ הניאש הכרב ןיכרבמ

 -Namen R. Seseths: Man darf keine Gesetz "תויהל להש תבמ שדה שאר אהפג קהצי יבר רמאהו

 rolle vor der Gemeinde rollen. — Soll er "! לש* וניינעמ^^רהא ארוקו תורות שלש איבמ’“תבשב

 -doch eine andere holen und aus dieser le אתלת הכונח לשב תחאו שדוח שאר לש״תהאו םוי

 senl? R. Hona b. jehuda erwiderte: Wegen ירתב ארבג דה אמגפ אביל ירפיס אתלתב ירבג

 .der Bemakelung“°der ersten. R. Simon b רכ תוברב הנמש הילע ךרבמו :אמגפ אביא ירפיס:

j״״''70״תסנכה תיבב ןיכרבמש ךרדכ הרותה לע^°ןנבר ונת°*^ Laqis erwiderte: Weil man keinen Segen 

 -unnötig'^sprechen darf. — wird denn Be ןנקיתכ ןוע תליהמ לעו האדוהה לעו הדובעה לעו" ׳5

 makelung berücksichtigt, R. Ji9haq der לע ןמצע ינפב סינהכה״לעו ומצע ינפב שדקמה לע

 Schmied sagte ja, dass, wenn der Neumond ראשהו :המצע ינפב םלשורי לעו־'*ןמצע יפב לארשי

 des Tebeth auf einen Sabbath fällt, man השקבו הנר הנהת הלפת ראשה ןנבר ונת :הלפח•*"

 drei Gesetzrollen hervorhole und aus einer הלפת עמושב םתוחו עשויל ןיכירצ לארשי ךמעש

 den Abschnitt des Tags'’% aus einer vom ךותמ הרות רפס איבמ דחאו דחא לכ ךליאו ןאכמ

 “Neumond und aus einer vom HanukafesB ותוזה““ תוארהל ידכ המל ךכ לכוי’וב ארוקו ותיב

 vorlese!? — Wenn drei Personen aus drei םיברל: .

 Gesetzrollen [lesen], ist Bemakekmg nicht ^^]מ!לש ןושארה בומ םוי יאצומ דציכ ךלמה תשר1^

 zu berücksichtigen, wenn aber eine Person המיב ול ןישוע תיעיבש יאצומב ינימשב גח

 -aus zwei Gesetzrollen [liest], ist Bemake עבש *קקמ“ ־ימאנש הילע בשוי אוהו״׳הרועב ץע לש ^5

 .lung zu berücksichtigen הנתונו״הרות דפס לטונ תסנבה ןןח ׳וגו דעמב םינש

 -j- M 50 Und SPRICH i d.\rübER achi Segen- הרות M 51 ש דא י״בהר .?M 5 ןיאיבמ

 M 53 SPRÜCHE &C. Die Rabbanan lehrten: Lieber ׳ינעב M 54 ׳יינעכ Sr ׳יינעב תחאו ׳:ה
— M 57 i| ןיכרבמ ך־ B 56 ר״ת — M 55 | ה ר die Gesetzlehre, wie er im Bethaus gespro- 

 Tempeldienst, über לע... נהכה : M 58 כ,רצ ,"עש השקבו הנחת הלפתה ראשו
 j u ״t-v 1 j ••1 j• o , עשויהל M 59 — ך״כו , P 60 ותיזח ; B 61 בשויו.

den Dank und über die Sündenvergebung, 

wie gewöhnlich, über den Tempel besonders, über die Priester besonders, über die 

Jisraeliten besonders und über Jerusalem besonders. 

Das übrige Gebet. Die Rabbanan lehrten: Das übrige ist Gebet, Flehen, Preis- 

gesang und Fürbitte für das ATlk Jisrael, das der Hilfe benötigt. Er beendet: der das 

Gebet erhört. Von da ab liest jeder aus dem von ihm selbst aus seiner Wohnung mit- 

gebrachten Gesetzbuch. — Weshalb dies? — Lim es öffentlich zu zeigen. 

lER Königsabschnitt. Am Ausgang des ersten Tags des [Hütten]festes, 

[bei Beginn des] achten, am Ausgang des siebenten, errichtet m.\n für 

ihn im Tempelhof eine Tribüne aus Holz, auf der er Platz nimmt, wie es 

heisstAblauf von sieben fahren, zur Zeit 8cc. Der Synagogendiener nimimt 

die Gesetzrolle und reicht sie dem Synagogenvorsteher, der Synagogenvor- 

Dt,31,וס 

348. Wozu sagt er, dass nocli mehr darin geschrieljeu stehe. 349. Man könnte glauben, 

der auswendig vorgelesene .\bschnitt stehe nicht darin. 350. Mau könnte glauben, die erstere sei 

fehlerhaft. 351. Beim .\ufschlagen der anderen Gesetzrolle. 352. Den üblichen IVochen- 

abschnitt. 353. Dieses Fest (cf. Bd. i S. 365 Z. 15ff.| trifft mit dem genannten Neumond zusammen 

354, Dt. 31,10. 
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 הנהונךגסהו ןגסל הנתונד־יסנכה שארו חסנסה שא־יל
 דמוע ךלמהו ךלמל הנתונ״לורג ןהכו לודג ןהכל
 ארקו לבקו דמע ךלמה ספי־יגא בשוי״ארוקוילכקמו
 התל לבוה אלל° עיגהשכו םימכח והוחבשו דמוע'' '>י.ו7,ו5

311 ■ ' ?PTA 

STEHKR REICHT SIE DEEAI Pr1E:STERPRÄSES, 

DER Priesterpräses reicht sie deäi 

Hochpriester und der HOCHPRIESTIvR 

reicht sie dem König; der König steht 

 - ארייתה לא ול ורמא תועמד ויניע וגלז ירכנ שיא ךילע

 הלא תליחתמ ארוקו התא וניחא^רתא וניחא ספי־יגא
 רשע עומש םא היהו עמשו עמש דע םירבדה
 תוללקו תוברכו ךלמה תשרפו"רשעל הלכת יכי׳־ישעת
 ךרבמ לודג ןהכש תוכרכ הש־יפה לכ י.מוגש דע

 10 תחת םילגר לש ןתונש אלא ןתיאייךרבמ ךלמה ןתוא׳"

 ן ןועה״תליהמ

 לכו תינימשב אמיא ךתעד אקלס ינימשב .ארמג
 אנימא תות ןיקמ אנמחר בתב יאד יבירצ יל המל ינה
 בתב הטימשב ימרתמ אלד בג לע .ךאו אתשהמ ונמינ

 1.־- אנימא הוה הטימש אנמהר בתב יאו הטימש אנמהר

 דעומב בתב יאו דעומב אנמהר בתכ הטימש .ךוסב
 תובסה גהב אנמחר בתכ אתש שירמ"אנימא הוה
 םוי וליפא אנימא הוה תוכסה ,והב אנמהר בתב יאו
coi.b אתלחתאמ“ לארשי לב אובב אנמחר בתכ ןורחא״בוט 

 20 שארל ונתונו הרות רפס לטונ תסנכה ןזחו :דעומד«'

 םוקמב דימלתל דובכ ןיקלוה הנימ תעמש“ ןתסנכה ®'’■י’‘*'’
 ךלמהו :ךלמד ודובכ םושמ הלוכ ייבא רמא ברה

62 M 63 ונתונ M 64 ת״ם M — דמוע 

63 M — 66 א״א M השרפה תא(?)׳התש דע ם״הפו ק״וב 
 ‘ ןתונ אוהש אלא M 68 j| ךלמה ךכ M 67 תוכרב הלוכ

 .ה -|- M 71 הנשה שארמ IM 70 ! ה — ג1 69

DANN AUF, NIMIMT SIE IN EגIPFANG UND 

LIEST SITZEND VOR. DER KÖNIG AgRIPP.A 

STAND AUF, NAHM SIE IN EmPFANG UND 

LAS STEHEND VOR, UND DIE WEISEN LOP>- 

TEN IHN DIESERHALB. AlS ER HERAN- 

REICHTE [zum Schriftvers:] “V״׳/ darfst 

über dich keii/n! FrondUng [zv)11 König] 

cinsefzen^ FLOSSEN ThrÄNEN׳“auS seinen 

Augen. Da sprachen sie zu ihm; Fürch- 

TE nicht, Agrippa, du bi.st unser Kru- 

DER, DU BIST UNSER BrUDER. Er LIEvST 

VOM Beginn des Deuteronomiums bis 

[zum ABSCHNlTT]^®7/7)y(2, [dIE ABSCHNITTE] 

höre xmv’^^wenn da iiörcn ivirstf^den Zehn- 

fe)1 sollst da fntrichter]^7venn da beendet hast 

den Zehnten za entrichten ^ DEN Königs- 

ABSCHNITT UND DIE vSeGEN UND DIE FlÜ- 

CHE, UND BEENDETE DEN GANZEN Ab- 

SCHNITT. Die Segenssprüche, die der 

Hochpriester spricht, spricht auch 

DER König, nur erwähnt er des Ff:- 

STES .4N.STATT DER SÜNDENVERGEBUNG׳““. 

GEMARA. Wieso des achten’“‘!? — Lies des achten [Jahrsj’A — Wozu dies alles’“’? 

— Dies ist nötig; würde der Al !barmherzige nur nach Ablaaf geschrieben haben, so 

könnte man glauben, die Zählung sollte dann beginnen’“', selbst wenn es kein Er- 

lassjahr ist, daher heisst es Erlassjahr\ und würde der Allbarmherzige nur Erlassjahr 

geschrieben haben, so könnte man glauben, am Ende des Erlassjahrs’"’, daher heisst 

es zar ZciF\ und würde er nur zur Zeit geschrieben haben, so könnte man glauben, 

am Beginn’“Mes Jahrs, daher heisst es am Hiittenfesf und würde der TVllbarmherzige 

nur am Hättenfest geschrieben haben, so könnte man glauben, auch am letzten Tag 

des P'estes, daher heisst Qsf’'wenn ganz Jisrael kommt, am Beginn des Festes. 

Der Svnagogendiener nimmt die Gesetzrolle und reicht sie dem Svna- 

GOGENVORSTEHER. Hieraus’“’wäre zu entnehmen, dass man einem Schüler in Gegen- 

wart seines Lehrers Ehrung erweise? Abajje erwiderte: Alles erfolgt zur Ehrung des 

Königs. 

Der König steht dann auf, nimmt sie in Empfang und liest sitzend vor. 

354. Ib. 17,15. 355. W'eil er väterlicherseits nicht von Juden abstaniiute. 356. Dt. 6,4ff. 

357. Ib. 11,13 ff. 358. Ib. 14,22 ff. 359. Ib. 26,12 ff. 360. Da er sie am Fest, der Hochpriester 

aber am Versöhnungstag spricht. 361. Dies erfolgt ja am 1. Tag des Festes. 362. Am 

Schluss des Erlassjahrs; cf. Dt. 15,lff. 363. Die verschiedenen Bezeichnungen dieser Zeit in Dt. 31,10. 

364. Nach Ablauf des .\ufenthalts in der Steppe. 365. Vor Beginn des 8. Jahrs. 366. Das 

W. דעומ bedeutet I'est, u. dieses findet am Beginn des folgenden Jahrs statt. 367. Auch der Neu- 

iahrstag ist ein Fest. 368. Dt. 31,11. 369. Cf. S. 309 N. 340 mut. mut. 
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Der König Agrippa stand auf, nahm 

SIE IN Empp'ang und das stehend vor. 

Wenn er anfstelit, so sitzt er ja wahrscliein- 

lieh, und dem widersprechend sagte ja der 

 לביקו דמע״ךלמה ספי־יגא בשוי״ארוקו לבקמו דמוע
 1יא° רמ רמאהו בשויד ללכמ דמוע 5דמוע ארקו

 רמאנש דבלב דוד תייב ־יבלמל אלא הרזעב הבישי
 רמאדב ׳וגו רמאיו ׳ה ינפל בשיו דוד ךלמה אביו"

vgl. 

Snt.40h 

iSan).7,18 

 Meister, dass nur den Königen aus dem יש^ תרזעב ימנ אבה בישנ תרזעב אדסה בר •י-1,

 -Davidischen Haus das Sitzen im Tempel דבע ריפשד ללבמ והוחביש'“ 5םימבח והוחבשו I רמאו

 ■hof erlaubt war!? So heisst es:^*\/(7 kam dn ודובב לע להמש• אישנ רמאד ןאמל וליפא ישא בר
 König David, sidztc sich vor dm idrrni m/d לוחמ ודובכ ןיא ודובכ לע להמש ךלמ לוהמ ודובכ

 sprach cW. wie R. Hisda erklärt hat: im ךילע ותמיא^אהתש ךלמ ךילע םישת םוש° רמאנש

I וימשימ אנת ;תתל לבות אלל^^יגהשיבו :ינאש הוצמ m hTauenvorhof, ebenso auch hierbei im Krau- 

 .envorhof לארשי לש םהיאנוש’לבייהתנ העש התואב ןתנ יברד

 Die Weisen lobten ihn. Wenn sie ןב ןועמש יבר רמא :םפירנאל ול ופינחהש”היילב

 ihn lobten, so hat er ja wahrscheinlich ותוועתנ הפונה לש* הפורגא רבגש* םוימ אתפלח

 -recht getan, und dem widersprechend sag רמול לובי םדא ןיאו' םישעמה ולקלקתנו ןינידה

 ,te ja R. Asi, dass selbst nach demjenigen רב הךוהי יבר שרד :ךישעממ םילודג ישעזנ וריבחל !5

 -welcher sagt, dass, wenn ein Fürst auf sei ףינההל רתומ יזפ ןב ןועמש יבר אמיתיאו אברעמ

 ne Ehrung verzichtet, der Verzicht gütig לבנל דוע ארקי אל רמאנש• הזה םלועב םיעש*רל

 sei, der Verzicht eines Königs auf seine ירש* הזה םלועבד ללכמ עוש רמאי אל יליכלו בידנ

 'Ehrung ungiltig sei, denn cs heisst:W//1 ^'םיהלא ינפ תארב אבהמ רמא שייקל ןב ןועמש יבר

 n sollst über dich einm 1\0/1ig sctzc/7, dass duלש לש*מ יול יבר רמאד יול יברד אגילפו ינצרתו 2

 Ehrfurcht vor ihm hast!? -- Anders verhält "וריבה תא ןמיזש םדאל המוד רבדה המל ושעו^^בקע

Qid.SJf 
Syn.lQb 

Dl.17,15 

!Sol. 7 

Jes.32,5 

Gn,33,10 

 הז לישבת םעט ול רמא וגרוהל שקבמש*'וב ריכהו
 עדי״ירמא ךלמה תיבב יתמעטש לישבתב םעוט ינאש
 רזעלא יבר רמא :היל ליטק אלו יפתסימ אכלמ היל
 רמאנש םלועל הא איבמ הפונח וב““*שי*ש םדא לכ

71 f M- ו. P — 72 בשוי M — דמוע :דמוע...דמע 
73 M — 74 : ■חבש P — 75 ל M — ן״רד הימשמ 

76 B 77 ;י ׳רשי יאנוש M ופניחש M 78 i היה אלו 

 המל ושע לשו M 80 שיקל שיר M 79 : רמואש םדא
 אכלמ ינא עדוי M 82 שקבמ אוהש M 81 המוד אוה

83 M ו׳י. 

es sich bei einem Cxebot. 

Als er heranreichte [zum Schrift- 

VERS:] d/1 darfst nicht cd )!setzen Scc. Im Na- 

men R. Nathans wird gelehrt: An jener 

Stunde hatten sich die Feinde Jisraels“''der 

Vernichtung schuldig gemacht, weil sie 

Agrippa schmeichelten. 
V 

R. Simon b. Halaphta sagte: Seit dem 

Tag, wo die Faust der Schmeichelei an 

Macht gewann, ist das Recht verdreht und 

sind die Werke verderbt worden, keiner kann zum anderen sagen: meine Werke sind 

besser als deine. 

R. Jehuda b. Maäraba, nach anderen R. Simon b. Pazzi, trug vor: Pis ist erlaubt, 

den Frevlern auf dieser Welt zu schmeicheln, denn es heisstsoll mehr der Ruch- 

lose edel genannt werden, noch der Geizige vornehm heisse)1\ demnach ist dies auf dieser 

Welt erlaubt. R. Simon b. Eaqis entnimmt dies hieraus!7/7 sprach Scc.]: wie man das 

^ Intlitz Gottes schant., und dn warst zu mir gütig. Er streitet somit gegen R. Eevi, denn 

R. Eevi sagte: Das Ereignis von Jäqob und Esav ist mit folgendem zu vergleichen. 

Einst lud jemand seinen Nächsten zu einer Mahlzeit, und als dieser merkte, da.ss je- 

ner ihn umbringen wolle, sprach er: Dieses Gericht schmeckt wie das Gericht, das ich 

im Haus des Königs gegessen habe. Hieraus folgerte jener, dass der König ihn kenne, 

und fürchtete, ihn zu töten’^I 

R. Eleäzar sagte: Plin Mensch, dem Schmeichelei iniiewohnt, bringt Zorn über die 

Welt, denn es heisst:’^V/7: schmeictilerischen Jlerzens sind, bringen Zorn. Und noch mehr. 

370. Dt. 17,15. 371. E;uphemistisch für Ji.srael. 372. Je.s. 32,5. 373. Gen. 33,10. 

374. Kl)enso .sa״te Ja(iol) zu Esav, das.s ihm sein ,VnUit/. wie das Antlitz Gottes erscheine. 375. Ij.36,13. 
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auch sein Gebet wird nicht erhört, denn 
es heisst flehen )fleht, wen)) er sie züch- 

Ferner sagte R. Eleäzar: Einen Men- 
tigf. 

24 

 ותלפת ןיאש אלא דוע אלו ףא ומישי בל >יפנה[ו|׳’
 ף״א ןמיסל :םרסא יכ ועושי אל° רמאנש תעמשנ ׳יי■
 רזעלא יבר רמאויץזה״לונ ה״דינ ו״דיב ם״נהינ ד״בוע
 ןמא יעמבש ןירבוע וליפא הפונח וב״ישיש סרא לכ

sehen, dem Schmeichelei innewohnt, ver- 5 ןהבקי התא קידצ עשרל רמא°רמאנש ותוא ןיללקמ״־^-^^ 
fluchen sogar Kinder im Eeib ihrer Mut- רמאנש הללק אלא בוק ןיאו״פימאל והומעזי םימע®''"•,^"“ 
ter, denn es he{sstfl'7eerzum Frerfler spricht: 23!6^םאלו° רמאנש ןייבוע אלא םואל ןיאו לא הבק אל° 0״ל 
du bist gerecht, den verfluchen [jiqbuhu] וב*'שיש םדא לכ רזעלא יבר רמאו :ןימאי םאלמ 
Völker, versviinschen Nationen [leiunin)]. 20בוט ערל םירמאה יוה° רמאנש םנהינב לפונ הפונה^'*'5׳ 

bedeutet fl neben, wie es heisst:”W«7? 10 ןושל שק לבאכ״ וירחא*'ביתכ המ רנו ער בוטלו 
Gott nicht flucht [qabaj.viwöi leo))) bedeutet לב רזעלא יבר רמא^ :רגו הפרי הבהל ששהו שא 
Geburt, wie es heisst:''*?w7/ודיב לפונ וניא םאו ודיב לפונ ףוס וריבחללךינהמה 
[ieomJ’'’hidrd dem anderen überlegen sevi. ןב דיב לפונ וינשליב לפונ וניא םאו וינב״ליב לפונ 

Ferner sagte R. Eleäzar: Ein Mensch, ׳ה השעי p 28.8•^“ןמאלדיננחל והימרי רמאיו"רמאנשלנב'׳ 
dem Schmeichelei innewohnt, stürzt ins 15 ןמינב רעשב אוה יהיו״ ביתכו ךירבד תא ׳ה םקיJ^״3'ל'' 
Fegefeuer, denn es heisst:'%(?//£־ denen, die היננח ןב הימלש ןב הייארי ומשו תדקפ לעב םשוי^׳י^ 
das Böse gut ttnd das Gute böse nennen התא םידישבה לא רמאל איבנה [ו]הימרי תא שפתיו 
c'^r., und hierauf daher 7vird, 7üie die םירשכה לא לפנ ינניא רקש והימרי (ול) רמאיולפנ 
Feuerz7mge Stoppeln frisst 7md Heu vor der לא והאיביו והימרי[ב הייארי] שפתיו ביתכו רגו 
Flamme zusa)))mensinkt 8cc. 20 הפוגה הב שיש הדעי לכ רזעילא יבר רמאו :םירשה 

Ferner sagte R. Eleäzar: Wer seinem ןכש״ילומלג ףנה תרעי יכ° רמאנש הדנכ’'הסואמ 
 הלומג הדומלג יאמ הדומלג הדנל ןירוק םיה יכרכב
 הפונח הב שיש הדע לכ רזעילא יבר רמאו :הלעבמ

 ביתכו דומלג ףגה תדע יכ אבה ביתכ הלוג ףוסל
und wenn er nieht in die Hand seiner 25 2 הלוכש ינאו הלא תא יל דלי ימ ךבבלב תרמאו״ םתה! 

Kinder fällt, so fällt er in die Hand der m .עשרל V 86 [: ׳ירתב M 85 |] ה^וג...ןמים 

Kinder seiner Kinder, denn es heisst m 89 |! ׳תכד m 88 j! ונב M 87 
,3*3. 

Nächsten schmeiehelt, fällt zuletzt in seine 
Hand, und wenn er nicht in seine Hand 
fällt, so fällt er in die Hand seiner Kinder, 

M 84 

 ופוס וריבח תא
-j- 90 ןן ׳יבנה M לכ א״ראו ׳וגו 

‘(M — דומלג...ןכש). 

91 M 92 הדנמ Sprach Jirniejakii ^zu Hananja: A nien, also hie 

der Flerr; bestätigen möge der Herr deine 

Worte. Hierauf ioX^vFUnd als er an das Binjainintor kaon, da ergriff der Aufseher der 

Wachen, namens Jirija, Sohn Sele))1jas, Sohn Hananjas, den Propheten Jir))1ejahu mit den 

Worten: du läufst z71 den Kasdäern über, firmejahu aber sprach: Lüge, ich laufe nicht z71 

den Kasdäern über 8cc. Und hierauf folgt: da ergriff Jirijä den Jir)nejahu und brachte 

ih)1 vor die Fürsten. 

Ferner sagte R. Eleäzar: Eine Gemeinde, in der Schmeichelei zu finden ist, ist 
wie eine Menstruirende widerwärtig, denn es \\e1sstFdenn eine sch))1eichlerischc Ge- 

))leinde ist gonieden [galmiid].^ und in den überseeisehen Rändern wird die Menstrui- 
rende Galmuda genannt. — Was heisst Galmuda? — Von ihrem Mann entwöhnt'*'. 

Ferner sagte R. Eleäzar: Eine Gemeinde, in der Schmeichelei zu finden ist, ge- 
rät zuletzt in die Verbannung, denn hier heisst es: de)171 eine sch))1eichlerische Ge- 

meflide ist gemieden, und dorUdieisst es: du 7üirst in deinen) Herzen sprechen: 7üer hat 

376. Pr. 24,24. 377. Nuni. 23,8. 378. Gen. 25,23. 379. So wurden die Geburten 

im Leib ihrer Mutter benannt. 380. Jes. 5,20. 381. Ib. V. 24. 382. Jer. 28,6. 383. Auf 

die Abweichung vom masor. Text, der איבנה st. היננחל hat (beim Syrer fehlt beides), weist schon Kknni- 

c0T׳r hin; möglicherweise liegt hier eine Verschmelzung von VV. 5 u. 6 vor. 384. Jer. 37,13,14. 

385. Ij. 15,34. 386. Die Etymologie ist dunkel, selbst wenn man den Text in אד הלומג berichtigt; die 

La. המולג in manchen Ausgaben des Ärukh dürfte wol ein Lapsus sein. 387. Jes. 49,21. 

40 Talmud 6d,V 
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mir diese geboren, ich bin kinderlos und ge- 

mieden, verbannt und verstossen See. 

R. Jirmeja b. Abba sagte: Vier Men- 
schenklassen werden von der Gottheit 

 אבא רב הימרי בר רמא® :רגו הרוסו הלג הדומלגו

sy’״.103־ סיציל תב הניבש ינפ תולבקמ ןיא תותיב עברא 
 ערה ןושל ירפסמ תכו'־'םירקש תבו" םיפינה תבו"

 "“־■^׳^סיפינה תכ םיצצל תא ודי ךשמ°ביתכד םיציל תב

 nicht empfangen: die der Spötter, die der ביתכד םירקש תב אובי ףנה וינפל אל יכ°ביתכד,5
ps,1m,7 ןן«•^ ■ורפסמ S12 יניע"דגנל ןובי אל םירקס* רבד° Schmeichler, die der Rügner und die der 

 ׳®ךרוגי אלל[ו] התא עשר ןיפה לא אל יב״ביתכד ערה®•«!
 :ער ךרוגמב רוגי אל ׳ה התא קידצ° ער

Verleumder. Die der Spötter, denn es heisst: 
^”^er zieht seine Ha?1d von den Spöttern. Die 

 M 93 Schmeichler, denn es heisst:^*V0r sein + אדסח ר״א M 94 ü ןJן,ע. ^

Angesicht kojumt kein Schmeichler. Die der 
Lügner, denn es heisstLügen redet, soll vor meinen Atigcn nicht bestehen. Die 
der Verleumder, denn es heisst:^"7/r;7« du bist nicht ein Gott, der an Frevel IVolgefallen 

findet; Böses darf nicht bei dir ;veilen. Du bist gerecht, o Herr, nicht darf in deiner 
Wohnung das Böse weilen. 

ACHTER ABSCHNITT 

10 

GENSPRACHE, DENN ES HEISST: ';vcnn ihr 

zuin Kampf hintretet, so trete der Priester 

vor., DAS IST DER KRIEGSGESAEBTE PriE- 

STER; und rede zum Volk., in DER Heili- 

15 GENSPRACHE. ^Er spreche zu ihnen: Höre, 

fisrael See. gegen eaire Feinde\ NICHT etwa 

GEGEN EURE BrÜDER. NiCHT JEHUDA GE- 

GEN Simon oder Simon gegen Binjamin, 

DIE, WENN EINER IN DIE HÄNDE DES AN- 

DEREN fäli/L, mit einander Erbarmen 

HABEN, WIE ES HEISST: V« erhoben sich die 

namentlich genannten Männer und nahmen 

 Dt.20,2 ןושלב םעה לא רבדמש'העשב המחלמ הוש^₪
 !!־•לא םבברקב היהו°רמאנ*ש רבדמ היה שדוקה

 ,b.״.3 רבדו״ המחלמ חוסדנףהב הז ןהכה ס׳גנו המחלמה

 לארשי עמש םהלא רמאו° שדוקה ןושלב םעה לא
 ןועמש לע הדוהי אל םביחא לע אלו' םביביא לע רגו

 iichr,28.15 םכילע ומחרי םדיב ולפת םאש ןימינב לע ןועמש אלו

 תומשב ובקנ רשא םישנאה ומקיו“'רמאנ־ש המכ
 ללשה ןמ (ם)ושיבלה םהימרעמ לבו היבשב וקיזחיו
 םולהניו םובסיו םוקשיו םולבאיו םולעניו ם ושבליו
 םירמתה ריע וחרי םואיביו לשוכ לבל (רגו) םירמחב
 םתא םכיביוא לע רגו ןורמש ובושיו םהיחא לצא'

1 M 2 ,, רבדמ אוהש M חישמ MS-]- יביוא לע 
4 M 5 םישנא ומוקיו ןלהל M — א״א. 

.;ich der Gefangenen an und. kleideten all die Kfackten tinter ihnen ans der Beute; sie be- 

kleideten sie, besclnihten sie, speisten sie, tränkten sie, salbten sic und brachten sie, die 

j\fattcn aif Eseln, nach feriho, der l^almcnstadt, zu ihren Brüdern, und kehrten nach 

Somron zurück Scc. Ihr zieht gegen eure F'eindp:, und wenn ihr in ihre Hände 

388. Ho.s. 7,5. 389. Ij. 13,16. 390. Ps. 101,7. 391. Ib. 5,5. 1. Dt. 20,2. 

2. II). V. 3. 3. Wörtl. wenn ihr in ihre Hände fällt, sie mit euch Erbarmen haben. 4. iiChr. 28,15. 
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 לא°'םכילע ןימחרמ ןיא* םדיב ולפת םאש םיכלוה 01,20,3
 םכבבל ךרי לא ׳וגו וופחת לאו וארית לא םכבבל ךרי
 ינפמ וארית לא תוברה חוצחיצו םיסוס’תלהצ ינפמ
 תונרק לוקמ וופחת לא ]יסגלקה'תעפשו ןיסירת תפגה

 > ךלהה םכיהלא ׳ה יב״ תוחווצ'״ לוק ינפמ וצרעת לאו1).״.4

 םיאב םתאו םדו רשב לש ונוחצנב״ןיאב םה םכמע
 תילג לש ונוחצנב ואב םיתשלפ םוקמ"לש ונוחצנב
 ןומע ינב ומע ולפנו ברחב לפנ ףוסל ופוס היה המ"
 לפנ ףוסל"ופוס היה המ ךבוש לש ונוחצנב ואב

 0 םכיהלא ׳ה יביןכ םתא יא םתאו ומע ולפנו ברחב

 ךוראה הנחמ חז ׳וגו םכל םחלהל םכמע ךלהה
 רבדו רמאנש רמאק יבה רמאק יאמ .ארמג
 המ לוקב וננעי םיהלאהו רבדי השמ(ו)°רמואיןלהלו£*.19,י9
 ונת :שדוקהךושלב ןאכ ףא שדוקהךושלב ןלהל

 5 הצריש ןהכ לכ לוכי םעה לא רבדו ןהכה שגנו ןנבר
 הנוממב'’ םירטוש המ םירטשה ורבדו" רמול דומלת ט‘• 20,5
 המ רטושדייאימוד לודג ןהכ אמיאו הנוממב ןהב ףא
 הנוממ שיש ןהכ ףא ויבג לע הנוממ שיש רטוש
 ותדובעב ויבג לע ךלמ אכיאה ימנ לודג ןהכריבג לע
 רמא״אינתד אוה הנוממ ואל ןגס ןגס אמיאו רמאק^4ל9
 עריא םאש הנוממ ןגס’ המל םינהכ ןגס אנינח יבר
 רמאו :ויתחת שמשמו סנבנ לודג ןהכב לוספ וב
 רמא לארשי עמש אנש יאמ :לארשי עמש םהלא
 שודקה ןהל רמא יהוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנהוי יבר

FALLET, HABEN SIE KEIN ERBARMEN MIT 

EUCH. Es werde euer Herz nicht zag, furch- 

tet euch nicht, seid nicht bestürzt Scc. Es wer- 

de euer Herz nicht zag, VOR dem Gewie- 

HER DER Rosse und dem Blinken der 0 

Schwerter; fürchtet euch nicht, vor dem 

Gerassel der Schilde und dem Heran- 

STRÖMEN DER Krieger; seid nicht bestürzt, 

VOR DEM Schall der Blashörner; zittert 

nicht, vo'R. DER Stimme des Gelärms.’Z?^’«« ! 

cs ist der Elerr, euer Gott, der mit euch zieht-, 

SIE KOMMEN [gestützt] AUE DEN SlEG 

EINES [Menschen aus] Fleisch und Blut, 

IHR ABER KOMMT [GESTÜTZT] AUF DEN 

Sieg Gottes. Die Pelistim kamen [ge- ! 

stützt] auf den Sieg Goljaths, und das 

Ende war, dass er durch das Schwert 

FIEL UND sie mit IHM FIELEN. DiE ÄmMO- 

NITER KAMEN [GESTÜTZT[ AUF DEN SlEG 

SOBAKHS, UND DAS EnDE WAR, DASS ER 2 

DURCH DAS Schwert fiel und sie mit 

IHM fielen; nicht so aber ihr. Denn es 

ist der Herr, euer Gott, der mit euch zieht, 

um für euch zu streiten Scc., DAS IST die 

6 M ומחרי אל |M 7 j — 8 [| ׳מו...לא M -9 ה ך II 

M 10 || לאו ׳רקה לוק יגפמ ׳פחת לאו ׳.ולק M החוצה. 

P 11 || אחווצ M 12 || רשב ןוחצנב M 13 (1 ב״קה M 

 םהו ברחב לפנש M 14 || ולפנ םהו ברחב לפנש ופוס ךכיפל

 — M 17 11 אוה + M 16 !ן אלא + M 15 || ולפנ

 אכיאהו M 20 || ׳ירטושד M 19 || ןינוממב M 18 || ה

 .ןנירמאק ותדובעב ךלמ

Abteilung der Bundeslade. 

GEMARA. Wie ist dies zu verstehen*? 

— Dies ist wie folgt zu verstehen; es heisst: 

und rede, und dorf heisst es: Moseh redete 

und Gott antwortete ihm mit der Stimme-, 

wie dort in der Heiligensprache, ebenso 

auch hierbei in der Heiligensprache. 

Die Rabbanan lehrten: So trete der Priester vor und rede zum Volk- man könnte 

glauben, jeder beliebige Priester, so heisst es: VA Beamten sollen reden-, wie die Beani- 

ten ernannt sind, ebenso auch ein Priester, der ernannt ist. — Vielleicht der Hoch- 

priester!? — Gleich dem Beamten, wie der Beamte einen Vorgesetzten* über sich hat, 

ebenso auch ein Priester, der einen Vorgesetzten über sich hat. — Auch der Hoch- 

priester hat ja den König über sich!? — Er spricht von seinem Dienst'״. — Vielleicht 

der Priesterpräses"!? — Der Priesterpräses ist kein Beamter. Es wird nämlich gelehrt: 

R. Hanina der Priesterpräses sagte: Der Priesterpräses ist dazu da, damit er, wenn 

der Hochpriester von einer TJntauglichkeit betroffen wird, an seiner Stelle eintrete und 

Dienst tue. 

Er spreche zu ihnen: Höre, Jisrae'l. Weshalb gerade: höre, Jisrael? R. Johanan er- 

widerte im Namen des R. Simon b. Johaj: Der Heilige, gebenedeiet sei er, sprach zu 

5. Dt. 20,4. 6. Dh. wieso geht hieraus hervor, dass der Kriegsgesalbte in der Heiligensprache 

redete. 7. Ex. 19,19. 8. Dt. 20,5. 9. Mit רטוש wird der Exekutivbeamte bezeichnet, 

der dem Legislativbeamten unterstellt ist. 10. In dieser Hinsicht ist er dem König nicht unterstellt. 

11. Der zugleich Stellvertreter des Hochpriesters ist. 

40♦ 
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 Jisrael: selbst wenn ihr nur das L,esen [des תירק אלא םתמייק אל וליפא לארשיל אוה ךורב

 morgens und ״Abschnitts] "Höre, jisrael לא :"םדיב ןירסמנ םתא יא תיברעו תירהש עמש

 -abends beobachtet, werdet ihr ihren Hän רבדמ םימעפ ןנבר ונת :רב וארית לא םבבבל ךרי

 ,den nicht ausgeliefert אוה המ רפסב המהלמב תהאו רפסב תהא םמע

coi.b 5 המהלמב ורזהו המהלמה יכרעמ ירבד ועמש° רמוא Es 7uerde etier Herz nicht zag^ furchtet 

 -eudi nicht 8cc. Die Rabbanan lehrten: Zwei וזפהת לאו וארית לא םבבבל ךרי לא רמוא אוה המ

 mal hält er eine Ansprache an sie, einmal םלועה תומואש םירבד העברא דגנכ וצרעת לאו

 -an der Grenze und einmal auf dem Kriegs ואב םיתשלפ :ןיסמורו ןיהווצ ןיעירמו ןיפיגמ ןישוע

 :platz. An der Grenze spricht er folgendes דמעש*"ןנהוי יבר רמא תילג :רס תילג לש ונוחצנב

;sam.17,8 20! כל ורב° רמאנש אוה ךורב שודקה ינפל םינפ יוליגב Höret meine Worte von der Kriegsordnung 

syn.93ä איה ךורב שודקה אלא שיא ןיאו° ילא דריו שיא und kehrt'hmi. Auf dem Kriegsplatz spricht 

E,,15®3 0&אוה ךורב שודקה רמא המהלמ שיא ׳ה° רמאנש 2\י■. Es !!oerdc euer Herz nicht zag, furch- 

sam.17,12 שיא ]ב דודו° רמאנש שיא ןב די לע"^ וליפמ ינירה tet euch nicht, seid nicht bestürzt und zittert 

 Ücht. Entsprechend den vier Taten, die die( השלשב ריאמ יבר םושמ ןנהוי יבר רמא :הזהי״יתרפא

 weltlichen völkerhun: sie rasseln, stossen שיא םכל ורב דהא עשר ותואל ויפ ודכל תומוקמ !5

 \’in die Trompeten, lärmen und traben ׳1נ־י׳9׳וגו ינכהו יתא םהדהל לכוי םא° ךדיאו ילא דריו

ib,v.43x2 התא יס יכנא בלכה° דודל היל רמאקד ךדיאו Dm Pelistim kamen [gestützt] auf 
ib.v.45 יולא אב התאס” היל רמאי^ימנ דוד תולקמב ילא den Sieg Goejaths &c. [Er hiess] Gol- 

 jath, wie R. johanan erklärte, weil er mit ךילא אב יבנאוי׳היל רמא רדהי^ןודיבבו תינחב ברחב

 frechem Gesicht [güuj] vor Gott gestanden רשא לארשי תוכרעמ (לארשי) יהלא תואבצ ׳ח םשב 20

ib.v.16 ןנחוי יבר רמא ברעהו םכשה דרשלפה שגיו” :תפרה hat, denn es heisst-i^cmhtet imter euch einen 

 Mann, der zu ■mir herahkomme^ und unter בציתיו” :תיברעו תירחש עמש תירקמ ןלטבל ידכ

 ,Mann ist der Heilige, gebenedeiet sei er הנתנש םוי םיעברא דגנכ ןנחוי יבר רמא םוי םיעברא

1b.״.4׳ונו םיתשלפ תונחממ םיניכה שיא אציו":הרות ןהב zu verstehen, wie es heisst:Herr ist 

 -ein Mann des Kriegs. Der Heilige, gebene רמא לאומשו םומ לכמ הנובמש בר רמא םיניב'“יאמ 25

 M 21 deiet sei er, sprach, ich lass ihn fallen durch ר״ת . בבל ךרי לא ׳אנש '| M 22 םוקמה ינפל ף״גב אבםי
26 |l ק + M 25 |1 אוה P 24 j! דיב M 23 f ׳נש die Hand des Sohns eines Manns, wie es 

 M heisst: David zvar der Sohfi eines Mamis + דוד P 27 |i ינאו M 28 |j + ה שיא.

aus Ephrath. 

R. Johanan sagte im Namen R. Meirs: An drei Stellen verfing'“sich dieser PTevler 

durch seinen eignen Mund; einmal: wählet tinter euch einen Mann, der zu mir herab- 

k0)nme.^ ferner:'’7e72»^׳ er mit mir zu- kämpfen vermag und mich erschlägt Scc., und wieder- 

um, als er zu David sprachich denn ein Hund, dass du zu mir mit Stöcken kommst!? 

— David sagte ja zu ihm ebenfallskommst zu mir mit Schzvert, Speer und Spiess'?. 

Hierauf aber sprach er zu McaSlch aber komm zu dir im Namen des Herrn der Heer- 

scharen, des Gottes der Sc Machtreihen fisraels, den du beschimpft hast. 

^Knd der Pelisti trat morgens und abends vor. R. Johanan sagte: Um sie beim De- 

sen des Semä'^morgens und abends zu stören. 

'Hnd er stellte sich vierzig Tage hin. R. Johanan sagte: Entsprechend den vierzig 

Tagen, an denen die Gesetzlehre verliehen worden ist. 

"^Da trat aus den Lagern der Pelistim ein Alütelsmann hervor. Was heisst !Mittels- 

mann? Rabh erklärte: Der frei war von jedem Eeibesfehler^ Semuel erklärte: Ein 

12. Diejenigen, die nach den weiter folgenden Bestimmungen vom Kriegsdienst frei sind. 13. Ge- 
gen die sie in den Krieg ziehen. 14. Es sind dies alles Handlungen zur Plinschüchterung des Feinds. 
15. iSam. 17,8. 16. Ex. 15,3. 17. hSam. 17,12. 18. Er sprach Böses über sich, das später in 
Erfüllung ging. 19. iSam. 17,9. 20. Ib. V. 43. 21. Ib. V. 45. 22. Ib. V. 16. 23. Cf. S. 246 
X. 79. 24. iSam. 17,4. 25. Das W. םיניב wird wol v. הנב, bauen, abgeleitet, der wolgebaut war. 
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mittelniässiger unter seinen Brüdern. In יושע אוהש רמא אליש יבר יבד ויחאבש ינוניב 

der Schule R. Silas erklärten sie: Er war :יאנאנ ארחו יפפ“״ האמ רב רמא ןנהוי יבריךינבב 

wie ein Bauwerk gebauf^ R. Jolianan er- ומא תא ןישד לכהש ףסוי בר ינת תגמ ומש תילגו 

klärte: Ein Sohn von hundert Vätern und ףסוי בר ינת תוברעמ ןנירקוי^תורעמ ביתכ :תגב 

einer Mutter'. 5 בר הפרע ביתכו הפרה° ביתכ :ומאב^רעה לכהש 
''Mit Namen Goijath ans Gafh. R. Jo- הפרע המש ארקנ המלו המש״הפרה רמא דה לאומשו 

seph lehrte: Alle droschen seine Mutter wie המש הפרע ־רמא דהו הירהאמ התוא ןיפרוע לבהש 

eine Kelter [gath], תופירהכ התוא ןישד לבהש הפרה המש ארקנ המלו 
Es \\G\%׳s.t-rmaäroth und wir lesen ma- לע ךסמה |תא] שרפתו השאה הקתו° רמוא אוה קויייייזיי^ 

Arkhoth [Kriegsreihen]? R. Joseph lehrte: 10 אמיא תיעב יאו תופרה הילע הטשתו ראבה יפי*' 
Alle haben bei seiner Mutter die Ge- 27,22•^תופירה ךותב שתכמב ליואה תא שותכת םא° אבהמ ״ 

schlechtsorgane angeschlossen [heeruj. ולפיו תגב הפרהל ודלי הלא תעברא תא(ו)° :ילעב 
Es heisst Harapha und es heisst Ö)p(ft ףס ארפה בר רמא והנינ יאמ וידבע דיבו דוד דיב 

Rabh und Semuel [streiten hierüber]; einer וידבע דיבו דוד דיב ולפיו :בונב יבשיו תילגי^ןודמו 

sagt, sie hiess Harapha und wird deshalb 15 רמא“הב הקבד תורו התומהל הפרע קשתו° ביתכד ״‘•ייי׳י 

Örpa genannt, weil alle sie von hinten be- הקושנה ינב ואובי אוה ךורב שיודקה רמא קהצי יבר 

schliefen'’, und einer sagt, sie hiess Örpa עברא רכשב אבר שרד :הקובדה ינב דיב ולפיו 

und wird deshalb Harapha genannt, weil ואציו התכז התומה לע הפרע הדירוהש תועמד 

alle sie wie Graupen [hariphoth] stampften. הניכבתו ןלוק הנאשתו° רמאנש םירובג העברא הנממ ״י• 

So heisst es auchi'Vi? 7mhm das Weib eine רמא ותינה ן*ע ןנירקו ותינה ץה° ביתכ :דוע 

Decke und breitete sie über den Brunne71 עשר ותוא לש והבש יצהל ונעיגהייאל ןיידע רזעלא 

7md streute Graupen [hariphoth] darauf. התפל אלו םיעשר לש ןהבשב רפסל רוסאש ןאכמ 

Wenn du willst, entnehme ich es aus fol- 29 

g&nMmPwemt du einen Narren auch unter b 32 

den Gra7tpen [hariphoth] in einem Mörser 

mit einer Keule stampfst. 

Diese vier zvurde7t Harapha m Gath geboren 7md sie fiele71 dttreh die Hand Davids 

und semer Knappen. Wer waren diese? R. Hisda erwiderte: Saph, Madon, Goijath und 

Jisbi-Benobh”. 

Und sie fieleit durch die Hand Davids tmd seiner Knappen., ferner heisst ^Wda 

küsste Örpa ihre Schwiegermutter, Ruth aber schloss sich ihr an. R. Ji9haq sagte: Der 

Heilige, gebenedeiet sei er, sprach: Mögen die Kinder der Küssenden kommen und 

durch die Hände der Sichanschliessenden fallen. 

Raba trug vor: Als Belohnung für die vier Tränen, die Örpa über ihre Schwie- 

germutter fliessen Hess, ward es ihr beschieden, dass vier Helden aus ihr hervorgin- 

gen, denn es heisst:'’HA erhoben ihre Stimme und %veinte71 sehr. 

Es heisst: hec seines Speers., und wir lesen: [der ec Schaft] seines Speersl 

R. Eleäzar erklärte: Wir sind noch nicht zur Hälfte [ha9i] des Lobs jenes Frevlers 

herangereicht. Hieraus, dass man das Lob der Frevler nicht erzählen dürfe. — Sollte 

26. Nana od. Nane, pers. Mutter, wie auch in אפאפ unverkennbar das pers. Papa (Vater) zu fin- 

den ist (rieht, hat Cod. M אנאנ u. יפאפ); das russ. HaH'nnb dürfte wol derivativ v. !״iHa sein. Eine rabbi- 

nische Sage, die zu den Erzeugern des Goijath noch einen Hund hinzufügt (cf. Rabba zu Ruth 1,14), ver- 

leitete die rabb. Kommentatoren zu der ganz sinnlosen Uebersetzung des W.s אנאנ mit Hund, wofür die 

Eexikographen die Erklärung schuldig bleiben; KohuT, der mit persischen Brocken nur so herumwirft, 

findet {Ar. covipl. ij S. 110) keinen besseren Ausweg als die famose Emendation ינאכ (canis). 27. iSam. 

17,23. 28. Cf. iiSam. 21,18 u. Ruth 1,4; nach einer weiter folgenden Auslegung Namen derselben Person. 

29. Eigentl. von der Nackenseite, v. ףרוע, Nacken. 30. iiSam. 17,19. 31. Pr. 27,22. 32. 

iiSam. 21,22. 33. Diese werden iiSam. Kap. 21 genannt. 34. Ruth 1,14. 35. iSam. 17,7. 

27 M 28 ו 4־ M תילג אנאנ דחו יפאפ 
 המש — M 31 || ומא תא M 30 :ן ביתכו

 .עיגה M 34 [j י״רא — M 33 ״ ינפ
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 ?!er damit überhaupt nicht begonnen haben נוחצנב ואב ןומע ינב :דודד היחבש יעודואל ללפ היב'
— Um das Lob Davids hervorzuheben . 

Die Ämmoniter kamen [gestützt] 

AUE DEN Sieg Sobakhs &c. Er heisst So- 
bakh und er heisst SophaklU? Rabh und 
Semuel [streiten hierüber); einer sagt, sein 

 לאומשו בר ךפוש ביתכו ךבוש ביתי ;רב ךבוש לש
 ושעש ךבוש ומש ארקנ המלו ומש ךפוש רמא דה
 ךפוש ומש ארקנ המלו ומש ךבוש רמא דהו ךבושב

 ,״5,16 רבקב ותפשא״:ןותיקכ וינפלי׳ךפשנ ותוא האורה לבש
 ימא יבר הל ירמאו לאומשו בר םירובג םלכ הותפ
 -Name war Sophakh, und er wird nur des תותפשיא ןישוע ןיח ןיקרוזש העשב רמא דה יפא יברו
 -halb Sobakh genannt, weil er wie ein Tau ”ברקב ןינמואש רמאת אמשו םיללח לש תותפשיא
 ,benschlag [sobakh] war, und einer sagt ןישועש העשב רמא דחו םירובנ םלוכ רמול דומלת
 -sein Name war Sobakh, und er wird des אמשיו לבז לש תותפשיא’*תותפשיא ןישוע ןהיכרוצ
 halb Sophakh genannt, weil jeder, der ihn םלוכ רמול דומלת םה םייעמ ילוחש ינפמ רמאת
 sah, vor ihm wie ein Wasserkrug zerfloss שיפגד ןאמ יאה הנימ עמשי ירמ בר רמא םירובנ
 .[saphakh] הרטילב* הנימ אקפנ יאמל אוה םייעמ הלוה^הילביז

70m!76ä יסא יברו ימא יבר° הנחשי שיא בלב הגאד״ :הישפנב ״^Sein Köcher gleich chicm offnen Grab, 

sy100.״b :םירחאל חנחישי רמא דחו ותעדמ הנהשי^^מא דה \-Kanter Helden sind sic. Rabh und Semuel, 
 -manche sagen, R. Ami und R. Asi, [strei םשהש״ ינפמ המל ךכ לכו ;רב ןב םתא יא םתאו
 ten hierüber]; einer sagt, wenn sie einen םתא הלשיו״רמוא אוה ןכו ןוראב ןיהנומ״ויוניכ לכו
 -Pfeil abschossen, machten sie ganze Hau ולא םתוא סחניפ תאו םתא אבצל הטמל ףלא״השמ
 -fen”von Erschlagenen, und wenn man glau הז שדוקה ילכו‘" המחלמ הושמ הז םהניפ ןירדהנס

 -ben wollte, dass sie im Krieg nur kunst “תורפושה ולא העורתה תורצוצחו״ובש תוחולו ןורא
 fertig waren, so heisst es; lauter Helden ערפיל אלא המחלמל סחניפ ךלה םנחל אל אנת

G״.37,36 םירצמ ל[א] ותא ורכמ םינדמהו״רמאנש ומא יבא ןיד 
E*.6,25 רזעלאו° ביתב אהו יתאי״הסוימ סחניפד ארמימל רגו 

 ול לאיטופ תונבמ ול המל ןרהא ןב
34 M וילע 

37 B ילוח 

|| 35 M 36 11 ׳ללח לע M — ׳פשא li 

38 M 39 || ד M ׳חישי. P עדמ ׳חישי- 

 |■ ו -- M 41 j| ןירדהנס...השמ — M 40 j| ׳חשי א״חו

42 M ואלו ז״על ׳לגע ומא יבא םטיפש ורתימ ואל. 

sind sie., und einer erklärt, wenn sie ihre 
Notdurft verrichteten, warfen sie ganze 
Haufen Kot, und wenn man glauben woll- 
te, weil sie darmkrank waren, so heisst es: 
lauter Helden sind sie. R. Mari sagte: Hier- 
aus ist zu entnehmen, dass, wenn jemand 
viel Kot entleert, er darmkrank sei. — In 

welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? — Dass er etwas dagegen tue. 
Wj/ Kummer im Herzen eines Menschen, so drücke er ihn nieder. R. Ami und R. 

Asi [streiten hierüber]; einer erklärt, man schlage ihn aus dem Sinn, und einer er- 
klärt, man erzähle ihn anderen". 

Nicht so aber ihr &c. Weshalb dies alles? — Weil der Gottesname mit all sei- 
nen Attributen sich in der Lade'"befanden. So heisst es auch fMoseh sandte sie, je tau- 

send vom Stamm, zum Heer; sic und Pinhas. Sie., das sind [die Mitglieder des] Syne- 
driums; Pmhas., das ist der Kriegsgesalbte; die \heiligen Geräte, das sind die Bundes- 
lade und die darin befindlichen Tafeln; und die Lärmtrompeten, das sind die Blashörner. 
Es wird gelehrt: Nicht umsonst zog Pinhas in den Krieg, sondern um das dem Va- 
ter seiner Mutter widerfahrene Unrecht zu rächen, denn es heisst: die Midjanim 

verkauften ihn an die Mifrijim 8cc. — Demnach stammt Pinhas von Joseph ab, und 
dem widersprechend heisst es ],afund Eleäzar, der Sohn Ahrons, nahm eine von den 

Töchtern Putiels zum Weib-, wahrscheinlich stammt er von Jithro ab, der Kälber für 

Syn.82t) 

36. Dass er ihu trotzdem besiegte. 37. Cf. iiSam. 10,16 u. iChr. 19,16. 38. Jer. 5,16. 

39. Das W. הפשא (Köcher) in der Bedeutung Haufen. 40. Pr. 12,25. 41. Das \V. הנחשי 

wird von חסנ, abwenden, bezw. חוש, reden, erzählen, abgeleitet. 42. Deshalb wird in der Schrift der 

.\usdruck ״einherziehen" gebraucht, der auf die Lade bezogen wird. 43. Nuni. 31,6. 44. Gen. 

37,36. 45. Pix. 6,25. 



I־>il 
Dl. 20,5 
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den Götzendienst mästete [pitem]'!? — Nein אל הרז הדובעל םילגע םטיפש ורתימ יתאד ואל 
von Joseph, der seinen bösen Trieb be- ותוא ןיזימ םיטבש אלהו ורציב טפטיפש ףסוימ 
kämpfte [pitpet]. — Aber die übrigen Stäm- םילגע ומא יבא םטיפש ןב''הז יטופ ןב םתיאר" 
me beschimpften ihn ja: seht diesen Puti- הובא יא אלא לארשימ" אישג גורהי הרז הדובעל 
vSobn, dessen Grossvater mütterlicherseits 5 הימיא יאו"ורתימ הימיאד הימיא ףסוימ הימיאד 
Kälber für die Götzen gemästet bat, er bat ביתכדייימג אקיד ורתימ הימיאד הובא ףסוימ הימיאד 
einen Fürsten"in jisrael getötet!? — Viel- :הנימ עמש עמשמ״ירת לאיטופ תונבמ 
mehr, stammte der Vater seiner Mutter von רשא שיאה ימ רמאל'*םעה לא םירטשה ולבד 
Joseph, so stammte die Mutter seiner Mut- ׳וגו ותיבל בשיו ךלי ובנח אלו שדח תיב הנב 
ter von Jithro, und stammte die Mutter 10 תיבייםיצעה תיב רקבה תיב״ןבתה תיב הנובה רה^^‘" 
seiner Mutter von Joseph, so stammte der שרויה דחאו חקולה דחאו הנובה דחא תורצואה 
Vater seiner Mutter von Jithro. Dies ist אלו □רב עטנ רשא שיאה ימו״י׳הנתמ ול ןתנש'°רחאו 
auch zu beweisen, denn es heisst; von den השמח עטונה רחאו □רב עטונה דחא 'וגו וללה 
Töchtern PtiHeh, wonach es zwei waren״; דחאו עטונה דחא ןינימה תשמחמ וליפאו לבאמ ינליא 
schliesse hieraus. 15 שרויה דחאו חקולה דחאו ביברמה דחאו ךירבמה 

mND die Beamten sollen zu7h Volk also תשא שרא רשא שיאה ימ[ו]°הנתמ ול ןתנש דחאו 
_reden :jeder Mann, der ein neues Haus תא סראמה דחאו הלותבה תא סראמה דחא 'וגו 

gebaut und es noch nicht eingeweiht hat, ויחא^יתמש עמש וליפאו □בי תרמוש וליפא״הנמלאה 
gehe und kehre heim 8cc. Einerlei ob er ירבד*'ןיעמוש ולאו” ולא לב ול אבו רזוח המחלמב 
EINEN Strohstall, einen Rinderstall, 20 ןינקתמו ןוזמו םימ ןיקפסמו ןירווחו המחלמ יברעמ ןהב 
EINEN Holzstall oder einen Speicher רעש תיב הנובה ןירזוח ןניאש”ולאו° :םיברדה תא !‘ינו 
GEBAUT HAT; EINERLEI OB GEBAUT, GE- השמחו לבאמ”ינליא־"עברא עטטה״תספרמו הרדסבא״ 
kauft, geerbt oder als Geschenk er- לודג ןהבל הנמלא ותשורג תא ריזחמה'■ קרס ינליא 
Yikvt^MTUnd jeder Mann, der emen Wein- לארשיל הניתנו תרזממ טוידה ןהבל הצולחו השורג 
berg gepflanzt tmd ihn noch nicht ausgelöst 25 הדוהי יבר רזוח היה־״אל ןיתנלו רזממל לארשי תב 
hat 8cc. Einerlei ob er einen Weinberg 

ODER FÜNF Obstbäume gepflanzt hat, 

ODER SOGAR ETWAS VON DEN FÜNF Ar- 

TEN*“; EINERLEI OB GEPFLANZT, GESENKT 

ODER GEPFROPFT; EINERLEI OB GEKAUFT, 

GEERBT ODER ALS GeSCHENK ERHALTEN. 

ib.v.7 

43 M + ראו M 44 ןב 
M ינתקד 

 fl- M 45 טבש :| 46

M 49 11 ורמאו P 48 |] ׳שמ — M 47 

M 51 {j הנתמב ול ןתונה M 50 jj ו תיב הנובה דהא + 

54 II ולאו — M 53 ן| ול + M 52 |! — הנתמ...ימו 

 fl- M תא :: M 55 ןיאש || P 56 ינימ M) 57 ;1 — לכאמ

 ׳ליא ׳מחו) || M 58 ןירזות ויה.

Hnd jeder Mann, der sich ein Weib verlobt hat Scc. Einerlei ob eine Jungfrau oder 

EINE Witwe oder auch nur eine Eheschwägerin; und selbst wenn er nur ge- 

HÖRT HAT, DASS SEIN BrUDER IM KrIEG GEFALLEN*'SEI, KEHRE ER HEIM. DiESE ALLE 

HÖREN VOM Priester die Kriegsbestimmungen und kehren um; sie liefern 

Wasser und Proviant und bauen die Strassen. Folgende kehren nicht um: 

WER EIN Torhäuschen, eine Halle oder eine Veranda gebaut, vier Obst- 

BÄUME ODER FÜNF LEERE BÄUME GEPFLANZT, ODER SEINE GESCHIEDENE WIEDERUM 

GEHEIRATET HAT. WENN DER HoCHPRIESTER EINE WiTWE, EIN GEMEINER PrIE- 

STER EINE Geschiedene oder eine Haluijah, ein Jisraelit eine Bastardin oder 

EINE NETHINA“, oder EIN BaSTARD ODER EIN NÄTHIN EINE JlSRAELlTlN GEHEIRATET 

HAT, SO KEHRE ER NICHT UM*'. R. JeHUDA SAGT, AUCH WER EIN HaUS WIEDERAUF- 

46. Den Zimri; cf. Nuni. 25,6 ff. u. hierzu Bd. vij S. 344 Z. 4 ff. 47. Da.s W. לאיטופ wird plene ’ 

(mit י) geschrieben 11. ist als Pluralforni aufzufassen, die auf beide Erklärungen deutet. 48. Dt. 20,5. 

49. Ib. V. 6. 50. Getreide; auch diese zählen mit. 51. Dt. 20,7. 52. So dass ihm 

die Frau desselben zufällt. 53. Cf. S. 252 N. 4. 54. Da die Heirat verboten u. somit 

ungiltig ist. 
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GEBAUT HAT, KEHRE NICHT UM. R. EliEZER 

SAGT, AUCH WER EIN HaUS AUS ZlEGELSTEI- 
V 

NEN IN SaRON^'gEBAUT HAT, KEHRE NICHT 

UM. Folgende verlassen ihren Platz 

ÜBERHAUPT NICHT; WER EIN HaUS GEBAUT 

UND EINGEWEIHT, WER EINEN WEINBERG 

GEPFLANZT UND AUSGELÖST, WER .SEINE 

Verlobte geheiratet, und wer seine 

Schwägerin heimgeführt hat, denn es 

 יבר רווח היה אל ונוכמ לע תיב הנובה ףא רמוא
 היה אל ןורשב □יניבל תיב הנובה ףא רמוא רזעילא

 liviעטנייובנחו תיב הנבףמוקממ ןיוז ןיאש ולא°'' ;רזוח
 ותמבי תא סנובה ותסורא תא אשונה"” וללחו םרב

 D1.M,5 וחיר הז ותיבל"‘תהא הנש ותיבל היהי יקנ° רמאנש
 חקל רשא ותשא וז״יותשא תא חמשו ומרב הז היהי
 ןיאו ןוזמו םימ םהל״ןיקיפסמ ןיא ותמבי תא״יאיבהל

 :םיבררה תא ןינקתמ
 םירבד לובי םירימשה ורבדו ןנבר ונת .ארמג
 .heisstsei er ein Jahr für sein Hans םיריד ירה םירמשה ופםיו°רמוא אוהשכ ןמצע לש !ח

 Für sein Haus, wegen seines Hauses; sei םירמשה ורבדו םייקמ ינא המ"" רומא ןמצע לש

 er, wegen seines Weinbergs; tmd erfreue ןהכ""דציכ אה רבדמ בותכה המהלמ הושמ ירבדכ

 -sein Weib, wegen seines Weibs; das er ge רמומיו רבדמ ןהב אדה ינת"' עימשמ רמושו רבדמ

 -nommen hat, dies schliesst die Ehe אינתו עימשמ ןהכו רבדמ ןהב ךדיא אינתו עימשמ
 Schwägerin ein. Diese brauchen weder אה"® ייבא רמא עימשמ רמושו רבדמ רמוש ךדיא !5

 Wasser und Proviant zu liefern noch עימשמ ןהכו רבדמ ןהב ורבדו דעו שננומ דציכ

 .die Strassen zu bauen ופסיומ״״עימשמ רמושו רבדמ ןהכ ופסיו דע ורבדומ

 GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Die רשא שיאה ימ :עימשמ רמושו רבדמ רמוש ךליאו

 ,Beamten sollen reden-, man könnte glauben אלא יל ןיא הנב רשאךנבר ונת :רכ שדח תיב הנב
 -ihre eigne Ansprache, so heisst ^s-fdie Be דומלת ןינמ הנתמב ול ןתנו שריו חקל הנב רשא

 amten sollen fortfahre71, und da darunter ןינמ תיב אלא יל ןיא תיב הנב רשא שיאה ימ רמול
 ihre eigne xAnsprache zu verstehen ist, so תיבו םיצעה תיבו רקבה תיבו'‘ ןבתה תיב תוברל
 ist unter [den Worten] die Beamten sollen לוכי םוקמ לכמ’'הנב רשא רמול דומלת תורצואה

 reden die Ansprache des Kriegsgesalbten zu •תספרמו הרדסכא רעש תיב הנובה ףא הברמ ינאמ
 -verstehen. Wie erfolgt dies? der Kriegs לכ ףא הרידל יוארה תיב המ תיב רמול דומלת 25
 gesalbte redet und der Beamte verkündet תיב רמוא בקעי ןב רזעילא יבר” הרידל יוארה

es. — Eines lehrt, dass der Priester rede 
und der Beamte es verkünde, ein Anderes 
lehrt, dass der Priester rede und der Prie- 
Ster es verkünde, und ein Anderes lehrt, 
dass der Beamte rede und der Beamte es 
verkünde!? Abajje erwiderte: Dies erfolgt 

also: von so trete vor bis es rede^fx^A.^ der Priester und verkünde der Priester, von es 

reden bis sollen fortfahrerfx^^^ der Priester und verkünde der Beamte, und von sollen 

fortfahren ab rede der Beamte und verkünde der Beamte. 
Wer ein 71eues Haus gebaut hat 8cc. Die Rabbanan lehrten: Der gebaut hat-, ich weiss 

dies nur von dem Fall, wenn gebaut, woher dies von dem Fall, wenn gekauft, geerbt 
oder als Geschenk erhalten? — es heisst: jeder Mann, der ein Hatts gebaut hat. Ich 
weiss dies nur von einem Wohnhaus, woher, dass auch ein Strohstall, ein Rinder- 
stall, ein Holzstall und ein Speicher einbegriffen sind? — es heisst: der gebaut hat, 

alles mögliche. Man könnte glauben, auch wer ein Torhäuschen, eine Halle oder eine 
Veranda gebaut hat, sei einbegriffen, so heisst es Haus-, wie ein Haus zum Wohnen 
geeignet ist, ebenso auch alles andere, was zum Wohnen geeignet ist. R. Eliezer b. 
Jäqob sagte: Haus, dem Wortlaut gemäss; 71icht einge'iveiht, eF nicht cingeweiht, aus- 

54. E.S batte einen sandigen Boden u. die Häuser wurden nur provisorisch gebaut. 55. Dt. 24,5, 

56. Ib. 20,8. 57. Dt. Kap. 20 VV. 2—4. 58. Ib. VV. 5—7. 59. Die Suffixe an den W.n 

 .U. npS sind überflüssig u. deuten auf diese Auslegungen ,ךנח

ili.20,8 

58 M הנובה M 59 !j עטונה M 60 |j יסורא אשונהו 
 — M 63 I! א״ז — M 62 jj הז יקנ M 61 [] ׳וכהו

 M 66 I המו M .אה -|- B 65 ; םהל — M 64 | תא

 M 68 [[ עימשמ...אינתו...אינתו...ינת — M 67 |J ןהכ —

 i 71| ב״א — M 70 Ij ךליאו ןאכמ M 69 ן| דע ושגנומ

M — ב״הבו M 72 il — 73 ״ ם״כמ M — אל...יר. 
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genommen der Räuber"״. — Es wäre anzu- אלד אמיל ןלזגל טרפ וכנח אלו ךנח אל ועמשמי 
nehmen, dass hier nicht die Ansicht R. Jo- רמא אח ילילגח ־יפוי ^בר״’\אד ילילגח ־יסוי 'ברכ 
se des Galiläers vertreten ist, denn R. Jose אמית וליפא ודיבש תוריבעמ״׳יארייתמח חז בבלה ךרו Col.b 
der Galiläer sagt, zaghaften iierzefis יא'"ימד בהיו הבושת דבעד ןוגכ ילילגה יסוי יבר 
sei der zu verstehen, der sich vor seinen 5 תרותב ארקיעמד ןויב רדהילו חקול היל הוח יכה 
Sünden fürchtet"‘? — Du kannst auch sa- 6.םרכ עטנ רשא שיאה ימו° :אל הידיל אתא הליזג0י'2ט 
gen, die R. Jose des Galiläers, wenn er שריו חקל עטנ אלא יל ןיא עטנ רשא ןנבר ונת ןרב 
Busse getan und den Wert ersetzt hat. — רשא שיאה ימו רמול דומלת ןינמ הנתמבייול ןתנו” 
Demnach ist er ja Käufer und sollte um- ינליא השמה תוברל ןינמ םרכ אלא יל ןיא םרכ עטנ 
kehren!? — Da es von vornherein als Raub 10 עטנ רשא רמול דומלת ןינימ ראשמ'“ וליפאו לכאמ 
in seinen Besitz gekommen ist, so [kehre השמחו לכאמ ינליא העברא עטונה הברמ ינאש לוכי 
er] nicht um. בקעי ןב״רזעילא יבר םרכ רמול דומלת קרס ינליא 

Und jeder Mann, der emen iVeinberg ךירבמל טרפ ולליח אלו לליח“״אל ועמשמכ םרכ רמוא 
Die Rabbanan lehrten:/?«?r ךירבמה דחאו עטונה“'דחא ןנת ןנא אהו ביכרמלו 

0-epflanzt hat\ ich weiss dies nur von dem 15 אל אדסה בר רמא אריז יבר רמא ביכרמה דהאו 
Fall, wenn gepflanzt, woher dies von dem יאה“'רתיה תבכרהב ןאכ רוסיא תבכרהב ןאכ אישק 
Fall, wenn gekauft, geerbt oder als Ge- קופית הדליב הדלי אמיליא ימד יכיה רתיה תבכרה 
schenk erhalten? —es jeder Mann, הדלי אלא"הנושאר הדלי םושמ רדהימ יעבר יל““ 
der einen Weinberg gepßanzt hat. Ich weiss הניקזב הכביסש הדלי והבא יבר רמאהו״ הניקזב r69.'״t 
dies nur von einem Weinberg, woher, dass 20 ■יבר רמא הלרע ןיד הב ןיאו הניקזב הדלי“* הלטב 
auch fünf Obstbäume und sogar andere אתיימק ךהל עטנד““ןוגכו הדליב הדלי םלועל הימרי 
Arten einbegriffen sind? — es heisst: 0'^’;'רוטפ תורוקלו גייסל עטונה ןנתד° תורוקלו גייסל״׳׳׳•׳׳׳ 
pßanzt hat. Man könnte glauben, auch wer יאמו*‘ הלטבד הניקזב הדלי אנש יאמו*"הלרעה ןמ 
vier Obstbäume oder fünf leere Bäume ge- הלע ךילמימ יא םתה הלטב אלד הדליב הדלי אנש* 
pflanzt hat, sei einbegriffen, so heisst es 23 אבה אמייק יריפל ארקיעמ אהד“'איה רדהימ תב ואל 
Wemberg. R. Fliezer b. Jäqob sagte: Wein- 

berg., dem Wortlaut gemäss; 71icht ausgelöst, 

ihn^nicht ausgelöst.^ ausgenommen das Sen- 
ken und das Pfropfen. — Wir haben ja aber 
eine Lehre: einerlei ob gepflanzt, gesenkt 
oder gepfropft!? R. Zera erwiderte im Na- 
men R. Hisdas: Das ist kein Einwand; das eine gilt von einer verbotenen Pfropfung"* 
und das andere von einer erlaubten Pfropfung. — Von welchem Fall der erlaubten 
Pfropfung wird hier gesprochen: wenn junge [Bäume] auf junge, so sollte er schon 
wegen der ersten jungen umkehren, und wenn junge auf alte, so sagte ja R. Abahu, 
dass, wenn man einen jungen auf einen alten gepfropft hat, der junge sich durch den 
alten verliere und dabei das Gesetz vom Ungeweihten"“keine Geltung habe!? R. Jir- 
meja erwiderte: Tatsächlich, wenn junge auf junge, und zwar, wenn er die ersten als 
Zaun oder zu Balken gepflanzt hat. Es wird nämlich gelehrt: Wenn man [Bäume] 
als Zaun oder zu Balken gepflanzt hat, so unterliegen sie nicht dem Gesetz vom Un- 
geweihten. — Weshalb verliert sich ein junger auf einem alten, ein junger auf einem 
jungen aber nicht? — Bei jenem kann er von seiner ursprünglichen Bestimmung nicht 
zurücktreten, da er ursprünglich wegen der Früchte gepflanzt worden ist, bei diesem"* 

60. Wenn er in den Besitz des Hauses durch Raub gelangt ist. 61. Demnach müsste auch 

der Räuber umkehren. 62. Bei verschiedenen Arten, u. da dies verboten ist, so gilt es nicht als 

Pflanzung. 63. Cf. Lev. 19,23. 64. Bei einem jungen auf einem jungen, der als Zaun od. 

zu Balken gepflanzt worden ist. 
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 aber kann er*'® von seiner ursprünglichen ולעא הוהד ידימ איה רדהימ תב הלע ךילמימ יא
 Bestimmung zurücktreten. Dies“ist an dem ט^יי^2אמקולו הלרעב ןיבייה ןהיליאמ ולע“ ןנתד ןהיליאמ

 Fall zu sehen, wenn [Bäume] von selbst רדה יאהוי^הידידא רדה יאהד ןיפתוש ינשי לט* םרבב
 ,gewachsen sind, denn es wird gelehrt, dass ינט* לט* םרכ תרמוא תאז אפפ בר רמא הידידא
 wenn sie von selbst gewachsen sind, sie אנש יאמו המהלמה יכרעמ וילע ןירזוה ןיאךיפתוש 5

sou4a ןלרזוה ןלוכד המהלמב ןהמ״ידהא תמו ןיהא הטימהמ“ dem Gesetz vom Ungeweihten unterliegen. 
 ,Sollte er es doch auf den Fall beziehen — דהו דהי׳לכ אכהלתשא היב אנירק דהו דה^ילכ םתה
 ,wenn der Weinberg zwei Personen gehört ’’ךירבמב רמא קהצי רב׳ןמהנ בר ומרכ היב אנירק אל

tKii.i קדיב ןליא ךירבמה אינתד“ אוה אנת יאהו קריב ןליא so dass der eine wegen des seinigen und 
 ?der andere wegen des seinigen^^umkehrel ןב^^דדוה*' יבר םושמ ריתמ לאילמג ןב ןועמש ןבר
 R. Papa erwiderte: Dies besagt, dass man בר’’ אתא יכ ןירסוא םימכהו ובע רפכ שיא אדמנ
 wegen eines gemeinschaftlichen Weinbergs ןב רזעילא יבר ינמ אה ןנהוי יבר רמא ימיד
 vom Kriegsplatz nicht umkehre. — Womit םרכ םתה בקעי ןב רזעילא יבר רמא אל איה^בקעי
 !ist es hierbei anders als in dem Fall, wem ךירבמ ןיא עטונ ועמשמכ עטנ ימנ אכה ועמשמכ
 von fünf Brüdern einer im Krieg gefallen םוטימ ןנחוי יבר רמא ימיד בר אתא יכ ואל ביכרמו '5
 ist, wobei alle umkehren!? — Da gelten תבייח הפטמ התוחפ הדלי בקעי ןב רזעילא יבר
 von jedem besonders“ [die Worte] seine ילימ יגהו אתש תבכ’'איזהתמד היתונש לכ הלרעב

 Frau, hierbei aber gelten nicht von jedem הילוכ לבא בנז האצוי תחאו םיתש דגנכ םיתש
 .besonders [die Worte] seinen Weinherg^. R יבר’*רמא ימיד בר אתא יכ :היל תיא אלק םרכ
 Nahman b. Ji9haq erklärte: Wenn er einen עברא ספות תמ“ בקעי ןב רזעילא יבר םושמ ןנחוי 20
 Baum auf Kraut gepfropft haP“, und zwar והשע ףרח שרל געל° ביתכד עמש תירקל תומא:

 M 88 iiach dem Autor der folgenden Lehre: Der אהד |M 89 i - ׳דידא ה׳׳הו ;QO 1 (M + ׳אה)
 -M 91 auf Kraut gepfropfte Baum ist nach R. Si — ןהמ ]: M 92 דחאו דחא ]: M 93 — אל ■
 M 94 mon b. Gamaliel im Namen des R. Jehuda — ף ג״ב 95 (M — ד״ר) M 96 j םרכ םתה ׳וא

 Gamda aus dem Dorf Äkko erlaubt, und ׳: אל ךידבמ ןיא עטונ ועמשמכ עטונ אכה M 97 ׳תנש תב ,
 M 98 Weisen verboten. Als R. Dimi םושמ ר.

kam, sagte er im Namen R. Johanans: Hier’‘ist die Ansicht des R. EHezer b. Jäqob 
vertreten. R. Eliezer b. Jäqob erklärt ja’‘[das Wort] Weinberg dem Wortlaut gemäss, 
ebenso ist hierbei [das Wort] f>ßanzen dem Wortlaut gemäss zu erklären, nur wenn 
gepflanzt, nicht aber, wenn gesenkt oder gepfropft. 

Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans im Namen des R. Eliezer b. 
Jäqob: Ein junger [Weinstock], der keine Handbreite gross ist, ist während seiner 
ganzen Dauer dem Gesetz vom Ungeweihten unterworfen", weil er wie ein einjähri- 
ger aussiehtL Dies gilt nur von dem F'all, wenn es zwei [Stöcke] gegenüber zwei sind 
und einer schwanzartig” hervorragt, wenn aber der ganze Weinberg so ist, so ist dies 
bekannt. 

Ferner sagte R. Dimi, als er kam, iiu Namen R. Johanans im Namen des R. Eli- 
ezer b. Jäqob: Der Leichnam belegt vier Ellen hinsichtlich des Semälesens'’, denn es 
heisst :”?er/״ dem Armen verhöJmt, lästert seinen SchöpfeA. 

65. Wenn er innerhalb der ersten 3 Jahre sich überlegt, ihn als Fruclitbaum zu verwenden, so un- 

terliegt er dem Gesetz vom Ungeweihten. 66. Dass die Absicht beim Pflanzen belanglos ist. 67. 

Auch wegen des Gepfropften allein. 68. Solange nicht festgestellt ist, wer sie nimmt. 69. Da 

er nicht einem gehört. 70. In diesem Fall kehrt er wegen des Gepfropften um. 71. In der 

Barajtlia; der Passus vom Pfropfen gehört zur folgenden Auslegung RE.s. 72. Ob. S. 321 Z. 13. 73. 

Die Früchte werden nie zum Genuss erlaubt. 74. Der Besitzer könnte in den Verdacht geraten, er ge- 

niesse die Früchte eines ungeweihten Baums. 75. Fünf Weinstöcke in dieser Stellung gelten als Wein- 

berg; cf. Bd. i S. 261 Z. 31ff. 76. Dh. wer sich innerhalb seiner 4 Ellen befindet, darf das Semfi nicht 

lesen. 77. Pr. 17,5. 78. Der Tote, der die Gebote nicht mehr ausüben kann, wird dadurch verhöhnt. 
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 רזעילא יכרי’םושמ ןנחוי יבר רמא קחצי יבר רמא
 - y אשניל הרוסא זייהאה ןיב הלידגה אתנרוה במעי

R. Ji9l1aq sagte im Namen R. Joha- 
nans im Namen des R. Eliezer b. Jäqob: 
Eine unter den Brüdern erzogene Stief- 
Schwester darf von den Brüdern nicht gehei- 
ratet werden, weil sie als ihre Schwester 
angesehen wird. Dies ist aber nichts, denn 
das Verhältnis ist bekannt. 

 תיא אלק איה אלו והייתהא יב איזהתמד ןיהאל
 םושמ ןנהוי יבר רמא קהצי יבר° רמאו :אתלימל'היל 6־^■'׳«'’
 ןאשעש האפו החבש טקל בקעי ןב רזעילא יבר
 אלא ןרמא אל אלוע רמא רשעמל’ ועבקוה ןרוגב
 יבר רמאו :אתלימל היל תיא אלק ריעב לבא הדשב

Ferner sagte R. Jichaq im Namen R. בקעי ]2 רזעילא יבר םושמ ןגהוי יבר רמא קחצי 
johanans im Namen des R. Eliezer b. Jäqob; םיערזה תא תשדקמ .דגיא הפטמ .דתוחפה .דדלי 
Wenn Nachlese Vergessenes und Ecken- ש ליא נגז האצוי תחאו םיתש דגגי םיתש ילימ יגהו' 
lass”in eine Tenne eingesammelt worden ןגהוי יבר רמא קחצי יבר רמאו :שידקמ םרכ ילוב^ 
sind, so sind sie zehntpflichtig*“. Üla sagte: 4>-תומא עברא ספות תמ“בקעי ןב רזעילא יבר םושמ ז-'0י 
Dies gilt nur auf dem Feld, in der Stadt רוודט הכותב דמועה רבקה רצה״אגות אגתו האמוטל ?״;״,יס 
aber ist es bekannt“‘. תיב'יאמש תיב ירבד תומא עברא הב והיש אוהו 

Ferner sagte R. Jiqhaq im Namen R. 15 םירומא םירבד המב םיחפט העברא םירמוא ללה 
Johanans im Namen des R. Eliezer b. Jäqob: לכה ירבד’דצה ןמ החתפ לבא .דלעמלמ״ .דהתפש 
Ein junger [Weinstock], der keine Hand- דירדימ דצה ןמ הברדא“ אייל יפלכ תומא עברא 
breite gross ist, macht Sämereien“’nicht ver- המב אלא ליהאמ אלד רשפא יא .דלעמלמ קיפגו 
boten. Dies jedoch nur dann, wenn es zwei הלעמלמ החתפ“לבא דצה ןמ החתפש* םירומא םירבד 
gegenüber zwei sind und einer schwänz- צ0 אתציחמ אמייסמד רבקה רצח ילימ יגהו תומא עברא 
artig hervorragt, wenn es aber ein ganzer .דשא ש־וא רשיא שיאור ימ°:םיפת אמלעב תמ לבא 
Weinberg ist, so macht er sie verboten. הלותבה תא סראמה דהא סרא רש*א'°ןגבר וגת :רכ 

B'erner sagte R. Ji9haq im Namen R. 
Johanans im Namen des R. Eliezer b. Jäqob: 
Der Eeichnam belegt vier Ellen hinsicht- 
lieh der Unreinheit“'. Unser Autor lehrt das- 
selbe: Wenn jemand sich im Vorraum eines 
[F'amilienjgrabs*''befindet, so ist er““rein, jedoch nur dann, wenn er vier Ellen hat — 
Worte der Schule Sammajs; die Schule Hillels sagt, vier Handbreiten. Dies nur in 
dem Fall, wenn der Eingang sich nach oben befindet, wenn aber an der Seite, so sind 
alle der Ansicht, dass es vier Ellen sein müssen. — Wohin dies, im Gegenteil, wenn 
an der Seite, so kann er kletternd““hinausgehen, wenn aber oben, so ist ja die Bezel- 
tung“’unvermeidlich!? — Vielmehr, dies gilt nur von dem Fall, wenn die Oeffnung sich 
an der .Seite befindet, wenn aber oben, so sind vier Ellen erforderlich. Dies gilt also 
nur von einem Gräbervorhof, wo [das Grab] abgegrenzt ist, sonst eine Leiche aber 
erfasst wol““. 

Jeder Man)1, der sich ein Weib verlobt hat 8cc. Die Rabbanan lehrten: Der sich ver- 

lobt hat\ einerlei ob er sich eine Jungfrau oder eine Witwe verlobt hat, oder auch nur 

99 j- M- ןועמש ׳ר(?) !!Mi — ׳לימל P 2 II — ל. M 

 I 5' שדקמ םרכ הלוכ M 4 i' ו — M 3 רשעמל —

f M- 6 'י ו M — 7 ״ מ M — 8 !: ה״ד M ןמ 

 ...רשא — M 10 II החתפ — M 9 jj קיפנקדמ קדב דצה

 .ו הלותבה

79. Cf. Lev. 19,9 u. Dt. 24,19. 80. Während sie sonst zehntfrei sind. 81. Dass sie für die 

Armen ein •gesammelt worden sind. 82. Die sich in seiner Nähe befinden; cf. Dt. 22,9. 83. Wer 

sich innerhalb seiner 4 Ellen befindet, ist unrein. 84. Cf. Bd. vj S. 1211 Z. 19ff. 85. Da die 

Gräber genau gekennzeichnet sind; die Bestimmung von der Verunreinigung innerhalb 4 Ellen gilt nur 

von dem !־׳'all, wenn die Leiche sich im Freien befindet. 86. Das W. דירדימ ist ohue Zweifel ein 

Lapsus, R.sj. hat richtig ידדימ; die in den Targumim vorkommende Wurzel דרד entasüini (syr. םדרד mit 

Schmutz bewerfen, אדרוד Schmutz, Bodensatz, Hefe) kommt hierbei nicht inbetracht. 87. Durch das 

.Vusbreiten der Hände über das Grab, falls der Vorrauiii nicht mehr als 4 Handbreiten hat. 88. Vier 

Pillen hinsichtlich der Verunreinigung. 

41 > 
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eine Anwärterin der Schwagerehe; und 
selbst wenn von fünf Brüdern einer im 
Krieg gefallen ist, kehren alle um. Nicki 

keiingeführt, sie ^nicht heimgefükrt^ ausge- 

Pr. 

 ולייפאו םביי תרמוש דהאו^דנמלאה תא סראמה דחאו
so-.43b ן^רזוח ןלוכ המחלמב םהמ דחא תמו ןיחא השמחי 
Dt.20,7 °השורג לודג ןהכל הנמלאל טרפ החקל אלו הקל אל 

 תב לארשיל הניתנו תרזממ טוידה ןהכל הצולחו
 nommen der Fall, wenn der Hochpriester ילילגה יסוי יברכ אלד אמיל ןיתנלו רזממל לארשי 5

ib.v.8 בבלה ךרו אריה° רמא אה ילילגה יסוי יבר יאד“ eine Witwe, ein gemeiner Priester eine Ge- 
 schiedene oder eine Halu9ah, ein Jisraelit יסוי יבר אמית וליפא ודיבש תוריבעמ“אריתמה הז

 eine Bastardin oder eine Nethina, und ein ג^יג.783ך^ ריזיזח ןניא םלועל הבר רמאד° הברדכ‘^ ילילגה>
 Bastard oder ein Nathin eine Jisraelitin וניא‘^ ללחי אל םושמ הקי אל םעט המ לועבייש
 ,Es wäre anzunehmen — .[geheiratet hat] עטנ רשא הנב רשא ןנבר ונת :לועביש דע הקול !0

tsot.7 תיב םדא הנביש ץרא ךרד הרות הדמיל״ שרא׳ירשא dass hier nicht die Ansicht R. Jose des 
 Galiläers vertreten ist, denn R. Jose der רמא המלש ףאו השא אשי ךכ רחאו םרכ עטיו
 Galiläer sagt, unter der furchtsam und רחא ךל הדשב הדתעו ךתכאלמ ץוחב ןכה°ותמכחב

 ,zaghaftest Herzens ist sei der zu verstehen [הדתעו תיב הז ךתכאלמ ןרחב ןכה ךתיב תינב[ו
 — ?’'der sich vor seinen Sünden fürchtet רבד השא וז ךתיב תינבו רחא םרכ הז ךל הדשב !5
 Du kannst auch sagen, die R. Jose des הדשב הדתעו ארקמ הז ךתכאלמ ןרחב ןכה רחא
 -Galiläers, und zwar nach Rabba, denn Rab רבד דומלת הז ךתיב תינבו רחא הנשמ הז ךל
 ba sagte, er sei nicht eher schuldig, als bis הדתעו הנשמו ארקמ הז ךתכאלמ ןרחב ןכה רהא
 -er sie beschlafen hat. Die Heirat ist des םישעמ ולאי^ךתיב תינבו רחא דומלת הז ךל הדשב
 -halb verboten, damit man [die Nachkom רמוא ילילגה יסוי יבר לש ונב רזעילא יבר םיבוט 20
 -men]’°nicht entweihe, somit erhält er Geis הדתעו דומלתו הנשמוייארקמ הז ךתכאלמ ןרחב ןבה
 selhiebe nur dann, wenn er sie beschlafen ךתיב תינבו רחא םיבוט םישעמ ולא ךל הדשב

®’'zeMsa תיב הנמה ןירווח ןניאש ולאו :רכש לבקו שורד° hat. 
 ,Die Rabbanan lehrten: Der gebaut hat רזוח דחא סומיד וב ףיסוה סא אנת :דב רעש:

 -der gepßanzt hat, der verlobt hat. Die Ge אל ןורשב םינבל''תיב הנובה ףא רמוא רזעילא יבר 25
 setzlehre lehrt damit eine Eebensregel, dass עובשב םימעפ ותוא ןישדחמש ינפמ אנת :רזוח היה:

ein Mensch zuerst ein Haus baue, einen 
Weinberg pflanze und erst dann eine Frau 
nehme. Auch Selomoh sagte in seiner Weis- 

verrichte dein Werk draussen, bestelle 

es auf deinetn Feld, darnach baue dein Haus. Verrichte dein Werk draussen., das ist das 
Wohnhaus; bestelle es atf deinem Feld^ das ist der Weinberg; darnach batte dein Haus., 

das ist das Weib. Eine andere Auslegung: Verrichte dein Werk draussen., das ist die 
Schrift; bestelle es auf deinem Feld., das ist die Misnah; darstach baue dein Haus, das 
ist der Talmud. Eine andere Auslegung: Verrichte deisi Werk draussesi, das ist die 
Schrift und die Misnah; bestelle es auf deineni Feld, das ist der Talmud; darnach baue 

dein Haus, das sind die guten Werke. R. Eliezer, der Sohn R. Jose des Galiläers, er- 
klärte: Verrichte deist Werk dratissen, das ist die Schrift, die Misnah und der Talmud; 
bestelle es auf deinem Feld, das sind die guten Werke; darsiach batte dein Haus, forsche״ 
und erhalte den Lohn. 

Folgende kehren nicht um: wer ein Torhäuschen &c. gebaut. Es wird ge- 
lehrt: Wenn er nur eine Schicht’diinzugefügt hat, kehre er um. 

R. Eliezer sagt, auch wer ein Haus aus Ziegelsteinen in Saron gebaut 

HAT, kehre nicht UM. Es wird gelehrt: Weil man da ein solches zweimal im Sep- 
tennium umbauen muss. 

89. Deuinach müsste der umkehren, der eine verbotene Ehe eingegangen ist. 90. Cf. Lev. 21,15. 

91. Pr. 24,27. 92. In der Schrift. 93. Steine, bei einem wieder erbauten Haus. 

10 M ׳טוש וליפאו M 11 12 .ו״היר יאד M ןמ 
 םושמ ^ jj 14 םעט המ אבר 'אד אברדכ M 13 j[ ׳בעה

 li 18 ו — M 17 !! הז M 16 |j סרא MP 15 ן| יכה
P + ה. 
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 5׳וכו וכנחו שדח תיב חנב ןמוקממ ןיזז ןיאש ולאו
 השדח השא אלא יל ןיא השדח השא° ןנבר ונת ^׳■24,5
 םוקמ לכמ^דשא רמול דומלת ןינמ השורגו הנמלא
 השדחש ימ השדה השא רמול דומלת המ ןכ םא

Folgende verlassen ihren Platz 

ÜBERHAUPT NICHT: WER EIN NEUES HaUS 

GEBAUT UND ES EINGEWEIHT &C. Die Rab- 
banan lehrten:netics Weib\ ich weiss 

 רבעי אלו° רמול דומלת םיכרדה ןקתיו"ןוזמו םימ
 אלו תיב הנובה ףא הברמ ינאש״לוכי רבד לכל וילע
 ההקל אלו השא םרא וללח אלו םרכ עטנ וכנח

|v| 
Dt. 20,8 

I Sol.4.3a 

dies nur von einem neuen Weib, woher 5 קבר ונת :ול השדח ןיאש׳ ותשורג ריזחמ אצי ול“ 
dies von einer Witwe und einer Geschie- קיפסי לבא אצי אלד אוה אבצב לוכי אבצב אצי אל° 
denen? — es heisst Weib^ in jedem Fall. 
Weshalb heisst es demnach neues JVeib? — 
nur wenn es für ihn neu ist, ausgenommen 
derjenige, der seine Geschiedene wieder 10 התא לבא ריבעמ התא יא וילע וילע רמול דומלת 
nimmt, die für ihn nicht neu ist. אצי אל^׳ירבעי אל בתכד רחאמו םירחא לעי'ריבעמ 

Die Rabbanan lehrten ziehe nicht :ןיואל ינשב וילע רובעל יל המל אבצב 
mit dem Heer aus\ man könnte glauben, £0אביקע יבר ׳וגו“םעה לא רבדל״םירטשה ׳ו'’ 
nur mit dem Heer ziehe er nicht aus, wol לובי וניאש ועמשמב בבלה ךרו אריה רמוא 
aber müsse er Wasser und Proviant liefern 15 יבר״יהפולש ברחי'תוארלו המחלמה ירשקב דומעל’ 
und die Strassen bauen, so heisst Qs-^^und ארייתמה והזי* בבלה ךרו אריה רמוא ילילגה יסוי 
irgend eine Leistung soll ihm nicht obliegen. לב תא הרותהי^ול התלת ךכיפל ודיבש תוריבעה ןמ 
Man könnte glauben, dass auch der ein- לודג ןהכל הנמלא רמוא יסוי יבר'ןללגב רוזחיש ולא 
begriffen sei, der ein Haus gebaut und es לארשיל הניתנו תרזממ טוידה ןהכל הצולחו השורג 
nicht eingeweiht, einen Weinberg gepflanzt 20 :בבלה ךרו אריה אוה ירה'°ןיתנלו רזממל לארשי תב 
und ihn nicht ausgelöst oder ein Weib ver- ירש ודקפו □עה לא רבדל □ירטשה תלבכ היהו° 
lobt und es nicht geheiratet hat, so heisst ןיפיקז ןידימעמ □ע לש וביקעב״סעה שארב תואבצ 
es: z7/;«, ihm obliegt nichts, wol aber an- ןהידיב לזרב לש ןילישכו םהירוחאמ םירחאו םהינפל" 
deren. — Wenn es schon heisst: nicht ob- ויקוש תא חפקל ודיב תושרה רוזחל שקבמה"לבו 
liegen., wozu heisst es: er ziehe nicht mit1^''y^ לארשי סנ״״רמאנש הליפנ הסינ תליחתש° 
dem Heer ausl? — Dass er dieserhalb zwei אוה ןלהלו םעב התיה הלודג הפגמ םגו" םיתשלפ 
Verbote begehe. 

\1E Beamten sollen fortfahren und z71m 

Volk reden 8cc. R. Äqiba erklärte: 

Der furchtsam und zaghaften dierzens ist., 

DEM Wortlaut gemäss, der nicht in 

DEN Schlachtreihen stehen und ein 

GEZÜCKTES Schwert sehen kann. R. Jo- 

SE DER Galiläer erklärte: Der furchtsam und zaghaften Herzens ist., DER Sich vor 

SEINEN SÜNDEN FÜRCHTET; DIE GeSETZLEHRE HAT IHM DAMIT״EINEN VORWAND GE- 

GEBEN, UMKEHREN ZU KÖNNEN. R. JOSE SAGTE: WENN EIN HoCHPRIESTER EINE WiT- 
WE, EIN GEMEINER PRIESTER EINE GESCHIEDENE ODER EINE HaLU^AH, EIN JlSRAE- 

LiT EINE Bastardin oder eine Nethina, oder ein Nathin oder ein Bastard 

EINE Jisraelitin [GEHEIRATET HAT], SO heisst^'dies: der furchtsam zind zaghaften 

Herzens ist ''\ Und. wenn die Beamten fertig sind mit ihrer Ansprache an das Volk, so 

sollen die Triippenführer Musterung halten an der Spitze des Volks. Am Nachtrab des 

Volks stellt man vorn und hinten tapfere Deute auf mit eisernen Aex- 

tb:n in ihren Händen, und wenn jemand umkehren will, so haben sie das 

Recht, ihm die Schf;nkel zu zerschlagen, denn die Niederlage ist der Be- 

GINN DER Flucht, wie es heisstist vor den Pelistim geflohen, und auch eine 

94. Dt. 24,5. 95. Mit diesen Fällen, in welchen man vom Kriegsplatz umkehre; man führt seine 

Rückkehr darauf zurück. 96. Da er eine Sünde begangen hat. 97. Dt. 20,9. 98. iSam. 4,17. 

19 M — השא...לכמ M 20 |i תא ריזחמש' ימ אצי ול איה 
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 ij (רבד לכל יל המל וילע + M) 24 ״ לש M 23 li וכנח אלו

25 M ורבדו M 26 j1 וניאש ל״הרו אריה שיאה ימ ורמאו 
 II 30 ה — M 29 1 הז M 28 ! ה + M 27 ו| לוכי

M 31 !, אריה הז B + ו M 32 ij + מ M 33 ü 

 .׳תשלפ...םגו — M 35 || םניו M 34 |i הצורה
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Sam,31,1 □יללח ולפיו םיתשלפ ינפמ לארשי [ישנא!וסניו״רמוא grosse Niederlage traf das Volk; ferner 

iviji לבא תושרה תומחלמב םירומא םירבר המב° ן׳וגו heisst ^sVund die Männer Jisraeh ßoken 

 .vor den Pelistim ?tnd Erschlagene fielen Scc הלבו’לרדחמ ןתח וליפא ןיאצוי לבה הוצמ תומחלמב

 Dies gilt nur von den freiwilligen םירומא םירבד המב הדוהי יבר רמא התפוחמ

 Kriegen, bei den gebotenen Kriegen ןיאצוי לבה הבוח תומחלמב לבא הוצמ תומחלמב •י

 aber müssen alle Ausziehen, selbst der התפוחמ הלבללרדחמ ןתח וליפא 5

 Bräutigam aus seinem Gemach und die יסוי יברל יסוי יבר ןיב אביא יאמ ,ארמג

 Braut aus ihrem Baldachin. R. Jehuda אה אלזא ןאמב ןנברד הריבע והייניב אביא ילילגה

Man,36a ןדיוב הליפתל הליפת ןיב הש״^אינתד sagte: Dies gilt nur von den geböte- 

 -nen Kriegen, bei den pflichtigen Krie ילילגה יסוי יברכ ןאמב המחלמה יכרעמ הילע רזוהו !0

 gen aber müssen alle Ausziehen, selbst עיתרהו תונרקי׳לוק עמש ןנבר ונתד אהל אנת ןאמ

 der Bräutigam aus seinem Gemach und ןיתתוש םימו תוברח חוצחצ’*עיתרהו ןיסירתי^תפגה

 .die Braut aus ihrem Baldachin ’’איה אביקע יבר אמיל ןאמכ רזוח" ויכרב לע ול

 GEMARA. Welchen Unterschied gibt ילילגה יסוי יבר וליפא אהב ילילגה יסוי יבר אלו
Di.20,8 .ןבבלב ויהא בבל תא סמי אלו°ביתכד״םושמ ירומ״ !יי es zwischen R. Jose und R. Jose dem Ga- 

 -liläer™? — Einen Unterschied gibt es zwi הסינ תליחתש ינפמ יאה זרב םירטשה תלכב היהו
 -sehen ihnen hinsichtlich einer rabbaniti אמיא היל יעבימ הסינרדליפנ תליחתש ינפמ הליפנ
 schen^'Uebertretung. Die Uehre, dass, wenn םירומא םירבד המב :הסינ הליפנ תליהתמ* ינפמ
 jemand zwischen [dem Anlegen] der einen ןנברד תושר ןנחוי יבר רמא ןרב תושרה תומחלמב
 ,Tephilla“\1nd der anderen gesprochen hat הבוה איה וז ןנברד הו*צמ הדוהי יברד הו*צמ איה וז 20
 dies eine Sünde sei und er dieserhalb vom ירבד שבכל עשוהי תומחלמ אבר׳י^רמא הדוהי יברד
 -Kriegsplatz umkehre, vertritt somit die An תושר לבה ירבד החורל דוד תיב תומחלמ הבוח לבה
 -sicht R. Jose des Galiläers. — Es wäre an הל ירק רמ והיילע יתיל אלד סיוג יטועמל יגילפ יב

suk,26a הוצמב קסועל° הנימ אקפנ תושר"’ירק רמו הוצמ zunehmen, dass die Kehre der Rabbanan, 
 dass, wenn er den Schall der Blashörner הוצמה ןמ רו*טפש 25:

 M 36 ^^ört und erbebt, das Geklirr der Schilde - ״ ׳םוחמ הלכו M 37 חס ’! M 38 יחוצחצ
M 42 I הדומ B 41 " אמיל רזוחש M 40 ול — M 39 und erbebt, das Blinken der Schwerter und 
 -ihm das Wasser über die Sehen [aus Angst] םמי אלד |! M 43 — הסינ !| M 44 הבר ■j- M 45 i- היל.
kel rinnt, er umkehre, die Ansicht R. Aqibas vertritt und nicht die R. Jose des Ga- 
liläers״’? — In einem solchen Fall pflichtet auch R. Jose der Galiläer bei, denn es 
heisst: damit er nicht das Iferz seiner Brüder so schmelzen mache vde sein Herz. 

Wenn die Beamten fertig sind Scc. Wieso heisst es: denn die Niederlage ist der 
Beginn der Flucht, es sollte ja heissen: denn die Bducht ist der Beginn der Nieder- 
läge!? — Eies: denn die Flucht ist der Beginn der Niederlage. 

Die.s gilt nur von den freiwilligb;n Kriegen &c. R. Johanan sagte: Die nach 
den Rabbanan freiwilligen entsprechen den nach R. Jehuda gebotenen, und die nach 
den Rabbanan gebotenen entsprechen den nach R. Jehuda pflichtigen. Raba sagte: 
Die Eroberungskriege Jehosuäs sind nach aller Ansicht joflichtige, die Erweiterungs- 
kriege des Davidischen Hauses sind nach aller xÄnsicht freiwillige, sie streiten nur hin- 
sichtlich der [Kriege] gegen die Nichtjuden, damit sie sie nicht überfallen; einer nennt 
sie gebotene und einer nennt sie freiwillige. Dies ist insofern von Bedeutung, da, wer 
sich mit einem Gebot befasst, von der Ausübung eines anderen Gebots befreit ist. 

99. Ib. 31,1. 100. Nach beiden hat der Sündenbehaftete nmzukehren. 101. Nach RJ. 
kehrt er wegen einer solchen nicht um. 102. Cf. Bd. i S. 16 N. 2. 103. Der unter'Üurchtsam'^ 
die Furcht vor den Sünden versteht. 

 ---5.״<- -



NEUNTER ABSCHNITT 

 אצמי יכ° רמאנש'שדוקה ןושלב הפורע הלג
 השלש ךיטפשו ךינקז ואציו [רגו] המדאב ללח
 הדוהי יבר ןיאצוי ויה םלשוריבש' לודגה ןיד תיבמ
 םינש ךיטפושו םינש ךינקז'’ רמאנש’ השמח רמוא sv״.14־׳
 אצמנ'’ןרהא דוע ןהילע ןיפיסומ לוקש ןיר תיב ןיאוו»,!!
 אל םימה ינפ לע ףצ וא ןליאב יולת וא לגב ןומט
 אלו לפונ לגב ןומט אלו המדאב רמאגש ןיפרוע ויה
 ךומס אצמנ םימה ינפ לע ףצ אלו הדשב ןליאב יולת
 תיב הב ןיאש ריעל וא םיוג הבורש'ריעל וא רפבל

aER Abschnitt vom] genickbroche- 

NEN Kalb wird in der Heiligen- 

SPRACHE gelesen, denn ES HEISST: 

ein Erschlagener gefunden wird a21f der Er- 

de 8cc., so sollen deine Aeltcsten und deine 

Richter hinausgehen. Es gehen drei vom 

HOHEN Gericht in Jerusalem hinaus; 

R. Jehuda sagt, fünf, denn es heisst: 

dei)1e Aelleslen, zwei, tind deine Richter., 

ZWEI, UND DA DAS GERICHT NICHT AUS 10 הב שיש ריעל אלא ןידדומ ןיא ןיפרוע’ ויה אל ןיד 

einer geraden Zahl [zusammengesetzt] :ןיד תיב 

SEIN DARF, so KOMMT NOCH EINER FiiNzu. רמאק יבה !הבא יבר רמא רמאק יאמ .ארמג 
Wird er in einem Steinhaufen ver- םיולה ונעו‘’רמוא אוה ]להלו'ורמאו ונעו° רמאנש’ 
STECKT, AN EINEM Baum HÄNGEND ODER שיוקה ]ושלב ןלהל הרומאה היינע המ ׳ונו ורמאו 
AUF DEM Wasser scfiwimmend gefun- !5 יב דציכ הפורע הלגע רדפו® שרופה'ןושלב ןאכ ףא 
DEN, so ERFOLGT DAS GENICKBRECHEN m 4 [ ־אנש - M 3 |i ׳שורי M 2 ;! הרמאנ M 1 

NICHT, DENN ES HEISST: auf der Erde., ...ן^הלו — M 6 |j 5 ןיאו התוא ןידדומ |j םיו.ו הב שיש 

NICHT ABER IN EINEM STEINHAUFEN VER- •יאציו ר״ת :לודגה ד״במ השלש M 8 !; ה — M 7 רגו 

STECKT, liegen., nicht aber an einem Baum hängend, auf dem Feld, nicht aber im 

Wasser schwimmend. Wird er nahe der Grenze, neben einer Stadt, deren 

MEISTEN [Einwohner] Nichtjuden sind, oder neben einer tadt, in der kein 

Gericht vorhanden ist, gefunden, so erfolgt das Genickbrechen nicht. Das 

Messen' erfolgt nur nach einer Stadt, in der ein Gericht vorhanden ist. 

GEMARA. Wie meint er es’? R. Abaliu erwiderte: Er meint es wie folgt: hier- 
bei heisst Oisdsie sollen anheben tind sprechen, und dort’heisst es: die Priester solle/i an- 

heben Scc.-, wie dort das Anheben in der Heiligensprache erfolgte, ebenso auch hierbei 
in der Heiligensprache. Und dies ist die Reihenfolge beim genickbrochenen Kalb: 

1. Dt. 21,1,2. 2. Der Entfernung zur nächsten Stadt; cf. Dt. 21,2. 3. Wieso geht aus 

dem angezogenen Schriftvers hervor, dass das Lesen in der Heiligensprache erfolge. 4. Dt. 21,7. 

5. Ih. 27,14. 
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wenn ein Erschlagener gefunden ״wird aii^ 

der Erde, so sollen deine Aeltestcn u71d deine 

Richter hinausgehen. 

Es GEHEN DREI VOM HOHEN GERICHT 

 השלש :ךיטפשו ךיינקז ואצייו המדאב ללח אצמי
 הרוהי יבר ןיאצוי ויה םלשוריבש לודגה ןיד תיבמ

 ץ״.ו43ךוטפשו ךינקז ואציו ןנבד ונת° זרבו השמח רמוא3
 לוקש ןיד תיב ןיאו םינש ךיטפושו םינש ךינקז
 ,in Jerusalem hinaus; R. Jehuda sagt יבר ירבד השמה ןאב ירה דחא דוע ןהילע ןיפיסומ 5

 fünf &c. Die Rabbanan lehrten: So sollen ןיד תיב ןיאו םינש ךינןרז רמוא ןועמש יבר הדוהי

 -deme Aeltesten 7md deme Richter hinaus יברו השלש ןאכ ירה דחא דוע ןהילע ןיפיסומ לוקש

 gehen; deine Aeltesten^ zwei, und deine היל יעבימ אוהה ךיטפושו ביתי אה ימנ ןועמש

 Richter, zwei, und da das Gericht nicht אקפנ’ךינקז ינקזמ הדוהי יברו ךיטפושבש ןידחוימל

 aus einer geraden Zahl [zusammengesetzt] וליפא אנימא הוה ינקז אנמחר בתכ יא ןועמש יברו !0

 sein darf, so kommt noch einer hinzu, das אנמחר בתכ יאו ךינקז אנמחר [בתכ קושה ינקז

 .sind somit fünf — Worte R. jehudas. R אנמחר בתכ הנטק ירדהנס וליפא אנימא הוה ךינקז

 Simon sagte: Deine Aeltesten, zwei, und da ינקז רמנ הדוהי יברו ךיטפושבש ןידחוימל ךיטפושו

L״.4,16 ףא הדעבש ןידהוימ ןלהל המ הדעה’ ינקזמ“ ינקז“ das Gericht nicht aus einer geraden Zahl 

 sein darf, so kommt [zusammengesetzt] אתלימ הלוכל הרמנל רמג יא הדעבש״ןידחוימ ןאכ !5

 — .noch einer hinzu, das sind somit drei ךיטפושו ךינקז״אלא יל המל ךיטפושו ךינקז םתהמ

F0I.45רמאק יאמ היל עמשמ אל ו״יו“ ןועמש יברו אנינמל Und R. Simon, es heisst ja und deine Rieh- 

 teAd — Dies deutet darauf, dass sie von םינש ואציו התעמ אלא ךיטפושבש ןידחוימה׳יאנמחר

 .den auserwählten der Richter'’sein müssen ןועמשי^ברל העשת ןאכ ירה הדוהי יברל םינש ודדמו

 Und R. jehuda!? — Dies geht aus [dem — ואציו אינתדכל היל יעבימ אוהה העבש ןאכ ירה 20

 .Wort] deine' Aeltesten hervor. — Und R ריעל'’לילעב אצמנ וליפאש ודדמו ןהיחולש אלו״ןה

 Simon!? — Wenn der Allbarmherzige die אלד ןיתינתמ :הדידמב קוסעל הוצמש ןידדומ ויה

syn.14״בקעי ןב רזעילא יבר°אינתד בקעי ןב רזעילא יברכ Aeltesten geschrieben hätte, könnte man 

]Vi; 10 ^ ארפנ — M 9 glauben, auch Alte von der Strasse, daher 11 || ינקז M ךינקזבש I] 

13 M 14 |] (?יוו) יא 

| 16 M ׳ולש(?)לכו ü 

 M 12 schrieb er: deine Aeltesten-, und würde der — ו ךינקז. B ךיטפושו ו״יו
 -M Allbarmherzige nur deine Aeltesten ge דחוימד אוה ]15 j (M הדוהי)

 ,M 17 schrieben haben, so könnte man glauben — ריעל,

auch vom kleinen »Synedrium*, daher schrieb er deine Richter, von den auserwählten 

deiner Richter. — Und R. Jehuda!? — Er folgert dies aus [dem Wort] Aeltesten, das 

auch bei den Aeltesten der Gemeinde^ gebraucht wird; wie da von den auserwählten 

der Gemeinde, ebenso auch hierbei von den auserwählten der Gemeinde. — Wenn er 

hiervon folgert, so sollte er doch alles folgern“, wozu heisst es deme Aeltesten und 

deine Richterd — Vielmehr, deine Aeltesten %1nd deine Richter, dies^deutet auf die An- 

zahl“. — Und R. Simon!? — Die Auslegung des 7md leuchtet ihm nicht ein; der All- 

barmherzige sagt damit nur, dass sie von den auserwählten der Richter sein müssen. 

— Es heisst ja aber auch: es sollen hmausgehen, zwei, es sollen messen, zwei, demnach 
V 

müssten es nach R. Jehuda neun und nach R. Simon sieben sein!? — Dies deutet 

auf folgende Eehre: Es sollen hinat1sgehe7t, sie selbst, nicht ihre Boten; und sollen ■nies- 

sen, selbst wenn [der Erschlagene] direkt an der^Stadt gefunden wird, muss gemessen 

werden, denn es ist Gebot, sich mit dem Messen zu befassen. 

Unsre Misnah vertritt nicht die Ansicht des R. EHezer b. Jäqob, denn es wird 

gelehrt: R. Eliezer b. Jäqob sagte: Deine Aeltesten, das ist das Synedrium; deine Rieh- 

6. Vom grossen aus 71 Mitgliedern bestehenden Synedrium. 7. Es sollte heissen: die Aeltesten. 

8. Aus 23 Mitgliedern bestehend; cf. Bd. vij S. 5 Z. 3ff. 9. Cf. Lev. 4,15. 10. Auch, dass 5 

erforderlich sind, wie bei der Opferung des Farren wegen eines Vergehens der Gemeinde; cf. Bd. vij S. 8 

Z. 16ff. 11. Die Partikel "und^'. 12. Dass es 5 sein müssen; er folgert es aber nicht von 

den Aeltesten beim Farren der Gemeinde. 13. So dass das Messen ganz überflüssig ist. 
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 לתנ ןהכו ךלמ הז ךיטפוש ירדהנס” וז‘“ ךינקז רמוא
 ביתכד לודנ ןהכ ןתא דימעי טפשמכ ךלמ׳יביתכד ךלמ ׳'■■•29.
 היהי רשא טפשה לאו םיולה םינהכה לא תאבו“ ט!.",9
 ןהכו ךלמב בקעי ןב רזעילא יבר והל איעביא ׳וגו

 ־י יא הדוהי יברכ יא ירדהנסב לבא גילפד אוה לודג
 גילפ ימנ ירדהנסב״אמלד וא היל אריבסךועמש יברב
 עמש את ףסוי בר רמא ירדהנס״הלוכ אכיאד דע
 אהת לוכי ןהילע הרמהו ינפ תיבא ארממ ןקז ןאצמ““' sy״.146
 םוקמה לא תילעו תמקו״רמול דומלת הארמה ותארמה

 0 קופנד אמיליא המכ קופנד םרוג םוקמהש דמלמ
 והל אריבס היתווכ^אונ אכיאד ךנה אמלד ןתצקמ
 תושרה רבדל יא יאמלו והלוכ קופנד אטישפ אלא
 רסחי לא רהסה ןנא ךרדש“ ביתכהו יקפנ וצמ““ ימ <:״«■7.3
 םירשע םש שי םא תאצל םהמ דהא ךרצנ םאש גזמה

 ■5 וניא ואל םאו אצוי הנטק ירדהנס"דננכ השלשו
 תדידמל ואל““ יאמל הוצמ רבדל אטישפ אלא אצוי
 אל ייבא היל רמא איה“'בקעי ןב רזעילא יברו הלנע
 ןיא ןנתדכ“ תורזעה לעו ריעה לע ףיפוהל אמלד5־2:?4ל'
 לש ןיד תיבב אלא תורזעה לעו ריעה““ לע ןיפיסומ

 סתיבא ןאצמ“’ףסוי ברד היתווב אינת דהאו םיעבש
 וא הלנע תדידמל"ואציש ןונב'“ ןהילע הרמהו ינפ
 ותארמה אהת לוכי תורזעה לעו ריעה לע ףיסוהל
 םוקמהש דמלמ תילעו תמקו רמול דומלת הארמה
 ןיתינתמ אמיל !ןליאב יולת וא לנב ןומט אצמנ :םרוג

18 M 19 [ן ירדנס הז B 21 20 |! ןירדהנס ij b 'D — M 

M 22 :( ירדנסב M 23 ן! ירדנס P ואצמ. M ואצמ 
 ךררש קיפמ יצמ M 25 אלא ׳יתוכ ימייק M 24 j1 יבא

26 (M יידמל יא) M 27 ij — 28 11 איה M — לעו ריעה !I 

29 M יבא ואצמ !M 30 j — ןוגכ M 31 j ינע לש ׳רירמל. 
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ffr, das sind der König und der Hochprie- 
Ster. Der König, denn es 11eisst:‘V/)7 Kömg 

rrhält das Land durch Rechte der Hoch- 
priester, denn es heisst :‘V?/ sollst znt den 

Priestern, den T.evitcn kommen, dem Rieh- ; 
ter, der sein 7vird 8cc. ■— Sie fragten: Strei- 
tet R. Eliezer b. Jäqob nur hinsichtlich des 
Königs und des Priesters, hinsichtlich des 
Synedriums aber ist er der Ansicht R. Je- 
hudas oder der Ansicht R. Simons", oder 1 
aber streitet er auch hinsichtlich des Syne- 
driums, dass das ganze Synedrium anwe- 
send sein muss? R. Joseph erwiderte: Komm 
und höre: Man könnte glauben, dass, wenn 
der sich widersetzende Gelehrte‘“sie‘Jn Beth- 1 

Phage‘“trifft und sich ihnen widersetzt, dies 
als Widersetzlichkeit gelte, so heisst es:'V// 
sollst dich außnachen und nach der Stätte ge- 

hen\ dies lehrt, dass die Stätte“״Bedingung 
sei. Wieviel sollen hinausgegangen sein: 
wenn ein Teil, so können ja die anderen, 
die sich innen“‘befinden, seiner Ansicht sein, 
wahrscheinlich also, wenn alle hinausge- 
gangen sind; wozu: wenn zu einer freige- 
stellten Handlung, so dürfen sie ja nicht 
hinausgehen, denn es heisst: Schoss 

ein gerundetes Becken, dem der ALisclmein^ 

nicht fehlte wenn einer hinausgehen will, 
so darf er es nur dann, wenn dreiundzwan- 
zig Zurückbleiben, entsprechend dem kleinen Synedrium, sonst aber nicht, wahrschein- 
lieh also zur Ausübung eines Gebots. Doch wol zur Messung beim [Genickbrechen 
des] Kalbs, und zwar nach R. Eliezer b. Jäqob“‘'!? Abajje erwiderte: Nein, vielleicht 
zur Erweiterung der Stadt oder der Tempelhöfe, denn es wird gelehrt, dass man die 
Stadt und die Tempelhöfe nur durch Beschluss des Gerichts von einundsiebzig Mit- 
gliedern erweitern dürfe. Uebereinstimmend mit R. Joseph wird gelehrt: Man könnte 
glauben, dass, wenn er sie in Beth-Phage trifft, wenn sie beispielsweise zur Messung 
beim [Genickbrechen des] Kalbs oder zur Erweiterung der Stadt oder der Tempelhöfe 
hinausgegangen sind, und sich ihnen widersetzt, dies als Widersetzlichkeit gelte, so 
heisst es: du sollst dich außnachen und gehen\ dies lehrt, dass die Stätte Bedingung sei. 

Wird er in einem Steinhaufen versteckt oder an einem Baum hängend 

13. Pr. 29,4. 14. Dt. 17,9. 15. Dass es 5 bezw. 3 sein müssen. 16. Der sich der 

Entscheidung des Synedriums widersetzt; cf. Dt. 17,12. 17. Die Mitglieder des Synedrium.s. 18. 

Vorort Jerusalems am Abhang des Oelbergs; cf. Bd. ij S. 544 N. 72. 19. Dt. 17,8. 20. Der 

,Sitz des Synedriums. 21. Im Sitzungssaal des Synedriums. 22. Cnt. 7,3. 23. Der 

Mischwein besteht aus einem Drittel Wein u. 2 Drittel Wasser (cf. Bd. i S. 495 Z. 18), ebenso muss vom 

,Synedrium, auf das dieser ,Schriftvers nach einer agadischen Auslegung bezogen wird, stets ein Drittel im 

Sitzungssaal Zurückbleiben. 24. Er ist wol der Ansicht, dass hierzu das ganze Synedrium erfor- 

derlich sei. 

42 Talmud Bd.V 
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 -befunden. Es wäre anzunehmen, dass uns הדשב רמע תהבשו ^ אינתד ןנבר אלו איה הדוהי יבר
 re Misnah die Ansicht R. Jehudas vertritt הדשב םירמוא םימכחו הדוהי יבר ירבד ןומטל טרפ
 und nicht die der Rabbanan, denn es wird ^^אבה ןנבר אמית וליפא בר^^רמא ןומטה תא תוברל

 gQ\e\\xt-:%^1d dn eine Garbe au/dev1 Feld י.י יכ" ביתבד ארקד היניינעמ םתה״ארקד היניינעמ2-<"

 — vergissest^ ausgenommen die verborgene םתהו ןומטל טרפ המדאב הכתשמד אכיה’^ללה אצמי ■י
.b.24,19ךדשב ךריצק רצקת יכ° ביתכד^' ארקד תיניינעמ Worte R. jehudas; die Weisen erklären: 

 .auf dem Feld, einbegriffen'^die verborgene יולגב ריצק המ ריצקד אימוד החבש רמע תחכשו
 ,Rabh erwiderte: Du kannst auch sagen תא תוברל חדשב אנמחר בתב^’ יולגב חחבש* ףא
 -die der Rabbanan, denn hier ist der Zw אימוד החכשימ חיל קופית ימנ חדוחי יברל ןומטח

 -des Schriftverses zu berück ־sammenhang יעבימ יל המל הרשיב אלאו ימנ יכה ןיא ריצקד !0
 sichtigen und dort ist der Zusammenhang והל אנמ המק תהבש• ןנברו המק תהבש* תוברל היל
 -des Schriftverses zu berücksichtigen. Hier הדוהי יברו ךדשיב ךריצק רצקת יבמ והל אקפנ
 -bei heisst es: zvenn ein Erschlagener ge/uv יבר רמאד רזעלא יבר רמאי׳והבא יברדבל היל יעבימ

 den 7vird, wo er auch gefunden wird, auf der ךותל ןירמוע ופצשל טרפ רזעלא יבר רמא והבא

 Erde, ausgenommen im Verborgenen"^ Dort הדשב הדוהי יברו^^ךדשב הדשבמ ןנברו וריבח הדש׳ !5
 ist der Zusammenhang des Schriftverses zu ןירמוע ופצ הימרי יבר יעב הדיל עמשמ אל ךדשב
 berücksichtigen, denn es heisst: ivenn du '''ואל“'''וא ימד הדשב הדש ריוא והמ והדש ךותל

 deine Ernte auf dem Feld mähst und eine הל ירמאו יפפ ברל אנהב בר היל רמא ימד הדשב

 -Garbe auf dem Feld vergissest, das Verges רמא והבא יברדמ היל״^טושיפת דיבז ברל אנהכ בר
 sen gleich dem Mähen, wie das Mähen im וריבח הדש ךותל ןירמוע ופצשל טרפ'"'רזעלא יבר

Freien erfolgt, ebenso auch das Vergessen 32 1ג 

 M 35 אבר

 M 37 ׳תשמד

 י׳ר^ ןומטל טרפ
 טרפ והבא ר׳׳א

 M 34 (ןומטל טרפ M) 33 [י טרפ הפרט הדש

 אכיה — M 36 11 ארקד ׳געמ םתה —
 הדשב M 39 ׳תנד — M 38 ו —
40 M — 41 1׳ ל״מ M עלא ר״אד■ 
42 M 4 43 1: ךותב- M 44 י אקפנ 

M ל א הדשכ אל P 45 I יל. M 46 הל B + רמאד. 

f M- ׳עלא ר״א והבא ר״אד. 

im Freien, und wenn der Allbarmherzige 
noch auf dem Feld schreibt, so schliesst dies 
die verborgene ein. — Demnach sollte es"“ 
auch R. Jehuda durch Vergleichung des 
Vergessenen mit dem Mähen folgern!? — 
Dem ist auch so. — Wozu heisst es dem- 

nach auf dem Feld\t — Dies ist dazu nötig, um das Vergessene des Halmgetreides"’ 
einzuschliessen. — Woher wissen es die Rabbanan vom Vergessenen des Halmgetrei- 
des? — Sie entnehmen es aus dem ,Schriftvers: leenn du deine Ernte auf dem Feld 

mähsF. — Und R. Jehuda!? — Dies ist wegen einer Fehre R. Abahus im Namen R. 
Fleäzars nötig, denn R. Abahu sagte im .Namen R. Fleäzars, ausgenommen sei der Fall, 
wenn seine Garben in das Feld eines anderen hineingeweht worden sindF — Und die 
Rabbanan!? — Dies geht hervor aus [dem Wort] dei7FFeld. — Und R. Jehuda!? — Ihm 
leuchtet [die Folgerung aus] dein Feld nicht ein. 

R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn auf seinem Feld Garben sich in der Schwebe“ 
befinden: gleicht der Fuftraum des Felds dem Feld, oder gleicht er ihm nicht? R. Ka- 
hana sprach zu R. Papi, manche sagen, R. Kahana zu R. Zebid: Dies ist aus der Fehre 
R. Abahus im Namen R. Fleäzars zu entscheiden: ausgenommen sei der Fall, wenn seine 
Garben in das Feld eines anderen hineingeweht worden sind; nur wenn in das Feld 

25. Dt. 24,19. 26. Er übersetzt das W. הדשב im Feld, auch das, was sich in disem verborgen 

befindet. 27. Da der 1. Satz einschliessend ist, so kann das W. המדאב nur ausschliessend sein, da 

es sonst überflüs.sig wäre. 28. Dass die verborgene ausgeschlossen sei. 29. Wenn man ein 

Bündel zu mähen vergessen hat, so unterliegt es ebenfalls diesem Gesetz. 30. An diesem Satz 

schliessen sich die W.e "und vergissest'^ an. 31. Er hat sie nicht aus Vergesslichkeit, sondern im 

Glauben, sie gehören nicht ihm, liegen lassen. 32. Das Suffix ist überflüssig u. deutet auf diese 

Eehre. 33. Auf einem anderen Gegenstand, ohne den Boden zu berühren; statt ופצ, herangeschwom- 

men, haben manche Codices ופע, herangeflogen. 



Fol. 45a—45b SOTA IX.i.ij 331 

 הדש ךותל ך־ימעטילו אל והדש ךותל ןיא וריבהד"
 אכילו ךדשב ןניעב.אהו אל ןיהנומ ןיא ופצ ורייבה
 רמאקד יאהו ןיהנומ וליפאאריבה הדש ךותל אלא •
 רמוע° עמש את ופצב אלא הל תהבשמ אלד ופצ "’־־ג

eines anderen, nicht aber, wenn in sein eig- 
lies Feld^ — Nach deiner xAuffassung wäre 
zu folgern: auch auf dem Feld eines anderen 
nur dann, wenn sie sich schwebend befin- 

den, nicht aber, wenn sie [am Boden] liegen, 5 וריבה יבג לע והיגהו ריעל וכילוהל וב קיזההש’* 

 יבר ההכש וניא ןוילעהו ההכש ןותהתה והבשו
 םהינש ןועמש'"יבר םושמ רמוא הדוהי ןבייןועמש
 ינפמ ןוילעהו ןומט אוהש םושמ ןותהתה החבש ןניא
 לבא ןותהתב אלא יגילפי׳אל ןאב דע .ךצ אוהש

und dagegen heisst es ja: in deinem Feld^ 
nicht aber im Feld eines anderen!? Viel- 
mehr: in das Feld eines anderen, selbst 
wenn sie [am Boden] liegen, nur gebraucht 

er deshalb [den Ausdruck] ״hineingeweht^', 10 ןויב םתה ינאש ההכש יאוה אל לבה ירבד ןוילעב'' 
weil es nur auf diese Weise Vorkommen 
kann. — Komm und höre: Wenn er eine 

Garbe angefasst hat, um sie in die Stadt 
zu bringen, und sie auf eine andere gelegt 

 יבג לע איריא יאמ יכה יא היב הכז היב קיזהאד
 ינתקד יאהו ימנ יבה ןיא ימנ״הדשב וליפא וריבח
 ףצ אוהש ינפמ אהו ןותהת םושמ וריבה יבג לע

 ינירה" ייבא רמא :ףצכ אוהש ינפמ אמיא רמאק5^־
und dann vergessen hat, so ist die untere is ןנברדמ אוהה היל רמא אירבט'''יקושב יאזע ןבב 
Vergessenes und die obere kein Vergesse- דדומ״אוה ןכיהמ הז יבג לע הז םיללח ינש ייבאל 

nes. R. Simon b. jehuda sagt im Namen ןוילעמו ףצ יוה אל ונימב ןימו ןומט יוה ונימב ןימ 
R. Simons, beide seien kein Vergessenes, אל ונימב ןימו ףצ יוה ונימב ןימ אמלד וא"דדומ 
die untere nicht, weil sie verborgen ist, die יוה ונימב ןימ אמלד וא''דדומ ןותהתמו ןומט יוה 
obere nicht, weil sie schwebend ist. Sie ׳-׳0 אלו דדומ ןותחתמ אלו"ףצ יוה ונימב ןימו ןומט 

coi.b וב קיזחהש רמוע הותינת° היל רמא דדומ ןוילעמ 
 ןותחתה וחכשו וריבה יבג לע וחינהו ריעל וכילוהל
 הדוהי ןב"ןועמש יבר ההבש וניא״ןוילעהו ההכש

47 M 48 ךותל אלא אל ׳גומ ןיא ופצ יא M וקיזחהש 
 M 50 49 M י״ב

M — 53 ; ב M — ימנ 
 (וא — M) 56 ו הנומ +

 .(וניא — M) 59 אלד

 ירמאק M 51 ׳עמש
54 MP איריבט 
57 M אמלידו 

52 
M 55 

M 58 

streiten nur hinsichtlich der unteren, hin- 
sichtlich der oberen aber stimmen alle über- 

ein, dass sie kein Vergessenes sei. ■— An- 
ders ist es da, wo er sie bereits ange- 
fasst hat, denn dadurch hat er sie erwor- 
ben. — Wieso heisst es demnach"': auf eine 
andere, dies sollte ja auch von dem Fall 

gelten, wenn er sie aufs Feld [gelegt hat]!? 
— Dem ist auch so, und nur wegen der unteren"!ehrt er: auf eine andere. — Er be- 
gründet ja aber: weil sie schwebend ist!? — Lies: weil sie wie schwebend ist". 

Einst sprach Abajje: Ich fühle mich"wie Ben-Azaj in den Strassen von Tiberjas. 
Da sprach einer von den Jüngern zu Abajje: Von welchem ist, wenn zwei Erschla- 
gene sich auf einander"befinden, zu messen: gibt es bei Dingen derselben Art ein Ver- 

bergen, nicht aber ein Schweben, somit״ist vom oberen zu messen, oder gibt es bei 
Dingen derselben Art ein Schweben, nicht aber ein Verbergen, somiFist vom unteren 
zu messen, oder aber gibt es bei Dingen derselben Art ein Verbergen und ein Schwe- 
ben, somit״ ist weder vom unteren noch vom oberen zu messen? Dieser erwiderte: Ihr 

habt es gelernt: Wenn er eine Garbe angefasst hat, um sie in die Stadt zu bringen, 
und sie auf eine andere gelegt und dann vergessen hat, so ist die untere Vergesse- 
nes und die obere kein Vergessenes. R. Simon b, Jehuda sagt im Namen R. Simon.s, 

34. Hiei־ wird derselbe Ausdruck ״berangeschwommen“ gebraucht, nach der Auffassung des Entschei- 
denden, wenn sie sich nicht auf dem Boden befinden, sondern schwebend auf einem anderen Gegenstand. 

35. Wenn sie aus dem Grund kein Vergessenes ist, weil er sie angefasst hat. 36. lieber die der 

Streit besteht. 37. Als würde sie nicht aufs Feld gekommen, sondern in seiner Hand geblieben sein. 

38. In der Gesetzeskunde so bewandert u. zum Lehren aufgelegt. 39. Jedoch nach verschiedenen 

Richtungen geschoben. 40. Da der untere als nicht vorhanden u. der obere als auf der Erde lie- 
gend gilt. 41. Da demnach der obere als nicht vorhanden gilt. 42. Da der obere als nicht 
vorhanden gilt u. der untere verborgen ist. 

42* 
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beide seien kein Vergessenes, die untere 

nicht, weil sie verborgen ist, die obere nicht, 

weil sie schwebend ist. Sie glaubten, dass 

diese Autoren der Ansicht R. Jehudas sind, 

5 welcher erklärt: auf dem Feld^ ausgeiioni- 

inen die verborgene, somit besteht ihr Streit 

wahrscheinlich in folgendem: einer ist der 

Ansicht, bei Dingen derselben Art gebe es 

V^erborgenes, und einer ist der Ansicht, bei 

10 solchen gebe es kein Verborgenes. — Nein, 

wenn sie wie R. Jehuda auslegen würden, 

so würden sie übereinstimmen, dass es bei 

Dingen derselben Art Verborgenes gebe, 

hier aber führen sie denselben Streit wie 

15 R. Jehuda und die Rabbanan; die Rabba- 

nan sind der Ansicht jener Rabbanan^und 

R. Simon b. Jehuda ist der Ansicht R. Je- 

hudas. — Wieso heisst es demnach״: auf 

eine andere, dies sollte ja auch von dem 

20 Fall gelten, wenn er sie auf Erde oder Ge- 

röll [gelegt hat]!? — Dem ist auch so, nur 

hebt er die Ansicht R. Jehudas hervor, dass 

es sogar bei Dingen derselben Art Verbor- 

genes gebe. 

Die Rabbanan lehrten: Ein Erschlage- 

ne1% nicht aber ein Erdrosselter; ein Er- 

schlagener, nicht aber ein Zuckender; auf 

dem Boden^ nicht aber in einem Steinhaufen verborgen; liegend^ nicht aber an einem 

Baum hängend; auf dem Feld^ nicht aber auf dem Wasser schwimmend. R. Eleäzar 

sagt, ist es ein Erschlagener, so erfolge in all diesen Fällen das Genickbrechen. Es 

wird gelehrt: R. Jose b. R. Jehuda sagte: Sie sprachen zu R. Eleäzar: Pflichtest du 

etwa nicht bei, dass, wenn ein Erdrosselter auf dem Misthaufen liegend auf gefunden 

wird, das Genickbrechen nicht zu erfolgen habe!? Man sage also: ein Erschlagener^ 

nicht aber ein Erdrosselter, ebenso auch: auf dem Boden^ nicht aber in einem Stein- 

häufen verborgen; liegend^ nicht aber an einem Baum hängend; auf dem Feld, nicht 

aber auf dem Wasser schwimmend. — Und R. Eleäzar!? — Es heisst überflüssiger- 

weise Erschlagene/^. 

Wird er nahe der Grenze, neben einer Stadt, deren meisten Einwohner 

Nichtjuden sind, gefunden &c. Denn es heisst: ivenn gefmden ivitd, ausgenommen 

das Gewöhnliche‘''’. 

Oder neben einer Stadt, in der kein Gericht vorhanden ist. Denn es heisst: 

die Aelteslen der Stadt, die da nicht vorhanden sind. 

Das Messen erfolgt nur nach einer Stadt &c. Selbstverständlich, er lehrte 

43. Dass das Verborgene einbegriffen sei, somit gilt die untere Garbe als V’ergessenes. 44. 

Wenn sie denselben Streit führen, wie RJ. u. die Rabbanan. 45. Dieses Wort kommt in diesem 

.\bschnitt überflüssigerweise wiederholt vor n. deutet auf alle diese Fälle. 40. .•\u solchen Orten 

kommen Morde häufig vor. 

 ןותהתהדדהבש ןניא ןהינש ןועמש יבר םושמ רמוא
 הורבס ףצ אוהש ינפמ ןוילעהו ןומט אוהש ינפמ
 הדשב רמאד והל אריבס הדוהי יברב יאנת ינהד
 רבס רמד ינלפימ אק אהב ואל יאמ ןומטל טרפ
 יא אל״ךומט יוה אל"רבס רמו ןומט יוה ונימב ןימ
 יוה ונימב ןימ אמלע ילובד והל אריבכ הדוהי יברכ
 יגלפימק ןנברו הדוהי יברד אתגולפב איהו ןומט
 יא הדוהי יברכ הדוהי ןב" ןועמש יברו ןנברב ןנבר
 רורצבו רפעב וליפא וריבה יבנ לע איריא יאמ יבה
 רמאד הדוהי״ייירד והב ךעידוהלו ימנ יבה ןיא ימנ
 קונח אלו ללה ןנבר ונת :ןומט יוה ונימב ןימ וליפא
 אלו לפונ לגב ןומט אלו המדאב רפרפמ אלו ללה
 רזעלאיייבר םימה ינפ לע ףצ אלו הדשב ןליאב יולת
 יבר רמא אינת“'ןיפרוע ללה היה םא ןלוכב רמוא
 הדומ התא יא רזעלאי^ברל ול ורמא הדוהי רב יסוי
 אמלאךיפרוע ןיאש הפשאב לטומוךרונה היה םאש
 לפונ לגב ןומט אלו המדאב ימנ אבה קונח אלו ללה
 יברו םימ יבג לע ףצ אלו הדשביךליאב יולת אלו
 וא רפסל ךומס אצמנ :ביתכ^יאריתי ללה רועלא'’“'

 .86a :יוצמל טרפ°אצמי יכ ביתבדילרב סיוג הבורש ריעל

 ריעה ינקז אניעבד" :ןיד תיב הב ןיאש ריעל וא
 אנתד’ןויכ אטישפ :רב ריעל אלא ןידדומ ןיא :אכילו

60 M ןוילעו ׳מט אוהש יפמ ׳חבש וניא [ןותחתה ל צ] ןוילעה 
 ¬ו¬ M 63 ןומט...אל — M 62 ם״במ -]- ג1 61

 הדוהי...אינת — M 65 ׳עילא M 64 ר״ב ןועמש
66 M — 67 ו M -|- 68 ׳תוא M — 69 םימ...הדשב 

 .ןנתד M 72 !| ׳ניעב M 71 יתנד — M 70 ׳יתכ —
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ja bereits: neben einer Stadt, in der kein ןיידדומ ןיאד אנעדי אנא ןיד תיב הב ןיאש ריעל 
C'Tericht vorhanden״ist, somit weiss ich ja, ןל עמשמ אק אה ןיד תיב הב שיש ריעל אלא 

dass das Messen nur nach einer Stadt er- תיב הב ןיאש ריעל ךומס אצמנ םאש ןינמ אינתדב 
folge, in der ein Gericht vorhanden ist!? ןיד תיב הב שיש ריעל ןידדומו התוא ןיהינמשיךיד 

-- Er lehrt uns das, was in der folgenden 5 :םוקמ לכמ איהה ריעה ינקז והקלו° רמול דומלת''״‘•2י 
Lehre gelehrt wird: Woher, dass, wenn er תואיבמ ןהיתש תורייע יתש"ןיב ןוובמ אצמ 
nahe einer Stadt, in der kein Gericht vor- םילשורי ןיאו° רזעילא'״ יבר י־יבד תולגע יתש Bek.l?» 

-* tNeg.1 

handen ist, gefunden wird, man diese lasse, ופוגו דחא □וקמב ושאר אצמנ’ :הפורע הלגע האיבמS6b 
und nach einer Stadt, in der ein Gericht יבר ירבד ףוגה לצא שארה"ןיבילומ רחא םוקמב 

vorhanden ist, messe? —es heisst: זס ןיאמ° :שארה לצא ףוגה רמוא אביקע יבר רזעילא’״|y^!i8a 
sten der Stadt sollen nekmen^my^d^Q.vixVdXf‘. אביקע יבר ורוביםמ רמוא “!זעילא יבר ןירדומ ויה 

3IRD ER GENAU ZWISCHEN ZWEI Städ- םוקממ רמוא בקעי ןב רזעילא’״ יבר ומטוחמ רמוא 
TEN GEFUNDEN, SO HABEN BEIDE KÄu- :וראוצמ ללח השענש 

BER ZU BRINGEN — WORTE R. Eliezers. רשפא רבפק רזעילא יברד־אמעט יאמ .ארמג 
Jerusalem bringt das genickbrochene 15 האיבמ םילשורי ןיאו :תובורק וליפאו*הבורקו םצמצל 
Kalb nicht. Wenn der Kopf an einer םילשורי’רבפקו התשרל“ ארק רמאד'״ :הפורע הלגעS2a 

Stelle und der Rumpf an einer an- יאמב :רב םוקמב ושאר אצמנ :םיטבשל הקלהתנ אל 
DEREN Stelle gefunden wird, so bringe ינתקדמ אה ינלפימקדרדידמ ןינעל אמיליא יגלפימק'’ 

MAN DEN Kopf zum Rumpf — Worte R. הדידמב אל“ אשירד ללכמ ןידדומ ויה ןיאמ אפיס 

Eliezers; R. Äoiba sagt, den Rumpf zum 20 8,,6 ומוקמ הנק הוצמ תמב“ קהצי"’ יבר רמא ןניקסע!* 
Kopf. Von wo aus misst man? R. Elie- אכיהו ומוקמ הנק״״ורבוקל רמאק יכהו ינלפימק“'’®*׳"■'"י’ 

ZER SAGT, VON SEINEM Nabel, r. Äoiba ןיבילומ רהא םוקמב ופונו דחא םוקמב ושאר אצמנד 
sagt, von seiner Nase, R. Eliezer b. רמוא אביקע יבר רזעילא יבר ירבד הקנה לצא שארה 
JÄQ0B SAGT, VON DER STELLE, AN DER היפונ רבס רמ ינלפימק יאמב שארה לצא ףונה 
ER Erschlagener worden ist, von sei- 25 אשיר רבס רמו ליפנו ידאנד*'אשיר ליפנ היתיודב 

NEM Hals. jy! 75 'אנש M 74 ריער ןיכלוהו ותוא ןיחינמ M 73 
GEMARA. Was ist der Grund R. Eli- יאמ M 78 ותוא + M 77 רזעלא P 76 ינש 

 M 80 1[ ׳יסע M 79 רמא אמעט

 ואל
 'םימק

82 M 83 ׳הוי M הנוה 
ezers? — Er ist der Ansicht, man könne M 81 

es״genau feststellen, und dies gilt sowol •י"^י 

von einer nahen [Stadt] als auch von mehreren. 

Jerusalem bringt das genickbrochene Kalb nicht. Denn die Schrift sagt: 

"^zuni Erhbesiti\ und er ist der Ansicht, Jerusalem sei an die Stämme nicht verteilt 

worden. 

Wenn der Kopf an einer Stelle gefunden wird &c. Worüber streiten sie, 

wenn etwa über das Messen’', so spricht ja, wenn der Schlußsatz [die Frage] erör- 

tert, von welcher Stelle zu messen ist, der 2\nfangsatz nicht vom Messen!? R. Ji9haq 

erwiderte: Sie streiten über die Besitznahme des Platzes durch einen Pflichttoten“; er 

meint es wie folgt: hinsichtlich der Bestattung erwirbt er seinen Platz, wenn aber der 

Kopf an einer Stelle und der Rumpf an einer anderen Stelle gefunden wird, so bringe 

man, wie R. Eliezer sagt, den Kopf zum Rumpf, und wie R. Aqiba sagt, den Rumpf 

zum Kopf. — Worin besteht ihr Streit? — Einer ist der Ansicht, der Rumpf bleibe 

auf der Stelle liegen, der Kopf aber rolle fort, und einer ist der Ansicht, der Kopf 

47. Dass dann das Genickbrechen nicht erfolge. 48. Auch in dem Fall, wenn eine andere, 

in der kein Gericht vorhanden ist, näher ist. 49. Dass tatsächlich beide Städte genau gleichmässig 

vom Erschlagenen entfernt sind. 50. Dt. 21,1. 51. Dieses Gesetz soll in den Städten, die 

Erbbesitz der Jisraeliten sind, Geltung haben. 52. Von welcher Körperstelle sie zu erfolgen habe. 

53. Ein Toter auf der Strasse, mit dem niemand sich befasst; cf. S. 104 Z. 8ff. 
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 bleibe da liegen, wo er fällt, der Rumpf ויה ןיאמ ^ליזאיייטיהרד אוה אפוג״יליפנ ליפנד אכיה

 .aber falle weiter היפאב אתויה רקיע רבס רמ יגלפימק יאמב :ןידדומ

 -Von wo aus misst man. Worin be “יאנת ינה יכ אמיל*^דירוביטב אתויח רקיע רבס רמו ^

'*°ps.7«יעממ° רמוא אוה ןבו ושארמ רצונ דלוה ןכיהמ“*' steht ihr Streit? — Einer ist der Ansicht, 

jer,7,29 5 א2א ׳ן;!! יכילשהו ךרזנ יזנ° רמואו יזוג התא ימא das Reben sitze hauptsächlich in der Nase, 

 -und einer ist der Ansicht, es sitze haupt ךליאו ךליא ושרש“ הלשמו ורוביטמ רמוא לואש

 -sächlich im Nabel. — Es wäre anzuneh אבא רמאק*’אל ןאב דע לואש אבא אמית וליפא

 men, dass sie [denselben Streit führen], wie •היתעיצממ דלו רצתימ יכד^דריצי ןינעל אלא לואמ

 die folgenden Tannahn. Mit welcher Stelle אוה היפאב אמלע ילוכד אתויה“'ןינעל לבא רצתימ

Gn.7.22 0! ובר :׳ן^ן ויפאב שייה הור תמשנ רשא לב° ביתבד beginnt die Bildung des Embryos?— mit 

 dem Kopf, denn es heisstMiittcrschoss וראוצמ ללח השענש םוקממ ־ימוא בקעי ןב רזעילא;

Ei.21,34 Jרתy ביתכדכ'"בקעי ןב רזעילא יברד אמעט יאמ an. !.mrst du meine Ztiflucht^ ferner heisst 

es'd^schere^ deinen Hauptschnmek und wirf םיעשר יללח יראוצ לא ךתוא: 

 1v1 ריעה התוא ינקז ןהל ובלהו םלשורי ינקז ורטפ

 ןיאו לועב הכשמ אליירשא רקב תלגע ןיאיבמ

Dt.21,7 33 םרה תא וכפשי אל ונירי“ םי־זמואו הלגע למ׳ הפירעb ,״S 
 ינקזש התלע וניתער* לע יכו ואר אל וניניעו הזח
 ונירי לעי אב אלמי אלא ןה םימר יכפומ׳ ןיר תיב
 הייול אלב והונחנהו" והוניאר אלו ןוזמ אלב'והונרטפו

96 M מו ערזילמSיבעי P 97 i רוקנלו 

ihn fort 8cc. Abba-Saül sagt, mit dem Na- 

 bei, und die Wurzeln verbreiten sich nach וי

 ,allen Richtungen. — Du kannst auch sagen ןתיא ןתיא לחנל"'התוא ןירירומו הכ לסופ םומה

 ,dass auch Abba-Saül dieser Ansicht” sei ןיפרועו״״רמ׳כ ןתיא וניאמ׳ יפ לע ףא המיק ועמשמכ

 denn Abba-Saül vertritt seine Ansicht nur עורזלמ"" רוסא המוקמו הירוחאמ ץיפוקב התוא

 hinsichtlich der Bildung, weil der Embryo םינבא״״םש רקנלו״׳ןתשפ םמ׳ קורסל רתומו רובעלמו:

1vj1 םוקמב' םימב ןהירי תא ןיצחור ־ויעה התוvs‘ 2• ינקז“״״(! von der Mitte aus sich entwickelt, hinsicht- 

lieh des Eebens aber stimmen alle überein, 

dass es hauptsächlich in der Nase sitze, wie 

es heisst: alles, was Lebensodem in seiner 

Käse trug 8cc. 

R. Eliezer b. Jäoob .sagt, von der 

Stelle, .4n der er Erschlagener wor- 

DEN IST, VON SEINEM Hal.s. Was ist der 

Grund des R. Eliezer b. Jäqob? — Es heisst: 

^^dich z71 legen auf den Hals erschlagener 

Frevler. 

l^jOBALD DIE AeltEvSTEn von Jerusa- 

U LEM SICH VERABSCHIEDET HABEN UND 

FORTGEGANGEN SIND, HOLEN DIE AeLTESTEN DER BETREFFENDEN STADT EIN RiN- 

DERKALB, DAS AM JOCH NOCH NICtIT GEZOGEN HAT, DAS .ABER DURCH EIN GeBRE- 

CHEN NICHT UNTAUGLICH WIRD, UND BRINGEN ES IN D.VS FeLSTAL HIN.4B. ״FeLS“, 

BEDEUTUNGSGEM.4SS: HART; JEDOCH IST ES TAUGLICH, AUCH WENN ES NICHT FELSIG 

IST. D.V BRICHT MAN IHM VON HINTEN D.AS GeNICK MIT EINEM HACKMESSER. DiESE 

Stelle darf nicht mehr besät und bearbeitet werden, wol aber darf man da 

Flachs hecheln und Steine meisseln. Die Aeltesten dieser Stadt waschen 

DIE Hände mit Wasser an der Stelle, wo das Genickbrechen des Kalbs er- 

FOLGT ist, und sprechen: Hände haben dieses Blut nicht vergossen und 71nsre 

.lugen haben nichts gesehen. KÖNNTE ES UNS denn in den Sinn kommen, dass die 

Aeltesten des Gerichts Blut vergiessen!? Vielmehr: nicht ist er an uns her- 

angetreten und haben wir ihn abgf:wiesen, nicht haben wir ihn gesehen und 

54. Ps. 71,6. 55. Jer. 7,29. 56. Mit diesem Scliriftvers soll belegt werden, dass 

das W. יזוג im vorangehenden Schriltvers die Bedeutung scheren habe, dh. der Kopf, der geschoren wird. 

57. Der Ansicht RÄ.s. 58. Gen. 7,22. 59. Ez. 21,34. 60. Dt. 21,7. 

85 f- M- 86 ו M + 87 אוה M + 88 ׳ ינתד 

M 89 וישרש M 90 ' ׳^א ר״אק M — רצתימ...יכד 

91 M 92 ׳משנ M 93 יראוצ לע 'תכד P לע ברח 

 לחנ לא M 95 רשאו הכ יבוע אל + M 94 יראוצ
98 P M- ה תא 

2 B 3 הכפש 

 - M 6 ם״לכ

99 P + 1 י M ׳תפירע םוקמ לע 
M 4 , וניכל M 5 ונידיל M - 

 .ו ל״לכ ׳חנהו
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FORT^scHicKT. DiE PRIESTER SPRECHEN תייפ ישא לארשי’ ךמעל רפב° םירמוא םינהכהו° 
Jom.37ä 

DANN: deinem v^olk Jisratd, das du ויה אל לארשי ךמע ברקב יקנ םד ןתת לאו [׳ה] 

erlöst hast, 0 Herr, und gib nicht unsctiut- שדוקה חור אלא םדה םהל רפבנו רמול ןיבירצ 

diges Blut in die Mitte deines Volks Jisract, :םהל רפבתמ םרה הבב ושעתש יתמיא ןתרשבמ 

[Die WorteBlut soll ihnen vergehen 5 רמוהו לקמ הלגעב לסופ םומ אהיו .ארמג 

 הי לסופ םומ הב תולסופ םינשה ןיאש הרפ המו -erden, BRAUCHEN SIE nicht zu spre:(׳

cHEN,v1ELMEHR verkündet es IHNEN DER לסופ םומ אהיש ןיד וניא הב תולסופ םינשש* הלנע 

heilige Geist: wenn ihr dies tut, so 8.2הב׳״םומ הב ןיא רשא“ ארק רמאד’ םתה ינאש הב^״יי 

WIRD EUCH DAS Blut vergeben. אל התעמ אלא הלנעב לסופ םומ ןיאו לסופ םומ 
GEMARA. Sollte doch [durch einen 10 הדוהי יר רמא אמלא הש׳תולסופ תודובע ראש והי 

Schluss] vom Leichteren auf das Schwe- הלנעבו הלספ’'ןיקש לש הדועריילע הינה״בר רמא 

rere gefolgert werden, dass ein Gebrechen הלנעמ לוע לוע ןניפליד הרפ ינאש ךושמתש דע 

das Kalb untauglich mache: wenn die [ro- אנמהר טעימ אה הרפמ לוע לוע יתית ימנ הלנע 

te] Kuh״’, die durch das Alter nicht untaug- יטועמל היל יעבימ״אוהה הי ביתב ימנ הלנעב הב 

lieh wird, durch ein Gebrechen untauglich 15 אנימא ךתעד אקלס הדובע והב הלספ אלד םישדק 

wird, um wieviel mehr wird das Kalb, das הב לסופ םומךיאש הלנע המו הלנעמ רמוהו לקב יתיל 

durch das Alter^hintauglich wird, durch das וניא ןהב תלסופ םומש” םישדק הב תלסופ הדובע” 

Gebrechen untauglich!? — Anders ist es הלנעל המ ךרפימל'*אכיא ןהב תלסופ הדובעש ןיד 

bei jener; die Schrift sagt:'״'(׳?// der kein Ge- ילספד אכיל ימ םישדק וטא הב תולסופ םינש ןכש 

brechen ist, ein Gebrechen macht nur diese 20 ןהב ילספד”םישדק ךנהל ארק ךירטציא יכ”םינש והב 

Az.23ä 

 אקפנ אכהמרדדובע והב הלספ אלד םישדקו םינש

7 M םהל רפכנו ל״ת המו םדה םהל רפכנו רמול םהל ןיאש רכ 
 M 8 םדה 'הל רפכנו ןכ ישוע םא ׳שבמ קי׳הר אלא םדה

 ןיאו הרפב ׳םופ םומ M 10 : ק״אד M 9 םינשהש
11 M 12 הרפב MP. 13 הרוע B 14 הלוספ M 

 17 |ן (ב״פ יבע — M) 16 ij ה -|- M 15 ל״מ —

M לסופ םומהש 

 .(אכיהמ M) 21 הלספד B 20 ו םינש...יכ

18 M שדק וטא ׳אד M 19 

untauglich, nicht aber macht es das Kalb 

untauglich. — Demnach״״ sollte sie auch 

durch andere Arbeiten nicht untauglich 

werden, während doch R. Jehuda im Namen 

Rabhs sagte, dass, wenn man auf sie ein 

Bündel Säcke gelegt hat, sie untauglich sei, 

und das Kalb erst dann, wenn es [an der 

Last] gezogen hat!? — Anders verhält es 

sich bei der [roten] Kuh, da bezüglich dieser dies durch [das Wort] Joch vom Kalb zu 

folgern ist. — .Sollte auch hinsichtlich des Kalbs durch [das Wort] Joch von der [roten] 

Kuh gefolgert werden“!? — Der Allbarmherzige hat es durch [das Wort] a)1 der aus- 

geschlossen. — Auch beim Kalb heisst es ja an denk? — Dies ist dazu nötig, um Op- 

fertiere auszuschliessen, dass sie durch [Verwendung zur] Arbeit nicht untauglich wer- 

den. Man könnte nämlich glauben, es sei vom Kalb [ein Schluss] vom Leichteren auf 

das Schwerere zu folgern: wenn das Kalb, das durch ein Gebrechen nicht untauglich 

wird, durch [Verwendung zur] Arbeit untauglich wird, um wieviel mehr werden Op- 

fertiere, die durch ein Gebrechen untauglich werden, durch [Verwendung zur] Arbeit 

untauglich. — Man könnte ja aber widerlegen: wol gilt dies vom Kalb, das auch 

durch das Alter untauglich wird, während Opfertiere durch das Alter nicht untauglich 

werden!? — Gibt es etwa unter den Opfertieren nicht solche, die durch das Alter un- 

tauglich weiden!? Der Schriftvers ist wegen der Opfertiere nötig, die durch das Al- 

ter untauglich werden. — Braucht denn hieraus gefolgert zu werden, dass Opfer- 

61. IV). V. 8. 62. Cf. Num. Kap. 19. 63. Wenn es mehr als ein Jahr alt ist. 64. 

Nuin. 19,2. 65. Wenn das W. הב als Beschränkung gilt, dass es nur vom in der Schrift Genannten 

gelte. Die Untauglichwerdung der roten Kuh durch Verwendung zur Arbeit (die Schrift spricht nur vom 

Joch) wird vom genickbrochenen Kalb gefolgert, von dem die Schrift dies ausdrücklich lehrt, aber auch 

bei diesem wird das W. הב gebraucht. 66. Dass es durch ein Gebrechen untauglich werde. 
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tiere durch [Verwendung zur] Arbeit nicht 22 וא תלבי וא ץורח וא רובסי וא תרו>י° אקפנ םתהמ 

untauglich werden, dies geht ja aus folgen- 

dein hervor!?'’'^/?>?^/^’i'. Gebrochenes, Versfüm- 

melies, mit Gcsc/27viir, Krätze oder Flechten 

Behaftetes, diese alle sollt ihr dem Herrn 

nicht darbrmgcn\ diese‘darfst du nicht dar- 

bringen, wol aber darfst du Opfertiere dar- 

 התא יא הלא ׳הל הלא ובירקת אל תפלי וא ברג

 ןהב הדבענש םישדק בירקמ התא לבא בירקמ

 אביה ילימ ינה אנימא ךתעד אקלפ ךירטציא הדובע

 אמיא רוסיא תדובע׳ילבא רתיה תדובע ןהב דיבעד

 רבנ ןב דימו" אקפנ אבהמ ימנ אהי" אבירצ"ורסתיל

 יא הלא הלא לבמ םביהלא םהל תא ובירקת אל

 bringen, die zur Arbeit verwandt worden ןהב הדבענש םישדק בירקמ התא לבא בירקמ התא

 -sind. — Dies ist nötig; man könnte glau “אביה ילימ ינה אנימא ךתעד אקלס ךירטציא הדובע

 ben, dies gelte nur von dem Fall, wenn םישדק“ןהשב ןהב דבע לבא ןילוה ןהשבי^הב דבעד !0

 sie zu erlaubten Arbeiten verwandt worden רמא הדוהי בר רמא אפונ ;אכירצ ורסתיל אמיא

 sind, wenn aber zu verbotenen“, seien sie דע הלגעבו הלספ ןיקש לש הדוע'\הילע הינה בר

 untauglich, so lehrt er uns. — Aber auch תודובע ראש לוע אלא יל ןיא לוע יביתימ ךושמתש

 dies geht ja aus folgendem hervor לסופ םומ "ןיאש הלגע המו רמוהו לק תרמא ןינמ

 aus der Hand eines Fremdlings sollt ihr das הב לסופ םומש הרפ הב תולפופ״״תודובע ראש הב 15

 -Brot eures Gottes von all diesem nicht dar רמול ךשפנ םאו הב ןילסופ תודובע ראשש ןיד וניא

 ,bringen•^ diese darfst du nicht darbringen ראס׳ ןלהל המ לוע ןלהל רמאנו לוע ןאכ רמאנ

 ,wol aber darfst du Opfertiere darbringen תולסופ תודובע ראש ןאב ךא הב תולסופ תודובע

 — .die zur Arbeit verwandt worden sind ‘"המ ךרפימל אביא אמית יכו רמול ךשפנ םא יאמ

 -Dies ist n0tig;man könnte glauben, dies gei והיבוי םישדק ימנ יא הב תולסופ םינש ןכש הלגעל ^0

 te nur dann, wenn sie zur Arbeit verwandt "ןאכ רמאנ ןהב תלסופ הדובעךיאו ןהב לסופ םומש

 ,worden sind, als sie noch profan waren ןאכ ףא תודובע ראש ןלהל המ״״לוע ןלהל רמאנו לוע

 wenn aber nachdem sie geheiligt worden ךושמתש דע ןלהל המ התאבש םוקממו תודובע ראש

 .sind, seien sie untauglich, so lehrt er uns הל יתיימד אכיאד איה יאנת ךושמתש דע ןאב ףא

 Der Text. R. jehuda sagte im Namen לוע אינתד הרפד"'הפוגמ הל יתיימד אכיאו״״הלגעמ״י 25

Rabhs: Hat man auf sie ein Bündel Säcke 

gelegt, so ist sie untauglich, das Kalb aber 

erst dann, wenn es [an der Fast] gezogen 

hat. Man wandte F\n\\Joch\ ich weiss dies 

nur vom Joch, woher dies von anderen Ar- 

beiten? Ich will dir sagen, es ist [ein Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere zu 

folgern: wenn das Kalb, das durch ein Gebrechen nicht untauglich wird, durch [Ver- 

Wendung zur] Arbeit untauglich wird, um wieviel mehr wird die [rote] Kuh, die durch 

ein Gebrechen untauglich wird, durch andere Arbeiten untauglich. Wenn du aber 

dagegen einwenden willst, so heisst es bei dieser und bei jenem'“ heisst es Joch^ 

wie jenes auch durch andere Arbeiten untauglich wird, ebenso wird diese auch durch 

andere Arbeiten untauglich. — Was heisst: wenn du dagegen einwenden willst? — Man 

könnte einwenden, es sei zu erwidern: wol gilt dies vom Kalb, das auch durch das 

Alter untauglich wird. Oder auch: von den Opfertieren sei ein Gegenbeweis zu er- 

bringen: diese werden durch ein Gebrechen untauglich, nicht aber werden sie durch 

[Verwendung zur] Arbeit untauglich. Daher: bei dieser heisst es Joch und bei je- 

nein heisst es Jochy^Nio. jenes auch durch andere Arbeiten [untauglich wird], ebenso 

diese auch durch andere Arbeiten. — Hiervon ausgehend: wie jenes nur dann [un- 

tauglich ist], wenn es [an der Last] gezogen hat, ebenso auch diese, nur wenn sie 

gezogen hat!? — Hierüber streiten Tannaim. Manche folgern es vom Kalb, man- 

67. Lev. 22,22. 68. ZBs. am Öabbath od. verschiedene Arten mit einander (cf. Dt. 22,10). 

69. Lev. 22,25. 70. Dem genickbrochenen Kalb. 

25 

22 M + ׳יתכד ןנתד |M 23 j + ןהב דבע M 24 il — 

 תדובע + M 27 !| ׳בע — M 26 |; ו -f B 25 j| אכירצ

 P 30 |i הלוספ ןיקס לש רוע P 29 j| ןישדקומ M 28 || ןילוח

 ...ףא...המ — M 33 :1 ׳ולסופ ׳ודובע M 32 i| המ M 31 i! לסופ
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che aber von der Kuh selbst. Es wird näm- רמול דומלת ןינמ תודובע ראש לוע אלא יל ןיא 

Hell gelehrt: J0ch\ ich weiss dies nur vom דומלת המ p םא םוקמ לכמ לע הילע הלע אל רשא 

Joch, woher dies von anderen Arbeiten? — תעשב אלש ןיב הדובע תעשב ןיב לסופ לוע לוע רמול 

es heisst: auf dir kein Joch gckounucn ist, הדובע תעשב אלא תולסופ”ןיא תודובע ראש הדובע 

nichts derartiges. Weshalb heisst es dem- •ר טרפו ללכ טרפ לוע ללב הילע הלע אל רשא אמיאו 

nach /<7א/? Das Joch macht sie untauglich, אנירהא ידימ ןיא לוע טרפבש המ אלא ללכב ןיא’* 

einerlei ob sie damit Arbeit verrichtet hat יאה יב הלגע יבג ימנ אינתויי אוה איובר רשא אל 

oder damit keine Arbeit verrichtet hat, an- דומלת ןינמ תודובע״ראש לוע אלא יל ןיא לוע״אנווג 
deres aber macht sie nur dann untauglich, דומלת המ p םא םוקמ לכמ הב דבע אל רשא°רמול 

wenn sie damit Arbeit verrichtet hat. — 10 אלש ןיב הדובע תעשב ןיב לסופ לוע לוע רמול 

Vielleicht aber: auf die nicht gckom/ncu ist, תעשב אלא תולסופ ןיא תודובע ראש^דדובע תעשב 
 ללכ טרפ לוע ללכ הב דבוע אל רשא אמיאו הדוב>
 ידימ ןיא לוע טרפבש המ אלא ללכב ןיא טרפו
 יעברהבא יבר רמא":אוה איוביר רשא אל אנירהא

generell, du Joch, speziell, und wenn auf ei- 

ne Generalisirung eine Spezialisirung folgt, 

so umfasst die Generalisirung nur das spe- 

zieh Genannte, nur ein Joch, anderes aber ■5 אלמכ היל רמא המכב לוע תכישמ ןנהוי יברמ הינימ 

nicht!? — [Das Wort] mj die ist einschlie.s- אוהה והל רמא ובהרל וא״וכראל והל איעביא לוע 
send. Desgleichen wird auch hinsichtlich הינימ יל אמירפמ ידידל הימש בקעי יברו^^ ןנברמ 
des Kalbs gelehrt: JoeJr, ich weiss dies nur אה הפט אמילו הפט ובהרל״לוע תכישמ ןנהוי יברד 

vom Joch, woher dies von anderen Arbei- אקפנ יאמל יוה׳^הפט לועד ארועיש*‘'* ןל עמשמ אק 
teil? — es heisst: mit dem nicht gcarheitet לואש ןב ןנהוי יבר רמא :רכממו הקמל הנימ 
ivordcn ist, nichts derartiges. Weshalb heisst ךורב שודקה רמא להנב'°הלגע איבה הרות הרמא המ 
es demnach joc/d Das Joch macht es un- ןיאש• םוקמב ףרעיו תוריפ השע אלש• רבד אובי אוה 

tauglich, einerlei ob es damit Arbeit ver- תוריפ תושעל וחינה^׳אלש ימ לע רפכיו תוריפ השוע 
richtet hat oder damit keine Arbeit verrich- ןקזא התעמ אלא היברו הירפ אמיליא תוריפ יאמ 

tet hat, anderes aber macht es nur dann 2־> ןייירומו^':תו*צמ אלא קיפרע אלד ימנ יכה סירסאו 
untauglich, wenn es damit Arbeit verrich- 

tet hat. --- Vielleicht aber: mit dem nicht 

gearbeitet ivorden ist, generell,/öc/z, speziell, 

und wenn auf eine Generalisirung eine 

Spezialisirung folgt, so umfasst die Gene- 

ralisirung nur das speziell Genannte, nur 

 P 37 ה׳יסוש P 38 -|- ו M 39 יב; יכה ימנ ינת

M 43 : ו -f M 42 ;; הדובע P 41 לוע — M 40 

 -|- ן״קז ר״יתמ ב״א ן״מיס M 44 p יברד ׳ינימ יאעב 1! 45

 (M ובחרלו) : M 46 — הימש י״רו M) 47 ן, (ונדאל 48

 M -ד ־M 49 p 1 — יוה 'M 50 i רמא ןתיא לחנב הפורע '

 M 51 ׳רסהו ןקזא רייופ ׳מיליא יאמ הירפ ׳שעל והוחינה 52

 M ןיכילומו.

ein Joch, anderes aber nicht!? — [Das Wort] niit dem ist einschliessend. 

R. Abahu sagte: Ich fragte R. Johanan, wieviel es am Joch gezogen haben muss^‘, 

und er erwiderte mir, den Umfang des Jochs. Sie fragten: Die Länge oder die Brei- 

te? Einer von den Jüngern, namens R. Jaqob, erwiderte: I\Iir wurde von R. Johanan 

erklärt, das Anziehen des Jochs in der Breite, eine Handbreite. — Sollte er doch ge- 

eine Handbreite!? — P'olgendes lehrt er uns: [die Breite] des Jochs be- 

Beim Kauf In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? 

sagt haben 

trägt eine Handbreite. 

und Verkauf. 

R. Johanan b. Sai'il sagte: Weshalb sagt die Gesetzlehre, dass man ein Kalb im Tal 

darbringe? — der Heilige, gebenedeiet sei er, sprach: möge das kommen, das keine 

Früchte gebracht hat, genickbrochen werden an einer Stelle, die keine BTüchte bringt, 

und den sühnen, den man Früchte zu bringen gehindert hat. — Was ist unter Früchte 

zu verstehen, wenn etwa die Fortpflanzung, so müsste demnach wegen eines Greisen 

oder eines Kastraten das Genickbrechen unterbleiben!? — Vielmehr, die [Ausübung der] 

Gebote. 

71. Um dadurch untauglich z,u werden. 

43 Talmud Bd. V 
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 -Und bringen es in das Felstal hin גבר ונת :השק ועמשמכ ןחיאףתיא לחנ לא התוא^

 Fels'', bedeutengsgemäss: hart. Die״.ab ךבשומ ןת\א״ רמאנש השק אוהש ןתיאל“ ץנמ

 Rabbanan lehrten: Woher, dass ethan die בינתאהו ׳ה ביר תא םירה ועמש°רמואו ךנק עלסב

 ׳.es heisst:'^?57 ־— ?Bedeutung hart habe ןש*י אוהמ* ןתיאל ןינמ םירמוא םירהא ןירא ידסמ
 ist dein Wohnsitz und auf Felsen [cthmi] התואףיפרועו :אוה םלועמ יוג אוה ןתיא יוג“רמאנש ■י

 ,gestellt dein Nest. Ferner heisst esi'Höret הפירע הפירע רמג אמעט יאמ ןהירוחאמ ץיפוקב

 ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn, ihr ונת ןדבעילמו עורזלמ רוסא המוקמו :הקעה תאטחמ

 .Mächtige [ethanim], Grundvesten der Erde י׳^ ירבד רבעשל ערזי אלו וב דבעי אל רשא“ ןנבר2

 -Man ehe sagen: Woher, dass ethan die Be אבהל רמא אבר^אבהל רמוא ןתנוי יבר הישאי יבר

 m deutung alt habe? — es heisst:'V/;? altes יגילפ יב ערזי אלו ביתכד יגילפ א^ 1אמלע ילוכד

 .Volk, ein Volk von Ewigkeit her [ethan] יברו דבועי אלוייביתי ימ רבס הישאי יבר רבעשל

 Da bricht man ihm von hinten das רמ*א הימיאי יברו דבענ אל רשא ביתכ ימ ןתנוי

 ?Genick mit einem Hackmesser. Weshalb רתומו :אוה איוביר רשא ןתנוי יברו עמשמ רבעשל

 Er folgert dies durch [den Ausdruck] — רשא ןנבר ונת «םינבא םמ■ רקנלו ןתשפ םש קורסל

 -Genickbrecken“, das auch beim Geflügel" ראש העירז אלא יל ןיא ערזי אלו וב דבעי אל !יי

 .gebraucht wird ״sündopfer לכמ וב דבעי אל רשא רמול דומלת ןינמ תודובע

 -Diese Stelle darf nicht mehr be ךל רמול^* ערזי אלו רמול דומלת המ” ןכ םא םוקמ

 -sät und bearbeitet werden. Die Rabba לכ ףא“־עקרק לש הפוגב איהש• תדהוימ העירז המ

 A»«!■ nicht hearheitet und nichtיי: nan lehrten רוקינו ןתשפ תקירס אצי עקרק לש הפוגב איהש

 ;r besät sein darf bisher — Worte R. Josijasדבעי אל רשא אמיאו עקרק לש הפוגב ןניאש םינבא 2

 :R. Jonathan sagt, künftig. Raba sagte אלא ללכב ןיא טרפו ללי טרפ ערזי אלו ללב וב

 Niemand streitet, ob dies künftig erfolgen איוביר רשא אל אנירהא ידימ ןיא העירז טרפבש המ

 dürfe, denn es heisst: und nicht besät sein ׳׳'•"•®לכו“ ןנבר ונת :רב ןהידי ןיצחור ריעה"ינקז :אוה

 .darf sie streiten nur über das Vergangene םהידי תא וצחרי ללהה לא םיברקה איהה ריעה ינקז

 :R. josija ist der Ansicht, es heisst ja nicht הפורעה רמול דומלת ןיאש להנב הפורעה הלגעה לע 2.י

es soll ”nicht bearbeitet werden, und R. 

Jonathan ist der Ansicht, es heisst ja nicht: 

das nicht bearbeitet worden ist. — Und R. 

52 P — 53 ןתיא M 54 : יוג ׳תנד ׳שק P 55 ;! ותוא 

M הבר רמא P 56 ij אל רשא. M דבעי אלו M 57 II — 

 ןתשפ םש קרוש אצי M 59 | ל״ל — M 58 ל״ת המ

 Josija!? — [Das Wort] 7(7Ubezieht sich auf םינבא םש רקנמו f- M 60- התוא.

die Vergangenheit. — Und R. Jonathan!? — [Das Wort] das ist eine Einschliessung'*. 

WoL aber darf man da Flachs hecheln und Steine meisseln. Die Rabba- 

nan lehrten: Das 71icht bearbeitet und nicht besät sein darf ich weiss dies nur vom Sä- 

en, woher dies von anderen Arbeiten? - es heisst: nicht bearbeitet., alles mögliche. Wes- 

halb heisst es demnach nicht besäP. — um dir zu sagen, wie das Säen sich auszeich- 

net, indem es mit dem Boden selbst erfolgt, ebenso alles andere, was mit dem Boden 

selbst erfolgt, ausgenommen ist das Hecheln von Flachs und das Meissein von Stei- 

nen, die nicht mit dem Boden selbst erfolgen. — Vielleicht aber wie folgt: nicht bcar- 

beitet., generell, nicht besät, speziell, und wenn auf eine Generalisirung eine Spezialisi- 

rung folgt, so umfasst das Generelle nur das speziell Genannte, nur das Säen, anderes 

aber nicht!? — [Das Wort] das ist einschliessend. 

Die Aeltesten dieser Stadt waschen die Hände &c. Die Rabbanan lehr- 

WäVUnd alle Aeltesten fmer Stadt, die dem Erschlagenen die Nächsten sind, sollen ihre 

Hände zvaschen über dem Kalb, dem im 7äl das Goiick gebrochen zvorden ist\ die Worte 

72. Nuni. 24,21. 73. Mik. 6,2. 74. Jer. 5,15. 75. Vou dem es au.sdrücklich 

heifsst, dass man ihm das Genick von hinten aus breche; cf. Lev. 5,8. 76. Dt. 21,4. 77. Eis 

heisst "das nicht״, wonach das Tal sich in einem solchen Zustand bisher befunden haben muss. 78. 

Nach einer weiter folgenden Auslegung. 79. Dt. 21,6. 
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//cw'^das Genick gebrochen sind ja nicht nö- לש התפירע םוקמ לע הפורעה רמול דומלת המו" 

tig, und wenn sie dennoch stehen, so heisst וניניעו הזה םדה תא וכפשייאל ונידי ורמאו"הלגע 

dies: auf der Stelle, da das Genickbrechen םימד ןיכפוש ןיד תיבש התלע ונבל לע יכו ואר אל 
des Kalbs erfolgt ist. Sie sollen sprechen: והוניאר אלו תונוזמ אלב והונרטפו ונידיל אב אל אלא 

Unsre Hände haben dieses Blut nicht ver- 5 ןייפוכ רמוא ריאמ יבר היה אינת":היול אלב והונהנהו 
gossen und unsre Augen haben nichts ge- ואריו'רמאנש רועיש הלייןיא היולה רכשש היולל 

sehen. Könnte es uns denn in den Sinn 24 תא אנ ונארה ול ורמאיו ריעה ןמ אצוי שיא םירמשה 

kommen, dass das Gericht Blut vergiesse!? םאריו“ ביתכו (תמאו) דפה ךמע ונישעו ריעה אובמ 

Vielmehr: nicht ist er an uns herangetre- ריעה התוא לבש ומע ושע דסה המו ריעה אובמ תא 
teil und haben wir ihn ohne Nahrung ab-10 26■*■<ךל־יו״ :והלש ותהפשמו שיאה ותואו״ברה יפל וגרה ״ 
gewiesen, nicht haben wir ihn gesehen und זול המש (תא) ארקיו ריע קיו םיתהה ן*רא שיאה 

ohne Geleit entlassen. הב ןיעבוצש זול איה אינת״הזה םויה דע המש איה 
Es wird gelehrt: M. isieir sagte: Man רצנדכובנרילבלב אלו בירהנפ אבש זול איה״תלכת 

kann einen zur Begleitung zwingen, denn רובעל תושר ול ןיא תומה ךאלמ ףאו הבירחה אלו 
die Belohnung für die Begleitung hat kei-1־> ןהילע''הצק ןתעדש ןמזב הבש'° םינקז אלא הב*’ 

ne Grenze. So heisst es:U4is die Wächter רמוחו לק םירבד אלתו םיתמ ןהו המוהל ןדה ןיאצוי'' 

einen Mann aus der Stadt konnnen sahen, וילגרב''ךלה אלשו ויפב רביד אלש הז ינענכ המו 

Sprache)! sie zu ihn!: Zeige uns doch den השועש ימ׳יתורודה לב ףופ דע וערזלו ול הלצה םרג 

Eingang zur Stadt, und iinr zverden dir Gii- םהל הארה המב’“המכו המכ תהא לע וילגרב היול 
te enveisen. Hierauf heisst esf'da zeigte ועבצאב רמא ןנחוי יבר םהל םקע ויפב רמא היקזח 
ihnen den Eingang zur Stadt. Welche Gü- ינענכש ליבשב'°ןנהוי יברד היתווכ אינת םהל הארה 

te erwiesen sie ihm? —Vsv<? erschlugen die לב ףופ דע וערזלו ול הלצה םרג ועבצאב הארה הז 
ganze Stadt niit dem Schwert, diesen Marin ךרדב ךלהמה יול ןב עשוהי יבר רמא“” :תורודה 
aber und seine Familie Hessen sie ziehen. 9-םה ןה תיול יכ“ רמאנש הרותב קופעי היול ול ןיאו ׳’׳■■י 

^Adnd der Mann ging in das Fand der‘n׳y^'h ןב עשוהי יבר רמאו״זךיתרגרגל םיקנעו ךשארל 

61 M — 62 ו MP 63 ןן ימואו M ׳גת xS 64 אב M 

 67 ׳חפשמ תאו שיאה תאו M 66 ו׳ל M 65 אנת

M — 68 . איה M + 69 אב M 70 הכותב M 

 j היה P 72 ץוח ןתוא ןיאיצומ ןהב M 71 ' הבש —

73 P 74 :: םילגרב M 75 11 וילגרב ךלהמהו ויפב רבדמה 

 ינענכ M 76 ׳רו םהל םקיע ויפ 'קזח יא םהל ׳רה המב ׳לא

 .ךיתרגר.ול...רמא — M 77 ׳בצאב םהל ׳ארהש רכשכ

tfittim und baute eine Stadt und nannte sie 

Luz; das ist ihr Manie bis auf den heutigen 

Tag. Es wird gelehrt: Das ist das Luz, da 

man die purpurblaue Wolle*'färbt. Das ist 

das Luz, das Sanherib, als er da hinkam, 

nicht verwirrt und Nebukhadnecar nieht 

zerstört hat. Selbst der Todesengel hat kei- 

ne Gewalt, durch diese zu ziehen, vielmehr gehen die Greise, wenn ihnen das Leben 

zuwider ist, ausserhalb der Stadtmauer und stei'ben da. Nun ist [ein Schluss] vom Un- 

wichtigen auf das Wichtige zu folgern: wenn jener Kenaäniter, der weder mit dem 

Mund geredet noch mit den Füssen gegangen ist, eine Rettung für sich und für sei- 

ne Nachkommen bis ans Ende aller Geschlechter erwirkt hat, um wieviel mehr der- 

jenige, der bei der Begleitung mit den Füssen tätig ist. Womit zeigte er ihnen [den 

Weg]? Hizqija erwiderte: Er verzog den Mund. R. Johanan erwiderte: Er zeigte ihn 

ihnen mit dem Finger. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Johanan: Der Ke- 

naäniter erwirkte dafür, dass er ihnen mit dem Finger zeigte, eine Errettung für sich 

und für seine Nachkommen bis ans Ende aller Geschlechter. 

R. Jehosuä b. Levi sagte: Wenn jemand sich unterwegs befindet und keine Beglei- 

tung'Tat, so befasse er sich mit der Gesetzlehre, denn es heisst:*V<;7/;/ eine angenehme 

Begleitung^sind sie Jiir dein Haupt und Geschmeide für deinen Hals. 

80. Jud. 1,24. 81. Ib. V. 25. 82. Ib. V. 26. 83. Für die Q^ith od. Schaufäden; 

cf. Nuua. 15,38. 84. Pr. 1,9. 85. So nach der Auslegung des T.s. 

43* 



340 SOTA IX,v,vj Fol. 46b 

Ferner sagte R. Jehosuä b. Levi: Für 

die vier Schritte, die Pareo den Abraham 

begleitete, wie es heisst:*^«;/׳(/ Parcd entbot 

MtUnier 8cc.^ knechtete er seine Kinder vier- 

 םהרבאל הערפ והולהש'“ תועייספ העברא” ל־יבשב

 ״.ו2,20 ןיינבב דבעתשנ ׳וגו םישנא הערפ וילע וציו’ רמאנש0

,b.15.13 עברא םתא ונעו םודבעו'’רמאנש״הנש תואמ עברא 

 תאדיולמה לב בר רמא הדוהי בר רמא :הנש תואמ

 -hundert Jahre, wie es heisstsie 7üer אברל היולא אניבר קוזינ וניא ריעב תומא עברא וריבה 3

 den sie knechten und drücken vierhundert אקיזיה הידיל אטמ ריעב תומא עברא”‘ קהצי רב

 .Jahre לש הרוביע דע דימלתל ברה ןנבר ונת :ליצתיאו

 :R. Jelmda sagte im Namen Rabhs ול ןיא ברל דימלת תבש םוחת דע רבחל רבה ריע

 Wenn jemand seinen Nächsten vier Ellen ןרמא אלו הסרפ דע תשש בר רמא המבו רועיש

 in der Stadt begleitet, so kommt er nicht השלש*'קהבומ ובר לבא קהבומ וניאש ובר אלא !0

 -zu Schaden. Rabina begleitete Raba b. Ji9 ח.3ו3סן2ן2 ייןייא ףר ייןייש ברל היולא אנהב בר° :תואסרפ66

 haq vier Ellen in der Stadt, und als ihm היל רמא םתה וטמ יב*'לבבד אתיניצ יב דע ארהנ

 -später eine Gefahr drohte, wurde er ge ןושארה םדא ינשמ לבבד אתיניצ ינה ותירמאד יאדו

 .rettet '*יברב*'יםוי יבר רמאד אתלימ ןתרכדא היל רמא והנתיא

 -Die Rabbanan lehrten: Der Lehrer [be ׳״■2,6 בשי אלו שיא הב רבע אל ןחאןבן״^״ביתכד יאמ אנינה ׳־י■

 gleite] den Schüler bis an die Grenze der אלש רחאמוי״^בשי ןביה*'רבע אלש רחאמ יכו םש םדא

 vStadt, ein Kollege den Kollegen bis an die ןושארה םדא הילע רזגש• ן*רא אלא רבע ןכיה בשי

 -Sabbathgrenze, der Schüler den Lehrer oh ןושארה םדא הילע רזג אלש ן*רא הבשיתנ בושיל

ß־r,31aאלנורגהמ ישיא ברל היולא יכדרמ בר" הבשייתנ אל”“ ne Begrenzung. — wieviel? — R. Seseth 

 erwiderte: Bis zu einer Parasange. Dies gilt "יבר רמא :ארוד יב“°דע הל ירמאו יפיכ יב דעו“'צ

 -jedoch nur von einem, der nicht sein Haupt וליאב הולתמו הולמ וניאשי לב ריאמ יבר םושמ ןנחוי

 ist, seinen Hauptlehrer aber drei ־!lehre עשילאל וחירי ישנא והוויל אלמליאש“'םימד ךפוש

 .Parasangen תיב םשמ לעיו“ רמאנש תוקוניתל“'םיבוד הריג אל Reg, 2,23״

 -Einst begleitete R. Kahana den R. Si ריעה ןמ ואצי םינטק םירענו ךרדב הלע אוהו“'לא

 -mi b. Asi von Pum-Nahara bis Be-(,hnja הרק הלע הרק הלע |ול] ורמאיו !וב] (ם)וסלקתיו ^5

tha“in Babylonien. Als sie da angelangt 

waren, sprach er zu ihm; Ist es wahr, was 

ihr sagt, dass diese Steinpalmen Babylo- 

77 M 78 וינבב ודבעתשנ ׳באל הערפ והוילש תומא ׳ברא 

B הולש |M 79 i — 80 ! הנש...׳אנש M עברא ׳יפא ׳בח 
81 M — 82 ריעב אי׳א M 83 ■ ך ׳ר רועיש ול ןיא 

M 84 יאדו רמא םתהל אטמ יכו M 85 והנינ P רב ; 

86 M 87 : אל רשא M 88 ךאיה M — רבע...רחאמו |! 

89 M + 90 בושייל M 91 תרוד B 92 ילמלאש 

ÄI 93 ׳תכד ׳ניתב M אוה הנהו. 

niens seit der Zeit Adam des Urmenschen 

bestehen? Dieser erwiderte: Du hast mich 

etwas erinnert, was R. Jose b. R. Hanina 

gesagt hat: Es heisst:”“m einem Land, das 

niemand durchzogen, darin kein Mensch ge7vohni hat] wenn niemand es durchzogen 

hat, wie sollte jemand da gewohnt haben, und wenn niemand da gewohnt hat, wie 

sollte jemand es durchzogen haben!? Vielmehr, das Land, über das Adam der Urmensch 

bestimmt hat, dass es bewohnt werde, wurde bewohnt, und das Land, über das Adam 

der Urmensch dies nicht bestimmt hat, wurde nicht bewohnt. R. Mordekhaj begleitete 

R. Asi von Hagronja bis Be-Kephe, und wie manche sagen, bis Be-Dura. 

R. Johanan sagte im Namen R. Meirs: Wenn jemand andere nicht begleitet und 

sich nicht begleiten lässt, so ist es ebenso, als würde er Blut vergiessen, denn hätten 

die Leute von Jeriho Elisa begleitet, so würde er nicht Bären auf die Kinder gehetzt 

haben, denn es heisst:““6’;־ ging von dort nach Bethel ]linaij, und als er den Weg hinauf- 

stieg, kamen kleine Knaben aus der Stadt und verhöhnten ihn, indem sie zu ihm spra- 

chen: komm herauf, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf t Sie sprachen nämlich zu ihm: 

86. Gen. 12,20. 87. Ib. 15,30. 88. Ungefähr Palmenhain, wegen der da befindlichen 

uralten Steinpalmeu. 89. Jer. 2,6. 90• üReg. 2,23• 
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Komm herauf, der du uns den Ort kahl לאמ םוקמה תא ונללע תהרקהש הלע ול ורמא 

gemacht^'hast. Was heisst kleine Kna- תוצמה ןמ םלרעונמש״רזעלא לבר רמא םלנטק״םירענו ״«•י‘** 

ben’? R. Kleäzar erwiderte: Reute, die bar וזבזבו ולהי"םלרענ אנת'^דנמא לנטקמ ולהש םלנטק 

waren’Von guten Werken; kleine, weil sie םש לע אמלדו° .ךסול בר הל ףלןלתמ םלנטקב ןמצע 

kleingläubig waren’^ Es wird gelehrt, es 5 ןחאמ ובשלו םלדודג ואצל םראו°בלתב אל למ ןמוקמ 

waren Knaben^hind gebahrten sich wie Kin- רמאו הנטקו הרענ” ןל אלשקו הנטק הרענ לארשל 

der. R. Joseph wandte ein: Vielleicht wer- המוקמ שרפמ אל םתה ןרוענ ןמד הנטק תדפ לבר 

den sie so״nach ihrer Ortschaft benannt!? 24םשב םללקלו םארלו ולרחא ןפלו״:ןמוקמ שרופמ״יאבה 

Es heisst auch:״V/<f; Aramäer gingen auf ןועמש ןבר אלנתדכ״שממ האר בר רמא האר המ ׳ה 

Streifzüge aus und 71ahmen ein kleines Mäd-10 םהלנלע םלמכה ונתנש םוקמ לכ" רמוא לאללמג ןב 

chen aus dein Land fisrael gefangen\ und 

auf unsre Frage, wieso er es Kleines und 

, Ned.TÖ הרבעתנ ןלוכש האר רמא לאומשו לנוע וא התלמ וא 
 זיי-י«{ ל.־ד*י

 אלש האר רמא ןנחול לברו םלוגכ ןהליהאר תלרולב
 והללערזב אמלדו הוצמ לש תלחולהל ןהב התלה

Mädchen nennt״“, erwiderte R. Pedath, sie 

war aus der Ortschaft Naäran [Mädchen]!? 

Da ist die Ortschaft nicht angegeben, 15 םערזב אלו םב אל רזעלא לבר רמא הוה הוהיינ׳‘ 

 רעלה“ ןמ םלבד םלתש הנאצתו" :תורודה לכ :ןום דע "'"8-2■ 24
 לאומשו בר״םלדלל (ם)לנשו םלעברא םהמ הנעקבתו ^«'•47
 רעי סנ רמאד ןאמ םנ ךותב םנ רמא דהו םנ רמא דה
 רעל אל םנ ךותב םנ רמאד ןאמו“ ווהי אל םלבוד הוה'

hier aber ist die Ortschaft angegeben״״. 

er sich mnwandte, sah er sie an 

und fluchte ihnen im Xamen des Herrn. 

Was sah er? Rabh erwiderte: Er sah sie 

an, wörtlich, wie gelehrt wird: R. Simon רעל לוהלל אלו םלבוד לוהללו ווהי םלבוד אלו •דוהי 
 םלנשו םלעברא ללבשב אנינה לבר רמא :לתלעבד"
 לארשלמ"ועקבוה באומ ךלמ קלב בלרקהש תונברק

 M 94 — גטק' M 95 + ׳תינתמב M 96 — ויה

 M 97 הנטק ה^ ירקו הרענ הל ירק M 98 טירפמ

b. Gamaliel sagte: Alles, worauf die Wei- 

sen ihre Augen richten, wird von Tod oder 

Armut [befallen]. Semuel erwiderte: Er sah, 

dass die Mütter von diesen allen mit ihnen 

am Wrsöhnungstag‘°'geschwängert worden 

war. R. Ji9haq der Schmied erwiderte: Er 

sah, dass sie Haartollen‘“wie Nichtjuden 

hatten. R. Johanan erwiderte: Er sah, dass in ihnen auch nicht der Saft einer guten 

Handlung war. — Vielleicht würde eine solche in ihren Nachkommen gewesen sein!? 

R. Eleäzar erwiderte: Weder in ihnen noch in ihren Nachkommen bis ans Ende aller 

Geschlechter. 

99 

M 1 ;י ןנתדכ M 2 ןהמ M — 3 | ו M 4 ןהב 

M 5 ימא יזח הוה P 7 ריעה M 8 , יאוה n 

 .׳רשימ — M 10 היתיעבד P .ד — M 9 ו —

Da kanirn zT-vei Bären aus dem Wald und zerrissen von ihnen zzeeiundvierzig Hin- 

der. Rabh und Semuel [streiten hierüber]; einer sagt, [dies war] ein Wunder, und ei- 

ner sagt, ein Wunder in einem Wunder. Einer sagt, ein Wunder, denn der Wald war 

vorhanden, jedoch waren da keine Bären; einer sagt, ein Wunder in einem Wunder, 

denn weder der Wald noch die Bären waren vorher vorhanden. — Sollten doch nur 

die Bären gekommen sein, wozu der Wald!? — Sie wären scheu'”. 

R. Hanina sagte: Wegen der zweiundvierzig Opfer, die Balaq, der König von 

91. Er heilte an jenem Ort das Wasser (cf. üReg. 2,19 ff.), wodurch die Leute, die vom Verkauf gu- 

ten Wassers lebten, um ihren Unterhalt kamen. 92. Unter "kleine״ sind Kinder, unter "Knaben״ 
dagegen verständige Menschen zu verstehen. 93. םירענ Passivum von רענ, aiisschüttcn, die leer sind, 

94. Sie waren um ihren P^nterhalt besorgt u. vertranten nicht auf Gott. 95. Erwachsene, vernünftige 

Menschen. 96. Das W. םירענ ist Ortsname (cf. Jos. 16,7 u. iChr. 7,28) u. nicht mit Knaben zu über- 

setzen. 97. iiReg. 5,2. 98. Mit ersterem wird ein Mädchen vor Erlangung der Pubertät, 

mit letzterem dagegen eines nach Erlangung der Pubertät bezeichnet. 99. Nach der betreffenden 

Schriftstelle waren sie aus einer ganz anderen Ortschaft. 100. üReg. 2,24. 101. An dem der 

Beischlaf verboten ist. 102. Eine bei den Juden verpönte Haartracht. 103. Wenn sie den 

Wald nicht als Zuflucht hätten. 
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 ■Moab, darbrachte”'', wurden zweiundvierzig רמא הדוהיי בר רמאהו *ינייא םיידליי םיינשו םיי^ברא
 Kinder von Jisrael zerrissen. — Dem ist ja יפ לע ףאו" תוצמבו הרותב םדא קוסעי םלועל בר
 aber nicht so, R. jehuda sagte doch im רכשבש המשל אב המשל אלש ךותמש״המשל אלש
 Namen Rabhs, dass man sich stets mit der באומ ךלמ קלב בירקהש תונברק םינשו םיעברא
 -Gesetzlehre und guten Handlungen befas - בותכש המלש הנממ''אציש תור ונממ התציו הכז
 se, auch nicht um ihrer selbst willen, weil "ןב''יפוי יבר רמאו° המלש הלעי תולע ףלא° היב
 man dadurch veranlasst wird, es um ihrer ותואת התיה קלב לש ונב ןולגע^ילש ותב תור ינוה
 selbst willen zu tun, denn als Belohnung עשילא לא ריעה ישנא ורמאיו" :יוה' הללקל אהימ
 ,für die zweiundvierzig Opfer, die Baiaq רגו"האור ינדא רשאכ בוט ריעה בשומ [אנ] הנה
 der König von Moab, darbrachte, war es התבוט המ אלא תלכשמ ץראו םיער םימד רחאמ יכו !0
 -ihm beschieden, dass ihm Ruth entstamm ןנחוי יבר רמא׳יויבשוי לע םוקמ ןה ןינה יבר רמא
 te, der Selomoh entstammte, von dem es לע השא ןה ויבשוי לע םוקמ ןח ןה תוניח השלש
 ?heisst:‘"'/tausend Opfer brachte Selomoh darl ןיאלח השלש ןנבר ונת" :והקמ"לע חקמ ןח הלעב

 Ferner sagte R. Jose b. Honi, dass Ruth דחאו תוקוניתב םיבוד הריגש דהא עשילא הלח
 -die Tochter Eglons, des Sohns Balaqs, ge רמאנש וב תמש דחאו םידי“ יתשב יזחגל ופחדש !■י
 -wesen sei!? — immerhin war es seine Ab “ןנבר ונת :וב תומי רשא וילח תא הלח עשילאו
 .sicht, sie zu verfluchen “עשילאכ אל תברקמ ןימיו החוד לאמש אהת םלועל
 Da sprachen die Männer der Stadt zu""‘ היחרפ ןב עשוהיב אלו וידי יתשב יזהגל ופחדש

 Elisa: Siehe doch, die Lage der Stadt ist איה יאמ עשילא וידי יתשב ירצונה ושיל ופחדש

 ,gut, 7vie der Herr sieht 8cc. Worin bestand רמאיו“ ביתכו םירככ חק״לאוה ןמענ רמאיו“ ביתכד ׳20
 wenn das Wasser schlecht und das Land ותבכרמ לעמ שיא ךפה רשא[כ1 ךלה יבל אל וילא
 -verheerend war, ihre Güte!? R. Hanin er םיתיזו םידגב תחקלו ףסכה תא תהקל תעה ךתארקל
 widerte: Es war der Liebreiz des Orts bei ילוכ״ליקש ימו תוחפשו םידבעו רקבו ןאצו םימרכו
 -seinen Einwohnern. R. Johanan sagte näm התואב קחצי יבר רמא ליקשד אוה םידגבו ףסכ יאה
 ich: Es gibt drei Liebreize: der Liebreiz! ול רמא םיצרש הנמשב קסוע עשילא היה העש 23

des Orts bei seinen Einwohnern, der Lieb- 
reiz einer Frau bei ihrem Mann und der 
Liebreiz der Ware bei ihrem Käufer. 

Die Rabbanan lehrten: An drei Krank- 
heiten erkrankte Elisa; an einer, weil er Bä- 
ren auf Kinder hetzte, an einer, weil er Gehzi 

mit beiden Händen fortstiess, und an einer, an der er starb, wie es heisst Elisa 

erkrankte an einer Krankheit, an der er starb. 

vgl. 

Na2.23t' 

I Reg.3.4 

Naz.23H 

Syn.lOSb 

Hor.10l> 

iiReg.2,19 

Bm.87ä 

 8ץח,1071נ

cg.13,U 

äyn.107i1 

üReg. 5.23 

ib.v.26 

11 M 12 אלש ׳יפאו M —• 13 | המשל...ךותמש B ונממ. 
M 14 ינממ M 15 ,ן וב M 16 7 ׳בינח ר״ב M ונב ןב 

 םיער םימהו M 17 ;! אהימ ותנווכ התיה באומ ךלמ קלב לש

 היתוביט יאמ אלאו 'בשמ ןיראהו
19 M וחקול 

P הילוכ. 

20 M וידי 
18 M — ויבשוי...רמא ; 

21 (P םירוכב חקו) 22 

Die Rabbanan lehrten: Stets soll man nur mit der Linken von sich stossen, mit 
der Rechten aber an sich ziehen; nicht wie Elisa, der Gehzi mit beiden Händen fort- 
stiess, und nicht wie Jehosuä b. Perahja, der Jesu den Nazarener mit beiden Hän- 
den fortstiess. — Welches Bewenden hat es mit Elisa? — Es heisstsprach Sha- 

äman: Beliebe doch zivei 7'ale71te zu 71ehmen. Ferner heisst es:‘°®ii/׳ aber sprach: Wandelte 

nicht mein Herz, als sich jemand auf seinem Wagen nach dir umdrehte? War cs an der 

Zeit, Silber z21 nehmen oder Kleider zu nehmen oder Oelgärten, Weinberge, Schafe, Rin- 

der, Sklazicn utid Sklavinnen? — Hatte er denn dies alles erhalten, er hatte ja nur 
Silber und Kleider erhalten!?— R. Jiqhaq erwiderte: Elisa befasste sich dann mit [der 
Lehre von] den acht Kriechtieren““, und er sprach zu ihm: Bösewicht, es ist die Zeit 

104. Cf. Num. Kap. 23. 105. iReg. 3,4. 106. üReg. 2,19, lOI. üReg. 13,14. 

108. Ib. 5,23. 109. Ib. V. 26. 110. Die nach der Schrift unrein sind; cf. Bd. i S. 

571 Z. 16. 



Fol. 47a SOTA IX,v,vj 343 

 תערצו“ ם־יצרש הנמש רכש לוט־יל תע’'עיגה עשר ׳׳"־«י 5.2?
 ויה םישנא העבראו” :םלועל׳יךערזבו ךב קבדת ןמענ׳
 ךליו" וינב תשלשו יזחג הז ןנהוי יבר רמא םיערצמ!׳־■׳
 ךלהש ןנהוי יבר רמא ךלה המל קשמד עשילא
 ךב" רוזח ול רמא רזח אלו הבושתב יזהנל^ריזההל

; ib.7,3 

b.8.7 

herangereicht, dass du die Belohnung für 

die acht Kriechtiere’“erhältst.'‘’Z^(׳’/' ^hcssatz 

Xaäv1a71s soll dir 7md dri71c77 Kachk07717/7e71 

a n haften 771 E'vigkcit. 

”^Es warc71 vier a71ssätzigc Mä7771er. R. 

johanan sagte: Es waren Gehzi und seine איטחהו אטחש ימ’’לכ״ ךממ ינלבוקמ ךב ול רמא"/״ 
 יאמ הבושת תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא םיברה תא'^™■"

 1 תאטחל ול" הלת תבאוש ןבא ירמאד אכיא דבו
 םש ירמאד אכיאו ןחאל םימש ןיב הדימעהו"םעברי

drei Söhne."י/ל« ging Elisa 77ach Danicscq. 

Wozu ging er dahin? R. Johanan erwider- 

te: Um Gehzi zur Busse zu veranlassen; 

dieser tat es aber nicht. Er sprach zu ihm: 10 ךל היהי אלו יבנא תרמוא •דתיהו המופאי״הל קקה 
Kehre um! Dieser erwiderte: Es ist mir 6'»ינב ורמאיו״ ביתכד •דימקזנ יחד ןנבר ירמאד אכיאו״״ 
von dir überliefert, dass, wenn jemand ge- ונחנא רשא םוקמ^ד אנ״‘ •דנוד עשילא לא ביאיבבד 
sündigt und das Publikum zur Sünde ver- אל אנדיא^ד דעד ללכמ ונממ רצ ךינפל םש םיבשי 
leitet hat, man ihm nicht gelingen lasse, אק •דוודדב״איה יאמ •דיחרפ p עשוהי :קיחד •הוודי■ 
Busse zu tun. — Was tat er? — Manche 15 ו^דנימטא חטש p ןועמש ןנברל אכלמ יאני ליטק 
sagen, er errichtete einen Magnetstein für אירדנסכלאל קרע לזא •דיחרפ p עשו^די יבר •דיתחא 
das Sündenbild jerobeams“'und Hess es zwi- הטש ןב ןועמש •דיל חלש אמלש •דווד יכ םירצמ לש 
sehen Himmel und Erde schweben; man- םירצמ לש'\אירדנסכלא ךל שדוקוד ריע םלשורי ינמ 
che sagen, er grub ihm den Gottesnamen רמא הממוש תבשוי ינאו ךבותב יורש ילעב יתוחא 
in den Mund ein, und es sprach: ich “״bin 20 אוודודל ועלקא״אתא יכ אמלש •דיל •דו^ד •דנימ עמש 
[dein Gott], und: du sollst keinen anderen ארקי היל ידבע ריפש ארקיב והיימק םקי״אזיפשוא 
haben; und manche hingegen sagen, er רמא וז אינסבא •דאנ המכ חבתשמ אקו ביתי אבוט 
stiess die Jünger von ihm fort. Es heisst: •דתא ךכב עשר •דיל רמא תוטורט היניע יבר היל 
 אמוי לב היתמשו’ ירופיש'’האמ עברא קיפא קסוע -Da sprachen die Prophcte77jii77ger z71 Eli"׳
sä: siche, der Ort, atif dem wir weile71, />?25תירק ירק •דווד דח אמוי •דילבק אלו’הימקל אתא 
/171S Z71 eng\ demnach war er bis dahin nicht 23 M 24 ;1 העש M ם׳לוע דע M 25 i — יזחגל 

26 M — 27 ךב M — 28 ! ימ M — 29 11 ול B 

 M 32 II אנ — M 31 II ׳טופ לע M .אמופא P 30 ן| ודימעהו

 " ׳סכלאל .אתא קרע ןנבר ם״י ליטק הוה יכד M 33 !| הוה —

34 M — 35 יי ם״ש BM 36 י עלקיא M ריפש ׳ימק םוק 

 .הירופיש P 37 האנ המכ ׳א ׳רקיב

eng. 

Welches Bewenden hat es mit R. Je- 

hosuä b. Perahja? — Als der König Janäus 

die Gelehrten tötete, wurde Simon b. Sa- 

tah von seiner Schwester“'verborgen, und 

R. Jehosuä b. Perahja floh nach Alexandrien in Aegypten Nachdem Friede einge- 

treten war, schrieb Simon b. Satah an ihn: Von mir Jerusalem, der heiligen Stadt, an 

dich Alexandrien in Aegypten. Meine Schwester, mein Mann weilt in deiner Mitte, 

und ich sitze verlassen da. Da sagte er: Es scheint also, dass Friede eingetreten ist. 

Auf der Reise kehrten sie in ein Gasthaus ein, wo ihm [die Wirtin] viel Ehrung er- 

wies, und er lobte sie: Wie brav ist diese Gastwirtin! Jene^'^aber sprach: Meister, ihre 

Augen sind matt. Da sprach er zu ihm: Bösewicht, damit befasstest du dich! Alsdann 

brachte er vierhundert Posaunenstösse hervor und tat ihn in den Bann. Hierauf kam 

er jeden Tag zu ihm, er empfing ihn aber nicht. Eines Tags kam er zu ihm, als er 

111. Dh. er sollte die entsprechende Belohnung (es werden da 8 Geschenke genannt) für das Ge- 

■setzesstudium auf dieser Welt erhalten, damit er in der zukünftigen Welt leer ausgehe. 112. üReg. 

5,27. 113. Ib.7,3. 114. Ib. 8,7. Statt ךליו hat der luasor. Text אביו; auffallenderweise hat auch 

die äthiopische Uebersetzung, im Gegensatz zu allen anderen alten Plebersetzungen, vahora, der Lesart des 

T.s entsprechend. Aus der folgenden Frage ךלה המל ist zu ersehen, dass der T. tatsächlich ךליו las. 115. 

Cf. iReg. 12,28. 116. Cf. Ex. 20,2,3. 117. üReg. 6,1. 118. Der I'rau des Königs 

Alexander Janäus. 119. Jesus, der sich in seiner Begleitung befand. 
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gerade beim Lesen des ״Semä^' war, und da 
er ihn nunmehr empfangen wollte, winkte 
er ihm mit der Hand; jener aber glaubte, 
er weise ihn wiederum ab. Da ging er fort, 

ö stellte einen Ziegelstein hin und betete ihn 
an. Hierauf sprach er zu ihm: Tu Busse! 
Jener erwiderte: Es ist mir von dir über- 
liefert, dass, wenn jemand gesündigt und 
das Publikum zur Sünde verleitet hat, man 

10 ihm nicht gelingen lasse, Busse zu tun. 
Es wird gelehrt: R. Simon b. Eleäzar 

sagte: Auch den Geschlechtstrieb, ein Kind 
und ein Weib stosse man mit der Linken 
fort und ziehe mit der Rechten an sich. 

15 ^HIRD DER Totschläger entdeckt 

BEVOR MAN DEM KaLB DAS GENICK 

GEBROCHEN HAT, SO KOMME ES WIEDER 

IN DIE Herde und weide, wenn aber 

NACHDEM IHM DAS GeNICK GEBROCHEN 

20 WORDEN IST, SO WERDE ES AN DER STELLE 

BEGRABEN, DENN ES WURDE VON VORN- 

HEREIN WEGEN DES ZWEIFELS DARGE- 

BRACHT, UND DIE SÜHNE DES ZWEIFELS 

IST NUN VOLLZOGEN. WENN DEM KaLB DAS 

Genick gebrochen worden ist und dar- 

AUF DER Totschläger entdeckt wird, 

so WIRD ER hingerichtet. Wenn ein 

Zeuge sagt: ich habe den Totschläger 

GESEHEN, UND EINE;R SAGT: DU HAST IHN 

NICHT GESEHEN, WENN EIN WEIB SAGT: 

ICH HABE IHN GESEHEN, UND EINES SAGT: 

DU HAST IHN NICHT GESEHEN, SO ERFOLGT DAS GenICKBRECHEN. WENN EIN ZEUGE 

SAGT: ICH HABE IHN GESEHEN, UND ZWEI SAGEN: DU HAST IHN NICHT GESEHEN, SO 

ItRFOLGT DAS GenICKBRECHEN. WeNN ZWEI ,SAGEN: WIR HABEN IHN GESEHEN, UND EI- 

NER SAGT: IHR HABT IHN NICHT GESEHEN, SO ERFOLGT DAS GENICKBRECHEN NICHT״°. 

Als die Mörder sich mehrten, wurde das Genickbrechen des Kalbs abge- 

SCHAFFT. [Dies erfolgte] als Kliüzer, Sohn Dinajs, der auch Tehina, Sohn 

Peri,sas, genannt wurde, auftrat; später aber nannte MAN IHN den Mörder- 

.SOHN. Als die Ehebrecher sich mehrtp:n, wurde das Fluchwasser abgeschafft, 

UND ZWAR ,SCHAFFTE ES R. JOHANAN B. ZaKKAJ AB, DENN ES HEISST:'LW/ ahnde CS 

nicht mehr an euren Töchterti, nicnii sie Imren, und nicht an etiren jungen Weibern, 

wenn sic ehebrechen, denn See. Mit dem Tod des Jose b. Joezer aus Qereda und 

DES Jose b. Jehuda aus Jerusalem hörten die Trauben'Lvuf, denn es heisst: 

‘“Vj־ ist keine Traube da ztnn Essen, nach einer reifen Frucht verlangt meine Seele. Jo- 

120. Die Bekundung des einen Zeugen ist ungiltig u. es obwaltet kein Zweifel mehr. 121. 

Hos. 4,14. 122. Bildliche Bezeichnung für hervorragende Gelehrte, die der T. weiter erklärt. 123. 

Mik. 7,1. 

 היל יוחא הילובקל היתעדב הוה הימקל אתא עמש
 אהלפ אתניבל הןקז לזא היל יהדייאהדמ רבס הידיב
 לכ ךממ ינלבוקמ ךב היל רמא ךב רוזה היל רמא
 תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא םיברה תא אימהמו אמוהה”'
 רצי רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר אינת :"הבושת

 :תברקמ ןימיו ההוד לאמש אהת השאו
 אצת הלגעה הפרעני״אלש דע גרוהה אצמ
 המוקמב רבקת הלגעה הפרענשמיי־ירעב הע־יתו
 הבלהו הקיפס היפיב התליחתמ התאב קפס לעש
 הז י־יה גרוהה אצמנ ךב"רחאו הלגעה הפרענ" הל

 ivHii רחא רעו גרוהה תא״יתיאר ־ימוא רחא"רע° ;גרהי

 הרמוא השאו יתיאר תרמוא השא תיvS•ר"אל רמוא
 םינשו יתיאר רמוא רחא" רע ןיפרוע ויה״תיארייאל
 וניאר םירמוא םינש ןיפרוע ויה תיארייאל םירמוא
 וברשמ ןיפרוע ויה אל םתיאר אל ןהל" רמוא רחאו
 ןב רזעילא''אבשמ הפורע הלגע הלטב ןינחצורה"
 ותורקל ורזח ארקנ היה השירפ ןב הניחתו יאניר

 x1<1 םי־!מה“םימה וקספ םיפאנמה״וברשמ'’ :ןחצרה ןב
 Hos.4,14 ך;; רוקפא אל״ רמאנש ןקיספה יאבז ןב ןנחוי יברו'''

 םה יב הנפ4אנת יב םכיתולכ לעו הנינזת יב םכיתונב
 Tem.isbp וסויf^ררירצ שיא רזעוי ןב יסוי"תמשמ° ;רגו

 Mik.7,וןוא° רמאנש תולבשאהי׳ולטב םילשורי שיא הרוהי

 ms.JjI לחג ןהב ןנחוי° ;ישפנ התוא הרוכב לובאל לובשא

37 M 38 || ק M 39 איטחהו אטחש j- M- רמא 

 M 40 I; לארשי תא חידהו תיסהו ףשיכט• לע ירצונה ושי רמ

 — M 43 ״ הפרע P 42 ׳םרעתנשמו M 41 י' ףרעית

 P 46 י גרוהה תא — MP 45 דחא — M 44 ךכ

 49 יתיאר P 48 היה P .אל + M 47 יתיאר

M — ןהל M 50 j 51 ןינחצרה M יאנד ןב ׳עלא 
52 M 53 , ׳יפאונה M 54 ’ ׳ירראמה M 55 ןברו 

M 56 ףסוי M 57 שיא ׳הוי ןב יסויו M רלוכשא. 
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HANAN DER Hochpriester SCHAFFTE DAS ]יירועמה תא לטב אוה ףא רשעמה תיירוה״ריבעה 
Bekenntnis des Zehnten"^ ab, ferner םילשוריב הבמ שיטפ היה וימי דע" ןיפקונה תאו coi.b 
SCHAFFTE ER DIE WECKENDEN UND DIE ?יאמרה לע לואשל ךירצ ןיא וימיבו'’ 

Betäubenden ab. Bis zu seiner Zeit war הלנעה הפרענ°“םאש ןינמ ןנבר ונת .ארמג ?־!'!ר 
IN Jerusalem der Hammer'^Tn Tätig- •י דומלת ותוא תרטופ ןיאש^ינרוהה אצמנ ךכ רחאוי^״י” 
KE1T, AUCH BRAUCHTE MAN ZU SEINER ZEIT 35.33■םא יכ הב ךפש רשא םדל רפכי אל ן*ראלו° רמול ^׳״ 

NICHT HINSICHTLICH DES Demaj"'zu FRA- ?רב גרוהה תא יתיאר רמוא דחא דע :הכפש םדב 
GEN. דחא דע היל''שיחכמ אל אה היל שיהכמד״אמעט 

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wo- והכה ימ עדונ אל(ו)° ןנבר ונתד ילימ ינהנמ ןמיהמ 
her, dass, wenn dem Kalb das Genick ge-10 ןיה אל םלועה ףוסב דהא וליפא והכה ימ עדונ אה 
brochen worden ist und darauf der Tot- דחא וארש ןירדהנסל ןינמ רמוא אביקע יבר ןיפרוע 

Schläger gefunden wird, dieses ihm keine ןיפרוע ויה אלש ותוא ןיריכמ ןיאו שפנה תא גרהש 
Sühne schaffe? — es heisst:״'mz^^ dem Land תרמאד אתשה ואר אלהו ואר אל וניניעו°רמול דומלת 

Jab.SB» 
1170 
Ket.221’ 
So;, 31 י׳ 

 היל שיחכמ יצמ יכיח דח ךדיא ןמיהמ דחא דע
 ־י דחא דע הרות הנימאהש םוקמ לכ° אלוע רמאהו

 םינש םוקמב דחא לש וירבד ןיאו םינש ןאכ ירה
 קחצי יבר רמא ןכו ןיפרוע ויה אל ינת אלוע ךל רמא
 ןיפרוע ויה ינת רמא אייה יברו ןיפרוע ויה אל ינת'׳'
 תחא תבב ןאכ אישק אל אלועד אישק אייח יברלו“

 סתא יתיאר רמוא דחא דע ןנת הז רחא הזב ןאכ
 דח אה ןיפרוע ויה תיאר״אל םירמוא םינשו גרוהה
 ךימעטילו אייח ■יברד אתבוית"ןיפרוע ויה אל דחו“

 ivird keine Sühne für das Bluf, das darin״

vergossen ivorden ist, es sei denn durch das 1 
Blut dessen, der es vergossen hat. 

Wenn ein Zeuge sagt: ich habe 

DEN Mörder ge.sehen &c. Nur wenn ein 
anderer ihm widerspricht, wenn aber ein 
anderer ihm nicht widerspricht, so ist der 2 

einzelne Zeuge glaubwürdig; woher dies? 
— Die Rabbanan lehrten es nicht be- 

kannt ist, iver ih71 erschlagen hat\ wenn es אל רמוא דהא דעו וניאר םירמוא םינש אפיס אמיא 

aber bekannt ist, wer ihn erschlagen hat, ךירצ םדא ןיא וימי לכ M 59 ^ ףאו רשעמ ׳אדוה m'58 

selbst einem am Ende der Welt, so erfolgte 67. || ש — m 61 !; הפרעתנ M 60 || יאמד לע ׳אשיל 

das Genickbrechen nicht. R. Äqiba sagte: m 64 " ו;תד ןלנמ א״ע ןמאנ M 63 :1 אה ׳חכמקד M 

Woher, dass, wenn das Synedrium gesehen •’י״יי “ 
hat, wie jemand einen Menschen erschlagen hat, ihn aber nicht kennt, das Genickbre- 
dien nicht erfolge? — es heisstL^fmd unsre Augen habest nicht gesehen.^ sie aber ha- 
ben es ja gesehen. — Wieso kann, wenn du sagst, ein einzelner Zeuge sei glaubwür- 
dig, der andere ihm widersprechen, Ula sagte ja, dass überall, wo die Gesetzlehre ei¬ 
nein einzelnen Zeugen geglaubt hat, er als zwei gelte, und die Worte des einen sind 
ja zweien gegenüber ungiltig!? — Ula kann dir erwidern, man lese: so erfolgt das Ge- 
nickbrechen nicht. Ebenso sagte auch R. Ji9haq, man lese: so erfolgt das Genickbre- 
dien nicht. R. Hija aber sagt, man lese; so erfolgt das Genickbrechen. — Nach R. 
Hija ist ja ein Einwand von der Rehre Ülas zu erheben!? ־— Das ist kein Einwand, 
das eine, wenn mit einem Mal, das andere, wenn hintereinander"’. — Es wird gelehrt: 
Wenn ein Zeuge sagt: ich habe den Totschläger gesehen, und zwei sagen: du hast ihn 
nicht gesehen, so erfolgt das Genickbrechen. Demnach erfolgte es nicht, wenn es einer 
und einer sind; dies ist eine Widerlegung der Rehre R. Hijasl? — Wie ist nach deiner 
Auffassung der Schlußsatz zu erklären; wenn zwei sagen: wir haben ihn gesehen, und 

123. Bei der Entrichtung desselben; cf. Dt. 26,12. 124. An den Halbfeiertageu, dli. die Hand- 

werker feierten nicht. 125. I'eldfrüchte, die von I.euten herrühren, die im Verdacht stehen, den 

Zehnten nicht zu entrichten; cf. S. 348 Z. 20ff. 126. Num. 35,33. 127. Dt. 21,1. 128. 

Ib. V. 7. 120. Wenn sie gleichzeitig kommen, so heben die Aussagen einander auf u. der Zweifel 

bleibt bestehen, wenn aber die .Vussage des einen anerkannt worden ist, so kann der andere ihm nicht 

mehr widersprechen. 

4+ Talmud Bd.V 
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 einer sagt: ihr habt ihn nicht gesehen, so אלא ןיפרו5,' ויה דחו דה אה ןיפרוע ויה אל םתיאר
 !erfolgt das Genickbrechen nicht. Demnacl '“רמאד הימהנ יברדכו תודע ילוספב הלוב ]יתינתמ
 erfolgt das Genickbrechen, wenn es einei ’'בור רהא ךלה דהא דע הרות1 הנימאהש םוקמ לב
 -und einer sind!? vielmehr spricht die gan םיש*נא ינשיכ דהא שייאב םישמ יתשי״^ושיעו תועד
 ze Misnah von unzulässigen'^‘’Zeugen, und דהא דעי אתאד אביה לב ירמאד אביאו דהא שיאב 5
 -zwar nach einer Lehre R. Nehemjas, wel אכהוףיימד דהא יב׳״סישנ האמ°וליפא ארקיעמ רשב
 eher sagt, dass überall, wo die Gesetzlehre יברדלי־הצרתו ארקיעמ השא יאתאד ןוגב ןניקסע יאמב
 einem einzelnen Zeugen geglaubt hat, man הנימאהש םוקמ לב רמוא הימהנ יבר יבה הימחנ
 .sich nach der Mehrheit der Personen richte יתש ושעו תועד בור רחא ךלה דחא דע הרות
 Zwei Weiber gegenüber einem Mann haben לבא דהא שיאב םישנא ינשכ תהא השאב^'' םישנ !יי
 -dieselbe Bedeutung wie zwei Männer ge יתרתו ימד אגלפו אנלפ יכ דהא שיאב”םישנ יתש
 genüber einem Mann. Manche sagen: Wenn ”רתב ןנילזא יב אמיתד והמ יל המל תודע ילוספב
 -ein einzelner tauglicher Zeuge zuerst ge זןל עמשמ אק'^ אל אלוקל לבא ארמוחל תועד בור
 -kommen ist, so gelten auch hundert Wei ןינחצור^וברשמ ןנבר ונת'’ ;׳וב ןיחצורה וברשמ
 bei• als ein'^’Zeuge, hier aber wird von dem קפסה לע אלא האב הניאש׳י^יפל הפורע הלגע הלטב ייי
 -Fall gesprochen, wenn zuerst ein Weib ge ”וברשמ ;הפורע הלגע הלטב יולגב ןינחצורה^°וברשמ
 kommen ist. Die Lehre R. Nehemjas ist שיאהש ןמזב ןועמ שיאה הקנו״ןנבר ונת ;׳ובףיפאונה
 :wie folgt zu erklären: R. Nehemja sagte שיאה ןיא ותש*א תא ןיקדוב םימה'’ןועמ הסונמ
 -Ueberall, wo die Gesetzlehre einem einzel אל'’רמואו ותשא תא ןיקדוב םימה ןיא ןועמ הקונמ
 nen Zeugen geglaubt hat, richte man sich יכו רמואו יאמ ׳וב הנינזת יב םכיתונבי׳יילע דוקפא ׳•!יי
 -nach der Mehrheit der Personen. Zwei Wei עמש את אל היתנבדו הינבד*'ןיא הידיד ןוע אמית
 ber gegenüber einem Weib haben dieselbe יכ םכיתולב*'לעו הנינזת יכ םכיתונב*°לע דוקפא אל
 -Bedeutung wie zwei Männer gegenüber ei היונפד ןוע ןיא שיא תשא’^ ןוע אמית יכו הנפאנת
 nem Mann; zwei Weiber aber gegenüber תושדקה םעו ודרפי תונזה םע םה יכ'’ עמש את אל
M 69 ![ לכ ׳ינתד איה ן״רו M 68 !: ׳ינתמ — M 67 einem Mann gelten als Hälfte gegen Hälf- 

te'L — Wozu sind zwei Lehren‘”hinsicht- 

Jab. 8811 

Sot.Slb 

IJab.14 

J3b.88>> 

 וו5«ח71>
Sot.31i> 

ISol.14 

Nm.S,3t 

Jab.68ö 

Sot.283 

Qid.271> 

Seb.sa 

H0.!.4,14 

lieh der unzulässigen Zeugen nötig!? — 
Man könnte glauben, nur erschwerend rieh- 
te man sich nach der Mehrheit der Perso- 

 ינשכ ׳חא ׳שאב(!)׳ישנ ינש |M 70 i דחא דעכ |M 71 j ן״רל
73 II לבא דחא שיאכ ׳חא שיאב M 72 || לכ ׳מחנ ד״א יכה 
 M — א״אב !B 74 1 — ב || M 75 ןנילזא 11 76
 M ו ו + 77 || האב ע״ע ןיאש| M 78 ידמה ימ ןיאש יפל'

 ן ד״ת :יאכז ןב 'חוי ןבדו :קפסה לע אלא ןיאב! M 79 — ן ה1

 .P 80 nen, nicht aber erleichternd, so lehrt er uns היתונב 81 jj (M + אל ׳דיד ןוע) || P 82 היתולכ

 .M 83 Als die Mörder Sich mehrten &c היונפד ןיא השאד.

Die Rabbanan lehrten: Als die Mörder sich mehrten, wurde das Genickbrechen des 
Kalbs abgeschafft. Dies hat nur wegen eines Zweifels zu erfolgen, daher wurde, als 
die öffentlichen Mörder sich mehrten, das Genickbrechen des Kalbs abgeschafft. 

Als die Ehebrecher sich mehrten &C. Die Rabbanan lehrten7/ der Alaun 

isi frei von Schuld] ist der Mann frei von Schuld, so prüft das Wasser sein Weib, ist 
der Mann nicht frei von Schuld, so prüft das Wasser sein Weib nicht. Ferner heisst 
esS'ich ahnde es nicht uiehr'^^an euren Töchtern, wenn sie huren Scc. — Wozu ist das 
 nötig? — Man könnte glauben, nur seine’^'Schuld, nicht aber die seiner Söhne’'^'״ferner״
und seiner Töchter, so heisst es auch: ich ahnde cs nicht mehr an euren Töchtern, wenn 

sic huren, u71d nicht an euren jungen Weibern, wenn sie ehebrechen. Man könnte ferner 
glauben, dies gelte nur von der Sünde mit einem verheirateten Weib, nicht aber mit 
einer Ledigen, so heisst es:'’Vrt: sie selbst mit den Ihiren abseits gehen und mit den Lust- 

130. Weiberu od. Sklaven. 131. Sie können ihm nicht widersprechen. 132. Cf. S. 277 N. 25. 

133. Die MiSnah lehrt 2 Fälle, in welchem Fall das Genickbrecheu zu erfolgen hat, u. in welchem es nicht 

zu erfolgen hat. 134. Nuni. 5,31. 135. Da auch die Männer Hurerei treiben. 136. Der 

2. Schriftvers. 137. Vereitle die Prüfung seines Weibs durch das P'luchwasser. 
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dirncN opfern See. — Was heisst :'יל«/(/ das 

iDivcrstdiidigc J"ol/c niiiJii sich abl R. Eleäzar 
erwiderte: Der Prophet sprach zu Jisrael: 
wenn ihr auf euch selbst achtet, so prüft 
das Wasser eure Weiber, wenn aber nicht, 
so prüft das Wasser eure Weiber nicht. 

Seitdem die Genubshehtigen’’” sich 

 ןלדייפקמ םתא םא לארשיל איבנ םהל רמא
 םימה ןיא ואל םאו םכיתושנ ןי,דדוב םימ םכמצע
 ןינידה ותועתנ האנה*'ילעכ וברשמ :םכיתושנ ןיקדוכ
 יאור וברשמ" םלועכ הונ ןיאו םישעמה ולקלקתנו
 וקרפו וריכת אל קספו ורונת"" אל° לטכ ןידב םינפ טי.י,1ז
 ישהול וברשמ םדו רשב לוע םהילע ונתנו םימש לוע

mehrten, beugte sich die Reehtspreehung, הקלתסנו לארשיב*' ףא ןורה הבר ןידב תושיהל 
entarteten die Handlungen und an der וברשמ טפשי םיהלא ברקב° רמאנש םושמ״*הניכשה™ 
Welt ist keine Befriedigung mehr. Seitdem 10 בוטלו בוט ערל סירמאה“ ובר ךלה םבל םעצב״יירהא״ 
das Ansehen der Person vor Gericht sich ־יוה ובר ער בוטלו״'בוט ערל םירמאה״“ וברשמ ער 
mehrte, hörte auf [das Vexhov.yyürchtet וטעמתנו םיריהיה ובר קורה יבשומ וברשמ״םלועב יוה 
nieviand^ gilt nieht mehr:'^''/7/־r sollt nicht er- םיריהיה וברשמ״הידמול לע תרזוה הרותהו םידימלתה 
kennen. Man wirft das Joch des Himmels ונירוד ןיאש םיריהיל אשנהל״“ לארשי תונב וליהתה 
ab und nimmt das Joeh der [Menschen 15 רהימד ןאמ°יאה°רמ״״רמאהו יניא םינפל אלא האורטיי•®®׳ 
aus] Fleisch und Blut auf sich. Seitdem die ריהי רבנ° רמאנש לבקימ אל היתיב ישניאא וליפא 
hdüsterer bei Gericht sich mehrten, wäehst הצפק״*ארקיעמ ולש הונב וליפא הוני אל •דוני אל[ו] 
der Zorn gegen Jisrael und die Gottheit לע יאלמ יליטמ וברשמ ו^דיילע ליזתימ ףוסל •דילע 
ist gewichen, denn es heisst:'^’/« der Mitte הקספו טפשמ הטוהו“ דחושוד הבר םיתב ילעב 
der Richter wird er richten. Seitdem sich ■20 ובר ךיתובוט ינקזהמו ךתבוט ינלבקמ וברשמ •דבוט״״ 
diejenigen mehrten, [von denen es heisst:] םיהובגהו והבגוה םילפש״׳ודשעי ויניעב רשי<ד שיא“''״“•''•' 
"*'ihr Herz geht ihrem Ge7vinn nach., mehr- יפרוטו ןיע ירצ וברשמ״אלונו״״אלזא אתוכלמו ולפשו•! 

83 M — 84 טב'יי...יאמ M 85 ׳עילא M ורז; 

 ןניידה ותוועתנ .הי׳.אנה ן״יתומנ ש״קמ ה״מחמ ש״ר ה״נע ן״מיס

 ולקלקתנו
 M 87 11 לוע

 ובר םבל תצע

86 M םהמ וקרפו ורוגת אל קספו ׳ינפ וריכת 
 M 89 םושמ — M 88 ׳רשיב

'M 90 j 91 יימוא M — ער בוטלו 

92 M ׳שניל ,M 93 j 94 ירמ בר M ףוסבלו והילע יציפק 
 הבוטה M 96 ,, ס״הו — M .תייטהו B 95 !! והילע ילזתימ

 םייא וברשמו M 97 ׳בוט ינלטבמ וברשמ טפשמה הטוהו

 .אלזאו M 98 םיהובגו והיבגה םילפש השעי ויניעב רשיה

ten sich diejenigen, [von denen es heisst:] 
'‘‘"^die das Böse gnt 7tnd das Gute bös heissen. 

Seitdem sich diejenigen mehrten, [von de- 
nen es heisst:] die das Böse gut und das 

Gute bös heissen., mehrten sich Wehrufe'^in 
der Welt. Seitdem die Speichelzieher sich 
mehrten, mehrten sich die Hochmütigen, 
die Schüler verminderten sich und die Ge- 
setzeskunde sucht nach solchen, die sie studiren. Seitdem die Hochmütigen sich mehr- 
ten, begannen die Töchter Jisraels sich mit diesen zu verheiraten, denn unser Zeit- 
alter sieht nur auf das Aeussere. — Dem ist ja aber nicht so, der Meister sagte ja, 
wer hochmütig ist, werde nicht einmal von seinen eignen Hausleuten gelitten, denn 
es heisst:‘^Vm prahlerischer Mann, er 7iwhnt nicht., er wohnt nicht'^’einmal in seiner eig- 
nen Wohnung!? — Anfangs reissen sie sich um ihn, später aber wird er ihnen veracht- 
lieh. Seitdem sich diejenigen mehrten, die den Hausherren Waren'''״aufbürden, mehr- 
ten sich Bestechung und Rechtsbeugung und das Gute hat aufgehört. Seitdem die 
Gefälligkeitsnehmer und Dankverpflichteten'״ sich mehrten, mehrte ^xedix-.'^^jeder tat, 

 -war in seinen Augen. Die Niedrigen werden erhoben und die Hohen ernied״ was recht״
rigt, und die Nation'״ verkümmert fortgesetzt. Seitdem die Geizigen und Plünderer 

138. Wol Richter, die aus Genußsucht sich bestechen lassen. 139. Dt. 1,17. 140. Ps. 

82,1. 141. Ez. 33,31. 142. Jes. 5,20. 143. Im bezüglichen Abschnitt kommt das W. ״wehe" 

sehr oft vor. 144. Hab. 2,5. 145. Dh, er wird nicht gelitten. 146. Richter, die die 

Bürger zwingen, Waren für sie zu verkaufen. 147. Im Text als direkte .\nrede: ich nehme deine 

Gefälligkeit an u. bin dir zu Dank verpflichtet. 148. Jud. 17,6. 149. Im Text: das Reich, 

worunter jed. Jisrael zu verstehen ist. 

Ai * 
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 Dt.15.9 וברשמ ׳וגו ןפ ךל רמשה״^ררותי בותכש המ לע
 j־s.3,16 אלא םירמה םימי ובר םיניע תורקשמו‘ ןורג תויוטג'*“

 ורצקתנו םימיה וטעמתנ תונתמ ילבקמל וברשמ וקספש
 ’’״HO??־ יחוחז וברשמ״ היחי תנתמ אנושו״ ביתכדי םינשה '

 -sich mehrten, mehrten sich die Hartherzi ורבעו תוולהלמ םידי יצפוקו בלה יצמאמ ובר ףרט
gen und solche, die ihre Hände beim Lei- 
heil verschliessen. Sie übertreten das, was 
in der Gesetzlehre geschrieben steht 
dich, dass 8cc. Seitdem sich diejenigen mehr- 

 -ten, [von denen es heisst:]'=V/■^’ Hälse gc ץ״.88־^אמש ידימלת וברשמ״ילארשיב תוקולחמ"'ובר בלה8

 -streckt and die Augen u/nherwer/end, mehr לארשיב תוקולחמ'ובר ןברוצ לב ושמיש אלש לליהו
 -te sich [die Veranlassung zum] Fluchwas הקדצ ילבקמ וברשמ תורות יתשכ הרות תישענו
 -sei-, nur ist es abgeschafft worden. Seit לארשי הטמל םהו הלעמל לארשי ויה םיוגה ןמ
 -üdem .sich diejenigen mehrten, die Gesehen! יאמ ן׳וב רזעוי ןב יסוי' תמשמ :רוחאל םהו םינפל

Te,15.״b לבהש הדוהי בר רמא״ תולוכשא ke nehmen, wurden die Tage vermindert 
 und die Jahre gekürzt, denn es heisst:‘'Vrr יאמ ן׳וב ־ישעמה היידוהי׳ ייבעה'לודג ןהב ןנחוי :וב
 Geschenke hasst, %mrd leben. Seitdem die ןינתונ ןיאש יפל אנינה יברב״יסוי יבר רמא אמעט

 Hochmütigen sich mehrten, mehrte sich ־'01.48אק ןנאו" םיולל איבהו"רמא אנמחרד ונוקיתבי׳ותוא1
 -streit in Jisrael. Seitdem die Schüler Sam שיקל שיר רמא תורשעמ ראשא ידולו םינהבל ןניבהי !5
 -majs und Hilleis sich mehrten, die nicht ge ןיא בוש ןושאר רשעמ לע הדותמ ןיאש תיב לכ
 nügend famulirt haben, mehrte sich Streit ייבא רמא" אמעט יאמ תורשעמ ראש לע הדותמ
 in jisrael, und die Gesetzlehre ist wie zwei ווה ישורפאד ללכמ״הליהת בותכה וב התפו ליאוה
 -Gesetzlehren geworden. Seitdem sich die רזגו יודיוה תא"לטיב" אוה ףא אינת אהו ישרפמ

 jenigen mehrten, die von den Nichtjudenיףיאש הארו לארשי לובג לבב הלשש יפל יאמדה לע:20•'"®‘
 Almosen annehmen, kamen die Jisraeliten ןושאר רשעמו”׳ דבלב הלודג המורת אלא ןישירפמ
 ןירשעמ ןיא ןתצקמו ןירשעמ ןתצקמ ינש רשעמו
 המורתש םשכ םבל רמואו ואוב יינב םהל רומא

5 B תקולחמ 

100 M 1 !! ייוטנ MP 2 ׳קסמו M 

 אנוש ׳אנש םושמ M 4 ילעבמ ג1 3
6 M הרות תישענ הירש ידימלת םושמ 

7 MP 8 !ןסוי P — ׳בעה. M — 9 ם׳הה ׳עה P 

 ׳טחרד סימבח ןוקיתכ M 11 רב P 10 \\ ׳עמ תאדוה

12 B יבהיד. M ורוילו ׳נהבל היל ןיבהי אק ןוניאו דלל הייבה(!) I 

14 M 15 :1 ׳ינתהו ישרפמק ישורפאו 

16 M — ןירשעמ ןיא...רשעמו. 

oben'^und jene unten, die Jisraeliten vor- 

wärts und jene zurück. 

 .M 99 ^EM TOD DES JOSE B. JOEZER &C + ׳תכד

 Was heisst Trauben? R. Jehuda erwiderte ׳ירראמה םימה

im Namen Semuels: Männer, in denen al- 

les ist'L 

JOHANAN DER HOCHPRIES'I'ER SCHAFF- 

 .M 13 Aus welchem Grund? R. Jose b. R — א״א

 M Hanina erwiderte: Weil man ihn nicht nach יאדוה לע

Vorschrift entrichtete; die Gesetzlehre sagt, 

dass man ihn an die Leviten entrichte, während man ihn an die Priester"'entrichtete. 

— Man kann es ja über die übrigen Zehnte"7prechen!? Res-Laqis erwiderte: Wenn 

in einem Haus das Bekenntnis nicht über den ersten Zehnten gesprochen worden ist, 

so spricht man ihn auch nicht über die übrigen. — Aus welchem Grund? Abajje 

erwiderte: Weil die Schrift mit diesem begonnen hat. — Demnach entrichtete man 

ihn, und dem widersprechend wird gelehrt: Er schaffte ferner das Bekenntnis ab und 

er verbot das Demaj. Er Hess nämlich im ganzen jisraelitischen Gebiet inspiziren und 

stellte fest, dass man nur die grosse Hebe"'entrichtete, während den ersten Zehnten 

und den zweiten Zehnten manche entrichteten und manche nicht entrichteten. Da 

sprach er zu ihnen: Meine Kinder, kommt, ich will euch sagen: wie an der grossen 

150. Dt. 15,9. 151. Jes. 3,16. 152. Pr. 15,27. 153. Umschreibung itu entgegen- 

gesetzten Sinn. 154. לכשא, Compositum von לכ שיא, ein Manu von allem. 155. Ezra mass- 

regelte die Leviten, die sich w'eigerten, mit ihm nach Palästina zu ziehen, u. sprach den ihnen nach dem 

Oesetz zukommeuden ersten Zehnten den Priestern zu (cf. Jab. 86'h; im Bekenntnis aber (Dt. 26,13) heisst 

es: ich habe ihn dem Leviten entrichtet. 156. Den 2. Zehnten u. den .\rmenzehnteu; cf. Bd. i .S. 

305 Z. 10 ff. 157. Cf. Bd. i S. 253 N. 8. 
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Hebe eine mit dem Tod bedrohte Sünde''* לבטו‘* רשעמ תמורת ךב התימ ןוע הב שי"הלודג 
 תוריפ ההולה םהל ןיןלתהו דמע התימ ןוע ןהב שי

 ראה
 רשעמ זאר
 ןהבל ׳•עמו
 ןושאר ;מו
 ’ יתרת ןקת“
 ןמאה ימע

 N tS0‘.13* םיררועמ

 Ps.U, 24 י םיול ד לע

 ;ו ןהל ל:
 ib.121,4 הנה° אל'

haftet, ebenso haftet an der Zelintliebe und 
[am Genuss] von Unverzelmtetem eine mit 
dem Tod bedrohte Sünde. Hierauf ordnete 

 ^ ^ ; j 'י׳־ ־

nein Mann aus dem gemeinen Volk kauft, היארה וילע וריבהמ איצומה ינע ר 
er von diesen den ersten Zehnten und den לש יאמד לע רזגו םיריבחד ימיו לטי, 
zweiten Zehnten entrichte. Vom ersten יאמ :םיררועמה תא לטיב אוה ףאו 

esse ihn da. Bezüglich des ersten Zehnten 
und des Arnienzehnten‘'aber hat derjenige, הולשו תהנב םלועה תומואו רעצב ןייורש׳^לארשיש 
der vom anderen fordert, den Beweis anzu- יאמ :םיפקונה תאו :׳ה ןשית המל הרוע רמאנ ךבל 
treten'*'. — Er erliess zwei Verordnungen; 15 ןלטרסמ ויהש” לאומש רמא הדוהי בר רמא םיפקונ 

 ליטב והיא אתאריניעב'*םד”לופיש ידב וינרק ןיב לגעל
 ןיטבוה ויהש אנת אתינתמב אמומ יב יזהימד םושמ
 הדובע ינפל ותוא'“ ןישועש ךרדכ תולממב ותוא
 הבזמל תוליבנ’'ןיליבאמ םתא יתמ דע םהל רמא הרז

er hob das Bekenntnis auf für Genossen‘*“ 
und verbot das Demaj der Leute aus dem 
gemeinen Volk. 

Ferner schaffte er die Wecken- 

DEN AB. Wer waren die Weckenden? Re-ao רדינ אמש תופירט אלא והל טיהש אה תוליבנ 
 דע :עקרקב תועבט םהל ןיקתהו דמע הומ לש םורק
 לכ״זדעומ לש ולוהביר םילשוריב תבמ שיטפ היה וימי
 :ןרמאדכ :יאמרה לע לואשל ךייצ םדא היה אל וימי
18 M — 19 :י ב״י לבטו M 17 ׳.'<ה ימעמ M — ב״י 

 ׳גתונו ס״ת יפמו
 ׳מואו םנכוד לע םיולה ויה

20 M 21 ןיקת M אבחר M 22 

— M 24 י ‘י׳יא — M 23 

 שי M 25 ij רבכ ירהו ה״בקה M 26 ע״האו הרצב ןידמוע
M 29 i! וניעב P 28 י ול M 27 j ךכל ׳יטקשו ׳יולש 

 ־ ו M 30 — ותוא M 31 אה ׳יבנ דליבנ ׳וחבזמה תא

 י אלא והניטוחש M 32 — ןרמאדכ...ולוחב P 33 .ש ־ק

baba erwiderte: Die Leviten betraten täg- 
lieh die Estrade und spraehen:'*'E'7T0<?67/׳/׳’, 
7mrmu schläfst du, 0 Herr! Er sprach zu 
ihnen: Gibt es denn bei Gott ein Schlafen, 
es heisst siehe, nicht schluvuncrf und 

nicht schläft der Hüter Jisracls. Vielmehr 
bezieht sich [der Schriftvers:] ivache mf, 

warum schläfst du, 0 Hcrr^ auf die Zeit, 
wo Jisrael in Not ist, die weltlichen Völker 
aber in Wonne und Frieden. 

Die Betäubenden. Wer waren die Betäubenden? R. Jehuda erwiderte im Namen 
Semuels: Sie ritzten dem [Opfer]kalN^^zwischen die Hörner, damit ihm das Blut in die 
Augen fliesse. Er trat auf und schaffte es ab, weil dies den Anschein eines Gebrechens 
hat. In einer Barajtha wurde gelehrt: Sie schlugen es mit Stöcken, wie dies beim 
Götzendienst zu erfolgen pflegt. Da sprach er zu ihnen: Wie lange noch werdet ihr 
den Altar Aas verzehren lassen. — Wieso Aas, es wurde ja geschlachtet!? — Vielmehr 
Totverletztes, denn die Hirnhaut kann verletzt worden sein. Er trat dann auf und 
Hess Ringe in den Boden einlassen'“ 

Bis zu seiner Zeit war der Hammer in Jerusalem in Tätigkeit. Am Halbfest‘*'. 
Auch brauchte man zu seiner Zeit nicht hinsichtlich des Demaj zu fra- 

gf:n. Wie wir bereits gesagt haben. 

158. Wenn die Entrichtung unterlassen wird. 159. Cf. Dt. 14,22ff. 160. Die nicht 

heilig sind u. von einem Laien gegessen werden dürfen. 161. Wie bei jedem anderen Rechtsstreit; 

der Priester bezw. der Arme hat den Beweis anzutreten, dass diese Abgaben nicht entrichtet worden sind. 

162. Die hinsichtl. der Entrichtung des Zehnten glaubwürdig sind; cf. Bd. i S. 251 Z. 5ff. 163. Ps. 

44,24. 164. Ib. 121,4. 165. Vor dem Schlachten, um es zu betäuben. 166. An die 

die Tiere bei der Schlachtung festgebunden wurden. 167. Von den ganzwöchigen Festen sind nur 
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|IT DEM Aufhören des Synedriums 

HÖRTE DER GeSANG BEI DEN FeST- 

MÄHLERN AUF, WIE ES HEISST :'“«A///׳ VlcJir 

wird bei Gesang Wein getrunken Scc. i\I1׳r 

 -DEM Tod DER ERSTEN PROPHETEN HÖR ר

TEN Urim und Tummim'^Vuf. Mit der 

Zerstörung des [zweiten'״] Tempels 

VERSCHWAND DER SaMIR’", AUCH DER SÜS- 

SE Seim, und Männer des Vertrauens 

lu HABEN AUFGEHÖRT, WIE ES HEISST:‘'V/^■ 

Herr, denn es gibt keinen Fronuncn mckr 

8cc. R. Simon b. Gamaliel sagte im Na- 

MEN R. Jehosuäs: Seit dem Tag, an dem 

DER Tempel zerstört worden ist, gibt 

15 es keinen Tag ohne Fluch; der Tau 

FÄLLT NICHT ZUM SeGEN UND DEN FrÜCH- 

TEN IST DER Geschmack genommen. R. 

Jose sagte: Auch das Mark der Früch- 

TE IST DAHIN. R. Simon b. Eleäzar saG- 

20 TE: Mit der Reinheit verschwanden 

AUCH Geschmack und Geruch und mit 

DEM Zehnten das Mark des Getreides. 

Die Weisen sagen: Hurerei und Zau- 

BEREI HABEN ALLES ZUGRUNDE GERICH- 

TET. 

GEMARA. Woher, dass dieser Schrift- 

vers sich auf das Aufhören des Synedriums 

bezieht? R. Hona, der Sohn R. Jehosuäs, 

erwiderte: Es verscheucht sind die 

 hji תיבמ רישה הלטב'' ירדהנס" הלטבש
 jcs.24,9;׳וגו ןוו וה^י אל רישב״ רמאנש תואתשמה

 ix'ji □ימותו םירוא ולטב םינושארה" םיאיבנ ותמשמ״
 םיפוצ תפונו רימשה לטב שדקמה תיב ברהשמ"

 ps,12.2 ךוסח רמג יב 'ה העישוה״״רמאנשדרנמא ישנא וקספו

 עשוהי'’יבר □ושמי'רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר ׳וגו
 הללק וב ןיאש םוי'" ןיא שדקמה תיב ברחש □וימ
 יסוי יבר״תוריפה םעט לטינו הברבל לטה״דרי אלו

 ו*ח]1 רזעלא ןב״ןועמש יבר" :תוריפה ןמוש לטינ ףא רמוא
 תורשעמה חירה תאו םעטה״תא הלטנ הרהטה רמוא
 םיפשכהו תונזה״םירמוא םימבחו״ןגדה ןמוש תא ולטנ

 :לכה תא וליב

 רמא ביתכ ירדהנס הלטבשמד יאממו'’,ארמג
 T׳"''5’14 רעשמ םינקז״ ארק רמאד״עשוהי ירר הירב אנוה בר

 אעמשד אנדוא'’בר רמא :םתניגנמ םירוהב ותבש
 אפיסב אברוח אתיבב ארמז אבר רמא רקעת ארמז

 zph,2,M ,דף״ ,ףןרא ףסב ברה ןולהב ררושי לוק״ רמאנש

 ךבוסמה'‘תיב'" קהצי יבר רמא הרע הזרא יב יאמ
 םיזראב ךבוסמה״תיב וליפא אלא אוה ריע םיזראב
 אברוה ליהתמ״יב הנימ עמש ישא בר רמא עעורתמ
 אבהמ אמיא תיעביאו ףסב ברה רמאנש ליהתמ״אפיסב

33 B ןירדהנס. M ירדנט B 34 ij לטב. M ןמ ריש הלטב 

 לארשימ -f- B 36 ׳טיארה — M 35 ׳תשמה
37 P 38 , עשוה B 39 ; י״ר דיעה M ןגסה ןב 'עמש 
 — M 42 ה — M 41 ךל 4־ M 40 םוימ

 תאו םעטה — V 44 א״ב — M 43 ; תוריפה...יבד
45 M — 46 א״חו P 47 תונוזה M — 48 ו 

M — 49 1: ד M + 50 ;ן אנוה M יכו -ק V 51 j 

 .׳תתימ M 52 ! ךכוסמה

pleitesten aus den Toren, Jünglinge von ihr0)1■ Liedern, 

Rabh sagte: Das Ohr, das Gesang hört, möge ausgerissen werden. Raba sagte: Ge- 

sang im Haus, Zerstörung an der Schwelle, denn es \sG\s%W'ertönt die Stiminc im Fcn- 

ster, so ist Zerstö}nmg an der Schzvelle, das Zedergetäfel ist blossgelegt. Was heisst: das 

Zedergetäfet ist blossgelegtd R. Jiyhaq erwiderte: Ist etwa ein mit Zedern überbälktes 

Haus eine Stadt”'!? Vielmehr, selbst ein mit Zedern überbälktes Haus wird zerstört. R. Asi 

sagte: Hieraus ist zu entnehmen, dass die Zerstörung eines Hauses mit der Schwelle 

beginne, denn es heisst: Zerstörung an der Schwelle. Wenn du aber willst, entnehme 

die ersten u. die letzten Tage vollständige Feiertage, die Zwischentage sind nur Halbfeiertage, an denen 

die Arbeit in beschränktem Mass erlaubt ist. 168. Jes. 24,9. 169. Das Orakel, das der Hoch- 

priester trug; cf. Ex. 28,30. 170. Cf. Tos. sv. אכיא zu. Git. fol. 68». 171. Wunderbares Wesen, 

mit dem durch Aetzverfahren die Edelsteine für das Brustschild des Hochpriesters (cf. Ex. 28,17) bearbeitet 

wurden; aus den vielen Berichten in der t.schen Literatur geht jed. nicht klar hervor, ob es ein animali- 

sches, vegetabilisches od. mineralisches Wesen war. Das W. אדימש im Cod. vSyr. Hex. zu Job. 41,6 erklärt 

eine syrische Randbemerkung einer Handschrift in der Bodleiana: ein Stein, der durch nichts zu zerbrechen 

ist. 172. Ps. 12,2. 173. Thr. 5,14. 174. Zph. 2,14. 175. Das W. הרע könnte 

V. ריע, Stadt, abgeleitet werden, dh. ein .solches Haus sei von Dauer, daher erklärt er, dass es v. עער, zer- 

stören, zerschlagen, abzuleiten sei. 
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 דה ־ידידל ישא בר רב רמ”רמא°רעש תכי היאשו"
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ich es \\\^r2LW?>r^Venvnsh1ng zcrtrihnvicrt das 

Tor. Mar b. R. Asi sagte: Ich habe ihn’''ge- ידגנד ארמז אגוהי^בר רמא :ארות יכ הגנמו יי■ 
sehen, er stösst wie ein Rind. םק ארמז ליטב אנוה בר ריפא יאדרגדייירש ירקבדו 

R. Hona sagte: Der Gesang der Schif- יאעביא אלו אזוזב יטיה האם”האמו אזומ יזווא האמ 
fer'*und Pflüger ist erlaubt, der der Weber 5 אזוזב אזווא יאעביא היב ליזלז*’ אדסה בר אתא*' 
ist verboten. Einst verbot R. Hona das Sin- ישנ ינעו"ירבג ירמז סןםוי בר רמא :הבתשא^״אלו 
gen, da [fiel der Preis’”von] hundert Gän- יאמל תרוענב שאכ ירבג ינעו"ישנ ירמז אתוצירפ 
sen auf einen Zuz und von hundert Seal! ןנהוי יבר רמא :אה ימקמ אה ילוטבל הנימ אקפנ 
Weizen auf einen Zuz, und doch wurde תוינערופ שמה״איבמ רמז ינימ העבראב התושה לב 
danach nicht verlangt. Als aber hierauf R. 10 ירהאמ ופדרי רכש רקבב ימיכשמ יוה° רמאנש םלועל 
Hisda [das Verbot] vernachlässigte, war ei- ןייו לילהו ףות(ו) לבנו רונכ היהו םקילדי ןיי ףשנב 

 וירהא ביתכ המ וטיבי אל ׳ה לעפ תאו םהיתשמ
iö.v.13 * °ודובכו םלועל תולג ןימרונש תעד ילבמ ימע הלנ ןכל 

ne Gans auch nicht für einen Zuz zu ha 
ben. 

R. Joseph sagte: Wenn Männer singen אמצ ההצ“׳'ונומהו םלועל בער ]יאיבמש”* בער יתמ 
und Weiber einstimmen, so ist dies schon 15 לפשיו םדא השיו״הידמולמ׳י^הכתשתש הרותל ןימרונש ״י■׳׳• 
eine Ausgelassenheit, wenn aber Weiber אוה ךורב שודקה“לש ואנושל תולפש ]ימרוגש שיא 
singen und Männer einstimmen, so ist dies שיא ׳ה״ רמאנש אוה ךורב שודקה אלא שיא ןיאו 
wie Feuer in Werg.— In welcher Hinsicht לש תולפש•"’]ימרוגש הנלפשת םיהבג יניעו המהלמEf5,3ן 
ist dies von Bedeutung? — Dass das eine ־״ י ׳ ׳ השפנ לואש הביהרה״ ןכל° וירהא ביתכ המו לארשי.. . . Col.b 

° Sot. 42 
Syn.93a 

 961ג

 'eher als das andere zu vermeiden sei 20 הנואשו הנומהו הרדה דריו !לה ילבל היפ הרעפו
R. johanan sagte: Wer bei den vier Mu- םיאיבנ ]אמ j □ינושארה □יאיבנ ותמשמ :הב זלעו“ 

sikinstrumenten’*'trinkt, bringt fünf Heim- המלשוי״לאומשו דוד הז״״אנוה בר רמא םינושארה'' 
suchungen über die Welt, denn es heisst: 

denen, die früh am Morgeai aufstehen 

und nach Rauschtrank jagen, die spät am 

Abend sitzen und der Wein sie erhitzt. 7.it- 

her und Harfe, Pauke 21nd Flöte und Wein 

macht ihr Zechgelage, aber auf das Werk 

des Herrfi blicken sic nicht. Hierauf folgt: 

53 M ■— רב רמ |B 54 i היל [M 55 j ישא M 56 jj 

 59 11 אתא - • M 58 |1 יואס M 57 || יאדלגד V .יודרגד

M הב לזלז B 60 i 61 || חכתשמ M 62| אינעו j 

M 63 \\ ׳עברא M — 64 םלועל בער ׳איבמש P 

 M 65 ידומילמ ,M 66 I ה ׳אנש ׳וחמ יחצ M .יחיצ

67 M המ ׳רשי לש ׳היאנשל תולג 

M — 70 11 הז M — המלשו. 

68 P 69 הבולעו 

183 Darum wa71dert mein Volk tmvcrsehe71s i71 Verbannung.^ sie bringen Verbannung über 
die Welt; scme Vornehmeai 7i׳erde77 Himgerleider., sie bringen Hunger über die Welt; 
sei/ie Menge vcrsch771achtet vor Durst.^ sie bewirken, dass die Gesetzeskunde bei ihren 
Studirenden in Vergessenheit ^&d3XfGebe7igt ist der Mensch u71d niedrig der Man71, sie 
bewirken Erniedrigung für den Feind'*Mes Heiligen, gebenedeiet sei er, denn unter 
Mann ist der Heilige, gebenedeiet sei er, zu verstehen, wie es heisst:'*VdW Herr ist 

ei/i Ma7177 des Kriegs.'‘Hie Augen der Stolzc77 werde71 erniedrigt.^ sie bewirken die Er- 
niedrigung Jisraels. Hierauf heisst Qsf Da/nm zveitet die Hölle ihren Rachen und sperrt 

ihr Maul imermesslich a7f, dass hmabfährt ihre P7'acht, ihr Reichtum, ihr Gebra71sc 7177d 

7ms darin frohlockt. 

Mit dem Tod der ersten Propheten. Wer sind die ersten Propheten? R. 
Hona erwiderte: Das sind David, Semuel und Selomoh. R. Nahman sagte: Zur Zeit 

176. Jes. 24,12. 177. Den Dämon der Zerstörung. 178. ■Wörtl. der Ziehenden; die 

Kähne wurden stromaufwärts an Stricken vom Ufer aus gezogen. Diese Arbeit, ebenso das Pflügen, ist sehr 

ermüdend, u. das Singen erfolgt nicht aus Ausgelassenheit, sondern zur Aufmunterung. 179. Wegen 

Abnahme der Gasterei. 180. I'alls eines von beiden durchaus nicht zu vermeiden ist. 181. Die 

im folgenden Schriftvers genannt werden. 182. Jes. 5,11,12. 183. Ib. V. 13. 184. Ib. V. 15. 

185. Euphemistisch für Gott. 186. Ex. 15,3. 187. Jes. 5,14. 



352 SOTA IX,xi,xii,xiij Fol. 48b 

Davids ist es zuweilen gelungen‘'”und zu- 
weilen nicht gelungen; ^adoq fragte, und 
es gelang ihm, Ebjathar fragte und es ge- 
lang ihm nicht, denn es heisstEhja- iiChr. ?6 

Jom.9b i—k 
Syn.lia < * 
ISot 

 ’'אל ןיינמייזו קיילס ןינמיזי^דוד ־ימייב רמא ןמחנ בר
?a״ אלו רתיבא לאש ול’°התלעו קודצ לאש ירהשיקילס 

 לאומש רב הבר ביתמ רתיבא ילעיו" רמאנש ול התלע
 תאריב’ךיבמה הירבז ימי לביימיהלא שרדל יהיו5°

 thar ging'*'hinauf. Rabba b. Semuel wandte םיאיבנב אל םימותו םירואב ואל יאמ’’ םיהלא|ה] •י
 ein: [Es heisster war beflissen, Gott ירע ולטב ןושאר שדקמה תיב ברחשמ עמש את

 zu. suchen in den Tagest Zekharjas, der ihn in דוד תיבמ ךלמ קספו םימותו םירוא וקספו שרגמ

£2r.2.63 2הל אתשרתה רמאיו° רמול םדא ךשחל םאו der Furcht Gottcs^^unterwies\ 

 die Urim und Tummim!? — Nein, durch םירואל ןהב דמע דע םישדקה (י)שדקמ ולבאי אל
 die Propheten. Komm und höre: Mit der םיתמ ויחיש דע וריבחל רמואש םדאב’'םימת[ל1ו 10
 Zerstörung des ersten Tempels hörten die קחצי רב’" ןמחנ בר רמא אלא דוד ןב הישמ אביו
 -Freistädte'”auf, die Urim und Tummim ver יבאלמו הירכז יגחמ יקופאל םינושארה םיאיבנ ןאמ

 schwanden und die Davidische Dynastie ^’ז יגה ותמשמ" ןנבר ונתד והנינ םינורהאד
 erlosch”'!? Wenn jemand aber erwidert, [es ןב יפ לע ףאו לארשימ שידוקה הור הקלתסנ יבאלמו
 -heisst der Vorsteher spracJi zzi ih ןיבוסמ'’ויה תהא םעפש• לוק תבב םישמתשמ ויה !5

 neu, dass sie vom Hochheiligen nicht essen ןמ לוק תב ןהילע הנתנ’''וחיריב אירוג תיב תיילעב

 sollten, bis wieder ein Priester den Urim und הרשתש יוארש דחא םדא םכב שי”הרמאו םימשה

 Tummim vorstehe71 zvürde, so ist dies so zu םהיניע ונתנ ךבל יואר’°ורוד ןיאש אלא וילע הניכש
 -verstehen, als wenn jemand zu seinem Nach וינע יה דיסח יה” והודיפסה תמשכו ןקזה ללהב
 sten sagt: bis die Toten auferstanden sind ןיבוסמ ויה תרחא םעפ בושו ארזע לש• ודימלת 20
 -und der Messias, der Sohn Davids, gekom הרמאו םימשה ןמ לוק תב ןהל הנתנ”הנביב היילעב
 .men ist. vielmehr, erklärte R. Nahman b ”הניכש הרשתש• יוארש דחא םדא םכב שי ןהל
 '^Ji9haq, die [Bezeichnung]"letzte Propheten םהיניע ונתנ ךכל ןיאכז”' ורוד ןיאש• אלא וילע
 schliesst Haggaj, Zekharja und Maleakhi דיסה יה וינע יה”והודיפסה תמשכו ןטקה לאומשב
 aus, die die letzten waren. Die Rabbanan ןועמש ותתימ תעש^ב רמוא אוה ףאו ללה לש• ודימלת 25
 -lehrten nämlich: Mit dem Tod von Hag אזיבל אמע ראשו אלזפקל יהורבהו אברחל לאעמש^יו

gaj, Zekharja und Maleakhi wich die Pro- 
phetie von Jisrael, aber immerhin bedien- 
ten sie sich noch des [himmlischen] Wider- 
halls. Einst waren sie im Söller des Hauses 
des Gorja in Jeriho versammelt, da ertönte 
über ihnen ein Widerhall aus dem Himmel 
und sprach: Einer ist unter euch, der wür- 

dig ist, dass die Gottheit auf ihm ruhe, nur ist sein Zeitalter dessen nicht würdig. 
Da richteten sie ihre Augen auf Hillel den Aelteren. Als er starb, hielten sie über ihn 
folgende Trauerrede: O Frommer, o Sanftmütiger, Schüler des Ezra! PTmer waren sie 
einst in einem Söller in Jamnia versammelt, da ertönte über ihnen ein Widerhall aus 
dem Himmel und sprach: Einer ist unter euch, der würdig ist, dass die Gottheit auf 
ihm ruhe, nur ist sein Zeitalter dessen nicht würdig. Da richteten sie ihre iVugen auf 
Semuel den Kleinen. Als er starb, hielten sie über ihn folgende Trauerrede; O From- 
mer, o Sanftmütiger, Schüler des Hillel! Er sprach”Vuch bei seinem Sterben: Simon 
und Jismäel werden dem Schwert [verfallen], ihre Genossen der Hinrichtung und das 

188. Durch das Orakel die Zukunft zu erfahren. 189. iiSam. 15,24. 190. Nach einer rabbinischeu 

Auslegung legte er sein Priesteramt nieder, weil es ihm nicht gelungen war, durch das Orakel eine Antwort 

zu erhalten. 191. iiChr. 26,5. 192. Die Da. des T.s stimmt mit den alten DTebersetzungen u. vielen 

Handschriften bei Kennicott überein. 193. Der Leviten; cf. Num. 35,2ff. 194. Diese hörten somit enst 

bei der Zerstörung des Tempels aui. 195. Rzr. 2,63. 196. Rine Prophezeiung, die später auch eintraf. 

69 M -|ימנ ־ M 70 !i — ול M 71 ji ימיב B 72 ;j תוארב 

73 M תואיבנב(!)אלו ת״ואב אל |B 74 j 75 ול רומא [I 

M 76 !! ׳יבנ יאמ M םיאיבנ ותמשמ ׳ינתדכ ׳רחאה ׳יבנ ורקיאד 
 M .ונתנ P 78 || תוילעב ןישמשמ P 77 jj יגח ׳רחאה

 יא M 81 יאכז M 80 ]i םבל שי ןהל M 79 התצי

 — M 83 ןהילע ׳תנו M 82 jj וידימלתמ ׳ינע יא ׳סח

 .יואר M 84 ; ןהל
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übrige^ der Plünderung, und viele יבר לע ףאו אמע לע״'יתימל ןידיתע ןיאיגס ןקעו 
Leiden werden über das Volk kommen. אלא וינע יה״ידיסה יה״״רמול ושקב אבב ןב הדוהי 
Auch über R. jehuda b. Baba wollten sie :תוכלמ״״ ינורה.לע ןידיפפמ ןיאש העש הפרטנש" 
sagen: ס Frommer, 0 Sanftmütiger, nur ןנבר ונת :רב רימשה לטב שדקמה תיב ברחשמ 
war es eine Unglückszeit, denn man darf 5 801.15'°רמאנש שדקמה תיב תא המלש הנב ובש רימש 
über die von der Regierung Hingerichteten םירבדה הנבנ עסמ המלש ןבא ותנבהב תיבהו״ ׳«'8 8 ז 
keine Trauerrede halten. יכו הימחנ ־יבר ול רמא הדוהי״’יבר ירבד ןבתככ 

Mit der Zerstörung des [zweiten] םינבא הלא לב״ רמאנ רבכ אלהו ןב רמול רשפא ׳״•י■® 
Tempels verschwand der Samir &c. Die רמול דומלת המ ןב םא הרנמב תוררגמ ׳ונו תרקי 
Rabbanan lehrten: Mit dem Samir baute 10 םינכמו ןדחבמ ןיקתמדייהש ותנבהב תיבב עמשנ אל 
Selomoh den Tempel, denn es heisstינבאב הדוהי״’ יבר ירבד ןיארנ יבר רמא םינפבמ 
das Gebäude, als cs erbaut wurde, aus gan- הימחנ יברו ותיב ינבאב הימחנ יבר ירבדו שדקמ 
zen Steinen aus dem Bn1ch\ die Worte sind וללה םינבא אינתדכל היל יעבימ אתא יאמל רימש’‘ 
wörtlich“”zu verstehen — Worte R. Jehu- 28.11■»^ םתח יהותפ״ רמאנש םושמ וידב ןתוא’ךיבתוב ןיא 
das. R. Nehemja sprach zu ihm: Ist dies 15 םתאולמב״ רמאנש םושמ למזיאב םהילע ןיטרסמ ןיאו 
denn möglich, es heisst ]3i\'^alles dieses aus ץוחבמ רימש ןהל הארמו וידב םהילע בתוכ”אלא 
kostbaren Steinen kc. mit dem Meissei ge- תומיב תעקבנש וז הניאתכ ןהילאמ תועקבנ ןהו 
meisseldd Wenn es aber dennoch heisst: es תומיב תעקבנש וז העקבכ^׳יםולכ הריסה הניאו המחה 
wurde bei der Errichtung des Gebäudes nichts הז רימש״ ןנבר ונת :םולכ הריסה הניאו םימשנה 
gehört, [so ist zu erklären, die Steine] wur- 20 ןיאו ארבנ תישארב ימי תששמו הרועשכ” ותיירב 
den ausserhalb zugerichtet und nach innen ותוא ןירמשמ המב וינפב דומעל לוכי השק רבד^לב 
gebracht. Rabbi sagte: Die Worte R. Je- ינטיאב’'ותוא ןיהינמו רמצ לש ןינופסב ותוא ןיכרוכ 
hudas sind einleuchtend hinsichtlich der ברהשמ ימא יבר’״רמא :ןירועש יבוס האילמ רבא לש 
Steine für den Tempel, und die Worte R. הנבל תיכוכזו אדנרפ אריש” הלטב ןושאר שדקמ 
Nehemjas hinsichtlich der Steine für sein 25 אריש'הלטב ןושאר שדקמ‘ ברחשמ יכה ימנ אינת 
eignes Haus. — Wofür wurde nach R. Ne- 
hemja der Samir verwendet? — Wie ge- 
lehrt wird: Auf diese Steine'”durfte man 
nicht mit Tinte schreiben, denn es heisst: 
^°°Siegelgra1nrung, auch durfte man nicht 
mit einem Stichel graviren, denn es heisst; 
^d׳n ihrer Vollständigkeit. Vielmehr schrieb 

V 

man auf diese mit Tinte und legte den Samir hinauf, wodurch sie sich von selbst spal- 
teten”', wie eine Feige, die im Sommer platzt, ohne dass von ihr etwas fehlt, oder 
wie die Ebene, die in der Regenzeit sich spaltet, ohne dass etwas sich verliert. 

Die Rabbanan lehrten: Der Samir ist ein gerstengrosses Wesen, der m den sechs 
Schöpfungstagen erschaffen”\vurde, und es gibt nichts Hartes, das vor ihm bestehen 
könnte. — Worin wird er verwahrt? — Man wickelt ihn in Charpie und legt ihn in 
eine mit Gerstenkleie gefüllte Bleidose. 

R. Ami sagte: Seit der Zerstörung des ersten Tempels verschwanden die feine 
Seide und das weisse Kristall. Ebenso wird auch gelehrt: Seit der Zerstörung des 
ersten Tempels verschwanden die feine Seide, das weisse Kristall und die eisernen“‘ 

196. iReg. 6,7. 197. Dass sie uiclit behauen wurden. 198. iReg. 7,9. 199. Am Schulter- 

gewand u. am Brustschild des Hochpriesters. 200. Ex. 28,11. 201. Ib. V. 20. 202. Dh. die 

Schiift grub sich in die Steine ein, ohne Schabsei zu hinterlasseu. 203. Soll wol heissen, er pflanzte 

.sich nicht fort; nach einer anderen Ansicht (cf. Bd. vij S. 1167 Z. 17) wurde er nach Vollendung des Schöp- 

fungswerks mit allen übrigen Wiinderdingen erschaffen. 204. Die oft in der Schrift erwähnt werden. 
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 Reitwagen. Manche sagen, auch der aus ףא םירמוא שיו לזרב בכרו הנבל תיבובזו אדנרפ
 -Senir herrührende geronnene Wein, der ei הפונו :הליבד ילונעב המודה’רינשמ אבה שורק ןיי
 .nem Feigenkuchen glich לע הפצש’תלוס בר רמא םיפוצ תפונ יאמ :םיפוצ
 ?Der süsse Seim. Was ist süsser Seim יולו’ ןמשו שבדב השולינש הסיעל המודו הפנ יבנ
 Rabh erklärte: Mehl, das auf dem Sieb תואבו תוהפותו רונתב תוקבדנה תורכב יתש רמא 0
 schwimmt“Mnd einem aus Honig und Oel הז רמא יול ןב" עשוהי יברו וזל וז תועינמש דע

gekneteten Teig gleicht. Devi erklärte: Zwei 
an den Ofen geklebte Brote, die so an- 
schwellen, dass sie einander berühren'* R. 

Naz 

Makh 

 תשש'בר םנרתמדב עמשמ יאמ איפיצה ןמ אבה שבד
 ןייתמו אמלע ימורב ןטיישו אתאירבד’ ןזתנד אמב

 ;,®ץ^רוהט קוצנה לב° םתה ןנת :ארוט יבשיעמ אשבוד
 -jehosuä b. Devi erklärte: Das ist der Ho יבר רמא םיפיז יאמ םיהיפצהו" םיפיז שבדמ ןדה !0
 nig, der von den Bergen kommfü — Wo םש לע רמא שיהל שירו וב ןיפייזמש שבד ןנהוי

J0S.16,24 התא רבדב אצויכ תולעבו םלטו ףיז״ביתכדכ ומוקמ ist dies“’angedeutet? — in der Ueberset- 
 -zung des R. Seseth: wie die Bienen ab ק5.54,2[ף;ו] דוד אלה“ לואשל ורמאיו םיפיזה אבב" רמוא

 -springen und in der Weltenhöhe herum םהירבד ןיפייזמה םדא ינב״ןנחוי יבר רמא םיפיז יאזג
 -streifen und aus den Gebirgsgräsern Ho םלטו ףיז ביתכדב'’ןמוקמ םש לע רמא רזעלא יברו !5
 .*nig bringen ולא קהצי יבר רמא” :הנמא ישנא וקספו :תולעבו
 Dort wird gelehrt: Alles, was durch אינתד'״אוה ךורב שודקהב ןינימאמ ןיאש”םדא ינב
 -ist rein, aus ,״'den Strahl verbunden wird ולסב תפ ול שיש ימ לכ רמוא לודגה רזעילא יבר
 -genommen der Ziphim-Honig und (^apa ונייהו׳יהנמא ינטקמ אלא וניא רהמל לכוא המ רמואו

2ch,4,10הונטק םויל זב ימ יב° ביתכד יאמ רזעלאי״יבר רמאדיi0hath. Was ist ziphim? R. johanan erwi- 
 -derte: Ein Honig, an dem man Fälschun אבל דיתעל ןנחלוש זבזבתיש" םיקידצל םרג ימ
 אוה ךורב שודקהב ונימאה אלש ןהב היהשדרונטק

F01.49 ןיד ןיזבזבמש״ לארשי יעשר ינב״ינטק ולא רמא אבר 
 םלוע לש ונובר וינפל םירמוא אבל דיתעל םהיבא

3 M 4 ^ המוד אוהש M — 5 ש M ירמא יולו אייח 

6 M 7 שבד ׳וא M 8 ףסוי M ילע םורב ןטיישו ׳תיירבד 

 — M .ךלה P 10 " ׳הפצו M 9 1[ אירוט ׳שיעמ ׳בוד ןתיימו

 :;כ — M 13 11 ׳רבד — M 12 ילא -j- M 11 !| םיפיז...אלה

14 M — 15 1| י״דא B 16 || ןהש M — ד d- V 17 II ׳אנש 

 זבזביש M 19 ׳עילא M 18 !( יתרותב ךליה ונסנא ןעמל

20 M 21 !| ׳תיהש M ׳ואו ל״על םהיבא ׳זבמט• ׳שי ינב יעסיר. 

gen'”begeht. Res-Laqis erwiderte: Er wird 
so nach seiner Herkunft benannt, wie es 
heisst Telcm und Bcäloth. Desglei- 
chen heisst es:"’(7A die Zifhiin kamen und 

zu Sa2tl spracken: siehe, der David 8cc. Was 
heisst Ziphim? R. Johanan erwiderte: Eeu- 
te, die ihre Worte fälschten. R. Eleäzar er- 
widerte: Sie werden so nach ihrer Herkunft 
benannt, wie es heisst: Zipii, Tclern und 

Bcäloth. 

Und Männer des Vertrauens habpin aufgehört. R. Ji9haq sagte: Es sind 
diejenigen gemeint, die auf den Heiligen, gebenedeiet sei er, nicht vertrauen. Es wird 
nämlich gelehrt: R. Eliezer der Grosse sagte: Wenn jemand Brot im Korb hat, und 
.spricht: was. werde ich morgen essen, so gehört er zu denen, die klein im Vertrauen 
sind. Das ist es, was R. Eleäzar gesagt hat: Es heisst:'”re׳6’;׳ raubt den Tag, die Klein- 

hcit\ was veranlasste, dass die Tafel der Frommen in der zukünftigen Welt beraubt 
wird? — ihre Kleinheit, denn sie vertrauten nicht auf den Heiligen, gebenedeiet sei 
er. Raba erklärte: Das sind die Kleinen'Vler jisraelitischen F'revler, die in der. zukünf- 
tigen Welt das Urteil über ihre Väter berauben"״werden. Sie werden vor ihm spre- 
chen: Herr der Welt, weshalb hast du, wenn du an ihnen später Vergeltung üben 

205. Aus Fettigkeit; die W.e םיפוצ תפונ werden v. הפנ, sieben u, ףוצ, sch-dcimmvn, abgeleitet. 206. 

Bei der Bereitung des Brots kam ein Segen in deii Teig. 207. So uacli den Kommentaren, v. hebr. 

 .schauen. Orte, aus denen man Ausschau hält. 208. Dass der Honig aus den Bergen kommt הפצ

209. Erklärende Glosse zu Dt. 1,44. 210. Cf. S. 121 N. 49. 211. Weil er .sehr gut ist u. Bei- 

mischungen nicht leicht zu merken sind; םיפיז v. fälschen. 212. Jos. 15,24. 213. Fs. 54,2. 

214. Zeh. 4,10. 215. Die in der Kindheit gestorben sind. 216. Dh. es angreifen, dagegen protestiren. 
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wolltest, ihnen die Zähne durch uns stumpf םהיגישדדתיהקה המל ןהמ ערפיל דיתע התאש רהאמ 
gemacht"’!? ותלפת אלמלא היכרב־י רב אעליאיייבר רמא :םב 

R. ileä b. jeberekhja sagte: Wenn nicht התיש“ רמאנש בבר ירכומ לארשי לכ ויה דוד לשיי^י^׳^י 
das Gebet Davids, wären alle jisraeliten אלמלא היכרבי רב אעליא^ייבר רמאו :םהל הרומ ׳ה 
.Müllhändlerdenn es h&xsst-.'^'verlci/ir ih- 5 ןיםכתמ םימכה ידימלת ינש ויה קוקבח לש ותלפת 
ncv, Herr, Achtung. יתעמש ׳ה” רמאנש הרותב ןיקסועו תחא''תילטב 

Ferner sagte R. Ileä b. Jeberekhja: ירקת לא והייה םינש ברקב ךלעפ ׳ה יתארי ךעמש 
Wenn nicht das Gebet Habaquqs, würden אעליא"יבר רמאו :םינש בורקב אלא םינש ברקב 
zwei Schriftgelehrte sich mit einem Ge- ךרדב ןיבלהמה םימכח ידימלת ינש" היכרבי רבז־׳י•'«'’ 
wand bedeckt'“und die Gesetzlehre studirt 10 רמאנש שאב ,ךרשיל ןיואר הרות ירבד ןהיניב ןיאו 
haben, denn es heisst ich habe dei- ׳וגו שא בבר הנהו רבדו ךולה םיבלה המה להיו° 
neu R71f vernommen und fürchte mich; dein :ףרשיל ןיואר רוביד אכיל אה רוביד אכיאד אמעט 
Werk beim nahen der Jahre [beqereb sa-nimj םימכה ידימלת ינש היכרבי רב אעליא''יבר רמאו 
erhalte es, und man lese nicht: begereb Sa- דהא הבלהב הזל הז ןיהונ ןיאו תחא ריעב ןירדה 
nim, sondern beqirub Senajim [in zweier Nä- 15 הצרי רשא הצור המש סנל° רמאנש הלונ דחאו תמ 
he]. רמאנש הרות אלא תעד ןיאו תעד ילבב וריבח תא 

Ferner sagte R. Ileä b. Jeberekhja: יברד הירב הדוהי יבר רמא :תעד[הן ילבמ ימע ומדנ° 
Wenn zwei Schriftgelehrte sich unterwegs קחדה ךותמ הרותב קסועה םבה דימלת לב אייה 
befinden und sich nicht mit Worten der םלשוריב בשי ןויצב םע יכ"רמאנש תעמשנ ותלפת 
Gesetzlehre befassen, so verdienen sie im 20 ךנע ותעמשב ךקעז לוקל ךנהיךונה הכבת אל הכב 
Feuer verbrannt zu werden, denn es heisst: יבר ןיחל םימו רצ םחל םבל״׳ה ןתנו°הירתב ביתכו'‘׳•״■2״ 
""und es geschah, als sie fortgingen und sie ויהו° רמאנש הניכש ויזמ ותוא ןיעיבשמ רמוא והבא 
sich unterhielten, siehe da, ein Feuerivagen רמא אנינה רב אהא'* יבר ךירומ תא תואר ךיניע 
Scc. Nur weil sie sich unterhielten, sonst דוע ףנכי אלח]“דמאנש וינפבי^לעננ דוגרפה ןיא ףא "י• 
aber würden sie verdient haben, im Feuer 25 עשוהי יבר □ושמ רמוא לאילמג p ןועמש ןבר :ךירומי° 
verbrannt zu werden. לבוי‘אבר רמא :׳ובו ןיא שדקמה תיב ב־יחש םוימ 

Ferner sagte R. Ileä b. Jeberekhja; ן' היכרבי ןב ׳עלא m 24 ׳למלא אעלא M 23 . םניש M 22 

Wenn zwei Schriftgelehrte in einer Stadt M 28 ! ך׳ר M 27 םהרי P 26 ׳אנש ׳חא M 25 

wohnen und sich in der Halakha nicht ver- 31 תא -f M 30 וינפ׳למ m 29 רב אחא — 

tragen, so stirbt der eine und der andere 
wird verbannt, denn es heisst:“V(7׳///;? flüchte der Mörder, der einen anderen ohne Wis- 

sen erschlageii hat., und unter Wissen ist die Gesetzlehre zu verstehen, denn es heisst: 
"''vertilgt ist ■mein Volk ohne IVissen. 

R. Jehuda, der Sohn R. Hijas, sagte: Wenn ein Schriftgelehrter sich in Armut 
mit der Gesetzlehre befasst, so wird sein Gebet erhört, denn es heisst:"G Volk, das 

atif Qijon zu Je?n1salem ivolint, du wirst nicht mehr weinen, er wird dich beg/iadigen bei 

der Stimme deines Rufens, wie er es vernimmt, erhört er dich\ hierauf folgt:'"^/^’r Herr 

wird euch Brot der Mot und IVasser der Drangsal geben. R. Abahu sagte: Man sättigt 
ihn auch mit dem Glanz der Gottheit, denn es heisst:"V67>7<? Augen werden deinen 

Meister sehen. R. Aha b. Hanina sagte: xAuch der Vorhang"’wird vor ihm nicht ge- 
schlossen, denn es heisstA/2/ wird sich ferner dein Meister verbergen. 

R. Simon b. Gamaliel .sagte im Namen R. Jehosuäs: Seit dem Tag, an dem 

DER Tempel zerstört worden ist, gibt es keinen &c. Raba sagte: An jedem Tag 

217, Ihnen auch auf dieser Welt durch den Tod ihrer Kinder Schmerz bereitet. 218. Sie 

hätten keinen anständigen Beruf für ihren Lebensunterhalt. 219. Ps. 9,21. 220. Aus Armut. 

221. Hab. 3,2. 222. üReg. 2,1 1. 223. Dt. 4,42. 224. Hos. 4,6. 225. Jes. 30,19. 

226. Ib. V. 20. 227, Vor der Gottheit, 

45» 
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Dt.28,67 רקיב רמאנט* וריבח לט*מ ותללק הבורמ םוייו םוי ist der Fluch grösser als am vorangehen- 

 :den. Es heisst7virst dti sagen יה רקב ןתי ימ רמאת ברעבו ברע ןתי ימ רמאת

 wenn es doch Abend %mrc, und abends nnrst אלא יוה יאמ עדי ימ רהמלד רקב״אמיליא רקב
 -wel ,׳dti sagen: wen/i es doch hSIorgoi wäre ארדיפד השודקא םייקמ אק יאמא אמלע אלאק־ףילהד

 ö eher Morgen, wem! etwa des folgenden י1-י0.22ומב התפעךירא°רמאנש אתדנאד אבר הימש אהיאו
 Tags, so weiss man ja nicht, was kommen לפואמ עיפות םירדס שי אה“םירדם אלו תומלצ לפא:
 .wird, wahrscheinlich der des verflossenen אינת :רבו תוריפ םעט לטינו הכרבל לט דרי אלו
 Was bewirkt demnach die Erhaltung "הירו םעט הלטב הרהט רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר

 -der Welt? - Der tägliche Heiligungsse אתרמות^יהבשא אנוה בר :ןגד ןמוש לטיב רשעמ

 ge1F\md [die Eormel]"Es sei sein grosser הירב הברייאתא הירדוסב הכרב הלקש אתינוניהד !0
 denn es heisst-A'ein ,״^“Name“ der Agada ינב היל רמא אתינוניהד אהיר״״אניהרומ היל רמא

 -Land verschleiert wie das Dunkel, Toten הירב אבאי״אתא יכהדא הילהינ הבהיי׳ךב שי הרהט
 -schatten sonder Ordnung■, wenn aber Ord ''יבל תא תחמש ינב היל רמא הילהינ הבהי הלקש

 nung^'Vorhanden ist, so leuchtet es aus dem ינבא אבאד ימחר ישניא ירמאדי״יניש תא התיהקהו
 .Dunkel hervor בקעי רב אחא בר :היל ווהד ינבא ינבד ימהר !5

 Der Tau fällt nicht zum Segen היל רמא לדג ינ היתרב רב בקעי ברברדיב לפטיא
 und den Früchten ist der Geschmack ירמאד ונייהו אנא ךירב ואל היליירמא אימ ןייקשא

 genommen &c. Es wird gelehrt: R. Simon אנא ךתרב רב״ייר ■יבר ישניא:

b. Eleäzar sagte: Mit der Reinheit ver- 
20 schwanden'“auch Geschmack und Geruch 

 חר:: רנ ינר ינר ־
 ixJvi םינתח״תורטע לע ורוג סונייספסא לש״סומלופ
 ►׳׳«■«ויילע ורוג סוטיט לש סומלופב סוריאה לעו

 סומלופב תינוויילנב תא םדא״דמלי אלשו הולכייתורטע

P 32 ן, םייק אק יאמא אמלע היל M 31 jj רקב — M 30 

 הפיע P 33 jj ׳רדס יאה : M 34 רניהד ׳תרמת : P 35 אבר

 M 36 ׳וניהד ׳חיר ךנימ ; M 37 ךלהינ ׳לקש M 38 i — אבא
 P 39 הילקש j ונייה + M .40 ירמאדכ ; P 41 — ב 42

B ול I 

 תורטע

V 
43 M — רב 

11 46 P הלכ 
M 44 

M 47 
 ...םינתח — M 45 לש
 .תמכח -}- M 48 ׳ םדא

und mit dem Zehnten das Mark des Ge- 
treides. 

Einst fand R. Hona eine Edeldattel, 
da nahm er sie auf und wickelte sie in sein 
Gewand. Als hierauf sein Sohn Rabba zu 
ihm kam, sprach dieser zu ihm: Ich rie- 
che den Duft einer Edeldattel. Jener erwi- 

derte: Mein Sohn, an dir ist Reinheit. Da gab er sie ihm. Währenddessen kam Abba, 
der Sohn [Rabbas], heran und er gab sie ihm. Jener sprach: Mein Sohn, du hast mein 

Herz erfreut und meine Zähne stumpP'‘gemacht. Das ist es, was die Deute sagen: die 
Liebe des Vaters erstreckt sich auf die Kinder, die Liebe der Kinder aber auf ihre Kinder. 

R. Aha b. Jäqob zog R. Jäqob, den Sohn seiner Tochter, gross. Einst sprach je- 
ner, als dieser herangewachsen war, zu ihm: Reiche mir etwas Wasser. Dieser erwi- 
derte: Ich bin nicht dein'^'Sohn! Das ist es, was die Leute sagen: ziehe mich nur 
gross, aber ich bin nur der Sohn deiner Tochter. 

|EI der Invasion des Vespasian verbot man die Bräutigamkränze und die 
HandtrommelT Bei der Invasion des Quietus“'Werbot man die Braut- 

KRÄNZE UND den UNTERRICHT SEINES SOHNS IM GRIECHISCHEN. BEI DER LETZTEN 

228. Dt. 28,67. 229. Wörtl. der H. der Reihenfolge, der nach einer Reihenfolge von Schrift- 

abschnitten, die beim täglichen Morgengebet gelesen werden, gesprochen wird. 230. Der nach dem 
agadischen Vortrag am Sabbath gesprochen wird; beides wurde in der Volkssprache gesprochen u. daher 

gemeinverständlich. 231. Ij. 10,22. 232. Ordo precum, die Reihenfolge der Gebete, nach welchen 
der obengenannte Segen gesprochen wird. 233. St. הלטב u. לטיב ist wol mit Misnah 11. Tosephta הלטנ 
 .zu lesen. 234. Er bewies dadurch mehr Liebe zu seinem Sohn als zu seinem Vater. 235 לטינ .11
Der Enkel gilt nicht als Sohn hinsichtl. der Ehrung von Vater u. Mutter. 236. Bei der Hochzeits- 

feier. 237. סוטיט ist wol eine begreifliche rabb. Verschlimmbesserung (םטיק in Miäuah ed. LowE ein 

Lapsusj, die auch in die .Ausgaben des םלוע רדס (Kap. 30) übergegangen ist; manche Handschriften, ebenso 

die Ausgabe v. NEUB.tuER {Alcii.Jcn'. chron. ij p. 66) haben rieht. סוטיק. 
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1nvasion'''verbot man, die Braut un- ריעה ךותב ןוירפאב הלבה'\אצת אלש ורוג ןורח{<ה 
TER EINEM BALDACHIN DURCH DIE Stadt :ריעה ךותב ןוירפאב הלכה”אצתש וריתה וניתוברו 
zu führen; UNSRE ]Meister ABER ER- p תמשמ □ילשמ ולשומ ולטב ריאמ יבר תמשמ° uv! 

RAUBTEN, DIE Braut UNTER EINEM Bal- □ינשרדה ולטב אמוז ןב תמשמ םינדקשה ולטב יאוע 
DACH1N DURCH DIE vStadt ZU FÜHREN. 5 יבר תמשמ הרותה” רובב לטב'° אביקע יבר תמשמ 
Mit dem Tod R. Meirs hörten die Fa- יסוי יבר תמשמ השעמ ישנא ולטב אסוד ןב^אנינה 
BELD1CHTER AUF. M1T DEM ToD Ben-Äzajs היהש אתנטק״ ארקנ המלו םיריסה” וקספ אתנטק” 
HÖRTEN DIE FLEISSIGEN׳”AUF. MiT DFAi לטב יאב] p ]נחוי יברייתמשמ םידיסח לש אתנטק” 
Tod Ben-Zomas hörten die Schriftaus- ה־וותה”רובכ לטבןקזה לאילמג ןבר תמשמ המבחה ויז 
leger AUE. Mit dem Tod R. Äqibas hör- !0 יבאפ ןבי״לאעמשי יבר תמשמ תושירפו הרהט”התמו 
TE DIE Herrlichkeit der Gesetzlehre תאריו הונע לטב יבר תמשמ הנוהבה ויז הלטב 
AUF. Mit dem Tod des R. Hanina b. Dosa שרקמה תיב ברחשמ רמוא ריאי ןב סחנפ׳״יבר :”אטח 
HÖRTEN DIE Männer der Tat'^aue. Mit ישנא ולדלדנ^םשאר ופחו ןירוח ינבו םירבח ושוב 
dem Tod des R. Jose Oatantha hör- ןיאו שרוד ןיאו ןושל ילעבו"'עורז ילעב ורבגו“ השעמ 
tb:n die Frommen auf. Er hiess des- 15 םימשבש וניבא לע ןעשהל ונל ימ לע לאוש ןיאו״׳ישקבמ 
HALB Qatantha, WEIL ER DER JÜNGSTE שיקמה תיב ברחש םוימ רמוא לודגה רועילא״ייבר 
[qatantha] unter den Frommen war. אינזחו אינןחב"\אירפסו אירפסב יוהמל אימיבח ורש 
]Mit dem Tod des R. Johanan b. Zakkaj לאוש ןיאו הלדלדו"'אלוא״ אעראד אמעו אעראד אמעב c01.b 
HÖRTE DER Glanz der Weisheit aue. םימשבש וניבא לע ןעשהל שי ימ לע שקבמ ןיאו 
Mit dem Tod R. Gamaliels des Aelte-20 ןתת ןפגה רימאי רקויו""אגסי אפצוח אחישמ"'תובקעב° syn.97־ 

REN HÖRTE DIE E]hrung DER GESETZES- תחכות ןיאו תונימלי׳ךפהת תוכלמהו'°רקויב ןייהו הירפ 
KUNDE AUF UND REINHEIT UND ENTHALT- □ושי ןלבגהו" ברחי לילגהו תונזל היהי דעוו תיב 
SAMKE1T ERLOSCH. M1T DEM TOD DES R. 

JlSMÄEL B. PhABI hörte DER GlANZ DER 

Priesterschaft auf. Mit dem Tod Rab- 

BIS hörten Demut und Sündenscheu 

AUF. R. PiNHAS B. JaIR SAGTE: .SEITDEM 

DER Tempel zerstört worden ist, sind 

DIE Gelehrten und Vornehmen bp:- 

SCHÄMT UND verhüllten HaUPTS; DIE 

Männeir der Tat sind verkümmert, 

UND DIE FaU.STMENSCHEN UND ZUNGEN- 

MENSCHEN NAHMEN ÜBERHAND. NIEMAND P'ORSCHT, NIEMAND SUCHT UND NIEMAND 

ERAGT. Auf wen anders sollten wir uns verlassen, als auf UNSREN Vater im 

Himmel!? R. Eliezer der Grosse sagte: Seitdem der Tempel zerstört worden 

IST, GLEICHEN DIE WEISEN DEN KiNDERLEHRERN, DIE KiNDERLEHRER DEN SvNAGO- 

GENDIENERN, DIE SynAGOGENDIENER DEM GEMEINEN VOLK, ETND DAS GEMEINE VOLK 

VERKÜMMERT FORTWÄHREND. NIEMAND FRAGT UND NIEMAND SUCHT. xÄUF WEN AN- 

DERS sollten wir uns VERLASSEN, ALS AUF UNSREN VATER IM HiMMEl!? An DEN 

FUSSSPUREN DES MESSIAS'^ÄVIRD DIE FRECHHEIT WACHSEN UND DIE ACHTUNG SCHWIN- 

DEN׳". Der Weinstock wird seine Früchte geben, der Wein aber wird teuer 

SEIN. Die Regierung wird der H.^resie verfallen, eine Zurechtweisung wird 

ES nicht geben, und das Versammlungshaus wird zum Hure;nhaus werden. Ga- 

LILÄA WIRD ZERSTÖRT WERDEN, GabLAN WIRD VERWÜSTET WERDEN UND DIE GrENZ- 

238. Wol unter Bar-Kochba. 239. Im Studium der Gesetzeskunde. 240. Nach den 

Kommentaren: der Wundertaten; cf. Bd. iij vS. 501 Z. lOff. 241. Dh. zur Zeit seiner Ankunft. 242. 

 .תועי abspenstig werden; eine Parallelstelle hat ,רמא .wol V. aram ימאי'

51 M — ד״ב 
53 M + ה 

M 52 

MB 54 

49 M — 50 ה M ׳טינ 

 .אתונטיק ,אתונטק VV ,ןתנטק

 57 ; ןבר M 56 ׳תנטק M 55 ׳תנטק M .ומש

M 58 ן ׳רפהו ׳הטה M — 59 ף׳יב B -|- ר״ת .'מ.ו 

60 M ׳זעילא [V עשוהי] 61 י' ימוא M 62 י ׳דלדינ M 

 64 ןיאו ערה ןושל ׳עב ורבגו M .לעבו P 63 ׳י ׳הישעמב

M 65 !| ׳עשיל ונל המ לעו P ׳עלא. M 66 ׳מוא ׳שוהי P אנזהב 

 ׳לזא ׳מעו ׳מעכ ׳יממעו ׳יממעב ׳ידימלתו אידימלתב M .אנזחו
 ; אלוונמו V 67 ;| ׳עשיל ונל המ לעו ׳קבמ ןיאו ירוד ןיא ילוכו

68 M 69 || חישמה M — אי ׳קויו . V תוועי רקויהו B 70 II 

 .‘יילגה ישנאו םשאי ליליהו M 72 I ל — M 71 ן תובלמו
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BEWOHNER WERDEN VON STADT ZU STADT 

WANDERN, OHNE ERBARMEN ZU FINDEN. 

Die Weisheit der Gelehrten wird 

ENTARTEN, DIE SÜNDENSCHEUEN WERDEN 

VERACHTET SEIN UND DIE WAHRHEIT WIRD 

VERMISST WERDEN. KnABEN WERDEN GrEI- 

SE BESCHÄMEN UND GrEISE WERDEN VOR 

Knaben aufstehen; der Sohn wird den 

Vater besudeln, die Tochter gegen 

Fol. 49b ^ ^ SOTA IX.xiv.xv 

 ,תומכחו וננוחי אלו ריעל ריעמ ובבוסי לובגה ישנאו
 תרדענ אהת תמאהו וסאמי אטח יאריו חרסת׳״סירפוס

 s1׳״-97äםינטקייינפמ ודמעי םינקו”וניבלי □ינקו ינפ םירענ”
 יביוא התומחב הלב המאב המק תב בא לוונמ”• ןב
 וניvS‘’ףבה בלכה ינפכ רודה ינפ ותיב ישנא שיא
 וניבא לע ןעשהל ונל שי"'המ לעו ויבאמ שייבתמ

 :"םימשבש
 תידפנו הלמ לש״^אלא ונש אל בר רמא ,ארמג
 .ןא"’רמוא לאומשו רתומ דרוו לשו םדה לש לבא
 ihre Mutter Auftreten und die רתומ*°תליה לשו םינק לש רוסא דרוו לשו םדה לש

 -Schwiegertochter gegen ihre Schwie יול ינת ןכו רוםא תליה למד םינק לש ףא רמא יולו

 germutter; die Feinde eines Menschen לעו :רוםא תליה לשו םינק לש ףא”היתינתמב

 werden seine Hausgenossen sein. Das דהד אלבט רזעלא יבר רמא םוריא יאמ :סוריאה

 -Gesicht des Zeitalters wird dem Ge ארובנט הירבל. היל דבע אנוה בר רב הבר"‘ אמופ

 sicht eines Hunds gleichen, und der דהד אלבטב ףלהימ היל רמא הירבת*'הובא אתא !.י

 Sohn wird sich vor seinem Vater nicht אמופא וא אבצהד אמופא היל דיבע ליז אמופ

 schämen. Auf wen anders sollten wir תולכ תורטע לע ו״יןג סוטיט לש סומלופכ :אזיפקד

 uns verlassen, als auf unsren Vater רמא הנה רב רב הבר רמא תולב תורטע יאמ :רכו

 ?!lm Himmel תורטע והזיא יבה ימנ אינת בהז לש ריע ןנהוי יבר

 GEMARA. Rabh sagte: Dies gilt nur "תלימ״^לש הפיב התוארדשוע לבא בהז לש'ריע תולב צ
 -von [Kränzen] ans Salz und Schwefel, sol םינתה תפוה יאמ ורזנ םינתה תפוה לע ןא אנת

che aus Mj-rten und Rosen aber sind er- 
laubt. Semuel sagte: Auch solche aus Myr- 
ten und Rosen sind verboten, und nur sol- 
che aus Rohr und Schilf sind erlaubt. De- 
vi sagte: Auch solche aus Rohr und Schilf 
sind verboten. Ebenso lehrte Devi in sei- 
ner Barajtha: auch solche aus Rohr und 
Schilf sind verboten. 

Die Handtrommel. Was ist Irus‘״? 
R. Eleäzar erwiderte: Eine Trommel mit 
einer MündungV Rabba b. R. Hona mach- 
te für seinen Sohn ein Tamburin, da kam 

sein Vater und zerbrach es, indem er zu ihm sprach: Dieses kann mit einer Hand- 
trommel verwechselt werden; mache ihm eine solche über die Mündung eines Krugs 
oder eines Kapitz””. 

Bei der Invasion des Ouietus verbot man die Brautkränze &c. Was sind 
es für Brautkränze? Rabba b. Bar-Hana erwiderte im Namen R. Johanans: Ein Kranz"" 
aus Gold. Ebenso wird auch gelehrt: Unter Brautkranz ist ein Kranz aus Gold zu 
verstehen, wol aber ist ein Turban aus feiner Wolle erlaubt. Es wird gelehrt: Auch 
den Bräutigambaldachin verboten sie. — Was ist dies für ein Bräutigambaldachin? 
— Aus vergoldetem Purpur. Ebenso wird auch gelehrt: Unter Bräutigambaldachin ist 
einer aus vergoldetem Purpur zu verstehen, wol aber darf man einen Stangenbalda- 
chin machen und daran alles Beliebige hängen. 

243. Das in der MiSnali ge1)rauchte Wort für Ilandtrouimel. 244. Nach der FIrklärung R.^j.s 

eine Art Glockentrominel, 245. Fers. Hohlmass. 246. Wörtl. .Stadt, nach der Erkl. des 

T.s (Bd. i vS. 455 Z. 9), ein Schmuck mit einer Ansicht der Stadt Jerusalem. 

 1801.ו5תפוה ןה ולא°"יבה ימנ אינת תובהזומה תירוהז
 הלותו תיריפפ%דשוע לבא תובהזומה תירוהז םינתה
71 M 72 , הנחרסת M + 73 ו M + 74 . ה M 75 . ‘יבנמ 

M 76 ,ן שייבתי אל M 77 ׳שיל ונל V -)- ריאי ןב סחנפ יבר 

 תויקנו תויקנ ידיל האיבמ תוזירז[ו תוזירז ידיל האיבמ תוריהז] רמוא
 האיבמ [תושירפו תושירפ ידיל האיבמ] הרהט הרהט ידיל האיבמ

 אטח תארי ידיל האיבמ הונעו הונע ידיל האיבמ השודקו השודק ידיל
 שדוקה חוד ידיל האיבמ תודיסחו תודיסח ידיל האיבמ אטח תאריו

 תייחתו םיתמה תייחת [ידי לע האב V] ידיל האיבמ שדוקה חורו
 חלמד M 78 , ןמא בוטל רוכז איבנה והילא ידי לע אב םיתמה

79 M — 80 ףא M — 81 תליח...רתומ P אבר 

82 M -|- 83 [ ׳יחכשא M — 84 ! ז״ש M הפיכ אוה 

85 M 86 חלמ M 87 ׳וה יהוזיא M תייריפריפ אוה. 
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Und^'den Unterricht seines Sohns ;תינווי ונב תא םרא“דמלי אלשו :הצריש המ לכ הב 
1M Griechischen. Die Rabbanan lehrten: הז לע הז יאנומשה תיב יבלמ ורצשכ ןנבר ונת° 

Abs die Könige des Hasmonäischen Hau- לכב״ םינפבמ םולבומסיראו ןיוחבמ סונקרוה היה 

ses einander bekämpften, befand sich Hyr- ןהל ןילעמו הפוקב םירניד*'ןילשלשמ ויה םויו םוי 

kanos ausserhalb und Aristobulos inner- 5 תמכהב ריכמ היהש דהא ןקז םש היה םידימת 

halb. Täglich Hessen sie ihnen Denare in ןמז לכ ןהל רמא תינווי תמכהב םהל זעל תינווי 

einem Korb herab und zogen dafür [Vieh ולשלש רהמל םכדיב םירסמנ ןיא הדובעב סיקסועש“ 

für] das beständige Opfer herauf. Unter עיגהש ןויכ ריזה םהל ולעהו הפוקב םירניד םהל 
ihnen befand sich ein Greis, der in der עברא לארשי ץרא העזעדזני׳וינרפצ ן*ענ המוה יצהל 

griechischen Weisheit kundig war; dieser 10 לדגיש םדא״ רורא ורמא העש התוא״ הפרפ תואמ 

verständigte sich mit jenen vermittelst der לעו״ תינווי תמכה ונב" דמליש םדא רוראו םיריזה 

griechischen Weisheit und sprach zu ihnen: םיפירצ תוגגמ״רמוע אבו השעמ ונינש הנש התוא 
Solange sie den Opferdienst üben, geraten יבר רמאהו יניא רכוס ןיע תעקבמ םהלה יתשו 

sie nicht in eure Hände. Am folgenden שדוקה ןושל יא אלא״המל יסרוס ןושל לארשי ןיראכ 

Tag Hessen sie ihnen wiederum Denare in 15 המל ימרא ןושל לבכב ףםוי'*בר רמאו תינווי ןושל יא 

einem Korb herab, zogen aber ein Schwein תינווי"ןושל יסרפ ןושל וא שדוקה ןושל וא אלא 
herauf. iVls es die Mitte der Mauer erreich- אריסא ימ תינווי תמכהו דוהל תינווי תמכהו’ דוחל 

te, stiess es die Klauen hinein, und das ןועמש ןבר םושמ לאומש רמא הדוהי בר רמאהו" 

Jisraelland wurde vierhundert Parasangen לכמ ישפנל הללוע יניע° ביתכד יאמ לאילמג ןב 

erschüttert. In jener Stunde sprachen sie: 20 תואמ שמה אבא תיבב'ויה םידלי ףלא יריע תונב 
Verflucht sei, der Schweine züchtet, und אלו תינווי תמכח ודמל תואמ שמחו הרות ודמל 

verflucht sei, der seinen Sohn die grie- איפעב אבא יחא ןכו ןאכ ינא אלא ןהמ רייתשנ 
chische Weisheit lehrt. Auf dieses Jahr be- ווהי תוכלמל ןיבורקד לאילמג ןבר תיב' לש ינאש 

zieht sich das, was wir gelernt haben, dass םולוטבא'ירומאה יברדמ הז ירה ימוק רפסמ'אינתד 
einst die Webegarbe'״aus Gagoth-Qeriphin 25 תוכלמל בורק אוהש ימוק רפסל' וריתה ןבואר ןב 
und die zwei Brote"'aus dem Tal En-Sok- 

her geholt wurden"*. — Dem ist ja aber 

nicht so, Rabbi sagte ja: Wozu ist im Jis- 

raelland die syrische Sprache nötig, ent- 

weder die Heiligensprache oder die grie- 

chische Sprache!? Ferner sagte R. Joseph: 

Wozu ist in Babylonien die aramäische 

Sprache nötig, entweder die Heiligenspra- 

che oder die persische Sprache!? — Die griechische Sprache ist etwas anderes und die 

griechische Weisheit ist etwas andere.s. — Ist denn die griechische Weisheit verboten, 

R. Jehuda sagte ja im Namen Semuels im Namen des R. Simon b. Gamaliel: Es heisst: 

^‘''^mein Auge tut })lemer Seele iveh um alle Töchter der Stadt\ tausend Kinder befanden 

sich in meinem Vaterhaus, von denen fünfhundert das Gesetz und fünfhundert die 

griechische Weisheit lernten, und von allen zurückgeblieben sind nur ich hier und der 

Sohn des Bruders meines AMters in xAsja!? — Anders verhielt es sich beim Haus R. 

Gamaliels, da es der Regierung nahe stand. Es wird nämlich gelehrt: Das Oomische- 

ren״°ist eine heidnische Sitte; Ptolemäus, dem Sohn Reübens, haben sie jedoch das 

Qomischeren erlaubt, weil er der Regierung nahe stand. Dem Haus R. Gamaliels haben 

247. Cf. Lev. 23,10ff. 248. Da wegen des Kriegs die Felder in der Nähe Jerusalems zerstört 

worden waren. 249. Thr. 3,51. 250. Eine bei den Nichtjnden übliche Art Frisur u. daher 

bei den Juden verpönt. 

88 B — 89 ! םדא P רניד. M ןהל M 90 ii ןיקוסעש 

 , ו קעצו + M 91 ,i ׳שלש םויה ותוא ׳דיב ןירוסמ ןיא ׳בעב

92 M -|- 93 ב M 94 ;■ ונב דמול רוראו ריזח לדנמ 

B + 95 ל M — רבום...לעו P 96 i 97 תוננמ II 

M 98 ינווי ןושיל וא שדוק ןושל וא M יסא. V יסוי 
99 M — ינווי M 1 i — 2 1; ו M — ב M 3 |i 

 II םלוטבא M 6 ;■ ה + M 5 || ווה — M 4 תיב —

7 M בורקש ינפמ ק סל ול. 
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 sie die griechische Weisheit erlaubt, weil יינפמ תינוויי תמבח ןהל וריתה לאילמג ןבר תיב לש

 .!:!,es der Regierung nahe stand •אצת אלש ורוג“ןורחאה סומלופב :תוכלמל ןיבורקט .

 Bei der letzten Invasion verbot אתועינצ םושמ אמעט יאמ :[׳ובו| ןוירפאב הלב:

 man, die Braut unter &c. Aus welchem תמשמ° ןנבר ונת :המכחה הלטב ןנחוי ןבר תמשמ sot.16׳

 .Grund? — Aus Keuschheit הלטב עשוהי יבר תמשמ הרות רפס זנגנ רזעילא יבר 5

 Mit dem Tod R. Johanans hörte הרות“ יעורז ולטב אביקע יבר תמשמ הבשחמו הצע

 :die Weisheit auf. Die Rabbanan lehrten ןב רזעלא יבר תמשמ המכחה תונייעמ ומתתסנו

Pc,14,24 סרשע םימכח תרטעש״ המבה’ תורטע ולטב הירזע Mit dem Tod R. Eliezers ist das Gesetz- 

 .buch verborgen'“'worden. Mit dem Tod R תמשמ השעמ״ישנא ולטב אפור ןב אנינה יבר תמשמ

 .jehosuäs hörten Rat und Ueberlegung“^“auf (ארקנ המלו םיריפה ולטב אתנוטק ןב יפוי"אבא *י

 Mit dem Tod R. Äqibas verschwanden die םיריפה ינטקמ היהש אתנוטק ןב יפוי אבא"ומש

 Arme der Gesetzlehre'’“und versiegten die ולטב אמוז ןב תמשמ ןינדקשה ולטב יאזע ןב תמשמ

 .Quellen der Weisheit. Mit dem Tod des R יאבוג הלע לאילמג ןב ןועמש ןבר תמשכ’ךינשרדה

 Eleäzar b. Äzarja‘'“Verschwand die Krone יבר תמשמ :תורצ“ ולפכוה יבר תמשכ‘“תורצ וברו

 der Weisheit, denn:‘““<^A Krone der Weisen אנתל ףפוי בר היל רמא :אטח תאריו הונע הלטב !5

 -ist ihr Reichtum. Mit dem Tod des R. Ha ןמחנ בר היל רמא אנא אכיאד הונע ינתית אל

 nina b. Dosa hörten die Männer der Tat '''אנא אכיאד אטח תארי ינתית אל אנתל:

auf. Mit dem Tod des Abba-Jose Ben-Qi- 

tuntha hörten die Frommen auf. Er hiess 

deshalb Abba-Jose Ben-Qi^ntha, weil er 

der Jüngste unter den B'rommen war. Mit 

dem Tod Ben-Azajs hörten die B'leissigen auf. Mit dem Tod Ben-Zomas hörten die 

Schriftausleger auf. Als R. Simon b. Gamaliel starb, kamen die Steuereintreiber‘“'’und 

die Beiden haben zugenommen. Als Rabbi starb, haben die Leiden sich verdoppelt. 

Mit dem Tod Rabbis hörten Demut und Sündenscheu auf. R. Joseph sprach 

zum [vertragenden] Jünger: Trage nicht [den Passus] von der Demut vor, denn ich’““ 

bin da. R. Nahman sprach zum [vertragenden] Jünger: Trage nicht [den Passus] von 

der Sündenscheu vor, denn ich’““bin da. 

8 M — 9 המכחה...ורזג M ׳י,־נכח I 

11 M 12 , ןתנטק ףסוי M היהש ןחנטק 

14 M קחצי רב xS. 

10 M הנמא 

13 B תמשמ 

251. Er war sehr reich an Wissen; cf. Bd. vij S. 288 Z. 8ff. 252. Er vertrat die Interessen der 

Juden bei der Regierung; cf. Bd. iij S. 794 Z. 22ff. 253. Er war sehr gelehrt u. scharfsinnig; cf. Bd. 

viij S. 514 Z. 6ff. 254. Er war sehr reich; cf. Bd. i S. 443 Z. 23ff. 255. Pr. 14,24. 256. Das 

W. יאבונ ist hier nicht mit Heuschrecken zu übersetzen; wie aus dem Zusammenhang zu ersehen, wer- 

den hier andauernde u. nicht vorübergehende Plagen genannt. 257. RJ. war blind, auch hatte er das 

Missgeschick, infolge einer Krankheit sein Studium zu vergessen, u. aus diesem Grund wird er wol seine 

Demut hervorgehoben haben. 258. Cf. Bd. iij ,S. 655 Z. 11 ff. 

 א״ערתיה ו^סכ ט״כ .הטוס אתבסמ תלסח





Q)ie jytünchener Jatmudhandschriff 

])er Verlag Sijihoff in J^eyden kündigt eine faksimi/e- JJusgabe der Talmud- 
handschrift der J}of- u. Sl<^<^l^bibliothek in }!tünchen (Cod. hebr. 95) an, zu der ich aus 
folgendem Qrund Steilung nehmen muss. Jm Prospekt wird gesagt, dass diese so 
wichtige Tjandschrift bisher nur von drei Personen, JJzuiaj, Xebrecht und J(ab- 

binowicz, ״benutzt*‘ worden sei. €s ist eine offenbare Täuschung des PubiiJ^ums, wenn 
gefiissentlich verschwiegen wird, dass diese Tjandschrift in meiner Valmudausgabe voll- 
ständig verarbeitet worden ist. *Tie ganze Tjandschrift dürfte kaum eine Variante ent- 
halten, die in meiner JJusgabe nicht verzeichnet wäre, ]ie Existenz meiner JTusgabe 
wird überhaupt verschwiegen. JTus Unkenntnis oder JTbsicht wird ferner verschwiegen, 
dass ganze Veile dieser Tjandschrift bereits edirt worden sind. Und eine Unwahrheit 

ist es endlich, wenn gesagt wird, Trabbinowicz habe diese Tjandschrift ״benutzt“; er 
hat sie nicht ״benutzt“, sondern in einem 16bändigen Werk, das sich auf 2 2>rittei des 
Vaimuds erstreckt, die Varianten derselben edirt u. wissenschaftlich bearbeitet. jYTanche 
orthographische JTbweichungen bei Wörtern, die sich fortwährend wiederholen, die weder 
von Trabbinowicz noch von mir berücksichtigt worden sind, werden in der Vinleitung, 
bei Pesprechung dieser Tjandschrift, summarisch behandelt werden. 

}fach feststeliung dieser Vatsachen wird der Wert einer solchen faksimile-JTus- 
gäbe ganz bedeutend geschmälert, sie ist kein wissenschaftliches ]esideratum mehr, 
sondern eine Spielerei, und aus diesem (]rund wird das Publikum getäuscht. 

]a es sich hierbei um eine faksimiie-JTusgabe ohne Wissenschaft!. JTpparat 
handelt, und die ganze ״wissenschaftliche Seistung“ nur in der JTngabe der foHirung 
der gedruckten JTusgaben bestehen soll, so dass man nicht recht weiss, ob dem Photo- 
graphen, Xiihographen, ]uchbinder oder gar dem Verfasser des Titelblatts, der sich 
 -Tjerausgeber“ nennt, die gloria auctoritatis zukommt, so gestatte ich mir einige ]e״
merkungen zur Charakteristik dieser Tjandschrift, die ein Schlaglicht auf den Wert einer 
Paksimiie-JTusgabe derselben ohne ]erichtigungen u. Wissenschaft!. ]earbeitung werfen. 

2>ie hebräischen ijandschriften sind in zwei ^lassen zu teilen: /. die von ){undigen 
für den eignen gebrauch (im Jolophon gewöhnlich: ״für mich geschrieben“), u. 2. die 
von Perufs- und Xohnschreibern, zum Verkauf oder im JTuftrag geschrieben worden 
sind. Die der letzten )(lasse zerfallen wiederum in 2 Unterabteilungen: 1. zum Verkauf 
geschriebene, 2. im JTuftrag geschriebene. 6s braucht darauf hingewiesen zu 
werden, dass in der T{egei die der 1. )(lasse korrekt und zuverlässig sind, während die 
der 2., besonders der letzteren JTbteilung, sich zwar durch eine schöne Schrift aus- 
zeichnen, aber flüchtig geschrieben und fehlerhaft sind. 

^ur letzten JTbteilung gehört, wie im )(olophon angegeben, die JlTünchener Valmud- 
handschrift. 2)a diese sehr umfangreich ist (sie enthält den vollständigen Talmud), so 
ist es zwar begreiflich, jedoch sehr bedauerlich, dass sie so sehr von Schreibfehlern, 
Xücken (ganzer Sdtze) und Wiederholungen wimmelt, wie dies kaum bei einer anderen 
)(andschrift anzutreffen ist. Jm Uebrigen scheint der Schreiber sehr unwissend gewesen 
zu sein, da Verwechselungen zwischen Puchstaben Vorkommen, die nur in der Quadrat- 
Schrift einander ähnlich sind, nicht aber in der )(ursivschrift, in der die Tjandschrift 
geschrieben ist, woraus zu ersehen, dass er nicht nur falsch geschrieben, sondern auch 
falsch gelesen hat; er ging sogar so weit, an manchen ^/e//e/7, die ihm wo! unklar 
waren, zweifelhafte Schriftzeichen zu schaffen. Unzählig sind die groben S<^kreibfehler. 
die von Trabbi nowicz und mir nicht signirt, für den jYichtspezialisten aber durchaus 

nicht harmlos sind. 
Jeh hoffe, demnächst einen paksimiie-JTbdruck eines Veils dieser Tjandschrift 

nebst einer genauen Transskription und einer wissenschaftlichen Prüfung zu veröffent- 
liehen, die weitere jTufschlüsse und eine genaue Würdigung derselben bringen soll. 

Per!in, 22. vij. //. 
Qoldschmidf 
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Git.15ä רמאיש ךירצ םיה תנידממ טג איבמ 
 לאילמג ןבר םתחנ ינפבו בתכנ ינפב
 רגתה ןמו םקרה ןמ איבמה ףא רמוא
 םירול רפכמ וליפא'רמוא רועילא יבר

 5 בתכנ ינפב רמאיש ךירצ וניא םירמוא םימכחו דולל

 ךילומהו םיה תנידממ איבמה אלא םתחנ ינפבו
 רמאיש ךירצ םיה תנידמב הנידמל הנידממ’ איבמה’
 רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר םתחנ ינפבו בתכנ ינפב
iji) םקרמ רמוא הדוהי יבר° ;אינומגהל אינומגהמ וליפא 

 10 םורדכףולקשאו םורדל ןולקשאמ חרזמכ'םקרו חרזמל

 ץראכ וכע רמוא ריאמ יבר° קפצכ"וכעו ןופצל וכעמ !!־•e‘׳
 ךירצ וניא לארשי ץראב טג איבמח ןיטיגל לארשי
 םיררוע'וילע שי םא’ םתחנ ינפבו בתכנ ינפב רמאיש

 {וימתוחב םייקתי
Col.b 
Git.1611 

 15 ןיאיקב ןיאש יפל° רמא הבר אמעט יאמ .ארמג

ENN JEMAND EINEN vSCHEIDE- 

BRIEF'AUS DEM UEBERSEELANd’ 

BRINGT, SO MUSS ER SAGEN: ER 

IST VOR MIR GESCHRIEBEN UND 

VOR MIR UNTERZEICHNET WORDEN; R. GA- 

MAL16l sagt, auch wer EINEN AUS RE- 

QEM ODER Heger’ bringt; R. Eliezer 

SAGT, AUCH WER EINEN AUS DEM RUDIM- 

Dorf' nach Lud bringt. Die Weisen sa- 

GEN, NUR WER EINEN AUS DEM UEBER- 

SEELAND BRINGT ODER DA EINEN HIN- 

BRINGT׳, MÜSSE SAGEN: ER IST VOR MIR 

GESCHRIEBEN UND VOR MIR UNTERZEICH- 

net worden. Wer einen aus einer Pro- 

VINZ NACH einer ANDEREN IM ÜEBERSEE- 

LAND BRINGT, MUSS SAGEN: ER IST VOR MIR || ׳זמב M 4 /| טג M 3 || ו -f B 2 || ףא M I 

GESCHRIEBEN UND VOR MIR UNTERZEICH- •יערע M 7 || ׳םצג M 6 || ׳רדב M 5 

NET WORDEN. R. SiMON B. GamALIEL SAGT, AUCH WENN AUS EINER HEGEMONIE NACH 

EINER ANDEREN. R. JEHUDA SAGTE: VON REQEM AB NACH OSTEN״, REQEM ABER GE- 

HÖRT ZUM Osten'; von Asqelon ab nach Süden, Asoelon aber gehört zum Sü- 

den; von Äkko ab nach Norden, Äkko aber gehört zum Norden. R. Meir sag- 

te: Äkko gilt hinsichtlich der Scheidebriefe als Jisraelland. Wer im Jis- 

RAELLAND EINEN SCHEIDEBRIEF BRINGT, BRAUCHT NICHT ZU SAGEN: ER IST VOR MIR 

GESCHRIEBEN UND VOR MIR UNTERZEICHNET WORDEN. IST EINE ANFECHTUNG* * VORHAN- 

DEN, SO IST ER DURCH DIE UNTERSCHRIFTEN ZU BESTÄTIGEN״. 

GEMARA. Aus welchem Grund'"? Rabba erwiderte: Weil sie"nicht wissen, dass 

1. Den er vom Ehemann erhalten hat, um ihn seiner Frau zu überreichen. 2. Bezeichnung 

aller ausserpalästinischen Länder mit Ausnahme von Babylonien. 3. Orte an der Grenze Palästinas; 

nach Onkelos identisch mit den biblischen שדק u. דרב, Gen. 16,14. 4. Dieses lag ausserhalb des Jis- 

raellands, jedoch verkehrten da die Einwohner des nahen Lud, das zum Jisraelland gehörte. 5. Aus 

* dem Jisraelland. 6. Beginnt das nichtjisraelitische Gebiet. 7. Und nicht mehr zum Jisraelland. 

8. Gegen die Echtheit desselben. 9. Wenn die Unterschriften der Zeugen als echt festgestellt wer- 

den, so ist er trotz der Anfechtung gütig. 10. Muss der Zeuge bekunden, dass der Scheidebrief vor 

ihm geschrieben u. unterzeichnet worden sei. 11. Die Leute ausserhalb des Jisraellands, die in der 

Gesetzeskunde nicht bewandert sind. 

40* 
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Git.i 

Fol. 2b—3a_ 

 es“auf ihren Namen erfolgen müsse. Raba ומייייקל ןייוצמ םידע ןיאש יפל רמא אבר* המשל

 -erwiderte: Weil dann'’Zeugen zur Bestäti ימנ יא ירת יב הויתאד^והייניב אכיא והייגיב יאמ

I !גידמ התואב ימג יא לארשי ץראב הנידמל הנידממ gung"'selten sind'’. — Welchen Unterschied 

 gibt es zwischen ihnen?—Ein Unterschied א^ "י^ל רמאד הברלו םיה תנידמב''[

Hol.iob 5 דחא דע הרותבש תוידע לכא יוהד ידימ ירת יעביל besteht zwischen ihnen in dem Fall, wenn 

 ״;'zwei [den Scheidebrief] gebracht haben ןירוסיאב ןמאנ דחא דע ןנירמאד רומיא ןירוםיאב ןמאנ
 oder auch, wenn aus einer Provinz nach אלד ןמוש לש קפס בלח לש קפס הכיתח ןוגכ

 ,einer anderen im Jisraelland''; oder auch תשאד ארוסיא קזחתיאד אבה לבא״ארוסיא קזהתיא ^

 -wenn in derselben Provinz im Uebersee תוחפ הורעבש רבד ןיאו° הורעבש רבד יוה שיא

 land'l — Sollten doch nach Rabba, welcher ייחד° ריאמ יברל וליפאו ןה ןיאיקב בור םינשמ !0’^

 sagt, weil sie nicht wissen, dass es auf ’'אוה ןנברו ירימנ רמנימ יניידד׳^רפס םתס אטועימל

 -ihren Namen erfolgen müsse, zwei erfor יאה'ןנבר הב וליקא אנוגיע םושמ° אבהו ךורצאד'״

 -derlich sein, wie bei allen anderen Zeu אל ירת היל תכרצמ יאד אוה ארמוחי״אוה אלוק

 genaussagen in der Gesetzlehre!? — Bei רערעמו״לעב יתא דח היל ליספו רערעמ לעב יתא

 rituellen Angelegenheiten ist ein einzelner יבר הל ונתונ המכ ינפב״רמ רמאד ןויכ היל ליפפו !5"®■''

 Zeuge glaubwürdig. — Aber ein einzelner רמא דחו םינש ינפב רמא דח אנינח יברו ןנחוי

 Zeuge ist ja bei rituellen Angelegenheiten יעורואל'\רא אלו קייד קדימ ארקיעמ השלש ינפב

 nur dann glaubwürdig, wenn das Verbot ומייקל ןייוצמ םידע ןיאש יפל רמאד אברלו׳״הישפנ

 nicht festgestellt ist, wenn es beispielsweise ע° אמלעד תורטש םויקא הוהד ידימ ירת יעביל^

M 11 II ירתב M 10 || והויתאד B 9 j| 4 ו- m 8 zweifelhaft ist, ob es ein Stück Talg oder 
 ein Stück Fett'Var, hierbei aber ist ja das אל אהד || M 12 + ׳תיירואד M 13 |j טועימל 11 14

 M Verbot des Fheweibs“festgestellt, somit ist — ד || M 15 םושמו ךירצאד רומגאד M 16 II ־4
 inzestuöse“'Angelegenheit, und ן יאה| M 17 — ו || M 18 — ל || 19 (P הברלו).

bei einer inzestuösen Angelegenheit sind wenigstens zwei [Zeugen] erforderlich!? — 

Die meisten wissen es”. Und selbst nach R. Meir, der die Minderheit berücksichtigt, 

[ist zu erklären,] dies ist nur eine rabbanitische Bestimmung, da die Gerichtsschrei- 

ber kundig sind, und hierbei haben es die Rabbanan wegen der VerlassenheiUerleich- 

tert. — Ist dies denn eine Erleichterung, dies ist ja eine Erschwerung: wenn zwei 

erforderlich wären, so könnte der Ehemann ihn nicht anfechten und ungiltig ma- 

dien, da aber nur einer erforderlich ist, so kann der Ehemann ihn anfechten und un- 

gütig machen!? — Da der Meister gesagt hat, dass R. Johanan und R. Hanina [dar- 

über streiten], vor wieviel Personen er ihn'ühr überreiche, wie einer sagt, vor zwei, und 

wie einer sagt, vor drei, so merkt er“’sich dies, und [der Ehemann] macht sich nicht 

suspekt“״. ■— Sollten doch nach Raba, welcher sagt, weil dann Zeugen zur Bestäti- 

Git.2l> 

Hol.lO» 

12. Das Schreiben des Scheidebriefs. 13. Wenn der Scheidebrief aus dein Ausland kommt. 

14. Die bei einer etwaigen Anfechtung seitens des Ehemanns erforderlich sind. 15. Der Ueber- 

bringer hat daher zu bekunden, dass der Scheidebrief in seiner Gegenwart auf den Namen der Geschie- 

denen erfolgt ist. 16. Er kann wol auf einen anderen Namen geschrieben sein, jedoch ist eine 

Anfechtung seitens des Ehemanns nicht zu berücksichtigen, da die Ueberbringer zugleich als Zeugen für 

die Bestätigung gelten. 17. Nach Rabba ist dann nichts zu berücksichtigen, wol aber nach Raba. 

18. In diesem Fall ist nur die Begründung Rabbas stichhaltig. 19. Das die betreffende Person 

gegessen hat; es ist somit zweifelhaft, ob ein Verbot überhaupt vorliegt. 20. Verheiratet u. somit 

jedem anderen verboten war sie sicher, nur ist die Aufhebung dieses Verbots zweifelhaft. 21. Ich ge- 

brauche diesen Ausdruck als Uebersetzung des W.s הורע, worunter jeder verbotene Beischlaf verstanden wird. 

22. Dass es auf den richtigen Namen erfolgen müsse, somit ist auch einer glaubwürdig. 23. Damit 

der P'rau die Heirat erlaubt sei. 24. Der Ueberbringer den Scheidebrief. 25. Beim Empfang des 

Scheidebriefs, da er weiss, dass man ihn bei der Uebergabe ausfragen wird. 26. Er fürchtet sich vor 

einer unberechtigten Anfechtung, da der Zeuge weiss, dass die Scheidung mit seiner Einwilligung erfolgt ist. 
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gung selten sind, zwei erforderlich sein, wie ןמאנ דחא דע קיירמאד רמיא ]־ירוסיאב ןמאנ דחא 

dies“ auch sonst bei Bestätigung von Urkun- ןמוש לש קפס בלח לש קפס חכיתח ןונב ןירוסיאב 

den der Fall ist!? — Bei rituellen Ange- ארוסיא קזחתיא” אכח לבא ארוסיא קזחתיא אלד 

legenheiten ist ein einzelner Zeuge glaub- חורעבש רבד ןיאו° חורעבש רבד יוח שיא תשאד־׳^ייט״י^יי 
würdig. — Aber ein einzelner Zeuge ist ja 5 אל ימנ תורטש םויקבד״ אוח ןידב םינשמ תוחפ 

bei rituellen Angelegenheiten nur dann םימותחח םידע״שיקל שיר רמאד שיקל שירדב יעביל ׳'־י’s" 

glaubwürdig, wenn das Verbot nicht fest- ןיד תיבב ןתחע הרקחנש ימב ושענ רטשה לע 

gestellt ist, wenn es beispielsweise zweifei- הב וליקא אנטיע םושמ אבהו ךורצאד אוה ןנברו 

haft ist, ob es ein Stück Talg oder ein היל תברצמ״יאד אוה ארמוח אוה אלוק יאה ןנבר 
Stück Fett war, hierbei aber ist ja das Ver-10 לעב יתא דח^דיל ליספו רערעמ לעב יתא אל ירת 

bot des Eheweibs festgestellt, somit ist ונתמ המכ ינפב רמ“'רמאד ןויכ היל ליספו רערעמ׳י 

dies eine inzestuöse Angelegenheit, und bei דהו םינש ינפב רמא דח אנינח יברו ןנחוי יבר הל 

einer inzestuösen Angelegenheit sind we- יתא אלו קייד קדימ ארקיעמ השלש ינפב רמא 

nigstens zwei [Zeugen] erforderlich!? — Ei- הברכ רמא אל אמעט יאמ אברו הישפנ יעורואל■* 

gentlich sollte dies auch sonst bei Bestäti-15 םתחנ ינפב’ המשל בתבנ ינפב ינתק ימ ךל רמא 

gung von Urkunden nicht erforderlich sein, תשפמ יאד אלא“’יכה ינתילד אוה ןידב הברו המשל 
 הייזגמל יתא ימנ אתשה הייזנמל יתא ארוביד היל“'
 יאמ הברו זיאנ“’אל יתרתמ אדח זיאנ“’תלתמ אדח

 ינפב ינתמ ןכ םא ךל רמא אברכ רמא אל אמעט

wegen einer Eehre des Res-Laqis, denn 

Res-Eaqis sagte, dass, wenn Zeugen auf 

der Urkunde unterzeichnet sind, dies ebenso 

 p םאד אלא“'יכה ינתילד אוה ןידב אברו המשל

 דחא דעב אמלעד’“תורטש םויקב יפולחיאל יתא“®"■'®'’

20 f M- ד I 
M — היל.״דח II 

M 27 11 יאו M 

30 P אמלעב. 

21 M 22 םויקד M 23 הל ןניכרצמ II 

24 B + 25 11 ו M — 26 11 רמ 

 11 םאו M 29 |[ זייג M 28 || היל —

sei, als würde ihr Zeugnis vor Gericht ge- 20 ןניעב הנימ עמש יל המל בתכנ ינפב אל ותו םתחנ 

prüft worden sein, nur haben die Rabba- 

nan dies bestimmt, hierbei aber haben es 

die Rabbanan wegen der Verlassenheit er- 

leichtert. — Ist dies denn eine Erleichte- 

rung, dies ist ja eine Erschwerung: wenn 

zwei erforderlich wären, so könnte der Ehe- 

mann ihn nicht anfechten und ungiltig machen, da aber nur einer erforderlich ist, 

so kann der Ehemann ihn anfechten und ungiltig machen!? •— Da der Meister ge- 

sagt hat, dass R. Johanan und R. Hanina [darüber streiten], vor wievigl Personen er 

ihn ihr übergebe, wie einer sagt, vor zwei, und wie einer sagt, vor drei, so merkt er 

sich dies, und [der Ehemann] macht sich nicht suspekt. — Weshalb erklärt Raba nicht 

wie Rabba? — Er kann dir erwidern: heisst es denn: er ist vor mir auf ihren Namen 

geschrieben und vor mir auf ihren Namen unterzeichnet worden“'!? — Und Rabba!? 

— Eigentlich sollte es so heissen, nur könnte er, wenn man ihm viele Worte auferle- 

gen würde, diese kürzen“’. — Auch jetzt kann er sie ja kürzen!? — Eines von dreien“' 

könnte er fortlassen, eines von zweien lässt er nicht fort’“. •— Weshalb erklärt Rabba 

nicht wie Raba? — Er kann dir erwidern: wenn dem so”wäre, so sollte er doch leh- 

ren: er ist vor mir unterzeichnet worden, und nichts weiter, wenn es aber auch heisst: 

vor mir geschrieben, so ist hieraus zu entnehmen, dass es auf ihren Namen erfolgen 

müsse’“. — Und Raba!? — Eigentlich sollte es so heissen, nur könnte man damit die 

Bestätigung anderer Urkunden verwechseln, dass es durch einen Zeugen erfolgen kön- 

26. Die Bestätigung der Unterschriften durch 2 Zeugen, da eine Fälschung möglich ist. 27. Die 

Begründung Rabhas wird bei dieser Bekundung gar nicht berührt. 28. Nicht alles wiedergeben; durch 

irgend eine Aenderung könnte die Scheidung ungiltig werden; cf. S. 373 Z. 1529. Im Text hat die Bekun- 

düng in dieser Fassung 3 Worte. 30. Die F'rage, ob der Scheidebrief auf den Namen der betreffen- 

den Frau geschrieben worden ist, wird dann an den Ueberbringer besonders gerichtet. 31. Dass dies 

zur Bestätigung der Unterschrift erfolge. 32. Dh. die Bekundung hatdeshalb zu erfolgen, damit dies 

festgestellt werde. 
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 ne“. — Ijnd isT'jT nIcM השא םתה ינפב אכה ןניעדי^‘םתה ־ימד ימ הברו

 ,“gleich; sonst [sagen sie“]: wir kennen sie אל רבד ל^ב םתה אנמיהמ השא. אבה אנמיהמ אל

 hierbei aber [sagt er]: vor mir; sonst ist ein וטא ךל רמא אברו ןמיהמ רבד ל^?ב אבה ןמיהמ

 Weib nicht glaubwürdig, hierbei aber ist “ירמא“יכד ןויכוי^נמיהמ אל ימ ןניעדי“ירמא יכ אבה

 -ein Weib^^glaubwürdig; sonst ist der Betei אמל^ד“תורטש םויקב יפולהיאל יתא ינמיהמ“ןני^די“ 3

 -iigte“nicht glaubwürdig, hierbei ist der Be המשל ןיאיקב ןיאש יפל רמאד הברלו’* זדחא דעב

(:oi'.b המיתח״ יעבו המשל הביתכ יעבד אנת יאה ןאמ° teiiigte glaubwürdig’’. — Und Raba!? — 

 Er kann dir erwidern: sind sie etwa hierbei ןנתד יעב אל הביתכ יעב המיתח ריאמ יבר יא המשל

ßi,21b^קרקל רבוחמה לע”ובתכ עקרקל רבוחמב ןיבתוכ ןיא״ nicht glaubwürdig, wenn sie sagen: wir 

 ,kennen sie“!? Da sie nun glaubwürdig sind הביתכ רזעלא יבר יא’ רשכ הל ונתנו ומתח’ ושלת >0

 wenn sie sagen, sie kennen sie, so könnte רזעלא יבר םלועל אמית יכו יעב אל המיתח יעב

 -man damit die Bestätigung anderer Urkun אתיירואדמ המשל המיתח רזעלא יבר יעב אל יכו איה

 -den verwechseln, dass es durch einen Zeu ”אלו ןנברד ןילוספ ןיטינ השלש אהו יעב ןנברדמ

 .gen erfolgen könne ןיטינ השלש ןנתד המשל המיתח רזעלא יבר יעב

 Wer ist nach Rabba, der erklärt, weil ןיאו ודי בתכב בתכ רשכ דלוה תאשנ“םאו ןילוספ !5

 sie nicht wissen, dass es auf ihren Namen ןמז וב שי ןמז וב ןיאו םידע וילע שי םידע וילע

 -erfolgen müsse, der Autor, der des Schrei ןילוספ ןיטיג השלש ולא ירה דחא דע אלא ובךיאו

 bens auf ihren Namen und der Unterschrift יפ לע ףא רמוא רזעלא יבר רשכ דלוה תאשנ”םאו

 ,auf ihren Namen benötigt? Wenn R. Meir רשכ םידע ינפב הל ונתנש אלא םידע וילע ןיאש

 so benötigt er ja nur der UnterschrifUund לע םימתוח םידעהךיאש םידבעושמ םיסכנמ הבוגו 20

P 34 II ק + M 33 jj אכה — M 32 [| ונעדי M 31 nicht des Schreibens, denn es wird gelehrt, 
— M 37 II ו — p 36 II ׳לעב M 35 || אל ימ + dass man [den Scheidebrief] nicht auf et- 
40 II תסינ BM 39 || אה + M 38 [| ׳רקל ׳חמה לע was, das am Boden haftet, schreiben dürfe, 

 -M wenn man ihn auf etwas, das am Bo ול M 41 II — ה.

den haftet, geschrieben, abgetrennt und ihn unterzeichnet hat, er gütig seü״, und 

wenn R. EleäzaE', so benötigt er ja nur des Schreibens und nicht der Unterschrift!? 

Wolltest du sagen, tatsächlich sei es R. Eleäzar, und nach ihm sei die Unterschrift 

auf ihren Namen nur nach der Gesetzlehre nicht erforderlich, wol aber rabbanitisch, so 

ist ja nach R. Eleäzar bei den drei rabbanitisch ungiltigen Scheidebriefen’'eine Un- 

terschrift auf den richtigen Namen nicht erforderlich“!? Es wird nämlich gelehrt: Drei 

Scheidebriefe sind ungiltig, hat sie aber geheiratet, so ist das Kind ehelich: wenn 

er von seiner“Hand geschrieben ist und keine Zeugenunterschriften hat, wenn er Zeu- 

genunterschriften hat, aber kein Datum angegeben ist, wenn ein Datum angegeben, 

aber nur ein Zeuge unterschrieben ist; diese drei Scheidebriefe sind ungiltig, falls sie 

aber geheiratet hat, ist das Kind ehelich. R. Eleäzar sagte: Auch wenn er keine Zeu- 

genunterschriften hat, er ihn ihr aber vor Zeugen gegeben hat, ist er gütig, und sie 

kann [damit ihre Eheverschreibung] von verkauften Gütern einfordern, denn die Un- 

terschrift der Zeugen auf einer Urkunde“ist nur eine vorsorgende Institution”. Wolltest 

33. Der Ueberbringer hat daher auch seine Anwesenheit beim Schreiben zu bekunden, damit jeder 

Zuschauende wisse, dass dies nur von Scheidebriefen gelte. 34. Die Zeugen, die die Unterschrift 

einer Urkunde bestätigen. 35. Die Unterschrift. 36. Das ebenfalls zur Ueberbringung eines 

Scheidebriefs zulässig ist. 37. Der die Urkunde präsentirt. 38. Auch die Geschiedene selbst 

kann ihren Scheidebrief überbringen, wenn beispielsweise der Uhemann zu ihr gesagt hat, dass die Schei- 

düng dann erfolgen möge, wenn sie den Scheidebrief dem Gericht vorlegt. 39. Auf den Namen der 

Geschiedenen. 40. Demnach braucht nur die Unterschrift auf zulässige Weise zu erfolgen. 41. 

Nach dem ein Scheidebrief ohne Zeugenunterschrift nach der Gesetzlehre tauglich ist. 42. Zu wel- 

chen auch einer ohne Zeugenunterschrift gehört. 43. Nicht einmal rabbanitisch. 44. Des 

Ehemanns. 45. So rieht, nach Cod. M. 46. Weil die Tatzeugen sterben könnten. Wenn nach 
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 איה ריאמ יבר אלאו*'םלועה ןוקית ינפמ אלא טגה"
 אתיירואדמ המשל הביתכ ריאמ יבר יעב אל יכו
 יבר היה רמוא ןמחנ בר רמא אהו° יעב ןנברדמ” 0;|.'|3־26ל
4.foi רשכ הל ונתנו ומתה°”הפשאב ואצמ וליפא ריאמ 
 יכה יא הל ןנינתמ אק אתיירואדמ ןנא״אמית יכו
 אלא היל יעבימ הרות רבד ריאמ יבר היה רמוא
 רזעלא יבר יעב אל יכו איה רזעלא יבר םלועל
 םידע אכיאד אכיה ללב םידע אכילד אכיה״המיתה
 וכותמ ףייוזמב רזעלא יבר הדומ אבא יבר רמאד° יעב 0M70־
 איה הדוהי יבר ינמ אה רמא ישא בר לוספ אוהש ®’"’י
 ותמיתהו ותביתכ אהתש דע לסופ״הדוהי יבר“ ןנתד
 יברכ הל ןנימקומ אל אמעט יאמ ארקיעמו שולתב
 יבר ןיתינתמ םתםד° ריאמ יברא" ןנירדהמ הדוהי
 אתכליה ןל אמייקד“ רזעלא יברא" ןנירדהמ ריאמ ®׳י• ««י
 איבמה ףא רמוא לאילמג ןבר ןנת”:ןיטיגב היתווכ
 רפכמ וליפא'°רמוא רזעילא״יבר רגחה ןמו םקרה ןמ
 ץראל תוכומסה תורייעב ייבא רמאו דולל םידולי‘
 רמאו ןניקסע לארשי ץרא םוהתב תועלבומו לארשי
 יוהו ארתא אוהה יל יזה ידידל הנה רב רב הבר
 ינה רבס אמק אנתד ללכמ” אתידבמופל יבוכ יבמב
 ןיאש יפל רבס רמד ינלפימק אהב ואל יאמ ךירצ״אל
 םידע ןיאש יפל רבס רמו ירימג ינהו המשל”ןיאיקב
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du sagen, tatsächlich sei es R. Meir, und 

nach ihm sei das Schreiben auf ihren Na- 

men nur nach der Gesetzlehre nicht er- 

forderlich, wol aber rabbanitisch, so sagte 

ja R. Nahman, R. Meir sei der Ansicht, J 

dass, selbst wenn er [einen Scheidebrief] 

auf dem Misthaufen gefunden, ihn unter- 

zeichnet und ihr gegeben hat, er gütig 

sei!? Wolltest du erwidern, nur nach der 

Gesetzlehre״, so sollte es heissen: R. Meir 1 

sei der Ansicht, nach der Gesetzlehre”!? — 

Vielmehr, tatsächlich ist es R. Eleäzar, und 

nur in dem Fall, wenn keine Zeugen un- 

terzeichnet sind, ist nach ihm eine Unter- 

Schrift auf ihren Namen״nicht erforderlich, 1 

wenn aber Zeugen unterzeichnet sind, so 

ist dies erforderlich, denn R. Abba sagte, 

R. Eleäzar pflichte bei, dass, wenn diese 

falsch״ist, er ungiltig sei. R. Asi erwiderte: 

Es ist R. Jehuda, denn es wird gelehrt: 2 

nach R. Jehuda ist er'°ungiltig, es sei denn, 

dass er beim Schreiben und beim Unter- 

42 M 43 || רטשה j- B- 44 || ו M יכה יא ׳רואדמ |j 

45 M 46 || המשל M 47 11 דע לוספ אוה םלועל ׳וא 

M 48 || ירדא M -|- ומשל י״אבחר אמגש יתיאד ןכרד אלמג 
 II ףא M 50 II ׳עלא MP 49 || ןמיס ׳ימשמ הל ׳א אלו

51 MP ןידול 

 .המשל

52 M 53 ק״תו M יכירצ M 54 

schreiben abgetrennt war. — Weshalb ist 

[die Misnah] nicht von vornherein R. Je- 

huda addizirt worden!? — Wir bestreben 

uns, sie R. Meir zu addiziren, weil eine 

anonyme Misnah auf R. Meir zurückzu- 

führen ist, eben.so R. Eleäzar, weil beim 

[Gesetz von der] Scheidung die Halakha nach ihm zu entscheiden ist. 

Es wird gelehrt: R. Gamaliel sagt, auch wer einen aus Reqem oder Heger bringt; 

R. Eliezer sagt, auch wer einen aus dem Eudim-Dorf nach Eud bringt. Hierzu sag- 

te Abajje, hier werde von den Städten gesprochen, die sich in der Nähe des Jisrael- 

lands befinden, und die in das jisraelländische Gebiet hineinragen”. Ferner sagte Rabba 

b. Bar-Hana, er habe diesen Ort” gesehen, und er gleiche [der Entfernung] von Be- 

Kube”bis Pumbeditha. Demnach ist der erste Autor der Ansicht, bei diesen sei es”nicht 

nötig, somit besteht ihr Streit wahrscheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, 

weil sie nicht wissen, dass es auf ihren Namen erfolgen müsse, und diese" wissen 

dem ersten Autor, da die bereits erfolgte Heirat gütig ist, ein solcher Scheidebrief nur rabbanitisch un- 

gütig ist, so ist er wol nach RE. auch rabbanitisch gütig. 47. Während rabbanitisch ein solcher 

Scheidebrief ungiltig ist. Die nicht übersetzten Worte fehlen in Cod. M. 48. Sei ein solcher 

Scheidebrief gütig, damit man nicht glaube, dass er es auch rabbanitisch sei. 49. Wenn die Unter- 

Schrift durch unzulässige Zeugen od. nicht auf den Namen der Geschiedenen erfolgt ist; der Scheidebrief 

ist nur ganz ohne Unterschrift tauglich, nicht aber, wenn er eine falsche hat. 50. Der auf eine 

am Boden haftende Sache geschriebene Scheidebrief. 51. Und zu diesen nicht gehören, von letz- 

teren spricht RE. 52. Zwischen dem Eudim-Dorf u. Eud. 53. Die Einwohner von Pum- 

beditha scheinen sich mit der Kannenfabrikation befasst zu haben (cf. Bd. vij S. 910 Z. 8), somit dürfte Be- 

Kube ein Ort sein, wo solche Kannen (יכוכ) fabrizirt wurden. 54. Dass der Ueberbringer seine 

Gegenwart bekunde. 55. Die Gemeinden in der Nähe des Jisraellands. 



Fol. 4a—4b ofTTIN ' .. . ^'368 

 es, und einer ist der Ansicht, weil Zeugen ץרתמ הבר אל״יחיכש אל ■ימנ ינהו ומייקל ןייוצמ

 zur Bestätigung selten sind, und auch da הימעטל ץרתמ הבר הימעטל ןירתמ אברו״הימעטל

 sind sie selten** — Nein, Rabba erklärt אהב אבהו*‘המשל ןיאיקב ןיאש יפל אמלע ילובד

 es nach seiner Ansicht, und Raba erklärt רמגימ תוכומסד ןויכ ינה רבס אמק אנת* ינלפימק

 es nach seiner Ansicht. Rabba erklärt es ירימג תועלבומ רמימל לאילמג ןבר אתאו ירימג 5

 ,nach seiner Ansicht; alle sind der Ansicht תועלבומ רמימל רזעילא*'יבר אתאו ירימג אל תוכומס

 -weil sie nicht wissen, dass es auf ihren Na הימעטל ץרתמ אבר*םיה תנידמב קולחת אלש אל“ימנ

 rnen erfolgen müsse, und ihr Streit besteht אנתו ומייקל ןייוצמ םידע ןיאש יפל אמלע ילוכד

 -in folgendem: der erste Autor ist der An אתאו יחיכש חכשימ תוכומסד ןויכ ינה**רבם אמק

 -sicht, die nahen [Orte] wissen es, R. Ga אל תוכומס יחיכש תועלבומ רמימל לאילמג ןבר !0

 -maliel ist der iVnsicht, nur die hineinragen אל“ ימנ תועלבומ רמימל רזעילא**יבר אתאו יחיכש

 den” wissen es, die nahen aber nicht, und וניא םירמוא םימכחו ןנת םיה תנידמב קולחת אלש

 R. Eliezer ist der Ansicht, dies gelte auch איבמה אלא םתחנ ינפבו בתכנ ינפב רמאיש ךירצ

 -von den hineinragenden, um beim Ueber “ךילומ רבס אמק אנתד ללכמ ךילומהו םיה תנידממ

 -Seeland keinen Unterschied zu machen. Ra יפל רבס רמד יגלפימק אהב ואל יאמ ךירצ אל !5

.b ןיאש יפל רבס רמו ירימג ינהו° המשל ןיאיקב ןיאש ba erklärt es nach seiner Ansicht; alle sind 

 der Ansicht, weil Zeugen zur Bestätigung ץרתמ הבר**יחיכש אל ימנ ינהו ומייקל ןייוצמ םידע

 -selten sind, nur ist der erste Autor der An הימעטל ץרתמ הברדדימעטל ץרתמ אברו הימעטל

 -sicht, in den nahen [Orten] sind solche häu תריזגב אבהו המשל ןיאיקב ןיאש יפל אמלע ילוכד

 fig, R. Gamaliel aber ist der Ansicht, nur ןנירזג אל רבס אמק אנתד^ייגלפימק איבמ וטא ךילומ 20

 ,in den hineinragenden sind solche häufig ךילומ ןנירזג ירבס יארתב ןנברו איבמ וטא ךילומ

 nicht aber in den nahen, und R. Eliezer יפל אמלע ילוכד הימעטל ץרתמ אברו איבמ וטא

 ist der Ansicht, dies gelte auch von den ישורפל יארתב ןנברו ומייקל ןייוצמ םידע ןיאש

 -hineinragenden, um beim Ueberseeland kei הנידממ טג איבמה ןנת ותאד אוה אמק אנתד הימעט

 nen Unterschied zu machen. — Es wird ינפבו בתכנ ינפב רמול*^ךירצ םיה תנידמב הנידמל 25

MP 57 II ׳פימק אהב אנהו - M 56 || אל - M 55 gelehrt: Die Weisen sagen, nur wer einen 
M 60 II ׳עלא MP 59 |1 ימנ -f- M 58 || רזעלא aus dem Ueberseeland bringt oder einen 

63 II ׳עטל ׳תמ הבר — M 62 || אל -f M 61 j| טג da hinbringt, müsse sagen: er ist vor mir 

 -M geschrieben und vor mir unterzeichnet wor — ד || M 64 רמאיש.

den. Demnach ist der erste Autor der Ansicht, der Hinbringende brauche es nicht, 

somit besteht ihr Streit wahrscheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, weil sie 

nicht wissen, dass es auf ihren Namen erfolgen müsse, und diese**wissen es, und ei- 

ner ist der Ansicht, weil Zeugen zur Bestätigung selten sind, und auch in diesem 

Fall sind sie selten. — Rabba erklärt es nach seiner Ansicht, und Raba erklärt es 

nach seiner Ansicht. Rabba erklärt es nach seiner Ansicht; alle sind der Ansicht, weil 

sie nicht wissen, dass es auf ihren Namen erfolgen müsse, und sie streiten, ob beim 

Hinbringen das Herbringen zu berücksichtigen sei: der erste Autor ist der Ansicht, 

man berücksichtige nicht beim Hinbringen das Herbringen*®, und die letzten Rabbanan 

sind der Ansicht, man berücksichtige beim Hinbringen das Herbringen. Raba erklärt 

es nach seiner Ansicht; alle sind der Ansicht, weil Zeugen zur Bestätigung selten 

sind, nur erklären die letzten Rabbanan die Worte des ersten Autors . — Es wird ge- 

lehrt: Wer einen aus einer Provinz nach einer anderen im Ueberseeland bringt, muss 

56. Da der Verkehr aus einem Land nach einem anderen schwierig ist. Die Autoren der Misnah 

führen somit denselben Streit wie Rabba u. Raba. 57. In das jisraelländische Gebiet. 58. Die 

Einwohner im Jisraelland, wo der Scheidebrief geschrieben worden ist. 59. Der Hinbringende braucht 

die Bekundung nicht zu machen, da im Jisraelland der Scheidebrief sicher auf den richtigen Namen ge- 

schrieben worden ist. 60. Der ebenfalls dieser Ansicht ist, jed. nur den einen Fall nennt. 
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 ךירצ אל םיה תנידמב הנידמ התואב אה םתהנ
 הנידמ התואב אהייאמית אל אישק תברל אהינ אברל
 הנידמל הנידממ אמיא אלא ךירצ אל םיה תנידמב
 איבמה הל ינתק אידהב אה ךירצ אל לארשי ןיראב

 i ינפבו בתכנ ינפב רמול ךירצ וניא לארשי ןיראב טנ
 לבא דבעיד ילימ ינה אנימא הוה איההמ יא םתחנ
 יכה הל ביתומד אביאו ןל עמשמ אק אלדדליחתכל
 הברל ךירצ אל לארשי ןיראב הנידמל הנידממ אה
 ן*ראב הנידמל הנידממ אמית אל אישק אברל אהינ

 0 הנידמ התואב אהי'אמיא אלא ךירצ אל לארשי
 ןחאב הנידמל הנידממ לבא ךירצ אלייםיה תנידמב
 הנידמל הנידממ''איבמה ינתיל ךירצ יאמ לארשי
 אל ימנ“ לארשי ן*ראב הנידמל הנידממ םלועל םתס
 חנית^חיכש הכשימ םילגר ילוע אכיאד ןויבד״ךירצ

 5 שדקמה תיב ןיאש ןמזב םייק שדקמה תיבש ןמזב
 חכשימ יעיבקד יניד” יתב אכיאד ןויכ"יאמ םייק
 וליפא רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר ןנת יהיכש
 התיה תהא ריע קהצי יבר רמאו אינומגהל אינומגהמ
 תוינומגה ינש הב ויהו המש ןויפסעו"לארשי ץראב
 0 אינומגהמ רמול וכרצוה ךכיפל הז לע הז ןידיפקמ ויהש
 היל תיא הבר אישק הברל אחינ אברל אינומגהל
 יב״הויתאד והייניב אכיא והייניב״יאמ אלא אברד
G,t.9a איבמה'ןנת םיה תנידמב״הנידמ התואב ימנ יא ירת 
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sagen: er ist vor mir geschrieben und vor 

mir unterzeichnet worden. Wenn aber in 

derselben Provinz im Ueberseeland, so ist 

dies nicht'nötig. Einleuchtend ist es nach 

Raba, gegen Rabba aber ist dies ja ein Ein- ? 

wand!? — Folgere nicht: in derselben Pro- 

vinz im Ueberseeland ist dies nicht nötig, 

sondern: aus einer Provinz nach einer an- 

deren im Jisraelland ist dies nicht nötig. 

— Dies wird ja ausdrücklich gelehrt: wenn 1 

jemand einen Scheidebrief im Jisraelland 

bringt, so braucht er nicht zu sagen: er ist 

vor mir geschrieben und vor mir unter- 

zeichnet worden!? — Wenn nur diese Lehre 

vorhanden wäre, so könnte man glauben, 1 

dies gelte nur von dem Fall, wenn es be- 

reits erfolgt ist, nicht aber von vornherein, 

so lehrt er uns. Manche lehren diesen Ein- 

wand wie folgt: Aus einer Provinz nach 

einer anderen im Jisraelland ist es nicht 2 

nötig. Einleuchtend ist dies nach Rabba, 

gegen Raba aber ist dies ja ein Einwand!? 

— Folgere nicht: aus einer Provinz nach 

einer anderen im Jisraelland ist dies nicht ןן ^״1, _ ^ 57 ןן m 66 j! אה — M 65 

nötig, sondern: in derselben Provinz im j| רמימל אביא + B 70 1| ה + M 69 ;ן ימנ — M 68 

Ueberseeland ist dies nicht nötig. — Sollte i! תיא -f- M 73 || איססעו M .תויססעו B 72 j] ןיניד B 71 

er doch, wenn dies demnach aus einer Pro- ^ 

vinz nach einer anderen im Jisraelland nötig ist, lehren: wenn jemand [einen Schei- 

debrief] aus einer Provinz nach einer anderen bringt, und nichts weiter!? — Tat- 

sächlich ist es aus einer Provinz nach einer anderen im Jisraelland nicht nötig, denn 

da verkehren Wallfahrer und [Zeugen] sind häufig. — Allerdings zur Zeit, wo der Tem- 

pel besteht, wie ist es aber zur Zeit, wo der Tempel nicht besteht!? — Da perma- 

nente Gerichtshöfe“vorhanden sind, so sind solche häufig. — Es wird gelehrt: R. Si- 

mön b. Gamaliel sagt, auch wenn aus einer Hegemonie nach einer anderen. Hierzu 

sagte R. Ji9haq: Im Jisraelland gab es eine Stadt namens Asasjon, die in zwei Hege- 

monien zerfiel, die es mit einander genau^nahmcn, daher wurde dies von zwei Hege- 

monien bestimmt. Einleuchtend ist dies nach Raba, gegen Rabba aber ist dies ja 

ein Einwand!? — Rabba ist auch der Ansicht Rabas'■*. — Welchen Unterschied gibt 

es demnach zwischen ihnen!? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dem Fall, 

wenn zwei [einen Scheidebrief] gebracht haben", ferner auch hinsichtlich derselben 

Provinz im Ueberseeland“. — Es wird gelehrt: Wenn jemand einen Scheidebrief aus 

61. Obgleich sie nicht wissen, dass das Schreiben auf den Namen der Geschiedenen erfolgen müsse. 

62. An die das Volk oft sich zu wenden hat. 63. Die wol zwei von einander getrennte Verwaltungen 

hatte. 64. Dass, wenn Zeugen selten sind, auch im Jisraelland die Bekundung der Anwesenheit 

erforderlich sei; dagegen aber ist Raba nicht der Ansicht Rabbas, vielmehr ist es nach ihm auch im Aus- 

land bekannt, dass der Scheidebrief auf den Namen der Geschiedenen zu schreiben sei. 65. Aus 

dem Ausland; nach Raba ist die Bekundung nicht nötig, nach Rabba wol. 66. Auch in diesem Fall 

47 Talmud ßd.V 
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 dem Ueberseeland gebracht hat und nicht ינפבו בתכנ ינפב רמול לוכי וניאו םיה תנידממ טנ

Q.^9וימתוחב םייקתי םידע וילע שי םא םתהנ sagen kann: er ist vor mir geschrieben und 

Poi.5 ייותיא רב שרח אמיליא״ רמול לוכי וניא^יאמ° הב vor mir unterzeichnet worden, so ist er, 

G1t.23a ןיןקן {^^ןןך איבהל םירשכ לבה° ןנתהו אוה אטינ wenn Zeugen unterzeichnet sind, durch die 

 -Unterschriften zu bestätigen. Und auf uns ףניקסע יאמב אבה ףםוי בר רמאו״ןטקו הטוש שרחמ 5»•^!

 zu ״re Frage, was unter "nicht sagen kann ינפב רמול קיפסה אלו חקפ אוהט־כ הלי^נתנש ןונב

 verstehen sei, wenn etwa der Fall, wenn er הברל אחינ אברל שרחתנש דע םתחנ ינפבו בתכנ

 -taubstumm ist, so kann ja ein Taubstum ׳ יבה יא ודמלש רחאל״ ןניקסע יאמב אבה אישק

 mer keinen Scheidebrief überbringen, denn יבה יא ולוקלקל רבד רוזחי אמט■' הריזג ימנ לוכי

 -es wird gelehrt, dass jeder zum Ueberbrin אחיכש אלד אתלימ שרחתנו חקפ ימנ לוכי וניא !0

 -gen eines Scheidebriefs zulässig sei, ausge ”"״.28^דשא אהו ןנבר הב רוזנ^יאל אחיבש אלד אתלימו51

Git.23b62b האיבמ המצע השאה° ןנתו אחיכש אלד nommen ein Tauber, ein Blöder und ein 

 Minderjähriger, erwiderte R. Joseph, hier אלש םתחנ ינפבו בתכנ ינפב רמול הכירצשילבלבו

 werde von dem Fall gesprochen, wenn er אוה אינת אמלא ימנ לעב יכה יא תוחילשב קולחת

 ihn ihr gegeben hat, als er noch hörend ינפבו בתכנ ינפב רמול ךירצ ןיא״וטינ איבהש ומצע !5

 war, und bevor er noch sagen konnte: er בתכנ ינפב רמול ךירצ ןנבר רומא“°יאמ אמעט םתחנ

 -ist vor mir geschrieben und vor mir un היל ליספו רערעמ לעב יתא אמלד םתחנ ינפבו

 terzeichnet worden, taubstumm geworden רערעמ אק■ירוערעו הידיב''היל טיקנ טקנימ אתשה

 ist. Finleuchtend ist dies nach Raba, gegen אנוה ברמ לאומש הינימ אעבד עמש את° הילע

 — ?^Rabba ist dies ja aber ein Einwand ונינפב ורמאיש ןיכירצ םיה תנידממ טג ואיבהש םינש 20

 Hier wird von der Zeit gesprochen, nachdem ןיא היל רמא ןיכירצ ןיא וא םתחנ ונינפבו בתכנ

 ׳*'sie es'geiemt haben. — Demnach sollte es ינמיהמ אל ימ השרג ונינפב ורמאי ולא המוךיכירצ
 ?!auch von dem Fall gelten, wenn er es kann רחאל ןניקסע יאמב אבה אישק הברל אחינ אברל

77 II ורזג M 76 || אתלימ לכו M 75 |j nS — M 74 “ ist zu berücksichtigen, es könnte 
M 80 II וניא M 79 11 הכירצ אהתש M 78 jj טג P wieder zu einer Korruption kommen— ״ 

 -Demnach sollte dies auch in dem Fall be - םתחנ...רומא || M 81 .היוליע רערעמ ערע אקו

rücksichtigt werden, wenn er es nicht kann!? — Dass ein Hörender taubstumm wird, ist 

selten, und bei Seltenem haben die Rabbanan dies nicht berücksichtigt. — Auch bei 

einem Weib ist es״ja selten, dennoch wird gelehrt, dass die Frau selbst ihren Schei- 

debrief bringen dürfe, nur müsse sie sagen: er ist vor mir geschrieben und vor mir un- 

terzeichnet worden!? — Um bei der Ueberbringung keinen Unterschied zu machen. 

— Demnach sollte dies auch vom Ehemann gelten, während doch gelehrt wird, dass, 

wenn er selbst seinen Scheidebrief gebracht hat, er nicht zu sagen brauche: er ist vor 

mir geschrieben und vor mir unterzeichnet worden!? — Die Rabbanan bestimmten ja 

deshalb, dass er sagen müsse: er ist vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet 

worden, weil der Ehemann ihn anfechten und ungiltig machen könnte, und wenn 

er selbst ihn in der Hand hält, wieso sollte er ihn anfechten!? — Komm und höre: Se- 

muel fragte R. Hona: Müssen, wenn zwei einen Scheidebrief aus dem Ueberseeland 

bringen, diese sagen: er ist vor uns geschrieben und vor uns unterzeichnet worden, 

oder brauchen sie es nicht? Dieser erwiderte: Sie brauchen es nicht; sind sie denn 

nicht glaubwürdig, wenn sie sagen: er Hess sich in unsrer Gegenwart von ihr schei- 

den!? Einleuchtend ist dies nach Raba, gegen Rabba aber ist dies ja ein Einwand״!? 

— Hier wird von der Zeit gesprochen, nachdem sie es gelernt haben. — Demnach 

ist nur nach Rabba die Bekundung nötig. 67. Die Bestätigung der Unterschriften ist ja belanglos. 

68. Dass es auf den Namen der Geschiedenen erfolgen müsse. 69. Dass die Bekundung der Gegenwart 

unterlassen werden kann. 70. Diese Vorschrift könnte in Vergessenheit geraten. 71. Dass ein 

Weib seinen eignen Scheidebrief überbringt. 72. Nach ihm müssen ja auch zwei dies bekunden. 
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sollte dies auch von einem gelten!? — רבד רוזחי אמש הרזג*'ימנ דחא’'יכה יא ודמלש 

Es ist zu berücksichtigen, es könnte wie- אטיג ותיימד ירת יבי״ימנ ירת יב״יכה יא ולוקלקל 

der zu einer Korruption kommen. — Dem- רוזג’’אל 'אחיכש אלד אתלימו’'אהיכש אלד אתלימ 
nach sollte dies auch bei zweien berück- המצע השאה ןגתו אחיכש אלד השא אהו ןנבר הב 

sichtigt werden!? — Dass zwei einen Schei- 5 לנפב רמול הכירצ המצע איהש״לבלבו הטינ האיבמ 

debrief überbringen, ist selten, und bei יכה יא תוחילשב קולחת אלש םתחנ ינפבו בתכנ 

Seltenem haben die Rabbanan dies nicht וניא וטינ איבהש ומצע אוה אינת אמלא ימנ לעב 

berücksichtigt — Auch bei einem Weib רומאי״יאמ אמעט םתחנ ינפבו בתכנ ינפב רמול”ךירצ 
ist es ja selten, dennoch wird gelehrt, dass לתא אמלד םתחנ ינפבו בתכנ ינפב רמול ךירצ ןנבר 

die Frau selbst ihren Scheidebrief brin-10 היל טיקנ טקנימ אתשה היל ליספו רערעמ לעב 
gen dürfe, nur müsse sie sagen: er ist vor אלבמה עמש את הללע רערעמ אק לרוערעו הלדלב’' 

mir geschrieben und vor mir unterzeichnet בתכנ לנפכ^דל^רמא אלו הל ונתנוייםלה תנלדממ טנ 

worden!? —Um bei der Ueberbringung kei- ואל םאו רשכ ולמתוחב םללקתנ םא םתחנ לנפבו 

nen Unterschied zu machen. — Demnach םתחנ לנפבו בתכנ לנפב רמול וכרצוה אל יוה לוספ 
sollte dies auch vom Ehemann gelten, wäh-15 הברל אחינ אברל הילע לקהל אלא הילע רימחהל 

rend doch gelehrt wird, dass, wenn er selbst תרמאהו ודמלש רחאל ןניקסע יאמב אכה אישק 

seinen Scheidebrief gebracht hat, er nicht יכה יא תסינשכ’'ולוקלקל רבד’° רוזחי אמש הריזג 

zu sagen brauche: er ist vor mir geschrie- רימחהל םתחנ ינפבו בתכנ ינפב רמול וכרצוה אל יוה 
ben und vor mir unterzeichnet worden!? — רימחהל״^אמית יכו רמאק יכה אוה תסינד״סושמ״הילע 
Die Rabbanan bestimmten ja deshalb, dass 20 לנפבו בתכנ ינפב רמול וכרצוה אל יוה •דקפלו הלע 

c01.b יאמ אמעט° הילע לקהל אלא הילע רימחהל םתחנ 
 אל לעב אתשה היל ליספו’'רערעמ לעב יתא אמלד
 יברדייאתנולפב :הלע^רערענו וקינ^יןנא רערעמ אק”

82 MB 83 || דח P — 84 11 הרזג M + 85 11 איה 

M 86 1| ׳ירצ אהתש M 87 || רמואש M ׳רעמ ׳רעקו והיא 
 B 90 II (ונינפב M) 89 || הל — M 88 1| את היולע

 II הילע לקהל אלא + B 92 || ׳אשנשכ M 91 |[ ה

93 M ׳אשנד I 

 M 96 II הילע

94 M אל אה ׳קפלו רימהל M 95 II 

98 M — אק •הלע 
^1 

97 BM םוקינ 

er sagen müsse: er ist vor mir geschrie- 

ben und vor mir unterzeichnet worden, weil 

der Ehemann ihn anfechten und ungil- 

tig machen könnte, und wenn er selbst 

ihn in der Hand hält, wieso sollte er ihn 

anfechten!? — Komm und höre: Wenn je- 

mand einen Scheidebrief aus dem Ueber- 

Seeland gebracht, ihn ihr gegeben, aber 

nicht gesagt hat: er ist vor mir geschrieben 

und vor mir unterzeichnet worden, so ist er, wenn er durch die Unterschriften bestä- 

tigt wird, gütig, wenn aber nicht, ungiltig. Die Benötigung zu sagen: er ist vor mir 

geschrieben und vor mir unterzeichnnet worden, ist nicht für sie erschwerend, sondern 

erleichternd”. Einleuchtend ist dies nach Raba, gegen Rabba aber ist dies ja ein Ein- 

wand^? — Hier wird von der Zeit gesprochen, nachdem sie es gelernt haben. — Du sag- 

test ja aber, es sei zu berücksichtigen, es könnte wieder zu einer Korruption kommen!? 

— Wenn sie bereits geheiratet hat”. — Wieso begründet er demnach: die Benötigung 

zu sagen: er ist vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet worden, ist nicht für 

sie erschwerend, dies erfolgt ja aus dem Grund, weil sie bereits geheiratet hat”!? — 

Er meint es wie folgt: man könnte glauben, es erfolge für sie ersehwerend und er 

entferne sie, so ist die Benötigung zu sagen: er ist vor mir geschrieben und vor 

mir unterzeichnet worden, nicht für sie erschwerend, sondern erleichternd. Dies’‘erfolgt 

aus dem Grund, weil der Ehemann ihn anfechten und ungiltig machen könnte, und 

wenn der Ehemann ihn nicht anficht, wieso sollten wir ihn anfechten”!? 

73. Damit keine Zeugen zur Bestätigung erforderlich seien; wenn aber solche vorhanden sind, so 

braucht er es nicht zu sagen. 74. Wegen dieser Berücksichtigung braucht die Ehe nicht annullirt 

zu werden. 75. Sonst aber nützt die Bestätigung nicht. 76. Die Feststellung der Giltigkeit 

des Scheidebriefs. 77. Und die bereits vollzogene Heirat annnlliren. 

47* 
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Hierüber streiten auch R. Johanan und 
R. Jeliosuä b. Levi; einer sagt, weil sie nicht 
wissen, dass es auf ihren Namen erfolgen 
müsse, und einer sagt, weil Zeugen zur Be- 

 ןיאיקב ןיאש יפל רמא דח יול ןב עשוהי יברו ןנחוי
 ומייקל ןייוצמ מידע ןיאש יפל רמא דהו המשל”
 ןיאש יפל רמאד אוה יול ןב עשוהי יברד םייתסת
 ,stätigung selten sind. Es ist zu beweisen ינפב רמימל אנבירצ היל רמאו'יול ןב עשוהי יברד 5 הימק״אטיג יתייא אבא רב ןועמש יברד המשל זיאיהב
 -dass R. jehosuä b. Levi es ist, welcher er אל תבירצ אל היל רמא אל וא םתחנ ינפבו בתבנ
 -klärt, weil sie nicht wissen, dass es auf ih המשל ןיאיקב ןיאש םינושארה תורודב אלא ורמא
 ren Namen erfolgen müsse. Einst brachte םייתסת אל המשל ןיאיקבד’םינורחאה תורודב“ לבא
 R. Simon b. Abba einen Scheidebrief vor ןנירמא אה דועו אברד היל תיאיהבר אהו ארבסתו
 R. johosuä b. Levi und fragte ihn, ob er אבא רב ןועמש יבר אלא ולוקלקל רבד רוזהי אמש' !0
 sagen müsse: er ist vor mir geschrieben היל בישה אלד אהו הידהב הוה אנירהא שיניא

 und vor mir unterzeichnet worden, oder דנתונ המב ינפב°רמתיא :ןועמש יברדיודובב םושמ^•
 nicht. Dieser erwiderte: Du brauchst es דהו םינש ינפב רמא דה אנינח יברו ןנחוי יבר הל
 nicht; sie sagten es nur für die früheren רמאד אוה ןנחוי יברד םייתסת השלש ינפב רמא
 Generationen, die nicht wussten, dass es הימקל אטיג יתייא אדסה בר רב ןיברד םינש ינפב !5
 auf ihren Namen erfolgen müsse, nicht aber אמיאו ירת יפאב הל בה ליזי היל רמאו'ןנחוי יברד
 gilt dies für die späteren Generationen, die 'אהב אמיל םייתסת םתחנ ינפבו בתבנ ינפב והל
 wissen, dass es auf ihren Namen erfolgen ןיאש יפל רבסק םינש ינפב רמאד ןאמד יגלפימק
 auch Rabbaistja der Ansicht Rabas"!? Ferner ןב עשוהי יברדמ אה\ארבסתו ומייקל ןייוצמ םידע müsse; schliesse hieraus. — Glaubst du", 20 ןיאש יפל רבסק השלש ינפב רמאד ןאמו המשל ןיאיקב
 -sagten wir ja, man berücksichtige, es könn ןיאש יפל'°ןנהוי יבר המשל ןיאייקב ןיאש יפל רמא יול

 ?!”'te wieder zu einer Korruption kommen ינפב ןנחוי יבר רמאק יכיה אכהו״ומייקל ןייוצמ םידע
 Vielmehr war mit R. Simon b. Abba noch אמלע ילוכד אלא אברד היל תיא הבר אה דועו םינש
 -jemand vorhanden, und nur wegen der Be דע השענ חילשב אבהו ומייקל ןייוצמ םידע’“ןניעב
II ׳קבש M 3 || ב - M 2 || ו — M 1 jj ל -f BM 99 deutung R. Simons wird er nicht genannt''. 
j| ש״רד — M 6 jj ׳ריזג -j- M 5 j| אברכ ל״אד M 4 Es wurde gelehrt: Vor wieviel [Perso- 
10 II אה — M 9 II (היל M) 8 II יפאב ׳ילהינ הבה M 7 neu] übergebe er ihn ihr? R. Johanan und 

 ,B Hanina [streiten hierüber]; einer sagt + רמא || M 11 ׳אק יביהו || P 12 — ׳וצמ ׳דע.
vor zwei, und einer sagt, vor drei. Es ist zu beweisen, dass R. Johanan es ist, der 
vor zwei sagt. Einst brachte Rabin b. R. Hisda einen Scheidebrief vor R. Johanan, 
und dieser sprach zu ihm: Geh, gib ihn ihr vor zwei [Personen] und sprich zu ihnen: 
er ist vor mir geschrieben und vor mir unterzeichnet worden; schliesse hieraus. Es 
wäre anzunehmen, dass ihr Streit in folgendem bestehe: derjenige, der vor zwei sagt, 
ist der Ansicht, weil sie nicht wissen, dass es auf ihren Namen erfolgen'“müsse, und 
derjenige, der vor drei sagt, ist der Ansicht, weil Zeugen zur Bestätigung selten sindL 
— Glaubst du? Wenn R. Jehosuä b. Levi”der Ansicht ist, weil sie nicht wissen, dass 
es auf ihren Namen erfolgen müsse, so ist ja R. Johanan der Ansicht, weil Zeugen zur 
Bestätigung selten sind, und hierbei sagt er, vor zwei!? Und ferner ist ja auch Rabba 
der Ansicht Rabas"!? Vielmehr sind alle der Ansicht, es seien Zeugen zur Bestätigung 
erforderlich, und ihr Streit besteht darin, ob der Ueberbringer Zeuge und der Zeuge 

78. Dass dieser Fall so zu nehmen sei, wie er hier mitgeteilt wird. 79. Und selbst nach 

diesem ist eine Bekundung der Gegenwart erforderlich. 80. Die Bekundung ist erforderlich, selbst 

wenn sie wissen, dass der Scheidebrief auf den Namen der Geschiedenen zu schreiben sei. 81. Und 

wenn zwei einen Scheidebrief überbringeu, so ist die Bekundung nicht nötig. 82. Es sind daher 2 

Zeugen erforderlich, dass die bezügliche Bekundung erfolgt ist. 83. Die Bestätigung von Urkunden 

hat vor einem aus 3 Personen bestehenden Gerichtskollegium zu erfolgen; cf. Ket. 21'84 .נ. Wie 

beim vorangehenden Streit festgestellt worden ist. 85. Alle stimmen überein, dass die Seltenheit 

von Zeugen zur Bestätigung berücksichtigt werde, somit sollten hierbei 3 Personen erforderlich sein. 
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 רבסק םינש ינפב רמאד ןאמענלפימק ןייד השענ דעו
 ינפב רמאד ןאמו ןייד השענ דעו" דע השענ הילש"
 ןייד השענ דע ןיאו דע השענ הילש רבסק השלש
 אבה אלא ןייד השענ דעד ןנברדב ןל אמייק אהו''

Richter sein könne. Derjenige, der vor zwei 
sagt, ist der Ansicht, der Ueberbringer kön- 
ne Zeuge und der Zeuge könne Richter“ 
sein, und derjenige, der vor drei sagt, ist 
der Ansicht, der Ueberbringer könne wol 5 איבהל הרישב השאד ןויכ רבס רמד״ינלפימ־ אהב 
Zeuge, nicht aber der Zeuge Richter sein. הלע יכמסו אתתיא" היל אתיימד''ןינמז טגה האי’ 
— Wir wissen ja aber, dass bei rabbani- היתווכ אינת הלע׳ייבמס אלו יעדי עדימ השא ךדיאו 
tischen Bestimmungen der Zeuge Richter אלו הל ונתנו‘ םיה תנידממ טנ איבמה° ןנהוי יברד 
sein könne!? — Vielmehr, hierbei besteht רזממ דלוהו איצוי םתהנ ינפבו בתכנ ינפב הליירמא 
ihr Streit in folgendem: einer ist der An-10 רזממ דלוה ןיא םירמוא םימכחו ריאמ יבר ירבד 
sicht, da ein Weib zur Ueberbringung ei- ינפב הל וננתיוי^רוזחיו הנמיה ונלטי השעי דציכ”‘* 
nes Scheidebriefs zulässig ist, so könnte ריאמ יברו םתהנ ינפבו בתכנ ינפכ‘“ רמאיו םינש 
es Vorkommen, dass, wenn ein Weib den דלוהו איצוי םתהנ ינפבו בתכנ ינפב“רמא אלד םושמ 
Scheidebrief überbringt, man sich auf die- אנונמה בר רמאד° הימעטל ריאמ יבר“ ןיא רזממ 
ses verlassen'Vürde, und der andere ist der 15 הנשמה לכ ריאמ יבר היה רמוא אלועד הימשמ 
Ansicht, von einem Weib weiss man es, :רזממ דלוהו איצוי‘* ןיטינב םימכח ועבטש עבטממ 
und man verlässt sich auf dieses nicht. Es יחא יברד הימקל אתא אטינ ייותאל יעב אידה רב 
gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. לע דומעל התא ךירצ היל רמא יטיגא הנוממ הוהד 
Johanan: Wenn jemand einen Scheidebrief יסא יברו ימא יברד‘'הימקל אתא תואו תוא לכ 
aus dem Ueberseeland gebracht, ihn ihr 20 ארמוחל דיבעא‘* אמית יכו תבירצ אל היל ירמא 
übergeben und nicht gesagt hat: er ist vor הבר :םינושארה ןיטינ לע זעל איצומ התא אצמנ‘" 
mir geschrieben und vor mir unterzeich- אגלפו‘^דימק בתכיא אנלפ׳׳אטיג יתייא הנח רב רב 
net worden, so entferne er sie und das רמא רזעלא יברד הימקל אתא הימק בתכיא אל 
Kind“ ist ein Bastard — Worte R. Meirs. 
Die Weisen sagen, das Kind sei kein Ba- 
stard; er verfahre vielmehr wie folgt: er 
nehme ihn ihr ab und gebe ihn ihr wie- 
derum vor zwei [Personen] und spreche: er 
ist vor mir gesehrieben und vor mir unter- 
zeichnet worden. •— Sollte sie denn, weil er nicht gesagt hat: er ist vor mir geschrie- 
ben und vor mir unterzeichnet worden, naeh R. Meir entfernt werden und das Kind 
ein Bastard sein!? — Freilich, R. Meir vertritt hierbei seine Ansicht; R. Hamnuna 
sagte nämlich im Namen Ülas, R. Meir sei der Ansicht, dass, wenn jemand vom Ge- 
präge, das die Weisen bei der Scheidung geprägt haben, abweicht, [das Weib] entfernt 
werde und das Kind ein Bastard sei. 

Bar-Hedja wollte einen Scheidebrief überbringen und kam dieserhalb zu R. Ahi, 
der über Scheideangelegenheiten gesetzt war. Da sprach er zu ihm: Du musst bei je- 
dem Buchstaben zugegen sein. Als er hierauf zu R. Ami und R. Asi kam, sprachen 
sie zu ihm: Du brauchst dies nicht*’. Wenn du aber sagst, du willst erschwerend ver- 
fahren, so machst du frühere Scheidebriefe’“suspekt’‘. 

Einst überbrachte Rabba b. Bar-Hana einen Scheidebrief, der zur Hälfte vor ihm 
geschrieben worden war und zur Hälfte nicht vor ihm geschrieben worden war. Da 
kam er zu R. Eleäzar, und dieser sprach zu ihm: Selbst wenn nur eine Zeile auf 

86. Der Ueberbringer zählt mit, so dass sie zusammen ein Gerichtskollegium bilden. 87. Dh. 

es als 3. Person zur Bildung eines Gerichtskollegiums mitrechnen. 88. Aus der auf Grund eines 

solchen Scheidebriefs erfolgten Ehe. 89. Es genügt die Anwesenheit beim Schreiben einer Zeile. 

90. Bei denen nicht so verfahren worden ist. 91. Man würde glauben, sie seien untauglich. 

11 M -)- 11 אתיירואדב ם״,ד ןייד השענ דע ןיאד ןל אמייק אהו 

12 M — 13 || ד M — 14 || ג״הא M 15 איתמד II 

M 16 || הוליע ינמסו יהיא M — הלע P 17 II — 18 הל II 

M + 19 || ׳לא M והנתיו f- P 20 II- הל M 21 II + הל II 

22 M -|- 23 || ו M — 24 || ו איצוי P 25 ברו ימא ברד II 

M 26 || ׳בענ M 27 || התא ך״א M 28 || ׳יגלפד M ׳יגלפו. 
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G1t.16a המשל תחא הטיש אלא וב בתכ° אל וליפא היל ihren Namen geschrieben worden ist, ist 
F01.6 אסומלוק ןק וליפא ’רמא ישא בר ךירצ וניא בוש weiter nichts nötig. R. Asi sagte: Selbst 

 wenn er nur das Geräusch’‘der Feder oder טנ איבמה ישא ברד היתווב אינת אתלינמ ןקו
 -der Pergamentrolle [gehört] hat. Ueberein אוה היייל^ב רפוסו תיבב אוה וליפא םיה תנידממ
 stimmend mit R. Asi wird gelehrt: Wenn ולוכ םויה לכ אצויו סנכנ וליפא״תיבב רפוסו היילעב 5
 -jemand einen Scheidebrief aus dem Ueber היל יזח אק אל אה היילעב רפוסו תיבב אוה^°רשכ
 Seeland gebracht hat, so ist er, selbst wenn רמא :אתליגמ ןקו אסומלוק ןק עמשד^יןונב ואל אלא
 im Erdgeschoss und der [der Ueberbringer] אמיליא ןאמ רשכ ולוכ םויה לכ אצויו םנכנ וליפא רמ
 Schreiber im Söller oder er im Söller und היל יזח אלד היילעב רפוסו תיבב אוה אתשה חילש
 -der Schreiber im Erdgeschoss sich befun אטישפ רפוס אלא״איעבימ אצויו סנכנ רשכ תרמא !0
 den hat, und selbst wenn er da’^den ganzen "^שיניא אמיתד והמ אתאו אקושיל קפנד אכירצ אל
 d^ag ein- und ausging, gütig. Wenn er im רמתיא“זןל עמשמ אק היל רמאו היחכשא אנירחא
 Erdgeschoss und der Schreiber im Söller רמא לאומשו ןיטינל לארשי ןחאכ רמא בר לבב
 -sich befunden hat, sah er ihn ja nicht!? Wahr ןיאש יפל רבס רמד ינלפימק אהב אמיל ץראל ץוחכ
 scheinlich wol, wenn er das Geräusch der םידע ןיאש יפל רבס רמו ירימנ ינהו המשל ןיאיקב !5
 .P'eder oder der Pergamentrolle gehört hat הבר אהי״״ארבסתו יחיבש אל ימנ ינהו ומייקל ןייוצמ
 Der Meister sagte: Und selbst wenn בר״ומייקלףניעב אמלע ילובד אלא אברד״היל תיא
 ,er da den ganzen Tag ein- und ausging לאומשו יחיכש הכשימ אתביתמ אכיאד ןויכ רבס
 -gütig. Wer, wollte man sagen, der Ueber יבר^יירמא ימנ רמתיא ידירט והייסריגב אתביתמ רבס
 bringer, so ist ja [der Scheidebrief], wenn לארשי ץראכ לבבב ונימצע ונישיע^^אנוה בר רמא אבא 20

Bq.Boa •,^ר הימרי יבר’’ ביתמ לבבל בר אתא יבמ° ןיטינל er, wie du sagst, gütig ist, falls er im Erd- 
 ןולקשאמ חרזמב םקרו חרזמל םקרמ רמוא הדוהי
 ”אהו ןופצכ וכעו ןופצל וכעמ םורדכ ןולקשאו םורדל

geschoss und der Schreiber im Söller sich 
befunden hat, wo er ihn nicht sah, es um 
so mehr, wenn er da ein- und ausging, und 
wenn der Schreiber, so ist es ja selbstver- 
ständlich”!? — In dem Fall, wenn [der 
Schreiber] auf die Strasse hinausgegangen 
und zurückgekehrt ist; man könnte glau- 

29 M — ׳יפא. V לקו ׳לוק לק עמש ׳יפא M 30 II — אוה... 

 אצויו סנכנד םושמ -j- B 32 || עמשד — M 31 || היילעב
 M 35 II אברכ M 34 || ׳תיא — M 33 11 הינילספנ

-f- 36 || ץיוצמ םידע M בר רב הבר M 37 II -|- רמא 
 .(׳שאו ׳רדל — M) 39 || בר M 38 || בר

ben, jemand anders habe ihn getroffen und dazu’^beauftragt, so lehrt er uns. 
Es wurde gelehrt: Babylonien gleicht hinsichtlich der Scheidebriefe, wie Rabh 

sagt, dem Jisraelland, und wie Seniuel sagt, dem Ausland. Es wäre anzunehmen, dass 
ihr Streit in folgendem bestehe: einer ist der Ansicht, weil sie nicht wissen, dass es 
auf ihren Namen erfolgen müsse, und da wissen sie es wol, und einer ist der Ansicht, 
weil Zeugen zur Bestätigung selten sind, und auch da sind solche selten. — Glaubst 
du, auch Rabba ist ja der Ansicht Rabas”!? Vielmehr sind alle der Ansicht, dass [Zeu- 
gen] zur Bestätigung erforderlich seien, nur ist Rabh der Ansicht, dass da wegen der 
Eehrhäuser’’solche häufig sind, während Semuel der Ansicht ist, in den Eehrhäusern 
seien sie mit ihrem Studium beschäftigt. Es wurde auch gelehrt: R. Abba sagte im 
Namen R. Honas: Seitdem Rabh nach Babylonien gekommen ist, betrachten wir Baby- 
lonien wie das Jisraelland hinsichtlich der Scheidebriefe. R. Jirmeja wandte ein: R. Je- 
huda sagte: Von Reqem ab nach Osten, Reqem aber gehört zum Osten; von Asqelon ab 
nach Süden, Asqelon aber gehört zum Süden; von Äkko ab nach Norden, Äkko aber ge- 

91. Nach R§J. ist ןק eine Nachahmung des Geräusches beim Schreiben; manche Codices haben לק. 

92. Im Raum, in dem der Scheidebrief geschrieben worden ist. 93. Durch die Unterbrechung beim 

Schreiben kann er ja nicht ungiltig werden. 94. Für ihn einen Scheidebrief zu schreiben. 95. 

Nach aller Ansicht wird die Seltenheit der Zeugen berücksichtigt. 96. Die hin und her ziehenden 

Schüler halten den Verkehr aufrecht. 
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hört zum Norden. Babylonien liegt ja nörd- ׳ה רמאיו״ ביתכד אמייק לארשי ןחאד הנופצל״דבב 
lieh vom jisraelland, wie es heisst:’W0f der טע רמוא ריאמ יבר ןנתו הערה התפת ןופצמ ילא 
Herr sprach zu mir: z>on Norden her wird אלא רמאק אל ריאמ יבר וליפאו ןיטיגל לארשי ]יראכ 
das Unheilatisbrechen'dNo.xn&r ביתומ אוה אל אקהרמד לבב לבא אברקמד ובעב 
R. Mefr sagt, Äkko gelte hinsichtlich der 5 לבב איה קיה דע :לבבמ רבל הל קרפמ אוהו הל 
Scheidebriefe als Jisraelland, und R. Mefr ןיטינל תקולהמ ךכ ןיבהויל תקולהמכ אפפ בר רמא״ 
sagt es nur von Äkko, das diesem nahe ist, ירבד ]יטיגל לבא ןיסחויל תקולחמ רמא ףסוי ברו 
nicht aber von Babylonien, das ihm fern ךירצמ אדסח בר ארשיגד אניינת אברא דע לכה 
ist!? Er richtete diesen Einwand, und er ןופסיטקאל״רישדרא יבמו רישדרא יבל ןופסיטקאמ״ 
selbst erklärte es auch: ausser Babylonien״*• 10 ינהו המשל ןיאיקב ןיאש יפל רבסק אמיל ךירצמ אל 

Wie weit reicht Babylonien? R. Papa ילטד אלא אברד היל תיא הבר אהו ארבסתו ירימג 
erwiderte: Der Streit hinsichtlich der Ee- םתהלייאקושל ילזאד״ןויכ ינהו ומייקל ןניעב אמלע 
gitimität”gilt auch von den Scheidebriefen. יעדי אל ךנהדב יגהו ינהד אדי תומיתחב יעדי ךנה 
R. Joseph erwiderte: Der Streit besteht nur ךירצמ הובא רב הבר :ידירט והייקושב אמעט יאמ 
hinsichtlich der Eegitimität, hinsichtlich 15 הנטשל הנטשמ ךירצמ תשש בר אסרעל אסרעמ 
der Scheidebriefe aber stimmen alle über- רמאד אוה אבר אהו הנטש התואב ךירצמ אברו''* 
ein, dass es bis zur zweiten Bachweide der אזוחמ ינב ינאש ומייקל ןייוצמ םידע ןיאש יפל 
Brücke'“reiche. R. Hisda benötigte dessen'“ אלו אטיג יתייא אנהכ בר״^יעתשמ ןנח׳^בר :ידיינד 
[bei der Ueberbringung] von Ktesiphon ארוסל אעדרהנמ יא” אעדרהנל ארטמ יא אנעדי 
nach Ardsir, nicht aber von Ardsir nach 20 ינפב רמימל אנכירצ היל רמא ברד''* הימקל אתא 
Ktesiphon. Demnach wäre er der Ansicht, אל היל רמא אנכירצ אל וא'’ םתחנ ינפבו בתכנ 
weil sie nicht wissen, dass es auf ihren יאד תינהא תדבע יא יאמ*°תינהא תדבע יאו° תכירצ Col.b 
Namen erfolgen müsse, und jene'“wissen השעמ״אינתדכ היב ןניחגשמ אל רערעמ״לעב יתא‘®״■' 
es. — Glaubst du, auch Rabba ist ja der 
Ansicht Rabas!? Vielmehr sind alle der An- 
sicht, es seien [Zeugen] zur Bestätigung 
erforderlich, nur gehen jene'“zum Markt 
dieser, daher kennen diese'°Mie Unterschriften jener, jene aber kennen die Unterschrif- 
ten dieser nicht, weil sie mit ihrem Markt beschäftigt'״'sind. Rabba b. Abuha benötig- 
te dessen [bei der Ueberbringung] von einer Häuserreihe nach der gegenüberliegen- 
den. R. Seseth benötigte dessen [bei der Ueberbringung] aus einer Nachbarschaft'°*nach 
einer anderen. Raba benötigte dessen auch in derselben Nachbarschaft. — Aber Raba 
ist es ja selbst, welcher sagt, weil Zeugen zur Bestätigung selten sind'״*!? — Anders 
verhält es sich bei den Einwohnern von Mahoza, die stets umherwandern'״'. 

R. Hanan erzählte: Einst überbrachte R. Kahana einen Scheidebrief, ich weiss aber 
nicht, ob von Sura nach Nehardeä oder von Nehardeä nach Sura, und als er zu Rabh 
kam und ihn fragte, ob er sagen müsse: er ist vor mir geschrieben und vor mir un- 
terzeichnet worden, oder dies nicht brauche, erwiderte er ihm: Du brauchst es nicht, 
wenn du es aber tust, *so tust du gut. — Was heisst: wenn du es tust, so tust du 
gut? — Wenn der Ehemann kommt und ihn anficht, so achte man auf ihn nicht'״*. 

97. Jer. 1,14. 98. Dieses Dand gleicht in dieser Hinsicht dem Jisraelland, da die Gemeinden 

in der Gesetzeskunde bewandert waren. 99. Diesbezüglich besteht ein Streit über die Grenzgebiete 

Babyloniens; cf. Qid. 72a. !00. Wol bekannte Stelle an der Grenze Babyloniens; cf. BerIvINBR, Beitr. 

z. Geogr. n. Ethnogr. Babyl. p. 21. 101. Der Bekundung der Gegenwart beim Schreiben. 102. 

Die Einwohner von Ardsir. 103. Die Einwohner von Ktesiphon, wo die Deute von Ardsir die 

Urkunden unterschreiben. 104. Sie haben nicht soviel Müsse, auf die Unterschriften zu achten. 

105. Ein Block von drei Häusern. 106. Und dies ist ja in derselben Nachbarschaft nicht der Fall. 

107. Sie kannten auch nicht die Unterschriften ihrer nächsten Nachbarn. 108. Ohne diese Bekundung 
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Es wird nämlich gelehrt: Einst brachte je- 
mand einen Scheidebrief vor R. Jismäel 
und fragte ihn, ob er sagen müsse: er ist 
vor mir geschrieben und vor mir unter- 
zeichnet worden, oder dies nicht brauche. 
Da sprach dieser zu ihm: Mein Sohn, wo- 

Fol. 6b _ GITTIN 

 ול רמא לאעמשי ינר ינפל טג"איבהש דהא םדאב
 יניא וא םתהנ ינפבו בתכנ ינפב רמול ינא ךירצ
 רפבמ יבר ול רמא התא ןביהמ ינב ול רמא" ךירצ
 בתכנ ינפב רמול התא ךירצ ול רמא ינא״יאפיס“
 םנכנ אציש״רהאל םידעל קקזית אלש םתהנ ינפבו
 יאסים“רפכ אלהו יבר ול רמא יאעלא יבר וינפל
 her bist du? jener erwiderte: Meister, ich רתוי ירופיצל הבורקו לארשי ן*רא םוהתב תעלבומ
 bin aus dem Dorf Sisaj. Da sprach er: Du ןיטיגל לארשי ןחאכ וכע רמוא ריאמ יבר ןנתו וכעמ
 musst sagen: er ist vor mir geschrieben וכעב אלא ריאמ יברד הילע ינילפ אל ןנבר וליפאו
 und vor mir unterzeichnet worden, damit קותש ול רמא אל אברקמד^^יאםים“רפכ לבא אקהרמד !0
 .nicht der Zeugen benötige [das Weib] והיא אה״אצי רתיהב״רבדה אציו ליאוה קותש ינב
 -Nachdem er fortgegangen war, trat R. Eie הימק הומיים אל היל^״רמאןר םידעל קקזית אלש ימנ:
 äj ein und sprach zu ihm: Meister, das Dorf םשמ ןיאבה ןיטיג אדפה ברל רתיבא יבר היל הלש
 Sisaj ragt ja in das jisraelländische Gebiet אמיל םתהנ ינפבו בתכנ ינפכ רמול ןיכירצךיא ןאכל
 ,hinein, es ist Sepphoris“”’näher als Äkko ארבפתו ירימג ינהו המשל ןיאיקכ ןיאש יפל רכפק !5
 und es wird gelehrt, R. Meir sagt, Äkko ןניעכי״אמלע ילוכד אלא אברד היל תיא הכר אהו
 -gelte hinsichtlich der Scheidebriefe als Jis הכשימ יתהנו יקלסד םיכר'' אכיאד ןויכו ומייקל
 -raelland!? Und selbst die Rabbanan strei רתיכא יברד ןל אמיל ןאמ ףסוי בר רמא יהיכש
 ,ten gegen R. Meir nur hinsichtlich Äkko ''הדוהי ברל היל'*הלשד והיא אה דועו אוה אבמס דב

jo.4,3 20 ונתיו'■ ןמצעב ומייק ןה ןאכל םשמ ןילועה םדא ינכ das entfernt ist, nicht aber hinsichtlich des 
 -Dorfs Sisaj, das nahe ist!? Dieser erwider (כתכו ותשיו ןייכ ורכמ הדליהו הנוזכ דליה (תא
 te: Schweige, mein Sohn, schweige, da es שלש ןיכתוכ םיתש קהצי יכר רמאו טוטריש ילכ היל
 bereits in erlaubter Weise erfolgt ist, so ןיא עכרא ןיכתוכ שלש אנת אתינתמכ ןיבתוכ ןיא
 bleibe es dabei. — Auch er sagte ja: damit יכרד אה עדיייאלד לב וטא ייבא היל רמא ןיבתוכ
 ?!"'nicht der Zeugen benötige [das Weib] אילתד אתלימ אמלשב אוה אבר ארבג ואל קהצי 25

Man berichtete es ihm nicht genau'". 51 P — 52 || טג M -|- 53 11 רמול M 54 יאסס jj 

M — 55 || ינא M — אציש P) 56 [j 57 11 (אקחרמד 

M רתיהל |M 58 j — היל ]B 59 j ךירצ. M ורמאיש ׳ירצ il 

60 M ׳ייקל ןייוצמ םידע M 61 |j 62 || ןנבר M 11 ׳במסד 

63 M אה היל עימש. 

R. Ebjathar Hess R. Hisda mitteilen: 
Wenn Scheidebriefe von dort nach hier'" 
gebracht werden, so braucht [der Ueber- 
bringer] nicht zu sagen: er ist vor mir ge- 

schrieben und vor mir unterzeichnet worden. Demnach ist er der Ansicht, weil sie 
nicht wissen, dass es auf ihren Namen erfolgen müsse, und diese wissen es. — Glaubst 
du, auch Rabba ist ja der Ansicht Rabas!? Vielmehr sind alle der Ansicht, es seien 
[Zeugen] zur Bestätigung erforderlich, und da viele hinaufgehen"Mnd herabkommen, so 
sind solche vorhanden. R. Joseph sprach: Wer sagt uns, dass R. Ebjathar ein Mann ist, 
auf den man sich verlassen kann!? Ferner Hess er einst R. Jehuda mitteilen: Die 
Leute, die von dort nach hier kommen, Hessen in Erfüllung gehen:"VSY«? gaben einen 
Knaben hin für eine Hure^^iind ein Mädchen verkauften sie mn Wem tmd tranken. Er 
schrieb ihm dies ohne Liniirung, während R. Ji9haq sagte, dass man zwei“'’schreibe, 
drei aber nicht, und in einer Barajtha gelehrt wird, dass man drei schreibe, vier aber 
nicht. Abajje erwiderte ihm: Kann denn jemand, der die Lehre R. Ji9haqs nicht kennt, 
kein grosser Mann sein!? Hinsichtlich einer Sache, die von der eignen Vernunft abhängt. 

kann der Ehemann die Giltigkeit anfechten. 109. Das zum Jisraelland gehört. 110. Nur 

aus dem Grund sollte die Bekundung der Gegenwart erfolgen, an sich ist dies jedoch nicht erforderlich. 

111. RE. war die Begründung RJ.s unbekannt. 112. Von Babylonien nach dem Jisraelland. 113. 

Babylonien lag tiefer als Palästina. 114. Jo. 4,3. 115. Dh. sie Hessen ihre Kinder im Stich. 

116. Worte aus der Schrift ohne Einiirung. 
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mag dies gelten, dies aber ist ja eine über- הייל עימש אל ארמגו איה''ארמג אהי"ייחל ארבסב 
lieferte Lehre, und er hat diese Lehre nicht הידי לע הירמ םיכסאד אוה" רתיבא יבר אה דועו 
gehört. Ferner hat ja der Herr selbst dem בובז רמא רתיבא יבר ושגליפ וילע הנזתו° ביתכדי׳״״-י^׳^ 
R. Ebjathar zugestimmt. Es heisst:"'?/;/«׳ היחכשאו הל אצמ אמיג רמא ןתנוי יבר”הל אצמ 
sein Kehsweib wurde ihm abtrünnig. R. Eb- r, אשדוק" דיבעק יאמ היל רמא והילאל רתיבא יבר 
jathar sagte, er fand bei ihr"eine Eliege; יאמו"העבגב שגליפב קיסע"היל רמא אוה ךירב 
R. Jonathan sagte, er fand bei ihr ein Haar. אוה ךכ ינב ןתנוי רמוא אוה ךכ ינב רתיבא׳״רמאק 
R. Ebjathar traf EHjahu und fragte ihn, ימק"אקיפס אכיא ימו' םולשו סה היל רמא רמוא 
womit der Heilige, gebenedeiet sei er, sich ןה םייח םיהלא ירבד ולאו ולא° היל רמא אימש ®״ fb 
befa.sse. Dieser erwiderte: Mit dem [Ereig-10 בר רמא דיפקהו״אצמ אמינ דיפקה אלו״אצמ בובז 
nis vom] Kebsweib zu Gibea"". — Was sagt אתוסיאמ בובז םוקמ ותואב אמינו"הרעקב בובזי׳הדוהי 
er hierzu? — Mein Sohn Ebjathar sagt so, בובז הרעקב ידיאו ידיא ירמאד אכיא״אתנכס אמינו’ 
und mein Sohn Jonathan sagt so. Jener לא םלועל אדסה בר רמא :אתועישפ אמינו'אסנוא 
sprach: Gibt es denn, behüte und bewahre, שגליפ ירהש ותיב ךותב הריתי המיא םדא ליטי 
bei Gott einen Zweifel? Dieser erwiderte: 15 המכ הליפהו”הריתי המיא הלעב הילע ליטה העבגב 
Diese und jene sind Worte des lebendigen ליטמה לכ בר רמא הדוהי בר רמא :לארשימ תובבר 
Gottes; er fand eine Eliege, und nahm es שלש ידיל אב אוה ףוס ותיב ךותב הריתי המיא 
nicht genau, später fand er ein Haar, und :תבש'"לוליחו םימד תוכיפשו תוירע יוליג תוריבע 
nahm es genau. R. jehuda sagte: Eine השלש ןנבר ירמאד אה הנח רב''רב הבר רמא”801.34־ 
Fliege in der Speise und ein Haar an der 20 םע תבש ברע ותיב ךותב רמול םדא ךירצ םירבד 
bewussten"°Stelle. Eine Fliege ist ekelhaft ךירצ רנה תא וקילדהו"םתברע םתרשע''הבישח 

 foi.7 ”רמא הינימ ולבקילד''יביה יכ אתוחינב והנירמימל
 הנח רב״רב הברד אה יל אעימש אל אנא׳יישא בר
 ליטי לא םלועל והבא יבר רמא :ארבסמ היתמייקו

64 M -|- 65 אלא M אוה M 66 67 II אוה - 

+ B 70 |! יאמ ל״א M 69 II ק + M 68 || ה׳־בקה B 

 ל״א || M 71 רמא ה״ב אשדוק ׳ימק M 72 11 הל 11 73

 M המכ הילע ולפנו || M 74 ׳ותבש || M 75 רמא אנוה בר

 רומאד אה בר || M 76 — רנה...םתרשע B 77 11 — ו 11 78

 M והנילבקנד |M 79 1 — אנא M 80 .׳מייקו אנוה בר

und ein Haar ist gefährdend. Manche sa- 
gen, beide in der Speise; eine Fliege ist'" 
ein Notfall, ein Haar ist eine Fahrlässigkeit. 

R. Hisda sagte: Nie lasse man über- 
mässige Strenge in seinem Haus walten, 
denn dadurch, dass der Ehemann des Kebs- 
weibs zu Gibeä über sie übermässige Stren- 
ge walten Hess, fielen viele Myriaden von 
Jisrael. 

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer übermässige Strenge in seinem Haus 
walten lässt, verfällt endlich in drei Sünden: Unzucht, Blutvergiessen und Entweihung 
des Sabbaths'". 

Rabba b. Bar-Hana sagte: Die Rabbanan sagten, dass man am Vorabend des Sab- 
baths, bei Einbruch der Dunkelheit, drei Dinge sprechen'"'müsse: Habt ihr den Zehn- 
ten""entrichtet? Habt ihr einen Erub'"^errichtet? Zündet die Leuchte an. Man sage es 
aber mit Milde, damit man auf ihn höre. R. Asi sagte: Ich hatte das, was Rabba b. 
Bar-Hana gesagt hat, nicht gehört, tat dies aber aus eignem Ermessen. 

R. Abahu sagte: Nie lasse man übermässige Strenge in seinem Haus walten, denn 

117. Jud. 19,2. 118. In einer von ihr zubereiteten Speise. 119. Bezüglich dessen sie 

stritten. 120. Es war bei den Weibern Brauch, die Haare an der Scham zu entfernen, damit das 

männl. Glied nicht verletzt werde. 121. Da eine solche von selbst hineingeflogen sein kann. 122. 

Nach einer rabbinischen Ueberlieferung soll das Ereignis mit dem Kebsweib zu Gibeä an einem Sabbath 

erfolgt sein, 123. Dh. seine Hausleute daran erinnern. 124. Von den Früchten, die man am 

Sabbath zu essen beabsichtigt, da dies nach Einbruch der Dunkelheit verboten ist. 125. Wörtl. 

Vereinigung, Vermischung; Vorrichtung, durch die das Umhertragen aus einem Gebiet nach einem 

anderen od. auf öffentlichem Gebiet am Sabbath erlaubt wird; cf. Bd. iij S. 8 No. 17. 

48 Talmud Bd.V 
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 ein bedeutender Mann Hess übermässige ליטה לודג םדא ירהש ותיב ךותב הריתי המיא םדא
 Strenge in seinem Haus walten, und man ונמו לודג רבד והוליבאהו ותיב ךותב הריתי המיא
 veranlasste ihn, eine schreckliche Sache zu אתשה ךת^גד אקלס והוליבאה לאילמג ןב אנינה*'יבר
 — .essen. Das ist R. Hanina b. Gamaliel איבמ אוה ךורב שודקה ןיא םיקידצ לש ןתמהב
 Zu essen, wie ist dies möglich; wenn der ושקב אלא ןכש לכ אל ןמצע םיקידצ םדי לע הלקת 5
 Heilige, gebenedeiet sei er, nicht einmal הלט* ויהה ןמ רבא והינ יאמו לודג רבד וליכאהל
 das Vieh der Frommen zu einem Verstoss ילע םידמועה םדא ינב רזעלא יברל אבקוע רמ היל
 um wieviel weniger die ,'״kommen lässt יתרמא° היל בתכו טטרש והמ תוכלמל םרסמל ידיבו
 Frommen selbst!? — Vielmehr, man wollte םוסהמ יפל הרמשא ינושלב אוטהמ יכרד הרמשא
 -ihn eine schreckliche Sache zu essen ver הרמט״א ידגנל עשרש יפ לע ךא ידגנל עטיר דעב ייי
 -anlassen, nämlich ein Glied von einem le אלו אבוט יל ירעצמ אק היל הלש םוסחמ יפל
 ״’.benden Vieh ^*ללוחתהו ׳הל םוד° היל חלש והב 'םוקיאד אניצמ
 Mar-Üqaba Hess R. Eleäzar fragen: Wie םכשה םיללח םיללח ךל םליפי אוהו ׳הל ול*־יםוד'לל
 habe ich mit den Deuten zu verfahren, die רבדה ןהיליאמ ןילכ ןהו שרדמה תיבל ןהילע“ברעהו
 gegen mich auftreten, und es in meiner וחלש :רלוקב אבינגל והונתנו רזעלא יבר יפמ אצי !ד
 -Hand steht, sie bei der Regierung anzu בתכו טטרש ריסאד ןל אנמ ארמז אבקוע רמל היל
 geben? Da Hniirte er [ein Blatt] und schrieb והל חלשילו םימעב ליג לא לארשי המשת לא° והל
 ihm:’W/ sprach: ich will mich hnicu, mit יא ויתשל רכש רמי ןיי ותשי אל רישב° אבהמ

 meiner Zange zu sündigen, ich will meinem '*לבא אנמד ארמז ילימ ינה אנימא הוה אוההמ

 -einen Zaum anlegen, wenn ein Frev רב אנוה בר היל רמא :ןל עמשמ אק ירש אמופד** 20

 -ler mir gegenüber ist. Selbst wenn der Frev הדעדעו הנומידו הניק״^^ביתכד יאמ יטיא ברל ןתנ
 ler gegen mich ist, will ich meinem Mund היל רמא ביטיחק לארשי ןיראד אתוותמ היל רמא
 einen Zaum anlegen. Hierauf Hess jener אק לארשי ןיראד אתוותמד אנעדי אל אנא וטא
 ihm sagen: Sie quälen mich sehr und ich לס אמעט הב רמא אזיגראמ אהיבגייבר אלא בישח

 P 81 kann gegen sie nicht aufkommen. Dieser איננח |M 82 j רבא ונמו j[ P 83 ןניצמ |] 84
 !{M Hess ihm Sei still vor dem Herr -- ׳ללח 'ללח...םןד |] B 85 — ול |M 86 j — לע'
 ,M 87 und hoffe auf ihn\ sei still vor dem Herrn ׳יההמ || M 88 -|- טיז' |M 89 l הרערעו ׳ומירו ׳יקו

 -M 90 gjg (jjj- haufenweise'^'nieder ׳טא הוה ׳יזגראמ ׳איבג.

strecken; verweile frühmorgens und spätabends im Dehrhaus und sie werden von selbst 
zugrunde gehen. Dieses Wort kam aus dem Mund R. Eleäzars, und man legte Geneba‘^‘ 
in Halseisen. 

Man Hess Mar-Üqaba fragen: Woher, dass die Musik verboten ist? Da Hniirte er 
[ein Blatt] und schrieb ihnendich nicht, Jisrad, mit Jubel, wie die übrigen ]"öl- 

her. — Sollte er ihnen doch folgendes geschrieben haben:'“;???־//? mehr wird bei Gesang 

Jab. 09° 

Ket.28U 

Hol. 6b 
6a7a 

Ps.39,2 

ili.37,7 

Hns.9,1 

Jes.24.9 

J0S.15,22 

Wein getrunken, bitter ist der Rauschtrank den Zecher7RV. — Aus diesem könnte man 
entnehmen, dies gelte nur von der Musik mit einem Instrument, mit dem Mund aber 
sei es erlaubt, so lehrt er uns. 

R. Hona b. Nathan sprach zu R. Asi: Was besagt der Schriftvers:'“(/^??/?, Dinmna 

71nd Ädädad Dieser erwiderte: Er zählt die Städte des Jisraellands auf. Jener sprach: 
Weiss ich denn nicht, dass er die Städte des Jisraellands aufzählt!? Aber R. Gebiha 
aus Argiza sagte hierzu folgende Auslegung. Wenn jemand gegen seinen Nächsten 

126. Verbotenes zu essen. Hier wird auf den Esel des R. Pinhas b. Jafr Bezug genommen, der 

keine unverzehntete Gerste frass; cf. Bd. viij vS. 820 Z. 22 ff. 127. In seinem Haus war ein Stück Fleisch 

abhanden gekommen, u. damit er dies nicht merke, setzte man ihm ein solches vor. 128. Ps. 39,2. 

129. Ib. 37,7. 130. םיללח, FIrschlagene, v. ללוחתה abgeleitet. 131. Der zu seinen Widersachern 

gehörte. 132. Hos. 9,1. 133. Je.s. 24,9. 134. In diesem Vers wird die Musik ausdrücklich 

genannt. 135. Jos. 15,22. 
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in Zorn [qinah] ist und dennoch schweigt השוע דע ידע ןכוש םמודו וריבח לע האנק ול שיש 
[domem], so wird der in der Ewigkeit [äde הנסנסו הנמדמו גלקצ״דדתעמ אלא היל רמא״ןיד ולJ05,31־■י 
äd] Weilende ihm Recht verschaffen. Dieser אזינרא יבמ אהיבגייבד הוה יא היל רמא ימנ יבה 
entgegnete: Es heisst auch Mad- רמא האזוה״יבמ אהא בר אמעט הב רמא הוה אבה 
mena und Sansana-, demnach ist dies eben- 5 וריבה לע אמינל תקעצ ול שיש ימ לב יבה הב 
so auszulegen'!? Jener erwiderte: Wenn R. שיר היל רמא :ןיד ול השוע הנסב ןכוש םמודו 
Gebiha aus Argiza da wäre, würde er auch היל רמא ריפאד ןל אנמ אלילכ אנוה ברל אתולנ 
hierzu eine Auslegung gesagt haben. R. תורטע לע ורמ סונייספסא לש סומלופב״ ןנתד ןנברדמ 80> 49־ 
Aha aus Hozea sagte hierzu folgendes: ייונפאל אנוה בר Dp”׳'יבהדא סוריאה לעו םינתה 
Wenn jemand gegen seinen Nächsten eine 10 [31-םיהלא] ׳ה רמא הכ° ביתכ ארק אדסה בר היל רמא^^.2י 
Brotklage [9aäq-legima] hat und schweigt [ה|לפשה תאז אל תאז הרטעה םירהו'תפנצמה רסה 
[domem], so wird der, der im Dornbusch הרטע לצא תפנצמ ןינע המ יבו ליפשה הבגהו הבגה 
[seneh] geweilt hat‘”, ihm Recht verschaffen. הרטע׳^לודג ןהכ שארב תפנצמש ןמזב ךל רמול אלא” 

Der Exiliarch sprach zu R. Hona: Wo- לודג ןהכ שארמ תפנצמ הקלתסנ םדא לכ שארב 
her, dass der Kranz verboten ist'^®? Dieser 15 בר אתא®‘'יבהדא םדא לכ שיארמ הרטע הקלתסנ"^ 
erwiderte: Rabbanitisch, denn es wird ge- ןנברדמ םיהלאה היל רמא יבתי ווהד והניהכשא אנוה 

lehrt, dass man bei der Invasion des Ves- היהבשא אניבר :ךלימ ןיאדסהו^*ךמש• אדסה אלא 
pasian die Bräutigamkränze und die Hand- רמא היתרבל אלילב לידג הוהד ישא בר רב רמל 
trommer^Verboten habe. Als währenddes- הרטעה םרהו' תפנצמה רסה רמ הל רבס אל היל 
sen R. Hona zu einem Bedürfnis hinaus- -׳0 אל תאז יאמ* ירבגב לחג ןהבד אימח היל רמא 
trat, sprach R. Hisda'Pu ihm: Es ist auch ברד הימשמ הלי רמא ןינמיז אריוע בר שרד תאז 
ein Schriftvers vorhanden :י" A0 spricht Gott העשב' יסא ברד הימשמ הלי רמא ןינמיזו ימא 

der Herr: Herunter den Kopfbund, ab den תפנצמה רסה לארשיל' אוה ךורב שודקה רמאש 
Kranz. Dieses ist nicht dieses; das Niedrige ךורב שודקה ינפל תרשה יבאלמ ורמא הרטעה םרהו 
erhöht und das Hohe erniedrigt. Welcher 25 ומידקהש לארשיל םהל תאז םלוע לש ונובר' אוה 

Zusammenhang besteht zwischen Kopf- m 93 j! הוה ׳יזגראמ ׳איבג M 92 ל״א - M 91 

bund und Kranz? Dies besagt vielmehr: q6 j! אדא — M 95 ' יכהו -|- M 94 יכה ׳א יאתה 
zur Zeit, wo der Kopfbund sich auf dem b 9^ !׳ ןינדסחו M 98 i| קלתסת M 97 |i ׳הת -f- M 

Kopf des Hochpriesters'‘"befindet, mag der י°׳י ^ ^ ^ + 
Kranz auf dem Kopf jedes anderen Men- 
sehen sein, ist der Kopfbund vom Kopf des Hochpriesters entfernt worden, so ist auch 
der Kranz vom Kopf jedes anderen Menschen zu entfernen. Inzwischen kam R. Hona 

zurück und traf sie sitzen. Da sprach er: Bei Gott, nur rabbanitisch; aber Hisda [Dieb- 
mann] ist dein Name und lieb sind auch deine Worte. 

Einst traf Rabina den Mar, den Sohn R! Asis, einen Kranz für seine Tochter 
winden. Da sprach er zu ihm: Hält denn der Meister nichts von dem, [was geschrie- 
ben steht:] herunter den Kopfbund, ab den Kränzt Dieser erwiderte: Gleich dem Hoch- 
priester, nur Männer“". — Was heisst: dies ist nicht diesl — R. Avira trug vor, zuwei- 
len im Namen R. Amis und zuweilen im Namen R. Asis: Als der Heilige, gebenedeiet 
sei er, zu Jisrael sprach: herunter den Kopf bund, ab den Kranz., sprachen die Dienst- 

engel vor dem Heiligen, gebenedeiet sei er: Herr der Welt, dies den Jisraeliten, die 
dir am Sinaj das Tun vor dem Horchen'"[versprachen]!? Er erwiderte ihnen: Etwa 

136. Ib. V. 31. 137. Cf. Ex. 3,2ff. 138. Für den Bräutigam bei der Hochzeitsfeier; 

cf. S. 358 Z. 8 ff. 139. Cf. S. 358 Z. 13ff. 140. Der ein Schüler RH.s war u. daher in seiner 

Gegenwart nichts erwidern wollte. 141. Hz. 21,31. 142. Cf. Ex. 28,4.; dh. wenn der Tempel 

besteht. 143. Dürfen nach der Zerstörung des Tempels keinen Kranz aufsetzen, nach der obigen 

Auslegung. 144. Nach Ex. 24,7 sprachen die Jisraeliten am Berg Sinaj beim Empfang des Gesetzes: 

48 * 
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 nicht dies den Jisraeliten, die das Hohe ןהל תאז אל ןהל רמא עמשנל השענ ייניסב ךיינפל

 erniedrigt und das Niedrige erhöht, und ein לפשה תא והיבגהו הובגה תא וליפשהש לארשיל

 ?!Götzenbild im Tempel aufgestellt haben רמא ןינמיז אריוע בר שרד :לכיהב םלצ ודימעהו

 R. Ävira trug vor, zuweilen im Namen ברד הימשמ הל רמא ןינמיזו ימא ברד הימשמ הל

Naii.1,12 5 םייבר ןבו םימלש םא ׳ה רמא הכ°ביתכד יאמ יסא R. Amis und zuweilen im Namen R. Asis: 

 Es heisst:'ASb spricht der Herr, wenn sic ןימצמוצמ ויתונוזמש םדא האור םא ׳וגו רבעו וזוגנ ןכו

 auch kräftig und viel sind, so werden sic ןבו יאמ ןיבורמ' ןהשכ ןבש לכו הקדצ ןהמ השעי

 doch abgcschnittcn und dahin Scc. Wenn ein ויסכנמ זזוגה'לכ לאעמשי יבר יבד אנת רבעו וזוגנ

 '''Mensch sieht, dass seine Nahrung knapp יתשל לשמ םנהיג לש הנידמ לצונ’ הקדצ ןהמ השועו

 ist, so übe er damit Woltätigkeit, und um הניא’ תהאו הזוזג תהא םימב תורבוע ויהש'תוליהר !0

 so mehr, wenn sie reichlich ist. — Was ךתנעו° הרבע אל הזוזג הניאשו הרבע הזוזג הזוזג

 heisst: werden sie doch abgeschnitten und "הקדצה ןמ סנרפתמה ינע וליפא ארטוז רמ רמא

 dahinl — in der Schule R. jismäels wurde ןיא בוש ףסוי בר ינת דוע ךנעא אל הקדצ השעי

 gelehrt: Wer sein Vermögen beschneidet םקרמ רמוא הדוהי יבר :תוינע ינמיס ול ןיארמ

 und damit Woltätigkeit übt, wird vor dem לארשי ץראד אנופיצל וכעד ארמימל ן ׳וב הרומל !5

1.1s הרזמל ונימימ״ביזכל וכעמ ךלהמ היה° יהנימרו אמייק Strafgericht des Fegefeuers gerettet. Dies 

 ist mit dem Fall zu vergleichen, wenn zwei רשעמה ןמ הרוטפו םימעה ןירא םושמ האמט ךרדה

 Schafe über ein Gewässer schwimmen, das ולאמשמייתבייה איהש ךל עדויש דע תיעיבשה ןמו

 ;eine geschoren und das eine ungeschoren תבייהו םימעה ץרא םושמ הרוהט ךרדה ברעמל

 das geschorene kommt hinüber und das דע״הרוטפ איהש ךל עדויש דע תיעיבשבו רשעמב צ0

 ׳׳ungeschorene kommt nicht hinüber. "W םושמ רמוא יסוי יבר רב״לאעמשי יבר ביזכ דע ןכיה
habe dich arm gemacht. Mar-Zutra sagte 

Selbst ein Armer, der von Almosen lebt, 

übe Woltätigkeit.'"/(;// werde dich nicht mehr 

arm sein lassen. R. Joseph lehrte: Man lässt 

ihn nicht mehr die Merkmale der Armut 

sehen. 

R. JEHUDA SAGTE: VON REQEM AB 

NACH Osten &C. Demnach liegt Äkko nördlich vom Jisraelland, und dem widerspre- 

eilend wird gelehrt: Wenn jemand von Akko nach Kezib geht, so ist das rechts öst- 

lieh vom Weg'Giegende Gebiet als Fand der weltlichen Völker unrein'‘"und es unter- 

liegt nieht [den Gesetzen von] der Verzehntung und dem Siebentjahr, es sei denn, dass 

dir bekannt ist, dass es pflichtig'''’sei, und das links westlich vom Weg liegende Ge- 

biet nicht als Fand der weltlichen Völker unrein und es unterliegt [den Gesetzen von] 

der Verzehntung und vom Siebentjahr, es sei denn, dass dir bekannt ist, dass es frei sei. 

Bis wo'^? — bis Kezib; R. Jismäel, der Sohn R. Joses, sagt im Namen seines Vaters, 

bis Kalabo'". Abajje erwiderte: Ein Streifen ragt hervor"’. — Und dies'“nennt der An- 

tor als Merkzeichen!? — Freilich, auch die Schrift nennt solches als Merkzeichen, denn 

es heisst:"W/b sprachen: Siehe, ein Fest des Herrn ist vo/i Jahr z7l Jahr in Siloh, das 

 Q1<1.72־ אנת ביהיו אקפנ העוצר״ייבא רמא ובלבל״דע ויבא

 j״d.21,19 ורמאיו״ביתכד אנמיס ביהי ימנ ארק ןיא יכה אנמיס"
 תיבל הנופצמ רשא המימי םימימ ולשב ׳ה גה הנה

5 M ׳יבר M 6 jj זזגמה |B 7 j 8 ]] לצינ M תורבועש 

 II 10 ׳בוע הניא ג״אש ׳בע 'וז,ו ג״אש M 9 j, תהא רהנב

M — 11 11 הקדצ...רמא M — 12 11 מ M 13 11 ו 

B 14 1| יברב M 15 !| ובלבל M ןיא ינמיס ׳עוצר. 

was Gott geredet hat, wollen wir tun u. hören; sie versprachen Gehorsam, ohne die Befehle vorher gehört 

zu haben. 145. Nah. 1,12. 146. םימלש v. םל»•, ganz, vollständig, vollendet, dh. wenn 

sie zuende ist. 147. Nach der Auffassung des Fragenden lag Äkko au der Ostgreuze des Jisrael- 

lands (so nach unsrem Text, in Wirklichkeit an der Westgrenze, u. daher lautet diese Lehre in der To- 

sephta Ah. xviii,8 entgegengesetzt), fern von der Nordgrenze, u. Kezib an der nordöstlichen Ecke; dem- 

nach lag Akko mehr südlich. 148. Cf. Bd. i S. 351 Z. Off. 149. Dass es zum Jisraelland gehört. 

150. Reicht das jisraelländische Gebiet nördlich. 151. So nach Cod. M u. Tosephta. 152. 

Akko liegt zwar an der Nordseite, jed. gehört der bis Kezib hinausragende Streifen noch zum Jisraöllaud. 

153. Den kleinen Weg von Äkko bis Kezib. 154. Jud. 21,19. 
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nördlich von Bethel liegt, gegen Sonnenaiif- המכש לא תיבמ הלעה הלסמל׳ישמשה [ה]הרזמ לא 

gang, nach der Strasse hin, die von Bethel :הלסמ לש ההרזמל אפפ בד רמאו הנובלל בננמ[ו] 

nach Sekhem hinaufführt, südlich von Lc- לארשי ץראב איבמכ הניפסב טנ איבמה ארח אנת 

bonah. Hierzu sagte R. Papa, in der Ost- הימרי יבר רמא ןיראל הצוהב איבמכ ךדיא אינתו 
Seite der Strasse’”. 5 הצוה רפע° אינתד״ןנבר אהדדרוהי יבר אה אישק אל 

Eines lehrt, dass, wenn jemand einen תיעיבשבו רשעמב בייה ןיראל הניפסב אבה ץראל 
Scheidebrief in einem SchifP'gebracht hat, לבא תששוג הניפסהש ןממ יתמיא הדוהי יבר רמא 

es ebenso sei, als würde er ihn im jisrael- יבר אהו אה רמא ייבא רוטפ'*תששונ הניפסה ןיא 

land gebracht haben, und ein Anderes lehrt, הניפסה ]יאש ןמזב ןאכ אישק אלו‘^ איה הדוהי 

wie ausserhalb des jisraeiiands!? R. jirme-10 אריז יבר רמא :תששוג הניפסהש ןמזב ןאכ תששונ 

ja erwiderte: Das ist kein Ein wand; das ’ תןרולהמל ונאב תודתי יבג לע חנומה בוקנ ץיצע 
eine nach R. jehuda und das andere nach ןאכ דע איה אל אמלד אבר רמא ןנברו הדוהי יבר 

den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: היושעה“ הניפסב אלא םתה הדוהי יבר רמאק אל^«'•» 

Erde die in einem Schiff vom Ausland nach ימנ יא אל הורבל יושע וניאש” ץיצע לבא הורבל 

dem jisraelland gebracht wird, unterliegt’^' 15 אלד הניפסב אלא םתה ןנבר ירמאק אל ןאב דע 

[den Gesetzen von] der Verzehntung und לבא אימד”אתבימס אערא יב אימד״אריוא קיספמ 

dem Siebentjahr. R. Jehuda sagte: Nur dann, רמא קהצי רב ןמחנ בר” אל אריוא קיספמד ץיצע 

wenn das Schiff den Grund’''’berührt, wenn אלא׳״יעלפ אל אמלע ילוכד'^ לארשי ץראד תורהנב 

aber das Schiff den Grund nicht berührt, 2,הצוח והזיאו ץרא והזיא°'*אינתד לודגה םיב יגילפ יכ11ן'ו 

so ist sie davon befreit. Abajje erwiderte:צ0 ן• רא םינפלו ןונמא” ירוטמ דרויו עפושש לכ ץראל 

Beide nach R. Jehuda, dennoch besteht hier םיבש ןיסנהוךיראל הצוח ץוחלו ןונמא”ירוטמ לארשי 
kein Widerspruch, denn das eine gilt von ןונמא” ירוטמ םהילע חותמ טוח וליאב ןתוא ןיאור 

dem Fall, wenn das Schiff den Boden nicht ןמ לארשי ץרא םינפלו טוהה ןמ םירצמ לחנ דע 

berührt, und das andere, wenn das Schiff דגנכש לכ רמוא הדוהי יבר ןיראל הצוח ץוחלו טוחה 

den Boden berührt. 25 34,6•'לובגו“ רמאנש לארשי ןיראכ אוה ירה לארשי ץרא ׳״״ 

R. Zera sagte: Bezüglich eines durch- !9 ןן ׳בא אל m 18 ii ןנתד BM 17 ! ה׳יסמב P 16 

löcherten Pflanzentopfs, der auf Pflöcken‘” 22 || אימד — M 21 ן■ בוקנ + M 20 ! ק״לו — M 

ruht, kommen wir“”zum Streit zwischen R. m 25 !j אלא — M 24 j! ד — M 23 || י״בנרא M 

Jehuda und den Rabbanan. Raba erwiderte: .ו — b 27 ; םונמא M 26 יהוזיאו ץרא יהוזיא 

Vielleicht ist dem nicht so; R. Jehuda vertritt seine Ansicht nur bei einem Schiff, das 

zum Laufen bestimmt’“'ist, nicht aber bei einem Pflanzentopf, der nicht zum Laufen be- 

stimmt ist. Oder auch: die Rabbanan vertreten ihre Ansicht nur bei einem Schiff, da es 

vom Boden nicht getrennt ist, denn aueh das Wasser gleicht der festen Erde, nicht aber 

bei einem Pflanzentopf, der dureh die Luft getrennt ist. R. Nahman b. Ji9haq sagte: Hin- 

sichtlich der Ströme im Jisraelland streitet niemand, sie streiten nur hinsichtlich des 

grossen Meers’“. Es wird nämlich gelehrt: Was gehört zum Jisraelland und was zum 

Ausland? — von der Senkung des Gebirges Amnons einwärts gehört zum Jisrael- 

land, und vom Gebirge Amnon auswärts”^gehört zum Ausland. Hinsichtlich der In- 

sein im Meqr denke man sich eine Schnur vom Gebirge Amnon bis zum Strom von 

Mi9rajin1 gezogen; von der Schnur einwärts gehört zum Jisraelland, von der Schnur 

auswärts gehört zum Ausland. R. Jehuda sagte: Was gegenüber dem Jisraelland liegt, 

155. Auch hier wird die Strasse als Merkzeichen angegeben. 156. Der in einem Schiff ge- 

schrieben worden ist, nach der vorläufigen Auffassung, auf jisraelländischen Flüssen. 157. Wenn in 

der Krde auf dem Schiff Gewächse gezogen werden. 158. Wodurch sie mit dem Boden verbunden 

wird. 159. Der somit mit dem Boden nur durch die Luft verbunden ist. 160. Wenn in diesem 

Gewächse gezogen werden. 161. Es gilt daher nicht als mit dem Boden verbunden. 162. Durch 

das das Jisraelland an der Westseite von den übrigen Ländern getrennt ist. 163. Die Spitze des Ge- 

birges ist die Grenze. 
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 /^//^?^^';gleicht dem Jisraelland, denn es heisst לובג םבל היהי הז לובגו לודגה םיה םבל היהו םי

 inbetreff der Westgrenze, so soll anch das הותמ טוח וליאב ןתוא ןיאור ןידדצבט* ןיסנהו'"םי

 grosse Meer als solches gelten, dieses sei eure םירצמ להנמו סונייקוא םי דעו אירולפקמ םהילע

 Westgrenze. Hinsichtlich der Inseln an den ןמ לארשי ן*רא םינפלו טוהה ןמ סונייקוא םי דעו

 -Seiten’'‘'denke man sich eine Schnur gezo ידבע המיילובגו יאה ןנברו ןיראל הצוה ןיוחלו טוהה 5

 gen von Oaplorja bis zum Ozean und vom יבירצ" אל ןיסנ הדוהי יברו ןיסנל היל" יעבימ היל

 Strom von Mi9rajim bis zum Ozean; von רבו לארשי ץראב ובע רמוא ריאמ יבר :ארק:

 -der Schnur einwärts gehört zum jisrael אירוסל״ודבע רבומה אבא רב אייה יברמ הינימ ועב

 land, von der Schnur auswärts gehört zum הותינת והל רמא אל וא ימד ןחאל הצוחב רכומכ

 -Ausland. — Wofür verwenden die Rabba "! ןיטיגל ןיטיגל לארשי ןיראב וכע רמוא ריאמ יבר

 -nan den Schriftvers von der Grenzbezeich אבוט אקחרמד אירופ ןכש לכו אל םידבעל ןיא:

iKei.i לארשי ןיראל אירוס התווש םיכרד השלשב“ ןנבר ונת mmg? — Dieser ist wegen der insein n0- 

 -tig. — Und R. jehuda!? — Wegen der in אמט הרפע (ק״ר ר״ב ב״עיןמים)“ן*ראל הצוחל השלשבו

 .sein ist kein Schriftvers nötig הצוחב רכומכ אירוסל״ודבע רכומהו ןיראל הצוחב

 -R. Meir sagte: Äkko gilt &c. als Jis ןיראל הצוחמ איבמב אירוסמ” טג איבמהו ןחאל !5

 raelland. Man fragte R. Hija b. Abba: Wie תיעיבשבו רשעמב תבייח לארשי ן*ראל''השלשבו

Hai.ii,4 הנוקהו°סנבנ”הרהטב הל םנביל הצורהו לארשי ןיראב ist es, wenn jemand seinen Sklaven nach 

coi.b רשעמב תבייח םלשורי יראורפב הנוקכ“אירוסב הדש Syrien verkauft: ist es ebenso, als würde 

 er ihn nach dem Ausland verkaufen%der דימש ריהי שוביכ“ רבפק לארשי ןחאכ תיעיבשבו^'Az^2״^'

 -nicht? Dieser erwiderte: ihr habt es ge תרמאהו סנכנ“’הרהטב הל םנכיל הצורהו“*שוביב 20

Hg.26aץראל סנכנה“ אינתד לדגמו הבית הדישב אמט הרפע lernt: R. Meir sagte: Äkko gilt hinsicht- 

 lieh der Scheidebriefe als jisraelland; nur יסוי יבר אמטמ יבר לדגמו הבית הדישב םימעה

 hinsichtlich der Scheidebriefe, nicht aber אלא אמטמ אק אל יבר וליפאו רהטמ הדוהי יברב

 -hinsichtlich der Sklaven, und um so we אירוס לבא הריוא לעו השוג לע ורזגד םימעה ןיראב

 .niger Syrien, das noch entfernter ist אירוסב הדש הנוקהו ורזג אל הריוא לע ורזג השוג לע 25

M 31 i| והל M 30 i| םי + M 29 || ו - M 28 Die Rabbanan lehrten: In drei Bezie- 
P 34 s ק״ר...ןמיס — M 33 ׳וסב M 32 || ךירצ hungen gleicht Syrien dem Jisraelland und 

 in drei dem Ausland. Seine Erde ist unrein ק״רתב ב״א ]M 35 j ׳צוחב איבמכ ׳רוסב M 36 !1 ץראכ ,

 M 37 Auslands; wenn jemand seinen סנכי.

Sklaven nach Svrien verkauft, so ist es ebenso als würde er ihn nach dem Ausland 

verkaufen; wenn jemand einen Scheidebrief von Syrien bringt, so ist es ebenso als 

würde er ihn vom Ausland bringen. In drei Hinsichten dem Jisraelland: es unter- 

liegt gleich dem Jisraelland [den Gesetzen von] der Verzehntung und dem Siebentjahr; 

wer da in Reinheit'^hineingehen will, gehe hinein; wenn jemand ein Feld in Syrien 

kauft, so ist es ebenso als würde er eines in den Vororten von Jerusalem kaufen. 

«Es unterliegt gleich dem Jisraelland [den Gesetzen von] der Verzehntung und dem 

Siebentjahr.» Er ist der Ansicht, die Eroberung des einzelnen״'gelte als Eroberung. 

«Wer da in Reinheit hineingehen will, gehe hinein.» Du sagst ja aber, seine Erde sei 

unrein!?— In einer Truhe, einer Kiste oder einem Schrein. Es wird nämlich gelehrt: 

Wenn jemand in einer Truhe, einer Kiste oder einem Schrein in das Fand der weltlichen 

Völker kommt, so ist er nach Rabbi unrein und nach R. Jose b. R. Jehuda rein. Und 

selbst nach Rabbi ist er nur im Fand der weltlichen Völker unrein, weil [die Unrein- 

heit] über den Boden und über die Fuft verhängt worden ist, in Syrien aber ist sie nur 

über den Boden verhängt worden, nicht aber über die Fuft. «Wenn jemand ein Feld 

163. Num. 34,6. 164. Nördlich u. südlich. 165. Dies ist verboten; vgl. weit. fol. 43''. 

166. Während die niclitjisraelitischen Länder als levit. unrein gelten. 167. Die nach der Itroberuug 

Palästinas unter Jehosnä durch einzelne Könige erfolgt ist. 
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in Syrien kauft, so ist es ebenso als würde בר ר!בא אתבליה יאמל םלשורי יראורפב הנוקב 
er eines in den Vororten von Jerusalem תבשב תבשב וליפאו^גוא וילע ןיבתובש'’רמול תשש Bn-sc־ 

kaufen.» In welcher Hinsicht? R. Seseth ימנ אבה השועו יונל רמוא אבר רמאדב’’ךתעדי'אקלם 

erwiderte: Dies besagt, dass man den Ver- תובש יונל הרימאד° בנ לע ףאו השועו יונל רמוא 
kaufsschein sogar am Sabbath schreibe. — 5 ןנבר ונת :ןנבר רוזני״אל לארשי ן*רא בושי םושמ 

Am Sabbath, wie kommst du darauf!? — ךל ןייונק ייסכנו ךמצע וב בותכו וטינ איבהש דבע 

Wie Raba erklärt hat, man beauftrage ei- ייסכנ לכ והל איעביא :הנק אל םיסבנ הנק ומצע 

nen Nichtjuden, dass er es tue, ebenso be- הנק ומצע הנקש* ךותמ ייבא רמא והמ ךל ןייונק’‘ 

auftrage man auch hierbei einen Nichtju- הוהד ידימ ינקיל ומצע אמלשב אבר היל רמא םיסכנ 
den, dass er es tue. Und obgleich auch der 10 םויקא הוהד ידימ ינקיל אל םיסכנ אלא^דשיא טנא 
Auftrag an einen Nichtjuden des Feierns'“ ,דנק אלש* ךותמ ייבא רמא רדה אמלעד'־’תורטש* 

wegen verboten ist, haben es die Rabbanan םיסכנ אמלשב אבר היל רמא ומצע הנק אל םיסכנ 
hierbei nicht verboten, wegen der Be.siede- אלא אמלעד^‘'תור*טש םויקא הוהד ידימ ינקיל אל 

lung des jisraellands"'. אבר רמא אלא השא טנא הוהד ידימ ינקיל ומצע 
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Skia- ir.רמא ,דנק אל םיסכנ הנק ומ*צע״ הז דחאו הז דהא 

ve seinen Freibrief bringt und darin ge- ןועמש יברכ ןאמכ אברל הנתמ רב אדא בר היל 

schrieben steht: deine Person und meine ודבעל ויסכנ לכ בתוכהרנתד ארוביד זנינלפ רמאד ׳'“״׳׳** 

Güter seien dir zugeeignet, so hat er sich ןב'' אצי אל אוהש לב עקרק רייש״ ןירוח p אצי 

selbst erworben, nicht aber die Güter"״. דע ןירוח p אוה םלועל״ רמוא ןועמ*ש יבר ןירוח foi.q 

Sie fragten: Wie ist es, wenn er [zum 20 דחאמ ן*וח ידבע ינולפל ןינותנ יסכנ לכ רמאיש 

Sklaven] gesagt hat: alle meine Güter sol- ,! ורזג M 40 |i ןיא + M 39 || ןיתעד P 38 

len dir zugeeigneU'sein? Abajje erwiderte: ןן _ m 43 || א׳יא — M 42 [; ל״ק — M 41 

Da er sich selbst erworben hat, so hat er •ח״ב — M 46 {] ׳בנ ק״לו ׳צע הנק M 45 ;i ׳לעב M 44 

auch die Güter erworben. Raba sprach zu ihm: Einleuchtend ist es, dass er sich selbst 

erwirbt, wie dies auch beim Ehescheidebrief der FaH"Jst, die Güter aber sollte er nicht 

erwerben, wie auch bei anderen Urkunden eine Bestätigung erforderlich ist!? Später 

sagte Abajje: Da er die Güter nicht erwirbt, so erwirbt er auch sich selbst nicht. Raba 

sprach zu ihm: Einleuchtend ist es, dass er die Güter nicht erwirbt, wie auch bei an- 

deren Urkunden eine Bestätigung erforderlich ist, sich selbst aber sollte er erwerben, 

wie dies auch beim Ehescheidebrief der Fall ist!? Vielmehr, sagte Raba, ob so oder so’ ’ 

erwirbt er sich selbst, nicht aber die Güter. R. Ada b. Mathna sprach zu Raba: Wol nach 

R. Simon, welcher sagt, man teile das Wort. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand alle 

seine Güter seinem Sklaven verschrieben hat, so wird er frei; hat er etwas Grundbe.sitz"’ 

zurückbehalten, so wird er nichU’frei. R. Simon sagt, er werde^Jn jedem Fall frei, es sei 

denn, dass er gesagt hat: alle meine Güter mit Ausnahme von einem Zehntausendster” 

168. Manche Verrichtungen sind am Sabbath zwar nach der Gesetzlehre erlaubt, jed. sind sie zur 

strengen Durchführung der Sabbathfeier rabbanitisch verboten. 169. Es soll den Jisraeliten der 

Erwerb von Grundbesitz iin Jisraelland möglichst erleichtert werden. 170. Er ist, solange dies durch 

Zeugen nicht bestätigt wird, nur hinsichtlich seiner Befreiung glaubwürdig, dass der Freibrief in seiner 

Gegenwart geschrieben worden ist. 171. Wodurch er frei wird, da auch die Person des Sklaven zu 

den Gütern gehört. Nach der obigen Lehre, wenn die Leibeigenschaft des Sklaven besonders u. die Güter 

besonders genannt w'orden sind, ist der Sklave nur bezüglich seiner Person glaubwürdig, im fraglichen 

Fall dagegen werden Sklave u. Güter gemeinsam genannt u. eine Teihing des bezügl. Worts ist nicht 

möglich. 172. Wenn .sie selbst ihren Scheidebrief bringt u. ihre Gegenwart beim Schreiben bekundet, 

so ist sie glaubw'ürdig. 173. Ol) Sklave u. Güter besonders od. gemeinsam genannt wurden. 174. 

Ohne es bezeichnet zu haben. 175. Sklaven gelten als Grundbesitz, u. da er das Zurückbehaltene 

nicht bezeichnet hat, so kann er damit den Sklaven selbst gemeint haben. 176. Da er ausdrücklich 

Grundbesitz genannt hat, so hat er damit den Sklaven nicht gemeint. 177. Damit kann er den 

Sklaven gemeint haben. 
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 *''sollen diesem meinem Sklaven geschenkt בר רמא ימויינמ רב ףסוי בר רמאו^ ןהבש אובירמ

 sein. Aber R. Joseph b. Minjomi sagte ja ןועמש יבר תא יסוי יבר סליקש יפ לע ףא ןמחנ

 .im Namen R. Nahmans, dass, obgleich R י יבר ינפל״סירבד ורמאנשכ" אינתדב ריאמ יברב הבלה

 Jose R. Simon gelobt hat, die Halakha wie בישמ קשי םיתפש" הזה ארקמה^*וילע ארק יסוי

 R. Meir'^seü? Es wird nämlich gelehrt: Als בר״רמאהו יבה ןמחנ בר רמא ימו םיהכנ םירבד 5

 man dies R. Jose berichtete, las er über בתכש ערמ ביכש ןמחנ בר רמא ימוינמ רב ףסוי

 ihn folgenden Schriftvers:''°A»7bZ2>/^« küsst דבעב רזוח וניאו םיסבנב רזוח דמעו ודבעל ויסכנ לכ

 — .man dem, der treffende Worte anhvortet דבעב רזוח וניא־״אוהי״ערמ ביכש תנתמ םיסכנב רזוה

 ,Kann R. Nahman dies denn gesagt haben םתה ישא בר רמא*'ןירוח ןב םש וילע אצי ירהש

 R. Joseph b. Minjomi sagte ja im Namen שי םא־‘‘:אוה אטינ תורכ ואלד םושמ אמעט ונייה” !יי

 -R. Nahmans, dass, wenn ein Sterbenskran אמיליא המב רערע :וימתוחב םייקתי םיררוע וילע

 -ker alle seine Güter seinem Sklaven ver "רערע ןיא לבה ירבד ןנחוי יבר רמאהו דח רערע

 -schrieben hat und genesen ist, er hinsicht יאמ והנינ ירתו ירת ירת”רערע אלאו'*םינשמ תוחפ

 lieh der Güter zurücktreten könne, nicht לעבד'*רערע אלא ינהא ךומס ינהא תכמסד תיזח:

 -aber hinsichtlich des Sklaven. Er kann hin ינפב רמול לובי וניאו םיה תנידממ טג איבמ|^1

sichtlich der Güter zurücktreten, weil es םייקתי םירע וילע שי םא םתחנ ינפבו בתכנ 

Uv) םירבע ירורחש דחאו םישנ יטיג דחא :וימתוחב das Geschenk eines Sterbenskranken ist‘*', 

Qid.3a יטיג״וושש םיברדה ןמ תחא ווו° איבמלו ךילומל*לוש und er kann nicht hinsichtlich des Sklaven 

 zurücktreten, weil er bereits in den Ruf םירבע ירורחשל םישנ:

 :eines Freien gelangt'*'ist. R. Asi erwiderte שרח אמיליא רמול לוכי וניא יאמ ,ארמג 20

6a23a איבהל ןירשכ לכה״ ןנתהו אוה טג״ייותא רב שרה** Da‘\rfolgt dies aus dem Grund, weil die 

Urkunde nicht durchschneidend"’‘ist. 

Ist eine Anfechtung vorhanden, 

so IST ER DURCH DIE UNTERSCHRIFTEN 

zu BESTÄTIGEN. Welche Anfechtung: wenn 

durch einen, so sagte ja R. Johanan, alle 

stimmen überein, dass eine Anfechtung durch mindestens zwei erfolgen müsse, und wenn 

durch zwei, so sind es ja zwei gegenüber zwei, und was veranlasst dich, sich auf jene 

zu verlassen, verlass dich auf diese!? — Vielmehr, eine Anfechtung des Ehemanns. 

ÖlfENN JEMAND EINEN SCHEIDEBRIEF AUS DEM UEBERSEELAND BRINGT UND NICHT 

si SAGEN KANN: ER IST VOR MIR GESCHRIEBEN UND VOR MIR UNTERZEICHNET 

WORDEN, SO IST ER, WENN ZEUGEN AUF DIESEM UNTERZEICHNET SIND, DURCH DIE 

Zeugen zu bestätigen. Ehescheidebriefe und Freibriefe von Sklaven glei- 

CHEN EINANDER HINSICHTLICH DER UEBERGABE UND DER EmPFANGSNAHME’**. DiES 

IST EINES VON DEN HINSICHTEN, IN DENEN EhESCHEIDEBRIEFE UND FREIBRIEFE VON 

Sklaven einander gleichen. 

GEMARA. Was heisst "nicht .sagen kann": wollte man sagen, wenn er taub- 

stumm ist, so kann ja ein Taubstummer keinen Scheidebrief überbringen, denn es 

Git. 

46 B 47 || רמאהו M 48 11 לצא M הז ׳קמ P 4Q |j 1 יבר; 

50 M איה j- B 51 [j- ו ]B 52 j + 53 ן| אלא M ׳עט יאמ 

54 M רערע .י״אב טג איבמה M 55 jj + ב M 56 !i 

 59 :ן שרח — M 58 ; ׳חשבו ן״גב M 57 || סמבו ׳ומב

B אטיג. 

178. Im 1. Fall wird er frei u. erwirbt den Grundbesitz nicht, wonach das Wort geteilt wird. 179. 

Der ungenannte Gegner RS.s; der Sklave werde nicht frei, wonach das Wort nicht zu teilen ist. 180. 

Pr. 24,26. 181. Ein solcher kann, wenn er genesen ist, seine Schenkungen zurückziehen; cf. Bd. vj 

S. 1330 Z. Iff. 182. Demnach ist das Wort wol zu teilen. 183. In dem Fall, worüber RM. 

u. RÖ. streiten. 184. Der Freibrief von Sklaven gleicht dem Flhescheidebrief, bei dem (cf. Dt. 24,3) 

der Ausdruck"durchschneiden" gebraucht wird, dh. die Trennung muss eine vollständige sein. Im strittigen 

!'all hat der Herr den Sklaven nicht besonders genannt, sondern ihn in der Bezeichnung ״Güter■״ einbe- 

griffen u. einen Teil zurückbehalten, so da.ss ein vollständiges Durchschneiden nicht erfolgt ist; aus diesem 

Grund wird der Sklave nicht frei, nicht aber aus dem Grund, weil man das Wort nicht teile. 185. 

Der Ueberbringer muss seine Gegenwart beim Schreiben bekunden. 
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 אבה ףסוי בר רמא°ןטקו״הטוש שרחמ ןדח טגה תא6^י׳5^
 אלו חקיפ אוהשכ הל ונתנש ןוגכ ןניקסע יאמב
 :שרחתנש דע םתחנ ינפבו בתבנ ינפב רמול קיפסה

 ןנבר ונת :םירבע ירורחש רחאו םישנ יטיג רחא
 םידבע ירורחשל"" םישנ יטיג ווש םיכרד השלשב
 יתוכ דע וילע שיש טג לכו° איבמלו ךילומל ווש
 תורטשה לכו" םידבע ירורחשו םישנ יטיגמ ןדה לוספ
coi.b "ןהימתוחש יפ לע ףא םיוג לש תואכרעב םילועה 
 ירבדכו םידבע ירורחשו םישנ יטיגמ ןיוה ןירישכ םיוג
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wird gelehrt, dass jeder zulässig sei, einen 

Scheidebrief zu überbringen, ausgenommen 

ein Tauber, ein Blöder und ein Minderjäh- 

riger!? R. Joseph erwiderte: Hier wird von 

dem Fall gesprochen, wenn er ihn ihr ge- 0 

geben hat, als er noch hörend war, und 

bevor er sagen konnte: er ist vor mir ge- 

schrieben und vor mir unterzeichnet wor- 

den, taubstumm geworden ist. 

 Ehescheidebriefe und Freibriefe !0 רטשו יתשאל״׳הז טג ןת רמואה״ העבראב ריאמ יבר
 ירבד רוזחי םהינשב רוזהל הצר ידבעל"'הז רורחש
 יברד אה יטועמל אנינמ״יןנברל אמלשב ריאמ יבר
 יטועמל יאמ יטועמל אנינמ ריאמ יברל אלא ריאמ
 םהל ןיערקמ םותחל םיעדוי ןיאש םידע אינתד" אה'״>•1^'׳

VON vSklaven. Die Rabbanan lehrten: In 

drei Hinsichten gleichen Ehescheidebriefe 

und Freibriefe von Sklaven einander: sie 

gleichen einander hinsichtlich der lieber- 

Git.133 

Bb.ISl» 

gäbe und Empfangsnahme; jede Urkunde,!יי ןועמש ןבר רמא ויד םיערקה תא םיאלממו קלח ריינ 
auf der ein samaritanischer Zeuge unter- לבא םישנ יטיגב םירומא םירבד המב לאילמג ןב 

zeichnet ist, ist ungiltig, ausgenommen תורקל ןייעדוי םא תורטשה לכ ראשו םידבע ירורחש“ 

Ehescheidebriefe und Freibriefe von Skia- ןאמ היירק״^ ןימתוה ןיא ואל םאו ןימתוח םותחלו 

ven; und alle Urkunden, die von nicht- ןיאש םידע ינתק יכהו ארסחמ ירוסה הימש רכד 

jüdischen Aemtern ausgefertigt sind, sind, 20 ןיעדוי ןיאשו ןימתוהו״״ םהינפל ןירוק תורקל״^ ן^עדויי 

selbst wenn Nichtjuden [als Zeugen] unter- ונת רמואה״ אכיאהו אכיל ותו ןהל ןיערקמ םותחל 
 ונתי אל תמו ודבעל״יהז רורחש רטשו ותשאל״׳הז טג
 התימ רחאל ונתי תמו ינולפל הנמ ונת התימ רחאל
 היתיאד אתלימ״י תורטשב היתילד אתלימ ינתמ יכ

60 M 61 || ׳חשו M 62 |[ ותשאל M 63 ודבעל 

 M) םותחל M 65 !: ׳אירק M 64 1 (ריאמ...אנינמ

 יתשאל B 67 ; ותו ׳וגו M 66 || ׳יעדוי ןיאשו ׳וב
B 69 ידבעל M -)- לבא. 
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zeichnet sind, gütig, ausgenommen Ehe- 

Scheidebriefe und Freibriefe von Sklaven. 

Nach R. Meir in vier [Hinsichten], denn 

wenn jemand sagt, dass man diesen Schei- 

debrief seiner Frau oder diesen Freibrief 

seinem Sklaven gebe, so kann”^er, wie R. 

Meir sagt, in beiden Fallen zurücktreten. 

Allerdings schliesst nach den Rabbanan die Angabe der Anzahl die Ansicht R. Mefrs 

aus, was aber schliesst die Angabe der Anzahl nach R. Meir aus? Sie schliesst den 

F^'all der folgenden Eehre aus. Wenn die Zeugen nicht zu unterschreiben verstehen, so 

schramme man in das Papier'üind sie füllen die Schrammen mit Tinte aus. R. Simon b. 

Gamaliel sagte: Dies gilt nur von Ehescheidebriefen'“ bei Freibriefen von Sklaven und 

allen anderen Urkunden aber dürfen sie, wenn sie zu lesen und zu unterschreiben ver- 

stehen, unterschreiben, wenn aber nicht, so dürfen sie nicht unterschreiben. — Wer spricht 

hier vom Lesen!?— [Diese Lehre] ist lückenhaft und muss wie folgt lauten: wenn die 

Zeugen nicht zu lesen verstehen, so lese man ihnen vor und sie unterschreiben, und 

wenn sie nicht zu unterschreiben verstehen, so schramme man [in das Papier]. — Gibt 

es denn weiter nichts'^^’mehr, es gibt ja noch folgendes: wenn jemand gesagt hat, dass 

man diesen Scheidebrief seiner Frau oder diesen Freibrief seinem Sklaven gebe, und 

gestorben ist, so gebe man sie nicht nach dem Tod; wenn aber, dass man einem eine 

Mine gebe, und gestorben ist, so gebe man sie ihm nach dem Tod!? — Er lehrt nur 

das, was bei anderen Urkunden'^nicht vorkommt, das aber, was auch bei anderen 

186. Vor Aushändigung der Urkunde. 187. Die Namen der Zeugen. 188. Damit 

die Frau der Möglichkeit der Wiederverheiratung nicht beraubt werde. 189. Worin Ehescheide- 

briefe u. Freibriefe von Sklaven einander gleichen. 190. Ausser Ehescheidebriefen u. Freibriefen 

von Sklaven. 

49 TalmmI ßd.V 
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 Urkunden vorkommt, lehrt er nicht. Rabin והבא יברד הימשמ ןיבר הלשד ינתק אל תורטשב

 וניבר םושמ הלוגל רזעלא יבר הלששיךיעדוי ווה
 ‘*^י55b ןיאייתמו ינולפל הנמ ונתו ובתכ רמאש ערמ ביבש°

 רטשב אלא ותונקהל רמנ אל אמש ןינתונו ןיבתוב
 הברל אמלשב המשל אכיאהו התימ רהאל רטש ןיאו
 הברל ןיב ותוייאישק אברל אלא איבמו ךילומ ונייה
 ןנברד אלוספ ינתק יכ רבוהמ אביאה״אברל ןיב"
 אלוספד םיונ לש תואכרע אהוייינתק אל אתיירואד”
 רזעלא יברכו°'“הריםמ ידעב ינתקו אוה” אתיירואד

vgl. 
Git.226 

Hess nämlich im Namen R. Abahus mit- 

teilen: Wisset, dass R. Eleäzar im Namen 

unsres Meisters der Diaspora mitteilen 

Hess, dass, wenn ein Sterbenskranker ge- 

sagt hat, dass man schreibe und einem eine 

Mine gebe, und gestorben ist, man nicht 

schreibe und sie ihm gebe, weil er sie ihm 

vielleicht nur durch die Urkunde zueig- 

Gii.iob יןדף אפלס ינתקדמ אהו יתרכ הריסמ ידע רמאד1חnen wollte, und es nach dem Tod keine 

 Urkunde gibt'“'. — Es gibt ja noch [das דרי אריז יבר רמאו ןירישכ ולא ףא רמוא ןועמש

 Schreiben] auf den Namen'^? Allerdings ist הריסמ ידע רמאד רזעלא יבר לש ותטישל ןועמש יבר

Foi.io תומש והייניב אכיא״אל רבס אמק אנתד ללכמ יתרכ dies nach Rabba“Hdentisch mit der Ueber- 

 '^'gäbe und Empfangsnahme‘’^ nach Raba ינתק יכ אלא ינתקו^׳אתיירואד הרזה אהו ןיקהבומ

 aber ist dies ja ein Einwand!? Und ferner ןישודיקב היתיאד אתלימ ןישודיקב היתילד'*אתלימ !י

 gibt es ja sowoi nach Rabba als auch nach תוהילשב ןישודיקב התיא הפונ הרזה אהו ינתק אל

 התיל ןישודיקבו התיא ןישורינבד ההרוכ לעב:

M 73 II ןיבו M 72 :| ונתיו ובתכי אל M 71 || חלשד M 70 

 ׳לוספ || M 74 ׳ביאהו | M 75 — אוה M 76 II א״רו

Raba noch das Haftende'““!? — Er spricht 

nur von einer rabbanitischen Ungiltig- 

keit, nicht aber von einer solchen nach der 
 -Gesetzlehre. — Bei solchen von nichtjüdi רמאד איה M 77 I — ינתקו |: B 78 אתיאד ׳לימ ׳דיקב אתילד.

sehen Aemtern ist ja die Ungiltigkeit aus der Gesetzlehre, und er lehrt dies!? — 

Wenn Zeugen der Uebergabe vorhanden sind, und zwar nach R. Eleäzar, denn R. 

Eleäzar sagt, die Trennung erfolge durch die Zeugen der Uebergabe'”. — Wenn aber 

der Schlußsatz lehrt, R. Simon sagt, auch diese'“*seien gütig und R. Zera hierzu sagt, 

R. Simon habe sich zur Ansicht R. Eleäzars bekannt, welcher sagt, die Trennung er- 

folge durch die Zeugen der Uebergabe, so ist ja der erste Autor nicht dieser Ansicht!? 

— Ein Unterschied besteht zwischen ihnen'”hinsichtHch kenntlicher Namen”“. —• Beim 

Zurücktreten”'erfolgt es ja nach der Gesetzlehre”“, und er lehrt dies!? — Vielmehr, er 

nennt nur das, was bei der Trauung nicht vorkommt, was aber auch bei der Trauung 

vorkommt, nennt er nicht“”. — Aber das Zurücktreten kommt ja auch bei der Trau- 

ung vor“”!? — Bei einem Auftrag gegen ihren Willen kommt dies nur hei der Schei- 

düng vor, nicht aber bei der Trauung“”. 

IQl. Bei der Uebergabe der Urkunde ist er nicht mehr am heben. Hinsichtlich der Uebergabe nach 

dem Tod gilt dies somit auch von der Schenkungsurkunde. 192. Beide Urkunden müssen auf 

den Namen der betreffenden Person geschrieben sein, was aber bei anderen Urkunden nicht der Fall ist. 

193. Nach dem die Bekundung der Gegenwart aus dem Grund zu erfolgen hat, weil die Aussteller nicht 

wissen, dass es auf den richtigen Namen erfolgen müsse. . 194. Dh. dass der Ueberbringer seine 

Gegenwart beim Schreiben zu bekunden habe, u. zwar aus dem Grund, weil das Schreiben auf den rieh- 

tigen Namen erfolgen muss. 195. Nach dem die Bekundung aus einem ganz anderen Grund zu 

erfolgen hat. 196. Beide Urkunden sind ungiltig, wenn sie auf eine am Boden haftende Sache 

geschrieben worden sind. 197. Der Scheidebrief ist dann nach der Gesetzlehre gütig u. nur rabba- 

nitisch ungiltig. 198. Ehescheidebriefe u. Freibriefe von Sklaven, die von nichtjüdischen Zeugen 

unterschrieben sind. 199. RS. u. dem 1. Autor, der ebenfalls der Ansicht RE.s ist. 200. Wenn 

die Zeugen Namen führen, die bei Jisraeliten nicht Vorkommen, so ist nach RS. der Scheidebrief gütig, 

da man sich in diesem Fall nur auf die Zeugen der Uebergabe stützt u. die unterschriebenen Zeugen als 

nicht vorhanden gelten. 201. Die 4. Hinsicht nach RM. 202. Durch das Zurücktreten ist 

der Auftrag aufgehoben u. der Scheidebrief nach der Gesetzlehre ungiltig. 203. Die letztgenannten 

Bestimmungen gelten auch beim Trauschein. 204. Solange der Ueberbringer den Trauschein nicht 

übergeben hat, kann der Auftraggeber von der Trauung zurücktreten. 205. Der Ueberbringer des 
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 יטיגמ ץוח לוספ יתוכ דע וילע שיש טג’“ ל
 ינפל ו{ץ*יבהש השעמ"םידבע ירורחשו םישנ
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EDE Urkunde, aue der ein sama- 

RITANISCHER ZEUGE UNTERSCHRIE- 

BEN IST, IST UNGILTIG״*, AUSGENOMMEN 

Ehescheidebriefe und Freibriefe von 

 ידע וידע ויהו השא טג יאנתוע”רפכל לאילמג ןבר
 :רישבהו םיתוכ

Sklaven. Einst brachte man R. Gama- 3 ייד אלו אמק אנת אל ןיתינתמ ינמ .ארמג 

L1EL 1M Dorf üthnaj einen von sama- יתוכ תצמ° אינתד לאילמג ןב ןועמש ןבר אלו רזעלא Sol:"“ 

RITANISCHEN ZEUGEN UNTERZEICHNETEN רזעלא יבי חספב ותבוח ידי הב אצוי םדאו תרתומ 
Ehescheidebrief, und er erklärte ihn ןועמש ןבר תוצמ יקודקדב ןיאיקב ןיאש יפל רסוא 

ALS G1LT1G. הברה םיתוכ הב וקיזחהש .דוצמ לכ״רמוא לאילמג pS'ijr 

GEMARA. Wer ist der Autor unsrer 10 וליפא אמק אנת יא ינמ לארשימ רתוי הב ןיקדקדמ 

Misnah: weder der erste Autor“’noch R. השא טג וליפא רזעילא יבר יא ימנ תורטש ראש 

Eleäzar noch R. Simon b. Gemaliel!? Es וליפא קוזחאד יא לאילמג ןב ןועמש ןבר יאו““אל ימנ 
wird nämlich gelehrt: Die Ma99ah eines ימנ השא טג וליפא קוזחא אלד יא ימנ תורטש ראש 

Samaritaners ist erlaubt und man entledigt קוזחאדו אי.ד“'לאילמנ p ןועמש ןבר“'אמית יכו אל 

sich damit seiner Pflicht“^am Pesahfest. R. 13 וליפא דח איריא יאמ יכה יא אודב קוזחא אלו אהב 

Eleäzar verbietet sie, weil sie in den Ein- וב ורישכה אל רזעלא יבר רמא אמלא ימנ ירת 

zeiheiten der Gebote nicht bewandert sind. ןוגכו“'רזעילא יבר םלועל דבלב יתוכ דהא דע אלא 

R. Simon b. Gamaliel sagte: Jedes Gebot, אל .דוה רבח יתוכד ואל יאד״ףופבל לארשי םיתחדcoו.b 

das die Samaritaner halten, beachten sie תורטש ראש וליפא יכה יא .דימקמ היל םיתחמ“' 

genauer als jisraeliten. Wer ist es nun: 20 הינימ שישקד ןאמל קבש אחוור ןנירמא אלא ימנ 
wenn der erste Autor, so sollte dies°’auch בר רמא הינימ שישקד ןעמל קבש אחוור ימנ אבה 

von anderen Urkunden gelten, wenn R. הז אלב הז ןימתוה ןיא טגה ידעי תרמוא תאז אפפ 
 -Eleäzar, so sollte es auch von einem Ehe ’''«■‘:םכלוכ םושמ הריזג" ישא בר רמא אמעיט יאמ®׳

Scheidebrief nicht gelten, und wenn R. Si- 

mon b. Gamaliel, so sollte es, wenn sie da- 

von״°halten, auch von anderen Urkunden 

 j- M 78- ה !M 79 j ינתוע. V ינתע M) 80 li — יאו...

— M 83 איה — M 82 1 םלועל -f M 81 ij (אל 

 ןוככו M 84 ji .ה״א לארשי ימקמ ׳תחמ הוה

gelten, und wenn sie davon nicht halten, auch von Ehescheidebriefen nicht gelten. 

Wolltest du erwidern, es sei R. Simon b. Gamaliel, nur halten sie von diesen"“und 

nicht von anderen, so sollte dies nicht nur von einem [Zeugen], sondern auch von zwei 

gelten, während R. Eleäzar sagte, er sei nur dann gütig, wenn ein Zeuge Samaritaner 

ist'"!? — Tatsächlich ist es R. Eleäzar, und zwar in dem Fall, wenn ein Jisraelit am 

Ende'‘'unterzeichnet ist, denn wenn der Samaritaner nicht Genosse^'wäre, so Hesse die- 

ser ihn nicht zuerst unterzeichnen. — Demnach sollte es auch von anderen Urkunden 

gelten!? Vielmehr nehmen wir an, er habe Raum für einen Aelteren"'gelassen, ebenso ist 

auch bei diesen anzunehmen, er habe Raum für einen Aelteren gelassen. R. Papa er- 

widerte: Dies besagt, dass die Zeugen des Scheidebriefs einer ohne den anderen nicht 

unterschreiben dürfen. — Aus welchem Grund? R. Asi erwiderte: Mit Rücksicht auf 

eine Gesamtheit'". 

Trauscheins kann seinen Auftrag gegen ihren Willen nicht ausrichten. 206. Da die Samaritaner im 

\"erdacht des Falschzeugnisses stehen. 207. Der folgenden Lehre. 208. Ma^^ah zu essen; cf. Ex. 

12,18. 209. Dass ihre Zeugenunterschriften gütig sind. 210. Von den Vorschriften über die 

.\usstellung von Urkunden. 211. Von den Urkunden über Ehescheidung u. Freilassung von Sklaven. 

212. Der andere aber Jisraelit. 213. Unter der Unterschrift des Samaritaners. 214. Dh. ein ehr- 

lieber Mann, der nichts Falsches unterschreiben würde. 215. Obgleich die Unterschrift des Jisraeliten 

sich unter der des Samaritaners befindet, so beweist dies nicht, dass er tatsächlich später unterschrieben hat. 

216. Wenn jemand zu einer Gesamtheit von Personen sagt, dass sie alle für seine I'rau einen Scheidebrief 

schreiben sollen, so ist dieser nur dann gütig, wenn alle ihn unterschrieben haben, u. mit Rücksicht darauf 

müssen, auch wenn er nicht “ihr alle’' gesagt hat, die anwesenden Zeugen gleichzeitig unterschreiben. 

49* 
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Der Text. R. Eleäzar sagte: Man hat 

ihn nur dann als gütig erklärt, wenn nur ein 

Zeuge Samaritaner ist. Was lehrt er uns da- 

mit, es wurde ja bereits gelehrt, dass eine 

 דהא דע אלא וב ורישכה אל רזעלא יבר רמא אפוג
 שיש טג לב אניגת ןל עמשמ אק יאמ"דבלב יתוב

 אנימא הוה ןיתינתממ יא ׳וב*'לוספ יתוב דע וילע
 תורטשבד םושמ דה ינתמד יאהו ימנ ירת וליפא
 -Urkunde, auf der ein Samaritaner als Zeu ינתק אהו אל ירתו ןל עמשמ אק אל ימנ דה וליפא 5•

 ge unterzeichnet ist, ungiltig"'sei!? — Wenn טג יאנתוע” רפכל לאילמג ןבר ינפל ואיבהו השעמ

 ,nur die Uehre der Misnah vorhanden wäre ינת ייבא רמא רישכהו“םיתוכ ידע וידע ויהו השא

 könnte man glauben, dies gelte auch von גילפ גלפימ לאילמג ןברו ירת םלועל רמא אבר ודע

 ,zweien, nur lehre sie es deshalb von einem רישכמ לאילמג ןברו''ינתק יכהו ארסהימ ירוסהו

 -weil bei anderen Urkunden auch einer un רפכל^׳לאילמג ןבר ינפל ואיבהש ימנ השעמו םינשב !0

 zulässig ist, so lehrt er uns. — Gilt dies רישכהו*^םיתוכ ידע וידע ויהו השא טג ,'אנתוע:

denn nicht auch von zweien, er lehrt ja 

ein Ereignis, dass man vor R. Gamaliel 

 ^!לע ףא םיוג לש תואכרעב םילועה תורטשה ל
 םישנ יטיגמ ץוה םירישב םיוג םהימתוחש יפ

 -im Dorf Üthnaj einen von zwei samarita ^^•»ףירישב ולא** ףא רמוא ןועמש יבר° םידבע ירורחשו

 -nischen Zeugen Unterzeichneten Scheide טוידהב ושענש ןמזב אלא ורכזוה אל !5 5

 -brief brachte und er ihn als gütig erklär אנש אל״רכמ אנש אל ינתו קיספ אק .ארמג

 -tel? Abajje erwiderte: Eies: von einem Zeu הנקד אוהרהיימק יזוז ביהי יבמ*רכמ אמלשב הנתמ

 ,gen. Raba erwiderte: Tatsächlich von zwei והיימק יזוז ביהי אל יאד’'אוה אמלעב היאר ארטשו

 nur streitet R. Gamaliel dagegen, denn [die אלא ארטש היל ןיבתכו^'והיישפנ יערמ ווה אל

 Misnah] ist lückenhaft und mu.ss wie folgt ארטש יאהו^ארטש יאהב ואל ינק אק״יאמב הנתמ 20

 ,lauten: nach R. Gamaliel sind diese gütig אתובלמד אניד° לאומש רמא אוה אמלעב אפסה^™^

Bb.54b,^^ יטיגבמריוה ינת אמיא תיעביא״אניד auch wenn es zwei sind; einst b1־achte man 

 R. Gamaliel im Dorf üthnaj einen von תותירכי^נב ואל אהו :׳ובו ןירישכ ולא ףא רמוא ןועמש

 -zwei samaritanischen Zeugen unterzeich לש°’“ותטישל ןועמש יבר דרי“ אריז יבר רמא והנינ

 neten Scheidebrief, und er erklärte ihn als יבר רמאהו° יתרכ הריסמ ידע רמאד רזעלא יבר 25
er 
ö״ 

gilti 85 M — 86 |! ׳וכ M ורישכהו 

88 M — ולא M 89 !i ביהידמ 

91 M 92 |] ביהיד אל יאו M דטש יבתכו Ij 

 ו -j- BM 95 Ij יאהו — M 94 ;j יאהב הל

 .יברד M 98 jj התירכ P 97 || יטיגבמ

87 M — ע״כל 
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Git.22l> 
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90 M רטשו ינקו 

93 M ינק 

: 96 MP 

LEE AUF NICHTJÜDISCHEN AeMTERN 

AUSGEFERTIGTE URKUNDEN SIND, OB- 

GLEICH SIE VON NiCHTJUDEN UNTERZEICH- 

net sind, giltig, ausgenommen Ehe- 

scheidebrieff: und Freibriefe von Sklaven. R. Simon sagt, auch diese seien gil- 

tig, es'‘*gilt nur von dem Fall, wenn sie von Eaien ausgefertigt worden sind. 

GEMARA. Er lehrt es allgemein, einerlei ob Verkaufs- oder Schenkungsurkun- 

den; erklärlich ist dies von Verkaufsurkunden, denn sobald er vor ihnen"’das Geld 

zahlt, erwirbt er [die Sache], und die Urkunde ist nichts weiter als ein Beweisstück, 

denn sie würden sich nicht suspekt gemacht und ihm die Urkunde geschrieben haben, 

wenn er das Geld nicht vor ihnen gezahlt hätte, die Schenkung aber erwirbt er ja 

durch die Urkunde, und eine solche Urkunde ist ja nichts mehr als eine Scherbe!? 

Semuel erwiderte: Das Staatsgesetz ist Gesetz. Wenn du aber willst, sage ich, man 

lese: ausgenommen solche, die Scheidebriefen gleichen“״. 
R. Simon sagt, auch diese seien giltig &c. Sie sind ja nicht zur Scheidung 

geeignet!? R. Zera erwiderte: R. Simon vertritt die Ansicht R. Eleäzars, welcher sagt, die 

Trennung erfolge durch die Zeugen der Uebergabe“‘. — R. Abba sagte ja aber, R. Eleäzar 

217. Und nur auf diesen Fall bezieht sich die Ausnahme bezüglich der Scheidebriefe. 218. Dass 

sie von Nichtjuden ausgestellt ungiltig sind. 219. Den Amtsmitgliedern. 220. Wenn die Ur- 

künde nicht ein Beweisstück ist, sondern die Handlung vollzieht, 

unterschriebenen Zeugen sind irrelevant. 

221. Die auf dem Scheidebrief 
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iSlichte ]!insichtlicli eines an sich falschen““ אכה לוספש’'וכותמ ףיוזמב רזעלא יבר הדומ איא 

bei, dass er nngiltig sei!? — Hier wird von תומש ימד יביה ןיקהבומ תומשב” ןניקסע יאמבfoi.!! 

kenntlichen Namen“״gesprochen. — Welche די אנידובאו זימרוה” ןונב אפפ בר רמא ןיקהבומ 

sind kenntliche Namen? R. Papa erwiderte: תומש לבא אנוא םיקנו יטאבו ירדיק'רבו יאתביש 
Zum Beispiel Hormez, Abudina, Bar-Sibtaj, 5 אל אפיס ינתדא יכה יא אל יאמ םיקהבומ ןיאש 

Bar-Qidri, Bati, Naqim und Ona. —Weshalb ינתילו תלפל טוידהב ושענש ןמזב אלא ורכזוה 

lehrt er, wenn dies demnach von unkennt- לבא ןיקהבומ תומשב םירומא םירבד המב הרידב 

liehen Namen nicht gilt, im Schlußsatz, םירבד המב רמאק ימנ יבה אל ןיקהבומ ןיאש תומש 
dass es nur von dem Fall gelte, wenn sie ןיקהבומ ןיאש תומשב'לבא ןיקהבומ תומשב םירומא 

von Laien ausgefertigt worden sind, sollte !0 אמיא תיעביאו ןילוספו טוידהב ושענש ימכ השענ' 

er doch bei diesen selbst einen Unterschied יטינ ורכזוה אל רמאק יכהו ןוממ יטיגל ןאתא אפיס 

machen: dies gilt nur von kenntlichen Na- אינת :טוידהב ושענש ןמזב אלא ןילוספד ןוממ 
men, nicht aber von unkenntlichen Namen!? ןועמש יבר' רמא ךכי יסוי יברב רזעלא יבר רמא״יטיייי 

— Dassagterauch:diesgiltnurvonkennt- לע םימכהו אביקע יבר ךרלהנ אל ןריצב םימכהל 

liehen Namen, bei unkenntlichen Namen 15 יפ לע ףאש םיונ לש תואכרעב ןילועה תורטשה לב 

aber ist es ebenso als würden sie durch ירורהשו םישנ יטינ וליפאו* * םירשכ םיונ ןהימתוהש 

Laien ausgefertigt worden sein, und sie sind יברש טוידהב ושענש ןמזב אלא וקלהנ אל םידבע 

ungiltig. Wenn du aber willst, sage ich: םישנ יטיגמ ןדה ןילסופ םימכהו רישכמ אביקע 
der Schlußsatz spricht von Verkehrsurkun- ףא רמוא לאילמנ ןב ןועמש קר םידבע ירורהשו 

den“', und er meint es wie folgt: von Ver- 20 םוקמב לבא ןימתוה לארשי ןיאש םוקמב ןירישכ ולא 
kehrsurkunden gilt es nur dann, dass sie ןימתוה לארשי ןיאש םוקמ’ אל ןימתוה לארשיש 

ungiltig“''sind, wenn sie von Laien ausge- אמשב אמש ןימתוה לארשימ* םוקמ |ו*טא רוזגיל ימנ 

fertigt worden sind. ירושכאל רבס אניבר ףלהמ אל ארתאב ארתא ףלהמ 
Es wird gelehrt: R. Eleäzar b. R. Jose :ןנת תואכרע םרפר היל רמא יאמראד אתאיפונכב 

sagte: R. Simon sprach zu den Weisen in 25 ייפאב הילהינ הירסמד האסרפ ארטש יאה אבר רמא 

Cajdan: R. Äqiba und die Weisen stimmen רבו אניד ובאו ןימרוה M .׳ימריה P 99 || רספ אוהש M 98 

überein, dass alle auf nichtjüdischen Aem- 3 || תומשב — M 2 1| ורדיק P 1 ' ביקנו יטב ק״בו יאתבש 

tern ausgefertigte Urkunden gütig seien, & 1! ןהל + m 5 jl ךכ — M 4 || (׳שענ M) ושענ P 

obgleich sie von Nichtjuden unterzeichnet •יי זיקהבומ תומשב ׳יפאו + M 7 j| םידבע...׳יפאו — M 

sind, sogar Ehescheidebriefe und Freibriefe von Sklaven, sie streiten nur über den Fall, 

wenn sie von Laien ausgefertigt worden sind: nach R. Aqiba sind sie gütig und nach 

den Weisen ungiltig, ausgenommen Ehescheidebriefe und Freibriefe“'von Sklaven; R. 

Simon b. Gamaliel sagt, auch diese seien gütig, nur in Orten, wo Jisraeliten nicht“*un- 

terzeichnen, nicht aber in Orten, wo Jisraeliten unterzeichnen. — Sollte dies auch in 

Orten gelten, wo Jisraeliten nicht unterzeichnen, mit Rücksicht auf Orte, wo Jisraeli- 

teil unterzeichnen“'!? — Namen werden mit einander verwechselt, Orte aber werden 

mit einander nicht verwechselt. Rabina wollte [Urkunden], die von einer [nichtamtlichen] 

Gemeinschaft von 7\ramäern angefertigt sind, als gütig erklären, da sprach Raphram 

zu ihm: Dies wird nur von Aem tern gelehrt. 

Raba sagte: Wenn einem eine persische Urkunde“\'0r ]israelitischen Zeugen über- 

geben worden ist, so kann man damit von freien [Gütern]“’einziehen. — Sie können 

222. Wol ist ein Scheidebrief ohne Zeugenunterschriften gütig, nicht aber, wenn unzulässige Zeugen 

unterschrieben sind. 223. Er bezieht sich auf den ersten Passus der Misnah, auf die Ansicht des 1. 

Autors. 224. Dh. in Fällen, wo sie ungiltig sind, zBs. bei Schenkungsurkunden. 225. Die 

Scheidung bezw. die Freiwerdung erfolgt durch die Zeugen der Uebergabe. 226. Wenn sie hierzu 

• nicht zugelassen werden. 227. Ebenso wie auch bei kenntlichen Namen unkenntliche berücksichtigt 

werden. 228. Persisch geschrieben u. von Persern unterzeichnet. 229. Die der Schuldner noch 

besitzt. 
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19b ■,״דיו אל אהו” ירח ינבמ היב ןניבגמ לארשי ידהס sie ja nicht lesen'״I? — Wenn sie es kön- 
 nen. — Es ist ja aber eine unverfälschbare ^ףייזל לובי וניאש בתב אניעב אהו יעדידב ארקימל
 Schrift erforderlich, was hierbei nicht der ונינעמ ריזהיש' ךירצ אניעב אהו° ןציפאדב אבילו
 ist!? — Wenn sie mit Galläpfelsaft'׳Fair יבה יא רדהמדב אבילו הנורחא הטישב רטש לש
 ,präparirt ist. — Es ist ja aber erforderlich שיר הינימ אעב :אלק היל תיל ימנ ידבעשממ 5

Coi.b ןתומשו טנה לע ןימותהה םידע'’ ןנחוי יברמ שיקל dass in der letzten Zeile der Tenor der Ur- 
 künde wiederholt wird, was bei dieser nicht סוקול אלא ונידיל אב אל היל רמא והמ םיונ תומשכ
 .der Fall ist!? — Wenn er wiederholt ist לארשי יהיכש אלד’ סולו סוקול אקודו ונרשכהו םולו
 -DemnacE''sollte man es auch von ver — יהיכשד ינירחא אתהמש לבא והייתהמשב יקסמד

iGH.e 0! םיאבה ןיטיג״׳היביתיא אל והייתהמשב יקסמד לארשי kauften [Gütern]!? — Eine solche ist nicht 
 .“'bekannt יפ לע ףא ןהילע םימותח םידעו םיה תנידממ
 Res-Laqis fragte R. johanan: Wie ist לארשי בורש ינפמ ןירישכ םיונ תומשכ ןהיתומשש
 -es, wenn die Namen der auf dem Scheide ינתקדכ םתה םיונ תומשכ ןהיתומש ןדאל הצוחבש
 brief Unterzeichneten Zeugen solchen von ןהיתומש ץראל הצוחבש לארשי בורש ינפמ אמעט
 :Nichtjuden gleichen'“? Dieser erwiderte הינימ אעב אתינתמ יכ״ירמאד אכיאו'°םיונ תומשכ !5

 Uns sind nur [die Namen] Luqus und Eus אתינתממ היל טשפו:
vorgekommen, und wir erklärten [den 
vScheidebrief] als giltig. Dies gilt jedoch 

 nur von den Namen Luqus und Lus, die אל לבא םישנ יטיגב םירמוא םימכחו ריאמ יבר

 il הז רורחש רטשו יתשאל" הז טג ןת" רמוא
 ירבד רוזחי ןהינשב רוזחל הצר םא ירבעל’

|v1,1 
Git, 9 

Er. 81b, 
Jab. ]18b 0^■ יאו וינפב אלש םדאל'ףיבזש° יפל םידבע ירורחשב Jisraeliten nicht führen“, nicht aber von 

23a ודבע תא ןוזל אלש הצרי״םאש וינפב אלא ול ןיבח anderen Namen, die auch Jisraeliten füh- 
 -ren. Er wandte gegen ihn ein: Scheide םהל רמא יאשר וניא ותשא תא ןוזל אלשו יאשר”""

 M 7 briefe aus dem Ueberseeland sind, selbst ירקמל M 8 ij רוזהיש M 9 r + ׳ ונרשכה: 10
 -M wenn die Namen der Unterzeichneten Zeu -- ו / M 11 ׳נתמכ !! M 12 ונת M 13 ותשאל

 M 14 gen nichtjüdischen gleichen, giltig, weil הצר ודבעל M 15 ü -|- ול ! M 16 הצר.
die Namen der meisten Jisraeliten ausserhalb des Jisraellands nichtjüdischen gleichen!? 
— Da wird auch der Grund angegeben: weil die Namen der meisten Jisraeliten ausser- 
halb des Jisraellands nichtjüdischen"‘’gleichen. Manche sagen, jener hatte ihn hinsicht- 
lieh des in der Barajtha gelehrten Falls gefragt, und dieser entschied es aus dieser 
Barajtha. 

|ENN JEMAND zu EINEM GESAGT HAT, DASS ER DIESEN SCHEIDEBRIEF SEINER 

1 Frau oder diesen B'reibrief seinem Skl.wen gebe, so kann er, wenn er 

ES WÜNSCHT, IN BEIDEN FÄLLEN ZURÜCKTRETEN — WORTE R. MeIrS; DIE WEISEN 

SAGEN, NUR BEI EINEM FhESCHEIDEBRIEF, NICHT ABER BEI EINEM FREIBRIEF VON 

Sklaven, weil man einen in seiner Abwesenheit bevorteilen kann, benach- 

!'EILIGEN ABER KANN MAN EINEN NUR IN SEINER GEGENWART; DENN, WENN ER SEI- 

NEM Sklaven die Frnährung verweigern will, so darf'”er dies, und wenn er 

SEINER Frau die Frnährung verweigern will, so darf er dies'”nicht. Fr sprach 

Ket, 
Qid 

42a 

Bm.12a 

Hoi. 83a 

230. Und können somit über den Inhalt der Urkunde nichts bekunden. 231. Um F'älschun- 

gen vorzubeugen, muss das für die Urkunde bestimmte Pergament mit Galläpfelsaft präparirt werden, 

was aber die Perser nicht berücksichtigen. 232. Wenn die Urkunde nach den Vorschriften des 

jüd. Rechts ausgefertigt worden ist. 233. Da keine Jisraeliten unterschrieben sind, so konnte 

der Käufer es nicht wissen u. darf keinen Schaden erleiden. 234. Man weiss somit nicht, ob es 

Jisraeliten od. Nichtjuden sind. 235. In diesem Fall stützt man sich auf die Zeugen der Ueber- 

gäbe. 236. Während RJ. von Scheidebriefen aus dem Jisraelland spricht. 237. Die Scheidung 

erfolgt zum Nachteil der Frau, dagegen aber die Freilassung des Sklaven zu seinem Vorteil. Durch die 

Zurückziehung des bereits erteilten Auftrags erfolgt eine Benachteiligung bezw. Bevorteilung der betreffen- 

den abwesenden Person. 
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Fol.12 

Ber.47a 

Ned.84P 

Bm.QP 

Lv.23,22 

H0I.31P 

Ket.43a58l> 

Bq.87^ 

ZU IHNEN; Er macht ja seinen Sklaven vsun^׳ םשבדרמורהה ןמ ודבע תא לסופ אוה י־;הו 
FÜR DIE Hebe unfähig'־’״, wie er seine ;וניינק אוהש ינפמ ול ורמא ותשא תא לסופ 
Frau unfähig macht!? Sie erwiderten הימק ףסוי רב קחצי בלו אנוה בר ביתי ,ארמג 
iHAi: Weil er sein Eigentum ist'” ביתיו םנמנמ אקו הימרי יבר ביתיו הימרי יברד 

OEMARA. R. Hona und R. Jichaq b. .י לעבל ספותה ןנברדמ הנימ עמש רמאקו אנוה בר 
Joseph sassen vor R. Jirmeja, und R. jir- םוקמב וליפאו ףסוי רב קחצי בר היל רמא הנק בוה 
meja sass und schlummerte. Da sprach R. יבר והב רעתיא יכהדא ןיא היל רמא סירהאל^בהש 
Hona: Aus der xÄnsicht der Rabbanan ist ספותה ןנחוי יבר רמא יבה"יקדרד והל רמא הימרי 
zu entnehmen, dass, wenn j'emand für einen רמאת םאו הנק אל םירחאל בהש םוקמב בוה לעבל 
Gläubiger etwas einhascht, er es erworben''“ in יר רמא :ימד וכז רמואב ונת רמואה לב וניתנשמ 

habe. R. Ji9baq b. Joseph sprach zu ihm: ונאב םירחאל בהש םוקמב בוח לעבל ספותה אדסה 
Auch wenn [der Schuldner] noch anderen תא טקילש ימ° ןנתד ןנברו רזעילא‘*’ יבר תקולחמל 
schuldet? Dieser erwiderte: jawol. Wäh- ול הכז רמא רזעילאילבר ינע ינולפל וז^׳ירמאו תאפה 
renddessen erwachte R. Jirmeja und sprach רמא ןושאר אצמנה ינעל וננתי" םירמוא םימכחו 

zu ihnen: Kinder, folgendes sagte R. Joha-10 ןאכ דע איה אל אמלד° אפפ בר אמיתיאו רמימא 
nan: wenn jemand für einen Gläubiger et- יעב יאד° ונימד" אלא םתה רזעילא” יבר רמאק אל 
was einhaseht und [der Schuldner] noch יבזד ונימו היל יזחו ינע יוהו היסכנל והל רקפמ 
anderen schuldet, so hat er es nicht erwor- ןאכ דעו אל אבה לבא הירבחל יבז הישפנל היל 
ben. Wenn du aber aus unsrer Misnah ei- ינעל טקלת אל“ ביתכד אלאי״סתה ןנבר ירמאק אל 
neu Einwand erhebst, [so ist zu erwidern,] 20 יאה רזעילא”יברו אל אבה לבא ינעל ול טקלת אל 
wenn jemand "gebt״ sagt, so ist es ebenso ינעל״’ריהזהל° היל יעבימ״היל ריבע יאמ טקלת אל 
als würde er "erwerbt״ sagen"‘. הנימ תעמש ;יב ןוזל אלש הצריי״סאש :ולש לע 

R. Hisda sagte: Wenn jemand etwas אבה ךנז יניאו ימע השע דבעל רמול ברה לוכי“ 

für einen Gläubiger einhascht und [der p !q ^ ותשא...םשכ — M 18 

Schuldner] auch anderen schuldet, so ge- ! ד — M 22 || והננתי P 21 ;| 
langen wir zum Streit zwischen R. Eliezer S — m 25 | ל״מ - 

17 M ן אוה אלהו ם״ר! 

 ירה + M 20 II רזעלא
23 M — 24 אלא M 

und den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand den Eckenlass'''aufliest 
und spricht: dies sei für jenen Armen, so hat er ihn, wie R. Eliezer sagt, für diesen 
erworben, und die Weisen sagen, er gebe ihn dem xÄrmen, der sich zuerst einfindet. 
xÄmeniar, manche sagen, R. Papa, spraeh: Vielleicht ist dem nicht so; R. Eliezer ver- 
tritt seine Ansicht nur da, weil er, wenn er will, sein Vermögen freigeben. Armer sein 
und ihn für sich selber erwerben kann, und da er ihn für sich erwerben kann, so kann 
er es auch für einen anderen, hierbei aber nicht. Ferner vertreten die Rabbanan ihre 
Ansieht nur da, weil es heisst:"'W2^ sollst nicht auf klauben, für den Anne?!.^ du sollst für 
den Armen nicht aufklauben, nicht aber hierbei. — Wofür verwendet R. Eliezer [den 
Vers:] dtt sollst nicht aufklaubend — Dies ist ein Verbot für den iVrmen bezüglich des 
seinigen'". 

Wenn er die Ernährung verweigern will &c. Hieraus wäre also zu entneh- 
men, dass der Herr zum Sklaven sagen dürfe: arbeite für mich und ich ernähre dich 

238. Wenn der Herr ein Priester ist, so darf auch sein Sklave Hebe e-ssen, somit erfolgt die Frei- 

lassung, wodurch ihm der Genuss derselben verboten wird, zu seinem Nachteil. 239. Darf er Hebe 

essen, u. durch die Freilassung ist er es nicht mehr. 240. Für den Gläubiger. In diesem Fall gilt 

der Sklave seinem Herrn gegenüber als Gläubiger, da dieser ihm durch die bereits ausgehändigte Freilas- 

sungsurkunde den Besitz seiner Person schuldet, u. der Beauftragte erwirbt die in seinem Besitz befindliche 

Urkunde für den Sklaven. 241. Er selbst hat den Auftrag zum Einhaschen erteilt. 242. Die 

Ficke am Getreidefeld, die beim Mähen für die Armen zurückgelassen werden muss; cf. Lev. 19,9. 243. 

Lev. 23,22. 244. Wenn der Besitzer des F'elds selbst Armer ist (cf. S. 245 Z. 3 ff.), so muss er den 

Fickenlass für andere .\rme zurücklassen. 
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nicht? — Hier wird von dem Fall gespro- 
dien, wenn er zu ihm gesagt hat: rechne 
deine Händearbeit gegen deine Ernährung 
auf. — Dem entsprechend bei einer Frau, 

 ךיתונוזמלייךידי השעמ אצ היל רמאד ןניקסע יאמב
 ךידי השעמ יאצ הל רמאד השא יבג התוובד
 דבע הקפס אלדב השא אל יאמא השא” ךיתונוזמב
 הירמל איוש'“אל היסרכ םוהנד אדבע׳יקיפס אלדבי׳ימנ
 wenn er zu ihr gesagt hat: rechne deine ירעל הלגש* דבע עמש* את יעבתימ יאמל היתרמלו ■י
 — ,Händearbeit gegen deine Ernährung auf השעמש אלא דוע אלו ונוזל"’ בייה ובר ןיא טלקמ
 weshalb sollte er es nicht dürfen!? — Bei השע דבעל רמול ברה לובי הנימ תעמשרברל וידי
 einer Frau, wenn es nicht reicht"‘'^ — Auch אצ ול רמאד ןניקסע יאמב אכה ךנז יניאו ימע
 ?!bei einem Sklaven, wenn es nicht reicht יאמא'"וידי השעמ יכה יא ךיתונוזמל’' ךידי השעמ
 Was soll der Herr oder die Herrin mit — יכד ןויכ אמיתד והמ אטישפ הפדעה הפדעהל וברל יס
 einem Sklaven, der das Brot seines Bauchs לוקשיל״אל ימנ היל תיא יכ היל ביהי אל היל תיל
 nicht wert ist'^? — Komm und höre: Wenn אקלס טלקמ ירעל אנש יאמו ןל עמשמ אק הינימ
 -ein Sklave in eine Asylstadt verbannt wor עמשמ אק יפט אתויה היל דיבע’'יחו° אנימא ךתעד
 ist, so braueht sein Herr ihn nicht zu״'den טלקמ ירעל התלגש השא לכא אפיס ינתקדמ אהו־ןל
 -ernähren, und noch mehr: sogar seine Hän רמא יאד הל רמא אלד ללכמ היתונוזמב בייח הלעב !5
 dearbeit gehört seinem Herrn. Schliesse אשיר הל רמא אלד אפיסדמו בייה יאמא הלעב”הל
 hieraus, dass der Herr zu seinem Sklaven אלדב השאו היל רמאד םלועל היל רמא אלד ימנ
 -sagen dürfe: arbeite für mich und ich er השעמ יאצ הל רמא םאוי״אפיס ינתקדמ אהו הקפס
 nähre dich nicht. — Hier wird von dem הל רמא אלד אשירד ללכמ” יאשר ךיתונוזמב ךידי
 Fall gesprochen, wenn er zu ihm gesagt ךידי השעמ יאצ הל רמאו תקפסמ םאו רמאק יכה 20

hat: rechne deine Händearbeit gegen deine 
Ernährung auf. — Wieso gehört demnach 
seine Händearbeit seinem Herrn!? — Der 
Ueberschuss. — Vom Ueberschuss ist es ja 
selbstverständlich!? — Man könnte glau- 
ben, da er, wenn dieser nichts hat, ihm 
nichts geben würde, er auch, wenn dieser 

 אמיתד והמ ארמימל יאמ תקפסמ יאשר ךיתונוזמב
 אמיל :ןל עמשמ אק המינפ ךלמ תב הדובכ לכ°

25 M ׳זמב 
28 M יוש |i 

 li ךיתונוזמב

 אנמחר 'א

 .(■יאשר...ל^כמ

27 M 26 הפס אלד M — הסיא 
29 M 30 ] ויתונוזמב P 31 עמש M 

32 M — 33 11 יאמא M 34 :ן ׳שינ M 

! 35 M 36 םלועל אל יאמא (M — 

einen Ueberschuss hat, ihn nichU'erhalte, so lehrt er uns. — Weshalb gerade in eine 
Asylstadt!? — Man könnte glauben [die Wortej'^Vr bleibe leben besagen, dass er für 
seinen Lebensunterhalt sorge, so lehrt er uns. — Wenn es aber im Schlußsatz heisst, 
dass, wenn eine Frau in eine Asylstadt verbannt worden ist, ihr Ehemann sie ernäh- 
ren müsse, so wird ja von dem F'all gesprochen, wenn er es"^°ihr nicht gesagt hat, 
denn wenn er es ihr gesagt hätte, brauchte er es nicht, und wenn der Schlußsatz von 
dem Fall spricht, wenn er es nicht gesagt hat, so spricht wol auch der Anfangsatz 
von dem Fall, wenn er es nicht gesagt hat!? — Tatsächlich, wenn er es zu ihm ge- 
sagt hat, nur gilt dies von einer Frau, wenn es nicht reicht. — Wenn es aber im 
Schlußsatz heisst, dass, wenn er ihr sagt, sie möge ihre Händearbeit gegen ihre Ernäh- 
rung aufrechnen, er dies dürfe, so spricht ja der Anfangsatz von dem Fall, wenn er 
es ihr nicht gesagt hat!? — Er meint es wie folgt: wenn sie auskommt, und er zu 
ihr sagt, sie möge ihre Händearbeit gegen ihre Ernährung aufrechnen, so darf er dies. 
— Wenn sie auskommt, so ist es ja selbstverständlich!? — Man könnte glauben:"’‘/» 
Herrlichkeit weilt die Königstochter drinneri^''^ so lehrt er uns. 

245. Er muss ihr einen Zuschuss geben. 246. Diesem braucht er keinen Zuschuss zu geben. 

247. Wegen einer unverschuldeten Tötung; cf. Dt. 19,lff. 248. Vielmehr kann der Sklave den Ueber- 

Schuss für eine Zeit aufsparen, in der er weniger verdient. 249. Dt. 4,42. 250. Dass sie ihren 

Verdienst gegen ihren Unterhalt aufrechne. 251. Ps. 45,14. 252. Eine Frau soll lieber das 

Haus hüten u. es nicht zum Zweck des Unterhalts verlassen. 

Bq.07a 

Bm.64b 

Dt.4,42 

Ps.45,14 
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Es wäre anzunehnien, dass hierüber““ ימול דבעה לוכי רמוא לאילמג ]2 ןועמש ןבר יאנתב 
Tannaim streiten, denn es wird gelehrt: תוריחל ינאיצוה וא ינסנרפ וא תורצב''ינשב וברל 
R. Simon b. Gamaliel sagte: In den jah- אהב ואל יאמ ובר דיב תושרה םירמוא םימכחו 
ren der Dürre kann der Sklave zu seinem ארבסיתו״לוכי וניא רבס רמו״לוכי רבס רמד ינלפימק 
Herrn sagen: entweder unterhalte mich 5 ןת וא ינסנרפ וא'*תוריחל ינאיצוה וא ינסנרפ וא יאה 
oder lass mich frei. Die Weisen sagen, dies אנש יאמ דועו היל יעבימ יתסנרפב״ידי השעמ יל 
bleibe seinem Herrn überlassen. Ihr Streit אצ היל רמאד ןניקסע יאמב אבה אלא תורצבייינשב 
besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ןבר קיפס אל תורצבייינשבו ךיתונוזמלייךידי השעמ 
ist der Ansicht, er dürfe es, und einer ist תוריחל ינאיצוה וא ינסנרפ וא רבס לאילמג ןב ןועמש 
der Ansicht, er dürfe es nicht. — Glaubst !0 ירבס ןנברו ילע ןימחרמו ישניא יל וזהד יכיה יכ 
du, wieso heisst es demnach: entweder un- את םחרמ״״ימוחר ימנ דבעא ירה ינבא םחרמד ןאמ 
terhaite mich oder lass mich frei, es sollte הול° דבעה ותוא ודבע ידי שידקמה בר רמאד עמש 
doch heissen: entweder unterhalte mich דבעל רמול ברה לוכי הנימ עמש ערופו השועו'°לכואו 
oder lass mir eine Händearbeit für meinen ול הלעמב ןניקסע יאמב אבה ךנז יניאו ימע השע 
Unterhalt!? Und weshalb wird dies ferner 15 אמילו הפדעהל לכואו הול° יאמל“" יכה יא תונוזמ coi.b 
gerade von Jahren der Dürre gelehrt!? אתשהו“הפדעה אלב ךל ינס אתשה׳י^דע שדקה היל 
Hier wird vielmehr von dem Fall gespro- היל אחינ היפונ שדקה״יהפדעה אלב ךל ינסית ימנ 
chen, wenn er zu ihm gesagt hat: rechne אמק אמק ערופו השוע הידבע חבשלד יכיה יכ'” 
deine Händearbeit gegen deine Ernährung ימנ יכה הטורפ הושמ תוחפי"תוחפב היל שידק 
auf, und in den Jahren der Dürre reicht 20 דבעה ותוא׳״ודבע ידי שידקמה בר רמאד ארבתסמ 
sie nicht aus. R. Simon b. Gamaliel ist der תרמא יא היל חלפ ןאמ דבע״ אל יאד לכואו השוע 
Ansicht, [er könne sagen:] entweder unter- הלעמ וניאשב אהו לוכי וניאו הלעמב ךה אמלשב 
halte mich oder lass mich frei, damit die 
Leute dies“'■* sehen und sich meiner erbar- 
men, und die Rabbanan sind der Ansicht, 
wer sich der Freien erbarmt, erbarmt sich 
auch der Sklaven. — Komm und höre: Rabh sagte: Wenn jemand die Hände sei- 
nes Sklaven dem Heiligtum geweiht hat, so kann dieser Sklave borgen und essen““, 
arbeiten und bezahlen. Hieraus ist somit zu entnehmen, dass der Herr zum Sklaven 
sagen dürfe: arbeite für mich und ich ernähre dich nicht“". — Hier wird von dem Fall 
gesprochen, wenn er ihm Ernährung gewährt. — Weshalb soh er demnach borgen und 
essen!? — Als Zuschuss“". — Das Heiligtum kann ja zu ihm sagen: bis jetzt bist du 
ohne Zuschuss ausgekommen, auch jetzt brauchst du keinen Zuschuss!? — Das Hei- 
ligtum ist damit einverstanden, damit der Sklave gedeihe“". — Wieso kann er arbeiten 
und bezahlen, [der Verdienst] wird ja successiv heilig!? — In [Quantitäten] unter 
dem Wert“”einer Peruta. Dies“'°ist auch einleuchtend, denn Rabh sagte, dass, wenn je- 
mand die Hände seines Sklaven dem Heiligtum weiht, der Sklave arbeite und esse, 
denn wer würde, wenn er nicht arbeiten würde, für ihn sorgen. Einleuchtend ist es, 
wenn du sagst, jene Lehre“'‘spreche von dem Fall, wenn er ihn unterhält, und er dür- 
fe es“'’“nicht, und diese“'Von dem Fall, wenn er ihn nicht unterhält, wieso aber heisst 

253. Ob der Herr seinem Sklaven den Unterhalt verweigern dürfe. 254. Dass er keinen 

Herrn hat, der für ihn sorgt. 255. Wenn er zuerst verdient, so verfällt der Verdienst sofort dem 

Heiligtum. 256. Hier wird wol von dem Fall gesprochen, wenn der Herr ihm keinen Unterhalt 

gibt, daher kann er über seine Arbeit verfügen. 257. Mehr als er sonst von seinem Herrn erhält. 

258. Er verdient dann mehr. 259. Ueiste er seine Zahlungen; solche Beträge werden vom Heilig- 

tum nicht erfasst. 260. Dass hier von dem Fall gesprochen wird, wenn der Herr ihm Unterhalt gibt. 

261. Nach welcher seine Arbeit dem Heiligtum gehört. 262. Seinem Sklaven den Unterhalt ver- 

weigern. 263. Die 2. Uehre R.s, nach welcher seine Arbeit dem Heiligtum nicht gehört. 
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 es, wenn du sagst, jene spreche von dem יאד לוכיו הלעמ ונייאשב ךה תרמא יא אלא ריפש
 Fall, wenn er ihn nicht unterhält, und er אלא היהלפינ יעבר ןאמ היל הלפ ןאמ דכע^'אל
 dürfe es: denn wer würde, wenn er nicht עמש את הנימ עמש לוכי וניא הנימ עמש• ואל
 arbeiten würde, für ihn sorgen, wer dies ןתונ וריכה לש ודבע די עטוקה ןנחוי יבר רמאד
 wünscht, sorge für ihn'^'!? Hieraus ist somit הקדצה ןמ ןוזינ דבעה^'ותואו וברל ותאופרו ותבש• •י
 ;zu entnehmen, dass er es nicht dürfe •יניאו ימע^’השע דבעל רמול ברה לוכי הנימ עמש
 .schliesse hieraus. — Komm und höre: R יבה יא תונוזמ ול הלעמב ןניקסע יאמב אבה ךנז
 Johanan sagte: Wenn jemand die Hand סנרפתמ ןוזינ יכה יא הפדעהל הקדצה ןמ ןוזינ יאמא
 ,des Sklaven eines anderen abgehauen hat הנימ עמש• לוכי הנימ עמש• ואל אלא היל יעבימ:
 so zahle er Versäumnis und Kurkosten an אטישפ ותבש• וברל*° ותאופרו ותבש• ןתונ רמ רמא !0
 seinen Herrn und der Sklave werde von יעבר איה הידיד ותאופר היל אכירטציא ותאופר

Almosen ernährt. Schliesse hieraus, dass 
der Herr zu seinem Sklaven sagen dürfe: 
arbeite für mich und ich ernähre dich nicht. 

 ודבעו ימוי אשמהל הודמאד אבירצ אל היב״ייוסתיא
 אמיתד והמ ימוי אתלתב יסתאו אפירה אמס היל
 יבר רמא°אינת :ןל עמשמ אק אוה הידיד ארעצ
 Hier wird von dem Fall gesprochen, wenn — אצויש דבעל אוה תובז״אלהו ריאמל ול ונרמא רזעלא !•ל
 er ihm Ernährung gewährt. — Wieso ist er םאש ול אוה בוה ונל רמא תוריהל ובר ידיייתהתמ
 demnachvon Almosen zu ernähren!?—Der אלהו ול“ונרמא המורתה ןמ ולסופ ןהכ דבע היה
 Ueberschuss“^ — Wieso heisst es demnach “רמא יאשר וסנרפל אלשו ונוזל אלש• הצרי םא המ
 “'"ernährt"', es sollte doch "unterhalten" הדרמש ןהכ תשאו חרבש ןהכ דבע וליא המו ונל
 ,heissen!? vielmehr ist hieraus zu schliessen לבא“לבוא וניא הזו המורתב ןילכוא אלה הלעב לע 20
 .dass er dies dürfe; schliesse hieraus הדיספמו המורתה ןמ הלספ ןכש הל אוה בוח השא

it.1 
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 והל רדהמ אק יאמו היל ורמאק יאמ תונוזמה ןמ
 ינובישת המ תונוזמה לע ינותבשה והל רמאק יכה
 אטינ היל קירז יעב יא ורמית יכו המורתה לע
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Der Meister sagte: So zahle er Ver- 
säumnis und Kurkosten an seinen Herrn. 
— Vom Versäumnis ist dies ja selbstver- 
ständlich!? — Nötig ist dies wegen der 
Kurkosten. — Die Kurkosten sind ja für 
ihn, da er sie zur Kur braucht!? — In dem 

F'all, wenn [die Heilung] auf fünf Tage bemessen worden ist und man für ihn eine 
scharfe Mixtur gemacht hat, so dass sie in drei Tage erfolgt ist; man könnte glau- 
ben, er hat ja Schmerzen^^gehabt, so lehrt er uns. 

Es wird gelehrt: R. Eleäzar sagte: Wir sprachen zu Meir: Es ist ja eine Bevor- 
teilung für den Sklaven, dass er aus dem Besitz seines Herrn in Freiheit gelangt!? 
Er erwiderte uns: Es ist eine Benachteiligung für ihn, denn wenn er Sklave eines Prie- 
Sters ist, so macht er ihn dadurch für die Hebe unfähig. Wir entgegneten ihm: Wenn 
er ihn nicht ernähren und nicht unterhalten will, steht es ihm ja frei'“!? Er erwiderte 
uns: Der Sklave eines Priesters, der seinem Herrn entläuft, und die Frau eines Prie- 
Sters, die sich ihrem Mann widersetzt, dürfen Hebe essen, dieser aber darf sie nicht 
essen. Bei einer Frau aber ist dies eine Benachteiligung, denn dadurch macht er sie 
für die Hebe unfähig und der Ernährung verlustig. — Was sagten sie ihm und was 
erwiderte er ihnen? — Er sprach zu ihnen wie folgt: ihr habt mir hinsichtlich der 
Ernährung entgegnet, was aber habt ihr hinsichtlich der Hebe'^zu entgegnen!? Woll- 
tet ihr erwidern, [der Herr] kann, wenn er will, ihm die Urkunde zuwerfen und ihn 

264. Da der Herr ihm ohnehin keinen Unterhalt gibt. 265. Da er als Kranker bessere 

Nahrung braucht. 266. Worunter auch die Bedürfnisse ausser der notdürftigen Ernährung zu ver- 

stehen sind. 267. Somit gehöre ih171 auch die durch seine Schmerzen erzielte Differenz. 268. So- 

mit erleidet der Sklave durch die Freilassung keinen Nachteil. 269. Allerdings kann ihm der Iferr 

die Nahrung verweigern, nicht aber die Berechtigung, liebe zu essen. 
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hierf{171111 fähig machen, so kann dieser ihn המו° אמלעל ליזאו קירעו היל קיבש היל ליספו Fol.ij 
verlassen und fortlaufen. Der Sklave eines הלעב לע הדרמש ןהי תשאו הרבש ןהב דבע וליא 
Priesters, der seinem Herrn entläuft, und רמאק ריפש''לכוא וניא הזו המורתב ןילכוא אלה 
die Frau eines Priesters, die sich ihrem ינפמ ןיתינתמב היל ירדהמי׳אקד ונייה אבר רמא והל 
iNiann widersetzt, dürfen Hebe essen, die- 5 לארשימ יזוז העברא'*ליקש יעב יאד וניינק אוהש 
ser aber darf sie nicht essen. — Er hat דבע הנית ריאמ יברלו״היתיאד אכיה לכ היל ליפפו 
ihnen ja treffend erwidert!? Raba erwider- לאומש יבר רמא רמימל אכיא יאמ לארשי דבע ןהכ 
te: Das ist es, was sie ihm in der Misnah הברדא תינענכ התפשמ ודיספמש ינפמ קהצי בר רב 
erwiderten: weil er sein Eigentum ist; denn אהינ אריקפהב אדבע"ןירוה תבב וריתמ אוה''ירה 
wenn er will, nimmt er vier Zuz von einem !״ :היל הצירפי׳היל אהיבש היל אליז היל 
jisraeliten“’°und macht ihn hierzu unfähig, הז רודחש׳ דמש יתשאל''הז טג ונת רm 

wo er sich auch befindet. — Einleuchtend הנמ ונת התימ רחאל ונתי אל תמו ידבעל 
ist es nach R. Mefr hinsichtlich des Skia- ;התימ רחאל ינתי תמו ינולפ שיאל'" 
ven eines Priesters, wie ist es aber hin- אתרמ רב לאומש רב קהצי בר רמא 
sichtlich des Sklaven eines jisraeliten zu !5 לאמב תיוז ןרקב ןיחנומו ןירובצש אוהו ברד הימשמ 
erklären!? R. Semuel b. R. Ji9haq erwider- אל אהי׳יוה יאמ ןירובצ יב אירבב אמיליא ןניקסע 
te: Weil er ihm eine kenaänitische Magd ןיא יכ״ןירובצ איריא יאמ ערמ ביבשב אלאו’°ךשמ 
entzieht'''. — Im Gegenteil, er macht ihm ערמ ביכש ירבדד״ ןל" אמייק אהד ימנ ןירובצ bS 
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ja eine Freie erlaubte? — Einem Sklaven אירבב םלועל דיבז בר רמאילמד ןירוסמכו״םיבותככ 
ist die Zügellosigkeit lieb; jene ist ihm aus- m הנמ°בר רמא אנוה בר רמאד בר רמאי^אנוה ברדבו 

 בר הנק ןתשלש .דמעמב ינולפל ול“ והנת ךדיב יל
 בר רמאד ברד ךדיאכו ערמ ביבשב םלועל רמא אפפ

 M 56 המורתה ןמ הלסופ ןכש הל אוה בוח השא לבא
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gelassen, häufig und unkeusch. 
|ENN JEMAND GESAGT HAT, DASS MAN 

DIESEN Scheidebrief seiner Frau 

ODER diesen Freibrief seinem Sklaven 

GEBE, UND GESTORBEN IST, SO GEBE MAN 

IHN NICHT NACH SEINEM Tod; WENN ABER, 

DASS MAN JENEM EINE MiNE GEBE UND 

GEvSTORBEN IST, SO GEBE MAN SIE IHM NACH SEINEM ToD. 
GEMARA. R. Ji9haq, der Sohn des Semuel b. Martha, sagte im Namen Rabhs: 

Nur dann, wenn [die Mine] reservirt in einem Winkel liegt'". — Von wem wird hier 
gesprochen, wenn von einem Gesunden, so ist ja nichts dabei, dass sie reservirt ist, 
jener hat sie ja nicht an sich'"gezogen, und wenn von einem Sterbenskranken, so sollte es 
doch nicht nur von einer reservirten, sondern auch von einer nicht reservirten gelten, 
denn es ist uns ja bekannt, dass die Worte eines Sterbenskranken als geschrieben und 
ausgehändigt gelten'"!? R. Zebid erwiderte: Tatsächlich von einem Gesunden, und zwar 
nach einer Lehre R. Honas im Namen Rabhs, denn R. Hona sagte im Namen Rabhs, 
dass, [wenn jemand zu einem gesagt hat:] ich habe bei dir eine Mine, gib sie diesem, 
dieser sie, wenn sie alle drei beisammen sind, erworben'^'habe. R. Papa erwiderte: 
Tatsächlich von einem Sterbenskranken, und zwar nach einer anderen Lehre Rabhs, denn 
Rabh sagte, dass, wenn ein Sterbenskranker gesagt hat, dass man jenem eine Mine von 

270. Als Kaufpreis für den Sklaven; er geht dann in den Besitz des Jisraeliten über u. ist für den 

Genuss der Hebe unfähig. 271. Die ihm als Sklavin erlaubt ist; die Freilassung erfolgt somit zu 

seiner Benachteiligung. 272. Die er als Sklave nicht heiraten darf. 273. Und er sagt, dass 

man diese jenem gebe. 274. Die Schenkung beweglicher Sachen wird durch das Ansichziehen 

seitens des Beschenkten perfekt; solange dies nicht geschehen ist, kann der Schenkende od. sein Erbe zu- 

rücktreten. 275. Der Beschenkte hat sie sofort erworben. 276. Wie er weiter erklärt, gilt 

dies nur von einem Depositum, das reservirt daliegt, nicht aber von einem Darlehn, das verausgabt wird. 

50• 
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seinem Vermögen gebe, man sie ihm, wenn 
er ״diese Mine״ gesagt hat, gebe, und wenn 
er ״eine Mine״ gesagt hat, nicht gebe, denn 
es sei zu berücksichtigen, er habe vielleicht 
eine vergrabene Mine'”gemeint. Die Hala- 
kha ist, man berücksichtige das Vergrabe- 
ne nicht. — Weshalb erklärt R. Papa nicht 
wie R. Zebid? — R. Papa ist der Ansicht,־ 

 הז הנמ׳” ־יסכנמ ־ינולפל הנמ ונת רמאש ערמ ב־יבש
 רובק הנמ אמש ןניש־ייה ןינתונ ןלא םתס הנמ ןלנתונ
 לאמ אפפ בריףנלשללה אל הרובקל™ אתכלהו רמאק

 coi.b רמא לכ אפפ בר’'רכסק° דלבז ברכ רמא אל אמעט

 לאמ דלבז ברייןודקפבי׳אנש אלו הולמב״אנש אל בר
 ןלתלנתמ אמקותלמ אל״אפפ ברב רמא אל אמעט
 לתשאל הז טנ ונת רמואה לנתקדמ לאממ״ערמ בלבשב
 התלמ רהאל ונתל אל”תמו לדבעל הז רורהש רטשו

Rabh lehrte dies sowol von einem Darlehn 
als auch von einem Depositum''*. — Wes- 
halb erklärt R. Zebid nicht wie R. Papa? — 
Unsre Misnah ist auf einen Sterbenskranken 
nicht zu beziehen. Diese lehrt, dass, wenn 
jemand gesagt hat, dass man diesen Schei- 
debrief seiner Frau oder diesen P'reibrief 
seinem Sklaven gebe, und gestorben ist, 
man ihn nach dem Tod nicht gebe; nur 
wenn er gestorben ist, wenn er aber lebt, 
gebe man wol; nuP'Venn er ״gibt״ gesagt 
hat, wenn er aber nicht ״gibt״ gesagt“°hat, 
gebe man nicht; bei einem Sterbenskran- 
ken aber gebe man, auch wenn er nicht 
 :gesagt hat. Es wird nämlich gelehrt ״gibt״
Anfangs sagten sie, dass, wenn jemand, der 
zum Hinrichteplatz geführt wird, sagt, dass 
man seiner Frau einen Scheidebrief* schrei- 
be, man ihn schreibe und'*'ihr gebe; später 

 אה ונת רמאד אמעט^לנתונ םללהמ אה תמד אמעט
 אלד בג לע ףא ערמ בלבשוךלנתונ ןלא ונת רמא אל
 אצולה םלרמוא ולה הנושארב ןנתדךלנתונ ונת רמא

 Hou^bרנתלו ובתכל ולא לרה לתשאל׳יטג ובתכ רמאו רלוקב
 ז׳•"’® ןו^מש לבר ארללשב אצולהו שרפמה ףא רמול ורזח
 ׳'''•^®ףאמו™ לשא בר הל ףלקתמ ןבוסמה ףא° רמוא לרוזש

 Git.U! ׳ . י י י אמלד אלה לרוזש ןועמש לבר ןלתלנתמד ןל אמלנ
 Qid.48asל הנמ בר רמא אנוה בר רמא אפוג :אלה ןנבר

 אבר׳״רמא הנק ןתשלש דמעמב לנולפל ול והנת״ךדלב
 אל הולמב לבא ןודקפב ברד הלתללמ ארבתסמ
 לאומש רמא למנ רמתא הולמב וללפא בר רמא םלקלאהו
 דמעמב לנולפל ול“והנת ךדלב לל הולמ לולד הלמשמ
 רמואכ״השענ רמלמא רמא לאמ אמעטוי״הנק ןתשלש
 ותאד לכלו ךדלדל*״ךל אנדבעש תועמ ןתמ תעשב ול

69 (M + ׳תונ) 70 M 71 || רובק הנמל M ברד אה 
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sagten sie es auch von einem zur See oder mit einer Karawane Ausreisenden. R. Si- 
mon Sezori sagt dies auch von einem gefährlich [Kranken]. R. Asi wandte ein: Wer 
sagt uns, dass unsre Misnah die Ansicht des R. Simon Sezori vertritt, vielleicht die 
der Rabbanan!? 

Der Text. R. Hona sagte im Namen Rabhs: [Wenn jemand zu einem gesagt hat:] 
ich habe bei dir eine Mine, gib sie diesem, so hat dieser sie, wenn sie alle drei bei- 
sammen sind, erworben. Raba sagte: Die Lehre Rabhs ist einleuchtend hinsichtlich 
eines Depositums'**, nicht aber hinsichtlich eines Darlehns, aber bei Gott, Rabh sagte 
es auch von einem Darlehn. Es wurde auch gelehrt: Semuel sagte im Namen Levis: 
[Wenn jemand zu einem gesagt hat:] ich habe bei dir ein Darlehn, gib es diesem, so 
hat dieser es, wenn sie alle drei beisammen sind, erworben. — Aus welchem Grund? 
xVneniar erwiderte: Es ist ebenso, als würde er beim Empfang des Gelds zu ihnf*^ 
gesagt haben: ich unterwerfe'**mich dir und allen deinen Rechtsnachfolgern. R. Asi 

277. Daher gebe man sie ihm nur dann, wenn sie reservirt ist. 278. Bei einem Gesunden 

ist es also einerlei, ob das Geld reservirt ist od. nicht. 279. Gilt dies von einem Lebenden. 280. 

Sondern nur einen solchen zu schreiben angeordnet hat. 281. Damit sie der Schwagerehe (cf. Dt. 

25,5ff.) nicht verfalle. 282. Obgleich er den Auftrag zur Aushändigung nicht ausdrücklich erteilt 

hat. 283. Cf. S. 395 N. 276. 384. Der Gläubiger zum Schuldner. 385. Zur Zahlung ver- 

pflichtet; durch den jetzigen Auftrag stellt es sich heraus, dass der Schuldner dem Gläubiger schon beiiu 

Leihen diesen Betrag abgetreten hatte. 
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sprach ziT^aemar: Demnach erwerben, התעמ אלא רמימאל יישא בר הייל רמא ךתמחמ 
wenn er es später Geborenen, die beim ימנ *יכה תועמ ןתמ תעשב ווה אלד םיידלונל הנקה 
Empfang des Gelds noch nicht vorhanden רבד הנקמ םדא״רמאד ריאמ יברל וליפאד^נק אלד’’ 
waren, zueignet, diese es nicht? Und selbst לבא םלועב ונשיש רבדל ילימ ינה םלועל אב אלש 
R. Meir, welcher sagt, man könne das, was 5 2? איההב° ישא בר רמא אלא״יאל םלועב וניאש*לבדלib?3,a 
man noch nicht haU“, zueignen, sagt dies הולמל הנשי״יהולמ ןיב היל אינתשמ אקד האנה 
nur von einer Sache, die auf der Welt vor- רמ אנוה היל רמא הישפנ דיבעשמו רמג השדח 
handen'*'ist, nicht aber von einer Sache, die ינה“ ןוגכ° התעמ אלא ישא ברל הימחנ ברד הירב 
nicht auf der Welt vorhanden ist. Vielmehr, ימנ יבה רתלאל ילקשו יתפכד בישילא רב יבד 
erklärte R. Asi, für den Nutzen, dass ihm 10 ךירבד תתנ p םא״ ימנ יבה אמית יכו ונק אלדי׳«'■״״'•»'' 
ein altes Darlehn in ein neues umgewan- והניוש ילימ תלת ינה° ארטוז רמ רמא אלאי׳ןירועישל 
delU wird, verpflichtet er sich'^iierzu.Hona- רמאד ךדיאו“ אה אדח אמעט אלב אתכלהכ קברי^ יגי" 
Mar, der Sohn R. Nehemjas, sprach zu R. אל ותשאל ויסכנ לכ בתוכה לאומש רמא הדוהי בר 
Asi: Demnach erwerben Leute, wie aus dem אנניה ברי^רמאד“ ךדיאו איפורטיפא’* אלא האשע 
Haus des Bar-Eijasib, die einen binden und 15 בר היל רמא :ואנק תיבב לודנרנבל השא אישמה 
mit Gewalt soforf^’nehmen, es nicht!? Woll- היבהי’'ךבג יל תיא אקירומד אבק אלדרבי׳אהא ברל 
test du sagen, dem sei auch so, so hast ללכמ יב” אנרדה אלד ךל אנימאק היפאב ינולפל 
du ja deine Worte in Grade geteilt!? Viel- םירבד רמאק יכה היב רדה יצמ היב רדה^יעב יאד 
mehr, erklärte Mar-Zutra, diese drei Dinge רמאד״אנמיז אדח בר הרמא אה הרזחל”ונתינ אל וללה 
haben die Rabbanan als Halakha ohne Be- 20 ינולפל ול“ והנת ךדיב יל הנמ בר רמא אנוה בר 
gründung gelehrt. Eines ist dies. Eines ist ינה אנימא הוה איההמ יא הנק ןתשלש דמעמב 

 יעביל אל''תטעומ הנתמ לבא הבורמ הנתמ ילימ
 אנבשוה דובעד יאניג^הנה :ןל עמשמ אק וינפב
 והיינמ דח יבג יזוז ירתסיא שמה שפ ידדה ידהב
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das, was R. Jehuda im Namen Seniuels ge- 
sagt hat, dass, wenn jemand sein ganzes 
Vermögen seiner Frau versehrieben hat, er 
sie nur zur Vormünderin gemacht habe. 
Und eines ist das, was R. Henana gesagt 
hat, dass, wenn jemand seinen erwachsenen 
Sohn in einem besonderen Haus'^verheira- 
tet hat, dieser es erworben habe. 

Einst sprach Rabh zu R. Aha Barda- 
la: Ich habe bei dir einen Kab Safran, gib 
ihn diesen, und in seiner Gegenwart sage ich dir, dass ich davon nicht zurücktreten 
werde. — Demnach könnte er, wenn er es wollte, zurücktreten!? — Er meinte es wie 
folgt: in einem solchen Fa1r׳'gibt es kein Zurücktreten. — Dies sagte ja Rabh bereits 
einmal!? R. Hona sagte nämlich im Namen Rabhs: [Wenn jemand zu einem gesagt 
hat:] ich habe bei dir eine Mine, gib sie diesem, so hat er sie, wenn sie alle drei bei- 
sammen'''sind, erworben. — Aus dieser Lehre würde man es nur von einer bedeuten- 
den Gabe gewusst haben, bei einer geringen aber, könnte man glauben, sei die Ge- 
genwart nicht erforderlich, so lehrt er uns. 

Einst rechneten Gärtner mit einander ab und bei einem von ihnen blieb ein Be- 
trag von fünf Stater zurück. Da sagten sie zu ihm in Gegenwart des Grundeigentü- 

286. Wörtl. das noch nicht in die Welt gekommen ist. 287. Jed. nicht im Besitz der betreffen- 

den Person, zBs. den Ertrag eines Obstgartens od. einer Jagd. 288. Durch den Auftrag, seine 

Schuld an den Gläubiger zu zahlen, was aber nicht sofort erfolgt. 289. Und tritt ihm willig das Geld 

ab, so dass dieser es sofort erwirbt. 290. Der Schuldner hat dadurch keinen Nutzen u. tritt ihm das 

Geld nicht willig ab. 291. In dem er nicht wohnt, sondern eigens für die Hochzeit hergerichtet hat. 

292. Wenn der Auftrag in Gegenwart des Empfängers erfolgt, so dass er die Sache sofort erwirbt. 
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iners, dass er sie diesem gebe, und er eig- 
nete sie ihm zu. Später rechnete er allein 
nach und fand, dass bei ihm nichts zurück- 
geblieben sei. Hierauf kam er zu R. Nah- 

’ man, und dieser sprach zu ihm: Wie soll 
ich dir helfen; erstens ist die Lehre R. Ho- 
nas'^dm Namen Rabhs zu berücksichtigen, 
und zweitens hast du sie ihm zugeeignet. 
Raba• sprach zu ihm: Dieser sagt ja nicht, 

) dass er nicht geben wolle, sondern dass 
bei ihm nichts vorhanden sei. — Demnach 
ist dies eine auf einem Irrtum beruhende 
Zueignung, und bei einer auf einem Irr- 
tum beruhenden Zueignung kann er zu- 

5 rücktreten. 
Es wurde gelehrt: [Wenn jemand zu 

einem gesagt hat:] bring jenem die Mine, 
die ich ihm schulde, so ist eE®\ wie Rabh 
sagt, haftpflichtig, und wenn er zurücktre- 

0 ten will, kann er dies nicht; Semuel aber 
sagt, da er haftpflichtig'“ist, kann er auch 
zurücktreten. Es wäre anzunehmen, dass ihr 
Streit in folgendem bestehe: einer ist der, 
Ansicht, "bring“ sei ebenso wie "erwirb“'^^ 
und einer ist der Ansicht, "bring“ sei nicht 
ebenso wie "erwirb“. — Nein, alle sind der 
i\nsicht, "bring“ sei ebenso wie "erwirb“, 
und ihr Streit besteht in folgendem: einer 

Fol. 14a^___G'TT• 

 ירמ יפאב אערא ירמל הילהינ והניבהיייהיל ירמא
 היליד'ןיב אנבשוה דבע לזאי .ךוסל הינימ ונקוי אערא
 ברד הימקל אתא ידימ אלו היבנ שפ אל' הישפנל
 אנוה בר רמאד"אדה ךל דיבעיא יאמ היל רמא ןמהנ
 ומא אבר היל רמא ךנימ ונק אה דועו בר רמא ;
 ןב םא'רמאק יאבג אכילד אניבהי אל רמאק ימ’ יאה'

 Git.631־ רמתיא° :רזוה תועטב ןיינק לכו אוה תועטב ןיינק
 בייה בר רמא ול בייה ינאש ינולפל הנמ ךלוה
 רמא לאומשו רזוה וניא רוזהל אב םאו ותוירהאב
 אמיל רזוה רוזהל אב םא ותוירחאב בייחש ךותמ 1

 G,t.e2t>63b רבס רמו ימד’ יבזכ ךלוה״ רבס רמד יגלפימק אהב
 ,b.32b62b לכזכ ךלוה אמלע ילובד אל ימד’ יבזכ ואל ךלוה°

 ונימ ןנירמא אל רבס רמ יגלפימק אהב אבהו ימד’
 "^'‘•יהנמ ךלוה״ברד היתווכ אינת ונימ ןנירמא רבס רמו

 בייה ינאש ינולפל הנמ ול״ןתרל בייח ינאש ינולפל !
 הנמ ןת ידיב ול שיש ןודקפ ינולפל הנמ ךלוה ול
 אב םאו ותוירחאב בייח ידיב ול שיש ןודקפ״ינולפל

 Bm,36a אהיש ןיא° .ייל אמיל ןמקפ רזוח וניא רוזחל
 :ןרפב קזחוהשכ אריז בר רמא רחא דיב ונחקפ
 רמא אזוחמב ילברסד אתרשא היל הוה תשש בר צ
 והניתייא תיתאד ידהב אמח רב ףסוי ברל היל
 רמאיףנימ ינקינ״היל ירמא היל^הניבהי לזא ילהינ
99 M 1 || ונקו אעראד 'ירמ יפאבו א״מל והניבה B 11 הנקו 
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hält von [der Begründung] "da“'”und einer hält nicht von [der Begründung] "da". 
Uebereinstimmend mit Rabh wird gelehrt: [Wenn jemand zu einem gesagt hat:] bring 
jenem die Mine, die ich ihm schulde, oder: gib jenem die Mine, die ich ihm schulde, 
oder: bring jenem die Mine, die er bei mir als Depositum hat, oder: gib jenem die 
Mine, die er bei mir als Depositum hat, so ist er haftpflichtig, und wenn er zurück- 
treten will, so kann er dies nicht. — Hinsichtlich eines Depositums kann er ja sagen, 
es sei nicht sein'’'Wille, dass sein Depositum sich im Besitz eines anderen'”befinde!? 
R. Zera erwiderte: Wenn er als Leugner festgestellt worden isfL 

R. Seseth hatte in Mahoza ein Guthaben für Mäntel und sprach zu R. Joseph 
b. Hama: Wenn du da kommst, bring es mir mit. Als er zu diesen^’Lam, gaben sie 
es ihm, indem sie zu ihm sprachen”': Es sei dir zugeeignet. Er erwiderte ihnen: Ja- 

293. Dass, wenn der Empfänger zugegen ist, er die Sache sofort erwerbe. 294. Der Beauf- 

tragende. 295. Sie somit in seinem Besitz verbleibt. 296. Das Geld geht daher aus dem Besitz 

des Schuldners u. er kann nicht mehr zurücktreten; jed. ist er haftpflichtig, weil der Auftrag nicht durch 

den Gläubiger erfolgt ist. 297. Da er haftpflichtig ist, kann er auch zurücktreten; bei einer Sehen- 

kung aber, wo eine Haftpflicht nicht besteht, kann er nicht zurücktreten. 298. Des Depositors. 

299. Die Anvertrauung erfolgt somit gegen seinen Willen, u. da eine Benachteiligung in der Abwesenheit 

nicht zulässig ist, so sollte er zurücktreten dürfen. 300. Dass er einem ein Depositum bereits ab- 

geleugnet hat; in diesem Fall erfolgte die Aushändigung zum Vorteil des Depositors. 301. Zu den 

Schuldnern. 302. Um sich der Haftpflicht zu entledigen. 
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wol. Später entwich er ihnen. Als er zu רמא היבגל אתא יב והל טימתשיא" :!וסל ןיא והל 
ihm kam, sprach dieser zu ihm; Du hast שיאל ־ול דבע"ךשפנ תיוש אלד״תדבע ריפש היליי^י^^ז 
gut getan, dass du dich nicht verbürgt שיאל הול דבע תדבע ריפש אנירחא אנשיל הולמ 
hast, denn;'°Vm Knecht ist der Gläubiger אקפסיא היל הוה הישאי יברב“*יהא יבר :הולמ 
dem Schuldner. Eine andere Lesart: Du 5 יאני יברבי־יאתסוד יברל והל רמא° אעדרהנב אפסבד coi.b 

hast gut getan, denn: ein Knecht ist der ילהינ הויתא ותיתאד ידהב רפיב רב יסוי יברלו 
Gläubiger dem Schuldner^'‘'. ירמא וכיינימ ינקינ והל ירמא״והילהינ והניבהי״לוזא 

R. Ahi b. josija hatte ein silbernes יברב 'אתסוד יבר ןלהינ הירדהא והל ירמאייאל והל 
Trinkgefäss in Nehardeä; da sprach er zu אל והל רמא רפיב רב יסוי יבר ןיא והלי^רמא יאני 
R. Dostaj b. R. jannaj und R. Jose b. Ki-m אק''יביה רמ יזה היל רמא היל ורעצמ אק ווה’" 
per: Wenn ihr hinkommt, bringt es mir רמא היבגל ותא יב היל ומר בט והל רמא דיבע 
mit. Als sie da hinkamen, gaben jene es והל רמא אלא ןעייס אלד הייתסימ אל רמ יזח^׳יהיל 
ihnen, indem sie zu ihnen sprachen: Es sei רמא יכה דבעית^״יאמא היל רמא היל ומר בט ימנ” 
euch zugeeignet. Sie erwiderten: Nein. Da ןירבדמו המא ןעבוכו המא ןה םדא ינב ןתוא היל 
sprachen jene: So gebt es uns zurück. R. 15 יליפו אטראו אדרא ןילהובמ’ףהיתומשו ןהייצהמ 
Dostaj b. R. Jannaj willigte ein, R. Jose ןיגרוה וגורה ןירמוא'°ןיתפוכ ותופכ ןירמוא שירב 
b. Kiper aber verweigerte es. Da quälten יתומכ רב אבא^ייאניל ןתנ ימ יאתסח תא וגרה וליא 
sie ihn und sprachen zu jenem: Sehe doch רמא ןה תוכלמל ןיבורק וללה םדא ינב’’היל רמא 
der Meister, was er tut. Er erwiderte ihnen; רמא ןהירחא’"םיצרש םידרפו םיסוס ןהל שי ןה״היל 
Verprügelt ihn gut. Als sie hierauf zu ihm’“’ 20 הנמ ךלוה :תדבע ריפש יכה יא היל רמא”ןה”היל 
kamen, sprach er: Sehe doch der Meister, הלשמל ורזהי אדה ינת ואצמ אלו ושקבו ךלהו’'ינולפל 
nicht genug, dass er mir nicht beigestan- אהב אמיל ול וחלתשנש ימ ישרויל” ךדיא אינתו 
den hat, er sagte zu ihnen sogar: verprü- ואל ךלוה רבס רמו יבזכ ךלוה רבס רמד יגלפימק 
gelt ihn gut. Dieser sprach: Weshalb hast ואל ךלוה אמלע ילוכד לממ רב אבא יבר רמא יבזכ 
du dies getan? Er erwiderte: Es sind eilen- 2.־) דיבז בר ערמ ביבשב אה אירבב אה איש*ק אלו יבזכ 
grosse Männer, haben ellengrosse Helme 
auf, reden von der Mitte’“'’aus und führen 
beängstigende Namen: Arda, Arta, Phili, 
Bares; wenn sie zu fesseln befehlen, so fes- 
seit man, wenn sie zu töten befehlen, so 
tötet man. Wer würde, wenn sie Dostaj 
getötet hätten, meinem Vater Jannaj einen 
Sohn meinesgleichen gegeben haben!? Die- 
ser fragte; Sind es Leute, die der Regierung nahe stehen? Er erwiderte: Jawol. — 
Haben sie Pferde und Maultiere, die hinter ihnen herlaufen? Er erwiderte: Jaw'ol. Da 
sprach er; Wenn dem so ist, so hast du recht getan. 

[Wenn jemand zu einem gesagt hat:] bring jenem eine Mine, und dieser ihn ge- 
sucht und nicht mehr gefunden hat, so gebe er sie, wie das Eine lehrt, dem Absen- 
der zurück, und wie ein Anderes lehrt, den Erben des Empfängers. Es wäre anzuneh- 
men, dass ihr Streit in folgendem bestehe: einer ist der Ansicht, ״bring״ sei ebenso wie 
 .R. Abba b .״erwirb״ sei nicht ebenso wie ״bring״ ,und einer ist der Ansicht ,״erwirb״
Mamal erwiderte: Beide stimmen überein: dass ״bring״ nicht ebenso wie ״erwirb״ sei, den- 
noch besteht hier kein Widerspruch, denn eines spricht von einem Gesunden’°’und eines 
von einem Sterbenskranken. R. Zebid erwiderte; Beide sprechen von einem Sterbens- 

303. Pr. 22,7. 304. Nach der 1. Lesart ist RJ. der Knechtschaft entgangen, nach der 2. Lesart 

!)lieben die Schuldner in seiner Knechtschaft. 305. Zu ihrem Auftraggeber. 306. Mit grober 

Stimme, als wären sie Bauchredner. 307. Der zurücktreten kann. 
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 ,kranken, nur spricht eines von dem Fall תעשב לבקמל הייתיאד אה ערמ ביבשב אהו אה רמא

 wenn der Empfänger bei der Uebergabe בר תועמ ןתמ תעשב לבקמל היתילד אה תועמ ןתמ

 des Gelds noch lebt, und eines von dem ייהב לבקמ תימד אה אירבב אהו אה רמא אפפ

 -Fall, wenn der Empfänger bei der Ueber יכזב ךלוה אמיל :לבקמ ייהב ןתונ תימד אה ןתונ

 gäbe des Gelds nicht mehF°'lebt. R. Papa ושקבו ךלהו ינולפל הנמ ךלוה אינתד איה יאנת ■י

 -erwiderte; Beide sprechen von einem Ge יברו ןתנ יבר הלשמ תמ חלשמל ורזחי"ואצמ אלו

 ,Sunden, nur spricht eines von dem Fall ישרויל םירמוא שיו"הלשמ ישרויל ורזחי ורמא^בקעי

 -wenn der Empfänger bei Lebzeiten des Ab יבר םושמ רמא אישנה הדוהי יבר ול וחלתשנש ימ

Git.l5a40a ירבד םייקל הוצמ° ריאמ יבר םושמ רמאש בקעי senders gestorben ist, und eines von dem 
Ket.94b ןףן2^^ן־> ן^.2ן ןקן^ןך^ □ירמוא םימכחו תמה ״י Fall, wenn der Absender bei Lebzeiten des 

 .™Empfängers gestorben ist לע אישנה ןועמש יבר רמא השעי חילש הצריש

 Es wäre anzunehmen, dass Tannaim יאמ חלשמ ישרויל ורזחי ורמאו השעמ היה ידי

 -er״ ebenso wie ״bring״ darüber streiten, ob יבזכ ואל ךלוה רבס אמק אנתד יגלפימק אהב ואל

 sei. Es wird nämlich gelehrt: [Wenn ״wirb לע ףאו יבזכ ואל ךלוהי׳ימנ בקעי יברו ןתנ יברו

 jemand zu einem gesagt hat:] bring jenem שיו תמה ירבד םייקל הוצמ ןנירמא אל תימד בנ !5

 eine Mine, und dieser ihn gesucht und םושמ רמא" אישנה הדוהי יבר" יבזכ ךלוה םירמוא

 nicht mehr gefunden hat, so gebe er sie יבזכ ואל ךלוה ריאמ יבר םושמ רמאש בקעי יבר

 dem Absender zurück, ist der Absender תמה ירבד םייקל הוצמ ןנירמא תימד אכיה והימ

 gestorben, so gebe er sie, wie R. Nathan אדוש ורמא ןאכו והל אקפסמ וקולחי םירמוא םימכחו

 -und R. jäqob sagen, den Erben des Ab ןניעומשאל אתא השעמ אישנה ןועמש יברו ףידע" 20

 senders, und wie andere sagen, den Erben ןניקסע יאמב אכהו^^ינילפ אל אמלע ילוכד״אירבב אל

 des Empfängers. R. jehuda der Fürst sagt ינלפימק ןנברו רזעלא״יברד אתנולפבו ערמ ביבשב

 ,im Namen R. jäqobs im Namen R. Mefrs ׳דהא רמוא רזעלא״יבר ויפ לע ויסכנ קלחמה° ןנתד

 es sei Gebot, die Worte des Verstorbenen ןינקנ תוירחא ןהל שיש םיסכנ ןכוסמ דחאו אירב

zu vollziehen. Die Weisen sagen, sie teilen; 

hier"°sagten sie, der Ueberbringer verfahre 

nach seinem Gutdünken. R. Simon der 

Fürst sagte: Ich hatte einen solchen Fall, 

und sie entschieden, es sei an die Erben des Absenders zurückzugeben. Ihr Streit be- 

steht wahrscheinlich in folgendem: der erste AutoF'Üst der Ansicht, ״bring״ sei nicht 

ebenso wie ״erwirb״; R. Nathan und R. Jäqob sind ebenfalls der Ansicht, ״bring״ sei 

nicht ebenso wie ״erwirb״, und obgleich er gestorben ist, sagen wir nicht, es sei Ge- 

bot, die Worte des Verstorbenen zu vollziehen; die anderen sind der Ansicht, ״bring״ 

sei ebenso wie ״erwirb״; R. Jehuda der Fürst im Namen R. Jäqobs im Namen R. 

Mefrs ist der Ansicht, "bring״ sei nicht ebenso wie ״erwirb״, wenn er aber gestorben ist, 

sagen wir, es sei Gebot, die Worte des Verstorbenen zu vollziehen; die Weisen sagen, es 

sei zu teilen, denn es ist ihnen zweifelhaft, und in einem solchen Fall ist nach Ermes- 

sen"'zu verfahren; und R. Simon der Fürst erzählt ein Ereignis. — Nein, hinsichtlich 

eines Gesunden streiten sie nicht, vielmehr wird hier von einem Sterbenskranken gespro- 

chen, und sie führen denselben Streit wie R. Eleäzar und die Rabbanan. Es wird näm- 

lieh gelehrt: Wenn jemand sein Vermögen mündlich verteilt, so werden, wie R. Eie- 

äzar sagt, einerlei ob er gesund oder gefährlich [krank] ist, Güter, die eine Sicher- 

Bb.isea ׳ 

37 M ריזחי M 38 |j ריזחי ׳וא ]M) 39 j — ול...שיו) II 

40 M ׳שעי (!)שילש ׳שעיש ימ j- M 41 |j- 42 ירבס jj 

M + ו M 43 II — רמא M 44 II 45 ■11 ףידעמ M 

 .׳עילא M 47 II ו — M 46 || ד —

308. Der Ueberbringer hat es für ihn nicht erworben u. gebe es dem Absender zurück. 309. 

Der Empfänger hat das Geld vor dem Tod des Absenders erworben, u. der Auftrag des Verstorbenen mu.ss 

vollzogen werden. 310. In Babylonien. 311. Der von dem Fall spricht, wenn der Absender lebt. 

312. Cf. Bd. vij S. 707 N. 17. Der Ueberbringer kann aus dem Verhalten des Absenders beurteilen, ob es 

sein Whinsch war, da.ss das Geld .sofort dem Empfänger n. event. seinen Erben zugeeignet werde. 
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heif'^gewähren, durch Geld, Urkunde und ןינקנ ןיא תוירחא ןהל ןיאשו הקזחבו רטשבו ףסכב 
Besitznahme, und die keine Sicherheit ge- הרימאב ןינקנ ולאו ולא םירמוא םימכחל הכישמב אלא 
währen, nur durch das Ansichziehen^'^erwor- הלוח התיהש לבת ינב לש ןמאב השעמ ול ורמא 
ben. Die Weisen sagen, diese und jene הנמ רשע םינשב׳יאיהו יתבל יתניבכ״ןתנית הרמאו F01.15 

werden durch das Wort erworben. Sie spra- •־י לכור ינב ןהל רמא הירבד תא םימכח ומייקו התמו 
eben zu ihm: Einst verfügte die Mutter יברו ןתנ יברו רזעלא״יברכ אמק אנת םמא םרבקת 
der Söhne Rokhels, die krank darniederlag, ןנירמא אל תימד'‘בנ לע ףאילזעלא״יברב ימנ'°בקעי 
dass man ihr Uebergewand im Wert von הדוהי יברו ןנברכ םירמוא שיו תמה ירבד םייקל הוצמ 
zwölf Minen ihrer Tochter gebe, und als והימ רזעלא״ יברכ ריאמ יבר״ םושמ רמאש אישנה 
sie starb, vollzogen die Weisen ihre Worte. 10 םימכחו תמה ירבד םייקל הוצמ ןנירמא תימד אכיה 
Er erwiderte ihnen: Die Söhne Rokhels ףידע אדוש ורמא ןאכו והל אקפסמ וקולהי םירמוא 
mag ihre Mutter’''begraben. Der erste Autor איעביא :ןניעומשיאל אתא השעמ אישנה ןועמש יברו 
ist der Ansicht R. Eleäzars; R. Nathan und אישנד הימשמ״וא אוה אישנ אישנה״ןועמש יבר והל 
R. Jäqob sind ebenfalls der Ansicht R. Eie- ןועמש יברכ הכלה ףסוי בר רמאד עמש את רמאק 
azars, und wenn er auch gestorben ist, sa- !■י הימשמ רמאקד וא אוה אישנ ךל יעבית ןיידעו"אישנה 
gen wir nicht, es sei Gebot, die Worte des ןועמש יכרכ הכלה ףסוי בר רמא אפוג :וקית אישנד 
Verstorbenen zu vollziehen; die anderen ןיבותככ עירמ ביכש ירבד ןל אמייק" אהו אישנהBblfoia 
sind der Ansicht der Rabbanan; R. jehuda ישרויל'*אהו אירבב הל םיקומ״ףסוי בר ומד ןירוסמכו"' 
der Fürst im Namen R. Meirs ist der An- ינת תמה ירבד םייקל הוצמ°ןל אמייקו^׳ירמאק חלש*מ 
sicht R. Eleäzars, wenn er aber gestorben 20 :חלשמל ורזחי'’ 
ist, sagen wir, es sei Gebot, die Worte des _ m 50 |j ׳נשמ M 49 jj הרימאב...םימנחו - M 48 
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Ermessen zu verfahren; und R. Simon der Fürst erzählt ein Ereignis. 
Sie fragten: War R. Simon (der Fürst) selbst Fürst, oder sagte er es im Namen'"' 

des Fürsten? — Komm und höre: R. Joseph sagte, die Halakha sei wie R. Simon 
der Fürst. — Aber es bleibt ja immerhin fraglich, ob er selbst F'ürst war oder er es 
im Namen des Fürsten sagte!? — Die Frage bleibt dahingestellt. 

Der Text. R. Joseph sagte: Die Halakha ist wie R. Simon der Fürst. — Es ist uns 
ja aber bekannt, dass die Worte eines Sterbenskranken als niedergeschrieben und aus- 
gehändigt gelten!? — R. Joseph bezieht diese Eehre auf einen Gesunden. — Es heisst 
ja aber: an die Erben des Absenders, und uns ist es bekannt, dass es Gebot sei, die 
Worte des Verstorbenen zu vollziehen!? — Eies: so gebe er sie dem Absender zurück'"’. 

313. Grundstücke, an die ein Gläubiger sich halten kann. 314. Nach RE. ist hierin kein Un- 

terschied zwischen einem Sterbenskranken u. einem Gesunden zu machen. 315. Sie waren Sünder, u. 

nur zu ihrer Massregelung wurde danach verfügt. 316. Da sonst ein RS. mit diesem Epitheton ganz 

unbekannt ist, so wird vermutet, dass der Wortlaut der angezogenen Eehre korrupt od. gekürzt ist, wie 

beispielsweise Bd. vj S. 142 Z. 14. 317. In dem Fall, wenn der Absender nicht gestorben ist. 

51 Talmud Bd.V 



ZWEITER ABSCHNITT 

 ליא בתכנ ינפב רמאו םיה חנידממ טג איבמ
 ינפב אל לבא םתחנ ינפב םתחנ ינפב אל

ENN JEMAND EINEN SCHEIDEBRIEE 
AUS DEM UEBERSEELAND BRINGT UND 

 sagt: er ist vor mir geschrieben und בתבנ ינפב ויצח םתחנ ינפבו ולוב בתבנ ינפב בתבנ
 ,nicht vor mir unterzeichnet worden בתכנ ינפב רמוא רחא לוספ ולוכ םתחנ ינפב'ויצח
 s oder: vor mir unterzeichnet und nicht ונינפב םירמוא םינש לוספ םתחנ ינפב רמוא רחאו
 vor mir geschrieben, oder: vor mir הרוהי יברו לוספ םתחנ ינפב רמוא רחאו בתכנ
 vollständig geschrieben und vor mir ונינפב םירמוא םינשו בתכנ ינפב רמוא רחא רישכמ

 zur Hälete unterzeichnet, oder: vor רשב םתחנ;
 mir zur hälfte geschrieben und vor אדח היל אנת אה יל המל ות אה ,ארמג

Gii.sa רגפב רמאיש ךירצ םיה תנידממ טנ איבמה״ אנמיז יס mir vollständig unterzeichnet, so ist 

 er ungiltig. Wenn einer sagt: er ist יאו ךירצ" אנימא הוה איההמ יא םתחנ ינפבו בתכנ
 -vor mir geschrieben worden, und ei ינפב'ויצח בתכנ ינפב ;ןל עמשמ אק רשכ רמא אל
 -ner sagt: er ist vor mir unterzeich ןושאר ויצח אמיליא ויצח יה :לוספ ולוב םתחנ

Gii.sb חטיש אלא וב בתכ אל וליפא רזעלא יבר רמאהו״ net worden, so ist er ungiltig. Wenn 
 zwei sagen: er lst vor uns geschrieben ויצח ישא בר רמא אלא ךירצ וניא בוש המשל תהא ׳•י

ß ן WORDEN, UND EINER SAGT: ER IST VOR 
MIR unterzeichnet WORDEN, SO IST ER 

UNGILTIG, NACH R. JEHUDA ABER GILTIG. WENN EINER SAGT: ER IST VOR MIR GE- 
SCHRIEBEN WORDEN, UND ZWEI SAGEN, ER IST VOR UNS UNTERZEICHNET WORDEN, SO 
IST ER GILTIG. 

GEMARA. Wozu ist dies weiter nötig־, er lehrte ja bereits einmal, dass, wenn je- 

mand einen Scheidebrief aus dem Ueberseeland bringt, er sagen müsse: er ist vor mir 

geschrieben und vor mir unterzeichnet worden'!? — Aus jener Lehre könnte man ent- 

nehmen, dies sei zwar erforderlich, jedoch sei er gütig, auch wenn (der Ueberbringer] 

dies nicht sagt, so lehrt er uns. 

Vor mir zur Hälfte geschrieben und vor mir vollständig unterzeichnet, 

so IST ER UNGILTIG. Welche Hälfte, wollte man sagen, die erste Hälfte, so sagte ja 

R. Eleäzar, dass, wenn auch nur eine Zeile auf ihren Namen geschrieben worden ist, 

weiter nichts nötig' sei!? Vielmehr, erwiderte R. Asi, die andere Hälfte. 

1. Sonst aber ist er ungiltig. 2. Da er wahrscheinlich auch auf ihren Namen beendet worden 
ist; nach RSj. die erste Zeile, in der Namen u. Datum angegeben sind. 
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Vor mir vollständig geschrieben :לוספ ויצח םתחנ ינפבו ולוב בתבנ'ינפב :ןורחא 
UND VOR MIR ZUR HÄLFTE uNTERZEicH- תמיתח לע םידיעמ םינש וליפאו' אדסח בר רמא 
ne;t, so ist er ungiltig. R. Hisda sagte: וא טנח םויקב ולוכ וא אמעט יאמ לוספ ינש די 
Selbst wenn zwei' die Unterschrift des an- ידימ אכיא ימ אבר הל ףיקתמ םימבח תנקתב ולוב 
deren bestätigen, ist er ungiltig. — Aus 5 אלא לוספי ירת אכיאד אתשה'רשב דח רמאי וליאד 
welchem Grund? — Entweder vollständig ידי’תמיתח לע ןידיעמ רחאו אוהרליפא אבד רמא Col.b 

durch Bestätigung des Scheidebriefs'oder תורטש םויקב יפולחיאל יתא'אמעט יאמ לוספ ינש 
vollständig durch die Bestimmung der Wei- דחד אמופא אנוממד אעביר יכנ° קיפנ אקו אמלעד [׳’ם״י יי 
sen'. Raba wandte ein: Ist denn der Fall וליאד ידימ אביא ימ ישא בר הל ףיקתמ אדהס 
möglich, dass er, wenn einer es bekundet, 10 אכיאד אתשה'רשכ ארוביד הילוכל והיא היל !ריסמ 
gütig', und wenn zwei es bekunden, ungil- רמוא וליפא ישא בר רמא אלא לוספ הידהב דח" 
tig ist!? Vielmehr, sagte Raba, selbst wenn םויקב ולוב וא אמעט יאמ לוספ ינש דע אוה ינא 
er und noch jemand die Unterschrift des ולוב בתבנ ינפב ןנת םימכח תנקתב ולוב וא טגה 
anderen bestätigen, ist er ungiltig. — Aus אמיליא ימד יכיה ויצח ךדיא'לוספ ויצח םתחנ יגפב' 
welchem Grund? — Man könnte damit die !•י רמוא דהא אתשה ללב הילע דיהסמ אקד אכילד 
Bestätigung anderer Urkunden verwech- דיהסמק יאהד םתהנ ינפב רמוא דחאו בתכנ ינפב 
sein’, und somit den Betrag mit Ausnahme לוםפ'° המיתה הלוכא דיהסמק יאהו הביתב הלוכא 
eines Viertels' auf die Aussage eines Zeu- יקופאלו ישא ברדב וא אברדב וא״אלא איעבימ ויצח 
gen hin zuerkennen. R. Asi wandte ein: בתכנ ינפב ךימעטלו אדסח בר ךל רמא אדסח ברדמ 
Ist denn der Fall möglich, dass er, wenn 20 *ינתק וז ףא וז אל אלא יל המל םתחנ ינפב אל לבא 
dieser allein seine Bekundung macht, gil- דודינ°”אדסה בר רמא :ינתק וז ףא וז אל״ ימנ אבה 
tig, und wenn noch jemand^ mit ihm vor- m 5 jj דחא M 4 ו - M 3 ןן ולוכ יכנ ינפב ׳צח ׳חנ P 2 93^״» 

handen ist, ungiltig ist!? Vielmehr, sagte 9 j! אמליד -f m .ותא B 8 די B 7 : ליספ M 6 ; ו -f- 

R. Asi, selbst wenn er sagt, er sei der an- •רודיג P 12 jl ואל -|- M 11 j! ׳רמא + M 10 [[ דחא M 

dere Zeuge, ist er ungiltig. — Aus welchem Grund? — Entweder vollständig durch 
Bestätigung des Scheidebriefs oder vollständig durch die Bestimmung der Weisen. — 
Es wird gelehrt: vor mir vollständig geschrieben und vor mir zur Hälfte unterzeichnet, 
so ist er ungiltig. Wie verhält es sich mit der anderen Hälfte, ist niemand da, der sie 
bestätigt, so ist er ja, wenn er ungiltig ist, falls einer sagt: er ist vor mir geschrie- 
ben worden, und einer sagt: er ist vor mir unterzeichnet worden, es selbstverständ- 
lieh, wenn dies nur von der Hälfte erfolgt. Wahrscheinlich ist dies nach Raba oder 
nach R. Asi zu erklären, und ausgeschlossen ist die Erklärung R. Hisdas!? — R. His- 
da kann dir erwidern: wozu heisst es, auch nach deiner Ansicht: er ist vor mir ge- 
schrieben aber nicht vor mir unterzeichnet" worden!? Vielmehr lehrt er: nicht nur das, 
sondern auch dies“, ebenso auch hierbei: nicht nur das, sondern auch dies. 

R. Hisda sagte: Eine Böschung und ein Zaun'Von je fünf [Handbreiten] werden" 

3. Andere Zeugen, die die Unterschrift kennen. 4. Dh. der Unterschriften, wie zBs. in dem 

Fall, wenn der Ueberbringer seine Anwesenheit beim Schreiben überhaupt nicht bekundet (S. 384 Z. 15ff.). 

5. Nach der der Ueberbringer glaubwürdig ist. 6. Wenn der Ueberbringer die Unterschrift kennt, 

so ist der Scheidebrief gütig, auch wenn er seine Gegenwart nicht bekundet. 7. Während ein sol- 

ches Verfahren bei anderen Urkunden unzulässig ist; wenn einer der beiden Zeugen gestorben ist, so ist 

der andere bei der Bestätigung der Unterschrift als Zeuge unzulässig. 8. Bei einem Zivilprozess ver- 

aulasst jeder der beiden Zeugen die Zuerkennung der Hälfte des Betrags, u. da in diesem Fall der eine 

Zeuge auch über die Unterschrift des anderen bekundet, so entfallen auf seine Aussage. 9. Wenn 

er sogar in den weiter folgenden P'ällen ungiltig ist, so ist dies ja hinsichtlich dieses P'alls selbstverständlich. 

10. Zuerst lehrt er die einleuchtenderen F'älle u. nachher P'älle, hinsichtlich welcher dies nicht so einleuch- 

tend ist. 11. Der sich auf jener befindet, so dass sie zusammen eine Höhe von 10 Handbreiten er- 

geben. 12. Hinsicbtl. des Sabbathgesetzes, wobei ein 10 Handbreiten hoher Zaun od. eine ebensolche 

61* 
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nicht vereinigt, die ganze [Höhe] muss ent- 
weder aus dem Zaun oder aus der Bö- 

schung bestehen. Meremar trug vor: Eine 

Böschung und eine Umzäunung von je fünf 

[Handbreiten] werden vereinigt. Die Hala- 
kha ist, sie werden vereinigt. 

Ilpha fragte: Kann die Reinigung der 

Fol. 15b—16a 

Na2.38a 
H0I.1078 

Jad 

Jad 

 וא אהיש דע ןיפרטצמ ןייא השמה הצייהמו השמה
Er,93b דודלג״״רמירמ ףךף,,^^־3 ולוכ 

 :ןיפרטצמ אתכלהו ןיפרטצמ השמח הציחמו השמה
 תורוהט ןיא וא ןיאצהל תורוהט םידי אפליא יעב
 תיעיברמ ירת יב ושמ אקד אמיליא ימד יביה ןיאצהל
 םינשל וליפאו דחאל םידילךילטונ תיעיברמ'ךנת אהו

';Jl ודי לטונה° ןנתהו הידי’'אדח אדח ישמ אקד אלאו 
 Hände'geteilt erfolgen oder nicht? — in ישמ א1רד אלאו תורוהט וידי הפיטשב תחאו״תחא
 welchem Fall: wollte man sagen, wenn ןיא'*םידי יאני יבר יבד ירמאהויהידיד אגלפ אנלפ
 -zwei [Personen die Hände] aus einem Vier יכו חפוט הקשמ אכיאד אבירצ אל ןיאצחל תורוהט !0

 -tel[iog] gewaschen’^haben, so wird ja ge סרפטקהו מוצנהךנתהו יוה יאמ חפוט הקשמ אכיא ^2'7
TaT■'׳״׳■’® הרהטל אלו האמוטל אל רוביח וניא חפוט הקשמו lehrt, dass ein viertel[iog] Wasser zum 

 Händewaschen reiche für einen und auch אנינת ימנ אה חיפטהל חפוט אכיאד אכירצ אל
 für zwei; wollte man sagen, wenn jemand יברו תואוקמ ןינעל אמלד רוביח חיפטהל הפוט

M,”5! תונווכמ האס םיעברא וב שיש׳יהוקמ״ןנתד איה הדוהי die Hände einzeln gewaschen'diat, so wird 
 ja gelehrt, dass, wenn jemand eine Hand הזב םירוהט תהא תבב םהינש” ולבטו םינש ודריו
 durch Aufgiessen und die andere durch רמוא הדוהי יבר אמט ינשהו רוהט ןושאר״הז רחא
 ;Abspülen‘wäscht, seine Hände rein seien ינשה ףא םימב תועגונ ןושאר לש וילגר ויה םא
 -und wollte man ,sagen, wenn er die Hän ובורו ושאר אבה ורמא ירה° הימרי יבר רמא :רוהט
 de geteilt’'wäscht, so sagten sie ja in der ובור לעו ושאר לע ולפנש רוהטו” ןיבואש םימב 20
 Schule R. Jannajs, die Hände werden nicht '“הימרי יבר יעב אמט ןיבואש םימ ןיגול השלש

geteilt rein!? — In dem Fall, wenn [an der 

Hand] noch Feuchtigkeit haftet‘*. — Was 
ist denn dabei, dass daran Feuchtigkeit 

haftet, es wird ja gelehrt: dass der Strahl, 
der Ablauf und die P'euchtigkeit weder bei der Unreinheit’’noch bei der Reinigung“ 
als Verbindung gelten!? — In dem Fall, wenn P'euchtigkeit zur Befeuchtung“‘vorhan- 
den ist. — Auch dies wird ja gelehrt: Feuchtigkeit zur Befeuchtung gilt als Verbin- 
düng!? — Vielleicht nur bei einem Tauchbad, und zwar nach R. Jehuda, denn es wird 
gelehrt: Wenn das Tauchbad genau vierzig Seal! enthält und zwei Personen hinabge- 

stiegen und gleichzeitig untergetaucht sind, so sind sie rein, wenn aber hintereinander, 
so ist der erste rein und der andere unrein“; R. Jehuda sagt, wenn die Füsse des er- 
sten noch das Wasser berühren", so ist auch der andere rein. 

R. Jirmeja sagte: Sie sagten, dass, wenn jen1and"mit dem Kopf und dem grösseren 
Teil seines Körpers in geschöpftes Wasser gekommen ist, oder wenn einem über den 
Kopf und den grösseren Teil seines Körpers drei Fog geschöpftes Wasser gegossen 
worden ist, er unrein"sei. P'olgendes aber fragte R. Jirmeja: Wie ist es, wenn es zur 

Böschung das Gebiet abschliesst. 13. Wofür ein Viertellog Wasser erforderlich ist. 14. Vor 

der Mahlzeit; cf. Bd. viij S. 1141 Z. 15ff. 15. Erst nach dem Abtrockiien der einen die andere ge- 

waschen. 16. Hierfür sind 40 Seal! Quellwasser erforderlich. 17. Zuerst eine Hälfte u. 

abtrocknet u. nachher die andere Hälfte. 18. Vom bereits abgetrockneten Teil; in diesem Fall 

werden beide Hälften vereinigt. 19. Wenn eine reine Flüssigkeit in eine unreine fliesst u. der Strahl 

od. der Ablauf sie verbindet, od. wenn beide sich an beiden Enden eines langen Gefässes befinden u. der 

Boden zwischen ihnen feucht ist. 20. Wenn das Tauchbad die erforderlichen 40 Seah Wasser nicht 

hat u. dadurch mit einem anderen Gewässer verbunden ist. 21. Wenn die Feuchtigkeit so stark 

ist, dass sie noch übertragbar ist. 22. Weil etwas Wasser am ersten haften blieb. 23. Beim 

Untertauchen des anderen. 24. Der levit. rein ist. 25. Hinsichtl. des Genusses von Hebe; 

cf. Bd. i S. 348 Z. 16 ff. 

13 P 14 || רודיגב M 15 !1 ׳יבר ימ M — 16 1! ׳דיל 

M 17 1| ארי B + 18 |ן הליטנב M — ןיא M 19 II 

 M 21 II ב ׳והט א״בב ׳הינש — M 20 i| שיו דדמנש

-f- 22 || ה M לפנש וא P 23 II שלש. 
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 אפפ בר רמא :וקית יאמ הליפנב ויצחו האיבב ויצח
 ןיבק תעשת וילע ולפנש^דלוה ירק לעב ורמא ירה° ""׳,!ן
 הניתנב׳יויצחו הליבטב ויצה אפפ בר יעב רוהט םימ
 ;רב רמוא רחאו בתכנ ינפב רמוא דחא :וקית יאמ
 ונש אל ןנהוי יבר רמא הדוהי רב לאומש בר רמא
 טנ לבא םהינש ידי תחתמ אצוי טנה ןיאש אלא
coi.b םינש רבסק אמלא רשכ° םהינש ידי תחתמ אצוי 
 ונינפב ורמאיש ןיבירצ ןיא םיה תנידממ טנ ואיבהש
 התעמ אלא ייבא היל רמא םתחנ ונינפב' בתבנ

 )רמוא דחאו בתבנ ונינפב םירמוא םינש ינתקד אפיס

 ןיאד אמעט רישבמ הדוהי יברו לוספ םתחנ ינפב
 תחתמ אצוי טנ אה םהינש ידי''תחתמ אצוי טנה
 טנ ןיא יכו"ןיא היל רמא ןנבר ירשבמ םהינש ידי
 ןנירזנ רבס רמ ינילפ׳^יאמב םהינש ידי תחתמ אצוי

 5 דעבייאמלעד תורטש םויקב יפולחיאל איתא״׳יאמלד gu.s־

 הל ירמא אנירחא אנשיל ןנירזנ אל רבס רמו דחא
 וליפא' ןנחוי יבר רמא הדוהי רב לאומש בר רמא
 םינש רבסק אמלא לוספ םהינש ידי תחתמ אצוי טג
 ונינפב ורמאיש ןיבירצ םיה תנידממ טנ ואיבהש

 )אפיס התעמ אלא ייבא היל רמא םתחנ ונינפב'בתכנ
 ינפב רמוא דחאו בתבנ ונינפב םירמוא םינש ינתקד
 אצוי טנ וליפא' רישכמ הדוהי יברו לוספ םתחנ
 יאמב ןיא היל רמא ןנבר ילספ םהינש ידי תהתמ
ib.2b רמו המשל ןיאיקב ןיאש יפל° רבס רמ ינלפימ אק 

24 B 25 || העשת וילע ונתנש M הליפנב P 26 II די !' 
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Hälfte durch Hineinsteigen und zur Hälfte 

durch Aufgiessen erfolgt ist? — Die Frage 

bleibt dahingestellt. 

R. Papa sagte: Sie sagten, dass, wenn 

über einen kranken Samenergussbehafteten 

neun Kab Wasser geschüttet worden sind, 

er rein''sei. P'olgendes aber fragte R. Papa: 

Wie ist es, wenn die Hälfte durch Unter- 

tauchen und die Hälfte durch Aufschütten 

erfolgt ist? — Die Frage bleibt dahinge- 

stellt. 

Wenn einer sagt: er ist vor mir 

GESCHRIEBEN WORDEN, UND EINER SAGT 

&C. R. Semuel b. Jehuda sagte im Namen 

R. Johanans: Nur in dem Fall, wenn der 

Scheidebrief nicht aus den Händen beider” 

kommt, wenn aber der Scheidebrief aus 

den Händen beider“'kommt, so ist er gil- 

tig. Er ist somit der Ansicht, dass, wenn 

zwei einen Scheidebrief aus dem Uebersee- 

land bringen, sie nicht zu sagen brauchen: 

er ist vor uns geschrieben und vor uns un- 

terzeichnet'Vorden. Abajje sprach zu ihm: 

Im Schlußsatz lehrt er, dass, wenn zwei 

sagen: er ist vor uns geschrieben worden, 

und einer sagt: er ist vor mir unterzeich- 

net worden, er ungiltig sei, nach R. Jehuda •א עב — m 

aber gütig. Demnach gilt dies nur in dem 

P'all, wenn der Scheidebrief nicht aus den Händen beider kommt, wenn er aber aus 

den Händen beider kommt, ist er nach den Rabbanan gütig!? Dieser erwiderte: Aller- 

dings. — Worin besteht, wenn der Scheidebrief nicht aus den Händen beider kommt, 

ihr Streit'? — Einer ist der Ansicht, es sei zu berücksichtigen, man könnte damit 

andere Urkunden verwechseln und die Bestätigung durch einen Zeugen erfolgen las- 

sen, und einer ist der Ansicht, man berücksichtige dies nicht. Eine andere Eesart 
V 

lautet: R. Semuel b. Jehuda sagte im Namen R. Johanans: Selbst wenn der Scheide- 

brief aus der Hand beider kommt, ist er ungiltig. Er ist demnach der Ansicht, wenn 

zwei einen Scheidebrief aus dem Ueberseeland bringen, sie sagen müssen: er ist vor 

uns geschrieben und vor uns unterzeichnet worden. Abajje sprach zu ihm: Im Schluß- 

Satz lehrt er, dass, wenn zwei sagen: er ist vor uns geschrieben worden, und einer 

sagt: er ist vor mir unterzeichnet worden, er ungiltig sei, nach R. Jehuda aber gil- 

tig. Demnach ist der Scheidebrief nach den Rabbanan ungiltig, auch wenn er aus den 

Händen beider kommt!? Dieser erwiderte: Allerdings. — Worin besteht ihr Streit? — 

26. Um sich mit der Gesetzeskunde befassen zu dürfen, während für einen Gesunden hierzu ein 40 

Seah üuellwasser fassendes Tauchbad erforderlich ist. 27. Wenn nur einer zur Ueberbringung beauf- 

tragt worden ist u. der andere nur die Unterschrift bestätigt. 28. Wenn beide als Ueberbringer fun- 

giren. 29. Dies ist nur wegen der Zeugen zur Bestätigung nötig, u. in diesem Fall sind sie selber die 

Zeugen. 30. Weshalb ist er nach RJ. gütig, wo ihn nur einer bringt u. er nicht vorschriftsmässig seine 



F0^16b--1^ _ GITTIN ll,i 406 

 ,Einer ist der Ansicht, weil sie nicht wissen ו1.20הברד אמיל ומייקל ןייוצמ םידע ןיאש° יפל רבס0

 ,dass es auf ihren Namen erfolgen müsse הברו אמק אנשילב^יןחתמ אבר אל איה יאנת אברו

 -und einer ist der Ansicht, weil keine Zeu ןניקסע יאמב אבהו המשל ןניעב אמלע ילובד ךל רמא

 -gen zur Bestätigung häufig sind^’. — Dem “°׳׳׳•5״ ולוקלקל רבדה רוזהי אמש* הריזגבו ודמלש רהאל

 nach wäre anzunehmen, dass [den Streit] גולפילו ןנירזג אל רבס רמו ןנירזנ רבס רמד^ייי^לפיזמק 5

 -von Rabba und Raba’“auch Tannafm füh אלוע רמא הלע רמתא אה אשירב הדוהי יבר ימנ

 ren? — Nein, Raba erklärt es nach der איעשוא בר ביתמ הנושארב ףא הדוהי יבר היה קולח

 -ersten Eesart’^ und Rabba kann dir erwi ^יאמ^* תרהאב אלו וזב דישבמ הדוהי יבר אלועל

 dem: alle sind der Ansicht, es müsse auf ינפב רמוא דהאו בתכנ ינפב רמוא דחא יטועמל ואל

 ihren Namen^‘‘erfolgen, und hier wird von בתכנ ינפב אל לבא םתחנ ינפב יטועמל אל םתחנ !0

 der Zeit gesprochen, nachdem sie es gelernt הריזנ הדוהי יבר רזג אלו ליאוה אנימא ךתעד אקלס

 -haben; sie streiten darüber, ob zu berück םויקב יפולהאל יתא אמלד ולוקלקל רבד רוזחי אמש

 sichtigen sei, es könnte wieder zu einer עמשמ אק רזג אל ימנ דחא דעב”אמלעד תורטש

 ,Korruptioid'kommen: einer ist der Ansicht טג ואיבהש םינש הדוהי בר רמא ימנ רמתא ןל

 man berücksichtige dies, und einer ist der הבר :ןנברו הדוהי יבר תקולחמל ונאב םיה תנידממ !5

 — .Ansicht, man berücksichtige dies nicht ילוישל הברו^^הדוהי בר היבגל לוע שלה הנח רב רב

 Sollte R. jehuda seinen Streit auch auf ׳»■ םיה תנידממ טג ואיבהש םינ*ש° הינימ ועב היב

 den ersteren FaiF'*ausdehnen!? — Hierzu ןיא וא םתחנ ונינפב‘ בתכנ ונינפב ורמאיש ןיכירצ

 -wird ja gelehrt: Üla sagte: R. jehuda strei ונינפב ורמאי׳י״וליא המ ןיכירצ ןיא ןהלי^רמא ןיבירצ

Fol.17 0ארבה” אוהה‘'אתא יכהדא ינמיהמ‘‘‘אל ימ השריג צ tet auch beim ersten Fall. R. Osäja wandte 

 וא ךלוטב וא אנמחר רמא והיימקמ אגרשל הלקש‘
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gegen Üla ein: Nach R. Jehuda ist er gütig 

in diesem Fall, nicht aber in einem ande- 

ren. Dies schliesst wahrscheinlich den Fall 

aus, wenn einer sagt: er ist vor mir ge- 

schrieben worden, und einer sagt: er ist 

vor mir unterzeichnet worden!? — Nein, 

dies schliesst den Fall aus, [wenn er sagt:] er ist vor mir geschrieben und nicht vor 

mir unterzeichnet worden. Man könnte glauben, dass R. Jehuda, da er nicht berück- 

sichtigt, es könnte wieder zu einer Korruption kommen, auch nicht berücksichtige, 

man könnte damit andere Urkunden verwechseln und die Bestätigung durch einen 

Zeugen erfolgen lassen, so lehrt er uns. Es wurde aucFMelehrt: R. Jehuda sagte: Wenn 

zwei einen Scheidebrief aus dem Ueberseeland bringen, so gelangen wir zum Streit 

zwischen R. Jehuda und den Rabbanan. 

Rabba b. Bar-Hana erkrankte, und R. Jehuda und die Jünger^'besuchten ihn. Da 

fragten sie ihn: Müssen, wenn zwei einen Scheidebrief aus dem Ueberseeland brin- 

gen, diese sagen: er ist vor uns geschrieben und vor uns unterzeichnet worden, oder 

brauchen sie dies nicht? Dieser erwiderte: Sie brauchen es nicht; würden sie denn 

nicht glaubwürdig sein, wenn sie sagen würden: er hat sich in unsrer Gegenwart 

von ihr scheiden lassen!? Währenddessen kam ein Geber und nahm ihnen das LichU 

fort. Da sprach er: Allbarmherziger, entweder in deinem Schatten oder im Schatten 

Anwesenheit bekundet. 31. Und da in diesem Fall sie selber Zeugen sind, so ist er gütig. 32. 

Cf. S. 363 Z. 15 ff. 33. Wonach der Scheidebrief nach aller Ansicht gütig ist, wenn er aus der Hand 

beider kommt. 34. Ihid weil sie dies im Ueberseeland nicht wissen, so ist die Bekundung der 

Gegenwart erforderlich. 35. Dass es im Ueberseeland vergessen wird. 36. Wenn einer seine 

Gegenwart beim Schreiben u. einer seine Gegenwart beim Unterzeichnen bekundet; auch in diesem Fall 

sind Zeugen vorhanden u. Korruption ist nach ihm nicht zu berücksichtigen. 37. Uebereinstimmend 

mit der 2. Lesart. 38. So rieht, nach manchen Codices. 39. Fis war wol ein pers. Feiertag, 

an dem das Brennen einer Leuchte in Frivatwohnuugen verboten war. 



23 

407 GITTIN II,i Fol. 17a 

des Sohns £savs״!? — Demnach wären יאסרפמ ולעמ יאמורד ארמ־ימל ושע רבדייאלוטב 

die Römer besser als die Perser, und dem הכרד ןלבה םיהלא״בלתבד לאמ אללה לכר״לנת אהו 

widersprechend lehrte R. Hija b. Abba: Es לארשלב אוה ךורכ שודקה עדול המוקמ תא״עדל אוהו 

heisst:'*6=0// kennt den Weg zn ihr nnd ihm םתוא הלגהו דמע םללמור תרלזגיילבקל ןללוכל ןלאש 

ist ihr Platz bekannt-, der Heilige, gebene- 5 אה לבבל לרבה ותלנד״ למקמ אה אלשק אל לבבל 

deiet sei er, wusste, dass die Jisraeliten בחבנ ינפב רמוא דחא :לבבל לרבח ותאד רתבל 

die Verordnungen der Römer nicht ertra- ימא לבר רמא :רשכ □תחנ ונינפב □ירמוא םינשו 

gen könnten, daher verbannte er sie nach דל תהתמ אצול טגהש אלא ונש אל ןנהול לבר רמא 
Babylonien. — Das ist kein Einwand; das לבא הז לע םלנשכו הז לע טלנשכ ושענד הבלתכ דע 

eine, bevor die Geber nach Babylonien ge-10 םלנש רבסק אמלא לוספ המלתה לדע לדל תהתמ 
kommen sind, und das andere, nachdem ונלנפב ורמאיש* ןלכלרצ םלה תנידממ"* טג ואיבהש• 

die GebeP' nach Babylonien gekommen התעמ אלא לסא לבר הלל רמא םתהנ ונינפב‘ בתכנ 

sind. רמוא דהאו בתכנ ונינפב םירמוא םינש לנתקד אשיר 
Wenn einer .sagt: er ist vor mir טג וליפאו רישכמ הדוהל יברו .לוספ םתהנ לנפב 

GESCHRIEBEN WORDEN, UND ZWEI .SAGEN: 1.5 ןלא הלל רמא ןנבר ילספ םהינש לדל תהתמ אצוי 

ER IST VOR UNS UNTERZEICHNET WORDEN, תחתמ אצוי טג וללפאד'°רמאקו בלתלד״הלהכשא ןלנמלז 

.so IST ER GiLTiG. R. Ami sagte im Namen ואיבהש םינש* רבסק אמלא רשכ המיתה לדע לדל 

R. johanans: Nur in dem Fall, wenn der בתכנ ונינפב ורמאיש ןלכלרצ ןלא םלה תנידממ *טג 

Scheidebrief aus der Hand des Schreibzeu- אשיר התעמ אלא לסא לבר הלל רמא םתחנ ונינפב‘ 

gen''’kommt, wobei es ebenso ist als würden 20 ינפב רמוא דחאו בתכנ ונינפב םירמוא םינש לנתקד 

zwei das eine und zwei das andere bekun- טגה ןיאד אמעט רישכמ הדוהל יברו לוספ םתחנ 
 לדל תחתמ אצוי טג'‘אה םהינש לדל תחתמ אצוי

 אליךלנמז אהו ןלא הלל רמא ןנבר ירשבמ םהינש

 :טומת אלש אלה דתלייהלל רמא לכה ןל״תרמא

 P 44 ארבד M 45 — ן תא M 46 לש תוריזג בור

M 49 jj י״הממ — M 48 jj ותאד M 47 דמע ושע 

 י יסא ׳רו ימא ׳ר + M 50 ׳יפאו ןנחוי ר״א ] f- P 51- ה 11

 M 52 -\- ו ךנימ ייאעב ןיאיגס !] M 53 יל :] M 54 -|- ,ןיא

den, wenn aber aus den Händen der Un- 

terschriftzeugen, so ist er ungiltig. Dem- 

nach ist er der Ansicht, dass, wenn zwei 

einen Scheidebrief aus dem Ueberseeland 

bringen, sie sagen müssen: er ist vor uns 

geschrieben und vor uns unterzeichnet wor- 

den. R. Asi sprach zu ihm: Im Anfangsatz 

lehrt er, dass, wenn zwei sagen: er ist vor uns geschrieben worden, und einer sagt: 

er ist vor mir unterzeichnet worden, er ungiltig sei, nach R. Jehuda aber gütig. Dem- 

nach ist er nach den Rabbanan ungiltig, auch wenn der Scheidebrief aus den Hän- 

den beider kommt!? Dieser erwiderte: Allerdings. Ein anderes Mal traf er ihn sitzen 

und vortragen, dass der Scheidebrief, selbst wenn er aus den Händen der Unter- 

schriftzeugen kommt, gütig sei. Demnach ist er der Ansicht, dass, wenn zwei einen 

Scheidebrief aus dem Ueberseeland bringen, sie nicht zu sagen brauchen: er ist vor 

uns geschrieben und vor uns unterzeichnet worden. Da sprach R. Asi zu ihm: Im 

Anfangsatz lehrt er, dass, wenn zwei sagen: er ist vor uns geschrieben worden, und 

einer sagt: er ist vor mir unterzeichnet worden, er ungiltig sei, nach R. Jehuda aber 

gütig. Demnach gilt dies nur dann, wenn der Scheidebrief nicht aus den Händen bei- 

der kommt, wenn aber der Scheidebrief aus den Händen beider kommt, ist er auch nach 

den Rabbanan gütig!? Dieser erwiderte: Allerdings. — Ein anderes Mal aber hast du 

uns ja anders gesagt!? Dieser erwiderte: Es ist ein Pflock, der nicht wankU. 

40. Der Römer. 41. Ij. 28,23. 42. Unter den Gebern (Parsen, Neuperserj hatten sie 

es schlechter als unter den Römern. 43. Der ebenso wie 2 Zeugen glaubwürdig ist. 44. Dh. 

diese Ansicht ist die richtige u. dagegen ist nichts einzuwenden. 
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 üii הלילב םתחנו הלילבי׳יםויב םתחנו םויב בתכן^■
IIB ’'הלילב םתחנו םויב^׳ירשב םויב םתחנו הלילב 

IENN ER TAGS GESCHRIEBEN UND TAGS 

unterzeichnet, nachts [geschrik- 
 ben] und nachts unterzeichnet, oder רמוא ןועמש יבר היהש רישבמ ןועמש יבר' לוספ
 -nachts [geschrieben] und tags unter ןרה ןיליספ הלילב ומתחנו םויב ובתכנש ןיטיגה״לב

 ;zeichnet worden ist, so ist er^^giltig!■ םישנ יטינמ;

 wenn aber tags [geschrieben] und ןיטינב ןמז ונקית המ ינפמ רמתיא ,ארמג

Git!26b רמא שיקל שייר' ותוחא תב םושמ° רמא ןנחוי יבר nachts unterzeichnet, so ist er ungil- 

!PC“׳• ינ] יברב רמא אל אמעט יאמ שיקל שיר°'תוריפ םושמ tig, nach r. Simon aber giutig. R. Si- 

coi.bאמעט יאמ ןנחוי יברו אחיכש אל תונז°ךל רמא ןנחוי m6n sagte nämlich: Allb: Urkunden, 

 -die tags geschrieben und nachts un דע תוריפ לעבל שי רבסק שיקל שירכ רמא'*^ אל !יי

 -terzeichnet worden sind, sind ungil אק ייח םושמ שיקל שירל אמלשב הניתנ תעש

 .tig, ausgenommen Ehescheidebriefe יברד אמעט יאמ ןנחוי יברל אלא ןועמש יבר רישכמ

 GEMARA. Es wurde gelehrt: Weshalb יברד אבילא ןנחוי יבר” ךל רמא רישכמד ןועמש

 -wurde für Scheidebriefe ein DatunUange אמלשב ןנברד אבילא אנימאק יכ אנימאק אל ןועמש

 ordnet? R. Johanan erklärte, wegen seiner !•אלא ןנברלךועמש יבר ןיב אכיאד ונייה ןנחוי יברל י

 und Res-Laqis erklärte, wegen des ,״Nichte יריפ ןנברל''ןועמש יבר ןיב אכיא יאמ שיקל שירל

 -Fruchtgenusses’*. — Weshalb erklärt Res והייניב אכיא המיתח תעש דעוי הביתכ תעשמד

 Eaqis nicht wie R. johanan? — Er kann ןיאיצומ יתמיאמ רמתיאד וחל ןניעמש אכפיא אהו

 -Wes—.״dir erwidern: Ehebruch ist selten שיקל שירו הביתכ תעשמ רמא ןנחוי יבר תוריפל

 -halb erklärt R. Johanan nicht wie Res ףסוי ברל ייבא היל רמא ךופיא הניתנ תעשמ רמא 20

 -Eaqis?— Er ist der Ansicht, der Frucht "המ רשכ דלוה תאשנ”םאו ןילוספ ןיטינ השלש!

 -genuss gehöre dem Ehemann bis zur Aus אשנית אל הליחתכלד ונהא ןתנקתב םימכח וליעוה

 -M 54 händigung”. — Erklärlich^ ist es nach Res + בתכנ !M 55 j - ה 56 ii (M - רמא)
 ,M 57 Eaqis, dass er” nach R. Simon gütig ist — י״ר |M 58 j ןנברו B 59 !1 תסינ.

wieso aber ist er nach R. Simon gütig 

nach der Erklärung R. Johanans”!? —■ R. Johanan kann dir erwidern: ich erkläre es 

nicht nach R. Simon, sondern nach den Rabbanan. — Erklärlich ist nach R. Johanan 
V 

der Streit zwischen R. Simon und den Rabbanan", worin aber besteht nach Res-Eaqis 

der Streit zwischen R. Simon und den Rabbanan!? — Ihr Streit besteht über den 

Fruchtgenuss vom Schreiben bis zur Unterzeichnung”. — Sie sind ja aber anderweitig 

entgegengesetzter Ansicht!? Es wird nämlich gelehrt: Wann wird ihm der Fruchtge- 

nuss entzogen? R. Johanan sagt, beim Schreiben, und Res-Eaqis sagt, bei der Ueber- 

gäbe". — Wende es um. Abajje sprach zu R. Joseph: Drei Scheidebriefe”sind ungil- 

tig, wenn sie aber geheiratet hat, so ist das Kind ehelich. Welchen Nutzen haben 

nun die Weisen mit ihrer Anordnung erzielt!? — Sie haben erzielt, dass sie von vorn- 

herein nicht heiraten darf. — Wie ist es aber, wenn er das Datum ausschneidet und 

Git.3l>86a 
Blj.176a I 

45. Die Nacht gehört zum folgenden Tag, somit ist beides am selben Tag erfolgt. 46. Das 

Datum ist ja nur bei Verkehrsurkunden von Bedeutung. 47. Die von ihrem Oheim geschieden 

worden ist; um sie zu schonen, könnte er, wenn sie Ehebruch begangen hat, ihr einen undatirten Schei- 

debrief geben, damit sie die Scheidung in eine frühere Zeit versetzen könne. 48. Vom Vermögen 

der Frau, der dem Ehemann zusteht; dies hört mit dem Schreiben des Scheidebriefs auf, selbst wenn er 

ihr erst später ausgehändigt wird. 49. Dies brauchte hierbei nicht berücksichtigt zu werden. 50. 

Des Scheidebriefs; das Datum des Schreibens ist somit irrelevant. 51. Ein Scheidebrief, der tags 

geschrieben u. nachts unterzeichnet worden ist. 52. Vor der Unterzeichnung gilt sie noch als 

Ehelrau, u. wenn sie am Tag des Schreibens Ehebruch begangen hat, so kann sie sich auf das Datum 

des Schreibens berufen. 53. Nach RÖ. ist dies wegen des Fruchtgenusses u. nach den Rabbanan 

wegen einer Nichte angeordnet worden. 54. Nach den Rabbanan gehört er dem Ehemann; er ist 

daher ungiltig, damit sie sich nicht auf das Datum berufe. 55. Während R.-L. hierbei lehrt, dies 

erfolge beim Schreiben. 56. Zu denen auch der undatirte gehört. 
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ihn ihr gibt”!? Dieser erwiderte: Betrug be- היל רמא יאמ הלהיג היבהיו הידיד ןמזל הייזג” 

rücksichtigen wir nicht. — Wie ist es, wenn תבש שדח הנש עובש וב בותכ ןנישייח אל יאמרל 

darin Septennium’®, Jahr, Monat oder Wo- ןתנקתב םימכח וליעוה המו’ רשכ היל רמא יאמ 

che angegeben ist’^? Dieser erwiderte: Er אמית אל יאד הירתבד עובשלו הימקד^׳עובשל ונהא 

ist dann giitig^. — Welchen Nutzen haben .י אינפמ יא ארפצמ יא קיעדי ימ היפט אמוי יכה 

demnach die Weisen mit ihrer Anordnung ינהא ימנ יכה״^הירתבד אמוילו הימקד אמויל אלא 

erzieiE? — Es ist von Nutzen inbezug auf אניבר היל רמא הירתבד עובשלו הימקד עובשל 
die vorangehende'’Mnd die folgende^’Woche. סייפית הסייפמ יאד היתפיכב היבתואו°היבתכ אברל 
Wenn man nicht so erklären wollte, so הישפנל אתטערופ שיניא םידקמ אל״היל רמא׳^יאמ 
weiss man ja auch bei [der Datirung] des 10 תנידממ ןיאבה ןיטיג ישא ברל אניבר היל רמא 

Tags nicht, ob es morgens oder abends וליעוה המ ירשת דע וטמ אלו ןסינב יבתכימד םיה 

erfoigt^Tst; vielmehr schiiesst es den vor- :והל תיא אלק והנה'\דיל רמא םתנקתב םימכח 

angehenden und den folgenden Tag aus, הניתנ תעשמ רמא בר טנל ןינומ יתמיאמ רמתיא° 

ebenso schiiesst es in diesem Fall das vor- רב ןתנ בר הל ףיקתמ הביתכ תעשמ רמא לאומשו 

angehende und das folgende Septennium 15 וז תחא רצחב םישנ יתש ורמאי לאומשל איעשוה*’ 

aus. Rabina sprach zu Raba: Wie ist es, חיכומ הטינ ןמז וז ייבא היל רמא תרתומ וזו הרוסא 
wenn er ihn geschrieben und in den Beu- ברד היתווכ אינת הילע חיכומ .הטינ ןמז וזו הילע 

tei gelegt hat, um, wenn sie ihn besänftigt, חלושה ברד היתווכ אינת לאומשד היתווכ אינת 

sich mit ihr zu vertragend? Dieser erwi- ,םישדח השלש“ ךרדב הילש אהתשנו ותשאל טנ 
derte: Niemand versieht sich im Voraus mit 20 םישדח השלש“ ןיתמהל הכירצ הדיל טנ עיגהשמ*’ 

einer Unannehmlichkeit“. Rabina sprach אינת המע דחייתנ אל ירהש ןיששוח ןיא ןשי טנלו° 

zu R. Asi. Welchen Nutzen haben die Wei- ׳מקלד m 61 || יאמרל יאמ הל ׳יניבהיו ןמזל ׳ירוtJ^ m 60 

sen mit ihrer ?Anordnung erzielt bei Schei- m 64 ][ ל״א — M 63 j| אכה B 62 j| ׳תבלד ׳שלו 

debriefen, die aus dem Ueberseeland kom- .עיגהשכ B 67 |[ שלש P 66 || ׳שוא M 65 || והניא 

men, die in Nisan geschrieben sind und sie erst in Tisri erreichen? Dieser erwiderte 

ihm: Bei solchen ist dies bekannt*’. 

Es wurde gelehrt: Wann beginnt die Zählung“für die Scheidung? Rabh sagt, 

mit der Uebergabe, und Semuel sagt, mit dem Schreiben. R. Nathan b. Hosäja wand- 

te ein: Nach Semuel könnte man von zwei Weibern in einem HoEsagen: die eine ist 

erlaubt und die andere verboten’"!? Abajje erwiderte ihm: Für die eine zeugt das Da- 

tum des Scheidebriefs und für die andere zeugt das Datum des Scheidebriefs. Es gibt 

eine Lehre übereinstimmend mit Rabh und es gibt eine Lehre übereinstimmend mit 

Semuel. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Rabh: Wenn jemand seiner Frau 

einen Scheidebrief geschickt und der Ueberbringer drei Monate auf der Reise gesäumt 

hat, so hat sie, seitdem der Brief in ihre Hand gekommen ist, drei Monate”zu war- 

ten; ein alter ScheidebrieUist hierbei nicht zu berücksichtigen, denn er war nicht mit 

57. Der Scheidebrief ist dann gütig. 58. Das Jahr des Septenniums. 59. Und nicht 

der Tag. 60. Auch von vornherein. 61. Man kann den Scheidebrief mit einem solchen 

Datum versehen u. er ist dann gütig. 62. Wenn der Ehebruch in dieser erfolgt ist, entgeht sie der 

Strafe nicht. 63. Hinsichtlich des Fruchtgenusses. 64. Der Zweifel hinsichtlich des Ehebruchs 

bezw. des Fruchtgenusse.s kann auch bei einem ordnungsgemäss datirten Scheidebrief bestehen. 65. 

In diesem Fall erfolgt die Scheidung nicht beim Schreiben, sondern erst bei der Uebergabe; das Datum 

ist dann ohne Bedeutung. 66. Wenn man nicht die feste Absicht hat, sich scheiden zu lassen, 

schreibt man auch keinen Scheidebrief. 67. Und das Datum der Uebergabe ist entscheidend. 68. 

Der 3 Monate, vor deren Ablauf die Geschiedene eine neue Ehe nicht eingehen darf. 69. Wenn 

beide ihre Scheidebriefe gleichzeitig erhalten, jedoch der eine vor längerer Zeit geschrieben. 70. Die 

eine darf dann früher heiraten als die andere. 71. Um eine neue Ehe eingehen zu dürfen. 72. 

Der zur Scheidung ungiltig ist: vgl. weit. fol. 79b. 

62 Talmud Bd,V 
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 ihr allein” zusammen. Es gibt eine Lehre לא ול רמאו ותשאל טנ שילשמה לאומשד היתווכ

 übereinstimmend mit Semuel. Wenn jemand ’*הל ונתנשמ םישרה השלש'^רהאל אלא הל והנתת

 bei einem einen Scheidebrief für seine Frau אל ירהש ןיששוח ןיא ןשי טגלו רימ אשניל׳*תרתומ

 deponirt und zu ihm sagt, dass er ihn ihr תעשמ ירבע ישא ברו יפפ ברו אנהב בר המע רהייתנ

 ,erst nach drei Monaten gebe, so darf sie ירבע עשוהי ברר הירב אנוה ברו אפפ בר הביתכ 5

 -sobald er ihn ihr gegeben hat, sofort heira יתמיאמ רמתיא :הביתכ תעשמ אתבלהו הניתנ תעשמ

 ten; ein alter Scheidebrief ist hierbei nicht לאומשו ףוקזתו םונפתשמ רמא בר תטמשמ הבותכ

 zu berücksichtigen, denn er war nicht mit יפ לע ףא הפקז הפקז אלש יפ לע ףא המנפ רמא

 ihr allein zusammen. R. Kahana, R. Papi לאומשר היתווכ אינת ברר היתווכ אינת המנפ אלש

 -und R. Asi entschieden; mit dem Schrei םונפתשמ תטמשמ הבותכ יתמיאמ ברר היתווב אינת !0

 .ben. R. Papa und R. Hona, der Sohn R הניא המנפ אלו הפקז הפקז אלו המנפ ףוקזתו

 .Jehosuäs, entschieden: mit der Uebergabe לאומשר היתווכ אינת ףוקזתו םונפתש רע תטמשמ

 .Die Haiakha ist: mit dem Schreiben ןיטמשמהולמבןפקזשהשא תבותכו יותיפו סנקו'סנוא

 s wurde gelehrt: Wann verfällt dieנP תעשמ הולמב ןיפקזנ יתמיאמ ןיטמשמ ןיא ואל םאו

 Eheverschreibung der Erlassung’^? Rabh ןיר תיב השעמכ הבותכ לאומש רמא :ןירב הרמעה ■5

 sagt, sobald [die Frau] sie anbricht und ןימתהנו םויב ןיבתבנ ןיר תיב השעמ המ אימר

 -in eine Schuld umwandelt; Se [den Rest] הלילב תמתהנו םויב תבתכנ הבותכ‘’ףא הלילב

 muel sagt, wenn sie sie anbricht, auch wenn םותהיאו םויב בותכיא בר רב אייה יברר’°היתבותב

 ,sie sie nicht in eine Schuld umwandelt אמיל ירימ אלו והל רמא אלו םתה בר הוה הלילב

 -und wenn sie sie in eine Schuld umwan אינתר ווה ןינע ותואב ןיקוסעי׳היל אריבס לאומשב 20

 delt, auch wenn sie sie nicht anbricht. Es ןיאשכייאלארנש אל קורצ יבר רב רזעלא יבר רמא

II השא תבותכ M 69 || אשנהל M 68 || ונתת M 67 gibt eine Lehre übereinstimmend mit Rabh 
 M 70 und es gibt eine Lehre übereinstimmend אייחד || M 71 + אל || P 72 ןיאשב M — כ.

V ^ 

mit Semuel. Es gibt eine Lehre überein- 

stimmend mit Rabh: Wann verfällt die Eheverschreibung der Erlassung? — sobald 

[die Frau] sie anbricht und in eine Schuld umwandelt; wenn sie sie anbricht und 

nicht in eine Schuld umwandelt oder sie sie in eine Schuld umwandelt und nicht an- 

bricht, so verfällt sie der Erlassung nicht; nur wenn sie sie anbricht und in eine Schuld 

umwandelt. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Semuel: Wenn die Notzucht- 

[busse], die [Verläumdungs]busse, die Verführungs[busse]”und die Eheverschreibung in 

ein Darlehn umgewandelt worden sind, so verfallen sie der Erlassung, sonst aber ver- 

fallen sie der Erlassung nicht. Wann werden sie in eine Schuld umgewandelt? — bei 

der Gerichtsverhandlung’*. 

Semuel sagte: Die Ehe Verschreibung gleicht einer Gerichtsurkunde”; wie Gerichts- 

urkunden tags geschrieben und auch nachts unterzeichnet’® werden können, ebenso 

kann die Eheverschreibung tags geschrieben und auch nachts unterzeichnet werden”. 

Die Eheverschreibung des R. Hija b. Rabh wurde tags geschrieben und nachts unter- 

zeichnet, und Rabh, der da anwesend war, sagte hierzu nichts. Demnach wäre anzu- 

nehmen, dass er der Ansicht Semuels sei? — Sie hatten sich mit dieser Sache“°befasst. 

Es wird nämlich gelehrt: R. Eleäzar b. Qadoq sagte: Dies®‘gilt nur von dem Fall, 

73. vielmehr muss sie aus dem Grund warten, weil die Scheidung bei der Uebergabe erfolgt. 74. 

Im Erlass- od. Siebentjahr, in dem jede Forderung veijäbrt; cf. Dt. 15,1 ff. 75. Cf. Ex. 22,15 u. Dt. 

22,19,28. 76. Sobald sie eiugeklagt worden sind. 77. Wobei der Richterspruch entscheidend 

ist u. die Urkunde nur die Bedeutung eines Protokolls hat. 78. Da die Unterschrift nebensächlich ist. 

79. Die Verpflichtung erfolgt beim Schreiben derselben, bei der Heirat, u. die Unterschrift ist nebensächlich. 

80. Während der ganzen Zeit, seit dem Schreiben bis zur Unterzeichnung. 81. Dass Urkunden un- 

gütig sind, wenn sie tags geschrieben u. nachts unterzeichnet worden sind. 
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wenn man sich nicht mit dieser Sache be- :רשב ןיינע ותואב ןיקוסע לבא ןינע ותואב ןןרוסע 
fasst, wenn man sich aber mit dieser Sache יברד אמעט יאמ אבר רמא ;רישכמ ןועמש יבר' 
befasst, so ist [die Urkunde] gütig. 10.ול ןיא בוש השרגל ויגיעי׳ןתנש ןויכ° רבסק ןועמשפ״י> 

Nach R. Simon aber giltig. Raba אלא ןועמש יבר רישבה אל שיקל שיר רמא תוריפ 
sagte: Folgendes ist der Grund R. Simons: 5 אמש ןנישייח°אל םימי הרשע דעו ןאבמ לבא רתלאל Col.b 
er ist der Ansicht, sobald er die Augen auf םימי הרשע דעוי ןאכמ וליפא רמא ןנהוי יברו סייפ 
sie gerichtet hat, sich von ihr scheiden zu רמתיא :אתלימל היל תיא אלק םייפד אתיא םא 
lassen, hat er keinen Anspruch mehr'auf םינש ןנהוי יבר רמא יתשאל״טג ובתכ הרשעל רמא 
den Fruchtgenuss. Res-Laqis sagte: Nach רמא שיקל שירו יאנת םושמ םלוכו םידע םושמ 
R. Simon ist er nur soforF'giltig, nicht aber 10 והל רמא אלד אמיליא ימד יכיה םידע םושמ םלוכ 
bis auf zehn Tage hinaus, denn es ist zu דהא יתשאל”טנ ובתכ הרשעל רמאךנת אה^יבכלוכ ®!׳•««יי 
berücksichtigen, er kann sich mit ihr ver- יאמ םכלוכ והל רמאד אלא ןימתוה םינשו בתוכ 
tragen haben'*. R. johanan aber sagt, auch הימויב והיינימ ירת יב םותהד״והייניב אכיא והייניב 
bis auf zehn Tage hinaus, denn wenn er יאנת םושמ רמאד ןאמ םימי הרשע דעו ןאכמ ךניאו 
sich mit ihr vertragen hätte, wäre es be-15 ןוגכ ימנ יא לוספ םידע םושמ רמאד ןאמו רשכ 
kannt. םושמ רמאד ןאמליילוספ וא בורק םהמ דהא אצמנש 

Es wurde gelehrt: Wenn jemand zu םותה יא״לוספ םידע םושמ רמאד ןאמליירשכ יאנת 
zehn [Personen] gesagt hat: schreibt einen הל ירמאו רשכ הל ירמא לוספ וא בורק הליהתב 
Scheidebrief für meine Frau, so gelten, wie יתא^לוספ הל ירמא'אוה יאנת’*רשכ הל ירמא לוספ 
R. Johanan sagt, zwei als Zeugen und alle 20 הרשעל והל רמאד אוהה :אמלעד תורטשב״יפולהיאל 

übrigen als [Vollzieher *der] Bedingung, und m 75 || ו + B 74 |t ותשא׳י M 73 H וניע p 72 

wie Res-Laqis sagt, alle als Zeugen. — 78 |j םיתח יאו M 77 || ל — M 76 || ירתב ימיתחד 
In welchem Fall, wollte man sagen, wenn •׳טש ראשב M 79 |[ ד + M 

er nicht gesagt hat: ihr alle, so wird ja gelehrt, dass, wenn jemand zu zehn [Personen] 

gesagt hat, dass sie für seine Frau einen Scheidebrief schreiben sollen, einer schreibe 

und zwei unterzeichnen“!? — Vielmehr, wenn er gesagt hat: ihr alle. — Welchen Un- 

terschied gibt es zwischen ihnen? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dem 

Fall, wenn zwei von ihnen an diesem Tag und die übrigen in zehn Tagen unter- 

zeichnet haben; nach demjenigen, welcher sagt, [sie gelten als Vollzieher] der Bedin- 

gung, ist er giltig, und nach demjenigen, welcher sagt, sie gelten als Zeugen, ist er 

ungiltig“'. Oder auch, wenn es sich herausstellt, dass einer von ihnen verwandt oder 

unzulässig ist; nach demjenigen, welcher sagt, [sie gelten als Vollzieher] der Bedin- 

gung, ist er giltig, und nach demjenigen, welcher sagt, sie gelten als Zeugen, ist er 

ungiltig". Wenn ein Verwandter oder ein Unzulässiger zuerst“’unterzeichnet ist, so ist 

er”, wie manche sagen, giltig, und wie manche sagen, ungiltig. Manche sagen, er sei 

giltig, denn sie sind [Vollzieher der] Bedingung’'; manche sagen, er sei ungiltig, denn 

man könnte veranlasst werden, damit andere Urkunden zu verwechseln’'. 

Einst sprach jemand zu zehn [Personen:] Schreibt einen Scheidebrief für meine Frau. 

82. Die Frau ist zur Verweigerung des Fruchtgenusses seit dem Schreiben berechtigt. 83. 

Wenn die Unterschrift in der auf den Tag des Schreibens folgenden Nacht erfolgt ist. 84. Und mit 

ihr geschlechtlich verkehrt; er ist dann ein alter Scheidebrief u. somit ungiltig. 85. Um sie zu 

kränken, wünschte er durchaus, dass alle 10 Personen unterschreiben, u. machte dies zur Bedingung der 

Giltigkeit des Scheidebriefs. 86. Während nach beider Ansicht alle unterschreiben müssen. 87. 

Da die Unterschrift der Zeugen nicht am Tag des Schreibens erfolgt ist. 88. Da sämtliche Zeugen 

zulässig sein müssen; cf. Bd. vij S. 29 Z. 6ff. 89. Als 1. od. 2. Zeuge. 90. Nach demjenigen, 

welcher sagt, nur 2 gelten als Zeugen. 91. Die kommen als Zeugen nicht inbetracht. 92. Da 

der Unzulässige zuerst unterzeichnet ist, so könnte man glauben, dass in Fällen, wo viele Zeugen unter- 

zeichnet sind, auch ein solcher als Zeuge zulässig sei. 

52* 
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 Zwei unterschrieben am selben Tag und °*הימויב והיינימ ירת *יב*‘ םותח יתשאל” טג ובתכ

 die übrigen in zehn Tagen. Als er hierauf ברד הימקל אתא ם^מי הרשע דעו ןאכמ ךניאו'

 zu R. jehosuä b. Levi kam, sprach er zu ךומסל ןועמש יבר אוה יאדכ״היל רמא יול ןב עשוהי

Tr!46ä רישכה אל שיקל שיר רמאהו קחדה תעשב וילע ihm: R. Simon ist würdig, dass man sich 

 -in einem Notfairauf ihn verlasse. — Res םימי הרשע דעו’ ןאכמ לבא רתלאל אלא ןועמש יבר 5

 Laqis sagt ja aber, nach R. Simon sei er ןנחוי יבר רמאהו היל אריבס ןנחוי יברכ איההב אל

 nur sofort gütig, nicht aber bis auf zehn שירכ איההב יאנת םושמ ןלוכו םידע םושמ םינש

 -Tage hinaus!? — In dieser Hinsicht ver היל אריבס שיקל:

mii סומוקב“' ארקיסב’ םסב וידב ןיבתוב tritt er die Ansicht R. johanans. — R. Jo- 

 -hanan sagt ja aber, zwei gelten als Zeu ןיא’ אמייק לש’ךאוהש רבד לבבו םותנקנקבו” 1^31 !0

 gen und die übrigen als [Vollzieher der] רבד לבב אלו תוריפ ימב אלו ןיקשמב אל ןיבתוב

 Bedingung^“!? — in dieser Hinsicht vertritt תיז לש הלעה לע ןיבתוב לבה לע’ םייקתמ וניאש

 .er die Ansicht des Res-Raqis לש די לע הרפה תא”הל ןתונו הרפ לש ןרקה לעו

IIT ALLEM DARF HANDSCHREIBEN: MIT ןיא רמוא ילילגה יסוי יבר דבעה תא הל ןתונו דבע 
 Tinte, mit Pulver, mit Farbe, mit לע אלו’^ םייח הור וב שיש רבד לע אל’"ןיבתוב !5

 ,Gummi, mit Schwärze’"und mit allem ןילבואה.

7.'e,18bהבר רמא ארקס אמפ םס אתויד ויד°,ארמג was bestehen bleibt; man schreibe 

 aber nicht mit Getränken, Obstsaft םוהנקנק”אמוק םומוק המש אתרקס הנח רב רב

 oder sonst etwas, was nicht bestehen רבד לבבו :יפכשואד אתרח לאומש’”רב הבר”רמא

 ,bleibt. Aue alles darf man vSchreiben רמאד”אה ייותאל יאמ ייותאל :׳ובו םייקתמ אוהש ^0

 auf ein Olivenblatt, auf das Horn ו041־לבף ינת° רשכ אצפאו’'אירט ימב ובתכ אנינח יבר.0,»

 einer Kuh und ihr die Kuh geben, auf רמתיא :רשכ רוהישבו רוחשב רבאב ובתכ אייח

 die Hand eines Sklaven und ihr den ”שירו ןנחוי יבר תבשב ארקיס יבנ לע ויד ריבעמה

 Sklaven geben. R. Jose der Galiläer בתוכ םושמ תחא םיתש בייח והייורת ירמאד שיקל

 -sagt, man dürfe nicht auf eine leben יבג לע ארקיס’ ויד יבג לע ויד קחומ םושמ תחאו 25

 .de Sache schreiben noch auf Speisen בייח הל ירמא ויד יבנ לע ארקיס רוטפ ארקיס

 ירמא’ אוה קחומ בייח הל ירמא רוטפ הל ירמאו

Säb.104b 

 M 81 ירתב

 ,׳יק

 םכלוכ + I- B 82 83 80 M- ו

 נקנק
 P 88 II א״הע אלו — M 87 || רבדב M 86 || ף״הא

 11 רמא הנח רב -f- B 90 || אתרח אבר M 89 || סותנקנק

91 BM 92 || ינתד M 93 || ׳פא ימב M ריבעה. 

GEMARA. (Tinte, Tinte. Pulver, Pul- 

ver”) Farbe. Rabba b. Bar-Hana erklärte: 

Die Saqarta”genannt wird. (Gummi. Gum- 

mi”) Schwärze. Rabba b. Semuel erklärte: 

Schusterschwärze. 

Mit allem, was bestehen bleibt 

&C. Was schliesst dies ein? Dies schliesst das ein, was R. Hanina gesagt hat: hat man 

ihn mit Beerensaft^oder Galläpfelsaft geschrieben, so ist er gütig. R. Hija lehrte: Hat 

man ihn mit Blei, Russ oder Schwärze geschrieben, so ist er gütig. 

Es wurde gelehrt: Wenn jemand am Sabbath mit Tinte über Farbe geschrieben 

hat, so ist er, wie R. Johanan und Res-Eaqis übereinstimmend sagen, zweimal schul- 

dig, einmal wegen Schreibens’ und einmal wegen Döschens'”; wenn mit Tinte über 

Tinte oder mit Farbe über Farbe, so ist er frei; wenn mit Farbe über Tinte, so ist 

er, wie manche sagen, schuldig, und wie manche sagen, frei. Wie manche sagen, schul- 

dig, denn dies ist ein Döschen, und wie manche sagen, frei, denn dies ist ein Zerstören. 

93. Wenn der Ehemann nicht mehr anwesend ist od. die Frau bereits geheiratet hat. 94. Dem- 

nach war der Scheidebrief auch nach den Rabbanan gütig u. er brauchte sich nicht auf rS. zu berufen. 

95. Den Scheidebrief. 96. Nach anderer Erkl. Vitriol. 97. Aram. LTebersetzung der hebr. 

Wörter in der Mi.^nah. 98. Eine Art rote Farbe; nach Rsj. (ואינימ = minio) Zinnober. 99. Unsi- 

cherer Name einer Frucht od. Beere. 100. Er löscht dadurch die mit Farbe geschriebene Schrift ab; 

das Löschen au .sich ist zwar nicht strafbar, wol aber in dem Fall, wenn es zum Zweck des Schreibens erfolgt. 
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Res-Lajs fragte R. johanan: Ist es לברמ שיקל שיר הינימ אעב :אוה לקלקמ רוטפ הל 

zulässig, dass, wenn die Zeugen nicht zu םהלרבתכיש והמ םותהל םיעדוי ןיאש םידע ןנהוי 

unterzeichnen verstehen, man ihnen mit רמא בתכ וניא וא בתכ ןוילע בתכ ומתהיו ארקיסב 

Farbe vorschreibe und sie darüber unter- בתכ וניבר ונתדמיל אלהו״היל רמא בתכ וניא היל , 

zeichnen? Gilt die obere Schrift als Schrift 5 ונאש ינפמ יכו° היל רמא תבש ןינעל בתכ ןוילע ן 

oder gilt sie nicht als Schrift? Dieser er- םיעדוי ןיאש םידע רמתיא :השעמ השענ ןימדמ ן 
widerte: Sie gilt nicht als Schrift. Jener ןיאלממו קלה ריינ םהל ןיערקמ בר רמא’‘םותהל ! 

sprach:Meister, du hast uns ja gelehrt, dass אקלס רבאב רבאב רמא'לאומשו ויד םיערקה תא | 

hinsichtlich des Sabbathgesetzes die obere רוהישבו רוהשב רבאב ובתכ אייה יבר ינתהו״ךתעד ן 
Schrift als Schrift gelte!? Dieser erwiderte: 10 יבר ארבאד אימב אה ארבאב אה’'אישק אל רשב 

Sollten wir denn, wenn wir schon Fälle ימב ובתכ אנינה״יבר ינתהו ןילימ ימב רמא והבא 

mit einander vergleichen, daraufhin eine אלד אה ץיפאד' אה אישק אל רשכ אצפאו' אירט 

Entscheidung treffen“־!? רמא אפפ בר ןילימ ימ יבנ לע ןילימ ימ ןיאש ץיפא 
Es wurde gelehrt: Wenn die Zeugen ינהו קתב הארות אפפל אפפ בר היל ירוא ןכו קורב 

nicht zu unterschreiben verstehen, so schräm-15 אדבוע דבעד אוההד אל תורטשב לבא ןיטינב ילימ 

me man, wie Rabh sagt, in das Papier, und ברד היתווכ אינת° אנהכ בר /!ידננו תורטש ראשב 

sie füllen die Schrammen mit Tinte aus; Se- קלה ריינ ןהל ןיערקמ םותחל ןיעדוי ןיאש םידע 

muel sagt, mit Blei־״. — Mit Blei, wie kommst לאילמנ ןב ןועמש ןבר רמא ויד םיערקה תא םיאלממו 

du darauf, R. Hija lehrte ja, dass, wenn man ירורחשב לבא° םישנ יטינב םירומא םירבד המב^ט״ן-יי] 

ihn mit Blei, Russ oder Schwärze geschrie- 20 םותחלו תורקל םיעדוי םא תורטשה לכ ראשו םידבע 
ben hat, er giitig־°’sei!? — Das ist kein Ein- המש רבד ןאמ היירק ןימתוח ןיא ואל םאו ןימתוח 

wand; das eine, wenn mit Blei, das andere, ןירוק תורקל ןיעדוי ןיאשו־ ינתק יכהו ארסחימ.ירוסה 

wenn mit Bleiwasser'״. R. Abahu sagt, mit המב לאילמג p ןועמש ןבר רמאי ןימתוחו םהינפל , 

Galläpfelwasser־״ — R. Hanina lehrte ja םידבע ירורחש‘ לבא םישנ יטינב םירומא םירבד 
aber, dass, wenn man ihn mit Beerensaft 25 ןימתוח םותחלו תתקל ןיעדוי םא תתטשה לכ ראשו 

oder Galläpfelsaft geschrieben hat, er gil- אמעט יאמ רזעלא יבר רמא ןימתוח ןיא ואל םאו 

tig־“sei!? — Das ist kein Einwand; das ei- 97 || רמא בר B 96 || אלהו - M 95 || והל M 94 

ne, wenn [das Pergament] mit Galläpfeln 1 |j היננח P 99 1| אהו ׳באב ןאכ M 98 || אינתהו P 

präparirt ist, und das andere, wenn es nicht םידע B 3 j| ןציפא אלד אה ןציפאד M 2 1| ׳פא ימבו M 
mit Galläpfeln präparirt ist, denn Galläpfel- .ב + m 5 j] ׳וכ םותחל ןיעדוי ןיאשו -j- B 4 || ןיאש 

Wasser auf Galläpfelwasser ist nichts. R. Papa sagt, mit Speichel־“. Ebenso lehrte R. 

Papa den Ochsenhändler Papa, mit Speichel. Dies jedoch nur bei Scheidebriefen, nicht 

aber bei anderen־°‘Urkunden. Einst tat dies jemand bei anderen Urkunden, da Hess R. 

Kahana ihn geissein. Uebereinstimmend mit Rabh wird gelehrt: Wenn die Zeugen 

nicht zu unterschreiben verstehen, so schramme man in das Papier und diese füllen die 

Schrammen mit Tinte aus. R. Simon b. Gamaliel sagte: Dies gilt nur von Ehescheidebriefen, 

bei Freibriefen von Sklaven und anderen Urkunden aber dürfen sie, wenn sie zu lesen 

und zu unterschreiben verstehen, unterschreiben, wenn aber nicht, so dürfen sie nicht 

unterschreiben. —Wer spricht hier vom Uesen!? — [Diese Uehre] ist lückenhaft und muss 

wie folgt lauten: und wenn sie nicht zu lesen verstehen, so lese man ihnen vor und 

sie unterschreiben. R. Simon b. Gamaliel sagte: Dies gilt nur von Ehescheidebriefen, 

bei Freibriefen von Sklaven und anderen Urkunden aber dürfen sie, wenn sie zu lesen 

und zu unterschreiben verstehen, unterschreiben, wenn aber nicht, so dürfen sie nicht 

unterschreiben. R. Eleäzar sagte: Folgendes ist der Grund des R. Simon b. Gamaliel: 

101. Auch in P'ällen, wo dies erleichternd ist. 102. Schreibe man ihnen die Unterschriften vor. 

103. Und wenn die untere Schrift gütig ist, so gilt die obere nicht als Schrift. 104. Letzteres gilt 

als richtige Tinte. 105. Bei diesen muss man nach des Schreibens kundigen Zeugen suchen. 
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 damit die Töchter jisraels nicht verlassen תונוגע לארשיי תונב והיי אלש לאילמג ןב ןועמש ןברד

 bleiben. Raba sagte: Die Halakha ist wie אדמג ברו לאילמג ןב ןועמש ןברכ הכלה אבר רמא

 R. Simon b. Gamaliel. R. Gamda aber sagte ןנברכ ןאמכ אלאו' הכלה ןיא רמא אברד הימשמ

 im Namen Rabas, die Halakha sei nicht בר הידגנו תורטש ראשב אדבוע דבעד אוהה אהו

 wie R. Simon b. Gamaliel. — Etwa wie die ־ירק רעטצמ הדוהי בר :האירקא אמגרת אנהכ 5^

Nil).20t> רזעלא יבר אהד תכירצ אל אלוע היל רמא םיתחו Rabbanan, einst verfuhr ja jemand bei an- 

 -deren Urkunden demgemäss, und R. Kaha ורק ןמחנ ברו“ םיתחו הימק ורק לארשי ץראד הרמי

 na Hess ihn geissein!? — Dies ist auf das ירפסו ןמחנ בר אקוודו םיתהו ינייד’ ירפס הימק

 ״.'Uesen zu beziehen ’ינירחא ירפסו ןמחנ בר לבא אתמיא והל תיאדי״ינייד
 R. Jehuda'°Välte sich mit dem Uesen אתא״יכ אפפ בר :אל אנירחא שיניאו ינייד ירפס !0

IS םיוג לש” תואכרעב דיבעד האסרפ ארטש הימקל und Unterzeichnete. Da sprach Üla zu ihm: 

 Du brauchst dies nicht. R. Eleäzar, der doch יפל חיסמב°”הז ינפב אלש הז סיוג ינשל והל'“ירקמ

 das Haupt des jisraeiiands war, las man יל רמא ישא בר רמא :ידבעשממ היב יבגמו ומות

 -vor, und er Unterzeichnete. R. Nahman la "ארטש יאה רמימא רמא יכה ןתנ רב אנוה בר

Giuib 5! חיב ןניבגמ לארשי ידהס הילע ימיתחד האסרפ sen die Gerichtsschreiber vor und er unter- 

 -zeichnete. Jedoch gilt dies nur von R. Nah ןניעב אהו יעדידב ירקימל״יעדי אל אהו° ידבעשממ

 “°'man und den Gerichtsschreibern, die ihn ןניעב אהו ןציפאדב אכילו ףיידזהליילוכי וניאש בתכ

 fürchteten, nicht aber von R. Nahman und “'אכילו הנורחא הטישב רטש לש ונינעמ רוזחל ךירצ

.b.87b רשכ ןושל לבד” ןל עמשמ אק יאמ אלאו רדהמדב anderen Schreibern oder den Gerichts- 

 .Schreibern und einem anderen וידעו תינוי תינוי וידעו תירבע ובתכש טג אנינת“ 20

 Wenn R. Papa eine auf nichtjüdischen ןיטיגב ילימ ינה אנימא הוה איההמ יא רשכ תירבע

 Aemtern ausgefertigte persische Urkunde לאומש רמא :ןל עמשמק אל תורטש ראשב לבא

tGit.6 תשרוגמ ךיטיג הז ירה הל רמאו קלח ריינ הל ןתנ vorgelegt wurde, Hess er sie von zwei Nicht- 

 ,Juden, einem in Abwesenheit des anderen ךיטיג הז ירה°יביתימ ובתכ ןילימ״ימב אמש ןנישייח

II ד -j- M 9 II ו — M 8 II ארמ B 7 [1 אלא ג״בשרכ M 6 vorlesen, wie beim harmlosen'°’Bericht, und 
II ג״ש — M 12 II יתא הוה BM 11 |1 ׳םיא ל״אד — M 10 Hess damit auch von verkauften Gütern 
jl הירקמל P 16 || בר — M 15 || ׳סמכ M 14 || 'יל M 13 einfordern. 
 M 17 sagte: Hona b. Nathan erzählte ףייזל || M 18 ן רוזהיש| M 19 לכב ,] M 20 ילימ.

mir, dass Amemar folgendes lehrte: wenn auf einer persischen Urkunde Jisraeliten 

als Zeugen unterzeichnet sind, so fordere man damit von verkauften Gütern ein. — 

Sie können sie ja nicht lesen!? — Wenn sie es können. — Es ist ja eine unverfälsch- 

bare Schrift'"’erforderHch, was bei dieser nicht der Fall ist!? — Wenn sie mit Galläpfel- 

saft präparirt ist. — Es ist ja erforderlich, dass in der letzten Zeile der Tenor der Ur- 

künde wiederholt wird, was bei dieser nicht der Fall ist!? — Wenn er wiederholt ist. 

— Demnach lehrt er uns, dass solche in jeder Sprache gütig sind, und dies wird ja 

bereits gelehrt: wenn bei einem Scheidebrief der Text Hebräisch und die Zeugenun- 

terschrift Griechisch oder [der Text] Griechisch und die Zeugenunterschrift Hebräisch 

ist, so ist er giltig!? — Hieraus könnte man entnehmen, dies gelte nur von Scheide- 

briefen, nicht aber von anderen Urkunden, so lehrt er uns. 

Semuel sagte: Wenn er ihr ein Stück leeres Papier gibt und zu ihr sagt: da ist 

dein Scheidebrief, so ist sie geschieden, denn es ist zu berücksichtigen, er ist viel- 

leicht mit Galläpfelwasser'”geschrieben. Man wandte ein: [Wenn er zu ihr gesagt hat:] 

106. Wenn sie dies nicht verstehen, sondern nur zu unterzeichnen, so dürfen sie auch bei anderen 

Urkunden unterzeichnen. 107. Der infolge des Alters schwache Augen hatte. 108. Er war 

beamteter Richter u. Schwiegersohn des Fürsten; cf. Bd. viij S. 1205 Z. 13. 109. Obgleich ein Nicht- 

Jude als Zeuge unzulässig ist, so gilt in manchen Fällen sein harmloser Bericht als glaubwürdig. 110. 

Cf. S. 390 N. 231. 111. Die Schrift ist in das Papier gedrungen u. nicht zu sehen. 
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da hast du deinen Scheidebrief, und sie ihn רבאה" רבד ליל וא רואל וא םיל“ ותקרזו ותלטנו 

genommen und ins Meer, ins Feuer oder תשרוגמ אוה הנמא רטש אוה'’םיםפ רטש״רמאו רזהו 

sonstwo, wo er vernichtet wird, geworfen אכיל אה בתכ אכיאד אמעט הרסואל ונמיה לכ אלו 

hat, und er darauf sagt, es sei eine Schein- ארנדי^אימב היל ןניקדבדי׳לאומש רמאק יכ אל בתכ 

urkunde, oder es sei eine Vertrauensurkun- 5 לכו אוה םולכ ואל“ טילפ אל יאו טילפ טילפ יא 

de ”gewesen, so ist sie geschieden, und er ןנישייה ימנ לאומש טילפד אוה אתשה יוה יאמ טילפ 

ist nicht glaubwürdig, sie verboten zu ma- רמירמ רמא יכה רמימאי׳יל רמא אניבר רמא :רמאק 

chen. Nur in dem Fall, wenn [das Papier] והיימק אטיג ביהיד ירת יב ינה״ימיד ברד הימשמ 

beschrieben ist, nicht aber, wenn es nicht ותקרזו ותלטנו'ךיטיג הז ירה יביתימ היירקימל יכירצ 

beschrieben ist!? — Semuel meint ebenfalls, 10 רטש רמאו רזהו רבאה” רבד לכל וא רואל וא” םיל 

dass man es mit Färbewasser untersuche; ונמיה לכ אלו תשרוגמ אוה הנמא רטש אוה םיספ 

wenn [eine Schrift] hervorkommt, so ist ימ הוירקד רתב’°היירקימל יכירצ תרמא יאו הרסואל 

es recht, sonst aber ist es nichts. •— Was יבל“הילייע הוירקד רתבד^יאכירצ אל יכה^ירמא יצמ 

ist denn dabei, dass sie hervorkommt, sie עמשמ אק היפלה יפולה אמיתד והמ היקפאו הידי 

kommt ja erst jetzt”’hervor!? — Semuel 15 ינד יניבל״והתיבדל אטיג הלףררזד ארבנ אוהה :ןל 

sagt ja auch nur, dass zu berücksichti- אל ינד יניב אתהזמ ןמהנ בר רמא אתזוזמ חכתשא”* 

gen sei”'. אהדמ תלת״יתרתלבאאדה הכתשאדילימינהו אהיכש 
Rabina sagte: Amemar sagte mir, dass :הולמש םירבכע רומיא” אטיגו יאוה ימנ אה יאוה 

Meremar im Namen R. Dimis folgendes בהי •דרות רפס לקש אתשינכ יבל לעד ארבג או^דוד 

lehrte: wenn ein Scheidebrief zweien über- 20 יאמל ףסוי בר רמא ךיטיג א»ד •דל רמא^״וודתיבדל •דל 

geben“Vird, so müssen sie ihn durchlesen. יבג לע ןילימ ימ ןיא ןילימ ימ םושמ יא הל שוהיל 

Man wandte ein: [Wenn er zu ihr gesagt 

hat:] da hast du deinen Scheidebrief, und 

sie ihn genommen und ins Meer, ins Feuer 

oder sonstwo, wo er vernichtet wird, ge- 

worfen hat, und er darauf sagt, es sei eine 

Scheinurkunde, oder es sei eine Vertrauens- 

urkunde gewesen, so ist sie geschieden, 

und er ist nicht glaubwürdig, sie verboten zu machen. Wieso kann er, wenn du sagst, 

sie müssen ihn lesen, nachdem sie ihn gelesen haben, dies sagen!? — In dem Fall, 

wenn er ihn, nachdem sie ihn gelesen hatten, zurück zu sich genommen und wieder 

hervorgeholt hat; man könnte glauben, er kann ihn vertauscht haben, so lehrt er uns. 

Einst warf jemand seiner Frau einen Scheidebrief zwischen die Fässer zu, und hier- 

auf wurde da eine Mezuza“‘’gefunden. Da entschied R. Nahman: Eine Mezuza zwischen 

den Fässern ist ungewöhnlich'”. Dies jedoch nur dann, wenn nur eine gefunden wird, 

wenn aber zwei oder drei, so kann, wenn eine sich da befunden hat, auch eine andere 

sich da befunden haben, der Scheidebrief aber von Mäusen verschleppt worden sein“‘. 

Einst kam jemand ins Bethaus, nahm eine Gesetzrolle und gab sie seiner Frau, 

indem er zu ihr sprach: da hast du deinen Scheidebrief. Da entschied R. Joseph: Was 

ist hierbei zu berücksichtigen: wenn etwa Galläpfelwasser”’, so ist ja Galläpfelwasser 

23 |] nS -ן- M 22 |! דוגאה P 21 || וא םיל — M 20 

 M וא || M 24 -)- ימנ M 25 II אדנד |P 26 j אל 11 27

 M ׳טימא ׳א יכה 'טירמ M 28 |1 יבהיד ירתב ינה יעדרהנמ ||

32 I! הל -f BM 31 i| 4 ל- M 30 y תרמא יאו דכ M 29 

M 35 II הל — M 34 || ׳ידיב ׳יל M 33 || רתבלד M 

 ל — || f M 36- ו || M 37 — אתלת M 38 ji רטיא
 ירבכע B 39 II -|- .ו

112. Ein vor Empfang des Betrags ausgehändigter Schuldschein. 113. Bei der Uebergabe war 

es ein leeres Stück Papier. 114. Vielleicht war die Schrift nicht ganz verschwunden; die Scheidung 

ist zweifelhaft. 115. Zur Aushändigung an die Ehefrau. 116. Pergamentrolle, die Schrift- 

abschnitte DL 6,4ff. u. ib. ll,13ff. enthaltend, die an den rechten Türpfosten zu befestigen ist; cf. Dt. 6,9 

u. 11,20. 117. Es ist daher anzunehmen, dass er ihr diese u. nicht einen Scheidebrief zugeworfen hat. 

118. Da er nur ein Schriftstück hingeworfen hat, mehrere aber aufgefunden worden sind, so braucht das 

aufgefundene nicht mit dem hingeworfenen identisch zu sein. 119. Er kann auf eine leere Stelle den 

Text des Scheidebriefs mit Galläpfelwasser geschrieben haben, so da.ss die Schrift nicht zu sehen ist. 
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r01.2o אני5;ב אה הב תיאד תותירב םוסימ יא° ןילימ ימ auf Gailäpfelwasser‘“nichts,'und wenn etwa 

8*ot.Mb אמלד שוחיל אמית יכו אכילו המשל" הל בתכו° [der Abschnitt von der] Scheidung, der in 

26ä26a ןניעב אה’'ארקיעמ ארפסל אזוז היל בהיו'° םידקא dieser enthalten ist”‘, so heisst es ja:”Vr 

 schreibe ihr^ auf ihren Namen, was hierbei ‘''•■ברו אכילו הריע םשו וריע םש המשו ומש הניט

 nicht der Fall ist. Wolltest du sagen, es sei ימ יבנ לע ןילימ ימ ןיאש ןל עמשמ אק יאמ ףסוי 5

 zu berücksichtigen, er kann dem Schreiber ריבעהו המשל אלש ובתכש טג אדסח בר רמא ;ןילימ

 vorher einen Zuz gegeben haben”’, so muss ןנברו הדוהי יבר תקולחמל ונאב המשל סומלוק וילע

 ja sein Name, ihr Name, der Name seiner '‘ןיובתנו םשה תא בותכל ךירצ היהש ירה° אינתד

 -Stadt und der Name ihrer Stadt darin [ge וילע ריבעמ ת״לד וב ליטה אלו העטו הדוהי בותכל

 schrieben] sein, was hierbei nicht der Fall םירמוא םימכחו הדוהי יבר ירבד ושדקמו םומלוק !0

 — ?!"”ist. — Was lehrt uns R. Joseph damit אמלד בקעי רב אחא בר רמא רחבומה ןמ םשה ןיא

Ex. 16,2 הז°אניעבד''’םתה ןנבר ירמאק אל ןאכ דע איה אל Dass Galläpfelwasser auf Galläpfelwasser 

 .’”nichts sei אדסח בר רמא :אל אבה לבא אבילו והונאו ילא

 R. Hisda sagte: Wenn der Scheidebrief היל רמא אמלעד יטיג יהלוכל""והנילספימל אנליכי

LM.24 1 5! אבהו בתבו°ביתבד םוטימ אמיליא אמעט יאמ אבר nicht auf ihren Namen geschrieben worden 

 ist und man darüber mit der Feder auf ןנבר היל ונקא ייונקא"’אמלדו’ היל הבתכ אק יהיא

 ihren Namen gefahren”'’ist, so gelangen wir *ידימ הל ביהי״יאל אבהו ןתנו ביתכד םושמ אלאו

 zum Streit zwischen R. jehuda und den לע ובתכ םתמ וחלשד עדת איה טג תניתנ אמלד

 Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Wenn לע ובתכ םתמ וחלש אפוג"’ :רשכ האנח ירוסיא

 er”'den Gottesnamen zu schreiben hatte אנינת ימנ ןנא ףא ישא בר רמא רשכ האנח ירוסיא 20

II ■נתד — M 42 || הניש — M 41 j! יזוז היל ביהיו M 40 in der [irrtümlichen] Absicht den Na- 
II ׳נקא — M 45 || ילוכל BM 44 |1 ןניעבד אלא M 43 men Jehuda zu schreiben versehentlich 

 M 46 das Daleth fortgelassen hat”’, so fahre er ידימ אלו הל ביהיק || P 47 — רשנ...אפוגו.

darüber mit der Feder und heilige ihn — Worte R. Jehudas; die Weisen sagen, dieser 

Gottesname sei nicht vorzüglich. R. Aha b. Jäqob sprach: Vielleicht ist dem nicht so; 

die Rabbanan sind ihrer Ansicht nur da, weil es heisst:”’^/״ ist mein Gott, ich will ih)1 

verherrlichen^ was bei diesem nicht der Fall ist, nicht aber hierbei. 

R. Hisda sagte: Ich könnte alle Scheidebriefe der Welt als ungiltig erklären. Raba 

sprach zu ihm: Wieso, wollte man sagen, weil es heisst:‘’^;' schreibe ihr^ während sie 

ihn‘’‘schreiben lässt, so können es ihm ja die Rabbanan zugeeignet‘’‘haben, und wollte 

man sagen, weil es heisst: er gebe,^ während er ihr nichts‘’’gibt, so kann ja darunter das 

Geben des Scheidebriefs zu verstehen sein. Dies ist auch zu beweisen, denn von dort”" 

Hessen sie mitteilen, dass, wenn man ihn auf etwas geschrieben hat, das zur Nutznies- 

sung verboten ist, er gütig sei”’. 

Der Text: Von dort Hessen sie mitteilen: Hat man ihn auf etwas geschrieben, 

das zur Nutzniessung verboten ist, so ist er gütig. R. Asi sagte: Auch wir haben 

120. Das Pergament für die Gesetzrollen wurde mit Galläpfelwasser präparirt. 121. Dieser 

gilt als Scheidebrief. 122. Dt. 24,1. 123. Damit er beim Schreiben der Gesetzrolle diesen 

Abschnitt auf den Namen seiner Frau schreibe. 124. Es ist ja selbstverständlich, dass der in der 

Gesetzrolle enthaltene Abschnitt von der Scheidung nicht als Scheidebrief gelten könne. 125. Man 

berücksichtige auch nicht, er kann damit auf eine leere Stelle einen richtigen Scheidebrief geschrieben 

haben. 126. Den ganzen Inhalt überschrieben. 127. Der Schreibe! einer Gesetzrolle, der 

die darin vorkommenden Gottesnamen in heiligender Absicht schreiben muss. 128. So dass er 

tatsächlich den Gottesnamen hingeschrieben hat, jed. nicht in heiligender Absicht. 129. Ex. 15,2. 

130. Dt. 24,1. 131. Nach einer rabb. Bestimmung hat die Frau die Schreibgebühr zu zahlen; cf. 

Bd. vj S. 1385 Z. 2. 132. Durch die genannte Bestimmung wird der von ihr gezahlte Betrag sein 

Eigentum. 133. Unter "geben״ ist eine Gabe, dh. eine Sache von Wert, zu verstehen, der Scheide- 

brief aber ist nichts wert. 134. .4us Palästina. 135. Demnach ist nicht eine Gabe erforderlich. 
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demgemäss gelernt: auf ein oiivenblatt'". יזהד תיז לש הלע ינאש אמלד^^תיז לש הלעה לע 

— Vielleicht ist es bei einem Olivenblatt האנה ירוסיא לע ובתכ רמוא יבר אינת :יפורטציאל 

anders, weil es bei Vereinigung verwend- הימשמ הוסלק אלו יברד הימשמ השרד°יול קפנ רשכ ם!׳■ 
bar ist'". ןנבר ונת :היתווכ אתכלה אמלא הוסלקו םיברד 

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Hat 5 איה הביתכ ואל הקיקהד ארמימל קקח אלו בתכו 
man ihn auf etwas geschrieben, das zur סקניפו אלבט יבנ לעש בתכב אציש'’דבע יהנימרו 

Nutzniessung verboten ist, so ist er gütig. ירתכודנאו אפיב יבג לעש בתכב״אל לבא תוריחל אצי 

Levi ging hinaus und trug es im Namen קהד אה אישק אל רזעלא יבר רמא אלוע רמא" 

Rabbis vor, und man erkannte es nicht היה אל יהנימרו אל תמותו תובירי קחד אה תמות 
an; hierauf im Namen der Mehrheit [rab-10 בהז ירניד אהו בהז ירנידכ טלמ אלא עקוש ובתכ" 

bim], und man erkannte es an. Demnach'^® בהז ירנידכ בהז ירנידכ אלו בהז ירנידכ ןה תמות 

ist die Haiakha demgemäss. אבה"’תמות םתה וליאד בהז ירנידכ אלו טלובד 
Die Rabbanan lehrten: Er schreibe^ ןירחימ אמשור ישא ברל אניבר היל רמא :תובירי 

nicht aber eingraben. — Demnach gilt das ןיירה ץרחימ היל רמא ףינכמ יפונב וא ץירח 

Eingraben nicht als Schreiben, und dem 15 ירנידכ טלמ אלא עקוש* ובתכ" היה אל היביתיאר™״׳■'‘) 

widersprechend [wird gelehrt], dass ein אניעב אה°^’ןיירח ןירחימ ךתעד אקלס יאו בהז col.b 

Sklave frei werde, wenn [sein Freibrief] auf ירנידכ בהז ירנידכ אלו בהז ירנידכ אכילו בתכמ" 

einer Platte'^oder auf einer Schreibtafei’'’ יאוגמ םתה וליאד בהז ירנידכ אלו טלובד בהז 

geschrieben ist, nicht aber wenn auf einem בתכב - M 50 || אצויה m 49 || תיז אמליד M 48 

Kopftuch oder einem Ziertuch [gestickt]!? .ץיצ יבג + 53 || ץיצ -|- M 52 || ע״א — M 51 || ש 

Ula erwiderte im Namen R. Eleäzars: Das 

ist kein Widerspruch, das eine, wenn die Zwischenräume'"eingegraben sind, und das 

andere, wenn die Schriftzeichen eingegraben sind. — Etwa nicht, wenn die Zwischen- 

räume [eingegraben sind], ich will auf einen Widerspruch hinweisen: seine'"Aufschrift 

war nicht vertieft, sondern hervorstehend, wie bei den Golddenaren; bei den Gold- 

denaren sind ja die Zwischenräume eingegraben'״!? — Wie bei den Golddenaren und 

nicht [ganz] wie bei den Golddenaren; wie bei den Golddenaren, indem [die Schrift] 

hervorstehend war, und nicht wie bei den Golddenaren, denn bei diesen werden die 

Zwischenräume eingegraben, bei jenem aber waren es die Schriftzeichen'" 

Rabina fragte R. Asi: Gräbt der Prägestempel ein oder macht er hervortreten'״? 

Dieser erwiderte: Er gräbt ein. Jener wandte ein: Seine Aufschrift war nicht vertieft, 

sondern hervorstehend, wie bei den Golddenaren. Bei diesem war ja eine "Schrift״ erfor- 

derlich, und wenn man sagen wollte, er grabe ein, so war dies doch nicht der Fall!? — 

Wie bei den Golddenaren und nicht [ganz] wie bei den Golddenaren; wie bei den. Gold- 

denaren, indem die Schrift hervorstehend war, und nicht wie bei den Golddenaren, denn 

bei diesen kommt sie von der Vorderseite, bei jenem aber kam sie von der Rückseite. 

sondern die Uebergabe des Scheidebriefs. 136. Und ein solches ist nichts wert. 137. Ein einzelnes 

Blatt ist zwar nichts wert, jed. ist ein ganzer Haufe von Blättern verwendbar u. somit von Wert, dagegen 

aber ist etwas, das zur Nutzniessung verboten ist, ganz ohne Wert. 138. Da er sich bestrebte, dies 

zur Anerkennung zu bringen. 139. Aus Holz, mit eingegrabener Schrift. 140. Diese Tafeln 

waren mit Wachs überzogen u. die Schrift wurde eingekratzt. 141. Das Holz zwischen den Buch- 

staben, so dass die Schrift hervorragt; dies gilt nicht als Schrift, da sie von selbst entstanden ist. 142. 

Des Stirnblattes des Hochpriesters; cf. Ex. 39,30. 143. Die Schrift ist konvex; die Inschrift des Stirn- 

blattes wird "Schriff” genannt. 144. Das Stirnblatt bestand aus einer dünnen Platte u. die Schrift- 

Zeichen wurden von der Rückseite aus in die Höhe getrieben, so dass tatsächlich die Schrift eingegraben 

war. 145. Ob beim Prägen der Münze die Stelle der Schrift od. der Figur unberührt bleibe u. 

nur der Zwischenraum eingedrückt wird, od. durch den Druck das Metall in die Vertiefungen des Stern- 

pels dringt; ein auf diese Weise hergestellter Scheidebrief wäre im 1. Fall ungiltig, im 2. Fall aber gütig. 

63 Talmud Bd.V 
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 ,Raba fragte R. Nahman: Wie ist es בתכ ןמחנ ברמ אבר ה־ינימ אעב :יארבאמ אבהו

 -wenn er ihr den Scheidebrief auf eine gol ךיטייג ילבקתה הל רמאו בהז לש םט לע טנ*^ הל

 dene Platte'^^geschrieben und zu ihr gesagt ’הטייג הלבקתנ“ היל רמא והמ ךיתבותכ ילבקתהו

 hat: nimm deinen Scheidebrief und nimm ראשהו ךיטינ ילבקתה היביתייא התבותכ הלבקתנו

 :deine Eheverschreibung? Dieser erwiderte אמעט התבותכל ראשהו הטינ הלבקתנ ךיתבותכל 5

 Sie hat ihren Scheidebrief erhalten und sie לע ףא ןידה אוה אל ראש אכיל אה ראש אכיאד

 hat ihre Eheverschreibung erhalten. Jener אכיאד בג לע ףאד ןל עמשמ אק אהו ראש אכילד בג

 -wandte ein: [Sagte er zu ihr:] nimm dei אריוא אמעט יאמ אל אל יא ןיא הל רמא יא ראש

 nen Scheidebrief und das Uebrige‘'’für deine ילש ריינהו ךיטיג הז ירה ןנבר ונת°:אוה אתליגמד

 -Eheverschreibung, so hat sie ihren Schei ירהי״ריינה תא יל יריזחתש תנמ לע תשרוגמ הניא !0

 debrief erhalten und das Uebrige für ihre זיבו״הטישל הטיש ןיב אפפ בר יעב :תשרוגמ וז

 -Eheverschreibung. Nur wenn Uebriges vor דחא רפסד° היל^* קופיתו וקית יאמ הביתל הבית

 handen ist, sonst aber nicht"'!? —Nein, dies אכירצ אל םירפס השלשו םינש אלו אנמחר רמא

 gilt auch in dem Fall, wenn Uebriges nicht אוהש דבעב םיקזחומ ויה אמח רב ימר יעב :הרועמד

 :vorhanden ist, nur lehrt er uns folgendes הדי תחתמ אצוי אוה ירהו ודי לע בותב טגו ולש !5

 obgleich Uebriges vorhanden ist, so gilt אוה אמלד וא הל ינקא'־ ייונקא ןנירמא ימ והמ

 dies"’dennoch nur von dem Fall, wenn er לוכיש בתכד היל׳״קופיתו אבר רמא לייע הישפנמ

 es ihr gesagt hat, sonst aber nicht. — Aus "לש דיה לע ןיתינתמ אישק אברלו אוה ףיידזהל

 welchem Grund? — Es ist der Rand der הריסמ ידעב״אישק אל אברל^׳ןיתינתמ אמלשב דבע

 .““Rolle ימרל אישק אמח רב ימרל אלא איה רזעלא יברו 20

- M 56 וו ׳בקתה ׳טיג ׳גקתה M 55 || ט.ו - M 54 Die Rabbanan lehrten: [Sagte er zu 
II הימקא M 59 || יל P 58 || יל קופיתו והמ M 57 || ז״ה ihr:] da hast du deinen Scheidebrief, das 

 ‘“M 60 Papier aber gehört mir, so ist sie nicht יל M 61 II — אברל•

geschieden; wenn aber: mit der Bedingung, dass du mir das Papier zurückgibst, so 

ist sie geschieden. 

R. Papa fragte: Wie verhält es sich mit [dem Papier] zwischen den Zeilen““und 

zwischen den Wörtern? — Die Frage bleibt dahingestellt. — Es sollte doch der Um- 

stand entscheidend sein, dass der A]lbarmherzige““^:m^:77 Brief sagt, nicht aber zwei oder 

drei'“Briefe!? — In dem P'all, wenn sie verbunden sind'A 

Rami b. Hama fragte: Wie ist es, wenn auf der Hand eines Sklaven, von dem es 

bekannt ist, dass er ihm gehört, ein Scheidebrief geschrieben ist und er von ihr vor- 

geführt‘“wird? Sagen wir, er habe ihn ihr zugeeignet, oder aber, er kann eigenwillig 

zu ilir gekommen“*sein? Raba erwiderte: Es ist ja schon der Umstand entscheidend, 

dass es eine Schrift ist, die gefälscht werden“'kann. — Nach Raba ist dies ja auch 

gegen unsre Misnah einzuwenden, [denn diese lehrt:] auf die Hand eines Sklaven!? 

— Allerdings ist nach Raba gegen unsre Misnah nichts einzuwenden, da die Zeugen 

der Uebergabe vorhanden sind““, nach R. Eleäzar““, gegen Rama b. Hama aber ist 

146. Deren Wert dem Betrag der Eheverschreibung entspricht. 147. Das Metall ausserhalb 

der Schriftstelle. 148. Da der Raum der Schrift zum Scheidebrief gehört. 149. Dass das 

Uebrige auf die Eheverschreibung anzurechnen sei. 150. Wenn er es nicht gesagt hat, so hat er 

darauf verzichtet. 151. Da die Buchstaben dann in der Duft schweben. 152. Wenn er dies 

für sich zurückbehält. 153. Wenn das Papier zwischen den Zeilen entfernt wird, so bleiben einzelne 

Streifen zurück. 154. Wenn die nachhängenden u. überragenden Buchstaben aus einer Zeile in die 

andere hineinragen. 155. Wenn sie sagt, ihr Mann habe ihn ihr geschenkt, so dass er als Scheide- 

brief gilt 156. Da keine Zeugen der Uebergabe vorhanden sind. 157. Auch ein gewöhn- 

lieber Scheidebrief ist in einem solchen Fall ungiltig; cf. S. 390 N. 231. 158. Die den Inhalt bei 

der Uebergabe des Sklaven gelesen haben. 159. Nach dem die Scheidung durch die Zeugen der 

Uebergabe erfolgt. 

G1t,75a 

tG1t,2 

Dt. 24,1 

Sot.lSä 

vgl. 

 2ו1.221ג
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dies einzuwenden. — Auch gegen Rami b. ת־יתאד אתשה עקעק תבותכב איישק אל ימני׳אמח רב 
Hama ist nichts einzuwenden, wenn näm- עקעק תבותכב'’־ישקית''אל ימנ׳״אברל ןיתינתמ ׳יכהל 

lieh die Schrift tättowirt ist. Da du nun תוררוג־ שיקל שיר רמאד״עמש את הלע יוה יאמ Bb': 

darauf gekommen bist, so ist auch gegen אלבטב ןיקזהומ ויה אמה רב ימר יעב :הקזה ןהל ןיא 

unsre Misnah nichts einzuwenden, wenn 5 תהתמ האצוי איה ירהו הילע בותב טגו הלש איהש 

die Schrift tättowirt ist. — Wie bleibt es אמלד וא היל התינקא ייונקא ןנירמא ימ והמ ודי 

damit?—Komm und höre; Res-Daqis sagte: 3’ףא° עמש את ייבא רמא ייונקאל העדי אל השא“ ״ 

Beim Kleinvieh gibt es keine Ersitzung“. היהו םלשורי דצב היהש^י ןטק רפכ לע דיעה אוה 
Rami b. Hama fragte: Wie ist es, wenn בתכב בתוכו רפכה יגב לכל הולמ היהו דהא ןקז וב 

auf einer Tafel, von der bekannt ist, dass 10 םימכה ינפל השעמ אבו‘® םימתוח םירחאו ודי 
sie ihr gehört, ein Scheidebrief geschrieben אלא^׳אבילו הנקמ רפס אניעב אה“יאמאו והורישיכהו 

ist und sie aus seiner Hand kommt? Sagen אבר“ רמא והל הנקמ“ ייונקא ןנירמאד םושמ ואל 

wir, sie habe sie ihm zugeeignet, oder aber אלא ייונקאל עדיד’‘ ינאש ןקז° אמלד אישוק יאמו’° F01.31 

versteht sie die Zueignung'^'nicht. Abajje תורטש םותיח רחאל אצויה ברע״ אבהמ אבר רמא 
erwiderte: Komm und höre: Derselbe be-15איישוק יאמ^^יןעא בר רמא ןירוח ינב םיסכנמ הבוג 
kündete ferner: In einem kleinen Dorf bei ישא בר רמא אלא ייונקאל עדיד ינאש ארבג אמלד 

Jerusalem war ein Greis, der den Deuten תא בתוכ שיאהו הטינ תא תבתוכ השא״”אכהמ ״.'ifa'’ 

des Dorfs Geld zu verleihen, [den Schuld- אבר רמא :וימתוחב אלא טגה םויק ןיאש ורבוש 

schein] mit der eignen Hand zu schreiben הנתמ רטש הל בתכו ודבע דיב ונתנו טג הל בתב 

und von anderen unterzeichnen zu lassen 20 אייה תכלהמ רצח° יאמאו וב תשרגתמורהתאנק וילע b!,‘.'/®־' 
pflegte; als die Sache vor die Weisen kam, 

erklärten sie ihn“'als gütig. Wieso denn, 

es heisst ja Kmijbrief'^^^^ was hierbei nicht 

der Fall war!? Wahrscheinlich sagen wir, 

er habe ihn ihnen zugeeignet. Raba sprach: 

Was ist dies für ein Einwand, vielleicht verhält es sich bei jenem Greis anders, da 

er die Zueignung verstanden^^Tatte. Vielmehr, sagte Raba, ist dies aus folgendem zu 

entscheiden: Wenn der Bürge unter den Zeugenunterschriften unterzeichnet ist, so kann 

[der Gläubiger] nur von dessen freien Gütern“Vinfordern. R. Asi entgegnete: Was be- 

weist dies, vielleicht ist es bei einem Mann anders, der die Zueignung versteht. Viel- 

mehr, erwiderte R. Asi, ist dies aus folgendem zu entscheiden: Die Frau darf den 

Scheidebrief und der Mann die Quittung“‘schreiben, denn die Bestätigung der Urkunde 

erfolgt durch die Unterschriften“'. 

Raba sagte: Wenn er ihr einen Scheidebrief geschrieben und ihn seinem Sklaven 

gegeben und ihr eine Schenkungsurkunde über diesen geschrieben hat, so hat sie ihn 

erworben und ist dadurch““geschieden. — Weshalb denn, er ist ja ein beweglicher “’Hof, 

Bm.gb 

61 M — ימנ M 62 |j 63 || אישק (M ׳תכמ) 64 jj 

M 65 || ׳והש M — 66 || והורישכהו...אבו M ןנעב אהו II 
67 M — 68 || והל...אלא P 69 || ינקמ P 70 הבר II 

M — 71 || ק״מו P 72 || עודיו M 73 11 אמלדו M 

 .תשרגמו P 74 || ה +

160. Bei einer lebenden Sache ist der Besitz kein Beweis des Eigentumsrechts, da es zugelaufen sein 

kann. 161. Sie wusste, dass sie sie zurückerhält, u. gab sie ihm nur leihweise, ■während der Scheide- 

brief auf einer Sache geschrieben sein muss, die ihm gehört. 162. Einen solchen Schuldschein, ob- 

gleich er vom Schuldner geschrieben werden muss. 163. Cf. Jer. 32,11 ff.; diesen hat der Verkäufer 

bezw. Schuldner auszustellen. 164. Er war darin erfahren u. wusste, auf welche Weise sie zu erfol- 

gen hat. 165. Die Zeugenunterschriften erstrecken sich nicht auf seine Bürgschaft u. diese gilt daher 

als mündliches Darlehu. In diesem Fall gehört die Urkunde nicht dem Bürgen, dennoch ist sie gütig; wol 

aus dem Grund, weil der Gläubiger sie ihm zueignet. 166. Ueber den Empfang der Eheverschrei- 

bung. 167. Die Frau darf den Scheidebrief auf ihr eignes Papier schreiben u. es dem Ehemann 

zueignen. 168. Der Sklave ist ihr Eigentum, somit befindet sich der Scheidebrief in ihrem Besitz. 

169. Der Sklave od. das Easttier gilt als Gebiet od. Hof seines Besitzers, u. das geschlossene Gebiet erwirbt 

für seinen Eigentümer, alles was darin kommt; cf. Bd. vj S. 491 Z. 10ff. 

53• 
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?!und ein beweglicher Hof erwirbt ja nicht אבר רמאהו" דמועב אמית יכו הנק אל תכלהמ רצהו 
Wolltest du erwidern, wenn er steht, so 

sagte ja Raba, dass alles, was beweglich 

nicht erwerben kann, auch stehend und 

 הנק אל בשויו דמוע הנק אל ךלהמ וליאש לכ
 ורצהב ונתנו טנ הל בתכ אבר רמאו :תופכב אתכליהו
 וב תשרנתמו והתאנק וילע הנתמ רטש הל בתכו

Git.7aä 
3q.l2a 

Bm.G» 

 ,sitzend nicht erwerbe!? — Die Halakha ist דבע אקוד’'אנימא הוה״דבע ןניעמשא יאד אכירצו 5

 ״.'wenn er gefesselt war ןאבמ דהאל האבה הרצה םושמ° רזגיל רצה לבאb־4״163
 דבע לבא רצה אקוד אנימא הוה״רצח ןניעמשא יאו

 רמא ןל עמשמ אק תופב וניאש וטא תופכ רזגיל

G(t. 

 6^ה0^דדי המ הדימ" יברתיא אכיהמ רצח ידכמ ייבא

Ferner sagte Raba: Wenn er ihr einen 

Scheidebrief geschrieben und ihn in seinen 

Hof gelegt und ihr eine Schenkungsurkun- 

 de über diesen geschrieben hat, so hat sie הרצח ףא החרוכ לעב ןיבו* התעדמ] ןיב התיאד’* !0

 .ihn erworben und ist dadurch geschieden ”הנתמ אהו החרוכ לעב ןיבו*° התעדמ ןיב התיאד

 Und beide Lehren sind nötig. Würde er ’'בר הל ףיקתמ התיל החרוכ לעב התיא התעדמ

 ,es nur von einem Sklaven gelehrt haben התיא התעדמד הלבקל תוחילש אהו ישא רב ימיש

 so könnte man glauben, dies gelte nur von וטא ייבאו הלבקל חילש יוה אקו התיל החרוכ לעב

Dt24!1 יאו יברתיא החלשו° חלשומ'*'יברתיא הדימ תוחילש !■יי einem Sklaven, bei einem Hof aber sei ein 

 .später erworbener Hof’zu berücksichtigen החרוכ לעב ןחכשא ימנ^דלבקל תוחילש אמיא תיעב

 -Und würde er es nur von einem Hof ge לע :החרוכ לעב הנטק ותבל טנ לבקמ בא ןכש

col.b רשפא אל° דבעד די אמלשב .רכו תיו לש הלעה“‘ lehrt haben, so könnte man glauben, dies 

 -gelte nur von einem Hof, bei einem Skia הל“* היבתילו הייצקיל הרפ לש ןרק אלא הייצקמל

ot.24,1 20 אלא רסוחמ וניאש ימ הל ןתנו בתכו° ארק רמא ven aber sei, auch wenn er gefesselt ist, 

 75 ein ungefesselter zu berücksichtigen, so (M — דבע...הוה) P 76 |l + ד || M) 77 - הוה...
M 80 II ןיב ימנ M 79 || אתיאד — M 78 || (רצח lehrt er uns. Abajje sprach: Merke, hinsicht- 
Sr די ׳nSrD .ןרקה M 82 || nSriD — M 81 || Sע ןיב Hch des Hofs wird es aus [dem Wort] Hand^''‘־ 

 gefolgert, wie es nun durch ihre Hand דבע || M 83 הינS.ה

sowol mit ihrem Willen als auch gegen ihren Willen erfolgen kann, ebenso auch durch 

ihren Hof, wenn es sowol mit ihrem Willen als auch gegen ihren Willen'”erfolgen kann, 

die Schenkung aber kann ja nur mit ihrem Willen erfolgen, nicht aber gegen’^ihren 

Willen!? R, Simi b. Asi wandte ein: Auch die Vertretung zur Uebernahme'”kann ja nur 

mit ihrem Willen erfolgen, nicht aber gegen ihren Willen, dennoch gibt es eine Ver- 

tretung zur Uebernahme!? — Und Abajje!? — Wird etwa die Vertretung aus [dem 

Wort] Hand gefolgert, dies wird aus [dem Wort] sende, sende .yA'’‘’gefolgert. Wenn du 

aber willst, sage ich: wir finden, dass auch die Vertretung zur Uebernahme gegen 

ihren Willen erfolgen könne, denn ein Vater kann einen Scheidebrief für seine min- 

derjährige Tochter gegen ihren Willen in Empfang nehmen. 

Auf ein Olivenblatt &c. Allerdings kann die Hand eines Sklaven nicht abge- 

hauen’Averden, das Horn einer Kuh aber kann er ja abhauen und ihr geben!? — Die 

Schrift sagt er schreibe und er gehe ihr^ wenn nur das Schreiben und das Geben noch zu 

170. Er gilt dann als unbeweglicher Hof. 171. Der Fall, wenn der Ehemann den Scheidebrief 

in einen fremden Hof gelegt u. der Eigentümer ihn später der Frau geschenkt od. verkauft hat; in die- 

sein Fall ist sie nicht geschieden, weil der Scheidebrief bei der Uebergabe nicht in ihren Besitz u. bei der 

Uebernahme nicht aus den Händen des Ehemanns gekommen ist. 172. Dt. 24,1 heisst es, dass er 

ihr den Scheidebrief in die Hand gebe, u. darunter ist auch ein ihr gehöriger Raum einbegriffen. 173. 

Wenn der Hof ihr gehört, so kann er da den Scheidebrief gegen ihren Willen hineinwerfen. 174. Sie 

kann die Schenkung ablehnen, somit ist sie nicht geschieden. 175. Wenn die Frau jemand beauftragt, 

für sie den Scheidebrief in Empfang zu nehmen; die Scheidung erfolgt dann bei der Enipfangsnahme. 

176. Aus diesem Wort wird weiter (fol. 62!') die Vertretung zur Uebernahme gefolgert; es liegt somit keine 

Veranlassung vor, dies mit der Uebergabe in ihre Hand zu vergleichen. 177. Er muss ihr daher 

den Sklaven geben. 
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erfolgen hat, ausgenommen der Fall, wenn הציצק'* הביתכ רסוחמש הז אצי הניתנו הביתכ 
das Schreiben, das Abhauen und das Geben אמעט יאמ 5 רכו רמוא ילילגה יסוי יבר :הניתנו 
noch zu erfolgen hat^ רפס אלא יל ןיא רפם° אינתד ילילגה יסוי יברד 

R. J0SE DER Galiläer SAGT &C. Was לכמ הל בתכו רמול דומלת רבד לכ תוברל ןינמ |;;f24b 

ist der Grund R. Jose des Galiläers? — 5 רבד*'רפס המ רפס רמול דומלת המ ןכ םא םוקמ 
Es wird gelehrt: Briefe ich weiss dies nur ןיאש רבד לכ ?ןא"'לכוא וניאו םייח חור וב ןיאש 
von einem Brief”, woher, dass auch jede רפסב ביתכ יא ןנברו לבוא וניאו םייח חור וב 
andere Sache einbegriffen ist? — es heisst: אוה םירבד תריפסל רפס ביתכד אתשה תרמאקדכ 
er schreibe i/ir^ auf alles mögliche. Weshalb והל יעבימ היל ידבע יאמ בתבו יאה ןנברו אתאד 
heisst es demnach Briefl Wie ein Brief 10 ךתעד אקלס ךסכב תשרגתמ הניאו תשרגתמ הביתכב 
eine leblose Sache ist und nicht isst, eben- 5■ףא ףסכב הייוה המ הייוהל האיצי שיקא°“אנימא «״“ 
so alles andere, was leblos ist und nicht היל אקפנ** ךדיאו ןל עמשמ אק*’ ףסכב ימנ האיצי 
isst. — Und die Rabbanan!? ■— Hiesse es: התרוכ רחא רבד ןיאו התרוכ רפס° תתירכ רפסמ°°^;?6;י 
auf einen Brief, so würdest du recht haben, אינתדכ הניבל וניב תרוכה רבד*’היל יעבימ ךדיאו Qi 
es heisst aber nur Briefe und dies besagt, 15 6314 0 °תנמ לע’° ןיי יתשת אלש תנמ לע ךיטינ הז ירה’ 

Er.l6b 
 ו.ו3’

Suk.24b 
dass Worte zu schreiben sind. — Wofür 3דע^‘תותירכ הז ןיא םלועל ךיבא תיבל יכלת אלש™ 
verwenden die Rabbanan [das Wort] er תותירכ תרכמ ךדיאו תותירכ הז ירה םוי םישלש 

Qid. 

schreibe! — Dies deutet darauf, dass sie זישרד”אל תותירכ תרכ ךדיאו’'*®׳׳•® 
nur durch Schreiben und nicht durch Geld ושלת רכוחמב’'ובתכ עקרקל רבוחמב ןיבתוכ !זי׳-י 

 .... ..... ... .. ז ? ׳
Git.3b 

lb.4a 

 !ןירישכמ םימכחו ףיירזחל לוכי אוחש ינפמ

84 M — רבד 

87 M — 1״מק 

90 M 91 || אלשו M שלש לכ 

M 94 [[ שירד M רבוחמה לע 

96 M — ה. 

86 M 85 שיקמ M — לבוא...ףא 
88 M 89 11 רפס ׳קפנ ך״סמ M + ל II 

92 M + 93 ׳קפנ II 

95 P — ׳וא ב״ביר II 

geschieden werde. Man könnte glauben, 20 רע לסופ חרוחי יברי׳י^רשכ הל ונתנו ומתחו 
das Fortgehen'״°gleiche dem [Frau]werden אריתב p הדוהי יבר״שולתב ותמיתחו ותביתכ אהתש 
wie das [Frau]werden durch Geld'*'erfoigt, ארתפידה לע אלו קוחמה’*ריינה לע אל ןיבתוכ ןיא רמוא 
ebenso auch das F'ortgehen durch Geld, so 
lehrt er uns. — Und jener!? — Er folgert 
dies aus [dem Wort] Trennungsbrief^ der 
Brief trennt sie, nicht aber trennt sie etwas 
anderes. — Und die anderen!? — Dies deu- 
tet darauf, dass es eine Sache sein müsse, 
die zwischen ihm und ihr [vollständig]“^trennt. Es wird nämlich gelehrt: [Sagte er:] 
da hast du deinen Scheidebrief mit der Bedingung, dass du niemals Wein trinkest, 
oder: mit der Bedingung, dass du niemals in das Haus deines Vaters gehst, so ist 
dies keine Trennung; wenn aber: bis nach dreissig Tagen, so ist dies eine Trennung‘*‘. 
-— Und jener!? — [Dies geht hervor] aus [dem Wort] Trennung"^^^. — Und die anderen!? 
— Sie deuten [das Wort] Trem^^mg nicht. 

|AN DARF IHN NICHT AUF EINE AM BODEN HAFTENDE SACHE SCHREIBEN; HAT 

I MAN IHN AUF EINE [AM BODEN] HAFTENDE SACHE GESCHRIEBEN, ABGETRENNT, 

UNTERSCHRIEBEN UND IHR GEGEBEN, SO IST ER GILTIG; NACH R. JEHUDA IST ER UN- 

GILTIG, ES SEI DENN, DASS ER BEIM SCHREIBEN UND BEIM UNTERSCHREIBEN ABGE- 

TRENNT WAR. R. JeHUDA B. BeTHERA SAGTE: MAN DARF IHN WEDER AUF RADIRTES 

Papier noch auf Diphthera‘**schreiben, weil er gefälscht werden könnte; 

DIE Weisen erlauben dies. 

178. Die Scheidung hat durch 2 Handlungen zu erfolgen u. eine 3. ist unzulässig. 179. Wo- 

runter ein Pergamentblatt verstanden wird. 180. Die Scheidung, wobei die Schrift (Dt. 24,2) dieses 

Wort gebraucht. 181. Beide werden Dt. 24,2 nebeneinander genannt. 182. Durch die Uebergabe 

eines Wertgegenstands zu diesem Behuf. 183. Der Scheidebrief darf nicht verklauselt sein. 184. 

Die Scheidung ist gütig. 185. Die Schrift gebraucht die längere Form תותירכ, wo sie die kürzere תרכ 
gebrauchen könnte. 186. Unbearbeitetes Pergament (cf. S. 424 Z. 5), auf dem eine Rasur nicht zu 

merken ist. 
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 -GEMARA!^^<Hat man ihn auf eine haf ןיא אשיר תרמאהו רבוחמה לע ובתכ .ארמג

 tende Sache geschrieben.» Du sagtest ja ריישש אוהו לאומש רמא הדוהי בר רמא ןיבתוב

 -aber im Anfangsatz, dass man nicht schrei איעשוא יבר רמא רזעלא יבר רמא ןכו .ךרותה םוקמ

 ben dürfe!? R. jehuda erwiderte im Namen הנח רב רב הבר רמא ןכו״ףרותה םוקמ ריישש אוהו

Git.22i> 5 רזעלא יברו°ףרותה םוקמ ריישש אוהו ןנחוי יבר רמא Semueis: Wenn man Raum für den Tenor 

 .zurückgelassen‘*Tat. Ebenso sagte auch R ןיבתוב ןיא רמאק יכהו יתרכ הריסמ ידע רמאד איה

 Eieäzar im Namen R. Osäjas, wenn man *’ובתכ ושלתו* ספוטלייובתכ ףרות בותכי אמש ספוט

 .Raum für den Tenor zurückgelassen hat ונינש ומתח רמא שיקל שירו רשכ הל ונתנו ףרותל ^

w רמאק יבהו יתרכ המיתח ידע רמאד° איה ריאמ יברו Ebenso sagte auch Rabba b. Bar-Hana im 

 Namen R. johanans, wenn man Raum für נ ףרותל ובתכ םותחי אמש הריזנ°^?ןרות ןיבתוכ ןיא !2682610

Bb.170־ ZUfückgclusseu hat. Dies״ nach 

 -R. Eieäzar, welcher sagt, die Trennung er לש הלע לע הלהינ היל’*ביהיו היל ליקשד רשכ בוקנ

 folge durch die Zeugen der Uebergabe'*’, und ייבא לוספ רמא אברו רשכ רמא ייבא בוקנ ץיצע

foi.22 רמא אבר**הלהינ היל’*ביהיו היל ליקשד° רשב רמא er meint es wie folgt: man darf das For- 

 -mular nicht schreiben, weil man dazu kom לש םיערזו דחא לש ןייצע :םוטקי אמש הרזג לוספ !5

 ;men könnte, auch den Tenor zu schreiben "ךשמש ןויב םיערז לעבל ץיצעה‘ לעב רכמ רחא

 -hat man das Formular geschrieben, ihn ab קיזחיש דע הנק אל ץיצע לעבל םיערז לעב רכמ הנק

 getrennt, den Tenor geschrieben und ihn קיזהה רהאל‘ ןרכמו דהא לש םיערזו ץיצע םיערזב

 ihr gegeben, so ist er gütig. Res-Eaqis aber ןייאש םיסכנ' ונינשש איה וזו ץיצע הנק םיערזב Bqj2ä׳‘'^'

Bb.'7^ 20 ףסכב תוירחא ןהל שיש םיסכנ םע ןינקנ תוירחא ןהל sagte: Es heisst: unterschrieben'״; hier ist 

 ,vielmehr die Ansicht R. Mefrs vertreten י°°\דנק אל ץיצע ףא ץיצעב קיזחה הקזחבו רטשבו

M 98 II ׳יזג - M 97 [| ספותל P 96 || ספות P 95 welcher sagt, die Trennung erfolge durch 
 die Zeugen der Unterschrift und er meint — היל || M 99 דחא || BM 1 — ה M 2 11 דחאל.

es wie folgt: man darf den Tenor nicht 

schreiben, weil man dazu kommen könnte, ihn auch zu unterschreiben; hat man den 

Tenor geschrieben, abgetrennt, unterschrieben und ihn ihr gegeben, so ist er gütig. 

Hat man ihn auf die Wand eines durchlochten Pflanzentopfs geschrieben, so ist 

er‘'‘giltig, denn man kann ihn nehmen und ihn ihr geben; wenn aber auf ein Blatt in 

einem durchlochten Pflanzentopf, so ist er, wie Abajje sagt, gütig, und wie Raba sagt, 

ungiltig. Abajje sagt, er sei gütig, denn man kann ihn'״nehmen und ihr geben; Raba 

sagt, er sei ungiltig, denn es ist zu berücksichtigen, er könnte es abtrennen'‘“. 

Wenn der Pflanzentopf dem einen und die Pflanzen einem anderen gehören und 

der Eigentümer des Pflanzentopfs diesen an den Eigentümer der Pflanzen verkauft hat, 

so hat er ihn, sobald er ihn an sich gezogen'^hat, erworben; wenn aber der Eigen- 

tümer der Pflanzen diese an den Eigentümer des Pflanzentopfs verkauft hat, so hat 

er sie erst dann erworben, wenn er diese ersessen‘'Tat. Wenn der Pflanzentopf und die 

Pflanzen einem gehören und er sie jemandem verkauft hat, so hat dieser, wenn er die 

Pflanzen ersessen hat, auch den Pflanzentopf erworben. Das ist es, was wir gelernt 

haben: Güter, die keine Sicherheit'”gewähren, werden mit Gütern, die eine Sicherheit 

gewähren, durch Geld[zahlung], Schein und Besitznahme erworben. Hat er den Pflan- 

187. Und ihn nach dem Abtrennen geschrieben hat. 188. Die Lehre der Misnah, dass auch 

das Schreiben auf eine am Boden haftende Sache nicht erfolgen dürfe. 189. Während die Zeugen- 

Unterschrift nur eine rabbanitische Providenz ist. 190. Der Scheidebrief muss nur bei der Unter- 

Schrift abgetrennt sein. 191. Obgleich die darin gezogenen Gewächse als mit dem Erdboden ver- 

bunden gelten. 192. Den ganzen Pflanzentopf u. damit auch das haftende Blatt. 193. Wodurch 

der Besitzwechsel beweglicher Sachen erfolgt. 194. Durch irgend eine Verrichtung, da diese als 

unbewegliche Sachen gelten. 195. Bewegliche Sachen, die vom Schuldner veräussert werden können. 
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zentopf ersessen'’‘, so hat er auch diesen ןיראל הצוחב ופונו ץראב ובקנ’םיערזב קיזחיש דע 

nicht erworben, sondern erst dann, wenn ופונ רתב רמא אבר'ןנילזא ובקנ’ רתב רמא ייבא 

er die Pflanzen ersessen hat. Wenn das יגילפ יב ינילפ אל אמלע ילוב שורשאדב ןנילזא 

Loch im[jisrae1]iand und dasGezweige aus- תונג יתש° ןנתהו יגילפ אל שורשאדבו שורשא אלדב^״י 
serhaib des Lands sich befindet, so richte'” 5 ןויול^י לש רמוא ריאמ יבר םיתניב קריו וז בנ לע וז 
man sich, wie Abajje sagt, nach dem Loch, אמעט ינתקדכ םתה ןותחת לש רמוא הדוהי יבר 

und wie Raba sagt, nach dem Gezweige. ורפע תא לוטיל ןוילע’ הצרי םא המ ריאמ יבר רמא 

lieber den Fall, wenn die Wurzeln'’’durch- ןותחתה הצרי םא המ הדוהי יבר רמא קרי ןאב ןיא 

dringen, besteht kein Streit, der Streit be- שורשיאדב יתכאו קרי ןאכ ןיא רפע ותננ תא תואלמל 
steht nur über den Fall, wenn die Wurzeln 10 ותצקמו ץראב ותצקמ ןליא° אינת אהו ינילפ אל‘^׳' 

nicht durchdringen. — Besteht etwa nicht ירבד הזב הז ןיברועמ ןילוחו לבט ן*ראל הצוחב ־ 

ein Streit über den Fall, wenn die Wurzeln בייח בויחב לדנה רמוא לאילמג p 0ןועמש ןבר°יבר^ 

durchdringen, es wird ja gelehrt, dass, wenn ץראב ופונ תצקמ ואל יאמ רוטפ רוטפב לדגהו' 

zwischen zwei Gärten, einer über dem an- ןיראב ןימחש תצקמ אל ןיראל הצוחב ופונ תצקמו 

deren. Kraut sich befindet, dieses, wie R. 15 ןועמש ןברד אמעט יאמו ןדאל הצוחב ןישרש תצקמו 

Meir sagt, zum oberen, und wie R. jehuda ירדהד יברד אמעט יאמ’אמנוצ קיספמד לאילמג ןב 

sagt, zum unteren gehöre'”!? — Da wird רמו לבלבמ אריוא רבס רמ יגלפימק יאמב יברע’ 

auch der Grund angegeben: R. Meir sprach: הדוהי יבר :יאק הידוחל יאהו יאק הידוחל יאה רבס 

Wenn der obere seine Erde fortnehmen הימשמ יסא’ רב אייח יבר רמא .׳וכ רמוא אריתב ןב 
wollte, so gäbe es da kein Kraut. R. Jehuda 20 הצמ ארתפידו הפיח’ הצמ° ןה תורוע%דשלש אלועד®“*’• 

entgegnete: Wenn der untere seinen Gar- יאמל ץיפא אלדו חימק אלדו'° חילמ אלד ועמשמכ 

ten mit Erde überschütten wollte, so gäbe m 6 j| ה + m 5 || ו + M 4 || ובקונ MP 3 

es da kein Kraut. — Aber besteht denn || (הצמ ןהיתורוע M) 9 || ימא M 8 || ו — M 7 |j ע״כ 

nicht ein Streit über den Fall, wenn die •10 אלו חימק אלו 

Wurzeln durchdringen, es wird ja gelehrt: Wenn ein Baum teilweise im [JisraelJland 

und teilweise ausserhalb des [JisraelJlands sich befindet, so sind Zehntpflichtiges und 

Profanes'^mit einander vermischt — Worte Rabbis; R. Simon b. Gamaliel •sagt, was 

im Gebiet der Pflicht wächst, sei pflichtig, und was im Gebiet der Freiheit wächst, 

sei frei. Wahrscheinlich doch, wenn ein Teil des Gezweiges im [Jisraeljland und ein 

Teil des Gezweiges ausserhalb des Lands sich befindet”'!? — Nein, wenn ein Teil der 

Wurzeln im [Jisraeljland und ein Teil der Wurzeln ausserhalb des [Jisraeljlands sich be- 

findet. — Was ist demnach der Grund des R. Simon b. Gamalier”? — Wenn sie durch 

den Felsblock getrennt sind”’. — Was ist der Grund Rabbis? — Sie werden wieder 

vereinigt”’. — Worin besteht ihr Streit? — Einer ist der Ansicht, die Luft”’vereinige 

sie, und einer ist der Ansicht, der eine Teil gedeihe besonders und der andere gedeihe 

besonders. 

R. Jehuda b. Bethera sagte &c. R. Hija b. Asi sagte im Namen Ülas: Es gibt 
dreierlei Häute. Fell, Leder”’und Diphthera: Fell, dem Wortlaut gemäss, weder mit Salz 

196. Durch irgend eine Verrichtung, ohne ihn an sich gezogen zu haben. 197. Hinsichtl. des 

Gesetzes von der Verzehntung, dem nur jisraelländische Gewächse unterliegen. 198. In den Boden 

des jisraelländischen Gebiets. 199. Das Kraut befindet sich im Gebiet des unteren Gartens, die Wur- 

zeln dagegen im Gebiet des oberen. 200. Von den Früchten des Jisraellands ist der Zehnt u. die 

übrigen Abgaben zu entrichten, nicht aber von denen, die ausserhalb des Gebiets wachsen. 201. 

Man richte sich nicht nach den Wurzeln. 202. Wenn man sich nach den Wurzeln richtet, so ist ja 

eine Teilung unmöglich. 203. Die BTüchte der einen Seite erhalten ihre Nahrung nicht von der 

anderen Seite. 204. Die Wurzeln sind nur unter der Erde von einander getrennt, werden aber 

durch den Stamm wieder vereinigt. 205. Der Teil, der sich im Euftraum befindet, der Stamm. 

206. So ungefähr dem Sinn entsprechend. 
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 -noch mit Mehl noch mit Galläpfeln präpa בר ׳יגתקדכ ורוצייש המכ תבש תאצוהל אתכליה

 rirt. — in welcher Hinsicht ist dies von •רמא המכו הנטק לקשמ^רוצל ידכ הדוהי רב לאוממ

 -Bedeutung? — Hinsichtlich des Hinaus הילמד הפיה אתידבמופד אעבירד אעכיר יכ־^ייבא

 tragens am Sabbath“'. — Welches Mass תבש תאצוהל אתכליה יאמל ןייפא אלו הימה אלו

gibt es dafür“*. — Wie R. Semuel b. Jehuda 

gelehrt hat: als zum Ueberziehen eines 

kleinen Gewichtstücks nötig ist'”’. — Wel- 

dies? Abajje erwiderte: Ein Viertel eines 

pumbedithensischen Viertels. Eeder, mit 

Sab.78l> ארתפיד עימק תושעל ידכ רוע° ןנתדכ ורועיש המכו 
 תבש תאצוהל אתכליה יאמל ןייפא אלו הימקו חילמד
 םימכחו :טגה תא וילע בותכל ידכ ורועיש המכ“

 ■יבר״רזעלא יבר רמא םימכה ןאמ":ןירישכמ
 :יתרכ הריסמ ידע רמאד איה

0 Salz, aber nicht mit Mehl und Galläpfeln! דע^ ןאכמ לכא רתלאל אלא רזעלא יבר רישכה אל ^ 

präparirt. — in welcher Hinsicht ist dies 1.48 האנת היב הוה אמלד ןנישייה אל םימי הרשעa 

G,t0b1Jb רזעלא יבר רמאו' 
20b2Il>23» , 

24>>26ab 

3ea64a85״ , 

Qib.׳ 

 -von Bedeutung? — Hinsichtlich des Hin דרשע דעי ןאבמ וליפא רמא ןנהוי יברו היתפייזו^172■'®

 austragens am Sabbath. — Welches Mass יריבד רכדימ האנת'“ היב הוהד אתיא םאד׳^םימי:

 gibt es dafür? — Wie gelehrt wird: Leder ןיטינב אלא רזעלא יבר רישכה אל רזעלא יבר רמאו

j־r.32,14 5! שרח ילכב םתתנו“ ביתכד אל תורטש ראשב"לבא soviel, um daraus ein Amulett machen zu 

 ,können. Diphthera, mit Salz und mit Mehl *'וליפא רמא ןנחוי יברו םיבר םימי ודמעי ןעמל

.6i.Er.30־ הצע“ םתה םיבר םימי ודמעי ןעמל ביתכהו תורטשב aber nicht mit Galläpfeln präparirt. — in 

 ?welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung ןל עמשמ אק הבוט:

|v,1| הטוש שרח וליפא טגה תא בותכל ץרשכ — Hinsichtlich des Hinaustragens am Sab- 
 — ?llllll] 20 bath. — Welches Mass gibt es dafür ח־וחו־ר מ״דיי nv ־וחוד רואיהו ה^וו

Um darauf einen Scheidebrief schreiben 

zu können. 

Die Weisen eelauben dies. Wer ist 

unter Weisen zu verstehen? R. Eleäzar er- 

 I בתוכ שיאהו הטיג תא תבתוכ השאה“ ןטקו
Git.: 

Ed. 

 :וימתוחב אלא טגה םויה ןיאש ורכוש תא

13 M 14 לוקשמ M 

17 M 1[ תורטשב 

 f- B 11- ו M 12 |j ינתדכ

 יכ — |M 15 i — ד B 16 II יאנת

 M 18 — .םיבר...י״רו...ןעמל

widerte: Es ist R. Eleäzar, welcher sagt, die Trennung erfolge durch die Zeugen der 

UebergabeU 

Ferner sagte R. Eleäzar: Nach R. Eleäzar ist es zulässig, nur wenn es sofort” 

erfolgt, nicht aber bis nach zehn Tagen, denn es ist zu berücksichtigen, er kann eine 

Bedingung enthalten und sie ihn gefälscht habenV R. Johanan aber sagt, auch bis 

nach zehn Tagen, denn wenn er eine Bedingung enthalten hätte, würden [die Zeugen] 

sich daran erinnert haben. 

Ferner sagte R. Eleäzar: Nach R. Eleäzar ist dies nur bei Scheidebriefen”Vuläs- 

sig, nicht aber bei anderen Urkunden, denn es heisst:”Vd:^7? sie in ein irde71es Ge/äss, 

damit sie viele Tage erhalten bleiben. R. Johanan aber sagt, auch bei anderen Urkunden. 

— Es heisst ja aber: damit sie viele Tage erhaltest bleibenXl — Da war dies nur ein 

guter Rat. 

EDER IST ZUM Schreiben eines Scheidebriefs zueässig, selbst ein Tauber, 
Blöder oder Minderjähriger. Die Frau darf ihren Scheidebrief und 

DER Mann die Quittung”* schreiben, denn die Bestätigung der Urkunde er- 
FOLGT NUR DURCH DIE UNTERSCHRIFTEN. 

207. Aus einem Gebiet nach einem anderen; dies ist verboten. 208. Schuldig ist man nur 

wegen einer Sache, die zu irgend einem Zweck verwendbar ist. 209. Die aus Blei hergestellten 

Gewichte wurden mit Leder überzogen, damit sie nicht abscheueru. 210. Und da die Zeugen den 

Scheidebrief lesen müssen, so ist Fälschung nicht zu berücksichtigen. 211. Wenn sie den Scheide- 

brief am Tag des Empfangs dem Gericht vorlegt. 212. Die Zeugen können diese inzwischen ver- 

gessen haben. 213. Sobald das Gericht einmal die erfolgte Scheidung feststellt, gerät dies nicht 

mehr in Vergessenheit. 214. Jer. 32,14. 215. Ueber den Empfang der Eheverschreibung. 
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GEMARA. Diese haben ja kein Ver- בר רמא והנינ העיד ינב ואל אהו ,ארמג 
ständnis’"!? R. Hona erwiderte: Dies nur, היל רמא ויבג לע דמוע לתג היהש אוהו° אנוה Foi.32 
wenn ein Erwachsener neben ihm stehf'^ ויבג לע דמוע לארשיו ירבג התעמ אלא ןמחג בר 
R. Nahnian sprach zu ihm: Demnach ist לוספ ירבג איגתהו ימג יכה אמית יבו רשכד ימג יכה 
auch ein Nichtjude zulässig, wenn ein jis- 5 ואל ןמחג בר רמא רדה דיבע הישפגד היתעדל ירכג 

raelit neben ihm steht!? Wolltest du sagen, ןיגעל ירכגל היל ליספ אקדמד ירמאד איה אתלימ 
dem sei auch so, so wird ja gelehrt, dass לוספ ירכג איגתהו רשכ הביתכ ןיגעלד ללכמ האכה 
ein Nichtjude unzulässig sei. — Ein Nicht- ןגיעבו׳ייתרכ הריתמ ידע רמאד איה רזעלא יבר״איהה ß®1.221׳ ״ 

Ket.SSa 

jude handelt nach seinem eignen'’*willen. הישפגד אתעדא™ ירכג יאדו אהו המשל הביתכ 
später sagte R. Nahman: Das, was ich ge-10 וליפא״ריאמ יבר היה רמוא ןמחג בר רמא :דיבעק Gi,.31.261־ 
sagt habe, ist nichts; wenn ein Nichtjude אבר היביתיא רשכ הל וגתגו ומתח הפשאב ואצמ 

zur Ueberbringung unzulässig ist, so ist er טגה תביתכ ואל יאמ המשל הל בתכו״ ןמחג ברל vgi. 

wahrscheinlich zum Schreiben zulässig'0162°3״ בתכגש טנה״לכ״ אבר״היביתיא םידע תמיתח אל 
— Es wird ja aber gelehrt, dass ein Nicht- םושל אלש םתחגש אמיא לוספ .דשא םושל אלש 
jude unzulässig seil? — Dies nach R. Eie-10 ובתוכ וליאכ’^ ובתוכ אוהשכ היביתיא לוספ השא 

äzar, welcher sagt, die Trennung erfolge וליאב .דמשל ףרותל ובתוכ אוודשכ ואל יאמ .דמשיל 

durch die Zeugen der Uebergabe, wonach וליאכ המשל ומתוח אוהשכ אל .דמשל םפוטלרבתוכ 

das Schreiben auf ihren Namen erfolgen יבר יגמ אתייגתמ יגה אמיא תיעביאו .דמשל ובתוכ 

muss, während ein Nichtjude entschieden .דדוודי ברו'־ :יתרכ .דריסמ ידע רמאד אי.ד רזעלא 

nach seinem eignen Willen handelt. 20 בר רמא ןבו ףרותוד םוקמ ריישש או.דו'°לאומש רמא 
R. Nahman sagte: R. Meir ist der An- יברוי^רותה םוקמ ריישש אוהו אלועד הימשמ אגה 

sicht, dass er, selbst wenn er ihn auf einem .דרות .דגיא ןגחוי יבר רמא אקירז יברו איה רזעלא 

Misthaufen gefunden, unterzeichnen Hess ׳פנד ׳עדלד m .היתעדא b 20 || המשל ׳תכ יעבו - M 19 

und ihr gegeben hat, giltig sei. Raba wand- p 24 [] ולוכ M 23 H ה — b 22 || אבר — M 21 || דיבע 

te gegen R. Nahman ein:"°i?r schreibe ihr^ •איה א״רו — M 27 |! ו — P 26 || י״רא M 25 || ספותל 

auf ihren Namen. Dies bezieht sich wol auf das Schreiben des ganzen Scheidebriefs!? 

— Nein, auf die Unterschrift der Zeugen. Raba wandte ferner gegen ihn ein: Jeder 

Scheidebrief, der nicht auf den Namen der Frau geschrieben ist, ist ungiltig!? — Eies; 

der nicht auf den Namen der Frau unterzeichnet ist. Er wandte ferner gegen ihn ein: 

Wenn er ihn schreibt, so ist es ebenso, als würde er ihn [vollständig] auf ihren Na- 

men schreiben. Dies ist wol wie folgt zu verstehen: wenn er den Tenor auf ihren 

Namen schreibt, so ist es ebenso als würde er auch das Formular auf ihren Namen 

schreiben“'!? — Nein, wenn er ihn auf ihren Namen unterzeichnet, so ist es ebenso 

als würde er ihn auf ihren Namen schreiben. Wenn du aber willst, sage ich: diese 

Lehren vertreten die Ansicht R. Eleäzars, welcher sagt, die Trennung erfolge durch die 

Zeugen der Uebergabe. 

R. Jehuda aber sagte im Namen Semuels; Di^s“'nur dann, wenn er den Raum“^ 

für den Tenor zurücklässt. Ebenso erklärte auch R. Haga im Namen Ulas, wenn er 

den Raum für den Tenor zurücklässt, nach R. Eleäzar. R. Zeriqa sagte im Namen R. 

Johanans: Dies ist keine Gesetzlehre“\ — Was heisst dies ist keine Gesetzlehre? R. 

216. Und wissen nicht, dass der Scheidebrief auf den Namen der Geschiedenen zu schreiben sei. 

217. Und ihm dies sagt. 218. Er achtet nicht auf das, was der Jisraelit ihm sagt; dagegen haben die 

in der Misnah genannten Personen gar keinen eignen Willen u. gelten als Werkzeug des neben ihm ste- 

henden Jisraeliten. 219. Da demnach das Schreiben nur nebensächlich ist. 220. Dt. 21,1. 

221. Weil der Tenor die Hauptsache ist; das Schreiben muss somit auf ihren Namen erfolgen. 222. 

Da.ss das Schreiben durch die in der Miänah genannten Personen erfolgen dürfe. 223. Den dann 

eine verständige Person ausfüllt; es braucht dann niemand dabei zu sein. 224. Niemand erkennt 

dies an. 

64 Talmufl Bd.V 



Fol. 23a G ITT IN ll,v—vj 426 

 ,bekundeten sie dir־“Abba erwiderte: Damit ןיאש ךועידוהךאכ אבא יבר רמא הרות הניא יאמ
vgl.G,t.21t> דתרכ המיתה ידע רמאד איה ריאמ יברן° המשל’’הב dass [das Schreiben] auf ihren Namen nicht 

Git.21t> רזעלא יבר ןנהוי יבר רמא הנה רב רב הבר° רמאהו wesentlich sei; nach R. Meir, welcher sagt, 
 die Trennung erfolge durch die Zeugen ןנהוי יברד אבילאו והנינ יארימא איה:

 der Unterschrift. ~ Rabba b. Bar-Hana ירטוש שרחמ ץוח טגה תא איבהל ןירשכ לכ|^₪| 5
ivji שרח לירגהו ןטקה לביק° :ירבגו אמוכו ןטקו lili sagte ja aber im Namen R. Johanans, dass 

 ?hier die Ansicht R. Eleäzars vertreten seil רייגתנו ירכנ הפתשנו הטוש חתפתנו אמוס חקפתנו
 .Amoräer streiten über die Ansicht R — אמתסנו חתיפי׳חקפתנו רזחוי”שרחתנו חקפ לבא לוספ
 :Johanans הו רשכ הפתשנו רזחו הטתשנו יופש חתפתנו רזחו

EDER IST ZUR Ueberbringung des 

Scheidebriefs zulässig, ausge- Jab.991נ 
Men 

Ar, 

 רשכ תערכ ופוסו ותליחתש לב ללכה >0:

 ינב ואלד‘'ןטקו הטוש שרה° אמלשב .ארמג gfb'״
®fb אלא אוה אריתיה רב ואלד ימנ ירכנ והנינ העיד nommen ein Tauber, ein Blöder, ein 

 Minderjähriger, ein Blinder und ein יממ עדוי וניאש יפל תשש בר רמא אל יאמא אמוס

Hoi.96a אמוס ךאיה°"ףסוי בר הל ףיקתמ ונתונ ימלו ולטונ Nichtjude. Wenn ein Minderjähriger 
 ־"“ihn in Empfang genommen hat und םהיתושנב םירתומ םדא ינב ךאיה' ותשאב רתומ >5
 grossjährig geworden ist, ein Tauber תועיבטב ימנ יכה אלקד אניע תועיבטב אלא הלילב
 -und hörend geworden ist, ein Blin ן*ראל הצוהב אבה ףסוי בר רמא אלא אלקד אניע
 -der und sehend geworden ist, ein Blö אלו םתהנ ינפבו בתכנ ינפב רמימל יעבר ןניקסע
 der und vernünetig geworden ist, ein אמתסנו התיפ״התעמ אלא ייבא היל רמא רמימל״יצמ
 Nichtjude und sich bekehrt hat, so אמתסנו התיפי׳ינתק אהו רשכד ימנ יבה רמא יצמד" 20

 -ist er ungiltig; wenn aber ein hören התפתנו רזה אל ןיא התפתנו רזה רשכ התפתנו רזהו

 ידייאו התפתנו רזה אלד בג לע ףאד ןידה אוה אל
 רזהד אמעט” הפתשנו רזהו הטתשנו יופש ינתקד

28 B 29 || ךעידוה M + ב ׳בתכ II 

31 B חותפ M 32 II + יכה יא 
(M — אמתסנו...יצמד) M 35 II - 

30 M — ׳פתנו רזחו II 
M 33 II 34 11 ׳םא 

 .׳תשנו רזחד אמעט -

DER UND TAUB GEWORDEN UND ZURUCK 

HÖREND GEWORDEN IST, EIN SEHENDER 

UND BLIND GEWORDEN UND ZURÜCK SE- 

HEND GE:W0RDEN IST, EIN VERNÜNFTIGER 

UND BLÖD GEWORDEN UND ZURÜCK VER- 

KÜNFTIG GEWORDEN IST, SO IST ER GIL- 

TiG. Die Regel ist: wenn der Beginn und der Schluss““Turch einen Vernünf- 

TIGEN ERFOLGT IST, SO IST ER GILTIG. 

OEMARA. Einleuchtend ist dies von einem Tauben, Blöden und Minderjährigen, 
da sie keine Vernunft besitzen, ebenso auch von einem Nichtjuden, da ihm die Lizenz““* 
fehlt, weshalb aber ein Blinder nicht? R. Seseth erwiderte: Weil er nicht weiss, von 
wem er ihn erhält und wem er ihn gibt. R. Joseph wandte ein: Wieso ist demnach 
einem Blinden seine Frau erlaubt, und wieso ist jedem anderen Menschen seine Frau 
nachts erlaubt!? Doch wol durch Erkennung der Stimme, ebenso auch hierbei durch 
Erkennung der Stimme!? Vielmehr, erwiderte R. Joseph, wird hier von Scheidebriefen 
aus dem Ausland gesprochen, wobei er sagen muss: er ist vor mir geschrieben und 
vor mir unterzeichnet worden, und dieser kann es nicht. Abajje sprach zu ihm: Dem- 
nach müsste ein Sehender, der blind geworden ist, der dies sagen kann, zulässig sein, 
während gelehrt wird, dass, wenn ein Sehender [ihn in Empfang genommen hat] und 
blind geworden und zurück sehend geworden ist, er gütig sei, wonach dies nur von 
dem Fall gilt, wenn er zurück sehend geworden ist, nicht aber, wenn er nicht zurück 
sehend geworden ist!? — Dies gilt auch von dem Fall, wenn er nicht zurück sehend 
geworden ist, da er aber den Fall lehrt, wenn ein Vernünftiger blöd geworden und 

225. Mit der Lehre, dass jeder zum Schreibeu des Scheidebriefs zulässig sei. 226. Vor der 

Uebergabe an die Frau. 227. Der Empfang u. die Uebergabe. 228. Bei ihm hat das Gesetz 

von der Trauung u. der Scheidung keine Geltung, somit kann er hierbei auch andere nicht vertreten. 
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zurück vernünftig geworden ist, von dem חת־יפ’'ימנ אנת אל הפתשנו רזה אל אה הפתשנו 
dies nur dann gilt, wenn er zurück ver- ינתקד ימנ אקיד יישא בר רמא התפתנו רזהו אמתסנו 
nünftig geworden ist, sonst aber nicht, so יינתק אלו רשכ תעדב ופוסו ותל־יהתש לכ ללכה הז 
lehrt er auch den Fall, wenn ein Sehender ועב :הנימ עמס* רשכ תורשכב ופוסו ותליהתש לכ 
blind geworden und zurück sehend gewor- 5 לבקל הילש השעיש והמ דבע° ימא יברמ הינימ 
den ist. R. Asi sagte: Dies ist auch zu' be- ירכנל היל^״ליספ אקדמ והל רמא הלעב דימ השאי^׳טנ 
weisen; er lehrt: die Regel ist: wenn der קהוי יבר רמא יסא ברי^רמא” :רמ*כ דבעד ללכמ”^״{;{* 
Beginn und der Schluss durch einen Ver- הלעב דימ השאל^׳טג לבקל הילש’°השענ דבעה ןיא 
nünftigen erfolgt ist, so ist er giltig, er יבר הל ףיקתמ ןישודקו ןיטינ תרותב וניאש יפל 
lehrt aber nicht: wenn der Beginn und der 10 היתיאר אתלימב אה היתילד אתלימב״יאמעט רזעלא 
Schluss durch einen Zulässigen“’erfolgt ist, המורת תרותב והנתיאד יתוכ אהו'^ ירכנ אהו רשכ 
so ist er giltig; schliesse hieraus. םהלשמ" ומרתמ* יתוכהו ירכנה" ןנתד והיישפנד 

Man fragte R. Ami: Ist ein Sklave als וליפא לארמ*י לשייסרתש ירכנ°ןנתו המורת םתמורת ז־;• 
Vertreter zum Empfang'^’ eines Scheide- םושמ ואל אמעט יאמ'\דמורת ותמורת ןיא תושרב 
briefs aus der Hand des Ehemanns zuläs-15 םכהולש ףא לארשי םתא המ םתא םנ° (סתא^^יתכד 
sig? Er erwiderte ihnen: Da [die Aiisnah] תירב ינב םתא המ אל יאני יבר יבד ירמא°לארשי’נ׳“■'‘''’ 
einen Nichtjuden als unzulässig^^'erklärt, so אבא רב אייה יבר רמא :תירב ינב םכהולש ףא 
ist wahrscheinlich ein Sklave zulässig. טנ לבקל הילש השענ דבעה ןיא ןנהוי יבר רמא 

R. Asi sagte im Namen R. johanans: ןישודקו ןיטינ תרותב וניאש יפל הלעב דימ השא 
Ein Sklave ist als Vertreter zum Empfang 20 ן>ורוה ןב ךדליוו ההפש תא ירה״רנינשש יפ לע ףאי“ז8זת.25־ 
eines Scheidebriefs aus der Hand des Ehe- ןן יסבר M .יבר P 39 || הי‘: — M 38 |[ ל -f m 37 

manns unzulässig, weil er im Gesetz von 43 !j ׳לימב — M 42 !| ל — M 41 |j (ה -f- m) 40 
der Scheidung und der Ehelichung nicht 40 ii תא + m 45 || םהלשמ — M 44 j| יתוכו M 

einbegriffen“^“ist. R. Eleäzar wandte ein: Ist H ו -f- B 48 jj םג ומירת M 47 1| יאמ ׳עט םתה M 

er denn aus dem Grund unzulässig, weil .ןירוח...ירה M 49 

er nicht einbegriffen ist, bei einer Sache aber, wo er einbegriffen'”ist, zulässig, ein 
Nichtjude und ein Samaritaner sind ja im Gesetz von der Hebe einbegriffen, denn es 
wird gelehrt, dass, wenn ein Nichtjude und ein Samaritaner die Hebe von ihrem [Ge- 
treide] abgesondert haben, die Absonderung giltig'^''sei, dennoch wird gelehrt, dass, 
wenn ein Nichtjude die Hebe vom [Getreide] eines Jisraeliten abgesondert hat, selbst 
mit Erlaubnis, die Absonderung ungütig sei. Doeh wol aus dem Grund, weil &s^^auch 

ihr heisst, wie ihr Jisraeliten seid, ebenso müssen eure Vertreter Jisraeliten’^'’sein!? In 
der Schule R. Jannajs erwiderten sie: Nein, wie ihr Bundesgenossen seid, ebenso müs- 
sen eure Vertreter Bundesgenossen’”sein. 

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Ein Sklave ist als Vertreter zum 
Empfang eines Scheidebriefs aus der Hand des Ehemanns unzulässig, weil er [im Ge- 
setz] von der Scheidung und der Ehelichung nicht einbegriffen ist. Dies, obgleich wir 
gelernt haben, dass, [wenn jemand zu seiner Sklavin gesagt hat:] du sollst Sklavin 
bleiben, deine Geburt aber frei sein, sie, wenn sie schwanger ist, [die Freiheit] für 

229. Dies gilt nur von einer Person, der die Vernunft fehlt, bei einem Blinden aber genügt es, wenn 

er beim Empfang sehend war. 230. Wenn die Frau jemand zur Empfangsnahme bestellt, so ist 

sie schon beim Empfang geschieden. 231. Zur Ueberbringung, u. dasselbe gilt auch von der Em- 

pfangsnahme. 232. Und da dieses Gesetz bei ihm keine Geltung hat, so kann er auch andere 

nicht vertreten. 233. Demnach darf er für einen Jisraeliten die priesterlichen Abgaben (Hebe 

udgl.) vom Getreide entrichten, da auch ihm der Genuss derselben verboten ist. 234. Die abgeson- 

derten Früchte sind Laien verboten. 235. Num. 18,28. 236. Demnach ist auch ein Sklave 

unzulässig. 237. Zu denen auch Sklaven gehören, da sie ebenfalls beschnitten u. einem Teil der 

Gesetze unterworfen sind. 
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 Was soll hierbei ־— .“^’diese erlangt liabe הרבוע התייה םא "אמ ול התכז הרבוע התיה םא
 die Erwerbung [der Freiheit], wenn sie יבר רמא הדוהיי רב לאומש בר אתא ייכ ול התכז■

 schwanger isf”!? Als R. Semuel b. jehuda לבקמ דבעהש“ םירבדל םלארנ״רמא יתרת ןנחוי
 “^kam, erklärte er: R. Johanan sagte nocld ולש ובר דימ אל לבא וריבח לש ובר דימ וריבחל
 ein zweites: es ist einleuchtend, dass ein התיה םא היונש הכלה וז רמול םדא ךשחל םאו 5
 Sklave für einen anderen einen Freibrief ושריפ רודה ילודג ינש ול רומא^°ול התכז הרבוע
 aus der Hand des Herrn des anderen in ‘^דח קחצי בריירב לאומש יברו אריז יבר רבדה תא

T־m!‘2"6b ודבע יצח ררחשמה" רמאד איה יבר ינמ אה רמא Empfang nehmen könne, nicht aber aus 
H1,68־a רבוע° רבסק אהבי’ יברד אמעט יאמ רמא דחו הנק der Hand seines eignen ^‘Herrn. Wenn dir 
 ,jemand aber zuraunt, eine Halakha lehre הירבאמ דחא הל’\דנקהש ימב השענו אוה ומא ךרי !0:
 תונמאנ הלעב”חמ רמול תונמאנ ןניאש םישנה ף

 ^ cfi 7 ד

dass [die Sklavin], wenn sie schwanger ist, 
[die Freiheit für ihre Geburt] erlange, so התרצו' התומח תבו התומח הטיג תאייאיבהל 

Jab. 26a 
117a חיכומ בתכהש״התימל טג ןיב המדרלעב תבו התמביו erwidere ihm: zwei Grosse des Zeitalters, 

iit.6a62־ הכירצ איהש רבלבו הטיג תאי^האיבמ המצע השאה"‘' R. Zera und R. Semuel b. R. Ji9haq, er- 
I םתחנ ינפבו בתכנ ינפב רמול !יי klärten dies. Einer sagte, hier sei die An- 

 ,sicht Rabbis vertreten, welcher sagt, dass תמ רמול תונמאנ ןיאשייםשכ אינתהו .ארמג
 wenn jemand die Hälfte seines Sklaven ףסוי בר רמא הטיג איבהל תונמאנ ןיא ךכ הלעב
 freilässt, er diese erlangt habe, und einer ואלד ץראב ןיראל הצוחב ןאכ ץראב ןאכ אישק אל
 erklärte den Grund Rabbis hierbei, weil er ץראל הצוחב הנמיהמ ןניכמס אק הדיד ארובידא
 der Ansicht ist, die Geburt gelte als Glied היל רמא הנמיהמ אל ןניבמפ אק הדיד ארובידאד 20
 der Mutter, somit ist es ebenso, als würde לעב יתא יאד ץראב ארבתסמ אכפיא הברדא ייבא

- M 50 II ןנחוי ר״אד ךדיאו ןרמאד ךה ׳דח + M 49 er ihr eines von ihren Gliedern zugeeignet 
 .""haben ל״א

UCH Frauen, die nicht glaubwür- 

II אהב — M 53 II בר — M 52 II תא — P 51 

M 57 II ןטיג M 56 || ךלעב M 55 || הל — P 54 

 sind, wenn SIE bekunden, DASS — הש || M 58 — תא || 59 (M ינמאנש).

ihr'^Mann gestorben sei, sind zur Ueberbringung ihres Scheidebriefs glaub- 
WÜRDIG, UND ZWAR: DIE SCHWIEGERMUTTER, DIE ToCHTER DER SCHWIEGERMÜTTER, 

DIE Nebenbuhlerin'^ die Fheschwägerin'״und die ToCHTER׳''hHRES Manns. Wel- 
CHEN Unterschied gibt es""zwischen Scheidung und Tod? — die Urkunde be- 
WEIST ES. Die Frau selbst kann ihren Scheidebrief überbringen, nur muss sie 
SAGEN: ER IST VOR MIR GESCHRIEBEN UND VOR MIR UNTERZEICHNET WORDEN. 

GEMARÄ. Fs wird ja aber gelehrt, dass sie, wie sie nicht glaubwürdig sind, wenn 

sie bekunden, ihr Mann sei gestorben, ebenso zur Ueberbringung ihres Scheidebriefs 

nicht glaubwürdig seien!? R. Joseph erwiderte: Das ist kein Finwand; das eine im 

[Jisrael]land, das andere ausserhalb des Lands. Im Jisrael[land], wo man sich nicht 

auf ihre Worte verlässt'"“, ist sie glaubwürdig, ausserhalb des Lands, wo man sich 

auf ihre Worte verlässt, ist sie nicht glaubwürdig. Abajje sprach zu ihm: Im Gegen- 

238. Die Freilassung von Sklaven gleicht der Scheidung u. die Sklavin ist hierbei als Vertreterin zu- 

lässig. 239. Die Unzulässigkeit des Sklaven zum Empfang eines Scheidebriefs wird damit begründet, 

weil er in diesem Gesetz nicht einbegriffen ist, dagegen aber ist er im Gesetz von der Freilassung wol 

einbegriffen. 240. Auf die 2. Lehre RJ.s beziehen sich seine Worte, dass die angezogene Lehre sei- 

ner Ansicht anscheinend widerspreche. 241. Wenn beide Sklaven demselben Herrn gehören; der 

Sklave ist Eigentum des Herrn, somit befindet sich auch der Freibrief noch im Besitz des Herrn. 242. 

Das sie auch erwirbt; ebenso auch ihre Geburt. * 243. Einer bestimmten Frau. 244. Eine 

andere F'rau ihres Ehemanns. 245. Die Frau des Bruders ihres Ehemanns, die nach Dt. 25,5 ff. beim 

Tod ihres Ehemanns od. Schwagers ihre Nebenbuhlerin werden würde. 246. Diese alle sind ihr 

feindlich gesinnt; cf. Jab. fol. 117». 247. Bei der Bemessung der Glaubwürdigkeit. 248. Da 

der Ueberbringer nicht zu bekunden braucht, dass das Schreiben in seiner Gegenwart erfolgt sei. 
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 אק הלקלקל‘"רמיימל אבייאד הייב ןעהגשמ רערעמ
 לעב יתא יאד ץראל הצוחב הנמיהמ אל הנווכמ
 ייבאד היתווכ אינת הנמיהמ היב ןניחנשמ אל רערעמ
 השא° אביקע יבר םושמ רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר
 ורמאש םישנ המו רמוחו לקמ הטינ איבהל תנמאנ
 איבהל תונמאנ הלעב תמ רמול תונמאנ ןיא*'םימכח

 תנמאנש“ךיד וניא הלעב תמ רמול תנמאנש איה הטינ
24.poi ורמאיש״^תוכירצ ןלהל המ תאבש םוקממו״הטינ איבהל 
 רמאתש״יהכירצ איה ףא םתחנ ונינפב׳״בתכנ ונינפב
 ימנ ןיתינתמ ישא בר רמא‘'םתחנ ינפב‘'בתכנ ינפב
 אהתש דבלבו הטינ האיבמ המצע השאה ינתקד אקיד
 אפיסו אשיר“ףםוי ברו הנימ עמש ׳וב רמול הכירצ
 הצוחב אפיסו אשיר ןיא ץראב אתעיצמ'ןחאל הצוחב
 טנ ןיב המ° ינתקדמ יאממ ץראב אתעיצמ' ץראל

 5 :חיכומ הפו בתכהש‘'ינתp אלו חיכומ בתכהש"התימל

teil, das Entgegengesetzte leuchtet ein: 

im [Jisraeljland, wo die Anfechtung des 

Ehemanns berücksichtigt “wird, ist sie, da 

zu befürchten ist, sie wolle ihr Verderben, 

nicht glaubwürdig, ausserhalb des Lands, 

wo die Anfechtung des Ehemanns nicht 

berücksichtigt wird, ist sie glaubwürdig. 

Uebereinstimmend mit Abajje wird gelehrt: 

R. Simon b. Eleäzar sagte im Namen R. 

Aqibas: [Durch einen Schluss] vom Schwe- 

reren auf das Leichtere ist zu folgern, dass 

eine Frau zur Ueberbringung eines Schei- 

debriefs glaubwürdig ist: wenn die Frauen, 

von denen die Weisen gesagt haben, dass 

sie nicht glaubwürdig sind, wenn sie den 

Tod ihres Manns bekunden, zur lieber- הטינ יטמ יכמ השא j'Di האיבמ המצע השאה' 
bringung ihres Scheidebriefs glaubwürdig ישרנתת אל“רמואב אנוה בר רמא הל השרניא“הדיל 
sind, um wieviel mehr ist sie selbst, die םתה^יאיטמ^׳יכ ^ןוס ףוס ינולפ ןיד תיב ינפב׳״אלא וב 

glaubwürdig ist, wenn sie sagt, ihr Mann הימשמ חונמ רב אנוה בר רמא אלא הב” השרניא 
sei gestorben, zur Ueberbringung ihres 20 םתה”תיטמ יכ הל רמאד אקיא ברד הירב אחא ברד 
Scheidebriefs glaubwürdig. Und hiervon ךיטינ ילט°היל הוה יכה יא”הילקשו אעראא היחנתא 
ausgehend: wie jene sagen müssen: er ist עקרק יבנ לעמ ךיטינ ילט אבר רמאו עקרק יבנ לעמ 

vor uns geschrieben und vor uns unter- ןן ׳טאנ אהתש M 62 || ןניא M 61 || אלוקלקל b 60 

zeichnet worden, ebenso muss sie selbst 

sagen: er ist vor mir geschrieben und vor 

mir unterzeichnet''’worden. R. Asi sagte: 

Dies geht auch aus unsrer Misnah hervor, 

denn diese lehrt: die Frau selbst kann ihren Scheidebrief überbringen, nur müsse sie 

sagen &c.; schliesse hieraus. — Nach R. Joseph spricht der Anfangsatz”°und der Schluß- 

Satz vom Ausland und der Mittelsatz vom [Jisraeljland!? — Allerdings, der Anfangsatz 

und der Schlußsatz vom Ausland und der Mittelsatz vom [Jisraeljland. — Woher dies? 

— Er lehrt: welchen Unterschied gibt es zwischen Scheidung und Tod? — die Ur- 

künde beweist es; er lehrt aber nicht: die Urkunde und der Mund'"beweisen dies. 

Die Frau selbst kann überbringen &c. Die Frau wird ja geschieden, sobald 

der Scheidebrief in ihre Hand kommt”'!? R. Hona erwiderte: Wenn er zu ihr gesagt 

hat: du sollst damit nur vor dem und dem Gericht geschieden sein. — Aber immer¬ 

61 M 62 || ןניא M ׳טאנ אהתש II 

63 M 64 || ׳טול j- B- 65 || ו M — הנימ...רמא II 

66 P 67 || אשירו אפיס M בתכש M 68 II ׳א ׳גימ II 
69 M 70 || לא M תיבב |P 71 j תיטמ M 72 II 

 .הוה ףוס ףוס M 74 || רמא הל M 73 1| ל

hin wird sie ja geschieden, sobald sie da hinkommt'“!? Vielmehr, erwiderte R. Hona 

b. Manoah im Namen des R. Aha b. R. Iqa, wenn er zu ihr gesagt hat: wenn du da 

hinkommst, lege ihn auf den Erdboden und nimm ihn auf". — Dies heisst somit: nimm 

deinen Scheidebrief vom Erdboden auf, und Raba sagte ja, dass, [wenn er zu ihr gesagt 

hat:] nimm deinen Scheidebrief vom Erdboden auf, er nichts gesagf“habe!? — Viel- 

249. Da diese Bekundung erforderlich ist, so wird hier wol vom Ausland gesprochen. 250. Die 

vorangehende Lehre, dass jeder zur Ueberbringuug des Scheidebriefs zulässig sei; cf. S. 426 Z. 17ff. 251. 
Die Bekundung; demnach wird hier vom Jisraelland gesprochen, wo diese Bekundung nicht erforderlich ist. 

252. Sie hat ihn ja überhaupt nicht zu überbringen u. auch nichts zu bekunden. 253. Durch die Er- 
füllung der Bedingung. 254. Sie gilt dann als Vertreterin zur Ueberbringung u. die Scheidung erfolgt 

durch die Aufnahme. 255. Die Scheidung hat durch Einhändigung des Scheidebriefs zu erfolgen. 
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 mehr, wenn er zu ihr gesagt hat: bis du הכלוהל הילש יוה הל רמאד אלא"םולכ רמא אל

 -da hinkommst, sei Vertreterin zur Ueber הלבקל הילש יוה םתה תיטמ יכו םתה תיטמד דע

Q1t.631> ל^בה לצא תוהילש״הרזה אל° אהו ךיטיג תא ילבקו'“ bringung, und wenn du da hinkommst, sei 

 Vertreterin zur Empfangsnahme und nimm יכו םתה תיטמד דע הכלוהל חילש יוה הל רמאד

 deinen Scheidebrief in Empfang. — Der רמאד ןאמל אחינה הלבקל הילש יוש םתה תיטמ ׳י

 -Vertreter kann ja nicht zurück zum Ehe °דלעב חילש דימ הטיג לבקל חילש השוע השא^‘

 :mann'“!? — Wenn er zu ihr gesagt hat הטיג לבקל חילש השוע השאה'*ןיא רמאד ןאמל אלא

 bis du da hinkommst, sei Vertreterin zur םושמ יאמ אמעט׳^מימל אכיא יאמ הלעב חילש דימ

 -Ueberbringung, und wenn du da hin °'׳‘י■ ןאמל אחינה דיפק אל לעב אבהו׳לעבד ןויזב°אכיאד

 kommst, mache jemand zum Vertreter zur םושמ° רמאד ןאמל אלא לעבד ןויזב םושמ רמאד’'3^'’2■’''

 Empfangsnahme und empfange deinen יוה הל רמאד רמימל אכיא יאמ ןכימ רחאל אבה״׳הרצח

 Scheidebrief. — Einleuchtend ist dies nach יוש םתה תיטמ יכו םתה תיטמד דע הכלוהל חילש

 demjenigen, welcher sagt, die Frau könne אמיא תיעביאו הינימ ךיטיג*'תא ילבקו הכלוהל חילש

 einen Vertreter zur Empfangsnahme ihres יכו םתה תיטמד דע הכלוהל חילש יוה הל רמאד

 Scheidebriefs aus der Hand des Vertreters ינפבו בתכנ ינפב אניד יב ימק רמיא םתה תיטמ !5

 ihres Ehemanns bestellen, wie ist es aber זךילהינ הובתלו חילש אניד יב יושמו*^םתחנ

75 M — אלא M 76 II — 
 ה — M 78 II (יוה...תוחילש
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 .ךלהמ ובתילו חילש והניא וושילו

 — M) 77 II ג״א ׳בקו
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nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, 

die Frau könne keinen Vertreter zur Em- 

pfangsnahme ihres Scheidebriefs aus der 

Hand des Vertreters ihres Ehemanns be- 

stellen!? — Der Grund ist ja der, weil hierin eine Herabsetzung des Ehemanns 

liegt"'’, und in diesem FaH"'achtet der Ehemann darauf nicht. — Einleuchtend ist dies 

nach demjenigen, welcher sagt, wegen Herabsetzung des Ehemanns, wie ist es aber 

nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, wegen eines später in ihren Besitz kom- 

menden Hofs"*!? — Wenn er zu ihr gesagt hat: bis du da hinkommst, sei du Vertre- 

terin zur Ueberbringung, und wenn du da hinkommst, bestelle jemand zum Vertreter"’ 

zur Ueberbringung und empfange von ihm deinen Scheidebrief. Wenn du aber willst, 

sage ich, wenn er zu ihr gesagt hat: bis du da hinkommst, sei Vertreterin zur Ueber- 

bringung, und wenn du da hinkommst, sprich vor dem Gericht: er ist vor mir ge- 

schrieben und vor mir unterzeichnet worden, und das Gericht bestellt dann einen Ver- 

treter, der dir [den Scheidebrief] übergibt. 

255. Der Vertreter muss zu seinem Auftraggeber umkehren u. ihm die Erledigung des Auftrags be- 

richten können, was hierbei nicht möglich ist, da die Frau von einer Vertreterin zu einer Empfängerin ver- 

wandelt wird. 256. Der Ehemann übergibt dem Vertreter den Scheidebrief in der Voraussetzung, dass 

die Frau selbst ihn in Empfang nehmen werde. 257. Wo er selbst sie dazu veranlasst. 258. Cf. 

S. 420 N. 171; diesem Fall, wobei die Scheidung ungiltig ist, gleicht auch der Fall, wenn der Vertreter zur 

Uebergabe den Scheidebrief dem Vertreter zur Empfangsnahme übergibt. 259. Ihre Vertretung hört 

dann auf, so dass sie den Vollzug dem Ehemann berichten kann. 

- 
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DEDER Scheidebrief, der nicht auf 

DEN Namen der Frau geschrieben 

WORDEN IST, IST ungiftig. WENN JEMAND 

beispielsweise ÜBER DIE StRASSE GEHT 

UND Schreiber vorlesen hört: N lässt 

SICH VON SEINER Frau N aus der Ort- 

SCHAFT N SCHEIDEN, UND SAGT: DAS IST 

MEIN Name und das ist der Name mei- 

NER Frau, so ist [dieser Scheidebrief] 

FÜR IHN ZUR Scheidung ungiftig. Noch 

mehr: wenn jemand [einen Scheide- 

BRIEF] geschrieben HAT, UM SICH VON 

SEINER Frau scheiden zu lassen, und 

DAVON ABGEKOMMEN IST, UND EIN MiT- 

BÜRGER IHN TRIFFT UND ZU IHM SPRICHT: 

MEIN Name gleicht deinem und der 

Name meiner Frau gleicht dem deiner Frau, so ist dieser für ihn zur Schei- 

DUNG UNGIFTIG. NOCH MEHR: WENN JEMAND ZWEI FrAUEN GLEICHEN NAMENS HAT 

UND [EINEN Scheidebrief] geschrieben hat, um sich von der grösseren scheiden 

zu lassen, so darf er sich damit nicht von der kleineren scheiden lassen. 

Noch mehr: wenn jemand zum Schreiber gesagt hat, dass er für ihn [einen 

Scheidebrief] schreibe, er wolle sich von einer' nach Belieben scheiden las- 

SEN, so IST ER ZUR SCHEIDUNG UNGIFTIG. 

GEMARA. Jeder Scheidebrief, der geschrieben worden ist &c. Wovon spicht 

denn der Anfangsatz? R. Papa erwiderte: Von Schreibern, die es zur Uebung tun\ R. 

Asi sagte: Dies ist auch zu beweisen, denn es heisst: Schreiber vorlesen’, nicht aber: 

Schreiber lesen; schliesse hieraus. — Was heisst״noch mehr״? — In der Schule R. Jis- 

1. Seiner Frauen gleichen Namens. 2. Dieser spricht von einem Scheidebrief, der nicht für die 

betreffende Person geschrieben worden ist, u. darauf folgt der Fall, wenn der Scheidebrief für eine andere 

Person geschrieben worden ist. 3. Nicht zur Benutzung. 4. Im Hiphil, andere vorlesen 

lassen, I,ehrer die Schüler. 

 רציכ לוספ השא םושל אלש בהכנש טגה' ל|

 שיא ןירקמ םירפוס לוק עמשו קושב רבוע היה"

 ימש הז רמאו ינולפ םוקממ תינולפ תא שרגמ ינולפ

 שרגל בתכ"ןכימ'רתי וב שרגל לוספ יתשא םש הזו

 5 ךמשכ ימש ול רמאו וריע ןב ואצמ ךלמנו ותשא תא

 ןכימ רתי"וב שרגל לוספ ךתשא םשכ יתשא םשו

 תא שרגל’ בתב תווש ןהיתומשו םישנ יתש ול ויהי

 רמא ןכימ רתי הנטקה תא וב שרגי אל הלורגה

 ;וב שרגל לוספ שרגא הצראש וזיאל' בותכ רלבלל

 10 אשיר אלאו' ;רכו בתכנש טגה לכי .ארמג

 רמלתהל ןייושעה ןירפופב" אפפ בר רמא יאמב
 ןירקמ םירפוס ינתקד ימנ אקיד ישא בר רמא ןניקסע
 ןבימ רתי יאמ הנימ עמש ןיארוק םירפוס ינתק אלו

1 B — ה M 2 II לע M 3 II P 4 11 שי M -5 11 טג -ן 

M 6 || וזיאו B 7 11 ׳כו ךלמנו ותשא תא שרגל בתכ M — ו. 
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 -mäels wurde gelehrt: Nicht nur [ein Schei *םושיל אלט■* בתכנש הז אל לא^מט״י *יבר *יבד אנת

 -debrief], der nicht zur Scheidung geschrie אלו לוספ ןיטיוריג םוטיל בתכנט* הז ףא אלא ןייטירריג

 ben worden ist, sondern auch einer, der zur הז ףא אלא הידיד ןיישוריינ םושל אלט• בתכנש הז

 -Scheidung geschrieben worden ist, ist un *בתכנ אלש הז אלו לוספ היידייד ןיטרריג םוטיל בתבנט

 gütig; und nicht nur einer, der nicht für וישורייג םושל בתבנט* הז ףא אלא אה ןישורינ םושל 5

 ,seine Scheidung geschrieben worden ist ט יאמ לוספ אה;J׳ תותירכ רפס ןתנו בתכ יא ^אמ

 -sondern auch der für seine Scheidung ge םושל דיבע אלד אמק ךיאה־*יטועמל אנימא הוה

 schrieben worden ist, ist ungiltig; und nicht םושל דיבן/יד ךלמנו ותטיא תא שרגל בתכ לכא תותירכ

 nur einer, der nicht für diese Scheidung אנמהר בתכ יאי^בתכו״אנמהר בתכ רשכ אמיא תותירכ

 ,geschrieben worden ist, sondern auch einer בתכ אק והיא אלד ^אה יטועמל אנימא הוה בתכו !0

 -der für diese Scheidung’ geschrieben wor *‘אמיא הלייביתכ אק והיאד םישנ יתש ול שי לכא הל

 ?den ist, ist ungiltig. —Aus welchem Grund אק אה יל המל אפיפ״המשל׳יהל"אנמחר בתכ רשכ.^

 Würde es geheissen haben: er gebe ihr— אל הלורגה תא שרגל בתכ :הרירב ןיאד״ןל עמשמ\"■

27bשרגמ יצמ אלד אוה הנטק :הנטקה תא וב״שרגי einen Scheidebrief in die Hand, so würde 

 dies nur den ersten Fall ausschliessen, wenn תרמוא תאז אכר״רמא היב שרגמ יצמ הלודג אה היב !5

 nicht zur Scheidung erfolgt [das Schreiben] רטש ןיאיצומ תחא ריעכ ןירדה ןועמש ןב ףסוי ינש

 ist; man könnte aber glauben, dass, wenn אשיר התעמ אלא ייבא היל רמאי' םירחא לע בוח

 jemand einen geschrieben hat, um sich von יצמ אלד אוה 'נש״וכ שרגל לוספ ךמשב ימשייינתקד

 seiner Frau scheiden zu lassen, und davon ןנירמא'' אה“ היב שרגמ יצמ ןושאר אה היב שרגמ

Bb.172b 20 "יאמ אלא בוח רטש ןהילע איצוהל לוכי רחא אלו abgekommen ist, wobei dies zur Scheidung 

erfolgt ist, er [für einen anderen] gütig sei, 

so schrieb der Allbarmherzige: er schreibe. 

Und würde der Allbarmherzige nur ge- 

schrieben haben: er schreibe.^ so würde dies 

auch diesen Fall ausschliessen, da nicht 

er ihn geschrieben hat, man könnte aber 

glauben, dass, wenn er zwei Frauen hat, 

wobei er ihn geschrieben hat, dieser [für 

die andere] gütig sei, so schrieb der Allbarmherzige: z'/zr, auf ihren Namen. — Wozu 

ist der letzte Fall nötig? — Damit lehrt er uns, dass es keine ideelle Sonderung* gebe. 

Und [einen Scheidebrief] geschrieben hat, um sich von der grösseren 

SCHEIDEN zu LASSEN, SO DARF ER SICH DAMIT NICHT VON DER KLEINEREN SCHEIDEN 

LASSEN. Nur von der kleineren darf er sich damit nicht scheiden lassen, wol aber 

von der grösseren? Raba sagte: Dies besagt, dass, wenn zwei Leute namens Joseph 

ben Simon in einer Stadt wohnen, sie einen Schuldschein auf andere präsentiren kön- 

nen*. Abajje sprach zu ihm: Im Anfangsatz wird gelehrt, dass in einem Fall gleichen 

Namens [ein anderer] sich damit nicht scheiden lassen dürfe. Nur der andere darf 

sich damit nicht scheiden lassen, wol aber darf dies der erstere, während wir doch sa- 

gen, dass andere gegen diese* keinen Schuldschein präsentiren können!? Du musst also 

erklären, [die Scheidung] erfolge durch die Zeugen der Uebergabe‘“, nach R. Eleäzar, 
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27 P תרמא. M רחא ןיא ירמא. 

5. Unter Vorbehalt der Wahl, wie im letzten Fall. 6. Die später erfolgte Wahl sollte rück- 

wirkend schon beim Schreiben Geltung erlangen. 7. Demnach ist, wenn eine ihn vorzeigt, nicht 

zu berücksichtigen, er könnte für die andere geschrieben sein u. diese ihn gefunden haben. 8. In 

einem solchen Fall können sie auf einander od. andere auf sie keinen Schuldschein präsentiren, da jeder 

behaupten kann, der andere sei der Schuldner, dagegen aber besteht ein Streit, ob sie dies auf andere 

können; cf. Bd. vj S. 1397 Z. 19ff. 9. Personen gleichen Namens. 10. Die die Person, der 

sie den Scheidebrief übergeben, persönlich kennen. 
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ebenso ist auch da”zu erklären, durch die אכה א\ד רזעלא יברו'“הריםמ ידעב רמימל ךל ת־יא 

Zeugen der Uebergabe, nach R. Eleäzar. רמא :איה רזעלא יברו״הריסמ ידעב° ימנ 
Rabh sagte: Alie'machen [die Frau] für לאומשו ןושארה ןמ ןדה הנוהבביךילסופ ןלוכ בר 

die Priesterschaft untauglich'', ausgenom- הימעטל לאומש אדזאו לסופ ימנ ןושאר ףא’“ רמא 
men der erste". Semuel aber sagte, auch ■י לוספ לוספ טג םימסה ונשש םוקמ לכ לאומש רמאד 

der erste mache sie untauglich. Semuel ver- ןיהאה ןמ התלסופו" הלוספ הלוספ הצילח לסופו 

tritt hierbei seine Ansicht, denn Semuel הלילו לאמש רזעלא יברד הימשמ ירמא אברעמב 

sagte: Jeder Scheidebrief, von dem die Wei- תולסופ ןיאו תולוספ״איליפנאו ןטק“תולסופו תולוספ" 

sen lehren, er sei ungiltig, ist zwar ungil- ןבו ןורחאה ןמ ןדה ןילסופ ןיא ןלוכ רמא יריעז 

tig, macht aber untauglich; jede Hali9ah‘', 10 יברו ןורחאה ןמ ןדה ןילסופ ןיא ןלוכ יבא בר רמא 

von der die Weisen lehren, sie sei ungil- ןנחוי יבר אדזאו לסופ וניא ימנ ןורהא״ףא רמא ןנחוי 

tig, ist zwar ungiltig, macht aber [die Frau] ןיהאה“ ןנחוי יבר רמא יסא יבר רמאד הימעטל 

für die Brüder'hintauglich. Im Westen sag- אכירצו לבויב הזל הז ןיריזהמו ןה תוחוקל וקלחש 

ten sie im Namen R. Fleäzars: Ist [die הרירב ןיאד ןנהוי יבר רמאק אהב״אהב רמתיא יאד 

Haliyah] mit der Linken oder nachts''er- !5 רמאד'“אוה רכמ םתה לבא המשל הל°ןניעבד םושימ 

folgt, so ist sie ungiltig und macht [die יאו אל הנתמו השורי לבא לבויב רדהיל אנמחר 

Frau] untauglich; wenn durch einen Min- 

derjährigen oder mit einem Strumpf, so 

ist sie iingiltig und macht sie nicht'Üintaug- 

lieh. Zeeri sagte: Alle machen [die Frau] 

nicht untauglich, ausgenommen der letzte. 

Ebenso sagte auch R. Asi, alle machen sie 

sie nicht untauglich, ausgenommen der 

letzte. R. Johanan aber sagte, auch der letzte mache sie nicht untauglich. R. Johanan 

vertritt hierbei seine Ansicht, denn R. Asi sagte im Namen R. Johanans: Brüder, die 

geteilt haben'“, gelten als Käufer und müssen im Jobeljahr'“einander zurückerstatten". 

Und beide Lehren sind nötig; würde er es nur hierbei gelehrt haben, [so könnte man 

glauben,] R. Johanan sei nur hierbei der Ansicht, dass es keine ideelle Sonderung ge- 

be, weil es auf ihren Namen erfolgen muss, nicht aber in jenem Fall, da der Allbarm- 

herzige nur vom Verkauften sagt, dass es im Jobeljahr zurückzuerstatten sei, nicht 

aber von der Erbschaft und der Schenkung. Und würde er es nur vom [geteilten] 

P'eld gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil es erschwerend erfolgt, oder auch, 

weil es zum ursprünglichen Zustand^gelangt, nicht aber hierbei; daher ist beides nötig. 

R. Hosäja fragte R. Jehuda: Wie ist es, wenn er zu einem Schreiber gesagt hat, 

dass er ihm [einen Scheidebrief] für diejenige schreibe, die zuerst aus der Tür kommt? 

 לבא הליהתכי׳ימנ יא ארמוחלד םושמ הדש ןניעמשא
 איעשוה בר הינימ אעב :אכירצ אל אמיא אכה
 התפב אצתש וזיאל בותכ רלבלל רמא הדוהי ברמ

28 M — 29 || איה א״רו M — 30 :[ ׳הכב M יפא' 
31 P 32 ת^יסופו M 33 ןילסופו ןילוספ M ןי^וספ 

 36 ! (אהב — M) 35 :[ ה + M 34 ! ןילסופ ןיאו

M 37 || רמאקד (M יתתב). 

11. Bei 2 Frauen gleichen Namens, bei einem Schuldschein dagegen, wobei nur Zeugen der Unter- 

Schrift vorhanden sind, ist zu berücksichtigen, einer kann ihn verloren u. der andere gefunden haben. 

12. Die in der Misnah genannten ungiltigen Scheidebriefe. 13. Wenn der Ehemann Priester ist, der 

eine Geschiedene nicht heiraten darf, u. einen solchen Scheidebrief benutzt, so ist sie ihrem Mann verbo■ 

ten. 14. Da das zur Uebung angefertigte Schriftstück überhaupt nicht als Scheidebrief gilt. 15. 

Cf. S. 163 N. 10. 16. Sie dürfen an ihr nicht mehr die Leviratsehe vollziehen. 17. Bei der 

Hali^ah, die tags erfolgen muss, hat die Frau ihrem Schwager den Schuh mit der rechten Hand abzuzie- 

heil; cf. Dt. 25,9. 18. Die Schrift spricht ausdrücklich von einem Mann u. einem Schuh, somit gilt 

dies überhaupt nicht als Hali^ah. 19. Den immobilen Nachlass ihres Vaters. 20. Cf. Lev. 

25,8ff. 21. Weil sich nicht bestimmen lässt, welchen Teil der Vater für den einen u. welchen für 

den anderen zurückgelassen hat, u. die später erfolgte Teilung keine rückwirkende Kraft hat; ebenso hat 

auch hierbei die später erfolgte Wahl keine rückwirkende Kraft. 22. Das Feld hat auch vorher 

einer Person gehört, u. nicht aus dem Grund, weil die spätere Teilung keine rückwirkende Kraft hat. 

65 Talmud ßd.V 



Fol. 25a GITTIN niT 434"' " י 

 Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: noch רלבלל רמא ןכימ רתי^^דותינת היל רמא והמ הליהת

 mehr: wenn jemand zum Schreiber gesagt אמלא וב שרגל לוספ שרגא הצראש וזיאל* בותכ

 hat, dass er für ihn [einen Scheidebrief] תא טהוש ינירה וינבל רמואה“היביתיא הרירב ןיא

 -schreibe, er wolle sich von einer nach Be ןויב םלשוריל ןושאר םכמ הלעימ• ימ לע הספה

 -lieben scheiden lassen, so ist er zur Schei תא’ הכזמו וקלחב הכז ובורו ושאר ןומיאר סנכנש •י

 -düng ungiitig. Demnach gibt es keine ide םיחספ” ןינע המ ירב איעשוה היל רמא ומע ויחא

 :eile Sonderung. Er wandte gegen ihn ein ןזרזל ידב ןנחוי יבר רמא הלע רמתא אה ןיטיג לצא

 ,Wenn jemand zu seinen Söhnen spricht ושאר ןושאר סנכנש ןויכ ינתקד ימנ אקיד תוצמב

 ,er schlachte das Pesahopfer^für denjenigen אמלשיב תרמא יא ומע ויהא׳י^דבזמו וקלחב הכז ובורו

 -der in JerusalenP*zuerst anlangt, so hat der אלד תרמא יא אלא ריפש ארקיעמ והנינמאד^‘ !0

 -jenige, deP^mit dem Kopf und dem grös "‘ינמנ° ןנתהו ונמתימק ימ הטיחש רחאל והנינמא

Pes.SQä 
Ned.363 

Jom.49יי « 
Pes.60*נ 

89a 

Pes. 89a 

37 M — ןכימ רתי M 38 jj — תא M 39 Ij חספ 

40 B + 41 || תא M והנינמזאד M 42 |j רקיעמ דמזא 

 M 45 11 טישפו M .ו — P 44 f טוחשיש P 43 11 רחאל

 ,seren Teil des Körpers zuerst darin ist בה ימנ אינת טחשיש דע ונממ ןהידי ןיבשומו

 -seinen Anteil erworben und lässt auch sei “םינבו תוזירז תונב ואצמנו םינבל תונב ומדקו השעמ

 ne Brüder mit ihm erwerben *!? Da sprach םירחא תעדב הלות הינימ יעב אק ייבא רמא םילפש

 dieser zu ihm: Mein Sohn Hosäja, welche ביתומ רדהו ומצע תעדב הלות היל טישפ אקו" !5

 Gemeinschaft gibt es zwischen Pesahopfer אמלד אישוק״יאמ אבר רמא םירחא תעדב הלות היל

 :und Scheidebrief!? Hierzu wird ja gelehrt ''אלו ומצע תעדב הלות אנש אל הרירב היל תיאד

 R. Johanan erklärte, um sie zur Ausübung תילדו" הרירב היל תיא םירחא תעדב הלות אנש

 der Gebote anzuspornen’'. Dies ist auch zu אנש אלו ומצע תעדב הלות אנש אל הרירב היל

 beweisen; er lehrt, dass derjenige, der mit בר היל רמא הרירב היל תיל םירחא תעדב הלות 20

 dem Kopf und dem grösseren Teil des ומצע תעדב הלותד הדוהי יבר אהו אברל אישרשמ

Körpers zuerst darin ist, seinen Anteil er- 

worben habe und seine Brüder mit ihm er- 

werben lasse; einleuchtend ist dies, wenn 
 sagst, er habe sie schon vorher daran יישק f B 46- ןאמד B 47 ;j תילד ןאמו.

beteiligt, wieso aber kann er, wenn du sagst, er habe sie nicht vorher daran betei- 

ligt, sie nach der Schlachtung daran beteiligen, es wird ja gelehrt, dass man, bis es 

geschlachtet ist, daran teilnehmen und sich davon zurückziehen könne!? Ebenso wird 

auch gelehrt: Einst ereignete es sich, dass die Töchter früher hingekommen sind als 

die Söhne; die Töchter waren hurtig, die Söhne aber lässig״. Abajje sprach: Jener 

fragte ihn hinsichtlich eines Falls, wo es vom Willen anderer *abhängt, dieser entschied 

es ihm von einem Fall, wo es von seinem eignen Willen”abhängt, und hierauf erhob 

jener gegen ihn einen Einwand von einem Fall, wo es vom Willen andereP'abhängt!? 

Raba erwiderte: Was ist dies für ein Einwand; vielleicht ist derjenige, der von der 

ideellen Sonderung hält, dieser Ansicht ohne Unterschied, ob es von seinem Willen 

oder vom Willen anderer abhängt, und derjenige, der von der ideellen Sonderung 

nichts hält, dieser Ansicht ohne Unterschied, ob es von seinem Willen oder vom Wil- 

len anderer abhängt!? R. Mesarseja sprach zu Raba: R. Jehuda hält nichts von der 

ideellen Sonderung in dem Fall, wenn es von seinem Willen abhängt, wol aber hält er 

22. Das für die daran beteiligten Personen geschlachtet werden muss; cf. Ex. 12,4. 23. Zur 

Wallfahrt; cf. Ex. 23,17; 34,23. 24. Nach der .Schlachtung des Pesahopfers. 25. Die Beteiligung 

hat vor dem Schlachten zu erfolgen, somit erfolgt .sie hierbei rückwirkend. 26. Sagte es der Vater 

zu ihnen; in Wirklichkeit aber hat er sie alle schon vor der vSchlachtung beteiligt. 27. Pis heisst 

aber nicht, dass die einen daran beteiligt u. die anderen nicht beteiligt waren. 28. Wenn diejenige 

geschieden sein sollte, die zuerst herauskommt, so hängt dies nicht von seinem Willen ab, u. ebenso die 

Beteiligung am Pesahopfer im angezogenen P"'all. 29. Vielleicht hat die spätere Entscheidung nur in 

diesem P'all keine rückwirkende Kraft, da er, obgleich es von seinem eignen Willen abhängt, keinen Pint- 

Schluss gefasst hatte, wenn es aber vom Willen anderer abhängt, war er von vornherein damit einverstanden. 
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von der ideellen Sonderung in dem Fall, היל תיא םירחא תעדב הלותו הרירב היל תיל 
wenn es vom Willen anderer abliängt. Er אינתר״ הרירב היל תיל ומצעי’תעדב הלות הרירב 
hält nichts von der ideellen Sonderung in 0 ינאש ןינול ינש רמוא'“ םיתוכה ןיבמ ןיי חקולה״f|:28־ 
dem Fall, wenn es von seinem Willen ab- ןושאר רשעמ הרשע המורת ןה ירה שירפהל דיתע 

hängt, denn es wird gelehrt: Wenn jemand 5 יבר ירבד דימ התושו להימו״״ינש רשעמ העשת col.b 

von Samaritanern'״ Wein gekauft hat, so ןירסוא ןועמש יברו יסוי יברו הדוהי יבר ריאמ 

spreche"er: zwei Eog, die ich absondern איה המ״ןנתד הרירב היל תיא םירחא תעדב הלותGi׳■”» 

werde, sollen als Hebe, zehn als erster Zehnt תשאכ איה ירה" רמוא הדוהי יבר םימיה ןתואב 

und neun als zweiter Zehnt bestimmt sein; בר״היל רמא אטיג יוה תיימ יכלו הירבד לכל שיא 

diesen"lasse er ausgelöst"sein und darf so-10 ומצע תעדב הלותד ןועמש יבר אה אברל אישרשמ 

fort trinken — Worte R. Meirs; R. Jehu- הרירב היל תיא םירחא תעדב הלותו הרירב היל תיל 

da, R. Jose und R. Simon verbieten es". הלות ןרמאד אה הרירב היל תיל ומצע תעדב הלות 

Wenn es vom Willen anderer abhängt, hält ךילעוב ינירה אינתד״ הרירב היל תיא םירחא תעדב 
er von der ideellen Sonderung, denn es באה הצר אלש יפ לע ףא אבא הצריש תנמ לע 

wird gelehrt: Was ist sie" während dieser 15 ןועמש יבר םושמ רמוא הדוהי p ןועמש יבר תשדוקמ 

Tage"!? R. jehuda sagt, sie gelte in jeder תשדוקמ הניא באה הצר אל° תשדוקמ באה הצר 

Hinsicht als Ehefrau. Wenn er stirbt, ist אנש אל ןועמש יברל ןיב הדוהי יברל ןיב היל רמא 

jedoch der Scheidebrief gütig". R. Mesar- םירחא תעדב הלות אנש אלו ומצע תעדב הלות 
seja sprach [ferner] zu Raba: R. Simon hält יברל ול ורמא״ אמעט ינתקדכ םתהו הרירב והל תיא 

nichts von der ideellen Sonderung in dem 20 הז אצמנו דונה עקבי אמש" הדומ התא יא ריאמ Hol,'141 

Fall, wenn es von seinem Willen abhängt, :עקבישכל םהל רמא ערפמל םילבט התוש"’™'^ 

W01 aber hält er von der ideellen Sonde- 15שיאה □וקמ חיניש ךירצ ןיטיג יספוט ב1ר 
rung in dem Fall, wenn es vom Willen an- ךירצ הולמ ירטשייקזה □וקמו תשאה םוקמו IHi 

derer abhängt. Er hält nichts von der ide- 51 || ׳או M 50 || ןנתד M 49 || תיא םירחא P 48 

eilen Sonderung in dem Fall, wenn es von אניבר M .אברל הבר p 53 || ה״ה — M 52 [j ו — M 

seinem Willen abhängt, wie wir eben ge- .ןמזה...ירטש — M 55 || םאש M 54 || אהו אברל 

sagt"haben, und er hält von der ideellen Sonderung in dem Fall, wenn es vom Willen 

anderer abhängt, denn es wird gelehrt: [Sagte er:] ich begatte"dich unter der Bedin- 

gung, dass mein Vater dies billigt, so ist sie ihm angetraut, selbst wenn sein Vater 

dies nicht billigt. R. Simon b. Jehuda sagt im Namen R. Simons, wenn sein Vater 

dies billigt, sei sie ihm angetraut, wenn sein Vater dies nicht billigt, sei sie ihm nicht 

angetraut'״. Dieser erwiderte ihm: Sowol R. Jehuda als auch R. Simon hält von der 

ideellen Sonderung, ohne Unterschied ob es von seinem Willen oder vom Willen ande- 

rer abhängt, dorUaber berücksichtigen sie den Grund, der da gelehrt wird: Sie spra- 

chen zu R. Meir: Pflichtest du etwa nicht bei, dass, wenn der Schlauch platzt, er rück- 

wirkend Unverzehntetes getrunken haben'”wird!? Er erwiderte ihnen: Wenn er platzt". 

|ENN JEMAND Formulare von Scheidebriefen schreibt, so muss er Raum 

FÜR [die Namen] des Manns und der Frau und für das Datum freilassen; 

Er.37>> 
Jom,56^נ 
Suk,24a 

Zeb,3ä 

30. Die im Verdacht stehen, die priesterl. Abgaben nicht zu entrichten. 31. Wenn er davon 

trinken will u. keine Zeit od. keine Gelegenheit hat, die Abgaben abzusondern. 32. Den 2. Zehnten, 

der auszulösen ist. 33. Durch einen Geldbetrag an irgend einer Stelle. 34. Da eine effektive 

Sonderung noch nicht erfolgt ist. 35. Die P'rau eines Kranken, der ihr Mann einen Scheidebrief 

gegeben hat mit der Bedingung, dass sie, falls er an dieser Krankheit sterben sollte, von jetzt ab geschie- 

den sei. 36. Von der Uebergabe des Scheidebriefs bis zu seinem Tod. 37. Rückwirkend, von 

der Uebergabe ab. 38. Im Fall vom samaritanischen Wein. 39. Die Ehelichung kann unter 

anderem auch durch den Beischlaf erfolgen. 40. Durch die Billigung erfolgt die Antrauung rück- 

wirkend. 41. Da eine rückwirkende Sonderung nicht mehr möglich ist. 42. Dh. es ist dies 

ein Fall, der nicht berücksichtigt zu werden braucht. 
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 wenn Schuldscheine, so muss er Raum םוקמ תועמה םוקמ הולה םוקמ הולמה םוקמ היניש

 für [die Namen] des Gläubigers und םוקמו חקולה םוקמ חיניש ךירצ חקמ י־1מש ןמזה
 des Schuldners, für den Betrag und ינפמ ;מוה םוקמו הדשה םוקמייתועמה םוקמ'“רבומה
 -für das Datum freilassen; wenn Kauf רישכמ רועלא יבר^"ןלוכב לסופ הרוהי יבר*^רנקתה

 -scheine, so muss er Raum für [die Na ירל בחכו° רמאנש םישנ יסיגמ ץוח ןלוכב •י’'5

Teb^sa לאומש רמא הדוהי בר רמא .ארמג men] des Käufers und des Verkäufers, 
 für den Betrag, für die Bezeichnung יברו" םדא לבל תרתומ תא ירה םוקמ הא היניש.gl״

 -des F'elds und für das Datum freilas הביתב ןניעבו יתרכ הריסמ ידע רמאד איה רזעלא

 .sen. Dies ist eine Fürsorge. Nach R איההב אתיימק ךה ןניעמשא יאד אכירצו המשל
 Jehuda sind sie alle ungiltig; nach ןיבתוכ ןיא ינתקד רזעלא יברכ המקוא׳י אכיאד אוה !0

 -R. Eleäzar sind sie alle giltig, aus אלא טנה םויק ןיאש ינתקד אפיס לבא ובתכ ינתקו
 genommen Ehescheidebriefe, denn es המיתח ידע רמאד איה ריאמ יבר° אמיא וימתוחב

 .heisst:Vr schreibe ihr המקואל אביא ימנ איהה איההב'*ןניעמשא יאו יתדב

 GEMARA. R. jehuda sagte im Namen רזעלא יבר אפיפדמ אמיא אה לבא רזעלא יברכ

 Semuels: Er muss auch Raum freilassen הנקתה ינפמ :אבירצ רזעלא יבר ואל אשיר יוה !י:

 für [die Formell] du bist nun jedermann '®יברו רפוס תנקת ינפמ ןתנוי יבר רמא הנקת יאמ

 ,erlaubt. Dies nach R. Eleäzar, welcher sagt וליפאד אוה ןידבו יתרכ הריסמ ירע רמאד איה רזעלא

 die Trennung erfolge durch die Zeugen der ורש םירפוס תנקת םוסימו^ בותכל אל ימנ ספוט

 Uebergabe, somit muss das Schreiben auf הרות וטא ספוט רזנ ןלובב לסופ הדוהי יבר ןנבר

 ;ihren Namen erfolgen. Und dies^Üst nötig ןלוכב רישכמ רזעילא יברו’ ןייטינ וטא תורטש רזנ

 würde er es nur von der ersten [Lehre] וטא תורטש רזנ ףרות וטא ספוט םישנ יטינמ^יוה

 gesagt haben, so könnte man glauben, nur הל ביתב יכ״אהו ןהל בתכו רמאנש :רזנ אל ןיטינ

 diese sei nach R. Eleäzar zu erklären, weil בתבו רמאנש םושמ אמיא אלא ביתכד אוה ףרותא

 ,m 56 es zuerst heisst, dass man nicht schreibe + ו [B 57 j + קהמשל! M 58 טנ אה איהה, .

 M 59 und darauf der Fall gelehrt wird, wenn — ת״מ [P 60 1 ןיטיגמ M 61 jj ףרותא בתכו יאה.
man geschrieben hat”, die folgende aber, 

welche lehrt, die Bestätigung der Urkunde erfolge durch die Unterschriften, sei nach 

R. Mefr zu erklären, welcher sagt, die Trennung erfolge durch die Zeugen der Unter- 

Schrift. Und würde er es auch von der anderen gesagt haben, so könnte man glau- 

bell, auch diese sei nach R. Eleäzar zu erklären, von der letzteren aber sei, da der 

Schlußsatz die Ansicht R. Eleäzars lehrt, der Anfangsatz nicht nach R. Eleäzar zu 

erklären. Daher ist dies nötig. 
Dies ist eine Fürsorge. Was für eine Fürsorge? R. Jonathan erwiderte: Eine 

Fürsorge für den Schreiber; nach R. Eleäzar, welcher sagt, die Trennung erfolge durch 

die Zeugen der Uebergabe. Eigentlich sollte man auch das F'ormular nicht schreibeiü* 

dürfen, nur haben es die Rabbanan aus Fürsorge für die Schreibeü'erlaubt. Nach R. 

Jehuda sind alle ungiltig, denn er verbietet dies beim Formular wegen des Tenors®“, 

und bei anderen Urkunden wegen der Scheidebriefe. Nach R. Eleäzar sind alle giltig, 

ausgenommen Scheidebriefe, denn er berücksichtigt wol den Tenor beim Formular, 

nicht aber Scheidebriefe bei anderen Urkunden. 

Denn es heisst: er schreibe ihr. [Das Wort] ihr bezieht sich ja auf den Tenor®'!? 

43. Des Kaufobjekts. 44. Dt. 24,1. 45. Diese ist der Hauptbe.staudteil des Scheidebriefs. 

46. Alle die.se 3 Lehre״ so zu erklären (cf. S. 412 Z. 2 ff. ״. S. 425 Z. 19ff.), dass sie die Ansicht RE.s ver- 

treten. 47. Zur Erklärung dieses Widenspruchs wird die Mi.siiah nach RE. erklärt. 48. Ini 

Voraus, da nach Rlt. das Schreiben auf den Name״ erfolgen muss. 49. Für die dies becpiemer ist. 

50. Der Schreiber, der von einer bevonstehenden Scheidung Kunde hat, könnte veranlasst werden, auch 

den Tenor im Voraus zu .schreiben. 51. Nur durch diesen erfolgt die Scheidung. 
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coi.b יירת רזעלא ׳יברדא רזעלא יברד אישק° חמשל הל 
 היקזה רמא יתבש יבר :רזעלא יברד אבילאו יאנת
 המיתח ידע רמאד איה ריאמ יברו" הטטק םושמ ״?׳• ט׳׳■ ^ייי

 ןינמזו’ בותכל ימנ ףרות וליפאד אוה ןידבו יתרכ
 S רמאק והיא הרבסו ביתכ אקד רפוסל היל העמשד

 ימיבא רמא אדסח בר הידהב הטטס הל הוהו היל
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— Lies vielmehr: denn es heisst: er schreibe 

ihr^ auf ihren NamenL — R. Eleäzar be- 

findet sich ja in einem Widerspruch^? — 

Zwei Autoren streiten über die Ansicht R. 

Eleäzars. 

R. Sabthaj erklärte im Namen Hizqijas: 

Wegen des ZankensL Dies nach R. Meir, wel- 

vgl. 

 הל ירמאו’ ריאמ יבר .הל ירמא תונונע תנקת םושמ

eher sagt, die Trennung erfolge durch die המיתה ידע רמאד ריאמ יבר הל ירמא רזעלא יבר 

Zeugen der Unterschrift. Eigentlich sollte ןינמזו בותכל ימנ ףרות וליפאד אוה ןידבו יתרכ 

man auch den Tenor schreiben“dürfen, nur io קעמו'^ הלהינ היל קירח*^ הדהב הטטק היל"'הוהד 

könnte es Vorkommen, dass sie den Schrei- הריפמ ידע רמאד רזעלא יבר״ הל ירמא הל ביתומו ß],.22b 

ber beim Schreiben beobachtet, und im ןינמזו בותכל אל ימנ ספוט וליפאד אוה ןידבו יתרכ 

Glauben, dass dieser [ihren Mann] dazT" קיבשו ארפס חכשא אלו םיה תנידמל לזימל יעבד 
veranlasse, mit ihm in Zank gerät. R. His- קיספק x ןמזה □וקמו :הל ביתומו ןגעמו"'ליזאו הל 

da erklärte im Namen Abimis: Eine Für-13 ןיסוריאה ןמ אנש אלו ןיאושינה ןמ אנש אל ינתו 

sorge für die Verlassenen. Manche sagen, תב םושמ° רמאד ןאמל, ןיב""ןיאושינה ןמ אמלשב 

nach R. Meir, und manche sagen, nach R. אלא אכיא יריפ םושמ רמאד ןאמל ןיב^י׳אכיא ותוחא 

Eleäzar. Manche sagen, nach R. Meir, wel- ותוחא תב םושמ רמאד ןאמל אמלשב ןיסוריאה ןמ 

eher sagt, die Trennung erfolge durch die תיא ימ הסורא יריפ םושמ רמאד ןאמל אלא אכיא 
Zeugen der Unterschrift, somit sollte man 20 הינימ תיעמש אתלימ אה םרמע בר רמא יריפ הל 
auch den Tenor schreiben dürfen, nur könn- והינ יאמ אנעדי אלו דלו תנקת םושמ רמאד“אלועד 

Git.na 

 יתסוראל’"טג ובתכ רמואה״אינתד^אהל אתיעמשד ןויכ

62 M 63 || ׳דהב ׳טטק הל B 64 || הלע חתרו ־ן־ M ׳גגעימו 
 ןיב 'M 66 11 םוקמו .אבתיו ׳נגעימו M 65 jj ירמאו ׳בתיו

te es Vorkommen, dass er mit ihr in Streit 

gerät und ihr einen solchen'’zuwirft und 

sie verlassen sitzen lässt. Manche sagen, 

nach R. Eleäzar, welcher sagt, die Tren- .ותסוראל P 70 jj ׳בתד — M 69 || אבס -|- M 68 jj ןאמלו M 67 

nung erfolge durch die Zeugen der Uebergabe, somit sollte man auch das Formular 

nicht schreiben dürfen, nur könnte es Vorkommen, dass er ins Ueberseeland verreisen 

will, keinen Schreiber findet und sie verlassen sitzen lässt''. 

Raum für das Datum. Er lehrt dies allgemein, einerlei ob nach der Heirat oder 

nach der Verlobung”; einleuchtend ist dies von der Scheidung nach der Heirat, denn 

bei dieser ist dies sowol nach demjenigen, welcher sagt, wegen einer Nichte, als auch 

nach demjenigen, welcher sagt, wegen des Fruchtgenusses"°nötig, bei einer nach der 

Verlobung aber ist dies allerdings nach demjenigen nötig, welcher sagt, wegen einer 

Nichte, wozu aber nach demjenigen, welcher sagt, wegen des Fruchtgenusses, von der 

Verlobten erhält er ja keinen Fruchtgenuss!? R. Ämram erwiderte: Ich hörte von Ula, 

dies sei eine Vorsorge für das Kind., wusste aber nicht, was dies^Tedeute. Später aber 

hörte ich folgende Lehre: Wenn jemand gesagt hat: schreibt einen Scheidebrief für 

52. Wegen des Tenors muss auch das Formular auf ihren Namen geschrieben werden. 53. Iin 

Eingang der Misnah, die RE. addizirt wird, wird das vorherige Schreiben des Formulars auch bei Schei- 

debriefen erlaubt. 54. Das zwischen der geschiedenen Frau u. dem Schreiber entstehen könnte; 

die Fürsorge, von der die Misnah spricht, bezieht sich nicht auf die Erlaubnis, vorher das Formular zu 

schreiben, sondern auf das Verbot, vorher den Tenor zu schreiben. 55. Da das Schreiben des Schei- 

debriefs unwesentlich ist. 56. Da sie ihn ihren Scheidebrief schreiben sieht, ohne dass ihr die Ab- 

sicht ihres Manns bekannt ist. 57. Einen im Voraus geschriebenen Scheidebrief. 58. Sie 

ist dann von ihrem Mann verlassen, auch darf sie einen anderen nicht heiraten, aus diesem Grund wurde 

erlaubt, von fertigen Formularen Gebrauch zu machen. 59. Auch der Scheidebrief von Verlobten 

muss mit einem vorschriftsmässsigen Datum versehen sein. 60. Sei das Datum erforderlich; cf. S. 408 

Z• 6 ff. 61. Diese Vorsorge ist ja bei einer Verlobten nicht nötig. 
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 meine Verlobte, von der ich mich scheiden םעט המ אלוע רמאו טנ וניא הנשרגא הנסנכאשבל

G1t.79t> הרייזג ■ימנ אכה הנבל םדו* הטיינ ורמאיי אמש° הרייזנ lasse, sobald ich sie geheiratet habe, so ist 

 ,der Scheidebrief ungiltig. Hierzu sagte Üla אריז יבר רמא :הנבל םדוק הטינ ורמאי אמש

 -dies aus dem Grund, weil zu berücksich רמא אבס אנונמה בר רמא אליש’°רב אבא יבר רמא

 -tigen sei, man könnte sagen, der Scheide רזעלא יברב הבלה בר רמא הבהא רב אדא בר 5

KeMsi־ וליפאו ימיבחד אניבוט^ירזעלא יברד° הילע בר ירק brief sei älter^'als ihr Sohn; ebenso ist auch 

 hierbei berücksichtigt worden, man könnte אברד הימשמ יפפ בר רמאהו ימנ^'תורטש ראשב

K־r.21t85־ לדהס ודהסילד^^מקמ הבתכימד”יניידד אתרשא יאה° sagen, der Scheidebrief sei älter als ihr 

 .'Sohn איה ארקישכ יזהימ אמלא הלוספ והיידי תמיתהא

 R. Zera sagte im Namen des R. Abba ןמחנ בר רמאד ןמחנ ברדמ”אתילו ארקישכ יזחימ ימנ !0

Git"ומתח הפשאב ואצמ וליפא° ריאמ יבר היה רמוא b. Sila im Namen R. Hamnuna des Greisen 

 im Namen des R. Ada b. Ahaba im Namen יברד הילע יגילפ אל ןנבר וליפאו רשכ הל ונתנו

 .Rabhs: Die Halakha ist wie R. Eleäzar לבא המשל הביתכ ןניעבד םישנ יטיגב אלא ריאמ

Sןנחוי יבר רמא יסא יבר רמאד° אל תורטש ראשב Rabh sprach über R. Eleäzar: der beste 

 -unter den Weisen. — Etwa auch bei an לחמנ רבכש וב הולו רזוח וניא וערפו וב הולש רטש !5

 -deren Urkunden? R. Papi sagte ja im Na ארקיש םושמ לבא ודובעש לחמנד אמעט ודובעש

 -men Rabas, dass die gerichtliche Beglau ןנישייה אל:

bigung, die geschrieben worden ist bevor 

die Zeugen ihre Unterschrift bestätigt ha- 

 ben, ungiltig sei; wol aus dem Grund, weil רשכ וריכמ 20:

 es den Anschein einer Lüge^diat, und auch ארמג.

dies hat den Anschein einer Lüge. Er hält 

nichts von dem, was R. Nahman gesagt 

hat, denn R. Nahman sagte: R. Meir ist 

der Ansicht, selbst wenn er [den Scheide- 

brief] auf dem Misthaufen gefunden, ihn 

 li'iif'j םאו רשכ רתלאל ואצמ ונמיה דכאו טג איבמ!»

!IH ייי^“ םא’'אמקסולרב וא הסיפתכ ואצמ לוספ ואל"® 

 ׳"■ ירורחשו םישנ יטינ אצמ° יהנימרו
 ריזחי אל הז ירה ןירבושו תונתמ יקיתייד םידבע
 אה ןנתיל אלש ןהילע ךלמנו ויה ןיבותכ רמוא ינאש

F0] 

73 j! ימנ — M 72 11 אינבוט P 71 [| ׳תלאש M 70 

76 II ן״רדמ — M 75 || ידהסילד B 74 || בתכמד P 

 M וריכמו.

unterzeichnet und ihr gegeben hat, sei er gütig. Und auch die Rabbanan streiten ge- 

gen R. Meir nur hinsichtlich Ehescheidebriefe, die auf den Namen geschrieben wer- 

den müssen, nicht aber hinsichtlich anderer Urkunden. R. Asi sagte nämlich im Namen 

R. Johanans: Wenn man auf einen Schuldschein Geld geborgt und ihn bezahlt hat, so 

darf man auf diesen nicht wiederum borgen, weil seine Bürgschaft bereits erloschen 

ist. Nur weil die Bürgschaft bereits erloschen ist, nicht aber wird der Anschein einer 

Lüge'^berücksichtigt. 

[ENN JEMAND EINEN SCHEIDEBRIEF GEBRACHT׳” UND IHN VERLOREN HAT, SO IST 

1 ER, WENN ER IHN SOFORT FINDET, GILTIG, WENN ABER NICHT, UNGILTIG. WENN 

ER IHN IN EINEM BeUTEL ODER EINER TaSCHE׳’FINDET, ODER WENN ER IHN ERKENNT, 

SO IST ER GILTIG. 

GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand Scheide- 

briefe, Freibriefe von Sklaven, Testamente, Schenkungsurkunden oder Quittungen ge- 

funden hat, so gebe er sie nicht™ ab, denn man nehme an, er”” habe sie geschrieben 

und sich überlegt, sie nicht zu geben. Wenn er aber sagt, dass man sie aushändige, tue 

62. Man könnte glauben, er habe ihn ihr sofort nach dem Schreiben gegeben, wonach das Kind 

unehelich wäre. 63. Aus diesem Grund darf auch der Scheidebrief von Verlobten nicht vordatirt sein. 

64. Das Gericht bekundet, dass die Unterschriften von den Zeugen bestätigt worden seien, was aber beim 

Schreiben nicht der Fall war. 65. Ein solcher Schuldschein ist vor dem Gebrauch angefertigt wor- 

den. 66. Zur Aushändigung au die F'rau. 67. Die ihm gehören. 68. Keinen von 

beiden Parteien. 69. Der Aussteller der Urkunden. 
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man dies, selbst nach einer längeren Zeit!? אל הבר רמא הבורמ ןמזל וליפאו ןינתונ ונת רמא 

Rabba erwiderte: Das ist kein Widerspruch; םוקמב ןאב תויוצמ תוריישהש םוקמב ןאב אישק 
das eine gilt von Orten, da Karawanen ver- תוריישהש םוקמב וליפאו תויוצמ תוריישה ןיאמ• 

kehren'״, und das andere gilt von Orten, ריעב ןועמש ןב ףסוי ינש וןלזהוהש אוהו' תויוצמ 
da keine Karawanen verkehren. Aber auch .י אוההד° הברדא הברד אישק יבה אמית אל יאד תהא 

in Orten, da Karawanen verkehren, gilt היב ביתב הוהו״אנוה ברד אניד יב״הכתשיאד אטינ 
dies nur von dem Fall, wenn in derselben ןיששוה״אנוה בר רמאו'ארהנ םיבר לעד אתמ יריו‘שב 

Stadt zwei [Personen namens] Joseph ben ןייעוךלופ הברל אדסה בר היל רמאו' יריוש ינשל'׳ 

Sim6n''bekannt sind; denn wenn man nicht הכשיאו קד קפנ אנוה בר ךנימ'“הל יעב אתרואלד הב 

so sagen wollte, würde Rabba sich in ei- m אניד יב אהו ריזהי הז ירה ןיד תיב השעמ לבךנתד׳ 

nem Widerspruch befinden. Einst wurde טישפ אקו ימד תוילצמ תוריישהש םוקמבד אנוה ברד 
nämlich im Gerichthaus R. Honas ein Schei- ריעב ןועמש* ןב*’ףםוי ינש וקזהוה יא אמלא ריזהי’' 

debrief gefunden, in welchem geschrieben אטינ אוההב*\אדבוע הבר דבע אל אל יאו ןיא תהא 

Stand: in der Stadt Seviri, am Fluss Rak- אביא היתעמשב אתידבמופב אנתיכ יב הבתשיאד 

bis. Da sprach R. Hona: Man berücksichti-10 בג לע ףאו“ אנתיכ ורתד אביה אתבודב*^ ירמאד 

ge, es gebe vielleicht zwei [Städte namens] אתכודב ירמאד אביאו אתריייש ןהיב*ש אלד וקזהוהד 

Seviri. Darauf sprach R. Hisda zu Rabba: :תורייש ןהיבשו וקזהוה אלש אוהו אנתיב ינבזמד 
Geh, denke darüber nach, denn abends איבמה ןנת ינשמו אתיירבא ןיתינתמ ימר אריז יבר 
wird R. Hona dich befragen. Hierauf ging ואל םאו רשכ רתלאל ואצמ םא*'ונמיה דבאו *טג 

er fort, dachte darüber nach und fand foi- 20 לעבהש ןמזב קוישב השא טנ א״צמ° יהנימרו לוספ ׳יי 

gende Lehre: oder irgend eine gerichtliche אל ריזהי אל הדומ לעבה ןיא השאל ריזהי הדומ 

Urkunde [findet], so gebe er sie" ab. Das ריזהי תהימ'*הדומ לעבהש ןמזב° אה הזל אלו הזל 
Gerichtshaus R. Honas'^glich ja einem Ort, םוקמב ןאכ ינשמו הבורמ ןמזל וליפאו השאל 

in dem Karawanen verkehren, und er ent- mp 79 1 ׳ישייח M 78 !1 תוהו p 77 :: ב + m 76 

schied, dass man ihn zurück gebe. Demnach m 82 ן קד ךנימ ה״ר M 81 |[ היב ןייע M 80 יתש׳ל 

gilt dies'*nur von dem Fall, wenn zwei || ׳בודב — M 85 |j ׳נתיכב M 84 !: ינב P 83 :! ד + 

[Personen namens] Joseph ben Simon be- ^ אלש אוהו ׳תרייש ןחיבשו M 86 

kannt sind, sonst aber nicht. Rabba traf 

eine Entscheidung hinsichtlich eines Scheidebriefs, der in einem Flachslager in Pum- 

beditha gefunden wurde, nach seiner AnsichU. Manche sagen, da wurde Flachs ge- 

weicht; es waren solche'״ bekannt, jedoch herrschte da kein starker Verkehr. Manche 

sagen, da wurde F'lachs verkauft; es herrschte da ein starker Verkehr, jedoch waren 

solche nicht bekannt. 

R. Zera wies auf einen Widerspruch hin zwischen unsrer Misnah und einer Ba- 

rajtha■ und erklärte es auch. Es wird gelehrt, dass, wenn jemand einen Scheidebrief 

gebracht und ihn verloren hat, dieser, wenn er sofort gefunden wird, gütig, wenn aber 

nicht, ungiltig sei, und dem widersprechend wird gelehrt, dass, wenn jemand einen 

Scheidebrief auf der Strasse gefunden hat, er ihn, wenn der Ehemann es zugibt”, der 

Frau, und wenn der Ehemann es nicht zugibt, weder ihr noch ihm gebe. Wenn der 

Ehemann es zugibt, gebe er ihn der Frau zurück, selbst nach einer längeren Zeit!? 

70. Wo ein starker Menschenverkehr herrscht; in diesem Fall ist die nach längerer Zeit gefundene 

Urkunde ungiltig, da jemand von den Durchreisenden .sie verloren haben kann. 71. Zwei Personen 

gleichen Namens n. Vatersnamens; nur in diesem Fall ist der nach längerer Zeit gefundene Scheidebnef 

auf diesen Namen ungiltig. 72. Bei solchen ist nicht anzunehmen, dass sie nicht ausgehändigt 

worden seien. 73. Da ein starker Verkehr herrschte. 74. Dass der nach längerer Zeit ge- 

fundene Scheidebrief ungiltig sei. 75. Dass er nur dann ungiltig sei, wenn da der Verkehr stark u. 

2 Personen gleichen Namens u. Vatersnamens bekannt sind. 76. Zwei Personen gleichen Namens. 

77. Dass er ihr den Scheidebiief gegeben u. sie ihn verloren habe. 
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Er erklärte es auch; das eine gilt von Or- 

ten, da Karawanen verkehren, und das an- 

dere gilt von Orten, da Karawanen nicht 

verkehren. Manche sagen, nur wenn solche’“ 

bekannt sind, gebe man nicht zurück, über- 

 תויוצמ תוריישה ןיאש םוקמב ןאכ תויוצמ תוריישהש
 הברד ונייהו רדהיל אלד אוהרקזהוהש״יירמאד אכיא
 רדהיל אל וקזהוה אלד בג לע ףא ירמאד אביאו
 אריז יברב רמא אל הברדי׳אמלשב הברד אגילפו
 יאמ אריז יבר אלא ייושראל היל אמילא זיתינתמ

 ,einstimmend mit Rabba, und manche sagen ונת רמא םא“^נתק ימ ךל רמא“’הברכ רמא אל אמעט

 auch wenn solche nicht bekannt sind, gebe ןינתונ ונת רמא םא אמלד הבורמ ןמזל וליפאו“^נתונ

 man nicht zurück, wonach er gegen Rabba '“ירמאקדךוגכ רמא הימרי יבר :רתלאלךל אמייקדכ

 -streitet'*. — Einleuchtend ist es, dass Rah ףסוי לש דהא טג לע אלא ונמתה אל םלועמ םידע

 -ba'Micht wie R. Zera erklärt, denn der Wi "! שוהיל אמיתד והמ ארמימל יאמ יבה יא ןועממ• ןב

 -derspruch aus einer Misnah ist ihm bedeu עממימ אק םידעב םידעו אממיב אמש“*ימרתיא אמלד

 tender, weshalb aber erklärt R. Zera nicht תוא דצב וב שי^בקנ רמאקד ןוגב רמא ישא בר ןל

 wie Rabba? — Er kann dir erwidern: es תוא דצב אקודו קהבומ ןמיס היל הוהד' תינולפ

 heisst ja nicht, dass, wenn er sagt, dass אמלעב בקנ לבא קהבומ ןמיס היל הוהד‘ תינולפ

 man sie aushändige, man sie selbst nach י‘ אתיירואד יא ןינמיס“ היל אקפסמ אל !•י'•'' Hoiusö״'^

 einer längeren Zeit aushändige; vielleicht רמא אשרדמ יב אטיג היל סכריא הנה רב רב הבר

 händige man sie, wenn er sagt, dass man יל תיא אניע תועיב*ט יא היוגב יל תיא אנמיפ יא

 -sie aushändige, nur dann aus, wenn sie so םומ’מ יא אנעדי אל רמא הילהינ הורדהא' היוגב

 .fort [gefunden worden sind*“] םושמ יא אתיירואד םינמיס'ירבסקו* הורדהא אנמיפ

 R. jirmeja erklärte: Wenn die Zeugen אמלעב שיניא לבא ןנברמ* אברוצ אקודו אניע תועיבט צ0

 sagen, dass sie niemals mehr als einen רתלאל אל*ש והזיא ןנבר ונת ;לוספ ואל םאו“ :אל

 -Scheidebrief [auf den Namen] Joseph benSi יבר הרשתו ארייש רובעתש ידכ’ רמוא ןתנ יבר

mon unterzeichnet haben*'. — Wozu braucht 

dies demnach gelehrt zu werden!? — Man 

könnte glauben, man berücksichtige den 

Zufall, dass Namen und Zeugen überein- 

stimmen, so lehrt er uns. R. Asi erklärte: 

Wenn er angibt, dass an einem bestimm- 

ten Buchstaben ein Loch sich*'befindet, denn dies ist ein markantes Kennzeichen. Und 

zwar nur dann, wenn neben einem bestimmten Buchstaben, denn dies ist ein markan- 

tes Kennzeichen, nicht aber ein Loch an irgend einer Stelle. Ihm ist es zweifelhaft, 

ob Kennzeichen nach der Gesetzlehre oder rabbanitisch massgebend sind*'. 

Einst verlor Rabba b. Bar-Hana im Lehrhaus einen Scheidebrief, da sprach er: 

Wird ein Kennzeichen verlangt, so habe ich daran ein solches, wird Wiedererkennen 

verlangt, so erkenne ich ihn wieder. Da gab man ihn ihm zurück. Hierauf sprath er: 

Ich weiss nicht, ob man ihn mir wegen des Kennzeichens zurückgegeben hat, und sie 

der Ansicht sind, Kennzeichen seien nach der Gesetzlehre massgebend, oder wegen 

des Wiedererkennens, was nur bei einem Gelehrten erfolgen darf, nicht aber bei einem 

gewöhnlichen Menschen. 

Wenn aber nicht, ungietig. Die Rabbanan lehrten: Was heisst "nicht sofort"? 

R. Nathan sagt, als eine Karawane vorüberziehen und ausruhen kann. R. Simon b. 

78. Nach ihm ist der Scheidebrief ungiltiff, auch wenn nur ein Umstand, starker Verkehr oder 2 

Personen gleichen Namens, vorhanden ist. 79. Der auf eineu Widerspruch zwischen 2 Lehren hin- 

weist. 80. Dagegen aber lehrt die Barajtha den Fall, in welchem er zurückzugebeu ist, u. macht 

keinen Unterschied. 81. In diesem P'all gebe man ihn zurück; somit ist in beiden Lehren kein 

Widerspruch zu finden. 82. Ob man dem Verlierer daraufhin einen Fund zurückgebe (cf. Bd. vj S. 

527 Z. Iff); man tue dies daher nur dann, wenn er ein markantes Zeichen angibt. 

89 BM + 90 ’ו אוהו M — 91 ' ד אוה M — 92 :ן ד 

M — ״א^ M 93 ij ׳טאה M 94 I — ׳יפאו M 95 j 

 M 98 i ׳טאד M 97 II ׳‘יא׳י — M 96 1| ׳לועלו +

 2 ;ן קהבומ...הוהד — Ml !, דצב הז M 99 |: היל +

P 3 רודהא M 4 , רבסקו P 5 אנמיס B ונבודמ 

6 M 7 1| :דתלאל ואצמ B + ההשש. M ׳בעתש לכ. 
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 האורו דמוע םדא אהיש ידכ רמוא רזעלא ןב ןועמש
 םדא אהש אלש םירמוא שיו םדא םש רבע אלש
 רמוא קחצי יבר טגה תא בותכל ידכ רמוא יבר םש
 ותורקלו ובתוכל ידב םירמוא םירחא ותורקל ידכ
 םינמיס וב שיו ותורקלו ובתוכל ידכ’ אהש וליפאו
 תינולפ תוא דצב וב שי בקנ ידמאד וילע םידיעמ
 ואצמ° ןדנו ךורא ירמאד ףונה ינמיס לע ןידיעמ ןיאו
28.foi וילכ ןיב ואצמש וא° תעבטבו יקנראב סיבב רושק 
 רמא הדוהי בר רמתיא רשכ הבורמ ןמזל וליפא*
 הנה רב רב הבר םש םדא אהש אלש הכלה לאומש
 םדא רבע אלש הכלה' לאומש רב קחצי בר רמא
 םושמ רמכ הכלה רמו רמב הכלה רמ אמילו׳יסש
E.'sob “יאמ° ןאמקסולדב וא הסיפחב ואצמ :והל יבפאד 
 יאמ הנטמ תמח הנה רב רב הבר רמא הסיפה 8׳יי.20'>

Kleazar sagt, wenn jemand da gestanden 

und gesehen hat, dass niemand da vorüber 

gegangen ist. Manche sagen, wenn niemand 

da geweilt hat. Rabbi sagt, als man einen 

Scheidebrief schreiben kann. R. Ji9haq sagt, 

als man ihn lesen kann. Andere sagen, als 

man ihn schreiben und lesen kann. Aber 

auch wenn soviel Zeit verstrichen ist, sind 

[markante] Kennzeichen massgebend, wenn 

angegeben wird, dass ein Loch sich neben 

einem bestimmten Buchstaben befinde; 

nicht aber ist die Bezeichnung des Formats 

massgebend, wenn angegeben wird, er sei 

lang oder kurz. Findet er ihn an einer 

Suk,23b 

 :יבסד אקילט״אמקפולד

 תקוחב הל ןתונ הלוח וא ןקז וחינהו טג איבמ
 ■ ךלהו ןהבל האושנה לארשי תב° םייק אוהש

Tasche, einem Geldbeutel oder einem Ring 1 

befestigt oder unter seinen Geräten, so ist 

er selbst nach einer längeren Zeit gütig. 

Es wurde gelehrt: R. Jehuda sagte im Na- 

men Semuels: Die Halakha ist, dass nie- 

mand da geweilt'ürat. Rabba b. Bar-Hana 2n 

sagte im Namen des R. Ji9haq b. Semuel: 

 אוהש תקזחב המורתב תלבוא םיה תנידמל הלעב
 התוא ןיבידקמ םיה תנידממ ותאטח חלושה° םייק

 ;םייק אוהש תקוחב

 עינה אלש ןקז אלא ונש אל אבר״רמא ,ארמג
Die Halakha ist, dass niemand da vorüber- עינהש ןקז לבא םייחל סילוהייבורש"הלוחו תורובגל 
gegangen ist. — Sollte doch der eine sa- היביתיא׳יאל התימל ןיסםונ בורש° ססוגו תורובגל 
gen, die Halakha sei wie dieser, und der ןתונ הנש האמ p 33וליפא׳לקז וחינהו טג איבמה ייבא^^ן 

andere, die Halakha sei wie iener*^!? — Es 25 201.ןויכ אמיא תיעב יאו°אתבוית םייס אוהש תקזחב הל83ל) 
,85 -_-____ 

gibt manche, die es umwenden . g , , m g ! ׳רק׳לו ׳תוכל ידנ — B 7 

f- M- אתרמ רב 

12 P הבר. M בר 

15 M — ׳יפא. 

 ]1 ויתורטש ןיב וא + M 8 ״ .ץ

10 B — 11 ;ן ו M + ח״בבר ׳א 

13 P םיילה 'M 14 i ׳במה יביתימ 

Wenn er ihn in einem Beutel oder 

EINER Tasche findet. Was heisst Haphisa 

[Beutel]? Rabba b. Bar-Hana erwiderte: Ein 

kleines Schläuchlein. ■— Was heisst Delusqema [Tasche]? — Eine Mappe der Greise“. 

HENN JEMAND EINEN Scheidebrief bringt von einem, den er alt oder krank 

ZURÜCKGELASSEN HAT, SO ÜBERGEBE ER IHN IHR IN DER AnNAHME, DASS ER 

LEBT. Wenn eine Jisraelitin mit einem Priester verheiratet ist und dieser 

NACH dem UeBERSEELAND AUSGEWANDERT IST, SO DARF SIE IN DER ANNAHME, DASS 

ER LEBT, Hebe essen. Wenn jemand sein Sündopfer aus dem Ueberseeland ge- 

SCHICKT HAT, SO BRINGE MAN ES DAR IN DER ANNAHME, DASS ER LEBT. 

GEMARA. Raba sagte: Dies gilt nur von einem Alten, der das hohe Alter*’noch 

nicht erreicht hat, und einem Kranken, da die meisten Kranken am Leben bleiben, 

nicht aber von einem Alten, der das hohe Alter erreicht hat, und einem Sterbenden, 

denn die meisten Sterbenden sind dem Tod verfallen. Abajje wandte gegen ihn ein: 

Wenn jemand einen Seheidebrief bringt von einem, den er alt zurückgelassen hat, 

selbst hundert Jahre, so übergebe er ihn ihr in der Annahme, dass er lebt. — Dies ist 

ein Einwand. Wenn du aber willst, sage ich: da er es überschritten**hat, so hat er es 

83. Dies ist unter "längere Zeit“ zu verstehen. 84. Wie die beiden Tannai'm, die in der oben 

angezogenen Barajtha diese Ansichten vertreten. 85. Die Ansichten der beiden Tannai'm. 86. Die 

nicht viel herunisuchen können u. ihre Gebrauchsgegenstände bei sich in einer Tasche tragen. 87. 

Wörtl. Stärke, mit Anlehnung an Ps. Q0,10. 88. Wenn er die Lebensgrenze überschritten hat, so ist 

66 Talmud Bd.V 
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 überschritten. Abajje wies Rabba auf einen ^‘טג איבמה ןנת הברל ייבא היל ימר גילפיא גילפיאד

 ,Widerspruch hin. Es wird gelehrt, dass יהנימרו םייק אוהש תקזהבהלךתוגהלוה וא ןקז וחינהו^

Jab.Mb לוכאל הרופא ותתימל םדוק תהא העש ךיטינ הז ירה° wenn jemand einen Scheidebrief bringt von 

tGit4 המורת תימר אק ןיטיגא המורת היל רמא דימ המורתב einem, den er alt oder krank zurückgelas- 

 -sen hat, er ihn ihr übergebe in der An ״^י23^תב°ןנתדדמורתא המורת ימרו רשפא אל טג רשפא 85

 -nähme, dass er lebt, und dem widerspre תלבוא םיה תנידמל הלעב ךלהו ןהכל האושנה לארשי

 -chend wird gelehrt, dass, [wenn ein Prie ךיטיג הז ירה יהנימרו םייק אוהש תקזחב“המורתב

 ster zu seiner Frau gesagt hat:] da hast דימ המורתב לוכאל הרוסא ותתימ םדוק תחא העש

 du deinen Scheidebrief, auf dass er eine ירהש םתה ינאש קחצי ברד הירב"'אדא בר רמא

 ,Stunde vor meinem Tod Giltigkeit erlange בר הל ףיקתמ ותתימ םדוק תחא העשי וילע״״הרפא !0

 ’ ihr das Essen von Hebe sofort verboten ''אתיימ יהיא אמלד אשירב תיימ והיאד יאממ אפפ

 sei!? Dieser erwiderte: Du weisest auf einen יריאמ יבר אה איס*ק אל "יייבא רמא אלא אשירב'''

 Widerspruch zwischen [dem Gesetz von] התימל שייהד הדוהי יבד אה התימל שייה אלד

Er.36b ינאש ןיגול ינש רמאו'םיתוכה ןיבמ ןיי חקולה"ןנתד der Hebe und dem von der Scheidung 

8uk.23b 5! ןוש*אר רשעמ הרשע המורת ןה ירה שירפהל דיתע hin!? Bei der Hebe ist dies'°m0glich, bei der 

S ריאמ יבר ירבד דימ התושו לחימ״ינש רשעמ העשת Scheidung ist dies nicht möglich״ — ich 

M22!1״־a רמא אבר ןירסוא ןועמש יברו יסוי יברו הדוהי יבר will auf einen Widerspruch bei der Hebe 

Coub רמא ןנישייח תומי אמש ןנישייה אל תמ אמש°"’ hinweisen: Es wird gelehrt, dass, wenn eine 

F“bb] תומי אמשכד דונ אהו״אברל הנתמ רב אדא בר היל Jisraelitin mit einem Priester verheiratet 

 -und dieser nach dem Ueberseeland ausge דונ ינאש אתרקסדמ הדוהי בר רמא יגילפו אוה 20

s״k.26a אלשרשמ בר הל .ךיקתמ° רמושל היל רסמד רשפאד'“ wandert ist, sie in der Annahme, dass er 

19 II יתתימ M 18 || הל — M 17 || גלפ גלפד M 16 lebt. Hebe essen dürfe, und dem wider- 
II 'צי רב M 21 |j ק״הש תקזחב — M 20 [j ןנת — M sprechend wird gelehrt, dass, [wenn ein 
 M 22 Priester zu seiner Frau gesagt hat:] da hast העש ׳לעב !M 23 j ־24 || יפפ M — ק״ל B 25 |j רמוא
 deinen Scheidebrief, auf dass er eine (P רמואו) |B 26 j ו M 27 |j -|- ל M 28 Ij — ד.

Stunde vor meinem Tod Giltigkeit erlange, ihr das Essen von Hebe sofort verboten 

sei!? R. Ada, der Sohn R. Ji9haqs, erwiderte: Anders ist es da, wo er es ihr eine 

Stunde vor seinem Tod״verboten gemacht hat. R. Papa wandte ein: Woher, dass er 

zuerst sterben wird, vielleicht stirbt sie zuerst״!? Vielmehr, erwiderte Abajje, dies ist 

kein Widerspruch; das eine nach R. Meir, der das Sterben nicht berücksichtigt, und 

das andere nach R. Jehuda, der das Sterben berücksichtigt. Es wird nämlich gelehrt: 

Wenn jemand von Samaritanern״ Wein gekauft hat, so spreche er: zwei Log, die ich 

absondern werde, sollen als Hebe, zehn als erster Zehnt und neun als zweiter Zehnt 

bestimmt sein; diesen lasse er ausgelöst sein und darf sofort trinken — Worte R. Meirs; 

R. Jehuda, R. Jose und R. Simon verbietendes. Raba erwiderte: Wir berücksichtigen 

nicht, er kann gestorben sein®', wol aber berücksichtigen wir, er kann sterben. R. Ada 

b. Mathna sprach zu Raba: Die Berücksichtigung beim Schlauch״gleicht ja der Be- 

rücksichtigung, er kann sterben, und sie streiten hierüber!? R. Jehuda aus Dasqarta 

erwiderte: Anders ist es bei einem Schlauch, den man einem Hüter^übergeben kann. R. 

dies ein anormaler Fall, u. es ist damit zu rechnen, dass er noch länger lebt; bei einem Menschen im Alter 

von 80—90 Jahren ist damit nicht zu rechnen. 89. Es ist zu berücksichtigen, er kann nach einer 

Stunde sterben. 90. Die Durchführung des Verbots, da sie Profanes essen kann. 91. Wenn 

hierbei das Sterben berücksichtigt wird, so ist die Scheidung aus der Ferne unmöglich. 92. Noch 

bei Lebzeiten. 93. So dass es zu einer Scheidung überhaupt nicht kommt. 94. Cf. S. 435 

N. 30ff. 95. Weil der Schlauch platzen kann, so dass die Absonderung unmöglich wird; wer das 

Platzen des Schlauchs berücksichtigt, berücksichtigt auch das Sterben. 96. Weil man alles beim 

bisherigen Zustand belasse. 97. Bei dem berücksichtigt wird, er könnte platzen. 98. Der ihn 

bewacht; aus diesem Grund wird nach der einen Ansicht das Platzen nicht berücksichtigt. 
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Mesarseja wandte ein: Dein Bürge braucht אל תמ אמש אבר רמא אלא ךירצ אברע ךיברע 

eines Bürgend? Vielmehr, erklärte Raba, יתאטח חלושה :איה יאנת תומי אמש ןנישייח 

den Fall, er kann gestorben sein, berück- ףסוי בר רמא הכימס יעב״אהו :רבו □יה תנידממ 

sichtigen wir nicht, über den Fall, er kann אכירצו ףועה תאטהב רמא אפפ בר םישנ ןברקב 

Sterben, streiten Tannaim. 5 המורת לבא רשפא אלד םושמ טנ ןניעמשא יאד 
Wenn jemand sein Sündopfer aus אלד ]ינמזד^דמורת ןניעמשא יאו אל אמיא רשפאד 

DEM Ueberseeuand geschickt hat &c. ןילוח לועיל אל אקיפסמ ףועהי׳תאטה לבא רשפא 

Es ist ja das Stützen'°°erforderlich!? R. Jo- :אכירצ^דרזעל 
seph erwiderte: Ein Frauenopfer. R. Papa ינפל אטרפ p רזעלא יבר רמא □ירבד השל^^ (•vl 

erwiderte: Ein Geflügelsündopfer. Und dies 10 הפיקהש ריע לע וירבד הא ומייקו םימבח IMÜ 

alles“°'ist nötig; würde er es nur von einem ןוריל אצויה לעו □יב תפרטימה״דניפסהילעו םוקרב 

Scheidebrief gelehrt haben, so könnte man הניפסו םוקרב השבבש ריע לבא ןימייק תקזחב ןהש 

glauben, weil dies nicht möglichstst, nicht םייח ירמוח ןהילע ןינתונ גרהיל אצויהו םיב הדבאש 
aber gelte dies bei der Hebe, wobei dies’" לארשיל ןהב תבו ןהבל לארשי תב □יתמ ירמוחו 

möglich ist. Und würde er es auch von der 15 :המורתב לבאת אל 
Hebe gelehrt haben, [so könnte man glau- ןייד תיבב אלא ונש אל ףסוי בר רמא .אלמג 
ben,] weil es Vorkommen kann, dass dies ןויכ םלועה תומוא לש ןיד תיבב לבא לארשי לש 

nicht möglich ist'“, nicht aber gelte dies היל רמא היל ילטק לטקימ אלטקל אניד היל’'רימנד 
beim Sündopfer, da des Zweifels wegen אדהוש ילבקמ^^ימנ, םלועה תומוא לש ןיד תיב ייבא 

kein Profanes‘“in den Tempelhof kommen 20 רתבל״נמנש יסרופ םותחלדייימקמ ילקש יכ היל רמא 

darf; daher ist alles nötig. םוקמ לכ” יביתימ ילקש אל גמנש יסרופ םתחימד Mal.?־" HREI Dinge lehrtb: R. Eleäzar b. 0,2 || ףועה — m 31 || ד — m 30 |] אניעב p 29 

Proto vor den Weisen und sie 36 || 1- ד- b 35 || הל m 34 || ׳רטומה b 33 1| ה — 

BESTÄTIGTEN SEINE WORTE: DiE EiNWOH- . .ל — M 37 j| םוהחנד M 

NER EINER STADT, DIE VON BEEAGERUNGSTRUPPEN UMZINGELT WORDEN IST, DIE PAS- 

SAGIERE EINES SCHIFFS, DAS SICH IN SEENOT BEFINDET, UND EINER, DER ZUR RiCHT- 

STÄTTE GEFÜHRT WIRD, GELTEN ALS LEBEND; ABER BEI DEN EINWOHNERN EINER 

Stadt, die von den Belagerungstruppen genommen worden, den Passagieren 

EINES Schiffs, das im Meer untergegangen, und einem, der zum Hinrichte- 

PLATZ ABGEFÜHRT WORDEN IST, SIND DIE ERSCHWERUNGEN DES GEBENDEN UND DIE 

Erschwerungen des Toten aufzuerlegen; sowol die mit einem Priester ver- 

HEIRATETE JlSRAELITIN ALS AUCH DIE MIT EINEM JlSRAELlTEN VERHEIRATETE PriE- 

STERSTOCHTER DARF KEINE HEBE ESSEn‘“. 

GEMARA. R. Joseph sagte: Dies'°*gilt nur von einem jisraelitischen”‘Gericht, wenn 

jemand aber von einem Gericht der weltlichen Völker zum Tod verurteilt worden ist, 

so wird er auch hingerichtet. Abajje sprach zu ihm: Dies sollte doch auch von einem 

Gericht der weltlichen Völker gelten, da sie Bestechung annehmen!? Dieser erwiderte: 

Sie nehmen Bestechung an vor Unterzeichnung des Urteils, nachdem aber das Urteil 

unterzeichnet worden ist, nehmen sie keine Bestechung mehr an. Man wandte ein: 

Wenn zwei [Zeugen], wo es auch ist, gegen jemand auftreten und bekunden, dass er 

99. Auch der Hüter kann dies nicht verhüten. 100. Der Eigentümer des Opfers muss persönlich 

seine Hand auf den Kopf des Opfertiers stützen; cf. Bd. viij S. 737 Z. 15ff. 101. Alle 3 Fälle der Misnah, 

bei welchen man die betreffende Person als lebend betrachte. 102. Wenn sie arm ist u. nur auf die 

Hebe angewiesen ist. 103. Wenn der Absender gestorben ist, so ist das Opfertier profan. 104. Die 

erstere darf dies nicht, falls ihr Mann tot, u. die andere darf dies nicht, falls ihr Mann lebend ist. 105. 

Dass beim zum Hinrichteplatz abgeführten beide Erschwerungen aufzuerlegen sind. 106. Das bei 

der kleinsten Einwendung zu Gunsten des Verurteilten die Vollstreckung des Urteils inhibirt; cf. Bd. vij S. 

177 Z. 3 ff. 
66• 
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 von jenem Gericht [zum Tod] verurteilt יינולפ ש^א תא ונחנאיןיד^עמייורמאיו םינש ודמעיש

 -worden sei, dieser und jener seien seine Be ירה וידע ינולפו ינולפו ינולפ לש* וניד תיבב וניד רמננש

lastungszeugen gewesen, so werde er hin- 

gerichtet“’!? — Vielleicht ist es bei einem 

Entflohenen“'‘anders. — Komm und höre: 

Wenn man von einem jisraelitischen Ge- 

rieht hört, dass jener gestorben“’sei, dass 

jener hingerichtet worden sei, so lasse man 

seine BTau heiraten; wenn man aber von 

 ןיד תיבמ עמש עמש את ינאש הרוב אמלדילרהי הז
 ינולפ שיא תמ ינולפ שיא םירמוא ויהש לארשי לש
 שיא םיוג לש ןיםיר*1בנמוקמרתשא תא ואישי גרהנ
 ותשא תא ואישי לא גרהנ ־ינולפ שיא תמ ינולפ
 גרהנ גרהנו שממ תמ תמ אמיליא גרהנ יאמו תמ יאמ
 ותשא תא ואישי לא יאמא םיוג יבג היתווכדיישממ
 ינתשו גרהיל אצוי גרהנדרומל אצוי תמ״ואל אלאי'
 nichtjüdischen Beamten’“ hört, dass jener תמ םלועל ותשא תא ואישי לארשי לש ןיד תיבמי^ס

gestorben sei, dass jener hingerichtet wor- 

den sei, so lasse man seine Frau nicht hei- 

raten. Was heisst" gestorben "und was heisst 

"hingerichtet”: wollte man sagen, wirklich 

 ,g1.Git.19t> אה״ אל יאמא סיוג יבג היתוובדיישממ גרהנו שממ

 ינה ינמיהמ'*ינומיה ומות יפל היסמ לבד ןל אמייק
 יביישד אתלימב לבא הב יבייש אלד אתלימב ילימ
 בר רמא ירמאד אביא והיירקיש יקוזחאל.ידבע הב

F01.29 5! לבא"םלועה תומוא לש ןיד תיבב אלא ונש אל המוי gestorben und wirklich hingerichtet, wes- 

halb sollte man, wenn man es von Nicht- 

juden hört, seine Frau nicht heiraten las- 

sen!? Wahrscheinlich heisst "gestorben”, 

zum Sterben hinausgeführt, und "hingerich- 

 אל*1בקל אניד היל קפנד״ןויב לארשי לש ןיד תיבב
 ימנ לארשי לש ןיד תיבייייבא היל רמא היל יל־בק'“
 ימקמ אתובז היל וזה יב אתובז היל וזהד רשפאי’
 אתוכז היל וזה אל ות אניד רמג רתב אניד רמגילד

 וניד תיבב וניד רמגנש ינולפ שיא תא ונא םידיעמ''
 אמלדי׳יגרהי הז ירה וידע ינולפו ינולפו ינולפ לש

37 M 38 :: ׳ולפ תא ונריעמ P ונא M 39 il — 40 11 אמלד 

M 41 ןיסירטמוקמ עמש P — ד. M — 42 ן; ג״ג 'וכד B 

 Ü 43 היל ינמיהמ ינומיה ומות יפל חיסמ לכד ןל אמייק אה

M — תמ :M 44 i — 45 || ׳הנ B ׳רשי ר״בב. M — די׳במ 

 11 ןמיהמ M 48 jj ו -|- BM 47 jj תרמאקרו -|- B 46 || י״ש

49 M רימנר M 50 H + 51 11 לטקימ M + 52 ב |j 

M — 53 !! ר רשפא M 54 !י תא ונריעמ M — אמלר. 

Ta'k!7a 2 ורמאיו םינש ודמעיש םוקמ לב“היל אעייסמ אמילu tet", zur Hinrichtung hinausgeführt, und 

er lehrt, dass, wenn man es von einem jis- 

raelitischen Gericht hört, man seine B'rau 

heiraten lasse!? — Tatsächlich sind [die 

Worte] "gestorben” und "hingerichtet” wört- 

lieh zu verstehen, wenn du aber einwen- 

dest, weshalb man sie, wenn man es von 

Nichtjuden hört, nicht [heiraten lasse], es 

sei uns ja bekannt, dass sie bei einer harm- 

losen Frzählung’“glaubwürdig seien, so gilt 

dies nur bei einer Sache, bei der sie nicht beteiligt sind, bei einer Sache aber, bei der 

sie beteiligt sind, pflegen sie ihre Lügen zu bekräftigen. Manche lesen: R. Joseph 

sagte: Dies gilt nur von einem Gericht der weltlichen‘“Völker, wenn jemand aber von 

einem jisraelitischen Gericht zum Tod verurteilt worden ist, so wird er auch hinge- 

richtet. Abajje sprach zu ihm: Dies sollte doch auch von einem jisraelitischen Gericht 

gelten, da es etwas zu seiner Entlastung gefunden haben kann!? — Wenn sich etwas 

zu seiner Entlastung findet, so erfolgt dies vor Beendigung der Gerichtsverhandlung, 

nicht aber nach Beendigung der Gerichtsverhandlung. Ihm wäre eine Stütze zu er- 

bringen. Wenn zwei [Zeugen], wo es auch ist, gegen jemand auftreten und bekunden, 

dass er vor jenem Gericht [zum Tod] verurteilt worden sei, dieser und jener seien seine 

Belastungszeugen gewesen, so werde er hingerichtet. — Vielleicht ist es bei einem Ent- 

107. Man berücksichtige somit nicht, die Vollstreckung des Urteils könnte aufgehoben worden sein. 

108. Von einem solchen spricht die ungezogene Lehre. 109. Durch einen vom Gericht veranlassten Tod; 

cf. Bd. vij vS. 340 Z. Uff. 110. Nach LKVY (AV/fUi>’. iv p. 265) u. allen ihm folgenden Lexikographen 

ist םירטנמוק vom lat. commentariensis, Sekretär, Registrator, abzuleiten; viell. jed. von 0%ו<0ו^ף1ףקז■, coe- 

meterium, .syr. ןוירטמוק, Leichensammelstelle, Begräbnisplatz. Die Linschiebung des נ ist nicht selten, kann 

sogar Schreibfehler sein, da Cod. IM tatsächlich ןיסירטמוק hat; die übrigen Stellen in der talmud. Literatur- 

wo diese Ableitung nicht zulässig ist, haben eine andere Lesart. 111. Cf. S. 414 N. 109. 112. Da 

es bestechlich ist. 
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 לארשיי לש ןיד תיבמ עמש עמש את ינאש הרוב
 ואישי גרהנ ינולפ שיא תמ ינולפ שיא םירמוא ויהש”
 שיא םלועה תומוא” לש ןיסירטנמוקמ''’ ותשא תא
 ותשא תא ואישי לא גרהנ ינולפ שיא תמ ינולפ
 שממ גרהנו שממ תמ אמיליא גרהנ יאמו תמ יאמ
 אלא״ותשא תא ואישי לא יאמא םיוג יבג היתווכד'*
 תיבמ'°ינתקו גרהיל אצוי גרהנ“תומל אצוי תמ"ואל
 שממ תמ םלועל ותשא תא ואישי לארשי לש ןיד
 אמייק אהו אל יאמא םיוג יבג היתוובד שממ גרהנו
 ילימ ינה ינמיהמ'“ ינומיה ומות יפל היסמ לבד ןל
 הב יכיישד אתלימב לבא הב יכייש אלד אתלימב

 :והיירהש יהוזהאל ידבע
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flohenen anders. — Komm und höre; Wenn 

man von einem jisraelitischen Gericht hört, 

dass jener gestorben sei, dass jener hinge- 

richtet worden sei, so lasse man seine Frau 

heiraten; wenn man aber von nichtjüdischen 5 

Beamten hört, dass jener gestorben sei, dass 

jener hingerichtet worden sei, so lasse man 

seine Frau nicht heiraten. Was heisst "ge- 

storben^'und was heisst "hingerichtet״: woll- 

te man sagen, wirklich gestorben und wirk- 10 

lieh hingerichtet, weshalb sollte man, wenn 

man es von Nichtjuden hört, seine Frau 

nicht heiraten lassen !?Wahrscheinlich heisst יחלשמ הו ירה הלחו לארשי ץרן<ב טג איבמ 

"gestorben״, zum Sterben hinausgeführt, ץיפה הנמיה יל לוט ול רמא םא^ רחא דיב 

und "hingerichtet״, zur Hinrichtung hin-15 ונורקפ אהיש ונוצר ןיאש° רחא דיב ונחלשי אל ינולפ 
ausgeführt, und er lehrt, dass, wenn man .רחא דיב 
es von einem jisraelitischen Gericht hört, הלה אטישפ ןנת הלה אנהכ בר רמא ,ארמג 

man seine Frau nicht heiraten lasse.—^Tat- הלה אלד בג לע ףא ןידה אוה אמיתד והמ ינתק 

sächlich sind [die Worte] "gestorben״ und עמשמ אי ינתק אתלימד אהרוא הלה ינתקד יאהו 

"hingerichtet״ wörtlich zu verstehen, wenn 20 אלד בג לע ףא ךלוה היל רמאד יא*'ימד יכיה ןל 

du aber einwendest, weshalb man sie, wenn ימנ הלה וליפא ךלוה תא היל רמאדיי^או ימנ הלה 

man es von Nichtjuden hört, nicht [heira- 

ten lasse], es sei uns ja bekannt, dass sie 

bei einer harmlosen Erzählung glaubwür- 

dig seien, so gilt dies nur bei einer Sache, 

bei der sie nicht beteiligt sind, bei einer 

Sache aber, bei der sie beteiligt sind, pfle- 

gen sie ihre Lügen zu bekräftigen. 

|ENN JEMAND IM Jisraelland“^kinen Scheidebrief überbringt und erkrankt, 

so SENDE ER IHN DURCH EINEN ANDEREN; WENN [dER EhEMANN] ABER ZU IHM 

GESAGT HAT, DASS Er“V0N IHR FÜR IHN EINEN BESTIMMTEN GEGENSTAND IN EmP- 

FANG NEHME, SO SENDE ER IHN NICHT DURCH EINEN ANDEREN, DENN ES IST NICHT 

SEIN Wille, dass seine Sache sich im Besitz eines anderen befindb:. 

OEMARA. R. Kahana sagte: diese Lehre gilt nur von dem Fall, wenn er erkrankt 

ist“^ — Selbstverständlich, er lehrt ja: und erkrankt ist!? — Man könnte glauben, auch 

wenn er nicht erkrankt ist, nur lehre er es deshalb von dem Fall, wenn er erkrankt 

ist, weil dies das gewöhnliche”*ist, so lehrt er uns. — In welehem Fall, sagte er zu ihm: 

bring'”, so sollte es''®auch dann gelten, wenn er nicht erkrankt ist, und sagte er zu 

ihm: bring du, so sollte es auch dann nicht gelten, wenn er erkrankt ist, und nach R. 

Simon b. Gamaliel auch dann'^nicht, wenn er erkrankt ist!? Es wird nämlich gelehrt: 

[Sagte er zu ihm:] bring diesen Scheidebrief meiner Frau, so darf er ihn durch ei- 

 אל ימנ הלה^יוליפא לאילמג ןב ןועמש ןבר יאו אל
 רהא דיב והלשמ הז ירה יתשאל הז טג ךלוה אינתד

55 M — א״הש ,M 56 I 57 |1 ןיטרסמוקמ M םיוג 'I 
58 M — ג״ג ׳וכד |B 59 j ו. M 60 |1 אצויו B 

 j 62; ׳םיה לוט רמא םא M 61 י״ש ד״במ — M .תיבב

M 63 || ׳טיליא M — ד M 64 !j ךלוה. 

113. Da die Bekundung der Gegenwart beim Schreiben nicht erforderlich ist. 114. Bei der 

Uebergabe des Scheidebriefs. 115. Oder von sonst einem Unfall betroffen worden ist; nur in diesem 

Fall darf er den Scheidebrief durch einen anderen senden. 116. In einem solchen Fall unterlässt 

man die persönliche Ausführung des Auftrags. 117. Im Text wird hier die Hiphilform gebraucht, 

worunter das Geschehenlassen der Handlung zu verstehen ist, auch durch eine andere Person. 118. 

Dass er den Scheidebrief durch einen anderen übersenden darf. 119. Selbst wenn der Beauftragende 

nicht ״du'' gesagt hat. 
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nen anderen senden; wenn aber: bring du 

diesen Scheidebrief meiner Frau, so darf 

er ihn nicht durch einen anderen senden. 

R. Simon b. Gamaliel sagt, ob so oder so 

dürfe der Bote keinen anderen Boten be- 

stellen. — Wenn du willst, sage ich: wenn 

er "bring” [gesagt hat], und nur dann, wenn 

er erkrankt^'^ist; wenn du willst, sage ich: 

wenn er "bring du" gesagt hat, und anders 

ist es, wenn er erkrankt''dst; und wenn du 

willst, sage ich: nach R. Simon b. Gama- 

liel, und anders ist es, wenn er erkrankt“' 

ist. — Es wird gelehrt, dass, wenn jemand 

im Jisraelland einen Scheidebrief bringt 

und erkrankt, er ihn durch einen anderen 

sende, und dem widersprechend wird ge- 

lehrt, dass, wenn jemand zu zwei [Personen] 

gesagt hat, dass sie seiner Frau einen 

Scheidebrief geben sollen, oder zu drei“’. 

 ד־יב ונחלשיי אל הז ^ה״יתשאלייהז טג ךלוה תא
 ךכ ןייבו ךכ ןיב רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר רהא
 אוהו ךלוה אמיא תיעביא הילש השוע חילשה ןיא
 תיעביאו ינאש הלחו ךלוה תא אמיא תיעב יאו הלחד
 ןגת ינאש הלחו איה‘'לאילמג ןב ןועמש ןבר אמיא
 דיב וחלשמ הז ירה הלחו לארשי“ץראב טג איבמה
 השלשל וא^^יתשאל״טג ונת םינשל רמא°יהנימרו רחא
 והניא ונתיו ובתכי ולא ירה יתשאל ונתו טג ובתכ
 םושמ יאמ אמעט םתה ייבא רמא אל חילש לבא ןיא
 םושמ רמא אבר דיפק אל לעב אכה לעבד ןויזב
 והייניב יאמ חילשל ןרסמימ אל ילימו״והנינ ילימד
 הנתמ רמא ברייאתגולכבו'“הנתמ חילש והייניב אכיא
 םאו :טגכ איה ירה הנתמ״רמא לאומשו טגכ הניא
 שיקל שיר רמא :ינולפ ץפח הנמיה יל לוט ול רמא
 רכושה ןיאו ליאשהל יאשר לאושה ןיא״יבר הנש ןאכ
 תוקונית וליפא וזךנחוי יבר ול רמא ריכשהל יאשר
 ימנ אטיגד ןינמיז אלא התוא ןיעדוי ןבר תיב לש
 אלא השרגת לא ול רמאש ימכ השענד'*יוה אל
 השריגו ןימיב אלא השרגת לא היילעב השריגו תיבב

Git.663 

ib.aei) 
71b72b 

Bm.29H 

Ber.53 
Hol.Blb 

68 il איה - M 67 li ז״ה - M 66 II ותשאל M 65 dass sie“^für seine Frau einen Scheidebrief 
II ו — M 70 II יתשאל...וא — M 69 || ׳נמרו רכו M schreiben und ihn ihr geben sollen, sie 

 -B 71 [selbst] ihn schreiben und ihr geben müs לאומשו ברד M 72 |j — הנתמ.

sen; nur sie selbst, nicht aber durch einen Boten!? Abajje erwiderte: Der Grund hier- 

bei ist ja die Herabsetzung“Mes Ehemanns, und hierbei“‘hat der Ehemann nichts zu 

befürchten. Raba erwiderte: Weil es Worte“'sind, und Worte können nicht einem Ver- 

treter übergeben werden. — Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? — Ein Un- 

terschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines Vertreters bei einer Schenkungs- 

urkunde“*. Hierüber besteht ein Streit: Rabh sagt, die Schenkungsurkunde gleiche dem 

Scheidebrief, und Semuel sagt, die Schenkungsurkunde gleiche nicht dem Scheidebrief. 

Wenn er aber zu ihm gesagt hat, dass er von ihr für ihn einen bestimm- 

TEN Gegenstand in Empfang nehme. Res-Eaqis sagte: Hier lehrte Rabbi, dass der 

Entleiher nicht verleihen, und der Mieter nicht vermieten“Mürfe. R. Johanan sprach 

zu ihm: Dies wissen auch Schulkinder. Aber'*“es kann Vorkommen, dass die Scheidung 

auch ungiltig ist; es ist ebenso, als würde er zu ihm gesagt haben: vollziehe die Schei- 

düng im Erdgeschoss, und er dies im Söller getan haben, oder: vollziehe die Schei- 

120. Darf er ihn durch einen anderen schicken; von diesem Fall spricht auch die Barajtha, überein- 

stimmend mit der Mi§nah. 121. Die Barajtha spricht nur von dem Fall, wenn er nicht erkrankt ist. 

122. In diesem Fall pflichtet er bei, dass er ihn durch einen anderen Boten senden dürfe. 123. Dass 

sie den Scheidebrief schreiben u. als Zeugen fungiren sollen. 124. Sie persönlich; wenn er es aber 

nicht ausdrücklich verlangt, so sind sie, da 3 Personen ein Gerichtskollegium bilden, befugt, ihn von an- 

deren schreiben zu lassen. 125. Damit andere nicht wissen, dass er nicht zu schreiben verstehe. 

126. Wo es sich um die Uebergabe handelt. 127. Er hat ihnen den Auftrag zu schreiben erteilt; 

dagegen spricht unsre Mi§nah von dem Fall, wenn er dem Boten eine Sache, den geschriebenen Brief, über- 

geben hat, u. eine solche kann man auch einem Vertreter übergeben. 128. Wenn jemand den Auf- 

trag zum Schreiben einer solchen erteilt hat; hierbei ist Herabsetzung des Beauftragenden nicht zu berück- 

sichtigen, da das Schreiben der Urkunde gar nicht ihm obliegt, wie dies bei der Scheidung der Fall ist. 

129. Aus diesem Grund darf der in Empfang zu nehmende Gegenstand nicht einem dritten anvertraut wer- 

den. 130. Deshalb darf er in einem solchen Fall den Scheidebrief nicht durch einen Vertreter senden. 
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düng mit der Rechten, und er dies mit der הבה־יו היפאל הקפנד אכיה” אמלע ילוכד לאמשב 
Linken getan’'haben. Alle stimmen über- אל אמלע ילוכ אטיג הינימ הלקש רדהו ץפח היל 
ein, dass, wenn sie zu ihm”'gekommen ist, רמאד אכיה יגילפ יכ יוה אילעמ אטינ^אטינד ינילפ 
ihm den Gegenstand übergeben und von והיא לזאו אטיג הל בה רדהו ץפח הנימ לוקש° היל C01 

ihm den Scheidebrief in Empfang genom- 5 ןנחוי יבר ץפח הנימ לקש רדהו אטינ הל ביהיו” 
men hat, die Scheidung nach aller Ansicht וחולשב רישכמ שיקל שירו וחולשב ןכש לכו וב לםופ’° 
gütig sei; sie streiten nur über den Fall, :וב ןכש לכו 
wenn er zu ihm gesagt hat, dass er zuerst ןיר תיבב^׳השוע הלחו □יה תנידממ טג M1 
den Gegenstand von ihr in Empfang neh- ינפבילתכנ ינפב □הינפל רמואו וחלשמו חילש 
me und ihr nachher den Scheidebrief gebe, 10 בתכנ ינפב רמאיש*“ ךירצ ןורחא חילש’“ ןיאו םתחנ 
dieser aber ihr zuerst den Scheidebrief ge- }ינא ]יד תיב חילש רמוא אלא □תחנ ינפבו 
geben und nachher den Gegenstand von יברד הירב ימיבאל ןנבר היל ורמא 
ihr genommen hat: nach R. johanan ist יושמ חילשד*” חילש והבא יברמ הינימ יעב והבא 
sie ungiltig, wenn es durch ihn erfolgt ist, ינתקדמ וכל יעבית אל אה והל רמא*'אל וא חילש 
und um so mehr, wenn durch einen Ver-15 יכ אלא חילש יושמד ללכמ ןורחאה חילשה ןיא 
treter, und nach Res-Laqis ist sie gütig, וליפא'“ וא ןיד תיבב חילש יושמ יכ וכל יעבית 
wenn es durch einen Vertreter erfolgt ist, ינתקדמ ןל איעבמ אל'’אה היל ורמא ןיד תיבב אלש 
und um so mehr durch ihn. קחצי רב ןמחנ בר ינא ןיד תיב חילש רמוא אלא 
gENN JEMAND EINEN SCHEIDEBRIEF והבא יברד הירב ימיבאל ןנבר היל ורמא יכה*'ינתמ 
S AUS DEM Ueberseeland BRINGT UND 20 חילש יושמ יכ חילשד״^חילש והבא יברמ הינימ יעב 

ERKRANKT, SO BESTEEEE ER BEI GERICHT וכל יעביתו והל רמא ןיד תיבב אלש וא^יד תיבב 
EINEN Boten und sende diesen. Er איעבימ אק'“אל אה היל ורמא אמלעב חילש יושמ יא 
SPRECHE VOR ihnen: ER IST VOR MIR GE- יושמ חילשד ללכמ ןורחאה חילשה ןיא ןנתד׳ךל 
SCHRIEBEN UND VOR MIR UNTERZEICHNET אלש וא ןיד תיבב ןל איעבימ אק יכ אלא" חילש 
WORDEN; DER EETZTE B0TE ABER BRAUCHT 73 M — 74 || אכיה M — 75 || אטיג P 76 בהו II 

M) 77 || (׳א B 78 || ד״בב חילש B + ו M 79 II 

 II חילש יושמ M -4 81 || ׳םול M 80 1| ׳חאה ׳לשה

82 M — 83 || ׳יפא M 84 ינתקד ןל יעבית אל ימנ II 

M — 85 1| יכה M -|- 86 || יושמ M — 87 אק II 

M 88 11 ינתרדמ M — אלא. 

NICHT ZU SAGEN: ER IST VOR MIR GE- 

SCHRIEBEN UND VOR MIR UNTERZEICHNET 

WORDEN, VIELMEHR SAGE ER, ER SEI GE- 
richtsbote'“. 

GEMARA. Die Jünger sprachen zu 
Abimi, dem Sohn R. Abahus: Frage R. Abahu, ob der Bote des Boten einen Boten 
bestellen könne oder nicht. Er erwiderte ihnen: Dies sollte euch nicht fraglich sein; 
wenn gelehrt wird, dass der letzte'’‘'Bote nicht brauche, so kann er wol einen besteh 
len, fraglich sollte es euch sein, ob er den Boten vor Gericht bestellen müsse oder 
auch ausserhalb des Gerichts. Sie entgegneten ihm: Dies ist uns nicht fraglich, denn 
er lehrt: vielmehr sage er, er sei Gerichtsbote. R. Nahman b. Ji9haq lehrte es wie 
folgt: Die Jünger sprachen zu Abimi, dem Sohn R. Abahus: Frage R. Abahu, ob der 
Bote des Boten, wenn er einen anderen Boten bestellt, dies vor Gericht tun müsse 
oder auch ausserhalb des Gerichts. Er erwiderte ihnen: Es sollte euch doch fraglich 
sein, ob er überhaupt einen Boten bestellen könne. Sie erwiderten ihm: Dies ist uns 
nicht fraglich; er lehrt, dass der letzte Bote nicht brauche, demnach'’''kann der Bote 
einen Boten bestellen, fraglich ist es uns nur, ob dies vor Gericht erfolgen müsse oder 
auch ausserhalb des Geriehts. Er erwiderte ihnen: Auch dies sollte euch nicht frag- 

131. Die Scheidung ist ungiltig, da der Vertreter die Bedingung des Beauftragenden nicht ausge- 

führt hat. 132. Zum 2. Vertreter. 133. Beim Empfang wird dann angenommen, dass das 

Gericht alles vorschriftsmässig erledigt habe. 134, Es heisst nicht der ״zweite", demnach können 

mehrere einander vertreten. 
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lieh sein, denn er lehrt: vielmehr sage er, 

er sei Gerichtsbote. 

Rabba sagte: Im Jisraelland kann ein 

Bote viele andere Boten'^^bestellen. R. x\si 

 ינתקד ונל יענית אל ימנ אה והל רמא ןיד תיבב
 הילש הבר^ירמא :ינא ןיד תיב הילש רמוא אלא
 םא ישא בר רמא ןיהולש המב השוע לארשי ןיראב
 אבאד אה ישא בר רב רמ רמא ןלוכ ולטב ןושאר תמ
 sagte: Wenn der erste gestorben ist'’*, so והב תיא אששמ ידימ לעב תמ וליא איה אתונטקד’" 5

 ,sind alle enthoben. Mar, der Sohn R. Asis לעבל היתיא ותאק לעבדייחנמ ותאק ןאמי׳חבמ והלונ

 ,sagte: Das, was mein Vater gesagt hat אוהה :והלוכל והנתיל לעבל היתיל והלוכל והנתיא

 stammt'”aus seiner Jugendzeit. Haben sie “אנעדי אל חילשי״רמא והתיבדל אטינ הל רדשד ארבג

 -denn, wenn der Ehemann stirbt, irgend עדי והיאד ימוינמ רב אבאל היבה'*ליז“היל רמא הל

 welche Bedeutung!? Alle kommen sie also אבאל הכשא אלו אתא הלהינ היבתילו ליזילו הל !0

 in Vertretung des Ehemanns, somit gelten אפפ רב אנינה יברו והבא יברל היהכשא״ימוינמ רב

 sie [als Vertreter] solange der Ehemann היל ורמא״*והייבג ארפס בר ביתיו אהפנ קהצי יברו

 ,lebt, und wenn der Ehemann nicht lebt ימוינמ רב אבא יתיי' יכד ןדיד ןמק^ךלימ רוסמ

 .so ist es keiner von ihnen בר והל רמא הלי היניבתילו ליזילו היל היניבתינ

 -Einst sandte jemand einen Scheide ףופכיא’ אוה ןישוריגל ןתינ אלש חילש אהו ארפס !5

 brief an seine Erau, und als der Bote ihm יכומס" ןנבר אתלתל ארפס בר והניהפק אבר רמא

sagte, er kenne sie nicht, sprach er zu ihm: 

Gib ihn Abba b. Minjomi, der sie kennt, 

und er soll ihn ihr übergeben. Hierauf kam 

 רב אבא היל’ רמאק ימ והניהפק יאמב ישא בר רמא
 והניחפק אבר רמא ירמאד אכיא תא אלו ימוינמ
 בר רמא אתועטב יכומס’ ןנבר אתלתל ארפס בר
 .er hin und fand Abba b. Minjomi nicht ימוינמ רב אבא היל רמאק יאמ* אתועט יאמ ישא 20

 Da traf er R. Abahu, R. Hanina b. Papa והתיבדל אטיג הל רדשד ארבג’אוהה :תא אלו

 und R. Ji9haq den Schmied, neben ihnen ןימוי ןיתלת דע הלהינ היבתית אל הילשל היל רמא

 :sass R. Saphra, und diese sprachen zu ihm רמא אברד הימקל אתא ןימוי ןיתלת וגב םינתא

 lieber gib uns deinen Auftrag, und wenn םונא ימנ יאה םונאד" םושמ יאמ אמעט הלח’ אבר

 Abba b. Minjomi kommt, so übergeben wir ןיתלת רתבלד ןדיד ןמק'°ךלימ רוסמ היל רמא אוה 20

ihm [den Scheidebrief] und er wird ihn ihr 

übergeben. R. Saphra sprach zu ihnen: Er 

ist ja kein Vertreter zur Scheidung'”!? Da 

wurden sie verlegen. Da sprach Raba: R. 

Saphra schlug drei autorisirte Gelehrte. 

R. Asi sprach: Wieso schlug er sie, sag- 

89 M אבר 

92 M ׳רבגד 

M — ליז 

90 M תימ איה א,רינוטיק M 91 i + ד II 

93 M — ׳ב.ו M 94 II + 95 11 היל 

96 B 97 ן| היבהי M 98 [1 ׳ר ביתי M 

99 B ירמא ימק 
 B ן, וסוסכיא M 4 יכמס

M 8 II ׳בג — M 7 

1 M יתא 
5 M 

 הלה

2 M 3 !ן ׳להינ 

 ן| (ימ M) 6 II היל -

9 M סינא ן״ה סינאד 
 .ימק B 10 רמא

te jener denn zu ihm: Abba b. Minjomi 

und nicht du!? Manche lesen: Da sprach Raba: R. Saphra schlug irrtümlich drei auto- 

risirte Gelehrte. R. Asi sprach: Wieso irrtümlich, jener meinte: Abba b. Minjomi und 

nicht du. 
Einst sandte jemand seiner Frau einen Scheidebrief und sagte dem Boten, dass 

er ihn ihr erst nach dreissig Tagen gebe. Da ereignete sich ihm innerhalb der dreis- 

sig Tage ein Notfall'”, und er kam dieserhalb zu Raba. Da entschied Raba: Ein Er- 

krankter darf dies'^aus dem Grund, weil er von einem Notfall betroffen ist, und auch 

dieser ist von einem Notfall betroffen. Hierauf sprach er zu ihm: Uebergib uns 

deinen Auftrag, und nach dreissig Tagen werden wir einen Boten bestellen, der ihn 

135. Dh. jeder einen anderen; es braucht nicht vor Gericht zu erfolgen, da die Bekundung der Ge- 

genwart nicht erforderlich ist. 136. Vor der Uebergabe des Scheidebriefs. 137. Es ist nicht 

stichhaltig u. er wird wol im reiferen Alter davon abgekommen sein. 138. Er hat nicht den Auftrag, 

den Scheidebrief der Frau zu geben u. so die Scheidung zu vollziehen, sondern ihn einem Vertreter zu 

übergeben, somit hat er vom Ehemann keine Vollmacht, die Scheidung anderen zu übertragen. 139. 

l)a.ss er .seineRei.se nicht aufechieben, konnte. 140. Den Scheidebrief einem Boten übergeben. 
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 ןנבר ה־יל ורמא הלהינ היל ביהיו הילש ןניושמ ןימוי
 והל רמא אוה ןישוריגל ןתינ אלש הילש אהו אברל
 ןתינש הילשכ“ שרנמ יצמ ןימוי ןיתלת רתבלד ןויב
 ןנת אל ימ סייפ אמש שוהילו אוה ןישוריגל
 שדה רשע םינש דעו ןאבמ יתאב אל םא וישבעמ°3ך׳■”"
 הב ןניוהו טג הז ירה שדח רשע םינש ךותב תמו“3״;76\
 רמא יבה אנוה בר רב הבר רמאו סייפ אמש שוהינו

ihr übergeben wird. Die Jünger sprachen 
zu Raba: Er ist ja kein Vertreter zur Schei- 
dung’^'!? Er erwiderte ihnen: Da er nach 
dreissig Tagen die Scheidung vollziehen 
kann, so gilt er als Vertreter zur Schei- 
düng. — Es ist ja zu berücksichtigen, er 
kann sich mit ihr vertragen haben“'!? Es 
wird gelehrt, [dass, wenn er gesagt hat:] 
von jetzt“^ab, falls ich bis zwölf Monaten 

 אלש רמול ילע תנמאנ רמואב ברד הימשמ ירמ אבא
 יאוה הסוראד אתלימ יאלגיא ףוסל ףיסביא יתאב

nicht zurückkomme, und innerhalb der 10 רמא הסוראב ורמאי האושנב ורמא םא° אבר רמא 
zwölf Monate gestorben ist, die Scheidung ןיד“ תיב וושמ יב° ןל איעבימ אק יאדו אה אברF030.ו 
gütig sei, und auf unsren Einwand, es soll- וינפב ןיב הטשפ רדה“ וינפב אלש וא וינפב חילש 
te berücksichtigt werden, er kann sich mit :וינפב אלש ןיב וינפב ןיב םתמ וחלש וינפב אלש* ןיב 
ihr vertragen“Ü1aben, erwiderte Rabba b. יוהיל ןימוי ןיתלת דע אניתא אל יא רמאד אוהה" X'd.fyb 
R. Hona, sein Herr Vater habe im Namen 15 ןזה יאתאד וזה והל רמא ארבמ היקפפו אתא אטיג®"■"' 
Rabhs erklärt, wenn er gesagt hat, sie“*sei רמאד אוהה :איתמ הימש אל לאומש רמא יאתאד 
glaubwürdig, dass er ihr nicht beigewohnt אטיג יוהיל ןימוי ןיתלת דע הל“אנםייפ אל יא והל 
habe. Da wurde er verlegen. Später stellte הל ביהי“ימ ףסויי^יבר רמא אסייפיא אלו הסייפ לזא 
es sich heraus, dass es eine Verlobte war. בר רמא ירמאד אביא'*אסייפיא אלו ירנידד אבקרת 
Da sprach Raba: Wenn sie dies von einer 20 הסייפ אה הל בתימל יעב ירנידד אבקרת ידימ״׳ףפוי 
Verheirateten gesagt haben, sollte es auch 
von einer Verlobten“'’gelteil!? Hierauf sagte 
Raba: Folgendes ist uns entschieden frag- 
lieh: muss das Gericht, wenn es einen Boten bestellt, dies in seiner“’Gegenwart tun 
oder auch in seiner Abwesenheit? Später entschied er, sowol in seiner Gegenwart als 
auch in seiner Abwesenheit. Von dort Hessen sie mitteilen: sowol in seiner Gegenwart 
als auch in seiner Abwesenheit. 

Einst sagte jemand: Wenn ich bis dreissig Tagen nicht komme, so .sei der Schei- 
debrief gütig. Als er dann kam, verhinderte ihn““die Fähre. Da rief er: Seht, ich bin ge- 
kommen, seht, ich bin gekommen. Hierauf entschiecf Semiiel, dies heisse kein KommenT 

Einst sagte jemand: Wenn ich sie bis dreissig Tagen nicht besänftigt habe, so 
sei der Scheidebrief gütig. Hierauf ging er hin, um sie zu besänftigen, sie Hess sich 
aber nicht besänftigen. Da entschied R. Joseph: Hat er ihr etwa zur Besänftigung ei- 
neu Trikab mit Denaren gegeben und sie es abgewiesen““!? Manche lesen: Da entschied 
R. Joseph: Braucht er ihr etwa einen Trikab mit Denaren zu geben!? Er hat sie ja 
besänftigt, sie aber Hess sich nicht“'besänftigen. Diese [Lesart] nach demjenigen, welcher 

11 M — 12 : כ M — שדח...תמו M 13 I — ד״ב 

14 M — 15 וינפב...רדה M 16 — M יסוי 
17 P 18 בה M + 19 ו M וצא. 

/M7. 

141. Sein Auftrag beginnt erst nach 30 Tagen, u. erst dann kann er einen Vertreter bestellen. 142. 

Innerhalb der 30 Tage; der Scheidebrief gilt dann als veraltet u. ist nicht mehr gütig. 143. Sei die 

Scheidung gütig. 144. Da er weiss, dass vor 12 Monaten der Scheidebrief nicht ausgehändigt wer- 

den dürfe. 145. Wenn er bei der Uebergabe des Scheidebriefs erklärt, dass, wenn er später zur 

Anfechtung der Scheidung behaupten sollte, er habe ihr inzwischen beigewohnt, inan ihr glauben möge. 

Demnach wird dies nur in diesem Fall nicht berücksichtigt. 146. Bei einer Verlobten ist nicht an- 

zunehmen, dass er ihr beigewohnt habe. 147. Des 1. Boten, der verhindert ist. 148. Er 

konnte nicht über den Fluss, da die Fähre nicht da war. 149. Es ist dies ein Hindernis, das oft 

vorkommt, somit sollte er es sich vorher Vorbehalten; die Scheidung ist daher gütig. 150. Ihre 

Weigerung ist nicht als Notfall zu betrachten, da er nicht alles angewandt hat, um sie zu besänftigen; die 

Scheidung ist daher gütig. 151. Da es nicht seine ,Schuld ist, dass die Besänftigung ausgeblieben 

ist, so gilt dies als Notfall u. die Scheidun.g ist gütig. 

67 Talmud Bil.V 
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sagt, bei der Scheidung gebe es einen Not- 
fall, und jene nach demjenigen, welcher 
sagt, bei der Scheidung gebe es keinen 
Notfair^l BHENN jemand einem Priester, einem 

₪ Leviten oder einem Armen Geld 

GEBORGT HAT, AUF DASS ER [dIE AbGA- 

BEN׳”] FÜR SIE ABSONDERE, SO SONDERE 

ER SIE FÜR SIE AB IN DER ANNAHME, DASS 

Fol. 30a GITTIN 

 אה ןיטיגב םנוא שי רמאד ןאמנ אה אפיייפיא אלו
 <'Ket.2 :ןיטיגב םנוא ןיא'’ רזבאד ;אמנ

Git.34a 

 iviji ינעה תאו יולה תאו ןהכה תא תועס הולמ
 ןהילע שירפמ ןקלחמ ןהילע שירפמ תויהל
 וא ןהכה"תמ אמש ששוח וניאוךימייק ןהש תקוחב ■י
 ןמ תוש־י לוטיל ךירצ תמי'ינעה רישעה"וא יולה"
 לוטיל ךירצ וניאיףיד תיב ינפב ןוולה םא־ףישרויה

 :ןישרויה ןמ תוש־י
 בר רמא הידיל ותא אלד בנ לע ףאו .ארמג
 ,sie leben, und berücksichtige nicht לע םהל הכזמב רמא לאומשו היולו הנוהב ירנמב ׳יי

 der Priester oder der Levite kann רמאד איה יסוי יבר ינמ אה רמא אלוע םירהא ידי

Ltisa ירמא אל ברכ והלוב הכוזכ הכוז וניאש תא ושע° gestorben oder der Arme reich ge- 

 worden sein. Ist dieser gestorben, so ינתק אל הכזמב ירמאק״אל לאומשכ ינתק אל ירכמכ

 -muss er Erlaubnis von den Erben"*ein! ונת :ןנימקומ״^אל האדיהיכ ירמא אל ימנ אלועכ

tGit.3 ינעה תאוי׳יולה תאו ןהכה תא תועמ הולמה° ןנבר !■י holen. Hat er ihnen vor Gericht ge- 

 borgt, so braucht er keine Erlaubnis תקזהב ןהילע םיירפמ ןקלהמ ןהילע שירפמ תויהל

 .^"von den Erben einzuholen •םושמ וכ ןיאו לוזה רעשכ ןהמע קסופו ןימייק ןהמ

 -GEMARA. Obgleich sie in seinen Be וניא רוזהל אב םאו ותטמשמ תיעיבש ןיאו תיכר
 -sitz nicht gekommen'‘'°sind!? Rabh erwider ןיאש יפל ןהילע שירפמ ןיא םילעבה ומיאייתנ רזוה
 -te: Hier wird von einem bekannten Prie רעשכ ןהמע קסופ רמ רמא :דובאהיילע ןישירפמ
 -ster oder Leviten gesprochen'^ Semuel er אלש יפ לע ףא'^ ןל עמשמ אק אה אטישפ לוזה

widerte: Wenn er sie ihm durch andere'"' 20 M 21 ןיאו M — 22 ה j- M- 23 אמש 

 -B zueignet. Üla erwiderte: Hier ist die An ותמ | M 24 ןיא !IM 25 j — ״ ק M 26 ימקומ 1!
 -M 27 ,sicht R. Joses vertreten, welcher sagt, hier — ע׳ האו ;] M 28 -|- רבד M 29 1 אלד ג״עאד.
bei haben sie'"'Nichterwerbende Erwerbenden gleichgestellt. Die anderen erklären nicht 
wie Rabh, weil es nicht von einem bekannten Priester gelehrt wird; wie Semuel eben- 
falls nicht, weil es nicht vom Zugeeigneten gelehrt wird; wie Ula ebenfalls nicht, weil 
[die Misnah] nicht einem einzelnen zu addiziren ist. 

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand einem Priester, einem Leviten oder einem 
Armen Geld geborgt hat, auf dass er [die Abgaben] für sie absondere, so sondere er 
sie für sie ab in der Annahme, dass sie leben; er darf mit ihm den billigen Markt- 
preis vereinbaren, ohne dabei Wucher zu befürchten; es verfällt nicht im Siebentjahr'"\ 
und wenn er zurücktreten will, kann er es nicht. Hat der Eigentümer [den Ertrag] 
als verloren'"'aufgegeben, so darf er nicht in Verrechnung absondern, weil man nicht 
vom Verlorengegebenen absondern darf. 

Der Meister sagte: Er darf mit ihm den billigen Preis vereinbaren. Selbstverständ- 
lieh!? — Folgendes lehrt er uns: auch wenn er es nicht vereinbart hat, ist es ebenso. 

156. Wenn die Bedingung nicht erfüllt worden ist, so ist die Scheidung gütig, selbst wenn dies durch 

einen Notfall erfolgt ist. 157. Von seinen Feldfrüchten, die Hebe, bezw. die Zehnten od. den Ar- 

inenzehnten; wenn er mit ihnen vereinbart, die Schuld auf diese, die sein Eigentum bleiben sollen, zu 

verrechnen. 158. Die für die Schuld ihres Vaters nicht haftbar sind. 159. Da das Gericht 

die Schuld auf die Gesamtheit der Priester od. die Armen übertragen kann. 160. Der Priester hat 

sie gar nicht erworben u. hat auch keinen Anspruch darauf, da der Eligentümer sie ebensogut einem ande- 

ren Priester geben kann. 161. An dem er stets die Abgaben zu entrichten pflegt; sie gelten schon im 

Voraus als sein Eligentum. 162. Bei der Absonderung gebe er sie einem Bekannten des Priesters, 

dass er sie für diesen erwerbe, u. nehme sie ihm dann wieder ab.' 163. Die Weisen, aus E'ürsorge 

für den Priester selbst. 164. Cf. S. 410 N. 74. 165. Wenn beispielsweise vor der Ernte das 

Getreide schlecht stand, dass der Eligentümer nicht mehr an einen solchen dachte. 
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als würde er es vereinbart haben. «Ohne אמעט יאמ תיבר םושמ וב ןיאו ימד קספש ימי קספ 
dabei Wucher zu befürchten.» Aus welchem ימנ היל תיא יכ היל ביהי אל היל תיל יכד^'’ןויב 
Grund!? — Da er, wenn er nichts'“hat, ihm אלד ותטמשמ תיעיבש ןיאו תיבר םוט־מ וב ןיא 
nichts zu geben braucht, so ist, wenn er בר רמא רזוה וניא רוזהל אב םאו שגי אל״היב אנירק םייצ,!! 
hat, Wucher nicht zu befürchten. «Es ver- 5 לעבב ןהכ לבא ןהכב תיבה לעב אלא ונש אל אפפ 
fällt nicht im Siebentjahr.» Denn hierbei אלו תועמ ול ןתנ° ןנתד רזוה רוזהל אב םא^‘תיבה 
gilt nicht [das Verbot]’'‘'^:^ soll nicht inahnen. םילעבה ושאייתנ וב רוזחל לובי תוריפ ונמיה ךשמ 
«Wenn er zurücktreten will, kann er es דובאה לע ןישירפמ ןיאש יפל ןהילע שירפמ ןיא 
nicht» R. Papa sagte: Dies gilt nur vom אתלימ אתנקא אמיתד והמ ןוקאה״^יבירצ אל אטישפ זג״■'®“ 
Eigentümer gegenüber dem Priester, der 10 רמוא בקעי p רזעילא^ייבר אינת :ןל עמשמ אק איה 
Priester gegenüber dem Eigentümer aber ותמו ןיד תיבב יולה תאו ןהכה תא תועמ הולמה° ׳®״■נ 
kann wol zurücktreten, denn es wird ge- תיבב ינעה תאו טבשה ותוא תקזחב ןהילע שיירפמ 
lehrt, dass, wenn [der Käufer] das Geld יחא יבר לארשי יינע תקזחב וילע“שירפמ תמו ןיד 
gezahlt und die Früchte nicht an sich ge- והייניב אביא° והייניב יאמ םלוע יינע תקזחב רמוא coi.b 
zogen hat, er zurücktreten dürfe. «Hat der 15 הלה הכזו וילע שירפמ ןיא ינעה^ירישעה םייתוב יינע 
Eigentümer [den Ertrag] als verloren auf- אתנקת דובעד התימל אנש יאמ ןנברו ודיבש המב 
gegeben, so darf er nicht in Verrechnung' אחיכש התימ°אתנקת דובע אלד תורישעל אנש יאמו 
absondern, weil man nicht vom Verloren- ישניא ירמאד ונייה אפפ בר רמא אהיבש אל תורישע 
gegebenen absondern darf.» Selbstverständ- ךירצ תמ :רשאת אל רתעתיא^^רשא תימ ךרבח 
lieh!? — In dem Fall, wenn es'^schon grün 20 ושריס• ןישרוי רמוא יבר° אינת :רכו תושר לוטיל 
war; man könnte glauben, das Grünen sei ןנחוי יבר רמא אלא יתרי אלד ןישרוי אכיא ימו 
wesentlich, so lehrt er uns. ןתנוי יבר רמא םיפסכ ושריש אלו עקרק ושריש 

Es wird gelehrt: R. Eliezer b. Jäqob הבוג םתרק אלמ טהמ אלמ הבונ טחמ אלמ חינה 
sagte: Wenn jemand einem Priester oder 
einem Leviten Geld vor Gericht geborgp*^ 
hat und sie gestorben sind, so sondere er 
[die Abgaben] auf ihren Namen für diesen Stamm'^°ab; wenn einem Armen vor Ge- 
rieht und er gestorben ist, so sondere er sie auf seinen Namen für die Armen Jisraels'^‘ 
ab. R. Ahi sagt, für die Armen der Welt. — Welchen Unterschied gibt es zwischen 
ihnen? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der samantanischen 
Armen. Ist der i\rme reich geworden, so sondere er auf seinen Namen nichU'ab, und 
dieser hat das erworben, was* sich in seinem Besitz befindet. — Weshalb haben die 
Rabbanan eine Vorsorge für den Sterbefall getroffen, nicht aber für den Fall des 
Reichwerdens? — Das Sterben ist gewöhnlich, das Reichwerden ist ungewöhnlich. R. 
Papa sagte: Das ist es, was die Leute sagen: [hörst du, dass] dein Genosse gestorben 
ist, glaube es, dass er reich geworden ist, glaube es nicht. 

Ist dieser gestorben, so muss er Erlaubnis &c. Es wird gelehrt: Rabbi sag- 
te: Von den Erben, die geerbt haben. — Gibt es denn Erben, die nicht erben!? Viel- 
mehr, erklärte R. Johanan, die Grundbesitz geerbP”haben, nicht aber, die Bargeld ge- 
erbt haben. R. Jonathan sagte: Hat jener soviel wie eine Nader'‘'zurückgelassen, so 

166. Wenn die Ernte ausbleibt. 167. Dt. 15,2. 168. Das Getreide, bevor er es als 

verloren aufgegeben hatte. 169. Zur Verrechnung gegen die priesterlichen Abgaben. 170. Sie 

sind den nächstverwandten Erben in Abzug zu bringen. 171. Die Verwandten kommen nicht in- 

betracht, da sie reich sein können. 172. Er muss den Armenzehnten an einen anderen Armen 

entrichten. 173. Diesen ist es auferlegt, die Schuld ihres Vaters zu bezahlen, obgleich sie recht- 

lieh dazu nicht verpflichtet sind; cf. Bd. vj S. 1360 Z. 5. 174. Dh. ein ganz minimales Stück Grund- 

besitz. 

30 M תילד 
33 (M ןהילע) 

31 M — 32 [! רוזחל ב״א P רזעלא 
34 M רתעיא. B רשעתיא. 

57*5• 
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fordere er soviel wie eine Nadel'^ein, wenn 
soviel wie eine Axt'"‘, so fordere er soviel 
wie eine Axt ein. R. Johanan aber sagte; 
Selbst wenn jener nur soviel wie eine Na- 

Jom.׳ 
J3b> I 

Hol. 

Nid.7|l) , 

 טהמ אלמ חינה וליפא רמא ןנחוי יברו סודרק אלמ
 ןנבר ונת :ייבאד אניטקד השעמבץיםודרק אלמ הבונ
 ןיששוה ןיא ידיב ךל שי רשעמ יולל רמאש לארשי
 ןיששוה ידיב ךל שי רשעמ רוכ ובש רשעמ תמורתל
 del zurückgelassen bat, fordere er soviel רפאק יבה ייבא רמא רמאק יאמ ובש רשעמ תמורתל 5
 wie eine Axt'''ein, wie beim Ereignis vom וימד ךליהו ידיב ךל שי רשעמ יולל רמאש לארשי
 .*’’kleinen Feld mit Abajje םוקמ לע רשעמ תמורת ואשע אמש ןיששוה ןיא
 -Die Rabbanan lehrten: Wenn ein jis ןיששוח וימד ךליהו ידיב ךל שי רשעמ רוב רהא

™33b וט א ”^"ר ה א םוקמ לע רשעמ תמורת ואשע אמש raelit zu einem Leviten gesagt hat: du hast 
 Zehnt[früchte] bei mir, so ist hinsichtlich רשעמ תמורת היל וושמו ימד ילקשד ןניקסע יעישרב Qioaa׳

 der darin enthaltenen Zehnthebe‘”nichts zu דמאק יכה ידיא ברד הירב אישרשמ״בר רמא אלא
 berücksichtigen; wenn aber: du hast ein ךליה'* ידיב ךיבאל רשעמ יול ןבל רמאש לארשי
 -Kor Zehnt[früchte] bei mir, so ist hinsicht רשעמ תמורת ויבא ואשע אמש ןיששוה ןיא וימד
 lieh der darin enthaltenen Zehnthebe zu וימד ךליהו ידיב ךיבאל רשעמ רוכ רחא םוקמ לע
 berücksichtigen. Wie meint er es? Abajje רהא םוקמ לע רשעמ תמורת ויבא ואשע אמש ןיששוה !5

Er.301'|32a רמא ףקומה ןמ אלש םורתל םירבח ודשחנ״יכו erwiderte: Er meint es wie folgt: wenn ein 
 Jisraelit zu einem Leviten gesagt hat: du רמא ךכ יולל רמאש לארשי ןב רמאק יבה ישא בר’
 hast bei mir Zehnt[früchte], da hast du das ידיב^’ ךיבאל** רשעמ וא ידיב*^ ךל** רשעמ אבא יל
 ,Geld dafür, so ist nicht zu berücksichtigen הוה אל ןייק אלד ןויכ ובש רשעמ תמורתל ןיששוה
 dieser kann‘“^ie als Zehnthebe für andere רוב וא ידיב ךל**רשעמ רוב תיבה לעב היל ןקתמ :^0
 bestimmt haben; wenn aber: du [Früchte] ובש רשעמ תמורתל ןיששוח ןיא ידיב“ךיבאל רשעמ
M 38 !1 אשיש M 37 ij וטא - M 36 ; ו - M 35 ^^^st bei mir ein Kor Zehnt[früchte], da hast 

 -du das Geld dafür, so ist zu berücksichti + שי M 39 ודיב.
gen, er kann sie als Zehnthebe für andere 

[Früchte] bestimmt haben'“. — Sprechen wir denn von Bösewichtern, die das Geld 
nehmen und [die Früchte] als Zehnthebe bestimmen!? Vielmehr, erklärte R. Mesarseja, 
der Sohn R. Idis, meint er es wie folgt: wenn ein Jisraelit zu einem Leviten gesagt 
hat: dein Vater hat bei mir Zehnt[früchte], da hast du das Geld dafür, so ist nicht zu 
berücksichtigen,, der Vater kann sie als Zehnthebe für andere [Früchte] bestimmt ha- 
ben; wenn aber: dein Vater hat bei mir ein Kor Zehnt[früchte], da hast du das Geld 
dafür, so ist zu berücksichtigen, der Vater kann sie als Zehnthebe für andere Früchte 
bestimmt haben. — Stehen Genossen denn im Verdacht, die Hebe vom Nichtzusam- 
menliegenden'“abzusondern!? Vielmehr, erklärte R. Asi, meint er es wie folgt; wenn 
ein Jisraelit zu einem Leviten gesagt hat: mein Vater sagte mir, dass du Zehnt[früch- 
te] bei ihm'**hast, oder dein Vater Zehnt[früchte] bei ihm hat, so ist die darin enthal- 
tene Zehnthebe zu berücksichtigen, denn da das Quantum nicht bestimmt ist, wird 
sie wol der Eigentümer nicht zubereitet'*''haben; wenn aber: du hast ein Kor Zehnt- 
[früchte] bei ihm, oder dein Vater hat ein Kor Zehnt[früchte] bei ihm, so ist die darin 
enthaltene Zehnthebe nicht zu berücksichtigen, denn da das Quantum bestimmt ist, wird 

175. Er behalte nur den entsprechenden Wert zurück, während der Ueberschus.s zu entrichten ist. 

176. Dh. ein grosses Stück Grundbesitz. 177. Er behalte den Wert des ganzen Dahrlehns zurück. 

178. Dh. nach seiner Entscheidung; er Hess die Erben die ganze Schuld ihres Vaters bezahlen, obgleich 

das von ihm hinterla.ssene Feld nur die Hälfte wert war; cf. Ket. 91k 179. Die der Levite an den 

Priester zu entrichten hat. 180. Nachdem er sie ihm verkauft hat. 181. Da er das (luantum 

kennt u. zurücktreten darf; die l'rüchte sind dann dem Jisraeliten verboten. 182. Von Früchten an 

einer Stelle für Früchte an einer anderen Stelle; dies ist von vornherein verboten, weil die einen abhanden 

gekommen sein können. 183. Nach unsrem Text: bei mir, als Pp-be des Vaters. 184. Dh. 

zum Genuss erlaubt machen, durch Ab.sonderung der l^ehiithebe, 
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sie wol der Eigentümer zubereitet haben. תושר ול שי יכו תיבה לעברדיגקת ינו,רת ןייקד ןויב 
— Hat der Eigentümer denn das Recht, רזעלא אבא ןיא רשעמ תמורת םורתל תיבה לעבל, 

die Zehnthebe zn entrichtend? Ereilich; רמוא אלמג p רזעלא אבא אינתד איה אלמג ןב 
dies nach Abba-Eleäzar b. Gamla, denn es רבדמ בותכה תומורת יתשב° םכתמורת םבל בשחנו‘ 

wird gelehrt: Abba-Eleäzar b. Gamla sag- 5 םשכ רשעמ תמורת תחאו הלתנ המורת תחא 

te:'*'A«r^: Hebe wird euch angerechnet 7ver- תמורת ךכ הבשחמבו דמואב תלטינ הלודג המורתש 

den; die Schrift spricht von zwei Heben’“', תושר ול שיש םשכו הבשחמבו דמואב תלטינ רשעמ 
von der grossen Hebe und von der Zehnt- תושר ול שי ךכ הלודג המורת םורתל תיבה לעבל 
hebe; wie die grosse Hebe nach Vermu- :רשעמ תמורת םורתל תיבה לעבל” 

tung‘““und durch Bestimmung‘“’entrichtet w המורת ןהילע שירפמ תויהל תוריפ 

werden kann, ebenso kann die Zehnthebe רשעמ ןהילע שירפמ תויהל תועמ תורשעמו 

Col.b 

Qi(l.793 

Nid. 2 b 

IVl1q.i1,2 

nach Vermutung und durch Bestimmung ירה ורבvא □אי^ימייק ןהש תקזחבףהילע שירפמ ינש 

entrichtet werden; und wie ferner der Ei- יבר עומש ןב^רזעלא יבר ירבד תעל תעמ ששוח הו 

gentümer das Recht hat, die grosse Hebe □וריקב ןייה תא ןיקרוב □יקרפ השלשב רמוא הרוהי 

abzusondern, ebenso hat er das Recht, die 15 םימ תסינכ תעשבו ררמס תאצוהבו גחה יאצומ לש 
Zehnthebe abzusondern. :רסובל” 

^ENN JEMAND Früchte zurückge- תעמ רמא ןנחוי יבר תעל תעמ יאמ .ארמג 

1H LEGT HAT, UM VON IHNEN HEBE UND רמוא םונגיטנא ןב רזעלא יבר הקידב לש תעל 

Zehnten‘’°ABzus0NDERN, oder Geld, um ההנה לש תעל תעמ° יאני יברב״רזעלא יבר םושמ 

DAVON DEN ZWEITEN ZEHNTEN‘’׳ABzusoN- 20 אמלשב תעל תעמ ששוח הז ירה ודבא םא ןנת 

DERN, so DARF ER DIES IN DER Annah- ןאמל אלא ריפש הקידב לש תעל תעמ רמאד ןאמל 

ME, DASS SIE vorhanden SIND; SIND SIE תעמ דע תעל תעמ יאה החנה לש תעל תעמ רמאד 

ABHANDEN GEKOMMEN, SO IST DIES FÜR :עומש ןב״רזעלא יבר ירבד :אישק היל יעבימ תעל 
EINEN Stundentag‘’‘'zu BEFÜRCHTEN”׳— רזעלא יבר לע ויריבה וילע !יקולח רזעלא יבר רמא 

Worte des R. Eleäzar b. Samuä. R. Je-25 ושענש תורהט לב רסה אצמנו דדמנש הוקמךנתד' 

HUDA SAGTE: An DREI ZEITEN UNTERSU- 

CHE MAN DEN WeIn‘’’: WENN DER OSTWIND M 46 

AM Ausgang des [Hütten]festes [weht]. 

41 M —■ ב״.דבל 
44 B 45 רסובב M רב 

42 P 40 הקזחב M — ב״הב 
43 B — ש״ב 

 .עומש ןב

WENN DER Traubenansatz hervorkommt, und wenn der Saft in die unreifen 

Trauben kommt. 

GEMARA. Was für ein Stundentag? R. Johanan sagt, ein Stundentag seit der 

Untersuchung. R. Eleäzar b. Antigonos sagt im Namen des R. Eleäzar b. R. Jannaj, 

[bis auf] einen Stunden tag seit dem Zurücklegen‘“. — Es wird gelehrt: Sind sie ab־ 
lianden gekommen, so ist dies für einen Stundentag zu befürehten. Einleuchtend ist 

dies nach demjenigen, welcher sagt, einen Stundentag seit der Untersuchung, wieso aber 

heisst es "einen Stundentag'' nach demjenigen, welcher sagt, seit dem Zurücklegen, es 

sollte ja "bis auf einen Stundentag" heissen!? — Dies ist ein Einwand. 

Worte des R. Eleäzar b. Samuä. R. Eleäzar sagte: Die Genossen streiten gegen 

R. Eleäzar, denn es wird gelehrt: Wenn ein Tauchbad nachgemessen wird und es sich 

185. Der Zehnt gehört ja gar nicht ihm. 186. Nuiu. 18,27. 187. Cf. Bd. viij S. 599 N. 74. 

188. Es braucht nicht gemessen zu werden. 189. Auch wenn die Hebe nur bestimmt u. nicht effek- 

tiv abgesondert worden ist, sind die Früchte zum Esseu erlaubt. 190. Für andere Früchte, die dann 

zum Genuss erlaubt werden. 191. Cf. Dt. 14,22 ff. 192. Von der Stunde, wo dies bemerkt wird, 

bis zur selben Stunde des vorangehenden Tags. 193. Es ist zu befürchten, dass sie innerhalb dieser 

Zeit abhanden gekommen sind, so dass die während dieser Zeit erfolgte Verzehntung uiigütig ist. 194■ 

Den man zurückgelegt hat, um von diesem die Abgaben für anderen zu entrichten; der Wein kann iiizwi- 

sehen sauer u. somit zur Verzehntung für guten Wein ungeeignet worden sein. 195. Man nehme 

an, dass sie 24 Stunden nach dem Niederlegen abhanden gekommen sind. 
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 herausstellt, dass es'^hmvollstäudig ist, so םיברה תושרב ןיב דיחיה תוסחב ןיב^חפמל ויבג לע

 ist alles, was durch dieses Reinheit erlangt ערפמל יאמ אמיתד והמ ןיקולהד אטישפ^* תואממ
 hat, einerlei ob in Privatgebiet oder auf השלשב רמוא הדוהי יבר :ןל עמשמ אק תעל תעמ

 .öffentlichem Gebiet'T rückwirkend unrein לש גחה יאצומ לס• םודיקב אנת ; רב םיקרפ

 — ?!Selbstverständlich, dass sie streiten — ןירבומ םיקרפ השל*שב רמוא הדוהי יבר אינת הפוקת 5

 Man könnte glauben, unter rückwirkend הספה םורפב^ערזה תעשבו ערזה יגפליי^דאובתה תא
 sei ein Stundentag zu verstehen, so lehrt '*הספה םורפב ןייה תא ןירכומ םיקרפ השלסיבו
 .er uns "'ךליאו תרצעמ ןמשו גחה סורפבו'" תרצע סורפבו

 R. Jehuda sagte: An drei Zeiten ןיפתושל אפפ בר'״אמיתיאו אבר רמא אתבלה יאמל

 c. Es wird gelehrt: Wenn der Ostwind am& אוה'\דיקריפ אמוי לכ אבר רמא יאמ“ךליאו ןאבמ !0:

 Ausgang des [Hütten]festes weht, [beim ׳תי*שירח םידק הור םיהלא ('יי)ןמיו שמשה הרזכ יהיו״
 .Eintritt des Herbstjpunkts "השוע תבשנמש העשב הדוהי בר רמא תישירח יאמ
 Es wird gelehrt: R. jehuda sagte: An ונייה יכה יא הבר היל רמא םיב םימלת םימלת

 :drei Zeiten verkaufe man das Getreide ינ■ רמא אלא ףלעתיו הנוי שאר לע שמשה ךתו° ביתכד‘

 vor der Aussaat, zur Zeit der Aussat und הינפמ תוחורה לכ תקתשמ תבשנמש העשב הבר !5

 -vor’*dem Pesahfest. An drei Zeiten ver םורדמ ץרא טקשהב םימה ךידגב רשא״ ביתכד ונייהו
 ,kaufe man den Wein: vor dem Pesahfest *אדסח בר רמא אדסה בר רב אפילחת בר רמאי

 vor dem Versammlungsfest'” und vor dem םורדמ ץרא טיקשהש העשב'" םימה ךידגב יתמיא
 Hüttenjfest; Oel vom Versammlungsfest] בר :הינפמ תוחורה לב תקתשמ תבסינמש העסיבש

G,1.ü2a 20 והיילע'ךאבינג ליזאו ףילח יבתי ווה° אדסה ברו אנוה ab. — in welcher Hinsicht ist dies von 

 ,Bedeutung? Raba, nach anderen R. Papa ימןרמ ךדיא היל רמא'*הימקמ םוקינ הירבחל דה רמא

 erwiderte: Für Gesellschafter^ — wie ist והל רמא והייבגל והיא אתא יבהדא םוקינ האגלפ
 יבה והל רמא תוחורב היל ורמא ותיקסע יאמב

BD.25a תובשנמ תוחור העברא°בר”רמא אבר רב ןנה בר רמא 
es von da ab? Raba erwiderte: Jeder Tag 

47 P י״הרב ןיב ר״הרב ןיב !M 48 j 49 ׳ ׳ישפ וילע ׳ולח 
M ינפב !M 50 j 51 ן[ סרפבו (M — חספה...השלשבו) ,, 
52 M + 53 || ׳אד M — 54 ,ן יאמ M — 55 ■ אוה II 

M — ח״מ M 56 |j 57 ' ׳רדמ ׳רא טקשהב M — 1 ׳ילע: 

58 B 59 !! אוה ןיירוא רבד P אבר. 

ist geeignete Zeit. 
'‘°^Und als die Sowie aufging, da entbot 

der Herr einen sctmülen Ostwind, Was heisst 
tiarisitlHt R. Jehuda erwiderte: Wenn er 

weht, macht er Furchen über Furchen“'in 
das Meer. Rabba sprach zu ihm; Wieso heisst 

es demnach: die Sonne stach Jonah auf das Harrft, tind er verschn1achtete°^it Vielmehr, 

erklärte Rabba: Wenn er weht, macht er alle Winde schweigen״״'. — Das ist es, was 
geschrieben s teilt:”'0^0^־^־ deine Kleider wärmen, ivenn die Erde vom Südwind ruht. Dies 
erklärte R. Tahlipha b. R. Hisda im Namen R. Hisdas: Deine Kleider wärmen dann, 
wenn die Erde vom Südwind ruht; denn wenn [der Ostwind] weht, macht er alle Winde 

schweigen. 
R. Hona und R. Hisda sassen beisammen und Geneba ging an ihnen vorüber. 

Da sprach einer zum anderen: Wir wollen vor ihm aufstehen. Der andere erwiderte: 
Vor dem Zänker״°״sollen wir aufstehen!? Inzwischen kam er zu ihnen heran und fragte 
sie: Womit befasst ihr euch? Sie erwiderten ihm: Mit den Winden. Da sprach er zu 
ihnen: Folgendes sagte R. Hanan b. Raba im Namen Rabhs: Vier Winde״°’wehen je- 

196. Das Quantum des Wassers, das 40 Seal! betragen muss. 197. Wobei in einem Zweifel 

erleichternd zu entscheiden ist; cf. S. 267 Z. 2ff. 198. סורפ Durchbrochenes, Halbes, sc. eines 

Monats; dh. 15 Tage vorher. 199. Od. Wochenfest (Pfingsten); cf. Bd. iij S. 104 N. 82. 200. .■\n 
diesen Zeiten kann dies jeder selbständig auf gemeinsame Gefahr tun. 201. Jon. 4,8. 202. Das im 

Text gebrauchte Wort für schwül. 203. Das W. תישירח wird v. שרח, oikmi, bezw. 
abgeleitet. 204. Demnach war es ein heisser drückender Wind 1ן. kein Sturm. 205. Ij. 37,17• 

206. Cf. vS. 378 Z. 15. 207. Dh. aus allen Himmelsrichtןlngen. 
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den Tag und mit allen auch der Nordwind, p אלמלאש ןלוכ םע תבשנמ תינופצ חורו םוי לבכ 

denn wenn dem nicht so Wcäre, so würde תימורד חורו תחא העש וליפא םייקתמ םלועה ןיא 
die Welt auch nicht eine Stunde bestehen לב תברהמ׳״ הדימעמ ןינ ןב אלמלאו ןלוכמ השק 

können; am unerträglichsten unter allen ist שרפי ן*נ רבאי ךתניבמה°רמאנש הינפמ״׳ולוכ םלועה 'i'3920׳ 

der Südwind, und wenn der Habicht[en- ■ר יבתי ווה קהצי רב ןמהנ ברו אבר'' :ןמיתל ויפנכ 

gel]“‘^ihn nicht einhalten würde, würde er אקרהוגב ביתיו^״יבקעי רב ןמהנ^^ר ליזאו ףילה הוה 

die ganze Welt zerstören, denn es heisst: היבגל לזא אבר יתרבד אלברס^דילע םירפו אבהדד 
durch deine Einsicht hebt der Habicht seine ישנמ^אמלד רמא היבגל לזא אל קחצי רב ןמחנ בר 

Schwingen, breitet seine Fittigc aus nach dem אנבירצ אל אנא והל ךירצ אברייוהנינ אתולג •שיר יבד 
 .Süden hin היבגל ליזא הוה במעי רב זמהנ ברד'*אזהדכ והל

Raba und R. Nahman b. Ji9haq sassen רמא יכה אבר רמא״בישנ אידש רמא היערדל ילג״^ 

 םיבש תילגרמ וליפא רמא לאומשו וב תלפמ השא בר
 יעמבש ערז תבבש וליפא רמא ןנהוי יבר'״וב תבקרמ
 דהא ארקמ ןתשלשוךמהנ בר רמא^ב תחרטמ השא

 ’ ׳ה חור םידק אובי אירפי םיחא ןיב אוה יכ° ושרד »״־■י3,ו5

 וז ורוקמ שובי ׳וגו ורוקמ שובי|ו] הלע רבדממ
 יעמבש ערז תבבש הז ונייעמ ברהיו השא לש הרוקמ
 תילגרמ וז הדמה ילכ לב רצוא הסשי אוה(ו) השא

beisammen und R. Nahman b. Jäqob kam 

an ihnen vorüber; er sass in einer golde- 

nen Sänfte, über die ein lauchgrünes Tuch 

gebreitet war. Raba ging zu ihm heran, י 
R. Nahman b. Ji9haq aber ging zu ihm 

nicht heran, denn er dachte: es sind wahr- 

scheinlich Leute aus dem Haus des Exili- 

archen; Raba braucht sie, ich brauche sie יב יאמ יארק יקיידדי׳יאוה הארומ ידע” רמא םיבש 
nicht. Als er darauf sah, dass es R. Nahman 20 אתפוש° וליפא אבר רמא אירפי םיהא ןיב אוה F01.33 

b. Jäqob sei, ging er zu ihm heran, und die- אתכיס וליפא רמא ףפוי בר איפר ארמד אניפוקב” 

ser entblösste'‘°seinen Arm, indem er sprach: 

Der Dämon weht. Da sprach Raba: Rabh 

 אינה וליפא’'רמא בהעי רב אחא בר איפר אנפדב
 :איפר אתפוכב
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sagte, durch ihn abortire ein Weib; Se- 

muel sagte, durch ihn verfaule sogar eine 

Perle im Meer; R. Johanan sagte, durch 

ihn werde sogar der Samen im Leib des 

Weibs stinkend. Hierauf sprach R. Nah- 

man: Alle drei folgerten sie es aus einem 

Schriftvers: "'^er ist zzmschen den Brüdern fruchtbar, es koninit ein Oshüind, ein Sturm 

des Herrn, von der Wüste steigt er herauf, 2md es vertrocknet seine Quelle 8cc. Es ver- 

trochiet seine Quelle,, das ist die Quellendes Weibs; es versiegt sein Brunnen,, das ist 

der Samen im Leib des Weibs; er rafft deai Schatz aller köstlichen Geräte fort., das ist 

die Perle im Meer. Da spraeh jener: Dieser gehört wol zu den Suräern, die die Schrift- 

Worte deuten. — Was heisst: er ist zzidschen den Brüdern frzichtbarl Raba erwiderte: 

Selbst den Stiel im Spatenöhr lockerP”er. R. Joseph erklärte: Selbst den Haken an 

der Wand lockert er. R. Aha b. Jäqob erklärte: Selbst das Rohr am Korb lockert er. 

208. Cf. Bd. vj S. 1017 N. 269. 209. Ij. 39,26. 210. Wegen des heissen Ostwinds. 211. 

Hos. 13,15. 212. Die Gebvirt im Leib der Mutter. 213. Im Text איפר, wol vom im Vers ge- 

brauchten רירפי abgeleitet. 



VIERTER ABSCHNITT 

ENN JEMAND SEINER FrAU EINEN 

Scheidebrief geschickt hat und 

DEN Boten erreicht oder ihm einen 

Boten nachsendet und zu ihm spricht: 

DER Scheidebrief, den ich dir gegeben 

HABE, IST NICHTIG, SO IST ER NICHTIG; 

Q1d.5S3 חלשש וא חילשב עיגחו ותשאל טג הלוש 

 לטב ךל יתתנש טג ול רמאו חילש וירחא

 חלצא חלשש וא ותשא לצא □ריק'לטב הז ירה אוה

 הז ירה אוה לטב ךיל'יתחלשש טג הל רמאו חילש

 :ולטבל לובי וניא בושיהריל טג'עיגהשמ טאי לטב

 ויי-יו ולטבמו רחא םוקממ® ןיד תיב השוע היה הנושארב"

 wenn er oder ein von ihm entsandter ינפמ ןב ןישוע והי אלש ןקזה לאילמג ןבר ןיקתה

 Bote bei seiner Frau zuvorkommt und םלועה ןוקית:

 zu ihr spricht: der Scheidebrief, den וליפאו עינה אלא ינתק אל ועינה ,ארמג

 ich dir geschickt habe, ist nichtig, so "! וא ןיונימ אקד אוה® הרועצל ןנירמא' אלו אליממ

 -ist er nichtig. Wenn aber der Schei אמילא אל אמיתד והמ יל המל הילש וירהא הלשש

 אק הילטבלד אמקד היתוהילשמ"ארתבד היתוחילש

 אמיתד והמ יל המל ותשא לצא אוה םדק ןל עמשמ

 הילשל ילימ ינה ןיונימ אק הרועצל ןנירמא אל ינ

P 4 ו 4־ M 3 ךל B 2 1! [לטב הז...םדיק] M 1 

 טג —
- M 8 

11 5 M — 6 1' בוש M 7 רמב M ורמא 
 מקדמ M 9 ד אוה

DEBRIEF BEREITS IN IHRE HaND GEKOM- 

MEN IST, SO KANN ER IHN NICHT MEHR 

NICHTIG MACHEN. ANFANGS KONNTE MAN 

AUCH anderswo' ein Gerichtskoleegi- 

UM ZUSAMMENSETZEN UND IHN NICHTIG 

MACHEN, R. GaMALIEL DER AeETERE ORD- 

nfm'r aber an, dass man dies nicht tue, aes vorsorgende Institution'. 

GEMARA. Fs heisst nicht "ihn^ einholt", sondern "erreicht", selbst unbeabsichtigt', 

wonach wir nicht sagen, er habe sie damit nur kränken''wollen; wozu lehrt er nun den 

Fall, wenn er ihm einen Boten nachsendet!? — Man könnte glauben, der Auftrag des 

anderen sei nicht bedeutender als der des ersten, um ihn nichtig machen zu können, 

so lehrt er uns. — Wozu lehrt er weiter: wenn er bei seiner F'rau zuvorgekommen 

ist? — Man könnte glauben, nur in dem Fall, wenn er es zum Boten gesagt hat, 

sagen wir nicht, er habe sie damit nur kränken wollen, wenn aber ihr selbst, so wollte 

E In Abwe.senheit des Boten od. der Frau. 2. Die Frau könnte, bevor sie dies erfährt, eine 

andere Heirat eingehen. 3. Mit dein Suffix der 3. Person, worunter das beabsichtigte Erreichen, 

das Fänholen, zu verstehen ist. 4. Wenn er ebenfalls denselben Weg geht u. den Boten zufällig 

erreicht. 5. Wenn er die ernste .■\b.sicht hätte, den Scheidebrief zurückzuziehen, so würde er dem 

Boten nachgeeilt sein: er tat dies nicht u. wollte .sie damit nur kränken. 
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er sie entschieden nur kränken', so lehrt ןל עמשמ אק ןיוכ־ימ אק הרועצל יאדו הדידל לבא 

er uns. — Wozu heisst es: oder ein von והיא אמיתד והמ יל המל הילש הלצא חלשש וא 

ihm entsandter Bote? — Man könnte glau- אלד הילש לבא הרועצל’ אתעדא הרט אלד אוה 

ben, er selber würde sich nicht bemüht ha- אק ןיובימ אק הרועצל יאדו הרט יב'° היל תפביא 

ben, um sie zu kränken, wenn es aber durch .י ןולטבל לוכי וניא הריל טגיליגהשמ □א :ןל עמשמ 
einen Boten erfolgt, auf dessen Bemühung הילוטבל"ארקיעמ הילע רדהמד אכירצ אל אטישפ 
er nicht achtet, so tat er dies, nur um sie הילטב ילוטבד ערפמל אתלמ יאלגיא‘^ אמיתד והמ 
zu kränken, so lehrt er uns. וב ישפא יא אוה לטב ןנבר ונת :ןל עמשמ אק 

Wenn aber der Scheidebriee be- םולב רמא אל טג וניא אוה לוספ ןימייק וירבד 
RE1TS IN IHRE Hand gekommen ist, so 10 הבר רמאהו° עמשמ ליטבלד אנשילי^לטבד ארמימל 

KANN ER IHN NICHT MEHR NICHTIG MA- רי הבר רמא הל ירמאו תישש בר רמא וביא’'רב 

CHEN. Selbstverständlich!? — In dem Fall, הנתמ התאבש רהאל רמאש הנתמ לבקמ״הובא 

wenn er schon vorher bestrebt war, ihn אל הב יישפא יא לטבית"תלטובמ וז הנתמ ודיל 

nichtig zu machen; man könnte glauben, ןימייק וירבד הנתמ הניא איה הלטב םולכ רמא 

es habe sich nun herausgestellt, dass er 15 יתש״ייליטב ייבא רמא עמשמ אר1ריעמ לטב אמלא 

ihn rückwirkend nichtig gemacht habe, so יבג לייטבילד עמשמו לטבד עמשמ עמשמ תונושל 

lehrt er uns. ינהמד אנשיל הנתמ יבג רמאק היב ינהמד אנשיל’’יטג 
Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] er ירה הנתמ חילש ןנייטיקנ ייבא רמא :רמאק הב 

ist nichtig, ich will ihn nicht, so sind seine :ימד יבזכ ואל ךלוהל“הנימ אקפנ“טגה הילשכ אוה 

Worte gütig; wenn aber: er ist ungiitig, 20 יאקו ילתד ךה“צי רב ןמהנ ברל"היהבשא אניבר 
 :וקית והמ לטב היל איעבימ אקו אשדד ארביעב

 אל הז יטג אנת אתיגתמברדל ירמאו תשש בר רמא

 M 9 -|- ד || M 10 — ט״כ M 11 jj — וניטבל...טג '

 M 12 ילוטבל .M 13 11 ילגית' !M 14 1 •— ׳טייל 11 15

18 II איה -|- M 17 :י תשש ר״א M 16 || ןיבא M 

 (M ינש) :M 19 j — הנתמ...אנשיל M 20 11 + יאמל 11

 M 21 י״ב הברל || P 22 ןיתינתמב.

er ist kein Scheidebrief, so hat er nichts 

gesagt. Demnach ist unter "ist nichtig^'zu 

verstehen, er werde nichtig, und dem wi- 

dersprechend sagte ja Rabba b. Ajbu im 

Namen R. Seseths, und wie manche sagen, 

Rabba b. Abuha, dass, wenn der Beschenk- 

te, nachdem das Geschenk in seine Hand 

gekommen ist, sagt: diese Schenkung sei nichtig, werde nichtig, ich will sie nicht, er 

nichts" gesagt habe, wenn aber: sie ist nichtig, es ist kein Geschenk, seine Worte gütig" 

seien, wonach unter "ist nichtig" die Vergangenheit zu verstehen ist!? Abajje erwiderte: 

Unter "ist niehtig" sind beide Begriffe zu verstehen; es ist zu verstehen: es ist nichtig, 

und es ist zu verstehen: es werde nichtig. Bei der Scheidung versteht man den Begriff, 

der dabei wirksam ist, und bei der Schenkung den Begriff, der dabei wirksam ist". 

Abajje sagte: Es ist uns überliefert, dass der Vertreter bei einer Schenkung dem 

Vertreter bei einem Scheidebrief gleiche". Dies ist von Bedeutung, dass nämlich [der 

Ausdruck] "bring" nicht "erwirb" heisse‘'. 

Rabina traf R. Nahman b. Jichaq am Türriegel gelehnt stehen und folgendes Ragen: 

Wie ist es, wenn er nur"nichtig" [gesagt‘“'hat]? — Die Frage bleibt dahingestellt. 

R. Seseth sagte, und manche sagen, es wurde in einer Barajtha gelehrt: [Sagte 

6. Die Nichtigkeitserklärung sei nicht ernst gemeint. 7. Durch die vorherige Bestrebung sei 

die verspätet erfolgte Nichtigkeitserklärung rückwirkend gütig. 8. Da dieser Ausdruck nicht seinen 

Willen kundgibt, sondern eine Tatsache behauptet, die aber nicht wahr ist. 9. Da diese Ausdrücke 

sich auf die Zukunft beziehen, während die Schenkung bereits erfolgt ist. 10. Diese Ausdrücke 

beziehen sich auf die Vergangenheit, u. sein eignes Geständnis ist massgebend. 11. Bei der ersteren 

die Zukunft u. bei der anderen die Vergangenheit. 12. Man kann sie vor der Aushändigung zu- 

rückziehen. 13. Mit dem Auftrag, die Sache dem Beschenkten zu überbringen, hat der Bote sie 

nicht für ihn erworben. 14. Ohne hierzu <las Verbum gebraucht zu haben; ob auch dann beide 

Begriffe zu verstehen sind. 

68 Talmud Bü.V 
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 ,er:] dieser Scheidebrief soll nicht wirken אהי שרגי אל הלשי אל ביזעי אל ריתי אל ליעוי

 -nicht lösen, nicht entlassen, nicht fort ריתמ וניא ליעומ וניא ןימייןל וירבד סרהב אהי םרה

 schicken“*, nicht scheiden, eine Scherbe סרהכ אוה םרה שרנמ וניא הלמדי וניאי^ביזעמ וניא

 sein, einer Scherbe gleichen, so sind seine םרה אוה ירה והל איעביא :םולב רמא אל אוה

 ,Worte von Wirkung; wenn aber: wirkt nicht ירמאו אברד הירב אהא ברל אניבר'^דיל רמא והמ 5

 ,löst nicht, entlässt nicht, schickt nicht fort ירהמ אנמ• יאמ ישא ברל אברד הירב אהא בר הל

 -scheidet nicht, ist eine Scherbe, gleicht ei וניא וא וב שרנמו רזוח רקפה אוה ירה שדקה אוה

 .*ner Scherbe, so hat er nichts gesagt ־2רן ןי שרנמו רזוה רמא ןמהנ בר״י^וב שרנמו רזוה1.591)01

 Sie fragten: wie ist es, [wenn er gesagt *היתווב אתבלהו וב שחנמו רזוה וניא רמא תשש

 hat:] sei'*eine Scherbe? Rabina sprach zu י-רד היתווב אתבלה ןל אמייק אהו יניא״׳ןמהנ ברד יס
111.69a ךן^וףן ףןבלף [רJך,ף א^שה יכה תרזוה רמאד° ןגהוי R. Aha, dem Sohn Rabas, und manche sa- 

 :gen, R. Aha, der Sohn Rabas, zu R. Asi הילטבד יהנ אבהו'* רוביד לטבמו רוביד יתא אוה

 -Hierbei ist es ja nicht anders, [als wenn je הנושארב :ליטב אק ימ היפונ אטינ הילשד אתוהילשל

 mand gesagt hat:] dies sei geheiligt, dies sei ןמהנ בר ולטבמ אוה״^המכ ינפב רמתיא :השוע היה

 Freigut“'. — Kann er sich damit“*wiederum בר השלש ינפב רמא תשש• בר םיניש• ינפב רמא י5

 scheiden lassen oder kann er sich damit •ןמהנ ברו ינתק ןיד תיב השלש• ינפב רמא תשיש

 <nicht wiederum scheiden lassen? R. Nal רמא והל ירק*“ןיד תיב ימנ ירת יבל*°םינשי ינפב רמא

 man sagt, er könne sich damit wiederum ינולפ° םבינפל*'ינרםומ° ןנתד הל אנימא אנמ ןמהנ בר

 scheiden lassen, und R. Seseth sagt, er אנת וטא״תשש• ברו ינולפ םוקמבש• ןיניידה ינולפו

 könne sich damit nicht wiederum scheiden אנימא אנמ ןמהנ בר רמא ליזילו בישיהיל אלכור יכ 20

lassen. Die Halakha ist wie R. Nahman. 

— Dem ist ja aber nicht so, es ist uns ja 

bekannt, dass die Halakha wie R. Johanan 

sei, welcher sagt, sie könne zurücktreten“‘’!? 

— Es ist ja nicht gleich; da handelt es 

sich bei beidenFum Worte, und ein Wort 

kann ein Wort aufheben, wieso aber sollte 

er hierbei, wenn er auch den Auftrag des Boten nichtig machen kann, den Scheide- 

brief selbst nichtig machen'“!? 

Anfangs konnte man &c. Es wurde gelehrt: Vor wieviel [Personen] erfolgt die 

Nichtigmachung"? R. Nahman sagt, vor zwei, und R. Seseth sagt, vor drei. R. Seseth 

sagt, vor drei, denn es heisst Gericht'*; R. Nahman sagt, vor zwei, denn auch zwei 

werden Gericht genannt. R. Naluuan sagte: Dies entnehme ich aus folgender Kehre: 

Ich'hibergebe euch N und N, Richter im Ort N'*. — Und' R. Seseth!? — Soll etwa der 

Autor die Aufzählung gleich einem Gewürzkrämer fortsetzen!? R. Nahman sagte fer- 

ner: Dies entnehme ich aus folgender Kehre: Die Richter oder die Zeugen unterzeich- 

neu. Doch wol die Richter gleich den Zeugen, wie es zwei Zeugen sind, ebenso auch 

zwei Richter. — Und R. Seseth!? — Wieso dies, die einen, wie sie erforderlich sind. 

Sb.x,4■ 
Git,363 

Fol..3ר 
Na2.21ä 
B(|.366 

Ar.236 

 sb,x,4 שידעה וא הטמל ןימתוה םיניידה“ ןנתד הל

 םינייד qs• םינש״םידע המ םידעד אימוד םינייד ואל
 אהו אתיאדב אה איריא ידימ תשש• ברו םינש“ימנ

22 B + 23 ןי ו M — 24 | ׳שמ וניא M אבר 
P ן״רא M 26 jj — 27 11 ו M — יניא iS 

 ירתל M 30 [1 אוה — M 29 || יברכ

M םכ׳י f M 33 jj- ב. 

31 M ורק 

25 II 

M 28 

32 ;1 

15. In der Schrift (Dt. 24,1) gebrauchter Ausdruck für die Scheidung. 16. Die Uebersetzung 

lässt sich nicht genau ■wiedergeben; es ist unklar, ob dieser Wortlaut einen Wunsch od. einen Tatbestand 

ausdrückt. 17. Dies gilt als Wunsch u. seine Worte sind gütig. 18. Mit dem Scheidebrief, 

den er als nichtig erklärt hat. 19. Wenn jemand einer Frau einen Wertgegenstand gibt, auf dass 

.sie ihm damit nach Ablauf einer bestimmten Frist angetraut sei, so kann sie vor Eintritt dieser Frist zu- 

rücktreten; wie min durch den Rücktritt die Trauung uugiltig ■wird, ebenso sollte es auch der Scheidebrief 

werden. 20. Bei der Antrauung u. beim Rücktritt. 21. Dieser ist eine konkrete Sache u. 

kann durch seine Willensänsserung nicht nichtig werden. 22. Vor der Verordnung RG.s. 23. 

Drei Personen bilden ein GericliLskollegium. 24. Cf. S. 468 Z. 22 ff. 25. Hier werden 2 Personen 

als Richter genannt. 
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und die anderen, wie sie erforderlich sind'^ אנתימל ייל המל םינייד אנתימל יל המל אתיאדב 
— Wozu lehrt er es von den Richtern und םינייד ןושלב בותכ אנש אלד ןל עמשמ אק אהייםידע 
von den Zeugend? — Folgendes lehrt er ימתחו םידע ןושלב בותב אנש אלו םידע ימתהו 
uns: es ist einerlei, ob es im Richterstil םלועה ןוקית ינפמי^אמ :םלועה ןוקית ינפמ :םינייד 
geschrieben und von Zeugen unterschrie- 5 רמא שיקל שיר^ ןירזממ תנקת ינפמ רמא ןנחוי יבר 
ben, oder im Zeugenstil geschrieben und ןירזממ תנקת ינפמ רמא ןנחוי יבר תונוגע תנקת ינפמ 
von den Richtern unterschrieben ist. תיל ירת יבל׳יםינש ינפב רמאד ןמחנ ברב הל רבס 

Als vorsorgende Institution. Was אבסנימו אלזאו העדי אלו העמש אל איהו״אלק והל 
ist dies für eine vorsorgende Institution? תונוגע תנקת ינפמ רמא שיקל שירו ןירזממ אכיאו 
R. johanan sagt, eine Vorsorge [zur Ver-10 אתלת יבז’* השלש ינפב רמאד תשש ברכ הל רבס 
meidung von] Bastarden'*. Res-Raqis sagt, תנקתו אבסנימ אלו העדיו’’ העמשו אלק והל תיא 
eine Vorsorge [zur Vermeidung von] Ver- לטובמ ולטב“ ןנבר ונת :אביאד אוה תונוגע ®סיי 
lassenen'’. R. Johanan sagt, eine Vorsorge לוכי וניא רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר יבר ירבד 
[zur Vermeidung von] Bastarden, denn er ist 23?',5]5הכ המ° ןכ םאש ואנת לע ףיסוהל אלו ולטבל אל 
der Ansicht R. Nahmans, welcher sagt: vor 15 אטיג לטב^אתיירואדמד ידימ אכיא ימו הפי ןיד תיב 
zwei, und da es durch zwei nicht bekannt אמלעל שיא תשא ןנירש הפי ןיד תיב הכ המ םושמו 
wird, so könnte sie, wenn sie es nicht hört והניעקפאו שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ° ןיא 
und nicht erfährt, sich verheiraten und Ba- ישא ברל אניבר היל רמא הינימ ןישודיקל^‘ ןנבר BbJlb 

starde [gebären]. Res-Raqis sagt, eine Vor- רמימל אכיא יאמ האיבב שידק^יאפסכב שידקד הנית 
sorge [zur Vermeidung von] Verlassenen, 20 רמא ןנבר ונת :תונז תליעב ותליעבל ןנבר הויוש 
denn er ist der Ansicht R. Seseths, welcher ינפב אלש הז לטבל לובי יתשאל׳י^טג ובתכ הרשעל 
sagt: vor drei, und da es durch drei be- לוכי וניא רמוא לאילמג p ןועמש קר יבר ירבד הז 
kannt wird, so hört und erfährt sie es, und הלטבש תודעב יגלפימק יאמב הז ינפב הז אלא״לטבל 

heiratet dann nicht; dies’dst also eine Vor- 37 ;[ ירתבו M 36 |1 ינפמ - M 35 |! אה - m 34 

sorge [zur Vermeidung von] Verlassenen. || ׳דיו — M 39 || ׳תלתבו M 38 jj ׳לזאו מש אלו M 

Die Rabbanan lehrten: Hat er ihn” m 42 |] (׳ישודיקל P) הישודיקל m 41 jj הלטב P 40 

nichtig gemacht, so ist er nichtig — Worte ־^'יי + 43 !| ד -f 
 ✓י

Rabbis. R. Simon b. Gamaliel sagt, weder könne er ihn nichtig machen noch irgend 

eine Klausel hinzufügen, denn worin bestände sonsFdie Macht des Gerichts. — Ist es 

denn möglich, dass [der Scheidebrief] nach der Gesetzlehre nichtig’üst, und wir wegen 

der Macht des Gerichts ein Eheweib Fremden erlauben!? — Allerdings, wer sich eine 

Frau antraut, tut dies gestützt auf die Bestimmung der Rabbanan, und die Rabbanan 

haben die Trauung annullirt”. Rabina sprach zu R. Asi: Allerdings, wenn die Trauung 

durch Geld erfolgt“ ist, wie ist es aber, wenn sie durch den Beischlaf erfolgt ist!? — 

Die Rabbanan haben seinen Beischlaf zum ausserehelichen gemacht. 

Die Rabbanan lehrten: Wenn er zu zehn [Personen] gesagt hat: schreibt einen 

Scheidebrief für meine Frau, so kann er dies” vor den einen in Abwesenheit der an- 

deren zurückziehen — Worte Rabbis; R. Simon b. Gamaliel sagt, er könne es nur vor 

allen zusammen zurückziehen. — Worin besteht ihr Streit? — Sie streiten darüber. 

26. Als Richter siud 3 u. als Zeugen 2 Personen erforderlich. 27. Wenn die Unterschrift 

dieser ausreichend ist, so ist es ja auch die Unterschrift jener. 28. Wenn sie auf Grund einer un- 

gütigen Scheidung eine neue Ehe eingeht, so sind die Kinder Bastarden. 29. Wenn eine Nichtigkeits- 

erklärung ohne ihr Wissen erfolgen darf, so ist es ihr nicht möglich, eine neue Ehe einzugehen. 30. 

Die beschwerliche Verpflichtung, es ihr persönlich mitzuteilen. 31. In ihrer od. des Vertreters Ab- 

 wesenheit, nach der Verordnung RG.s. 32. Wenn man sich über die Verordnung RG.s hinwegsetzen־

könnte. 33. Da er vor der Ueberreichung nichtig gemacht worden ist. 34. .Sie gilt somit 

nicht als Eheweib. 35. Durch Uebergabe einer Wertsache zu diesem Behuf; durch die Annullirung 

ist dies als Geschenk zu betrachten. 36. Auch nach der Verordnung RG.s. 
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 ob das Zeugnis, das zum Teil aufgehoben הלטבש תודע רבס ׳יבר ■יגלפימק הלוב הלטב התצקמ

coi.b יבהייו •יבתב ךנה ■ילזא יאו^^הלוב הלטב אל° התצקמ worden^ist, vollständig aufgehoben ist. Rab- 

 bi ist der Ansicht, ein Zeugnis, das zum תודע רבס לאילמג ןב ןועממ* ןבר^ ובתילו ובתכייל

 -Teil aufgehoben worden ist, sei nicht voll ילזאו'‘ יעדי אל ךנהו הלוכ הלטב התצקמ הלטביש

 ständig aufgehoben, und wenn jene^*ihn אמיא תיעביאו אמלעל שיא ת*שא ורט*ו"יבהיו יבתבו 5

 .”schreiben und ihr geben, so ist es recht הלוכ הלטב אל התצקמ הלטבש תודע אמלע ילובד

 ,R. Simon b. Gamaliel aber ist der iVnsicht רבסק^* לאילמג ןב ןועמש ןברד אמע*ט ונייה אבהו

 -ein Zeugnis, das zum Teil aufgehoben wor הרשע יב הכירצ הרשע יפאב אדבעתמד אתלימ

 den ist, sei vollständig aufgehoben, und ןברד אמעט והמ םכלוכ והל איעביא :הפלשימל

 -wenn jene, die es nicht wissen, ihn schrei התצקמ הלטבש תודע רבסקד םוישמ לאילמג ןב ןועמש !0

 -ben und ihr geben, so machen sie ein Ehe וצמ אל םכלוכ והל רמאד ןויכ יגהו הלוב הלטב

 ,weib Fremden erlaubt”. Wenn du aber willst לאילמג ןב ןועמש ןברד אמעט אמלד וא יבהיו יבתכ

 sage ich: alle stimmen überein, dass ein הרשע יב יפאב אדבעתמד״אתלימ לב רבפקד םומימ

 Zeugnis, das zum Teil aufgehoben worden ימנ םכלוכ וליפא ךכליהו הפלשימל הרשע יב הבירצ

iGii.3 5! הז לטבל לוכי יתשאלי^טג ונת םינשל רמא° עמ*ש את ist, nicht vollständig aufgehoben sei, und 

 der Grund des R. Simon b. Gamaliel hierbei *רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר יבר ירבד הז ינפב אלמ

 -ist, weil er der Ansicht ist, dass eine Hand םכלוכ יכד םינש אהו הז ינפב הז אלא לטבל לוכי וניא

 ,lung, die von zehn [Personen] erfolgt ist ימנ יכה הביתכ ידעב יא ישא בר רמא יגילפו ומד

 -auch zur Aufhebung zehn [Personen] er ’ארבתסמ ימנ יבה הכלוה ידעב^ןניקפע יאמב אבה

 .fordere ומצע ינפב הזלו ומצע ינפב הזל רמא אפיס ינתקד ^0

 ihr״”Sie fragten: wie ist es, wenn er אמלשב”תרמא יא הז ינפב אלש הז לטבל לוכי

 ימ הביתכ ידעב תרמא יא אלא ריפש הכלוה ידעב

Ket,26b ואריש דע תפרטצמ ןתודע ןיא° רמ רמא אה יפרטצמ 
Bb,32a ״ ׳ I ■׳־ I 

 אריבס ההרס ןב עשוהי יברכ אמלד דחאב םהינש«105
Syr1.30a ‘ י ^ 

alle''gesagt hat: ist der Grund des R. Si-' 

mon b. Gamaliel, weil er der Ansicht ist, 

ein Zeugnis, das zum Teil aufgehoben wor- 

den ist, sei vollständig aufgehoben, und 

da er ״ihr alle" gesagt hat, so können jene 

ihn nicht schreiben und ihr geben”, oder 

45 M יאד M 46 !j 47 || ילזאד M — אמלעל...ורשו 
48 M — רבסמ 

t8yn. 5 1 

II יכירצ את׳ית יפאב ׳רמאתימד M 49 |j 

 M 50 — לשב' M 51 II — ל״ס.

ist der Grund des R. Simon b. Gamaliel, weil er der Ansicht ist, eine Handlung, die 

vor zehn [Personen] erfolgt ist, erfordere zehn [Personen] auch zur Aufhebung, somit 

gilt dies auch dann, wenn er "ihr alle" gesagt hat? — Komm und höre: Wenn er zu 

zwei [Personen] gesagt hat: gebt meiner PTau einen Scheidebrief, so kann er^dies vor 

dem einen in Abwesenheit des anderen zurückziehen — Worte Rabbis; R. Simon b. 

Gamaliel sagt, er könne es nur vor beiden zusammen zurückziehen. Wenn vor zwei, 

so ist es ja ebenso als würde er ״ihr alle" gesagt haben״, und sie streiten hierüber. R. 

Asi erwiderte: Bei Zeugen des Schreibens ist dem auch”so, hier aber wird von Zeu- 

gen der Ueberbringung״ gesprochen. Dies ist auch einleuchtend, denn im Schlußsatz 

wird gelehrt: Wenn er es zu einem besonders und zum anderen besonders gesagt 

hat, so kann er es vor einem in Abwesenheit des anderen zurückziehen. Einleuchtend 

ist dies, wenn du sagst, dies gelte von Zeugen der Ueberbringung, wenn du aber 

sagst, von Zeugen des Schreibens, so werden sie ja nicht vereinigt, denn der Meister 

sagte, dass ihre Aussagen nur dann vereinigt werden, wenn beide es gleichzeitig ge- 

37. Wenn ein Teil der Zeugen aus irgend einem Grund ausgeschieden ist. 38. Die von der Zu- 

rückziebung nichts wissen. 39. Sie ist richtig geschieden u. darf heiraten. 40. Da dann der 

Scheidelirief ungiltig ist. 41. lleiin Auftrag zutii Schieibeu des Scheidebriefs. 42. Somit ist iu 

diesem Fall der zuerst angeführte Grund RG.s nicht zu berücksichtigen. 43. Da beide unterzeichnen 

müssen u. nicht zu lierücksichtigen ist, einer könnte es ohne den anderen tun. 44. Dass auch nach 

46. 45. Die auch durch einen erfolgen kann. RÖ. die Zurückziehung vor einem erfolgen dürfe. 

Zu einem gütigen Zeugnis. 
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sehen" haben. — Vielleicht ist er der An- יברד הינ־ימ תיעמש הדוהי רב לאומש בר רמא :היל 

sicht des R. Jehosuä b. OorhaA לאילמג ןב ןועמש ןברכ אדהו יברכ אדה יתרת אבא 
R. Semuei b. jehuda sagte: Hinsicht- לאילמג p ןועמש ןברכ יהו יברכ יה אנעדי אלו 

lieh dieser beiden [Kontroversen״] hörte ich רמא ימיד בר אתא יבד ןגא יזהיג*'ףסוי בר רמא 

von R. Abba, dass bei der einen nach Rab- 5 יבר°”וינפל רמא םימכה ירבדב יבר השעו השעמ 

bi und bei der anderen nach R. Simon b. יבר לש וגב ןב אטרפ p רזעלא יבר לש וגב אטרפ 
Gamaiiel zu entscheiden sei; ich weiss aber יבר רזהו הפי ןיד תיב הב המ p םא לודגה אטרפ 

nicht, bei welcher nach Rabbi und bei wel- ןועמש ןברכ אהדמו לאילמג ןב ןועמש ןברב השיעו 

eher nach R. Simon b. Gamaiiel. R. Joseph אשוא ןמד הישאי” יבר ףאו יברכ ךה*^ לאילמג ןב 

sagte: Wir wollen dies feststellen. xA.ls R. 10 רמאד לאילמג p ןועמש ןברכ אדהו יברב אדח רבס 

Dimi kam, erzählte er folgendes. Einst ent- יברד הימק ןגיוה יבס השמח הנח רב רב הבר 

schied'°Rabbi nach den Weisen, da sprach הילןרשאו הימק ארבג אוהה אתא אשוא ןמד הישאי” 

R. Proto, der Sohn des R. Eleäzar b. Proto, הל ובתכו ורומטא וליז ןל רמא היחרוב לע אטיג 

der Enkelsohn R. Proto des Grossen, zu אלא יוה^^אמ ירמטימ יכ יברכ ךתעד אקלס יאו 

ihm: Worin besteht demnach die Macht !5 יאו היל אריבס^ילאילמג ןב ןועמש ןברכ הנימ עמש 

des Gerichts!? Hierauf trat Rabbi zurück המל״לאילמג p ןועמש ןברב ימג ךדיא^'ךתעד אקלס 

und entschied nach R. Simon b. GamalielA אדח הנימ עמש אלא ירודביא ורדביל ירומטא והל 

Wenn nun bei dieser nach R. Simon b. Ga- בר רמא אברוי^לאילמג ןב ןועמש ןברב אדחו יברב 

maliel entschieden wird, so ist wol bei je- המ ןמחנ ברל היל תילו ןהיתשב יברכ הכלה ןמחנ 

ner nach Rabbi zu entscheiden. Und auch 20 ןימותי״לאומש רמא ןמחג בר רמאהו הפי ןיד תיב הב 

R. josija aus Usa ist der Ansicht, bei einer ןהל ןידימעמ ןיד תיב ןהיבא יסכנב קולחל ואבש 

nach Rabbi und bei einer nach R. Simon ןילוכי ולידגה הפי קלח ןהל םיררובו סופורטופא 

b. Gamaiiel, denn Rabba b. Bar-Hana er- m 55 !; אה M 54 jj יבר — M 53 |ן יזחיל M 52 

zählte: Fünf Greise waren wir vor R. Jo- 58 ij היל אריבס J- M 57 j| יוה — M 56 |i ׳יעשוא 

sija aus Usa, und als einst ein Mann zu •ד + m 

ihm kam, von dem er einen ScheidebrieUgegen seinen Willen erzwang, sprach er zu 

uns: Geht, versteckt euch“und schreibt ihn ihr. Nach RabbUist ja nichts dabei, dass sie 

sich versteckt hatten!? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, dass er der Ansicht des R. 

Simon b. Gamaiiel sei. Und wenn man sagen wollte, er sei auch bei der anderen [Kontro- 

verse] der Ansicht des R. Simon b. Gamaiiel, so brauchten sie sich ja nicht zu ver- 

stecken, sondern von einander zu trennen”; wahrscheinlich ist er bei der einen der 

Ansicht Rabbis und bei der anderen der Ansicht des R. Simon b. Gamaiiel. Raba aber 

sagte im Namen R. Nahmans, die Halakha sei wie Rabbi bei beiden!. — Ist denn R. 

Nahnian nicht der Ansicht, dass die Macht des Gerichts gewahrt werden müsse,. R. 

Nahman sagte ja im Namen Semuels, dass, wenn die Waisen die Güter ihres Vaters 

teilen, das Gericht ihnen Vormünder stelle, die für sie einen guten TeiPUierraussu- 

chen, und wenn sie grossjährig werden, sie EinspruclPVrheben können, und in seinem 

47. Die Handlung, über die sie aussagen; ebenso müssen auch hierbei beide Zeugen gleichzeitig den 

Auftrag zum Schreiben erhalten. 48. Nach dem das Zeugnis auch dann gütig ist, wenn sie die Hand- 

lung nach einander gesehen haben. 49. lieber die bereits erfolgte Nichtigkeitserklärung in Abwesen- 

heit der Frau, u. über die Nichtigkeitserklärung in Gegenwart eines Teils der Zeugen. 50. In einem 

Fall, wenn das Gericht sich bei einer Schätzung geirrt hat; cf. Ket. fol. 100^. 51. Demnach bekannte 

sich_^Rabbi in dem Fall, wo die Macht des Gerichts zu berücksichtigen ist, zur Ansicht RS.s, somit ist bei 

der ersteren Kontroverse nach ihm zu entscheiden. 52. Die Vollmacht, einen solchen zu schreiben. 

53. Damit er ihn nicht vor ihnen, die ihn schreiben, als nichtig erkläre. 54. Nach dem die Nichtig- 

keitserklärung auch vor einem anderen Gerichtskollegium erfolgen kann. 55. Da nach RS. die 

Nichtigkeitserklärung nur vor allen zusammen erfolgen kann. 56. Jeder Vormund hat dann die 

Interessen seines Mündels zu wahren. 57. Gegen die Teilung. 
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eignen Namen sagte R. Nahman, dass, wenn 

sie grossjälirig werden, sie nicht Einspruch 

erheben können, denn worin bestände sonst 

die Macht des Gerichts!? — Da handelt es 

 ןילוביי ןייא וליידגה רמא ה־ידיד ןמחנ ברו תוהמל
 אנוממ םתה הפיי ןיד תיב הב המ ןב םאר תוהמל
 אמיג הל רדמ• יאליער^רב לודיג :ארוסיא אבה
 הלוונו הבתי תוהד'* ההכשא אהילשיילזא והתיבדל

 sich um eine Zivilsache^’, hierbei aber um אהימ את*מ*ה ליז היל הרמא ךיימינ אה הל רמא 0

 .eine kanonische Sache ךורב רמאו התפ היל רמאו היבגל לזא רהמל אתו

 -Gidul, der Sohn des Reilaj, sandte sei אלו ביטמהו בו*טה ךורב רייא ייבא בי*טמהו בוטה

 ner Frau einen Scheidebrief, und der Bote אטיג לטבו ביטמהו בוטה ךורב רמא אבר אטיג לטב

 ;ging hin und traf sie sitzen und spinnen ייבאד יגלפימק’א*טיגב אתעד ייולגב יגלפימק יאמב

 -da sprach er zu ihr: Da ist dein Scheide רבס אברו איה אתלימ ואל א״טיגב אתעד ייולג רבס !0

 brieP. Sie erwiderte ihm: Geh heute fort ’*אגמ אבר רמא איה אתלימ א*טיגב אתעד ייולג

 -und komm morgen. Hierauf kam er zu je ארבג אוההל אטיג הילקשא תש*ש ברד הל אנימא

 nem, und jener sprach: Gebenedeiet sePder תשש בר וכל רמא יכה*’ידהסל והל רמאו"*היהרכ לעב

 -Gute und Gütige. Hierzu sagte Abajje: Ge ייבאו אנירהא א*טיג תשש בר היכרצאו א*טיג לזנבל

 benedeiet sei der Gute und Gütige, der היל־טב והיאדדוה י*שגיאד אטיג ל*טבמ תשש בר וטא !5

 Scheidebrief ist aber nicht nichtig*‘. Raba '*ייבא רמאו ינפדד** םושמ יכה והל רמאקד יאהו

 aber sagte: Gebenedeiet sei der Gute und הינתהל א*טיג הילקשא הדוהי ברד הל אגימא אגמ

 .Gütige, und der Scheidebrief ist nichtig ’*הילטבו'הילקשא אנת הילטבו^*האריב הימרי יברד

 -Worin besteht ihr Streit? — Sie strei — ידהסל והל רמאו היהרוב לע הילקשאו אנת רדה

 -ten über die Kundgebung*‘über den Schei ךתעד אקלס יאו היל ובותכו וכינואב ירק'‘ וביתוא 20

 -debrief. Abajje ist der Ansicht, die Kund אקד היל וזה" אה איה אתלימ א*טיגב אתעד ייולג

 -gebung über den Scheidebrief sei unwesent רמאד והיירתב •טיהר אקד יאה אברו והיירתב •טיהר

lieh, und Raba ist der Ansicht, die Kund- 

gebung über den Scheidebrief sei wesent- 

lieh. Raba sagte: Dies entnehme ich aus 

folgendem. Einst erzwang R. Seseth von 

jemandem einen Scheidebrief gegen seinen 

Willen, und darauf sprach dieser zu den 

Zeugen: R. Seseth lässt euch sagen, dass 

der Scheidebrief nichtig sein möge. Da benötigte ihn R. Seseth eines anderen Schei- 

debriefsP — Und Abajje!? — Machte R. Seseth denn die Scheidebriefe der Deute nich- 

tig!? Er selbst machte ihn nichtig, nur sagte er ihnen dies*''wegen der Büttel*’. Abajje 

sprach: Ich entnehme es aus folgendem. R. Jehuda erzwang einen Scheidebrief vom 

Schwiegersohn des R. Jirmeja Biraäh und dieser machte ihn nichtig; da erzwang ihn 

jener wiederum, und dieser machte ihn wiederum nichtig; hierauf erzwang ihn jener 

wiederum gegen seinen Willen und sprach zu den Zeugen: Steckt Kürbisstengel in 

eure Ohren“ und schreibt ihn. Wenn man nun sagen wollte, die Kundgebung beim 

Scheidebrief sei wesentlich, so sahen sie ja, dass er ihnen nachlief*'!? — Und Raba!? — 

Er lief ihnen nach, um sie zur schnellen Uebergabe anzuspornen, damit sein Schmerz 

60 M — 61 !׳ אחילש B הוהד. M 

1! 62 M ׳א ם״הוטה ךורב יא ל״או אתא 
59 M 1 יאליעד! 
 ׳טאו ׳ליטב ׳בתיד

 - M 63 j[ ייבא

65 M — יכה M 66 jj + ׳והה 
68 B יונפד. M 69 1; הינפדד M ׳טריד M 70 jt — 

 72 !1 יאו וכיינואב יראכ M .יריק V 71 !| ׳לpשאו...׳טבו

67 M ׳טאד יאמו 

M 
 -'e'־

 .ר ל״ח

58. Da,s Gericht ist befugt, über das Vermögen der Prozessgegner zu entscheiden. 59. Pb 

bändigte ihn ihr aber nicht aus. 60. Pir freute sich über die Verweigerung der Annahme. 61. 

Wenn der Bote ihn ihr dennoch übergibt, so ist die Scheidung gütig. 62. Wenn der Ehemann 

kund tut, dass er die .Scheidung nicht wünsche, jedoch den Scheidebrief nicht zurückzieht. 63. Weil 

durch seine Kundgebung der erste nichtig geworden war. 64. Dass RS. ihn hierzu beauftragt 

halje; es war somit eine ausdrückliche Nichtigkeitserkläruug seitens des Plhemanns. 65. Vor de- 

neu er fürchtete, den Befehl RS. zu übertreten. 66. Damit sie die Nichtigkeitserklärung nicht 

hören. 67. Der Scheidebrief sollte nichtig sein, obgleich sie seine Nichtigkeitserklärung nicht hö- 

ren konnten. 
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beendet werde. Ferner sagte Abajje: Ich ארעצ םלשמד יפיה’’־יב״ אילה הל ובה רושא והל 

entnehme es aus folgendem. Einst sagte^je- אוההד” הל אגימא אנמ ליבא רמאו° ארבג אוההד Ne27.״b 

niand: Wenn ich in dreissig Tagen nicht אטלג לוהלל ןלמול ןלתלת דע אנלתא אל לא והל רמאד®''■^״' 

zurück bin, so sei der Scheidebrief gütig. לאתאד וזח לאתאד וזח והל רמא ארבמ הלקפפו אתא 

Als er zurückkam, verhinderte ihn die Fäh- 5 ללוטבל מתה’“וטא אברו אלתמ הלמש אל לאומש רמאו 

reT Da rief er: Seht ich bin gekommen, אל אהו לעב אק הלאנת למולקל םתה"לעב אטלג 

seht, ich bin gekommen. Hierauf entschied אגבלסנ אל לא והל רמאד אוהה :הלאנת םללקלא 

Semuei, dies heisse kein Kommend — Und ןלמול ןלתלת וטמ לב אטלג לוהלל ןלמול ןלתלת דע 

Raba!? — Wollte dieser denn den Schei- םושמ לא הל שוהלנ לאמל אנהרט אה״ והל רמא 
debrief nichtig machen!? Er wollte die 10 אטלגב^אתעד ללולנ םושמ לא ןלטלגב סנוא ןלא° אפנוא 

Bedingung erfüllen, hat sie aber nicht er- אל לא והל רמאד אוהה :אוה אברו ללבאד אתגולפ 

füllt. שלר אטמ לב אטלג לוהלל רדאד אחרל שלרל אנבלפנ 
Einst sagte"jemand: Wenn ich sie in לרמא ןפלנד אהרל שלרל אנא והל“°רמא רדאד אחרל 

dreissig Tagen nicht heirate, so sei der ןלטלגב םנוא ןלא םנוא םושמ לא הל שוהלנ לאמל*' 

Scheidebrief gütig. Als die dreissig Tage 15 אתבלהוי^אברו ללבאד אתגולפ אתעד ללולג םושמ לא 

um waren, sprach er zu ihnen: Ich habe :לנמחנב אתבלהו'ןמחנב אתבלהו״יימחנב Coi.b 

 ןח.2ן

Ket.Sb 

Git,30a 

 וחלש לאומש רמא הדוהל בר רמא ,ארמג
 םלאבה םדא לנב לאללמנ ןברל םלה תנלדמ לנב הלל
 ןלארוקו ןנחול ןנחול ול ןלארוקו ףפול ומש ןאבל םשמ

73 M 74 ■ םי׳לשי׳לד B אכיה M 75 j — 76 ד [I 

M 77 || רהה M םייקא אל ידהס ןנאו יעב ׳טיג ימויקל li 

78 M 79 1' יא ׳הרט אק M — 80 1 אטיגב M — והל ■! 

81 M — הל ׳חינ יאמל 
VM םש. 

82 M — 83 ׳הנכ יכלהו 

mich darunUbemüht. Was ist hierbei zu be- וריע םש המשו ומש הנשמ היה הגושא" 

rücksichtigen: wenn der Notfall, so gibt es בתוב אהיש ןקזה לאילמג ןבר ןיקתה הריע םשו 

ja bei der Scheidung keinen Notfall”, und םוש*'לכו תינולפ השא ול שיש םוש״ילבו ינולפ שיא 
wenn die Kundgebung [beim Scheidebrief], 20 :םלועה ןוקית ינפמ הל שיש 

so besteht hierüber ein Streit zwischen 

Abajje und Raba. 

Einst sagte’jemand: Wenn ich sie bis 

zum Neumond des Adar nicht heirate, so 

sei der Scheidebrief gütig. Als der Neu- 

mond des Adar herangereicht war, sprach 

er zu ihnen: Ich sagte: zum Neumond des 

Nisan. Da entschieden sie: Was ist hierbei 

zu berücksichtigen: wenn ein Notfall, so gibt es ja bei der Scheidung keinen Notfall, 

und wenn die Kundgebung, so besteht hierüber ein Streit zwischen Abajje und Raba. 

Die Halakha ist wie Nalnnan”, die Halakha ist wie Nahnian’Tind die Halakha ist wie 

Nahmani״. 

^J|NFANGS ÄNDERTE MAN SEINEN NAMEN, IHREN NamEN, DEN NaMEN SEINER 

ISJ Stadt und den Namen ihrer Stadt”; da ordnete R. Gamaliel der Ael- 

TERE AN, DASS MAN DEN NaMEN DES MaNNS UND ALLE SEINE BEINAMEN, DEN NaMEN 

DER Frau und alle ihre Beinamen schreibe, als vorsorgende INvStitutionT 

OEM ARA. R. Jehuda sagte im Namen Seniuels: Die Leute aus dem Ueberseeland 

Hessen R. Gamaliel fragen: Wie haben die Leute, die von dort nach hier kommen, die 

Joseph heissen, und Johanan genannt werden, oder Johanan heissen und Joseph ge- 

68. Bei der Uel^ergabe eines Sclieidebriefs. 69. L'eber den Fluss zu kommen, da die Fähre nicht 

vorhanden war. 70. Seine Kundgebung sei unwesentlich u. der Scheidebrief gütig. 71. Bei der 

!''ebergabe eines Scheidebriefs für seine Verlobte. 72. Sie zu heiraten; dies war ihm durch irgend 

einen !'instand nicht möglich. 73. Die Scheidung ist gütig, selbst wenn er an der Firfüllung der 

Bedingung verhindert worden ist. 74. Dass die Nichtigkeitserklärung vor 2 Personen zu erfolgen 

habe; ob. S. 458 Z. 14 ff. 75. Dass bei beiden Kontroversen nach Rabbi zu entscheiden sei; ob. S. 

461 Z. 18ff. 76. Beiname Abajjes; cf. Bd. i S. 395 N. 4. 77. Wenn jemand in verschiedenen 

Orten verschiedene Namen führte, so wurde im Scheidebrief der Name genannt, den er im betreffenden 

Ort führte. 78. Damit auch in den anderen Orten die Identität bekannt sei. 
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 -nannt werden, sich von ihren Frauen schei לאילמג ןבר דמע ןהיתושנ ןישרגמ ךאיה ףסוי ול

 den zu lassen? Da trat R. Gamaiiei auf ול שיש םוש לכו ינולפ *שיא ןיבתוכ ויהיש^^קתהו

 und ordnete an, dass man den Namen des םלועה ןוקית ינפמ הל שיש םוש לכו תינולפ השא

 Manns und alle seine Beinamen, sowie den היל רמא יממ• ירתב קזהתאד אוהו ישא בר רמא

 Namen der Frau und alle ihre Beinamen ךתווכ ימייק רזעלא יברו ירמ יבר ישא ברל אבא יבר 5

iGit.6 תחא םישנ יתש ול ויה° ישא ברד היתווכ אינת schreibe, als vorsorgende Institution. R. Asi 

 -sagte: Nur dann, wenn er bei beiden Na הדוהיב דחא תומש ינש“ ולו לילגב תחאו הדוהיב

 ;men bekannt ist. R. Abba sprach zu R. Asi וממ*ב הדוהיבש ותשא תא שרגו לילגב דהאו

 -R• Mari und R. Eieäzar sind deiner x\n הניא לילגבש ומישב לילגבש ותשא תאו“'הדוהיבש

 sicht. Uebereinstimmend mit R. Asi wird ומשב הדוהיבש“ ותשא תא שרגימ• דע תשרוגמ !0

 gelehrt: Wenn er zwei Frauen hat, eine in ומשב לילגבש ותשא תאו“למע לילגד םשו הדוהיבש

 -Judäa und eine in Galiläa, und zwei Na ׳שרגו רהא םוקמל אצי“ ומע הדוהיד םשו לילגבש

 nien führt, einen in Judäa und einen in אלא ומע לילגד םש תרמאהו תשרוגמ ןהמ דהאב

 Galiläa, und sich von seiner Frau in Judäa הנימ עמש קזהתא אלד אה קזהתאד אה הנימ עמש:

 unter seinem Namen in Judäa oder von יעדרהנ ירמא הרש אתרופו םירמ הל ורק ווהד איהה ׳■י

 seiner Frau in Galiläa unter seinem Namen הל שיש םוש לכו הרש אלו הל שיש םוש לכו םירמ:

liijl העובשב אלא םימותי יסכנמ תערפנ הנמלא in Galiläa scheiden Hess, so ist sie nicht 

 geschieden; nur wenn er sich von seiner ןקוה לאילמג ןבר ןיקתה העיבשהלמ וענמנ'

 -Frau in Judäa unter seinem Namen in Ju התבותכ הבוגו וצריש המ לב םימותיל תרדונ אהתש

 däa und seinem Namen in Galiläa, oder ללהו םלועה ןוקית ינפמ *םגה לע ןימתוח םידעה' 20

 von seiner Frau in Galiläa unter seinem םלועה ןוקית ינפמ לובסורפףיקתה:

 אמלע ילוכ וליפא הנמלא איריא יאמ .ארמג

 Bb^6b33־ אל” ןימותי יסכנמ ערפיל אבה ןל אמייק אהד ימנ
 אסלס היל אכירטציא הנמלא העובשב אלא ערפי

85 BM והיש jl 

 M 89 !1 ש —

86 P יתש 

-f- ש וא il 

'] 87 M ותשאו M 88 II 

90 M לבסורפ. B ובזורפS. 

Namen in Galiläa und seinem Namen in 

Judäa scheiden Hess. Wenn er nach einem 

anderen Ort gekommen ist und sich da 

unter einem von ihnen scheiden Hess, so 

ist sie geschieden. Er sagte ja aber, dass 

sein Name in Galiläa mitgenannt werden 

müsse!? Wahrscheinlich gilt das eine, wenn dieser bekannt ist, und das andere, wenn 

dieser nicht bekannt ist; schliesse hieraus. 

Einst war eine [Erau], die Mirjam hiess und von wenigen Sara genannt wurde. 

Da entschieden die Nehardeenser: Mirjam” und alle Namen, die sie führt, nicht aber 

Sara und alle Namen, die sie führt. 

|IE1 Witwe kann Zahlung'Von den Gütern der Waisen nur gegen Eid“er- 

HALTEN. Als man aber vermied, sie zu vereidigen“, ordnete R. Gamaliel 

DER AeLTERE an, dass SIE DEN WaISEN GELOBE״, ALLES, WAS SIE WÜNSCHEN, UND 

IHRE Eheverschreibung einfordere. Dib: Zeugen unterzeichnb;n auf dem Schei- 

db:brief, als vorsorgende Institution. Hillel führte df;n Prosbol"ein, als vor- 

SORGENDE Institution. 

GEMARA. Wieso gerade die Witwe, dies gilt ja auch von jedem anderen, denn 

es ist uns ja bekannt, dass, wenn jemand eine Zahlung von den Gütern der Waisen 

einziehen will, er dies nur gegen Eid"könne!? — Von einer Witwe ist dies zu lehren 

79. Dieser muss als Hauptname angegeben werden. 80. Die Auszahlung der Eheversclireihung. 

81. Dass sie diese nicht bereits erhalten habe. 82. So dass sie die Eheverschreibung nicht einfor- 

dem konnte. 83. Eine Art eidesstattliche Versicherung; sie gelobe die Unterlassung einer Handlung 

od. eines Genusses, nach Wahl der Waisen, falls sie die Eheverschreibung bereits erhalten hat. 84. 

Eine Art Protest zum Schutz gegen den Verfall einer Schuld im Erlassjahr (Dt. 15,1 ff.); cf. S. 468 Z. 22ff. 

85. Dass er vom Verstorbenen nichts erhalten habe. 
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besonders nötig; man könnte glauben, dass עמשמ אק הבג ןנבר ולייקא אניה םושמ״אנימא ךתעד 

bei dieser die Rabbanan aus Gunst erleich- םושמ אמייליא אמעט ייאמ J העיבשהלמ וענמנ t ןל 

tert haben, so lehrt er uns. הדוהי בר רמא הל ירמאו אנהכ בר רמאד אנהכ ברד 
Als man aber vermied, sie zu ver- דיקפהש תורצבי׳׳ינשב^ידהא םדאב השעמ בר רמא 

E1D1GEN. Aus welchem Grund? — Wegen'“ 5 ותפאו“המק לש דכב ותחינהו הנמלא לצא בהז רניד 

der Erzählung R. Kahanas, denn R. Ka- הל רמאו רנידה““לעב אב םימיל ינעל“‘'ותנתנו תפב 

hana, und wie manche sagen, R. Jehuda דהאב תומה םס הנהי היל הרמא ירניד יל יבה 

im Namen Rabhs, erzählte: Einst gab je- ורמא םולב ךרנידמ תינהנ^^םא השא התוא לש הינבמ 

mand in den Jahren der Dürre einer wit- ועמששכו הינבמ דחא תמש דע ןיטעומ םימי ויה אל 

we einen Golddenar zur Verwahrung und 10 עבשנה ךב תמאב עבשנש ימ המ’ורמא רבדב םימכח 

diese legte ihn in einen Mehlkrug; hierauf השנעיא אמעט יאמו^*המכו המכ תחא לע רקש לע’’ 

buk sie ihn in einem Brot mit und gab תמאב עבשנש* ימ יאמו רניד םוקמ הל שרתשיאד” 

es einem Armen. Nach Tagen kam der Ei- הנמלא איריא יאמ אה םושמ יא תמאב עבשנש ימב 

gentümer des Denars und sprach zu ihr: לאומש רמא אריז יבר רמא אמלא ימנ הש*ורנ וליפא 

Gib mir meinen Denar. Diese erwiderte !5 התוא ןיעיבש*מ השורג לבא הנמלא אלא ונש אל 

ihm: Möge eines meiner Kinder Gift ge- ימתיד״ימק החרט אקד האנה איההבד ינאש הנמלא 

niessen, wenn ich irgend einen Genuss von יבר רמא הדוהי בר רמא :ארתיה^ייורואל איתא 

deinem Denar gehabt habe. Man erzählt, ונש אל והייורת ירמאד לאומשו בר אבא רב הימרי 

dass nach wenigen Tagen eines ihrer Kin- התוא ןיעיבש*מ ןיד תיבל ן*וה לבא ןיד תיבב אלא 

der starb. Als die Weisen dies hörten, sag- 2n אישק אתלמראל הבותכ יבגמ אל בר אהו יניא 
teil sie: Wenn es dem, der wahr schwört, בר רמא יבה‘“ונתמ אעדרהנב יכה ונתמ ארוסב 

so ergeht, um wieviel mehr dem, der falsch לבא ןיד תיבב אלא ונש אל לאומש רמא הדוהי 

.schwört. — Weshalb wurde sie bestraft? ןיוה וליפא רמא ברו התוא ןיעיבשימ ןיד תיבל ן*וח 

— Sie gewann den Raum des Denars’^ — ברד הימעטל בר התוא ןיעיבשמ ןיא ימנ“"ןיד תיבל 

Wieso heisst es: der wahr schwört!? — Als 25 לנישב הייבגילו הרדאילו אתלמראל הבותכ יבגמ אל 

wenn'er wahr schwört. Wenn aber dies*“ q4 j, ותאפאו B 93 !i תרוצב B 92 || ב״שב - M 91 

der Grund ist, so sollte es nicht nur von j: יתינהנ BM 96 j] בה רניד M 95 l| ינעל — M 

einer Witwe gelten, sondern auch von ei- 100 ׳תיה — M 99 !; ו — B 98 

ner Geschiedenen, während doch R. Zera ' ~ 

1111 Namen Semuels sagte, dies gelte nur von einer Witwe, eine Geschiedene aber ver- 

eidige man woll? — Anders verhält es sich bei einer Witwe; sie kann veranlasst wer- 

den, sich dies“für ihre Bemühung für die Waisen zu erlauben. 
V 

R. Jehuda sagte im Namen des R. Jirmeja b. Abba: Rabh und Semuel sagen über- 

einstimmend, dies gelte nur vor Gericht, ausserhalb des Gerichts’‘aber vereidige man 

sie wol. — Dem ist ja aber nicht so, Rabh liess ja die Eheverschreibung einer Witwe 

nicht einfordern“!? — Dies ist ein Einwand. So lehrten sie es in Sura, in Nehardeä 

lehrten sie es wie folgt: R. Jehuda sagte im Namen Semuels: Dies gilt nur vor Ge- 

rieht, ausserhalb des Gerichts aber vereidige man sie wol. Rabh aber sagt, auch ausser- 

halb des Gerichts vereidige man sie nicht. Rabh vertritt hierbei seine Ansicht, denn 

Rabh liess die Eheverschreibung einer Witwe nicht einfordern. — Sollte er sie doch 

geloben^und einfordern lassen!? 

97 M רקשל 
M 

Zur Zeit Rabhs war man leichtfertig mit Gelübden. 

86. Im Text bis zum folgenden Einwurf als Fortsetzung der Frage, jed. für die Uebersetzung eine 

ganz unmögliche Konstruktion. 87. Den Raum, den der Denar im Brot einnahm, sparte sie an Teig; 

.sie hatte somit einen kleinen Nutzen. 88. Sie glaubte, dass sie die Wahrheit beschwöre. 89. 

Dass das Schwören so schwer geahndet wird. 90. Das, was sie bereits von der Eheverschreibung 

erhalten hat, abzuschwören. 91. Ein solcher Fhd erfolgt in weniger feierlicher Weise u. ist leichter. 

92. Wegen Vermeidung der Vereidigung, auch ausserhalb des Gerichts. 93. Nach der in der IMiSnah 

gelehrten Verordnung. 

alniuiJ Bd.V 
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 ,Einst kam eine [Witwe] vor R. Hona אנוה ברד היזנקל יאתאד'°\אלהה :ירדנ יליק׳^ברד
 -und er sprach zu ihr: Was kann ich dir hei הבותכ יבנמ אל ברד ךיל דיבעא ה1ב הל רמא
 -fen; Rabh lässt die Ehe Verschreibung ei אמלד'°^אלא אמעט אוה ידימ היל הרמא אתלמראל
 ner Witwe nicht einfordern. Sie erwiderte יתינהנ שא תואבצ ׳ה יה יתבותכמ ידימ אנטיקנ
 ihm: Wol aus dem Grund, weil ich etwas תצפוקב בר הדומ אנוה בר רמא םולב יתבותכמ ■י:
 -von meiner Eheverschreibung erhalten ha הל רמא אנוה בר רב הברד הימקל יאתאד איהה
 -ben kann, aber so wahr der Herr der Heer אתלמראל הבותכ יבגמ אל ברד ךיל דיבעא המ
 -scharen lebt, dass ich von meiner Ehever היל הרמא אתלמראל הבותכ יבגמ אל ירמ אבאו
 -Schreibung nichts erhalten habe. Da ent בר רמאד ךיל תיל ימנ ינוזמ הל רמא ינוזמ יל בה
 -schied R. Hona: Rabh pflichtet hinsicht ןיד תיבב התבותכ תעבותה“ לאומש רמא הדוהי ייי
 ״lieh des Ealls bei, wenn sie aufspringt יבכ^ היסרוכל הוכפא' היל' הרמא תונוזמ הל ןיא
 .Einst kam eine [Witwe] vor Rabba b יבה וליפאו הוצרתו היסרוכל^ הוכפה יל תדבע^ ירת
 R. Hona, und er sprach zu ihr: Was kann ברל* הדוהי בר היל רמא :אשלוהמ קרפיא אל
 -ich dir helfen; Rabh lässt die Eheverschrei תיבל ןדה העבשאו ןיד תיבב הרדא האריב הימרי
 bung einer Witwe nicht einfordern, und יכיה יב אניעבד ינדואב’ לופילו אלק יתילו ןיד !י
 -auch mein Herr Vater lässt die Ehever רמא אריז יבר רמא אפוג :השעמ הב דיבעאד
 .Schreibung einer Witwe nicht einfordern ןיעיבשמ השורג לבא הנמלא אלא ונש אל לאומש
 -Da sprach sie zu ihm: So sprich mir Un ךיא םתמ והלש אהו אל הרדאד* השורגו התוא
 -terhalt zu. Er erwiderte ihr: Auch Unter רב אהאד אדי ןמ אטיג תליבק ינולפ תב אתינולפ
 halt kommt dir nicht zu, denn R. Jehuda תוריפ'° תרמאו תרדנו ירמ היא’ ירקתמד אידיה 20
 sagte im Namen Semuels, dass, wenn sie ארקפולגי׳אלא התבותכמ תליבק אלד הלע״םלועבש

ihre Eheverschreibung vor Gericht fordert, 
ihr kein Unterhalt zukomme. Da rief sie: 
Kehrt seinen Sesseh^um, er hat mich nach 
beiden Richtungen verurteilt. Da kehrten 
sie seinen Sessel unUund stellten ihn wie- 
der hin. Dennoch entging er einer Krank- 
heit nicht. 

R. Jehuda sprach zu R. Jirmeja Biraah: Dass sie vor Gericht geloben und aiusser- 
halb des Gerichts schwören, so dass die Stimme bis zu meinen Ohren reiche; ich wün- 
sehe, dass eine Entscheidung getroffen werde”. 

Der Text. R. Zera sagte im Namen Semuels: Dies gilt nur von einer Witwe, eine 
Geschiedene aber vereidige man wol. Genügt denn bei einer Geschiedenen das Gelo- 
ben nicht, von dort Hessen sie ja folgendes mitteilen: N, Tochter der N, erhielt einen 
Scheidebrief aus der Hand des Aha, Sohns des Hedja, der Aja-Mari genannt wird. Sie 
gelobte bei der Enthaltung aller Früchte der Welt, dass sie von ihrer Eheverschreibung 
nichts mehr als eine Decke, ein Psalmenbuch und ein morsches Buch Ijob und der 
Sprüche’^erhalten habe. Wir schätzten diese auf fünf Minen. Wenn sie zu euch kommt, 
so lasst sie das Uebrige einfordern. R. Asi erwiderte: Es war der Scheidebrief einer 
Eheschwägerin”. 

94. Wenn sie in ihrer Aufregung schwört, ohne dazu aufgefordert worden zu sein. 95. Wol 

landläufiger Fluch; wahrscheinlich war es Brauch, den Sessel des Verstorbenen umzukehren. 96. Damit 

der Fluch buchstäblich in Krfüllung gehe u. weiter keine schlechte Wirkung zur Folge habe. 97. Nach 

ftemuel, dass die Witwe aiLsserhall) des Gerichts schwöre u. die Eheverschreibung erhalte. 98. Die 

Ausführungen BrÜI.LS (jahrbiiehrr ij S. 152ff. u. iv S. vj) sind hypothetisch; das W. רפס bezieht sich auf 

beide Bücher (Ijob u. Sprüche), die wol in einem Band enthalten waren, u. das W. םיאו^לב erklärt auch 

das Fehlen der Bezeichnung דחא. Die Da. םיטעוש (st. ^יאוSב) bei Nahmani dürfte wol ein Eapsus sein, da 

auch Cod. M mit unsrem Text übereinstimmt; Fabelbücher sind im •T. unbekannt. 99. Die die 

Ket. 543 
Ar. 22a 

 םיאולכ תולשממו בויא רפסו דהא םילית רפסו דהא
 0ס1.0תא הובגה םכדיל אבתשכל הנמ השמהב םונמשו“

102 M 103 ליק P 104 11 איתאד M -ל -ן M 1 II והל ; 

2 P 3 || הוכפה M 4 || ירתכ B 5 אדבע M — ן •רוכל| 

6 M 7 || ׳מריל M 8 !ן ׳בעאד 'עבר יאנואב M 11 ׳רדאב 

9 M 10 ;ן אייא M + לכ M 11 II — הלע M 12 II 

 .יפסו םילת ׳פסו ׳א ׳ירקפולג



Fol. 35b—36a 

 ןיקתה :הוה ןיימבל טג אוהה ־ישא בר רמא ראשה
 אנוה בר רמא :רב תרהונ אהתמ׳ ןקוה לאילמג ןבר
 ןירידמ ןיא תסינ לבא תסינ אלשב אלא ונש אל
 תסינ אל יב לעב הל רפימד אמעט יאמ תפינייהתוא
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Ordnete R. Gamaliel der Aeltere 

AN, DAS.S Sip: GELOBE &c. R. Hoiia Sagte: 

Dies wird nur von dem Fall gelehrt, wenn 
sie sich nicht verheiratet hat, wenn sie sich 
aber verheiratet hat, so lege man ihr kein 5 72389 רפימ לעבה'^ ןיא° לעב הל רפימ אבפנמ יבל ימנ»' 
Gelübde auf. — Wenn sie sich verheiratet הל ירשו‘* םבח יבגל הלזא אמלד שוחינו ןימדוקב 
hat W01 deshalb nicht, weil der Ehemann וליפא רמא ןמחנ בר ררנה תא טרפל ךירצ רבפק 
es ihr auflösen“”kann; aber auch wenn sie םיברב הל ןניררמד לעב הל רפימ יאדו תפינ תפינ 
sich nicht verheiratet hat, kann ja, sobald הרדנ'\אל יאמ הרדנ םא התבותב הבוג תפינ יביתימ 
sie sich verheiratet, der Ehemann es auf-10 תרדונ תפינ אינתהו ארקיעמ הרדנד אל אתשה 
lösen!? — Der Ehemann kann Vorheriges“■ רדנ רמאד ןאמל אביאד איה יאנת’התבותכ הבוגו ״“יי•’®׳ 
nicht auf lösen. ■— Es ist ja zu berücksich- ןיא רמאד ןאמל אכיאו הרפה ול שי םיברב רדוהש 
tigen, sie kann zu einem Gelehrten gehen וא רדנה תא טרפל ךירצ והל איעביא :הרפה ול 
und er es ihr auflösenl? — Er ist der An- רמא אפפ בר ךירצ וניא רמא ןמחנ בר''ךירצ וניא'■ 
sicht, das Gelübde müsse genau‘“bezeichnet 15 ךירצ תרמא יאד ךירצ וניא רמא ןמחנ בר ךירצ 
werden. R. Nahman aber sagt, selbst wenn רפימ עמשד יאמ םכחו הירובידל היל זייגד ןינמיז 
sie geheiratet hat. — Wenn sie geheiratet ןנת ארופיאד אתלימ“ םושמ ךירצ רמא אפפ בר 
hat, so kann es ihr־ja der Ehemann ent- ינתו האנה רחיש דע לופפ הריבעב םישנ אשונה’ 
schieden auflösenl? — Man lasse sie öffent- ךירצ וניא תרמא יאו שרגמו דרוי דבועו רדונ הלע 
lich”*geloben. Man wandte ein: Hat sie sich 20 ירשו םכה יבגל לי־זא אמלד שוחיל רדנה תא טרפל 
verheiratet, so kann sie, wenn sie gelobt <)3-רדנ רמאד ןאמל אהינה םיברב היל ןנירדמד°“היל ^0י 

 hat, ihre Eheverschreibung einfordern. Doch שי רמאד ןאמל אלא הרפה ול ןיא םיברב רדוהש
wol, wenn sie jetzt‘°‘'gelobt!? — Nein, wenn 
sie vorher gelobt hat. — Es wird ja aber 
gelehrt, dass, wenn sie sich verheiratet hat. 

16 II רפימו M 15 ji ה — M 14 j: תסינ — M 13 

 f- M- ר || M 17 ןיא |; M 18 -|- בר — .ן״הא טרפל...

 ךירצ...ךירצ |M 19 l -- ד אתלימ |] P 20 דראד.

sie gelobe und ihre Eheverschreibung einfordere!?—Hierüber streiten Tannaim; einer 
ist der Ansicht, ein öffentlich abgelegtes Gelübde könne aufgelöst werden, und einer 
ist der Ansicht, es könne nicht aufgelöst werden. 

Sie fragten: Muss das Gelübde bezeichnet werden oder ist dies nicht nötig? R. 
Nahman sagt, dies sei nicht nötig, und R. Papa sagt, dies sei nötig. R. Nahman sagt, 
dies sei nicht nötig, denn wenn man sagen wollte, dies sei nötig, so kann es vorkoni- 
men, dass man seine Worte“*beschneidet, und der Gelehrte nur das auflöst, was er ge- 
hört hat. R. Papa sagt, dies sei nötig, wegen verbotener Fälle“*. — Es wird gelehrt, dass, 
wenn [ein Priester] eine ihm verbotene Frau“'geheiratet hat, er untauglich‘°*sei, es sei 
denn, dass er sie sich‘°^abgelobt, und hierzu wird gelehrt: er gelobe, tue Dienst, steige 
herab'“und lasse sich scheiden. Wenn du nun sagst, er brauche das Gelübde nicht zu 
nennen, so ist ja zu berücksichtigen, er kann zu einem Gelehrten gehen und dieser 
es ihm auflösenl? — Man lasse ihn öffentlich geloben. — Allerdings nach demjenigen, 
welcher sagt, ein öffentlich abgelegtes Gelübde könne nicht aufgelöst werden, wie ist 
es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es könne wol aufgelöst werden!? 

Eheverschreibung von ihrem ersten Mann zu erhalten hatte. 100. Cf. Nuni. 30,7 ff. 101. Gelübde 

aus der Zeit vor der Heirat. 102. Unter welchen LTmständen es abgelegt worden ist; wenn der Ge- 

lehrte sieht, dass sie damit einen Betrug begehen wolle, so löst er es ihr nicht auf. 103. Vor 10 Per- 

sonen; ein solches Gelübde kann nach seiner Ansicht nicht aufgelöst werden. 104. Nach der Heirat. 

105. Aus Fahrlässigkeit etwas fortlässt. 106. Wie beispielsweise in diesem P'all, wo die Auflösung 

zur Begehung einer sündhaften Handlung erfolgen soll. 107. Cf. Lev. 21,7. 108. Für den 

Tempeldienst. 109. Wenn er gelobt, sich von ihr scheiden zu lassen. 110. Vom Altar, wo 

er Dienst tat; er darf somit vor der Scheidung Dienst tun. 

59* 
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lübde nicht aufgelöst werden kann. Dies 
gilt nur von einer freigestellten"’Sache, zur 
Ausübung eines Gebots kann es aufgelöst 

vgl. 
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 -Man lasse ihn es im Namen der Oeffent — תעד לע היל" ןנירדמד רמימל אכיא יאמ הרפה ול
 :lichkeit'“ablegen. Amemar sagte nämlich רדנ רמאד ןאמל וליפא אתכלהי׳רמימא רמאד״מיבר
 -Die Halakha ist, dass selbst nach demjeni ול ןיא םיבר תעד לע הרפה ול שי םיברב רדוהש

Mak.16i־{«׳A ,דוצמ רבדל לבא תושרה רבדל ילימ ינהו°הרפה gen, welcher sagt, ein öffentlich abgelegtes 
 Gelübde könne aufgelöst werden, ein im אהא בר הירדאד יקדרד ירקמ אוהה יבי^דרפה ול 5
 -Namen der Oeffentlichkeit abgelegtes Ge "הבתשיא אלד אניבר הירדהאו יקוניב עשפ הוהד
 ןוקית ינפמ טגה לע ןימתוח םידעה'':היתווב קיידד
 ביתבד אוה אתיירואד םלועה ןוקית ינפמ :םלועה

j־r.32,44 °ארלרצ אל הברי'רמא םותחו רפסב בותכו 
 -werden. So lie.ss einst R. Aha einen Kin ידע'^ ןנבר וניקת יתרב הריסמ ידע רמאד רזעלא !0
 derlehrer [den Unterricht] abgeloben, weil ילזאד ןינמיז ימנ יא ידהס יתיימד ןינמיזד'“ המיתה
 er die Kinder misshandelte; Rabina aber ריאמ יברל אמית וליפא רמא ףסוי בר םיה תנידמל
 ,setzte ihn wieder ein, weil sich keiner fand ינפמ ןימינב ןהיתומש ןישרפמ םידע והיש'^ וניקתה
 .der so gründlich wie dieser war ינולפ״ינא בתוב היה הנושארב" אינתדב םלועה ןוקית
 Die Zeugen unterschreibun auf רשב רחא םוקממ אצוי ודי בתכ''םא דע יתמתח !5

 -den Scheidebrief, als vorsorgende In וניקתה הלודג הנקת לאילמג ןבר רמא לוספ ואל םאו

 -stitution. wieso als vorsorgende institu "םלועה ןוקית ינפמ ןימינב ןהיתומש״ןישרפמ ויהיש
Sb רייצ אנינח יברו ארוב רייצ בר אהו° אל אנמיסבו tion, dies hat ja nach der Gesetzlehre zu 

 erfolgen, denn es hoÄssv'^^schreiben in den רב הבר ןיע איעשוא״ברו ךמס אדסה בר אתורה

 -Jdatc/jbrie/undn)1terzeichnetdd'Ra.hh3.^x'N1] והיינמיס ןיאיקבד״ןנבר ינאש אתובמ רייצ אנוה ביר

 ,derte: Dies nach R. Eleäzar, welcher sagt ןיקתה ללה" :יקסידב והניעקפא״יאמב ארקיעמ
sb.x,3הז"ממשמ וניא לובסורפ°'“םתה ןנת :רבו לובסורפ die Trennung erfolge durch die Zeugen 

der Uebergabe"‘'. Die Rabbanan haben je- 
doch Unterschriftzeugen eingeführt, weil es 
Vorkommen kann, dass die Zeugen"'ster- 
ben oder in das Ueberseeland verreisen. R. 
Joseph erwiderte: Du kannst auch sagen, 
nach R. Meir, denn die Anordnung besteht 
darin, dass die Zeugen ihre Namen auf den 

Scheidebriefen als vorsorgende Institution schreiben"'. Es wird nämlich gelehrt: Früher 
schrieb man: ich N unterzeichne als Zeuge. Wenn seine Unterschrift aus einer anderen 
Stelle festzustellen war, so war [die Urkunde] gütig, sonst aber'Micht. Da sprach R. 
Gamaliel: Sie haben eine bedeutende Verordnung getroffen, dass nämlich [die Zeugen] 
ihre Namen auf den Scheidebriefen genau angeben"״, als vorsorgende Institution. — 
Genügt etwa nicht ein Signum, Rabli zeichnete ja einen Fisch, R. Hanina einen 
Palmenzweig, R. Hisda ein Samakh, R. Osäja ein Äjin und Rabba b. R. Hona einen 
Mast!? — Anders verhält es sich bei Gelehrten, deren Signum bekannt ist. — Wieso 
hatten sie diese zuerst bekannt gemacht"^ — Auf anderen Schriftstücken . 

Hillel führte den Prosbul ein &c. Dort wird gelehrt: Der Prosbul schützt vor 
Erlass. Dies ist eine von den Verordnungen, die Hillel der Aeltere angeordnet hat. 

111. In dem Sinn, wie die Leute, die es hören, das Gelübde auffassen. 112. Wenn die Auf- 

lösung zu einem solchen Behuf nötig ist. 113. Jer. 32,44. 114. Die in der Schrift genannte 

Unterschrift von Zeugen ist nur ein guter Rat; cf. S. 424 Z. 17. 115. Der Uebergabe, die bei einer 

etwaigen Anfechtung seitens des Ehemanns persönlich erscheinen müssten. 116. Vorher schrieb 

<ler Zeuge nicht seinen Namen, sondern Unterzeichnete nur die Formel: ich unterzeichne als Zeuge. 

117. Da der Name des Zeugen unbekannt war, so konnte seine Unterschrift nicht beglaubigt werden. 

118. Vollständig, Namen u. Vatersnamen; ihre Unterschrift kann dann durch Bekannte beglaubigt werden. 

Sie konnten ja nicht als Unterschriften auf Urkunden gelten. 120. Die keine Urkunden waren. 
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Als er nämlich sah, dass die Leute es ver- םעה תא הארש׳ ןקזה^״ללה ]'•ןלתהש םירבדה ןמ דחא 
weigerten, einander ein Darlehn zu'"gewäh- בותכש המ לע ורבעו הז תא^׳הז תוולהלמ וענמנש 
ren, und somit übertraten, was in der Ge- לעילב ךבבל םע רבד היהי ןפ ךל רמשה° הרותב 
setzlehre geschrieben steht:'’7z?//^; לש ופונ אוה הזו° לובסורפ^* ןיקתהו דמע^'(רנו)®׳’■’'׳'‘ 
nicht in dehieni Herzen ein nichtsivürdiger 5 םוקמבש ןינייד^^נולפו״ינולפ םכל ינרסומ” לובסורפ^* ®׳י• 
Gedcuike aufsieigc Scc., trat er auf und führ- לכ ונבנאש ינולפ לצא יל שיש בוה לכש^* ינולפ 
te den Prosbul ein. Folgendes ist der In- ימו םידעה וא הטמל םימתוח םיניידהו הצראש ןמז 
halt des Prosbul: Ich übergebe euch'''N ןיקתהו תיעיבש''אטמשמ אתיירואדמד ידימ אכיא 
und N, Richter im Ort N, damit ich jede הזה ןמזב תיעיבשב ייבא רמא אטמשמ אלד ללה 
Schuld, die ich bei N habe, zu jeder be-10 הטמשה רבד הזו” רמוא יבר° אינתד איה יברו״i'i-.fsb 
liebigen Zeit einfordern darf. Die Richter תטימש תהא רבדמ בותכה תוטימש יתשב"טומש 
oder die Zeugen unterzeichnen unten. Ist טמשמ התאש ןמזב םיפסכ תטימש תהאו עקרק 
denn so etwas möglich, dass nach der Ge- טמשמ התא יאש ןמזב''םיפסכ טמשמ התא עקרק 
setzlehre das Siebentjahr [die Schuld] er- טמשתד ןנבר וניקתו°םיפסכ טמשמ התא יא עקרקcol.b 
lässt, und Hillel angeordnet hat, dass es 15 הז תוולהלמ םעה וענמנש ללה האר תיעיבשל רכז 
nicht erlasse!? Abajje erwiderte: Das Sie- ידימ אכיא ימו לובסורפ'* ןיקתהו דמע הז תא 
bentjahr in der Jetztzeit, und zwar nach ןנבר וניקתו"תיעיבש אטמשמ אל אתיירואדמד 
Rabbi, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte: רמא אבר אוה השעת לאו בש ייבא רמא טמשתד 
'"'Folgendes Bezvenden hat es mit dem Er- 891 ,<<רקפהש ןינמ°קחצי יבר רמאד רקפה״ןיד תיב רקפה !־■ 
lass: erlassen 8cc. Die Schrift spricht von 20 תשלשל אבי אל רשא לכ[ו]° רמאנש רקפה״ןיד תיב E״oo,8 
zwei Erlassungen, von der Erlassung des לכ(ו אוהו) םרחי םינקזהו''םירשה תצעכ" םימי[ה] 
Bodens'" und der Erlassung von Geldern; רשא תלחנה הלא״אכהמ רמא רזעילא״יבר ׳ונו ושובר ®י 
zur Zeit, wo der Boden zu erlassen ist, sind תובאה ישאר[ו] ןונ ןב עשוהיו ןהכה רזעלא ולחנ 
auch Gelder zu erlassen, und zur Zeit, wo המ ךל רמול"תובא לצא םישאר ןינע המ יכו ׳ונו 
der Boden nicht zu erlassen ist, sind auch 43 ןן , — m 42 || םע M 41 |j ןקזה — M 40 

M 46 [| ש — M 45 II ה + M 44 || ׳ולפו — B 
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Gelder nicht zu erlassen. Die Rabbanan 
hatten jedoch angeordnet, dass sie wol zu 
erlassen seien, zur Erinnerung'”an das Sie- 
bentjahr; als aber Hillel sah, dass die Leute 
einander ein Darlehn verweigerten, trat er auf und führte den Prosbul ein. — Ist denn 
so etwas möglich, dass nach der Gesetzlehre das Siebentjahr nicht erlässt, und die 
Rabbanan angeordnet haben, dass es wob'^erlassel? Abajje erwiderte: Dies ist eine Un- 
terlassung'L Raba erwiderte: Die Freigebung des Gerichts ist giltig'L R. Ji9haq sagte 
nämlich: Woher, dass die Freigebung des Gerichts gütig sei? — es heisst:‘"7^«7 wer 

nicht binnen drei Tagen kommt, nach Beschluss der Oberen und der Aeltesten'', dessen 

ganze Habe soll dem Bann verfallen. R. Eliezer entnimmt dies hieraussind die Erb- 

teile, die Eleäzar der Priester und Jehosuä, der Sohn Nnns, die Häupter der Stammes- 

Väter, verteilten Scc. In welchem Zusammenhang stehen die Häupter mit den Vätern? 

121. Aus Befürchtung, es im Siebentjahr erlassen zu müssen. 122. Dt. 15,9. 123. Die 

Vollmacht zur Einziehung der Schuld. 124. Dt. 15,2. 125. In diesem Jahr dürfen die Felder 

nicht bestellt werden. 126. Da die Erlassung des Bodens in der Jetztzeit, wo die Jisraeliten kein 

eignes Land haben, keine Geltung hat, so könnte dieses Gesetz in Vergessenheit geraten. 127. Dies 

ist ja eine Beraubung des Gläubigers. 128. Die Unterlassung, eine Schuld zu bezahlen, ist keine 

Sünde, die begangen wird, und in einem solchen Pall darf ein Gesetz der Schrift durch die Weisen auf- 

gehoben werden. 129. Sowol die Aufhebung der Erlassung als auch die Ausdehnung derselben auf 

die Jetztzeit ist dem Gericht freigestellt; dies ist somit keine Aufhebung eines Gesetzes der Schrift. 130. 

Ezr. 10,8. 131. Die La. םינגסהו ist wol ein Lapsus, obgleich sie in einer Handschrift bei Klnnicott 

zu finden ist. 132. Jos. 19,51. 
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 Dies besagt dir, dass, wie die Väter ihre םייטיאר ףא וצריש המ לכ םהינב תא ןיליהנמ תובא
 -Kinder beliebig erben lassen können, eben יכ והל איעביא :וצריש* המ לכ םעה תא ןיליהנמ
 so auch die Häupter das Volk beliebig אמלד וא ןיקתד אוה הירדל לוכפורפ^'ללה ןךרתה
 .erben lassen können הילוטבל הנימ אקפנ יאמל ןיקתי“ ימנ אמלע ירדל
 Sie fragten: HatHillel den Prosbul nur יא אלא הילךנילטבמ ןיקתד אוה^דירדל תרמא יא 5
 für seine Generation eingeführt, oder auch לוכי ןיד תיב ןיא° אה ןיקת ימנ““אמלע ירדל תרמא
 für die kommenden Generationen ? — In ונמיה לודנ ןכ םא אלא ורבה ןיד תיב ירבד לטבל
 ?welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung אל לאומש רמאד עמש את יאמ ןינמבו המכחב
 Hinsichtlich der Aufhebung; wenn du — יבב יא^ארוסד אניד יבב יא”אלא לובםורפ^*ןניבתב
 sagst, er habe ihn nur für seine Generation ימנ אמלע ירדל ךתעד אקלם יאו אעדרהנד אניד !0
 ,eingeführt, so kann er'“aufgehoben werden ללה ןיקת יכ אמלד ובתכל ימנ אניד יב ראשב ןיקת
 und wenn du sagst, er habe ihn auch für יפא ברו ימא ברכו הידיד''אניד יב ןונב אמלע ירדל
 ,die kommenden Generationen eingeführt את אל אמלע ילוכל’’לבא אנוממ יעוקפאל ימילאד
 so kann ein Gericht die Bestimmung eines יניידד אנבלוע אלובסורפ’’אה לאומש רמאד עמש
 anderen Gerichts nur dann aufheben, wenn ןיא אהו הינילטבא י הינילטבא ליח רשיייא יא“° אוה !5
 .es jenes an Weisheit und Zahr’Hiberragt םא אלא ורבח ןיד תיב ירבד לטבל לובי ןיד תיב
 -Wie ist es nun? — Komm und höre: Se רשייא םא רמאק יבה ןינמבו המכחב ונמיה לודג ןב
 muel sagte: Man schreibe einen Prosbul הנמייקא רמא ןמחנ ברו הינילטבא ללהמ רתוי ליה
 nur auf dem Gericht zu Sura'”oder auf dem היב אמיא רמאק יכה יאקו םייקימ“’ אה הנמייקא
 -Gericht zu Nehardeä. Wenn man nun sa איעביא :ימד בותככ בותכ אלד בנ לע ףאד אתלימ 20
 -gen wollte, er habe ihn auch für die kom אנשיל וא אוה אפצוחד אנשיל אנבלוע יאה והל

88b ,דלכ° הבולע אלוע רמאד עמש את אוה אתוהינד 
 לאומש תבד הרב ירמ בר רמא התפוח ברמב התניזש

menden Generationen eingeführt, so sollte 
man ihn auch auf anderen Gerichten schrei- 
ben. — Vielleicht gilt die Einführung Hil- 
leis für die kommenden Generationen nur 
für Gerichte wie seines oder wie die des 
R. Ami und R. Asi”“, die befugt sind, Geld 

Sab. 
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63 M אמיא אלא יאקו םקימ. 

aus dem Besitz'’'zu bringen, nicht aber für alle Welt. — Komm und höre: Semuel sagte: 
Der Prosbul ist eine Beschämung’”der Richter; wenn ich die Macht hätte, würde ich 
ihn abgeschafft haben'”. — Ein Gericht kann ja die Worte eines anderen Gerichts nur 
dann aufheben, wenn es jenes an Weisheit und Zahl überragt!? — Er meint es wie 
folgt: wenn ich mehr Macht als Hillel hätte, würde ich ihn abgeschafft haben. R. Nah- 
man aber sagte: Ich würde ihn bestehen lassen. — Wieso: würde ihn bestehen lassen, 
er besteht ja!? — Er meint es wie folgt: ich würde eine Bestimmung treffen, dass, 
wenn man ihn nicht schreibt, es ebenso sei, als würde man ihn schreiben"״. 

Sie, fragten: Ist unter "Beschämung" die UnverschämtheiG'zu verstehen oder ist 
darunter die Den1ütigung“"zu verstehen? — Komm und höre: Üla sagte: Beschämt'” 
ist die Braut, die im Hochzeitsbaldachin gehurt hat. R. Mari, der Sohn der Tochter 

133. Wenn die Generation sich moralisch bessert u. der von H. berücksichtigte Grund in Fortfall 

kommt. 134. Cf. Bd. vij S. 1122 N. 13. 135. In diesem war Rabh u. im anderen war er selber 

Oberhaupt. 136. Zu deren Zeit diese Frage erörtert wurde. 137. Es einem anderen als dem 

Besitzer zuznsprechen. 138. Nach der weiter folgenden Erklärung: es gereicht zur Beschämung der 

Richter, dass sie einem gegen die Bestimmung der Gesetzlehre Geld abnehnien. 139. Demnach gilt 

er für alle Zeiten. 140. Ein Darlehn sollte der Erlassung nicht verfallen, einerlei ob man einen Pros- 

bul geschrieben hat od. nicht. 141. Diese Anmassung der Richter ist ihre Beschämung. 142. 

Od. Zufriedenheit, Becjueinlichkeit; durch diese Institution wird zur Be(|nemlichkeit der Richter das Ein- 

klagen der Schulden vor Beginn des Erlas.sjahrs unterlassen. 143. Dieses \Vort ist also in der 1. 

Bedeutung zu verstehen. 
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Semueis, sagte: Hierauf'״deutet folgender 2רמא וחיר ןתנ ידרנ ובסמב ךלמהש דע° הארק ייאמ ^״׳•ו.י 
 ביתב אלו ןתנ ביתכד ןבנ אוה אתוביבח ןיידע^אבר
 ןיעמוש ןיבלוע ןניאו ןיבלענה“ ןנבר ונת :חירסה
 ןירוסיב ןיחמש^ הבהאמ ןישוע ןיבישמ ןיאו־ךתפרח
 :ותרבגב שמשה תאצכ ויבהאו״רמוא בותכה ןהילע''״“•5.31
 foi.37 ילוב״יטובו ילוב סורפי^אדסה בר רמא לובסורפ״יאמ
 ינתו''םכזע ןואג תא יתרבשו“ ביתכד םירישע ולא
 םיינעה ולא יטוב הדוהיבש תואלוב ולא ףסוי בר

re Beschimpfung hören und nicht antwor- יאמ אזועלל אבר היל רמא :ונטיבעת טבעה°ביתכד “'•י®׳® 

ten, aus Liebe handeln und sich der Züch-10 הדוהי בר רמא° :אתלימד אסרופ היל רמא לובסורפ^“ 3׳י• 36־ 
tigungen freuen, heisst es:'*^d1e ihn lieben, ימר ינת ןכו° לובםורפ^*ןי^*'"''^* ןיא^°ןימותי לאומש רמא 
sind 7vic der Attfgang der Sonne in ihrer לאילמג ןברד”לובסורפ^* ןיסירצ ןיא'°ןימותי אמה רב 
Pracht. 6,».36 ןיבתוכ ןיא° םתה ןנת :ןימותי לש ןהיבא וניד תיבו 

Was heisst Prosbul? R. Hisda erwider- ךותב והכזמ ול ןיא םא״עקרקה לע אלא לובסורפ'’’ 
te: Pros buli ubuti’״. Buli sind die Reichen,1.י ישא רב אייה בר רמא והש לכ המבו והש לכ והדש 
denn es heisst:"Vc// 7verde den Hochnmt וליפא^״הדוהי בר רמא בורכ לש הלק וליפא בר רמא” 
e^irer Macht zerbrechen., und R. Joseph er- לובםורפ’’וילע ןיבתוכ םיריכלו רונתל םוקמ וליאשה 
klärte, das sind die Reichen [bulaoth] in ןייצע לע אלא לובסורפ’’ןיבתוכ ןיא ללה ינתהו יניא 
Judäa. Buti sind die Armen, denn es heisst: אכיאהו יאמא אל בוקנ וניאש ןיא בוקנ דבלב בוקנ 
 היל ינקמ ישא בר יכיסא הנמד אכירצ אל ומוקמ borgen [haäbet] sollst du ihnP}^ 20”'‘י

Raba sprach zu einem Premdländer. ןן !j(, !j ,,.ן ,^כא m 65 || ארק B 64 

Was heisst Prosbul? Dieser erwiderte: Eine 69 ij ילובסורפ P .םרפ M 68 || (׳ילע ןיביש,ט ןניאו M) 67 

Vorsorge für die Sache. • יפא — m 72 !] ר״א — M 71 |] ןניא M 70 j| ו — M 

R. Jehuda sagte im Namen Semueis: Waisen benötigen keines Prosbuls. Ebenso 

lehrte Rami b. Hama, Waisen benötigen keines Prosbuls, denn ■R. Gamaliel'^'und sein 

Gerichtshof sind die Väter der Waisen'L 

Dort wird gelehrt: Man schreibe einen Prosbul nur dann, wenn [der Schuldner] 

Grundbesitz hat''’; hat er keinen, so eigne ihm [der Gläubiger] etwas in seinem Feld 

zu. Was heisst"etwas’'? R. Hija b. Asi sagte im Namen Rabhs: Selbst einen Kohlstrunk. 

R. Jehuda sagte: Auch wenn er ihm nur den Platz für einen Ofen oder einen Herd 

abgetreten hat, schreibe man daraufhin einen Prosbul. — Dem ist ja aber nicht so, Hillel 

lehrte ja, dass man einen Prosbul nur über einen durchlochten Pflanzentopf schreiben 

dürfe; nur über einen durchlochten, nicht aber einen undurchlochten; wieso dies, der 

Platz'^ist ja vorhanden!? — In dem Pall, wenn er auf einem Pflock'“sitzt. R. Asi Hess 

Schriftvers:'7״e׳d72rr«rt' der König in seinem 

Kreis 7uar, gab meine Narde ihren Duft. Ra- 

ba sag-te: Dies ist noch immerhin schmei- 

chelhaft für uns, denn es heisst gab, und 

nicht stank. 

Die Rabbanan lehrten: Heber die, die 

beschämt werden und nicht beschämen, ih- 

144. Der obige Spruch bezieht sich auf die Jisraeliten, die während ihres Aufenthalts am Berg Sinaj, 

beim Empfang der Gesetzlehre, Götzendienst getrieben haben. 145. Cant. 1,12. 146. Jud. 

5,31. 147. Nach Sachs [Beiträge ij S. 70) korrumpirt aus T!pbc ßoeXr) TtpecßecTÜv, vor dem Rat der 

-Xlten. Wenn auch anzunehraen ist, dass das W. לובזורפ aus dem Griechischen abzuleiten sei, so ist es doch 

ausgeschlossen, dass dies in der Absicht RH.s lag, dem wol Kenntnis des Griechischen kaum zuzuschreiben 

ist. Nach der weiter folgenden Erklärung אתלימד אסרופ ist es klar, dass wir hier das s3«r. סורפ (gr. Ttopo!;, 

ratio, modus, Consilium, propositum) haben, u. damit übereinstimmend ist auch die überlieferte rabb. Aus- 

legung: Vorsorge für Reiche u. Arme. Uebrigens dürfte das W. לובזורפ von ndpo;; u. ßoXij (das Verlieren) 

al)zuleiten sein: Xlittel, Vorsorge vor dem Verlust. 148. Eev. 26,19. 149. Dt. 15,8. 150. Die 

.Xrmen sind es, die zu borgen pflegen. 151. Zu dessen Zeit dies gelehrt worden ist; ebenso auch 

andere Gerichtsvorsteher. 152. Es ist also ebenso, als würden sie die Einziehung der Schuld dem 

Gericht übertragen haben. 153. Da nur ein solcher eine Sicherheit gewährt, u. zwar auch in dem 

l'all, wenn er die Schuld nicht deckt. 154. Auf dem dieser sich befindet, u. schon daraufhin sollte 

man einen Prosbul schreiben dürfen. 155. Er nimmt keinen Platz auf dem Boden ein; wenn er 

aber durchlocht ist, so gilt er als mit dem Plrdboden verbunden. 
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 einen Palmenstamm zueignen und darauf בר יבד ןנבר לובסורפ^ הילע בתבו אלקידב” אמדינ
 einen Prosbul schreiben. Die Jünger der יברל ילימ”רסמ ןנחוי״יבר ידדהל והיילימ ירסמ ישא
 Schule R.Asisübergaben’*'’ihre Forderungen רמא אנירהא ידימ אנבירצ היל רמא אבא רב אייה
 .übergab R. Hija b”־einander. R. johanan שי ברעלו עקרק ול ןיא״ןנבר ונת :תבירצ אל היל
 ,Abba seine Forderungen und fragte ihn ל ןיא ברעלו ול לובסורפ'* וילע ןיבתוב עקרק ול ס^
 ,ob noch etwas'^'nötig sei; dieser erwiderte ובסורפ' וילע ןיבתוכ עקרק ול שי”בייהלו עקרק.
 .es sei weiter nichts nötig *’ורבחב השונל ןינמ רמוא״ןתנ יבר אינתדךתנ יברדמ

 Die Rabbanan lehrten: Wenn [der ״^דזל ןינתונו הזמ ןיאיצומש ןינמ ורבחב ורבחו הנמ40.”;6
Nm.5,7 םתה ןנת :ול םשא רשאל ןתנו“ רמול דומלת Schuldner] keinen Grundbesitz hat, der 

8b,x,1 0! “אלש ן^ד רטשב ןיב*“הולמה תא תטמשמ תיעיבשה Bürge aber Grundbesitz hat, so schreibe 
 man daraufhin einen Prosbul. Wenn weder שיש רטש*'רטשב והייורת ירמאד לאומשו בר רטשב
 jener noch der Bürge Grundbesitz haben תוירחא וב ןיאש רטשב אלש םיסכנ תוירחא וב
 und ein Schuldner von jenem Grundbesitz ןועמש יברו*’ןנחוי יבר הפ לע הולמ ןכש לכ״םיסכנ
 -hat, so schreibe man daraufhin einen Pros תוירחא וב ןיאש רטש רטשב והייורת ירמאד שיקל ןב
 -bul. Dies nach R. Nathan, denn es wird ge שיש רטש לבא הפ לע הולמ רטשב אלש םיסכנ !5
 lehrt: R. Nathan sagte: Woher, dass, wenn יברד היתווכ אינת טמשמ וניא םיסכנ תוירחא וב
 jemand von seinem Nächsten und dieser םאו טמשמ בוח רטש שיקל ןב ןועמש יברו” ןנחוי
 von einem anderen eine Mine zu erhalten םייס ךדיא אינת טמשמ וניא םיסכנ תוירחא וב שי
 hat, man sie dem anderen abnehme und אלא דוע אלו טמשמ וניא ותאוולהב תחא*'הדש ול
 r jenem gebe? — es heisst:''’^■^ soll er cs demטמשמ וניא ךל ןיאברעו ןיארחא ייסכנ לי בתכ וליפא 2:

 .geben, dem die Schuld zukommt ביתכ הוהד ארטש אוהה היל הוה יסא יברד היבירק

 -Dort wird gelehrt: Das Siebentjahr er רמא*'יסא יברד הימקל אתא ןיסכנ תוירחא היב
 טמשמ וניא היל רמא טמשמ וניא וא טמשמ היל
 **טמשמ היל רמא ןנחוי יברד היממל אתאו היסבש

73 B 74 !| אלקידד BM ן ןתנוי! 

M + 77 ן| הולל B + ול Ij 

 I אלשו רטשב M 80 ן| (רא —

M 83 וו 'קל שירו M — תחא 
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lässt jedes Darlehn, einerlei ob auf einen 
Schuldschein oder ohne Schuldschein. Rabh 
und Semuel erklären beide: auf einen 
Schuldschein, wenn der Schuldschein eine 
GütersicherheiP*°enthält, ohne Schuldschein, 
wenn er keine Gütersicherheit enthält, und 
um so mehr [erlässt es] ein mündliches 

Darlehn. R. Johanan und R. Simon b. Laqis erklären beide: auf einen Schuldschein, 
wenn der Schuldschein keine Gütersicherheit enthält, ohne Schuldschein, ein münd- 
liches Darlehn; wenn aber der Schuldschein eine Gütersicherheit enthält, so wird [die 

V 

Schuld] nicht erlassen. Uebereinstimmend mit R. Johanan und R. Simon b. Daqis wird 
gelehrt: [Eine Schuld] auf einen Schuldschein wird erlassen; enthält er Gütersicher- 
heit, so wird sie nicht erlassen. Ein Anderes lehrt: Hat er ihm ein bestimmtes Feld 
für sein Darlehn angewiesen, so wird [die Schuld] nicht erlassen; und noch mehr: auch 
wenn er ihm nur geschrieben hat: alle meine Güter sind verantwortlich und bürgen 
dir, wird sie nicht erlassen. 

Ein Verwandter R. Asis hatte einen Schuldschein, in dem Gütersicherheit ge- 
schrieben war; da kam er zu R. Asi und fragte ihn: Wird [die Schuld] erlassen oder 
wird sie nicht erlassen? Dieser erwiderte: Sie wird nicht erlassen. Darauf verliess er ihn 
und kam zu R. Johanan; dieser aber entschied ihm, sie werde erlassen. Hierauf kam 

156. Mündlich, u. brauchten keinen Prosbul zu schreiben. 157. So auch in anderen Codices; 

die kursirenden Ausgaben haben ןתנוי, wol Eniendation, weil RH ein Schüler R. Johanans war. 158. 

Das Schreiben eines Prosbuls. 159. Nmn. 5,7. 160. Die Verpfändung von Immobilien. Das W. 

 Anderer, Fremder, abzuleiten sein u. entspricht genau dem im röm. Recht ,דחא dürfe wol von תוירחא

bekannten alienatio, üebergabe einer Sache an einen anderen. 



Gil.l9ä 

vgl. 

Sot.25» 

Sb.x,2 

Mal<,3i> 

Pes.31'> 

473 GIJTIN IV.iij Fol. 37a—37b 

R. Asi zu R. joiianaii und fragte ihn: Wird טמשמ הלל רמא קהול לברד הלמקל לסא לבר אתא'״ 
sie erlassen oder wird sie nicht erlassen? רמאד אוה רמ אהו טמשמ הלל רמא טמשמ ונלא וא 
Dieser erwiderte: Sie wird erlassen. — Der השענ ןלמדמ ונאש לנפמ לכו״הלל רמא טמשמ ונלא 
Meister ist es ja aber, welcher sagt, eine אמלד הלל רמא רמד הלתווכ אלנתהו הלל רמא השעמ 
solche werde nicht erlassen!? Dieser erwi- ■י תוכנל דמועה רטש° לרמאד אלה לאמש תלב אלהה 
derte: Sollten wir denn, wenn wir schon לע תועמ ורלבה תארדולמה“ םתה ןנת :למד לובגכ 
unsre Meinung vertreten, daraufhin auch ןלטמשמ ]יא"'ןייד תלכל ולתורטש רסומהו ןוכשמה 
eine Entscheidung'‘’'treffen!? Jener sprach: לכ והל לספתד ןלד תלכל ולתורטש רסומ אמלשב 
Es gibt ja eine Lehre übereinstimmend mit אבר^י^ירמא אמעט לאמ ןוכשמה לע הולמ אלא אנלד 
der Ansicht des Meisters!? Dieser erwider-10 והולה התעמ אלא ללבא הלל רמא הלל םלפתד םושמ 
te: Vielleicht gilt diese nach der Schule רמא טמשמ אלד למנ לכה הלל םלפתד ורצהכ רדו 
Sammajs, welche sagt, dass ein zur Einlö- ייכר רמאד״קחצל לברדמ''הלל לנקד ןוכשמ לנאש הלל «id.8b^ 
sung bestimmter Schein'^'als eingelöst gelte. ךלו° רמאנש ןוכשמ הנוקש בוה לעבל ןלנמ קחצל 

Dort wird gelehrt: Wenn jemand sei- לעבל ןאכמ ןלנמ הקדצ הנוק ונלא םא הקדצ הלהת 
nem Nächsten Geld anf ein Pfand geborgt !5 וריכהל בוח רלזחמה° םתה ןנת :ןוכשמ הנוקש בוח 
oder seine Schuldscheine dem Gericht über- ול רמא םאו לנא טמשמ ול רמאלש ךלרצ תלעלבשב®'‘’■'‘‘^*’ 
geben hat, so verfällt [die Schuld] nicht. 6,2הטמשה רבד הזו” רמאנש ונמלה^׳לבקל ןכ לפ לע ףא^ס>'ו 
Einleuchtend ist dies von der Uebergabe ייכא הלבלתלא לכה רמאד דע הלל ללתו הבר’’רמא 
seiner Scheine an das Gericht, weil das Ge- ךלי^י ןתונ לנא לבוחכ ול’^ רמאל לא ול” ןתונ אוהשכ” 
rieht es im Besitz'^'hat, weshalb aber beim 20 רמא ךל ןתונ לנא הנתמבו ןה ללש ול רמאל אלא 
Darlehn auf ein Pfand? Raba erwiderte: תרמ”רב אבא :לכה רמאד דע למנ^°הלל ללת הלל 
Weil er es in seinem Besitz hat'^ Abajje לזוז הכר הלב קלסמ הוה למולנמ רב אבא אוהד 
sprach zu ihm: Demnach wird, wenn man 
einem Geld geborgt hat nnd in seinem Hof 
wohnt, [die Schuld] ebenfalls nicht erlassen, 
da man sie im Besitz'^diatl? Dieser erwider- 
te: Anders verhält es sich bei einem Pfand, das [der Gläubiger] nach einer Lehre R. 
Ji9haqs erworben hat. R. Ji9haq sagte nämlich: Woher, dass der Gläubiger das Pfand 
erwerbe?— es heisst:”’?mrt׳ dir wird es'°hur Rechtschaffenheit angerechnet werden] welche 
Rechtschaffenheit wäre dies, wenn er es nicht erwerben würde!? Hieraus, dass der 
Gläubiger das Pfand erwerbe. 

Dort wird gelehrt: Wenn jemand im Siebentjahr eine Schuld bezahlt, so muss 
[der Gläubiger] sagen: ich erlasse sie, und wenn jener ihm erwidert: trotzdem, so nehme 
er sie an, denn es heisst:'“(1/׳:?i• ist das lVorff'’des Erlasses. Rabba sagte: Er hänge'^ihn^ 
dass er dies^'sage. Abajje wandte gegen ihn ein: Wenn er ihm [die Schuld] bezahlt, 
so sage er nicht, dass er es ihm für seine Schuld gebe, vielmehr sage er, es sei sei- 
nes und er gebe es ihm als Geschenk'n? Dieser erwiderte: Er hänge ihn, dass er ihm 
dies sage. 

Rabba hatte von Abba b. Martha, das ist Abba b. Minjomi, Geld zu erhalten, und 

86 M יכו ׳שמ וניא ׳אד אוה רמ אהו ל״א !M 87 I — ח״א 
 90 הבר M .בר P 89 || טמשמ וניא M 88 || תועמ

P -)- ו M 91 ji ונממ V 92 ü אבר. M 93 ; ׳בר M 

 .אתרמ B 95 || ךל — M 94 || ול —

161. Gegen ein ausdrückliches Gesetz der Schrift. 162. Wie dies bei einem Schein mit Gü- 

tersicherheit der P'all ist. Die Halakha ist aber nicht nach der Schule Sammajs, sondern nach der Schule 

Hillels zu entscheiden. 163. Das Gericht ist befugt, den Betrag dem einen od. dem anderen zuzu- 

.sprechen. 164. Die Schuld darf im Siebentjahr nicht eingefordert werden, u. in diesem Fall braucht 

der Gläubiger dies nicht zu tun. 165. Auch in diesem Fall ist es nicht der Gläubiger, dem die Ein- 

fordeiung obliegt. 166. Dt. 24,13. 167. Die Rückgabe des Pfands an den Armen zur Benutzung. 

168. Dt. 15,2. 169. Der Gläubiger hat dies nur zu sagen. 170. Er darf ihn dazu zwingen. 

171. Dass er trotz der Erlassung bezahlen wolle. Nach den Kommentaren in dem Fall, wenn der Schuld- 

iier wegen der Erlassung zurücktreten will. 172. Die Rückgabe ist nur ein Geschenk. 

60 Talmud Bd.V 
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 er brachte es ihm im Siebentjahr. Jener ינא טמשמ היל רמא תיעיבמ״ב הילהינ והניתייא
 sprach: ich erlasse es dir. Da nahm er es *רמא ביצ^ז הוהד היחכשיא ייבא אתא לזאו והנילקס
 zurück und ging fort. Als hierauf Abajje לזא השעמ הוה יכה היל רמא רמ ביצע \אמא היל
 zu ihm kam und ihn betrübt traf, fragte ןיא היל רמא רמל יזוז היל^תטמא היל רמא היבגל
 ?er ihn: Weshalb ist der Meister betrübt רמא ינא טממימ היל רמא ךל רמא יאמו היל רמא 5
 Da erzählte er ihm, was vorgefallen ist. Da רמא אל היל רמא ןב יפ לע ףא היל תרמאו היל
 ging er zu jenem hin und fragte ihn: Hast והנילקש הוה ןכ יפ לע ףא היל תרמא יאו היל
 -du dem Meister Geld gebracht? jener er ףא היל אמיאו הילהינ והניטמא תהימ אתשה ךנימ
 ?widerte: jawol. — Was sagte er zu dir לע ףא היל רמא הילהינ והניטמא לזא ןב יפ לע
 jener erwiderte: Er erlasse es mir. Dieser יאהב אתעד היב הוה אל רמא הינימ והנילקש* ןכ יפ !0
 ?fragte: Hast du ihm erwidert: trotzdem בר רמא^ הדוהי בר רמא ז ארקיעמ ןנברמ אברוצ

 :Jener erwiderte: Nein. Da sprach dieser דבאו ידיב היה לובסורפ'' רמול םדא ןמאנ ןמחנ^
 ,Wenn du ihm erwidert hättest: trotzdem אל לובסורפ’ ןנבר וניקתד ןויכ אמעט יאמ ינממ
 ;würde er es von dir genommen haben ברד הימןרל ותא יכ ארוסיא ליכאו אריתיה קיבש
 :bring es ihm nun wieder und sage zu ihm התפ הז ןוגכ דבאו ךל היה לובסורפ’ ידימ היל רמא !5
 trotzdem. Hierauf ging er und brachte es בוח רטש איצומש׳ בוח לעב ןכו°ןנת אוה’םלאל ךיפ
 .ihm wieder und sprach zu ihm: trotzdem איה יאנת וערפי אל ולא ירה לובסורפ’ ומע ןיאו
 :Da nahm er es von ihm an, indem er sprach לובסורפ’ומע אהיש* ךירצ בוח רטש* איצומה אינתד

t ךירצ וניא םירמוא םימכחו Vorher hat dieser jünger nicht soviel Ver- 
liv.u 20 |₪^|רבעתשי רבע םושל םא והוארפו הבשנש דב ständnis gehabt! 

 -R. jehuda sagte im Namen R. Nah ןועמש ןבר דבעתשי אל ןירוח ןב םושל םא’ 1^8
Jדבעתשי ךב ןיבו ךכ ןיב רמוא לאילמג ןב mans: Wenn jemand sagt, er habe einen 

 Prosbul gehabt und ihn verloren, so ist er םושל שואי ינפל אמיליא ןניקסע יאמב .ארמג
 beglaubt. — Aus welchem Grund?—Da die םושל שואי רחאל אלא’דבעתשי אל יאמא ןירוח ןב
 ,”‘Rabbanan den Prosbul eingeführt haben שואי ינפל םלועל ייבא רמא דבעתשי יאמא דבע 25
 -so lässt niemand Erlaubtes und isst Ver ןירוח ןב םושל ןושאר וברל דבעתשי דבע םושלו

botenes. Wenn jemand vor Rabh kam, frag- 
te er ihn: Vielleicht hast du einen Prosbul 
gehabt und verloren? In einem solchen Fall 
öffne man den Mund für einen Stummen'". 
— Es wird gelehrt: und ebenso braucht, 

wenn der Gläubiger einen Schuldschein ohne Prosbul präsentirt, dieser nicht bezahlt 
zu werden!? — Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Mit dem Schuldschein 
muss auch ein Prosbul vorhanden sein; die Weisen sagen, dies sei nicht nötig. BENN ein Sklave gefangen war und man ihn ausgelöst hat, so darf er, 

WENN MAN ihn ALS SKLAVEN [aUSGELÖST] HAT, ZUR SKLAVEREI ANGEHALTEN WER- 

DEN, UND WENN ZUR BEFREIUNG, NICHT ZUR SKLAVEREI ANGEHALTEN WERDEN; R. SlMON 

B. Gamaliel sagt, ob so oder so dürfe er zur Sklaverei angehalten werden. 

GEMARA. In welchem Fall: ist es vor der Eossagung‘”erfolgt, wieso darf er, wenn 
zur Befreiung, zur Sklaverei nicht angehalten werden’’’, und wenn nach der Eossagung, 
wieso darf er, wenn als Sklaven, zur Sklaverei angehalten'”werden!? Abajje erwiderte: Tat- 
sächlich vor der Lossagung; wenn als Sklaven, so werde er von seinem ersten Herrn 
zur Sklaverei angehalten, und wenn zur Befreiung, so darf er weder von seinem ersten 

173. Eiu Mittel, sein Geld auf erlaubte Weise einzuziehen. 174. Wenn er selbst nichts zu 

seinen Gunsten vorzubringen versteht, so lege man es ihm in den Mund. 175. Bevor der Herr seinen 

Besitz aufgegeben hat. 176. Er gehört ja noch seinem ersten Herrn. 177. Vom ersten Herrn, 

wo er doch seinen Besitz aufgegebeu hat. 

96 M — היל M 97 H — 98 11 ו ל״א M — 99| ל״א i 

M — 1| הוה Ml — 2 11 ׳הינ B + 3 11 ו M — 

 II לבסורפ M 5 H יאמ דבאנו יל היה לבסורפ M 4 |1 ן״רא

6 M דבאנו 

M + ו. 

7 P 8 || הוה (M —■ דבעתשי...םא) 
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Herrn noch von seinem anderen Herrn zur וברל ינש וברל אלו ןושאר וברל אל .דבעתשי אל 
Sklaverei angelialten werden. Vom anderen ןושאר וברל היקרפ ןירוח ןב םושל אהד אל ינש 
Herrn nicht, da er ihn zur Befreiung aus- לאילמג p ןועמש ןבר יקרפ אלו יענממ אמלד אל ימנ 
gelöst hat, und vom ersten Herrn ebenfalls הוצמש םשב° רבסק דבעתשי ךכ ןיבו ךב ןיב רמואימ״יג 
nicht, da man sonst die Auslösung unter- 5 םידבעה תא תודפל הוצמ ךכ ןירוח ינב תא תודפל 
lassen würde. R. Simon b. Gamaliel sagt, דבעתשי דבע םושלו שואי רחא םלועל רמא אבר 
ob so oder so dürfe er zur Sklaverei ange- וברל אל ־יבעתשי אל ןירוח p םושל ינש וברל 
halten werden, denn er ist der Ansicht, wie ןב םושל אהד אל ינש וברל ינש וברל אלו ןושאר 
es Gebot ist, Freie auszulösen, so sei es שואי רחאל אהד אל ימנ ןושאר וברל היקרפ ןירוח 
Gebot, Sklaven auszulösen. Raba erwiderte: 10 ךכ ןיבו ךכ ןיב רמוא לאילמג p ןועמש ןבר הוח 
Tatsächlich nach der Lossagung; wenn als ןיב ורמא המ ינפמ היקזח רמאד היקזחדכ'°דבעתשי 
Sklaven, so werde er vom anderen Herrn zur ךלוה דחאו דחא לכ אהי אלש דבעתשי ךכ ןיבו ךב 
Sklaverei angehalten, und wenn zur Befrei- יביתימ ובר דימ ומצע עיקפמו תוסייגל ומצע ליפמו 
ung, so werde er weder vom ersten Herrn תודפל הוצמש םשכ לאילמג ןב ןועמש ןבר”ןהל רמא 
noch vom anderen zur Sklaverei angehalten.1.י אמלשב םידבעה תא תודפל הוצמ ךכ ןירוח ינב תא 
Vom anderen Herrn nicht, da er ihn zur אלא םשכ רמאקד ונייה שואי ינפל רמאד ייבאל 
Befreiung ausgelöst hat, und vom ersten היקזהד םושמ םשכ יאה שואי רחאל רמאד אברל" 
Herrn ebenfalls nicht, da es nach der Los- הוה'^אל° לאילמג ןב ןועמש ןבר אבר ךל רמא אוה 
sagung erfolgt ist. R. Simon b. Gamaliel שואי ינפל יא והל רמאק יכהו ןנבר ירמאק יאמ עדי 
sagt, ob so oder so dürfe er zur Sklaverei 20 ותירמאק שואי רחאל יא'^ םשכ ונייה ותירמאק 
angehalten werden, wegen einer Lehre Hiz- ובר ינש* וברלו שואי רחאל רמאד אברלו''היקזהדב 
qijas. Hizqija sagte nämlich: Sie sagten des- היל ינק ימ היפוג יאבש יאבשמ היל ינק ןאממ ינש• 
halb, dass er ob so oder so zur Sklaverei ןינמ שיקל שיר רמאד וידי השעמל היל ינק ןיא 
angehalten werden dürfe, damit sich nicht 0.25,45 ינבמ םגו° רמאנש וידי השעמל יוגה תא הנקשי^וגל 
jeder von den Truppen einfangen lasse, 25 םהמ םינוק םתא° ונקת םהמ םכמע םירגה םיבשותה 
um von seinem Herrn loszukommen. Man לוכי הזמ הז םינוק םה אלו םכמ םינוק םה אלו° foi.38 

wandte ein: R. Simon b. Gamaliel sprach ,״ברל P 12 i| וניבר P 11 [j (דבעתשי...היקזחדב - M) 10 

zu ihnen: Wie es Gebot ist, Freie auszu- 15 || ו M 14 הוה — m .יוה B 13 ]j הברלו 

lösen, ebenso ist es Gebot, Sklaven auszu- •'עמל וריבח הנוקש M 

lösen. Einleuchtend ist die Gleichstellung'“nach Abajje, welcher sagt, dies gelte vor 
der Lossagung, wieso aber begründet er es nach Raba mit der Gleichstellung, dies er- 
folgt ja wegen der Lehre Hizqijas!? — Raba kann dir erwidern: R. Simon b. Gama- 
liel verstand die Rabbanan nicht und erwiderte ihnen wie folgt: sprecht ihr vom Fall 
vor der Lossagung, so hat dies wegen der Gleichstellung zu erfolgen, und sprecht ihr 
vom Fall nach der Lossagung, so hat dies wegen der Lehre Hizqijas zu erfolgen — 
Nach Raba, der es auf den Fäll nach der Lossagung und den zweiten Herrn bezieht, 
erwirbt ihn ja der zweite Herr vom Gefangennehmenden, — hat ihn denn der Ge- 
fangennehmende selber erworben'”!? — F'reilich, er hat ihn inbezug auf seine Hände- 
arbeit'’'’erworben. Res-Laqis sagte nämlich: Woher, dass ein Nichtjude einen Nichtju- 
den inbezug auf seine Händearbeit erwerben könne? — es heisst:mich von den 

Kindern der Beisassen^ die bei euch wohnen, aus ihnen könnt ihr kaufen^ ihr könnt aus 
ihnen kaufen, nicht aber können sie aus euch kaufen, noch können sie aus einander 
kaufen. Man könnte glauben, dass sie einander nicht kaufen können?—״Man könnte 

178. Dass er deshalb auf jeden Fall als Sklave aiigehalten werde. 179. Ein Nichtjude kann 

nicht einen Nichtjuden als Eigentum erwerben. 180. Er kann zwar eine Person nicht erwerben, wol 

aber seine Arbeit; der Jisraelit erwirbt dann durch die Auslösung seine Arbeit u. damit auch seine Person 

181. Eev. 25,45. 

60* 
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 glauben, dass sie einander nicht kaufen תרמאה הז תא הז ונקי אל לובי''הז תא הז ונקי אל
 -können,“ du sagtest ja, dass sie von ein הז םינוק םה אלו רמאק יכה הזמ הז םינוק םה אל
 ander nicht kaufen können!? — Er meint ^'וידי השעמל הז תא הז ונקי אל לוכי ופוגל הזמ
 es wie folgt: sie können von einander die לכ אל יוג יוג הנוק לארשי יוג רמוהו לק''תרמא
 ,Person nicht kaufen; man könnte glauben רמאי״^אל הקזהב לבא אפסכב ילימ ינה אמיאו ןכש 5
 -dass sie einander auch inbezug auf die Hän יוג יוג ןהכשא ןוהיסב ורהט באומו ןומע אפפ בר

 dearbeit nicht kaufen können, so ist [ein י'י בר רמא :יבש ינממ בשיו° ביתכד ןלנמ לארשי יוג2
 -Schluss] vom Schwereren auf das Eeich תיבמ הרבש דבע ןנהוי יבר רמא אבא רב ןמש
 tere zu folgern: wenn ein Nichtjude einen ובר תא ןיפוכש אלא דוע אלו תוריהל אצי םירוסאה
 Jisraeiiten kaufen'''kann, um wieviel mehr לאילמג ןב ןועמש ןבר ןנת רורהיש טג ול השועו“ !יי
 -kann ein Nichtjude einen Nichtjuden kau רב רב הבר רמאו דבעתשי ךכ ןיבו ךב ןיב רמוא
 fen.—vielleicht nur durch Geid'“^und nicht ןב ןועמש ןבר הנשש םוקמ לכךנהוי יבר רמא הנח

 :durch Besitznahme''^!? r. Papa erwiderte ־ היארו ןדיצו ברעמ ןדה ותומכ הבלה ונתנשמב לאילמג69'
syn.31ä זעואי ינפל יאהל הל יקומ" ייבאל אמלשב הנורחא Ämon und Moab wurden durch Sihon rein'". 
BBk,24ä 5! רחאל רמאד אברל אלא שואי רחאל יאהו — wir wissen dies von einem Nichtjuden 

 inbezug auf einen Nichtjuden, woher dies יאמ אמעט אבר ךל רמא ןנחוי יברדא ןנחוי יברד
 von einem Nichtjuden inbezug auf einen הישפנ רסמ אלטקל אתשה ינאש חרוב היקזחד םושמ
 -jisraeiiten? — Es heisst:‘'Vr führte Gefan לאומש רמד היתמא :תוסייגל הישפנ ליפא ילופא

 \""genc iwn ihnen weg וחלש היל הורדשו אתהמא״םושל הוקרפ יאבתשא

 r. Samen b. Abba sagte im Namen יא תא ןל אריבס לאילמג ןב ןועמש ןברכ ןנא היל 20

M 18 j| ןפוגל הז תא M 17 || הז ת־א.״לובי - M 16 Johanans: Wenn ein Sklave aus der Ge- 
ü בתוכו B 20 || ה -|- M 19 || יוג יוג ׳רשי הנוק יוג fangenschaft entflieht, so wird er frei'", und 

Kst,77» 
Qil.76ä 
Bb.174ä 

3q 
Brn.SSH 

 M 21 noch mehr: man zwinge seinen Herrn, ihm אה י״ל ׳והה׳י הל ׳יקומד [] M 22 אתוהמא.

einen Freibrief zu schreiben''’. — Es wird gelehrt: R. Simon b Gamaliel sagt, ob so 

oder so dürfe er zur Sklaverei angehalten werden. Ferner sagte Rabba b. Bar-Hana im 

Namen R. Johanans, dass überall, wo R. Simon b. Gamaliel etwas in unsrer Misnah 

lehrt, die Halakha nach ihm zu entscheiden sei, nur nicht bei [den Lehren] vom Bür- 

gen'’Vom Ereignis in Qajdan‘’'und vom nachträglichen Beweis'’'. Allerdings ist nach Abajje 

das eine auf den Fall vor der Lossagung und das andere auf den Fall nach der Los. 

sagung zu beziehen, nach Raba aber, nach dem [auch die Misnah] vom Fall nach der 

Lossagung spricht, befindet sich ja R. Johanan in einem Widerspruch!? Raba kann 

dir erwidern: dies'“erfolgt ja wegen der Lehre Hizqijas’’^ somit ist es bei einem Ent- 

flohenen anders; wenn er sich sogar dem Tod'’'preisgibt, wieso sollte er sich vorsätz- 

lieh von den Truppen einfangen lassen!? 

Eine Sklavin des Mar Semuel war gefangen genommen worden, und man löste 

sie als Sklavin aus und schickte sie ihm zurück. Sie Hessen ihm mitteilen: Wir sind 

der Ansicht des R. Simon b. Gamaliel, und wenn du der Ansicht der Rabbanan sein 

182. Inbezug auf seine Arbeit; cf. Lev. 25,47. 183. Von einer solchen Erwerbung spricht die be- 

zügliche Schriftstelle, Lev. 25,51. 184. Der Gefangennehmende hat somit den Sklaven nicht erworben. 

185. Dh. für die Jisraeiiten erlaubt. Den Jisraeiiten war verboten worden, die Gebiete von Ä. u. M. zu er- 

obern (cf. Dt. 2,9,19), nachdem aber der König von Sihon diese eroberte, nahmen die Jisraeiiten sie ihm 

ab (cf. Bd. viij S. 996 Z. 16ff.); wenn nun ein Nichtjude das Land eines Nichtjuden durch Besitznahme er- 

werben kann, so kann er dadurch auch seine Sklaven erwerben. 186. Num. 21,1■ 187. Die Bezeich- 

nung Gefangene besagt, dass er sie erworben hatte. 188. Er kommt dadurch aus der Leibeigenschaft 

seines Herrn. 189. Damit er eine Jisraelitin heiraten dürfe. 190. Cf. Bd. vj S. 1401 Z. 6ff. 

191. Cf. Git. fol. 74a. 192. Cf. Bd. vij S. 125 Z. 14ff. 193. Dass nach RG. der Sklave durch die 

Auslösung keine Ereiheit erlange. 194. Der Sklave würde sich absichtlich gefangen nehmen lassen. 

195. Um aus der Gefangenschaft zu entkommen, wagt er die mit dem Tod bedrohte Flucht. 
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solltest, so haben wir sie als Sklavin aus- הל^ןנךלדפ אתהמא”םושל קא ךל אריבס ןנברכ ימנ 
gelöst. Sie glaubten nämlich, es sei vor der רחאל ארד אלו הוח שואי ינפל רובס והניאו הלהינ 
Lossagung geschehen, dem war aber nicht אל ידובעתשאד איעבימ אל לאומשו הוה שואי 
so, es geschah nach der Lossagung. Semuel הברצא אל ימנייאתוריהד אטיני^אלא הב דבעתשמ“ 
hielt sie nicht nur zur Sklaverei nicht an, 5 אצי" ודבע ריקפמה לאומש רמאד° הימעטל לאומש il|62;״b 
sondern benötigte sie auch keines Frei- דבע לכו” רמאנש רורחיש טג ךירצ וניאו תוריחל■' 
briefs. Semuel vertrat hierbei seine Ansicht, דבע אלא השא דבע אלו שיא דבע ףסכ תנקמ שיא 
denn Semuel sagte: Wenn jemand seinen תושר ול ןיאשי׳ידבע יורק וילע וברל תושר ול שיש 
Sklaven als Freigut erklärt, so wird er frei רב אבא יברד היתמא :דבע יורק ןיא וילע וברל 
und benötigt keines Freibriefs. Es heisst; 10 םושל האדומרת אוהה הקרפ יאבתשיא ארטוז 
 ’’רדש תדבע תואי יא הידידל'“ היל וחלש אתתיא aher jeder 71m Geld gekaufte Sklave eines^^־׳
Manns\ gilt dies etwa nur vom Sklaven המל הל יקרפ וצמד יא ימד יכיה אתוריחד אטינ הל 
eines Manns und nicht vom Sklaven eines רדש יכ הל יקרפ וצמ אלד יאי״אתוריהד אטינ יל^' 
Weibs? Vielmehr, ein Sklave, über den sein הל יקרפ וצמד םלועל יוה יאמ אתוריחד אטיג הל 
HerF’^Gewalt hat, heisst Sklave, und über 15 יקרפ^ידדהא ירבח^'אתוריחד אטיג הל רדשמד ןויבו 
den sein Herr keine Gewalt hat, heisst nicht ןויכו הל יקרפ וצמ אלד םלועל אמיא תיעב יאו הל 
Sklave. • קירפמו^דיפאב אלזתימ אתוריהד אטיג הל רדשמד 

Eine Magd des R. Abba b. Zutra war רתוי לארשי לש ןתמהב ןהל“הביבח° רמ רמאהו הל 
gefangen genommen worden und ein Tar- אליז איסהרפב לבא אעניצב ילימ ינה ןהיתושנמ 
mudäer löste sie zur Ehelichung’”aus. Hier-20 ווהד אתידבמופב תוהד אתמא איהה :אתלימ והב 
auf Hessen sie ihm sagen: Wenn du gut ואל יא ייבא רמא ארוסיא ישניא הב ידבעמ אק 
tun willst, so sende ihr einen Ereibrief. In ודבע ררחשמה לכ לאומש רמא’“ הדוהי בר° רמאד 
welchem Fall: konnten sie sie auslösen, so אטיג הל ביתכו הרמל היל אנפייכ הוה השעב רבוע 
war ja kein FreibrieF'nötig, und konnten םושמ הדוהי בר הדומ אה"יכ רמא אניבר אתוריחד 
sie sie nicht auslösen, so wäre ja die Sen- 25 בר רמאה“אל ארוסיא םושמ ייבאו ארוסיאד אתלימ’* 
düng eines Freibriefs nutzlos■’’!? — Tatsäch- השאב השעמ°קחצי יבר רמא^״אניטק בר”רב אנינחס'^^ 
lieh konnten sie sie auslösen, und die Sen- הבר תא ופכו° ןירוח תב היצחו החפש היצחש תחא coi.b 
düng eines Freibriefs sollte sie veranlassen, 
sich zusammenzutun und sie auszulösen'”. 
Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich 
konnten sie sie nicht auslösen, und durch 
die Sendung eines Freibriefs sollte sie ihm 
entwürdigt werden’^und er sie freigeben. 
— Der Meister sagte ja aber, dass ihnen ein jisraelitisches Vieh lieber sei als ihre 
eignen Frauen!? — Nur heimlich, öffentlich aber ist es ihnen verächtlich. 

In Pumbeditha war eine Magd, mit der die Leute Sünden begingen; da sprach 
Abajje: Wenn nicht R. Jehuda im Namen Semuels gesagt hätte, dass, wer seinen Skia- 
ven freilässt, ein Gebot übertrete, würde ich ihren Herrn gezwungen haben, ihr ei- 
nen F'reibrief zu schreiben. Rabina sagte; In einem solchen Fall pflichtet auch R. 
Jehuda bei, wegen der verbotenen Handlungen. — Wieso tat Abajje dies nicht we- 
gen der verbotenen Handlungen, R. Hanina b. R. Qattina erzählte ja im Namen R• 
Ji9haqs, dass man einst den Herrn eines Weibs, das zur Hälfte Sklavin und zur 
Hälfte Freie war, zwang, sie frei zu lassen,^,und R. Nahman b. Ji9haq sagte, weil man 

1Q5. Ex. 12,44. 196. Der durch das überflüssige W. '^Mann^' angedeutet wird. 197. Wörtl. 

als Frau; eine gütige Ehelichung kam nach jüd. Gesetz nicht inbetracht. 198. Sie sollten sie für ihn 

als Sklavin auslösen. 199. Der Tarmudaer gab sie nicht frei. 200. Sie wollten nur eine Freie 

u. keine Sklavin auslösen. 201. Damit er sehe, dass sie Sklavin war. 

23 M — 24 || ׳הינ הל M ׳תשא h M 25 II- ׳יפא II 

26 M — 27 || ימנ P 28 || ואצי f M- 29 ודבע II 

M 30 || אתותנא M — ידידל M 31 II — 32 יל II 

33 M — 34 || הל ׳דפו M ימרפמו II B ירבהמ ירובח 

35 M 36 || ןהילע M — ש״א M) 37 II + 38 (ב II 

M — 39 || ד אתלימ M — בר M 40 II — י״רא. 
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Gt.ls»קחצי רב ןמהנ בר רזבאו° ןירוח תב האשעו mit ihr Ausgelassenheit trieb!? — Was soll 
 dies; diese war weder für einen Sklaven איזה דבעל אל םתה אתשה יבה הב וגהנ רקפה
 noch für einen Freien”'geeignet, jene aber הידבעל הל דחימד רשפא אבה איזה ןירוה ןבל אלו
 konnte man für einen Sklaven bestimmen לאומש רמא^״הדוהי 'בר רמא אפוג :הל רמגמו
 .und sie bewachen םהב םלעל° רמאנש השעב רבוע ודבע ררחשמה לכ° 5
 Der Text R. jehuda sagte im Namen תיבב" סנכנש רזעילא" יברב השעמ יביתימ ודבעת
 -Semuels: Wer seinen Sklaven freilässt, über ומילשהו ודבע ררחשו הרשע" אצמ אלו תסנכה

 tritt ein Gebot, denn es heisst:“^?^^ haltet ו.3־סהב םלעל° ןנבר ונת :ינאש הוצמ הרשעל80

 sie zur Arbeit. Man wandte ein: Einst kam רמוא אביקע יבר לאעמשי יבר ירבד תושר ודבעת
 R. Eliezer ins Bethaus und fand keine zehn תושר רמאד ןאמכ הל רבס רזעילא״יבר אמלדו הבוח !0
 da Hess er seinen Sklaven frei ,’“[Personen] רמוא רזעילא יבר אידהב אינתד ךתעד אקלס" אל
 und ergänzte ihn als zehnten!? — Anders םיתב ילעב יתחנ ילימ תלת ינהב הבר רמא :הבוח
 verhält es sich bei einem Gebot והייסכנ ירייסדו אתוריחל״והיידבע יקפמד ןוהיסכנמ
 Die Rabbanan lehrten: Ewig haltet sie אשרדמ יב ןדיעב אתבשב והייתדועס יעבקדו אתבשב

 zur Arbeit., dies ist freigestellt — Worte תוחפשמ יתש ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח יבר רמאד !5
 -R. Jismäels; R. Äqiba sagt, Pflicht viel תחאו אתבשב התדועס’^דעבק תהא םלשוריב ויה
 -leicht war R. Eliezer der Ansicht desjeni רמא :ורקענ ןהיתשו תבש״ברעב התדועס״העבק
 — ?!gen, welcher sagt, dies sei freigestellt אמעט יאמ תוריחל אצי ודבע שידקמה בר רמא הבר

Dl.•14,211עודק םע° יוהילד״רמאק אל ימדל שידק אל היפוג Dies ist nicht einleuchtend, denn es wird 
Naz!62a 20 תוריחל אצי ודבע ריקפמה"בר רמא ךפוי ברו רמאק ausdrücklich gelehrt: R. Eliezer sagt, dies 
Qid, 72־ ריקפמ רמאד ןאמ ריקפמ ןבש לכ שידקמ רמאד ןאמ sei Pflicht 

 Rabba sagte: Wegen der folgenden ךירצ והל איעביא :רמאק ימדל״אל שידקמ לבא
 -drei Dinge verlieren die Deute ihr Vermö וו.40־איייח בר רמאד°עמש את ךירצ אל וא רורחיש טג0

 gen: weil sie ihre Sklaven freilassen, weil תוריחל אצי הז דחאו הז דחא בר רמא ןיבא רב
s־M26b 25 ןיתעמשא ןניבתומו" הבר רמא רורחש טג ךירצו sie ihre Güter am Sabbath untersuchen“’, 
Q,d'605 44 li םש + M 43 li תיבל M 42 1| רזעלא P 41 und weil sie am Sabbath während [der Vor- 

M 47 j| אתדועס B 46 || וריחל M 45 j[ ד״ס — M träge im] Dehrhaus ihre Mahlzeit abhalten. 
 -R. Hija b. Abba erzählte nämlich im Na — תבש M 48 |i יוהמל [] j- B 49- אמלד. M — ימדל

 tuen R. Johanans: Zwei Familien waren in רמאק.
Jerusalem, eine pflegte ihre Mahlzeit am Sabbath’“*abzuhalten und eine pflegte ihre 
Mahlzeit am Vorabend des Sabbaths“’abzuhalten, und beide sind ausgerottet worden. 

Rabba sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand seinen Sklaven dem Heiligtum ge- 
weiht hat, so wird er frei. — Aus welchem Grund? — Sein Körper wird nicht heilig 
und seinen Geldwert°“nannte er nicht, somit meinte er nur, dass er zum heiligen Volk 
gehören^^möge. R. Joseph sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand seinen Sklaven als 
Freigut erklärt, so wird er frei. Nach dem, der dies von der Heiligung lehrt, gilt dies 
um so mehr von der Freigabe, und nach dem, der dies von der Freigabe lehrt, gilt 
dies von der Heiligung nicht, denn er kann den Geldwert gemeint haben״”. 

Sie fragten: Benötigt er״'eines Freibriefs oder nicht? — Komm und höre: R. Hija 
b. Abin sagte im Namen Rabhs: Sowol dieser als auch jener erlange die Freiheit und 
benötige eines Freibriefs. Rabba sagte: Gegen jene Dehre wandten wir ein: Wenn je- 

202. Da sie Halbsklavin war; sie durfte nicht heiraten u. veranlasste daher die Leute zur Sünde. 

203. Lev. 25,46. 204. Die zum öffentlichen Gottesdienst erforderlich sind. 205. Dies ist zwar 

keine eigentliche Arbeit, die am vSabbath verboten ist, aber immerhin eine Umgehung der vSabbathruhe. 

206. Wol zur genannten Zeit. 207. Man soll zu Ehren des Sabbaths am Vorabend wenig e.ssen. 

208. Blr müsste sagen, er spende für das Heiligtum den Geldwert des Sklaven. 209. Dies erfolgt 

durch die Freilassung. 210. Er gebrauchte nur eine unrichtige Fassung. 211. In den beiden 

obigen F'ällen. 
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mand seine Güter dem Heiligtum geweiht ן־יאשר ן־ירבזגה ןיא םידבע ןהב ויהו ויסבנ שידקמה 
hat und darunter sich Sklaven befinden, so םידהאו םירהאל ןתוא ןידבומ לבא תודיהל ןאיצוהל 
dürfen die Schatzmeister sie nicht freilas- אוה ףא״ ינא רמוא רמוא יבר תוריהל ןתוא ןיאיצומ 
sen, W01 aber dürfen sie sie anderen ver- אתינתמ ול ורכומכ אוהש ינפמ אצויו ומצע ימד ןתונ 
kaufen und diese sie freilassen. Rabbi sag- 5 ^ימש את גילפו אוה^״אנת בר° ברד הילע תימר אק H*1,,220 

te; Ich sage, auch er selber kann seinen 28.?2 •יאמב אבה םינענכה ויתוהפשו וידבע ולא םדאמ״ ו-״ 

Wert zahlen und frei werden, denn es ist ימדל רמאדייימנ ךדיא יכה יא ימדל רמאד ןניקסע 

ebenso, als würde er ihn an ihn selber ver- ןירבזנ תוריהל ןאיצוהל^יןיאשר ןירבזגה ןיא יכה יא 
kaufen'". — Aus einer Barajtha ist gegen םירהאו םירהאל ןתוא ןירכומ לבא ותו והייתדיבע יאמ 
Rabh nichts einzuwenden, er ist selber Tan-10 ותו והייתדיבע יאמ םירהא תוריהל ןתוא ןיאיצומ 
na und streitet gegen diese. — Komm und אצויו ומצע ימד ןתונ אוה ףא ינא רמוא רמוא יבר 
höre :״ד ר?« Menschen^ das sind seine kena- אוהש ינפמ יאמ ימדל יאו ול ורכומכ אוהש ינפמ 
änitischen Sklaven und Mägde"1? — Hier לכואו השוע ודבע שידקמה עמש את ול ורכומכ 

wird von dem Fall gesprochen, wenn er רמאד״איה ריאמ יבר ינמ אה״וימד אלא שידקה אלש 
gesagt hat: ihr Geldwert. — Demnach kann 15 ארבתםמ ימנ יכה הלטבל וירבד איצומ םדא ןיא ?em,«» 
ja auch jene Lehre von dem Fall sprechen, לכואו השוע ומצע שידקהש אוה ןכו אפיס ינתקד*''׳^'^“’ 
wenn er gesagt hat: ihr Geldwert'^? — Wie- ריאמ יבר אמלשב תרמא יא וימד אלא שידקה אלש 
so hiesse es demnach'"’, die Schatzmeister ודבע אמלשב איה ןנבר תרמא יא אלא ריפש איה 
dürfen sie nicht freilassen, was haben die יאנתכ אמיל :יאק ימדל והיא אלא יאק ימדל 
Schatzmeister mit ihnen zu tun!? Ferner: 20 לאילמג ןב ןועמש קר וב ןילעומ ןיא ודבע שידקמה״ 

W01 aber dürfen sie sie an andere ver- רמד יגלפימק אהב ואל יאמ ורעשב ןילעומ רמוא 

kaufen und diese sie freilassen, was haben — m 52 || ימדל ׳טאד — M 51 j| הוה p 50 

die anderen mit ihnen zu tun!? Ferner: 

Rabbi sagte: Ich sage, auch er selber kann seinen Wert zahlen und frei werden, denn 

es ist ebenso, als würde er ihn an ihn selber verkaufen. Was heisst, wenn er den Geld- 

wert [geweiht hat], es sei ebenso, als würde er ihn an ihn selber verkaufen'"!? — Komm 

und höre: Wenn jemand seinen Sklaven dem Heiligtum geweiht hat, so kann dieser 

arbeiten'''und essen, denn er hat nur seinen Geldwert geweiht!? — Hier ist die An- 

sicht R. Mefrs vertreten, welcher sagt, niemand bringe seine Worte unnütz"®hervor. Dies 

ist auch einleuchtend, denn im Schlußsatz lehrt er: ebenso darf derjenige, der sich 

selber dem Heiligtum geweiht hat, arbeiten und essen, denn er hat nur seinen Geld- 

wert geweiht. Erklärlich ist dies, wenn du sagst, hier sei die Ansicht R. Mefrs ver- 

treten, wenn du aber sagst, die der Rabbanan”״, so repräsentirt allerdings der Sklave 

seinen Geldwert, aber repräsentirt etwa er selbst seinen Geldwert"'!? 

Es wäre anzunehmen, dass hierüber'"Tannafm streiten: Wenn jemand seinen Skia- 

ven geweiht hat, so begeht man an diesem keine Veruntreuung''^ R. Simon b. Gama- 

liel sagt, man begehe eine Veruntreuung an seinem Haar. Ihr Streit besteht wahr- 

scheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, er sei geheiligt, und einer ist der An- 

212. Demnach ist in einem solchen Fall der Geldwert des Sklaven heilig. 213. Lev. 27,28. 

214. Wenn man sie dem Heiligtum geweiht hat, ist ihr Geldwert heilig. 215. Und es braucht nicht 

erklärt zu werden, dass Rabh gegen diese streite. 216. Wenn er gar nicht den Sklaven selbst, son- 

dem seinen Geldwert geheiligt hat. 217. Der Schatzmeister hat über die Person des Sklaven gar 

kein Verfügungsrecht. 218. Sein Verdienst gehört nicht dem Heiligtum. 219. Bei der 

Heiligung einer Sache; da nun der Sklave nicht heilig werden kann, so hat er entschieden seinen Geld- 

wert gemeint. 220. Nach welchen in einem solchen Fall die geweihte Sache zu verkaufen ist u. 

der Erlös dem Heiligtum zufällt. 221. Er kann ja das Gelübde unmöglich so verstanden haben, 

dass das Heiligtum ihn verkaufe. 222. Ob der den! Heiligtum geweihte Sklave heilig wird. 223. 

.4m Gut des Heiligtums; cf. Lev. 5,15ff. 
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 ,sicht, er sei nieht geheiligt. ■— Glaubst du ןילעומ יאה ארבסתו שודק אל רבס רמו שודק רבס

wieso [streiten sie] demnach, ob man an 

ihm eine Veruntreuung begehe oder nicht, 

sie sollten doch [darüber streiten], ob er ge- 

heiligt sei oder nicht!? Alle sind vielmehr 

der Ansicht, dass er geheiligt sei, und ihr 

Streit besteht in folgendem: einer ist der 

 יעבימ שודק וניאו שודק יאה וב ןילעומ ןיאו” וב’'
 יגלפימק אהב אבהו שודק אמלע ילובד אלא היל
 ילטלטמכ רבס רמו ימד יעקרקמב אדבע”רבס רמד
 אלא ופוגב וגלפיל ורעשב יגלפימדא יבה יא ימד
 ורעשב אבהו ימד יעקרקמכ אדבע°”אמלע ילוכד

 ^03־ רבס רמו ימד זוזגכ רבס רמ ינלפימק”זזגיל דמועה

streiten!? — Vielmehr, alle sind der An- 

sicht, Sklaven gleichen Immobilien, und sie 

streiten über das zum Abschneiden bestimm- 

Ansicht, ein Sklave gleiche Immobilien, und 

seb.42• עקרקכ ןניאו עקרקכ ןהש םירבד, שי רמוא ריאמ einer ist der Ansicht, er gleiche Mobilien\״ 

 Weshalb streiten sie demnach über sein — תונועט םינפג רשע דציב ול ןידומ םימכה ןיאו !0

 Haar, sollten sie doch über seine Person ריאמ יבר שמה אלא ןניא רמוא הלהו ךל יתרסמ

 אוה ירה עקרקל רבוהמה לכ םירמוא םימכחו בייחמ
 תודמועה םיבנע אנינח יברב’'יםוי יבר רמאו עקרקכ
 ןיימד תורוצבכ רבס ריאמ יברד”והייניב אביא רצביל

 te Haar: einer ist der Ansicht, es gelte als יבר אמית וליפא ןיימד תורוצבכ ואל ירבס ןנברו !5

 abgeschnitten, und einer ist der Ansicht, es םיבנעב אלא םתה ריאמ יבר רמאק אל ןאב דע ריאמ

 gelte nicht als abgeschnitten''’. — Es wäre יאקד המכ“אבה לבא ישיחכ שחכימךמייקד המכד

 anzunehmen, dass diese Autoren denselben הרמאי^ףסוי רב אייח יבר קילס יכ :הבשמ יחובשא

 -Streit führen wie die Autoren der folgen ‘^היל רמא ןנחוי יברד הימק ברד אתעמש יאהל

Qit.4020 "־ רמא אלוע רמאהו° יכהיירמא אל אוהו יבה בר רמא den Lehre: R. Mefr sagt, es gebe Dinge, 

 die Grundstücken gleichen, und dennoeh טג ךירצו תוריחל אצי ודבע*’ריקפמה ןנחוי יבר

 diesen nicht gleich sind; die Weisen aber ירמאד אכיאו יתווכ בר רמא היל רמאק יבה^׳ירורחש

 טג ךירצ בר רמא אלו היל רמא הימק הומייס אל

 יבר רמא אלוע רמאד הימעטל ןנחוי יברו*’רורחש

54 M 52 ׳קרקכ M שודק דמ ןיא אהו P 53 II — ו j| 

55 M 56 || יגילפ P 57 || רב M רמו ומד 'צבב יבס רמד 

 B 60 11 ורעש -[- M 59 |1 ןשחב שחכמ M 58 || רבס

 11 (ומצע M) 63 |j יכה — M 62 || אהל M 61 || רמא

64 M -)- 65 11 וברמ M — ו. 

pflichten ihm nicht bei. Wenn zum Beispiel 

[der eine sagt:] ich habe dir zehn beladene 

Weinstöcke übergeben"’, und der andere 

ihm erwidert: es waren nur fünf, so ist er, 

wie R. Meir sagt, [zu schwören]"Verpflich- 

tet; die Weisen aber sagen, was am Boden 

haftet, gleiche dem Boden"’. Hierzu sagte 

R. Jose b. R. Hanina: Sie streiten über Trauben, die reif zum Ablesen sind; R. Meir 

sagt, sie gelten als abgelesen, und die Weisen sagen, sie gelten nieht als abgelesen. — 

Du kannst auch sagen, beide'^’seien der Ansicht R. Meirs, denn R. Meir vertritt seine 

Ansicht nur bei den Trauben, die, je länger sie erhalten bleiben, desto mehr vertrock- 

nen, [das Haar] aber wird ja, je länger es steht, desto besser'’“. 

Als R. Hija b. Joseph hinaufkam'”, trug er diese Lehre R. Johanan vor. Da sprach 

dieser zu ihm: Sagte Rabh dies? — Sagte er selber'’'dies etwa nicht, Üla sagte ja im 

Namen R. Johanans, dass, wenn jemand seinen Sklaven als Freigut erklärt, dieser frei 

werde und eines Freibriefs benötige!? — Er meinte es wie folgt: sagte Rabh ebenso 

wie ich? Manche erklären, jener hatte es ihm nicht vollständig berichtet'”und er sprach 

zu ihm: sagte Rabh nieht, dass er eines Freibriefs benötige? R. Johanan vertritt hier- 

224. Bei Immobilien hat das Gesetz von der Veruntreuung am Geheiligten keine Geltung. 225. 

E;s gilt somit als eine am Boden haftende Sache, die dem Boden gleicht. 226. Auf seinem Grund- 

stück, zur Bewachung. 227. Wie dies bei Mobilien der Fall ist, wobei derjenige, der einen Teil der 

Schuld eingesteht, über den Rest zu schwören hat. 228. Ueber Grundstücke ist kein Eid zu leisten. 

229. Autoren der vorangehenden Lehre. 230. Da es, solange es nicht abgeschnitten wird, weiter 

wächst, so gilt es nicht als bereits abgeschnitten. 231. In Palästina, das höher als Babylonien lag. 

232. Aus seiner erstaunten Frage könnte man entnehmen, er sei anderer Ansicht. 233. Flr unter- 

liess die Fortsetzung, dass nach R. in einem solchen Fall auch ein Freibiief erforderlich sei. 
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bei seine Ansicht, denn Üia sagte im Na- :רורחש טג ךירצו תוריחל אצי ודבע ריקפמח ןנחוי 
men R. johanans, dass, wenn jemand sei- אצי תבע ריקפמח ןנחוי יבר רמא אלוע רמא אפונ 

nen Sklaven als Freigut erklärt, dieser frei רנ״אלועל אבא יבר חיביתיא רורחש טנ ךירצו תוריחל 

werde und eines Freibriefs benötige. םילתנ ןיב םידבע ןחב ויהו ויסכנ“לארשי וזבזבו תמש 
Der Text. Üla sagte im Namen R. Jo- 5 רמוא לואש אבא ןירוח ינב ןמצע ונק םינטק ןיבו'' 

hanans: Wenn jemand seinen Sklaven als ןהב קיזחמה לכ םינטק ןירוח ינב ןמצע ונק םילתנ 

Freigut erklärt, so wird er frei und benötigt ימד°''רמא ולאל רתחש טנ בתכ ימ יכו ןהב הכז b!;!?!!־ 
eines Freibriefs. R. Abba wandte gegen Üla יאמ אמעטו אתעממ• ימיניא ירמנ אלדב ןנברדמ“יאה 

ein: Wenn ein Proselyü'gestorben ist und המ ותשאב׳ירנד ידבע'’אלוע רבסק ןמחנ בר רמא 

jisraeliten sein Vermögen geplündert ha-10 אלב םיחלתשמ וידבע^יףא טנ אלב ההלתשמ ותשא 

ben, und darunter Sklaven sich befinden, םתלחנתהו'’ ארק רמא ימנ לארשי וליפא׳ייבה יא טנ '■v.25,46 

einerlei ob erwachsene oder minderjährige, ריקפמה יכה יא הזחא תמתל םכירחא םכינבל םתא 
so haben sie ihre Freiheiferworben. Abba- תבע ריקפמה רמימא רמא" אמלא ימנ תמו ודבע טיייי“' 

Saul sagt, die erwachsenen haben ihre Frei- רמא :אישק רמימאד הנקת ול ןיא דבעה ותוא תמו 

heit erworben, die minderjährigen'" aber 15 הבלה יול p עשוהי יבר רמא ידיא רב בקעי יבר 

werden von jedem, der sie in Besitz nimmt, ידיא רב בקעי יברל אריז יבר היל רמא לואמ* אבאכ 

erworben. Wer hat diesen den Freibrief ge- אללכ יאמ ךל עימש אללכמ וא ךל עימש שוריפב‘’ 

schrieben'”!? Dieser erwiderte: Dieser Jün- רמא” יבר ינפל ורמא יול ןב עשוהי יבר רמאד 

ger glaubt, die Leute hätten keine Hala- ינא רמוא ןהל רמא והמ ידבע ינולפמ יתשאיתנ 

kha gelernt. — Was ist hierbei der Grund'"? 20 אמעט יאמ ןנחוי יבר רמאו רטשב אלא הנקת ול ןיא 

R. Nahman erwiderte: Üla ist der Ansicht, 69 !! ןנברמ M 68 |1 היל + M 67 || תא + M 66 

bei Sklaven des Proselyten verhalte es sich 72 11 ׳לתשמ ודכע M 71 1| ותשא יכ b 70 || ורבע B 

ebenso wie bei seiner FTau; wie seine Frau .רמא — M 73 jl ׳יפא — m 

ohne Scheidebrief geschieden wird, ebenso erlangen seine vSklaven ihre Freiheit ohne 

Freibrief. — Demnach sollte dies auch von einem Jisraeliten gelten'"!? — Die Schrift 

sagt:'''°?77r könnt sie euren Kindern 71ach euch als Eigenhmi vererberi‘'''. — Dies sollte doch 

aber von dem Fall gelten, wenn jemand seinen Sklaven als Freigut erklärt hat und 

gestorben ist"", während doch Amemar sagte, dass, wenn jemand seinen Sklaven als 

Freigut erklärt hat und gestorben ist, für diesen Sklaven kein Mittel mehr'^gebe!? — 

Dies ist ein Finwand gegen die Lehre Amemars. 

R. Jäqob b. Idi sagte im Namen des R. Jehosuä b. Levi: Die Halakha ist wie 

Abba-Saül. R. Zera sprach zu R. Jäqob b. Idi: Hast du dies ausdrücklich gehört oder 

durch einen Schluss gefolgert? —■ Durch welchen Schluss'״? — R. Jehosuä b. Levi 

sagte: Man fragte Rabbi, wie es denn sei, wenn er gesagt hat, er habe sich von jenem 

seinem Sklaven losgesagt'", und er erwiderte ihnen, er sei der Ansicht, für diesen gebe 

es kein anderes Mittel als die Urkunde'". Hierzu sagte R. Johanan: Folgendes ist der 

234. Der keine Erben hat u. das von ihm hinterlassene Vermögen daher als Freigut gilt. 235. 

Da sie kein£n Herrn haben, so sind sie ebenfalls zur Besitznahme des herrenlosen Guts berechtigt u. kom- 

men' in der Besitznahme ihrer eignen Person jedem anderen zuvor. 236. Die selbständig nichts er- 

werben können. 237. Sie haben zwar ihre Freiheit erlangt, jed. sollten sie eine Jisraelitin nicht 

heiraten dürfen. 238. Dass sie keines Freibriefs benötigen. 239. Auch seine Ehe ist nach 

seinem Tod ohne Scheidebrief gelöst, u. entsprechend sollten seine Sklaven nach seinem Tod ohne P'rei- 

brief frei werden. 240. Fev. 25,46. 241. Sie gehen sofort in den Besitz der Erben über, was 

aber bei einem Proselyten nicht der Fall ist. 242. So dass der Sklave nicht in anderen Besitz über- 

geht. 243. Um heiraten zu dürfen, da die Erben nicht mehr befugt sind, ihm einen Freibrief zu 

schreiben. 244. Sollte ich dies gefolgert haben. 245. Dies gleicht der Erklärung als Freigut. 

246. Der Freibrief; durch die Fossagung allein erlangt er zwar seine Freiheit, jed. darf er noch keine Ji.s- 

raelitin heiraten. 
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 Grund Rabbis: er folgert es durch [das דבע ףא רטשב השא המ השאמ הל הל רמנ"יברד

Qid.233ארוסלא ,דשא ,דמ השאב הנימ תקייד אקו רטשב ימנ Wort] ////"von der Ehefrau; wie es'׳'*bei der 

 -Ehefrau durch die Urkunde erfolgt, eben יאד’^ אנוממ אלו ארוסיא ימנ דבע ףא אנוממ אלו

 -so erfolgt es“''''beim Sklaven durch eine Ur השא המ אסיג ךדיאל^^הנימ קוד הברדא^יאמ אללבמ

 :künde. Hieraus kannst du gefolgert haben ןיב‘^ לודג ןיב ימנ דבע ףא הנטק ןיב׳^דלודנ ןיב 5

 gleich einer Ehefrau, wie es sich bei einer אבא רב אייה יברו יל עימש שוריפב היל רמא ןטק

 -Ehefrau um das Verbot'"und nicht um ei היל רמא לואש אבאכ הכלה ןיא ןנהוי יבר רמא

 ne Geldangelegenheit handelt, ebenso auch וא ךל עימש שוריפב אבא רב אייה יברל אריז יבר

 bei einem Sklaven, wenn um das Verbot ןב עשוהי יבר רמאד אללכ יאמ ךל עימש אללכמ

 ״. —und nicht um eine Geldangelegenheit והמ ידבע ינולפמ יתשאיתנ יבר ינפל ורמא יול !0
 Was ist denn dabei, wenn durch einen רמאו רטשב אלא הנקת ול ןיא ינא רמוא ןהל רמא

 -Schlu.ss gefolgert!? — Es ist ebensogut ent המ השאמ הל הל רמג יברד אמעט יאמ ןנהוי יבר

 gegengesetzt zu folgern: wie dies bei einer הנימ תקייד אקו רטשב ימנ דבע ףא רטשב השא

 Ehefrau sowol von einer erwachsenen als ימנ דבע ףא הנטק ןיב הלודג ןיב השא המ השאב

 auch von einer minderjährigen gilt, ebenso הנימ קוד הברדא״יאמ אללכמ יאד’^ןטק ןיב לודג ןיב !5

 -gilt dies bei Sklaven sowol von erwachse דבע ףא אנוממ אלו ארוסיא השא המ אסיג ךהל

 nen als auclt'von minderjährigen. Dieser יל עימש שוריפב היל רמא אנוממ אלו’*ארוסיא ימנ:

 .erwiderte: ich habe es ausdrücklich gehört אלא הנקת ול ןיא ינא רמוא ןהל רמא” רמ רמא

Git.386528 ןתונ אוה ףא ינא רמוא רמוא יבר° אינתהו רטשב R. Hija b. Abba aber sagte im Namen R. 

 -jo^nans: Die Halakha ist nicht wie Abba רמאק יכה ול ורכומכ אוהש ינפמ אצויו ומצע ימד 20

 :B 74 Saul. R. Zera sprach zu R. Hija b. Abba יאו !| B 75 + ל״א. M — ׳רדא !| M 76 ךהדל ■
 M 77 Hast du dies ausdrücklich gehört oder durch — ׳רדא || P 78 ואלו M 79 !1 — ל״א.

einen Schluss gefolgert? — Durch welchen 

Schluss? — R. Jehosuä b. Levi sagte: Man fragte Rabbi, wie es denn sei, [wenn er 

gesagt hat,] er habe sich von jenem seinem Sklaven losgesagt, und er erwiderte ihnen, 

er sei der Ansicht, für diesen gebe es kein anderes Mittel als die Urkunde. Hierzu sagte 

R. Johanan: Folgendes ist der Grund Rabbis: er folgert es durch [das Wort] ihr von 

der Ehefrau; wie es bei der Ehefrau durch die Urkunde erfolgt, ebenso erfolgt es 

beim Sklaven durch die Urkunde. Hieraus kannst du gefolgert haben: wie dies bei 

einer Ehefrau sowol von einer erwachsenen als auch von einer minderjährigen gilt, 

ebenso gilt dies bei einem Sklaven sowol von einem erwachsenen als auch von einem 

minderjährigen. — Was ist denn dabei, wenn durch einen Schluss gefolgert!? — Es 

ist ebensogut entgegengesetzt zu folgern: wie es sich bei einer Ehefrau um das Ver- 

bot und nicht um eine Geldangelegenheit handelt, ebenso auch bei einem Sklaven, 

wenn um das Verbot und nicht um eine Geldangelegenheit. Dieser erwiderte: Ich 

habe es ausdrücklich gehört. 

Der Meister sagte: Er erwiderte ihnen, er sei der Ansicht, für diesen gebe es kein 

anderes Mittel als die Urkunde. Es wird ja aber gelehrt; Rabbi sagte: Ich sage, 

auch er selber kann seinen Wert zahlen und frei werden, denn es ist ebenso,״ als 

247. Dieses Wort wird sowol hei der Freilassung einer Sklavin (Dev. 19,20) als auch bei der ,Schei- 

düng einer Ehefrau (Dt. 24,1) gebraucht. 248. Die Scheidung, bezw. die Freilassung. 249. 
Durch die Scheidung soll nur der Zustand aufgehoben werden, durch den sie für jeden anderen verboten 

ist. 250. Demnach gilt dies nur von einem erwachsenen Sklaven, der seine Freiheit durch die Dos- 

sagung erwirbt u. der Urkunde nur deshalb benötigt, um eine Jisraelitin heiraten zu dürfen; dagegen aber 

ist bei einem minderjährigen Sklaven das Schreiben der Urkunde eine Geldangelegenheit, da er durch die 

Dossagung die Freiheit seiner Person nicht erwirbt. Dies nach der Ansicht A.-S.s. 251. Wonach in 

einem solchen Fall zwischen erwachsenen u. minderjährigen Sklaven nicht zu unterscheiden ist, gegen die 

Ansicht A.-S.s. 
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würde er ihn an ihn selber verkaufend? ייקופאלו היפסכ היל עקפ יאהו רטשב וא ףסכב וא 
— Er meint es wie folgt: entweder durch אביהע יבר םושמ רמוא ןועמש יבר אינתד אנת יאהמ 

Geld oder durch eine Urkunde'”, und bei דומלת הב רמוג רטשש ךרדכ הב רמוג ףסכ אהי לוכי 
diesem scheidet das Geld^'aus. Dies schliesst הלוכ השרפה לכ הערוא התדפנ אל הרפהו'’ רמול 

die Ansicht des Autors der folgenden Uehre 5 זןםכה’'° ןיאו הב רמוכ רטש ךל רמול השפוה אלל 
aus. R. Simon sagte im Namen R. Äqibas: הכלה ןמהנ בר רמא אמה רב ימר רמא*‘הב רמוג 

Man könnte glauben, dass ihre'”[Freilas־ ןיא ןנהוי יבר רמא אמה רב ףסוי ברו ןועמש יברב 

sung] durch das [Löse] geldvollständig'Ver- קהצי רב ןמהנ בר היהכשא :ןועמש יברכ הכלה 

de, wie sie auch durch die Urkunde vollstän- הלפת יבד אהתיפא יאק הוהד אתליאש רב אברל 

dig wird, so heisst ausgelöst Ist sie nicht 10 רמוא ינא היל רמא הבלה ןיא וא הכלה היל רמא 

(ausgel0st/^'7ü0rden, und der ganze Abschnitt אריז יבר רמא*'ירמא אזוהממ ותאד ןנברו הבלה ןיא 

bezieht sich auf [die Worte]: denn sie %mr היתהכשא ארומל יאתא יכ'הבלה**ןמהנ ברד הימשמ 
iiicht freigelassen 7ü0rden\ dies besagt, dass אפוג יזיא*''יל אמיא היל ירמא ןיבא רב אייח יברל 

sie nur durch die Urkunde vollständig sei הוהד** אתמא איההד יל רמא הוה יכיה אדבועד 
und nicht durch das [Löse]geld. Rami b. 15 דע היל הרמא הימק איבב איתא ערמ ביכש הרמ 

Hama sagte im Namen R. Nahmans: Die היתמוכ לקש אתתיא איהה ליזיתו דיבעתשת תמיא 
Haiakha ist wie R. Simon. R. Joseph b. ותא ךישפנ ינקו אה*'ינק ליז*״ הל רמא הב אדש 

Hama aber sagte im Namen R. johanans: ןאמ םולכ אלו השע אל והל רמא ןמהנ ברד הימקל 

Die Haiakha ist nicht wie R. Simon. אלא**איה אלו ןועמש יברכ הכלהד םושמ רבס אזהד 
R. Nahman b. Ji9haq traf Raba b. Seel- 20 לאומש בר רמא הנקמ לש וילכ היל הוהד םושמ 

ta an der Tür des Bethauses stehen und קהצי יבר רמא אבס אנונמה בר רמא יאתיהא*״רב 

fragte ihn, ob die Haiakha so sei oder nicht. הכלה אנונמה בר רמא אנוה״° בר רמא ןאימיא רב 

Dieser erwiderte: Ich bin der Ansicht, die רמא :ןועמש יברכ הכלה ןיא איה אלו״׳קעמש יברב 

Haiakha sei nicht so, aber die Rabbanan, 

die aus Mahoza kamen, sagen, dass R. Zera 

im Namen R. Nahmans gesagt habe, die 

Haiakha sei so. Als ich nach Sura kam, 

traf ich R. Hija b. Abin und bat ihn, mir 

doch den Hergang der Sache'”zu erzählen, und er erwiderte mir wie folgt. Einst kam 

eine Sklavin zu ihrem sterbenskranken Herrn und weinte vor ihm, indem sie sprach: 

Wie lange noch werde ich Sklavin sein! Da warf er ihr seine Kappe zu und sprach 

zu ihr: Erwirb diese und dadurch deine Person. Als sie hierauf zu R. Nahman kamen, 

entschied er: Dieser hat nichts'״°getan. Wer dies hörte, glaubte, weil er der Ansicht ist, 

die Haiakha sei wie R. Simon''’‘, dem ist aber nicht so, sondern weil die Sache dem 

Zueignenden"gehörte. R. Semuel b. Aliitaj sagte im Namen R. Hamnuna des Greisen 

im Namen des R. Ji9haq b. Asjan im Namen R. Honas im Namen R. Hamnunas: Die 

Haiakha ist wie R. Simon. Dem ist aber nicht so, die Haiakha ist nicht wie R. Simon. 

80 M — ה M 81 !j -|- 82 || רמתא M ירמאד הבלה 4־ II 

83 j- M- ורמא P 84 |j 85 || הזיא P ביכש תוהד. M 

 87 [| יליז M 86 II 'טא היל ׳בב ׳יתא הרמ ביכש הוהד

M — 88 || אה M — 89 || א^יא P יאתיהא. M יהיא II 
90 M — 91 || ה״רא אנוה M ןיאו. 

252. IJemnach benötigt er keiner Urkunde. 253. Erfolgt sonst die Freilassung des Sklaven. 

254. Da sein Herr dessen Besitz aufgegeben hat; aus diesem Grund gibt es für ihn kein anderes Mittel als 

die Urkunde. 255. Der mit einem Freien verlobten (eigentl. zugesagten, da die Verlobung ungiltig 

ist) Sklavin; cf. Lev. 19,20. 256. Nicht nur hinsichtl. der persönlichen Freiheit, sondern auch hinsichtl. 

der Giltigkeit ihrer Verlobung mit einem Freien. 257. Lev. 19,20. 258. Dies besagt, dass es 

sich um eine nicht ganz freie Sklavin handle, da bei einer nicht ausgelösten Sklavin auch die Darbringung 

eines Schuldopfers (V. 21) nicht erforderlich wäre. 259. Bei welcher Gelegenheit RN. dies lehrte. 

260. Dadurch hat sie ihre P'reiheit nicht erlangt. 261. Sie sollte durch die Kappe ihre Person durch 

Tausch erwerben (cf. Bd. vj S. 629 N. 57) u. RN. entschied, dass sie dadurch nicht vollständig frei werde, 

um einen Jisraeliten heiraten zu dürfen. 262. Nach seiner .\nsicht muss bei einem derartigen Tausch- 

geschäft die Sache, wodurch dies vollzogen wird, dem Empfänger gehören; cf. Bd. vj S. 632 Z. 23ff. 
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R. Zera sagte im Namen R. Haninas 

im Namen R. Asis im Namen Rabbis: Wenn 

ein Sklave in Gegenwart seines Herrn eine 

 יבר רמא לשא בר רמא אנינח יבר רמא״אריז יבר
 H01.40 תוריחל אצי° ובר ינפב ןירוח תב תא״ אשנש דבע

 הנוש ינאו ךדיב שי ךכ לכ ןנחוי יבר היל רמא"
 רמוא ריאמ יבר ותחפשל ןיסוריא רטש בתוכה
 רמאדכ תשדוקמ הניא םירמוא םימכחו תשדוקמ

Freie geheiratet hat, so ist er'^frei. R. Joha- 

nan sprach zu ihm: Das alles weisst du! Ich 

 aber lehre folgendes: Wenn jemand seiner ימנ אכה ןיליפת ול הינח וברשכ״אליש בר רב הבר

 Magd eine Verlobungsurkunde schreibt, so "אל הידבעלד ידימ אכיא ימו השא ואישה וברשכ

 ist sie ihm, wie R. Mefr sagt, angetraut, und ןמחנ בר רמא ארופיא דבע והיאו ארופיא היל’*דבעמ

 — .wie die Weisen sagen, nicht angetraut וב יאצ הל רמאד ןניקסע יאמב אכה" קחצי רב

 wie Rabba b. R. Sila erklärt hat, wenn sein ןושל הזה ןושלב שי רבס ריאמ יבר וב ישדקתהו !0

 -Herr ihm die Tephillin'^^angelegt hat, eben רורחש ןושל הזה ןושלב ןיא ירבס ןנברו רורחש:

 so auch hierbei, wenn sein Herr ihm eine ינפב ןיליפת חינהש דבע יול ןב עשוהי יבר רמא

 ואשעש וא ובר ונמיה הול יביתימ° תוריחל אצי ובר

 ארקש וא ובר ינפב ןיליפת חינהש וא סופורטופא ובר
Frau genommen hat'^ — Ist es denn mög- 

lieh, dass man ein Verbot, das man seinen 

 -Sklaven nicht begehen lässt, selbst bege אל הז ירה ובר ינפב^^תסנבה תיבב םיקוספ השלש !5

 :hen darfR. Nahm an b. Ji9haq erwiderte הינה וברשב^^אליש בר רב הבר רמא תוריחל אצי

 Hier wird von dem Fall gesprochen, wenn ימ ןנחוי יבר רמא ימיד בר אתא יכ :ןיליפת ול

 er zu ihr gesagt hat: werde dadurdfHrei ודבעתשי לא יתחפש תינולפ ותתימ תעשב רמאש

 ,und mir angetraut. R. Mefr ist der Ansicht טנ הל ןיבתוכו ןישרויה תא ןיפוב יתומ‘ רחאלי״׳יהב

 '*’in diesem Ausdruck sei die Freilassung התא יא יבר יפא יברו ימא יבר וינפל ורמא רורחש 20

 -enthalten, und die Rabbanan sind der An הדוהי רב לאומש בר אתא יכ :םידכע הינבשיהדומ

sicht, in diesem Ausdruck sei die Freilas- 

sung nicht enthalten. 

R. Johosuä b.Levi sagte: Wenn ein Skia- 

ve in Gegenwart seines Herrn die Tephil- 

lin angelegt hat, so ist er frei. Man wandte 

ein: Wenn sein Herr von ihm Geld g-eborgt 

Ket.28a 

 תינולפ ותתימ תעשב רמאש ימ ןנחוי יבר רמא
 חור תרוק הל השעי יל התשע חור תרוק יתחפש

92 M ח״רא א״רא !M 93 j 94 |ן ינפב ׳שא V + דוע אלו 

 !ירשב M 95 רורחש רטש ובר ול בתוכו ובר תא ןיפוכש אלא

96 M — 97 !| היל M — 98 || ע״בה M — 99 ר״פב Ü 

B 100 !ז וברשכ M — 1 |1 ם״אל P 2 י ותומ P םינבש. 

oder ihn zum Verwalter eingesetzt oder er in Gegenwart seines Herrn die Tephillin 

angelegt oder in Gegenwart seines Herrn drei Schriftverse im Bethaus vorgelesen hat, 

so wird er dadurch nicht frei!? Rabba b. R. Sila erwiderte: Wenn sein Herr ihm die 

Tephillin angelegt hat. 

Als R. Dimi kam, sagte er im Namen R. Johanans: Wenn jemand bei seinem 

Sterben gesagt hat, dass nach seinem Tod jene seine Sklavin nicht zur Sklaverei an- 

gehalten werde, so zwinge man seine Erben, ihr einen Freibrief zu schreiben. R. Ami 

und R. Asi sprachen zu ihm: Meister, pflichtest du etwa nicht bei, dass die Kinder 

Bastarde sind’*’!? 

Als R. Semuel b. Jehuda kam, sagte er im Namen R. Johanans: Wenn jemand 

beim Sterben gesagt hat, jene seine Sklavin habe ihm Befriedigung bereitet, man be- 

reite ihr Befriedigung, so zwinge man die Erben, ihr Befriedigung’'°zu bereiten. — Aus 

263. Da der Herr dies soust nicht ziigelassen haben würde. 264. Cf. Bd. i S. 16 N. 2. 265. 

In einem solchen P'all pflichten auch die Weisen bei, dass er sicher frei ist, da sein Herr ihn sonst zur 

Begehung eines Verbots veranlasst haben würde. 266. Demnach sollte doch die Verlobung mit seiner 

Sklavin erst recht gütig sein, da anzunehmen ist, dass er sie vorher freigelassen habe. 267. Durch 

die Verlobungsurkunde; wenn er aber nichts sagt, so nehme man tatsächlich an, dass die Freilassung be- 

reits vorher erfolgt sei. 268. Dies heisst: sei geeignet, mir angetraut zu sein. 269. Wenn sie 

ihr keinen Freibrief schreiben; der Vater wollte damit nicht sagen, dass sie frei werde, sondern nur, dass 

man sie nicht zu schwerer Arbeit anhalte. Demnach sollte man die Ivrben nicht zwingen, ihr einen Frei- 

brief zu schreiben, da sie dadurch die Kiuder, die sonst .Sklaven bleiben würden, verlieren, 270. .\uf 
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welchem Grund? —Es ist Gebot, die Worte םייקל ־וצמי״חור תרוק הל ןישועו ןישרויה תא ןיפונ 
des Verstorbenen zu vollziehen. ודבע ריקפמה רמימא רמא 

Amemar sagte: Wenn jemand seinen ינק אל היפט אמעט יאמ הנקת ול ןיא דבע ותוא 

vSklaven als Freigut erklärt hat, so gibt es יצמ אל ארופיאו היבג אביאד אוה ארוסיא הילי 

für diesen Sklaven kein Mittel mehr״ — ■י א^וע רמאהו רמימאל ישא בר היל רמא היל ינקמ 
Aus welchem Grund? — Seine Person ge- דהא בר רמא ]יבא רב אייה ברו" ןנהוי יבר רמא 

hört ihm nicht, sondern nur über das Ver- רמא רורהש טנ ךירצו תוריהל אצי הז דהאו הז 

bofGiat er zu verfügen, und das Verbot רמימא רמא ירמאד אביא הנקת ול ןיאו ךירצ״היל 

kann er ihm nicht zueignen. R. Asi sprach יאמ הנקת ול ןיא דבעה ותוא תמו ודבע ריקפמה“ Gil.so® 

zu Amemar: Üla sagte ja im Namen R. 10 היבג אכיאד אוה ארוסיא היל ינק אל היפט אמעט 
johanans™ und R. Hija b. Abin sagte im רמימאל ישא בר היל רמא תירומ אל הירבל ארופיאו 

Namen Rabhs, dass er in diesem und in ימיד ברד' ןנהוי יבר רמא ימיד בר אתא יב אהו 

jenem Fair״frei werde und eines P'reibriefs ןושלב הרמא אלד אתועט יאמ היל רמא איה אתועט 

benötige!? Dieser erwiderte: Er benötigt היל רמא ימנ יבה רורחש ןושלב הרמא אה רורהש 
dessen und es gibt daheF’'kein Mittel für 13 אוהה' :יל אריבפ הדוהי רב לאומש ברדב אנא' 

ihn. Manche lesen: Amemar sagte: Wenn יארתב אתוורמ ולב פיטל ןבדזיאד ידבעד אתרקפד 

jemand seinen Sklaven als Freigut erklärt ינבא ורדהא וליז והל רמא אניברד הימקל ותא 

hat und gestorben ist, so gibt es für die- היל ורמא אתוריחד אטיג ובל ובתביו"יאמק אתוורמ 
seil Sklaven kein Mittel mehr. — Aus wel- תמו ודבע ריקפמה רמימא רמא אהו אניברל ןנבר 

cheni Grund? — Seine Person gehört ihm 20 למיד ברב אנא והל רמא הנקת ול ןיא דבעה ותוא 

nicht, sondern nur über das Verbot hat er רמא איה אתועט ימיד ברד היל ורמא יל אריבפ 

zu verfügen, und das Verbot kann er sei- הרמא אה רורהש ןושלב הרמא אלד אתועט יאמ והל 

nein Sohn nicht vererben. R. Asi sprach 6 ד״רד — M 5 i' היל — P 4 || ט״מ -f B 3 

zu x^nieniar: Als R. Dimi kam, sagte er ja .׳תכינו M 8 1׳ איהה M 7 ׳ אנא — M 

im Namen R. Johanans"'“!? — Die Lehre R. Diniis ist ein IrrtuniV Jener entgegnete: 

Ein Irrtum wol deshalb, weil er nicht den Ausdruck der Freilassung gebraucht hat, 

wenn er aber den Ausdruck der F'reilassung gebraucht hat, ist es rechf'”!? Dieser er- 

widerte: Ich bin der Ansicht des R. Seniuel b. Jehuda'”. 

Einst wurde ein Sklavendorf an Nichtjuden verkauft, und als die anderen Herren 

nicht mehr waren, kamen sie zu Rabina'*"und er sprach zu ihnen: Geht, wendet euch 

an die Kinder eurer ersten Herren, dass sie euch Freibriefe schreiben. Die Jünger 

sprachen zu Rabina: Amemar sagte ja, dass, wenn jemand seinen Sklaven als Freigut 

erklärt hat und gestorben ist, es für diesen Sklaven kein Mittel mehr *'gebe!? Plr er- 

widerte ihnen: Ich bin der Ansicht R. Dimis. Jene entgegneten; Die Lehre R. Dimis 

ist ja ein Irrtum!? Er erwiderte ihnen: Ein Irrtum wol deshalb, weil er nicht den 

Ausdruck der Freilassung gebraucht hat, wenn er aber den Ausdruck der F'reilassung 

gebraucht hat, so ist es recliP*'. 

ihr Verlangen müssen sie sie freilassen. 271. Um eine Jisraelitin heiraten zu dürfen. 272. Eine 

Jisraelitiu zu heiraten. 273. Dass in einem solchen Pall der Sklave eines Freibriefs benötige; cf. 

vS. 480 Z. 20ff. 274. Wenn er den Sklaven dem Heiligtum weiht od. als Pheigut erklärt; ob. S. 478 

Z. 23 ff. 275. Da der Herr nicht mehr befugt ist, ihm einen solchen zu schreiben. 276. Da.ss 

die Plrben der Sklavin einen Freibrief schreiben können, obgleich der Vater ihnen ihr Besitz entzogen hat. 

277. Wie oben (cf. S. 484 N. 269) ausgeführt wurde, da er nicht bestimmt hat, dass man sie freilasse. 278. 

Die Erben haben ihr dann nach aller Ansicht einen PVeibrief zu schreiben. 279. Nach dem die Delire 

ganz anders lautete. 280. Dass er ihnen erlaube, Jisraelitinnen zu heiraten, da ein Sklave durch 

den Verkauf au einen Nichtjudeu frei wird. 281. Und auch in diesem Fall haben die ersten Herren 

die zivilrechtliche Verfügung über die Sklaven iliren Nachfolgern nicht vererbt. 282. Auch durch 

den Verkauf an einen Nichtjuden erfolgt eine zivilrechtliche Freilassung. 
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 -Einst war ein Sklave, der' zweien ge םק ירת ייד״אדבע אוהה :^מנ לכה רורהש ןושלב

 hörte, und der eine befreite ihn auf seine לעמש אתשה ךדלא רמא הלנלפל הלררהשו״והללנלמ דה

 Hälfte. Der andere überlegte: wenn die ’ןמק ונבל הללנקא לזא לאגלמ הלל ודספמו ןנבר לכי

 ,Rabbanan dies erfahren, so veranlassen sie הלש אפפ ברד הלמקל אברד הלרב ףסול בר ההלש

ß101.,״b 5 ושארב ןליידלשל ולומג ול־^דשעל ןכ השע.רשאכ״ הלל dass ich ihn verliere^ da ging er und eig- 

 .nete ihn seinem minderjährigen Sohn^^u ןנלמקומ לזוז לבנל הלתעד אברקמד אקונלב ןל םלק ןנא

col.b אטלג הלל בלתכו לזוז הלל שלקרקמו״ סופורטופא הלל Hierauf wandte sich R. Joseph, der Sohn 

 Rabas, mit diesem Fall an R. Papa, und לנולפ לתלשע רמואה ןנבר ונת :הלמש לע אתורלהד

 dieser erwiderte ihm: Wie er getan hat, so ןלרוה ןב אוה לרה ןלרוה ןב לושע ןלרוה ןב לדבע

 ®“^verfahre man mit ihm, die Vergeltung הנק רמוא לבר ןלרוה ןב ונשעא ןלרוה ןב אוה לרה''!0

 komme über sein Haupt. Wir wissen, dass רטשב ןלוכו ןנהול לבר רמא הנק אל םלרמוא בלמכהו:

 -ein Kind sich zu einem Geldstück hinge "‘הנותנ'“לנולפל תלנולפ״הדש לתתנ רמואה ןנבר ונת

 -zogen fühlt; mag man für dieses einen Vor ’‘לנולפל הננתא ולש אלה לרה ולש אלה לרה לנולפל

 mund^'^einsetzen, und wenn jener mit einem רמא הנק אל םלרמוא םלמכהו הנק רמוא רלאמ לבר

 Geldstück klimpert, schreibe man ihm in לדבע לנולפ לתלשע רמואה” :רטשב ןלוכו ןנהול לבר !5

 .seinem Namen “'einen Freibrief הכלז אמש ןנלשללה לנאשע אל רמוא אוהו ןלרוה ןב

 Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand אל רמוא אוהו ול לתתנו לתבתכ רהא לדל לע ול

Qi(1.65b םלדע האמכ ןלד לעב תאדוה לל ןתנ אלו לל“‘ בתכ sagt: ich habe jenen meinen Sklaven zum 

Bm.3 תלנולפ הדש לתתנ רמואה למד” Freien gemacht, oder: er ist P'reier gewor- 

 ;den, oder: er ist ein Freier, so ist er frei לתבתב רהא לדל לע ול הכלז אמש ןנלשללח לל ןתנ אל 20

 ,wenn aber: ich will ihn zum Freien machen תאדוה לל ןתנ אלו בתכ אל רמוא אוהו ול לתתנו

 ,so hat er [seine Freiheit], wie Rabbi sagt אדסה בר תורלפ לבוא למ למד”םלדע האמכ ןלד לעב

erworben, und wie die Weisen sagen, nicht 

erworben. R. Johanan sagte: Alles durch 

Urkunde“‘*. 

M 11 il ירתבל הוהד M 10 li אניברב אתכלהו -f B 9 

 ו — ;M 12 1 — יב || P 13 — ול M 14 il — ול

 P 15 — ח'ב ה "ה

18 P היתתנ 
M — יל " 

16 M — 17 |ן ר״ת P ינולפ 
20 B + 19 11 1 ר״ת (M — ׳פל) 

22 M — ימד. 

21 
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand 

gesagt hat: ich habe jenes Feld jenem ge- 

schenkt, oder: es ist jenem geschenkt, oder: es gehört ihm, so gehört es ihm; wenn 

aber: ich will es jenem schenken, so hat er es, wie R. Meir sagt, erworben, und wie 

die Weisen sagen, nicht erworben. R. Johanan sagte: Alles durch Urkunde. 

Wenn jemand sagt: ich habe jenen meinen Sklaven zum Freien gemacht, und die- 

ser sagt: er hat dies nicht getan, so berücksichtige man, er hat ihm wahrscheinlich 

[die Freiheit] durch einen anderen zugeeignet; wenn aber: ich habe [die Urkunde] ge- 

schrieben und ihm gegeben, und dieser sagt: er hat sie nicht geschrieben und mir ge- 

geben, so gilt das Geständnis des Prozessbeteiligten““Vie hundert Zeugen. Wenn je- 

mand sagt: ich habe jenes Feld jenem geschenkt, und jener sagt: er hat es mir nicht 

geschenkt, so berücksichtige man, er hat es ihm wahrscheinlich durch einen anderen 

zugeeignet; wenn aber: ich habe [die Urkunde] geschrieben und ihm gegeben, und 

jener sagt: er hat sie nicht geschrieben und mir gegeben, so gilt das Geständnis des 

Prozessbeteiligten““Vie hundert Zeugen. — Wer geniesst die Früchte“®״? R. Hisda sagt, 

283. Da in einem solchen P'all der andere gezwungen wird, ihn ebenfalls freizulassen; cf. S. 489 Z. 

1 ff. 284. Ein Minderjähriger kann hierzu nicht gezwungen werden. 285. Man suche die 

1‘reilassung des Sklaven durch eine Eist zu erzielen. 286. Der die Interessen des Minderjährigen 

bei der Schätzung des Sklaven, der an den anderen die Hälfte seines Werts herauszahlen muss, wahrzu- 

nehmen hat. 287. Das Kind verkauft ihm dann freiwillig sein Anrecht auf seine Hälfte für irgend 

eine kleine Münze. 288. Wenn er einen dieser Ausdrücke in einer Urkunde gebraucht hat; dies 

ist unter "gesagt״ zu verstehen. 289. Des Sklaven, bezw. des Empfängers; jener kann zurücktreten. 

290. Solange die Schenkung des Felds zweifelhaft ist. 
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der Schenkende geniesse die Früchte, und תוריפה תא ןישלשמ רמא הבר^תת־יפ לכוא ןתונ רמא 
Rabba sagt, die Früchte sind zu^^deponiren. :ארבב אה אבאב א־ ייניילפ אלו 
Sie streiten aber nicht; einer spricht vom וררחמד □ירחאל יקיתופא ובר ואשעש דב 
Vater und der andere vom Sohn'’“. ינפמ אלא □ולכ בייח דבעח ]יא ןידה תרוש HENN JEMAND EINEM SEINEN SKLAVEN 5 ןירוח ]□ ותוא השועו ובר תא ןיפוכ םלועה ןוקית 

HYPOTHEKARISCH VERPFÄNDET UND רמוא לאילמג ןב ןועממ׳ ןבר וימר לע רטש בתוכו 
ER IHN EREIGELASSEN HAT, SO IST ZWAR :ררחשמ אלא בתוכ וניא 
RECHTLICH DER SKLAVE ZU NICHTS vER- :וררחשו יקיתופא ובר ואשעש דבע .ארמג 
PFLICHTET, JEDOCH HABEN SIE voRSOR- דבעה ]יא ]ילה תרושי^ןומ׳אר ובר בר רמא וררהמ• ימ 
GEND angeordnet, DASS MAN SEINEN 10 ןימה שדקה״אבר רמאד אברדכ ינש וברל םולב בייה^^“^' 
Herrn zwinge, ihn zum Freien zu ma- ןוקית ינפמ אלא דובעיש ידימ ןיעיקפמ רורהשו 
CHEN, UND er IHM EINEN SCHULDSCHEIN התא ייבע ול רמאיו״ קושב'^ ונאצמי אמש םלועה fou! 
ÜBER SEINEN WERT SCHREIBE. R. SiMON דבע בתובו ןירוה ןב והשעיו ינש ובר תא ןיפוב 
B. Gamaliel sagt, nicht er SCHREIBE, דבעה ןיא רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר וימד לע רטש 
SONDERN DER Freilassende. 15 קיזמב״ ינלפימק יאמב בתוב ררחשמ אלא בתוב Bq.33t) 

GEMARA. Wenn jemand seinen רוטפ רבס רמו בייה רבס רמדרריבח לש ודובעיש 
Sklaven hypothekarisch verpfändet תקולחמל ונאב וריבה לש ודובעיש קיזמה״*ימנ רמתיא 
UND ER IHN freigelassen HAT. Wer hat וררחיש ימ רמא אלוע ןנברו לאילמג ןב ןועמש ןבר 
ihn freigelassen? Rabh erwiderte: Sein er- תוצמב םולב בייח דבעה ןיא ןידה תרוש ינש ובר 
Ster Herr. So ist zwar rechtlich der Skia-20 p םש וילע אצי ירהש םלועה ןוקית ינפמ אלא 
ve zu nichts verpflichtet; seinem anderen ןירוח ןב ותוא השועו ןושאר ובר תא ןיפוב ןירוח 
Herrn. Dies nach Raba, denn Raba sagte, רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר וימד לע רטש בתוכו“’ 
dass Heiligung“ Säuerung’^und Freilas- b 26 !! ובר + m 25 ו + M 24 !; אברו M 23 

sung das Anrecht““aufheben. Jedoch haben ר״א + M 28 יגלפימ אק + B 27 j! ותוא השועו 

sie vorsorgend angeordnet; denn jener kann .השועו M 29 ! אדסח 

ihn auf der Strasse treffen und zu ihm sagen: du bist mein Sklave“^ Dass man sei- 
nen Herrn zwinge; den zweiten. Ihn zum Freien zu machen, und er ihn einen Schuld- 
schein über seinen Wert schreibe; der Sklave. R. Simon b. Gamaliel sagt, nicht der 
Sklave schreibe, sondern der Freilassende. — Worin besteht ihr Streit? — Sie streiten 
über die Schädigung der Sicherheit“”eines anderen; einer ist der Ansicht, man sei die- 
serhalb haftbar, und einer ist der Ansicht, man sei frei. Es wurde auch gelehrt: Wenn 
jemand die Sicherheit eines anderen schädigt, so gelangen wir zum Streit zwischen 
R. Simon b. Gamaliel und den Rabbanan. Üla aber erklärte: Wenn der zweite Herr 
ihn freigelassen hat. So ist zwar der Sklave rechtlich zu nichts verpflichtet; zur Aus- 
Übung der Gebote“’*. Jedocfh haben sie vorsorgend angeordnet; weil er in den Ruf ei- 
nes Freien gekommen ist. Dass man seinen Herrn zwinge; den ersten. Ihn zum Freien 
zu machen, und er einen Schuldschein über seinen Wert“”schreibe. R. Simon b. Gamaliel 

291. Bis zur Aufklärung des Falls. 292. Des Empfängers; wenn dieser sagt, sein Vater habe es 
• • . ... . . 

nicht erhalten, .sind die Früchte zu deponiren, da ihm dies vielleicht unbekannt ist u. später Zeugen sich 

einfinden können; wenn aber der Empfänger selbst den Empfang bestreitet, so gehören die Früchte dem 

Schenkenden. 293. Wenn der Besitzer das verpfändete Vieh als Opfer geweiht hat. 294. Das 

Gesäuerte (cf. Ex. 12,15ff., 13,6ff., Dt. 16,3ff.) im Besitz eines Jisraeliten wird am Pesahfest dauernd zur Nutz- 

uiessung verboten, selbst in dem Fall, wenn er es einem Nichtjuden verpfändet hat. 295. Des Gläu- 

bigers, dem die Sache verpfändet worden ist. 296. Während er es in Wirklichkeit nicht ist. 297. 

Wenn jemand nicht die Sache eines anderen, sondern das, was ihm eine Sicherheit gegen Schaden bot, 

beschädigt hat. 298. Zu welchen nur Freie verpflichtet sind; dh. die Freilassung durch den anderen 

ist rechtlich ungiltig, da er dazu nicht befugt war. 299. Ueber den Betrag, um den sein Wert die 

Schuld übersteigt; dieser ist dem ersten Herrn herauszuzahlen. 
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sagt, nicht er schreibe, sondern der Frei- 

lassende. — Worin besteht ihr Streit? — Sie 

streiten über die unsichtbare^°°vSchädigung; 

einer ist der Ansiclit, dies heisse eine vSchä- 

digung, und einer ist der Ansicht, dies 

Weshalb er- 

Fol. 41a—41b 

 וניאש קזיהב" יגלפימק יאזיבי״ררהשמ אלא בתוכ וניא
533 

Bq. 63 
Bek.353 

heisse keine Schädigung’”, 

klärt Ula nicht wie Rabh? — Er kann dir 

erwidern: ist der zweite denn sein Herr’” 

zu nennen!? — Weshalb erklärt Rabh nicht 

 אל ריס רמו קזיה הימש ריפ רמ יגלפימק רכינ

 רמא’‘ברכ רמא אל אמעט יאמ אלוע קזיה הימש

 רמא אל אמעט יאמ ברו היל תירק ובר ינש ךל

 רמתיא :היל תירק ררחשמ ינש ךל רמא אלועב

 ימא רהנ הפטשו םירחאל יקיתופא והדפ• השועה

 םיסכנ ראשמ הבוג וניא ןנחוי יבר רמא האנ ריפש’'
 בר רמא םיפכנ ראשמ הבוג רמא לאומשד הובאו

 רמא אוה" האנ ריפש’''מאר םושמ קחצי רב ןמחנ

 wie üla? — Er kann dir erwidern: ist der "!•היל רמאד היתעמש" םגרתת ןריפש• אלד אתעמש

 ?!”‘’zweite denn Freilassender zu nennen ה*שועה יבה ימנ אינת וזמ אלא ןוערפ ךל אהי אל

 Es wurde gelehrt: Wenn jemand einem •םיפכנ ראשמ הבוג רהנ הפטשו רהאל״יקיתופא והדיש

 sein Feld hypothekarisch verpfändet und הבוג וניא’^זמ אלא ןוערפ ךל אהי אל ול רמא םאו

 ein Strom es überschwemmt hat, so kann יקיתופא והדש השועה ךדיא אינת םיפכנ ראשמ

 -er, wie Ami Sapirnaäh im Namen R. jo ןבר םיפכנ ראשמ ןיבוג השא תבותכלו בוה לעבל !5

 hanans sagt, [seine Schuld] von anderen םיפכנ רא*שמ הבוג בוה לעב רמוא לאילמג ןב ןועמ*ש

 Gütern nicht einfordern, und wie der Vater ”הכרד ןיאש םיפכנ ראשמ הבוג הניא השא

 -Semuels sagt, sie von anderen Gütern ein ןיניד יתב לע רזחל השא:

fordern. R. Nalnnan b. Ji9haq sagte: Weil 

20 er Ami Sapirnaäh’‘’‘'heisst, sagt er Dinge, 

die nicht schön sind? Diese Eehre ist auf 

den Fall zu beziehen, wenn [der Schuldner] 

gesagt hat: du sollst Zahlung nur von die- 

sein erhalten. Ebenso wird auch gelehrt: 

Wenn jemand einem sein Feld hypotheka- 

risch verpfändet und ein Fluss es über- 

schwemmt hat, so fordere er [seine Schuld] 

von anderen Gütern ein; wenn jener aber 

 לש ,

 םוי ובר תא דבוע ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחש י
 ' Bb.lSa "®■ף תיב ללה תיב ירבד דחא םוי ומצע תאו רחא

 “*;;pa םתנקת אל ומצע תאו ובר תא םתנקת םירמוא יאמש
 coi.b תב° ןירוח ןב ויצח רבבש רשפא יא” החפש אשיל

 אל אלהו לטבי דבע ויצח רבבש רשפא יא ןירוח
 והת אל״ רמאנש היברו הירפל אלא םלועה ארבנ

30 B 31 !; בתוכ M — 9'א !M 32 j 33 11 ׳אניפרש 

M — אוה |M 34 j 35 ןי 'יתתעמש M 36 ׳ירחאל II 

M אינת וזמ אלא ןוערפ ול אהי אל |M 37 j השא ןיאו II 

38 M לטבי לוכי וניא ה״ב ׳שיל לוכי וניא. 

 ו

gesagt hat: du sollst Zahlung nur von diesem erhalten, so kann er von anderen Gü- 

tern nicht einfordern. Ein Anderes lehrt: Wenn jemand sein Eeld einem Gläubiger 

oder für die Eheverschreibung seiner Frau hypothekarisch verpfändet hat, so können 

sie auch von anderen Gütern einfordern. R. Simon b. Gamaliel sagt, ein Gläubiger könne 

auch von anderen Gütern einfordern, die Frau aber könne von anderen Gütern nicht 

cinfordern, denn es ist nicht die Art einer Frau, bei den Gerichten herumzuwandernV 

ER ZUR Hälfte Sklave und zur Hälfte Freier^^ist, diene, wie die Schule 

Hillels sagt, einen Tag seinem Herrn und einen Tag sich selber. Die 

Schule Sammajs erwiderte: Ihr habt allerdings fhne Vorsorge für seinen 

Herrn getroffen, nicht aber für ihn; eine Sklavin heiraten darf er nicht, 

DA ER ZUR Hälfte Freier ist, eine Freie heiraten darf er ebenfalls nicht, 

DA ER ZUR Hälfte Sklave ist. Die [Heirat] ganz unterlassen kann er eben- 

FALLS NICHT, DA DIE WELT ZUR FORTPFLANZUNG ERSCHAFFEN WORDEN IST, WIE ES 

300. Durch die Freilassung des Sklaven, dessen Wert die Schuld übersteigt, wurde der erste Herr 

geschädigt, jed. ist die Schädigung nicht sichtbar. 301. Der ITeilassende hat den Schaden nicht zu 

ersetzen, sondern der »Sklave, weil er den Nutzen hat. 302. Von dem es nach der Erklärung R.s 

lieisst, dass man ihn zur Freila.ssung zwinge. 303. Dieser ist ja dazu nicht !)efugt. 304. Eigentl. 

der von der ,Schönheit. 305. Bei der Verpfändung rechnete sie damit, sich nur an dieses !׳'eld zm 

halten. 306. Wenn beispielsweise einer von 2 Erben od. Brüdern den Sklaven freigelasseii hat. 
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HEISST :*ד?/c/// zur Einöde hat er sie erschaf- ןיפוכ □לועה ןוקית ינפמ אלא הרצי תבשל הארב 

fen, sondern dass sie beavohnt werde. Als יצח לע רטש בתובו ]ירוח ןב ותוא השועו ובר תא 

VORSORGENDE INSTITUTION ZWINGE MAN ;יאמש תיב ירביבייתורוהל ללה תיב ורזחו וימד 

VIELMEHR SEINEN HERRN, IHN ZUM Frei- יבר !יבע יצח ריחשמה ןנבר ונת״ ,ארמג 

EN zu MACHEN, UND DIESER SCHREIBE IHM 5 הבי ימא הנק אל םירמוא םימבחו הנק רמוא 

einen Schuldschein über die Hälfte 19.20■»■‘ וא התדפנ אל הרפהו״ רבס יברד רטשב תקולחמ 

SEINES Werts. Darauf trat die Schule ןיב ףסכ המ ףסכל רטש שיקמ הל ןתנ אל השפוה 

H1LLELS ZURÜCK UND BEKANNTE SICH ZUR קביו ויצח ןיב ולוכ ןיב ימנ רטש ףא ויצה ןיב ולוכ 

Lehre der Schule Sammajs. דבע ףא אל היצח השא המ השאמ הל הל ירמנ״ ßf,;39b 

GEMARA.Die Rabbanan lehrten:Wenn 10 הניאו היתפרדנק לכה ירבד ףסכב לבא אל ויצח ימנ'^'“■^^' 

jemand die Hälfte seines Sklaven freige- אפידע^׳אשיקה רבס רמד״ ינלפימק אהב אמיל היודפ ‘ 

lassen hat, so hat sie^'^dieser, wie Rabbi הריזג אמלע ילוכד אל אפידע^דוש הריזנ רבס רמו 

sagt, erworben, und wie die Weisen sagen, השאל המ ךרפימל אכיאד אבה ינאשו אפידע^׳הומ* 

nicht erworben. Rabba sagte: Sie streiten ףסכב אצויש"“דבעב רמאת ףסכב האצוי הניא ןכש 

nur über [die Freilassung durch] Urkunde. 15 אל הדפהו רבס יברד ףסכב תקולחמ רמא ףסוי ברו 

Rabbi ist der Ansicht, [es heisstהרות הרבד״ ירבס ןנברו היודפ הניאו היודפ התדפנ j״:?!' 

gelöst ist sie 71icht fausgelöst/'^und auch ein הנק אל לכה .ירבד רטשב לבא םדא ינב ןושלכ KeS*’ 

Frei[brief] ist ihr nicht gegeben worden.^ so- הנק רמוא יבר רטשב ודבע יצה ררחשמה יביתימ 

mit wird die Urkunde mit dem [Lösejgeid אתבוית ףסוי ברד אתכוית הנק אל םירמוא םימכחו 

verglichen; wie es durch das [Lösejgeid 20 אמיל ינילפ אל ףסכב לבא ינילפד אוה רטשב אמינMaI2וa 

ganz und halb erfolgen^’״kann, ebenso kann 42 [! ףידע M 41 ji ף״או ׳ודפ — M 40 1i תיבב M 39 5eb^1Mb 

es durch die Urkunde ganz und halb er- •אצוי ןכש m 

folgen. Die Rabbanan aber folgern es®‘"durch das [Wort] 272/־, das auch bei der Ehefrau 

gebraucht’"wird; wie es’'’bei der Ehefrau nicht zur Hälfte erfolgen kann, ebenso kann 

es beim Sklaven nicht zur Hälfte erfolgen. Wenn es aber durch [Löse]geld erfolgt 

ist, so hat er sie’°^nach aller Ansicht erworben. — Es wäre anzunehmen, dass ihr 

Streit bei der ausgelösten und nicht [ganz] ausgelösten [Sklavin] in folgendem bestehe: 

einer ist der Ansicht, die Vergleichung'‘’sei bedeutender, und einer ist der Ansicht, die 

Wortanalogie^’sei bedeutender. — Nein, alle sind der Ansicht, die Wortanalogie sei be- 

deutender, nur ist es hierbei anders, denn es isü^^zu erwidern: wol gilt dies”Lei der 

Ehefrau, die durch Geld nicht geschieden wird, während ein Sklave durch Geld frei 

wird. R. Joseph aber sagte: Sie streiten nur über [die Freilassung durch Löse]geld. 

Rabbi erklärt: tmd ausgelöst ist sie nicht (ausgelöst)., sie ist ausgelöst und nicht’"*ausgelöst, 

während die Rabbanan erklären, die Gesetzlehre gebrauche die übliche Redewendung*‘® 

der Menschen. Wenn es aber durch Urkunde erfolgt, so stimmen alle überein, dass er 

sie’°'nicht erworben habe. Man wandte ein: Wenn jemand die Hälfte seines Sklaven 

durch Urkunde freigelassen hat, so hat er sie, wie Rabbi sagt, erworben, und wie die 

Weisen sagen, nicht erworben!? Dies ist eine Widerlegung der Ansicht R. Josephs; eine 

Widerlegung. — Es wäre anzunehmen, dass sie nur über die [Freilassung durch] Ur- 

306. Jes. 45,18. 307. Die Hälfte seiner Freilassung. 308. Lev. 19,20. 309. Nach 

einer weiter folgenden Auslegung ist dies zu verstehen, wenn sie zur Hälfte ausgelöst ist; cf. S. 483 N. 258. 

310. Da die W.e "ausgelöst ist sie nicht ausgelöst'^ auf einen solchen Fall deuten. 311. Die Frei- 

lassung von Sklaven. 312. Cf. Dt. 21,1■ 313. Die Scheidung, die ebenfalls durch Urkunde 

erfolgt. 314. Der nebeneinander genannten Arten der Freilassung. 315. Der Schluss durch 

eine solche. 316. Wenn man es durch Wortanalogie von der Ehefrau folgert. 317. Dass die 

Scheidung nicht zur Hälfte erfolgen kann. 318. Die Auslösung kann zur Hälfte erfolgen. 319. 

Das W. "ausgelöst״ hat hier keine besondere Bedeutung, vielmehr ist hier eine Sklavin zu verstehen, die 

überhaupt nicht ausgelöst worden ist. 

62 Talmud Bd.V 
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 künde und nicht über die durch [!,ösejgeld ףסויי בר ךל רמא ייתרתב ףסו' ברד אתבויית יוהית

 streiten, somit wäre dies eine Widerlegung ינלפיימ אקד אהו ףסכב^^ ןידה אוהו רטשב יגילפ

 ?!”’der Ansicht R. Josephs •in beiden Fällen ךעידוהלו"ףסכב יגלפילו יברד והב ךעידוהל רטשב

Q.d.eo'i)׳"ירפהו עמש את היל ףידע אריתהד הכ° ןנברד ןהב — R. Joseph kann dir erwidern: sie strei- 

 ten über [die Freilassung durch] Urkunde יייהתדפנ אל יא התדפנ אל רמול דומלת לכל לוכי 5•"'

 und ebenso über die durch [Uösejgeld, nur הניאו היודפ דציכ אה הרפהו רמול דומלת לבל לוכי

 -führen sie deshalb den Streit über eine Ur רטשב ףסכב אלא יל ןיאו ףסכ הושבו ףסכב היודפ

 -künde, um die Ansicht Rabbis hervorzu אל השפוה וא התדפנ אל הדפהו רמול דומלת ןינמ

 -Sollten sie doch über [die Frei — .״’heben סו-^,ו המ תתירכ רפס הל בתכו" רמוא אוה ןלהלו הל ןתנ

 lassung durch [Uösejgeld streiten, um die ףסכב ויצה אלא יל ןיא רטשב ןאכ ףא רטשב ןלהל !0

 — ?!Ansicht der Rabbanan hervorzuheben "הרפהו רמול דומלת ןינמ רטשב ויצה רטשב ולוכ וא

 .Die erleichternde Ansicht ist bedeutender ףסכל רטש שיקמ הל ןתנ אל השפוה וא התדפנ אל

 Komm und höre: Und ausgel0st\ man — ולוכ ןיב ימנ רטש ףא ויצה ןיב ולוכ ןיב ףסב המ

 könnte glauben, in jeder Hinsicht, so heisst ינמ אה בתותיאד רתב ףסוי ברל אמלשב ויצח ןיב

 es: nicht m1sgelöst\ man könnte glauben, in יבר אפיסו לכה ירבד אשיר הברל אלא איה יבר !5

 :jeder Hinsicht nicht ausgelöst, so heisst es בר יבר אפיסו לכה ירבד אשיר ןיא הבר ךל רמא

 — ?und ausgelöst. Wie ist dies zu erklären ויצחש ימ ינתקד ןיתינתמ אלאייאיה יבר״רמא ישא

 -wenn sie ausgelöst und nicht [ganz] aus ףסכב הל םיקומ הברל אמלשב ןירוח ןב ויצחו דבע

 gelöst ist, durch Geld und Geldeswert, ich ןנבר אלו איה יבר אמיל ףסוי ברל אלא לכה ירבדו

F01.42J 20 לכה ירבדו ןיפתוש ינש לש דבעב״ אניבר רמא weiss dies nur von dem Fall, wenn es durch 

 Geld erfolgt ist, woher dies, wenn durch לבא ויצח חינהו ויצח ררהששב^׳תקולחמ הבר רמא

j •לוכ -j- M 45 [| ולובו M 44 || ףס^ל m 43 Urkunde? — es heisst: ^md ausgelöst ist sie 

 M 46 nicht (ausgelöst) und auch ein Frei[brief] ist -|- יאנתד 'בילא הל ביסנו ד״א M 47 |j ׳חישב.

ihr nicht gegeben worden., und dorU'heisst es: 

er schreibe ihr einen Scheidebrief, wie dort durch Urkunde, ebenso auch hier durch Ur- 

künde. Ich weiss dies nur von dem Fall, wenn es zur Hälfte durch [Löse]geld oder 

vollständig durch Urkunde erfolgt ist, woher dies, wenn zur Hälfte durch Urkunde? 

— es heisst: und ausgelöst ist sie 71icht (ausgelöst) tmd auch ein Freifbrief] ist ihr nicht 

gegeben 7(jorden■, er vergleicht die Urkunde mit dem [Uöse]geld, wie es durch das [Uö- 

se]geld ganz und halb erfolgen kann, ebenso auch durch die Urkunde ganz und halb. 

Allerdings ist hier nach R. Joseph, nach seiner Widerlegung’"’, die Ansicht Rabbis ver- 

treten, nach Rabba aber vertritt der Anfangsatz’^die Ansicht aller und der Schlußsatz 

die Ansicht Rabbis!? — Rabba kann dir erwidern: allerdings, der Anfangsatz vertritt 

die Ansicht aller und der Schlußsatz die Ansicht Rabbis. R. Asi erwiderte: Hier ist 

die Ansicht Rabbis vertreten’"’. — Allerdings kann unsre Misnah, die von einem spricht, 

der zur Hälfte Sklave und zur Hälfte Freier ist, nach Rabba auf den Fall bezogen 

werden, wenn es durch [Uöse]geld erfolgt ist, nach aller Ansicht, nach R. Joseph aber 

vertritt sie die Ansicht Rabbis und nicht die der Rabbanan!? Rabina erwiderte: Dies 

gilt von einem Sklaven zweier’"'*Teilhaber, nach aller Ansicht. 

Rabba sagte: Der Streit besteht nur über den Fall,, wenn er die Hälfte befreit 

320. Nach dieser Folgerung pflichten die Weisen bei, dass durch Fösegeld die Hälfte der Freilassung 

erfolgen könne, während sie nach RJ. darüber streiten. 321. Dass sogar durch eine solche die Frei- 

lassung zur Hälfte erfolgen könne. 322. Bei der Scheidung, Dt. 24,1. 323. Wonach es nach 

Rabbi auf beide Arten zur Hälfte erfolgen kann. 324. Wonach es durch Dösegeld zur Hälfte er- 

folgen kann. 325. Die Rabbanan streiten zwar gegen Rabbi hinsichtlich der halben Freilassung 

durch Urkunde, jed. wird hier ihre Ansicht nicht initgeteilt. 326. Den einer freigelassen hat; in 

diesem Fall ist nach aller Ansicht die halbe Freilassung gütig. 
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 ןו־יכ וייצה הנתמב ןתנ וא ויצח רכמו ויצח ררחש
 היל רמא הנק לבה ירבד הילוכ הינימ קיפנקד'*
 ויסכנ״בתובה״אדה ינת אהו יגילפ אל ולוכבו ייבאט^׳•»'“
 ךדיא אינתו הז תא הז ןיררהשמו ונק וידבע ינשל
 ןמצע ףא ידבע ינולפו ינולפל ןינותנ יסכנ לכ רמואה
 ידיאו ידיא אל ןנבר אהוי׳יבר אה ואל יאמ ונק אל
 אה^יצח יצח רמאד אה ולוכ רמאד אה ןנבר
 ללכמ ונק אל יצח יצח רמא םאו'° אפיס ינתקדמ
 אל ןמצע .רא שרפמ אק ישורפ ולוכ רמאד אשירד
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und die Hälfte zurückbehalten hat, wenn er 

aber die Hälfte befreit und die Hälfte ver- 

kauft oder verschenkfHiat, so stimmen alle 

überein, dass er, da er dadurch vollständig 

aus seinem Besitz kommt, sie™erworben 

habe. Abajje siDrach zu ihm: Streiten sie et- 

wa nicht über den Fall, wenn er dadurch 

vollständig [aus seinem Besitz kommt], Ei- 

lies lehrt ja, dass, wenn jemand seine Güter 

seinen zwei Sklaven verschrieben hat, sie 10 ארבתסמ ימנ יבה יצח יצח רמאד ןוגכ דציכ®'ונק 

sie erworben haben und einander'“freilas- רמא®'אתשה ולוכ רמאד אשיר ךתעד אקלס יאד 

sen, und ein Anderes lehrt, dass, wenn je- אה םושמ יא איעבימ יצח יצה רמא®'ינק®“ אל ולוב 

mand gesagt hat: alle meine Güter mögen אשיר רמאת אלש אשיר ייולגל אפיס אנת איריא אל 

jenen meinen beiden Sklaven geschenkt רמאד אפיס אנת ונק“^לוכ רמא לבא יצח יצח רמאד 

sein, sie nicht einmal sich selber erworben 15 אל יכה וליפאו ולוכ רמאד אשירד ללכמ יצה יצח 

haben; wahrscheinlich vertritt eine Lehre ןאכ דחא רטשב ןאכ אישק אל אמיא תיעביאו ונק®" 

 וליפא יצה יצה איריא יאמ דחא רטשב תורטש ינשב
 אל ןמצע ףא““רמאק ימנ יכה ונק“"אל ימנ ולוכ רמא
 ינשב לבא דהא רטשב םירומא םירבד המב ונה

48 M רמא ינק ׳נימ ׳ילוכ קפנד 
 II דציכ — M 51 11 ו

| 54 M 55 !1 ינק M - 

- P 

 ונק

11 49 M + 50 ״ לכ 

52 M — 53 !1 רמא B 

 .ונק...ףא -

die Ansicht Rabbis und die andere die der 

Rabbananl? — Nein, beide nach den Rab- 

banan, nur spricht die eine von dem Fall, 

wenn er "das ganze^' gesagt®'’hat, und die 

andere, wenn er "die Hälfte^' und "die Hälf- 

te״ gesagt hat. — Wenn aber im Schluß- 

satz®®°gelehrt wird, dass, wenn er "die Hälfte'* und "die Hälfte“ gesagt hat, sie sie nicht 

erworben haben, so spricht ja der Anfangsatz von dem Fall, wenn er "das ganze“ ge- 

sagt®®'hat!? — Dies ist eine Erklärung: auch sich selbst haben sie nicht erworben, wenn 

er "die Hälfte“ und "die Hälfte“ gesagt hat. Dies ist auch einleuchtend; wenn man sa- 

gen wollte, der Anfangsatz spreche von dem P'all, wenn er "das ganze“ gesagt hat, so 

ist ja, wenn sie nichts erworben haben, falls er "das ganze“ gesagt hat, dies selbst- 

verständlich von dem Fall, wenn er "die Hälfte“ und "die Hälfte“ gesagt hat®®'. — Wenn 

nur das, so beweist dies nichts, denn er lehrt den Schlußsatz zur Erklärung des An- 

fangsatzes; damit man nicht glaube, der Anfangsatz spreche von dem F'all, wenn er 

"die Hälfte“ und "die Hälfte“ gesagt hat, wenn er aber "das ganze“ gesagt hat, sie sie 

erworben haben, lehrt er im Schlußsatz den Fall, wenn er "die Hälfte“ und "die Hälf- 

te“ gesagt hat, wonach der x\nfangsatz von dem Fall spricht, wenn er "das ganze“ ge- 

sagt hat, und dennoch haben sie nichts erworben. Wenn du willst, sage ich: das ist 

kein Widerspruch; eine Lehre spricht von einer Urkunde®®®und eine von zwei Urkun- 

den. — Wieso lehrt er es, wenn es durch eine Urkunde erfolgt ist, von dem F'all, wenn 

er "die Hälfte“ und "die Hälfte“ gesagt hat, auch wenn er "das ganze“ gesagt hat, ha- 

ben sie ja nichts erworben!? — Das sagt er auch: auch sich selbst haben sie nicht 

erworben; dies gilt nur von einer Urkunde, wenn es aber zwei Urkunden sind, so 

327. Gleichzeitig oder vorher. 328. Da jeder die Hälfte seiner eignen Person u. die Hälfte des 

anderen erworben hat. 329. Wenn er jedem eine Schenkungsurkunde über das ganze Vermögen 

geschrieben u. beide Urkunden zusammen einem anderen für sie übergeben hat; in diesem Fall hat er 

nichts zurückbehalten u. auch die Rabbanan pflichten bei, dass er die Hälfte seiner P'reilassung erwerbe. 

330. Der anderen Lehre. 331. Der Schlußsatz ist zu verstehen: auch wenn er so gesagt hat, haben 

sie nichts erworben. 332. Der Schlußsatz wäre demnach überflüssig. 333. Wie 2 P'rauen durch 

einen Scheidebrief nicht geschieden werden können, so können auch 2 Sklaven nicht durch eine Urkunde 

freigela.ssen werden. 
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 haben sie sich erworben; wenn er aber תורטש ינשב ףא יצח יצה רמא םאו ונק תורטש

 ,die Hälfte" gesagt hat״ die Hälfte" undתבב ןאב אישק אל אמיא תיעביאו ונק אל ימנ^" ״

 so haben sie auch durch zwei Urkunden אלא*'ינק אל ארתב”אמלשיב הז רהא הזב ןאב תהא

 nichts erworben. Wenn du aber willst, sage ''אתרווחמ אלא הירבחל היינקלו הישפנ ינקיל אמק

 ruch; eine Uehreנich: das ist kein Widers2 אקד םתה ינאש• רמא ישא בר ארקיעמ ןינשדכ^ •י

 gieichzeitig׳”spricht von dem Fall, wenn es אמלדו ישא ברל םרפר היל רמא ידבע והל^‘ ירק

8b ודבעל ויסכנ לכ בתוכה°ןנת אל ימ דבכ ויהש^יידבע erfolgt ist, und eine, wenn nach einandeF^\ 

 Erklärlich ist es, dass der andere nichts — תוריחל אצי אל אוהש לכ עקרק רייש תוריחל אצי

 erwirbt, der erstere aber sollte ja sich selbst רמאיש• דע ןירוח ןב אוה םלועל רמוא ןועמש יבר

 — ?^'und auch seinen Genossen erwerben אוברמיי דחאמ ןיוה ידבע ינולפל ןינותנ יסכנ לב !0

 -Am richtigsten ist es vielmehr, wie wir zu אק דבע*^® אהו יאמא ינק יבה רמא אל אה‘^ ןהבש

erst erklärt haben. R. Asi erwiderte: An- 

ders verhält es sich da, wo er sie ״meine 

Sklaven"^^^nannte. Raphram sprach zu R. 

Pe8 

Git 

 8ל.1491נ

 ידבע ימנ אבה דבב היהש ידבע אלא היל ידק

56 M — 57 ימנ M 58 ׳ארחב B + ינק אהד 
 M 61 ןנינשדכ B 60 || ל -|- M 59 || אמק .דיל

 אמעט -[־^04 || 'בירב M 63 |; היהש P 62 ןן ןהל

 66 |] (דבע — M) 65 !1 ןהבש אוברמ דחאמ ץוח רמאד

B יכח M 67 II אמינ. 

 לש םוי וברל ובר לש םוי רוש וחננ :רבכ ויהש׳'

 החפש אשי ובר לש םוי התעמ אלא ומ־צעל ומצע

 Asi: Vielleicht meinte er: die bisher meine ןנירמאק אל ארוסיא ןירוח תב א^שי ומצע לש םוי !5

 :Sklaven waren!? Es wird ja auch gelehrt ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחש• ימ תימה עמש את

Col.b אבהי״יאמא וישדויל דפוכ יצחו׳וברל םנק יצח ןתונ Wenn jemand alle seine Güter seinem Skia- 

 ven verschrieben hat, so wird er frei; hat ^ומצעל ומצע לש םוי"*וברל ובר לש םוי אמיל^^^י

 er etwas Grundbesitz zurückbehalten"', so אלד ימד יביה אלאו אנרק אילב אקד אבה ינא^ש

wird er nicht frei. R. Simon sagt, er werde 

auf jeden Fall frei, es sei denn, dass er ge- 

sagt hat: alle meine Güter mit Ausnahme 

von einem Zehntausendstel sollen diesem 

meinem Sklaven geschenkt sein. Wenn er 

dies aber nicht gesagt hat, hat er sie erworben; wieso denn, er nannte ihn ja seinen 

Sklaven!? Dies ist somit zu verstehen: der bisher mein Sklave war, ebenso auch hier- 

bei: die bisher meine Sklaven waren. 

Wenn ein Rind ihn^^niedergestossen^’^hat, so gehört [der Ersatz], wenn es am Tag 

seines Herrn erfolgt ist, seinem Herrn, und wenn an seinem eignen Tag, ihm selber. 

Demnach sollte er am Tag seines Herrn eine Sklavin und an seinem eignen Tag eine 

Freie heiraten dürfen!? — Von kanonischen Dingen gilt dies nicht. — Komm und höre: 

Wenn es"״einen, der zur Hälfte Sklave und zur Hälfte Freier ist, getötet hat, so zahle 

[der Eigentümer] die Hälfte der Busse"’an seinen Herrn und die Hälfte des Eösegelds"' 

an seine Erben. Weshalb denn, auch hierbei sollte man sagen, wenn am Tag seines 

Herrn, seinem Herrn, und wenn an seinem eignen Tag, ihnd"selber!? — x^nders ist es 

hierbei, wo der Grundstock nicht mehr da ist"*. — In welchem Eall kann es vorkom- 

333. Die Uebergabe der Urkunden für beide Sklaven. 334. In diesem Fall haben sie nichts 

erworben. 335. Da der Herr ihm das ganze Vermögen verschrieben n. nichts zurückbehalten hat. 

236. In der 2. kehre wird der Wortlaut der Urkunde angefürt, in der er sie 'hiieine Sklaven״ nennt; er 

wollte sie somit nicht freilassen, sondern ihnen sein Vermögen schenken, das sie aber als Sklaven nicht 

erwerben können. 337. Cf. S. 383 N. 174 ff. 338. Den Halbsklaven, von dem gelehrt wird, 

dass er einen Tag Sklave u. einen Tag Freier sei. 339. Ihn verwundet u. dadurch seinen Wert ver- 

mindert hat. 340. Ein als bösartig bekanntes Rind. 341. Der Betrag von 30 Secjel, der in 

einem .solchen F'all an den Herrn zu zahlen ist (cf. Fix. 21,32j; diese Zahlung gilt nach dem t.schen Recht 

als Busse, weil hierbei der wirkliche Wert des Sklaven nicht berücksichtigt wird. 342. Das der Eigen- 

tümer eines solchen Rinds für einen Freien zu zahlen hat; cf. Fix. 21,30. 343. Dh. seinen FIrben; es 

sollte für ihn entweder das vollständige Dösegeld od. die vollständige Bu.sse zu zahlen sein. 344. Fline 

\"erteilung von Tag über Tag ist nicht mehr möglich. 
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K “ודי התמצו ודי לע והכהש° ןוגכ אנר,ר אילב אכ men, dass der Grundstock noch da^’hst? — 

Wenn man ihm auf die Hand geschlagen 

und sie verdorrt ist, später aber wieder 

heilt. — Kinleuchtend ist dies nach Abajje, 

Bg.86« 

 הלודג תכש ול ןתיג רמאד ייכאל אהינה״רוזהל הפוסו ו^טסו.»!

 ול ןתונ וניא רמאד אכדל אלא ריפש״יהנטק תכשו

 וניא רושו אוה רוש יאה םויו םוי לככש ותכש אלא

welcher sagt, dass^er ihm’^^das grosse Ver- 5 8•'■ימנ יא^״םדא והכהשכ אמיא תיעכיא קזנ אלא םלשמ ינינ■' 

säumnis’”und das kleine Versäumnis^'*zah- איעביא :היל אריככ אל אברל ארמימו אוה ארמימ” 

len müsse, nach Raba aber, welcher sagt, 21.32•»^ םנק ול ןיא וא םנק ול שי רורחש טג בכועמ והל 

er habe ihm nur das Versäumnis für jeden יאהו אנמחר רמא וינדאל ןתי |ם|ילקש םישלש ףסכ” 

Tag'״zu zahlen, [ist ja zu berücksichtigen, ןודא רורחש טג רסוהמד ןויכ אמלד וא אוה ןודא ואל 

dass hierbei der Schädiger] ein Rind ist,1ט ןיצחו דבע ויצחש ימ תימה עמש את היכ'‘ אנירק 
und für ein Rind nur Schadenersatz^®“ zu ויטירויל רפוכ יצהו וברל סנק יצה ןתונ ןירוח ןכ 

zahlen ist!? — Wenn du willst, sage ich; את הנושאר הנשמכ אל הנורחא הנשמב ואל יאמ 

wenn ein Mensch ihn geschlagen”‘hat; oder ונישב אצוי וניע תא אמיסו וניש תא ליפה עמש 

aber, dies ist nur eine Ansicht, und Raba וברל סנקו םנק ול שי תרמא יאו וניע ימד ןתונו 

hält nichts davon®®“. 15 היב”לכה היכרל היל״יבהי ינירהא היכ ילכה אתשה 
Sie fragten: Ist für einen, dem noch רמאד ןאמכ אמלד’“הידידל היל ביהי היפוג היכר 

der Freibrief fehlt®®®, die Busse®^‘zu zahlen ךירצו תוריחל ןהכ אצוי דבע ןלוכב״אינתד ךירצ וניא ׳גיייי^׳י׳׳ 
 ־rA׳oder nicht: der Allbarmherzige sagt:®®Vy רמוא ריאמ יבר יבר ירבד וברמ רורחש ■V זיד

s/ " ס• Set/el Silber soll er seinem Herrn zahlen^ רמוא ןופרט יבר ךירצ רמוא רזעלא יבר ךירצ וניא 

und dieser ist nicht sein Herr, oder heisst צ0 ינפל ןיעירכמה'^ ךירצ רמוא אביקע יבר ךירצ וניא 

er W01 Herr, da ihm der Freibrief noch אמיא תיעב יאו B 70 |1 ריפש - m 69 || אק - M 68 

fehlt? — Komm und höre: Wenn er einen, _ m 73 !| היל — P 72 || היל m 71 |! איה ׳טימ 

der zur Hälfte Sklave und zur Hälfte Frei- •׳רכמו M 76 ![ ןועמש M 75 ji וברמ — M 74 היב 

er ist, getötet hat, so zahle er die Hälfte der Busse an seinen Herrn und die Hälfte des 

Lösegelds an seine Erben. Wahrscheinlich doch nach der letzten Fassung der Lehre®®®. 

— Nein, nach der ersten Fassung der Lehre®®“. — Komm und höre: Wenn er ihm einen 

Zahn ausgeschlagen und ein Auge geblendet hat, so wird er frei wegen des Zahns®®' 

und er zahle ihm Ersatz für das Auge. Wenn du sagst, er habe Anspruch auf die 

Busse und die Busse gehöre seinem Herrn, wieso sollte der Herr, an den die Busse 

zu zahlen ist, falls andere ihn verletzen, wenn er selber ihn verletzt, Busse an ihn 

zahlen®®®!?—Vielleicht nach demjenigen, welcher sagt, er brauche dessen nicht. Es wird 

nämlich gelehrt: Wegen all dieser®®Vird der Sklave frei®\md benötigt eines Freibriefs 

von seinem Herrn — Worte R. Jismäels; R. Meir sagt, er benötige dessen nicht; R. 

Fdeäzar sagt, er benötige dessen; R. Tryphon sagt, er benötige dessen nicht; R. Äqiba 

sagt, er benötige dessen. Die vor den Weisen Entscheidenden sagten: Die Worte R. 

345. Auch bei einer Beschädigung ist ja der Minderwert nicht mehr da. 346. Jemand, der 

seinen Nächsten auf diese Weise verwundet. 347. Den eigentlichen Schadenersatz, der Minderwert 

bei einem etwaigen sofortigen Verkauf als Sklave. 348. Den entgangenen beschränkten Verdienst 

während der Krankheit. 349. Da die Verwundung später heilt, so ist der Minderwert nicht zu zahlen. 

350. Und kein Versäumnisgeld; somit ist, da die Verwundung später heilt u. der Schadenersatz fortfällt, 

überhaupt nichts zu zahlen. 351. Und verwundet; in diesem P'all ist wol Versäuninisgeld zu zahlen. 

352. Sie gilt nur nach A. 353. Wie in den obigen F'ällen, wenn der Herr ihn als Freigut erklärt 

od. dem Heiligtum geschenkt hat, so dass er zivilrechtlich als Freier gilt. 354. Ex. 21,32. 355. 

Wonach die Schule Hillels beipflichtet, dass man den Herrn eines Halbsklaven zwinge, ihn freizulassen; 

dennoch erhält er die Geldbusse, weil dem Sklaven noch der F'reibrief fehlt. 356. Wonach man den 

Herrn zur Freilassung nicht zwinge. 357. Cf. Ex. 21,26. 358. Die zweite Verletzung ist vor dem 

,Schreiben des Freibriefs erfolgt. 359. Der Neg. vi,7 aufgezählten Organe des menschlichen Körpers. 

360. Wenn sein Herr sie ihm verletzt. 
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 Ttyphons sind einleuchtend hinsichtlich ל\'<וה ןייעו ןשב ןופרט ׳יבר ירבד ןיארנ םירמוא םימבח

 -eines Zahns und eines Auges, da die Ge םירבא ראשב אביקע יבר ירבדו^° ול התבז הרותו

setzlehre es ihm zugesprochen hat’’‘, und 

die Worte R. Aqibas hinsichtlich anderer 

Organe, weil es”'eine von den Weisen ange- 

ordnete Busse ist. — Wieso eine Busse, dies 

wird ja aus den Schriftversen deduzirt!? — 

Sage vielmehr, weil es eine Auslegung der 

Weisen ist. 

Sie fragten: Darf derjenige, dem noch 10 

 ןנישרד אק יארק אה״סנק אוה םימבה סנקו ליאוה
 איעביא :אוה םימבה שרדמו ליאוה אמיא אלא
 לבוא וניא וא המורתב לבוא רורהש טנ בכועמ והל

 LV.22,וו אוה ופסכ ןינק ואל יאהו אנמהר רמא ופפכ ןינק°'‘

 אנירק ופסכ ןינק רודהש טג רסוהמד ןויכ אמלד וא
 j,b.99־ ברעתנש תנהכ אישרשמ בר רמאד° עמש את” היב

 ןיקלוהו המורתב ןילכוא ולא ירה התהפש דלוב הדלו
 הז ןיררהשמ תובורעתה ולידגהךרונה לע דחא קלה
 :der Freibrief fehlt. Hebe essen^^oder nicht דחב רמאיו והילא אבי םא םתה אתשה יכה הז תא

 ,der Allbarmherzige sagt:”V^w Geld gekauft ואל אבה היב אנירק ופפכ ןינק אוה דבעד והיינימ

 und dieser ist nicht sein Eigentum, oder ובר ורבמש דבע והל איעביא :ללכ אוה^׳ופפכ ןינק

 aber heisst er sein Eigentum, da ihm noch יעבית ריאמ יברל יעבית”רוכמ וניא וא רוכמ פנקל

vgl,Giu30 «3! זבר° רמאק אל ןאכ דע ריאמ יברל יעבת ןנברל der Freibrief fehlt? — Komm und höre: 

 R. Mesarseja sagte: Wenn das Kind einer ןוגכ אלא םלועל אב אלש רבד הנקמ*’ םדא ריאמ

 -Priesterin mit dem Kind ihrer Sklavin ver חגנימד רמיי ימ אכה לבא ותאד ידיבעד לקד תוריפ

foi.43 הדומ אמלד°םלשמד יאממ חגנימד רמול יצמית םאו’“ mischt worden’”ist, so dürfen beide Hebe 

 ;essen““und teilen ihren TeiPan der Tenne ןיא ןנבר ירמאק אל ןאכ דע ןנברל יעביתו רטפימו

 -sind die Vermischten grossjährig gewor תוריפ ןוגכ אלא םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא -׳0

 den, so befreien sie einander’”. — Es ist רוש יאק*’אה אבה לבא והנתיל אהימ אתשהד לקד

Lv.22,11 דילי° עמש את אבא יבר רמא יאמ”דבע יאק אהו ja nicht gleich; hierbei würde ja, wenn Eli- 

jahu kommen und von einem von ihnen 

bezeugen würde, dass er der Sklave sei, 

dieser sein Eigentum sein, hierbei aber ist 

er ja nicht sein Eigentum. 

Sie fragten: Gilt der Sklave, den sein Herr hinsichtlich der Busse”Verkauft hat, 

als verkauft’^oder nicht? Dies ist fraglich sowol nach R. Mefr als auch nach den Rabba- 

nan. Dies ist nach R. Meir fraglich, denn auch R. Meir, welcher sagt, man könne das, 

was man noch nicht hat, zueignen, ist dieser Ansicht vielleicht nur von Früchten ei- 

ner Dattelpalme, die bestimmt kommen, hierbei aber ist es ja fraglich, ob er niederge- 

stossen wird, und selbst wenn er niedergestossen wird, ob jener die Busse zahlt, denn 

jener gesteht sie vielleicht selbst ein”‘und ist frei. Und auch nach den Rabbanan ist es 

fraglich, denn die Rabbanan, welche sagen, man könne das, was man noch nicht hat, 

nicht zueignen, sind dieser Ansicht vielleicht nur von den BTüchten einer Dattelpal- 

me, die gegenwärtig nicht vorhanden sind, während hierbei das Rind vorhanden ist 

und der Sklave vorhanden ist. Wie ist es nun? R. Abba erwiderte: Komm und höre: 

 M 77 — אה !! j- M 78- המורתב || M 79 ש״ת ם״רא

-- M 82 1; אוה — P 81 [j הז תא...ולידגה — M 80 

 ןנברל...יעבית || P 83 ינקמ || M 84 — אהו רוש יאק

 M 85 .דילי ש״ת אריז ר״א

351. Dass er dadurch frei werde; diese beiden Organe werden in der Schrift ausdrücklich genannt. 

352. Dass er auch wegen der in der Schrift nicht genannten Organe frei werde. 353. Wenn sein 

Herr Priester ist. 354. Dev. 22,11. 355. Und nicht festgestellt werden kann, welches ihres n. 

welches das Sklavenkind ist. 356. Da auch der Sklave eines Priesters dies darf. 357. Der 

Sklave eines Priesters darf zwar Hebe essen, jedoch darf sie ihm aus besonderen Gründen (cf. Jab. 99 יי) 

nicht an der Tenne entrichtet werden; in diesem Fall darf sie daher nur an beiden zusammen entrichtet 

werden. 358. Sie dürfen auch vor der Freilassung Hebe essen, obgleich des Zweifels wegen keiner 

von ihnen Eigentum des anderen ist. 359. Dass, wenn er von einem Rind niedergestossen u. ge- 

tötet wird, die hierfür zu zahlende Busse (cf. vS. 492 N. 341) dem Käufer gehöre, während er sonst im Be- 

sitz seines Herrn verbleibt. 360. Hinsichtl. der Busse, dass im eintretenden Fall diese dem Käufer 

gehöre. 361. Wer eine mit einer Geldbusse belegte Handlung vor der Anzeige durch Zeugen selber 
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'"'Im Hans gcboren\ was lehrt dies, wenn der תיב דילי לבוא ףסכ ןיגק םא רמול דומלת המ תיב 
um Geld Gekaufte essen darf, um wieviel שיש ףסכ ןינק המ רמוא יתייה p וליא קש לכ אל 
mehr der im Haus Geborene. Wenn dem so''' ףסכ הוש^ב שיש תיב דילי ףא לכוא*'ףםב הושייוב 
wäre, so könnte man sagen: wie der um Geld דומלת םולב הוש וניאש יפ לע זןאש ןינמו לכוא*' 
Gekaufte, der essen darf, einen Geldwert 5 תיב דילי רמוא ינא'*ןיידעו םוקמ לכמ תיב דילי רמול 
hat, ebenso darf der im Haus Geborene nur לכוא ףסב הושייוב ןיאט* ןיב ףסכ הוש^ייוב סיימ• ןיב 
dann essen, wenn er einen Geldwert hat. ףסב הוש^יוב ןיא לכוא ףסכ הוש*''וב שי ףסב ןינק 
Woher, dass er auch dann essen darf, wenn המ ותיב דיליו ופסב ןינק° רמול דומלת לכוא וניא 
er nichts wert ist? — es heisst: im Haus ge- ףא לכוא*'םולכ הוש וניאש יפ לע ףא תיב דילי 
boreu, in jedem Fall. Aber immerhin könnte 10 ייאו לכוא*'םולכ הוש וניאש יפ לע ףא ופסכ*’ ןינק 
man glauben, der im Haus Geborene dür- אכיא ימ רוכמ סנקל ובר ורכמש דבע ךתעד אקלס 
fe essen, einerlei ob er einen Geldwert hat הפרט דבע אכיא ןיא אסנקל^'ןיבדזמ אלד אדבע'' 
oder keinen Geldwert hat, der um Geld אלעביא :ןיהש הכומו לוונמב הימק םקימל יזה אהו 
Gekaufte aber dürfe nur dann essen, wenn תב שדיקש ןירוח p ויצחו דבע ויצחש ימ והל 
er einen Geldwert hat, nicht aber, wenn er 15 תבל רמאש לארשי p רמול יצמית םא והמ ןירוח 
keinen Geldwert hat, so heisst es um Geld אה הילוכל איזחד תשדוקמ ייצחל ישדקתה° לארשי «!“־ז׳‘ 

■ekaujt und im Hatis geboren^ wie der im׳ שדקמה לארשי ןביירמול יצמית םאו הילובל איזה אל 
■ Haus Geborene essen darf, auch wenn er דבע אהו''ונינקב ריישד תשדוקמ הניא° השא יצח ׳ו>• 
nichts wert ist, ebenso darf der um Geld ויצחש ימ תימה עמש את יאמ ונינקב רייש* אל 
Gekaufte essen, auch wenn er nichts wert 20 רפוכ יצהו וברל סנק יצה ןתונ ןירוח ןב ויצחו דבע 
ist. Wenn man nun sagen wollte, dass der ןישחוי ןישודיק ואל וישודיק תרמא יאו וישרויל“^ 
Sklave, den der Herr hinsichtlich der Geld- הפרט ואשעשכ״הבהא רב אדא בר רמא היל אנמ 
busse verkauft hat, als verkauft gelte, so 
gibt es ja keinen Sklaven, der nicht hin- 
sichtlich der Geldbusse verkauft werden 
könnte'"? — Allerdings, dies ist bei einem 
auf den Tod verletzten Sklaven'"der Fall. 

 .ל"־'

 רבדב תובושת יתש אבר רמא הישפנ וישרוי יאמו
M 86 87 .דוש M — לכוא M 88 ינא 

— M 92 |j ׳סנקב M 91 || דבע M 90 1[ ףסכ M 89 

 י״ב |M 93 j יאהו |! M 94 ןישרויל || M 95 ׳שעשב 1[

 M 96 .ןישרוי

— Er ist ja brauchbar, um vor einem zu stehen'"!? — Wenn er ekelhaft oder aussätzig ist. 
Sie fragten: Wie ist es, wenn einer, der zur Hälfte Sklave und zur Hälfte Freier 

ist, sich eine Freie angetraut hat? Wenn du entscheidest [aus der Lehre], dass, wenn ein 
Jisraelit zu einer Jisraelitin gesagt hat: sei meiner Hälfte angetraut, sie ihm angetraut 
sei, [so ist zu erwidern:] dieser ist für sie vollständig'“geeignet, während dies hierbei 
nicht der Fall ist. Und wenn du entscheidest [aus der Lehre], dass, wenn sich ein Jis- 
raelit die Hälfte einer Frau an traut, sie ihm nicht angetraut sei, [so ist zu erwidern:] 
weil er bei seiner Erwerbung etwas zurückgelassen hat, während der Sklave nichts 
zurückgelassen hat'". — Komm und höre: Wenn es'^einen, der zur Hälfte Sklave und 
zur Hälfte Freier ist, getötet hat, so zahle er die Hälfte der Busse an seinen Herrn 
und die Hälfte des Lösegelds an seine Erben. Woher hat er Erben, wenn du entschei- 
dest, seine Trauung sei ungiltig!? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Wenn [das Rind] ihn 
auf den Tod verletzt"*hat, und unter "Erben'' ist er selbst zu verstehen. Raba sprach: 

eingesteht, ist von der Busszahlung befreit. 361. hev. 22,11. 362. Dass die Schrift es vom 

Ilausgeborenen nicht ausdrücklich gelehrt hätte. 363. Hier wird von einem Sklaven gesprochen, 

der nichts wert ist, u. einen solchen gibt es demnach nicht. 364. Für den die Busse nicht zu zahlen 

i.st. 365. Für kleine Handreichungen. 366. Fir wollte damit sagen, dass er neben ihr noch 

eine andere F'rau heiraten will, so dass auf ihren Teil die Hälfte seiner Person kommt. 367. Da nur 

die eine Hälfte zur Antrauung geeignet ist. 368. Fis ist ebenso, als würde es ihn getötet haben, 

u. der Kigentümer des Rinds hat die Busse, bezw. das Lösegeld zu zahlen. 
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 Dagegen ist zweierlei einzuwenden: erstens שייקל שייר רמאו אוה רפוכ דועו ינתק וישרוייד^^אדח

 heisst es Erben, und zweitens wird hier אבר רמא אלא התימ רהאל אלא םלתמימ ןיא רפוכ

 vom Eösegeld gesprochen, und Res-Eaqis יצה שדקמהש םשכ אבר רמא :ול ןיאו לוטיל יואר

 sagte, dass das Eösegeld erst nach dem Tod תכ תיצהו ההפש• היצה ךכ תמידוקמ הניא השא

 zu zahlen seil? Vielmehr, erklärte Raba, er אנוה כר רב הבר״ישרד :ןישודיק הישרדק ןיא’“ןי"יוה 5

 .’'’sollte erhalten, erhält aber nicht היצה ךכ תשדוקמ הניא השא יצה שדקמהש םשכ

 Raba sagte: Wie es ungiltig ist, wenn תשידוקמ הניא’ השדקתנש ןירוה תב היצהו ההפש

 ,jemand sich die Hälfte einer Frau antraut אכה ונינעכ רייש םתה ימד ימ אדפה בר היל רמא

 ebenso ist, wenn eine zur Hälfte Sklavin ארומא אנוה בר רכ הכר םיקוא רדה ונינקב ריישי אל

sluiga םדא ןיא ךידי תהת תאזה הלשכמהו° שרדו הילע' !ח und zur Hälfte Freie angetraut worden ist, 

 .die Trauung ungiltig י'" לע ףא ןהכ לשכנ ןכ םא אלא הרות ירבד לע דמוע■®”

 Rabba b. R. Hona trug vor: wie es לכא תשדוקמ הניא השא יצה שדקמה ורמאש יפ

 ungiltig ist, wenn jemand sich die Hälfte הישודק השדקתנש ןירוה תב היצהו ההפש• היצה

 einer Frau an traut, ebenso ist, wenn eine אל אכה ונינקב רייש םתה אמעט יאמ ןישודיק

 zur Hälfte Sklavin und zur Hälfte Freie יצה שדקמהש םשכ’תשש בר רמא :ונינקב רייש !5

 -angetraut worden ist, die Trauung ungii תב היצהו החפש היצה ךכ תשדוקמ הניא השא

 tig. R. Hisda sprach zu ihm: Es ist ja nicht ךשהל םאו ןישודיק הישודיק ןיא השדקתנש''ןירוה

Kcr,1111 ההפש ,ףיצהש וז הפורה החפש• איה וזיא°רמול םדא gleich; da hat er bei seiner Erwerbung et- 

 was zurückgelassen, hierbei aber hat er bei תכ אמלא ירבע דבעל הסרואמה ןירוח תב היצחו

 .seiner Erwerbung nichts zurückgelassen אוהש” לאעמשי יבר לצא ךלכ ול רומא איה יפורתיא ii■ 20׳

 -Hierauf Hess Rabba b. R. Hona den Dol החפשו ירבע דבעל הסרואמה תינענכ החפשב רמוא

 :metsch vortreten und vortragen רמימל ךל תיא יאמ אלא איה יסורתיא תב תינענכ

 Strauchelhaufe t171ter deiner Hand\ niemand הפרואמ' יאמ ימנ אכה’ תדהוימ תסרואמ יאמ

 -erfasst [den Sinn] der Worte der Gesetz תכ ,דיצהו החפש ,דיצה אדפ׳ה בר רמא :תדהוימ

 .lehre, ohne an ihnen gestrauchelt zu sein דשדקתנו ,דרזהו הררחתשנו ןבוארל ,דשדקתנש ןירוח 25,

 -Obgleich sie gesagt haben, dass, wenn je ארוק ינא ןיאו°יולל תמכייתמ ןהינש ותמו ןועמשיל ^82?!^

1 i| אבר p 99 |! השדקתנש + B 98 !| ׳רויד M 97 mand sich die Hälfte einer Frau antraut, 
 ,M sie ihm nicht angetraut sei, so ist dennoch ״ רמ,א ןישודק ׳ישודק ןיא P 2 היוליע M 3 II ׳בליה

 -wenn eine zur Hälfte Sklavin und zur Hälf ן שדקמהש| M 4 — ׳ ׳קתנש M 5 — תדחוימ...אכה

 B 6 angetraut worden ist, die Trauung תסרואמה ,תסרואמ.

gütig. — Aus welchem Grund? — Da hat er bei seiner Erwerbung etwas zurückge- 

lassen, hierbei aber hat er bei seiner Erwerbung nichts zurückgelassen. 

R. Seseth sagte: Wie es ungiltig |ist, wenn jemand sich die Hälfte einer Frau 

antraut, ebenso ist, wenn eine zur Hälfte Sklavin und zur Hälfte Freie angetraut wor- 

den ist, die Trauung ungiltig. Wenn jemand dir aber zuraunt, [es werde gelehrt:] eine 

vergebene Sklavin’Gst diejenige, die zur Hälfte Sklavin und zur Hälfte Freie’’Üst, und 

mit einem jisraelitischen Sklaven verlobt ist, wonach sie verlobungsfähig ist, so erwi- 

dere ihm: wende dich an R. Jismäel, welcher sagt, eine solche sei eine kenaänitische 

Sklavin, die mit einem jisraelitischen Sklaven verlobt ist; ist etwa eine kenaänitische 

vSklavin verlobungsfähig!? Du musst also erklären, unter "verlobt" sei "bestimmt" zu 

verstehen, ebenso ist bei jener unter "verlobt" "bestimmt" zu verstehen. 

R. Hisda sagte: Wenn eine zur Hälfte Sklavin und zur Hälfte Freie Reüben an- 

getraut, freigelassen, und Simon angetraut worden ist, und beide gestorben sind, so 

hat Eevü”an ihr die Schwagerehe”'zu vollziehen, und man sage nicht, sie sei die 

369. Die Hälfte des Dösegelds ist sein Eigentum u. sollte ihm zufallen, was aber nicht geschehen 

kann, da er keine Plrben hat. 370. Jes. 3,6. 371. Von der Dev. 19,20 gesprochen wird. 372. 

Cf. vS. 483 N. 258. 373. Der 3. der verstorbenen Brüder. 374. Cf. Dt. 25,5ff. 
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 ןבוארד' ישודק י»א ךשפנ המ םיתמ ינש תש»א הב
 ישודק יאו ןישודק* ואל ןועמשד ישודק ןישודק'
 רמתיא :ןישודק'ו»אל ןבוארד ישודק ןישודק'ןועמשד
 ןבוארל השדקתנש ןירוח תב היצחו החפש היצה
 רב ףסוי בר ןועמשל השדקתנו הרזחו הררחתשנו
 אריז יבר ןושאר ישודק יעקפ’ ןמהנ •בר רמא אמה
 אריז יבר רמא ןושאר ישודק ירמנ"ןמחנ בר רמא
 השפה אל יכ ותמוי אל״ביתכד ארבתסמ ידיד יתווכ"
 יבר יבד אנתלו ייבא היל רמא ותמוי השפוח אה
 דבעל הסרואמה‘ תינענכ החפשב רמאר לאעמשי
 ךל תיא יאמ אלא ותמוי השפוח יכד ימנ יכה ירבע
 השפוחש ימנ אכה השדקתנו הרזחו השפוחש רמימל
 רמא אניטק רב אנוה”בר רמא” :השדקתנו הרזחו
 היצחו החפש היצחש תחא השאב השעמ קחצי יבר
 ןאמכ ןירוח תב האשעו הבר תא ופכו ןירוח תב
 רמוא אוה םהינש לע רמאד״אקורב ןב ןנחוי יברכ
 ׳וגו ואלמו וברו ורפ [׳ונו] רמאיו םיהלא םתא ךרביו”
 :הב ונהנ רקפה גהנמ אל’'קחצי רב ןמחנ בר רמא”
 ןב אצי ץראל הצוחל וא םיוגל ודבע רכומן^^
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Frau von zwei^'^Verstorbenen. Wie man es 
nimmt: ist die Trauung Reubens giltig, so 
ist die Trauung Simons ungiltig, und ist 
die Trauung Simons giltig, so ist die Trau- 
ung Reubens ungiltig. ; 

Es wurde gelehrt: Wenn eine zur Half- 
te Sklavin und zur Hälfte Freie Reuben 
angetraut, freigelassen und darauf Simon 
angetraut worden ist, so wird, wie R. Jo- 
sepli b. Hama im Namen R. Nahmans sagt, 1 

die Trauung des ersten aufgehoben”‘, und 
wie R. Zera im Namen R. Nahmans sagt, 
die Trauung des ersten vervollständigt'”. 
R. Zera sagte: Meine Ansicht ist einleuch- 
tend, denn es heisst:”V^ sollen nicht getötet ^ 

werden, denn sie war nicht freigelassen\ wenn 
sie aber freigelassen worden ist, so werden 
sie getötet. Abajje sprach zu ihm: Werden 
sie etwa nach dem Autor der Schule R. 
Jismäels, der dies auf eine mit einem jis-; 
raelitischen Sklaven verlobte kenaänitische אצי םיוגל תבע רכומה” ןנבר ונת ,ארמג 
Sklavin bezieht, wenn sie freigelassen wor- ןבר רמא ןושאר וברמ רורחש• טנ ךירצו תוריחל 
den”’ist, getötet!? Du kannst also nur fol- בתכ אלש םירומא םירבד המב לאילמג ןב ןועמש 
gern: wenn sie aber freigelassen und nach- יאמ ורתחש והזי'ונוא וילע בתכ לבא ונוא וילע 
her angetraut worden"”ist, ebenso ist auch ןן ,רמג B 10 j! ועקפ b 9 !, ישודק M 8 :ן ד — M 7 

[nach jenem" zu folgern:] wenn sie aber frei- jj אל — m 13 ji אנח P .יחא M 12 i היתווכ B 11 

gelassen und nachher angetraut worden"°ist. .הז M 14 

R. Hona b. Qattina sagte im Namen R. Ji9haqs: Einst zwang man den Herrn 
eines Weibs, das zur Hälfte Sklavin und zur Hälfte Freie war, sie freizulassen. Dies 
nach R. Johanan b. Beroqa, welcher sagt, von beiden"d1eisse ^?,fder Herr segnete sic und 

sprach 8cc. seid fruchtbar, mehret euch 1171d fülleP^^Scc. R. Nahman b. Ji9haq erwiderte: 
Nein, weil man mit dieser Ausgelassenheit trieb"'. 

[ENN JEMAND SEINEN SKLAVEN AN NiCHTJUDEN ODER NACH DEM AUSLAND VER- 

KAUFT HAT, SO WIRD ER FREl"‘. 

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand seinen Sklaven an Nichtjuden 
verkauft hat, so wird er frei und benötigt eines Freibriefs von seinem ersten Herrn. 
R. Simon b. Gamaliel sagte: Dies nur, wenn er keine Urkunde geschrieben hat, wenn 
er aber eine Urkunde geschrieben hat, so ist dies sein Freibrief. — Welche Urkunde? 

375. Sie gehörte zur Hälfte einem u. zur Hälfte dem anderen, so dass an ihr die Schwagerehe nicht 

zu vollziehen ist. 376. Durch die Freilassung, selbst nach demjenigen, nach welchem die Trauung 

einer solchen sonst gütig ist; die Trauung des anderen ist giltig. 377. Die Trauung gilt dann als 

Trauung einer Freien. 378. Lev. 19,20. 379. Nach der Verlobung; bei einer solchen war ja 

die Verlobung nach aller Ansicht ungiltig. 380. Nur in diesem F'all wird ihr Ehebruch mit dem 

Tod bestraft. 381. Der dies auf eine mit einem Jisraeliteu verlobte Halbsklavin bezieht. 382. 

Dem Mann u. dem Weib. 383. Gen. 1,28. 384. Auch das Weib ist zur Fortpflanzung ver- 

pflichtet, u. man zwang ihn deshalb, sie freizulassen, damit ihr die Heirat ermöglicht werde. 385. 

.\us diesem Grund musste ihr die Möglichkeit zur Heirat gegeben werden. 386. Sein Herr wird 

ihn auszulösen gezwungen. 

63 Tsimud Bd.V 
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 ^ R. Sei^r^widerte: Er schreibt ihm ונממ חרבתשכל יבה היל בתכד תשש בר רמא ונוא

 folgt: wenn du von ihm fortläufst, so habe ןויב יוגה ןמ וילע הול ןנבר ונת :ךב קסע יל ןיא
 .ich mit dir nichts zu tun רמא וסומיניייאמ תוריהל אצי וסומינ״יוג ול השעש
 Die Rabbanan lehrten: Wenn er auf ןיפיראה תשש בר ייתמ יקשנ הדוהי רב אנוה בר
 ihn von einem Nichtjuden [Geld] geliehen והדש ןבשמש יוגו תובא יתב יסיראו תוריבההו 3
 hat, so wird er frei, sobald der Nichtjude רשעמה ןמ הרוטפ וסומיניייול השעש יפ לע ףא לארשיל
 an ihm nach Recht verfahren hat. — Was אלא איה יקשנ תב הדש יקשנ ךתעד אקלס יאו
 heisst: nach Recht? R. Hona b. jehuda אה אישק אל ןמזא ןמז אישק ןמז תשש בר רמא
 erwiderte: Die Sklavenmarke'^ R. Seseth דבע יבג אלא הינמז אטמ אלד אה הינמז אטמד
 -wandte ein: Ouotenpächter, Pächter, Fami אלד ידיאו ידיא אלא רמימל אבירצ הינמז אטמד !0

foI.44 יאו" אריפל אהו'^ אפוגל אה אישק אלו הינמז אטמ lienpächteP“*und ein Jisraelit, dem ein Nicht- 
 jude sein Feld verpfändet hat, selbst wenn ונבשמ אלו ונבשמל תנמ לע הולשב אמיא תיעב:
 er damit nach Recht verfahren hat, sind אצי אל ןוקירקיס והקלש וא ובוהב ואבנ ןנבר ונת

Hoi.131a ךלמה תיב וסנאש ירה°יהנימרו אל ובוהבו תוריהל von der Verzehntung frei. Wieso ist dar- 
 unter eine Sklavenmarke zu verstehen, bei רוטפ תורפנאב סא’* רשעל בייה ובוחב םא ונרוג >•5
 ?!einem Feld gibt es ja keine Sklavenmarke עמש את היל ישרתשמ אקד םתה ינאש רשעלמ
 ״.*Vielmehr, erklärte R. Seseth, die FrisP םתה׳יתוריהל אצי יוג גנהרפל ודבע רבומה בר רמאד
 רבומה בר רמא אפוג :סייפ אלו סייפל היל הוה
 דבעמל היל הוה יאמ תוריחל אצי יוג גנהרפל ודבע
15 M 16 ן| יסומינ M יסומינ ׳רשי M 17 i — 18 :יו 

M -|- 19 ||* ו M — תוריחל...םתה. 

— Hier besteht ja ein Widerspruch hin- 
sichtlich der FrisP^? — Das ist kein Wider- 
Spruch; das eine, wenn die Frist herange- 
reichP’dst, und das andere, bevor die Frist 
hefangereicht ist. — Ist dies denn vom 

Sklaven, wenn die Frist herangereicht ist, zu lehren nötig!? — Vielmehr, beides, bevor 
die Frist herangereicht ist, dennoch besteht hier kein Widerspruch; eines gilt von der 
Person’^hind eines von den Früchten. Wenn du aber willst, sage ich: wenn er von ihm 
mit Pfändungsrecht geborgt, ihn aber nicht gepfändet hat”’. 

Die Rabbanan lehrten: Wenn [ein Nichtjude] ihn für eine Schuld eingefordert 
oder ein Plünderer ihn ihm abgenommen hat, so wird er nicht frei. — Etwa nicht, 
wenn für eine Schuld, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn einem die 
Regierung seine Tenne abgenommen hat, so ist er, falls es wegen einer Schuld er- 
folgt ist, zur Verzehntung”Verpflichtet, und falls als Konfiskation, von der Verzehn- 
tung frei. — Anders ist es da, wo es ihm zugute kommt’“ — Komm und höre: Rabh 
sagte: Wenn jemand seinen Sklaven an einen nichtjüdischen Erpresser’^verkauft hat, 
so wird er frei. Was sollte er tun’”!? — Er sollte ihn befriedigen”’und hat dies nicht 
getan. 

Der Text. Rabh sagte: Wenn jemand seinen Sklaven an einen nichtjüdischen Er- 

387. Wenn der Nichtjude ihm diese angelegt hat. 388. Wenn die Pacht des bezügl. nicht- 

jüdischen Felds P'amilienbesitz ist. 389. Wenn die Zahlungsfrist heranreicht, soll der Sklave in den 

Ile.sitz des Nichtjuden übergehen. 390. Beim Sklaven gilt dies als Verkauf, beim Feld aber nicht. 

391. Erst dann gilt dies als Verkauf. 392. Beim Sklaven hat er ihm die Person selb.st verpfändet, 

so dass er beim Ueberschreiten der P'rist in den Besitz des Nichtjuden übergeht, beim Feld aber hat er 

ihm nur die I'rüchte verpfändet, während das Feld selbst im Besitz des Schuldners verbleibt. 393. 

Beim Heranreichen der Zahlungsfrist; der Sklave gilt jed. in einem solchen P'all zur Massregelung des 

Pligentümers als verkauft. 394. Von anderem Getreide für das abgenommene; demnach gleicht dies 

dem Verkauf. 395. E)r bezahlt damit seine Schuld; bei der Verpfändung des Sklaven dagegen han- 

delt es sich nur um eine Massregelung, u. da er ihn nicht freiwillig abgegeben hat, wird er nicht gemäss- 

regelt. 396. So nach den Kommentaren; die etymolog. Erklärungen sind nicht befriedigend. 397. 

Auch, in diesem Fall ist es gegen seinen Willen erfolgt. 398. Durch eine andere Sache. 
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presser verkauft hat, so wird er frei. — ורבמ הימר־י ־יבר יעב :סייפ אלו סייפל היל הוה” 
Was sollte er tun!? —Er sollte ihn befrie- ןדבע רכומה בר רמאד עמש את והמ סוי םישלשל 
digen und hat dies nicht getan. הניאש יוג גנהרפב"םתה תוריחל אצי יוג גנהרפל 

R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn er והמ תוצמה ןמ ןדה והמ ותכאלממ ץוח ורבמ”תרזוה 
ihn auf dreissig Tage verkauft״d1at? — 5 לארשיל בשות רגל והמייסיבוט םימיו תותבשמ ן*וה 
Komm und höre: Rabh sagte: Wenn je- בשות רג אדח אהימ טושפ והמ יתוכל ,והמילמושמ 
mand seinen Sklaven an einen nicht]üdi- יוגכ הל ירמא דמושמ לארשיו יתוכ יוגכ אוה ירה 
sehen Erpresser verkauft hat, so wird er דבע ימא יברמ הינימ ועב :לארשיב הל ירמאו 
frei. — Da wird von einem nichtjüdischen אל ואיצוהל לוכי ובר ןיאו תוסייגל ומצע ליפהש 
Erpresser gesprochen, der ihn nicht mehr 10 לוטיש והמ םלועה תומוא ינידב אלו לארשי ינידב 
zurückgibt. — Wie ist es, wenn er ihn mit ןייע קופ אקירזי״יברל הימרי יבר היל רמא וימד תא 
Ausschluss seiner Arbeit verkauftHiat? Mit יוגל ותיב רכומה אינתד הבשאו קד קפנ ךיתליבמב 
Ausnahme der Gebote^“‘? Mit Ausnahme וילעב ןיאו לארשי לש ותיב סנאש יוגו ןירוסא וימד 
der Sabbathe und der Feiertage? Wenn an תומוא ינידב אלו לארשי ינידב אל ואיצוהל לובי 
einen Beisassproselyten oder an einen ab-15 תואכרעב הלעמו בתוכו וימד תא לוטיל רתומ םלועה 
trünnigen Jisraeliten? Wenn an einen Sa- תיב ילימ ינה אמלדו םדימ ליצמכ אוהש ינפמ'" 
maritaner? — Eines davon ist aus folgen- לבא הינובזל יתא אל תיב אלב הילי׳ייגס אלד ןויבד 
dem zu entscheiden: Der Beisassproselyt אל וא'^ הינובזל יתא אדבע אלב היל יגסד אדבע 
gleicht einem Nichtjuden; der Samaritaner לכל האצוי הרותךתנ רב ימא ינימ ימא יברי״חלמ• 
und der abtrünnige Jisraeiit gleichen, wie 20 לוכי ובר ןיאו תוסייגל ומצע ליפהש דבע לארשי 
manche sagen, einem Nichtjuden, und wie רתומ תומואה ינידב אלו לארשי ינידב אל ואיצוהל 
manche sagen, einem Jisraeliten. 

Man fragte R. Ami: Darf der Herr, 
dessen Sklave sich von Truppen einfangen 
Hess und er ihn weder durch das jisraeli- 
tische Gericht noch durch das Gericht der 
weltlichen Völker herauskriegen kann, Zah- •הרות אצת M 29 || והל + B 2s |ן ל ׳א — M 27 j! היל 

lung für ihn nehmen? Da sprach R. Jirmeja zu R. Zeriqa: Geh, schaue in deinem 
Kompendium nach. Hierauf ging er fort, suchte und fand folgende Lehre: Wenn je- 
mand sein Haus^°'an einen Nichtjuden verkauft hat, so ist der Erlös verboten. Wenn 
aber ein Nichtjude einem Jisraeliten sein Haus geraubt hat und er es weder durch 
das ]israelitische Gericht noch durch das Gericht der.weltlichen Völker herauskriegen 
kann, so darf er das Geld dafür nehmen und [den Kaufschein] schreiben und in ihre 
Aemter bringen, weil er es aus ihren Händen rettet. — Vielleicht gilt dies nur von 
einem Haus, das man, da man ohne Haus nicht auskommen kann, nicht zu verkaufen 
verleitet^°’wird, einen Sklaven aber könnte man, da man auch ohne Sklaven auskoni- 
men kann, zu verkaufen verleitet werden. Oder aber ist nicht [zu unterscheiden]? R. 
Ami Hess ihnen erwidern: Von mir Ami b. Nathan gehe dies als Lehre für ganz Jis- 
rael aus. Wenn ein Sklave sich von Truppen einfangen Hess und sein Herr ihn weder 
durch das ]israelitische Gericht noch durch das Gericht der weltlichen Völker heraus- 
kriegen kann, so darf er Zahlung für ihn nehmen, [den Kaufschein] schreiben und in 
die nichtjüdischen Aemter bringen, weil er es aus ihrer Hand rettet. 

R. Jehosuä b. Levi sagte: Wenn jemand seinen Sklaven an Nichtjuden verkauft, so 

399. Ob auch in diesem Fall der Herr zu massregeln ist. 400. Dass nur seine Person dem 

Nichtjuden gehöre; in diesem Fall braucht er auch im Besitz des Nichtjuden das Gesetz nicht zu übertreten. 

401. Dass er nicht zu einer Arbeit verwandt werde; die gegen die Gebote verstösst. 402. Im Jisrael- 

land; cf. Bd. iij ,S. 865 Z. 3 ff. 403. Daher wird er in diesem Fall nicht gemassregelt. 

 םיוג לש תואכרעב הלעמו בתוכו וימד תא לוטיל
 עשוהי יבר רמא" :םדימ ליצמב אוהש ינפמ
 האמ דע ותוא ןיסנוק םיוגל ודבע רכומה יול ןב
20 M 21 || היה M 22 ׳רפל M — 23 !1 ׳כמ M 

 — M 26 II ןהלש + B 25 !| ׳ריז M 24 |: והמ —

 63״
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Bek.3ä ן»ץר רמאד° עמש את אקוד ואל וא אקוד וימדב massregle man ihn bis zum Hundertfa- 
 -chen*°^seines Werts. Genau^'’*oder nicht ge הרשע דע ותוא ןיפנוק יוגל הפג המהב רבומה שיקל
 :nau? — Komm und höre: Res-Laqis sagte עקפמ’ אמויו אמוי לבד דבע ינאש אמלדו׳'” הימדב
 -Wenn jemand ein Grossvieh an einen Nicht עשוהי יבר רמא ירמאד אכיאו תוצממ היל p יול
 Juden verkauft, so massregle man ihn bis וימדב הרשע דע ותוא ןיפנוק םיוגל ודבע רבומה 5

 -zum Zehnfaehen seines Werts^‘^ — Viel שיקל שיר רמאד־־ עמש את אקוד ואל וא אקוד .b׳
 leicht ist es bei einem Sklaven anders, da הימדב האמ דע ותוא ןיפנוק יונל הפנ המהב רכומה
 ״׳.er ihn jeden Tag den Geboten entzieht אמ אמעט המהב אלא'“ היל רדה אלד דבע ינאש'
 :Manche lesen: R. jehosuä b. Levi sagte אתלימ דבע אלא דה יפט היפנקל היל ארדהד םושמ

Q,d,2810 ״ ♦ןנבר הב ירזנ אל אהיבש* אלד אתלימו°”אחיבש אלד Wenn jemand seinen Sklaven an einen 
 Niehtjuden verkauft, so massregle man ihn תמו ודבע רכמ יסא^^ יברמ הימרי יבר הינימ אעב

Mq.13 ףן2ך^ יז^מית םא וירהא ונב תא’*ופנקיש והמ bis zum Zehnfachen seines Werts. Genau Bek. 34b 

32 M 30 היל רדה ימהב M — 31 [' ׳םלדו M + ק 
 תמו ורכמ ׳ריז M 34 ״ אוה + M 33 !ן אמעט המהב

35 M — 36 !, תא M -|- ה M 37 j — םושמ 

M — 39 !! ןנברד...לבא M — םושמ 
41 P — ב. 

38 

40 M ׳ווקנש 

 -oder nicht genau? — Komm und höre: Res ארופיאד םושמ וירהא ונב ופנק תמו רובב’ ןזוא
 Laqis sagte: Wenn jemand ein Grossvieh לצמית םאו° ןנברד ארופיא אבה לבא’'איה אתיירואד001.6

 an einen Nichtjuden verkauft, so massregle וירהא ונב ופנק אל תמו דעומב ותכאלמ ןווכ רמול !ג
 seines’״man ihn bis zum Hundertfachen ®’ופנק הידידל יאמ אבה ארופיא דבע אלד םושמ
 ,Werts. — Anders ist es bei einem Sklaven אהו ןנבר ופנק הינוממל אמלד וא היתיל אהו ןנבר

M’q.'iaa תיעיבשב’'הצווקתנש״הדש° הותינת היל רמא היתיא da er zu ihm nicht mehr zurückkehrt^—.®״ 
 -Wenn dies^“beim Vieh aus dem Grund er ערזת אל הריידנ וא הבייטנ תיעיבש יאצומל ערזת

folgt, weil es zu ihm zurückkehrt, so sollte 
man ihn nur um eines mehr’“massregeln!? 
— Vielmehr, bei einem Sklaven ist dies 
selten, und beim Seltenen haben die Rab- 
banan es‘"nicht angeordnet. 

R. Jirmeja fragte R. Asi: Wird, wenn jemand seinen Sklaven verkauft hat und 
gestorben ist, sein Sohn naeh ihm gemassregelt? Wenn du entscheidest [aus der Reh- 
re], dass, wenn jemand das Ohr einer Erstgeburt’'’verletzt hat und gestorben ist, man 
seinen Sohn naeh ihm massregle, [so ist zu erwidern:] weil dies'‘‘'ein Verbot der Ge- 
setzlehre ist, während es hierbei nur ein rabbanitisches Verbot ist. Und wenn du ent- 
scheidest, dass, wenn jemand seine Arbeit auf das Halbfest’'Verschoben hat und ge- 
storben ist, man seinen Sohn naeh ihm nicht massregle, so gilt dies nur da, weil er 
kein Verbot begangen hat. Wie^ist es aber hierbei: haben die Rabbanan nur ihn ge- 
massregelt, und er ist nicht vorhanden, oder haben die Rabbanan sein Vermögen’'®ge- 
massregelt, und dieses ist vorhanden? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Wenn ein 
Feld im Siebentjahr''‘׳entdornt wurde, so darf es im Nachsiebentjahr bebaut werden. 

404. Soviel muss er für die Auslösuug zahleu. 405. Ob er tatsächlich soviel überzahlen muss 

od. dies uur eine Uebertreibung ist. 406. Es für diesen Betrag zurückkaufen zu müssen; hierbei 

handelt es sich um eine ähnliche Massregelung, u. uur das Zehnfache wird als Ilöchstbetrag genannt, wo- 

nach dies nicht genau zu nehmen ist. 407. Aus diesem Grund ist der Verkauf eines Sklaven an 

einen Nichtjuden mit einer bedeutend höheren Massregelung belegt. 408. Und dies dürfte auch von 

einem Sklaven gelten. 409. Er muss ihn auslösen u. freilasseu; aus diesem Grund wird er niedriger 

gemassregelt. 410. Dass er höher gemassregelt wird. 411. Um den Wert des Viehs, um das 

Elffache. 412. Den Verkauf au einen Nichtjuden besonders hoch zu bestrafen. 413. Die feh- 

lerfrei dem Heiligtum gehört (cf. Ex. 13,11 ff.); wenn man ihr absichtlich einen Eeibesfehler beibringt, so ist 

sie zwar zur Opferung ungeeignet, jed. wird der Eigentümer gemassregelt u. er darf sie niemals schlachten. 

414. Die Beibringung eines Eeibesfehlers. 415. Manche Arbeiten sind am 1 laibfest (cf. S. 349 N. 167) 

erlaubt, wenn sie aber ab.sichtlich auf dieses verschoben werden, so sind .sie verboten; cf. Bd. iij S. 712 Z. 1 ff. 

416. Die Ma.ssregelung erfolgt mit dem Vermögen des Verstorbenen. 417. In dem die !•'eldarbeit 

verboten ist. 
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wenn aber gedüngt oder gepfercht, so darf ןניטקנ” אנינח יברט^ייפוי יבר רמאו תיעיבש יאצומל ״״ןי 
es im Naclisiebentjalir nicht bebaut^'Ver- ןנבר וסנק הידידל אמלא הערוז ונב תמו הביטה 
den. Hierzu sagte R. Jose b. R. Hanina, es אמיט ןניטקנ ייבא רמא :”ןנבר וסנק אל הירבל 
sei uns überliefert, dass, wenn er es ge- אמעט יאמ^^וירחא ונב ןנבר” וסנק אל תמו”תורהט 
düngt hat und gestorben ist, sein Sohn es 5 איה זנברד אסנקו קזיה הימש אל רכינ וניאש קזיה” '■?ו ס״ ׳יי’ 

bebauen dürfe. Demnach haben die Rabba- וא :ןנבר וסנק^’ אל הירבל ןנבר והוסנק’’ הידידל 
nan nur ihn selbst gemassregelt, nicht aber ץראל הצוחל״ודבע רסומה”ןנבר ונת :ץיראל הצוחל tA^.4 

haben sie seinen Sohn gemassregelt. ןועמש ןבר ינש וברמ רורחש טנ ךירצו תוריחל אצי 
Abajje sagte: Es ist uns überliefert, רציב אצי אל םימעפוי׳אצי םימעפ רמוא לאילמג ןב 

dass, wenn jemand reine Dinge [eines an-10 אצי אל יכוטנא ינולפל והיתרכמ^יידבע ינולפ רמאי” 
deren levitisch] unrein gemacht hat und והיתרכמ*‘ אינת אהו אצי איכוטנאבש* יכוטנאל 
gestorben ist, man seinen Sohn nach ihm אל אצי אל דולב יורשה יבוטנאל אצי יכוטנאל 
nicht massregle’■^ — Aus welchem Grund? תיאד אה לארשי ןיראב אתיב היל תיאד אה אישק 
— Die unsichtbare Schädigung heisst kei- לבב p הימרי יבר יעב :לארשי ן*ראב אזיפשוא היל 
ne Schädigung und [die Ersatzleistung] ist 15 תוחפשו םידבע ול הסינכהו לארשי ןיראב השא אשינש• 
nur eine Massregelung der Rabbanan; ihn 66■<'^('המע ןידה” רמאד ןאמל יעבית והמ רוזחל ותעדו'’ 
selbt haben die Rabbanan gemassregelt, sei- רמאד ןאמל יעבית ומע ןידה רמאד ןאמל יעבית 
neu Sohn aber haben die Rabbanan nicht אמלד וא ומד הדידב המע ןידהד ןויכ המע ןידה 
gemassregelt. ןאמל יעביתו ומד הידידב אריפל היל ידבעשמד ןויב 

Oder nach dem Ausland. Die Rabba- 20 וא ומד הידידב ומע ןידהד ןויכ ומע ןידה רמאד 

nan lehrten: Wenn jemand seinen Sklaven «S ׳ירבל ןנבר וסנקי ׳ידידל ן״ה + M 43 ר״ב mp 42 

nach dem Ausland verkauft hat, so wird 46 ! ׳בר — M 45 ü וריבח לש B 44 ! ןנבר וסנק 

er frei und benötigt eines Freibriefs vom M 49 ;! אק + B 48 ]| וסנק m 47 jj ט״מ — M 

zweiten Herrn. R. Simon b. Gamaliel sagt, .ויתרכמ M 51 j| רמא — M 50 j1 ל — 

manchmal werde er frei und manchmal werde er nicht frei. Und zwar: wenn er sagt: 
ich habe jenen meinen Sklaven an einen Antiochier”“verkauft, so wird er nicht frei, 
wenn aber: an einen Antiochier in Antiochien, so wird er frei. Es wird ja aber gelehrt: 
dass, [wenn er sagt:] ich habe ihn an einen Antiochier verkauft, er frei werde, wenn 
aber: an einen in Lud wohnenden Antiochiei־”‘, er nicht frei werde!? — Das ist kein 
Ein wand; das eine, wenn er ein Haus im Jisra^lland hat, und das andere, wenn er 
nur eine Herberge im Jisraelland hat’“. 

R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn ein Babylonier ein Weib im Jisraelland gehei- 
ratet und sie ihm Sklaven und Sklavinnen mitgebracht hat, und er zurückzukehren”^ 
beabsichtigt? Dies ist fraglich nach demjenigen, welcher sagt, das RechU’sei auf ihrer 
Seite, und fraglich nach demjenigen, welcher sagt, das Recht sei auf seiner Seite. Dies 
ist fraglich nach demjenigen, welcher sagt, das Recht sei auf ihrer Seite: gelten sie, 

da das Recht auf ihrer Seite ist, als ihre, oder aber gelten sie, da sie ihm wegen des 
Fruchtgenusses”Verhypothezirt sind, als seine. Und dies ist fraglich nach demjenigen, 
welcher sagt, das Recht sei auf seiner Seite: gelten sie, da das Recht auf seiner Seite 

418. Als Massregelung für das Düngen im Siebentjahr. 419. Zur Ersatzleistung, da sie da- 

durch zum Genuss verboten worden sind. 420. Darunter ist nur ein in Antiochien gebürtiger zu 

verstehen, der aber nicht in Antiochien zu wohnen braucht. 421. Nur wenn es sicher ist, dass er 

im Jisraelland wohnt. 422. Im ersteren Fall gilt er als jisraelländischer Einwohner u. der Sklave 

würd nicht frei. 423. Ob die Sklaven, da der Ehemann als Käufer des Vermögens seiner Frau gilt, 

frei werden. 424. Die bei der Verheiratung von der Frau eingebrachten Güter w׳erden geschätzt 

u. der Ehemann für den Betrag haftbar gemacht; bei der Scheidung muss er ihr nach der einen Ansicht 

die Sachen herausgeben, nach einer anderen dagegen ist er berechtigt, sie mit dem Haftbetrag abzufinden. 

125. Der ihm zusteht. 
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 ist, als seine, oder aber gelten sie, da er וקית ומד הדידנ היפונל״היל ינק אלד ןויכ אמלד:
 — .sie selbst nicht erworben hat, als ihre דהא אציש דבע ןנחוי יבר יל הנש והבא יבר רמא
 .Die Frage bleibt dahingestellt יבר ינתהו תוריחל אצי ובר םש ורכמו אירוסל ובר
 R. Abahu sagte: R. johanan lehrte רוזחל ובר תעדש ןאב אישק אל ותוכז תא דביא אייה
 mich, dass, wenn ein Sklave seinem Herrn רחא דבעה אצוי אינתהו רוזחל ובר תעד ןיאש ןאכ 5
 -nach Syrien gefolgt ist und er ihn da ver אציש• דבע״אלא^יקיפנ אל יגס אל אצוי אירוסל ובר
 kauft hat, er frei werde. — R. Hija lehrte ובר תעד םא םש ובר ורבמו אירוסל ובר רחא
 ?!*'^ja aber, dass er sein Recht verloren habe ןיפוכ ןיא רוזחל ובר תעד ןיא םאו ותוא ןיפוכ רוזחל
 Das ist kein Ein wand; das eine, wenn — לאומ*ש רמד הינימ תיעמש ןנע בר רמא :ותוא

Ar.20b תנשב’’והדש sein Herr zurückzukehren beabsichtigt,״ 
 -und das andere, wenn sein Herr nicht zu רמא לאומשיו האצויו הרוכמ רמא בר המצע לבויה
 rückzukehren beabsichtigt. Es wird auch אל אדחבו”יניבז ירדה אדחב^^ירקיע לב הדובמ הניא
 gelehrt: Der Sklave folge seinem Herrn ךפוי בר רמא והיינימ יה אנעדי אלו יניבז ירדה.
 ?!nach Syrien. — Muss er ihm denn folgen ן*ראל הצוהייודבע רכומה אתיירבב ינתדמךנא יזחינ
 vielmehr, wenn der Sklave seinem Herrn— הנימ עמש• ינש וברמ רורחש טנ ךירצו תוריחל אצי !5
 -nach Syrien gefolgt ist und er ihn da ver לאומש רמא יכו יניבז ירדה אלו ינש• ובר היינק

Bwjo'bet^ »אתיירב” ןנע ברו” ןירזוח תועמו“ הרוכמ הניא םתה kauft hat, so zwinge‘'"'man ihn, falls er zu- 
 ,rückzukehren beabsichtigt hatte, nicht aber הרוכמ הניאד יאממ לאומשדמ יאו היל עימש• אל
 falls er nicht zurückzukehren beabsichtigt והנינ הנזרמ תועמו הרוכמ הניא אמלד ןירזוח תועמו

‘im,{5b 20 תאיישדקמה״רמתיאד ותוחא תא״שדקמא הוהד ידימ hatte. 
 -R. Änan sagte: ich hörte von Mar-Se תועמ רמא לאומשו ןירזוח תועמ רמא בר ותוחא
 -muel zweierlei, eines inbetreff dieser Eeh ןניסנקד תיזח יאמ ףסוי ברל ייבא היל רמא° :הנתמ

54 j' דבעה אצי B 53 li ןיאיצומ לכה ןיאו ןנתהו + B 52 re^''und eines inbetreff der folgenden Lehre: 
 -M Wenn jemand sein Feld im Jobeljahr”°ver אה M 55 1 (ומצע לבויב (תנשב !' M 56 — ב '
M 60 ל -f- B 59 II ינתקדמ M 58 ןן אדהו M 57 kauft hat, so ist, wie Rabh sagt, der Ver- 

 zurück, und wie״kauf gütig und es kehrt + רוכמ. הניא •
Semuel sagt, der Verkauf überhaupt ungiltig. Hinsichtlich des einen [Falls sagte er], 
der Verkauf sei aufgehoben״, und hinsichtlich des anderen [sagte er], der Verkauf sei 
nicht aufgehoben; ich weiss aber nicht, von welchem. R. Joseph sagte: Wir wollen 
dies feststellen; wenn in der Barajtha gelehrt wird, dass, wenn jemand seinen Sklaven 
nach dem Ausland verkauft hat, er frei werde und eines Freibriefs vom zweiten Herrn 
benötige, so hat ihn wol der zweite Herr erworben und der Verkauf ist nicht aufge- 
hoben; demnach sagte Semuel vom anderen״Fall, dass der Verkauf ungiltig und das 
Geld zurückzugeben sei. R. Änan aber hatte jene Barajtha nicht gehört. Auch aus der 
Ansicht Semuels״ist es nicht zu entscheiden; woher, dass der Vertauf ungiltig und 
das Geld zurückzugeben sei, vielleicht ist der Verkauf ungiltig und das Geld ein Ge- 
schenk, wie dies auch bei der Antrauung einer Schwester der FMll ist. Es wird näni- 
lieh gelehrt: Wenn jemand sich seine Schwester angetraut״hat, so ist das Geld, wie 
Rabh sagt, zurückzugeben, und wie Semuel sagt, ein Geschenk. 

Abajje sprach zu R. Joseph: Was veranlasst dich””, den Käufer zu massregeln. 

426. Da er nicht verpflichtet war, seinem Herrn nach dem Ausland zu folgen. 427. Er folgte 

ihm in dieser Voraussetzung, u. wenn er ihn da verkauft, wird er frei. 428. Den Sklaven freizulasseu. 

429. Ueber den Verkauf eines Sklaven nach dem Ausland. 430. Die vor dem Jobeljahr verkauften 

Felder gehen in diesem Jahr zurück in den Besitz ihrer früheren Eigentümer über; cf. Lev. 25,8ff. 431. 

Zum früheren Besitzer, so da.ss der Käufer den Kaufpreis einbüsst. 432. Der Käufer erhält sein Geld 

zurück. 433. Vom Verkauf eines Felds im Siebeutjahr. 434. Der hiusichtl. des im Jobeljahr 

verkauften h'elds lehrt, dass der Verkauf überhau])t ungiltig sei. 435. Durch ein Geldstück, das er 

ihr zu diesem Behuf gegeben hat. 436. Beim Verkauf eines Sklaven nach dem Ausland. 
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vielleicht ist der Verkäufer zu massregeln!? אלא בע ארבכע ואל היל רמא רכומל היסנקנ חקולל 
Dieser erwiderte: Nicht die Maus ist es, היל אנמ ארוח ארבכע ואל יאי״היל רמא בע ארוה 
die gestohlen hat, sondern das Loch. Jener אוהה :ןניסנק םתה ארופיא אכיאד אכיה ארבתסמ 
entgegnete: Wie könnte es das Loch, wenn הירתבא הירמ לזא ןיראל ןיראל הצוחמ קרעד אדבע 
die Maus nicht da wäre!? — Es ist einleuch- 5 ארטש ךל בותכנ היל רמא ימאי׳יברד הימקל אתא 
tend, dass der zu massregeln ist, bei dem אגקפמ’"אל יאו אתוריחד אטיג היל בותכו הימדא 
das Verbotene sich befindet. 23.33•*^ ובשי אל״אינתד הישאי יברב״ייהא יברדמ ךנימ היל 

Einst entfloh ein Sklave aus dem Aus- לביקש יעב לובי ׳עו יל ךתא ואיטחי ןפ ךצראב 
land nach dem [jisraeljland und sein Herr דומלת רבדמ בותכה הרז הדובע דובעל אלש וילע 
folgte ihm. Als er hierauf zu R. Ami kam, 10 6ךיילא לצני רשא וינדא לא דבע ריגסת אל° רמול םיי23.י 
sprach dieser zu ihm: Er schreibe dir ei- אישקו'עו ךברקב בשי ךמע°ותנקת^^אמ וינדא םעמ׳'’׳'׳■” 
nen Schuldschein über seinen Wert und du יעבימ ויבא״־^םעמ וינודא םעמ יאה הישאי יברל היל 
schreibe ihm einen Freibrief, sonst bring ץראל הצוחל^דבע רכומב הישאי יבר רמא אלא היל 
ich ihn aus deinem Besitz kraft einer Leh- הישאי יברב“^ יחא יברל היל אישקו רבדמ בותכה“ 
re des R. Ahi b. R. Josija. Es wird nämlich 15 היל יעבימ ךמעמ לצני רשא ךילא לצני רשא יאה 
gelehrt:״bSzk sollen in deifiem Land nicht הצוחמ חרבש דבעב הישאי יברב״׳יחא יבר רמא אלא 
7vohnen, damit sie dich 71icht zur Sünde ge- דבע ריגסת אל ךדיא“ אינת רבדמ בותכה“ ןיראל 
gen mich verleiten Scc. Man könnte glauben, וררחשל תנמ לע דבע חקולב רמוא יבר° וינדא לא QijJaa 
die Schrift spreche von einem Nichtjuden, קחצי רב ןמחנ בר רמא ימד יכיה רבדמ בותכה 
der auf sich genommen hat, keinen Götzen 20 ךל *יונק ךמצע"® ירה ךחקאשכל יכה היל בתבד 
zu dienen, so heisst esSdti sollst ?zieht einen יאתוכ יבל^״אדבע היל קרע אדסח בר :וישכעמ 
Sklaven an seinen Herrn ausliefern, der sich דבע ריגסת אל היל וחלש ילהינ הורדה“ והל חלש 

dir vor seinem Herrn'^'^rettet. Was mache 22,3’1השעת ןכ[ו] ורמהל השעת ןכ[ו1° והל חלש וינדא לא ם Z21 

61 M 62 ן| -ימיד M 63 || אנעקפמ P ר״ב. M רב M 64 II 

 67 11 רבדמ ׳תכה — M 66 || ויהלא VM 65 ן1 ׳יתגקת

P ר״ב. M 68 ׳ רב M — 69 ן! ךדיא M 70 :י ךפוג 

M דהא. 

man mit ihm? — bei dir soll er bleibe71, in היל וחלש ךיחא תדבא לכל השעת ןכו ותלמשל 
deiner Mitte 8cc. R. Josija wandte ein: Wie-25 אוהה והל חלש וינדא לא דבע ריגסת אל ביתכהו 
so heisst es: vor seinem Herrn, es müsste יברב“יחא יברדכו ןחאל ץראל הצוחמ חרבש דבעב 
ja heissen: vor seinem Gott״“!? Vielmehr, 
erklärte R. Josija, spricht die Schrift vom 
Verkauf eines Sklaven nach dem Ausland״'. 
R. Ahi b. R. Josija wandte dagegen ein: 
Wieso heisst es: der sich zu dir rettet, es müsste ja heissen: der sich von dir rettet!? 
Vielmehr, erklärte R. Ahi b. R. Josija, spricht die Schrift von einem Sklaven, der von 
dem Ausland nach dem [Jisraeljland geflohen״Jst. Ein Anderes lehrt: Du sollst nicht 

einen Sklaven a71 seinen Herrn ausliefern. Rabbi sagte: Die Schrift spricht von einem 
Sklaven, den jemand zur Freilassung gekauft״’hat. In welchem Fall? R. Nahman b. Ji9- 
haq erwiderte: Wenn er ihm wie folgt geschrieben hat: wenn ich dich kaufe, so sei dir 
deine Person von jetzt ab zugeeignet. 

Einst entfloh ein Sklave R. Hisdas zu den Samaritanern, und dieser bat sie, ihn 
ihm zurückzusenden. Sie Hessen ihm antworten: Du sollst nicht eine71 Sklavem an sei- 

ne71 Herrn ausliefern. Da Hess er ihnen ervfidexni‘'Hnd so sollst du tun 7nit seinem Esel 

71nd so tun mit seinem Gewand und so hm mit allem Verlorezicn deines Briiders. Jene 
Hessen ihm antworten: Es heisst ja: da sollst ziicht einen Sklave?! an seine?! Herrn aus- 

liefern'?. Er Hess ihnen erwidern: Dies gilt von einem Sklaven, der vom Ausland nach 

437. Ex. 23,33. 438. Dt. 23,16. 439. Vor den Götzen. 440. So nach manchen Codice.s. 

441. Man liefere ihn dem Käufer nicht aus, vielmehr zwinge man diesen, ihn freizulassen. 442. Wenn 

er sich in das Jisraelland rettet, so liefere man ihn seinem Herrn im Ausland nicht aus. 443. Man 

zwinge .seinen Herrn, ihn auch frei zu lassen. 444. Dt. 22,3. 
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 dem jjisraeljland entflohen ist, naclTRrAhi ה־ישאי יברבי׳יחא יברדכ והל חלשד אנש יאמו הישאי

 b. R. Josija^^^ —Weshalb erwiderte er ihnen יב ארמח היל םכריא ייבא :יארק’'והל עמשמד םושמ

 Weil sie nur — ?דnach R. Ahi b. R. Josija אנמיס הלש היל והלש ילדרורדש והל הלש יאהוב

 .’'^den Wortlaut der Schrift anerkennen ינמהנד ואל יא היל והלש היסירב ארוויהד והל הלש
 -Einst verlor Abajje bei den Samarita ירמה ילוכ''וטא ךלהינ היל ןנירדשמ” הוה אל תא ■י

 -nern einen Esel und bat sie, ihn ihm zu והנינ ןירוויה והייסירכ״ואל:
 -rückzusenden. Diese Hessen ihm antwor *'₪^|ינפמ ןהימר ידב לע רתי ןייובמ׳ה תא ןידופ ןי
 IH ten: Sende uns ein Kennzeichen. Da Hess ינפמ ןייובשה תא ןיחירבמ ןיאו םלועה ןוקית

tGn.3 תנקת ינפמ״רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר םלועה ןוקית er ihnen mitteilen: Er hat einen weissen 

 :Bauch. Darauf Hessen sie ihm antworten ןייובשה 510
 Wenn du nicht Nahmani"\värest, würden םלועה ןוקית ינפמ יאה והל איעביא ,ארמג
 ;wir ihn dir nicht zurückgeschickt haben אלד םושמי״אמלד וא אוה ארובצד אקהוד םושמ
 -haben etwa alle anderen Esel keinen weis הקרפ אגרד” רב יולד עמש את יפט ותיילו וברגל
 ?!sen Bauch ןאמו ייבא רמא בהז ירניד יפלא רפילתב היתרבל

 i.öse keine Gefangenen über םימכה ןוצרב אלש אמלד דבע םימכה ןוצרבד ןל אמיל !5

 IJ8I ihren Wert aus, als vorsorgende םלועה ןוקית ינפמ ןייובשה תא ןיחירבמ ןיאו”:דבע

 -Institution. Man verhelfe den Gefan יאמ :ןייובש תנקת ינפמ רמוא לאילמג ןכ ןועמש ןבר

 -genen nicht zur Flucht, als vorsor ברד היתנב :דה אלא אכילד והייניב אכיא והייניב

 -gende Institution; R. Simon b. Gama שיליע ברל היל אישק יהיידיב ארדק ןשחב ןמחנ

 -liel sagt, aus Vorsorge für die Mit ־0,7,28אל הלא לבב השאו יתאצמ ףלאמ דחא םדא° ביתכ £20

 .gefangenen אתלימ יהל אמרג ןמחנ ברד היתנב אביא אה״יתאצמ

 -GEMARA. Sie fragten: ist die vorsor דה אמוי והיידהב^יימנ והיא יאבתשיאו ןייבתשיאו
 gende Institution wegen der Ueberlastung אנשיילב עדי הוהד ארבנ אוהה היבג ביתי הוה

 ,der Gemeinde'^getroffen worden, oder aber יאמ היל רמא היל” ירק אקו אברוע אתא ירופיצד
 damit sie nicht zur Kaptivation noch mehr אברוע רמא חרב שיליע חרב שיליע היל רמא רמאק 25

P) אנרדשמ B 73 !1 י^הינ M .היל P 72 !ן ארק M 71 angeregt werden. — Komm und höre: Eevi 
M 76 ! ירויח היסרב M 75 [| וה׳לוכ M 74 || (׳נרדשמ b. Darga löste seine Tochter um zwölftau- 
79 II יהיידהב M 78 !; אזר M 77 jj יפט והב ורגינ אלד send Golddenare aus. Abajje erwiderte: Wer 

 M sagt uns, dass er dies mit Billigung der — היל. -j- חרב שיליע חרב שיליע.

Weisen tat, vielleicht tat er dies ohne Billigung der Weisen. 

Man verhelfe den Gefangenen nicht zur BTucht, als vorsorgende Insti- 

TUTION; R. Simon b. Gamaliel sagt, aus Vorsorge für die Mitgefangenen. Wel- 
chen Unterschied gibt es zwischen ihnen? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen 
in dem Fall, wenn nur einer vorhanden isU°. 

Die Töchter R. Nahmans pflegten den Kochtopf mit den Händen umzurühren'^’. 
R. IHs staunte darüber; es heisstMann habe ich tmfer tausend gefiuiden, aber 
ein Weib habe ich unter all diesen nicht gefunde71\ da sind ja die Töchter R. Nahmans!? 
Da fügte es sich, dass sie in Gefangenschaft gerieten und er mit ihnen. Eines Tags 
sass neben ihm jemand, der die Vogelsprache verstand, und als ein Rabe kam und 

 • י ^ • •«■׳י•
ihm etwas zurief, fragte er ihn, was er gesagt habe. Dieser erwiderte: Ilis, fliehe, Ili.s, 
fliehe. Jener sprach: Der Rabe ist ein Lügner, ich verlasse mich nicht auf ihn. Als 

445. In diesem Fall erfolgte die Flucht aus dem Ausland nach dem Ausland. 446. Und nicht 
nach Rabbi. 447. Und nicht die Auslegungen der Weisen, u. die Erklärung RA.s deckt sich mit 

dem Wortlaut. 448. Beiname Abajjes. 449. Man verpflichte sie nicht, hohes Lösegeld zu 
zahlen. 450. Auf Mitgefangene ist in diesem Fall keine Rücksicht zu nehmen, wol aber auf andere 

Fälle. 451. Sie verbrannten sich dabei die Hände nicht, anscheinend wegen ihrer Frömmigkeit. 

452. Ecc. 7,28. 
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 הנוי■ תתא*°ייכהדא הילע אנכימס אלו אוה ארקש
 שיליע היל רמא הרמאק יאמ היל רמא אירק אקו
 אליתמ הנויכ לארשי תסנכ° רמא הרב שיליע הרב

 יזחא ליזיא*'רמא אבינ יל שיחרתמ הנימ עמש ^“9,5־
 והנירדהא והייתונמיהב ןמייק יא ןמחנ ברד היתנב
 תיבב ידדהל ןרדס והל תיאד ילימ לכ ישנ רמא
 ןירבוג יעדרהנו״ןירבונ ידע ןרמאקד יהניעמשדאפבה

 ותיל אלד אבהמ יהניקחרילד יהייובשל והל אמיל*■’

 '*והיא אתא קרע םק ןניקרפילו''יעמשילו ןישניא

Indem er sich sagte, dass Weiber alle ih- ארבמב רבע אסינ היל םייחרתיא הידידל ארבנ אוההו 

re Angelegenheiten im Abort beraten, [be- אק ווהךתאו''ןרדה יב הולטקו הוחכמיא ארבנ׳^אוההו 

lauschte er sie da] und hörte, wie sie sag- :םיפשכב ארדיק ןשהב 
teil: Diese^^sind Männer und die Neharde- □יוגה ןמ תוזוזמו ןיליפת □ירפ□ ןיחקול וייא 
enser''”sind Männer; wollen wir unsren Ge- :□לועה ןוקית ינפמ° ןהימד ידכ לע רתוי 
fangennehmern sagen, dass sie uns von hier !'י לע רתי יט*א ברל אידוב בר^^היל רמא ,ארמג 

hierauf eine Taube kam und ihm etwas 

zurief, fragte er ihn, was sie gesagt habe. 

Dieser erwiderte: Ilis, fliehe, Ilis fliehe. Da 

sprach er: Die Gemeinschaft Jisrael wird 

mit einer Taube'“verglichen; wahrschein- 

lieh wird mir ein Wunder geschehen. Als- 

dann .sagte er: Ich will gehen und sehen, 

ob die Töchter R. Nahmans noch bei ihrer 

Treue beharren, und auch sie heimbringen. 

|vl,3l 

Col.b 

 ןיהקול ןהימד ידכב אה ןיחקול ןיאד אוה ןהימד ידב
 אמלד וב ןירוק יונ דיב אצמנש הרות רפס הנימ עמש
 ובתכש הרות רפס ןניטקנ ןמחנ בר רמא :זנניל’"
 אצמנ זנני זימ דיב אצמנ זנגי יונ ובתכ .ררשי ןימ

fortführen mögen, damit nicht Leute kom- 

men, es erfahren und uns auslösen. Da 

machte er sich auf und floh z.usammen mit 

jenem Mann. Ihm geschah ein Wunder und 

er kam mit der Fähre hinüber, jenen Mann 20 ,ךרות רפס וב ןירוק הל ירמאו זנגי הל ירמא יוג דיב 

aber fanden sie und töteten ihn. Als jene 

zurückkamen, rührten sie den Topf durch 

Zauberei um. 

^AN DARF Gksktzrollf.n, Tephillin 

 ינתו זנני ךדיא ינתו ףרשי אדח ינת יוג ובתכש
 יבר ףרשי אינתד אה אישק אל" וב ןירוק ךדיא
u3aהרז הדובעל יוג״תבשחמ םתס״רמאד איה רזעילא“ {1־ 
 אנונמה בר ינתד° אוה אנת יאה זנגי אינתד אהו '®""“י

80 B אתא. M יאתא M 81 jl ןמייק יא יזחא |M 82 j -|- 

 ji 85 ןירבוג M 84 [j ימינ M 83 || אסכה חיגב(!)׳שתו “רזא

M 86 [ן יהניקורפילו M — 87 [ 'בג M 88 ] הוח ן.אתא 

B + 89 || רמא M 90 אידה רב B זונגל B 91 j 11 אינתו 

92 M — 93 ־ ק״ל P 94 ; ׳זעלא M 95 :| ירכנ P אינרשפמ. 

UND Mrzuzoth nicht ÜBER IHREN 25 תוזוזמו ןיליפת הרות רפס אינורשיפמ'’* אברד הירב 
Wert von Nichtjuden kaufen, als vor- 

SORGENDE Institution. 

OEMARA. R. Budja sprach zu R. Asi: 

Nur über ihren Wert darf man sie nicht 

kaufen, wol aber kaufe man sie für ihren 

Wert, somit wäre hieraus zu entnehmen, dass man aus einer Gesetzrolle, die bei einem 

Nichtjuden gefunden worden ist, lesen dürfe? — Vielleicht zum Verbergen'^ 

R. Nahman sagte: Es ist uns überliefert, dass eine Gesetzrolle, die ein Häretiker'^ge- 

schrieben hat, zu verbrennen, und die ein Nichtjude geschrieben hat, zu verbergen ist. 

Wird eine im Besitz eines Häretikers gefunden, so ist sie zu verbergen, wenn im Besitz 

eines Nichtjuden, so ist sie, wie manche sagen, zu verbergen, und manche sagen, man 

dürfe aus ihr lesen. Hinsichtlich einer Gesetzrolle, die ein Nichtjude geschrieben hat, 

lehrt das Eine, sie sei zu verbrennen, ein Anderes, sie sei zu verbergen, und ein Anderes, 

dass man aps ihr lesen dürfe!? — Das ist kein Einwand. Die Lehre, dass sie zu verbren- 

neu sei, vertritt die Ansicht R. Eliezers, welcher sagt, ein Nichtjude denke gewöhnliclV 

an seinen Götzen. Die Lehre, dass sie zu verbergen sei, vertritt die Ansicht des Autors 

der Lehre, die R. Hamnuna, der Sohn Rabas, aus Pasronja lehrte: Eine Gesetzrolle, 

Tephillin und Mezuzoth, die ein Häretiker, ein Angeber, ein Nichtjude, ein Sklave, ein 

453. Bezugnehmend auf Ps. 68,14. 454. In deren Gefangenschaft sie sich befanden. 455. 

Ihre Fiheinänner daheim. 456. Man kaufe sie ihm nur deshalb ab, damit er damit keinen Miss- 

brauch treibe. 457. Cf. Bd. vij S. 148 N. 129. 458. Bei allen seinen Handlungen; die von ihm 

geschriebene Gesetzrolle ist daher entschieden untauglich. 

«4 rahinid Hd. V 
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 Weib, ein Minderjähriger, ein Samaritaner לארשיו יתובו ןטקו השא דבעו יוג רוסמו ןימ ןבתבש

2a ונשיש לב םתב״רבו םתרשיקו“ רמאנש ןילוספ דמושמ oder ein abtrünniger Jisraelit geschrieben 

 /?hat, sind untauglich, denn es heisst:^®V?^ WZ וניא הרישיקב וניאש לבו הביתכב ונשיי הרישקב

 sie binden^ und: dn sollst sie schreibewer אינתד אוה אנת יאה וב ןירוק אינתד אהו הביתכב

 zum Binden geeignet ist, ist zum Schreiben והישי דבלבו םוקמ לכב םיוגה ןמ’“ םירפס ןיחקול” •י 3•

 -geeignet, und wer zum Binden nicht geeig בתוכ היהש ןריצב דחא יוגב השעמו ןתכלהכ ןיבותכ

 .net ist, ist zum Schreiben nicht geeignet ונממ תחקל לאילמג ןב ןועמש ןבר ריתהו םירפס^

Mlll.'42h הביתכ יעב ןמשל דוביע לאילמג ןב ןועמש ןברו Und die ivchre, dass man aus ihr lesen dür- 

 -fe, vertritt die Ansicht des Autors der fol ןהילע הלטש וא בהז ןפיצ אינתד° יעב אל ןמשל

 -genden Lehre: Man darf überall Gesetz תורשיב הרוהט המהב רוע תולוספ^יהאמיט המהב רוע

 rollen von Nichtjuden kaufen, nur müssen לאילמג ןב ןועמש ןבר ןמשל ןדביע אלש יפ לע ףאו

 sie nach Vorschrift geschrieben sein, in ןדבעישי דע תולוספ”הרוהט”המהב רוע וליפא רמוא

 lajdan war ein Nichtjude, der Gesetzrollen,) לב ורוסל ורוסל רזהש רגב לאומשי רב הבר רמא ןמשל

 ,schrieb, und R. Simon b. Gamaiiel erlaubte םושימ ורוסל רזהש‘ ישיא בר רמא ןימ היל יוהד ןכשי

 .sie von ihm zu kaufen. Ist denn nach R קיעפריט“ ידב דע ןהימדב ןילעמ'ןנבר ונת :הארי 1ו

K־t.04»איהה :אריתסיא תשישי בר רמא קיעפרט יאמ' Simon b. Gamaiiel nur die Bearbeitung“*' 

 zu diesem Zweck, nicht aber das Schreiben רמא ייבאד הימקל יליפתד אתייח תתייאד"'אתעייט

 zu diesem Zweck nötig!? Es wird nämlich אלקשי ארהיז אילמיא* ירמתב שייר שיר יל תבהי הל

 gelehrt: Hat man [die Tephillin] mit Gold ’הפאב והנילוזלזל יל* יעביא אל רמא ארהנב והניתדש

 -verkleidet oder mit F'ell von einem unrei יאה ילוכ 20:

jaWiS !ריזחי אל ער םש םושמ ותשא תא איצומ 
 םושמ '‘*'■'“";לכ רמוא הרוהי יבר ריזחי אל רדנ

 םיבר וב וערי אלשו’ריזחי אל םיבר וב ועדיש רדנ
 םסח תריקח ךירציש ררנ לב רמוא ריאמ יבר ריזחי

M 94 

 ןי^וספ

M 97 |1 חקיל R 96 || ויהיש B 95 ! - ג״המ 

 M 98 ןידשכ ] 99 (P האמט) ;! M 100 — ורוסל

4 ij (ןילעתמ M) 3 j; ׳טחמ M 2 רזוחש BP 1 !! ש״כ 

 M ־יעפרט יאמ ןיקיעפרט !R 5 j יתייאד ! M 6 ילמתא

 M 7 + ו M 8 — יל M 9 — ריזחי...אלשו.

nen Tier überzogen, so sind sie untauglich, 

wenn aber mit Fell von einem reinen Tier, 

so sind sie tauglich, selbst wenn es nicht 

zu diesem Zweck bearbeitet worden ist; R. 

Simon b. Gamaiiel sagt, auch wenn mit 

Fell von einem reinen Tier, seien sie un- 

tauglich, es sei denn, dass es zu diesem 

Zweck bearbeitet worden ist. Rabba b. Se- 

muel erwiderte: Wenn ein Proselyt zur 

vSchlechtigkeit zurückgekehrt ist““‘. — Wenn er zur Schlechtigkeit zurückgekehrt ist, 

so ist er ja erst recht ein Häretiker“"“!? R. Asi erwiderte: Aus Furcht zurückgekehrt. 

Die Rabbanan lehrten: Man zahle bis zu einem Tropaik über ihren Wert. — Wie 

viel ist ein Tropaik? R. Seseth erwiderte: Ein Stater. 

Plinst brachte eine Araberin einen Sack mit Tephillin zu Abajje. Dieser sprach zu 

ihr: Willst du mir jedes Paar für einige Datteln abgeben? Da wurde sie voll Gift und 

warf sie in den Fluss. Hierauf sagte er: Ich sollte sie vor ihr nicht so sehr herabsetzen. 

ÖS^FNN JEMAND .SICH VON SEINER P'RAU WEGEN ÜBEKR NaCHREDE“*LsCHEIDKN 

^ I.IESS, SO NEHME ER SIE NICHT WIEDER, WENN WEGEN GelOBEN.s“״“, SO NEHME 

ER SIE NICHT WIEDER. R. JeHUDA .SAGT, WENN DAS GeLÜRDE VIELEN BEKANNT 

G1I.46H 

UND WENN ES VIELEN NICHT BE- 
465 

WAR, .SO NEHME ER SIE NICHT WIEDER 

KANNT WAR, SO DARK ER SIE WIEDERNEHMEN. R. MEIR SAGT, WENN DAS GE- 

LÜBDE VON EINEM GELEHRTEN UNTERSUCHT WERDEN MUS.S“**, SO NEHME ER SIE 

459. Dt. 6,8,9. 460. Des Fells. 461. Er weiss, dass das .Schreil)en 7,u diesem Zweck 

erfolgen müsse. 462. Die von diesem geschriebene Ge.setzrolle ist zu verbrennen. 463. Wenn 

mail ihr Ivhebrnch nachsagt. 464. Wenn sie gegen seinen Willen häufig zn geloben !rflegt. 465. 

Da ein öffentlich abgelegtes (ielnbde nicht aufgelöst werden kam!. 466. Zum Zweck der .Auflösung: 

wenn der Ehemann selber dies nicht kann. 
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 יבר למא ריזחי םבח תריקח ךי־וצ וניאשו ריזחי א NICHT WIEDER, UND WENN ES VON EINEM ¬ל

Gelehrten nicht untersucht werden יסוי יבר ר?נא חז ינפמ אלא חז ורסא אל רזעלא 

 ’ותשאל רמאש דחאב ןריצב השעמ הדוהי יברב .Iuss, so DARE ER SIE wiedern?:hmen. Rג

EleAzar SAGTE: Man hat es in jenem □ימבח ול וריתהו השרגו ךישרגמ יניא םא םנוק 

Fall nur wegen dieses Falls’^Verbo- •י ;םלועה ןוקית ינפמ הנריזחיש 

TEN. R. J0SE B. R. Jehuda SAGTE: Finst 21 ימא ימוינמ רב ףסוי בר רמא ,ארמג 

SAGTE JEMAND IN (^AjDAN zu SEINER Frau: ךאיצומ ינא ער םש* םושמ הל רמאש אוהו ןמהנ 

OoNAM^'"', WENN ICH MICH VON DIR NICHT םושמ יאמ אמעט רבסק ךאיצומ ינא רדנ םושמ° boi.46 

scHBHDEN LASSE, UND DARAUF LIESS ER אל אל יאו הל לקלקמ יצמ יבה הל רמא יא אלוקלק 

SICH VON IHR SCHEIDEN. Da ERLAUBTEN 10 רב בר רמא ירמאד אכיא הל לקלקמ יצמ 

IHM DIE Weisen, sie wieder zu nehmen, תעדוי יוה הל רמאיש ךירצו״ןמהנ בר רמא ימוינמ 

ALS VORSORGENDE INSTITUTION. ךאיצומ ינא רדנ םושמו ךאיצומ ינא ער םש םושמש 
GEMARA. R. Jose b. Minjomi sagte תוצורפ לארשי תונב והי אלש ידכ״יאמ אמעט רבסק 

im Namen R. Nahmans: Dies'^’nur dann, אינת יבה הל רמימל ךירצ ךכלה םירדנבו תוירעב 
wenn er ihr gesagt hat: ich lasse mich von 15 אנשילכ אינת ארתב אנשילכ אינתו’’ אמק אנשילב 

dir wegen der üblen Nachrede scheiden, 3תא איצומה ורמא המ ינפמ" ריאמ יבר רמא אמק1(5'1׳ 

ich lasse mich von dir wegen des Gelobens ריזהי אל רדנ םושמו ריזהי אל ער םש םושמ ותשא 
scheiden. Fr ist der Ansicht, der Grund רמאיו ;יאדב םידבד ואצמנו דהאל אשנתו ךלת אמש 

hierbei ist das Verderben, somit könnte er, יל םינתונ ויה םא’'וליפא’* ןכש עדוי יתייה וליא 

wenn er es ihr gesagt hat, ihr Verderben :10 הינבו לטב טג אצמנו השרגמ יתייה אל הנמ האמ 
herbeiführen״״; wenn er es ihr aber nicht תא איצומהש עדוי יוה ול םירמוא’'ךכיפל ;ירזממ 

gesagt hat, kann er ihr Verderben nicht״’ ריזהי אל רדנ םושמו ריזהי אל ער םש םושמ ותשא 

herbeiführen. Manche lesen: R. Joseph b. M 13 1: ו — B 12”' רב P iV ןיאשו m 10 

INIinjomi sagte im Namen R. Nahmans: Fs 17 ;; םא — M 16 |i אוה + B 15 i ן — M 14 

ist auch״’nötig, dass er ihr sage, wisse, •ימיא 

dass ich mich von dir wegen der üblen Nachrede scheiden lasse, dass ich mich von dir 

wegen des Gelobens scheiden lasse. F^r ist der Ansicht, dies aus dem Grund, damit 

die Töchter Jisraels nicht Unzucht und Gelübden frönen, daher ist cs nötig, dass er 

es ihr sage. Fs gibt eine Lehre übereinstimmend mit der ersten Lesart und es gibt 

eine Lehre übereinstimmend mit der zweiten Lesart. Fs gibt eine Lehre übereinstim- 

mend mit der ersten Lesart: R. Mefr sagte: Weshalb sagten sie, dass, wenn jemand 

sich von seiner F'rau wegen übler Nachrede scheiden liess, er sie nicht wiederneh- 

men dürfe, wenn wegen Gelobens, er sie nicht wiedernehmen dürfe? — weil er, wenn 

sie sich mit einem anderen verheiratet und die Sache sich als unwahr herausstellt, 

sagen könnte: wenn ich gewusst hätte, dass dem so sei, so Hesse ich mich von ihr 

nicht scheiden, selbst wenn man mir hundert Minen gegeben hätte. Die Scheidung 

wäre dann nichtig und ihre Kinder Bastarde. Daher spreche man zu ihm: Wisse, dass, 

wenn jemand sich von seiner F'rau wegen übler Nachrede scheiden liess, er sie nicht 

wiedernehnien darf, wenn wegen Gelobens, er sie nicht wiedernehnien darf. Fs gibt 

467. Der Elheniaiin könnte unter der Berufung, er habe nicht gewiusst, dass er ihr Gelübde auflösen 

könne, die Scheidung widerrufen u. ihre bereits erfolgte neue Ehe anfechten. 468. Eine Art Gelübde 

od. Schwur; cf. Bd. vij S. 671 N. 26. 469. Dass er sie nicht wiederuehmen dürfe. 470. Ihre 

andere Ehe nichtig u. die aus dieser hervorgegangenen Kinder zu Bastarden machen ; wenn er erfährt, 

dass die üble Nachrede unbegründet, bezw. dass er ihr Gelübde auflösen konnte, n. sie wieder nehmen will, 

könnte er die Scheidung als auf Irrtum beruhend widerrufen. 471. Die Scheidung ist ohne Angabe 

eines Grunds erfolgt, n. er kann sie nicht mehr widerrufen. Da in diesem Fall nichts zu berücksichtigen 

ist, so darf er, solange sie frei ist, sie wiedernehmen. 472. Jedoch nicht Bedingnng; auch wenn er 

es nicht gesagt hat, darf er sie nicht wiedernehmem 

64 i־ 
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 -eine Lehre übereinstimmend mit der zwei ׳ יסוי יברב"* רזעלא יבר רמא° ארתב אנשילב אינת

 -ten Lesart. R. Eleäzarb. R. Jose sagte: Wes ער םש םושמ והסיא תא איצומה ורמא המ ינפמ

 halb sagten sie, dass, wem! jemand sich von לארשי תונב והי אלש* ריזחי אל רדנ םושמו ריזחי אל

 -seiner Frau wegen übler Nachrede schci הל רומא ול םירמוא ךכיפל םירדנבו תוירעב תוצורפ

 ,den Hess, er sie nicht wiedernehmen dürfe רדנ םושמו״ץאיצומ ינא ער םש םושמש תעדוי יוה 5

 -wenn wegen Gelobens, er sie nicht wieder וב ועדיש רדנ״״״לבי־רמוא הדוהי יבר :ךאיצומ ינא

K־t.75־ רמא’ :ריוחי םיבר וב ועדי אלשו ריזחי אל םיבר nehmen dürfe? -״ damit die Töchter Jis- 

 .raels nicht Unzucht nnd Gelübden frönen ביתבד הדוהי יברד אמעט יאמ יול ןב עשוהי יבר

J0^9,ן8יאישנ םהל ועבשנ יב לארשי ינב םובה |אל1;ו]״" Daher spreche man zu ihm: Sage ihr fol- 

 gendes: wisse, dass ich mich von dir wegen ללכ והייוליע העובש• הלה ימ“ םתה ןנברו הדעה !0

 der üblen Nachrede scheiden lasse, dass ich אל ואב אלו ונאב הקוחר ןיראמ והל ורמאד ןויב

 mich von dir wegen des Gelobens scheiden והנילטק אלד יאהו ללכ והייוליע העובש הלייה

K.i,75־ השלש רמא ןמחנ בר םיבר"*המכו°םשה תשודק םושמ lasse. 

 R. Jehuda s.^gte, wenn d.vs Gklübuk םימי השלש• רמא ןמחנ בר הרשע רמא קחצי יבר

 vielen bekannt war, so nehme er sie ביתבד הרשע רמוא קחצי יבר’ השלש םיבר םינש• !5

 -nicht wieder, und wenn es nicht vie אינת :רבו ךירצש רדנ לב רמוא ריאמ יבר :הדע

 -len bekannt war, so darf er sie wie וניאש ינפמ אלא ךירצ ורמאי־'אל רמוא רזעלאי׳ייבר

 -dernehmen. R. jehosuä b. Levi sagte: F01 הצור םדא רבס ריאמ יבר° יגלפימק יאמב ךירצ•’“

ib.92i׳ םדא ןיא°רבס רזעלאי״יברו ןיד תיבב ותשא הזבתתש• gendes ist der Grund R. jehudas; es heisst: 

 V/t Kinder Jisrael erschlugen sic nicht, iveil" יסוי יבר ־ומא :ןיד תיבב ותשא הזבתתש הצור 20

ihnen die Fürstoi der Gemeinde geschworen 

hatte1f\ ■— Und die Rabbanan!? — War 

denn da der Schwur überhaupt gütig!? Je- 

ne sagten zu ihnen, dass sie aus einem fer- 

nen Land gekommen seien“'”, während sie 

nicht gekommen waren, somit war der 

Schwur überhaupt nicht gütig, und nur wegen der Heiligung des göttlichen Namens'’^ 

töteten sie sie nicht. — Was heisst ״vielen"? R. Nahman sagt, drei [Personen]; R. Ji9haq 

sagt, zehn. R. Nahman sagt, drei, denn unter Tage sind zwei und unter ^/66/־’''”sind drei 

zu verstehen. R. Ji9haq sagt, zehn, denn es heisst״*Gemeinde''L 

R. MeIr sagt, wenn das Gelübde &C. muss. Fs wird gelehrt: R. Fleazar sagte: 

vSie haben es verboten in dem P'all, wenn dies nötig ist, wegen des Falls, wenn es nicht 

nötig isU". — Worin besteht ihr Streit? — R. Mefr ist der Ansicht, man sei damit ein- 

verstanden, dass seine Frau sich bei GerichUdierabsetze, und R. Fleazar ist der Ansicht, 

man sei nicht damit einverstanden, dass seine P'rau sich bei Gericht herabsetze''''’. 

R. Jose b. R. Jehuda sagte: Fin.st s.lgte jemand in ^ajdan &c. Wo lehrt er 

hier etwas, worauf dieses Freignis sich beziehen'*'könnte!? — [Die Misnah] ist Kicken- 

 ינתקד אנת יאמ :׳ובו ןריצב השעמ הדוהי יברב
 םירומא םירבד המב ינתק יכהו ארסחימ ירוסה השעמ"

18 MP 19 ר״ב M — 20 ״ ריזחי םיבר...לכ P — 

 — M 23 “ ׳לייחימ וטא M 22 1' א׳ל יכ M 21 I! רדנ

 II ר״ב P 26 ורסא B 25 רזעילא P 24 j; םיבר

27 M 28 1! ןאמ P — השעמ. 

473. J0S. 9,18. 474. Sie Hessen sich aber den Schwur nicht auflösen, wol aus dem Grund, weil 

sic ihn öffentlich geleistet hatten. 475. Cf. Jos. 9,3ff. 476. Damit die fremden Völker nicht glau- 

ben, die Jisraeliten hätten ihren Schwur gebrochen. 477. Cf. Lev. 15,25 u. hierzu Nid. 73a. 478. 

Im oben angezogenen Scliriftvers. 479. Darunter ist eine Gemeinschaft von 10 Personen zu verstehen; 

cf. Bd. vij S. 5 Z. 9. 481. Cf. S. 507 N. 467. 482. Um die Auflösung ihrer Gelübde nachzusucheu; 

somit könnte er später die bereits erfolgte 2. Heirat anfechten. 483. Die Scheidung wegen eines Ge- 

lübdes, das nur durch einen Gelehrten aufgelöst werden kann, ist somit eine unwiderrufliche, u. es ist nicht 

zu befürchten, er könnte sie später anfechten. 484. Die Mi.snah spricht hier von Gelübden der Frau, 

während es sich beim hier angezogeuen Ereignis um einen Fall handelt, wo der Mann gelobt hatte, sich 

von seiner P'rau scheiden zu lassen. Uebrigens scheint die Mi.snah tatsächlich von einem Gelübde des Plhe- 

manns zu sprechen, u. noch deutlicher geht dies aus der Tosephta hervor; cf. Schorr, ץולחה Bd. v p. 59. 
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haft und muss wie folgt lauten: dies gilt ־יסויי יבר רמאו ריזחי והיא רדנ לבא איהרדרדנשב״ 
nur von dem Fall, wenn sie gelobt hat, wenn ותשאל רמאש דחאב ןריצב ימנ השעמ הדוהי יברב“'’ 

aber er gelobt hat, so darf er sie wieder םימבה ול וריתהו השריגו’"ךישרגמ יניא םא םנוק 
nehmen. Hierzu sagte R. Jose b. R. Jehu- בר רמא’'םנוק יאמ" םלועה ןוקית ינפמ הנריזחיש col.b 

da: Einst sagte auch jemand in Qajdan zu 5 יניא םא ילע םלועבש תוריפ לכ ורסאי רמואב אנוה 

seiner F'rau: Oonam, ob ich mich von dir אמיתד והמ אטישפ :הנריזחיש ול וריתהו :השרגמ’" 

nicht scheiden lasse, und hierauf Hess er רדונה רמוא ןתנ יבר״אינתד ןתנ יברד םושמ ךוזגיל‘"‘"■'״^^ 

sich von ihr scheiden. Da erlaubten ihm ןברק הילע בירקה וליאכ”ומייקמהו”המב הנב וליאב 

die Weisen, sie wieder zu nehmen, als vor- םלועה ןוקית”יאמ :םלועה ןוקית ינפמ :ןל עמשמ אק 

sorgende Institution. — Was heisst hierbei 10 םלועל רמא אניבר אשירא תשש בר רמא אביא’’ 

Qonand"’!? R. Hona erwiderte: Er sagte: :םלועה ןוקית ינפמ וזב ןיא ינתק’^בהו אפיסא 
alle Früchte der Welt sollen mir verboten הדוהי יבר תינוליא □ושמ ותשא תא אייצומ ’ 

sein, wenn ich mich von dir nicht schei- תאשינ"ריזחי םירמוא □ימכחו ריזחי אל רמוא 

den lasse. רמא התבותכ תעבות איהו ונמיה”םינב הל ויהו רחאל 
Da EKLAUBTKN SIE IHM, SIE WIEDER 15 1 ךירובידמ״׳הפי ךיתוקיתש הל רמוא הדוהי יבר 

zu NEHMEN. Selbstverständlich!? — Man אלוקלקל שייח הדוהי יברד ארמימל .ארמג 

könnte glauben, hierbei sei die Lehre R. והל ןניעמש אכפיא אהו אלוקלקל ישייח אל ןנברו 

Nathans zu berücksichtigen, denn es wird ריזחי אל ער םש םושמ ותשא תא איצומה"ןנתדז^'■ 
gelehrt, R. Nathan sagte, wenn jemand ein רדנ לב רמוא הדוהי יבר ריזחי אל רדנ םושמו” 

Gelübde tut, sei es ebenso, als würde er ei- 20 ריזחי םיבר וב ועדי אלשו ריזהי אל’"םיבר וב ועדיש 

nen PrivataltaF’errichtet haben, und wenn 31 i! ׳חיש ול ׳תהו M 30 || יהיא M 29 Ij דנשכ B 28 

er es einlöst, sei es ebenso, als würde er ימכ P 34 |i םייקמהו M 33 [| ךשרגמ b 32 \\ ה״ר.א — M 

darauf ein Opfer dargebracht haben’*^, so 
lehrt er uns. .ריזחי...אל 

Als vorsorgende Institution. Was ist dies für eine vorsorgende Institution? 

R. Seseth erwiderte: Dies bezieht sich auf den Anfangsatz^“. Rabina erwiderte: Tat- 

sächlich auf den Schlußsatz, und er meint es wie folgt: hierbei ist irgend eine vor- 

sorgende Institution nicht zu berücksichtigen. 

jENN JEMAND SICH VON SEINER FrAU WEGEN ZWITTERHAETIGKEI'F’’SCHEIDEN 

LIESS, SO NEHME ER SIE, WIE R. JEHUDA SAGT, NICHT WIEDER; DIE WEISEN S.\- 

GEN, ER DÜREE SIE WIEDERNEHMEN. WENN SIE EINEN ANDEREN GEHEIRATET UND 

VON DIESEM Kinder hat, und von jenem’^hre Eheverschreibung fordert, so 

KANN ER, WIE R. JeHUDA SAGT, ZU IHR SAGEN: BESSER FÜR DICH, DASS DU SCHWEIGST, 

ALS DASS DU REDEST״‘. 

GEMARA. Demnach berücksichtigt R. Jehuda das Verderben״"und die Rabbanan 

berücksichtigen das Verderben nicht, und dem widersprechend wird gelehrt, dass, wenn 

jemand sich von seiner Frau wegen übler Nachrede scheiden liess, er sie nicht wieder- 

nehme, und wenn wegen Gelobens, er sie nicht wiedernehme, und hierzu sagte R• 

Jehuda, dass, wenn das Gelübde vielen bekannt war, er sie nicht wiedernehme, und 

wenn es nicht vielen bekannt war, er sie wiedernehmen dürfe, wonach R. Jehuda 

 אכיא — M 36 !1 ינפמ -F M 35 |; ׳דקהש

38 M — 39 ;1 ׳מיה f M- 40 ׳ ךיל M 

37 M ׳אק 

485. O. enthält den Begriff Heiligung, dli. wenn man sich den Genuss einer Sache ahgelobt, als 

wäre sie heilig, was aber einer Frau gegenüber nicht angebracht ist. 486. Zur Zeit, wo diese ver- 

boten sind, od. Götzenaltar. 487. Somit sollte man ihm zur Massregelung verboten haben, sie wieder 

zu heiraten. 488. Dass er sie nicht wieder heiraten darf, aus den S. 507 Z. 16 ff. angegebenen Gründen. 

489. Cf. S. 253 N. 9. 490. Von ihrem 1. Mann, der sich von ihr aus diesem Grund scheiden liess u. 

ihr die Eheverschreibung nicht zu zahlen brauchte; durch ihre Geburtsfähigkeit stellte es sich nunmehr 

heraus, dass er dazu nicht berechtigt war. 491. Da er sonst die Scheidung anfechten könnte. 492. 

Er könnte die 2. Heirat u. die Legitimität der Kinder anfechten. 
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das Verderben nicht berücksichtigt!? Semu- 

el erwiderte: Man wende es^’him. — Wenn 

aber im Schlußsatz gelehrt wird, dass, wenn 

sie einen anderen geheiratet und von ihm 

5 Kinder hat, und von jenem ihre Ehever- 

Schreibung verlangt, er ihr, wie R. Jehuda 

Fol. 46b __GITTIN 

 לאומש דמא אלוקלקל שיייח אל הדוהיי יברי'אמלא
 הל ודדו דהאל תאשינ אפיס ינתקדמ אהו ךופיא
 הדוהי יבר רמא התבותכ תעבות איהו ונמיה'*םינב
 הדוהי יברד ללכמ ךירובידמ״דפי ךיתוקיתש הל רמוא
 אל םלועל רמא ייבא ךופיא ימנ אה אלוקלקל שייה
 רבסו ריאמ יברכ הל רבס איההב הדוהי יברו ךופית

vgi.Er.aaä 

 sagt, erwidern könne: besser für dich, dass וניאסיב רזעלא יברכ הל רבס ךירצב רזעלא יברכ הל

 -du schweigst, als dass du redest, so berück הדוהי יברד אבר רמא ריאמ יברכ הל רבס ךירצ

 ?!sichtigt ja R. jehuda wol das Verderben אלא איש,ר אל ןנברדא ןנברד אישק הדוהי יברדא

 -Man wende auch dies um. Abajje erwi — אישק אל הדוהי יברדא הדוהי יברד אבר רמא !0

 ,derte: Tatsächlich wende man es nicht um ''יבר םימסה ןאמ° אישק אל ןנברדא ןנברד ןינשדכ

 .denn bei jener Lehre ist er der Ansicht R ןניקסע יאמב אבהו לופכ יאנת ןניעב רמאד״ריאמ

 -Mefrs und der Ansicht R. Eleäzars; hin היאנתל הילפכ אלדב:

 sichtlich des Falls, wo dies^’^nötig ist, ist וי*ייוותוא ןידופ ןיא םיוגל וינב תאו ומצע תא

 -Hi 15 er der Ansicht R. Eleäzars”; und hinsicht אל םינבה״תא ןידופ לבאvןהיבא תתימ רח:

 ,lieh des Falls, wenn dies nicht nötig ist שלישו הנשו רכמש אוהו יסא בריירמא ,ארמג:
 -ist er der Ansicht R. Mefrs”'. Raba ent והל הוה אלו םיונמ יזוז יפזיד יסכימ יב ינבי״והנה

 gegnete: Befindet sich etwa nur R. jehuda אנוה ברד הימקל ותא והל יבינ אקו ותא והניערפמל

 in einem Widerspruch und nicht auch die ומצע תא רכומה ןנתד וכל דיבעיא יאמ והל רמא

 -Rabbanan!? vielmehr, erklärte Raba, R. Je אבא יבר היל רמא ותוא ןידופ ןיא םיונל וינב תאו צט

huda befindet sich nicht in einem Wider- 

Spruch, wie wir erklärt haben, und die Rab- 

banan befinden sich ebenfalls nicht in ei- 

nem Widerspruch, denn unter Rabbanan 

ist hier R. Mefr zu verstehen, welcher sagt. 

 היל רמא שלישו הנשו רכמש אוהו וניבר ונתדמיל"
 ''ןיבזד ארבג אוהה :יכה ידבעד יליגר לגרמ ינה

M ■43 ן ןנינשדכ B 42 ו יSוקלקל ישייח ׳בר -|- B 41 

 T איה |M 44 j וינב P 45 jj ן! יבר M 46 — ינב

 B 47 ינתדמיל M 48 !1 — ינה.

es sei eine doppelte Kedingung'^erforderlich, während hier von dem B'all gesprochen 

wird, wenn er die Bedingung nicht verdoppelt hat”'’. 

^pENN JEMAND SICH UND SEINE KiNDER AN NiCHTJUDEN VERKAUFT HAT, SO LÖSE 

yiiSa MAN IHN NICHT AUS, WOL ABER LÖSE MAN DIE KlNDER NACH DEM ToD IHRES 

Vaters aus. 

GEMARA. R. Asi sagte: Dies nur, wenn er sich einmal verkauft, es wiederholt und 

drittmals getan hat. 

Einst borgten Leute aus Mikhse Geld von Nichtjuden und konnten es nicht be- 

zahlen; da kamen diese und nahmen sie gefangen. Als sie hierauf zu R. Hona kamen, 

sprach er zu ihnen: Was kann ich euch helfen; es wird gelehrt, dass, wenn jemand 

sich und seine Kinder an Nichtjuden verkauft hat, man ihn nicht auslöse. R. Abba 

sprach zu ihm: Du hast uns gelehrt, Meister, dass dies nur dann gelte, wenn er sich 

einmal verkauft, es wiederholt und drittmals getan hat!? Dieser erwiderte: Diese pfle- 

gen dies oft zu tun. 

Einst verkaufte sich jemand an Spieler”h1nd hierauf kam er zu R. Ami und bat 

492. Die Ansichten von RJ. u. den Rabbanan in der letzten Misnali. 493. Die Auflösung des Gelüb- 

des durch einen Gelehrten. 494. Dass dann kein Grund zur Berücksichtigung des Verderbens vorliege; 

wenn aber ein Grund hierzu vorliegt, so beaücksichtigt er dies wol. 495. Fiine auf eine Bedingung be- 

ruhende Vereinbarung ist nur dann gütig, wenn .sie nach beiden Richtungen erfolgt ist: was bei Firfüllung 

der Bedingung erfolgen soll, u. was bei Nichterfüllung der Bedingung erfolgen soll. 496. Er sagte 

ihr bei der Scheidung, dass er sich von ihr wegen ihrer Zwitterhaftigkeit scheiden lasse, nicht aber, dass 

anderenfalls die Scheidung ungiltig sein möge; die Scheidung kann daher nicht mehr angefochten werden• 

497. Wol als Gladiator, der bei verschiedenen Ring- u. Tierkämpfen sein Leben preisgeben musste; cf. Bd. i 
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ihn, dass er ihn auslöse. Dieser sprach: Es ה־יל רמא ימא ־יברד ה־ימקל אתא ־יאדולל היישפנ 
wird gelehrt, dass, wenn jemand sich und וינב תאו ומצע תא רכומה ןנת !דילי’ רמא ןקריפ° 

seine Kinder an Nichtjuden verkauft hat, םושמ םינבה תא ןידופ לבא ותוא ]ידופ ןיא םיונל 
man ihn nicht auslöse, jedoch die Kinder; ןנבר היל ורמא אלטק אכיאד אבה ןבש לכו אלוקלק 

doch W01 wegen des Verderbens‘'’*und um so 5 היל וזה אקד־'° אוה דמושמ לארשי יאה ימא יברל 
mehr hierbei, wo sein Tod zu befürchten ist. ןובאיתל אמיא והל רמא תופירטו תוליבנ ליבאקד 

Da sprachen die Rabbanan zu R. Ami: Die- אריתיה אכיאד ןינמ? אהו היל ורמא*‘ליבאקד אוה 

ser ist ein abtrünniger jisraelit, denn man רמא ארוסיא ליכאו אריתיה קיבשו הימק*“ ארוסיאו 

sah ihn Aas und Totverletztes essen. Er שיקל שיר :ךניקרפאד יל^׳ייקבש׳ אק*’אל ליז היל 
erwiderte ihnen: Vielleicht tat er dies nur 10 אתלנלנו אתייח הידהב לקש יאדולל הישפנ ןיבז 

aus Gier'^’ Jene erwiderten: Es kam vor, ידבע והיינימ יעבד לכ ארתב אמויד ירימנ רמא 

dass, wenn Erlaubtes und Verbotnes vor היל ורמא ארתב אמוי הימדא לוהילד**יכיה יכ היל 
ihm waren, er das Erlaubte Hess und das ובניבתואו וכניטמקמ’''אניעב והל רמא ךל אחינ יאמ 

Verbotene ass. Hierauf sprach er zu jenem: והניטמק אנלפו אתייה היחמנ” וכיינימ דה לכו 

(7eh, sie lassen mich nicht, dich auslösen. 15 קפנ אתייח דה*“הייחמדכ והיינימ דח לכ והניבתואו 

Res-Laqis verkaufte sich einst an Spie- אק יכוהא היל רמא הינישל היניקרח היתמשנ 

1er und nahm einen Sack mit einer Kugel והנילטק אתייחד אגלפ יבג ךל שפ יתכא יב*’תכייחמ 

mit. Er sagte: Es ist bekannt, dass sie ei- היל הרמא יתשו ליכאק’ ביתי אתאו קפנ והלוכ 
nem am letzten Tag*‘”alles gewähren, was יתב הל רמא הילע אנזמל ידימ תיעב אל היתרב 

er von ihnen verlangt, damit er sein Blut 20 ארק^אקירומד אבק קבש הישיפנ חנ יכ ירכ יסירכ 

verzeihe. Am letzten Tag fragten sie ihn, :םליח םירחאל ובזעו° הישפנא 
was er wünsche. Er erwiderte ihnen: Ich ונממ‘* איבמוי^וקול^יירכנל והדש תא“ 

möchte euch binden und niedersetzen, und j םלועה ןוקית ינפמ □ירוכב liBil 

jedem von euch anderthalb Schläge mit יונל ןינק ןיאש° יפ לע ףא הבר רמא .ארמג 

dem Sack versetzen. Hierauf band er sie 25 ייל [יכ]° רמאנש רשעמ ידימ^^עיקפהל לארשי ןיראב 
und setzte sie nieder, und wenn er einem ץראב יטל ןינק שי לבא ץראה תשודק יל ן*ראה 

49 M 

M — ל "א 

P ׳פיאד ךי׳י 

R ׳חמא |i 

60 M ירק 

 איבמ ׳רשי

 ׳תל רמא ׳ליבנ ליכאהד M 50 היל

52 M — 1 הימק[ 

55 M ׳ימד לוחינד 
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|| 56 B ׳טמקא 

51 

54 
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58 M 59 והניקרח אחייח ארח M — יב 
M 61 

M 63 

 תא
 וגממ

62 V ונממ החקלו רזחו 
64 M דימ. 

einen Schlag versetzte, so dass er die Seele 

aushauchte und mit den Zähnen knirschte, 

sprach er: Du lachst mich wol aus! Noch 

hast du einen halben Schlag bei mir. So 

tötete er sie alle. Hierauf kehrte er heim, 

lie.ss sich nieder und ass und trank. Wenn 

seine Tochter ihn fragte, ob er nicht etwas als Unterlage wünsche, erwiderte er ihr: 

Meine Tochter, mein Bauch ist mein Kissen. Bei seinem Hinscheiden Hess er einen 

Kab Safran zurück; da sjorach er über sich f Fremden lassen sie ihr Vermögen. 

|ENN JEMAND ,SEIN Feed an einen Nichtjuden verkauft hat, so muss er 

[alljährlich] die Er.stlinge kaufen und sie*“darbringen, als vorsorgende 

Institution*“’. 

GEMARA. Rabba sagte: Obgleich sie gesagt haben, dass ein Nichtjude keinen 

[Grundbesitz] im Jisraelland erwerben könne, um ihn der Verzehntung zu entziehen*“'', 

denn es heisst:*“*ז/^־«« mir gehört das Land., mir gehört die Heiligkeit des Rands, so 

kann er ihn dennoch insofern erwerben, um auf diesem Gruben, Graben und Höhlen 

S. 339 N. 1. 498. Da die Kinder unter den Nichtjuden ausarten würden. 499. Und nicht absicht- 

lieh, um das Gesetz zu übertreten; einem solchen rette man das Leben. 500. Wol vor seinem Auftreten 

in der Arena. 501. Ps. 49,11. 502. Im Tempel zu Jerusalem; cf. Dt. 26,1 ff. 503. Damit man im 

Jisraelland keine Felder an Nichtjuden verkaufe. 504. Die Früchte bleiben zehntpflichtig, u. wenn ein 

Jisraelit sie kauft, so muss er von diesen die priesterl. Abgaben entrichten. 505. Lev. 25,23. 
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graben zu dürfen, denn es heisst 

n/cl gehört dem Herrn, die Erde aber hat er 

den iSrenscJienkindern gegeben. R. fileazar 

aber sagte: Obgleich sie gesagt haben, dass 

ein Nichtjude [Grundbesitz] im Jisraelland 

erwerben könne, um ihn der Verzehntung 

zu entziehen, denn es heisst:^“b/«>2(׳’j־ Getrei- 

des.^ nicht aber vom Getreide eines Nicht- 

 רמאנש תורעמו ןיהייש תורוב הב רופחל לארשי
 ps.1id,16 רזעלא יברו םדא ינבל ןתנ ןיראהו ׳הל םימש םימשה°

 M־;'3la עיקפהל לארשי ןחאב יוגל ןינק שיש״יפ לע .ךא רמוא

 ח1.ז8,4ןינק ןיא ^בא יוג ןגד אלו ךנגד° רמאנש רשעמ ידימ'־'

 תורעמו ןיהיש תורוב הב רופהל לארשי ןיראב דגל
 K24,1 א^,ן ך^.ך ךבס ףמ יגלפימק יאמב ןיראה ׳הליידמאנש

 הבר"רמא יוג ןוגיד אלו ךנוגיד רבס רמו יוג ןגד
 ק^נ״,9לש ,ראפהו החכשהו"טמלה° ןנתד הל אנימא אנמ

A2.21a 

Hol,135li 

tTer.2 
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 -Juden, so kann er ihn dennoch nidit inso ימד יביה ריקפה ןכ םא אלא רשעמב ןיבייח יוג

 fern erwerben, um da Gruben, Graben und ריקפה ןכ םא אלא׳ייוג והניטקילו לארשיד אמיליא "י

 :Höhlen graben zu dürfen, denn es heisst לארשי והניטקילו’°יוגד ואל״אלא ימייקו ירקפמ אה

 -b/rw Herrn gehört die Erde. — Worin be“' 'לארשיד םלועל אל''ריקפה אל אה ריקפהד אמעט

 steht ihr Streit? — Einer erklärt: deine.s יהנ ימייקו ירקפמ אה תרמא אקדו יוג והניטקילו

 Getreides, nicht aber vom Getreide eines ירקפמ ימ יוגד אתעדא לארשיד אתעדא ירקפמד

 -Nichtjuden, und einer erklärt: deiner Ge ול הרכמו רזחויייוגמ הדש הקלש לארשי עמש את !י

 -treidezubereitung, nicht aber der Getreide הבייהתנ רבכש רשעמב תבייח שילש האיבהשמ

 -zubereitung=’’eines Nichtjuden. Rabba sag ןניקסע יאמב אבה אל הבייחתנ אל ןיא הבייהתנ

 :te: Dies entnehme ich aus folgender Lehre יאת שוביכ הימש אל דיחי שוביב° רבסקו אירוסב®■"“

 eines“־'Nachlese, Vergessenes und Eckenlass ןילוחו לבט° תופתושב הדש וחקלש יוגו לארשי" עמש

coi.b 20 לאילמג ןב ןועמש ןבר יבר ירבד הזב הז ןיברועמ Nichtjuden sind zehntpflichtig, es sei denn, 

 MP 65 freigegeben hat. In welchem דימ

 -M Fall: wollte man sagen, wenn sie von ei — ך״אא

 -L B nem Jisraeliten herrühren und ein Nichtבייה ־

Jude sie gesammelt hat, wieso heisst es: es 

sei denn, dass er sie freigegeben hat, sie sind ja ohnehin frei; wahrscheinlich doch, 

wenn sie von einem Nichtjuden herrühren und ein Jisraelit sie gesammelt hat. Sie 

sind es nur dann, wenn er sie freigegeben hat, wenn er sie aber nicht freigegeben hat, 

.sind sie pflichtig^". — Nein, tatsächlich, wenn sie von einem Jisraeliten herrühren und 

ein Nichtjude sie gesammelt hat, wenn du aber einwendest, sie sind ja ohnehin frei, 

[so ist zu erwidern:] zugegeben, dass sie Jisraeliten gegenüber Freigut sind, aber sind 

sie etwa auch Nichtjuden gegenüber Freigut!? — Komm und höre: Wenn ein Jis- 

raelit ein Feld von einem Nichtjuden gekauft, und nachdem es ein Drittel [der Reife] 

erlangt, es ihm zurückverkauft hat, so ist es^'“zehntpflichtig, da es bereits pflichtig^"war. 

Nur weil es bereits pflichtig war, sonst aber nicht!? — Hier wird von Syrien gespro- 

chen, und er ist der Ansicht, die Eroberung des einzelnen^"gelte nicht als Eroberung. 

— Komm und höre: Wenn ein Jisraelit und ein Nichtjude gemeinsam ein Feld ge- 

kauft haben, so sind Zehntpflichtiges und Profanes mit einander vermischG^ — Worte 

Rabbis; R. Simon b. Gamaliel sagt, das des Nichtjuden sei frei, und das des Jisraeliten 

506. Ps. 115,116. 507. Dt. 18,4. 508. Ps. 24,1. 509. Das Getreide wird bei der 

endgiltigen Zubereitung für den Gebrauch, beim Abstreichen des Gelreidehaufens, zehntpflichtig (cf. Bd. i 

S. 293 Z. 5); nur wenn es sich zu dieser Zeit im Besitz des Nichtjuden befindet, ist es zehntfrei, wenn aber 

der Jisraelit es für den Gebrauch zubereitet, so ist es zehntpflichtig, da der jisraelländische Boden auch im 

Besitz des Nichtjuden seine Heiligkeit behält. 510. Reste, die von den Feldfrüchten für die Armen 

zurückzulassen sind (cf. Lev. 23,22 u. Dt. 24,19); diese sind nicht zehntpflichtig. 511. Obgleich sie 

vom Feld eines Nichtjuden herrühren. 512. Wenn ein Jisraelit später die F'rüchte kauft. 513. Da 

das F'eld zur Zeit der Pflichtigkeit sich im Besitz des Jisraeliten befand; cf. Bd. iij S. 320 Z. 26ff. 514. 

Cf. S. 382 N. 167. Syrien gilt daher nicht ganz als Jisraelland u. die Verzehntung hat da nur rabbanitisch 

zu erfolgen. 515. Auch nach der 'feiliuig, da dies von jedem Korn gilt. 
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sei i^iichtig. Sie streiten nur insofern, in- אל ןאכ דע בייייח לארשי לשו"רוטפ יוג לש רמוא 

dem der eine der Ansicht ist, es gebe eine ,דרירב ןיא ריפ רמו הרירב שי רבס רמד אלא יגילפ 

ideelle''־'Sonderung, und der andere der An- עיקפהל״לארשי ן״ראב יוגל ןינק שי אמלע ילויד לבא 
sicht ist, es gebe keine ideelle Sonderung, דיחי שוביב“ רבסקו אירוסב ימנ אבה רשעמ דימ 
alle aber stimmen überein, dass ein Nicht- 5 עמש את ןיבא רב אייח בר רמא שוביי הימש אל 

Jude [Grundbesitz] im jisraelland erwerben ןוקית ינפמ םירוביב איבמו חקול ירכנל והדש רכומה 

könne, um ihn der Verzehntung zu ent- בר״רמא אל אתיירואדמ ןיא םלועה ןו,רית ינפמ םלועה 

ziehen. — Dies gilt ebenfalls von Syrien, אתיירואדמ יתיימ ווה ארקיעמ ווה תונקת יתש ישא 

und er ist der Ansicht, die Eroberung des ןמייק והייתשודקב ירבסד ינבזמו ירקמ אקד”וזחד ןויב 

einzelnen gelte nicht als Eroberung. R. Hi-10 היל^״יגס אלד ןאמד וזחד ןויכ ותיל אלד והל וניקת 
ja b. Abin sprach: Komm und höre: Wenn :ותילד והל”וניקת רדה םיוג דיב ןעקתשמ אקו ןבזמ 

jemand sein Feld an einen Nichtjuden ver- איבמ רמא ןנחוי יבר תוריפל והדש רכומה° רמתיא 
kauft hat, so muss er [alljährlich] die Erst- רמא ןנחוי יבר ארוק וניאו איבמ רמא שיקל שיר ארוקו 

linge kaufen und sie darbringen, als vor- שיקל שיר ימד ףוגה ןינקכ תוריפ ןינק°''ארוקו איבמי^יי^יי■^®'’ 

sorgende Institution. Nur als vorsorgende 15 ףעה ןינקכ ואל תוריפ ןינק''ארוק וניאו איבמ רמא 

Institution, nicht aber nach der Gesetz- דמלמ ךתיבלו״ שיקל שירל ןנחוי יבר היביתיא ימד D1.26,וו 

lehre!? R. Asi erwiderte: Hierbei sind zwei ינאש היל רמא*'ארוקו ותשיא ירוכיב איבמ”םדאש׳ 

Institutionen getroffen worden; anfangs יבר*”היביתיא ירמאד אכיא ךתיבלו ביתכד םתה 

brachte man sie nach der Gesetzlehre dar; םדאש דמלמ ךתיבלו ןנחוי יברל שיקל ןב ןועמש׳ 

als aber [die Weisen] sahen, dass manche 20 ךתיבלו ביתכד אוה םתה ארוקו ותשא ירוכיב איבמ 

[den Abschnitt*ף lasen und sie zurück ver- אבהמ ימנ ידיד אמעיט היל רמא אל אמלעב לבא 

kauften, indem sie dachten, dass sie bei ih- ותשיא ירוכיבו ךרדב אב היה היביתיא אנימאק*‘ 

rer Heiligkeit verbleiben, ordneten sie an, 

sie nichG'darzubringen; hierauf beobachte- 

ten sie aber, dass, wenn jemand Mangel 

hatte, er sie verkaufte und beim Nichtju- 

den verfallen Hess, da ordneten sie zurück an, sie darzubringen*”. 

Es wurde gelehrt: Wenn jemand einem sein Feld zum Niessbrauch der Früchte 

verkauft hat, so muss dieser wie R. Johanan sagt, [die Erstlinge] darbringen und [den 

Abschnitt] lesen, und wie Res-Eaqis sagt, sie darbringen und ihn nicht lesen. R. Jo- 

hanan sagt, darbringen und lesen, denn der Erwerb der Früchte gleicht dem Erwerb 

des Kapitals; Res-Eaqis sagt, darbringen und nicht lesen, denn der Erwerb der Früchte 

gleicht nicht dem Erwerb des Kapitals. R. Johanan wandte gegen Res-Eaqis exnf'Und 

deinem Haus\ dies lehrt, dass man die Erstlinge seiner Frau*”darbringe und [den Ab- 

schnitt]*”lese!? Dieser erwiderte: Anders ist es hierbei, wo es ausdrücklich heisst: und 

demem Hans. Manche lesen: Res-Eaqis wandte gegen R. Johanan ein: Und deinem FIans\ 

dies lehrt, dass man die Erstlinge seiner Frau darbringe und [den Abschnitt] lese. 

Nur diese, da es ausdrücklich heisst: und deinem Hans., sonst aber nicht!? Dieser erwi- 

derte: Eben hieraus entnehme ich meine*'* An sicht. Er wandte gegen ihn ein: Wenn er 

sich mit den* Erstlingen seiner Frau vinterwegs befindet und hört, dass seine Frau 

75 M אבר ורקמו ותיימקד M 74 j העיקפהל P 73 

 ירבסו ׳בזמו ' M 76 ןיבזמ ינובזל א׳לד |M 77 i — וה׳י
 M 78 -\- רבסק 79 (M ׳רוק) !M 80 j ׳קל שיר
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516. Das Getreide gilt schon vor der Teilung als geteilt, so dass der Jisraelit seines u. der Nichtjude 

seines erhält. 517. Aus der Schrift, der hei der Darbringung der Erstlinge zu lesen ist; cf. S. 277 

Z. 10 ff. 518. Wer das Gebot des Darbringens ausüben wollte, durfte sie nicht verkaufen. 519. 

Damit man sich Mühe gebe, sie auszulösen. 520. Dt. 26,11. 521. Unter "Haus^'wird in der 

Schrift oft die Frau verstanden; cf. S. 259 Z. 17. 522. Obgleich der Ehemann vom Vermögen seiner 

Frau nur die Früchte niessbraucht. 523. Diese Schriftstelle lehrt, dass der die I'rüchte Niessbrau- 

chende den Abschnitt lese. 

65 Talmud bü. V 



Fol. 47b—48a ^ _ GIJT^N IV,ix ' ' " ^ 

 gestorben sei, so bringe er sie dar und lese אל ןייא התמ ארוקו אייבמ ותשא התמש עמשו ודיב
 ״^Nur wenn sie gestorben .[den Abschnitt] התמו התמ אלד בנ לע ףאד ןידה אוה אל התמ
 ?!ist, nicht aber, wenn sie nicht gestorben ist יברד םושמ רוזגיל אנימא ךתעד אקלס היל אכירטצא

Bb.8111 ןרישו קצב אנינה רב יסוי יבי רמאד°אנינה רב יסוי — Dasselbe gilt auch von dem Fall, wenn 
 sie nicht gestorben ist, nur ist dies von dem רמאנש ארו,ר וניאו איבמ ךרדב הילש תמו הילש דיב •יי

D1,26,2 דהאב"'האבהו החיקל אהתש דע תאבהו תחקלו° Fall, wenn sie gestorben ist, besonders zu 
 lehren nötig. Man könnte glauben, hierbei רבומה רמתיאד והיימעטל ודזאו :ןל עמשמ אק
 -sei die Lehre des R. Jose b. Hanina zu be ארוקו איבמ רמא ןנחוי יבר גהונ לבויהש ןמזב״והדש
 -rücksichtigen, denn R. Jose b. Hanina sag רמא ןנחוי יבר ארוק וניאו איבמ רמא שייקל שיר
 te, dass, wenn er sie abgelesen und durch שיקל שיר ימד ףונה ןינקב תוריפ ןינק ארוקו איבמ ייי
 ,einen Boten geschickt hat, und darauf hört ףונה ןינקב ואל תוריפ ןינק ארוק וניאו איבמ רמא
 dass der Bote unterwegs gestorben sei, er שיר רמאק איההב איההב רמתיא יאד אבירצו ימד*
 ,sie bringe und [den Abschnitt] nicht lese לבא תיהנ אק אריפד אתעדא תיחנ אק יכד שיקל
 -denn es heisst:^*V^ sollst 71ehmen und^^'^brin **היל** ידומ אמיא תיהנ אק י היפונד אתעדאד ךהב

 -nur wenn das Nehmen und das Brin ןנחוי יבר רמאק אהב אהב רמתיא יאו ןנחוי יברל
 .gen durch einen erfolgt, so lehrt er uns את אכירצ שיקל שירל היל ידומ אמיא ךהב** לבא

Blk.iji לאמב אבה ארוקו איבמ ועקרקו ןליא הנוקה'’ עמש Sie vertreten hierbei ihre Ansicht, denn 
Bb.27־81־ *יגטי הנוקה” עמש את נהונ לבויה ןיאש ןמזב ןניקסע es wird gelehrt: Wenn jemand einem zur 

 -Zeit, wo das Gesetz vom jobeljahr Gel אה ארוק וניאו איבמ וריבח לש והדש“*ךותב תונליא
 hat, sein Feld verkauft hat, so muss'״'tung נהונ לבויה ןיאש ןמזב ימנ אבה ארוקו איבמ השלש 20
 dieser, wie R. johanan sagt, [die Erstlinge] לבא ינש לבויב תקולחמ אדסה בר רמאד אתשהו
 darbringen und [den Abschnitt] lesen, und אל יתבאד ארוקו איבמ לבה ירבד ןושאד לבויב
— M 85 !i היל — P 84 i‘ יכה M 83 : דחאכ M 82 wie Res-Laqis sagt, darbringen und nicht 

 -lesen. R. Johanan sagt, darbringen und le ׳דש.
sen, denn der Erwerb der Früchte gleicht dem Erwerb des Kapitals; Res-Laqis sagt, 
darbringen und nicht lesen, denn der Erwerb der Früchte gleicht nicht dem Erwerb 
des Kapitals. Und beide Lehren sind nötig; würde nur jene gelehrt worden sein, so 
könnte man glauben, Res-Laqis vertrete seine Ansicht nur da, wo [der Käufer] nur 
wegen der Früchte den Besitz angetreten hat, hierbei aber, wo er den Besitz des Ka- 
pitals angetreten hat, pflichte er R. Johanan bei. Und würde er nur diese gelehrt ha- 
ben, so könnte man glauben, R. Johanan vertrete seine Ansicht nur bei dieser, bei 
jener aber pflichte er Res-Laqis bei; daher sind beide nötig. — Komm und höre: Wenn 
jemand einen Baum samt dem dazu gehörenden Boden gekauft hat, so bringe er [die 
Erstlinge] dar und lese [den Abschnitt]!? — Hier wird von der Zeit gesprochen, wo 
das Gesetz vom Jobeljahr keine Geltung hat. — Komm und höre: Wenn jemand zwei 
Bäume im Feld eines anderen gekauft hat, so bringe er [die Erstlinge] dar und lese 
[den Abschnitt] nicht. Wenn aber dreU*, so bringe er sie und lese!? — Dies gilt eben- 
falls von der Zeit, wo das Gesetz vom Jobeljahr keine Geltung hat. Jetzt aber, wo 
R. Hisda erklärt hat, der Streit bestehe nur hinsichtlich des zweiten**’Jobelzyklus, wäh- 
rend hinsichtlich des ersten Jobelzyklus“°alle übereinstimmen, dass er sie bringe und 
lese, da er damit“‘nicht gerechnet hatte, ist hieraus kein Einwand zu erheben, denn das 

524. l’nd er somit auch •las Kapital erbt. 525. Dt. 26,2. 526. Cf. Bd. vj S. 1160 N. 248■ 

527. Der Verkauf erfolgt nur zum Nie.ssbrauch der l'rüclite, da das Feld im Jobeljahr zurück iu •len Besitz 

des Verkäufers übergeht; cf. Lev. 25,13ff. 528. lu diesem Fall erwirbt er auch den dazu gehörenden 

Boden; cf. Bd. vj S. 1158 Z. 8ff. 529. Wo eine Rückgabe der l'elder im Jobeljahr bereits erfolgt ist u. 

jeder Käufer damit rechnet. 530. Wo eine Rückgabe von verkauften !׳'eldern noch nicht erfolgt war. 

531. Dass das Fehl im Jobeljahr ans seinem Besitz kommen werde, 
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eine” girtTonT^r^iiTobelz^ und das לבו^ב אה ןושאר לבו־יב אה אישק אלרהייתעד ךמס 
andere vom zweiten Jobeizyklus. השידקהו ויבאמ הדש הקולל ןינמ״ יאנתב אמיל :ינש ,^:u26־b 

Hs wcäre anzunehmen, dass hierüber fol- הזוהא הדשב וינפל אהתש ןינמי׳ויבא תמ ךב רהאו 
gende Tannai'm streiten: Woher, dass, wenn 27,22.*^ הדשמ אל רשא ותנקמ הדש תא םא|וח רמול דומלת 
jemand von seinem Vater ein Held gekauft 5 התצי הזוהא הדש תויהל היואר הניאש הדש ותזהא 
und es geweiht hat, und sein Vater darauf יברו הדוהי יבר ירבד הזוחא הדש תויהל היוארש וז 
gestorben ist, es als Hrbbesitzfeld”^gilt? — ויבאמ הדש הקולל ןינמ רמוא ריאמ יבר ןועמש 
es heisstaber ein von ihm gekauftes וינפל אהתש ןינמ השידקה ךב רחאו ויבא תמו 
Feld, das nicht zu seinem erblichen Grund- רשא ותנקמ הדש תא םא רמול דומלת הזוחא הדשב 
besitz gehört, ein Held, das nicht sein erb-10 התצי הזוחא הדש הניאש הדש ותזוחא הדשמ אל 
lieber Grundbesitz sein”Vürde, ausgenom- יברו הדוהי יברל וליאו הזוחא הדש איהש וז 
men dieses, das sein erblicher Grundbesitz ארק אכירצ אל השידקה ךב רחאו ויבא תמ ןועמש 
sein würde — Worte R. Jehudas und R. תוריפ ןינק רבס ריאמ יברד יגלפימק אהב ואל יאמ 
Simons. R. Mefr sagte: Woher, dass, wenn תירי אלד אוה ויבא תתימב^אהבו ימד ףונה ןינקב 
jemand ein Feld von seinem Vater gekauft 15 ךירצ השידקה ךב רחאו ויבא תמ ךכלהו ידימ אלו 
und, nachdem dieser gestorben ist, es ge- ואל תוריפ ןינק ירבס ןועמש יברו הדוהי יבר^ארק 
weiht hat, dieses als Erbbesitzfeld gilt? — אקד אוה^אתשה ויבא תתימב^אהבו ימד ףוגה ןינקכ 
es heisst: zvenn aber ein von ihm gekauftes אכירצי״אל השידקה ךכ רהאו ויבא תמ ךכלהו תירי 
Feld, das nicht zu seinem erblichen Grund- ויבא תמ ךב רחאו השידקהל ארק ךירטציא יכו ארק 
besitz gehört, ein Feld, das nicht sein erbli- 20 אמיא םלועל קחצי רב ןמחנ בר רמא ךירטציאד אוה 
eher Grundbesitz ist, ausgenommen dieses, ןינק ןועמש יברו הדוהי יבר ירבסק’■ אמלעב״ ךל 
das sein erblicher Grundbesitz ist”‘. Nach ןועמש יברו הדוהי יבר’'אבהו ימד ףוגה ןינקב תוריפ 
R. jehuda und R. Simon aber ist hinsicht- הדש תא םא אנמחר בותכל שורדו וחבשא״ארק 
lieh des Falls, wenn zuerst der Vater ge- הדש ותזוחא הדשמ יאמ ותזוחא‘‘ אל רשא ותנקמ 
storben ist und er es nachher geweiht hat, 
ein Schriftvers nicht”'nötig. Ihr Streit be- 
steht wahrscheinlich in folgendem: R. Mefr 
ist der Ansicht, der Erwerb der Früchte 
gleiche dem Erwerb des Kapitals, somit hat er durch den Tod des Vaters nichts”*ge- 
erbt, daher ist wegen des Falls, wenn der Vater zuerst gestorben ist und er es nach- 
her geweiht hat, ein Schriftvers”‘nötig; R. Jehuda und R. Simon aber sind der Ansicht, 
der Erwerb der Früchte gleiche nicht dem Erwerb des Kapitals, somit hat er es erst 
beim Tod des Vaters geerbt; daher ist wegen des Falls, wenn zuerst der Vater gestor- 
ben ist und er es nachher geweiht hat, ein Schriftvers nicht nötig, sondern nur we- 
gen des Falls, wenn er es zuerst geweiht hat und der Vater nachher gestorben ist. 
R. Nahman b. Ji9haq erwiderte: Tatsächlich, kann ich dir erwidern, sind R. Jehuda 
und R. Simon sonst der Ansicht, der Erwerb der Früchte gleiche dem Erwerb des 
Kapitals, hierbei aber fanden sie einen Schriftvers und legten ihn aus. Der Allbarm- 
herzige sollte doch geschrieben haben: wenn ein von ihm gekauftes F'eld, das nicht 
sein Erbbesitz’ist, wenn es aber heisst: zu seinem erblichen Grundbesitz gehört, so be- 
zeichnet dies ein F^'eld, das nicht geeignet war, sein erblicher Grundbesitz zu sein, aus- 

532. Der oben angezogenen Lehren. 533. Hinsicht!, der Auslösung; cf. lyev. 27,16ff. 534. 

Lev. 27,22. 535. Das er von einem Fremden gekauft hat. 536. Wenn aber der Vater nach 

der Weihung gestorben ist, so gilt es als von einem Fremden gekauftes Feld. 537. Da das Feld bei 

der Weihung auch durch Erbschaft in seinen Be.sitz übergegangen war. 538. Da er es bereits durch 

den Kauf erworben hatte; wegen der Rückgabe im Jobeljahr erstreckt sich der Kauf nur auf die Früchte. 

539. Dass es trotzdem als geerbtes Feld gelte. 

87 p ו גהונ *לבויחש ןמזב אמית וליפא ־ן־ V .ק״ל — M 86 

M 90 II אוה — M 89 || ב — M 88 [[ ינמ — M 

93 II ש״רו י״ר — M 92 || הדוהי ׳רל M 91 || ךירצ 

 M הוכשא !M 94 1 + .אל רשא ימנ יא ׳זוחא דש

H•, 
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 genommen dieses, das geeignet war, sein היוארש וז התצי הזוחא הדש תויהל היואר הניאש
 .erblicher Grundbesitz zu sein רמאד ואל יא ףסוי בר רמא :הזוחא הדש תויהל

J־b.77bוידי אצמ אל״ימד ףונה ןינקכ תוריפ ןינק ןנחוי יבד R. Joseph sagte: Wenn R. Johanan 
 nicht gesagt hätte, dass der Erwerb der ןנחוי יבר רמא יסא יבר רמאד שרדמה תיבב וילגרו

Gi1.’/55 "־ לבויב הזל הז ןיריזחמו ןה תוחוקל וקלחש ןיהאה Früchte dem Erwerb des Kapitals gleiche, 
 würde er im Eehrhaus Hände und Füsse תחבשמ אל ימד ףונה ןינקב ואל ךתעד אקלס יאו
 -nicht gefunden haben R. Asi sagte im Na ”ןונ ןב עשוהי דע דח רב דח אלא םירוכיב יתיימד
 -menR.Johanans, dass Brüder, die geteilt ha שיקל שירל היל יעייסמ’\אתינתמו ארק אבר רמא

u25.’1^ א''^תד אתינתמ ךל רכמי תאובת ינש רפסמב״ ארק ben, als Käufer gelten und einander im Jo- 
 beijahr zurückerstatten’^hnüssen, und wenn לבויב ויבאל תרזוחה הדשב םינש יפ לטונ רוכב !ט:
 man nun sagen wollte, er gleiche nicht האשרה ךירצ ותשא יסכנב לעב ןניטקנ ייבא רמא
 dem Erwerb des Kapitals, so könnte nur יריפא תיחנ לבא יריפא תיחנ אלד”אלא ןרמא אלו

 ein einziger [Sohn], Sohn eines einzigen אפונא^יאניד יעתשמ יריפא אניד יעתשמד ונימ:

 P 95 [Sohns], bis auf die Tage Jehosuäs''‘, des ותייזנד ^ P 96 עייסמ M 97 לבא יריפ סילד
 -Sohns Nuns, die Erstlinge darbringen. Ra וגמ יריפ סיא J- M 98 ji ימנ.

ba sagte: Es gibt einen Schriftvers und 
eine Barajtha als Stütze für Res-Laqis: Einen Schriftvers der Zahl der Ernte- 

fahre soll er dir verkaufen^^^. Eine Barajtha, denn es wird gelehrt: Der Erstgeborene*״ 
erhält vom Feld, das im Jobeljahr zurück in den Besitz seines Vaters*^*kommt, einen 
doppelten Anteil. 

Abajje sagte: Es ist uns überliefert, dass der Ehemann hinsichtlich der Güter 
seiner Frau einer Vollmacht^Tenötige. Dies jedoch nur dann, wenn [der Prozess] die 
P'rüchte nicht betrifft, wenn er aber auch die Früchte betrifft, so kann er, da er über 
die P'rüchte prozessiren kann, auch über die Sache selbst 1נrozessiren. 

540. Cf. S. 433 N. 21. 541. Der das Land an die Jisraeliteu verteilte; dh. nur von Grundstücken, 

die seit dieser Zeit niemals durch Erbschaft geteilt worden sind. 542. Lev. 25,15. 543. Demnach 

,sind nur die !׳'rüchte verkauft u. nicht das Feld selbst. 544. Der bei der Teilung der Erbschaft einen 

doppelten Anteil erhält. 545. Dh. in den Besitz der Erben, als früheres Eigentum ihres Vaters; dem- 

nach erstreckt sich der Verkauf nur auf die Früchte. 546. Wenn er sie bei einem Prozess über diese 

vertritt; in seiner Pligenschaft als Flhemann ist er hierzu nicht legitimirt, obgleich ihm der Fruchtgenu,ss 

zusteht. 
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IESCHi\.EDlGTE' werden mit Gu- תינוניבב בוח לעבו'“ תיריעב ןהל ןימש ןןיז': 

TEM BEZAHLT, GLÄUBIGER MIT MiT- ףא למוא ייאמ יבר תירוביזב השא תבותבו 

TELMÄSS1GEM UND DIE Eheverschrei- □יסבנמ ןיערפנ ןיא״ ;תינוניבב השא תבותב 

BUNG DER Frau MIT Schlechtem. R. Meir ןה וליפאו ןירוח ינב םיסבנ שיש םוקמב םירבעושמ 

SAGT, AUCH DIE Eheverschreibung DER 5 :תירוביזה ןמ אלא ןימותי יסבנמ ןיערפנ ןיא° תירזביז’ 

Frau mit Mittelmässigem. Man kann ןוזמלו תועקרק חבשלו תוריפ תליבאל״"ןיאיצומ ןיא״ 

VON VERKAUFTEN GÜTERN NICHT EiNFOR- □לועה ןוקית ינפמ םירבעושמ םיסבנמ תונבהו השאה^ 

DERN, WENN FREIE VORHANDEN SIND, :□לועה ןוקית ינפמ עבשי אל האיצמ אצומהו״ 

SELBST WENN SIE AUS SCHLECHTEM BESTE- איה אתיירואר םלועה ןוקית ינפמ .ארמג 

HEN^ Von den Gütern der Waisen hat 10 ייבא רמא םלשי ומרכ בטימו והרש* בטימ° ביתבר 

DIE Zahlung mit Schlechtem zu erfol- אתיירואדמ רמאד" לאעמשי יברל אלא אכירצ אל 

 םלועה ןוקית ינפמ ןל עמשמ אק ןנימייש קזינדב

 בטימ אינתד" לאעמשי יבר יאמ‘ קיזמדב ןנימייש

1 M — ו 

4 M יוכא׳י‘ 

2 M + 3 || >ועה ןוקת ינפמ (M ןירובז) 

5 M — 6 !! ה M + ו. 

GEN. Man kann von verkauften Gü- 

TERN DIE VERZEHRTEN FrÜCHTE׳ NICHT 

EINFORDERN, NOCH DIE MELIORATION VON 

Grundstücken noch die Alimente für 

Frau und Töchter’, als vorsorgende 

Institution. Wer einen Fund abliefert, braucht nicht zu schwören‘, als vor־ 

sorgende Institution. 

GEMARA. Wieso als vorsorgende Institution, dies hat ja nach der Gesetzlehre zu 

erfolgen, denn es heisst; ^das beste seines Felds und das beste seines Weinbergs soll er 

bezahlenXl iVbajje erwiderte: Dies nach R. Jismäel, welcher sagt, dass nach der Gesetz- 

lehre [das Feld] des Geschädigten* zu schätzen sei; er lehrt uns, dass als vorsorgende 

Institution das des Schädigers zu schätzen sei. — Was ist dies für eine Lehre R. 

Jismäels? — Fs wird gelehrt! Das beste seines Felds und das beste seines Weinbergs 

1. Die in ihrem Besitz durch das Vieh eines anderen geschädigt worden sind; cf. Fix. 22,4. 2. 

Wenn sie Zahlung mit Ackerland erhalten; der T. teilt dieses in 3 Qualitäten: Gutes, Mittelmässiges u. 

Schlechtes. 3. Obgleich der Fordernde Anspruch auf die bessere Qualität hat. 4. Von einem 

Grundstück, für das Ersatz zu leisten ist. 5. Die der A'ater bis zu ihrer Verheiratung unterhalten 

muss. 6. Wenn der Verlierer behauptet, der Finder hätte einen Teil unterschlagen. 7. Ex. 22,4. 

8. Wenn das Gute des Geschädigten dem Schlechten des Schädigers qualitativ gleicht, so braucht er den 

Schaden nur mit seinem Schlechten zu bezahlen. 
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 -soll er hezahlcn, das beste des Felds des Ge בטימו קזינ לש והדש בטימ םלשי ומרכ בטימו והדש
 schädigten und das beste des Weinbergs רמוא אביקע יבר לאעמשי יבר ירבד קזינ לש ומרכ
 ;des Geschädigten’ — Worte R. Jismäels לקו תידיעה ןמ ןיקזינל תובגל אלא בותכה אב אל
 R. Äqiba sagt, die Schrift will damit nur םלשמ הנמש לכא לאעמשי יברלו שדקהל רמוהו
 sagen, dass Schädigungen mit Gutem zu רב ידיא בר רמא הנמש םלשמ השוחכ לכא הנמש 5
 seien, und um so mehr gilt dies״bezahlen ןיב הגורע הלבאש ןוגכ ןניקסע יאמב אבה ןיבא
 beim Geheiligten. — Nach R. Jismäel ist לבא הנמש יא לכא השוחכ יא ןניעדי אלו תוגורעה
 -also, wenn [das Vieh] ein fettes [Beet] ab השוחכד ןניעדי וליא אבר רמא בטיממ היל םלשמד
 ,gefressen hat, für ein fettes zu bezahlen הנמש םלשמ ןניעדי אלד אתשה השוחכ םלשמ לכא
 ,und wenn es ein mageres abgefressen hat רב אחא בר רמא אלא היארה וילע ורבחמ איצומה !0

 ebenfalls für ein fettes zu bezahlen!? R. idi קזינד תידיע התיהש ןוגכ ןניקסע יאמב איה״בקעי01.49^
 b. Abin erwiderte: Hier wird von dem Fall ןנימייש קזינדב רבס לאעמשי יבר קיזמד תירוביזכ
 gesprochen, wenn es eines von den Beeten יברד אמעט יאמ ןנימייש קיזמדב רבס אביקע יברו
 abgefressen hat, und man nicht weiss, ob הלעמל הדש" הרמאנו הטמל'הדש" הרמאנ לאעמשי
 ein mageres oder ein fettes; es ist dann הרומאה הדש ףא קזינד הלעמל הרומאה הדש המ !5
 :mit Gutem zu bezahlen. Raba entgegnete םלשי והדש בטימ רבס' אביקע יברו קזינד הטמל
 Wenn man wüsste, dass es ein mageres הוש הריזג ינהא לאעמשי יברו’ םלשמ אקד ךיאהד
 abgefressen hat, so wäre nur ein mageres ארק ינהא’ ןרמאדכל"’ הוש הריזג ינהא ארק ינהאו
 zu bezahlen, wieso ist mm, wenn man es הידיד תירוביזו תירוביזו תידיע קיזמל היל תיא יאד
 nicht weiss, ein fettes zu bezahlen, wer von יבר :בטיממ היל םלשמד״קזינד תידיעכ איוש אל ^0
 seinem Nächsten zu fordern hat, muss ja ןמ ןיקזינל תובגל אלא בותכה אב אל רמוא אביקע
 den Beweis antretenl? Vielmehr, erklärte שדקהלי׳רמוחו לק יאמ שדקהל רמוהו לקו תידיעה

Ex.21,35 רוש*״ שדקהד ארותל ןדיד ארות היחגנד אמיליא R. Aha b. Jäqob, hier wird von dem Fall 
 -gesprochen, wenn das Gute des Geschädig רמואל אלא שדקה לשי^רוש אלו אנמחר רמא והער
M׳ 9 1: רבס - M 8 ü הטמל הדש ׳אנו הלעמל M 7 ten dem Schlechten des Schädigers gleicht; 

 -R. Jismäel ist der Ansicht, die Zahlung er דלו M 10 !1 — ל M 11 ji — ד !| M 12 — קהל■ :

 ,M 13 folge mit dem [Guten] des Geschädigten — לש.

und R. Äqiba ist der Ansicht, mit dem des Schädigers”. — Was ist der Grund R. Jis- 

mäels? — Unten'Jieisst es Feld und oben'Jieisst es Feld^ wie oben unter Feld das des 

Geschädigten"’zu verstehen ist, ebenso ist unten unter Feld das des Geschädigten zu 

verstehen. R. Äqiba aber erklärt: das beste seines Felds soll er bezahlen^ dessen, der be- 

zahlt. — Und R. Jismäel!?— Man berücksichtige die Wortanalogie und man berücksich- 

tige den Schriftvers. Man berücksichtige die Wortanalogie, wie wir erklärt haben; man 

berücksichtige den Schriftvers, in dem Fall, wenn der Schädiger Gutes und Schlech- 

tes besitzt, und sein Schlechtes nicht soviel wert ist, wie das Gute des Geschädigten; 

er muss ihm dann mit [seinem] Guten bezahlen. 

«R. Äqiba sagt, die Schrift will damit nur sagen, dass Schädigungen mit Gutem 
zu bezahlen seien, und um so mehr gilt dies beim Geheiligten.» Was heisst: und um 
so mehr gilt dies beim Geheiligten? Wollte man sagen, wenn ein uns gehörendes Rind 
ein dem Heiligtum gehörendes Rind niedergestossen hat, so sagt ja der Allbarmher- 
zige:'Vrt’3■ Rind seines Nächsten^ nicht aber das Rind des Heiligtums'^ Wollte man sa- 
gen, wenn jemand eine Mine für den Tempelreparaturfonds gelobt hat, dass nämlich 

9. Wenn da.s Vieh ein Beet im Feld abgetresseu hat, dessen Qualität sich nicht mehr feststellen lässt, 

S() wird der Schaden nach dem besten Beet im Feld bemessen. 10. Jedoch nur in der Höhe der 

Schädigung. 11. Beide stimmen jed. überein, da.ss nur der wirkliche Schaden zu ersetzen sei. 12. 

Im 2. bezw. 1. .\bsatz des Schriftverses; Ex. 22,4. 13. Die Schrift spricht vom beschädigten Feld. 

14. Ex. 21,35. 15. Er ist dann ensatzfrei. 
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der Schatzmeister kommen und vom Guten תמיעמ ליקשו' ריזג *יתאד תיבה קדבל הנמ ילע ירה 
einfordern könne, so kann ja dieser nicht יכו תינוניבב וניד בוה לעבו בוה לעב אלא אהי אל 
mehr sein als ein Gläubiger, und der Gläu- תידיעב"ליקש בוה לעב אביקע יבר רבסק אמית 
biger erhält vom Mitteimässigen. Wolltest וחב הפי קש בוה לעבל המ ךרפימל אביא ןיקזינב” 
du erwidern, R. Äqiba sei der Ansicht, auch 5 םלועל ]יקזינב והב ערוה ןכש״שדקהב רמאת ןיקזינב 
jeder andere Gläubiger erhalte gleich dem רבס אביקע יברו שדקהד ארותל ןדיד ארות היהגנד 
Geschädigten vom Guten, so ist zu entgeg- ןב ןועמש יבר אינתד° איסנמ ןב ןועמש יברכ הל 
neu: W01 jeder andere Gläubiger, weil er טוידה למ* רושלי׳חגנש שדקה למ* רוש רמוא איסנמ 
auch bei Schädigungen im Vorteil ist, ןיבו'םת ןיב שדקה לש רושלי״הננש טוידה למד רוטפ 
während das Heiligtum bei Schädigungen 10 קזינד תידיעבד יאממי^יבה יא םלש קזנ םלמימ דעומ 
im Nachteil ist!? — Tatsächlich, wenn ein קזינדב אמלע ילובד אמלד יגילפ קיזמד תירוביזב 
uns gehörendes Rind ein dem Heiligtum ןנברו איסנמ p ןועמש יברד אתגולפב אבהו ןנימייש 
gehörendes Rind niedergestossen hat, und איסנמ ןבי״קעמש יברכ הל רבס אביקע יברד ינלפימק 
R. Äqiba ist der Ansicht des R. Simon b. אב אל יאמ p םא ןנברכ הל רבס לאעמ*שי יברו 
Menasja, Es wird nämlich gelehrt: R. Si- !5 רמא אה דועו שדקהל רמוהו לק יאמ דועו בותכה 
mön b. Menasja sagte: Wenn das Rind des 4ומרכ בטימו והדש בטימ°"אידהב אינת° י*שא בר^,"2ן 
Heiligtums das Rind eines Gemeinen nie- קזינ לש ומרכ בטימו קזינ למ* והדש בטימ םלשי 
dergestossen hat, so ist es ersatzfrei, und והדש בטימ רמוא אביקע יבר לאעמשי יבר ירבד 
wenn das Rind eines Gemeinen das Rind םלועל רמא אניבר :קיזמ לש ומרכ בטימו קיזמ למ• 
des Heiligtums niedergestossen hat, so muss 20 קיזמדב אתיירואדמי^רמאד איה אביקע“יבר ןיתינתמ 
er sowol gewarnt'^als auch ungewarnt den המו ארקד אמעט שירדד°איה ןועמש יברו ןנימיימ•״®'■®‘׳׳•®“ 
ganzen Schaden ersetzen. — Woher weisst תידיעב ןהל ןימש ןיקזינה םעט המ רמאק םעט 
du demnach, dass sie über den Fall strei- המ ינפמ ןועמש יבר רמא אינתד״םלועה ןוקית ינפמ 
ten, wenn das Gute des Geschädigten dem ינפמו״םינלזנה ינפמ תידיעב ןהל ןימש ןיקזינה ורמא 
Schlechten des Schädigers gleicht, viel-25 «ינא המלו'לזוג ינא המל םדא רמאימ* ידכ ןינסמהה 
leicht sind beide der Ansicht, dass mit dem האנ הדש ןילטונו יסכנל ןידרוי ןיד תיב רחמל סמוה 
[Guten] des Geschädigten zu zahlen sei, !7 ji ערוהש M 16 li ׳זינב mp 15 !| ׳דיעמ m 14 

und sie führen den Streit des R. Simon b. j ע״רו י״ר -{■ m 19 1| רושל — M 18 ij ל — M 

Menasja und der Rabbanan: R. Äqiba ist !1 (ידוהי M) 22 |, םלשי...בטימ — M 21 j| ס״ב -■ M 20 

der Ansicht des R. Simon b. Menasja und .'סמחהו m 24 || ׳רואדמ — m 23 

R. Jismäel ist der Ansicht der Rabbanan'M? — Wieso hiesse es demnach: die Schrift 
will damit nur!? Und wieso hiesse es ferner: und um so mehr beim Geheiligten!? 
Und ferner sagte R. Asi, es gebe eine ausdrückliche Lehre: I^as beste seines Felds -und 

das beste seines Weinbergs soll er bezahlen^ das beste des Felds des Geschädigten und 
das beste des Weinbergs des Geschädigten — Worte R. Jismäels; R. Äqiba sagt, das 
beste des Felds des Schädigers und das beste des Weinbergs des Schädigers. 

Rabina erklärte: Tatsächlich vertritt unsre Misnah die Ansicht R. Äqibas, welcher 
sagt, dass nach der Gesetzlehre das [Feld] des Schädigers zu schätzen sei, und zwar 

V 

nach R. Simon, der den Grund der Schrift erklärt. Hier wird somit der Grund ange- 
geben: aus welchem Grund werden Geschädigte mit Gutem bezahlt?—■als versorgende 
Institution. Fs wird nämlich gelehrt: R. Simon sagte: Weshalb sagten sie, dass Ge- 
schädigte mit Gutem zu bezahlen seien? Wegen der Räuber und der Plünderer; da- 
mit ein Mensch sich sage: wozu sollte ich rauben, wozu sollte ich plündern, morgen 
beschlagnahmt das Gericht meine Güter und nimmt mir das beste Feld ab, indem es 

16. Cf. Ex. 21,35ff. 17. Nach dem erstereu gilt dieses Gesetz auch für das Heiligtum, uacli 

RJ. dagegeu nur für Raieu. 
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 ;sich stützt auf das, was geschrieben steht והדש בטימ הרותב בותבש המ לע ןיכמוסו ילש
 das beste seines Felds tmd das beste seines ןהל ןימש ןיקזינה ורמאי'ךביפל םלשי ומרב בטימו

 ,Weinbergs soll er bezahlen. Daher sagten sie אלש ידב תינוניבב בוה לעב ורמא המ ינפמ תידיעב
 -dass Geschädigte mit Gutem bezahlt wer רמאיו האנ הרידו האנ הדש וריבהל“םדא הארי
 den. Weshalb sagten sie, dass Gläubiger לעב ורמא ךכיפליייבוחב הנבנאשי׳ידב ונולאו ןדפקא •י
 -mit Mittelmässigem bezahlt werden? Da ןב םא תירוביזב אהי התעמ אלא תינוניבב בוח
 mit nicht jemand, der bei seinem Genossen תירוביזב השא תבותכ ןיוול ינפב תלד לעונ התא
 ein schönes Feld oder ein schönes Haus ’'יבר רמא תינוניבב רמוא ריאמ יבר הדוהי יבר ירבד

''kSרתוישיי״תירוביזב השא תבותכ ורמא המ ינפמ ןועמש sieht, sage: ich will mich herandrängen 
 und ihm [Geld] borgen, damit ich es ihm "רבד° אשניל הצור השאה״אשיל הצור שיאהש הממ י
 für meine Schuld abnehme. Daher sagten וניא שיאהו הנוצרל אלשו הנוצרל האצוי השא רהא
 -sie, dass Gläubiger mit Mittelmässigem be יב אמית יבו רחא רבד יאמ ונוצרל אלא האיצומ
 zahlt werden. — Sollte es demnach mit הבותכ ןנבר הל וניקת והיא הל קיפמ יכד יביה
 Schlechtem erfolgen!? — Sodann würdest הבותכ ןנבר היל ינקתיל ימנ יהיא אקפנ יכ הינימ
 -du die Tür vor den Geldbedürftigen ver הנוצרל אלשו הנוצרל האצוי השא עמש את״הנימ !5
 schliessen. Die Eheverschreibung der Frau הל יהשמד רשפא ונוצרל אלא איצומ’'וניא שיאהו
 .mit Sehlechtem — Worte R. Jehudas; R ארטוז רמ רמא ;תירוביזב השא תבותכ :אטיגב
 Meir sagt, mit Mittelmässigem. R. Simon הינימ לבא ימתימ אלא ןרמא אל ןמחנ ברד הירב
 -sagte: Weshalb sagten sie, dass die Ehe הט*א תבותב איריא יאמ ימתימ תינוניבב הידיד

Gil,48b 2 יסכנמ ןיערפנ ןיא ןנת° אהד ימנ ילימ לב וליפא« Verschreibung der Frau mit Schlechtem zu 
 -bezahlen sei? Weil mehr als der Mann hei םלועל הינימ ואל אלא תירוביזה ןמ אלא ןימותי
 raten will, die Frau geheiratet zu werden ךתעד אקלס היל אכירטציא השא תבותכו ימתימ

 wünscht. Eine andere Erklärung: die Frau ־ןל עמשמ אק הבג ןנבר וליקא אניח םושמ°אנימא35'.08
 wird entfernt mit ihrem willen und gegen השא תבותכ רמוא ריאמ יבר עמש את אבר רמא
 ihren Willen, der Mann aber entfernt sie ריאמ יברל היל תיל ימתימ אמיליא ןאממ תינוניבב 25

nur mit seinem Willen. — Wozu ist die an- 
dere Erklärung nötig? — Man könnte‘''glau- 
ben, wie die Rabbanan für sie eine Ehe- 
Verschreibung angeordnet haben, wenn er 
sie entfernt, ebenso sei eine Ehev׳ersehrei- 

bung für ihn anzuordnen, wenn sie sich entfernt, so ist zu erwidern: die Frau wird 
entfernt mit ihrem Willen und gegen ihren Willen, der Mann aber entfernt sie nur 
mit seinem Willen, denn er kann ihr den Scheidebrief vorenthalten‘’. 

Die Eheverschrkibung der Frau mit Schlechtem. Mar-Zutra, der Sohn R. 
Nahmans, sagte: Nur von den Waisen, von ihm'°aber erhält sie Mittelmässiges. — Bei 
Waisen gilt dies ja nicht nur von der Eheverschreibung der Frau, sondern auch von 
allem anderen, denn es wird gelehrt, dass man sich von Gütern der Waisen nur mit 
Schleehtem bezahlt machen könne; wahrscheinlich doch von ihm selbst!? — Tatsäch- 
lieh von den Waisen, und hinsiehtlieh der Eheverschreibung ist dies besonders zu leh- 
reu nötig; man könnte glauben, dass man es für sie aus Gunst erleichtert habe, 
so lehrt es uns. Raba sagte: Komm und höre: R. Meir sagt, auch die Eheverschrei- 
bung der Frau mit Mittelmässigem. Von wem; wollte man sagen, von den Waisen, 
so wird doch wol R. Meir von der Rehre halten, dass man sich von Gütern der Wai- 
sen nur mit Schlechtem bezahlt machen könne; doch wol von ihm, demnach sind die 

18. Dies ist eine !•;rklärung für .sich u. keine Begrüiidung des vorangellenden. 19. Selbst wenn 

der Wunsch zur Scheidung von ihr ausgeht, erfolgt es mit .seiner Willigung. 20. Von dem sie ge- 

schieden wurde. 

 תירוביזה ןמ אלא ןימותי יסכנמ ןיערפנ ןיא ןנתד אה
25 M — 26 || ׳מא M פקאו ךלא רמאיו ׳בחל ן״דו ן״ש' ' 

27 B 28 !| ונבגאש M ךכל |M 29 i — 30 י רד I 

M 31 |! שיאהשמ רתוי M שנהל ׳צור השא' M 32 II 

 .יצומ M 33 i1 השא א״ד
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Rabbaiian der Ansicht, mit Schlechtem. — אל תירוב־יזב לרבס ןנברד ללבמ“ הינימ ואל אלא 
Nein, tatsächlich von den Waisen, anders רמא אניה םושמ .דשא תבותכ ינאשו ימתימ םלועל 
ist es aber bei der Eheverschreibung der בוח לעבו תידיעב ןהל ןימש ןיקזינה עמש את ייבא 
Frau, wegen der Gunst״. Abajje sprach: אמיליא ןאממ תירוביזב .דשא תבותכו תינוניבב 
Komm und höre: Geschädigte werden mit r. ימנ ינה לב וליפא .דשא תבותכ איריא יאמ ימתימ 
Gutem bezahlt, Gläubiger mit Mittelmäs- יאמב אבה בקעי רב אהא בר רמא הינימ ואל אלא 
sigem und die Eheverschreibung der Frau ונב בוה לעבל ונב יקזנל״ברע השענש ןונב ןניקסע 
mit Schlechtem. Von wem: wollte man sa- ןיקזינ היניד יכי״יאהו היניד יב יאהאתלכ תבותכלו 
gen, von Waisen״, so gilt dies ja nicht nur םייחמכ״ יבגמ יב ימנ והיא ובנ םייהמד בוח לעבו 
von der Eheverschreibung der Frau, son-10 ,דתימ רחאלו איבנ חתימ רחאלד .דשא תבותכי״יבנמ 
dem auch von jenen; wahrscheinlich von .דתימ רחאלכ^^יבנמ יכ ימנ ו.דיא ימתימ איבנ ןאממ 
ihm!? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Hier wird ןלבקב דבעתשמ אל חבותכד ברעד .דיל קופיתו יבנמ 
von dem PMli gesprochen: wenn jemand יסכנ .דיל תילד בנ לע ףא ןלבק רמאד ןאמל אחינ.ד 
für die Schädigung seines Sohns, für die .דיל תיא יא רמאד ןאמל אלא ריפש דבעתשמ .דולל 
Schuld seines Sohns und für die Ehever-15 רמימל אכיא יאמ דבעתשמ אל .דיל תיל יא דבעתשמ 
Schreibung seiner Schwiegertochter Bürg- אמיא תיעביאו ףודתשיאו .דיל ווחדב אמיא תיעביא^“ 
Schaft geleistet hat'^ Jeder erhält das, was רמתיא" :.־.ישפנ דבעשמ ידובעש הירב יבנל לכ 
er zu beanspruchen hat: Geschädigte und לעבד ןלבק° דבעתשמ אל לכ.ד ירבד .דבותכד ברע‘ 
Gläubiger, deren Forderung bei Eebzeiten ןלבקו בוח לעבד ברע דבעתשמ לבח ירבד בוח 
[des Sohns bestanden^“hat], erhalten auch 20 תילד בנ לע ףא רמאד ןאמל אכיא יגילפ .דבותכד 
von diesem'Mas, was ihnen bei Eebzeiten תיא יא רמאד ןאמל אכיאו דבעתשמ .דולל יסכנ .דיל 
[des Sohns] zukam, die Eheverschreibung אתכלי.דו דבעתשמ אל .דיל תיל יא* דבעתשמ .דיל 

der Frau dagegen, die erst nach dem Tod ןן ׳עבלו ונבד !יקזנל M 34 || תירוביזב...ללכמ - M 33 

fällig und somit von den Waisen'Vinzufor- 38 j| ׳חמב MP 37 jj (יכ — M) 36 j| יאהד M 35 

dem ist, ist auch von diesem so zu bezah- 11 (יבגמ ם״אלכ — M) . חאלב P 39 !! רחאלד ׳בותכ M 

len, wie nach dem Tod. •—• Sollte doch der .ד + m 41 j! הוהדב M 40 

Umstand massgebend sein, dass der Bürge für die Ehe Verschreibung nicht haftbar“^ 
ist!?— Bei der Uebernahme'*. — Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, 
dass der Uebernehmende haftbar ist, auch wenn der Schuldner keine Güter hat, wie 
ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, wenn dieser solche hat, sei er 
haftbar, und wenn dieser keine hat, sei er nicht haftbar'^? — Wenn du willst, sage 
ich: wenn er hatte und sie verheert worden sind, und wenn du willst, sage ich: für 
seinen Sohn verpflichtete er sichE 

Es wurde gelehrt: Der Bürge für die Eheverschreibung ist nach aller Ansicht 

nicht haftbar, der Uebernehmende einer Schuld ist nach aller Ansicht haftbar, und 

über den Bürgen für eine Schuld und den Uebernehmenden der Eheverschreibung strei- 

ten sie; einer ist der Ansicht, er sei haftbar, auch wenn der Schuldner keine Güter 

hat, und einer ist der Ansicht, wenn dieser solche hat, sei er haftbar, und wenn dieser 

21. Aus diesem Grund erhält sie ausnahmsweise vom Mittelmässigen. 22. Wenn von ihnen 

Schadenersatz oder Schulden einzuziehen sind. 23. Und diese nach dem Tod des Sohns sich mit 

ihren Forderungen an ihn wenden. 24. Ihre Forderung wird vom Sohn auf den Vater übertragen 

u. die Waisen scheiden hierbei vollständig aus. 25. Vom bürgenden Vater. 26. Die jede 

Forderung mit Schlechtem bezahlen können. 27. Der Vater braucht sie somit für seinen Sohn über- 

haupt nicht zu bezahlen. 28. Der Zahlungspflicht als Interzession in diesem Fall ist er auch für die 

Eheverschreibung haftbar. 29. Da die Uebernahme nicht mit voller Hingabe erfolgt ist. Hier wird 

von dem Fall gesprochen, wenn der Sohn solche nicht hinterlasseu hat, sonst würden die Fordernden sich 

nicht an den Vater gewandt haben. 30. Obgleich er damit rechnen musste, die Schuld aus seinem 

eignen Vermögen bezahlen zu müssen. 

66 Talmud Hd. V 
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 keine hat, sei er nicht !raftbar. Die Halakha ^ברעמ רב דבעתשמ היל ת'לד בג לע ףא והלטבי
 ist, dass sie alle haftbar sind, auch wenn יאמ דבעתשמ אל היל תיאד בג לע ףאד הבותכד
 -keine [Güter] hat, ausge [der Schuldner] אניבר רמא הרסה ידימ אלו דבעד אוה הוצמ אמעט

 -nommen der Bürge für die Kheverschrei הצור שיאהש הממ רתוי ןיתנקתד ארקיעמ עמש את
 -bung, der nicht haftbar ist, selbst wenn je ימתימ ךתעד אקלס יאו אשניל“'’ הצור השא אשיל 5
 ner solche hat, denn er hat nur ein Gebot אתבוית ארטוז רמד^^אתבוית אוה ימתיד םושמ יאה:
 ״ausgeübf'und ihr keinen Schaden zugefügt *ןמהנ ברד הימשמ ןמהנ ברד הירב ארטוז רמ רמא
 Rabina sprach: Komm und beachte den וב בותבש יפ לע ףא ןימותיה לע אצויה בוה רטש
 Grund dieser Institution: mehr als der Mann עדת ייבא רמא תירוביזה ןמ אלא הבוג וניא הבש
 heiraten will, wünscht die Frau geheiratet רמא תירוביזב ימתימו תינוניבב היניד בוה לעבד !0
 ,zu werden. Wenn man nun sagen wollte אתיירואדמ היניד בוה לעב אתשה יכה אבר היל

B,'^ןfbבוה לעב הרות רבד אלוע רמאד”אלועדב תירוביזב nur von den Waisen“, so erfolgt dies״ja 
Dt.24,״ וכרד המ ׳ונו שיאהו דמעת ןדהב° רמאנש תירוביזב wegen der Waisen!? Dies ist eine Wider- 

 -legung der Lehre Mar-Zutras; eine wider ורמא םעט המו םילכבש תוהפ איצוהל שיא" לש
 .legung ןיול ינפב תלד לוענת אלש ידכ תינוניבב בוה לעב !5
 Mar-Zutra, der Sohn R. Nahmans, sagte ןויכ אבה אלא אתיירואדא ןנבר הומקוא ימתי יבגו
 -im Namen R. Nahmans: Wenn ein Schuld ימנ ימתימ וליפא תידיעב^' אתיירואדמ^* הינידד
 schein auf Waisen präsentirt wird, so kann *"ןיערפנ ןיא האזוה םרבא ינתהו אברלו תידיעב
 -mit diesem, selbst wenn es darin "vom Gu ןיקזינ ןה"'וליפאו תירוביזה ןמ אלא ןימותי יסכנמ
 -heisst, nur vom Schlechten eingefor ״ten יאמב אבה תידיעב אתיירואדמ ןניד" ןיקזינ אהו 20
 dert werden. Abajje sagte: Dies ist auch zu קיזמד תירוביזכ קזינד תידיע התיהש ןוגכ ןניקסע

Git.48bןנימייש קזינדב אתיירואדמ״רמאד איה לאעמשי יברו beweisen: ein Gläubiger erhält sonst vom 
 Mittelmässigen, von Waisen aber vom ימתי יבגו קיזמדב ןנבר וניקת" םלועה ןוקית ינפמו
 Schlechten. Raba sprach zu ihm: Was soll רזעלא“ יבר" ינתהו יניא אתיירואדא ןנבר הומקוא
II ׳בויח ז״מד — M 44 i| ׳שניהל M 43 |! ןהלוכב M 42 ^ios; ein Gläubiger hat nach der Gesetz- 
48 II ׳דיעב — P 47 |j ׳רואדמ — M 46 [j ׳דא M 45 lehre vom Schlechten zu erhalten, nach ei- 
M 51 II ד -|- M 50 11 ןה — M 49 || ׳דיעב — M ner Lehre Ülas, denn Üla sagte: Nach der 

 -Gesetzlehre hat ein Gläubiger vom Schlech ׳זמדב ןנימייש M 52 |j — ׳ר |B 53 1 רזעילא.

ten zu erhalten, denn es heisst:sollst du stehen hleihen und der Mann 8cc. 

[heraushringen]^ und man pflegt ja das Schlechteste unter seinen Geräten herauszu- 
bringen, nur bestimmten sie, dass ein Gläubiger vom Mittelmässigen erhalte, um nicht 
vor den Geldbedürftigen die Tür zu verschliessen. Allerdings beliessen es die Rab- 
banan bei Waisen bei der Bestimmung der Gesetzlehre, hierbei aber, wo er auch nach 
der Gesetzlehre vom Guten zu erhalten״ hat, erhält er auch von Waisen vom Guten. 
— Gegen Raba [ist ja einzuwenden:] Abram aus Hozäa lehrte ja, dass man sich von 
Gütern der Waisen nur mit Schlechtem bezahlt machen könne, sogar für Schädigun- 
gen, und für Schädigungen ist ja nach der Gesetzlehre mit Gutem zu zahlen!?—Hier 
wird von dem Fall gesprochen, wenn das Gute des Geschädigten dem Schlechten des 
Schädigenden gleicht. Dies nach R. Jismäel, welcher sagt, nach der Gesetzlehre sei 
[das B'eld] des Geschädigten zu schätzen, und nur als vorsorgende Institution ordne- 
ten die Rabbanan an, dass man das des Schädigenden schätze; bei Waisen aber 
beliessen es die Rabbanan bei der Bestimmung der Gesetzlehre. — Dem ist ja aber 

31. Er hat ihr die Heirat ermöglicht. 32. Ihr ist zwar ein Gewinn entgangen, jed. hat sie 

keinen direkten Verlust erlitten; bei einem Darlehn dagegen veranlasst der Bürge die Hergabe eines Be- 

trags, u. der Gläubiger setzt eine ernste Bürgschaft voraus. 33. Werde sie mit Schlechtem bezahlt, 

vom Ehemann dagegen mit Mittelmässigen!. 34. Dass sie mit Schlechtem zu bezahlen sei. 35. 

Dt. 24,11. 36. Da ihm solches schon beim Leihen angewiesen u. ihm somit verpfändet worden ist. 
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nicht so, R. Eleäzar aus Nejota''lehrte ja, ת־ירוביזה ןמ אלא ם־ימותיי “יסננמ ןיערפנ ןייא האתולנ 
 dass man sich von Gütern der Waisen nur לע ףא ואל תידייע ןה ולייפא יאמ תידיע ןה וליפאי

mit dem Schlechten bezahlt machen könne, 

selbst wenn es Gutes ist, und unter ״selbst 

wenn es Gutes ist״ ist wol zu verstehen, 

selbst wenn es im Schuldschein ״vom Gu- 

Ket.943 
Seb.42t 

 יאפש תידיע יאמ אל ארטשב תידיע ביתכד בג
 ןמי'הבוג תירוביז קיזה אבר רמאד אברדכ תידיע
 ימתי יבגו תינוניבה ןמ הבוג תידיע יאפש תידיעה
 ןימותי יסכנמ ןיערפנ ןיא :אתיירואדא ןנבר הומקוא

ten״ heisst!? — Nein, darunter sind die Rän- םימותי ימא רב יובדהא בר יעב J תירוביזה ןמ אלא 

der” vom Guten zu verstehen. Dies nach דובעד אוה אתנקת םילחג וליפא וא םינטק ורמאש 
Raba, denn Raba sagte: Wenn er Schlech- דובע אל םילודגל ןנבר דובע םינטקל ימתי יבג״ןנבר 
tes beschädigt''hat, so muss er mit Gutem 10 הולמד אתעדא'״ קיסמ אלד םושמ אמלד וא ןנבר 
ersetzen, wenn die Ränder von Gutem, so לעונ היל הוהד” ימתי ימק יסכנ ילפנו הול תימד 
muss er mit Mittelmässigem^ersetzen. Bei ייבא ינתד° עמש את ימנ םילחג וליפא ךבלה'*תלד 
Waisen aber haben es die Rabbanan bei רמול ךירצ וניאו םילחג חמאש ןימותי אשישק 
der Bestimmung der Gesetzlehre belassen. ילימב לודגד העובש ןינעל ילימ ינה אמלדו םינטק 

Von Gütern der Waisen hat die 15 אתבלהו אל תירוביז ןינעל לבא ימד ןטקב הובאד'' 

Zahlung mit Schlechtem zu erfolgen. ןיב םינטק רמול ךירצ וניאו םילודג ורמאש ןימותי״ coi.b 

R. Ahadboj b. Ami fragte: Sind unter Wai- □יסכנמ ןיערפנ ןיא :תירוביזל ןיב העובשל 

sen, von denen sie sprechen, nur Minder- דבדהא בר יעב :ןירוח ינב שיש □וקמב םידבעושמ 

jährige zu verstehen oder auch Erwach- םושמ ןנבר דובעד אוה אתנקת ךאיה הנתמב ימא רב 

sene? Ist dies eine Vorsorge, die die Rab- 20 תוהוקלדי״אדיספ אכילד הנתמ לבא תוהוקלד אדיספ 

banan getroffen haben, und die Rabbanan האנה היל תיאד ואל יא ימנ הנתמ אמלד וא אל 

haben diese nur für Minderjährige'getrof- j[ ״ימד ־תעד M 56 || ׳ימותי יבגל M 55 || תידיעמ m 54 

fen, nicht aber für Erwachsene, oder aber", |j אבאד M 59 [j ןיול ינפב -f M 58 | לעונ הוהו M 57 

weil der Gläubiger nicht damit rechnet, . חוקלד — M 60 

dass der Schuldner sterben und sein Vermögen den Waisen zufallen kann, um als Tür- 

schluss''gelten zu können, somit gilt dies auch von Erwachsenen. — Komm und höre: 

Abajje der Altere lehrte: Unter Waisen, von denen sie sprechen, sind Erwachsene zu 

verstehen, und um so mehr gilt dies von Minderjährigen. — Vielleicht gilt dies nur 

hinsichtlich des Schwurs'', da auch ein Erwachsener bei Angelegenheiten seines Vaters 

einem Minderjährigen gleicht", nicht aber hinsichtlich des Schlechten. Die Halakha ist, 

unter Waisen, von denen sie sprechen, sind Erwachsene zu verstehen, und selbstverständ- 

lieh Minderjährige, sowol hinsichtlich des Schwurs als auch hinsichtlich des Schlechten. 

Man kann von verkauften Gütern nicht einfordern, wenn freie vorhan- 

DEN SIND. R. Ahadboj b. Ami fragte: Wie verhält es sich bei verschenkten'': ist dies 

eine Vorsorge der Rabbanan, wegen der Schädigung der Käufer, somit gilt dies nicht 

von verschenkten, da eine Schädigung der Käufer nicht zu berücksichtigen ist, oder 

aber gilt dies auch von verschenkten, denn wenn er von ihm''’nicht einen Nutzen hätte, 

36. Der T. (jer. Ned. 41^) nennt auch ein יתוינ ןושל; viell. Nabatäer; nach Ärukh identisch mit dem 

bibl. תוינ (iSam. Kap. 19), jed. ganz unwahrscheinlich. 37. Die Ränder des Felds, die nicht bestellt, 

sondern als Weideplätze benutzt werden. So nach den Tosaphisten; nach Rsj. verheerte Stellen im Feld, 

die ehemals zum Guten gehörten. 38. Durch Abweiden von seinem Vieh. 39. Da diese Stelle 

als Weideplatz benutzt wird, so gilt der Eigentümer nicht als Geschädigter, sondern nur als Gläubiger, da 

er von jenem den Nutzen zu beanspruchen hat. 40. Wegen ihrer Unbeholfenheit in geschäftlichen 

Angelegenheiten. 41. Erfolgt die Zahlung deshalb mit Schlechtem. 42. Als Hindernis, ein 

Darlehen zu erhalten. 43. Wer eine Schuld von Waisen einziehen will, hat zu schwören, dass er 

sie nicht bereits erhalten hat. 44. Er kann nicht wissen, ob nicht der Vater die Schuld bereits be- 

zahlt hat. 45. Wenn der Schuldner nach dem Leihen das Mittehnässige verschenkt u. nur Schlechtes 

zurückbehalten hat. 46. Der Schuldner vom Beschenkten. 

68» 
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 -würde er ihm kein Geschenk gemacht ha תוחוקלד אדייספ ■יביי׳ךבלהו הנתמ היל ביהי אל הינימ
 ben, somit gilt dies als Schädigung der ברל אדסה ברד הירב אשישק רמ היל רמא ימד
 ,Mar-Qasisa, der Sohn R. Hisdas ?״Käufer זוז םיתאמ ונת רמאש ערמ ביבש° עמש את ישא
 sprach zu R. Asi: Komm und höre: Wenn ינולפל תואמ עבראו ינולפל תואמ שלשו ינולפל
 ein Sterbenskranker gesagt hat, dass man וילע אצי ךביפל הכז רטשב םדוקה לכ םירמוא ןיא 5
 jenem zweihundert Zuz, jenem dreihundert םיתאמ ונת רמא םא לבא ןלוכמ הבונ בוה רטש
 und jenem vierhundert [Zuz] gebe, so [Zuz] לכ םירמוא ינולפל וירהאו ינולפל וירהאו ינולפל זוז
 -sage man nicht, wer in der Urkunde frü הבונ בוה רטש וילע אצי ךכיפל הכז רטשב םדוקה
 ,her genannt ist, habe erworben; daher ist ינפלשמ הבוג ול ןיא וינפלשמ הבונ ול ןיא ןורהאה ןמ
 wenn auf ihn ein Schuldschein präsentirt תירוביז ארתבו תינוניב אמקד בג לע חאו וינפ !0
 wird, von allen einzufordern''". Wenn er הנתמב הנימ עמש יבג אל תינוניבמ יבג תירוביזמ
 aber gesagt hat, dass man zweihundert Zuz “לעבב ןניקסע יאמב אבה אתנקת ןנבר דובע ימנ
 jenem, nachher jenem und nachher jenem ןאמד ארטש יזהילו יבוהב ונת רמאק ונת אהו בוה
 gebe, so hat, wer früher in der Urkunde רמאק רטשב םדוקה לכ אהו ארטש אכילד םידק
 genannt ist, früher erworben ;daher ist, wenn אישק אל^״ימנ הנתמ'^''אמיא תיעביא^״אתדקפ רטשב !5
 ,auf ihn ein Schuldschein präsentirt wird תיעביאו ןורחא אלא דספנ ןיא ןורחאה ןמ הבוג יאמ
 vom letzten einzufordern, und wenn seines תליכאל ןיאיצומ ןיא :ידדהל והלוכ וושד אמיא
 nicht reicht, vom vorletzten, und wenn auch יפל שיקל שיר רמא אלוע רמא אמעט יאמ :תוריפ
 -seines nicht reicht, vom vorvorletzten ein •ןוזמ אהו אלועל אבא יבר היל רמא ןיבותכ ןיאמ
 -zufordern. Und selbst wenn der erste Mit ןיאיצומ ןיא ינתקו ומד יביתכד ןאמכד תוגבהו השאה”" 20
 ,teimässigestund der letzte Schlechtes hat לצא ןה ןיבותכ ןוקתא יכה ארקיעמ םתה היל רמא
 -M 61 ist [die Schuld] vom Schlechten"“ einzu תוחוקלכ M 62 H - ימנ B 63 jj -ו 4 11 64

 ;B fordern, nicht aber vom Mittelmässigen + ׳יפא. M הנתמ רטשב ׳יפא M 65 II _ ה.
somit ist hieraus zu entnehmen, dass die 

Rabbanan diese Vorsorge auch bei der Schenkung getroffen haben. — Hier wird von 
Gläubigern gesprochen"'. — Es heisst ja aber: dass man gebe!? — Dass man für seine 
Schuld gebe. — Sollte man doch sehen, wessen Schein älter ist"'!? — Wenn keine Scheine 
vorhanden sind. — Es heisst ja aber: wer in der Urkunde früher""genannt ist!? — In 
der Vermächtnisurkunde. Wenn du willst, sage ich: auch wenn hier von einer Sehen- 
kung gesprochen wird, ist nichts zu beweisen, denn unter "ist vom letzten einzufor- 
dem״ ist zu verstehen, nur der letzte erleide den Schaden"'. Wenn du aber willst, sage 
ich: wenn sie alle dasselbe haben"". 

Man kann &c. die verzehrten ErüchTE nicht eineordern. Aus welchem 
Grund? Üla erwiderte im Namen des Res-Laqis: Weil sie nicht schriftlich genannt"“ 
sind. R. Abba sprach zu Üla: Der Unterhalt für Frau und Töchter gilt ja"’als schrift- 
lieh genannt, und dennoch lehrt er, dass er nicht eingefordert werden könne!? Dieser 
erwiderte: Von diesem ist von vornherein angeordnet worden, dass er freien [Gütern] 

47. Da für die Schenkung eine Gegenleistung erfolgt ist, so gilt auch der Beschenkte als Käufer. 

48. Von jedem nach Verhältnis der Erbschaft; die Schuld wird in 9 Teile geteilt, so dass auf den ersten 2, 

auf den zweiten 3 und auf den dritten 4 Teile entfallen. 49. Worauf der Gläubiger rechtlich Anspruch 

hat. 50. In diesem Fall gilt das vorletzt verschenkte Feld im Verhältnis zum letzten als verkauft. 

51. Wenn die Verteilung als Zahlung u. nicht als Schenkung erfolgt ist. 52. Unter Gläubigern muss ja 

derjenige die Priorität haben, dessen Schuldschein früher ausgestellt ist. 53. Nach dieser Erklärung muss 

dies wol heissen: dessen Schuldschein älter ist. 54. Tatsächlich kann der Gläubiger, wenn der letzte 

Schlechtes u. der vorletzte Mittelmässiges hat, es diesem abnehmen, jed. kann dieser sich schadlos halten 

u. diesen Betrag vom Anteil des letzten einforderii. 55. Nur wenn sie Grundstücke von gleicher 

(Qualität erhalten haben, wende der Gläubiger sich an den letzten. 56. In der Urkunde wird nur das 

F'eld als Verkaufsobjekt genannt. 57. Da die.sbezüglich eine rabbanitische Bestimmung besteht. 
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gegenüber als schriftlich genannt und ver- רמא ןכו ןידבעושמ לצא ןהךיבותכ ןיאו ןירוח ינב 
kauften gegenüber als nicht genannt'gel- היל רמא ןיבותכ ןיאש יפל ןנחוי יבר רמא יבא יבר 
ten möge. Ebenso erklärte auch R. Asi im ןאמכד תונבהו השאה״ןוזמ אהו יפא יברל״׳אריז יבר 
Namen R. johanans: Weil sie nicht schrift- ארקיעמ היל רמא ןיאיצומ ןיא ינתקו ומד יביתכד 
lieh genannt sind. R. Zera sprach zu R. Asi: 5 ןהךיבותב ןיאו ןירוח ינב לצא ןה ןיכותכ ןוקתא יבה 
Der Unterhalt für Frau und Töchter gilt ja ןיבוצק ןיאש יפל רמא אנינח יבר ןידבעושמ לצא 
als schriftlich genannt, und dennoch lehrt וא° יעב ןיבותכו ןיבוצק אנינה יברל“ והל איעביא F01.51 

er, dass er nicht eingefordert werden kön- עמש את ןיבותכ ןניאש'^ יפ לע ףאו‘ ןיבוצק אמלד 
ne!? Dieser erwiderte: Von diesem ist von 68■המדקו ןבו תונב יתש חינהו תמש ימ° רמתיאד !<־׳= 
vornherein an geordnet worden, dass er frei-10 הינש הקיפסה אלו םיסבנ רושיע הלטנו הנושארה 
en [Gütern] gegenüber als schriftlich ge- הרתיו הינש ןנהוי יבר רמא ןבה תמש דע תובגל 
nannt und verkauften gegenüber als nicht ןיאיצומ ורמא וזמ הלודג אנינח יבר היל רמאו‘ 
genannt gelten möge. R. Hanina erwiderte: הינש תרמא תאו תונוזמל ןיאיצומ ןיאו הסנרפל 
Weil sie nicht präzisirt sind™ Sie fragten: אביתכ אל בתכימ אצייק ץקימד הסנרפ אהו הרתיו 
Muss nach R. Hanina [die Forderung] prä-15 אלק הל תיאד ןויב^‘ הסנרפ ינאש האיצומ אקו’‘‘ 
zisirt und schriftlich genannt sein oder nur 02°[ יתמ° הונמ רב אנוה בר ביתמ ימד אביתכד ןאמכ’*’ 
präzisirt, auch wenn sie nicht genannt ist? םיפכנמ תנוזנ איהו ןירוח ינב םיסכנמ תונוזנ ןהיתונב 
— Komm und höre: Es wurde gelehrt: ןניקסע יאמב אבה בוח תלעבכ איהש ינפמ םידבעושמ 
Wenn jemand gestorben ist und zwei Töch- ונק אלו וזל ונקשב ימנ תונב יכה יא ודימ ונקשב 
ter und einen Sohn hinterlassen hat, und 20 ינהמ ןינק תעשב יאוהד ותשא תב’‘אקספ יאמ וזל 
nachdem die erste zuvorgekommen ist und m 69 |1 ל — M 68 !| ברל B 67 1| ןה - M 66 

das ZehnteUder Güter empfangen hat, die .ל״א M 71 !! ןיאיצומ ׳אקו M 70 || ןיאש 

zweite aber dazu noch nicht gekommen ist, 
der Sohn gestorben ist, so hat die andere, wie R. Johanan sagt, darauUverzichtet. R. 
Hanina sprach zu ihm: Sie sagten sogar, dass man es ihnen^Hür die Versorgung ab- 
nehme, nicht aber für ihren Unterhalt, und du sagst, die andere habe verzichtet*^!? Die 
Versorgung ist ja präzisirt“, nicht aber schriftlich genannt, und sie wird ihnen“abge- 
nommen. — Anders verhält es sich bei der Versorgung; da dies bekannGist, so gilt 
sie als schriftlich genannt. R. Hona b. Manoah wandte ein: Sind sie“gestorben, so wer- 
den ihre Töchter von freien Gütern ernährt, diese“aber auch von verkauften Gütern, 
weil sie als Gläubiger gilt“!? — Hier wird von dem Fall gesprochen, wenn sie es ihr 
aus der Hand zugeeignet haben. — Demnach sollte es auch von den Töchtern’“ gel- 
ten!? — Fr hat es ihr nur für jene und nicht für diese zugeeignet. — Wieso dies!? 
— Für die Tochter seiner Frau, die bei der Zueignung vorhanden war, ist die Zueig- 

58. Da sonst niemand ein Grundstück kaufen würde. 59. Der Käufer weiss nicht, welchen 

Betrag er für die Früchte zurückzulassen hat. 60. Das jede Tochter von der Hinterlassenschaft zu 

erhalten hat. 61. Auf ihr Zehntel, sie teilen vielmehr die Erbschaft gleichniässig. Nach dem mo- 

saischen Gesetz erben Töchter nicht, u. aus diesem Grund wurde ihnen zu ihrer Versorgung rabbanitisch 

ein Zehntel der Erbschaft zugesprochen; in diesem Fall aber, wo die Erbschaft ihnen zufällt, erlischt ihr 

Anspruch auf das Zehntel. 62. Das den Töchtern zukommende Zehntel, den Käufern. 63. Die 

erstere Schwester kann ja nicht bevorzugter als ein Käufer sein. 64. Hierfür erhält jede Tochter 

ein Zehntel der Erbschaft. 65. Den Käufern. 66. Der Käufer sollte wissen, dass die Tochter 

das Zehntel zu ihrer Versorgung zu erhalten hat. 67. Beide Ehemänner; diese Lehre spricht von 

dem B^all, wenn eine Frau sich verheiratet unter der Bedingung, dass der Ehemann eine bestimmte Zeit 

ihre Tochter unterhalte, u. sich darauf von ihm scheiden lässt, u. einen anderen unter dieser Bedingung 

heiratet; jeder von ihnen hat den vollen Unterhalt der Tochter zu leisten, selbst wenn sie sich inzwischen 

verheiratet. 68. Die Tochter der Witwe. 69. Wol aus dem Grund, weil ihr Ansj)ruch sich 

auf einen bestimmten Zeitraum erstreckt u. somit präzisirt ist, obgleich er nicht schriftlich genannt ist. 

70. Die die Witwe von diesem Mann hat. 
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 nung wirksam, für seine eigne Tochter, die הל ינהמ אל ןיינק תעשב יאוה אלד ותב ןינק הל
 bei der Zueignung nicht vorhanden war, ist יכיהו ןלנק תעשב והיייורת ווהדךניקסע אל ימ ןינק
 die Zueignung nicht wirksam. — Gilt dies ןיד תיב יאנתבד ותב אלא הרדהאו השרנד” ימד
 etwa nicht auch von dem Fall, wenn beide יאנתב ואלד ותשא תב ןינק הל ינהמ אל הלבאק
 bei der Zueignung vorhanden waren, wenn אלא הערג ערנימ יכ^ןינק הל ינהמ הלבאק ןיד תיב 5
 er nämlich von ihr geschieden war und הספתא יררצ רמיא הלכאק ןיד תיב יאנתבד ןויב ותב
 -sie''wieder heiratete!? — Vielmehr, für sei והקמ םדקש ןמזב יתמיא ןתנ יבר רמא עמש את
 ne Tochter, die ihren Unterhalt durch die לש וחבש םדק לבא ןושאר לש וחבשל ינש לש
 ,Bestimmung des Gerichts zu erhalten hat םידבעושמ םיסבנמ הבונ ינש לש וחקמל ןושאר
 oist die Zueignung nicht wirksam, für die! ןיא אינתד איה יאנת אוה םידק אלד םושמ אמלא
 Tochter seiner Frau, die ihren Unterhalt השא ןוזמלו תועקרק הבשלו תוריפ תליכאל ןיאיצומ
 durch keine Bestimmung des Gerichts zu יפל םלועה ןוקית ינפמ םידבעושמ םיסכנמ תונבהו
 .erhalten hat, ist die Zueignung wirksam םלועה ןוקית המ יכו יסוי יבר רמא ןיבותכ ןיאש
 — ?!Sollte jene deshalb im Nachteil sein — עבשי אל האיצמ אצומהו :ןיבוצק ןיא אלהו וזב שי;
 vielmehr, da seine Tochter ihren Unterhalt הלהו יל תאצמ ןירושק ןיסיב ינש קחצי יבר רמא !5
 durch eine Bestimmung zu erhalten hat, so ןירושק םירווש ינש עבשנ”דחא אלא יתאצמ אל רמוא
 -kann sie hierfür Sachen eingehascht ha עבשנ וניא דחא אלא היה אל רמוא הלהו יל תאצמ

B10 .?־a יחתנמ ן,,ס,ד° •,דדהמ יחתנמ ןירווש אמעט יאמ’' ben״ — Komm und höre: R. Nathan sagte: 
 Nur . dann”, wenn der Kauf des anderen יתאצמ רמוא הלהו תאצמ ןירושק ןירווש ינש ידדחמ
 ,vor der Melioration des ersten”erfolgt ist תיל קחצי יברו עבשנ הז ירה ןהמ דחא ךל יתרזחהו 20

GiUBb םלועה ןוקית ינפמ עבשי אל האיצמ אצומה“ היל wenn aber die Melioration des ersten vor 
 dem Kauf des anderen erfolgt ist, so kann “רזעילא יבר אינתד״בקעי ןב רזעילא יברב רמאד אוה
I! ,כו — M 74 11 ןוגכ + M 73 |[ תעשב יאוהד M 72 er sie auch von verkauften Gütern einfor- 
 ,M 75 dem. Demnach erfolgt dies aus dem Grund עבשי |M 76 j רא ׳להו יל תאצמ ןירושק ןיסיכ ינש
 -weil [der Anspruch] nicht älter ist”!? — Hier הז ירה יל תרזחה אל ׳וא ׳להו ןהמ דחא ךל יתרזחהו יל יתאצמ.
über streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Man kann von verkauften Gütern die ver- 
zehrten Früchte nicht einfordern noch die Melioration von Grundstücken noch den Un- 
terhalt für Frau und Töchter, als vorsorgende Institution, weil sie nicht schriftlich ge- 
nannt sind. R. Jose sagte: Wieso als vorsorgende Institution, sie sind ja nicht präzisirU!? 

Wer einen Fund abliefert, braucht nicht zu schwören. R. Ji9haq sagte: 
[Wenn jener sagt:] du hast zwei mir gehörende zusammengebundene Beutel gefunden, 
und dieser sagt: ich habe nur einen gefunden, so muss er schwören; [wenn aber jener 
sagt:] du hast zwei mir gehörende zusammengebundene Rinder gefunden, und dieser 
sagt: es war nur eines, so braucht er nicht zu schwören. Dies aus dem Grund, weil 
Rinder sich von einander losreissen”, Geldbeutel aber nicht. [Wenn jener sagt:] du 
hast zwei mir gehörende zusammengebundene Rinder gefunden, und dieser sagt: ich 
habe sie gefunden und dir eines bereits zurückgegeben, so muss er schwören”. — Hält 
denn R. Ji9haq nicht von der Kehre, dass, wenn jemand einen Fund abliefert, er nicht 
zu schwören brauche, als vorsorgende Institution!? — Er ist der Ansicht des R. Eli- 
ezer b. Jäqob, denn es wird gelehrt: R. Eliezer b. Jäqob sagte: Zuweilen kann es vor- 

71. Nach der Geburt seiner eignen Tochter. 72. Bei seinem Tod, vor der Feststellung der 

Erbschaftsmasse. 73. Werden Früchte u. die Melioration nicht von verkauften Grundstücken ein- 

gefordert. 74. Der diese vom anderen Käufer einfordern will. 75. Und nicht aus den oben 

angegebenen Gründen, er sei nicht schriftlich genannt, bezw. präzisirt. 76. Der Käufer weiss nicht, 

was hierfür znrückzulassen sei; schon aus diesem Grund ist der Käufer hierfür nicht haftbar. 77. Fir 

kann somit nicht bestimmt behaupten, dass dieser beide gefunden habe. 78. Wer einen Teil der 

Forderung eingesteht, hat über den Rest zu schwören. 



527 GITTIN V,i,1i,iii — Iv Fol. 51b — 52a 

kommen, dass jemand wegen seiner eignen ומצע תנעט לע עבשנ םדאש םימעפ רמוא בקעי ןב 
Aussage” schwören muss. Wenn beispiels- עבשנ הז ירה סרפ ויתלבאהו ידיב ךיבאל הנמ דציב 
weise [jemand zu einem sagt:] dein Vater םירמוא םימבהו ומצע תנעט לע עבשנש אוה הזו 
hatte bei mir eine Mine und die Hälfte p” רזעילא יברו רוטפו הדיבא בישמכ אלא וניא 
bei mir verzehrt, so muss er schwören; er 0 ונעוטב בר רמא רוטפ הדיבא בישמ היל תיל בקעי 
muss somit wegen seiner eignen Aussage ןיעבשנ ןיא° ןנתהו היב תיא אששימ ידימ’'ןטק ןטק 
schwören. Die Weisen sagen, er gleiche dem יאמאו לודג ןטק יאמ ןטקו הטוש שרח תנעט לע 
Wiederbringer eines Funds und sei frei. — יכה יא אוה ןטק ויבאד ילימ”יבנלד ןטק היל ירק 
Ist denn R. Eliezer b. Jäqob nicht der An- תאדוהו םירחא תנעט אוה'°םירחא תנעט ומצע תנעט 
sicht, dass, wenn jemand einen Fund ablie-10 ומצע תאדוהו םירחא תנעט ימנ אתנעט והלוכ ומצע 
fert, er frei sei!? Rabh erwiderte: Wenn ein המ ינפמ הבר רמאד° ינלפימק הברדב אלא והנינ3'ך0ן\ 
Minderjähriger ihn gemahnt hat —Ist denn ןיא הקזח עבשי הנעטה תצקמ הדומ הרות הרמא set,42b 

[die Mahnung] eines Minderjährigen von יעב הילוכב יאהו ובוח לעב ינפב וינפ זיעמ םדא 
Bedeutung, es wird ja gelehrt, dass man םדא ןיאד®'םושמ הירפכ אלד יאהו היל הירפכמל*' 
wegen der Forderung eines Tauben, Blö-15 היל ידולד יעב הילוכבו ובוח לעב ינפב וינפ זיעמ 
den oder Minderjährigen nicht schwöre!? טימתשמ אקד אוה*'יטומתשיא היל ידוא אלד יאהו 
— Unter Minderjähriger ist ein Erwachse- אנמחר רמאו היל אנערפו יזוז יל ווהד“'דע רבס היל 
ner zu verstehen, und er nennt ihn deshalb יבר הילוכב היל ידולד יכיה יכ היוליע העובש ימר 
einen Minderjährigen, weil er hinsichtlich ונבב אנש אלו וב אנש אל רבס בקעי ןב רזעילא 
der Angelegenheiten seines Vaters als Min- 20 ירבס ןנברו אוה הדיבא בישמ ואל ךכליהו זיעמ וניא 
derjähriger gilt'“. — Wieso nennt er dies זיעמ אלדמו זיעמ ונבב לבא זיעמ וניאד אוה וב 
demnach seine Aussage, die Mahnung :אוה הדיבא בישמ 
geht ja von einem anderen aus!? — Die Mah- 1|ןהל הנימש וא תיבה לעב לצא וכמסש ןימרת^^| F01.52 

nung eines anderen und sein eignes Ge- ןהיתוריפ רשעל בייח סופורטיפא" ןהיבא 
ständnis. — Auch in allen anderen Fällen‘ _ ^ 79 ןן ןנתהו...ידימ — M 78 || י״ב — M 77 

handelt es sich ja um die Mahnung eines m 82 [| יאהו ׳ירפכינד M 81 [j איה M 80 [j ד ילימ 

anderen und sein eignes Geständnis!? — m 84 || ד אוה — M 83 || ילוכבו אוה וינפ זיעמ אלד 

Vielmehr, sie streiten über die Eehre Rab- •(יי^עה לכב) ׳טיפא bm 85 [! ׳ערפו יל יוהד 

bas, denn Rabba sagte: Die Gesetzlehre sagte deshalb, dass derjenige, der einen Teil 
der Forderung eingesteht, schwören müsse, weil es feststehend ist, dass niemand sich 
seinem Gläubiger gegenüber'Vrkühne. Er möchte die ganze Schuld ableugnen, nur tut 
er dies deshalb nicht, weil er sich seinem Gläubiger gegenüber nicht erkühnt; daher 
möchte er sie vollständig eingestehen, nur tut er dies deshalb nicht, weil er einen 
Aufschub erzielen will, indem er denkt: sobald ich Geld habe, bezahle ich sie ihm. 
Daher sagte der Allbarmherzige, dass man ihm einen Eid zuschiebe, damit er die ganze 
Schuld eingestehe. R. Eliezer b. Jäqob ist der Ansicht, er erkühne sich weder gegen 
ihn selbst noch gegen seinen Sohn, somit gilt er nicht als Wiederbringer eines Funds, 
die Rabbanan aber sind der Ansicht, nur gegen ihn selbst erkühne er sich nicht, wol 
aber gegen seinen Sohn, und da er sich nicht erkühnt hat, so gilt er als Wiederbrin* 
ger eines Funds. 

jENN Waisen bei einem Hausherrn untergebracht'^sind, oder wenn ihr 

Vater ihnen jemand als Vormund eingesetzt hat, so muss er ihre Früch- 

TE VERZEHNTEN. DER VORMUND, DEN DER VaTER DER WAISEN EINGESETZT HAT, MUSS 

79. Wenn er sich selbst als Schuldner bekennt, ohne dass der andere ihn mahnt. 80. Da er 

ebenfalls nicht wissen kann, ob nicht sein Vater die Schuld bereits erhalten hat. 81. Beim Einge- 

stehen eines Teils der Forderung, wobei der Beklagte schwören muss. 82. Ihm die Forderung ab- 

zuleugnen. 83. Ohne dass er als Vormund eingesetzt worden ist. 

liv.il 
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Ket.88t> חור והונימ עבשי םימותי יבא והנימש םופורטיפא° schwören*^ den das Gericht eingesetzt 

 -hat, braucht nicht zu schwören. Abba םירבדה ףוליח רמוא לואש אבא עבשי אל ןיר;

 -Saul sagt, es verhalte sich entgegen אלו םתא ןיפתוש אלו םתא°“^יהנימרו .ארמג

 .gesetzt תא םרותה אלו םתא“ ןיפורטלפא אלו םתא ןיסירא

 -GEMARA. ich will auf einen Wider ןאכ ליכאהל ןאב אישק אל אדסה בר רמא ולש וניאש 5

 -spruch Hinweisen: V//r, nicht aber Gesell ליכאהל ןירשעמו ןימרות ןיפורטיפאה״^אינתהו היגהל s׳;;

 ,schafter“; ihr, nicht aber Quotenpächter; ?7/r ’*םיתב*“תוהפשו םידבע המהב ןהל ןירכומו היגהל אלו
 nicht aber Vormünder; ihr, es darf niemand °ןהל ןירכומו היגהל אל לבא ליבאהל םימרכו תודש

 die Hebe absondern von dem, was nicht היגהל אל לבא ליכאהל תותלפו םיגמש תוגיי תוריפ

 oihm gehört!? R. Hisda erwiderte: Das ist! שיש רבד לכו תיציצו הכוסו הברעו״יבלול ןהל ןישועו

 -kein Widerspruch; das eine, wenn zum Es הרות רפס םהל ןיהקולו רפוש ייותיאל'“ הבצ^כ ול

 -sen, und das andere, wenn zum Zurück ייותאל. הבצןל ול שיש רבד לכו תוזוזמו ןיליפת

 legen“'. Es wird auch gelehrt: Vormünder םהילע ןידופ ןיאו הקדצ םהילע ןיקסופ ןיאו הליגמ

 -dürfen zum Essen die Hebe und den Zehn ייותאל הבצק ול ןיאש רבד לכ אלו ןייובשדד תא

 ;ten absondern, nicht aber zum Zurücklegen כוהל’'ןודל ןיאשר ןיפורטיפא ןיאו םילבא יזנוהגת !5

 -sie dürfen für sie Vieh, Sklaven, Sklavin בוהל אלא אל יאמא תוכזל םימותי יסכגב’“ תוכזלו

 neu, Häuser, Felder und Weinberge zum ןיאשר ןיפורטיפא״ןיאו םיימותי יסכגב תוכזל תגמ לע

 -Essen verkaufen, nicht aber zum Zurück יאמ הפיב לואגלו הערב בורקב לואגלו קוהרב רוכמל

 ,legen; sie dürfen für sie Früchte, Weine רוכמל ןיאשר ןיפורטיפא ןיאו ןפדתשמ’יאמלדד אמעט

 Oele und Mehl zum Essen verkaufen, nicht ןהב ןיהקולו םידבע ןירכומ לבא םידבע הקילו תודש 20

 aber zum Zurücklegen. Sie fertigen für sie רוכמל אל ףא רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר תודש

 ’“Festpalme, Bachweide, Festhütte“', (^i9ith ןייפשמ אל אמלד אמעט יאמ תודש הקילו םידבע

 und alles andere, wofür es'" eine Grenze לבא תוריהל םידבע איצוהל ןיאשר ןיפורטיפא ןיאו

 gibt, dies schliesst die Posaune’' ein. Sie תוריהל ןתוא ןיאיצומ םירהאו םירהאל ןתוא ןירכומ

M 87 I! םתא - B 86 ![ םתא םג ומירת ןכ -j- M 85 kaufen für sie eine Gesetzrolle, Tephillin’', 
90 j| הברעו — M 89 jj םיתב — M 88 [j אל לבא Mezuzoth’Amd alles andere, wofür es eine 
II י״נב — M 92 || בייחל M 91 || הבצק...ייותיאל — M Grenze gibt, dies schliesst die [Ester]rolle’'' 

 f- M 93 Nicht aber dürfen sie für sie Almosen- ה || B 94 ןיפדתשמ.

spenden noch Gefangene auslösen noch sonst etwas, wofür es keine Grenze gibt, dies 

schliesst die Tröstung der Eeidtragenden ein. Vormünder dürfen nicht über die Güter 

der Waisen prozessiren, weder ungünstig noch günstig. — Weshalb nicht günstig!? 

— Vielmehr, ungünstig, in der Absicht, dass es günstig’“erfolge. Vormünder dürfen 

ferner nicht ein entferntes [Feld] verkaufen und ein nahes einlösen, ein schlechtes ver- 

kaufen und ein gutes einlösen, weil es Vorkommen kann, dass sie verheert werden. 

Vormünder dürfen nicht Felder verkaufen und dafür Sklaven kaufen, wol aber dür- 

fen sie Sklaven verkaufen und dafür PTlder kaufen; R. Simon b. Gamaliel sagt, auch 

nicht Sklaven verkaufen und dafür Felder kaufen, weil es Vorkommen kann, dass sie 

nicht unangefochten bleiben. Vormünder dürfen keine Sklaven freilassen, vielmehr 

dürfen sie sie anderen verkaufen und jene sie freilassen. Rabbi sagte: Ich sage, auch 

84. Wenn sie grossjährig sind, muss er ihnen einen Eid leisten, dass er von ihrem Vermögen nichts 

zurückbehalten habe. 85. Num. 18,28. 86. Einer darf nicht selbständig die Hebe für den 

anderen absondern. 87. Im 1. Fall sondere der Vormund die Hebe für die Waisen ab, im 2. Fall 

aber nicht, da sie dies selber tun können, sobald sie grossjährig sind. 88. Cf. Lev. 23,40ff. 89. 

Die sog. Schaufäden an den Zipfeln des Obergewands; cf. Num. 15,38ff. u. Dt. 22,12. 90. Für die 

dazu erforderliche Ausgabe. 91. Für das Neujahrsfest; cf. Lev. 23,24. 92. Cf. Bd. i S. 16 N. 2. 

93. Cf. S. 415 N. 116. 94. Cf. Bd. iij S. 531 Z. 1 ff. 95. Wenn sie den Prozess verlieren, so ist 

das Urteil nicht rechtskräftig, u. da dies eine Benachteiligung des Prozessgegners wäre, so dürfen sie über- 

haupt nicht prozessiren. 
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er selber kann seinen Wert zahlen und frei אצויו ומצע ימד ןתונ אוה ףא ינא רמוא רמוא יבר° 
werden, denn es ist ebenso, als würde er הנורחאב ןהמע בשהל ךירצו ול ורכומכ אוהש ינפמ 
ihn an ihn selber verkaufen. Zuletzt muss ןישוע ןיא״ ךירצ וניא רמוא לאילמנ ןב ןועמש ןבר” 
er mit ihnen abrechnen; R. Simon b. Ga- יבא ןנימ םאו םינטקו״״ םידבעו םישנ ןיפורטיפא 
maliel sagt, er brauche dies nicht. Weiber, 5 הוהד סופורטיפא אוהה :ודיב תושרה ןימותי 
Sklaven und Minderjährige dürfen nicht ןיבזו אתערא ןיבזמ אק הוהד ריאמ יברד היתובבשב 
als Vormund eingesetzt werden; wenn aber ינא״*אמלהב”היל ווחא ריאמ יבר היקבש אלו'ידבע 
der Vater der Waisen sie eingesetzt hat, ירבד״רמא הגשא אל יכה וליפא״ תונבל התאו סורהל 

so Stand es ihm frei. ירניאד ירת יב והנה :ןידירומ אלו ןילעמ״״אל תומולח 
Einst wollte ein Vormund in der Nach-10 ידדה ידהב וצנימ אק״ ווה ישמש יב לכ' ןטש והב 

barschaft R. Meirs Felder verkaufen und ימימש יב^ אתלת והניבכע םתהל ריאמ יבר עלקיא 
Sklaven kaufen, R. Meir aber Hess dies היקפא’ יוו רמאקד היעמש אמלש והל דיבעד דע 
nicht zu. Da zeigte man ihm im Traum: אפורטיפא^ אוהה :היתיבמ ארבנ אוההל ריאמ יבר 
ich will niederreissen und du bauen. Er ןיבזמ אק הוהד יול ןב עשוהי יברד היתובבישב הוהד 
aber achtete nicht darauf, indem er sagte: 15 הל רבס ידימ אלו היל רמא אלו ירות ןיבזו אערא 
Träume nützen nicht und schaden nicht. יתירק אל ימימ יסוי יבר רמא אינתר° יסוי יברכ 

Einst waren zwei Leute, die der Satan ירושלו יתיב יתמיאל אלא ירומ׳ ירושלו יתשא יתשאל 
auf einander hetzte, denn jeden Vorabend אתבס איהה יבג* יכ*מם ווהד ימתי והנה :ידש 
[des Sabbaths] zankten sie mit einander. ותא והיילהינ* התניבזו הלקש' אתרות והל ־הוה״ 
Als R. Mefr da hinkam, hielt er sie drei 20 אתדיבע'°יאמ היל ורמא ןמחנ ברד הימקל״ םיבורק 
Vorabende zurück, bis er Frieden zwischen תיבה לעב לצא וכמסש םימותי והל רמא תנבזד 
ihnen stiftete. Da hörte er ihn rufen: Wehe, יטיקנ אל אהו רקיא הקולד אתושרב רקיא אהו ןנת 
R. Mefr jagte mich aus meinem Haus! ידיא רב יאלינח ברד ונייה ןכ םא והל רמא ימד 

In der Nachbarschaft des R. jehosuä לאוממ׳ רמא ידיא רב יאלינח בר רמאד לאומש רמא 
b. Levi war ein Vormund, der Grundstücke 25 :אפסכב אלא ונקמ"אלו שדקהכ ןה ירה ןימותי יסכנ 
verkaufte und Rinder kaufte, und dieser העברא העבראב הוכשמ אמתי אבקוע אנברד הירמה 
sagte ihm hierzu nichts. Er ist der Ansicht ןמחנ ברד הימקל ותא אתיש אתישב םקו רקיאו" 

R. Joses, denn es wird gelehrt: R. Jose sag- ןן הימליחב bm 97 |1 ׳וחפשו + M 96 ן| ׳ר ירבד + M 95 

M 2 II ד + B 1 |j (ןילעומ M) 99 |! ונא VM 98 

 M 5 סופורטופא B 4 ימוי + M 3 אק —

 ׳יההד הבג !| M 6 איוה |M 7 1 תלקש M 8 11 — ׳הינ

 M 9 היבגל || M 10 אנבזמד תדיביע. B אנבזד התדיבע
11 B 12 ינקמ M — רקיאו. 

te: Nie im Leben nannte ich meine Frau 
Frau und mein Rind Rind, sondern meine 
Frau Haus und mein Rjnd Feld״״. 

Einst nahm eine Greisin, bei der Wai- 
sen untergebracht waren, ein Rind, das sie 
hatten, und verkaufte es für sie. Da kamen ihre Verwandten zu R. Nahman und spra- 
chen zu ihm: Wie kam sie”dazu, es zu verkaufen!? Fr erwiderte ihnen: Unsre Lehre 
lautet: wenn Waisen bei einem Hausherrn untergebracht sind״*. — Es ist ja im Preis 
gestiegen. — Fs ist im Besitz des Käufers im Preis gestiegen. — Sie haben ja das 
Geld noch nicht erhalten!? Da erwiderte er ihnen: Wenn dem so ist, so ist hierauf die 
Lehre des R. Hanilaj b. Idi im Namen Semuels zu beziehen, denn R. Hanilaj b. Idi 

^ * V • « * » 

sagte im Namen Semuels, dass Güter der Waisen denen des Heiligtums gleichen, die 
nur durch das Geld erworben werden״״. 

Den Wein des verwaisten Rabbana-Uqaba zogen [die Käufer] an sich zum Preis 
von vier [Zuz das Fass] und er stieg auf sechs. Als sie hierauf zu R. Nahman kamen, 

96. Die Frau besorgt die Bedürfnisse des Hauses u. ebenso das Rind die des Felds. 97. Sie 
war nicht als Vormünderin eingesetzt worden. 98. Dieser ist hierzu ebenso befugt, wie der Vor- 

mund. 99. Erst dann geben sie in den Besitz des Käufers über (cf. Lev. 27,15 ff.), während dies sonst 
durch andere Formalitäten erfolgt. [ 
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 sprach er zu ihnen: Hierauf ist die Lehre בר רמאד ידיא רב יאליגה ברד ונייה והל רמא

 des R. Hanilaj b. idi im Namen Semuels ןה ירה ןימותי יסכנ לאומש רמא ידיא רב יאליגה

 zu beziehen, denn R. Hanilaj b. idi sagte ימתימ יריפ ךושמ :אפפכב אלא יגקמ'\אלו שדקהב

 -im Namen Semuels, dass Güter der Wai ס^י־־־הכ אהי אל“ לוז ידיא רב יאליגה ברד וגייה רוקיא

 sen denen des Heiligtums gleichen, die רקיא ימתיל יריפ והל וכימימא שידקהמ רומה טוידה 5

 .nur durch das Geld erworben werden הגימ רובס לוז שדקהמ רומה טוידה הכ אהי אל

 Hat [der Käufer] Früchte der Waisen אשיש בר היל רמא ידיא רב יאליגה ברד וגייה

 an sich gezogen, so ist, wenn sie im Preis יכרטצמד ןינמזד והדידלייאיה הער אה ידיא ברד הירב

 .gestiegen sind, hierauf die Lehre des R ימתי יבהי׳ייזוז יבהיד דע והל ביהיד אכילו יריפל

 Hanilaj b. idi zu beziehen; wenn sie aber im שידקה ןמ רומה טוידה הכ אהי אל לוז יריפא יזוז'^ !0

 Preis gefallen sind, so darf das Recht eines רמא ידיא רב יאליגה ברד וגייה הגימ רובכ רקיא

 Gemeinen dem Recht des Heiligtums'°°nicht והדידל איה הער אה ידיא ברד הירב אשיש בר והל

Coi.b והל ובהי היילעב םכטיה ופרשג והל רמימל ותאד“ überlegen־“ sein. Haben die Waisen Früchte 

 an sich gezogen, so darf, wenn sie [anderer] רומה טוידה הכ אהי אל רקיא יריפא ימתיל יזוז

 im Preis gestiegen sind, das Recht eines ידיא רב יאליגה ברד וגייה הגימ רובכ לוז שדקהמ !5

 Gemeinen dem Recht des Heiligtums nicht איה הער אה ידיא ברד הירב אשיש׳יבר והל רמא

 überlegen sein, und auf den Fall, wenn sie דע והל ביהיד אבילו יזוזל יכרטצמד ןיגמזד והדידל

 -im Preis gefallen sind, glaubten sie, die Leh ןגימתה אגהכ ברו אנא ישא בר רמא :יריפ והל יבהיד

 re des R. Hanilaj b. idi zu beziehen, aber אלב אגרכל״־אגבזמד אמתי אריעזדרדימיאד ארטשא

 :R. sisa, der Sohn R. idis, sprach zu ihnen הרובקלו יגוזמלו אנרכל יעדרהג ירמאד“ אתזרכא 20

 Dies wäre ein Nachteil für sie, denn, wenn ”אפורטופא אעבצ םרמע :אתזרכא אלב ןניגבזמ

 sie Früehte brauchen, würde niemand sie היל ירמא ןמהג ברד הימ1רל םיבור? ותא הוה ימתיד

Ket.87a 
 !סס»

Bm.lOSb 

ihnen geben, bis sie das Geld gezahlt ha- 

ben. Haben Waisen Geld auf Früchte ge- 

zahlt, so darf, wenn sie im Preis gefallen 

sind, das Recht eines Gemeinen dem Recht 

 ןעמתשילד יכיה יכ והל רמא ימתימ יככמו שיבל א

 f M 13- ש״א || M 14 ונקמ || M 15 ןהל |] M 16 בוהי 11

 P 17 — יזוז || M 18 שדקהמ M 19 II אה ישא 11 20

 M הנבזד ׳תי יריעזד || B 21 אערא || M 22 ןבזמ.

des Heiligtums nicht überlegen sein, und auf den Fall, wenn sie im Preis gestiegen 

sind, glaubten sie die Lehre des R. Hanilaj b. Idi zu beziehen, aber R. Sisa, der Sohn 

R. Idis, sprach zu ihnen: Dies wäre ein Nachteil für sie, denn־°־man könnte zu ihnen 

sagen: euer Weizen ist im Söller verbrannt. Haben andere den Waisen Geld auf Früch- 

te gezahlt, so darf, wenn sie im Preis gestiegen sind, das Recht eines Gemeinen dem 

Recht des Heiligtums nicht überlegen sein, und auf den Fall, wenn sie im Preis ge- 

fallen sind, glaubten sie, die Lehre des R. Hanilaj b. Idi zu beziehen, aber R. Sisa, 

der Sohn R. Idis, spraeh zu ihnen: Dies wäre ein Nachteil für sie, denn, wenn sie Geld 

brauchen, würde niemand es ihnen geben, bis sie die Früchte geliefert haben. 

R. Asi sagte: Ich und R. Kahana unterschrieben eine Urkunde der Mutter des 

verwaisten Zeera, die zur Zahlung von Kopfsteuern [Grundstücke] ohne Bekanntma- 

chung‘'’Verkaufte. Die Nehardeenser sagten nämlich: Zu Kopfsteuer, Unterhalt und Be- 

gräbniskosten־°''verkaufe man ohne vorherige Bekanntmaehung. 

Der Färber Ämram war Vormund von Waisen; da kamen die Verwandten zu R. 

Nahnian und sprachen: Er kleidet und hüllt sich vom [Vermögen] der Waisen. Dieser 

erwiderte: Damit seine Worte respektirt werden־^ — Er isst und trinkt, wol ihres. 

100. Nach der obigen gehre gleichen Güter der Waisen den Gütern des Heiligtums. 101. Wenn 

ein Gemeiner zu seinem Vorteil Mobilien durch das Ansichziehen erwirbt, so ist dies beim Heiligtum erst 

recht der Fall. 102. Wenn die Früchte durch die Zahlung ohne Ansichziehen in ihren Besitz über- 

gehen würden. 103. Dies muss 30 Tage vor dem Verkauf erfolgen. 104. Fälle, wo das Geld 

sofort nötig ist. 105. Bei der Vertretung der Interessen der Waisen. 
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denn er ist nicht begütert. — Er hat viel- האיצמ רומיא דימא אלו והדידמ׳ייתשו ליכאק הילימ 

leicht einen Fund gefunden. — Er richtet ידהס יל ותייא והל רמא דיספמ אק אהו חכשא 

Schaden״an. Da erwiderte er ihnen: Bringt הימשמ ןירבח אנוה בר רמאד היניקלסיאו דיספמד 
mir Zeugen, dass er Schaden anrichte, so רמתיאד היל קיקלסמ דיספמד סופורטופא ברד 

entsetze ich ihn, denn unser Genosse R. 5 היל ןניקלסמ בר רמא אנוה בר דיספמד אפורטופא 
Hona sagte im Namen Rabhs, dass, wenn אתבלהו היל ןניקלסמ אל ירמא אליש יבר יבד 

ein Vormund Schaden anrichtet, man ihn ;עבשי □ימותי יבא והנימש □ופורטיפא :היל ןניקלסמ 

entsetze. Es wurde nämlich gelehrt: Wenn הוה אל הינימ האנה היל תיאד ואל יא אמעט יאמ 
ein Vormund Schaden anrichtet, so ist er, :יעונמאל יתא אל העובש םושמו סופורטופא היל 

wie R. Hona im Namen Rabhs sagt, zu 10 דיבעד אוה אמלעב אתלימ ;עבשי אל ןיד תיב והונימ 
entsetzen, und wie sie in der Schule R. Si- :יעונמאל יתא העובש הילע תימר יאו אניד יבל 

las sagen, nicht zu entsetzen. Die Halakha ןיד תיב והונימ'" ;םירבדה ףוליח רמוא לואש אבא 

ist, man entsetze ihn. ‘ אלק הילע קיפנ אקד האנה איההב אמעט יאמ עבשי 
Der Vormund, den der Vater der םושמ אניד יב הילע ךימסייאהד אוה אנמיהמ שיניאד 

Waisen eingesetzt hat, muss schwö- !5 אל םימותי יבא והנימ יעונמאל יתא אל העובש 

REN. Aus welchem Grund? — Wenn er תימר יאו ידדהל ידבעד אוה אמלעב אתלימ עבשי 
keinen Nutzen davon hat, wird er nicht ימא רב ןנח בר רמא יעונמאל יתא העובש הילע 

Vormund, und wegen des Schwurs verwei- רזעילא יבר אינת :לואש אבאכ אתכלה לאומש רמא 
gert er es nichtV בר ינת וירבדכ הכלהו עבשי הזו הז רמוא בקעי ןב 

Den das Gericht eingesetzt hat, 20 סופורטופא והבא יברד הימק אברעמ רב אפילחת 
BRAUCHT NICHT ZU SCHWÖREN. Er tut dies רכש אשונ אוהש ינפמ עבשי םימותי יבא והנימש'*’ 

nur aus Zuvorkommenheit gegen das Ge- אמיא אלא היל תלייכו אבק תתייא תאי׳היל רמא 

rieht, und wenn man ihm einen Schwur :רבש אשונכ אוהש ינפמ 
auferlegt, verweigert er es. דיזמב רוטפ גגושב ךסנמהו עמדמהו 

Abba-Saul sagt, es verhalte sich 25 ;בייח IH 

ENTGEGENGESETZT. Wenn das Gericht ihn שממ ךסנמ רמא בר ךסנמ רמתיא ,ארמג 

eingesetzt hat, muss er schwören, denn für ןן איההב עבשי ד״ב סימ ט״מ B 24 |j והדידמ — M 23 

das Vergnügen, dass er in den Ruf eines א m 27 j] עבשי ד״ב והונימש M 26 ן| יכמס M 25 

ehrenhaften Manns kommt, dem das Ge- •תילכו אבק תיתייא 

rieht Vertrauen schenkt, verweigert er dies wegen des Schwurs nicht. Wenn der Va- 

ter der Waisen ihn eingesetzt hat, braucht er nicht zu schwören, denn er tut dies 

nur aus gegenseitiger Freundschaft, und wenn man ihm einen Schwur auferlegt, ver- 

weigert er es. R. Hanan b. Ami sagte im Namen Semuels: Die Halakha ist wie Abba- 

Saul. 

Es wurde gelehrt: R. Eliezer b. Jäqob sagte: Beide müssen schwören. Die Hala- 

kha ist wie er. R. Tahlipha b. Maäraba lehrte vor R. Abahu: Der Vormund, den der 

Vater der Waisen eingesetzt hat, muss schwören, weil er bezahlt ist. Da sprach dieser 

zu ihm: Hast du einen Kab geholt und ihm zugemessen? Sage vielmehr: weil er ei- 

nem bezahlten gleicht. 

|ENN JEMAND UNREIn”*MACHT, BE1M1SCHT0’'"׳DER LIBIRT׳״, SO IST ER, WENN VER- 

m SEHENTLIÖH, ERSATZFREI, UND WENN VORSÄTZLICH, HAFTBAR. 

GEMARA. Es wurde gelehrt: Unter "libirt" ist zu verstehen, wie Rabh sagt, wenn 

Hol.41a 

106. Bei der Verwaltung ihres Vermögens. 107. Er wird wol vom Vater ein Aequivalent er- 

halten haben. 108. Levitisch reine Speisen eines anderen, so dass sie nur für Unreine geniessbar 

sind. 109. Hebe zu profanen Früchten, so dass sie nur von einem Priester gegessen werden dürfen 

u. dadurch bedeutend an Wert verlieren. 110. Den Wein eines anderen einem Götzen .spendet, so 

dass er zur Nutzniessung verboten wird. 
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fällt er der schwereren Strafe“^ — Und je- 

ner!? — Nach R. Jirnieja, denn R. Jirnieja 

sagte, die Hrwerbung”^erfolge beim Hoch- 

heben und das Leben verwirke er erst beim 

Libiren''l —Weshalb erklärt derjenige, der 
Sot.30t> 

Nid. 60 
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 ,er wirklich libirt'", und wie Semnel sagt אמעט יאמ ברעמ רמאד ןאמ ברעמ רמא לאומשו

 -wenn er beimengt"". Weshalb erklärt derje הינימ הברדב היל םק ךסנמ ךל רמא ךסנמ רמא אל

 ״?beimengU erklärt, nicht "libirt״ nige, der ההבגה תעשמ הימרי יבר רמאד״ הימרי יברדכ״^דיאו

 -Er kann dir erwidern: beim Libiren ver — ’’ךוסינ תעש דע יוה אל ושפנב בייהתמ הנקד אוה
 רמא ברעמ רמאי״אל אמעט יאמ ךסנמ רמאד ןאמלו

 ז=01.53אל אסנקמו אוה אפנק ךדיאו עמרמ ונייה°ברעמ ךל
 יל המל ינה לב אסנקמ אסנק. ףיליד ןאמלו ןניפלי

 אנימא הוה המורת יא אמטמ אנת יאד אבירצ'‘

 םושמ ןילוח אמטמ יאו ירמגל הל דיספמ אקד םושמ'"

 Er kann—?״erklärt, nicht "beimengt ״libirt" לבא לארשי ץראבש ןילוחל האמוט םורגל רוםאד° !0

 dir erwidern: beimengen ist ja dasselbe was חיבשד םושמ עמדמ.ןניעמשא יאו אל אמיא עמדמ

 beimischen"’. — Und jener!? — [Der Ersatz] אמטמ ןניעמשא יאו אל אמיא היבש אלד אמטמ לבא

 -isU’nur eine Busse, und von einer Busszah ךסנמ לבא הינימ הברדב היל סק״אלד םושמ עמדמו

 lang ist nichts zu folgern"’. — Wozu sind ^'ןל עמשמ אק אל אמיא הינימ הברדב היל םקד

Bq.n/ä 5! הנושארב ןיבא יברד הובא ינתד° אהלוי״הימרי יברדב alle diese Fälle nach demjenigen nötig, 

 -nach welchem hinsichtlich einer Busszah עמדמה ךא דמול ורזח ךסנמהו אמטמה םירמוא ויה

 ?!lung von einer Busszahlung zu folgern ist םושמ אמטמ ןניעמשא יאד אבירצ יל המל ינה לב

 -Sie sind nötig; würde er es nur vom Un — היל םקד״ךסנמ לבא הינימ הבדדב היל םק״אלד

 reinmachen gelehrt haben, so könnte man םושמ ךסנמ ןניעמשא יאו אל אמיא הינימ הבדדב

 -glauben, wenn es Hebe ist, weil er es voll היל דיספמ'אלד אמטמ לבא ידמגל היל דיספמ אקד 20

ständig vernichtet"’hat, und wenn es Pro- 

fanes ist, weil man Profanes im Jisraelland 

nicht der Verunreinigung aussetzen darf'"“, 

nicht aber gelte dies von der Beimischung. 

Und würde er es nur von der Beimischung gelehrt haben, so könnte man glauben, weil 

dies nicht selten ist'"', nicht aber gelte dies vom Unreinmachen, das selten ist. Und 

würde er es nur vom Unreinmachen und von der Beimischung gelehrt haben, so 

könnte man glauben, weil er keiner schwereren Strafe verfällt, nicht aber gelte dies 

vom Libiren, wobei er einer schwereren Strafe verfällt, so lehrt er uns, nach R. Jir- 

28 M יברכ 
31 M יבירצ 

34 B םיקד M 35 ■j ינתדלו 

29 M — 30 [| ד אוה (M — רמא) 

32 j- M- המורת אמטמ B 33 jj םיק 
M 36 

meja'"". — Wozu sind alle diese Fälle nach der Lehre des Vaters R. Abins nötig, nach 

der sie es anfangs nur vom Unreinmaehen und vom Libiren sagten und später die 

Beimischung hinzufügten'"'!? — Sie sind nötig; würde er es nur vom Unreinmachen 

gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er keiner schwereren Strafe verfällt, nicht 

aber gelte dies vom Libiren, wobei er einer schwereren Strafe verfällt. Und würde er 

es nur vom Libiren gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er es vollständig ver- 

nichtet, nicht aber gelte dies vom Unreinmachen, wobei er es nicht vollständig'"\׳er- 

111. Wenn er den Wein götzendienstlich schüttelt od. umrührt. 112. gibationswein zu er- 

laubteni. 113. Wegen des Götzendienstes, worauf die Todesstrafe gesetzt ist, u. ist ersatzfrei. Wenn 

jemand 2 Sünden in Idealkonkurrenz begeht, so wird er nur wegen der strengeren bestraft. 114. Der 

fremden Sache, wobei seine Haftbarkeit erfolgt. 115. Die Schädigung des anderen ist zuerst erfolgt, 

somit ist er auch dieserhalb schuldig. 116. Von liebe mit Profanem; in beiden Fällen wird die 

Sache durch die Mischung verboten. 117. Da die Schädigung unsichtbar ist. 118. Wenn die 

MiSuah es nur von dem einen Fall gelehrt hätte, würde man es nicht hinsichtl. des anderen gewusst haben. 

119. Es darf dann weder von Priestern noch von Baien gegessen werden. 120. Wegen derjenigen, 

die auch Profanes nur unter Beobachtung der Reiuheitsgesetze essen. 121. lזnd ans diesem Grund 

ist eine IMassregelung angeordnet worden. 122. Dass er trotzdem schuldig ist, da beide Handlungen 

nicht gleichzeitig ausgeübt worden sind. 123. Wenn dies von jenen Schädigungen gilt, so gilt dies 

um so mehr von dieser. 124. ,Selbst uiireiiie Hebe ist noch als Viehfutter u. zum Heizen verwendbar. 
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!lichtet. Und würde er nur von diesen bei- םושמ יתרת ינה קיעמשא יאו אל אמיא ירמגל 
den gelehrt haben, so könnte man glauben, אל אמיא טן/יומ דספהד עמדמ לבא הבורמ דספהד 

weil der Schaden bedeutend ist, nicht aber דחאו גגוש דחא הרות רבד היקזח רמא :אבירצ 

gelte dies von der Beimischung, wobei der קזיח הימש רכינ וניאש קזיה°אמעט יאמ בייח ריזמ'׳?'■טיי׳י■׳’ 

Schaden unbedeutend ist; daher sind sie 5 לכה יא ועידויש ידב רוטפ גגושב ורמא םעט המו 

alle nötig. יעודוא ןיוכמ אק יקוזואל אתשה ימנ דיזמב וליפא’’ 

Hizqija sagte: Nach der Gesetzlehre גגוש דחא הרות רבד רמא ןנחוי יברו היל עדומ אל 

ist er sowol versehentlich als auch vorsätz- אל רכינ וניאש קזיה אמעט יאמ רוטפ ריזמ דחאו 

lieh haftbar, denn die unsichtbare Schädi- אהי אלש בייח דיזמב ורמא םעט המו קזיה הימש 

gung gilt als Schädigung, und nur deshalb !0 וריבה לש ויתורהט אמטמו ךלוה דחאו דחא לכ 

sagten sie, versehentlich sei er ersatzfrei, ןידיזמ שדקמב ולגפש םינהכהךנת ינא רוטפ רמואו Ned.Mä 

damit er es ihm mitteile''’. — Demnach קזיח תרמא יאו םלועה ןוקית ינפמ” הלע ינתו ]יבייח 
sollte dies auch vorsätzlich gelten!? — Wie ינפמ ]ירוטפ ]יגגוש יאה קזיה הימש רכינ וניאש 

sollte er, wenn er ihn zu schädigen beab- ]ידיזמ רמאק ימנ יבה היל יעבימ םלועה ןוקיית 

sichtigt, es ihm nicht mitteileni? R. Joha- !5 ביתמ םלועה ]וקית ינפמ ]ירוטפ ןיגגוש אה”]יבייח 
nan aber sagte: Nach der Gesetzlehre ist 08^56■ 1=8 תאטח תרפבו תאטח ימב הבאלמ השועה°רזעלא יבר* 

er sowol versehentlich als auch vorsätzlich קזיה תרמא יאו םימש ינידב בייחו םדא ינידמ רוטפ 
ersatzfrei, denn die unsichtbare Schädigung אוה בייחיל ימנ םדא ינידב קזיה הימש רכינ וניאש 
gilt nicht als Schädigung, und nur deshalb הקברל הסינכהש הרפ הל קרפמ אוהו הל ביתומ 

sagten sie, vorsätzlich sei er haftbar, da- 20 תולקצימ ןהב לקשש תאטח ימ שחתו קניתש תנמ לע 
mit nicht jemand das Reine eines anderen הרשכ^״תולקשמ ןהב לקשש°תאטח ימ אבר רמאהו”co1.b 

 אק השעמ ןפוגב ןדגנכב אה ןפוגב אה אישק אל

 ינידב קזיה הימש רכינ וניאש קזיה יאו והב דיבע
39 (M — רמאהו., 

unrein mache und sage, er sei ersatzfrei. 

— Es wird gelehrt, dass, wenn Priester im 

Tempel [ein Opfer] vorsätzlich verwerflich'''’ 

gemacht haben, sie haftbar seien, und hier- 

 M 37 — ב ׳יפא M 38 jj ׳גושו

 ::׳קש) M 40 |j ןירשכ.

zu wird gelehrt: als vorsorgende Institution. Wenn du nun sagst, die unsichtbare 

Schädigung gelte als Schädigung, so müsste es ja heissen, dass sie versehentlich ersatz- 

frei seien, als vorsorgende Institution''!? — Das sagt er auch: Nur wenn vorsätzlich, 

haftbar, wenn aber versehentlich, frei, als vorsorgende Institution. R. Eleäzar wandte 

ein: Wenn jemand das Entsündigungswasser''“oder die Entsündigungskuh''’zur Arbeit 

verwandt hat, so ist er beim menschlichen Gericht frei''’und beim himmlischen Gericht 

schuldig. Wenn du nun sagst, die unsichtbare Schädigung gelte als Schädigung, so 

sollte er auch beim menschlichen Gericht schuldig sein!? Er erhob diesen Einwand, 

und er selbst erklärte es auch: wenn er die Kuh in den Stall gebracht hat, damit sie 

sauge und dresche”°, oder wenn er mit dem Entsündigungswasser etwas gewogen‘’'hat. 

■— Raba sagte ja aber, dass, wenn man mit dem Entsündigungswasser etwas gewogen 

hat, es tauglich sei!? — Das ist kein Einwand; das eine, wenn damiU'selbst, und das 

andere, wenn als Gegengewicht'’’. — Wenn damit selbst, so hat er ja damit eine Hand- 

lung ausgeübt und sollte, wenn die unsichtbare Schädigung als Schädigung gilt, auch 

125. Dass er die Sache verboten gemacht habe; der Eigentümer könnte sonst veranlasst werden, 

Verbotenes zu geniessen. 126. Durch die erfolgte od. beabsichtigte Herrichtung auf unvorschrifts- 

massige Weise; cf. Dev. 7,18 u. hierzu Bd. viij S. 103 Z. 21 ff. 127. Damit sie dies dem Eigentümer 

mitteilen. 128. Cf. Num. 19,2 ff. 129. Obgleich er sie dadurch zur Verwendung untauglich 

gemacht hat. 130. Durch die Handlung ist keine Schädigung erfolgt, da er es zum Zweck des Sau- 

gens getan hat, sondern nur durch die Absicht. 131. Wenn es sich auf der einen Schale der Wage 

befiinden hat u. er das Gewicht kannte; es wurde bei der Benutzung zur Arbeit überhaupt nicht berührt. 

132. Wenn das Wasser sich in einem mit einer Skala versehenen Gefä.ss befindet u. durch die Wasserver- 

drängung das Gewicht festgestellt wird. 
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beim menschlichen Gericht schuldig sein!? 

— Vielmehr, beide, wenn als Gegengewicht, 

dennoch besteht hier kein Widerspruch; 

das eine, wenn er seine Aufmerksamkeit ab- 

gewandt hat, und das andere, wenn er seine 

 אישק אלו ןדגנכב ידלאו לדלא אלא בייחל ימנ םדא
 בר ביתמ היתעד הסא אלד אה״היתעד הסאד אה

 ^י-סס״רבעו ץמח תאמטנו המורת לספנו עבטמ לזנ° אפפ
 תרמא יאו ךינפל ךלש ירה ול רמוא חספה וילע

 אנוממו״אוה ןלזג יאהי׳קזיה הימש רכינ וניאש קזיה

 .Aufmerksamkeit nicht abgewandt'“hat. R אמטמה יאנתכ אמיל זאתבוית ימולש* יעב אילעמ

 Papa wandte ein: Wenn jemand eine Münze ילבד בייח ריזמ דחאו גגוש דהא ךסנמהו עמדמהו

 ,geraubt hat und sie verrufen worden ist בייח דיזמב רוטפ גנושב רמוא הדוהי יבר ריאמ יבר

 -Hebe, und sie unrein geworden ist. Ge רכינ וניאש* קזיה רבס רמד ינלפימק אהב ואל יאמ

 -säuertes, und das Pesahfest darüber ver ןמחנ בר רמא קזיה הימש אל רבס רמו קזיה הימש* !0

 strichen'^ist, so kann er zu jenem sagen: da הימש אל רכינ וניאש קזיה אמלע ילוכד קחצי רב^

Er,68b רמינלפימק ריזמ וטא גנוש וסנקב” אבהו קזיה hast du das deinige. Wenn du nun sagst, 

 -die unsichtbare Schädigung gelte als Schä גנוש וסנק אל רבס רמו ריזמ וטא גנוש* וסנק רבס

 digung, so ist dieser ja ein Räuber‘”und יברד ימרו ריאמ יבררא ריאמ יברד ימרו ריזמ וטא

sab!38»5! ננושב תבשב לשבמה” אינתד הדוהי יברדא הדוהי sollte Ersatz leisten!? — Dies ist ein Ein- 

 .wand דדוהי יבר ריאמ יבר ירבד לכאי אל דיזמב לבאי^^■':'

 Es wäre anzunehmen, dass hierüber ־לכאי אל דיזמב תבש יאצומל לכאי גנושב רמוא6^

 Tannaim streiten: Wenn jemand unrein יאצומל לבאי גגושב רמוא רלדנסה ןנחוי יבר תימלוע'■'

 -macht, beimischt oder libirt, einerlei ob ver אל תימלוע לכאי אל דיזמב ול אלו םירחאל תבש

 -sehentlich oder vorsätzlich, so ist er schul אישק ריאמ יברדא ריאמ יברד אישק םירחאל אלו ול 20

 ,dig — Worte R. Meirs; R. •jehuda sagt ריאמ יברדא ריאמ-יברד הדוהי יברדא הדוהי יברד

 versehentlich sei er frei, vorsätzlich sei er אהו סינק אל אתיירואדב ןנברדב םינק יכ אישק אל

 schuldig, ihr Streit besteht wahrscheinlich הדובעד ארמוח םושמ םינק אקו אוה אתיירואד ךסנמ

 -in folgendem: einer ist der iVnsicht, die un אישק אל׳י^הדוהי יברדא הדוהי יברד היל םנק^הרז

sichtbare Schädigung gelte als Schädigung, 

und einer ist der Ansicht, sie gelte nicht 

Hol.16a 

tSab. 

41 f M- ו 
M — 11 ד 

M 42 43 ה״ג יאה B — 44 ו 

45 M — 46 11 ל״ק M -|- ימנ. 

als Schädigung. R. Nahman b. Ji9haq erwiderte: Alle sind der Ansicht, die unsicht- 

bare Schädigung gelte nicht als Schädigung, und hierbei streiten sie, ob bei Ver- 

sehen wegen des Vorsatzes gemassregelt werde: einer ist der Ansicht, bei Versehen 

werde wegen des Vorsatzes gemassregelt, und einer ist der Ansicht, bei Versehen 

werde wegen des Vorsatzes nicht gemassregelt. — Ich will auf einen Widerspruch 

hin weisen, in dem R. Meir sich befindet, und auf einen Widerspruch, in dem R. Je- 

huda sich befindet. Es wird gelehrt: Wenn jemand versehentlich am Sabbath gekocht 

hat, so darf er es essen'’'^, wenn aber vorsätzlich, so darf er es nicht essen — Worte 

R. Meirs; R. Jehuda sagt, wenn versehentlich, dürfe er es nach dem Sabbath essen, 

wenn vorsätzlich, dürfe er es niemals essen; R. Johanan der Schuster sagt, wenn ver- 

sehentlich, dürfen andere es nach dem Sabbath essen, er selbst aber nicht, wenn vor- 

sätzlich, dürfe man es niemals essen, weder er selbst noch andere. Somit befindet sich 

R. Meir in einem Widerspruch und R. Jehuda in einem Widerspruch!? — R. Meir 

befindet sich nicht in einem Widerspruch, denn nur bei einem rabbanitischen [Ver- 

bot] massregelt er'”, nicht aber bei einem der Gesetzlehre. — Das Libiren'^'ist ja [ein 

Verbot] der Gesetzlehre, und er massregelt hierbei!? — Hierbei massregelt er wegen 

der Schwere des Götzendienstes. — R. Jehuda befindet sich ebenfalls nicht in einem 

133. Wenn er e.s .sorgsam bewacht hat; in diesem Fall wird es nicht vintanglich. 134. Es 

ist dann zur Nutzniessnng verboten. 135. Die Sache ging durch den Raub in seinen Besitz über. 

136. A\1ch am Sabbath selbst. 137. Damit man es nicht übertrete. 138. Wobei gleichzeitig 

Götzendienst ausgeübt wird. 
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Widerspruch, denn nur bei einem rabba- ךסנמ אהו ס־ינק אתי־ירואדב ןנברדב ם־ינק אל ייב 

nitischen [Verbot] massregeit er nicht, bei לדבלמ הרז הדובעד ארמוה םושמ םינק אלו אתיירואד 

einem der Gesetzlehre aber massregeit er אתיירואדב״ריאמ יברדא ריאמ יברד ימרו הינימ ילידב 

W01. — Das Libiren ist ja [ein Verbot] der רקעי דיזמב םייקי גגושב תבשב עטונה״ אינתד [sTb'.'f 

Gesetzlehre und er massregeit nicht!? — 5 יבר ירבד רקעי דיזמב ןיב גגושב ןיב תיעיבשבו'* 

Wegen der Schwere des Götzendienstes un- דיזמב םייקי גגושב תיעיבשב רמוא הדוהי יבר ריאמ 
terlässt man dies'״. — Ich will auf einen ךימעטלו רקעי דיזמב ןיב גגושב ןיב תבשבו דקעי 
Widerspruch hinweisen, in dem R. Meir אהו אתיירואד אה ידבמ הפוג איה ךל השקת״ 

sich bei einem [Verbot] der Gesetzlehre אלא תיעיבש אגש יאמו תבש אגש יאמ אתיירואד 

befindet. Es wird gelehrt: Wenn jemand 10 יגא המ יגפמ ריאמ יבר רמא אמעט יגתקדכ םתה 

versehentlich am Sabbath gepflanzt hat, ןיב תיעיבשבו רקעי דיזמב םייקי גגושב תבשב רמוא 

so lasse er die [Pflanzung] bestehen, wenn תיעיבשל ןיגומ לארשיש יגפמ רקעי דיזמב ןיב גגושב 
aber vorsätzlich, so entwurzle er sie; wenn לע לארשי ודשהג רהא רבד תותבשל ןיגומ ןיאו° F®'-5 

im Siebentjahr, so muss er sie, einerlei ob רהא רבד יאמ תותבשה״ לע תשהנ אלו תיעיבשה 

versehentlich oder vorsätzlich, entwurzeln 15 תבשב םישלש םוי עלקימד ןינמיז ימג תבש אמית יבו^' 

— Worte R. Meirs. R. jehuda sagt, wenn יאו אתש היל אקלסד אוה” אמוי אוהה״ עטג יאד 

im Siebentjahr versehentlich, so lasse er ודשהג רהא רבד עמש את״אתש היל אקלס אל אל 

sie bestehen, wenn vorsätzlich, so entwurzle יברד תותבשה״לע ודשהג אלו תיעיבשה״לע לארשי 

er sie; wenn am Sabbath, so muss er sie, הדוהי יברד הירתאב״ אישק אל הדוהי יברדא הדוהי ®“"■®‘יי 

einerlei ob versehentlich oder vorsätzlich, 20 רייד וריבהל״היל רמאד אוההד° תיעיבש והל”ארימה ׳׳’• 

entwurzeln!? — Nach deiner Auffassung ist תיעיבשד יריפ ילכא״אל אגא היל רמא אתרייד רב 
ja diese [Rehre] an sich schwierig; merke, ןילוח םלשמ האמט המורת לכא° עמש את ךתווב''"‘’■®“י 

das eine ist nach der Gesetzlehre und das jj (רקןןו.״תיעיבשבו — M) 48 j| י״רדא י״רד ימרו :n 47 

andere ist nach der Gesetzlehre [verboten], ןן רמאק יכה + B 51 !ן ה — m 50 || 49 51 ישקת 
welchen Unterschied gibt es nun zwischen 55 j| ש״ת — M 54 j| ד אוה — M 53 || ב + m 52 

Sabbath und Siebentjahr!? Vielmehr wird .תילכא M 57 || ׳ירבחל M 56 || היל M 

da der Grund ausdrücklich gelehrt; R. Meir sagte: Ich sage deshalb, dass, wenn es am 

Sabbath versehentlich erfolgt ist, [die Pflanzung] zu erhalten, wenn vorsätzlich, zu ent- 

wurzeln, und wenn im Siebentjahr, einerlei ob versehentlich oder vorsätzlich, zu ent- 

wurzeln sei, weil die Jisraeliten nach dem Siebentjahr'״zählen, nicht aber nach Sab- 

bathen. Eine andere Erklärung: Die Jisraeliten sind hinsichtlich des Siebentjahrs''' 
V _ 

verdächtig, nicht aber hinsichtlich des Sabbaths. — Wozu ist die andere Erklärung 

nötig? — Man könnte erwidern, dies gelte auch vom Sabbath, denn es kann vorkom- 

men, dass die dreissig Tage'״gerade mit dem Sabbath beginnen, und somit, wenn die 

Pflanzung an diesem Tag erfolgt ist, diese ihm als Jahr angerechnet werden, und wenn 

nicht, sie ihm als Jahr nicht angerechnet werden, so komm und höre die andere Er- 

klärung: die Jisraeliten sind hinsichtlich des Siebentjahrs verdächtig, nicht aber hin- 

sichtlich des Sabbaths. R. Jehuda befindet sich ebenfalls nicht in einem Widerspruch, 

denn in der Ortschaft R. Jehudas beobachteten sie streng [das Gesetz vom] Siebent- 

jahr. Einst rief nämlich jemand seinem Nächsten zu: Du Proselyt, Sohn einer Prose- 

lytin! Da erwiderte dieser: Ich habe noch nicht wie du Früchte des Siebentjahrs ge- 

gessen. — Komm und höre: Wenn jemand [versehentlich] unreine Hebe gegessen hat, 

139. Eine Massregelung ist daher nicht erforderlich. 140. Bei der Zählung der 3 Jahre, nach 

welchen die Früchte zum Genuss erlaubt ■werden (cf. Eev. 19,23ff.); es stellt sich dann heraus, dass die 

Pflanzung im Siebentjahr erfolgt ist, andere wissen aber nicht, dass es versehentlich geschah. 141. 

Dieses Gesetz zu übertreten; aus diesem Grund ist er auch bei Versehen zu massregeln. 142. Vor 

Beginn des neuen Jahrs; volle 30 Tage vor Neujahr zählen diesbezüglich als vollständiges Jahr. 
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so muss er reines Profanes‘''^ersetzen. Wie 

ist es, wenn er unreines Profanes ersetzt 

hat? Symmachos sagt im Namen R. Meirs, 

versehentlicl1'"sei der Ersatz gütig״ vor- 

sätzlicli sei der Ersatz ungiltig, und die 

Weisen sagen, ob so oder so sei der Ersatz 

 םושמ םובמוס רמא והמ''םלאמט ןילוח םליש ןירוהט
 ןיא דיזמב ןימולשת וימולשת גגושב ריאמ יבר

 דחאו הז דחא םירמוא םימכחו ןימולשת וימולשת

 ןירוהט ןילוח םלשמו רזוחו ןימולשת וימולשת הז

 אבת ןימולשת וימולשת ןיא יאמא״דיזמב הב ןניוהו

 ימיב היל יזה אלד ידימ הינימ ליכאד הכרב וילע

 -gütig und er müsse wiederum reines Pro ותאמוט ימיב היל יזהי ידימ היל'°םלשמ אקו ותאמוט

 ,fanes‘^ ersetzen. Und auf unsren Einwand "ינתק יכהו ארסהמ ירוסה ידב הל ירמאו אבר רמאו

jab.90־ הרוהט המורת לבארהד לכ םלשמ האמט המורת לבא weshalb denn bei Vorsatz der Ersatz un- 

 -gütig sei, ein Segen sollte über ihn kom םובמוס והמיןיאמט ןילוח םליש ןירוהט ןילוח םלשמ !0

 -men, denn er ass etwas, was für [den Prie ןימולשת וימולשת גגושב ריאמ יבר םושמ רמוא

 -ster] auch während der Zeit seiner Unrein דחא םירמוא םימכחו ןימולשת וימולשת ןיא דיזמב

 war, und er ersetzte ihm״ heit unbrauchbar ןילוח םלשמו רזוחו ןימולשת וימולשת הז דחאו הז

 etwas, das für ihn während der Zeit seiner וםנק״יאכה אקיא ברד הירב אחא בר רמאו ןירוהט

 ,Unreinheit brauchbar ist, erwiderte Raba אל רבס ריאמ יברדירהייניב אכיא דיזמ וטא גגוש !5

 sei [diese Lehre] ,־״und nach anderen Kadi יכה וסנק םירמוא םימסהו דיזמ וטא גגוש וסנק

 lückenhaft und müsse wie folgt lauten: Hat םוקיניףנא ןיוכימ אק ימולשל ארבג םתה אתשה

pes.iebהצרוה גגושב וקרזו אמטנש םד°עמש את היסנקילו er unreine Hebe gegessen, so muss er ir- 

jab.90a אתשה יבה ריאמ יבר ךל רמא הצרוה אל דיזמב gend etwas ersetzen, hat er reme Hebe ge- 
Zeb. 45^ - 

Men.26a ,0^ דיסנקנו םוקינ ןנא ןיוכמ אק ירופכל ארבג םתה gessen, so muss er remes Profanes ersetzen. 

wie ist es, wenn er unreines Profanes er- ז6ח.ח,3אל דיזמב לבאי גגושב תבשב רשעמה“ עמש את 
 Be«.17b . , ׳ ,

 ןיובימ אק ינוקתל ארבג םתה אתשה יכה לכאי

58 M םושמ ׳וא םוכמוס 
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setzt hat? Symmachos sagt im Namen R. 

Meirs, versehentlich sei der Ersatz gütig, 

vorsätzlich sei der Ersatz ungiltig, und die 

Weisen sagen, ob so oder so sei der Er- 
 gütig und er müsse wiederum reines — יבה...רמא f- M 67 II- יריפ.

Profanes ersetzen. Hierzu sagte R. Aha, der Sohn R. Iqas, hierbei streiten sie, ob bei 

Versehen wegen des Vorsatzes gemassregelt werde: R. Meir ist der Ansicht, bei Ver- 

sehen werde nicht wegen des Vorsatzes gemassregelt, und die Weisen sind der An- 

sicht, es werde wol gemassregelt״“. — Was soll dies; dieser Mann will Ersatz leisten, 

und wir sollten ihn massregeln״'!? — Komm und höre: Wenn das [Opferjblut unrein 

geworden ist und man es gesprengt hat, so ist es, wenn versehentlich, wolgefällig״*, 

und wenn vorsätzlich, nicht wolgefällig״^?— R. Mefr kann dir erwidern: was soll dies; 

dieser Mann will Sühne erlangen, und wir sollten ihn mas.sregelnl? — Komm und 

höre: Wenn jemand den Zehnten am Sabbath entrichtet hat, so darf er sie״\ wenn ver- 

sehentlich, essen, und wenn vorsätzlich, nicht essen!? — Was soll dies; dieser Mann will 

den Zehnten entrichten, und wir sollten ihn massregeln!? — Komm und höre: Wenn 

143. Durch den Ersatz wird das Profane in Hebe umgewandelt. 144. Wenn er bei der Zah- 

hing nicht wusste, dass es unrein sei. 145. Es wird in unreine Hebe umgewandelt, gleich der, die 

er gegessen hat. 146. Als Massregeluug; der 2. Ersatz bleibt dann profan. 147. Der Genuss 

von unreiner Hebe ist dem Priester auch während der Unreinheit seiner Person verboten. 148. Cf. 

Bd. ij S. 879 N. 76. 149. Profanes, rein od. unrein. 150. Nach der Gesetzlehre hat der Ersatz 

quantitativ zu erfolgen u. der Ersatz mit Unreinem ist nur ein rabbanitisches Verbot, demnach ist RM. 

der Ansicht, dass er bei Versehen nicht zu massregeln sei. 151. Die Massregelung hat nur dann 

zu erfolgen, wenn das Vergehen versehentlich erfolgt ist, dagegen aber ist hierbei die Gutmachung ver- 

sehentlich erfolgt. 152. Das Opfer ist tauglich u. schafft dem Eigentümer vSühne. 153. Auch 

hierbei ist das Verbot ein rabbanitisches. 154. Die Früchte, von denen er ihn entrichtet hat; dies 

ist am Öabbath verboten. 
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jeinand Geräte am Sabbath untergetaucht'” תבשב םללבדיבטמה״עמש את היסנקילו םוקילךנאי■ 
hat, so darf er sie, wenn versehentlich, be- יבה״"ןהב שמתשי אל דיזמב ןהב שמתשי גגושב 

nutzen, und wenn vorsätzlich, nicht benut- ןגא’’ ןימימ אק ינאמ ירוהטל ארבג’° םתה אתשה 

zen!? — Was soll dies; dieser Mann will הדוהי יברדא הדוהי יברד ימרו היסנקילו םוקיל'' 

die Geräte reinigen, und wir sollten ihn ־> דיזמ דהאו גגוש דהא ועצפתנו''ולפנ°אינתד ןנברדב coi.b 

niassregein!? — Ich will auf einen Wider- יברו יסוי יבר הדוהי יברו’'ריאמ יבר ירבד ולעי אל 

Spruch hinweisen, in welchem R. jehuda אבה אהו ולעי אל דיזמב ולעי גגושב םירמוא ןועמש 

sich bei einem rabbanitischen [Verbot] be- אקו רוזגד אוה ןנברו לטב ירתב דה״ אתיירואדמד 

findet. Es wird gelehrt: sind sie'^iineinge- הדוהי יברד אמעט ונייה םתה הדוהי יבר םינק 

kommen und aufgeknackt’^worden, einer-10 יסוי יברדא יסוי יברד ימרו ימורעיאל יתאד םושמ 

lei ob versehentlich oder vorsätzlich, so ge- וברעתנש םרכה יאלב לשו הלרע לש העיטנ° ןנתד” ״‘■■׳י® 

hen sie nicht auf — Worte R. Mefrs und ולעי טקיל םאו טקלי אל הז ירה תורהא תועיטנב 

R. jehudas; R. Jose und R. Simon sagen, יסוי יבר טקלל ןיוכתי אלש דבלבו םיתאמו דהאב 

wenn versehentlich, so gehen sie auf, wenn אה םיתאמו דהאב ולעי טקלל ןיוכתמה ףא רמוא 

vorsätzlich, so gehen sie nicht auf. Hierbei 15 ומרכ תא רפוא םדא’'ןיא הקזה אבר רמא הלע רמתא 

ist es ja, da nach der Gesetzlehre eines un- הקזה ןנהוי יבר רמא ןיבר אתא יכ קו תחא העיטנב 
 :תחא העיטנב ומרכ תא רפוא םדא ןיא

 l>v,31 :ןיבייח ןידיומ שדקמב ולגפש םינהכ|0
Nid.36a 
Git.63a 
Men.493 

tTer.2 

 תורהטב ומע השוע היה ןנבר ונת .ארמג
 השוע היה ואמטנ ךמע יתישעש תורהט ול רמאו
 ןמאנ ולגפתנ יתישעש םיחבז ול רמאו םיחבזב ומע

ter zwei aufgehG', eine rabbanitische Ver- 

Ordnung, dennoch massregelt R. Jehuda!? 

— Hierbei berücksichtigt R. Jehuda den 

Grund, er könnte eine Eist'״'’anwenden. — 20 , 

Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, 

in welchem R. Jose sich befindet. Es wird 

gelehrt: Wenn Setzlinge von Ungeweih- 

tem"°oder von Mischfrucht (eines Wein- 

ji 'ינאמ ׳והט ׳בגל M 70 || ה״ה — M 69 || וילכ M 68 

M 74 j| י״רו — M 73 |1 ו — B 72 |; (אנא P) 71 

 ׳ברו ׳בור רתב ןנילזא || MP 75 ׳ינתד M 76 |j — םדא.

hergs)'“unter andere Setzlinge gekommen sind, so dürfen [die Beeren] nicht abgelesen'“ 

werden; hat man sie"^abgelesen, so verlieren sie sich unter zweihundertundeinem, nur 

darf man sie nicht absichtlich"‘'ablesen. R. Jose sagt, auch wenn man sie absichtlich 

abgelesen hat, verlieren sie sich unter zweihundertundeinem!? — Hierzu wurde ja ge- 

lehrt: Raba erklärte, es sei feststehend, dass niemand seinen Weinberg wegen eines 

Setzlings verboten^^mache. Ebenso erklärte auch Rabin, als er kam, im Namen R. 

Johanans, es sei feststehend, dass niemand seinen Weinberg wegen eines Setzlings 

verboten mache. 

ENN Priester im Tempel [ein Opfer] vorsätzlich verwerflich gemacht 

HABEN, so SIND SIE HAFTBAR. 

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand für einen Reines zubereitet"'und 

zu ihm spricht: das Reine, das ich für dich zubereitet habe, ist unrein geworden, wenn 

er für ihn ein Schlachtopfer herrichtet und zu ihm spricht: das Schlachtopfer, das ich 

155. Zur levitischen Reinigung; dies ist am Sabbath verboten. 156. Verbotene Nüsse, die in 

einer bestimmten Art, wegen ihres besonderen Weits, nicht aufgeknackt sich im grössten Quantum nicht 

verlieren (cf. Bd. i S. 314 Z. 13ff.); wenn sie aber aufgeknackt unter andere gekommen sind, so verlieren 

sie sich gleich allen arrderen im 201fachen; cf. Bd. i S. 311 Z. 18ff. 157. Nachdem sie unter die 

anderen gekommen sind. 158. Nach der Gesetzlehre richte man sich nach der Mehrheit. 159. 

Sie vorsätzlich in ein grosses Quantum schütten u. sagen, es sei versehentlich erfolgt. 160. Während 

der ersten 3 Jahre; cf. Lev. 19,23ff. 161. Cf. Lev. 19,19 u. Dt. 22,9. 162. Solange sie am Boden 

haften, gehen sie nicht auf, u. das Verbot darf von vornherein nicht umgangen werden. 163. Ver- 

sehentlich od. ohne zu wissen, dass dies verboten sei. 164. In der Absicht, das Verbot zu umgehen. 

165. Pis ist ein ganz seltener Fall, u. aus diesem Grund wurde hierbei keine Massregelung angeordnet. 

166. Speisen nach Vorschrift der Reinheitsgesetze. 

68 Talmud ßd.V 
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 für dich hergerichtet habe, ist verwerflich יאמטנ ינולפ םויב ךמע יתישעש תורהט ול רמא לבא

 geworden, so ist er beglaubt; wenn er aber ןמאנ וניא”ולנפתנ ינולפ םויב ךמע יתישעש םיחבזו

 zu ihm sagt: das Reine, das ich an jenem ודיבש לכ ייבא רמא אפיס אנש יאמו אשיר אנש יאמ

 Tag für dich zubereitet habe, ist unrein ידימ אלו היל רמא אלו היחבשאד ןוגכ רמא אבר ןמאנ

 geworden, oder: das Schlachtopfer, das ieh היל רמאד אוהה :היל רמאו היהבשא יבה רתבלו 5

 ,an jenem Tag für dich hergerichtet habe ואמטנ ינולפ םויב ךמע יתישעש תורהט הירבחל

 ist verwerflich geworden, so ist er nicht וניא ןידה תרוש היל רמא ימא יברד הימקל אתא

 -beglaubt. Welchen Unterschied gibt es zwi יבה ןכ רמוא התא יבר^^יסא יבר וינפל רמא ןמאנ

 -sehen dem Anfangsatz und dem Schluß הרותהש השעא המ יפוי יבר םושמ ןנחוי יבר רמא

 osatz? Abajje erwiderte: Ueber das, was in! אנסיב רבייקחצי יבר רמא ותנימאה ןכיה ותנימאה

 -seiner Hand'Ust, ist er beglaubt. Raba er ןמיהמ לוגפ*°רמא יכד חיכוי םירופכה םויב לודג ןהכ

 widerte: Wenn er ihn traf und ihm nichts ‘^דעומ להאב היהי אל םדא לכו°ביתכהו ןניעדי אנמ

 sagte, später aber ihn widerum traf und יא ליגפד הינעמשד אמלדו*ןמיהמד םושמ ואל אלא

 .es ihm sagte ןמיהמ אל ימנ הינעמשד בג לע ףא ןמיהמד ואל

 -Einst sagte jemand zu seinem Nach שפשיפב היניזחד אמלדו רמאק יכה רתבל אמלדד >3

 sten: Das Reine, das ich für dich an jenem היל רמא ימא יברד הימקל אתאד אוהה :אישק

 .Tag zubereitet habe, ist unrein geworden םיתבתכ אל ולש תורכזה“'ינולפל יתבתכש הרות רפס

 Da kam er zu R. Ami, und dieser sprach דיב היל רמא ימ דיב הרות רפס היל רמא ןמשל

 -zu ihm: Rechtlich ist er nicht giaubwür התא יאו ךרכש דיספהל התא ןמאנ היל רמא הקול

 -dig. R. Asi sprach vor ihm: Meister, so ent יהנ הימרי יבר היל רמא הרות רפס דיספהל ןמאנ 20

 scheidest du!? Folgendes sagte R. johanan ^*ימ הילוכ הרות רפפד רכש תורכזה''רבש דיספהד

 ,im Namen R. Joses: was kann ich tun תורבזהךיאש הרות רפס לכש ןיא היל רמא דיספה

 .“'wenn die Gesetzlehre ihm geglaubt hat והיילע רבעילו םולכ הוש וניא ןמשל תובותכ ולש

 .Wo hat sie ihm geglaubt? R. Ji9haq b — הדוהי יברכ אלד אמינ ןאמכ הישדקילו סומלוק

 M 77 ßisna erwiderte: Dies ist vom Hochpriester + ושn^^ןיד |M 78 1 — יבר M 79 II - ב״ב 1!
 ,M 80 am Versöhnungstag zu entnehmen, der ליגפ |81 1 (M ׳טלידד אל למיפד ׳עמשד ג״עא) 11 82
 BM wenn er sagt, [das Opfer]"’”sei verwerflich רכזא |M 83 1 דיספמ ימ הילוכ ת״ס ימד ׳בזא ימד דיספמד.

geworden, beglaubt ist. Woher weiss man dies, es heisst ]^\'"‘kein Alensch soll im Offen- 

barungszelt seinl — wahrscheinlich ist er beglaubt. — Vielleicht, wenn man gehört hat, 

dass er es verwerflich gemachU'hatl? — Wäre er nicht beglaubt, so würde er auch dann 

nicht beglaubt sein, wenn man es gehört hat, denn er kann es nachher'^'gesagt haben. 

— Vielleicht, wenn man es'Murch die Pforte'^^gesehen hat!? — Dies ist ein Einwand. 

Einst kam jemand vor R. Ami und sprach zu ihm: Die Gottesnamen in der Gesetz- 

rolle, die ich für N geschrieben habe, habe ich nicht auf ihren Namen‘״geschrieben. 

Dieser fragte: Bei wem befindet sich die Gesetzrolle? Jener erwiderte: Beim Käufer. 

Da sprach dieser: Du bist beglaubt, deinen Eohn zu verlieren, nicht aber bist du be- 

glaubt, die Gesetzrolle untauglich zu machen. R. Jirmeja sprach zu ihm: Zugegeben, 

dass er den Eohn für die Gottesnamen verloren hat, aber hat er etwa den Lohn für 

die ganze Gesetzrolle verloren 1? Dieser erwiderte: Freilich, eine Gesetzrolle, in der die 

Gottesnamen nicht auf den richtigen Namen geschrieben sind, ist nichts wert. — Er 

kann ja über diese mit der Feder fahren und sie heiligen!? Wahrscheinlich ist er nicht 

167. Es zu tun; der Anfangsatz spricht von dem Fall, wenn er dies sagt, während er sich noch da- 

mit befasst. 168. Auch wenn er es später sagt. 169. Dessen Blut er im Allerheiligsten sprengt. 

170. Eev. 16,17. 171. Wenn er beim Blutsprengen gesagt hat, er werde die Opferteile nach Ablauf 

der Fri.st darbringen. 172. Nach Beendigung der Sprengung; das Opfer ist dann nicht verweiflich. 

173. Dass er es beim Sprengen gesagt hat. 174. Zum Allerheiligsten; cf. Bd. viij S. 187 Z. 7ff. 175. 

In heiligender Absicht; cf. S. 416 N. 127. 

Lv.16,17 
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der Ansicht R. jehudas, denn es wird ^e- ןווכתנו םשה תא בותכל ךירצ היהש ירה° אינתד 
lehrt: Wenn er den Gottesnamen zu schrei- וילע ריבעמ תלד וב ליטה אלו העטו הדוהי בותכל 
ben hatte und in der [irrtümlichen] Absicht םירמוא םימכהו הדוהי יבר ירבד ושדקמו סומלוק 
den Namen jehuda zu schreiben, verse- דע הדוהי יבר אמית וליפא רהבומה ןמ םשה ןיא 
hentlich das Daleth fortgelassen hat'"‘, so 5 לבא הרכזה''אדהב אלא הדוהי יבר רמאק אל ןאכ 
fahre er darüber mit der Feder und heilige אוהה :רמונמכ יזהימד םושמ אל הרות רפס ילוכד 
ihn — Worte R. Jehudas; die Weisen sa- הרות רפס היל רמא והבא יברד הימקל אתאד 
gen, dieser Gottesname sei nicht vorzüg- רמא ןמשל םיתדביע אל ולש ןיליוג ינולפל יתבתכש 
lieh. — Du kannst auch sagen, nach R. Je- רמא הקול דיב היל רמא ימ דיב הרות רפס היל 
huda, denn R. Jehuda ist dieser Ansicht 10 ןמאנ התא ךרכש דיספהל קאנ התאש ךותמ ול 
nur hinsichtlich eines Gottesnamens, nicht אכיא םתה ימא יברדמ אנט‘ יאמו°הרות רפס דיספהל F01.5.S 
aber hinsichtlich aller der ganzen Gesetz- הילוכ דיספמ אקד ןויכ אבה הימרי*'יברדב יעט רמימל 
rolle, weil sie dann gesprenkelt aussieht. :רמא“ אטשוק רומיא רמאו אתאו הירגא 

Einst kam jemand vor R. Abahu und האישהש תשרחה לע אדגדוג ןב ןנחוי''’ובר !י׳ו 
sprach zu ihm: Das Pergament für die Ge-15 לארשי תב הנטק לעו טגב האצוי איהש היבא 

Jab.112b 

Ed.vii, 9 

66b95a 

9 

setzrolle, die ich für N geschrieben habe, הלעב התמ □או המורתב תלבואש ןהכל תאשנש 
habe ich nicht zu diesem Zweck gefertigt. תא לוטיש^^רריבב ואנבש לוזגה שירמה לעו° השרוי 
Dieser fragte: Bei wem befindet sich die אלש הלוזגה תאטח לעו םיבשה תנקת ינפמ וימד 
Gesetzrolle? Jener erwiderte: Beim Käufer. j חבזמה ןוקית ינפמ תרפכמ איהש םיברל העדונ 
Da sprach dieser: Da du beglaubt bist, 20 ןב ןנחוי יבר לש ותודעמ אבר רמא° ,ארזסג 
deinen Lohn zu verlieren, so bist du auch רזחו הל ןתונ ינאש הז טנ ואר םידעל רמא אדנדונ 
beglaubt, die Gesetzrolle untauglich zu ma- ימ תשרוגמ וז ירה הז בוח רטש יסנכ הל רמאו 
eben. — Womit ist es hierbei anders als אבה התעד ןניעב אל אדגדונ ןב ןנחוי יבר רמא אל 
beim Fall R. Amis'”? — Bei jenem kann רמאד ןויכ אמיתד והמ אטישפ התעד ןניעב אל ימנ 
man annehmen, er habe sich gleich R. Jir- [| אינוחנ V .׳שוהי M 86 [| והימרי P 85 |[ ןנתד B 84 

meja geirrt”*, hierbei aber, wo er seinen .‘לטונש m 88 jj ׳םינש M 87 

ganzen Lohn verliert und dies dennoch sagt, spricht er wol die Wahrheit. 

JOHANAN B. Gudgada bekundete, dass eine von ihrem Vater verheiratp:- 

TE Taubstumme durch einen Scheidebrief'”geschieden werde; dass eine 

AN EINEN Priester verheiratete minderjährige Jisraelitin Hebe essen dür- 

fe'*°, und wenn sie gestorben ist, ihr Mann sie beerbe. Dass, wenn man einen 

GERAUBTEN BaekEN IN EIN GeBÄUDE EINGEBAUT HAT, [DER BERAUBTE] FÜR DIESEN 

Ersatz nehmen müsse, als Vorsorge für die Bussfertigen. Dass ein geraub- 

TES SÜNDOPFER, WENN DIES‘“’dEN LEUTEN UNBEKANNT IST, SÜHNE SCHAFFE, AUS VOR- 

SORGE FÜR DEN AlTAR. 

GEMARA. Raba sagte: Aus der Bekundung des R. Johanan b. Gudgada [geht 
hervor], dass, wenn jemand zu Zeugen gesagt hat: seht den Scheidebrief, den ich ihr 
geben will, und darauf zu ihr gesagt hat: nimm diesen Schuldschein, sie geschieden 
sei. R. Johanan b. Gudgada sagt, dass ihr Wissen'*'nicht nötig sei, ebenso ist auch hier- 
bei ihr Wissen nicht nötig. — Selbstverständlich!? — Man könnte glauben, da er zu 

176. So dass er tatsächlich den Gottesnamen geschrieben hat, jed. nicht in heiligender Absicht. 

177. Der im vorangehenden Fall entschied, dass die Gesetzrolle nicht untauglich sei. 178. Er glaubte, 

er werde nur den Lohn für die Gottesnamen einbüssen, u. wollte den Käufer kränken. 179. Obgleich 

die Verheiratung durch den Vater erfolgt u. sie nicht vollsinnig ist. 180. Auch wenn sie als Waise 

von Angehörigen verheiratet worden, so dass die Heirat nur rabbanitisch gütig ist. 181. Dass es 

geraubt ist. 182. Dass die lזrkunde, die sie erhält, ein Scheidebrief sei, wie dies bei der Taubstummen 

der Fall i.st. 

6a» 
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ihr gesagt hat: nimm diesen Schuldschein, 
so habe er ihn'’'aufgehoben, so lehrt er uns, 
dass, wenn er ihn aufheben wollte, er dies 
den Zeugen gesagt haben würde; vielmehr 

 .“®‘sagte er es ihr nur wegen der Beschämung י
Dass eine minderjährige Jisraeli- 

TIN. Demnach darf eine Taube davon‘®®nicht 
essen, aus welchem Grund? — Es wird be- 
rücksichtigt, ein Taubstummer'^könnte da- 

0 von einer Taubstummen zu essen geben. 
— Soll er doch, es ist ja ebenso, als würde 
ein Minderjähriger Aas essen‘“E — Es wird 
berücksichtigt, ein Taubstummer könnte 
davon einer Vollsinnigen zu essen geben. 

5 — Soll er sie doch rabbanitische Hebe essen 
lassen'*®!? — Es wird berücksichtigt, er könn- 
te sie Hebe der Gesetzlehre essen lassen. 

Dass, wenn man einen geraubten 

Balken eingebaut hat. Die Rabbanan 
0 lehrten; Wenn jemand einen Balken ge- 

raubt und ihn in ein Gebäude eingebaut 

 םא ןל עמשמק ־ילטב ילוטב הז בוח רטש יסנב*"
 רמאקד יאהו והל רמא הוה םידעל הילטבד אתיא
 וליאו“ :לארשי תב הנטק לעו :אפוסיב םושמ יבה
 שרה ליבאי אמש הריזג אמעט יאמ הלבא אל תשרה
 אמש הרזנ אוה תולבנ לבוא ןטק° לובילו תשרחב ■
 הריזנ ןנברד המורתב ליבאלו תהקיפב^׳שרה ליכאי
 שירמה לעו :אתיירואד המורתב ילוכואל״יתא אמש’“
 תיב הריבב ואנבו שירמ לזנ ןנבר ונת :ואנבש לווגה
 שירמ ריזהמורדלוכ הריבה לכ עקעקמ םירמוא יאמש
 שירמ ימד אלא ול ןיא םירמוא ללה תיבו וילעבל !
 :רב הלוזגה תאטח לעו :ןיבשה תנקת םושמ דבלב
 הניא העדונ אל ןיבודיעדונ ןיב הרות רבד אלוע רמא
 םעט המו ינק אל ידכ שואי אמעט יאמ תרפכמ
 ירמא’*ןיבצע םינהכ והי אלש תרפכמ העדונ אל ורמא
 רמא ןנת הבזמה ןוקית ינפמ ןנאהו אלועל ןנבר היל !
 הדוהי ברו לטב הבזמ אצמנ ןיבצע םינהבד ןויב םהל
 תרפכמ העדונ אל ןיב העדונ ןיב הרות רבד רמא

 העדונ ורמא םעט המו°ינק ידכ שואי אמעט יאמ’*
 אמלשב תוליזנ לכוא הבזמ ורמאי אלש תרפכמ הניא
 יאמ הדוהי ברל אלא תאטה ינתקד ונייה אלועל צ
 הלוע איעבימ אל״ימנ הלוע וליפא תאטה איריא
 אוה םדו בלהד ימנ’*תאטה וליפא אלא איה לילכד
 וליפא” היל ילכא םינהכ ךדיאו חבזמ יבגל קילסד
89 -j- 90 [: הל M ליכולו M 91 |j ליכולו החקפתנ II 

92 M 93 |[ ׳מליד B 94 || ילוכאל M — 11 וילעבל ם״מו 
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 .אלש אל M 99 11 ימנ — M 98 |1 רמאמ ׳בימ אל +

hat, so muss er, wie die Schule Sammajs 
sagt, das ganze Gebäude niederreissen und 
den Balken seinem Eigentümer zurückge- 
ben; die Schule Hillels sagt, [der Beraubte] 
hat nur den Wert des Balkens zu bean- 
Sprüchen, als Vorsorge für die Bussfertigen. 

Dass ein geraubtes Sündopfer &c. Üla sagte: Nach der Gesetzlehre sühnt ein 
solches nicht, einerlei ob es bekannt oder nicht bekannt ist, denn durch die Eossa- 
gung‘“’allein erwirbt man nicht, nur sagten sie deshalb, dass es, wenn dies nicht be- 
kannt ist, sühne, um die Priester‘”nicht zu betrüben. Die Jünger sprachen zu Ula; Wir 
haben ja aber gelernt: als Vorsorge für den Altar!? Er erwiderte ihnen: Wenn die Prie- 
Ster betrübt sind, so ergibt es sich, dass der Altar vernachlässigt‘’‘wird. R. Jehuda aber 
sagte: Nach der Gesetzlehre sühnt ein solches, einerlei ob es bekannt oder nicht be- 
kannt ist, denn durch die Lossagung allein erwirbt man wol, nur sagten sie deshalb, 
dass es, wenn dies bekannt ist, nicht sühne, damit man nicht sage, der Altar verzehre 
Geraubtes. — Einleuchtend ist es nach Ula, dass er es von einem Sündopfer’dehrt, wes- 
halb aber lehrt er es nach R. Jehuda vom Sündopfer, dies sollte doch auch vom Brand- 
Opfer gelten!? — Vom Brandopfer ist dies selbstverständlich, da es vollständig ver- 
brannt wird, aber auch vom Sündopfer, von dem nur P'ett und Blut auf dem Altar darge- 

183. Seine Eigenschaft als solchen. 184. Der er sie aussetzt, wenn er ihr sagt, dass es ein 

vScheidebrief sei. 185. Von der Hebe. 186. Dessen Heirat nach der Gesetzlehre nicht gütig ist; 

vgl.jed. RSj. zu Jab. IH^sv. 187 .הריזג. Sie ist ja nicht strafbar. 188. Da auch die Heirat 

rabbanitisch gütig ist. 189. Des Eigentüniers von der geraubten Sache, wenn nachher ein Besitz- 

Wechsel nicht erfolgt ist. 190. Die, falls das Opfer ungiltig ist. Profanes ini Tempelhof gegessen ha- 

ben würden. 191. Sie weigern sich dann, Opfer herzurichten. 192. Da nur das l'leisch von 

diesem von den Priestern gegessen wird, somit erstreckt sich seine Begründung nicht auf das Brandopfer. 

Jab.113ä 

Sab.l21ä 

Jeb.1 4a 

Ni1l.46l> 

Col.b 



|.68t'74>‘ 

Ber.l9b 

Nid.50*> 
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bracht werden, während das übrige von den לע^'ןנת תוליזנ לכוא חבזמ ורמאי אלש רוזג ייה 
Priestern gegessen wird, haben sie dies an- תרפכמ איהש םיברל' העדונ אלש הלוזגה תאטח 
geordnet, damit man nicht sage, der Altar ברל אלא אחינ אלועל אמלשב הכזמה ןוקית ינפמ 
verzehre Geraubtes. — Ks wird gelehrt, העדונ אל רמאק ימנ יבה היל יעבימ אכפיא הדוהי 
dass ein geraubtes Sündopfer, wenn dies 5 הכזמה ןוקית ינפמ תרפכמ הניא העדונ תרפכמ 
den Leuten unbekannt ist, Sühne schaffe, םלשמ רכמו'הבט ךכ רחאו שידקהו כננ° אבר ביתמ 
als Vorsorge für den Altar. Einleuchtend ist השמחו ־עברא ימולשת םלשמ וניאו לפכ ימולשת 
dies nach üla, nach R. jehuda aber müsste תרמא יאו תרכ שונע אנוונ יאה יכ ץוחב הלע ינתו 
es ja entgegengesetzt'”heissen!? — Das sagt יבזיש בר רמא היתדיבע יאמ תרכ ינק אל ידכ שואי 
er auch: Dass es, wenn dies unbekannt ist, 10 אייא ימ םהירבדמ תרכ^ הילע וכיחא םהירבדמ תרכ 

8b.47l>48a 

95a 
49t> 

sühne, und wenn es bekannt ist, nicht süh- וכוהת אל’ אתלימ רמא הבר ארבנ° אבר והל רמא 
ne, als Vorsorge für den Altar. Raba wand- ןנבר הומקוא ול התאב ןהירבד ידי לעש תרכ הלע 
te ein: Wenn jemand [ein Vieh] gestohlen, יאדוויאה אבר רמא הלע בייחילד יכיה יכ היתושרב 
dem Heiligtum geweiht und geschlachtet תעשמ היתושרב ןנבר הומקוא יכ יל איעבימ אק 
hat, so muss er das Doppelte'^Vrsetzen, nicht 15 היתוזינל הנימ אקפנ יאמל השידקה תעשמ וא הבינג 
aber das Vier- oder Fünffache’^ Hierzu תעשמ ארבתסמ אבר רמא רדה יאמ היתודלוו 
wird gelehrt, wegen [des Schlachtens] aus- :רבשנ אטוח אהי אלש" השידקה so!.' 
serhalb'^ verfalle man'”in diesem Fall der 1יגורהמ המחלמ’יגורהב הדוהיב ןוקירקיס היה אvj1 
Ausrottungsstrafe. Wieso verfällt man der 1 חקל"’ ןוקירקיס הב שי ךליאו המחלמה^^ 
Ausrottungsstrafe, wenn du sagst, dass 20 לעבמ לטב וחקמ תיבה לעבמ חקלו רזחו ןוקירקיסמ 

 ןמ חקל°' םייק וחקמ ןוקירקיסמ חקלו רזחו תיבה
 !השאה ןמ לטב וחקמ השאה ןמ חקלו רזחו שיאה 68

5a 801.ו 

1 M ׳תיהש ]M 2 j — 3 [| רכמו M 4 11 הלע ךוחיל 

M 5 || יכ ׳יעבימ יאדו ׳תלימ M + 6 11 ה BM דציכ II 

7 M — המל. 

mau durch die Lossagung allein nicht er- 
werbe!? R. Sezbi erwiderte: Der rabbani- 
tischen Ausrottung. Da lachten sie über 
ihn: gibt es denn eine rabbanitische Aus- 
rottung'®’!? Raba sprach zu ihnen: Ein be- 
deutender Mann hat etwas gesagt, lacht nicht darüber. Der Ausrottung, der er durch 
eine [rabbanitische] Bestimmung verfällt. Die Rabbanan haben es in seinen Besitz ge- 
setzt, damit er dieserhalb schuldig sei. Hierauf sagte Raba: !Folgendes ist mir ent- 
schieden fraglich: haben die Rabbanan es schon beim Stehlen in seinen Besitz gesetzt 
oder erst bei der Heiligung? •—■ In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? — Hin- 
sichtlich der Schur und der Jungen'”. Wie ist es nun? Später entschied Raba, es sei 
einleuchtend, erst bei der Heiligung, damit der Sünder nicht gewinne. 

fAEHREND der Kriegsmetzeleien gab es keine Plünderer in Judäa, nach 

DEN Kriegsmetzeleien gab es da Plünderer. Wenn jemand [ein Feld] von 

EINEM Plünderer und darauf vom Eigentümer gekauft hat, so ist sein 

Kauf'^ungiltig, wenn aber vom Eigentümer und darauf vom Plünderer, so ist 

SEIN Kauf giltig. Wenn er es”'vom Ehemann und darauf von der Frau ge- 

KAUFT HAT, SO IST SEIN KaUF UNGILTIG, WENN ABER VON DER FrAU UND DARAUF 

VOM Ehemann, so ist sein Kauf giltig. Dies ist die erste [Fassung der] Mis- 

193. Dass ein solches Sündopfer, wenn es den Leuten bekannt ist, nicht sühne. 194. Der Dieb 

hat für das gestohlene Vieh das Doppelte zu ersetzen (cf. Ex. 22,3), wenn er es aber bereits geschlachtet 

od. verkauft hat, so hat er für ein Grossvieh das Fünffache u. für ein Kleinvieh das Vierfache zu bezahlen 

(cf. ib. 21,37). 195. Da es beim Schlachten im Besitz des Heiligtums war; cf. Bd. vj S. 667 Z. 5. 196. 

jDes Tempelhofs; dies ist mit der Ausrottungsstrafe belegt; cf. Lev. 17,3ff. 197. Da die Heiligung giltig 

ist. 198. Eine Handlung, auf die rabbanitisch die Ausrottungsstrafe gesetzt ist. 199. Die zwi- 

sehen dem Stehlen u. der Heiligung erzielt worden sind; ob sie ihm gehören od. nicht. 200. Da 

jener es nur aus Angst verkauft hat. 201. Ein Feld, das der Frau gehört od. ihr als Eheverschrei- 

bung zugesichert worden ist. 
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NAH; DAS SPÄTERE GERICHT BESTIMMTE, 

DASS, WENN JEMAND VON EINEM PlÜNDE- 

RER KAUFT, ER EIN V1ERTEl'“AN DEN El- 

GENTÜMER ZAHLE. DiES NUR DANN, WENN 

i [der Eigentümer] es nicht zurückkau- 

EEN KANN, WENN ER ES ABER ZURÜCK- 

KAUFEN KANN, SO GEHT ER JEDEM ANDE- 

REN VOR. Rabbi setzte ein Gerichts- 

KOLLEGIUM EIN UND ES STIMMTE AB, DASS, 

0 WENN ES ZWÖLF Monate im Besitz des 

Plünderers war, jeder, der es zuerst 

GEKAUFT HAT, ES ERWORBEN HABE, JE- 

DOCH EIN Viertel an den Eigentümer 

ZAHLE. 

5 GEMARA. Wenn während der Kriegs- 
metzeleien keine Plünderer da waren, wieso 
sollten solche nach den Kriegsmetzeleien 
gewesen sein!? R. Jehuda erwiderte: Er 
meint damit, das Gesetz von den Plünde- 
rern hatte da keine Geltung. R. Asi sagte 
nämlich: Drei Bestimmungen verhängten'“^ 
sie. Die erste Bestimmung lautete: wer [ei- 
nen Jisraeliten] nicht tötet, werde hinge- 
richtet; die andere lautete: wer einen tötet, 
entrichte vier Zuz; die letzte lautete: wer 
einen tötet, werde hingerichtet. Während 
der ersten und der anderen trat daher [der 
Eigentümer] notgezwungen den Besitz'°Mb, 
während der letzten aber sagte er sich: 
mag er es jetzt nehmen, morgen fordere 
ich ihn vor Gericht. 

Fol. 55b—56a GIJTI 

 הנושאר הנשמ וו םייק וחקמ שיאה ןמ חקלו רוחו
 ןתונ ןוקירקיסמ חקולה ורמא םהירחא לש ןיד תיב
 שי לבא הקיל ןריב ןיאש ןמוב יתמיא עיבר םילעבל
 ןיד תיב בישוה יבר םדא לבל ןימדוק ןה הקיל ןריב
 שרח רשע םינש ןוקירקיס ינפב התהש* םאש ונמנו

 :'“עיבר םילעבל ןתונ לבא הבו“ הקיל םרוקה לב
 הב היה"אל המחלמה ינורהב אתשה .ארמג
 ןוקירקיס הב שי ךליאו המחלמ יגורהמ ןוקירקיס
 רמאד רמאק ןוקירקיפ ןיד הב ונד אלי׳הדוהי בר רמא
 אלד לכ"אתיימק אתרזג ורזג תורזג שלש יסא יבר !
 יזוז עברא יתייל'*ליטקד לכ אתעיצמ והולמקיל״ליטק
 אתעיצמו אתיימק ךכלה והולטקיל״ליטקד לב אתיירתב
 ירמא'“אתיירתב ינקמו רמג היסנוא בגא ילטקד ןויכ‘“
 יבר רמא :אנידב היל אנעבת רחמל לוקשיל אנדיאה

 pr.28,14 אצמקא דימת דחפמ םדא ירשא“ ביתכד יאמ ןנחוי !

 בירה אתלוגנרתו אלוגנרתא םלשורי בירה אצמק רבו
 רבו אצמקא רתיב בירה קפסירדי״אקשא אכלמ רוט
 אצמק הימחרד ארבג אוההד םלשורי בירה אצמק
 היל'“ רמא אתדועס דבע אצמק רב היבבד לעבו
 רב היל יתייא לזא אצמק יל יתייא ליז היעמשל
 ידכמ היל רמא ביתי הוהד היהכשא אתא אצמק
 תיעב יאמ אוה ארבג אוההד אבבד לעב ארבג אוהה
 אנביהיו ןקבש יאתאו ליאוה היל רמא קופ םוק״אכה

 P01.56 אנביהי“אל היל רמא״אניתשו אנליכאד המ״ימד ךל

 ךל אנביהי” אל היל רמא ךיתדועסד אגלפ ימד ךל 2
 הידיב היטקג אל היל רמא ךיתדועס הלוכ ימד

8 M 9 || תהש P — הכז. M — לבא הכז M 10 II ¬ו¬ 
 -|- M 13 11 הב ד״ל — M 12 || ויה M 11 |1 עקרקב
 11 טקד ןויכ — M 16 jj ביתיל M 15 |[ הולטקיל M 14 || ד
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R. Johanan sagte: Es heisst:“V/r/7 dem Menschen, der stets in Sorge ist. Wegen 
Qam9a und Bar-Qam9a'°*ist Jerusalem zerstört worden, wegen eines Hahns und einer 
Henne ist der Königsberg'““zerstört worden, und wegen einer Wagendeichsel ist Bitther 
zerstört worden. Wegen Qam9a und Bar-Qam9a ist Jerusalem zerstört worden. Einst 
veranstaltete ein Mann, dessen Freund Qam9a und dessen Feind Bar-Qam9a war, ein 
Festmahl und beauftragte seinen Diener, Qan19a zu laden; dieser aber ging und lud 
den Bar-Qam9a ein. Als jener kam und diesen sitzen sah, sprach er zu ihm: Du bist 
ja mein Feind, was willst du hier!? Auf, geh hinaus. Dieser erwiderte: Da ich nun 
einmal gekommen bin, so lass mich; ich will dir ersetzen, was ich essen und trinken 
werde. Jener erwiderte: Nein. — Ich will dir die Hälfte des P'estmahls ersetzen! Jener 
erwiderte: Nein. — Ich will dir das ganze Festmahl ersetzen! Jener erwiderte: Nein. 
Hierauf nahm er ihn bei der Hand, hiess ihn aufstehen und führte ihn hinaus. Da 

 Des Kaufpreises, da er um soviel billiKer gekauft hat. 203. Die Römer hei der Einualime ל2^ ■

Palästinas. 204. Und auch der erzwungene Verkauf ist gütig; cf. Bd. vj S. 1071 Z. 4 ff. 205. Pr. 

28 14. 206. Infolge einer Verwechslung zwischen diesen beiden Personen. 207. Wird oft im '1'. 

als sehr fruchtbarer Ort genannt; cf. Bd. i .S. 159 Z. 33ff. S. 277 Z. 18, Bd. viij S. 713 Z. 9. 
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sprach dieser: Da die Rabbanan, die hier אלו ןנבר יבתי ווהו לייאוה רמא הלקפאו הימקוא^ 
anwesend sind, ihn daran nieht gehindert לוכיא ליזיא והל אחינ אק הנימ עמשי’היב והמ 
haben, so ist es ihnen wol recht; ich will ודרמ רסיקל היל רמא לזא אכלמ יב אצרוק והב 
nun gehen und sie bei der Regierung an- והל רדש היל רמא רמיי ימ היל רמא יאדוהי ךב 
geben. Hierauf ging er zum Kaiser und 5 אלנע הידיב רדש לזא היל ןיברקמיייא תיזח אנברוק 
sprach zu ihm: Die Juden haben sich ge- םיתפש בינב אמומ היב אדש יתאקד ידהב אתלת 
gen dich empört. Dieser sprach: Wer be- אמומ יוהייןדידלד אתכוד ןיעבש'*]יקחב הל ירמאו 
weist dies? Er erwiderte: Sende ihnen ein םושמ היבורקל ןנבר רובס אוהי^אמומ ואל והדידלו 
Opfertier, und du wirst sehen, ob sie es ורמאי סלוקבא ןב הירבז יבר והל רמא תוכלמ םולש 
darbringen. Da sandte er dureh ihn ein 10 אלד הילטקימל רובס חבזמ יבנל ןיבירק ןימומ ילעב 
dreijähriges Kalb. Unterwegs aber brachte םומ ליטמ ורמאי^דירכז יבר והל רמא אמילו ליזיל 
ihm dieser einen Fehler bei an der Ober- יבר לש ותונתוונע ןנחוי יבר רמא גרהי םישדקב 
lippe, und wie manche sagen, an der Netz- תא הפרשו וניתיב תא’° הבירחה םלוקבא ןב הירכז 
haut am Auge, eine Stelle, die bei uns als רסיק ןורינל והייולע רדש ונצראמ ונתילגהו ונלכיה 
Fehler gilt, bei ihnen aber nicht als Feh-15 םלשוריב לפנ''אתא חרזמל ארינ אדש יתאק" יכ 
1er gilt. Die Rabbanan wollten es dennoch םימשה תוחור עבראל םלשוריב לפנ אתא ברעמל" 
darbringen, wegen der Friedfertigkeit mit ךיקוספ יל קוספ אקוניל היל רמא םלשוריב לפנ אתא 
der Regierung, da sprach R. Zekharja b. לארשי ימע דיב םדאב יתמקנ תא יתתנו° היל רמא 
Eukolos“'zu ihnen: Man würde dann sagen, יעבו היתיב יבורחל יעב״אוה ךירב אשדוק רמא'’׳וגו 
dass Fehlerbehaftete auf dem Altar darge- 20 קפנו רייגיאו'* לזאו קרע ארבג אוההב הידי ירופסל 
bracht werden dürfen. Da wollten sie ihn סונייספסאל והייוליע הירדש :ריאמ יבר הינימ 
töten, damit er nicht gehe und dies erzähle, אתלת'*והנה הב ווה ינש תלת הלע רצ אתא רסיק” 
da sprach R. Zekharja b. Fukolos zu ihnen: תיציצ ןבו עובש אבלב ןבו ןוירוג ןב ןומידקנ יריתע 
Man würde dann sagen, wer einem Opfer- ןב *רובעב המה ול הדקנש ןוירוג ןב ןומידקנ תסבה 
der einen Fehler beibringt, werde getötet. 2.5 בלככ בער אוהשכ ותיבל סנכנה לכש עובש• אבלכ 
R. johanan sagte: Die Sanftmut des R. ותציצ התיהש תסכה תיציצ p עבש אוהשכ אצוי 
Zekharja b. Fukolos hat unser Haus zer- 
stört, unsren Tempel verbrannt und uns 
aus unsrem Fand verjagt. Hierauf sandte 
er gegen sie den Kaised'^Nero. Als dieser 
angekommen war, schoss er einen Pfeil 
gegen Osten, und er fiel nach Jerusalem 
hin, gegen Westen, und er fiel nach Jerusalem hin, nach allen vier Himmelsrichtungen, 
und er fiel nach Jerusalem hin. Alsdann sprach er zu einem Knaben: Trage mir deinen 
Schriftvers'’°vor. Dieser erwiderte:'“A/2 vollfilhre meine Rache über Edovi dttrch das Volk 

[Israel 8cc. Da sprach er: Der Heilige, gebenedeiet sei er, will sein Haus zerstören und 
seine Hände an mir abwischen. Da entfloh er und wurde Proselyt; von ihm stammt 
R. Meir ab. 

Hierauf entsandte er gegen sie den Kaiser Vespasian und er belagerte [Jerusalem] 
drei Jahre. Fs befanden sich da drei reiche Leute. Nikodemon b. Gorjon, Ben Kalba 
Sabuä und Ben Qi9ith Hakeseth. Nikodemon b. Gorjon [hiess der eine], weil für ihn die 
Sonne“'schien. Ben Kalba Sabuä [hiess der andere], weil jeder, der hungrig wie ein 
Hund [keleb] in sein Haus kam, gesättigt [sabeä] herauskam. Ben Qi9ith Hakeseth 

208. Dürfte wol Eigenschaftsname sein, enxoXoc;, der Gutmütige, Anspruchslose. 209. Die Be- 

Zeichnung Kaiser ist in diesem Bericht nicht genau zu nehmen, ebenso sind auch andere Daten histo- 

risch ungenau. 210. Den du heute in der Schule gelernt hast; dies galt als eine Art Wahrsagung. 

211. Ez. 25,14. 212. Cf. Bd. iij S. 474 Z. 18ff. 
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 weil seine (^i^ith^’^über ,[hiess der dritte] ותסכ התיהש ירמאד אביא^יתותסב יבנ לע תררגנ
 Polster [keseth]'’^gesel11eift wurden, und wie והל אנייז אנא והל רמא דה ■ימור^ייי^ןדג ןייב תלטומ
 manehe sagen, weil sein Sitz [kise] sich דחו אחשמו"'ארמהדב והל’°רמא דהו ■ירעשו ■יטייהב

zwischen den Vornehmen Roms befand. Ei- 
ner erbot sich, [die Stadt] mit Weizen und 
Gerste zu versorgen, einer erbot sich, sie 
mit Wein und Oel zu versorgen, und einer 
erbot sich, sie mit Holz zu versorgen. Die 

 אדסה ברד״יביצדל ןנבר והבשו יביצדב והל רמא
 רמאד יב־יצדמ״רב ה־יעמשל רסמ הוה ידילקא״לכ
 יביצד ־יבלכא ןיתיש יעב יטיהד אבלבא אדסה בר
 והנה והב ווה אתש דחו ןירשע ןזימל׳יוהל הוה
 והיידהב אמלש דיבענו קופינ ןנבר והל ורמא ינוירב
 -Rabbanan lobten den Holzspender. R. His והיידהב אברק דיבענו קופינייוהל ורמא והנוקבש אל
 -da pflegte alle Schlüssel seinem Diener an והנלק ומק אתלימ אעייתסמ אל ןנבר והל ורמא !0
 zuvertrauen, nur nicht den zum Holz, denn תב אתרמ :אנפכ הוהו ירעשו יטיהד׳י׳ירבמא והנהל
 -R. Hisda sagte, eine Kammer Weizen er ההולשל התרדש איוה^* םלשוריד אתריתע םותייב
 fordere sechzig Kammern Holz. Sie hatten ^''אתא^׳ןבדזיא לזאדא אדימס יל יתייא ליז היל^הרמא
 -soviel, um sie einundzwanzig Jahre zu ver ליז היל הרמא אכיא אתרויח אביל אדימס הל רמא
 sorgen. Unter ihnen waren Banditen'*^, und אביל אתרויה הל רמאוי׳יאתא ןבדזיא לזאדא יל^ייתייא 1.5
 als die Rabbanan rieten, hinauszugehen ןבדזיא לזאדא יל*“יתייא ליז היל הרמא אכיא ארקשוג
 -und mit jenen“‘^Frieden zu schliessen, lies אכיא ירעשד אהמיק אביל ארקשוג הל רמאו^׳יאתא
 -sen diese nicht; sie sagten: Wir wollen hin אפילש הוה ןבדזיא לזאדא יל“יתייא ליז היל הרמא
 ausgehen und Krieg mit ihnen führen. Die לכימל ידימ אנהבשמ יא יזהאו קופיא הרמא אנאפמ
 -Rabbanan erwiderten: Es wird nicht ge ןנהוי ןבר הלע ירק התמו אערכב אתרפ הל ביתיא 20

 -lingen. Da machten sie sich auf und ver ׳®®תרגורג^׳יירמאד אכיא^ירגו הננעהו ךב הכרה°יאכז ןב®
 ,brannten die Speicher Weizen und Gerste ''ביתי קודצ יברד התמו אםינתיאו הלכא קודצ יברד
 .so dass eine Hungersnot entstand הוה יכ םלשורי בורהיל אלדייאתינעתב ןינש ןיעברא
 Martha, die Tochter des Boethos, die ותיימ אירב הוה יכו יארבאמ יזהתימ הוה ידימ ליבא
 reichste in Jerusalem, sandte ihren Diener אהינ אק^^הוה יכ והל ידשו והיימ ץיימ תרגורג*\דיל 25
I!'תלימו חשמדב M 40 ' יטיחדב וכל ׳ננייז א״ח רכלמ M 39 und sprach zu ihm: Geh, hole mir feines 
II ׳ידילקא M 43 II והלוכמ J- M 42 || אחלימדבו -|- B 41 
47 II והניא -f M 46 || ל — M 45 || יביצמ M 44 
M 50 II ו + B 49 II יאוה M 48 || ש״וחד — M 

MP 53 il יל — M 52 jj אתא — M 51 || — ליז היל 

 — יל || B 54 תורגורג || P 55 ׳היאו ץ״רד הלכא. M הלכא

 ביתיא ץ״רד התמו ץ״רדמ || M 56 — ׳שורי ׳היל אלד 11
 M 57 — .אד

Mehl. Während er ging, ward es ausver- 
kauft. Da kam er zurück und sprach zu ihr: 
Feines Mehl ist nicht mehr da, weisses ist 
noch da. Hierauf sprach sie zu ihm: Geh, 
hole mir dieses. Während er ging, ward es 
ausverkauft. Da kam er zurück und sprach 

zu ihr: Weisses ist nicht mehr da, Roggenmehl ist noch da. Hierauf sprach sie zu 
ihm: Geh, hole mir dieses. Während er ging, ward es ausverkauft. Da kam er zurück 
und sprach zu ihr: Roggenniehl ist nicht mehr da, Gerstenmehl ist noch da. Hierauf 
sprach sie zu ihm: Geh, hole mir dieses. Während er ging, ward es ausverkauft. Sie 
hatte gerade ihre Schuhe ausgezogen, dennoch sagte sie: Ich will gehen und sehen, 
ob ich was zum Essen finde. Da setzte sich ein Stück Kot an ihren Fuss und sie starb. 
R. Johanan b. Zakkaj las über siQ\'''Dic Weichliche tintcr dir ^md die Zarte 8cc. Manche 
sagen, sie ass eine Feige R. (;ladoqs, verekelte sich und starb. R. (;adoq verweilte näni- 
lieh vierzig Jahre im PMsten, auf dass Jerusalem nicht zerstört werde, so dass, wenn 
er etwas ass, man dies von aussen sehen konnte. Zum Anbeissen holte man ihm eine 
Feige und er sog den Saft aus und warf sie fort. Als sie im Sterben lag, warf sie all 

213. Die Quasten od. Schaufäden am Gewand; cf. Nuni. 15,38ff. u. Dt. 22,12. 214. Wol Teppiche; 

er war so reich, dass er nur auf Teppiche ging. 215. Bezeichnung der Kriegspartei in Jerusalem; 

PHymologie völlig unbekannt; vielt ןוי רב (wie im Syrischen) Grieche, als Schimpfwort. 216. Den 

belagernden Römern. 217. Dt. 28,56. 
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ihr Gold und vSilber auf die Strasse, indem אקושב היתידש אפסכו אבהד לכל התק־יפא השפנ 
sie sagte: Was soll mir dies!? Hierauf be- ספסנ" בייתכד ונליהו לל לעבלמ לאמל לאה הרמא 
zieht sich der Schriftvers:'"///;׳ Silber wer- םלשורלד לנולרי שלר ארקכ אבא :וכללשל תוצוהי 
fen sie auf die Strasse. את הלל הלש הוה לאבז ןב ןנהול ןברד הלתהא רב 

Abba-Sikara Häuptling der Banditen 5 ייה ותלדבע תמלא דע הלל רמא אתא לאבנל אענלצב 
in Jerusalem, war ein Sohn der Schwester דלבעלא לאמ הלל רמא אנפכב אמלעל הלל ותללטקו 
des R. Johanan b. Zakkaj, und dieser Hess לל לזה הלל רמא לל ולטק” לדלמ והל אנלמא לאד 
ihm sagen, dass er heimlich zu ihm komme. רמא אתרופ הלצה לוהד רשפא קופלאד'*לדלדל אתנקת 
Als er kam, sprach er zu ihm: Wie lange ולללשללו אמלע ללוכ ותללו לרלצקב ךשפנ טוקנ הלל 
noch werdet ihr so treiben und die Welt 10 הלשפ^״הנד ורמללו ךבנ לנגאו אלרפ לדלמ לתללאו“ךב 
durch Hunger töten. Dieser erwiderte: Was אנלרחא שלנלא ךב לועלל אלו ךדלמלת ךב ולללעללו 
soll ich tun, wenn ich ihnen etwas sage, לללק אללהד לעדל והנלאד תא לללקד ךב ןושגרל אלד 
so töten sie mich. Da sprach jener: Suche דהא דצמ רזעללא לבר וב סנכנ לכה דלבע אתלממ 
ein Mittel für mich, dass ich hinaus kann, הלרקדמל ועב אהתלפל וטמ לכ רהא^״דצמ עשוהל לברו 
vielleicht ist irgend eine Rettung zu ermög-13 והל“רמא הלפהדמל ועב ורקד ןבר ורמאל והל^ירמא 
liehen. Dieser erwiderte: Stelle dich krank םתהל^אטמ לב קפ^\אבב הלל והתפ ופחד ןבר ורמאל 
und lass die Leute zu dir kommen, um הלל רמא אכלמ ךלע אמלש אכלמ ךלע אמלש רמא 
sich nach deinem Befinden zu erkundigen. תלרק אקו אנא אכלמ ואלד אדה אלטק^^לרת תבללהלמ 
Sodann lege etwas Stinkendes neben dich, אל לאמא אנדלאה דע אנא אכלמ לא ותו“אכלמ לל 

 0 אנא אכלמ ואל תרמאקד הלל רמא לאבגל תלתא
coi.b '®“ארפמלמ אל תא אכלמ ואל לאד'®תא אכלמ ארבלא 
 רלדא ןלאו לופל רלדאב ןונבלהו"בלתכד ךדלב םלשורל'ני־*-וט׳3+
30,21.r־j ןונבל ןלאו ׳ונאנממ ורלדא הלהו" בלתכד“ ךלמ אלא 
 ןנבלהו הזה בוטה רהה" רמאנש שדקמה תלב אלא ם1.3,25

 3 לאבנל תלתאק'"אל לאמא אנא אבלמ לא תרמאקדו
 הלל רמא ןנלקבש אל ןב תלאד לנולרב אנדלאה דע"

57 M 58 || ילטק M — ד || M 5Q יתייאו ן״נד ורמילו 

 B 60 II יעדי והניאד ךדימלת ךב וקסעילו ךבג חנאו ם״ימ

 II קפנ — M 63 || היל P 62 || דחא M 61 || ךשפנ

64 M — 65 || ל M 66 || ילטק M דועו M 67 II 

 M 70 II ןונבלהו...'וגו — M 69 || ׳נש M 68 jj ׳דבס

 .׳דיאה דע — M 71 || ק —

damit man glaube, du seiest gestorben. Je- 
doch mögen nur deine Schüler zu dir hin- 
eingehen, nicht aber jemand anders, damit 
man nicht merke, dass du leicht seiest; je- 
ne wissen nämlich, dass ein Lebender leich- 
ter ist als ein Toter. Er tat so. R. EHezer 
giiig'^an der einen Seite und R. Jehosuä 
an der anderen Seite. Als sie an das Tor 
herankamen, wollten jene [in die Bahre] 
stechen, er aber sprach zu ihnen: Man'״ 
würde sagen: sie stachen ihren Meister. Da 
wollten sie sie stossen, er aber sprach zu 
ihnen: Man würde sagen: sie stiessen ihren 
Meister. Hierauf öffneten sie das Tor und er kam hinaus. Als er da hinkam, sprach er 
[zu Vespasianj: Friede mit dir, König, Friede mit dir, König. Dieser sprach zu ihm: Du 
hast dich doppelt des Tods schuldig gemacht Erstens bin ich nicht König und du 
nennst mich König, und zweitens, wenn ich König bin, weshalb bist du bis jetzt nicht 
zu mir gekommen!? Jener erwiderte: Auf deinen Vorhalt, du seiest nicht König, [erwi- 
dere ich:] freilich bist du König, denn, wenn du nicht König wärest, würde Jerusalem 
nicht in deine Hand fallen. Es heisst:"V6:r Lehan071 wird dtLrch einen Mächtigen fallen\ 
unter "Mächtigen“ ist ein König zu verstehen, wie es heisst:"b^/z^/ sein Alächtiger zvird 
aus ihm selber hervorgehen 8cc. und unter Lebanon ist der Tempel zu verstehen, wie 
es \\Q\ss\iS*dieser schöne Berg^^^imd der Lebanon. Und auf deinen Vorhalt, weshalb ich 
bis jetzt nicht gekommen bin, [erwidere ich:] die Banditen unter uns Hessen mich nicht. 
Dieser entgegnete: Würde man etwa, wenn um ein Fass Honig eine Schlange gewun- 

218. Rz. 7,19. 219. Eigentl. Vorsteher der Sikarier; sein richtiger Name war Ben-Batiah. 

220. Beim Hiuaustragen der Bahre durch das Stadttor. 221. Wol die Römer über die Juden. 222. 

Jes. 10,34. 223. Jer. 30,21. 224. Dt. 3,25. 225. Wol der Tempelberg. 

69 Talmud Bd.V 
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 -den wäre, nicht das Fass wegen der vSchlan ויה אל הילע ךורכ ןוקרדו שבד לש תיבה וליא
 ,e zerbrecheiFl? Da schwieg er. R. Joseph־g הילע ירק קיתשיא^יןוקרד ליבשב תיבחה תא ןירבוש

j־s.44,25 רוחא םימכח בישמ° אביקע יבר אמיתיאו ףסוי בר nach anderen R. Äqiba, las über \\\wrEr 

 -lässt die Weisen znrücktreten nud ihre Ein אתבצ ןנילקש היל”רמימל היל יעביא לכסי םתעדו

 ,sicht betört er. Er sollte ihm erwidert haben הל ןניקבש אתיבהו היל ןנילטקו ןוקרדל היל ןנילקשו ■י
 lieber hole man eine Zange, entferne die םוק היל רמא ימורמ הילע”אקתםירפ אתאיייבהדא
 Schlange und töte sie, das Fass aber lasse ךביתואל ימורד יבישה והל״ונמיאו’'רסיק היל תימד
 -man. Währenddessen kam zu ihm ein Ab אנירחאל הימייסמל״אעב ינאפמ דה’'םיים הוה אשירב
 :gesandter aus Rom und sprach zu ihm אל היל רמא*'קפנ אל ךדיאל היפלשמל^אעב לייע אל

pr.15,30 0< העומשהו)”’ ביתכד ךל איתא הבוט העומש*'רעטצת Auf, der Kaiser ist gestorben und die Vor- 
 -nehmen Roms stimmten ab, dich zum Kai שיניא יתיל היתנקת יאמ אלא םצע ןשדת הבוט

ib.17,22 הורו°ביתכד ךמק ףילחלו'*הינימ ךתעד אבתימ אלד ser zu wählen. Er hatte gerade einen Schuh 
 angezogen und wollte auch den anderen רחאמו היל רמא לייע יכה דבע םרג שבית האכנ
 -anziehen, jedoch ging [der Fuss] nicht hin רמא יאבגל תיתא"* אל יאמא"“'יאה ילוב ותימבהד
 ,ein; sodann wollte er den ersten abziehen רמא ךל ירמא ימנ אנא היל רמא"''ךל ירמא אלו היל !5
 -aber er ging nicht herunter. Da sprach je יעב אלא אנרדשמ אנירהא שניאו״׳אנליזא לזימ היל
 הימכחו הנבי יל ןת היל רמא ךל ןתאד ידימ״״יאגימ
 יברל היל ןייסמד] אתווסאו לאילמג ןברד אתלישושו
 בישמ אביקע יבר אמיתיאו ףסוי בר הילע ירק קודצ
 הילי״רמימל היל"’יעביא לכסי םתעדו רוחא םימכה

ner zu ihm: Sei unbesorgt; du hast eine 
gute Nachricht erhalten, und es heisst:״"!״/- 
ne gute Nachricht macht das Gebein markig. 

Was ist nun zu machen? — Fass einen 
Menschen, den du nicht leiden kannst, an 
dir vorübergehen, denn es heisstbe- 

trübtes Gemüt vertrockfiet die Knochen. Da 
tat er dies, und [der Fuss] ging hinein. 

20 

 יאה ילוכ אמלד רבס אוהו אגמיז אדה״והניקבשל
 אתווסא :יוהי״אל ימנ אתרופ הלצהו דיבעייאל
 הויקשא אמק אמוי איה יאמ קודצ יברל היל ןייסמד
 אחמיקד אימ רחמל אקופיסדייאימ רהמל יראפד אימ
 ,Hierauf sprach er zu ihm: Weshalb bist du הירדש לזא :אתרופ אתרופ היעימ חוורד דע 25

wenn ihr so weise seid, bisher nicht zu mir 
gekommen? jener erwiderte: Hab ich es 
dir etwa nicht erklärt? Dieser entgegnete: 
Aber auch ich habe dir erwidert. Alsdann 
sprach er zu ihm: Ich gehe nun fort und 
schicke einen anderen her;־verlange etwas 
von mir, und ich will es dir gewähren. Je- 
ner sprach: Gib mir Jamnia'*°und seine 
Weisen, die Dynastie R. Gamaliels'*', und 
Aerzte, die R. Qadoq heilen. R. Joseph, nach 

Dt.32,37 הז וב ויסח רוצ ומיהלא יא' רמאו עש־יה’* סוטיטל 
 השע המ הלעמ יפלכ ףדיגו ףריחש עשרה סוטיט
75 |j יתא B 74 I! היל — M 73 ן] ׳שיא — M 72 

M 77 II ׳שיח והנה ירמאו B 76 |ן ימורמ הילע — M 

P) אמייסמל B 79 ,ן יעב ׳דח ׳ינאסמ M 78 1| והל — 

II יאה יאמ רמא -|- B 81 ו| אפלשמל B 80 || (׳מייסמל 

 M 82 — ךל ׳תא ט״ש || M 83 ףולהילו M 84 II דע 4־

II ו — P 87 11 ל״א — M 86 [! ותיתא BM 85 || אנדיאה 

I ׳רבש M 90 

93 M איוה II 

 M 88 ןתאו ׳תלימ B 89 11 — היל

 P 91 אדח. M יאה M 92 jj + ובהי

 P 94 אקפיסד || B 95 — עשרה.

anderen R. Äqiba, las über ihn: Er lässt die Weisen zurücktreten cind ihre Einsicht be- 

tört er. Er sollte ihn gebeten haben, sie diesmal zu verschonen. Jener aber dachte, so- 
viel würde dieser wahrscheinlich nicht gewähren, und er somit auch eine geringe Ret- 
tung nicht erreichen. 

Worin bestand die Kur zur Heilung R. Qadoqs? —Am ersten Tag gab man ihm 
Kleienwasser zu trinken, am anderen Tag Grobkleienwasser und am dritten Tag Mehl- 
Wasser, so dass seine Eingeweide sich nach und nach ausdehnten. 

Hierauf ging er fort und sandte den ruchlosen Titus, und dieser sprach:'*7F0 ist 

ihr Gott, der Fels, a^lf den sie trauten. Es ist dies der ruchlose Titus, der gegen den 

226. Er wollte wol sagen, dass sie die Stadtmauer niederreissen sollten. 227. Jes. 44,25. 228. 

I’r. 15 30. 229. Ib. 17,22. 230. Sitz des Synedriums nach der Zerstörung des Tempels; cf. Bd. iij 

>S. 386 Z. 1 ff. 231. Dass sie nicht vernichtet werde. 232. Dt. 32,37. 
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Höchsten schmähte und' lästerte. Was tat עיצהו םישדקה ישדק תיבל סנכנו ודיב הנוז שפת 
er? Er nahm eine Hure bei der Hand, ging תא רדינו’'ףייס לטנו""הריבע הילע רבעו הרות רפס 
mit ihr in das Allerheiligste, breitete eine רובסכו אצויו ץבצבמ םד היהו םנ השענו תוכרפה’״ 
Gesetzrolle aus und beging auf dieser eine ךידעומ ברקב ךיררוצ ונאש° רמאנש ומצע תא גרה^־•?'׳׳ 
Sünde. Sodann nahm er ein Schwert, und 5 הי ןיסה ךומכ ימ״ רמוא קה״אבא תותא םתתוא ומש 
durchstach den Vorhang. Da gesehah ein לש ופודיגו וצואינ עמוש התאש השקו ןיסה ךומכ ימ 
Wunder, und Blut drang hervor, so dass er הכמכ ימי■ אנת לאעמשי 'יבר יבד קתושו עשר ותוא 
glaubte, er hätte siclE''getötet. So heisst es: תוכרפה’״תא לטנ השע המ םימלאב הכומב ימ ׳ה םלאב 

hrülicn deine Feinde inniitten deines ןהינהו שדקמבש םילב‘לב איבהו ינתונרנ ]ימכ ןאשעו“” 
Vcrsanunhingsorts, sic stelle71 ihre Zeichen w וריעב חבתשהלו’ךליל הניפסב ןבישוהו ].דב 
als Zeichen auf. Abba-Hanan sagte:‘”HAr וכלהי שודק םוקממו ואבו םירבק םיעשר יתיאר ןכבו°^־״•». 
ist wie du gcivaitig, Gott\ wer ist wie du אלא םירובק ירקית לא ושע ןכ רשא ריעב והבתש*יו 
gewaltig und hart. Du hörst die Beschimp־ ירמאד אכיא״וחבתשיו אלא וחכתשיו ירקת לא םייצובק 
fung und die Lästerung jenes Frevlers und דמע ןוהל איילניא ןרמטמד ילימ וליפאד שממ םירובק 
schweigst. In der Schule R. jismäels wurde 15 םהיהולאש ינא המודמכ רמא ועבוטל םיבש לושחנ וילע 
gelehrtist %1ne du, 0 Herr, unter den םימב ועבט הערפ אב םימב אלא ותרובג ןיא ולא לש 
starken [elin1]\ wer ist wie du unter den יעבוטל״ ילע’דמוע אוה ףא םימב ועבט" ארסיס אב 
Stummen [ilmim]. Was tat er weiter? Er המחלמ ימע השעיו השביל הלעי אוה רובנ םא םימב 
nahm den Vorhang, machte daraus eine לש ונב ןב עשר ןב עשר ול הרמאו לוק תב התצי 
Art Sack, holte alle Geräte des Tempels, 20 המש שותיו ימלועב יל שי הלק הירב עשרה ושע 
legte sie hinein und brachte sie auf das אנקפמו הל תיא אנלעמד הלק הירב הל ירק יאמא' 
Schiff, um damit in seiner Stadt zu triuni- הלע המחלמ המע״ השעתו השביל הלע הל תיל 
phiren. So heisst Dann sah ich Frevler עבש וחומב רקנו ומטוחב סנכנו שותי אב השביל 
begraben und untergegangen, von der heili- עמש אחפנ יבד אבבא ףילח אק הוה דח אמוי םינש 
gen Stätte zogen fort und wurden vergessen 25 אמוי לכ’ אתנקת אכיא רמא קיתשיא אתפזרא לק 
in der Stadt, die also getan haben. Man lese 99 96 M — ם״נו MP 97 jj רריגו B 98 |i תכורפה 

M ןינה B 100 [j ואשעו |M 1 j + ה B 2 II -— 11 ו 

3 M ןיילגיא ם״דמ ׳יפאד שממ ׳ובק ייא ׳יאו M 4 li -|- ו |i 

5 M םא ועבוטל וילע B 6 |j 7 |1 ינעבוטל M — יאמא... 

 .וחמו יתיימ ךליאו ןכימ יכה M 9 || ךמע M 8 jj הלק

nicht qeburim [begraben]sondern qehicini 

[versamvielt]und man lese nicht vajistak- 

hu [vergessen]sondern vajistabhu [trium- 

[hirten]. Manche sagen: [Man lese] tatsäch- 
lieh qebitrim.^ denn auch Dinge, die versteekt waren, sind ihnen entdeckt worden. Als 
dann eine Meereswoge sich erhob, um ihn zu versenken, sprach er: Es scheint wol, 
dass die Kraft ihres Gottes nur auf dem Wasser bestehe; als Pareö’^’kam, versenkte 
er ihn ins Wasser, als Sisra’^’kam, versenkte er ihn ins Wasser, und auch gegen mich 
tritt er auf, um mich ins Wasser zu versenken. Wenn er ein Held ist, so mag er aufs 
Festland kommen und mit mir Krieg führen. Da ertönte ein [himmlischer] Widerhall 
und sprach zu ihm: Du Ruchloser, Sohn eines Ruchlosen, Enkelsohn des ruchlosen 
Esav, ich habe ein geringes Geschöpf auf meiner Welt, Mücke ist sein Name. — Wes- 
halb heisst sie geringes Geschöpf? — Weil sie nur einen Eingang‘‘'°und keinen Aus- 
gang hat. — Steige aufs Festland und sie wird mit diE“einen Kampf unternehmen. 
Als er auf dem Festland angelangt war, kam eine Mücke, drang ihm in die Nase und 
bohrte ihm sieben Jahre das Gehirn. Eines Tags ging er an der Tür einer Sehmiede 
vorüber, und als [die Mücke] den Schlag des Hammers hörte, blieb sie ruhig. Da sprach 
er: Nun gibt es ein Mittel. Darauf Hess er jeden Tag einen Schmied kommen und vor 

233. Euphemistisch für Gott. 234. Ps. 74,4. 235. Ib. 89,9. 236. Pix. 15,1 1. 237. 

Picc. 8,10. 238. Cf. Ex. 14,27 ff. 239. Cf. Jud. 5,21. 240. Zur Aufnahme der Nahrung. 

241. So rieht, nach Cod. M; der Imperativ müsste השעו lauten. 
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ihm hämmern; einem Nichtjuden gab er 
vier Zuz, zu einem Jisraeliten aber sagte er: 
Es genüge dir, dass du [Rache] an deinem 
Feind siehst. So ging es dreissig Tage, von 
da ab gewöhnte sich [die Mücke] daran. 
Es wird gelehrt: R. Pinhas b. Aruba sagte: 
Ich befand mich [dann] unter den Vorneh- 
men Roms; als er starb, öffnete man sein 
Gehirn und fand sie darin wie eine Schwal- 

 יזוז עברא היל ביהי יוגל הימק והבו אחפנ ותיימ
 דע“ךאנסב תיזח אקד ךתסימ״היל רמא לארשיל
 שד שרד ןויב ךליאו ןאבמ יכה דבע ןימוי ןיתלת
 ילודג ןיב יתייה יגא אבורע״ןב םהנפ יבר רמא אינת
 רורד רופצכ וב ואצמו וחומ תא ועצפ תמשבו ימור
 הנש״ןב לזוגב אנת אתינתמב םיעלס ינש לקשמ
 תשוחנ לש ויפ ןניטקנ ייבא רמא ןירטיל ינש לקשמ
 הוילקיל והל רמא תיימ״אק הוח יב לזרב לש וינרופצו
 היחבשל אלד ימי בשא הימטימל ורדבו׳יארבנ אוההל

sieben Meere streue, damit der Gott der Ju- 
den ihn nicht finde und zur Rechenschaft 
ziehe. 

Onkelos, Sohn des Kalonikos'*‘, ein 

 obe, im Gewicht von zwei Selaim. in einer! רב םולקנוא :אנידב הימקולו יאדוהיד אהלא
 Barajtha wird gelehrt: Wie eine einjährige לזא ירויניאל יעב הוה םוטיטד היתהא רב םוקינולק
 Taube, im Gewicht von zwei Eitra. Abajje אוההב בישח ןאמ היל רמא אדיננב׳^סוטיטל היקסא
 -sagte: Es ist uns überliefert, dass ihr Schna רמא והב יקובדיאל והמ לארשי היל רמא אמלע
 bei aus Kupfer und ihre Krallen aus Eisen ירניאי^ליז והנימויקל תיצמ אלו ןישיפנ והיילימ היל

Thr,1,6 ,5! רלרצ ויה° ביתכד אשיר תיוהו אמלע אוההב'"והב waren. Bei seinem Sterben verfügte er, dass 
syn.104b ךי^א {«אף השענ לארשיל רצימה לב°'ונו שארל man ihn verbrenne und die Asche auf die 
foi-57 קיספד יאמב° היל רמא יאמב ארבנ אוההד היניד 

 היל יניידו הימטיקל היל ישנבמ׳יאמוי לכ הישפנא
 אדיננב םעלבל היקסא לזא ימי בשאררדבמו היל ולקו
 לארשי היל רמא אמלע אוההב בישח ןאמ היל רמא -׳0

L't.23,7 סמלש שרדת אל° היל רמא והב יקובדיאל והמ" Schwesterssohn des Titus, wollte sich zum 
 -Judentum bekehren. Da liess er durch Ne ארבנ אוההד היניד היל רמא םימיה" לכ םתבטו
 ,kromantie Titus erscheinen und fragte ihn ושיל היקסא לזא תחתור ערז תבכשב היל רמא יאמב
 -wer in jener Welt am geachtetsten sei. Die היל רמא אמלע אוההב בישח ןאמ היל רמא אדיננב
 -ser erwiderte: jisraei. — Soll man sich ih שורד םתבוט היל רמא והב יקובדיאל והמ לארשי 25
 nen anschliessen? Dieser erwiderte: ihre תבבב עגונ וליאכךהב ענונה לכ שורדת אלי^םתער
 Vorschriften sind zahlreich, du [religiösen] היל רמא יאמב ארבנ אוההד היניד היל רמא וניע

wirst sie nicht halten können; lieber gehe 
und bedränge sie, so wirst du Oberhaupt 
werden. So heisst Qs\^^thre Bedränger sind 

z7un Häuft geworden 8cc.\ wer Jisraei be- 
drängt, wird Oberhaupt. Alsdann fragte er 
ihn: Womit wirst du gerichtet? Dieser er- 

widerte: Wie ich selbst über mich verfügt habe: jeden Tag wird meine Asche gesam- 
melt, und nachdem ich abgeurteilt werde, wieder verbrannt und auf die sieben Meere 
gestreut. Hierauf liess er Bileam durch Nekromantie erscheinen und fragte ihn, wer 
in jener Welt am geachtetsten sei. Dieser erwiderte: Jisraei. — Soll man sich ihnen 
anschliessen? Dieser erwiderte :'’EVA/// suche ihre71 Frieden und ihr Bestes all deine 7äge. 

Alsdann fragte er ihn: Womit wirst du gerichtet? Dieser erwiderte: !Mit siedendem 
Sperma'”. Hierauf liess er Jesu durch Nekromantie erscheinen und fragte ihn, wer in 
jener Welt am geachtetsten sei. Dieser erwiderte: Jisraei. — Soll man sich ihnen an- 
schliessen? Dieser erwiderte: Suche ihr Bestes und nicht ihr Böses; wer an ihnen rührt, 
rührt an seinem Augapfel. Sodann fragte er ihn: Womit wirst du gerichtet? Dieser 

241. Nach Schorr (ץולחה ix Abt. 2 p. 3) xaXXmxo^, der vSieger, wegen seine.s siegreichen Erfolgs 

Ijei seiner Bekehrung; cf. Bd. vij 8. 831 /. 16ff., wo .statt סומינולק mit Cod. M סוקינולק zu lesen ist. 242. 

Thr. 1 5. 243. Dt. 23,7. 244. Nach dem T. i.st die Nnm. 25,1 ff. erzählte sexuelle Ausschweifung 

der Juden durch einen Ratschlag Bileams erfolgt; cf. Bd. vij 8. 470 Z. 22ff. 
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13 M הנוי II 
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erwiderte: Mit siedendem Kot. Der Meister םימכח ירבד לע גיעלמה לכ״רמ רמאדייתהתור האוצב 
sagte nämlich: Wer über Worte der Weisen לארשי יעשופ ןיב המ יזח את תחתור האוצב ןודינ 

spottet, wird mit siedendem Kot gerichtet. אב רזעלא יבר רמא אינת :םלועה תומוא יאיבנל 
Komm und sieh den Unterschied zwischen 
den Abtrünnigen Jisraels und den Prophe- 
teil der weltlichen Völker. 

Es wird gelehrt: R. Eleäzar sagte: 
Komm und sieh die Wirkung der Beschä- 

 שודקה עייס ירהש השוב לש ההכ הלחנ המכ הארו
 ףרשו ותיב תא“ בירחהו אצמק רב תא אוה ךורב
 אבלמ רוט בירה אתלוננרתוייאלוגנרתא :ולכיה תא
 והיימק יקפמ אתלכו אנתה יקפמ ווה יכ יגיהנ ווהד
 אמוי םילוגנרתכ וברו ורפ רמולב אתלוגנרתו אלוגנרת

mung; der Heilige, gebenedeiet sei er, trat והיינימ והנילקש יאמורד אדנוג ףילח אק הוה דח 
für Bar-Qam9a ein und zerstörte sein Haus 10 חרמ רסיקל היל ורמא ותא והנוחמ והיילע לופנ“ 
und verbrannte seinen Tempel. אמורד רב אוההרהב הוה והיילע אתא יאדוהי ךב 

Wegen eines Hahns und einer Henne היגאתל רסיק הילקש והב ליטקו אלימ ןייפק הוהד 
wurde der Königsberg zerstört. Es war da אחינ יא הילוכ אמלעד הינובר רמא אעראא היבתואו 
Brauch, beim Hinausführen des Brautpaars היתובלמלו הידידל ארבנ אוההל הירסמת אל ךלי“ 
vor ihnen einen Hahn und eine Henne zu 15 רמאו אמורד רבלי׳הימופ הילשכא ארבנ דהד הידיב 
tragen. Dies bedeutet: seid fruchtbar und [םיהלא] אצת אלו" ונתחנז םיהלא התא אלה״ 
mehret euch wie die Hühner. Eines Tags אק יהומתא דוד יכה רמא ימנ דוד וניתואבצב" 
zog an ihneii’^eine Schar Römer vorüber היטמש אנוקרד אתא אסכה תיבל לע המתמ 
und nahm sie ihnen weg. Da fielen [die ju- יל שיחרתיאו ליאוה רמא הישפנ חנו" הישברכל 
den] über sie her und schlugen sie. Hier- 20 רוקדזיא לזאו והניקבש והניקבשיא אנמיז אה״אסינ 
auf kamen jene zum Kaiser und berichte- אנוילב"יזחתיאד דע ינרש וקילדאו ותשו לוכאו'' 
ten ihm, dass die Juden sich gegen ihn em- יב’* חח אק אדחימ רמא אלימ קוחרב אקנפשונד 
pört haben, worauf er gegen sie zog. Unter האמ תלת יסא יבר רמא והיילע אתא רדה יאדוהי 
[den Juden] befand sich ein gewisser Bar- הב ולטקו אבלמ רוטל לוייע"אפייס יפילש יפלא 
Daroma, der ein Mil weit sprang und un- 25 לנניהו ילולה אסינ ךהבו אתווליל אתלתו ימוי׳י״אתלת 
ter jenen tötete. Da nahm der Kaiser seine 2.למח אלו 'ה עלב° :ינהב'"ינה יעדי ווה אלו זויז, 
Krone, setzte sie auf die Erde und sprach: ןנחוי יבר רמא ןיבר אתא יכ בקעי תואנ לכ תא 
Herr der Welt, wenn es dir gefällt, so liefere רהב׳״ךלמה יאניל ול ויהש תורייע אובר״סישש ולא 
mich und mein Reich nicht in die Hand 
eines Manns aus. Hierauf liess sein eigner 
Mund Bar-Daroma straucheln, indem er 
sprach:"'/^?/ hast, 0 Gott, uns verstossen und 

ziehst ■nicht, 0 Gott, ■mit unsren Heeren. — 
David sagte ja dasselbe!? — David sagte 

es in Frageforra. Als er sich darauf im Ab- 

ort befand, kam eine Schlange und zog ihm den Mastdarm heraus, worauf er starb• 

Jener sprach: Da mir ein solches Wunder geschehen ist, so will ich sie diesmal ver- 

schonen. Hierauf liess er sie und zog fort. [Die Juden] hüpften und assen und trän- 

ken; sie zündeten soviel Kerzen an, dass man die Figur eines Siegelrings in der Ent- 

fernung eines Mil sehen konnte. Jener aber glaubte, die Juden verspotten ihn, und 

zog wiederum gegen sie heran. R. Asi sagte: Dreihunderttausend Schwertführer dran- 

gen in den Königsberg Und töteten da drei Tage und drei Nächte, während auf der 

anderen Seite Sang und Tanz herrschte, da die einen von den anderen nichts wussten. 

 -Zerstört hat der Herr und ■nicht geschont all die Auen Jdqobs. Als Rabin kam, sag'י'“'

te er im Namen R. Johanans: Das sind die sechzig Myriaden Städte, die der König 

25 M 26 11 ירבדב גיעלמה לכש M — תא |B 27 i 
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247. Thr. 2,2. 246. Ps. 65,12. 245. Plinem solchen Hochzeitszug. 
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 Janäus im Königsberg hatte. R. Jehuda אובר םישש יפא בר רמא הדוהי בר רמאד ךלמה
 sagte nämlich im Namen R. Asis: Sechzig תחא לבו ךלמה רהב ךלמה יאניל ול ויה תורייע
 Myriaden Städte hatte der König Janäus ןהב”ויהש שלשימ ןדה םירצמ יאצויב הב ויה תחאו
 im Königsberg, und in jeder waren soviel םיילהיש רפב שיב רפב ןה ולאו״^םירצמ יאצויב םילפב
 -wie die Auszügler aus Mi9rajim, ausgenom אזיפשואל אתיב“^ יבהי אלד שיב רפב אירבד רפב 5
 men drei, in denen doppelt soviel wie die אירכד רפכ םיילחש ןמ ןתסנרפ התיהש םיילחיש רפכ
 Auszügler aus Mi9rajim waren. Folgende הלחת םירכז תודלוי ןהיתושנ ויהמ• ןנחוי יבר רמא
 sind es: Kephar-Bis, Kephar-Sihlajim und "ידידל אלוע רמא תוקסופו הנורחאב הבקנ תודלויו
 ,Kephar-Dikhraja‘'. Kephar-Bis [hiess es] אל ינק אתווביר ןיתיש וליפאו ארתא אוהה יל יזה
 -weil sie kein Haus an einen Fremden her ירוקש אנינח יברל אנימ אוהה היל רמא קיזהמ !0
 gaben; Kephar-Sihlajim [hiess es], weil sie “'יבצ המ הב''’ביתכ יבצ ןחא היל רמא ותירקשמ
 -vom [Handel mit] Kresse lebten; Kephar ןמזב לארשי ן*רא ףא ורשב תא קיזחמ ורוע ןיא הז
 ,Dikhraja [hiess es], wie R. johanan sagte אדמג^״הילע ןיבשוי ןיאש ןמזבו החוור הילע ןיבשויש:
 -weil ihre Weiber zuerst Knaben und nach ברו היבוט*'רב היקלח ברו היקלה רב ימוינמ*‘ בר
 .her Mädchen gebaren und dann aufhörten אביא יא ירמא ידדה יבנ“יבתי ווה אייח רב אנוה !5
 üla sagte: ich sah diesen Ort, er fasst nicht אמיל םירצמ לש אינכס רפכמ אתלימ היל עימשד
 einmal sechzig Myriaden Rohrstengel. Ein ובשנש ותסוראו סוראב השעמ רמאו והיינימ דח חתפ
 ?!Häretiker sprach zu ihm: ihr lügt also ךממ השקבב ול הרמא הזל הז םואישהו םיוגה ןיבל
 Dieser erwdderte: Es heisst:'"'V/F Land wie דע הב עגנ אלו ךממ^׳יהבותב יל ןיאש יב עגת לא

 eine Gazelle^"-, wie die Haut der Gazelle das טפטפש הזל ודפס ןהל ■הרמא תמשכו ותומ םוי 20
 Fleisch nicht mehr fasst, so ist es auch mit אדח אלא הוה אל ףסויב־רליאד ףסוימ רתוי ורציב
 dem jisraelland; ist es bewohnt, so ist es אדחב ואל ףסויב”וליא**אמויו אמוי לכ יאהו אתעש
 geräumig, ist es nicht bewohnt, so springt יאהו ותשא ואל ףסוי וליאו הטמ אדחב יאהו הטמ
 .es ein םיעברא ודמעו השעמ רמאו ךדיא התפ ותשא
 -R. Minjomi b. Hilqija, R. Hilqija b. Tobi ואצמו וקדבו*’תהא אידומ רעשה רסחנ רנידב תוידומ*“ 23
 ja und R. Hona b. Hija sassen beisammen םירופסה םויב הסרואמ‘ הרענ לע ואבש‘“ ונבו בא
 -und forderten einander auf, etwas von Ke חתפ ומוקמל רעשה רזחו םולקפו ןיד תיבל םואיבהו

phai'-Sekhanja in Mi9rajim zu erzählen. Da 
begann einer von ihnen und sprach: Einst 
gerieten ein Verlobter und seine Verlobte 
in die Gefangenschaft von Nichtjuden, und 
diese verheirateten sie mit einander. Da 

sprach sie zu ihm: Ich bitte dich, mich nicht zu berühren, da ich keine Eheverschrei- 
bung'*'von dir habe. Und er-berührte sie nicht bis an den Tag seines Tods. Als er starb, 
sprach sie zu ihnen: Betrauert ihn, denn mehr als JosepE*'kämpfte er gegen seinen 
Trieb. Bei Joseph erfolgte es nur an einer Stunde, bei diesem aber jeden Tag; bei 
Joseph erfolgte es nicht in einem Bett, bei diesem aber in einem Bett; bei Joseph 
erfolgte es nicht mit seinem eignen Weib, bei diesem aber mit seinem eignen Weib. 
Hierauf begann der andere und sprach: Einst ereignete es sich, dass, nachdem vierzig 
Scheffel [Getreide] auf einen Denar zu stehen kamen, der Marktpreis um einen Schef- 
fei stieg. Als sie dieserhalb eine Untersuchung anstellten, fanden sie, dass ein Vater 
und sein Sohn eine Verlobte am Versöhnungstag beschlafen hatten. Da brachte man 
sie vor Gericht und steinigte sie, worauf der Marktpreis auf seinen früheren Stand 

248. Uebertragen: vSclilechtigkeitsdorf, Kressendorf u. Mämilichendorf. 249. Dan. 1 1,16. 250. 

So nach der t.sclien Auslegung. 251. Nach rahhinischer Bestimmung ist ohne diese der Verkehr 

zwischen Mann u. Weib verboten. 252. Cf. (ren. Kap. 39. 
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sank. Hierauf begann der dritte und sprach: יתשאי וינ־יע ןתנש דחא םדאב השעמ רמאו ךד\א 
Einst richtete jemand sein Auge auf seine ןמ־יזו ךלה השע המ הבורמ התבותכ התיהו השרגל 
Frau, sich von ihr scheiden zu lassen, sie לע ןב־יכשהו ןרביש ןקשהו ןליכאהו ויניבשוש תא 
hatte aber eine hohe Eheverschreibung. דימעהו ןהיניב לימהו הציב ןבול איבהו תהא המימ 
Was tat er? Er ging und lud seine Freun- 5 ידימלתמ דהא ןקז םש היהךיד תיבל אבו םידע ןהל 
de zu sich, gab ihnen zu essen und zu trin- ינלבוקמ ךכ ןהל רמא ומש אמוב ןב אבבו ןקזה יאמש 
ken und machte sie betrunken. Hierauf leg- ערז תבכשו רואה ןמ דלוס הציב ןבול ןקזה יאמשמ 
te er sie auf ein Bett'“, schüttete Eiweiss תיבל והואיבהו וירבדכ ואצמו וקדב רואה ןמרדחוד 
zwischen sie, Hess dies durch Zeugen'“be- ייבא היל רמא ונממ התבותכ הובגהו'’‘והוקלהו ןיד 
stätigen und wandte sich an das Gericht. 10 אמעמ יאמ יאה ילוכ םיקידצ'’^והד רהאמו ףסוי ברל 
Daselbst war ein Greis von den Schülern םלשורי לע לובאיא^^ אלד םושמ° היל רמא שונעיא ז־״• 
Sammaj des Aelteren, namens Baba b. Bu- ושיש היבהא לכ הב וליגו םלשורי תא והמש°ביתכד 
ta, und dieser sprach zu ihnen; Es ist mir קפסירדי^אקשא :הילע םילבאתמה לי שושמ התא 
von Sammaj dem Aelteren überliefert, dass ילתש אקוני דיליתמ הוה יב יניהנ ווהד רתיב בירה 
Eiweiss durch das Feuer gerinne, während 15 יצייק יבסנימ ווה •יכו אתינרות ילתש^אתקוני אזרא 
Sperma vor dem Feuer zurückweiche. Da היתרב אפלה אק הוה דח אמוי אנננ“ ידבעו והל 
untersuchten sie es, und seine Worte be- הל ולייעו אזרא וצק קפםירד^\אקש רבתא רסיקד 
stätigten sich. Hierauf brachte man jenen רסיקל היל ורמא ותא°'והנוהמ והיילע לופנ ותא“' 
vor das Gericht, geisselte ihn und trieb ירחב עדנ° :והיילע אתא יאדוהי ךב ודרמ ז!״■• 
von ihm ihre Eheverschreibung ein. Abajje 20 ןהבא“ יבר רמא אריז יבר רמא לארשי ןרק לב ףא 
sprach zu R. Joseph: Weshalb wurden sie, וסנכנש המחלמ ינרק““םינומש ולא ןנחוי יבר רמא 
wenn sie so fromm'“waren, gestraft? Dieser םישנו םישנא הב טרהו הודכלש העשב רתיב ךרכל 
erwiderte: Weil sie nicht über Jerusalem רמאת אמש לודגה םיל לפנו ןמד ךלהש דע ףטו 
trauerten, denn es heissteuch mit רזעילא יבר אינת לימ התיה הקוחר התיה הבורק 
Jerusalem %mdßtbeli über sie, all ihre Freun- 25 ךשומ דהא םידי תעקבב שי םילחנ ינש רמוא לודגה 
de, frohlockt mit ihr, ihr alle, die ihr über םיקלח ינש םימכח ורעישו ךליא ךשומ דחאו ךליא 
sie trauert. ורצב םינש עבש אנת אתינתמב םד דחאו םימ 

Wegen einer Wagendeichsel ist Bit- m 63 i| יקידצ M 62 jj והובגהו b 61 |! ינפמ M 60 

ther zerstört worden. Es war da Brauch, bei i! והל ־ק M 66 |i ות + M 65 |י קפסיידד M 64 לובא 

der Geburt eines Knaben eine Zeder und •ףלא + b 69 j| ׳בא m .אבא P 68 |1 ותא — M 67 

bei der Geburt eines Mädchens eine Akazie zu pflanzen, und wenn diese sich verheira- 
teten, fällte man sie und machte daraus einen Hochzeitsbaldachin. Eines Tags fuhr die 
Tochter des Kaisers vorüber und die Deichsel ihres Wagens brach. Als nun diese'“eine 
solche Zeder fällten und [als Deichsel] verwandten, fielen [die Juden] über sie her und 
schlugen sie. Hierauf kamen jene zum Kaiser und sprachen zu ihm: Die Juden haben 
sich gegen dich empört. Da zog er gegen sie. 

Zornglut schlug er das Horn Jisraels ab. R. Zera sagte im Namen R. Abahus 
im Namen R. Johanans: Das sind die achtzig Kriegstrompeten, die in die Stadt Bit- 
ther kamen, als sie erobert wurde. Sie erschlugen da Männer, Weiber und Kinder, so 
dass ihr Blut floss und sich in das grosse Meer ergoss. Vielleicht glaubst du, sie lag 
in der Nähe, so war sie ein Mil entfernt. Es wird gelehrt: R. Eliezer der Grosse sagte: 
Zwei Ströme gibt es in Biqäth-Jadajim, einer fliesst dahin und der andere fliesst dort- 
hin, und die Weisen schätzten, dass sie zwei Teile Wasser und einen Teil Blut enthiel- 
ten. In einer Barajtha wurde gelehrt: Durch das Blut der Jisraeliten winzerten die weit- 

253. Mit seiner P'rau, um einen Ehebruch zu fingiren. 254. Die nach der ganzen Situation an 

einen Ehebruch glaubten u. das Eiweiss für Sperma hielten. 255. Dass schon vereinzelte Sünden von 

solcher Wirkung waren. 256. Jes. 66,10. 257. Leute aus ihrer Begleitung. 258. Thr. 2,3. 
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 liehen Völker ihre Weinberge sieben Jahre אלב לארשי לש ןמדמ ןהימרכ תא מלו^ה תומוא
col.bעשוהי יבר רמאךיבא רב אייה יבר רמא" :לבז ohne Dung. 

 R. Hija b. Abin sagte im Namen des העקבב שלשורי ישנאמ^'דהא ןקז יל הפ ההרק ןב
 R. jehosua b. Qorha: Ein Greis aus der הרשע תהאו םיתאמ םיהבמ בר ןדארזובנ גרה וז
 Bürgerschaft von Jerusalem erzählte mir ןבא לע' אובר עבראו םיעשת גרה םלשוריבו אובר ה
 -folgendes. In dieser Ebene tötete Nebuzara םייקל הירבז לש ומדב עגנו ןמד ךלהש דע תהא

syt'960 הימדל היהבשא° ועגנ םימדב םימד|ו|° רמאנש המ dan der Henkermeister zweihundertelf My- 
 -riaden, und in Jerusalem tötete er vierund ורמא יאה יאמ רמא קילסו התרמ אק הוהד הירכזד
 neunzig Myriaden auf einem Stein, so dass ימדיא אלו ימד יתייא'^ ךופתשאד םיהבז םד היל
 -ihr Blut floss und sich mit dem Blut Zek אנקירסמ'"ואל יאו בטומ יל ותירמא יא והל רמא !0
 ,harjas berührte. Damit ging in Erfüllung ךל אמינ יאמ היל ירמא אלזרפד''’יקךסמב וביירשבל
 -was geschrieben steht mit Bhit he *'אימשד ילימב”ןל הבומ אק הוהד ןב הוה אייבנ

 -rührte sich. Als er das Blut Zekharjas brau אק׳^אלד ןינש המב אהו היל ןנילטקו'*היוליע ןנימק
 sen und aufsteigen sah, fragte er, was dies ירדהנס^״יתייא היל אנסייפמ אנא והל רמא הימד היינ
 ,zu bedeuten habe, und man erwiderte ihm םירוהב*'הנ אלו היוליע לטק הנטק ירדהנפו הלודג >5
 -es sei verschüttetes Opferblut. Hierauf ver לש תוקונית יתייא הנ אלו היוליע ליטק תולותבו
 glich er solches mit diesem, und sie glichen הירכז הירכז היל רמא הנ אלו היוליע לטק ןבר תיב
 ;einander nicht. Da sprach er zu ihnen והלוכל והנידבאד ךל אהינ םיתדביא ןהבש םיבוט
 Wenn ihr es mir sagt, so ist es recht, wenn הבושת רהרה אתעש איההב הנ יבה היל רמאדכ
 aber nicht, so zerfetze ich euer Fleisch mit ארבנ אוהה ךכ תהא שפנ לע םא““המו רמא היתעדב 20
 -eisernen Kämmen. Sie erwiderten: Was sol לזא קרע המכו המכ תהא לע אתמשנ ינה לכ לטקד

 -len wir nun sagen; unter uns war ein Pro **יי• רנ ןמענ” אנת**רייגאו היתיבב אתטרפ רטש*''אדש'
 ,phet, der uns mit Strafreden zurechtwies לס• וינב ינבמ היה קדצ רנ ןדארזובנ היה בשות
 und wir fielen über ihn her und töteten ארפיס לש וינב ינבמ קרב ינבב הרות ודמל ןמה
 ihn; es sind nun viele Jahre her, und sein ודמל בירהנפ לש וינב ינבמ םלשוריב תוקונית ודמל 25
 Blut ruht nicht. Dieser sprach: ich will ihn ונייה' ןוילטבאו היעמש ןוניא ןאמי םיברב הרות
 -beruhigen. Da holte er das grosse Syne יתלבל עלפ היחצ לע המד תא**יתתנ(ו)° ביתכד

drinm und das kleine Synedrium und tö- 
tete sie über diesem, doch blieb es nicht 
ruhig. Hierauf tötete er über diesem Jüng- 
linge und Jungfrauen, doch blieb es nicht 
ruhig. Hierauf holte er Schulkinder und 
tötete sie über diesem, doch blieb es nicht 

ruhig. Da sprach er: Zekharja, Zekharja, die besten unter ihnen habe ich umgebracht, 
ist es dir lieb, dass ich sie alle umbringe!? Als er dies gesprochen hatte, blieb es 
ruhig. In dieser Stunde kam ihm ein Bussgedanke in den Sinn, indem er sich sagte: 
wenn ihnen wegen einer Seele dies geschah, was muss nun mir geschehen wegen all 
dieser Seelen, die ich umgebracht habe!? Da lief er fort, sandte ein Testament nach 
Haus und wurde Proselyt. Es wird gelehrt: Naäma1P'”war BeisassproselyG’geworden; 
Nebuzarädan war wirklicher Proselyt geworden. Kindeskinder Hamans lehrten das 
Gesetz in Bene-Beraq; Kindeskinder Sisras unterrichteten Kinder in Jerusalem; Kindes- 
kinder Sanheribs lehrten öffentlich das Gesetz. — Wer sind es? — Semäja und Ptolljon. 
HierauETezieht sich der Schriftvers:'*Vr/^ lege ihr Bhit auf den kahlen Felsen, damit es 

Ez.24, 8 
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nicht zugedeckt werde. 

259. IIos. 4,2. 260. Feldherr der Araniäer; cf. üReg. 5,1 ff. 261. Nichtjüdisclier Mitbürger, 

der keinen Götzendienst treibt n. die 7 noacliidischen Gebote (cf. Bd. vij S. 240 Z. 1 ff.) hält. 262. Auf 

das üben initgeteilte Blutvergiessen Sanheribs. 263. Blz. 24,8. 
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 הז לוקה ושע ידל םידיהו בקעי לוק לוקה° :תוסבה «״•nie Stimme ist die Stimme jäqobs, die 27-22׳‘'"
Hände sind die Hände Esavs. Die Stimme, םישש םירצמ לש אירדנסכלאב גרהש רסיק סוניירדא 
dies bezieht sich auf Kaiser Hadrian, der לוק םירצמ יאצויב םילפכ אוביר םישש לע אוביר 
in Alexandrien in Mi9rajim sechzig Myria- עברא רתיב ךרבב גרהש רסיק םונייפפסא הז בקעי 
den auf sechzig Myriaden, doppelt soviel 5 םידיהו אוביר םיפלא תעברא הל ירמאו אוביר תואמ 
wie die Auszügler aus Mi9rajim, getötet hat; וניתיב“ תא הבירההש העשרה תוכלמ וז ושע ידי 
ist die Stimme Jäqobs, dies bezieht sich auf לוקה רחא רבד ונצראמ ונתילגהו ונלכיה תא הפרשו 
Kaiser Vespasian, der in der Stadt Bitther וערזמ הב ןיאש תלעומש הלפת ךל ןיא בקעי לוק 
vierhundert Myriaden, und wie manche sa- תחצונש המחלמ ךל ןיא ושע ידי םידיהו בקעי לש 
gen, viertausend Myriaden, getötet hat; die 10 רזעלא*^ יבר רמאד ונייהו ושע לש וערזמ הב ןיאש 
Hände sind die Hände Esavs, dies bezieht 5,21-(°1רמא :אבחת ןושל ירוחריהב'*אבחת ןושל טושב 
sich auf die ruchlose Regierung, die unser 37,1םש לבב תורהנ לע°ביתבד יאמ בר רמא הדוהי בר25יו 
Haus zerstört, unsren Tempel verbrannt והארהש דמלמ ןויצ תא ונרכזב וניכב םנ ונבשי 
und uns aus unsrem Rand verjagt hat. Ei- ןברוחו ןושאר תיב ןברוח דודל אוה ךורב שודקה 
ne andere Auslegung: Die Stimme ist die 15 לבב תורהנ לע רמאנש^״ןושאר תיב ןברוח*’ינש תיב 
stimme Jäqobs, es gibt kein wirksames Ge- ינבל 'ה רכז°ביתכד ינש תיב וניכב םנ ונבשי םשייניייז 
bet, wobei nicht Kinder Jäqobs beteiligt דוסיה דע ורע ורע םירמאה םלשורי םוי תא םודא 
wären; die Hände sind die Hände Esavs, es יבר אמיתיאו^“לאומש רמא הדוהי בר רמא :הב 
gibt keinen siegreichen Krieg, wobei nicht תואמ עבראב השעמ אנת אתינתמב הל ירמאו ימא 
Kinder Esavs beteiligt wären. Das ist es, 20 ןה המל ןמצעב ושיגרה ןולקל ובשנש תודליו םידלי 

gesdigth.dit׳JGeborgen bist du ייחל ןיאב ונא םיב ןיעבוט ונא םא ורמא ןישקבתמ 
durch der z^mge Streiche, durch Anschla- 68,23.<‘! ןשבמ ׳ה רמא” ןהבש לודנהיךהל שרד אבה םלועה 
gen der Zunge'“bist du geborgen. הירא יניש ןיבמ בישא ןשבמ םי תולצממ בישא^׳^ישא 

R. jehuda sagte im Namen Rabhs: Es ועמשש ןויכ םיב ןיעבוטש ולא םי תולוצממ בישא 
heisstJAn den Strömen Babels, da sassen 25 םידלי ואשנ םיה ךותל ולפנו ןלוכ וצפק ךכ תודלי 
viir und weinten, als wir Qijons gedachten. ךכ’^ ךכל ןכרדש וללה המ ורמאו^^ ןמצעב רמוחו לק 
Dies lehrt, dass der Heilige, gebenedeiet םה ףא המכו המכ תחא לע ךכל ונכרד ןיאש ונא 
sei er, David die Zerstörung des ersten m 89 || ירוהרהב M 88 || ןנחוי m 87 || וניתב B 86 

Tempels und die Zerstörung des zweiten i| ה — M 92 j| רמיתיאו P 91 || ׳תכד M 90 || רוח — 
Tempels zeigte. Die Zerstörung des ersten •ךכ — P 95 || המו M 94 |[ ׳שא — M 93 

Tempels, denn es heisst: an den Strömen Babels, da sassen wir tmd weinten-, die Zer- 

Störung des zweiten Tempels, denn es heisst:'“^^^^^«-^^, 0 Herr, den Söhnen Edoms"^den 

Tag Jerusalems, die da sprachen: reisst nieder, reisst nieder bis auf den Grund. 

R. Jehuda sagte im Namen Semuels, manche sagen, R. Amis, und manche sagen, 
es wurde in einer Barajtha gelehrt: Einst wurden vierhundert Knaben und Mädchen 
zur Schande gefangen genommen. Als sie merkten, wofür sie begehrt wurden, sprachen 
sie: kommen wir, wenn wir uns ins Meer stürzen, in die zukünftige Welt? Da trug 
ihnen der Aelteste unter ihnen sjox-HEs spricht der Herr: Von Basan Jühre ich zurück, 

ich führe zurück aus den Meerestiefen. Von Basan führe ich zurück, selbst aus den Zäh- 
nen''''eines Eöwen; ich führe zurück aus den Aleerestiejen, diejenigen, die im Meer er- 
trunken sind. Als die Mäd9hen dies hörten, sprangen sie auf und stürzten sich ins Meer. 
Da folgerten die Knaben einen Schluss (vom Eeichteren auf das Schwerere) und spra- 
chen: wenn diese, bei denen dies die natürliche Art ist, es getan haben, um wieviel 
mehr müssen wir es tun, wo dies bei uns nicht die natürliche Art ist. Hierauf spran- 

264. Gen. 27,22. 265. Ij. 5,21. 266. Durch das Gebet. 267. Ps. 137,1. 268. 

Ib. V. 7. 269. Unter E. wird im T. Rom verstanden. 270. Ps. 68,23. 271. Das W. ןשב 
wird wol ןש ןיב gedeutet. 

70 Talmud Bd.V 
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Ps.u,23 ןננרה ךיל5;ייכ רמוא בותכה םהילאו םייה ךותל^וצפק gen auch sie ins Meer. lieber sie spricht 

 werden ndr täglich״ die Deinehoegen וז רמא הדוהיי ברו ההבט ןאצכ ונבשהנ םויה לכ

 .getötet, werden wie Schlachtschafe geachtet רסייקד היימקל אמקל והוייתא הינב הןנבשד השא

 R. jehuda sagte: Dies ist auf jene Frau ’"הרותב בותכ והל רמא הרז הדובעל הלפ היל רמא
Ex.20,2 5 ‘°ךדיאל והויתא והולטקו והוקפא ךיהלא ׳ה יכנא und ihre sieben Söhne zu beziehen. Man 

 führte den ersten vor den Kaiser und sprach והל רמא הרז הדובעל הלפ היל רמא^ רסיקד הימקל
I ינפ לע םירהא םיהלא ךל היהי אל הרותב בותכ zu ihm: Bete den Götzen an. Dieser er- 

 widerte: Es heisst in der Schrift :"”E//, der הלפ היל רמא^ ךדיאל והויתא והולטקו^ והוקפא
 -Herr, hin dein Gott. Da führte man ihn hin םיהלאל הבז הרותב בותכ והל רמא הרז הדובעל
 aus und tötete ihn. Hierauf führte man den הלפ היל רמא ךדיאל והויתא והולטקו והוקפא םרהי !0

ib.34,14 הוהתשית אל הרותב בותכ והל רמא הרז הדובעל anderen vor den Kaiser und sprach zu ihm: 
 Bete den Götzen an. Dieser erwiderte: Es היל רמא ךדיאל והויתא והולטקו^ והוקפא רהא לאל

Dt,6,4 לארשי עמש״הרותב בותכ והל רמא הרז הדובעל הלפ heisst in der Schrift:"’V2^ sollst keme ande- 

 ren Götter vor mir haben. Da führte man ךדיאל והויתא והולטקו'והוקפא דהא ׳ה וניהלא 'ה
 ihn hinaus und tötete ihn. Hierauf holte הרותב בותכ והל רמא הרז הדובעל’ הלפ היל רמא^ !5

ib.4,39 שיהלאה אוה ׳ה יכ ךבבל לא תבשהו םויה תעדיו״ man den anderen und sprach zu ihm: Bete 
 den Götzen an. Dieser erwiderte: Es heisst והוקפא דוע ןיא(ו) תהתמ ץראה לעו לעממ םימשב
 -in der Schrift:"”w^r Götzen opfert, soll ver 'הרז הדובעל הלפ היל רמאי ךדיאל והויתא והולטקו

'!''?!?B '•רו’ 'ו^ו תרמאה ׳ה תא° הרותב בותכ והל רמא bannt sein. Da führte man ihn hinaus und 
 tötete ihn. Hierauf holte man den anderen ןיאש אוה ךורב שודקהל ונעבשנ רבב םויה ךרימאה 20
 .und sprach zu ihm: Bete den Götzen an ונל עבשנ אוה ףאו" רהא לאב ותוא ןיריבעמ ונא
 :Dieser erwiderte: Es heisst in der Schrift רסיק היל רמא’ תרהא המואב ונתוא ריבעמ ןיאש
 du sollst dich vor keinem anderen Gott"" ורמילד יביה יכ הילקשו ןיהנו אקנפשוגי״ךל ידשיא
 -bucken. Da führte man ihn hinaus und t0 רסיק ךלע לבה היל רמא אבלמד אנמרה הילע ליבק
 tete ihn. Hierauf holte man den anderen שודקה דובכ לע ךכ ךמצע דובכ לע״רסיק ךלע לבה 25
 .und sprach zu ihm: Bete den Götzen an הילטקימל והוקפא״המבו המב תהא לע אוה ךורב

Dieser erwiderte: Es heisst in der Schrift: 
""höre Jisrael, der Herr ist unser Gott, der 
Herr ist einzig. Da führte man ihn hinaus und 
tötete ihn. Hierauf holte man den anderen 
und sprach zu ihm: Bete den Götzen an. 
Dieser erwiderte: Es heisst in der Schrift: 

"^erkenne heute und nimm es dir zu Herzen, dass der Herr allein Gott oben im Himmel 
ist, imd unten aiif Erden gibt es sonst keinen. Da führte man ihn hinaus und tötete ihn. 

Hierauf holte man den anderen und sprach zu ihm: Bete den Götzen an. Dieser erwi- 
derte: Es heisst in der Schriit:""den Herrn hast du anerkannt 8cc. und der Herr hat dich 

heute anerkannt. Wir haben dem Heiligen, gebenedeiet sei er, bereits geschworen, dass 
wir ihn mit keinem anderen Gott vertauschen werden, und auch er hat uns geschwo- 
ren, dass er uns mit keiner anderen Nation vertauschen werde. Hierauf sprach der Kai- 
ser zu ihm: Ich will meinen Siegelring vor dir hinwerfen, bücke dich und hebe ihn 
auf, damit man sage, du habest den Befehl des Königs''״erfüllt. Dieser erwiderte: Wehe 
dir, Kaiser, wehe dir, Kaiser, wenn du so auf deine Ehre achtest, um wieviel mehr 
ist auf die Ehre des Heiligen, gebenedeiet sei er, zu achten! Als man ihn hinaus- 
führte, um ihn zu töten, sprach seine Mutter: Gebt ihn mir, damit ich ihn ein wenig 

95 M + םלוכ [M 96 I הויתייא B 97 jj — 98| ל i 

M — רסיקד ׳טקל |B 99 j 1 || ורמא M — הרוחב...יכנא II 
2 B -)- ו |B 3 j 4 || ורמא M ׳תייא הולטקו M 5 II 

 j 8| ביתכו M 7 j| ל — M 6 |j הרותב״.חבוז —
10 M M אוהו j- M 9 [j- ךדיאל ותייא הולטקו ׳וקפא 

 .׳וקפא M 12 המו -j- M 11 || ןיחג יאקנפשוג

275. Ib. 22,19. 276. Ib. 34,14. 

280. Es sollte den Anschein haben, er 
272. Ps. 44,23. 273. Ex. 20,2. 274. Ib. V. 3. 

277. Dt. 6,4. 278. Ib. 4,39. 279. Ib. 26,17 18. 

bücke sich vor der Figur des Siegelrings. 
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küsse. Sie sprach dann: Kinder geht und אתרופירדייקשניאו ילהינ והובהי'’הימ\א והל הרמא 

sagt eurem Vater Abraham: du hast einen התא םכלבא םהרבאל ורמאו וכל לנב’"ול הרמא 

Altar errichtet, ich aber habe sieben Altäre CjS* תוהבזמ העבש יתדקע ינאו דהא חבזמ תדקע 
errichtet. Hierauf stieg auch sie aufs Dach, הרמאו לוק תב התצי התמו הלפנולגל התלע אלה 

stürzte sich herab und starb. Da ertönte 5 3,9הלימ וז רמא לול ןב עשוהל לבר החמש םלנבה םא° ?־•״ 

ein [himmlischer] Widerhall und sprach: ידימלת ולא רמא שיקל p ןועמש לברי׳לנלמשב הנתינש 

 אבר רמאד ןמצעב הטיחש תוכלה ןלארמש םימכח -es freue sich die Mutter der Kinder.'R. ]e ""י

hosuä b. Devi sagte, dies^'^beziehe sich auf רבדו הטיחשמ רב הישפנב שיניא יזחיל ללימ לב 

die Beschneidung"”, die für den achten [Tag] םימכח ידימלת ולא רמא קחצי רב'* ןמחנ בר רחא 
verliehen worden ist. R. Simon b. Daqis sag-10 ןב ןועמש יברדכ‘’ הרות ירבד לע ןמצע ןיתיממש 

te, dies beziehe sich auf die Schriftgelehr- הרות ירבד ןיא שיקל ןב ןועמש יבר רמאד״ שיקל 

ten, die die Vorschriften über das Schlach- רמאנש םהילע” ומצע תיממש ימב אלא ןימייקתמ 

ten an ihrem eignen Körper demonstriren. הבר רמא :רגו להאב תומי יכ םדא הרותה תאזס)” 

Raba sagte nämlich: Alles demonstrire man 01.58יצוצק° האס םיעברא ןנחוי יבר רמא הנח רב רבק 

an seinem eignen Körper, nur nicht das 15 לברב יאני יבר רתיב יגורה ישארב ואצמנ ןיליפת 

Schlachten *Wd jene Sache'D R. Nahman םיעברא“ םיעברא לש תופוק שלש רמא לאעמשי 
b. Ji9haq sagte, dies beziehe .sieh auf die שלש“שלש לש תופוק םיעברא אנת אתינתמב האס 

Schriftgelehrten, die sich für die Worte der יבר רמא אערדד אה אשירד אה יגילפ אלו ןיאס 

Gesetzlehre dem Tod preisgeben. Dies nach אלוע תחא ןבא לע ואצמנ חומ ןיבק תעברא'^ יפא 

R. Simon b. Daqis, denn R. Simon b. Daqis 20 אללש אמיתיאו אנהב בר רמא ןיבק תעשת רמא 

sagte: Die Worte der Gesetzlehre bleiben 37,8,8םלשיש ירשא הדודשה לבב תב'הארק יאמ ירמ רב“%3.ו 

nur dem erhalten, der sich für sie dem Tod :עלסה לא ךיללע תא ץפנו זחאיש ירשא 'ונו ךל 

preisgibt, denn es heisst:‘*Vaj• ist das Gesetz, זפב םיאלוסמ יאמ זפב םיאלממה םירקיה ןויצ ינב° Thr.4,2 

xiienn jemand in einem Zelt stirbt 8cc. אליש יבר יבד ירמאהו אזיפב יפחמ ווהד אמיליא 
Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen 25 אדח אמלעב” תוחנ אזיפ יריתסיא ילקתמ יתרת‘® 

R. johanans: Vierzig Seah Tephillinkap- זפה תא ןיננמ ויהש אלא אמלע ילוכב אדחו ימורב 
seln"Tand man an den Häuptern der Er- אנוילב יטקנ ווה יאמורד יבישה ארקיעמ ןייפויב 

13 M הובה Ij 

 M 16 II ךיבא

14 M — 15 || אתרופ M ׳באל רומאו ךל 
 II י״ב — M 18 הל שיר M 17 ו

19 M ל״ראד ל״רדכ M 20 |j הילע M 21 II -- ׳ברא II 
22 M — 23 |1 שלש B העברא. M ׳צמנ תוקונית ם״ק 'רא II 
24 M — 25 || רב M ׳תסא יתרת ׳לקתמ M 26 II ׳לעל. 

schlagenen von Bitther. R. Jannaj b. R. 

Jismäel sagte: Drei Haufen von je vierzig 

Seah. In einer Barajtha wurde gelehrt: 

Vierzig Haufen von je drei Seah. Sie strei- 

ten aber nicht, denn das eine gilt von den 

Kopfkapseln”‘und das andere gilt von den Armkapseln. R. Asi sagte: Vier Kab Hirn 

fand man auf einem Stein. Ula sagte: Neun Kab. R. Kahana, nach anderen Sila b. Man, 

sagte: Folgender Schriftvers deutet hx&tdiwif Tochter Babels, du geplünderte, heil dem, der 

dir bezahlt 8cc., heil dem, der deine Säuglinge packt und an den Felsen zerschmettert. 

''^Die Söhne fTjons, die teuren, in Feingold aufgewogen. Was heisst: in^'^Femgold auf- 

gewogen.^ wollte man sagen, sie hüllten sich in Feingold, so sagten sie ja in der Schule 

R. Silas, dass zwei Stater Feingold in die Welt gekommen seien, einer befinde sich in 

Rom und einer in der ganzen Welt!? — Vielmehr, sie beschämten durch ihre Schön- 

heit das Feingold. BTüher pflegten die Vornehmen Roms den Beischlaf vor der Figur 

281. Ps. 113,9. 282. Der oben angezogene Schriftvers Ps. 44,23. 283. Die mit Debensgefahr 

verbunden ist. 284. Da einem hierbei ein Unfall zustossen kann. 285. Den Aussatz, da man, 

wie man zu sagen pflegt, nicht den Teufel an die Wand male; cf. Bd. i S. 70 Z. 13. 286. Num. 19,14. 

287. Cf. Bd. i S. 16 N. 2. 288. Die Kapsel der Kopftephilla besteht aus 4 getrennten Abteilungen u. ist 

entsprechend grösser. So nach den Kommentaren, jed. werden jetzt beide Kapseln gleichmässig gross ge- 

fertigt. 289. Ps. 137,8,9. 290. Thr. 4,2. 291. Der Ausdruck "in Feingold" lässt vermuten, sie 

waren in Gold gehüllt. 
70• 
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 eines Siegelrings^’^zu vollziehen, von da ab ינב והיימ ךליאו ןאבמ והייפרע ישמשמו אקנפשוגד

 banden sie jisraelitische Kinder an den היל רמא ישמשמו והיירופד יערכב ירסאו לארשי

ot.28,61 ילח לכ םג היל רמא אביתב אביה אה״^דירבהל דה Fuss des Bettes und vollzogen den Bei- 

 :schlaf, jemand sprach zu seinem Genossen רמא תאזה הרותה רפסב בותכ אל רשא הכמ לכו

 -in der Schrift? Die״“Wo befindet sich dies אתסופ דנניא היל רמא ןלפ אתבודמ אנקיהרמ המב“' 5

 et'^\dLtr\.G:-^\'luch jede Krankheä zmdjede זךל יכירטציא אל היבגל יאטמ יא היל רמא אגלפו

etssa ןב ןועמש ןבר םושמ לאומש רמא הדוהי בר רמא״ Plage, die nicht in diesem Buch des Gesetzes 

Ihr. 3,51 תונב לכמ ישפנל הללוע יניע" ביתכד יאמ לאילמג gesell riehen ist. Jener fragte: Wie weit bin 

 -ich von dieser [Schriftjsteiie? Dieser erwi לכבו“^תיב ךרכב ויה תויסנכ יתב תואמ עברא יריע

 derte: Wenig, anderthalb Seiten. Da sprach תוקונית ידמלמ תואמ עברא הב ויה תחאו תחא !0

 jener: Wenn ich so weit wäre, brauchte ich לש תוקונית תואמ עברא וינפל ויה דחאו דחא לכו

 .deiner nicht ותואךירקוד ויה םשל םנבנ ביוא היהשכו ןבר תיב

 R. Jehuda sagte im- Namen Semuels םהירפסב םוכרכ םודכלו ביוא רבגשכו םהירטוהב

tHor.2 ןב עשוהי יברב השעמ״ ןנבר ונת :שאב םותיצהו im Namen des R. Simon b. Gamaliel: Es 

 GissvPmein Auge tut meiner Seele weh um\\ דהא קונית ול ורמא ימורבש לודג ךרבל ךלהש היננה !5

 -alle Töchtermeinerstadt.s\^x\vViXv^^x\.'L,Sxix ויתוצווקו'*יאור בוטו םיניע הפי םירוסאה תיבב שי

 häuser waren in der Stadt Bitther, in jedem םירוסאה תיב חתפ לע דמעו ךלה םילתלת ול תורודס

jes.42,24 ותוא הנע''םיזזבל לארשיו בקעי הסישמל ןתנ ימ״רמא waren vierhundert Kinderlehrer und jeder 

 hatte vierhundert Schulkinder vor sich. Als ויכרדב ובא אל[ו] ול ונאטח וז ׳ה אלה רמאו קונית

 der Feind da eindrang, stachen sie nach הרומש'“ וב ינחטבומ רמא ותרותב ועמש אלו ךולה 20

 ihm mit ihren Deutstäben, und als der Feind ונדפאש דע ןאבמ זז יניאש הדובעה לארשיב הארוה

 siegte und sie gefangen nahm, wickelte דע םשמ זז אל ורמא וילע ןיקסופש ןוממ לכב

 man sie in ihre Bücherrollen und zündete הרוהש דע ןיטעומ םימי ויה אלו הברה ןוממב ואדפש

 .sie mit Feuer an רמא :עשילא ןב לאעמשי יבר ונמו לארשיב הארוה

 .Die Rabbanan lehrten: Einst kam R יבר לש ותבבו"ונבב השעמ בר רמא הדוהי בר 25

 Jehosuä b. Hananja in eine grosse römische םימיל■’^ םינודא ינשל ובשנש עשילא ןב לאעמשי

 -Stadt und man erzählte ihm, dass im Ge דבע יל שי רמוא הז דחא םוקמב םהינש וגוודזנ

 -fängnis sich ein Knabe befinde, hübsch החפש יל שי רמוא הזו םלועה לכב ויפויב ןיאש

äugig, schön von Gestalt, und die Docken 

in Krausen herabwallend. Hierauf begab 

er sich dahin, blieb an der Tür des Gefäng- 

nisses stehen und sprach gab Jäqob 

der Plünderung preis, Jisrael den Raubenden? Der Knabe antwortete: Ist es nicht der 

Herr, gegen den wir gesündigt, auf dessen Wegen man nicht wandeln wollte und auj 

dessen Lehre man nicht hörte? Da sprach er: Ich bin dessen sicher, dass dieser dereinst 

das Gesetz'in Jisrael lehren werde. Beim Kult, ich weiche nicht von hier, bis ich ihn 

um jeden Betrag, den man für ihn verlangt, ausgelöst habe. Man erzählt, dass er nicht 

von der Stelle wich, bis er ihn um einen hohen Betrag ausgelöst hatte. Kaum waren 

wenige Tage verstrichen, da lehrte er das Gesetz in Jisrael. Es war R. Jismäel b. 

 M 27 יתכ ׳כיאה |M 28 j ךנניא ל״א 'ינימ ׳נקחרמ ׳טכ היל

II ןתוא B 30 || לכו M 29 || ׳יבגל יטמיא ׳לפו ׳תספ [ךניא ?] 

M 34 I; ותבו M 33 || ש — M 32 |1 הנענ M 31 

 — דהא...םימיל.

Elisa. 
R. Jehuda erzählte im Namen Rabhs: Einst gerieten der Sohn und die Tochter 

des R. Jismäel b. Elisa in die Gefangenschaft von zwei Herren. Als diese später an 

einer Stelle zusammentrafen, erzählte der eine, er habe einen Sklaven, dessen Schönheit 

in der ganzen Welt nicht zu finden sei, und der andere erzählte, er habe eine Sklavin, 

292. Durch die Wirkung der Schönheit auf die Phantasie sollten schöne Kinder erzeugt werden. 

293. Die Kränkung der Jisraöliten durch diese Behandlung. 294. Dt. 28,61. 295. Ihr. 3,51. 

296. Jes. 42,24. 
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deren Schönheit in der ganzen Welt nicht םאישנו אוב ורמא הלפויכ ולוכ''םלועה לבב ןלאש 

zu finden sei. Hierauf sprachen sie: Woi- ןרקב בשל הז רדחל םוסינבה תודלווב קלחנו הזל הז 

an, wir wollen sie mit einander verheiraten ןהכ לנא רמוא הז הזי״תיוז ןרקב הבשל וזו הזייתלוז 

und die Kinder teilen. Als man sie in eine לנא תרמוא תאזו החפש אשא םללודנ םלנהכ ןב 

Kammer brachte, setzte sich der eine in 5 הלללה לכ וכבוילבעל אשנא םללודנ םלנהכ תב תנהכ 

einen Winkel und die andere in einen an- הז ולפנו הז תא הז ורלכה רחשה דומע הלעש ןולב 
deren Winkel. Der eine sagte: Ich bin Prie- ןנוק ןהללעו ןתמשנ האצלש דע הלכבב וענו הז לע 

Ster, ein Abkömmling von Hochpriestern, :םימ הדרל לנלע לנלע הלכוב לנא הלא לע° הלמרל Thr.1,16 

und soll eine Sklavin heiraten! Die andere לאיינפ תב תנפצו תחא השאב השעמ שלקל שלר רמא 

sagte: Ich bin Priesterstochter, Abkömm-10 לש ותב''לאלנפ תב הלפולב ןלפוצ לכהש תנפצ המש 

ling von Hochpriestern, und soll von einem לאבש הב ללעתנש םינפלו ינפל שמישש לודג ןהכ 

Sklaven geheiratet werden! Und so wein- האיצוהו םיקולח העבש השיבלה רחמל הלילה לכ 

ten sie die ganze Nacht. Als die Morgen- רמא רתויב רעוכמ הלהש דחא םדא אב” הרכומל 

röte aufgegangen war, erkannten sie ein- הצור התא םא הקיר ול רמא הלפוי תא ינארה ול 

ander und fielen auf einander heftig wei-15 ול רמא ולוכ םלועה לכב הלפולכ ןלאש חק חקלל 

nend, bis ihnen die Seele ausging. Ueber ותערק״לעלבשו׳יםלקולח השש הטישפה ןכ לפ לע ףא 

sie klagt Dies er halb weine ich, םא םלוע לש ונובר וינפל הרמא רפאב השלפתנו 
mein Auge, mein Auge zerfliesst in Wasser. אל המל רובנה׳''ךמש תשודק לע תסח אל ונילע 

Res-Daqis erzählte: Folgendes ereigne- 26 לשלפתה[ו] קש ירגח ימע תבדרלמרל ןנוק הילעו םוחת 

te sich mit einem Weib namens (^ophnath, 20 םאתפ לכ םירורמת דפסמ ךל ישע דיחי לבא רפאב 

Tochter Penieis. Cophnath [hiess sie], weil לוכיבכ ונילע אלא רמאנ אל ךילע ונילע רדשה אבל 
jeder ihre Schönheit betrachtete [90phe]; בר רמא הדוהל בר רמא :דדוש אב ךילעו ילע 

Tochter Penieis, Tochter eines Hochprie- 2.2•>השעמ ותלהנו שיא[ו] ותיבו רבג וקשעו״״יביתכד יאמ ״״ 

Sters, der im Allerinnersten [penajj^^'Dienst ירגנד אילושו ובר תשאב ויניע ןתנש דחא םדאב 

tat. Ein Sklavenfänger ergötzte sich mit ihr 25 ךתשא רגש ול רמא תולל ובר ךרצוה תחא םעפ הוה 

die ganze Nacht und am folgenden Morgen השלש המע״ ההש ולצא ותשא רגיש הנולאו ילצא 

zog er ihr sieben Gewänder an und führte ךל יתרגישש יתשא ול רמא ולצא אבו םדק םימי 

sie zum Verkauf hinaus. Da kam ein beson- j| ןבשי -|- m 37 ^ הז — m 36 ^ ,לוכ — m 35 

ders hässlicher Mensch und sprach zu ihm: 41 ]| התערק B 40 || קושב -f M 39 || ;הכ תב M 38 

Zeige mir ihre Schönheit. Jener erwiderte: •׳לצא M 43 |[ קשעו M 42 || תסח אל לודגה m 

Wicht, wenn du sie kaufen willst, so kaufe sie; eine Schönheit wie ihre gibt es in der 

ganzen Welt nicht. Jener sprach: Dennoch. Da zog er ihr sechs Gewänder aus. Hier- 

auf zerriss sie das siebente, wälzte sich in Asche und sprach vor ihm: Herr der Welt, 

wenn du auch unsrer nicht schonst, weshalb aber schonst du nicht der Heiligkeit 

deines starken Namens!? Ueber sie klagt Jirmejahu:'’’7h<;/2/^r meines Volks, gürte dich 

mit eine7n Sack mtd■ ivälze dich in Asche; veranstalte eine Trauer zvie um einen einzigen 

[Sohn], bittre Klage, denn gar plötzlich überfällt tms der Verwüster. Es heisst nicht dich, 

sondern uns, dies heisst, als ob man dies sagen könnte, mich und dich'”überfällt der 

Verwüster. 

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Es heisst:”'5־/^ üben Gewalt an de7n Mann und 

a71 seinem Haus, a71 dem Menschen und a71 seinem Besitz. Einst warf jemand sein Auge 

auf die Frau seines Meisters, es war ein Tischlergeselle, und als einmal der Meister 

Geld zu borgen benötigt war, sprach dieser zu ihm: Schicke deine Frau zu mir, ich 

will ihr das Darlehn geben. Jener schickte seine Frau zu ihm und dieser verbrachte 

drei Tage mit ihr. Da machte sich jener auf, ging zu ihm hin und sprach zu ihm: 

297. Thr. 1,16. 298. Das Allerheiligste im Tempel. 299. Jer. 6,26. 300. Gott u. 

Jisrael. 301. Mik. 2,2. 
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Wo ist meine Frau, die ich zu dir geschickt 

habe? Dieser erwiderte: Ich habe sie als- 

bald entlassen, habe aber gehört, dass Bu- 

ben sich mit ihr unterwegs ergötzten. Jener 

sprach: Was mache ich nun!? Dieser er- 

widerte: Wenn du aut meinen Rat hören 

 יתעמשו רתלאל היתרטפ ינא ול רמא איה ןכיה

 השעא המ ול רמא ךרדב"הב וללעתנ תוקוניתהש"

 התבותכ ול רמא השרנ%רצעל עמוש התא םא ול רמא

 דמע התבותכ הל ןתו ךוולא ינא ול רמא הבורמ

 אלו ונמז עיגהש ןויב האשנו אוה ךלה השרנו הז

 ויהו ךבוחב ימע השעו אב ול רמא וערופל ול היה

 willst, so lass dich von ihr scheiden, jener הקשימו דמוע היה אוהו ןיתושיו ןילכואו ןיבשיוי םה

 -versetzte: Sie hat eine hohe Eheverschrei ןהיסוכב תולפונו ויניעמ תורשונ תועמד ויהו ןהילע

 bung. Dieser erwiderte: ich will dir Geld יתש לע הל ירמאו ןיד רזנ םתחתנ העש התוא לעו

Bb,47M8a 0! רמא • ׳ןכן ןוקירקיסה ןמ חקל זדחא רנב תוליתפ borgen und bezahle ihr ihre Eheverschrei- 

 -bung. Hierauf Hess er sich von ihr schei רטשב לבא ינקו קזה ךל ול רמאד אלא ונש אל בר

 den und darauf heiratete sie dieser. Als die בותכיש דע הנק אל ימנ רטשב ףא רמא לאומשו הנק

 -Frist abgelaufen war und er nicht bezah ןב ןועמש יבר° לאומשד היתווכ אינת״״תוירהא ול

 len konnte, sprach dieser zu ihm: Komm שיאה ןמ הקלו רזהו^'השאה ןמ הקל רמוא רזעלא

 .und leiste bei mir Arbeit für deine Schuld וחקמ השאה ןמ חקלו רזחו שיאה ןמ םייק וחקמ !5

 -Wenn diese beiden beim Essen und Trin אתבוית״יוהית אמינ" תוירחא ול בותכתש דע לטב

 ־ונת° :רטש ימנ תוירחא יאמ בר ךל רמא ברד60.77
 ינפב־” םינש שלש הלכאו ןוקירקיפה ןמ חקל ןנבר

 ינש חקול לע םילעבל ןיא רחאל הרכמו רזחו םילעכ

ken sassen, stand jener und schenkte ihnen 

ein. Die Tränen rollten ihm aus den Augen 

und fielen in die Becher. In jener Stunde 

 -ist das [jisraelitische] Eos besiegelt wor וליפא הנבזייךנימ רמאו ןיעט אקד יא ימד יכיה םולכ 20

 den. Manche sagen, wegen zweier Dochte וליפא הנבזי׳ךנימ רמאו ןיעט אק אלד יא־״ימנ ןושאר

 in einer Eampe'E ןיעט אק אלד םלועל תשש בר רמא אל ימנ ינש

Wenn jemand [ein Feld] von einem 

Plünderer &c. gekauft hat. Rabh sag- 

te: Dies^°Mur dann, wenn er zu ihm gesagt 

hat: geh, tritt den Besitz an und erwirb es, 

wenn es aber durch eine Urkunde erfolgt 

 b.23־ \s‘ ךדיאו חקולל ןינעוטו שרויל ןינעוט“ הז ןונכו היל
 תמחמ אבה ןנבר ונת :אל ןיעט אל יאו ןיא ןיעט
i| (׳שרג) P ׳גשרג M 46 !ן ךרדב — M 45 jj ׳גיתש M 44 

II ׳יתבוית M 49 || התבותכב -f- M 48 |j םיסכנ + M 47 

 M 50 — ב״פב M 51 |1 ׳תנבז M 52 11 + ו.

ist, so hat er es erworben. Semuel aber sagt, auch durch eine Urkunde habe er es nicht 

erworben, es sei denn, dass er ihm eine Bürgschaft geschrieben^^hat. Es gibt eine Lehre 
V V 

übereinstimmend mit Semuel: R. Simon b. Eleäzar sagte: Wenn er es“Von der Frau 

und darauf vom Ehemann gekauft hat, so ist der Kauf gütig, wenn aber vom Ehemann 

und darauf von der Frau, so ist der Kauf ungiltig, es sei denn, dass sie ihm eine 

Bürgschaft geschrieben hat. —■ Dies wäre somit eine Widerlegung der Lehre Rabhsl? 

— Rabh kann dir erwidern: unter Bürgschaft ist ein Verkaufsschein zu verstehen. 

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand [ein P'eld] von einem Plünderer gekauft, drei 

Jahre in Gegenwart des Eigentümers niessbraucht und dann weiter an einen anderen 

verkauft hat, so hat der Eigentümer keinen Anspruch an den zweiten Käufer. — In 

welchem Fall, erwidert [der Käufer:] jener hat es von diF°"gekauft, so sollte dies auch 

vom ersten gelten, und erwidert er nicht, jener hat es von dir gekauft, so sollte dies 

auch vom anderen nichU'^gelteni? R. Seseth erwiderte: Tatsächlich, wenn er dies nicht 

erwidert, jedoch tritt man in einem solchen Fall für Erben und KäufeF°'ein; von je- 

nend°*aber gilt dies nur dann, wenn er selbst dies erwidert, sonst aber nicht. 

302. Der Verkehr zweier Männer mit einer Frau. 303. Dass der nachträgliche Kauf vom 

Eigentümer ungiltig ist. 304. Erst daun ist es ersichtlich, dass er ihm den Besitz willig u. nicht 

aus Furcht vor dem Erpresser ahtritt. 305. Durch die Zahlung des Viertels an den Eigentümer. 

306. Da der erste Käufer zum Verkauf nicht befugt war. 307. Wenn sie nicht darauf kommen, 

diesen Einwaud zu erheben, so tut dies das Gericht für sie. . 308. Dem ersten Käufer. 



 ITf^N V,'vj ' ■''' >01. 58bר3 ' ' 559

Die Rabbanan lehrten: Wenn es^'^wegen תורפנאו ]וקיירקייס םושמ וב ןיא תורפנא תמחמו בוח 
einer Schuld oder durch Wegnahme^'°erfoigt תרמאחו שדח רשע םינש אחשתש חכירצ חמצע 

ist, so gilt dies nicht als Plünderung. Die חמצע ןוקירקיס רמאק יכח ןוקירקיס םושמ חב”ןיא 

Wegnahme selbst ist nach zwölf Monaten ףסוי בר רמא שדח רשע םינש אחשתש הכירצ 

perfekP”. — Du sagtest ja aber, dass dies 5 אלא אכיאד ןניזהק אהו לבבב תורפנא ןיא ןניטקנ 

nicht als Plünderung gelte’"!? — Er meint אכיאד ןויב אמעט יאמ לבבב תורפנא ןיד ןיא אמיא 

es wie folgt: die Plünderung selbst ist erst לדיג’“:ליחא ילוחא רמיא״ליבק ליזא אלו ראווד יב’^ 

nach zwölf Monaten perfekt. R. Joseph sag- םידקא אנאב ינבמ אקסטב אערא ליבק יאליער רב 
te: Es ist uns überliefert, dass es in Baby- אתוורמ אתא’’ ףוסל ןינש תלת יתרתד” יזוז’'ביהיו 

lonien keine Wegnahme gebe’'’. — Wir se-10 אתמ*ה תלבא תבהיד אתיימק אתש היל ורמא יאמק 

hen ja aber, dass es solche wol gebe!? — רבס אפפ ברד הימקל ותא ןנילכא ןנא ןניבהי ןנא 

Sage vielmehr: das Gesetz von der Weg- אנוה בר היל רמא אנאב ינבא אפריט היל בתכימל’° 

nähme hat in Babylonien keine Geltung. ןוקירקיס תישע p םא אפפ ברל עשוהי ברד חירב 

— Aus welchem Grund? — Da Gerichte ויתועמ הינח עשוהי ברד הירב אנוה בר רמא אלא 

vorhanden sind und er nicht gegen ihn ge-15 ןהירחא לש ןיד תיב הנושאר הנשמ וז :יבצה ןרק לע 

klagt hat, so hat er wol Verzicht geleistet. רמא :עיבר □ילעבל ןתונ ןוקירקיסה ןמ חקולה ורמא 

Gidel b. Reiiaj übernahm Eand von den עיבר רמא לאומשו תועמב עיבר וא עקרקב עיבר בר 
Grundbesitzern gegen die Grundstücksteu- רבס רמ יגלפימק יאמב תועמב שילש ןהש>קרקב 

er’"und zahlte das Geld für zwei oder drei יביתימ ןיבז אשמוח יכנ רבס רמו ןיבז עיבר"'יכנ 

Jahre im Voraus. Hierauf kam der Eigen- 20 הקולה ורמא ןהירחא לש ןיד תיב הנושאר הנשמ וז 

tümer und sprach zu ihm: Das erste Jahr, לע םילעב דיו עיבר םילעבל ןתונ ןוקירקיסה ןמ 

wofür du [die Steuer] bezahlt hast, hast du m 56 || אמיא b 55 || רואדיב M 54 |J וב M 53 

es niessbraucht, jetzt will ich sie bezahlen 59 || תלתד B 58 || יהז — m 57 ][ יאליעד רב לודיג 

und es niessbrauchen. Als sie hierauf zu R. •׳עביר M 62 jj רהש m 61 !! ף״ר + M 60 || ותא M 

Papa kamen, wollte er ihm eine Subhastationsurkunde auf die Grundbesitzer’'’geben, 

da sprach R. Hona, der Sohn R. Jehosuäs, zu R. Papa: Demnach verfährst du hierbei, 

wie bei der Plünderung!? Vielmehr, sagte R. Hona, der Sohn R. Jehosuäs, dieser hat 

sein Geld auf das Horn des Hirsches’'"gelegt. 

Dies ist die erste [Passung der] Misnah; das spätere Gericht bestimmte, 

DASS, WENN JEMAND VON EINEM PuÜNDERER GEKAUFT HAT, ER EIN VIERTEL AN DEN 

Eigentümer zahle. Rabh sagt, ein Viertel in Grundbesitz’''oder in Bargeld; Semuel 

aber sagt, ein Viertel in Grundbesitz’“*, das ist ein Drittel in Bargeld’'®. — Worin be- 

steht ihr Streit? — Einer ist der Ansicht, er habe es um ein Viertel billiger gekauft, 

und einer ist der Ansicht, er habe es um ein Fünftel billiger gekauft. Man wandte ein: 

Dies ist die erste [Fassung der] Misnah; das spätere Gericht bestimmte, dass, wenn je- 

mand von einem Plünderer gekauft hat, er ein Viertel an den Eigentümer zahle, und 

309. Die Wegnahme des Felds durch einen Nichtjuden. 310. Durch einen gewöhnlichen Ge- 

waltakt, ohne Bedrohung des Lebens, wie dies bei der in der Misnah behandelten Plünderung (ןוקירקיס) der 

Fall ist. 311. Das Feld geht dann in den Besitz des Nichtjuden über. 312. Somit geht es 

ja sofort in seinen Besitz über. 313. Nach der vorläufigen Auffassung: wenn der erste Besitzer be- 

hauptet, der Nichtjude habe ihm das Feld weggenommen, so ist er nicht glaubwürdig. 314. Die 

Grundstücksteuer wurde vom Steuereinnehmer von der ganzen Ebene erhoben u. die Besitzer der einzel- 

nen Grundstücke verteilten sie unter einander nach Verhältnis; sie hatten sie auch für die nicht anwesen- 

den Be.sitzer zu entrichten, wofür sie sein Grundstück niessbrauchten. 315. An die er die Steuer 

gezahlt hat. 316. Der damit fortläuft, ohne dass man ihn einholen kann, dh. er hat sein Geld ein- 

gebüsst. 317. Im richtigen Wert, u. da er um ein Viertel billiger gekauft hat, so gebe er ihm nur 

ein Fünftel des gekauften Grundstücks. 318. Dh. ein Viertel vom gekauften Feld. 319. Da er 

um ein Viertel billiger gekauft hat. 
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 der Eigentümer die Oberhand habe, wenn er יתמיא ןילמוג תועמב וצר ןילמוג עקרקב וצר הגוילעה

will, verlange er Grundbesitz, und wenn er 

will, verlange er Bargeld. Dies nur dann. 

 ןימדוק ןה הקיל ןדיב שי לבא הקיל ןדיב ןיאש ןמזב
 התהש םאש וגמגו ןיד תיב בישוה יבר םדא לבל
 הקיל םד־וקה לב שרוה רשע םיגש ןוקירקיס יגפב
 תועמב עיבר וא עקרקב עיבר םילעבל ןתוג לבא הבז
 תועמ''ואבש רהאל איהה איגת יב ישא בר רמא

 FoKsg ^יי יבד^אגייגמב יאוה אגא° בר רמא° :ודיל

,63 • 
wenn [der Eigentümer] es nicht zurückkau- 

fen kann, wenn er es aber zurückkaufen 

kann, so geht er jedem anderen vor. Rabbi 

setzte ein Gerichtskollegium ein und es 

sy״.32־תורהמהו״״תוגוממ יגיד״ ןגת ןגאהו אשירב וגמ יריד stimmte ab, dass, wenn es zwölf Monate 

 im Besitz des Plünderers war, jeder, der es ןיליהתמ תושפג יגידו לודגה ןמ ןיליחתמ תואמומהו

 -zuerst gekauft hat, es erworben habe, je ללה יבר אמיתיאו אברד הירב הברי^רמא דצה ןמ !0

 -doch ein viertel in Grundbesitz oder in Bar והיגייגמ יהלוכד^בר יבד אגיגמ יגאש םלוו“יברד הירב

 -geld an den Eigentümer zahle!? R. Asi er ו0.36־אבר.ד הירב הבר'למאו° :ןיליהתמ ווה דצה ןמ

 widerte: Diese Eehre bezieht sich auf den השימ תומימ סלוו יברד הירב ללה יבר אמיתיאו

 -Fall, wenn das Geld bereits in seine Hän "אלו דהא םוקמב הלודגו הרות וגיצמ אל יבר דעו

 .de'“gekommen ist הוה רזעלא הוה אהי'רזעלא הוה עשוהי הוה אה" !5

 -Rabh sagte: ich war an jener Abstim הוה לואש* הוה אהיםיגקז ווה סהגפ הוה אהו סהגפ

 mung Rabbis beteiligt, und mit mir begann אהו ןגירמאק היגש^° והלוב הישפג הג אהו לאומש

 die Abstimmung. — Wir haben ja aber eine והלוב הישפג הג אהו יריאיה אריע הוה דוד הוה

 Eehre, dass bei Geldangelegenheiten und אהו ארג ןב יעמש הוה המלש הוה אה״ןגיעב״יגש

 Reinheit und Unreinheit [die [Fragen über] הוה היקזה הוה אה" ןגירמאק היגש" והלוב הילמק 20

 Abstimmung] mit dem Gr0ssten"'und bei הוה אהו ןגירמאק היגש״והלוב לימקיא אה״אגבש

!b. הירב אחא בר רמא° הילבח ןב הימחג הוה ארזע Todesstrafsachen von der Seite begonnen 

 -werde!? Rabba, der Sohn Rabas, nach an אל ישא בר דעו"יבר תומימ רמוא יגא ףא אברד

 -deren R. Hiliei, der Sohn des R. Vaias, er אגוה הוה אהו אלויידחא םוקמב הלודגו הרות וגיצמ

 -widerte: Anders verhielt es sich bei der Ab היל ףייב הוה ףכימד ןתג רב אגוה יגאש ןתג רב 25

 -Stimmung in der Schule Rabbis; sie began ישא ברל:

nen alle ihre Abstimmungen von der Seite. 

Ferner sagte Rabba, der Sohn Rabas, 

nach anderen R. Hillel, der Sohn des R. 

Vaias: Seit den Tagen Moses bis zu den 

Tagen Rabbis waren Gesetzeskunde und [weltliche] Grösse nicht [in einer Person] 

vereinigt. — Etwa nicht, bei Jehosuä war dies ja!? — [Neben ihm] war noch Eleäzar. 

— Bei Eleäzar war dies ja!? — [Neben ihm] war noch Pinhas. — Bei Pinhas war dies 

ja!?— [Neben ihm] waren noch die iVeltesten. — Bei Saul war dies ja!?—[Neben ihm] 

war noch Semuel. — Er starb ja!? — Wir sprechen von der ganzen Eebensdauer. — Bei 

David war dies ja!? — [Neben ihm] war noch Ira der Jairite"'. — Dieser starb ja!? — 

Wir sprechen von der ganzen Eebensdauer. — Bei Selomoh war dies ja!? — [Neben 

ihm] war noch Sinn, der Sohn Geras. — Er tötete ihn ja!? — Wir sprechen von der 

ganzen Eebensdauer. — Bei Hizqija war dies ja!? — [Neben ihm] war noch Sebhna"'. 

— Bei Elzra war dies ja!? — [Neben ihm] war noch Nehemja, der Sohn Hakhaljas. R. 

Aha, der Sohn Rabas, sagte: Auch ich will desgleichen sagen: seit den Tagen Rabbis 

bis zu den Tagen R. Asis waren Gesetzeskunde und [weltliche] Grösse nicht [in einer 

Person] vereinigt. — Etwa nicht, bei Hona b. Nathan war dies ja!? — x׳\nders verhielt 

es sich bei Hona b. Nathan, denn er war R. Asi untergeben. 

320. Des Eigentümers, dh. ein Viertel des Kaufpreises mit Einschluss des an den Eigentümer gezahl- 

ten Viertels, gleich einem Drittel des an den Plünderer gezahlten Betrags. 321. Was R. aber nicht war. 

323. Dieser war in der Gesetzeskunde bedeutender; cf. Bd. iij S. 729 Z. 25ff. 324. Cf. Bd. vij S. 102 Z. 10. 

M 11 לבא הכז M 64 63 65 תועמ P — הכז. 

M — 66 || ר״בד P 67 || תואמטהו תורוהט M הירכ אבר 

 B 70 11 והיינינמ והלונד B 69 [] םלוא M 68 1| ׳ברד

 .אלו — M 72 ii 'ירמאק M 71 ינש
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 לטלטמב

 ץפקנו ץפוק רמוא אריתב ןבודמרנו ומור שר
 רכממ ןרכממו חקמ ןחקמ תוטועפה°ןילטלטמב

^ER Taubstumme kann durch Zei- 

 !וו

CHEN VERSTÄNDIGEN^^'uND VERSTÄN- 

DIGT WERDEN. BEN-BeTHERA SAGT, HIN- 

SICHTLICH BEWEGLICHER SACHEN KANN ER 
AUCH DURCH M1ENEn’'VeRSTÄNDIGEN UND 

VERSTÄNDIGT WERDEN. DeR KaUF UND 

Verkauf kleiner Kinder ist bei be- 
WEGLICHEN SACHEN GILTIG. 

GEMARA. R. Nahman sagte: Sie strei- 

 לבא ןילטלטמב תקולחמ ןמחנ בר רמא .ארמג
 ןנת ן־ילטלטמב אטישפ חז־ימרב לבח ירבד ןיטיגב

 ירמאד אביא ןל עמשמק ןילטלטמב ףא אמיתד וחמ

 תקולחמ ךב ןילטלטמב תקולחמב ןמחנ בר רמא
 :ןילטלטמב ףא אמיא ןנת ןילטלטמב ןנאחו ןיטיגב
 דעו :ןילטלטמב רכממ ןרכממו חקמ ןחקמ תוטועפה

teil nur über bewegliche Sachen, bei Schei-10 רבכ תיש רבכ קחצי בר רמא”חדוחי בר יוחמ חמב 
debriefen aber sind alle der Ansicht, dass אתינתמב ינמת רבכ בש רבב רמא אנחב בר” בש 
es durch Zeichen erfolgen müsse. — Selbst- 60.!דחו דח לכ° יגילפ אלו רשע רבכ עשת רבכ אנת ^־’ 

verständlich, es heisst ja: bei beweglichen בקעי רב אבא יבר רמא יאמ אמעטו תיפרוח יפל 

Sachen!?—Man könnte glauben: auch bei 22!'0;לע רשאל רמאיו״ :וייח ידכ םושמ ןנחוי יבר רמא 
beweglichen Sachen, so lehrt er uns. Man-15 חחתלמ יאמ לעבח ידבוע לבל שובל אצוח חחתלמח 

che lesen: R. Nahman sagte: Wie sie über ללמנח רבד ןנחוי יבר רמא בקעי רב אבא יבר רמא 
bewegliche Sachen streiten, so streiten sie ול רגיש ןנחוי יבר רמא ימיד בר אתא יכ חתמנו 
auch über Scheidebriefe. — Unsre Uehre אלמלמו חלסלס םמוחו ינביס יברל םיינונ ןב םיינוב’° 
lautet ja aber: bei beweglichen Sachen!? — אלמלמו’“חלםלס אזטמאד וגלפו״אזוגמאכ םמוחו ינביס 

Lies: auch bei beweglichen Sachen. 20 ללמנה רבד אלמלמ יאמ אקתסיפד*°וגלפו”אקתסיפכ 

Der Kauf und Verkauf kleiner יבר רמא הנוי יבר רמא המכ דע ןתועטו :חתמנו 
Kinder ist bei beweglichen Sachen 

GILTIG. Bis wieviel’“'? — R. Jehuda zeigte 

im Namen R. Ji9haqs: ungefähr Sechs- oder 

Siebenjährige. R. Kahana sagte, ungefähr 

Sieben- oder Achtjährige. In einer Barajtha wird gelehrt, ungefähr Neun- oder Zehn- 

jährige. Sie streiten aber nicht, jeder nach seinem Verstand. — Aus welchem Grund? 
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R. Abba b. Jäqob erwiderte im Namen R. Johanans: Wegen seines Lebensunterhalts’““. 

^^^U׳nd er sprach zu dem, der über den Kleiderschrein gesetzt zvar: Hole Gewäfider 

für alle, die dem Baal dienen. Was heisst”“Kleiderschrein? R. Abba b. Jäqob erwiderte 

im Namen R. Johanans: Etwas, was gedreht und gedehnt”“wird. Als R. Dinii kam, er- 

zählte er im Namen R. Johanans: Bonjos b. Nonjos”“sandte Rabbi [Gewänder aus] Si- 

bani, Homes, Salsela und Malmela’”. Sibani und Homes im Umfang einer Nuss^hmd 

einer halben Nuss, Salsela und Malmela im Umfang einer Pistazie’”und einer halben 

Pistazie. — Was heisst Malmela? — Etwas, das gedreht und gedehnP’Vird. 

Welche Höhe gibt es für ihre Uebervorteilung”'? R. Jona erwiderte im Namen 

325. Beim Verkauf einer Sache; seine auf diese Weise erfolgte Zustimmung ist gütig. 326. 

Auch durch Gesichtsgebärdeu, ohne sich mit den Händen zu verständigen. 327. Dh. bis zu welchem 

Alter gelten sie diesbezüglich als kleine Kinder. 328. Wenn sein Kauf od. Verkauf ungiltig wäre, 

würde ihm niemand etwas verkaufen od. abkaufen. 329. üReg. 10,22. 330. Die I'rage bezieht 

sich auf die etymolog. Ableitung dieses Worts. 331. Bei der Zubereitung, wie dies bei den Fäden für 

das Leinenzeug der Fall ist. Das W. החתלמ wird von ללמ reiben, drehen, 11. חתמ dehnen abgeleitet. 332. 

So nach Cod. M u. anderen Codices; cf. Bd. iij S. 269 Z. 19 u. S. 276 Z. 16. 333. Namen verschie- 

dener feiner Leinen- od. Seidenstoffe. 334. Das ihm passende Gewand hatte zusammengerollt diesen 

Umfang. 335. Nach Rsj. Eichel. 336. Auch dieses Wort wird v. ללמ abgeleitet. 337. 

Beim Kauf u. Verkauf kleiner Kinder; bei der Uebervorteilung Erwachsener gibt es eine Bestimmung, bei 

welcher Höhe der Kauf rückgängig gemacht werden kann, bezw. die Differenz zurückzuzahlen ist; cf. Bd. 

vj S. 642 Z. 21 ff. 
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 -R. Zeras: Bis zu einem Sechstel, wie bei ei ב לודגכ תותש דע אריז;Jבר יאמ ותנתמ יייא י

 -nem Erwachsenen. Abajje fragte: Wie ver רמא ישא בר רב רמ הנתמ ותנתמ ןיא רמא רמיי

Qid.ut לכדרמ ברד הימקל הורדשו הובפא° הנתמ ותנתמ hält es sich mit seiner Schenkung? R. Je- 

 mar sagt, seine Schenkung sei ungiltig, und אדבוע הוה יכה ואל רמ רבל ורמא וליז והל רמא

 -Mar, der Sohn R. Asis, sagt, seine Sehen היערכ דחו אעראא היערב דח רמ יאק הוה יכ 5

 kung sei gütig. Als sie dies R. Mordekhaj ותנתמ ןל רמאו יאמ ותנתמ היל אנרמאו אגרדא

 :verkehrt“*berichteten, sprach er zu ihnen אירב תנתמ תחאו ערמ ביכש תנתמ תחא הנתמ

t תטעומ הנתמ תחאו הבורמ הנתמ תהא Geht und sagt dem Sohn des Meisters”’, 

dass die Sache sich anders zugetragen ha- 

10 be. Als der Meister mit einem Fuss auf der 

iviiji ארוק ןהב םולש יכרד ינפמ ורמא םירבר ול 

 יכרד ינפמ לארשי וירחאו יול וירחאו ןושאר

coi.b אוהש רוב םולש יכרד ינפמ ןשי תיבב ןיברעמ םולש Erde und mit einem Fuss auf der Treppe 

 -stand, fragte ich ihn, wie es sich mit sei תודוצמ םולש יכרד ינפמ ןושאר אלמתמ המאל בורק

 ner Schenkung verhalte, und er erwiderte יכרד ינפמ לוג םושמ ןהב שי םיגדו תופועו היח

 uns, seine Schenkung sei gütig, einerlei ob הטוש שרח תאיצמ רומג לזג רמוא יסוי יבר םולש

 die Schenkung eines Sterbenskranken oder יסוי יבר םולש יכרד ינפמ לוג םושמ ןהב שי ןטקו !•י

 -die Schenkung eines Gesunden, ob eine be ויתחתש המ תיזה שארב ףקנמה ינע רומג לזג רמוא

 -deutende Schenkung oder eine unbedeu ןיא רומג לזג רמוא יסוי יבר םולש יכרד יגפמ לזג

 .tende Schenkung יכרד ינפמ האפו החכש טקלב םיוג יינע דיב ןיחממ

 MOEGENDES ORDNETEN SIE WEGEN ן םולש

Seb.41a 

 רמאד הנתמ בר רמא ילימ ינה אנמ .ארמג ^0
 )1.31,9 םינהכה לא הנתיו תאזה הרותה תא השמ בתכיו״ארק

 והנינ יול ינב םינהכד אנעדי אל אנא וטא״ייול ינב
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DER Friedfertigkeit”°an. Ein Prie- 

STER liest”'ALS ERSTER VOR, NACH IHM 

EIN EeVITE und nach IHM EIN JlSRAELIT, 

WEGEN DER Friedfertigkeit. Man le- 

GE DEN ErUb”Gm alten HaUS’”n1EDER, 

WEGEN DER Friedfertigkeit. Der dem 

Bach nächste Brunnen werde zuerst gefüllt, wegen der Friedfertigkeit. 

Bei Tier- Geflügel- und Fischnetzen hat das [Verbot des] Raubens”'Geltung, 

WEGEN DER Friedfertigkeit; R. Jose sagt, es seü^wirklicher Raub. Beim Fund 

EINES Tauben, Blöden oder Minderjährigen h.vt das [Verbot des] Raubens”® 

Geltung, wegen der Friedfertigkeit; R. Jose sagt, es sei wirklicher Raub. 

Wenn ein Armer auf der Spitze eines Olivenbaums [Früchte] abklopft, so 

HAT BEI DEN UNTEN BEFINDLICHEN DAS [VERBOT DES] RaUBENS GELTUNG, WEGEN DER 

Friedfertigkeit; R. Jose sagt, es sei wirklicher Raub. Man verwehre nicht- 

JÜDISCHEN Armen nicht [das Finsammeln von] Nachle.se, Vergessenem und 

Fckenlass”', wegen der Friedfertigkeit. 

GEMARA. Woher dies”®? R. Mathna erwiderte: Fs heisst:”Vrt: schrieb Moseh dieses 

gmtze Gesetz nieder zmd gab es den Priestern, den Söimen Levis. Weiss ich denn nicht, 

dass die Priester Söhne Fevis sind? Vielmehr besagt dies, dass der Priester dem 

338. Die Ansicht des einen im Namen des anderen. 339. RA.s, dessen Schüler RM. war. 

340. Um Streitigkeiten vorzubeugen. 341. Bei der öffentlichen Vorlesung aus der Schrift iu der 

Synagoge. 342. Zum Zweck der Vereinigung mehrerer Höfe, um am Sabbath aus dem einen nach 

dem anderen tragen zu dürfen, wird in einem der benachbarten Häuser eine Speise niedergelegt; dies wird 

Erub, dh. Vereinigung, Vermischung, Verschmelzung, genannt; cf. Bd. ij S. 15 N. 63. 343. In dem 

dies stets zu erfolgen pflegt; eine Aenderung könnte als Misstrauen gegen den Eigentümer aufgefasst wer- 

den. 344. Was das Netz einfängt, ist Eigentum des Besitzers, obgleich es noch nicht in seinen Besitz 

gekommen i.st. 345. Wenn andere es sich aneignen. 346. Obgleich sie nicht vollsinnig u. 

somit den Fund nicht erwerben können. 347. Alles, was von den F'eld- u. Baumfrüchten für die 

Armen zurückzulassen ist. 348. Dass der Priester jedem anderen vorangehe. 349. Dt. 31,9. 



563 GITTIN V.viij ^ Fol. 59b 

Leviten vorangehe. R. Ji9haq der Schmied רמא אחפנ קחצ־י ־יבר ־יול רדהו אשירב ןהב° אלא H0r.13־ 

entnimmt dies aus folgendem ןניעדי אל ןנא*’וטא יול ינב םינהכה ושננו° אנהמ Dt.21,6 

die Söhne Levis, sollen herantreten. Wissen יול רדהו אשירב ןהכ'’ אלא והנינ יול ינב םינהכד Hor.13־ 

wir denn nicht, dass die Priester Söhne לדביו השמו ןרהא םרמע ינב״י״אכהמ רמא ישא ברiChr,23,13 

Levis sind? Vielmehr besagt dies, dass der 5 רמא אבא רב אייה יבר םישדק שדק ושידקהל ןרהא 
Priester dem Leviten vorangehe. R. Asi יבר יבד אנת״^יהשודקבש רבד לכל ותשדקו״ אבהמ 

entnimmt dies aus folgendemSöhne ןושאר הותפל השודקבש רבד לכל ותשדקו לאעמשי 

17 

Ämra/ns, Ahron und Moseli; Ahron wicrde ייבא היל רמא ןושאר הפי הנמ לוטילו ןושיאר ךרבלו 

ausgesondert, damit er als hochheilig geweiht היל רמא איה אתיירואד םולש יכרד ינפמ ףסוי ברל 
zücrde. R. Hija b. Abba entnimmt dies aus 10 ימנ הלוכ הרותה לכ םולש יכרד ינפמו אתיירואד 

folgendemsollst ihn heilig halten,, bei לכו םענ יכרד היכרד'’ביתכד איה םולש יכרד ינפמ pr.3. 

jeder heiligen Handlung. In der Schule R. םינש אינתד״׳רמדכל ייבא רמא אלא םולש היתוביתנ 
jismäels wurde gelehrt: Du sollst Um heilig עצובה ןיניתממ ןיא השלש הרעקב הזל הז ןיניתממ 

halten., bei jeder heiligen Handlung; er be- וברל דובכ קולהל אב םאו הלהת ודי טשופ אוה 

ginne zuerst, er spreche den Segen’^zuerst, 15 אל הלע רמ רמאו ודיב תושרה ונממ לודנש ימל וא 

und er erhalte eine gute Portion^®^zuerst. ותאד אל תסנכה תיבב לבא הדועסב אלא ונש 

Abajje sprach zu R. Joseph: Wieso wegen תסנכה תיבב תרמאד אה הנתמ בר רמא^':ייוצניאל 

der Friedfertigkeit, dies hat ja nach der יהיכשד םיבוט םימיו תותבשב אלא ןרמא אל אל 

Gesetzlehre zu erfolgen!? Dieser erwiderte: אנוה בר אהו יניא אל ישימהבו ינשב לבא םיבר 

Nach der Gesetzlehre, wegen der Friedfer-20 אנוה בר ינאש'’ םיבוט םימיו תותבשב ינהכב ירק w«e22׳ä 

tigkeit. — Die ganze Gesetzlehre beruht ja לארשי ןיראד^ייבישה ינהכ יסא יברו ימא יבר וליפאד 

auf Friedfertigkeit, denn es heisst:®“^!^r^: HV- םש ןיא ןניטקנ ייבא רמא :היל יפייכ ווה ףכימ 

ge sind Wege der Anmut und all ihre Pfade םש ןיא ןניטקנ ייבא רמאו :הליבה*^דדרפתנ ןהכ 

sind Friedend Vielmehr, erwiderte Abajje, ןהכ רהא ןהכ ןנהוי יבר רמאהו יניא**ןהכ ארוק יול 

dies ist auf eine Lehre des Meisters”*zu be- [] ׳שיד ׳עראד M 86 j| ד -f M 85 1| ׳געדי אל m 84 

ziehen. Es wird gelehrt: Zwei müssen bei •יניא — M 88 j| ה -f- M 87 

der SchüssePauf einander warten, drei brauchen auf einander nicht zu warten. Der An- 

brechende^Jange mit der Hand zuersP^^hinein, wenn er aber seinem Lehrer oder einem 

Grösseren Ehrung erweisen will, so steht es ihm frei. Hierzu sagte der Meister, dies*^ 

gelte nur von der Mahlzeit, nicht aber im Bethaus^''‘, um Streitigkeiten vorzubeugen. 

R. Mathna sagte: Das, was du gesagt hast, dies habe im Bethaus keine Geltung, 

gilt nur an Sabbathen und Festtagen, an denen ein grosses Publikum anwesend ist, 

nicht aber am Montag und am Donnerstage^ — Dem ist ja aber nicht so, R. Hona^^eias 

ja an Stelle eines Priesters an Sabbathen und Festtagen!? — Anders verhielt es sich 

bei R. Hona, denn selbst R. Ami und R. Asi, die angesehensten Priester im Jisrael- 

land, beugten sich vor ihm. 

Abajje sagte: Es ist uns überliefert, dass, wenn kein Priester anwesend ist, der 

Bund gelöst sei’^ 

Ferner sagte Abajje: Es ist uns überliefert, dass, wenn kein Levite anwesend ist, 

ein Priester an dessen Stelle vorlese. — Dem ist ja aber nicht so, R. Johanan sagte 

350. Ib. 21,5. 351. iChr. 23,13. 352. Lev. 21,8. 353. Ueber die Mahlzeit. 354. 

Bei jeder Austeilung. 355. *Pr. 3,17. 356. Seines Pflegevaters u. Lehrers Rabba b. Nahmani. 

357. Beim Essen aus einer Schüssel, wie dies bei den Alten Brauch war. 358. Der bei Tisch das 

Brot anbricht u. zugleich den Segen spricht. 359. In die Schüssel. 360. Dass man auf diese 

Weise anderen Ehrung erweisen dürfe. 361. Beim Vorlesen aus der Schrift; der Priester darf sein 

Vorrecht nicht an einen Jisraeliten od. Leviten abtreten. 362. An diesen Tagen wird ebenfalls aus 

der Schrift vorgelesen; cf. Bd. vj S. 296 Z. 7ff. 363, Der kein Priester war. 364. Der Levite 

hat nicht mehr das Vorrecht. 
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 -ja, dass ein Priester nicht nach einem Prie אל יול רחא יול ןושאר לש ומגפ םושמ ארסי אל

 ^*’ster vorlesen dürfe, wegen Bemakelung יאמ ןהכ ותואב ןנירמאק יכ םהינש םגפ םושמ ארקי

 -des ersten, dass ein Levite nicht nach ei •דה ירמאד םהינש• םגפ אביאד יול רחא יול אנ*ש

 -nem Leviten vorlesen dürfe, wegen Bema דח ירמא ימנ ןהכ רחא ןהכ אוה"’ יול ואל והיינימ

 -kelung beider’^? ■— Wir sprechen vom sei יאהד הוכאכ ןל קזהומד ןוגכ אוה״^ןהכ ואל והייגימ 5

 ben PriestePL — Bei einem Leviten nach יאהד הובאב ןל קזהומד ימנ אכה אוה ןהכד ינש

 -einem Leviten ist wol deshalb die Bema ביסנ הניתנ וא’” תרזממ ירמא אלא אוה יולד ינש

 kelung beider zu berücksichtigen, weil man הצולח וא’ השורג ירמא ימנ אכה היערזל’‘ הילמפו

 -sagen würde, einer von ihnen sei kein Le ןאמלו יוה אק ימ יול ףוס ףוס היערזל’'הילחאו ביסנ

 -vite, demnach könnte man ja auch bei ei וחלש :ןיאצויל אלא היל וזח אק אה ןיבשויל יא !0

 -nem Priester nach einem Priester sagen, ei ק01.60אל ןיארוק ימ° ןהירחא וכלה יברל אלילנ ינב היל

 ner von ihnen sei nicht PriesteP“!? — Wenn רמא אחפנ קחצי יברל היליישו אתא הידיב הוה

 es vom Vater des anderen bekannt ist, dass םיסנרפ’^נוממה םימכח ידימלת ןיארוק ןהירחא היל

 ’er Priester sei. — Ebenso kann es ja audV םתונמל ןייוארה םימכח ידימלת ןהירחאו רובצה לע

 bekannt sein, dass der Vater des andeien םימכח ידימלת ינב ןהירחאו רוביצה לע םיסנרפ’’ !5

 -Levite sei!? — vielmehr, man könnte sa ^’ןהירחאו רוביצה לע םיסנרפ םינוממ ןהיתובאש

 -gen, er habe eine Bastardin oder eine Ne יברל לילג ינב היל והלש :םדא לבו תויסנכ ישאר

 -thina’“ geheiratet und seine Kinder bema רוביצב” תסנכה תיבב םישמוחב תורקל והמ ובלח

 kelt. — Ebenso könnte man ja auch vom אל אהפנ קחצי יברל הילייש’"אתא הידיב הוה אל

 sagen, er habe eine Geschiedene [Priester] אהמ הוטשפו אשרדמ יב ליאש’" אתא הידיב הוה 20

 oder eine Halu9ah’’’geheiratet und seine רפס ןנחוי יבר רמא ינמחנ רב לאומש יבר רמאד

 Kinder bemakelt!? — Aber schliesslich ist םתה איה אלו וב ןירוק ןיא תחא העירי רסחש הרות

 -wenn et ,‘״Bei wem — .’״er ja nicht Levite ברו הבר היתלימב רסחמ אל אבה”היתלימב רסחמ

wa bei den verbleibenden, so sehen sie es״’ 

ja!? — Vielmehr, bei den fortgehenden. 

Die Leute aus Galiläa Hessen R. Hel- 

bo fragen: Wer liest nach ihnen״’vor? Er wusste es nicht und ging zu R. Ji9haq dem 

Schmied und fragte ihn. Dieser erwiderte: Nach ihnen lesen die als Gemeindeverwal- 

ter eingesetzten Schriftgelehrten vor; nach ihnen die als Gemeindeverwalter geeigne- 

ten’^Schriftgelehrten, nach ihnen die Söhne der als Gemeindeverwalter eingesetzten 

Schriftgelehrten, nach ihnen die Gemeindevorsteher, und dann jedermann. 

Die Leute aus Galiläa Hessen R. Helbo fragen: Darf die öffentliche Vorlesung im 

Bethaus aus einem einzelnen Buch des Pentateuchs״’erfolgen? Er wusste es nicht und 

ging zu R. Ji9haq dem Schmied und fragte ihn, aber auch er wusste es nicht. Hierauf 

ging er ins Lehrhaus und fragte da, und man entschied es ihm aus folgendem: R. 

Semuel b. Nahmani sagte im Namen R. Johanans, dass, wenn von einer Gesetzrolle 

auch nur ein Bogen fehlt, man aus dieser nicht vorlesen״’dürfe. Das ist aber nichts; 

eine solche ist an sich defekt, während es in unsrem Fall״H1icht defekt ist. Rabba und 
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363. Man würde glauben, der erste sei kein legitimer Priester, daher lese ein anderer vor. 364. 

Man würde glauben, der erste sei kein legitimer Levite, od. der andere sei Jisraelit. 365. Im in Rede 

stehenden Fall lese derselbe Priester auch anstatt des Leviten vor. 366. Dies könnte auch vom an- 

deren vermutet werden, während es oben heisst, dass nur Bemakelung des ersten 7.11 berücksichtigen sei. 

367. Wenn 2 Leviten hinter einander vorlesen. 368. Cf. S. 252 N. 4. 369. Eine Frau, an der die 

Hali(;ah (cf. vS. 163 N. 10) vollzogen worden ist. 370. Während nach dem Priester ein Levite vorlesen 

sollte; es ist somit nur Bemakelung des ersten zu berücksichtigen. 371. Geraten sie dann in den 

Verdacht der Bemakelung. 372. Da.ss er zu den 7 Personen, die vorzulesen haben, mitgezählt wird 

373. Dem Priester u. dem Leviten. 374. Cf. Bd. i S. 592 Z. 22ff. 375. Auch diese waren in Roller 

geschrieben. 376. Demnach muss die Gesetzrolle alle 5 Bücher vollständig enthalten. 377. Bei einem 
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R. Joseph sagten übereinstimmend, dass תייבב ן־ישמוהב ןיארוק ןיא וה־ייורת ירמאד ה,םוי 
man aus einem einzelnen Buch aus dem ירמאד ףסוי ברו הברו :רובצ רובב םושמ״תסנכה 
Pentateuch im Bethaus nicht vorlesen dür- תבשב'*היב ירקמל רוסא אתרטפא רפס יאה והייורת 
fe, wegen der Achtung der Gemeinde”®. רמא ישא בר רב רמ בתביל ןתינ אלד אמעט יאמ 

Ferner sagten Rabba und R. Joseph 5 ירקימל יזה אל אהד'אמעט יאמ רוסא ימנ ילוטלטל"” 
übereinstimmend, dass man aus einem Haph- 41יברד° היב ירקימל ירשו ילוטלטל ירש איה אלו'היב ז8,״.ו> 
tarabuclü™am Sabbath nicht vorlesen dürfe, אתדגאד ארפסב'ינייעמ שיקל ןב ןועמש יברו® ןנחוי 
weil ein solches auch nicht zu schreiben®®“ רשפא אלד ןויכ“ אלא בתכיל ןתינ אל אהו אתבשב'}^®®^ 
ist. Mar, der Sohn R. Asis, sagte, auch um- אלד ןויכ ימנ אבה® ךתרות ורפה ׳הל תושעל תע° 
hertragen dürfe man es nicht, weil es zum 10 הינימ אעב :ךתרות תפה ׳הל תושעל תע רשפא 
Vorlesen unbrauchbar ist®״‘. Dem ist aber הב דמלתהל קוניתל הליגמ בותכל והמ°הברמ ייבאJ״׳יי■37י' 
nicht so, man darf es umhertragen und man יעבית‘ הנת״נ הליגמ הליגמ הרות רמאד ןאמל יעבית 
darf daraus vorlesen. R. johanan und R. רמאד ןאמל יעבית הנתינ המותח הרות רמאד ןאמל 
Simon b. Laqis lasen am Sabbath Agada- הנתינ הליגמ’ הליגמד ןויכ הנתינ הליגמ הליגמ הרות 
bücher®®', obgleich solche nicht geschrieben 15 ןאמל יעבית* קבדיא קבדיאד ןויכ אמלד וא ןיבתוכ 
werden dürfen. Da es anders nicht mög- ןיא הנתינ המותחד ןויב הנתינ המותח הרות רמאד 
iich®®®ist, sagen wir aiso:®®‘'ze;0 es galt, für den היל רמא ןניבתכ רשפא אלד ןויכ אמלד וא ןיבתוב 
Herrn zu handeln, hrache71 sie dein Gesetz^ היביתיא ןיבתוכ ןיאש יפל םעט המו ןיבתוכ ןיא 
ebenso auch hierbei, da es nicht anders הבותכ הטוס תשרפש בהז לש אלבט התשע איה ףא״^״״י׳^?׳ 
möglich®®®ist, sagen wir: tcö es galt, für den ״iRt יבר םושמ שיקל ןב ןועמש יבר’ רמא הילע 
Herrn z^^, handeln, brachen sie dein Gesetz, jj הילוטלטל M 99 ^ תבשב — M 98 || ינפמ M 97 

Abajje fragte Rabba: Darf man eine 4 || ל״רו m 3 ;j (היב...אלו — M) 2 |] וזח אלד m 1 

R011e®®®für den Unterricht eines Kinds schrei- ׳בית — M 6 j| ךתרות...אכה — M 5 || ׳דגא רפסב M 

ben? Dies ist fraglich sowol nach demjeni- • שיר M 9 j: ו + M 8 ! יגמ — M 7 i׳ ד״מל 

gen, welcher sagt, die Gesetzlehre sei in einzelnen Rollen®®’verliehen worden, und dies 
ist fraglich nach demjenigen, welcher sagt, die Gesetzlehre sei abgeschlossen®®®verliehen 
worden. Dies ist fraglich nach demjenigen, welcher sagt, die Gesetzlehre sei in einzel- 
nen Rollen verliehen worden: darf man eine solche schreiben, da sie in einzelnen Rol- 
len auch verliehen worden ist, oder aber, da sie einmal zusammengefügt worden sind, 
sind sie zusammengefügt. Dies ist fraglich nach demjenigen, welcher sagt, die Gesetz- 
lehre sei abgeschlossen verliehen worden: darf man eine solche nicht schreiben, da 
sie abgeschlossen verliehen worden ist, oder aber darf man es wol, da es nicht anders 
möglich ist. Dieser erwiderte: Man darf nicht schreiben. — Aus welchem Grund? — 
Weil man nicht schreiben®®’darf. Er wandte gegen ihn ein: Sie®’“stiftete ferner eine gol- 

dene Tafel, auf der der Abschnitt von der Ehebruchsverdächtigten®’‘geschrieben war!? 

— R. Simon b. Eaqis erklärte im Namen R. Jannajs, alphabetisch®’“. Er wandte ferner 

einzelnen, jed. vollständigen Buch aus dem Pentateuch. 378. Es ist bedeutend feierlicher, aus einer 

vollständigen Gesetzrolle vorzulesen. 379. Ein Buch, in dem die Abschnitte aus den Propheten, die 

an Sabbathen u. P'esttagen zu lesen sind (cf. Bd. i S. 371 N. 6), gesammelt sind. 380. Man darf nicht 

einzelne Abschnitte aus der Schrift schreiben. 381. Was am Öabbath nicht benutzt werden darf, darf 

auch nicht umhergetragen werden. 382. Kollektaneen agadischer Vorträge. 383. Man kann 

nicht alles Gehörte im Gedächtnis behalten. 384. Ps. 119,126. 385. Nicht jede Gemeinde ist 

in der Lage, die Propheten vollständig schreiben zu lassen. 386. Einzelne Abschnitte aus dem Pen- 

tateuch. 387. Moseh schrieb die Abschnitte einzeln nieder, sofort nach Eintritt des betreffenden Er- 

eignisses, 11. setzte sie erst später zusammen. 388. Er schrieb sie erst später ohne Unterbrechung 

nieder. 389. Dies ist eine Ueberlieferung, ohne dass ein Grund bekannt ist. 390. Die Königin 

Helena von Adjabene; cf. Bd. ij S. 854 Z. 14ff. 391. Cf. Num. 5,12ff. 392. Dh. in Abbreviaturen 

u. nicht vollständig wie in der Gesetzrolle. 
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gegen ihn ein: Wenn er’^schrieb, schaute 

er hinauf und schrieb den Inhalt der Ta- 

fei!? — Lies: nach dem Inhalt^’^der Tafel. 

Er wandte gegen ihn ein: Wenn er schrieb, 

schaute er hinauf und schrieb den Inhalt 

der Tafel. Auf der Tafel war folgendes ge- 

schrieben:(?<5 jemand dich beschlafen hat 

oder nichd?. — Da stand es überspringend^'’". 

Hierüber streiten folgende Tannaim: Man 

darf keine Rolle für den Unterricht eines 

Kinds schreiben, wenn man sie aber zu he- 

endigen^”beabsichtigt, so ist es erlaubt. R. 

Jehuda sagt, von der Genesis [dürfe man 

schreiben] bis zum [Abschnitt von der] Ge- 

neration der Sintflut, vom Leviticus bis 

zum Abschnitt ״Und es geschah am ach- 

ten Tag״^^ 

R. Johanan sagte im Namen R. Bana- 

ahs: Die Gesetzlehre ist in einzelnen Rol- 

len verliehen worden, denn es heisst 

mals sprach ich: siehe, ich koinnie mit einer 

B1t,chrolle, über mich geschrieben‘''^. R. Simon 

b. Laqis sagte: Die Gesetzlehre ist abge- 

schlossen verliehen worden, denn es heisst: 

nehmt dieses Buch des Gesetzes‘"^. — Und 

gTtti 
 המ בתוכו האור בתוב אוהשכ היביתלא ת״יכ ף״לאב
 היביתיא אלבטב בותכש המכ אמ\א אלבטב בותכש
 אלבטב בותבש המ בתוכו אלבטברדאור בתוכ אוהשכ

 Nm.5,19 אבה בכש אל םא בכש םא° אלבטב בותכ אוה המ"

 הלינמ ןיבתוב ןיא יאנתב ןינוריםב ןניקסע יאמב
 יבר רתומ םילשהל ותעד םאf הב דמלתהל קוניתל"
 םינהכ תרותב לובמה רוד דע תישארבב רמוא הדוהי

 LV.9.1 «,בר םושמ ןנחוי יבר רמא :ינימשה םויב יהיו' דע

 9־.40,8לתרמא זא° רמאנש הנתינ הלינמ הלינמ הרות האנב
 ןב ןועמש יבר"ילע בותכ רפס תלנמב יתאב הנה !

 Dt.31,26 תא חקל״ רמאנש הנתינ המותח הרות רמוא שיקל

 אוהה חוקל ביתכה ימנ ךדיאו תאזה׳יהרותה רפס
 בותכ רפס תלינמב ביתבה ימנ ךדיאו קבדיאד רתבל
 ביתכד הלינמ ירקיא הלוכ הרותה לכד אוהה ילע

 z־h,5,2 הפע הלנמ האר ינא רמאו האר התא המ ילא רמאיו״ !
 תוישרפ הנמש יול יבר רמאד יול יברדכל ימנ יא
 םינהכ תשרפ ןה ולא ןכשמה וב'"םקוהש םויב ורמאנ
 םיאמט חוליש תשרפו םיאמט תשרפו םיול תשרפו

 coi.b תורנ תשרפו ןיי ייותש תשרפו״ תומ ירחא תשרפו

 בור הרות רזעלא יבר רמא :המודא הרפ תשרפו 2
 Hos.8,12 לתרות יבר ול״בותכא״ רמאנש הפ לע טועימו בתכב

 טועימו הפ לע בור רמא ןנחוי יברו ובשחנ רז ומכ

10 M — 11 |1 ׳בטב j- M- 12 || ו M 13 ׳וקוניתל II 

p — 14 || ו M 15 || ׳קל שירו M הזה M 16 II — 

 .ךל M 17 II וב

jener, es heisst ja: nehmtXi — Nachdem 

sie zusammengefügt worden ist. — Und der andere, es heisst ja: mit einer Buchrolle, 

über mich geschrieben^^ — Dies besagt, dass die ganze Gesetzlehre Rolle heisse, denn 

es heisstPhmd er sprach zti mir: was siehst du? und■ ich erioiderte: ich sehe eine ßiegen- 

de Rolle. Oder auch nach einer Lehre‘'°^R. Levis, denn R. Levi sagte: Acht Abschnitte 

sind am Tag, an dem das Stiftszelt aufgestellt wurde, abgefasst worden, und zwar: der 

Abschnitt von den Priestern״^, der Abschnitt von den Leviten^'", der Abschnitt von den 

Unreinen''״^ der Abschnitt vom Hinausschicken der Unreinen''״“, der Abschnitt "Nach 

dem Todder Abschnitt vom Weintrinken'“, der Abschnitt von den Lichtern'" und 

der Abschnitt von der roten Kuh'". 

R. Eleäzar sagte: Die Gesetzlehre ist grösstenteils schriftlich und kleinstenteils 

mündlich verliehen worden, denn es heisst:''“A/z schrieb ihm das meiste 7neines Gesetzes, 

züie fremd sind sie geachtet. R. Johanan sagte: Grösstenteils mündlich und kleinstenteils 

393. Der Priester, der diesen Abschnitt in einem erforderlichen Fall zu schreiben hatte. 394. 

Nach den Abbreviaturen schrieb er den Abschnitt vollständig. 395. Num. 5,19. 396. Nur die 

Anfänge der Verse waren vollständig ausgeschrieben. 397. Das ganze betreffende Buch zu schreiben. 

398. Lev. 9,1; an dieser Stelle schliessen die Vorschriften über die Opfer. 399. Ps. 40,8. 400. 

Dies wird auf die Gesetzrolle bezogen; cf. Jab. 77a. 401. Dt. 31,26. 402. Die La. תאזה st. des 

masor. הזה findet sich auch in manchen Handschriften bei Ke;nniC0TT u. de Rossi. 403. Zach. 5,2. 

404. Nach dieser Lehre sind die folgenden 8 Abschnitte vor der Abfassung der ganzen Gesetzlehre auf be- 

sondere Rollen niedergeschrieben worden, daher wird sie auch vollständig Rolle genannt. 405. Lev. 

21,lff. 406. Num. 8,5ff. 407. Num. 9,6ff. 408. Num. 5.1 ff. 409. Lev. 16,1 ff. 

410. Lev. 10,8ff. 411. Num. 8,lff. 412. Num. 19,lff. 413. Hos.8,12. 
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 יימנ ךדיאו הלאה םירבדה יפ לע יכ° רמאנש בתבב^«
 אק יהומתא אוהה יתרות יבר ולי׳בותבא ביתכה
 ובשהנ רז ומכ אלה יתרות יבר ול בותכא'® המתמ
 אוהה''הלאה םירבדה יפ לע יכ ביתכה ימנ ךדיאו

567 

schriftlich, denn es heisst :י"dtirch den 

Mund''^dieser Worte. — Und jener, es heisst 
ja: ich schrieb ihm das meiste meines Ge- 

setzes^d — Dies ist als Frage zn verstehen: 
Tel 5 רב הדוהי יבר שרד° :והנירמנימל^יפיהתד םושמ -schrieb ich ihm das meiste meines Geset 

 בותכ" ביתכ שיקל ןב ןועמש יברד הינמגרותמ ינמהנ^«
 םירבדה יפ לע יכ׳’ ביתכו הלאה םירבדה תא ךל
 יאשר התא יא בתכבש םירבד דציכ אה"הלאה
 יאשר .התא יא הפ לעבש םירבד"הפ לע ןרמואל

zes? Wie fremd sind sie geachtet. — Und 
der andere, es heisst ja: denn diirch den 

Mund dieser Worted— Dies, weil sie schwer 
zu erlernen sind'"'’. 

R. jehuda b. Nahmani, der Dolmetsch 10 הלא הלא אנת לאעמשי יבר יבד בתכב ןרמואל 
des R. Simon b. Laqis, trug vor: Es heisst: אל ןנהוי יבר רמא תוכלה בתוכ התא יאו בתוכ התא 

schreibe dir diese Worte, und es heisst: ליבשב אלא לארשי םע תירב אוה ךורב שודקה תרכ 
durch den Mtmd dieser Worte-, wie ist dies הלאה םירבדה יפ לע יכ רמאנש הפ לעבש םירבד 

zu erklären? — die Worte der Schrift darfst ןשי תיכב ןיכרעמ :לארשי תאו תירב ךתא יתרכ 
du nicht mündlich vortragen und die münd-15 דובכ םושמ אמיליא אמעט יאמ ♦□ולש יכרד ינפמ 
liehen Worte darfst du nieht niederschrei- הדוהי בר יב ארקיעמ הוהד ארופיש* אוהה אהו 
ben"®. In der Schule R. jismäels wurde ge- ייבא יב סקסבלו ףסוי בר יב ףוםבלוי׳יהבר יב ףוסבלו 
lehrt: Diese, diese schreibe nieder, nicht בורק אוהש רוב :אדשה םושמ אלא אבר יב ףוסבלו 
aber darfst du Haiakhoth niederschreiben. ותש יאתתי^רמא בר ארהנ ינב רמתיא .רכו תמאל 
R. Johanan sagte: Der Heilige, gebenedeiet 20 אשירב אימ ותש יאליע רמא לאומשו אשירב'®אימ 
sei er, schloss das Bündnis mit Jisrael nur רכפימב ינילפ יכ ינילפ אל אמלע ילוכ לזימדב'^ 
wegen der mündlichen Worte, denn es ירמאד אשירב אימ ותש יאליע רמא לאומש ייוקשאו 
heisst: de7^n d21rch (den Äfmid) diese(r) Wor- אשירב אימ ותש יאתת רמאי^ברו יפט ןניברקמ'®ןנא 
te habe ich 7nit dir und mit Jisrael ein Bünd- המאל בורןרה רוב ןנת ליזיל היטשפב ארהנ ירמאד 
71is geschlossert. 25 לאומש המגרת םולש יכרד ינפמ ןושאר אלמתמ 

Man lege den Erub im alten Haus 

NIEDER, WEGEN DER FRIEDFERTIGKEIT. 

Aus welchem Grund"’, wenn wegen der Eh- 
rung, so befand sich ja die Spendenbüchse"’ 
zuerst im Haus R. Jehudas, später im Haus 
Rabbas, später im Haus R. Josephs, später 
im Haus Abajjes und später im Haus Rabas!? — Vielmehr, wegen der Verdächtigung"'. 

Der DEM Bach nächste Brunnen &c. Es wurde gelehrt: Von den Anliegern 
V 

des Bachs bewä.ssern, wie Rabh sagt, die unteren zuerst, und wie Semuel sagt, die 
oberen zuerst [ihre Felder]. Hinsichtlich eines laufenden streiten sie nicht, sie streiten 

V 

nur hinsichtlich eines solchen, der zur Bewässerung abgesperrt"'wird. Semuel sagt, die 
oberen bewässern zuerst, denn sie können sagen, sie seien ihm"^näher, und Rabh sagt, 
die unteren bewässern zuerst, denn sie können sagen, man lasse dem Bach seinen 
freien Eauf"\ — Es wird gelehrt: Der dem Bach nächste Brunnen werde zuerst ge- 
füllt, wegen der Friedfertigkeit"'!? Semuel erklärte es nach Rabh: Wenn der Bach über 

18 M — 19 || ובשחנ...בתכא M 20 || ׳תה M וצמ אלו 

 — P 21 II ׳קל שירד ׳רותמ ן״ב הדוהי שרד .והל ׳מגימל

 M 24 II יבר ןבתוכל M 23 |1 ׳רבד — M 22 || אה

 11 אשירב — M 26 || יאתחת M 25 || י״ר יב ףוסבלו —

27 M 28 || ילוכ ייוקשאו לזימב M ןיברקמ M 29 II — 

 .ירמאד...רמא

414. Ex. 34,27. 415. So nach der t.schen Auslegung. 416. Als wären sie nicht nieder- 

geschrieben. 417. Ex. 34,27. • 418. So besser in Cod. M. 419. Wodurch sollte die Fried- 

fertigkeit gestört werden. 420. Für die Schüler des Lehrhauses; nach R§J. das Blashorn, womit 

am Freitag der Beginn der Sabbathfeier augezeigt wurde. 421. Er habe die als Erub niedergelegte 

Speise unterschlagen. 422. Wenn das Wasser mangelhaft ist u. die oberen es in Graben leiten 

wollen. 423. Das Wasser fliesst zuerst an ihnen vorüber. 424. Erst wenn die unteren sich 

mit Wasser versorgt haben, darf er abgesperrt werden. 425. Auch die oberen Anlieger sind dem 

Bach näher. 
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 seinen Brunnen fliesst^'1? — Wozu braucht יבה יא ורוב יפ לע תבלהתמה'%דמאב ברד אבילא
 dies demnach gelehrt zu werden!? — Man רבסימ רבס הל ירמא יצמ אמיתד והמ ארמימל יאמ
 -könnte glauben, die anderen können ver רב אנוה בר רמא ןל עמשמ אק אזדניהב יקשאו
 langen, dass er [seinen Brunnen] verstopfe אלו רמב אל אתבלה רמתיא אלד אתשה אפילחת

 und nach Verhältnis‘''’bewässre, so lehrt er אתא ישא רב ימיש בר :רבג םילאד לב°רמב 5«60.34
 uns. R. Hona b. Tahlipha sagte: Da nun היל רמא אנדיעב^°רמ ןבתול היל רמא ייבאד הימקל
 die Halakha weder wie der eine noch wie היל רמא אילילב רמ ןבתולו''ידידל אנדיע יל תיא
 -der andere entschieden wird, so entschei היל אניקשמ אנא היל רמא ייוקשאל אימ יל תיא
 .*'det die Manneskraff ייהל היל רמא אילילב רמ ןבתמו אממיב אימיירמל
 Einst kam R. Simi b. Asi vor Abajje לזא״אשירב אימ ותש יאתת^הל רמא יאליעל לזא !0
 und sprach zu ihm: Möge mir der Meister יבהדא’’ אשירב אימ ותש יאליע והל רמא יאתתל
 eine Unterrichtsstunde gewährend Dieser היל רמא’*ייבאד הימקל אתא יב יקשאו^לבסימ רבס
 .erwiderte: ich brauche meine Zeit für mich איההד יריפל ייבא והנימעט אלו יל תדבע ירת יבב
 So möge sie mir der Meister nachts — אשירבי^ורב לוזאד’'ךמרה יב ינב והנה :אתש
 gewähren. Dieser erwiderte: Dann muss יאליע ותא ארהנ יהלישב הוידש^הורדהאו אתוונשד •5
 :ich [die Felder] bewässern, jener sprach רמא ןירהנל ליקתמ אק היל ורמא ייבאד הימקל
 ich will für den Meister tags [die Felder] ישבי אק היל ורמא אתרופ יפט והיידהב ורב והל
 bewässern, und der Meister gewähre mir תורוצמ :םתהמ^״וביישפנ וקילס וליז והל רמא ןיריפ
 -nachts eine Unterrichtsstunde. Dieser er ירהואו ילזואב'“ : רכו ןהב שי םיגדו תופועו היח

F01.61 20 °תאיצמ :ירקוקו יהלב יגילפ יכ יגילפ אל אמלע ילוב widerte: Gut. Alsdann ging jener zu den 
Set4faרמא° .רומג לזג רמוא יסוי יבר ׳ובו הטוש שרח oberen und sagte ihnen, die unteren be- 

 wässern zuerst, und hierauf ging er zu den הנימ אקפנ יאמל‘‘^ םהירבדמ רומג לזג אדסה בר
 -unteren und sagte ihnen, die oberen be המ תיזה שארב ףקנמה ינע :ןיניידב ואיצוהל

wässern zuerst. Währenddessen״°sperrte er 

[den Bach] ab und bewässerte [das Feld]. 

Als er hierauf zu Abajje kam, sprach er zu 

ihm: Du hast mir nach beiden''’'entschieden! 

Abajje aber kostete nicht von den Früchten jenes Jahrs. 

Einst gruben die Deute von Be-Hermakh am Kopf des [B'lusses] Sanvatha und 

leiteten [den Graben]‘'Un das Ende des Flusses. Hierauf kamen die oberen [Anlieger] 

zu Abajje und sprachen zu ihm: Sie verderben uns'^den Fluss. Da erwiderte er ihnen: 

Grabt ihr ihn^^^etwas tiefer. Sie entgegneten: Sodann würden die Graben austrocknen. 

Hierauf sprach er zu jenen: Geht, entfernt euch von da. 

Bei Tier-, Geflügel- und FischnE'i'zen hat &c. Ueber Netz und Reuse streitet 

niemand״*, sie streiten nur über Deimbrett und Angelrute. 

Beim Fund eines Tauben, Blöden &c. R. Jose sagt, es sei wirklicher Raub. 

R. Hisda sagte: Wirklicher Raub nach [rabbanitischer] Bestimmung״*. — In welcher 

Hinsicht ist dies״Von Bedeutung? — Ob man es durch Gericht einklagen kann״*. 

Wb'.nn ein Armer auf der Spitze eines Olivenbaums [Früchte] abklopft, 

so HAT BEI DEN UNTEN BEFINDLICHEN &C. Fs wird gelehrt: Wenn er sie gepflückt 

426. Ohne dass man ihn abzusperren braucht. 427. Gleichmässig mit den anderen. 428. 

Jeder verteidige seinen Vorteil. 429. Wörtl. der Meister lasse mich eine Zeit sitzen. 430. Wäh- 

reiid alle übrigen Anlieger die Bewässerung aufschoben. 431. Nach R. u. S.; dies ist unzulässig. 

432 Um ihre Felder. 433. Durch die Umleitung wird sein Lauf beeinträchtigt. 434. Um seinen 

Lauf zu heben. 435. Da diese die Beute aufnahmeu, so ist sie entschieden unbestrittenes Eigentum 

des Besitzers. 436. Selbst nach RJ. nicht nach der Gesetzlehre. 437. Die Lehre RJ.s, dass es 

richtiger Raub sei; auch nach den Rabbanan darf man es ihnen nicht abnehmen. 438. Von dem, 

der es ihnen abgenommen hat. 

29 M ׳בלהמה |M 30 j ןנדיעב m 31 [j — 32 !1 ו M — אימ II 

33 M יאליע ׳א יאתחתל M 34 jj — יכהדא |P 35 j ׳ניקשאו |i 
36 M 37 |1 ׳בע ירתבנ M — 38 [| ד P שירב M 39 II 
 •יאמל — M 42 |j ילזיאב M 41 || אבהמ V 40 1| ׳דשו —
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und mit der Hand [auf die Erde] gelegt לזג הז ־ירה דיב ןתנו טקיל״סא אנת :רבו ויתחתש 
hat, so ist es”Virklicher Raub. אוההל הייזח לצוהל ליזאק הוה אנהכ בר :רומנ 

Einst ging R. Kahana nach Hu9al und אק לזא ירמת ןרתנ אקו ייפוא ידש הוהד ארבנ 

.sah einen Mann mit Holzstücken werfen והניתידש״ יאדיבד רמ יזח היל רמא ליבאו טיקנמ 

und Datteln abschütteln; da nahm er eini- r. הילע ירק התא" הישאי יברד הירתאמ היל רמא 
ge und ass sie. Jener sprach: Sehe doch der טקלב □יוג יינע ריב ןיחממ ןיא :םלוע דוסי קידצו° 

Meister, dass ich sie mit der Hand abge- ןנבר ונת :□ולש יכרד ינפמ תאפבו החכשב 

schüttelt habe! Dieser erwiderte: Du bist ילוח ןירקבמו"לארשי יינע םע םיונ יינע םיסנרפמ“ 

W01 aus der Ortschaft des R. josija""! Da יתמ םע םיונ יתמ ןירבוק^ לארשי ילוח םע םיונ 

\q.s ^xx^^xWvci•^‘'^Der Fromme ist eine Grund-: םולמ* יכרד ינפמ לארשי 

feste der Welt. תיעיבשה לע הרומ׳חה התריבחל המ׳א תלאש!^®! I'*'- Sb.v,9 

 Man verwehre nichtjüdischen Ar- אלו רובת אל לבא רונתו םיחירוי׳הרבכו הפנ

MEN NICHT [das Einsammeen von] Nach- ןיראה סע ת*שאל תלאמ׳מ ־ובח תשא המע ןחטת 

LESE, Vergessenem und Eckenlass, we- לבא"המע תדקרמו'“ תנחוטו תררובו הרבבו הפנ 

GEN DER Friedfertigkeit. Die Rabbanan ידי ןיקיוחמ ןיאש יפל המע ענת אל םימה'“ליטתמ׳מ 

lehrten: Man ernähre die Armen der Nicht- □ולש יברד ינפמ אלא ורמא אל ןלוכו הריבע ירבוע 

Juden mit den Armen Jisraels, man besuche לארשי ידי אל לבא תיעיבמיב □יט ידי ןיקיזחמו 

die Kranken der Nichtjuden mit den Kran- :□ולש יברד ינפמ ןמולשב ןילאושו 
ken Ji.sraels und man begrabe die Toten רמא אפיס אנש יאמו אשיר אגמ* יאמ .אלמג 

der Nichtjuden mit den Toten Ji.sraels, we- 20 אבה" רמא אבר"ןה ןירשעמ ןיראה ימע בור° ייבא^6^;^51נ‘ 

gen der Friedfertigkeit. .. ‘ 

HINE Frau darf ihrer Genossin, 

81 DIE hinsichtlich des Siebentjahrs 

Sab.ו33ק3ג 

31a.״Me אינתד ןנברד הרהטו האמוטו ריאמ יברד ץראה םעב 
ffHl “ירבד הרהטב וילוח לכוא וניאש לב ןיראה םע והזיא 

tAz.3 

 M 42 45 לטנ !! M 43 •והניתלקט M 44 11 תא הבר

M + 46 ש״ד ינפמ M + 47 המע M + ןמזב 
 40 תא + B 48 : הרוהט איהש ןמזב אלו האמט איהש

M -- אבה M 50 ׳הטו. 

verdächtig"tst, ein Mehlsieb, ein Korn- 

SIEB, EINE Handmühle oder einen Ofen 

BORGEN, JEDOCH DARF SIE IHR NICHT KLAU- 

BEN ODER mahlen HELFEN. DiE FrAU EINES GENOSSEN׳״ DARF DER FrAU EINES 

Menschen aus dem gemeinen Volk'"ein Mehlsirb oder ein Kornsieb borgen, 

AUCH IHR KLAUBEN, MAHLEN UND SIEBEN HELFEN; SOBALD SIE ABER DAS WaSSER 

[auf das Mehl] gegossen"*hat, darf sie nicht mehr mit ihr in Berührung kom- 

MEN, WEIL MAN UEBF.RTRETRR NICHT UNTERSTÜTZEN DARF. AlLES, WAS SIE HIERBEI 

ERLAUBT HABEN, IST NUR DES FRIEDENS WEGEN. MaN UNTERSTÜTZE IM SlEBENTJAHR 

Nichtjuden"“, nicht aber Jisraeliten; ebenso begrüsse man sie, wegen der 

Friedeertigkeit. 

GEMARA. Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatz und dem Schluß- 

Satz"? Abajje erwiderte: Die meisten Deute aus dem gemeinen Volk entrichten den 

Zehnten"*. Raba erwiderte: Hier wird von einem Mann aus dem gemeinen Volk nach 

der Ansicht R. Meirs und von der rabbanitischen Unreinheit'Amd Reinheit gesprochen. 

Es wird nämlich gelehrt: Ein Mann aus dem gemeinen Volk ist derjenige, der seine 

439. Wenn man sie ihm abnimmt. 440. Der durch öffentliche Vorlesungen das Volk belehrte. 

441. Pr. 10,25. 442. Dieses Ge.setz (cf. Lev. 25,2ff.) zu übertreten. 443. Eines Gelehrten, der 

die Gesetze von der Verzehtitung der Früchte u. die levit. Reinheitsgesetze I3e0bachtet. 444. Der ver- 

dächtig ist, diese Gesetze nicht zu beobachten. 445. Der Teig wird dann für die Teighebe (cf. Num. 

15,20) pflichtig u. sie veranlasst die levit. Verunreinigung derselben. 446. Denen die F'eldarbeit im 

Siebentjahr nicht verboten ist. 447. Vom 1. Fall heisst es, dass sie ihr nicht behilflich sein dürfe, 

vom 2. dagegen, dass sie ihr wol behilflich sein dürfe. 448. Dagegen .spricht der 1. Fall von einer 

Frau, die im Verdacht steht, das Gesetz vom Siebentjahr zu übertreten. 449. Und da es bei dieser 

nicht so streng ist, so darf man ihm des Friedens wegen behilflich sein. 

72 Talmud Bd, V 
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 profanen [Speisen] nicht in Reinheit’’°isst ויתוריפ רשעמ וניאש לב םירמוא םימבהו ריאמ יבר

I !מע ענת אל םימה ליטתשמ אפיס ינתקדמ אהו — Worte R. IMefrs; die Weisen sagen, der 

 seine Früchte nicht verzehntet. — Wenn "אשיר ןניקסע הרהטו האמוטב ואל אמ*ירד ללבמ

 -aber im Schlußsatz gelehrt wird, dass so אפיסו ןילוה תאמוטב אמיירו הרהטו* האמוטב אפיסו

 -bald jene das Wasser [auf das Mehl] gegos יי ילבוא לצא ןידיקפמו ןינחוט יהנימרו הלה תאמוטב ■י

 -sen hat, sie mit ihr nicht mehr in Beruh אל לבא האמוטב ןהיתוריפ ילבוא לצאו תיעיבש

 -rung kommen dürfe, so spricht ja der An רמא האמוטב ןהיתוריפ ילבואל אלו תיעיבש ילבואל

 -fangsatz nicht von Unreinheif'^'und Rein האמוטב המורת לובאל דושהה ןהבב םתה ייבא

 heit!? — Der Anfangsatz und der Schlußsatz ןידיקפמ יבה יא אתיירואד האמוט היל הוהד ןניקסע

 -sprechen beide von Unreinheit und Rein אלו ן*ראה םע לארש*י לצא המורת ןידיקפמ יהנימרו •יי

 heit, nur spricht der Anfangsatz von der יבר רמא הב םג ובלש ינפמ ן*ראה םע ןהב לצא

 -Unreinheit von Profanem und der Schluß '*דימצ ףקומה סדה ילבב ןניקסע יאמב אבה אעליא

 ״“. -satz von der Unreinheit der Teighebe רמא אלא** הדנ ותשא ונטיסת** אמש שוחילו ליתפ
 :ich will auf einen Widerspruch hin weisen ןאב ורשבוהש תוריפב ןאב אישק אל הימרי יבר

 mahlen und es bei*״Man darf [Getreide] ףוחטל*ןיטח ךילומה° יהנימרו ורשבוה אלש תוריפב ׳■י

 L eilten, die Siebentjahrsfrüchte essen, oder רשעמל ןתקזחב ולא ירה ץראה םע ןוחטל*לא יתוב

 -die ihre Früchte in Unreinheit essen, ver ואל אימור יאמ יאה האמוטל אל לבא תיעיבשלו

 -nicht aber darf man dies für Leu ,''״wahren **יאמ הל יראקדו ורשבוה אלש תוריפב אנמיקוא

 te, die Siebentjahrsfrüchte essen, oder ihre ירה הלע יתירחא אמרימל**יעב אקד םושמ הל יראק

 -Abajje er ?!*״Früchte in Unreinheit essen ןנישייח אל יפולחאלו*°תיעיבשלו רשעמל ןתקזחב ולא 20

 BM 51 widerte: Dies gilt von einem Priester, der + תא ;M 52 1 — ר ׳הטו :! M 53 קפמ ןיאו

 םטיסת M 55 אליא M 54 ׳הכ ינפב המורת

M — אSא S B 57 I1חוט 

 .יפו^יח׳יו BM 60 |i ימרימל

58 M + ימ 

56 

B 59 

verdächtig ist. Hebe in Unreinheit zu es- 

sen, eine nach der Gesetzlehre [verbotene] 

Unreinheit. — Wieso darf man es demnach 

bei ihm verwahren, dem widersprechend wird ja gelehrt, dass man Hebe bei einem 

Jisraeliten aus dem gemeinen Volk verwahren dürfe, nicht aber bei einem Priester 

aus dem gemeinen Volk, weil er sich damit freUTenimmt!? R. Ileä erwiderte: Hier 

wird von einem mit einem Deckel versehenen Tongefäss״^gesprochen. — Es ist ja zu 

berücksichtigen, seine Frau könnte es während ihrer Menstruation schütteln״‘!? Viel- 

mehr, erklärte R. Jirmeja, dies ist kein Widerspruch; das eine gilt von befähigten״* 

F'rüchten, und das andere gilt von unbefähigten Früchten. — Ich will auf einen Wider- 

Spruch hinweisen: Wenn jemand Weizen zu einem Müller bringt, der Samaritaner oder 

ein Mann aus dem gemeinen Volk ist, so bleibt er in seinem Zustand hinsichtlich der 

Verzehntung und des Siebentjahrs, nicht aber hinsichtlich der Unreinheit''’*!? — Was 

ist dies für ein Widerspruch, haben wir es etwa nicht auf unbefähigte Früchte bezo- 

gen!? — Was dachte denn der Fragende?— Er wollte auf einen anderen Widerspruch 

hinweisen. Es heisst, dass sie hinsichtlich der Verzehntung und des Siebentjahrs in 

ihrem Zustand verbleiben, wonach das Umtauschen nicht berücksichtigt wird, und dem 

450. Dies ist jed. nur ein rabbanit. Verbot. 451. Von einem Menschen, der hinsichtlich dieses 

Gesetzes verdächtig ist. 452. Diese ist nach der Gesetzlehre verboten. 453. Von dem die 

priesterl. Abgaben entrichtet worden sind. 454. Man befürchte nicht, sie könnten es vertauschen. 

455. Man darf ihnen beim Mahlen ihres eignen Getreides nicht helfen; unsre MiSnah dagegen lehrt, dass 

man dies wol dürfe. 456. Plrsterer wei.ss, dass sie ihm verboten ist, u. berührt sie nicht, letzterer 

aber berührt sie wol. 457. Rin solches i.st durch Berührung nicht verunreinigungsfähig; cf. Bd. viij 

S. 872 Z. 21 ff. 458. Dadurch überträgt die Menstruirende die l’nreinheit auf die Sache, selbst wenn 

.sie sie nicht direkt berührt; cf. Bd. iij vS. 562 N. 130. 459. Die für die Unreinheit empfänglich sind; 

dies erfolgt durch Befeuchtung; cf. Dev. 1 1,38. 460. Sie sind nicht des Umtauschens verdächtig, wol 

aber des Berührens, dagegen wird oben gelehrt, dass man ihm Profanes zur X'erwahrung geben dürfe. 

Col. 

Dem. iii, 



widersprechend wird gelehrt, dass, wenn je- 
niand seiner Schwiegermutter etwas“‘gibt, 
er das, was er ihr gibt, und das, was er 
von ihr erhält, verzehnte, weil sie verdäch- 
tig ist, das Verdorbene unizutauschen!? 

tTäh.B 
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 '’"'S^6הל ןתונ אוהש תא רשעמ ותוטהל ןתונה° יהנימרו

 תפלחמ הרושהש ינפמ הנמיה לטונ אוהש תאו

 הדוהי יבר רמא אמעט ינתקדכ םתה לקלקתמה

 אל אמלעלו הנתחמ השובו התב תנקתב איה הצור

 .אוהשי'תא רשעמ תיקדנופל ןתונה" ןנתהו"" ןנישייח !1־

Hierbei erfolgt dies aus dem dort angege- תפלחמש"'ינפמ הנמיה לטונ אוהש תאו הל ןתונ 

benen Grund: R. jehuda sagte: weil sie auf אנאו אמימח לוכיל בר יב רב הרמאו אירומ םתה 

den Vorteil ihrer Tochter bedacht ist und אינתהו״ ןנישייח אל אמלעל יתיאו ארירק לוכיאו 
sich vor ihrem Schwiegersohn schämt'''. — איהש ןממ ץראה םע תשא םע תנחוט רבח תשא 
Ist dies etwa sonst nicht zu berücksichti- lu ןב ןועמש יבר הרוהט איהש ןמזב אל לבא האמט 

gen, es wird ja gelehrt, dass, wenn jemand יינפמ ןוחטת אל האמט איהש ןמזב ףא רמוא רזעלא 
etwas״'seiner Hauswirtin gibt, er das, was אבנכ בננימ אתשה תלכואו הל תנתונ״״יהתרבחש foi.62 

er ihr gibt, und das, was er von ihr erhält, אירומ ימנ םתה ףסוי בר רמא אפלחימ אל יפולח 
verzehnte, weil sie es umtauscht!? — Auch p 3.יסוי יבר״ידיעה״ :ליכאק הישידמ ארות הרמאו יס־״י 

hierbei erlaubt sie sich dies, indem sie sagt: 15 יבר םושמ רמאש ויחא ןנחוי״'יבר םושמ םלושמה 

soll lieber der Gelehrtenjünger das Warme הרהטב ןיראה םע תלח ןישוע ןיא אמסח״״ רזעלא 
essen, ich werde Kaltes essen. — Ist dies ידב הנמיה לטונו הרהטב וילוח תסיע ןישוע לבא 
etwa sonst nicht zu berücksichtigen, es wird ץראה םע אבשבו אתוחנאב וא השיפכב החינמו הלח 
ja gelehrt: Die Frau eines Gelehrten darf ןישוע ןיאו ששוח וניאו ןהיתש תא לטונ לוטיל 
mahlen zusammen mit der Frau eines Men- 20 הרהטב וילוח םיתיז״*ןישוע לבא הרהטב ויתיז^׳תמורת 

sehen aus dem gemeinen Volk, wenn sie רבח לש וילכב החינמו המורת ידכ הנמיה״"לטונו 

unrein"’ist, nicht aber, wenn sie rein ist. R. ששוח וניאו ןהיתש תא לטונ לוטיל ן*ראה םע אבשכו 

Simon b. Eleäzar sagt, auch wenn sie un- לבנד וייח ידכ םושמ ןנחוי יבר רמא יאמ אמעטו 

rein ist, dürfe sie mit ihr nicht mahlen, weil לבנ ןניעמשא יאד אכירצו דדבד'° וייח ידכ םושמו 

ihre PTeundin ihr etwas geben und sie es- 
sen könnte. Wenn sie nun des Stehlens'" 

 60 (M ׳ינתהו) || M 61 אוה רשא M 62 |1 ׳‘יחמ ׳דושחש

M 65 ij ףסוי M 64 || ו ׳בנוג M 63 || ׳רומ ימנ םתה 

verdächtig ist, um wieviel mehr des Um- ויתיז M 68 '! םיתיז P 67 j| ןב + B 66 || רמאש ןתנוי 

tauschens!? R. Joseph erwiderte: Auch hier- •0'ווכב) ררבד M 70 ונמיה M .מיה — P 69 ! ׳הטב 

bei erlaubt sie sich dies, indem sie sagt, das Rind esse von dem, was es drischt'". 
R. Jose b. Hamesullam bekundete, dass sein Bruder Johanan im Namen des R. 

Eleäzar Hasma folgendes gelehrt habe: Man darf nicht für einen Menschen aus dem 
gemeinen Volk die Teighebe'"״in Reinheit"'zubereiten, wol aber bereite man anstandslos 
seinen profanen Teig in Reinheit zu, nehme davon das Quantum der Teighebe ab und 
lege es in einen Korb''*oder auf ein Brett, und der Mann aus dem gemeinen Volk kann 
dann beides nehmen. Man darf die Hebe seiner Oliven nicht in Reinheit zubereiten, 
wol aber bereite man anstandslos seine profanen Oliven in Reinheit zu, nehme davon 
das Quantum der Hebe und lege es in ein Gefäss eines Genossen, und der Mann aus 
dem gemeinen Volk kann dann beides nehmen. Aus welchem Grund""? R. Johanan er- 
widerte: Wegen des Eebensunterhalts des Kneters und wegen des Lebensunterhalts 
des Oliventreters. Und beide Lehren sind nötig; würde er es nur hinsichtlich des Kne- 

451. Zum Backen od. Kochen. 452. Nur aus diesem Grund ist sie des Umtauschens verdächtig. 

453. Da sie dann sicher nichts in den Wund nimmt. 454. Wenn sie vom Eigentum ihres Manns 

ihrer P'reundiu gibt. 455. Sie betrachtet dies nicht als Diebstahl. 456. Vom Teig, den dieser 

zubereitet hat. 457. Weil der Priester, der .sie erhält, glauben könnte, sie rühre vom Teig des Ge- 

lehrten her. 458. Worin man keinen Teig zu legen pflegt; diese sind für die Unreinheit nicht emp- 

fänglich. 459. Ist dies erlaubt; es sollte ja berücksichtigt werden, der Mann aus dem gemeinen Volk 

könnte die Hebe berühren u. unrein machen. 
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 ,ters gelehrt haben, so könnte man glauben הלרגא שייפנד דדב לבא הירגא שיפנ אלד םושמ

 weil er keinen hohen Lohn erhält^'", nicht הייל חיכש אלד םושמ דדב ןניעמשא יאו אל אמיא

 aber gelte dies vom Oliventreter, der einen רמ רמא ^אבירצ אל אמיא היל חיבשיד לבג לבא

 hohen Lohn erhält. Und würde er es nur אתוחנאב וא השייפבב החינמו הלח ידכ הנמיה לטונ

 vom Oliventreter gelehrt haben, so könnte <■ שישיוח וניאו ןהיתש* תא לטונ לוטיל ןיראה םע אבשכו

 ,'man glauben, weil es bei ihm selten isU הב תעגנ םא יזח^יהיל ןנירמאד הב עגנ אמלד שוחילו

 nicht aber gelte dies vom Kneter, bei dem אתש*ה היל תפכיא אל אמלד שוחילו אלביטל ארדה

 .es nicht selten ist; daher ist beides nötig רמא גהיל תפכיא אל תפבימ ןיובימ אק ינוקתל

 -Der Meister sagte: Er nehme anstands דבה לש וילכב החינמו המורת ידכ הנמיה לטונ רמ

 lu los davon das Quantum der Teighebe ab ששוח וניאו ןהיתש תא לטונ לוטיל ץראה םע אבשכו

 und lege es in einen Korb oder auf ein ארכיה היל תיא םתה אמלשב הב עגנ אמלד שוחילו

 Brett, und der Mann aus dem gemeinen םיללג ילכב היל חנמד היל תיא ארכיה יאמ אכה

 Volk kann dann beides nehmen. Hs ist ja רבהד איריא יאמ יכה יא המדא ילכב םינבא ילכב

 ?!zu berücksichtigen, er kann es berühren לש םילכב רמאק ימנ׳ייכה ימנ ן*ראה םעד וליפא

 -Man sage ihm: merke, wenn du es be —ידי ןיקיןחמ :רבח ןהב שמתשהל ןייוארה ןיראה םע !5

 rührst, so wird es zurück hebepfiichtigU אנשיש רב ימיד בר רמאהו ןיקיזהמ ;תיעיבשב □יוג

 Es ist ja zu berücksichtigen, vielleicht — ןיאו תיעיבשב׳ייוגה םע ןירדוע ןיא ברד הימשמ

 achtet er darauf nicht!? — Wem! er sogar וקוזהא׳'והל ארמימל אכירצ אל יוגל םולש ןילפוכ

 die Hebe absondert, wie sollte er darauf בר וקוזחא״והל רמא הדוהי ברד אה יכ אמלעב

 ?!nicht achten יוגל םולש ןילפוכ ןיאו :אתרשא והל רמא תשש

 -Der Meister sagte: Er nehme anstands רמא אנהכ׳״בר אמלש והל ביהיו םידקמ ארפה בר

 los davon das Quantum der Hebe und lege יקוזחא״אתשה ;ןמולשב ןילאושו :רמל אמלש והל

 es in ein Gefäss eines Genossen, und der אל אביי ברי׳רמא איעבימ ןמולשב ןילאוש ןניקזחמ

 Mann aus dem gemeinen Volk kann dann ותיבל םדא סנכי אל אינתד םדיא םויל אלא אכרצנ

 -beides nehmen. Es ist ja zu berücksichti ןתונ קושב ואצמ םולש ול ןתיו ודיא םויב יוג לש :^5

 M 71' §!011, er kann es berühren!? Allerdings kann - יזח M 72 !j - שוחילו |M 73 i - ימנ
 M 74 er es in jenem Eall merken’'’^, woran aber — בשב' M 75 p וקזח M 76 p קחצי ןב ןמחנ

 soll er es in diesem E'all merken!? — Er רמא || P 77 יקזח M 78 p אניבר.

lege es in ein Gefäss aus Kot, Stein oder TonU — Wieso muss es demnach das ei- 

nes Genossen sein, dies gilt ja auch von einem eines Menschen aus dem gemeinen 

Volk!? — Dies sagt er auch: in das Gefäss eines ]Menschen aus dem gemeinen Volk, 

das für einen Genossen verwendbar ist. 

IMan unterstütze im Siebentjahk Nichtjuden. Wieso unterstützen, K. Dinii 

b. Sisana sagte ja im Namen Rabhs, dass man im Siebentjahr einem Nichtjuden nicht 

graben’“‘helfe, und dass man einem Nichtjuden nicht den Gruss wiederhole^“?? — Nur 

insofern, indem man ihnen zurufe: stärkt euch! So pflegte ihnen R. Jehuda zuzurufen: 

stärkt euch! R. Seseth pflegte ihnen zuzurufen: heil euch! 

«Dass man einem Nichtjuden nicht den Gruss wiederhole.» R. Hisda kam ihnen 

mit dem Gruss zuvor. R. Kahana sagte: Eriede dem Herrn. 

BEGRÜSSE MAN SIE. Wenn man sie sogar unterstütze, so ist es ja selbstverständ- 

lieh, dass man sie begrüssel? R. Jeba erwiderte: Auch an ihrem B'est. Es wird nämlich 

gelehrt: Man soll nicht einen Nichtjudeii an seinem Fest besuchen und ihn begrüssen; 

460. Daher ist für seinen !,ebensuuterhalt Sorge zu tragen. 46E Die Oelpressiiiig erfolgt nur 

zu einer bestimmten Zeit im Jahr. 462. Um ihn davon abzuhalten, obgleich dies nicht der Eall ist. 

463. Dass das abgehobene Quantum Teighebe ist, da es sich in Gefässen befindet, in die man keinen Teig 

zu legen pflegt. 464. Diese sind für die Unreinheit nicht empfänglich; cf. Bd. viij S. 647 Z. 18ff. 

465. Bei der Feldarbeit. 466. Man spreche die Grussformel nicht 2 mal. 
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 אדםח ברו אנוה בר° :שאר דבוכבו הפר הפשב ולט^ייני"
 הירבהל דה היל רמא אביע לזאו ףילה יבתי ווה
 האגלפ ימקמו ול״רמא אוה ןיירוא רבד הימקמ םוקינ’*
 אמלש והל רמא והייבנל והיא אתא יכהדא םוקינ
 אנמ'°היל ורמא יבלמ וכיילע אמלש יכלמ וכיילע
 םיכלמ יב°ביתכד והל רמא''םיבלמ ורקיא ןנברד ךלק.-.0,15
 יכלמל אמלש ןנילפכד ךל אנמו״יהיל ירמא*’׳ונו וכלמי
 ןילפוכש ןינמ בר רמא הדוהי בר רמאד״׳יוהל רמא
12,18.c1>rשאר ישמע תא השבל חורו° רמאנש ךלמל םולש ׳ 

wenn man ihn auf der Strasse trifft, so 
grüsse man ihn mit schwachem Mund und 
schwerfällig. 

R. Hona imd K. Hisda sasseii beisam- 
men und Geneba ging an ihnen vorüber. 
Da sprach der eine zum anderen: Wollen 
wir vor ihm aufstehen, denn er ist ein Ge- 
lehrten Der andere erwiderte: Vor diesem 
Zänker^^sollen wir aufstehen!? Inzwischen 
 kam er zu ihnen heran und sprach zu ih- ש והל רמא ידימ רמ בועטיל^דיל ירמא ׳וגו םישילשה

 םועטיש םדאל ול*“רוסא בר רמא הדוהי בר רמא יכה° 66ו־.40־י
0uu5 בשע יתתנו" רמאנש ותמהבל לכאמ ןתיש דע םולב 

 :תעבשו תלכאו רדהו ךתמהבל ךדשב

78 P ן^ינמ - וקיל M 80 ימקמ,ךדיא היל M 79 || 

 M 81 — ל״א ;B 82 i ורמא !: M 83 ג1 84 ;; ןלנמו

 רמא ינה M 85 םיעט M 86 jj םדוק יולכ םועטל םדאל

nen: Friede mit euch, ihr Könige, Friede 
mit euch, ihr Könige. Sie sprachen zu ihm: 
Woher entnimmst du, dass die Gelehrten 
Könige genannt werden? Dieser erwiderte: 
Es ’hdisstf'^dtirch mich regieren Könige 8cc. 

Sie fragten weiter: Woher entnimmst du, 
dass man Königen den Gruss wiederhole? • !חיש 
Dieser erwiderte: R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Woher, dass man Königen den 
Gruss wiederhole? — es heisst:^'”««^/ ein Geist ergriff־ AmasaJ, den Obersten der Anführer''^’‘ 

S<c. Hierauf sprachen sie: Mag der Meister etwas geniessen. Dieser erwiderte: F'olgendes 
sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Man darf nichts geniessen, bevor man seinem Vieh 
Futter gereicht hat, denn es heisst:״b?•// werde Gras auf deinen Fluren für dein Vieh ge- 

ben^ und erst nachhersollst essen und satt zverden. 

470. Weiter heisst es: Friede, 469. iChr. 12,18. 467. Cf. S. 378 Z. 15. 468. Pr. 8,15. 

Friede. 471. Dt. 11,15. 



SECHSTER ABSCHNITT 

BENN jemand [zu einem] gesagt hat: 

NIMM DIESEN SCHEIDEBRIEE FÜR MEI- 

NE Frau in Empfang‘, oder: bring‘die- 

SEN Scheidebrief meiner Frau, so kann 

er’, WENN ER F;S wünscht,zurücktreten; 

WENN ABER DIE FrAU GESAGT HAT: NI1\IM 

 col.b הז טג ךלוה וא יתשאל'הז טג לבקתה רמוא
 הרמאש השאה רווחי רוזחל הצר םא יתשאל‘
 ךכיפל רוזחי אל רוזחל הצר םא’ יטיג יל לבקתה
 ךלוה אלא הל לבקתש ישפיא יא לעבה ול רמא םא
 לאילמג ןב ןועמש ןבר רוזחי רוזחל הצר םvאי הל ןתו
 אל רוזחל הצר םא’יטיג יל ליט תרמואה ףא רמוא

 -für mich meinen Scheidebrief in Emp רוזחי;

 ,fang, so kann er, wenn er es wünscht איוא ברד הירב אחא בר היל רמא ,ארמג

 nicht zurücktreten‘. Daher kann der הלבקל הילש יהיא’ היתיוש אלד אמעט ישא ברל

 :Ehemann, wenn f:r zu ihm gesagt hat אל רוזהל" הצר הלבקל הילש יהיא’ היתיוש אה !ט

Git.uaes»אמיא םלועל אל ימד יבזכ ךלוהרדנימ עמש• רוזהי ich will nicht, dass du ihn für sie in 

M 3 :1 ׳יזחי ריזחהל הצר ותשאל M 2 li ^חשאל M 1 Empfang nimmst, sondern, dass du ihn 

M 5 1! ריזחי ריזחהל הצר M 4 || ריזחי אל ריזחהל הצר BRINGST UND ihr GIBST, WENN ER ES 

 -WÜNSCHT, ZURÜCKTRETEN. R. SlMÖN B. Ga - יהיא || M 6 ריזחי אל ריזחהל.

MALIEL SAGT, AUCH WENN SIE ZU IHM GES.4GT HAT: NIMIm’ FÜR MICH גIEINEN SCHEI- 

DEBRIEF, KÖNNE ER, WENN ER F:S WÜNSCHT, NICHT ZURÜCKTRETEN. 

GEMARA. R. Aha, der Sohn R. Ivjas, sprach zu R. Asi: Nur aus dem Grund'’, weil 

sie ihn nicht zum Vertreter der Empfangsnahme gemacht hat, wenn sie ihn aber zum 

Vertreter der Empfangsnahme gemacht hat, so kann er, wenn er es wünscht, nicht‘ 

zurücktreten, somit ist hieraus zu entnehmen, dass "bring״ wie ״erwirb" gelte’. — Nein, 

tatsächlich, kann ich dir erwidern, gilt "bring" nicht wie "erwirb"’, nur ist dies” wegen 

1. Hier wird das Hitbpael gebraucht, dh. dass der Vertreter bei der Empfangsnahme die F'rau ver- 

trete, so dass sie geschieden wird, sobald der Scheidebrief in seine Hand gelangt. 2. Die Scheidung 

erfolgt bei der Aushändigung an die F'rau. 3. Der Ehemann, bevor der Scheidebrief in ihre Hand 

gekommen ist. 4. Da sie den Vertreter bestellt hat u. die Scheidung bei der Aushändigung erfolgt 

ist. 5. Im Te.xt wird statt des üblichen Ausdrucks für die Flmpfangsnahme ein anderer gebraucht, der 

aber ebenfalls diesen Begriff ausdrückt. 6. Kann der IHiemann zurücktreten, wenn er einen Vertreter 

zur Ueberbringung bestellt. 7. Obgleich er ihn zum Vertreter der Ueberbringung bestellt hat. 8. 

Der Vertreter erwirbt bei der Empfangsnahme den Scheidebrief für die Frau. 9. Wenn der Ehemann 

ihn zum Vertreter der Ueberbringung macht, so ist ihr Auftrag zur Empfangsnahme aufgehoben. 10. 

Dass die Misnah es von dem I'all lehrt, wenn die Frau den Vertreter nicht zur Uebernahme beauftragt hat. 
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des f711s nötig, [wenn er gesagt hat:] nimm אבירטצ\א יתשא^ טג לבקתהו’ ימד יבזכ ואל ךלוה°ךל פ 

diesen Scheidebrief für meine Frau in Emp- היוש’ רי ואל לעבו ליאוה אנימא ךתעד אקלפד‘ היל 
fang. Man könnte glauben, dass, da der Ehe- אל הדיל אטיג אטמד בג לע ףא אוה הלבקל הילש 

niann keinen Vertreter der Empfangsnah- ןגת רמאק ךלוהו לבקתה׳״ןל עמשמ אק אטיג יוהל 

me bestellen kann”, der Scheidebrief nicht 5 אל רוזהל'הצר םא יטיג יל לבקתה הרמאש .דשאה 

giltig’sei, auch nachdem er in ihre Hand אל הכלוהא אנש אל הלבקא אנש אל ואל יאמ רוזהי 

gekommen ist, so lehrt er uns, dass dies ישפיא יא לעבה ול רמא םא ךכיפל עמש את הלבקא 

zu verstehen sei: empfang und überbring. רוזהי רוזהל .דצר סא^הל ןתו ךלוה אלא הל לבקתש 
— Es wird gelehrt: Wenn aber die Frau םא’ ישפיא יא רמא אל אה ישפיא יא רמאד אמעט 

gesagt hat: nimm für mich meinen Schei-10 אמלד ימד״יכזכ ךלוה .דנימ עמש רוזהי אל רוזהל .דצר 

debrief in Empfang, so kann er, wenn er es לעב קש .דכלוהל הילש יוה שיא אטישפ :ךליהב 

wün.scht, nicht zurücktreten. Wahrschein־ השא קש הלבקל הילש איוה השאירתשאל טג ךילומ 

lieh einerlei, ob er ihn zur Empfangsnahme הכלוהל השאו'’.דלבקל שיא הלעב דימ .דטיג תלבקמ 

oder zur Ueberbringung [beauftragt hat]!? ךלוה וא ותשאל״הז טג לבקתה רמואה עמש את יאמ 
— Nein, wenn zur Empfangsnahme. — 15 הרמאש .דשאה רוזהי רוזהל הצר םאיותשאלי^הז טג 
Komm und höre: Daher kann der Ehemann, ואל יאמ רוזהי אל רוזהל .דצר םא’ יטיג יל לבקתה 

wenn er zu ihm gesagt hat: ich will nicht, הכלוהל רשכ הלבקל רשכ .דנימ עמשו הילש דהב 

dass du ihn für sie in Empfang nimmst, לעבה ול רמא םא ךכיפל עמש את ןיהולש ינשב אל 

sondern, dass du ihn bringst und ihr gibst, הצר םא’ .דל ןתו ךלוה אלא .דל לבקתש ישפיא יא 

wenner es wünscht, zurücktreten. Nur wenn 20 הנימ עמשו אוה הילש דהד אבה אהו רוזהי רוזהל 
er gesagt hat, er wolle es nicht, wenn er יו.ד''שיא הנימ טושפ .דכלוהל רשכ הלבקל רשב 
aber nicht gesagt hat, er wolle es nicht, so .דשא .דנטק ותבל טג לבקמ בא ןכש הלבקל הילש 

kann er, wenn er es wünscht, nicht zurück- !ן ך r ןס ן ייווש M 9 ׳' ד — M 8 ו _ m 7 

treten; somit ist hieraus zu entnehmen, dass b 14 !! השאהו B 13 ו -f B 12 11 1ימד — ג 

 יתשאל. M — הז...ישאל : B 15 יתשאל gelte!? — Vielleicht, — m 16 ״bring“ wie "erwirb״

wenn er "da hast ”du“ gesagt hat. •יי''’®’ 'ייי 
Klar ist es, dass ein Mann Vertreter zur Ueberbringung sein könne, da der Ehe- 

mann der Frau den Scheidebrief zu überbringen hat, und dass ein Weib Vertreterin 

zur Empfangsnahme sein könne, da das Weib den Scheidebrief aus der Hand des Ehe- 

manns zu empfangen hat, wie verhält es sich aber bei [der Vertretung] eines Manns 

zur Empfangsnahme und eines Weibs zur Ueberbringung?—Komm und höre: Wenn 

jemand [zu einem] gesagt hat: nimm diesen Scheidebrief für meine Frau in Empfang, 

oder: bring diesen vScheidebrief meiner Frau, so kann er, wenn er es wünscht, zurück- 

treten; wenn aber die Frau gesagt hat: nimm für mich meinen Scheidebrief in Emp- 

fang, so kann er, wenn er es wünscht, nicht zurücktreten. Dies gilt wol vom selben 

Vertreter, somit ist hieraus zu entnehmen, dass er sow'ol zur Empfangsnahme als auch 

zur Ueberbringung zulässig sei. — Nein, von zwei Vertretern''. — Komm und höre: 

Daher kann der Ehemann, wenn er zu ihm gesagt hat: ich will nicht, dass du ihn für 

sie in Empfang nimmst, sondern, dass du ihn bringst und ihr gibst, wenn er es wünscht, 

zurücktreten. Hierbei ist es ja derselbe Vertreter, somit ist hieraus zu entnehmen, dass 

er sowol zur Empfangsnahme als auch zur Ueberbringung zulässig sei. — Hieraus ist 

zu entscheiden, dass ein Marin auch Vertreter zur Empfangsnahme sein könne, wie 

auch ein Vater den Scheidebrief für seine minderjährige Tochter in Empfang nehmen 

11. Die Empfangsnahme ist Sache der Frau. 12. Da er zur Empfangsnahme nicht geeignet ist 

 die Ueberbringung nicht beauftragt hat. 13. Wie sie beauftragt hat. Im hebräischen lauten beide .זז

Formeln ähnlich, וז. es ist daher leicht möglich, dass 1זו der Miänah statt der einen die andere zu lesen ist. 

14. Wenn die Frau ein Weib zur Vertreterin der Uebernahme bestellt hat. 



Fol. 62b—63a ___^ GITTIN Vl,i 576 

 kann, aber hinsichtlich der Ueberbringung ־׳ו1.23לףא ןןמש את ירמ בר רמא יאמ ךל יעבית הכלוהל)
 -durch ein Weib bleibt ja die Frage beste איבהל תונמאנ הלעב תמ רמול תונמאנ ןיאמ• םימינה
 :hen; wie ist es nun? R. Mari erwiderte ^‘ימנ אפיסמ ישא בר רמא איה הכלוה םתהו הטינ

II,,5־231־ האיבמ המצע השאה° אפיס ינתקד הנימ תעמש‘“ Komm und höre: Auch Frauen, die nicht 
 glaubwürdig sind, wenn sie bekunden, dass ינפבו בתכנ ינפב רמול הבירצ איהמיי״דבלבו הטינ’’ •י

Bm.76äאבה רמתיא :הנימ עממ• הכלוהב אנמיקואו םתחנ ihr^Mann gestorben sei, sind zur Ueber- 
 .bringung ihres Scheidebriefs glaubwürdig רמא אוהו ייטיג יל לבקתה הרמא ךתשאו יטיג יל
 -Da wird von der Ueberbringung [gespro רב הבר רמא ןמחנ בר ,רמא הרמאמ• המכ ךליה
 eben). R. Asi sagte: Dies ist auch aus dem תמירוגמ הניא הדיל טנ עיגה וליפא בר רמא הובא
 Schlußsatz zu entnehmen; der Schlußsatz ארובידא יאד ךימס אק הידיד ארובידא הנימ עממ• •יי
 -lehrt, dass die Frau selbst ihren Scheide שרגית אהימ הדיל אטינ יטמ יכמ״ךימס אק הדיד

foI.63 אכפיא רמתיא יא אמלשב”אתמ*ה יכה ישא בר רמא brief überbringen könne, nur müsse sie sa- 
 gen: er ist vor mir geschrieben und vor אוהו יטינ יל אבה הרמא ךתשאו יטינ יל לבקתה
 -mir unterzeichnet worden, und dies bezo ‘"הבר רמא ןמחנ בר רמאו הרמאש המכ ךליה רמא
 gen wir'auf die Ueberbringung; schliesse .תשרוגמ ודיל טג עיגהש ןויב בר רמא .דובא רב 1•־
 .hieraus הדיל ימנ יא״׳יךימס אקד אווד^דדיד ארובידא אמלא
 -Es wurde gelehrt: (Wenn sie zu ihm ge הירקעד םושמ אבה אלא ךימס אק הידיד ארובידא
 ,sagt hat:] bring mir meinen Scheidebrief הלבקל חילש רמאד אוה"'ירמגל היתוחילשל חילש
 deine Frau sagte mir, dass [:er'aber sagt] אייח רב אנוה בר רמא אניוה אל .דכלוהל אניוה
 ich für sie ihren Scheidebrief in Empfang ךלוה וא ותשאל‘^ .דז טג לבקתוד רמוא.ד עמש את 20
 nehme, und dieser zu ihm sagt: da hast du אה הצרד אמעט רוזחי רוזחל"'הצר ותשאל"הז טג
 .ihn, wie sie gesagt hat, so ist sie, wie R חילש היוש” רב ואל לעב אה יאמאו"'טג יוה הצר אל
M 20 תא -f B 19 1; «טש B 18 : תא -f B 17 Nahman im Namen des Rabba b. Abuha 
 im Namen Rabhs sagt, selbst wenn der •׳התט M 21 — ן מ M 22 ׳וא !M 23 I — ד אוה

 ,M 24 Scheidebrief in ihre Hand gekommen ist ׳בידא ימנ הדיל |M 25 j — אוה M 26 ü ריזחהל
 -nicht geschieden. Hieraus ist zu entneh ריזחי M 27 j לעב יאמא.

men, dass er sich auf seine Worte'Verlasse, denn, würde er sich auf ihre Worte verlas- 
sen, so sollte sie geschieden sein, sobald der Scheidebrief in ihre Hand gekommen’*’ist. 
R. Asi erwiderte: Was soll dies; würde es entgegengesetzt gelehrt worden sein, [wenn 
sie zu ihm gesagt hat:] nimm meinen Scheidebrief für mich in Empfang, [er aber sagt:] 
deine Frau sagte mir, dass ich ihr ihren Scheidebrief bringe, und dieser zu ihm sagt: 
da hast du ihn, wie sie gesagt hat, so ist sie, wie R. Nahman im Namen des Rabba 
b. Abuha im Namen Rabhs sagt, geschieden, sobald der Scheidebrief in seine Hand 
gekommen ist, so wäre hieraus zu entnehmen, dass er sich auf ihre Worte verlasse, 
oder [würde er gesagt haben, sie sei geschieden, sobald der Scheidebrief] in ihre Hand 
[gekommen ist, so wäre hieraus zu entnehmen,] dass er sich auf seine Worte verlasse, 
jetzt aber“erfolgt es aus dem Grund, weil der Vertreter seinen Auftrag überhaupt nicht 
ausgeführt hat, denn er sagte, er wolle Vertreter zur Empfangsnahme sein, nicht aber 
Vertreter zur Ueberbringung“. R. Hona b. Hija sagte: Komm und höre: Wenn jemand 
[zu einem] gesagt hat: nimm diesen Scheidebrief für meine Frau in Empfang, oder: 
bring diesen Scheidebrief meiner Frau, so kann er, wenn er es wünscht, zurücktreten. 
Nur wenn er es wünscht, sonst aber ist der Scheidebrief gütig. Wieso denn, der Ehe- 

15. Irgend einer Frau. 16. Cf. S. 429 Z. 16 ff. 17. Der Vertreter zum Ehemann. 18. Er 

gab ihm den Scheidebrief zur Empfangsnahme, u. da er hierzu keinen Auftrag hatte, so ist die Scheidung 

ungiltig. 19. Nach der Vollziehung ihres Auftrags. 20. Wo er lehrt, da.ss sie nicht geschieden sei. 

21. Auch wenn der Ehemann sich aut ihre Worte verlässt u. ihn zum Vertreter zur Ueberbringung macht, 

ist sie nicht geschieden, da er diese Vertretung nicht übernommen hat. 
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rnlnn kann ja keinen Vertreter zur Emp- השרגל ויניע ןתנש ןויכ קירמא אלא אוה ה^רל 
fangsnahme bestellen!? Wir sagen also, da ןויכ ימנ אבה השרגמד יכיה לכ שרגית רמא רמימ 
er sein Auge darauf gerichtet hat, sich von יכיה לכ שרגית רמא רמימ השרגל ויניע ןתנש 
ihr scheiden zu lassen, sage er, sie möge תוהילש ןיאש עדוי םדא םתה אתשה יכה השרגמד 
auf jede Art und Weise geschieden sein, 5 אבר רמא יעט אכה הכלוה םשל ןתנו רמגו הלבקל 
ebenso auch hierbei“: da er sein Auge dar- טג וניא יטיג יל לבקתה הרמאש הנטק° עמש את Sit es־ 
auf gerichtet hat, sich von ihr scheiden zu השרגמ“'אהימ הדיל אטיג יטמ יכ^דדיל טג עיגיש דע 
lassen, sage er, sie möge auf jede Art und ןנירמא אלא הייוש הכלוהל חילש ואל אהו יאמאו 
Weise geschieden sein!? — Es ist ja nicht יכיהי״לכ שרגית רמא רמימ השרגל ויניע ןתנש ןויכ 
gleich; da hat er ihn ihm, da jeder weiss, 10 רמא רמימ השרגל ויניע ןתנש ןויכ ימנ אכה השרגמד 
dass er keinen Vertreter zur Empfangs- עדוי םדא םתה אתשה יכה השרגמד יכיה״לכ שרגית 
nähme bestellen könne, zur Ueberbringung הידידי'הכלוה םושל הל״ןתנו רמגו ןטקל תוחילש ןיאש 
gegeben, hierbei aber hat er sich”'geirrt. 4.הרמא ךתשאו יטיג יל אבה° עמש את יעט אכהי2יז 
Raba sagte: Komm und höre: Wenn eine אבה הרמא ךתשאו יטיג יל לבקתה יטיג יל לבקתה 
Minderjährige gesagt hat: nimm für mich 11 לבקתהו הל יכז הל ןתו ךלוה רמא אוהו יטיג יל 
meinen Scheidebrief in Empfang, so ist der תשרוגמ הדיל טג עיגהשמ'* רוזחי רוזחל" הצר הל 
Scheidebrief erst dann rechtskräftig, wenn הלבק אל הכלוהא הכלוהו"הלבקא הלבק ואל יאמ 
er in ihre Hand gekommen “ist Wenn er יכמ'״ הכלוהא הלבק יא" הלבקא הכלוהו הכלוהא 
aber in ihre Hand gekommen ist, so ist sie הנימ תעמט• אטיג יוהיל רתלאל" הידיל אטיג יטמ 
geschieden. Wieso denn, er hat ihn ja nicht 20 רמאק םתה אתשה יכה ךימס אק הידיד ארובידאד" 

zum Vertreter zur Ueberbringung gemacht!? 31 jj אכיה p 30 || יאמא שרגית M 29 !! ו + M 28 
Wir sagen also, da er sein Auge darauf [| ריזחי ריזחהל M 33 jj הידיד — M 32 || הל — m 

gerichtet hat, sich von ihr scheiden zu las- M 37 1| מ — M 36 |! יא — M 35 |] ו — M 34 
sen, sage er, sie möge auf Jede Art und .ד — M 38 ״ ל — 

Weise geschieden sein, ebenso auch hierbei: da er sein Auge darauf gerichtet hat, sich 
von ihr scheiden zu lassen, sage er, sie möge auf jede Art und Weise geschieden 
sein!? — Es ist ja nicht gleich; da hat er ihn, da jeder weiss, dass Minderjährige keinen 
Vertreter bestellen können, zur Ueberbringung gegeben, hierbei aber hat er sich geirrt. 
— Komm und höre: [Wenn sie zu ihm gesagt hat:] bring mir meinen Scheidebrief, [er 

aber sagt:] deine Frau sagte mir, dass ich für sie ihren Scheidebrief in Empfang neh- 

me, oder [sie zu ihm gesagt hat:] nimm für mich meinen Scheidebrief in Empfang, [er 

aber sagt:] deine Frau sagte mir, dass ich ihr ihren Scheidebrief bringe, und dieser zu 

ihm sagt: bring ihn und gib ihr, oder: erwirb ihn für sie, oder: nimm ihn für sie in 

Empfang, so kann er, wenn er es wünscht, zurücktreten; sobald aber der Scheidebrief 

in ihre Hand gekommen ist, ist sie geschieden. Wahrscheinlich bezieht sich die Emp- 

fangsnahme auf die Empfangsnahme und die Ueberbringung auf die Ueberbringung”'!? 

— Nein, die Empfangsnahme auf die Ueberbringung und die Ueberbringung auf die 

Empfangsnahme”״. — Wieso ist sie, wenn die Empfangsnahme sich auf die Ueberbrin- 

gung bezieht, geschieden, erst wenn der Scheidebrief in ihre Hand gekommen ist, sie 

sollte ja sofort" geschieden sein!? Hieraus ist somit zu entnehmen, dass er sich auf 

seine Worte verlasse!? — Wieso dies, da sagte er zu ihr: da hast du ihn, wie sie 

22. Im obigen Fall, von dem RN. lehrt, sie sei nicht geschieden. 23. Der Ehemann glaubte, 

dass sie den Vertreter zur Empfangsnahme beauftragt habe. 24. Da Minderjährige keinen Vertreter 

bestellen können. 25. Die Uebergabe zur Empfangsnahme auf den Bericht, seine Frau habe ihn zur 

Empfangsnahme beauftragt, u. die Uebergabe zur Ueberbringung auf den Bericht, seine Frau habe ihn zur 

Ueberbringung beauftragt; dies widerspricht der Uehre RN.s 26. Cf. N. 25 mut. mut. 27. Da sie 

ihn zur Empfangsnahme beauftragt hat; dagegen wird hier gelehrt, dass er zurücktreten könne. 

73 Talmud Bd.V 
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 gesagt hat, aber sagte er denn hierbei: da ’^ךליה היל רמאק ימ אבה הרמאש המכ ךליה היל

 ?!"’hast du ihn, wie sie gesagt hat ךתשאו יטיג יל לבקתה'’ ןנבר ונת :הרמאש המכ

 -Die Rabbanan lehrten: [Wenn sie ge יבז הל ןתו ךלוה רמוא אוהו ימינ יל לבקתה הרמא

 -sagt hat:] nimm für mich meinen Scheide רמוא ןתנ יבר רוזהי אל רוזהל\דצר הל לבקתהו הל

 brief in Empfang, [und er sagt:] deine Frau הל לבקתהו הל יכז רוזחי רוזחל^הצר הל ןתו ךלוה 5

 -sagte mir, dass ich für sie ihren Scheide הצר םא^ ןלוכב רמוא יבר רוזהי אל רוזחל""הצר

 brief in Empfang nehme, und dieser zu לבקתש ישפיא יא ול רמא םא לבא רוזחי אל רוזחל

 -ihm sagt: bring ihn und gib ihr, oder: er ונייה יבר רוזהי רוזחל”הצר הל ןתו ךלוה אלא"'הל

 wirb ihn für sie, oder: nimm ihn für sie in ןניקומשאל אתא ישפיא יא אמיא תיןנביא אמק אנת

 ,Empfang, so kann er, wenn er es wünscht אמק אנת ןאמ ןל עמשמ אק אה אמיא תיעביאו יס

 -nicht zurücktreten. R. Nathan sagte: [Sag ואל וא ימד יבזכ ןתנ יברל ךליה והל איעביא :יבר

 ,te er:] bring ihn und gib ihr, so kann er ותשאל‘^דז טג לבקתה רמואה עמש את ימד יבזכ

 wenn er es wünscht, zurücktreten, wenn השאה רוזחי רוזחל” הצר ותשאל'%דז טג ךלוה וא

Col.bיאמ°רוזחי אל רוזחל^רצר יטיג יל לבקתה הרמאש aber: erwirb ihn für sie, oder: nimm ihn 

 für sie in Empfang, so kann er, wenn er עמש את יברו ךלוהב אל ןתנ יברו ךליהב ואל יס

 -es wünscht, nicht zurücktreten. Rabbi sag אלא הל לבקתש״ישפיא יא לעבה ול רמא םא ךכיפל

 te: in all diesen Fällen kann er, wenn er יא רמאד אמעט רוזחי רוזחל הצר""הל ןתו ךלוה

 es wünscht, nicht zurücktreten; wenn er רוזהי אל רוזחל הצר"^שפיא יא רמא אל אה ישפיא

 ihm aber erwidert hat: ich will nicht, dass עמש• את יברו ךלוהב אל ןתנ יברו ךליהב ואל יאמ

 -du ihn für sie in Empfang nimmst, son הז טג ךליה רוזחי רוזחל הצר"\רש*אל הז *טג ךלוה 20

 ,dem, dass du ihn bringst und ihr gibst רמאד היל תעמש ןאמ רוזחי אל רוזחל"“הצר יתשאל

 -so kann er, wenn er es wünscht, zurück הצר ךליהב רמאקו ןתנ יבר רוזחי רוזחל”הצר ךלוהב

treten. — Rabbi sagt ja dasselbe, was der 

erste Autor!? Wenn du willst, sage ich: er 

lehrt uns den Fall, [wenn der Ehemann 

sagt,] er wolle dies nicht; wenn du aber 

 M 39 — היל :M 40 j ריזחי אל ריזחהל :M 41 i הצר

M 43 לבא M 42 :i יא רמא לבא ריזחי אל ׳זחהל 

 ריזחי אל M 45 ׳זחי יזחל חצר — M 44 i לבקתתש

 46 (M — יתשאל...חצר).

willst, sage ich: er lehrt uns, dass Rabbi der erste Autor sei. 

Sie fragten: Gilt nach R. Nathan "da hast'Mu“ wie "erwirb" oder gilt es nicht wie 

"erwirb"? — Komm und höre: Wenn jemand [zu einem] gesagt hat: nimm diesen 

Scheidebrief für meine Frau in Empfang, oder: bring diesen Scheidebrief meiner Frau, 

so kann er, wenn er es wünscht, zurücktreten; wenn aber die Frau gesagt hat: nimm 

für mich meinen Scheidebrief in Empfang, so kann er, wenn er es wünscht, nicht zu- 

rücktreten. Wahrscheinlich doch, wenn er "da hast du" gesagt hat, nach R. Nathan"’. 

— Nein, wenn er "bring" gesagt hat, nach Rabbi. — Komm und höre: Daher kann der 

Ehemann, wenn er zu ihm gesagt hat: ich will nicht, dass du ihn für sie in Empfang 

nimmst, sondern, dass du ihn bringst und ihr gibst, wenn er es wünscht, zurücktreten. 

Nur wenn er gesagt hat, er wolle es nicht, wenn er aber nicht gesagt hat, er wolle es 

nicht, so kann er, wenn er es wünscht, nicht zurücktreten. Wahrscheinlich doch, wenn 

er "da hast du" gesagt hat, nach R. Nathan. — Nein, wenn er "bring" gesagt hat, nach 

Rabbi. — Komm und höre: [Wenn er gesagt hat:] bring diesen vScheidebrief meiner 

Frau, so kann er, wenn er es wünscht, zurücktreten; wenn aber: da hast du diesen 

Scheidebrief für meine Frau, so kann er, wenn er es wünscht, nicht zurücktreten. Der- 

jenige, welcher sagt, dass er, wenn er "bring" gesagt hat, falls er es wünscht, zurück- 

treten könne, ist ja R. Nathan, und er lehrt, dass er, wenn er "da hast du" gesagt hat. 

28. Die Uebergabe gebt von seinem eignen Willen ans u. er machte ihn auf jeden Fall zum Ver- 

tretet zur Ueberbringung. 29. Der hinsichtl. des Falls, wenn er "bringt' gesagt hat, der Ansicht ist, 

er könne zurücktreten. 
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wenn^'^ nicht zurücktreten kön- עמש ימד יבזכ ךליה° הנימ עמש רוזחי אל רוזחל״ 
ne. Hieraus ist somit zu entnehmen, dass לבקתה הרמא ךתשאו ימינ יל לבקתה רמתא :הנימ 
 אבא יבר רמא הל ןתו ךלוה רמוא אוהו ימינ יל gelte; schliesse ״erwirb״ wie ״da hast du״
hieraus. תצלוחו החולשו וחולש השענ בר רמא אנוה בר רמא 

Es wird gelehrt: [Wenn sie gesagt 5 וא ימד״יבזכ ךלוה יא ברל היל אקפסמד ארמימל 

hat:] nimm für mich meinen Scheidebrief ינאש ינולפל הנמ ךלוה רמתא” אהו ימד יבזכ ואל"־•״'' 
in Empfang, [und er sagt:] deine Frau sagte רוזחל אב םאו ותוירחאב'* בייח בר רמא ול בייח 
mir, dass ich für sie ihren Scheidebrief in ארוסיא קפס אבה אלוקל אנוממ קפס״סתה רזוח וניא״/et.73t> 
Empfang nehme, und dieser zu ihm sagt: לבקל חילש השוע השאה ןיא° בר רמא :ארמוחל 0".24־ 

bring ihn und gib ihr, so wird er, wie R. 10 השא רמא אנינח יברו הלעב הילש דימ הטינ הל 
Abba im Namen R. Honas im Namen Rabhs יאמ הלעב הילש דימ הטינ הל לבקל חילש השוע 
sagt, sein Vertreter und ihr Vertreter, und תיעביא לעבד ןויזב םושמ אמיא תיעביא ברד אמעט 
sie benötigt^der Hali9ald‘. — Demnach ist והייניב יאמ קימ רחאל אבה״ הרצח םושמ° אמיא ib.2124־a 

es Rabh zweifelhaft,ob״bring״wie"erwirb״ :ארקיעמ חילש היושו יהיא המדקד והייניב אכיא 

gelte oder nicht wie ״erwirb״ gelte, dagegen 15 אחילש לזא והתיבדל אטיג הל רדשד ארבנ אוהה 
aber wird gelehrt, [dass, wenn jemand zu ךטינ ךליה*'הל רמא אשיל אקו הבתי יכ*"החכשא 
einem gesagt hat:] bring jenem die Mine, אתיא םא ןמחנ בר רמא ךדיב יוהיל היל הרמא 
die ich ihm schulde, er*', wie Rabh sagt, םאו אבר היל רמא**אדבוע הב ידבע*'אנינח יברדל 
haftpflichtig sei, und wenn er zurücktreten הרזח’’אל אה'*אדבוע הב תדבע אנינח יברדל אתיא!'>.24־ 

will, es nicht mehr könne”!? — Da ist es 20 חלש ימא יברד הימקל הוהלש^ילעבה לצא תוחילש 

ein Zweifel bei einer Geldangelegenheit, der 50 ]! ׳אבה M 49 'i תוירחאב P 48 !i ימד - M 47 

erleichternd”zu entscheiden ist, hierbei aber — m 53 |! ׳נדיבע M 52 [ יה M 51 !i הבתיד M 

ist es ein Zweifel in einer kanonischen An- •הימק וחלש M 54 j! אדבוע...רמא 

gelegenheit, der erschwerend zu entscheiden ist. 
Rabh sagt, die Frau könne keinen Vertreter bestellen, ihren Scheidebrief aus der 

Hand des Vertreters ihres Ehemanns in Empfang zu nehmen; R. Hanina aber sagt, 
die Frau könne einen Vertreter bestellen, ihren Scheidebrief aus der Hand des Ver- 

treters ihres Ehemanns in Empfang zu nehmen. — Was ist der Grund Rabhs? — Wenn 
du willst, sage ich: wegen der Herabsetzung”des Ehemanns; wenn du aber willst, sage 
ich: wegen eines später erworbenen HofsA — Welchen Unterschied gibt es zwischen 
ihnen”? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dem Fall, wenn sie zuvorgekom- 
men ist und einen Vertreter vorher bestellt hat*“. 

Einst sandte jemand seiner Frau einen Scheidebrief und der Vertreter traf sie sit- 
zen und kneten. Da sprach er zu ihr: Da hast du deinen Scheidebrief. Sie erwiderte: 

Behalte ihn in deiner״Hand. Hierauf sagte R. Nahman: Wenn nach R. Hanina zu 
entscheiden wäre, würde ich hierbei eine Entscheidung treffen״. Raba sprach zu ihm: 
Wieso könntest dn, selbst wenn nach R. Hanina zu entscheiden wäre, hierbei eine 
Entscheidung treffen, der Vertreter kehrt ja nicht zum Ehemann zurück״!? Sie Hessen 

30. Falls der Ehemann stirbt, bevor der Scheidebrief in ihre Hand gekommen ist. 31. Cf. S. 

163 N. 10; sie verfällt jed. nicht der Schwagerehe (Dt. 25,5ff.), da sie vielt geschieden ist. 32. Der 

Beauftragende. 33. Demnach ist es ebenso, als würde er zu ihm ״ervrirb״ gesagt haben. 34. F'ür 

den, der das Geld in seinem Besitz hat^ der Beauftragende kann daher nicht zurücktreten. 35. Sie 

hält ihn nicht für w'ürdig, den Scheidebrief persönlich in Empfang zu nehmen. 36. Cf. S. 420 N. 171; 

der Hof gilt ebenfalls als Vertreter. 37. Diesen beiden Erklärungen. 38. Bevor der Ehemann 

seinen bestellt hat; ein später erworbener Hof ist hierbei nicht zu berücksichtigen. 39. Dh. er solle 

ihr Vertreter zur Empfangsnahme sein. 40. Dass sie geschieden sei; auch in diesem Fall hat sie 

einen Vertreter zur F:mpfangsnahme vom Vertreter beauftragt, allerdings beide in einer Person. 41. 

Cf. S. 430 N. 255 mut. mut. 
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 :R. Ami fragen, und er Hess ihnen erwidern רב אייח ■יברו לעבה לצא תוחיילש הרזח אל והל

Bq.20b לברדי״הימק הוחלש רודה רבדב בשליתנ״רמא אבא Der Vertreter kehrt nicht zum Ehemann 

 zurück. R. Hija b. Abba sagte: Wir wollen יב ילזאו הל וחלש ינה”לכ°רמא אבא רב אייח

 -über die Sache nachdenken. Als sie hier יוה ןדידל ןל א,רפסמ ימנ יבה והדידלייוהל אקפסמד

 -auf R. Hija b. Abba wiederum fragten, er אדבוע הוה תצלוח הורעבש רבדו” הורעבש רבד 5

 widerte er: So oft fahren sie mit ihrem הצילחו טג אתרמ רב לאומש רב קחצי בר הברצאו

 Fragen fort! wie sie darüber im Zweifel ווהד איהה :התימ רחאל הצילחו”םייחמ טג יתרת

 sind, so sind wir darüber im Zweifel. Es בר רמא התאפת בותב ידהס לוזא התאפנ הל ורק

 ist dies^'eine Inzestangelegenheit, und bei םידע ושע ברד הימשמ אתרמ רב לאומש רב קחצי

 einer [zweifelhaften] Inzestangelegenheit אפסח ובותכ והל רמאק ימ הבר הל ףיקתמ ןתוחילש !0

 benötigt sie’kler Hali^ah”. Einst ereignete אטיג ידהס בותכ יא יאדויי^הבר רמא אלא הל ובהו

 sich ein solcher Fall, und R. Ji9haq, der בר הל ףיקתמ^ךתוחילש םידע ושע דבאו אילעמ

 Sohn des Semuel b. Martha, benötigte sie אלא וכייסיכב הוחנאו ובתכ^ והל רמאק ימ ןמחג

 -eines [anderen] Scheidebriefs und der Ha םימעפ האמ וליפא ןינתונו ןיבתוכ ןמחנ בר רמא : *

 -li^ah. — Beides!? — Eines [anderen] Schei והמ חילשל ונתו ובתכ ןמחנ ברמ אבר הינימ אעב »5

 debriefs bei Eebzeiten, der Hali9ah nach '''ס*ייח והדיד אהריטל אמלד וא והל קילס יקולס

 ״.seinem Tod וקית והמ"'הל ךילויו ישא ברל אניבר היל רמא:
 Einst war eine Frau, die Naphatha יל לוט תרמואה ףא''’רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר

 ,.hiess, die Zeugen aber schrieben^Taphatha יל לוט ןנבר ונת :רוןחי'’\אל רוזחל הצר םא יטיג

 -Da entschied R.Ji9haq, der Sohn des Semu ןה הלבק ןושל ןלוכ ךדיב יל אהיו^ייל אשו^^ 20:

el b. Martha: Die Zeugen haben ihren Auf- 

trag״vollzogen. Rabba wandte ein: Hat er 

denn zu ihnen gesagt, dass sie eine Scher- 

be^''schreiben und ihr geben sollen!? Viel- 

mehr, sagte Rabba, nur wenn die Zeugen 

einen gütigen Scheidebrief geschrieben haben und er abhanden gekommen ist, haben 

sie ihren Auftrag vollzogen. R. Nahman wandte ein: Hat er denn zu ihnen gesagt, 

dass sie ihn schreiben und in ihren Beutel legen”sollen!? Vielmehr, sagte R. Nahman, 

sie schreiben und übergeben ihn, auch hundertmal. 

Raba fragte R. Nahman: Wie ist es, wenn [er gesagt hat:] schreibt und gebt ihn 

einem Vertreter'*; hat er sie״entbunden oder berücksichtigte er ihre Bemühung'״? Rabina 

fragte R. Asi: Wie ist es, [wenn er gesagt hat: der Vertreter] soll ihn ihr bringen”? 

— Die BTagen bleiben dahingestellt. 

R. Simon b. Gamaliel s.-\gt, auch wenn sie gesagt hat: nimm für äiich ^iei- 

NEN SCHEIDEBRIEE, KÖNNE B;R, WENN ER ES WÜNSCHT, NICHT ZURÜCKTRETPEN. Die 

Rabbanaii lehrten: "Nimm für mich^ "erhalte für mich“, "er sei für mich in deiner 

Hand״, sind sämtlich Ausdrücke der Empfangsnahnie. 

42. Worüber der Zweifel besteht. 43. Wenn er gestorben ist, ohne ihr einen solchen gegeben 

zu haben. 44. In ihrem Scheidebrief. 45. Einen Scheidebrief zu schreiben; sie sind daher 

nicht befugt, einen 2. richtigen zu schreiben. 46. Der der ungiltige Scheidebrief gleicht; sie haben 

ihren Auftrag nicht vollzogen u. können einen anderen schreiben. 47. Der Scheidebrief sollte ihr 

übergeben werden, u. da er abhanden gekommen ist, so haben sie ihren Auftrag nicht vollzogen. 48. 

Und dieser ihn verloren hat. 49. Mit dem Auftrag, ihn dem Vertreter zu übergeben. 50. Er 

wollte •sie mit der Uebergabe nicht belästigen u. daher beauftragte er sie, ihn einem Vertreter zu geben, 

jed. in der Voraussetzung, dass dadurch die Scheidung erfolge. 51. Ob sie. falls die obige Frage dahin 

entschieden wird, dass sie mit dem abhanden gekommenen Scheidebrief ihren Auftrag vollzogen haben, in 

diesem Fall einen anderen schreiben, da er die Ueberbringuug verfügt hat. 

55 M 56 || הל יהלש יכה M — יכה 'דידל M 57 II 

 אל אל יאו -f- M 59 1' ובתכ יאדו יא M 58 || רבד לכו

 1יל

62 f M- טג 
65 M — ו. V 

 קולס — M 61 jj ובותכ M 60 1ן ׳וחילש ׳ידע ושע
 שייח

 :רכו

63 M — רוזחי״.ףא 
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jENN EiNK Frau [zu einem] gesagt יתש הכירצ יטיג יל לבקתה הרמvS•ש השא 

HAT: NIMM FÜR MICH ]MEINEN ScHEi- □ינשו הרמא ונינפב םירמואש^םינש םידע יתיב 
DEBR1EF IN Empfang, so benötigt sie םינושארה ןה וליפא ערקו לבק ונינפכ''םירמואש' 

64.foi ןמ דחאו םינושארה ןמ דחא וא םינורחאה ןהו 
 5ןהמע ףרטצמ דחאו םינורחאה

 רמוא שילשו ןודקפל רמוא לעב רמתיא ,ארמג
 ברו" ןמאנ לעב רמא אנוה בר ןמאנ ימ ןישוריגל
 ןמאנ לעב רמא אנוה בר ןמאנ שילש רמא אדסח
 הוה הדידל הילהינ"’היבהי ןישוריגלד אתיא סאד’"

zweib;r Zeugp:npartien: zwei [Zeugen], 
DIE BEKUNDEN, DASS SIE B]S VOR IHNEN 5 

GESAGT HABE, UND ZWB:1, DIE BEKUNDEN, 

DAvSS ER IHN VOR IHNEN IN EmPFANG GE- 

NOMMEN UND ZERRISSEN HABE. DIESELBEN 

KÖNNEN DIE ERSTE UND AUCH DIE ANDE- 

I Q1t.40״ 

re'”SEIN, ODER EINER VON DER ERSTEN 10 אהד ןמאנ שילש רמא אדבח ברו הלהינ הל ביהי 

UND EINER VON DER ANDEREN MIT EINEM 566,^;°םידע האמכ ןיד לעב תאדוה״אבא יבר ביתמ הינמיה 
[dritten] vereinigt”. הזו ךכ רמוא הז דציכי״םהינשמ ןמאנ שילשו ימד״^^ן,^,'׳ 

GEMARA. Es wurde gelehrt: Wer ist, הליהמל ביהיתיאד ןוממ ינאש ןמאנ שילש ךכ רמוא 

wenn der Ehemann sagt: zur Aufbewah- תורטשל ןכו אינתהו ןוממ יטיג ןיטיגל ןכו אינת אהו 
rung”, und der Vertrauensmann sagt: zur 15 לבקתה הרמאש השאה ןנת אינת ידדה יבג ידימ”״ 

Scheidung, beglaubt? R. Hona sagt, der ונינפב ורמאיש םינש םידע יתיב יתש הכירצ יטיג יל 

Ehemann sei beglaubt, und R. Hisda sagt, יאמאו ערקו לבק ונינפב ורמאיש םינשו הרמא 

der Vertrauensmann sei beglaubt. R. Hona הידי יתותמ אטיג קייפנ אק ימ שילשל הינמהיל 
sagt, der Ehemann sei beglaubt, denn wenn אה אבר רמא יל המל לבק הרמא הנית הינמהילד 

man sagen wollte, dass er ihn ihm zur 20 ^רק יתרכ הריסמ ידע רמאד איה רזעלא יבר° ינמ ßf,';22b 

Scheidung gegeben hat, so würde er ihn ונש דמשה תעשב בר רמא הדוהי בר רמא יל המל 

ihr gegeben haben. R. Hisda sagt, der Ver- !1 דחא וא M 68 !! ׳ינפב - M 67 !1 ׳מאיש M 66 

trauensmann sei beglaubt, denn jener selbst .ידימ — m 71 || דציכ — M 70 || ׳הינ — M 69 

traute ihm. R. Abba wandte ein: Das Ge- 

ständnis des Prozessbeteiligten gilt wie hundert Zeugen, und der Vertrauensmann ist 

glaubwürdiger als beide; wenn der eine so und der andere so sagt, so ist der Vertrau- 

ensmann beglaubt!? — Anders verhält es sich bei einer Geldangelegenheit, da darauf 

Verzicht geleistet werden kann”. — Es wird ja aber gelehrt, dasselbe gelte auch bei 

Urkunden'^!? —• Bei Verkehrsurkunden. Es wird ja aber gelehrt, dasselbe gelte auch 

von Verkehrsscheinen”!? — Wird denn beides neben einander gelehrt'*!? — Es wird ge- 

lehrt: Wenn eine Frau [zu einem] gesagt hat: nimm für mich meinen Scheidebrief in 

Empfang, so benötigt sie zweier Zeugenpartien: zwei [Zeugen], die bekunden, dass sie 

es vor ihnen gesagt habe, und zwei, die bekunden, dass er ihn vor ihnen in Empfang 

genommen und zerrissen habe. Wozu denn, sollte'man doch dem Vertrauensmann glau- 

benl? — Kommt denn der Scheidebrief aus seiner Hand, dass man ihm glauben^sollte!? 

— Allerdings, dass sie es gesagt habe, wozu aber, dass er ihn in Empfang genommen'“ 

habe!? Raba erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Eleäzars vertreten, welcher sagt, die 

Trennung erfolge durch die Zeugen der Uebergabe. — Wozu, dass er ihn zerrissen'‘habe!? 

R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Dies wurde zur Zeit der Religionsverfolgung'” 

52. Dieselben Zeugen können den Auftrag u. die Empfangsnahme bekunden. 53. Db. einer 

der 1. Zeugenpartie ist auch bei der 2. zulässig. 54. Habe er dem Vertrauensmann den Scheide- 

brief gegeben. 55. Durch das geschenkte Vertrauen hat der Eigentümer auf sein Geld verzichtet. 

56. Im Text טג, w'orunter besonders der Scheidebrief verstanden wird. 57. Demnach sind wol unter 

 LTrkunden“ Scheidebriefe zu verstehen. 58. Es sind 2 verschiedene Lehren; eine gebraucht für״

Verkehrsurkunden den einen u. die andere den anderen Ausdruck. 59. Er hat ihn ja zerrissen; da 

er nicht mehr in der Lage ist, ihn ihr auszuhändigen, so ist auch seine Glaubwürdigkeit beeinträchtigt. 

60. Der Empfänger selbst ist ja anwesend. 61. Wozu ist das Zerreissen überhaupt nötig. 62. 

Wo die Ausübung der religiösen Vorschriften verboten war. 
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 gelehrt. Rabba sagte: R. Hona pflichtet ידידל יהיא’\דרמא יאד אנוה בר הדומו הבר’"רמא“

 -bei, dass, wenn sie sagt, der Vertrauens ימ אנמיהמ הילהינ היבהי ןישוריגלד שילש יל רמא

 mann habe ihr gesagt, jener habe ihn ihr אנמיהמ יהיאו ןמיהמ אל היפוג שילשד ידימ אכיא

 .zur Scheidung gegeben, sie beglaubt sei הילהינ היבהי ןישוריגל ידיד יאמק הרמא יא אלא

 -ist denn der Fall möglich, dass der Ver — הילהינ היבהי הדידל הרמא איעב יאד וגימ אגמיהמ ■י

 trauensmann selbst nicht beglaubt ist, sie ’’ןישוריגל רמוא שילשו^״ןישוריגל רמא לעב :לעב

Gi'tl’ibaa רבד הוה״׳י׳ןגחוי יבר רמא דבאו יל ןתג’'תרמוא איהו aber”’beglaubt ist!? — vielmehr, wenn sie 

 sagt, er habe ihn ihm in ihrer Gegenwart יאמאו םיגשמ תוחפ הורעבש רבד ןיאו הורעבש

 ,zur Scheidung gegeben, so ist sie beglaubt ’^הידי יתותמ אטיג קיפנ אק ימ שילשל הינמהילו

Bb.134b ןיבא׳״רב אייח יבר°”רמאד לעבל הינמהלו הינמהלד !״ denn wenn sie wollte, könnte sie sagen, 

 .der Ehemann habe ihn ihr selber gegeben ןמאנ יתשא תא יתשריג רמאש לעב ןנחוי יבר רמא

 -Wenn der Ehemann sagt: zur Schei ותוחילש השוע הילש הקזח אמילו יתשריג רמאק ימ

 düng, und der Vertrauensmann ebenfalls °ןי^י^השא יל שדקו אצ וחולשל רמואה קחצי יבר”רמאד^^^

Hoi.12ä הקזח םלועבש* םישנה''לבב רוסא וחולש תמו'°םתם sagt: zur Scheidung, und sie sagt, er habe 

Col.b 5! אלוקל לבא ארמוחל ילימ ינה° ותוחילש השוע חילש ihn ihr gegeben und er sei ihr abhanden 

'*Ket'.22b א^ו^מה בר רמאד״אגונמה ברדמ הדידל הנמהילו אל gekommen, so ist dies, wie R. johanan sagt, 

GH.89b ןייא הקזיד תנמאנ ינתשריג הלעבל הרמאש• ה*שאה eine Inzestangelegenheit, und bei einer 

 Inzestangelegenheit sind mindestens zwei אכיה ילימ ינה הלעב ינפב הינפ הזיעמ השאה

 erforderlich. — Weshalb denn, man, [Zeugen] הזיעמ הל עייסמד'"אכיה לבא הל עייסמ אקד אכילד

 ?!sollte doch dem Vertrauensmann glauben הזיעמו 20:

 הטינ תא ןילבקמ היבאו איה הסרואמה הרע
 תחאכ תוכן'’םירי יתש ןיא הדוהי יבר רמא'■‘

72 M 73 |1 אבר M — 74 \\ יהיא M יוא לעב ילעב 
75 M 76 1| ונתנ M 77 יוה BM 78 !! בר M ׳בא 

 II 80 רמואה ןנחוי ר״א ףסוי רב ׳צי בר M 79 j| [אבא?]

M — וחולש תמו M 81 i — 82 || ה P ג1 .יעייסמד 
 .תוכוז BM 84 רא י״ר M 83 !ן עייסמקד

— Kommt denn der Scheidebrief aus sei- 

ner Hand, dass man ihm glauben sollte!? 

 -Sollte man doch dem Ehemann gl au — הלוכי הניאש לכו דבלב הטינ תא לבקמ היבא אלא

 ben, denn R. Hija b. Abin sagte im Namen שרגתהל הלוכי הניא הטינ תא רומשל;

R. Johanans: dass, wenn der Ehemann sagt, 

er habe sich von seiner Frau geschieden, 

er beglaubt sei!? — Sagt er denn, er habe 

sich geschieden”’!? — Sollte man doch sa- 

gen, es sei feststehend, dass ein Bote seinen 

Auftrag ausführe!? R. Ji9haq sagte nämlich: Wenn jemand zu seinem Boten gesagt 

hat, dass er gehe und für ihn irgend ein Weib antraue, und der Bote gestorben ist, 

so sind ihm alle Weiber der Welt verboten, denn es gilt als feststehend, dass ein Bote 

seinen Auftrag ausführe””. — Dies nur erschwerend, nicht aber erleichternd. — Sollte 

man ihr glauben wegen der Lehre R. Honas, denn R. Hona sagte, dass, wenn eine 

F'rau zu ihrem Mann sagt, er habe sich von ihr geschieden, sie beglaubt sei, da es 

feststehend ist, dass eine F'rau sich nicht vor ihrem Mann erkühne””!? — Dies nur, 

wenn niemand zu ihrer Unterstützung da ist, wenn aber jemand zu ihrer Unterstüt- 

zung da ist, erkühnt sie sich wol. 
i^piN VERLOBTES Mädchen”’KANN ihren Scheidebriee selbst in Empkano neu- 

men und ebenso ihr Vater. R. Jehuda sagt, zwei Hände können nicht 

GLEICHZEITIG ERWERBEN, VIELMEHR KANN NUR DER VaTER ALLEIN IHREN SCHEIDE- 

BRIEF IN Empfang nehmen. Die ihren Scheidebrief nicht zu verwahren ver- 

STEHT, KANN AUCH NICHT GESCHIEDEN WERDEN. 

63. Weun sie es in seinem Namen sagt. 64. Er hat nur einen Vertreter bestellt u. kann nicht 

wissen, ob die Scheidung gütig vollzogen worden ist. 65. Cf. S. 27 N. 74. 66. Dies zu behaup- 

teil, falls es nicht wahr ist. 67. Unter הרענ ist ein Mädchen im 13. Lebensjahr zu verstehen, das nicht 

mehr mindeijährig (הנטק), aber noch nicht mannbar (תרגוב) ist. 
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 אתרלתי אדי ירבס ןנבר לגלפימק יאמב .ארמג
 די היבא"םוקמב רבס הדוהי יברו אנמהר הל יבז
 תא רומשל הלוכי הניאש לכו :איה םולכ ואל^דליד
 הטינ תא^רומשל תעדויה הנטק“ ןנבר ונת :הטינ ימ‘'■'׳

 i הניא הטינ תא®' רומשל תעדוי הניאשו תשרנתמ

 הטינ תא רומשל תעדוי״יהנטק איה וזיאו תשרנתמ
 יבר רמאיירמאק יאמ רחא רבדו הטינ תרמשמש לכ
 הטינ תמחמ רחא רבד תרמשמש לכ רמאק יכה ןנחוי
 איה אמלעב הטוש אה חונמ רב אנוה בר הל .ףיקתמ

 0 הירב אחא ברד הימשמ חונמ רב אנוה בר רמא אלא

 רמא :רחא רבדל הטינ ןיב תנחבמש לכ אקיא ברד
 ולטונו זונא וקרוזו רורצ יםא״בר*’רמא הדוהי בר
 רחאל וריזחמו ןיפה םירחאל הכוז ןיאוי׳ומצעל הכוז
 התירמא יכ םירחאל ןיבו ומצעל ןיב הכוז העש

 .ר אד יאמ איה תחא אדו אד יל רמא לאומשד הימק
 הכוז הז דחאו הז דחא ארפה בר רמא איה תחא אדו
 ןאדרוו’'אנניח בר ביתמ םירחאל הכוז ןיאו ומצעל
 ירה רמואו תיבחה תא חינמ יובמב ןיפתתשמ דציכ°
 ותבו ונב ידי לע םהל הכזמו יובמה®'ינב לכל וז”
 החפש אה°”םירבעה ותחפשו ודבע ידי לעו םילחנה 8״'יי2^
 היבנ איעב יאמ תורעש יתש איתאד״יא ימד יכיה
 םירחאל הכוז ינתקו"“תורעש יתש איתא”אלד ואל אלא
 קיתשיא ארפה בר רמא ןנברד תואובמ יפותיש״ינאש

GlTTif 
GEMARA. Worin besteht ihr Streit? — 

Die Rabbanan sind der Ansicht, der All- 

barmherzige habe ihr eine weitere Hand‘* 

zugesprochen, während R. Jehuda der An- 

sicht ist, neben ihrem Vater ist ihre Hand ! 

nichts**. 

Dik ihren Scheidebrief nicht zu 

VERWAHREN VERSTEHT. Die Rabbanan lehr- 

ten: Eine Minderjährige, die ihren Scheide- 

brief zu verwahren versteht, kann geschie- 1 

den werden, und die ihren Scheidebrief nicht 

zu verwahren versteht, kann nicht geschie- 

den werden. Welche heisst eine Minderjäh- 

rige, die ihren Scheidebrief zu verwahren 

versteht? — die ihren Scheidebrief und ir- 1 

gend etwas anderes verwahrt. — Wie meint 

er es? R. Johanan erwiderte: Er meint es 

wie folgt: die statt ihres Scheidebriefs et- 

was anderes’“verwahrt. R. Hona b. Manoah 

wandte ein: Diese ist ja nichts weiter als 2 

eine Törin!? Vielmehr, erklärte R. Hona b. 

Manoah im Namen R. Ahas, des Sohns R. 

Iqas, die zwischen ihrem Scheidebrief und 

88 ii ה -f M 87 j| תא — M 86 || א׳ל P 85 ן| בא M 84 

 M — י״רא B 89 jj יבר M 90 |j — יסא [| 91 (M הכוזו) 1'

M 95 jj יאה B 94 ij הז M 93 jj (׳דרוו — M) 92 

 ׳איתייאר |M 96 i — ׳חאל הכוז ינתקו !M 97 j יובמ יפתוש.

etwas anderem zu unterscheiden versteht. 

R. Jehuda sagte im Namen R. Asis: 

Wenn er’'ein Steinchen’^fortwirft, eine Nuss 

aber behält, so kann er für sich erwerben, 

nicht aber für andere”; wenn er einen Wertgegenstand nach einer Zeit zurückgibt, so 
V 

kann er sowol für sich als auch für andere erwerben. Als ich dies Semuel vortrug, 

sprach er zu mir: dieses und jenes ist eins. — Was heisst: dieses und jenes ist eins? 

R. Hisda erwiderte: Sowol dieser als auch jener kann für sich erwerben, nicht aber für 

andere. R. Henana Vardan”wandte ein: Wie erfolgt die Vereinigung an der Durch- 

gangsgasse"? — einer lege das Fass [Wein] nieder und spreche: dies sei für alle Be- 

wohner der Durchgangsgasse bestimmt; sodann eigne er es ihnen zu durch seinen er- 

wachsenen Sohn, seine erwachsene Tochter, seinen jüdischen Sklaven oder seine jüdi- 

sehe Sklavin. Von welcher Sklavin wird hier gesprochen: hat sie zwei Haare’*bekom- 

men, so hat sie ja bei ihm nicht zu bleiben, doch wol, wenn sie keine zwei Haare hat, 

und er lehrt, dass sie für andere erwerben könne!? — Anders verhält es sich bei der 

Vereinigung an der Durchgangsgasse, die nur rabbanitisch erforderlich”ist. R. Hisda 

68. Dh. die Wahrnehmung ihrer Interessen durch ihren Vater, u. da sie nicht mehr mindeijährig 

ist, so kann sie es auch selbst. 69. Nur wenn sie Waise ist, kann sie sich selbst vertreten. 70. 

Wenn sie nicht einmal zwischen ihrem Sycheidebrief u. irgend einer anderen Sache zu unterscheiden ver- 

steht. 71. Ein minderjähriger Knabe. 72. Das man ihm gibt. 73. Wenn jemand ihm 

etwas für einen anderen gegeben hat, so hat dieser es nicht erworben. 74. Nach Rsj. Ortsname, aus 

Vardina (od. Vardanja), müsste aber האנידרו heissen; wahrscheinl. Beiname. 75. Damit die Anwohner 

am Öabbath ihre Sachen da umhertragen dürfen; cf. S. 562 N. 342. 76. An der Scham, beim Eintritt 

dieses Pubertätszeichens muss sie freigelassen werden. 77. Nach dem schriftlichen Gesetz ist nur das 

Tragen einer Sache aus einem Privatgebiet nach einem öffentlichen Gebiet (cf. Bd. i S. 330 Z. 22 ff.) ver- 
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Pe5.30i>ןייע-”ןנבר ןוקתד לכ°רמימל הייל הוה לאמ ןאדרוו’* sprach; Vardan ist wol stumm’*! — Was 

Fol.65 קבר ןוקתד לכ ןנירמא לכ ךדלאו”ןוקת אתללרואד sollte er denn erwidern?— Die Rabbanan 

 haben alle ihre Bestimmungen denen der ןמ רקלע הל תלאד אתללמב ןוקת אתללרואד ןלעכ

 ?!Gesetzlehre gleichgestellt. — Und jener אל הרותה ןמ רקלע הל תללד אתללמ לכא הרותה

 Nur bei Dingen, die in der Gesetzlehre — מוא'רצלכ לנש רשעמ לע ןלמלרעמ°אלוא בר בלתמ יi«.n.״־

 wurzeln, sagen wir, die Rabbanan haben אה םלרכעה ותהפשו ודבעל םללודגה ותבו'ונבל םדא

 ihre Bestimmungen denen der Gesetzlehre *ולכואו הז* לנש רשעמ ןהב ודפו'' וללה תועמ םכל

 gleichgestellt, nicht aber bei Dingen, die לתש אלתאד’ לא למד לכלה החפש אה* סימוח אלב

 nicht in der Gesetzlehre wurzeln”. R. Ivja לתש אלתא״אלד ואל אלא הלבנ אלעב לאמ תורעש

 wandte ein; Man kann bei [der Auslösung] ןנברד הזה ןמזב רשעמב* ןנלקסע לאמב אבה תורעש !יי

'^Ar!29ä דבע ןלא״אלנתהו אכלא למ הזה ןמזב הלרבעה המאו des zweiten Zehnten eine List anwenden*“, 

 und zwar; man sage zu seinem erwachsenen ןילצעב אלא נהונ לבולהש ןמזב אלא נהונ לרבע

 vSohn, seiner erwachsenen Tochter, seinem •ןטקב תודמ שלש אבר רמא :ןנברד בוקנ ונלאמ

 jüdischen Sklaven oder seiner jüdischen °׳הכוז ןלאו ומצעל הכוז ולטונו זונא וקרוזו רורצ

 Sklavin; da hast du Geld und löse dir den תוטועפה“ ןואלמל תשדקתמ'°הנטקב ןדננכו םלרהאל !■'י!

 zweiten Zehnten*‘aus; er esse ihn dann ohne הנטקב ןדננבו ןללטלטמב רכממ ןרכממו חקמ ןהקמ'

 Fünftels. Von welcher [Entrichtung des] ןהלרדנ םלרדנ תנועל ועלנה הלבא לשודלקב תשרנתמ

 Sklavin wird hier gesprochen; hat sie zwei רוכמלו תצלוח הנטקב ןדננכו שדקה ןשדקהו רדנ

 Haare bekommen, so hat sie ja bei ihm םלרשע ןב אהלש דע ולבא לסכנב":

20 nicht zu bleiben, doch wol, wenn sie keine 

zwei Haare hat!? — Hier wird vom rabba- 

nitischen Zehnten der Jetztzeit gesprochen. 

— Gibt es denn in der Jetztzeit eine jüdische 

Sklavin, es wird ja gelehrt, dass [das Gesetz 

vom] jüdischen Sklaven nur dann Geltung 
 -habe^ wenn das Gesetz vom Jobeljahr Gel ׳ י י ־/-י ו« u• •ו t u . טג — יי M 13 '! 1 םא *יבא ׳ילש השוע ןטמה ןיאש ׳יזחי ׳יזחהל.

tung hat!?—Vielmehr, bei einem undurchlochten Pflanzentopf, wobei dies'Tabbanitisch ist. 

Raba sagte; Es gibt drei Arten von Minderjährigen. Wenn er ein Steinchen fort- 

wirft und eine Nuss behält, so kann er für sich erwerben, nicht aber für andere, und 

dem entsprechend ist bei einer solchen Minderjährigen die Trauung gütig hinsichtlich 

der Weigerungserklärung‘'. Kleiner Kinder“*Kauf und Verkauf von beweglichen Sachen 

ist gütig, und dem entsprechend benötigt eine solche Minderjährige auf Grund der 

Trauung durch ihren Vater der Scheidung. Hat er das zum Geloben erforderliche Al- 

ter*erlangt, so ist sein Gelübde gütig und seine Heiligung gütig, und dementspre- 

chend benötigt eine solche Minderjährige der Hali9ah. [Unbewegliche] Güter seines 

Vaters verkaufen kann er erst mit zwanzig Jahren. 

j^pENN RINK Minderjährige [zu einem] gesagt hat; nimm für mich meinen 

Ml Scheidebrief in Empfang, so ist der Scheidebrief erst dann rechtskräftig. 

 5ו1414דע טנ וניא יטיג יל לבקתה הרמאש הנט
 “'’■®^*רוןחל’*לעבה הצר םא ךכיפל הדיל טג״עיגיש
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boten, was aber die Durchgangsgasse nicht ist. 78. Da er darauf nichts erwiderte. 79. Die In- 

stitution vom Erub (Vereinigung der Gebiete) ist eine rabbanitische Neuerung. 80. Wenn jemand den 

2. Zehnten vom Ertrag seines eignen Felds auslöst, so muss er ein Fünftel hinzufügen, nicht aber, wenn 

gehäuften auslöst. 81. Da sie rechtlich selbständig sind, so gelten sie als fremde Käufer. 82. 

Da dann auch die Freilassung der jüd. Sklaven zu erfolgen hat; cf. Lev. 25,8ff. 83. Die Entrichtung 

des 2. Zehnten von den iu einem solchen gezogenen Pflanzungen. 84. Wenn sie von ihren Verwand- 

teil (nicht vom Vater) verheiratet worden ist, so kann .sie nach Erlangung ihrer Grossjährigkeit die Ehe 

durch eine Weigeruugserklärung ohne Scheidebrief auflösen. 85. Etwas älter als die oben bezeichne- 

teil• cf. S. 561 Z. lOff. 86. Wenn er die Bedeutung des Gelübdes kennt, zwischen dem 12. 11. dem 

13. Lebensjahr; cf. S. 70 Z. 7ff. 
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WENN ER IN IHRE Hand GEKOMMEN IST, אצ היבא ול ימא □או״חילש השוע ןטק ןיאש רווחי 

DAHER KANN DER Ehemann, WENN ER ES רמואה° רוזחי אל רוזחל הצר םא הטיג יתבל״לבקתהו 

WÜNSCHT,zurücktreten; Minderjährige רחא םוקמב הל ונתנו ינולפ םוקמב יתש^אל הז טג ןת 

KÖNNEN keinen VERTRETER BEvSTELLEN. רחא םוקמב הל ונתנו ינולפ םוקמב איה ירה לוספ 

Wenn ihm aber der Vater gesagt hat; .־, ינולפ םוקמב יטיג יל לבקתה הרמאש השאה'’ רשב 

GEH, NIMM FÜR MEINE Tochter IHREN רישכמ רזעל{<'’יבר’׳'לוספ רחא םוקמב הל"ולביקו 

Scheidebrief in Empfang, so kann je- רחא םוקממ הל ואיבהו ינולפ םוקממ יטיג יל אבה 

NER, WENN ER ES WÜNSCHT, NICHT ZURÜCK- : רשב 

treten. Wenn jemand gesagt hat: gib גילפ אלד אשיר אנש יאמ רזעלא יברו'* .ארמג 

MEINER Frau diesen Scheidebrief an je- 10 דיפה שרגמ היתעדמד והיא גילפד אפיס אנש יאמו 

NE^i Ort, und er ihn ihr an einem an- :ול איה םוקמ הארמ°תשרנתמ”החרכ לעבד יהיא 

DEREN Ort gegeben hat, so ist er UN- 

GILTIG; WENN ABER: SIE BEFINDET SICH 

AN JENEM Ort, und er IHN IHR AN EINEM 

anderen Ort gegeben hat, so ist er 1 

GILTIG. Wenn eine Frau gesagt hat: 

NIMM FÜR MICH MEINEN SCHEIDEBRIEF AN 

 הדיל טג עיגיש דע המורתב תלכוא יטיג יל אב

 דימ המורתב לוכאל הרוסא יטיג יל לבקתה

 דע המורתב תלכוא“ ינולפ םוקמב יטיג יל לבקתה

 :דימ רסוא רזעלאי׳יבר םוקמ ותואל טג עיגיש

 יוה אל אשיר תרמאהו יוה אהימ אטיגו .ארמג

 ”אתמב אטינ^׳ייל לבקתה היל״הרמאד אכירצ אל אטיג

JENEM Ort IN Fmpfang, und er ihn für הרמאק יכהו לבבב היל תחבשמד ןינמיזו איסהמ 

SIE AN EINEM ANDEREN Ort IN Fmpfang הינימ הילקש״היל תהבשמד אביה לב לקשמ היל" 

GENOMMEN HAT, SO IST ER uNGiLTiG, UND 20 יברו :איסהמ אתמל תיטמד דע יוהי^אל אטינ״ 

NACH R. Fleäzar GILTIG; WENN ABER: איה םוקמ האדמ אהד אטישפ :רימ רסוא רזעלא 

BRING MIR MEINEN ScHEiDEBRiEF VON JE- הרזמב היתיאר הרזמל ליז היל הרמאד״אבירצ אל ול 

15 II ריזחי אל ׳יזחהל הצר הנטק ותבל טג M 14 ]| ו — P 13 

M — הל M 16 |j 17 [! ו V 18 !! רזעילא V אשיר ש״מ 

 II רחא םוקמב לבקו 4־ M 20 || ׳שרגימ M 19 j| א״ר ף״לד

21 P 22 [| רזעילא M 23 || טג M — 24 11 היל M 

 M 27 11 יוהיל M 26 [| ׳נימ יל לוקש M 25 || יטיג

 .ליזאקו ׳זמל ליז ל״או ׳ז.מב היתיאר V .חרזמל...הרמאד —

NEM Ort, UND ER IHN IHR VON EINEM 

ANDEREN Ort gebracht hat, so ist er 

GILTIG. 

GEMARA. Weshalb streitet R. Fleäzar 
nicht hinsichtlich des Anfangsatzes, wol 
aber hinsichtlich des Schlußsatzes? — Fr, 
bei dem die Scheidung mit seinem Willen erfolgt, achtet darauf’, sie, bei der die Schei- 
düng gegen ihren Willen erfolgt, gibt ihm nur einen Hinweis“. 

|FNN SIE [zu einem] gesagt hat: bring mir meinen Scheidebrief, so darf 

I sie“’Hebe essen, bis der Scheidebrief in ihre Hand gekommen ist; wenn 

aber: nimm für mich meinen Scheidebrief in Fmpfang, so ist ihr das Fssen 

VON Hebe sofort verboten. [Sagte sie:] nimm für mich an jenem Ort meinen 

Scheidebrief in Fmpfang, so darf sie Hebe essen, bis der Scheidebrief jenen 

Ort erreicht; nach R. Fleäzar ist es ihr sofort verboten. 

GEMARA. Immerhin ist der Scheidebrief“giltig, und im Anfangsatz heisst es, dass 
er ungiltig sei!? — In dem Fall, wenn sie zu ihm gesagt hat: nimm für mich den 
Scheidebrief in Matha-Mehasja in Fmpfang, oft aber triffst du ihn auch in Babel. Sie 
meinte es wie folgt: nimm ihn von ihm wo du ihn auch triffst, gütig aber sei der 
Scheidebrief erst dann, wenn du in Matha-Mehasja bist. 

Nach R. Fleäzar ist es iRr sofort verboten. Selbstverständlich, sie gab ihm 
ja nur einen Hinweis’’!? — In dem Fall, wenn sie zu ihm gesagt hat: geh nach Osten, 

87. Dass die Uebergabe genau nach seiner Bestimmung erfolge. 88. Wo ihr Mann zu treffen 

ist, jedoch ist ihr der Ort der Empfangsnahme gleichgiltig. 89. Wenn ihr Mann ein Priester ist. 

90. Wenn er in einem anderen Ort in Empfang genommen worden ist. 91. Er lehrte bereits in der 

vorangehenden Mignah, dass aus diesem Grund in einem ähnlichen Fall der Scheidebrief gütig sei. 

74 Talmud Bd.V 
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 denn er ist im Osten, und er nach Westen אק הייתיילי^אה ברעמב אמ־יתד והמ ברעמל לזא אקו

 gegangen ist; man könnte glauben, [man בהיו הייב םיאג סגימ^ייליזאקד ידהב אמלדי^ןל עמשמ

 ,berücksichtige,] er ist ja nicht im Westen בריעו םירמתב יל ברע והולשל רמואה :אמיג היל

 so lehrt er uns, [dass man berücksichtige,] אדח ינת םירמתב ול בריעו תורגורגב תורגורגב ול

 er kann ihn unterwegs getroffen und ihm רמא בוריע ובוריע ןיא ךדיא אינתו בוריע ובוריע 5

 .den Scheidebrief gegeben haben ןנבר אה רזעלא יבר אה ןנבר אה^‘ אישק אל הבר

 Hinsichtlich des Falls, wenn jemand םוקמ הארמ" רמאד רזעלא יבר אה אדיפק ירמאד

B1).166־1 ,^2 ןאכ קכר אהו אה רמא ףםוי ברו^יול איה zu seinem Vertreter gesagt hat, dass er für 

 ihn einen Fmb^'aus Datteln bereite, und רמואה אינתד אה אלאו^ייירא ,ףיל רמא וריבה לשב

 -dieser ihn aus PVigen bereitet hat, aus Fei ךבושב ךבושב ול בריעו לדגמב יל ברע וחולשל !0

 gen, und dieser ihn aus Datteln bereitet אינתו בוריע ובוריע אדה אינתד’^ לדגמב ול בריעו

 hat, lehrt das Fine, der Emb sei gütig, und וריבה לשו ולש יאמ םתה בוריע ובוריע ןיא ךדיא

 -dagegen ein Anderes, der Emb sei ungil ךבושד יריפו לדגמד יריפ אביא ימנ םתה אכיא:

1v,11 ובתכ הושרג יתשאלייונתו םג ובתכ רמוא 

 הורטפייונתיו ובתכי ולא ירה הל ונתו תרגיא

28 M 29 : היתיא אל M — אמלד M 30 |j עגפ עגפימ 

 M 33 11 ו — M 32 11 רזעלא...אה — M 31 :! היב

 M 36 P ׳רטיפ M 35 י ׳שאל M 34 11 אדח אינתד —
37 B ׳רטיפ ק״ד ׳רטפ, 

tig!? Rabba erwiderte: Das ist kein Ein- 

15 wand; das eine nach den Rabbanan und 

 das eine nach R. Eleäzar. Das eine nach רמא אל יוארב הל ושע סומינב הל ושע הוסנרפ

 den Rabbanan, welche sagen, er achtete סולב 5

 ,darauf, und das eine nach R. Eleäzar ירה הוכרת .דוקבש הוחלש ןנבר ונת ,ארמג

 .welcher sagt, er gab ihm einen Hinweis סומינב הל ושע הוסנרפ הורטפ” ונתיו ובתכי ולא

 -R■ Joseph erklärte: Beide nach den Rabba רמוא ןתנ יבר אינת םולכ רמא אל יוארב הל ושע’”'-^0

Bb.73aרמא° םולכ רמא אל הורטפ ןימייק וירבד הורטיפ’” nan; das eine, wenn mit seinem, und das 

eine, wenn mit fremdem”. Abajje sprach zu 

ihm: Es wird gelehrt, dass, wenn jemand zu 

seinem Vertreter gesagt hat, dass er für ihn 
1 lu-j ״ |1 תרכ הל ושע + einen Erub in einem Schrank niederlege, 

und er ihn in einem Taubenschlag niedergelegt hat, in einem Taubenschlag, und er 

ihn in einem Schrank niedergelegt hat, der Erub nach einer Lehre gütig und nach 

einer anderen ungiltig sei; was ist hierbei zwischen seinem und fremdem”zu unter- 

scheiden!? — Hierbei handelt es sich ebenfalls um die Früchte im Schrank und die 

Früchte im Taubenschlag”. 
jENN JEMAND GESAGT HAT: SCHREIBT EINEN SCHEIDEBRIEF UND GEBT IHN MEINER 

Frau, scheidet sie [von mir], schreibt einen Brief^und gebt ihr, so schrei- 

BE MAN IHN UND GEBE IHR; WENN ABER: ENTEASST^SIE, VERSORGT SIE, VERFAHRT MIT 

IHR NACH Gebühr, verfahrt mit ihr nach Gehörigkeit, so hat er nichts gesagt. 

OEMARA. Die Rabbanan lehrten: Sagte er: schickt sie fort, lasst sie fort, treibt 

sie fort, so schreibe man [einen Scheidebrief] und gebe ihr, wenn aber: entlasst sie, ver- 

sorgt sie, verfahrt mit ihr nach Gebühr, verfahrt mit ihr nach Gehörigkeit, so hat er 

nichts gesagt. Es wird gelehrt: R. Nathan sagte: [Sagte er:] entlasst sie, so sind seine 

Worte gütig, wenn aber: entlassen”, so hat er nichts gesagt. Raba sagte: R. Nathan 

92. Cf. S. 562 N. 342. 93. Wenn jemand ihm erlaubt hat, seine Datteln od. Feigen zum Ivruh 

zu nehmen; wenn der Vertreter andere Früchte genommen hat, so ist der Erub ungiltig, da auch der Be- 

auftragende' über diese nicht verfügen kann. 94. Dem fremden Eigentümer ist es ja gleichgiltig, 

wo der Erub niedergelegt wird. 95. Hier handelt es sich nicht um die Bestimmung, wo der Erub 

niedergelegt werde, sondern woher die Früchte hierfür zu entnehmen seien. 96. Auch diese Be- 

Zeichnung wird für den Scheidebrief gebraucht. 97. Dieser Ausdruck wird wol von der Scheidung 

gebraucht, jed. nur übertragen. 98. Die genaue Uebersetzung ist hier nicht möglich, im lext wird 

im 1. Fall das Qal u. im 2. Fall das Pi61 gebraucht, u. für den Begriff Scheidung wird die erstere Form 

gebraucht. 
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ist Bal^’lonier״und unterscheidet zwischen הורטפל הורטלפ ןיב קיידי^אוה האלבבד ןתנ יבר אבר 
 ?איעביא :קייד אל אוה לארשי ןחא״רבדךדיד אנת*ך“'ןunser Au- 9 ,״entlassen״und ist ״entlasst sie״

tor aber ist jerusalemite und unterscheidet הוחינה והמ הוריתה והמ הובזע והמ הואיצוה והל 
nicht. אהימ טושפ והמ תדב הל ושע והמ הל וליעוה והמ 

Sie fragten; Wie ist es, [wenn er ge- 5 הל ושע סומינב הל ושע תדב הל ושע אינתד אדה 

sagt hat:] bringt sie hinaus, verlasst sie, :םולכ רמא אל יוארכ 
löst sie, lasst sie, wirkt für sie, verfahrt mit רמאו רלוקב אצויה םירמוא ויה הנושאר 

ihr nach Gesetz!?—Eines davon ist zu ent- ורוה ונתיו ובתכי ולא ירה יתשאלייטג ובתכ 

|v,21 
Git.iat 
Bb.l40l’ 
aen.30^ 

 ן51נ
5 scheiden, denn es wird gelehrt; [Sagte er;] ירוזש ןועמש יבר״אריישב אצויהו שרפמה ףא רמול 

verfahrt mit ihr nach Gesetz, verfahrt mit 10 • 55•*''' ןבוסמה ףא רמוא= 

ihr nach Gebühr, verfahrt mit ihr nach Ge- אק הוה^’ יב הוה רלוקב אצוי אביננ .ארמג 

hörigkeit, so hat er nichts gesagt. ארמחמי׳אניבא יברל יזוז האמ עברא ובה רמא קיפנ 
!nfang.S sagten sie, dass, wenn היתליסל אניבא יבר ארד״אריז יבר רמא אינפ רהנד foi.66 

JEMAND, DER ZUM Hinrichteplatz וטינ אנוה בר רמאד° היבר אנוה ברד יבנל לזאו Git.72t> 

GEFÜHRT WIRD, SAGT: schreibt'”meiner 15 למע םא וטינ ףא רזוח דמע םא ותנתמ המ ותנתמב 

Frau einen Scheidebrief, man ihn רמאד ןויב שירפ אלד בנ לע ףא וטינ המו רזוח 

.SCHREIBE UND ihr“'gebe; SPÄTER BESTIMM- ןויכ ותנתמ זןא ונת רמא אלד בנ לע ףא ובתכי" 

TEN SIE ES AUCH VON EINEM ZUR See UND הל ףיקתמ הינימ ונק אלד בנ לע ףא ונת רמאד 

MIT EINER Karawane Ausreisenden. R. טנ ףא התימ רחאל הנשי הנתמ המ יא אבא יבר 

Simon Sezori sagt, dies gelte auch vom 20 התיא״הנתמ אמלשב אתשה יכה התימ רחאל ונשי 

GEFÄHRLICH [Kranken]. אלא אביא ימ התימ רחאל טנ אלא התימ רחאל 
GEMARA. Geneba wurde zum Hin- ערמ ביכש תנתמ היל אישק אק יכה אבא יבר 

 ןינק איעב״תצקמב ערמ ביבש תנתמו״איה תצקמב 60.151ל

 אמייק אהו ןינפ איעב אל רבס אנוה ברד ללכמ

M) 39 1 
42 M ובותכ 

 הוה — M 40 ii (ץרא

43 M ׳נשי 
41 |i 

M 44 

richteplatz hinausgeführt, und als er sich 

da befand, verfügte er, dass man R. Abina 

von seinem Wein in Nehar-Panja vierhun- 

dert Zuz gebe. Da sagte R. Zera: Mag R. 

Abina seinen Ranzen nehmen und zu sei- 

38 f B- ו 

M ארמח ןמ 

 .ד אוה -(-

neni Lehrer R. Hona'“gehen. R. Hona sagte nämlich: Sein“’Scheidebrief gleicht seiner 

Schenkung, wie er hinsichtlich der Schenkung, wenn er aufsteht, zurücktreten kann, 

ebenso kann er hinsichtlich seines Scheidebriefs, wenn er aufsteht, zurücktreten; und wie 

er beim Scheidebrief nicht genau zu verfügen braucht, wenn er nur "schreibt״ gesagt 

hat, selbst wenn er nicht "gebt״ gesagt hat, ebenso ist die Schenkung [gütig], wenn er 

nur "gebt״ gesagt hat, selbst wenn er es ihm nicht zugeeignet hat. R. Abba wandte 

ein: Demnach sollte doch, wie die Schenkung auch nach dem Tod erfolgen kann, auch 

die Scheidung nach dem Tod erfolgen‘°'können!? — Was soll dies; allerdings gibt es 

eine Schenkung nach dem Tod, aber gibt es denn eine Scheidung nach dem Tod‘^? 

— Vielmehr, R. Abba wandte folgendes ein: es war ja^^Tine partielle Schenkung "'eines 

Sterbenskranken, und bei der partiellen Schenkung eines Sterbenskranken ist eine Zu- 

eignung erforderlich!? — Demnach ist R. Hona der Ansicht, dass eine Zueignung nicht 

9 9. In Bab340nien wurde meist aramäisch gesprochen u. zwischen den verschiedenen Formen der 

aram. Worte genau unterschieden. 100. Um sie von der Schwagerehe (Dt. 25,5ff.) zu entbinden. 101. 

Obgleich er keinen Auftrag zum Geben ^teilt hat, da er dies in seiner Aufregung vergessen hat. 102. 

Dh. sich bei ihm für seine Lehre bedanken, dass in einem solchen Fall die Verfügung genüge u. eine Zu- 

eignung nicht nötig sei. 103. E'.ines Sterbenden. 104. Wenn er es vorher verfügt hat. 105. 

Da beim Sterben die Scheidung nicht vollzogen war, so verfiel sie der Schwagerehe. 106. Bei der 

Schenkung G.s. 107. Die Bestimmungen hinsichtl. der Schenkung eines Sterbenden, (dass er nach 

der Genesung zurücktreten kann u. dass keine Zueignung erforderlich ist) gelten nur von dem Fall, wenn 

er sein ganzes Vermögen verschenkt hat; cf. Bd. vj S. 1344 Z. 12 ff. 

74» 
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 ,erforderlich sei, und es ist uns ja bekannt אוה התימ תמהמ הוצמד אבה ינאש ןינק איעבד ןל

 — ?!dass eine Zueignung erforderlich sei איעב” התימ תמהמ הוצמ רבס אבא יברד ללבמ

 -Anders ist es hierbei; es war eine Bestini אבא יבר אלא ןינק איעב׳י^אלד ןל אמייק אהו ןינק

 mung wegen des Sterbens‘”*. — Demnach אל ארמה ימד רמאק אל ארמה היל אישק אק יבה

 -ist R. Abba der Ansicht, dass auch bei ei תא תופייל ידב ארמהמ ךדיאו רמאק^*ארמהמ רמאק 5

 ner Bestimmung wegen des Sterbens eine זוהב תא תופייל ידב ארמחמ״^םתמ והלש והב

aM221 ולוק תאי״עמושה לב רמאו רובל״ךלשומ היהש י Zueignung erforderlich sei, und es ist uns 

ja bekannt, dass keine Zueignung erforder- 

lieh sei!? — Vielmehr, R. Abba wandte fol- 

Jab 

 Ket.70b ותשאל טג בותבי

 jab.122a חדוהי בר רמא אוה דש אמש שוהילו” .ארמג

 noch’”‘״gendes ein: weder sagte er, "Wein ומדיא*“ ייומדיא ימנ והניא םדא תומד ול וארשב" !0

sagte er ״vom Erlös des Weins", sondern 

 ,vom Wein"””. — Und jener!? — Vom Wein״

um sein Anrecht”‘zu kräftigen. Von dort lies- 

sen sie sagen: vom Wein, um sein Anrecht 

zu kräftigen. 

ENN JEMAND, DER IN EINE GrUBE 

GEWORFEN WORDEN IST, RUFT: WER 

Hör, 

Ker. 6^ 

15 

MEINE Stimme hört, schreibe meiner 

Frau einen Scheidebrief, so schreibe 

 וזחד האובב*‘והל תיא ימנ והניא האובב היל וזחד
 .י^^רמא והל תיא ימנ והניא אמלדו האובבד האובב” היל

 האובב והל תיא האובב ינב ןתנוי*^נדמיל אנינה יבר
 יבר יבד אנת איה הרצ אמלדו” והל תיל האובבד
 יפ לע ףא ןינתונו ןיבתוב הנבסה תעשב לאעמשי

 :ןיריבמ ןיאש

 Haalb'הב קחשל הצר יתשאל*^טג ובתכ רמאש אירב

 .tGit.4 יתשאל**טג ובתכ רמאש דחא^׳יאירבב השעמ“

45 M 46 || יעב M — 47 !ן ארמחמ M 48 רוכב jj 

M — 49 1| תא M -|לאומש רמא ־. B 50 !1 וארשכ M 

 53 |1 ןנחוי M 52 || (והל...האובב — M) 51 !| ומדימ

M ׳ליד היל שוחילו |M 54 j — 55 !| דחא M ותשאל !I 

56 M גגל. 

 לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא תמו לפנו גגה שארל^הלעו

 .man ihn und gebe ihr :טג וניא !ותחד חורה □?«‘יטג הז ירה לפנ ומצעמ םא 20

 GEMARA. Sollte doch berücksichtigt יכהו ארסהימ ירוסה רותסל השעמ ,ארמג

 .werden, es ist vielleicht ein Dämon!? R השעמו טג הז ירה ותליהת לע ופוס חיכוה”םא ינתק

Jehuda erwiderte: Wenn man an ihm eine 

menschliche Gestalt sieht. — Auch diese 

nehmen ja eine ähnliche Gestalt an!? — 

Wenn man an ihm einen Schatten sieht. 

— Auch diese haben ja einen Schatten!? — 

Wenn man an ihm einen Widerschatten‘‘”sieht. — Vielleicht haben auch diese einen 

Widerschatten!? R. Hanina erwiderte: Mein Sohn Jonathan lehrte mich, sie haben einen 

Schatten, nicht aber einen Widerschatten. — Vielleicht ist es eine Nebenbuhlerin”’!? 

— In der Schule R. Jismäels wurde gelehrt, bei einer Gefahr schreibe und gebe man 

[einen Scheidebrief], auch wenn man ihn nicht erkennt. 

jENN EIN Gesunder gesagt hat: schreibt meiner Frau einen Scheidebrief, 

so WOLLTE ER SlE NUR ANFÜHREn“\ EiNST SAGTE EIN GESUNDER, DASS MAN 

SEINER B'rAU einen SCHEIDEBRIEF .SCHREIBE, UND ALS ER SPÄTER AUF EIN DaCH 

.STIFIG, STÜRZTE ER AB UND STARB. Da ENTSCHIED R. SlMON B. GaMALIEL: HaT ER 

SICH ABSICHTLICH HERABGESTÜRZT, SO IST DER SCHEIDEBRIEF GILTIG, HAT IHN DER 

Wind herabge.stossen, so ist der Scheidebrief ungiltig. 

GEMARA. Ein Ereignis zur Widerlegung”*!? — [Die Misnah] ist lückenhaft und 

muss wie folgt lauten: wenn der Ausgang für den Anfang entscheidend"''ist, so ist der 

Scheidebrief gütig. Einst sagte ein Gesunder, dass man seiner Frau einen Scheide- 

108. Er wusste, dass er nicht am Leben bleiben werde, u. in diesem Fall ist die Zueignung nicht 

erforderlich. 109. Dass man ihm Wein im Wert von 400 Zuz gebe. 110. Im Text ohne Artikel: von 

Wein, dh. Geld aus Wein, u. dies ist ein Absurdum. 111. Der ganze Vorrat Wein sollte als Deckung 

für seine 400 Zuz dienen. 112. Wörtl. Schatten des Schattens. 113. Die dies aus der Grube 

ruft, um ihre Scheidung herbeizuführen. 114. Da er sie nicht beauftragt hat, ihn ihr auch zu geben. 

115. Die vorangehende Lehre macht hierbei keinen Unterschied. 116. Dass er sie nicht anführen wollte. 

Ned.׳I8ä 
Zeb.211 

Hol. 39b 
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brief schreibe, und als er später auf ein שארל הלעו יתשאל” טג ובתכ רמאש אירבב ימנ 

Dach stieg, stürzte er ab und starb. Da ent- םא לאילמג p ןועמש קר רמאו''תמו לפגו גגה 

schied R. Simon b. Gamaliel: Hat er sich :טג וגיא ותהד”הורה םא טג הז ירה לפנ ומצעמ 
absichtlich herabgestürzt, so ist der Schei- אקוני ירקמ הכשא אתשינב יבל לעד ארבג אוהה 

debrief gütig, hat ihn der Wind herabge- 5 ן,דל רמא והייבג אנירהא שיניא ביתיו יבתידי^הירבו 
stossen, so ist der Scheidebrief ungiltig. ביבש ףוסל והתיברל אטיג ובתכנ וכיינימ ירת יב'' 

Kinst kam jemand in das Bethaus, wo םוקמב אהילש ארב ישניא וושמ ימ אקוני ירקמ 
er einen Kinderlehrer mit seinem Sohn und ארב ישניא וושמ אל רמא ןמחנ בר אל וא אבא 

noch jemand sitzen sah. Da sprach er zu ארב ישגיא וושמ רמא אפפ^׳ברו״אבא םוקמב אחילש 

ihnen: Zwei von euch mögen einen Schei-10 לשניא וושמ אתכליהייאבר׳״רמא אבא םוקמב אהילש 

 :אבא םוקמב אחילש ארב

 ובתכ השלשל וא° יתשאל" טג ונת םינשל רמ

 רמא ונתיו ובתכי ולא ירה יתשאל"ונתו טג

debrief für meine Frau schreiben. Darauf"' 

starb der Kinderlehrer. Pflegt man den 

Sohn zum Vertreter anstelle des Vaters”'zu 

machen oder nicht? R. Nahman sagt, man םירחאל ורמאי ולא ירה'''יתשאל” טג ונת השלשל 
pflege nicht den Sohn zum Vertreter an-15 ןןן ריאמ יבר ירבד ןיד תיב ןאשעש ינפמ ובתכיו 

stelle des Vaters zu machen, und R. Papa ןירוסאה תיבמ ונוא שיא אנינח''''יבר הלעה הכלה 

sagt, man pflege wol den Sohn zum Ver- ורמאיש יתשאל״טג ונת השלשל רמואב ינא לבוקמ"' 

treter anstelle des Vaters zu machen. Raba יסוי יבר רמא ןיד תיב ןאשעש ינפמ""ובתכיו םירחאל 

sagte: Die Halakha ist, man pflege den תיבל רמא וליפאש ןילבוקמ טא ףא חילשל ונימונ 
Sohn zum Vertreter anstelle des Vaters zu 20 ובתכיו ודמליש יתשאל טג ונת"'םלשוריבש לודגה ןיד 

machen. 

|ENN JEMAND zu ZWEIEN GESAGT HAT: 

GEBT MEINER FrAU EINEN SCHEIDE- 

BRIEF, ODER zu DREIEN: SCHREIBT MEINER 

Frau einen Scheidebrief und gebt ihn 

IHR, so MÜSSEN SIE SELBST SCHREIBEN״' 

 םינשו בתוב דחא יתשאל״טג ונתרררשעל רמא״רנתיו g׳»■!»”
 ךכיפל ןימתוח םלובו בתוכ רחא ובותכ םכלוכ ןימתוח

 :לטב טג הן'°ירה ןהמ דחא תמ םא

57 M 58 || ופחד M 59 || ׳בתי ווהד M 60 ירתב II 

M — 61 || אבר...ברו B 62 || יפפ P הבר M 63 II 

 II 66 ראב ינלבוקמ M 65 || איננח M 64 || א״ה —

M + 67 || הל ונתיו M — ׳שאל ג״ת !M 68 I -הל -ן II 

69 M 4 .ובתכ- B 70 !| ו ובתכ M טגה. 
UND IHR GEBEN. WENN JEMAND ZU DREIEN 

GESAGT HAT: GEBT MEINER FrAU EINEN 

Scheidebrief, so können sie auch andere beauftragen, ihn zu schreiben, weil 

ER sie zum Gericht gemacht"°hat — Worte R. Meirs. Folgende Lehre brachte 

R. Hanina aus Ono aus dem Gefängnis"’: Es ist mir überliefert, dass, wenn 

JEMAND zu DREIEN GESAGT HAT: GEBT MEINER FrAU EINEN SCHEIDEBRIEF, SIE AN- 

DERE BEAUETRAGIvN KÖNNEN, IHN ZU SCHREIBEN, DA ER SIE ZUM GERICHT GEMACHT 

HAT. R. Jose sagte: Wir sprachen zum Boten’": auch uns ist es überliefert, 

DASS, SELBST WENN JEMAND ZU [dEN MITGLIEDERN DES] HOHEN GERICHTS IN JERU- 

SALEM GESAGT HAT: GEBT MEINER FrAU EINEN SCHEIDEBRIEB', SIE LERNEN״׳UND IHN 

SELBER SCHREIBEN UND IHR GEBEN MÜSSEN. WENN JEMAND ZU ZEHN [PERSONEN] GP;- 

SAGT HAT: GEBT'"ME1NER FrAU EINEN SCHEIDEBRIEF, SO MUSS EINER SCHREIBEN UND 

ZWEI UNTERSCHREIBEN; WENN ABER: IHR ALLE SCHREIBT, SO MUSS EINER SCHREIBEN 

UND ALLE UNTERSCHREIBEN. DAHER IST, WENN EINER VON IHNEN GESTORBEN IST, 

DER Scheidebrief nichtig. 

117. Nachdem der Beauftragende die Stadt verlassen hatte. 118. Ob er beim Erteilen des Auf- 

trags damit einverstanden war, dass event. der Sohn seinen Vater vertrete. 119. Od. unterschreiben; 

sie können damit nicht andere beauftragen. 120. Drei Personen bilden ein Gerichtskollegium, u. er 

hat sie nicht mit dem Schreiben beauftragt. 121. Die er wol von R. Äqiba hörte, als dieser verhaftet 

(cf. Bd. i S. 229 Z. 8ff.) war. 122. Zu RH., der diese Lehre brachte. 123. Das Schreiben, falls sie 

es nicht verstehen. 124. So auch in der paläst. Misnah: der T. (weiter u. in der Parallelstelle S. 411 
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 :oEMAl^y R. Jirmeja b. Abba sagte" ^ היל וחלש אבא רב הימרי יבר רמא .ארמג

 -Aus der Schule Rabhs sandten sie an Se ובתב םינשל רמא וניבר ונדמלי לאומשל בר יבמ

 muel: Lehre uns der Meister, wie es denn °'והמ ןה ומתחו בתבו רפוסל ורמאו יתשאל^^נתו טג

 :sei, wenn jemand zu zweien gesagt hat ךירצ רבדה יאמ דומלת ךירצ רבדהו אצת והל חלש

 schreibt meiner Frau einen Scheidebrief היל אקפסמו ילימ והל^ ווהד םושמ אמיליא דומלת 5

 -und gebt ihn ihr, und diese einen Schrei רמאהו חילשל ןרסמימ אל יא^ חילשל ןרסמימ יא ילימ

7',b72b אל ילימ רמאד יסוי יברב הכלה יבר רמא לאומש ber zu schreiben beauftragt und ihn unter- 

 :schrieben'^iaben? Fr Hess ihnen erwidern ןבימ אק אה”לאומשל אלא חילשל ןרסמימJהיל אי

 Sie muss‘"'fort; die Sache muss jedoch noch היל טושפיתו”טנה בתכ יא^יקי בתב יא״ובותב יאה

 -durchstudirt werden. — Was heisst: die Sa השלשל וא יתשאל” טנ ונת םינשל רמא ןיתינתממ !0

 che muss noch durchstudirt werden? Wollte איה ונתיו ובתכי ולא ירה יתשאל” ונתו טנ ובתכ

 man sagen, weil es Worte‘”sind, und ihm בתכ וא אוה’ןדי בתב ובותכ היל איעבימ אק אפוג

 zweifelhaft war, ob Worte einem Vertreter רמא אפיס ינתקד אוה’'טגה בתכד אטישפ אוה’'טנה

 tibergeben werden können oder nicht, so רמא וליפאש ןילבוקמ ונא ףא חילשל ונימונ יסוי יבר

 -sagte ja Semuei im Namen Rabbis, die Ha ודמליש יתשאל״טג ונת ם^דריבש לודנה ןיד תיבל !5

 lakha sei wie R. Jose, welcher sagt, dass אוה’'טנה בתכ אמלשב תרמא יא הל ונתיו ובתכיו

 -Worte nicht einem Vertreter tibergeben wer יב אביא ימ אוה’* ןדי בתכ תרמא יא אלא ריפש

 -den können !? — Vielmehr, folgendes war Se יב אכיא ןיא והיידי תמיתה”םתחמ יעדי אלד אניד

 -ihre Un״schreiben״muel fraglich: ist unter ןדי בתכ ובותכ יאהד’ךל אריבס יאו אתדח אניד

 -terschrift oder die Niederschrift des Schei יבר רמא לאומש רמאהו רשכ טגה בתב אה אוה 20

 debriefs zu verstehen? — Sollte er dies aus חילשל ןרסמימ אל ילימ רמאד יסוי יברכ הכלה

 unsrer Misnah entscheiden: wenn jemand טגה בתכ אוה ןדי בתכ ובותכד ןל אריבס’\א ירמא

b.711>72a ןרמא רמואב יסוי יבר הדומו’*°ורמא רמואכ השענ zu zweien gesagt hat: gebt meiner Frau 

II ׳בימ יכה M 73 || וא M 72 ]j היל M 71 |ן ט.ו ונתו B 70 einen Scheidebrief, oder zu dreien: schreibt 
II רמיתח p 77 j{ אוה — M 76 || הל יפח M 75 |; יא — M 74 meiner Frau einen Scheidebrief und gebt 
 M 78 ihn ihr, so mtissen sie selbst schreiben und ובותכד || B 79 יריבס |M 80 j — ורמא...הדומו.

ihr geben!? — Diese selbst ist ihm fraglich: ist unter ״schreiben^'ihre Unterschrift oder 

die Niederschrift des Scheidebriefs zu verstehen? — Selbstverständlich die Niederschrift 

des Scheidebriefs, denn der Schlußsatz lehrt: R. Jose sagte: Wir sprachen zum Boten: 

Auch uns ist es tiberliefert, dass, selbst wenn er zu [den Mitgliedern des] hohen Ge- 

richts in Jerusalem gesagt hat: gebt meiner Frau einen Scheidebrief, sie lernen und 

ihn selber schreiben und ihr geben mtissen. Einleuchtend ist dies, wenn du sagst, die 

Niederschrift des Scheidebriefs, wenn du aber sagst, die Unterschrift, so gibt es ja kein 

Gericht, [dessen Mitglieder] nicht zu unterschreiben verstehen!? — Freilich, dies kann bei 

neuen Gerichtsmitgliedern Vorkommen. — Wenn man annimmt, unter "schreibensei die 

Unterschrift zu verstehen, während die Niederschrift des Scheidebriefs [durch andere] 

zulässig ist, [so ist ja einzuwenden,] Semuei sagte doch im Namen Rabbis, die Halakha 

sei wie R. Jose, welcher sagt, Worte können einem Vertreter nicht tibergeben werden!? 

— Ich will dir sagen, wenn wir annehmen, dass unter "schreiben“ die Unterschrift zu 

verstehen ist, so ist es hinsichtlich der Niederschrift ebenso, als würde er "sagt“”*gesagt 

haben, und R. Jose pfliehtet hinsichtlich des Falls bei, wenn er "sagt“ gesagt haUl — 

Z. 11), die Misnah u. andere Codices haben ובתכ; die I,esart ונתו ובתכ der kursirenden Ausgaben ist wol eine 

Korrektur. 125. Ob unter "schreiben״ in der Mi.^lnah das Schreiben des ganzen Scheidebriefs od. nur 

das Unterschreiben zu verstehen ist. 126. Vom 2. Mann, falls sie auf Grund eines solchen Scheide- 

briefs geheiratet hat. 127. Die den Beauftragten übergeben worden sind. 128. Als würde er 

sie beauftragt haben, anderen zu sagen, dass sie den ,Scheidebrief schreiben. 129. Da er nicht darauf 

geachtet hat, sie mit der Niederschrift des Scheidebriefs zu !)eauftrageu. 
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Pflichtet denn R. Jose hinsichtlich des Falls רפוס בתכ° ןנתהו ורמא רמואב יפוי יבר הדומ ימו ®'V87b 

hei, wenn er ״sagF'gesagt hat, es wird ja רמאו ונינש רפוס םתה הימרי יבר רמאו״רשכ דעו10.71ל88־ 

gelehrt, dass, wenn ihn der Schreiber ge- ילימ רמאד איה יסוי יבר ינמ ןיתינתמ ארפה בר 

schrieben und ein Zeuge [unterschrieben] יפוי יבר הדומ*'ךתעד אקלפ יאו הילשל ןרפמימ אל 

hat, er gütig sei, und hierzu sagte R. Jirme- 5 והל*'רמאד ןינמיח הברוה הנימ קיפנ ורמא רמואב 

ja, dies sei zu verstehen, wenn der Schrei- ומתהיו ינולפו ינולפלו בותכיו רפופל ורמא° םינשל foi.67 

her unterschrieben hat'^ und ferner sagte ידהפ ךנהמ דה'’ימתהמו ישייה רפופד אפופיכ םושמו 

R. Hisda, diese Rehre vertrete die Ansicht רמ רמאד ןויכ יכה רמא אל לעבו והיידהב רפופו 

R. Joses, welcher sagt, Worte können einem אמלד שוהילו*’היכש אל לארשיב p השעת אלו רשב 

Vertreter nicht übergeben'werden. Wenn 10 ומותה םתאו בותכיו רפופל ורמא“ירת יבל*'והל רמא 

man nun sagen wollte, R. Jose pflichte hin- רפופל היל ימתהמו®'רפופד אפופיכ םושמ ךנה ילזאו 

sichtlich des Falls bei, wenn er ״sagt״ ge- ימנ אה ירמא“יבה רמא אל לעבו והיינימ דה ידהב 

sagt hat, so kann ja eine Korruption ent- אלו רשכ רמאד ןאמל אהינה אוה^^דשעת אלו רשכ 

stehen, denn es kann Vorkommen, dass er אכיא יאמ השעתו רשכ רמאד ןאמל אלא השעת 

zu zweien gesagt hat: sagt dem Schreiber, 15 הל רבפ לאומשו רמא יתרת יפוי יבר אלא^^רמימל 

dass er schreibe, und N und N, dass sie לאומש רמא אפוג :אדהב הילע נילפו אדהב היתווכ 

unterschreiben, sie aber wegen der Beschä- ןרפמימ אל ילימ רמאד יפוי יברכ הכלה יבר רמא 

mung des Schreibers einen von ihnen und יברש רהאמ יבר רב^׳ןועמש^״יבר וינפל רמא חילשל 

den Schreiber unterschreiben lassen, wäh- האר המ יפוי יבר לע ןיקלוח ונוא שיא אנינחו ריאמ 

rend der Ehemann anders verfügt hat!? — 20 קותש ינב קותש ול רמא יפוי יברכ הכלה רמול יבר 
Da der Meister gesagt hat, er’"sei gütig, ומע וקומינ ותיאר אלמליא^׳יסוי יבר תא תיאר אל 

jedoch darf dies in jisraei nicht geschehen, םימכח לש ןהבש הנומ היה”הדוהי ןב יפיא אינתד 
so kommt dies nicht vor. — Es ist ja zu 

berücksichtigen, vielleicht sagte er zu zwei- 

en: sagt dem Schreiber, dass er schreibe, 

und ihr unterschreibt, sie aber wegen der 

Beschämung des Schreibers einen von ih- 

nen und den Schreiber unterschreiben lassen, während der Ehemann anders verfügt 

hat!? — Ich will dir sagen, auch in diesem Fall ist er gütig, jedoch darf dies nicht 

geschehen. — Allerdings naeh demjenigen, welcher sagt, er sei gütig, und es dürfe 

81 M 82 || ידומ M — 83 [| והל M — וה'ידהב...דח !I 

84 M 85 [| אמלידו M 86 1| ירתבל M — ׳תכיו ׳וסל ׳טא j} 

87 M 88 || יש״ח M — ירמא M 89 II — 90 אלא II 

V 91 || יסוי ר״ב לאעמשי B יברב. M 11 ׳יננהו ם ״רד רחאמו 

92 M -|- ש. B ילמלא M 93 II — היה. 

nicht geschehen, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, er sei gil- 
V 

tig und es dürfe geschehen!? — Vielmehr, R. Jose lehrte zweierlei, und Semuel ist sei- 

ner Ansicht hinsichtlich des einen’"und streitet gegen ihn hinsichtlich des anderen’". 

Der Text. Semuel sagte: Rabbi lehrte, die Ffalakha sei wie R. Jose, welcher sagt, 

Worte können einem Vertreter nicht übergeben werden. R. Simon b. Rabbi sprach vor 

ihm: Was veranlasste, wo doch R. Mefr und Hanina aus Ono gegen R. Jose streiten, 

den Meister zu lehren, die Halakha sei wie R. Jose? Dieser erwiderte ihm: Schweige, 

mein Sohn, schweige, du hast R. Jose nicht gesehen; hättest du ihn gesehen, [so wür- 

dest du wissen,] dass Gesetzeskunde bei ihm ist. Es wird nämlich gelehrt: Isi b. Jehuda 

zählte׳ die Vorzüge der Weisen auf. R. Mefr ist Gelehrter und Schreiber’"; R. Jehuda ist 

130. Wenn er gleichzeitig als Unterscbriftzeuge fiingirt. 131. Der Unterzeichner muss den 

Auftrag selbst erhalten haben, somit ist nicht zu berücksichtigen, der Ehemann könnte den Auftrag erteilt 

haben, dass jemand den Scheidebrief schreibe u. 2 andere Personen ihn unterschreiben, der Vertreter aber 

den Schreiber als Zeugen unterschreiben liess, um ihn nicht dem Verdacht auszusetzen, man wolle ihn 

nicht als Zeugen anerkennen. 132. Der Scheidebrief, in dem Fall, wenn der Ehemann verfügt 

hat, dass man einen Schreiber mit dem Schreiben u. andere Personen mit der Unterzeichnung beauftrage. 

133. Dass Worte einen Vertreter nicht übergeben werden können. 134. Hinsichtl. des Pralls, wenn 

er ״sagt“ gesagt hat. 135. Cf. S. 239 Z. 9ff. 
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 הצר־ישכל םכח הדוהי יבר רפוסו םכה ריאמ יבר
 תנזוימ תונה לאעמשי יבר ןיזוגא לש לג ןופרט יבר
 תפוק ירוג ןב ןנחוי יבר םולב רצוא אביקע יבר
 םימשב לש הפוק הירזע ןב רזעלא יבר םילכורה
 וקומינ יסוי יבר״יקנו בק בקעי ןב רזעילא יבר תנשמ"

ein Weiser, wenn er es will; R. Tryphon 
ist ein Nussliaufe'^'’; R. Jismäel ist ein auf- 
gespeicherter Laden; R. Aqiba ist eine voll- 
gestopfte Schatzkammer; R. Johanan b. Nu- 
ri ist ein Krämerkorb’^ R. Eleäzar b. Azarja 
ist ein Gewürzkorb; die Lehre des R. Ehe- 

ßfk'sTa **'^*'^ אלא איצומ וניא איצומש המו אעמיק הבס*מ zer b. Jäqob [fasst nur] einen Kab, ist aber 
 geläutert; R. Jose hat seine Gesetzeskunde ^’יתורמ ונש ינב וידימלתל ןועמש* יבר רמא ןכו
 -bei sich; R. Simon mahlt viel und verschüt •אביקע יבר לש ויתודימ תומורתמ תומורת יתודמש:
 -tet wenig, hierzu wird gelehrt, er verges ינולפו ינולפלז’'בותכיו רפוסל ורמא םינשל רמא אפונ !0
 se wenig, und was er verschüttet, ist nur השעת אלו רשכ בר רמא אנוה בר רמא ומתחיו
 Kleie. So sagte auch R. Simon zu seinen הל ירמאו ןמחנ ברל אלוע היל רמא לארשיב תאז
 Sehülern: Kinder, lernt meine Normen, denn תאז״׳השעת אל יאמא רשבד רהאמ^^יאלועל ןמחנ בר
 meine Normen sind ausgesucht, von den ימו םידע רוכשת אמש ןנישייה’*היל רמא לארשיב

Jab. 49a 

 אנתו’י אעמיק איצומו הברה ןחוט ןועמש יבר ומע

Jab. 25■׳b 3! לעו חקמ הדשיילע ןימותחה םידע אינתהו״ ןנישייח ausgesuchten Normen R. Äqibas. 
 -Der Text. Wenn jemand zu zweien ge ידבע אל השעמ הז רבדל םימכח ושחי אל השא טנ
 sagt hat: sagt dem Schreiber, dass er [den בותכיו רפוסל ורמא םינשל רמא :ירמאק' ארובד
 Scheidebrief] schreibe, und N und N, dass הבר* השעת אלו רשכ רמא אדסח בר ומותח םתאו
 .sie ihn unterschreiben, so ist er, wie R רשכ רמא ןמחנ בר השעתו רשכ רמא הנח רב רב
 -Hona im Namen Rabhs sagt, gütig, je רמא הבר השעתו רשכ רמא תשש בר השעת אלו 20

coi.b אכיאו° השעתו רשכ רמא ףסוי בר השעת אלו רשכ doch darf dies in jisrael nicht geschehen. 
 Üla sprach zu R. Nahman, und manche רמא ןנבר ונת :*טג ובתכ הרשעל רמא :והל ךיפאד
 ,sagen, R. Nahman zu Üla: Weshalb darf ידי לע בתוכ דחא יתשאל* ונתו^ טנ ובתכ הרשעל

 -wenn er gütig ist, dies in jisrael nicht ge סכילוה״סלוכ דמעמב בתוכ דחא ובותכ םכלוכ םלוכ
schehen!? Dieser erwiderte: Es ist zu be- 
rücksichtigen, sie könnte Zeugen'^'mieten. 

tGit.‘ 

94 MB — ו 

 M 97 II יכו

 j| רטש -(-

4 M - 

95 M ש״ר ןהל רמא ךכל M 96 jj + 

 II 99 ׳שייח — M 98 II ׳שיב תאז -

1 M וששח 

 ונתו -

2 M — 3 ק M אבר M — Ist dies denn zu berücksichtigen, es wird 
 ,gelehrt, dass die Weisen bei Zeugen רמא || M 4 — ונתו || M 5 ותשאל.

die einen Kaufschein oder einen Scheidebrief unterschrieben haben, diese Sache'^’nicht 
berücksiehtigt haben!? — Eine Handlung begehen sie nicht, reden aber könnten sie 
wol'L 

Wenn jemand zu zweien gesagt hat: sagt dem Schreiber, dass er [den Scheide- 
brief] schreibe, und ihr unterschreibt ihn, so ist er, wie R. Hisda sagt, gütig, jedoch 
darf dies in Jisrael nicht geschehen, und wie Rabba b. Bar-Hana sagt, gütig und es 
darf geschehen. R. Nahman sagt, gütig und es dürfe nicht geschehen, und R. Seseth 
sagt, gütig und es dürfe geschehen. Rabba sagt, gütig und es dürfe nicht geschehen, 
und R. Joseph sagt, gütig und es dürfe geschehen. Manche wenden dies'^um. 

Wenn jemand zu zehn Personen gesagt hat: schreibt einen Scheidebrief. 

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand zu zehn [Personen] gesagt hat: schreibt meiner 
Frau einen Scheidebrief und gebt ihn ihr, so schreibe einer in Vertretung aller; wenn 
aber: schreibt ihr alle, so schreibe einer in Gegenwart aller. [Sagte er:] bringt meiner 

136. Wenn man eine Nuss vom Haufen nimmt, so rollen viele nach, so pflegte RT., wenn er mit 

einer Eehre begann, solche in Fülle vorzutragen. 137. In dem sich alles mögliche durcheinander 

befindet. 138. Dass der Ehemann sie beauftragt habe, andere Personen zum Schreiben des Scheide- 

briefs zu veranlassen. 139. Sie könnten zur Unterzeichnung einer gefälschten Urkunde angestiftet 

worden sein. 140. Sie .sind nicht verdächtigt. Falsches zu unterschreiben, wol aber solches zu 

behaupten. 141. Die Ansichten von R. u. RJ. 
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Frau ehieiTscheid^^ so bringe ihn einer וכילוה םכלוכ םלוכ ידי לע ךילומ דהא יתשאל'טג 

in Vertretung aller, wenn aber: bringt ihr והמ ןתוא״ הנמ והל איעביא םלוכ דמעמב ךילומ דהא 

alle, so bringe ihn einer in Begleitung aller. םושמ ןנהוי יבר םכלובכ וניא הנמ רמא אנוה בר 
Sie fragten: Wie ist es, wenn er sie ge- םבלוככ אוה ירה הנמ רמא המור ןמד רזעלא’ יבר 

zähit’^hat? R. Hona sagt, wenn er sie ge- 5 הנמד אהו'והלוכ הנמד אה ינילפ אלו אפפ בר רמא 

zählt hat, sei es nicht ebenso, als würde יאהל הל ירמאו אסיג יאהל הל ירמא והייתצקמ 

er ״alle'׳ gesagt haben, und R. johanan im וא ובותכ םכלוכד אטיגב הדוהי בר ןיקתא :אסיג 

Namen des R. Eleäzar aus Ruma sagt, wenn וא ןוכלוכ וא ומותה ןוכנימ דהוי דה לכ וא ןוכלוכ 

er sie gezählt hat, sei es ebenso, als würde דהו דה לכ"וא ןובלוכ וא וליבוא ןוכנימ ירת לכ'° 

er ״alle” gesagt haben. R. Papa sagte: Sie m רמאו הירובידל היל זיאנדיךינמיז אבר רמא ןוכנימ 

streiten aber nicht; das eine, wenn er alle אלא ילוספיאל יתאו ןוכנימ דה לכ רמא אלו ןוכלוכ 

gezählt hat, und das andere, wenn er einige ןוכנימ ירת׳ילכ ומותח ןוכנימ דה לכ ובותכ אבר רמא 

von ihnen gezählt hat. Manche erklären :ןוכנימ דח לכ וליבוא 

es nach dieser Richtung und manche nach m 9 [! ו — M 8 H רזעי׳יא p 7 i| [ןתוא -] M 6 

jener Richtung'״. || זיטד M 12 |j דימ ירת M 11 \\ לכ — M 10 j! דחו — 

R. Jehuda ordnete an, dass man in ei- •1ירת m 13 

nein Scheidebrief, bei dem "alle" zu berück,sichtigen'''‘'ist, [schreibe:] schreibt'״ihr alle 

oder einer von euch, unterschreibt ihr alle oder zwei von euch, bringt ihn ihr alle oder 

einer von euch. Raba sprach: Es kann ja Vorkommen, dass er seine Worte beschnei- 

det, indem er nur "ihr alle” und nicht "einer von euch” sagt, und [der Scheidebrief] 

ungiltig'^'wirdl? Vielmehr, sagte Raba, [schreibe man:] einer von euch schreibe, zwei 

von euch unterschreiben und einer von euch bringe ihn'״. 

142. Ohne "ihr alle^'gesagt zu haben. 143. Nach der einen Erklärung hat er, wenn er alle 

gezählt hat, alle, wenn aber nur einige, zwei von diesen damit beauftragt, nach der anderen Erklärung hat 

er, wenn er einige gezählt hat, damit bekundet, dass diese ihn unterschreiben sollten, wenn er aber alle ge- 

zählt hat, so wollte er damit nur sagen, dass er den Auftrag in Gegenwart aller erteile. 144. Wenn 

der Auftrag, ihn zu schreiben, in Gegenwart vieler Personen erfolgt ist. 145. Dh. der Ehemann hat 

hierzu beauftragt. 146. Wenn einer bei der Ausführung fehlt. 147. Man gebrauche die W.e 

"ihr alle'' überhaupt nicht. 

76 Talmud Bd.V 



SIEBENTER ABSCHNITT 

MEINER Frau einen Scheidebrief, so 

HAT ER NICHTS GESAGT. WENN JEMAND GE- 

5 SAGT HAT: SCHREIBT MEINER FrAU EINEN 

Scheidebrief, und darauf vom Kordia- 

KOS BEFALLEN WIRD UND SAGT: SCHREIBT 

IHN NICHT, SO SIND SEINE LETZTEN WORTE 

NICHTIG. Wenn jemand stumm geworden 

10 IST, UND AUF DIE FrAGE, OB MAN SEI- 

NER Frau einen Scheidebrief schrei- 

BE, MIT DEM Kopf nickt, so prüfe man 

IHN DREIMAL; WENN !!)R AUF JA BEJAHEND 

UND AUF NEIN VERNEINEND ANTWORTET, 

SO SCHREIBE MAN IHN UND GEBE IHR. 

OEM ARA. Was ist Kordiakos? Semuel 

erwiderte: Den der neue Wein in der Kel- 

 יתשאל' טג ובתכ רמאו םוקיידרוק וזחאש י

 וזחאו יתשאל טג ובתכ רמא םולכ רמא אל

 םינורחאה וירבד ןיא ובתכת לא'רמאו רזחו סוקייררוק

 ןיברחו ךתשאל' טג בותכנ ול ורמאו קתתשנ םולב

 לע רמא םא םימעפ השלש' ותוא ןיקרוב ושארב

 :ונתיו ובתכי ולא ירה ןה ןה לעו ואל ואל

 היתכנד' לאומש רמא םוקיידרוק יאמ .ארמג
 שדח ןיי וכשנש ימ ינתילו אתרצעמד אתדה ארמח
 יאמל'המש םוקיידרוק אחור אהד ןל עמשמ אק אה

 ^!׳■?ס^אקמום ארשיי"׳ היתוסא יאמ אעימקל הנימ אקפנ
 ן3fb■13!aםא יל הרמא ייבא רמא" :אקרמ° ארמחו ירמונא

 ירוכיפ’ימוי ירת תב אימד אזוכ אמוי תב אשמישל
 אקרמ“ ארמחו ירמוגא אקמוס ארשב ימוי'אתלת תב

 39b60a •יערקילו יתמכוא אתלוננרת יתיל אתקיתע אשמישל

, ^ ]---Git,70a 
 Qid.aib 4־ M 4 !ן שלש M 3 ן| ונבתכת אל B 2 j! ותשאל 1

 1 ירוביס M 7 1| (אקדמ M) 6 'ן! יאמל — M 5 !j יאמ

8 M — ימוי. 

ter gebissen' hat. — Sollte es doch heissen: den der neue Wein gebissen hat!? — Fol- 

gendes lehrt er uns: dieser Geist heisst Kordiakos. — Wobei ist dies von Bedeutung? 

— Bei einem Amulett'. — Welches Mittel gibt es dagegen? — Mageres' auf Kohlen 

[gebratenes] Fleisch und verschnittener Wein. 

Abajje sagte: Meine Amme sagte mir: Gegen einen Sonnenfstich] desselben Tags 

wirkt ein Krug Wasser; gegen einen von zwei Tagen wirkt Aderlass; gegen einen 

von drei Tagen wirkt mageres auf Kohlen [gebratenes] Fleisch und verschnittener 

Wein. Gegen einen veralteten Sonnen[stich] hole man eine schwarze Henne, reisse sie 

1. Der dadurch iu einen intensiven Rausch verfallen ist, nach Maimoniurs eine Art Epilepsie. Wie 

aus dem Zusammenhang u. den Au.slegungen beider Talmudim zu ersehen, handelt es sich hierbei nicht 

um eine Plerz- od. Gemütskrankheit, sondern um einen starken mit epileptischen Bewegungen verbundenen 

Rausch, somit ist die Ableitung unsres Worts vom gr. xapbmxoc; (so Mu.s.sakia, L1׳:vv u. ihre Abschreiber) 

falsch; es ist vielmehr von xopbuxoi, Kordax, der Taumler, abzuleiten. 2. Das eine Beschwörung 

des Geistes enthält; sein Name muss genannt sein. 3. Wörtl. rotes. 
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 היוליע היבתולו הישירד אתעיצמל היחלגילו ברעו יתש
 אימב םוקילו"תוחנילו'" ךרסימד דע היוליע היהננו’
 קילסילו דומילו היוליע אמלע שילהד דע היראוצ״דע
 אימב םומילו תוהנילו‘” יתדב לוכיל אל יאו ביתילו

kreuz und quer durch, rasire [dem Kranken] 
die Mitte seines Kopfs, lege sie hinauf und 
lasse sie liegen, bis sie festklebt; sodann 
steige er bis zum Hals ins Wasser hinab. 
bis er schwach wird, tauche unter, steige zu- 5 ,רילסילו דומילו היוליע אמלע שילהד דע היראוצ״דע 

 אקרמ'ארמהו ירמונא אקמוס ארשיב אשמישל ביתילו
 בר :אייה ארמהו ירמוגא אנימש ארשיב אגלתל
 אתולג שיר יב היל ןירעצמ ווה יכ אדיסה םרמע
 אהינ יאמ היל ורמא*'רהמל אגלתא''היל ונגמ ווה

rück herauf und setze sich nieder. Wenn 
nicht dies, so esse er lyauch und steige 
bis zum Hals ins Wasser hinab, bis er 
schwach wird, tauche unter, steige zurück 
herauf und setze sich nieder. Gegen Son-10 ךפימ והל אנימאד לכ ינה רמא היל ותיילדי^מל היל 
nen[stich] wirkt mageres auf Kohlen [ge- אקרמ ארמהו ירמונא אקמוס ארשיב והל רמאי׳יבפא 
bratenes] Fleisch und verschnittener Wein, אייה ארמהו ירמונא'’אנימש ארשיב והניא'*היל ותייא 
gegen Erkältung wirkt fettes auf Kohlen היל המקומו אתוסמ יבל היל הלייעמו אתלי העמש 
[gebratenes] Fleisch und roheF Wein. ווהוי׳אתוסמ יבד אימ יכפהמד דע“אתוםמ יבד אימב 

Einst Hessen die Leute des Exiliarchen, 13 קפעיא''ףסוי בר יטישפ יטישפ הירשיב יאקו אמד 
die R. Ämram den Frommen zu kränken הכאלמ הלודג רמא ירושכב קסעיאי^תשש בר איהירב 
pflegten, ihn auf Schnee schlafen, und am ברל אתולג שיר היל רמא :הילעב תאי״תממהמש 
folgenden Morgen sprachen sie zu ihm: Was אלד'^דיל רמא ןבג רמ דיעפ אל אמעט יאמ תשש 
wünscht der Meister, dass man ihm hole? ימי“ היל רמא יהה ןמ רבאא ידישהד ידבע ולעמ 
Indem er sich sagte, dass sie alles, was er 20 היעמשל היל רמא ךל אניוהמ אתשה היל רמא רמיי 
ihnen sagen wird, verkehrt machen wer- היל יתייא'“אתויהמ אערכ אדה יל יתייאי״בונג ליזי' 
den, sprach er zu ihnen: Mageres auf Koh- יערכ תלת ותייא אתויחד ימרה יל ומדהא והל רמא 
len [gebratenes] Fleisch und verschnittenen יאוה םילגר שלש תלעב אה והל רמא הימק וביתוא 
Wein. Da holten sie ihm fettes auf Kohlen היל רמא הימק וביתוא'” אמלעמ ארח ותייא קוספ'^ 
[gebratenes] Fleisch und rohen Wein. Als 25 והל^°רמא הבתוא ךדיד ךהל ימנ היבתוא היעמשל 
jaltha^es hörte, führte sie ihn ins Bad und ודבעיל יבה יא היל רמא יאוה םילגר^ישמה תב יאה 

 אכת ובירקייייהל היל רמא לובילו רמד היעמש״הימק
9 M — 10 || ךרםימד...ה'חננו M תוחי׳יו 

12 M יתילו קסילו ימילו ׳ליע ימלע היל שילחד 
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 .׳יימק אכת ׳רק

Hess ihn im Badewasser stehen, bis das Ba- 
dewasser in Blut verwandelt und sein Leib 
voll Wunden bedeckt war. R. Joseph ar- 

V 

beitete^ in der Mühle. R. Seseth arbeitete 
bei Balken. Er sagte: Bedeutend ist die 
Arbeit, denn sie erwärmt ihren Herrn. 

Einst sprach der Exiliarch zu R. Seseth: 
Weshalb speist der Meister nicht bei uns? 
Dieser erwiderte: Deine Diener sind unge- 
raten; sie sind hinsichtlich eines Glieds von 
Lebendem“ verdächtig. Jener fragte: Wer beweist dies? Dieser erwiderte: Ich will es dir 
beweisen. Da sprach er zu seinem Diener: Geh, stehle einen Fuss vom Vieh' und bring 
ihn mir. Alsdann“ sagte er zu jenen: Legt mir die Teile des Viehs vor. Als sie ihm dann 
drei Füsse vorlegten, sprach er zu ihnen: Hatte dieses drei Füsse!? Da schnitten sie 
einen von einem anderen [Vieh] ab und legten ihm vor. Hierauf sagte er zu seinem 
Diener, dass er auch seinen vorlege, und sprach zu ihnen: Hatte dieses fünf Füsse!? 
Jener sprach dann zu ihm: Wenn dem nun so ist, so sollen sie in Gegenwart des 
Dieners des Meisters zubereiten, und er esse. Dieser erwiderte: Gut. Da stellten sie für 

3. Dh. Unverschnitten. 4. Die Tochter des Fürsten u. Frau R. Nahmans, der im Haus des 

Fixiliarchen verkehrte. 5. Wenn er erkältet war. ' 6. Solches zum Essen vorzusetzen. 7. Das 

an jenem Tag geschlachtet worden war. 8. Als das hergerichtete Vieh bei Tafel aufgetragen wurde. 

75» 
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 ihn einen Tisch hin, holten das Fleisch und אגתםיר"ה^מק וביתואו ארשיב הימקייותיייא^יוהליימק
 -setzten ihm ein Stück vor, das ihn erwür *'רתבל הירדוסב הכרכ הלקשו”היששג אתמה אקנחד

 -gen’sollte. Er aber betastete es und Wickel °'אקד ־ידהב אפסכד אסכ ןל ב־יעיא״היל ירמא ליכאד01.68?
 te es in sein Sudarium. Nach der Mahlzeit "היל ירמאדדיררוסב הכורכד הוהכשא ,'ותאו ינייעמ
 sagten sie zu ihm, ein silberner Becher sei והל רמא ןרועצל אלא יעב אק לכימ'’ אלד רמ יזח 5
 -gestohlen worden“, und als sie ihn unter ירמא'' ארויחד אמעט היב ימעטו ילבא לכימ אנא
 suchten, fanden sie es in seinem Sudarium וקדב והל רמא אנדיאה ןל ריבע אל ארויח היל
 -gewickelt. Da sprachen sie zu ihm: Nun se ארויחו ארויהב אמבוא אדסח בר רמאד היתכודב
 -hen wir, dass der Meister nicht essen, son קיפנ אק יכ הוחכשא קודב איה״אתוקל אתמבואב
 -dem uns nur kränken wollte. Dieser erwi היל ירמאו'°היוליע אתיפיצ׳י^היל ודשו אריב היל ורכ !0
 derte: ich wollte auch essen, nur merkte רמא הירוחאמ'’אדסח בר היל רחנ הניל רמ יתיל

isam,2,21 [ךל] הטנ° היל רמא ךיקוספ יל קוספ אקוניל היל ich den Geschmack des Aussätzigen. Jene 
 -sprachen: wir haben heute kein Aussätzi יאמ היעמשל היל רמא ךלאמש לע וא ךנימי לע
 -ges hergerichtet. Er erwiderte ihnen: Unter רדה היל רמא אידשד אתיפיצ'’היל רמא תיזח אק
 :sucht die Stelle". R. Hisda sagte nämlich הוה'’אנמ אדסח בר היל רמא קפנד רתבל'* הנימ !5
 Schwarz auf weiss"odcr weiss auf schwarz יל קספד דועו רמ יל רחנד אדח היל רמא רמ עדי

Ecc.2,8 יתישע“ :ולעמ אלד ידבע ידישחד דועו אקוםפ”אקוני ist eine Verletzung. Da untersuchten sie 
 -diese und es stimmte. Als er hinausgegan תודשו הדש םדאה ינב תוננעתו תורשו םירש יל
 gen war, gruben sie eine Grube, legten eine ולא םדאה ינב תוגונעתו רמז ינימ ולא תורשו םירש
 -Matte darüber und sprachen zu ihm: Mö הדיש ומיגרת אכה^׳תודשו הדש תואצחרמו תוכירב 20
 ge der Meister kommen und ausruhen. Da שלש ןנחוי יבר רמא אתדיש ירמא אברעמב ןיתדישו
 räusperte sich R. Hisda hinter ihm. Alsdann יניא המצע הדישו ןיחישב ויה םידש’'ינימ תואמ
 -sprach er zu einem Knaben: Trage mir dei ןיתדישו אדיש ומיגרת אכה’'רמ רמא :איה המ״עדוי

iR־g.6,7 תיבהו" ביתכד היל יעביא יאמל ןיתדישו הדיש’' nen Schriftvers vor”. Dieser sprach 
 nach rechts oder nach links ab. Da fragte ןנברל והל רמא רנו הנבנ עסמ המלש ןבא ותנבהב 25
 -er seinen Diener: Was siehst du? Dieser er השמ יתייאד ארימש אכיא היל ורמא דיבעא”יביה

widerte: Eine Matte liegen. Da sprach er: 
Umgehe sie. Als er hinausgegangen war, 
fragte ihn R. Hisda: Woher wusste es der 
Meister? Dieser erwiderte: Erstens, weil der 
Meister mir zugeräuspert hat, zweitens, weil 
der Knabe mir den Vers vorgetragen hat, 
und drittens, weil die Diener verdächtig 
sind, denn sie sind ungeraten. 

”7672 schaffte mir Sänger nnd Sängerinnen an, Vergm1g21ngcn der Menschenkinder, 

sidda und siddoth. Sänger und Sängerinnen, das sind verschiedene Arten Musik. Ver- 
gnügungen der Menschenkinder, das sind Wasserbassins und Bäder. Sidda und siddoth 
sind, wie sie hier erklären, Dämonen und Dämoninnen [sidtin], und wie sie im Westen 
erklären, Wagen [sidatha]. R. Johanan sagte: Dreihundert Arten von Dämonen gab es 
in Sihin, doch weiss ich nicht, was sidda ist. 

Der Meister sagte: Wie sie hier erklären, Dämonen und Dämoninnen. Wozu brauch- 
te er Dämonen und Dämoninnen? — Es heisst:“777/7 das Gebäude, als es gebaut 7vurde, 

aus ganzen Steinen vom Briich 8cc. Er sprach zu den Gelehrten: Wie mache ich es”? Sie 

9. Das kleine Knochen enthielt; RS war blind u. konnte es nicht sehen. 10. Um ihn unter- 

suchen zu können, da sie es merkten. 11. An der Haut. 12. Eine schwarze Stelle auf einer 

weissen Haut. 13. Cf. S. 543 N. 210. 14. iiSam. 2,21. 15. Ecc. 2,8. 16. iReK- 6,7. 

17. Die Steine ohne Werkzeuge zurichten. 
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 היל ירמאי^חבתשיא אכיה והל רמאי׳'דופא ינבאל
 יעדיד רשפא ידדהא והנישבכיןיתדישו הדיש יתייא
 ידדהא והנישבכ ןיתדישו הדיש יתייא"" ךל ולנמו”
 ידישד אכלמ יאדמשא אמלד ןניעדי אל ןנא ירמא
 היתיא היל ירמא׳" היתיא אכיה והל רמא עדי"'
 איסכימו אימ היל אילמו"'אריב היל אירב ןלפ״״ארוטב
 עיקרל״׳קילפ אמוי לכו היקנפשונב .דימתהו ארניטב
 אתביתמ רמנו אעראל תיהנו אעיקרד אתביתמ רמנו
 יתשו היל ילנמו היקנפשונל היל רייס יתאו אעראד
 ןב והינבל הירדש ליזאו"־' היל םיתהו היל יסכמו
 אתקזעו״״כש הלע קיקהד אתלישוש היל בהי עדיוהי
 לזא ארמהד יקיזו ארמעד יבבנו םש הלע קיקהד
 יבבנב ו״דנימתסו אימל ו.דניפשו"'יאתתמ אריב ארב
 והנימטו ארמהל ו.דניכפשו יאליעמ אריב ארבו ארמעד

 אקנפשונל"" הירייס אתא יכ אנליאב ביתי קילס"*
 המה ןייה ץל° ביתכ רמא ארמה היהבשא היילנקח20,1
4,11.hos ןייו תונז" ביתכו םכהי אל וב .דנש לכ[ו] רכש 
 היל אינס’״אל יהצ יכ יתשיא אל בל הקי שוריתו
 אתלישוש היבי״אדש אתא תיהני״אננו .דור יתשיא’‘
 אמש היל רמא לזרפימ אק .דוה רעתא יכ הימתס’׳
 אטמ יתאו היל״טיקנ יב ךלע ךרמד אמש ךלע ךרמד
 אטמ היידש אתיבל אטמ היידש היב ףה אלקיד
coi.b אפכ היל אננהיא" אקפנ אתלמרא״איהדד אבוכ’״יבנ 
 ביתכד ונייה רמא אמרנ .דיב רבתיא הינימ היתמוקל
56 M — היל...רמא [[ 57 BM ורמא |M 58 j יעדי ןוניאד ]1 

59 P ילגמו !M 60 j ירמא ׳שבכ והניתייא לזא M 61 |i 

 הייסכמו אימ היילמו M 63 jj ארב ׳ינלפ M 62 jj אוה +
 תיחנ ר״דמ רמג ׳קרד ׳ביתמל M 64 1| ׳מיתחו ׳ללגד ׳ביטב

 — P 66 j| םיינו M 65 jj רייסו יתא א״דמ רמג ׳עראב

 69 1; ביתיא קילסו M 68 jj והניכפשו M 67 || סש...אתקזעו
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 .אתבס M 77 || אכוכ VM 76 || ׳דש אטמד אתיב לכ

597 __GITTI^ 

erwiderten ihm: Es gibt den Samir‘’,den Mo- 
seh zu den Steinen des Schulterkleids ver- 
wendet'*hat. Er fragte: Wo ist er zu finden? 
Diese erwiderten: Hole Dämonen und Dä- 
moninnen und zwinge sie, vielleicht wissen 5 
sie es und offenbaren es dir. Hierauf holte 
er Dämonen und Dämoninnen und zwang 
sie; sie aber sprachen zu ihm: Wir wissen 
es nicht, vielleicht weiss es Asmodaj, der 
König der Dämonen. Er fragte: Wo befindet 1( 
er sich? Diese erwiderten: Er befindet sich 
auf jenem Berg. Er grub da einen Brunnen, 
den er mit Wasser gefüllt, mit einem Fels- 
block zugedeckt und mit seinem Siegel- 
ring versiegelt hat. Jeden Tag steigt er auf r 
den Himmel hinauf, wo er dem himmlischen 
Kollegium beiwohnt, sodann steigt er zur 
Erde herab, wo er dem irdischen Kollegium 
beiwohnt. Alsdann untersucht er seinen Sie- 
gel und öffnet [den Brunnen], und nachdem 2! 
er getrunken hat, deckt er ihn wieder zu, 
versiegelt ihn und entfernt sich. Hierauf 
entsandte er Benajahu, den Sohn Jehojadäs, 
dem er eine Kette, auf der der Gottesname 
eingegraben war, einen Ring, auf dem der 
Gottesname eingegraben war, ein Bündel 
Wolle und einen Schlauch mit Wein gab. 
Dieser ging hin und grub eine Grube unter 
[dem Brunnen], Hess das Wasser ablaufen 
und verstopfte [die Oeffnung] mit Wolle, 
sodann grub er eine Grube über diesem, 
goss den Wein hinein'^und verstopfte sie. 
Alsdann kletterte er auf einen Baum und 
setzte sich da nieder. Hierauf kam jener, untersuchte den Siegel, öffnete [den Brun- 
nen] und fand darin Wein; da sprach er: Es heisst:״°.fm Spötter ist der IVein, ein Lär- 

nicr der Rauschtrank, teer sich darin ergeht, wird nicht weise] ferner heisst Hurerei, 

Wein lind Most benehmen das Herz] ich werde nicht trinken. Als er aber durstig ward, 
konnte er sich nicht enthalten; da trank er, berauschte sich und legte sich schlafen. 
[Benajahu] kam dann herab, legte ihm, die Kette an und verschloss sie. Als er auf- 
wachte und sich gebärdete, sprach dieser zu ihm: Der Name deines Herrn ist auf dir, 
der Name deines Herrn ist auf dir! Während er ihn festhielt und führte, rieb er sich an 
jede Palme, an die er herankani, und ris^ sie um, an jedes Haus, an das er herankam, 
und stürzte es ein. Als sie an eine Hütte einer Witwe herankamen, kam sie heraus und 
flehte ihn an; da bog er seinen Körper hinweg und brach einen Knochen. Da sprach 
er: Das ist es, was geschrieben steht:״״^?«^ weiche Zunge zerbricht Knochen. Hierauf sah 

17. Cf. S. 350 N. 171. 18. Cf. S. 353 Z. 13ff. 19. Der durch eine Oeffnung in den ver- 

.siegelten Brunnen floss. 20. Pr. 20,11. 21. Hos. 4,11. 22. Pr. 25,15. 
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 pr.25,15 יעט אק הוהד אימפ אזה םרג רבשת הכר ןושלו'
 לעט אמ הוהד’'אלור אזח היחרואל״הלקסא אחרואב
 ידהמק^והד אתוודח אזח אהרואל״היקסא הלהרואב”
 אפשכואל*'רמאק הוחד ארבג אוההל הלעמש הכב הל
 אמסק״יאוהה אזה ךלהא לגש בשל לגאםמ לל דלבע
 הלבגל הולללע*'אל םתהל אטמ לכ ךלהא םלסק הוהד
 לאמא והל רמא אממ אמול למול אתלת דע המלשד

er einen Blinden, der sich vom Weg ver- 
irrte, da brachte er ihn auf den Weg. Hier- 
auf sah er einen Betrunkenen, der sich vom 
Weg verirrte, da brachte er ihn auf den 

5 Weg. Hierauf sah er ein Hochzeitsfest, wo- 
bei man sich belustigte, da weinte er. Hier- 
auf hörte er einen zu einem Schuster sagen, 

 ,dass er ihm Schuhe auf sieben Jahre mache אלתשלמ הלסנא הלל ורמא הלבגל^״אכלמ לל לעב אק אל
 -da lachte er. Hierauf sah er einen Zaube המלשל הלל ורמא ותא התרבהא בלתוא אתנלבל לקש
 rer Zauberei treiben, da lachte er. Endlich רמא'י רהמל הולקשא רודה ובל רמא לכה והל רמא !0
 langten sie an, jedoch wurde er drei Tage הלל ורמא הלבגל אכלמ לל לעב אק אל לאמאו והל
 Selomoh nicht vorgeführt. Am ersten Tag אעראא הבתוא״’התרבהמ אתנלבל לקש אלכלמ הלסגא
 fragte er, weshalb der König nicht nach ihm ודוגנ וכל רמא*^כה והל רמא המלשל**הלל ורמא ותא
 verlange, und man erwiderte ihm, er sei לקש הלמקל׳י^לללע למול אתלת שארל*'הללכלמ הלגלמ
 vom Trinken müde. Da nahm er einen הלל רמא הלמק אדשו*’ לדלמרג עברא השמו אלגק !5
 .Ziegelstein und legte ihn auf einen anderen אמלע ןלדהב^' הלל תלל ארבג אוהה תללמ לב'^ לדבמ
 Als man dies Selomoh berichtete, sprach er אמלע ללובל הלתשבכ אתשה לדלמרג עברא אלא
 zu ihnen: Er sagte euch damit; gebt ihm אק אל הלל רמא לדלדל למנ תשבכד^׳דע תעבש אלו
 mehr zu trinken. Am folgenden Tag fragte אקו אשדקמ לבל'’^דללנבלאד אנלעב^^דלמ ךנלמ אנלעב
 er wiederum, weshalb der König nicht nach ארשל לל רסמ^׳^אל לדלדל הלל רמא ארלמש לל לעבלמ 20
 ihm verlange, und man erwiderte ihm, er ארב אלוגנרתל^^אלא הלל בלהל אלו הלל רסמ^אמלד
 -sei vom Essen müde. Da nahm er den Zie הלל לטממ הלב דבע לאמו הלתעובשא הלל^׳ןמלהמד
 gelstein vom anderen herunter und legte ארוטד"* אנלשא הל הנמו בושלל והב תללד לרוטל
 -ihn auf die Erde. Als man dies Selomoh be םתה לדשו לנללאמ לנרזלב לתללמ טלקנמו ארוט עקפו
 richtete, sprach er zu ihnen: Er sagte euch אנלק וקדב ארוט רגנ ןנלמגרתמד ונללהו בושלל לוה^צס
 -damit: entzieht ihm das Essen. Nach Ab אתלגוז הלנלמל הולפהוי״לנב׳י״הלל תלאד ארב אלוגנרתד
 לתללא לזא לצמ אלו' לעלמל לעב אתא לכ' לתרולה
 הללקשיהללדש אלק הלבאמרהלוללעהלבתואויארלמש

lauf von drei Tagen führte man ihn ihm 
vor; da nahm er ein Rohr, mass vier Ellen 
ab, warf es ihm zu und sprach: Merke, wenn 
du gestorben bist, hast du von dieser Welt 
nichts mehr als vier Ellen, du hast nun 
die ganze Welt erobert, doch genügte es dir 
nicht, bis du auch mich bezwungen hast. 
Dieser erwiderte: Ich verlange von dir nichts; 
ich will den Tempel bauen und brauche 
den Samir. Jener sprach: Mir ist er nicht 
übergeben worden, sondern dem Meeresfür- 
stell, und dieser vertraut ihn keinem ande- 

ren als dem Auerhahn an, dem er auf seinen Schwur ^ traut. — Was macht dieser mit 
ihm? — Er bringt ihn auf einen unbewachsenen BTlsen und legt ihn auf die Spitze, 
wodurch er den B'elsen spaltet; sodann schüttet er da Baumsanien hinein, wodurch er 
bewachsen wird. Deshalb übersetzen wir [seinen Namen] Bergspalter'. Hierauf suchten 
sie [und fanden] das Nest eines Auerhahns, der Junge hatte, und bedeckten das Nest 
mit weissem Glas. Als dieser kam und hineingehen wollte, aber nicht konnte, holte er 
den Samir und legte ihn hinauf; da schrie jener ihn an, so dass dieser ihn fallen Hess, 

24. So üt)ersetzen Onkelos u. Jonathan das bil)l. 
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23. Dass er ihn zurückbringen werde. 

 .Auerhahn, hat ,ארב לוגנרת wofür der Syrer ,תפיכוד
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worauf jener ihn fortnahm. Dieser aber er- יאמ^ והיני היל רמא היתעובשא הישפנ קנח לזא 
drosselte sich wegen seines Schwurs. So- אחרואב ־יעט אק הוהד אימס אוההל היתיזח יכ אמעט 
dann fragte ihn Benajahu: Weshalb hast אעיקרב הילע יזרכמ היל רמא היחרואל' היתקיסא 
du, als du den Blinden vom Weg abirren יכז הישפנ אהינ^ היל דכעד ןאמו אוה רומג קידצד 
sähest, ihn auf den Weg gebracht? Dieser 5 איור אוההל היתיזח יכ אמעט יאמו יתאד אמלעל 
erwiderte: Ueber ihn rief man im Himmel הילע יזרכמ היל רמא’ היתקיסא אחרואב יעטקד* 
aus, dass er ein vollendeter Frommer sei, הישפנ אחינ היל ידבעו״ אוה רומג עשרד אעיקרב 
und wer ihm eine Gefälligkeit erweist, dem היתיזח יב אמעט יאמ אמלעל הילכילד יכיה יכ 
sei die zukünftige Welt beschieden. — Wes- ארבנ תמימ יעב“ היל רמא תיכב אתותח אוההל 
halb hast du, als du den Betrunkenen vom 10 ירפילת ןטק*'םביל ארטנימ״איעבו ןימוי ןיתלת ונב 
Weg abirren sähest, ihn [auf den Weg] ge- רמאד ארבנ אוההל היתעמש יכ אמעט יאמ ןינש 
bracht? Dieser erwiderte: Ueber ihn rief תכיחא ןינש''בשל ינאסמ יל דיבע אפבשואל היל 
man im Himmel aus, dass er ein vollen- בשל''ינאכמ היל תיל ימוי העבש אוהה היל רמא 
deter Frevler sei, und ich erwies ihm eine הוהד״אמסק אוההל היתיזח יכ אמעט יאמ יעב ןינש 
Gefälligkeit, damit er seine Welt verzehre''. 15 אכלמד"אזנ יבא ביתי הוהד היל רמא תכיחא םימק 
— Weshalb hast du, als du das Hochzeits- היינבד דע הייבג היחרת^היתות אכיאד יאמ םוסקל 
fest sähest, geweint? Dieser erwiderte: Der היל רמא הידוחל יאק״הוה דה אמוי אשדקמ יבל‘’ 
Mann wird innerhalb dreissig Tagen ster- יכאלמ ולא תופעותכ ןנירמאו ול םאר תפעותכ° ביתכ Nm.24,8 

ben und [die Frau] dreizehn Jahre auf den רמא קימ וכייתובר יאמ םידשה ולא םאר תרשה 
minderjährigen Eheschwager warten müs- 20 יזחאו“ ךתקזיע יל בהו יאנימ אתלישוש לוקש היל 
sen". — Weshalb hast du, als du den Mann היל ביהיו הינימ" אתלישושל הילקש יאתובר ךל 
zum Schuster sagen hörtest, dass er ihm דהלו"אעיקרב היפג דחל היבתוא"היעלב היתקזיע 
Schuhe auf sieben Jahre mache, gelacht? איהה לע"יסרפ האמ עברא היקתפ אעראב היפג 
Dieser erwiderte: Ihm sind keine sieben למעיש ולמע לכב םדאל ןורתי המ°המלש רמא אתעש ecc. 1,3 
Tage beschieden, und Schuhe auf sieben 25 הזו יאמ° ילמע לכמ יקלח היה הזו״״שמשה תהתsy;%י“b 

Jahre wollte er. — Weshalb hast du, als 
du den Zauberer Zauberei treiben sähest, 
gelacht? Dieser erwiderte: Er sass auf ei- 
nem königlichen Schatz, und sollte das, was 
sich unter ihm befand, hervorzaubern. Er 
behielt ihn bei sich, bis er den Tempel er- 
baut hatte. Eines Tags befand er sich mit 
ihm allein und sprach zu ihm: Es heisst: 
 ,Kraft und Höhe^hat er^ und wir erklärenי'^
unter Kraft seien die Dienstengel und un- 
ter Höhe die Dämonen zu verstehen; womit seid ihr uns überlegen? Dieser erwiderte: 
Nimm mir die Kette ab und gib mir deinen Ring, so will ich dir meine Ueberlegen- 
heit zeigen. Da nahm er ihm die Kette ab und gab ihm seinen Ring. Hierauf ver- 
schlang er ihn", setzte einen Flügel auf den Himmel und den anderen Flügel auf die 
Erde und schleuderte ihn vierhundert Parasangen weit. Ueber jene Stunde sprach Se- 
lomoh:UFh5־ ist der Geivinn des Alenscheii für all seine Mühe, zvoniit er sich unter der 
S07tne abviühth"^Das ist mein Teil von aller meiner Mühe. Was heisst dasl — Rabli und 
Seniuel [streiten hierüber], einer sagt, sein Stab, und einer sagt, sein Kaftan. Er wan- 

25. Damit ihm nichts für die zukünftige Welt zurückbleibe. 26. Bis zu seiner Gross]ährigkeit, 

um an ihr die Hali^ah (cf. S. 163 NN. 10,11) vollziehen zu können. 27. Num. 24,8. 28. So 

nach Onkelos u. Jonathan. 29. Aus dem Text geht nicht hervor, ob Öelomoh od. den Ring. 

30. Ecc. 1,3. 31. Ib. 2,10. 
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E"1׳'2־יתייה תלהק ינא״רמא אטמד אכיה לב םיחתפה לע derte dann an den Türen [betteln], und 
 wohin er kam, sagte Q.x\^^ich Qohelcth war רומא^י^ןירדהנס יבג אטמ יב'*םלשוריב לארשי לע ךלמ

 König aber Jisrael in Jerusalem. Als er zu יאה“^אמ ךירס אל אתלימ ארחב הטוש ידבמ ןנבר
 :den Synedrin kam, sprachen die Gelehrten אבלמ ךל יעב אק עדיוהי ןב'* והינבל היל ורמא
 -Ein Narr bleibt nicht an einer Sache hän אבלמ יתאק אתוובלמל והל וחלש אל והל רמא היבגל 5
 -gen, was hat dies zu bedeuten? Sie frag היערבב ןקדיב'’והל וחלש יתאק ןיא והל וחלש ובייבגל
 ,ten dann Benajahu, den Sohn jehojadäs "*והייתודינב והל עבת אקו יתאק היקומב והל וחלש
 ob der König nach ihm verlangt habe, und המלשל הויתא הימיא עבמ• תבל ימנ הל עבת אקו
 er verneinte dies. Hierauf fragten sie die ‘*ייב םמ• הילע קוקחד אתלישושו*'אתקזע היל ובהו
 ,Königinnen, ob der König ihnen beiwohne אתותעיב היל הוה יבה וליפאו חרפ הייזח לייע“ !0

c״t.3,7,8 םישש המלשלש ותטמ הנה° ביתבד ונייהו הינימ“ und sie bejahten dies. Da Hessen sie ihnen 
 “sagen, dass sie seine Füsse untersuchen ידמלמ ברח ־יוחא םלב לארשי ירבגמ הל ביבס םירבג

Meg. 11b לאומשו בר°תולילב דחפמ וברי לע וברח שיא המחלמ mögen. Diese erwiderten, er komme in 
 Strümpfen und fordere sie auch während ךלמו טוידהו ךלמ רמא דחו טוידהו ךלמ רמא דח:
 -ihrer Menstruation auf, auch fordere er so אתיזו ארד אםאו*’אניבו אניברומ• יתיל אמ^ירד אמדל !5
 gar seine Mutter Bath-Sebä auf. Alsdann ידדה ידהב והניקולשילו אלביו אמיד אפליחו אפליחו
 Hessen sie Selomoh holen und gaben ihm תלתו אשירד אסיג יאהא יסב האמ תלת לויטנלו
 einen Ring und eine Kette, auf welchen der אדרו יתיל אל יאו אשירד אסיג יאהא יסב האמ
 Gottesname eingegraben war, und als er יסב ןיתיש לוטנילו היקלשילו ארד דחב*'"יאקד ארויה
 zu ihm hineinkam, flog er fort. Dennochאשירד אסיג יאהא יסב ןיתישו אשירד אסיג יאהא20
 -fürchtete dieser vor ihm, und hierauf deu ארויח אזוזב היטחשילו ארב אלוגנרת״יתיל אתהילצל
 das ist das Bett ,?»//’^■?־^’*:tet der Schriftvers ’*והנימסל אלד הימרמ רהדזנו היל בייבד אסיג אוההא

 Selomos, sechzig Helden, von den Helden היב ףייח לייע יבד אבבד אפיסב היילתילו היניעל

Foi.69 ירמוח בשד אברקע יתיל יתקורבל°היב ףייח קיפנ ״בו Jisraöls, nmringen dasselbe; sie alle mit der 

 Hand am Schwert, im Kampf erfahren; jeder אדחו אלחוב אתנמ יתרת קוחשינו*"אלוטב הישביינו 25

 -mit dem Schwert an der Hafte, wegen nacht אתלתו״אניע יאהב ילהבמ אתלת ילמילו הינימ אתנמ

 liehen Grauens. Rabh und Semuel [streiten היניע עקפד'“ ילמיל אל יפט אניע יאהב ילחבמ
hierüber], einer sagt, er war König und 
Gemeiner“, und einer sagt, er war König, 
Gemeiner und König. 

Gegen Blut[andrang] im Kopf nehme 
man Buchsbaumholz, eine Bachweide, eine 
feuchte Myrte, eine Olive, Schilf, Rosmarin, 
und Grünkraut, koche sie zusammen und 
lege dreihundert Becher auf die eine Seite 

des Kopfs und dreihundert Becher auf die andere Seite des Kopfs. Wenn nicht dies, so 
koche man eine weisse Rose, [deren Blätter] nach einer Seite gerichtet sind, und lege 
sechzig Becher auf die eine Seite des Kopfs und sechzig Becher auf die andere Seite 

•des Kopfs. Gegen Migräne hole man einen Auerhahn und schlachte ihn mit einem 
weissen Zuz über die Seite des Kopfs, die ihm schmerzt, jedoch achte man, dass ihm 
das Blut nicht die Augen blende; sodann hänge man ihn an den Türpfosten, damit 
er beim Hineingehen und beim Herausgehen an diesem reibe. Gegen den Staar hole 
man einen siebengliedrigen Skorpion, trockne ihn im Schatten, sodann zerreibe man 
zwei Teile Stibium und einen Teil von diesem und schütte drei Schminkstifte in das 
eine Auge und drei Schminkstifte in das andere Auge, mehr aber nicht, denn das Auge 

32. Ib. 1,12. 33. Die Dämonen haben Ilühnerfüsse; cf. Bd. i S. 15 Z. 11. 34. Cant. 3,7,8. 

35. Nachdem A.i^modaj sich seiner bemächtigte, gelangte er nicht mehr zur Regierung. 

25 M ודוק א״חו ולקמ א״ח ש״ור ילמע לכמ יקלח היה הזו 
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 אדהי' רסינו אקרב ארדוש יתינ" איילילד לרירבשל
 אפסח ייקוני ופרטינו"אבלכמ אערכ אדהו היניט אערכ
 אלוגנרת אסבא אבלב אסא" היל ורמילו הירתבא
 הילהינ והניבתילו יתב העבשמ יצמוא בש יבגילו"
 יבה רתב אתמד ילוקליקבייוהנילכינו אשדד ארוניצב
 רב יגולפדייירירבש יבה ורמינו אקרב ארדוש טושפל
 אבלבל ורהילו אתינולפ רב ינולפל והנימבש אתינולפ
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könnte ihm platzen. Gegen Naclitblindlieit 
hole man einen Strick aus Haar und binde 
damit seinen Fuss an den Fuss eines Hunds, 
und Kinder sollen hinter ihm mit Scherben 
klopfen und sprechen; Alter, Hund, Narr, 
Hahn. Sodann sammle man sieben Stück- 
eben Fleisch aus sieben Häusern, lege sie 
in die Türpfanne und eF esse .sie auf dem יקמוס העבש יתיל אממיד ירירבשל היניעד אתיבבב 
Misthaufen der Stadt. Nachher löse er den ביתילו'* אנמואד אפסהא והניוטינו אתויהד אווגמ 
Strick aus Haar und spreche wie folgt: Die 10 היל אמינו יארבאמ אנירהא שיניאו יאטמ והיא 
Blindheit des N, des Sohns der N, möge בס אהיתפ״ךיאה היל אמינו לוכיאד יל בה אריוע 
N, dem Sohn der N, verlassen und in den ירדה״אל יאד'°אפפהל הירבתיל ליבאד רתבו לוביא 
Augapfel des Hunds fahren. Gegen Tag- הימשד ןהב ארבנ יתיל אריהגמ יתאד אמדל היוליע 
blindheit hole man die Milzen von sieben שיניא יתילייאל יאו ערפמל יול היל בותכילו יול 
d'ieren und brate sie auf einer Baderschale. 15 ערפמל יקמוס רב אליש יפפ אנא היל בותכינו אמלעמ 
Fr bleibe im [Haus] und ein anderer stehe םעט ףסב ימב ילד םעט יבה היל בותכינ” אל יאו 
draussen, und der Blinde spreche: gib mir, אלשאו אתספסאד ארקיעי יתיל אל יאו םגפ ימב ילד 
dass ich esse, worauf der Sehende erwidere: אבילולד אקמוסו אקירומו^אפטרוקו אקיתע^^אירופד 
nimm und iss. Nachdem er gegessen hat, לודנינו ארמעד אבבנ יתילו ידדה ידהב^^ והנילקינו 
zerbreche er die Schale, denn sonst könnte 20 אמטיקב לבדנינו*“ אלהב שימטלו אתליתפ יתרת” 
sie zu ihm zurückkehren. Gegen Nasenblu- אלזאד^“םימה תמא יזהיל אל יאו היריהנב ביתינו ןידה 
teil hole man einen Priester, der Le vi heisst, יאהל אערכ דה םוקינו עפפנו ברעמ יפלב“ הרזממ 
und dieser schreibe [das Wort] Levi rück- הידיב אניט לוקשינו אפ״ג יאהל אערכ דהו אפינ 
wärts. Wenn nicht dies, so hole man irgend אלאמשד הידיבו הילאמשד אערב יתותמ אנימיד 
jemand und er schreibe rückwärts: ich Papi 2.5 ארמעד׳״אתליתפ יתרת”לודגינו הינימיד אערב יתותמ 
Sila, Sohn des Sumaqi. Wenn nicht dies, so יתות ביתילייאל יאו היריהנב ביתינו אניטב“שימטינו 
schreibe er wie folgt: der Geschmack des 
Eimers in Silberwasser, der Geschmack des 
Eimers in MakelwasseF'. Wenn nicht dies, 
so hole man Kleewurzeln, einen Strick von 
einem alten Bett, Papyrus, Safran, das Rote 
der Palme und verbrenne sie zusammen; 
sodann hole man ein Büschel Wolle, drehe 
daraus zwei Dochte, weiche sie in Essig, 
wälze sie in die Asche und setze sie an die 
Nasenlöcher. Wenn nicht dies, so suche man 
einen Wasserarm, der von Osten nach We- 
sten fliesst, spreize den einen Fuss nach der 
einen ,Seite und den anderen Fuss nach der 
anderen Seite, nehme Erde mit der rechten Hand von unter dem linken Fuss und mit 
der linken Hand von unter dem rechten F'uss, drehe zwei Dochte aus Wolle, wälze 
sie in die Erde und setze sie an die Nasenlöcher. Wenn nicht dies, so setze er sich 
unter eine 1 raufe, so dass das Wasser auf ihn falle, und spreche: wie dieses Wasser 
aufhört, so höre die Blutung des N, des Sohns der N, auf. Wenn einem Blut aus dem 
Mund kommt, so untersuche man es mit einem Weizenhalm; bleibt es haften, so kommt 

36. W ol der Hund. 37. Kinen Sinn wird man wol in diesen Zaubersprüchen kaum suchen, 

doch ist es wol richtif^er ףסבימב u. םגפימב zu lesen. 

 יפיה יב ורמילו הילע ודשילו אימ ותיינו אבזרמ
 אתינלפ רב אינלפד הימד קופפיל אימ ינה יקפפד
 יא אתטיהד אליגב היל ןניקדב אמופמ יתאד אמדל
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 es aus der Lunge, und es gibt ein Mittel אדבכמ אל ייאו אתנקת הייל תיאו 'יתאק האיירמ ךיירס
 dagegen, wenn aber nicht, so kommt es ישא ברל יתא בר היל רמא אתנקת היל תילו יתאק

 -aus der Leber, und es gibt kein Mittel da ״■«“ הנמיה רייתשנ אלו דבבה הלטינ°יךנת אבפיא ןנאהו
 gegen. R. ithaj sprach zu R.Asi: wir haben ןויכ היל רמא הרסחש וא הבקינש האירה םולב
 ja aber entgegengesetzt gelernt: wenn die רמ רמא גהמתיא יהומתיא^רמיא יתאק הימופמד 5
 ,Leber fehlt und nichts zurückgeblieben ist היתנקת יאמ אתנקת היל תיא יתאק האירמ יא
 wenn die Lunge durchlöchert oder defekt ינוב ה5/'בשו אקליסד אמריפמ ינוב^ה^בש׳ יתיל
 ist^*!? Dieser erwiderte: Da es aus dem Mund ינוב אתלתו אדירפ ינוב ^השימחו יתרבד אמריפ
 kommt, so wird wol [die Leber] zerrieben ^^אתנכ ןדגנכו ילבחד^אנובו אנומכד אנובו יחפלטד
 .sein ארביש הירתבא יתשילו" לובילו לישבילו אתריטפ !0
 Der Meister sagte: Wenn es aus der יתיל אנוה בר רב הבר’ רמא אככל תבטד אפירח
 -Lunge kommt, so gibt es ein Mittel da היבתנו אחלימו אחשימב היסרמינו האדיחי אמות
 ?gegen. Welches Mittel gibt es dagegen רדהנו היל בייכד’ אסיג אוההד אנוילאד ארפוטא
 -Man nehme sieben Handvoll zerriebe — ”ארויהל ישקד הירשיבל’להדזינו אשילד אפנדנ היל
 nen Mangold, sieben Handvoll zerriebenen ארקיעו ורממ” יכ יתמוח ןנחוי יבר רמא יכניחל !5
 Lauch, fünf Handvoll Brustbeeren, drei ימוקואל ינה הימופב טוקנינאדמממ .ךידע יתמוחד
 ,Handvoll Linsen, eine Handvoll Kümmel והיירפעב יחפלטו אייפנ שירד יראפ יתייל ילושבל
 -eine Handvoll Gewürz\1nd ebensoviel Ge אזונמאכ’® טוקנינו אתושכד אתרמוחו” אתלילבושו
 kröse eines erstgeborenen Viehs, koche sie אתרויח ילהת הירבח היל חפניל יהותפיאל הימופב
 und esse es; nachher trinke man kräftigen תיבד אלוטמ ארפע יתיל יקוסאל אתטיהד אלינב 20
 -Rauschtrank vom TebethL Gegen Zahn םסרבל״היל ילעמד לובינו אשבודב לובנינו אסכה
 .nehme man, wie Rabba b. R [schmerzen] אתינבלהד אזוגמא יכו רודשינד אקתסיפ יכ יתיל
 ,Hona sagte, einen einzelnen Knoblauchzeh אלטנ ילמו ארויח אשבוד*° אדוורת ילמו אתינשבוד
 zerreibe ihn mit Oel und Salz und lege ihn יכו ידדה ידהב יהניקולשינו אדיקנ ארמח אזוחמ תב
 auf den Daumennagel der Seite, an der er אתעיבר יתיל אל יאו הילוכ היל^ישב רודשינ לישב 25

 M 62 Schmerzen hat. Man mache aber ringsum יתיא. B ימא B 63 11 לטינ |P 64 i המתיא יהומתיא.
 M 67 ׳טריפ M 66 M חמתמק יתיא !BM 65 I ינוכ

 יחפ^ש !! BM 68 אנוכו ;| M 69 י^בתד M 70 jj יתשינו

II היל — M 73 II ביאכד M 72 || אבר P 71 || ׳רכיש 

75 P ירממ M 76 74 רינו M יקניחל ׳רויהמ 
 II 79 ׳גמאב P .׳גמאכ — M 78 || ו — M 77 || ימופב

M ׳סיפ יב יתייל םסרכל j- M 80 II- ד. 

einen Rand aus Teig und achte, dass er 

das Fleisch nicht berühre, denn es ist für 

Aussatz schädlich. Gegen Gaumen[blasen] 

nehme man, wie R. Johanan sagte, Bertram- 

wurz, diese ist ebensogut wie Mamru''‘, und 

die Wurzel der Bertramwurz ist besser als 

Mamru. Zur Eindämmung‘‘'nehme man diese in den Mund. Zum Reifen‘‘^ nehme man 

Kleie von der Oberfläche des Siebs", Lin.sen mit dem Staub, Fönnkraut und Hopfen- 

blüten; hiervon nehme man ungefähr eine Nuss in den Mund. Zur Oeffnung^Tlase ihm 

jemand weisse Kresse mit einem Weizenhalm hinein. Zur Heilung nehme man Erde, 

die von einem Abort beschattet wird, knete sie mit Honig und esse sie; dies ist wirk- 

sam. Gegen Schnupfen nehme man ungefähr eine Pistazie Ammoniak, ungefähr eine 

Nuss süsses Galbanum, einen vollen Löffel weissen Honig, ein Mahozisches Natla^‘ 

klaren Wein und koche sie zusammen; wenn das Ammoniak gar ist, so ist alles gar. 

Wenn nicht dies, so hole man ein Viertel [log] Milch von einer weissen Ziege, giesse 

38. So ist das Vieh zum Genuss verboten, da es nicht lebensfähig war; demnach ist die Verletzung 

der Bunge gefährlicher. 39. Statt ילבחד ist mit Cod. M ילבתד zu lesen. 40. In diesem Monat 

wurde er wol wegen der Kälte besonders kräftig zubereitet. 41. Aram. Name einer Pflanze, dessen 

Uebersetzung sich nicht feststellen lässt. 42. Der Krankheit, dass sie sich nicht weiter verbreite. 

43. Dass der Ehter sich ansammle u. die Blasen reif zum Bersten werden. 44. Die grobe Kleie, die 

beim Sieben zurückbleibt. 45. Der Blasen. 46. Kleines P'lüssigkeitsmass von 1Eiern Inhalt. 
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coi.b אברב*“יחלק תלתא הייפילטלנו״י׳יתרוויה אז־יעד אבלחד 
 ןיהמרמד״יאזווג לישכ ־יכו ןלהמרמד אזוטב הישחבטו
 ארויה אבלבד אקפנ*'ית,ייל“'אל \או ה־ילוכ ה־יל ל־ישכ
 קירפמד״לוכט אל אקפנ*'רשפאד המכו אפטנב לובגינו
 הטלע א־ימ ירשנו היכפינו אתילילד''ארט יתיל אריגל
 אבלכ והיינימ יתשיאד איממ'“יתיל אל יאו יתשנו
 אייה ארמהד אקפנא איוליגל איולינמ רהדזינו אילילב
 אהריפל אנאלות אלהאב ארמהד אקפנא אסרומל
 והנירטשנו ירעשד אתיישורב’° תלת יתיל אבילד*■

sie auf drei Kohlwurzeln und rühre es 
mit einem Span von Marmahinholz um; 
wenn der Marmahinspan gar ist, ist alles 
gar. Wenn nicht dies, so nehme man Kot 
von einem weissen Hund und knete ihn mit 
Harz. Soweit möglich, esse man keinen Kot, 
denn er lockert [die Glieder]. Gegen Beäng- 
stigung hole man einen Lilithpfeil״, wende 
ihn um’*, giesse Wasser darüber und trinke 

81 M הייפטינו 
 יקפנ

82 B 83 ׳טרמב M יתיינ 
85 M — 86 || אקפנ M שירפמד םושמ 

es. Wenn nicht dies, so nehme man Wasser, 10 יתשינו לוכינו ןימוי ]יעברא היוליע״רבע אלד אכמכב 
von dem ein Hund nachts getrunken hat; יתפדמ’'אהא בר היל רמא אקרמ ארמה והיירתכא 
jedoch achte man darauf, dass es nicht offen אנא היל רמא היביל הרפר ןכש לכו” אניברל 
gestanden hat״. Gegen Offengestandenes’'’ תלת יתיל אבילר אהריפל” ירמא אבילר ארקויל 
nehme man ein Mass reinen Wein. Gegen יתשינו לוכינו אשבורב והנירטשינו יטיהר אתיישורב’” 
Blattern nehme man ein Mass Wein mit ro- 15 תלת יתיל אבילר אהרצל’^ אייה ארמה והיירתכא’^ 
tem Aloe. Gegen Herzschwäche nehme man ימשמושר אתעיבו אנומכר אתעיבו איינינ** יעיב 
drei Gerstenkuchen, weiche sie in Quark- אתכירא ילפלפ האמ תלת יתיל יעמ באכל לוכילו 
brei, der keine vierzig Tage alt ist, und es- שרנ ןמר ןיבר ארמהב”והיינימ האמ יתשנ ימוי לכו 
se sie; nachher trinke man verschnittenen ןריר ינהמ ןישמהו האמ ישא ברר היתרבל הל’“רבע 
Wein. R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: 20 הארער אפרטאב ארמהר אקפנא אצריכל איפתאו” 
Dies verursacht ja erst recht Herzschwä- גתסישב הרייצינו אליגלג'ארזיב יתיל ארויה אצריכל' 
che!? Dieser erwiderte: Ich sagte dies gegen אל ׳יאר^ אתניבמ רהרזנו יתשנו אימב הירייתינו’ 
Herzbeschwerden’“. Gegen Herzschwäche אימב אביטר’ ןיסיס רסימל הינייעמל הל אבקנמ 
aber nehme man drei Gerstenkuchen, wei- רכפר אביטר אציא ךנמיפו אימב אתשיבי ארשימל 
che sie in Honig und esse sie; nachher trin- 25 אלוטב והנישביינו אימר יניב בש יתיל אלהטל ארהנ 
ke man reinen Wein. Gegen Herzschmer- 
zen nehme man drei Hier Minze, ein Ei 
Kümmel, ein Ei Mohn und esse es. Ge- 
gen Darmschmerzen hole man dreihundert 
lange Pfefferkörner und jeden Tag trinke 
man hundert von diesen mit Wein. Rabin 
aus Naras bereitete für die Tochter R. Asis 
hundertundfünfzig von den unsrigen zu, 
und sie genas. Gegen den Leibwurm’neh- 
me man ein Mass Wein mit Eorbeerblät- 
tern. Gegen den weissen Eeibwurm nehme man Raukensamen, wickle sie in einen Baum- 
wolllappen, weiche sie in Wasser und trinke es. Man achte jedoch, dass man keinen 
Samenkorn [verschlucke], denn er könnte ihm die Därme durchlöchern. Zur Stillung 
[des Durchfalls] nehme man feuchten Sison in Wasser. Zur Förderung nehme man ge- 
trockneten in Wasser. Als Merkzeichen diene dir: feuchte Binsen zum Verstopfen des 
Flusses. Gegen Milz[krankheit]’’hole man sieben Wasserblutigel, trockne sie im Schat- 

47. Lilith ist der Name eines bekannten Nachtgespenstes (cf. Bd. vj S. 1132 Z. 18); nach der Erklä- 

rung Rsj.s Meteorstein. 48. Mit der Spitze nach unten. 49. Flüssigkeiten, die nachts offen 

gestanden haben, darf man nicht trinken, da eine Schlange sie vergiftet haben kann. 50. Wenn 

man solches getrunken hat. 51. Wörtl. Schwere des Herzens. 52. Viell. Bandwurm; nach R§j. 

Würmer in den Därmen, jed. wäre der Plural zu erwarten. 53. Wie aus der weiter folgenden Be- 

sprechung zu schliessen, Verfettung od. Verwässerung der Milz. 

84 B 

] 87 

B אתלילד. M ידשינו ליעל תות ׳כפהינו ׳תיילולד [M 88 j 

 .׳שורכ M 90 j| אבילד — M 89 jj ןותנמ ׳שאד אימ ןמ

B 91 [ אתאיישורב M 92 || והילע B 93 ;; יתפידמ P 

 ׳תעיב M 96 |j אשלוחל M 95 |j א — M 94 jj אחירצל

 II ימימחב M 97 jj באכל ׳מושב 'תעיב ׳נומכב ׳תעיב ׳ינינב

98 M — 99 || הל M 1 |1 אצרוכל יסתיאו M 11 אצרובל 

2 M 3 || ׳ליגרגד M יתשינו ׳רפצ דע ׳תרואמ אימב היירתנו II 

4 M 5 || יעימל ׳קנמ אלד M ןיסיס ירשימל אימב ׳תביטר 
 .׳שיבי

76* 
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 ten und jeden Tag trinke man zwei oder יתייל אל יאו ארמהב אתלתו“ יתרת יתשיג אמוי לפו
 drei in Wein. Wenn nicht dies, so hole man יקונו’ ארונתפ הייהטנו התפיא אלד אתרפיצד אלחט

 -die Milz einer Ziege, die noch nicht gewor שביינ אלהט יאה שיביד יפיה יפ אמינו הידהל*
 fen hat, hefte sie an einen Ofen, stelle sich *יניב הייה*טינ אל יאו אתינלפ רפ אינלפד הילהט

 davor und spreche; wie diese Milz trocken אפפש• יקביל אל יאו יפה אמינו אתדה אתיפד’יברוא .ל
 wird, so werde auch die Milz des N, des הילהטא הבתונו הידיל הילקשינו אתפשפ פיפ*שד

 Sohns der N, trocken. Wenn nicht dies, so אינלפד הילה*ט* *שביינ ארי אה שיפיד'°יפיה יפ אמינו
 drücke man sie zwischen die Balkenschichte אהפנ יפ הייווטינו אתיניב יתינ אל יאו אתינלפ רפ
 .eines neuen Hauses und spreche dasselbe אהפנ יפד איממ יתשינו אחפנ יפד אימב הילפינו

 Wenn nicht dies, so suche man nach einem טיחתשיא אחפנ יבד אימ איתש תוהד אזיע איהה“ !0
 Toten, der am Sabbath gestorben ist, und אתיפח התפיל אל יאו אלח*ט הל” חפתשיא אלו

lege die Hand von diesem auf seine Milz 
und spreche: wie diese Hand vertrocknet 
ist, so werde die Milz des N, des Sohns der 

 ברל אגרד הירפ אחא בר היל רמא הימשל ארמחד
 הימקל׳ייתא אל ארמחד אתיפח היל תיא יא ישא
 היפונ ילובל אילעמד ת*רחש תפב לגרמ אלא רמ
 N, trocken. Wenn nicht dies, so hole man אפתרמו אפריפפאו אווליאו אמימא יתיל אתחשורל“ !5

einen Fisch, brate ihn in einer Schmiede 
und esse ihn mit Wasser der Schmiede^und 
trinke nachher vom Wasser der Schmiede. 
Ehnst trank eine Ziege vom Wasser einer 

 יקחשב טקנינו אתמימחד אפאישו ןוליפד אתרמוהו
 יתשילייאל יאו אותיסב אנפונ רמעדו אטייקפ אנתיפד
 הירדננינו״ינינומד איתפ יתיל אנדגישל׳יאקרמ ארביש
 אהא ינמיז ןיתישו היתח*טמ”’ אהא ינמיז זיתיש
 vSchmiede, und als man sie schlachtete, fandאחשימ אתייפוטינ תלת יתינ אתרמיצל‘’היתח*טמ20

 ,man bei ihr keine Milz. Wenn nicht dies “תלתו יתרבד ארציא אתייפוטינ תלתו ארפופד
 so öffne man auf seinen Namen ein F'ass המאב שיאל היל”ידש*ילו אדיקנ ארמחדי׳אתייפוטינ
 WeiT'. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu ילתילו אקיזד אנוא יתיל אל *או םוקמ ותואב השאלו

 R. Asi: Wer ein Fass Wein hat, kommt אטוח יתיל אל יאו ןידדב השאלו המאב שיאל היל
 nicht zum MeisteF'; vielmehr [esse man] היל ילתילו המוד תפ המוד היתדשד אתירוהז 23

 regelmässig das Morgenbrot, denn dies ist רפזד הניפ יתיל אל יאוילידדב הטיאלו המאב שיאל

 ותואב השאלו המאב שיאל היל ילתילו''הבקנו
 ארוניצפ אתשיבי אנפיפא ןיתשנ״ףיתשמ יפו םוממ
6 M 7 [| nSn M ׳ידהב וקינו B 8 |j רב ינולפד אי^חט 
 II 11 ׳שביינד M 10 !1 ח״בד — M .תיבד P 9 1| ׳נו^לפ
M 12 1| איממ יתש הוהד אזיע אוהה M היל M 13 li ימקל. 

B 14 || רמד ׳מקל M ׳בירפסאו ׳ליאו ׳יקקא יתייל ׳תאשורל jl 
15 M 16 1: יתשינ B 17 [| אנורגיש^י P הירדגינו M 18 II 

 20 11 ׳רימצל B 19 ! ותייל 'מיצל ׳יתהטמ אהא ז״שו ׳יתוהטמ

M 21 || אציא ן״תו ירפובד M — 22 || ד M היב M 23 II 
 םוקמ...יאו —

zuträglich für den ganzen Körper. Gegen 
Unterleibschmerzen nehme man Akakia, 
Ilva^*, Quecksilber, Silberschlacke, eine Kap- 
sei Gewürze, Taubenkot und lege sie im 
Sommer in einen Lappen aus Leinen und 
im Winter in einen solchen aus BaumwolleL 
Wenn nicht dies, so trinke man verdünnten 
Rauschtrank. Gegen Hüftenkrämpfe neh- 

 me man einen Topf Fischtunke und reibe — י םוקמ...יאו V 24 ירשילו M 25 |j ׳רוניצב סיסב ןיתשמ.

damit sechzigmal die eine Hüfte und sechzigmal die andere Hüfte. Gegen Blasenstein 
nehme man drei Tropfen Teeröl, drei Tropfen Lauchsaft, drei Üropfen klaren Wein 
und bestreiche damit einem Mann das Glied und einem Weib jene Stelle. Wenn nicht 
dies, so nehme man das Hängsei eines Schlauchs und hänge es einem Mann an das 
Glied und einem Weib an die Brüste. Wenn nicht dies, so nehme man einen Kar- 

mesinfaden, den eine Verrufene, Tochter einer Verrufenen, gesponnen hat, und hänge 
ihn einem Mann an das Glied und einem W^eib an die Brüste. Wenn nicht dies, so 

nehme man eine Lsns von einem Mann und eine von einem W^eib, und lege sie einem 
Mann auf das Glied und einem Weib auf jene Stelle. Wenn sie uriniren, so sollen 

53. In dem das glühende Kisen gekühlt wird. 54. Kr trinke recht viel Wein. 55. Um 

nach einem Heilmittel zu fragen; er leidet nicht daran. 56. Spezereien od. Pflanzen, deren Ueber- 

Setzung sich nicht festetellen lässt; Aloe ist ganz unwahrscheinlich, da der T. dafür אלהא hat. 57. Die 
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 אתרמוהב ןייענו אשדד
 ילפוס יבירג אתלת^ייתיל ארב ארמיצל ירמיצ יהלובל*'

sie dies auf einen trocknen Zweig• in einer אילעמד ־ינימ אקפנד 
Türpfanne und auf den herauskonimenden 

Stein achten, denn dieser ist gegen jedes הידוהל דה לב והניקולשינו ארדא ףיטא יבירנ אתלתו 
 יתינו ילכישמ יתרתב והניבתלו והייניב ביתילו"
 יוליע ביתולו יאה יוליעמ םוקינו היוליע הננו’"ארותפ
 היב קסינד דע יאה יוליע ביתולו יאה יוליעמו יאה
 יתשיל ארדאד איממ’\רש יכו והיינימ־״^יהסלו אלבה
 ארמיצל ירקעימד םושמ יתשיל אל ילפוםד’'איממ
 יראשמ בשמ אקליסד ינוב העבש יתיל אנווג'

Fieber wirksam. Gegen äusseres Fieber neh- 

me man drei Mass Dattelkerne und drei 

Mass Eichenblätter, koche jedes besonders, 

setze sich zwischen diese, tue sie in zwei 

»Gefässe und hole einen Tisch und stelle 

sie auf diesen; sodann stehe man von dem 

einen auf und gehe zum anderen, und ste-10 ארדא ףרטא יתשינו לובינו והיירפעב והניקולשינו 
70.foi בש יתיל אתיזזהל אימב אלאת” 'בנע° וא ארכישב 
 אהשמ קיפנו אתדה ארמא יהנילקינו אתיינזרא יטיה
 אוההל היל דבע ישא רב ימיש בר ףושינו והיינימ
 והמד ןאמ יאה לאומש רמא :יסתיאו רחא רבדל יונ

he vom anderen auf und gehe zu jenem, 

bis man erhitzt wird, und bade darin. 

Wenn man vom Wasser trinkf“, so trinke 

man nur vom Wasser der Eichenblätter, 

nicht aber vom Wasser der Dattelkerne, weil 1,5 יכהו יבהדא^ייח אל אייחימ יאסרפד יכנולאב^׳היל 
 רשפא אייה ארמהו ירמונא אנימש ארשיב היל ופסינ
 רב ידיא בר רמא” :היתיבא דיקפמו אתרופ ייחד^^ייצ»
 ייהדא ייה אל אייהימ ארוביז עלבד ןאמ יאה ןיבא
 אתרופ ייחד רשפא גזמש״אלהד אתעיבר הויקשני׳ייכהו

 20 רשב לבא יול ןב עשוהי יבר רמא :היתיבליידיקפמו

es steril macht. Gegen inneres Fieber neh- 

me man sieben Handvoll Mangold aus sie- 

ben Beeten, koche sie mit der Erde und 

esse davon; sodann trinke man Eichenblät- 

ter in Rauschtrank oder PalmentraubeiF’ 

in Wasser. Gegen Hautflechten nehme man השמה וא״רשע העברא ילילב הנבלב ןלו תפלב'’רוש 

sieben grosse Weizenkörner^und verbrenne וסירכ אלממה^אנת וליהא׳י׳ותזחא זומת תפוקתב רשע 

sie auf einem neuen Spaten, und mit dem ירמתמ וליפא אפפ בר רמא וליהאייותזחא רבד לכמ 

Saft, der von diesen herauskommt, reibe ירמת רמ רמאו’ליאוה אנימא ךתעד אקלס אטישפKet,10b 

man sich ein. R. Simi b. Asi behandelte 25 אמיא ןקנפמ אלו ןרשאמוךלשלשמוךנהשמוףעבשמ 

damit einen Nichtjuden gegen Aussatz, und שא רזעלא יבר רמא וליהא״יאמ״ ןל עמשמ אק אל66ח.32־׳ 

25 B ארמיצ והלוכל M 26 |j יוירג תלתו יאלאפס יוירג תלת 
 והיוליע חנלו M 28 ,ן ׳ביב ׳תילו — M 27 || ׳שילו ׳רדא ׳טא
 יוליעב ביתילו יאה יוליעמו יאה יוליעמ וקילו והיוליע ביתילו
 31 1 מ — M 30 jj והיימב M 29 || קיסמד דע יאה

M 32 || ילאפסד M 33 ׳ליסד 'ריפ ינוב יעבש יתשיל אוונ II 
M 34 [1 ׳ימב ׳לאתד V יכנולב. M 35 11 יאסרפ יבנולב 

M -}- 36 || ׳יתנקת יאמ P היוקשנ. B 37 11 היקשנ M 

 ילילבו M 40 !! ןמש T M 39 [| היתיבא M 38 |i זגמש
 .ו — M 42 11 וליה M 41 || השמה

er genas. 

Semuel sagte: Wer einen Stoss mit 

einer persischen Eanze'"erhalten hat, lebt 

nicht mehr, aber immerhin gebe man ihm 

fettes auf Kohlen [gebratenes] Fleisch und 

reinen Wein; es ist dann möglich, dass er 

noch eine kurze Zeit lebt, um sein Haus 

bestellen zu können. 

R. Idi b. Abin sagte: Wer eine Biene verschluckt hat, lebt nicht mehr, aber immer- 

hin gebe man ihm ein Viertel [log] herben Essig zu trinken; es ist dann möglich, dass 

er noch eine kurze Zeit lebt, um sein Haus bestellen zu können. 

R. Jehosuä b. Eevi sagte: Wer Rindfleisch mit Rüben gegessen und darauf bei 

Mondschein in der Nacht zum vierzehnten oder fünfzehnten [des Monats] in der Jah- 

reszeit des Tamuz‘'“geschlafen hat, wird von Fieber befallen. Es wird gelehrt: Wer sei- 

nen Bauch mit allem möglichen vollstopft, wird vom Fieber befallen. R. Papa sagte: 

Selbst mit Datteln. — Selbstverständlich!? — Man könnte glauben, dass dies von diesen 

nicht gelte, da der Meister gesagt hat, Datteln sättigen, erwärmen, purgiren, kräftigen 

und verzärteln nicht, so lehrt er uns. — Was heisst Fieber? R. Eleäzar erwiderte: Feuer 

Trauben, die auf Palnien 

61. Wol mit Gift 

wol auf den Unterleib zu legen sind. 58. Cf. Bd. i S. 414 Z. 7ff. ^ 59. 

gestützt sind. 60. So nach Rsj.; wahrsclieinl. eine bestimmte Weizenart. 
bestrichen. 62. Cf. Bd. vij S. 36 N. 281. 
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 in den Knochen. — (Was heisst Feuer in שאיי ייבא רמא תומצע לש שא ייאמ תומצע לש

 den Knochen? Abajje erwiderte: Feuer in והלוכ םא יל הרמאי“'ייבא רמא“ היתוסא יאמ ימרג

 den Knochen''.) — Welches Mittel gibt es והלוכ יסתמד דע יאהו״רסירתו אעבשו אתלת ינייקש

 dagegen? Abajje erwiderte: Meine Amme לייעאתשו ליבאד רתב יאהו אנקיר אבילא ינייקש

 sagte mir: Alle Mixturen sind drei, sieben אנוב'* היל ותיימו הידי ישמו''' קיפנו אסבה תיבל 5

 oder zwölf [Tage zu wiederholen], folgende והנילבגינו אקיתע ארמהד אנובו״יהפלטד אתיתשד

 -aber so lange, bis er genesen ist; alle Mix אבילו'" הינגינו הינידסב ךורבינו לובינו ידדה ידהב

 -turen [nehme man] auf leeren Magen, fol הינידסל הילקשיל״יאק יכו הישפנמ יאקד דע הימקונד

 gende aber, nachdem man gegessen und יברל והילא היל רמא :היוליע רדה אל יאו״דינימ

 -getrunken hat, im Abort gewesen, heraus סועבתשכל שילש הנהו״שילש התשו שילש לובא ןתנ !0

 gekommen ist und die Hände gewaschen אלש הצורה אייח יבר ינת :ךאולימ לע דומעת

 hat. Er knete eine Handvoll Honigspeise ףרוהו ןייק לוביטב לינר אהי םייעמ ילוח ידיל אבי

 ,aus Einsen mit einer Handvoll alten Wein אהשת לאו הנמיה ךדי ךושמ הנממ''ךתאנהש ךתדועס

 esse dies, wickle sich in das Laken und אבקוע רמ רמא :ךיבקנל ךירצ התאש העשב ךמצע

 ,schlafe ein; niemand darf ihn aufwecken בר רמא קתיו ותזהא ארויח איליט יתשד ןאמ יאה !5

 -bis er von selbst aufsteht. Nachdem er auf אקמוס והלובד אילעמ ווה ארמח ינימ ןיתיש• אדסח

 gestanden ist, lege er das Laken ab, sonst בר רמא :ארויח א״ליט והלובד אעירנ אנתהיר

 .kehrt es zu ihm zurück ףיישו ארונ יבנ ןסינ ינרפצב ביתיד ןאמ יאה הדוהי

 -Eiijahu sprach zu R. Nathan: Ein Drit ונת :קתיו ותזחא אשמשב ביתיו קיפנו אהשמ

Kei.77b 20 ןיקתיו ול^ייווה ותטמ שמישו םד זיקה° ןנבר tel iss, ein Drittel trinke und ein Drittel 

 -lass leer, so dass du, wenn du in Zorn ge ןתאר ילעב םינב ןהל^'ןייוה ושמישו ןהינש וזיקה

 .''rätst, voll wirst לבא ידימ םיעט אלד אלא ןרמא אל אפפ בר רמא

 אב אנוה בר רב הבר רמא הב ןל תיל ידימ םיעט

Nid.l7a 

R. Hija lehrte: Wer Leibschmerzen ent- 

gehen will, pflege das Eintauchen''Sommer 

und Winter zu beobachten. Ziehe deine 

Hand von der Mahlzeit zurück, wenn sie 

dir schmeckt". Wenn du deine Notdurft zu 

verrichten hast, so halte dich nicht zurück. 

43 M ׳רגד ישא M 44 jj — א״לא M 45 jj 11 יאהמ רב 
46 M + יתשו ‘ליכא M 47 jj ותיימו ביתיו M 48 II 

 11 'קשינ M 51 |1 אניא אלו M 50 H אנוכו M 49 |1 אנוכ

52 M אלו M 53 H — 54 1| שילש הנהו M — הנממ II 
55 M 56 11 היל M ול. 

Mar-Üqaba sagte: Wer weissen Most"getrunken hat, wird von der Hektik befallen. 

R. Hisda sagte: Es gibt sechzig Arten Wein; der beste unter ihnen i.‘it der rote aio- 

matische", der schlechteste unter ihnen ist der weisse Most. 

R. Jehuda sagte: Wer in den Morgenstunden des Nisan am Feuer sitzt und sich 

mit Oel bestreicht, und dann hinausgeht und sich in die Sonne setzt, wird von der 

Hektik befallen. 
Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand sich zu Ader gelassen und darauf den Bei- 

schlaf vollzogen hat, so bekommt er hektische Kinder; wenn beide sich zu Ader ge- 

lassen und darauf den Beischlaf vollzogen haben, so bekommen sie mit Ausfluss'״be- 

haftete Kinder. R. Papa sagte: Dies nur, wenn er inzwischen nichts genossen hat, wenn 

er aber inzwischen etwas genossen hat, so ist nichts dabei. Rabba b. R. Hona sagte: 

63. Aram. Uebersetzung der von RE. gebrauchten hebr. Worte. 64. Damit man nicht, wie 

man zu sagen pflegt, vor Aerger platze. 65. Des Brots in Wein od. Essig. 66. Wenn der 

Hunger gestillt ist u. das Essen nur aus Genußsucht erfolgt. 67. Das W. איליט (nach den Kommen- 

taren: schlechter, herber Wein) dürfte w01׳ von ילט jung (denom. v. אילט) abzuleiten sein, neuer, ungegorener 

Wein, Most. 68. Ärukh hat אנחתיר, vielt v. חתר kochen, aufwallen, der moussirende. 69. Eine 

Schleimhautkrankheit, die Ket. 77^ beschrieben wird. Die Endung ןו od. ןת ist im W. ןתאר eine rein heb- 

räische u. somit die Entlehnung v. öutüv (Eüvy u. seine Abschreiber) falsch; unser Wort ist vielmehr v. 

(jEco ßtessen, menstruircn, od. poo:;, der [krankhaftej hluss, abzuleiten. 
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Wenn jemand von der Reise gekommen ונת :ןיקתיו םינב ול ןייוה ותטמ שמישו ךרדה ןמ 

ist und den Beischlaf voiizogen’“hat, so be- אהשיש דע ותטמ שמשי לא אסכה תיבמ אבה ןנבר 

kommt er hektische Kinder. ומע הולמ"אסכה תיב דשש ינפמ לימ יצה רועיש 
Die Rabbanan lehrten: Wer aus dem שמשמה ןנבר ונת :ןיפבנ םינב ול ןייווה״שמיש םאו 

Abort kommt, vollziehe den Beischlaf erst, 5 אירלד'’ ותזהוא בשוימ תיוע ותזהוא דמועמ ותטמ 
wenn die Dauer eines halben Mil verstri- אירלד יאמ אירלד ותזהוא הטמלמ אוהו הלעמלמ איה 
eben ist, denn das Gespenst des Aborts be- ארדרד יאמ ארדרד אירלד םם יול p עשוהי יבר רמא 

gieitetihn;haterdenBeisch1af [sofort] voll- היל עלבוייסילא אפפי׳בר יהוהדי״אקירומ ייבא רמא 
zogen, so bekommt er epileptische Kinder. יקב'י וניאש ימ ייבא רמא היל ידשו םילא יפפ'’בר 

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand !0 יהניקודינו יההד^מטרוק יזיפק אתלת יתיל ן״רא ךרדב 

den Beischlaf stehend vollzieht, so wird er ןה ןה"ןנהוי יבר רמא° יתשינו ארמהב יהניקלשנו sab.ni־ 
von Krämpfen befallen; wenn sitzend, so לש והכ ןישיהכמ םירבד״יהשלש :יתורענל ינוריזהה 

wird er von Gähnkrämpfen^'befallen; wenn רהרהם יבל°ביתכד דהפ ןועו ךרד דהפ ןה ולאו םדא 

sie oben und er unten, so wird er von De- 02,24ביתכד ןוע יהב ךרדב הנע° ביתכד ךרד יהכ ינבזע !>>.י 
laria’'befallen. Was ist Delaria? R. jehosuä 15 31,11•<« °לש ופט ןיזיתמ׳^םירבד^השלש :יהכ ינועב לשכ 

b. Levi erwiderte: Ein Heilmittel gegen שמישו'” דמועמ התשו דמועמ לכא ןה ולאו'’ םדא 

Delaria ist Dardara. — Was ist Dardara? p רתוי התימל ןיבורק השמה° :דמועמ ותטמSab.1291־ 

Abajje erwiderte: Dornensafran. R. Papa דמעו םד זיקה דמעו התש דמעו לבא ןה ולאו״םייהה 

zerkaute ihn und spukte ihn aus. R. Papi ןתוא השועה השש :דמעו ותטמ שמיש דמעו ןשי 

zerkaute ihn und schluckte ihn herunter. 20 סנכנו םד זיקה”עניתנו ךרדב’’אבה ןה ולאו^יתמ דימ 

Abajje sagte: Wer für den Beischlaf nicht עקרק יבנ לע ןשיו רכתשנו התשו ץהרמה תיבל 

kräftig’üst, nehme drei Qapitz^'Mistsafran”, ןרדיסכ ןאשעש אוהו ןנהוי יבר רמא ותטמ שמישו 

zerreibe ihn, koche ihn in Wein und trinke אהו יניא שילה ןרדיפכ אלש תמ ןרדיפב ייבא רמא 

ihn. R. Johanan sagte: Er ist es, der mir 

meine Jugend wiedergab. 

Drei Dinge zehren die Kraft des Men- 

sehen ab, und zwar: die Furcht, der Weg 

und die Sünde. Die Furcht, denn es heisst: 

^’‘mein Herz ist r2t,helos, meine Kraft hat mich 

verlassen. Der Weg, denn es heisst :’Vr hat auf dem Weg meine Kraft gebeugt. Die Sünde, 

denn es durch meine Sünde ist meine Kraft gestrauchelt. 

Drei Dinge schwächen die Kraft des Menschen, und zwar: stehend essen, stehend 

trinken und stehend den Beischlaf vollziehen. 

Fünf sind dem Tod näher als dem Leben, und zwar: wer gegessen hat und sofort 

aufsteht, wer getrunken hat und sofort aufsteht, wer sich zu Ader gelassen hat und 

sofort aufsteht, wer geschlafen hat und sofort aufsteht, und wer den Beischlaf vollzo- 

gen hat und sofort aufsteht. 

57 M הולתמ [| 58 M -)- ׳טימ |] 59 M 60 ׳ירלא II 

P 61 || ירוחד M 62 1| יפפ M -|- היל M 63 II 1 אפפ! 

64 M 65 || אירב M יירחד. B והניקולשינו והניקודינו יחוחד li 

66 M 67 || ׳זחהש ה״הו M ולא םדא לש ופוג ןישיחכמ II 

68 M — 69 || ׳רבד V 70 || ןישיתמ M דמועמ םד זיקהו 
 .ו + M 73 II ךרדה ןמ M 72 || ה״או — M 71 !| השמה

Wer sechserlei [hinter einander] tut, stirbt sofort, und zwar: wer müde von der 

Reise kommt, sich zu Ader lässt, ins Bad geht, trinkt und sich berauscht, sich auf die 

Erde schlafen legt und den Beischlaf vollzieht. R. Johanan sagte: Dies jedoch nur 

dann, wenn man es in dieser Reihenfolge tut. Abajje sagte: Wenn in dieser Reihen- 

folge, sterbe man, wenn nicht in dieser Reihenfolge, werde man schwach. — Dem ist 

70. Wol ohne ausgeruht zu haben; eine Randglosse hat die Ergänzung: am Mittag. 71. So 

nach den Kommentaren. 72. Viell. Delirium; nach Muss.4.fi.\ v. dolor abzuleiten. 73. So 

besser nach Cod. M. 74. Kleines pers. Hohlmass. 75. Wol der auf mistigem Boden wächst. 

76. Ps. 38,11. 77. Ib. 102,24. 78. Ib. 36,11. 
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ja aber nicht so, Meorath Hess ihren Diener 

drei davon tun, und er starb!? — Er war 

besonders schwach. 

Acht Dinge sind es, bei denen das Viel 

 אוהה״תימו והיי־ינימ תלת הדבעל היל הדבע”תרועמ
B־r.34־ ולאו הפי ןטועימו השק ןבור הנומש״ :הוה שוהב 

 ןימה הנישו ןיי הכאלמו רשוע”ן*רא ךרדו ךרד ןה

 ןה ולאוייערזה תא ןיטעממ הנומש :םד תזקהו

 schädlich und das Wenig zuträglich ist, und עקרק יבג לע הנישו הייכבל'קתנהו בערהו הלמה •י

 -zwar; das Reisen, der Beischlaf, der Reich הטמל םד תזקהו הנמזב אלש תושבו תוינדגדנו

 tum, die Arbeit, der Wein, der Schlaf, das הפי ךכ םילפכ הטמל השקש םשכ אנת” םילפכ

coi.b םיציבה ןמ הטמל הטמל״ אפפ בר רמא םילפכ הלעמל Warm[baden] und der Aderlass. 

 ,Acht Dinge vermindern den Samen אנת הנמזב אלש תושכו םיציבה ןמ הלעמל הלעמל

 ,und zwar: Salz, Hunger, Ausschlag, Weinen בר רמא הנמזב הפי ךכ הנמזב אלש השקש םשב !0

 Schlafen auf der Erde, Honigklee, Gurken ימויו ןסינ ימוי תבט הנמזב אלש זומת הנמז אפפ

 ausserhalb der Zeit, und doppelt soviel der יתשאל טג ובתכ :אישק אלו אילעמ’*אל ירשת

 Aderla.ss unten. Es wird gelehrt: Wie er וירבד ןיא ובתכת לא רמאו רזחו סוקייררוק וזחאו

 unten doppelt soviel schädlich ist, ebenso ןיבתוכ שיקל ןב ןועממי״יבר רמא ;םולכ םינורחאה

 -ist er oben doppelt soviel zuträglich. R. Pa אלא ןיבתוכ ןיא רמא ןנחוי יברו רתלאל טג ןינתונו !■י

 -pa sagte: Unten heisst unterhalb der Ho וירבד'°ןיא ינתקד שיקל שירד אמעט יאמ הפתשישכל

 -den, oben heisst oberhalb der Hoden. Hin וירבד'“ ןיא ךל'' רמא ןנחוי יברו םולכ םינורחאה

 sichtlich der Gurken ausserhalb der Zeit רדהימל ךירצ אל ליצתמ יכלד םילכ םינורחאה

 wird gelehrt: Wie er ausserhalb der Zeit הפתשישכל אלא ןיבתוכ ןיא םלועלו היב יבולמיא

 schädlich ist, so ist er zur geeigneten Zeit ןנחוי יברו ןשיל היל ימדמ שיקל שיר ינלפימק יאמב 20

 -zuträglich. R. Papa sagte: Die dafür geeig ןשי ןשיל הימדיל״׳ימנ ןנהוי יברו הטושל היל ימדמ

 -nete Zeit ist der Tamuz und die ungeeig שיקל שירו השעמ רסוחמ'"יאה השעמ רסוחמ" אל

 nete Zeit ist der Tebeth. in den Tagen des הימס יאה ןדיב הימס אל הטוש הטושל היימדינ ימנ

Git.67b רמא ימו"אקרמ ארמחו ירמונא אקמוס ארשיבךדיב Nisan und des Tisri ist er weder dienlich 

jab.120t> 25 טחש לאומש רמא הדוהי בר רמאהו° יכה ןנחוי יבר noch schädlich. 
Wenn jemand gesagt hat: schreibt 

MEINER P'rau einen Scheidebrief, und 

DARAUF VOM KORDIAKOS BEFALLEN WIRD 

UND SAGT: SCHREIBT IHN NICHT, SO SIND 

SEINE letzten Worte nichtig. R. Simon 

b. Laqis sagte; Man schreibe und gebe ihr den Scheidebrief sofort". R. Johanan aber sagte: 

Man schreibe ihn erst dann, wenn er gesund wird. — Was ist der Grund des Res-Eaqis? 

— Er lehrt: so sind seine letzten Worte nichtig”. — Und R. Johanan!? — Er kann dir 

erwidern; seine letzten Worte sind insofern nichtig, indem man ihn, wenn er zu Sinnen 

kommt, nicht wiederum zu fragen braucht, schreiben aber darf man erst, wenn er ge- 

sund ist. — Worin besteht ihr Streit? — Res-Laqis vergleicht ihn mit einem Schla- 

fenden und R. Johanan vergleicht ihn mit einem Blöden. — Sollte ihn auch R. Joha- 

nan mit einem Schlafenden vergleichen!? — Ein Schlafender benötigt'” keiner Hand- 

lung, dieser aber benötigt einer Handlung''. — Sollte ihn auch Res-Eaqis mit einem 

Blöden vergleichen!? — Für einen Blöden haben wir kein Mittel in der Hand, für 

diesen aber haben v/ir ein Mittel in der Hand: fettes auf Kohlen [gebratenes] Fleisch 

und verschnittener Wein. — Kann R. Johanan dies denn gesagt haben, R. Jehuda sag- 

te ja im Namen Semuels, dass, wenn man einem beide Halsorgane'oder den grösseren 

78. Noch während seiner Krankheit, obgleich er dann zur Scheidung unzulässig ist. 79. Nur 

seine erste Verfügung ist giltig: u. bei der Erteilung war er gesund. 80. Um wieder zu Simien zu 

kommen. 81. Die Anwendung des weiter genannten Mittels, um zu Sinnen zu kommen 

73 M ׳תלת ׳ידבעל הל דבע 

 הוכמ M 76 || רשוע —
 ושק אלו ולעמ

M — ךל M 82 II דינ 

 .יכה...ימו

79 M שיקל שיר 

74 M םתה M 75 II 

77 M + םילפכ |B 78 i 

80 B + 81 ב II 

83 M רסחמ M 84 II — 

82. 

Luft- U. Speiseröhre, 
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Teil beider durchgeschnitten hat, und er יתשא^יטנ ובתב רמאו זמרו םינש בור וא םינש וב 

durch Zeichen gesagt hat, dass man seiner בולצ וא דיוגמ והואר״ אינתו״ונתיו ובתכי ולא ירה יט!׳• 

Frau einen Scheidebrief schreibe, man ihn ולא ירה יתשאל טנ ובתכ רמאו זמרו הבילצה לע 

schreibe und ihr gebe!? Ferner wird ge- איה אתוליצ אתעד םתה אתשה יבה ונתיו ובתכי 
lehrt, wenn man einen zerschnitten oder 5 אתשיגש אתעד אבה היב הליהתאד אוה אתושיהבו 

am Kreuz geschlagen sieht, und er durch רמא הדוהי בר רמאהו יכה לאומש רמא ימו איה 

Zeichen sagt, dass man seiner Frau einen ןידיעמ הרבו םינש בור וא םינש וב טהש לאומש 

Scheidebrief schreibe, man ihn schreibe und וילע ןידיעמ יאמא אוה יה ךתעד אקלס יאו''וילע 

ihr gebe'^? — Es ist ja nicht gleich, hierbei הלט אהי התעמ אלא תומל ופוסו אוה יה ירמא 

ist sein Verstand klar, nur ist die Schwäche 10 םינש בור וא םינש וב טהש אינת אמלא תי לע 
bei ihm eingetreten'\ da aber ist ja sein איעשוה יבר רמא הלע רמתיא אה הלט טיא הז ירה 
Sinn verwirrt. — Kann Semuel dies'Menn תא בריק אוה ימנ יא ותלבלב הורה אמש ןנישייה" 

gesagt haben, R. jehuda sagte ja im Na- אתיבב היטהשד והייניב אכיא והייניב יאמ ותתימ 

men Semuels, dass, wenn man einem beide :םכריפ אלו ארבבדריטהשר ימנ יא סכריפו אשישד 

Halsorgane oder den grösseren Teil beider !י שוחילו :רכ ךתשאל טג בותכנ ול ורמאו קתתשנ 

durchgeschnitten hat und er entflohen ist, ןה ןהד איחיש ימנ יא היטקנ ואל ואלד איחיש אמלד 

man über ihn bekunde", und wenn du sagst, ןנירמאד ןמחנ בר רמא ימוינמ רב ףסוי בר רמא היטקנ 

er gelte als lebend, wieso darf man über היטקנ ןיגוריסד איחיש אמלד שוחילו ןיגוריסב היל 
ihn bekunden!? — Ich will dir sagen, er ןה דהו ואל ןירתו ןה ןירתו"״ואל דה היל ןנירמאד 

lebt, muss aber sterben*'. — Demnach sollte 20 תומי לש םירבד ול םירמוא אנת לאעמשי יבר יבד 
man doch dieserhalb verbannt"werden, wäh- תומיב םימשגה תומי לשו םימשגה תומיב המחה 

 שוחיל" ינידמו ירספולג" אמיליא והינ״יאמ המחה

85 M 86 ]1 ותשאל M — 

 ׳שייח — M 88 ji ירמא

 !1 יבד ואל ירתו ןה דח ןה

 ...יאו — M 87 11 ונתיו...אינתו

!| 89 M יארבא M 90 jj ירתו 
91 M איה VV 92 ij רקפשוג, 

rend gelehrt wird, dass, wenn jemand ei- 

nem beide Halsorgane oder den grösseren 

Teil beider [unvorsätzlich] durchgeschnit- 

ten hat, er dieserhalb nicht verbannt wer- 

de!? — Hierzu wird ja gelehrt: R. Osäja sag- 

te, hierbei werde berücksichtigt, der Wind kann ihn verwirrt, oder er selber seinen Tod 

genähert'’haben. — Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen’״? — Ein Unterschied 

besteht in dem Fall, wenn er ihn in einem Marmorhaus geschlachtet und er gezappelt, 

oder er ihn draussen geschlachtet und er nicht gezappelt hat״. 

Wenn jemand stumm geworden ist, und auf die F'rage, ob man seiner Frau 

EINEN Scheidebrief schreibe &c. Sollte man doch berücksichtigen, er ist vielleicht 

von einem Nickkrampf der Bejahung oder einem Nickkrampf der Verneinung befallen 

worden!? R. Joseph b. Minjomi erwiderte im Namen R. Nahmans: Man frage ihn ab- 

wechselnd״. — Es ist ja zu berücksichtigen, er ist vielleicht von einem abwechselnden 

Nickkrampf befallen worden!? — Man frage ihn einmal verneinend und zweimal beja- 

hend, oder zweimal verneinend und einmal bejahend. In der Schule R. Jismäels wurde 

gelehrt: Man frage ihn nach Dingen des Sommers in der Regenzeit und nach Dingen 

der Regenzeit im Sommer״. — Was sind es, wenn etwa eine Decke oder ein Eaken״, 

83. Auch diese konnten wegen ihres Zustands den Auftrag nicht mündlich erteilen. 84. Er 

konnte nicht sprechen; sein durch Zeichen erteilter Auftrag ist daher gütig. 85. Dass der dem Tod 

Verfallene diesbezüglich als lebend gelte. 86. Dass er tot sei, damit seine Frau heiraten dürfe. 87. 

Der Scheidebrief ist somit bei Lebzeiten erteilt worden, jed. darf seine Frau heiraten. 88. Wenn man 

jemand einen auf diese Weise unvorsätzlich verletzt; cf. Dt. 19,Iff. 89. Durch das Umherzappeln. 90. 

Diesen beiden Begründungen. 91. Im 1. Fall ist nur das Zappeln zu berücksichtigen, da der Wind 

in ein solches Haus nicht eindringt, im 2. dagegen ist nur der Wind zu berücksichtigen. 92. Einmal 

eine Frage, die er bejaht, u. einmal eine Frage, die er verneint. 93. Ob er nach solchen verlange. 

94. Ol) man ihn warm od. kühl zudecke. 
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F01.71:ייריפב אלא הידהא המה ימנ יא הידהא ארוק אמלד so ist ja zu berücksichtigen, er kann von 

 -Kälte oder Hitze befallen sein!? — viel °ט״ז2*ךותמ רבדל לוכיש שרה בר רמא אנהכ בר רמא
 ”mehr, Früchte יאמ ףסוי בר רמא ותשאל טג ןינתונו ןיבתוכ בתכה

 :R. Kahana sagte im Namen Rabhs טג בותבג ול ורמאו קתתשנ אנינת ןל עממימ אק

 -Wenn ein Tauber sich schriftlich verstän םימעפ השלש ותוא ןיקדוב ומיארב ןיכרהו ךתשאל*^ ■י

 digen kann, so schreibe man seiner Frau ובתכי ולא ירה ןה ןה לעו ואל ואל לע רמא םא

 einen Scheidebrief und gebe ihr. R. Joseph םלא ינאש תרמאק םלא אריז יבר היל רמא ונתיו

tTerh ומייאו עמוש שרה והז עמוש וניאו רבדמ אגיגתד°’^ sprach; Was lehrt er uns damit, es wurde 

 -ja bereits gelehrt, dass, wenn er stumm ge םהירבד לכל ןיהקפכ ןה ירה הזו הזו”םלא והז רבדמ

 -worden ist und auf die Frage, ob man sei וניאו עמוש שרה והז עמוש וניאו רבדמד יאממו !0

ps.33,u םלאכו עמשא’אל מ*רהכ ינאו ביתכד םלא והז רבדמ ner Frau einen Scheidebrief schreibe, mit 

 ,dem Kopf nickt, man ihn dreimal prüfe ישניא ירמאדכי׳אמיא תיעב יאו ויפ התפי אל

 und wenn er auf nein verneinend und auf אה יל אישק יא אריז יבר רמא הילולימ ליקתמייא

Lv.6,ו לוכי וניאמ׳ םלאל טרפ דיגי אל םא°אינתד’^ל אימיה ja bejahend antwortet, man ihn schreibe 

 und ihr gebe!? R. Zera erwiderte ihm: Du היל רמא בתכה ךותמ דיגהל לוכי אה יאמא^דיגהל !5

jab.31bםהיפמ רמא אנמחרד״תודע ינאש תרמאק תודע ייבא sprichst von einem Stummen, bei diesem 

tGit.5 ןיטיגל ותוא ןיקדובש םשכ° יביתימ םבתכ יפמ אלו verhält es sich anders’’. Es wird nämlich ge- 

 ,lehrt: Wer sprechen und nicht hören kann תושורילו תוידעלו תונתמלו׳״תואשמל ותוא ןיקדוב ךכ

 -heisst Tauber, wer hören und nicht spre רמא ימוינמ רב ךסוי בר רמא תוידע תהימ ינתק

 dien kann, heisst Stummer; beide gelten ינתק אהו'ןנבר הב וליקאד השא תודעב תשש בר 20

 ,Woher .״in jeder Hinsicht als vernünftig ינתק’ רוכבה ונב תשורי והבא יבר רמא תושורי

 ,B 94 ^^ss wer sprechen und nicht hören kann אינתד ^ M 95 — יא...הזו‘□
 M 97 Tauber, und wer hören und nicht sprechen ׳לימ לוקתשאד ]M 98 j — ׳נתד

 ינתק אהו M 100 kann, Stummer heisse? — Es heisst: M 1 ׳נתמו

|| 96 M עמשי II 

f M 99 II- ו II 

2 M — ׳ימ ינתק. 

hm rvie ein Tmiber, der nicht hört, imd zvie ein Stummer, der semen Mund nicht öffnet. 

Wenn du willst, sage ich: wie die Reute zu sagen pflegen; ihm sind die Worte ge- 

nommen worden”. R. Zera sagte: Wenn ich einen Einwand erheben wollte, so würde 

ich folgenden Einwand erheben. Es wird gelehrt, [die Worte:]'“et׳er nicht sagt, 

schliessen''’‘einen Stummen aus, der nicht sagen kann; weshalb denn, er kann ja schrift- 

lieh sagen!? Abajje erwiderte ihm: Du sprichst von der Zeugenaussage, anders ver- 

hält es sich bei der Zeugenaussage, denn der Allbarmherzige sagt, dass sie aus ihrem 

Mund'°“komme, nicht aber schriftlich. Man wandte ein; Wie man ihn'”so hinsichtlich 

eines Scheidebriefs prüft, so prüfe man ihn bei Geschäftsangelegenheiten, Zeugenaus- 

sagen und Erbschaftssachen. Hier wird dies’°Von der Zeugenaussage gelehrt!? R. Joseph 

b. Minjomi erwiderte im Namen R. Seseths: Bei der Zeugenaussage für eine’°’Frau, wo- 

bei die Rabbanan es erleichtert haben‘”. — Er lehrt es ja von Erbschaftssachen'°'!? R. 

Abahu erwiderte: Bei der Erbschaft seines erstgeborenen SolinsT — Er lehrt es ja von 

95. Ob er nach Früchten verlange, die in der betreffenden Jahreszeit nicht zu haben sind. 96. 

Da er hören kann, so gilt er als vernünftig, dagegen spricht R. von einem Taubstummen, von dem man 

dies nicht gewusst haben würde. 97. Solche sind unter "Tauber" u. "Stummer" in der Schrift zu ver- 

stehen, dagegen ist im rabbanit. Schrifttum unter "Tauber" ein Taubstummer zu verstehen (cf. Bd. i S. 279 

Z. 20), u. von einem solchen spricht auch R. 98. Ps. 38,14. 99. Diese Worte klingen aramäisch 

ähnlich wie das W. םלא, Stummer. 100. Dev. 5,1. 101. Von der Darbringung eines Opfers 

wegen Unterlassung der Zeugenaussage. 102. Cf. Dt. 17,6. 103. Einen, der stumm geworden 

ist u. durch Kopfnicken antwortet. 104. Dass es nicht mündlich zu erfolgen brauche. 105. Um 

ihr die Heirat zu ermöglichen. 106. Hierfür sind sogar Verwandte u. ein einzelner Zeuge zulässig. 

107. Wol in dem F'all, wenn er bei solchen als Zeuge fungirt. 108. Der gesetzlich einen doppelten 

Anteil zu erhalten hat, er aber anders verfügt. 



Col.b 
Jab.noti 
 1ז2יי

eil GITTIN VI U _ Fol. 71a—71b 

Ge^ilitsangTe^nlieit^^ doch wol frem- הידמל אל אמלעל'ואל יאמ תונתמלו תואשמל תהימ 
der ־ר? — Nein, seiner. Man wandte ein: רחאו ויתוזימר רחא וב’ וכלה אל שרה יביתימ 

Man verlasse sich auf Zeichen, Mienen und אל לבא ]ילטלטמב אלא ודי בתב^ רהאו ויתוציפק 

Niederschrift eines Tauben nur bei beweg- לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא אינתד איה יאנת ןיטינל' 

liehen Sachen, nicht aber bei Ehescheidun- 5 שרחתנו הקיפ לבא ורקיעמ שרחב םירומא םירבד המב 

gen!? — Hierüber streiten Tannami, denn הסניכש’םשכ״אל ורקיעמ שרהו ]ימתוח ןהו בתוכ אוה ג־ןי• !״י־ 

es wird gelehrt: R. Simon b. Gamaliel sag- ימנ יבה ותשאב יא״ הזימרב האיצומ ךכ הזימרב 

te, dies“^gelte nur von einem ursprünglich אמיליא ןאממ' ותמבי ותמביב ןניקסע יאמב אבה 

Tauben, wenn er aber hörend war und taub הזימרב התסינכש םשכ שרח ויחאמ היל הלפנד 
geworden ist, so schreibe er und andere 10 הקיפ ויחאמ היל הלפנד אלא הזימרב התאיצי"ךכ 

unterschreiben. — Gilt dies etwa nicht von הריזנו״שרה ויחאמ היל הלפנד םלועל אמיא תיעביאו 

einem ursprünglich Tauben, [es wird ja ge- ותמבי ימנ ותשא יבה יא הקיפ ויחא וטא שרח ויחא 

lehrt,] wie er sieMurch Zeichen genommen ימו אפלהימ אל ותמביב ותשא אפלהימ ותמביב 

hat, so scheide er sich von ihr durch Zei- ןיאושנ ]ישרח ]יהא ינש ןנתהו״״חקיפ וטא שרח ןנירזג 

dien!? — Bei seiner Ehefrau ist dem auch 15 יתש וא׳״תושרח תויחא יתש וא׳^תוחקיפ תויחא יתש 

so, hier aber wird von seiner Eheschwäge- תויחא יתש ןבו תשרח תחאו תחקיפ תהא תויחא 
rin”‘gesprochen. — Von was für einer Ehe- ןיחא ינשל וא ]יחקיפ ןיחא ינשל תואושנ תושרה 

Schwägerin, wollte man sagen, die ihm von ירה שרח דחאו חקיפ דחא ]יחא ינשל וא ןישרח 

seinem tauben Bruder zugefallen ist, so תוירכנ ויה םאוייםוביה ןמו הצילחה ןמ תורוטפ ולא 
kann sie ja, wie sie durch Zeichen genom- 20 ןינשדכ אתרווחמ אלא״ואיצוי איצוהל׳״וצר םאו וסנכי 

men worden ist, durch Zeichen geschieden לע ויריבה וילע ]יקולח ןנחוי יבר רמא :ארקיעמ 

werden!? — Vielmehr, die ihm von seinem 

hörenden Bruder zugefallen ist. Wenn du 

aber willst, sage ich: tatsächlich, die ihm 

von seinem tauben Bruder zugefallen ist, 

und zwar ist bei einem tauben Bruder ein 

hörender^Terücksichtigt worden. — Demnach sollte dies auch bei seiner Frau berück- 

sichtigt“^werden!? — Eine Schwägerin kann wol mit einer Schwägerin verwechselt 

werden, nicht aber kann eine Frau mit einer Schwägerin verwechselt werden. — Ist 

denn bei einem tauben [Bruder] ein hörender zu berücksichtigen, es wird ja gelehrt: 

Wenn zwei taube Brüder mit zwei hörenden Schwestern, mit zwei tauben Schwestern 

oder mit zwei Schwestern, von denen eine hörend und die andere taub ist, verheiratet 

sind, und ebenso, wenn zwei taube Schwestern mit zwei hörenden Brüdern, mit zwei 

tauben Brüdern oder mit zwei Brüdern, von denen einer hörend und der andere taub 

ist, verheiratet sind, so sind sie befreit von der Hali9ah“*und der Schwagerehe; sind 

sie [einander] fremd, so müssen sie sie“''nehmen, und wenn sie wollen, lassen sie sich 

von ihnen scheiden“'. — Das richtigste ist vielmehr, wie zuerst erklärt worden ist"’. 

3 M 4 || דיד אל אמלעד M — 5 |! וב M ׳ביתכ M 6 jj 

 — M 9 jj יא — M 8 ji הסנוכש B .סנוכש M 7 || ׳טיגב

 jj ('ינתהו M) 12 || ו — M 11 [| ׳יצומ M 10 || ׳ליא ןאממ

13 M — וא P 14 jj — ו B 15 |j ןאיצוהל V 16 jj 

 .חקפ וטא שרח ןנירזג אל אמלא

109. Dass man sich bei Ehescheidungen auf seine Zeichen nicht verlasse. 110. Der urspidinglich 

Taube seine Frau. 111. Die ihm durch den Tod seines Bruders zugefallen ist (cf. Dt. 25,5 ff.), bei der 

die Trauung vorschriftsmässig erfolgt ist. 112. Bei dessen Witwe die Scheidung nicht durch Zeichen 

erfolgen kann. 113. Auch von dieser sollte er sich durch Zeichen nicht scheiden lassen können, da- 

mit er nicht veranlasst werde, sich auf diese Weise von seiner Eheschwägerin scheiden zu lassen. 114. 

Cf. S. 163 N. 10. 115. Dh. der Ueberlebende die Witwe seines Bruders, da er als Tauber die Hali(;ah 

nicht vollziehen kann. 116. Wörtl. bringen .sie sie hinaus, dh. sie erteilen den Auftrag zur Schei- 

düng durch Zeichen, wie dies sonst unzulässig ist, da auch die Trauung auf diese Weise erfolgt ist. Hier- 

bei wird der hörende Bruder, bei dem die Trauung richtig erfolgt ist, nicht berücksichtigt. 117. Die 

angezogene Dehre spreche von dem Fall, wenn die Eheschwägerin ihm von einem hörenden Bruder zu- 
gefallen ist. 
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 R. johanan sagte: Die Genossen des אנינת ימנ ןנא ףא ייבא רמא לאילמג ןב ןועממ• ןבר

 ^”R. Simon b. Gamaliel streiten gegen ihn ”ןן21י איצוי אל הטתשנ וא אוה שרהתנ איצוי אל תטמיינ

 Abajje sagte: Auch wir haben demgemäss רבדל לוביד בג לע ףא ואל תימלוע יאמ תימלוע

 gelernt: ist sie blöde geworden, so kann יבר ןניעמשאד ואל יא אפפ בר רמא בתבה ךותמ

 er sie nicht fortschicken, ist er taub oder ישיורפל לאילמג ןב ןועמס• ןבר אנימא הוה ןנחוי 5

 -blöde geworden, so kann er sie nie fort לע ףא תימלוע יאמו אתאד אוה אמק אנתד אמעט

 ,nie^st wol zu verstehen״ schicken. Das ו13^מאד" קחצי יברדכל ימנ יא ףירחד היל ןניזחד’’בג.10

 auch wenn er sich schriftlich verständigen הוהד ידימ תשרגתמ הטוש הרות רבד קהצי יבר

 kann. R. Papa sagte: Wenn R. johanan uns תשרגתמ הניא ורמא םעט המו החרב לעב תחקיפא

 dies nicht gelehrt hätte, so könnte man רקפה גהנמ הב וגהני אלש !0:

glauben, R. Simon b. Gamaliel erkläre die 

Ansicht des ersten Autors, und das"nie״sei 

11j1 ובותכ ןהל רמאו ךתשאל טג בותכנ ול ורמ 

 יפ לע ףא ומתחו םירעלו בחכו רפוסל ו־ומא

 zu verstehen, auch wenn man sieht, dass ירה הל ונתנו רזחו ול והונתנו והומתחו והובתכש

 er verständig”'ist. Oder aber, wegen einer ’’ומותח םירעלו בותכ רפוסל רמאיש רע לטב טגה;

 :Rehre R. Ji9haqs, denn R. Ji9haq sagte ונת רמא אה ונת רמא אלד אמעט ,ארמג '5

 -Nach der Gesetzlehre kann eine Blöde ge חילשל ןרסמימ ילימ רמאד איה ריאמ יבר ינמ ןינתונ

 schieden werden, wie dies auch bei einer ומותח םידעלו בותב רפוסל רמאיש דע אפיס אמיא

Gil,29־ אשיר חילשל ןרסמימ אל ילימ°רמאד יסוי יברל ןאתא Vernünftigen gegen ihren Willen’”der F'all 

 ist, nur sagten sie deshalb, dass sie nicht אפיסו ריאמ יבר אשיר ןיאי״יסוי יבר אפיסו ריאמ יבר

 geschieden werden könne, damit sie nicht יאמב אבהו איה ריאמ יבר הלוכ רמא ייבא יסוי יבר 20

 .“’preisgegeben werde יעבימ ונת רמאיש דע יכה יא ונת רמא אלד ןניקסע

 ä״6872

ENN MAN JEMAND GEFRAGT HAT, OB 

MAN SEINER Frau einen Scheide- 

 אתלת יבל רמא אלד ןניקסע יאמב אבה אלא” היל

 P 16 הטשנ |B 17 j אניזחד. M — ל״חד M 18 II -|- י ו]

 :M 19 brief’AschrEibe, UND ER ERWIDERT HAT ן טג הז| M 20 — רמא...ןיא. V יסוי...ןיא ייבא רמא

 -SCHREIBT, UND MAN DEN SCHREIBER BE הלוכ רמא אבר M 21 II — אלא.

AUFTRAGT, UND ER IHN GESCHRIEBEN HAT, DIE ZEUGEN, UND SIE IHN UNTERSCHRIE- 

BEN HABEN, SO IST DER SCHEIDEBRIEF, OBGLEICH MAN IHN GESCHRIEBEN, UNTER- 

SCHRIEBEN, IHM GEGEBEN UND ER IHN IHR GEGEBEN HAT, NICHTIG; NUr’“wENN ER 

ZUM Schreiber gesagt hat: schreibe, und zu den Zeugen: unterschreibt. 

GEMARA. Nur aus dem Grund, weil er nicht ״gebt“ gesagt hat, wenn er aber 

 gebt" gesagt hat, so gebe man”\ nach R. Mefr, welcher sagt, Worte können einem״

Vertreter übergeben werden, dagegen aber heisst es im Schlußsatz: nur wenn er zum 

Schreiber gesagt hat: schreibe, und zu den Zeugen: unterschreibt, nach R. Jose, wel- 

eher sagt, Worte können einem Vertreter nicht übergeben werden; der Anfangsatz 

nach R. Mefr und der Schlußsatz nach R. Jose!? — Allerdings, der Anfangsatz nach 

R. Mefr und der Schlußsatz nach R. Jose. Abajje sagte: Alles nach R. Mefr, und hier” 

wird von dem Fall gesprochen, wenn er nicht ״gebt" gesagt hat. — Demnach”^sollte 

es heissen: nur wenn er ״gebt" gesagt hat!? — Vielmehr, hier""wird von dem Fall ge- 

sprechen, wenn er es nicht zu dreien"''gesagt hat. — Demnach "'sollte es heissen: nur 

117. Sie sind der Ansicht, dass auch einer, der hörend war u. taub geworden ist, sich nicht scheiden 

lassen könne. 118. Nicht aber in dem Fall, wenn er sich schriftlich verst־ändigen kann. 119. 

Die ebenfalls ohne ihren Willen geschieden werden kann. 120. Da sie keinen Verstand hat; hierauf 

deutet das Wort ״nie״; dies ist jed. bei einem Tauben nicht zu berücksichtigen. 121. Damit sie der 

Leviratsehe entgehe. 122. Dann ist der Scheidebrief gütig. 123. Den Scheidebrief der Frau, 

obgleich er dies nicht zu den Personen gesagt hat, die ihn geschrieben haben. 124. Im Schlußsatz, 

in dem es heisst, dass er es dem Schreiber selbst gesagt haben muss. 125. Wenn der Auftrag zum 

Schreiben auch anderen erteilt werden kann. 126. Sondern nur zu 2 Personen, die nicht als Gerichts- 

kollegium gelten, u. auch RM. pflichtet bei, dass es durch andere nicht erfolgen dürfe. 
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wenn er eTTu dreien gesagt hat!? — Viel- הלוכ אלא׳יהיל ^עבימ"השלשל רמאיש דע יכה יא 

mehr, alles nach R. Jose, und hierVird von ורמא רמא אלד ןניקסע יאמכ אכהו איה יסוי יבר 

dem Fall gesprochen, wenn er nicht "sagt“ הדומ ימ"דועו הילי^יעבימ ורמא רמאיש דע יכה יא 

gesagF'hat. — Demnach ”^sollte es heissen: רשכ דעו רפוס בתכ ןנתהו° ורמא רמואב יסוי יבר: 

nur wenn er "sagt“ gesagt hat!? Und ferner, 5 אדסה בר רמאו ונינש רפוס םתה הימרי יבר רמאו” 

pflichtet denn R. Jose hinsichtlich des Falls קסמימ אל ילימ רמאד איהיייסוי יבר” ינמ ןיתינתמ F01.7־ 

bei, wenn er "sagt“ gesagt hat, es wird ja ורמא רמואב יסוי יבר הדומ ךתעד אקלס יאו הילשל 

gelehrt, dass, wenn der Schreiber geschrie- ורמא םינשל והליירמאד ןינמיזד הברוה הינימ קיפנ 

ben und ein Zeuge [unterschrieben] hat, er אפוסיכ םושמו ומתהיו ינולפלו”'ינולפלו בותכיו רפוסל 

gütig sei, und hierzu sagte R. jirmeja, dies !0-אלא יבה רמא אל לעבו היל ימתהמו ישייה רפוסד 

sei zu verstehen, wenn [auch] der Schrei- ישא בר יסוי יבר אפיסו ריאמ יבר אשיר אתרווהמ 

ber unterschrieben hat, und ferner sagte אל רמאק איעבימ אלו איה יסוי יבר הלוכ רמא 

R. Hisda, diese Lehre vertrete die Ansicht ונת רמא”*וליפא אלא ונת רמא אלד אכיה איעבימ 

R. Jose des Galiläers, welcher sagt, Worte אלא אתלת יבל רמא אלד אכיה איעבימ אלו אל”’ 

können einem Vertreter nicht übergeben'"’ 15 אלד אכיה איעבימ אלו אל”אתלת יבל רמא וליפא 

werden. Wenn man nun sagen wollte, R. אינת אל ימנ^’ ורמא רמא וליפא אלא ורמא רמא 
Jose pflichte hinsichtlich des Falls bei, wenn םידע ומתהו’‘המשל רפוס בתכ ישא ברד היתווכ 
er "sagt“ gesagt hat, so kann ja eine Kor- ול והונתנו והומתהו והובתכש יפ לע ףא המשל 

ruption entstehen, denn es kann vorkom- רמאיש ולוק ועמשיש דע לטב טנה^”ירה הל ונתנו 

men, dass er zu zweien gesagt hat: sagt 20 ןאממ יקופאל ועמשי ומותה םידעלו בותכ רפוסל 

dem Schreiber, dass er schreibe, und N und יקופאל ולוק“ ורמא רמואב יסוי יבר הדומ” רמאד י 

N, dass sie unterschreiben, sie aber wegen :בר רמא אנהכ ברדמ” 

der Beschämung, des Schreibers“”selbst un- ךיטיג הז הז ילוחמ ךיטיג הז יתמ □א ךיטיג !דן 
terschreiben, während der Ehemann anders יתמ □א □ויתמ םולכ רמא אל התימ רחאל 

verfügt hat!? — Das richtigste ist vielmehr, 

der Anfangsatz nach R. Mefr und der Schluß- 

Satz nach R. Jose. R. Asi erwiderte: Alles 

nach R. Jose, und diese Fälle“ sind selbst- 
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verständlich; selbstverständlich [ist er nicht gütig], wenn er nicht "gebt“ gesagt hat, 

aber auch dann nicht, wenn er "gebt“ gesagt hat, und selbstverständlich, wenn er es 

nicht zu dreien gesagt hat, aber auch dann nicht, wenn er es zu dreien gesagt hat, 

und selbstverständlich, wenn er nicht "sagt“ gesagt hat, aber auch dann nicht, wenn er 

"sagt“gesagt“"hat. Uebereinstimmend mit R. Asi wird gelehrt: Wenn der Schreiber den 

Scheidebrief auf ihren Namen geschrieben hat und die Zeugen ihn auf ihren Namen 

unterschrieben haben, so ist er, obgleich man ihn geschrieben, unterschrieben, ihm ge- 

geben und er ihn ihr gegeben hat, nichtig; nur wenn man seine Stimme gehört, wie 

er zum Schreiber״schreibe״und zu den Zeugen"unterschreibt"gesagt hat. Gehört, dies 

schliesst die Ansicht desjenigen aus, welcher sagt, R. Jose pflichte hinsichtlich des Falls 

bei, wenn er "sagt“ gesagt hat; seine Stimme, dies schliesst die Lehre R. Kahanas 

im Namen Rabhs'“aus. 

i^jAGTE JEMAND:] DA IST DEIN SCHEIDEBRIEF, FALLS ICH STERBE, DA IST DEIN 

Scheidebrief nach“^dieser Krankheit, da ist dein Scheidebrief für nach 

127. Im Anfangsatz, in dem es heisst, dass der Scheidebrief ungiltig sei. 128. Dass sie andere 

damit beauftragen; ans die.sem Grund ist der Scheidebrief ungiltig. 129. Cf. S. 591 N. 131. 130. 

Wenn er sieht, dass der Beauftragende ihn nicht als Zeugen haben wollte. 131. Hinsichtlich welcher 

fälschlich deduzirt wird, dass der Scheidebrief dann gütig sei. 132. Sondern nur dann, wenn er es dem 

Schreiber selbst gesagt hat, nach RJ., wie im Schlußsatz gelehrt wird. 133. Ob. S. 610 Z. 2 ff., dass, wenn 

er sich schriftlich verständigen kann, man in seinem Auftrag einen Scheidebrief schreibe. 134. Dh., 
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 ,meinem Tod, so hat er nichts'^gesagt התימ רחאלו םויהמ'’ טג הז ירה יתמ םא וישכעמ

 wenn aber: von heute ab, falls ich ןתמבייתמ אלו תצלוח תמ םאו טג וניאו טג

 ,sterbe, von jetzt ab, falls ich sterbe רדהו ימד התימ רחאלכ יתמ םא אמלא ,ארמג

 so ist der Scheidebrief giltig. [Sagte םא אמלא” יתמ םא וישכעמ יתמ םא םויהמ ינת

 ^'er:] von heute ab, nach meinem Tod יתש יתמ םא ייכא רמא ימד התימ רחאלכ ואל יתמ 5

 so ist der Scheidebrief giltig und רחאלכ עמשמו וישכעמכ עמשמ עמשמ תונושל

 ungiltig; wenn er stirbt, so verfällt ימד וישכעמ הלי^רמאד ןאמכ םויהמ הל רמא התימ

 -sie der Hali^ah, nicht aber der Schwa התימ רחאל הל רמאד ןאמכ’'’ םויהמ הל רמא אל

 .gerehe רמא ;םולכ רמא אל [׳ובו] יתמ םא ךיטיג הז :ימד

 -falls ich ster״ GEMARA. Demnach gilt רמא אל ינתק םולכ רמא אל אהו תצלוחו אנוה בר !0

 und ,״nach meinem Tod״ ebenso wie ״be אפיסדמ אהו אריסא ימנ םבילו אמלעל אריסאד םולכ

 -darauf lehrt er: von heute ab, falls ich ster ןיתינתמ"המבימ ימנ ימובי אשירד ללכמ תצלוח

 be, von jetzt ab, falls ich sterbe, wonach לש׳ ונמז רמאדיייפוי יברכ רמאר^יאנוה ברו’* ןנברכ

 nach״nicht ebenso gilt wie״falls ich sterbeיעבית אל ימנ הצילח יפוי יבר יא וילע חיכומ רטש ״

 Abajje erwiderte: Unter ?!״meinem Tod יברכ אתכלה יא אנוה ברל היל אקפפמ אמית יבו !5

 ;ist zweierlei zu verstehen״falls ich sterbeאהו היל אקפפמ ימו יפוי יברכ הכלה ןיא ואיי׳יפוי ״

 zu verstehen und ״von jetzt ab״ darunter ist ןמחנ ברו אנוה בר היבגל לוע שלה הובא רב הבר

 -zu verste ״nach meinem Tod״ darunter ist רב הברמ הינימ יעב ןמחנ ברל אנוה בר היל רמא

 hen. Sagte er zu ihr: von heute ab, so ist אמעט היל רמאדרכלה ןיא וא יפוי יברב הכלה הובא

 gesagt ״von jetzt ab״es ebenso, als würde er היל רמא הינימ״^יעביא הכלה אנעדי אל יפוי יברד צ0

 ,haben, sagte er zu ihr nicht: von heute ab אנימא אנא יפוי יברד הימעטו הבלהדרינימ יעב תא

 nach meinem״so ist es ebenso, als würde er יברכ הכלה בר רמא יכה היל רמא הינימ יעב ךל

 .gesagt haben ״Tod יפוי יברד אמעט ונייה היל רמא קפנד רתבל יפוי

r^~35 II טג ז״ה~+^^ Da IST DEIN SCHEIDEBRIEF, FALLS ICH 

 .j- M 37 STERBE &C. SO HAT ER NICHTS GESAGT- לא P 38 II — ו

 il רחאלכ M 36 |[ הל

39 M — 40 ׳מאד II 

41 M 42 || יא j- M- וילע...רמאד ו י״רכ — M R. Hona sagte: Sie benötigt der Hali9ahT 
 — ?!M 43 aber, er habe nichts gesagt — ׳גימ || M 44 ׳תכלה.

Er hat nichts gesagt, indem sie anderen verboten ist, aber auch dem Eheschwager ist 

sie verboten. — Wenn es aber im Schlußsatz heisst, dass sie der Hali9ah benötige, so 

verfällt sie ja im Anfangsatz auch der Schwagerehe!? — Unsre Misnah lehrt dies nach 

den Rabbanan, während R. Hona es nach der Ansicht R. Joses lehrt, welcher sagt, 

das Datum der Urkunde beweisendes. — Nach R. Jose sollte sie ja auch der Hali9ah 

nicht benötigen!? Wolltest du erwidern, R. Hona sei es zweifelhaft, ob die Halakha wie 

R. Jose sei oder nicht, so ist dies ihm nicht zweifelhaft. Einst erkrankte nämlich Rab- 

ba b. Abuha, und R. Hona und R. Nahman besuchten ihn. Da sprach R. Hona zu R. 

Nahman: Frag Rabba b. Abuha, ob die Halakha wie R. Jose'”sei oder nicht. Dieser er- 

widerte: Ich kenne nicht einmal den Grund R. Joses und soll ihn nach der Halakha 

fragen!? Jener entgegnete: Frag du ihn nur nach der Halakha, und den Grund R. Joses 

werde ich dir sagen. Hierauf fragte er es ihn, und er erwiderte ihm: Folgendes sagte 

Rabh: die Halakha ist wie R. Jose. Als er herauskam, sprach jener zu ihm: Folgendes 

wenn sie durch den Tod beendet ist. 135. Weil in all diesen Fällen die Scheidung erst nach dem 

Tod erfolgen soll, u. ein Toter sich nicht scheiden lassen kann. 136. Es ist nicht recht deutlich, ob 

durch diesen Nachsatz der erste aufgehoben werden soll od. dies eine Bedingung ist; falls der Tod ein- 

tritt, sei der Scheidebrief von heute ab giltig. 137. Sie fällt dem Eheschwager nicht zu, da die 

,Scheidung vielleicht giltig ist. 138. Und da der Scheidebrief bei Lebzeiten datirt ist, so gilt sie von 

dann ab als geschieden. 139. Ob man in einer Urkunde die W.e "von heute ab״ schreiben müsse: 

cf. Bd. vj S. 1296 Z. 10 ff. 
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ist der Gr^d R. der Ansicht, היל אקפפמ אלא״וילע היבומ רטש לש ונמז רבסקד 
das Datum der Urkunde beweise es ״ — א,רפסמ ימו רמא אל יא הפ לעב יסוי יבר רמא יא° Col.b 

Vielmehr, es ist ihm zweifelhaft, ob R. Jose דעו ןאבמ יתאב אל םא ךיטיג הז ירהךנתהו היל 

dies auch von der mündlichen Bestimmung־^' וניא שדה רשע םינש ךותב תמו שדה רשע םינש 
sage oder nicht. — Ist ihm dies denn zwei- .5 ןאמ ןנירמאו אשניהלי^הוריתה וניתובר״ הלע ינתו טנ“ך\^ 

felhaft, es wird ja gelehrt: Wenn [er gesagt ורשד אניד יב לאומש רמא הדוהי בר רמא וניתובר fei,T 

hat:] da ist dein Scheidebrief, wenn ich von רטש לש ונמז רמאד יסוי יברב הל ירבם^אהשמ 

jetzt bis nach zwölf Monaten nicht zurück- יסוי יברב הכלה יא היל אקפסמ אלא וילע חיכומ 

komme, und innerhalb der zwölf Monate אבר רמאהו היל אקפםמ ימו״הכלה ןיא וא הפ לעב 

gestorben ist, so ist der Scheidebrief ungil- m תומאשב׳־^טנ הז ירה תמ ינאשו יתמ םא ךיטינ הז ירה 
tig‘^ Hierzu wird gelehrt, dass unsre Mei- רמאד אמיליא ימד יכיה טנ הז ןיא התימ רחאלו 

Ster ihr zu heiraten erlaubt haben, und auf םא םויהמ ןנתהו״ רמימל אכירצ ןנברו םויהמ הל 

unsre Frage, wer diese Meister seien, erwi- יברו םויהמ הל רמא אלד ואל אלאו טג הז ירה יתמ 

derte R. jehuda im Namen Semuels, es sei היל אטישפ אברל יםוי יברכ הכלה הנימ עמשי״יסוי 
dasselbe Gerichtskollegium, das das Oel'״ 15 רמאד םלועל אמיא תיעביאו היל אקפםמ אנוה ברל 

erlaubt hat. Sie sind der Ansicht R. Joses, ינאש היל יכירטציא ינשיל ינהו ןנברו םויהמ הל 

welcher sagt, das Datum der Urkunde be- אכיאו ימד התימ רחאלכ תומאשכי״ימד יתמ םאכ תמ 

weise es. — Vielmehr, es ist ihm zweifelhaft, רמא אל התימ רהאל ךיטינ הז אפיםא^־הל ינתמד 

ob die Haiakha wie R. Jose sei auch bei אטישפ תצלוח יםוי יבר ירבדלו אנוה בר רמא םולב 

einer mündlichen Bestimmung oder nicht. 20 תצלוח יםוי יברל ימנ אשיר תצלוח ןנברל אפיםדמ 
— Ist ihm dies denn zweifelhaft, Raba sagte רמאד היל אריבס יברכ אהב יסוי יבר אמיתד והמ 

ja, dass, [wenn er gesagt hat:] da ist dein עמשמ אק יעבית אל ימנ הצילחו יוה^יאילעמ אטיג 

Scheidebrief, falls ich sterbe, oder: falls ich רבס יסוי יבר אלו יסוי יברכ הל רבס יבר אלד ןל 

tot bin, der Scheidebrief gütig sei, wenn 

aber: wenn ich gestorben bin, oder: nach 

meinem Tod, der Scheidebrief nicht gütig 

sei. In welchem Fall, wollte man sagen, 

wenn er "von heute abgesagt hat, nach den Rabbanan, so brauchte er es ja nicht 

zu sagen, es wird ja gelehrt, [dass, wenn er gesagt hat:] von heute ab, falls ich sterbe, 

der Scheidebrief gütig sei; wahrscheinlich doch, wenn er nicht "von heute abgesagt 

hat, nach R. Jose, somit ist hieraus zu entnehmen, dass die Haiakha wie R. Jose sei. 

— Raba ist dies entschieden, R. Hona aber ist es zweifelhaft. Wenn du aber willst, 

sage ich: tatsächlich, wenn er "von heute abgesagt hat, nach den Rabbanan, nur lehrt 

er uns, dass [der Ausdruck] "wenn ich tot bin^' [dem Ausdruck] "falls ich sterbe“ und 

[der Ausdruck] "wenn ich gestorben bin“־‘'‘'[dem Ausdruck] "nach meinem Tod“ gleiche. 

Manche beziehen dies auf den Schlußsatz. [Sagte er:] da ist dein Scheidebrief für nach 

meinem Tod, so hat er nichts gesagt. R. Hona sagte: Nach der Ansicht R. Joses be- 

nötigt sie der Hali9ah. — Selbstverständlich, wenn sie im Schlußsatz nach den Rab- 

banan der Hali9ah benötigt, so benötigt sie ja nach R. Jose auch im Anfangsatz der 

Hali9ah!? — Man könnte glauben, R. Jose sei hierbei der Ansicht Rabbis, welcher sagt, 

er sei ein gütiger Scheidebrief und sie benötige auch nicht der Hali9ah, so lehrt er 

uns, dass weder Rabbi der Ansicht R. Joäes noch R. Jose der Ansicht Rabbis sei. 

140. Dass die Urkunde vom Tag der Ausstellung ab Geltung haben soll, somit sind die W. "von 

heute ab״ nicht nötig. 141. Bei jener Dehre handelt es sich darum, ob in der Urkunde die genannten 

Worte stehen müssen, dagegen aber hat dies beim Scheidebrief mündlich zu erfolgen. 142. Da er erst 

nach 12 Monaten rechtskräftig werden sollte, u. der Ehemann dann tot war. 143. Der Nichtjuden; 

cf. Bd. vij S. 921 Z. 2ff. 144. Diese werden in der Misnah nicht erwähnt. 
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 טג הזכ ינתקד ־יסוי יברב הל רבב אל יבר יברב הל
 יברכ הל רבס אל יפוי יברו יפוי יברד יטועמל“

 ®''■”י אינתד° איה יאמ יבר“יברד יטועמליייטג הזב ינת,רד
 :ויהמ

Qid.59^ ^ י ^ ^ I, I I יU Iy 
 ׳®׳׳•®־יבר םימכה ירבד טג וניאו טגייהתימ רהאלו

10 

 ונתו ובתכ"ןנתד איה יאמ יפוי יבר טנ הזכ רמוא
 שדה רשע םינש דעו ןכימ יתאב אל םא יתשאל״טנ

 םינש רתאל ונתנו שדה רשע םינש ךותב והובתכ'*
 :טנ הזכ רמוא יפוי יבר טנ וניא שדח רשע

 liii יו ךלהו דמעו הז ילוחמ יתמ םא םויהמ ךיטינ ה|^₪
 ילוח תמחמ םא ותוא ןידמוא תמו הלחו קושב

Vll־iij ^ 616 

Rabbi ist nicht der Ansicht R. Joses, denn 
er lehrt; dieser ist ein Scheidebrief, und dies 
schliesst den Fall R. Joses''"aus; R. Jose ist 
nicht der Ansicht Rabbis, denn er lehrt: die- 
ser ist ein Scheidebrief, und dies schliesst 
den Fall Rabbis'^'’aus. — Was ist dies für 
eine Lehre Rabbis? — Es wird gelehrt: 
[Sagte er:] von heute ab, nach meinem Tod, 
so ist der Scheidebrief gütig und ungiltig 
— Worte der Weisen; Rabbi sagt, dieser 
sei ein Scheidebrief. — Was ist dies für 
eine Lehre R. Joses? — Es wird gelehrt: 
[Wenn er gesagt hat:] schreibt einen Schei- 
debrief und gebt ihn meiner Frau, falls ich 

 von jetzt ab bis nach zwölf Monaten nicht בנ לע ףא ונת רמאד ןויכ ותנתמ ףא ונת רמא אלד !5
 zurückkomme, und man ihn innerhalb der ילוחמ יתמ םא םויהמ ךיטינ הז ןנת הינימ ונק אלד
 -zwölf Monate geschrieben und ihr nach Ab םא ותוא ןידמוא תמו הלהו קושב ךלהו דמעו הז
 lauf der zwölf Monate gegeben hat, so ist וניא ואל םאוי^טנ הז ירה תמ ןושארה ילוה תמחמ
 -der Scheidebrief ungiltig; R. Jose sagt, die ירה אנדמוא יל המל*°רזוח דמע םא תרמא יאו טנ

 .ser sei ein Scheidebrief תינש אברד הימשמ ףפוי ברד הירכ רמ רמא דמע“ 20

ICH AN DIESER KrANKHEIT'״STERBE, UND 

DANN AUFGESTANDEN, AUF DER STRASSE 

UMHERGEGANGEN, WIEDERUM ERKRANKT 

UND GESTORBEN IST, SO UNTERSUCHE MAN: 

IST ER AN DER ERSTEN KRANKHEIT GE- 

 :טג וניא ואל םאו טג הז ירה תמ ןושארה
 ׳»•66־ ותנתמ המ ותנתמכ וטינ אנוה בר רמא\ארמג

 וטינ המו רזוח דמע םא וטינ ףא רזוח דמע םא
 בנ לע ףא ובותכ רמאד ןויכ שירפ אלד בנ לע ףא

 לפנו הז ילוחמ דמע ינתק דמע אהו ילוחל ילוחמ
 ותנעשמ לע ךלה ינתק קושב ךלה אהו רחא ילוחל“

 F01.73ןניעבד אוה ותנעשמ לע ךלהד ןל עמשמ אק אהו״

53 M אל י״רו טג יוה אל ךדיא טג יוהד אוה הזכ ]M 54 j 

 — M 56 j| יבד — M 55 II טג יוה אל ךדיא אה +

 'יו — B 59 II ובתכ M 58 || ^תשאל M 57 || ו טג

60 M — 61 || ימוא ל״ל M + 62 || הז M ילוחב. 

STORBEN, SO IST DER SCHEIDEBRIEF GILTIG, WENN ABER NICHT, SO IST ER UNGILTIG. 

GEMARA. R. Hona sagte: Sein’''Scheidebrief gleicht seiner Schenkung, wie er hin- 
sichtlich der Schenkung, wenn er aufsteht, zurücktreten kann, ebenso kann er, hin- 
sichtlich des Scheidebriefs, wenn er aufsteht, zurücktreten, und wie er beim Scheide- 
brief nicht genau zu verfügen braucht, wenn er nur ״schreibt“ gesagt hat, auch wenn 
er nicht"gebt“gesagt hat, ebenso ist die Schenkung [gütig], wenn er nur"gebt“gesagt 
hat, selbst wenn er sie ihm nicht zugeeignet hat. — Es wird gelehrt; [Wenn er gesagt 
hat:] da ist dein Scheidebrief von heute ab, falls ich an dieser Krankheit sterbe, und 
dann aufgestanden ist, auf der Strasse umhergegangen, wiederum erkrankt und ge- 
storben ist, so untersuche man: ist er an dieser Krankheit gestorben, so ist der Scheide- 
brief gütig, wenn aber nicht, so ist er ungiltig. Wenn du nun sagst, dass er, wenn er 
aufsteht, zurücktreten könne, so ist ja keine Untersuchung nötig, er ist ja aufgestan- 
den’״!? Mar, der Sohn R. Josephs, erwiderte im Namen Rabas: Wenn er von der einen 
Krankheit in die andere verfallen ist'L — Er lehrt ja: aufgestanden!? — Von einer 
Krankheit aufgestanden und in eine andere verfallen. — Er lehrt ja: auf der Strasse 
umhergegangen!? — Auf seinem Stock gestützt. Er lehrt uns folgendes: nur wenn er 
auf seinem Stock gestützt gegangen ist, ist eine Untersuchung erforderlich, sonst aber 

145. Wenn er nicht "von heute ah״ gesagt hat. 146. Der weiter folgt. 147. An der er 

darniederliegt. 148. Eines vSterbenskranken. 149. Und da er znrücktreten konnte, so ist der 

Sc'heidehrief ungiltig. 150. Dies heisst kein Aufstchen, uni znrücktreten zu können. 
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ist aucirdnTui^rsuchung nicht erforcler- העמ תעמש ןניעב אל ימנ אנדמוא ךדיא אנדמוא 

lieh'". — Hieraus wäre somit zu entneh- ןיא הנתמ ותנתמ ילוחל ילוחמ קתינש ערמ ייבש 

men, clas.s, wenn ein vSterbenskranker von קתינש ערמ בייש ברדי׳הימשמ רזעלא יבר רמאד 

einer Krankheit in eine andere verfallen והל אריבס אל אברו הבר הנתמ ותנתמ ילוחל ילוחמ 

ist, seine Sehenkung gütig sei? — Freilich; 5 התימ רהאל טנ שי ורמאי אמש הריזנ אנוה ברד אה 

R. Eleäzar sagte aueh im Namen Rablus, סושמו אטיג יוה אל אתיירואדמד ידימ אביא ימו 
das.s, wenn ein Sterbenskranker von einer שדקמד לב״ ןיא אמלעל שיא תשא ןנירש הריזנ:;,;'; 

Krankheit in eine andere verfallen ist, seine הינימ ןישודקל ןנבר והניעקפאו שדקמ ןנברד אתעדא 
Schenkung gütig sei. Rabba und Raba hai- אפסבב שידקד הנית ישא ברל אניבר היל רמא^'■'•®' 

ten nichts von der Lehre R. Honas, denn 10 ןנבר הויוש היל רמא רמימל אביא יאמ האיבב שידק״' 

es ist zu berüeksiehtigen, man könnte sa- םויהמ ךיטינ הז° ןנבר ונת :תונז תליעב ותליעבל 
 שהנ ושיבה וא וילע תיבה״׳לפנו הז ילוחמ יתמ םא

 תיבהרילע לפנו הז ילוחמ דומעא אל םא טנ וניא‘'
 אנש יאמו אשיר אנש יאמ טנ הז ירה שחנ ושיכה וא

9011 

gen, es gebe eine Seheidung naeh dem Tod'". 

— Ist denn der Fall möglich, dass nach 

der Gesetzlehre der Scheidebrief ungiltig 

ist, und wir wegen einer Berüeksiehtigung !5 ארבנ אוהה :ונל ןיא ירא ולכא םתמ והלש*“ אפיס ®׳ן,'''' 

eine Ehefrau anderen erlaubt maehen!? — דיליתמד אסנוא לכ הילע ליבק הירבחל אערא ןייבזד 
Allerdings, wer sieh eine Frau antraut, tut היל רמא אניברד הימקל אתא ארהנ הב וקיפא ףוסל 
dies gestützt auf die Bestimmung der Rab- דיליתמד אסנוא לכ ךלע תליבק אהד היל יפש ליז 
banan, und die Rabbanan haben die Trau- אלד אסנוא אניברל אפילחת רב אהא בר היל רמא 

ung annullirt. Rabina spraeh zu R. Asi: Al- וכשנש וא תיב וילע M 64 |i ד + m 63 j| אברד P 62 

lerdings, wenn die Trauung durch Geld’“ .ה — B 66 : (שחנ...וניא — M) 65 שחנ 

erfolgt ist, wie ist es aber, wenn sie durch den Beisehlaf erfolgt ist!? Dieser erwiderte: 

Die Rabbanan haben seinen Beischlaf zum ausserehelichen gemacht. 

Die Rabbanan lehrten: [Wenn er gesagt hat:] da ist dein Seheidebrief von heute 

ab, falls ich an dieser Krankheit sterbe, und das Haus auf ihn eingestürzt ist oder 

eine Sehlange ihn gebissen hat, so ist der Scheidebrief'"ungütig; wenn aber: falls ieh 

von dieser Krankheit nieht aufstehe, und das Haus auf ihn eingestürzt ist oder eine 

vSehlange ihn gebissen hat, so ist der Seheidebrief gütig. Welchen Unterschied gibt es 

zwischen dem Anfangsatz und dem Schlußsatz'“? Von dort Hessen sie sagen: Mit dem 

Fall, wenn ein Löwe ihn gefressen hat, haben wir nichts zu tun'". 

Einst verkaufte jemand ein Grundstück an seinen Nächsten und übernahm [Ver- 

antwortung für] jeden Schaden‘”, der entstehen wird. Später zog man durch dieses'" 

einen Strom. Als sie hierauf zu Rabina kamen, sprach er zum [Verkäufer]: Geh und 

befriedige ihn, denn du hast [Verantwortung für] jeden Schaden, der entstehen wird, 

übernommen. R. Aha b. Tahlipha sprach zu Rabina: Es ist ja ein ganz ungewöhnli- 

151. Falls er überhaupt nicht ausgegangen ist, ist die andere Krankheit eine Verlängerung der er- 

Steren. 152. Wenn er, falls er aufsteht, zurücktreten kann, so ist hieraus zu folgern, da.ss die Schei- 

düng nach dem Tod erfolge. 153. Durch die Uebergabe eines Wertgegenstands zu diesem Behuf; 

durch die Annullirung der Trauung wird die Uebergabe in eine Schenkung !;mgewandelt. 154. Da er 

nicht an dieser Krankheit gestorben ist. 155. Diese Frage des T.s u. die weiter folgende Ausführung, 

der Schlußsatz widerspreche dem Anfangsatz u. diese Delire sei daher korrupt, ist ganz unverständlich; im 

1. Fall ist die Bedingung nicht eingetroffen, im 2. aber wol. Der Unterschied liegt so klar auf der Hand, 

dass die Erklärung der Tosaphisten, der T. sei anderer Ansicht u. erkenne diesen Unterschied nicht 

aji, tatsächlich ihre Berechtigung hat, und die Schlussfolgerung Schorrs (ןיולחה v p. 60), der T. habe den 

,Sinn der Barajtha nicht verstanden, zurückgewiesen w'erden muss. 156. Es ist dies ein ganz ausser- 

ordentlicher Fall, an den er bei der I^ebergabe des Scheidebriefs nicht denken konnte; dieser ist daher auf 

jeden Fall ungiltig. 157. Eigentl. !׳nfall, vis major. 158. Auf Befehl der Regierung, wodurch 

das Grundstück entwertet wurde. 

78 Talmud ßd.V 
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 cher'^’Schaden. Die Sache ging weiter und רמא אברד הימקל אטמו אתלימ לגלג\א אוה חייכש

 ,kam zu Raba, und er entschied ebenfalls םא אברל אניבר היבייתייא אוה היכש אלד אסנוא והל

 .es sei ein ganz ungewöhnlicher Schaden שחנ ושיכהי׳וא תיב וילע לפנו הז ילוחמ דומעא אל

 :Rabina wandte gegen Raba ein: Wenn aber טג וניא אמיירמ אמיאו” איר היל רמא טג הז ירה

 -falls ich von dieser Krankheit nicht auf אישקד םושמו אניברל יתפידמ אהא בר היל רמא ■י

 stehe, und das Haus auf ihn eingestürzt ה״ל רמא הנימ אתבוית ןניבתומ אל אפיםא אשיר

 ist oder eine Schlange ihn gebissen hat, so “אשחדמ יב רמתיא אלי^אפיסא אשיר אישקד ןויכ ןיא

 ist der Scheidebrief*°giltig!? Raba erwiderte ”ברו אפפ בר :ארבס רתב ליז איה אתשבשמו

 ihm: Folgere vom Anfangsatz:*so ist der רהנד אדיגא''ימשמוש• ןבז^°עשוהי ברד הירב אנוה

 m Scheidebrief ungiltig. R. Aha aus Diphte אסנוא לכ והל’^וליבק והנירובעל יחלמ רוגא י אכלמ

 -sprach zu Rabina: ist denn, weil der An. ורוגא”וחל ורמא אכלמ רהנ רכתסיא ףוסל^דיליתמד

 -fangsatz und der Schlußsatz einander wi אסנוא לכ וכיילע״ותליבק אהד ןלהינ והניקפא׳יירמח

Kt1.85ä ירויח יקאק והל רמא°אברד הימקל ותא דיליתימד dersprechen, hiervon kein Einwand zu er- 

 heben!? Dieser erwiderte: Allerdings, da der אוה חיכש אלד אסנוא ישניאד ימילג יחלשמ:

 Anfangsatz und der Schlußsatz einander ר1 |לע וליפא םידע״ינפבי^אלא ומע דחייתת א

widersprechen, so ist [diese Lehre] korrupt 

und im Lehidiaus nicht gelehrt worden, da- 

her richte man sich nach dem Ermessen"". 

R. Papa und R. Hona, der Sohn R. 

20 Jehosuas, kauften Mohn am Ufer des Kö- 

 nigsflusses'\md jene mieteten Schiffer für ןיששוח ןיא הטמה תולגרמ תחת ומע''הנשיש וא

 -den Transport. Sie übernahmen [Verant ןיאו תונז םושמ ןיששוחו רחא רבדב וקפעתנ אמש

 ינפמ התחפש׳מ ץוח החפש יפ לע וליפא'°דבע
 Git.2Bb יבר םימיה ןתואב איה חמ° התחפשב הב''סג הבלש

 coi.b רמוא יסוי יבר הירבד לבל שיא תשאכ° רמוא הדוהי

 :תשרוגמ הניאו תשרוגמ

 !.it mit. 5 הליפאב ומע הדחייתנש הואר״ןנבר ונת ,ארמג

 M 67 טג שחנ וכשנ ]| M 68 — ןיא M 69 11 ׳תיא א׳יו

— M 72 ij אדוגא VM 71 |; ןובז M 70 || יב הלע 

 ׳בעל יחלמ רוגא || B 73 והיילע f M 74 |j- " יברא דוגא

 M 75 ודיגא ] B 76 והניעקפא M 77 ij — ילע• ;; 78

 M ו ׳דע יפ לע! r 79 + י ה' M 80 — ׳יפא !1 81

 M — הב ;! M 82 — ומע.

wortung für] jeden Schaden, der entstehen 

wird. Später wurde der Königsfluss ver- 

stopft und diese sagten zu ihnen: Mietet 

Eseltreiber, die ihn uns bringen, denn ihr 

habt [Verantwortung] übernommen für je- 

den Schaden, der entstehen wird. Als sie 

hierauf zu Raba kamen, sprach er zu ihnen: Weisse Gänse‘^^, die den Leuten die Klei- 

der^Svegnehmen; es ist ein ganz ungewöhnlicher Schaden"*®. 

^^lE DARF MIT IHM׳“nUR VOR ZEUGEN ZUSA.MMEN׳°'SE1N, SELBST ־WENN ES EIN SkLA- 

VE ODER EINE MAGD IST, AUSGENOMMEN IHRE EIGNE MaGD, WEIL SIE MIT IHRER 

Magd vertraut ist. Was ist sie während dieser'“Tage? R. Jehuda sagt, sie gel- 

TE IN JEDER HINSICHT ALS EhEFRAU; R. JOSE SAGT, SIE SEI GESCHIEDEN UND NICHT 

GESCHIEDEN. 

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn man gesehen hat, dass sie im Dunklen mit 

ihm allein war, oder dass sie unter dem Fussende des Betts geschlafen hat, so nch- 

me man nicht an, sie können sich mit jener Sache befasst haben. Man berücksichtige 

159. Au den der Verkäufer nicht denken konnte u. für den er somit keine Verantwortung übernom- 

men hat. 160. Wenn der Scheidebrief gütig ist, so rechnete er wol damit, n. auch hierbei handelt 

es sich um einen aussergewöhnlichen I'nfall. 161. Und es ist anzunehmen, dass er an einen .solchen 

aussergewöhnlichen Fall nicht dachte. 162. Fluss in der Nähe von Nehardeä, wahrscheinl. identisch 

mit אבס אכלמ רהנ, von dem berichtet wird (Bd. vj S. 865 Z. 18), dass er nicht verstopft zu werden pflegte. 

163. Wol weil sie alt 11. grau waren. 164. Die Entscheidungen zu ihrem eignen Vorteil treffen. 165. 

Der bei der Uebernahme der Verantwortung nicht einbegriffen war. 166. Die !■'ran mit ihrem Mann, 

von dem sie einen Scheidebrief in der oben genannten Wei.se (mit der Bedingung: von jetzt ab, falls ich 

sterbe) erhalten hat. 167. Er könnte ihr beiwohnen u. dies würde als Ehelichung gelten. 168. 

Von der !Tebergabe des ,Scheidebriefs bis zu seinem Toil. 
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 רמוא הדוהי יברב יפוי יבר ןישודיק םושמ ןיששוה
 ןמהנ בר רמא רמאק יאמ ןישודיק םושמ ןיששוח ףא
 הלעבנש הואר רמאק יבה הובא רב הבר רמא
 םושמ ןיששוה םיפסב הל ןתנ ןישודיק םושמ ןיששוה

 י םושמ ןיששוה ןיאו הל ןתנ הננתאב ןנירמאד*‘תונז
 ןיששוח״^רא רמוא הדוהי יברב’'יסוי יבר ןישודיק
 רב רב הבר° רמאד אה אלזא ןאמכ ןישודיק םושמ
 לבא הלעבנש הוארשבדרקולהמ ןנחוי יבר רמא הנה
 טג ונמיה הבירצ ןיא*'לבה ירבד הלעבנש הואר אל

 0 םיפסכ ידימ ייבא הל ףיקתמ לכה ירבדב ןאמכ ינש
 הלעבנש הואר רמאק יבה ייבא רמא אלא ינתק
 יבר ןישודיק םושמ ןיששוה ןיאו תונז םושמ ןיששוה
 ןישודיק םושמ ןיששוה ףא רמוא הדוהי יברב’'יפוי
 ןנחוי יבר רמא הנה רב רב הבר רמאד אה אלזא ןאמכ

 5 הלעבנש הואר אל לבא הלעבנש הוארשי’’תקולחמ
 יסוי יברב ןאמנ ינש טנ ונמיה הכירצ ןיא’'לכה ירבד

einen ausserehelichen Beischlaf, nicht aber 
die Ehelichung"’■; R. Jose b. R. Jehuda sagt, 
auch hierbei berücksichtige man die Ehe- 
lichnno-. — Wie meint er es? R. Naliman 

o 

erwiderte im Namen des Rabba b. x^buha: : 
Er meint es wie folgt; wenn man gesehen 
hat, dass sie beschlafen worden ist, so neh- 
me inan an, es sei zur Ehelichung erfolgt; 
hat er ihr Geld gegeben, so nehme man 
an, es sei ausserehelich erfolgt, denn man 1 

sage, er habe es ihr als Hurengabe gege- 
bcn, und man nehme nicht an, es sei zur 
Ehelichung erfolgt. R. Jose b. R. Jehuda 
sagt, auch hierbei berücksichtige man, es 
kann zur Ehelichung erfolgt sein. — Die 1 

Lehre des Rabba b. Bar-Hana im Namen 
R. johanans, dass sie nur über den E'all אלא ףא יאמ p םא אבר הל ףיקתמ הדוהי יברב’’ 
streiten, wenn man gesehen hat, dass sie רמוא הדוהי יבר רב יסוי יכר*למאק יכה אבר רמא 
beschlafen worden ist, alle aber überein- זאמכ ןישודיק םושמ ןיששוה הלעבנש הואר אל ףא 
stimmen, dass, wenn man es nicht gesehen 20 ןנחוי יבר רמא הנח רב רב הבר רמאד אה אלזא 
hat, sie keines zweiten Scheidebriefs benö- הלעבנש הואר אל לבא הלעבנש הוארשב’^רקולחמ 
tige, vertritt somit die Ansicht aller. Abajje :דחב אלד ןאמכ טנ ונמיה הכירצ הניא לכה ירבד 
wandte ein: Wird hier denn Geld‘’‘’genannt!? שיא תשאב רמוא הדוהי יבר □ימיה ןתואב איה המ 
Vielmehr, sagte i\bajje, meint er es wie :תשרוגמ הניאו תשרוגמ רמוא יסוי יבר הירבד לבל 
folgt: wenn man gesehen hat, dass sie be- 25 אמייק אהו אטיג יוה תיימ יכלו תומיש דבלבו אנת 
schlafen worden ist, so nehme man an, es וזב -|- B 83 ר״ב MP 82 ה^״׳מאד — M 81 

sei ausserehelich erfolgt, und man nehme 87 i ר״ב M .רב P 86 |i הניא M 85 || ׳רשב M 84 

nicht an, es sei zur Ehelichung erfolgt; R. .רמוא...יבר — M 

Jose b. R. Jehuda sagt, auch hierbei nehme man an, es sei zur Ehelichung erfolgt. Die 
Lehre des Rabba b. Bar-Hana im Namen R. Johanans, dass sie nur über den B'all strei- 
teil, wenn man gesehen hat, dass sie beschlafen worden ist, alle aber übereinstimmen, 
dass, wenn man es nicht gesehen hat, sie keines zweiten Scheidebriefs benötige, vertritt 
somit die Ansicht des R. Jose b. R. Jehuda. Raba wandte ein: Was heisst demnach: 
auch'''hierbei!? Vielmehr, erklärte Raba, meint er es wie folgt: R. Jose b. R. Jehuda 
sagt, auch wenn man nicht gesehen hat, dass sie beschlafen worden ist, berücksichtige 
man, es sei zur Ehelichung erfolgt. Die Lehre des Rabba b. Bar-Hana im Namen R. 
Johanans, dass sie nur über den B'all streiten, wenn man gesehen hat, dass sie beschla- 
feil worden ist, alle aber übereinstimmen, dass, wenn man es nicht gesehen hat, sie 
von ihm keines zweiten Scheidebriefs benötige, vertritt somit die Ansicht nieniands. 

Was ist sie wähbend dieser Tage? R. Jehuda .sagt, sie geete in jeder Hin- 

SICHT ALS Ehefrau; R. Jose sagt, sie sei geschieden und nicht geschieden. Es 

wird gelehrt: Nur wenn er gestorben ist'L — Kann denn, nachdem er gestorben ist. 

169. Um sie eines anderen Scheidebriefs zu benötigen. 170. Dieses wird in der obigen Lehre 

überhaupt nicht genannt, somit ist sie auch nicht auf den Fall zu beziehen, wenn er ihr Geld gegeben 

hat. 171. Die Annahme, dass der Beischlaf ausserehelich war, ist erleichternd, da sie dann keines 

anderen Scheidebriefs benötigt, somit sollte RJ. entgegengesetzt sagen: in diesem Fall aber berücksichtige 

mau einen ehelichen Beischlaf. 172. Wenn er aber gesund wird, so gilt sie rückwirkend als Ehefrau. 

78» 
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eine Scheidung erfolgen, es ist uns ja be- 
kannt, dass es nach dem Tod keine Schei- 
dang gebe!? Rabba erwiderte: Wenn er ge- 
sagt hat: von der Zeit ab, wo ich noch auf 
der Welt bin’״ 

Die Rabbanan lehrten: Während der 
Tage dazwischen gehört dem Ehemann ihr 
Fund und ihr Händewerk, er kann ihre 
Gelübde auflösen, er beerbt sie, und er ver- 

 תעמ רמואב הבר רמא התימ רהאל טג ןיאד ןל
 יט״׳5יאבז הלעב םיתניבש םימיךנבר ונת :םלועב ינאש

 השרויו הירדנ תרפהבו הידי השעמבו התאיצמב
 F01.74 לבל ותשאכ איה ירה רבד לש וללכ הל אמטמו"

 יבר ירבד ינש טג ונמיה הכירצ הניאש אלא רבד*'
 רמוא יפוי יבר היולת ותליעב’למוא ריאמ יבר הדוהי

 תשרוגמ הניאו תשרוגמ םירמוא םימכחו קפס ותליעב*’
 יסוי יברל ריאמ יבר ז־יב אביא יאמ תומיש דבלבו’°
 ריאמ יברל”והייניב אכיא יולת םשא ןנחוי יבר רמא
 unreinige sich an ihr". Die Regel ist: sie יולת םשא יתיימ יפוי יברלו יולת םשא יתיימ אל !0
 ,gilt in jeder Hinsicht als seine Ehefrau ונייה םימכח תשרוגמ וניאו תשרוגמ םירמוא םימכחו

 -nur benötigt sie keines anderen Scheide אריז יבר רמאד״אריז יברד והייניב אכיא יסוי יבר^'®■^'*
Bl),47b ורמאש לאומש רמא הימרי רב הבר רמא briefs — Worte R. jehudas; R. Meir sagt, 

 -die Beiwohnung befinde sich in der Schwe היתונוזמב בייה הלעב תשרוגמ הניאו תשרוגמ םימכח:
15 be’״; R. Jose sagt, die Beiwohnung sei zwei- 

felhaft; die Weisen sagen, sie sei geschie- 
 1v1 ירה זוז םיתאזנ יל ינתתש תנמ לע ךיטיג הז יר

 רעו“ןבימ יל ינתתש תנמ לע ןתתוי׳יתשרוגמ וז
 den und nicht geschieden, jedoch nur, wenn תשרוגמ םוי םישלש ךותב ול הנתנ םא םוי םישלש
 -er stirbt. •Welchen Unterschied gibt es zwi לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא תשרוגמ הניא ואל םאו
 -sehen R. Meir und R. Jose? R. Johanan er לע ךיטיג הז ירה ותשאל רמאש רחאב ןריצב השעמ
 widerte: Ein Unterschied besteht zwischen »ורמאו ותילטציא הדבאו יתילטציא״יל ינתתש תנמ צ

 ihnen hinsichtlich des Schwebeopfers; nach הימד תא ול ןתת םימכח :
R. Meir bringt er’’Tein Schwebeopfer'Tmd 
nach R. Jose muss er ein Schwebeopfer 
bringen”'. — «Die Weisen sagen, sie ist ge- 
schieden und nicht geschieden.» Die Wei- 
sen sagen ja dasselbe, was R. Jose!? — Ein 

 Q.b.Boa ןתת איהו רמאיי אנוה בר"ןתתו״ יאמ .ארמג
 והייגיב אביא והייניב יאמ זתתשבל רמא הדוהי בר
 M 88 הירבד || B 89 התליעב M 90 ü — י תומיש דבלבו'

93 ij ןתת איהו M 92 |j (יולת...י״דלו...יברל — M) 91 

 P התילטציא דבאו ךתילטציא 94 (M — ו רמא).

Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich einer Delire R. Zeras, denn R. Zera sagte 
im Namen des Rabba b. Jirnieja im Namen Seniuels: In allen Fällen, wo die Weisen 
gesagt haben, sie sei geschieden und nicht geschieden, ist der Ehemann zu ihrem 
Unterhalt verpflichtet’'*. HAGTE jemand:] d.\ ist dein Scheidebriee mit der Bedingung, dass du mir 

ZWEIHUNDERT ZUZ GIBST, SO IST SIE GESCHIEDEN, UND SIE GE^BE SIE IHM; WENN 

aber: Mur DER Bedingung, dass du sie mir von jetzt ab bis dreissig Tagen 

GIBST, so IST SIE, WENN SIE: SIE IHM INNERHALB DREUSSIG TaGEN GEGEBEN HAT, GEA 

SCHIEDEN, WENN ABE;R NICHT, NICHT GESCHIEDE^N. R. SlMON B. GaMALIEL SAGTE: 

Einst sagte jemand in Qajdan zu seiner F'rau: da hast du deinen Scheidebriee 

MIT DER Bedingung, dass du mir mein Geavand gibst, und d.\s Geavand k.\m ab- 

h.vnden; D.v entschiede:n die Weisen, dass sie 1111ג den Geldwert gebe. 

GEMARA. Was heisst: sie gebe sie ihm? R. Hona erklärte: .Sie soll ihm geben. R. 
Jehuda erklärte: Wenn sie ihm gibt”’.—Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? 

173. Nach der eiueii An.siclit erfolgt die Scheidung unmittelbar vor dem Tod, nach der anderen dagc- 

gen bei der Uebergabe des Scheidebriefs; wenn er aber ״von jetzt ab״ gesagt hat, so erfolgt beim Sterben 

die Scheidung rückwirkend bei der Ueljergabe. 174. Au ihrer Leiche, wenn er Priester ist. 175. 

Wenn jemand ihr während dieser Zeit beigewohnt hat, so befindet sich die Strafbarkeit in der Schwebe: 

stirbt der Ehemann, so ist er straffrei, wird er gesund, so ist er strafbar, u. wenn es unvorsätzlich erfolgt 

ist, zur Darbringung eines Sündopfers verpflichtet. 176. Wenn der Ehemann stirbt. 177. Ein 

solches ist in dem Fall darzubriugen, wenn es zweifelhaft ist, ob man die Sünde begangen hat od. nicht. 

178. Nach RJ. ist er hierzu nicht verpflichtet, daher gebraucht er diesen Ausdruck nicht. 179. Erlangt 
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— Ein Unterschied bestellt zwischen ihnen ןתת איה''רמא אנוה בר דבאש וא טגה ערקתנש 
in dem Fall, wenn der Scheidebrief zerrissen ןתתשבל רמא הדוהי בר ינש טג ונמיה הבירצ הניא 
worden oder abhanden gekommen ist. R. יאה יכ ןישודיק יבג ימנ ןנתו ינש טג ונמיה הכירצ 
Hona erklärt: sie soll ihm geben, somit לע יל תשדוקמ תא ירה השאל רמואה°ןנתד״אנווגQi׳!■ 
benötigt sie keines anderen"°Scheidebriefs; 5 ןתיו״תשדוקמ איה ירה זוז םיתאמ ךיל ןתאש תנמ 
R. jehuda erklärt: wenn sie ihm gibt, somit הדוהי בר ןתי אוהו״רמא אנוה בר ןתיו יאמ רמתיאו 
benötigt sie eines anderen Scheidebriefs'*'. הטשפש והייניב אייא והייניב יאמ ןתישכל רמא 
Desgleichen wird auch hinsichtlich der ןתי אוה״רמא אנוה בר רהאמ ןישודיק הלביקו הדי 
Trauung gelehrt: Wenn jemand zu einem הדוהי בר ליזאו היאנת םייקמ אוה אמלעב האנת* 
Weib gesagt hat: sei mir angetraut mit der 10 אתשה ןישודיק ווהד אוה הל ביהי יבלךתישכל רמא 
Bedingung, dass ich dir zweihundert Zuz ןישודיק יבג קיעמשא יאד אכירצו ןישודיק ווה אל 
gebe, so ist sie ihm angetraut und er gebe יתאק הבורקלד םושמ ןתי אוה'אנוה בר רמאק אהב 
sie ihr. Hierzu wird gelehrt: Was heisst: היל הדומ אמיא יתאק הקוהרלד ןישוריג יבג לבא 
und er gebe sie ihr? R. Hona erklärte: Er רמאק אהב ןישוריג יבג קיעמשא יאו הדוהי ברל 
soll ihr geben. R. Jehuda erklärte, wenn er 15 לבא העבתימל ףיסכ אלד םושמ ןתת איהו“ אנוה בר 
ihr gibt. — Welchen Unterschied gibt es היל ידומ אמיא היעבתימל הפיסכד ןישודיק יבג 
zwischen ihnen?—Ein Unterschied besteht רמאק אהב ןישודיק יבג ןניעמשא יאו הדוהי ברל 
zwischen ihnen in dem Fall, wenn sie'**die לבא היעבתימל הפיסכד םושמ ןתישכל הדוהי בר 
Hand ausgestreckt und die Trauung von היל הדומ אמיא העבתימל ףיסכ אלד ןישוריג יבג 
einem anderen entgegengenommen hat. R. 20 בר רמאק אהב ןישוריג יבג ןניעמשא יאו אנוה ברל 

ib. 

iGit. 

 יבג לבא יתאק הקוחרלד םושמ ןתתשבל הדוהי
 אנוה ברל היל הדומ אמיא יתאק הבורקלד 'ןישודיק

 יל ינתתש תנמ לע ךיטיג הז ירה“ יביתימ אכירצ

Hona erklärt: er soll ihr geben, dies ist 
nichts weiter als eine Bedingung, die er 
dann''''erfüllt; R. Jehuda erklärt: wenn er ihr 
gibt, somit erfolgt die Trauung erst dann, 
wenn er sie ihr gibt, vorher aber erfolgte 

 B 95 -|- ו M 96 |i — ׳נתד [] M 97 אוהו יאמ ןתי אוהו

 ןתי ‘| M 98 ״ יאנת M 99 ביהידכל B 1 |j -|- ו M 2 II — ו.

keine'*''Trauung. Und beides ist nötig. Würde es nur hinsichtlich der Trauung gelehrt 
worden sein, so könnte man glauben, R. Hona erkläre nur hierbei: er soll ihr geben, 
weil es zur Näherung‘*'erfolgt, hinsichtlich der Scheidung aber, die zur Entfernung’“'er- 
folgt, pflichte er R. Jehuda bei. Und würde es nur hinsichtlich der Scheidung gelehrt 
worden sein, so könnte man glauben, R. Hona erkläre nur hierbei: sie soll ihm geben, 
weil er sich nicht genirt, sie zu mahnen"', hinsichtlich der Trauung aber, wobei sie 
sich genirt, ihn"*zu mahnen, pflichte er R. Jehuda bei. [Oder aber:] würde es nur hin- 
sichtlich der Trauung gelehrt worden sein, so könnte man glauben, R. Jehuda erkläre 
nur hierbei: wenn er ihr gibt, weil sie sich genirt, ihn zu mahnen, hinsichtlich der 
Scheidung aber, wobei er sich nicht genirt, sie zu mahnen, pflichte er R. Hona bei. 
Und würde es nur hinsichtlich der Scheidung gelehrt worden sein, so könnte man glau- 
ben, R. Jehuda erkläre nur hierbei: wenn sie ihm gibt, weil es zur Entfernung erfolgt, 
hinsichtlich der Trauung aber, die zur Näherung erfolgt, pflichte er R. Hona bei. Da- 
her ist beides nötig. Man wandte ein: [Sagte jemand:] da ist dein Scheidebrief mit der 

der Sclieidebrief Giltigkeit. 180. Beim Geben ist der Scheidebrief rückwirkend, seit der Uebergabe, 

gütig. 181. Der Scheidebrief kann erst beim Geben Giltigkeit erlangen, u. zu dieser Zeit ist et nicht 

vorhanden. 182. Bevor sie von ihm das Geld erhalten hat. 183. Wenn er ihr das Geld gibt; 

die Trauung ist rückwirkend gütig u. die des anderen nichtig. 184. Somit ist die Trauung des an- 

deren gütig. 185. Somit wünscht er, dass dies sofort erfolge. 186. Kr tut dies ungern u. 

rechnet mit der Möglichkeit einer Versöhnung bis zur Uebergabe des Betrags; er wünscht daher, dass die 

Giltigkeit erst dann erfolge. 187. Er wünscht daher, dass die Scheidung sofort erfolge, unabhängig 

von der Zahlung des Betrags. 188. Avis diesem Grund ist es ihr erwünscht, dass die Trauung erst 

bei der Zahlung rechtskräftig werde. 
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 Bedingung, dass du mir zweihundert Zuz תשרוגמ דבאנש•’ וא טגה ערקנש יפ לע ףא זוז םיתאמ
 -gibst, so ist sie, selbst wenn der vScheidc ו011.5ךיטיג הז ירה אינת דועו ןתת*ש דע אשנת אל רחאלו

 -brief zerrissen worden oder abhanden ge הקוקז הניא הנתנ תמו* זוז םיתאמ יל ינתתש• תנמ לע
 kommen ist, geschieden, jedoch darf sie, bis לאילמג ןב ןועמש• ןבר םביל הקוקז הנתנ אל םביל
 sie sie ihm gegeben hat, einen anderen םיבורקה ןמ דהאל וא ויחאל וא''ויבאל תנתונ רמוא 5
 nicht'’d1eiraten. Ferner wird gelehrt: [Wenn ישרויל אלו יל רבס רמד אלא יגילפ אל ןאב דע
 er gesagt hat:] da ist dein Scheidebrief mit האנת אהימ אמלע ילובד ישרויל וליפאו יל רבס רמו
 der Bedingung, dass du mir zweihundert אה הדוהי בר ךל רמא הדוהי ברד אתבוית יוה

'i!i!8*6Tbרמואה לב יבר רמא אנוה בר רמאד״איה יבר ינמ Zuz gibst, und gestorben ist, so fällt sie, 
 -wenn sie sie ihm gegeben hat, dem Ehe אנאו הילע ןנבר יגילפו ימד וישבעמ רמואב תנמ לע !0
 schwager nicht zu, wem! sie sie aber nicht ןנירמא לבבב ןניוה יב אריז יבר רמא':ןנברב ירמאד
 ”'"gegeben hat, so fällt sie dem Eheschwager תנמ לע רמואה לב יבר רמא אנוה בר רזנאד אה
 zu. R. Simon b. Gamaliel sagt, sie gebe sie יקילפ יב הילע ןנבר יגילפ יזיד וישכעמ רמואב
 -seinem Vater, seinem Bruder oder sonst ei יברד הימש^מ רמאקו ביתיד יסא’ יברל היתחבש^א
 ,nem Verwandten. Sie streiten nur insofern ימד וי״שבעמ רמואב תנמ לע רמואב'םידומ לכה ןנחוי !5

 -indem der eine erklärt: mir, nicht aber mei מויהמ° אינתהו“ התימ רחאלו םויהמב אלא וקלחנ אל20’7“^
*^'1Git°5רמוא יבר םימבה ירבד טג וניאו טג התימ רהאלו nen Erben, und der andere erklärt: mir, 

 auch meinen Erben; alle stimmen jedoch יגלפימדא יגילפ תנמ לעב^רמאד הדוהי ברלו *טג הזב
 .‘®‘überein, dass es nur eine Bedingung sei ךעידוהל תנמ לעב יגלפיל התימ רחאלו םויהמב
 .Dies ist eine Widerlegung der Ansicht R ןנברד ןחכ ךעידוהלו' תנמ לעב וגלפילו“ יברד והב צט

Q.d.60bןאבמ יל ינתתש“תנמ לע :היל ףידע אריתהד הב° Jehudas!? — R. Jehuda kann dir erwidern: 
 .M 3 hier ist die Ansicht Rabbis vertreten. R ׳רוגמ וז ירה דבאש P 4 — תמו !M 5 i וא
M 9 ׳ואה M 8 ii ימא M 7 1! ילוכו B 6 ׳ ׳חאל Hona sagte nämlich im Namen Rabbis, 

M י.ולפילו ' ■תתש M 10 !; ילפ ימנ ם ע ׳ואב dass, wenn jemand ״mit der Bedingung" 

sagt, es ebenso sei, als würde er ״von jetzt ab" sagen'®”; die Rabbanan aber streiten ge• 

gen ihn, und ich bin der Ansicht der Rabbanan. 

R. Zera sagte: Als wir in Babylonien waren, sagten wir: R. Hona sagte im Na- 

men Rabbis, dass, wenn jemand ״mit der Bedingung" gesagt hat, es ebenso sei, als 

würde er ״von jetzt ab" gesagt haben, die Rabbanan aber streiten gegen ihn. Als ich 

hinauf kam'”, traf ich R. Asi sitzen und im Namen R. Johanans vortragen: Alle stimmen 

überein, dass, wenn jemand ״mit der Bedingung" gesagt hat, es ebenso sei, als würde 

er ״von jetzt ab" gesagt haben, sie streiten nur über den B'all, wenn er ״von heute ab, 

nach meinem Tod" [gesagt‘®*hat]. Es wird auch gelehrt: [Sagte er:] von heute ab nach 

meinem Tod, so ist der Scheidebrief gütig und nicht gütig — Worte der Weisen; 

Rabbi sagt, dieser Scheidebrief sei gütig. — Weshalb streiten sie nach R. Jehuda, 

welcher sagt, ihr Streit bestehe auch über [den Ausdruck] ״mit der Bedingung", über 

[den Ausdruck]״von heute ab, nach meinem Tod", sollten sie doch über [den Ausdruck] 

 mit der Bedingung" streiten‘”!? — Um die i\nsicht Rabbis hervorzuheben‘®”. — Sollten״

.sie doch über [den Ausdruck] ״mit der Bedingung" streiten, um die Ansicht der Rah- 

banan hervorzuheben!? — Die erleichternde Ansicht ist bedeutender. 

Mit der Bedingung, dass du mir von jetzt ab bis dreissig Tagen gibst N,c. 

189. Da, weun sie sie ihm nicht gibt, der Scheidebrief nichtig ist. 190. ,Sie kann .sie nicht 

den Erben geben. 191. Die sie zu erfüllen hat, die Scheidung ist jed. rückwirkend giltig. 192. 

Die Vereinbarung sei sofort giltig, falls die Bedingung erfüllt wird. 193. Nach Palästina, das höher 

als Babylonien lag. 194. Nach R. hat auch in diesem Eall die Vereinbarung sofort Geltung, nach 

den Rabbanan dagegen hebt der 2. Satz den 1. auf, so dass die Scheidung erst nach dem Tod Geltung 

hat. 195. 111זג hervorzuheben, dass nach den Rabbanan der Scheidebrief sogar in diesem Eall ungiltig 

i.st. 196. Dass der Scheidebrief auch in diesem Eall gütig ist. 
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 Man könnte glau- הידלפק אמיתד והמ אט־ישפ :דכו םוי םישלש דעו
 ןבר רמא :ןל עמשמ אק יתאק הזרזלו אדיפק ואל
 אנת יאמ ;רכ ןריצב המ׳עמ לאילמג ןב ןועמ״ש
 רמא םא ינתק יבהו ארסהימ ירוסה השעמ ינתקד
 ותילטציא״הדבאו יתילטציא״יל ינתתש תנמ לע הל
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Selbstverständlich!? 
ben, er habe es nicht genau genommen und 
wollte sie nur ans130rnen'” so lehrt er uns. 

R. Simon b. Gamaliel sagte: Einst 

SAGTE JEMAND IN (^'ajdan &c. Was lehrte 

Ned. 

er, worauf das Ereignis sich beziehen könn- לאילמג p ןועמש ןבר הל רמאק אקוד יתילטציא’’ 
te!?— [Die Misnah] ist lückenhaft und muss לאילמג p ןועמש ןבר רמאו הימד תא ול ןתת רמוא 
wie folgt lauten; wenn er zu ihr gesagt ךיטיג הז ירה ותשאל רמאש דהאב ןריצב ימנ השעמ 
hat: mit der Bedingung, dass du mir mein ורמאו ותילטצא’^דדבאו יתילטצא׳ייל ינתתש תנמ לע 
Gewand gibst, und das Gewand abhanden !0 יסא'“יבר הינימ אעב :הימד תא ול ןתת םימבה 
gekommen ist, so meinte er durchaus das םיתאמ יל ינתתש* תנמ לע ךיטינ הז ירה ןנהוי יברמ 
Gewand; R. Simon b. Gamaliel sagt, sie ןנברל יעבית והמ ךל םילוחמ הל רמאו רזחו זוז 
gebe ihm den Geldwert. Hierzu sagte R. דע ןנברל יעבית לאילמג ןב ןועמש ןברל יעבית 
Simon b. Gamaliel; Einst .sagte jemand in הבג הלחא אלד אלא םתה ןנבר ירמאק אל ןאכ 
c;ajdan zu seiner Erau: da ist dein Scheide- !5 ןלייפא אמלד וא ךל םילוחמ הל רמאק אה אבה לבא 
brief mit der Bedingung, dass du mir mein הסייפמ אקד אלא רמאק אל לאילמג ןב ןועמש ןבר 
Gewand gibst, und das Gewand kam ab- תשרוגמ הניא היל רמא אל ירמגל לבא ימדב היל 
banden, da entschieden die Weisen, dass םא יל הנהנ התאש םנוק וריבהל רמואה° היביתיא 
sie ihm den Geldwert gebe. תויבח יתשו ןיטיח לש דחא׳ירוכ ינבל ןתונ התא יא 

R. Asi fragte R. johanan: Wie ist es, 20 םימכחו ןתיש* דע רוסא רמוא ריאמ יבר ןיי לש 
wenn [er gesagt hat:] da ist dein Scheide- יפ לע אלש ורדנ תא ריתהל לובי הז ףא'* םירמוא 
brief mit der Bedingung, dass du mir zwei- םתה אתשה יכה יתלבקתה וליאכ ינירה רמואו םכח 
hundert Zuz gibst, und darauf zu ihr sagt: החוורה םושמ אבה הרעיצ אלו'ךיוכמ אק הרועצל 
sie seien dir geschenkt? Dies ist fraglich היל רמאד ארבג אוהה :ךירטציא אל אהו אוה 
S0W01 nach den Rabbanan als auch nach 25 אעילר ילכאו אתוולדי^תלת ולד אמלע ילוכ היסיראל 
R. Simon b. Gamaliel. Dies ist fraglich nach רמא ארטימ אתא ףופל אתלית לוכאו העבראי׳ילד תא 

den Rabbanan, denn die Rabbanan vertre- m 14 |i התילטציא P .׳לטציאה M 13 ;; ךתילטציא P 12 

ten ihre Ansicht vielleicht nur da, wo er ;ן דחא — M 17 |i ימא M 16 ;׳ התילטציא P .יציא — 

darauf nicht verzichtet hat, hierbei aber 21 jj ׳תלאווד m 20 , םושמ םתה M 19 ■ ז״א — M 13 

sagte er ihr ja, er verzichte darauE‘‘, oder .יעברא P 

aber, auch R. Simon b. Gamaliel vertritt seine Ansicht nur da, wo sie ihn mit Geld''” 
abfindet, hierbei aber nicht. Dieser erwiderte: Sie ist nicht geschieden. Er wandte ge- 
gen ihn ein: Wenn jemand zu seinem Nächsten gesagt hat: 00nam'“sei dir jeder Ge- 
miss von mir, wenn du meinem Sohn nicht ein Kor Weizen und zwei Eass Wein 
gibst, so ist es^'ihm, wie R. Meir sagt, verboten, bis er sie ihm gegeben hat; die Wei- 
sen sagen, dieser könne sein Gelübde auch ohne Gelehrten auflösen, wenn er sagt, es , 
sei ebenso, als hätte ich sie erhalten'”!? — Es ist ja nicht gleich; hierbei wollte er sie'“' 
kränken, hat sie aber nicht gekränkt, da aber sollte es'”zu seinem Bedarf erfolgen, und 
er brauchte es nicht'“^ 

Einst sagte jemand zu seinem Pächter: Alle anderen [Pächter] bewässern dreimal 
und erhalten'°°ein Viertel, bewässre du viermal, so erhältst du ein Drittel. Später kam 

197. Ihm den Betrag möglichst schnell zu zahlen. 198. Es ist ebenso, als würde er das Geld 

erhalten haben. 199. Sie hat die Bedingung erfüllt. 200. Cf. S. 509 N. 485. 201. Von ihm 

etwas zu genie.ssen. 202. Der Verzicht gleicht somit dem Ehiipfang. 203. Als er die Scheidung von 

der Zahlung des genannten Betrags abhängig machte; ohne Kränkung wollte er sich von ihr nicht scheiden 

lassen. 204. Die Ijeferung der genannten Dinge an seinen Sohn. 205. Daher tritt der Verzicht 

anstelle des Empfangs. 206. Vom Ertrag des Eelds. 
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Regen'“^ Da entschied R. Joseph: Er hat ja 
nicht’°*bewässert. Rabba aber sagte: Es war 
ja nicht nötig. Es wäre anzunehnien, dass 
R. Joseph der Ansicht der Rabbanan^^und 
Rabba der Ansicht des R. Simon b. Gama- 
Hel ist"“. — Glaubst du, es ist uns ja be- 
kannt, dass die Halakha wie Rabba sei, 
während hierbei die Halakha nicht wie R. 
Simon b. Gamaliel ist!? Vielmehr sind beide 

 אב־ירטציא אל אה רמא הבר הלד אל אה ףסויי בר
 ןועמש ןברב רמאד הברו ןנברב רמאד ףסויי בר אמייל
 הייתווכ אתבליה ןל אמי־יק אהו'ארבסיתו לאילמנ ןב
 אלא״לאילמג ןב ןועמש ןברכ הכלה ןיא אהבו הברד
 אנא ךל רמא הברו ןנברכ ףסוי בריףנברב םלועל
 םתה ןנבר ירמאק אל ןאכ דע ןנברל וליפא ירמאד
 ההוורה םושמ איה לבא ןיובימ אק הרועצלדייאלא

 £.3ו1י הנושארב" םתה ןנת :ךירטציא אל אהו אוה
 ול טולה אהיש ידכ שדה רשע םינש םוי ןמטנ היה
 der Ansicht der Rabbanan; R. Joseph ist הכשלל ויתועמ תא שלוהי^אהיש ןקזה ללה ןיקתה !ח

entschieden der Ansicht der Rabbanan, und 
Rabba kann dir erwidern: meine Ansicht 
gilt auch nach den Rabbanan, denn die 
Rabbanan vertreten ihre Ansicht nur da, 
wo er sie kränken wollte, hierbei aber soll- 
te es wegen des Bedarfs erfolgen, und er 
brauchte es nicht. 

Dort wird gelehrt: BViiher pflegte er"‘ 
sich am [letzten] Tag der zwölf Monate“ 

 הלה הצריש יתמיאו' סנכנו תלדה תא רבוש אהיו
 ללה למ• ותנקתמ אבר רמאי ויתועמ תא לוטיו אובי

 זוז םיתאמ יל ינתתמ• תנמ לע ךיטינ הז ירה עמשנ'“
 תשרוגמ הניא והרוכ לע תשרוגמ ותעדמ״ול הנתנו
 היחרב לעב הניתנ ינוקתל ללהל היל ךירטציאדמ

 Foו.75היהרכ לעב הניתנ אמלעבד ללכמ° הניתנ הל'“איוה''
 בר אמיתיאו אפפ בר הל ףיקתמ הניתנ איוה אל’“
 אלש ינוקתל היל ךירטצא יכ’'אמלדו ישא רב ימיש
 איוה והרב לעב ןיב ותעדמ ןיב וינפב לבא וינפב
 -zu verstecken, damit [das Haus] ihm ver ללה לשי ותנקתמ אבר רמא ירמאד אכיאו הניתנ 20
 falle, da ordnete Hillel der Aeltere an, dass הנתנו זוז’'םיתאמ יל ינתתש תנמ לע ךיטיג הז ירה
 "das Geld in der Kammer [der Verkäufer] ךירטציא יכו הניתנ איוה וחרב לעב ןיבי ותעדמ ןיב ול

einzahle, die Tür einbreche und hineingehe; 
jener kann dann zu jeder beliebigen Zeit 
kommen und sein Geld holen. Raba sagte: 

 ותעדמ ןיב וינפב לבא וינפב אלש ינוקתל ללהל היל’
 אפפ בר הל ףיקתמ הניתנ איוה והרכ לעב ןיב
 M 22 — א׳יא P M 23 ij- ו .M 24 1 — ד ;! 25

 M טלוח || M 26 — עמשנ M 27 — י ותעדמ' 28

M 31 (אל — M) 30 I הל — M 29 | ד + B 

 + ׳יפא :! P 32 — זוז M 33 ü — היל.

Aus der Anordnung Hillels ist zu entneh- 
men, dass, [wenn jemand gesagt hat:] da 
ist dein Scheidebrief mit der Bedingung, 

dass du mir zweihundert Zuz gibst, und sie sie ihm mit seinem Willen gegeben hat, sie 
geschieden, und wenn gegen seinen Willen, sie nicht geschieden sei. Da Hillel es nötig 
hatte anzuordnen, dass die aufgezwungene Zahlung"^als Zahlung gelte, so gilt wol 
sonst die aufgezwungene Zahlung nicht als Zahlung. R. Papa, nach anderen R. Simi 
b. Asi, wandte ein: Vielleicht war die Anordnung nur für den Fall nötig, wenn es in 
seiner Abwesenheit erfolgt, in seiner Anwesenheit aber ist die Zahlung gütig, einerlei 
ob sie mit seinem Willen oder gegen seinen Willen erfolgt!? Manche lesen: Raba sag- 
te: Aus der Anordnung Hillels ist zu entnehmen, dass, [wenn jemand gesagt hat:] da 
ist dein Scheidebrief mit der Bedingung, dass du mir zweihundert Zuz gibst, und sie 
sie ihm gegeben hat, das Geben gütig sei, einerlei ob es mit seinem Willen oder ge- 
gen seinen Willen erfolgt ist. Hillel brauchte dies anzuordnen nur für den Fall, wenn 
es in seiner Abwesenheit erfolgt, in seiner Anwesenheit aber ist die Zahlung gütig, 
einerlei ob es mit .seinem Willen oder gegen seinen Willen erfolgt ist. R. Papa, nach 

207. vSo dass die 4. Bewässerung nicht mehr nötig war. 208. Und hat daher gleich allen an- 

deren nur ein Viertel des Ertrags zu erhalten. 209. Nach welchen die Vereinbarung dem Wortlaut 

gemäss zu erfolgen hat. 210. Wie nach ihm der Ersatz anstelle des Gewands tritt, ebenso tritt hierbei 

der Regen anstelle der Bewässerung. 211. Der Käufer eines Hauses in einer ummauerten Stadt, damit 

der Verkäufer ihn nicht finde. 212. Während welcher der Verkäufer berechtigt war, das verkaufte Haus 

auszulösen; cf. Eev. 25,29ff. 213. Die im Gericht hierfür !)estimmt war. 214. Wörtl. das Geben 

gegen den Willen, sc. des Empfängers. 
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anderen R. Simi b. Asi, wandte ein; Viel- ימנ ו־ינפב וליפא אמלדו ישא רב ימיש ב־י אמיתיאו 
leicht kann dies auch in seiner Anwesen- היל ךירטציאד יאמ ללהו אל והרכ לע”ןיא ותעדמ 
heit nur mit seinem Willen, nicht aber ge- םוקמ לי ןנחוי יבר רמא הנה רב רב הבר רמאךיקת Q^t'he־ 
gen seinen Willen erfolgen, nur ordnete ותומכ הבלה וניתנשמב לאילמג p ןועמש ןבר הנשש 
Hiliei das an, was dann erforderlich war!? 5 הז ירה ןנבר ונת°:הנורחא היארו ןדיצו ברעמ קוח^" 
Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen R. Jo- יריזחתש תנמ לע תשרוגמ הניא ילש ריינהו ךיטינ 
hanans: Ueberaii, wo R. Simon b. Gamaiiel אנש יאמו אשיר אנש יאמ תשרוגמ”ריינה תא יל 
etwas in unsrer Misnah lehrt, ist die Ha- לאילמג ןב ןועמש ןבר ינמ אה אדסח בר רמא אפיס 
lakha nach ihm zu entscheiden, nur nicht הסייפמד רשפא ימנ אבה הימד תא ול ןתת רמאד איה 
bei [den Lehren vom] Bürgen'’^ vom Ereig-10 ןועמש ןבר רמאד רומיא ייבא הל ףיקתמ ימדב היל 
nis in ^ajdan^hmd vom nachträglichen Be- היתיאד אכיה היניעב היתילד” אכיה לאילמג ןב 
weis"'. ריאמ יבר״ ינמ אה ייבא רמא אלא רמא ימ היניעב 

id.ep Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] da הילפב אל אה אבהו לופכ יאנת ןניעב רמאד איה Qi 

ist dein Scheidebrief und das Papier ge- היאנתל הילפכ אלד אמעט אבר הל ףיקתמ היאנתל 
höre mir, so ist sie nicht"®geschieden, wenn 15 לאנת לב ידבמ אטיג יוה אל היאנתל הילפכ אה 
aber; mit der Bedingung, dass du mir das המ ןבואר ינבו דג ינב יאנתמ והל ןנירמג אכיהמ 
Papier zurückgibst, so ist sie geschieden. השעמל םדוק יאנת לכ ףאי״השעמל םדוק יאנת םתה 
— Welchen Unterschied gibt es zwischen אבר רמא אלא יאנתל םדוק השעמד אבה יקופאל 
dem ersten Fall und dem anderen Fall? R. רב אדא בר הל ףיקתמ יאנתל םדוק השעמד”םושמ 
Hisda erwiderte: Hier ist die Ansicht des 20 םדוק יאנת אה יאנתל םדוק השעמדי׳אמעט הבהא 

 ןנירמג אכיהמ יאנת לב ידבמ אטיג יוה אל השעמל
 רבדב יאנת םתה המ ןבואר ינבו דג ינב יאנתמ והל
coi.b יאנתד״אכה יקופאל לכ חאי״רחא רבדב השעמו דחא 
35 M ׳כיה אנילד 

37 M 1 ׳שעמ הוהד 

R. Simon b. Gamaiiel vertreten, welcher 
sagt, sie könne ihm den Geldwert geben, 
somit kann sie ihn auch hierbei mit dem 
GeldwerP'^abfinden. Abajje wandte ein: Al- 
lerdings ist R. Simon b. Gamaiiel dieser An- 
sicht in dem Fall, wenn die Sache nicht 

 M 33 + ב M 34 + וז ירה

 ימ ׳תיאד M 36 |i — השעמל...ףא

 M 38 — .לכ ףא

vorhanden ist, aber ist er dieser Ansicht auch in dem Fall, wenn die Sache vorhanden 
ist!? Vielmehr, sagte Abajje, ist hier die Ansicht R. Mefrs vertreten, welcher sagt, es 
sei eine doppelte Bedingung"°erforderlich, und hier hat er die Bedingung nicht verdop- 
pelt. Raba wandte ein: Demnach erfolgt dies nur aus dem Grund, weil er die Bedin- 
gung nicht verdoppelt hat, wenn er aber die Bedingung verdoppelt hat, ist der Schei- 
debrief ungiltig. Merke, die [Bestimmung über die] Bedingung folgern wir ja von der 
Bedingung der Gaditen"'und Reübeniten, und wie da die Bedingung vor der Leistung 
genannt wurde, ebenso ist auch sonst die Bedingung vor der Leistung zu nennen, wäh- 
rend hierbei die Leistung vor der Bedingung genannU'wurdel? Vielmehr erklärte Raba, 
weil die Leistung vor der Bedingung genannU’wurde. R. Ada b. Ahaba wandte ein: 
Nur aus dem Grund, weil die Leistung vor der Bedingung genannt wurde, wenn er 
aber die Bedingung vor der Leistung genannt hat, ist die Scheidung ungiltig. Merke, 
die [Bestimmung über die] Bedingung folgern wir ja von der Bedingung der Gaditen 
und Reübeniten, und wie da die Bedingung in einer Sache und die Leistung in einer 

215. Cf. Bd. vj S. 1401 Z. 6ff. 216. In unsrer Mi.snah. 217. Cf. Bd. vij S. 125 Z. 14ff. 

218. Da er ihr daun nichts konkretes gibt. 219. Sie behält dann den Scheidebrief. 220. Die 

auf einer Bedingung beruhende Vereinbarung ist nur daun gütig, wenn vereinbart worden ist, was bei 

Birfüllnug der Bedingung n. was bei Nichterfüllung geschehen soll; hierbei müsste er somit sagen, dass, 

wenn sie es ihm nicht zurückgibt, die Scheidung ungiltig sei. 221. Cf. Num. 32,20 ff. 222. Er 

nannte ihr 21ז erst die Giltigkeit des Scheidebriefs u. nachher die Bedingung; dass du mir das Papier zu- 

rückgibst. 223. Ist die Bedingung ungiltig u. die Frau geschieden. 

79 Talmud Bü.V 
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 anderen Sache bestanden hat, ebenso auch הבהא רב׳”’ אדא בר רמא אלא דהא רבדב השעמו
 -sonst, während hierbei Bedingung und Lei אה רמא ישא בר דחא רבדב השעמו יאנתד^״מושמ

ßi,,74';רמואה לב יבר^ירמא אנוה בר רמאד" איה יבר ינמ stung in derselben Sache’'"besteht!? Viel- 
 mehr, erklärte R. Ada b. Ahaba, weil die אמינב לאומש ןיקתא :ימד וישבעמ רמואב תנמ לע
 Bedingung und die Leistung in derselben אהי יתמ םאו טנ אהי אל יתמ אל םא ערמ ביכשד ־"5
 Sache besteht. R. Asi erklärte: Hier ist die אהי אל יתמ אל םאו טג אהי יתמ םא אמילו טג

 Ansicht Rabbis vertreten, denn R. Hona ו1.18־אל אמילו הישפנל אתונערופ שיניא םידקמ אל°טג0
 sagte im Namen Rabbis, dass, wenn jemand השעמל םדוק יאנת ןניעב יתמ אל םא טג אהי
 mit der Bedingung^'sagt, es ebenso sei, alsיאנתמףנירמג אביהמ יאנת לב ידבמ אבר הל ?ןיקתמ ״
 ^”würde er "von jetzt ab^sagenלכ ףא^*ואלל םדוק ןה םתה המ ןבואר ינבו דג ינב ׳״
 -Semuel ordnete hinsichtlich des Schei םא אבר רמא אלא ןהל םדוק ואלד אבה יקופאל
 debriefs eines Sterbenskranken an, [dass er יתמ אל םא״^טג אהי יתמ םא״״טג אהי אל יתמ אל
 -sage:] wenn ich nicht sterbe, sei der Schei שיניא םידקמ אל טג אהי אל יתמ אל םא טג אהי אל
 debrief ungiltig, und wenn ich sterbe, sei יתמ אל םא""טג אהי יתמ םא"'הישפנל אתונערופ
 er gütig. — Soll er doch sagen: wenn ich ואלל םדוק ןה ןניעב טג אהי אל '5:

sterbe, sei der Scheidebrief gütig”, und 
wenn ich nicht sterbe, sei er ungiltig!? •— 

ivjiby אבא תא ישמשתש תנמ לע ךיטיג הז יד 
 יתש ותקינמ איה המב ינב תא יקינתש תנמ

Kei.eol־ ןבה תמ שדח רשע הנמש"'רמוא הדוהי יבר°םינש Niemand nennt ein Unglück für sich im 
 -Voraus.•— Soll er doch sagen: der Scheide תנמ לע ךיטיג הז ירה"’טג הז ירה באה תמש"“ וא
 ?!brief sei nicht gütig, wenn ich nicht sterbe תא יקינתש תנמ לע םינש יתש אבא תא ישמשתש 20
 Die Bedingung muss vor der Leistung — ימיפא יא באה רמאש וא"'ןבה תמ םינש יתש ינב
 ,genannt werden. Raba wandte ein: Merke ןב ןועמש ןבר טג וניא הדפקהב"’אלש ינשמשתש
 -M 39 die [Bestimmung über die] Bedingung fol - ״ א״ב M 40 יאנת הוהד ;B 41 i בר ^ 42
 -M gern wir ja von der Bedingung der Gadi + והל M 43 ü -)- ן M 44 I — טג...םא !1 45
 M ten und Reübeniten, wie nun da der Jafall רשע ׳ינש M 46 |j — ש M 47 j — ירה !' 48

 ,VM Neinfall voranging, ebenso auch sonst +^באה תמש וא :49 l (M רקפהב).

und hierbei geht der Neinfall dem Jafall voran!? Vielmehr, sagte Raba, [sage er:] wenn 
ich nicht sterbe, sei der Scheidebrief ungiltig, wenn ich sterbe, sei er gütig, und wenn 
ich nicht sterbe, sei er ungiltig. [Er sage zuerst:] wenn ich nicht sterbe, sei der Schei- 
debrief ungiltig, weil niemand mit einem Unglück für sich beginnt, dann [sage er:] 
wenn ich sterbe, sei der Scheidebrief gütig, und wenn ich nicht sterbe, sei er ungiltig, 
weil der Jafall dem Neinfall vorangehen muss. 

IIE LANGE MUSS SIE, [wENN ER ZU IHR GESAGT HAT!] DA IST DEIN SCHEIDEBRIEF 

! MIT DER Bedingung, dass du meinen Vater bedienst, mit der Bedingung, 

DASS DU MEINEN SOHN SÄUGST, IHN SÄUGEN? — ZWEI JaHRE; R. JEHUDA .SAGT, ACHT- 

ZEHN Monate. Ist der Sohn oder der Vater gestorben, so ist der Scheide- 

BRIEF GILTIG. [WENN ER GESAGT HAT:] DA IST DEIN SCHEIDEBRIEF MIT DER BeDIN- 

GUNG, DASS DU MBHNEN VATB:R ZWEI JaHRE BEDIENST, MIT DER BEDINGUNG, DASS 

DU mb:inen vSohn zwei Jahre säugst, und der Sohn ’gestorben ist, odbir der 

Vater, ohne von ihr gekränkt wordicn zu sein''*, die Bedienung ablehnt, so 

IST divr Scheidebrief ungiltig; R. Simon b. Gamaliel sagt, dieser Scheidebrief 

224. Die Leistung besteht in der Giltigkeit des Scheidebriefs u. die Bedingung in der Rückgabe 

desselben, u. dies ist ein Nonsens, da bei Erfüllung der Bedingung der Scheidebrief gar nicht in ihrem 

Besitz ist. 225. Und dadurch wird die Bedingung aufgehoben. 226. Der Scheidebrief wird zu 

diesem Zweck geschrieben, somit sollte mit dieser Eventualität begonnen werden. 227. Od. der Vater, 

vor Ablauf der vereinbarten Zeit. 228. Wenn sie zur Ablehnung der Bedingung keinen Anla.ss ge- 

geben hat, u. um so mehr, wenn sie den Anla.ss hierzu gegeben hat. 
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SKI GiLTiG. R. Simon b. Gamaliel sagte לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא ללב טג הזב רמוא לאילמג 
EINE Regel: WENN das Hindernis nicht :טג הו ירה הנמיה הניאש הבבע לב 
VON IHR AUSGEHT, SO IST DER ScHEiDE- ותשמש° יהנימרו יאה ילוכ ןניעב ימו .ארמג 
BRIEF GILTIG. אלסה בל רמא טג הז ירה דהא םוי ותקינה דהא םוי 

GEMARA. Ist denn eine so lange Zeit 5 לאילמג p ןועמש ןבר אהו' ןנבר אה אישק אל 
erforderlich, ich will auf einen Widerspruch אה ןנבר אתיירב‘ לאילמג p ןועמש ןבר ןיתינתמ 
hinweisen: Hat sie ihn einen Tag bedient, אשירד ללבמ'° יוה לאילמג p ןועמש ןבר אפיפדמ 
einen Tag gesäugt, so ist der Scheidebrief ןועמש ןבר אתיירב אלא״לאילמג ןב ןועמש ןבר ואל 
gütig!? R. Hisda erwiderte: Das ist kein אבר ןנבר ןיתינתמ״ יאנתב לקימד איה״ לאילמג ןב 
Ein wand; das eine nach den Rabbanan und 10 ישא בר שרפמב ןאכ םתסב ןאכ אישק אל רמא 
das andere nach R. Simon b. Gamaliel. Uns- המכ ןנת ימד דהא םוי שרפמכ ימנ םתס לכ רמא 
re Misnah vertritt die Ansicht des R. Simon רשע הנמש רמוא הדוהי יבר םינש יתש ותקינמ איה 
b. Gamaliel^hind die Barajtha die der Rab- יל המל ישא ברל אלא אהינ אברל אמלשב''שדה 
banan. — Wenn aber der Schlußsatz die דהא םויב שדה רשע הנמש יל המל םינש יתס• 
Ansicht des R. Simon b. Gamaliel lehrt, so 15 רהאל יסופאל םינש יתשמ דהא םוי רמאק יכה יגס 
vertritt ja der Anfangsatz nicht die Ansicht יקופאל שדה רשע הנמשמ דהא םוי אלד םינש יתש 
des R. Simon b. Gamaliel!? — Vielmehr, ךיטיג הז ירה יביתימ אלד שדה רשע הנמשירהאל 
die Barajtha vertritt die Ansicht des R. Si- תנמ לע םינש יתש אבא תא ישמשתש תנמ לע 
111611 b. Gamaliel, der bei der Bedingung באה רמאש וא ןבה תמ םינש יתש ינב תא יקינתש 
erleichternd“^°ist, und unsre Misnah vertritt 20 01.76אמלשכ° טג וניא הדפקהב אלש* ינשמשתש• ישיפא יאק 
die Ansicht der Rabbanan. Raba erwiderte: ברל אלא שירפד אפיס שירפ אלדב א*שיר אברל 
Das ist kein Einwand; das eine, wenn er ונת :אישק אפיס אנש יאמו אשיר אנש יאמ ישא 
es nicht gesagt hat, das andere, wenn er יתש אבא תא ישמשתש תנמ לע ךי*טיג הז ירה°ןנברtGit.5 
es gesagt hat'״. R. Asi sagte: Auch wenn 
er es nicht gesagt hat, ist es ebenso, als 
würde er ״einen Tag“ gesagt haben. — Es 
wird gelehrt: Wie lange muss sie ihn säugen? — zwei Jahre; R. Jehuda sagt, acht- 
zehn Monate. Einleuchtend ist dies nach Raba, wozu aber sind nach R. Asi zwei Jah- 
re nötig, wozu sind achtzehn Monate nötig, auch ein Tag ist ja ausreichend!? — Er 
meint es wie folgt: einen Tag in zwei Jahren, nicht aber nach Ablauf von zw׳ei Jah- 
ren, einen Tag in achtzehn Monaten, nicht aber nach Ablauf von achtzehn Monaten. 
Man wandte ein: [Wenn er gesagt hat:] da ist dein Scheidebrief mit der Bedingung, 
dass du meinen Vater zwei Jahre bedienst, mit der Bedingung, dass du meinen Sohn 
zwei Jahre säugst, und der Sohn gestorben ist, oder der Vater, ohne von ihr gekränkt 
worden zu sein, die Bedienung ablehnt, so ist der Scheidebrief ungiltig. Allerdings 
gilt nach Raba der Anfangsatz von dem Fall, wenn er es nicht gesagt'״hat, und der 
Schlußsatz, wenn er es gesagt'״hat, welchen Unterschied gibt es aber nach R. Asi zwi- 
sehen dem Anfangsatz und dem Schlußsatz“״!? — Dies ist ein Einwand. 

Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] da ist dein Scheidebrief mit der Bedingung, 
dass du meinen Vater zwei Jahre bedienst, mit der Bedingung, dass du meinen Sohn 

50 M — כמSS ד f- M 51 II- איה M 52 il — איה 
53 (M — יגס...אמלשב). 

229. Der obeu (S. 623 Z. 6 ff.) lehrt, dass sie statt der vereinbarten Sache Ersatz leisten könne, w׳eil 

ihm nicht au der Erfüllung des Wortlauts, sondern an seinem Interesse gelegen ist, u. hierbei hat er Tu- 

teresse daran, dass das Kind während der ganzen erforderlichen Zeit gesäugt werde. 230. Sowol 

hinsichtl. des Ersatzes für die vereinbarte Sache als auch hinsichÜ. des von ihr nicht verschuldeten Hin- 

dernisses. 231. Dass sie es nur einen Tag tue. 232. Dass sie es 2 Jahre tue, somit hat sie die 

Bedingung erfüllt. 233. Sie hat somit die Bedingung nicht erfüllt. 234. Nach ihm müssten, 

da ein Tag ausreicht, beide Sätze von dem Fall sprechen, wenn sie es nicht einmal einen Tag getan hat, 

somit ist in beiden Fällen die Bedingung nicht erfüllt worden. 

78» 
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 -zwei Jahre säugst, so ist, selbst wenn die Be לע ףא םיינש יתש ינב תא יקינתש תנמ לעו'םינש
 -dingung nicht erfüllt worden ist, der Schei רמא אלש יפל טנ הז ירה יאנתה םייקתנ אלש יפ
 debrief gütig, weil er zu ihr nicht gesagt אל םאו'יקינת םא ישמשת אל םא ישמשת םא הל
 hat: wenn du bedienst, und wenn du nicht יאנתה םייקתנ םירמוא םימבהו ריאמ יבר ירבד יקינת
 bedienst, wenn du säugst, und wenn du לאילמג ןב ןועמש ןבר טג וניא ואל םאו טג הז ירה 5
 nicht säugst'^^— Worte R. Meirs; die Weisen ירמאד אכיא לופכ וניאש םיבותכב יאנת ךל ןיא רמוא
 sagen, ist die Bedingung erfüllt worden, so רמאק ןנברל ירמאד אכיאו היל רמאק ריאמ יברל
 istderScheidebrief gütig, ist die Bedingung רמאק יכהו היל רמאק ריאמ יברל ירמאד אכיא והל
 nicht erfüllt worden, so ist der Scheidebrief והל ווהו לופכ וניאש םיבותכב יאנת ךל ןיא היל

 ungiitig. R. Simon b. Gamaiiel sagte: Du ק/4;,ןיאבה םיבותכ ינש לכו° דחאכ ןיאבה םיבותכ ינש !5,0
 hast in der Schrift keine Bedingung, die והל רמאק ןנברל ירמאד אכיא”ןידמלמ ןיא דהאכ
 ,nicht eine doppelte wäre. Manche erklären ^לופכ וניאש םיבותכב יאנת ךל ןיא והל רמאק יכה
 -er sagte es gegen R. Meir, und manche er תנמ לע ךיטיג הז ירה יהנימרו והיינימ ןנירמגו
 .klären, er sagte es gegen die Rabbanan יקינתש תנמ לע םינש יתש אבא תא ישמשתש
 ,J5 Manche erklären, er sagte es gegen R. Meir טג וניא ןבה תמ וא באה תמ םינש יתש ינב תא
 und zwar wie folgt: du hast in der Schrift אלש יפ לע ףא םירמוא םימכחו ריאמ יבר ירבד
 "'keine Bedingung, die nicht eine doppelte ול רמאתש איה'' הלובי טג הז ירה יאנתה םייקתנ
 -wäre, somit lehren zwei Schriftverse das יברד אישק ונקינאו ךנב יל ןת ונשמשאו ךיבא יל ןת
 selbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe ריאמ יברדי^^ןנברדא ןנברד אישק ריאמ יברדא ריאמ
 .lehren, so ist von diesen nichts"'zu folgern היאנתל הילפכ אלדב םתה אישק אל ריאמ”יברדא 20
 Manche erklären, er sagte es gegen die *'אישק אל ןנברדא ןנברו' היאנתל הילפכדב אבה

 Rabbanan, und zwar wie folgt: du hast in "ז.83־ימאד איה לאילמג ןב ןועמש ןבר אבהד םימכח ןאמ£
 der Schrift keine Bedingung, die nicht eine ןנבר ונת :טג הז ירה הנמיה הניאש הבכע לכ

tGit.4 ישמשתש תנמ לעךיטיג הז ירה םינש ינפב הל ימא’ doppelte wäre, und man folgere von die- 
 -sen. — ich will auf einen Widerspruch hin ירה םינש ינפב הל רמאו רזהו םינש יתש אבא תא 25
 weisen: [Wenn er gesagt hat:] da ist dein לטיב״אל זוז םיתאמ יל ינתתש תנמ לע ךיטיג הז
 Scheidebrief mit der Bedingung, dass du והל ק״הו - ^M 55 !! 4 - איה :! M 56 - ם״רד
 meinen Vater zwei Jahre bedienst, mit der ם״רדא || 57 (P — ריאמ) M 58 |i ׳תה !M 59 i ו׳יטיב

 Bedingung, dass du meinen Sohn zwei ינושארה תא םינורחאה וירבד .
Jahre säugst, so ist, wenn der Vater oder der Sohn gestorben ist, der Scheidebrief 
ungiitig — Worte R. Meirs; die Weisen sagen, obgleich die Bedingung nicht erfüllt 
worden ist, sei der Scheidebrief gütig, denn sie kann zu ihm sagen: gib mir deinen 
Vater, und ich werde ihn bedienen, gib mir deinen Sohn, und ich werde ihn säugen. 
Somit befindet sich R. Meir in einem Widerspruch, und die Rabbanan befinden sich 
in einem Widerspruch!? — R. Meir befindet sich nicht in einem Widerspruch, denn 
jene [Lehre] gilt, wenn er die Bedingung nicht verdoppelt hat, diese aber, wenn er 
die Bedingung verdoppelt hat. Die Rabbanan befinden sich ebenfalls nicht in einem 
Widerspruch, denn unter Weisen, die hier genannt werden, ist R. Simon b. Gamaiiel 
zu verstehen, welcher sagt, dass, wenn das Hindernis nicht von ihr ausgeht, der Schei- 

debrief gütig sei. 
Die Rabbanan lehrten: Wenn er ihr vor zweien gesagt hat: da ist dein Scheidebrief 

mit der Bedingung, dass du meinen Vater zwei Jahre bedienst, und darauP'zurückge- 
treten ist und zu ihr vor zweien gesagt hat: da ist dein Scheidebrief mit der Bedin- 

234. Sei er gütig, bezw. ungiitig; die Bedingung muss eine doppelte (cf. S. 625 Z. 12ff.) sein. 235. 

Beispielsweise Nuni. 5,19 ff. Jes. 1,19,20. 236. Da die Schrift es bei mehreren Källeu wiederholt, so 

gilt dies nur von diesen; somit ist von der Bedingung der Reübeniten u. Gaditen (S. 625 Z. 16ff.j nicht zu 

folgern, u. auch die einfache ist gütig. 237. Bevor er ihr den Scheidebrief gegeben hat. 
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gung, dass du mir zweihundert Zuz gibst, התצר ותשמשמ התצר ןושארה תא ןורחאה ורבדי’ 
so haben seine anderen Worte die ersten ירה םינש ינפב הל רמא לבא זוז םיתאמ ול תנתונ 
nicht aufgehoben; wenn sie will, bediene רמאו רזחו זוז םיתאמ״יל ינתתש תנמ לע ךיטינ הז 
sie ihn, und wenn sie will, gebe sie ihm יל ינתתש תנמ לע ךיטינ הז ירה םינש ינפב הל 
zweihundert Zuz. Wenn er aber zu ihr vor 5 ןושארה תא ןורחאה ירבד‘'לטיב זוז תואמ שלש 
zweien gesagt hat: da ist dein Scheidebrief ןיפדטצמ םינורחאה ןמ דחאו םינושארה ןמ דהא ןיאו 
mit der Bedingung, dass du mir zweihun- אשירא אלא לטב הז ירה‘’אפיפא אמיליא אייהא 
dert Zuz gibst, und darauf zurückgetreten אק ןיפרטצמ יאנת ימויקל^ילב אמיתד והמ אטישפ 
ist und zu ihr vor zweien gesagt hat: da :ןל עמשמ 
ist dein Scheidebrief mit der Bedingung, 10 םישלש רע ןאבמ יתאב אל םא ךיטיג הז IvUl 

dass du mir dreihundert Zuz gibst, so ha- סרפיטנאלי׳יעיגה לילגל הדוהימ ךלוה היהו םוי 
ben seine anderen Worte die ersten auf- ןאבמ יתאב אל םא ךיטיג הז ירה ואנת לטב רוחו 
gehoben. Einer von den ersten und einer רפבל עיגהו הדוהיל לילגמ ךלוה היהו םוי םישלש דע 

von den anderen können nicht vereinigt’'' יתאב אל םא ךיטיג הז ירה ואנת לטב רזחו יאנתוע 
werden. — Worauf bezieht sich dies, wenn 15 עיגהו םיה תנידמל ךלוה היהו^יםוי םישלש דע ןאבמ 
etwa auf den Schlußsatz, so ist er’'’ja nich- רובעאש ןמז לב ךטיג הז ירה ואנת לטב רזחו ובעל 
tig!? — Vielmehr, auf den Anfangsatz. — אבו ךלוה אבו ךלוה היה״ □וי םישלש ךינפ רגנבמ 
Selbstverständlich’"’!? — Man könnte glau- ;טג הז ירה המע דחייתנ אלו ליאוה 
ben, sie seien hinsichtlich der Erfüllung der אמייק הוה לילגב םרפיטנאד“ארמימל .ארמג 
Bedingung’"'zu vereinigen, so lehrt er uns. 20 םיתניב לילגב יאנתוע רפכו הדוהיב םרפיטנא׳ייהנימרו‘’*®״■^ 

ENN jemand’"’GESAGT HAT: DA IST רמא תשר^מ הניאו”תשרוגמ ארמוחל ותוא ןיליטמ^ס!. 

DEIN Scheidebrief, falls ich von רתלאל לילגל אניטמ יא הל^רמאק יאנת ירת ייבא 
JETZT AB bis nach DREISSIG TaGEN NICHT 

KOMME, UND VON JUDÄA NACH GaLILÄA 

REIST, so IST, WENN ER AnT1PATRIs’"'ER- 

REICHT HAT UND UMGEKEHRT IST, DIE BE- 

59 B ירבד M 60 ii ~ יל...םיתאמ M 61 il תא 'ינורחאה 'ירבד 
62 M -|- אטישפ |B 63 j אמויקל M 64 1| ׳ינושארה 

li סרטפיטנאד M 66 |j םיה...היהו — M 65 || םרטפיטנאל 
 M 67 + הדוהיב ינתוע רפכו M 68 jj — .הל

dingung’""aufgehoben. [Wenn er gesagt hat:] da ist dein Scheidebrief, falls 

ICH VON jetzt ab bis NACH DREISSIG TaGEN NICHT KOMME, UND VON GaLILÄA NACH 

Judäa reist, so ist, wenn er das Dorf Üthnaj’"'erreicht hat und umgekehrt 

IST, DIE Bedingung aufgehoben. [Wenn er gesagt hat:] da ist dein Scheide־ 

BRIEF, FALLS ICH VON JETZT AB BIS NACH DREISSIG TaGEN NICHT KOMME, UND NACH 

DEM UEBERSEELAND reist, SO IST, WENN ER ÄkKO ERREICHT HAT UND UMGEKEHRT 

IST, DIE Bedingung aufgehoben. [Wenn er gesagt hat:] da ist dein Scheide- 

BRIEF, sobald ich DREISSIG TaGE VON DEINEM GESICHT FORT BIN, UND FORTGEHT 

UND kommt, fortgeht und KOMMT, SO IST DER SCHEIDEBRIEF, DA ER NICHT MIT 

IHR ALLEIN ZUvSAMMEN WAR, GILTIG. 

OEMARA. Demnach lag Antipatris in Galiläa, und dem widersprechend wird ge- 
lehrt, Antipatris lag in Judäa und das Dorf Üthnaj in Galiläa, und hinsichtlich des Ge- 
biets dazwischen wird erschwerend entschieden, sie ist’"‘geschieden und nicht’"’geschie- 
den!? Abajje erwiderte: Hierbei handelt es sich um zwei Bedingungen: falls ich in Ga- 

238. Als Zeugenpartie, bei welcher 2 Zeugen erforderlich sind. 239. Der Scheidebrief, da die 

1. Bedingung aufgehoben worden ist. 240. Jeder von beiden bekundet etwas anderes. 241. Sie 

bekunden zwar Verschiedenes, beide aber einen Vorgang, durch den der Scheidebrief Giltigkeit erlangt. 

242. Bei seiner Ausreise. 243. Firste Stadt in Galiläa, so dass da die Ausführung der Bedingung be- 

gönnen hat. 244. Flr hat keine 30 Tage in Galiläa geweilt; wenn er zurück nach Antipatris umkehrt 

u. weiter reist, so ist dies eine ganz andere Reise. 245. Flrster Ort in Judäa. 246. In einem 

ähnlichen F'all wie in unsrer Misnah. 247. Sie gilt als geschieden, so dass sie einem Priester verboten 

ist, jed. darf sie auf Grund dieses Scheidebriefs eine neue Ehe nicht eingehen. 
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 liläa Wme/ sei der Scheidebrief אלו ןלמו־י ןיתלת אחרואבדאניהתשמ יאו’ אטיג יוהיל

 gütig, und falls ich nach dreissig Tagen von אלד רזהו םרפיטנאל עינה אטיג יוהיל רתלאל’°אניתא

 -der Reise’^nicht zurück bin, sei der Scheide ןימוי ןיתלת יהתשא ימנ^ ייוהתשייא אלו אטמ לילגל

 °*’brief ebenfalls gütig; wenn er Antipatris רעו ןאבמ יתאב אל םא ךיטיג הו ירה :ואנת לטב

 erreicht hat und umgekehrt ist, und somit אמייק םיה תנידמב וכעד ארמימל 5 רב םוי םישלש •י

 weder Galiläa erreicht noch dreissig Tage ובעב ידדהמ ןנבר ירטפימ ווה יב ארפס בר רמא אהו

 -gesäumt hat, so ist die Bedingung aufge ץראל הצוהל ןיראמ תאצל רוסאד םוש*מ ’^רטפמ ווה

 .hoben םיה תנידמל אניטמ יא הל רמאק יאנת ירת ייבא רמא

 Da ist dein Scheidebrief, falls ich ןימוי ןיתלת אהרואב אניהתשמ יא״אטינ יוהיל רתלאל

 von jetzt ab bis nach dreissig Tagen אלד״רזהו וכעל עינה אטינ יוהיל רתלאל’^ניתא אלו !0

 nicht komme &c. Demnach lag Äkko im ןיתלת יהתשא ימנ ייוהתשיא אלו אטמ םיה תנידמל

 -Ueberseeland, und dem widersprechend sag רובעאש ןמז לב ךיטיג הז ירה :ואנת לטב ןימוי

 ־’te R. Saphra, dass, wenn die Gelehrten שימשת ךינפ יאמ אנוה בר רמא רבע אל אה'*:רבו
 sich von einander verabschiedeten, sie sich רו טקנ”אילעמ אנשיל° ךינפ היל ירק יאמאו-'«80

 in Äkko verabschiedeten, weil es verboten תשרונמ וז ירה ינתק ימ שממ“־’ ךינפ םלועל רמא !5

 ist, aus dem [Jisraeljland nach dem Ausland ןיתלת ולמ יבלו ןשי טנ יוה אלד ינתק'־טנ הז ירה

 -zu gehen!? Abajje erwiderte: Hierbei han ’*ן<.5הז ירה ןנהוי יברד היתווכ אינת אטינ יוה ימוי!

 delt es sich um zwei Bedingungen: falls היהו םוי םישלש ךינפ דננמ רובעאש ןמז לב ךיטינ

 ich in das Ueberseeland komme, sei der ירה המע דהייתנ אלו ליאוה*’אבו ךלוה אבו ךלוה

 Scheidebrief sofort gütig, und falls ich nach המע דהייתנ אל ירהש ןיששוה ןיא ןשי טנלו טנ הז 20

 dreissig Tagen von der Reise nicht zurück רמא’*יבה אנוה בר רב הבר רמא סייפ אמש שוהילו

29t>אלש רמול ילע תנמאנ רמואב“ברד הימשמ ירמ אבא bin, sei der Scheidebrief ebenfalls gütig; 

wenn er Äkko erreicht hat und umgekehrt 

ist, und somit weder das Ueberseeland er- 

reicht noch dreissig Tage gesäumt hat, so 

ist die Bedingung aufgehoben. 

Da ist dein Scheidebrief, sobald 

ICH FORT BIN &c. Er war ja nichU’fort!? 

R. Hona erwiderte: Unter Gesicht ist der BeischlaU’zu verstehen, und er nennt ihn 

deshalb Gesicht, weil er einen euphemistischen Ausdruck”*gebrauchen will. R. Johanan 

erwiderte: Tatsächlich ist dies wörtlich, das Gesicht, zu verstehen; er lehrt nicht, dass 

sie geschieden, sondern, dass der Scheidebrief gütig sei, denn der Scheidebrief isU’nicht 

veraltet, und sobald dies volle dreissig Tage erfolgt, ist der! Scheidebrief gütig. Ueber- 

einstimmend mit R. Johanan wird gelehrt: [Wenn jemand gesagt hat:] da ist dein 

Scheidebrief, sobald ich dreissig Tage von deinem Gesicht fort bin, und fortgeht und 

kommt, fortgeht und kommt, so ist der Scheidebrief, da er nicht mit ihr allein zusam- 

men war, gütig; man berücksichtige nicht, der Scheidebrief kann veraltet sein, da er 

nicht mit ihr allein zusammen war. — Es ist ja zu berücksichtigen, er kann sich mit 

ihr vertragen”*haben!? Rabba b. R. Hona erwiderte: Mein Herr Vater erklärte im Na- 

men Rabhs, wenn er’’'gesagt hat, sie solle glaubwürdig sein, von mir zu behaupten. 
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248. Beim Eiutreffen in Galiläa, auch wenn keine 30 Tage verstrichen sind. 249. Ohne in Ga- 

liläa gewesen zu sein. 250. Das tatsächlich, wie in der Barajtha gelehrt wird, in Judäa lag. 251. 

Die fremdländischen, die im Jisraelland das Gesetz studirten u. bei der Heimreise von ihren Kollegen be- 

gleitet wurden. 252. Dreissig Tage ununterbrochen. 253. Sobald er ihr 30 Tage nicht beigewohnt 

hat, u. diese Bedingung ist auch erfolgt. 254. Das untere Gesicht. 255. Solange er ihr nicht 

beigewohnt hat. 256. Und den Scheidebrief als nichtig erklärt haben; so nach Tosaphoth fol. 18יי 

257. Bei der Uebergabe des Scheidebriefs. SV. אמש. 
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dass ich nicht gekommen ^*sei. Manche be- אל םא ויישכעמ״ףית־ינתמא הל ינ;רמד אכיא״יתאב 

ziehen dies auf folgende Misnah; [Wenn םיינש ךותב תמו שדח רשע םיינש דעו ןאכמ יתאב 
er gesagt hat:] von jetzt ab, falls ich von הבר רמא םייפ אמש שוחילו טג הז ירה שדח רשע 

jetzt bis nach zwölf Monaten nicht komme, רמואב ברד הימשמ ירמ אבא רמא'’יכה אנוה בר רב 

und innerhalb der zwölf Monate gestorben .ד הל ינתמד ןאמ יתאב אלש רמול ילע תנמאנ 

ist, so ist der Scheidebrief gütig. Es ist ja אתיירבא הל ינתמד ןאמ״אתיירבא ןכש לכ ןיתינתמא 

zu berücksichtigen, er kann sich mit ihr :אתא אל אהךיתינתמא לבא 
vertragen haben!? Rabba b. R. Hona erwi- םינש דעו“ ןאכמ יתאב אל םא ךיטיג הז יר 
derte: Mein Herr Vater erklärte im Namen וניא שדח רשע םינש ךותב תמו שרח רשע 
Rabhs, wenn er gesagt hat, sie solle glaub- m דעו ןאכמ יתאב אל םא וישכעמ ךיטיג הז ירה°*'טג 
würdig sein, von mir zu behaupten, dass ירה שרח רשע םינש ךותב תמו שדח רשע םינש 
ich nicht gekommen sei. Nach dem, der שדח רשע םינש רע^לאכמ יתאב אל םא° :טג חו 

dies auf die Misnah““bezieht, gilt dies“‘°um רשע םינש ךותב טג ובתכ יתשאל”'טג ונתו ובתכ 
so mehr von der Barajtha, und nach dem, ובתב° טג וניא שדח רשע םינש רחאל ונתנו שדח 
der dies auf die Barajtha bezieht, gilt dies !יי רשע םינש רע ןאבמ“’יתאב אל םא יתשאל טג ונתו 
[nicht] von der Misnah, denn er kam nicht. םינש רחאל ונתנו שרח רשע םינש ךותב ובתכ שדח 
 ובתכ טג הזב רמוא יסוי יבר טג וניא שרח רשע ENN ER GESAGT HAT:] DA IST DEIN^ך

ScHEiDEBEiEF, FALLS ICH VON JETZT שרח רשע םינש רחאל ונתנוי״שדח רשע םינש רחאל 
BIS NACH ZWÖLF MONATEN NICHT KOMME, התימ’“ □או טג הו ירה התימל’“ םדק טגה םא תמו 
UND INNERHALB DER ZWÖLF MoNATE GE- 20 חמאש איה וז” עודי ןיא םאו טג וניא טגל המדק 

ST0RBEN IST, so ist''“der Scheidebrief :תשרטמ הניאו תשרוגמ 
UNG1LT1G; WENN ABER: DA IST DEIN ScHEi- [אמ אשניל החיתה וניתובר אנת° .ארמג 
DEBR1EF VON JETZT AB, FALLS ICH VON ורשד אניד יב לאומש רמא הדוהי בר רמא וניתובר 
JETZT BIS NACH ZWÖLF MONATEN NICHT 

KOMME, UND INNERHALB DER ZWÖLF MO- 

NATE GESTORBEN IST, SO IST DER SCHEI- 

DEBRIEF GILTIG. [WENN ER GESAGT HAT:] 

FALLS ICH VON JETZT BIS NACH ZWÖLF MO- 

NATEN NICHT KOMME, SO SCHREIBT MEINER FrAU EINEN SCHEIDEBRIEF UND GEBT IHN 

IHR, UND SIE DEN SCHEIDEBRIEF INNERHALB DER ZWÖLF MONATE GESCHRIEBEN UND 

IHR NACH ZWÖLF MONATEN GEGEBEN HABEN, SO IST DER SCHEIDEBRIEF UNGILTIG. 

[Wenn ER GESAGT HAT:] SCHREIBT MEINER FrAU EINEN SCHEIDEBRIEF UND GEBT 

IHN IHR, FALLS ICH VON JETZT BIS NACH ZWÖLF MONATEN NICHT KOMME, UND SIE 

IHN INNERHALB DER ZWÖLF MONATE GESCHRIEBEN UND IHR NACH ZWÖLF MONATEN 

GEGEBEN HABEN, SO IST DER SCHEIDEBRIEF UNGILTIG; R. JOSE SAGT, DIESER SCHEI- 

DEBRIEF SEI GILTIG. WENN SIE IHN NACH ZWÖLF MONATEN GESCHRIEBEN UND IHR 

NACH ZWÖLF Monaten gegeben haben und er gestorben ist, so ist der Schei- 

DEBRIEF, WENN ER DEM TOD VORANGING, GILTIG, UND WENN DER TOD DEM SCHEIDF:- 

BRIEF VORANGING, UNGILTIG; IST DIES UNBEKANNT, SO IST DIES EIN FaLL, VON DEM 

SIE .SAGTEN, SIE SEI GESCHIEDEN UND NICHT GESCHIEDEN. 

GEMARA. Es wird gelehrt: Unsre Meister haben ihr“’“zu heiraten erlaubt. — Wer 

sind diese Meister? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuels: Das Gericht, das das Oel’” 

258. Falls er zur Ungiltigmachung des Scheidebriefs behaupten sollte, er habe sich mit ihr vertra- 

gen u. die Scheidung widerrufen. 259. Die von dem Fall spricht, wenn er nicht hin u. wieder ge- 

kommen ist. 260. Dass, wenn er diese Erklärung nicht abgegeben hat, zu berücksichtigen sei, er 

kann sich mit ihr vertragen haben. 261. Da die Bedingung erst nach dem Tod erfüllt wird. 262. 

.\uch wenn er nicht״von jetzt ab"gesagt hat. 263. Von Nichtjuden; cf. Bd. vij S. 921 Z. 2ff. 

Kel.211 
Gi!.72l> 
A;.37“ 
tGit.6 

85 f- M- ו ינתק יתאב אל םא אל ^ [] ךיטיג ז״ה j' 

87 M — 88 |! ׳טיג ז״ה M ב״י ךותב ונתנו ובתכ ותשאל 

 ! שדח...ונתנו — M 90 !| םינש ךותב M 89 |! וניא שדח

91 M התימה תא 

 .׳וה הז
92 M טגה תא ׳דק התימה M 93 



üit.722 

Abba, sagte im Namen R. Johanans: R. Je- 

huda der Fürst, der vSobn des R. Gamaliel 

b. Rabbi, entschied demgemäss, aber sein 

Kollegium, und manche sagen, sein Zeit- 

alter, pflichtete ihm nicht bei. R. Eleäzar 

sprach zu einem Greis: Habt ihr es ihr so- 

Fo!■ 76b—77a _ 

 ,erlaubt hat. ke sind der Ansicht R. Joses רטש לש ונמז רמאד° 'יסוי ־יברכ הל *ירבס אהשיימ‘

 -welcher sagt, das Datum der Urkunde be אבא רב א־ייה יברד הירב אבא לבר רמא וללע חלבומ

A־.37־ ןבר לש ונב אלשנה’'הדוהי יבר° ןנהוי יבר רמא“ weise^'^es. R. Abba, der Sohn des R. Hija b. 

 ירמאו ותעיס לב ול ודוה אלו הרוה״יבר רב לאילמג

 יב אבס אוההל רזעלא יבר היל רמא ותעש לב הל

 שדה רשע םינש רהאל וא הותירשיירתלאל הותירש''

 אמלד״וא יתא אל אהד הותירש’‘רתלאל הותירש''

 היל םייקיא'׳“ אהד הות־ירש’'שדה רשע םינש רהאל
 יתאב אל םא וישכעמ'ןיתינתמ היל יעביתו' היאנת’’

 ?m fort'“erlaubt oder erst nach zwölf Monaten רשע םינש ךותב תמו שדה רשע םינש דעו ןאכמ

 Habt ihr es ihr sofort erlaubt, da er nicht אמלד וא יתא אל אהד’ יוה רתלאל טג הז ירה שדה

 kommen wird, oder habt ihr es ihr erst היאנת היל םייקיא אהד" שדה רשע םינש רהאל

 nach zwölf Monaten erlaubt, da erst dann ׳»י• רמא" :השעמ אוההב הוהד םומימו* ימנ יבה ןיא

 die Bedingung in Erfüllung geht. — Dies הקיתרנמ המה אצתשכל רמאד אביה םידומ לבה ייבא

FoI.77 רהאל טג יוה אילילב תיימ יבו הל רמאק אקפנ יבל° ist ja auch hinsichtlich unsrer Mi.snah frag- 

 lieh!? Von jetzt ab, falls ich von jetzt bis רמאק וישכעמ הקיתרנמ המה אצתש תנמ לע התימ

Gi,.74a תנמ לע רמואה לב בר רמא אנוה בר רמאד°’הל nach zwölf Monaten nicht komme, und in- 

 nerhalb der zwölf Monate gestorben ist, so רמ אצת םאב אלא וקלהנ אל ימד וישכעמ רזגואכ

»gl..b.72a וילע היבומ רטש לש ונמז״רמאד יסוי יברב הל רבס ist der Scheidebrief gütig, ist er es sofort, 

 da er nicht kommen wird, oder erst nach אל רמ’יתמ םא וישכעמב'יתמ םא םויהמב היל הוהו’ 20

 zwölf Monaten, da erst dann die Bedingung ובתב :אדירג יתמ םאב היל הוהו יסוי יברכ רבס

 ,in Flrfüllung geht? — Dem ist auch so ־!שע םינש דעו ןאבמ יתאב אל םא יתשאל טג ונתו

 .nur war er bei jenem Ereignis'^anwesend אמיל ימיא ברל רמיי בר היל רמא :רכ ובתכ מ׳דח

 ,Abajje sagte: Alle stimmen überein םלועל אל רשכ יאנת לע טג בתב יסוי יבר רבסק

 dass, wenn er gesagt hat: sobald die Sonne םא״רמימל היל הוהדמ אבה ינאשו לוספ ךל אמיא‘"2.י

aus ihrem Futteral hervorkommer ge- 

meint habe, sobald sie hervorgekommen 

ist, und wenn er nachts gestorben ist, so 

ist dies eine Scheidung nach dem Tod. Und 

dass ferner, [wenn er gesagt hat:] mit der 

Bedingung, dass die Sonne aus ihrem Fut- 

teral hervorkomme, er gemeint habe: von 

jetzt ab, denn R. Hona sagte im Namen Rabhs, dass, wenn jemand "mit der Bedin- 

gung^'gesagt hat, es ebenso sei, als würde er "von jetzt ab” gesagt haben. Sie streiten 

nur über [den Ausdruck:] wenn sie hervorkommt; einer ist der Ansicht R. Joses, wel- 

eher sagt, das Datum der Urkunde beweise es, somit ist es ebenso, als würde er ge- 

sagt haben: von heute ab, falls ich sterbe, von jetzt ab, falls ich sterbe, und einer ist 

nicht der Ansicht R. Jose.s, somit ist es eben.so, als würde er nur gesagt haben: falls 

ich sterbe. 
»Schreibt meiner Frau einen SciiEiDitHRiEF und gebt ihn ihr, F7\ll.s ich 

VON JETZT AB BIS NACH ZWÖLF MONATEN NICHT KOMMp;, UND SIB: IHN GESCHRIEBF^N 

&c. R. Jeniar sprach zu R. Asi: Es wäre anzunehmen, dass R. Jose der Ansicht ist, 

dass, wenn jemand einen Scheidebrief bedingungsweise geschriebe1ü“hat, er gütig sei? 

— Nein, tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist er ungiltig, nur ist es hierbei anders; 

264. I)a.ss die Urkunde vom Tag des Datums ab rechtskräftig sei. 265. Nacli dem Tod des 

IChemamis. 266. Bei der Abstimmung hinsichtlich des fraglichen Falls. 267. Erfolge die Gib 

tigkeit des Scheidebriefs. 268. Und die Bedingung nicht erfüllt worden ist,wie dies hierbei der Fall 
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da er sagen sollte: falls ieli nieht koni- יתאב אל םא ונתו ובתכ רמאו ונתו ובתכ יתאב אל 

nie, sehreibr’und gebt, er aber gesagt hat: ןנברו יתאב אל םא ונתו וישכעמ ובתכ רמאק יבה 

sehreibt und gebt, falls ich nicht komme, עובש רחאל ןנבר ונת :יכה אנש אלו יכה אנש אל 
so meinte er es wie folgt: schreibt sofort תבש רחאל תבש שדח רחאל שדח הנש רחאל הנש 

lind gebt, falls icli nicht komme. Nach den r> יבר הל ירמאו יפא יברד הימק אריז יבר ביתי'■ יאמ p־s.106> 

Rabbanan aber ist es einerlei, ob er so oder אתלתו ירתו אבשב״דה רמאקו״ןנחוי יברד הימק יפא 

so gesagt hat. הימק"'אתבש"ילעמו אשמחו העברא אתבש"רתב 
Die Rabbannan lehrten: [Sagte er:] קפנ םוי םישלש לגרה רחאל רמוא יבר אינת אתבש 

nach einem Septenninm, [so warte man]'״ םיברד הימשמ הוסלקו יברד הימשמ השרד״״אייח יבר 0,ו.^0־ 

ein Jahr, wenn: nach einem Jahr, [so warte :היתווב אתכליה תיל אמלא הוסלק אלו 

man] einen Monat, wenn: nach einem Mo- אבשב ירתו ׳בשב M .תבשב P 12 ביתיו + M 11 

nat, [so warte man] eine Woche. Wie ist 15 אבשד הימק MH |1 ׳בראו אבש M 13 אתלתו 

es, wenn er gesagt hat: nach einer Woche? .ו M 16 ימק B 

R. Zera sass vor R. Asi, und manche sagen, R. Asi vor R. Johanan, und trug vor: 

vSonntag, Montag, Dienstag heissen nach dem Sabbath״‘, Mittwoch, Donnerstag und 

I'reitag heissen vor dem Sabbath. Es wird gelehrt: Rabbi sagte. [Sagte er:] nach dem 

l'est, [so warte man] dreissig Tage. R. Hija ging hinaus und trug es im Namen Rabbis 

vor, und man erkannte es'״an, im Namen der Mehrheit [rabbim], und man erkannte es 

nicht an. Demnach ist die Halakha nicht so. 

ist, wo sie ihn gegen seine Bestimmung vor Ablauf der 12 Monate geschrieben haben. 269. Wie 

im vorangehenden I'all, hinsichtl. dessen er nicht streitet. 270. Nach dieser von ihm genannten Frist; 

erst dann gehe man ihr den Scheidebrief. 271. Die Woche heisst aramäisch, bezw. hebräisch Sabl)ath, 

u. wenn er''nach dem vSahbath^Jdh. nach einer Woche] gesagt hat, so w׳arte man diese 3 Tage. 272. 

Da.ss Rabbi dies lehrte, dh. da.ss dies die Ansicht eines einzelnen sei, nach der nicht zu entscheiden ist. 

tO' Talmud Bü. V 



ACHTER ABSCHNITT 

 ךותב וא התיב ךותב איהו ותשאל טג קרוז
 ותיב ךותב' הל וקרז תשרוגמ וז ירה הרצה

B1).85b תשרוגמ הניא הטמב המע אוה'וליפא ורצח ךותב'וא sie sich in ihrem Haus'oder ihrem Hoe 

 befindet, so ist sie geschieden; wenn "תשרוגמ וו ירה התלק ךותל וא הקיח ךותל:

 kr ihn ihr !n seinem Haus oder in סל2לו .ארמג 'י

 seinem Hof zuwirft, so ist sie, seebst דומלת ןינמ הפיפרקו הרצח הנג הדי אלא יל ןיא

Bm ?0b56b *יייי' אינתו״ םוקמ לבמ ןתנו רמול wenn er zu ihr ins Bett fällt, nicht 

 geschieden, wenn aber in ihren Schoss רמול דומלת ןינמ ופיפרקו ורצח® וגג ודי אלא יל ןיא

Ex.22,3טג'ןניעמסיא יאד אכירצו םוקמ לכמ אצמת אצמה° oder in ihr Körbchen, so ist sie ge- 

 .schieden לעב היתילד בנג"לבא השרגמ' ההרכ לעבד םושמ !יי

 -GEMARA. Woher dies? — Die Rabba היסנקד“ םושמ בנג'ןניעמשא יאו אל אמיא היחרוכ

 nan \e:\\rten■.^Er gebe ihr in die ITand\ ich התנקס• המ"הרצח :אכירצ אל אמיא טג’לבא אנמחר

 weiss dies nur von ihrer Hand, woher dies ןיד הל בתוכב'° רזעלא יבר רמא הלעב הנק השא

4 ij וכה •— M 3 ׳טע ׳יה M 2 ^ ב — M 1' ''®ייי ihrem Dach, ihrem Hof und ihrem Da- 
m 7 יב.ו -|- M 6 : ו -f M 5 ! נוג יאה יב -j- gerplatz? — es heisst: auf, jede Wei- 
 se. Desgleichen wird auch hinsichtlich eines — ׳רגמ M 8 ׳יסנק ׳סנקד M 9 :i יסנק אלד טג יבג'

 Diebs gelehrt: Hand^ ich weiss dies nur von אמיא ימחר M 10 בהכד.

seiner Hand, woher dies von seinem Dach, seinem Hof und seinem Dagerplatz®? — es 

heisst: *“finde?!, gefunden,^ in jedem Fall. Und beides ist nötig; würde es nur vom Schei- 

debrief gelehrt worden sein, so könnte man glauben, weil die Scheidung auch gegen 

ihren Willen erfolgen kann', nicht aber gelte dies von einem Dieb, bei dem es nicht 

gegen seinen Willen erfolgen kann. Und würde es nur vom Dieb gelehrt worden sein, 

so könnte man glauben, weil der Allbarmherzige ihn geniassregeltMiat, nicht aber gelte 

dies vom Scheidebrief; daher ist beides nötig. 

«In ihrem Hof.» Was die Frau erwirbt, erwirbt ja der Ehemann’!? R. Eleäzar erwi- 

1. Der auf die Erde fällt. 2. Das ihr persönliches Eigentum ist. 3. Dt. 24,1. 4. Dass 

sie geschieden sei, auch wenn er den Scheidebrief in das ihr gehörige Gebiet gelegt hat. 5. Dass er 

das Doppelte ersetzen mü.sse, wenn die gestohlene Sache nicht in seiner Hand, sondern in einem ihm ge- 

hörenden Raum gefunden wird. 6. Ex. 22,3. 7. Daher erwirbt auch ihr Gebiet den Scheide- 

brief für sie. 8. Elr hat das Doppelte zu ersetzen, u. eine weitere Massregelung besteht darin, da.ss 

sein Gebiet seiner Hand gleicht. 9. Ihm gehört der Niessbrauch ihrer Güter, somit ist der Scheide- 

brief iiicht aus seinem Besitz gekommen. 

JENN JEMAND SEINER Frau einen 

I Qr'tjir'Ti^TjT.T.TT^Tr- ^TTtTrTT.T-n1.' wÄTTRn-Nn 
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 לוה לאמ לכה’ הל בתכ לכו ךלסכנכ לל ןלא םלרבדו

635 

 הדש לע לל ןיא םלרבדו ןלד ורלכהל רמואה” אלנתהו5״''ן®^'
Bb.43a ןן 

derte: Wenn er ihr geschrieben'diat: ich ha- 

be kein Recht und keinen Anspruch an dein 

Vermögen. — Was ist denn dabei, dass er רמא אל הנמלה תקלוסמ לדלו הב קסע לל ןלאו H Ker.24b 

ihr dies geschrieben hat, es wird ja gelehrt, הסורא הדועו הל בתוכב לאנל לכר לבד לרמא םולכ 

dass, wenn jemand zu seinem Nächsten'ge- 5 םדאל ול האכה הלהנ אנהכ בר רמאד אנהכ ברדכו 

sagt hat: ich habe kein Recht und keinen אכרדכו״הנשרל אלש הללע הנתמ םדא דהא םוקממ 

Anspruch an dieses Feld, ich habe damit ןונב םלמבה תנקתכ לשפא לא° רמואה"אכד רמאדcoו.b 

nichts zu tun und meine Hand ist davon רמאד״בר רמא'’אנוה ברדכ וז ןונכ לאמ ול ןלעמוש 
 ,לנלא הלעבל רמאתש השא הלוכל בר רמא אנוה בר^,,entfernt, er nichts gesagt"habe!? In der 81 , ו07>נ

Schule R. jannajs erklärten sie: Wenn er 10 אלנק'’אל למ הדל וטא אכר רמא^השוע לנלאו תלנוזנ 
 למנ אכה דהאכ ןלאב הדלו הטלנ אלא לעבל הלל
 לשא ברל אנלכר הלל רמא דהאכ ןלאב הרצהו הטלנ
 השעמלי׳הלל לנקד להנ הלל אלשק אק׳״השאד דל אכר’
 דבע“דל אבר הלל רמא^הלל לנק למ הפוג הדלי״הלדל

 ו5דל_ומצע לדל לע רטשב”רמאד ןאמל״הלל אלשק אק0ו־ו.221>
 אכה דהאכ ןלאב ודלו וטלנ אלא אלמד ובר דלכ״דבע
 ערמ בלכש אוהה :דהאכ ןלאב הרצהו הטלג למנ

es ihr geschrieben hat, als sie noch verlobt” 

war. Dies nach R. Kahana, denn R. Kahana 

sagte: Hinsichtlich einer Erbschaft, die ei- 

nein von anderer Seite”zufällt, kann man” 

vereinbaren, dass man sie nicht erbe. Ferner 

auch nach Raba, denn Raba sagte: Wenn 

jemand sagt, er verzichte auf die Vorsorge 

der Weisen'*, wie zum Beispiel in diesem אתבש ללעמד אלנפ לדהב והתלבדל אטלג הל בתכד 

Fall, man auf ihn höre. — Was heisst: wie 

in diesem Fall? — Nach einer Rehre R. Ho- 
M II — ו 

B רמא אבר 

M — ל M 18 I 

M + ד. f B- ה 

12 M + לכ M 13 ji — ר״א 

15 M הל ינק 

14 

17 

 הדי ;M 19 I אבר ׳א אלא !] 20

 f M) 21- ן (די M 22 ובר די

16 M היל ׳ינקימ 

 .ידהב אטיג והתיבדל הל ׳אהד M 23 אלא אוה

nas im Namen Rabhs, denn R. Hona sagte 

im Namen Rabhs, eine Frau könne zu ih- 

rem Ehemann sagen, sie wolle nicht unter- 

halten werden” und nicht arbeiten. Raba erwiderte“: Gehört etwa ihre Hand nicht ih- 

rem Ehemann”!? Vielmehr kommen Scheidebrief und Hand beisammen [in ihren Be- 

sitz”], ebenso kommen hierbei Scheidebrief und Hof beisammen [in ihren Besitz]. Ra- 

bina sprach zu R. Asi: Was soll der Einwand, den Raba von der Hand der Ehefrau 

erhebt; zugegeben, dass sie ihm hinsichtlich der Händearbeit gehört, aber gehört ihm 

denn die Hand selbst!? Dieser erwiderte: Raba erhebt einen Einwand von der Hand 

des Sklaven, nach demjenigen, welcher sagt, er selbst durch eine Urkunde": die Hand 

des Sklaven gleicht ja der Hand seines Herrn”!? Vielmehr kommen Urkunde und Hand 

beisammen [in seinen Besitz], ebenso kommen hierbei Scheidebrief und der Hof bei- 

sammen [in ihren Besitz]. 

Einst schrieb ein Sterbenskranker für seine Frau einen Scheidebrief am Vorabend 

des Sabbaths und gelangte nicht, ihn ihr zu geben. Am folgenden Tag”verschlimmer- 

10. lu ihre Eheverschreibung. 11. Einem Teilhaber, dem er seinen Anteil abtreten will. 12. 

Er .sagte nicht, dass er ihm seinen Anteil abtrete, sondern, dass er darauf kein Anrecht habe, u. dies ist 

nicht wfahr. 13. Bevor er noch den Besitz angetreten hat; in diesem Fall brancht er keinen Verzicht 

zu schreiben, vielmehr genügt die Erklärung, dass er darauf keinen Anspruch erhebe. 14. Dh. nicht 

von seinem Vater, die ihm nach dem Gesetz zufällt. 15. Bevor mau die Erbschaft angetreten hat; 

ist dies bereits erfolgt, so genügt diese Erklärung nicht, vielmehr ist eine richtige Verzichtleistuug erfor- 

derlich. 16. Die in seinem Interesse getroffen worden ist; auch hierbei genügt eine solche Erklärung. 

17. Die Bestimmung, dass die Frau für ihren Mann arbeite u. dafür von ihm unterhalten werden müsse, 

ist in ihrem Interesse getroffen worden, weil in der Regel ihre Arbeitsleistung für ihren Unterhalt nicht 

genügen würde. 18. Gegen den obigen Einwand, was der Frau gehört, gehöre dem Ehemann. 19. 

Demnach sollte .sie den Scheidebrief überhaupt nicht in Flmpfang nehmen können. 20. Wenn er ihr 

den Scheidebrief in die Hand gibt, so gibt er ihr damit auch den Be.sitz ihrer Hand. 21. Wenn der 

Herr ihm selber die l'reilassnngsurkunde überreicht, erlangt er die Freiheit. 22. Somit verbleibt die 

Urkunde in der Hand des Herrn. 23. Am Sabbath, an dem der Scheidebrief nicht geholt werden durfte. 

80* 
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 te sich sein Zustand. Als sie dann zu Raba ^’ייפםוד אלו

kamen, sprach er zu ihnen: Geht und sagt 

ihm, dass er ihr den Raum, wo der Scheide- 

brief sich befindet, zueigne, sodann schliesse 

sie [die Tür] ab und öffne sie, wodurch sie 

ihn in Besitz nimmt. Es wird nämlich ge- 

lehrt, dass, wenn er da'Ttwas abgeschlossen, 

umzäunt oder niedergerissen hat, dies eine 

Besitznahme heisse. R. Ilis sprach zu Raba: 

Fol.^m 

 אמלע היל ףקת רהמל הל היבתימל

 הינקיל היל ורמאי וליז והל רמא אברד הימקל ותא“'
 יהיא ליזיתו אטיג היב ביתידייאתבח אוההל הלהינ

Bb.«''־ ןחפ' רדנ' לענ° ןנתד היב קיזהתו התפתו דוהיתו 
 אברל שי^ייע בר היל רמא הקזה וז ירה אוהש לב

 ילניא ףוסל ףיסביא הלעב הנק השא התנקש המ

Gil.sBb האושנב ורמא םאייאבר רמא״יאוה הסוראד אתלימ 

 אלו הסורא אנש אל אבר רמא רדהרדסוראב ורמאי

 הרמא אהו דחאב ןיאב הרצחו הטינ האושנ אנש

 -Was die B'rau erwirbt, erwirbt ja der Ehe:הרמא השיעמ יאהא אבר הרמא יכ'° ארקיעמ אבר !״

 mann!? Da wurde er verlegen. Später stellte דצב תדמועש אוהו אלוע רמא° :התיב ךותב איהו*6111.18

 .es sich heraus, dass es eine Verlobte war איה” וליפא רמא איעשוא'"יבר' הרצה רצבו” התיב

 Da sprach Raba: Wenn sie dies von einer אירבטב הרצהו ירופיצב איה”ירופיצב הרצהו אירבטב

 Verheirateten gesagt haben, sollte es auch ינתק הרצח ךותבו" התיב ךותב איה אהו תשרוגמ

 von einer Verlobten gelten!? Hierauf sagte ךותבש ימב איהוי׳התיב ךותבס• ימכ איהו רזנאק יכה'“ ׳•י

 Raba: Einerlei ob eine Verlobte oder eine תשרגתמ איה התעדל תרמתשימ רצחד ןויבד״הרצה

Vei'heiratete, Scheidebrief und Hof kommen 

beisammen [in ihren Be.sitz]. — Raba sagte 

es ja bereits!?— Gelegentlich dieses Ereig- 

 .nisses sagte er es eben הדי המ יא ךדיאו הכומסב הרצח ףא הכומסבי׳הרי צ0

 während sie sich in ihrem Haus הדי המ הדיב אלא הקובדב הרצה ףא הקובדב

 befindet. Üla sagte: Nur dann, wenn sie התעדל תרמתשמה הרצח ףא התעדל תרמתשמ

 neben ihrem Haus oder neben ihrem Hof ארבג אוהה :התעדל אלש תרמתשמה רצח יקופאל

 steht. R. Osäja aber sagte: Selbst wenn sie אטיג לזא״רצהב אמייק הוה והתיבדל אטיג הל קרזד

 .in Tiberjas und ihr Hof in Sepphoris oder תומא עברא איוה׳ייא ןניזח ףסוי בר רמא אלסיפב לפנ ^5

sie in Sepphoris und ihr Hof in Tiberjas 

 יאברתיא הדי םושמ רצח°רבם רמד יגלפימק אהב אמיל
 ילובד אל יאברתיא תוחילש"םושמ רצח רבס רמו
 המ הדיכ רבס רמייאברתיא הדי םושמ״רצה אמלע

sich befindet, ist sie geschieden. — Es heisst 

ja aber: während sie sich in ihrem Haus 

oder in ihrem Hof befindet!? — Er meint 

es wie folgt: wenn es ebenso ist, als würde 

sie sich in ihrem Haus oder in ihrem Hof 

befinden, wenn nämlich der Hof mit ihrem 

Wissen behütet ist, so ist sie geschieden. 

— Es wäre anzunehnien, dass ihr Streit 

24 M ימת רחמל ׳ילהינ ׳יבתוכל קיפסא אלו הוה 
 אבוט

M — א״א 
26 M תיאד 

P) 29 I ירה) 

 1׳
27 M היב דוחיתו ׳פתו 

M 25 

28 

30 M יאהא ׳טא יכ ארקיעמ 
31 M דצב וא P 32 ji 33 |1 ׳עשוה M 34 !1 ׳תיה M 

 ק״ה — M .ו ־ן־ P 36 ][ ךותב וא M 35 ׳שרוגמ וז ירה

37 M — 38 !! איהו P ןויכו. M ׳תשמה רצח הל איוהו 
 M 41 II ׳דימ M 40 |1 חילש M 39 !| ׳שרוגמד 'יה ׳ערל

 הל ׳קובדב הדי המ רמא ׳שוא ׳רו הל הכומסה ח״א הל הכומסה
 42 יקופאל התעדל ׳רמתשמה הדיכ אלא הל ׳בדב ימנ ח״א

M לפנו אטיג רדנגיא M 43 i1 יאוה. 

in folgendem bestehe: einer ist der Ansicht, der Hof sei als Hand einbegriffen", und 

einer ist der Ansicht, der Hof sei als Vertreter einbegriffen^ — Nein, alle sind der 

Ansicht, der Hof sei als Hand einbegriffen, nur erklärt einer, er müsse der Hand glei- 

eben, wie die Hand in ihrer Nähe ist, ebenso muss der Hof in ihrer Nähe sein. Der 

andere aber erwidert: Demnach müsste, wie die Hand ihr anhaftet, auch der Hof ihr 

anhaften!? Vielmehr, gleich der Hand, die [die Sache] mit ihrem Wissen behütet; aus- 

genommen ein Hof, der sie ohne ihr Wissen behütet ^ 

Einst warf jemand seiner Frau, als sie sich im Hof befand, einen Scheidebrief zu, 

dieser aber rollte fort und fiel auf ein Brett. Da entschied R. Joseph: Wir sehen nun, 

24. In einem geschenkten Feld; cf. Bd. vj S. 1059 Z. 8ff. 25. Die Schrift bestimmt, dass er ihr 

den Scheidebrief in die Hand gebe, worunter die Schrift oft auch den Besitz versteht, u. wie die Hand 

,sich in ihrer Nähe befindet, ebenso mu.ss dies auch beim Hof der Fall ,sein. 26. Durch den die Ueber- 

gäbe des Scheidebriefs erfolgen kann. 27. Wenn sie nicht weiss, dass er ,sich in ihrem Hof befindet. 
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hat es vier zu vier Ellen, so ist es ein Ge- אל יאו ־ישפנל אתושר היל גלפ תומא עברא לע'' 

biet für siclF“, wenn aber nicht, so ist es ein הדיד רצהב אמיליא ןניקסע יאמב איה אתושר אדח 
Gebiet. — In welchem Fall: ist es ihr Hof, יב הידיד רצהב אלא יוה יאמ תומא עברא יוה יב 
so ist ja nichts dabei, wenn es vier Ellen“’ הלשואד° אבירצ אל יוה יאמ תומא עברא יוה אל Git.79־ 
hat, und ist es sein Hof, so nützt es ja nicht, 5 אל תומוקמ ירת ישניא ילשומ םוקמ דהד םוקמ 

wenn es keine vier Ellen hat!? — In dem לבא הרשע הובג״אלד אלא ןרמא אלו ישניא ילשומ 

Fall, wenn er ihr den Raum geborgt haG; אלו תומאי״עברא יוה אלד בג לע ףא הרשע הובג״ 

einen Raum pflegt man zu verborgen, zwei םש היל תיא'' לבא יוול םשי היל תילד אלא ןרמא F01.7» 

Räume pflegt man nicht zu verborgen. Dies אלד בג לע ףאו הרשע הובג'^ אלד בג לע ףא יוול 

nur dann, wenn es keine zehn [Handbrei-10 רמא .רכ הטמב המע אוה'*וליפא :תומא עברא יוה 

ten] hoch ist, wenn es aber zehn [Hand- הלש הטמב לבא ולש הטמב אלא ונש אל אבר 

breiten] hoch ist, so braucht es^'keine vier הטמב רמוא רזעילא יבר יבה ימנ אינת תשרוגמ 

Ellen zu haben. Ferner gilt dies nur dann, הלש הטמבו״׳תשרטמ הלש הטמב תשרוגמ הניא ולש 

wenn es keinen besonderen Namen führt, תעמש אוה רבומ תושרב הקול לש וילכ תשרוגמ 

wenn es aber einen besonderen Namen führt, 1.ו אל הקול הנק רכומ תושירב הקול לש וילכ'הנימ Bb.86h 

so braucht es weder zehn [Handbreiten] םוקמא יערכ^” םוקמ אכיאהו"הרשע הובגד^° אכירצ 
hoch zu sein noch vier Ellen zu haben. התלק ךותל וא הקיח ךותל :ישניא ידפק אל יערב 

Selbst wenn er zu ihr ins Bett אוה רכומ תושרב הקול לש וילכ״יאמא'’ ן תשרוגמ Gi1.79b 

FÄLLT &c. Raba sagte; Nur wenn es sein התלק התיהש ןוגכ לאומש רמא הדוהי בר רמאי Bu.ssb 

Bett ist, wenn es aber ihr Bett ist, so ist sie 20 איעשוא יבר רמא רזעלא יבר רמא pG הב היולת 

geschieden. Ebenso wird auch gelehrt: R. שיקל ןב ןועמש יברו"הב היולת התלק התיהש ןוגכ 
Eiiezer sagte: Wenn in sein Bett, so ist sie אדא בר היולת הניאש יפ לע ףא ־הרושק רמא 

nicht geschieden, wenn in ihr Bett, so ist ןיב הל תהנומ התלק התיהש ןוגכ רמא הבהא רב 
sie geschieden. — Wenn in ihr Bett, ist sie היהש ןוגכ רמא ימיד בר רב“אישרשמ בר היתוכרי 
geschieden, obgleich es ebenso ist, als wür- 25 יונק הקיה םוקמ רמא ןנהוי יבר'תותלק רכומ הלעב 

de sich das Gefäs,s'“des Käufers im Gebiet יברד אמעט יאמ אבר רמא הל יונק התלק םוקמ'הל 

des Verkäufers befinden, somit ist hieraus אלו הקיה םוקמ לע אל דיפקמ םדא ןיאש יפל ןנהוי 

zu entnehmen, dass, wenn das Gefäss des 47 ן, ״,סא - M 46 [i יבג m 45 1| עבראא M 44 

Käufers sich im Gebiet des Verkäufers be- i1 ׳רוגמ הלש הטמבו — M 4Q | ׳מע M 48 " ול שי M 

findet, der Käufer [die Sache] erworben — m 52 Ij אל רצ ׳קמא היערכ M 51 ׳יבגר M 50 

babe? — In dem Fall, wenn es zehn [Hand- ü ^ ‘יי הב...ןכו M 53 ן, יאמא 

breiten] hoch ist”. — Es bleibt ja der Raum י’ 

der Füsse”zurück!? — Auf den Raum der Füsse achtet niemand. 

In ihren Schoss oder in ihr Körbchen, so ist sie geschieden. Weshalb 

denn, es ist ja ebenso, als würde sich das Gefäss des Käufers im Gebiet des Verkäu- 

fers befinden!? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuels; Wenn das Körbchen an ihrem 

Körper hängt Ebenso erklärte auch R. Eleäzar im Namen R. Osäjas: Wenn das Körb- 

chen an ihrem Körper hängt R. Simon b. Laqis erklärte: Wenn es angebunden ist 

auch wenn es nicht hängt R. Ada b. Ahaba erklärte: Wenn das Körbchen sich zwi- 

sehen ihren Hüften“ befindet R. Mesarseja b. R. Dinii erklärte: Wenn ihr Ehemann 

Korbhändler''’ist R. Johanan erklärte: Der Raum ihres Schosses und der Raum ihres 

Körbchens ist ihr zugeeignet Raba sagte; Folgendes ist der Grund R. Johaiians: nie- 

28. Das nicht zum Hof gehört, u. sie ist somit nicht geschieden. 29. Auch das Brett gehört ihr. 

30. Zur Fhupfangsnahme ihres Scheidebriefs. 31. Ilm als besonderes Gebiet zu gelten. 32. In das 

der Verkäufer die Ware hiueintut. 33. Sodass das Bett ein Gebiet für sich bildet. 34. Die auf 

der Erde, aus seinem Gebiet, stehen. 35. Gerade auf dem Raum, den ihr Körper einuimmt, den der 

Eihemann ihr entschieden abtritt. 36. Der auf den Raum, den das Körbchen einuimmt, nicht achtet. 
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 mand achtet auf den Raum, den ihr Schoss הקייה ךותל הל וקרז ייכה ■ימנ אינת התלק םוקמ לע

 oder ihr Körbchen einnimmt. Ebenso wird וז ירה התלקכ אוהמ* רבד לב ךותל וא^^דתלק ךותל וא

 auch gelehrt: Wenn er ihn in ihren Schoss יותיאל יאמ ייותיאל התלקב אוהש רבד לב תשרוגמ'

 oder in ihr Körbchen wirft, oder in irgend ירמת הב^׳הלבאד אקסט:

 eine Sache gleich ihrem Körbchen, so ist י| וירוחאמ ותאצמש וא הז בוח יטש יסנכ הל רמ|^1 5,«|

 -sie geschieden. — Was schliessen [die Wor רמאיש דע טג וניא^’ הטיג אוה ירהו הארוק

 ?te] "eine Sache gleich ihrem Körbchen^'ein הארוק הרועינ הנשי איהו הדיב ןתנ ךיטיג אה*’הל

 Sie schliessen ein Täschchen ein, aus - ^ןךיטיג אה^^הל רמאיש דע טג וניא הטיג אוה ירהו

 .em sie Datteln isst^) הוה יוה יאמ ךיטינ אה^דל רמא יב^ .ארמג

|ENN ER zu IHR GESAGT HAT: NIMM 
DIESEN Schuldschein, oder wenn 

Gil :.24a ךייטיג ילט״אבר רמאוייעקרק יבג לעמ ךיט־־ג ילט היל 
 וירוהאמ ותפלשש״יאמיא םולכ רמא אל עקרק יבג לעמ

 sie hin hinter ihm gefunden hat, und •אבירצ אל׳^אכילו הדיב ןתנו ןניעב''\אה ימנ ותפלמ
 sie ihn liest und sieht, dass es ihr '"הל רמא יכה ימנ אינת היתפלשדי^היצרח הל קרעד
 ;Scheidebrief sei, so ist er ungiltig ירהו ותארקרירוהאמ ותפלש^^וא הז בוח רטש יסנב
 nur wenn er zu ihr gesagt hat: da ירבד ךיטיג אה^רל רמאיש• דע טג וניא הטינ אוה !5

 ist dein Scheidb;brief. Wenn er ihn ihr נ.840טג וניא םלועל רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר° יבר11
 im Schl.af in die Hand gelegt hat und אהר־ל רמאיו הל וננתיו רוזהיו הנמיה ונל־טייש• דע

 sie erwachend ihn liest und sieht, dass ירהו''הארוקו הרועינ הנשי איהו הדיב ונתנ׳״ךיטיג
 -es ihr Scheidebrief sei, so ist er un ירבד ךיטיג אה^דל רמאיש• דע *טג וניא הטינ אוה
 :giltig; nur wenn er zu ihr gesagt hat הנמיה ונלטיש• דע^רמוא רזעלא ןב ןועמש• יבר״יבר 20
 .da ist dein Scheidebrief יאד אכירצו ךיטיג אה^דל רמאיו הל וננתיו רוזחיו
 תבד םושמ יבר רמאק איההב אתיימק ךהב רמתיא”

 תב ואלד הנשי איהו הדיב ןתנ לבא איה ישורגיא

56 P — 57 וא M ׳יב M) 58 I — ג״א) M 5Q II 

 I 63 יה Mi> 62 |j הל — M 61 : ייהו M 60 ,ן יה

65 B אניעב M אד 
M ל" 

64 M ןנעב אהו ותפלש 
 !1 קיזעד ,קייעד W .היל קידאד M 67 ן

66 

68 

M 69 ;ן ׳יתלקשו BM + 70 ש M — 71 1! ׳ארק M 

 74 ׳ (ריאמ + M) 73 ן ׳טינ ה״הו — M 72 || ןתנ

75 M ר״אק ךהב ׳תיימק ׳יעמשא. M -|- טנ וניא □לועל 

GEMARA. Was nützt es denn, dass er” 

zu ihr gesagt hat: da ist dein Scheidebrief, 

dies ist ja ebenso, als würde er zu ihr ge- 

sagt haben: nimm deinen Scheidebrief vom 

Erdboden auf, und Raba sagte, dass, wenn 

er zu ihr gesagt hat:] nimm deinen Schei- 

debrief vom Erdboden auf, er nichts ge- 

sagt habe!? — Eies: wenn sie ihn aus sei- 

ner Rückseite^'herausgezogen hat. — Was 

nützt es, dass sie ihn herausgezogen hat, er muss ihn ihr ja in die Hand geben, was 

hierbei nicht der Fall ist!? — In dem Fall, wenn er ihr die Lenden vorgeschoben^und 

sie ihn herausgezogen hat. Ebenso wurde auch gelehrt: Wenn er zu ihr gesagt hat: 

nimm diesen Schuldschein, oder wenn sie ihn aus seiner Rückseite herausgezogen hat, 

und sie ihn dann liest und sieht, dass es ihr Scheidebrief sei, so ist er ungiltig; nur 

wenn er zu ihr gesagt hat: da ist dein Scheidebrief—Worte Rabbis. R. Simon b. Eie- 

äzar sagt, der Scheidebrief sei nur dann giltig, wenn er ihn ihr abnimmt, wiederum 

gibt und zu ihr sagt: da ist dein Scheidebrief. Wenn er ihn ihr im Schlaf in die Hand 

gelegt hat, und sie erwachend ihn liest und sieht, dass es ihr Scheidebrief sei, so ist 

er ungiltig; nur wenn er zu ihr gesagt hat: da ist dein Scheidebrief — Worte Rabbis. 

R. Simon b. Eleäzar sagt, wenn er ihn ihr abnimmt, wiederum gibt und zu ihr sagt: da 

ist dein Scheidebrief. Und beide Fälle sind nötig; würde nur der erste gelehrt worden 

sein, so könnte man glauben, Rabbi vertrete seine Ansicht nur hierbei, weil sie schei- 

dungsfähig isU, hinsichtlich des Falls aber, wenn er ihn ihr im ,Schlaf in die Hand 

37. ln dem !-■'all, wenn sie den Scheidebrief hinter ihm findet. 38. W’enn er ihn hinten in einer 

'l'asclie od. im Gürtel stecken hatte. 39. Damit sie ihn bequem herauszielien könne; dies ist ebenso 

als würde er ihn ihr gegeben haben. 40. Sie war bei der Empfangsnahnie wach, so da.ss er es ihr 
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gelegt hat, pflichte er R. Simon b. Eleäzar רזעלא p ןועמש ־יברל ה־יל לדומ אמלא אלה לשורגלא 

bei. Und würde nur der andere gelehrt wor- רזעלא ןב ןועמש ליר רמאק אהב אהב^ירמתלא לאו 
den sein, so könnte man glauben, R. Simon אבר רמא^אבלרצ לברל הלל לדומ אמ\א ךהב לבא 0^0.44־ 

b. Rleäzar vertrete seine Ansicht nur bei die- הז לרה ותרמשמו ןשל הדבע דלב ונתנו טנ הל בתכ 
sem, hinsichtlich des anderen aber pflichte 5 אלש תרמתשמה רצה הלל אלוהד טנ ונלא״רועלנ טג 

er Rabbi bei; daher ist beides nötig. תבלהמי׳רצה“לאמא טג הז לדה ותרמשמו ןשל התעדל 
Raba sagte: Wenn er ihr einen Schei- אהו לנאש ןשל אמלת לכו הנק אל תכלהמ רצהו אלה '*׳״■®י’ 

debrief geschrieben und ihn ihrem Sklaven בשולו דמוע הנק אל ךלהמ וללאש לכ אבר רמא° ib. 

in die Hand gegeben hat, so ist er, wenn :תופכב אתכלהו הנק אל 
dieser schläft und sie ihn hütet, giltig, wenn 10 הל בורק”הל וקרזו □יברה תושרב תדמוע התיי 

er aber wach ist, ungiltig, da er einem Hof לע הצחמ תשרוגמ הניא ול בורק תשרוגמ 

 |״.12
Jab.33ן 

;•leicht, der ihn ohne ihr Wissen behütet. — ןישודיק ןינעל ןכו° j תשרוגמ הניאו תשרוגמ הצחמ 

Wieso ist der Scheidebrief, wenn er schläft יבוח יל קורז ובוח לעב ול רמא בוחה ןינעל ןבו'’ !111,■ן 

und sie ihn hütet, giltig, er ist ja ein be- הולה הולל בורק הולה''הבז הולמל בורק ול וקרזו 
 -weglicher'''Hof, und der bewegliche Hof er 15 :וקולחי םהינש הצחמ לע הצחמ בייח

wirbt ja nicht!? Wolltest du erwidern, anders בורק למד לבלהו הל בורק למד לכלה .ארמג 
sei es, wenn er schläft, so sagte ja Raba, עברא הל בורק והז הלש תומא עברא בר רמא ול 

dass alles, was beweglich nicht erwerben הצחמ לע הצחמ למד לכלה ול בורק והז ולש תומא 

kann, auch stehend und sitzend nicht er- ןהלנש ולהש ןוגכ קהצל בר‘'רב לאומש לבר רמא 

werbe!? ■— Die Halakha ist, wenn er gefes- 20 ירן םלדק והללנלמ לה לזהללו" תומא עבראב ןלדמוע 
 רשפא לא אהו לדדה לדהב והללורת ותאד אמלת
 תומא הנומשב אבה אנהכ בר"רמא אלא םצמצל
coi.b ולש תומא עבראמ אצול טגו° ןנלקסע תומצמוצמ 
b.31aברו הבר״אלא הלבג דלגא אהו הלש תומא עבראל ״ 
 ןנלקסע םלדע לתלכ לתשב אבה והללורת לרמאד ףסול

76 M 77 ו ךהב ךהב M 78| הל איוה ג״א ותרמשמו i 

P) תרמתשמה). M סלהמה רצחו איה ׳להמה |M 79 i 1־- 

 M 82 J — הולמה B 81 j| ןינעלו M 80 jj ה״רב טג

 בר

seit isU. 

|ENN SIE AUF ÖFFENTLICHEM GEBIET 

STEHT UND ER IHR DEN SCHEIDE- 

BRIEF] ZUWIRFT, SO IST SIE, WENN ER IN 

IHRER Nähe IST, GESCHIEDEN, WENN ER 

IN SEINER Nähe ist, nicht GESCHIEDEN, 

UND WENN Hälfte gegen Hälfte", ge- 

SCHIEDEN UND NICHT GESCHIEDEN. DaS- 

SELBE GILT AUCH VON DER TrAUUNG UND ׳ומא ׳בראב אבה אבר M 84 ; תומצמוצמ -|- M■ 83 ן 

VON EINER Schuld. Wenn sein Gläubiger zu ihm gesagt hat: wirf mir meine 

Schuld zu, und er sie ihm zugeworfen hat, so ist, wenn sie in der Nähe des 

Gläubigers war, der Schuldner im Vorteil״, wenn in der Nähe des Schuld- 

NERS, DER Schuldner haftbar, und wenn Hälfte gegen Hälfte, so teilen sie. 

OEMARA. Was heisst seine Nähe und was heisst ihre Nähe? Rabh erwiderte: Ihre 

vier EllenHieissen ihre Nähe, seine vier Ellen heissen seine Nähe.—Was heisst Hälfte 

gegen Hälfte? R. Semuel b. R. Ji9haq erwiderte: Wenn beide innerhalb vier Ellen ste- 

hen. — Soll man doch sehen, wer da zuersUwar!? Wolltest du erwidern, wenn beide 

gleichzeitig gekommen sind, so ist dies ja genau nicht möglich!? Vielmehr, erklärte 

R. Kahana, hier wird von genau acht Ellen gesprochen, und der Scheidebrief aus sei- 

nen vier Ellen in ihre vier Ellen ragt". — Er ist ja mit ihm verbunden''‘!? Vielmehr, 

Rabba und R. Joseph erklärten beide, hier werde von zwei Zeugenpartien gesprochen, 

nur zu sagen brauchte. 4L Cf. vS. 419 N. 169. 42 ׳. Er gilt dann als unbeweglich. 43. Genau 

zwischen beiden. 44. Er hat sich der Schuld entledigt, u. wenn der Betrag abhanden gekommen ist, 

so ist er nicht haftbar. 45. Auf welchen sie sich befindet; cf. Bd. vj S. 488 Z. 1 ff. 46. Dem 

gehört der Raum u. somit auch der Scheidebrief. 47. Wenn er sich zum Teil in seinen u. zum Teil 

in ihren 4 Ellen befindet. 48. tlr befindet sich noch zum Teil in seinem Gebiet, u. eine Scheidung 

kann nur dann erfolgen, wenn er ganz aus seinem Gebiet gekommen ist. 
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 wenn die eine bekundet, er war in seiner ’*יבר הל בורק תרמוא תחאו'*ול בורק תרמוא תחא'

 Nähe, und die andere bekundet, er war in בורקו״׳המא האמ ולייפא וניינש הל בורק רמוא ןנהויי

 :ihrer Nähe. R. Johanan erklärte: Es heisst לע הצחמ ימד יכיה המא האמ וליפא ונינש ול

 in ihrer Nähe, selbst hundert Ellen, und הל“ אשרפימ ידידל אבא רב ןממ• בר רמא הצחמ

 es heisst: in seiner Nähe, selbst hundert הלובי הניא איהו ורמושל לוכי אוה ןנחוי יברד הינימ •י

 ?Ellen‘”. — Was heisst Hälfte gegen Hälfte וניא אוהו^^יורמושל הלובי איה ול בורע והז ורמושל

 R. Samen b. Abba erwiderte: Mir wurde ורמומיל ןילובי”“ םהינש הל בורק והז ורמושל לובי

 -von R. johanan erklärt: wenn er ihn be '’'ןנבר הורמא הצחמ לע הצחמ והז ןילוכי ןיא םהינש

Zehlob ןיעיי” רמא’“ ןתנוי יברד הימשמ ןנחוי יביר הימק wachen kann und sie nicht, so heisst dies 

Hoi-4^"■0! ”יכה ימנ אינת אמעזפ יאה יכ ישורפל יאלבב ןירבח seine Nähe, wenn sie ihn bewachen kann 

 und er nicht, so heisst dies ihre Nähe, und ״׳6 בלב אבו ולמ הל בורק אוהש'"לכ° רמוא רזעילא יברß׳

 -wenn beide ihn bewachen können oder bei הירטנית״^יביה לב תשרוגמ הניא’^תמ*רוגמ הניא ולטנו

 de ihn nicht bewachen können, so heisst וליאו ולמ הל בורקמ• לכ’המאק יכה ואל אלא ליזייתו

 dies Hälfte gegen Hälfte. Als die Gelehrten הלובי הניא איהו ורמושל לוכי אוהו ולטנו בלכ אב

 R• Johanan dies im Namen R. Jonathans הדוהי ברל לאומש היל רמא תשרוגמ הניא ורמושל !■י

 -vortrugen, sprach er: wissen die babyloni אדבוע דיבעת אל תאו ונלטתו הו*שתמ• ידכ אנניש

 ?!sehen Genossen eine solche Erklärung י*שא ברל יכדרמ בר היל רמא הדיל אטיג י*טמד דע

 :Ebenso wird auch gelehrt: E. Eliezer sagte ןישודיק ןינעל ןבו :הצילח הוכרצאו יכה’“אדבוע הוה;

 Wenn er ihr näher war als ihm und ein רבדל אלו ורמא ןי־טיגלךנהוי יבר רמא יסא יבר רמא

 -Hund gekommen ist und ihn fortgenom ןי״שודיק ןינעל ןכו יפא יברל אבא יבר'היביתיא רהא צ0

 -men hat, so ist sie nicht geschieden. Wes •ס1.24,2ןינעל ןכו היביתיא התיהו האציו'ביתכד“ םתה ינאמ

 הולה הכז הולמל בורק ול וקרזו יבוה יל קורזי בוחה
 םהינש הצחמ לע הצחמ בייח הולה הולל בורק

 יבוה יל קורז היל רמאד ןניקסע יאמב אפה וקולחי

 M 85 + ,ן תכ

 המא ■ M 88 יל

 + ןניא

86 M 87 ׳חא תכו M — בורקו... 

; 89 M — ׳מושל...אוהו M 90 II 

91 M — 92 !ן י״א 'ינש j- B- יכה. M — 

93 M 94 ירבח M בורקש — M 95 

96 M 97 |ן רטנית M ולמ הל בגרקש ף״עא 
 הבר M 1 ׳טי.ו ןינעל M 99 י יכה — M 98 ;; אבו

2 M 3 רק ׳אד H- M ל׳־א. 

halb nicht geschieden, wie lange sollte sie 

denn mit der Bewachung fortfahren!? Wahr- 

scheinlich meint er es wie folgt: falls er 

ihr näher ist als ihm, wenn aber ein Hund 

kommen und ihn fortnehmen wollte, er ihn 

bewachen könnte, sie aber nicht, so ist sie 

 -nicht geschieden. Semuel sprach zu R. Je רמא

 Scharfsinniger, wenn sie sich bücken רונמ הניא

und ihn aufnehmen kann'‘’; du aber triff 

eine Entscheidung''nur in dem Fall, wenn 

der Scheidebrief in ihre Hand gekommen ist. R. Mordekhaj sprach zu R. Asi: Einst 

ereignete sich ein solcher B'all'“, und man benötigte sie der Hali9ah. 

Dasselbe gilt auch von der Trauung. R. A.si sagte im Namen R. Johanans: 

Sie sagten es nur von der Scheidung, nicht aber von einer anderen Sache. R. Abba 

wandte gegen R. Asi ein: Dasselbe gilt auch von der Trauung!? — ^Anders ist es hier- 

bei, denn es heisst:'h/k fort und sed\ Er wandte gegen ihn ein: Und von einer 

Schuld. [Wenn sein Gläubiger zu ihm gesagt hat:] wirf mir meine Schuld zu, und er 

sie ihm zugeworfen hat, so ist, wenn sie in der Nähe des Gläubigers war, der Schuld- 

ner im Vorteil, wenn in der Nähe des Schuldners, der Schuldner haftbar, und wenn 

Hälfte gegen Hälfte, so teilen sie!? — In dem Fall, wenn er zu ihm gesagt hat: wirf 

mir meine Schuld zu und sei frei“. — Wozu braucht dies demnach gelehrt zu werden!? 

~ 49. K.s hängt nur davon ab, wein er näher war. 50. Die.s ist unter Nähe in unsrer Misnah zu 

verstehen. 51. Der Frau die hiingehung einer neuen Ehe zu erlaulien. 52. Da.ss jemand seiner 

I'rau den Scheidehrief in ihre Nähe zugeworfen hatte u. darauf staib. 53. Dt. 24,2. 54. Sc. die 

l'rau eines anderen; die Verheiratung gleicht der Scheidung u. die Bestimmungen der einen gelten auch 

hei der anderen. 55• Er hat ihn durch das Zuwerfen entbunden; wenn er dies aber nicht gesagt 



641 GITTIN VIII,iii Fol. ■^6 -793 

— In dem Fall, wenn er zu ihm gesagt היל רמאד אכירצ אל ארמימל יאמ יבה יא רטפיתוי 
hat: wirf mir meine Schuld zu nach dem והמ ארמימל יאמ יהבאו ןימינ תרותי יבוה יל קורז 

Gesetz vom ScheidebrieF. — Wozu braucht :ןל עמשמ אק ךב ינא הטשמ היל רמא יצמ אמיתד 

auch dies gelehrt zu werden!? — Mau köuii- לובי םא' חיב ההישמו הדיב טנ' אדסה בר רמא” Bm.;־ 

te glauben, er könne zu ihm sagen, er habe ■י תשרוגמ ואל םאו תשרוגמ הניא ולצא ואיבהלו וקתנל 

mit ihm nur gescherzt, so lehrt er uns. הדוהי בר רמא :אבילו תותירב ןניעב’ אמעט יאמ 

R. Hisda sagte: Wenn der Scheidebrief ־>פ לע ףא הל וקרזו' םרפטקב היושע הדי התיה 
in ihrer Hand und die Schnur” in seiner ליפנ יב אה יאמא” תשרוגמ הניא הדיל טג עיגהש 
Hand sich befindet, so ist sie, wenn er ihn שרגיתו הנ'° אלדב ליפנ אק הדיד תומא עבראב 

an sich reissen kann, nicht geschieden, wenn 10 רזעלא יבר יעבד’" טושפת" תומא עבראד אריואמ 
aber nicht, geschieden. — Aus welchem ריוא ןהל ןיא וא ריוא ןהל שי ורמאש תומא עברא 
Grund? — Es ist eine Trennung erforder- תדמועב ןניקסע יאמב אבה ריוא ןהל ןיאד״טושפת 

lieh, was danid'nicht der Fall ist. :יאק דוביאל ארקיעמדילהנה בג לע 
R. Jehuda sagte: Wenn sie ihre Hand עיגהש ןויב הל וקרזו גגה שאר לע תדמוע התי 

schräg gehaltenMind er ihn hineingeworfen 1י איהו הלעמלמ אוה תטירוגמ וז ירהילגה ריואל 

F0I.7Q 
|i1i,2| 

hat, so ist sie, auch wenn er in ihre Hand וא קחמנ גגה תושרמ אציש ןויב הל וקרזו הטמלמ 

gekommen war, nicht geschieden. — Wes- :תשרוגמ וז ירה ףרשנ 
halb denn, er ist ja in ihre vier Ellen ge- רמא הדוהי בר רמא רטנימ אל אהו .ארמג 

fallen!? — Wenn er da nicht niedergefallen אישנמ רב״אלוע ןניקפעי^הקעמ ול שיש גגב לאומש 
ist'“. — Sollte sie doch durch den Euftraum 20 ךןמפ השילשמ תוהפב אבה רמא ימיבאד הימשמ 
der vier Ellen" geschieden sein!? Hieraus :ימד גגבילגל ךומס השלשמ תוהפ לבד ןניקסע גגל 

 M 4 רטפהו IM 5 ןתנ M 6 1 וליאש לכ ותוא ןיאור

 לוכי M 7 + ד , M 8 — הדיל...וקרזו M 9 יאה
 יראל ליפנ יכ MIO (? שרגיתו יוה יאמ חנ (אל יבוח 11

 M + ו M 12 + הנימ M 13 ,j — ■ביאל ׳קיעמד

 ־א M 15 16 M ז״ה — M 14 יא

 .ימד דוב^יכ M 17 .אכה ימיבאד ימשמ

wäre somit die Frage R. Eleäzars zu ent- 

scheiden, ob nämlich zu den vier Ellen, von 

denen sie sprechen, auch der Euftraum ge- 

höre; hieraus wäre zu entscheiden, dass der 

Euftraum nicht zu diesen gehöre!? — Hier 

wird von dem FMll gesprochen, wenn sie 

am Ufer eines Flusses stand, wo er von vornherein zur Vernichtung bestimmt war". 

ENN SIE AUF DER Spitze des Dachs gestanden und er ihr [den Scheide- 

^ BRIEF] ZUGEVVORFEN HAT, SO IST SIE, SOBALD ER DEN EUFTRAUM DES DaCHS ER- 

REICHT HAT, GESCHIEDEN; WENN ER OBEN UND SIE UNTEN GESTANDEN UND ER IHN 

I HR ZUGEWORFEN HAT, SO IST SIE, SOBALD ER AUS DEM GeBIFIT DES DaCHS GEKOM- 

MEN, AUCH WENN Er'WeRWISCHT ODER VERBRANNT WORDEN IST, GESCHIEDEN. 

GEMARA. Er ist ja nicht'''verwahrt!? R. Jehuda erwiderte im Namen Scmuels: 

Hier wird von einem Dach gesprochen, das ein Geländer'diat. Ula b. Menasja erwiderte 

m Namen Abimis: Hier wird vom [Luftraum] unter drei Handbreiten nahe dem Dach 

gesprochen, und [der Luftraum] unter drei Handbreiten nahe dem Dach gehört zum 

Dach“. 

hat, so obliegt die Bewachung dem Schuldner u. er ist haftbar. 56. Dass sie gleich diesem durch 

die Nähe in seinen Besitz übergehe. 57. Die an diesem befestigt ist. 58. Wenn er ihn an sich 

reissen kann; der Scheidebrief muss vollständig aus seinem Besitz in ihren kommen. 59. So dass er 

nicht in ihrer Hand liegen bleiben konnte. 60. Wenn er, nachdem er aus ihrer Hand geglitten, ver- 

!lichtet worden ist. 61. Dadurch, dass er im l.uftraum ihrer 4 Ellen war. 62. Wenn der Luft- 

raum zu den 4 Ellen gehören soll, so müssen unter diesem solche auch vorhanden sein. 63. Bevor 

er sie erreicht hat. 64. Solange er sich im Luftraum des Dachs befindet, kann ein Wind ihn fort- 

wehen; nach der Mi.snah erfolgt die Scheidung auch in dem Fall, wenn er vor dem Niederfallen vernichtet 

worden ist. 65. .So dass der Wind ihn nicht fortwehen kann. 66. Es ist ebenso, als würde er 

.sich auf dem Dach selbst befunden haben. 

a! Ta'mud Bd. V 



Fol. 79a_GITTIN Vlll.iij 642 

 ?!’'"Er oben. Er ist ja nicht verwahrt בר רמא רטנימ אל אהו 1 הלעמלמ אוה

 :R. Jehuda erwiderte im Namen Semuels תונותהתה תוציהמ'"ורדש ןוגב לאומש רמא"הדוהיי

 -Wenn die unteren Wände die oberen über יבר רמא רזעלא יבר רמא ןבו תונוילעה לע תופדוע

 ragen"^ Eben.so erklärte auch R. Eleäzar im לע תופדוע תונותהתה תוציהמ ויהש ןוגכ איעשוא

 Namen R. Osäjas, wenn die unteren Wände ויהש ןוגב ןגהוי יבר רמא אלוע רמא ןבו תונוילעה ־י

 die oberen überragen. Ebenso erklärte auch "'היל רמא תונוילעה לע תופדוע תונותהתה תוציהמ

 -üla im Namen R. Johanans, wenn die un ימכ הטולק“ רמאד“° יברב ןאמכ אלועל אבא יבר

 -teren Wände die oberen überragen. R. Ab ןאכ דע ןנבר אמית וליפא היל רמא אימד ההנוהש

 ba sprach zu üla: Wol nach Rabbi, welcher לבא תבש ןינעל אלא יברד הילע ןנבר יגילפ“‘ אל

 -sagt, sobald [die Sache vom Luftraum] auf יבר רמא ןבו רטנימי^אהו אוה ירוטניאי׳מושמ אבה

 genommen ist, sei es"*ebenso, als würde sie תונותהתה תוציהמ ויהש ןוגב ןנהוי יבר רמא יסא

 liegen""!? Dieser erwiderte: Du kannst auch יסא יברל אריז יבר היל רמא תונוילעה לע תופדוע

 -sagen, nach den Rabbanan, denn die Rab רמא אימד החנוהש ימב הטולק רמאדייייברב ןאמכ

 -banan streiten gegen Rabbi nur hinsicht הילע ןנבר יגילפ אל ןאכ דע ןנבר אמית וליפא היל

 -lieh des Sabbathgesetzes™, hierbei aber han אוה ירוטניא םוסימ אבה לבא תבש ןינעל אלא יברד !5

 delt es sich um die Verwahrung, und er "'רב הבר רמא ןמחנ בר רמא :קחמנ :רטנימק אהו

 ist verwahrf'. Desgleichen erklärte R. Asi קחמנ לבא הדירי ךרד קחמנש אלא ונש אל הובא

 im Namen R. johanans: Wenn die unteren יאק הנימל אלי׳ארקיעמ אמעט יאמ אל'"היילע ךרד:

 Wände die oberen überragen. R. Zera sprach ונש אל הובא רב הבר רמא ןמחנ בר רמא ;ףרשנ

 ,zu R. Asi: Wol nach Rabbi, welcher sagt »אלי^טגל הקילד המדקי^לבא הקילדל טג םדקשי״אלא 2

 -sobald [die Sache vom Luftraum] aufge אדסח בר רמא :ליזאק"°הפירשל ארקיעמ אמעט יאמ

nommen ist, sei es ebenso, als würde sie lie- 

gen!? Dieser erwiderte: Du kannst auch 

sagen, nach den Rabbanan, denn die Rabba- 

nan streiten gegen Rabbi nur hinsichtlich 

des Sabbathgesetzes, hierbei aber handelt 

es sich um die Verwahrung, und er ist ver- 

wahrt. 

Verwischt. R. Nahman sagte im Na- 

men des Rabba b. Abuha: Dies nur, wenn er im Herabfallen verwischt worden ist, 

nicht aber, wenn im HinaufsteigenL — Aus welchem Grund? — Er war von vornherein 

nicht zum Liegenbleiben”bestimmt. 

Verbrannt. R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Dies nur, wenn der 

Scheidebrief dem Brand voranging’’, nicht aber, wenn der Brand dem Scheidebrief vor- 

anging. — Aus welchem Grund? — Er war von vornherein zur Verbrennung bestimmt. 

R. Hisda sagte: Hinsichtlich der Scheidebriefe sind die Gebiete getrennt”. Rami b. 

Hama sprach zu Raba: Woher entnimmt der Greis dies? Dieser erwiderte: Dies ist eine 

66. Das Dach ist höher als die Wände des Hofs, somit kann ihn ein Wind, Bevor er den Euftraum 

des Hofs erreicht, fortwehen. 67. Wenn die Wände des Hofs höher sind als die des Dachgeländers; 

er kommt sofort in den Euftraum des Hofs. 68. Hinsichtl. des Sabbathgesetzes; cf. Bd. i S. 327 Z. 

11 ff. 69. Während doch die Halakha nach den Rabbanan zu entscheiden ist. 70. Wobei es 

 אברל אמח רב ימר היל רמא ןיטיגב"'תוקולח תויושר
 התיה איה ןיתינתמ היל רמא אה"'אבסל היל אנמ

 M 18 (הטולק ריאמ P) 20 'ן ה J- 19 ;! ש״א

21 M 22 |ן אלא ׳בר ׳מאק M 23 ;; אהו רטנימד B 

 יניטק אהו — M 25 ;| היל...רמאד — M 24 |1 אק
26 M 27 יאמ תטירוגמ הניא M 28 וא' :ל M — ש 

29 M ימדוק ׳ילד 
M — אה. 

30 M 31 יאק M 32 ׳טינל 

sich um die Zugehörigkeit des Euftraums zum unten befindlichen Gebiet handelt. 71. Durch den 

überragenden Ilofzaun, auch die Rabbanan pflichten bei, dass in diesem Fall die Scheidung gütig sei. 

72. Beim Hinüberwerfen über das Dachgeländer. 73. In der Euft, der Richtung beim Hinaufsteigen; 

beim Verwischen flog er nicht in der Richtung nach ihrem Gebiet, sondern entgegengesetzt. 74. 

Wenn das Feuer erst nach dem Hinabwerfen entstanden war. 75. Wenn der Ehemann seiner Frau 

zur Empfangsnahme ihres Scheidebriefs beispielsweise den Hof überlassen hat, so erstreckt sich die Heber- 

lassung nicht auf das Haus od. das Dach; sie ist nur durch das Niederlegen im Hof geschieden. 

Sab.4ä97ä 

Bq.70*1 

s 

ß 
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Misnah: Wenn sie auf der Spitze des Dachs 

bestanden und er ihr den Scheidebrief zu- 
o 

geworfen hat, so ist sie, sobald er den Luft- 

raum des Dachs erreicht hat, geschieden. 

In welchem Fall: ist es ihr Dach und ihr 

Hof, so ist ja der Luftraum des Dachs nicht 

 רייואל טג ע־יגהש ןויכ הל וקרזו גגה שאר“לע תדמוע
 הדיד גגב אמיליא ןניקסע יאמי תשרוגמ וז ידהי'גגה
 רצהו הידיד גגב אלא גגה ריוא יל המל הדיד רצהו
 אטישפ אלא יוה יאמ גגה ריואל עיגה יכ”הידיד .
 הלעמלמ אוה אפיס אמיא הידיד רצהו הדיד גגב

 קהמנ גגה תושרמ אציש ןויכ הל וקרזו הטמלמ איהו

erforderlich, und ist es sein Dach und sein הידיד רצחו הדיד גגב יאו תשרוגמ וז ירה ףרשנ וא 
Hof, so nützt es ja nicht, dass er den Luft- אשיר הדיד רצהו הידיד גגב אלא תשרוגמ''יאמא 
raum des Dachs erreicht hat; doch W01, wenn הדיד רצחו הידיד גגב אפיס הידיד רצחו הדיד גגב 

es ihr Dach und sein Hof ist. Wie ist nun 10 ־ישגיא ילשומ םוקמ דחד םוקמ הלשואד״ ואל אלא Git.77b 

der Schlußsatz zu erklären: wenn er oben איריא ידימ היל רמא ישניא ילשומ אל תומוקמ ירת 
und sie unten sich befunden und er ihn הדיד גגב אשירי׳אתיאדכ אהו אתיאדכ אה אמלד 
ihr zugeworfen hat, so ist sie, sobald er aus רמא :הדיד רצחו הידיד גגב אפיס הידיד רצחו 
dem Gebiet das Dachs gekommen, auch ימכ הטולק יבר רמאד אה ןיטיגב תודמ שלש אבר 
wenn er verwischt oder verbrannt worden 15 לבא תבש ןינעל ילימ יגה״הילע ןנבר יגילפו'“החגוהש 
ist, geschieden. Wieso ist sie, wenn es ihr רמאד° אהו רטנימ אהו אוה ירוטניא םושמ אבה sab.?־ 
Dach und sein Hof ist, geschieden; und W011- לקסרט ושארבו"דיחיה תושרב הנק ןיענ אדסח בר 

te man sagen, wenn es sein Dach und ihr יפל בייח המא האמ הובג״וליפא ויבג לע הנו קרזו 
Hof ist, so spricht der Anfangsatz von ihrem תבש ןינעל ילימ ינה עיקרל דע הלוע דיהיה תושרש 
Dach und seinem Hof, der Schlußsatz aber 20 אהו° רטנימ אל אהו אוה ירוטניא םושמ אבה לבא Col.b 
von seinem Dach und ihrem Hof!? Wahr- גגב םדא דומעי אל לאומש רמא הדוהי בר רמאד 
scheinlich also, wenn er ihr den Raum ge- ןירוידש םשכש וריבה לש וגגמ םימשג ימ״טולקיו הז 
borgt hat, und einen Raum pflegt man zu ילימ ינה״הלעמלמ ןיקולה ןירויד ךכ הטמלמ ןיקולח 

verborgen, zwei Räume aber nicht. Dieser 36 !; ׳יגהש ןויכ M 35 i ז״ה - M 34 שאר - M 33 

erwiderte: Wieso dies, vielleicht der eine [| הדיד...אפים...אשיר — M 37 jj הדיד...אפיס...תשרוגמ — M 

bezüglich und der andere bezüglich; der || ׳םרט ׳ארבו — M 40 !j ׳רד -f- M 39 1 ימד -f- M 38 

Anfangsatz spricht von ihrem Dach und li 1' ׳יי^־’ ־־ M 41 

seinem Hof, und der Schlußsatz von seinem Dach und ihrem Hof. 

Raba sagte: Es gibt drei Verschiedenheiten'״beim Scheidebrief. Das, was Rabbi 

gesagt hat, dass [die Sache, sobald sie vom Luftraum] aufgenommen worden ist, als 

liegend”gelte, und die Rabbanan gegen ihn streiten, gilt nur hinsichtlich des Sabbath- 

gesetzes'*, hierbei aber handelt es sich um die Verwahrung, und er ist verwahrt”. Und 

das, was R. Hisda gesagt hat, dass, wenn jemand auf Privatgebiet einen Pfahl, auf dem 

ein Korb sich befindet, in die Erde geschlagen hat, und einer etwas geworfen haP°, 

das darin liegen bleibt, er schuldig sei, selbst wenn er hundert Ellen hoch ist, weil das 

Privatgebiet bis zum Himmel hinaufragt'', gilt nur hinsichtlich des Sabbathgesetzes, 

hierbei aber handelt es sich um die Verwahrung, und er ist nicht verwahrt''. Und das, 

was R. Jehuda im Namen Semuels gesagt hat, dass man nicht auf seinem Dach stehen 

und Regenwasser vom Dach eines anderen aufnehmen dürfe, weil die Wohnungen, wie 

sie unten von einander getrennt sind, ebenso auch oben von einander getrennP'sind, gilt 

76. Dh. 3 Lehren, hinsichtlich welcher der Scheidebrief sich von anderen Dingen unterscheidet. 

77. Als würde sie da liegen, obgleich dies nicht der Fall ist. 78. Beim Werfen aus einem Gebiet nach 

einem anderen, was am Sabbath verboten ist. 79. Sobald er sich in ihrem Luftraum befindet; auch 

die Rabbanan pflichten bei, dass er im Luftraum als liegend gelte. 80. Aus öffentlichem Gebiet. 

81. Wonach es ebenso ist, als würde es auf der Flrde liegen. 82. Da der Pfahl bedeutend höher als 

der Hofzaun ist, so kann ein Wind ihn über den Hof forttragen; wenn iler Hof ihr gehört u. der Flhe- 

mann den ,Scheidebrief auf die ,Spitze eines solchen Pfahls legt, so ist sie nicht geschieden. 83. Ob- 

gleich man nicht auf den Dächern wohnt. 
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nur hinsichtlich des Sabbathgesetzes"', beim 

Scheidebrief aber bandelt es sich um die 

Genaunabme, und so weit pflegeiiMcnscben 

mit einander nicht genau zu nehmen'^ 

5 Abajje sagte: Wenn von zwei Höfen, 

einer innerhalb des anderen, der innere ihr 

und der äussere ihm gehört, und die Wände 

des äusseren die des innern überragen, und 

er ihr [den Scheidebrief] hineingeworfen 

10 hat, so ist sie, sobald er den Luftraum der 

Wände des äusseren erreicht hat, geschie- 

den, weil der innere durch die Wände des 

äusseren verwahrt wird. Dies ist aber bei 

Körben nicht der Fall. Wenn von zwei Kör- 

15 bcn, einer innerhalb des anderen, der innere 

ihr und der äussere ihm gehört, und er ihn 

ihr hineingeworfen hat, so ist sie, selbst 

wenn er den Luftraum des inneren erreicht 

hat, nicht geschieden, weil er da nicht lie- 

20 gen bleibt“. — Was wäre dabei, wenn er 

auch liegen bliebe, es wäre ja ebenso, als 

würde sich das Gefäss des Käufers im Ge- 

biet des Verkäufers befinden!? — Hier wird 

von einem Korb ohne Boden gesprochen*'. 

|IE Schule Sammajs sagt, man kön- 

NP: SICH VON SEINER FrAU MIT El- 

Fol. 79b GITTIN 

 ילוכו אוה אדיפק םושמ טג ןיינעל״לבא תבש ןינעל
 תורצה יתש ייבא רמא :ישניא ידפק אל יאה
 תוציהמו ולש הנוציהו הלש תימינפ וזמ םינפל וז
 עיגהשךויכ הל וקרזו תוימינפה לע תופדוע תונוציחה
 אמעט יאמ תשרונמ וז ירה הנוציחה תוציהמייריואל
 ןיאש המ הרטנימ אק הנוציההי״תוציהמב הפונ תימינפ
 הלש תימינפ וז ךותב וז תופוק יתש תופוקב ןב
 תימינפ ריואל עינה וליפא הל וקרזו ולש הנוציהו
 יאמ הנ יבו הנ אל אהד אמעט יאמ תשרונמ הניא
 יאמב אבה אוה רפומ תושרב הקול לש וילב° יוה

 :םיילוש הל ןיאש הפוקב ןניקסע

 ןשי טגב ותשאי׳םרא ־יטופ טירמוא יאמש תי
 דחייתנש לב ןשי טג והזיאו ןי־יסוא ללה תיבו

G1t./83 

|iv| 
G1t.86a 

Ed.iv,7 

 :הל ובתבש רחאמי״המע

 אל ירבמ יאמש תיב ינלפימק יאמב ,ארמג
 תיבו הנבל םדוק הטינ ורמאי אמש הריזנ ןנירמא
 םדוק הטינ ורמאי אמש הריזנ° ןנירמא ירבס ללה
 אל תאשינ” םא לאומש רמא אבא יבר רמא הנב׳י
 םא לאומש רמא אבא יבר רמא ירמאד אביאו אצת

 :הליהתבל אשנית השרנתנ

 תובלמ םוט׳ל תנגוה הניאש תיבלמ םושל*°בת
 תיבה ןברוחל תיבה ןינבל ןוי תובלמ םוטיל ידמ

011.261 

|vl 
Jab.Qii 

Git.863 

 אצת חרומב בתבו ברעמב ברעמב בתבו חרזמב היה

 M 44 '1 ילוכו 'פק םושמ אכה ,M 45 i — ציחמ'
 תא ך־ M 47 j| 'ציחד

50 M -ט.ו ך. 

M 46 

48 M — 49 מ M תסנ 

NEM alten vScheidebrief scheiden; die Schule Hillels verbietet dies. Ein al- 

TER Scheidebrief heisst er, wenn, nachdem er geschrieben worden ist, [der 

Ehemann] mit ihr zusammen war. 

OEMARA. Worin besteht ihr Streit? — Die Schule Sammajs ist der Ansicht, wir sagen 

nicht, es sei zu berücksichtigen, man könnte glauben, ihr Scheidebrief sei älter“als ihr 

Sohn, und die Schule Hillels ist der Ansicht, wir sagen, es sei zu berücksichtigen, 

man könnte glauben, ihr Scheidebrief sei älter als ihr Sohn. R. Abba sagte im Namen 

Semuels: Hat sie geheiratet, so gehe sie nicht fortL Manche sagen: R. Abba sagte im 

Namen Semuels: Ist sie geschieden worden, so darf sie^von vornherein heiraten. ■ ENN ER [den Scheidebrief] nach der Aera eines unwürdigen Reichs da- 

TIRT HAT, NACH DER AeRA DES MEDISCHEN REICHS, NACH DER AERA DES GRIECHI- 

SCHEN Reichs, nach der Aera des Teäipelbaus, nach der Aera der Tempelzerstö- 

RUNG, ODER WENN ER IM OSTEN WAR UND"1M WESTEN^ODER IM WESTEN WAR UND'Lm 

84. Es sind 2 von einander getrennte Gebiete, n. das Bringen aus einem in das andere ist verl)0ten. 

85. Wenn er 2 Dächer neben einander hat u. ihr zur Empfangsnahme ihres Scheidebriefs das eine über- 

wiesen hat, so kann sie ihn auch auf dem anderen in Empfang nehmen. 86. Die Wände des Korbs 

sind nicht zur Bewachung, sondern zur Aufnahme !)estimmt; der Luftraum gehört daher nicht zu diesem. 

87. So dass der innere .sich auf der Erde liefindet. 88. Wenn ein solcher Scheidebrief später zum 

Vorscliein kommt, könnte man glauben, die Scheidung sei am genannten Datum erfolgt u. die .später ge- 

borenen Kinder .seien unehelich. 89. Von ihrem 2, Mann. 90. Wenn der Ehemann nicht 

mehr anwesend ist. 
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Osten''GESCHRIEBEN hat, so ^iuss sie"' הבותכ אל הל ןיאו הזמו הזמ טג הבירצו הזמו הזמ 
VOM ersten und vom anderen fort; sie אלו הז לע אל תואלב אלו תונוזמ אלו תותיפ אלו 
BENÖTIGT EINES ScHEiDEBRiEFS VOM ER- הזמ רזממ רלוהו ריזחת הזמו הזמ הלטנ םא”הז לע 
STEN UND vom anderen; SIE ERHÄRT Ehe- אל ]יאבז ויזו הז אלו הל ןיאמטמ הזו הז אלו הזמו 
VERSCHREIBUNG, Fruchtgenuss'', Unter- ö התיה הירדנ תרפהב אלו הירי השעמב אלו התאיצמב 
HALT UND IHRE ABGETRAGENEN Kleider רשעמה ]מ יול תב’ הנוהכה ןמ תלספנ לארשי תב foi.80 

WEDER v0]\1 ERSTEN NOCH VOM ANDEREN. לש וישרויו הז לש וישרויףיאו°*\רמורתה ןמ ןהב תב [pfoi.so! 

Hat sie sie vom ersten oder vom an- ויחאו®''הז לש ויחא ותמ םאו®® התבותכ ןישרוי הז 
DEREN ERHALTEN, so MUSS SIE SIE ZURÜCK- םש המשו ומש הניש’ןימביימ אלו ןיצלוח הז לש j»‘91,־b 
geben; ihr Kind vom ersten^und vom 10 ולאה םיכרדה לבו הזמו הזמ אצת הריע םשו וריע 

ANDEREN IST EIN Bastard; WEDER DER תורצה טלה תורתומ ןהיתורצ ורמאש תוירע לב° ןהב)^'׳1י 
ERSTE NOCH DER ANDERE DARF SICH AN הזמו הזמ אצת תינולייא®®ולא ואצמנו ואשינו ולאה 
IHR VERUNREINIGEN^ WEDER DER ERSTE הכלהו ותמבי תא®'סנוכה’ ןהב ולאה םיברדה לכו^ינ! 

NOCH DER ANDERE HAT ANRECHT AUF iH- אצת תינולייא איהש״לז תאצמנו רחאל תאשינו התרצ 
REN Fund, IHRE Händearbeit oder die 15 רפוס בתב° ;הב ולאה םיבררה לבו הזמו הזמ !,;!׳״׳’יו 

Auflösung ihrer Gelübde. Sie ist un- _ m 53 i“ !ישרויו ז״ש ןישרוי rr52 j; ו - m’51 

TAUGL1CH,WENN SIE DIE Tochter eines JlS- 56 תוינוליא M 55 !ז ז ׳ש ויחאו — M 54 : םאו 
RAELITEN IST, FÜR DIE PrieSTERSChaft®®, .התיהש B .איהש — M 57 I; תא — M 

WENN DIE Tochter eines Leviten, für den Zehnten, und wenn die Tochter 
EINES Priesters, für die Hebe. Weder die Frben des ersten noch die Frben 
DES anderen'^erben ihre FheverschreibungL Sind sie gestorben, so vollziehe 
DER Bruder des ersten und der Bruder des anderen an ihr die Hali (;ah und 

nicht die Schwagerehe. Hat er seinen Namen, ihren Namen, den Namen seiner 
Stadt oder den Namen ihrer Stadt geändert׳®, so muss sie vom ersten und 
VOM ANDEREN FORT, UND ALLE DIESE BESTIMMUNGEn’TiNDFIN BEI IHR STATT. WENN 

EINE VON DEN BLUTSVERWANDTEN™, VON DENEN SIE GESAGT HABEN, DASS IHRE NEBEN- 

BUHLERINNEN BEFRE1T׳“SIND, SICH VERHEIRATET HABEN, UND ES SICH HERAUSSTELLT, 

DASS SIE ZW1TTERHAFT™SIND, SO MÜSSEN DIE ANDEREn“®VON DIESEM UND JENEM^’^ORT, 

UND ALLE DIESE BESTIMMUNGEN FINDEN BEI IHNEN STATT. WENN JEMAND SEINE FhE- 

SCHWÄGERIN GENOMMEn“®UND IHRE NEBENBUHLERIN EINEN ANDEREN GEHEIRATET 

HAT, UND ES SICH HERAUSSTELLT, DASS JENE ZW1TTERHAFT“®1ST, SO MUSS SIE VON 

diesem und jenem^Vort, UND allf: diese Bestimmungen finden bei ihr statt. 
Wenn der Schreiber den Scheidebrief für den Mann und die Quittung“'für 

91. Wenn sie auf Grund eines solchen Scheidebriefs einen anderen geheiratet hat. Es ist ihre Pflicht, 

den Scheidebrief zu lesen u. ihn auf seine Richtigkeit zu prüfen. 92. Dh. das Aequivalent, das sie 

für den ihrem Mann zukommenden Fruchtgenuss von ihren Gütern von diesem zu erhalten hat; nach einer 

rabb. Bestimmung hat er sie dafür aus der Gefangenschaft auszulösen. 93. Wenn der erste Mann 

sie wiedergenommen hat. 94. An ihrer Leiche, wenn er Priester ist; cf. Lev. 21,1 ff. 95. Ein 

Priester darf sie nicht heiraten; cf. Lev. 21,7. 96. Ihre Kinder vom ersten od. vom anderen. 97. 

Cf. Jab. 91a. gg. Anders geschrieben, als er da genannt wird, selbst wenn er in einem anderen Ort 

diesen Namen führt. 99. Die oben beim falsch datirten Scheidebrief aufgezählt werden. 100. 

Mit denen die Heirat u. auch die Schwagerehe verboten ist; cf. Bd. iv S. 3 Z. 1 ff. 101. Von der 

Leviratsehe u. der Haligah. !02. Cf. S. 253 N. 9; es stellt sich dadurch heraus, dass ihre Heirat 

mit dem \ erstorbenen ungiltig war, so dass die Nebenbuhlerinnen von der Leviratsehe nicht befreit sind. 

103. Die Nebenbuhlerinnen, die sich inzwischen verheiratet haben. 104. Von ihrem anderen Mann 

u. von ihrem Fdieschwagen 105. ,So da.ss ihre Nebenbuhlerin sich anderweitig verheiraten darf, da 

die Schwagerehe nur an einer F'rau zu vollziehen ist. 106. So da.ss die ,Schwagerehe an der anderen 

zu vollziehen ist. !07. Ueber die Eheverschreibung, die der Mann ihr bei der Scheidung auszu- 
zahlen hat. 
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 רבושו nשvאל טג ןתנו העטו השאל רבושו שיאל טג'*
 רימ אצוי טגהי״ירה ןמו רחאלו הול הז ונתנו שיאל
 םיברדה לבו הזמו הזמ אצת השאה דיזנ רבושו שיאה
 ןיא“‘ אצי רתלאל םא רמוא רועילא““ יבר הב ול^^^ר
 ונמיה לב אל טג הו ירה אצי ןמז רחאל םא״טג הז

 :ינש לש ותובו רבאל ןושארה ןמ

 תוכלמ“ תנגוה הניאש תובלמ יאמ .ארמג
 םושמ״תננוה הניאש תוכלמ הל ירק יאמאו העשרה
 ינפמ אלוע רמא :ןושל אלו בתכ אל הל°ליאד

UM SEIN Recht zu bringen‘^ 

15 GEMARA. Welches heisst unwürdiges 

Jab.nea 
Bb.172a 

DIE Frau geschrieben und irrtümlich 
DEN Scheidebrief der Frau und die 

Quittung dem Mann gegeben hat, und 

diese sie einander gegeben haben, und 
später’^er Scheidebrief vo:\i Mann und 
DIE Quittung von der Frau präsentirt 

WIRD, so MUSS SIE VOM ERSTEN UND VOM 

ANDEREN FORT, UND ALLE DIESE BESTIM- 

MUNGEN FINDEN BEI IHR STATT. R. ElI- 

 -ezer sagt, wenn der Scheidebrief so םושמו תוכלמ םולט• םושמ׳יךיטינב תוכלמ ונקת המ !0

 ,fort präsentirt wird, sei er ungiltig הימעטל ריאמ יבר ןיא רזממ דלוהו אצת תוכלמ םולש
B°!5fb יבר היה רמוא אלועד הימשמ“'אנונמה בר רמאד” wenn aber später, sei er giltig, da der 

 erste nicht befugt ist, den anderen ןימינב םימכח ועבטש עבטממ הנשמה לכ ריאמ

 יאד אכירצו :ןוי“תוכלמ םושל :רזממ דלוה“
 לבא אכילמד םושמ תנגוה הניאש תוכלמ ןניעמשא
 -Reich?—Die ruchlose Regierung'“‘. — Wes ןניעמשא יאו הוה הוהד יאמ ןוי תוכלמו ידמ תוכלמ

 halb heisst es unwürdiges Reich? — Weil לכא ווה אתוכלמד'“ םושמ ןוי תוכלמו ידמ תוכלמ

 .’“es keine Schrift und keine Sprache hat תיבה ןינב ןניעמשא יאו הוה הוהד יאמ תיבה ןינב

 Üla sagte: Weshalb führten sie die ™ארעצד“תיבה ןכרוה לבא והייחבש ירכדמפ ירמאד

 Reichsära bei Scheidebriefen ein? — wegen !ברעמב בתבו חרזמב היה :אכירצ אל אמיא אוה צ׳:

 — .”'der Friedfertigkeit mit der Regierung וריע םש המשו”ומש הניש ונייה לעב אמיליא ןאמ

 -Wegen der Friedfertigkeit mit der Regie הירפסל בר והל רמאדכ°רפום ואל אלא הריע םשו

rung muss sie fort und das Kind ein Ba- 

stard sein!? — Freilich, R. Meir”’vertritt 

hierbei seine Ansicht; R. Hamnuna sagte 

nämlich im Namen Ulas, R. Mei'r sei der An- 

sicht, dass, wenn jemand vom Gepräge, das 

die Weisen bei den Scheidebriefen geprägt 

haben, abweicht, das Kind ein Bastard sei. 

Nach db:r xÄera des griechischen Reichs. Und alles ist nötig; würde es nur vom 

unwürdigen Reich gelehrt worden sein, [so könnte man glauben,] weil es als Reich'“ 

besteht, während das medische Reich und das griechische Reich nicht mehr bestehen; 

würde es nur vom modischen Reich oder vom griechischen Reich gelehrt worden 

sein, [so könnte man glauben,] weil es immerhin als Reich bestanden hat, während der 

Tempelbau ein verflossenes Ereignis ist; und würde es nur vom Tempelbau gelehrt wor- 

den sein, so könnte man glauben, weil jene sagen würden, sie erwähnen ihren Ruhm, 

während die Tempelzerstörung ein Unglück ist; daher ist alles nötig. 

Wenn er im Osten war und"im Westen“geschrieben. Wer, wenn der Flhemann, 

so ist dies ja identisch [mit dem Fall] der Aenderung seines Namens, ihres Namens, 

seiner Stadt oder ihrer Stadt!? — Vielmehr"', der Schreiber. So sagte auch Rabli zu 

108. Nachdem die Frau einen anderen geheiratet hat. 109. Dies könnte eine Verabredung 

zwischen dem ersten Ehemann u. der Frau sein. 110. Worunter der T. das römische Reich versteht; 

 ist eine Zensuränderung. 111. Nach (םייסרפה ältere haben) in manchen neueren Ausgaben םיימורה

Rfij. keine eigne, sondern von anderen entlehnt; von den fremden Sprachen erkennt der T. nur die grie- 

chische als würdig an; cf. S. 359 Z. 16. 112. ln den Urkunden ist die Aera desjenigen Staats anzu- 

geben, in dem sie ausgestellt wird. 113. Der, wie weiter folgt, der Autor unsrer Mi.^nah ist. 114. 

Die Nennung der Aera dieses Reichs in einem anderen Staat könnte daher als Mi.ssachtung od. !׳־eiudse- 

ligkeit aufgefasst werden. 115. Das W. וא׳י gibt hier keinen .Sinn; der Text hatte offenbar die Kür- 

58 M — 59 !1 השאל...טג M שיאה ידי תחתמ אצוי טג הז 

 j| טג וניא M 61 j! רזעלא B 60 jj ׳שאה ידי תחתמ רשו

62 M יאמאו ימור [M 63 j ןיאש יפל B 64 ij ^65 םה ji 

M 66 || ינפמ M — אלועד 'טשמ li ^ ו איצוי ; 

68 M 69 |1 ידמ M 70 !1 לבא םלועב רבלמ םש אכיאד 

M 71 [1 םושמ M — 72 !| אוה 'עצר M ׳מש ע׳ישו 
 .בר יאדכ רפוס 'לא ע״שו
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seinen Sehreibern: Wenn ihr euch in Sili ילישב ותיבתי יכ הירפסל אנוה בר והל רמא pv*’ 
befindet, so schreibt Sili, auch wenn die יניהב ילימ וכל קסמימד בג לע ףאו ילישב ובותכ^י 
Sache euch in Hini übergeben worden ist, ןרםמימד”כג דע ףאו יניהב ובותכ יניהב ותיבתי יכו 
und wenn ihr euch in Hini befindet, so וז° לאומש'רמא הדוהי בר רמא :ילישב ילימ וכל Col.b 
schreibt Hini, auch wenn die Sache euch ■י בתכ אל וליפא םירמוא םימכה לבא ריאמ יבר ירבד 
in Sili übergeben worden ist. אוהה :תשרוגמ וז ירה ריעבש רטנס םשל אלא 

R. jehuda sagte im Namen Semuels: ההלש רכשבד ארדנטסיא םשל היב ביתכ הוהד אטיג 
Dies"'ist die Ansicht R. Meirs, die Weisen אנוט יאה יכ הברד״הימקל אדסה בר רב ןמהנ בר 
aber sagen, auch wenn er ihn nur nach אמעט יאמ ירומ ריאמ יבר וליפא אהב''היל הלש יאמ 
dem Stadtvogt datirt hat, sei sie geschieden. 10 םתה״ריעבש רטנסמ אנש יאמו אוה תוכלמ התואמ 

Einst war ein Scheidebrief nach der רמא :אתלימ והל אחיבש אבה אתלימ והל אליז 
Aera des Statthalters”'von Baskar datirt, ריאמ יבר ירבד וז בר רמא אנוה בר רמא אבא יבר 
und R. Nahman b. R. Hisda Hess Rabba יברל םימבה םידומו רשכ דלוה םירמוא םימכה לבא 
fragen, wie in einem solchen Fall zu ent- הריע םשו וריע םש המשו*“ ומש הניש םאש ריאמ 
scheiden sei. Dieser Hess ihm erwidern: Hin- זיר הניש אנינת ימנ ןנא ףא ישא בר רמא רזממ דלוהש* 
sichtlich eines solchen Falls pflichtet auch הזמו הזמ*‘ אצת הריע םשיו וריע םש* המשיו ומש 
R. Meir bei, da er vom selben Reich [ein- אמיליא הל ינתק ןאמ אה הב ולאה םיכרדה לבו 
gesetzt] ist. — Womit ist er anders als ein הנימ עמש*'ואל אלא והנינתילו והניברעיל ריאמ יבר 
vStadtvogt!?— Bei diesem halten sie es für ואשינ :׳וב ורמאש**תוירע לכ :הנימ עמש ןנבר 
beleidigend"*, bei jenem für ehrend. 0;׳־ 

R. Abba sagte im Namen R. Honas im 
Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht R. Meirs, 
die Weisen aber sagen, das Kind sei legitim; 
jedoch pflichten die Weisen R. Meir bei, dass, אנונמה בר רמאד*'אנטמה ברל היל אעייסמ אמיל 
wenn er seinen Namen, ihren Namen, den 25 אקווד ואשיינ אל המביל הרוסא התניזש םבי תרמוש* 

 Jab. 81392b רמאד° אנונמה ברד אתבוית יוהית אמיל אל וניז ןיא ^5־96־
953968 

 אל המביל*'הרוםא התניזש םבי תרמוש אנונמה בר ®"'■י®''
’'äa;אנש*יל° ואשינ ינתקד יאהו**וניזל ןידה אוהו ואשינ ®״ 
 וניזל ןידה אוהו ואשינ ירמאד אכיאו טקנ'" אילעמ

103ä 
Ket.13־a66l> 
Gil.7al> 

Syn.543 
75 i! ןרסמד .ו״עא ובתכ M 74 j| ׳רפסל...ןכו — M 73 lem.soa 

M 76 :רסמד M בר M 77 ii 78 אברד M ׳דסח בר 

 “?"צ] ׳חיכש ארדנטסאמ ׳תלמ וחל ׳ליק רטנס M 79 jj ייפא

 I (וזמו וזמ M) 81 ע״שו ׳מש ע״שו M 80 | [׳חיבש

82 M 83 [| עמש ייה ןנבר M 84 1[ :הרותבש M — 

 אהו M 85 אל המביל

M — ה״ראד. 

86 M — 87 וניזל...טקנ 

Namen seiner Stadt oder den Namen ihrer 
Stadt geändert hat, das Kind ein Bastard 
.sei. R. Asi sagte: Auch wir haben demge- 
niäss gelernt: Hat er seinen Namen, ihren 
Namen, den Namen seiner Stadt oder den 
Namen ihrer Stadt geändert, so muss sie 
vom ersten und vom anderen fort, und alle 
die.se Bestimmungen finden bei ihr statt. Wer lehrte dies, wenn etwa R. Meir, so sollte 
er alles"’summarisch lehren, wahrscheinlich die Rabbanan; schliesse hieraus. 

Wenn eine von den Blutsverwandten, von denen sie ge.sagt haben &c. 

Nur wenn sie”°geheiratet haben, nicht aber, wenn sie gehurt haben; dies wäre somit 
eine Widerlegung der Lehre R. Hamnunas, denn R. Hamnuna sagte, dass, wenn eine 
Anwärterin der Schwagerehe gehurt hat, sie ihrem Fheschwager verboten sei. — Nein, 
wenn sie geheiratet haben, und ebenso, wenn sie gehurt haben, nur lehrt er deshalb 
geheiratet, weil er einen reinen Ausdruck gebrauchen will. Manche lesen: Geheiratet 
haben, und ebenso auch, wenn sie gehurt haben; dies wäre somit eine Stütze für R. 
Hona, denn R. Hona sagte, dass, wenn eine Anwärterin der Schwagerehe gehurt hat, 

zung לא [1= אלא] (wie Cod. M), die fälschlich ואל אלא aufgelöst worden ist. 116. Dass der Scheide- 

brief wegen der Abweichung von der landesüblichen Datirung ungiltig ist. 117. So nach dem Zusain- 

menhang; Etymologie unsicher. 118. Sie betrachten es als Verhöhnung, wenn die Urkunde nach der 

 era eines besonders niedrigen Beamten datirt wird. 119. Den Fall von der falschen Datirung u. den\׳.

ball vom falschen Natnen. 120. Die Nebenbuhlerinnen; nur dann sind sie deni Kheschwager verboten. 
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sie ihrem Elieschwager verboten sei. 
nur wenn sie geheiratet haben, weil sie ver- 
wechselt werden kann mit einer Frau, deren 
Ehemann ins Ueberseeland verreist ist"'. 

Wenn jemand seine Eheschwäge- 

RIN GENOMMEN &:C. Und beides ist nötig; 
würde nur das erste gelehrt worden sein, 
so könnte man glauben, weil das Gebot der 
Schwagerehe nicht ausgeübt worden ist'", 

 :םיה תנידמל הלעב ךלהש השאב אפלהימד םושמ**
 ךהב ןניעמשא יאד אבירצו :רכ ותמבי תא סנובה
 אבה״ילבא םובי תוצמ םייקיא אלד םושמ אתיימק
 אבה"” ןניעממיא יאו אל אמיא םובי תוצמ םייקיאד
s הימק אימר אלד םתה לבא הימק אימר אקד םושמ 
 השאל ט.ו ןתנו העמו רפוסה״בתכ :אבירצ אל אמיא
 :רבו אצי ־יתלאל םא ־ומוא רזעילא'’"יבר ׳ובו רבושו
 בר רמא“ ןמז רהאל ימד יביהו"רתלאל ימד יביה
 ותואב ןיקוסעו”ןיבשויש“ןמז לב לאומש רמא הדוהי
 nicht aber gelte dies da, wo das Gebot der "! רב׳״יאדא ברו ןמז רחאל והז ודמע רתלאל והז ןינע

Schwagerehe ausgeübt worden ist. Und 
würde nur das andere gelehrt worden sein, 
so könnte man glauben, weil sie Anwärte- 
rin war'“, nicht aber gelte dies da, wo sie 

IS nicht Anwärterin war'"“'; daher ist beides 
nötig. 

Wenn der Schreiber &c. geschrif;- 

BEN UND IRRTÜMLICH DEN SCHEIDEBRIEF 

DER Frau und die Quittung dem Mann 

 רהאל והז תאשינ רתלאל והז תאשינ אל רמא הבהא
 לש ותובז דבאל ןושארה ןמ׳״ונמיה לב אל ןנת ןמז
 ינש ינתקד ונייה הבהא רב אדא ברל אמלשב ינש

 F01.81 :ינשל היוארה תובז"ינש יאמ לאומשל אלא

 21,1viii םירמוא יאמש תיב ךלמנו ותשא תא שרגל בת
 לע ףא םירמוא ללח תיבו הנוהבה ןמ הלספ

88 M — 89 םושמ M 90 אהב M אימרד םושמ אה 

 M 91 ׳מיא םובי^ הימק ימר א*יד אשיר ^בא םובי^ הימק

 ןיקסועש M 94 jj י״רא — M 93 ׳ע^א BP 92 ה —

95 P — 96 ;ינע ותואב ןיקוסעו M סינ א^ש ןמז לכ רמא' 

 M 98 'וכז תא דבאל ןושארל M 97 תסינ 'לאל והז

 .לוק ׳לע אצי M 1 השנמ B 99 ד^י _

 הלספ אל יאנתה״השענ אלו יאנת לע הל'’*ונתנש יפ
 :הנוהבה ןמ

 אישנמי^ברד הירב ףסוי בר היל הלש .ארמג
 gegeben hat &c. R. Eliezer sagt, wenn "שיא לוק וילע אציי וניבר ונדמלי לאומשל ליודמ ־

SOFORT &c. Was heisst sofort und was heisst 
sjDÜter? R. Jehuda erwiderte im Namen Se- 
muels: Die Zeit, während welcher sie sitzen 
und sich damit'“befassen, heisst sofort, sind 
sie aufgestanden, so heisst dies später. R. 
Ada b. Ahaba erwiderte: Hat sie nicht ge- 

heiratet, so heisst dies sofort, hat sie geheiratet, so heisst dies später. — Es wird ge- 
lehrt: Da der erste nicht befugt ist, den anderen um sein Recht zu bringen. Erklärlich 
ist es nach R. Ada b. Ahaba, dass vom anderen gesprochen wird, wieso aber wird nach 
Semuel vom anderen gesprochen!?—Das Recht, das dem anderen zukommen würde'“. 

ENN ER [einein Scheidebrief] geschrieben hat, um sich von seiner Frau 

SCHEIDEN zu LASSEN UND DAVON ABGEKOMMEN IST, SO HAT ER SIE, WIE DIE 

vSCHULE SamMAJS SAGT, FÜR DIE PrIESTERSCHAFT UNTAUGLICH GEMACHT; DIE SCHU- 

LE HiLLELS sagt, selbst wenn er IHN IHR BEDINGUNGSWEISE GEGEBEN HAT UND 

DIE Bedingung nicht erfüllt worden ist, habe er sie für die Priesterschaft 

NICHT UNTAUGLICH GEMACHT. 

GEMARA. R. Joseph, der Sohn des R. Menasja aus Devil, sandte an Semuel: Lehre 
Ulis der Meister: über jenen Mann, der Pidester ist, geht das Gerücht, dass er seiner 

121. Wenn Zeugen bekundet haben, da.ss er gestorben sei, u. sie sich daraufhin verheiratet, so darf 

der Eheinann, wenn er zurückkehrt, sie nicht wiedernehmen, weil man glauben könnte, er habe seine Ge- 

schiedene geheiratet (cf. S. 506 Z. 21 ff.). Ebenso könnte man auch hierbei, wenn sie verheiratet war, glau- 

ben, er habe ihr die Hali^ah erteilt u. sie dann geheiratet, was ebenfalls verboten ist; wenn .sie aber nicht 

verheiratet war, so wird überhaupt nicht angenommen, dass er ihr die Halipah erteilt habe. 122. Sie 

sollte .sich niit der anderweitigen Verheiratung nicht beeilen; aus diesem Grund massregle man sie, dass sie 

dem Eheschwager verboten sei. 123. .Sie sollte damit rechnen, dass, wenn ihre Nebenbuhlerin nicht 

heiratsfähig ist, die Schwagerehe ihr zufalle, u. da sie nicht gewartet hat, massregle man sie. 124. Sie 

war von vornherein durch die blut.sverwandte Nebenbuhlerin der Schwagerehe enthoben. 125. Mit der 

Scheidung. 126. .Sobald die Scheidung erledigt ist, datf sie einen anderen heiraten. 



ait.89b 

ili. 

Jab.92ä 

Git.88^89l> 

Ket.38ö 

Ed.in,6 

Ber.35b 

649 GITTIN Vlll.viij ^ __ Fol. 81a 

Frau einen Scheidebrief geschrieben habe, ותשמשמו ו־יתהת תבשו־יו ותשאל טג'בתכ ןהב ינולפ 
sie aber weilt bei ihm und bedient‘"ihn; wie איה'יאמ הקידב ךירצ רבדהו אצת היל חלש והמ 
ist CS nun? Er Hess ihm erwidern: Sie muss אהו״יןגילטבמ אל ואי אלק קילטבמ יאד אמיליא 
fort, jedoch muss die Sache untersucht wer- ילטבמ אל'אעדרהנבו\איה״ לאומשד הירתא אעדרהנ 
den. — Was heisst dies: wollte man sagen, 5 הניתנל ורק יכו'הביתב הניתנל ורק יאד אלא אלק 
ob man das Gerücht widerrufen kann oder ןיא'° הביתכ הל ורק אל ימ הפונ הביתכל’ הביתב 
nicht widerrufen kann, so war ja Nehar-, אמלד הביתכ הניתנל ורקד" אתלימ אילגימ יאד 
dea die Ortschaft Semuels, und in Nehar- רתבד אלק לב ישא" בר רמאהו״״אצת ירמאק ןתנ" 
dea widerrief man das Gerücht" nicht. Und ינשמ אצת ימנ^אצת יאמ היל ןנישייח אל ןיאושינ 
wenn etwa, ob man da unter"schreiben״das 10 ןויכ ןושאר לש וינב לע זעל איצומ התא p םא 
GebeiUVerstehe, — was ist denn dabei, dass הל ןניקפמ אל ןושארמו הל ןניקפמד אוה׳״ינשמד 
man unter ״schreiben'י das Geben versteht, רב הבר רמא :השרג התימל ךומס רמימל יתא 
ist etwa unter ״schreiben'Glicht das Schrei- יעליא רב״הדוהי יבר םושמ ןנהוי יבר רמא הנה רב 
ben selbst" zu verstehen !? — Wenn sich her- םינורחאה תורוד םינושארה תורודב אלש הארו אב 
ausstellt, dass man da unter״schreiben"das !•י יבר םינורחאה תורוד יאמש תיב םינומ*ארה תורוד 
Geben verstehe, so kann dies heissen, er אפח יבר ירבד המורתב תלכוא הייובש°אינתד אסוד 
habe gegeben"‘. — Weshalb muss .sie fort, ינפמ יכו'°הז יברע הל'’השע המ יבו אסוד יבר רמא"' 
R. Asi sagte ja, dass man das nach der Ver- רמאו° :הנוהכה ןמ״הלספ הידד ןיב הל ךעימש 
heiratung entstandene Gerücht"'nicht be- הדוהי יבר םושמ קהוי יבר רמא הנח רב רב הבר 
rücksichtige!? — Unter fort ist zu verste-2n תורוד םינושארה תורודב אלש הארו אב יאליע רב" 
heil, sie müsse vom zweiten fort"'. Dem- 
nach bringt man ja die Kinder des ersten 
in Verdacht"■'!? — Da sie nur vom zweiten 
fort muss, vom ersten aber nicht, so sagt 
man, er habe sich von ihr kurz vor dem 
Tod scheiden lassen‘“. 

Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen 

 M 2 ׳שוי איה ירהו ׳שא תא שרגל || M 3 ׳ליא הקידב ךירצ 11

 M 4 יאו ]: M 5 -|- אלק M 6 אוה M 7 I אלן|

 ןנילטבמ M 8 + ג! 9 י 'ביתכ ׳גיתנל ורק אל יא¬
 ל M 10 — ד ןיא M 11 ורקיאד?] וקיאד] ! 12

 M -)- ו בתכ ;! M 13 — י ו! M 14 : רב ימיש

 M 15 ימנ אצת M 16 1 ן| הל ׳קפנ M 17 י ר״ב' 18

 M — ד״רא '| M 19 — הל !MB 20 1 — יכו 11 21

 M — ך״המ.

R. Johanans im Namen des R. Jehuda b.Ileäj: Komm und sieh, wie verschieden die 

späteren Generationen von den früheren Generationen sind. Unter frühere Generation 

ist die Schule Sammajs'Uind unter spätere Generation ist, R. Dosa zu verstehen. Es 

wird nämlich gelehrt: Die Gefangene‘”darf Hebe essen—Worte R. Dosas. R. Dosa sag- 

te: Was hat jener Araber ihr denn getan, hat er sie, weil er sie zwischen den Brüsten 

gekitzelt hat, für die Priesterschaft untauglich gemacht!? 

Ferner sagte Rabba b. Bar-Hana im Namen R. Johanans im Namen des R. Je- 

liiida b. Ileäj: Komm und sieh, wie verschieden die späteren Generationen von den 

127. Vielt im übertragenen Sinn: den Beischlaf vollziehen. 128. Das sich in ähnlichen Fällen 

über jemand verbreitete, damit man nicht glaube, das Gericht unterstütze die Uebertreter. 129. Des 

Scheidebriefs; das Gerücht ging um, dass er seiner Frau einen Scheidebrief geschrieben habe, u. wenn 

darunter nur das Schreiben zu verstehen ist, so besagte dies night, dass er sich von ihr scheiden liess. 

130. Somit braucht das Gerücht durchaus nicht zu besagen, dass er sich von ihr scheiden liess. 131. 

.Vuch die Deutung, er habe einen Scheidebrief geschrieben u. ihr gegeben, ist zulässig, u. in einem solchen 

Fall ist erschwerend zu entscheiden. 132. Dass eine Frau jemandem angetraut sei u. daher einen 

anderen nicht heiraten dürfe. 133. Wenn ihr Mann gestorben ist u. sie sich mit einem anderen 

Priester verheiratet hat, so muss sie von diesem fort, da das Gerücht von ihrer Scheidung vorher verbrei- 

tet war. 134. Dass sie Kinder einer Geschiedenen u. somit keine legitimen Priester seien. 135. 

Die Kinder von ihrem ersten Mann werden dadurch nicht berührt. 136. Die hierbei so sehr erschwe- 

rend ist. 137. Die Frau eines Priesters, die gefangen u. der Notzucht preisgegeben war; wenn sie 

behauptet, dass nichts vorgefallen sei. 

82 Talmud Bd.V 
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früheren Generationen sind. Die früheren 
Generationen brachten ihre Früchte durch 
das Haupttor ein, um sie zehntpflichtig zu 
machen, die späteren Generationen dage- 

5 gen bringen sie über Dächer und Dager- 
plätze ein, um sie der Zehntpflicht zu ent- 

,ziehen. R. Jannaj sagte nämlich: Das Un- 
verzehntete wird erst dann zehntpflichtig, 
wenn es die Front des Hauses gesehen’^* 

10 hat, denn es heisst:habe das Heilige 

ans dem■ Haus geschaßt. R. Johanan aber 
sagt, auch der H0F°verpflichte es hierzu. 

Fol. 81a—81b GIJTIN 

 ךרד ןהיתוריפ ןיפינימ״םינושארה תורוד םינורחאה
 םינורחאה תורוד רשעמב ןבייחל''ידכ ןומםקרט"
 ידב תופיפרק ךרדו״תוגנ ךרד ןהיתוריפ ןיםינכמ''

 B^afb בייחתמ לבטה ןיא יאני יבר רמאד״רשעמה ןמ ןרטופל

 Dt,26,ו3עדקה יתרעב° רמאנש תיבה ינפ האריש דע רשעמב

 רמאנש תעבוק רצח וליפא רמא ןנחוי יברו תיבה ןמ
 :ועבשו ךירעשב ולכאו°

 יאמש תיב יקדנופב ומע הנלו ותשא תא שרגמ
 “gmIb ללה תיבו ינש טג ונמיה הבירצ הניא םירמוא

 השרגתנש ןמזב יתמיאייינש טג ונמיה הכירצ םירמוא
 הניאש ןיסוריאה ןמ השרגתנב'* םירומו ןיאושנה ןמ

 :הב סג ובל ןיאש ינפמ״ינש טג ונמיה הכירצ

 sollen an deinen Toren ז/ע."“:denn es heisst ״,73ףנחוי יבר רמא הנה רב רב הבר רמא\ארמג3

col.b םדא ירבס יאמש תיבדי^דלעבנש הוארשב תקולחמ essen und satt sem. 

ENN JEMAND SICH VON SEINER FrAU 15 

SCHEIDEN LIESS UND SIE DARAUF MIT 

IHM IN EINER Herberge übernachtete, 
so BENÖTIGT SIE, WIE DIE SCHULE SaM- 
MAJS SAGT, KEINES ANDEREN SCHEIDE- 

 briefs von ihm; die Schule Hillels הואר אלשב ןיתינתמ אלא ןיאושנה ןמ יל המו ^0

 םדא ןיא״ירבס ללה תיבו תונז תליעב ותליעב השוע
 ירבד הלעבנש הואר אל לבא תונז תליעב ותליעב השוע
 השרגתנב םידומו ןנת ינש טג ונמיה הכירצ הניא לבה
 ןיאש'’ ינש טג ונמיה הבירצ הניאש ןיסוריאה ןמ
 ןיסוריאה ןמ יל המ הלעבנש הוארשב יאו הב םנ ובל

Jab,107“ 

Ket,73a 

SAGT, SIE BENÖTIGE VON IHM EINES AN- 

DEREN Scheidebriefs. Dies nur dann, 
WENN SIE AUS DER VERHEIRATUNG GE- 
SCHIEDEN WORDEN IST, WENN SIE ABER AUS 
DER Verlobung geschieden worden ist, 
so PFLICHTEN ALLE BEI, DASS SIE KEINES 
ANDEREN SCHEIDEBRIEFS VON IHM BENÖTI- 
GE, WEIL ER MIT IHR NICHT VERTRAUT IST. 

 :•]רמא״אינתד אנת יאה יכ רמאד״ןנחוי יברו הלעבנש
 תיבו יאמש תיב וקלחנ אל רזעלא ןב ןועמש יבר
 ונמיה הכירצ הניאש הלעבנש הואר אלש לע ללה
 תיבש הלעבנש הוארש לע וקלחנ המ לע ינש טג

23 M 24 || ןומקסרט P בייחל. M י ובייחל 

tGit, 

lEd 

22 M + ויח 

25 M 1 וסינבה! 

28 M ׳ר,ותנ םאש 

31 M + יפל 

26 M 27 פרקו M -|- הדוהי ר״א 

|M 29 j 30 |1 יפל M שוע רא ש״בש' 

32 M + אוה. 

GEMARA. Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen R. Johanans: Sie streiten nur 
über den Fall, wenn man gesehen hat, dass sie beschlafen worden ist, denn die Schule 
V 

Sammajs ist der Ansicht, man vollziehe seinen Beischlaf ausserehelich, während die 
Schule Hillels der Ansicht ist, man vollziehe seinen Beischlaf nicht ausserehelich’‘", 
wenn man aber nicht gesehen hat, dass er sie beschlafen hat, so stimmen alle überein, 
dass sie von ihm keines anderen Scheidebriefs benötige. — Es wird gelehrt: Wenn 
sie aber aus der Verlobung geschieden worden ist, so pflichten alle bei, dass sie keines 
anderen Scheidebriefs von ihm benötige, weil er mit ihr nicht vertraut ist. Wenn man 
gesehen hat, dass sie beschlafen worden ist, so ist es ja einerlei, ob aus der Verlobung 

oder aus der Verheiratung''"!? — Vielmehr, unsre Misnah spricht von dem Fall, wenn 
man nicht gesehen hat, dass sie beschlafen worden ist, und R. Johanan ist der Ansicht 
des Autors der folgenden Rehre: R. Simon b. Kleäzar sagte: Die Schule Sammajs und 
die Schule Hillels stimmen überein, dass, wenn man nicht gesehen hat, dass sie be- 
schlafen worden ist, sie von ihm keines anderen Scheidebriefs benötige, sie streiten 
nur über den B'all, wenn man gesehen hat, dass sie beschlafen worden ist; die Schule 

138. Wenn es in gewöhnlicher Weise durch die Tür in den .Speicher gebracht worden ist. 139. 

Dt. 26,13. 140. Sobald es sich im Hof befindet. 141. Dt. 26,12. 142. Er ist zur Ehelichung 

erfolgt u. ■sie benötigt daher eines anderen Scheidebriefe. 143. Wenn man dies gesehen hat, so ist 

der genannte Grund hinfällig. 
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Samniajs ist der Ansicht, man vollziehe sei- ת־יבו תונז תליעב ותליעב השוע םדא םירמוא יאמש 
nen Beischlaf ausserehelich, und die Schule תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא םירמוא ללה 
Hillels ist der Ansicht, man vollziehe sei- ינילפ^אמב הלעבנש הואר אלב״אנמיקואד ןיתינתמו 

nen Beischlaf nicht ausserehelich. — Word- ירבס יאמש תיב האיב ידע אכילו”דוחי ידע אכיאד° Qii.esi־ 
her streiten sie in unsrer Misnah, die wir 5 תיבו האיב ידע ןה ןהו דוחי ידע ןה ןהי׳ךנירמא אל 
auf den B'all beziehen, wenn man nicht ge- האיב ידע ןה ןהוילוחי ידע ןה ןה ןנירמא״ירבפ ללה 

sehen hat, dass sie beschlafen worden ist? ונמיה הכירצ הניאש ןיסוריאה ןמ השרגתנב םידומו'' 

— Wenn Zeugen des Beisammenseins und ןה ןה ןנירמא אל הב סנ הבל ןיאד ןויסד ינש מ: 

keine Zeugen der Beschlafung vorhanden ןנחוי יבר רמאהו יכה ןנחוי יבר רמא ימו האיב ידע 

sind; die Schule Sammajs ist der Ansicht, 10 הואר אלשב ןיתינתמל אנמיקואו הנשמ םתסכ הבלה°sab.u7b 

wir sagen nicht, die Zeugen des Beisammen- :ןנחוי יברד אבילאו והנינ יארומא״ הלעבנש 
Seins seien auch Zeugen der Beschlafung, םיכרדה לכו''הזמו הזמ vאצת חרק טגב הסנ 

und die Schule Hillels ist der Ansicht, wir ירבד וילע ןימילשמ לכה חרק טג° :הב ולאה 

Men.52*י 
Hol.433 

Iix,21 
Jab. 91b 

 וי^ו
sagen, die Zeugen des Beisammenseins sei- אלא וילע ןימילשמ ןיא רמוא אביקע יבר'’ סננ p 

en auch Zeugen der Beschlafung'״. Wenn 15 חרק טג והזיאו״רחא □וקמב דיעהל ןייוארה םיבורק 

sie aus der Verlobung geschieden worden ;וידעמ ןיבורמ וירשקש לכ 
ist, so pflichten alle bei, dass sie keines an- םושמ הריזג״ הרק טנד אמעט יאמ .ארמג 
deren Scheidebriefs von ihm benötige. Da אביקע יברו 1 [רכו] ןימילשמ לכה חרק טג :םכלוב 

er mit ihr nicht vertraut ist, sagen wir nicht, בורק״תודעל רשכ רמימל ותאדי״אל אמעט יאמ דבע 
die Zeugen der Beisammenseins seien auch 20 אמעט ונייה דבע אלא תודעל רשכ רמימל ותא ימנ 

Zeugen der Beschlafung. — Kann R. Jo- 

hanan dies denn gesagt haben, R. Johanan 

sagte ja, die Halakha sei wie die anonyme 

Misnah, und unsre Misnah bezogen wir auf 

den Fall, wenn man nicht gesehen hat, dass 

 אוה ןיסחוי רבד ןלזג ןיסחויל היקופאל ותא אמלדד"

33 M 34 ן אלשב M יג׳לפמק !M 35 j 36 ידיע ןה ןה II 

M 37 ; ג׳׳ע ה״ה י׳ע M — ׳רמא |M 38 j — םידומו... 

 M) 41 Ij יתאד םושמ M 40 || ו -|~ 39 || האיב

 <>ןu 1 1.«* . ן ivx *tx. ,11 ו / i irs (sij׳ / iUfs ךע .יקוסאל יתא אמSד M 42 ;! (תודע'י...בורת —

sie beschlafen worden ist!? — Amoräer streiten über die Ansicht R. Johanans. 

lENN ER SIE AUF Grund eines lückenhaften Scheidebriefs'^'geheiratet 

HAT, so MUSS SIE VOM ERSTEN UND VOM ANDEREN FORT, UND JENE ALLE BE- 
STIMMUNGEN” FINDEN BEI IHR STATT. JEDER DARF [dIE ZEUGENUNTERSCHRIFT] DES 

LÜCKENHAFTEN SCHEIDEBRIEFS ERGÄNZEN'^®— WORTE DES BeN-NaNNOS; R. ÄqIBA 

SAGT, NUR Verwandte, die sonst als Zeugen zulässig sind, dürfen sie ergän- 

ZEN. Ein lückenhafter Scheidebrief ist der, der mehr Falten als Zeugenun- 

TERSCHRIFTEN HAT. 

GEMARA. Welcher Grund ist beim lückenhaften Scheidebrief berücksichtigt wor- 

den? — Wegen [der Verfügung): ihr alle'". 

Jeder darf [die Zeugenunterschriften] des lückenhaften Scheidebriefs 

ERGÄNZEN &c. Nach R. Aqiba darf es wol ein Sklave deshalb nicht, weil man glauben 

könnte, er sei als Zeuge zulässig, somit sollte es auch von einem Verwandten gelten, 

denn man kann glauben, er sei als Zeuge zulässig!? — Vielmehr, ein Sklave aus dem 

Grund [nicht], weil man ihn'^'als legitim erklären könnte. — Demnach sollte doch ein 

144. Da sie beisammen waren, so ist anzunehmen, dass auch eine Begattung stattgefunden hat. 

145. Hier wird von einem sog. gefalteten Scheidebrief (cf. Bd. vj S. 1366 N. 2) gesprochen, der bei jeder 

Zeile gefaltet u. auf der Rückseite von einem Zeugen unterschrieben wird; die Anzahl der Zeugenunter- 

Schriften muss somit der Anzahl der FMlten entsprechen. Diese mit schwierigen Manipulationen verbundene 

Art von Scheidebriefen ist wol zur Erschwerung der Scheidung eingeführt worden. 146. Da nur 2 

bezw. 3 zulässige Zeugen erforderlich sind. 147. Wenn er zu vielen Personen sagt, dass sie alle den 

Scheidebrief unterschreiben, so ist er nur dann gütig, wenn alle ihn unterschrieben haben; cf. S. 589 Z. 21 ff. 

148. Wenn man ihn als Zeugen unterschrieben sieht. 

82« 
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Räuber, der legitim ist, zulässig sein, wäh- 
rend gelehrt wird, dass, wie R. Aqiba sagt, 
nur Verwandte, die sonst als Zeugen zu- 
lässig sind, [die Zeugeniinterscbriften] er- 
gänzen dürfen; nur Verwandte, Räuber aber 
nicht!? — Vielmehr, ein Sklave aus dem 
Grund [nicht], weil man glauben könnte, 
[sein Herr] habe ihn freigelassen, und eben- 
so könnte man von einem Räuber''*glauben, 
er habe Busse'״getan, von einem Verwand- 
teil aber wissen alle, dass er verwandt ist'*'’. 

R. Zera sagte im Namen des Rabba 
b. Seelta im Namen R. Hona des Greisen 
im Namen des R. Ada b. Ahaba: Ueber ei- 
neu lückenhaften Scheidebrief, der sieben 
Falten und sechs Zeugen, sechs [Falten] 
und fünf Zeugen, fünf [Falten] und vier 
Zeugen oder vier [Falten] und drei Zeugen 
hat, streiten Ben-Nannos und R. Aqiba; 
wenn er aber drei Falten und zwei Zeugen 
hat, so stimmen alle überein, dass nur ein 
Verwandter [die Zeugenunterschrift] ergän- 
zen dürfe. R. Zera sprach zu Rabba b. Se- 
elta: Merke, drei bei einem gefalteten [Schei- 
debrief] entsprechen ja zwei‘*'bei einem ein- 
fachen, somit sollten doch, wie bei diesem 
Verwandte unzulässig sind, auch bei jenem 
Verwandte unzulässig'*''sein!? Dieser erwi- 
derte; Auch mir war dies fraglich und ich 

Fol. 81b GITTI 

 ן־ימ־ילשמ ןיא רמוא אביקע יבר ןנת אמלא רשבתיל
 בורק רחא םוקמב״דיעהל ןייוארה םיבורק אלא וילע
 רמימל ותאדייאמעט ונייה דבע אלא אל ןלזג ןיא
 דבע הבושת רמימל ותא ימנ ןלזג היררהש ירורחש
 בורקד יעדי אמלע ילוב בורק רמימל אביא יאמ בורק
 רמא אתליאש רב הבר רמא אריז יבר רמא :אוה
 חרק טג הבהא רב אדא בר רמא אבס אגוגמה בר
 השמה השמה וידעו’*השש השש וידעו'*העבש וירשק
 תקולחמ ןאב דע'*השלש וידעו'*העברא העברא וירעו'*
 םיגש וידעו השלש וירשק לבא אביקע יברו םגג ןב
 היל רמא בורק אלא וילע ןימילשמ ןיא לבה ירבד
 רשוןרמב השלש לבי׳ידבמ אתליאש רב הברלי׳יאריז יבר
 ימג'אבה ףא אל בורק םתה המ ימד טושפב םיגשב
 היתליאשו יל אישק ידידל ףא היל רמא אל בורק
 רמאו הבהא רבי^אדא ברל אגוגמה ברו אנוגמה ברל
 אינת אתיירואד ואלד*" רשוקמב השלשל הנה היל

 ?השש השש וידעו העבש וירשק*'הרק טג° יבה ימג
 וידעו'* העברא העברא וידעו‘* השמה השמה וידעו'*
 םילשה אביקע יברו םגג ןב תקולחמ ןאכ דע השלש
 אביקע יברו רשב דלוה רמוא םגג ןב דבע וילע
 םינש וידעו השלס• וירשק לבא רזממ דלוה רמוא
 ףםוי בר בורק א׳יא וילע ןימילשמ ןיא לכה ירבד
 :רשכ יגת אפפ בר רמא בורק איגתהו רשב יגתמ
 בורק דחא״דע אלא וב ורשכוה*'אל ןגהוי יבר רמא
43 M — א״מב |M 44 j יעדי ידימ ע״כד [ ] ימימל יתאד 
 4־ M 45 (I אדא ד״א רנמה ר״א יובא רב ׳בר ׳א ז״רא בורקד

 M 48 - לכ — M 47 ׳! ׳ליט• רב ׳ברל M 46 ׳טילש

 51 ׳רואדמ אלו ןנברדמד M 50 1 א״ב — M 40 !; ימנ —

M + 52 וילע ןימילשמ לבה M 53 ורישכה M — דחא. 

fragte es R. Hamnuna, und R. Hamnuna [fragte es] R. Ada b. Ahaba, und dieser er- 
widerte: Lass die drei beim gefalteten, bei dem es nicht nach der Gesetzlehre'**erfolgt. 
Ebenso wird auch gelehrt: Ueber einen lückenhaften Scheidebrief, der sieben F'alten 
und sechs Zeugen, sechs [Falten] und fünf Zeugen, fünf [Falten] und vier Zeugen 
oder vier [Falten] und drei Zeugen hat, streiten Ben-Nannos und R. Aqiba: wenn ein 
Sklave [die Zeugenunterschrift] ergänzt hat, so ist, wie Ben-Nannos sagt, das Kind 
legitim, und wie R. Äqiba sagt, das Kind ein Bastard; wenn er aber drei F'alten und zwei 
Zeugen hat, so stimmen alle überein, dass nur ein .Verwandter [die Zeugenunterschrift] 
ergänzen dürfe. R. Joseph lehrte''": ein Zulässiger'“. — Es wird ja aber gelehrt: ein Ver- 
wandterl? R. Papa erwiderte: Lies: ein Zulässiger. 

R. Johanan sagte: Hierbei ist nur ein verwandter Zeuge zulässig, zwei'* aber nicht, 

149. Man würde sie daun auch in anderen Fällen als Zeugen zulassen. 150. Kundige wissen, 

dass hierbei ein Verwandter zulässig ist 151. Bei einer einfachen Urkunde sind 2 u. bei einer ge- 

falteten .sind 3 Zeugenunterschriften erforderlich. 152. Für die 3. Unterschrift. 153. Fs ist eine 

rabbanitische Bestimmung. 154. 111 der obigen Fehre RZ.s, da.ss bei einem mit 3 Falten nur ein 

Verwandter die Zeugenunterschrift ergänzen dürfe. 155. Der nicht verwandt u. auch sonst als Zeuge 

zulässig ist. 156. Wenn in einem solchen vScheidebrief 2 Zeugenunterschriften fehlen, obgleich 3 zuläs- 

sige Zeugen unterschrieben sind. 
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 ם־יבורק יירתב למויקל יתא אמלד״אל ירת לבא דבלב
,foi אקד° אקיד ימנ אתינתמ ישא בר רמא רשב דהו 
 עמש ייבא רמא :הנימ עמש דה דה ינתו גלדמ
 ןיב הליהתב ןיב יעב יא'’םיתה בורק יאה הנימ
 עמשו םוקמ הילייעבק אלדמ יאממ ףוסב ןיב עצמאב
 יאדי״קפוצר ןניעב אלו ןנימייקמ אתלת לכמ''הנימ
 יאהל םוקמ היל עבקל־יףיפוצר ןניעב ךתעד אקלס
 אבוט היב רשבלו.הוסב וא עצמאב וא הליהתב׳״בורק
 וילע םלשהו אצ היל רמא ימאי׳יברד הימקל ותא יכ

 :קושה ןמ דבע

54 M ימויקל יתא ימליד ט״מ 

weil die Bestätigung durch zwei Verwandte 
und einen Zulässigen erfolgen könnte'”. R. 
Asi sagte: Dies ist auch aus der Barajtha 
zu entnehmen, denn sie lehrt es um je ei- 
nen'*Veduzirend; schliesse hieraus. 5 

Abajje sagte: Hieraus ist zu entneh- 
men, dass der Verwandte beliebig unter- 
schreiben kann, zuerst, inmitten und zu- 
ende. — Woher dies? — Da für diesen kein 
Raum bestimmt ist. Ferner ist hieraus zu 10 

entnehmen, dass man drei [Unterschriften] 
herausgreifen und bestätigen dürfe'”, und 
sie brauchen nicht neben einander zu sein. 

 ינשב !M 55 I — ב״א

 M 56 הל M 57 ii — מ ' 58 (M יאו) |; M 59 עבקי

 M 60 ףוסב ןיב ׳מאב ןיב ׳חתב ןיב ;V 61 1 יאני.

Wenn man nämlich sagen wollte, sie müssen nebeneinander sein, so sollte für Ver- 
wandte ein Raum bestimmt werden, zuerst, inmitten oder zuende, sodann wären auch 
viele"°zulässig. Wenn ein solcher F'all''’'vor R. Ami kam, sagte er: Geh, lass [die Zeu- 
genunterschrift] von einem Sklaven auf der Strasse ergänzen. 

157. Wenn die Zeugen nicht mehr vorhanden sind u. ihre Unterschriften durch andere Zeugen be- 

stätigt werden müssen, so kann es Vorkommen, dass 3 Unterschriften bestätigt werden, von denen 2 von 

Verwandten herrühren, während dies dem Gericht unbekannt ist. 158. Bei der Reduktion der Falten 

werden auch die Zeugenunterschriften um je eine reduzirt, demnach gilt dies nur von dem Fall, wenn 

eine Zeugenunterschrift fehlt. 159. Durch andere Zeugen, falls die Unterschreibenden nicht mehr 

vorhanden sind. 160. Bei der Bestätigung werden daun die Unterschriften aus einer anderen Stelle 

herausgesucht, u. da sie neben einander sein müssen, so sind darunter mindestens 2 zulässige. 161. 

Ein gefalteter Scheidebrief, in dem eine Zeugenunterschrift fehlte. 



NEUNTER ABSCHNITT 

 תרתומ תא י־יה הל רמאו ותשא תא שרגמ
 ריתמ רזעילא יבר ינולפל אלא םדא לכל
 ־יוזחיו הנמיה ונלטי השעי רציב ו ירסוא םימב

1ENN JEMAND SICH VON SEINER FrAU 

I SCHEIDEN LÄSST UND ZU IHr'SPRICHT: 

SEI NUN JEDEM Menschen erlaubt, nur 

[nicht] jenem, so ist sie, wie R. Eliezer 

j 5 ’לוספ וקחמו רזחש יפ לע ףא וכותב ובתכ sagt, erlaubt“, und wie die Weisen sa- 

GEN, VERBOTEN. WAS MACHE ER? Er NEH- 

ME IHR [den Scheidebrief] ab, gebe ihn 

IHR ZURÜCK UND SPRECHE ZU IHR: SEI NUN 

JEDEM Menschen erlaubt. Hat er es 

 m [den Scheidebrief] geschrieben, so רזעילא יבר גילפד אוה תנמ לעבו" אוה תנמ לע ייי

 .ist er, selbst wenn er es ausradirt 'רמא טגב הלי רייש אהד הדומ ןיוחב לבא ןנברדא

 חו
 םדא לבל תרתומ תא ירה הל רמאיו‘ הל וננתיו

 :לוספ וקחמו רזחש יפ לע ףא וכותב

 וא אוה ןדח אלא יאה והל איעביא ,ארמג
 הילע ןנבר יגילפד אוה ןדהבו אוה ןדה אוה תנמ לע
 תנמ לעב לבא טגב הל רייש אהד רזעילא יברד
 אמלד וא אמלעד יאנת' לכא הוהד ידימ היל ודומ

UNGILTIG. 

GEMARA. Sie fragten: Hat dieses״nur״ 
die Bedeutung "ausgenommen“ oder "mit 

der Bedingung“? Heisst dies "ausgenom- 

men“, und die Rabbanan streiten gegen R. 

 אלא םיעגנב ןיאמטמ םיתבה לכ’ עמש את אניבר
 Ncg-xilJ אלא ריפש אוה ץוח אמלשב תרמא' יא םיוג לש

 יתב ומטימ אלד תנמ לע* אוה תנמ לע תרמא יא

II 'ט׳יעב ןיאנת M 3 ,י םאו -|- M 2 ■| םינש ינפב ף־ M 1 
 M 4 -- אוה ם״עבו |M 5 j בא הוהד ידימ ןנברד והילע^
6 j רמא הל ריישמ אהד והל ירומ ־ןיוחב לבא דנלעב ןיאנת Eliezer nur hinsichtlieh [der Beschränkung] 

 ausgenommen“, da er von der Scheidung״ P היל M 7 jj ץוח ןנירמא P 8 II אלא 4־.

etwas zurücklässt', pflichten ihm aber bei 

hinsichtlich [der Einschränkung] "mit der Bedingung“, da sie jeder anderen Bedingung" 

gleicht, oder hat es die Bedeutung "mit der Bedingung“, und nur hinsichtlich [der Ein- 

Schränkung] "mit der Bedingung“ streitet R. Eliezer gegen die Rabbanan, pflichtet ihnen 

aber bei hinsichtlich [der Einschränkung] "ausgenommen", da er von der Scheidung 

etwas zurücklässt? Rabina erwiderte: Komm und höre: Alle Häuser werden durch Aus- 

Satz' unrein, nur [nicht] die der Nichtjuden. Einleuchtend ist dies, wenn du sagst, es 

bedeute "ausgenommen“, wenn du aber sagst, es bedeute "mit der Bedingung“, so heisst 

dies: die Häuser der Jisraeliten werden unrein mit der Bedingung, dass die Häuser 

1. Bei der Uel)ergabe des Scheidebriefs. 2. Jedem anderen; die Scheidung ist gütig. 3. Die 
Scheidung ist keine vollständige, da er jemand hiervon ausgeschlossen hat. 4. Wenn die Bedingung 
erfüllt wird, ist die ,Scheidung gütig; auch hierbei ist die Scheidung unbeschränkt, wenn sie die Bedin- 
gung erfüllt, jenen nicht zu heiraten. 5. Cf. Lev. 14,33 ff. 
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der Nichtjuden nicht unrein werden, wenn 

aber die Häuser der Nichtjuden unrein 

werden, werden die Häuser der Jisraeli- 

ten nicht unrein!? Und werden denn Häu- 

 םיוג יתב ומטימ״אה לארשי יתב ומטימד אוה סיוג
 יאטטט״ימ סיוג יתב דועו לארשי יתב יאמטמ'°אל
 וL«.4,34ןירא םכתזחא ן*רא תיבב תערצ עננ יתתגו°אינתהו

 ןיאמטמ סיוג יתב ןיאו םיעגנב האמטמ םבתזוהא
sei- der Nichtjuden unrein, es wird ja ge- 5 :הנימ עמש אוה ]*וה הנימ עמש אלא םיעגנב 
lehrt:Vh// lasse eine Aussalzplage an einem יסוי יבר רמא אינתד אנת יאה יב אלד ]יתינתמ 
Haus im Land eures Besitztums entstehen, לע םימכהו רזעילא יבר וקלחנ אל הדוהי יברב" 

das Land eures Besitztums wird durch Aus- לכל תרתומ תא ירה הל רמאו ותשא תא שרגמה 
Satz unrein, nicht aber werden Häuser der וקלחנ המ לע תשרוגמ הניאש ינולפמ ןיוח‘'םדא 

Nichtjuden durch Aussatz unrein!? Hieraus 10 לכל תרתומ תא ירה הל רמאו ותשא שרגמה לע 
ist somit zu entnehmen, dass dies״ausge- רזעילא יברש° ינולפל יאשנת אלש תנמ לע םדא Col.b 
nommen״ heisse; schliesse hieraus. ןירסוא םימכחו שיאה ותואמ ןדה םדא לכל ריתמ 

Unsre Misnah vertritt nicht die Ansicht יאנת לבא הוהד ידימ רזעילא יברד אמעט יאמ 
des Autors der folgenden Lehre: R. Jose טגב הל רייש'^אל אמלעד יאנת לכי"ןנברו אמלעד 
b. R. Jehuda sagte: R. Eliezer und die Wei-15 יאמ ןיוחב אנמיקואד ןיתינתמו טגב הל רייש אבה 
sen stimmen überein, dass, wenn jemand דחא ןקז םושמ יאני יבר רמא°רזעילא יברד אמעטו3י1.831־ 
sich von seiner Frau scheiden lässt und zu דהא שיאל התיהו הכלהו ותיבמ האציו° ארק רמא Dt.24,2 

ihr spricht: sei nun jedem Menschen erlaubt, תשריגמ וז ירה" רחא שיאל אלא הריתה אל וליפא 
ausgenommen jenem, sie nicht geschieden רמא ןנחוי יברו‘’ שיאו שיא לכל‘* ש*יא יאה‘’ ןנברו 

sei, sie streiten nur über den Fall, wenn 2n ,0.21,7 ךשיאמ השורג השא[ון° אבהמ רזעילא יברד אמעט 
iemand sich von seiner Frau scheiden lässt <'52.<״׳ הלספנ השיאמ אלא השרגתנ אל וליפא“ וחפי אל^^י I 94^ 

 הנוהכ רופיא ןנברו אטיג יוה״אמלא הנוהכה ןמ
 יברל״יעבית ךאיה ןישודיקב אבא יבר יעב :ינאש
 ןאכ דע רזעילא יברל יעבית ןנברל יעבית רזעילא

 איד^ל ךיל
 יכ ׳בה ^בא יארק יביתכד ׳^א םתה ׳אק א^ ך״ע ׳ברד ךל ׳בית

und zu ihr spricht: sei jedem Menschen er- 

laubt mit der Bedingung, dass du jenen 

nicht heiratest: nach R. Fliezer ist sie je- 

dem Menschen mit Ausnahme von jenem 

erlaubt, nach den Weisen aber verboten. — 

Was ist der Grund R. Fliezers? — Dies 

gleicht jeder anderen Bedingung. — Und 

die Rabbanan!? — Bei jeder anderen Be- 

dingung lässt er von der Scheidung nichts 

zurück, hierbei aber lässt er von der Sch ei- 

9 M + 10 ד M ומטמ Mil ׳א םכתזוהא ומטמ 
 ...ץוח Q 13 j| רב P .ר״ב M 12 ij ׳טטמ דוחא ׳טחר

 אה הל ריישמ M 15 |ן 'טלעב ןיאנת והלוכ M 14 !! םדא

 11 ז״ה — M 16 1 ץוחב טגב ןנימקואד יתמו ׳טגב הל ריישמ

17 B 18 א״דד אמעט ירמא f- M- 19 הנריתיש דע 

M 20 11 אמעט ׳אד 'ביא M טג יוה אק |M 21 i ול 

 .ןיינק ביתכ חקי

düng etwas zurück’. — Was ist der Grund R. Fliezers nach unsrer Misnah, die wir auf 

[die Einschränkung] ״ausgenommen״ bezogen haben? R. Jannaj erwiderte im Namen 

eines Greises: Die Schrift sagt: ^sie gehe fort aus seinem Haus 71 nd sei eines anderen 

Manns fllfit/], selbst wenn er sie nur für einen anderen Mann erlaubt hat, ist sie 

geschieden. — Und die Rabbanan!? — [Das Wort] A'Iann bedeutet: für jedermann. R. 

Johanan sagte: Folgendes ist der Grund R. Fliezers: VA/von ihrem Mann geschiedene 

Frau sollen sie nicht nehmen, selbst wenn sie nur von ihrem Mann geschieden" ist, ist 

sie für Priester untauglich, demnach ist die Scheidung gütig. — Und die Rabbanan!? 

— Anders verhält es sich beim Verbot für die Priester“. 

R. Abba fragte: Wie verhält es sich bei der Trauung"? Dies ist fraglich sowol nach 

R. Eliezer als auch nach den Rabbanan. Dies ist fraglich nach R. Eliezer, denn R. 

6. L,ev. 14,34. 7. Die Bedingung besteht darin, dass sie jenen nicht heirate, somit ist sie nicht 

iedem Menschen erlaubt, wie dies durch die Scheidung erfolgen soll. 8. Dt. 24,2. 9. Lev. 21,7. 

10. Selbst wenn er zu ihr gesagt hat, dass sie für jeden anderen nicht erlaubt sei. 11. Denen dies- 

bezüglich viele Verbote auferlegt worden sind, die׳ für andere nicht gelten. 12. Wenn er zn ihr ge- 

sagt hat: sei mir angetraut u. iedem anderen mit Ausnahme von jenem verboten. 
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 Eliezer vertritt seine Ansicht vielleicht nur יבייתכד םושמ אלא אכה רזעילא יבר רמאק אל'

 da, wegen der Schriftverse'^, hierbei aber האציו אמלד וא ןניעב אמלעב ןינק םתה לבא יארק

 ^'ist eine richtige Erwerbung erforderlich אבה׳יןנבר ירמאק אל ןאב דע ןגברל״יעבית התיהו

 oder aber, [es heisst:] sie gehe fort und sei'^t וא והד לב ןינק םתה לבא אכילו תותירב ןניעבד אלא

 Dies ist fraglich nach den Rabbanan, denn הטשיפ רדה היל איעביאד רתבל'\דתיהו האציו אמלד ■י

 התיהו האציו ןניעב’'ןנברל ןיב רזעילא יברל ןיב:
 אב אבא יברדל אתיא רמול יצמת’'םא ייבא רמא
 ןדה השדיקו ןועמש אבו ןועמשמ ןדה השדיקו ןבואר

 0ו1.431יארופ ינא ןיאו״ייולל תמביתמ םהינש ותמו ןבוארמ

die Rabbanan vertreten ihre Ansicht viel- 

leicht nur da, wobei eine [vollständige] Tren- 

nung'erfqrderlich ist, was dann'^nicht der 

Fall ist, hierbei aber ist irgend eine Er- 

 Werbung ausreichend, oder aber, [es heisst:] ןבוארד ישודי1ר אמעט יאמ םיתמ ינש תשא הב !יו

 -sie gehe fort und sei'^l Nachdem er es ge ינמ• תשא אלאץ’ונהא אל ןועממיד ישודיק ונהא

 .fragt hatte, entschied er es; Sowol nach R השדיקו ןבואר אבש’’ ןונב הל תהבשמ יביה םיתמ

 Eliezer als auch nach den Rabbanan [sage ישודיקד'“ םתס השדיקו ןועמש אבו ןועמשמ ןיוה

 \'man]: sie gehe fort und sei ’ונהא ןועמשד ישודיקו’'אמלעא הרמימל ונהא ןבואר

 -Abajje sagte: Wenn man nach den Wor ירה״הל רמא ייבא יעב :ןבוארא הרסומל !•יי

 ,ten R. Abbas entscheidet, so ergibt es sich רזהו ןועממיו ןבוארמ ן*וה םדא לבל תרתומ תא

 -dass, wenn Reuben sich [eine Frau] ange רפאד יאזי ןנירמא ימ והמייןועמשו ןבוארל הל רמאו

 traut hat mit Ausnahme von Simon’’und “רסא ארשד יאמו ארש רפאד יאמ אמלד וא ארש

F01.83 ןבוארל והמ ןבוארל ארש רסאד יאמ"רמול יצמת םא darauf Simon sie sich angetraut hat mit 

 -Ausnahme von Reuben, und beide gestor התפר םושמ ןבוארל רמאקד יאהו ןועמשל ןידה אוהו 20

 ben sind, Levi“an ihr die Schwagerehe volh ןבוארל רמול יצמת םאו״אקוד ןבוארל אמלד ואייהיב

ziehen müsse, und man von ihr nicht sage. 

sie sei die Frau von zwei Verstorbenen", 

denn die Trauung Reübens ist wirksam und 
M 30 ש — M 2g j| י — M 28 יניאו Trauung Simons ist nicht wirksam'’. — 
 •M 31 , j • 1 + ״ השאל M 32 יאמ M 33 il + ימנ

' Wie kann es nun Vorkommen, dass sie die 

 M 22 + והל ; M 23 יכה לבא ׳בילו ןנעב ׳תירכ ׳לא ׳תה

— M 25 ;י רדה ׳עבר רתב M 24 ן| וא ןנעב ד״כ ןיינק 
M 27 יברד אהל אתיא M .(ןלוכב) אצמת B 26 ייעב 

i ד 
34 

 ^ M -|- ׳שירב P 35 — ו. M ןועמשל אל לבא.
Frau von zwei Verstorbenen ist? — Wenn 

Reuben sie sich angetraut hat mit x׳\usnahme von Simon und darauf Simon sie sich 

ohne Beschränkung angetraut hat; die Trauung Reübens ist wirksam, sie für alle Welt 

verboten zu machen, und die Trauung Simons ist wirksam, sie für Reuben verboten 

zu machen. 

Abajje fragte: Wie ist es, wenn er zu ihr gesagt hat: sei jedem Menschen erlaubt, 

ausgenommen Reuben und Simon, und darauf zu ihr sagt; Reuben und Simon; sagen 

wir, er habe das erlaubt, was er verboten hatte, oder aber, er habe das erlaubt, was 

er verboten hatte, und das verboten, was er erlaubt''hatte? Und wie ist es, wenn du 

entscheidest, er habe das erlaubt, was er verboten hatte, [wenn er gesagUhat:] sei 

Reuben [erlaubt]; meinte er Reuben und ebenso Simon, nur nannte er de.shalb Reu- 

ben, weil er mit ihm begonnen hatte'', oder aber nur Reuben? Und wie ist es ferner, 

13. Die oben angeführt werden, aus welchen RE. seine .\nsicht entnimmt. 14. Die Trauung 

ist nur dann gütig, wenn sie dadurch ihrem Wann vollständig angehort u. ohne jede Einschränkung je- 

dem anderen verboten ist. 15. Cf. .S. 640 N. 54. 16. Dieser Ausdruck wird (Dt. 24,1) vom 

Scheidebrief gebraucht. 17. Wenn die Scheidung mit einer Einschränkung erfolgt. 18. Nach 

beiden gleicht diesbezüglich die Trauung der Scheidung. 19. Dass sie ihm nicht verboten sei. 20. 

Der 3. der genannten Brüder. 21. .\n der die Schwagerehe nicht zu vollziehen ist. 22. Seine 

Worte, dass sie jedem Menschen mit .׳\usnahme von Reiiben verboten sei, ist ohne Wirkung, da sie sich 

auch vorher in diesem Zustand befand. 23. Die letzten Worte waren keine rCrgänzung, sondern ein 

Rücktritt: sie sei R. u. Ö. erlaulR, anderen aber verboten. 24. Bei seiner nachträglichen Ergänzung. 

25. Die .Xufzählung der Personen, denen sie verboten bleiben sollte. 
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wenn du entscheidest, nur Reuben, [wenn יא־ו ןבוארל ןידה אוהו ןועמשלייוהמ ןועמשל אקוד 
 ועמשל אמלד וא הינימ קילסד םושמ ןועמשיירמאקד

 יאק ןבואראילןא והמ ןועמשל ףא ישא בר יעב״אקוד
 רחאל״ךנבר ונת :וקית יאק אמלעא ףא אמלד וא
 בישהל םינקז העברא וסנבנ רזעילא יבר לש ותרימפ
 יברו ןופרט יברו ילילגה יפוי יבר״ןה ולא וירבד לע
 רמאו ןופרט יבר הנענ אביקע יברו הירזע ןב רזעלא
 וילע הרסאנש הז לש ויחאל תאשינו^לז הבלהש ירה
 אהדדרותה ןמ רבד רקוע הז אצמנ אל םינב אלב תמו

er gesagt l:at:] sei Simon [erlaubt]; meinte 
er Simon und ebenso Reuben, nur nannte 

er deshalb Simon, weil er mit ihm beendet'' 
hatte, oder aber nur Simon. R. Asi fragte: 
Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] auch Si- 
mon; bezieht sich [das"auch״auf Reuben''’ 
oder bezieht es sich auf alle Welt? — Die 
Fragen bleiben dahingestellt. 

35 j- M- ׳ירמא ימ M 36 ]j אוה קילםד(?)׳ביא םושמ ׳םשל 

 40 11 ל — M 39 [| ׳וארדא j] M 38 וקית + M 37 [j וא

M 41 || ג״הירו ט״ר M 42 ]! תסינו P — 43 |] אה M רמאו 

 ij רתומו P 44 |j רוסאה רוסא הזלו רתומ הזל וניצמ קיה יכו

45 M -|- ו M) 46 jj — תאשנו) P 47 I 48 )1 רהאל 

M 49 |1 ונממ M 50 !ן תסינו ׳רבעו M — ו. B אל 

 .איהש — M 52 11 ׳יהוז M 51 !1 ׳צמנ

Die Rabbanan lehrten: Nach dem Tod 10 רמאו ילילנה״יסוי יבר הנענ תותירב הז ןיאש תדמל 

R. Eliezers traten vier Aelteste zusammen, לכל רופא רוסאה הזל רתומו הזל רופא וניצמ ןכיה 

um seine Worte zu widerlegen; folgende הנענ תותירכ הז ןיאש תדמל אה לבל רתומ רתומהו^^ 
sind es: R. Jose der Galiläer, R. Tryphon, וניב תרוכה רבד תותירכ רמאו הירזע ןב רזעלא יבר 
R. Eleäzar b. Äzarja und R. Äqiba. R. Try- אביקע יבר הנענ תותירכ הז ןיאש תדמל אה״דניבל 

phon begann und sprach: Wenn diese''geht 15 ורדו קושה ןמ דהאלי׳תאשנו'*וז הכלהש ירה רמאו 
und den Bruder dessen, dem sie verboten הזל תאשינו הדמעויי^דשרגתנ וא הלמראתנו’“פינב הל 
ist, heiratet und dieser kinderlos stirbt, so אה םירזממ הינבו לטב טג אצמנ אל וילע הרסאנש 
ergibt es sich, dass jener ein Gebot der הז היהש ירה רחא רבד תותירכ הז ןיאש תדמל 
Gesetzlehre aufgehoben'Tat. Du lernst also, ולצא הנמלא תאצמנו'°שרגמה תמו ןהכ וילע הרסאנש 
dass dies keine Trennung'hst. Hierauf be- 20 איהשי^יהשורנ המיי^רמוחו לקו םדא לכ לצא השורגו 
gann R. Jose der Galiläer und sprach: Wo איהש^ישיא תשא הבש ןישוריג דצ ליבשב הרוסא הלק 
finden wir, dass etwas diesem verboten und 

jenem erlaubt wäre!? Das Verbotene ist al- 
len verboten und das Erlaubte ist allen er- 
laubt. Du lernst also, dass dies keine Tren- 
nung ist. Hierauf begann R. Eleäzar b. Azar- 
ja und sprach:^°Tre7m1mo■, etwas, das zwi- 

sehen ihm und iliF'trennt. Du lernst also, 
dass dies keine Trennung ist. Hierauf begann R. Aqiba und sprach: Wenn diese geht 
und jemand von der Strasse heiratet, von dem sie Kinder bekommt, und nachdem sie 
verwitwet oder geschieden worden ist, jenen heiratet, dem sie verboten war, so ergibt es 
sich, dass die Scheidung nichtig^’war und ihre Kinder Bastarde sind. Du lernst also, dass 
dies keine Trennung ist. Eine andere Erklärung. Wenn jener, dem sie verboten ist, 

Priester ist, so ist sie, wenn der, der sich von ihr scheiden liess, stirbt, für jenen Wit- 
we“und für jeden anderen Geschiedene. Nun ist [ein Schluss] vom Eeichteren auf das 
Schwerere zu folgern: wenn diese^Svegen ihrer Eigenschaft als Geschiedene^Jenem ver- 

boten ist, obgleich es ein leichtes VerboPhst, um wieviel mehr ist [sie^'in ihrer Eigen- 
Schaft] als Eheweib’* anderen verboten, wo doch dieses Verbot ein schweres ist. Du 

26. Dem er sie durch den Widerruf erlaubt hat, obgleich er ihn nicht nannte. 27. Die auf 

diese Weise geschieden worden ist. 28. Das Gebot der Schwagerehe kann dann nicht ausgeübt wer- 

den. 29. Von der das Gesetz spricht; sie muss eine vollständige sein, ohne mit irgend einem anderen 

Gesetz zusammenzustossen. 30. Dt. 24,1. 31. Das Verbot für die genannte Person besteht durch 

ihre Zugehörigkeit zu ihrem früheren Mann. 32. Rückwirkend durch die später erfolgte Uebertretuug. 

33. Da sie ihm gegenüber als nicht geschieden galt; sie ist ihm jed. verboten, da sie anderen gegenüber 

Geschiedene ist. 34. Die l'rau in diesem l'all, wo sie einem gegenüber Geschiedene u. einem an- 

deren gegenüber Witwe ist. 35. Die sie nur anderen gegenüber ist. 36. Die Heirat einer 

Geschiedenen ist für einen Priester nur mit einem gewöhnlichen Verbot belegt. 37. Wenn sie nicht 

verwitwet ist. 38. Die sie dem gegenüber ist, dem sie verboten ist. 
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 רמא תותירכ הז ןיאש תדמל אהייקש לכ אל הרומח
 התימ רחאל יראה תא ןיבישמ ןיא עשוהי יבר ןהל
 רזעלא יברדמ רבלי׳אכריפ והל תיא והלוכ אבר רמא

 ״•7 יבר רמא° יבה ימנ אינת“אכריפ היל תילד הירזע ןב
 ירבדמ הירזע ןב רזעלא יבר ירבד תא ינא האור יסוי 5
 הכלהש ירה רמאו ןופרט יבר הנענ רמ רמאי':ןלוב
 אלב תמו וילע הרסאנש הז לש ויחאל תאשנו וז
 והיא רקוע״הרותה ןמ רבד רקוע הז אצמנ אל םינב
 ימ הנתמ הרותה ןמ רבד רוקעל הנתמ אלא רקע
 .דוהאל .דילי"אבסנימ אלד הל" איגס" אל הל רמאק !0
 םרוג הרותה ןמ רבד רוקעל םרוג אלא ארבג אוההד
 םינב אלב תומי אמש אשי אל ויהא תב התעמ אלא
 אכריפ ונייה הרותה ןמ רבד רוקעל םרוג אצמנו
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lernst also, dass dies keine Trennung ist. 

R. Jeliosua sprach zu ihnen; Man erwidert 

nicht einem Löwen nach seinen1"T0d. Raba 

sprach: All diese [Einwände] sind zu wider- 

legen, nur nicht der des R. Eleäzar b. Azar- 

ja, der nicht zu widerlegen ist. Ebenso wird 

auch gelehrt: R. Jose sagte: Mir leuchten 

die Worte des R. Eleäzar b. Azarja mehr 

ein als die Worte der anderen. 

Der Meister sagte: Da begann R. Try- 

phon und sprach: Wenn diese geht und 

den Bruder dessen, dem sie verboten ist, 

heiratet und dieser kinderlos stirbt, so er- 

 -gibt es sich, dass jener ein Gebot der Ge אינתדי׳רזעילא יבר ירש״ארשמ ןדהב אמיליא יאמבו

 ״,setzlehre aufgehoben hat. "Aufgehoben ירוד .דל״רמאו ותשא תא שרגמב רזעילא יבר .דדומ ■יי
 hat er es denn aufgehoben!? —Vielmehr, er דחאל תסינו .הכלהו ינולפמ ןדה םדא לכל תרתומ תא

 -traf eine Vereinbarung zur x\ufhebung ei דזל תרתומש .דשרגתנ וא .דלמראתנו קושוד ןמ.

 ,nes Gebots der Gesetzlehre. — Wieso dies יסוי יבר .הנענ :תנמ לעבייאלא וילע .הרסאנש

 -sagte er es^ihr denn, soll sie doch den Bru רוםאוד הזל רתומו הזל רוסא וניצמ ןביודי״רמאו ילילגה

 -der jenes Manns nicht heiraten!? — Viel דמורת ירודו אלו לכל רתומ רתומהו לכל רוסא 20.

 mehr, er verursachte die Aufhebung eines אק .דשא רוסיאבייהזל תרתומו הזל הרוסאש״סישדקו

Gebots der Gesetzlehre. — Demnach sollte 

niemand die Tochter seines Bruders heira- 

teil dürfen, denn er könnte kinderlos ster- 

ben und die Aufhebung eines Gebots der 

Gesetzlehre verursachen“'‘!? — Das ist die 

Widerlegung“". — In welchem Fall״, [sagte 

er] "ausgenommen״, so ist dies“"ja nach R. 

Eliezer erlaubt!? Es wird nämlich gelehrt: 

R. Eliezer pflichtet bei, dass, wenn jemand sich von seiner Frau scheiden Hess und zu 

ihr sagte: sei jedem Menschen erlaubt, ausgenommen jenem, und sie geht und einen 

von der Strasse heiratet und darauf verwitwet oder geschieden wird, sie jenem, dem 

sie verboten war, erlaubt sei. — Vielmehr, wenn er'Hnit der Bedingung״gesagt״hat. 

«Da begann R. Jose der Galiläer und sprach: Wo finden wir, dass etwas diesem 

erlaubt und jenem verboten wäre!? Das Verbotene ist allen verboten und das Erlaubte 

ist allen erlaubt.» Etwa nicht, dies ist ja bei Hebe und Geheiligtem der Fall, sie sind 

diesem verboten und jenenEerlaubt!? — Wir sprechen vom Inzestverbot. — Dies ist ja 

bei Blutsverwandten״der Fall!? — Wir sprechen von der EhelichungL — Dies ist ja 

beim Eheweib^der B'all!?— Das ist die Widerlegung״. — In welchem B'air, [sagte er] 

 שיא תשא ירה ןנירמאק תושיאבי׳תוירע ירהו ןנירמא

53 M — תותירכ...אה M 54 Ij — 55 [| *ל M -- ה״נת Ij 

56 M — 57 [| ם״א M 11 ׳נתמ ׳צמנ אל ׳לא רקע אק והיא 

58 B 59 [] יגס M — 60 |ן הל M ׳צמנ אל אלא ׳חאל 
 II ואל 4־ M 63 ן| ׳נתהו M 62 || ארש B 61 1| םרמ

64 M רוסאה רתומ הזו רוסא הזש וניצמ ןכיה יכו M 65 II 

 רתומו הזל רוסאד M 67 || ׳ושאב M 66 [j רתומו הזל רוסאד
 .ירהו ׳רמאר רוסיא רסואכ הזל

39. RE. könnte, wenn er lebte, dies alles widerlegen. 40. Da.ss sie ihn heirate. 41. Der 

Vater kann das Gebot der .Schwagerehe nicht vollziehen. 42. Von der Raba oben spricht. 43. Dh. 

auf welchen Fall bezieht RT. den Streit zwischen REl. u. den Weisen. 44. In einem solchen Fall die 

Schwagerehe zu vollziehen, da durch die 2. Heirat die 1. vollständig aufgehoben worden ist. 45. Da 

er dies zur Bedingung gemacht hat, so wird durch die Uebertretung der Bedingung die Scheidung rück- 

wirkend aufgehoben. 46. Sie dürfen nur von Priestern u. nicht von Jisraeliten gegessen werden. 

47. Die IyCV. 18,6ff. aufgezählt werden; diese sind den Verwandten verboten, anderen aber erlaubt. 48. 

Von Fällen, bei denen das Verbot durch die Fhelichung erfolgt. 49. Die durch die Ehelichung an- 

deren verboten, ihrem Mann aber erlaiibt ist. 50. Cf. N. 43 mut. mut. 
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"mit der Bedingung", so ist sie ihm ja 

ausserehelich'■ erlaubt!? — Vielmehr, wenn 

er "ausgenommen"gesagt haf. 

«Hierauf begann R. Äqiba und sprach: 

Wenn diese geht und jemand von der Stras- 

se heiratet, von dem sie Kinder bekommt. 

GITTIN IX,i Fol. 83a—83b 

 הרתוה^יירה תנמ לעב אמייליא יאמבו אבריפ ונייה“

 אביןלע יבר הנענ :ןיוהבייאלא תונזב ולצא

 ויהו קושה ןמ דהאל״תאשינוייוז הכלהש ירה רמאו

 הזל תאשנוי׳הרבעוי״השרנתנ וא הלמראתנ^סינב הל
 יבה יא ןירזממ הינבו לטב טג״אצמנרילע הרסאנש

 ”אל אמלד ביסנת אל ימנ אמלעד יאנת והלוכב

und nachdem sie verwitwet oder geschieden ]ירזממ הינבו לטב טנ אצמנו היאנתל היל אמייקמ” 

worden ist, jenen heiratet, dem sie verboten יבר ירש"ארשמ ץוהב אמיליא יאמבו אכריפ ונייה 

war, so ergibt es sich, dass die Scheidung תא שרגמב רזעילא יבר היה” הדומ אינתד רזעילא 

nichtig war und ihre Kinder Bastarde sind.» 10 ןדה םדא לכל תרתומ תא ירה הל רמאו ותשא 

Demnach sollte sie auch bei jeder anderen הלמראתנו קושה ןמ דהאל תאשנו" הכלה^ ינולפמ 

Bedingung”nicht heiraten dürfen, denn sie לעב״אלא וילע הרסאנש הזל תרתומש השרגתנ וא 

könnte die Bedingung übertreten, sodann וילע הרסאנש הז היהש ירה רהא רבד :תנמ 

würde ihre Seheidung nichtig und ihre Kin- לצא השורגו ולצא הנמלא תאצמנו'“שרגמה תמו ןהכ 

der würden Bastarde sein!? — Das ist die 10 הרוסא הלק איהש״השורג המו רמוהו לקו’'םדא לכ 

Widerlegung". — In welchem Falb“, [sagte לכ אל הרומה שיא תשא הבש :ישוריג דצ םושמ 
coi.b ולצא השורג ירה° תנמ לעב אמיליא יאמבו*“ ןכש 
 היל אריבם ןדה"יא אביקע יברו ןדהב"אלא תונזב
 תנמ לע ביתול היל אריבס תנמ לע יאו ןדה ביתול

er] "ausgenommen", so ist dies ja nach R. 

Eliezer erlaubt!? Es wird nämlich gelehrt: 

R. Eliezer pflichtet bei, dass, wenn jemand 

 sich von seiner Frau scheiden Hess und zu 20 אכיאו ןדה רמאד אכיאד היל עימש אביקע יבר

 ןאמו אכריפ יאה ןדה רמאד ןאמ תנמ לע רמאד

70 j 

B 73 

74 M האנת 'מקומ II 

68 M -|- 69 1| הזל ׳רוסאו הזל ׳רתומד M רתומ 
B הדמעו f- B 71 [j- אל M 72 Ij + ו לוספ 

 |1 ׳עינת ל״נ ׳טלעב ןיאנת לכ M .הלוכב

75 M — 76 || היה M + 77 |1 הז M 78 לע ואל II 

P — 79 [| ו M 11 ׳שא הרוסא הבש ג״צ ליבשב הלק ׳יהש וז 

80 (M יאממו) || 81 M ׳יבס יאו ץוחב ביתינ ץוח ןל ׳ריבס 

 ץוח היל תיאד אכיאד היל עמש ׳משימ ע״ד ם״ע ביתינ ם״ע ךל

 תיאד ןאמו ׳כריפ וניייה ץוח היל תיאד ןאמ ם״ע היל תיאד אכיאו
 .׳מיליא ׳ריפ יאמו ׳בריפ ונייה ם״ע היל

ihr sagte: sei jedem Menschen erlaubt, aus- 

genommen jenem, und sie geht und einen 

von der Strasse heiratet und darauf verwit- 

wet oder geschieden wird, sie jenem, dem 

sie verboten war, erlaubt sei. — Vielmehr, 

wenn er "mit der Bedingung"gesagt hat''^ 

«Eine andere Erklärung: Wenn jener, 

dem sie verboten ist, Priester ist, so ist sie, 

wenn der, der sich von ihr scheiden liess, 

stirbt, für jenen Witwe und für jeden ande- 

ren Geschiedene. Nun ist [ein Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: 

wenn diese wegen ihrer Eigenschaft als Geschiedene jenem verboten ist, obgleich es 

ein leichtes Verbot ist, um wieviel mehr ist [sie in ihrer Eigenschaft] als Eheweib an- 

deren verboten, wo doch dieses Verbot ein schweres ist.» In welchem PMlb“, [sagte er] 

"mit der Bedingung", so gilt sie ihm ja für den ausserehelichen Verkehr als Geschie- 

dene®^!?— Vielmehr, wenn er"ausgenommen"gesagFhat. — Sollte doch R. Aqiba, wenn 

er der Ansicht ist, dies'Gelte von [der Einschränkung]"ausgenommen", nur den bezüg- 

liehen Einwand^'erhoben haben, und wenn er der Ansicht ist, dies gelte von [der Ein- 

Schränkung] "mit der Bedingung", nur den bezüglichen Einwand''erhoben haben!? — 

R. Aqiba hörte manche sagen, es gelte von [der Einschränkung] "ausgenommen", und 

manche sagen, es gelte von [der Einschränkung] "mit der Bedingung", und er erhob 

51. Die Bedingung lautet: dass sie jenen nicht heirate, dagegen beeinträchtigt sein ausserehelicher 

Verkehr mit ihr die Scheidung nicht. 52. Er sagte: sei jedem Menschen erlaubt, ausgenommen 

jenem, auch ausserehelich. 53. Wenn die Scheidung mit einer Bedingung erfolgt ist. 54. Ihr 

ist nur zur Bedingung gemacht worden, ihn nicht zu heiraten, dagegen gilt sie hinsichtlich des ausser- 

ehelichen Verkehrs auch ihm gegenüber nicht als Eheweib. 55. Der Streit zwischen RE. u. den 

Weisen. 56. Sein erster Einwand richtet sich nur gegen die Einschränkung "mit der Bedingung■״, 
der andere dagegen nur gegen die Einschränkung "ausgenommen". 
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 -nach der Ansicht, es gelte von [der Kin אמינ יא אבריפ יאמו אכריפ יאה תנמ לע רמאד

 -schränkung] "ausgenommen", diesen Ein רופיאמ ימנ“'רזעילא יבר אה^^ינאמ• הנוהב רוסיא

Git.82׳> ןקז םושמ יאני יברב° אבר^® היל יתיימ אק הנוהב wand, und nach der Ansicht, es gelte von 

 ,"mit der Bedingung" [der Einschränkung] יבישמ ןיא עשוהי יבר ןהל רמא :ינתמ אק*^דהא[

 ''jenen Einwand. -- Welche Widerlegung היתווב^יעשוהי יברד ארמימל התימ רהאל יראה תא 5

 gibt es dagegen; wenn etwa, beim Verbot רמאק יבה ךירפק*^ךרפימ ימנ והיא אהו היל אריבפ

 -für PriesteBVerhalte es sich anders, so fol “*ןיב ידידל ןיב והימ אבריפ יל תיא ימנ ידידל והל

 gert ja auch R. Eliezer [seine Ansicht] vom יאמו התימ רהאל יראה תא ןיבישמ ןיא וכדידל

 Verbot für PriesteB*!?—Raba lehrte es wie שיקמ עשוהי יבר רמא״׳אינתד עשוהי יברד אכריפ

 ”R. Jannaj im Namen eines Greisen ימדוק המ הנושאר היוה ימדוקל הינש היוה ימדוק !0

 -R. Jehosuä sprach zu ihnen: Man erwi» ימדוק ףא אנירחא שיניאב*'אדינא אלד הנושאר היוה

 «.dert nicht einem Löwen nach seinem Tod אפוג :אנירהא שיניאב^׳״אדינא אלד הינש״^דיוה

 ,Demnach wäre R. jehosuä seiner Ansicht תא ירה הל רמאו ותשא שרנמב רזעילא יבר הדומ

 und auch er selbst erhob ja einen Einwand דהאל^יתאשינו׳ייהבלהו ינולפמ ןדה םדא לכל תרתומ

 :gegen ihn!? — Er sprach zu ihnen wie folgt הזל תרתומש השרגתנ וא הלמראתנו קושה ןמ !5

tGit.7 הבושת רזעלא רב ןועמש^^בר ביסרד״וילע הרסאנמ• aueh ich habe gegen ihn einen Phnwand 

 zu erheben, aber sowol nach mir als auch ריתמ הזו רסוא הזש וניצמ ןכיה רזעילא יבר ירבדל

 -nach euch erwidere man nicht einem Lö םבי’’ םתה ריתמ םביו רסוא לעבד המבי ירהו אלו

 wen nach seinem Tod. — Was ist dies für ירהי^אמייקו אירש^אה לעבמ יאד הל רסא אק אוה

 -ein Einwand R. jehosuäs? — Es wird ge ןנחוי יבר רמא אה ריתמ םכחו רסוא רדונד םירדנ 20

 lehrt: R. jehosuä sagte: Plr vergleichGdie לעבה^״תרפה ירה’'הטרחב אלא םולכ ריתמ םבה ןיא

Zeit vor der zweiten Heirat mit der Zeit רמא ם״א הל ינתמ M 83 |! ימנ — M 82 

 ׳בס ]M 85 j ךירפמק M 86 11 ׳ידל ׳גא

 M 84 א״רכ

 M 87 י״ר

88 

91 II ׳ניא ׳יבג M 90 || ׳נורחא M 89 [! ףא 'יבג M 

93 II ׳עמש ר״ב ׳עלא M 92 || רחא שיאל M .רחאל P 

 M רשאקד אוה םבי אוה || M 94 -|- ק || M 95 הרפה אהו

 שיקמ רחא שיאל התיהו ותיבמ האציו ׳וא ׳וה ירה ׳וא

 .ה — P 96 ׳שאר

vor der ersten Heirat; wie sie während der 

Zeit vor der ersten Heirat an einem ande- 

deren nicht: gebunden war, ebenso darf sie 

während der Zeit vor der zweiten Heirat 

an einem anderen Menschen nicht gebun- 

den sein. 

Der Text. R. Eliezer pfliehtet bei, dass, wenn jemand sich von seiner Frau sehei- 

den liess und zu ihr sagte: sei jedem Menschen erlaubt, ausgenommen jenem, und sie 

geht und einen von der Strasse heiratet und darauf verwitwet oder geschieden wird, 

sie jenem, dem sie verboten war, erlaubt sei. R. Simon b. Eleäzar erhob gegen die 

Worte R. Eliezers folgenden Ein wand: Wo finden wir, dass, wenn einer etwas verboten 

macht, ein anderer es erlaubt machen“könne!? — Etwa nicht, dies erfolgt ja bei der 

Ehesehwägerin, der Ehemann macht sie verboten und der Eheschwager maeht sie er- 

laubt“!?— Bei dieser ist es der Eheschwager, der sie verboten macht, denn von ihrem 

Ehemann aus ist sie erlaubt’’. — Dies erfolgt ja bei den Gelübden, der Gelobende 

macht es’Verboten und der Gelehrte macht es^erlaubt!? — R. Johanan erklärte, nicht 

der Gelehrte mache es erlaubt, vielmehr erfolge es durch die Reue“ — Dies erfolgt 

57. Vou dem RÄ. seinen Einwand erhebt. 58. Cf. S. 655 Z.19ff. 59. Nach dem RE. seine An- 

sicht aus der Schriftstelle Dt. 24,2 folgert; nach ihm ist dies wol zu erwidern. 60. Dt. 24,1 spricht von 

ihrer ersten Heirat, Vers 2 von ihrer Verheiratung mit einem anderen Mann. 61. Durch ihren ersten 

Mann war sie jenem verboten u. durch den anderen soll sie ihm erlaubt werden. 62. Nach dem lod 

ihres Manns darf sie einen anderen nicht heiraten, u. wenn der Eheschwager ihr die Ilaliv'ah erteilt, darf 

sie es wol. 63. Da er tot ist u. sie nicht mehr Ehefrau ist; der Fiheschwager veranlasst, dass sie 

fremden verboten ist. 64. Das, was er sich abgelobt hat. 65. Durch die Auflösung des Gelübdes. 

66. Des Gelobenden, wofür der Gelehrte ihm eine Handhabe gibt, so dass das Gelübde rückwirkend auf- 

gehoben wird. 
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ja bei der Auflösuiig'^durcli den Ehemann, הלמשמ סחנפ ברדכ םתה רפימ לעבו תרדונ השאד 
die Frau gelobt und der Ehemann löst es תרדונה לב אברד הלמשמ” םהנפ בר רמאד° אברד«^\^•«״ 
auf!? — Hierbei ist es nach einer Lehre ןב רזעלא לבר הנענ :תרדונ אלה הלעב תעד לע^^־"' 

des R. Pinhas im Namen Rabas zu erklä- אה''הנלבל ונלב תרובה רבד תותלרכ רמאו הלרזע י''‘'•''®‘’ 

ren, denn R. Pinhas sagte im Namen Ra- 5 לאמ תותלרכ לאה ןנברו תותלרב הז ןלאש תדמל 
bas, jede Gelobende gelobe im Sinn ihres לע ךלטלנ הז לרה’ אלנתדבל והל לעבלמ הלל לדבע Git:2n 

Ehemanns“ ךלבא תלבל לבלת אלש תנמ לע ןלל לתשת אלש תנמ 
«Hierauf begann R. Eleäzar b. Äzarja תותלרכ הז לרה םול םלשלש''תותלרב הז ןלא םלועל 

und sprach: Trcnnimg, etwas, das zwischen אל תותלרב תרב ךדלאו אקפנ תותלרכ תרבמ ךדלאו 
ihm und ihr trennt. Du lernst also, dass !0 לתשת אלש תנמ לע ךלטלנ הז לרה אבר רמא°:לשרד”Jom. 13a 
dies keine Trennung ist.» Wofür verwen- לנולפ ללח למל לכי תותלרכ הז ןלא ללחי למל לכ ןלל 
den die Rabbanan‘’[das Wort] Trennung! — תלאמ'אמלדד לנולפ ללח אנש לאמ תותלרכ הז לרה 
Dieses verwenden sie für folgende Lehre: תלאמ' אמלד למנ הלדלד ללח האנתל' הלל אמללקמו 
[Sagte er:] da ist dein Scheidebrief mit der ןלא לבללה למל לכ אמלא'אלא האנתל'הלל אמללקמו 
Bedingung, dass du niemals Wein trinkest, •5 :תותלרכ הז לרה לנולפ ללח וא’ ללה למל לב תותלרכ הז 
oder: mit der Bedingung, dass du niemals 86'לתשא תא לא םולה° ןמחנ ברמ אבר הלנלמ אעבפיי^ 

in das Haus deines Vaters gehst, so ist dies לעיבלת רזעיללא לברל לעבלת והמ לתשא תא רחמלו 
keine Trennung; wenn aber: dreissig Tage, לבר רמאק אל ןאכ דע רזעללא לברל לעבלת ןנברל 
so ist dies eine Trennung. — Und jener!? םלועל לרש אק'’לרש* אקד ןאמלד“אלא םתה רזעללא 
— Dies geht aus [dem Wort] Trennung''ןנברל“ לעבלת אנש אל אמלד וא אל אבה לבא 
hervor. — Und die anderen!? — Sie deuten הלנלמ הקספ אלד אלא םתה ןנבר לרמאק אל ןאב 
[das Wort] Trennung nicht. אלעבד רתב הקספ" הקספד ןולב אבה לבא לרמנל 

Raba sagte: [Sagte er:] da ist dein jj ע,רד M 99 [| לכ + M 98 [j לכ אברד ׳םשמ - M 97 

Scheidebrief mit der Bedingung, dass du m 3 |j תותירב הז ןיא ייח ימי לכ + M 2 || יכייח M 1 

während meines ganzen Lebens keinen Wein — M 6 || תיימ M 5 ![ היאנתל bm 4 || היל ימייק 

trinkst, so ist dies keine Trennung; wenn H 'י״׳ הל M 9 [| ד — M 8 ]| ייהו M 7 |j אמיא 
, -1 j j T • .ארבתסמ אנש אל אמלד וא M 11 11 והל M 10 

aber: wahrend des ganzen Lebens von je- 

neni, so ist dies eine Trennung. Falls [er gesagt hat:] während des ganzen Lebens von 

jenem, wol aus dem Grund, weil jener sterben und sie die Bedingung erfüllen kann, 

und auch [falls er gesagt hat:] während meines ganzen Lebens, kann er ja sterben 

und sie die Bedingung erfüllen!?—Lies vielmehr: [sagte er:] während deines ganzen 

Lebens, so ist dies’'keine Trennung, wenn aber: während meines ganzen Lebens, oder: 

während des ganzen Lebens von jenem, so ist dies eine Trennung’'. 

Raba fragte R. Nahman: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] heute sei nicht meine 

Frau, morgen sei meine’'Frau? Dies ist nach R. Eliezer fraglich und dies ist nach den 

Rabbanan fraglich. Dies ist nach R. Eliezer fraglich, denn R. Eliezer vertritt seine 

Ansicht’'vielleicht nur da, wo er sie für die, denen er sie erlaubt macht, für immer er- 

laubt macht, nicht aber hierbei, oder macht er keinen Unterschied. Dies ist nach den 

Rabbanan fraglich, denn die Rabbanan vertreten ihre Ansicht vielleicht nur da, wo 

sie von ihm nicht vollständig getrennt’'ist, hierbei aber ist sie, da die Trennung eine 

vollständige’Üst, vollständig getrennt. Nachdem er es gefragt hatte, entschied er es: Es 

67. Des Gelübdes einer verheirateten Frau; cf. Nuni. 30,7ff. 68. Dass es nur dann Geltung habe, 

wenn ihr Fhemaun einverstanden ist. 69. Die anderen Gelehrten, die dieses Schriftwort nicht hierzu 

verwenden. 70. Aus der längeren Form תותירכ, statt das kürzere תרכ zu gebrauchen. 71. Da die 

Bedingung erst mit ihrem Tod erfüllt werden kann. 72. Sie hat die Bedingung zu erfüllen u. die 

Scheidung ist sofort gütig. 73. Dass die Scheidung nur für den einen Tag gelte. 74. Dass die 

eingeschränkte Scheidung gütig sei. 75. Auch nicht für einen Tag. 76. Für den einen Tag ist 

die Scheidung ohne Einschränkung erfolgt. 



Fol. 83 b—84a "י" Gif TIN IX,i ' 662 

ist einleuchtend, dass sie sowol nach R. 

Eliezer als auch nach den Rabbanan, da 

die Trennung eine vollständige ist, voll- 

ständig getrennt ist. 

5 Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] da 

ist dein Scheidebrief mit der Bedingung, 

dass du jenen heiratest, so darf sie nicht 

heiraten; hat sie aber geheiratet, so gehe 

sie nicht fort. Wie meint er es? R. Nahman 

10 erwiderte: Er meint es wie folgt: sie darf 

ihn nicht heiraten, denn man könnte sagen, 

sie verseilenken’^ihre Frauen; hat sie einen 

anderen geheiratet, so gehe sie nicht fort”. 

— Sollte man sie wegen einer Berücksichti- 

15 gung’Von ihm nicht fortbringen und so ein 

EheweiETremden erlauben!? Vielmehr, er- 

widerte R. Nahman, er meint es wie folgt: 

sie darf ihn nicht heiraten, weil man sagen 

könnte, sie verschenken ihre Frauen; hat 

20 sie ihn aber geheiratet, so gehe sie nicht 

fort, denn wegen einer Berücksichtigung 

bringe man sie nicht fort. Raba sprach zu 

ihm: Demnach darf sie nur ihn nicht hei- 

raten, wol aber andere, und sie muss ja die 

Bedingung erfüllen!? Wolltest du erwidern, 

sie könne ihn heute heiraten und morgen 

sich von ihm scheiden lassen, und so die 

Bedingung erfüllt haben, denn dies wäre mit 

dem Fall zu vergleichen, hinsichtlich des- 

sen du gegen R. Jehuda streitest. Es wird 

nämlich gelehrt: [Sagte jemand:] Qonam“״ 
sei heute der Schlaf für meine Augen, wenn ich morgen schlafe, so darf er, wie R. 

Jehuda sagt, heute nicht schlafen, weil er morgen schlafen könnte; R. Nahman sagt, 

er schlafe heute, und man befürchte nicht, er könnte morgen" schlafen. Aber es ist ja 

nicht gleich; da hängt es"von ihm ab, denn wenn er will, kann er seinen Eeib mit 

Dornen stacheln*^und nicht schlafen, aber hängt es denn hierbei von ihrem Willen ab, 

sich scheiden zu lassen!? Vielmehr, erklärte Raba, sie darf weder ihn noch einen an- 

deren heiraten; ihn darf sie nicht heiraten, weil man sagen könnte, sie verschenken 

ihre Frauen, einen anderen ebenfalls nicht, weil sie die Bedingung erfüllen muss; hat 

sie ihn geheiratet, so gehe sie nicht fort, denn wegen einer Berücksichtigung bringe 

man sie nicht fort, wenn aber einen anderen, so muss sie fort, weil sie die Bedingung 

erfüllen muss. Uebereinstimmend mit Raba wird gelehrt: Sie darf weder ihn noch 

76. Da er sich von ihr nur für diesen scheiden liess. 77. Obgleich sie die Bedingung nicht erfüllt 

hat. 78. Weshalb sie jenen nicht heiraten darf. 79. Da die Bedingung nicht erfüllt worden ist, 

.so ist die Scheidung ungiltig. 80. Ausdruck des Abgelobens; cf. Bd. vij S. 671 N. 26. 81. Kr halte 

morgen sein Gelöbnis; ebenso ist sie auch hierbei anderen erlaubt, da sie die Bedingung erfüllen kann. 

82. Die Ausführung des Gelübdes. 83. Zur Verscheuchung des Schlafs. 

 .84 ןנברל ןיב רזעילא יברל ןיב ארבתסמ’ הטשפ רדה

 לע ךיטיג הז ירה ןנבר ונת :הקספ הקספד ןויב
 תאשנ םאו אשנת אל וז ירה ינולפל יאשנתש תנמ
 ירהילמאק יכה ןמהנ בר רמא״רמאק יאמ אצת אל
 הנתמב ןינתונ ןהישנ ורמאי אמש"ול אשנת אל וז
 ןניקפמ אל הריזנ םושמוי^אצת אל רחאל תאשנ םאו
 ןמחנ בר רמא אלא אמלעל שיא תשא ןנירשו הינימ"
 םהישנ ורמאי אמש ול אשנת אל וז ירה רמאק יכה
 הריזג םושמד”אצת אל ול תאשנ םאו הנתמב ןינתונ
 אה אשנת אלד אוה*’ול אבר היל רמא ןניקפמ אל
 אמית יכו האנתל הימויק'’יעב אהו אשנת רחאל
 אמייקמו רחמל השרנימו“ םויה אבסנימד רשפא
 היל״תימדמק הדוהי ברד הילע תגילפד ךהלו האנתל

 Hb רחמל ןשיא םא םויה הנישב יניע"םנוק רמתאד”

 ברו׳ירחמל ןשיי אמש םויה ןשיי לא הדוהי בר רמא
 רחמל ןשיי אמש ןיששוח ןיאו םויה ןשיי רמא ןמחנ
 זירבמ יעב יאד"אמייק הידידב םתה אתשה יכה
 אמייק הדידב אבה םיאנ אלו אתאוליסב הישפנ
 ול אל אשנת אל ד ירה אבר רמא אלא ישורניאל
 ןינתונ םהיתושנ ורמאי אמש אשנת אלרל רחאל אלו
 ול תאשנ םאו האנתל הימויק איעבד”רחאלדדנתמב
 איעבד אצת רחאל ןניקפמ אל הריזג םושמד אצת אל
 אל וז ירה אברד היתווכ אינת האנתל הימויקל"

12 M — ן״רא M 13 |j + יאשנתש ם״ע ךיטיג הז ירה 

 אמש ׳ריזג -|- M 15 || הנתמב...אמש — M 14 || ׳לפל

 M 17 II ׳רשו הל M 16 |] הנתמב ןינחונ ׳הישנ ורמאי

 II ימויק B .׳מויקל M 19 || אוה — M 18 || םושמו

20 M ׳יאנתל ׳מייקמו ׳גימו רחאל M 21 II 22 11 הל M 

 II ׳םנ(?)]ידב יעבד M 24 || (רחמל...ברו — M) 23 1| יניאש

25 M 26 || אמש הריזג M םאו ׳יאנת ימויקל ׳עבד ׳ירחאל 

 אל -|- B 27 ן| אינת אצת רחאל תסינ םאו ת״ל ול תסינ

 .ימויקל P 28 |ן אשנת
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einen anderen lieiraten; hat sie ihn gehei- רחאל אצת אל ול תאשנ םאן’’רחאל אלו ול אל אשנת 

ratet, so braucht sie nicht fortzugehen, hat ילעתש תנמ לע ךיטיג הז ירה ןנבר ונת 
sie einen anderen geheiratet, so muss sie fort. יעלבתש תנמ לע םוהתל ידרתש תנמ לע עיקרל 

Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] da ]ב'־הנק יל יאיבתש תנמ לע תומא עברא לש^רנק 
ist dein Scheidebrief mit der Bedingung, 5 ךילגרב לחנה םיה תא ירבעתש״תנמ לע המא האמ 
dass du auf den Himmel hinaufsteigst, mit רמא ללכ טג הזכ רמוא אמית p הדוהי יבר טג וניא 

der Bedingung, dass du in den Abgrund ומייקל ול רשפא יאש יאנתאכ אמית p הדוהי יבר 

hinabsteigst, mit der Bedingung, dass du הגילפמכ'^ אלא וניא ותליחתמ וילע הנתהו ופוסב 

ein vier Ellen langes Rohr verschluckst, יברכ הכלה בר רמא ןמחנ” בר רמא רשכו םירבדב 

mit der Bedingung, dass du mir ein hun-10 ןיתינתמ קחצי רב ןמחנ בר רמא אמית ןב הדוהי 

dert Ellen langes Rohr bringst, mit der הנתהו ופוסב ומייקל ול רשפאש לכ״ינתקדי״אקיד ימנ Bm.94־ 
Bedingung, dass du das grosse Meer zufuss לטב ואנת'*רשפא יא אה םייק ואנת ותליהתמ״וילע 

überschreitest, so ist der Scheidebrief un- תנמ לע ךיטיג הז ירה והל איעביא :הנימ עמש 

gütig. R. Jehudab. Tema sagt, dieser Schei- אבר איה איה ייבא רמא” והמ ריזח רשב ילכאתש 

debrief sei gütig. R. jehuda b. Tema sagte 15 רשב ייותאל ללכ ייבאל איקלו הלכאד רשפא רמא 

eine Regel: Wenn die Bedingung später הז ירה״יביתימ ריזח רשב יטועמל הזכ אברל ריזחtGit.4 

nicht ausgeführt werden kann und dennoch ירה יאנתה םייקתנ ינולפל ילעבתש תנמ לע ךיטיג 

vorher gestellt wird, so ist dies nur eine אבאל ילעבת אלש תנמ לע טג וניאראל םאו טג הז 

hinausschiebende Rederei*''und [der Schei- תנמ לע׳י׳וליאו ןהל הלעבנ אמש ןיששוח ןיא ךיבאלו 

debrief] ist gütig. R. Nahman sagte im Na- 20 אברל״אחינ ייבאל ינתק אל ךיבאלו אבאל ילעבתש 

men Rabhs: Die Halakha ist wie R. Jehuda הלכאד רשפא ריזח רשב״אמלשב אבר ךל רמא אישק 

b. Tema. R. Nahman b. Ji9haq sagte: Dies 

ist auch aus einer Misnah zu entnehmen, 

denn eine solche lehrt, dass, wenn [die Be- 

dingung] später ausgeführt werden kann 

und vorher gestellt worden ist, sie gütig 

sei; wenn dies aber nicht möglich ist, so 

ist die Bedingung nichtig; schliesse hieraus. 

Sie fragten: Wie ist es, [wenn er zu ihr gesagt hat:] da ist dein Scheidebrief mit 

der Bedingung, dass du Schweinefleisch issT? Abajje erwiderte: Das ist dasselbe”. Raba 

erwiderte: Sie kann essen und Geisselhiebe*^erhalten. Nach Abajje schliesst die Regel 

den Fall vom Schweinefleisch'"ein, nach Raba schliesst [das Wort]"dieser“”den Fall vom 

Schweinefleisch aus. Man wandte ein: [Sagte er:] da ist dein Scheidebrief mit der Be- 

dingung, dass du von jenem beschlafen’Virst, so ist, wenn die Bedingung erfüllt wor- 

den ist, der Scheidebrief gütig, wenn aber nicht, nicht gütig. [Sagte er:] mit der Be- 

dingung, dass du von meinem Vater oder von deinem Vater nicht beschlafen wirst, so 

befürchte man nicht, sie könnte von ihnen beschlafen worden sein. Er lehrt nicht: mit 

der Bedingung, dass du von meinem Vater oder von deinem Vater beschlafen wirst; 

einleuchtend ist dies nach Abajje’‘, gegen Raba aber ist dies’ja ein Einwand!? — Ra- 

ba kann dir erwidern: allerdings kann sie Schweinefleisch essen und Geisselhiebe er- 

84. Er ist zur Scheidung entschlossen, jed. will er sie kränken u. es ihr schwer machen. 85. 

Dass sie ein Gebot der Gesetzlehre übertrete. 86. Dies ist ebenfalls eine Bedingung, die sie nicht 

erfüllen kann. 87. Wegen der Uebertretung des Verbots; die Ausführung ist nicht unmöglich. 88. 

Eine Handlung zu begehen, die zwar nicht unmöglich, aber verboten ist. 89. RJ. gebraucht die W.e: 

dieser Scheidebrief ist gütig. 90. Einerlei ob ehelich od. unehelich. 91. Da nach seiner Ansicht 

nach RJ. der Scheidebrief gütig ist, einerlei ob die Bedingung erfüllt worden ist od. nicht. 92. Wes- 

halb er nicht diese Bedingung lehrt. 

29 j- M- 30 ן| הנתמב ׳תונ ׳תושנ ורמאי אמש ול M — 

 םא ׳גרב םיה תא ילעתש M 32 || תב M 31 || א״א לש

 — M 33 11 יבר טג הז ןיא ואל םאו טג ז״ה יאנתה ׳קתנ

 M 36 1[ ׳בלה ׳דוהי M 35 || גילפמכ M 34 jj יאנת

 M 39 11 ומייקל ול M 38 1| ׳חתב BM 37 || מ

 11 ילעבתש ם״ע Q M 41 1| טג הז ןיא M 40 || רמא ייבא

42 M + ו M 43 II ׳רמא יא. 
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 halten, ebenso kann sie jemand mit Geld אלא אנוממב היל״י״אדחשמד רשפא ימנ 'ינו^^איקלו

 -belohnen”, aber [ihre Beschlafung] von sei ^"ארופיא אדב^ 'הייאד יהנ אמיייק הדידב ךיבאו אבא

 nem Vater oder ihrem Vater hängt ja nicht ייותאל ללכ אברל ארוסיא ידבע ימ ךיבאו אבא

col.b ללכ ייבאל ריזח רשב״ יטועמל הזכ ךיבאו אבא״ von ihr ab; angenommen, dass sie das Ver- 

tGit.4 «!0 רה יביתיימ ינולפ יטועמל הזכ ריזח רשב״ייותאל bot zu begehen bereit ist, aber brauchen 

 denn sein Vater oder ihr Vater das Verbot התיה םאו ריזח רשב ילכאתש תנמ לע ךיטינ הז

 zu begehen!? Nach Raba schiiesst die Regel לע הריזנ התיה םאו המורתב ילכאתש תנמ לע הרז

 -den Fall von seinem Vater oder ihrem Va םאו טנ הז ירה יאנתה םייקתנ ןיי יתשתש תנמ

 teFVin, und [das WortjMieserMen Fall vom ייבא ךל רמא אישק ייבאל אחינ אברל טג וניא ואל

1pc0ו.b]0! קופיתו°איה ןנבר ינמ אה איה לכה ירבד תרבפ ימ Schweinefieisch”aus; nach Abajje schiiesst 

 die Regel den Fall vom Schweinefleisch הנתמה לכו°אוה״הרותב בותכש המלע הנתמד^דיל:®®■"'

 den Fall von״dieser״ ein, und [das Wort] עאדא'°בר רמא לטב ואנת הרותב בותכש המ לע5

 jenem®aus. Man wandte ein: [Sagte er:j da בותכש המ לע הנתמ ןנירמא יכ^׳אקיא ברד הירב:"®

«auf אוהד^התנועו התופכ הראש ןונב לטב ואנת הרותב ist dein Scheidebrief mit der Bedingung, 

 dass du Schweinefleisch isst, wenn sie Laie אניבר הל ףיקתמ הרקע אק יהיא אבה לבא רקע אק !5

 ,ist, mit der Bedingung, dass du Hebe”isst הידיד היאנתל" ימויקל אלא" יהיא הרקע אק םולכ

 ,wenn sie Nezira”ist, mit der Bedingung ןנירמא יכ״אניבר רמא אלא רקע אק והיאד הבתשיא

 -dass du Wein trinkst, so ist, wenn die Be "הראש ןונב לטב ואנת הרותב בותכש המ לע הנתמ

 -dingung erfüllt worden ist, der Scheide רמאק ימ אבה לבא רקע אק יאדוד התנועו התופכ

 -brief gütig, wenn aber nicht, ungiltig. Ein שרגית אלו לובית אל הלכא אלד אינפ אל" הל 20:

 leuchtend ist dies nach Raba, gegen Abajje רמא אנת ןאמ ן׳וכו הנמיה הנלטי השעי דציכ

aber ist dies ja ein Einwand!? — Abajje 

kann dir erwidern: glaubst du etwa, dass 

hier die Ansicht aller vertreten ist, hier ist 

die Ansicht der Rabbanan vertreten®“. — 

Sollte doch der Umstand entscheidend sein, 

dass dies eine Vereinbarung gegen eine Bestimmung der Gesetzlehre ist, und jede 

Vereinbarung gegen eine Bestimmung der Gesetzlehre ist ungiltig®®!? R. Ada, der Sohn 

R. Iqas, erwiderte: Nur dann sagen wir, dass eine Vereinbarung gegen eine Bestim- 

mung der Gesetzlehre ungiltig sei, wenn er die Bestimmung aufhebt, wie zum Beispiel 

[die Vereinbarung über] Kost, Kleidung und Beiwohnung'®®, hierbei aber hebt sie die 

Bestimmung'°'auf. Rabina wandte ein: Sie hebt sie ja nur deshalb auf, um die von ihm 

gestellte Bedingung zu erfüllen, somit hebt er sie auf!? Vielmehr, erklärte Rabina, nur 

dann sagen wir, dass die Vereinbarung gegen eine Bestimmung der Gesetzlehre un- 

gütig sei, wenn er sie bestimmt aufhebt, wie [die Vereinbarung über] Kost, Kleidung 

und Beiwohnung, hierbei aber sagte er ihr ja nicht, dass sie esse; mag sie nicht essen 

und nicht geschieden sein. 

Was mache er? Er nehme ihn ihr ab &c. Wer lehrte dies? Hizqija erwiderte: 
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93. Damit er sie beschlafe; die Ausführung der Bedingung liegt in ihrer Hand. 94. Wenn die 

vereinbarte Handlung verboten ist u. die Ausführung nicht von ihm abhängt. 95. Wenn die Aus- 

führung der verbotenen Handlung von ihrem Willen abhängt. 96. Die Vereinbarung, dass sie von 

jenem beschlafen werde; dies gilt nicht einmal als verbotene Handlung, u. die Scheidung ist nur dann gil- 

tig, wenn die Vereinbarung erfüllt worden ist. 97. Der der Genuss von Hebe, bezw. Wein verboten 

ist. 98. Nach RJ. dagegen gilt dies als Unmöglichkeit u. die Scheidung ist auf jeden Fall gütig. 

99. Die Bedingung sollte überhaupt ungiltig sein, selbst wenn sie sie ausführeu kann. 100. Dies hat 

die Frau nach der Gesetzlehre zu beanspruchen (cf. Ex. 21,10), u. wenn jemand sich eine Frau antraut mit 

der Bedingung, davon entbunden zu sein, so ist die Trauung gütig u. die Vereinbarung ungiltig. 101. 

Wenn sie die Bedingung erfüllt, begeht sie das Verbot. 
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Hs ist R. Simon b. Kleäzar, denn es wird ge- ןועמש יבר איגתד״איה רזעלא ]2 ןועמש יבר היקזח6ו1.78־ 

lehrt: R. Simon b. Eleäzar sagt, nur “wenn ועתיו רוזחיו הנמיה עלטיש דעי'רמוא רזעלא ןב 

er ihn ihr abnimmt, wiederum gibt und zu אמית וליפא רמא ןנחוי יבר”ךיטינ יה הל רמאיו הל 

ihr sagt: da ist dein Scheidebrief. R. Joha- וב לספיל ותאנקו ליאוה אבה ינאש רמאיןובליד יבר 

nan erwiderte: Du kannst auch sagen, es 0 ובתכ ארפס בר רמא 5ובוחב ובתכי” ׳:הנוהכל” 

sei Rabbi״'; der eurige״‘‘erklärte, hierbei ver- אמיתד והמ ןנת וכותב ובתכ אטישפ ןנת וכותב 

halte es sich anders, da sie ihn erworben לע וליפא ףרותה ינפל לבא ףרותה רחאל ילימ ינה 

hat, um dadurch für die Priesterschaft un- אלא ונש אל רמא אברו ןל עמשמ אק לוספ ימנ הפ 

tauglich zu werden’“'. לוספ ימנ הפ לע וליפא ףרותה ינפל לבא ףרותה רחאל 
Hat er es hineingeschrieben. R. !0 יבתכד והנהל אבר והל״רמאד הימעטל אבר אדזאו 

Saphra sagte: Die Lehre gilt nur von dem הקותל היל ותיבתכדיידע לעבל יקותש הוקתש״יטינ 

P'all, wenn er es hineingeschrieben'Hiat. — יבר ירבד טגב ןילסופי^אנתה לכ ןנבר ונת :אטיגד 

Selbstverständlich, er lehrt ja: hat er es hin- לבו בתכב לסופ הפ לע״לסופש לכ םירמוא םימכחו 

eingeschrieben!? — Man könnte glauben, לסופש ץוח בתכב לסופ וניא הפ לעי'לסופ וניאש• 

nur wenn nach’Mem Tenor, wenn aber vor 15 הפ לע" לסופ וניאש תנמ לע בתכב לסופ הפ לע" 

dem Tenor, sei er ungiltig, auch wenn es ףרותה ינפל תקולחמ אריז יבר רמא בתכב לסופ וניא 

mündlich erfolgt ist, so lehrt er uns. Raba אל ירבס ןנברו ןיוה וטא תנמ לע ןנירזג רבס יברד 

aber sagte: Diese Lehre gilt nur von dem ירבד” ףרותה רחאל לבא ן*וה וזבא תנמ לעי'ןנירזנ F01.85 

Fall, wenn nach dem Tenor, wenn aber vor ןיוהב אנמיקואו"ובתכ ינתקד ןיתינתמו רשיכ לבה 

dem Tenor, so ist er ungiltig, auch wenn 20 ףרותה ינפל אמיא תיעביא ליספ’”אל תנמ לע לבא*^ 

es mündlich erfolgt ist. Raba vertritt hier- 

bei seine Ansicht, denn Raba sagte zu den 

Schreibern der Scheidebriefe: gebietet dem 

Ehemann schweigen, bis ihr den Tenor des 

vScheidebriefs geschrieben habt'”'. 

Die Rabbanan lehrten: Jede Bedingung macht den Scheidebrief°”ungiltig — Worte 

Rabbis; die Weisen sagen, was ihn mündlich ungiltig macht, mache ihn auch schrift- 

lieh ungiltig, und was ihn mündlich nicht ungiltig macht, mache ihn auch schriftlich 

nicht ungiltig. [Die Einschränkung]״ausgenommen״, die ihn mündlich ungiltig macht, 

macht ihn auch schriftlich ungiltig, und [die Einschränkung]״mit der Bedingung״, die 

ihn mündlich nicht ungiltig macht, macht ihn auch schriftlich nicht ungiltig. R. Zera 

sagte: Sie streiten nur über [die Einschränkung] vor dem Tenor, denn Rabbi ist der 

Ansicht, bei [der Einschränkung] ״mit der Bedingung״sei [die Einschränkung]״ausge- 

nommen״zu'‘°berücksichtigen, während die Rabbanan der Ansicht sind, bei der einen 

sei die andere nicht zu berücksichtigen, nach dem Tenor aber ist er nach aller Ansicht 

gütig. Unsre Misnah, in der es״geschrieben״heisst, die wir auf [die Einschränkung]״aus- 

genommen״bezogen’''haben, wonach er durch [die Einschränkung]״mit der Bedingung״ 
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102. Dann sei der Scheidebrief, den er ihr nicht als solchen in die Hand gegeben hat, gütig. 

103. Der gegen RS. streitet; cf. S. 638 Z. 13ff. 104. Damit bezeichnete er R. Kahana, der aus Baby- 

lonien nach Palästina flüchtete u. mit ihm viel disputirte; cf. Bd. vj S. 442 Z. 16ff. 105. Um als Ge- 

schiedene zu gelten; auch R. pflichtet bei, dass hierbei seine nachträglichen Worte nur dann gütig sind, 

wenn er ihn ihr abnimmt. 106. Wenn er es aber nicht hineingeschrieben, sondern nur vor Zeugen 

gesagt hat, so wird der Scheidebrief dadurch nicht ungiltig. 107. Nur wenn er es nach dem Schreiben 

des Tenors zu den Zeugen gesagt hat; da der Tenor vorschriftsmässig geschrieben worden ist, so wird der 

Scheidebrief durch die nachträgliche Einschränkung nicht ungiltig. 108. Damit er ihn nicht durch 

irgend eine Bedingung ungiltig mache; nach dem Schreiben des Tenors wird er durch die Bedingung nicht 

mehr ungiltig. 109. 'Wenn man sie hineingeschrieben hat, auch wenn sie erfüllt worden ist. 110. 

Da diese ihn ungiltig macht, so macht ihn auch jene ungiltig. 111. Cf. S. 654 Z. 11 ff. 

84 Tflimud Bd.V 
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 ,nicht ungiltig wird, spricht, wenn du willst אברו לבה ירבדו ףרותה רחאל אמיא תיעביאו ןנברו

 ,von [der Einschränkung] vor dem Tenor ומא’‘ןניירזג רבס ׳יברד ףרותה רחאל ת,רולהמ רמא

 ,nach den Rabbanan, und wenn du willst ףרותה ינפל ומא’'ןנירזנ אל ירבס ןנברו ףרותה ינפל

 ,von [der Einschränkung] nach dem Tenor ינתקד ןיתינתמו לוספ לבה ירבד ףרותה ינפל לבא

 nach aller Ansicht. Raba aber sagte: Sie רחאל”ליספ’°אל תנמ לע לבא ןדהב אנמיקואו ובתב 5

 streiten nur über [die Einschränkung] nach הימק ןיבא יברד הובא ינת :איה ןנברו ףרותה

 dem Tenor, denn Rabbi ist der Ansicht, bei יר־ד לוספ לבה ירבד יאנת”לע טנ בתב אריז יברד

 -dieser sei [die Einschränkung] vor demTe לבה ירבד”אמיא אלא^יינילפ גלפימ אהו”לוספ לבה

 -nor zu“°berücksichtigen, während die Rab לוספ הז ירה אמילו ףרותה רהאל ימד יביהו רמיב

 banan der Ansicht sind, dies sei nicht zu היל’’ףלהימ לוספב רמיב היינתא’*לבה ירבד אנת יברו !0

 berücksichtigen, vor dem Tenor aber ist er היל ?ןלהימ אל לבה ירבדב הז ירה:

liji ךיבאלו אבאל אלא םרא לבל תרתומ תא יר nach aller Ansicht ungiltig. Unsre Misnah, 

in der es ״geschrieben" heisst, die wir auf 

 ןיאש ימ לבלו ירבנלו דבעל"ךיחאלו יחאל" ו■ תא יר«

 רב ואל אהימ אתשה ןנירמא״״ימ והמ ןטק ישודקמ
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 -ausgenommen" bezo" [die Einschränkung] °"םדא לבל תרתומ*'תא ירה רשכ ןישודיק וילע הל

 -gen haben, wonach er durch [die Einschrän טוידה ןהכל הצולחו השורג לודג ןהכל הנמלא אלא !5

 kung]"mit der Bedingung" nicht ungiltig ןיתנלו רזממל לארשי תב לארשיל הניתנו תרזממ

 wird, spricht von [der Einschränkung] nach '*לוספ הריבעב וליפא ןישודיק וילע הל שיש ימ לבו:

 .dem Tenor, nach den Rabbanan יבייח ראש*'ייותאל אשירד אללכ*’ ,ארמג

 :Der Vater R. Abins lehrte vor R. Zera ןוגב ןיואל יבייח ראש ייותאל אפיסד אללכ^רותירכ

 -Wenn er einen Scheidebrief mit einer Be ןיוח ןמחנ ברמ אבר הינימ אעב :*'יבאומו ינומע 20

dingung geschrieben hat, so ist er nach 

aller Ansicht ungiltig. — Wieso nach aller 

Ansicht ungiltig, sie streiten ja darüber!? 

Lies vielmehr: nach aller Ansicht gütig, und 

zwar nach dem Tenor. — Sollte er doch er- 

klären, so ist er ungiltig, nach Rabbi‘"!? — 

Ihm sind [die Worte] "nach aller Ansicht" 

gelehrt worden; er kann"giltig"mit"ungiltig"verwechselt haben, nicht aber kann er"so 

ist er" mit "nach aller Ansicht"verwechselt haben. SAGTE ER:] SEI JEDEM Menschen erlaubt, nur [nicht] meinem Vater, deinem 

Vater, meinem Bruder, deinem Bruder, einem Sklaven, einem Nichtjuden, 

ODER SONST EINEM, DESSEN TrAUUNO MIT IHR UNGILTIG IST, SO IST [diE SCHFJDUNG]‘” 

GiLTiG. [Sagte er:] sei jedem Menschen erlaubt, nur [nicht] als Witwe‘“einem 

Hochpriester, als Geschiedene oder Halu^ah einem gemeinen Priester, als 

Bastardin oder Nethina"'einem Jisraeliten, als Jisraelitin einem Bastarden 

oder Nathin, oder sonst einem, dessen Trauung mit ihr giltig, wenn auch 

VERBOTEN IST, SO LST [dIE ScHEIDUNG] UNGILTIG‘“’. 

GEMARA. Was schliesst die Verallgemeinerung‘'’im Anfangsatz ein? — Sie schliesst 

Personen ein, bei denen dies‘“mit der Ausrottung belegt ist. — Was schliesst die \’er- 

allgemeinerung im Schlußsatz ein? — Dies schliesst Personen ein, bei denen dies mit 

einem Verbot belegt ist, beispielsweise Ämoniter und Moabiter”’. 

Raba fragte R. Nahman: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] ausgenommen die 

112. Anstatt diese Lehre zu korrigiren, sollte er lieber die W.e "nach aller Ansicht" streichen. 113. 

Da eine Trauung mit diesen Personen ungiltig ist, so gilt dies nicht als Piinschränkung der .Scheidung. 

114. Wenn .sie eine solche ist. 115. Cf. S. 252 N. 4. 116. Die Trauung mit den genannten 

Pensonen ist zwar verboten, jed. gütig, somit ist die Scheidung eine eingeschränkte. 117. Die Worte 

oder sonst einen. 118. Der ge.schlechtliche Verkehr mit ihnen; cf. Lev. 18,6ff. 119. Cf. Dt. 23,4. 
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An^aAiun^^'^^em Minderjährigen: sa- הות־ינת הלל רמא הלוה ללכל לתא אמלד וא אוה הלוה 
gen wir, er sei gegenwärtig für die Trau- קלעב אהו לאמא הלכא לשתלקב ־ תשרגתמ הנטק 
ung’”ungeeignet, oder aber, er wird hierzu 1.24,2אלתא למנ אכה הלוה ללכל אלתא אלא התלהו האצלו° ס 
geeignet? Dieser erwiderte: Ihr habt es ge- אל אהלמ אתשה'והמ םלדלונה ןמ ן*וה הלוה ללכל 

lernt: eine Minderjährige wird auf Grund 5 הותלנת הלל רמא לדלללתמד לדלתע אמלד וא דלללתלא’’ 

der Trauung durch ihren Vater geschieden; לרללנלמד לדלבע^״למנ לרכנו דכע אתלא םא^רכנלו דבעל 

weshalb denn, es heisst ja:"'sü gehe fort ץוה למללק לדוללתלאל לנה למללק לרולנלאל ואל ךנה 
und sei''?. Wir sagen also, sie wird später וא הלל אלזה אלי׳יאהלמ אתשה*'והמ התוחא לעבמ 

für die Trauung geeignet, ebenso wird er הלל רמא הלל אלזהו''התוחא התמד ןלנמז אמלד 
hierbei später für die Trauung geeignet. — 10 ירללנלמד לדלבע למנ לרכנו דבע לרכנלו דבעל הותלנת 

Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] ausge- והמ ךלתונזמ“ןיוה אהלכש התלמ° אהלכש אל תורלנס״;®״^^ 

nommen die später Geborenen: gegenwär- רמא האלבב רללש אמלד וא רללש אל אה ןלאושנב’' 

tig sind sie noch nicht"°geboren, oder aber, ןלאושנב אמלללא לאמבו ךלבאלו אבאל הותלנת הלל 

sie werden später^geboren. Dieser erwider- אבאלו תונזב ואל אלא והנלנ ןלאושנ לנב ךלבאו אבא 

te: Ihr habt dies gelernt: einem Sklaven, 15 ןלאושנב אמלד’’רללש רהאל אה רללש אלד אוה ךלבאלו 

einem Nichtjuden; wenn dem nun so״Väre, 

so können ja der Sklave und der Nichtjude 

sich bekehren‘^? — Diese bekehren sich 

nicht sicher, jene aber werden sicher ge- 

boren. — Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] 

ausgenommen der Mann deiner Schwester: 

gegenwärtig ist sie für ihn'“’nicht geignet, 

oder aber, die Schwester kann sterben und 

sie für ihn geeignet sein? Dieser erwiderte: 

Ihr habt es gelernt: einem Sklaven, einem Nichtjuden; der Sklave und der Nichtjude 

können sich ja bekehren'’^? — Die Bekehrung ist ungewöhnlich, das Sterben aber 

ist gewöhnlich. — Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] ausgenommen dein unehelicher 

Verkehr: hinsichtlich der Verheiratung hat er nichts"°zurückgelassen, oder aber, er hat 

etwas hinsichtlich der Beiwohnung zurückgelassen? Dieser erwiderte: Ihr habt es ge-, 

lernt: meinem Vater, deinem Vater; in welchem Fall, wollte man sagen, ehelich, so ;sind 

ja sein Vater und ihr Vater für sie zur Ehelichung ungeeignet, wahrscheinlich un- 

ehelich; demnach gilt [der uneheliche Verkehr] nur mit seinem Vater und ihrem Va- 

ter nicht als Zurücklassung, mit anderen aber gilt er als Zurücklassung. — Vielleicht 

ehelich, wenn er [das Verbrechen] begeht und sie heiratetT — Wie ist es, [wenn er 

gesagt hat:] ausgenommen der widernatürliche Beischlaf: hinsichtlich der Verheiratung 

hat er nichts zurückgelassen, oder aber, es heisstman ein Weib beschlä/Wi Wie 

ist es, [wenn er gesagt hat:] ausgenommen die Auflösung'Meiner Gelübde: hinsichtlich 

der Verheiratung hat er nichts zurückgelassen, oder aber, es heisst:’^V//r Mann kann 

es aufrecht erhalten und ihr Älann kann es a^flösen? Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] 

120. Somit gilt dies nicht als Einschränkung der Scheidung. 121. Cf. Dt. 24,2; Trauung u. 

Scheidung gleichen einander, hierbei aber wurde sie minderjährig angetraut u. wird grossjährig geschieden. 

122. Und da sie ihnen verboten sein wird, so gilt dies als Einschränkung der Scheidung. 123. Dass 

auch das später eintretende Verbot als Einschränkung gelte. 124. Zum Judentum; die Trauung mit 

diesem ist dann gütig, somit ist die Scheidung eingeschränkt. 125. Da er 2 Schwestern nicht heiraten 

kann. 126. Dagegen aber gilt die Klausel hinsichtlich des unehelichen Verkehrs nicht als Einschrän- 

kung der Scheidung. 127. Eev. 20,13. 128. Aus dem Plural יבכטימ folgert der T. (cf. I?d. vij S. 231 

Z. 16 ff.), dass die natürliche u. widernatürliche Beschlafung eines Weibs hinsichtlich der Strafbarkeit einander 

gleichen. 129. Die dem Plhemann zusteht, er aber dieses Recht für sich behält. 130. Num. 30,14. 
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90 M 91 11 ואל ימנ ךנה ׳יגתמד ידיתע b M92 אה ־ II 

M איוהו M 93 |j 94 || ךיתונזתמ M ןיאושנב הל ׳אד ־לידו 

 II 96 ׳ירמא ימ + M .הכרדכב B 95 || אלשמ ץוח וקית

M אלד אוה. 
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Lv.22,11 בייתב'^ופסכ ןיינק'' אמלד וא ריייש אל אה^ן\אושנב’’' ausgenommen [das Essen] von Hebe'^': hin- 

 -sichtlieh der Verheiratung hat er nichts zu אמלד וא ריייש אל אה’*ן\אושנב'^המ ךיתשוריימ ן*וה

 /?»•rückgelassen, oder aber, es heisst:'^y?/> i ”’'רטשב ךיישודיקמ’ ןדח ביתכ התא שרייו וראשל

J^^דאייבבו ףסכב הל שדקמד' רשפא ןנירמא יימ והמ Geld geka7fri wie ist es, [wenn er ge- 

id-sb :5 וקית ידדהל תויווה שוקתיא׳יהתיהו האציו אמלדוא sagt hat:] ausgenommen deine Beerbung'^’: 
Qid.! 

Ned.. 

hinsichtlich der Verheiratung hat er nichts 

zurückgelassen, oder aber, es heisst 6’ 

 liiji יבר״ םדא לבל תרתומ תא ירה טג לש ופו

 ןיבורית רפס יאנימ יביל יוהיד'ןדו רמוא הדוהי
Col.b 

 ,Vcnvandtcn, vnd er beerbe siel Wie ist cs רבג לבל אבסנתהל ךהמל ןירוטפ טגו'ןיקובש תרגאו

Q,d,6ףורוח תב* תא ירה רורחש טג לש ופוג'” ןיייבציתיר' [wenn er gesagt hat:] ausgenommen deine 

 Trannng‘''durch Urkunde: sagen wir, die ךמצעל תא ירה’!0!

ib• תב תא ירה ותשאל הלי’רמא” אטישפ ,ארמג Trauung ist ja auch dm־ch Geld und Bei- 

 ־67/(׳׳^schlaf'”!nögiich, oder aber, es heisst: r/b תא ירה ותהפשל הל רמא םולב אלו'°רמא אל ןירוה

 -die Arten des Seins'"’gleichen ein השאל הל רמא םולב אלו^רמא אל םדא לכל תרתומ

 .ander'A—Die Fragen bleiben dahingestellt הכאלמל וא הל רמאק ירמגל״והמ ךמצעל תא ירה

ER EiGENTijCHE Text des Scheidp:- 
BRIEFS IST: DU BIS!’ XUN JEDEM MEN- 

 ןנתדייעמש את ישא ברל אניבר היל רמא הל רמאק !5

 ^■תא ירה ןירוה תב תא ירה רורהש טנ לש ופונ°

 schen erlaubt. R. Jehuda sagt, [man היל רמא יב היפוג היל ינקד אדבע המו ךמצעל
 schreibe] auch: dies diene dir von mir אל הפונ׳^נק אלד השא היפונ ינק ךמצעל תא ירה
 -als Scheidungsschrift, Entlassungs דבעל^ריל רמא ישא ברל אניבר היל רמא׳יקש לב
 brief und Befreiungsurkunde, um zu ישא ברל ןינה בר” היל רמא והמ ךב קסע יל ןיא 20

GEHEN und jeden MeNSCHEN NACH BE- 

LIEBEN ZU HEIRATEN. DeR EIGENTLICHE 
Text des Freibriees'^ist: du bist nun 
EIN Freier, du gehörst nun dir selber. 

GEMARA. Klar ist es, dass, wenn je- 

mand zu seiner Frau gesagU'hat: sei nun 

eine Freie, er nichts gesagt^diabe, dass, wenn 

er zu seiner Sklavin gesagt hat: sei nun 

jedem Menschen erlaubt, er nichts gesagt 

IAz.7 

 עמש את ישא ברל האנזוחמ‘* ןינה בר הל ירמאו

 טנ ךירצו תוריהל אצי םיוגל ודבע רבומה אינתד°”i'g^fb'ן
 M 97 ׳רמא [ימ] 4־ || M 98 -|- ד אוה M 99 jj ותחפשממ

II ד ביתכ ־!־ M 3 H שידקד M 2 j! ןישודקמ M 1 || שריו 

II ןייבצתיד B 6 |[ ןיייבציחיד...ט,וו — M 5 || אוה + M 4 

 M 7 -|- ו :! M 8 ןב ’M 9 I ׳שאל

 ׳הפשל || M 11 רמא והל ׳יעביא םולכ

 ל״א ל״אק ימגל ׳מליד וא הל ׳אק ׳אלמל

 ישא...רמא

 M 10 ׳א םולכ

 M 12 ׳ירמא ימ

 M 13 — ׳נחד !1

P .ודבעל B 16 M 15 II הל M 14 

 אדבעל || M 17 אניבר || M 18 — ׳זוחמ.

habe; wie ist es aber, wenn er zu [seiner] Frau gesagt hat: du gehörst nun dir selber: 

meinte er es vollständig'^oder meinte er es hinsichtlich der Arbeit'T Rabina sJכrach zu 

R. Asi: Komm und höre: es wird gelehrt: der eigentliche Text des Freibriefs ist: du 

bist nun ein Freier, du gehörst nun dir selber. Wenn nun ein Sklave, dessen Person 

sein Figentum ist, seine Person erwirbt, wenn er zu ihm sagt: du gehörst nun dir sei- 

ber, um wieviel mehr die Fhefrau, deren Person nicht sein Figentum ist. Rabina fragte 

R. Asi: Wie ist es, wenn er zu seinem Sklaven gesagt hat: ich habe nichts mehr mit 

dir zu tun? R. Hanin sprach zu R. Asi, und manche sagen, R. Hanin aus Mahoza zu R. 

Asi: Komm und höre, es wird gelehrt: Wenn jemand seinen Sklaven an Nichtjuden 

verkauft hat, so wird er frei und benötigt eines PTeibriefs von seinem ersten Herrn. R. 

131. Nach Rsj-> *lass ihr dies verboten bleibe, falls sie einen Priester heiratet; nach den Tosaphoth, 

wenn er selber Priester ist 11. ihr das Recht, Hebe essen 7,11 dürfen, lassen will. 132. Lev. 22,11. 

133. Das Recht, Hebe zu essen, hängt mit der Angehörigkeit zu ihm zusammen. 134. Wenn er sich 

das Recht vorbehält, sie zu beerben, während dies dem Elhemann zusteht. 135. Num. 27,11. 136. 

Dass gegenüber einer solchen die Scheidung ungiltig sei. 137. Die Scheidung ist somit hin.sichtlich 

ihrer Verheiratung nicht eingeschränkt. 138. Sc. zur Frau, dh. der Trauung. 139. Sie müssen 

alle zulässig sein, erst dann ist die Scheidung gütig. 140. Für Sklaven. 141. Dh. im Scheidebrief 

geschrieben. 142. Unter ןירוח ist die bürgerliche l'reiheit zu verstehen, als Gg.s. zur Sklaverei. 143. 

Dass sie sich selber gehöre u. nicht mehr ihm. 144. Pie sonst ihm gehört. 
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 לא־ילמנ ןב ןועמש ןבר רמא ןושאר וברמ רורחש
 בתכ לבא ונוא ויילע בתכ אלש םירומא םירבד המב
 בתבד״תשש בר רמא ונוא יאמ ורורהש״והז ונוא וילע
 הדוהי יבר :ךב קסע יל זיא ונממ״חרבתשכל היל
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Simon b. Gamaliel sagte: Dies nur, wenn er 

keine Urkunde geschrieben hat, wenn er 

aber eine Urkunde geschrieben hat, so ist 

dies sein Freibrief. Und auf die Frage, was 

dies für eine Urkunde sei, erwiderte R. Se- 5 תרגאו ןיכורית רפס יאנימ יכיל יוהיר ןרו רמוא 

seth, wenn er ihm geschrieben hat: wenn ןיאש םידי״ ירבמ ןנבר יגלפימק יאמב :ןיקובש 

du von ihm fortläufst, so habe ich mit dir ןדו הל” בתכ אלד בג לע ףאו םידי ןייוה תוחיכומ 
 'nichts zu tun הדוהי יברו הל שרגמ אמ אטיג יאהבד אתלימ אהכומ

R.Jehudasagt, [man vSchkkibk] AUCH: אמעטו םידי ןייוה אל תוחיכומ ןיאש םידי רבס 

DIES DIENE DIR VON MIR ALS ScHEiDUNGS-10 אק אטיג יאהבי אתלימ אחכומד''ןדו הל בתכד 

SCHRIFT, Entlassungsbrief. Worin be- השרג ארובידב ירמא”ןדו הל כתכ אל לכא הל שרגמ 

steht ihr Streit? — Die Rabbanan sind der ןאמ יאה ייבא רמא :אוה אמלעב היאר ארטשו 

Ansicht, Ansätze'״, die nicüts’״beweisen,gel- pf אלא ןידו עמשמד ןידו בותכל אל אטיג בתכד 

teil als Ansätze, und auch wenn er ״dies אלו תרגאי^אלא תרגיא עמשמד״ תרגיא בותכל אלו 

diene"nicht geschrieben hat, ist es klar, dass 15 ךחמל בותכל אלו ךהמ יל עמשמד ךהמיל בותכל 

er sich von ihr durch diesen Scheidebrief אתלת אתלת ןיייבציתיד ןיייוהיתיד׳^אכוה יכ עמשמד 

scheiden lasse; R. jehuda aber ist der An- ןיכוריתד ו״יול היכרולוךייבצתו ןייוהת עמשמד ן״ידוי 

sicht, Ansätze, die nichts beweisen, gelten ו״יול היכרולו ןיקיבשו ןיכירת עממימדךיקובשד ו״יולו 
nicht als Ansätze, und nur wenn er "dies עמשמד אבסנתיאל בותכיל אלו ידכו עמשמד ודכד 

diene''geschrieben hat, ist es klar, dass er 20 ןניעב״והל איעיביא :אבסנתהל^אלא אבסנתי אל 

sich von ihr durch diesen Scheidebrief schei- יטיגב אבר^^יקתאד^יעימש את ןדו ןניעב אל וא ןדו 

den lasse, wenn er aber "dies diene״ nicht אתינולפ תי“ ךירתו רטפ אינלפ רב אינלפ ךיא 

geschrieben hat, so nimmt man an, dass er ןנד אמוימ אנד םדק^^ ןמ היתתניא תוהד^"היתתניא 

sich von ihr mündlich scheiden Hess und רמאק ימ והלוכ ךימעטלו רמאק אל ןדו וליאו״םלעלו 

die Urkunde nur ein Beweisstück sei'״. 25 יקופאל ןנד אמוימ^^ ךניעב ימנ אכה ןניעב אלא 

 ÄI 19 ן| רורחש M 20 — ל״כד M 21 jj ינממ M 22 jj ןידו

— M .׳ירמא P 24 I] הל...אחכומד — M 23 || ׳לימד ׳חכומ 

 ירמא M 25 |j -|- ׳תכיל || M 26 — וו ׳,ויא ׳שמד M 27 ־לא

II ׳יבראילו ןידוי ׳תלת וחב ירשיל ׳בצת יד 'והית יד ךחמל בותכל 

 P 28 הדידל || M 29 ודכוד ו״יול ׳ראילו ש״ות ׳שמ אל יאד

 ׳שמ אל יאד !M 30 j ימ ־ק j- M 31 |j- מ || M 32 ןיבר.

 V בר || M 33 — תי || M 34 הוחד ]| M 35 ןמ אנד טדק

 ׳מוי M 36 |1 — וליאו || M 37 ׳פאל (םליעלו) ןנד ׳מוי ןמ.

Abajje sagte: Wer einen Scheidebrief 

schreibt, schreibe nicht pH [dies], denn man 

könnte es vedin [nach Recht] lesen, son- 

dem ןדו. Ferner schreibe er nicht תרגיא [Brief], 

denn man könnte es igarath [Dach] lesen, 

sondern תרגא. Ferner schreibe er nicht ךהמיל 

[zu gehen], denn man könnte es li viehakh 

[mir von diesem ab] lesen; auch schreibe er nicht ךחמל, denn dies lautet wie אכוח [Spott]. 

Ferner schreibe er ןיייוהיתיד und קייבציתיד, mit dreifachem Jod, denn man könnte es tehiv- 

Jan und tepvjan^'^lesen. F'erner verlängere er das Vav in ןיכורית [Scheidung] und [יקובש 

[Entlassung], denn man könnte es ןיכירת und pןריבשידesen. Auch verlängere er das Vav 

in ודכ [nun], denn man könnte es ידכ lesen. Ferner schreibe er nicht אבסנתיאל [zu heira- 

ten], denn man könnte es אבסנתי אל [nicht heiraten] lesen, sondern אבסנתהל. 

Sie fragten: Ist [der Passus]״dies diene"erforderlich'^‘oder nicht?—Komm und höre: 

Raba ordnete an, dass man in den Scheidebrief [folgendes schreibe:] N, der Sohn von 

N, entliess und verabschiedete sein Weib N, das früher sein Weib war, vom heutigen 

Tag bis auf ewig. [Den Passus] ״dies diene"nennt er aber nicht. — Nennt er etwa, nach 

deiner Auffassung, alles'^^anderel? Vielmehr sind sie dennoch erforderlich, ebenso kann 

auch dies erforderlich sein. 

145. Diese gilt demnach als F'reilassungsformel. 146. Od. Handhaben, dh. die Anfänge irgend 

einer Formel. 147. Aus denen der eigentliche Sinn der Formel nicht hervorgeht. 148. Dass eine 

mündliche Scheidung erfolgt ist. 149. Als 3. Pers. plur. 150. Diese sind keine nominale, sondern 

verbale Formen. 151. Dh. ob die Halakha nach RJ. od. nach den Weisen zu entscheiden ist. 152. 
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«Vom heutigen Tag.» Dies schliesst die 

Ansicht R. Joses aus, welcher sagt, das Da- 

tum der Urkunde beweise'”es. «Auf ewig.» 

Dies schliesst die Frage aus, die Raba an 

5 R. Nahnian richtete, [wie es denn sei], wenn 

er gesagt hat: heute sei nicht mein Weib, 

morgen sei mein Weib’״ 
Der eigentliche Text des Frei- 

BRIEFS IST: DU BIST NUN EIN FrEIER, DU 

in GEHÖRST NUN DIR SELBER. R. Jehuda ord- 

nete an, dass man in Sklavenverkaufsur- 

künden [schreibe:] Dieser Sklave ist zur 

Sklaverei anzuhalten'“; er ist fern und ge- 

sondert von jeder Freiheit, und von jedem 

15 Einspruch und Anspruch seitens des Kö- 

nigs’^Vder der Regierung; ein Sklavensie- 

gel irgend eines Menschen ist nicht an ihm; 

er ist frei von jedem Gebrechen und von 

Aussatz bis auf vier'”Jahre zurück, von neu- 

eni und von altenU*. — Welches Mittel gibt 

es dagegen? Abajje erwiderte: Ingwer, Sil- 

berschlacke, Schwefel, Weinessig, Olivenöl 

und weissesNaphtha’^ damit bestreiche man 

ihn mit einem Gänseflügel. 

^pREI Scheidebriefe sind ungiltig, hat sie aber geheiratet, so ist das Kind 

wMä legitim: wenn er von seiner Hand geschrieben ist und keine Zeugen- 

UNTERSCHRIFTEN HAT, WENN ER ZEUGENUNTERSCHRIFTEN, ABER KEIN DaTUM HAT, 

WENN ER EIN Datum hat, aber nur ein Zeuge unterschrieben ist; diese drei 

SCHEIDEBRIEFE SIND UNGILTIG, FALLS SIE ABER GEHEIRATET HAT, IST DAS KiND LEGI- 

TIM. R. Eliezer sagte: Auch wenn er keine Zeugenunterschriften hat, er ihn 

IHR ABER VOR ZEUGEN GEGEBEN HAT, IST ER GILTIG, UND SIE KANN [DAMIT IHRE EhE- 

VERSCHREIBUNG] VON VERKAUFTEN GÜTERN EINFORDERN, DENN DIE UNTERSCHRIFT 

DER Zeugen auf einer Urkunde ist nur eine vorsorgende Institution'^°. 

GEMARA. Gibt es denn weiter keine’Gnehr, es gibt ja noch den alten Scheide- 

brief“’!?— Bei einem solchen muss sie“'’nicht fort, bei diesen'^^aber muss sie fort. — Aller- 

Was nach der Misnah in den Scheidebrief zu schreiben ist. 153. Wann die Giltigkeit der Urkunde 

beginnt; man braucht demnach ״vom heutigen Tag" nicht zu schreiben. 154. Ob dies als Schei- 

düng gelte. Dieser Satz ist unvollständig; es sollte heissen: dies schlie.sst die Antwort auf diese Frage aus, 

nach welcher dies als Scheidung gilt. 155. Dass er etwa nicht widerrechtlich zur Sklaverei angehal- 

ten wird. 156. Dh. er ist nicht der Todes- od. Freiheitsstrafe verfallen. 157. Nach Rsj. zwei, 

nach Ärukh drei; cf. RapoporT, םיתעה ירוכב x, p. 23. 158. Viell. von akutem u. chronischem; das 

W. תדח fehlt in manchen Codices. 159. Das W. קיפטנ der kursirenden Ausgaben ist wol eine Verball- 

hornisirung von קטפנ mancher alten Ausgaben. Unser Text hat טפנ, Cod. M hat אטפנ; ein W. קיפטנ existirt 

nicht u. wird weder von R.sj. noch von Ärukh erwähnt od. erklärt. Levy, der alte Ausgaben überhaupt 

nicht kennt, nahm dies Wort auf iij S. 382) u. veranlasste Fi.Kischkk zu einer gewundenen Flr- 

klärung, die keinen Aufschluss über die Metamorphose Naphtha-קיפטנ gibt, u. seinen Abschreiber Kohut, 

diesen Unsinn dem Autor des Ärukh in die Schuhe zu schieben. 160. Weil die Tatzeugen sterben 

können. 161. Scheiilebriefe, die von vornherein ungiltig sind, das Kind aber als ehelich gilt. 162. 

Cf. vS. 644 Z. 12 ff. 163. Von ihrem 2. Mann. 164. Den in unsrer Mi§nah genannten Scheidebriefen. 

 G.t.72־ םלעלו ךיילע הייכומ רטש לש ונמז°רמאד יסויו יברדמ

 םויה רמאדךמחנ ברמ אבר° הינימ אעבדמ יקופאל״
 טג לש ופוג :יתשא תא רחמלו יתשא תא יא
 ןיקתא :ךמצעל תא ירה ןירוח תב תא ירה רורחש
 קדצומ ןנד אדבעייידבעד יניבז רטשב הדוהי בר
 ירורעייןמו ילולע ןמו ירורח ןמ ריטעו ריטפורדבעל
 הקונמו יהולע תיא אל שיניאדייסושרו אתכלמו אכלמ
 קיתעו תדח רהצט״דע קיפנד ןיחש ןמו" םומ לכמ
 אתירבבו אבתרמו ארבניג ייבא רמא היתומא יאמ’
 יפיישו" ארויח אטפנו''אתיזד אחשמ'' ארמחד אלה"

 :אזוואד אפדגב היל
 10״S בתכ רשכ דלווה תאשנ”םאו ןילוספ ןיטיג

 ולא ירה דחא דע אלא וב ןיאו ןמו וב שי ןמז וב
 רזעילא יבר רשב דלוה תאשני״טאו ןילוספ ןיטיג השלש
 הל ונתנש אלא םידע וילע ןיאש יפ לע ףא רמוא
 ןיאש םידבעושמ םיסכנמ הבוגו רשב םירע ינפב

 :םלועה ןוקית ינפמ אלא טגה לע םימתוח םירעה

 אצת אל םתה ןשי טג אכיא אהו אביל ותו ,ארמג

38 M — 39 |1 יתשא...רמאד M — 40 || אדבע M רוטפ 
 לבד M .שניאד — P 42 |[ ירדע M 41 ן| ירורחמ ריטעו

 ¬ו¬ B 45 II רהצת M 44 || ׳חש לכמו M 43 1| תייל שנא

 .׳סינ M 48 || ףיישד M 47 || קיפטנו B 46 11 ו
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dings nach demjenigen, welcher sagt, bei ןאמל אלא אצת אכה״רמאד ןאמל אחיינה אצת אנה 

diesen müsse sie fort, wie ist es aber nach אשנית םתה רמימל אייא יאמ אצת אל אכהי^רמאד 

demjenigen zu erklären, welcher sagt, sie דלווה םתה הרק טג אכיא אהו דבעיד אכה הלהתכל 
 לכ רמאדי״ריאמ יברל אהינה רשכ דלוה אכה רזממ
 רזממ דלוה ןיטיגב םימכה ועבטש עבטממ הנשמה
 אל אכה' אצת םתה רמימל אכיא יאמ ןנברל אלא
 ןאמל אלא אצת אל אבה״רמאד ןאמל אחינה אצת
 אק אל רשוקמב רמימל אכיא יאמ אצת אבה'’רמאד
 אכה רזממ דלוה םתהייתובלמ םולש אכיא אהו יריימ

müsse nicht fort!? — Bei jenem darf sie von 

vornherein heiraten, bei diesen aber ist nur 

die bereits erfolgte [Heirat] gütig. — Es gibt 

ja noch den lückenhaften’^^Scheidebrief!? — 

Bei einem solehen ist das Kind ein Bastard, 

bei diesen aber ist das Kind legitim. — 

Allerdings nach R. Meir, welcher sagt, dass, 10 אביא יאמ”ןנברל אלא^יריאמ יברל אהינה רשכ דלוה 

wenn jemand vom Gepräge abweicht, das אכה רזממ דלוה בתהוי^ריאמ יברכ הל םיקומ רמימל 

die Weisen bei der Scheidung geprägt ha- אפיסד אנינמו“יאמ יטועמל אשירד אנינמ רשכ דלוה 

ben, das Kind ein Bastard sei, wie ist es אנינמ ןרמאד ינה יטועמל אשירד אנינמ יאמ יטועמל 

aber nach den Rabbanan zu erklären!?— םיה תנידממ טנ איבמה אינתד״אה יטועמל אפיסד 
Bei jenem muss sie’"%rt, bei diesen aber 15 דלוהו איצוי םתהנ ינפבו בתבנ ינפב הל רמא אלו^^ 

muss sie nicht fort. ~ Allerdings nach dem- דלוה ןיא םירמוא םימכחו ריאמ יבר ירבדיירזממ 

jenigen, welcher sagt, bei diesen müsse sie הל וננתיו רוזחיו הנמיה ונלטי השעי דציכ רזממ 

nicht fort, wie ist es aber nach demjenigen בתכ :''’םתהנ ינפבו בתכנ ינפב״רמאיו םינש ינפב** 

zu erklären, welcher sagt, bei diesen müsse ודי בתכ בר רמא j □ירע וילע ןיאו ורי בתכב 

sie fort!? — Von gefalteten'“spricht er nicht. 20 ינתק^׳חי בתכ אטישפ אשירא אמיליא אייהא ונינש 

— Es gibt ja noch die Bestimmung wegen אפיסא אלא*'םידע וילע שי ירה אתעיצמא אלאו 

49 M — 50 ]! אכה M -- 51 :ן רזממ...רמאד MB 4־ 
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der Friedfertigkeit."''mit der Regierung!? — 

Bei einem solchen ist das Kind ein Bastard, 

bei diesen aber ist das Kind legitim. — Al- 

lerdings nach R. Meir, wie ist es aber nach 

den Rabbanan zu erklären!? — Er lehrt dies 

nach R. Meir, wonach bei jenem das Kind 

ein Bastard, bei diesen aber das Kind le- 

gitim ist. — Was schliesst die Zahlangabe 

im Anfangsatz aus und was schliesst die 

Zahlangabe im Schlußsatz aus? — Die Zahlangabe im Anfangsatz schliesst die oben 

genannten aus, die Zahlangabe im Schlußsatz schliesst den Fall der folgenden Lehre 

aus: Wenn jemand einen Scheidebrief aus dem Ueberseeland gebracht und zu ihr nicht 

gesagt hat: er ist vor mir geschrieben und vor mir unterschrieben worden, so muss 

er sie fortschicken und das Kind ist ein Bastard — Worte R. Mefrs; die Weisen sa- 

gen, das Kind sei kein Bastard. Er verfahre vielmehr wie folgt: er nehme ihn ihr ab, 

gebe ihn ihr wiederum vor zwei [Personen] und spreche: er ist vor mir geschrieben 

und vor mir unterschrieben worden. 

Wenn er von seiner Hand geschrieben ist und keine Zeugenunterschrif- 

TEN HAT. Rabh sagte: Hier wird von dem Fall gelehrt, wenn er von seiner Hand ge- 

schrieben ist.—-Worauf bezieht sich dies, wenn auf den ersten F'all, so ist es ja selbst- 

verständlich, es heisst ja: von seiner Hand, und wenn auf den mittelsten Fall, so sind ja 

Zeugenunterschriften‘’*vorhanden!? — Vielmehr, auf den letzten Fall, wenn er ein Da- 

164. Cf. S. 651 Z. 12ff. 165. Nach aller Ansicht. 166. Der lückenhafte Scheidebrief kommt 

nur bei gefalteten (cf. S. 651 N. 145) vor. 167. Die richtige Aera bei der Datirung (cf. S. 644 Z. 21 ff.); 

wenn dies nicht der Fall ist, so ist der Scheidebrief ungiltig. 168. Es ist ja einerlei, ob er selber od. 

ein Schreiber ihn geschrieben hat; nngiltig ist er nur wegen des Fehlens des Datums. 
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tum hat, aber nur ein Zeuge unterschrie- 

ben ist. Nur wenn von seiner Hand ge- 

schrieben und ein Zeuge [unterschrieben] 

ist, nicht aber, wenn ein Schreiber ihn ge- 

schrieben und ein Zeuge [unterschrieben] 

ist. Semuel aber sagte: Selbst wenn ein 

Schreiber ihn geschrieben und ein Zeuge 

unterschrieben ist, denn wir haben gelernt, 

dass, wenn ein Schreiber ihn geschrieben 

hat und ein Zeuge [unterschrieben ist], er 

gütig sei.—■Und Rabh!? — Es ist ja nicht 

gleich; da darf sie von vornherein‘'^heiraten, 

hierbei ist nur die bereits erfolgte [Heirat] 

gütig. — Und Semuel!? — Das ist kein Ein- 

’ wand; das eine gilt von einem bewährten 

Schreiber’'°und das andere von einem un- 

bewährten Schreiber. Ebenso sagte auch 

R. Johanan: Hier wird von dem Fall ge- 

lehrt, wenn er von seiner Hand geschrie- 

ben ist. R. Eleäzar''‘sprach zu ihm: Es sind 

ja Zeugen unterschrieben!? Dieser erwider- 

te: Dies bezieht sich auf den letzten Fall. 

Zuweilen sagte Rabh, sie müsse’''fort. 

Fol. 86a—86b 

coi.b ודי בתכ אמודו“ דחא ד 

Git.66>> י 

GITJIN 

 אלא וביףיאו ןמז וב שי
 וליפא רמא לאומשו אל דעו רפוס בתב לבא דעו''

 ן,,37b רשב דעו רפוס בתכ° ונינש ירהש" דעו רפוס בתב
 דבעיד אבה' הליחתכל אשנית םתה ימד ימ ברו
 ארפסב אהו”קהבומד ארפסב אה אישק אל״לאומשו •י
 רמא ונינש ודי בתכ ןנחוי יבר רמא ןכו קהבומ אלד
 :אפיסא היל רמא םידע וילע שי ירה רזעלא יבר היל

 אה אצת אל בר רמא ןינמיז' אצת בר רמא ןינמיז
 ביתמ אצת םינב הל ןיא אצת אל םינב הל שי דציב

 jab.301־ ןישודיק קפס^הב ויהש ןלוכו° היבוט רב ארטוז רמ !0
 תומביתמ אלו תוצלוח ולא ירה ןישוריג קפס וא
 הל בורק קפס ןישודיק“הל קרז ןישודיק קפס דציכ
 בתכ ןישוריג קפס ןישודיק קפס והז ול בורק קפס
 וב ןיאו םידע וילע שי םידע וילע ןיאו ודי בתכב
 קפס הז ירה"דהא דע אלא וב״ןיאו ןמז וב ש־י ןמז
 ימוביל איתא התרצ אצת אל תרמא יאו"ןישוריג
 רמא יול איה״ןנברד אששה םולב ךכב ןיאו םביתת
 אצת אל םלועל ןנחוי יבר רמא ןבו אצת אל םלועל
 אנוה״ןמד אתפלה יבר״יגבל ןנחוי יבר והל רמא ןכו
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und zuweilen sagte er, sie müsse nicht fort. Wie ist es zu erklären?—Hat sie'”Kinder, 

so muss sie nicht fort, hat sie keine Kinder, so muss sie fort. Mar-Zutra b. Tobija 

wandte ein: Wenn bei all diesen'"ein Zweifel hinsichtlich der Trauung oder der Schei- 

düng besteht, so hat bei ihnen die Hali9ah und nicht die Schwagerehe zu erfolgen. 

Was heisst ein Zweifel hinsichtlich der Trauung? — wenn er ihr die Trauungsurkunde 

zugeworfen hat und es zweifelhaft ist, so sie ihr oder ihm näher war, so ist dies ein 

Zweifel hinsichtlich der Trauung. Ein Zweifel hinsichtlich der Scheidung? — wenn 

[der Scheidebrief] von ihm geschrieben ist, aber keine Zeugenunterschriften hat, wenn 

er Zeugenunterschriften, aber kein Datum hat, oder wenn er ein Datum hat, aber nur 

ein Zeuge unterschrieben ist, so ist dies ein Zweifel hinsichtlich der Scheidung. Wenn 

du nun sagst, sie müsse nicht‘”fort, so könnte es dazu kommen, dass an ihrer "Neben- 

buhlerin die Schwagerehe vollzogen wird!? — Mag die Schwagerehe an ihr vollzogen 

werden, es ist nur eine rabbanitische'”Befürchtung. Eevi aber sagte: Sie braucht nie''“ 

fortzugehen. Ebenso sagte auch R. Johanan: Sie braucht nie fortzugehen. Ebenso sagte 

auch R. Johanan zu den Söhnen des R. Halaphta aus Hajfa'”: Euer Vater sagte: sie 

169. Jene Lehre spricht von dem Fall, wenn der Zeuge den Scheidebrief auch unterschrieben hat. 

170. Der die diesbezüglichen Vorschriften genau kennt; man verlasse sich darauf, dass er im Auftrag des 

Khemanns geschrieben habe, u. der Scheidebrief ist daher gütig. 171. Welcher glaubte, dies beziehe 

sich auf den mittelsten Fall. 172. Von ihrem 2. Mann, den sie auf Grund der in der MiSnah genann- 

teil Scheidebriefe geheiratet hat. 173. Bevor bekannt geworden ist, dass der Scheidebrief mangelhaft 

ist. 174. Den Frauen, die dem Gesetz der Schwagerehe nicht unterliegen u. auch ihre Nebenbuhle- 

rinnen davon entheben. 175. Woraus man schliessen könnte, dass ein solcher Scheidebrief gütig sei. 

176. Der Blutsverwandten, die durch einen solchen Scheidebrief geschieden worden ist. 177. Nach 

der Ge.setzlehre ist ein .solcher Scheidebrief gütig. 178. Auch wenn sie keine Kinder von ihm hat. 

179. So rieht, nach Cod. M; die La. אנוה ist ein Lapsus. 
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 ר־ימעבש תיצרק^ אצת אל םלועל ןוכובא רמא יבה
 ייבא רמא תיצרןליי^יאמ תאטח ימב תלסופ הניא
 אניטק בר רב לאינד בר ביתמ יפיב יניבדי׳אתבדיד
 ינפמ הנויה ןמ ןדה תאטח ימב ןילסופ תופועה לכ°
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braucht nie fortzugehen, und [ferner sagte 

er:] die Grille’®"macht das Entsündigungs- 

wasser‘*'nicht untauglich. — Was ist Grille? 

Abajje erwiderte: [Eine Art] Fliege zwisehen 

den Garbenhaufen. R. Daniel b. R. Qattina 5 אל״תיצרק^ הנוימ ןדה ינתינ אתיא םאו תצצומש” 

wandte ein: Alle Vögel machen das Ent- דעו''הלספ הנטקו הלספ אל הלודנד*°היל אקיפפ 

sündigungswasser untauglich, ausgenom- :תיזב דע ימא יבר״יאמיתיאו הימרי יבר רמא המב 
men die Taube, weil sie nur saugt^ Wenn הדוהי בר רמא״ :׳ובו יפ לע ףא רמוא רועילא^ייבר 

dem nun so wäre, so sollte er noch lehren: הימק התירמא יב“'ןיטינב רזעילא״ייברב הבלה בר רמא 
ausgenommen die Taube und die Grille!? 10 אל תורטשב רבס ברו תורטשב ףא רמא לאומשד 

— Dies ist nicht ausgemacht; eine grosse רזעילא''יבר םידבעושמ םיסבנמ הבוגו ינתק אה 
 אדחב הילע גילפו אדחב היתווב״רבס ברו רמא יתרת
 יול ןב עשוהי יבר רמא ידיא רב בקעי יבר רמא ןבו
 וליפא רמא יאני יברו ןיטינב רזעילא"יברב הבלה

macht es nicht untauglich,eine kleine macht 

es untauglich. — Bis wieviel'“'!? — Bis zur 

Olivengrösse. 

R. Eliezer sagte: Auch wenn &c. 15 רזעילא"יברד היל תיל יאני יברו"וב ןיא טנה חיר 
 רמא ןבו וב ןיא טגה חיר וליפא ןנברל רמאק יבה
 יברב הבלה שיקל שיר רמא אנינח יברב"יסוי יבר
 ןיא טנה חיר וליפא רמא ןנחוי יברו ןיטינב רזעילא"
 רמא,ל יבה רזעילא״יברד היל תיל ןנחוי יבר אמיל וב

R. Jehuda sagte: Rabh sagte, die Hala- 

kha sei bei Scheidebriefen wie R. Eliezer; 

als ich dies aber Semuel vortrug, sagte er: 

auch bei Schuldscheinen. Ist denn Rabh der 

Ansicht, bei Schuldscheinen nicht, er lehrt 20 אבא יבר היל״חלש :וב ןיא טנה חיר וליפא ןנברל 
 הבלה״אנוה ברמ הינימ יעב רמ רב ירמל אדבז רב
 הישפנ חנ יבהדא הבלה ןיא ואךיטיגב רזעילא״יברב
 הימשמי׳אבא רמא יבה הירב הבר היל רמא אנוה ברד
 ןיאיקבה וניתוברו"ןיטינב רזעילא״יברב הבלה ברד"
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ja, dass sie von verkauften Gütern einfor- 

dere'“1? — R. Eliezer lehrte zweierlei, und 

Rabh ist seiner Ansicht hinsichtlich des ei- 

neu und streitet gegen ihn hinsichtlich des 

anderen. Ebenso sagte auch R. Jäqob b. Idi: 

R. Jehosuä b. Eevi sagt, die Halakha sei 

bei Scheidebriefen wie R. Eliezer, R. Jannaj 

aber sagt, an diesem hafte nicht einmal der 

Geruch eines Scheidebriefs. — Hält denn 

R. Jannaj nichts von der Ansicht R. Eli- 

ezersl? — Er meint es wie folgt: nach den 

Rabbanan haftet an diesem nicht einmal der Geruch eines Scheidebriefs. Ebenso sagte 

R. Jose b. R. Hanina: Res-Laqis sagt, die Halakha sei bei Scheidebriefen wie R. Eli- 

ezer, R. Johanan aber sagt, an diesem hafte nicht einmal der Geruch eines Scheide- 

briefs. — Demnach hält R. Johanan nichts von der Ansicht R. Eliezers? — Er meint 

es wie folgt: nach den Rabbanan haftet an diesem nicht einmal der Geruch eines 

Scheidebriefs. 

R. Abba b. Zabhda sandte an Mari b. Mar: Frage R. Hona, ob die Halakha bei 

Scheidebriefen wie R. Eliezer sei oder nicht. Inzwischen starb R. Hona. Da sprach sein 

Sohn Rabba zu ihm: Folgendes sagte mein Vater im Namen Rabhs: die Halakha ist 

bei Scheidebriefen wie R. Eliezer. Auch unsre Eehrer'", die in der Halakha kundig 

 sein, die mit den Sprungbeinen; die Uebersetzung Biene תילצרק dürfte wol gekürzt von תיצרק .180

ist ebenso unrichtig wie die Ableitung v. ץרק das angeblich den Begriff heissen haben soll; wie weiter folgt, 

ein Insekt, das in Olivengrösse als klein bezeichnet wird. 181. Wenn sie davon (cf. Num. 19,9) ge- 

trunken hat. 182. Sie lässt das aufgenomniene Wasser nicht zurück in das Gefäss triefen. 183. 

Bis zu welchem Umfang heisst sie klein. 184. Ihre Eheverschreibung; demnach ist eine solche Ur- 

künde auch zivilrechtlich gütig. 185. Die weiter genannt werden. 

85 Talnidd Bd.V 
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sind, sagten im Namen unsres Meisters, die 
Halakha sei bei Scheidebriefen wie R. Eli- 
e;;er. R. Hama b. Gorja sagte nämlich im 
Namen Rabhs, die Halaklia sei bei Scheide- 

 רזעילא״ייברב הבלה ורמא וניבר םושמ הבלה רבדב
 ■יברב הבלה בר רמא אירונ רב אמה בר רמאד ןיטייגב

 רבדב ןייאיקבה ונירבחו”ירמאד אביא ןימינב הזעילא"'
 יברב הבלה ורמא וניבר םושמ וניבר ידימלתו”הבלה
 briefen wie R. Eliezer. Manche lesen: Unsre רב אמח בר רמא ארפה בר רמאדייןיטיגב רזעילא*' 5
 ,Genossen, die in der Halakha kundig sind יב ןבו ןיטיגב רזעילא*'יברב הבלה בר רמא אירונ
 die Schüler unsres Meisters, sagten im יברב הבלה בר רמא רזעלא יבר רמא ןיבר אתא

 Namen unsres Meisters, die Halakha sei '*ןיטינב רזעילא:
1v1 םהינש ןתונ וברעתנו ןיוש ןיטיג ינש וחלשש םינ 

 ירה’ךהמ רחא רבא''ךכיפל וזל םהינשו וול
|1 bei Scheidebriefen wie R. Eliezer. R. His- 
ü 10 da sagte nämlich im Namen des R. Hama 

 b. Gorja im Namen Rabhs, die Halakha sei ינולפ שיא טגה ךותב ללכ ובתבש השמח לטב ינשה
 bei Scheidebriefen wie R. Eliezer. Ebenso ןלוב הטמלמ םירעהו תינולפייינולפו תינולפ שרגמ
 sagte auch Rabin, als er kam, im Namen לבל ספוט בתוכ היה תחאו תחא לכל ןתניו ןירשכ
 R. Eleäzars im Namen Rabhs, die Halakha ומע ןירקינ'*םידעהש תא הטמלמ םידעהו רחאו רחא

 .sei bei Scheidebriefen wie R. Eliezer רשב !5:
ENN ZWEI IHRE GLEICHMÄSSIGEN׳*' 

Scheidebriefe geschickt haben 

 יברב אלד הימרי יבר רמא אנת ןאמ .ארמג
 הריפמ ידע רמאד ןויכ רזעלא"יבר°'°°יאד רזעלא"
 -und diese mit einander vermischt wor ייבא השרגמ אק‘ והיינימ יהב יעדי*'אל אה יתרב

 den sind, so gebe man beide der einen יבר יעבר אמיא' רזעלא” יבר אמית וליפא רמא

 und beide'*'der anderen; daher [Frau] השמח :יעב ימ המשל הניתנ המשל הביתכ רזעלא" »י

vgl. 

Git.22l> 

 ספוט* ימד יביה ללכ יזגד יביה :רב ללכ ובתכש
 לכל' ןמז ללכ והז ןלוכל דחא ןמז ןנחוי יבר רמא

 F01.87 ןמז וליפא“ רמא שיקל שירו בפוט* והז דחאו דחא
 בתכד ללכ ימד יכיה אלא פפוט יוה ימנ'ןלוכל דחא
94 M םינש :ןיטיגב א״רכ ׳בלה בר ׳א ׳דבז רב ׳בא ר״א ןכו;] 
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5 M ספות והז. 

IST, WENN EINER VON IHNEN ABHANDEN 

GEKOMMEN IST, DER ANDERE NICHTIG׳**. 

Wenn fünf gemeinsam einen Scheide- 

BRIEF GESCHRIEBEN HABEN: N LÄSST SICH 

VON N SCHEIDEN UND N VON N, UND DIE 

Zeugen unten [unterschrieben haben], 

so IST ER FÜR ALLE GILTIG UND IST JE- 

DER BESONDERS ZU GEBEN; WENN ABER 

FÜR JEDEN EIN BESONDERER TexT GE- 

SCHRIEBEN WORDEN IST UND DIE ZEUGEN UNTEN [UNTERSCHRIEBEN HABEN], SO IST 

derjenige GILTIG, DEM DIE ZEUGENUNTERSCHRIFTEN SICH ANSCHLIESSEN׳*'. 

OEMARA. Wer ist der Autor? R. Jirmeja erwiderte: Nicht R. Eleäzar, denn R. 
Eleäzar sagt, die Trennung erfolge durch die Zeugen der Uebergabe, und diese wissen 
ja nicht, durch welchen [die Frau] geschieden werden"°soll. Abajje erwiderte: Du kannst 
auch sagen, R. Eleäzar, denn auch nach R. Eleäzar ist nur das Schreiben auf den 
richtigen Namen erforderlich, ist etwa auch die Uebergabe auf den richtigen Namen 
erforderlich'"!? 

Wenn fünf gemeinsam &c. geschrieben haben. Was heisst gemeinsam und was 
heisst gesondert? R. Johanan erwiderte: Mit einem Datum für alle heisst er gemein- 
sam, mit besonderem Datum für jeden heisst er gesondert. Res-Laqis erwiderte: Auch 
mit einem Datum für alle heisst er gesondert; gemeinsam heisst er, wenn darin wie 

186. Wenn die Namen ühereinstinimen. 187. Jede wird dann mit dem für sie bestimmten ge- 

schieden. 188. Da hinsichtl. jeder der beiden Frauen angenommen werden kann, er sei für die andere 

geschrieben worden. 189. Der letzte, da die Zeugenunterschriften sich viell. nur auf diesen beziehen. 

190. Da sie nicht wissen, welcher für sie geschrieben worden ist; hier ist vielmehr die Ansicht R. Mefrs 

vertreten, nach welchem dies durch die Unterschriftzeugen erfolgt. 191. Da das Schreiben auf den 

richtigen Namen erfolgt ist, so genügt es, dass Zeugen der Uebergabe vorhanden sind. 
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folgt geschrieben ist: Wir N und N lassen תיינולפו תינולפ וניתושנ ונשריג ינולפו ינולפ ונאי 
uns von unsren Frauen N und N scheiden. דחא ןמז רמאד ןנחוי יברל אבא יבר הל ףיקתמ 
R. Abba wandte ein: Nach R. johanan, wel- ארתבא ידהס ומתח יכ אמלד שוחיל'ללכ והז ןלוכל 
eher sagt, mit einem Datum für alle heisse תליאש לע״ ןימותה״ םידע״ אינת אל ימ ימיתחד אוה fg‘׳: 
er" allgemein, ist ja zu berücksichtigen, die 5 םולש תליאש לע אמש ןנישייח לוספי טנב םולש !״׳’'•®d 
Zeugen haben vielleicht nur den letzten un- אשרפמ ידידל והבא יבר רמא הלע רמתיא ואל״ומתה 
terschrieben, denn es wird ja gelehrt, dass אבה רשכ ולאשו לוספ ולאש ןנחוי יברד הינימ יל" 
wenn die Zeugen auf dem Scheidebrief un- ןנחוי יברל ותו ינולפו ינולפו ינולפ היב״ביתכד ימנ 
ter einem Gruss unterschrieben sind, zu be- םושמ איריא יאמ ספוט'‘ והז’^ דחא לכל ןמז רמאד 
rücksichtigen sei, sie haben vielleicht nur 10 םתחנו םויב בתכנ" היל הוהד היל"קופיתו םפוט^ 
den Gruss unterschrieben!?—Hierzu wurde ברל אדסה ברד הירב אשיישק רמ היל רמא הלילב 
ja gelehrt: R. Abahu sagte, ihm sei von R. והב ביתכד ןנחוי יברד הימשמ ןנירמא יכה ישא 
Johanan erklärt worden: heisst es: grüsst, ישא ברל אניבר היל רמא״אבשב דהב אבשב דחכ" 
so ist er ungiltig, heisst es: und‘“grüsst, so יוה םפוט"ימנ ןלוכל דחא ןמז רמאד שיקל שירל 
ist er gütig. Ebenso auch hierbei; wenn es 15 ינולפו ינולפ ונא יבה היבייביתכד ללכ ימד יכיה'* 
darin heisst: N und N und N"'. — Wozu םישנ יתש ואצמנ"תינולפו תינולפ וניתושנ"ונשריג 
braucht ferner nach R. Johanan, welcher 4‘‘"אלו° הל בתכו״הרמא הרותהו דהא טגב תושרגתמa 
sagt, dass er mit besonderem Datum für ינולפו תינולפ שריג ינולפ״בתכ רדהד התרבהלו הל" 
jeden gesondert heisse, der Umstand be- אנש יאמו ישא ברל אניבר היל רמא Jרינולפ שריג" 
rücksichtigt zu werden, dass er gesondert 20 011.423 ונק וידבע ינשל ויסכנ לכ בתוכה אינתד״ אהמ 

 תורטש ינשב אנמיקוא ימ״ואלו הז תא הז ןיררהשמו
 שיקל שירד״היתווכ אינת ןנהוי יברד היתווכ אינת
 טגה ךותב׳יובתבש השמח ןנחוי יברד היתווכ אינת
 תינולפ ינולפו^רינולפ ינולפו תינולפ שרגמ ינולפ שיא
6 M -|- יכה M 7 jj 8 !ן ימיתח יכ ׳לד שוחינו M + ה I] 

9 M — 10 11 לוספ M + 11 11 ו M — יל M 12 II 

 11 דחאו -f- M 13 || ותו ינולפ ׳ולפו ׳ינולפ שרינ ׳לפו יכה

17 

20 

23 

26 

ist, es sollte doch schon der Umstand ge- 
nügen, dass er tags geschrieben und nachts 
unterschrieben worden''üst!? Mar-Qasisa, der 
Sohn R. Hisdas, sprach zu R. Asi: Wir ei־- 
klärten im Namen R. Johanans wie folgt: 
wenn darin geschrieben ist: am Sonntag, 
am Sonntag"'. Rabina sprach zu R. Asi: 
Nach Res-Laqis, welcher sagt, auch mit ei- 
nem Datum für alle heisse er gesondert, 
und gemeinsam heisse er, wenn darin ge- 
schrieben steht: wir N und N lassen uns 

 M 14 יל |{ M 15 +■ כ || f- M 16- אבשב דחב

 M יכיה ספות והז ß 18 ij -|- ו !M 19 1 — היב

 f M- תא || M 21 ׳ושרוגמ M 22 II — ו הל

 M + ו יכה || M 24 — שרינ B 25 II — ימ

 M ל״בשרד |f M 27 1- ללכ M 28 |1 — ף״פו.

von unsren Frauen N und N scheiden, ergibt es sich ja, dass zwei Frauen durch einen 
Scheidebrief geschieden werden, und die Gesetzlehre sagt:"Vr schreibe ihr, nicht aber 
ihr und ihrer Genossin!?— Wenn weiter wiederholt wird: N lässt sich von N schei- 
den, und N lässt sich von N scheiden. Rabina sprach zu R. Asi: Womit ist es hierbei 
anders als beim Fall der folgenden Eehre: wenn jemand alle seine Güter seinen zwei 
Sklaven verschrieben hat, so erwerben sie einander und lassen einanderi^^freü? — Haben 
wir es etwa nicht auf den Fall bezogen, wenn es durch zwei Urkunden erfolgt ist!? 
Es gibt eine Eehre übereinstimmend mit R. Johanan und es gibt eine Lehre überein- 
stimmend mit Res-Laqis. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Johanan: Wenn 
fünf zusammen einen Scheidebrief geschrieben haben: N lässt sich von N scheiden, 

192. Obgleich die Formel der Scheidung für jeden besonders geschrieben ist. 193. Die Unter- 

Schrift bezieht sich dann auf beides, den Scheidebrief u. den Gruss. 194. Wenn bei jedem die 

Scheidungsformel mit der Verbindungspartikel ״und" beginnt, so beziehen sich die Unterschriften auf alle. 

195. Ein solcher Scheidebrief ist ungiltig, da die Nacht zum folgenden Tag gehört (cf. S. 408 Z. 1 ff.), u. 

um so mehr, wenn er an einem anderen Tag unterschrieben worden ist. 196. Wenn bei allen das- 

selbe Datum wiederholt wird. 197. Dt. 24,1. 198. Hierbei erfolgt die Freilassung beider Sklaven 

durch eine Urkunde, u. der FTeibrief u. der Scheidebrief gleichen einander. 

85* 
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 -N von N, und N von N, und für alle zu ןתנתוייםיירשב ןלוכ הטמלמייסידעהו ןלוכל דהא ןמזו
 sammen ein Datum angegeben ist und die הטמלמ םיידעהו דהאו דהא לכל ןמז״תהאו תהא לכל
 Zeugen unten [unterschrieben haben], so אריתכ ןב הדוהיי *יברי״רשכ ומע ןייארקנ םיידעהש תא
 sind alle gütig und er ist jeder besonders zu ןייאש רשכ ואל םאו לוספ ןהינייב הוייר שיי םא רמוא
 geben; wenn aber für jeden ein besonderes וכתכט* השמה שייקל שירד הייתווכ אינת ןקיספמ ןמז* 5
 -Datum angegeben ist, und die Zeugen un וניתושנ ונשרינ ינולפו ינולפ ונא טנה ךותב ללכ
 ten [unterschrieben haben], so ist derjenige שרינ'"ינולפו תינולפ שרינ ינולפ תינולפו תינולפ
 gütig, dem die Zeugenunterschriften sich ןירשב ןלוכ הטמלמ םידעהו ןלוכל דהא ןמזו תינולפ
 anschliessen.R.Jehudab.Bethera sagt,wenn '*הוירו דהאו דהא לכל ןמז תהאו תהא לבל ןתנתו
 zwischen ihnen ein freier Raum vorhanden ןיארקנ םידעהש תא הטמלמ םידעהו דהאו דהא לבל !0
 ist, sei er ungiltig, wenn aber nicht, sei er הויר ןיאמ• יפ לע ךא רמוא ריאמ יבר רשכ ומע
 gütig, das Datum aber trenne sie nicht. Es איריא יאמ שיקל שירו ןקיספמ ןמזהש לוספ םהיניב
 -gibt eine Lehre übereinstimmend mit Res ספוט’ ימנ ןלוכל דהא ןמז רמא אה דהאו דהא לכל ןמז
 -Laqis: Wenn fünf gemeinsam einen Schei אכה״^לכא ארקיעמ והניברע אלד אכיה ילימ ינה יוה
 sdebrief geschrieben haben: wir N und N! אל אל יא ןיא ןמז והל נילפ*"יא ארקיעמ והניכרעד:

1vj1 םירבע םירע םינש**הן דצב הז ןבתכש ןיטיג lassen uns von unsren Frauen N und N 
scheiden, N lässt sich von N scheiden und 
N lässt sich von N scheiden, und für alle 
ein Datum angegeben ist, und die Zeugen 

 םינוי םידע םינשו הז תחתל הז תחתמ םיאב

29 M ןטמלמ M 30 |j 31 || ןתניו M ספות בתוכ היה 

 II 33 חויר א״וא ‘יכל[]דהאו דהא לכל ןתניו M 32 1 לכל

M 34 || אכיה M ןמזב והל גילפ רדה f B 35 jj- ג M 

 .ע״אעו י״אעו M 37 || ׳אב — M 36 || ינשו

 םינושארח םירעהש תא הז תחתל הז תחתמ םיאב*'
 דעו”ינוי דחא רעו ירבע דחא רע רשכ ומע ןיארקנ
 unten [unterschrieben haben], so sind alle הז תחתל הז תחתמ ןיאכ׳ ינוי דחא דעו ירבע דחא 20

 ;gütig und er ist jeder besonders zu geben ןילוספ םהינש:
wenn aber für jeden ein besonderes Datum 
angegeben, zwischen dem einen und dem 
anderen ein freier Raum vorhanden ist, und 
die Zeugen unten [unterschrieben haben], 

so ist derjenige gütig, dem die Zeugenunterschriften sich anschliessen. R. Meir sagt, 
auch wenn zwischen ihnen kein freier Raum vorhanden ist, sei er ungiltig, denn das 
Datum trenne sie. — Wozu ist nach Res-Laqis für jeden ein besonderes Datum'^erfor- 
derlich, er sagt ja, dass er auch mit einem Datum für alle gesondert heisse!?— Nur 
dann, wenn sie eingangs nicht vereint werden, hier aber, wo sie eingangs vereint'“ 
werden, gilt dies nur dann, wenn sie durch das Datum getrennt sind, sonst aber nicht. 

JENN ZWEI Scheidebriefe neben einander geschrieben"‘, und unten zwei 

Zeugen untereinander hebräisch und zwei Zeugen untereinander grie- 

CHiscH unterschrieben”“sind, so ist der, dem die ersten Zeugen sich anscheies- 

SEN, gietig“*. Wenn ein Zeuge hebräisch, ein Zeuge griechisch, ein Zeuge he- 

BRÄISCH UND EIN ZEUGE GRIECHISCH UNTEREINANDER UNTERSCHRIEBEN IST, SO SIND 

BEIDE UNGIETIG״". 

199. Um als gesondert zu gelten u. nur für den letzen gütig zu sein, 200. Diese !.ehre spricht 

von einem gemeinsamen Scheidebrief, in dem es eingangs heisst; wir N und N lassen uns scheiden, u. 

erst nachher folgt eine Scheidungsformel für jeden besonders. 201. Zwei von einander vollständig ge- 

trennte Scheidebriefe auf einem Blatt Pergament. 202. Wenn die Zeugenunterschrift, die den Namen 

des Zeugen u. seines Vaters enthält (beispielsweise: Reüben, Sohn Jäqobs, Zeuge), sich in der Mitte, unter 

beiden Scheidebriefeu, befindet, so ergibt es sich, dass von der hebräischen Unterschrift der Name des Zeu- 

gen u. das W. ״Sohn'' rechts u. der Name des Vaters u. das W. "Zeuge" links, u. von der griechischen (od. 

sonst einer occidentalischen Schrift, die von links nach rechts geht) Unterschrift der Name des Zeugen u. 

das W. "Sohn" links u. der Name des Vaters u. das W. "Zeuge" rechts sich befinden. 203. Befinden 

sich die hebräischen Unterschriften oben, so ist der rechte Scheidebrief gütig, befinden sich die griechischen 

oben, so ist der linke gütig, da der Name des Zeugen die Hauptsache ist. 204. Da keinem von bei- 
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 בקעי ןבב יאהו ןבוארב יאה רשכתילו ,ארמג
 ןבואר בתבד רשכ דע ינולפ שיא ןב ןגת אהד״דע
 ןבוארב יאה רשכתילו ארתבא דע בקעיו אשקא^ב
 ינולפ'" שיא ןנת אהד דע בקעיב יאה רשבתילו” ןב

 בתכד״מלועל אמיא תיעביאו דע בתכי״אלד רשכ דע
 אמלדו״אוה בקעיד ואלד המיתה אהב״ןניעדידו דע
 םיתהו הימש שיניא קיבש אל םיתח הובאד אמשב
 רייצ בר" אהד הייוש אנמיס אמלדו° הובאד אמש"

GEMARA. Sollte doch der eine durch 
"Reuben״und der andere durch "Sohn Ja- 
qob, Zeuge“ giltig“^sein, denn es wird ge- 
lehrt, dass, wenn [unterschrieben ist:] "Sohn 
N.s, Zeuge“, dies gütig sei!? — Wenn unter 
dem einen "Reuben Sohn“, und unter dem 
anderen" Jäqob, Zeuge“ geschrieben steht. 
— Sollte doch der eine durch"Reuben Sohn“ 

 איעשוה ברי״ך״מסייאדסה ברי״אתורה אנינח יברי״ארווכ
 שיניא ףיצה אל אתוכמ רייצ אנוה בר רב הבר ן״יע
 ינשב יאה רשכתילו אנמיפ הובאד אמשל ייושל"
 ןנתד םינוי םידע״ינשב יאה רשבתילו״סירבע םידע
 תירבע וידעו תינוי תינוי וידעו תירבע ובתכש טנ
 רמאהו״אל ןיטיש ינשב גלפומדךויב אמית יכו רשכ
 ןהינש יריעז ינת אה רשכ םיבורקב והאלמ היקזה
 דחא והלוכו םיתחי״תילדנונ אמלד ןדיד אנתו ןירשכ
 :ינוי דחא רעו ירבע דחא דעי" :ימיתחד אוה

 יאחוי'ינוי דהא דעו ירבע דחא דעב יאה רשכתילו
 דחא דעיךנת אהד ינוי דחא דעו ירבע דחא דעב
 םהינש יריעז ינת אה רשכ ינוי דחא דעו ירבע

und der andere durch"Jäqob, Zeuge“giltig 
sein, denn es wird gelehrt, dass, wenn 
[unterschrieben ist:]"N, Zeuge“, dies gütig 
seil? — Wenn [das Wort] Zeuge nicht ge- 
schrieben ist. Wenn du aber willst, sage 
ich: tatsächlich, wenn [das Wort] Zeuge ge- 
schrieben ist, wenn man aber weiss, dass 
diese Unterschrift nicht von Jaqob“'ist. — 
Vielleicht hat er den Namen seines Vaters 
unterschrieben'״'!? — Niemand lasst seinen 
Namen und unterschreibt den Namen sei- 
nes Vaters. — Vielleicht benutze er ihn als 

37 P ןנתד M 38 li — א M 39 II 40 |] יאהו P — 

 ׳ומיתח אהב הב M 43 j| בותכד P 42 || בותכ P 41 j| ר^פ

 יהוכאד אמשכ אוה ןכוארד אמלד (איה) איה יהוכא בקעי אלד ׳די
 II (ך״מס —• M) 45 || ׳לידו ׳יה יהובאד ׳םשב M 44 || םתח

46 M 47 || הייוושל M 48 || ןנתהד ׳נוי M ׳פימד M 49 II 

 II ינוי...יאהו — M 51 || ינוי...דע — M 50 || יהלוכו ומתח

52 M ינתה ׳וה רשכ ׳רכע דעו ׳נווי ׳נווי וידעו ׳בע וכ״רכש טג. 

Signum!? So zeichnete Rabh'״'einen Fisch, 
R. Hanina einen Palmenzweig, R. Hisda ein 
Samakh, R. Hosäja ein Ajin und Rabba b. 
R. Hona einen Mast. — Niemand ist so re- 
spektlos, den Namen seines Vaters als Sig- 
num zu gebrauchen. — Sollte doch der eine 
durch die zwei hebräischen Zeugenunter- 
Schriften und der andere durch die zwei griechischen Zeugenunterschriften gütig sein, 
denn es wird gelehrt, dass, wenn der Scheidebrief hebräiseh ist und die Zeugenunter- 
Schriften griechisch sind, oder er griechisch ist und die Zeugenunterschriften hebräisch 
sind, er gütig sei!? Wolltest du erwidern, aus dem Grund nicht, weil sie durch zwei 
Zeilen getrennt'״״sind, so sagte ja Hizqija, dass, wenn man ihn''°mit Unterschriften von 
Verwandten'"ausgefüllt hat, [die Urkunde] gütig sei!? — Zeeri lehrte tatsächlieh, dass 
beide gütig seien. — Und unser Autor!? — Vielleicht unterschrieben sie rückwärts“', so 
dass alle nur einen unterschrieben haben. 

Ein Zeuge hebräisch und ein Zeuge griechisch. Sollte doch der eine durch 
die eine hebräische und die eine griechische und der andere durch die eine hebräische 
und die eine griechische Zeugenunterschrift gütig sein, denn es wird gelehrt, dass, 
wenn ein Zeuge hebräisch und ein Zeuge griechisch unterschrieben ist, dies gütig seil? 

den 2 gütige Unterschriften sich anschliessen. 205. Der Name des Zeugen sollte als eine Unterschrift 

u. der Name des Vaters als andere Unterschrift gelten, so dass die oberen Unterschriften allein für beide 

Scheidebriefe ausreichen sollten. 206. Sondern von seinem Sohn Reüben; man weiss also, dass beide 

Namen eine Unterschrift sind. 207. Als besondere Unterschrift für den 2. Scheidebrief. 208. Als 

Unterschriftssignum. 209. Zwischen diesen u. dem Text befinden sich die 2 hebräischen Unterschriften. 

210. Den Raum von 2 Zeilen zwischen dem Text u. den Unterschriften. 211. Die ungiltig sind. 212. 

Den eignen Namen rechts u. den Namen des Vaters links, entsprechend den vorangehenden hebräischen 

Unterschriften. Die Etymologie des W.s תילדנוג ist dunkel u. die Bedeutung desselben war schon in der 

gaonäischen Zeit unbekannt; nach einer alten Erklärung; linkshändig. 
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 Zeeri lehrte tatsächlich, dass beide gütig — דהא אתלתו ם־יתח״ת־ילדנוג אמלד ןדיד אנתו םירשכ
 seien. — Und unser Autor!? — Vielleicht דחא דחו:

unterschrieb [einer]''Vückwärts, drei den ei- 
nen und einer den anderen. 

|ENN ETWAS VOM SCHElDEBRlEF״Vu- 

RÜCKGEBEIEBEN IST UND ER ES AUF 

 iviji םידעהו ינשה'"ףדב ובתכו טגה תצקמ ריי
 ןמ ףדה שארב''םידע ומתח רשכ הטמלמ"

Set 

Bb.ieia 

 לש ושאר''ףיקה לוספ טושפ טגב וירחאמ וא” דצה 0
 ]ילוספ םהינש עצמאב םידעהו הו לש ושאר דצב הו

 ,die zweite Kolumne ge.schrieben hat תא עצמאב םידעהו הו לש ופוס דצב הז לש ופוס

 -und die Zeugen unten [unterschrie ופוס דצב הז לש ושאר רשכ ומע ןירקנ םירעהש

 ben haben], so ist er giltig. Wenn die ופוסב ןירקנ םידעהש תא עצמאב םידעהו הז לש

 Zeugen am Kopf der Kolumne, an der יע׳' יירע׳' תירבע ובתכש טג° !רשכ !0’'''

'b• ®®"'וי;רעו רפוס בתכ°ירנןו דחא רעו ירבע דחא דע תירבע Seite oder bei einem einfachen auf 

 ,der Rückseite'^unterschrieben haben שיא רשכ רעי״ינולפ שיא ןב רשכ דע ינולפ שיא" רשכ

 so ist er ungiltig. Wenn man den Kopf ייקנ ויה ךכו רשכ דע בתב אלו ינולפ שיא ןב ינולפ

 des einen mit dem Kopf des anderen רשכ התכינחו ותכינח בתכ ןישועי׳םלשוריבש תעדה:

 -zusammengesetzt hat und die Zeugen ווה יטיג ירת'"ינה אמלד שוחיילו'’“ ,ארמג

 -Unterschriften sich in der Mitte be ןמזל הייזגו ארתבד םידעוי^אמקד ןמז הייל ימרתיאו

FINDEN, so SIND ßEIDE׳“’UNGILTlG; WENN 

DAS Ende des einen mit dem Ende des 

ANDEREN UND DIE ZEUGENUNTERSCHRIF- 

TEN SICH IN DER Mitte befinden, so ist 

DER, DEM DIE Zeugenunterschriften 

SICH ANSCH LIESSEN, GILTIG; WENN DEN 

Kopf des einen mit dem Ende des an- 

DEREN UND DIE ZEUGENUNTERSCHRIFTEN 

SICH IN DER Mitte befinden, so ist der. 

 ש־ישכ ־'בר" רמא אבא יבר רמא אמקד םידעו ארתבד
 רמאדכ הייזג זגימ ארתבד ןמז אמלדו הטמלמ חויר
56 II ׳ימתוח + M 55 || ה — M 54 1| ומתח M 53 

 M ןיב || M 57 ׳חאמו || M 58 ופוס דצב ז״ש ופוס

 ׳דעהו ז״ש ד״צב ז״ש ושאד רשכ, ומע ׳יארקנ םידעהש תא ז״ש
 ופוס דצב ז״ש ושאר ןילוספ םהינש ׳מאב || M 59 + 'חא דע

II ינולפ שיא ןב...דע •— P 60 ]| רשכ ירבע ׳חא דעו ינווי 
II יתרת M 63 || שוחיל יאמאו M 62 |j ׳יבתוכ M 61 

 M 64 םידעל היזגו ׳דיד ואלד טגב ׳שרגימד חכתשאו ׳תבד ׳דעל

 ארחבד ןמזלו אמקד || M 65 שישב.

DEM DIE Zeugenunterschriften sich am Ende anschliessen, giltig. Wenn der 

Scheidebrief hebräisch ist und die Zeugenunterschriften griechisch sind, 

ODER ER GRIECHISCH IST UND DIE ZEUGENUNTERSCHRIFTEN HEBRÄISCH SIND, ODER 

WENN EINE Zeugenunterschrift hebräisch und eine griechisch ist, oder wenn 

DER Schreiber ihn geschrieben und ein Zeuge [unterschrieben] hat, so ist 

ER giltig. [Heisst es:]"N, Zeuge'', so ist er giltig; wenn:״Sohn des N, Zeuge", 

so ist er giltig; wenn:"N, Sohn des N", aber nicht״Zeuge", so ist er giltig. 

So VERFUHREN AUCH DIE V0RNEHMEN׳‘hN JERUSALEM. WENN ER [nUR] SEINEN BEI- 

namen”'und ihren Beinamen geschrieben hat, so ist er giltig. 
OEMARA. Sollte doch''^berücksichtigt'werden, vielleicht waren es zwei Scheide- 

briefe, von denen das Datum des einen mit den Zeugenunterschriften des anderen zu- 
sammentraf, und er das Datum des anderen und die Zeugenunterschriften des einen 
entfernt”°hat!? R. Abba erwiderte im Namen Rabhs: Wenn unten ein leerer Rand vor- 
handen'"ist. — Vielleicht ist vom anderen das Datum”Vntfernt worden!? — Wie R. 

213. Von den griechisch od. hebräisch Unterschreibenden, durch die vorangehende Unterschrift ver- 

leitet. 214. Vom Text desselben. 215. Während bei einem gefalteten (cf. S. 651 N. 145) die 

Zeugenunterschriften sich auf der Rückseite befinden. 216. Da sie sich vreder dem einen noch dem 

anderen anschliessen. 217. Die sich einer kurzen Sprache bedienten. 218. Nach der t.schen Aus- 

legung: Stamm- od. Familienname. 219. In dem Fall, wenn der Schluss des Scheidebriefs auf einer 

anderen Kolumne geschrieben ist. 220. Der andere Scheidebrief war um die Hälfte höher als der eine, 

u. wenn man die untere Hälfte des einen u. die obere Hälfte des anderen abschneidet, so schliessen sich 

beide Hälften einander an. 221. F:s ist ersichtlich, dass unten nichts entfernt worden ist. 222. Die 

obere Hälfte, während der erste unvollendet geblieben ist. 
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Abba ini Namen Rabhs erklärt hat, wenn 

unten ein leerer Rand vorhanden ist, eben- 

so ist zu erklären, wenn auch oben ein lee- 

rer Rand vorhanden ist. — Vielleicht hatte 

er sich überlegf'und später fortgesetzt!? — 

Wenn es unten ״du bist nun''und oben "er- 

laubt"heisstV—Vielleicht ist dies doch der 

Fall!? — Soweit berücksichtigen wir nicht. 

R. Asi erwiderte: Wenn dies“'an der Bear- 

IX,vii,viij Fol. 87b—88a 

 For.88 ימנ אבה° הטמלמ חויר שישכ''בר רמא אבא יבר
 [i.88־ipf "בתכו“ךילמיא יכולמיא אמלדו° הלעמלמ חויר שישכ

 אמלדו הלעמלמ תרתומו הטמלמ תא ירה בתכד
 רמא ישא בר ןנישייה אל יאה ילוכ היל ימרתיא

 שארב םידע ומתח" :אתליגמד אתחתמדדיב עידיד" 5
 םתה דצה ןמ םיתה בר אהו יניא 5[׳וכו] ףדה

 לש ושאר .ףיקה ינתקד אהייאלא בתכ* יפלב ונגשב
 ןילובפ םהינש עצמאב םידעהו הז לש ושאר דצב הז
 ימרדי״םתה רשכתילו בתכ* יפלכ והיינימ יה יזחילו

beitung der Pergamentrolle zu merken ist. 10 הז לש ושאר ינתקד אפיס יבה יא ארביעכ היל’' 

Wenn die Zeugen am Kopf der Ko- ןירקינייסידעהש תא עצמאב םידעהו הז לש ופוס דצב 
LUMNE &C. UNTERSCHRIEBEN HABEN. Dem ירקימ יאה ידהב ואל ארביעכ ימדד יאו״רשכ ופוסב 
ist ja aber nicht so, Rabh Unterzeichnete :םיתה הוה יקסידב בר אלא ירקימ יאה ידהב ואלו" 
ja an der Seite!? — In dem Fall, wenn die רמא" 5רשב רעו רפוס בתכ ׳ובו תירבע ובתכש טנGi^66b7וb 
obere Seite der Schrift zugewandt isf". — 15 םינתה תבותכ איהה :’'ונינש רפוס םתח הימרי יבר 
Es wird gelehrt, dass, wenn man den Kopf אספוטל היל יעדי ווהד’רהבא יברד הימקל יאתאד” 
des einen mit dem Kopf des anderen zu- היל רמא הרושכאל רבס אדהס דחד אדי תמיתחלו” 
sammengesetzt hat und die Zeugenunter- התכינחו ותכינח בתכ :ונינש רפוס םתה הימרי יבר 
Schriften sich in der Mitte befinden, beide 

ungiltig seien; sollte man doch sehen, wel- 

ehern sie zugewandt sind und dieser gütig 

sein!? — Dies gilt von dem Fall, wenn sie 

einem Riegel gleichen"’. — Wieso heisst 

es demnach im Schlußsatz, dass, wenn man 

den Kopf des einen mit dem Ende des anderen zusammengesetzt hat und die Zeugen- 

Unterschriften sich in der Mitte befinden, der, dem die Zeugenunterschriften sich am 

Ende anschliessen, gütig sei; wenn sie einem Riegel gleichen, so schliessen sie sich ja 

weder dem einen noch dem anderen an!? — Vielmehr, Rabh Unterzeichnete so andere 

Schriftstücke"*. 

Wenn der Scheidebrief hebräisch &c. oder wenn der Schreiber ihn ge- 
SCHRIEBEN UND EIN ZEUGE [unTERSCHRIF.BEn] HAT, SO IST ER GILTIG. R. Jirmeja Sag- 
te: Unsre Eehre lautet: wenn der Schreiber unterschrieben hat"’. 

Einst wurde R. Abahu eine Eheverschreibungsurkunde vorgelegt, von der die 

Textschrift"°und die Unterschrift eines Zeugen bekannt war. Er wollte sie als gütig 

erklären, da sprach R. Jirmeja zu ihm: Unsre Eehre lautet: wenn der Schreiber unter- 

schrieben hat"’. 

Wenn er [nur] seinen Beinamen oder ihren Beinamen geschrieben hat, so 

66 M בתכד B 67 |j העידיד. M ןוגכ p M 68 [j- א [I 
69 M 70 || :'ינש ובתכ M — 71 || אה P 72| ימרב j 

M 73 || ׳ביע יכ והל M 74 [| ןיארקנ M והל ימרד יאו 
 ־p B 76 11 ירקימ...ואלו — M 75 [| ואל אה ׳ביע יכ

 M 78 II איתאד B 77 || איה יסוי ׳ר ינמ אה אדסח ר״א

 .'ידי ׳ומיתחלו רטשד M 79 1| עדי הוהד

223. Da der Scheidebrief in 2 Hälften geteilt ist, so liegt die Vermutung nahe, dass er während 

des Schreibens von der Scheidung abgekonimen war, später aber sich überlegt u. zur Scheidung entschlos- 

sen hat. 224. Man überlegt sich nicht in der Mitte des Satzes, u. es ist offenbar, dass die 2. Kolumne 

zusammen mit der 1. geschrieben worden ist. 225. Dass weder unten noch oben etwas abgeschnitten 

worden ist. 226. Es ist ersichtlich, dass die Unterschrift zur betreffenden Urkunde gehört, dagegen 

aber spricht unsre Misnah von dem Fall, wenn die untere Seite der Schrift zugewandt ist, so dass ver- 

mutlich über der Unterschrift etwas anderes geschrieben war u. entfernt worden ist. 227. Wenn sie 

quer geschrieben u. somit keinem von beiden zugewandt sind. 228. Bei Scheidebriefen aber ist dies 

verboten. 229. Als Zeuge, so dass zwei Zeugenunterschriften vorhanden sind; man könnte sonst glau- 

ben, der Schreiber sei als Zeuge unzulässig; cf. S. 613 Z. 8ff. 230. Wer diesen geschrieben hat. 

231. Wenn nur eine Unterschrift bekannt ist, so ist die Urkunde ungiltig. 
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 ist er gietig. Die Rabbanan lehrten: Der *'הרשע דע ןייטיגב תובא תכיינח ןנבר ונת :רשב

 -Beiname der Vorfahren'’'kann in Scheide תורוד השלש רמוא רזעלא ןב” ןועמש יבר תורוד

 -briefen bis auf zehn Generationen zurück יבר רמאד אה אלזא ןאמב לוספ ךליאו ןאבמ רשב

 reichen; R. Simon b. Eleäzar sagt, bis auf תורוד השלש׳ דע ןימינב תובא תבינח בתב^״אנינה

 drei Generationen sei er gütig, von da ab יאמ אנוה בר רמא רזעלא ןב ןועמש יברב ןאמכ 5

Di.4,26יזשוהי יבר רמא :םינב ינבו םינב דילות יב״הארק ungiltig. Die Lehre, R. Haninas, dass der 

 Beiname der Vorfahren in Scheidebriefen העבש הב״יודבעש דע לארשי ןירא הברח אל יול ןב

 bis zur dritten Generation zurückreichen אשעבו טבנ ןב םעברי ןה ולאו^יהרז הדובע םיניד יתב

 .dürfe, vertritt somit die Ansicht des R ןב חקפו ישמנ ןב אוהיו ירמע ןב באהאו היחא ןב

jeM6,9 0! הללמא°רמאנש הלא ןב עשוהו ידנ ןב םחנמו והילמר Simon b. Eleäzar. R. Hona sagte: Folgen- 

 der Schriftvers deutet hierauf:die םמוי דעב השמש האב השפנ החפנ העבשה תדלי

 \^zeugst Kinder tmd Kindeskinder דילות יב הארק יאמ ימא בר רמא הרפחו השוב

 -R• Johosuä b. Levi sagte: Das Jisrael ברל יסא ברו אנהב בר היל ירמא^י^םינב ינבו םינב

 -land ist erst dann verwüstet worden, nach קר ׳ה יניעב ערה שעיו°הלא ןב עשוהב היב ביתכ17,2.96£

 dem da sieben Gerichtshöfe'^^Götzendienst ׳ונו רסאנמלש הלע וילע°*^ביתבו לארשי יכלמכ אל נ5

 getrieben hatten, und zwar: Jerobeäm, der לע'^ םעברי בישוהש תואיפדרפ ןתוא° והל רמא

 ,Sohn Nebats, Baäsa, der Sohn Ahijas, Ahäb ןלטיבו^ישוה אב לנרל לארשי ולעי אלש ידב^יםיכרדה

 ,der Sohn Ömris, Jehu, der Sohn Nimsis ’*שודקה רמא לנרל לארשי ולע אל ןכ יפ לע ףאו

 Peqah, der Sohn Remaljahus, Menahem, der וכלי לנרל לארשי ולע אלש םינש ןתוא** אוה ךורב

 Sohn Gadis, und Hoseä,der Sohn Elas,denn ץח.38־הל ירמאו אבקוע רמ*^מא אדסח בר רמא° :יבשב 820

Da״ 9,ו4 ׳ה דקשיו° ביתבד יאמ רמירמ שרד״יאדסה^״בר רמא cs hcisst:'’V<? welkt dahin, die sieben geboren 

 hat, sie haucht ihre Seele aus; ihre S07tne םושמ וניהלא ׳ה קידצ יכ ונילע האיביו הערה לע

 ging unter, als es noch Tag war, beschämt ונילע האיביו הערה לע ׳ה דקשיו וניהלא^י׳ה קידצד

 -und zu Schanden ist sie. R. Ami sagte: Fol הלנהש לארשי םע אוה ךורב שודקה השע הקדצ אלא

gender Schriftvers deutet hierauf: wenn du 

zeugst Kinder und Kindeskinder' 
78 P 79 || :רכ M — א״ב M 80 jj — 81 |[ בתכ M — 

 M 85 il היב -|- M 84 |j רמא P 83 || ו — M 82 |] הב
 II ב -|- M 88 |j א״ב + M 87 || ידכ — M 86 || ן״ב +
89 M 90 || בר M ביתכ ׳ירמ שרד אדסח ר״א ל״או ׳ימרי II 

91 B -|- 92 || הימרי ר״א M האיביו הערה לע דקש. 

R. Kahana und R. Asi sprachen zu 

Rabh: Von Hoseä, dem Sohn Elas, heisst 

es:^*u1td er tat, was böse ist in den Augen 

des Herrn, jedoch nicht zvie die Könige von Jisrael., und darauf heisst es:"^^gegen ihn zog 

Salmanasar'°Xl Dieser erwiderte ihnen: Hoseä schaffte die Wachen ab, die Jerobeäm, der 

Sohn Nebats, auf die Wege setzte, um die Jisraeliten von der Wallfahrt'‘''abzuhalten, 

dennoch zogen die Jisraeliten nicht zur Wallfahrt. Da sprach der Heilige, gebenedeiet 

sei er: Entsprechend den Jahren, die die Jisraeliten nicht zur Wallfahrt zogen, sollen 

sie in die Gefangenschaft ziehen. 

R. Hisda sagte im Namen Mar-Üqabas, und manche sagen, R. Hisda"’": Es heisst: 

^Jlnd so war der Herr auf das Unglück bedacht und brachte es über uns, denn gerecht ist 

der Herr, zmser Gott. War der Herr, unser Gott, auf das Unglück bedacht und brachte 

er es über uns deshalb, weil er gerecht ist!? Vielmehr, der Heilige, gebenedeiet sei er, 

übte GerechtigkeiU'an Jisrael, indem er die Gefangenschaft Qidqijahus eintreten Hess, 

232. Den seine Vorfahren geführt haben. 233. Dt. 4,25. 234. Das sind 3 Generationen. 

235. Dh. jisraelitische Königshäuser. 236. Jer. 15,9. 237. Weiter folgt die Strafandrohung für 

den Götzendienst. Hier wird von 3 Generationen gesprochen, die sich verdoppeln: 1-j-2-|- 4 = 7. 238. 

üReg. 17,2. 239. Ib. V. 3. 240. Während doch, wie berichtet wird, seine Handlungen besser 

waren, als die der übrigen Könige Jisraels. 241. Au den 3 Festen des Jahrs; cf. F,x. 23,17. 242. 

Wol in seinem eignen Namen; man vergleiche jed. die Ergänzungen in B u. M. 243. Dan. 9,14. 

244. Nach der Bedeutung des W.s הקדצ im Neuhebräischen: eine Woltat. 
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als noch die Gefangenschaft Jekhonjas'^^be- היב״ב־יתבד תמייק הינכי תולג ןיידעו והיקדצ תולג 
stand. Von der Gefangenschaft jekhonjas העשבש'''שרה ףלא רגסמהו שרהה° היגכי תולגב 

heisst es.:'\Scluj1iede und Schlosser lausend. ןירגוסש ןויכ רגסמ ןישרהכ לכה ושענ ןיהתופש 

Schmiede [hiessen sie], weil alle, wenn sie zu םידקהש רמא אלוע ףלא המכו''ןיהתופ ןניא'* בוש 
sprechen anfingen, wie taub''''waren. Schios- 5 בקעי רב אהא בר רמא° :םתנשונול“ םינש יתש 

ser [hiessen sie], weil, wenn ihnen [eine ןיסימהו האמ ינמת אמלע ירמד הרהמ הנימ עמש 

Lehre] verschlossen war, niemand es lösen :אוהי^תרתו 
konnte. Wieviel waren es? — tausend. Üla םיוגבו לוספ םיטב^רשב לארשיב השועמ ט 
erklärte: Er Hess [die Gefangenschaft] ein- לארשיש המ השע ול □ירמואו ותוא ןיטבוח 

treten zwei Jahre ihr eingelebt w 5רשבו'*ךל םירמוא 
sein'^7verdef. R. Aha b. Jäqob sagte: Hier- השועמהייטג לאומש רמא קהנ בר רמא .ארמג 

aus ist zu entnehmen, dass das "geschwind״ םיוגבו לסופו' לוספ ןידכ" אלש רשכ ןידכ"לארשיב 

des Herrn der Welt achthundertzweiund- ןיא טגה היר וליפא ןידכ אלש לסופו לוספ ןידכ^ 

fünfzig jahre'’Vährt. ירושכתיא והנינ ייושע ינב' םיוג יא ךשפנ המי וב Her erzwungene Scheidebrief ist, !5 אל לספימ והנינ ייושע ינב ואל יא רשכתיל ימנ 

WENN DURCH Jisraeliten, giltig, השועמ טג הרות רבד אישרשמ בר רמא״ לספיל 

UND WENN DURCH Nichtjuden, ungiltig. לכ אהת אלש לוספ ורמא םעט המו רשכ םיוגב 

Wenn Nichtjuden ihn prügeln und zu המצע תעקפמו יוגב המצע הלותו תכלוה'תחאו תחא 

IHM SAGEN: TU, WAS DER jisRAELiT DIR ןיא טגה חיר וליפא ןידכ אלש יכה יא הלעב דימ 

SAGT, SO IST ER GILTIG. 20 ברד אה אלא לוספלו לארשיב’ ןידכ אלש יוהנו‘ וב 
GEMARA. R. Nahman sagte im Namen לארשיד ןידכב ןידכ*יאמ אמעטו איה אתודב אישרשמ 

Semuels: Der durch Jisraeliten erzwungene 

Scheidebrief ist, wenn mit Recht, gütig, und 

wenn mit Unrecht, ungiltig, macht aber''' 

untauglich; der durch Nichtjuden [erzwun- 

gene] ist, wenn mit Recht, ungiltig, macht 

aber untauglich, und wenn mit Unrecht, so 

haftet an ihm nicht der Geruch eines Schei- 

debriefs. — Wie du es nimmst: kann durch Nichtjuden eine Erzwingung erfolgen, so 

sollte er auch giltig sein, und kann durch sie eine Erzwingung nicht erfolgen, so sollte 

er auch nicht untauglich machen!? R. Mesarseja erwiderte: Nach der Gesetzlehre ist 

auch der von Nichtjuden erzwungene giltig, nur sagten sie deshalb, dass er ungiltig 

sei, damit sich nicht jede an einen Nichtjuden hänge, um sich von ihrem Mann zu 

befreien. — Wieso haftet demnach'"am mit Unrecht [erzwungenen] nicht der Geruch 

eines Scheidebriefs, er sollte doch dem mit Unrecht durch einen Jisraeliten [erzwun- 

genen] gleichen und untauglich machen!? — Vielmehr, das, was R. Mesarseja gesagt 

hat, ist nichts. — Was ist hierbei der Grund? — Der mit Recht [erzwungene] kann 

mit einem durch Jisraeliten mit Recht [erzwungenen] verwechselfwerden, nicht aber 

245. Unter den Exulanten Jekhonjas befanden sich nach der folgenden Auslegung Gelehrte, die die 

neuen Exulanten im Gesetz unterwiesen. 246. ii Reg. 24,16. 247. Aus Aufmerksamkeit; das W. 

 hat den םתנשונו .wird in der Bedeutung taub aufgefasst. 248. Dt. 4,25. 249. Das W שרח

Zahlen wert 852, dh. in diesem Jahr (seit ihrem Auszug aus Aegypten) sollte der in diesem Schriftvers an- 

gedrohte Untergang erfolgen; Gott Hess sie aber schon im Jahr 850 (cf. Bd. vij S. 153 N. 155) in die Ge- 

fangenschaft geraten, um sie vor dem angedrohten Untergang zu schützen. 250. Im darauffolgenden 

Vers (Dt. 4,26) heisst es, dass der Untergang geschwind erfolgen werde. 251. Die Frau für die Ver- 

heiratung mit einem Priester, dem die Geschiedene verboten ist. 252. Wenn nach der Gesetzlehre 

der von einem Nichtjuden erzwungene giltig ist. 253. Daher macht er die Frau für die Priester- 

Schaft untauglich, obgleich er ungiltig ist. 

93 M 94 ן[ הב M ׳סמהו ׳שרחכ ושענ ׳רותב -ןיקסועש ׳עשב Ii 

95 M 96 || ןיא M — א המכוS97 [] ף M 98 11 ווה 

M — 99 |ן רשכו M ןידב M 1 jj — לסופו M 2 jj 
 ואל M 4 j| אבר רמא M 3 ן[ ןידב אלשו ף״ופ ןידב

 5 [ דשכתא ׳בהא ׳נינ הישע ינב יאו ימנ ׳פיל אל ׳פימ ע״ב

M — ו תכלוה M 6 jj. 7 ם״דד אלא לספמ ימנ לספימ jj 
B לוספל ימנ ליספמו ׳דשיכ M 8 jj — ןידכ. 

80 Talmud ßd.V 
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kann der mit Unrecht [erzwungene] mit ei- 

nein durch Jisraeliten mit Recht [erzwun- 

genen] verwechselt werden'“ 

Einst traf Abajje R. Joseph sitzen und 

5 von jemand einen Scheidebrief erzwingen. 

Da sprach er zu ihm: Wir sind ja Laien'”!? 

Ferner wird gelehrt: R. Tryphon sagte: 

Wenn du irgendwo Kollegien von Nicht- 

juden findest, so darfst du, selbst wenn ihre 

10 Gesetze denen der Jisraeliten gleichen, sich 

ihnen nicht anschliessen, denn es heisst: 

smd die Gesetze, die du ihnen vorlegen 

sollst, ihnen, nicht aber Nichtjuden. Eine 

andere Erklärung: Ihnen, nicht aber Laien. 

15 Dieser erwiderte: Wir handeln in ihrer'^Ver- 

tretung, wie dies auch bei Geständnissen 

und Darlehen'^^der Fall ist. — Demnach soll- 

te dies auch von Raub und Körperverlet- 

zung gelten'“!? Dieser erwiderte: Wir han- 

20 dein in ihrer Vertretung nur bei Dingen, 

die gewöhnlich sind, bei seltenen Dingen 

aber handeln wir nicht in ihrer Vertre- 

tung. ■ENN ÜBER SIE IN DER Stadt das 
Gerücht geht, dass sie angetraut 

SEI, so GILT SIE ALS ANGETRAUT, DASS SIE 

GESCHIEDEN SEI, SO GILT SIE ALS GESCHIE- 

 'י־יבא :ףלחימ אל לארשי'ןידנב ןידכ אלש ףלהימ
 רמא יטיגא השעמ״אקו ביתיד ףסוי ברל היחכשא
 ןופרט יבר היה אינתו ןנא תוטוידה"ןנא אהו היל
 םיונ לש תואירוגא"אצומ התאש םוקמ לכ רמוא
 יאשר התא יא לארשי ינידב’'םהינידש יפ לע הא

 £«.21,1 םישת רשא םיטפשמה הלאו° רמאנש םהל קקזיהל“

 םהינפל רהא רבד״םיונ ינפל אלו םהינפל םהינפל
 אק והייתוהילש ןנא היל רמא תוטוידה ינפל אלו

 6,.841>תוליזג'°יבה יא״תואולהו תואדוהא הוהד ידימ ןנידבע

 אהיכשד אתלימב והייתוהילש ןנידבע יכ ימנ תולבחו
 :והייתוחילש ןנידבע אל אחיבש אלד אתלימב

 1ix1 תשדוקמ וו ירה תשדוקמ ריעב המש אצ

 םש אהיי׳אלש רבלבו תשרוגמ וו ירה תשרוגמ^
 ותשא תא ינולפ שיאי״שריג אלתמא איה וזיא אלתמא
 בורק״קפס הל בורק קפס הישודיק הל קרו״יאנת לע

 :אלתמא והו ול

 Gi,.81־8rb ־ישא בר רמא״אה״אריגא הל ןנירםאו'’,ארמג

 רמאק יבה“הל"ןנישייה אל ןיאושינ רתבד אלק לכ
 תשדוקמ תשדוקמ וז ירה תשדוקמ ריעב המש אצי“'

 H01.89 ורבושו לוק''אמעט יאמ תשרוגמ וז ירה° תשרוגמו

 K־t.36bןיא ריעב הנזמ''םש הל אצי אבר רמא° :ומע

9 M + 10 || ד M 11 || ישעמ M 12 'ינתו ׳ידהא II 

M 13 || ראכרע M ןיד M 14 jj קקדזהל M 15 II 

 II 18 ׳הת M 17 II יכ ל״א ח״וג 'יפא M 16 || א״ד —

M — 19 || שיא M 20 || ישודקו M תמא והז ול' !I 

21 M 22 || ירסאו BM + ו B 23 II היל M 24 II 

 11 ירה -j- M 26 II תשדוקמ...אצי — M 25 || ישא ר״א אלא

27 M יאנתכ הוהד אוה 'צירפמ 'מליד הל ׳שוח ןיא תונזד ריעב. 

DEN, NUR DARF DAMIT KEINE ExCUSATlON 
VERBUNDEN SEIN. WaS HEISST EINE ExCUSATION? [WENN ES HEISST:] JENER LIESS 
SICH VON SEINER Frau scheiden, aber unter einer Bedingung, jener warf ihr 
DIE Trauungsurkunde zu, jedoch ist es zweifelhaft, ob sie ihr oder ihm"° 
NÄHER WAR, so IST DIES EINE ExCUSATION. 

GEMARA. Wieso ist sie dadurch ihrem Mann^Verboten, R. Asi sagte ja, dass man 

nach der Verheiratung das Gerücht nicht berücksichtige!? — Er meint es wie folgt: 

wenn über sie in der Stadt das Gerücht geht, dass sie angetraut sei, so gilt sie'"als 

angetraut, wenn als angetraut und geschieden, so gilt sie als geschieden, weil dies ein 

Gerücht mit einem Widerruf ist"'. 

Raba sagte: Wenn über sie in der Stadt ein Gerücht geht, dass sie gehurt"d1at, so 

254. Und da er ungiltig ist, macht er die Frau für die Priesterschaft nicht untauglich. 255. 

Nicht autorisirt; die Autorisation der Gelehrten konnte nur in Palästina erfolgen; cf. Bd. vij S. 45 Z. lOff. 

256. Ex. 21,1. 257. Der Gelehrten im Jisraelland. 258. Wenn Zeugen über das Geständnis einer 

Schuld od. über das Darlehn bekunden; hierbei sind keine autorisirten Richter erforderlich. 259. 

Während hierbei autori.sirte Richter erforderlich sind; cf. Bd. vij S. 3 Z. 1 ff. 260. In diesem Fall ist 

die Trauung ungiltig. 261. Nach dem Fragenden spricht unsre Misnah von dem P'all, wenn ein 

Priester, dem die Geschiedene verboten ist, eine solche geheiratet hat. 262. Sie ist jedem anderen 

verboten. 263. Sie darf sich verheiraten; hierbei handelt es sich überhaupt nicht um eine verheira- 

tete PTau. 264. Als Ledige, mit einem Nichtjuden od. einem Sklaven, wodurch sie einem Priester 

verboten wird. 
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 הל וזחד אוה'*אתוצירפ אמעט יאמ הל ןייששוח
891.i־pf] ןלוכב קושב הקינה קושב הרנרינךרושב הלכא״ייאנתכ 

 ואשישמ רמוא אבייקע ייברי״אצת רמוא ריאמ יבר
 ירונ ןב ןנהוי יבר ול רמא הנבלב תורזומ הב ונתד

2b־״K תהת תבשויש וניבא םהרבאל תב תהנה אל° ןב םא ; 
 ןלהלו רבד תורע הב אצמ יכ° הרמא הרותהו הלעב ס1.24,ו
ip.'s■«השלש יפ לע וא םידע (ם)ינש יפ לע° רמוא אוה ׳ 
 רבד ןאכ ףא רורב רבד ןלהל המ° רבד םוקי םידע
 ןיא האושני׳הל ןיששוה ןיא הלועב ןנבר ונת :רורב

 0 ןיא ינולפל אלש הל ןיששוה ןיא הסורא הל ןיששוה
 ןיא תרזממ הל ןיששוה ןיא תרהא ריעבייהל ןיששוה
 ינולפ שידקה הל ןיששוה ןיא ההפש הל ןיששוה
 אלוע רמא :ןהלךיששוה ןיא ויסכנ ינולפ ריקפה ויסכנ
 תוקלוד תורנ והיש ידכ אלא הרבה לוק ועמשש אל

 5 םירמואו ןיאצויו ןיסנכנ םדא ינבו תועצומ תוטמו
 השדקאי׳יאל אמלדו תשדקתמ םויה תשדקתמ תינולפ
 ועמשיש״אל יול ינת ןכו םויה השדקתנ תינולפ אמיא
 תועצומ תוטמו''תוקלוד תורנ והיש ידכ אלא הרבה לוק
 תינולפ תורמואו הל תוחמשו רנה רואל תווט םישנו
 רמא השדקא'* אל אמלדו תשדקתמ''םויה תשדקתמ

 רב רב הבר רמאי“ םויה השדקתנ תינולפ'’אפפ בר
 אלא הרבה לוק ועמשש אל ןנחוי יבר רמא הנח
 םדא ינבו׳” תועצומ תוטמו תוקלוד תורנ והיש ידכ"
28 B 29 || אמ^יעב -}־ M ן קושב הנב תא ׳קמה וא ׳רגרגו! 

30 M [] 31 [| ׳זומ (!)הל ונתיו ׳שיש דע M + ןיא הצולח 

 j| ׳ולפל ׳שדוקמ איה ירה ורמאיש דע M 32 |j הל ׳שוח

33 M 34 || הל M ׳קתנ ׳נולפ ׳אד ןוגכ שדקתת M 35 II 

 — M 37 II םישנו ׳צויו ןיסנכנ םדא ינבו M 36 || ועמשש

 -|- B .׳.אד ןוגכ ־|- M 39 || (!) שדקתי M 38 || ׳קתמ

 II 42 ידכ — M 41 II הבר אתא יכ ןכו M 40 || אמיא

M ורמא הל תוחמשו רנה רואל תווט םישנו. 
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berücksichtige man dies nicht, denn wahr- 

scheinlich beobachtete man an ihr nur eine 

Ausgelassenheit. Hierüber [streiten] Tanna- 

im: Wenn sie auf der Strasse gegessen, auf 

der Strasse getrunken“"oder auf der Strasse ; 

gesäugt hat, so muss sie, wie R. Meir sagt, 

fort'“; R. Äqiba sagt, wenn Mondspinnerin- 

nen“'sich über sie unterhalten. R. Johanan 

b. Nuri sprach zu ihm: Demnach lässt du 

keine Tochter unsres Vaters Abraham bei 1 

ihrem Mann verweilen! Die Gesetzlehre 

sagt er etwas Schändliches an ihr ge- 

finden hat^ und dort heisst durch z%vei 

Zetcge7t oder durch drei Zeugen soll etzvas 

hestätigt werden^ wie dort etwas Bestimmtes 1 

zu verstehen ist, ebenso auch hierbei etwas 

Bestimmtes''“. 

Die Rabbanan lehrten: [Sagt man,] sie 

sei deflorirt, so berücksichtige man es'''nicht, 

sie sei verheiratet, so berücksichtige man es 2 

nicht, sie sei verlobt, so berücksichtige man 

es nicht, mit einer unbestimmten'''Person, 

so berücksichtige man es nicht, in einer 

anderen'''Stadt, so berücksichtige man es 

nicht, sie sei Bastardin, so berücksichtige 

man es nicht, sie sei Sklavin, so berück- 

sichtige man es nicht. [Sagt man,] jener ha- 

be sein Vermögen dem Heiligtum geweiht, 

jener habe sein Vermögen preisgegeben, so 

berücksichtige man es nicht. Üla sagte: 

Nicht etwa, wenn man irgend ein Gerede hört, sondern, wenn da Lichter brennen"', 

Lager hergerichtet sind und Leute ein- und ausgehen und erzählen, dass jene heute an- 

getraut"'werde. —Angetraut werde, vielleicht hat er sie sich nicht angetraut!? — Lies: 

dass jene heute angetraut worden sei. Ebenso lehrte auch Levi: Nicht etwa, wenn 

man irgend ein Gerede hört, sondern, wenn da Lichter brennen, Lager hergerichtet 

sind und Weiber vor dem Licht spinnen, sich belustigen und erzählen, dass jene heute 

angetraut werde. — Angetraut werde, vielleicht hat er sie sich nicht angetraut!? R. 

Papa erwiderte: Dass jene heute angetraut worden sei. Ebenso sagte Rabba b. Bar- 

Hana im Namen R. Johanans: Nicht etwa, wenn man irgend ein Gerede hört, sondern, 

wenn da Lichter brennen, Lager hergerichtet sind und Leute ein- und ausgehen. Er- 

265. Wol iu ausgelassener Weise (denom. v. ןרגרג Schlemmer, Säufer); nach Rsj. den Hals gereckt. 

266. Von ihrem Ehemann. 267. Wenn ihr sittenloses Betragen Stadtgespräch ist. 268. Dt. 24,1. 

269. Ib. 19,270. Wenn Zeugen vorhanden sind, dagegen aber ist ein Gerücht nicht zu berück- 

sichtigen. 271. Um sie einem Hochpriester, der nur eine Jungfrau heiraten darf, verboten zu machen. 

272. Wenn ein Gerücht geht, dass sie heute jemand angetraut werde, seine Person aber nicht genannt wird. 

273. Sei heute ihre Verheiratung erfolgt. 274. Wie dies bei Trauungsfesten üblich war. 275. 

Dies heisst ein Gerücht, das man berücksichtige. 

86* 
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 ,zählen sie etwas''^, so ist dies ein Gerücht רבד ורמא אל לוק והז רבד ורמא ןייאצויו ןיסנכנ

 -erzählen sie nichts, so ist es eine Excusa םולב אלו ורמא" אל אהו ורמא אל אלתמא והז

 -tion'”. — Wenn sie nichts erzählen, so ha ורמאש אלתמא רמאד אנוה בר רב הברדמ יקופאל

 — ?!*ben sie ja überhaupt nichts «■esagG ורמא אל ןל עמשמק םימי הרשע דעו ןאבמ וליפא

 .Dies schliesst die Lehre des Rabba b. R אלתמא איוה אל ורמא אה אלתמא" איוהד אוה" 5:

 Hona aus; dieser sagt, die Excusation, von "ועמשש אל בר רמא אנוה בר רמא אבא יבר רמא

 der sie sprechen, könne auch zehn Tage עמש ןכיהמ ינולפ ורמאיש ידכ אלא הרבה לוק

 später erfolgen, so lehrt er uns, dass, wenn ןיעינמש דע ןיכלוהו ןיקדובו ינולפמ ינולפו ינולפמ

 -sie nichts gesagt habend dies eine Excu אלא אוה״אתיילעמ תודע רורבה״רבד רורבה רבדל

 ,sation sei, wenn sie es aber gesagt haben רמא אבא יבר״רמא הדוהי רב לאומש בר אתא יכ !0

 .so gibt es keine Excusation mehr ידכ אלא הרבה לוק ועמשש אל בר רמא אנוה בר

 R. Abba sagte im Namen R. Honas im ינולפמ ינולפו ינולפמ עמש ןכיהמ ינולפ ורמאיש

 -Namen Rabhs: Nicht etwa, wenn man ir ףסוי ברל ייבא היל רמא :םיה תנידמל םהל וכלהו

 gend ein Gerede hört, sondern, wenn sie בר רמאדמ היל רמא ןנילטבמ אל וא אלק ןנילטבמ

 ,sagen, jener habe es von jenem gehört ןנילטבמ הנימ עמש םירשכה'°יפמ ועמשיש דע אדסח !5

 und jener von jenem; man verfolge die יפמ וליפא תשש בר רמאדמ הברדא היל רמא אלק

 Untersuchung, bis man etwas Bestimmtes רמא אלק ןנילטבמ אל הנימ עמש לוק יוה" םישנ

 erfährt. — Wem! etwas Bestimmtes, so ist אעדרהנב" אלק ילטבמ ארוסב והנינ אתוורתא היל

 — ?!dies ja eine richtige Zeugenaussage השדקיאד אלק הלע קפנד איהה":אלק ילטבמ אל

 ,vielmehr, als R. Semuel b. Jehuda kam אמיא״היל רמא הובאל אמה בר הייתא בר יב רבל 20

 sagte er im Namen R. Abbas im Namen אתעדא שידק״יאנת לע היל רמא אדבוע הוה יכיה יל

 ,R. Honas im Namen Rabhs: Nicht etwa אנדיעבד“ןויכ היל רמא לזאו יאזוה יבל ליזא אלד

 ,wenn man irgend ein Gerede hört, sondern תקזחמד ךנימכ לכ'\אל אלתמא יאוה אל אלק יאוהד

 wenn sie sagen, jener habe es von jenem אפיצאב״השדקיאד אלק הלע קפנד איהה :אלתמא

 -gehört, und jener von jenem, der ins lieber ןיבא רב ידיא בר ההלש יפיש^’יבד אניעב אלחותד 25

M 46 II כ + M 45 II רבד + M 44 j| רומא M 43 Seeland verreist ist. 
49 II אוה — M 48 II ה — M 47 II ה״ר ׳א ׳בר ׳א ןכו 

 ו1.8ו3

M 50 || ה״רא אכר M 51 || ׳רשכ ׳ידע M — ק״ה M 52 II 

 M 54 II יכיה יזיא M 53 || שדקתאד אלק הלע לפנד ׳והה

 II 56 אלק הילע קפנד ׳דיעבד תעדיד M 55 || ליזיא אלד ׳שדק

M 57 || אתשה P הפציאכ. M 58 || ׳פצכ P יפוש. M יפייש. 

Abajje sprach zu R. Joseph: Ist ein Ge- 

rüchG°zu widerrufen oder nicht? Dieser er- 

widerte: R. Hisda sagte, nur wenn man es 

aus dem Mund von zulässigen^’gehört hat, 

und hieraus ist zu entnehmen, dass man 

ein Gerücht^^widerrufe. Jener entgegnete: Im Gegenteil, R. Seseth sagte, auch aus dem 

Mund von Weibern heisse es ein Gerücht, und hieraus ist zu entnehmen, dass man ein 

Gerücht nicht widerrufe!? Dieser erwiderte: Hierüber gibt es verschiedene Ortsjbräuche]; 

in Sura widerrufen sie das Gerücht, in Nehardeä widerrufen sie das Gerücht nicht. 

Einst ging über eine das Gerücht, dass sie einem Jünger aus dem Lehrhaus an- 

getraut worden sei. Da Hess R. Hama seinen Vater kommen und sprach zu ihm: Sage 

mir, wie die Sache sich zugetragen hat. Dieser erwiderte: Er hat sie sich mit einer 

Bedingung angetraut; mit der Verabredung, dass er nicht zu den Hozäern gehen werde, 

und er ging wol. Da sprach jener: Da bei der Entstehung des Gerüchts keine Excu- 

sation vorhanden war, so bist du zur Erhebung einer Excusation nicht berechtigt. 

Einst ging über eine das Gerücht, dass sie an der Quelle von Be-Sipi einem durch 

Fleischreste von Dattelsteinen'*'angetraut worden sei. Da Hess R. Idi b. A^in Abajje 

276. Dass jene sich verheirate. 277. Dies hebt das Gerücht auf. 278. Hierbei ist weder ein 

Gerücht noch eine Excusation vorhanden. 279. Dh. wenn sie es nicht ganz bestimmt gesagt, sondern 

gleich beim Erzählen durch eine Excusation abgeschwächt haben. 280. Das man von Weibern od. 

Kindern hört. 281. Personen, die als Zeugen zulässig sind. 282. Die Antrauung erfolgt durch 
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fragen: Wie verhält es sich in diesem Fall? ולייפא היל רמאי״־יאמ אנוונ יאה יכ ייבאד הימקל” 

Dieser erwiderte: Selbst nach demjenigen, אלק ןנילטבמ אהב" אלק ןנילטבמ אל רמאד ןאמל 

welcher sagt, man widerrufe das Gerücht והב הוה אלו ישודיקב״ןנבר והב ונייע ירמא רמימ 

nicht, ist es in diesem Fall zu widerrufen, דהל״השדקיאד אלק הלע קפנד איהה״^ :הטורפ הוש col.b 

denn man sagt dann, die Gelehrten haben 5 ןנילטבמ אל רמאד ןאמל וליפא אבר רמא אינלפ ינבמ 

die Trauung untersucht und gefunden, dass ןנבר והב״ונייע ירמא רמימ אלק ןנילטבמ אהב״אלק 

sie keine Peruta wert wareiF*'. אלק הלע קפנד״איהה :ווה ןטק ישודיקו ישודיקב 
Einst ging über eine das Gerücht, dass יכדרמ בר היל רמא לחנכ״הארנה ןטקל השדקיאד 

sie einem von den Söhnen'*Mes N angetraut תונלפלי״עינה אל ןיידע ורמאו אדבוע הוהייישא ברל 
worden sei. Da entschied Raba: Selbst nach 10 דבלבו :בל ירקה םילדג ןבואר תוגלפל״רמאנש ןבואר jiili.E,16 

demjenigen, welcher sagt, man widerrufe אלתמא אנוה בר רב הבר רמא .אלתמא □ש אהה אלש 

das Gerücht nicht, ist es in diesem Fall zu רמא דיבז בר’°םימי הרשע דעו ןאכמ וליפא ורמאש 

widerrufen, denn man sagt dann, die Ge- אפפ בר היביתיא אלתמאל ןיששוה אלתמא םוקמב 

lehrten haben die Trauung untersucht und היל רמא אלתמא םש אהת אלש דבלבו דיבז ברל 
gefunden, dass die Trauung durch einen 15 אפפ ברל אנהכ בר היל רמא רמאק אלתמא םוקמ^‘ 

Minderjährigen erfolgt sei'®'. הלעיב אב ךכ רהאו השדקתנ״יןנתהו ארבסת אל תאו jat).92a 

Einst ging über eine das Gerücht, dass שידק” יאנת לע ןנירמאד םושמ ואל” רוזהל תרתומ 
sie einem Minderjährigen, der wie ein Er- תאשינ יבה יא רערעמ אקו לעב יתאד םתה ינאש 

wachsener aussah, angetraut worden sei. 

Da sprach R. Mordekhaj zu R. Asi: Einst 

ereignete sich ein solcher Fall, und sie ent- 

schieden: er hat nicht [das Alter]'*■*erreicht, 

von dem es heisst Teilung Reudens, 

gross die Gedanken des Herzens^'^. 

Nur darf damit keine Excusation 

VERBUNDEN SEIN. Rabba b. R. Hona sagte: Die Excusation, von der sie sprechen, kann 

auch zehn Tage später erfolgen. R. Zebid sagte: Wenn nur Raum für eine Excusation 

vorhanden'*üst, ist die Excusation zu berücksichtigen. R. Papa wandte gegen R. Zebid 

ein: Nur darf damit keine Excusation verbunden sein!? Dieser erwiderte: Er meint 

den Raum für eine Excusation. R. Kahana sprach zu R. Papa: Bist du denn nicht 

dieser Ansicht, es wird ja gelehrt, dass, wenn sie'**angetraut worden und nachher ihr 

Mann gekommen ist, sie zu ihm zurückkehren dürfe; doch wol aus dem Grund, weil 

man sagt, er habe sie sich unter dieser Bedingung'"״angetraut!? — Anders ist es da, wo 

der Ehemann kommt und Einspruch erhebt'^. — Demnach sollte es auch von dem Fall 

gelten, wenn sie sich verheiratet'״‘hat!? — Wenn geheiratet, so hat sie eine verbotene'״' 

59 M 60 [| h — M — 61 || ל״א M ׳טבמ ׳בוג יאה יכ 

 שדקיאד ׳לק הלע לפנד ׳והה M 63 ][ הישודיקב B 62 || ימימ

 ׳יב M 65 11 ירמא ימיא ׳טבמ אה יכ M 64 jl ינב ןמ דחל

 לודגל M 67 || שידקאד ׳לק ׳לע לפנד M 66 || ׳דיק ׳דיקב

68 M 69 || ׳ירמאו ׳שרדמ יב הוה ׳בוע M — ׳אנש ר״פל II 
70 M — 71 || ו B + 72 |1 ב + M ׳עב ךלהש ׳שאה 

 אל ׳שדק M 74 || אמעט יאמ וב -|- M 73 || םיה תנידמל

 .׳דבעד ןויכ תסינ ימנ תסינ ׳פא ה״א יאקו לעב יתאד אבה ינש

die Uebergabe einer Wertsache, die mindestens eine Peruta (kleinste Scheidemünze) wert ist. 282. 

Die Trauung ist dann ungiltig; man hält sie nicht für, verheiratet u. sie kann ohne weiteres einen anderen 

heiraten. 283. Ohne dass ein bestimmter genannt worden war. 284. Wörtl. er hat die Teilung 

Reübens (mit Bezugnahme auf den folgenden Schriftvers) noch nicht erreicht, dh. das Uebergangsalter, von 

der Minderjährigkeit zur Volljährigkeit; möglicherweise liegt hier eine Anlehnung an das W. םוגלפ, das 

Halberwachsene (beim Kleinvieh), vor. 285. Jud. 5,15. 286. So nach dem T., der übrigens eine 

vom masoret. Text abweichende Eesart hat. Nur ein Grossjähriger ist sich seiner Handlungen bewusst, dieser 

aber ist minderjährig u. jeder weiss, dass die Trauung ungiltig ist. 287. Obgleich eine solche bei der 

Verbreitung des Gerüchts nicht bekannt ist. 288. Eine Frau, deren Mann ausgewandert war, u. ein 

Zeuge bekundet hat, dass er gestorben sei. 289. Dass, wenn ihr Mann zurückkommt, die Antrairung un- 

gütig sei. In diesem Fall war irur Raum für eine Excusation vorhanden. 290. Er sagt, er habe sich von 

ihr niemals scheiden lassen; in diesem Fall ist das Gerücht entschieden nicht zu berücksichtigen. 291. 

Während sie in diesem Fall sowol dem ersten als auch dem anderen verboten ist. 292. Allerdings war 

es ihr durch die Aussage des Zeugen zu heiraten erlaubt, aber trotzdem sollte sie sich genauer erkundigen. 
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Handlung begangen, daher haben die Rab- 

banan sie gemassregelt, wenn angetraut, so 

hat sie keine verbotene Handlung began- 

gen, daher haben die Rabbanan sie nicht 

gemassregelt. 

R. Asi sagte: Ein Gerücht, das nicht 

bei Gericht bekräftigt worden ist, ist kein 

Gerücht. Ferner sagte R. Asi: Nach der Ver- 

heiratung berücksichtige man das Gerücht 

Fol. 89b 

 השדקתנ ןנבר הוסנק ארוסלא הדבעד תאשלנ ימנ

 ישא בר רמא :ןנבר הוסנק אל ארוסיא הדבע אלד

 רמאו״ אוה אלה ואל אניד יבב קזהתיא אלד אלק לכ

 אה^דילךנישייה אל ןיאושינ רתבד אלק לכ ישא בר

 וליפא רמא אביבה בר היל״ןני־שייה ןיסוריא רתבד

 אל אתכלהו היל״ןנישייה אל ימנ ןיסוריא רתבד"

 וחלש אבא רב הימרי בר רמא :היל״ןנישייה

 לוק הילע אצי וניבר ונדמלי לאומשל בר יבמ היל
 חלש והמדירות ישודיק״דשדקו רחא אבו ןושארמ’"

 -nicht, nach der Verlobung aber berücksich יאמ ינועידוהו וירוב לע רבדה‘'’ ודימעהו אצת והל !0

 tige man es wol. R. Habiba sagte: Auch '"אתלימ אילגמ יאד אמיליא וירוב לע רבדה ודימעהו

 nach der Verlobung berücksichtige man es ןנילטבמ והנינ אילעמ ישודיק ואל אמקד'’ישודיקד

Git.81a ילטבמ אלו אוה^לאומשד הירתא אעדרהנ אהו״אלק nicht. Die Halakha ist, man berücksichtige 

 .es nicht ישודיק״יאמק ישודיקד אתלימ אילגימ יאד אלא אלק

 R. jirmeja b. Abba sagte: Die Schule אנוה ברד אנילפו ינשמ טנ הכירצ אל והנינ אילעמ 15

 Rabhs sandte an Semuel: kehre uns der הלביקו הדי הטשפש שיא תשא אנוה בר רמאד

Git.64'iןבר רמאד° אנונמה ברדכ""תשדוקמ רחאמ ןישודיק Meister: bezüglich des ersten [Manns] geht 

 über sie ein Gerücht’“, und nun kam ein הקזח תנמאנ ינתשריג הלעבל הרמאש השאה אנונמה

 anderer und traute sie sich durch eine nach רמתא יכ"’ךדיאו הלעב ינפב הינפ הזיעמ השא^״ןיא

 der Gesetzlehre [gütige] Trauung “an; wie אל :הזיעמו הזיעמ וינפב אלש וינפב אנונמה ברד 20

 ;ist es nun? Dieser erwiderte: Sie muss fort ןושאר שרגמ אנוה בר רמא והמ וירוב לע רבד ואצמ

 bringt aber Klarheit in die Sache und teilt יאמ אל ןושאר אשונו ינש שרגמ לבא ינש אשונו

 -es mir mit. — Was ist dies für eine Klar בר""ןיסוריאה ןמ"‘’ותשורג ריזחמ רמימל יתא״״אמעט

 אשונו ינש שרגמ סא רמא‘'ידיא ברד הירב אנניש

75 P 76 הל M רתבד אלק 

 הישודיק + M 79 || אבו ׳רבה

77 M רחאל M 78 II 

80 M — 81 והמ II 

VM 82 || אמיליא איה M ולעמ ׳ריק אל אמק M 83 II 

 M + 85 11 אל ולעמ אמק ׳דיקד M 84 || אל אעדרהנבו

 לבא וינפב ם״ה ה״רד M 87 || ה + M 86 || ברדמ B .ו
 VM 90 II ׳םינשמ + M 89 || אמליד + M 88 || אלע•

 .(רמא — M) 91 II אשיש ברו

heit: wollte man sagen, wenn sich heraus- 

stellt, dass die Trauung des ersten keine 

gütige Trauung war, so widerrufe man das 

Gerücht, so war ja Nehardea die Ortschaft 

Semuels, und da widerrief man das Gerücht 

nicht!? — Vielmehr, wenn sich herausstellt, 

dass die Trauung des ersten eine gütige 

Trauung war, so benötigt sie keines Schei- 

debriefs’“vom anderen. Er streitet gegen R. Hona, denn R. Hona sagte, dass, wenn eine 

Ehefrau die Hand ausgestreckt und die Trauung von einem anderen in Empfang ge- 

nommen hat, sie an getrau t’‘*sei. Dies nach R. Hamnuna, denn R. Hamnuna sagte, dass, 

wenn eine Frau zu ihrem Mann sagt: du hast dich von mir geschieden, sie beglaubt 

sei, da es feststehend ist, dass eine Frau sich vor ihrem Mann nicht erkühneV — Und 

jener!? — R. Hona lehrte es nur von dem Fall, wenn sie es ihm ins Gesicht [sagt], in 

seiner Abwesenheit aber erkühnt sie sich wol. — Wie ist es, wenn in die Sache keine 

Klarheit gefunden wird? R. Hona sagte: Der erste seheide sich von ihr und der andere 

nehme sie, nicht aber darf der andere sich von ihr scheiden und der erste sie nehmen, 

weil man sagen könnte, er habe seine aus der Verlobung Geschiedene’‘*wiedergenom- 

men. R. Sisa, der Sohn R. Idis, sagte: Auch darf der ei'ste sich von ihr scheiden und 

der andere sie nehmen, weil man dann sagt, die Rabbanan haben die Trauung’^unter- 

293. Dass sie ihm angetraut sei. 294. Vor Zeugen. 295. Da die Trauung des anderen 

ungiltig ist. 296. Sie benötigt eines Scheidebriefs vom anderen. 297. Dies zu behaupten, wenn 

es nicht wahr ist; die Trauung des anderen ist daher gütig. 298. Cf. S. 506 Z. 21 ff. 299. Des 

andererr; der erste kommt nicht in diesen Verdacht. 



Fol. 89b—90a 

 תועט ישודיקו ישודיקב ןנבר ינייע ירמא רמימ״ןושאר
 אפפ בר"רמא והמ הזמו הזמ לוק הילע אצי ווה’’
 תרתומ רמא רמימא״ינש אשונו ןושאר שרגמ וז ףא

foi.qo םהינשל תרתומ אתכלהו״ םהינשל: 
1x1 

24,1 .Dt 
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sucht und gefunden, dass sie eine auf ei- 
nein Irrtum beruhende war. — Wie ist es, 
wenn über sie das Gerücht bezüglich des 
einen und bezüglich des anderen^*'geht? R. 

Papa sagte: Auch in diesem Fall scheide 5 אלא ותשא תא □דא שרגי אל □ירמוא יאמש תי 
sich der erste von ihr und der andere nehme הב אצמ יכ°רמאנש הורע רבר״הב אצמ p □א 

sie. Amemar sagte: Sie ist beiden erlaubt. ולישבת החידקה וליפא םירמוא ללה תיבו רבר תורע 

Die Halakha ist: sie ist beiden erlaubt. רמוא אביקע יבר רבד תורע הב אצמ יב רמאנש Hie Schule Sammajs sagt, man dür- םא היהו° רמאנש הנמיה האנ תרחא אצמ וליפא !b. 
FE SICH VON SEINER Frau NUR DANN 10 • ויניעב ןח אצמת אל 

SCHEIDEN, WENN MAN AN IHR ETWAS אלהו יאמש תיבל ללה תיב ורמא אינת .ארמג 
Schändliches gefunden hat, denn es רבב אלהו יאמש תיב םהל ורמא רבד רמאנ רבכ 
-R'EissT-r denn er fand an ihr etwas Sc händ- תורע רמאנ םא ללה תיב םהל ורמא תורע רמאנ 
liches\ DIE Schule Hillels sagt, selbst םושמ אצת הורע’'םושמ רמוא יתייה רבד רמאנ אלו 
WENN SIE IHM DIE Suppe versalzen^’hat, !5 אלו רבד רמאנ וליאו״רבד רמאנ ךבל אצת אל רבד 

'ES ־a-EissT: denn er/afid an ihr ct7vas רהאל’* אטינת רבד םושמ רמוא יתייה תורע רמאנ 

Schändliches■, R. Äqiba SAGT, SELBST wenn תיבו תורע רמאנ ךכל רהאל״אשנת אל הורע םושמו 
ER EINE ANDERE GEFUNDEN HAT, DIE scHö- רבד ןאכ רמאנ' היל ידבע יאמ רבד יאה יאמש 
NER IST ALS SIE, DENN ES HEISSTיפ לע וא םידע (ם)ינש יפ לע״׳רבד ןלהל רמאנו ib.19,!6 
sie keine Grinst in seinen A71gen findet. 20 ףא^ םידע ינשב ןלהל המ° רבד םוקי םידע השלש Git.89a 

GEMARA. Es wird gelehrt: Die Schule רבדב הורע ביתכ ימ ללה תיבו' םידע ינשב ןאכ 
Hillels sprach zu der Schule Sammajs: Es ללה תיבו רבד וא הורע וא ביתכ ימ יאמש תיבו 
heisst ja ehvas^d Dit Schule Sammajs erwi- :יכה עמשמו יבה עמשמד רבד תורע ביתכ^ יבהל 
derte: Es heisst ja Die Schule אק יאמב }תרחא אצמ וליפא רמוא אביקע יבר 
Hillels entgegnete: Wenn es nur 25 שמשמ יכ שיקל שיר רמאד° שיקל שירדב יגלפימ״^ץ^, 
liches und nicht etwas hiesse, so könnte man 

Tan.E 

Sebo 
91 M ילעמ ישודיקכ ואלו ׳ישודיקב 'בר והב ונייעד ׳עט יאמ 
 ףא היל M 93 j| הוה B 92 [| אצי ברל ף״ר ל״א והנינ

 II 95 ןושאר אשונו ינש שרגמ ףא ף״רא -|- M 94 || וזב

M 96 || רבד תורע M 11 (!)אל רבד ׳ורע ׳ושמ אצת רבד ׳ורע 

97 M 98 || םאו M — 99 11 ו רתאל M — רתאל II 

1 M 2 || אינתדכל היל יעבמ M — 3 רבד...לע II 

M + 4 || ׳ירורב M ירע ׳נמהר ׳תכ. 

glauben, sie müsse nur wegen einer Schänd- 
lichkeit fort, nicht aber wegen eines etwas, 
daher heisst es auch etwas-, und würde es 
nur etwas und nicht Schändliches geheissen 
haben, so könnte man glauben, wenn we- 
gen eines etwas, dürfe ein anderer sie heira- 
ten, wenn aber wegen einer Schändlichkeit, dürfe ein anderer sie nicht heiraten, daher 

V 

heisst es Schändliches. — Wofür verwendet die Schule Sammajs [das Wort] ehoasl — 
Hierbei heisst es ehvas und dort heisst durch zwei Ze^lgen oder durch drei Zeugen 
soll etwas bestätigt xverden, wie dort durch zwei Zeugen, ebenso auch hier durch zwei 

Zeugen'“'. — Und die Schule Hillels!? — Heisst es denn: Schändlichkeit durch etsmsXt 
— Und die Schule Sammajs!? — Heisst es denn: (entweder) Schändliches oder etwas''?. 
— Und die Schule Hillels!? — Es heisst daher etwas Schäxidliches, weil darunter das 
eine und das andere zu verstehen ist'“'. 

R. Äqiba sagt, selbst wenn er eine andere gefunden hat. Worin besteht ihr 
Streit? — In einer Lehre des Res-Laqis, denn Res-Laqis sagte, [das Wort]'““habe 

300. Dass sie dem einen u. dem anderen angetraut worden sei, in beiden Fällen ohne Zeugen. 

301. Dt. 24,1. 302. Cf. Bd. vj S. 367 N. 133. 303. Dt. 19,15. 304. Zulässige, nur dann ist 

sie ihm verboten; unter'^etwas"ist etwas Tatsächliches, Bestimmtes zu verstehen. 305. Dass er wegen 

eines etwas sich von ihr scheiden dürfe, u. dass, wenn Zeugen vorhanden sind, er dies müsse. 306. 

Das im strittigen Schriftvers gebraucht wird. 
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vier Begriffe: ivenn, vielleicht, sondern, denn. 

Die Schule Sammajs erklärt: ki, denii'^er 

fand an ihr etwas Schändliches. R. Aqiba 

aber erklärt: ki, oder [!סennf"^er an ihr etwas 

Schändliches fand. 

R. Papa fragte Raba: Wie ist es, wenn 

er an ihr weder Schändliches noch etwas 

gefunden hat? Dieser erwiderte: Da der All- 

barmherzige von der Genotzüchtigten sagt: 

 ־ירבס יאמש תיב'אהד אלא אמלד יא תונושל עבראב
 רבד תורע הב אצמ אהד רבד תורע הב אצמ יב
 ימנ יא רבד תורע הב אצמ יב רבס אביסע יברו
 אל אברל" אפפ בר היל רמא :רבד תורע הב אצמ
 ילגדמ היל רמא והמ’ רבד אלו הורע אל הב אצמ
 לב° וימי לכ ההלש(ל) לבוי" אל° םנוא יבג אנמהר
 לבא אנמהר ילגד אוה םתה יאק ריזההו דומעב’ וימי
 אברל אישרשמ בר היל רמא :“דבע דבעד יאמ אבה

Dt.22,29 

Mak.15a 

Tem 

j־b.37b והמ ותשמשמו ויתהת תבשוי איהו השרגל ובל םא 

pr.3,29 חטבל בשוי אוהו] הער ךער לע שרהת לא°הילע ירק !ס'״*(?;״ darf sie nicht fortschicken all seine Tage.^ 

tsot.6 תועדהש םשכ רמוא ריאמ יבר היה” אינת :|ךתא all seine Tage obliegt es'°’ihm, sie wieder- 

 zunehmen, so gilt dies nur von dieser, von לפונ בובזש םדא” ךל שי םישנב תועד ךב לכאמב

 -der der Allbarmherzige es gesagt hat, hier סופפ תדמ איה וזו והתוש וניאוייוקרוזו וסוכ ךותל

 -bei aber ist es, wenn es geschehen ist, da ךל שיו'' אצויו ותשא ינפב לעונ היהש'‘' הדוהי ןב

 .bei zu belassen איה וזו״והתושו וקרוזו״וסוכ ךותל לפונ בובזש םדא !5

 ,R. Mesarseja fragte Raba: wie ist es ההינמו היבורקו היהא םע תרבדמש”םדא לכ תדמ

 wenn er im Herzen beabsichtigt, sich von ''ולכואו וצצומ יוחמת ךותל לפונ בובזש םדא ךל שיו

 ihr zu scheiden, sie aber bei ihm weilt und האצוי” ותשא תא האורש ער םדא תדמ איה וז

col.b הידדצ ינשמ המורפו° קושב הווטו עורפ השארו ihn bedient? Da las er hierüber:"°A2׳««^’«zh/^? 

 Böses •wider deinen Nächsten, imhrend er ךתעד אקלס םדא ינב םע םדא ינב םע תצחורו" 20

 .arglos hei dir weilt הרותה ןמ .דוצמ וז ןיצהור םדא ינבש םוקמב אלא

 ם*.24,ו ותיבמ החלשו ׳וגו תורע ,דב אצמ יכ"רמאנש ,דשרגל
 801.6־ רמול” רחא וארק בותכה“ רחא שיאל .דתיהו ,דכלהו

 ותיבמ” העשר איצוה הז ןושארל"וגוז ןב .דז ןיאש

5 M ׳תכו רבד...ן״א ויניעב ןח אצמת אל םא היהו רבס ע״ר 

 ך״ם הל ׳תבו רבד...אהד ויניעב...היהו ירכס ה״בו תותירכ רפס הל
 II 9 לוכי P 8 II יאמ ללכ M 7 || ייבאל M 6 || רמא

M 10 || םתה ריזחמו דמועב f- M- ןשרגל לוכי ׳ישנ לבא 

 יאמ אכה לבא ׳תוא שרגל לוכי וניא ׳סונאש ׳םונאכ ןניאש יפל
 M 12 II והמ ׳תחת ׳שויו ׳רגל ובלב M 11 || דבע דבעד

 תלד לעונש M 14 || תדמ וז (!)׳תושו M 13 || ש םדא —
 תרבדמ ותשא תא האורש M 16 || ו — M 15 || ינפב

 'ארו קושב הווטו 'צויש M 17 || היתובורקו הינכש ׳חא םע

 ׳חור א״ב םע ׳צחור א״ב םע תרבדמו M 18 || המורפו ׳ורפ

Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wie es 

verschiedene Eigenarten inbetreff der Spei- 

sen gibt, so gibt es verschiedene Eigen- 

arten inbetreff der Frau. Mancher giesst, 

wenn eine Fliege ihm in den Becher fällt, 

diesen fort und trinkt ihn nicht. Dies ist 

die Eigenart des Papos b. Jehuda; wenn er 

fortging, verschloss er vor seiner PTau [die 

Tür]. Mancher entfernt die Fliege, die in 

seinen Becher fällt, und trinkt ihn. Dies ist 

die Eigenart eines Durchschnittsmenschen; 

wenn [seine Frau] mit ihren Brüdern oder 

Verwandten sich unterhält, so lässt er dies 

gewähren. Mancher saugt, wenn eine Fliege 

ihm in die Schüssel fällt, diese aus und isst sie. Dies ist die Eigenart eines schlechten 

Menschen; er sieht ruhig zu, wie seine Frau baarhäuptig, an beiden Seiten entblösst, auf 

die Strasse geht und spinnt, und mit den Leuten badet. — Mit den Leuten, wie kommst 

du darauf''!? — Vielmehr, an einer Stelle, wo die Leute baden. Sich von dieser zu 

scheiden, ist ein Gebot der Gesetzlehre, denn es heisst: denn er fand an ihr etwas Schänd- 

liches 8cc. er schicke sie aus seinem Haus 8cc. und sie gehe und werde eines anderen 

Manns [Weib]. Die Schrift nennt ihn einen anderen, weil er jenenf’nicht gleicht, denn 

306. Dies ist eine Begründung des vorangehenden Absatzes: wenn sie keine Gunst in seinen Augen 

findet. 307. Dies ist eine Ergänzung zum vorangehenden Absatz. 308. Dt. 22,29. 309. 

I'alls er sich von ihr geschieden hat. 310. Pr. 3,29. 311. Dies ist ja entschieden eine Ausge- 

lassenheit, derentwegen er sich von ihr scheiden muss. 312. Ihrem ersten Mann, der sich von ihr 

scheiden Hess. 

 הזש ׳אר לש M 20. || רמול — M 19 || אקלס א״ב םע
21 M ותיב ךותמ. 
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jener hat das Böse aus seinem Haus ent- 

fernt, dieser aber hat das Böse in sein Haus 

gebracht. Wenn es dem anderen beschieden 

ist, so entlässt er sie, denn es heisst■}'^und 

 רמאנש החלש ־ינש הכז ותיב ךותלדרעשר סינכה הזו

 וא° רמאנש ותרבוק ואל םאו׳יןורחאה שיאה האנשוס1.24,3

 הזש התימב''אוה יאדכ ןורחאה שיאה תומי יכ
 :ותיב ךותל העשר סינכה הזו ותיבמ העשר איצוה

der andere Mann sie hasst^ wenn aber nicht, 5 חלש התאנש םא רמוא הדוהי יבר חלש אנש יכ° Mai.2,1a 

so begräbt sie ihn, denn es heisstגוזב אה ינילפ אלו הלשמה יונש"רמוא ןנחוי יבר'“ 

7venn der andere Mann stirbt. Er verdient שרגמה לכי* רזעלא יבר רמאד° ינש גוזב אה ןושאר syn.22ä 

den Tod, weil er, während jener das Böse רמאנש תועמד וילע דירומ חבזמ וליפא הנושאר ותשא 

aus seinem Haus entfernt hat, das Böse in יכב ׳ה חבזמ תא העמד תוסכ ושעת תינש תאזו° “4׳ 

sein Haus gebracht hat. 10 ןוצר תחקלו החנמה לא תונפ [דוע] ןיאמ הקנאו 
Denn er hasst Verstossen. R. jehuda ןיבו ךניב דיעה 'ה יכ לע המ לע םתרמאו םכדימ 

 ךתרבח איחו הב [ה]תדגב התא רשא ךירוענ תשא
 :"ךתירב תשאו

22 M 23 [] הכז םא ב״תב M ׳ננה וז ׳עשרש התימב תויהל 
 ׳אונש םא + M .יואנש B 25 jj ו -|- M 24 jj ותיב ךותב

 תרמשנו ביתכו + M 27 || ׳שא תא ׳גמה M 26 || חלש

 .דוגבת אל ךירוענ ׳שאבו ךחורב

erklärte: Wenn du sie hassest, so verstosse''' 

sie. R. Johanan erklärte: Verhasst'‘*ist der 

Verstossende. Sie streiten aber nicht; einer 

spricht von der ersten Frau und einer spricht 

von der anderen Frau. R. Eleäzar sagte 

nämlich: Wenn jemand sich von seiner er- 

sten Frau scheiden lässt, so vergiesst sogar der Altar Tränen über ihn, denn es heisst: 

Zum ziveiten aber hit ihr folgendes: dass der Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinest 

zL71d Schluchzen bedeckt wird, so dass er sich nicht mehr ivenden mag ztir Opfergabe tmd 

zxcr E71tgege7tnahme von Wolgefälligem aus eurer Ha71d. Ihr fragt: warimi? ״weil der Herr 

Zeuge ״war [des Bündnissesf zwischen dir und dem Weib deiner fugend, dem du tmtreit 

ge״worden bist, während sie doch deine Gefährtin und deine fugendfrau ״war. 

313. Dt. 24,3. 314. Mal. 2,16. 315. Nach R. Äqiba, nach welchem man sich von seiner 

Frau, wenn sie ihm nicht gefällt, scheiden lassen dürfe. 316. Nach einer anderen Lesart: wenn sie 

gehasst ist [durch schlechtes Betragen], verstosse sie. 317. Mal. 2,13,14. 

87 Talmud 6d. V 
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 ןישודיק תכסמ
Von der Trauung 
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Bek.ססיב 

IE Frau WIRD׳ AUF DREI x׳\rten PvS• הנוקו םיכרר שלשב תינקנ השא 
ERWORBEN UND ERWIRBT SICH רטשב ףסכב תינקנ םיברד יתשב המצע 
SELBST׳ AUF ZWEI Arten: SIE □ירמוא יאמש תיב° ףסבב האיבבו 
WIRD ERWORBEN DURCH Geld^ □ירמוא ללה תיבו רניר הושבו רנידב 

Urkunde" UND BEISCHLAF^ Durch Geld, 5 רחא הטורפ איה המבו הטורפ הושבו הטורפבךן^^;^^^ 
WIE DIE Schule Samajs sagt, mit einem תתימבו טגב המצע תא הנוקו יקלטיאה רסיאב הנמשמ 
Denar‘ und dem Wert eines Denars, הצילחב המצע תא הנוקו האיבב תינקנ המביה לעבה 
UND WIE die Schule Hillels sagt, mit t םביה תתימבו 
EINER Peruta und dem Wert EINER Pe- ינתי אפה אנש יאמ ;תינקנ השאה .ארמג 
RUTA. Wieviel ist eine Peruta? — ein !0 שדקמ שיאה ינתד םתה אנש יאמו תינקנ השאה 
Achtel eines italischen Assars‘. Sie ההיק רמג° ןלנמ ףסכו ףסכ ינתימי יעב אקד םושמ Qid.s־!!»■ 
ERWIRBT SICH SELBST DURCH SCHEIDE- השא שיא הקי יכ° אכה ביתכ ןורפע הדשמ ההיק ot.22,13 
BRIEF UND Tod DES Ehemanns. Die Ehe- ירקיא ההיקו ינממ הק הדשה ףפכ יתתנ° םתה ביתכו Gn.23,13 

schwägerinGvird erworben durch Bei- תודש״ימנ יא° םהרבא הנק רשא הדשה״ביתכד ]ינקי^^ץ^® 
SCHLAF UND ERWIRBT SICH SELBST DURCH 15 שיאה םתה ינתינו תינקנ השאה ינת ונקי ףסכב^״-^^י׳י׳י 
Hal1(?ah* und Tod des Eheschwagers. ינת ףוסבלו אתיירואד אנשיל ינת ארקיעמ הנוק 

GEMARA. Die Frau wird erworben. ילוכא הל רפאד ןנברד אנשיל יאמו ןנברד אנשיל 

Weshalb heisst es hier: die Frau wird er- .אנתימל M .ל + B 1 

worben, dorPaber;der Mann traue'°sich 

an? — Da er es hier vom Geld lehren will, und [die Antrauung durch] Geld aus [dem 

Wort] ncJinien entnommen wird, das auch beim Feld Ephrons gebraucht wird, denn 

hierbei heisst es: wenn jeiiinnd eine Frau und dorP'heisst es: icJi gebe das Geld 

für das Feld, nimm es, und unter nehmen die Erwerbung zu verstehen ist, wie es 

heisst:'V1r?i• Feld, das Abraham erworben 'diat, ferner auch:'"U1f werden Felder für Geld er- 

lüerben, daher lehrt er: die Frau wird erworben. — Sollte er auch dort lehren: der 

Mann erwirbt!? — Anfangs gebraucht er die Ausdrucksweise der Gesetzlehre, später 

gebraucht er die Ausdrucksweise der Rabbanan''. — Was bezeichnet die rabbanitische 

1. Von ihrem Ehemann als Eheweib. 2. Sie kommt aus dem Besitz ihres Ehemanns und er- 

langt ihre Selbständigkeit. 3. Wenn er ihr zu diesem Behuf ein Geldstück gibt. 4. Die 

Trauungsurkunde. 5. Wenn er zur Ehelichung erfolgt. 6. Cf. Bd. vij S. 1134 NN. 19 u. 21. 

7. Cf. Dt. 25,5ff. 8. Cf. S. 163 N. 10. 9. Weiter fol. 41a. 10. Eigentl. heilige, womit die 

Trauung als heiliger Akt bezeichnet wird, während der hier gebrauchte Ausdruck "erwerben^’ sie als eine 

profane Handlung bezeichnet. 10. Dt. 22,17. 11. Gen. 23,13. 12. Ib. 25,10. 13. Dieses 

Wort wird vom Feld gebraucht, bei dem das W. "nehmen“ gebraucht wird. 14. Jer, 32,44. 15. 

Nach der Gesetzlehre ist die Heirat ein zivilrechtlicher Akt, die Frau wird, wie irgend eine andere Sache, 

von ihrem Mann erworben, u. erst die Rabbanan erhoben sie zu einer religiösen Zeremonie u. änderten 
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 Ausdrucksweise? •— Dass er sie für die אקד םושמ הנוק ש\אה אבה ינתיינו שדקהכ אמלע

 -ganze Welt verboten mache, wie das Ge אנת הדידב המצע תא הנוקו" אפייס אנתימל יעב

heiligte. — Sollte er hier lehren: der Mann 

erwirbt'^!? — Da er im Schlußsatz von ihr 

 םושמ הנקמו הנוק שיאה ינתינו'הדידב אשיר ימנ
 איזנש ןמ° ינקמ' אק והיא ואלד לעבה תתימ אביאד a''“'’׳86
'^“''82b '5 יי''"' ׳רנוק' אנת יא אמיא תיעב יאו הל ינקמד אוה lehren will, dass sie sich selbst erwerbe, so 

 — .lehrt er auch im Anfangsatz von ihr התעדמד תינקנ השאה אנת ההרכ לעב וליפא אנימא

 Sollte er lehren: der Mann erwirbt, und: er ינתיל שלש ינתד איריא יאמו אל התעדמ אלש ןיא

 eignet zu''!? — Hierzu gehört der Tod des הבקנ ןושל ךרדו ךרד ינתימל'יעב אקד םושמ השלש

E*.18,20 אלאו הב וכלי ךרדה תא םהל תעדוהו“ ביתכד אוה Ehemanns, wobei die Zueignung nicht durch 

 .ihn, sondern durch den Himmel erfolgt עבש ינתינ בזה תא ןיקדוב םיכרד העבשב“ ינתד’ אה !0

 -er״Wenn du aber willst, sage ich: wenn er ירקיאד” ךרד ןהכשא* ךרד ינתימי יעב אקד םושמ

Dt,28,7 העבשבו ךילא ואצי דהא ךרדב“ ביתבד דבז ןושל wirbt’dehren würde, so könnte man glau- 

 ben, auch gegen ihren willen, daher lehrt ןיישקו'”ידדהא יארק ושק יכה יא ךינפל וסוני םיכרד

 ,er: wird erworben, nur mit ihrem Willen אבה ןיישק אל ידדהא יארק"ידדהא אתיינתמ ימנ

PS,19,8 5! תרות“ ביתבד הבקנ ןושל ירקיא הרותו יאק הרותבד nicht aber gegen ihren willen'*. — Weshalb 

 -lehrt er saios, sollte er doch selosah'^leh םתה הבקנ ןושלב הל בתכ שפנ תבישמ המימת 'ה

 ,ren!? — Weil er [das Wort] derekh [Weg ןיאו המהלמ תושעל שיא לש וברדד יאק המהלמבד

 Art] gebrauchen will, und derekh weiblich רכז ןושלב הל בתכ המהלמ תושעל השא לש הכרד

 ist, wie es heisst sollst ihnen die derekh יאק השא יבנלד” אבה ןיישק אל ידדהא אתיינתמ

 kund tun, auf der sie wandeln [den Weg] וכרדו הל ינתק רבז'*יבגלד םתה הבקנ ןושלב הל ינתק 20

 -sollen. — Es wird gelehrt: nach sieben Rieh אהד קדביל השא לש הברד ןיאו קדביל שיא לש

 אמעט יאמ רכז ןושל'*ינת אימטימ״סנואב ימנ השא

 השלש ינתינו םירבד ינתיני״םיברד םושמ שלש ינת

M 2 3 ע״א הנוקו P — 4 ו M ש״מ הל הנהמ 

 אנתימל M 6 \\ ןישודיק יבג -j- M 5 [| הנקמד אוה
7 M ןנתד. B 8 !ן אינתד B + ו M 9 II -|11 ימנ ־ ( 

B 11 |ן אישקו M — ר 'שא יבגל יאקד 12 || דהא יארק 
 האמטימ B 14 || ׳רדד יאק [בז M] שיא BM 13 || ןושלב

15 M + 16 || ב M ׳ושמ ׳ירבד ינתילו ׳שלש ינתיל. 

tungen“'untersuche man den Flussbehafte- 

ten”; sollte er wegen des Gebrauchs des 

Worts derekh sebä'Üehren!?—Wir finden, 

dass derekh auch männlich gebraucht wird, 

denn es heisst: auf einem Weg [derekh] wer- 

den sie gegen dich ziehen, aber atf sieben 

Wegen vor dir fliehen. — Demnach wider- 

sprechen ja die Schriftverse einander und 

auch die Lehren widersprechen einander'''!? — Die Schriftverse widersprechen einander 

nicht; da wird von der Gesetzlehre gesprochen, und da die Gesetzlehre weiblich ist, 

wie es heisst:'V/h Lehre des Herrn ist vollkommen, sic erquickt die Seele., so gebraucht 

er es weiblich, dort aber wird vom Krieg gesprochen, und da nur der Mann Krieg 

zu führen pflegt, nicht aber die Frau, so gebraucht er es männlich. Die Lehren 

widersprechen einander ebenfalls nicht; hier wird von der Frau gesprochen, daher 

gebraucht er es weiblich, dort wird vom Mann gesprochen, denn nur ein Mann ist 

zu untersuchen, nicht aber eine Frau, da sie auch unverschuldeGunrein ist, daher ge- 

braucht er es männlich. — Er lehrt also saios wegen [des Worts] "Arten”, aber sollte 

er doch [das Wort]״Dinge”'Gebrauchen und selosah lehren!? — Fr will darunter auch 

die Bezeichnung Nehmen (Erwerbving) in die Bezeichnung Heiligung (Antrauung). 16. In aktiver 

Form, wie ini folgenden Abschnitt. 17. Der Frau ihre Selbständigkeit; in beiden Fällen der Mann 

als Subjekt. 18. Die Frau wird als handelnde Person genannt. 19. Die weibliche bezw. niänn- 

liehe Form des W.s drei. 20. Ex. 18,20. 21. Auch hierfür gebraucht der Text das W. ךרד, 

Weg, Art, u. zwar männlich. 22. Ob sein x\u.sfluss levit. verunreinigend ist; cf. S. 157 Z. 24ff. u. 

hierzu N. 126. 23. Weibliche Form des W.s sieben. 24. An der einen Stelle wird das W. 

 männlich u. an der anderen dagegen weiblich gebraucht. 25. Ps. 19,8. 26. Durch irgend ךרד

eine natürliche Ursache; in einem solchen Fall ist der Fluss eines Manns nicht unrein. 27. Das W. 

 .ist männlichen Geschlechts רבד



695 QIDDUSIN l,i Fol. 2b—3a 

den Beischlaf zählen, und der Beischlaf wird ביתכד ךרד ירקיא האיבו האיב ינתימל יעבקד’'םןשמ 
Art genannt, wie es heisst: V/h Art des 30הנית אהי^תפאנמ השא ךרד ןב''המלעב רבג ךרד[ו|°[;י• 

Manns bei einer Jnngfraii, so die Art eines ינתו האיב םושמ רמימל אביא יאמ רטשו ףסכ האיב 
hnrenden iJWbs. — Erklärlich ist dies hin- תיעב יאו והנינ האיב ךרוצ ימנ ךנה“אדה וטא יתרת 
sichtlich des Beischlafs, wie ist es aber hin- 5 ןו^;מש יבר אינתד איה ןועמש יבר ינמ אה אמיא 
sichtlich des Gelds und der Urkunde zu 3אלו השא שיא הקי יב״הרות הרמא המ ינפמ רמואסו.22,ו 

erklären!? ■— Wegen des Beischlafs'’. — Er רזהל שיא לש וברדש ינפמ׳שיאל השא הקלת יב בתכ" Nid.sib 

lehrt dies bei den zweien wegen des einen!? לשמ שיא לע רזהל השא לש הברד ןיאו הש*א לע 
— Auch durch diese erfolgt es^hiur wegen הריבא לעב ימ לע רזוה״ימ הריבא ול הדבאש םדאל 

des Beischlafs. Wenn du aber willst, sage in ןיקדוב םיברד העבשיבךנתד אהו ותדיבא לע רזהמי^^^י׳י^^^" 
ich: hier ist die Ansicht R. Simons ver- אכרדד ןל עמשמ אק אה םתהייםירבד ינתיל בזה תא 

treten, denn es wird gelehrt: R. Simon sag- איתשימד אכרדו הביז ידיל ייותאל'\אריתי אלכימד 
te: Die Gesetzlehre sagt deshalb:’ktr;2;/הוש נורתא° ןנתד אהו הביז ידיל ייותאל אריתי 
Majin eine Frait ninimt^ nicht aber: wenn יעבד'^ םושמ םירבד ינתיל םיכרד השלשב ןליאל ״*’■י'''’ 

eine !Erau von einem Mann genommen 15 רבד ינתינ ימנ אפיס דהא ךרדב קרילו אפיס ינתמ 
wird, weil es die Art des Manns ist, nach המ קריכ גורתאד היכרדד'* ןל עמשמק אה םתה"'' foi.3 
einer Frau zu suchen, nicht aber ist es die ורושיע ותטיקל תעשבו םימ לב לע לדגיל וכרדי^קרי 

ArF'der Frau, nach einem Mann zu suchen. ותטיקל תעשבו םימ לכ לע לדגיל וכרד^לורתא ףא 
Gleich dem Fall, wenn jemand etwas ver- שיו היהל הוש םיברד וב שי יוכ״ןנתד אהו ורושיע 
loren hat; wer sucht wen? — der Verlie- 2״ היהל הוש םיכרד וב שיו המהבל הוש םיכרד וב 
rende sucht das Verlorene”. — Es wird ge- אלו היהל אל הוש• וניאש* םיברד וב שיו המהבלו 

 ןמ תהא וז״ףנתד אה ותו םירבד ינתינ” המהבל
 ינתינ םידבע ירורחשל” םי*שנ יטיג וושש םיברדה
 םיכרד ינת אתגולפ אכיאד אביה לכ אלא םירבד

17 P אנתימל איעבקד M 18 ij -|- 19 1 ׳יתכו M — 

 ü 23 רוזחי M 22 || ׳רמא M 21 |j ינה M 20 !1 אה
M רזוח M 24 jj — םתה M 25 ij — 11 הביז ידיל 'תאל 
26 B ןניעבד. P אעבד. M 27 11 ׳גתימל יעבר M + 11 דחא 

28 M וכרדד |M 29 i + 30 11 ד f M- 31 || ימנ M 

 .׳רבד ימנ ינתיל ע״שו M 33 :! ו -|- M 32 ׳תיל

lehrt: nach sieben Richtungen"untersuche 

man den Flussbehafteten; sollte er doch 

"Dinge”lehren”!? — Da lehrt er uns, dass 

es die Art des übermässigen Essens ist, 

Samenerguss zu verursachen, dass es die 

Art des übermässigen Trinkens ist, Samen- 

erguss zu verursachen”.— Es wird gelehrt: 

der Ethrog^'^gleichUin drei Hinsichten'Mem 

Baum; sollte er doch "Dinge” lehren!? — 

Weil er im Schlußsatz lehren will: und dem Kraut in einer Art. — Sollte er auch im 

Schlußsatz "Ding” lehren!? -- Da lehrt er uns, dass der Ethrog in seiner Art dem 

Kraut gleiche; wie es die Art des Krauts ist, an jedem Wasser zu wachsen, und die 

Verzehntung erfolgt beim Einsammeln, ebenso ist es die Art des Ethrogs an jedem 

Wasser zu wachsen, und die Verzehntung erfolge beim Einsammeln. — Es wird gelehrt: 

der Koj'^'gleicht in mancher Ffinsicht” dem Wild, in mancher Hinsicht dem Vieh, in 

mancher Hinsicht dem Wild und dem Vieh, und in mancher Hinsicht weder dem Wild 

noch dem Vieh; sollte er doch "Dinge”lehren!? F'erner wird gelehrt: dies ist eine von 

den Hinsichten”, worin Ehescheidebriefe und Freibriefe von Sklaven einander gleichen; 

sollte er doch "Dinge” lehren!? — Ahelmehr, überall, wo eine Unterscheidung gemachF“ 

28. Ps. 30,19,20. 29. Gebraucht er auch bei cleu übrigen ein weibliches Wort. 30. Die 

ganze Trauung erfolgt nur zum Zweck des Beischlafs. 31. Dt. 22,13. 32. Er gebraucht bei 

der Trauung das W. .\rt. 33. Die P'rau wurde aus einer Rippe des Manns erschaffen, die ihm nun 

fehlt; cf. Gen. 2,21 ff. 34. Da er nach der obigen Erklärung Grund hat, den männlichen Artikel zu 

gebrauchen. 35. Aus diesem Grund gebraucht er das W. Art. 36. Cf. Bd. i S. 292 N. 5. 

37. Hinsichtlich der Verzehntung. 38. Mischling von Bock u. Hirsch; cf. Bd. viij S. 1058 Z. 22ff. 

39. Auch hier wird im Text das W. ךרד gebraucht. 40. In einer Hinsicht so u. in einer anderen 
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wird, lehrt er derekh, und überall, wo keine 

Unterscheidung gemacht wird, lehrt er 

"Dinge". Dies ist auch zu beweisen, denn 

im Schlußsatz lehrt er: R. Khezer sagt, der 

Ethrog gleiche dem Baum in jeder Bezie- 

hung‘'‘; schliesse hieraus. 

Was schliesst die Zahl im Anfangsatz 

aus und was schliesst die Zahl im Schluß- 

Satz aus?—^Die Zahl im Anfangsatz schliesst 

 fכb ימנ אקיד םירבד ינת אתנולפ אבילד אכרד

 ןליאל הוש גורתא רמוא רזעילא יבר אפיס ינתקד

 יאמ יטועמל אשירד אניינמ :הנימ עמש רבד לבל

 יטועמל אשירד אניינמ״יאמ יטועמל אפיסד אנ^ינמ''

 רמוהו לקמ הנוק הפוה רמאד אנוה ברלו° הפוח

 אנימא ךתעד אקלס ןיפילה יטועמל יאמ יטועמל

ib.2־ הדש המ ןורפע הדשמ החיק החיק רמנו״ ליאוה 
 אק ןיפילחב אינקמ ימנ השא ףא ןיפילחב אינקמ'"

 תוחפב והנתיא ןיפילח ימנ יבה אמיאו ןל עמשמ
coi.b 0! אינקמ אל"הטורפ הושמ תוחפב השאו הטורפ הושמ das BrautgemadUaus. — Was schliesst sie 

 -nach R. Hona aus, welcher sagt, [durch ei הצילח יטועמל יאמ יטועמל אפיפד אניינמ השפנ

oid.wa המ׳^׳המבימ רמוהו לקב יתית אנימא ךתעד אקלס nen vSchluss] vom Eeichteren auf das Schwe- 

 rere sei zu entnehmen, dass durch das האצויש וז הצילחב האצוי טנב האצוי הניאש המבי

 — ?!Brautgemach eine Erwerbung erfolge אמיאו ןל עמשמ אק הצילחב האצויש ןיד וניא טנב

 Dies schliesst den Tausch''’aus; man könnte ןי^ןייאו התרוב רפם° תותירכ רפס° ארק רזכא ימנ יכה !5^^,■“

 glauben, da aus [dem Wort] nehmen^ das ןנתד אה ותו ןל אנמ :ףסכב :התרוכ רחא רבד

Gi1f21*b83a ׳ראי־-ו רטשב ףסכב הישודקב ותבב יאבז באה° auch beim F'eid Ephrons gebraucht wird, 

 gefolgerUwird, [so folgere man ferner:] wie ־ר רמא אוה הובאד ףסכו ףסכב אינקימד ןל אנמ Kef46b׳^*

 ein B'eld durch Tausch erworben''^ werden ףסכ ןיא םנה האציו" ארק רמאד בר רמא הדוהי

tsoi.2 20 ןאמןיז רחא ןודאל ףסב שי לבא הז ןודאל ףסב ןיא kann, so kann auch eine Frau durch Tausch 

II ׳פע + M 36 II אשירד ׳גמ — P 35 ;׳ ו — M 34 erworben werden, so lehrt er uns. — Viel- 

 M 37 leicht ist dem auch so!?—Der Tausch kann יאמו.

auch [durch einen Gegenstand] unter einer Peruta erfolgen, die Erwerbung der Frau 

aber kann [dnreh einen Gegenstand] unter einer Peruta nicht erfolgen.—Was schliesst 

die Zahl im Schlußsatz aus? —• Dies schliesst die Hali9ah aus; man könnte glauben, 

es sei von der Eheschwägerin [ein Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere zu fol- 

gern: wenn die Eheschwägerin, die durch einen vScheidebrief nicht frei ausgeht, durch 

die Hali9ah frei ausgeht, um wieviel mehr geht diese‘'*’, die durch einen Scheidebrief 

frei ausgeht, durch die Hali9ah frei aus, so lehrt er uns. — Vielleicht ist dem auch so!? 

— Die Schrift SdigV/'Brief der Trennung^ nur der Brief trennt sie, nicht aber etwas 

anderes. 

Durch Geld. Woher dies''? Ferner wird gelehrt, dass dem Vater das Recht auf 

die Trauung seiner Tochter durch Geld, Urkunde und BeischlaU zustehe; woher, dass 

sie durch Geld erworben werde und das Geld ihrem Vater gehöre? R. Jehuda erwi- 

derte im Namen Rabhs: Die Schrift sagt:*h0־ gehe sie mnsonst ans, ohne Geld\ nur die- 

ser HerP'erhält kein Geld, wol aber erhält es ein anderer Herr, nämlich der VaterL — 

fti.21, 

Hinsicht anders, od. eine Beschränkung, wie beispielsweise in unsrer Misnah, wo die Nennung der Anzahl 

andere Arten ausschliesst. 41. Hier wird das W. רבד, Ding, Sache, gebraucht. 42. Wörtl. Baldachin; 

das Hochzeitsbett od. die Hochzeitskeinnate; wenn der Vater eine Minderjährige dein Bräutigam in das 

Hochzeitsgemach zuführt, so ist sie dadurch nicht angetraut. 43. Wie dies auch bei unbeweglichen 

Sachen in figürlicher l׳‘orm (durch ein Sudarium, cf. Bd. vj S. 629 N. 57) erfolgen kann. 44. Lf. S. 693 Z. 

11 ff. 45. Cf. Ruth 4,7ff. 46. Die angeheiratete Frau. 47. Dt. 24,1. 48. Die bereits oben 

(S. 693 Z. 11 ff.) angezogene Folgerung ist nur ein Zitat in der Diskussion. Nach einer von R. Serira Gaon 

erwähnten Ueberlieferuug soll die ganze Diskussion vom Passus ילימ ינה אנמ bis zu dieser Stelle eine spä- 

tere Flinschiebung sein, jed. haben unsre Texte einen solchen Passus überhaupt nicht. 49. Dei An- 

trauungsbetrag gehört ihm, er nimmt die Urkunde in P.mpfang u. er kann sie gegen ihren Willen zum 

Beischlaf ausliefern. 50. Pix. 21,11. 51. Diese Schriftstelle spricht von einer jüdischen Magd, 

die Pubertätszeichen bekommt. 52. Wenn .sie von ihm ausgeht, durch ihre Verheiratung. 
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Vielleicht gehört es ihr“!? — Wieso denn, 

der Vater nimmt ihre Trauung in Emp- 

fang, wie es heisstTochter habe ich 

diesem Mann gegeben, und sie sollte das 

 לבקמ היבא אתשה יבה הדידל אמיאו" בא והינ

 יהיאו הזה שיאל יתתנ יתב תא" ביתבד הישודק סו.22,16

 די הל תילד הנטק ילימ ינה אמיאו אפפכ הלקש
 "ןישודיקי°לבקל”די הל תיאד הרענ לבא ןישודיק לבקל

Geld erhalten!? — Vielleicht gilt dies nur 0 הירענב״ארק ימא אפסב לוקשתו השפנ יהיא״שידקת Nm.30j7 

von einer Minderjährigen, die keine Hand“ רמאד אה אלאו היבאל םירוענ הבש לכ היבא תיב 

zur Empfangsnahme ihrer Trauung hat, רמאנש באל תבה השעמש ןינמ°בר רמא אנוה בר^“ 

ein [erwachsenes] Mädchen*'’aber, dass eine השעמ המא המ המאל ותב תא שיא יבמי יבו° e«21,7׳ 

Hand zur Empfangsnahme ihrer Trauung קופית היבאל הידי השעמ ימנ^יתב ףא הברל הידי 
hat, kann sich selber antrauen lassen und m אוה םירדנ תרפהב״אלא היבא תיב הירוענבמ יל‘' 

erhält auch das Geld!? — Die Sehrift sagt: אמית יכו ביתכד אוה םירדנ תרפהב ימנ אבהייביתכד 

'V// ihren Mädchenjahren im Hans ihres Va- אמית יכו קיפלי אל ארופיאמ אנוממ° הינימ ףלינ ®״jfb 

 אמית יכו‘*’ןניפלי אל אפנקמ אנוממ אפנקמ ףלינ3^201־ -jeder Ertrag ihrer Mädchenjahre ge ,־v'j׳)/

hört ihrem Vater. — R. Hona sagte im ךייש הובאד םגפו תשוב ינאש םגפו תשובמ ףלינ 

Namen Rabhs: Woher, dass die Hände-15 התוובד האיצי״טעממ אק יידי*ארבתפמ אלא והייטב‘’fom 

arbeit der Tochter dem Vater gehöre? — האיצי יאהל האיצי יאה אימד אל אהו טעממ אק 

es \\d\ss,tT1venn jetnand seine Tochter znr יתבא אבהו״ ירמגל ןתא תושרמ הל אקפנ םתה 

Jhagd vcrka71ft, wie die Händearbeit der אקפנ אהימ םירדנ תרפהב הפוחל הריפמ ארפחימ 

Magd dem Herrn gehört, ebenso gehört die הלעבו היבא הפרואמה הרענ"ןנתד היתושרמ הל"•^^'’ 

Händearbeit der Tochter ihrem Vater. Dies 20 אתאד אוה יבהל םנח האציו"יאהו הירדנ ןיריפמ 

ist ja zu folgern aus: in ihren Mädchenjah- 

ren im Hans ihres JTtersl? Vielmehr ist zu 

erwidern, dieser Schriftvers spreehe von 

der Auflösung von Gelübden, ebenso ist 

auch hierbei zu erwidern, dieser Schriftvers 

Ket.3ea 
46b 

Ned.66a 
74b 

Ex.2l,H 
38 M יאו M 39 40 ק״קל P שידק ישודיק 

 ’ היל B 43 י,־ננ

45 M — 46 ביתכד...אכה M ־1־ 

 M 48 :! היל -f- M 47 II איה הובאלד ןלנמ הישודיק

 .דסחמ אבה M 49 האיציד

41 M 42 יקשת יהיאו ישפנ M 

44 M -)- רהה 

spreche von der Auflösung von Gelübden. Wolltest du sagen, man folgere es hier- 

von“, so sind Zivilsachen von kanonischen Dingen nicht zu folgern. Wolltest du sa- 

gen, man folgere es von der Busszahlung“ so sind Geldzahlungen von Busszahlun- 

gen nicht zu folgern. Wolltest du sagen, man folgere es von [der Zahlung für] Be- 

schämung und Bemakelung*'‘, so verhält es sich bei [der Zahlung für] Beschämung und 

Bemakelung anders, da der Vater [den Schaden] erleidet. — Vielmehr, es ist einleuch- 

tend, dass das ähnliche Ausgehen ausgeschlossen wird“. — Das eine Ausgehen gleicht 

ja nicht dem anderen Ausgehen: aus der Gewalt des Herrn geht sie vollständig aus, 

während hierbei noch die Uebergabe zum Brautgemach“ fehlt!? — Immerhin kommt 

sie hinsichtlich der Auflösung von Gelübden aus seiner Gewalt, denn es wird gelehrt, 

dass die Gelübde der Verlobten von ihrem Vater und ihrem Mann“ aufgelöst werden 

können. — Deutet denn [der Schriftvers:] so gehe sie umsonst a21s, hierauf, er deutet ja 

53. Die .Schrift sagt, das.s kein Geld zu zahlen sei, woraus nur zu deduziren ist, dass es bei einer 

Verheiratung wol zu zahlen sei, jed. nicht an den Vater. 54. Dt. 22,16. 55. Darunter versteht 

der T. die Rechtsfähigkeit zur lintgegennahine. 56. Das bereits Pubertätszeichen hat. 57. Nuni. 

30,17. 58. Pix. 21,17. 59. tVie ihre Gelübde ihrem Vater unterstehen, ebenso gehört ihm auch 

der Pirtrag ihrer Trauung. 60. l'Tir Notzucht u. ^'erführung, die an den Vater zu leisten ist; cf. 

Pix. 22,16 u. Dt. 22,29. 61. Die der Notzüchter od. Verführer ebenfalls an den Vater zu leisten hat 

(cf. Ket. 40b); diese Zahlung ist keine Busse, sondern eine richtige Pirsatzleistung für die Pinwertung der 

'l'ochter. 62. Durch die oben augezogeneii Schriftworte Pix. 21,11; beim Ausgehen der Magd erhält 

der Herr, aus dessen Gewalt sie kommt, kein Geld, u. dementsprechend erhält der Vater, aus dessen Gewalt 

die Tochter kommt, das Antrauungsgeld. ‘63. Zur Vollziehung des Beischlafs, erst dann kommt sie 

vollständig aus der Gewalt des Vaters. 64. Nur von beiden zusammen. 

88 TiBmud Bd.V 
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auf folgende Lehre!? Es wird nämlich ge- 

lehrt: So gehe sie umsonst aus, im Alter der 

Mannbarkeit*’; olmc Geld, im Mädchenalter. 

Rabina erwiderte: Die Schrift könnte ja 
Jab. 

Lv, 

Jab.70a 

Bb.USa 

tJab.8 

 ולא םנה האצייו אינתד אינתדבל היל יעבמ אה”

 םא אניבר רמא תורענ ימי ולא ףסב ןיא תורנב ימי

 ןודאל ףסכ ןיא ףסב ןיא יאמ ףסב ןא״ארק אמיל ןב

 יאממו בא והינ ןאמו"רהא ןודאל ףסב שי לבא הז

 sagen: cn [ohne] Geld, wenn es aber cjn עיז יל ןיא ׳יל ןיא ערזו״אינתד״יבה ןנישרדד 5“3?,22!.

 heisst, so besagt dies auch, dass nur dieser ןיאו הלףייע הל ןיא ערז רמול דומלת ןינמ הערז ערז

 Herr kein Geld erhalte, wol aber erhalte ערז רמול דומלת ןינמ לוספ ערז רשב ערז אלא יל

Ml>fo^רערז עיז 'יעיז ערזל היתקיפא אהו'’הלףייע°הל ןיא es ein anderer Herr, nämlich der Vater. — 

Bb.n6a^3 םינבב ןה ירה םינב ינבד° ארק ךירטציא אל Woher, dass man so auslege? — Es wird 

 A7//^/^;' hat sie nicht-, ich weiss/^.״gelehrt:“V שירדד הילנמ היפוג אנתו לוספ ערזל ארק ךירטציא !0

n״,,22,14 ביתב אלד ימבי ןאמו°'יםעלב ןאמ״ ביתב“ירמא יבה dies nur von Kindern, woher dies von Kin- 

Dt.26,7^^.שרדל הנימ עמש ד״וי היב*’ביתכ אבהו ד״וי והב deskindem“? — es heisst: Kinder hat sie 

 nicht, nichts**hat sie. ich weiss dies nur von היבאל הישודיק בתבמל“ ךירטציאו אתאד אוה

 -makellosen'^'Kindern, woher dies von bema בתב יאד היבאל הידי השעמ בתכמל ךירטציאו

 ׳«kelten Kindern? —es heisst: ?<7 אלד םושמ אנימא הוה היבאל הישודיק אנמהר !5
 sie nicht, nichts hat sie. — Hiervon hast אמיא והב אהרט אקד הידי השעמ לבא והב אהרט

 -du ja hinsichtlich der Kindeskinder gefol אנזתמ אקד" הידי השעמ ןניעמשא יאו ווה** הדיד

 gertl? — Hinsichtlich der Kindeskinder ist הדיד אמיא הל יתאק*'אמלעמד הישודיק לבא הינימ

 kein Schriftvers nötig, da Kindeskinder als ןיא תורנב ימי ולא םנה האציו אפונ :אכירצ ווה

 Kinder gelten; nötig ist ein Schriftvers nur יעב אלו תורענ אנמהר בותכלו״תורענ ימי ולא ףסכ 20

 hinsichtlich bemakelter Kinder. — Woher הוהד ידימ הז לע דמלו הז אב הבר*°רמא תורנב

 -entnimmt dieser Autor eine solche Folge םלוע ןינק יונק הז בשות" אינתד ריבשו בשותא

rung? — Ich will dir sagen, es heisst 

am will 71icht [meen], ^''mem Schzvager ״mit 

71icht [meen], ohne Jod, hier aber wird es’’ 

mit Jod geschrieben, wol zur Auslegung. 

Und die Schrift muss lehren sowol von ihrer Trauung”, dass sie ihrem Vater gehöre, 

als auch von ihrer Händearbeit, dass sie ihrem Vater gehöre. Würde der Allbarmher- 

zige nur von ihrer Trauung geschrieben haben, dass sie ihrem Vater gehöre, so könnte 

man glauben, weil sie dabei keine Mühe hatte, ihre Händearbeit aber, bei der sie Mühe 

hatte, gehöre ihr; und würde er es nur von ihrer Händearbeit gelehrt haben, so könnte 

man glauben, weil sie dafür ernährt wird, ihre Trauung aber, die ihr von anderwärts” 

zufällt, gehöre ihr; daher ist beides nötig. 

Der Text. So gehe sie zimsonst aus, im Alter der Mannbarkeit; ohne Geld, im 

Mädchcnalter. Sollte der Allbarmherzige es nur vom Mädchenalter geschrieben haben 

und nicht vom Alter der Mannbarkeit"!? Rabba erwiderte: Das eine lehrt hinsichtlich 

des anderen’*, wie dies auch bei Beisass und Mietling der Fall ist, denn es wird ge- 

Beisass, dass ist der lebenslänglich Gekaufte, das ist der auf Jahre 

Jab.70ä 

Zeb.821' 

49 M — 50 || אה (M ןיא) |MP 51 j 52 ן| יאמו M 

53 M ןאמ ׳מלעב ׳יתכדמ M 54 II — 55 היב II 

 M 58 j| םושמ + M 57 1| הוה M 56 || ארק

59 M ׳הכנו M 60 II אבר. 

 הילע
^ M 

 ותאק

64. Diese beginnt mit 12*/2 Jahren. 65. Nach dem T. stammen die W.e ןיא u. ןאמ von der 

Wurzel ןא, u. das erste sollte wie das andere defektiv geschrieben werden. 66. Dev. 22,13. 67. 

Dass die verwitwete Tochter eines Priesters auch dann keine Hebe essen darf, wenn sie nur Kindeskinder 

hat. 68. Die Schreibweise ןייע dürfte wol eine schärfere Betonung des W. ןיא sein; Cod. M liest ןייע 

 achte, untersuche genau, ob sie nicht Nachkommen irgend welcher Art hat. 69. Hinsichtl. der ,הילע

Degitimität. 70. Num. 22,14. 71. Dt. 25,7. 72. Das W. ןיא; cf. N. 65. 73. Dh. 

vom Trauungsgeld. 74. Es ist dies ein ausserordentlicher Gewinn, der nicht als Aequivaleut für ihren 

Unterhalt gilt. 75. Wenn sie im erstgenannten Alter aus seiner Gewalt kommt, so ist dies ja beim 

letztgenannten Alter erst recht der Fall. 76. Wurde die Schrift nur eins gelehrt haben, so würde 

man gesagt haben, dies beziehe sich auf das mannbare Alter. 77. Dev. 22,10. 
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Gekaufte. Sollte es'’docl1 nur vom Beisass רמאיי אלו בשות רמאיי םינש ןיינק יונק הז ריבש 

und nicht vom Mietling gesagt werden, יונק לבוא וניא םלוע ןינק יונק רמוא ינאו ריבש 

und ich würde gefolgert haben; wenn der בשות רמוא יתייה*ןכ וליא ןבש לב אל םינש ןינק 

lebenslänglich Gekaufte”davon nicht essen אב לבוא םלוע ןינק יונק לבא םינש ןינק יונק הז 

darf, um wieviel weniger der auf Jahre Ge- 5 םלוע ןינק יונקש יפ לע ףאש בשות לע דמילו ריבש 

kaufte!? Wenn dem so wäre, würde man ge- יפונ ירת םתה ימד ימ ייבא היל רמא לכוא וניא 

sagt haben, unter Beisass sei der auf Jahre לבאי אל עצרנ בשות אנמהר בתכ ימנ יכד והנינ 

Gekaufte zu verstehen, während der lebens- לקב איתאד אתלימ ריכש הוה ךדיא בתב רדהו 

länglich Gekaufte davon essen dürfe, daher הל בתכו הרט רמוהו לקב איתאד אתלימו° רמוחו 

heisst es Mietlinge das lehrt, dass auch der 10 תורענב^דל אקפנ יכ איה אפוג דה׳״אבה אלא ארק 
Beisass, obgleich er lebenslänglich gekauft הכרצנ אל ייבא רמא אלא היבג איעב יאמ תורגב 

ist, davon nicht essen dürfe. Abajje sprach תורענב אנימא ךתעד אקלפ תינוליאד רגבל אלא ®^a"■‘' 

zu ihm: Ks ist ja nicht gleich; da handelt הל ףיקתמ ןל עמשמ אק״ייקופית אל תורגבב קופית^ןס^ 

es sich um zwei verschiedene Personen, ןינמיס המו אוה רמוחו לק ואלו ישא בר רב רמ ”״'•"®י’ 

und obgleich der Allbarmherzige schreiben 15 ןודא תושרמ ןיאיצומ בא תושרמ ןיאיצומ ןיאש* 

könnte, der Arjgebohrte*°dürfe nicht essen, האיצומש ןיד וניא בא תושרמ האיצומש תורנב 

so nannte er dennoch den anderen, hinsicht- הכר*צנ אל ישא בר רב רמ רמא אלא ןודא תושרמ 

lieh dessen dies [durch einen Schluss] vom אנימא ךתעד אקלס תינוליאד אניבז רקיעל אלא 
Leichteren auf das Schwerere zu folgern ינמיס איתאיי^אלד אניבז יוה“תורענ ינמיס איתמד*^ 

wäre, da die Schrift sich bemüht, das nie- 20 האציו׳י^ןל עמשמ אק” אניבז הניבז יוה“ אל תורענ 

derzuschreiben, was [durch einem Schluss] רמוחו לק ואלו רמאד^ ישא בר רב רמלו ׳וב םנה 

vom Leichteren auf das Schwerere zu fol- הרט רמוהו לקב איתאד אתלימ ןנירמא אה אוה 
gern wäre, hierbei aber handelt es sich ja לבא^°י^ןנ^i.•ל אכילד אביה ילימ ינה ארק הל בתכו 

um dieselbe Person, und wenn sie schon im 

Mädchenalter frei ausgeht, wieso befindet 

sie sich bei ihm im Alter der Mannbar- 

keit*‘!? Vielmehr, erklärte Abajje, dies ist 
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M — ל״מק B 65 jj 66 |1 איתאד M ינינז ׳ניבז ווה 
67 M 68 [ן איתמ M — 69 1| רכ ח׳יו M — רמאד.. 
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wegen der mannbaren Zwitterhaften nötig; man könnte glauben, durch das Mädchen- 

alter“’gehe sie frei aus, nicht aber durch das Alter der Mannbarkeit, so lehrt er uns. 

Mar, der Sohn R. Asis, wandte ein: Es ist ja [ein Schluss] vom Leichteren auf das 

Schwerere zu folgern; wenn die Pubertätszeichen, die sie nicht aus der Gewalt des 

Vaters bringen, sie aus der Gewalt ihres Herrn bringen, um wieviel mehr bringt sie 

das Mannbarkeitsalter, das sie aus der Gewalt des Vaters bringt, aus der Gewalt des 

Herrn!? Vielmehr, erklärte Mar, der Sohn R. Asis, dies ist wegen des Verkaufs einer 

Zwitterhaften nötig; man könnte glauben, bei der, die Pubertätszeichen bekommt, gebe es“' 

einen Verkauf, bei der aber, die keine Pubertätszeichen bekommt, gebe es keinen Ver- 

kauf, so heisst es: sie gehe ttnisonsi aus. — Gegen Mar, den Sohn R. Asis, welcher sagt, 

dies sei durch [einen Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern, [ist ja zu 

erwidern;] wir sagen ja, die Schrift bemühe sich, auch das zu schreiben, was [durch 

einen Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern wäre“’!? — Dies nur, wenn 

keine andere Erklärung vorhanden ist, wenn aber eine andere Erklärung vorhanden 

ist, erklären wir. 

78. Dass er von der Hebe nicht essen dürfe. 79. Der doch entschieden zum Gesinde des Priesters 

gehört. 80. Der zur lebenslänglichen Sklaverei verurteilt worden ist; cf. Ex. 21,6. 81. Somit sollte 

die Schrift es nur vom Mädchenalter geschrieben haben. 82. Cf. S. 253 N. 9. 83. Durch Erlangung 

der Pubertätszeichen, die bei dieser ausbleiben. 84. Da ihr dadurch die Möglichkeit gegeben ist, aus 

der Gewalt des Herrn zu kommeu. 85. Somit ist ja seine P'rage hinfällig u. die Antwort überflüssig. 

88» 
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Der Autor der folgenden Lehre ent- 

nimmt dies'^'nus folgendem:*'// 

eine Frau )linunt ujid ihr behvoiinf, und sie 

dann kei)1e Gunst i)1 seinen Augen ßjidef, 

iveil er an ihr gefunden 8cc. Unter nehmen 

ist [das Nehmen] durch Geld zu verstehen, 

denn so heisst es: ich gebe das Geld für das 

Feld, nimm es 7'on mir. Wollte man es durch 

einen Schluss foleern: wenn die ebräische 

Fol■ 4-b__ QIDDUSIN l,i 

 ’’'*■”י אנהמ הל יתיימ אנתו :ןנינשמ׳״ייונשל אניאד אניה

 ס1.24,1אל םא ה^דו הלעבו השא ש\א הק־י לכ” אלנתד

 אלא ההלק ןלא ׳וגו" הב אצמ לב ולנלעב ןה אצמת

G״.23,13 לגממ הק הדשה ףסכ לתתנ” רמוא אוה ןכו ףסכב 

 תלנקנ הנלאש הלרבעה המא המו אוה ןלד אלהו
 ןלד ונלא האלבב תלנקנש וז ףסכב תלנקנ האלבב

 הנלאו״האלבב תלנקנש הלבות המבל ףסכב הנקתש"

 רמאת רטשב תלנקנ ןלא ןכש המבלל המ ףסכב תלנקנ

 אה״שלא הקל לב רמול דומלת רטשב תלנקנש וזב

 Magd, die durch Beischlaf nicht erworben םוט*מ לטיא בר רמא הל”אלתא אה ארק לל המל !יי

 -wird, durch Geld erworben wird, um wie אק אבלהמ אכרלפ אנלדד ארקלעמ רמלמל אבלאד

 viel mehr wird diese, die durch Beischlaf ןבש הלרבעה המאל המ הלרבעה המאמ הל תלתללמ

 erworben wird, durch Geld erworben, so ist דומלת !ןסכב האצול הנלאשי׳^זב רמאת ףסכב האצול

 von der Eheschwägerin zu erwidern: sie םנה האצלו בתכלמל ךלרטצלאו שלא הקל לב רזפול

 wird durch Beischlaf erworben, nicht aber לב אנמהר בתב לא״שלא הקל לכ בתבלמל ךלרטצלאו !5

 -durch Geld. [Entgegnet mau:] wol die Ehe ווה הדלד לעב הל בהלד ןלשודלק'*אנלזנא הוה הקל

 -Schwägerin, die durch Urkunde nicht er האצלו אנמהר בתכ לאו םנה האצלו אנמהר בתב

 worben*'’wird, während diese durch Urkunde הלדלדל להלא הלל הבהלד״אבלה אנלמא הוה םנה

Qid,91>תלנקנס* דמלמ הלעבו” :אכלרצ'“לשודיק ווה ותשלדקו*“ erworben wird, so heisst es: svom jema)1d 

 ,nimnit. — Wozu ist der Schriftvers nötig "ףפבי תלנקנ ןלאש המבל המו אוה ןלד אלהו האליב צ

 -dies ist ja gefoigerUworden!? R. Asi erwi תלנקנש ןלד ונלא ףסכב תלנבנש וז האלבב תלנקנ

 derte: Man könnte entgegnen, der Schluss ןלאו*'ףסכב תלנקנש הלבות הלרבעה המא האלבב

 sei zu widerlegen: du folgerst dies von der םושל הנלנק ןלאש^דלרבעה המאל המ האלבב תלנקנ

 ebräischen Magd, aber dies gilt nur von der רמול דומלת תושלא םושל הנלנקש וזב רמאת תושלא

 ebräischen Magd, die auch durch Geld frei לשא בר רמא הל אלתא אה*'' ארק לל המלו הלעבו ציי

M 74 ׳ ןיאו M 73 |i ׳ינקנש M 72 : רגו — M .רכ P 71 ausgeht, während diese nicht durch Geld 

 — אה M 75 — ה׳ל M 76 ןיאש ;b BM 77 j- ד

78 M דיד ישודיק' !M 79 j 80 !: יהיא(!)ביהיד M ׳ישודקו. B 

 :[חקת א׳יו -|- B] חקי ינ אנמחד בתכ BM 81 |1 ותשדיקו

82 M 83 הניאו M 84 ןיא ןכש M — לייא אה. 

frei ausgeht; daher heisst es: 7venn f'/nand 

ninnnt. Und sowol der Schriftvers:^^/(■’ 
7tmsonsf aus., als auch der Schriftvers: 7venn 

jemand nimmt^ ist nötig. Würde der All- 

barmherzige nur geschrieben haben: 7i'enn jema)1d ■nimmt., so könnte man glauben, das 

Antrauungsgeld, das der Ehemann ihr gibt, gehöre ihr, daher schrieb der Allbarmher- 

zige: sie gehe 7i1nsonst aus\ und würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: sie 

gehe umsonst aus^ so könnte man glauben, dass, wenn sie ihm [das Geld] gegeben und 

sich ihm angetraut hat, die Trauung gütig sei; daher sind beide nötig. 

lAid ihr behvohnt., dies lehrt, dass sie durch den Beischlaf erworben werde. Wollte 

man es durch einen Schluss folgern: wenn die Eheschwägerin, die durch Geld nicht 

erworben wird, durch Beischlaf erworben wird, um wieviel mehr wird diese, die durch 

Geld erworben wird, durch Beischlaf erworben, so ist von der ebräischen IMagd zu 

erwidern: diese wird durch Geld erworben, nicht aber durch Beischlaf. [Entgegnet 

man:] wol die ebräische Magd, bei der die Erwerbung nicht zur Ehelichung erfolgt, 

während bei dieser die Erwerbung zur Ehelichung erfolgt, so heisst es: und ihr bei- 

7ü0hnt. — Wozu ist der vSchriftvers nötig, dies ist ja gefolgerUworden!? R. x\si erwiderte: 

86. Die Alltrauung durch Geld. 87. Dt. 24,1. 88. Sie wird die Frau des Ehescliwagers 

nur durch den Beischlaf und ist von ihm entbunden nur durch die IIali(;ah; Trauung u. Scheidung gibt es 

hei dieser nicht. 89. Durch eineu Schluss; der Fhnwand von der Fheschwägerin ist widerlegt worden. 

90. .•\us dem oben (S. 6'96 Z. 19ff.) gefolgert wird. 91. Cf. N. 89 niut. mut. 
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 אכיהמ אנרייפ אנידד ארק־יעמ רמימל^אכיאד םושמ
 הקומז ןבש המביל' המ' המבימ הל תיתיימ אקQi<ו.9ו־
 רמול דומלת תדמועו הקוקז ןיאש וזב רמאת תדמועו
5.foi ןיאש ףסב המו אוה ןידו רטשב ףאש ןינמו“ :הלעבו 

 ) המ םינבמש ןיד וניא איצומש רטש םינבמ איצומ
 רטש רמאת“ינש רשעמו שדקה וב ןידופ ןבש ףפבל
 ףסבה ןתנו״ביתבד ינש רשעמו שדקה וב ןידופ ןיאש l״.27,19
 האיציל היוה שיקמ“ התיהו האציו“ ארק רמא ול םקו
 ימנ שיקאו“ רטשב ימנ היוה ףא רטשב האיצי המ'3ן“ץ39

 U רמא ףסבב האיצי ףא ףבבב היוה המ היוהל האיצי
 השעי רוגינס איצומ ףסב’'םינבמ ףסב ורמאי ייבא®"'•/;,'’
 רטש איצומ רטש ורמאי ימנ רטש יבה יא רוגיטק®"■^''’
 דוהל ארטש יאהד ילימ רוגינם השעי רוגיטק“*'סינבמ "
 דוהל אפסב יאה ימנ אבה דוהל ארטש יאהד ילימו"®■'!“־

 5 רמא אבר אוה דה אהימ אעביט דוהל אפסב יאהו
 תשרגתמ הניאו תשרגתמ הביתבב הל בתבו״ארק רמא ״
 תשדקתמ הניאו תשרגתמ הביתבב אמיאו ףםבב=^^
 המו ׳ובו שיקמ'* התיהו האציו“ ביתב אה הביתבב ס!.24,2
 יאק ןישוריג טעממ ןישוריגב יאק ארבתסמ תיאר*

 0 קיפאד׳״ילילגה יסוי יברלו ןישודיק טעממוייןישוריגב
 תשרגתמ הניאש אנירחא אשרדל ארק יאהל היל

Man könnte entgegnen, der vScliluss sei zu 
widerlegen: du folgerst dies von der Ehe- 
Schwägerin, aber dies gilt nur von der 
Kheschwägerin, die mit ihm bereits ver- 
bundeiF'ist, während diese mit ihm nicht ; 
verbunden ist; daher heisst es: '}ind er ihr 

hchvohut. 

Woher, dass dies auch durch Urkunde 
erfolgen könne? Wollte man es durch einen 
Schluss folgern: wenn das Geld, das nicht 1 

hinausbringt“, hereinbringt, um wieviel 
mehr bringt die Urkunde, die hinausbringt, 
auch herein, so ist zu erwidern: wol gilt dies 
vom Geld, durch das man Geheiligtes und 
den zweiten Zehnten®''auslösen kann, wäh- 1 

rend man durch Urkunde Geheiligtes und 
den zweiten Zehnten nicht auslosen kann, 
denn es hQisstd'^er gebe das Geld -und soll es 

erstehen^ daher sagt die Schrift :®Wf’ gehe fort 

und sei^ das Sein gleicht dem Gehen®', wie 2 

das Gehen durch Urkunde erfolgt, ebenso 
erfolgt das Sein durch Urkunde. — Sollte התרוב רפם° תתירב רפס° ארק רמא היל אנמ ףסבב 
auch das Gehen dem Sein gleichen, wie das ידבע יאמ תותירב יאה,ןנברו התרוב רהא רבד ןיאו 
Sein durch Geld erfolgt, ebenso sollte auch ■^,נס m 87 1 ול...רמאת M 86 ״ רמימל - M 85 

das Gehen durch Geld erfolgen? Abajje er- .יאה‘? קיפמד m 89 רכ שיקמ — M 88 ! ׳טק השעי 

widerte: Man würde sagen, das Geld bringe 

herein und das Geld bringe hinaus; sollte der Verteidiger Ankläger werden!? — Demnach 

kann man ja auch von der Urkunde sagen, die Urkunde bringe hinaus und die Urkun- 

de bringe herein; sollte der Ankläger Verteidiger werden!? — Der Inhalt der einen 

Urkunde ist ein anderer als der der anderen Urkunde. — Auch beim Geld ist ja das 

eine anders als das andere®'!? — Immerhin ist es die gleiche Münze®®. Raba erwiderte: 

Die Schrift sagt:‘®®^^ schreibe ihr^ sie wird nur durch das Schriftstück geschieden, nicht 

aber wird sie durch das Geld geschieden. — Vielleicht aber: sie wird nur durch ein 

Schriftstück geschieden, nicht aber wird sie durch ein Schriftstück angetraut!? — Es 

heisst ja: sic gehe fort und sei^ und es gleicht &c.“'— Was veranlasst dich dazu”'!? — 

Es ist einleuchtend, dass, wenn er von der Scheidung spricht, er die Scheidung aus- 

schliesst, sollte er denn, wenn er von der Scheidung spricht, die Trauung ausschlies- 

sen!? — Woher entnimmt R. Jose der Galiläer, der diesen Schriftvers für eine andere 

Auslegung'°'verwendet, dass sie nicht durch Geld geschieden werden könne!? — Die 

Schrift sagt: Brief der Trennung^ der Brief trennt sie, nicht aber trennt sie etwas an- 

deres. — Wofür verwenden die] Rabbanan [das Wort] Trennung! — Dass es eine Sache 

92. Die Trauung mit dem ersten Mann wird auf den Schwager übertragen. 93. Durch das keine 

Scheidung erfolgt. 94. Cf. Dt. 14,22 ff. 95. Lev. 27,19, jed. in anderem Wortlaut. 96. Dt. 

24,2. 97. Dh. die Heirat der Scheidung; cf. S. 640 N. 54. 98. Das eine gibt er ihr zur Trauung, 

das andere dagegen zur Scheidung. 99. Von gleichem Charakter, während bei der Urkunde nicht 

das Papier, sondern der Inhalt massgebend ist. 100. Dt. 24,1. 101. Die Trauung der Scheidung; 

auch die erstere kann durch ein Schriftstück erfolgen. 102. Zur ersteren .\uslegung. 103. Cf. 

weit. fol. 21b. 



Fol. 5a QIDDUSIN l,i 702 

 -sein müsse, die zwisehen ihm und ihr [voll איינתדכ הניבל’‘ וניב תרוכה רבדל היל’° יעבימ היל
vgl,Git.211> תנמ לע ןיי יתשת אלש תנמ לע ךיטיג הז ירה° ständig]‘”‘trennt. Es wird nämlich gelehrt: 

 da hast du deinen Scheidebrief [:Sagte er] לכ תותירכ’ הז ןיא םלועל ךיבא תיבל יכלת אלש
 mit der Bedingung, dass du niemals Wein תרכמ ילילנה יסוי יברו תותירבי׳^הז ירה םוי םישלש
 trinkest, oder: mit der Bedingung, dass du עמשמ אל תותירכ תרכ ןנברו היל’^אןרפנ אק“תותירכ 5
 ,niemals in das Haus deines Vaters gehst יה יתרתמ אדה יתית איתא אל אדחמ ארח :והל
 :so ist dies keine Trennung‘”'; wenn aber המ ךנהמ יתיתו רטשב אנמהר בותכיל אל יתית
 .’”‘dreissig Tage, so ist dies eine Trennung האיבב אנמחר בותכינ אל הבורמ ןתאנה ןבש ךנהל
 UndR.josederGaliläer!?—Er entnimmt— בותכינ אל הבורמ ןנינק ןכש ךנהל המ ךנהמ יתיתו
 odies aus [dem Wort] Trcn71ung"\ — v>x\d. die! לעב ןנשי ןבש ךנהל המ ךנהמ יתיתו ףסכב אנמחר
 Rabbanan!?—ihnen leuchtet die Auslegung הירבעה המאב החרב לעב”ימנ ףסכ אמית יבו החרב
 .aus [dem Wort] Trennung nicht ein ””הפוח אנוה בר רמא” :ןחכשא אל אהימ תושיאב
 Wenn auch eines von einem nicht zu המורתב ליכאמ וניאש ףסכ המו רמוחו לקמ הנוק
 folgern"*ist, so sollte doch eines von zweien ףסכו הנקתש ןיד וניא המורתב תלכאמש״הפוה הנוק
 -gefolgert werden!?—Welches sollte gefol ן^י^^^תב הסורא הרות רבד אלוע רמאהו°”ליכאמ וניא !5^^

Lv.22,11 שפנ הנקי יכ ןהבו”רמאנש המורתב תלכוא לארשי gert werden: wenn der Allbarmherzige es 
 von der Urkunde nicht geschrieben hätte הניא ורמא םעט המו אוה ופסכ ןינק יאהו ופפכ ןינק
 und man bezüglich dieser von jenen folgern ינקשתו היבא תיבב םוב הל וגזמי אמש הריזג תלכוא
 ,wollte, so wäre zu erwidern: wol durch jene וניאש ףסכ המו יכה ךירפ אלא היתוחאלו היחאל
M 93 |! טג M 92 || ׳תדכו הניבו M 91 ji והל M 90 weil sie einen bedeutenden Genuss‘”’gewäh- 
M) 96 I! המאב היתיא M 95 || הל P 94 j| אק — ren. Wenn der Allbarmherzige es vom Bei- 

 schlaf nicht geschrieben hätte und man ׳שיאמ) M 97 |j ליכאמש || M 98 ררתב.
bezüglich dessen von jenen folgern wollte, so wäre zu erwidern: wol durch jene, weil 
die Erwerbung durch sie eine vielfache“”ist. Und wenn der Allbarmherzige es vom 
Geld nicht geschrieben hätte und man bezüglich dessen von jenen folgern wollte, so 
wäre zu erwidern: wol durch jene, da sie auch gegenwillig‘“zur Anwendung kommen. 
Wolltest du entgegnen, auch das Geld komme gegenwillig zur Anwendung, bei der 
ebräischen‘“Magd, so ist dies jedoch beim Ehegesetz nicht der Fall. 

R. Hona sagte: [Durch einen Schluss] vom Eeichteren auf das Schwerere ist zu fol- 
gern, dass durch das BrautgemaclU'eiiie Erwerbung“‘'erfolge: wenn durch das Geld, das 
nicht zum Essen von Hebe“'berechtigt, eine Erwerbung erfolgt, um wieviel mehr er- 
folgt eine Erwerbung durch das Brautgemach, das zum Essen von Hebe berechtigt.— 
Berechtigt denn das Geld nicht zum Essen von Hebe, Ula sagte ja, dass nach der Ge- 
setzlehre eine verlobte Jisraelitin“”Hebe essen dürfe, denn es heisstein Priester 

eine Seele erivirbt, für sein Geld gekauft^ und diese ist für sein Geld gekauft, nur sagten 
sie deshalb, dass sie nicht essen dürfe, weil berücksichtigt wird, man könnte ihr im 
Haus ihres Vaters einen Becher einschenken und sie ihn ihrem Bruder oder ihrer 
Schwester“*zu trinken geben!? ^— Vielmehr, man folgere wie folgt: wenn durch das 

104. Der Scheidebrief darf nicht verklauselt sein. 105. Da die Bedingung erst mit ihrem Tod 

erfüllt werden kann. 106. Die Scheidung ist sofort giltig. 107. Cf. S. 421 N. 185. 108. 

Wegen der oben angeführten Widerlegungen. 109. Sowol vom Beischlaf als auch vom Geld hat sie 

etwas, nicht aber von der Urkunde. 110. Durch sie werden auch andere •Sacheu erworben. 111. 

Die Eheschwägerin gilt als Frau ihres Schwagers, auch wenn er an ihr den Beischlaf gegen ihren Willen 

vollzogen hat, u. ebenso wird eine Frau durch Urkunde auch gegen ihren Willen geschieden. 112. 

Die der Vater gegen ihren Willen verkaufen kann. 113. Cf. S. 696 N. 42. 114. Dh. eine gil- 

tige Antrauuug. 115. Die einem Priester Angetraute darf erst daun Hebe essen, wenn sie mit ihm 

im Hochzeitsgemach war. 116. Die mit einem Priester verlobt ist. 117. Dev. 22,11. 118. Die 

Form היתוחא ist weder Singular noch Plural; Cod. M hat ׳תוחא, wol התוחא zu lesen. 
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Geld, durch das keine Voliendung“־erfolgt, ףסכל המ הנקתש ןיד וניא תרמוגש הפוהרדנוק רמוג coi.b 
eine Erwerbung erfolgt, um wieviel mehr הייות האיב ינש רשעמו תושדקה וב ןידופ ןכש 
erfolgt eine Erwerbung durch das Brautge- ןידה רזהו° היכוי ףסב המביב הנוק ןכש האיבל המ״«;; ^^, 
mach,durch das eine Vollendung erfolgt. [Er- דצה הז יארכ הז יאר אלו הז יארכ הז יאר אל 
widert man;] woi gilt dies vom Geld, durch .י איבא ינא ףא״ןאכ ןינוקו אמלעב ןינוקש ןהבש הושה 
das Geheiligtes und der zweite Zehnt aus- הושה דצהל המ ןאכ הנוקו אמלעב הנוקש הפוה 
gelöst wird, so ist vom Beischlaf ein Gegen- רטשל המ היכוי רטש הבורמ ןתאנה ןכש ןהבש 
beweis zu erbringen; [erwidert man;] wol רזהו והיבוי האיבו ףסכ לארשי תבב איצומ 
gilt dies vom Beischlaf, durch den die Er- הז יארכ הז יאר אלו הז יארכ הז יאר אל ןידה 
Werbung der Eheschwägerin erfolgt, so ist 10 ינא ףא ןאב ןינוקו אמלעב ןינוקש ןהבש הושה דצה 
vom Geld ein Gegenbeweis zu erbringen. דצהל המ ןאכ הנוקו אמלעב הנוקש הפוה איבא 
Die Replikation wiederholt sich nun; die Ei- ףסכ אנוה ברו ההרכ לעב ןנשי' ןכש ןהבש הושה 
genheit des einen gleicht nicht der Eigen- יתש אבר רמא ההרב לעב ןהכשא אל תושיאב” אהימ 
heit des anderen und die Eigenheit des an- דועו ןנת אל עבראו ןנת שלשד אדה רבדב תובומית 
deren gleicht nicht der Eigenheit des einen; 15 ןנירמג'יכו ןישודיק ידי לע אלא תרמוג הפוה םולכ 
das Gemeinsame bei ihnen ist, dass durch ןישודיק ידי לעש הפוהמ ןישודיק ידי לע אלש הפוה 
sie anderweitig eine Erwerbung erfolgt, אל עבראו ןנת שלש תרמאקד אהי ייבא היל רמא 
und auch hierbei erfolgt durch sie eine Er- אלד אתלימ'ינתק אידהב אביתבד אתלימ אנת ןנת 
Werbung, somit ist auch das Brautgemach תרמוג הפוח םולב תרמאקדו ינתק'אל אידהב אביתכ 
einzuschliessen, durch dieses erfolgt ander- 20 המו רמאק יכה ימנ אנוה בר ןישודיק ידי לע אלא 
weitig eine Erwerbung, und auch hierbei hat רהא תרמוגש הפוה הנוק ףסכ רחא רמוג וניאש ףסב 
durch dieses eine Erwerbung zu erfolgen, m 3 j! ןינד M 2 || ןינוק M 1 ןאכ...ףא — M 99 

[Erwidert man;] das Gemeinsame bei ihnen •ינתק — M 5 ij ׳לימ — M 4 || אה — 

ist, dass sie einen bedeutenden Genuss gewähren, so ist von der Urkunde ein Gegen- 
beweis zu erbiüngen; [erwidert man;] wol gilt , dies von der Urkunde, durch die eine 
Jisraelitin geschieden wird, so ist vom Geld und vom Beischlaf ein Gegenbeweis zu 
erbringen. Die Replikation wiederholt sich nun; die Eigenheit des einen gleicht nicht 
der Eigenheit des anderen und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit 
des einen; das Gemeinsame bei ihnen ist, dass durch sie anderweitig eine Erwerbung 
erfolgt, und auch hierbei erfolgt durch sie eine Erwerbung, somit ist auch das Braut- 
gemach einzuschliessen, durch dieses erfolgt anderweitig eine Erwerbung, und auch hier- 
bei hat durch dieses eine Erwerbung zu erfolgen. — Aber das Gemeinsame bei ihnen ist 
ja, dass sie auch gegenwillig zur Anwendung”°kommen!? — Und R. Honal? — Immer- 
hin finden wir nicht, dass es bei der Ehelichung durch Geld gegenwillig erfolgen 
könne. Raba sprach; Dagegen‘''sind zwei Einwände zu erheben; erstens wird von drei 
[Arten] und nicht von vier [Arten] gelehrt, und zweitens erfolgt ja die Vollendung durch 
das Brautgemach nur infolge der Antrauung, wieso sollte nun hinsichtlich des Braut- 
gemachs ohne Trauung vom Brautgemach infolge der Trauung zu folgern sein!? Abajje 
erwiderte ihm; Gegen deinen Ein wand, er lehre es nur von drei und nicht von vier 
[Arten, ist zu erwidern,] der Autor nenne nur Arten, die ausdrücklich geschrieben sind, 
nicht aber Arten die nicht ausdrücklich geschrieben sind; und gegen deinen Einwand, 
die Vollendung durch das Brautgemach erfolge nur infolge der Trauung, [ist zu erwi- 
dem,] dies eben sage R. Hona; wenn durch das Geld, durch das nach dem Geldscheine 
Vollendung erfolgt, eine Erwerbung erfolgt, um wieviel mehr erfolgt sie durch das 

119. Der Trauung; cf. S. 697 Z. 16ff. 120. Cf. S. 762 N. 111; auch durch Geld erfolgt die Erwer- 

bung gegenwillig, beim Verkauf einer minderjährigen Tochter. 121. Gegen die Lehre RH.s. 122. 

Wenn er ihr wiederum einen Geldbetrag zur Antrauung gibt. 
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 Brautgemach, durch das nach dem Geld הנקתש ןיד וניא הסב:

Fol. 5b 

tQid■^דציב ןנבר ונת° 

 .eine Vollendung erfolgt ירה הל רמאו ףסב הוש וא ףסב הל ןתנ ףסבב

 Die Rabbanan lehrten: wieso durch יל תא ירה יל תסרואמ תא ירה יל תשדוקמ תא

 -Geld? Wenn er ihr Geld oder eine Wert הרמאו" הנתנש איה לבא תשדוקמ וז ירה ותניאל

 sache gegeben und zu ihr gesagt hat: sei ינירה ךל תסרואמ ינירה ךל תשדוקמ ינירה איה" •י

 mir angetraut, sei mir angelobt, sei meine אפפ בר הל ?!יקתמ תשדוקמ הניא ותניאל ךל

 Frau, so ist sie ihm angetraut; wenn aber הרמאו אוה ןתנ אה אוה רמאו אוה ןתנד אמעט

 :sie es ihm gegeben und zu ihm gesagt hat הנתנש איה לבא אפיס אמיא תשדוקמ הניא איה

 ,ich bin dir angetraut, ich bin dir angelobt איה הנתנד אמעט ןישודיק"ווה אל איה' הרמאו ול

 -ich bin deine Frau, so ist sie ihm nicht an <« ןישודיק ווה איה הרמאו אוה ןתנ אה איה הרמאו

.sot.iQdאתלימ אפיס ינתו הבסנ ידב° אפיס אקוד אשיר getraut. R. Papa wandte ein: Nur wenn er 

 gegeben und er gesagt hat, wenn aber er רמאו אוה ןתנ רמאק יבה אלא אשירל הל ארתסד

 gegeben und sie gesagt hat, so ist sie ihm איה הרמאו אוה ןתנ ןישודיק ווהד אטישפ" אוה

 -nicht angetraut; wie ist mm der Schluß ןישודיק ווה אלו איה הרמאו איה הנתנש ימכ השענ

 -satz zu erklären: wenn aber sie es ihm ge הנתנ תשדוקמ אוה רמאו אוה ןתנ אמיא תיעביאו !•י

 geben und zu ihm gesagt hat, so ist die הרמאו אוה ןתנ תשדוקמ הניא איה הרמאו איה

 Trauung ungiltig; nur wenn sie gegeben רמא :ןנברדמ ןנישייהו איה אקיפס איה

 und sie gesagt hat, wenn aber er gegeben הל רמאו ףסכ הושו’"ףסכ הל ןתנ ןישודיקב לאומש

 und sie gesagt hat, so ist die Trauung gib ותניאל״תא ירה תסרואמ תא ירה תשדוקמ תא ירה

 ,tig!? — Der Anfangsatz ist massgebend ינירה ךילעב ינירה ךישיא ינירה תשדוקמ וז’'ירה

 den Schlußsatz aber lehrt er unnötig. — Er הל ןתנ ןישוריגב’"ןכו שוהימ תיב ןאב ןיא ךיסורא

 lehrt also im Schlußsatz etwas, das dem '’ירה תשרוגמ תא ירה תחלושמ תא ירה הל רמאו

 Anfangsatz widerspricht!? — Vielmehr, er רישיא יניא תשרוגמ וז ירה םדא לבל תרתומ תא

 meint es wie folgt: wenn er gegeben und רמא שוחימ תיב ןאב ןיא ךיסורא יניא ךילעב יניא

Nat.2b 25 םידי לאומש רבסד ארמימל“ ייבאל אפפ בר היל er gesagt hat, so ist die Trauung selbst- 

Git.86b ירה אהא רמואה“ ןנתהו םידי ןייוה תוחיכומ ןיאש verständlich gütig, wenn aber er gegeben 

I! (!ינעה =לנב) ישודיק M 8 jj אל M 7 || ול + M 6 ״iid sie gesagt hat, so ist es ebenso, als wur- 
 יל + B 11 הוש וא M 9 de sie gegeben und sie gesagt haben, und 10 M — ד אטישפ

 M 12 die Trauung ist ungiltig. Wenn du aber ׳! ׳יה M 13 ישוריגב M 14 ;1 -|- טג.

willst, sage ich: wenn er gegeben und er gesagt hat, so ist sie ihm angetraut, wenn sie 

gegeben und sie gesagt hat, so ist sie ihm nicht angetraut, und wenn er gegeben und 

sie gesagt hat, so ist [die Trauung] zweifelhaft, und rabbanitisch zu berücksichtigen’". 

Semuel sagte: Wenn er ihr Geld oder eine Wertsache zur Trauung gegeben und 

zu ihr gesagt hat: sei angetraut, sei angelobt, sei F'rau, so ist sie ihm 'angetrant; wenn 

aber: ich bin dein blann, ich bin dein Herr, ich bin dein Verlobter, so ist hierbei nichts " 

zu berücksichtigen. Dasselbe gilt auch von der Scheidung; wenn er ihr [den Scheide- 

brief] gegeben und zu ihr gesagt hat: sei fortgeschickt’'", sei geschieden, sei jedem 

Menschen erlaubt, so ist sie geschieden; wenn aber: ich bin nicht dein Mann, ich bin 

nicht dein Herr, ich bin nicht dein Angetrauter, so ist hierbei nichts"'zu berücksichti- 

gen. R. Papa sprach zu Abajje: Demnach wäre Semuel der Ansicht, Ansätze, die nichts 

beweisen”', gelten als Ansätze”’, und dem widersprechend wird gelehrt, dass, wenn je- 

mand gesagt hat: ich will sein, er Nazir sei, und auf unsren Einwand, er habe vielleicht 

123. Sie benötigt event. der Scheidung. 124. Obgleich er nicht ansdrücklich ge.sagt hat, dass 

sie ihm angetraut sein solle. 125. Die Trauung ist ganz u. gar ungiltig, da dei Mann die biau zn 

nehmen, nicht aber sich von ihr nehmen zu lassen hat. 126. Diesen Ausdruck gebraucht die Schrift 

(Dt. 24,1) von der Scheidung. 127. Die Scheidung ist vollständig ungiltig. 128. Cf. S. 4 N. 24. 

129. Wenn er sagt: sei angetraut, so ist sie ihm angetraut, obgleich er nicht "■mir''gesagt hat. 
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gesagt, er wolle ini Fasten'^verweilen, er- רמאו רמאק תינעתב אהא אמלדו הב ןניוהו ריזנ הז 

klärte Semuel, wenn ein Nazir^ an ihm vor- ריזנד אמעט וינפל רבוע ריזנ היהש אוהו לאומש 
überging; nur wenn ein Nazir an ihm vor- ןני?םע יאמב אבה אל יבה ואל אה וינפל רבוע 

überging, sonst aber nicht'^? — Hier wird ינשיל° ינה ןל עמשמ אק יאמ יבה יא יל רמאד 

von dem Fall" gesprochen, wenn er "mir" 5 6-,אלו הקי יכ״ ביתב אבה ]ל עמשמ אק יארתבז;״ן 

gesagt hat. — Was lehrt er uns demnach חלשיש אלו החלשו״ביתכ.אבהו ומצע תא״חיקיש״יס, 

damit!? — Er lehrt uns die [Ungiltigkeit תא ירה יתשא תא ירה ןנבר ונת :ומצע תא 

der] letzteren Formeln; bezüglich der ei- ירה ילש תא ירה תשדוקמ יל היונק תא ירה יתסורא 

nen‘“heisst es: wenn jeinand nimmt^ nicht והנינתילו תשדוקמ יל הקוקז תא ירה יתושרב תא 

aber, wenn er sich nehmen lässt, und be-10 :והניסרנו והניעמש תלת תלת אנת'* אדחכ והלוכ'' 

züglich der anderen'^heisst qs \ er schicke sic יתרזע והמ יל תדעוימ והמ יל תדהוימי^והל איעביא 

fort^ nicht aber, wenn er sich fortschicken יתרונס והמ יתעלצ והמ יתדננ והמ יתרוצע“ והמ 

lässt. טושפ"והמ יתחוקל והמ יתשופת והמ יתחת והמ 
Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] sei תשדוקמ וז ירה יתחוקל רמואה אינתד אדח אהימ 

meine Frau, sei meine Verlobte, sei mir 15 ייתפורח והל איעביא הש*א שיא הקי יכ רמאנש םושמ 

erworben, so ist sie ihm angetraut; [sagte ןכש תשדוקמ יתפודח רמואה אינתד עמש את והמ 

er:] sei mein, sei in meinem Besitz, gehöre אבור איוה הדוהיו הפודה הפודאל ןידוק הדוהיב 

mir, so ist sie ihm angetraut. — Sollte er רמאנש תשדוקמ יתפודה רמואה רמאק יכה“אמלעד 

es doch summarisch‘Uehrenl? — Der Autor 19,20•ןירוק הדוהיב"* דועו שיאל תפרהנ החפש איהו״ ׳■״ 

hörte dies von je drei [Formeln] und lehrt רמאק יכה אלא ארקל דועו הדוהיו הפודה הסודאל 

sie so. ןירוק ’הדוהיב ןכש תשדוקמ הדוהיב הפורח״ירמואה 
Sie fragten: Wie ist es, [wenn er gesagt רבדמ ןיאשב"*אמיליא ןניקסע יאמב הפורה הסוראל 

hat: sei] mit mir'“vereint, sei mir bestimmt, רמאק יאמ העדי אנמ הישודיקו הטינ יקסע לע המע 

sei meine Hilfe, sei meine Aufgenommene, m 18 ' יהלוכ P 17 !: תא — M 16 |1 חקיש b 15 

sei mein Gegenstück, sei meine Rippe, sei 20 j! והמ יתדיעי והמ (שטשוטמ) יתדיחי M 19 |ן ׳נמיז 
meine Angeschlossene, sei meine Ergän- !! אלא + m 22 [i ראה ש״ת M 21 |ן והמ ׳צע והמ ׳גנ B 

zung, sei meine Ergriffene, sei meine Genom- •ןיאשכ P 25 ; יתפורח m 24 j ןכש -f־ M 23 

mene? — Hinsichtlich des einen ist aus folgender Lehre zu entscheiden: Wenn jemand 

 meine Genommene"gesagt hat, so ist sie ihm angetraut, denn es heisst: 7t>enn Jemajid״

eine Frau, nimmt. Sie fragten: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] meine Hingegebene? 

— Komm und höre, es wird gelehrt: Wenn jemand ״meine Hingegebene" gesagt hat, 

so ist sie ihm angetraut, denn in Judäa nennt man die Verlobte Hingegebene. — Ist 

Judäa denn die Mehrheit der Welt!? — Er meint es wie folgt: wenn jemand״meine Hin- 

gegebene"sagt, so ist sie ihm angetraut, denn es heisst :'*”?ת«(/ sic eine Sklavin ist, die ei- 

)lem Matm Jiingegehen ist; ferner nennt man in Judäa die Verlobte Hingegebene. — Ist 

denn der Beweis von Judäa als Stütze für den Schriftvers nötig!? — Vielmehr, er meint 

es wie folgt: wenn jemand in Judäa״Hingegebene"sagt, so ist sie ihm angetraut, denn 

in Judäa nennt man die Verlobte Hingegebene. — Von welchem Fall wird hier ge- 

sprechen: hat er mit ihr über die Angelegenheit ihrer Scheidung oder ihrer Trauung 

130. Im Hebräischen mit ״sei''konstruirt. 131. Auf den er Bezug nahm; er wollte sagen: ich 

will wie dieser sein. 132. Wenn ans dem h'ormelansatz nicht klar hervorgeht, dass er Nazir sein 

wollte, so ist er nicht Nazir. 133. Der Trauung bezw. der Scheidung. 134. Alle 6 Formeln zu- 

sammen. 135. Die hier folgenden Ausdrücke werden in der Schrift von der Angliederung der Frau 

an den Mann gebraucht: vereint, Gen. 2,24; bestimmt. Ex. 21,8; Hilfe, Gen. 2,18; aufgenommen, iSam. 21,6 

(nach den Uebersetzungen hat das W. רצע au dieser Stelle die Bedeutung versagt, vgl. jed. Tos. sv. יתרוצע); 

Gegenstück, Gen. 2,18; Rippe (od. Seitenstück), Gen. 2,21; Augeschlossene (od. Verschluss), Gen. 2,21; Er- 

gänzuug (eigentl. an meiner Stelle), Gen. 2,21; Ergriffene, Dt. 22,28; Genommene Dt. 24,1. 136. 

Eev. 19,20. 

89 Taimiid Bd.V 
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 nicht gesprochen, so wusste sie ja nicht, was ףא הישודיקו הטיג יקסע לע המע רבדמב אלאו הל

Ms.iv,7 השא םע’רבדמ היה ןנתד ימנ הל רמא אלד בג לע er ihr gesagt'^’hat, und hat er mit ihr über 

 die Angelegenheit ihrer Scheidung oder אלו הישודיקו המינ הל ןתנו הישודיקו המינ יקסע לע

 ’^‘ihrer Trauung gesprochen, ^0 gilt dies שרפל ךירצ רמוא הדוהי יבר ויד רמוא יסוי יבר שריפ

 ja auch von dem Fall, wenn er nichts zu ירמא יסוי יברב הבלה לאומש רמא אנוה בר רמאו 5

 :ihr gesagt hat!? Es wird nämlich gelehrt יאו הישודיקו המינ יקסע לע המע רבדמב םלועל

 -Wenn jemand mit einer Frau über die An בהיד ןניקסע יאמב אבה ימנ יבה קיתשו הל ביהיד

 gelegenheit ihrer Scheidung oder ihrer ינה היל איעבימ אק יבהו ינשיל ינהב“*הל רמאו הל

 Trauung spricht und ihr ihren Scheidebrief רמאק הבאלמל אמלד וא הל רמאק^־ישודיקל ינסייל

 -oder ihre Trauungsurkunde ohne Erklä הטינ יקסע לע השאה םעי׳רבדמ היה אפונ חקית הל !0

 -rung gibt, so ist dies, wie R. Jose sagt, ge יבר שריפ אלו הישודיקו הטינ הל ןתנו הישודיקו

 nügend; R. jehuda sagt, er müsse es'^’ihr רמא שירפל ךירצ רמוא הדוהי יבר ויד רמוא יסוי

 erklären. Hierzu sagte R. Hona im Namen ןינע ותואב ןיקוסעש אוהו לאומש רמא הדוהי בר

 — .Semuels, die Halakha sei wie R. Jose ןיקוסעש אוהו איעשוא יבר רמא רזעלא יבר רמא ןכו

tQid.2 5! ותואב ןיקוסעש אוהו רמוא יבר° יאנתכ ןינע ותואב ich will dir sagen, tatsächlich, wenn er mit 

 ihr über die Angelegenheit ihrer Scheidung ןיאש יפ לע ףא רמוא ןועמש יבר רב רזעלאי״יבר ןינע

 oder ihrer Trauung gesprochen hat, und ןינע ותואב ןיקוסעד ואל יאו ןינע ותואב ןיקוסע

 wenn er ihr schweigend gegeben hat, ist ןינעל ןינעמ ייבא רמא הל רמאק יאמ העדי אנמ

 dem‘'auch so, hier aber wird von dem Fall ‘'יברכ הכלה לאומש רמא אנוה בר רמא ןינע ותואב

 gesprochen, wenn er ihr gegeben und jene רמאד° אה אלאו ישא ברל רמיי בר היל רמא יפוי 20

Qio.iaa ןיטינ ביטב עדוי וניאש לכ לאומש רמא הדוהי בר Ausdrücke gebraucht hat. Er fragt folgen- 

 des: sind es Ausdrücke der Trauung, oder עימש אל וליפא םהמע קסע ול אהי אל ןישודיקו

 wollte er sie’nur zur Arbeit haben? —Die יבה ןיא היל רמא לאומש רמא אנוה ברד אה היל

 .Frage bleibt dahingestellt ימנ: pf תא ירה הל רמאו הטינ הל ןתנ ןישוריגב

 Der Text. Wenn jemand mit einer Frau םדא לבל תרתומ תא ירה תשרוגמ תא ירה תחלושמ 2.5

29 II ׳נשיל יאהכ M 28 jj Sy ׳טע M 27 !] 26 ׳ינתד ^ber die Angelegenheit ihrer Scheidung 
 M oder ihrer Trauung spricht und ihr ihren וא יעמתשמ |30 j (P רזעי׳לא) ;f- M 31 1- ו 11 32

 M Scheidebrief oder ihre Trauungsurkunde — תשרוגמ איה...ןכו.

ohne Erklärung gibt, so ist dies, wie R. Jose sagt genügend; R. Jehuda sagt, er müsse 

es ihr erklären. R. Jehuda sagte im Namen Semuels: Dies‘^‘nur, wenn sie sich mit dieser 

Angelegenheit befasst haben. Ebenso sagte auch R. Eleäzar im Namen R. Osäjas: Dies 

nur, wenn sie sich damit befasst haben. Hierüber streiten auch Tannaim: Rabbi sagt, 

nur, wenn sie sieh mit dieser Angelegenheit befasst haben; R. Eleäzar b. R. Simon sagt, 

auch wenn sie sich nicht mit dieser Angelegenheit befasst haben. Woher wusste sie, 

wenn sie sich damit nicht befasst haben, was er ihr sagte!? x^bajje erwiderte: Von An- 

gelegenheit zu Angelegenheit, diese Angelegenheit'^Tetreffend. R. Hona sagte im Na- 

men Semuels: Die Halakha ist wie R. Jose. R. Jemar sprach zu R. Asi: R. Jehuda sagte 

im Namen Semuels, dass, wer in den Vorschriften über Scheidungen und Trauungen 

nicht kundig ist, sich damit nicht befasse; gilt dies auch von dem, der die Lehre R. 

Honas ini Namen Semuels nicht gehört hat? Dieser erwiderte: Ereilich, dem ist auch so. 

«Dasselbe gilt aueh von der Scheidung; wenn er ihr ihren Scheidebrief gegeben 

und zu ihr gesagt hat: sei fortgeschickt, sei geschieden, sei jedem Menschen erlaubt, so 

137. Wenn er die oben genannten Ausdrücke gebraucht hat, selbst wenn sie gesetzlich als Antrau- 

ungsformeln gelten sollten. 138. Dass die Scheidung bezw. die Trauung gütig ist. 139. Dass 

er ihr zum Zweck der Scheidung bezw. Trauung gebe. 140. Da er einen bei der Trauung nicht üb- 

liehen Ausdruck gebraucht hat. 141. Dass nach R. Jose eine Erkhärung nicht nötig sei. 142. Wenn 

sie zwar nicht darüber gesprochen haben, jed. über Angelegenheiten, die dies betreffen. 
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ist sie geschieden.» Selbstverständlich ist הל רמאו הטיג הל ןתנ אטלשפ” תשרוגמ איה ירה 

es, dass, wenn er seiner Frau ihren Scheide- רמא םולכ אלו רמא אל° ןירוה תב תא ירה ותשאל Coi.b 

Brief gegeben und zu ihr gesagt hat: sei רמא אל םדא לכל תרתומ תא ירה ותהפשל הל“ 

nun frei, er nichts gesagt’״habe, dass, wenn ימ והמ ךמצעל תא ירה ותשאל הל רמא םולכ אלו 

er zu seiner Sklavin gesagt hat: sei nun 5 רמאק ירמגל אמלד וא הל רמאק הכאלמל ןגירמא 

jedem Menschen erlaubt, er nichts gesagt ופוג°איגתד“עמש את ישא ברל אגיבר היל רמא הל0׳1.851־ 

habe; wie ist es aber, wenn er zu seiner ךמצעל התא ירה ]ירוה תב“התא ירה רורהש טג לש 

Frau gesagt hat: du gehörst dir nun selber; רמא יכ היפוג היל יגקד ינענכ דבע המו אתשה 

sagen wir, er habe es nur hinsichtlich ihrer השא היל רמא אק ירמגל ךמצעל התא ירה היל 

Arbeit gemeint, oder aber, er habe es voll-10 ברל“אניבר היליירמא ןכש לב אל הפוג היל ינק אלד 

ständig"'gemeint? Rabina sprach zu R. Asi: ןנירמא ימ יאמ ךב קסע יל ןיא ודבעל""רמא ישא 

Komm und höre, es wird gelehrt: Der ei- הכאלמל אמלד וא היל רמאק ירמגל ךכ קסע יל ןיא“ 

gentliche Text des Freibriefs ist: du bist הל ירמאו ישא ברל ןמחנ בר היל רמא היל רמאק 

nun ein Freier, du gehörst nun dir selber. ודבע רכומה° עמשי את ישא ברל האזוחמ ןינה״בר 

Wenn nun ein kenaänitischer Sklave, des-15 רמא ןושאר וברמ רורחש טג ךירצו תוריחל אצי יוגל 

sen Person sein Figentum ist, seine Person אלש םירומא םירבד המב לאילמג ןב ןועמש ןבר 

erwirbt, wenn er zu ihm sagt: du gehörst יכיה ורורחש והז״׳ונוא וילע בתכ לבא ונוא וילע בתכ 

nun dir selber, um wieviel mehr die Ehe- ונממ“הרבתשכ^'היל בתכד תשש בר רמא ונוא ימד 

frau, deren Person nicht sein Eigentum ist. הניא הולמב שדקמה ייבא רמא° :ךב קסע יל ןיא 

Rabina fragte R. Asi: Wie ist es, wenn er zu 20 p תושעל רוםאו° תשדוקמ הולמ תאנהב תשדוקמ 
seinem Sklaven gesagt hat: ich habe nichts ימד יכיה הולמ תאנה יאה תיבר תמרעה ינפמ 8״יי621י 

mehr mit dir zu tun; sagen wir, er meinte, תיבר אה השמחב עברא הל רמאד הפקזאד^אמיליא 
er habe überhaupt nichts mehr mit ihm zu הווראד אכירצ אל הולמ ונייה דועו אוה אתיילעמ 
tun, oder aber, er habe es nur hinsichtlich והריזחתש תנמ לע הנמ ךליה אבר רמא :אנמיז הל 

der Arbeit gemeint? R. Nahman sprach zu 

R. Asi, und manche sagen, R. Hanin aus 

Mehoza zu R. Asi: Komm und höre, es 

wird gelehrt: Wenn jemand seinen Sklaven 

ib.43l) 
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an einen Nichtjuden verkauft hat, so wird er frei'“und benötigt eines Scheidebriefs von 

seinem ersten Herrn. R. Simon b. Gamaliel sagte: Dies nur, wenn er keine Urkunde 

geschrieben hat, wenn er aber eine Urkunde geschrieben hat, so ist dies sein F'reibrief. 

Und [auf unsre Frage], was dies für eine Urkunde sei, erwiderte R. Seseth, wenn er ihm 

geschrieben hat: falls du von ihm fortläufst, so habe ich mit dir nichts mehr zu tunT 

Abajje sagte: Wenn jemand [sich eine Frau] mit einem Darleh1F״antraut, so ist sie 

ihm nichU^angetraut, wenn aber mit dem Nutzen eines Darlehns, so ist sie ihm angetraut, 

jedoch ist dies als WucherlisUVerboten. — Welcher Nutzen eines Darlehns ist hier zu 

verstehen, wollte man sagen, wenn er ihr [die Zinsen] aufgeschlagen, wenn er ihr vier 

für fünf gesagt‘“hat, so ist dies ja richtiger Wucher, und ferner ist es ja“'ein Darlehen!? 

— In dem Fall, wenn er ihr die Zahlungsfrist hinausgeschoben hat‘“. 

Raba sagte: [Sagte jemand:] da hast du eine Mine mit der Bedingung, dass du 

143. Dies ist die Formel des P'reibriefs von Sklaven u. nicht des Scheidebriefs. 144. Dass sie 

sich selber angehöre u. von ihm geschieden sei. 145. Da es verboten ist, seinen Sklaven an einen Nicht- 

Juden zu verkaufen. 146. Dies gilt somit als Freilassungsforrael. 147. Das er bei ihr hat. 148. 

Da er ihr bei der Trauung einen Betrag geben muss, was hierbei nicht der Fall ist; der entliehene Betrag 

ist längst in ihren Besitz übergegangen, während sie ihm ganz anderes Geld zurückzuzahlen hat. 149• 

Zur Umgehung des Wucherverbots. 150. Und ihr die Zinsen als Antrauungsgeld gibt. 151. Da 

er es auf das Kapital geschlagen hat. 152. Dies ist zwar kein richtiger Wucher, jed. eine Umgehung 

des Wuchergesetzes, da er ihr sonst einen Geldbetrag geben müsste. 

89* 
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 sie mir zurückgibst, so ist‘“, wenn es sich ןבה ןוידפב תשדוקמ הניא השאב הנק אל רכמב יל

 um einen Kauf handelt, dieser nichtig, wenn תושעל רוסאו הניתנ ידי אצי המורתב יודפ ונב ןיא

Bek.261> תונרגה תיבב עייסמה ןהכב הארנש ינפמ° ןכ um eine Trauung, die Frau nicht angetraut, 

 wenn um die Auslösung‘“eines Solms, der המש ריזחהל תנמ לע הנתמ רבסק יא אבר רבסק

 Sohn nicht ausgelöst, und wenn um die הנתמ המש אל רבסק יאו ימנ והלוכ וליפא הנתינ ■י

 -Hebe‘“, der Pflicht des Gebens genügt, je רמאד אוה אבר אה דועו אל ימנ המורת וליפא

 -doch ist dies verboten, weil es den An "‘אבר רמאד הנתמ המש׳ ריזחהל תנמ לע הנתמ

 schein der Hilfeleistung des Priesters in וריזחהו ולטנ יל והריזחתש תנמ לע^רז גורתא ךליה

 -der Tenne‘^Tat. —Welcher Ansicht ist Ra והלוכב ישא בר רמא אלא אצי אל ואל םאו אצי

 oba: ist er der Ansicht, die Schenkung mit■ רמא ןיפילחב תינקנ השא ןיאש יפל השאמ רבלי^נק

 der Bedingung zur Rückgabe gelte als יבה ישא ברל הימחנ ברד הירב רמ אנוה בר היל

 Schenkung, so sollte es auch von jenen הנמ ןת אבר רמא :ךיתווכ אברד הימשמ ןנירמא

 ,allen Fällen gelten, und ist er der Ansicht ואל ברע ברע ןידמ״ תשדוקמ ךל‘“שדקאו"ינולפל

 sie gelte nicht als Schenkung, so sollte dies הישפנ דיבעשמ אק־״הידיל האנה יטמ״אלד בג לע

 auch von der Hebe nicht gelten!? Ferner הדיל האנה יטמ אלד בג לע .ךא ימנ אתתיא יאה“ !.י

Tem. 

Suk.41b 

Bb.l37b 

sagte ja Raba, die Schenkung mit der Be- 

dingung zur Rückgabe gelte als Sehen- 

kungl? Raba sagte nämlich: [Sagte jemand:] 

da hast du diesen Ethrog'“mit der Bedin- 

gung, dass du ihn mir zurückgibst, so hat 

er, wenn er ihn benutzt und zurückgege- 

ben hat, seiner Pflicht genügt, wenn aber 

nicht, ihr nicht‘־‘*genügt. Vielmehr, sagte R. 

Asi, erfolgt in allen Fällen eine Erwerbung, 

nur nicht bei der Antrauung einer P'rau, 

weil die Erwerbung der Frau nicht durch 

Tausch‘®^erfolgen kann. R. Hona-Mar, der 

Sohn R. Nehemjas, sprach zu R. Asi: Auch 

20 

 ישדקתהו הנמ ךליה השפנ אינקמו אדבעשמ“א_
 ואל ינענכ דבע ינענכ דבע ןידמ תשדוקמ ינולפל
 הישפנ ינק אק ידימ אלו רפח אק אלד בג לע .ךא
 ידימ אלו“רפח אק^״אלד בג לע .רא ימנ ארבג יאה“
 שדקאו ינולפל הנמ ןת אתתיא יאהל הל ינק אק
 בג לע ףא ואל ברע םהינש ןידמ תשדוקמ ול ינא
 אה“הישפנ דבעשמ אק הידיל האנה יטמ אק^אלד
 הדיל האנה איטמ אק אלד בג לע .ךא ימנ אתתיא
 אק היל ינק אקד אה“ברע“ימד ימ השפנ אינקמ אק

M 47 |1 הנתמב + M 46 || ׳זחהל...הנתמ — M 45 

— M 50 11 ק -|- M 49 jj ינא + M 48 דבל 

i אלו — M 53 [ן ו ׳עשמ — M 52 j; אה M 51 jj .אק 

 B 54 יאה || M 55 .ינקד ךה ברע םתה

wir lehren im Namen Rabas ebenso wie du. 

Raba sagte: [Sagte sie:] gib jenem eine Mine, so wiirich dir angetraut sein, so 

ist sie ihm‘^auf Grund des Gesetzes vom Bürgen angetraut. Der Bürge verpflichtet 

sich, obgleich er keinen Nutzen hat, ebenso eignete diese Frau ihre Person zu, obgleich 

sie keinen Nutzen hat. [Sagte er:] da hast du eine Mine und sei jenem angetraut, so 

ist sie ihm auf Grund des Gesetzes vom kenaänitischen Sklaven angetraut. Der ke- 

naänitische Sklave erwirbt sich‘^‘selbst, obgleich er gar keinen VerlusGdiat, ebenso er- 

wirbt jener die Frau, obgleich er gar keinen Verlust hat. [Sagte sie:] gib jenem eine 

Mine, so will ich ihm angetraut sein, so ist sie ihm auf Grund beider Gesetze angetraut. 

Der Bürge verpflichtet sich, obgleich er keinen Nutzen hat, ebenso eignete diese Frau 

ihre Person zu, obgleich sie keinen Nutzen hat. [Erwidert man,] es sei nicht gleich. 

153. Da er ihm in Wirklichkeit nichts gegeben hat. 154. Cf. Ex. 13,13. 155. Wenn 

er sie dem Priester unter der Bedingung der Rückgabe gegeben hat. 156. Damit der Eigentümer 

die Hebe ihm gebe; dies ist verboten. Auch in diesem !׳'all erhält der Priester dafür eine Entschädigung. 

157. Vnlgo Paradiesapfel (cf. Bd. i S. 292 N. 5), der zum l'eststrauss am Hüttenfesl (cf. Eev. 23,40) ver- 

wandt wird; zur Benutzung beim Gottesdienst muss jeder einen eignen verwenden. 158. Da er die 

Bedingung nicht erfüllt hat, so ist rückwirkend die Benutzung ohne Erlaubnis erfolgt. 159. Symbo- 

lisch, durch ein Sudarium; cf. S. 696 N. 43. 160. Sobald er sie jenem in ihrem Auftrag gegeben u. 

zu ihr die Trauungsformel gesprochen hat. 161. Wenn andere ihn auslösen. 162. Dh. er selber 

keine Zahlung leistet. 
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 אתתלא ייאהל הליילנק אק אריג לאה אנוממ רסה
 אק אלד הלבול לנענכ דיע״לדלמ אלו רסח אק אלו
 אקד ךה םתהי^למד למ הלשפנ לנק אקו אנוממ רסח
 השפנ אלנהמ אמ אתתלא לאה'’אנה לנס אה" לגסמ

" vgl. 

Gil.22ä 

beim Bürgen bat der, dem er sich verpflich- 

tet, einen Verlust''^ während dieser Mann, 

der die B'rau erwirbt, keinen Verlust hat, 

so ist vom kenaänitischen Sklaven zu ent- 

gegnen: er hat keinen Verlust, dennoch er- 5 אלד בג לע ףא הלכול ברעי^י׳לדלמ אלו אלנק אק״אלו 

wirbt er sich selber. [Erwidert man,] es sei אבר לעב :הלשפנ דבעשמ״הלדלל האנה אלטמ אק״ 

nicht gleich, da erhalte der Zueignende ארטוז רמ רמא והמ ךל לנא שדקאו הנמ ךללה 

[Ersatz], während hierbei die Frau ihre Per- רמל לשא בר^׳הלל רמא תשדוקמ אפפ ברד הלמשמ 

son zueignet und nichts erhält, so ist vom תולרהא םהל שלש םלסכנ הלל הוה P םא ארטוז 

Bürgen zu entgegnen: er verpflichtet sich, 10 ןנת אבפלא ןנאו תולרחא םהל שלש םלססנ םע ןלנקנ 

obgleich er keinen Nutzen erhält. םהל שלש םלסכנ םע ןלנקנ תולרחא םהל ןלאש םלסכנ 
Raba fragte: Wie ist es, wenn [sie ge- תרבס למ הלל רמא הקזחבו רטשב ףסבב תולרחא 

sagt hat:] da hast du eine Mine und ich אלהבבד ןנלקסע בושח םדאב אבה בנא הלל הרמאד 
will dir angetraut sein? Mar-Zutra erwi- הלל אלנקמו הרמנ הנלמ הנתמ לבקמ אקד האנה 
derte im Namen R. Papas: Sie ist ihm an-15 אנוממ ןלנעל° קו אברד הלמשמ למנ רמתלא השפנ*'•®^‘’ 

getraut. R. Asi sprach zu Mar-Zutra: Dem- אתתלא אהד םושמ ]לשודלק'“ ןנלעמשא לאד אכלרצו 

nach werden Güter, die eine Sicherheit''® שלקל שלר רמאד° שלקל שלרדב והד לבב הל אהלנ 
gewähren, mit Gütern erworben, die keine אמלא אנוממי^לבא ולמרא בתללמ וד ןט״בתלמל בט 

Sicherheit'“gewähren, während wir entge- הללהמל בלהלתלאד םושמ אנוממ קלעומשא לאו אל 

gengesetzt gelernt haben, dass nämlich Gü-20 יישדקתה אבר רמא° :אכלרצ אל אמלא ]לשתלק לבא eit.43a 

ter, die keine Sicherheit gewähren, mit Gü- תשדוקמ הנלא לל תשדוקמ ךללצח תשדוקמ ללצחל לל" 

tern, die eine Sicherheit gewähren, durch לל תשדוקמ ךללצח אנש לאמ אברל ללבא הלל רמא 

Geld, Urkunde und Besitznahme erworben'®’ השא לצה אלו אנמחר רמא השא“ תשדוקמ הנלאד 
 הלל רמא שלא לצה אלו אנמחר רמא שלא למנ אבה

58 II ינקקו ידימ רסח אלד ך״ע אה M 57 [! הל — M 56 

M 61 II ףא ברע אה M 60 ; יאה — M 59 11 םתה — M 

 ן ל״או ז״מל דיבר + P 62 ישודיק. M ן, ׳תחיאד םושמ ׳דיק

 M 63 ודנט || M 64 יבג || M 65 ךייצחל M 66 11 .ד

werden!? Dieser erwiderte: Du glaubst wol, 

wenn sie"mit"'“gesagt hat? Hier wird von 

einem angesehenen Mann gesprochen, und 

für das Vergnügen, dass er von ihr ein Ge- 

schenk''’annimmt, eignet sie ihm ihre Per- 

son zu. Es wurde auch im Namen Rabas gelehrt: Dasselbe'’°gilt auch bei einer Geld- 

angelegenheit. Und beides ist nötig; würde er es nur von der Trauung gelehrt haben, 

so könnte man glauben, weil eine Frau mit allem zufrieden‘’'ist, nach Res-Eaqis, denn 

Res-Laqis sagte: lieber zu zweien sitzen als verwitwet weilen, nicht aber gelte dies bei 

einer Geldangelegenheit. Und würde er es nur von einer Geldangelegenheit gelehrt 

haben, so könnte man glauben, weil [auf Geld] verzichtet werden'’"kann, nicht aber 

gelte dies von der Trauung; daher ist beides nötig. 

Raba sagte: [Sagte er:] sei meiner Hälfte angetraut, so ist sie ihm angetraut; 

wenn aber: deine Hälfte sei mir angetraut, so ist sie ihm nicht angetraut. Abajje sprach 

zu Raba: Wenn [er gesagt hat]: deine Hälfte sei mir angetraut, ist sie ihm wol des- 

halb nicht angetraut, weil der xA.llbarmherzige von einer Frau spricht, nicht aber von 

einer halben Frau, ebenso spricht ja der Allbarmherzige auch von einem Mann, nicht 

164. Er veranlasste ihn zur Hergabe eines Betrags, u. daher ist seine Haftbarkeit eine ernste. 

165. Immobilien, zu denen auch Menschen [Sklaven] gehören. 166. Mobilien; mit dem ihm über- 

gebenen Betrag erwirbt er auch die Frau. 167. Sobald die letzteren in den Besitz des Käufers über- 

gegangen sind, so erstreckt sich die Besitznahme auch auf die ersteren. 168. Dass er mit dem Geld- 

betrag auch ihre Person erwerbe. 169. Es ist ebenso, als würde sie von ihm etwas erhalten haben. 

170. Dass die beauftragte üebergabe an einen anderen der Uebergabe an die betreffende Person gleiche. 

171. Nur um einem Manu angetraut zu werden. 172. Wenn die beteiligten Personen einver.standeu 

sind, so ist die rechtliche Ungiltigkeit des Kaufs belanglos. 
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Qid,431> אלא איזח אל ירת •יבל אתתיא” םתה אתשה יבה"^ aber von einem halben Mann!? Dieser er- 

 widerte: Was soll dies; allerdings ist eine אנייעב \אד הל רמאק יכהוי^יירת^יבל דה אל יימ ארבג

 Frau für zwei [Männer] nicht geeignet, aber הירב ארטוז רמ הייל רמא אנבייסנ "יתירהא בפנימל

 ist etwa ein Mann nieht für zwei [Frauen] אל יימ הלובב ישודייק הל וטשפיינו אנייברל ירמ ברד

 -geeignet!? Er wollte ihr nur folgendes sa ׳רלוע “לו־ אהת' הלוע וז לש הלגר רמואה“ איגת 5 1353

 gen: wem! ich es wünsche, nehme ich noch אכיה ילימ יגה הלוע הלוב ןיא רמאד ןאמל וליפאו6"’“

 ,eine andere. Mar-Zutra, der Sohn R. Maris שידקמ לבא וב היולת המשגה ןיאש רבד שידקמד

 sprach zu Rabina: Sollte die rrauung sich ימד ימ הלוע הלוכ איוה וב היולת המשינהש רבד

 auf sie vollständig ausdehnen!? Es wird ja אלא אימד אל אה תרהא תעד אבה המהב םתה

 gelehrt: Sagte jemand: der Fuss von diesem "! שידקה ןיפתוש ינש לש המהב ןנחוי יבר רמאד“אהל

 sei ein Brandopfer, so ist das ganze [Vieh] הבירק הניאו השיודק השידקהו’ החקלו רזחו היצח

 ,ein Brandopfer. Und auch nach demjenigen תלת הנימ עמש* הב אצויכ התרומתו הרומת השדעו

 -welcher sagt, das ganze sei kein Brand “סיוחד הנימ עמשו םיהדנ םייח ילעב הנימ עמש

z־b^3M־ ‘ םימדב יוהד שי הנימ עמשו יוחד יוה ארקיעמ opfer, gilt dies nur von dem Fall, wenn er 

 einen Teil heiligt, von dem das Leben nicht ד־^6^ הטורפ יצחב ךייצחו הטורפ יצחב ךייצח אבר יעב !5

 ,abhängt, wenn er aber einen Teil heiligt אמלד וא הקספ הטורפ יצה הל רמאד ןויכ והמ

 -von dem das Leben abhängt, so ist es voll אוה ךלוהו הנומ רמול יצמית םאי׳אוה ךלוהו הנומ

 ständig ein Brandopfer. — Es ist ja nicht הליירמאד ןויכ והמ הטורפב ךייצחו הטורפב ךייצח

 gleich; da ist es ein Vieh”', hierbei aber הימויב לכ אמלד וא היתלימל הקספ הטורפו’’הטורפב

 eine andere Person. Dies ist vielmehr mit הנומ הימויב לכ רמול יצמית םאי׳אוה ךלוהו הנומ 20

 dem Fall R.johanans zu vergleichen: Wenn הטורפב ךייצחו םויה הטורפב ךייצח אוה ךלוהו

 das Vieh zwei Gesellschaftern gehört und אמלד וא הקספ רהמל הל רמאד ןויכ והמ רהמל

einer die Hälfte dem Heiligtum geweiht. 

Zeb.123 f*. 

T0m.263 
K0r 

M 67 68 םתה ה״ה M 69 יתרת M — ו 

70 M — אהת 

M ~ ׳רפו. 

71 M 72 הניאו ׳שידק ׳יצח שידקהו es dann angekauft und wiederum geweiht 

hat, so ist es heilig und darf nicht darge- 

bracht”Verden; es macht Umgetauschtes”'und das Umgetauschte gleicht diesem. Hier- 

aus ist dreierlei zu entnehmen; es ist zu entnehmen, dass auch Lebendes verdrängt”*^ 

werden könne, es ist zu entnehmen, dass, was einmal verdrängt war, verdrängt bleibe'”, 

und es ist zu entnehmen, dass es auch beim Geldwert”*eine Verdrängung gebe. 

Raba fragte: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] deine eine Hälfte”Tlurch eine hal- 

be Peruta und deine andere Hälfte durch eine halbe Peruta; hat er, sobald er eine 

halbe Peruta genannt hat, [die Trauung] beendet“”, oder aber ist dies nur eine Auf- 

zählung“'? Und wie ist es, falls du entscheidest, dies sei eine iVufzählung, [wenn er 

gesagt hat:] deine eine Hälfte durch eine Peruta und deine andere Hälfte durch eine 

Peruta; hat er, sobald er eine andere Peruta genannt hat, [die Trauung]“'beendet, oder 

aber ist dies während des ganzen Tags eine Aufzählung? Und wie ist es, falls du ent- 

scheidest, dies sei während des ganzen Tags eine Aufzählung, [wenn er gesagt hat:] 

heute deine eine Hälfte durch eine Peruta und morgen deine andere Hälfte durch ei- 

ne Peruta; hat er, sobald er ״morgen^'gesagt hat, [die Trauung] beendet, oder aber 

173. Die Heiligung hängt vom Willen des Eigentümers ab. 174. Da es bei der 1. Weihung zur 

Darbringung ungeeignet war; nur der Geldwert ist heilig. 175. Wenn es auf ein anderes Vieh umge- 

tauscht wird, so ist dieses heilig. 176. Von der Darbringung, während nach einer anderen Ansicht dies 

nur von Geschlachtetem gilt. 177. Wenn das Opfervieh aus irgend einem Grund nicht geschlachtet 

werden konnte, so bleibt es hierzu ungeeignet, selbst wenn der Grund nicht mehr besteht. 178. Bei 

einem Vieh, das zur Opferung gar nicht geeignet, von dem nur der Geldwert heilig ist, wie in diesem Fall. 

179. Sc. sei mir angetraut. 180. Und da eine halbe Person nicht angetraut werden kann, so ist die 

Trauung ungiltig. 181. Die Trauung ist erst nach Nennung der 2. Hälfte beendet u. daher gütig. 

182. Da hierzu eine Peruta ausreichend ist. 
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meinte er es wie folgt: die Trauung-beginne אל רמנמו°'אגדיאהמ ולהתמ ןישחק״הל רמאק יבה 

sofort, ende aber erst morgen? Und wie ist יאדו אבה והמ הטורפב ךייצה ינשיירהמל דע ורמנינ 

es, [wenn er gesagt hat:] deine zwei Hälften תשדקתמ השא ןיא אמלד וא הליירמאק אנמיז דחב 

durch eine Peruta: hierbei meinte er es ent- ינשל ךיתונב יתש אבר יעב :וקית ללב ןיאצהל 

schieden mit einem Mal, oder aber kann 5 אכיאהו קילזא לבקמו ןתונ”רתב והמ הטורפב ינב 

eine Frau in Hälften überhaupt nicht an- :וקית אביל אחזיקילזא והדיד רתב אמלד וא אנוממ 

getraut werden? — Die Fragen bleiben da- ןנירמא ימ והמ הטורפב ךתרפו ךתב אפפ בר יעב 

hingestellt. ךתב אמלד וא הטורפ יצחב ךתרפו”הטורפ יצחב ךתב 

73 M ולחתנ ישודיק M 74 :j — ינש |M 75 i לבקמ 
M 77 ׳בילו M 76 ;! ׳ביאו ׳לזא 

 M + ׳ירמא ימ M 79 |j שידקד

 P והל

 גילפ

 ף״חב ׳רפו

| 82 M -|- ןישמח 

85 M — ה״ה |M 86 i 

78 ‘I 

80 P 81 אכירצ ji 
84 M 

 .ימנ

Raba fragte: Wie ist es, [wenn er ge- ךתב ישא בר יעב :וקית הבישמב ךתרפו הטורפב 

sagt hat:] deine beiden Töchter meinen bei-10 ךעקרקו הטורפ יצחב ךתב’* והמ הטורפב ךעקרקו 

den Söhnen“\lurch eine Peruta; richte man הקזחב ךעקרקו הטורפב ךתב אמלד וא הטורפ יצחב 

sich nach dem Geber und Empfänger, so- אל רמא הבר יארישב שידקאד”ארבנ אוהה :וקית 

mit ist der [erforderliche] Geldbetrag vor- רמאד יא*‘אמוש יבירצ'°רזנא ףסוי בר*‘אמוש יבירצ 

banden, oder richte man sich nach jenen, אמוש יבירצ אלד ינילפ אל אמלע ילוב“והד לבב הל*‘ 

und er ist nicht vorhanden? - Die Frage 15 ווש אל אה ןישמה ווש אלו ןישמה הל רמאד יא*‘ 

bleibt dahingestellt. אל רמא הבר [ישמח וושו ןישמה רמאד ינילפ יב*' 

R. Papa fragte: Wie ist es, [wenn er יבירצ רמא ףסוי בר ןישמה ווש אהד אמוש יבירצ 

gesagt hat:] deine Tochter und deine Kuh‘"^ הבמס אל אמושב האיקב** אל אתתיאד ןויב אמוש 

durch eine Peruta; sagen wir, die Tochter ףסוי בר ינילפ*'ימנ והד לבב ירמאד אביא התעד 

durch eine halbe Peruta‘**und die Kuh durch :10 ףא° ץיקד ףסב המ ףסבב אוה ירה**ףסב הוש רמא P01.8 

eine halbe Peruta, oder aber, die Tochter הל אנימא אנמ ףסוי בר רמא ןייקד ימנ**ףסב הוש 

durch eine Peruta und die Kuh durch das 

Ansichziehen‘**? — Die Frage bleibt dahin- 

gestellt. 

R. Asi fragte: Wie ist es, [wenn er ge- 

sagt hat:] deine Tochter und dein Grund- 

stück durch eine Peruta; heisst dies, die Tochter durch eine halbe Peruta und das 

Grundstück durch eine halbe Peruta, oder aber, die Tochter durch eine Peruta und 

das Grundstück durch Besitznahme'*? — Die Frage bleibt dahingestellt. 

Einst vollzog jemand die Trauung mit [einem Stück] Seide, und Rabba sagte, es 

benötige nicht der Schätzung‘**; R. Joseph aber sagte, es benötige der Schätzung. Falls 

er zu ihr gesagt hat: wieviel es auch wert ist, stimmen alle überein, dass es keiner Schät- 

zung‘*Tenötige, und falls er zu ihr gesagt hat, dass es fünfzig wert sei, und es keine 

fünfzig wert ist, so ist es ja nicht soviek^Vert, sie streiten nur über den Fall, wenn er 

gesagt hat, dass es fünfzig wert sei, und es auch fünfzig wert ist. Rabba sagt, es be- 

nötige keiner Schätzung, denn es ist ja fünfzig wert; R. Joseph sagt, es benötige der 

Schätzung, weil die Frau darin nicht kundig ist und sich auf ihn nicht verlässt. Man- 

che sagen, sie streiten auch über den F'all, [wenn er gesagt hat:] wieviel es auch wert 

ist, denn R. Joseph ist der x4nsicht, eine Wertsache müsse dem Geld gleichen; wie das 

Geld eine ■ bestimmte Summe repräsentirt, ebenso muss auch eine Wertsache eine 

bestimmte Summe repräsentiren. R. Joseph sagte: Dies entnehme ich aus folgender 

83 M עיקב 

183. Sc. sollen ihnen angetraut sein; die Söhne können ihren Vater hierzu zum Vertreter bestellen. 

184. Soll meinem .Sohn angetraut sein, bezw. in meinen Besitz übergehen. 185. Die Trauung ist so- 

mit ungiltig. 186. Sobald dies geschehen ist; dadurch erfolgt die Besitznahme beweglicher Sachen. 

187. Cf. N. 186 niut. mut. 188. Der Feststellung des Geldwerts. 189. Da es mindestens eine 

Peruta wert ist, so ist die Trauung gütig. 190. Die Trauung ist ungiltig, da sie nicht das erhalten 

hat, was er ihr versprochen hat. 
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Lv.25.51 הנקנ ונייאו הנקנ אוה ףסכב ותנקמ ףםבמ° אלנתד Lehre:'’‘ז״(?/// Geld seines Kaii/s] er wird 

 -durch Geld erworben, nicht aber durch Ge אמיליא יימד ייבייה םיילבו האובת יאה םילכו האובתב

 -treide oder Geräte. Wie ist dies vom Ge תוברל אנמחר רמא ותלאג בישי°ללב והב ונקמ אלד

 treide iind von Geräten zu verstehen: wollte יאמ הטורפ הוש והב תילד אלאו®'.ךסככ ףסכ הוש

 -man sagen, durch diese könne eine Erwer תיאד ואל אלא ימנ ףסכ וליפא םילכו האובת איריא •ל

 bung überhaupt nicht erfolgen, so sagt ja רמאק יכה אל"אל יצייק אלד ןויכו הטורפ הוש והב

 -der Allbarmherzige:erstatte sein Löse האובת תרותב הנקנ ןיאו הנקנ אוה ףסכ תרותב

K תוריפ רמאד° ןמחנ ברלו ןיפילח והנינ®’ יאמו םילכו gcld, und dies schliesst Wertsachen ein, dass 

 -sie dem Geld gleichen; und wollte man sa תילד םלועל אלא רמימל אכיא יאמ ןיפילח ידבע אל

 gen, wenn sie keine Peruta wert sind, so םילכו האובת איריא יאמ תרמאקדו הטורפ הוש והב !0

 gilt dies ja nicht nur von Getreide und רסב איעבימ אל רמאק איעבימ אלי״ימנ ףסכ וליפא.

 האובת לבא אל אל יא ןיא הטורפ הוש היב תיא יאד

Qid.46a הישפנ ינקמו רמגרהייתאנה אברקמדמ״י׳אמיא םילכו 
 אינתד״הל אנימא אנמ ףסוי בר רמא ןל עמשמ אק

 ירמא אל ינב ןוידפל הז תילט ינב ןוידפל הז לגע'

 תילט ינב ןוידפל םיעלס שמחב הז לגע םולב אלו"'
 ןוידפ יאה יודפ ונב ינב ןוידפל םיעלס שמחב וז"

 ואל” אלא הינימכ לכ יוש אלד״״אמיליא ימד יכיה

 םלועל אל אל יצייק אלד ןויכו יושד״*בג לע ףא

Geräten, sondern auch vom Geld. Wahr- 

scheinlich, wenn sie eine Peruta wert sind, 

und aus dem Grund nicht, weil sie keine 

15 bestimmte Summe repräsentiren. — Nein, 

er meint es wie folgt: er wird nur im Geld- 

zahlungsweg erworben, nicht aber durch 

Getreide und Geräte, nämlich im Tausch- 

weg'״'. — Wie ist es aber nach R. Nahman 

tBek.10 

 zu erklären, welcher sagt, Früchte seien אנהכ ברד אה יכ היוליע ןהכ ליבקד ןוגכו יוש״״אלד 20

 יל יזח'ידידל היל'רמא ןבה ןוידפ יבמ ארדוס ליקש

 בר ןוגכ אלא ןרמא אל ישא בר רמא םיעלס שמה

 הישירא\ארדום היל יעבמו אוה אבר ארבגד אנהי
 ןבז ישא בר רב רמד אה יב אל אמלע ילוב לבא

87 B יאו. M ׳לא B 88 j (!) isSn 89 1 יכה ךדיאו M 

 P 92 ij ׳תינהא ברקימד M 91 || אל + 90 !| והינ

 II אלו — BM 94 ;ן ׳גתד — M 93 jj השפנ איינקמו ארמג

95 M 96 || הז M הוש אלדב M 97 II — 98! ואל i 

M 99 || הושד M ׳ילבקד ןוגכו הוש M 1 II — היל I' 

2 M 3 ״ יוש M — ׳שידא. 

kein Tauschmitter״!? — Vielmehr, tatsäch- 

lieh, wenn sie keine Peruta wert sind, wenn 

du aber einwendest, dies gilt nicht nur von 

Getreide und Geräten, sondern auch vom 

Geld, [so ist zu erwidern,] bezüglich dessen 

sei es selbstverständlich. Selbstverständlich 

kann es durch Geld nur dann erfolgen, wenn 

es eine Peruta beträgt, sonst aber nicht, bei 

Getreide und Geräten aber könnte man 

glauben, dass er, da sie einen direkten Nut- 

zen'״'gewähren, seine Person zueignet, so lehrt er uns. R. Joseph sagte: Dies entnehme 

ich aus folgender Lehre: [Sagte jemand:] dieses Kalb'״^zur Auslösung'”meines Sohns, 

dieses Gewand zur Auslösung meines Sohns, so hat er nichts gesagt; wenn aber: die- 

ses Kalb im Wert von fünf Sela zur Auslösung meines Sohns, dieses Gewand im Wert 

von fünf Sela zur Auslösung meines Sohns, so ist sein Sohn ausgelöst. In welchem 

P'all gilt dies von der Auslösung: ist es nicht soviel wert, wieso sollte er dies'”!? Wahr- 

scheinlich, wenn es wert ist, und nur deshalb nicht, weil der Wert nicht präzisirt ist. 

— Nein, tatsächlich, wenn es nicht soviel wert ist, jedoch in dem Fall, wenn der Prie- 

Ster einverstanden'״*ist. So nahm einst R. Kahana bei der Auslösung eines Sohns ein 

vSudarium an, indem er sagte, für ihn sei es fünf Sela wert. R. Asi sagte: Dies gilt nur 

von einem Mann wie R. Kahana, der als bedeutender Mann eines Sudariums auf dem 

Haupt benötigte, nicht aber von jedem’”anderen. So kaufte Mar, der Sohn R. Asis, von 

191. I,ev. 25,51. 192. Cf. vS. 696 N. 43. 193. liiiie derartige Blrwerbung gibt es ja über- 

haupt nicht. 194. Auch wenn sie keine Peruta wert sind. 195. Das er dem Priester gibt. 196. 

Dies hat durch einen Betrag von 5 Sela zu erfolgen; cf. Num. 18,16. 197. Es dem Priester mit 5 Selä 

anrechnen. 198. Wenu er erklärt, dass es für ihn diesen Wert habe. 199. Der lieber barhäuptig 

gehen als überzahlen würde. 
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der Mutter Rabas aus Oubi ein Sudariuni :רס־ירתב' הרשע ־יוש יבוקמ אברדי הימיאמ ארדוס 
ini Wert von zehn für zwölf. רניד הל ןתנו הנמב יל ישדקתה רזעלא יבר רמא° 

R. p:ieäzar sagte: [Wenn er zu ihr ge- הל רמאד ןויכ אמעט יאמ םילשיו תשדוקמ וז ירה 

sagt hat:] sei mir mit einer Mine“°angetraut, ימד תנמ לע הל רמאד ןאמכ רניד הל בהיו‘ הנמ 

und ihr einen Denar gegeben hat, so ist .י רמואב תנמ לע רמואה לב בר רמאי אנוה בר רמאו° 

sie ihm angetraut und er ergcänze [den Be- הנומ היהו הנמב יל ישדקתה יביתימ ימד וישכעמ 

trag]. — Aus welchem Grund? — Da er"eine ןורחאה רנידב וליפא רוזחל ןהמ דהא הצרו ךלוהו 

Mine׳*gesagt und ihr einen Denar gegeben אה וז הנמב* רמאד ןניקסע יאמב אבה ודיב תושרה 

hat, so ist es ebenso, als würde er״mit der אפיס ינת אקד םתס הנמב אשיר וז’ הנמב אפיסדזנ 

Bedingung״ gesagt haben“', und R. Hona 10 רניד רסה הנמ אצמנו וז''הנמב יל ישדקתה הל רמא 

sagte im Namen Rabhs, dass, wenn jemand וז ירה ער רניד תסידוקמ הניא תשחנ לש רניד וא 

"mit der Bedingung״sagt, es ebenso sei, als וז הנמב"רמאד אפיסו אשיר אל ףילחיו תשדוקמ 

würde er"von jetzt“'ab״sagen. Man wandte רנידב וליפא רוזהל ןהמ דהא הצר שרפמ אק ישדרפו 
ein: [Wenn er gesagt hat:] sei mir mit ei- וז״הנמב הל רמאד ןוגב דציכ ודיב תושרה ןורחאה 
ner Mine angetraut, und während des Zäh- !5 הנמב אשיר ךתעד אקלס יאד ארבתסמ ימנ יבהו 
lens'”einer von ihnen zurücktreten will, so 

steht es ihm frei, selbst beim letzten De- 

nar!? — Hier wird von dem B'all gespro- 

eben, wenn er'hnit dieser^Aline^gesagt hat. 

 וז הנמב ישודיק'*ווה אל םתס הנמב אתשה םתס

 ייולגל אפיס אנת איריא אל אה םושמ יא איעבימ
 םתס הנמב לבא וז״הנמב אשיר רמאת אלש אשיר

 הנמב אשירד ללכמ וז הנמב״אפיס אנת ןישודיק ווה

— Wenn es aber im Schlußsatz"mit dieser-׳0 הנומ רזיא ישא׳^ר ישדדיס׳ייווה אל יבה וליפאו םתס 

Mine״ heisst, so spricht ja der Anfangsatz 

von einer unbezeichneten Mine!? Im Schluß- 

Satz wird nämlich gelehrt: Wenn er zu ihr 

gesagt hat: sei mir mit dieser Mine ange- 

traut, und es sich herausstellt, dass von der 

Mine ein Denar fehlt, oder dass ein Denar 

aus Kupfer ist, so ist sie ihm nicht ange- 

traut; wenn aber ein Denar schlecht ist, so 

 תשהנ לש רניד יאה הילוכא''התעדד ינאש ךלוהו
 אבירצ אל הלבקו הרבס אה היב העדיד יא ימד יכיה
 יניב היל חכתשאד׳יימנ יא אילילב הילהינ היבהיד

4 B הברד. M 5 :1 יוש ינהכ בר רב אברד B 6 1! רסי׳יתב 
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ist sie ihm angetraut und er tausche ihn ihr um. — Nein, der Anfangsatz und der 

Schlußsatz sprechen beide von dem B'all, wenn er "mit dieser Mine״ gesagt hat, denn 

dies ist eine Erklärung: wenn einer von ihnen zurücktreten will, so steht es ihm frei, 

selbst beim letzten Denar, und zwar, wenn er "mit dieser Mine״ gesagt hat. Dies ist 

auch einleuchtend, denn wenn man sagen wollte, der Anfangsatz spreche von einer 

unbezeichneten Mine, so ist ja, wenn mit einer unbezeichneten Mine die Trauung un- 

gütig ist, dies um so mehr der Fall, wenn er "diese Mine״ [gesagt hat]“^ —Wenn nur 

dies, so beweist dies nichts, denn er lehrt den Sclußsatz zur Erklärung des Anfang- 

Satzes; damit man nicht glaube, der Anfangsatz spreche von dem BMll, wenn er "diese 

j\Iine״gesagt hat, wenn er aber die !Mine nicht bezeichnet hat, sei die Trauung gütig, 

lehrt er im Schlußsatz: diese !Mine, wonach der Anfangsatz von einer unbezeichneten 

Mine spricht, und dennoch ist die Trauung ungiltig. R. Asi erwiderte: Anders ist es, 

wenn er [ihr den Betrag] aufzählt, da sie danu auf das ganze rechnetT — Von welchem 

Fall wird hier hinsichtlich des kupfernen Denars gesprochen, wusste sie es, so war sie 

ja einverstanden!?■—In dem Fall, wenn er ihn ihr nachts gegeben oder sie ihn unter 

200. 1 M. = 100 vSilbenlenar. 201. Die Antrauung erfolgt durch den Denar, jed. mit der Be- 

dingung, da.ss er ihr eine Mine gehen werde. 202. Die Vereinharung ist sofort gütig. 203. Des 

Geldbetrags. 204. Dh. mit der ganzen Mine. 205. Der Schlnhsatz ist dann überflüssig. 206• 

Wenn sie aber eine einzelne Münze annimmt, so ist sie mit dieser einverstanden. 
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 den Münzen gefunden hat — Von welchem ונייה קיפנ אלד יא ימד יביה ער רניד יאה יזוז

 ,schlechten Denar wird hier gesprochen ידי לע קיפנד ןוגכ אפפ בר רמא תשהנ לש רניד

 wenn er nicht geht, so gleicht er ja einem ישדקתה הל רמא ןמהנ בר רמא אבר רמא :קהדה

Col.b הנמ תמידוקמ הניא הילע ןוכשימ הל חינהו״^דנמב יל kupfernen Denar!? R. Papa erwiderte: Wenn 

 .er im Notfall geht ןמחנ ברל אבר היביתיא ןאב ןיא ןובשמ ןאכ ןיא 5

Raba sagte im Namen R. Nahmans: םירהאד ןוכשמב םתה תשרוממ ןוכשמב השדימ 
Pes.31>> 

Gil.37a 

Bn1.82a 

Seb.44a י 

18 M — 19 || ל״א P •20 חינהע P םהילע. M + 

 II יטירפ ־|- M 23 || ןיבז MP 22 jj ול -j- M 21 j| הנמב

24 M 25 || היוליע P אתא M 26 ,j — ׳דיק ה״לד |i 

27 M 28 11 'בייהיאדמ אמיא דובאה רבד דבל וא רואל M 

 -Wenn er zu ihr gesagt hat: sei mir mit ei הנוקש בוה לעבל ןינמ קחצי יבר רמאד°קחצי יברדכו

 ner Mine angetraut, und ihr für diese ein הקדצ הנוק וניא םא המדצ היהת ךלו° רמאנש ןוכשמ

Dt.24,13אנוה בר ינב :ןוכשמ הנוקש בוח לעבל ןאבמךינמ Pfand hinterlegt hat, so ist sie ihm nicht 

 angetraut, denn hierbei ist keine Mine und והיידהב ווה אל יטירפב אתמא איהה ןובז״״ןיבא רב !0

 auch kein Pfand“”’ vorhanden. Raba wandte ''הימקל ותאי^אתמא רקייא ףוסל הילעייאבסנ וביתוא

 gegen R. Nahman ein: Hat er sie sich mit ןאכ ןיא אכסנ ןאכ ןיא יטירפ והל רמא ימא יברד:

tQ1(1.2 םיל ותקרזו ותלטנ הנמב יל ישידקתה” ןנבר ונת einem Pfand angetraut, so ist sie ihm ange- 

 -traut!? — Hier ist ein fremdes Pfand^Vu ver אה תשדוקזכ הניא דבאה רבד לבל וא רואל וא

 stehen. Dies nach R. Ji9haq, dem! R. Ji9haq ליקש היל הרמאק אה ןישודיק ווה הימק והניתידש !5

 sagte: Woher, dass der Gläubiger das Pfand והנתידש• איעבימ אל רמאק איעבימ אל אניעב אל

 dir %mrd er zur ’״’«//״“:erwerbe? —es heisst רואל וא םיל”’ותקרז לבא ישודיקי^וה אלד“\רימק

 -Rec]1fsc]1a'ff^e71heit angercchnet 1nerden\ wel אהו השפנ שידק ישודק והב אבייהמד ןויכ אמיא

 che Rechtschaffenheit wäre dies, wenn er יא ארבג יאהל היקדביא”* ארבס יבה אדבע אקד

 C es nicht erwerben würde!? Hieraus, dass derישדקתה ןנבר ונת :ןל עמשמק אל וא אוה אנחתר 2

 .Gläubiger das Pfand erwerbe תנמ לע תשדוקמ הניא ךיבאלו אבאל םנת הנמב יל

 Einst kauften die Söhne des R. Hona ”אשירד הכ ךעידוהל'”אבא אנת תשדוקמ יל םולבקיש

b. Abin eine Magd um geprägte Münze, und 

da sie solche nicht hatten, hinterlegten sie 

einen Barren [als Pfand]. Später stieg die 

Magd im Preis. Als sie hierauf zu R. Ami 

kamen, sprach er zu ihnen: Hier ist keine 

Münze und auch kein Barren vorhanden“". 

Die Rabbanan lehrten: [Wenn er zu ihr gesagt hat:] sei mir mit einer Mine an- 

getraut, und sie sie genommen und ins Meer, ins P'euer oder sonstwo, wo sie vernich- 

tet wird, geworfen hat, so ist sie ihm nicht angetraut. — Demnach ist die Trauung 

gütig, wenn sie sie vor ihn geworfen hat, — sie sagte ja damit: nimm, ich will nicht!? 

— Dieser Fall ist selbstverständlich; selbstverständlich ist die Trauung ungiltig, wenn 

sie sie vor ihn geworfen hat; man könnte aber glauben, dass, wenn sie sie ins Meer 

oder ins Feuer geworfen hat, sie, da sie haftbar ist, mit der Trauung einverstanden 

war, und dies nur deshalb tat, um ihn zu prüfen, ob er jähzornig ist oder nicht, so 

lehrt er uns. 

Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] sei mir mit einer Mine angetraut, [und erwider- 

te sie:] gib sie meinem Vater, oder: deinem Vater, so ist sie ihm nicht angetraut; wenn 

aber: mit der Weisung, dass er sie für mich empfange, so ist sie ihm angetraut. Fr 

lehrt"meinen1 Vater", um den Anfangsatz“'“hervorzuheben, und er lehrt"deinem Vater", 

207. Er hat ihr weder das tleld gegeben noch das Pfand geschenkt. 208. Das sich in seinem 

Besitz befindet; er gab ihr nicht ein Pfand für das Trangeld, sondern ein solches als Traugeld. 209. 

Dt. 24,13. 210. Die Rückgabe des Pfands an den Schuldner. 211. Die Magd sollte durch den 

Kaufpreis erworben werden, u. ein solcher ist nicht gezahlt worden. 212. Wenn sie ״meinem Vater“ 

sagte, so ist eher anzunehmen, dass sie es ernst meinte, wenn aber ״deinem Vater“, so ist eher anzuneh- 

men, dass ,sie ihn abweisen wollte. 

 'א אוה ׳חתר ׳רבג יא ׳דביא לזיא

M ההוב עידוהל. 

29 M 30 םלבקיש 
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um den Schiußsatz^diervorzulieben. [Sagte הנמב ־יל לשדקתה’\אפ־יםד חכ ךעידוהל'* ךיבא אנת 

er:] sei mir mit einer Mine angetraut, [und יל םלבקיש תנמ לע תשדוקמ הנ'א ינולפל םנת 

erwiderte sie:] gib sie jenem, so ist sie ihm םתה ךיבאו אבא קיעמשא"יאד אבירצו תשדוקמ 

nicht angetraut; wenn aber: mit der Wei- ןישודיק ווה יל םלבקיש" תנמ לעי* הרמא יבד אוה 

sung, dass er sie für mich empfange, so 5 יאתוהילש יל ןידבע"הרבס והייליע התעד הבמפד 

ist sie ihm angetraut. Und beide Fälle sind יכד אוה אבה ינולפ ןניעמשא יאו אל" ינולפ לבא 

nötig; würde er nur ״meinem Vater״ und אברקמ אלד ישודיק ווה אל ינולפל םנת הרמא" 

"deinem Vater״ gelehrt haben, [so könnte ךיבאו אבא לבא הנתמב היל הבתימל היבגל״התעד 
man glauben,] nur dann sei die Trauung היתיבהי הנתמב אמיא והייבנל*‘ התעד אברקמד*“ 

gütig, wenn sie gesagt hat: mit der Wei-10 םנת הנמב יל ישדקתה קבר ונת :אבירצ והיילהינ 

sung, dass er sie für mich empfange, weil הלש עלס היה םאו"תשדוקמ הניא עלס יבנ לע 

sie sich auf sie verlässt und annimmt, dass :וקית והמ״יםהינש לש עלס יביב בר יעב :תשדוקמ 

sie ihren Auftrag ausführen, nicht aber gilt םאו תשדוקמ הניא בלבל והנת רכבב יל ישדקתה 

dies von einem Fremden. Und würde er ]‘ריייבלב ירמ בר יעב :תשדוקמ הלש בלכ היה 
es nur von einem Fremden gelehrt haben, 15 הינימ השפנ הלצמ אקד האנה אוההב״והמ הירהא 
so könnte man glauben, nur dann sei die היל״הרמא יצמ אמלד וא השפנ היל**אינקמו הרמג 
Trauung ungiltig, wenn sie gesagt hat: gib יל ישדקתה :וקית ןלוצאל תבייהמ יבויה אתיירואדמ 

sie jenem, weil sie ihm nicht nahe steht, ךומסה ינע וליפא״תשדוקמ הניא ינעל והנת דבכב 
um sie ihm als Geschenk zu geben, wenn היב אנבייהמד יביה יכ היל הרמא״אמעט יאמ הילע 
sie aber "meinem Vater״ oder "deinem Va-20 אק הוהד ארבנ אוהה :תא היב תבייהמ יכה אנא 

ter״ [gesagt hat], habe sie sie ihnen, da הרמא אתתיא איהה יאתא אתייבתפ ירמוה°ךיבזמ 

sie ihnen nahe steht, als Geschenk gege- תשדקימ ךיל אניבהי יא הל רמא אבוש'°דה יל בה היל 

32 M + 33 וו ר״ת M 34 אנת 

35 B םולבקיש. M ׳מסד ׳שדוקמ יל לבקיש 
31 M חוכ ׳ידוהל 

M — ם״ע ! 

36 M 37 !ן ידבע f M- 38 || ׳מיא (M ונת ׳ידמא) וו 

39 M 40 ! לבא והיבגל M — 41 !' ׳בגל ׳עד ׳רקמד P 

 M 44 |ן יאמ M 43 jj ׳תיה םא M 42 ü אמיאו היבגל

 — M 46 |j ׳גימ הל ליצמקד ׳נה ׳יההב M 45 j| . ה +

 !ן ׳תא יכתפ M 49 j׳ ד -|- M 48 || ו -|- M 47 [| היל

50 M יפיש. 

ben; daher ist beides nötig. 

Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] sei 

mir mit einer Mine angetraut, [und erwi- 

derte sie:] leg sie zum Sela, so ist sie ihm 

nicht angetraut; wenn aber der Sela ihr 

gehört, so ist sie ihm angetraut. 

R. Bebaj fragte: Wie ist es, wenn der 

Sela beiden gehört? — Die Frage bleibt dahingestellt. 

[Sagte er:] sei mir mit diesem Brot angetraut, [und erwiderte sie:] gib es dem 

Hund, so ist sie ihm nicht angetrant; wenn aber der Hund ihr gehört, so ist sie ihm 

angetraut. 

R. Mari fragte: Wie ist es, wenn der Hund sie verfolgt hat: hat sie für den Nut- 

zen, dass sie sich vor ihm geretteU'hat, sich diesem zugeeignet, oder kann sie sagen: 

du warst nach dem Gesetz mich zu retten verpflichtet*“*. — Die Frage bleibt dahin- 

gestellt. 

[Sagte er:] sei mir mit diesem Brot angetraut, [und erwiderte sie:] gib es dem 

Armen, so ist sie ihm nicht angetraut, selbst wenn es ein Armer ist, der von ihr un- 

terhalten*'*'wird, denn sie kann zu ihm sagen: wie ieh dazu verpflichtet bin, so bist auch 

du dazu verpflichtet^ 

Einst verkaufte jemand bunte'‘Terlenschnüre, und eine Frau kam heran und sprach 

zu ihm: Gib mir ein Schnürchen. Da fragte er sie: Willst du, wenn ich es dir gebe, mir 

213. Der Hund wurde dadurch zurückgehalten. 214. Er hat sie dadurch zu nichts verpflichtet. 

215. So dass dies zu ihrem Nutzen gereicht. 216. Sie hat ihn dadurch nur zur Erfüllung seiner 

Pflicht veranlasst. 217. ירמוה Kügelchen, Steinchen, Perlen aus Glas od. Metall; ךתפ syr. bunt, 

schillernd. 
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angetraut sein? Diese erwiderte: Gib mir, 
gib. Hierauf entschied R. Haina :״Gib mir, 
gib" ist nichts'■*. 

Einst trank jemand Wein in einem Da- 
den, und eine Frau kam heran und sprach 
zu ihm: Gib mir einem Becher. Da fragte 
er sie: Willst du, wenn ich dir gebe, mir an- 
getraut sein? Diese erwiderte: Trinken lass 
mich, trinken. Hierauf entschied R. Hama: 
 Trinken lass mich, trinken" ist nichtsT״

Bhnst schüttelte jemand Datteln von 
einer Palme, und eine P'rau kam heran und 
sprach zu ihm: Wirf niir zwei herab. Da 
fragte er sie: Willst du, wenn ich sie dir 
herabwerfe, mir angetraut sein? Diese er- 
widerte: Wirf nur, wirf. Hierauf entschied 
R. Zebid:״Wirf nur, wirf" ist nichts''^ 

Sie fragten: Wie ist es, wenn sie nur 
gesagt hat: gib, lass mich trinken, oder: 

 -wirr°? Rabina erwiderte: So ist sie ihm an אכהו ארקד אנייינעמ םתה י אבר רמא יל תשדוקמ 20

 הבה לב אמה בר רמא*'הבה־ימ הבה היל הרמא יל
 יתש אק הוהד ארבג אוהה :אוה םולב אלייהבהימ
 בה היל הרמא אתתיא איהה יאתא אתונהב ארמה
 יל תשדקימ ךיל אנביהי יא הל רמא אסב דה יל”
 ייוקשא”לכ אמה בר רמא ןייקשא ייוקשאייהיל הרמא
 ידש אק הוהד ארבג אוהה :אוה”םולב אל־״ןייקשא
 ידש היל^דרמא אתתיא איהה יאתא אלקדמ ירמת
 הרמא יל תשדקימ ךיל אגידש יא הל רמא יתרת^ייל
 ואל״אדשימ ידש לב דיבז בר רמא אדשימ ידמ• היל
 רמא והמ ידש**יקשא בה והל איעביא :אוה םולב
 אבלמד אגת רמא אתקר רב_אמס*'’בר תשדוקמ אניבר
 אתכלהו תשדוקמ הגיא א תכלהו תשדוקמ הגיא
 אתבלהו רזעלא יברכ אתכלהו אמוש יבירצ אל יאריש

 Jeb.52־בתב דציכ רטשב ןנבר ונת° :ןמהנ בר רמא אברכ
 הוש וב״ןיאש יפ לע .ךא סרהה*'לע וא ריינה לע ול"”
 יל ךתב יל תסרואמ ךתב יל”תשדוקמ ךתב הטורפ
 רב ארי^יבר הל .ךיקתמ תשדוקמ וז ירה ותניאל
 רכומ םתה יניבז רטשל ארטש יאה ימד אל אה לממ
 ךתב בתוב לעב אבה ךל הרוכמ ידש ול""בתוכ

 LV.26,25 רכומב'ותזהאמ רכמו" ביתכ םתה ארקד אנייגעמ
 01.22,ו3 א^מהר הלת לעבב״״הקי יב״ביתב אבה אנמהר הלת

 jer,32,44 לאמ !:קי היב״׳ירק ונקי ףסכב תודש"ביתכ ימנ םתה
 ימנ אבה רכמו ביתכד םושמ ונקי היב תירק״*אמעט

54 M ייוקשא יקשא 
 הכהימ...רמא) B 52 ואל M 53 II — יל !,

 M 55 — ׳: אוה M 56 — יתרת 11

— M 60 , אפפ M 59 ;! ו -F B 58 

 ול M 61 שרחה || M 62 — וב M 63 r אה אבא
M 66 J רכמו + P 65 || ('בה M) 64 ׳; אימד א^י 

M) 51 

! M 54 

 M 57 אל

 .ונמי ב״ה M 68 היב M 67 חקולב

getraut. R. Sama b. Raqatha sprach: Bei der 
Krone des Königs, sie ist ihm nicht an- 
getraut. Die Halakha ist, sie ist ihm nicht 
angetraut. Die Halakha ist, Seidenzeug"'be- 
nötigt nicht der Schätzung. Die Halakha 
ist wie R. EleäzarT Die Halakha ist wie 
Raba im Namen R. Nalnnans lehrte"*. 

Die Rabbanan lehrten: Wieso durch Ur- 
künde? Wenn er auf Papier oder auf eine 
Scherbe, auch wenn sie keine Peruta wert 

sind, geschrieben hat: deine Tochter sei mir angetraut, deine TochteP'^sei mir ange- 
lobt, deine Tochter sei meine P'rau, so ist sie ihm angetraut. R. Zera b. Alainal wandte 
ein: Diese Urkunde gleicht ja nicht der Verkaufsurkunde"*; bei einer solchen schreibt 
der Verkäufer: mein Feld sei dir verkauft, bei dieser aber schreibt der FhemamW: 
deine Tochter sei mir angetraut!? Raba erwiderte: Bei jener nach dem Wortlaut der 
Schrift und bei dieser nach dem Wortlaut der Schrift, Bei jener heisst fr von 

seinon Erbbesitz verkanft^ wonach der Allbarmherzige es vom Verkäufer abhängig ge- 
macht"*hat; bei dieser aber heisst es :Wer//;/ /?’///<?;״׳<׳/ «/>//////, wonach der Allbarmherzige 
es vom Ehemann abhängig gemacht hat. Auch von jener heisst es Felder werden 

sie 717n Geld kauf erd?. — Fies: kanfen inachciE'. - Du liest kaufen, machen, weil es ver- 

kauft heisst, demnach ist ja auch hierbei nehmen mache)! zu lesen, denn es heisst: 

218. Durch die Wiederholung des W.s"giזנ" bekundete .sie, dass sie nicht auf seine Worte, sondern nur 

auf die Gewährung ihrer Bitte achtete. 219. Cf. N. 218 niut. nuit. 220. Wenn sie ihre Worte nicht 

wiederholt hat; dies kann als Zustimmung gelten. 221. Cf. S. 711 Z. 12ff. 222. Cf.S. 713 Z. 2ff. 

223. Cf. S. 714 Z. 3 ff. 224. Die noch in der Gewalt des Vaters steht. 225. Von der die Trennung 

der Drkunde gefolgert wird. 226. Der als Käufer gilt. 227. t,ev. 25,25. 228. Dh. er ist die 

handelnde Person. 229. Dt. 22,13. 230. Jer. 32,44. 231. ln transitiver Form, dh. verkaufen. 
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 !Mann gc- '^‘nu'inc Toclücr I/abc ich diesen ־זה ש\אל יתתנ יתב תא ביתבד ה,די ינ היב ירד סו.22,16
gebeid?. Vielmehr, erwiderte Raba, es sind 
überlieferte Lehren und die Rabbanan ha- 
ben sie an die Schriftverse nur angelehnt. 
Wenn du aber willst, sage ieh: auch von 
jener heisst esd^^nnd ich nahm den Kauf- 
brier. 

Raba sagte ferner im Namen R. Nah- 
mans: Wenn er auf Papier oder auf eine 

 יארקא ןנבר והניבמסאו והנינ אתבלה אבר רמא אלא
 רפס תא הקאו° ביתב ימנ םתה אמיא תיעביאו ו־ת,32,1ו
 ריינה לע ול בתנ ןמהנ בר רמא אבר רמאו :הנקמה
 ךתב הטורפ הוש וב ןיאש יפ לע ףא םרהה לע וא
 ןיב ותניאל יל ךתב יל תסרואמ ךתב יל תשדוקמ
 ותעדמ תשדוקמ המצע ידי לע ןיב היבא ידי לע
 סרהה לע וא ריינה לע הלי^בתב הרגב אלש אוהו
 תשדוקמ תא ירה’° הטורפ הוש וב ןיאש יפ לע ףא

Scherbe, auch wenn sie keine Peruta wert 10 תשדוקמ יל תסרואמ תא ירה ותניאל יל תא ירה׳׳יל 
sind, geschrieben hat: deine Tochter sei אוהו התעדמ״יהמצע ידי לע ןיב היבא ידי לע ןיב 
mir angetraut, deine Tochter sei mir ange- ןיסוריא רטש° שיקל ןב ןועמש יבר”'יעב :הרגבש Qi(!■ 48־ 
lobt, deine Tochter sei meine Frau, so ist ןנישקמ תואיציל תויוה” והמ המשל אלש ובתבש 
sie, einerlei ob es'^durch ihren Vater oder וא המשל ןניעב הייוה ףא המשל ןניעב האיצי” המ col.b 
durch sie selbst erfolgt ist, ihm angetraut, 15 אל ףפבד הייוה המ ןנישקמ ידדהל תויוה° אמלד 
mit seinem'^®Einvernehmen, falls sie noch רתב המשיל ןניעב אל רטשד הייוה ףא המשל ןנ'יJ;ב 
nicht mannbar ist. Wenn er ihr auf Papier רמאד'" קישקמ האיציל הייוה° הטשפ רדה איעבד” »g1׳Qi־16־ 
oder auf eine Scherbe, auch wenn sie keine אלש’"המשל ובתכ רמתיא” :התיהו האציו” ארק 
Peruta wert sind, geschrieben hat: sei mir ברו אפפ בר תשדוקמ ירמא אניברו אבר התעדמ 
angetraut, sei meine Frau, sei mir angelobt, 20 אמיא אפפ בר רמא תשידוקמ הניא ירמא איברש 
so ist sie, einerlei ob es durch ihren Vater והדיד אמעט אמיא ידיד אמעט אמיאו והדיד אמעט 

 האיצי המ האיציל הייוה שיקמ התיהו האציו ביתבד”
 אלשו המשל ימנ הייוה ףא התעדמ אלש’"המשל
69 P ןל. M — 70 ' הל M י׳ל דואמ ךתב יל ׳דוקמ ךתב 

 M 72 תשדוקמ ז״ה -j- P 71 ןיב 'שדוקמ ותנאל יל ךתב

 שיקל שיר M 73 ” 'שדוקמ +
75 M 76 יעבד M ׳תכד 

 יו׳"־
74 M איציל הייוה' 

77 M — רבד;'. 

oder durch sie selbst erfolgt ist, ihm ange- 
traut, mit ihrem Einvernehmen, falls sie 
mannbar ist. 

R. Simon b. Laqis fragte: Wie ist es, 
wenn er die Trauungsurkunde nicht auf 
ihren Namen geschrieben'Niat: vergleichen 
wir die Trauung'’"mit der Scheidung, wie die Scheidung auf den richtigen Namen er- 
folgen'’hnuss, ebenso muss die Trauung auf den richtigen Namen erfolgen, oder aber 
sind die Trauungen mit einander zu vergleichen, wie die Trauung durch Geld nicht 
auf den richtigen Namen zu erfolgeiFTraucht, ebenso braucht die Trauung durch Ur- 
künde nicht auf den richtigen Namen zu erfolgen? Nachdem er es gefragt hatte, ent- 
schied er es: die Trauung ist mit der Scheidung zu vergleichen, denn es heisst:'‘'h/V 
gehe fort und seP^\ 

Es wurde gelehrt: Wenn er sie auf ihren Namen ohne ihr Einvernehmen ge- 
schrieben hat, so ist sie ihm, wie Raba und Rabina sagen, angetraut, und wie R. Papa 
und R. Serabja sagen, nicht angetraut. R. Papa sprach: Ich will ihren Grund sagen 
und ich will meinen Grund sagen. Ich will ihren Grund sagen: es heisst: sie gehe fort 
and sei] womit er die Trauung mit der Scheidung vergleicht; wie die Scheidung auf 
ihren Namen und ohne ihr Einvernehmen erfolgen kann, ebenso kann auch die Trau- 
ung auf ihren Namen und ohne ihr Einvernehmen erfolgen. Ich will meinen Grund 

232. Dt. 22,16. 233. Jer. 32,11. 234. Dieser Schriftvers spricht vorn Käufer; demnach schreibt 

ihn der Verkäufer u. gibt ihn dem Käufer. 235. Die Empfangsnahme der Urkunde. 236. Des 

Vater.s. 237. Wenn sie ursprünglich für eine andere Frau bestimmt war. 238. Eigentlich das 

Sein |sc. zu einer Frau'־] mit dem Fortgehen [sc. vom Ehemann[, da die Schrift hierbei diese Ausdrücke ge- 

braucht; cf. Dt. 24,2. 239. Cf. S. 363 Z. 15ff. 240. Die Münze ist nicht für die betreffende Person 

geprägt W'orden. 241. Dt. 24,2. 242. Cf. N. 238. 
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 sagen: sie gehe fort tind sei, womit er die שיקמ התיהו האציו ידיד אמעט אמיאו התעדמ
 Trauung mitder Seheidung vergleicht; wie הייוה ףא הנקמ תעד ןניעב האיצי המ האיציל הייוה
 bei der Scheidung das Einvernehmen des יפוריא ירטש''ןיבתוב ןיא״יביתימ הנקמ תעד ןניעב[
 Zueignenden’^erforderlich ist, ebenso ist bei ןיסוריא ירטש ואל”יאמ ןהינש תעדמ אלא ןיאושינו
 *der Trauung das Einvernehmen des Zueig רמא לדינ ברדבו אתקיספ ירטש אל שממ ןיאושינו*” 5

uiSV ר^בל ןתונ התא המב בר רמא לדיג בר רמאד״בר nenden’״erforderlich. Man wandte ein: Man 
 -schreibe Verlobungs- und Hochzeitsurkun םירבדה ןה ןה ונק ושדקו ודמע ךכו ךכ ךתבל**ךבו
 .den nur mit dem Einvernehmen beider והבא יבר רמא ןל אנמ ;האיבבו'’ :הרימאב םינקנה

 -Wahrscheinlich doch wirkliche Verlobungs דמלמ לעב תלעב איהו°ארק רמאד*"ןנהוי יבר רמא!
 -und Heiratsurkunden'''!? — Nein, Verein אריז יבר היל רמא הליעב ידי לע לעב הל השענש** !0
 barungsurkunden. Dies nach R. Gidel im הרועכ“ ןנחוי יברל שיקל שיר הל ירמאו והבא יברל

 -Namen Rabhs, denn R. Gidel sagte im Na םתהמ יא האיבב תינמנש דמלמ הלעבו“יבר הנשש וז 01.24,1
 men Rabhs: [Wenn der eine sagte:] wieviel ןל עמשמ אק ליעב רדהו שדקמד דע אנימא הוה
 -gibst du deinem Sohn, [und der andere ent הסרואמה הרענ ןכ םא לממ רב אבא יבר הל ףיקתמ
 gegnete:] so und so viel, und du deiner שידקאד*\א הל תהסשמ יביה הליקסב אנמחר רמאד !5
 Tochter? [und jener erwiderte:] so und so אלייליעב אלו שידקאד יא איה הלועב*'ליעב רדהו
 viel, und darauf die Trauung vollzogen הל תחכשמ ייבאד הימק ןנבר הורמא אוה םולכ
 worden ist, so ist es perfekt. Es sind dies ייבא היל רמא הכרדכ אלש סורא הילע אבש ןונכ
 .Dinge, die durch Worte perfekt werden לעב לבא רחאב אלא ןנברו יבר ינילפ אל ןאב דע

Sy״.eeb 0^: ןאב"אינתד איה יאמ התוא השוע הלועב*'לכה ירבד Durch den Beischlaf. Woher dies? 
 :R. Abahu erwiderte im Namen R. johanans הליקסב ןלוכ הלותב איה ןיידעו םישנא*^דרשע הילע

Die Schrift sagti^°1(nd sie ist von einem j\Iann 

beschlafen, dies lehrt, dass er durch die Be- 
schlafung ihr Mann werde. R. Zera sprach 
zu R. Abahu, und nach anderen Res-Laqis 
zu R. Johanan: Missfällt dir das, was Rabbi 

lehrte?'6%״^/ sie beschläft, dies lehrt, dass sie durch den Beischlaf erworben werde''*. — 
Wenn hieraus, so könnte man glauben, nur wenn er sie sich angetraut'״und nachher 
beschlafen hat, so lehrt er uns. R. Abba b. Mamal wandte ein: Wieso kann demnach"” 
der Fall von der verlobten Jungfrau Vorkommen, von der der Allbarmherzige sagt, 
dass sie zu steinigen"‘sei!? Hat er sie sich angetraut und beschlafen, so ist sie ja be- 
gattet'''und hat er sie sich angetraut und nicht beschlafen, so ist es ja nichts!? Die 
Jünger erklärten vor Abajje: Dies kann in dem Fall Vorkommen, wenn ihr Verlobter 
sie auf widernatürliche Weise beschlafen"*hat. Da sprach Abajje zu ihnen: Rabbi und 
die Rabbanan streiten nur'"über einen Fremden, hinsichtlich des Ehemanns aber stim- 
men sie überein, dass er sie'"zur Begatteten mache. — Was ist dies"”? — Es wird ge- 
lehrt: Wenn zehn Männer sie'^beschlafen haben"*und sie noch Jungfrau ist, so sind 

■j 'שנו — M 80 Ij דיא יטש -j- M 79 j! רטש P 78 

 M 81 — ך״וכ ךתבל |] M 82 — ד M 83 [1 ישענש'

86 II (ל'עב...הלועב — M) 85 j| ׳דקמד M 84 לעבל 

— M 87 |i יאמ הלועב האשע הכרדכ אלש הילע אב םא B 

 םישנא.

243. Des Ehemanns, der ihr dadurch den Besitz ihrer Person zueignet. 244. Der Frau, die 

ihm ihre Person zueignet. 245. Durch die die Trauung erfolgt. 246. Geu. 20,3. R.sj. zitirt 

den Vers Dt. 22,22, weshalb in den kursirenden Ausgaben das W. איהו fortgelasseu ist. 247. Dt. 24,1. 

248. Dieser Schriftvers spricht von der Trauung. 249. Auf andere Weise, durch Geld od. Urkunde. 

250. Wenn beides erforderlich ist. 251. Wegen des Verkehrs mit einem EVemden: cf. Dt. 22,23 ff. 

252. Dh. deflorirt; nur die Jungfernhafte wird mit Steinigung bestraft, während die Deflorirte als Eheweib 

durch Erdrosselung hingerichtet wird; cf. Ket. 48b. 253. Sie ist beschlafen, jed. nicht deflorirt. 254. 

Ueber die Beschlafung, bei der keine Defloration erfolgt ist. 255. Durch den widernatürlichen Bei- 

schlaf, durch den keine Defloration erfolgt ist. 256. Worüber Rabbi u. die Rabbanan streiten. 257. 

Die verlobte Jungfrau; nach Dt. 22,24 ist sowol diese als auch der Ehebrecher mit der ,Steinigung zu be- 

strafen. 258. Auf widernatürliche Weise. 
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 קנחב ןלוכו הל־יקיסב ןושארה ינא רמוא רמוא יבר
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 ןנחוי יברו סינכמו רמוג איצומו רמוגו ליאוה רטשב
 תינקנ וז היל יעבימ אוהה^דיל ריבע יאמ הלעבו יאה
 ךתעד אקלס האיבב תינקנ הירבעה המא ןיאו האיבב
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sie alle durch Steinigung [hinzurichten]. 

Rabbi sagte: Ich bin der Ansicht, der 

erste durch Steinigung und alle übrigen 

durch Erdrosselung”״. R. Nahman b. Ji9- 

haq erwiderte: Dies”“kann in dem Fall 

Vorkommen, wenn er sie sich durch eine ןיאש״יהמבי המו המבימ רמוחו לקב יתית אנימא 
Urkunde angetraut hat, denn wie diese die וניא ףסכב תינקנש וז האיבב תינקנ ףסכב תינקנ 
Scheidung vollendet, so vollendet sie auch תדמועו הקוקז קש המביל המ°האיבב תינקנש ןיד Qi<1.4b 

die Trauung”^‘.—•Wofür verwendet R. Jo- 10,חקי תרחא םא(ו)°בתכו ליאוה אנימא ךתעד אקלפ£«.2ז 
hanan [das Wort] und sie heschläfü — Hie-10 האיבב אינקימ״תרהא המ תרחאל בותכה השיקהרל 
raus folgert er: nur diese wird durch Bei- יברו ןל עמשמק האיבב אינקימייהירבעה המא ךא 
schlaf erworben, nicht aber wird die ebräi- יאמ לעבו אנמחר בותכלךכ םא היל אנמ ארבס יאה 
sehe Magd durch Beischlaf erworben. Man אניהא רב° רמאד אברלו יתרת הנימ עמש הלעבו 
könnte glauben, es sei von der Eiieschwä- ןירוסמה ןישודיק הלעבו השא שיא חקי יב°יל הרבסא Dt.24,1 

gerin [ein Schluss] vom Leichteren auf das 15 אל האיבל [ירוסמ [יאש [ישודיק [ישודיק ווה האיבל 
Schwerere zu folgern: wenn die Eiieschwä- ארק בותכנ p םא רמימל אכיא יאמ [ישודיק ווה 

gerin, die durch Geld nicht erworben wird, יאה יברו והלוכ הנימ עמש הלעבו יאמ הלעב וא 
durch den Beischlaf erworben wird, um wie- לעב היל יעבימ יאה היל דיבע יאמ לעב תלועב 
viel mehr wird diese, die durch Geld erwor- השוע רהא [יאו הכרדכ אלש הלועב התוא השוע 
ben wird, durch den Beischlaf erworben. — 20 •יאה יברל היל תיא *ימו הכרדכ אלש הלועב התוא 

W01 die Eheschwägerin, die mit ihm bereits איה [יידעו םישנא^דרשע הילע ואב אינתהו ארבס 
verbunderUhstl? — Man könnte auslegen, ןושארה ינא רמוא”רמוא יבר הליקסב םלוכ הלותב 

er eine andere nmimt^ ןינעל יבר הדומ״אריז יבר רמא° קנחב םלוכו הליקסב 

somit hat sie^ sie mit einer anderen [Frau] |! ׳תכה (?)׳שא m 90 j! הניאש M 89 [| אוהה - M 88 

verglichen, wie eine andere durch Beischlaf .א״א ~ m 93 jl ׳תכנ M 92 j| ׳ינקנ M 91 

erworben wird, ebenso werde auch die ebrä- 

ische Magd durch Beischlaf erworben, so lehrt er uns.—Woher entnimmt Rabbi dies”^? 

— Der Allbarmherzige sollte beschläft geschrieben haben, wenn es aber sie beschläft 

heisst, so ist beides zu entnehmen. — Raba sagte, Bar-Ahina habe es””ihm erklärt: %venn 

jen1m7d eine Frau nimmt und sie beschläft] die Trauung, die zum Beischlaf führt, gilt 

als Trauung, die Trauung die nicht zum Beischlaf“führt, gilt nicht als Trauung. Wo- 

her folgert er dies”^'!? — Es sollte oder sie beschläft heissen, wenn es aber und sie bc- 

schläft heisst, so ist beides”“zu entnehmen. — Wofür verwendet Rabbi [die Worte:] v071 

einem Mann beschlafenl — Hieraus folgert er: nur der Ehemann macht sie durch wi- 

dernatürlichen [Beischlaf] zur Begatteten, nicht aber macht sie ein anderer durch wi- 

dernatürlichen [Beischlaf] zur Begatteten. — Ist Rabbi denn dieser Ansicht, es wird ja 

gelehrt: Wenn zehn Männer sie beschlafen haben und sie noch Jungfrau ist, so sind sie 

alle durch Steinigung [hinzurichten]. Rabbi sagte: Ich bin der Ansicht, der erste durch 

Steinigung und alle übrigen durch Erdrosselung!? R. Zera erwiderte: Rabbi pflichtet 

259. Wie beim Ehebruch mit einem verheirateten Weib, da sie rechtlich nicht mehr als Jungfrau 

gilt. 260. Die Steinigung einer verlobten Jungfrau. 261. Auch ohne Beischlaf; ohne die Dehre 

RJ.s. könnte man glauben, dass zur Antrauung durch Geld der Beischlaf erforderlich sei. 262. Durch 

den Tod ihres Manns fällt sie ihrem Schwager zu u. ist jedem anderen verboten. 263. Ex. 21,10. 

264. Dass die jüd. Magd durch den Beischlaf nicht erworben werde. 265. Weshalb die Trauung mit 

einer von 2 Schwestern, ohne sie bezeichnet zu haben, ungiltig ist. 266. In diesem Fall ist ihm je- 

de der beiden Schwestern verboten, da zu berücksichtigen ist, sie ist vielleicht die Schwester seiner Frau. 

267. Die obigen Auslegungen; aus dem W. "beschläft^' wird ja die letztere Auslegung gefolgert. 268. 

Die Verbindung "und" besagt, dass auf das "Nehmen^' der Beischlaf folgen können müsse. 
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hinsichtlich der Busse'"^bei, dass alle sie 
zahlen müssen— Womit ist es hierbei 
anders als bei der Todesstrafe!? — Anders 
ist es bei dieser, denn, die Schrift sagt:''h0 

Fol. ^ QIDDUSIN 

 םתה ^גאש אלטממ אגש יאמ ימלשמ והלובד םנכ
 “'קברו ודבל המע בכש רשא שיאה תמו°אר,כ רמאד

94 M 95 }| היל BM םהינש םג ותמו 

 יאמל -(- M 87 '׳ ׳שאי ׳ר 'רבד ןיוש
- M 1 ;! רמירמ M 99 

 יאמ M 4 — יאכזו

 M 2 II לכ

5 M תסינ. 

96 M ׳הינש 
98 P + ו II 

 — M 3 : ו

 ז׳ אינתדבל" והל’'יעבימ היל ידבע יאמ ודבל יאה•■■*
Dt.22,24 “"יבר ירבד דהאכ ןיושייויהיש דע םהינש תא םתאצוהו 

 der ^fann, der sie heschlafen hat, allein //המע בבש* רשיא שייאה תמו רמוא ןתנוי יבר איעשיוא 5 ^־6׳

 sferbcn^\ — Wofür verwenden die Rabbanan בותכנ ןכ םא היל אנמ ארבס יאה ןנחוי יברו ודבל
 alleml — Dieses verwenden sie [das Wort] מתרת הנימ עמשי לעב תלועב יאמ שיא תלועב ארק
 -sollt ihr beide hm ׳für folgende Dehrei'Wc הנוק האיב ףוס וא הנוק האיב תליהת והל איעביא

 ausßihren^ nur wenn sie einander“”gleichen ^’הלבקו הדי הימשיפו הב הרעהש* ןוגכ הנימ אקפנ
 Worte R. josijas. R. Jonathan sagt: [es — הלותב ינק אקד לודג ןהכל ימנ יא^י״רהאמ ןישודיק !0
 heisst:] .?0 soll der Mann, der sie heschlafen לעובה לכ' אברד הימשמ רמימא^^רמא יאמ האיבב

 .hat, allein sterben. — Woher entnimmt R ןיאושינ האיב והל איעביא :האיב רמג לע ותעד
 :Johanan dies'”? — Die Schrift sollte sagen אמטילו השרויל הנימ אקפנ השוע ןיכוריא וא השוע
 .vonjemande1nbeschiafen,v^znn^s&'Q^x\\d\sM השרוי השוע ןיאושינ תרמא יא הירדנ רפהלו הל

 einem !Mann beschlafen, so ist beides »השוע ןיכוריא תרמא יאו%דירדנ רפימו הל אמטימו 15^0
 .zu entnehmen הירדנ רפימ וניאו הל אמטימ וניאו השרוי וניא
 Sie fragten: Erfolgt die Erwerbung mit ’הישודקב ותבב יאכז באה"עמש את ייבא רמא יאמ

ts־״ הידי השעמבו התאיצמב יאיזו״^האיבבו רטשב ףכבב dem Beginn des Beischlafs oder mit der 
 -Beendigung desselben? Dies ist von Bedeu יי״יתוריפ לבוא וניאו הטיג תא לבקמו הירדנ תרפהבו""

 -tung in dem Eaii, wenn sie bei der An הייהב תוריפ לכואש לעבה וילע רתי תאשינ הייחב 20
 schmiegung''’die Hand ausgestreckt und אראשא תאשינ’ינתק יכ תאשינ’ינתקו האיב ינתק

die Antrauung von einem anderen empfan- 
gen hat; oder auch, wenn ein Hochpriester 
eine Jungfrau durch Beischlaf”erwirbt. Wie 
ist es nun? Amemar erwiderte im Namen 

Rabas: Wer den Beischlaf vollzieht, beabsichtigt die Beendigung desselben. 
Sie fragten: Erfolgt durch den Beischlaf'’Verheiratung oder Verlobung? Dies ist 

insofern von Bedeutung, ob er sie beerbt, sich an ihr verunreinigen'”darf und ihre 
Gelübde auflösen'’°kann. Wenn du sagst, dadurch erfolge eine Verheiratung, so be- 
erbt er sie, darf er sich an ihr verunreinigen und kann er ihre Gelübde auflösen, 
wenn du aber sagst, dadurch erfolge nur eine Verlobung, so beerbt er sie nicht, darf 
er sich an ihr nicht verunreinigen und kann er ihre Gelübde nicht auflösen. Wie ist 
es nun? Abajje erwiderte: Komm und höre: Der Vater hat Anrecht auf ihre Antrauung 
durch Geld, Urkunde und Beischlaf; ferner hat er das Anrecht auf ihren Fund, ihre 
Arbeitsleistung und die Auflösung ihrer Gelübde; er nimmt ihren vScheidebrief in Emp- 
fang'’'und er erhält bei ihren Eebzeiten den Fruchtgenuss'Aiicht. Hat sie sich verhei- 
ratet, so ist der Ehemann ihm überlegen, indem er bei ihren Eebzeiten den Frucht- 
genuss erhält. Hier wird also vom Beischlaf” besonders und von der Verheiratung 

269. Die der Notzücliter od. Verführer einer Jungfrau zu zahlen hat; cf. Ex. 22,16 u. Dt. 22,29. 

270. In dieser IIin.sicht gilt sie auch nach ihm durch den widernatürlichen Beischlaf nicht als begattet. 

■271. Dt. 22,25. 272. Das W. "allein^'ist überflüssig, da es ausdrücklich (V. 26) heisst, dass die Jungfrau 

straffrei sei, u. deutet darauf, dass im behandelten Fall nur der erste Mann der genannten Strafe verfalle. 

273. Dt. 22,24. 274. Wenn beide grossjährig sind. 275. Dass der hiheinann sie auch durch den 

widernatürlichen Beischlaf zur Begatteten mache. 276. Der Genitalien au einander, vor der Vollziehung 

des Beischlafs. 277. Dieser darf nur eine Jungfrau heiraten, u. wenn die Erwerbung erst nach der 

Vollziehung des Beischlafs erfolgt, so heiratet er eine Deflorirte. 278. Der zur Antrauung erfolgt ist. 

279. An ihrer Deiche, wenn er Priester ist; er darf dies nur bei seiner p;hefrau. 280. Cf. Num. 3Ö,7ff. 

281. Wenn sie als Verlobte geschieden worden ist. 282. Von ihren Gütern mütterlicherseits. 283. Dh. 
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besonders gelel1rf'\ —Der Passus von der 3'םמו םינש שלש תב° אנינת ימג ןנא ףא'אבר רמאy״. 
Verheiratung bezieht sich auf die ande- האנק םבי ־ילע אב םאו האיבב תשדקתמ דהא 
Ten'\ Raba sagte: Auch wir haben es ge- הלעוב תא האמטמו שיא תשא םושמ הילע ןיבייחו 
lernt: Mit drei Jahren und einem Tag kann תלכוא ןהכל תאשינ'םאו ןוילעב ןותהת בכשמ אמטל° Col.b 
eine [weibliche Person] durch Beischlaf 5 הרותבש תוירע לכמ דהא הילע אב’ םאו המורתב 
angetraut werden; wenn der Eheschwa- דהא הילע אב םאו הרוטפ איהו הדי לע ןיתמומ 
ger sie beschiafen hat, so hat er sie er- ינתקו האיב’ ינתק הנוהכה ןמ הלספ ןילוספה ןמ* 
worben; man ist ihretwegen wegen Ehe- תלכוא והנינךהכד ןיאושינ ינה יא רמאק יכה תאשינ' 
bruchs schuldig; sie machP"den sie Beschla- לצא גב גב p ןנחוי חלש רבבו עמש את המורתב 
fenden unrein, so dass er das unterste Pol- !0 התאש ךילע יתעמש* ןיביצנל הריתב ןב הדוהי יבר 
Ster gleich dem oberen°“Verunreinigt; ist sie ול הלש המורתב תלכוא לארשי תב הסורא רמוא 
mit einem Priester verheiratet, so darf sie יקב התאש ךב ינקזהומ ךב רמוא התא יא התאו 
Hebe essen; hat jemand an ihr eines der המו עדוי התא יא רמוחו לקב״שורדל הרות ירדחב 
in der Gesetzlehre genannten Inzestgesetze הפסכ המורתב התליכאמ התאיב ןיאש תינענכ החפש 
übertreten, so wird er ihretwegen hinge-15 המורתב התליכאמ התאיבש וז המורתב התליכאמ 
richtet, während sie'^straffrei ist; hat einer השעא המ לבא המורתב התליכאמ הפסכש ןיד וניא 
der Bemakelten *’sie beschiafen, so hat er תלכוא לארשי תב הסורא ןיא° םימכח ורמא ירהש 
sie für die Priesterschaft untauglich’’°ge- האיבב יא’* ימד יכיה הפוחל םנכתש דע המורתב 
macht. Hier wird also vom Beischlaf beson- לכימ והייורתב הפוח ידי לעש ךסכו הפוח ידי לעש 
ders und von der Verheiratung besonders 20 לן; אלש ףסכו הפוח ידי לעש האיבב אלאו' הלכא 
gelehrt. — Er meint es wie folgt: wenn האיבב ואל אלא אדח אכהו יתרת אכה הפוח ידי 
ihre HeiraG'mit einen Priester erfolgt ist, יא הפוה ידי לע אלש ףסכו הפוח ידיי לע אלש 
darf sie Hebe essen. — Komm und höre: תורומאה דעה לכמ דחא הלעב M 7 

Bereits sandte Johanan b. Bag-Bag an R• 10 1| ׳הימ -|- M 9 H לכמ M 8 

Jehuda b. Bethera in Nezibis: Ich hörte, .אמיליא M 12 

dass du sagst, eine verlobte Jisraelitin"’'dürfe Hebe essen. Dieser Hess ihm erwidern: 
Bist du etwa nicht dieser Ansicht? Es ist mir von dir sicher, dass du in allen Kammern 
der Gesetzlehre kundig bist, und [einen Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere 
deduziren kannst du nicht. Wenn eine kenaänitische Sklavin, die der Beischlaf zum Es- 
sen von Hebe nicht berechtigt, das Geld'’Vum Essen von Hebe berechtigt, um wieviel 
mehr berechtigt das Geld diese zum Essen von Hebe, die auch der Beischlaf zum Essen 
von Hebe berechtigt. Was aber kann ich gegen die Bestimmung der Weisen, dass eine 
verlobte Jisraelitin nicht eher Hebe essen dürfe, als bis sie im Brautgemach war. Wo- 
von wird hier gesprochen: wenn von Beischlaf und BrautgemacE’''und von Geld und 
Brautgemach'”, so darf sie ja in beiden Fällen [Hebe]'’“essen, und wenn von Bei- 
schlaf und Brautgemach und vom Geld ohne Brautgemach, so sind es ja bei dem 
einen zwei [Handlungen] und beim anderen'’'eine; wahrscheinlich doch vom Beischlaf 
ohne Brautgemach und vom Geld ohne Brautgeniach. Einleuchtend ist es, wenn du 

von der Antrauung durch Beischlaf. 284. Demnach erfolgt durch die Antrauung durch Beischlaf nur 

eine Verlobung. 285. Arten der Trauung; Geld u. Urkunde. 286. Während ihrer Menstruation. 

287. Wenn er auf mehreren Decken übereinander liegt, so ist auch das allerunterste unrein, obgleich er 

dieses nicht berührt hat. 288. Wegen ihrer Minderjährigkeit. 289. In legitimer Hinsicht, ein 

Bastard, ein Sklave udgl. 290. Ein Priester darf sie nicht heiraten. 291. Die aber durch den Bei- 

schlaf erfolgen kann. 292. Die mit einem Priester verlobt ist. 293. Wenn ein Priester sie gekauft 

hat, so gehört sie zu seinem Gesinde u. darf Hebe essen. 294. Vom Beischlaf, den er nach der Hoch- 

zeit vollzieht, nicht aber, der zur Trauung erfolgt ist. 295. Wenn sie nach der Antrauung durch Geld 

mit ihm im Brautgemach war. 296. Während er eine Bestimmung der Weisen anführt, dass sie nicht 

essen dürfe. 297. Beim Geld; somit ist hinsichtl. des Gelds vom Beischlaf nicht zu folgern. 

6 B תב עמש את 
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 ,sagst, dadurch erfolge die Verheiratung הייל אטישפ יכה םושמ השוע ןיאושינ אמלשב תרמא
 -dass ihm klar war, dass der Beischlaf wirk ןישודיק’תרמא יא אלא ףסכמ האיב הל אמילאד
 samer sei als das Geld; wieso aber war es אכה’אנש יאמו היל אטישפד אכהי׳יאנש יאמ השוע
 ihm, wenn du sagst, dadurch erfolge die אמיא םלועל קהצי רב ןמהנ בר רמא היל אקפפמד
 Verlobung, hinsichtlich des einen klar und הפוה ידי לע אלש ףסכו הפוה ידי לעש האיבב ךל 5
 .hinsichtlich des anderen zweifelhaft!? R אהימ רמוהו לק אדה אבהו יתרת אבה״תרמאקדו
 ,Nahman b. Ji9haq erwiderte: Tatsächlich ןיאש תינענכ ההפש המו היל הלש יכהו היתיא
 -kann ich dir erwidern, wird hier von Bei הפסב הפוה ידי לע וליפא ’המורתב התליכאמ התאיב
 schlaf und Brautgemach und vom Geld המורתב התליכאמ התאיבש וז הפוה אלב התליכאמ
 ohne Brautgemach gesprochen, wenn du המורתב התליכאמ הפפכש ןיד וניא הפוה ידי לע !0
 aber einwendest, bei dem einen sind es zwei ןיא םימכה ורמא ירהש השעא המ לבא הפוה אלב
 und beim anderen eine, [so [Handlungen] הפוחל סנכתש דעייהמורתכ תלכוא לארשי תב הסורא
 -ist zu erwidern: [der Schluss] vom Beichte רייש אל תינענכ החפש יבג גב גב ןבו אלועד םושמ
 -ren auf das Schwerere ist immerhin vor אתיירואדמ רמא אניבר הנינקב רייש אבה הנינקב
 :handen. Er Hess ihm wie folgt erwidern היל חלשד אוה ןנברדמו הלבאד היל אטישפ טשפימ !5
 -wenn eine kenaänitische Magd, die der Bei הסורא רמוא התאש ךילע יתעמש היל חלש יכהו
 -schlaf zum Essen von Hebe nicht berech ןופמיפל תשייה אלו המורתב תלכוא לארשי תב
 -tigt, auch wenn das BrautgemacE^Hnzu התאש ךב“ינקזחומ ןכ רמוא התא יא התאו היל חלש
 kommt, das Geld auch ohne Brautgemach עדוי התא יא רמוחו לקב״שורדל הרות ירדהב יקב
 zum Essen berechtigt, um wieviel mehr המורתב התליכאמ התאיב ןיאש תינענכ החפש המו’ 20
 berechtigt das Geld ohne Brautgemach וז ןופמיסל ןנישייח אלו המורתב התליכאמ’‘הפפכ
 diese zum Essen von Hebe, die Beischlaf הפסכש ןיד וניא המורתב התליכאמ התאיבש
 -und Brautgemach zum Essen von Hebe be המ לבא ןופמיסל שוחינ” אלו המורתב התליכאמ
 -rechtigen. Was aber kann ich gegen die Be הנ״א לארשי תב הסורא”םימכח ורמא ירהש השעא

Foi.ii 25 אלועד םושמ הפוחל םנכתש דע° המורתב תלכוא Stimmung der Weisen, dass eine verlobte 
M 16 II ףסכ M 15 || האיב M 14 || ןיסוריא M 13 Jisraelitin nicht eher Hebe essen dürfe, als 
 bis sie im Brautgemach war, wegen der ׳תה M 17 !j -|- ן M 18 |1 — ׳רתב || M 19 םושמ יא

 Bei—?!״’Lehre Ülas’L —Und Ben-Bag-Bag אל החפש ב״ב ןבו ןופמיסד םושמ יא ׳ועד || M 20 — ׳ ךב1
 P 21 Penaänitischen Sklavin hat er bei der ן; הליכאמ M 22 ׳שייח [; M 23 ׳בוא י״בא ןיא.

Erwerbung nichts’“zurückgelassen, bei dieser aber hat er bei der Erwerbung etwas’” 
zurückgelassen. Rabina erklärte: Entschieden war es ihm, dass sie nach der Gesetzlehre 
essen dürfe, er fragte ihn nur, wieso sie es auch rabbanitisch dürfe. Er sandte an ihn 
folgendes: Ich hörte, dass du sagst, eine verlobte Jisraelitin dürfe Hebe essen, und 
dass du eine Aufhebung’°’nicht berücksichtigst. Jener Hess ihm erwidern: Bist du etwa 
nicht dieser Ansicht? Es ist mir von dir sicher, dass du in allen Kammern der Gesetz- 
lehre kundig bist, und [einen Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere deduziren 
kannst du nicht. Wenn eine kenaänitische Sklavin, die der Beischlaf zum Essen von 
Hebe nicht berechtigt, das Geld zum Essen von Hebe berechtigt, ohne dass eine Auf- 
hebung berücksichtigt wird, um wieviel mehr berechtigt das Geld diese zum Essen 
von Hebe, die der Beischlaf zum Essen von Hebe berechtigt, ohne dass eine Aufhe- 
bung zu berücksichtigen ist. Was aber kann ich gegen die Bestimmung der Weisen, 
dass nämlich eine verlobte Jisraelitin nicht eher von der Hebe essen dürfe, als bis sie 

298. Dh. wenn er sie ehelichen wollte; bei einer solchen ist die legale Ehelichung ungiltig. 299. 

Cf. S. 702 Z. 15ff. 300. Weshalb folgert er diesen Schluss nicht. 301. Mit der Zahlung des Kauf- 

preises ist die Erwerbung perfekt. 302. Erst nachdem sie im Brautgemach war, ist sie seine richtige 

Frau auch hinsichtlich der Beerbung u. der Verunreinigung au ihrer Leiche. 303. Beim Vollzug des 

Beischlafs kann es sich heraussteilen, dass sie mit einem Leibesfehler behaftet ist, der die Trauung aufhebt. 
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 לולנבש ןלמומ לא היל תילייםידבעב ןופמלס גב גב ןבו’
 לאמ רתסבש ןלמומ םושמ לא הלל לזה אק אה אוה
 תפכלא אל״הלל לעב אק הכאלמל הלגלמ הלל אקפנ
 תרמא לאמ ועייגה סוטסויבוק וא בנג אצמנ" הלל
 והל תלא אלה והנה תוכלמל בתכנ^א ןללוזמ םיטסל
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im Brautgemach war, wegen der Lehre 
Ülas. — Und Ben-Bag-BagH? — Bei Skia- 
ven gibt es keine Aufhebung. Sichtbare 
B'ehler sald°''er; heimliche Fehler sind ihm 
gleichgiltig, da er ihn nur zur Arbeit 
braucht; stellt es sich heraus, dass er ein אכלא והללנלב לאמ הלבא אל רמךלבו רמ^לב לדבמ° 
Dieb oder ein Würfelspieler ist, so hat er יאמש תיב ףסבב :ךלהו רסמ לביק והללנלב 
ihn""®gekauft; zu berücksichtigen wäre nur, לאמש תלבד והללמעט לאמ .׳וכו רנירב םירמוא 
er könnte ein Räuber oder der Regierung ןלאו המצע לע תדפקמ השא קש ארלז לבר רמא 
verschrieben seiiU^, aber solche sind be-10 התעמ אלא ילבא הלל רמא רנידמ תוחפב תשדקתמ 
kannt’L — Merke, sie darf ja weder nach ןשדקמ’\אלו והללשפנא ןדפקד לאנל יברד הלתנב ןוגכ 
dem einen noch nach dem anderen [Hebe] הדל הטשפ לאד למנ לכה לרנלדד אבקרתמ תוחפב 
essen, welchen Unterschied gibt es nun zwi- לשודלק’^ ווה אלד למנ לכה רחאמ אזוז דח’* הלבקו 
sehen ihnen!? — Ein Unterschied besteht אנלמאק לכ אנלמאק אל הלבקו הדל הטשפ’°הלל רמא 
zwischen ihnen im Fall des Einverständnis-15 רמא ףסוי בר חילש הללושד למנ לא אילילב השדקד 
ses^°“, der Uebergabe^°’und des Hingehens^‘°. לסא בר רמא הדוהל ברדכ לאמש תלבד והללמעט 

Durch Geld, wie die Schule Sam- הרותב רומאה ףסכ לכ לסא בר רמא הדוהל בר רמאד° 
MAJS SAGT, MIT EINEM Denar &c. Was ist בר רמא*'אפוג :הנידמ ףסכ םהירבד לשו ירוצ ףסכ 
der Grund’’‘der Schule Sammajs? R. Zera er- ףסכ הרותב רומאה ףסכ לכ לסא בר רמא הדוהל 
widerte: Eine Frau schätzt ihre Person und 20 ירהו‘”אוה אללכו הנידמ ססכ םהירבד לשו*’ ירוצ coi.b 

lässt sich mit einem Betrag unter einem 
Denar nicht an trauen. Abajje sprach zu ihm: 
Demnach ist bei einer gleich den Töchtern 
R. Jannajs, die ihre Person besonders schät- 
zen und sich mit weniger als einem Trikab Denare nicht antrauen lassen, die Trau- 
ung ungiltig, wenn sie die Hand ausgestreckt und von jemand einen Zuz empfangen 
hat!? Dieser erwiderte: Ich spreche nicht von dem PMll, wenn sie die Hand ausge- 
streckt und [das Geld] empfangen*’Tat, ich spreche von dem Fall, wenn er sie sich 
nachts angetraut*'*oder wenn sie einen Vertreter bestellt hatU R. Joseph erklärte: Der 
Grund der Schule Sammajs ist nach R. Jehuda im Namen R. Asis zu erklären. R. Je- 
huda sagte nämlich im Namen R. Asis, dass beim Geld, von dem die Gesetzlehre 
spricht, stets diejtyrische Währung, und von dem die [Gelehrten] sprechen, die Pro- 
vinzial-Währung*‘*zu verstehen sei*“’. 

Der Text. R. Jehuda sagte im Namen R. Asis: Ueberall, wo die Gesetzlehre von 
Geld spricht, ist die t5׳rische Währung, und wo die [Gelehrten] von Geld spreehen, ist 

24 M יזחקד אה ׳לגבש ׳ומב יא ׳כ יל 

 ל -|- B 26 II והניא
M — 29 || רחאמ ז״ח B ןישודיק 

M — 32 11 יםא...רמא • M 

25 M ׳בלמל בתכומ 
11 28 

30 M + 31 11 יא 

 .הנידמ...לשו

27 M ישדקתמ. B ישדקמ 

304. Wenn er ihn trotzdem gekauft hat, so war er einverstanden. 305. Der Kauf ist gütig 

u. er kann nicht zurücktreten. 306. Zum Tod verurteilt; der Sklave gilt als tot u. ist nichts wert. 

307. Und da er ihn trotzdem gekauft hat, so kann er nicht mehr zurücktreten. 308. Wenn er mit ei- 

nein etwaigen Leibesfehler einverstanden war; Aufhebung ist nicht zu berücksichtigen, wol aber der Grund 

Ülas (S. 702 Z. 15ff.), sie könnte Hebe an ihre Geschwister verabreichen. 309. Wenn der Vater sie den 

Abgesandten des Ehemanns übergeben hat. 310. Wenn sie sich unterwegs zum Bräutigam befindet; 

in beiden letzteren Fällen ist wol Aufhebung zu berücksichtigen, nicht aber der Grund Ülas, da sie nicht 

mit ihren Geschwistern beisammen ist. 311. Auch die kleinste Münze, eine Peruta, ist Geld, u. sollte 

genügen. 312. Sie war einverstanden u. die Trauung ist gütig. 313. Und sie den Betrag nicht 

gesehen hat. 314. Ohne ihm einen Betrag genannt zu haben. 315. Die erstere hat den 8 fachen 

Wert der letzteren; das Provinzialgeld war wol in denselben Nominalen wie das lyrische Silbergeld ausge- 

prägt, hatte jed. nur etwa 12% P'eingehalt. 316. Da es in der lyrischen Währung keine Peruta gibt, 

so ist die Norm auf einen Denar festzusetzen. Nach einer anderen Erklärung ist der Denar die kleinste 

lyrische Münze. , 

91» 
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 die Provinzial-Währung zu verstehen. Ist םיילכ וא ףסכ והער לא שיא ןתי יכ°ביתכד הנעט22,6.«£
seb!38b^^־ *יתש הנעטה ןיניידה תעובש° ןנהו רמשל dies denn eine stichhaltige Regel; hinsicht- 
Bek.sob ^.,^2 המ םילבד אימוד°םתה הטורפ הוש האדוהה^ lieh der Forderung heisst esf^venu jemand Seb.39l> , J 

 -seinem Nächsten Geld oder Geräte zztr Anj םילכ ףא בושה רבד ףסכ המו םינש ףסכ >רא םינש

 hewahrmig gibt^ und es wird gelehrt, dass סו.ו4,25 ךדיב ךסכה תרצו° ביתכד רשעמ ירהו בושה רבד 5
Ms.״,9 ףסבה^* ףסכ ינש רשעמ תועממ עלס טרופה” ןנתו beim gerichtlichen Eid die Forderung zwei 
 -Silberlinge und das Zugestandene eine Pe חמאו״ול םקו ףסכה ןתנו ביתכד שדקה ירהו הביר"•"®

 ruta betragen^‘*n1üsse!?—Hierbei ist es mit הטורפ הוש לע ולליהש הנמ הוש שדקה לאומש
^7r',29a'י^יייזייק רשעממ ףילי ףסכ ףסכ ימנ”םתה ללוהמ "Geräten" zu vergleichen: wie unter "Gerä- 

 -zwei zu verstehen sind, ebenso auch un״te החיק רמנו הלעבו השא שיא הקי יכ״ביתכד השא !0!,91.24
Qid.2־ הטורפב םירמוא ללה תיב°ןנתו ןורפע הדשמ ההיק'' ter"Geld״, und wie Geld etwas Wertvolles 

 -ist, ebenso ist auch unter "Geräte" Wertvol אלא יאמש תיבב רמאד יסא בר אמינ הטורפ הושבו
 les zu versteheiF’. —Vom zweiten Zehnten יסא בר רמא הדוהי בר רמא רמתיא יכה רמתיא יא
 ^heisst es ]d,f°nimm das Geld in deine Hatid םהירבד לשו ירוצ ףסכ הרותב רומאה בוצק ףסב לב

Bek.49t> 5! םיעלס שמה אנינת” ןל עמשמ אק יאמ הנידמ ףסכ dennoch wird [der Fall] gelehrt, wenn je- 
 -mand einen Selä vom Geld des zweiten Zehn התפמ לשו סנוא לש םישמה דבע לש םישלש ןב^׳לש
 ten in Scheidemünze^''wechselt!? — [Der ''הנמב שדוקה לקשב םלוכ ער םש איצומ לש האמ
 Artikel] das Geld ist einschliessend. — Vom אלד היל אכירטציא הנידמ ףםכ^*םהירבד לשו"ירוצ
 Geheiligten heisst es ja:^'Vr soll das Geld אמית אלו עלס ול ןתונ וריבהל^^יעקותה”אינתד ןנת

 ,tmd es erstehen^ und Semuel sagteידיבעד^°יזוזד אנלפ עלס יאמ אלא יזוז עברא עלס יאמ 20

— M 34 '11 ימנ + M 33 ^ 32 !ף״ש ׳אדוההו^״ג dass wenn man Geheiligtes im Wert einer 

+ M 37 II החיק — P 36 || ימנ — M 35 || ה Mine durch den Wert einer Peruta ausge- 

M 40 II ׳בח לע M 39 |l ב M 38 || ה ןוידפ löst hat, die Auslösung gütig seil? —• Dies- 

“F bezüglich wird es aus [dem Wort] Geld ge- 
folgert, das auch beim Zehnten gebraucht wird^'^ — Bei der Trauung heisst es ja: 
^^'tvenn jemand eme Frau nimmt und ihr beiwohnt^ und durch [das Wort] nehmen wird 
vom Feld Ephrons^'^gefolgert, dennoch wird gelehrt: die Schule Hillels sagt, mit einer 
Peruta und dem Wert einer Peruta; demnach lehrte R. Asi nach der Schule Sammajs’'1? 
— Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten: R. Jehuda sagte im 
Namen R. Asis: Ueberall, wo die Gesetzlehre einen festgesetzten Geldbetrag nennt, ist 
die tyrische Währung, und wo die [Gelehrten] von Geld sprechen, ist die Provinzial- 
Währung zu verstehen. — Was lehrt er uns damit, es wurde ja bereits gelehrt, dass 
die fünf Selä’Hür den [erstgeborenen] Sohn, die dreissig für einen Sklaven^"*, die fünf- 
zig für Notzuchf’und Verführung, und die hundert des Verleumders“‘’sämtlich mit dem 
Seqel des Heiligtums in tyrischer Währung zu zahlen seien!? — Nötig ist die Lehre, 
dass beim von den [Gelehrten] genannten Geld die Provinzial-Währung zu verstehen sei, 
was [anderweitig] nicht gelehrt worden ist. So wird gelehrt, dass, wenn jemand seinem 
Nächsten einen Stoss”'versetzt, er an ihn einen Selä zahlen müsse; man sage nicht, 
einen Selä im Wert von vier Zuz, sondern einen Selä im Wert von einem halben 

317. Ex. 22,6. 318. Auch hier spricht das Gesetz von Geld, u. darunter werden 2 Silbennünzen 

verstanden. 319. Es sind daher 2 Silbermünzen erforderlich. 320. Dt. 14,25. 321. Diese 

Schriftstelle spricht von Geld, dennoch sind Kupfermünzen zulässig. 322. Cf. S. 701 N. 95. 323. Es 

darf gleich diesem durch Kupfermünzen ausgelöst werden. 324. Dt. 24,1. 325. Bei dem das W. 

 .gebraucht wird; hieraus wird gefolgert, dass auch die Trauung durch Geld erfolgen könne. 326 ״Geld״

Während die Halakha nach der Schule Hillels zu entscheiden ist. 327. Das Dösegeld für den erst- 

geborenen Sohn; cf. Num. 18,16. 328. Die der Eigentümer des Rinds, das einen Sklaven getötet hat, 

für diesen zu zahlen hat; cf. Ex. 21,32. 329. Cf. Dt. 22,29. 330. Inbetreff der Unbescholtenheit 

seiner Frau; cf. Dt. 22,19. 331. Nach den Kommentaren Backenstreich. 
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Zuz"“, denn die Leute pflegen einen halben p ןועמש יכרי‘:ארייתסיא אזוזד אגלפל ורקד ישניא 
Zuz Stater”’zu nennen. רמאד° הןלזחדכ יאמש תינד והיימעט רמוא שיקל 

R. Simon b. Laqis sagte: Der Grund 21,8.»£הנוידפמ''תערגמש דמלמ הדפהו° ארק רמא היקזח 
der Schule Sammajs ist nach Hizqija zu ונייה רניד הל בהיד אמלשב תרמא יא האצויו 
erklären, denn Hizqija sagteausgc- 5 בהיד תרמא יא אלא הטורפ דע הלזאו הערגמד 
lösf, dies lehrt, dass sie das Lösegeld redu- רמאק יכה אמלדו הערגמ ימ״ הטורפמ הטורפ הל 
zire^hmd frei ausgehe. Allerdings kann sie, אכיה הטורפ דע ערגית רניד הל בהיד אכיה אנמהר 
wenn du sagst, er gebe ihr einen Denar, 2ךתעד אקלס אל°ללכ ערגית אל הטורפ הל בהיד"ק01.ו 
es bis auf eine Peruta reduziren, wenn du דעיימ יעב יאד בג לע ףא דועיי המ״דועייד אימוד 
aber sagst, er gebe ihr eine Peruta, so ist 10 ווה אל דעיימ יצמ אלד אביה לכ״דעיימ אל יעבי^יאו 

ja eine Peruta nicht mehr zu reduziren““. — אערגימ יצמ אלד אכיה לב ימנ אבה יניבז היניבז'* 
Vielleicht sagt der Allbarmherzige folgen- אקפנ יאמש תיבל השא ישודיקו יניב? היניבז'*ווה אל 
des: wenn er ihr einen Denar gegeben hat, אל הטורפב הירבעה המא המ הירבעה המאמ והל 
so ist [das Lösegeld] auch bis auf eine Pe- אגלפי^אמיאו אשדקימ אל הטורפב השא ףא אינקמ 
ruta zu reduziren, wenn er ihr aber nur ei-15 הטורפמ היתקיפאד ןויכ תוטורפ יתש אמיאו רנידד 
ne Peruta gegeben hat, so ist es nicht zu יאמש תיבד אמעט ונייה רמא אבר רנידא המקוא’” 
reduziren“^?—Dies“*ist nicht einleuchtend, םירמוא ללה תיבו :רקפהב לארשי תונב והי אלש 
denn es muss der Bestimmung“’gleichen; רמא והד לב הטורפ רמימל ףסוי בר רבס :הטורפב 
wie der Verkauf ungiltig ist, wenn die Be- דהא הטורפ איה המב'^ ינתק הלע אהו ייבא היל 
Stimmung nicht erfolgen“°kann, obgleich es 20 ורודב ילימ ינה אמית יבו יקלטיאה רסיאב הנמשמ 
von seinem Willen abhängt, ob er sie [für יב אהו ישניאל והל הבשהדב^׳אבה לבא השמ לש 

sich] bestimmen will oder nicht, ebenso ist, המב ורודב יאמיס יבר רעיש רמא ימיד בר אתא 
wenn er [das Lösegeld] nicht reduziren 
kann, der Verkauf ungiltig. Die Trauung 
ist nach der Schule Sammajs von der eb- 
räischen Magd zu folgern: wie die ebräi- 
sehe Magd nicht durch eine Peruta erwor- 
ben“'wird, ebenso wird eine Frau nicht durch eine Peruta angetraut. — Vielleicht mit 
einem halben Denar, oder mit zwei Perutas“'!? — Da es aus der Norm einer Peruta 
gekommen ist, so ist es auf die Norm eines Denars“’zu bringen. Raba erklärte: Folgen- 
des ist der Grund der Schule Sammajs: damit die Töchter Jisraels nicht als Freigut 
gelten“'. 

Die Schule Hillels sagt, mit einer Peruta. R. Joseph wollte erklären, mit 
irgend eineP'Teruta, da sprach Abajje zu ihm: Hierzu wird ja gelehrt, eine Peruta sei 
der achte Teil eines italischen Assars. Wolltest du erwidern, nur im Zeitalter Moses, 
hierbei aber, wie die Leute zu rechnen pflegen, so sagte ja R. Dimi, als er kam, R. 
Simaj berechnete in seinem Zeitalter, dass eine Peruta der achte Teil eines italischen 

41 M קל שיר' M 42 |j — מ M 43 li יאמ M 44 |j 

 46 |] המ — M 45 11 אל ׳גית אל רניד הל ביהי אלד
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332. In Provinzial-Währung, ein Achtel des tyrischen Sela. 333. Der gewöhnlich den Wert 

eines Sela von 4 Denaren hat. 334. Ex. 21,8. 335. Die bereits abgedienten Jahre werden nach 

Verhältnis vom Kaufpreis in Abzug gebracht u. der Rest an den Herrn zurüclcgezahlt. 336. Nach 

der weiter folgenden Ausführung ist nach der Schule §.s hinsichtlich der Trauung vom Verkauf einer eb- 

räischen Magd zu folgern; die Höhe des Betrags muss somit bei beiden gleichmässig sein. 337. Weil 

kein Geldbetrag Zurückbleiben würde. 338. Dass die Erwerbung durch einen Betrag, bei dem die 

Reduktion für die abgelaufene Zeit nicht möglich ist, zulässig sei. 339. Der Magd zur Frau für sich; 

cf. Ex. 21,8. 340. Der Verkauf an Blutsverwandte, denen sie zur Ehe verboten ist, ist unzulässig. 

341. Aus dem oben angegebenen Grund. 342. Bei diesem Betrag ist eine Reduktion möglich. 343. 

Cf. S. 723 N. 316. 344. Sie sollen daher nicht mit der kleinsten Scheidemünze augetraut werden. 

345. Mit der kleinsten Kupfermünze, auch in Orten od. zu Zeiten, wo sie besonders klein geprägt wird. 
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 ,Assars sei. Und als Rabin kam, sagte er '^אתא יכו^יקלטייאה רסייאב הנמשמ דחא הטורפ איה
 -R. Dostaj, R. jannaj und R. Osäja berech ורעיש איעשוא״יברו יאני יברו“יאתסוד יבר רמא ןיבר
 -neten, dass eine Pemta der sechste Teil ei רמא יקלטיאה רסיאב הששמ דחא הטורפ יוה המכ
 nes italischen Assars sei. R. Joseph sprach “המכ בושחו אצ אנינתד ונייה יכה יא ףסוי בר היל
 zu ihm: Es wird gelehrt: Wenn du gehst םיפלא אתשה םיפלאמ רתי“םיעלס ינשב^\רוטורפ 5
 und nachrechnest, wieviel Pemtas in zwei אבס אוהה והל רמא והל ירק םיפלאמ רתי ןייוה*“אל
 Selä vorhanden sind, so sind es mehr als ’*שמהו אפלא ףוס ףוס םיפלאל בורק הל אנינת.אנא
 -zweitausend. DemnacE‘'*sind es nicht ein והל אקפנד ןויכ ןייוהד אוה אתישו ןיתלתו האמ
 mal zweitausend, und er sagt, es seien mehr בר אתא יכ אפוג תדיל ירק^׳םיפלאל בורק*°אנלפמ
 als zweitausend!? Da sprach ein Greis zu הטורפ יוה^יהמכ ורודב יאמיס יבר רעיש רמא ימיד !0
 -ihnen: ich habe eine Rehre: nahezu zwei רמא ןיבר אתא יכו יקלטיאה רסיאב הנמשמ דחא
 tausend. — Aber immerhin sind es ja nur המכ איעשוא“ יברו יאני יברו' יאתסוד יבר ורעיש
 — ?eintausendfünfhundertsechsunddreissigl '*רמא יקלטיאה רסיאב הששמ דחא הטורפ יוה
 :Da es die Hälfte^"übersteigt, so sagt er ינהד אתגולפב ןיברו תא אמינ ימיד ברל ייבא היל

|.44i 5! םימכח*'ורמאש הטורפ“ אינתד ותינלפימ אק יאנת nahezu zweitausend. 
 :Der Text. Als R. Dimi kam, sagte er רניד*^ףםכ העמ שש יקלטיאה רסיאב הנמשמ דחא
 ,R. Simaj berechnete in seinem Zeitalter ינש רסיא ןירסיא ינש ןוידנופ ןינוידנופ ינש העמ
 -dass eine Peruta der achte Teil eines ita '*יתש** קנרטנוק ןיקנורטנוק ינש םמסמ ןיסימסומ
 :lischen Assars sei. Als Rabin kam, sagte er יקלטיאה רסיאב הנמשמ תחא*^דטורפ אצמנ תוטורפ
 -R. Dostaj, R. jannaj und R. Osäja berech ינש העמל ןיסרדה השלש רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר 20
 neten, dass eine Peruta der sechste Teil “ןימשל תוטורפ יתש ןינהל ןינמש ינש םירדהל ןיצנה
 eines italischen Assars sei. Abajje sprach רמד אמיל יקלטיאה רסיאב הששמ תחא הטורפ אצמנ
 zu R. Dimi: Es wäre anzunehmen, dass du ’*לאילמג ןב ןועמש ןברכ רמאדךיברו אמק אנתכ רמא
 -und Rabin den Streit der folgenden Tan אמק אנתד אבילא ןיבר’* ןיבו יריד’* ןיב היל רמא
 ,naim führen. Es wird gelehrt: Die Peruta אהיי,רוסיא לוזד אה ירוסיא רוקיאד^׳אה אישק אלו' 25
 von der die Weisen sprechen, ist der achte לוח אה אזוזב עבראו םירשע םוק ירוסיא” רוקיאד
 Teil eines italischen Assars. Ein Denar hat הרמתב השדיק לאומש רמא :אזוזב ןירתו”ןיתלת םוק

sechs Silbermaä, eine Maä hat zwei Pon- 
dion, ein Pondion hat zwei Assar, ein Assar 
hat zwei Masmas”', ein Masmas hat zwei 
Qonterunq”', ein Oonterunq hat zwei Peru- 
tas; es ergibt sich, dass eine Peruta der 
achte Teil eines italischen Assars ist. R. Si- 
mon b. Gamaliel sagt: Eine Maä hat zwei 
Hadras’”, ein Hadras hat zwei Hana9'R 
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Hanaq hat zwei Samin”®, ein Samin hat zwei Perutas; es ergibt sich, dass eine Peruta 
der sechste Teil eines italischen Assars ist. Es wäre also anzunehmen, dass der Meister 
der Ansicht des ersten Autors und Rabin der Ansicht des R. Simon b. Gamaliel ist. Die- 
ser erwiderte: Sowol meine Ansicht als auch die des Rabin gelten nach dem ersten 
Autor, dennoch besteht hier kein Widerspruch, denn das eine gilt, wenn der Assar im 
Wert hoch steht, und das andere, wenn der Assar im Wert niedrig steht. Wenn der 
Assar im Wert hoch steht, gehen vierundzwanzig im Zuz, wenn er im Wert niedrig 
steht, gehen zweiunddreissig im Zuz. 

Semuel sagte: Wenn er sie sich mit einer Dattel angetraut hat, so ist sie ihm 

346. Wenn 8 Perutas auf den Assar gehen; 1 Öelä = 4 Denar, 1 D. = 24 Assar, wonach 2 Selä 1536 

Perutas haben. 347. Des 2. Tausends. 348. Vermutlich vSeniis u. Teruncius. 349. Ver- 

mutlich Hordeum, ’Evveäc; u. Semuncia. 



Col.b 
Jab.esH 

Ket.23a 

Bb.136a 

Ket.23a 

24t)51t1 

Fol. 12a—12b QIDDUSIN 727 

 אמש ןניישייח תשדוקמ רנידב םירמת רוכ דמוע וליפא
 םירמוא ללה תיב ןנת ןנא אהו ידמב הטורפ הוש
 יאדו ישודיקב אה אישק אל הטורפ הושבו הטורפב
 אדוומ שידקאד״ארבג אוהה :קפס ישודיקב אה

 י ןייעמ אקו ברד הימק אייה רב ימיש בר ביתי ירדואד''
 תיל יאו אל אל יא ןיא^דטורפ הוש הב תיא יא הב”
 אישק אל ןנישייה לאומש רמאהו אל הטורפ הוש הב
 ארבג אוהה :קפס ישודיקב אה יאדו ישודיקב אה
 רעשמ אקו אדסה בר ביתי אלהוכד אנבאב שידקאד”

 0 תיל יאו אל אל יאו ןיא״׳הטורפ הוש היב תיא יא היל״°

 בר*'ןנישייה לאומש רמא אהו אל הטורפ הוש היב*'
 אהו**הימיא היל הרמא לאומשד היל רבס״יאל אדפה
 ואל הל רמא הטורפ הוש היבדיוה השדקד אמוי אוהה
 תידוהיד° ונייה ואל" הארתבא'°הל תרסאד ךנימכ לכ

 5 הרמא הדיל רעצ הל איוהד’* אייה יברד והתיבד*’
 תרטוז יכ ישודיק ךובא ךיב ליבק םא יל הרמא*’היל
 יאוליע ךיל תרסאד ךמיאד הנימב לכ ואל הל״ירמא
 ידהס^אכיא אה יאמא אדסה ברל ןנבר היל ירמא
 הטורפ הוש היב הוה אמוי אוההבד יעדיד תידיאב
 אנינה יברד ונייה ואליףמק והנתיל^׳אהימ אתשה
 ייבא רסאיתו ןתמא דצב הידיע אנינח יבר״רמאד"
 וליקה"* םא" אדסה ברד אהל"* והל אריבס אל אברו

angetraut, selbst wenn ein Kor Datteln ei- 
nen Denar kostet, denn es ist zu berück- 
sichtigen, sie ist vielleich in Medien**°eine 
Peruta wert. ■— Wir haben ja aber eine 
Lehre, die Schule Hillels sagt, mit einer ; 
Peruta und dem Wert einer Peruta!? —■ 
Das ist kein Einwand, das eine hinsichtlich 
einer sicheren Trauung, das andere hin- 
sichtlich einer zweifelhaften Trauung”'. 

Einst vollzog jemand die Trauung mit 1 

einem Bündel Charpie”'. Da sass R. Simi 
b. Hija vor Rabh und dachte darüber nach: 
ist es eine Peruta wert, so ist [die Trauung] 
gütig, ist es keine Peruta wert, so ist sie 
ungiltig. — Semuel sagte ja aber, es sei 1 

zu berücksichtigen”*!? — Das ist kein Ein- 
wand; das eine hinsichtlich einer entschie- 
denen Trauung, das andere hinsichtlich ei- 
ner zweifelhaften Trauung. 

Einst vollzog jemand die Trauung mit 2 

einem Stibiumstein. Da sass R. Hisda und 
dachte darüber nach: ist er eine Peruta 

75 M 76 1| (?)׳ריוזב שידקד BP ידרואד |M 77 i 78 1] יאהב 

I הב תיא הב M 80 || שידקד M 79 || ׳ומש ׳טאו אל יא M 

j| ׳ישודיקב -f- P 83 |[ הב P 82 j| 81 ׳םאהו יל ׳טל אל יא 

 M 84 ׳ריבס [ M 85 שידקד יתעש ׳יההבד יעדיד ידהס ׳ביא

I' איוה ח״רד ׳יתיב ישניא M 87 ארתבא B 86 j! הב תיא 
91 II לכ אל M 90 || ל״א — M 89 1| תיוהד B 88 

 M הוש ׳ביא ׳שדקד ׳תעש ׳יההבד יעדיד ׳תירואב ׳ידע 11 92

— M 94 11 אבה 4־ P 93 || (אה ל״צאו) אל 4־ BP 

 ת״ר || M 95 — אהל || M 96 ונלקה.

wert, so ist [die Trauung] gütig, ist er keine 
Peruta wert, so ist sie ungiltig. — Semuel 
sagte ja aber, es sei zu berücksichtigen!? — 
R. Hisda ist nicht der Ansicht Semuels. 
Hierauf sprach seine Mutter: An dem Tag, 
an dem er sie sich angetraut hat, war er ja 
eine Peruta wert. Da erwiderte er ihr: Du 
bist nicht glaubwürdig, sie dem anderen”’ 
verboten zu machen. Hierbei verhält es sich ebenso wie bei der Judith, der Frau R. Hi- 
jas. Einst sprach sie, da sie Geburtswehen”*hatte, zu ihm: Meine Mutter sagte mir: dein 
Vater hat dich, als du klein warst, einem anderen angetraut. Da sprach er zu ihr: 
Deine Mutter ist nicht glaubwürdig, dich mir verboten zu machen. Die Jünger sprachen 
zu R. Hisda: Weshalb denn, es sind ja in Idith”*Zeugen vorhanden, die wissen, dass 
er an jenem Tag eine Peruta wert war!? — Immerhin sind sie nicht vor uns vorhan- 
den. Dies gleicht dem Fall R. Haninas, hinsichtlich dessen er sagte: Zeugen sind am 
Nordpol”*und sie sollte verboten sein!? Abajje und Raba halten nicht von der Lehre 

350. Wol wegen des Reichtums dieses Rands; cf. Jes. 13,17. 351. Ist die Dattel an Ort u. Stelle 

eine Peruta wert, so ist die Trauung entschieden gütig, wenn aber nicht, so ist dies zweifelhaft, so dass 

e^יsnt. eine Scheidung erforderlich ist. 352. ידרוא in P. ist Druckfehler, in Rsj. richtig ירדוא; die spä- 

teren Ausgaben haben, statt den Text nach Rsj. zu verbessern, die Ra. in Rsj. nach dem Text verballhor- 

nisirt. 353. Die Sache kann in einer anderen Gegend eine Peruta wert sein. 354. In der 

Annahme, dass die Trauung ungiltig ist, war sie einem anderen angetraut worden. 355. Sie gebar 

wiederholt Zwillinge u. wegen der heftigen Geburtswehen wollte sie eine Trennung von Bett herbeiführen; 

später griff sie zu einem Sterilitätsmittel; cf. Jab. 656. 356. Nach Cod. M ׳תירואב, VV. אירואב, תירואב, 

im Westen, dh. irgendwo in der Ferne. 357. Im fernen Norden; niemand bekundet, dass sie ihrem 

Mann verboten sei, u. nur in weiter Ferne sollen derartige Zeugen vorhanden sein. 
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R. Hisdas: sollten wir, wenn wir bei einer 
Gefangenen, die sich vor dem Fänger^'Ver- 
unstaltet, eine Erleichterung getroffen”’ha- 
ben, auch beim Ehegesetz^'^eine Erleichte- 
rung treffen!? [Nachkommen] jener Fami- 
lie^'Varen in Sura zurückgeblieben, und die 

 ש\א תשאב ליקיינ הי־יובש״־יבג השפנ הלוונמד היובשב
 הנימ ןנבר ושרפו ארוסב החפשמ איההמ ראתשיא’‘
 אריבסד םושמ אלא לאומשד והל אריבפד םושמ ואלו'
 אתיטושב שידקאד' ארבג אוהה :אברו ייבאכרהל
 ברד הימקל אנוה רב אחא בר'החלש אקושב אסאד
 ךירצאו'ברכ הידגנ'היל חלש יאמ אנוונ יאה יכ' :ןםוי

 Rabbanan hielten sich von ihnen fern; nicht ל^ו אקושב שדקמד לןג דיגנמ ברד״לאומשיכ אטיג «52■
 ,etwa weil sie der Ansicht Semuels'Varen ליטבמד לעו יכודיש אלב שדקמד לעו האיבב שדקמד

 sondern weil sie der Ansicht Abajjes und יוןךן^{י> רעצמד לעו אטיגא אעדומ רםמד לעו אטיג 1.705
 .Rabas'''waren ן^;ר£;,ת היוליע אתמש אלהד’ לעו ןנברד !0 885.

 Einst vollzog jemand die Trauung auf אוהה אהו אל ףילח ןיא ריידד הומח יב ריידד אנתה
 der Strasse mit einem Myrtenzweig. Da Hess ’אוהה תשש בר הידגנו הומה יבד אבבא ףילחד אנתה
 R. Aha b. Hona R. Joseph fragen, wie es ירמא יעדרהנ הינימ היתמח אמייד תוה'° םדימ
 sich in einem solchen Fall verhalte. Dieser אלב האיבב שדקמד לע אלא בר דיגנמ אל והלוכב
 Hess ihm erwidern: Dass ihn geissein, nach םושמ ימנ יכודישב וליפאו ירמאד תיאו''יכודיש” !5
 ,Rabh, und benötige ihn eines Scheidebriefs ורמא״אסאד אתפיצב שידקד ארבג אוהה :אתוצירפ
 nach Semuel. Rabh Hess nämlich geissein שודקית והל"רמא הטורפ הוש הב תיל אהו היל
 אבר רמא אקיתשיאו אתלקש הב תיאד יזוז עבראב*'
 '**אתוקיתש לכו"תועמ ןתמ רחאלד אתוקיתש הוה

Jab 

Qid. 

97 B יאבש 

 ׳טוסב שידקד

|| 98 M רייתשא M 99 II ייבאד M 1 II 

|| 2 M 3 || ה״ר רב הבר M — יאמ ג״הב II 

4 P 5 || דיגנ M הברצאו. B 6 || ךירטצאו B אחולש. M 

 M 9 II ד + M 8 II ׳םש ׳ילע לייחד M 7 || אחילש

 ןיכודישב ׳פא ד״או ןיכודיש M 11 || (הוה M) 10 || ארבג
 11 הל M 14 II אהו ירמא M 13 || אכיאו B 12 || םושמ

15 M -|- 16 || יל M 17 || יאה M — תועמ...לכו. 

wegen der Trauung auf der Strasse, wegen 

der Trauung durch Beischlaf, wegen der 

Trauung ohne Werbung'", wegen der Annul- 

Hrung'"eines Scheidebriefs"'und wegen der 

Erklärung'"über einen Scheidebrief; ferner 

den, der einen Gerichtsboten kränkt, der 

einen Bannspruch dreissig Tage auf sich 

sitzen'“lässt, und einen Bräutigam, der bei 

seinem Schwiegervater wohnt. — Nur wenn 

er wohnt, nicht aber, wenn er vorübergeht, und [dem widersprechend] Hess ja R. Seseth 

einen Schwiegersohn geissein, der an der Tür seines Schwiegervaters vorüberging!? 

— Mit diesem hatte man seine Schwiegermutter verdächtigt. Die Nehardeenser sagen; 

Von all diesen Hess Rabh nur den geissein, der die Trauung ohne Werbung durch 

Beischlaf vollzog. Manche sagen, auch bei [vorangehender] Werbung, wegen der Ausge- 

lassenheit. 

Einst vollzog jemand die Trauung mit einer Myrtenmatte, und als man ihm sagte, 

diese sei keine Peruta wert, erwiderte er: So mag sie mit den vier Zuz, die sich darin 

befinden, angetraut sein. Jene nahm sie dann schweigend entgegen. Hierauf entschied 

Raba: Das Schweigen ist nach der Uebergabe des Gelds'"erfolgt, und das Schweigen 

358. Sie ist bestrebt, von ihm unbehelligt zu bleiben. 359. Dass man ihr glaube, sie sei unbe- 

fleckt geblieben, obgleich gerüchtweise irgendwo Zeugen vorhanden sein sollen, die das Gegenteil bekun- 

den; auf einen solchen Fall bezieht sich der obige Ausspruch R. Haninas: cf. Ket. 23a. 360. Es gibt 

keinen Grund zur Annahme, dass der Stein an jenem Tag keine Peruta wert war. 361. Die Frau, um 

die es sich hierbei handelt, verheiratete sich später mit einem anderen. 362. Dass zu berücksichtigen 

sei, die Sache könne in einer anderen Gegend eine Peruta. wert sein. 363. Dass die Zeugen in der 

Ferne zu berücksichtigen seien. 364. Ohne vorherige Besprechung; dies alles ist als Ausgelassenheit 

zu betrachten. 365. Cf. S. 456 Z. 1 ff. 366. Die Frau könnte einen ungiltigen Scheidebrief erhalten 

u. sich daraufhin verheiraten. 367. Dass er ihn nur gezwungen gebe (cf. S. 681 Z. 8ff.); der Scheide- 

brief ist gütig, jed. bringt er ihn in den Verdacht der Ungiltigkeit. 368. Um Aufhebung nicht nach- 

sucht. 369. Bei der Uebergabe zur Trauung rechnete sie nicht mit dem Geld, sondern nur mit der 

Matte, u. da diese keine Peruta wert ist, so ist die Trauung ungiltig. 
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2.^Qi^אנמ אבר רמא ארד םולכ אלו"תועמ ןתמ רחאלד 
 ןודקפב וז עלס ־יסנכ הל רמא״״אינתד הל אנימא
 תועמ ןתמ תעשב” וב ^ל ־ישדקתה הל רמאו רזחו
 התצר אל תשדוקמ התצר תועמ ןתמ רהאל״תשדוקמ”

 5 אמילייא התצר אל ייאמו התצר יאמ תשדוקמ הניא

 אשירד ללכמ אל הרמאד התצר אל ןיא הרמאד התצר
13.foi °אל ארמאק אה^יאמא ישודיקי^ווה״ימנ אל הרמא יכ 
 הקיתשיאד׳יהתצר אל ןיא הרמאד התצר ואל אלא
 אלו׳יתועמ ןתמ רחאלד הקיתש הנימ עמשו^דקתשמ

 .סאנוה כרד הימשמ"ארהנ םופב הב ושק איה”םולכ
 והניבהי ןודקפ תרותב םתה ימד ימ עשוהי ברד הירב
 והב אנבייהמ ירבתימו והל אנידש יא הרבס הלהינ
 אלד אתיא יאו הלהינ'*והניבהי ןישודיק תרותב אכה
 והלוב וטא יאחא בר ךירפ° והנידשיל” הל אחינ

 5והל אנידש יא הרבס ימנ אכה ירימנ״אניד ישנ
 אחא בר החלש והייתוירחאב אנבייחתימ"ירבתימו
 היל חלש יאמ אנוונ יאה יכ״אניברד הימקלייבר רב ““^;33־
 עשוהי ברד הירב אנוה ברד אה ןל עימש אל ןנא
 תוהדייאתתיא איהה :הל ושוח וכל עימשד ןותא

 0אכשרוו”ףטח ארבנ אוהה אתא יכשרוו’’הנבזמ אק
 אנביהי יא הל רמא ילהינ הבה'“ היל הרמא הנימ
 ןמחנ בר רמאוייאקיתשיאו היתלקש יל תשדקימ ךיל
Jb'';’® אבר היביתיא ילקש ידידו ילקש ןיא° רמימל הלבי 
 ףטחש וא הבינגבו םמחבו״לזנב השדיק“ ןמחנ ברל^ןץ^'’

622.Qid 5 אנמו ךידשדב םתה תשדוקמ השדקו הדימ עלס 

 רמא“”אינתד ךידש אלד^ךידש ןיב ןל^נשד ארמית!?!!'^

17 B ואל M 18 jj — ל״א M 19 |j ןתמב M 20 II 

 11 (תשדוקמ...רחאל — M) 21 |j (!)׳תצר אל ןיב ׳תצר ןיב +
22 M — 23 ן| ווה B ןישודיק ,M 24 I — 25 ו| ו 

M 26 קתשימ הקתשד P 27 || אוה P 28 ן! םושמ 

M 29 ןי םא (!)׳ילהינ M 30 11 ךירפ הימק והנידשת M 

 11 ׳הלש 'גוג יאה יכ אדבוע הוה והב ׳בבייהיא M 31 || ןרימג
32 M — 33 || ל M — 34 || יאמ .ו״הכ BM ן הוהד! 

35 M 36 || ׳בשדו M 37 11 ׳שדקימו ךליה ל״א יל ׳יבה 
M 38 || ׳מהב וא M — 39 |! ןל M 40 :1 אל ןיבו M 

 .רזחו הדימ עלס ףטח

nach der Uebergabe des Gelds ist ohne Be- 
deutung. Raba sagte: Dies entnehme ich 
aus folgender Lehre: Wenn er zu ihr ge- 
sagt hat: nimm diesen Sela in Verwahrung, 
und darauf zu ihr sagt: sei mir damit an- 
getraut, so ist sie, wenn es bei der lieber- 
gäbe des Gelds erfolgt ist, ihm angetraut, 
wenn aber nach der Uebergabe des Gelds, 
wenn sie es wünscht, ihm angetraut, und 
wenn sie es nicht wünscht, ihm nicht an- 
getraut. Was heisst ״wünscht" und was 
heisst "nicht wünscht": wollte man sagen 
"wünscht" heisse, wenn sie "ja" sagt, und 
"nicht wünscht"heisse, wenn sie"nein"sagt, 
so wäre ja demnach im ersten Fall die Trau- 1 
ung gütig, auch wenn sie "nein" sagt; wieso 
denn, sie sagte ja "nein"!? Wahrscheinlich 
heisst "wünscht", wenn sie "ja" sagt, und 
nicht wünscht, wenn sie schweigt; somit 
ist hieraus zu entnehmen, dass das Schwei- 
gen nach der Uebergabe des Gelds nichts 
sei. In Pum-Nahara wandten sie dagegen 
im Namen R. Honas, des Sohns R. Jeho- 
suäs, folgendes ein: Es ist ja nicht gleich; 
da gab er es”°ihr zur Verwahrung, und sie 
dachte, dass, wenn sie es fortwirft und es 
zerbricht, sie ersatzpflichtig sei, hierbei aber 
gab er es ihr zur Antrauung, und wenn 
sie es nicht wünschte, so sollte sie es fort- 
werfen!? R. Ahaj entgegnete: Sind denn 
alle Weiber im Gesetz kundig; auch hier- 
bei dachte sie, dass, wenn sie es fortwirft 
und es zerbricht, sie ersatzpflichtig sei. R. 
Aha b. Rabh Hess Rabina fragen: Wie ver- 
hält es sich in einem solchen Fall? Dieser 
Hess ihm erwidern: Wir haben den [Einwand] R. Honas, des Sohns R. Jehosuäs, nicht 
gehört; ihr, die ihr ihn gehört habt, berücksichtigt ihn. 

Einst verkaufte eine Frau Gürtel, da kam ein Mann und entriss ihr einen Gürtel. 
Sie sprach zu ihm: Gib ihn mir zurück. Er entgegnete: Würdest du, wenn ich ihn 
dir zurückgebe, mir angetraut sein? Sodann nahm sie ihn schweigend zurück. Hierauf 
entschied R. Nahman: Sie kann sagen, sie habe zwar von ihm etwas erhalten, jedoch das 
ihrige. Raba wandte gegen R. Nahman ein: Wenn er sie sich mit Geraubtem, Geplün- 
dertem oder Gestohlenem angetraut hat, oder wenn er ihr einen ,Sela aus der Hand 
gerissen und sie sich damit angetraut hat, so ist sie ihm angetraut!? — Dies, wenn er 
um sie geworben hat. — Woher entnimmst du, dass zu unterscheiden sei, ob er um 
sie geworben oder nicht geworben hat? — Es wird gelehrt: Wenn er zu ihr gesagt 

380. Das, womit er sie sich antrauen wollte. 

92 Tilmuil Bd.V 
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 ,hat: nimm diesen Selä, den ich dir schulde הל רמאו רזהו יכיל בייח ינאש וז עלס יסנב הל

 und darauf: sei mir damit angetraut, so ist תשדוקמ התצר תועמ ןתמ תעשב וב יל ישדקתה

 sie, wenn es beim Geben des Gelds erfolgt וליפא תועמ ןתמ רהאל תשדוקמ הניא התצר אל

 ,ist, wenn sie es wünscht, ihm angetraut התצר אל יאמו התצר יאמ תשדוקמ הניא התצר

 und W'enn sie es nicht wünscht, ihm nicht אל הרמאד התצר אל ןיא הרמאד התצר אמיליא 5

 angetraut, wenn aber nach dem Geben des יכ םתס תשדוקמ ינתינו ןישודיק ווה אקיתשיא אה

 ,Gelds, so ist sie, auch wenn sie es wünscht אקיתשיאד התצר אל ןיא הרמאד התצר"אלא םתה

 '^ihm nicht angetraut. Was heisst"wünscht ‘"רמימל הלבי אמעט יאמ תשדוקמ הניאד ינת אקו

 nicht wünscht": wollte man״und was heisst הטידקד ךה אישק אלאו ילקמ• ידירו ילקש ןיא

 ,sagt ״ja״ wünscht" heisse, wenn sie״ ,sagen השדקו הדימ עלס ףטהש וא הבינגבו סמהבו״״לזנב !ח

 "nein״nicht wünscht"heisse, wenn sie״und אלד אה ךידשד אה הנימ עמש ואל אלא תשדוקמ

 sagt, so sollte er doch, wenn demnach die והניטוקנל ןנבר ולייע יפא ברד הישפנ הנ יכ זךידש

 ,Trauunggiltigist, falls sie geschwiegen hat הימש בקעי יברו ןנברמ אוהה היל רמא היתתעמשל

 schlechthin lehren, sie sei^*‘angetraut, wie המיא ןיאמ* םמיכ ינמ בר רמא""יפא בר רמא יכה

 ,"wünscht״ in jenen/Tall. Vielmehr heisst ,-תינמנ עקר,מ ןיא ךכ הטורפ הושמ תוחפב תינקנ"'1

 ,"sagt, und "nicht wünscht ״ja״ wenn sie יפ לע ףא אינתהו היל ורמא הטורפ הושמ תוחפב

 wenn sie schweigt, und er lehrt, dass .sie *תינקנ עקרק"הטורפ הושמ תוחפב תינקנ המיא ןיאמ

 nicht geschieden sei; doch woi aus dem ןיפילחב איהה״יאינת יכ היל רמא הטורפ הושמ תוחפב

Bm.47a הטורפ הומ* וב ןיאש יפ לע ףא״יילכב ןינוק אינתד' Grund, weil sie sagen kann, sie habe zwar 

Qi4.620 ’"־ לאומש רמא הדוהי בר רמאד״אה ירמאקו יבתי רודה etwas erhalten, jedoch das ihrige. Nun wi- 

 derspricht dem ja die Lehre, dass wenn er קפע ול אהי אל ןישודיקו ןיטינ ביטב עדוי וניאש לכ

 sie sich mit Geraubtem, Geplündertem oder םלועל ןישקו ןנחוי יבר רמא יפא בר רמא ןהמע

hos.4,2 בננו חצרו שחבו הלא° רמאנש לובמה רודמ רתוי Gestohlenem angetraut hat, oder wenn er 

 ihr einen Selä aus der Hand gerissen und םנרתמדכ עמשמ יאמ ועגנ םימדב םימדו וצרפ ףאנו

 -sie sich damit angetraut hat, sie ihm an ןיבוח לע ןיבוח ןוהירבח ימינמ ןינב ןידלומ ףפוי בר 25

M 43 11 ד —M 42 11 תשדוקמ...אקו — M 41 | ואל-|-M 40 getraut sei!? Wahrscheinlich gilt das eine, 
M 46 || ׳שדקתמ M 45 |j ם״רא — M 44 ji הדימ — wenn er um sie geworben hat, und das an- 

 .dere, wenn er um sie nicht geworben hat לבא !P 47 I — איהה |] p B 48- ו ; P 49 ורדה. B דדה.

Als R. Asi gestorben war, traten die Jünger ein, um seine Lehren zu sammeln. 

Da sprach einer von den Jüngern, namens R. Jäqob: Folgendes sagte R. Asi im Na- 

men R. Manis: Wie eine Frau nicht durch weniger als eine Peruta erworben wird, so 

wird auch ein Grundstück nicht durch weniger als eine Peruta erworben. Sie ent- 

gegneten! ihm: Es wird ja gelehrt, dass, obgleich eine Frau durch weniger als eine 

Peruta nicht erworben wird, ein Grundstück auch durch weniger als eine Peruta er- 

worben werde!? Plr erwiderte ihnen: Diese Lehre spricht von [der Erwerbung durch] 

Tausch, hinsichtlich welcher gelehrt wird, dass man vermittelst eines Geräts'''erwerben 

könne, selbst wenn es keine Peruta wert ist. Hierauf fuhren sie fort und sprachen: R. 

Jehuda sagte im Namen Semuels, dass, wenn jemand in den Vorschriften über Schei- 

düngen und Trauungen nicht kundig ist, er sich damit nicht befasse. Hierzu sagte R. 

Asi im Namen R. Johanans: Solche'*’sind für die Welt schlimmer als das Zeitalter der 

Sintflut, denn es heisstund lügen, niordcn und- stehlen und ehebrechen, sie 

breiten sich aus, 7cnd Blut an Bhit reihen sie. — Wieso geht dies hieraus hervor? — Nach 

der Verdolmetschung R. Josephs: sie zeugen Kinder von den Weibern ihrer Genos- 

381. Und keinen Unterschied hinsichtl. ihres Wunsches machen, da es doch selbstverständlich ist, 

dass, wenn sie es nicht wünscht, die Trauung ungiltig ist. 382. Ob. S. 729 Z. 2 ff. 383. Durch 

.Symbol. Tausch; cf. Bd. vj S. 629 N. 57. 384. Unkundige, die in diesen Dingen ?)ntscheidungen treffen 

u. dadurch die Uebertretung des Ehegesetzes veranlassen. 385. Hos. 4,2. 
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Syn.lOSa 
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Gn.7,22 

Seb.39ä 

jer.23,10 

Col.h 

 בשוייי׳לכ ללמא[ו] ן״ראה לבאת ןכ לע״י״ביתכו ן־יפייסומ
 ופסאי םיה יגד םגו"םימשה '^ועבו הדשה תיהב הב
 םיגד לע הריזג הרזגנ אל° לובמה רורבי’ וליאו ׳וגו
 םיגד אלו"ותמ הברהב רשא לכמ״״רמאנש םיבש

sen’''und Schuld über Schuld häufen sie. 

Hierauf iolgtf^daniin trmiert das Land tmd 

cs ׳i’crschmachten die Bewohner dann; die 

Tiere des Felds und die Vöpel des Hinunels, 

Zeb.5a 
Mon.4b 

Qib.ii,5 

Ket,102a 
Bq.104b 

Bb.42a 
157a175b 

Ar.6b7a 
Bek.4Bb 

Qid.29b 

Bek.49b 

Ar.6b20a 

seihst die Fische des Meers werden dahinge- 5 דיבעד דע אמיאו°םיבש םיגד וליפא אבה וליאו םיבש 
rafft &C. Während ini Zeitalter der Sintflut הלבא הלא ינפמ יכ״ ביתבד ךתעד אקלס אל והלובל'“ 

über die Fische des Meers die Strafe nicht ביתכ ימ” ןוהידוחל” ךנהו דוהל הלא אמיאו ןיראה 
verhängt worden war, wie es heisst ;’י קתד אה ירמאקו יבתי רתה ביתכ וצרפ וצרפו 
allem, was auf dem Trocknen war, starb., nicht התלוע'*ןישרוי ואיבי התמו התאטה האיבהש השאה' 

aber die Fische des Meers, wird sie hierbei 10 םייחמ התשירפהש אוהו לאומש רמא הדוהי בר רמא” 

auch über die Fische des Meers verhängt. אדובעיש* רבסק אמלא אל םייחמ התשירפה אל לבא 

— Vielleicht nur dann, wenn er alles”%e- לע ףא ןנהוי יבר רמא יסא בר רמא'°אתיירואד ואל 

tan hat!? — Dies ist nicht einleuchtend, אדובעיש רבםק אמלא םייחמ השירפה אלש בג'" 

denn es \\e\ssvFdenn svegen des Schwörens ירד אנמיז אדה הב יגילפ אהו'” אתיירואד הוה''' 

trauert das iMnd^'^\ — Vielleicht wegen des 15 הבט הניא הפ לע הולמ° והייוית ירמאד לאומשו 

Schwörens allein und wegen aller anderen שיקל שירו ןנחוי יברו תוחוקלה ןמ אלו ןישרויה ןמ'^ 

allein!?—Es heisst ja nicht: und’’־sie brei- ןישרויה ןמ ןיבייהבט הפ לע הולמ והייורת ירמאד 

ten sich aus, sondern: sie breiten sich aus• ךהב'” אהב רמתיא יאד אכירצ'’'תוחוקלה ןמ ןיב'^ 

Hierauf fuhren sie fort und sprachen: Es איה הרותב הבותכ הולמ אלדייםושמ לאומש רמאק 
wird gelehrt, dass wenn eine Frau’״ihr 20 שיקל שירלו ןנחוי יברל והל’°הדומ אמיא ךהב לבא 
Sündopfer dargebracht hat und gestorben הולמד° ןנחוי יבר רמאק אהב אהב ןניעמשא יאו 
ist, ihre Erben ihr Brandopfer bringen inüs- אמיא ךהב לבא אימד רטשב הבותככ הרותב הבותכ 

sen. Hierzu sagte R. Jehuda im Namen Se- 

muels, dies nur, wenn sie es bereits bei Leb- 

Zeiten abgesondert hat, nicht aber, wenn sie 

es nicht bei Lebzeiten abgesondert hat; er 

ist demnach der Ansicht, die Haftbarkeit’״ 

sei nicht aus der Gesetzlehre. R. Asi aber 

sagte im Namen R. Johanans, auch wenn 

sie es nicht bei Lebzeiten abgesondert hat; 

er ist demnach der Ansicht, die Haftbarkeit sei aus der Gesetzlehre. — Hierüber strei- 

ten sie ja bereits einmal!? Rabh und Semuel sagen beide, ein mündliches Darlehen 

— M 52 תיחבו הב יבשוי M 51 i, הירתב + M 50 

55 I; מ — M 54 I: אל אדסח ר״א ם״הד M 53 jj םגו 

 M — ן| םיבש יגד אלו M 56 + והל || M 57 והלוכל

 ו תא ־[־ ^ 58 : ימ! M 59 -|- ׳תמו ׳תלוע תא ׳איבה
 ^׳תאטח תא 'שרוי ואיבי א M 60 יסברו M 61 I יפ

j אל ך- M 64 jj וגילפיא אה M 63 j' הוה — M 62 

M 68 j: ו + P 67 ;י ןמו M 66 j! ןיב — M 65 

 אהב \\ 69 (M הולמד) 'M 70 i אהב ימתיא יאו י״רל היל.

könne von den Erben eingefordert werden, nicht aber von den Käufern; R. Johanan 

und Res-Laqis sagen beide, ein mündliches Darlehen könne sowol von den Erben 

als auch von den Käufern eingefordert werden. — Beides ist nötig; würde nur dies 

gelehrt worden sein, so könnte man glauben, Semuel vertrete seine Ansicht nur hier- 

bei, weil das Darlehn nicht in der Gesetzlehre geschrieben ist, da aber pflichte er’״R. 

Johanan und Res-Laqis bei. Und würde er nur jenes gelehrt haben, so könnte man 

glauben, R. Johanan vertrete seine Ansicht nur da, weil ein in der Gesetzlehre geschrie- 

benes Darlehn einem Darlehn auf einen Schuldschein gleicht, dort aber pflichte er 

 vermehren (wie Ex. 1,12), in Verbindung mit dem Folgenden, durch Ehebruch. Diese״ sich ,ץירפ .386

freie Uebersetzung ist übrigens von Jonathan, den RJ. benutzte. 387. Hos. 4,3. 388. Gen. 7,22. 

389. Was im angezogenen Schriftvers aufgezählt wird. 390. Jer. 23,10. 391. Auch wegen einer 

der aufgezählten Sünden. 392. Nur dann wäre es mit dem Vorangehenden zu verbinden u. daraus zu 

folgern, dass die genannte Strafe nur wegen aller genannten Sünden zusammen verhängt werde. 393. 

Eine Wöchnerin, die nach Eev. 12,6ff. ein Brand- und ein Sündopfer darzubringen hat. 394. Des 

Nachlasses für die Verpflichtungen des Verstorbenen. 395. Da die Darbringung des Opfers in der 

Gesetzlehre genannt ist u. somit einem Darlehn auf einen Schuldschein gleicht. 

92* 
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 Semuel bei; daher ist beides nötig. R. Papa ”אתכליה^אפפ בר רמא" אבירצ לאומשל הייל הדומ

 -sagte: Die Halakha ist, ein mündliches Dar ןמ הבוג וניאו'"ןישרויה ןמ הבונ הפ לע הולמ

 lehn ist von den Erben einzufordern, nicht אתיירואד אדובעיש ןישרויה ןמ הבוג תוחוקלה

 ־-aber von den Käufern. Es ist von den Ei הנוקו :אלק היל תילד”תוהוקלה ןמ הבוג וניאו
 ben einzufordern, weil die Haftbarkeit aus ביתכד טג אמלשב . לעבה תתימבו טגב המצע תא יי

 der Gesetzlehre ist, und es ist nicht von °ןל אנמ לעבה תתימ אלא תתירב רפס הל בתכו

 -den Käufern einzufordern, weil es nicht be רסאד”תוירע אהו התרש^״אוהו הרסא אוה אוה ארבס

 .’”kannt ist ןיאש המבי אנמחר רמאדמ אלא והל ירש אלו והל

 Sik erwirbt sich selbst durch ”אמלדו תרתומ םינב הל^’ שי אה הרוסא םינב הל

 .Scheidebriee und Tod des Ehemanns הל שיו'^ םביל אירשו אמלעל” אריסא” םינב הל ןיא >0

 Allerdings durch einen Scheidebrief, denn אנמחר רמאדמ אלא אריםא”ימנ” אמלע ילובל םינב

 ^^es heisst:”Vr schreibe thr einen ScheidebrieJ אירש טוידה ןהבל אה הרוסא לודג ןהבל הנמלא

 ?woher dies aber vom Tod des Ehemanns יאה השעב אמלע ילוכל ואלב לודג ןהכל אמלדו

 ־Dies ist einleuchtend: er hat sie”Ver — ירתשית*'לעבה תתימ’°אינהאד יא היתדיבע יאמ השע
 -boten gemacht, und er macht sie auch er אתלימב המקות״״לעבה תתימ’°אינהא אלד יא ירמגל !5

 laubt. — Beim Inzestgesetz”*ist er es ja, der לע התמיקואו"' התיממ התקיפא אל אמלא אתיימק

 ’''’sie verboten macht, und er macht sie nicht תיא ארקיעמד םישדןרומה ילוספא״^הוהד ידימ השע

 ,erlaubt!? — Vielmehr, die Gesetzlehre sagt הליעמ והניקרפ הדובעו הזיגב יריסאל הליעמ והב

 dass die Eheschwägerin, die keine Kinder ’*רמאדמ אלא יריסא הדובעו הזיגב והב תיא אל

 ,hat, verboten^^sei, demnach ist sie erlaubt ףיקתמ הנחקי רהא שיאו המחלמב תומי ןפ° ארק” 20 7.

wenn sie Kinder hat. — Vielleicht ist sie, 

wenn sie keine Kinder hat, anderen ver- 

boten und dem Eheschwager erlaubt, und 

wenn sie Kinder hat, allen verboten!? — 

Vielmehr, da die Gesetzlehre sagt, dass eine 

Witwe dem Hochpriester verboten sei, so 

ist sie wol einem gemeinen Priester erlaubt. 

— Vielleicht begeht der Hochpriester ein 

Verbot, während jeder andere ein GeboP״‘ 

Übertritt!? — Was soll hierbei das Gebot: ist der Tod des Ehemanns von Wirkung, so 

ist sie vollständig erlaubt, und ist der Tod des Ehemanns nicht von Wirkung, so ver- 

bleibt sie in ihrem Zustand”". — Weshalb denn nicht, sie ist der Todesstrafe enthoben 

und unterliegt nur”’einen1 Gebot!? Ebenso verhält es sich bei den untauglich geworde- 

nen Opfertieren; vorher”Tat bei ihnen das Verbot der Veruntreuung”’Geltung und sie 

sind zur Schur und zur Arbeit verboten, sobald man sie aber ausgelöst hat, so begeht 

man an ihnen keine Veruntreuung mehr, doch sind sie zur Schur und zur Arbeit ver- 

boten. — Vielmehr, die Schrift sagt:^*<?r könnte im Krieg den Tod finden und ein anderer 

sie nehmen. R. Sisa, der Sohn R. Idis, wandte ein: Vielleicht ist unter״anderer"der Ehe- 

Schwager zu verstehen!? R. Asi entgegnete: Dagegen ist zweierlei zu erwidern: erstens 

heisst der Eheschwager nicht ״anderer", und zweitens heisst esf'und der ayiderc Mann 

396. Der Käufer braucht von derartigen Schulden nicht gewusst zu haben u. muss vor vSchaden ge- 

scliützt werden. 396. Dt. 24,1. 397. Durch sein Vorhandensein, für andere Personen. 398. 

Beim Verbot der Frau für die nahen Verwandten des Ehemanns. 399. Sie bleibt ihnen auch nach 

seinem Tod verboten. 400. Anderen ausser ihrem Schwager. 401. Der Scheidung, die zu erfolgen 

hat, um einen anderen heiraten zu dürfen. 402. Jedem Menschen verboten, u. das besondere Verbot 

für den Hochpriester ist überflüs.sig. 403. Als Plhefrau war sie jedem anderen bei Todesstrafe verboten, 

was nach dem Tod des Ehemanns nicht mehr der P'all ist. 404. Bevor man sie auslöst. 405. Am 

Geheiligten; cf. Lev. 5,14ff. 406. Dt. 20,7. 407. Ib. 24,3. 

ib.20 

 םבי רחא ןאמ אמיא ידיא ברד הירב אשיש בר הל

 אל םביד אדח רבדב תובושת יתש ישא בר*'רמא

if 24,3 בתכו ןורחאה שיאה האנשו"ביתכ דועו רחא ירקיא 
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sie hasst tmd ihr einen Scheidehricf schreibt, ןורחאה שיאה תומ־י יכ וא [רגו] תתירכ רפס הל 

oder wenn der andere Mann stirbt, womit תרמונו אירש’ךישוריג המ ]ישוריגל התימ שקתיאו 

das Sterben mit der Scheidung verglichen 5׳וכ האיבב תינקנ המביהו :תרמוגו אירשדיתימ ףא 

wird: wie die Scheidung sie vollständig ול החקלו הילע אבי המבי'’ארק רמאךלגמ האיבב 

erlaubt macht, ebenso macht der Tod sie 5 ךתעד אקלס אל השאב״יאתלימ הלוכל אמיאו השאל 

vollständig erlaubt. האיבהש ךרדכ הב םירמוג רטשו ףפכ והי לובי איגתד 
Die Eheschwägerin wird erwor- ןיאו הב תרמוג האיב°המביו''רמול דומלת הב תרמוג J,,; 54, 

BEN DURCH BEISCHLAF &c. Woher dies vom החרכ לעבד^דמכיו יאמ אמיאו הב םירמוג רטשו ףסכ 

Beischlaf? — Die Schrift sagt:^‘’V//r Schwa- תעמש המביו יאמ םביו ארק אמיל ןכ םא” םבימ ׳»■8י>54־ 

ger soll zu ihr kon1me71 tmd sie zur Frau 10 1.25,10ומש ארקנו'’ ביתכד ןלגמ'’ :הצילחב :יתרת הנימ ס 

nehme1׳f \ — Vielleicht auf jede Art, wie bei הרתוה לענ הב ץלהש’^ןויכ לענה ץולח תיב לארשיב 

einer [angeheirateten] Frau!? — Dies ist יעבימ יאה אתאד אוה יכחל לארשי יאה^^לארשי לכל 

nicht einleuchtend, denn es wird gelehrt: תיבב לארשיב’%דדוהי רב לאומש בר ינתדבל” היל Ja»■!(״'’ 

Man könnte glauben, die Vollendung’”erfol- לארשיב ירת םיוג לש ]יד תיבב אלו לארשי לש ןיד 

ge bei ihr durch Geld und Urkunde, wie 15 הדוהי יבר רמא° אינתדכל היל יעבימ יתכאו יביתכ 

dies durch den Beischlaf erfolgt, so heisst התאבו ןופרט יבר ינפל םיבשוי ונייה תחא םעפ 

es: und zwllziehe a71 ihr die Schtvagerehe, nnr לענה ץולח ורמאו”םכלוכ ונע ונל רמאו ןדלהל המבי 

der Beischlaf vollendet dies, nicht aber voll- תתימבו :אקפנ ומש ארקנומ אוהה לענה ץולה 

enden es Geld und Urkunde. — Vielleicht קנחב איהש שיא תשא המו רמוחו לק ןלנמ :םביה 

deuten [die Worte] tmd zwllziehe an ihr die 20 ןכש לכ אל ואלב איהש המבי התריתמ לעבה תתימ 

Schzuagerehe darauf, dass er dies auch gegen הניאש וזב רמאת טגב האצוי ןכש שיא תשאל המ 

ihren Willen^“tue!? —■ Demnach sollte es תשאל המ אלא’'הצילהב האצוי ימנ אה טגב האצוי 

heissen: tmd vollziehe die Schzuagerehe, wenn 

es aber heisst: tmd vollziehe a71. ihr die 

Schzuagerehe, so ist beides zu entnehmen. 

Durch Halkjah. Woher dies? — Es 

heisst sein Haus zuerde in Jisrael ge- 

nantil: das Haus des Schuhahgestreiften, sobald sie ihm den Schuh abgestreift’'’hat, ist 

sie für ganz Jisrael erlaubt.— Ist denn [das S^ox\\Jisraü hierfür zu verwenden, es ist 

ja wegen der Eehre des R. Semuel b. Jehuda nötig: in Jisrael, vor einem jisraelitischen 

Gericht, nicht aber vor einem Gericht von Nichtjuden!?—• Es heisst zweimal m JisraeF\ 

— Aber auch das andere ist ja für folgende Lehre nötig!? R. Jehuda erzählte: Einst 

sassen wir vor R. Tryphon und eine Frau kam zur Hali9ah; da sprach er zu uns: ruft 

alle: Schuhabgestreifter, Schuhabgestreifter. — Dies^'^geht hervor aus [den Worten:] sein 

Narne zuerde genannt. 

Und Tod des Eheschwagers. Woher dies? — Dies ist [durch einen Schluss] vom 

Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn die Ehefrau, bei der es^^mit der Er- 

drosselung belegt ist, durch den Tod des Ehemanns erlaubt wird, um wieviel mehr die 

Eheschwägerin, bei der es mit einem Verbot belegt ist. — Wol die Ehefrau, die durch 

einen Scheidebrief frei wird, während diese nicht durch einen Scheidebrief frei wird!? 

— Auch diese wird durch die Hali9ah^'’frei. — Vielmehr, wol die Ehefrau, weil der, der 

sie verboten machte, sie auch erlaubU'macht!? R. Asi erwiderte: Auch diese macht der 

408. Dt. 25,5. 409. Dies erfolgt durcE das Kommen, womit der Hebräer den Beischlaf bezeich- 

net 410. Der Ehelichung. 411. Hierauf deuten diese Worte nach einer anderweitigen Aus- 

legung; cf. Jab. 8b 412. Dt 25,10. 413. Cf. S. 163 N. 10. 414. Cf. Dt 25,7. 415. Dass 

man ihn so rufe. 416. Der geschlechtliche Verkehr mit einem fremden Mann. 417. Die der 

Scheidung entspricht. 418. Durch seinen Tod; dagegen aber war die Eheschwägerin durch ihren 

 ימנ אה ישאייבר רמא הריתמ הרסוא ןכש שיא
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 -erlaubt, der sie verboten machte: der Ehe תשא אהתו הל יירש’ םבי הרסוא םבי הריתמ הרסוא

 -schwager'''‘’machte sie verboten und der Ehe הניאש המבי המו רמוהו לקמ הצילהב האצוי שיא

 schwager macht sie erlaubt. — Sollte doch ןיד וניא טגב האצויש וז הצילהב האצוי טנב האצוי

 vom Schwereren auf [durch einen Schluss] *התרוב רפס תתירכ רפס ארק רמא הצילהב האצויש

 das Eeichtere gefolgert werden, dass die לקמ טנב תאצוי המבי אהתו התרוב רחא רבד ןיאו ׳י

 Ehefrau durch Hali9ah frei werde: wenn die האצוי הצילחב האצוי ןיאש• שייא תש*א המו רמוהו

 Eheschwägerin, die durch Scheidung nicht רמא טגב האצויש ןיד ןיא הצילחב האצויש וז טגב

 -frei wird, durch Haligah frei wird, um wie אבוכיע אכיאד אכיה לכו אבוכיע הבבו״הככ“ ארק

 viel mehr sollte diese, die durch Scheidung לרוג ביתכד םירופכה םוי אהו רמוהו לק ןנישירד’ אל

 — .frei wird, durch Haii9ah frei werden ןיאו תאטח השוע לרוגה תאטה והשעו°אינתו“הקוחו 10

 Die Schrift s^igvrBrie/ der Trenmmg, nur םוקמב המו אוה ןיד אלהו לוכיש תאטח השוע םשה

 der Brief trennt sie, nicht aber trennt sie לרוגה שדיקש םוקמ םשה שדיק לרוגה שדיק אלש

 etwas anderes. — Sollte doch [durch einen תאטח והשעו רמול דומלת םשה שדקיש' ןיד וניא

 Schluss] vom Schwereren auf das Leichtere אמעטו־י תאטח השוע םשה ןיאו תאטח השוע לרוגה

 gefolgert werden, dass die Eheschwägerin רמא רמוחו לק ןנישרד יכה ואל אה ארק היטעמד !•י

 -durch Scheidung frei werde: wenn die Ehe הל ירת המשל הל אמיאו המביל אלו הל’הל°ארק

 ,frau, die durch Hali9ah nicht frei wird הל ךדיאו המשל הל דח היל* יעבימ יתבאו יביתב

 durch Scheidung frei wird, um wieviel mehr °ידימ ןיא לענ לענ° ארק רמא‘“ התריבחלו הל“ אלו

 ,wird diese, die durch Hali9ah frei wird יעבימ יאה אתאד אוה יבהל לענ יאהו אל אנירחא

 :durch Scheidung frei. — Die Schrift sagt םדא לכ לש לענ ולענ אלא יל ןיא ולענ אינתדכל״היל 20

 Einschränkung'". — Ist י m' 1 ועאmT '!f ’ ^ישדלרז M .3 ירהו י1״ק ^ש’רד
+ B 6 1; ארק ׳עמד ׳עטו — M 5 : שדיקש M 4 ;י םוי denn da, wo eine Einschränkung vorhan- 
 den ist, [ein Schluss] vom Leichteren auf היב תיאד ג״עא [f- M- הקוה[ו לרוג M 7 — הל 8

 -Schwerere nicht zu folgern, beim Ver ךדיאו...היל M 9 I — ו הל B 10 אלא.

söhnungstag heisst es ja Los und Safzung*'\ dennoch wird gelehrtrichte ihn als 

Siindopfer her^ das Los macht ihn'“®zum Sündopfer, nicht aber macht ihn die Bestim- 

niung zum Sündopfer. Man könnte nämlich einen Schluss folgern: wenn in einem Fall, 

wo das Los nicht heiligt'“*, die Bestimmung heiligt, um wieviel mehr heiligt die Be- 

Stimmung in einem Fall, wo das Los heiligt; daher heisst es: er richte ihn als Sünd- 

Opfer her^ das Los macht ihn zum Sündopfer, nicht aber macht ihn die Bestimmung 

zum Sündopfer. Nur deshalb, weil die Schrift es ausgeschlossen hat, sonst aber wür- 

den wir [den Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert haben!? — Die 

Schrift sagt:'“V;^r, nicht aber der Eheschwägerin. — Vielleicht: ihr^ auf ihren Namen!? 

— Es heisst zweimal — Aber immerhin deutet ja das eine ihr^ dass es auf ihren 

Namen erfolgen müsse, und das andere ihr^ dass es nur für sie, nicht aber für sie 

und ihre Genossin erfolgen'‘“dürfe!? — Die Schrift sagt Schuh^ nur durch den Schuh, 

nicht aber durch etwas anderes. — Deutet denn [das Wort] Schuh hierauf, es ist ja für 

die folgende Lehre nötig!? Seinen Schuh\ ich weiss dies nur von seinem Schuh, woher 

dies vom Schuh jedes anderen'^“ Menschen? --es heisst zweimal Schuh, und dies ist 

Qid.al' 

Dt. 24,1 
»8l.Git.21'' 

tt,26,9 
Jom.ö® 

ib.408 
Hol. 24« 
Ker.28ä 
L».16,9 

Dt. 24,1 

Git.S?« 
Dt. 25,9 

Jab,1031> 

Manu anderen verboten u. soll durch den Tod des Schwagers erlaubt werden. 419. Beim Tod 

des Ehemanns wäre sie jedem anderen erlaubt, u. nur durch deu Eheschwager ist sie anderen verboten. 

420. Dt. 24,1. 421. Dt. 25,9. 422. Dass sie nur auf diese Weise frei werde. 423. Diese 

Worte gelten als Einschränkung, dass es nur nach der in der Schrift genannten Vorschrift erfolgeu dürfe. 

424. Lev. 16,9. 425. Den einen der beiden Böcke; cf. Lev. 16,5ff. 426. In anderen Fällen, wo 2 

Tiere als verschiedenartige Opfer darzubringen sind (beispielsweise Lev. 5,7ff.); die Heiligung erfolgt nicht 

durch das Los, sondern nur durch die Bestimmung. 427. Dt. 24,1. 428. Cf. Dt. 24,3. 429. 

Der Scheidebrief, der für die eine Frau geschrieben worden ist, darf nicht für eine andere gleichnamige 

benutzt werden. 430. Dass er auch entliehen sein dürfe. 
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einschliessend. Weshalb heisst es demnach המ p םא הייר לענ לענ רמול דומלת היל אנמ" 
seinen Sclmhl — ein Schuh, der für ihn וניאש״לחגל טרפ ול יוארה ולענ ולענ רמול דומלת 

brauchbar ist; ausgenommen ein [besonders] ולגר בור תא הפוח ןיאשךטקל טרפ וב ךלהל לובי 
grosser, mit dem er nicht gehen kann, aus- לענ ארק בותבנ p םא בקע ול ןיאש םילוסמל״ייטרפ Coi.b 
genommen ein besonders kleiner, der nicht 5 :יתרת הנימ תעמש לענה יאמ 
den grösseren Teil seines Kusses deckt, aus- □ינשב ומצעייהנוקו רטשבו ףסכב הנקנ ירבע 
genommen die Sohlensandale ohne Ferse. הירבעה המא וילע הריתי° ףסב ןוערגבו לבויבו 
— Die Schrift sollte ja Schuh sagen, wenn העיצרב הנקנ עצרנה ]ינמיסב המצע תא הנוקש" 
es aber den Schuh heisst, so ist beides zu :ןודאה תתימבו לבויב ומצע תא הנוקו 
entnehmen. 10 רמא ןלנמ'' :ףסבב הנקנ ירבע דבע .ארמג 

|ER EBRÄ1SCHR Sklave wird erwor- ןחבשא'' ףסכב הנקנש דמלמ ותנקמ ףםבמ״ ארק l*.26,51 

|ijl 
Qid.iea 

21,8 
 !!!■!«נ

Dt.16,12 

ä BEN DURCH Geld und Urkunde, und רבמנ ףסבב ונינק לבו ליאוה יוגל רבמנה ירבע דבע 
ERWIRBT SICH SELBST״' DURCH DIE J.A.H- תערגמש דמלמ° הדפהו° ארק רמא ןלנמ לארשיל 
RE״', DURCH DAS J0BELjAHR״^uND DURCH השדקימו ליאוה הירבעה המא ]חבשא האצויו הנוידפ 
Reduktion des Kaufgelds״'. Ihm über- !5 יכ° ארק רמא ןלנמ ירבע דבע ףסבב אינקימ ףסכב 
LEGEN IST DIE ebräische Magd, DIE SICH םינש שש ךדבעו הירבעה וא ירבעה ךיחא ךל רבמי 
[auch] DURCH PuBERTÄTszEicHEN״^ ER- ליאוה ןיד תיב והמבמ ןחכשא'’הירבעל ירבע שיקמ 
WIRBT. Der Angebohrte״'wird durch ריבש°ריבש°ףילי ןלנמ ומצע רבומרחרוב לעב רכמנו 
DAS Anbohren erworben, und ERwזIRBT ףילי אלד״ןאמל אלא ריבש ריכש ףיליד׳יןאמל אחינה 
SICH SELBST DURCH DAS joBELjAHR UND 20 גישת יכו“ ארק רמא רמימל אכיא יאמ ריכש ריכש i-v.26,!2 
DURCH DEN Tod des Herrn. ]4 j: ^ !3 ןן g !2 || ימלת ןיינמ m 11 

GEMARA. Der ebräische Sklave איהש m 16 [! תא + m 15 !j םיילוסמה לדנסל m 
WIRD ERWORBEN DURCH Geld. Woher dies? lA + M 19 [j ו + mp 18 [| ףסכב M 17 || הנוק 
— Die Schrift sagt:״'^׳ö2^ seinem Kaufgeld^ ^ 

dies lehrt, dass er durch das Geld erworben werde. Wir wissen dies vom an einen Nicht- 

Juden verkauften ebräischen Sklaven, bei dem״*die Erwerbung nur durch Geld erfolgt, 

woher dies vom an einen Jisraeliten verkauften? — Die Schrift sagt:״’?/«^/ ausgelöst 

7vorden^ dies lehrt, dass sie das Eösegeld reduzire und frei werde״“. — Wir wissen dies 

von der ebräischen Magd, die, wie sie durch Geld angetraut wird, auch durch Geld 

erworben wird, woher dies vom ebräischen Sklaven? — Die Schrift sagt:״W«27 dein 

Bruder dir verkauft wird, ein Ehr der oder eine Ebräerin^ so soll er dir sechs Jahre die- 

nen; er vergleicht somit den Ebräer mit der Ebräerin. — Wir wissen dies von dem, 

der durch das Gericht'״verkauft wird, da er gegen seinen Willen verkauft'״wird, wo- 

her dies von dem, der sich selbst verkauft? — Dies ist durch [das Wort] Mietling‘'‘'*zVi 

folgern. — Einleuchtend ist dies nach demjenigen, der durch [das Wort] Mietlm^ 

folgert, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, der durch [das Wort] Mietlür 

or 
iS 

431. Er geht frei aus. 432. Der Dienstzeit, die auf 6 Jahre festgesetzt ist; cf. Ex. 21,2 u. Dt. 
15,12. 433. Auch wenn es vor Ablauf der 6 Jahre eintritt; cf. Lev. 25,8ff. 434. Cf. S. 725 N. 335. 
435. Zwei Haare au der Scham; sobald sie diese bekommt, wird sie frei. 436. Ein Sklave, der nach 
.\blauf der 6 Jahre seinen Dienstherru nicht verlassen will; cf. Ex. 21,6. 437. Lev. 25,51. 438. 
Beim Nichtjuden; auch bewegliche Sachen, die von einem Jisraeliten auf andere Weise erworben werden, 
werden von ihm nur durch Zahlung des Kaufpreises erworben. 439. Ex. 21,8. 440. Hier wird 
die Hophälform gebraucht, dieMarauf deutet, dass die Freiwerdung durch das Geld vom Herrn erwirkt 
werde; demnach erfolgt auch die Erwerbung durch das Geld. 441. Dt. 15,12. 442. Wegen 
eines Diebstahls; cf. Ex. 22,2. 443. Es ist daher erklärlich, dass bei ihm die Erwerbung erleichtert 
worden ist. 444. Dieses Wort wird sowol beim durch das Gericht verkauften (Dt. 15,18) als auch 
beim sich freiwillig verkauften Sklaven (Lev. 25,40) gebraucht, woraus zu folgern ist, dass sie diesbezüglich 
einander gleichen. 



 א־ינתד אוה אנת יאה ריבש ריבש ףילי אלד אנת
 תיב והורבמ שש לע יתיו ששל רבמנ ומצע רבומה
 ;צרנ וניא ומצע רבומה ששל אלא רבמנ וניא ןיד

JaD 
Bm.953 
Seb.lOa 
Zeb.48a 
Hol.78a 
Ker.22a 

Wort] Mietling nicht folgert? — Es ist der 

Autor der folgenden Lehre: Wer sich selbst 
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 ^^^^^^^^nicht folgeren? Die'SchriS'sa “°ןאמו ןותחתמ’ךוילע דמליו ןושאר ןינע לע_ףםומ

7venn es reicht\ dies^'ist eine Hinzufügung 

zum Vorangehenden, und man folgere hin- 

sichtlich des Vorangehenden vom Folgen- 

 den^ — Wer ist der Autor, der aus [dem םיקינעמ ןיא ומצע רבומ׳י עצרנ ןיד תיב והורבמ 5

 ןיא ומצע רבומה ול םיקינעמ ןיד תיב והורבמ ול

 ובר ןיד תיב והורבמ תינענבייההפש ול רסומ ובר
 verkauft, kann auf sechs [Jahre] und auf הזו הז רמוא רזעילא’'יבר תינענב החפש ול רפומ

 mehr als sechs verkauft werden, wen das םיקינעמ הזו הזו עצרנ הזו הז ששל אלא רבמנ וניא

 -Gericht verkauft, kann nur auf sechs ver ואל יאמ תינענב החפש ול רסומ ובר’’ הזו הזו ול !0

 ,kauft werden. Wer sich selbst verkauft יברו ריבש’*ריבש ףילי אל אמק אנתד ינלפימק אהב

 wird nicht angebohrt, und wen das Gericht הימשמ ימויבט בר רמא"ריבש” ריבש הילי רזעילא

 verkauft, wird^’angebohrt. Wer sich selbst יאהב'‘■ אבהו ריבש ריכש ףילי" אמלע ילוכד ייבאד

 wen das ;״verkauft, wird nicht beschenkt רכומ רמאד אמק אנתד אמעט יאמ ינלפימק ארק

 Gericht verkauft, wird beschenkt. Wer sich יבנ אנמחר טעימ שש לע רתיו ששל רכמנ ומצע !5

 selbst verkauft, dem gibt sein Herr keine רכומ אלו הז םינש שש ךדבעו° ןיד תיב והורבמ

 -kenaänitische Sklavin, wen das Gericht ver ךדבע” ךדיאו שרויל אלו ךל” ךדבעו ךדיאו ומצע

 kauft, dem gibt sein Herr eine kenaänitische אתאד אוה ןודא תאצרהל״אוהה ךדיאו ביתכ אנירחא

 Sklavin. R. Eliezer sagt, der eine wie der עצרנ וניא ומצע רכומ רמאד אמק אנתד אמעט יאמ

Ex.21,6 20 ”ויינדא עצרו°ףיד תיב והורכמ יבנ אנמחר טעימדמ andere werde nur auf sechs [Jahre] verkauft, 

 ,der eine wie der andere werde angebohrt ומצע רכומ לש ונזא אלו ולש ונזא עצרמב ונזא תא

fa1'״ö4® יבר אינתד° אתאד אוה הוש הריזנל איהה ךדיאו’ der eine wie der andere werde beschenkt, 

 und dem einen wie dem anderen gebe sein ”רמאנ תינמי ןזאב איהש העיצרל ןינמ רמוא רזעילא

Herr eine kenaänitische Sklavin. Ihr Streit 

besteht wahrscheinlich in folgendem: der 

erste Autor folgert nicht aus [dem Wort] 

]\Iietling und R. Eliezer folgert״’wol aus 

[dem Wort] Mietling. R. Tabjomi erwiderte 

im Namen Abajjes: Beide folgern״’aus [dem Wort] Mietling., und hierbei streiten sie über 

folgenden Schriftvers. Der erste Autor sagt deshalb, dass, wenn er sich selbst verkauft, 

er auf sechs [Jahre] und auf mehr als sechs verkauft werden könne, weil der Allbarm- 

herzige beim durch das Gericht Verkauften einschränkt:^“(?r diene dir sechs Jahre., dieser, 

nicht aber der, der sich selbst verkauft.— Und der andere!? — Er die71e dir., nicht aber 

dem Erben. — Und jener!? — Es heisst nochmals: er diene dir*^\ — Und der andere!? 

— Dieses spornt den Herrn zur Willfährigkeit an’“. — Ferner sagt der erste Autor des- 

halb, dass, wenn er sich selbst verkauft, er nicht angebohrt werde, weil der Allbarm- 

herzige beim durch das Gericht verkauften einschränkt:״V^r Herr bohre sein Ohr mit 

eme7n Pfrieme71, sein Ohr, nicht aber das Ohr dessen, der sich selbst verkauft. — Und 

der andere!? — Dies ist wegen einer Wortanalogie nötig, denn es wird gelehrt: R. 

Eliezer sagte: Woher, dass das Anbohren am rechten Ohr erfolgen müsse? — hierbei 

Jab 
Zeb.24ö 
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 .רזעלא M 36 ii ונזאב אלו ולש ונזאב ונזאב תתנו עצרמה תא

445. Der hierbei den Schluss durch Wortanalogie nicht anerkennt. Dieser Schluss ist nicht eigen- 

mächtig anzuwenden, vielmehr muss er überliefert sein. 446. Lev. 25,47. 447. Diese Schriftstelle 

spricht von einem, der sich an einen Nichtjuden verkauft, u. vorher wird von einem gesprochen, der sich 

an einen Jisraeliten verkauft. 448. Wie beim folgenden die Erwerbung durch Geld erfolgt, ebenso 

erfolgt sie beim Vorangehenden durch Geld. 449. Am Ohr, wenn er nach Ablauf der 6 Jahre sich 

weigert, den Dienst zu verlassen. 450. Beim Verlassen des Dienstes; cf. Dt. 15,13. 451. Das.' 

beide Sklaven diesbezüglich einander gleichen. 452. In anderer Hinsicht. 453. Dt. 15,12. 454. 

Cf. Dt. 15,18. 455. Bei der Beschenkung; es bezieht sich nicht auf den Verkauf. 456. Ex. 21,6. 
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heisst es Ohr und dorf”heisst es Ohr, wie ןימי ןאכ ףא ןימי ןלהל המ ןזא° ןלהל רמאנו ןזא ןאב 

dort das rechte, ebenso auch hier das rechte. אוהה ךדיאו'*ונזאי^יאמ ןזא״ארק אמילי^ק םא ךדיאו 
— Und jener!? — Die Schrift sollte ja Ohr םאומ° הל אקפנ ךדיאו הנזא אלו ונזא היל יעבימ 

sagen, während es aber sein Ohr heisst״*. יעיימ"׳ ךדיאו המא אלו דבעה דבעה רמאי [רמא] 

— Und der andere!? — Hieraus ist zu fol- 5 דבעה דבעמ ךדיאו דבע אוהשב רמאיש דע° היל 

Ohr. nicht aber ihr Ohr״’. — Und אנתד אמעט יאמ שירד אל דבעה דבע ךדיאו״אקפנ gern: sein 

jener!? — Dies geht hervor 2.\xs-Twenn der אנמהר טעימ ול ןיקינעמ ןיא ומצע רכומ רמאד אמק 

Sklave sagt, der Sklave, nicht aber die Magd. 01.16,14 רכומל אלו״ ול קינעת קנעה° ןיד תיב והורכמ יבג 

— ITnd der andere!? — Hieraus ist zu fol- וישרוי וישרויל אלו ול היל יעבימ״אוהה ךדיאו ומצע 

gern: wenn er es sagt, solange er noch Skia-10 ותלועפ ריכש המ אנמחר היירק ריכש אל יאמא 

VC ist^*‘. — Und jener!? — Dies geht her- 

vor aus: der Sklave'^\ — Und der andere!? 

Aus [dem Wort] der Sklave folgert er 

nichts״'. — Ferner sagft der erste Autor des- 

Qid.iali 

Pes.aiä 
Ket.l9ä82a 

Git.37ä 
 8(1.401י

Nm.5,7 

ib. V.16 
Qid.203 
22a 

Ar.30ö 

 לעבל אלו ול״אלא וישרויל ותלועפ יאה" ףא וישרויל

 רמא° אינתד" ןתנ יברכ אמלעב ןל אריבסדמ ובוח

 ןינמ ורבחב ורבחו הנמ ורבחב השונל ןינמ ןתנ יבר

 רשאל ןתנו״רמול דומלת הזל ןינתונו הזמ ןיאיצומש

halb, dass, wenn er sich selbst verkauft,!■י אל ימנ אמלעב^“ ךדיאו יקופאל״ ול אתא ול םשא 
man ihn nicht beschenke, weil der Allbarm- רמאד אמק אנתד אמעט יאמ ןתנ יברכ"ןל אריבפ 

herzige beim durch das Gericht verkauf- טעימ תינענכ החפש ול רסומ ובר ןיא ומצע רכומ 

ten dinsc\\rä.nkvd'‘‘'beschenke7t sollst dn ihn, ול ןתי וינדא םא(ו)° ןיד תיב והורכמ יבג אנמהר Ex,21,4 

nicht aber den, der sich selbst verkauft. — ךדיאו וחרכ לעב ול״ךדיאו ומצע רכומל אלו ול השא 

Und der andere!?— Hier ist zu folgern: ihn, -01,15,18 ׳0 רכש הנשמ יכ° אינתד״אקפנ ריכש רכש הנשמ יכמ 
nicht aber seine Erben. — Weshalb nicht ירבע דבע םויב אלא דבוע וניא דיכש ךדבע ריבש• 

seine Erben, der Allbarmherzige nennt ihn ךתעד לע הלעת יבו הלילב ןיבו םויב ןיב דבוע 

ja einen Mietling, und wie der Lohn des רבב אלהו הלילב ןיבו םויב ןיב דבוע ירבע דבעש 

Mietlings seinen Erben gehört, ebenso ge- התשמב ךמע לבאמב ךמע° ךמע ול בוט יב° רמאנ 

hört ja auch der Lohn von diesem seinen 

Erben!? — Vielmehr, ihn, nicht aber seinen 

Gläubiger, da wir sonst nach R. Nathan 

entscheiden. Es wird nämlich gelehrt: R. 

Nathan sagte: Woher, dass, wenn jemand 

von seinem Nächsten und der Nächste von einem anderen eine Mine zu erhalten hat, 

man sie diesem abnehme und jenem gebe? — es heisst:‘'''Vr gebe sie dem, dem die Schuld 

zukommt. [Das Wort] ihn schliesst dies hierbei aus. — Und jener!? — Auch sonst ent- 

scheiden wir nicht nach R. Nathan. — Ferner sagt der erste Autor deshalb, dass, wenn 

er sich selbst verkauft, sein Herr ihm keine kenaänitische Sklavin gebe, weil der All- 

barmherzige beim durch das Gericht verkauften einsch.ränkU^'^wenn sein Herr ihm eine 

Frau gibt, ihm, nicht aber dem, der sich selbst verkauft. — Und der andere!? — Ihm, 

gegen seinen Willen. — Und jener!? — Dies geht hervor denn das Doppelte des 

Lohns eines Mietlings. Es wird nämlich gelehrt: Denn das Doppelte des Lohns eines Mich- 

lings hat er dir gedient׳, der Mietling arbeitet nur tags, der ebräische Sklave aber arbei- 

tet sowol tags als auch nachts. Kann es dir denn in den Sinn kommen, dass der ebrä- 

ische Sklave tags und nachts arbeiten müsse, es heisst ja hexeits'.'^zoeil ihm wol ist bei 

dir, mit dir beim Essen und mit diF%eim Trinken!? Vielmehr, erklärte R. Ji9haq, besagt 

457. Ivev. 14,28. 458. Somit ist hieraus beides zu entnehmen. 459. Einer ebräischen Magd. 

460. Ex. 21,5. 461. Wenn aber nach Ablauf der Dienstzeit, so wird er nicht angebohrt. 462. Aus 

dem W. ״Sklave״ ist zu folgern, dass er noch Sklave sein müsse, u. durch den Artikel ״der״ ist die Magd 

auszuschliessen. 463. Da der Artikel wegen des Sprachgebrauchs erforderlich ist. 464. Dt. 15,14 

465. Num. 5,7. 466. Ex. 21,4. 467. Dt. 15,18. 468. Ib. V. 16. 469. Der Herr darf niclit 
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 dies, dass sein Herr ihm eine kenaänitische תינענכ החפש ול רסומ וברש ןאכמ קחצי יבר רמאו

 Sklavin gebe“''". — Und der andere!? — Wenn לכא היתעדמ^״ילימ ינה אנימא הוח םתהמ יא ךדיאו

 hieraus, so könnte man glauben, nur mit ‘®אנת ןאמ אלא’*ןל עמשמק אל אמיא היהרוכ לעכ

 -seinem Willen, nicht aber gegen seinen Wil בשו° אינתד אוה'" אנת יאה ריכש ריכש ףילי אלד 25,41

 ,len, so lehrt er uns. — Vielmehr, der Autor המכ בקעי ןכ רזעילא יבר רמא ׳ונו ותחפשמ לא 5

 ,der aus [dem Wort] Aiictlmg nichts folgert יא” רומא רבכ ירה ומצע רכומכ יא רבדמ בותכה

 Ar״: ist der Autor der folgenden Lehre אלא רבדמ בותכה ןיא אה רומא רבכ ירה עצרנב

 .re z^i seiner Familie zurück Scc. R. Eliezer b לבויה ינפל םינש שלשו םיתמ• ןיד תיב והורכמב

 ,Jäqob sagte: Von wem spricht die Schrift ^'ריכש”ריכש ףילי ךתעד אקלס יאו ואיצומ לבויהש

 wenn von einem, der sich selbst verkauft קחצי רב ןמחנ בר רמא ריבש, ריבמ• ףלינ יל המל !0

 ,hat, so ist es ja von diesem bereits gesagt ךתעד אקלס ךירטציאו ריכש ריכש ףילי םלועל

 wenn vom Angebohrten, so ist dies ja von לבא ארוסיא דבע אלד אוה ומצע רבוזנ אנימא

 gesagt, vielmehr spricht die״diesem bereits אק היסנקינ אמיא ארוסיא דבעד ןיד תיב והורכמ

 Schrift von dem, den das Gericht zwei oder רומא רבכ ירה עצרנב^״יא רמ רמא :ןל עמשמ

 ,drei Jahre vor dem Jobeljahr verkauft hat לא שיאו ותזחא לא שיא םתבשו°אינתד איה יאמ !י

 dass das jobeljahr ihn befreie. Wozu ist ירה ומצע רכומב יא רבדמ בותכה המב״׳ונו ותחפשמ

 -dies nötig, wenn man sagen wollte, er fol אה רומא רבכ ירה ןיד תיב והורכמב^^ייא רומא רבב

 gere aus [dem Wort] Mietlinge es^hst ja aus םינש שלשו םיתש עצרנב אלא רבדמ בותכה ןיא

 -Mietling zu folgern!? R. Nah [dem Wort] אבר רמא עמשמ יאמ ואיצומ לבויהש לבויה ינפל

 -man b. Ji9haq erwiderte: Tatsächlich fol שיאב גהונש רבד והזיא שיא ארק רמא אליש^רב 20

 gert er aus [dem Wort] Mietlinge dennoch ךירטציאו העיצר וז^° רמוא יוה השאב גהונ ןיאו

 ,ist dies nötig; man könnte glauben, nur der עצרנ בתכימל ךירטציאו ןיד תיב והורכמ בתכימל

 -und nichts Ver ״der sich selbst verkauft יאטמ אלד םושמ ןיד תיב והורכמ ןניעמשא יאד

 botenes begangen hat, denjenigen aber, den יאו היסנקינ אמיא הינמז יאטמד עצרנ לבא הינמז

 -dasGericht verkauft hat, der Verbotenes be והורכמ לבא שש• היל דבעד םושמ עצרנ ןניעמשא 25

53 j: אוה - p 52 II (לעב - M) 51 | ׳תעדב P 50 gangen hat, massregle man, so lehrt er uns. 
 M Der Meister sagte: Wenn von einem — רומא...יא M 54 לבויש ;; M 55 — ריכש 11 56
 M Angebohrten, so ist dies von diesem bereits — ב M 57 |1 + קעי ןב ׳עלא ר״א' |! P 58 ורכמב !!

 ־j״7?(73־:M 59 gesagt. Wo dies? — Es wird gelehrt בר ־ן־ 60 11 (M הז).

ihr zurückkehrt jeder (Mann) zu seinem Besitz und jeder (Mann) zu seinem Geschlecht 

Scc. Von wem spricht die Schrift, wenn von einem, der sich selbst verkauft hat, so ist 

dies ja von diesem bereits״gesagt, wenn von einem, den das Gericht verkauft hat, so 

ist dies ja von diesem bereits״gesagt, vielmehr spricht die Schrift von dem, der zwei 

oder drei Jahre vor dem Jobeljahr angebohrt worden ist, dass das Jobeljahr ihn be- 

freie. Wieso geht dies hieraus hervor? Raba b. Sila erwiderte: Die Schrift sagt Ä/an71, 

L״. 

und das, was nur beim Mann und nicht beim Weib vorkommt, ist das Anbohren. Dies 

muss sowol vom durch das Gericht Verkauften als auch vom Angebohrten gelehrt 

werden. Würde er es nur vom durch das Gericht Verkauften gelehrt haben, so könnte 

man glauben, weil seine Zeit nicht herangereicht ist, den Angebohrten aber, dessen 

Zeit herangereicht war, massregle man״*, so lehrt er uns. Und würde er es nur vom 

Angebohrten gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er bereits sechs [Jahre] ge- 

besser essen od. trinken als der Sklave. 470. Und da die Kinder dem Herrn gehören, so ist dies 

ebenso, als würde er für ihn nachts arbeiten. 471. Lev. 25,41. 472. Die bezüglichen Schrift- 

stellen folgen weiter. 473. Dass der durch das Gericht verkaufte Sklave dem freiwillig verkauften 

diesbezüglich gleiche. 474. Werde im Jobeljahr frei. 475. Lev. 25,10. 476. Cf. Lev. 25,39 ff. 

477. Nach der obigen Auslegung bezieht sich der Schriftvers Lev. 25,41 auf diesen. 478. Da er gegen 

ilie Bestimmung des Gesetzes Sklave geblieben ist. 
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dient״’hat, nicht aber gelte dies vom durch ך'ירטצ\או אכ־ירצ אל אמיא שש היל דבע אלד ןיד תיב 
das Gericht Verkauften, der die sechs [Jah- בתכ יאד םלועל בתכימל ךירטציאו םתבשו בתכימל 

re] nicht gedient hat; daher ist beides nö- אנמחר בתב שממ םלועל אנימא הוה םלועל אנמחר 

tig. Und sowol [das Wort] ztu-ückkehrt als ינח״‘ אנימא הוה םתבשו אנמחר בתב יאו םתבשו 

auch [das Wort] nötig. Würde der 0 אל שש דבעד אכיה לבא שש דבע אלד אכיה ילימ 
Allbarmherzige nur civig geschrieben ha- ופוס ףא שש ותלחת המ ותלחתמ רומח ופוס אהי 

ben, so könnte man dies wörtlich verstehen, אלא :לבוי לש ומלועל םלועל ]ל עממימק שש ימנ 

daher schrieb er Und würde der אינתד איה יבר ריכש ריכש ףילי אלד אנת ןאמ 

Allbarmherzige nur geschrieben 28,54לאגנ אוה הלאב רמוא יברייהלאב לאגי אל ם א [ו] ° ^״ 
haben, so könnte man glauben, nur wenn 10 וניאש ימ°המו אוה ןיד אלהו לוכיש ששב לאגנ ןיאו Qix-ziä 

er keine sechs Jahre gedienU'hat, wenn er ןיד וניא הלאב לאגנש הז ששב לאגנ הלאב לאגנ 

aber sechs Jahre gedient hat, sei das Ende לאגנ אוה הלאב הלאב רמול דומלת''ששב לאגנש 

nicht strenger als der Anfang, wie der An- ריכש ריכש ףילי ךתעד אקלם יאו ששב לאגנ ןיאו 
fang^'nnr sechs [Jahre] währt, ebenso auch ריכש ףלינ הלאב לאגנ וניאש ימ״המו רמאק יאמא 
das Ende nur sechs^'jjahre]; daher heisst 15 ריכש ריכש ףילי םלועל קחצי רב ןמחנ בר רמא ריכש 
es czvig, den ganzen Jobeizyklus. 0.26,48 ןאמו רחאל אלו הזל"ונלאגי° ארק רמאד אבה ינאשו 

Der Autor, der aus [dem Wort] Mietling אביקע יברו ילילגה יפוי יבר יברד״הילע גילפד אנת 

nichts folgert, ist vielmehr Rabbi, denn es הלאב רמוא ילילגה יסוי יבר הלאב לאגי אל״אינתד 

wird gelehrt •/^Wenn er durch diese nicht רמוא אביקע יבר דובעשל םדא לכ ראשב רורחשל 

eingelöst wird] Rabbi sagte, durch diese 20 אמעט יאמ רורחשל םדא לכ ראשב דובעשל הלאב 

werde er''^ eingelöst, nicht aber werde er אלא הלאב לאגי אל םא ארק רמא ילילגה יסוי יברד 

durch die sechs [Jahre] eingelöst. Man könn- אל םא רמואי^אביקע יברו לביה תנשב אציו רחאב 

te einen Schluss folgern: wenn der, der הלאב אלא ידימ“לביה תנשב אציו הלאב אלא לאגי 

durch diese nicht eingelöst wird^ durch ...דומלת - M 63 |[ א״ר - M 62 |! ם״ה - M 61 
die sechs [Jahre] eingelöst wird, um wie- || ד — M 66 || לאגי -j- M 65 || ימ — P 64 |l ששב 
viel mehr wird dieser, der durch diese ein- .׳ילגה י־׳רו + b ,׳יקע ׳רו + M 68 :י רמוא — M 67 

gelöst wird, durch die sechs [Jahre] eingelöst. Daher heisst es: durch diese^ er wird 

nur durch diese eingelöst, nicht aber durch die sechs [Jahre]. Wieso spricht er, wenn 

man sagen wollte, er folgere aus [dem Wort[ A'Iietlmg^ von dem, der durch diese nicht 

eingelöst wird, es‘''"ist ja aus [dem Wort] Mietlmg zu folgern!? R. Nahman b. Ji9haq 

erwiderte: Tatsächlich folgert er aus [dem Wort] Mietlinge nur ist es hierbei andersj 

denn die Schrift sagt:'*V051־? Um ein^ ihn, nicht aber einen anderen. — Wer streitet ge- 

gen Rabbi? — Es sind R. Jose der Galiläer und''*®R. Aqiba, denn es wird gelehrt: Durch 

diese ■nicht cingelöst. R. Jose der Galiläer erklärte: Durch diese‘'®°zur Freilassung, durch 

Fremde zur DienstbarkeitU R. Äqiba erklärte: Durch diese zur Dienstbarkeit, durch 

Fremde zur Freilassung. Was ist der Grund R. Jose des Galiläers? — Die Schrift sagt: 

we^in er durch diese iiicht eingelöst zvird, sondern durch Fremde, so gehe er im Jobcljahr 

aus. R. Aqiba aber erklärt: zvenn er nicht eingelösDdvird.^ sondern: durch diese, so gehe 

479. So dass der Herr durch die Freilassung keinen Schaden erleidet. 480. Worunter, nach 

einer weiter folgenden Auslegung, die Ewigkeit des Jobeizyklus, dh. bis zum Ablauf desselben, verstanden 

wird. 481. Nach dem Anbohren; nur in diesem Fall werde er erst im Jobeljahr frei. 482. Die 

Dauer seines Verkaufs. 483. Nach Ablauf von weiteren 6 Jahren werde er frei, auch vor Eintritt des 

Jobeijahrs. 484. Dt. 25,54. 485. Der an einen Nichtjuden verkaufte Sklave. 486. Der an 

einen Jisraeliten verkaufte Sklave. 487. Dass auch der an einen Jisraeliten verkaufte auf diese Arten 

ausgelöst werde. 488. Eev. 25,48. 489. Diese sind der Ansicht, dass beide durch die 6 Jahre frei 

werden, u. den von R. angezogeuen Schriftvers verwenden sie für eine andere Auslegung. 490. Die 

in der Schrift genannten Verwandten. 491. Wenn andere ihn aus den Händen des Nichtjuden aus- 

lösen, so bleibt er ihnen als Sklave dienstbar. 492. Durch fremde Personen. 
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 -er im Jobeljahr aus. — Heisst es denn: son וא ודד וא״יגלפימק ארק יאהב אלא ביתכ p ודד 25,49

it• תלואג ובייחי הגישה וא° םיבורק תלואג וז'^ונלאגי dem durch diese!? — vielmehr, sie strei- 

 r sein׳^'ten über folgenden Schri£tvers:^°^0rt רבס ילילגה יסוי יבר םירהא תלואג וז לאגנו ומצע

 Ohebn oder der Sohn seines Oheims löse ihn ומצע תלואגא םיבורק תלואג ידמ* וינפל מ*רדנ ארקמ

 -ein, das ist die Einlösung durch Verwand רורהשל םיבורק תלואג ףא רורהשל ומצע תלואג המ 5

 t^f^oder seine Ha?1d erschwingt, das ist die תלואג ידש וירהאל שרדנ ארקמ רבס אביקע יברו

 Selbsteinlösung, so sei er eingelöst, das ist ףא רורהשל ומצע תלואג המ ומצע תלואגא םירהא

 die Einlösung durch Fremde. R. Jose der יא יל המל הלאב יכה יא רורהשל םירהא תלואג

 Galiläer ist der Ansicht, der Schriftvers sei ןיב וינפל ןיב שרדנ ארקמ" אנימא הוה הלאב ואל

 mit dem Vorangehenden auszulegen, somit ־״,'245 היתבודל אישוקיירדה יכה יא רורהשל לבהו וירהאל !0'

 ist die Einlösung durch Verwandte mit der ארבתסמ רבס ילילגה יסוי יבר יגלפימק''ארבםב אלא

 Selbsteinlösung zu verbinden, wie die הוה״רורהשל תרמא יאד ;דובעישל םירהא תלואג

 ,Selbsteinlösung zur Freilassung erfolgt ארבתסמ רבס אביקע יברו היל יקרפ אלו יענמימ

 -ebenso erfolgt die Einlösung durch Ver אמוי לכ רורהשל תרמא יאד דובעישל םיבורק תלואג

 wandte zur Freilassung. R. Äqiba aber ist אבא רב אייה יבר רמא :הישפנ ןיבזמו לזא אמויו !5

 der Ansicht, der Schriftvers sei mit dem ^'אביקע יברו ילילגה יסוי יבר ירבד וז ןנהוי יבר רמא

 -Folgenden auszulegen, somit ist die Ein ז.83־לבר םימבה ןאמ״רורהשל לכה םירמוא םימכה לבא£.61,

 -lösung durch Fremde mit der Selbsteinlö ארקמו אנירהא אשרדל הלאב יאהל היל קיפמד איה

L..25,54 תנשב אציו״יאה יברו וירהאל ןיבו”וינפל ןיב שרדנ sung zu verbinden, wie die Selbsteinlösung 

 zur Freilassung erfolgt, ebenso erfolgt die תנשב אציו אינתדכל היל יעבימ^דיל דיבע יאמ לביה 20

F01.16 וניאש יוגב אלא וניא וא”ךדי תהת ונשיש יוגב״לביה Einlösung durch Fremde zur Freilassung. 

 Wozu ist demnach [das Wort] durch diese — ןיא אה ול תושעל’*רשפא המ יכו תרמא ךדי תהת

j ריכשב :ךדי״תהת ונשיש יוגב אלא רבדמ בותכה nötig? — Wenn es nicht durch diese hiesse, 

könnte man glauben, der Schriftvers sei 

mit dem Vorangehenden und mit dem F'ol- 

genden auszulegen, und es erfolge bei allen 

zur Freilassung. ■— Demnach bleibt ja der 

Einwand^’^bestehen!? — Vielmehr, ihr Streit 

stützt sich auf einen Vernunftgrund. R. Jose der Galiläer ist der Ansicht, es sei ein- 

leuchtend, dass die Einlösung durch Fremde zur Dienstbarkeit erfolge, denn wenn man 

sagen wollte, zur Freilassung, so unterlässt man dies und löst ihn nicht ein. R. Äqiba 

aber ist der Ansicht, es sei einleuchtend, dass die Einlösung durch Verwandte zur 

Dienstbarkeit erfolge, denn wenn man sagen wollte, zur Freilassung, so könnte er je- 

den Tag gehen und sich verkaufen. 

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Dies ist die Ansicht R. Jose des 

Galiläers und R. Äqibas, die Weisen aber sagen, durch alle zur Freilassung. — Wer 

sind die Weisen? — Es ist Rabbi, der [das Wort] durch diese für eine andere Schrift- 

auslegung’”verwendet, und der Schriftvers somit mit dem Vorangehenden und mit dem 

Folgenden auszulegen ist. — Wofür verwendet Rabbi [den Ver.s] so gehe er im Jobei- 

iahr attsl — Diesen verwendet er für folgende Eehre: So gehe er im Jobeljahr aus•, dies 

gilt von einem Nichtjuden, der in deiner Gewalt”“ist. Vielleicht ist dem nicht so, son- 

dem von einem Nichtjuden, der nicht in deiner Gewalt ist? Ich will dir sagen: was 

ist gegen diesen״^auszurichten!? Vielmehr spricht die Schrift von einem Nichtjuden, 

der in deiner Gewalt ist. 

69 BP הז. M 70 !1 ׳גישהו ק״ג וז ד״ב וא ודוד וא M — 

 M 73 II יגילפ ׳יימק M 72 || ןיישוק M 71 ן| הז B .וז

 M 76 ו — M 75 II י״דא — M 74 || ווה B .הוה —

f- 77 || אוהה f M- ונשיש יוגב רמוא התא רבדמ בותכה 
 .ךידי MP 79 II ׳שעל ול M 78 || ךידי תחת

493. Bev. 25,49. 494. Woher es erwiesen ist, dass die Freiwerdung im Jobeljahr .sich auf die 

Einlösung durch Verwandte beziehe. 495. Ob. S. 739 Z. 8 ff. 496. Dennoch kann der ebräische 

Sklave nur durch Einlösung aus seinem Besitz gebracht werden. 497. Wenn er den Sklaven nicht 
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E«.2I,10 Durch Urkunde. Woher dies? Üla השיקה ול חמי תרחא םא״ארק רמא*'אלוע רמא ןלנמ'׳ 
erwiderte: Die Schrift sagter sich המא ףא רטשב אינקמ תרחא המ תרחאל בותבה 

eine andere 71immf\ die Schrift vergleicht המא רטש רמאד ןאמל אחינה רטשב אינקמ הירבעה 

sie mit einer anderen, wie eine andere durch ובתוב בא רמאד ןאמל אלא ובתוכ ןחא הירבעה 

Urkunde erworben wird, ebenso wird auch 5 ימ“'הירבעה המא רטש רמתיאד רמימל אכיא יאמ 

die ebräische Magd durch Urkunde erwor- רמא ארפה בר ובתוכ ןודא רמא אנוה בר ובתוכ 

ben. — Einleuchtend ist dies nach demje- יאמ ארפה ברל אלא אנוה ברל אחינה ובתוכ בא 

nigen, welcher sagt, die Urkunde der ebrä- אל״ארק רמא בקעי רב אהא בר רמא רמימל אכיא^׳.״.ל 

ischen Magd schreibe der Herr, wie ist es םידבע ןינקכ*“איה תינקנ לבא □ירבעה תאצכ אצת 
aber nach demjenigen zu erklären, welcher 10 םידבע ןינקכ^איה תינקנ לבא״יאמיאו רטש והינ יאמו 
sagt, der Vater schreibe^^sie!? Es wird näm- םכינבל םתא םתלחנתהו” ארק רמא” הקזח והינ יאמו 

lieh gelehrt: Wer schreibt die Urkunde der םתוא אמיאו הקזחב רחא אלו^דקזהב םתוא םכירחא 

ebräischen Magd? R. Hona sagt, der Herr תאצכ אצת אל ביתכה רטשב רחא אלו’־' רטשב 

schreibe sie, und R. Hisda sagt, der Vater ייוברל היל הוה רטש ארבתפמ תיאר המו םידבעה 

schreibe sie. Einleuchtend ist es nun nach 15 היל הוה הקזח הברדא לארשי תבב האיצומ ןבש° 

R. Hona, wie ist es aber nach R. Hisda zu אל תהימ“ תושיאב” רנה יפבנב הנוק ןכש ייוברל 

erklären!? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Die ברו תרחא םא ינהא יבהל אמיא תיעב יא ןחכשא 

Schrift sagt:”°5־/«? soll 71icht ansgehen, 7vie die היב שירד יאמ םידבעה תאצכ אצת אל יאה אנוה 
Sklaven ausgehe71, woi aber wird sie erwor- םירבא ישארב האצוי הניאש היל יעבימ אוהה“^ 

ben, wie die Sklaven erworben werden, 20 םידבעכ*“אצת אל ארק בותכל p םא אדפח ברו דבעב 

nämlich durch Urkunde®”‘.—Vielleicht wird תא הנוקו*’ :יתרת הנימ עמש* םידבעה תאצב יאמ 

sie erworben, wie Sklaven erworben wer- תעבשבו דבעי םיינש שש” ביתכד .םינשב ומצע EX.21,2 

den, durch Besitzergreifung®”'!?—Die Schrift :ךמע דבעי לביה תנש דע° ביתכד ;לבויב :רגו LV.25,40 

sagt:®°®//^r sollt sic eure71 Söhne71 71ach euch 

vererben,, sie durch Besitzergreifung, nicht 

aber andere durch Besitzergreifung. —Viel- 

leicht aber: sie durch Urkunde, nicht aber 

andere durch Urkunde!?— Es heisst ja: sie soll nicht ausgehen, wie die Sklaven ausgehen. 

— Was veranlasst dich dazu®”? — Es ist einleuchtend, dass die Urkunde einzubegrei- 

feil ist, da durch diese auch eine Jisraelitin geschieden wird. — Im Gegenteil, die Be- 

sitzergreifung ist einzubegreifen, da dadurch auch die Güter eines Proselyten®°®erworben 

werden!?—Immerhin finden wir dies®‘^beim Ehegesetz nicht. Wenn du aber willst, sage 

ich: hierauf deuten [die Worte:] we71n eine andere^°\—Wofür verwendet R. Hona [den 

Schriftvers:] sie soll 71icht ausgehen, wie die Sklaven ausgehend — Dieser deutet darauf, 

dass sie nicht gleich einem Sklaven durch [Verlust von] vorragenden Gliedern®”*aus- 

gehe.— Und R. Hisda!? — Es sollte ja heissen: sie soll nicht ausgehen 70ie .Sklaven., wenn 

es aber heisst: ״wie Sklaven ausgehen., so ist beides zu entnehmen. 

Und erwirbt sich selbst durch die Jahre. Denn es heisst: Jahre soll 

er dienen und im sieb ente71 Scc. 

Durch das Jobeljahr. Denn es heisst:®‘°(5A zu/71 Jobeljahr soll er bei dir die/icn. 

freigibt, so sind alle Bestiniinungen des Gesetzes hinfällig. 498. Ex. 21,10. 499. Während die 

Traunugsurkunde vom Ehemann geschrieben wird; somit ist diesbezüglich nicht von der Trauung zu fol- 

gern. 500. Ex. 21,7. 501. Hierüber weit. fol. 22'\ 502. Dies erfolgt durch Verrichtung 

irgend einer Arbeit. 503. Lev. 25,46. 504. Die Urkunde einzuschliessen u. die Besitzergreifung 

auszuschliessen. 505. Der ohne Erben gestorben ist; das von ihm hinterlassene Vermögen ist Freigut. 

506. Die Wirkung der Besitzergreifung. 507. Diese Worte beziehen sich auf das Ausgehen, u. hierbei 

kommt nur die Urkunde u. nicht die Besitzergreifung inbetracht. 508. Die am Körper hervorragen, 

dh. die sichtbar sind; cf. Ex. 21,26. 509. Ex. 21,2. 510. Lev. 25,40. 

80 M רטשב ;M 81 j 82 [׳ ד M — תוכ ימ' ■! 
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 .׳בד לבויב אצי ׳בשבו דבעי ש״ש יכד ׳ינשב :ע״א ׳נוקו
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Q,d.11b14״ ךן2^-2 הדפה!“ איק רמאד היקזח^״רמא’:ףסכ ןוערגב Durch Reduktion des Kaufgelds. 

 -Hizqija sagte: Die Schrift sagt:*‘««^/ aus ”ףסכב ומצע תא הנוקו אנת האצוד הנוידפ ערגמש

Lv.25,51 ותנקמ ףסכמ ’ ביתכד ףסכ אמלשב רטשבו ףסב הושבו gelöst^ dies lehrt, dass sie®‘'das Dösegeld redu- 

Qid.sa הוש תוברל אנמהר רמא ותלאג בישי"ימנ ףסכ הוש zire und frei ausgehe. Es wird gelehrt: Er 

 -erwirbt sich selbst durch Geld, durch Gel בתבד אמיליא ימד יכיה רטש יאה אלא ףסככ ףסב 5

 deswert und durch Urkunde. Erklärlich ist אמיל” רורהיש’^ אלא ףסב ונייה הימדא ארטמ•“’ היל

 dies vom Geld, denn es heisstseiueui רמא ליז אניד יב יפאב^^ימנ יא ליז ירת יפאב היל

 ,Kaufgeld., ebenso auch vom Geldeswert ”לחמש ברהו יונק ופוג ירבע דבע תרמוא תאז אבר

 denn der Allbarmherzige sagt: er erstatte המא וילע הריתי :לוחמ ונוערג ןיא ונוערג לע

Bin.ו21נ תא הנוק הירבעה המא° שיקל שיר רמא 5 הירבעה !ט und dies schliesst Geldeswert 

 ein, dass es dem Geld gleiche, was aber ist המו רמוחו לקמ ןודא תושרמ באה תתימב המצע

 unter Urkunde zu verstehen: wollte man תושרמ ןיאיצומ בא תושרמ ןיאיצומ ןיאש ןינמיס

 -sagen, ein Schuldschein über seinen Geld האיצומש ןיד וניא בא תושרמ האיצומש התימ ןודא

 wert, den [der Sklave] ihm schreibe, so ist המא וילע הריתי איעשוה בר ביתמ^* ןודא תושרמ

 dies ja dasselbe was Geld, und wollte man ינתינ אתיא םאו ןינמיסב המצע תא הנוקש הירבעה

Tan.is’bua רייש יאהד רייש יאמ ריישו אנת° באה תתימ ימנ sagen, ein Freibrief, so soll er doch vor zwei 

^73a3׳]bארויש ואל ןודאה^תתימ םושמ יא ןודאה”תתימ רייש Personen oder vor Gericht zu ihm sagen: 

 gelP'1? Raba erwiderte: Dies besagt, dass י^תינ אלאו'ינתק אל שיאב ימנ אכיאד ןויכד״״אוה^[3'"^

 -ein ebräischer Sklave mit seinem Leib ver רבצק ול ןיאש רבדיינתק הבצק ול שיש רבד אנת^®[•*"®

fsäiab 20 רמא ינתקו הבצק םהל ןיאד^ םינמיס אהו ינתק אל kaufp'üst, und wenn der Herr auf das Lö- 

Mak.21i1 ןך^^ק ^תל שי לבא הלעמל הבצק םהל ןיא ארפס בר segeld verzichtet, so ist der Verzicht un- 

gütig'"• 
Ihm überlegen ist die ebräische 

Magd. Res-Laqis sagte: [Durch einen 

Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere 

ist zu entnehmen, dass die ebräische Magd 

durch den Tod ihres Vaters sich selbst aus dem Besitz des Herrn erwerbe: wenn die 

Pubertätszeichen, die sie nicht aus dem Besitz ihres Vaters bringen, sie aus dem Be- 

sitz des Herrn bringen, um wieviel mehr bringt der Tod, der sie aus dem Besitz ihres 

Vaters bringt, sie aus dem Besitz des Herrn. R. Hosäja wandte ein: Ihm überlegen ist 

die ebräische Magd, die sich selbst durch die Pubertätszeichen erwirbt. Wenn dem so 

wäre, so sollte er doch auch den Tod des Vaters nennen!? — Manches lehrt er und 

manches lässt er fort. — Was lässt er ausserdem’''fort? — Er lässt den Tod des Herrn*'* 

fort. — Wenn nur den Tod des Herrn, so ist dies keine Fortlassung, denn er lehrt es 

deshalb nicht, weil dies aueh beim Mann Geltung^hat. — Demnach sollte er es*“lehren!? 

— Das, wofür es eine Festsetzung*"gibt, lehrt er, und das, wofür es keine Festsetzung 

gibt, lehrt er nicht. — Er nennt ja die Pubertätszeichen, für die es ebenfalls keine 

P'estsetzung gibt!? R. Saphra erwiderte: Dafür gibt es keine Festsetzung nach oben, 

wol aber gibt es dafür eine Festsetzung*”nach unten. Es wird nämlich gelehrt: Wenn 

511. Ex. 21,8. 512. Die ebräische Sklavin u. ebenso der Sklave. 513. Lev. 25,51. 514. 

Fir wird dann frei u. das Schreiben eines Freibriefs ist nicht erforderlich. 515. Und nicht nur seine 

Arbeit. 516. Er kann zurücktreten u. ihn zum Sklavendienst anhalten; er wird daher frei nur durch 

einen geschriebenen Freibrief. 517. Wenn nur ein Fall zurückgelassen wird, so ist anzuuehnien, dass 

die genannte Bestimmung tatsächlich von diesem Fall nicht gilt. 518. Auch dann geht sie frei aus. 

519. Auch der angebohrte Sklave wird dadurch frei (cf. S. 748 Z. 17ff.J; die Magd ist ihm damit nicht über- 

legen. 520. Dass die Magd durch den Tod ihres Vaters frei ausgehe. 521. Wie dies bei den 6 Jahren, 

dem Jobeljahr u. dem Kaufpreis der Fall ist. 522. Die Giltigkeit der Pubertätszeichen sind von einem 

bestimmten Alter abhängig; bekommt sie sie vor Erlangung dieses Alters, so gelten sie nicht als solche. 
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können bei einem von ihnen nicht vorkom- 

men, weil es bei einem Mann keine Puber- 

tätszeicben^'hind bei einem Weib kein An- 

bohreiP'^gibt. Wenn dem nun so wäre, so זי 

sollte er doch den Tod des Vaters®“*!ehren!? 

Wolltest du erwidern, auch hierbei lehre 

er manches und manches lasse er fort, so 

743 QIDDUÖIN l,ij ' ~Fol. i6b 

ein Neunjähriger zwei Haare bekommen תורעש ־יתש איבהש® םינש עשת p° אינתד הטמל° 

hat, so ist dies ein MalV Wenn mit neun הרשע םיתש ןב דע דחא םויו םינש עשת ןבמ*אמושי 

Jahren und einem Tag bis zu zwölf Jahren הדוהי יברב יפוי יבר אמוש וב ןדועו דחא םויו הנשי 

und einem Tag und sie ihm haften^Tleiben, לבה ירבד דהא םויו הנש הרשע שלש ןב ןמיס רמוא 

so ist dies ein Mal; R. Jose b. R. jehuda 5 העברא רמוא ןועמש יבר תשש בר ביתמ ןמיס 

sagt, ein Pubertätszeichen. Wenn mit drei- התא יאו השאב השלשו שיאב השלש םהל םיקינעמ 

zehn Jahren und einem Tag, so ist dies שיאב םינמיס ןיאש יפל’ דחאב• העברא רמול לובי 
nach aller Ansicht ein Pubertätszeichen. R. בא תתימ ימנ ינתינ אתיא םאו השאב העיצר ןיאו 

vSeseth wandte ein: R. Simon sagte: Vier®“® ינתק העברא אהו ריישו ינת ימנ אבה אמית יבו 

werden beschenkt, drei kommen bei einem 1ח ןיאש רבדו'ינתק הבצק ול שיש רבד אנת אמית יבו 

Mann vor und drei bei einem Weib; alle vier ינתקו הבצק םהל ןיאד ןינמיס אהו'ינתק אל הבצק ול 
 תתימ אכיא אהו ארפס ברדכ ימנ אבה אמית יבו

 אל ימנ'° ןודא תתימ ינתקו הבצק םהל ןיאד’ ןודא

 לש לבויו לבויו םינש והינ יאמ״העברא אלאו ינתק

 ארבתסמ ימנ יכה" םינמיסב הירבעה המאו העיצר

 םהמ דחאב העברא רמול לוכי התא יא אפיס ינתקד

 םאו השאב העיצר ןיאו שיאב םינמיס ןיאש יפל

 הנימ עמש העברא הל תחכשמ אהימ'*השאב אתיא

lehrt er ja: vier. Wolltest du erwidern, der םינשב אצויה םהל םיקינעמ ולאו םרמע בר ביתמ 
Autor lehre nur das, wofür es eine Fest- 20 םאו םינמיסבדדירבעה המאו ןודאה תתימבו לבויבו 

Setzung gibt, nicht aber das, wofür es keine ריישו אנת’® אמית יכו בא תתימ ימנ ינתינ אתיא 
Festsetzung gibt, so nennt er ja die Puber- ינתק הבצק ול שיש רבד’'אמית יבו ינתק ולא“ אהו 

tätszeichen, wofür es keine Festsetzung gibt. םהל ןיאד ןינמיס אהו ינתק אל הבצק ול ןיאש רבד 

Wolltest du auch hierbei wie R. Saphra אכיאה״ארפס ברדכ ימנ אבה אמית יכו ינתקו הבצק 

erklären®“’, so gehört ja dazu®®°der Tod des 

Herrn, wofür es keine P'estsetzung gibt, den 

er mitzählt. — Auch den Tod des Herrn 

zählt er nicht mit. — Welche vier sind es 

demnach? — Die Jahre®®‘, das Jobeljahr®““, 

das Jobeljahr des Angebohrten®®®und die Pubertätszeichen der ebräischen Magd®®'. — 

Dies ist auch einleuchtend, denn im Schlußsatz lehrt er, dass bei einem von ihnen vier 

nicht Vorkommen können, weil es beim Mann keine Pubertätszeichen und beim Weib 

kein Anbohren gibt, und wenn dem so®®®wäre, so gäbe es ja vier beim Weib; schliesse 

hieraus. R. Amram wandte ein: Folgende werden beschenkt: wer ausgeht durch die 

Jahre, durch das Jobeljahr, durch den Tod des Herrn, und die ebräische Magd durch 

Pubertätszeichen. Wenn dem so wäre, so sollte er auch den Tod des Vaters nennen!? 

Wolltest du erwidern, manches lehre er und manches lasse er fort, so heisst es ja: fol- 

gende. Wolltest du erwidern, er lehre nur das, wofür es eine Festsetzung gibt, nicht 

aber das, wofür es keine Festsetzung gibt, so nennt er ja die Pubertätszeichen, wofür 
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523. Kein wirkliches Pubertätszeichen; dies nach aller Ansicht. 524. Falls sie sich aber ver- 

lieren, pflichtet auch RJ. bei, dass sie nichts weiter als ein Mal waren. 525. Verschiedene Arten von 

Sklaven beim Verlassen ihres Dienstes; cf. Dt. 15,12ff. 526. Sr wird dadurch nicht frei. 527. 

Cf. S. 738 Z. 20. 528. Auch die aus diesem Anlass frei ausziehende Magd muss beschenkt werden. 

529. Dafür gebe es eine Festsetzung nach unten. 530. Zu den Fällen, wo der Sklave frei auszieht u. 

beschenkt wird. 531. Der Ablauf der 6 Jahre. 532. Vor Ablauf der 6 Jahre. 533. Der 

nach Ablauf der 6 Jahre weiter dient u. im Jobeljahr frei wird. 534. In diesen 4 Fällen wird der 

Sklave, bezw. die Sklavin frei. 535. Dass zu den 4 Fällen der Tod des Herrn gehöre, während beide 

Arten der Freiwerdung durch das Jobeljahr als ein Fall zu zählen sei. 
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 es keine Festsetzung gibt. Wolltest du auch שמ אהו אתבו־ית שיקל שירד אתבוית ןודא תתימ

 hierbei wie R. Saphra^'^erklären, so gibt es םושמ איה“'אכירפ רמוחו לק רמאי^מוהו לק שיקל

 -ja den Tod^Vles Herrn. Dies ist eine Wider רמאת ףוגה הנתשנש'* ןינמיפל המ ךרפימל אביאד

 —.legung des Res-Laqis; eine Widerlegung ’'קנע אדה ינת :ףוגה הנתשנ אל ןבש בא תתימב

 Res-Daqis folgert esja [durch einen Schluss] אינתו המצעל הירבעה המא קנעו“ ומצעל ירבע דבע 5

 -vom Leichteren auf das Schwerere!? — Die הברל ןיאו היבאל התאיצמו הירבעה'”המא קנע ךדיא

 -ser [Schluss] vom Leichteren auf das vSchwe םינמיסב אקפנד אה ואל יאמ דבלב הלטב רכש אלא

 :rere ist zu widerlegen; es ist zu erwidern אקפנד ידיאו ידיא אל בא״תתימב הל אקפנד אהו

 wol durch Pubertätszeichen, wodurch eine היתילד אהי׳באל היתיאד אה אישק אלו ןינמיסב הל

 Veränderung des Körpers erfolgt, während יטועמל המצעל הירבעה המא קנע אמלשב באל יט

,(j, 43a םתוא םכירחא םכינבל םתא םתלחנתהו״אינתד ןיחא'' durch den Tod des Vaters keine Verände- 

 .rung des Körpers erfolgt שירומ םדא ןיאש ןאכמ םכינבל םכיתונב אלו םכינבל

 Das Eine lehrt, dass die Beschenkung אטישפ ומצעל ירבע דבע קנע אלא ונבל ותב תובז

 des ebräischen Sklaven ihm selbst und die אבה אניזה אק תרק דוי'*ףםוי בר רמא ןאמל אלא

 Beschenkung der ebräischen Magd ihr selbst אוה יטאת’*ינמ אה תשש בר רמא יכה ייבא רמאי'' !5

 -gehöre, und ein Anderes lehrt, dass die Be ולא אפוג :ובוח לעבל אלו ול רמוא יטאת'“אינתד

 Schenkung und der Fund einer ebräischen ןודא" תתימבו לבויבו םינשב אצויה םהל םיקינעמ

 Magd ihrem Vater gehöre und der Herr ףסכ ןוערגב אצויו חרוב לבא ןינמיפב הירבעה המאו

 nur Versäumnisersatz“'erhalte. Dieses wol ןיקינעמ ןיא חרוב רמוא ריאמ יבר ול'“םיקינעמ ןיא

 -in dem Fall, wenn sie durch Pubertätszei רמוא ןועמש יבר ול םיקינעמ'“ז!סכ ןוערגב אצויי׳ול

 eben ausgeht, und jenes, wenn sie durch השאב השלשו שיאב השלש םהל םיסיינעמ העברא

 den Tod des Vaters ausgeht. — Nein, beide ןיאש יפל ןהמ דחאב העברא רמול לוכי .רתאי’יאו

 -in dem Fall, wenn sie durch Pubertätszei ונתד ילימ ינה אנמ השאב העיצרו שיאב ןינמיס

eben ausgeht, dennoch besteht hier kein 

Widerspruch; dieses, wenn der Vater vor- 

handen ist, und jenes, wenn der Vater nicht 

vorhanden ist. — Allerdings schliesst die 

Lehre, dass die Beschenkung der ebräischen 

Magd ihr selbst gehöre, die Brüder aus, wie gelehrt wird:““///^ sollt sie euren Söhnen nach 

euch vererlen^ sie euren Söhnen, nicht aber eure Töchter euren Söhnen; hieraus, dass 

man nicht den Gewinn seiner Tochter“’seinem Sohn vererbe; dass aber die Besehen- 

kung des ebräischen Sklaven ihm selber gehöre, ist ja selbstverständlich, wem denn!? 

R. Joseph sprach: Jod-Stadt“°sehe ich hier! Abajje erwiderte: R. Seseth erklärte, hier 

sei die Ansicht Tatajs vertreten, denn es wird gelehrt: Tataj sagte: ihvi^ nicht aber 

seinem Gläubiger“'. 

Der Text. Folgende werden beschenkt: wer ausgeht durch die Jahre, durch das 

Jobeljahr, durch den Tod des Herrn, und die ebräische Magd durch Pubertätszeichen: 

der Entflohene aber und der, der durch Reduktion des Kaufgelds“’ausgeht, wird nicht 

beschenkt. R. Meir sagt, der Entflohene werde nicht beschenkt, der durch Reduktion 

des Kaufgelds ausgeht, werde wol beschenkt. R. Simon sagte: Vier werden beschenkt, 

drei kommen bei einem Mann vor und drei bei einem Weib; alle vier können bei einem 

von ihnen nicht Vorkommen, weil es bei einem Mann keine Pubertätszeichen und bei 

536. Wofür es ebenfalls keine Festsetzung gibt. 537. Für den Zeitverlust bei der Herbeischaf- 

fung des Funds. 538. L,ev. 25,46. 539. Das sonst dem Vater zufallen würde. 540. Wol 

;rgend eine Anspielung auf diese Stadt, die auf Ueberflüssiges deuten soll. Nach der Erklärung Rsj.s: das 

Jod ist ein winziger Buchstabe, doch wird nach ihm eine Stadt benannt, ebenso wird eine selbstverständ- 

liehe Sache in eine weitschweifige kehre ausgedehnt. 541. Cf. S. 337 Z. 11 ff. 542. Cf. S. 725 N. 335. 
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einerrTweib kein Anbohren gibt. Woher ןינמ ששב אצויל אלא םיקינעמ והי’°אל לוכי ןנבר 
dies? —Die Rabbanan lehrten: Man könnte הירבעה המאו ןודאה תתימבו לבויב אצוי תוברל'' 
glauben, dass nur der, der nach sechs Jahren לוכי ונחלשת יכו ונהלשת° רמול דומלת ןינמיסבן 
ausgeht, beschenkt werde, woher, dass auch רמול דומלת ףסב ןוערנב אצויו הרוב הברמ ינאש 
der, der im jobeljahr oder durch den Tod 5 אצי ךמעמ וחולישש ימ ךמעמ ישפח ונחלשת יבו 
des Herrn und die ebräische Magd, die יבר ךמעמ וחוליש ןיאש ףסכ ןוערגב אצויו הרוב 
durch Pubertätszeichen ausgeht, einbegrif- ךמעמ וחוליש ןיאד ול ןיקינעמיןיא הרוב רמוא ריאמ 
fen sind? — es heisst:”Vö/a? du ihn ent- המלשה חרוב ךמעמ והולישייףסכ ןוערגב אצוי לבא" 
lassen, und:du ihn entlassest. Man רמול דומלת םילשהל בייחש חרובל ןינמ אינתד יעב 
könnte glauben, dass auch der Entflohene 10 רמול דומלת הלח וליפא לוכי° דבעי םינמ• שש" 
und der, der durch Reduktion des Kauf- ןונב ןניקסע יאמב אבה״תשש בר רמא אצי תעבשבו״ ^1־• 
gelds ausgeht, einbegriffen sei, so heisst היל קיפאו ליאוה אמיתד והמ לבוי וב ענפו הרבמ• 
es: 7t>enn du ihn frei e71tlässest v071 dir, nur קינענו היסנקינ אלו היב ןנירק ךמעמ וחולישיילבוי 
der, dessen Entlassung durch dich erfolgt, דומלת הלח וליפא לוכי רמ רמא” :ןל עמשמק היל ־ 
ausgenommen der Entflohene und der, der 15 אינתהו שש לכ הלח וליפא אצי תעבשבו רמול 
durch Reduktion des Kaufgelds ausgeht, לכ הלה םילשהל בייח וניא״שלש דבעו שלש הלח 
deren Entlassung nicht durch dich erfolgt. השעמ השועב תשש בר רמא םילשהל בייח שש 
R. iNiefr sagt, den Entflohenen beschenke שלש דבעו שלש הלח תרמא אישק אפוג אה טהמ 
man nicht, da seine Entlassung nicht durch אמיא םילשהל בייה עברא אהיי״םילשהל בייה ןיא'’ 
dich erfolgt, die Entlassung dessen aber, 20 ןיא״ עברא אה םילשהל בייח שש לכ הלח אפיס 
der durch Reduktion des Kaufgelds aus- ימכ השענ עברא הלח רמאק יכה םילשהל בייה 
geht, erfolgt durch dich. — Beim Entfio- המכ'"ןנבר ונת :םילשהל בייחו שש לכ הלחש 
henen ist ja die Ergänzung^'A'rforderlich!? 
Es wird nämlich gelehrt: Woher, dass der 
Entflohene [die Dienstjahre] ergänzen müs- 
se? — es heisst:'^A^^:/!i■ Jahre soll er dienten. 

Man könnte glauben, auch wenn er krank 
war, so heisst es: u71d i7n siebenten gehe er a1cs^*\ R. Seseth erwiderte: Hier wird von 
dem Fall gesprochen, wenn er entflohen und das Jobeljahr eingetreten'’*ist; man könnte 
glauben, da er durch das Jobeljahr ausgegangen sein würde, so heisse dies eine durch 
den [Herrn] erfolgte Entlassung und er werde beschenkt und nicht gemassregelt, so 
lehrt er uns. 

Der Meister sagte: Man könnte glauben, auch wenn er krank war, so heisst es: 
u71d i/n siehe71ten gehe er aus. Auch wenn er alle sechs [Jahre] krank war, und [dem 
widersprechend] wird ja gelehrt, dass, wenn er drei [Jahre] krank war und drei ge- 
dient hat, er nicht zu ergänzen brauche, und wenn er alle sechs krank war, er ergän- 
zen müsse!? R. Seseth erwiderte: Wenn er Nadelarbeit verrichtet'‘’hat. — Dies wider- 
spricht sich ja selbst: zuerst heisst es, dass, wenn er drei krank war und drei gedient 
hat, er nicht zu ergänzen brauche, wonach er,vier ergänzen muss, und im Schlußsatz 
lehrt er, dass, wenn er alle sechs krank war, er ergänzen müsse, wonach er vier nicht 
zu ergänzen braucht!? — Er meint es wie folgt: wenn er vier [Jahre] krank war, so 
ist es ebenso, als wäre er alle sechs krank, und er muss sie ergänzen. 

543. Dt. 15,12. 544. Ib. V. 13. 545. Wenn er eingefangen wird, so hat er die 6 Jahre zu 

ergänzen; nach Ablauf dieser Zeit sollte er gleich jedem anderen beschenkt werden. 546. Ex. 21,2. 

547. In jedem Fall, auch wenn er keine 6 Jahre gedient hat. 548. Gleich am folgenden Tag. 549. 

Eine besonders leichte Arbeit, die er auch während seiner Krankheit verrichten konnte; in diesem Fall 

braucht er nichts zu ergänzen, selbst wenn er alle sechs Jahre krank war. 

30 M ׳ינעמ אהי M 31 j — ׳ברל M 32 |i — ול ׳עמ 
 II 35 ש 4־ B 34 'I (ךמעמ...לבא — M) 33 || ןיאד

M — ע״בה M 36 [i 37 || קינעתו ׳םנקינ אל M ׳יפאו הלח 

 40 !' וניא M 39 1 הלח בייח ןיא M 38 jj ׳ינתהו שש

M — ׳לשהל...אה. 
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 -Die Rabbanan lehrten: wieviel sehen שמה ןהש ןימו ןימ לכמ מיעלפ שמה ול םיקינעמ
 \^ke man ihm?—fünf vSelä“Von jeder ArV רמוא הדוהי יבר ריאמ ייר ירבד םיעלס הרשע

 ;das sind fünfzehn Selä — Worte R. Meirs םישמה רמוא ןועמש יבר דבע לש םישלשכ םישלש
 R. jehuda sagt, dreissig, entsprechend den ןימ לבמ םיעלס שמה רמ רמא :ןיברעבשי׳סישמהב
 -dreissig [Seqel] für einen Sklaven^ R. Si יברו ריאמ יבר ירבד םיעלס הרשע שמה םהשרימו 5
 -mön sagt, fünfzig, entsprechend den fünf רצבימ ןל עמשמק אה ןניעומשאל אתא אנינמ ריאמ
 \“zig beim Schätzgelübde דהמ היל רצב יאו אנינמ יאהמ היל רצבמייאלד אוה
 Der Meister sagte: Fünf Selä von jeder הימעטיייאמ הב ןל תיל אנימ דהמ היל יפטו אנימ
 .Art, das sind fünfzehn Selä — Worte R שמה ןלהל המ רוכבמ םקיר םקיר ףילי ריאמ יברד
 Meirs. Will uns R. Meir etwa das Zählen םיעלס שמה אמיאו םיעלס שמה ןאב .ךא םיעלס !יי
 lehren!? — Folgendes lehrt er uns: er darf אתשה תרמאקדכ ףוסבל םקיר ביתכ יא והלוכמ
 -ihm nicht weniger als in dieser [Gesamt] ןרונא םקיריי^ןאצא םקיר ידש אשירב‘” םקיר ביתכד

Hg.ארק רמא היאר תלועמ°םקיר םקיר ףלינו בקיא םקיר zahl geben; wenn er ihm von einer Art 
Dt,15,ו+םישלש רמוא הדוהי יבר :ךיהלא 'ה ךכרב רשא(ב)° weniger und von einer anderen Art mehr 

 gibt, so ist nichts daran. — Was ist der ףילי הדוהי יברד הימעט” יאמ דבע לש םישלשכ !5
 Grund R. Meirs? — Er folgert es aus [dem םישלש ןאכ ףא םישלש ןלהל המ דבעמ הניתנ הניתנ
 -Wort] ker^ das auch bei der Erstgeburt“‘‘ge ןאכ ףא םישמה ןלהל המ ןיכרעמ הניתנ הניתנ ףלינו
 braucht wird; wie da fünf Selä, ebenso auch התשפת התשפת אל הבורמ התשפתד°”אדה םישמה
 hierbei fünf Selä. — vielleicht fünf Selä ףלימל היל הוה דבעמ דבע” דועו התשפת טעומ:
 von allen zusammen!? — Wenn es nachher יאמ ןיכרעבש” םישמהכ םישמה רמוא ןועמש יבר
 leer hiesse, so würdest du recht haben, es המ ןיכרעמ”הניתנ הניתנ רמנ ןועמש יברד הימעט
 heisst aber vorher ker^ somit ist [das Wort] ןיכרעבש תוהפכ^׳יאמיאו םישמה ןאב ףא םישמה ןלהל

 -M 41 Worte] Schaf, Tenne und Kel ׳Se ׳ברע M 42 i - ־ ריאמ...םהש M 43 רצביל
 kr zu beziehen”^ — Sollte dgeh aus [dem רצב אה ׳ינמ אהמ היל |B 44 j אמעמ || M 45 ׳רקיעמ :
48 i| (ןלוכב) תספתד M 47 בקיא ידש ןרנא ידש M 46 Wort] leer gefolgert werden, das beim Er- 

 M scheinungsopfeF^'^gebraucht wird“'!? — Die — דבע M 49 — ׳דעמ MB 50 !1 תוחפב.

Schrift sagt:“'7e(9w77 der Herr, dein Gott, dich gesegnet haf^. 

«R. Jehuda sagt, dreissig, entsprechend den dreissig [Seqel] für einen Sklaven.» 
Was ist der Grund R. Jehudas? — Er folgert es aus [dem Wort] geben^ das auch beim 
Sklaven gebraucht wird^^; wie da dreissig, ebenso auch hierbei dreissig. — Sollte er 
doch aus [dem Wort] gebe71 folgern, das beim Schätzgelübde gebraucliG'wird, wie da 
fünfzig, ebenso auch hierbei fünfzig!? — Erstens hat man, wenn man vieles ergreift, 
nichts ergriffen, und wenn man weniges ergreift, es ergriffen, und ferner ist hinsicht- 
lieh des Sklaven vom Sklaven zu folgern. 

«R. Simon sagt, fünfzig, entsprechend den fünfzig beim Schätzgelübde.» Was ist 
der Grund R. Simons? — Er folgert es aus [dem Wort] gehen^ das auch beim Schätz- 
gelübde gebraucht wird; wie da fünfzig, ebenso auch hierbei fünfzig.—Vielleicht ent- 
sprechend dem niedrigsten [Betrag] beim Schätzgelübde®'“!? — Es heisst: ivoniit der 

Jom.80® 
Suk.66 
Rh.46 

Hg.l7a 
Hol.138a 

550. Als Gewichtsmass. 551. Die im bezüglicheu Schriftvers genannt ist. 552. Cf. S. 724 

N. 328. 553. Die erwachsene Person wird beim Geloben des Werts für das Heiligtum mit 50 Seqel 

eingeschätzt; cf. Dev. 27,1 ff. 554. Dieses Wort wird sowol hierbei (Dt. 15,13) als auch bei der Erstgeburt 

(Ex. 34,20) gebraucht u. deutet darauf, dass beide Gesetze einander gleichen. 555. Fünf von jedem. 

556. Das beim Erscheinen im Tempel an den 3 Festen des Jahrs darzubringen ist, wobei ebenfalls das W.'Jeer״ 
gebraucht wird; cf. Ex. 23,15. 557. Hierfür sind nur 2 Silberlinge erforderlich; cf. Bd. iij S. 783 Z. 9ff• 

558. Dt. 15,14. 559. Man deduzire daher die grössere Summe. 560. Dieses Wort wird hierbei (Dt. 

15,14) u. beim Ersatz für einen Sklaven (Ex. 21,32) gebraucht. 561. Beim Schätzgelübde (Dev. 27,2—8) wird 

das W. ״geben״nicht gebraucht, jed. bezieht der T. (cf. Bd. viij S. 1263 Z. 3ff.) den Schriftvers Dev. 27,23, in dem 

dieses Wort vorkommt, auf das vorangehend behandelte Schätzgelübde. 562. Dieser beträgt nur 3 fSeqel. 
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Herr, dein Gott, dich gesegnet haf^\ — Sollte הנלתנ הניתנ ףלינו ביתכי־ךיהלא ׳ה ךכרב רשא(כ)’‘ 
er doch aus [dem Wort] geben folgern, das ־תשפתד אדה םישלש”ןאכ ףא םישלש ןלהל המ דבעמ 
beim Sklaven gebraucht wird, wie da dreis- חלימל היל הוה דבעמ דבעי*דועו’יהתשפת אל הבורמ 
sig, ebenso auch hierbei dreissig, denn er- ונייה ריאמ יברל אמלשב רמנ הבימ הכימ ןועמש יבר 
stens hat man, wenn man vieles ergreift, 5 ןועמש יברו הדוהי יברל אלא בקיו ןרונ ןאצ ביתבד 
nichts ergreifen, und zweitens ist hinsieht- אינתדכל היל יעבימ יאה״יל המל בקיו ןרוג ןאצ יאה 
lieh des Sklaven vom Sklaven zu folgern!? תוברל ןינמ בקיו ןרוג ןאצמ אלא ןיקינעמ והי אל לוכי 
—R. Simon folgert aus [dem Wort] Arnmf\ םא ךיהלא 'ה ךכרב(י) רשא(כ) רמול דומלת רבד לכ 
— Erklärlich sind [die Worte] Schaf, Tenne ןאצ המ ךל רמול בקיו ןרוג ןאצ רמול דומלת המ ןכ 
und Kelter nach R. Meir®''‘', wozu aber sind 10 ןנשיש לכ ףא הכרב ללכב ןנשיש םידהוימ בקיו ןרונ 
nach R. jehuda und R. Simon [die Worte] רזעילא יבר ןועמש יבר ירבד םיפסכ ואצי הברב ללכב 
Schaf, Tenne und Kelter nötig!? — Diese תודרפ ןועמש יברו תודרפ ואצי רמוא בקעי ןב 
sind wegen der folgenden Lehre nötig: Man הוה ןאצ אנמהר בתכ יאד אכירצו”והייפונבףהבשמ 
könnte glauben, dass man ihn nur mit dem אנמהר בתכ אל עקרק ילודיג ןיא םייה ילעב אנימא 
beschenke, was von Schaf, Kelter und Tenne 15 ילעב ןיא עקרק ילודיג אנימא הוה ןרוג^^תב יאו ןרוג 
kommt, woher, dass auch alles andere ein- יטועמל רמל°יל המל בקי ןאצ אנמהר בתכ אל םייהc01.b 
begriffen ist? — es heisst: xvomit der Herr, רשא(כ)° ןנבר ונת° :תודרפ יטועמל רמל”םיפםכ 
dein Gott, dich gesegnet hat. Wozu heisst es םיקינעמ וללגב תיב ךרבתנ לוכי ךיהלא ׳ה ךכרב(י) 
demnach: Schaf, Kelter und Tennet — um דומלת ול םיקינעמ ןיא וללגב תיב ךרבתנ אל ול 
dir zu sagen, wie Schaf, Kelter und Tenne 20 רמול דומלת המ p םא םוקמ לכמ קינעת קנעה“ רמול ib. 
sich dadurch auszeichnen, dass sie beim רזעלא׳״יבר ול ןת*°הכרב יפל לכה ךכרב(י) רשא(כ) 
Segen einbegriffen®'^®sind, ebenso auch alles וללגב תיב ךרבתנ קתבכ םירבד רמוא הירזע ןב 
andere, was beim Segen einbegriffen ist, ול םיקינעמ ןיא וללגב תיב ךרבתנ אל ול םיקינעמ 

01.16,M 

 .!!הרות הרבד" קינעת קנעה רמול דומלת המ ןכ םא "«!.ס

 j- M 51- ק״א M 52 |i — ׳תכ f M 53 il- ימנ !1

M 56 |l והל ׳בימ M 55 || ־ספת טעומ ׳ספת + M 54 

+ M .אקסיע והב ריבע םיפסכ י״בארו + ^ 57 ן1 ןפוגב 

M 60 || ׳חר -j- M 59 ן1 אקסיעב יחבשמ ימנ ׳פסכ א״רו 

 — ל״ת P 61 II .׳עילא

ausgenommen Geld — Worte R. Simons; R. הרות הרבד" !לינטת הנטה רמול דומלת המ ןכ םא vsi.Giu!!־ 
Eliezer b. Jäqob sagt, ausgenommen Maul- 
tiere'“. — Und R. Simon!? — Maultiere ge- 
deihen®'’'körperlich. Und alles ist nötig. Wür- 
de der Allbarmherzige nur Schaf geschrie- 
ben haben, so könnte man glauben, nur 
Lebewesen, nicht aber Bodengewächse, daher schrieb der Allbarmherzige Tenne. Würde 
er nur Tenne geschrieben haben, so könnte man glauben, nur Bodengewächse, nicht 
aber Lebewesen, daher schrieb der Allbarmherzige Schafe. Und Kelter heisst es des- 
halb, um nach dem einen Geld und nach dem anderen Maultiere auszuschliessen. 

Die Rabbanan lehrten: Womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat\ man könnte 
glauben, dass, wenn das Haus seinetwegen gesegnet worden ist, man ihn beschenke, 
und wenn das Haus nicht seinetwegen gesegnet worden ist, man ihn nicht beschenke, 
so heisst es: sche71ke71, besche71ken sollst du., in jedem Fall. Weshalb heisst es demnach: 
ivomit der Herr, dein Gott, dich gesegnet haP. — man gebe ihm dem Segen entsprechend• 
R. Eleäzar b. Azarja sagt, die Worte seien wörtlich zu nehmen: ist das Haus seinet- 
wegen gesegnet worden, so beschenke man ihn, ist das Haus nicht seinetwegen geseg- 
net worden, so beschenke man ihn nicht Weshalb heisst es demnach schenkest, besehen- 

ken sollst dut — Die Gesetzlehre gebraucht die übliehe Redewendung der Menschen^**. 

563. Das sowol beim Sklaven (Lev. 25,39) als auch beim Schätzgelübde (ib. 27,8) gebraucht wird. 

564. Nach ihm bezieht sich der Schluss durch Wortanalogie auf jedes besonders, so dass es zusammen 15 

Selä sind. 565. Sie wachsen u. gedeihen infolge des Segens. 566. Die sich nicht fortpflanzen• 

567. Auch auf diese erstreckt sich der Segen. 568. Die Hinzufügung des Infinitivs gehört zum hebrä- 

ischeu Sprachgebrauch u. ist exegetisch bedeutungslos. 

94* 
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 תא דבוע ירבע דבע ןנבר ונת :םדא ינב ןושלב

Dt. 15 

Bb.lOBlJ 
Ar.26l= 

Die Rabbanan lehrten: Der ebräische 
 Sklave’‘’diene dem Sohn, nicht aber der תדבוע הניא הירבע המא תבה תא דבוע וניאו ןבה
 Tochter; die ebräische Magd diene weder וניא^ייונל רכמנהו עצרנה תבה תא אלו ןבה תא אל
 -dem Sohn noch der Tochter; der Angebohr דבע רמ רמא :תבה תא אלו ןבה תא אל דבוע
 te und der an einen Nichtjuden Verkaufte ינהנמ״^תבה תא דבוע וניאו ןבה תא דבוע ירבע ׳י

 .diene weder dem Sohn noch der Tochter ז2 שרויל‘^ אלו ךל םינש שש ךדבעו" ןנבר ונתד ילימ,
 -Der Meister sagte: Der ebräische Skia ןבל אלו ךל אלא וניא וא שרויל“’אלו ךל רמוא התא

Ex.21,2 אה‘״ רומא ןבל ירה דבעי םינש שש° רמוא אוהשכ ve diene dem Sohn, nicht aber der Tochter. 
 Ar״”: Woher dies? — Die Rabbanan lehrten המ”שרויל“אלו ךל םינש שש ךדבעו םייקמ ינא המ
 diene dir sechs Jahre\ dir, nicht aber einem ינא הברמ" האה תא איצוהלו ןבה תא תוברל תיאר !0
 Erben"'. Du sagst: dir, nicht aber einem הזוחא הדשלו הדעיל“ויבא תחת םק ןכש ןבה תא
 :Erben, vielleicht ist dem nicht so, sondern ויבא תחת םק ןכש חאה תא ינא הברמ הברדא
 :dir, nicht aber einem Sohn !?Wenn es heisst שי אה ןב ןיאש םוקמב אלא םובי שי םולכ םוביל
 sechs Jahre soll er dienen, so gilt dies ja"'" ואל אה אכריפ אה״׳אכיאד אמעט אלא םובי ןיא ןב
 auch"Von1 Sohn, somit sind [die Worte] er אדח אכהו יתרת אכהד יל קופיתו’ ףידע חא יכה !5

 diene dir sechs Jahre zu erklären: dir, nicht היל אקפנ אקד“אוה אכריפ יאהמ ימנ הזוחא הדש
 aber einem Erben. Was veranlasst dich, den המא :“ןב ןיאש םוקמב אלא םובי שי םולכ אנתל
 -Sohn einzuschliessen und den Bruder aus תבה תא אלו ןבה תא אל תדבוע הניא הירבעה
 ,zuschliessen? — ich schliesse den Sohn ein ךתמאל ףא[ו]°ארק רמאד אדפ יבר רמא ילימ ינהנמ
 -der anstelle seines Vaters tritt bei der Be דבוע וניא עצרנ המ עצרנל בותכה השיקה ןכ השעת 20
 stimmung"hmd beim Erbbesitzfeld"’. — Im הניא הירבעה המא ףא תבה תא אלו ןבה תא אל
 ,Gegenteil, der Bruder ist ja einzuschliessen ךתמאל יאהו תבה תא אלו ןבה תא אל תדבוע
 da er anstelle seines Bruders tritt bei der אינתדבל היל יעבימ יאה“אתאד אוה יכהל ןכ השעת

Schwagerehe"‘!?— Die Schwagerehe erfolgt 
nur dann, wenn kein Sohn vorhanden ist, 
wenn aber ein Sohn da ist, erfolgt auch 
keine Schwagerehe. — Nur wegen dieser 

Widerlegung, sonst wäre der Bruder bevorzugter, aber es sollte doch massgebend sein, 
dass bei jenem zweierlei und bei diesem nur eines’”zu berücksichtigen ist!? — Auch 
bezüglich des Erbbesitzfelds wird es"*durch diese Widerlegung gefolgert: die Schwager- 
ehe erfolgt nur dann, wenn kein Sohn vorhanden ist"’. 

«Die ebräische Magd diene weder dem Sohn noch der Tochter.» Woher dies? R. 
Papa erwiderte: Die Schrift sagt:’“w«<^ aiich deiner Adagd hie also-, die Schrift vergleicht 
sie mit dem Angebohrten, wie der Angebohrte weder dem Sohn noch der Tochter 
dient, ebenso diene die ebräische Magd weder dem Sohn noch der Tochter. — Ist denn 
[der Schriftvers:] und atich deiner Alagd tue also, hierfür zu verwenden, er ist ja wegen 
folgender Eehre nötig!? Auch deiner Magd tue also, hinsichtlich der Beschenkung. Du 

Dt.15,17 

62 M ןידבוע ןניא M 63 |i + תא אל ׳בוע הניא ׳בעה המא 
 M 66 המו M 65 !| האל M 64 j] תבה תא אלו ןבה

 69 אנתו היל ׳קפנד M 68 11 יאה M 67 j ׳דיעיל

M -|- םובי ןיא ןב שי אה B 70 :i אה. 

569. Dessen Herr vor Ablauf der 6 Jahre gestorben ist. 570. Dt. 15,12. 571. Einem anderen 

als dem Sohn. 572. Ex. 21,2. 573. Es heisst nur, dass er diene, ohne dies auf den Herrn zu 

beschränken. 574. Der ebräischen Magd zum Eheweib (cf. Ex. 21,9); das vom Vater gezahlte Kauf- 

geld gilt auch für den Sohn als Antrauungsgeld. 575. Wenn ein dem Heiligtum geweihtes Feld vom 

Eigentümer nicht eingelöst, sondern an einen Fremden verkauft wird, so geht es im Jobeljahr in den Be- 

sitz der Priester über (cf. Lev. 27,16ff.); wenn aber der Sohn des Eigentümers es kauft, so bleibt es dann in 

seinem Besitz. 576. Cf. Dt. 25,5ff. 577. Der Sohn tritt anstelle seines Vaters in 2 Fällen, dagegeii 

aber der Bruder anstelle seines Bruders nur in einem Fall. 578. Dass hierbei der Sohn anstelle seines 

\'aters trete. 579. Auch beim Erbbesitzfeld wird der Sohn nicht ausdrücklich genannt, u. wenn nicht 

diese Widerlegung, würde man nicht gewusst haben, ob der Sohn od. der Bruder anstelle des Eigentümers 

tritt; es bleibt somit nur die eine, in der Schrift genannte Vertretung zurück. 580. Dt. 15,17. 
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 קינעהל רמוא התא קינעהל ק השעת ךתמאל ךאח]
 רמאי רמא םא[ו]°רמוא אוהשכ העיצרל אלא וניא וא £«•21,5
 המ אהיירומא העיצר ירה הירבעה המא אלו דבעה
 ןכ םאףרינעהל ןב השעת ךתמאל ףא|ו| םייקמ ינא

sagst, hinsichtlich der Beschenkung, viel- 
leicht hinsichtlich des Anbohrens!? Wenn 
es heisstder Sklave sagt^ nicht aber 
die ebräische Magd, so ist es%om Anboh- 

Bm.71a 

ren bereits gesagt, somit ist [der Schrift- 5 הנימ תעמש השעת יאמ p ךתמאל ארק בותכנ 
vers:] 7tnd auch deiner Adagd hie also^ auf ןבה תא אל דבוע וניא יוגל רכמנהו עצרנה°:יתרת 
die Beschenkung zu beziehen. — Es sollte 21,5.»£ ונזא תא וינדא עצרו״ ביתבד עצרנ תבה תא אלו 
heissen: mit deiner Aiagd also, רכמנ תבה תאו ןבה תא אלו״י׳סלעל ודבעו עצרמב 

50 auch tue heisst, so ist beides zu entnehmen. 0-26 אלו והנק םע בשחו°ארק רמא״דיקזה רמא ןינמיייוגל, 
<;Der Angebohrte und der an einen 10 תא שרוי יוג הרות רבד אבר רמא'”:והנוק ישרוי םעN״.6ו־ 

Nichtjuden Verkaufte diene weder dem והנוק ישרוי םע אלו והנוק םע בשהו רמאנש^י^ויבא 
Sohn noch der Tochter.» Der Angebohrte, ירבדמ וניא יוגה תא רג םישרוי” היל תיאד ללכמ 
diQnn es der Herr bohre ihm sein Ohr תא ושריש יוגו רג״ןנתד םירפוס ירבדמ אלא הרות 
mit einem Pfriemen, und er diene ihm evöig, הרז הדובע התא לוט יוגל^*רמול לוכי רג יוג םהיבא'‘י*״׳■® 
nicht aber dem Sohn oder der Tochter. Wo- !•5 ואבשמ תוריפ ינאו ךסנ ןיי התא לוט תועמ ינאו 
her dies von einem an einen Nichtjuden אל יב אתיירואד אתעד”אקלם יאו רוסא רג תושרל 
Verkauften? Hizqija erwiderte: Die Schrift אוה הרז הדובע יפוליה ליקש יכ ימנ*°ותושרל ואב 
sagt:’''Vr rechne mit seinem Käufer, nicht אמש ןנבר דובעד אוה''הריזג ןנברדמ אלא ליקש אקד 
aber mit den Erben seines Käufers. םירומא םירבד המב° יבה ימנ אינת''ורומל רוזחי az.645 

Raba sagte: Nach der Gesetzlehre be-20 תא רגו רגה תא יוג רוסא ופתתשנשכ לבא ושרישכ 
erbt ein Nichtjude seinen Vater, denn es אינתד'^םירפוס ירבדמ אלו הרות ירבדמ אל וניא רגה 
heisst: er rechne mit seinem Käiifer, nicht ריזחי אל ומע וינב ורייגתנש רגה ןמ תועמ הול'^ 
aber mit den Erben seines Käufers, dem- אינתהו ונמיה החונ םימבח חור ןיא ריזחה םאו וינבל 

 ותרוהש ןאב אישמ אל ונמיה החונ םימבה הור
M 73 i; naS אלו ןבל אלו ול M 72 : ךדיאו + M 71 

 1[ ד + M 74 !: ןינמ - מ״אד f P 75 76 M- ד

77 M 78 שרוי M 79 |1 ול B 80 || ךתעד M ¬ו¬ 

 II רוסא...אינת — M 82 ן| ׳בר 'בעד אוה — M 81 jj יוג

83 B 84 | ןנתד (M הולמה). 

nach hat er Erben. Ein Proselyt einen Nicht- 
juden nicht nach der Gesetzlehre, wol aber 
rabbanitisch, denn es wird gelehrt: Wenn 
ein Proselyt und ein Nichtjude ihren nicht־ 
jüdischen Vater beerben, so kann der Pro- 
selyt zum Nichtjuden sagen: nimm du die 
Götzen und ich das Geld, nimm du den Eibationswein''\md ich die P'rüchte; sind sie 
bereits in den Besitz des Proselyten gekommen, so ist dies^'Verboten. Wenn man nun 
sagen wollte, [er beerbe ihn] nach der Gesetzlehre, so nimmt er ja, auch wenn sie noch 
nicht in seinen Besitz gekommen sind, Ersatz^'Tür die Götzen. Vielmehr erfolgt dies 
nur rabbanitisch, denn die Rabbanan haben diese Bestimmung getroffen, weil eP“zu 
seiner Schlechtigkeit zurückkehren könnte. Ebenso wird auch gelehrt: Dies gilt nur 
von dem Fall, wenn sie geerbt haben, wenn sie aber Teilhaber sind, so ist es verboten. 
Ein Nichtjude einen Proselyten und ein Proselyt einen Proselyten [beerbt] weder nach 
der Gesetzlehre noch rabbanitisch, denn es wird gelehrt: Wenn er Geld geliehen hat 
von einem Proselyten, dessen Kinder sich mit ihm bekehrt haben, so gebe er es seinen 
Kindern nicht zurück; wenn er es ihnen zurückgibt, so gebührt ihm keine Anerken־ 
nung der Weisen^*’. — Es wird ja aber gelehrt, dass ihm eine Anerkennung der Weisen 

581. Ex. 21,5. 582. Dass es bei der Magd nicht erfolge. 583. Ex. 21,6. 584. 

Lev. 25,50. 585. Der für den Götzendienst verwendet worden ist; als solcher gilt jeder von einem 

Nichtjuden berührte Wein. 586. Da er für diese Dinge Ersatz erhält, während sie zur Nutzniessung 

verboten sind. 587. Da die Hälfte des Nachlasses mit dem Tod des Vaters in seinen Besitz übergeht. 

588. Wegen des Verlustes der Erbschaft. 589. Es ist dies keine lobenswerte Handlung, da die Kinder 

ihren Vater nicht beerben. 
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F01.18השודקב אלט* ותרוהט* ןאבו השודקב אלש ותדילו gebühre!? — Das ist kein Widerspruch; das 

 eine, wenn seine Schwängerung und seine ןנהוי יבר רמא ןיבא רב אייה בר השודקב ותדילו

 Geburt nicht in Heiligkeit erfolgt ist, und °השרי יב ביתכד הרות רבד ויבא תא שרוי יונ

 das andere, wenn seine Schwängerung nicht אלא ינאש דמושמ לארשי אמלדו ריעט• רה תא יתתנ

 -in Heiligkeit und seine Geburt in Heilig ׳1ג.י.9אייח ברו השרי רע תא יתתנ*''טול ינבל יב' אבהמ 5

LV.26,50 בשחו'ביתכ ימ אברכ*’רמא אל אמעמ יאמ ןיבא רב keit=’°erfolgt ist. R. Hija b. Abin aber sagte 

 -im Namen R. johanans: Ein Nichtjude be אל אמעט יאמ אברו והנוק ישרוי םע אלו והנק םע

 erbt seinen Vater nach der Gesetzlehre, denn ינאש םהרבאד ודובכ םושמ ןיבא'רב אייח ברב רמא♦

 es heisst das Gebirge Setr habe ich הירבעב שיו הירבעב ןיאש*’ירבעב שי ןנבר ונת

 Esav zum Erbbesitz gegeben — vielleicht ist לבויבו םינשב אצוי אוהש ירבעב טיי ירבעב ןיאש*’ !0

 -es bei einem abtrünnigen Jisraeliten*’"an הירבעב שיו^דירבעב ןכ ןיאש המ ןודאה תתימבו

 ders!?—Vielmehr, hieraus תינשנו תרכמנ הניאו ןינמיפב האצוי הירבע ירהש

 — .den Söhnen Lots z21m Erbbesitz gegeben רמא :ירבעב ןכ ןיאש המ וחרוכ לעב התוא ןירפמו
Qid.M־ וללע הריתי'יהנימרו הירבעב ןיאש*’ ירבעב שי רמ Weshalb lehrt R. Hija b. Abin nicht wie 

 Raba? — Heisst es etwa, dass er nur mit תשש בר רמא ןינמיסב המצערדנוקש הירבעה המא !5

 seinem Käufer und nicht mit den Erben אמיתד והמ איעב אטיג אטישפ הדעירדדעיש ןוגכ

 seines Käufers rechne^^^? — Weshalb lehrt יבה יא ןל עמשמ אק הנימ אתכליה הלטביל אל

 Raba nicht wie R. Hija b. Abin? — Da ist האצוי הדעי אל םא רמאק יכה ןינמיסב האצוי יאמא

 ״.'es anders, wegen der Ehrung Abrahams ירבע דבעד ללכמ תינשנו תרכמנ הניאו :ןינמיסב ףא
 Die Rabbanan lehrten; Manches gilt אלו ותבננב''*וליפכב אלו ותבנגב"*איגתהו הנשנו רכמנ 20

M 87 |! אבא p 86 ij (הברכ M) 85 l| די ■יתתנ M 84 beim ebräischen Sklaven und nicht bei der 
 f- Magd, und manches bei der Magd und nicht- המ || M 88 + ׳בעב ןיאש המ M 89 jj ׳אצוי הירבעו
 beim Sklaven. Manches beim Sklaven, denn ׳מיסב f- M 90 il- תא || M 91 — עי }P 92 i ובינגב.

er geht frei aus, durch die Jahre, durch das Jobeljahr und durch den Tod des Herrn, 

was bei der Magd nicht der Fall ist. Manches bei der Magd, denn die Magd geht frei 

aus durch Pubertätszeichen, sie wird nicht zweitmals verkauft und man löse sie gegen 

seinen Willen aus, was beim Sklaven nicht der P'all ist. 

Der Meister sagte: Manches gilt beim ebräischen Sklaven, was bei der Magd nicht 

der Fall ist. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: ihm überlegen'^Jst die ebräi- 
V 

sehe Magd, die sich durch die Pubertätszeichen erwirbt!? R. Seseth erwiderte: Wenn 

er sie [zur Frau] bestimmt”’hat. — Wenn er sie bestimmt hat, so ist es ja selbstver- 

ständlich, sie benötigt dann ja eines Scheidebriefs!?—Man könnte glauben, man hebe 

bei ihr die Gesetze'^'nicht auf, so lehrt er uns. — Wieso geht sie demnach durch Pu- 

bertätszeichen aus!? — Er meint es wie folgt: wenn er sie nicht [zur Frau] bestimmt 

hat, so geht sie auch durch Pubertätszeichen aus. 

«vSie wird nicht zweitmals verkauft.» Demnach wird ein ebräischer Sklave zweit- 

mals verkauft, und dem widersprechend wird ge\ehrt:^7vegen seines Diebstahls, nicht 

aber wegen des Doppelten“”; zvegen seines Diebstahls, nicht aber wegen seiner falschen“’' 

590. Wenn der Vater sich vor seiner Geburt bekehrt hat, so gebe man es ihm zurück, nach den 

Tosaphisten entgegengesetzt, weil man ihn im letzteren Fall mit einem wirklichen Jisraeliteu verwechseln 

könnte. 591. Dt 2,5. 592. Als solcher gilt Elsav, als Sohn Ji9haqs. 593. Dt 2,9. 

594. Die Schrift spricht vom Käufer, weil es in der Regel mit diesem zu erfolgen hat, jed. schliesst dies 

die Erben nicht aus. 595. Seine Nachkommen werden bevorzugt 596. Wonach die Umstände, 

die den Sklaven befreien, auch die Sklavin befreien. 597. Sie geht dann durch die genannten Um- 

.stände nicht aus. 598. Die bei der ebräischen Magd gelten, selbst wenn er sie geheiratet hat. 599. 

Ex. 22,2. 600. Der Dieb hat das Gestohlene doppelt zu ersetzen; cf. Ex. 22,3. 601. Der falsche 

Zeuge wird zu dem verurteilt, was er durch seine Aussage erwirken wollte (cf. Dt. 19,19); wenn er jemand 

des Diebstahls beschuldigt hat u. nicht bezahlen kann, so wird er dieserhalb nicht verkauft. 
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Aussage; wege^TscinerT)^^ wenn er התא יא בוש תחא םעפ רבמנש ןויכ״ותבנגב וממזב 
einmal verkauft worden war, so darfst du תחא הביעב ןאב אישק אל אבר׳ילמא ורכומל יאשר 
ihn nicht wiederum verkaufen!? Raba er- עמשמ אבוט ותבעב ייבא היל רמא תובינג יתשב״ןאב 
widerte: Dies ist kein Einwand; das eine ינשב ןאב דחא םדאב ןאכ אישק אל ייבא רמא״אלא 
gilt von einem Diebstahrund das andere 5 תואמ שמח הושו ףלא וביננ ןנבר ונת :םדא ינב’“ 
von zwer Diebstählen. Abajje sprach zu וניא הלא הושו תואמ שמח ובינג רכמנו רזוחו׳״רכמנ 
ihm: Unter seines Diebstahls sind ja viele“"' דגנב ובינג היה םא רמוא רזעילא’’יבר ללכ’*רכמנ 
zu verstehen!? Vielmehr, erklärte Abajje, אהב אבר’'רמא רכמנ וניא ואל םאו רכמנ ורכממ 
dies ist kein Widerspruch; das eine gilt von תואמ שמה ובינג אנש יאמדיךנברל רזעילא יבר והנכז 
einer Person und das andere von zwei Per- 10 אלו אנמהר רמא ולוכ רבמנד״רכמנ ןיאדיףלא ,דושו 
sonen״"’. רכמנ’ אלו אנמחר רמא ותבינגב"רכמנ ימנ אבה ויצח 

Die Rabbanan lehrten :Wenn sein Dieb- אבר’רבס וחרב לעב ,דתוא ןידפמו :ותבינג יצחב 
stahl tausend beträgt und er fünfhundert והינ יאמ ייבא היל רמא ןודאד היחרב לעב רמימל 
wert ist, so wird er verkauft und abermals“״'׳ אתינגרמ טיקנ יאמא הימדא“ ארטש היל אנבתכד’ 
verkauft; wenn sein Diebstahl fünfhundert 16 ,דיחרכ׳ילעב ייבא רמא אלא אפסח היל אנביהי’,דידיב 
beträgt und er tausend wert ist, so wird er ימנ ירבע דבע יכ!ד יא ,דחפשמ םגפ םושמ באד 
überhaupt nicht verkauft. R. Eliezer sagt, ליזא רדה״החפשמ םגפ םושמ° החפשמ ינבל והניפכנ 
wenn sein Diebstahl seinem Wert entspricht^ ינתק אוד^דל ןיבזמו ליזא רדה ימנ אבה הישפנ”ןיבזמו 

f> Jab.lOl« 
Ket.48a 

84a 

Bq. 86b 

werde er verkauft, wenn aber nicht, werde אינתד אי,ד ןועמש יבר ינמו"’ תינשנו תרכמנ ,דניא sy;,i75a 
er nichUVerkauft. Raba sagte: Durch foi-20 הנושו תוחפשל הנושו תושיאל״ותב תא םדא רכומ®“^׳^^'’ 

93 (M ׳טנש אלו) |94 ן P 95 |ן הבר M — 96 !1 א״א 

P — ינב M 97 jj — ׳טנו דחו M 98 II — 99| ללכ i 

P רזעלא M 100 jj יאמו M 1 jj 2 11 ׳טנו טנ וניאד -|- P 

 II 6 ׳תנד ׳טיליא M 5 |! הבר P 4 jj רכמנ — M 3 ! רכמנ

M 7 ]| טיקנמדא M 8 || ביהיו M 9 || וחרכ M ן ׳םכיל| 

10 P — 11 || רדה (M — הל...ישפנ) M 12 II + ו |j 

13 M — 14 ןן ו M רחא ׳שיאל ׳נושו ׳שיאל ינושו ׳וחפשל. 

gendes besiegte R. Eliezer die Rabbanan: 
wenn sein Diebstahl fünfhundert beträgt 
und er tausend wert ist, wird er wol des- 
halb nicht verkauft, weil der Allbarmher- 
zige sagt, dass er vollständig verkauft wer- 
de, nicht aber zur Hälfte, ebenso sagt der 
Allbarmherzige, dass er wegen seines [voll- 
ständigen] Diebstahls verkauft werde, nicht aber wegen des halben Diebstahls. 

«Man löse sie gegen seinen Willen aus.» Raba wollte erklären, gegen den Willen 
des Herrn, da sprach Abajje zu ihm: Dies heisst wol, dass man ihm einen Schuldschein 
über ihren Wert“°’schreibe, — wieso sollte man ihm statt einer Perle, die er in der Hand 
hat, eine Scherbe״°’geben!? Vielmehr, erklärte Abajje, gegen den Willen des Vaters, wegen 
der Bemakelung der Familie“"״.— Demnach sollte man auch die Verwandten eines ebrä- 
ischen Sklaven dazu zwingen, wegen der Bemakelung der Familie!? — Er könnte gehen 
und sich wiederum verkaufen. — Auch bei jener kann er ja gehen und sie wiederum 
verkaufen!? •— Er lehrt ja, dass sie nicht zweitmals verkauft werden dürfe. Dies nach 
R. Simon, denn es wird gelehrt: Man kann seine Tochter zur Ehelichung verkaufen 
und dies wiederholen, zur Dienstbarkeit, und dies“"\viederholen, zur Ehelichung nach 

602. Wenn sein Verkauf den Diebstahl nicht deckt, so wird er nicht nochmals verkauft. 603. 

Wenn es sich um einen ganz anderen Fall handelt, wird er auch zum 2. Mal verkauft. 604. Der T. 

fasst das W. הבינג als Kollektivum auf. 605. Die er bestohlen hat; cf. M.vimonides, Jad, הבינג תוכלה 
Kap. 3 § 15. 606. Die W.e רכמנו רזוחו sind eine Interpolation R.^j.s, sie fehlen in Cod. M u. dürften 

auch im ursprünglichen Text gefehlt haben; die Bemerkung des R. E1<J.v Wilna, dass Mekhiltha (ed. 

WEISS fol. 95b) u. Maimonides (/««', הבינג תוכלה Kap. 3 § 14) רכמנו רזוח וניאו hatten, beruht auf Irrtum. 

607. Auch wenn er weniger wert ist. 608. Sie zahle ihm das Dösegeld (cf. S. 725 N. 335) nicht bar, 

sondern mit einem Schuldschein. 609. Ihre Person ist ihm .sicher, dagegen aber ist ihr Schuldschein 

nichts w׳ert, da sie nichts hat. 610. Wenn der Vater bemittelt ist, so zwinge man ihn dazu. 611. 

Falls .sie durch einen der oben genannten DTmstände minderjährig frei geworden ist. 
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 -der Dienstbarkeit, nicht aber zur Dienstbar תושיא רחא תוחפשל אל לבא תוחפש רחא תושיאל
 ,keit nach der Ehelichung. R. Simon sagt '’ותב תא רכומ םדא ןיאש םשב רמוא ןועמש יבר
 -wie man seine Tochter nicht zur Dienstbar ותב תא רכומ םדא ןיא ךכ תושיא רחא תוחפשל
 ,keit nach der Ehelichung verkaufen darf איגתד יאנת ינהד אתגולפבו תוחפש רחא תוחפשל
coLb5 °ןיאי^בוש חילע ותילט שריפש ןויכ°הב ודנבב ebenso dürfe man seine Tochter nicht zur 
Bsk.34ä ןך^יב רמוא רזעילאי^בר אביקע יבר ירבד הרכומל Dienstbarkeit nach der Dienstbarkeit ver- 

 kaufen. Sie führen den gleichen Streit*’'wie יאמב הרכומל יאשר וניא'* בוש הב רנבש ןויכ הב
 /;»?»die Tannafm der folgenden Eehre:“’rE יברו ^תרוסמל םא ס*י רבס רזעילא יבר° יגלפימק

Mak.7>>^'' ןועמש יברו ארקמל םא שי רבס אביקע er tre^dos an ihr handelt^ sobald dieser sein 
te.17b 0! רועי הובא רב הבר יעב :תרוסמלו ארקמל םא Gewand übe^ sie ausgebreitet*”hat, darf er 

 -sie nicht mehr verkaufen — Worte R. Äqi השרויל הנימ אקפני׳השוע ןיסוריא וא השוע ןיאושינ
 bas. R. Eliezer erklärte: er treidos an הב ודגבב עמש* את יאמ הירדנ רפהלו הל אמטילו
 -ihr handelt^ sobald er treulos an ihr gehan הרכומל יאשר וניא בוש הילע ותילט שריפש ןויב
 .delt*‘Tat, darf er sie nicht mehr verkaufen יאו הל דעיימ ידועי אה הל ןיבזמ אלד אוה ינובז
 Worin besteht ihr Streit? — R. Eliezer — היבאל ןיא בוש תאשינדי״ןויכ השוע ןיאושינ תרמא !5
 *‘*ist der Ansicht, die überlieferte [Schreibart] רמא השוע ןיסוריא הנימ עמשי ואל אלא הב תושר
 ,sei massgebend, R. Äqiba ist der Ansicht יכהו יאק אמלעד”ןישודיקב אבה קחצי רב ןמחנ בר
 die Eesart*‘*sei massgebend, und R. Simon הראשב בייחתנש ימל היבא'° הרסמש ןויב רמאק

Pes.86l> 
Suk.6l> 
Syn. 

 -ist der Ansicht, die Lesart und die über ןיא"עמש את הרכומל לוכי ןיאי׳בוש התנועו התוסכ
 .lieferte [Schreibart] seien massgebend הרכומ ורמא רזעילא יבר םושמ םיבורקל הרכומ 20
 Rabba b. Abuha fragte: Erfolgt durch השורג לודג ןהכל הנמלא הרכומש ןיושו םיבורקל
 -die Bestimmung Verheiratung oder Verlo אמיליא ימד״יכיה הנמלא יאה טוידה ןהכל הצולחו
 bung? Dies ist insofern von Bedeutung, ob היבא השדקד אלאו הל ירק הנמלא השפנ שידקד
+ M 17 il ןיא B 16 11 ׳עלא M 15 !! וניא M 14 er sie beerbt, sich an ihr verunreinigen" 
M 20 II יאק ׳לעד — M 19 l| תסינש M 18 ״ יאמל darf und ihre Gelübde auflösen kann; wie 

 ist es nun? — Komm und höre: Wen71 er — היבא |M 21 l יאשר וניא |P 22 j אימד.

treulos an ihr handelt^ sobald dieser sein Gewand über sie ausgebreitet hat, darf er sie 
nicht mehr verkaufen. Verkaufen darf er sie nicht, wol aber darf er eine Bestimmung*“ 
treffen; wenn man sagen wollte, dadurch erfolge eine Verheiratung, so hat ja der Vater, 
sobald sie sich verheiratet hat, keine Gewalt mehr über sie. Hieraus ist somit zu ent- 
nehmen, dass dadurch eine Verlobung erfolge. R. Nahman b. Ji9haq erwiderte: Hier wird 
von einer gewöhnlichen Trauung*‘’gesprochen, und er meint es wie folgt: sobald der 
Vater sie dem übergeben hat, der ihr zu Kost, Kleidung und Beiwohnung verpflichtet 
ist, so darf er sie nicht mehr verkaufen. — Komm und höre: Er darf sie nicht an Ver- 
wandte‘'Verkaufen; im Namen R. Eliezers sagten sie, er dürfe*'‘sie an Verwandte ver- 
kaufen. Sie stimmen überein, dass er sie als Witwe an einen Hochpriester und als Ge- 
schiedene oder Haluyah an einen gemeinen Priester verkaufen*‘“'dürfe. [Auf die Frage,] 
von was für einer Witwe hier gesprochen werde, hat sie selbst sich ihm angetraut, so 
ist sie ja nicht Witwe°'’zu nennen, und hat der Vater sie ihm angetraut, so kann er sie 

Qi(t.20i‘ 
44b 

612. Sie streiten ebenfalls über die Auslegung des folgenden Schriftverses. 613. Ex. 21,8. 

614. Dh. sie geheiratet; das W. ודגבב wird von דגב, Gewfand, abgeleitet. 615. Indem er sie zur Magd 

verkauft hat. 616. Die Schreibweise ist defektiv ודגבב u. nicht ודגיבב, demnach ist es von דגב, treulos 

handeln, abzuleiten; dagegen aber ist die Lesart ודגבב, während ודגבב zu erwarten w׳äre, wonach es von דגב, 

Gewand, abzuleiten ist. 617. Cf. S. 720 N. 279. 618. Sie für einen anderen bestimmen. 619. 

Nicht von der "Bestimmung" des Dienstherrn. 620. Nahe Verw'andte, die sie nach L,ev. 18,Off. nicht 

heiraten dürfen, da dann die Bestimmung zur P'rau unmöglich ist. 621. Die Bestimmung der Schrift, 

sie zu ehelichen, gilt nur in dem Fall, wo dies möglich ist. 622. Auch diese dürfen sie nicht heiraten, 

jedoch ist, w׳enn sie dies getan haben, die Heirat gütig, nur haben sie ein Verbot begangen. 623. Da 



45a 
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ja nicht verkaufen, da man seine Tochter ותב תא רכומ םדא ןלא אתו הל ]לבזמ לצמ למ 
nacli der Ehelichung nicht zur Dienstbar- קחצל לבר רמא םרמע בר רמאו°תושלא רהא תוחפשל Qi<1. 

keit verkaufen darf, erwiderte R. Ämram im הדוהל לברב״לסול לברד אבללאו דועל לשודלקב אבה 
Namen R. Ji9haqs, hier werde von der An- לאו ונתלנ ןלשודלקל ואל תונושארה תועמ רמאד 
trauung durch Bestimmung gesprochen'", .ר הלבאל ןלא בוש תאשלנש'*ןולב השוע ןלאושלנ תרמא 
nach R. Jose b. R. jehuda, welcher sagt, הרבומש ןלושו השוע ןלסורלא לאמ אלאו״הב תושר 
das erste Geld^'^gelte nicht als Antrauungs- תושלא רחא תוחפשל ותב תא רכומ םדא ןלא אה 
geid“, Wenn man nun sagen wollte, da- ןלפורלאמ הדלד ןלפורלא לנאש רמלמל ךל תלא לאמ אלא 
durch erfolge eine Verheiratung, so hat ja ןלאושלנ לנאש״השוע ןלאושלנ אמלת וללפא״הלבאד^ 
der Vater, sobald sie verheiratet ist, keine 10 ןיסורלא אמלשב יאמ לאה הלבאד ןלאושלנמ הדלד 
Gewalt mehr über sie. — Wieso stimmen לנאש למ" ןלאושלנמ ללאושלנ אלא לנאש ןלפורלאמ foi.iq 

sie überein, wenn du sagst, dadurch erfolge לברב''לפול לברל וללפא רמאד קחצל רב ןמהנ ברלו 
eine Verlobung, das.s- er sie verkaufen dürfe, םלקומ לאמב ונתלנ ןלשודלקל תונושארה תועמ הדוהל 
man kann ja seine Tochter nach der Eheli- אוה תוחפש רחא תוחפשל רמאד רזעללא לברב^יהל 
chung'Aiicht zur Dienstbarkeit verkaufen!? 15 לצמ תושלא רחא תוחפשל לבא הלךלבזמ לצמ אלד 
Du musst also erklären, die durch sie erfolg- דעללמשי׳והמ שלקל שלר לעב :הל”ןלבזמ 
te Veriobung‘’'®sei anders als die durch den אמלד וא והד לכ ונב אנמחר רמא ונב ןטק ונבל םדא 
Vater erfolgte, somit kannst du auch sagen, רמא לודג ונב ףא לתנ אוה המ הלדלד אלמת ונב 
dadurch erfolge eine Verheiratung, und die תא ףאנל רשא ןטקל טרפ°שלא”עמש את’%ארלז בר’* gjf51 
durch sie erfolgte Verheiratung ist anders 20 םא'° דעללמ תרמא לאו ןטק תשאל טרפ שלא תשא 
als die durch den Vater erfolgte. — Was לאמא דעללמ ונלא לאמ אלאו׳יקקל תושלא ונלצמ ןב 
soll dies; allerdings kann eine Verlobung בר רמא^׳דעללמד הנלמ טושפלת ארק הלל טעממ אק 
anders sein^’^als die andere, aber kann etwa לע אבה דחא םולו םלנש עשת p םבלב אבה לשא 
eine Verheiratung anders sein״'°als die an- יכהל ׳יתאד ׳תשה + M 24 ;! (׳באל M) 23 רב P 22 

derel? — Wie ist cs aber nach R. Nahman דעייש M 27 j! הל — M 26 הל םיקומ + B 25 

b. R. Ji9haq zu erklären, welcher sagt, auch M 30 i (תכסמה לכב טעמכ) עמשת P 29 י יבר B 28 

nach R. Jose b. R. Jehuda gelte das erste + M 31 :ןטק ונבל םדא + 

Geld als Antrauungsgeld'^'l? — Er erklärt es nach R. Eliezer, welcher sagt, er könne 
sie nicht zweitmals zur Magd verkaufen, wol aber könne er sie nach der Ehelichung 
zur Dienstbarkeit verkaufen. 

Res-Eaqis fragte: Darf er sie für seinen minderjährigen Sohn bestimmen: ist un- 
ter Sohn^ von dem der Allbarmherzige spricht, irgend ein Sohn zu verstehen, oder ein 
Sohn, der ihm gleicht, wie er erwachsen ist, ebenso auch ein Sohn, der erwachsen ist? 
R. Zera erwiderte: Komm und höre:'^'A'A/ Manri^ ausgenommen ein Minderjähriger; der 

eJiehricht mit der Frait seines Nächste71^ ausgenommen die Frau eines Minderjährigen. 
Wenn man sagen wollte, er könne [sie für ihn] bestimmen, so ist ja Ehelichung bei 
einem Minderjährigen zu finden"”. — Weshalb schliesst ihn, wenn man sagt, er könne 
[sie für ihn] nicht bestimmen, die Schrift aus!?—Demnach wäre hieraus zu entnehmen, 
dass er [sie für ihn] bestimmen könne? R. Asi erwiderte: Hier wird von einem neun Jahre 
und einen Tag alten Eheschwager gesprochen, der seine Eheschwägerin beschlafen hat, 

sie minderjährig ist, so war die Antrauung ungiltig. 624. Wenn der Herr, der sie für sich bestimmt 

hatte, gestorben ist. 625. Das er für sie beim Kauf gezahlt hat. 626. Die Antrauung erfolgt 

vielmehr durch die Bestimmung des Herrn, obgleich sie minderjährig ist, da dies eine Verfügung der Ge- 

.setzlehre ist. 627. Selbst wenn nur die Verlobung erfolgt ist. 628. Dh. ohne ihren Vater, wie 

dies bei der Bestimmung ihres Herrn der Fall ist. 629. Nach der einen darf der Vater sie verkaufen 

u. nach der anderen nicht. 630. Sie ist dann überhaupt nicht mehr in der Gewalt des Vaters. 631. 

Der Vater hat das Geld in Empfang genommen, somit ist die Antrauuug durch ihn erfolgt. 632. Dev. 

20,10. 633. Man sollte wegen des Flhebruchs mit seiner Frau strafbar sein. 

95 Talmud 8d. V 
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die mit ihm nach der Gesetzlehre verbun- 
den ist'""’. Man könnte glauben, dass man 

ihretwegen wegen Beschlafung eines Ehe- 

weibs schuldig sei, da sie mit ihm nach der 
Gesetzlehre verbunden und sein Beischlaf 

 אמיתד והמי׳היל איזה אתיירואדמד ןניקסע ותמבי
 הילע אבה האיב ותאיבו היל איזה אתיירואדמד ןויכ”
 הלע יוה יאמ ןל עמשמ אק שיא תשאב בייחתמ”

 דועי ןיא יאני יבר רמא ובייא יבר רמאד'יעמש את”
 םעט המ יתרת תעדמ א^א דועי ןיא"לודגב אלא
 gütig ist, so lehrt er uns. — Wie bleibt es דועי ןיאש• יפל לודגב אלא דועי ןיא םעט המ רמאק

 damit? — Komm und höre: Ajbu sagte im הדיד תעדמ תעדמ יאמ אמיא תיעביאו תעדמ אלא
E«.21,8 דמלמ הדעי אל רש*א והבא יברד הירב ייבא”ינתד Namen R. Jannajs: Eine Bestimmung gilt 

 -nur bei einem Erwachsenen, eine Bestim •ישודיקב הל רמא אוהו הל ינת אוה העדויל^^ךירצש

oid 45a תועמ הדוהי יברב יסוי יברד אבילאו דועי יס mung gibt es nur mit Wissen'”.— Beides'''!? 
 -Dies ist eine Begründung: eine Bestini — קהצי רב” ןמחנ בר ונתינ ןישודיקל ואל תונושאר ה
 mung gibt es nur bei einem Erwachsenen רמאד אבה ינאש• ונתינ ןישיודיקל אמית וליפא רמא
 aus dem Grund, weil die Bestimmung nur °^אינתד הדוהי יברב יסוי יבר יאמ זהדעי אנמהר
 mit Wissen erfolgen kann. Wenn du aber 'ןאבמ היידפי'ידב םויב תוהש אהיש ךירצ הדפהוי

 willst, sage ich: unter wissen ist ihr Wissen ידב םויב תוהש שי םא הדוהי יברב יסוי יבר רמא ייי
 ,zu verstehen. Abajje, der vSohn ”R. Abahus הניא ואל םאו תשדוקמ הטורפ הוש ומע תושעל
 ,lehrte nämlich:"7;/^ erfür sich bestimmt hat ןישודיקל״ואל תונושארה תועמ רבסק אמלא תשדוקמ

 .dies lehrt, dass er es ihr mitteilen müsse ןישודיקל אמית וליפא רמא קחצי רב ןמחנ בר ונתינ
 Er lehrte es und er erklärte es auch: bei הבר״רמא :הדפהו אנמחר רמאד אבה ינאש ונתינ
 .der Antrauung durch Bestimmung, nach R ילבקו יאצ הנטק ותבל םדא רמוא ןמחנ בר רמא 20
 Jose b. R. jehuda, welcher sagt, das erste יסוי יבר רמא ואל הדוחי יברב״יסוי יברדמ ךישודיק
 .Geld gelte nicht als Antrauungsgeld'” R "ונתינ ןישודיקל ואל תונושארה תועמ הדוהי יברב

Nahman b. Ji9haq sagte: Du kannst auch 
sagen, es gelte als Antrauungsgeld, denn 
hierbei ist es anders, da der Allbarmherzige 
bestimmt sagt'”. 

Was ist dies für eine Lehre des R. Jose 
b. R. Jehuda? — Es wird gelehrt:"*?!"««' ausgeläst, vom Tag muss ein Betrag zur Aus- 
lösung'”zurückbleiben. Hieraus folgerte R. Jose b. R. Jehuda, dass, wenn vom Tag so- 
viel zurückbleibt, um bei ihm im Wert einer Peruta arbeiten zu können, sie ihm an- 
getraut sei, wenn aber nicht, sie ihm nicht angetraut sei. Demnach ist er der Ansicht, 
das erste Geld gelte nicht als Antrauungsgeld. R. Nahman b. Ji9haq sagte: Du kannst 
auch sagen, es gelte als Antrauungsgeld, denn hierbei ist es anders, da der Allbarm- 
herzige misgelöst sagt'”. 

Rabba sagte im Namen R. Nahmans: Nach der Lehre des R. Jose b. R. Jehuda 
kann man zu seiner minderjährigen Tochter sagen: geh und nimm deine Antrauung 
in Blmpfang. R. Jose b. R. Jehuda sagt, das erste Geld gelte nicht als Antrauungsgeld, 

32 M -|- 33 !| ׳איב ותאיבו M דואדמו ליאוה M 34 i1 

 ;ו ד — B 36 / יאני ר״א ןיבא רב אייה ר״א M 35 ' ׳התנ

37 M 38 ! ימיבא M ׳עדיל. B 39 הדעיל M — י י״ב; 

40 M 41 ׳רק B 42 הדעי M 43 רועיש -ק 

(M — ל) BM 44 Ü אבר. 

634. Der Beischlaf eines solchen ist nach dem Gesetz gütig, somit wird sie dadurch nach dem hevi- 

ratsgesetz, wonach sie ihm ohne Trauung zufällt, seine Frau, obgleich er als Minderjähriger zur Ehelichung 

ungeeignet ist. 635. Er muss sich seiner Handlung bewusst sein, was aber bei einem Mindeijährigen 

nicht der Fall ist. 636. Der eine Passus macht den anderen überflüssig. 637. Dieser Name 

ist sonst unbekannt; ייבא dürfte wol eine falsche Auflösung v. ׳יבא sein, rieht, mit Cod. M ימיבא zu lesen. 

638. Ex. 31,8. 639. Der Vater ist bei der Bestimmung nicht beteiligt, somit muss er es ihr mitteilen. 

640. Das W. דעי ist mit עדי, icissrn, verwandt; es ist eine Bestimmung der Schrift, dass es mit ihrem Wissen 

erfolgen müsse. 641. Wenn er sie am letzten Tag der Dienstzeit zur Frau bestimmt, so muss vom Tag 

soviel Zurückbleiben, dass eine Au.slösuug noch inbetracht kommt, damit der eventuelle Betrag der Auslö- 

sung, od. das Guthaben an Arbeitsleistung, das er bei ihr hat, als Autrauuugsgeld gelte. 642. Es ist 

dies eine Bestimmung der Schrift, ohne Berücksichtigung der oben angegebenen Begründung. 
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dennoch ist die Antrauung gütig, wenn der 
1.6« Wert einer Peruh^ zurückbleibt'״ ebenso הולמב שדקמה ןמהנ בר רמא הבר״רמאו :אנש אל 

auch hierbei'■”. הדוהי יברב יפוי יברדמ תשדוקמ ןוכשמ הילע שיש 
Ferner sagte Rabba im Namen R. Nah- תונושארה תועמ הדוהי יברב יסוי יבר רמא ואל״ 

mans: Nach der Lehre des R. Jose b. R. 5 הפונ איהו איה האולה יאה''ונתינ ןישודיקל ואל 

jehuda ist, wenn jemand die Trauung mit ווה דעיימו הטחפ הוש הב ריישמ יכו״ איה״ןובשמ col.b 

einem Darlehn vollzieht, für das ein Pfand תוצמ רציב ןנבר ונת :אנש אל ימנ אבה ישודיק" 

hinterlegt ist, sie ihm angetraut. R. Jose ירה יל תשדוקמ תא ירה םינש ינפב הל רמוא דועי 

b. R. Jehuda sagt, das erste Geld gelte nicht תעיקשל ךומס וליפאו שש ףוסב וליפא יל תסרואמ תא 

als Antrauungsgeld, demnach ist es ein Dar-10 גהנמ הב נהונ וניאו תושיא גהנמ הב גהונו״המהה 

lehn und sie selbst das Pfand, und wenn תוהש שי םא רמוא הדוהי יברב”יסוי יבר תוהפש 
der Wert einer Peruta zurückbleibt und er םאו תשדוקמ הטורפ הוש ומע תושעל ידב םויב 

sie [für sich] bestimmt, ist die Antrauung יל ישדקתה השאל רמואל“ לשמ תשדוקמ הניא ואלינ״ייססיי 

gütig, ebenso auch hierbei'”. ךותב השדיקו רהא אבו םוי םישלש רהאל וישכעמ 
Die Rabbanan lehrten: Wie hat das 15 אמיליא ןאמל לשמ ןושארל תשדוקמש םוי״םישלש 

Gebot der Bestimmung zu erfolgen? — er םויב תוהיש שי םא אהו״הדוהי יברב יסוי יברל לשמ 
spreche zu ihr vor zwei [Zeugen]: sei mir אל ואל םאו תשדוקמ״הטורפ הוש ומע תושעל ידב 

angetraut, sei mir angelobt; selbst am והמ אטישפ ןנברל לשמ אברד הירב אהא בר רמא 

Schluss'״der sechs Jahre, auch kurz vor Son- אינת :ןל עמשמק וישכעמ הליירמא אל אה אמיתד 
nenuntergang. Er hat dann mit ihr nach 2c קחיש רחאל השידיקו ךלחו ותב תא רכומה ךדיא 

dem Brauch der Ehelichung und nicht nach הדוהי יברב יסוי יבר ירבד ינשל תשדוקמו“ ןודאב 

dem Brauch der Dienstbarkeit zu verfahren. רמואל“ לשמ דעיימ דעייל הצר םא םירמוא םימכהו״נ• 

R. Jose b. R. Jehuda sagt, wenn vom Tag אבו םוי םישלש רהאל יל תשדוקמ תא ירה השאל 

soviel zurückbleibt, um bei ihm im Wert לשמ ינשל תשדוקמש םוי םישלש ךותב השדיקו רהא 

einer Peruta arbeiten zu können, sei sie i איהו ־או^לה היל איוה ונתנ דיקל אלדמו M 46 || אל P 45 

ihm angetraut, wenn aber nicht, sei sie ihm ! םוי — M 49 | ןישודיק B 48 ' (אוה P) .איוה M 47 

nicht angetraut. Desgleichen ist, wenn je- בקעי רב ׳חא בר ׳א אלא אל אל יא ןיא M 51 ו — B 50 

mand zu einer Erau gesagt hat: sei mir .שדקמו m 53 !j היל B 52 j| לשמ 
von jetzt ab nach dreissig Tagen an getraut, und ein anderer innerhalb der dreissig 
Tage gekommen ist und sie sich angetraut hat, sie dem ersten'‘''angetraut. Wessen 
Ansicht gleicht dies, wenn der des R. Jose b. R. Jehuda, so ist sie ihm ja nur dann 
angetraut, wenn vom Tag soviel zurückbleibt, um bei ihm im Wert einer Peruta ar- 
beiten zu können, sonst aber nicht'״!? R. Aha, der Sohn Rabas, erwiderte: Gleich der 
Ansicht der Rabbanan'". — Selbstverständlich!? — Man könnte glauben, er sagte ja 
nicht: von jetzt'’®ab, so lehrt er uns'". 

Ein Anderes lehrt. Wenn jemand seine Tochter verkauft und sie einem anderen 

angetraut hat, so lacht er den Herrn aus und sie ist dem anderen angetraut — Worte 

des R. Jose b. R. Jehuda. Die Weisen sagen, wenn [der Herr] sie für sich bestimmen 

will, könne er dies. Desgleichen ist, wenn jemand zu einer Erau gesagt hat: sei mir 

nach dreissig Tagen angetraut, und ein anderer innerhalb der dreissig Tage gekommen 

643. Die Antramiiig wird dann nicht vom Vater, sondern von ihr selbst in Empfang genommen. 

644. Wenn sie selber mit Zustimmung ihres Vaters die Trauung in Empfang genommen hat, hezw. wenn 

es mit einem Darlehn erfolgt ist. 645. Cf. S. 754 N. 641. 646. Er wollte damit sagen, das.s, wenn 

er nach 30 Tagen sich dafür entscheiden werde, die Trauung sofort gütig sei. 647. Die Trauung hat 

demnach keine rückwirkende Kraft u. beginnt erst bei der Entscheidung. 648. Nach ihnen erfolgt 

die Trauung rückwirkend u. der gezahlte Kaufpreis gilt als Antrauungsgeld. 649. Demnach wäre zu 

folgern, dass sie dem ersten angetraut sei, auch wenn er nicht ״von jetzt ab“ gesagt hat. 650. Dass 

sie nur daun dem ersten angetraut sei, wenn er ״von jetzt ab“ gesagt hat. 

95» 
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 -ist und sie sich angetraut hat, sie dem aude דעיי־יל הצר טא^'ןנבר ירמאה'"‘ןנברל אמ־יליא ןאזנל

 ,ren angetraut. Wessen Ansicht gleicht dies יברל לשמ אברד הירב אחא בר רמא אלא^־' דעיימ

 ,wenn der der Rabbanan, so sagen sie ja רמא אל אה אמיתד והמ אטישיפ הדוהי יברב״״יסוי

 dass, wenn er sie für sich bestimmen will, er ךדיא אינת :ןל עמשמ אק םוי םישלש רחאל הל

 ,dies*^'könr1e!? Vielmehr, erwiderte R. Aha םייקתנ* דעייל אלש תנמ לע* קספו ותב תא דבומה •י

 .der Sohn Rabas, gleich der Ansicht des R הצר םא םירמוא םימבהו ריאמ יבר ירבד יאנתה

 ?!Jose b. R. jehuda**'. — Selbstverständlich הרותב בותכש המ לע הנתהש ינפמ דעיימ דעייל

G11.84b *'־"'^1 ואנת הרותב בותכש המ לע הנתמה לכו° — Man könnte glauben, weil er zu ihr nicht 

 nach dreissig Tagen^'gesagt**J1at, so lehrt" תא ירה השאל* רמואה° אינתהו םייק ואנת ריאמ

 .er uns הנועו תוסב ראש ילע ךל ןיאש תנמ לע יל תשדוקמ !0

 Ein Anderes lehrt; Wenn jemand seine יבר ריאמ יבר ירבד לטב ואנתו תשדוקמ וז ירה

 Tochter verkauft und vereinbart hat; mit היקזה רמא םייק ואנת ןוממבש רבדב*’רזנוא הדוהי

 der Bedingung, dass er sie nicht für sich הרכומ וניאש*”םימעפ המאל°ארק רמאד אבה ינאש 21,7.

 — bestimme, so ist die Bedingung gütig היל ידבעי׳יאמ המאל יאה ןנברו דבלב המאל אלא

 Worte R. IMeh-s. Die Weisen sagen, wenn הרכומש דמלמ המאל אינתדכל והל יעבימ יאה !5

 er sie für sich bestimmen will, könne er “אל םילוספל השדקמ םא אוה ןיד אלהו םילוספל

 dies, weil dies eine Vereinbarung gegen םדא ןבש* םילוספל“ השדקמל המ םילוספל הנרכמי

 eine Bestimmung der Gesetzlehre ist, und ןיאש םילוספל הנרכמי הרענ איהשכ ותב תא שדקמ

 eine Vereinbarung gegen eine Bestimmung המאל רמול דומלת הרענ איהשכ ותב תא רכומ םדא

 der Gesetzlehre ist ungiltig. — ist denn דמלל םא רמוא רזעילא יבר ןילוספל הרכומש דמלמ 20

 nach R. Meir eine solche Vereinbarung gib *יניעב הער םא° רמאנ רבכ ירה ןילוספל הרכומש״ 8•

 tig, es wird ja gelehrt; Wenn jemand zu דמלמ המאל רמול דומלת המ היאושינב הערש הינדא

57 li ומע + M 56 11 אלא - M 55 1[ סא — M 54 einer Frau sagt; sei mir angetraut mit der 
 -M Bedingung, dass du an mich keinen An ׳יאנתה ומייקתנ M 58 |i — השאל M 59 !1 — רבדב

 M 60 spruch auf Kost, Kleidung und Beischlaf ׳רובמ ׳ניאש !M 61 j היל ׳בימ יאה ׳יל ׳יבע 1: 62

 -M p^st, so ist sie ihm angetraut und die Ver לוספל 63 i (M ׳נרכמי אלש).

einbarung ungiltig״**— Worte R. Mefrs. R. Jehuda sagt, inbetreff der Geldangelegen- 

heit'’*\sei die Vereinbarung gütig. Hizqija erwiderte; Anders ist es hierbei; die Schrift 

sagt;***a77/' JMagd^ wonach er sie zuweilen nur zur Magd verkauft. — Wofür verwenden 

die Rabbanan [das Wort] zier AlagiP. — Dieses verwenden sie für folgende Lehre; Zur 

Magd^ dies lehrt, dass er sie auch an Bemakelte״*Verkaufen dürfe. Wollte man es durch 

einen Schluss folgern; wenn er sie an Bemakelte antraueiV'kann, wie sollte er sie an 

Bemakelte nicht verkaufen können, [so ist zu erwidei'n;] wol an Bemakelte antrauen, 

wie man auch seine Tochter im Mädchenalter״*“antrauen״*Tann, aber sollte er sie auch 

an Bemakelte verkaufen können, wo er sie im Mädchenalter nicht verkaufen״"'’kann!? 

Daher heisst es zur Magd^ und dies lehrt, dass er sie an Bemakelte verkaufen könne. R. 

Kliezer sagte; Wenn dies etwa lehren sollte, dass er sie an Bemakelte verkaufen könne, 

so heisst es bereitssic schlecht ist i)1 den klugen ihres Herrn^ wenn sie schlecht 

zur Verheiratung״“ist; vielmehr lehrt [das Wort] zitr ilhugd, dass er sie an Verwandte”“ 

ib. V. 

651. Nach ihm erfolgt die Trauung nicht rückwirkend. 652. Die Trauung mit einem anderen 

sei deshalb gütig, weil er beim Ankauf nicht gesagt hat, dass er sie für sich bestimmen werde: im genann- 

teil Fall aber sei die Trauung sofort gütig. 653. Da er dazu nach der Gesetzlehre verpflichtet ist; 

cf. Ex. 21,10. 654. Kost u. Kleidung, da sie darauf verzichten kann. 655. Ex. 21,7. 656. 

Hinsichtl. der Eegitimität (Bastard udgl.J; der Verkauf erfolgt nur als Magd, da sie ihnen zur Ehelichung 

verboten ist. 657. Die Trauung mit diesen ist zwar verboten, jed. gütig. 658. Nach Erlangung 

der Grossjährigkeit. 659. Hinsichtlich der Trauung ist seine Gewalt über sie bedeutender als hin- 

■sichtlich des Verkaufs. 660. Ex. 21,8. 661. Dh. wenn sie ihm verboten ist. 662. Die sie 

zur Ehelichung nicht bestimmen können, da eine Heirat mit diesen ungiltig ist. 
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verkaufen könne. Wollte man es durch einen ןילוספל הרכומ םא אוה ן־יד אלהו״׳יםייכורקל“ הרכומש F01.20 

Schluss folgern: wenn er sie an Bemakelte הצר םאש ןילוספל הרכומל המ םייבורקל הנרכמי אל 

verkaufen kann, wie sollte er sie an Ver- וניא דעייל הצר םאש םיבורקל הנרכמי דעיימ דעייל 

wandte nicht verkaufen können, [so ist zu יברו םיבורקל הרכומש דמלמ המאל ארק רמא דעיימ 

erwidern:] sollte er sie, wenn er sie an einen 5 יברל היל אקפנד אכיהמ היל אקפנ ]ילוספל״^ ריאמ 

Bemakelten verkaufen kann, der, wenn er הרכומ ןיא״ירמאד ןנברכ הל רכס םיבורקב רזעילא Q׳d-18"44b 

es will, sie für sich'”bestimn1en kann, auch ונבל הרכומ ןיאו°'ויבאל הרבומ״אדה ינת :םיבורקל 

an einen Verwandten verkaufen können, אמלשב ונבל אלו ויבאל אל הרכומךיא ךדיא אינתו 

der, wenn er sie für sich bestimmen will, הרכומ^אלא ןנברכ ונבל אלו ויבאל אל הרבומ“וניא 

dies nicht kann!? Daher heisst es 10 יברב אלו ןנברכ אל ןאמכ ונבל הרבומי^ןיאו ויבאל 
und dies lehrt, dass er sie an Verwandte דצ אכיאד אכיה קבד ודומ"ןנברכ םלועל רזעילא“ 

verkaufen könne. — Und R. Meir“'!? — Hin- 3 ופונב אצי ופגב אבי ופנב םא° ןנבר ונת :דועי 

sichtlich Bemakelter folgert er aus [dem ידיהי רמוא בקעי ןב רזעילא יבר אצי ופוגב סנכנ 

Schriftvers], aus dem R. Eliezer es folgert, אצי ופונב סנבנ ופונב ופנב'^ יאמ אצי ידיהי סנכנ 

und hinsichtlich Verwandter ist er der An- !.ידבעכ םירבא ישארב אצוי וניאש רמול אבר’°רמא 

sicht der Rabbanan, welche sagen, er könne 7.«.םידבעה תאצכ אצת אלמ° אוהה ייבא היל רמא"׳!׳ 
sie an Verwandte nicht verkaufen. היניע ימד היל ביתינ^אנימא הוה םתהמ יא אקפנ 

Eines lehrt, dass er sie an seinen Va- ידיהי רמוא בקעי ןב רזעילא יבר ןל עמשמק קופינו 

ter, nicht aber an seinen Sohn verkaufen רב ןמהנ בר רמא אצי ידיהי”יאמ אצי ידיהי סנכנ 

könne, und ein Anderes lehrt, dass er sie 20 ןל רסומ ובר םינבו השא ול שי״^יירמא 

weder an seinen Vater noch an seinen Sohn 

verkaufen könne. Allerdings vertritt die 

Lehre, dass er sie weder an seinen Vater 

noch an seinen Sohn verkaufen könne, die 

x׳\nsicht der Rabbanan, die Lehre aber, dass 

er sie an seinen Vater, nicht aber an seinen Sohn verkaufen könne, vertritt ja weder 

die xA.nsicht der Rabbanan noch die des R. Eliezer’*''!? — Tatsächlich die der Rabbanan, 

denn die Rabbanan pflichten bei, wenn in einem Fall eine Bestimmung erfolgen kann“". 

Die Rabbanan lehrten :”“ffV;/« er allein cingctrelcn ist, so soll er allein a11sgehen\ wenn 

er mit nur seinem Körper“Vingetreten ist, so soll er mit nur seinem Körper ausgehen. 

R.Eliezer b. Jäqob erklärte: Wenn er allein“'eingetreten ist, so soll er allein ausgehen. 

Was heisst: wenn er mit nur seinem Körper eingetreten ist, so soll er mit nur seinem 

Körper ausgehen? Raba erwiderte: Dies besagt, dass er nicht wie ein [nichtjüdischer] 

Sklave wegen der vorragenden GliedeL“ausgehe. xA.bajje sprach zu ihm: Dies geht ja her- 

vor sic gehe nicht aus, xvie Sklaven ausgehc}S°^il — Wenn hieraus, so könnte man glau- 

ben, er ersetze ihm den Wert seines x\uges*''und er gehe frei aus, so lehrt er ums. — «R. 

Eliezer b. Jäqob erklärte: Wenn er allein eingetreten ist, so soll er allein ausgehen.» Was 

heisst: so soll er allein ausgehen. R. Nahnian b. Jichaq erwiderte: Er meint es wie folgt: 

Ecm.aOä ל־י :הצי 

64 M — 65 1' םיבורקל הרכומש...אלהו M — 66 !ן ל 

M 67 ״ ןירכומ ׳רכומ M 68 וניאו P 69 ' רזעלא M 

 ...רמא — M) 71 ״ הבר P 70 1 אצי ופו,וב אבי ופוגב

 קופילו וניע ימר ול ןתונ M 72 |j (אקפנ
 .םא + M 74 ן] ׳א

73 M אק■ 

663. Dieser folgert aus dem W. "zur Magd“ die Vereinbaruug, sie nicht zu ehelichen, somit bleibt 

ihm keine Andeutung hinsichtl. des Verkaufs an Bemakelte od. Verwandte. 664. Nach der einen An- 

sicht sollte er sie an beide nicht verkaufen können, u. nach der anderen Ansicht sollte er sie an beide ver- 

kaufen können. 665. Wenn er sie an seinen Vater verkauft, so ist sie zwar diesem verboten, jed. kann 

er sie, wenn er einen anderen Sohn hat, für diesen bestimmen, da dieser seine Nichte heiraten darf; die 

Rabbanan pflichten daher bei, dass er sie an seinen Vater verkaufen könne, obgleich sie ihm selber ver- 

boten ist. 666. Ex. 21,3. 667. ופג gl. ופוג, Körper, bezw. v. ףנג (syr. אפנג) od. ףגא P'lügel, mit 

seinem l'lügel, wol stehende Redensart für das Alleinsein. 668. Wenn der Herr ihm ein Glied be- 

schädigt; cf. S. 741 N. 508 669. E.x. 21,7. 670. Und ebenso auch der jüd. Sklave. 671. Während 

ein nichtjüdischer Sklave nur frei ausgeht u. keinen Ersatz erhält. 
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hat er Frau und Kinder, so gebe ihm sein 

Herr eine kenaänitische Sklavin, hat er 

nicht Frau und Kinder, so gebe ihm sein 

Herr keine kenaänitische Sklavin. 

Die Rabbanan lehrten: Woher, dass, 

wenn er für eine Mine^^Verkauft worden und 

dann zugenommen hat und zweihundert 

Fol. 20a 

 ול רפומ ובר ;יא םינבו השא ול ןיא״תינ

 חיבשהו הנמב רבמנ ןנבר ונת" :תינענב החפש
 הנמ” אלא ול ;יבשחמ ןיאש ןינמ םיתאמ לע דמעו

 דמעו ףיסבהו םיתאמב רבמנ ותנקמ ףסכמ" רמאנש

 דומלת הנמ” אלא ול ;יבשהמ ןיאש ןינמ הנמ לע 5
 ליאוה יונל רכמנה דבע אלא יל ןיא^וינש יפכ״׳ירמול
 ןלנמ לארשיל רכמנ הנותחתה לע ודי םיבורקב׳ילאננו

 -wert ist, man ”ihn nur mit einer Mine be ייבא רמא :הוש הריזנל ריכש ריכש רמול דומלת

 .rechne? — es heisstseinem Kaufpreis "ןנברמ אוהה היל רמא אירבט יקושב יאזע ןבכ ינירה

 -Woher, dass, wenn er für zweihundert ver אלוקל והנישרדימל^^ אביא יארק ינה ידכמ ייבאל !0

 kauft worden und dann abgenommen hat והנישרדד'" תיזח יאמ ארמוחל והנישרדימל אכיאו

 und nur eine Mine wert ist, man ihn nur ליקאדמ ךתעד אקלס אל ארמוהל והנישרדינ אלוקל

 //mit einer Mine ”anrechne? —es heisst:''W לכאמב ךמע ךמע ול בוט יכ״אינתד היבנל^^אנמחר

 seinen Jahren, ich weiss dies nur von einem ”אוהו היקנ תפ לכוא התא אהת אלש התשמב ךמעו

 Sklaven, der verkauft worden ist an einen ןיי התוש אוהו ןשי ןיי התושי התא רביק תפ לכוא !5

 Nichtjuden, der, da jener durch Verwandte ןבתה יבנ לע ןשי אוהו םיכומ יבנ לע ןשי התא שדח

 ansgelöst wird, die Unterhand'Hiat, woher ומצעל ןודא הנוקכ ירבע דבע הנוקה לכ ורמא ןאכמ

 -dies von einem an einen Jisraeliten ver אלד יכיה יכ היתשו הליכא ןינעל ילימ ינה אמיאו

 ,kauften? — es heisst bei Mietling יפוי יברדמ הילע רימחנ ןוידפ ןינעל אה היל" רעטציל

 .für [einen Schluss durch] Wortanalogie אב רמוא אנינח יברב יפוי יבר אינתד" אנינה יברב 20

 Einst sprach Abajje: ich fühle mich ןתונו אשונ םדא תיעיבש לש הקבא השק המכ הארו

 -in den Strassen von Tiber״״wie Ben-Äzaj רמאנש וילטלטמ תא רכומ ףופל תיעיבש תוריפב

 jas. Da sprach ein Jünger zu Abajje: jene "ךימפו ותזחא לא שיא ובשת [תאזה] לבויה תנשב

 -M 75 Schriftverse“°sind ja erleichternd und er + מ P 76 יפל ^ M 77 ירבע דבע ןחכשאו

 ,schwerend“‘auszulegen, was veranlasst nun רכמנה || Q M 78 ׳בורקב || M 79 אלוקל והיישרדמל
 sie erleichternd auszulegen, lege man sie ׳טוחל ׳יאו M 80 [j ׳ישרד דבע יבת M 81 |i — היל.

doch erschwerend aus!? — Dies ist nicht einleuchtend, da der Allbarmherzige für ihn 

erleichtert hat. Es wird nämlich gelehrt:ihm ivol ist bei dir] mit dir beim Es- 

sen und mit dir beim Trinken. Du darfst nicht feines Brot und er grobes Brot essen; 

du [darfst nicht] alten Wein und er neuen Wein trinken; du [darfst nicht] auf Polstern 

und er auf Stroh schlafen. Hieraus folgerten sie, dass, wenn jemand einen ebräischen 

Sklaven kauft, es ebenso sei, als würde er einen Herrn über sich kaufen. — Vielleicht 

nur hinsichtlich des Essens und Trinkens, um ihn nicht zu kränken, hinsichtlich des 

Lösegelds aber erschwere man ihm, wegen der Lehre des R. Jose b. R. Haninal? Es 

wird nämlich gelehrt: R. Jose b. R. Hanina sagte: Komm und sieh, wie streng sogar 

der Staub des Siebentjahrgesetzes“üst. Wenn jemand mit P'rüchten des Siebentjahrs han- 

delt, so verkauft er endlich seine Mobilien, denn es heisst:‘'״^'« diesem Jobcljahr sollt ihr 

ein jeder zu seinem Besitz ziirückkehren., und darauf folgt:“kw^:2;»׳ ihr dem Nächsten ehvas 

Ar. 302 

Lv.26, 61 

1l).v.52 

Er, 29a 

S1Jt.46a 
Ar. 30a 

0!.15,16 

Qiö.1.6a22a 
Ar.SOb 

Suk.AOÖ 

Ar.30l> 

lAr. 5 

Lv, 25,13 

Ö72. Die M. hat 100 Silberdenar. 673. Bei der Einlösung. 674. Dev. 25,51. 675. Als 

wäre für ihn dieser Preis gezahlt worden. 676. Lev. 25,52. 677. Die Einlösung kann gegen 

seinen Willen erfolgen, u. ebenso wird bei der Berechnung des Lösegelds (cf. S. 725 N. 335) nur der Vorteil 

des Sklaven berücksichtigt. 678. Dieses Wort wird sowol beim Verkauf an einen Jisraeliten (Lev. 

25,40) als auch beim Verkauf an einen Nichtjuden (ib. V. 50) gebraucht, u. deutet darauf, dass beide einan- 

der gleichen. 679. Cf. S. 331 N. 38. 680. Aus denen oben hinsichtl. der Einlösung eines Sklaven, 

dessen Wert sich später verändert hat, gefolgert wird. 681. Man kann ebensogut den Vers 51 auf 

den im Wert gefallenen u. den Vers 52 auf den im Wert gestiegenen beziehen. 682. Dt. 15,16. 683. 

Die leichteste Uebertretung dieses Gesetzes, wie der weiter genannte Handel mit Früchten dieses Jahrs; die 

Schrift verbietet nur die Feldarbeit. 684. Lev. 25,13. 685. Ib. V. 14. 
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 lv.25.14 ךתיימע דימ| הנק וא ךתימעל רכממ ורכמת יכו"היל]

 תא''רכומ .ךוסל שיגרה אל דיל דימ הנקנה רבד

 b.v.25אל ותזהאמ רכמו ךיהא ךומי יכ° רמאנש ויתודש ׳

 if.v.pg רכמי יכ° רמאנש ותיב תא רכומש דע ודיל תאב

 אל רמאד םתה אנש יאמ המוה ריע בשומ תיב

 ברדכ ודיל תאב*'אל רמאד אכה אנש יאמו שיגרה

 ,^,,•^^"הנשו הריבע םדא רבעש ןויכ״אנוה בר רמאד אנוה

denn es jemand ein Wohnhaiis תישענ אלא ךתעד אקלפ ול הרתוה ול הרתוה הב 
in einer nmma21erten Stadt verkauft. —Wes- רמאנש ותב תא רכומש דע ודיל תאב אל רתיהכ ול 

lialb heisst es zuerst; merkt er dies nicht, חו ןתבד בג לע ףאו המאל ותב תא שיא רכמי יכ[ו]° Ex 21,7 

 שיניא ןיבזינ״יןל עמשמק אה אנינע יאהב אביתכ אל•

verkauft oder aus der Hand des Nächsten 

kaaft., eine Sache, die von Hand zu Hand"“ 

gekauft wird. Merkt er dies^'nicht, so ver- 

kauft er endlich seine Felder, denn es heisst: 

dein Bruder verarmt und von sei- 

nem Krbbesitz verkauft. Sie^’reicht an ihn 

nicht heran, als bis er sein Haus verkauft. 

 אערגמ היתרב אמעט יאמ אתיבירב ףיזינ אלו היתרב
 הולש דע ודיל תאב אל אלזאו אפסומ אהו״אקפנו
 ךימסו ךמע ודי הטמו ךיהא ךומי יכ[ו|°רמאנש תיברב
36.b.v, רכומש דע^יודיל תאב אל ׳וגו ותאמ הכת לא° היל 

Lv.25,35 

weiter aber: sie reicht an ihn nicht heran? 

— Nach R. Hona, denn R. Hona sagte, 

dass, wenn jemand eine Sünde begangen 

und sie wiederholt hat, sie ihm erlaubt wer- 

de“״. — Erlaubt, wie kommst du darauf!? — 1־ 
Vielmehr, sie kommt ihm erlaubt vor. Sie ךל רכמנו [ךמע] ךיהא ךומי יכ[ו]°רמאנש ומצע תאib.v.39 

reicht an ihn nicht heran, als bis er seine רגל אלא הדצ רגל אלו רגל״רמאנש רגל אלא ךל אל°’' 

Tochter verkauft, denn es hQxsstfzüemi je- אוהשכ יוג*'הז רג תהפשמ״בשרת [רגל] רמאנש בשות 
mand seine Tochter zur Magd verka1ft.\]r\.d רמא המצע הרז הדובעל רכמנהי^דז״ רקעל רמוא co1!b 

obgleich [der Verkauf] einer Tochter in die- 20 לאעמשי יבר יבד ינתד״^ארק הירדהא אה םתה היל Ar.30b 
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 אמיא הרז הדובעל רמוכ השענו הז ךלהו ליאוה
,25.lv “היהת הלאג° רמול דומלת לפונה רחא ןבא יחדיל 
 אלד יכיה יכ ול היהת הלואג אמיאו״אצי לבויבורל

82 M — 83 תא P 84 ,, אב M ׳תרבב יניא ןיבזמ 
85 M 86 ןי 'בומ ףום*י M -|- ה |M 87 j ינש []רכומה 

 ויחאמ דהא B 90 ji יחדיא M 89 I אינתד P 88 םתה

 .אמיאו ונ׳לאני

sem Abschnitt nicht genannt wird, lehrt er 

uns, dass man lieber seine Tochter verkauft 

als auf Wucher^^'horgt, denn beim [Verkauf 

der] Tochter verringert sich [der erhaltene 

Betrag], während er im anderen Fall wächst. 

Sie reicht an ihn nicht heran, als bis er 

auf Wucher borgt, denn es hoisstNzvenft 

dein Briider verarmt und seine Ha71d ivankt., und hierauf io\gt‘!^^nimm nicht von ihm 8cc. 

Sie reicht an ihn nicht heran, als bis er sich selbst verkauft, denn es heisst:”’V'pw« 

dein Bruder verarmt tmd sich dir verkauft. Nicht nur dir, sondern auch einem Fremd- 

ling, denn es \\e\sstf einem Fremdling\ und nicht nur einem wirklichen Proselyten, son- 

dem auch einem Beisass, denn es heisst Beisassfremdling. Unter Fremdlingsgeschlecht ist 

ein Nichtjude zu verstehen, und wenn es noch Abkömntling heisst, so ist darunter der 

Verkauf für den Götzendienst'^'selbst zu verstehen. Jener erwiderte: Diesbezüglich hat 

die Schrift ihn wieder aufgenommen"■’, denn in der Schule R. Jismäels wurde gelehrt: 

Man könnte glauben, dass man, da dieseP^Götzenpfaffe geworden ist, dem Stürzenden 

einen Stein nachwerfe, so heisst qsFsoU ihm Einlösung werde?1\ auch geht er im Jobei- 

jahr frei aus’“. — Vielleicht soll ihm eine Einlösung werden, damit er nicht zwischen den 

686. Mobilien, die durch üebergabe erworben werden. 687. Wenn diese Strafe, seine Mobilien 

verkaufen zu müssen, wirkung.slos bleibt. 688. hev. 25,25. 689. Die Busse; die Strafe wirkt auf 

ihn nicht. 690. Lev. 25,29. 691. Bei der Wiederholung wird daher nicht mehr bedingungsweise 

gesprochen. 692. Ex. 21,7. 693. Und da der bezügliche Abschnitt weiter vom Borgen auf Wucher 

spricht, so ist vorauszusetzen, dass er bereits seine Tochter verkauft habe. 694. Lev. 25,25. 695. Ib. 

V. 36. 696. Ib. V. 39. 697. Ib. V. 47. 698. רקע, Wurzel, Stamm, der Götzendiener. 699. 

Dass man ihn nicht ganz verstosse; demnach sind die Schriftverse nicht erschwerend au.szulegen. 700. 

Durch den Verkauf an einen Nichtjuden. 701. Lev. 25,48. 702. Die W.e אצי לבויבו gehören nicht 

mehr zum angezogenen Schriftvers, sondern sind eine Ergänzung d. T.s mit Beibehaltung des biblischen 

Ausdrucks. Die in die kursirenden Ausgaben übergegangene Korrektur Lorj.\s ist somit überflüssig. 
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 -Nichtjuden untergehe, hinsichtlich des 1_,0 ‘^יברדמ הילע רימחנ ןוידפ ןינעל אה םיוגה ןיב עמטיל

 segelds aber erschwere man ihm, wegen der יארק ירת קחצי רב ןמהנ בר רמא אנינה יברב יסוי

 Lehre des R. Jose b. R. Hanina!? R.Nahman טעמ םא[וץביתבו סינשב תובר דוע םא°ביתב’^ביתב

 -b. Ji9haq erwiderte: Es sind zwei Schrift תוטעומ טינש שיו תובורמ”םינש שי יבו םינשב ראשנ

 -verse vorhanden, es heisst: sind cs 7wcl1 vir יפב ופסכ טעמתנ ותנקמ ףסבמ ופסכ הברתנ אלא 5

 ׳ic der Johrc^ und es heisst: 2(nd wen717vf?1ig *היל שיפו ירת’^דבעד אכיה רמאק יבה אמיאו וינש
 der Jahre znrückbleibe71\ gibt es denn viele עברא דבע ותנקמ ףסכמ עברא היל''ביתינ עברא

 Jahre und wenige™Jahre!? Vielmehr: ist ^"בותכנ ןב םא וינש* יפב יתרת^^ביתינ יתרת היל ושיפו

 sein Wert grösser^geworden, so richte man יאמ םינש* ראשנ טעמ םא׳ימינש* תובר דוע םא ארק

 sich nach seinem Kaufpreis, ist sein Wert טעמתנ ותנקמ ףסכמ םינשב ופסכ הברתנ םינשב יס*

 geringer geworden, so richte man sich nach בר והנישרד ףסוי בר רמא וינש* יפכ םינשב” ופסכ

 דבעדריב דבע ןמיס)יניסכ°'יארק ינהל קהצי רב ןמחנ

 אנוה בר הינימ אעב :(םיבורק םיבורק םואצח

 לאננ יונל רכמנה ירבע דבע תשש ברמ אנניה רב

 הדשמ ותלאנ ותלאג ןיאצחל לאגנ וניא^וא ןיאצהל

 ,vier gedient hat und zwei Zurückbleiben ףא ןיאצחל לאגנ וניא הזוחא הדש* המי רמג הזוחא

 so zahle er ihm für zwei zurück, nach den ןנירמא אלוקל אמלד וא ןיאצחל לאגנ וניא ימנ יאה

Qid.18־רבמנ°םתה תרמא ואל היל רמא ןנירמא אל ארמוחל Jahren'״^!? — Demnach sollte es heissen: 

 wenn noch viele Jahre, wenn wenige Jahre רמא :ויצח\אלו ולוכ רכמנ ימנ אבה ויצח^אלו ולוכ

 ,Zurückbleiben; da es aber der Jahre heisst הל° תהכשמ ןיאצחל לאגנ רמול יצמית םא ייבא^ 20

 ist während der Jahre sein [:so besagt dies] ןישמח הל בהי האמב הינבז אלוקל ארמוחלו אלוקל

 לאגנ תרמא יא ןתאמ לע םקו חבשאו ימדד יגלפ'

 לאגנ ןיא תרמא יאו ,ריפנו' האמ היל ביהי ןיאצחל

den Jahren™. — Vielleicht meint er es wie 

folgt: wenn er zwei [Jahre] gedient hat und 

vier Zurückbleiben, so zahle er ihm für vier 

zurück, von seinem Kaufgeld, und wenn er 

M 94 ׳יבורמ P 93 ' ׳תכ — M 92 : ימטי׳י M 91 

— M 97 הי^ -j- M 96 ' שפו M 95 j! שיפו יתרת 
 ׳נם*ב !98 i (M יניסב) B 99 ij .םיבורק דבע תיב םיאצח

 M ןיבורק ןיאצח ןיאצח ןיאצח דבע M 1 ״ ןיא M 2 המו

 הניא ותזוחא הדש , M 3 רכמנ ;M 4 I + אגנ^

RM 7 ארמוחל הל ׳בשמו ׳וקל M 6 !| היל -|- M 5 

 אגלפ M 8 ביהי לאגנ וניא ׳רמא יא.

Wert grösser geworden, so richte man sich 

nach seinem Kaufgeld, ist während der Jah- 

re sein Wert geringer geworden, so richte 

man sich nach den Jahren. R. Joseph sagte: 

R. Nahman b. Ji9haq erklärte diese vSchrift- 

verse so, als wäre es vom Sinaj. 

R. Hona b. Henana fragte R. Seseth: 

Kann ein an einen Nichtjuden verkaufter 

Sklave zur Hälfte eingelösE'werden, oder 

kann er nicht zur Hälfte eingelöst werden? Ist durch [das Wort] sei77c Einlösn7/g^ das 

auch beim Erbbesitzfeld gebraucht''\vird, von diesem zu folgern, wie das Erbbesitzfeld 

nicht zur Hälfte eingelöst werden kann, ebenso kann auch dieser nicht zur Hälfte ein- 

gelöst werden, oder aber kann es nur erleichternd™erfolgen, nicht aber erschwerend? 

Dieser erwiderte: Dort™sagtest du, er werde nur vollständig und nicht zur Hälfte ver- 

kauft, ebenso wird er hierbei nur vollständig eingelöst, nicht aber zur Hälfte. 

Abajje sagte: Wenn du sagst, er könne zur Hälfte eingelöst werden, so kann dies 

erleichternd und erschwerend erfolgen. Erleichternd, falls er ihn für hundert gekauft 

und dieser ihm fünfzig, die Hälfte seines Kaufpreises, gegeben''‘hat und dann auf zwei- 

hundert gestiegen ist; wenn du sagst, er könne zur Hälfte ausgelöst werden, so gebe 

er ihm hundert'''und gehe frei aus, und wenn du sagst, er könne nicht zur Hälfte 

703. Der Verkauf erfolgt ja .stets auf 6 Jahre. 704. Unter ״viel der Jahre^' u. ״wenig der Jahre'׳ 

wird verstanden: wenn während der Jahre sein Wert viel, dh. grösser, be7.w. wenig, dh. kleiner, geworden 

ist. 705. Nach seinem Wert bei der Ivinlösung. 706. Die er noch zu dienen hat; die .Schrift spricht' 

überhaupt nicht vom !׳all des .Steigens od. l'allens seines Werts. 707. Db er, wenn er die Hälfte seines 

],Ösegelds besitzt, diese zahlen u. entsprechend die Dienstzeit reduziren kann. 708. Cf. Dev. 25,26. 

709. Wie dies auch beim Steigen od. Fallen seines Werts der Fall ist. 710. Cf. S. 751 Z. 10. 711. 

.\ls Hälfte seines Lösegelds. 712. Da der Wertzuwachs zur Hälfte dem Herrn gehört. 
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ausgelöst werden, so gebe er ihm hundert- 

fün£zig’"und gehe frei aus. — Du sagtest 

ja aber, dass, wenn sein Wert gestiegen ist, 

man sich nach seinem Kaufpreis richte״'!? — 

Wenn er im Preis hochstand, gefallen war 

und wiederum gestiegen״®ist. Erschwerend 

kann es Vorkommen, falls er ihn für zwei- 

hundert gekauft und dieser ihm hundert, 

die Hälfte seines Kaufpreises, gegeben״'hat 

 הברתנ תרמאהו קייפנו ןיישמהו האמ היל ביהי ןיאצהל

 תהבשמ ריקואו לזו ריקואד’ ןוגב ותנהמ הןסבמ ופסב

 ימדד יגלפ האמ ביהי ןתאמב הינבז ארמוחל הל

 ביהי ןיאצהל לאגנ תרמא יא האמ לע םקו ףסביאו"
 ךנה ןיאצהל לאגנ ןיא תרמא יאו״קיפנו ןישמה היל

 :קיפנו הילהינ והל ביהי היבג והנינ ןודקפ האמ

 רכומה תשש .ברמ אנניה רב אנוה בר הינימ אעב

 לאגנ ןיא"וא ןיאצהל לאגנ המוה ירע יתבב תיב

 הדש המ רמג הזוהא הדשמ ותלאג ותלאג ןיאצחל

und dann auf hundert gefallen ist; wenn m לאגנ וניא״ימנ יאה ףא ןיאצחל תלאגנ הניא״הזוהא 

du sagst, er könne zur Hälfte ausgelöst אל ילג אלד אכיה ילג ילגד אכיה אמלד וא ןיאצחל 

werden, so gebe er ihm noch fünfzig״\md הולש עמשני־ןועמש יבר לש ושרדממ היל רמא ילג 
gehe frei aus, und wenn du sagst, er könne דמלמ לאגי לאג םא|ו|° אינתד ןיאצהל לאוגו״לאטו 

nicht zur Hälfte ausgelöst werden, so gel- יפל םעט המ ןועמש יבר רמא ןיאצהל״לאוגו הולש 

teil jene hundert als Depositum, die er ihm 15 לבוי עיגה םאש והב הפיש הזוהא הדש רבומב וניצמש 

nun gebe und frei ausgehe'" ^ וניאש"והכ ערוה לבויב הילעבל תרזוה'* הלאגנ אלו 
R. Hona b. Henana fragte R. Seseth: םאש והכ ערוהש שידקמ ןיאצחל לאוגו לאוגו הול 

Kann, wenn jemand ein Haus in einer um- והכ הפי לבויב םינהכל האצוי הלאגנ'°אלו לבוי עיגה 

mauerten Stadf'gekauft hat, dieses in Hälf- ירע יתבב תיב רכומ יאה ןיאצהל לאוגו לאוגו הולש 

ten eingelöst werden, oder kann es nicht 20 הנש ול האלמ םאש והכ ערוהו ליאוה ימנ המוה 

m Hälften eingelöst werden? Ist durch [das 

Wort] seme Einlösung^ das auch beim Erb- 

besitzfeld gebraucht wird, von diesem zu 

folgern, wie das Erbbesitzfeld nicht in Hälf- 

ten eingelöst werden kann, ebenso kann 

auch dieses nicht in Hälften eingelöst werden, oder aber gilt dies nur da, wo dies 

gesagt ist, nicht aber da, wo dies nicht gesagt ist? Dieser erwiderte: Aus einer Aus- 

legung R. Simons ist zu entnehmen, dass er borgen'"und in Hälften einlösen könne. 

Es wird nämlich gelehrt:״7׳׳E<?«« einlösen 7uird er einlöse71^ dies lehrt, dass er borgen und 

es״'in Hälften einlösen könne. R. Sim6n״'sagte: Aus folgendem Grund; wir finden, dass, 

wenn jemand ein Erbbesitzfeld verkauft, wobei sein Interesse einerseits gestärkt ist, 

indem es, wenn es vor Eintritt des Jobeijahrs nicht eingelöst worden ist, im Jobei- 

jahr zum Eigentümer zurückkehrt, sein Interesse andererseits geschmälert״üst, indem 

er nicht borgen und in Hälften einlösen kann, ebenso ist, wenn jemand ein solches 

weiht, wobei einerseits sein Interesse geschmälert ist, indem es, wenn es vor Eintritt 

des Jobeijahrs nicht ausgelöst worden ist, im Jobeljahr den Priestern zufällt, anderer- 

seits sein Interesse erweitert, indem er borgen und in Hälften einlösen^'kann., Ebenso 

ist, wenn jemand ein Haus in einer ummauerten Stadt verkauft hat, wobei sein In- 

teresse geschmälert ist, indem es verfällt, falls ein volles Jahr verstrichen ist und es 

M Q רקייאד Sn רקייאו רקייא |M 10 j 11 !! םק ףיסכאו 
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713. Da dann der ganze Wertzuwachs dem Herrn gehört. 714. Demnach hat er ja überhaupt 

nur 100 als Dösegeld zu zahlen. 715. Auch wenn man sich nach dem Kaufpreis richtet, hat er 200 

zu zahlen. 716. Da auch er die Hälfte des Minderwerts zu tragen hat. 717. Da nur der Herr 

den Verlust zu tragen hat. 718. Ein solches kann innerhalb eines Jahrs vom Verkäufer eingelöst 

werden; cf. Dev. 25,29ff. 719. Falls er nichts hat; hiusichtl. eines Felds aber heisst es (Dev. 25,26): 

wenn er erschwingt. 720. Dev. 27,19. 721. Das dem Heiligtum geweihte Feld. 722. Dieser 

pflegte stets die Gebote der Schrift zu begründen; cf. Bd. vj S. 900 Z. 5ff. 723. Dh. für ihn ist geuü- 

geud gesorgt u. er braucht keiner weiteren Vergünstigung. 724. Da er im Jobeljahr nicht zu seinem 

Besitz kommt, so wird für ihn anderweitig gesorgt. 

9Ö Talmud Bd.V 



Fol. 20b—21a QIDDUSIN l,ij 762 

 nicht eingelöst worden ist, andererseits sein לאוגו לאוגו הולט• וחב הפי״טלהנ הלאגנ“אלו המימת

Interesse zu erweitern, indem er borgen und 

in Hälften einlösen kann. Er wandte gegen 

ihn ein: Wenn einlösen wird er einlösen^ dies 

lehrt, dass er borgen und in Hälften ein- 

lösen könne. Man könnte einen vSchluss fol- 

gern: wenn beim Verkauf eines Erbbesitz- 

 לאוגו הולש דמלמ לאגי לאג םא|ו] היביתיא ןיאצהל

 הדש רכומ המו אוה ןיד אלהו לוכיש ןיאצחל לאוגו

 תרזוח הלאגג אלו לבוי עיגה םאש והכ הפישדרזוחא

 לאוגו“ לאוגו הול ןיאש והכ ערוה לבויב הילעבל

 אלו לבוי עיגה םאש והכ ערוהש שידקמ ןיאצחל

 והכ ערוהש ןיד וניא לבויב"'םינהבל האצוי הלאגנ

 -feld.s, wobei sein Interesse erweitert ist, in הזוחא הדש רכומל המ ןיאצהל לאוגו לאוגו הול ןיאש

 dem e.s, wenn es vor Eintritt des jobeijahrs •הפיט* טיידקמב רמאת דימ לאגיל"^ והב ערוה ןבט

 nicht eingelöst worden ist, im jobeljahr חיכוי המוח ירע יתבב תיב"'רכומ דימ לאגיל והב !0

 zum Eigentümer zurückkehrt, andererseits •אל ןיאצהל ^ לאוגו הול ןיאו דימ לאגיל והכ הפיט

 -sein Interesse geschmälert ist, indem er we לאו^ו הול ארח ינת°"^ןועמטי יבר אה ןנבר אה°אישק

 ,der borgen noch in Hälften einlösen kann ^'אישק אל ןיאצחליילאוגו הול ןיא ךדיא אינתו ןיאצחל

 -um wieviel mehr ist bei der Heiligung, wo רמא (ןמז שבה שרחךמים) ןועמש יבר אה ןנבר אה

 bei [auch in jener Hinsicht] sein Interesse ךרפימל אביא ישא ברל אברד הירב אחא בר היל !5

 -geschmälert ist, indem es, wenn es vor Ein לאגיל והכ ערוה ןכש המוח ירע יתבב תיב רכומל המ

 tritt des jobeijahrs nicht eingelöst worden רמא םלועל לאגיל והכ הפיש״״שידקמב רמאת םלועל

 ist, im jobeljahr den Priestern zufällt, sein רמימל אכיאד םושמ ישא ברל אבס אהא בר היל

 ,Interesse auch andererseits zu schmälern ’"חיכוי הזוחא הדש רכומי״דצה המב יתית אניד רדהינ

 weder borgen noch in Hälften einlösen zu המ ןיאצחל׳ילאוגו הול ןיאו םלועל לאגיל והכ הפיש'' 20

 können. [Erwidert man:] wol beim Verkauf רכומי״דימ לאגיל והכ ערוה ןכש הזוחא הדש רכומל

eines Erbbesitzfelds, wobei sein Interesse 

auch insofern geschmälert ist, indem es 

nicht sofort eingelöst werden kann’'', wäh- 

rend bei der Heiligung sein Interesse er- 

weitert ist, indem es sofort eingelöst wer- 

den kann, so ist vom Verkauf eines Hauses in einer ummauerten Stadt ein Gegen- 

beweis zu erbringen: sein Interesse ist erweitert, indem es sofort eingelöst werden 

kann, dennoch kann er weder borgen noch in Hälften einlösen’". — Das ist kein Ein- 

wand; das eine nach den Rabbanan’'’und das andere nach R. Simon. — Eines lehrt, 

dass er borgen und in zwei Hälften einlösen könne, und ein Anderes lehrt, dass er 

weder borgen noch in Hälften einlösen könne!?— Das ist kein Einwand; dieses nach 

den Rabbanan, jenes nach R. Simon. R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Asi: Es 

ist zu widerlegen: wol beim Verkauf eines Hauses in einer ummauerten Stadt, weil 

sein Interesse geschmälert ist, indem es nicht ewig eingelöst werden’"kann, während 

bei der Heiligung sein Interesse erweitert ist, indem er es ewig’"einlösen kann!? R. 

Aha der Greis sprach zu R. Asi: Man kann erwidern, der Schluss sei durch Verglei- 

chung zu folgern. Vom Verkauf eines Erbbesitzfelds ist ein Gegenbeweis zu erbrin- 

gen: sein Interesse ist erweitert, indem es ewig eingelöst werden kann, dennoch kann 

er nicht borgen und in Hälften einlösen. [Erwidert man:] wol beim Verkauf eines 

Erbbesitzfelds, weil sein Interesse hinsichtlich der sofortigen Einlösung geschmälert 

ist, so ist vom Verkauf eines Hauses in einer ummauerten Stadt ein Gegenbeweis zu 

21 M 22 " ׳פיי M ׳פייש M 23 ‘i — לבויב M 24 II 

 'פייש חיכומ M 26 || תיב — P 25 !j לוכי וניאש

27 M — 28 ״ ןועמש...ינת MP 29 םטח שדח (M 

 הפי ןכש M 31 J רכומ — P 30 (אצת אניד רדהמ

32 M -|- דימ לואגיל וחכ ׳פייש ׳קהב ימאת. 

725. Aus dem Gebrauch des Plurals in Lev. 25,15 folgert der T., dass vor 2 Jahren eine Einlösung 

nicht erfolgen könne. 726. Hier heisst es ausdrücklich, dass dies beim Verkauf eines Hauses in einer 

ummauerten Stadt unzulässig sei. 727. Die bei den Gesetzen einen logischen Grund nicht suchen; nach 

ihnen kann sein Interesse in !)eiden Hinsichten geschmälert werden. 728. Nach Al)lauf eines Jahrs ver- 

fällt e.s für immer. 729. Bis zum .\blauf des Jobeizyklus, falls das b'eld nicht weiter verkauft worden ist. 
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erbringen. Die Replikation wiederholt sich 

nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht 

der Eigenheit des anderen und die Eigen- 

heit des anderen gleicht nicht der Eigen- 

heit des einen; das Gemeinsame bei ihnen 

ist, dass sie eingelöst werden und er weder 

borgen noch in Hälften einlösen kann, so- 

 הז *יאר אל ןידה רזהו״היכוי המוה ירע יתבב תיב
 לאוגו הול ןיאוייןילאגנש ןהבש הושה דצה״הז יארב

 לאוגו''’הול ןיאו לאגנש שידקמ איבא ינא ףא״ןיאצהל"

 אניברל ירמ ברד הירב ארטוז רמ היל רמא ןיאצהל"

 םהב״ערוה ןבש”ןהבש הושה רצהל המ ךרפימל אביא

 לאגיל והב הפיש״שידקמב רמאת הינש הנשב לאגיל

 רמימל אכיאד םושמ אניבר היל"רמא הינש הנשב

mit ist auch die Heiligung einzuschliessen, הנשב לאגיל והב הפיש״היבוי יוגל רבמנה ירבע דבע 

es kann eingelöst werden, und er kann we- אנוה בר הינימ אעב :ןיאצהל״לאוגו הול ןיאו הינש 

der borgen noch in Hälften einlösen. Mar-10 המוה ירע יתבב תיב רכומה תשש ברמ אנניה רב 

Zntra, der Sohn R. Maris, sprach zu Rabi- ותלאג ותלאג םיבורקלי׳לאגנ ןיא וא״סיבורקל לאגנ 

na: Es ist ja zu erwidern: das Gemeinsame תלאגנ הניא הזוחא הדש המ רמג" הזוחא הדשמ 

bei ihnen ist, dass ihr Interesse hinsichtlich לאגנ ןיא ימנ יאה ףא" םיבורקל תלאגנו ןיאצהל 

der Einlösung im zweiten Jahr geschmä- הלואג״אביתכ יכ אמלד וא םיבורקל״לאגנו ןיאצחל 

lerf^ist, während bei der Heiligung sein In-15 היל רמא ביתב אל םיבורקב" ביתכד אוה ןיאצחב 
teresse hinsichtlich der Einlösung im zwei- תוברל ונתת הלאג [רגו] לבב[ו]°היביתיא לאגנ וניא lv.25,24 

ten Jahr erweitert ist!? Rabina erwiderte: יתב אל המוה ירע יתב ואל יאמ ירבע דבעו םיתב 

Es ist zu erwidern, vom an einen Nicht- ן״ראה הדש לע°והב ביתכ אידהב םירצה יתב םירצה" 

Juden verkauften ebräischen Sklaven sei ein רזעילא יברד אבילאו הבוח ועבוקל אוהה בשחי 
Gegenbeweis zu erbringen: sein Interesse 20 26•תושר רמוא התא תושר ויחא רכממ תא לאגו°אינתד ׳יי■ ״ 
hinsichtlich der Einlösung im zweiten Jahr היהי אל יכ שיא[ו1°רמול דומלת הבוה אלא וניא ואיt>.v.26 

ist erweitert, dennoch kann er weder bor- אלא םילאוג^דל ןיאש לארשיב םדא״שי יכו°לאג ולsJ״!6^״ 
gen noch in Hälften eingelöst werden. ירבד ודיב תושרהש" חהיל הצור וניאו ול שיש• הז 

V • 

R. Hona b. Henana fragte R. Seseth: 

Kann, wenn jemand ein Haus in einer um- 

mauerten Stadt verkauft hat, dieses durch 

Verwandte eingelöst werden, oder kann es 

nicht durch Verwandte eingelöst werden? 

Ist durch [das Wort] seine Einlösung^ das 

auch beim Erbbesitzfeld gebraucht wird, von diesem zu folgern, wie das Erbbesitzfeld, 

das nicht in Hälften eingelöst werden kann, durch Verwandte eingelöst werden kann, 

ebenso kann auch dieses, das nicht in Hälften eingelöst werden kann, durch Verwandte 

eingelöst werden, oder erstreckt sich [das Wort] Einlösung nur auf die Einlösung in Hälf- 

ten, nicht aber auf die durch Verwandte”’!? Dieser erwiderte: Es kann nicht eingelöst 

werden. Er wandte gegen ihn ELXiEUeberall 8cc. sollt ihr Emlösimggewähren\ dies .schliesst 

Häuser und den ebräischen Sklaven”'ein. Doch wol Häuser in einer ummauerten Stadt!? 

— Nein, Häuser in P'reistädten™. — Von Häusern in Freistädten heisst es ja ausdrück- 

\\c\vEzH1n Eeld des Lands rechne nian <:5־!? — Dies, um es”^zur Pflicht zu machen, nach R. 

Eliezer. Es wird nämlich gelehrt:'”j£'/' löse das Verkatifle seines Bruders cin^ dies ist frei- 

gestellt. Du sagst, freigestellt, vielleicht ist dem nicht so, sondern Pflicht? Es heisst: 

^^*7vcnn jemand keinen Verwandten hat^ und da es niemand in Jisrael gibt, der keinen Ver- 

wandten hat, so ist darunter zu verstehen, wenn er zwar einen hat, dieser es aber nicht 

730. Das erste kann vor dem 3. Jahr u. das andere vom 2. Jahr ab nicht eingelöst werden. 731. 

Diesbezüglich ist von jenem nicht zu folgern. 732. Dev. 25,24. 733. Hinsichtl. der Kinlösuug 

durch Verwandte. 734. Die nicht ummauert sind (wörtl. Gehöfthäuser); solche können immer einge- 

löst werden, auch gehen sie im Jobeljahr zurück in den Besitz des früheren Eigentümers über. 735. 

Lev. 25,31. 736. Die Einlösung durch die Verwandten. 737. Dev. 25,25. 738. Ib. V. 26. 

33 M -|34 הז יארכ .דז יאר אלו ־ (M ןיאד) 35 M 
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loskaufen will, dass es ihm freistehe — 

Worte R. Jehosuas. R. Eliezer erklärte: Er 

löse das Verkaufte seines Bruders ein^ dies 

ist Pflicht. Du sagst Pflicht, vielleicht ist 

 ו־יהא רנממ תא לאגו רמוא רזעילא'°יבר עשוהי יבר
 דומלת תושר אלא וניא וא הבוח רמוא התא הבוה
 היל ירמא הבוה ועבק בותבה ונתת הלאג לבב רמול
 אמלשב ישא ברל אניברי׳הל ירמאו ישא ברל ןנבר

 :dem nicht so, sondern freigestellt?Es heisst לכב ביתבד ונייה המוח ירע יתב תוברל רמאד ןאמל’’ 5

 ^überall 8cc. sollt ihr eine Einlösunggcxoähren אישק לבב יאמ םירצה יתב תוברל רמאד ןאמל אלא

 womit die Schrift es zur Pflicht gemacht ונלאגי ונלאגי“ונלאגי’’רמול דומלת המ ייבא“היביתיא

 hat. Die Rabbanan sprachen zu R. Asi, und רדסב תולאגנש תולואגה לכ תוברל םימעפ שלש

 :nach anderen sagte es Rabina zu R. Asi יתב אל ירבע דבעו המוח ירע יתב ואל יאמ הזה

 -Erklärlich ist [das Wort] überall nach dem אידהב הזוחא הדשו םירצה יתבדדזוחא הדשו םירצה !0

 jenigen, welcher sagt, es schliesse Häuser רב ןמחנ בר רמאדכ בשחי ןיראה הדש לע” ביתכ

 in einer ummauerten Stadt ein, was aber ׳םדוק בורק בורקל ימנ אבה םדוק בורק בורקל'קחצי36.1101

 -bedeutet [das Wort] Hierall nach demjeni “’איעביאד אהא קחצי רב ןמחנ ברד רמתיא אכיה

 gen, welcher sagt, es schliesse Häuser in וא םייבורקל לאגנ לארשיל רכמנה ירבע דבע והל

 .Freistädten ein!? — Dies ist ein Einwand רמאד ךל יעבית אל יברד אבילא םיבורקל לאגנ וניא’’ י5

Q3.ו5>>יעבית יכ קרפימ אל אמלא*°הלאב לאגנ וניאש ימ° Abajje wandte gegen ihn ein: Es heisst”’ 

 dreimal löse ihn ein^ um alle Einlösungen ישרד אלו ריבש• ריכש ןניפלי יאמיי׳ןנברד אבילא ךל

 -einzuschliessen, dass sie in dieser Reihen עמש את רדאל'’ אלו הזל ונלאגי” אמלד וא ונלאגי

 folge’‘'°zu erfolgen haben. Doch wol Häuser ואל יאמ ירבע דבעו םיתב תוברל ונתת הלואג לכב

 -in einer ummauerten Stadt und den ebrä דבע אל לארשיל רכמנה ירבע״^דבעו המוח ירע יתב 20

 -ischen Sklaven!? — Nein, Häuser in P'rei ביתכ אידהב יוגל רכמנה ירבע דבע יוגל רכמנה ירבע

 ו’1^יר-וח יעבופל אוהה״ונלאגי ודד ןב וא ודד וא'היב’’"•
 ונלאגי^ירמול דומלת המ עמש את עשוהי יברל וליפאו

Städten und Erbbesitzfelder. — Von Häu- 

sern in Freistädten und von Erbbesitzfel- 

dem heisst es ja ausdrücklich: Feld des 

Lands rechne man esl? — Wie R. Nahman 

b. Ji9haq erklärt hat, [dies lehre,] dass der 

Nächstverwandte vorgehe, ebenso auch hier- 

bei, dass der Nächstverwandte vorgehe’^'.— 

Lv 

Col.b 
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60 B -|- 61 || ששב לאגנ M 62 |ן ׳בש יפליד M — רחאל 

 .היב — M 64 !ן ׳בע — M 63 ] (יונפ םוקמ שיו)

Worauf bezieht sich die Erklärung des R. Nahman b. Ji9haq? — Auf das folgende. Sie 

fragten: Kann der an einen Jisraeliten verkaufte ebräische Sklave durch Verwandte 

eingelöst werden, oder kann er durch Verwandte nicht eingelöst werden. Nach Rabbi 

ist dies nicht fraglich, denn dieser erklärt, dies’^’gelte von dem, der durch diese’^’nicht 

eingelöst wird, demnach kann er nicht eingelöst werden, fraglich ist es nur nach den 

Rabbanan: folgern sie aus [dem Wort] il/ietling^*\md berücksichtigen [das Wort] löse ihn 

<:/«”’nicht, oder aber, [es heisst:] löse ihn ein^ ’ihn und keinen anderen? — Komm und 

höre: Ueberall See. sollt ihr eine Einlösung gewähren^ dies schliesst Häuser und den ebrä- 

ischen Sklaven ein. Doch wol Häuser in einer ummauerten Stadt und den an einen 

Jisraeliten verkauften ebräischen Sklaven. — Nein, den an einen Nichtjuden verkauf- 

teil ebräischen Sklaven. — Vom an einen Nichtjuden verkauften ebräischen Sklaven 

heisst es ja ausdrücklich sein Oheim oder der Sohn seines Oheims löse ihn einV.— 

Dies deutet, dass es Pflicht sei, selbst nach R. Jehosua׳’'. — Komm und höre: Es heisst 

739. Bei der Einlösung eines an einen Niclitjuden verkauften ebräischen Sklaven; Eev. 25,48,49. 

740. Wie sie in der bezüglichen Schriftstelle angegeben ist. 741. Die Schrift lehrt dies ausdrücklich 

nur beim ebräischen Sklaven; nicht aber beim Plrbbesitzfeld. 742. Dass er nach 6 Jahren frei ausgehe; 

cf. S. 739 Z. 7ff. 743. Die Lev. 25,47ff. genannten Fälle der Einlösung. 744. Das bei beiden ge. 

braucht wird, dass sie diesbezüglich einander gleichen. 745. Das W.'41111״ ist einschränkend; nur den 

an einen Nichtjudeu verkauften. 746. Lev. 25,49. 747. Nach dem beim Erbbesitzfeld die Ein- 

lösung keine Pflicht ist; ob. S. 763 Z. 20 ff. 
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 תולואגה לב תוברל םימעפ שלש ונלאגי ונלאגי”
 דבעו המוה ירע יתב ואל יאמ הזה רדסכ תולאגנש
 הזוחא הדשו םירצה יתב אל לארשיל״רבמנה ירבע
 בשהי ן*ראה הדש לע" והב״יביתב אידהב םירצה יתב 1-״.25,3ו

 5 עצרנהו׳“:םדוק בורק בורקל קחצי רב ןמחנ בר רמא

 עצרמב ונזא תא וינדא עצרו״ביתכד'':העיצרב הנקנ£י.2י.6
 ביתבד :ןודאה תתימבו״לבויב ומצע תא הנוקו :1׳וגו|
 לש ומלעל”םלועל תבה תא אלו ןבה תא״אלו“ ודבעו

 איבהל עצרמה״רחא רבד תבתמ לש לב ףא תכתמ
 שרוד היה יבירבךדוי רזעלא יבר רמא לודגה עצרמה''

 ■S םימבחו אתלימב°*°אלא םיעצור ןיא םיעצור ןהשכ”
 לעב השענש ינפמ עצרנ ןהב ירבע דבע ןיא םירמוא
 דבע ךאיה םיעצור םה אתלימב'“רמאת םאו םומ
 הבוגב אלא עצרנ'ךיא אה םומ לעב השעי’'ןהב ירבע
 תהקלו יטרפו יללב שירד יבר“’יגלפימק יאמב ןזא לש

 20 טרפו ללכ ללבו רזה תלדבו ונזאב טדפ עצרמ ללב

 שרופמ טרפה המ טרפה ןיאב אלא ןד התא יא ללכו
 יוביריישירד^ייסוי יבר תכתמ לש לכ .ךא תכתמ לש
 רזה תלדבו ונזאב טעימ עצרמ^דביד תחקלו טועימו
 יבר יבר יאמ לבה הביר הבירו טעימו הביר הבירו
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dreimal löse ihn cu!^ um alle Einlösungen 

einzuscliHessen, dass sie in dieser Reihen- 

folge zu erfolgen haben. Doch wol Häuser 

in einer ummauerten Stadt und den an ei- 

nen Jisraeliten verkauften ebräischen Skia- 

ven. — Nein, Häuser in Freistädten und 

Krbbesitzfelder. —Von Häusern in Freistäd- 

teil heisst es ja ausdrücklich: zum Feld des 

Lands rechne man c-.s !? R. Nahman b. Ji9haq 

erwiderte: Dies 

wandte vorgehe'"'. 

Der Angebohrtk wird durch das 

Anbohren erworben. Denn es heisst:'"־?/ 

der Herr hohre sein Ohr mit einem Pfric- 

m e n 8c c. 

Fr erwirbt sich selbst durch das 

JOBELJAHR UND DURCH DEN TOD DES 

Herrn. Denn es heisst:'"“//?/// er diene ihm^ 

nicht aber dem Sohn noch der Tochter; 

'"V7c׳/^q bis zur Ewigkeit des Jobeizyklus'״ 
Die Rabbanan lehrten: Pfriemem^ ich 

weiss dies vom Pfriemen, woher, dass auch 

Stachel, Dorn, Nadel, Bohrer und Griffel 

einbegriffen sind? — es heisst:'״//?/ sollst 

nehmen^ dies schliesst alles ein, was mit der 

Hand genommen werden kann — Worte 

des R. Jose b. R. Jehuda. Rabbi sagte: PJric- 

me-n^ wie ein Pfriemen aus Metall ist, eben- 

so auch alles andere, was aus Metall ist. 

Fine andere Auslegung: Pen Pfriemen^ 

dies deutet auf den grossen Pfriemen. R. 

QIDDUSIN l,ij 

Seb.4i1 

B8k.37l>51ä 
 ןינמ עצרמ אלא יל ןיא עצרמ“ ןנבר ונת :לבוי

lehrt, dass der Nächstver-10 דומלת בתכמהו חדקמהו טחמהו אריסהו׳ילוסה תוברל 
 יבר ירבד דיב חקנש רבד לכ תוברל תחקלו“ רמול 01.15,17

 לש דחוימ עצרמ המ'“ רמוא יבר הדוהי יברב יסוי

Fleäzar sagte: Jodan Beribbi trug vor: Beim Bohren durchsteche man das Läppchen. 

Die Weisen sprachen: Ein ebräischer Sklave, der Priester ist, wird nicht angebohrt, weil 

er dadurch gebrechenbehaftet'״wird; wieso wird nun, wenn du sagst, man durchsteche 

das Läppchen, ein Sklave, der Priester ist, dadurch gebrechenbehaftet!? Vielmehr durch- 

steche man den Oberteil des Ohrs. — Worin besteht ihr Streit!? — Rabbi wendet hier- 

bei [die Regel von der] Generalisirung und Spezialisirung an: //////;//, generell, Pfriemen^ 

speziell, durch sein Ohr in die Tnr^ wiederum generell, und wenn auf eine Generalisi- 

rung eine Spezialisirung und wiederum eine Generalisirung folgt, so richte man sich 

nach der Spezialisirung; wie das speziell Genannte aus Metall ist, ebenso alles andere 

aus Metall. R. Jose b. R. Jehuda wendet hierbei [die Regel von der] Einschliessung 

und Ausschliessung an: ??///?///, einschliessend, Pfriemen^ ausschliessend, durch sein Ohr 

in die Tür^ wiederum einschliessend, und wenn auf eine Einschliessung eine Ausschlies- 

sung und wiederum eine Einschliessung folgt, so ist alles einbegriffen. Einbegriffen 

748. Der Verwandte heisst hebräisch "der Nahe^\ der nächst verwandt ist. 749. Fix. 21,6. 750. 

Da nach Lev. 25,10 ff. in diesem Jahr eine allgemeine Freilassung zu erfolgen hat. 751. Dt. 15,17. 

752. Ein solcher ist für den Tempeldienst unzulässig. 
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 ist jeder Gegenstand und ausgeschlossen עצרמה רמ רמא :םס טעימ טעימ יאמ^^ילימ לב
 .™ist eine Salbe ךריה°אבר רמאדב״עמשמ יאמ לודגה עצרמי^איבהל

 Der Meister sagte: Den Pfriemen^ dies ח”"2,'33 דחוימ“עצרמה ימנ אבה ךריבש תנמוימה0
 deutet auf den grossen Pfriemen. Wieso ןיעצור ןהשב שרוד היה יבירב’'ןדוי רזעלאי^יבר רמא
 -geht dies hieraus hervor? — wie Raba er דבע ןיא םירמוא םימבחו אתלימב*’אלא ןיעצור ןיא 5
 ,klärt™hat: die Hüfte, die rechte der Hüften לעב השעיו םומ לעב [השענש ינפמ עצרנ ןהב ירבע

Lv.25.4זלא בשו° ארק רמא אליש בר רב הברי^רמא םומ ebenso auch hierbei: den aus- 
 .gezeichneten unter den Pfriemen דבע והל איעביא :ותהפשמבש קזחומל ותחפשמ
 R. Eleäzar sagte: Jodan Beribbi trug» שודיח תינענב החפש ובר ול רוסמיש והמ ןהב ירבע
 vor: Beim Anbohren durchsteche man das אמלד וא לארשי אנש אלו םינהב אנש אל אוה 10

gld.'ssbתוצמ בותבה ןהב''הבירו ליאוה םינהב ינאש° Däppchen. Die Weisen sprachen: Ein ebrä- 
 ischer Sklave, der Priester ist, wird nicht בר היל רמא רופא רמא לאומשו רתומ רמא בר
 -angebohrt, weil er dadurch gebrechenbe ירדנוקסיאב^^לאומש רמ יב ותיוה^י^כ ןנע ברל ןמחנ
 -haftet wird.» Soll er doch gebrechenbehaf ^’םימבחו אהמ היל ורמית אל אמעט יאמ ותיללטיא
 :tet werden!? Rabba b. R. Sila erwiderte לעב השענש ינפמ עצרנ ןהב ירבע דבע ןיא םירמוא !5
 Die Schrift sagt •Per kehre ztc. seiner Familie תינענב החפש ול רסומ ובר ןיא רמאת םאו םומ

Ex.21,6 תאו יתשא תא ינדא תא יתבהא°אניעבד יל קופית zurück, im Zustand seiner PMiuilie. 
 -Sie fragten: Darf der Herr einem ebrä תפיב והמ’*ןהב והל איעביא :ידימ אל ות^אבילו ינב
 -ischen Sklaven, der PriesteP'^ist, eine ke לארשי אנש אלו ןהב אנש אלו’“ אוה^'שודיח ראות
 naänitische Sklavin geben? ist hierbei, da תוריתי תוצמשהב הבירו ליאוה םינהב ינאש אמלד וא 20
 dies™ein Novum ist, zwischen Priestern und הנושאר האיבב רוסא רמא לאומשו רתומ רמא בר
 אלא הרות הרבד אלד ירשד יגילפ אל אמלע ילובד‘
 רתומ רמא בר’ הינש האיבב יגילפ יב ערה רצי דגנב

36a 

Syn.51a 
Mak.20a 

Jisraeliten nicht zu unterscheiden, oder aber 
ist es bei Priestern anders, da die Schrift 
ihnen mehr Gebote auferlegt hat? Rabli 

V 

sagte, es sei erlaubt, und Semuel sagt, es sei 
verboten. R. Nahman sprach zu R. Anan: 
Als ihr bei Mar-Semuel wart, habt ihr euch 
wol mit Spielmarken“'befasst; weshalb habt 
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ihr ihm nicht folgendes vorgehalten: Die Weisen sagten: Phn ebräischer Sklave, der 
Priester ist, wird nicht angebohrt, weil er dadurch gebrechenbehaftet wird. Wenn man 
nun sagt, der Herr dürfe ihm keine kenaänitische Sklavin geben, so sollte dies™schon 
aus dem Grund erfolgen, weil es heisst:'’Vc/z liehe meinen Herrn, meine Frau und meine 

Kinder, was bei diesem nicht der P'a1r°'ist!? Weiter nichts hierüber. 
Sie fragten: Ist einem Priester eine Schöne’^’erlaubt? Ist hierbei, da dies ein No- 

vuni ist, zwischen Priestern und Jisraeliten nicht zu unterscheiden, oder aber ist es 
bei Priestern anders, da ihnen mehr Gebote auferlegt sind. Rabh sagt, sie sei ihm er- 
laubt, und Semuel sagt, sie sei ihm verboten. Hinsichtlich der ersten Beschlafung stim- 
men alle überein, dass sie ihm erlaubt sei, denn die Gesetzlehre hat hierbei nur den 
bösen Trieb™berücksichtigt, sie streiten nur über die folgende’'’''Beschlafung. Rabh sagt, 
sie sei ihm erlaubt, und Semuel sagt, sie sei ihm verboten. Rabh sagt, sie sei ihm 

753. Die zwar ebenfalls das Ohr durchbohrt, jed. durch Aetzung u. nicht durch menschliche Kraft. 

754. Cf. Bd. viij ,S. 1096 Z. 26ff. 755. Dev. 25,41. 756. Der nicht einmal eine verwitwete od. geschie- 

dene Jisraelitin heiraten darf. 757. Die Erlaubnüs einer kenaänitischen Sklavin für einen Jisraeliten. 

758. Cf. Bd. vij S. 702 N. 192. 759. Dass er nicht angebohrt werde. 760. Ex. 21,5. 761. Wenn 

dieser Grund nicht vorhanden ist, falls er keine Erau u. Kinder hat, wird er nicht angebohrt. 762. 

Die erbeutete Kriegsgefangene; cf. Dt. 21,10ff. 763. Unter Berücksichtigung des Umstands, dass man 

in solchem Fall seine Leidenschaft nicht besiegt, hat die Gesetzlehre es unter Beobachtung bestimmter Vor- 

Schriften erlaubt. 764. Wo die Leidenschaft schon geschwächt ist. 
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erlaubt^, d^n'lia Ties einmal erlaubt wor- אירתשיאו'ליאוה״רתומ רמא בר רוסא רמא לאומשו jab.7b 
den ist, ist es auch ihm erlaubt; Semuel תרויג הל איוה אהד' רוסא רמא לאומשו ירתשיא 
sagt, sie sei ihm verboten, da sie als Pro- הינש האיבב ירמאד אביא איזה אל ןהבל תרויגו 
seiytin gilt und die Proselytin für Priester תרויג הל איוהד' אריסאד יגילפ אל אמלע ילוכיי 
ungeeignef^'ist. Manche lesen: Hinsichtlich ־- אל אהד רתומ רמא בר הנושאר האיבב יגילפ יב 
der folgenden Beschlafung stimmen alle רוסא רמא לאומשו ערה רצי דגנב אלא הרות הרבד 

01.21,12 

1 ib.v.11 
überein, dass sie ihm verboten sei, denn אגירק ךתיב ךות לא התאבהו״היב אנירקד אכיה לכ 
sie gilt als Proselytin, sie streiten nur hinד התאבהו היב אנירק אלד אכיה לכ היבשב תיארו״היב !י׳ 
sichtlich der ersten Beschlafung. Rabh sagt, ונת :היבשב תיארו היב אנירק אל ךתיב ךות לא 
sie sei ihm erlaubt, da die Gesetzlehre hier- יס תשא וליפאו'תשא היבש תעשב היבשב תיארו ןנבר 
bei nur den bösen Trieb berücksichtigt hat; ערה רצי דגנכ אלא הרות הרבד אל ראות תפי שיא 
Semuel sagt, sie sei ihm verboten, denn לאו תוטוחש תותומת" רשב לארשי ולכאיש בטומ F01.22 

da, wo [die Wortestc in dein Haus, 01,21,1 הניאש יפ לע .ךא תקשחו״תוליבנ תותומת רשב ולכאי! 
befolgt werden'''können, gelten auch [die 1?2ךל ש*י ןיחוקיל תחקלו התרבחבו הב'אלו° הב האנ1?ז״ןי 
WoxtG-:^'^71nd d21nnter den Ge/ange71en siehst, ול תהא םישנ יתש הקי אלש השאל ךל הב 
und da, wo [die Worte:] bring sie in dein אלש דמלמ התאבהו״ ונבל תחאו ול תהא ויבאל it>.v.12 

Hans, nicht befolgt werden können, gelten דע רמאי רמא םא[ו]״ ןנבר ונת :המחלמב הנצחלי ex.21,5 
auch nicht [die Worte:] und du hinter den .ךוסב רמא” אלו שש תליחתב רמא’ הנשיו רמא^ש 
Gefangeaien siehst. רמאיש דע ישפח אצא אל° רמאנש עצרנ וניא ששib. 

Die Rabbanan lehrten: Und du unter שש תליחתב רמא אלו שש ףוסב רמא״האיצי תעשב 
den Gefangenen siehst, bei der Gefangennah- רמאיש דע״ דבעה רמאי רמא םא רמאנש עצרנ וניא Qib.15־ 

 רמא אלו שש תליחתב רמא רמ רמא” :דבע אוהשכ
 יאמ ישפח אצא אל רמאנש עצרנ וניא שש ףוסב
 יתבהא"ןניעבד ילייקופית ישפח אצא אלמ איריא£*.21,5
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 עצרנ וניא שש ףוסב ׳א אלו שש ׳להתב רמא דבע אוהשכ רמאיש

 'להתב רמא אלו שש [׳לחת] ףוסב ימא דבעה דמאי רמא םא ׳אנש

 .היל B 13 !1 ו -|- P 12 1!ישפח אצא אל יאנש עצרנ וניא שש [ףוס]

,eines für sich und eines für seinen Sohn 

me'״’; ein Weih, selbst ein Eheweib; von 

schü71er Gestalt, die Gesetzlehre hat nur den 
bösen Trieb berücksichtigt; besser, dass 
die Jisraeliten Fleisch von geschlachteten 
Siechlingen essen, als Fleisch von veren- 
deten Siechlingen. U71d dti begehrst, auch 
wenn sie nicht schön ist; nach ihr, nicht aber 
nach ihr und ihrer Genossin. Und 71im7nst 

sie, du hast an ihr ein Nehmen”“. Dir z71r 

Frate, man darf nicht zwei Weiber nehmen, 
eines für sich und eines für seinen Vater, 
Und brmgst sie, dies lehrt, dass er sie nicht auf dem Kriegsplatz zwingen dürfe. 

Die Rabbanan lehrten: We7171 sage71 wird sageni, nur wenn er es zweimal gesagt 
hat. Wenn er es bei Beginn der sechs [Jahre] und nicht am Schluss derselben gesagt 
hat, so wird er nicht angebohrt, denn es heisst: ich will 77icht frei aaisgehen, nur wenn 
er es beim Ausgehen gesagt hat. Wenn er es am Schluss der sechs [Jahre] und nicht 
bei Beginn gesagt hat, so wird er nicht angebohrt, denn es heisst: 7venn der Sklave 

sagt, nur wenn er es als Sklave gesagt hat. 
Der Meister sagte: Wenn er es bei Beginn der sechs [Jahre] und nicht am Schluss 

derselben gesagt hat, so wird er nicht angebohrt, denn es heisst: ich will 77icht frei aus- 

gehen. Wozu die Folgerung aus [den Worten:] ich ״will nicht frei a71sgehen, dies geht ja 
hervor schon AWsUich liebe 7)1eine71 Herr71, meine Frau 7177d 771ci71c Kinder, was hierbei”״ 

765. Sie dürfen solche nicht heiraten. 766. Dt. 21,12. 767. Wenn er sie 7,ur Frau behalten 

darf. 768. Dt. 21,11. 769. Nicht aber, wenn er sie von vornherein als Sklavin gefangen hat. 

770. Dh. die Heirat ist gütig, obgleich sie sich nicht freiwillig bekehrt hat. 771. Rx. 21,5. 772. 

Wo er PVaii 11. Kinder noch gar rieht hat. 
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nicht der Fall ist!? Und wieso heisst es fer- 
ner, dass, wenn er es am Schluss des sechs 
[Jahre] und nicht bei Beginn derselben ge- 
sagt hat, er nicht angebohrt werde, weil 

 ףוסב רמא ותו אבילו'>נב תאו ־יתשא תא לנדא תא
 דבעה רמאנש עצרנ ונייא שש תליחתב רמא אלו״שש
 תליהתב יאמ'*אבר'למא אוה דבע ואל שש ףוס ומא“
 ףוסב שש ףוסב יאמו׳״הנורהא הטורפ תליהתב שש
 es der Sklave heisst, ist er denn am Schluss וברלו םינבו השא ול ןנבר ונת :הנורחא הטורפ •י

 -der sechs [Jahre]™kein Sklave!? Raba erwi תאו ךבהא יכ° רמאנש עצרנ וניא םינבו השא ןיא 01.15,16
 derte: Darunter ist der Beginn der letzten עצרנ וניא םינבו השא ןיא ולו םינבו הס*א וברל ךתיב
 ’”Peruta^hmd das Ende der letzten Pemta אוה ינב תאו יתשא תא ינודא תא יתבהא רמאנש
 .zu verstehen רמאנש עצרנ וניא ובהוא וניא וברו ובר תא בהוא

 Die Rabbanan lehrten: Wem! er i'rau ׳ תא בהוא וניא אוהו ובהוא ובר ךמע ול בוט יכ” ןיי"
 und Kinder hat und sein Herr nicht Frau וניא וברו הלוח אוה ךבהא יכ רמאנש• עצרנ וניא ובר
 ,und Kinder hat, so wird er nicht angebohrt הלוח ובר ךמע ול בו*ט יכ רמאנש• עצרנ וניא הלוח
 denn es heisst:”Vr«;/ er Hebt dick imd dein בר יעב :ךמע רמאנש• עצרנ וניא הלוח וניא אוהו

 Tfans\ wenn sein Herr Frau und Kinder אכיא אהו ןניעב ךמע יאמ ןילוח םהינש• ייבא רב יביב
 hat und er nicht Frau und Kinder hat, so וקית אכיל אהו ןניעב ךמע ול בוט יכ אמלד וא !5:
 wird er nicht angebohrt, denn es heisst: ick °יתשמב ךמע לכאמב ךמע ךמע ול בו^ט יב ןנבר ונת•

 Hebe ineinen Herrn, meine Fran und mei)1e •רביק תפ לבוא אוהו היקנ תפ לכוא התא אהת אלש

 Kinder. Wenn er seinen Herrn liebt, sein ןש^י התא שדח ןיי התוש• אוהו ןשי ןיי התוש• התא
 Herr aber ihn nicht liebt, so wird er nicht לכ ורמא ןאכמ ןבת^יבנ לע ןשי אוהו ןיכומ יבנ לע
 angebohrt, denn es heisst: weil ihm wol ist ןנבר ונת :ומצעל ןודא הנוקכ ירכע דכע הנוקה 20

Ly.25,41 םא ןועמש• יבר רמא ומע וינבו אוה ךמעמ אציו° bei dir. Wenn sein Herr ihn liebt, er aber 
 seinen Herrn nicht liebt, so wird er nicht בייח וברש• ןאכמ םירכמנ''ויתונבו"וינב רכמנ אוה

 .angebohrt, denn es heisst: denn er Hebt dick השא לעב םא"רמוא התא רבדב אצויכ וינבי^תונוזמב21,3./£

 Wenn er krank und sein Herr nicht krank אוה םא ןועמש יבר רמא ומע ותשא האציו אוה
 ist, so wird er nicht angebohrt, denn es תונוזמב בייח וברש ןאכמ'^ תרכמנ ימי■* ותשא רכמנ 2.י

heisst: weil ihm wol ist bei dir. W&nn sein 
Herr krank und er nicht krank ist, so wird 
er nicht angebohrt, denn es heisst: bei™dir. 

R. Bebaj b. Abajje fragte: Wie ist es, 
wenn beide krank sind: kommt es auf [das 

Wort] bei dir an, was hierbei der Fall ist, oder aber, es heisst: weil ihm svol ist bei dir., 

was hierbei nicht der Fall ist? — Die Frage bleibt dahingestellt. 
Die Rabbanan lehrten: Weil ihm 7vol ist bei dir, bei dir beim Essen und bei dir 

beim Trinken. Du darfst nicht feines Brot und er grobes Brot essen; du [darfst nicht] 
alten Wein und er neuen Wein trinken; du [darfst nicht] auf Polstern und er auf Stroh 
schlafen. Hieraus folgerten sie, dass, wenn jemand einen ebräischen Sklaven kauft, es 
ebenso sei, als würde er einen Herrn über sich kaufen. 

Die Rabbanan 1 ehrten :”*/ג«׳;/?/ gehe er von dir aus, er und seine Kinder mit ihm. 

R. Simon sagte: Werden denn, wenn er verkauft wird, auch seine Söhne und seine 
Töchter verkauft!? Hieraus ist zu entnehmen, dass sein Herr zur Ernährung seiner Kin- 
der verpflichtet ist. Desgleichen heisst es:™ITenn er eine Fran hat, so gehe seine Fran 

mit ihm a71s. R. Simon sagte: Wird denn, wenn er verkauft wird, auch seine Frau ver- 
kauft!? Hieraus ist zu entnehmen, dass sein Herr zur Ernährung seiner Frau verpflichtet 

773. Am letzten Tag; nach Ablauf diese.s Tags kommt dieses Gesetz überhaupt nicht mehr zur Gel- 

tung. 774. W^enn er noch im Wert dieses Betrags bei ihm zu arbeiten hat. 775. Da seine 

 .rbeitsleistung nicht mehr diesen Betrag wert ist, so gilt er nicht mehr als Sklave. 776. Dt. 15,16\׳.

777. Nach dem helir. Sprachgebrauch: mit, gleich dir. 778. Dev. 25,41., 779. hix. 21,3. 
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ist. Und beides ist nötig; würde er es nur ינב אלד םושמ’“ וינב ןנ־יעמשא יאד אכירצו ותשא 
von seinen Kindern gelehrt haben, so könn- 
te man glauben, weil sie nicht für das Es- 
sen zu arbeiten’’°brauchen, seine Frau aber, 
die für das Essen arbeiten muss, arbeite 
und esse dafür. Und würde er es nur von 
seiner Frau gelehrt haben, so könnte man 
glauben, weil das Umherwandern''‘für sie 
unschicklich ist, nicht aber gelte dies von 

Bm.lOa 

 דבעימו לכימ תבד ותשא לבא ותנינ לבימו דבעימ
 ואלד’'ותשא ןניעמשא יאו לוביתו דיבעת״אמיא איה
 אמיא ירודהל והייכרידד’“וינב לבא ירודהל’“הכריד
 יתייה תלדב ונזא רמאנ וליא״ןנבר ונת :אכירצ אל0ס1.0
 ןזאו“ אל ונזא ןיא תלד תלדב ונזא דננב רודקי'°רמוא
 יתייה אלא עצרמב ונזא תא וינדא עצרו“ ביתכהו אל^*.2ו,6
 תלדה לע הנהיניו יארבאמ ןזאל הנעצרי רמוא
 ‘'תלדבו ונזאב רמול דומלת תלדב ונזא דגנכ רודקיו

seinen Kindern, für die das Umherwandern יס עמוש תלד’“תלד לצא עינמש דע ךלוהו רדוק'’דציכ אה 
nicht unschickiicE'üst; daher ist beides nö- הזוזמ רמול דומלת הרוקע הניאש ןיב הרוקע ןיב ינא 
tig. ןנהוי ןבר° :דמועמ ימנ''תלד ףא דמועמ הזוזמ המtBq.7 

Die Rabbanan lehrten: Würde es ge- המ״רמוה ןימכ״הזה'\ארקמה תא שרוד היה יאכז ןב801.15־ 
heissen haben: [am] Ohr in die Tür, so אוה ךורב שודקה רמא ףוגבש םירבא לכמ ןזא הנתשנ 
könnte man glauben, er durchbohre die Tür 1.8 יכ° יתרמאש העשב”יניס רה לע ילוק העמשש*’“ןזא lv,26,55 

an seinem Ohr, nur die Tür und nicht das ךלהו םידבעל םידבע אלו" םידבע לארשי ינב יל ®‘י י'«'’ 
Ohr'". — Wieso nicht auch das Ohr, es היה יברב ןועמש יברו"עצרי ומצעל ןודא הנקו הז 
heisst ]d.['der Herr durchbohre sein Ohr mit תלד הנתשנ'“המ רמוה ןימכ הזה״ארקמה תא שרוד 
einem PfriemenXt — Vielmehr, man könnte אוה ךורב שודקה רמא תיבבש םילכ לכמ הזוזמו 
glauben, er durchbohre das Ohr anderwärts, 20 לע יתהספש העשב^״סירצמב ידע׳״ויהש הזוזמו תלד^“ 
lege es dann an die Tür und durchbohre לארשי ינב יל יכ יתרמאו תוזוזמה יתש לעו ףוקסימה 
die Tür am Ohr, daher heisst es: durch תודבעמ םיתאצוהו''‘' םידבעל" םידבע אלו םידבע 
sein Ohr in die Tür. Wie mache er es? — :םהינפב עצרי ומצעל ןודא הנקו הז ךלהו תוריהל 
er bohre soweit, bis er in die Tür dringt. הנוקו הקזחבו רששבו ףסכב הנקנ ינענב 
Aus [dem Wort] Tür könnte man entneh- 25 לע רמשבו״ םירחא ירי לע ףסכב ומצע תא 
men, einerlei ob sie abgehängt ist oder 
nicht, daher heisst es'^^dyosten., wie der Pfo- 
sten stehend ist, ebenso auch die Tür, wenn 
sie stehend ist'". 

R. Johanan b. Zakkaj legte diesen 
Schriftvers wie eine Perle'*“aus: Womit ist 
das Ohr anders als alle anderen Glieder des Körpers? Der Heilige, gebenedeiet sei er, 
sprach: das Ohr hat am Berg Sinaj meine Stimme gehört, als ich sSigtePdenn mir sol- 

len die Kinder Jisrael Sklaven sein.^ nicht aber Sklaven von Sklaven; daher soll [das Ohr 
dessen] durchbohrt werden, der hinging und einen Herrn über sich gekauft hat. Auch 
R. Simon b. Rabbi legte diesen Schriftvers wie eine Perle aus: Womit sind Tür und 
Pfosten anders als alle anderen Gegenstände im Haus? Der Heilige, gebenedeiet sei er, 
sprach: Tür und Pfosten waren in Mi9rajim'"Zeugen, wie ich die Oberschwelle und beide 
Pfosten übersprang, und ich sagte: denn mir sollen die Kinder Jisrael Sklaven sein., nicht 
aber Sklaven von Sklaven; ich führte sie aus der Sklaverei zur Freiheit, dieser aber 
ging hin und kaufte einen Herrn über sich, daher soll er vor ihnen angebohrt werden. 

jER KENAÄNITISCHE SkLAVE WIRD ERWORBEN DURCH GEUD, URKUNDE UND BE- 
SITZNAHME UND ERWIRBT SICH SELBST DURCH GeLD, DAS ANDERE׳"[zAHLEN], UND 

780. In diesem Fall obliegt dies dem Herrn. 781. Um nach Nahrung zu suchen. 782. Sie 

können betteln gehen. 783. Mau lege nur sein Ohr an die Tür, ohne es zu durchbohren. 784. 

Ex. 21,6. 785. In den Türrahmen eingehängt. 786. Cf. S. 224 N. 76. 787. Lev. 25,55. 

788. Bei der Auslösung der Jisraeliten aus der Sklaverei; cf. Ex. 12,22ff. 789. Wenn er selbst Geld 

IHjl 

Qit.77ö 

26 j- M- 27 [1 ויתונבו M יכית(?) |M 28 j + 29 םושמ !j 

M 30 ירודהאל B 31 רוקדי B 32 רוקדיו B ררוד. V 

 ׳טא M 35 הזה — M 34 II ימנ — M 33 !1 דרויו דדוק
 הב M 38 jj יתרמאשכ M 37 j| וז + M 36 jj תינשנ המ
 jl 42 םידע B 41 :י אבת M 40 [| ונתשנ M 39 l| ש״ר

M יתחספשכ P 43 jj — ל M 44 jj — ׳ריהל יבעמ ׳צוהו. 
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DURCH Urkunde, DIE er selbst empfängt, 

— Worte R. Meirs; die Weisen sagen, 

DURCH Geld, das er selbst [zahlt], und 

DURCH Urkunde, die andere empfangen. 

Fol. 22b 

 ףסיב םירמוא םימכחו ריאמ יכר ירבד ומצע ידי
 אהיש דבלבו םירחא ידי לע רטשבו" ומצע ידי לע

 ;םירחא לשמ ףסכה
 L«.25,46 םכינבל םתא םתלחנתהו"ביתכד ןלנמ .ארמג

 nur muss es das Geld anderer^'^sein. ßek.133 <הזוחא הדשל בותכה לשיקה“ הזחא תשרל םבירהא •־

GEMARA. Woher dies? — Es heisst: 
''*‘ihr sollt, sie eiiren Söhnen nach nich ver- 

crbcfi z2t1n Erhhcsitz\ die Schrift hat sie mit 
dem Erbbesitzfeld verglichen: wie das Erb- 

 דבע ףא״הקזהבו רטשב ףסבב הנקנ הזוחא הדש המ
 הזוחא הדש המ יא הקזחבו רטשב ףסכב הנקנ ינענכ
 םילעבל רזוח ינענכ דבע .ךא לבויב םילעבל תרזוח

 ׳■25,46 ןיפילחב ףא אנת ודבעת םהב םלעל״רמול דומלת לבויב
 -besitzfeld durch Geld, Urkunde und Besitz אתלימ ינתק ןילטלטמציאתילד אתלימ ןדיד אנתו" !0
 nähme erworben wird, ebenso wird auch der ינענכ דבע לאומש רמא :ינתק אל ןילטלטמב^אתיאד
 kenaanitische Sklave durch Geld, Urkunde ופקת ואנק אל ולצא אבו וארק״דציכ הכישמב הנקנ
 und Besitznahme erworben. [Man könnte אתיאד אתלימ ןדיד אנתלי'אמלשב ואנק ולצא אבו
 folgern:] wie das Erbbesitzfeld im Jobeljahr אלא ינתק ילטלטמב אתילד" ינתק אל ילטלטמב
 -zum Eigentümer zurückkehrt, ebenso keh ןיב אתיאד אתלימ ינתק יכ הבישמ ינתינ״ארב אנתל !5
 -re auch der kenaanitische Sklave im Jobei אתיא''ילטלטמבר" הכישמ ילטלטמב ןיב יעקרקמב
 :jahr zum Eigentümer zurück, so heisst es ולצא אבו ופקת דציכ :ינתק אל אתיל יעקרקמב
 -ewig behaltet sie als Knechte. Bis wird ge‘*'דציכ אינתהו״אל ואדקו ואנק אל ולצא אבו וארק ואנק ׳
 lehrt: AuclU'durch Tausch. Unser Autor aber ףילשב הילעש ףכואב הרעשב הפלטב הזחא הריסמב
 -lehrt nur das, was bei Mobilien keine Gel דציכ האנק הראוצבש גוזבו היפבשייאיבמורפב הילעש 20
 לקמב השיכהש'’וא האב איהו הל" ארוק הכישמב
 יסא״יבר האנק לגרו די הרןלעש ןויכ וינפל התצרו
 אלמ וינפל ךלהתש דע רמוא אחא בר הל ירמאו

Bb. 

tQid 

43 M — ׳שבו 

M ינת ינתילו', 

 לשב ואנק אל...וארק

 45 ״ . , (,דקזחבו...ףא — M) 44 |j ׳רחא י״ע

46 M 47 || ילטלטמב B ואנק...ופקת 
 II היתילד P 49 || ל — M 48 |ן

49 M 50 !ן ינתיל M 51 וארק רמ רמא(!)יתיא יערקמב II 

P 52 || היתיא M 53 11 גוזב הילעש M — 54 הל II 

M 55 1! האיבחש M יחא. 

tung hat, was aber auch bei Mobilien Gel- 
tung hat, lehrt er nichtT 

V 

Semuel sagte: Ein kenaanitische!־ Skia- 
ve wird durch das Ansichziehen erworben, 
und zwar: wenn [der Herr] ihn gerufen und 
er herangekommen ist, so hat er ihn nicht 
erworben, wenn er ihn angefasst hat und 
er herangekommen ist, so hat er ihn er- 
worbenU — Allerdings lehrt unser Autor 

nicht das, was auch bei Mobilien Geltung hat, sondern nur das, was bei Mobilien keine 
Geltung hat, der Autor der Barajtha aber sollte doclU’auch das Ansichziehen lehren!? 
— Er lehrt nur das, was sowol bei Immobilien als auch bei Mobilien Geltung hat, das 
Ansichziehen aber hat nur bei Mobilien Geltung, nicht aber bei Immobilien, daher lehrt 
er es nicht. 

«Und zwar: wenn [der Herr] ihn angefasst hat und er herangekommen ist, so 
hat er ihn erworben, wenn er ihn gerufen hat und er herangekommen ist, so hat er 
ihn nicht erworben.» Etwa nicht in dem Fall, wenn er ihn gerufen hat, es wird ja 
gelehrt: Durch Uebergabe”': wenn er es am Fuss, am Haar, am Sattel, den es auf hat, 
am Futtersack, den es auf hat, an der Kandare, die es im Maul hat, oder an der Schelle, 
die es am Hals hat, angefasst hat, so hat er es erworben. Durch das Ansichziehen: 
wenn er es gerufen hat und es herangekommen, oder wenn er es mit einem Stock an- 
getrieben hat und es vor ihm gelaufen ist, so hat er, sobald es einen Vorder- und einen 
Hinterfuss in Bewegung gesetzt hat, es erworben. R. Asi, nach anderen R. Aha, sagte, 

hat, so gehört es seinem Herrn. 790. Lev. 25,46. 791. Werden kenaanitische Sklaven er- 

worben. 792. Da Sklaven rechtlich als Immobilien gelten. 793. Nur letzteres gilt als Ansich- 

ziehen, nicht aber ersteres, da er aus eignem Antrieb herangekommen ist. 794. Nach der Lehre S.s. 

795. Wird das Vieh erworben. 
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wenn es eine Strecke in seiner Grösse vor 
ihm gegangen ist. — Ich will dir sagen, ein 
Vieh geht’^durch den Willen des Herrn™ 
ein Sklave aber geht durch seinen eignen 

 דבע הלזא הרמד אתעדא המהב ירמא התמוק
 ןטק דבעי'ישא בר רמא ליזאק הישפנד היתעדא
 ולענמ ול ריתה הקזהב דציכךנבר ונת :ימד המהבכ
 וציחרה״וטישפה ןיהרמה תיבל וירחא וילכ ךילוה״וא

Willen. R. Asi sagte: Ein minderjähriger 5 יבר רמא ואנק והיבגה וליענה ושיבלה'*ודרג וכס 
Sklave gleicht einem Vieh™. הנוק ההכנהש״ ההכגהמ הלתנ הקזח אהת אל ןועמש Bb./e» 

Die Rabbanan lehrten: Durch Besitz- אוה והיכנה'°ישא כר רמא רמאק יאמ םוקמ לככ" 
nahmeauf folgende Weise: wenn er ihm den ןועמש יכר רמא ואנק אל ול וכר והיבגה ואנק וברל 
Schuh gelöst, seine Sachen nach dem Bade- לכב הנוק ההבגהש ההבגהמ הלודג הקזח אהת אל 
haus getragen, ihn ausgezogen, gewaschen, lu אלא ואנק וברל אוהי׳והיבגה תרמאד אתשה םוקמ 
geschmiert, frottirt, angezogen, und ange- הז ןנירמאק יכ האיככ הנקת תינענכ ההפש התעמ 
schuht hat, oder wenn er ihn hochgehoben אלש אוה הנהנ הזו הנהנ הז אכה רעטצמ הזו הנהנ 
hat, so hat er ihn erworben. R. Simon sag- אחא ןמד"ייחא''בר רמא רמימל אכיא יאמ הכרדכ 
te: Die Besitznahme ist nicht wirksamer דועו והייורתל והל״תיא האנה ואלד ןל אמיל ןאמ 
als das Hochheben, denn durch das Hoch- 15 8,22אלשל הכרדכ בותכה השיקה" ביתכ השא יבכשמ°0.ז 
heben erwirbt man immer™. — Wie meint ןישרוי ול ןיאש רג האתנה הדוהי כר :הכרדכ 
er es? R. Asi erwiderte: Wenn er den Herrn ףיקתד הייזח היכ ילוישל ארטוז רמ לע שלה הוה 
hochgehoben hat, so hat er ihn erworben, יאנסמ יל״ףולש הידכעל היליירמא אבוט אמלע היל 
wenn der Herr ihn hochgehoben hat, so שריפ הז° הוה לודג ירמאד אכיא אתיכל“והניטמאו F01.23 

hat er ihn nicht erworben; hierzu sagte R• 20 אלדו״הוה ןטק ירמאד אכיאו םייחל שריפ הזו התימל 
Simon, die Besitznahme sei nicht wirksa- ויסכנ לארשי וזבזכו תמש רג אינתד° לואש אכאכ Gi׳׳39־> 
mer als das Hochheben, denn durch das 
Hochheben erwerbe man immer”״’. — Sollte 
doch, da du nun sagst, wenn er den Herrn 
hochgehoben hat, habe er ihn erworben, 

, A ו Ol 1 • j 1 j די • .ש״אדכו V 69 !ו אכיא(?)׳יתמד ׳יוגל M 68 eine kenaamtische Sklavin durch den Bei- 
schlaf erworben werden'"!? — Wir sagen dies nur von dem Fall, wenn der eine die An- 
nehmlichkeit und der andere die Ouar^hat, hierbei aber haben ja beide einen Genuss. 
— Wie ist es aber hinsichtlich des Falls zu erklären, wenn der Beischlaf auf wider- 
natürliche Weise erfolgt!? R. Ahaj aus Aha erwiderte: Wer sagt uns, dass auch dann 
nicht beide einen Genuss haben!? F’erner heisst es ]di\°^7vie man ein Weib bcschläß^ wo- 
mit die Schrift den widernatürlichen Beischlaf mit dem natürlichen vergleicht'A 

R. Jehuda der Inder war ein Proselyt, der keine Plrben hatte, und als er erkrankte 
und Mar-Zutra ihn besuchte, merkte dieser, dass es mit ihm sehr schlecht stehe. Da 
sprach er zu seinem Sklaven: Zieh mir die Schuhe ab*°®und bring sie mir nach Haus. 
Manche sagen, es war ein erwachsener, und der eine schied zum Tod und der andere 
schied'‘°‘zun1 Heben; manche sagen, es war ein minderjähriger, [und er tat es] gegen die An- 
sicht des Abba-SavirH Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein ProselyG’gestorben ist und Jis- 

56 j- M- ו׳יענמ ול ליענה + 57 11 ו M 58 |j — ושיבלה i 

59 (M לכמ) M 60 !i 61 !! וברל ׳בגה ק״ה M — אוה j] 

62 M יחא ברד ׳ירב יובדחא |B 63 j + אדא רב M 64 ij 

 I 67! הי^ — M 66 'ן אלש []שיקה M 65 :| דועו(!)היל

M — יל M 68 il 69 !ן אכיא(?)׳יתמד ׳יוגל V ש״אדכו. 

796. Wenn man es ruft. 797. Da es keinen Verstand hat; das Heranrufen gilt daher als Ansich- 

ziehen. 798. In dieser Hinsicht, da er keinen Verstand hat. 799. Auch Mobilien. 800. Er hat ihn 

erworben, auch wenn der Herr ihn hochgehoben hat. 801. Da sie ihn dabei auf ihrem Körper trägt. 

802. Wenn es sich um ein wirkliches Hochheben od. Tragen handelt, wobei der eine den Nutzen u. der an- 

dere die Arbeit hat. 803. Lev. 18,22. 804. Cf. Bd. vij S. 231 N. 113. 805. Durch diese Tätigkeit 

sollte der Sklave sofort nach dem Tod seines Herrn in seinen Besitz übergehen. 806. Beim Hinschei- 

den des einen war er bereits im Dienst des anderen, so dass er keinen Augenblick herrenlos war, um seine 

eigne Person erwerben zu können. 807. Nach diesem erwirbt ein minderjähriger Sklave in einem sol- 

dien Fall seine Person nicht, da ein Minderjähriger nichts erwerben kann, somit konnte er ihn auch später 

in Besitz genommen haben. 808. Da er keine Plrben hat, so ist sein hinterlassenes Vermögen Freigut. 
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 ,raeliten sein Vermögen geplündert haben ןמצע ונק םיינטק !‘יב םיילודג ]יב םיידבע ןהב ויהו
 -und darunter Sklaven sich befinden, einer ינב ןמצע ונק םילודג רמוא לואש אבא ןירוה ינב
 lei ob erwachsene oder minderjährige, so תא הנוקו^°:ןהב הבז ןהב קיזהמה לב םינטק ןירוה
 haben sie ihre Person*°’erworben. Abba-Saiil רב] ףסכב ומצע] J לבא^יןיא םירהא ידי לע ףסבב
 -sagt, erwachsene haben ihre Person erwor ותעדמ אלש אמיליא ןניקסע יאמב ומצע ידי לע אל 5

 ben, minderjährige aber erwirbt jeder, der אן,ך בןןך רמאד°ריאמ יברל היל אנעמש ידכמ
 .sie in Besitz nimmt ויינפב אלש םדאל ןיבז״אנינתו'תוריחל ובר דימ אציש gi.Qit.11b״

 Und erwirbt sich selbst durch אהו ותעדמ’'אטישפ אלא וינפב אלא ול ןיבה ןיאו

 ,Geld &C. Durch Geld, das andere [zahlen] אל ומצע ידי לע ןיא םירחא ־ידי לע ןל עמשמ אק
 nicht aber, das er selbst [zahlt]; in welchem אפיס אמיא יכה יא ובר אלב דבעל ןינק ןיא אמלא !0
 ,Fall; wollte man sagen, ohne sein^^Wissen םירחא ידי לע ןיא ומצע ידי לע ומצע ידי לע רטשב
 so wissen wir ja von R. Mefr, dass er der אמית יבו אל יאמא םירחא ידי לע ותעדמ יאו אל
 Ansicht ist, es sei eine Benachteiligung für עמשמק אהו ומצע ידי לע ףא ומצע ידי לע יאמ
 -den Sklaven, wenn er aus dem Besitz sei אינתד יבה ינת אל אהו דהאכ םיאב ודיו וטיגד ןל
 nes Herrn in Freiheit gelangt, und es wird יבר ירבד םירחא ידי לע אלו ומצע ידי לע רטשב” !5
 -gelehrt, dass man jemand in seiner Abwe ףסב ינאשו ותעדמ אלש םלועל ייבא רמא ריאמ
 senheit bevorteilen könne, benachteiligen היחרוכ לעב היל ינקמ”היהרוכ לעב היל ינקו ליאוה

Qib.B־ דוהל ארטש יאהו דוחל ארטש יאה°ימנ רטש יכה יא aber nur in seiner Gegenwart; doch wol 
 mit seinem wissen, und er lehrt, nur durch אעביט דוחל אפפכ יאהו דוחל אפסכ יאה ימנ אבה
 -andere, nicht aber durch ihn selbst; dem ול המרג ובר תלבק ףסב רמא אבר אוה דח”אהימ 20
 ״“'nach kann ein Sklave ohne seinen Herrn ףסכב םירמוא םימכחו :ול המרג םירחא תלבק רטש
 -nichts erwerben, wie ist nun der Schluß םירחא ידי לע ןיא ומצע ידי לע ףסכב :ומצע ירי לע
 satz zu erklären: durch Urkunde, die er והל אנעמש’*ידכמ ותעדמ אלשד ימנ יהנ יאמא אל

selbst empfängt; nur die er selbst empfängt, 70 P — ו M 71 jj אל ןמצע י״ע M 72 II + 73 ד 

 -M nicht aber andere; wenn mit seinem Wis ומצע י״ע [ ] ׳ירחא י״ע ףסכב || M 74 — ׳חרוכ...ינקמ 11
 M 75 sen, weshalb nicht durch andere!? Wolltest דוחל || M 76 היל 'יעמש.

du erwidern, ״die er selbst empfängt" heisse: auch wenn er selbst sie empfängt, und 
er lehre uns damit, dass Urkunde und Besitzrecht gleichzeitig in Kraft״”treten, so wird 
ja anders gelehrt: durch Urkunde, die er selbst empfängt, nicht aber andere — Worte 
R. Meirsl? Abajje erwiderte: Tatsächlich ohne sein Wissen, nur ist es beim Geld an- 
ders, da er ihn gegen seinen Willen erwerben kann, so kann er ihn gegen seinen Wil- 
len auch zueignen. — Demnach sollte dies auch von der Urkunde gelten!? — Diese 
Urkunde ist eine andere und jene Urkunde ist eine andere*'^ — Auch beim Geld ist 
ja das eine anders als das andere״”!? — Immerhin ist es eine gleiche״“״Münze. Raba er- 
widerte: Beim Geld hat die Empfangsnahme seines Herrn es״‘Veranlasst, bei der Ur- 
künde hat die Empfangsnahme Fremder es veranlasst״‘״. 

Die Weisen sagen, durch Geld, das er selbst [zahlt]. Durch Geld, das er 
selbst [zahlt], nicht aber, das andere [zahlen]; weshalb denn, zugegeben, dass es ohne 
sein Wissen erfolgt, aber wir wissen ja von den Rabbanan, dass sie der Ansicht sind. 

809. Sie werden frei, da sie im Augenblick ihrer Herrenlosigkeit ihre eigne Person erwerben. 810. 

Wenn der Sklave nicht w׳eiss, dass andere für ihn das Lösegeld gezahlt haben. 811. Als Sklave eines 

Priesters darf er gleich diesem Hebe essen; cf. S. 394 Z. 14ff. 812. Dh. selbständig; was er erwirbt, 

geht sofort in den Besitz seines Herrn über. 813. So dass sie nicht im Besitz des Herrn verbleibt. 

814. Der Inhalt der einen lautet auf Erwerbung u. der der anderen auf Freilassung. 815. Das eine 

wird als Kaufpreis u. das andere als Lösegeld gezahlt. 816. Die Münzen unterscheiden sich von 

einander nicht. 817. Die Freilassung; der Herr ist Empfänger u. er ist dazu befugt, obgleich es 

zum Nachteil des Sklaven erfolgt. 818. Und da dies zum Nachteil des Sklaven erfolgt, so sind sie 

dazu nicht befugt. 
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cs sei eine Bevorteilung für den Sklaven, תוריחל ובר די תחתמ אציש אוה”תובז ירמאד ןנברל 
wenn er aus dem Besitz seines Herrn in וינפב אלא ול ןיבח ןיאו וינפב אלש םדאל ןיבז אנינתו' 
Freiheit gelangt, und es wird gelehrt, dass אקו ומצע ידי לע ףא ומצע ידי לע יאמ אמית יבו 
man jemand in seiner Abwesenheit bevor- אפיס אמיא ייה יא ובר אלב דבעל ןינק שיד ןל עמשמ 
teilen könne, benachteiligen aber nur in 5 ןל אמייק אהו ומצע ידי לע אלו’'םירחא ידי לע רטשב 
seiner Gegenwart!? Wolltest du erwidern, םירחא ידי לע יאמ אמית יבו דהאכ ןיאב ודיו וטיגד 
 דבעל אוה תובח ןל עמשמ,ל אהו םירחא ידי לע ףא das er selbst [zahlt]Mieisse: auch wenn״
er es selbst zahlt, und er lehre uns damit, והנינתינו‘ והניברעניייבה יא תוריחל ובר דימ^יאציש 
dass der vSklave ohne seinen Herrn erwer- ומצע ידי לע ןיב־י^םירחא ידי לע ןיב רטשבו ףסכב 
ben könne, wie ist demnach der Schluß-10 ומצע ידי לע ןיב םירחא ידי לע ןיב ףסכב אלא 
Satz zu erklären: durch Urkunde, die an- ןועמש יברו'ומצע ידי לע אלו םירחא ידי לע רטשב 
dere empfangen, weshalb nicht durch ihn רמוא רזעלא p ןועמש יבד אינתד° אוה רזעלא ןב 
selbst, es gilt ja als Norm, dass Urkunde שלשו°ומצע ידי לע אלו םירחא ידי לע רטשב ףא" 
und Besitzrecht gleichzeitig in Kraft tre- ןועמש יברד אמעט יאמ הבריירמא רבדב תוקולחמ 
ten!? Wolltest du erwidern,״die andere emp-15 איצויש דע השא המ השאמ הל הל רמגי׳רזעלא ןב 
fangen^heisse: auch wenn andere sie emp- טג איצויש דע ימנ^דבע ףא ולש הניאש תושרל טג 
fangen, und er lehre uns damit, dass es ןב ןועמש יברל” הבר^יי^יד חניאש תושרל 
eine Bevorteilung für den Sklaven sei, aus וטיג לבקל חילש השעיש והמ ינענכ דבע רזעלא 
dem Besitz seines Herrn in Freiheit zu ge- אמלד וא השאכ*'השאמ הל הל רמגד ןויכ ובר דימ 
langen, so sollte er es doch summarisch 20 איושמ יצמ“^מנ חילש הטיג הלבקמ״יייצמ^^היאד השא 

 יצמ אל ימנ חילש היטיג לבקמ אל והיאד דבעי'
 השאב''השאמ הל הל״אטשפ רדה איעבד רתב יושמ
 ‘נה עשוהי ברד הירב אנוה בר רמאד° אה אלאו
 יהילשייךתעד אקלס יאד והנינ אנמחרד יחילשייינהכ
77 M 78 || דימ 'צויש דבעל M אל יצע י״ע ןיא ׳רחא י״ע 
 M 81 11 (!)י״ע ןיב ףסכב M 80 y (דיב M) 79 || אהו

 II תלבקמ B 84 !1 ׳יצמ M 83 '1 השאב — M 82 H אבר

85 M — 86 !1 יושמ.״דבע M -{- 87 1| רמג M — השאב 
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lehren: durch Geld und durch Urkunde, so- 
wol durch andere als auch durch ihn selbst!? 
— Vielmehr, durch Geld, sowol durch an- 
dere als auch durch ihn selbst, durch Ui־- 
künde, nur wenn andere sie empfangen, 
nicht aber, wenn er selbst. Dies nach R. 
Simon b. Eleäzar, denn es wird gelehrt: R. 
Simon b. Eleäzar sagte: durch Urkunde, 
uur wenn andere sie empfangen, nicht aber 
wenn er selbst. Hierüber bestehen drei verschiedene'‘’Ansichten. Rabba sagte: Folgendes 
ist der Grund des R. Simon b. Eleäzar: er folgert es durch [das Wort] z7//“von der Ehe- 
frau; wie bei der Ehefrau der Scheidebrief aus seinem GebieU'kommen muss, ebenso 
muss auch beim Sklaven die Urkunde aus seinem Gebiet kommen*“. 

Rabba fragte: Kann nach R. Simon b. Fdeäzar ein kenaänitischer Sklave einen Ver- 
treter bestellen, dass er für ihn seine Urkunde aus der Hand seines Herrn empfange? 
Gleicht er, da er dies*''von der Frau folgert, der Frau, oder aber kann nur die Frau, die 
selber ihren vScheidebrief empfangen kann, einen Vertreter bestellen, ein Sklave aber, der 
selber seine Urkunde nicht empfangen kann, kann auch keinen Vertreter bestellen. 
Nachdem er es gefragt hatte, entschied er es auch: es ist durch [das Wort] ihr von der 
Ehefrau zu folgern, dass er dieser gleiche. — Wieso sagte demnach R. Hona, der Sohn 
R. Jehosuäs, die Priester seien*'Wertreter des Allbarmherzigen, denn wenn man sagen 

819. Nach RM. wenn durch Geld, nur durch andere, wenn durch Urkunde, nur durch ihn selbst; 

nach RS. bei beiden nur durch andere; nach den Rabbanan bei beiden sowol durch andere als auch durch 

ihn selbst. 820. Cf. S. 482 N. 247. 821. Er muss ihr den Scheidebrief in die Hand geben 

od. in das ihr gehörige Gebiet legen. 822. Und dies erfolgt nur dann, wenn andere sie in Empfang 

nehmen. 823. Die Empfangsuahnie der Urkunde für einen Sklaven. 824. Bei der Darbringung 

der Opfer. 
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 -wollte, sie seien unsre Vertreter, [wäre ein ןנידיע ןניצמ אל ןנאד ידיימ אכיא ימ והנינ ןדיד
 zuwenden:] ist denn der Fall möglich, dass יצמ אל והיאד אדבע אהו אלו ידבע וצמ'*והניאו
 ,sie das, was wir selber nicht tun*'“’können אל^^לארשי איה אלו יושמ יצמ הילשו היטיג לבקמ
 -tun können; dies ist ja beim Skia [für uns] אינתד ןיטינב ךייש דבע ללכ תונברק תרותב יבייש

Tem.251>תיבה לש וטיג לבקמ דבעהש םירבד^״ןיאיר^” ^ Fall: er selbst kann seine Urkunde 
 nicht empfangen, wol aber hierfür einen אהיש דבלבו :ולש ובר דימ אל לבא וריבה לש
 ;Vertreter bestellen!? — Dies ist aber nichts יברד ינלפימק אהב אמינ .םירחא לשמ ףסכה

Ne“;88S׳רשאל ןינק ןיאו ובר אלב דבעל ןינק ןיא°רבם ריאמ Jisraeliten sind beim Opferdienst ganz aus- 
 -geschlossen, während Sklaven bei [der Emp שיו ובר אלב דבעל ןינק שי ירבס ןנברורדלעב אלב
 -fangsnahme von] Urkunden nicht ausge תשש בר רמא הבר רמא^׳הלעב אלב השאל ןינק !ט
 schlossen sind, denn es wird gelehrt: Es ’^ןינק ןיאו ובר אלב דבעל ןינק ןיא אמלע ילוכד

Sy״ ה־ ׳דיל ינקאדךניקסע יאמב אבהו הלעב אלב השאל ist einleuchtend, dass ein Sklave für einen 
 anderen einen Freibrief aus der Hand des וב תושר ךברל^ןיאש תנמ לע היל רמאו הנמ רחא

pes.381> ,דיבר ינקו דבע ינק״ינק היל רמא יכ רבס ריאמ יבר Herrn des anderen in Empfang nehmen 
 -kann, nicht aber aus der Hand seines eig ןנברו היל רמאק םולכ אלו’* תנמ לע היל רמא יבו !5
 ^nen Herrn יברו היאנת היל ינהא תנמ לע היל רמאד ןויכ ירבס
 .Nur muss es das Geld anderer sein ^’ינילפ אל אמלע ילוכד אנווג יאה יב לכ רמא רזעלא

 -Es wäre anzunehmen, dass ihr Streit in foi 'ינקאד ןונב ןניקסע יאמב אבהו היבר ינקו דבע ינקד
 ,gendem bestehe: R. Meir ist der Ansicht תוריהל וב’*אצתש תנמ לע היל רמאו הנמ רחא״היל
 -der Sklave habe kein Besitzrecht ohne sei היבר ינקו דבע ינק ינק היל רמא יכ רבס ריאמ יבר -׳ט
 nen Herrn, und die Frau keines ohne ihren *ןנברו* היל רמאק םולכ אלוי^תנמ לע היל רמא יכו
 אל אהד היל ינקמ אק'אל אה ימנ הידידל ירבס™
 יברד ימרו תוריחל וב אצתש תנמ לע אלא היל רמא

H01.24 ןיא° אינתד ןנברדא ןנברד ימרו ריאמ יברדא ריאמ 

Mann, und die Rabbanan sind der Ansicht, 
der Sklave habe Besitzrecht ohne seinen 
Herrn und die Frau habe Besitzrecht ohne 
ihren Mann. Rabba erwiderte im Namen R. 
Seseths: Alle sind der Ansicht, der Sklave 
habe kein Besitzrecht ohne seinen Herrn, 
und die F'rau habe kein Besitzrecht ohne 
ihren ]\Iann, und hier wird von dem B'all 

 BM 88 יצמ B 90 |j 1 + 89 ü + ה :! M 91 — רמא

'i ימא הנמ דח היל ינקאד ןוגכ M 93 |! אל M 92 '! הבר 

97 II 'עילא P 96 || ו — B 95 !| הב ׳שר(!)יברל M 94 

 M דח M 98 !1 — וב || BM 99 — ו !| P 100 — ירבס :

 M 1 דיחל אצתש ם״ע ל״אד היל הנקמ'.

gesprochen, wenn jemand ihm eine Mine zugeeignet und zu ihm gesagt hat: mit der 
Bedingung, dass der Herr keine Befugnis darüber habe. R. Meir ist der Ansicht, so- 
bald er zu ihm "erwirb" gesagt hat, habe der Sklave und somit der Herr es erworben, 
und wenn er zu ihm "mit der Bedingung" sagt, sei dies*'*nichts, und die Rabbanan sind 
der Ansicht, da er "mit der Bedingung" gesagt hat, sei die Bedingung von Wirkung. 
R. Eleäzar aber sagte: Hinsichtlich eines solchen Falls stimmen alle überein, dass der 
Sklave und somit der Herr es erworben habe, und hier wird von dem Fall gesprochen, 
wenn jemand ihm eine Mine zugeeignet und zu ihm gesagt hat: mit der Bedingung, 
dass du damit in Freiheit gelangst. R. Mefr ist der Ansicht, sobald er zu ihm "erwirb" 
gesagt hat, habe es der Sklave und somit der Herr erworben, und wenn er "mit der 
Bedingung" sagt, sei dies nichts, und die Rabbanan sind der Ansicht, er habe sie auch 
ihm selber nicht zugeeignet, denn er sagte ja zu ihm: mit der Bedingung, dass du da- 
mit frei wirsU’. — Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem R. Meir sich be- 
findet, und auf einen Widerspruch, in dem die Rabbanan sich befinden. Es wird ge- 

826. Ein Laie ist für den Opferdienst unzulässig. 827. Wenn beide demselben Herrn gehören; 

er kann also von einem anderen Herrn einen Freibrief in Vertretung in Empfang nehmen, da dabei der 

Freibrief aus dem Besitz dieses Herrn kommt. 828. Da der Herr es bereits erworben hat. 829. 

Sie kam gar nicht in den Besitz des Sklaven. 
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lehrt: Eine Frau kann den zweiten Zehn- ]2 3.4ןועמש יבר“ שמוח אלב ינש רשעמ הדופ השא״י״ 
ten%hne das Fünfter^'nicht auslösen; R. Si- ינש רשעמ הדופ השא'ריאמ יבר םושמ רמוא רזעלא 
mon b. Eleäzar sagt im Namen R. Meirs, רשעמו לעבד יזוזב אמיליא ימד יכיה שמוה אלב 
eine Frau könne den zweiten Zehnten ohne הדיד יזוזב אלאו הדבע אק לעבד^ היתוהילש לעבד 
das Fünftel auslösen. In welchem Fall: wenn r. ןאל אלא ,דשא אלו אנמחר רמא שיא הידיד רשעמו 
den Zehnten des Ehemanns mit dem Geld תנמ לע הל רמאו הנמ רחאי הלי ינקאד אנוונ יאה יכ 
des Ehemanns, so handelt sie ja in Ver- רמאי והל אנעמש אכפיאו רשעמה תא וב ידפתש 
tretung des Ehemanns''“, und wenn seinen רשעמב אבהו ךופית אל םלועל רמא אבר ךופיא ייבא 
Zehnten mit ihrem Geld, so spricht ja der 5'|;,;“^%רמאד° הימעטל ריאמ יבר’ןניקסע אשנ יבמ אתאד' 
Allbarmherzige von einem Mann und nicht 10 ןנברו לעב היל ינק אלו אוה םידקה ןוממ רשעמ 
von einer FrauWahrscheinlich in einem לעב היל ינקו אוה טוידה ןוממ'° ירמאד והיימעטל 
solchen Fall, wenn jemand ihr eine Mine ןשב אצוי אנת :אדבעק לעבד אתוחילש ךכליה®'׳;׳יי^“ 
zugeeignet und zu ihr gesagt hat: mit der ןיעו ןש אמלשב םירזוח ןניאש'“םירבא ישארו ןיעו" 
Bedingung, dass du damit den Zehnten ןיעו ןשד אימוד ןל אנמ םירבא ישאר אלא יביתכ 
auslösest; somit sind sie hierbei entgegen-15 ןימומ לכ ףאי^ירזוח ןניאו״יולגבש ןימומ ןיעו ןש המ 
gesetzter'“Ansicht!? Abajje erwiderte: Man םיבותכ ינשכ ןיעו ןש ווהינ אמיאו ןירזוה ןניאו יולגבש 
wende es*"um. Raba erwiderte: Tatsächlich ןיא דהאכ םיאבה םיבותכ ינש לבו° דהאכ םיאבה 
wende man es nicht um, denn hier wird אנימא הוה ןש אנמחר בתכ יאד אכירצ"ןידמלמ 
vom Zehnten gesprochen, den sie von den ןיע אנמחר בתכ יאו ןיע אנמחר בתכ בלחד ןשרליפא coi.b 
Schwiegereltern י erhalten hat. R. Meir ver- 20 ומע ארבנשיילכ ףא ומע ארבנש״ןיע המ אנימא הוה 
tritt hierbei seine Ansicht, dass nämlich der ]yj 5 לעבד — M 4 [! השא — M 3 jj ו -|- m 2 

Zehnt Eigentum Gottes sei, somit erwirbt יבמ ׳יתיאד M 8 jj ׳לא -|- M 7 jj דחא P 6 ![ הל — 

ihn der Ehemann nicht, und die Rabbanan i! ןיעבו M 11 j| רשעמ ־|- M 10 || ו -f- B 9 i השנ 

vertreten hierbei ihre Ansicht, dass er Pri- — p 14 ;j ןי.או M 13 !: םירבא...ןניאש — M 12 

^ ^ • 1 . •1 1 r'-u .׳ארבנש M 16 !; יכירצ M 15 11 ןירזוח vateigentum sei, somit erwirbt ihn der Ehe- 
mann und sie handelt hierbei in seiner Vertretung. 

Es wird gelehrt: Er geht wegen Zahn und Auge*"oder anderer nicht zurückkeh- 
render vorragender Glieder"'frei aus. Einleuchtend ist dies von Zahn und Auge, da 
sie in der Schrift genannt sind, woher dies aber von den vorragenden Gliedern? — 
Gleich Zahn und Auge: wie [das P'ehlen von] Zahn und Auge ein sichtbares Gebrechen 
ist, und sie nicht zurückkehren, ebenso auch jedes andere sichtbare Gebrechen, wobei 
[das Glied] nicht zurückkehrt. — Sollten doch Zahn und Auge als zwei Schriftverse"’ 
gelten, die dasselbe lehren, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist von die- 
sen nichts““’zu folgern!? — Beide sind nötig; würde der Allbarmherzige nur Zahn ge- 
schrieben haben, so könnte man glauben, selbst einen Milchzahn'“‘, daher schrieb er 
auch Auge. Und würde der Allbarmherzige nur Auge geschrieben haben, so könnte 
man glauben, wie das Auge mit ihm erschaffen worden ist, ebenso alles andere, was 
mit ihm erschaffen worden ist, nicht aber ein Zahn; daher ist beides nötig. — Viel- 

830. Cf. Dt. 14,22 ff. 831. Das man bei der Auslösung des eignen Ertrags zum Auslösungsbetrag 

hinzuzufügen hat. 832. Sie hat dann selbstverständlich das Fünftel hinzuzufügen. 833. Die Frau 

kann den Zehnten ihres Manns nicht auslösen, da sie als Fremder gilt. 834. Nach den Rabbanan geht 

das Geld in den Besitz des Ehemanns über, somit muss sie das Fünftel hinzufügen, nicht aber nach RM. 

835. Die Namen in dieser Lehre, so dass ihre Ansichten in beiden Lehren übereinstimmen. 836. Des 

Ehemanns, den sie von ihren Eltern geerbt hat; die ererbten Grundstücke sind ihr Eigentum, während die 

Früchte dem Ehemann gehören. 837. Die der Herr ihm ausschlägt. 838. Wörtl. Gliederspitzen, 

dh. Glieder, die am Körper hervorragen u. äusserlich zu sehen sind; cf. S. 779 Z. 2ff. 839. Da die 

Schrift es gerade von 2 Dingen lehrt, so ist es ebenso, als würde sie das Gesetz 2 mal lehren. 840. 

Da die Schrift es wiederholt, so gilt dies nur von diesen. 841. Der .später nachwächst. 
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 leicht aber [ist wie folgt auszulegen טרפ ןייעו ןש ללב הכיי יכ°אמיאו אביירצי^אל ןש לבא 26
 jemand ausschlägt^ generell, einen Z-akn oder ןייא ןייעו ןש טרפבש המ אלא ללבב ןיא טרפו ללב

in. טרפו ללב ללבו רזה ונהלשי ישפהל°“^אל אנירהא ידימ ein Ange, speziell, und wenn auf eine Ge- 
 neralisimng eine Spezialisirung folgt, so שרופמ טרפה המ טרפה ןיעב אלא ןד התא יא ללבו
 enthält die Generaiisirung nur das speziell ןניאו יולגבש ןימומ לב ףאיימירזוה ןניאו יולגבש םומ‘* 5
 Genannte: nur Zahn und Auge, anderes לטבו יולגבש ןימומ שרופמ טרפה המ יא םירזוח
 -aber nicht!? — [Die Worte] znr Freiheit e71t רזוח וניאו יולגבש ןימומ לב ףא רזוח וניאו“ותבאלממ

 -lasse er ihn^ sind eine abermalige Generali וב לדלידו ונקזב שלת אינת אמלא ותבאלממ לטבו
 sirung, und wenn auf eine Generaiisirung איוביר ונחלשי ישפחל תוריחל םהבי״אצוי דבע םצע
 -eine Spezialisirung und wiederum eine Ge התמצו ודי לע והבה וליפא אוה איוביר יאו“ אוה !0
 neralisirung folgt, so richte man sich nach הפוסודיתמצו ודי לע והבה״אינת אמלא^לוזחל הפוסו
 dem speziell Genannten: wie das speziell יאמ ןיעו ןש ןב םא תוריחל הב אצוי דבע ןיא רוזחל

42b תוריחל םחב אצוי דבע םלובבךנבר ונת°:היל ינהא Genannte ein sichtbares Gebrechen ist und 
 -nicht zurückkehrt, ebenso je [das Glied] רמוא ריאמ יבר ןועמש יבר ירבד רורחש טנ ךירצו
 des andere sichtbare Gebrechen, wobei [das רמוא ןופרט יבר ךירצ רמוא רזעילא יבר ךירצ וניא '5
 ,Glied] nicht zurückkehrt. — Sollte doch ינפל םיעירבמה ךירצ רמוא אביקע יבר ךירצ וניא
 wie das speziell Genannte ein sichtbares ןיעו ןשב ןופרט יבר ירבד ןיארנ םירמוא םימבה
 -Gebrechen ist, ihn von der Arbeit zurück םירבא ראשב אביקע יבר ירבדו ול התבז הרותהש
 ,hält, wobei [das Glied] nicht wiederkehrt ןנישרד אק יארק אוה'*םנק אוה םימבה סנקו ליאוה
 -dies nur von Gebrechen gelten, die sicht יברד אמעט יאמ אוה םימסח שרדמו ליאוה אלא 20
 bar sind, ihn von der Arbeit zurückhalten רטשב השא המ השאמ חוליש חוליש ךילי ןועמש

 und [das Glied] nicht zurückkehrt, während ףוסבל ישפח בתב יא ריאמ יברו רטשב ימנ דבע ףא

42b 
86a 

doch gelehrt wird, dass, wenn er den Skia- 
ven am Bart gezerrt und einen Knochen 
gelockert*''d1at, er dieserhalb frei ausgehe!? 
— [Die Worte] z71r Freiheit entlasse er Um 

II ןירזוח...ףא — M 19 ji ןימומ M 18 1: ל׳יא + M 17 

 M 20 ןיאו || M 21 וב !| M 22 — ו B 23 II ¬ו¬

 יטנ ]! f- P 24- ורי M 25 jj ןלוכו !! M 26 רה ׳ימכח
 .שרדמ ׳לא ושרד 'רק

sind einschliessend. — Wenn sie einschliessend sind, so sollte es auch von dem Fall 
gelten, wenn er ihm auf die Haud geschlagen hat und sie verdorrt ist, später aber 
heilt, während gelehrt wird, dass, wenn er [seinen Sklaven] auf die Hand geschlagen 
hat und sie verdorrt ist, später aber heilt, er dieserhalb nicht frei ausgehe!? — Welche 
Bedeutung hätten demnach*‘'''[die Worte] Zahn und Auge. 

Die Rabbanan lehrten: Wegen all dieser'^^geht ein Sklave frei aus uud benötigt 
eines Freibriefs — Worte R. Simons; R. Meir sagt, er benötige dessen nicht; R. Eliezer“** 
sagt, er benötige des,sen; R. Tryphon sagt, er benötige dessen nicht; R. Aqiba sagt, er 
benötige dessen. Die vor den Weisen Entscheidenden sagten: Die Worte R. Tryphons 
sind einleuchtend hinsichtlich eines Zahns und eines Auges, da die Gesetzlehre es ihm 
zugesprochen*G1at, und die Worte R. Äqibas hinsichtlich anderer Organe, weil es*^*eine 
von den Weisen angeordnete Busse ist. — Wieso eine Busse, dies wird ja aus den 
Schriftversen deduzirt!? — Vielmehr, weil es eine Auslegung der Weisen ist. — Was 
ist der Grund R. Simons? — Er folgert aus [dem Wort] entlassen.^ das auch bei der Ehe- 
frau gebrauchF^Vird, wie die Ehefrau durch Urkunde, ebenso auch den Sklaven durch 
Urkunde. — Und R. Mefrl? — Wenn es z71r Freiheit nachher hiesse, so würdest du recht 

842. Ex. 21,26. 843. So dass er abstirbt u. ausfällt; dadurch wird seine Arbeitslei.stung nicht 

beeinträchtigt. 844. Wenn nichts ausgeschlossen wäre. 845. Der weiter S. 779 Z. 2 ff. aufgezählten 

Glieder, die der Herr ihm verletzt. 846. Die Parallelstelle S. 493 Z. 19 hat Eleäzar [b. Samuä|, wol 

richtiger. 847. Dass er dadurch frei werde; diese werden in der Schrift ausdrücklich genannt. 848. 

Die Freilassung w׳egen anderer, in der Schrift nicht genannter Glieder. 849. Cf. Dt. 24,1. 
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 היל^יהוה ונחלשי ישפהל יתנד אתשה תרמאקדכ
.Bq לע האמפו וניע לע והכה ןנבר ונת° :ארקיעמ ישפח 

haben, es heisst aber: zur Freiheit entlasse 

er ihn, demnach ist er schon vorher frei“^°. 
Die Rabbanan lehrten: Wenn er seinen 

Sklaven auf das Auge geschlagen und es 
blind, auf das Ohr und es taub gemacht 
hat, so geht er dieserhalb frei aus; wenn aber 
gegen das Auge und er nicht sehen, gegen 
das Ohr und er nicht hören'^'kann, so geht 
er dieserhalb nicht frei aus. R. Samen sprach 

 וניאו וניע רננדרוריחל ןהב אצוי דבע השרחו ונזא
 ןהב אצוי דבע ןיא עמוש וניאו ונזא דננכ האור
 אל״אלקד ארמימל ישא ברל ןמש בר"* רמא תוריחל
 ־iB.181 טישוהש לוגנרת לאקזחי רב ימר ינתהו” אוה םולכ
 קזנ םלשמ ורבשו וב עקתו תיכוכז ילכ ריואל ושאר
 רומהו ףנצש סוס בר יב ירמא חסוי בר רמאו םלש
 קזנ יצה םימלשמ תיבה ךותב םילכ ורבשו רענש

zu R. Asi: Demnach ist die Stimme*״nichts, 10 והיא אוה^’אתעד^'רבד ןויכד םדא ינאש היל רמא 
und [dem widersprechend] lehrte Rami b. רוטפ וריבח תא תיעבמה אינתדכ״הישפנ תיעבימ“'b.91a 
jehezqel, dass, wenn ein Hahn den Kopf ונזאב עקת רציב םימש ינידב בייחו םדא ינידמ 
in ein Glasgefäss gesteckt, hineingekräht ונת :בייח ומ־רחו ונזאב עקתו והזחא’תוטפ ושרהו'' 
und es dadurch zerbrochen hat, der ganze לוכי םא הדדנו ונימ• לע התהבוי^ניע לע והכה ןנבר 
Schaden*“zu ersetzen sei, und ferner sagte 10 תוריחל ןהב אצוי דבע ןיא וישכע ןהב שמתישהל 
R. Joseph, in der Schule Rabhs sei gelehrt ירה ךדיא אינת תוריחל ןהב אצוי דבע ואל םאו 
worden, dass, wenn ein Pferd durch das םא הליפהו הדודנ וניש האמסו היוהכ וניע התיהמ• 
Wiehern oder ein Esel durch das Schreien םאו תוריחל ןהב אצוי דבע רבב ןהב שמתשהל לוכי 
Gefässe im Haus zerbrochen hat, die Hälfte ןניעמשא יאד אכירצו תוריהל ןהב אצוי דבע ןיא ואל 
des Schadens'^zu ersetzen sei!? Dieser er-20 אתשהו אירב ארוהנ ארקיעמד םושמ אתיימק ךה 
widerte: Anders verhält es sich bei einem אשיהכ ארוהנ ימנ ארקיעמד אבה לבא אמ*יהכ ארוהנ 
Menschen; da er vernünftig ist, so hat er לבא ירמנל אימסד”םושמ אה ןניעמשא יאו אל אמיא 
selber das Erschrecken‘'Verschuldct. So wird ונת° :אכירצ אל אמיא ירמנל אימסייאלד םתה !»■261־ 
auch gelehrt: Wenn jemand seinen Näch- 
steil erschrickt*'^, so ist er dem menschli- 
chen Gericht gegenüber frei und dem himm- 

ji ואל B 30 1[ ׳יל -p M 29 II כ + M 28 [j היל — M 27 

li השרחו P 34 jj ד + M 33 || אוה — P 32 jj תעד B 31 

 M 3,5 וזחא M 36 jj האהכו |M 37 j היימסד j] היימס 38.

lischen Gericht gegenüber schuldig; und zwar: wenn er ihm ins Ohr hineingeblasen und 
taub gemacht hat, so ist er frei, wenn er ihn angefasst, ins Ohr hineingeblasen und 
ihn taub gemacht hat, so ist er schuldig. 

Die Rabbanan lehrten: Wenn er seinem Sklaven aufs Auge geschlagen und es ge- 
schwächt, auf den Zahn und ihn geloekert hat, so geht er, wenn er sich zur Zeit deren 
bedienen kann, dieserhalb nicht frei aus, wenn aber nicht, so geht er frei aus. Ein An- 
deres lehrt: Wenn das Auge des Sklaven geschwächt war und er es geblendet hat, wenn 
sein Zahn locker war und er ihn ausgeschlagen hat, so geht er, wenn er sich vorher 
deren bedienen konnte, dieserhalb frei aus, wenn aber nicht, so geht er dieserhalb nicht 
frei aus. Und [beide Lehren] sind nötig; würde er nur die erste gelehrt haben, so könnte 
man glauben, weil vorher das Gesicht gut war, nachher aber geschwächt ist, nicht aber 
in jenem Eall, wenn es schon vorher geschwächUAvar. Und würde er nur die andere ge- 
lehrt haben, so könnte man glauben, weil er ihn vollständig blind gemacht hat, nicht 
aber in jenem Fall, wo er ihn nicht vollständig blind gemacht hat; daher sind beide nötig. 

850. Vor der Entlassung; das W. "entlasse" deutet darauf, dass dies auch von anderen Gliedern 

gelte. 851. Wenn er diese Organe gar nicht berührt u. die Schädigung nur durch den huftdruck 

entstanden ist. 852. Die Schädigung durch den Luftdruck infolge eines Geräusches. 853. Als 

Ggs. zu der direkten, böswilligen Schädigung eines Tiers, wofür der Eigentümer nur die Hälfte zu ersetzen 

hat; ausführl. Bd. vj S. 3 Z. 1 ff. 854. Nach einer anderen Ansicht; cf. Bd. vj S. 64 Z. 17ff. 855. Die 

Schädigung ist durch seine Nervosität entstanden, die seine eigne Schuld ist. 856. Und ihn dadurch 

in seiner Gesundheit schädigt. 857. Er geht wegen eines solchen nicht frei aus, obgleich er es ihm 

vollends geblendet hat. 

96 Talmud Bd.V 
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Die Rabbanan lehrten: Wenn sein 
Dienstherr Arzt ist und [der Sklave] ihn 
bittet, ihm das Auge zu schminken, und 
jener es blind macht, ihm einen Zahn zu 

Fol. 24b—25a QIDDUSIN 

 וניע ול לוחכל ולילמאו אפור ובר היהש ירה ןנבר
 אציו ןודאב קהיש הליפהו וניש ול רותחל האמבו

 E«.2u6 דע התחשו“ רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר תוריחל
 היל ידבע יאמ התהשו יאה ןנברו התחשל ןיובתיש'‘
 reinigen, und er ihn ihm ausbricht, so lacht טישוהש ירה רמוא רזעילא^׳יבר אינתדכל והל יעבימ 5
 .er über seinen Herrn und geht frei aus. R יאמ רוטפ היעמבש רבוע אמיסו ותחפש יעמל ודי
 ,.Simon b. Gamaliel tmd er cs zerstört ךדיאו התחשל ןיוביש דע התחשו ארק רמאד אמעט

 -nur wenn er beabsichtigt hat, es zu zer רמא :שירד אל התחש תחש ךדיאו'*התחש תחשומ
 stören. — Wofür verwenden die Rabbanan אצוי דבע”הטטחו היומס וניע התיהש ירה תשש בר
 m (das Wort] zerstört? — Sie verwenden es אנות אנתו אוה רבא רסוחמ אמעט יאמ תוריחל ןהב
 für folgende Lehre: R. Rliezer sagte: Wenn °תופועב תורכזו תומת ןיאו המהבב תורכזו תומת

 -er seine Hand in den Leib seiner Magd ge חמלת הניע הטטחני״הלנר העטקנ הפג השבי^°לוכי"“
 steckt und die Geburt in ihrem Leib blind ו,ו4רב אייח בר רמא :!^ועה לכ אלו ףועה ןמ״יירמול,.1

F01.2S אצוי דבע הכתחו תרתי“״ול התיה בר רמא ישא gemacht hat, so ist er frei, denn die Schrift 
 -sagt: und cs zerstört., nur wenn er es zu zer ן5י45^בנ לע תרפסנש אוהו״׳י^אדסח׳י^ר רמא תוריחל ןהב*‘‘ !5

p — 

Bek, 

Ni 
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 אדסח ברד היקריפל ותא אל אינוזנד״יבס :דיה
 והל רמא לזא והניענצ ליז'*אנונמה ברל היל רמא
 יאמ" היל ורמא אקריפל ןנבר ותא אל אמעט יאמ
 והל רמא'°ןל טשפ אלו אתלימ הינימ ןניעבד יתינ
 הינימ ועב וכל אנטישפ אלו ידימ״יאנימ ותיעב ימ
 וא ימד יולגבש סומכייוהמ םיצבב ובר וסרסש דבע
 ירמא אנוגמה^יךמש המ ול״ורמא הידיב .דוה אל אל
35 M — ול M 36 [j 37 1! ןיוביש M דעלא B 38 II 

-f- 39 || אקפנ M ליפהו ׳דודנ וניש' M 40 II 

 עבצא M 43 11 ׳ועהמ P 42 jj היניע ׳טטהנ M 41 || ׳יפא
 P 46 11 אדסח — M .אנוה B 45 jj הב M 44 || ׳ריתי

 .ליזיא P 48 jj ןאתא אל ׳ינוזמד M .איונוזיגד P 47 jj ו —

M והנעינצ לזיא B 49 jj יאמא M 50 jj -|- יאנימ ועב ל״או 
 jj ןימומכ M 52 jj ידיד M 51 jj ׳ירחא ׳שיל וכל ׳טיאו ׳תלימ

53 M 54 || היל B + והל רמא. 

stören beabsichtigt hat. — Und jener! 
Dies geht hervor aus: 7/7id es^^zerstört. — 
Und der andere!? — Er legt [das Wort] es 

zerstört nicht aus. 
R. Seseth sagte: Wenn das Auge seines 

Sklaven blind war und er es ausgestochen 
hat, so geht er frei aus, denn ihm fehlt nun 
das Glied. Folgender Autor lehrt dasselbe: 
Es gibt Gebrechenlosigkeit und Männlich- 
keit bei einem Vieh*“, nicht aber gibt es 
Gebrechenlosigkeit und Männlichkeit beim 
Geflügel. Man könnte glauben, auch wenn 
ein Flügel verdorrt, ein Fuss abgehauen 
oder ein Auge ausgestochen ist, so heisst 
esf"z07׳n Ge/tü£-el, nicht aber jedes Geflügel. 

R. Hija b. Asi sagte im Namen Rabhs: Wenn der Sklave einen überzähligen Fin- 
ger hatte und er ihn ihm abgeschnitten hat, so geht er dieserhalb frei aus. R. Hisda 
sagte: Nur dann, wenn er an der Handfläche mitgezählt wurde*“. 

Die Alten von Nezonja kamen nicht zum Vortrag R. Hisdas; da sprach er zu R. Ham- 
nuna: Geh und lass sie verborgen*‘”bleiben. Da ging er hin und sprach zu ihnen: Wes- 
halb sind die Rabbanan nicht zum Vortrag gekommen? Diese erwiderten: Wozu sollten 
wir hingehen, wenn wir ihn etwas fragen, entscheidet er es uns nicht. Jener sprach: 
Habt ihr etwa mich etwas gefragt und ich es euch nicht entschieden? Da fragten sie 
ihn: Wie ist es, wenn der Herr seinen Sklaven die Hoden kastrirt hat: gilt dies als 
sichtbares Gebrechen“^oder nicht? Fr wusste es nicht. Da sprachen sie zu ihm: Wie 
heisst du? — Hamnuna. Sie erwiderten: Nicht Hamnuna, sondern Qarnuna*L Als er 

858. Ex. 21,26. 859. Wenn er sich damit befasst, während er im Fall RE.s sich mit der Geburt 

überhaupt nicht befassen wollte. 860. Vom Vieh sind in manchen Fällen nur Männchen u. in man- 

eben nur Weibchen verwendbar; beide müssen gebrechenlos sein. 861. Lev. 1,14. 862. ln einer 

Reihe mit den übrigen Fingern. 863. Dh. mit Stubenarrest belegen. 864. ,Sie ragen zwar hervor, 

jed. sind sie nicht sichtbar. 865. אנונרק ist wol von ןרק, Ecke, Winkel, abzuleiten: Eckensteher, 

Mü.ssiggänger (vgl. jed. Bd. i S. 104 N. 1); nach den Tosaphisten handelt es sich lediglich um ein Wort- 

spiel: אנונמה (gl. אנונמח) heisst Warmfisch, אנונרק Kaltfisch. 
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 ברד ה־ימקל אתא אנונרק אלא אנונמה ואל” היל
 םירשע ןנתד״ייךנימ ועב אתינתמ היל רמא אדםה,ן;^ץ
 ןיאמטמ ןיא םלוכ םדאבש םירבא ישאר העבראו
 םילגרו םידי תועבצא ישאר םה ולאו היהמ םושמ

Bek.40a 

,71 Jab.30a 
32a 

4a 
35 b 

H0I.32‘' 

hierauf zu R. Hisda kam, sprach dieser zu 
ihm: Sie fragten dich eine Misnah*”, denn 
es wird gelehrt: Vierundzwanzig Glieder- 
spitzen am Menschen sind durch eine 
Fleischwunde”'nicht verunreinigungsfähig, 5 םידד ישארו הייטה שארו םטוהה שארו םינזא ישארו 
und zwar: die Fingerspitzen der Hände und הלע ינתו'* שיאבש” ףא רמוא הדוהי יבר השאבש 

der Füsse, die Ohrenspitzen, die Nasenspitze, סוריסה ףא רמוא יבר תוריהל םהב אצוי דבע םלובב 
die Spitze des Glieds und die Brustwarzen ףא רמוא יבר רמ רמא ןושלה ףא רמוא יאזע ןב” 
des Weibs; R. Jehuda sagt, auch die des הייט טייה דינד סוריס אמיליא יאמד סוריס סוריסה 
Manns. Hierzu wird gelehrt: Wegen all die-10 סוריסה ףא רמוא יבר :םיציבד סוריס ואל אלא 
ser geht ein Sklave frei aus*“; Rabbi sagt, הזתנו הזמ היהש ימ*‘ ירה יהנימרו אל ןושל יברו*״ 
auch wegen der Kastration; Ben-Äzaj sagt, אל םירמוא םימסהו*'הזיה רמוא יבר ויפ לע האזה 
auch wegen der Zunge**^. (Der Meister sag- ויתפש לע ויתפש לע אל טושל לע ואל יאמ הזיה 
te:) Rabbi sagt, auch wegen der Kastration. עמשמק היתופש^׳יםילהד ןינמיז״יאמיתד והמ אטישפ 

Welche Kastration, wollte man sagen, die 15 ןושלה בור לטינשו°*'אינת דועו טושל לע אינתהו ןל 
Kastration des Glieds, so ist dies ja das- סוריס רמוא יבר אלא טושלבש״רבדמה בור רמוא יבר 
selbe, was [Spitze des] Glieds; wahrschein- סוריס לבא ןושל רמוא*'יאזע p ןושל איעבימ אלו 
lieh doch die Kastration der Hoden. יאזע קד*’המדקנ יבה יא את י ימק א** ףא יאמו אל 

«Rabbi sagt, auch wegen der Kastration.» יאזע ןבדל העמשו העבקו יברדל העמש אנת״אשירב 

Gilt dies denn nach Rabbi nicht von der 20 לכה אלוע רמא :המוקממ ק1זז אל הנשמו״ ינתו 
Zunge, ich will auf einen Widerspruch hin- 
weisen: Wenn bei der Besprengung^'Mer 
Spritzer auf seinen Mund gekommen ist, so 
ist die Besprengung, wie Rabbi sagt, gütig, 
und wie die Weisen sagen, ungiltig. Wahr- 
scheinlich doch auf seine Zunge"'!? — Nein, 
auf seine Lippen. Von den Lippen ist es 
ja selbstverständlich!? — Man könnte glau- 
ben, es kommt ja vor, dass er die Lippen schliesst"', so lehrt er uns. — Es wird ja 
aber gelehrt: auf seine Zunge!? Ferner wird gelehrt: wenn der grössere Teil der Zun- 
ge"’fehlt; Rabbi sagt, der grössere sprechende TeiL'der Zunge!? — Vielmehr: Rabbi 
sagt, wegen der Kastration, und um so mehr wegen der Zunge; Ben-Azaj sagt, wegen 
der Zunge, nicht aber wegen der Kastration. — Wieso [sagt er:] auch!? ^ Dies be- 
zieht sich auf das Vorangehende*” — Den1nach*'°sollte er doch die Ansicht Ben-Azajs 
zuerst lehren!? — Der Autor hörte zuerst die Ansicht Rabbis und legte sie fest, nach- 
her die des Ben-Azaj und fügte sie hinzu, ohne aber an [dem Wortlaut] der Lehre zu 

rütteln. 
Üla sagte: Alle stimmen überein, dass hinsichtlich der Unreinheit durch ein Kriech- 
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866. Dh. eine Sache, über die eine Misnah Anschluss gibt. 867. Eine Art levitisch unreine 
W'uude (cf. Lev. 13,10); aus dem Wortlaut von Lev. 13,12 wird gefolgert, dass diese Aussatzwunde nur dann 

unrein ist, w'enn die ganze Wunde gleichzeitig zu sehen ist, was aber bei den hier aufgezählten Glieder- 
spitzen nicht möglich ist. 868. Wenn sein Herr sie ihm abschneidet; es sind sichtbare Gebrechen, 

auch wächst der Körperteil nicht nach. 869. Beim Sprechen ist auch diese sichtbar. 870. Des 

levit. Unreinen (cf. Lev. 14,7); es müssen sichtbare Körperteile besprengt werden. 871. Demnach gilt 
sie nach ihm als sichtbarer Körperteil. 872. So dass sie nicht sichtbar sind. 873. Dies gilt bei 
einem Tier als Gebrechen u. es ist zur Opferung untauglich. 874. Der vordere lose Teil; die Zunge 

gilt somit als sichtbares Glied. 875. Die vom 1. Autor genannten 24 Gliederspitzen. 876. Wenn 

seine Hinzufügung sich auf die Aufzählung des 1. Autors bezieht. 

 68 יי
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 tier*"die Zunge als sichtbar'Vlt, denn der רב למנ לאהו אנמחר רמא [וב] ענל רשא° אמעט

 er berührt, und ״■^Allbarmherzige sagt:*V ןיהרו״אמעט לאמ למד ןומטב הללבט ןלנעל אוה העלננ

 -auch diese ist berührbar, und dass sie hin לב ףא לארבאמ°ורשב המ אנמחר רמא םלמב ורמיב

 sichtlich des Untertauchens**°als verborgen הל למדמ לבר האזה ןלנעל אלא וקלחנ אל לארבאמ

 -gilt, denn der Allbarmherzige sagt:*"<?r wa לאהב והללורתו הללבטל הל ומדמ ןנברו האמוטל 5

 sehe seinen Leib in Wasser, wie sein Iveib רבס לבר [רנו] אמטה לע רהטה הזהו° לנלפלמק ארק

 -äusserlich ist, ebenso auch alles, was äus לעלבשה םולבו] לשללשה םולב אמטה לע רוהטה הזהו]

 serlich ist; sie streiten nur hinsichtlich der ולדנב סבכו לעלבשה םולב ואטחו לרבס ןנברראטהו

 Besprengung. Rabbi vergleicht sie mit der הרהטמ הרהט האמוטל הללמדנ למנ ןנברו םלמב ןלהרו

 -Verunreinigung und die Rabbanan verglei ולדנב סבכו הללבטל הללמדנ לברו ףללמל הלל הוה” !0

 -eben sie mit dem Untertauchen. Sie strei למד ןומטכ הללבט ןלנעל לבר רבסו ןלנעה קלספה

 ten beide über folgenden Schriftvers:'V^r °השעמ קחצל לבר רמא אדא בר רמא^לבר רמאהו

 Reine sprenge auf den Unreinen 8cc. Rabbi םצע אצמנו התלעו הלבטש לבר תלב לש החפשב

 erklärt: der Reine sprenge axf den Unreinen תאלבד להנ תרחא הללבט”לבר הכלרצהו הלנלש ןלב

 am dritten Tag ti'nd am siebe71ten Tag und לברדמךנלעב םלמ וב אובל לוארה םוקמ ןנלעב אל םלמ 15

 :reinige ihn-, die Rabbanan aber erklären הללב ןלא הללבל לוארה לכ ארלז לבר רמאד° ארלז

 und reinige ihn am siebente?1 Tag, und er וב תבכעמ הללב הללבל לואר ונלאשו” וב תבכעמ

 -wasche seme Kleider ^md bade sich im Was "לרבד*°םלצלבב ןלוכ תורכו קותנו תותכו ךועמו״לאנתכ

 seK\ — Sollten auch die Rabbanan sie mit םלצלבב ףא ןלוכ אלא דלנב אלו פלצלבב°הדוהל לבר

 -M 74 Unreinheit vergleichen!? — Die Reini + ן ו! M 75 ׳יימדנ ימנ ׳רו ףידע M 76 |1 רב
II ןיאש לכ M 79 |[ ׳רדכ B 78 || ל ־}- M 77 |1 אדא gung ist mit der Reinigung"Vu vergleichen. 

 -M 80 — Sollte sie auch Rabbi mit dem Unter -— י״רד.

tauchen vergleichen!? — [Die Worte] er wasche seine Kleider unterbrechen den Zu- 

sammenhang’"'^ — Ist Rabbi denn der Ansicht, dass sie hinsichtlich des Untertauchens 

dem Verborgenen gleiche, Rabin erzählte ja im Namen R. Adas im Namen R. Ji^haqs, 

dass einst eine Magd aus dem Haus Rabbis, als sie aus dem Tauchbad heraufstieg, 

einen Knochen zwischen den Zähnen fand; und Rabbi sie eines abermaligen Unter- 

tauchens benötigte“*^!? — Zugegeben, dass das Wasser nicht heranzukommen braucht, 

aber immerhin muss die Stelle zum Herankommen des Wassers frei sein. Dies nach 

R. Zera, denn R. Zera sagte: Was zum Umrühren geeignet isU', ist vom Umrühren 

nicht abhängig**’, und was zum Umrühren nicht geeignet ist, ist vom Umrühren ab- 

hängig”’. Hierüber*’°[streiten auch] Zerquetscht, zerschlagen, abgerissen oder zer- 

schnitten, alles an den Hoden — Worte R. Jehudas. ■— Etwa nur an den Hoden und 

nicht auch am Glied”'!? — Eies vielmehr: auch an den Hoden — Worte R. Jehudas. 

Lv,16,ll 

ib.v.iS 

Nid. 433 

Nm.19,19 

Nid.eeb 

Jab. 104b 

Ned.73ä 

Bb.Slb 
Mak.l81> 
Man.ISb 

 ז031י
Hol.83b 

Nid.eeb 
Col.b 

Lv. 22,24 

Bek. 39b 

tJab.JO 

[PCoi.b] 

877. Cf. Lev. ll,29ff. 878. Wenn ihm ein Kriechtier die Zunge berührt hat, so ist er unrein; eine 

Verunreinigung erfolgt nur bei sichtbaren Körperteilen u. nicht bei verborgenen. 879. Lev. 15,11. 

880. Beim rituellen Untertauchen müssen alle sichtbaren Körperteile vom Wasser berührt werden, zu welchen 

die Zunge nicht gehört. 881. Lev. 15,13. 882. Num. 19,19. 883. Nach der 1. Auslegung ist das 

W. ״reinige" mit dem vorangehenden W. ״Unreinen" zu verbinden, wonach die Reinigung (dh. die Bespren- 

gung) mit der Verunreinigung zu vergleichen ist, u. nach der anderen Ansicht ist es mit dem folgenden W. 

 bade" zu verbinden, wonach sie mit dem Untertauchen zu vergleichen ist. 884. Die Besprengung mit״

dem Untertauchen. 885. Die Verbindung mit dem W. ״bade"; das W.״reinige"ist daher mit dem voran- 

gehenden ״Unreinen" zu verbinden. 886. Da die Stelle, wo der Knochen sass, vom Wasser unberührt 

blieb; demnach muss das Wasser auch in den Mund kommen. 887. Bei der Bereitung des Speis- 

Opfers, wenn Mehl u. Oel in den vorschriftsmässigen Quantitäten vorhanden sind; cf. Bd. viij S. 472 Z. 12ff. 

888. Das Opfer ist tauglich, auch wenn die Masse nicht umgerührt worden ist, obgleich dies nach Vor- 

Schrift zu erfolgen hat. 889. Wenn das vorschriftsmässige Quantum nicht vorhanden ist, so ist das 

Opfer untauglich; cf. Bd. viij S. 773 Z. 5ff. 890. Ob das Fehlen der Hoden als sichtbares Gebrechen 

gilt. 891. Lev. 22,24. 892. Bei diesem ist es ja entschieden ein sichtbares Gebrechen. 



|iv| 

Bb.881> 

Bm.67t> 

Bb.BSb 

Az. 710 

FoI.26 

Bm.99l> 
Bb.51a 

86a160l> 

tBb.10 

vgl. 

Git.22ä 

 8ז1ו.41>1001נ

Seb.38l> 

40» 

Jer.32,44 
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jäqob sagt, alles am Glied. םלוכ רמוא בקעי ןב רזעילא יבר הדוהי יבר ירבד“ 

R. Jose sagt, zerquetscht und zerschlagen, קותנ] םיציבב ףא תותבו ךועמ רמוא יסוי יבר דיגב 
auch an den Hoden, abgerissen und zer- :אל םיציבב ]יא דיגב תורכו 
schnitten, nur am Glied und nicht an den ההבגהב הקדהו הריסמב תינקנ הסג Hönf 

Hoden. 5 םירמוא םימבחו רזעילא יברו ריאמ״׳יבר ירבד 
HN Grossvieh wird durch Heber- :הבישמב תינקנ הקרדרמהב 

GABE*’’UND EIN KLEINVIEH DURCH תינקנ הסג המהב אינוחמיקב״יבר שרד .ארמג 
DAS Hochheben erworben — Worte R. והל רמא״יברד ידימלתל לאומש והניחכשא הכישמב 

Meirs und r. Eliezers; die Weisen sa- הריסמב ןגאהו הכישמב תינקנ הסג המהב בר רמא ימ 

gen, das Kleinvieh werde durch das 10 אוה איההמ היב רדה רמא הריסמב ימנ ברו ןנת'* 

Ansichziehen erworben. וזו וז םירמוא םימכהו אינתד״ אנת יאה יכ רמאד ! 

OEMARA. Rabh trug in Qimhunja vor; ההבגהב וזו וז“ רמוא ןועמש יבר הכישמב תינקנ 

Hin Grossvieh wird durch das Ansichziehen ןועמש יברל ליפ התעמ אלא הסוי בר הל ףיקתמ 

erworben. Hieraul traf Semuel die Schüler רכושב®'ימנ יא ןיפילחב ייבא היל רמא הנקי המב 

Rabhs und sprach zu ihnen: Wieso kann 15 חינמו'’םילכ העברא איבמ רמא אריז יבר**ומוקמ תא 
Rabh gesagt haben, das Grossvieh werde רכומ תושרב חקול לש וילכ°הנימ תעמש וילגר תחת 

durch das iVnsichziehen erworben, wir ha- יליבהב ימנ יא°אמטיסב ןני(רסע יאמב אכה חקול הנק 

ben ja eine Lehre; durch Uebergabe!? Und :תורומז 
auch Rabh sagte ja, durch Uebergabe; soll- רטשבו^^ףסבב ןינקנ תוירחא םהל שיש D'DD 

te er davon zurückgetreten sein!? ■— Er 20 אלא ןינקנ ןיא תוירחא םהל ]יאשו^‘ הקוחבו 

lehrte es nach dem Autor der folgenden םיסבנ םע ןינקנ תוירחא םהל ןיאש םיסכנ”הכישמב 
Lehre: Die Weisen sagen, beide durch das ןיקקווי' הקוחבו רטשבו’” ףסכב תוירחא םהל שיש 

Ansichziehen: R. Simon sagt, beide durch .ןהילע עבשיל”'תוירחא םהל שיש םיסכנה תא 
das Hochheben. R. Joseph wandte ein; Wie ארק רמא”היקזח רמא ןלנמ’^ .ףסכב .ארמג 

ist demnach nach R. Simon ein Elefant zu 25 ביתכד רטש אכיאד דע אמיאו’"ונקי ףסכב תודש” 

erwerben!? Abajje erwiderte: Durch Tausch, 

oder auch■; wenn man den Platz mietet. R. 

Zera erwiderte: Man hole vier Gegenstän- 

de und lege sie ihm unter die Eüsse. — 

Hieraus wäre zu entnehmen, dass durch die 

Gefässe des Käufers im Gebiet des Ver- 

käufers eine Erwerbung*’"erfolge? — Hier wird von einem Seitenweg®’^gesprochen. Oder 

auch, durch Zweigenbündef’’. 

UETER, DIE Sicherheit®’'gewähren, werden durch Geld, Urkunde und Be- 

SITZNAHME erworben, und die KEINE Sicherheit*’®gewähren, werden nur 

DURCH DAS Ansichziehen erworben. Güter, die keine Sicherheit gewähren, 

werden*”mit Gütern, die Sicherheit gewähren, erworben durch Geld, Urkun- 

DE UND Besitznahme; ferner werden sie mit Gütern, die eine Sicherheit ge- 

währen, verbunden, um auch wegen dieser schwören’״’zu müssen. 

GEMARA. Durch Geld. Woher dies? Hizqija erwiderte: Die Schrift sagt:’”V2k zver- 

den Felder für Geld er1üerhe}1. — Vielleicht nur, wenn eine Urkunde vorhanden ist, wie 

893. An den Käufer; cf. S. 770 Z. 19ff. 894. Der Dinge, die in die Gefässe hineingetan werden. 

895. Der nicht zur öffentlichen Strasse gehört, aber auch nicht Eigentum des Verkäufers ist. 896. 

Man führe den Elefanten auf diese u. er gilt dann als hochgehoben. 897. Fhir den Gläubiger, dh. 

Immobilien, die er dem Käufer für die Schuld des Verkäufers abnehmen kann. 898. Mobilieu, die 

vom Schuldner beiseite geschafft werden können. 899. Wenn man beides zusammen kauft. 900. 

In einem strittigen Fall, obgleich wegen Grundstücke allein nicht zu schwören ist; cf. Bd. vij S. 766 Z. 8ff. 

901. Jer. 32,44. 
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84 M -|- ׳בישמב ׳ינקנ המהב 'אקד [M) 85 I — 86| (■;נת j 
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 es heisstdjie Urktmde scJirdben und °[תרמאקדב ףוסבל ונקי בייתכ ייא םותחו רפסב בותכ|ו^

 vcrsicgehd?. — Wenn es nachher erLi;erben היאר רטש ינק ףסכ ארקיומ ונקי ביתכד אתטיה

 hiesse, so würdest du recht haben, es heisst ןיאט* םוקמב אלא ונש אל בר’^ רמא אוה אמלעב

 aber erwerben zuerst, demnach erfolgt die רטשה תא ןיבתובש םוקמב לבא רטטיה תא^^ןיבתוב

 Erwerbung durch das Geld, während die רב ידיא ברד אה יכ שירפ שירפ יאו’' הנק אל 5

 -Urkundenur ein Beweisstück ist. Rabh sag ינקיא אפסכב אניעב יא רמא אערא ןיבז יכ’* ןיבא

 -te: Dies’°"nur in Orten, wo man keine Ur ינקיא אפסבב אניעב יא ינקיא ארטשב אניעב יא

 künde zu schreiben pflegt, wo man aber eine אניעב יאו ותירדה ותיצמ אל רדהימל‘ ותיעב יאד

 Urkunde zu schreiben pflegt, erwirbt er *יב אנרדה רדהימל אניעב יאד ינקיא ארטשב.

 nicht. Hat er es’°"aber vereinbart, so ist es רפסב בותכו בייתכד םושימ אמיליא ןלנמ ןרטשבו^ !0

 gütig. So vereinbarte R. idi b. Abin, als er אוה אמלעב היאר רטש תרמאהו םידע דעהו םותהו

ein Grundstück kaufte: die Erwerbung mag, 

wenn ich es will, durch, das Geld’’’, und 

wenn ich es will, durch die Urkunde erfol- 

jBr.32,4 

 ib.v.ll לאומש רמא :הנקמה רפס תא הפאו’ אבהמ אלא

Jab< 
Bh 

 דע הנק אל רכמב לבא הנתמ רטשב אלא ונש אל

 ול בתב דציכ רטשב°אנונמה בר ביתמ םימד'ול ןתיש"

 gen. Wenn ich will, durch Geld, so dass ihr הוש םהב ןיאש יפ לע ףא סרהה לע וא ריינה לע !5

 ,wenn ihr es wollt, nicht zurücktreten könnt הרוכמ וז ירה ךל הנותנ ידש ךל הרוכמ ידש הטורפ

Bb.51ä והדש רכומב הל קרפמ אוהו הל ביתומ אוה הנותנו und wenn ich will, durch Urkunde, so dass 

 .ich, wenn ich es will, zurücktreten kann ול הנתיל שקיב הנתמב רמא ישא בר התער ינפמ

 ^ Durch Urkunde. Woher dies? Wollte וחוכ תא תופיל ידכ רכמ ןושל ול’ בתכ המלו״:

jer,40,1020 ”‘םכירעב ובשו״ארק רמא היקזח רמא ןלנמ :הקוחבו man sagen, weil es heisst: eine Urkunde- 

 -schreiben ujid versiegeln und Zeugen bestel יבר יבד" הבישיב םתשפת" המב םתשפת" רשא

 01.11,31 םתשרי המב הב םתבשיו התא םתשריו״אנת לאעמשי

 אלא] ןינקנ ןיא תוירחא םהל ןיאשו :הבישיב
 u,25,14ךתימעל רכממ ורכמת יכ[ו]°ביתכד ןלנמ :!הכישמב

95 M 96 [ן אבר P — 97 11 ש״הא (M יאהו) 98 11 

 ...ותירדה — M 2 1 רדהימל ^ M 1 יב — ג1

 M 5 II ןלנמ רטשכ M 4 רטשב P 3 ;| אניעב
 תא ול ׳ותביש -|- M 6 || ׳ידע ׳דיעאו שותחאו ׳פסב בותכאו
 — M 9 II ו — M 8 , 1' ה תא M 7 It דעו רטשה

 ■תספת M 11 :| ןלנמ ׳והב 1M .ו — p 10 || ול

P — ד. 

12 

len^ so sagtest du ja, die Urkunde sei nichts 

weiter als ein Beweisstück. — Vielmehr, aus 

folgendemich nahm den Kaufbrief. 

Semuel sagte: Dies gilt nur von einer 

Schenkungsurkunde, bei einer Verkaufsur- 

künde aber erfolgt eine Erwerbung erst 

dann, wenn er das Geld gezahlt hat. R. 

Hamnuna wandte ein: Durch Urkunde wie 

folgt: wenn er ihm auf Papier oder auf eine 

Scherbe, auch wenn sie keine Peruta wert 

sind, geschrieben hat: mein P'eld sei dir verkauft, mein Feld sei dir geschenkt, so ist 

es verkauft, beziehungsweise verschenkt!? Er erhob diesen Ein wand und er selbst er- 

klärte es auch: wenn er das Feld wegen seiner Minderwertigkeit verkauft’”hat. R. Asi 

erklärte: Er wollte es ihm schenken, nur gebrauchte er deshalb den Ausdruck des Ver- 

kaufs, um seine Rechtskraft zu stärken”״. 
Durch Besitznahme. Woher dies? Hizqija erwiderte: Die Schrift sagt:”kt0/2׳;^? in 

euren Städten, die ihr ersessen habt\ wodurch habt ihr sie ersessen?—durch das Woh- 

nen. In der Schule R. Jismäels wurde gelehrt:’״*cs und wohnt darin\ wodurch erbt 

ihr es? — durch das Wohnen. 

Und die keine Sicherheit gewähren, werden nur durch das Ansichziehen 

ERWORBEN. Woher dies? — Es heisst:’°’7c4’«« ihr etwas an den Nächsioi verkauft oder 

902. Dass durch die Zahlung des Kaufpreises eine p:rwerbung erfolge. 903. Das er sofort zahlte. 

904. Jer. 32,11. 905. Dem Verkäufer selbst ist die Erwerbung durch die Urkunde allein erwünscht. 

906. Diese Eehre spricht überhaupt nicht von einem Verkauf, sondern nur von einer Schenkung, bei der 

der Schenkende wegen des genannten Grunds statt einer Schenkungsurkunde eine Verkaufsurkunde ge- 

schrieben hat. 907. Jer. 40,10. 908. Dt 11,31. 909. Lev. 25,14. 
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liuTder liand des Näcksfen kauft-, eine Sa- ןנחוי יברלו דיל דימ הנקנה רבד [ךתימע] דימ הנק וא 
che, die von Hand zu Hand” erworben wird. ,3'אנת רמימל אביא יאמ תונוק תועמ הרות רבד°רמאד^;י־י 

 ’'»;,;“;תוירחא םהל ןיאש םיסכנ :ינת,ר ןנברד אתנקת
l.83ä 

 1.ו31>

wie ist es aber nach R. Johanan zu erklä 

ren, welcher sagt, dass nach der Gesetzlehre םהיבא םהל ןתיו״ארק רמאד היקזחירמא ילימ ינהנמ 
 ,hr.21תורוצב םירע םע תונדגמו בהזו ףסבו תובר תונתמ ״0

 בר רמא אל וא םירובצ ןניעב׳יוהל איעביא הדוהיב .
 עקרק רמוא אביקע יבר עמש את ףסוי 3,,״־ י רמו.י<5 אביחזי יירר° ז.ימש את הסויrאוהש לכ ר^רר
 לובסורפ הילע בותבלו״יודיובו״םירוכבברדאפב תבייח ^

Col.b . ׳ 
 תרמא יאו תוירחא םהל ןיאש םיסכנ המע תונקלו

die Erwerbung durch das Geld erfolge!? — 

Der Autor lehrt die von den Rabbanan ge- 

troffene Bestimmung. 

Güter, die keine Sicherheit ge- 

WÄHREN. Woher dies? Hizqija erwiderte: 

Die Schritt sagt fdkr Vater katte j71ue?/^ros-w 2ר אמוגרת יזח יאמל אוהש לב םירובצ ןניעב 

se Geschenke^ gemacht an Silber 71nd Gold טחמ הב ן״ענש ןוגב ףסוי ברד הימק אנםיב״רב לאומש 

und Kostbarkeiten nebsKbefestigten Städten ןניעומשאל אנת לפכיא° ןתסבק'' ךמוי בר היל רמא Sy65.״a 

in Jehuda. Sie fragten: Müssen sie beisam- ,דב"אלת אלד ןל אמיל ןאמ ישא בר רמא טחמ 

men sein oder nicht”'? R. Joseph erwider- יבר רמא“ עמש את יזוז’’ אפלא איוושד אתינגרמ 

te: Komm und höre: R. Äqiba sagte: Ein 15 ול ויהש םלשוריב היהש דחא ינודמב״׳השעמ״רזעלא Bb.1566 

Grundstück von irgend welcher Grösse ist ול ןיא ול ורמא הנתמב םנתיל שקיבו הברה ןילטלטמ 

pflichtig zum Eckenlass”\ den Erstlingen”' הקלו ךלה השע המ עקרק יבג לע םנקיש דע הנקת 

und dem Bekenntnis”', zum Schreiben eines ומעו ינולפל הז״ינופצ רמאו םלשוריל ךומס עלס תיב 

Prosbur'geeignet, und man kann damit GÜ- יאו וירבד תא“ ומייקו תמו”'תויבח האמו ןאצ האמ 

ter, die keine Sicherheit gewähren, erwer- 20 תרבס ימ יזח יאמל עלס תיב הב םירובצ ןניעב תרמא 
 יאמאו”'אבוט שיפנד עלס יאמ“שממ עלס עלס יאמ”

 הדוהי בר רמאד עמש את עלסכ ישקד עלס היל ורק

16 [j יודיובו — B 15 j[ ו BM 14 || ימ ־!- M 13 

— P 19 li היב M 18 II (ןתסכק P) 17 |ן (!) בסיכ M 

 יזוז M 20 [j .+ ד P 21 jj ינורדמב. M ינורמב 11 22

 M לש !M 23 j ןאצ ׳אמ ומעו ינולפל הז לש ומורדו

26 II עלס תיב B 25 || םימכה + M 24 || ׳ויבה ׳אמו 

 M שיפתד עלס אל P 27 11 .יאמו

ben. Wofür ist es, wenn man sagen wollte, 

sie müssen beisammen sein, in irgend wel- 

eher Grösse”Verwendbar!? R. Semuel b. Bis- 

na erklärte vor R. Joseph: Wenn er da eine 

Nadel”’hineinsteckt. R. Joseph sprach zu 

ihm: Quälgeist”’, sollte der Autor es aus- 

gesucht von einer Nadel gelehrt haben!? 

R. Asi entgegnete: Wer sagt uns, dass er 

daran nicht eine Perle im Wert von Tausenden von Zuz gehängt”’hat!?—Komm und 

höre: R. Eleäzar sagte: Einst war in Jerusalem ein Madoniter, der viele Mobilien be- 

sass und sie verschenken wollte; da sagte man ihm, es gebe für ihn””kein anderes 

Mittel, als sie vermittelst Grundbesitz”'zuzueignen. Was tat er? Er ging und kaufte 

eine Seläfläche’^in der Nähe von Jerusalem und sprach: die Nordseite davon und da- 

mit hundert Schafe und hundert Fässer seien jenem”'zugeeignet. Darauf starb er und 

man erfüllte seine Worte. Wofür ist, wenn man sagen wollte, sie müssen beisammen sein, 

eine Seläfläche”Verwendbar!?—Du glaubst wol, Sela sei wörtlich zu verstehen; es war 

eine grosse [Fläche], nur nennt er sie deshalb Sela, weil sie hart wie ein Felsen [selä] 

910. Durch das Ansichzielien. 911. iiChr. 21,3. 912. Im Text םע, mit, durch; die Er- 

Werbung der ersteren erfolgte durch die anderen. 913. Ob die Mobilien sich auf den Immobilien 

befinden müssen. 914. Die Ecke, die bei der Ernte für die Armen zurückzulassen ist; cf. Lev. 23,22. 

915. Zur Darbringung derselben; cf. Dt. 26,2ff. 916. Das beim Ablauf der Frist für die Entrichtung 

des Zehnten zu sprechen ist; cf. Dt. 26,12ff. 917. Cf. S. 468 Z. 22ff; um einen solchen schreiben zu 

können, muss der Schuldner Grundbesitz haben. 918. Es kann ja die mitverkauften od. verschenkten 

Mobilien nicht fassen. 919. Die mitverkauft wird. 920. Cf. Bd. vij S. 235 N. 135. 921. Es 

gibt auch wertvolle Kaufobjekte, die einen winzigen Raum einnehmen. 922. Da er sie den Empfän- 

gern nicht einhändigen konnte. 923. Den er aber nicht besass. 924. Nach der Auffassung des 

T.s, ein winziges Stück Feld in der Grösse eines Selä. 925. Und ebenso verfuhr er auch mit den 

übrigen Teilen. 
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 war. — Komm und höre: R. jehuda sagte ייברב סלשוריב הלהש דהא םדאב השעמ בר רמא

 -im Namen Rabhs: Einst war jemand in je *’ויהש ןנברכ םלשוריב׳^דיה אירב הל ירמאו רזעילא

 ,rusalem, — er war krank, nach R. Eliezer ול ורמא הנתמב םנתיל שקיבו הברה ןילטלטמ ול

 und manche sagen, er war gesund, nach den ךלה השע המ עקרק יבג לע םנקיש דע הנקת ול ןיא

 Rabbanan^ — der viele Mobilien hatte und הפט לע חפט רמאו םלשוריל ךומס עבור תיב חקלו ■י

 ,sie verschenken wollte; da sagte man ihm םימכח ומייקו תמו תויבח האמו ןאצ האמ ומעו ינולפל

 es gebe für ihn kein anderes Mittel, als sie הפט לע חפט’'’ םירובצ ןניעב תרמא יאו וירבד תא

 ?durch Grundbesitz zuzueignen. Was tat er ארבתסמ ימנ אבה ימדל ןניקסע יאמב אבה יזח יאמל

 '’’Er ging und kaufte eine Viertelkabfiäche והנינקינ”תויבח האמו ןאצ האמ ךתעד אקלפ יאד

 -in der Nähe von Jerusalem und sprach: ei "! הילהינ והנינקנ ימדל יאמ אלאו ןיפילחב הילהינ

 -ne Handbreite in Quadrat und damit hun היתילד ימנ אבה הנתמ לבקמל היתילד”אלא הכישמב

 -dert Schafe und hundert Fässer seien je הבמס אל רהא בגא הילהינ והניכזינו”הנתמ לבקמל

 nem’’’zugeeignet. Darauf starb er und die הנקת ול ןיא יאמ אלאו והל ליבא’''טימש רבס היתעד

 ,Weisen erfüllten seine Worte. Wofür ist הנקת ול ןיא היתעד הכמס אלד יאמל רמאק יבה

Bm5! ״־ השעמ° עמש את עקרק יבג לע םנקיש’’ דע wenn man sagen wollte, sie müssen bei- 

 “‘sammen sein, eine Handbreite in Quadraf ןבר םהל רמא הניפסב םיאב ויהש• םינקזו לאילמג

F01.27 ול’’ןותנ° דומל דיתע ינאש רושיע םינקזל לאילמג verwendbar!?—Hier wird von Bargeid'״'ge- 

 sprochen. Dies ist auch einleuchtend; wenn ”דיתע ינאש רחא^רושיעו^יול רכשומ ומוקמו עשוהיל

 man sagen wollte, wirklich hundert Schafe םיינעל וב הכזיש ידכ ףסוי ןב אביקעל ול”ןותנ דומל

 und hundert Fässer, so sollte er sie durch ינאש הב םירובצ ןניעב הנימ עמשיי׳ול רכשומ ומוקמו 20

 Tausch’^zugeeignet haben.—Sollte er, wenn נ’”^דבר''רמאד° עמש את והניחרטיל אלד יכיה יכ םתה81

 hier von Bargeld gesprochen wird, es durch וז הדשב וכז ןה תורטש ינש בר רמא קחצי רב

das Ansichziehen zugeeignet haben!? Du 

musst also erklären, der Empfänger war 

nicht anwesend, ebenso ist auch [hinsicht- 

lieh des Tausches] zu erklären, der Emp- 

fänger war nicht anwesend. — Sollte er es 

durch einen anderen’’°zugeeignet haben!? — 

— B 29 11 ויהו ןנברכ ׳שוריב(!)אוהשכ ל״או רזעלא M 28 

 םלשוריב !M 30 j + הב !! B 31 שממ. M ׳יינקנ '1

 M 32 יתייא אל ן״ה ם״מל היתיא אלד ׳מימל ךל תיא יאמ(!) 11

II עקרקל הנקיש M 35 1| ו B 34 !! והנינבזינו P 33 

39 II ינאש ורושיעו M 38 j! ׳והי ׳רל P 37 || ול — M 36 

 P רחא !M 40 1 ו B 41 11 אבר.

Er traute einem anderen nicht, denn er dachte, dieser könnte es unterschlagen und 

selber verzehren. — Wieso heisst es demnach: es gebe für ihn kein anderes”‘Mittel!? 

— Er meint es wie folgt: da er anderen nicht traute, so gab es für ihn kein anderes 

Mittel, als sie durch Grundbesitz zuzueignen. — Komm und höre: Einst ereignete es 

sich, dass R. Gamaliel und die Aeltesten zu Schiff reisten; da sprach R. Gamalier”zu 

den Aeltesten: Der Zehnt, den ich zu entrichten habe, sei Jehosuä”’gegeben und der 

Platz^^sei ihm vermietet; der andere”’Zehnt, den ich zu entrichten habe, sei Äqiba b. 

Joseph gegeben, damit er ihn für die Armen erwerbe, und der Platz sei ihm vermietet. 

Hieraus ist somit zu entnehmen, dass sie beisammen sein müssen. — Anders verhielt 

es sich da, weil er sie nicht ben1ühen“V011te. — Komm und höre: Rabba b. Ji9haq 

sagte im Namen Rabhs: Es gibt zweierlei”'Urkunden; [sagte er:] erwerbt dieses Feld 

926. Hier wird berichtet, dass die mündliche Zueignung ungiltig sei; nach RR. gilt dies sowol von 

einem Gesunden als auch von einem Kranken, nach den Rabbanan dagegen nur von einem Gesunden, wäh- 

rend die mündliche Verfügung eines Sterbenskranken die Rechtskraft einer Urkunde hat. 927. Eine 

Fläche zur Aussaat eines Viertelkabs Getreide. 928. Im Betrag der genannten Gegenstände; es nahm 

nicht mehr als eine Handbreite ein. 929. Cf. S. 696 N. 43. 930. Der den Empfänger vertreten 

konnte. 931. Die Vertretung durch einen anderen hing ja nur von seinem Willen ab. 932. Der 

sich erinnerte, zuhause unverzehntete l^rüchte zurückgelassen zu haben. 933. Der Priester \\ar, RJ. u. 

RÄ. befanden sich mit ihm auf dem Schiff. 934. Mit dem er die Früchte erwerben sollte. 935. Der 

Armenzehnt. 936. Die Abgaben fortzuschaffen, daher überliess er ihnen auch den Platz. 937. Der 
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für jenen und schreibt ihm die Urkunde, so רזוח וניאו רטשב רזוח רטשה תא ול ובתכו ינולפל 
kann er^Uiinsichtlich der Urkunde zurück- ןיב רזוח"רטשה תא ול ובתכתשייתנמ לע הדשב 

treten, nicht aber hinsichtlich des Felds“־; אנוה בר רמא ןיבא רב אייח ברו הדשב ןיב'°רטשב 
wenn aber: mit der Bedingung, dass ihr םדק םא ךדיא״ ןרזנאד אה ירת ןה תורטש השלש 

ihm die Urkunde schreibt, so kann er zu- 5 םיבתוכ“ ונינשש התואב רטשה תא ול בתכו רבומ 
rück treten sowol hinsichtlich der Urkunde קיזחהש ןויכ ומע הקול ןיאש יפ לע ףא רכומל רטש 
als auch hinsichtlich des Felds. R. Hija b. הנימ עמש אוהש םוקמ לכבילטש הנקנ עקרקב ומע״ 

Abin aber sagte im Namen R. Honas, es אעראד אריספאדיירטש ינאש הב םירובצ ןניעב אל" ßq-12^ 

gebe dreierlei Urkunden, zwei, von denen ןיאש םיסכנ ונינשש איה וזי'* ינתק הלע אהו אוה״ 

wir gesprochen haben, und eine in dem 10 תוירהא םהל שיש םיסכנ םע ןינקנ תוירהא םהל 
Fall, wenn der Verkäufer die Urkunde im םירובצ ןניעב אל הנימ עמש הקזחבו רטשב״ ףסכב 
voraus“°geschrieben hat, wie wir gelernt ha- וא בנא ןניעב ימ והל איעביא :הנימ עמש הב 

ben: man schreibe dem Verkäufer eine Ur- ךימעטלו בנא ינתק אלו י_נה לכ ינתק״עמש את אל 
künde, auch wenn der Käufer nicht dabei רמאד דע ימנ אבה ינק רמאד דע אלא ינתק ימ ינק 

ist; sobald dieser“‘das Grundstück in Besitz 15:ןניעב ינקו בגא ןניעב אל םירובצ אתכלהו*°בנא 

genommen hat, wird die Urkunde miter- את והמ הנתמב !ןילטלטמו רכמב הדש והל איעביא 

worben, wo sie sich auch befindet. Hieraus ומוקמו עשוהיל ןותנ דומל דיתע ינאש רושיע עמש 

ist somit zu entnehmen, dass sie nicht bei- דחאל הדש והל איעביא :הנימ עמש ול רכשומ 

sammen zu sein brauchen’״. — Anders ver- דומל דיתע ינאש רושיע עמש את והמ רהאל^׳ןילטלטמו 
hält es sich bei einer Urkunde, die die Hand- 20 ומוקמו םיינעל וב הכזיש ידכ ףסוי ןב אביקעל ןותנ 

habe’״des Grundstücks ist. — Hierzu wird תיעב יאו רשעמל רכשומ*'רכשומ יאמ ול רכשומ 
ja aber gelehrt: das ist es, was wir gelernt 

haben: Güter, die keine Sicherheit gewäh- 

ren, werden erworben mit Gütern, die eine 

Sicherheit’״gewähren, durch Geld, Urkunde 

und Besitznahme!? Hieraus ist somit zu entnehmen, dass sie nicht beisammen zu sein 

brauchen; schliesse hieraus. 

Sie fragten: Ist das "durcherforderliclU*oder nicht? — Komm und höre: er lehrt 

dies alles, und es heisst nicht "durch“’״. — Wird etwa, nach deiner Auffassung, [das 

Wort] "erwirb“’״genannt!? Dies’״gilt dennoch nur dann, wenn er "erwirb" gesagt hat, 

ebenso auch nur dann, wenn er "durch" gesagt hat. Die Halakha ist, das Beisammen- 

sein ist nicht erforderlich, [die Worte] "durch" und "erwirb" sind erforderlich. 

Sie fragten: Wie ist es, wenn [die Zueignung] des Felds durch Verkauf und die 

der Mobilien durch Schenkung erfolgt? — Komm und höre: Der Zehnt, den ich zu ent- 

richten habe, sei Jehosua gegeben und der Platz sei ihm vermietet; schliesse hieraus. 

Sie fragten: Wie ist es, wenn das Feld an einen und die Mobilien an einen ande- 

ren?— Komm und höre: Der Zehnt, den ich zu entrichten habe, sei Aqiba b. Joseph 

gegeben, damit er ihn für die Armen erwerbe, und der Platz sei ihm vermietet. — 

Zueignung, die hinsichtlich ihrer Rechtskraft von einander zu unterscheiden sind. 938. Wenn die Zu- 

eignung des Felds durch irgend eine Form erfolgt, die Urkunde aber dem Empfänger noch nicht einge- 

händigt worden ist. 939. Der Empfänger ist im Besitz des Felds, jed. hat er keine Urkunde darüber. 

940. Bevor noch der Verkauf erfolgt ist. 941. Der Käufer od. der Beschenkte. 942. Die Urkunde 

ist ebenfalls eine bewegliche Sache. 943. Eigentl. Halfter, dh. sie gehört zum Grundstück. 944• 

Demnach gilt dies auch von anderen Mobilien. 945. Ob der Verkäufer od. Schenkende sagen müsse, 

dass die Erwerbung der Mobilien durch die Immobilien, vermittelst dieser, erfolgen solle. 946. In 

den oben mitgeteilten Fällen von der Zueignung von Mobilien mit Immobilien wird nicht gelehrt, dass diese 

Formel gebraucht werden müsse. 947. Dass der Zueignende dieses Wort gebrauchen müsse. 948. 

Dass die Zueignung gütig ist. 

42 (M יל רתבתש) || 43 (M -\- וניא) |M 44 j — ומע II 

45 M — ב P) 46 |j 47 || (׳דיספאד M 48 דחו jj 

M ונינשש התואכ |f- BM 49 j- 50 || ד M[][ינקו?] ינתקו 

 .׳שומ — M 52 || (׳חאל P) דחאל M 51 || ׳עביא :ןנעב
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Bq.36ו>אבר רמא“:הוה“םי'ינע דיד°אביקע יבר יגאש אמיא Die Vermietung erfolgte für den Zehnten’^’. 

 Wenn du aber willst, sage ich, bei R. Äqiba ןלוכ ימדךתנ אל לבא ןלוכ ימד^תנש אלא ונש אל

 verhielt es sich anders, da er Vertreter der הפי אברד היתווכ אינת ויתועמ דגנב אלא הנק אל 2

 .Armen war הפי ףסכה הבמ רטשה הכו רטשה הכמ ףסכה הכ

 Raba sagte: Dies”°gilt nur von dem ינש רשעמו תושדקה וב ןידופ ףסכהש ףסכה הכ 5

 Fall, wenn er den Betrag für alles gezahlt איצומ רטשהש רטשדד הכ הפיו רטשב ןכ ןיאש• המ

 hat, wenn er aber nicht den Betrag für alles םהינש הכ הפיו" ףסכב ןכ ןיאש המ לארשי תבב

 gezahlt hat, so erwirbt er nur im Betrag םהינשש םהינש הכ“^םהינש הכמ הקזה הכו הקזה הכמ

 der Zahlung. Uebereinstimmend mit Raba "הקזה הכ*^דקזהב ןכ ןיאש המ ירבע דבעכ םינוק

 -wird gelehrt: Bedeutender ist die Rechts ןויכ תונידמ רשעב תודש רשע ול רכמ° הקזהש^" !0

coi.b םירומא םירבד המב°םלוכ םאנק םהמ תהאב קיזההש kraft des Gelds als die der Urkunde, und 

 -die der Urkunde als die des Gelds. Bedeu אל ןלוכ ימד ול ןתנ אל לבא"ןלוכ ימד ול ןתנש

 tender ist die Rechtskraft des Gelds, denn רמאד° לאומשל היל אעייסמ;ויתועמ*°דגנכ אלא הנק

 durch Geld sind Geheiligtes und der zweite קיזחהש ןויכ תונידמ רשעב תודש רשע ול רכמ לאומש

 Zehnt”‘auszulösen, nicht aber durch eine ברד הירכ אחא בר רמא ןלוכ תא^דנק ןהמ תחאב !5

 Urkunde; bedeutender ist die Rechtskraft דחא רספאב תומהב רשע ול רסמ וליאש^יעדת אקיא

 der Urkunde, denn durch die Urkunde wird םתה ימד ימ היל רמא ינק אל ימ ינק^’ היל רמאו

 eine Jisraelitin”'frei, nicht aber durch das רמא ירמאד אכיא ודיב ודוניא''^ןיא אכה ודיכ ודוניא

 -Geld. Bedeutender ist die Rechtskraft bei רסמ וליא ינק אלד עדת°*אקיא ברד הירכ אחא בר

 der als die der Besitznahme, und die der ינק ימ ינק וז ול רמאו דחא רספאב תומהב רשע ול 20

Bq.12>> דח אעראד אנדס°אכה םיקלחומ םיפונ םתה ימד ימ Besitznahme als die der beiden. Die der 

 beiden, denn durch beide ist ein ebräischer ןינמ אלוע רמא .רכו םיסכנה תא םיקקוזו ;אוה

Sklave zu erwerben, nicht aber durch Be- 

sitznahme; die der Besitznahme, denn, wenn 

er ihm zehn Felder in zehn Provinzen ver- 

kauft hat, so hat er, sobald er eines in Be- 

sitz genommen hat, alle erworben. Dies nur 

in dem Fall, wenn er das Geld für alle ge- 

zahlt hat, wenn er aber nicht das Geld für alle gezahlt hat, so erwirbt er nur im Be- 

trag”^der Zahlung. Dies ist eine Stütze für Semuel, denn Semuel sagte: Wenn er ihm 

53 M אוה M 54 jj -|- ׳ונידמ רשעב ׳ודש רשע ול רבמ ר״ת 

 II 56 ול M 55 || ןלוכ הנק ןהמ ׳חאב קיזחהש ןויכ

f- B- 57 || הפי (P הנוק) || 58 M ׳זחהש M) 59 II — 

 M 62 II — תא — M 61 II תועמ B 60 || (ןלוכ...לבא

 ש
64 M ׳גא 

 ודוגא םתה ל״א ינק אל ימ ינקת אל וזו ינק וז 63
65 M ןיפוג םתה ינק ימ. 

zehn Felder in zehn Provinzen verkauft hat, so hat er, sobald er eines in Besitz ge- 

nommen hat, alle erworben. R. Aha, der Sohn R. Iqas, sagte: Dies ist auch zu bewei- 

sen; hat jemand, dem man zehn Stück Vieh an einem Halfter übergeben und zu ihm 

gesagt hat, dass er sie erwerbe, sie etwa nichUVrworben!? Man erwiderte ihm: Fs ist 

nicht gleich; hierbei”’hat er die Verbindung in der Hand, da aber hat er nicht die Ver- 

bindung in der Hand. Manche lesen: R. Aha, der Sohn R. Iqas, sagte: Fs ist zu be- 

weisen, dass er nicht alle erwirbt; hat jemand, dem man zehn Stück Vieh an einem 

Halfter übergeben und zu ihm gesagt hat, dass er das eine erwerbe, etwa alle erwor- 

benl? — Fs ist nicht gleich; hierbei sind es von einander getrennte Körper, da aber 

ist der ganze Frdboden ein Komplex. 

Werden sie mit Gütern &c. Üla sagte: Wo ist die Zuschiebung des Schwurs”°aus 

949. Zur Aufbewahrung desselben, also ebenfalls für die Armen. 950. Dass er die mitverkauften 

Mobilien durch das Feld erwerbe. 951. Cf. Dt. 15,22 ff. 952. Dadurch erfolgt die Scheidung. 

953. Und von Mobilien gilt dies erst recht. 954. Obgleich er nicht jedes besonders in Empfang ge- 

nommen hat. 955. Bei der Uebergabe von zusammengebundenen’Tieren. 956. Die Zuschiebung 

eines Eids, der sonst nicht zu leisten wäre, lediglich aus dem Grund, weil die betreffende Person ausser- 

dem einen zu leisten hat. 
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der Gesetzkiire zu entnehmen?—es heisst: ןמא השאה הרמאו״ רמאנש^דרותה ןמ העובש לונלנל 

 הלאה לע ןמא'"ןמא תרמוא איה המ לע״ ןנתו ןמא -das Weih spreche: Amen, Amen, und hier^■י

zu wird gelehrt: worauf spricht sie״zwei- שיאמ םאייןמא הז שיאמ םאףמא העובשה לעי״ןמא 
mal Amen? — Amen auf die Verfluchung, םבי תרמושו האושנו הסורא יתיטס אלשךמא רחא 

Amen auf den Schwur; Amen inbezug auf 5 הל ינקד אמיליא אימד יכיה הסורא יאהיי הסונכו 

diesen’^Mann, Amen inbezug auf einen an- ןנתהו הסורא איהשכ הל יקשמ אקו הסורא איהשכ 

deren״“Mann; Amen, dass ich nicht als Ver- הבותכי״תולטונ אלו תותוש אל םבי תרמושו הסורא״ 

lobte, als Verheiratete, als Anwärterin der ינקד אלא אכילו’‘אנמחר רמא ךשיא תחת״אמעט יאמ Nm.6.20 

Schwagerehe oder als Heimgeführte’'abge- יקשמ אקו הסורא איהשכ הרתסנ^הסורא איהשכ הל 

schweift bin. Von welcher Verlobten wird 10 שיאה הקנו״ אימ הל יקדב ימ״ האושנ איהשכ הל'׳“‘’•®®' 

hier gesprochen: wenn er sie als Verlobte 

verwarnt’^diat und sie als Verlobte trinken’*’ 

Hess, so wird ja gelehrt, dass die Verlobte הטוס ןחכשא׳ילוגלג ידי לע”אלא ותשא תא םיקדוב 
und die Anwärterin der Schwagerehe we- רמוחו לק לאעמשי יבר יבד אנת ןלנמ אנוממ”ארוםיאד 
Her trinken noch ihre Eheverschreibung er- 15 ןילנלנמ דחא דעב עבתהל'* הנצרינ אלש״ הטוס המו F01.28 

halten, denn der Allbarmherzige sagt:’*^?^w?(?r ןילנלנמש ןיד וניא דחא דעב עבתהל™ ןתינש ןוממ 

deine7n Mann, was bei diesen nicht der Fall יאחוי ןב ןועמש יבר אינת ןלנמ קפס יאדוב'°ןחכשא 

ist, und wenn er sie als Verlobte verwarnt םינפב''העובש הרמאנו ץוחב העובש הרמאנ רמוא 
hat, sie als Verlobte sich verborgen hat’״, 

und er sie als Verheiratete trinken Hess, so 

prüft sie ja das Wasser’**nicht, denn der All- 

barmherzige sagt:’*’2m^/ der Mann sei frei 

 ,von Schuld, ist der Mann frei von Schuld׳

so prüft das Wasser sein Weib, ist der Mann 

nicht freEVon Schuld, so prüft das Wasser 

sein Weib nicht. Wahrscheinlich durch Zuschiebung”’. — Wir wissen dies von der Ehe- 

bruchsverdächtigten, wobei es sich um ein Verbot handelt, woher dies bei Geldange- 

legenheiten?—In der Schule R. Jismäels wurde gelehrt: Es ist [ein Schluss] vom Reich- 

teren auf das Schwerere zu folgern: wenn bei der Ehebruchsverdächtigten, die hierzu 

durch eingn Zeugen nicht aufgefordert werden kann’'״, eine Zuschiebung erfolgt, um 

wieviel mehr hat eine Zuschiebung bei Geldangelegenheiten zu erfolgen, wobei eine 

Aufforderung’^'durch einen Zeugen erfolgen kann. — Wir wissen dies von einer siche- 

ren’'״Behauptung,'’woher dies bei einem Zweifel’"? — Es wird gelehrt: R. Simon b. Johaj 

sagte: Es wird von einem ausserhalb [zu leistenden] Schwur’"gesprochen und es wird 

von einem innerhalb [zu leistenden] Schwur’"gesprochen, wie beim innerhalb [zu leisten- 

957. Num. 5,22. 958. Die Ehebruchsverdächtigte; cf. S. 163 Z. Iff. 959. Mit dem sie 

verdächtigt wird. 960. Mit dem sie gar nicht verdächtigt worden ist. 961. Cf. 163 N. 11. 

962. Cf. S. 167 Z. 8ff. 963. Das Fluchwasser; cf. Num. 5,17ff. 964. Num. 5,20. 965. Mit dem 

fremden Mann. 966. Durch die in der Schrift genannte Wirkung. 967. Num. 5,31. 968. Wenn 

er ihr nach der Verwarnung beigewohnt hat. 969. Da sie schwören muss hinsichtl. der Zeit nach 

ihrer Verheiratung, so wird ihr ein Schwur zugeschoben auch hinsichtl. der Zeit ihrer Verlobung. 970. 

Das Trinken des Fluchwassers u. das Schwören hat nur dann zu erfolgen, wenn 2 Zeugen bekunden, dass 

sie sich mit einem fremden Mann verborgen habe. 971. Zur Eidesleistung; wenn der Kläger von ei- 

nem Zeugen unterstützt wird, so hat der Beklagte einen Eid zu leisten. 972. Des Klägers, in F'ällen, 

wo der Beklagte keinen Eid zu leisten hat, bei Immobilien, od. wenn er die Forderung vollständig be- 

streitet. 973. Wenn der Kläger eine Forderung nur vermutet; cf. Bd. vij S. 774 Z. 18ff. 974. Bei 

Rechtsstreitigkeiten, wobei der Schwur ausserhalb des Tempelhofs zu leisten ist. 975. Der Schwur der 

Ehebruchsverdächtigteu, der innerhalb des Tempelhofs zu leisten ist. 

65 M — 66 || ׳אנש f B- 67 [| ןמא M — 68 םא ij 

M) — 69 || (אלש M אה M 70 |j ןתבותכ M 71 II 

 II 73 ׳רא איהשכ ׳רתסנו — M 72 || אלאו הסוראל טרפ

M + 74 [| ה B — 75 || ה M + ואל M 76 II + יכ 
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 -den] Schwur der Zweifel der Entschieden יאדוב ,דפס הב הש;; םינפב הרומאה העובש המ*

 -ebenso gleicht beim ausser ,^׳’heit gleicht דע יאדוכ קפס הב השע ןדהב הרומאה העובש ףא

 halb [zu leistenden] Schwur der Zweifel der רמאד בר רמא הדוהי בר רמא העובש לוגלג ןכיה

 Entschiedenheit. — Wie weit reicht’"die יתומש אוהה'דדתא ידבע ןיאש יל עבשיה היל

 -Zuschiebung des Schwurs? R. Jehuda erwi יודינב אהי דבע וריבהל ארוקה אינתד^דיל ןניתמשמ 5

 derte im Namen Rabhs: Er kann zu ihm אלא וייהל ומע דרוי עשר° םיעבראה תא גפום*לזממ

 sagen: Schwöre mir, dass du nicht mein יאה ירבע דבעב יל תרכמנ אלש יל עבשיה אבר רמא

 Sklave bist. — Dieserhalb ist er ja in den אבר היבג היל תיא אנוממ איה אתיילעמ אתנעט

Bq. 113b*יא יוףל ופוג ירבע דבע אבר רמאד° הימעטל** Bann zu tun, denn es wird gelehrt, dass, 

 -wenn jemand seinen Nächsten einen Skia ישניא ידבעד אוה עקרק אמיתד והמ עקרק ונייה !0

 ven nennt, er in den Bann zu tun sei, wenn יאה אלק היל תיל**ןיבזד*'אתיא םא אעניצב^ינ בזמד

 ,Bastard, er die vierzig [Geisselhiebe] erhalte ןל עמשמ אק היל תיא אלק ןיבח*\אתיא םא:

 בייחתנ*’רן הכזש ןויכ רחאב םימד השענה ל

J01r,753 
Ket.öOa 

ßm.71a 

Qid.16 

und wenn Erevler, dieser ihm ans Leben 

gehe!? Vielmehr, erwiderte Raba, schwöre רומח וא הרפב רוש ףילחה רציב ויפילחב הז 

 mir, dass du dich mir nicht als ebräischer ויפילחב הז בייחתנ הז הבוש ןויכ רושב !5 5

ib.הנימ עמש° עבטמ והינ יאמ ןיפילה’״ .ארמג Sklave’'*verkauft hast. — Dies ist ja eine 

 eines Geldbetrags, den’״‘richtige Eorderung לכ רמאק יכה הדוהי בר רמא ןיפילה השענ עבטמ

coi.b ןיפילהבי״בייהתנ הז הכזש ןויכ״רהאב םימד םושינה er bei ihm hat!? — Raba vertritt hierbei 

 seine Ansicht, denn Raba sagte, dass ein רומה וא הרפב רוש ףילהה דציכ ינתקד ימנ אקיד

M) 85 II ןיגפוש P 84 jj ןנתד P 83 J סאית'MTi2 ebräischer Sklave mit seinem Körper ver- 
 -kauff*‘’sei. — Demnach gilt er ja als Grund — עטל ) !' M 86 םאו M 88 i|■ pn P 87 II — תיל...
 -stück’*‘!? — Man könnte glauben, wol kom ןיבזד || M 89 ן| ןיפילחב הז ׳חתמ M 90 ׳ימד ׳שענה לכ

 -gg man Grundstücke heim והנינ יאמ דחאב |M 91 j ןיפוליחב.

lieh verkauft und dies unbekannt’*lst, wenn dieser aber sich ihm verkauft hätte, wäre 

es bekannt, so lehrt er uns. 

^ENN JEMAND DAS, WAS ZAHLUNGSMITTEE IST, [iN TAUSCH GEGEBEn‘'**HAT], SO IST 

ER, SOBALD DER ANDERE ES ERWORBEN HAT, FÜR DAS E1NGETAUSCHTE’*^HAFTBAR. 

Zum’‘*Beispiel: wenn er ein Rind auf eine Kuh oder einen Esel auf ein Rind 

GETAUSCHT HAT, SO IST ER, SOBALD DER ANDERE SEINES ERWORBEN HAT, FÜR DAS 

Eingetauschte haftbar. 

GEMARA. Unter Tauschmittel ist wol eine Münze zu verstehen, somit wäre hier- 

aus zu entnehmen, dass eine Münze Tauschmittel sein‘'**könne? R. Jehuda erwiderte: 

Er meint es wie folgt: was geschätzU'wird, wenn es für etwas anderes in Zahlung ge- 

geben wird; er ist, sobald der andere es erworben hat, für das Eingetauschte haftbar. 

Dies ist auch zu beweisen, denn es wird gelehrt: Zum Beispiel: wenn er ein Rind auf 

eine Kuh oder einen Esel auf ein Rind’*“getauscht hat; schliesse hieraus. — Wie ist die- 

976. Sie hat zu schwören, oh sie nicht auch mit anderen Männern die Ehe gebrochen hat, obgleich 

dies nie mit Bestimmtheit behauptet worden ist. 977. Wenn er ihm einen solchen auch wegen gar 

nicht präzisirter Forderungen zuschieben kann. 978. Nur die Bezeichnung "nichtjüdischer Sklave“ ist 

eine Beschimpfung, die mit der genannten Strafe belegt ist. 979. Derentwegen der Beklagte auch 

sonst zu schwören hat. 980. Sklaven gelten als Immobilien, derentwegen sonst nicht zu schwören ist. 

981. Und schon die Mignah lehrt, dass der zu geschobene Schwur auch wegen Grundstücke zu leisten sei. 

982. Und nur aus diesem Grund kann eveut. ein Schwur zugeschoben werden. 983. Wenn er dem 

Verkäufer das Geld nicht in F'orm einer Zahlung, sondern in Form eines Tausches gegeben hat. 984. 

Sobald der Verkäufer eine Münze an sich genommen hat, geht die Sache in den Besitz des Käufers über, 

so dass er für jeden Schaden haftbar ist. 985. Diese Worte werden weiter erklärt. 986. Während 

anderweitig (cf. Bd. vj vS. 629 Z. 12ff.) entgegengesetzt gelehrt wird. 987. Auf seinen Wert; jede beweg- 

liehe Sache mit Ausnahme von Münzen. 988. Hier wird ausdrücklich von einer Sache xi. nicht von 

einer Münze gesprochen. 
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ses Beispiel zu verstehen nach unsrer frü- .ארקייעמ ן־יתעד^א קילםד י^אמלו״ הנימ עמש רושב 
heren Auffassung, dass eine Münze Tausch- תוריפי״רמ^אק יבה דציכ י^אמ ןיפילה השענ עבממד” 
mittel sein'^Tönne?—Er meint es wie folgt: \א הרפב רוש רשב ףילהה דציכ ןיפילה ידבע ימנ 
auch Produkte^können Tauschmittel sein; ןיפילהב בייהתנ הז הבזש ןויכ רושב רומה רשב 
zum Beispiel: wenn er das Fleisch eines 5 אלא ןיפילה ידבע תוריפ רמאד תשש ברל אחינה“ 
Rinds auf eine Kuh oder das Fleisch eines אכיא יאמ ןיפילה ידבע אל תוריפ רמז<דךמהנ ברל 
Esels auf ein Rind getauscht hat, so ist er, .ךילהה דציכ ןיפילחכ ןהש םימד שי רמאק יבה רמימל 
sobald der andere seines erworben hat, für יברכ הל רבם''רושב רומח ימד וא הרפב רוש ימד 
das Fingetauschte haftbar. — Allerdings ורמא םעט המו תונוק תועמ הרות רבד'רמאד ןנחוי 
nach R. Seseth, welcher sagt, Produkte kön-10 היילעב ךיטיח ופרשנ ול רמאי אמש הריזנ הנוק הכישמ 
nen Tauschmittel sein, wie ist es aber nach אל חיכש’*אלד אתלימ״ןנבר הב ורזנ היכשד’’אתלימ 
R. Nahman zu erklären, welcher sagt. Pro- ןמ תשרופמ הכישמ רמאד שיקל שירלו ןנבר הב^ורזנ 
dukte können nicht Tauschmittel sein!? תוריפ רמאד תשש ברי הל רבס יא אחינה הרותה 
— Fr meint es wie folgt: es gibt einen הל רבס יא אלא תשש ברכ ץרתמ ןיפילח ידבע’* 
Kauf, der dem Tausch gleicht; zum Beispiel: 15 אל עבטמו ןיפילח ידבע אל תחיפ^רמאד ןמחנ ברכ 
wenn er die Zahlung für ein Rind auf eine :היל אריבפ תשש ברכ ךהרכ לע הל יקומ יאמב ינק 
Kuh, oder die Zahlung für einen Esel auf הקזחב טוידהה תושרו ףסכב הובגה תוש 
ein Rind getauscht hat. Fr ist der Ansicht :טוידהל ותריסמב הובגל ותרימא" 
R. johanans, welcher sagt, dass nach der ףסכב הובגה תושר דציכ ןנבר ונת .ארמג 
Gesetzlehre [die Sache] durch die Zahlung 20 םלועה ףוסב המהב וליפא המהבב'תועמ ןתנש רכזינ 
erworben werde, und nur deshalb sagten ותרימא דציכ ךושמיש דע הנק אל טוידהבו הנק 
sie, dass sie nur durch das Ansichziehen תיב הלוע הז רוש"רמואה'טוידהל ותריסמכ הובגל 
erworben werde, damit [der. Verkäufer] nicht הנק אל טוידהב* הנק םלועה ףוסב וליפא שדקה הז 
sagen”־könne: dein Weizen ist auf dem Bo- m .אמעט יאמ B 94 |i ד — m 93 || יאמו m 92 

den verbrannt. Bei einem gewöhnlichen Fall || אחיכש M 96 |1 והב ורזג ׳חיכשד M 95 |j ן״רד ט״מ -f 

haben die Rabbanan diese Bestimmung ge- — M 99 j! (א'יא...ידבע — M) 98 \\ והב M .היב P 97 

troffen, bei einem seltenen FalP'haben die •י + m 3 |] ׳טאד m 2 || .ךוסב ׳יפא ׳הבל M 1 j| ׳ריפ 

Rabbanan diese Bestimmung nicht getroffen. — Allerdings kann Res-Faqis, welcher 
sagt, das Ansichziehen sei ausdrücklich in der Gesetzlehre vorgeschrieben, falls er der 
Ansicht R. Seseths ist, dass Produkte Tauschmittel sein können, es nach R. Seseth er- 
klären, wie aber erklärt er es, falls er der Ansicht R. Nahmans ist, welcher sagt. Pro- 
dukte können kein Tauschmittel sein, durch die Münze erfolgt ja keine Erwerbung’“!? 
— Fr ist notgedrungen der Ansicht R. Seseths. 

IIF Aneignung erfolgt für den Höchsten^Turch das Geld und für einen 

Faien durch die Besitzergreifung. Dem Höchsten gegenüber gilt das 

Sprechen wie die Uebergabe bei einem Faien. 

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wieso erfolgt die Aneignung für den Höchsten 
durch das Geld? Wenn der Schatzmeister“das Geld für ein Vieh gezahlt hat, so hat 
er es erworben, selbst wenn das Vieh sich am Fnde der Welt befindet. Fin Faie aber 
erwirbt es erst dann, wenn er es an sich gezogen hat. Wieso gleicht das Sprechen dem 
Höchsten gegenüber der Uebergabe bei einem Faien? Wenn jemand gesagt hat: die- 
ses Rind sei ein Brandopfer, dieses Haus sei geheiligt, so hat [das Heiligtum] es er- 
worben, selbst wenn es sich am Fnde der Welt befindet; ein Faie aber erwirbt nicht 

989. Dh. dass hier von einer Münze gesprochen werde. 990. Wörtl. Früchte, dh. Genuss- u. 

Verbrauchsmittel. 991. Wenn beispielsweise der gekaufte Weizen bei ihm lagert. 992. Wie 

hierbei, wenn der Verkauf in Tauschform erfolgt. 993. Diese erfolgt uur durch das Ansichziehen der 

gekauften Ware. 994. Wenn etwas für den Tempelbedarf gekauft wird. 995. Des Tempels. 



^ QIDDUSIN l,vi—vij 790 

 -eher, als bis er es an sich gezogen oder da ’ותודפל קיפסה אלו הנמב וכשמ קיזחיו ךושמיש דע

Lv 27^19 1^^^ אמעט יאמ םיתאמ ןתונ םיתאמב דמעש דע von Besitz ergriffen hat. Wenn er es־’* für 

 eine Mine an .sich gezogen und es, bevor ותודפל קיפסה אלו םיתאמב וכשימ ול םקו ףסכה

Git.62* אהי אל אמעט יאמ םיתאמ ןתונ הנמב דמעש דע er es eingelöst hat’”, auf zweihundert ge- 

 stiegen ist, so zahle er zweihundert, denn קיפסה אלו םיתאמב ואדפ שדקהמ^רומח טוידה הכ 5

 -es heissW^er gebe das Geld und soll es er אמעט יאמ םיתאמ ןתונ הנמב דמעש דע וכשומל

 stehen. Wenn er es für zweihundert an sich °ובשומל קיפסה אלו הנמב ואדפ ול םקו ףסכה ןתנו

 ,gezogen und es, bevor er es eingelöst hat אלא ןתונ ןיאו יודפ הדפש המ םיתאמב דמעש דע

 -auf eine Mine gefallen ist, so zahle er zwei רומה טוידה הכ אהי אל אמינ ימנ אבה יאמא^הנמ

 hundert, denn das Recht eines Baien darf יאק ערפש ימב אלי טוידה וטא שדקהמ !0:
iviji םישנו םיבייח םישנא’ באה לע ןבה תוצמ ל nicht stärker sein als das’’’des Heiligtums. 

Wenn er es für zweihundert eingelöst und םישנא״דחא קה לע באה תוצמ לבו״תורוטפ 
B־r,20bאמרגי^מוהש השע תוצמ לבו״־ןיבייח םישנ רחאו es, bevor er es an sich gezogen hat, auf Seb. 62a 

Men 
tSot 

Rh'soa אלש השע תוצמ לב^תורוטפ םישנו ןיבייח םישנא'^ eine Mine gefallen ist, so zahle er zweihun- 

 dert, denn es heisst: er gebe das Geld und לבו״ןיבייח םישנה דחאו םישנאה רחא אמרג״ןמזה !5

 soll es erstehen. Wenn er es für eine Mine ןמזה אלש'* ןיב אמרג‘’ ןמזהש ןיב השעת אל תוצמ 2•

 -eingelöst und es, bevor er es an sich ge "לבמ ץוח ןיבייח םישנה דחאו םישנאה״דחא אמרג

J םיתמל אמטת לבו תיחשת לבו ףיקתי' zogen hat, auf zweihundert gestiegen ist, 

 so ist die Einlösung gütig und er zahle לכ אמיליא באה לע ןבה תוצמ לכ יאמ .ארמג

 nur eine Mine. —Weshalb denn, sollte man תורוטפ םישנ אבאל דבעימל ארב בייחימד אתוצמ‘" 20

Qid.aob אוהשכ ןינמ השא שיא אלא יל ןיא שיא" אינתהו auch hierbei sagen, das Recht eines Laien' 

 -dürfe nicht stärker sein als das des Heilig רמא םינש ןאכ ירה וארית ויבאו ומא שיא° רמוא

 m 4 tumsl? Gilt etwa bei einem Lnien nicht -׳רד M 5 II 4 שדמה חכמ || M 6 — ול...ואדם

Lv.19,3 

4 M + ׳בד 
7 M -|- 8 |[ ו B 9 || ואל M 10 ׳גהו יבייח ינאה II 

M — 11 || ו M 12 || ׳שנה ׳חאו ׳באה P 13 11 המרג 

M — 14 || ו ׳בייח ׳נא M תובייח םישנ ׳רג ןמזה ןיאשו II 

15 M 16 || ןיאש M 17 || םישנא דחאו םישנ P תיחשת 

 .תוצמ B 18 || ופיקת M .ףיקת לבו

[der Spruch:] wer bestraft hat'!? 

U ALLEN Geboten des Sohns für 

DEN Vater sind Männer verpflich- 

tet und Weiber davon frei, und zu al- 

LEN Geboten des Vaters für den Sohn 

SIND sowoL Männer als auch Weiber verpflichtet. Zu allen von einer fest- 

GE.SETZTEN ZEIT BEDINGTEN GEBOTEN SIND MÄNNER VERPFLICHTET UND WEIBER DA- 

VON FREI, UND ZU ALLEN VON EINER FESTGESETZTEN ZEIT NICHT BEDINGTEN GEBO- 

TEN SIND SOWOL MÄNNER ALS AUCH WeiBER VERPFLICHTF;T. AlLEN VERBOTEN ABER, 

EINERLEI OB VON EINER FESTGESETZTEN ZEIT BEDINGT ODER NICHT VON EINER FEST- 

GESETZTEN ZEIT BEDINGT, SIND SOWOL MÄNNER ALS AUCH WeiBER UNTERWORFEN, 

AUSGENOMMEN DAS VERBOT DES RuNDSCHERENS*, DES ZERSTÖRENS^ UND DER VERUN- 

REINIGUNG AN ToTEN^ 

GEMARA. Was heisst: zu allen Geboten des Sohns für den Vater; wollte man sagen, 

alle Gebote, die der Sohn für seinen Vater auszuüben verpflichtet ist, wieso sind Weiber 

davon frei!? Es wird ja gelehrt: ^eder Mann.^ ich weiss dies nur von einem Mann, woher 

dies von einem Weib? — wenn es heisst: jeder Mann, M^ltter lond Vater sollt ihr fürchten., 

so sind darunter beide'zu verstehen. R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: zu allen 

996. Ein Laie ein Objekt des Heiligtums. 997. Dh. vor Zahlung des Kaufpreises. 998. 

Cf. S. 701 N. 95. 999. Die Sache eines Laien würde er durch das Ansichziehen erworben haben. 

1. Die Sache eines Laien würde er durch die Geldzahlung nicht erworben haben. 2. Bd. vj S. 622 

Z. 8 ff. heisst es, dass durch die Geldzahlung zwar rechtlich keine Erwerbung erfolge, jed. werde der, der 

andere Sünder bestraft hat, auch den Wortbrüchigen bestrafen. 3. Des Haupthaars; cf. Lev. 19,27. 

4. Des Bartrands; cf. Lev. 19,27. 5. Dass nuf dem Priester verboten ist (Lev. 21,1 ff.); ihren Weibern 

ist dies erlaubt. 6. Lev. 19,3. 7. Denen dies geboten ist. Manu u. Weib. 
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Geboten des Sohns, die dem Sohn gegenüber לע תולטומה ןבה תוצמ לב רמאק ־יכה הדוהי בר 
dem Vater obliegen, sind Männer verpflich- אנינת תורוטפ םישנו ]יבייה םישנא ונבל תושעל באה 
tet und Weiber davon frei. Die Misnah lehrt ותודפלו ולומל ונבב‘״ בייח באה° ןנבר ונתד אהל «;׳*•ץ 
also das, was die Rabbanan gelehrt haben: שיו תונמוא ודמללו השא ואישהלו הרות ודמללו 
Der Vater ist seinem Sohn gegenüber ver- .5 וניאש״לכ רמוא הדוהי יבר םימב וטישהל ףא םירמוא 
pflichtet: ihn zu beschneiden, auszulösen, אקלם תוטפיל תוטפיל ודמלמ״תונמוא ונב תא דמלמ 
das Gesetz zu lehren, zu verheiraten und ןלנמ ולומל :תוטפיל ודמלמ וליאכ אלא ךתעד 
ein Handwerk zu lehren; manche sagen, 21,4.הילהמ אלד אכיהו ונב קחצי תא םהרבא למיו״ביתכד0״ 
auch schwimmen zu lehren. R. jehuda sag- םכל לומה°ביתכד הילהמימל אניד יב יבייחימדרובא ib.17,10 
te: Wer seinen Sohn kein Handwerk lehrt, 10 והיא בייחימ אניד יב הולהמ‘' אלד אכיהו רכ? לכ 
lehrt ihn plündern.—Plündern, wie kommst לומי אל רשא רכ? לרעו“ ביתכד הישפנ להמימל'^b.v,4ו 
du darauf!? — Vielmehr, es ist ebenso als אבייחימ אלד ןלנמ יהיא [ה]תרכנו ותלרע רשב תא 
würde er ihn plündern lehren. התוא אלו ותוא’^ םיהלא ותא הוצ רשאכ“ ביתכד ib.21,4 

«Beschneiden.»Woher dies?—Es heisst: לכ״׳לאעמשי יבר יבד אנת ןלנמ תורודל דימ'*ןחכשא 
 וריז^״תורודלו דימ ?ורי? אלא וניא וצי^רמאנש םוקמ? Abraham beschnitt seinen Sohn jifhaq. Hat 15’י
der Vater ihn nicht beschnitten, so ist das 01,3,28 תורודלו דימ והצמאו והקזחו עשוהי תא וצ[ו]°ביתכד 
Gericht ihn zu beschneiden verpflichtet, :םכיתרדל האלהו 'ה הוצ רשא םויה ןם“^°ביתכד-Nm,5,23ו 
denn es hoissvAbeschnitten werden soll bei אכיהו הדפת ךינב רוכב לכ° ביתכד ןלנמ ותודפל EX.34,20 
euch alles Männliche. Hat das Gericht ihn ביתכד היקרפמל’‘ והיא בייחימ הובא היקרפ אלד 
nicht beschnitten, so muss er selbst sich 20 הדפת ביתכד הדקפימ^יאלד ןלנמ יהיאו הדפת הדפ“ Nm.18,t6 

beschneiden, denn es heisst i/aj OTä««- תודפל הווצמ ומצע תא תודפל הווצמש לכ הדפת 
liehe Unbeschnittene, das das Fleisch seiner וניא ומצע תא תודפל הווצמ וניאש לכו“םירחא תא 
Vorhaut 71icht beschneidet, soll ausgerottet אבייחימ אלד ןלנמ יהיאו םירחא תודפל הווצמ 
werden. — Woher, dass sie dazu nicht ver- םירחאש לכ הדפית הדפת“ ביתכד“ השפנ קרפימל 
pflichtet ist?—Es \iQ\ss\.\\vie der Herr ihm ,לכו ומצע תא תודפל הווצמ ותודפל םיווצמ 
befohlen hatte., ihm und nicht ihr. — Wir ומצע תא תודפל הווצמ ןיא’״ותודפל םיווצמ םירחא 
wissen dies von damals, woher dies für die 34,20^£”לכ“ארק רמאד התודפל ןיווצמ םירחא ןיאש ןינמו 
kommenden Generationen? — In der Schule 
R. Jismäels wurde gelehrt: Ueberall, wo es 
"befehlen״ heisst, ist eine Anspornung für 
sofort und für die kommenden Generatio- 
nen zu verstehen. Eine Anspornung, denn 
es befiehlJehosuä, ermutige ihn und 

stärke ihn\ für sofort und für die kommen- 
den Generationen, denn es h^isstfvon dem Tag an, da der Herr es befohlen hat, tmd 

zoeiterhin für alle eure Generati071en. 

«Auszulösen.» Woher dies? — Es jeden Erstgeborenen deiner 'Söhne sollst du 

auslösen. Hat sein Vater ihn nicht ausgelöst, so muss er selber sich auslösen, denn es 
auslösen zverde ausgelösU. ■— Woher, dass sie dazu nicht verpflichtet ist? — Es 

heisst: auslösen werde ausgelösf wer sich selbst auslösen muss, muss auch andere aus- 
lösen, und wer sich selbst nicht auslösen muss, braucht auch andere nicht auszulösen. 
— Woher, dass sie sich nicht auszulösen braucht? — Es heisst: auslösen zoerde ausge- 

löst\ wen andere auslösen müssen, muss auch sich selbst auslösen, und wen andere nicht 
auslösen müssen, braucht auch sich selbst nicht auszulösen. — Woher, dass andere 
sie nicht auszulösen brauchen? — Es 1\־U\SB\.Tjeden Erstgeborenen deiner Söhne sollst 

8. Gen. 21,4. 9. Ib. 17,10. 10. Ib. V. 14. 11. Ib. 21,4. 12. Dt. 3,28. 13. Nüm. 

15 23. 14. Dx. 34,20. 15. Num. 18,15. 16. Das W. הדפת wird passiv gelesen. 17. Ex. 34,20. 

19 M 20 || ונבל M ונבל דמלמ ןיאש f M) 21 II- וליאב) |j 

22 M 23 || בייחימ BM 24 || הילהמ M 25 ׳ילהממל II 

M — 26 || ותוא (M -- דימ) M 27 II — 28 לכ II 

M 29 || ׳תויצ P — 30 || הריז f- M- 31 || ל M קרפימל 
 ...לכו — M 33 II ׳תכד ׳קרפימל ׳בייחמ M 32 || ׳ישפנ

 II וניא M 36 |ץ הדפ P 35 1| ׳תכד — M 34 || םירחא

37 M לכ ׳תכד ׳קרפימל ןניבייחמ אלד ןלנמ ןנאו. 
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du anslösen^ deiner Söhne und nicht deiner 
Töchter. 

Die Rabbanan lehrten: Wenn er selbst 
auszulösen ist und sein Sohn auszulösen 
ist, so geht er seinem Sohn vor; R. Jehuda 
sagt, sein Sohn gehe ihm vor, denn für ihn 
selbst obliegt das Gebot seinem Vater, für 
seinen Sohn aber obliegt das Gebot ihm. 
R. Jirmeja sagte: Alle stimmen überein, dass, 

 -wenn nur fünf Sela Vorhanden sind, er sei נ
nem Sohn vorgehe, weil das ihn selbst be- 
treffende Gebot bevorzugter ist, sie streiten 
nur über den Fall, wenn für fünf verkaufte 
Güter \md für fünf freie vorhanden sind. R. 

5 Jehuda ist der Ansicht, das in der Gesetz- 
lehre genannte Darlehn'°gleicht dem Dar- 
lehn auf einen Schuldschein, somit löse er 
mit den fünf seinen Sohn aus, und für ihn 
fordere der PriesteF'die fünf verkauften ein; 
die Rabbanan aber sind der Ansicht, das 
in der Gesetzlehre genannte Darlehn glei- 
che nicht dem Darlehn auf einen Schuld- 
schein, daher isGdas ihn selbst betreffende 
Gebot bevorzugter. 

Die Rabbanan lehrten: Wenn er seinen 
Sohn auszulösen und zur WallfahrPVu ge- 
hen hat, so löse er zuerst seinen Sohn aus 
und gehe nachher zur Wallfahrt. R. Jehu- 

Fol. 29a—29b QIDDU: 

 אוה ןנבר ונת°:ךלתונב אלו ךינב הדפת ךינב רוכב
 רמוא הדוהי יבר ונבל םדוק אוה תודפל ונבו תודפל
 וילע ונב תוצמ^הזו ויבא לע ותוצמ הזש ומדוק ונב

 coi.b אלא אבילד אכיה לב° םידומ לכה הימרי יבר רמא
s היפוגד הוצמ אמעט יאמ ונבל םדוק אוה’’םיעלס שמה 
 שמחו םידבעושמ שמח אכיאד אכיה ינילפ יכ אפידע

 B־M9S הרותב ביתכד הולמ“ רבס” הדוהי יבר ןירוח ינב
 *"®י ליזאו הירבלייקירפ שמח ינהב אימד רטשב הבותככ"

 ירבמ ןנברו הידידל םידבעושמ שמחל היל''ףירט״ןהב
 אימד רטשב" הבותככ ואל אתיירואב ביתבד הולמ !י

 16־ו,.8תא תודפל ןנבר ונת" :ףידע היפונד הוצמ ךכליהו”
 לגרל הלוע ךכ רחאו ונב תא הדופ לנרל תולעלו ונב
 ונב תא הדופ ךכ רחאו לגרל הלוע רמוא הדוהי יבר

 B־r.27־ אמלשב תרבוע הניאש הוצמ״וזו תרבוע הוצמ וזש““"
 והיימעט יאמ ןנברל אלא אמעט רמאקדכ הדוהי יברל !

 EX.34,20 ינפ וארי אל רדהו הדפת ךינב רוכב לב°ארק רמאד
 םינב השמה ול ויה םאש ןינמ ןנבר ונת :םקיר
 לכ רמול דומלת ןלוכ"תודפל בייחש םישנ שמחמ
 אנמחר אלת םחר רטפב אטישפ הדפת ךינב רובב
 תישאר ןלהל המ הלחנמ רוכב רוכב ףלינ אמיתד והמ
 ודמלל :ןל עמשמ אק ונוא תישאר ןאכ ףא ונוא

 DM1,19 אכיהו םכינב תא םתא םתדמלו"ביתבד ןלנמ הרות
 הישפנ רמנימל והיא בייחימ הובא הירמגא אלד
37 M וילע ותוצמ f- M 38 jj- 39 || ד M ׳אד הימעטל 

 II ׳יבותככ P 40 || (!)ןיימד רטשב ׳בותככ הרותב (!)התבותכ הולמ

41 M + 42 || היל f B- 43 || ו M ׳ודבעושמ ךנהל יהל 

 II רטשב — P 44 || ׳רותב ׳בותכ הולמ ירמאד והיימעטל ןנברו

45 M 46 !| והז M — 47 11 ש הוצמ J- M תא. 

da sagt, zuerst gehe er zur Wallfahrt und nachher löse er seinen Sohn aus, denn das 
eine ist ein vorübergehendes Gebot und das andere ist kein vorübergehendes Gebot. 
— Allerdings gibt R. Jehuda seinen Grund an, was aber ist der Grund der Rabbanan? 
— In der Schrift heisst es jeden Erstgeborenen deiner Söhne sollst dit auslösen^ 

und erst nachher: du sollst nicht leer vor 7ntr erscheinen\ 

Die Rabbanan lehrten: Woher, dass, wenn er fünf Söhne von fünf Frauen hat, er 
sie alle auslösen müsse? — es heisst: jeden Erstgeborenen deiner Söhne sollst du auslö- 

sen. — Selbstverständlich, die Schrift hat es ja von der Oeffnung des Muttermunds”־' 
abhängig gemacht!? — Man könnte glauben, man folgere durch [das Wort] Erstgeburt 

von der Erbschaft, wie da der erste der Manneskraft zu verstehen ist, ebenso auch 
hierbei der erste der Manneskraft, so lehrt er uns. 

«Das Gesetz zu lehren.» Woher dies? — Es heisst :V772׳ sollt sic eure Söhne lehren. 

Hat sein Vater es ihn nicht gelehrt, so muss er selber lernen, denn es heisst: ihr sollt 

18. Der Betrag der Auslösung; cf. Nuni. 18,16. 19. Güter, worauf er anderen Geld schuldet. 

20. Die Zahlung des Lösegelds an den Priester. 21. Da ein Darlehn auf einen Schuldschein von ver- 

kauften Gütern eingefordert werden kann. 22. Da das Lösegeld für nur einen vorhanden ist. 23. 

An den 3 Festen des Jahrs; cf. Ex. 23,17. 24. Diese Worte beziehen sich auf die Wallfahrt. 25. 

Die erste männliche Leibesfrucht ist auszulösen; cf. Ex. 13,2. 26. Das sowol bei der Auslösung als 

auch beim Gesetz von der Erstgeburt (Dt. 21,17) gebraucht wird. 27. Dt. 11,19. 
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lerncn \ — Woher, dass sie dazu nicht ver- ביתכד אב־ייחימ אלד ןלנמ יה־יאו“ בתדמלו בלרכד 
pflichtet ist? — Es heisst: ihr sollt lehren, לכו דמלל הווצמ דומלל הווצמש לכ םתדמלו םתדמ־ילו 
[und man lese:] ihr sollt lernen-, wer zu lef- ןלנמ יהיאו דמלל הווצמ וניא דומלל הווצמ וניאש 
nen verpflichtet ist, ist auch zu lehren ver- םתדמלו םתדמילו ביתכדדישפנ ףלימלי׳אבייהימ אלד 
pflichtet, und wer zu lernen nicht verpflich- 5 ןמצע תא דמלל הווצמ ודמלל ]יווצמ םירהאש לב 
tet ist, ist auch zu lehren nicht verpflichtet. תא דמלל הווצמ ]יא ודמלל ]יווצמ םירחא ]יאש לבו 
— Woher, dass sie selbst nicht zu lernen ארק רמאד הדמלל ]יווצמ םירהא ]יאש ]ינמו ומצע 
verpflichtet ist?—'Es \\e\sst: ihr sollt lehren, קבר ונת :םכיתונב אלוייםכינב תא° םתא םתדמלו ס!־!. 30־ 
[und man lese:] ihr sollt lernen-, wen andere 6.>הדוהי יבר ונבל םדוק אוה דומלל ונבו דומלל אוה°ו86ו 
lehren müssen, muss auch selbst lernen, 10 ןדיב םייקתמ ודומלתו חלוממו זירז ונב^° םא רמוא 
und den andere nicht lehren müssen, braucht רב אחא ברד הידב בקעי^'ברד אה יב ומדוק ונב 

 אלד הייזח אתאיייכ ייבאד הימקל הובא הירדש בקעי
 ךנימ אנפידעי״אנא היל רמא היתעמש קדהימ הוה“
 “יתא הוה אקד ייבא עמש אנא ליזיאד תא בות

 ירתב ילייע ווה יכד ייבאד קבר יב קיזמ אוהה הוה[ 15
Die Rabbanan lehrten: Wenn er zu 1er- היל ביתיל״אל והל^ירמא יקזתימ ווה אממיב וליפא 

nen hat und sein Sohn zu lernen hat, so אוההב תב לע אסינ שיחרתמד רשפא’'אזיפשוא שיניא 
geht er seinem Sohn vor; R. jehuda sagt, לכ היתוושיר העבשד אנינתכ היל ימדיא קבר יב 
wenn sein Sohn tüchtig und begabt'üst und אל יא רחמל^’והל רמא הישיר דח רתנ ערכד העירכ 
sein Studium ihm erhalten bleibt, gehe sein 20 הרות דומלל קבר ונת״ :]יתניכס^אפינ שיחרתיא tBek.6 
Sohn ihm vor. So sandte einst R. Aha b. םאו השא אשי ךכ רחאו הרות דומלי השא אשילו 

 דומלי ךכ רחאו השא אשי השא אלב ול'רשפא יא
 השא אשונ הכלה לאומש רמא הדוהי בר רמא״הרות «־".!יס־
 וראוצב םייחיר רמא קחוי יבר הרות דומלי ךב רחאו

auch selbst nicht zu lernen. — Woher, dass 
andere sie nicht zu lehren brauchen? — Die 
Schrift sagt: ihr sollt sie eure Söhne lehren, 

eure Söhne, nicht aber eure Töchter. 

Jäqob seinen Sohn R. Jäqob zu Abajje% und 
als er bei seiner Rückkehr sah, dass seine 
Lehren nicht scharfsinnig waren, sprach er 
zu ihm: Ich bin bevorzugter als du; bleib 
du daheim und ich will hingehen. Im Lehr- 
haus^'Abajjes war ein Dämon, so dass, wenn 
sogar zwei [Personen], selbst am Tag, hin- 
eingingen, sie zu Schaden kamen, und als 
Abajje hörte, dass er komme, sagte er zu 
den Leuten, dass niemand ihm Aufnahme 
gewähre. Er dachte nämlich: es ist wahrscheinlich, dass ihm ein Wunder geschehen^“ 
werde. Hierauf ging jener ins Lehrhaus und übernachtete da. [Der Dämon] erschien 
ihm dann als Drache mit sieben Köpfen, aber bei jeder Bückung”, die er machte, fiel 
ihm ein Kopf ab. Am folgenden Tag sprach er zu ihnen: Wäre mir nicht ein Wunder 
geschehen, so würdet ihr mich gefährdet haben. 

Die Rabbanan lehrten: Hat er das Gesetz zu studiren und eine Frau zu nehmen, 
so studire er zuerst das Gesetz und nachher nehme er eine Frau. Wenn er aber eine 

46 B — ו. M -|- 47 || םתדמלו M ׳מ.וימל P 48 II — 

 — M 51 j| היה + M 50 11 םכינב -j- M 49 || ׳תכד

 II ׳יתתעמש ןדדחמ ווה M 53 || הויתא M 52 || ברד הידב בקעי
54 B 55 || אפידע M 1| יתאקד ייבא עמש (!)ליזאו תיא בת 

56 P ייל. M — 57 || והל M 58 |1 ביהי M ׳הרתא ׳מש 

 יא M 59 II לע אזיפשוא היל בהיד שיניא הנשא אל ׳םינ היל
 .ול — M 61 II ןוהתנכס P 60 || ׳רתיאד ואל

Frau nicht entbehren kann, so nehme er eine Frau und studire nachher das Gesetz. 
R. Jehuda sagte im Namen Semuels: Die Halakha ist, zuerst nehme man eine Frau und 
nachher studire man das Gesetz. R. Johanan sagte: Einen Mühlstein auf dem Hals’^ 

 wird defektiv geschrieben u. wird als Oal gelesen. 29. Wörtl. salzig; wol םתדמלו .Das W'־.28

tropisch; an die P,inWirkung des Salz- od. Phosphorgehalts auf die Begabung dürfen die Talmudisten kaum 

gedacht haben. 30. Um bei ihm das Gesetz zu lernen. 31. Die Dehr- u. Bethäuser befanden 

sich in der Regel ausserhalb der Stadt. 32. Er wird dann gezwungen sein, im leer stehenden Lehr- 

haus zu übernachten u. durch seine Frömmigkeit den Dämon unschädlich zu machen. 33. Bei der 

Verrichtung des Gebets. 34. Die Sorge für l'rau u. Kinder. 
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und das Gesetz studiren!? Sie streiten aber 

Fol. 29b—30a QIDDUSIN 

 'חבתשמ :והל אהו ןל אה יגילפ אלו° הרותב קוסע־יו Mb די

®“''■«a לוחג םדאד אנונמה ברדב'^'אנוה ברל ארפה בר היל nicht; das eine für uns, das andere für 
 .”sie ־^אח.א ־יב ידיל והאיבה ךדיל אבישכ היל רמא אוה6

 .R. Hisda lobte R. Hamnuna vor R אמעט יאמ היל רמא ארדוס םירפ אלד הייזה
 .Hona, dass er ein bedeutender Mann sei חיפאל והנירדהא \אנביסנ אלד היל רמא ארדוס תסירפ 5
 ,Da sprach er zu ihm: Wenn du ihn triffst תבסנד דע יפאל והל תיזח אלד יזהדיל רמא הינימ
 bring ihn zu mir. Als jener hierauf zu ihm אשנ אלו הנש םירשע ןביי^רמאד הימעטל אנוה בר
 ^^kam, sah dieser, dass er kein Sudarium אלא ךתעד אקלפ הריבעב הריבעב וימי לב השא
 um hatte. Da sprach er zu ihm: Weshalb ןבו אבר רמא :הריבע רוהרהב וימי לב אמיא
 -hast du kein Sudarium um? jener erwider שודקה בשוי הנש םירשע דע לאעמשי יבר יבד אנת !0
 te: ich bin unverheiratet. Da wandte er sein ועיגהש ןויכ השא אשי יתמ ^םדאל הפצמו אוה ךורב
 :Gesicht von ihm ab und sprach zu ihm בר רמא :ויתומצעדפית רמוא אשנ אלו םירשע
 ,Achte, du siehst mein Gesicht nicht eher יאו רפתישבי^אנביפנד יארבחמ אנפידעד יאה אדפח
 -als bis du verheiratet bist. R. Hona ver ז ךיניעב ארינ ןטשל’אנימא הוה^רפבראב אנביפנ הוה

 ,tritt hierbei seine Ansicht, denn er sagte יראוצ לע ךדיא’ ימא רב ןתנ ברל” אבר היל רמא !5 ^
 -wer zwanzig Jahre alt und nicht verheira ינמתמ הל ירמאו יתרתו םירשע דעו רפתישמ’^ךירבד

p^.22,6יפ לע רענל ךנח° יאנתכ’^עבראו םירשע דע’ ירפ tet ist, lebe in der Sünde.— in der Sünde, 
 ,wie kommst du darauf!? — Sage vielmehr דעו רפתישמ רמא דח הימחנ יברו הדוהי יבר וכרד
 .in sündhaften Gedanken םירשע דעו ירפ ינמתמ רמא דחו ןיתרתו םירשע
 Raba sagte, und dasselbe wurde in der ונב תא דמלל םדא בייח ןכיה דע :העבראו 20
 -Schule R. jismäels gelehrt: Bis zum zwan ןב ןולובז ןונב לאומש רמא הדוהי בר רמא הרות
 -zigsten Lebensjahr wartet der Heilige, ge תוכלה’דומלת’■ הנשמו“ארקמ ויבא יבא ודמילש ןד
 benedeiet sei er, dem Menschen, dass er רמאו הנשמ ודמלמ ןיא ארקמ”ודמל יביתימ תודגאו
 -sich verheiraten werde; hat er das zwan *’ןב ןולובזכ אלו ןד ןב ןולובזכ הרות וז ארקמ אבר

zigste Jahr erreicht und nicht geheiratet, 
so spricht er: Schwinden möge sein Geist”. 

R. Hisda sagte: Dass ich meinen Ge- 
nossen überlegen bin, kommt daher, weil 
ich mit sechzehn geheiratet habe, und hätte 
ich mit vierzehn geheiratet, so würde ich 

zu Satan gesprochen haben: ein Pfeil in deine Augen! 
Raba sprach zu R. Nathan b. Ami: Solange noch deine Hand auf dem Hals dei- 

nes Sohns ruhP*; von sechzehn bis zweiundzwanzig, und manche sagen, von achtzehn 
bis vierundzwanzig. [Hierüber streiten] Ta.nnaim.^'’ErzieAc den Knaben nach seiner Art. 

R. Jehuda und R. Nchemja [streiten hierüber]; einer sagt von sechzehn bis zweiund- 
zwanzig, und einer sagt, von achtzehn bis vierundzwanzig. 

Wie weit ist man seinen Sohn das Gesetz zu lehren verpflichtet? R. Jehuda erwi- 
derte im Namen Semuels: Wie beispielsweise Zebulun, den Sohn Dans, den sein Gross- 
vater Schrift, Misnah, Talmud, Halakha und Agada lehrte. Man wandte ein: Hat er 
ihn die Schrift gelehrt, so braucht er ihn nicht die Misnah zu lehren, und hierzu sagte 
Raba, unter Schrift sei das Gesetz''"zu verstehen!? — Wie Zebulun, den Sohn Dans, 

35. Unter "uns" sind die Babylonier u. unter ״sie" die Palästinenser zu verstehen. R. Johanan lebte 

in Palästina, wo die Juden durch den Druck der Römer in ihrem !,ebensunterhalt sehr beschränkt waren; 

bedeutend besser war ihre Lage in Babylonien, der Heimat R. Jehudas. 36. Ein Tuch (der sog. 

Gebetmantel), das Verheiratete auf dem Kopf, über den ganzen Körper nachhängend, zu tragen pflegten. 

37. So rieht, nach Cod. M; statt ויתומצע ist ומצע zu lesen; cf. Bd. vij S. 423 Z. 14. 38. Sc. verheirate 

ihn; später gehorcht er nicht mehr. 39. Pr. 22,6. 40. Nur der Pentateuch u. nicht die übrigen 

biblischen Bücher. 

61 P — 62 || ו M 63 || ברב P ׳רדהו M 64 II — 
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und nklit wie Zebulun, den Sohn Dans. Wie ןב ןולובזכ אלו ויבא יבא ודמלש ןד ןב ןולובזב ןד 
Zebulun, den Sohn Dans, den sein Gross- תודגאו”תוכלה דומלתורדנשמ'ארקמ םתה וליאד ןד 
vater lehrte", und nicht wie Zebulun, den אינתהו בייהימ ימ^יבא יבאו דבל״״ארקמ אבה וליאו 
Sohn Dans, denn diesen lehrte er Schrift, ינא המו םכינב ינב אלו*'םכינב תא םתא םתדמלו” D1.HJ9 
Misnah, Talmud, Halakha und Agada, wäh-5 לכש ךל רמול ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו״ םייקמ ib.4,0 
rend [die Pflicht] sich nur auf die Schrift וליאכ בותכה וילע הלעמ הרות ונב תא דמלמה 
erstreckt. — Ist der Grossvater denn dazu אוה תורודה לכ ףוס דע ונב ןבלו ונבלו ול ודמל 
verpflichtet, es wird ja gelehrt: Ihr sollt sie םכינב תא םתא םתדמלו אינתד אנת יאה יכ רמאד 
eure Söhne lehren, nicht aber die Söhne רמול דומלת ןינמ םכינב ינב םבינב אלא יל ןיא 
eurer Söhne. Wieso aber halte ich aufrecht 10 רמול דומלת המ p םא ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו 
[den Versij'Vzc sollst sie kund tmi deinen ןב עשוהי יבר רמא״ :םכיתונב אלו םכינב״ םכינב 
Söimen und den Söhnen deiner Söhnet — בותכה וילע הלעמ הרות ונב ןב*'תא דמלמה לכ יול 
dies besagt dir, dass, wenn jemand seinen ינבלו ךינבל םתעדוהו רמאנש יניס רהמ הלבק וליאכ 
Sohn das Gesetz lehrt, die Schrift es ihm 0ךיהלא ׳ה ינפל תדמע רשא םוי״ היל ךימסו ךינבם1.4,ו 
anrechnet, als hätte er es ihn gelehrt, des-15 עשוהי יברל היהכשא אבא''רב אייה יבר :ברהב 
sen Sohn und den Sohn des Sohns, bis ans אקוניל היל יטממ אקו הישירא אנםיד*'ידשד יול ןב 
Ende aller Geschlechter. — Er ist der An- ימ היל רמא יאה ילוכ יאמ היל רמא אתשינכ״יבל 
sicht des Autors der folgenden Eehre: Ihr םוי היל ךימסו ךינבל םתעדוהו ביתכד יאמ רטוז 
sollt sie eure Söhne Iehre71\ ich weiss dies יבר*'ךליאו ןאכמ ברהב ךיהלא ׳ה ינפל תדמע רשא 
nur von Söhnen, woher dies von Söhnen 20 אקוניל ירקמד*״דע אצמואב**םיעט אל אבא*'רב אייה 
der Söhne? —es heisst: du sollst sie ktmd דע אצמוא םיעט אל אנוה בר רב הבר היפפומו 
tun deinen Söhnen ttnd den Söhnen dehicr םושמ ארפס בר רמא :אשרדמ תיבל אקוניל יתיימד 

Weshalb heisst es demnach: euren ךינבל םתננשו״ ביתכד יאמ איננה ןב עשוהי""יבר 
Söhnent— euren Söhnen, nicht aber euren 2.191*םדא שלשי״ םלועל םתשלשו אלא םתננשו ירקת לא> 
Töchtern. 25 דומלתב שילשי הנשמב״׳שילש ארקמב שילש ויתונש 

R. Johosuä b. Levi sagte: Wer den Sohn 
seines Sohns das Gesetz lehrt, dem rechnet 
die Schrift es an, als hätte er es vom Berg 
Sinaj in Empfang genommen, denn es heisst: 
du sollst sie ktmd hm deinen Söhnen und 

den Söhnen demer Söhne, und darauf folgt: 
^^den Tag, an dem dti vor dem Herrn, deinem Gott, am Horeb gestanden hast. 

Einst traf R. Hija b. Abba den R. Jehosuä b. Eevi, der ein Tuch" auf den Kopf 
geworfen"hatte und einen Knaben in die Schule führte; da sprach er zu ihm: Was soll 
dies!? Dieser erwiderte: Nicht gering ist das, was geschrieben steht: du sollst sie kutid 

tun deinen Söhnen, und darauf folgt: deti Tag, an dem du vor dem Herrn, demem Gott, 

am Horeb gestanden hast. Von da ab ass R. Hija b. Abba keinen Morgenimbiss^*, als bis 
er einen Knaben"in der Schrift unterrichtet und hinzugefügP*hatte. Rabba b. R. Hona 
ass keinen Morgenimbiss, als bis er einen Knaben in das Eehrhaus gebracht hatte. 

R. Saphra sagte im Namen des R. Jehosuä b. Hananja: Es Schärfe sie deinen 

Söhnen ein-, man lese nicht״einschärfen״®°, sondern "verdreifachen". Man teile seine Jahre 
in drei Teile: ein Drittel [befasse man sich] mit der Schrift, ein Drittel mit der Misnah 

79 M ׳דגהו |M 80 j דבלב M 81 ji — ימ M 82 jj 
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86 M ׳שרדמ P 87 jj היפסומו א״בחר אשרדמ...אל ה״רבד 

 בר ׳רדמ יב ׳גיל היל ביתיד M 89 |j ב — B 88 jj ס״רא

 ׳דוהי M 90 jj ם״רא ׳יפסומו ׳קוניל ירקמד דע םיעט אל ה״ר

 .ישמב שילש ׳מלתב P 91 jj ׳בינה ןב

41. Die Frage "wie weit"ist zu verstehen: bis zu welcher Generation. 42. Dt. 4,9. 43. Ib. V. 10. 

44. Od. Daken; so nach Rsj. Die Lexicographen kennen dieses Wort überhaupt nicht. 45. Aus Eile 

unterliess er, eine richtige Kopfbedeckung zu nehmen. 46. Eigentl. Fleischstück, wie solches mor- 

gens gegessen wurde. 47. Wo! seinen Sohn. 48. Dh. er wiederholte mit ihm das gestrige Pensum u. 

lehrte ihn einen neuen Abschnitt. 49. Dt. 6,7. 50. Das W. םתננשו wird v. הנש, iviederholen, abgeleitet. 
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 ךכיפל :ימויל אבירצ אל ייח המב עדי ימ
 תויתוא” לב םירפוס ויהש” םירפוס םינושאר וארקנ
 תויתוא לש ןייצה״ןוהנד״ו״או םירמוא ויהש הרותבש
 חלגתהו” תובית לש ןייצה״שרד שרד” הרות רפס לש
 לש ןייצה רעידך״יע רעימ ריזח הנמסרכי״םיקוספ לש’'
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und ein Drittel mit dem Talmud. — Weiss 
man denn, wie lange man leben wird!? — 
Gemeint sind die [Wochen]tage. 

Die Alten heissen deshalb Sopherim^ 
weil sie alle Buchstaben der Gesetzlehre ge- 

 zählt haben. Sie sagten, das Vav im [Wort] בר יעב םיקוספד ויצה’*ןוע רפכי םוחר אוהו”םילהת
 -gajwn^\?,1 die Hälftender Buchstaben der Ge ה'ל רמא אסיג יאהמ וא”אםיג יאהמ ןוחגד ו״או .ףסוי
 .setzlehre; [6.10:'SSforteyyorschenforschte s{n6 ‘רב רב הבר רמא אל ימ והנינמינויהרות רפס יתינ
 die Hälfte der Worte; [der Vers]n^r schere םואנמו הרות רפס ואיבהש דע םשמ וזז אל” הנח
 sich [ist die Hälfte] der Verse. Das Äjin in אל ןנא תורתיו תוריסחב יעיקב’ והניא היל רמא !0
 frisst Um ab das ScJnoeiu ־jaär im Vers:’Vj ^יאהמ וא’אסיג יאהמ חלגתהו ףסוי בר יעב ןניעיקב
 im Wald [jaär]^ ist die Hälften[des Buchs] והנינמיל ותיל' אהימ יקוספ ייבא היל רמא אסיג
 der Psalmen; [der Vers:]’Vr ist barmherzig אדא’רב אהא בר אתא יבד”ןניעיקב^ אל ימנ יקוספב
 und vergibt die Sünde^ ist die Hälfte der יקוספ אתלתל ארק יאהל היל יקספ אברעמב רמא
 Verse. R. Joseph fragte: Gehört das Vav ןנעה בעב ךילא אב יכנא הנה השמ לא ׳ה רמאיו” !5:
 gahon zu der einen oder zu der [im Wort] םינומשו תואמ הנומשו םיפלא הנמש’ ןנבר ונת
 anderen Hälfte? Man erwiderte ihm: Man םילהת״וילע רתי הרות רפס איוה’ םיקוספ הנומשו
 hole eine Gesetzrolle und zähle nach. So ןנבר ונת :הנומש םימיה ירבד ונממ רסח הנומש
 sagte auch Rabba b. Bar-Hana, dass sie von לאשי םאש ךיפב םירדוהמ הרות ירבד והיש”םתננשו
 -nda nicht wichen, als bis sie eine Gesetzול רומא אלא ול” רמאתו םגמגת לא רבד םדא ךל2
 rolle geholt und sie gezählt hatten. Dieser םרש(ר”רמואו ׳וגו'’תא יתחא המכחל רמא”רמאנש דימ

entgegnete: Jene waren kundig in der de- 
fekten und vollen [Schreibweise der Worte], 
wir aber sind darin nicht kundig” R. Joseph 
fragte ferner: Gehört [der Vers] er schere 

sich zu der einen oder zu der anderen Hälf- 
te? Abajje sprach zu ihm: Die Schriftverse 
können wir ja zählen. —Auch in den Schrift- 
verseil sind wir nicht kundig. Als R. Aha b. 
Ada kam, sagte er, dass sie im Westen fol- 
genden Vers in drei Verse Der Herr 

sprach zu MoSeh: Siehe, ich komme zu dir in dichtem Gewölk. 

Die Rabbanan lehrten: Achttausendachthundertachtundachtzig'‘Verse'diat die Ge- 
setzlehre; acht mehr haben die Psalmen, acht weniger haben die Chronica. 

Die Rabbanan lehrten: Du sollst sie einschärfen., die Worte müssen in deinem Mund 
geschärft sein; wenn jemand dich etwas fragt, so sage es ihm nicht stammelnd, son- 
dem antworte ihm sofort, denn es \\G\ssX.f sprich zur Weisheit: du bist meine Sclrwester 

8cd‘\ P'erner heisst binde sie an deine Finger, schreibe sie atf die Tafel deines Herzens. 

Ferner heisst es:'’״^^^ die Pfeile in des Helden Hand, so die Söhne der fugend. Ferner 

Lv,11,42 

ib.10,16 

ib.13,33 

Ps.SO.U 

ib.78,38 

Sab.40l1 

NBd.38ä 

£«.19,9 

Col.b 
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 pJ12M ייב םיצחכ” רמואו ךבל הול לע םבתב”ךיתעבצא לע

 ib.120’,4 רמואו'’םינונש רובג יצח” רמואו םירוענה ינב ןכ רובג
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51. Schreiber, Gelehrte; der T. nimmt hier dieses Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung (v. 

 .L,ev. 11,42. 53. An diesem Buchstaben schliesst die Hälfte ab .י zählen), die Zählenden. 52 ,רפס

54. Lev. 10,16. 55. Ib. 13,33. 56. Ps. 80,14. 57. Der Buchstaben. 58. Ps. 78,38. 

59. Nicht einmal die Anzahl der Buchstaben ist festzustellen. 60. Dt. 19,9. 61. Die kursirenden 

Ausgaben haben 5888, jed. mit der bekannten masoretischen Zählung ebenfalls nicht übereinstimmend. Noch 

auffallender ist die Angabe, dass die Verse der Psalmen u. der Chronica mit denen des Pentateuchs nahezu 

übereinstimmen, während nach der masoret. Verstrennung die Psalmen nur ungefähr die Hälfte u. die Chro- 

nica nicht viel mehr als ein Viertel enthalten. Hier handelt es sich wol um eine ganz andere, jetzt nicht 

mehr bekannte Verstrennung. 62. Pr. 7,4. 63. Die man genau kennt. 64. Ps. 7,3. 65. Ps. 127,4. 
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hQisst es■!"dielyeik des רבגה ־ירשא״רמואו ולפל ךלתחת םימע םינונש ךיצח״'^■«׳« 
Ferner heisst es■!^deine Pfeile sind geschärft, תא ורבדי יכ ושבי אל םהמ ותפשא [תא] אלמ רשא 
Völker fallen ^lnter dir. Ferner heisst es: אייה יבר רמא ,רעשב םיביוא תא יאמ רעשב םיביוא 
""heil dem Mann, der mit ihticn seinen Kö- ןיקסועש ודימלתו ברה ונבו באה וליפא אבא רב 
eher gefüllt hat; sie -werden nicht zu Schan- 5 םניאו הז תא הז םיביוא םישענילהא רעשב הרותב 
den, xüenn sic mit den Feinden am Tor reden. רמאנש הז תא’*הז םיבהוא םישענש דע םשמ םיזז 
— Was heisst: mit den Feinden am Tort R. ונת :הפוסב״אלא הפוסב ירקת לא הפוסב בהו תא״ Nn'.zi,!4 

Hija b. Abba erwiderte: Selbst Vater und לשמ םייה םסכ הרות הלשמנ םת םם“םתמשו״ןנבר 
Sohn, Lehrer und Schüler werden Feinde, היטר ול חינהו הלודנ הכמ ונב תא הכהש םדאל 
wenn sie sich mit der Gesetzlehre am Tor 10 ךתכמ לע וז״היטרהש ןמז לכ ינב ול רמאו ותכמ לע 
befassen'״, doch weichen sie nicht von da, ןיב ץוהרו ךתאנהש המ התשו ךתאנהש המ לוכא 
bis sie Freunde werden, denn es heisst:’W הריבעמדדתא םאו ארייתמ התא ןיאו”קוצב ןיב ןימחב 
heb fFreundschaft] in Supha, und man lese םהל רמא אוה ךורב שודקה ךכ ימונ הלעמ איה ירה 
nicht supha, sondern sopha [am Ende]. ןילבת הרות ול יתארבו ערה רצי יתארב״ינב לארשיל 

Die Rabbanan lehrten: Es heisst:'W-15 ודיב םירסמנ םתא ןיא הרותב םיקסוע םתא''םאו 
samtem, [legt sie]., und man lese: sam tarn ןיקסוע םתא ןיא םאוייתאש ביטית םא אלה״רמאנש Gn,4,7 

[vollkomnme Mixtur], denn die Gesetzleh- ןיבר תאטח התפל״רמאנש ודיב םירסמנ םתא הרותב !ל. 
re wird mit einer Mixtur des Lebens ver- ךילאו רמאנש'^ ךב"ונתמו ואשמ לכש אלא דוע אלו 
glichen. Gleich einem Menschen, der, nach- רמאנש וב לשומ התא הצור התא םאו ותקושת 
dem er seinem Sohn einen starken Schlag 20 ולייפאש ערה רצי השק ןנבר ונת :וב לשמת התאו 
versetzt hat, ihm ein Pflaster auf die Wunde :וירענמ ער םדאה בל רצי יכ״רמאנש ער וארק ורצוי" ib.8,21 

legt und zu ihm spricht: Mein Sohn, so- לכב וילע שדהתמ^״ םדא לש ורצי קחצי יבר'״ רמא° Sük.524 
lange das Pflaster auf deiner Wunde ist, iss, ןב ןועמש יבר רמאו“'םויה לב ער קר° רמאנש םוי Gn.e,5 
was dir schmeckt, trink, was dir schmeckt, שקבמו“'םוי לבב וילע רבנתמ םדא לש ורצי יול 
bade warm und kalt, und du brauchst nichts 25 ותימה[ל] שקבמו קידצל עשר הפוצ״ רמאנש ותימה PS.37,32 
zu fürchten; wenn du es aber entfernst, so 
wächst wildes Fleisch hervor. Ebenso sprach 
der Heilige, gebenedeiet sei er, zu Jisrael: 
Meine Kinder, ich habe den bösen Trieb 
erschaffen, und ich habe die Gesetzlehre 
als Mittel gegen ihn erschaffen; wenn ihr 
euch mit der Gesetzlehre befasset, so wer- 
det ihr seiner Gewalt nicht ausgeliefert, wie es heisst:du gxit handelst, xoirst du 

dich erheben, und wenn ihr euch mit der Gesetzlehre nicht befasset, so werdet ihr 
seiner Gewalt ausgeliefert, wie es heisst:der Tür lauert die Sünde. Und nicht nur 
das, sondern auch seine ganze Beschäftigung ist nur mit dir, wie es hS^ssVSnach dir ist 

sein Verla71ge71. Wenn du aber willst, kannst du über ihn herrschen, wie es heisst:'V21! 
xvirst über Um herrschen. 

Die Rabbanan lehrten: Unerträglich ist der böse Trieb, dass sogar sein Schöpfer ihn 
böse nennt, denn es heisst:^^de7271 böse ist der Trieb des Me71sche71herze71s von Jugend auf. 

R. Ji9haq sagte: Der böse Trieb des Menschen erneuert sich täglich gegen ihn, denn 
es heisst:”«?^/' schlecht de71 ganzem Tag. Ferner sagte R. Jehosuä b. Levi: Der böse Trieb 
des Menschen kräftigt sich täglich gegen ihn und trachtet, ihn zu töten, denn es heisst: 
'^der Frevler lauert a71f de71 Gerechte71 7md trachtet. Um zu töten, und wenn der Heilige, 

17 M הזל הז ׳יאנש ושענ M 18 ü הזל P 19 |i 11 ופוסב 

20 M 21 || םסל הרותל הלשמנ ןוראב M — 22 וז jj 

M 23 || יאו M ה״בקה ל״א ךכ ימנ הלעמ אוה ירה הריסמ 

 25 11 ׳נש ךדיב רסמנ אוה ירה ׳ותב קסוע ׳תא M 24 || יינב

M 26 |[ ׳סמנ םתא ירה ואל םא M וב P 27 jj — ׳אנש I 

28 P 29 ן| רצוי B 30 |ן בר M רבגתמה M 31 II ׳מא 
 ׳לא דוע אלו םויה לכ ער קר ׳אנש M 32 || ורצי ׳יקל שיר

 .הפוצ ׳נש וגרהל שקבמש

69. Sich einander in der Gesetzeskunde 

72. Gen. 4,7. 73. Ib. 8,21. 74. 

66. Ib. 120,4. 67. Ib. 45,6. 68. Ib. 127,5. 

bekämpfen. 70. Nuni. 21,14. 71. Dt. 11,18. 

Ib. 6,5. 75. Ps. 37,32. 
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gebenedeiet sei er, ihm nicht beistehen 
würde, könnte er sich seiner nicht erweh- 
ren, denn es heisst:’Ver Herr lässt ihn nicht 

in seine Hand geraten. In der Schule R. 

 רמאנש ול לוכי ןיא ורזוע אוה ךורב שודקה אלמלאו
PS,37,33 ינב לאעמשי יבר יבד אנת ודיב ונבזעי אל טיהלא״ 

 ןבא םא שרדמה תיבל והבשמייהז לוונמ ךב עגפ םא
J־^23,29 הכ אלה״רמאנשךיצופתמ אוה לזרב םאייהומינ אוה 

 -jismäels wurde gelehrt: Mein Sohn, begeg אוה ןבא םא עלס ןיצפי שיטפכו ׳ה םאנ שאכ ירבד 5
 net dir dieses Scheusal, so schleppe ihn ins םינבא״ רמואו םימל וכל אמצ לכ יוה° רמאנש הומינ g®®ך®''
jer,29,6םישנ וחק° ביתכד ןלנמ השא ואימדדל :םימ וקהש Rehrhaus; ist er Stein, so wird er zerrieben, 

 ist er Eisen, so wird er zersplittert, denn םכיתונב תאו םישנ םכינבל וחקו תונבו םינב ודילוהו
Ket,52aאיח ןדיב^ותב אלא ודיב ונב אמלשב״םישנאל ונת es heisst:”^(? sind meine Worte zvic Feuer, 

 Spruch des I-Ierrn, zvic der Hammer Felsen יכ הייסכנו היישבלו ידימ יהל ןתינ והל רמאק יכה !0

 -zersplittert. Wenn er Stein ist, wird er zer רמא ןלנמ תונמוא ודמלל :ישניא הלע וצפקד יביה
 .rieben, denn es heisstihr Durstigen, Ecc תבהא רשא השא^^סע םייה האר״ארק רמאד היקזח 9.9

32 M 33 || והבישוה B + ו |M 34 i חומינ אוה ןבא 

 םימל וכל ץ״כ יוה ׳נש הרות אלא םימ ןיאו םימ וקחש ׳נבא ׳בש
 ימ M 35 II ואישהל :עלם...אלה אנש 'צופתמ אוה לזרב םאו

 II ה ־ן־ M 36 II והניבסנו ותינד יכיה יכ הל ןתינ ק״ה וריב

37 M 38 || רה P — 39 || השא M רה שממ M 40 II 

 .ימנ -|- P 42 II ׳מוא ונב תא רמלמ ןיאש M 41 || ׳יתותייח

 -g^ht Wasser, und ferner heisst esPStei ךכ השא’*ואישהל בייחש םשכ איה״שממ השא םא

 .ue zerreibt das Wasser בייחש םשכ איחי’ הרות םא תונמוא ודמלל בייח

 Zu verheiraten.» Woher dies? — Es» םירמוא שיו :תונמוא ודמלל בייח ךכ הרות ודמלל !5
 h.Si^sWnehmet Weiber tmd zeugt Söhne und יבר :אוה היתויח״״אמעט יאמ רהנב וטישהל ףא

 Töchter, und nehznet Weiber für eure Söhne תוטסיל ודמלמ תונמוא ודמלמ וניאש^ילכ רמוא הדוהי

 -und eure Töchter gebt Männern. — Aller יאמ תוטסיל ודמלמ וליאכ אלא אתעד אקלס תוטסיל
 dings liegt es hinsichtlich seines Sohns in תוצמ לכ :אקסיע^דירמנאד והייניב אכיא והייניב
 -seiner Hand, aber liegt es denn hinsicht ןבה לע באה תוצמ לכ יאמ :רכו ןבה לע באה 20
 lieh seiner Tochter in seiner Hand!? — Er הירבל דבעימל 'אבא בייחימד אתוצמ לב אמיליא

Qid.29a ותודפלו ולומל ונבב בייח באה״אינתהו תובייח םישנ meint es wie folgt: man gebe ihr etwas mit 
 und kleide sie und hülle sie, damit Leute לכ רמאק יכה הדוהי בר רמא אל ומא ןיא ויבא
 .sich um sie bewerben דחא ויבאל תושעל ןבה לע תלטומה באה תוצמ

«Ein Handwerk zu lehren.» Woher dies? 
Hizqija erwiderte: Die Schrift genicsse 

das Leberi'^ mit dem Weib, das dzi liebst-, ist 
darunter ein wirkliches Weib zu verstehen, 
so ist er, wie er ihn zu verheiraten ver- 
pflichtet ist, ebenso verpflichtet, ihn ein 

Handwerk zu lehren, und ist darunter die Gesetzlehre zu verstehen, so ist er, wie er 
ihn das Gesetz zu lehren verpflichtet ist, ebenso verpflichtet, ihn ein Handwerk zu 
lehren. 

«Manche sagen, auch das Schwimmen.» Aus welchem Grund?—Zu seiner Lebens- 
rettung. 

«R. Jehuda sagt: Wer ihn kein Handwerk lehrt, lehrt ihn plündern.»—Plündern, wie 
kommst du darauf!?—Es ist vielmehr ebenso, als würde er ihn plündern lehren. — Wel- 
dien Unterschied gibt es zwischen ihnen? — Wenn er ihn den Handel gelehrt hat”’. 

Zu AULEN Geboten des Vaters für den Sohn &c. Was heisst: zu allen Geboten 
des Vaters für den Sohn; wollte man sagen, alle Gebote, die der Vater für seinen Sohn 
auszuüben verpflichtet ist, wieso sind demnach Weiber verpflichtet, es wird ja gelehrt, 
dass der Vater verpflichtet sei, seinen Sohn zu beschneiden und auszulösen, nur der Vater 
und nicht die Mutter!? R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: zu allen Geboten 
des Vaters, die dem Sohn seinem Vater gegenüber obliegen, sind sowol Männer als auch 

76. Ib. V. 33. 77. Jer. 23,29. 78. Jer. 55,1. 79. Ij. 14,19. 80. Jer. 29,6. 81. 

Ecc. 9,9. 82. Nach dem T. sorge für Lebensunterhalt. 83. Nach dem ersten Autor ist dies ge- 

nügend, nach RJ. dagegen nicht, da ihm das Betriebskapital fehlen könnte. 
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verpflichtet. Unsre Misnah lehrt das, ןנבר ונתד אהל אניינת ן־יבייח םישנ דחאו םישנא 
was die Rabbanan lehrten :ד!/״;/«, ich weiss רמוא אוהשכ ןינמ השא שיא אלא יל ןיא שיא^י־^״ יץ 
dies nur vom Mann, woher dies vom Weib? ש'א רמול דומלת המ p םא םינש ןאכ ירה וארית 
— wenn es heisst: sollt ihr fürchten, so sind תושעל הדיב קפיפיןיא השא תושעל ודיב קפים״יישיא Qf<1׳36־ 
darunter beide zu verstehen. Weshalb heisst 5 רמא ןיבא רב ידיא בר רמא הילע םירהא תושרש ינפמ 
es demnach Mann? — ein Mann ist in der 2^2תא דבכ״״רמאנ ןנבר ונת°:םיוש םהינש השרגתנ בר^״ 
Ausführung unbehindert, ein Weib ist in הושה ךנוהמ ׳ה [תא] דבכ°״רמאנו ךמא תאו ךיבא p3,9.-׳ 
der Ausführung nicht unbehindert, weil sie 0.19,3 ומא שיא״״רמאנ םוקמה דובכל םאו בא דובכ בותכה 
anderen unterworfen ist. R. Idi b. Abin sag- 6,13.דבעת ותאו ארית ךיהלא ׳ה תא״יירמאנו וארית ויבאו סו 
te im Namen Rabhs: Ist sie geschieden, 10 רמאנ םוקמה תארומל םאו בא תארומ בותכה הושה 
so sind beide gleich. יכ שיא שיא״״רמאנו תמוי תומ ומאו ויבא ללקמ[ו]°״ 

Die Rabbanan lehrten: Es heisst:V/r^: םאו בא תכרב בותכה הושה^יואטה אשנו ויהלא ללקי 
deinen Vater nnd deine Mutier,und es heisst: ןידב קו״רשפא יא יאדו האכהב לבא^^םוקמה תכרבל 
^ehrc den Herrn mit deinem Gut, die Schrift ןה ןיפתוש השלש ןנבר ונת X וב ןיפתוש ןתשלשש Nid.31b 
hat somit die Ehrung von Vater und Mut-15 םדאש ןמזב ומאו ויבאו אוה ךורב שודקה םדאב 
ter mit der Ehrung Gottes verglichen. Es אוה ךורב שודקה רמא ומא תאו ויבא תא“"דבכמ 
heisst; jeder Mann, Mtitter und Vater sollt אינת :ינודבכו םהיניב יתרד וליאכ םהילע’’ינא הלעמ 
ihr fürchten, und es heisst :*V(?« Herrn, dei- םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולג רמוא יבר 
nen Gott, sollst du fürchten 7ind ihm sollst ותלדשמש° ינפמ ויבאמ רתוי ומא תא^“ דבכמ ןבש ק01.3י 
du dienen-, die Schrift hat somit die Furcht 20 בא דוביכ אוה ךורב שתקה^׳םידקה ךכיפל םירבדב 
vor Vater und Mutter mit der Furcht vor םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולגו םא דוביכל 
Gott verglichen. Es heisst:*Wr itater 7t71d הרות ודמלמש ינפמ ומאמ רתוי ויבאמ ארייתמ ןבהש 
Aiutter flucht, soll getötet werden, und es ארומל םאה ארומ אוה ךורב שודקה^יםידקה ךכיפל 
heisst2־, der sei71e7n Gott flttcht, trage רעצמ םדאש ןמזב ןמהנ ברד הימק אנת ינת :באה 
seine Simde-, die Schrift hat somit das Flu- 25 הפי אוה ךורב שודקה רמא ומא תאו ויבא תא“ 
eben von Vater und Mutter mit dem Flu- םהיניב יתרד אלמלאש‘“ םהיניב יתרד אלש יתישע 
eben Gottes verglichen. Hinsichtlich des 
Schlagens'”aber ist [ein Vergleich] entschie- 
den nicht möglich. Dies ist auch erklärlich, 
denn sie alle drei sind an ihm beteiligt. 

Die Rabbanan lehrten: Drei sind am 
Menschen’‘beteiligt: der Heilige, gebene- 
deiet sei er, sein Vater und seine Mutter. Wenn der Mensch seinen Vater und seine 
Mutter ehrt, spricht der Heilige, gebenedeiet sei er: ich rechne es ihnen an, als würde 
ich unter ihnen gewohnt und sie mich geehrt haben. 

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Offenbar und bekannt ist es dem, der sprach und 
die Welt ward, dass der Sohn seine Mutter mehr ehrt als seinen Vater, weil sie ihn 
mit Worten kost, daher hat der Heilige, gebenedeiet sei er, die Ehrung des Vaters der 
Ehrung der Mutter vorangesetzt. Ferner ist es offenbar und bekannt dem, der sprach 
und die Welt ward, dass ein Sohn seinen Vater mehr fürchtet als seine Mutter, weil 
er ihn das Gesetz lehrt, daher hat der Heilige, gebenedeiet sei er, die Furcht vor der 
Mutter der Fucht vor dem Vater vorangesetzt. 

Ein Jünger lehrte vor R. Nahman: Wenn ein Mensch seinen Vater und seine 
Mutter kränkt, so spricht der Heilige, gebenedeiet sei er: gut, dass ich nicht unter ih- 
nen wohne, würde ich unter ihnen wohnen, so würden sie auch mich kränken. 
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M 46 || [הוש?] הנש M — 47 || לבא M רשפא הכרבב לבא 

 M 48 II םדאב ׳תוש ׳שלש ןנתדכ םדאב ׳פתוש ׳שלשש ינפמ

 II 50 ינותדבכו םכיניב יתרד וליאכ םכילע M 49 |] ומאו ויבא

M — 51 || תא M 52 || דוביכ ׳ותכה M םא ׳ארומ ׳ותכה 

 .ילמלאש B .וליאש M 54 || ומאו ויבא M 53 || בא תארומל

87. Dt. 6,13. 88. Ex. 21,17. 89. 

91. An seiner Erschaffung. 

84, Eev. 19,3. 85. Ex. 20,12. 86. Pr. 3,9. 

Eev. 24,15. 90. Von Vater u. Mutter; cf. Ex. 21,15. 
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R. Ji9haq sagte: Wenn jemand heim- 
lieh eine Sünde begeht, so ist es ebenso, 
als würde er die Füsse der Gottheif'zu- 
rückdrängen, denn es heisst:”jc׳ spricht der 

Hg.16־ רתסב הריבע רבועה לב קחצי יבר רמא״ :ינורעיצ 
jes.66,1 םימשה ׳ה רמא הב° רמאנש הניבש ילגר קהוד וליאכ 

 יול ןב עשוהי יבר רמא :ילגר םדה ןדאהו יאסב
B־r.43b הפוקז המוקב תומא עברא''ךלהיש םדאל רוסא° 
 Herr, der Himmel ist mein Stuhl tind die ברד הירב אנוה בר"ודובכ ץראה לכ אלמ° רמאנש 0.35■»^

 .Erde meiner Füsse Schemel רמא שארה יוליגב תומא עברא יגסמ אל עשוהי

 R. Jehosuä b. Levi sagte: Es ist dem •תא תחא הנמלאי׳ןב לאש :ישארמ הלעמל הניבמ
 Menschen verboten, vier Ellen in stolzer תרמוא אמיאו םימ יניקשה רמוא אבא רזעילא יבר
 Haltung zu gehen, denn es die ganze דובכ חנה היל רמא םדוק םהמ הזיא םימ יניקשה

K־r.28a דובכב םיבייח ךמאו התאש°ךיבא דובכ השעו ךמא \<^ Erde füllt seine Herrlichkeit. R. Hona, der 
 Sohn R. johosuäs, ging keine vier Ellen יבר ול רמאייךכ ול'*רמא עשוהי יבר ינפל אב ךיבא
 mit entblösstem Haupt, denn er sagte: die ^ןבש רכינ ךיניע יסיר ןיבמ היל רמא והמ ושרגתנ
 .Gottheit ist über meinem Haupt “'ןהל עקעקו לפםב םימ ןהל''לטה התא הנמלא
 -Der Sohn einer Witwe”fragte R. EH האישנ יבד אחתיפא הבר אלוע״שרד :ןילוגנרתי

PU38,4 15 ירמא ועמש יכ ןירא יספאי׳לכ ׳ה ךודוי°ביתבד יאמ ezer: Wie ist es, wenn der Vater von mir 
 verlangt, dass ich ihm Wasser zum Trinken העשב ךיפ ירמא אלא רמאנ אל ךיפ רמאמ'' ךיפ

Ex.20.2,3 ורמא ךל היהי אל^יבנא״ אוה ךורב שודקה רמאש reiche, und die Mutter von mir verlangt, 
 :dass ich ihr Wasser zum Trinken reiche רמאמ* ןויכ שרוד אוה ומצע דובכל םלועה תומוא

ib.v.12 תורמאמל ודוהו ורזח ךמא תאו ךיבא תא דבכ° wer von ihnen geht vor? Dieser erwiderte: 
Ps.119,160 20 שאר תמא ךרבד שאר״אבהמ רמא אבר תונושארה Dass die Ehrung deiner Mutter und übe die 

 Ehrung deines Vaters, denn du und deine שארש רכינ ךרבד חוסמ אלא ךרבד ףום אלו ךרבד
A2.23b דוביכ ןכיה דע אלוע ברמ הינימ ועב°:תמא ךרבד Mutter seid zur Ehrung deines Vaters ver- 

 ,pflichtet. Als er hierauf zu R. Jehosuä kam דחא יונ השע המ וארו ואצ םהל רמאי'םאו בא
 und dieser ihm dasselbe erwiderte, sprach ושקב תחא םעפ" ומש הניתנ ןב אמדו ןולקשאב

er zu ihm: Meister, wie ist es, wenn sie ge- 
schieden sind? Dieser erwiderte: An deinen 
Augenwimpern ist zu sehen, dass du der 
Sohn einer Witwe bist; fülle ein Becken 
mit Wasser und gackre ihnen zu, wie den 
Hühnern’'. 

Ula der Grosse trug an der Tür des Fürsten vor: Es heisst:’V/r, Herr, huldigen 

alle König f der Erde, rvemi sie die Worte deines Munds hören\ es heisst nicht: das Wort, 
sondern: die Worte. Als der Heilige, gebenedeiet sei er, sprach:”A/2 bin., und: du sollst 

nicht haben, sagten die weltlichen Völker, er fordere es zu seiner eignen Verherrlichung; 
als er aber darauf s^r3.c\\\°°ehre deinen Vater 21nd deine Mutter, traten sie zurück und 
bekannten sich auch zu den früheren Aussprüchen. Raba entnimmt dies aus folgen- 
dem:‘°V(־’2״ Anfang deiner Worte ist Wahrheit■, etwa nur der Anfang deiner Worte und 
nicht der Schluss deiner Worte? Vielmehr, aus dem Schluss deiner Worte ist zu er- 
kennen, dass der Anfang deiner Worte Wahrheit ist. 

Man fragte Üla, wie weit die Ehrung von Vater und Mutter zu reichen habe, und 
er erwiderte ihnen: Geht und schaut, was ein Nichtjude in Asqelon, namens Dama b. 
Nethina, für seinen Vater getan hat. Einst wollten die Weisen von ihm Waren bei 

Q2. Wenn er eine .Sünde heimlich begeht, so glaubt er nicht, dass die Gottheit, mit den Füssen 

nach unten, über ihm weilt. 93. Jes. 66,1. 94. Ib. 6,3. 95. Nach Cod. M: einer Geschie- 

denen; diese Lesart scheint auch wahrscheinlicher. 96. Abweisende, nach Cod. M ausweichende Ant- 

wort. 97. Ps. 138,4. 98. Auch Cod. M hat יספא, jed. durch Handschriften u. alte Itebersetzungen 

nicht be.stätigt. 99. Fix. 20,2,3. 100. Ib. V. 12. 101. Ps. 119,160. 
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einem Gewinn von sechzig Myriaden [kau- חתפמ היהו רכש אוביר םיששב איטמגרפ“ םימכח 
fen]; der Schlüssel lag aber unter dem Kopf- רמא״ :ורעיצ אלו ויבא לש ויתושארמ תחת חנומAz.23b 
hissen seines Vaters, und er weckte ihn דע רזעילא יבר תא ולאש° לאומש רמא הדוהי ברQib•32־ 
nicht. השע המ וארו ואצ םהל רמא םאו בא דוביכ ןביה 

R. jehuda sagte im Namen Semuels: 5 ושקברמש הניתנ p אמדוךולקשאב ויבאל דחא יוג 
Man fragte R. Eliezer, wie weit die Ehrung ברו רבש אוביר םיששב דופאל םינבא םימבה ונממ 
von Vater und Mutter zu reichen habe, und תהדי חנומ חתפמ היהו”אוביר םינומשב ינתמ אנהכ 
er erwiderte ihnen: Geht und schatit, was ול”ןתנ תרחאה^הנשלררעיצ אלו ויבא לש ויתושארמ a2. 
ein Nichtjude in Asqelon, namens Dama b. המתא הרפ ול הדלונש” ורכש אוה ךורב שודקה 
Nehtina, für seinen Vater getan hat. Einst 10 ־ינא עדוי םהל רמא ולצא לארשי ימבה וסנכנ ורדעב 
wünschten die Weisen von ihm Edelsteine םתא םלועבש ןוממ לכ םכמ שקבמ ינא םאש םבב 
für das Schuiterkleid'°'bei einem Gewinn ןוממ ותוא אלא םכמ שקבמ ינא ןיא אלא”יל ןינתונ 
von sechzig Myriaden, und wie R. Kahana המו אנינח יבר רמאו אבא’'’דובב ליבשב יתדספהש• 
lehrte, von achtzig Myriaden; der Schlüssel המכ תהא לע השועו הווצמ ךכ” הווצמ וניאש ימ 
lag aber unter dem Kopfkissen seines Vaters, 15 וניאש יממ”השועו הווצמ^״לודנ אנינח יבר רמאד°המבו 
und er weckte ihn nicht. Im folgenden Jahr ןאמ אנימא הוה *שירמ ףסוי בר רמא השועו הווצמב 
gab ihm der Heilige, gebenedeiet sei er, ןמ רוטפ אמוס רמאד יפוי יברב הבלה יל רמא הוהד 
seinen Lohn, indem ihm in seiner Herde אנדיקפימ אל אהד”ןנברל אבט אמוי אנדיבע תוצמה 
eine rote Kuh’°^geboren wurde. Als die Wei- אנינח יבר רמאד אהל אתיעמשד אתשה אנדיבע אהו 
sen jisraeis zu ihm kamen, sprach er zu 20 השועו הווצמ וניאש יממ רתוי השועו הווצמ’'’לוד 
ihnen: Ich weiss wol, dass, wenn ich von אמוי אנדיבע הדוהי יברב הכלה ןיאד יל״׳רמאד ןאמ 
euch alles Geld der Welt verlangen würde, תחא םעפ רמא ימיד בר אתא יכ :ןנברל אבט 
ihr es mir geben würdet; ich verlange je- ימת ילתנ ןיב בשוי היהו*’בהז לש ןוקרים''שובל היה 
doch von euch nur den Betrag, den ich הקריו ושאר לע ול החפטו ונממ*^תערקו ומא התאבו 
durch die Ehrung meines Vaters verloren 25 יברד הירב ימיבא ■ינת :המילכה אלו וינפב*^ול^“ 
habe. Hierzu sagte R. Hanina: Wenn der, שיו םלועה ןמ ודרוזפו ינויספ ויבאל ליכאמ שי והבא 
dem es nicht geboten ist, so [belohnt wird], 
um wieviel mehr der, dem es geboten ist 
und es befolgt. R. Hanina sagte nämlich: 
Bedeutender ist der, dem etwas geboten ist 
und es tut, als der, dem es nicht geboten 
ist und es tut. R. Joseph'”sagte: Früher 
sagte ich: wenn mir jemand sagt, die Ha- 
lakha sei wie R. Jehuda, welcher sagt, ein Blinder sei von den Geboten befreit, so 
gebe ich den Gelehrten ein Fest, denn ich bin zu diesen nicht verpflichtet und übe 
sie doch; nachdem ich aber das gehört habe, was R. Hanina gesagt hat, dass derjenige, 
dem es geboten ist und es tut, bedeutender sei als der, dem es nicht geboten ist und 
es tut, gebe ich, wenn jemand mir sagt, die Halakha sei nicht wie R. Jehuda, den Ge- 
lehrten ein Fest. 

Als R. Dimi kam, erzählte er: Einst sass er’°®mit goldgewirktem Seidengewand be- 
kleidet unter den Vornehmen Roms; da kam seine Mutter, riss es ihm herunter, schlug 
ihn auf das Haupt und spie ihm ins Gesicht; er aber beschämte sie nicht. 

Abimi, der Sohn R. Abahus, lehrte: Mancher gibt seinem Vater Fasanen zu essen, 
doch bringt dies ihn aus der Welt, und mancher lässt ihn in der Mühle mahlen, doch 

102. Des Hochpriesters. 103. Cf. Num. 19,2 ff. Wegen der mannigfachen Bedingungen, die bei 

dieser vorgeschrieben sind, gehörte sie zur grössten Seltenheit. 104. Er war blind. 105. Der 

oben genannte Dama b. Nethina. 
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Coi.b רמא :אבה םלועה ייחל ואיבמו” םיהירב וניהטמ bringt dies ihn zum Leben der zukünftigen 
 .'“Welt השמה דוביכ תוצמ םייק ירב ימיבא ןוגכ והבא יבר
 -R. Abahu sagte: Mein Sohn Abimi bei יתארדוה יכו ויבא ייחב*'ימיבאל היל הוה יבמם״יינב
 -spielsweise hat das Gebot der Ehrung aus רמאו היל חתפו ליזאו טיהר אבבא ירק והבא יבר
 geübt. Fünf ordinirte Söhne hatte Abimi ןייקשא היל רמא דה אמוי םתה יאטמד דע ןיאךיא 5
 ,bei Lebzeiten seines Vaters, doch lief er רעתיאד דע הילע יאקךיהנ םנמנ היל יתייאדא אימ

Ps.79,ו רמא :.ףסאל רומזמ” ימיבא^ישירדו היתלימ אעייתפיא wenn R. Abahu kam und an die Tür klopf- 
 te, diese öffnen, indem er rief: wol, wol, ich “אניתאד דעד^אנא ןוגכ ייבאל הובא רב בקעי בר היל
 ,komme. Eines Tags verlangte er von ihm יביה יל הגזמ אמיאו אסכ יל ילדמ“ אבא בר יבמ
 ,dass er ihm Wasser zum Trinken reiche לבקת אל’־’ ךובאמו ליבק ךמיאמ היל רמא דיבעיא !0
 und während er es ihm holte, schlummerte ןופרט יבר :היתעד^דשלה אוה הרות רבד ןויכד
 קסימל איעב תוהד תמיא לכד^אמיא איהה היל הוה“
 אשרדמ יב הבתשמ אקו אתא' קילסו“ ןיהג אירופל
 הקרז םולב דוביכ יצחל תעגה אל ןיידע היל ירמא
 הוה יכ' ףסוי בר התמלכה אלו םיל ךינפב יקנרא'
 הניכש ימקמ םוקיא רמא הימאד אערכ לק עמש
 יבר ןאמח אלש ימ ירשא ןנחוי יבר רמא איתאד
 Lehrhaus komme, mein Vater einen Becher יניא ייבא ןבו ומא התמ ותדלי ויבא תמי ותרבע“'ןנחוי

vgi.Gii.e?!■ :יאוה היתניברמ'איהה םא יל הרמא ייבא רמאהו” vor und meine Mutter schenkt mir ein; was 
 -habe ich zu tun? Dieser erwiderte: Von dei אניעב היל^ הרמא הניקז אמיא איהה היל הוה יפא בר 20
 ner Mutter nimm es an, von deinem Vater אניעב ךל* ןיעיינ ארבג אניעב הל דבע ןיטישבת
 עמש לארשיד אעראל לזאו הקבש ךתוכ ריפשד ארבג
 היל רמא ןנחוי יברד הימקל אתא הירתבא הלזא אקד
 "תאר,רל רופא היל רמא ןיראל הצוחל ןיראמ תאצל והמ

dieser ein; da bückte er sich und stand 
vor ihm, bis er erwachte. Währenddessen 
glückte ihm die Auslegung [des Psalms] 

15 “V/// Psalm Asaphs"‘^. 

R. Jäqob b. Abuha sprach zu Abajje: 
Mir zum Beispiel hält, wenn ich aus dem 

nimm es nicht an, denn dies könnte, da er 
Gelehrter ist, ihn betrüben. 

R. Tryphon hatte eine alte Mutter, und 
wenn sie ins Bett steigen wollte, bückte er 
sich und sie stieg auf ihn hinauf. Als er 
ins Lehrhaus kam und sich ■damit rühmte, 
sprachen sie zu ihm: Noch hast du die 
Hälfte [der Pflicht] der Ehrung nicht er- 
füllt; hat sie etwa in deiner Gegenwart ei- 
nen Geldbeutel ins Meer geworfen, ohne 
dass du sie beschämt hast!? Wenn R. Joseph 

Ich will vor der Gottheit aufstehen, die da 

_ _ _J_ 
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die Schritte seiner Mutter hörte, sprach er: 
kommt. R. Johanan sagte: Heil dem, der sie nicht gesehen“hat. Während der Schwan- 
gerschaft [der Mutter] R. Johanans starb sein Vater, nach seiner Geburt starb seine 
Mutter. Ebenso geschah es bei Abajje. — Dem ist ja aber nicht so, Abajje pflegte ja 
zu sagen: meine Mutter sagte mir!? — Es war seine Amme"”. 

R. Asi hatte eine alte Mutter. Einst sagte sie zu ihm, sie wolle Schmucksachen; da 
fertigte er ihr solche. — Ich möchte einen Mann haben. — Wir wollen einen suchen.— 
Ich möchte einen Mann haben, der so schön ist, wie du. Da verliess er sie und ging 
nach dem Jisraelland. Als er hierauf hörte, dass sie ihm nachfolge, kam er zu R. Jo- 
hanan und fragte ihn, ob man aus dem Jisraelland nach dem Ausland gehen dürfe. 
Dieser erwiderte, es sei verboten. — Wie ist es, wenn zum Empfang einer Mutter? Da 

106. Es kommt ganz auf die Behandlung u. die Absicht an. 107. Ps. 79,1. 108. Den er 

vorher nicht verstanden hatte. 109. Da es gar nicht möglich ist, den Eltern genügend Ehrfurcht zu 

erweisen. 110. Od. Erzieherin; Mitteilungen A.s im Namen seiner Mutter kommen im T. sehr oft vor 

(beispielsweise S. 594 Z. 11 ff.), von mir überall sinngemäss mit "Amme" übersetzt. 
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 אתא רדה אתרופ חתרא״עדו־י ־יניא ה־יל רמא והמ אמיא
 םולשל ךריזחי םוקמה תאצל תיצרתנ יפא היל רמא
 אמלד םולשו םח היל רמא רזעלא״יברד הימקל אתא
 םוקמה היל רמא״ךל רמא יאמ היל רמא״התר חתרימ
 הוה אל חתרד אתיא םאו■^דיל רמא״םולשל ךריזחי
 רמא יתאקד אנוראל עמש יבהו יכהדא ךל ךרבמ
 ודבבמו״וייחב תבבמ ןנבר ונת :יקפנ אל יעדי יא
 אל םוקמל ויבא רבדב עמשנה’'דציב וייחב"ותומב
 ימצע ליבשב ינורהמ - ימצע ליבשב ינוחלש רמאי

erwiderte er etwas ärgerlich“': Ich weiss es 
nicht. Als er hierauf wiederum zu ihm kam, 
sprach er: Asi, du bist nun entschlossen 
fortzugehen; Gott bringe dich in Frieden 
zurück. Hierauf kam er zu R. Eleäzar und 
sprach zu ihm: Er ist, behüte und bewahre, 
vielleicht böse. Dieser fragte: Was sagte er 
zu dir? Jener erwiderte: Gott bringe dich in 
Frieden zurück. Dieser entgegnete: Wenn 
er böse wäre, würde er dich nicht gesegnet 10 ותומב אבא ליבשב״יהלוב אלא ימצע ליבשב ינורטפ 
haben. Währenddessen hörte er den Sarg’“ ךב רמאי אל ויפמ העומש רבד רמוא היה דציב 
kommen. Da sprach er: Hätte ich dies ge- ובבשמ תרפב ינירה ירמ אבא רמא ךב אלא אבא רמא 
ahnt, würde ich nicht hinausgegangen sein. רמוא”ךליאו ןאבמ שדח רשע םינש ךות ילימ ינהו 

Die Rabbanan lehrten: Er ehre ihn’" םבה ןנבר ונת :אבה םלועה ייחל הברבל ונורבז 
bei Lebzeiten und er ehre ihn nach seinem 15 אל הנשמ וניא ןמגרות ובר םשו ויבא םש הנשמ 
Tod. Wieso bei Lebzeiten? Wenn man im הובא אמיליא ןאמד הובא ובר םש אלו ויבא םש 
Ort die Worte seines Vaters achtet, so sage רמא אלא אוה אבויה רב ואל ןמגרות וטא ןמגרותמד 
er nicht: sendet mich meinetwegen, fertigt אה יב םבח לש ובר םשו םבח לש ויבא םש אבר 
mich schnell ab meinetwegen, entlasst mich רמא והיא אקריפב ביתי’^דוה יב ישא ברי״רב רמד 
meinetwegen,sondern bei allem: wegen mei-20 ונת :ישא בר רמא יבה רמא הירומאו ירמ אבא 
lies Vaters. Wieso nach seinem Tod? Wenn ומוקמב דמוע אל ארומ דוביב והזיאו ארומ והזיא ןנבר 
er eine aus seinem Mund herrührende Leh- ועירבמ אלו וירבד תא רתופ אלו ומוקמב בשוי אלו 
re vorträgt, so sage er nicht: so sagte mein איצומו םינבמ הפבמו שיבלמ הקשמו ליבאמ דוביב 
Vater, sondern: so sagte mein Vater und בר p לשמ’°רמא הדוהי בר ימ לשמ° והל איעביא F01.32 

Meister, für dessen Lager ich eine Sühne 25 ברל ןנבר היל ורוא בא לשמ רמא איעשוא רב ןתנ 
sei. Dies nur innerhalb der zwölf Monate’’^ 
von da ab sage er: sein Andenken zum 
Segen, zum Leben in der zukünftigen Welt. 

Die Rabbanan lehrten: Der Gelehrte 
ändere’’Men Namen seines Vaters’’'und den 
Namen seines Lehrers; der Dolmetscher ändere weder den Namen seines Vaters noch 
den Namen seines Lehrers. Wessen Vaters, wenn etwa des Vaters des Dolmetschers, so 
ist er ja ebenfalls dazu verpflichtet!? Vielmehr, erklärte Raba, den Namen des Vaters 
des Gelehrten und den Namen des Lehrers des Gelehrten. So pflegte Mar, der Sohn 
R. Asis, beim Vortrag zu sagen: mein Vater und Meister sagte, sein Dolmetscher aber 
pflegte zu sagen: R. Asi sagte. 

Die Rabbanan lehrten: Was heisst [Ehrjfurcht und was heisst Ehrung? [Ehrjfurcht: 
er stehe nicht auf seinem Platz, er sitze nicht auf seinem Platz, er widerspreche ihm 
nicht und er überstimme ihn‘’^nicht. Ehrung: er speise ihn, tränke ihn, kleide ihn, hülle 
ihn und führe ihn ein und aus. Sie fragten: Aus wessen Mitteln? R. Jehuda sagt, aus 
des Sohns, R. Nathan b. Osäja sagt, aus des Vaters. Die Rabbanan entschieden R. 
Jirmeja, und manche sagen, dem Sohn R. Jirmejas, nach der Ansicht dessen, welcher 

111. So nach unsrem Text (vgl. Torja zSt.); nach den kursireuden Ausgaben; er wartete ein wenig. 

112. Seiner Mutter, die auf der Reise starb. 113. Der Sohn seinen Vater. 114. Nach seinem 

Tod; während dieser Zeit werden die Seelen der Toten im Fegefeuer geläutert. 115. Wenn er beim 

Vortrag seinen Vater zitirt. 116. Statt seinen Namen zu nennen, gebrauche er die oben genannte 

Formel. 117. Bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen seinem Vater u. einem anderen. 
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 sagt, aus des Vaters. Man wandte ein: Es ךמא תאו ךיבא תא דבב°'°רמאנ ■יביתיימ בא לשמ

 ,heisstdeinen Vater und deine Mutter ףא סיב ןורסחב ןלהל המ ךנוהמ 'ה [תא] דבב°'’רמאנו

 und es heisst:”V//r^ den Herrn mit deinem היל אקפנ יאמ בא לשמ תרמא יאו סיב ןורסחב ןאכ
 Gut-, wie dies mit Geldverlust, ebenso auch ינש ^ םיחא ינש” >מש את הבאלמ לוטיבל'^ הינימ

 jenes mit Geldverlust. Welchen Verlust hat רשעמ הזל הז ןידופ ודימלתו ברה ונבו באה ןיפתוש 5

 ?!er dadurch, wenn man sagt, aus des Vaters ןב לשמ תרמא יאו ינע רשעמ הזל הז ןיליכאמו ינש

 -Die Arbeitsversäumnis. — Komm und hö — הפדעהל אכירצ אל םיינע לשמ ובוח ערופ הז אצמנ
 re: Zwei Brüder, zwei Gesellschafter, Vater אבת הדוהי יבר"* רמא הלע ינתקד ונייה יבה יא

 und Sohn oder Lehrer und Schüler dürfen הפדעהל יאו ינע רשעמ ויבא תא ליבאמש ימל הריאמ
 “’für einander den zweiten Zehnten auslösen את אתלימ היב אליז יכה וליפא הנימ"* אקפנ יאמ !0
 -und an einander den Armenzehnten entrich םאו בא דוביכ ןכיה דע רזעילא יבר תא ולאש” עמש
 ten. Wenn man nun sagt, aus des Sohns, so וניאו וינפב םיל ונקרזיו"יקנרא לומיש ידכ םהל רמא
 ergibt es sich ja, dass er seine Schuld^mit הינימ היל אקפנ יאמ בא לשמ תרמא יאו ומילכמ

 dem [Gut] der Armen bezahlt!? — Dies gilt אנוה ברד אנוה בר רב הברד אה יכו ושרויל יוארב
 -Wieso wird dem — .״׳'vom Ueberschuss יא יזחיא ליזיא רמא הירב הבר״ייפנאב יאריש ערק"* !5
 nach hierzu gelehrt: R. Jehuda sagte, Fluch רוע ינפלא°*”רבעקו° חתר אמלדו חתר אל יא חתר
 komme über den, der seinen Vater mit dem םושמ רבעק אהו°הירקיל היל ליחמד לשבמ ןתת אל
 -Armenzehnten ernährt; wenn den Ueber °יבה םושמ אמלדו ינייבמופב*'היל דבעד תיחשת לב

 schuss, so ist ja nichts dabei!? — Dies ist בר היל ינתמ”:היחתיר תעשב היל דבעד*"חתר אל
 :dennoch entwürdigend. — Komm und höre ןועמש יבר םילקסנב םיפרשנה הירב ימרל לאקזחי 20
 Man fragte R. Eliezer, wie weit die Ehrung בר היל רמא^הרומח הפירשהש הליקסב ונודי רמוא
 von Vater und Mutter zu reichen habe, und הפירש״^איריא יאמ יבה היינתית אל אבא הירב*^דדוהי

er erwiderte: Soweit, dass, wenn dieser vor 
ihm einen Geldbeutel ins Meer wirft, er 

ihn nicht beschäme. Was verliert er da- 
bei, wenn man sagt, aus des Vaters״*!? — 

Wenn er iVnwartschaft hat, ihn zu beerben. 
So zerriss einst Rabba b. R. Hona Seiden- 
gewänder in Gegenwart seines vSohns Rab- 

ba, indem er sagte: ich will sehen, ob er zornig werden wird oder nicht. — Er über- 
trat ja, da dieser zornig werden könnte, [das Verbot] sotlst vor einem Bünden kei- 
nen Anstoss legcnXt—Er hatte auf seine Ehrung verzichtet.— Er übertrat ja [das Ver- 
hot]׳Hdu sollst nicht verderbenXt — Er tat dies an den Nähten. — Vielleicht ward er 
deshalb nicht zornig!? — Er tat es während seines Zorns״*. 

R. Jehezqel lehrte seinen Sohn Rami: Wenn zu Verbrennende unter zu Steinigende'״, 
so werden alle, wie R. Simon sagt, durch Steinigung hingerichtet, weil die Verbren- 
nung eine schwerere [Todesart] ist. Da sprach sein Sohn R. Jehuda zu ihm: Vater, lehre 
nicht so; dies״*brauchte ja nicht mit der Schwere der Verbrennung begründet zu werden, 
es sollte schon aus dem Grund erfolgen, weil die meisten zu Steinigende sind. Lehre 
vielmehr wie folgt: wenn zu Steinigende unter zu Verbrennende״'’. — Wie ist dem- 

Ex,20,12 

Pr. 3,9 

lMs.4 

gid 3r 

Bm. 63 
A7.66 

Nid.67a 
Lx.19,U 

Sab.129a 
 ו40ל

Dt.20,19 

Syn.BQd 

 יכה** אלא והנינ םילקסנ אבורד יל קופית הרומח

22 M — 23 היל II 
M 25 li 26 בר II 
28 M ערקמ M 29 ii 

 II 'ינאמ םופב M 31 || יפל םושמ M .א — P 30 |i ד -(-
32 M — 33 |[ ד M + הליקסהש ׳פירשב ונודי ׳וא ׳מכחו 

 .יכיה M 35 11 הירב — M 34 |1 ׳רומח

20 M + 21 11 ןאכ M + 11 ןלהל 
M 24 [| 'ינימ ׳קפנ M — ינש 

M + היל M 27 H ונליטיו 

118. Ex. 20,12. 119. Pr. 3,9. 120. Mit eignem Geld, ohne das Fünftel hinzufügen zu 
müssen, wie׳ dies heim Eigentümer selbst der Fall ist. 121. Die Ernährung des Vaters. 122. Der 
zur unbedingten Ernährung seines Vaters nicht mehr nötig ist. 123. Dies müsste demnach von dem 

Fall gelten, wenn der Geldbeutel dem Vater gehört. 124. Lev. 19,14. 125. Dt. 20,19. 126. So 
dass er dies nicht merkte. 127. Wenn Delinquenten, die durch Verbrennen hinzurichten sind, unter 
solche, die durch Steinigung hinzurichten sind, gekommen sind, dh. wenn letztere mehr sind; cf. Bd. vij S. 

336 Z. Iff. 128. Dass sie durch Steinigung hinzurichten sind. 129. Obgleich die letzteren mehr 

.sind, so werden sie dennoch durch Steinigung hingerichtet. 
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nach der vSchiußsatz zu erklären; die Wei- אפיס אמלא^* יבה יא” םיפרשנב םילקסנה^‘היינתיא 

sen sagen, sie seien durch Verbrennung hin- יאמ הרומה הליקסהש הפירשב ונודי םירמוא םימבהו 

zurichten, weil die Steinigung eine schwe- והנינ םיפרשנ אבורד יל”קופית הרומה הליקסד איריא 

rere [Todesart] ist. Dies braucht ja nicht ןועמש יברל היל ורמאקד אוה ןנבר”םתה היל רמא 

mit der Schwere der Steinigung begründet 5 היל רמא הרומה הליקס אל הרומה הפירש תרמאקד 
zu werden, es sollte schon aus dem Grund 303;[^; יבה ךובאל היל'אמית אל אנניש״הדוהי ברל לאומש 

erfolgen, weil die meisten zu Verbrennende רמאי לא הרות ירבד לע רבוע ויבא היהש ירה אינתד 

sind!? Jener erwiderte; Dies entgegneten'״ אבא ול רמוא אלא הרות ירבד לע תרבע אבא ול 

die Rabbanan dem R. Simon; du sagst, die רעצמ אק ירועצ הרותב בותב ךבייהרותב בותב ךב 

Verbrennung sei eine sehwerere [Todesart]; 10 :^'ךכ הרותב בותב ארקמ אבא ול רמוא אלא היל 

nein, die Steinigung ist eine schwerere. Se- הוצמו םימ יניקשה רמוא אבא רמוא איתמ ןב רזעלא 
muel sprach zu R. jehuda; Scharfsinniger, ינאש .דוצמה תא״השועו אבא רובב ינא הינמ תושעל 

sprich nicht so zu deinem Vater, denn es רשפא םא רמוא הדוהי ןב יסיא .דוצמב םיבייה אבאו 

wird gelehrt; Wenn sein Vater Worte der םירהא ידי לע השעית םירחא ידי לע תושעיל .דוצמל" 

Gesetzlehre übertreten hat, so sage er zu !5 יסיאב .דבל.ד הנתמי^ר רמא ויבא דובבב אוה ךליו 

ihm nicht; Vater, du hast Worte der Ge- .דנתמ בר רמא אליש רב קחצי בר רמא :הדוהי ןב 
setzlehre übertreten, vielmehr sage er zu לוחמ ודובב ודובב לע לחמש באה אדסה בר רמא 
ihm; Vater, in der Gesetzlehre aber heisst רמא ךפוי ברו לוחמ חובב ןיא ודובב לע לחמש ברה 

es so. — [Auch wenn er sagt;] in der Ge- רמאנש לוחמ ודובב ודובב לע לחמש ברה וליפא 

setzlehre aber heisst es so, kränkt er ihn 20 13,21•*£ °םתה אתשה יבה אברי^רמא םמוי םהינפל ךלה ׳.דו 

ja!? — Vielmehr, er sage zu ihm; in der היליד .דרותו'*אוה היליד אמלע''אוה ךורב שודקה 
Gesetzlehre befindet sich folgender Schrift- רד.ד'’אי.ד היליד .דרות אב.ד°.דירקיל היל ליחמ איה coib 

vers'”. ותרותבו״ ביתבד איה היליד הרות ןיא° אבר רמא 
Eleäzar b. Mathja sagte; Wenn mein אלולה יב יקשמ אבר אהו יניא הלילו םמוי .דנהי 

Vater [zu mir] sagt, dass ich ihm Wasser 25 ברד .דידב אנוה ברלו אפפ ברל אפב היל לדו*°.דירבד 

zum Trinken reiche, und ich ein Gebot aus- ברד הירב סהנפ ברלו ירמ ברל הימקמ ומקו עשוהי 
zuüben habe, so lass ich die Ehrung des 

Vaters und übe das Gebot aus, denn ich 

und mein Vater sind zur Ausübung des 

Gebots verpflichtet. Isi b. Jehuda sagte; 

Wenn das Gebot durch andere ausgeübt 

werden kann, so mag es durch andere aus- 

geübt werden und er begebe sich zur Ehrung seines Vaters. R. Mathna sagte; Die 

Halakha ist.wie Isi b. Jehuda. 
• • • 

R. J19haq b. Sila sagte im Namen R. Mathnas im Namen R. Hisdas; Wenn ein Vater 

 M 36 + וכ?] יכ] |f- B 37 1- ל״א [M 38 i יאמ ןנברד

M 41 j| היל -- M 40 [| םתה...יל — M 39 || איריא 

43 II אוה -f- M 42 II ׳רקמ ול ׳וא אלא ךה ונייה ףוס ףוס 

I; רב אדא + M 45 || ׳צמל — M 44 || ינא + M 

 M 46 יכה ייבא היל || M 47 — אמלע ■| M 48 ׳רותד

 ליחמ ׳ליד || 49 (M — איה...רדה) M 50 II ילידו.

auf seine Ehrung verzichtet, so ist sein Verzicht gütig, wenn aber ein Eehrer auf seine 

Ehrung verzichtet, so ist sein Verzicht nicht gütig. R. Joseph aber sagte, auch wenn 

ein Lehrer auf seine Ehrung verzichtet, sei sein Verzicht gütig, denn es heisst; 

der Herr ging vor ihnen am Tag. Raba sprach; Es ist ja nicht gleich; allerdings kann 

der Heilige, gebenedeiet sei er, da die Welt sein ist und die Gesetzlehre sein ist, auf 

seine Ehrung verzichten, aber ist denn hierbei die Gesetzlehre sein'”!? Später sagte Raba; 

Freilich ist die Gesetzlehre sein, denn es heisstüber seine Gesetzlehre sinnt er tags 

und nachts. — Dem ist ja aber nicht so, als Raba bei der Hochzeit seines Sohns ein- 

schenkte und R. Papa und R. Hona einen Beeher reichte, und sie sich vor ihm erhoben. 

130. Jedoch nicht als Begründung. 131. Ohne ihm direkt zu sagen, dass er sich geirrt habe. 

132. Ex. 13,21. 133. Des Gelehrten; die ihm gebührende Ehrung wird nicht ihm, sondern seiner Ge- 

setzeskunde erwiesen. 134. Ps. 1,2. 
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 .und R. Mari und R. Pinhas, dem Sohn R ןנבר ןנבר ונה רמאו דפקייא^״הימקמ ומק אלו אדסה

 ,Hisdas, und sie sich vor ihm nicht erhoben אלולה^ייב יןלשמ הוה אפפ ברו־יןנבר ואל ןנבר ונהו

 nahm er es überrund sprach: sind etwa ברד^\דירב“קהצי •יברל אסכ היל ילדו היירב רמ אבאד

 ?!diese Gelehrte und jene keine Gelehrten רודיה יבה וליפא דפקיאו הימקמ םק אלו הדוהי

 Und als R. Papa bei der Hochzeit seines רמאד ןאמל וליפא ישא בר רמא :ועב היל דבעימ*’ 5

 -?Sohns Abba-Mar einschenkte und R. Ji לע להמש אישנ לוחמ ודובכ ודובכ לע לחמש ברה

 haq, dem Sohn R. jehudas, einen Becher רזעילא יברב השעמ יביתימ לוחמ ודובכ ןיא ודובכ

 ,reichte, und dieser vor ihm nicht aufstand התשמה^^תיבב ןיבוסמ ויהש קודצ יברו עשוהי יברו

 nahm er es übel!? — immerhin sollten sie הקשמו דמוע”לאילמנ ןבר היהו לאילמג ןבר לש ונב

 .ihm Achtung erwiesen haben יברל ונתנייולטנ אלו רזעילא יברל סוכהךתנ םהילע !0

 ,R. Asi sagte: Selbst nach demjenigen עשוהי הז המ רזעילא יבר ול רמא ולביקו עשוהי

 welcher sagt, dass, wenn ein Lehrer auf רמא ונילע הקשמו דמוע יברב לאילמנו^יןיבשוי ונא

 -seine Ehrung verzichtet, der Verzicht gil "'ונממ לודג םהרבא'’^ שמשש ונממ^'לודג וגיצמ היל

 tig sei, ist, wenn der Fürst auf seine Ehrung דמע אוהו°וב בותכו'’^דיה רודה לודג םהרבא שמשו

 verzichtet, sein Verzicht nicht gütig. Man אל ול ומדנ תרמיה יכאלמב ורמאת אמשו םהילע !5

 -wandte ein: Einst waren R. Eliezer, R. Je לאילמג ןבר אהי אל ונאו םייברעל אלא ול ומדנ

 hosuä und R. (^adoq beim Hochzeitsmahl דע קודצ יבר םהל רמא ונילע הקשמו דמוע יברב

 ’'’‘des Sohns R. Gamaliels, und R. Gamaliel םיקסוע םתאו'^ םוקמ לש ודובכ םיחינמ םתא יתמ

 -stand vor ihnen und schenkte ein. Er reich הלעמו תוחור בישמ אוה ךורב שודקה תוירבה דובכב

 te R. Eliezer einen Becher, und dieser nahm ןחלומ• ךרועו המדא חימצמו רטמ דירומו םיאישנ 20

 ihn nicht, er reichte ihn R. Johosuä, und ""יברב"* לאילמג"' אהי אל ונאו דחאו דהא לכ ינפל

sfilirb רמא"רמתיא יכה רמתיא יא אלא ונילע הקשמו דמוע dieser nahm ihn wol. Da sprach R. Eliezer 

Sy״•'«׳’ודובכ לע להמש אישנ רמאד ןאמל וליפא ישא בר zu ihm: Was soll dies, jehosuä, wir sitzen 

 und lassen Gamaliel Beribbi vor uns stehen לוחמ ודובכ ןיא ודובכ לע לחמש ךלמ לוחמ ודובכ

i'n.223 25 ותמיא אהתש°ךלמ ךילע םישת םוש° רמאנש und einschenken !?Dieser erwiderte :Wir fin- 

den einen, der grösser war als er, und andere 

bediente. Abraham war grösser als er, und 

er bediente andere. Abraham war der gröss- 

te des Zeitalters, nnd von ihm heisst es: 

stand vor ihnen. Vielleicht glaubst du, 

sie erschienen ihm als Dienstengel, so ist 

dem nicht so, sie erschienen ihm als Ara- 

ber'^*. Weshalb soll nun R. Gamaliel nicht 

vor uns stehen und uns einschenken!? Hierauf sprach R. Qadoq zu ihnen: Wie lange 

noch wollt ihr die Ehre Gottes lassen und euch mit der Ehre von Menschen befassen. 

Der Heilige, gebenedeiet sei er, lässt Winde wehen, Wolken aufsteigen, Regen fallen, 

die Erde sprossen und richtet jedem eine Tafel her; weshalb soll nun Gamaliel Beribbi 

nicht vor uns stehen und einschenken. — Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird 

es wie folgt lauten: R. Asi sagte: Selbst nach demjenigen, welcher sagt, dass, wenn 

ein Fürst auf seine Ehrung verzichtet, der Verzicht gütig sei, ist, wenn ein König auf 

seine Ehrung verzichtet, der Verzicht nicht gütig, denn es heisst:'V2^ sollst einen König 

über dich setzen.^ dass du Ehrfurcht vor ihm hast. 

Die Rabbanan lehrteneinem Greis sollst du aufstehen\ man könnte glauben, 

auch vor einem lasterhaften Alten, so heisst es: Alten, und unter Alten ist ein Gelehr- 

135. 013gleicb er dadurch, dass er sie bediente, auf seine Ehrung verzichtet hatte. 136. Dieser 

war Fürst. 137. Gen. 18,8. 138. Cf. Bd. vj S. 785 Z. 24. 139. Dt. 17,15. 140. 

Lev. 19,32. 
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ter zu”wrst^en^enn^s h.e\ssvrversa)nvde רמאנש םכח אלא ןקז ]לאךקז רמול דומלת יאמשא 

mir siebzig Mäfiner 7>on den Aeltesten Jis- ילילגה יסוי יבר לארשי ינקזמ שיא םיעבש יל הפםא° Nm.ii.ie 

raels. R. Jose der Galiläer sagte: Unter Al- יננק ׳ה°רמאנש המכה הנקש ימ אלא ןקז ןיא רמוא pr.8,22 

teil ist einer zu verstehen, der Weisheit er- דומלת קוחר םוקממייוינפמ דומעי לובי וכרד תישאר 
worben hat‘״ denn es heisstHerr hat 5 םוקמב אלא המיק יתרמא אל תרדהו םוקת רמול 
mich er71wrben als Anfang seines Wegs. Man םוקת רמול דומלת ןוממב ונרדהי לוכי’‘רודיה שיש 
könnte glauben, dass man vor ihm schon רודיה ףא םיב ןורסח הב ןיאש המיק המ תרדהו 
aus weiter Ferne aufstehe, so heisst es: אסבה תיבמ וינפמ דומעי לוכי סיכ ןורסח ובךיאש 

'"‘sollst du axifstehen und ehren\ das Aufste- יתרמא אל תרדהו םוקת רמול דומלת ןיחרמה תיבמו 

hen ist dann erforderlich, wenn eine Ehrung !0 ימכ ויניע םיצעי לוכי רודיה שיש םוקמב אלא המיק 

erfolgt. Man könnte glauben, man ehre ihn בלל רוסמה רבד״^יתאריו םוקת רמול דומלת והאר אלש 

mit seinem Geld, so heisst es: sollst du auf- רמוא רזעלא ]2 ןועמש יבר°ךיהלאמ תאריו״וב רמאנ” 

stehen tmd ehren\ wie das Aufstehen ohne יפיא תאריו ןקז רמול דומלת חירטי אלש ןקזל ןינמ 

Geldverlust erfolgt, ebenso auch die Eh- הביש לב וליפא םוקת הביש ינפמ רמוא הדוהי ןב 

rung ohne Geldverlust. Man könnte glau-15 אכיא אמק אנת ונייה ילילגה יסוי יבר עמשמב’' 

ben, dass man vor ihm auch im Abort oder אל םיבחו קיני רבס אמק אנת סיבהו קיני והייניב 

im Badehaus aufstehe, so heisst es: sollst אמעט יאמ”םיבחו קיני וליפא רבס ילילגה יפוי יבר’' 

du aufstehen und ehren, das Aufstehen ist רמאקדכ’'’ךתעד אקלפ יא ךל רמא ילילגה’*יםוי יברד 

nur dann erforderlich, wenn eine Ehrung er- םוקת ןקז הביש ינפמ אנמהר בותבנ ןב םא אמק אנת 
folgt. Man könnte glauben, man dürfe die 20 \אה ואל יאהד רמימל'“ אנמחר והניגלפד אנש יאמ 

Augen schliessen, als hätte man ihn nicht אנתו םיכחו קיני וליפא הנימ עמשי׳יאה ואל יאהו 

gesehen, so heisst es: sollst du atfstehen, יאמ אמק אנתו תאריו ןקז ךמסימל יעבד םושמי׳אמק 

7md sollst furchten-, dies ist eine Sache, die םא ילילגה יסוי יבר רמאקדכ ךתעד אקלפ יאייהימעט 

dem Herzen anvertraut ist, daher heisst es: םוקת תרדהו םוקת הביש ינפמ° אנמחר בותכנ pFoi.33 

du sollst vor deinem Gott fürchten. R. Simon 25 :אוה דח הנימ עמש יכה בתכ אלדמ'°ןקז ינפ תרדהו 
b. Eleäzar sagte: Woher, dass der Alte an- 70 f- B- 71 ו M ׳קמ ןמ M 72 !j 73 רודיה יא |j 

MP 74 הב M + 75 || יוה M 76 !1 ו 4־ M — ב jj 

77 M + ימנ M 78 jj — 79 11 ׳‘יגה M 80 ׳אדכ (I 

P — 81 || יאה...יאה...רמימל M 82 יכה ביתכ אלדמ II 

M תאריל ןקז ׳םימל יעבקד 'ושמו ן״הא M 83 II + ךל ׳א. 

dere nicht belästigen dürfe? — es heisst: 

Alten, sollst fürchten^\ Isi b. Jehuda sagte: 

Vor einem Greis sollst du aifstehen, darunter 

ist jeder Greis einbegriffen. — R. Jose der 

Galiläer sagt ja dasselbe, was der erste Autor'"'!? — Ein Unterschied besteht zwischen 

ihnen hinsichtlich eines Jungen und Gelehrten. Der erste Autor ist der Ansicht, nicht 

vor einem Jungen und Gelehrten, und R. Jose der Galiläer ist der Ansicht, auch vor 

einem Jungen und Gelehrten. — Was ist der Grund R. Jose des Galiläers?— Er kann 

dir erwidern: wenn man so sagt, wie der erste Autor, so sollte doch der Allbarmher- 

zige geschrieben haben: vor einem Greis, einem Alten sollst du auf stehen und ehren, wenn 

er es aber teilt, so besagt dies, dass der •eine nicht mit dem anderen identisch sei; so- 

mit ist hieraus zu entnehmen, dass dies auch von einem Jungen und Gelehrten gelte. 

— Und der erste Autor!?—Weil er [das Wort] Alte71 neben fürchten setzen will'"'.— 

Was ist der Grund des ersten Autors? — Wenn man so sagt, wie R. Jose der Galiläer, 

so sollte doch der Allbarmherzige geschrieben haben: vor eine)n Greis sollst du aifste- 

hen tind ihn ehre71, ehren‘‘^sollst du das Gesicht e17tes Alten und vor ihm aaifstehen, und 

da es nicht so heisst, so ist zu entnehmen, dass es eines sei. 

141. Num. 11,16. 142. Da,s W. ןקז wird als Kompositum v. הנק הז (dieser hat erworben) erklärt. 

143. Pr. 8,22. 144. Diese Worte werden auf ןקז bezogen. 145. Auch nach diesem gilt dies nur 

von einem Gelehrten. 146. Wegen der obigen Auslegung, dass der Alte die Deute nicht belästigen 

dürfe; aus diesem Grund befindet sich das W. "Alter״ am Schluss des Satzes. 147. Die W.e "ehren״ 
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 ,Der Meister sagte: Man könnte glauben '"םוקת רמול דומלת ןוממב ונרדהי^ילובי רמ רמא

 man ehre ihn mit seinem Geld, so heisst רודרד ףא סיב ןורסח הב ןיאמ• המיק המ תרדהו

 es: sollst du auf stehen und ehren\ wie das ימ םיכ ןורסח הב תיל המיקו םיכ ןורסח וב” ןיאש

 Aufstehen ohne Geldverlust erfolgt, ebenso םיאק יכהו יכהדא אתינגרמ ביקנ אקד ןניקסק אל

 die Ehrung ohne Geldverlust. Erfolgt denn רודיהל המיק שיקא"“ אלא ותכאלממ ליטבו הימקמ •י

 ,das Aufstehen [immer] ohne Geldverlust לוטיב הב ןיאש• המיק ףא״׳לוטיב וב ןיאש רודיה המ

 -es kann ja Vorkommen, dass er gerade Per '*ןורסח הב ןיאש• המיק המ המיקל רודיה ימנ שיקאו

Hol.641> ןיא° ורמא ןאכמ סיכ ןורסח וב ןיאש״״רודיה ףא סיכ len durchlochP'*, und während er vor ihm 

 -aufsteht, die Arbeit unterbricht!? — Viel םימכח ידימלת ינפמ דומעל ןיאש^ר*’תוינמוא ילעב

 mehr, man vergleiche das Aufstehen mit יילעב לכ ןנתהו“’“אלו םתכאלמב ןיקסועש• העשב !0

 -ohne Ver״‘der Ehrung, wie die Ehrung ‘“םירמואו םמולשב םילאושו םהינפמ’'םידמוע תונמוא

 säumnis erfolgt, ebenso das Aufstehen ohne רמא םולשל” םכאוב ינולפ םוקמ ישנא וניחא םהל

 Versäumnis, und ferner vergleiche man die ןיא םימכח ידימלת ינפמ םידמוע םהינפמ ןנחוי יבר

Men!72a '"'ארו אוב“ ןיבא רב יסוי יבר רמא :םידמוע Ehrung mit dem Aufstehen, wie das Auf- 

 stehen ohne Geldverlust erfolgt, ebenso die ינפמ םידמוע םהינפמ ירהש התעשב הוצמ הביבח !5

 -Ehrung ohne Geldverlust. Hieraus folger םאד םתה ינאש• אמלדו םידמוע ןיא םימכח ידימלת

 ten sie, dass Handwerker, wenn sie sich דומעי לובי רמ רמא*':אבל דיתעל ןלישכמ התא”ןכ

 mit ihrer Arbeit befassen, nicht vor den אייח יבר אהו אלו”ץחרמה תיבמו אסכה תיבמ וינפמ

 Schriftgelehrten aufstehen dürfen. — Etwa רב ןועמש יבר ליזאו ףילחו” אתוסמ’“ יב ביתי הוה

 nicht, es wird ja gelehrt: Alle Handwerker דובאל .דיל רמא אתאו דפקיאו^דימקמ םק אלו יבר 20.

 ,standen vor ihnen‘’“auf und begrüssten sie •ינפמ דמע אלו םילית רפסב^ול יתינש םישמוח ינש

 -indem sie zu ihnen sprachen: Brüder, Bür ‘יסוי‘יבר רב לאומש יבר הל ירמאו ארפק רב ותו

 ger aus dem und dem Ort, in Erieden sei יבר רב ןועמש יבר ליזאו לע אתוסמ'יב ביתי הוה

 euer Kommen!? R. Johanan erwiderte: Vor ינש .דובאל .דיל רמא אתאו דפקיאו'.דימקמ םק אלו

 ihnen standen sie auf, vor Schriftgelehrten דמע אלו םינהכ תרותב ול יתינש שילש ישילש 2.י

stehen sie nicht auf. 

R. Jose b. Abin sagte: Komm und sieh, 

wie beliebt ein Gebot zur festgesetzten Zeit 

ist; vor ihnen mussten sie aufstehen, vor 

Schriftgelehrten aber stehen sie nicht auf. 

— Vielleicht war es da anders, um sie nicht 

zu einem Verstoss in zukünftigen Fällen 

zu bring-en‘®‘. 

 ן.דבד אמעט רהרהמו בשוי ןהב אמש ול רמאו ינפמ

84 M — 85 || ם״א P — 86 || ׳דהי M 87 שיקמ II 

M -|- 88 || הכא^ימ P — 89 |[ ש M 90 ׳םמ ןידמוע II 

MP 91 || ׳ינתהו B 92 || תוינמוא M 93 |[ ׳נפב M ׳ולשב II 

94 M 95 || ׳שנמ ׳אצמנ M המיק ירמא אל תרדהו םוקת ל״ת 

 II אתוחסמ B 96 [| אייח ׳ר איה אלו רודיה שיש םוקמב אלא

97 M 98 || ליזאו לע M 99 ינש ׳ר ׳באל ל״או ׳פקיא II 

M — 1 י ת״סב M — ותו M 2 II — יסוי B 3 II 

 .יתינש ישילש ינש ׳ר יבאל ל״או ׳תא ׳קיא M 4 [1 אתוחסמ

Der Meister sagte: Man könnte glauben, 

dass man vor ihm auch im Abort oder im Badehaus aufstehe. Etwa nicht, einst sass 

ja R. Hija im Badehaus und R. Simon b. Rabbi ging an ihm vorüber, und als er vor 

ihm nicht aufstand, nahm er es ihm übel und ging zu seinem Vater und sprach zu 

ihm: zwei Bücher der Psalmen lehrte ich ihn, und er stand vor mir nicht auf!? Ferner 

sass einst Bar-Qappara, und wie manche sagen, R. Semuel b. R. Jose, im Badehaus und 

R. Simon b. Rabbi ging an ihm vorüber, und als er vor ihm nicht aufstand, nahm er 

es ihm übel und ging zu seinem Vater und sprach zu ihm: zwei Drittel eines Drittels 

lehrte ich ihn im Leviticus, und er stand vor mir nicht auf. Dieser erwiderte ihm: 

Vielleicht sass er und dachte darüber nach‘^'. Nur weil er darüber nachgedacht haben 

u. "aufstehen''müssten bei beiden genannt werden. 148. Dh. eine kostbare Sache in Arbeit bat. 149. 

Die auch durch eine Geste od. durch Worte erfolgen kann. 150. Den Ueberbringern der Erstlings- 

früchte nach Jerusalem: cf. Bd. i S. 317 Z. 24ff. 151. Die besonders freundliche Aufnahme sollte sie 

zur Darbringung in den folgenden Jahren anspornen. 152. Ueber das, was er ihn lehrte. 
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 יתבב אה אישק אלי אל יבה ואל אה רהרהמו בשוי

 הבר רמאד״ארבתסמ ימנ יבה יארב יתבב אה יאוג8״.400
 רהרהל רתומ םוקמ'לבב ןנחוי יבר רמא הנח רב רב
 :ינאש היסנואל אמלד אסכה תיבמו ןיחרמה תיבמ'ןדה

 ןניקסע יעישרב וטא°’והאר אלש יממ ויניע םיצעי לובי
 יבד אבויה ןמז היטמילד'ימקמ ויניע םיצעי לובי אלא
 דומלת הימקמ םיאקד״היל יזה אל אה היבויחךמז אטמ
 רודיה הב שיש המיק יהוזיא אנת״תאריו םוקת רמול
 אלא ןרמא אל ייבא רמא תומא עברא הז רמוא יוה
 ויניע אלמ קהבומה"וברב לבא קהבומ וניאש וברב
 ףסוי ברד ארמחד הינדואל היל יזח הוה״יבמ ייבא
 יגסמ אקו ארמח ביבר הוה ייבא םיאק הוה יתאד
 ךדיאב ןנברו אישרשמ בר ביתי א־ינס״רהנד אדינא"
 אנא קהבומ ברייואלו והל רמא הימקמ ומק אלו אסיג
 רמוא רזעלא״ןב ןועמש יבר’':ןיתעדא ואל״היל ורמא®»;■//;
 רמא תאריו ןקז רמול רומלת חירטי אלש ןקזל ןינמ^»,^^^“
 אריז יבר''ףיקמ ייבא ייה ףיקמ יאד ןניטקנ י־יבא
 יתפידמ הימרי ברד הימק ביתי הוה אניבר“ ריקמ
 המב רמא הישיר״יסכימ אלו הימק ארבנ אוהה ףלח
 והינ''איסחמ אתממ אמלד היל רמא ארבנ אה״ריצח
 הביש ינפמ°רמוא הדוהי ןב ימיא :ןנבר הב^״יסינד
 הבלה ןנחוי יבר רמא עמשמב הביש לב וליפאו םוקת
 יבס ימקמ^ייאק הוה ןנחוי יבר הדוהי ןב יסיאב
 אבר ינהד והיילע^יודע יקתפרה המב רמא יאמראד

4 (M — אל) || 5 P — 6 [ן םוקמ M 7 ׳רמה ןמ II 

M — 8 || וטא M יטמילד || B Q 10 11 אבויח M 

 II 13 ה — M 12 II יהוזיא ׳וא ׳עמש ׳ר M 11 || םיאקו

M — 14 || הוה B אדוגא M 15 II ׳פפ M 16 II -|- 

 II 20 בר M 19 || ׳עילא P 18 || ׳ינת + M 17 |1 ה

M 21 || ׳נתמ בר B 22 || אשיר M ׳לידו 'א ׳בנ יאה 
 M 25 II ןנברב והב V 24 || (יהנינ M) 23 || ׳תמ ינבמ

 .ינהאד והיוליע M 26 || מ —

?SS der Alte andere nicht belästigen dürfe 

konnte, sonst aber nicht‘”!? — Das ist kein 

Einwand; das eine gilt von den inneren Räu- 

men und das andere gilt von den äusseren'” 

Räumen. Dies ist auch einleuchtend, denn 

Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen R. 

Johanans, dass man überall nacbdenken'” 

dürfe, nur nicht in einem Badehaus und in 

einem Abort'". — Vielleicht ist es anders, 

wenn es gegen seinen Willen erfolgt‘". 

«Man könnte glauben, man dürfe die 

Augen schliessen, als hätte man ihn nicht 

gesehen.» Sprechen wir denn von Frevlern!? 

—Vielmehr, man könnte glauben, man dür- 

fe die Augen schliessen, bevor die Pflicht‘" 

heranreicht, so dass man, wenn die Pflicht 

heranreicht, ihn nicht sieht, um vor ihm 

aufzustehen, so heisst es: so sollst du mif- 

stehen, und sollst fürchten. Es wird gelehrt: 

Welches heisst ein Aufstehen, durch das 

eine Ehrung erfolgt? — innerhalb'Wier El- 

len. Abajje sagte: Dies gilt nur von einem, 

der nicht sein Hauptlehrer ist, vor einem 

Hauptlehrer aber, soweit seine Augen rei- 

eben. Wenn Abajje das Ohr des Esels R. 

Josephs erblickte, stand er auf. Einst ritt 

Abajje auf einem Esel am Ufer des Flusses 

Sagja entlang, und R. Mesarseja und die 

Jünger sassen an der anderen Seite und 

standen vor ihm nicht auf. Da sprach er 

zu ihnen: Bin ich etwa nicht [euer] Haupt- 

lehrerl? Sie erwiderten ihm: Wir bemerk- 

ten [dich] nicht. 

«R. Simon b. Eleäzar sagte: Woher, c 

— es heisst: Alten, sollst fürchten.-» Abajje sagte: Es ist uns überliefert, dass, wenn er 

einen Umweg"°macht, er [lange] leben werde. Abajje machte einen Umweg. R. Zera 

machte einen Umweg. Einst sass Rabina vor R. Jirmeja aus Diphte und jemand ging 

an ihnen vorüber, ohne das Haupt zu bedecken. Da sprach er: Wie unverschämt ist 

dieser Mann. Jener erwiderte: Er ist vielleicht aus Matha-Mehasja, die mit den Gelehr- 

ten vertraut sind‘". 

«Isi b. Jehuda sagte: Vor einem Greis sollst du aufstehen., darunter ist jeder Greis 

einbegriffen.» R. Johanan sagte: Die Halakha ist wie Isi b. Jehuda. R. Johanan stand 

vor greisen Aramäern auf, indem er sagte: was alles haben diese überstanden! Raba stand 

153. Würde er nicht recht gehandelt haben. 154. In den eigentlichen Baderäumen stehe man 

nicht auf, wol aber in den Vorräumen. 155. Ueber Worte der Gesetzeskunde. 156. Demnach 

befand er sich dann im Vorraum. 157. Wenn er die Gedanken nicht verscheuchen kann. 158. Wenn 

er sich noch in der Ferne befindet. 159. Es ist zu ersehen, dass er seinetwegen aufsteht. 160. Um 

zu vermeiden, da.ss man vor ihm aufstehe. 161. Und pflegen deshalb vor ihnen nicht aufzustehen. 

 Talmud Bd.V ו02
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 vor solchen nicht auf, aber Ehrung erwies יבסל אדי ביהי ייבא והל דבע רודיה םיאק'\אל םקימ

 die''־er ihnen. Abajje reichte den Greisen יא רמא יאזט רדשמ ןמחנ בר היהולש’'רדשמ אבר

 -Hand. Raba sandte seinen Diener. R. Nah רמא :אקושב אכיא אבא רבי״ןמחנ המכ הרות ואל

Col.b יאשר םכה דימלת ןיא“ יאני יבר רמא ובייא”’ יבר man sandte seine Eunuchen‘“^, denn er sag- 

 te: Wenn nicht die Gesetzeskunde, wieviele אלש* ידכ תיברעו תירחש אלא ובר ינפמ^“ דומעל .ר

Qid.32bןןyמש יבר“יביתימ םימש דובכמ הבורמ ודובכ היהי Nahman (b. Abba)'®“gibt es auf der Strasse! 

 :R. Ajbu sagte im Namen R. Jannajs רמול דומלת חירטי אלש ןקזל ןינמ רמוא רזעלא ןב

 Ein Schriftgelehrter darf nur morgens und יאמא דבלב®'תיברעו תירחש• תרמא יאו תאריו ןקז

 -abends vor seinem Lehrer aufstehen, da םלועל אל אמוי ילוכ ואל אלא אוה אבויה חר״טינ^יאל

 mit seine Ehrung nicht grösser sei als die היל רשפאד המכ יכה וליפאו^^דבלב תיברעו תירחיש !0

 :Ehrung des Himmels'®'. Man wandte ein ןיאש®“םכח דימלת לב רזעלא יבר רמא :הרטינ אל

 R. Simon b. Eleäzar sagte: Woher, dass der ודומלתו םימי ךיראמ וניאו עשר ארקנ ובר ינפמי״דמוע

Ecc.8,13ךיראי אלו עשרל היהי אל בוטו“ רמאנש חכתשמ Alte andere nicht belästigen dürfe? — es 

 e\sst: Alten, sollst/ürchtc7j. WeshaXh soWte\\ ארומ םיהלא(ה) ינפלמ ארי ונניא רשא לצכ םימי

Lv.19,32 5•! ירה ךיהלאמ תאריו“ רמוא אוהשכ והמ״עדוי יניא וז er es nicht, wenn nur morgens und abends, 

 dies ist ja Pflicht'“!? Wahrscheinlich den תולקשמ תארומו תיבר תארומ אמיאו המיק וז ארומ

 -ganzen Tag. — Nein, tatsächlich nur mor אוהו ונב והל איעביא :רמנ ינפ ינפ רזעלא יבר

 gens und abends, dennoch darf er, soweit היל רמאד עמש את ויבא ינפמ דומעל והמ ובר

 .möglich, andere nicht belästigen ינאש ךובא ימקמ םוק אנניש• הדוהי ברל לאומש

 ,r. Eleäzar sagte: Ein Schriftgelehrter לאומש רמ וליפאד®® הוה םישעמ לעבד לאקזחי בר 20

 der vor seinem Lehrer nicht aufsteht, heisst רמאק יבה הילי׳רמאק יאמ אלא הימקמ םיאק ימנ

 ein Frevler; er lebt nicht lange und sein שוחית אלוהימקמ תא םוק ירוחאמ יתאד"“ןינזניז היל

Studium gerät in Vergessenheit. Es heisst 

nicht giit'^gehen wird es dem Frevler, gleich 

dem Schatten wird er nicht lange leben, weil 

er nicht vor Gott fürchtet. Ich würde nicht 

gewusst haben, welche Furcht hier zu ver- 

stehen sei, wenn es aber'®’heisst: du sollst vor deinem Gott fürchten.^ so ist hier die 

Furcht hinsichtlich des Aufstehens zu verstehen. — Vielleicht die Furcht hinsichtlich 

des Wuchers, oder die Furcht hinsichtlich der Gewichteיר? — R. Eleäzar folgert aus 

[dem Wort] voF'. 

Sie fragten: Muss der Sohn vor seinem Vater aufstehen, wenn er dessen Lehrer 

ist? — Komm und höre: Semuel sagte zu R. Jehuda: Scharfsinniger, stehe vor deinem 

Vater'^'auf. — Anders verhielt es sich bei R. Jehezqel, der ein Mann von Taten war, 

vor dem sogar Mar Semuel aufzustehen pflegte. — Wozu brauchte er es ihm demnach 

zu sagen!? — Er sagte ihm folgendes: wenn es vorkommt, dass er hinter mir kommt'”, 

so stehe du vor ihm auf und achte nicht auf meine Ehrung. 

2g אכיא אנא יכ M 28 ij יחולש M 27 j! יאק B 26 

 M ובא || M 30 ינפב |M 31 i (אכ?) M 32 ;1 — ׳טינ

 י אוה ׳ויח M 33 הרטמ אל יכה וליפא ק״ה | M 34 וניאש
35 M ׳יה המ 

V 

36 M םיאמ הוה ש״מ ׳יפאו 
 היל -

M 37 

38 M הירוחאמ ׳יתאד. 

162. Die an ihm vorübergingen, damit sie sich auf ihn stützen. 163. Die zum Hofstaat des 

Fürsten gehörten, dessen Schwiegersohn er war. 164. Die W.e אבא רב sind ganz unverständlich u. 

fehlen auch in R.sj. u. anderen Codices; sie werden wol durch Flüchtigkeit ahs אנא יכ des Cod. M entstan- 

den sein. 165. Die beim Verrichten des Gebets nur 2 mal täglich erfolgt. 166. Schüler, die 

im Haus des Lehrers wohnen (um solche handelt es sich nach den Kommentaren), pflegen dann ohnehin 

den Lehrer zu begrüssen. 167. Sec. 8,13. 168. Cf. Bd. i S. 11 Z. 18. 169. Beim Gebot, 

vor einem Gelehrten aufzustehen. 170. Keine falschen Gewichtsmasse zu verwenden; auffallend ist, 

dass zwar beim ersteren auf die Furcht vor Gott hingewiesen wird (Lev. 25,36), nicht aber beim anderen, 

weshalb manche תולושכמ (cf. Lev. 19,14) st. תולקשמ je.sen. 171. Das in beiden angezogenen Schrift- 

Versen gebraucht wird. 172. R. Jehezqel; cf. S. 804 Z. 19ff. 173. Besser nach Cod. M: dass 

ich hinter ihm komme. 
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Sie fragten: Muss der Vater vor seinem דומעייש והמ ובר אוהו ונב והל איעבייא :“ידיד ארקיל 
Sohn aufstehen, wenn dieser sein Lehrer *ינא יול p עשוהי יבר רמאד עמש את וינפמ ויבא”' 

ist? — Komm und höre: R. jehosuä b. Levi אישנ תיב דובכ״פושמ אלא ינב ינפמ דומעל ידכ יניא 
sagte: Ich brauchte vor meinem Sohn nicht הימקמ אנמיאק יאבר והיא אה היבר אנאדייאמעט 
aufzustehen, jedoch [tu ich dies] wegen der 5 וליפאו ינב ינפמ דומעל ידכ יניא^'ינא רמאק יכה 

Ehrung des Fürstenhauses‘”. Nur aus dem תיב דובכ םושמ אלא הוכא‘’אנא אהד יאבר אוה 
Grund, weil er dessen Lehrer war, wenn רמא אל וא ימד ךלהמכ בוכר והל איעביא :אישנ 

aber dieser sein Lehrer wäre, würde er vor דמוע רוהטו ןליאה׳יתהת בשוי אמט״עמש את ייבא ן 

ihm aufgestanden sein. — Er meint es wie םאו רוהט בשוי רוהטו ןליאה תהת דמוע אמט אמט 

folgt: ich brauchte vor meinem Sohn nicht 10 רמאו תעגונמה ןבאב ןכו אמט רוהטה אמטה בשי^‘ 

aufzustehen, selbst wenn er mein Lehrer עמש ימד ךלהמכ בוכר תרמוא תאז ןהכ רבךמהנ בר 

wäre, denn ich bin sein Vater,jedoch [tu ich הרות רפס ינפמ דומעל והמ והל איעביא :הנימ 

dies] wegen der Ehrung des Fürstenhauses. רמוהו לק ירמא״׳ירזעלא יברו ןומיס יברו היקלה יבר 
Sie fragten: Gleicht das Reiten dem 22 •יבר‘' :ןכש לכ אל הינפמ םידמוע הידמול ינפמ°״־וי“ 

Gehen'”oder nicht? — Komm und höre: 15 יבר ליזאו ףילה יכתי ווה ידבז רב בקעי יברו רזעלא 

Wenn der Unreine unter dem Baum sitzU'’ ןותאד אדה והל רמא הימקמ ומקו אבא רב ןועמש 

und der Reine steht, so ist er unrein, wenn ינפמ תדמוע הרות םולכ דועו רבה אנאו ימיכה‘״ 

der Unreine unter dem Baum steht und der ןיא רזעלא׳״יבר רמאד רזעלא "ברכ הל רבס הידמול 

Reine sitzt, so ist er rein, wenn aber der קסועש העשב ובר ינפמ דומעל יאשר םכה דימלת‘" 

Unreine sich niedersetzt, so ist der Reine 20 דע השמ ירחא וטיכהו‘’ :ייבא הלע טייל° הרותב 

unrein. Dasselbe gilt auch von einem aus- רמא דה אהפנ קהצי יברו ימא יבר הלהאה ואב 

sätzigen SteinV Hierzu sagte R. Nahman אתיאדכ*"יאנגל רמאד ןאמ הבשל רמא דחו יאנגל 

b. Kahan, hieraus sei zu entnehmen, dass 

das Reiten''*dem Gehen gleiche; schliesse 

hieraus. 

Sie fragten: Muss man vor einer Ge- 

setzrolle aufstehen? R. Hilqija, R. Simon 

und R. Eleäzar sagten: Es ist [ein Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere zu fol- 

gern: wenn man vor den sie Studirenden aufstehen muss, um wieviel mehr vor ihr 

selbst. 

Einst sassen R. Eleäzar und R. Jäqob b. Zabhdi, und als R. Simon b. Abba an ihnen 

vorüberging, standen sie vor ihm auf. Da sprach er zu ihnen: Erstens seid ihr Ge- 

lehrte und ich nur Genosse, und zweitens sollte denn die Gesetzeskunde‘'Vor den sie 

Studirenden aufstehen!? Er ist der Ansicht R. Eleäzars, denn R. Eleäzar sagte, ein 

Schriftgelehrter dürfe, wenn er sich mit der Gesetzeskunde befasst, vor seinem Lehrer 

nicht aufstehen. Abajje fluchte darüber. 

Sie schauten Äloseh nach, bis er ztini Zelt kam. R. Ami und R. Ji9haq der Schmied 

[streiten hierüber]; einer sagt, zur Beschimpfung, und einer sagt, aus Hochachtung. 

Einer sagt, zur Beschimpfung, wie dies mitgeteilU'wird, und einer sagt aus Hochach- 

j: אה אבר אבאד M 41 || דובכ — M 40 ' ויבא — M 39 

II רוהט אמט בשוי M 44 jj אבא M 43 j! יניא — M 42 

 M 45 — ך״ב M 46 ji — ימא ;B 47 j יע^א ׳ר. M ׳קעי ד

 ליזאו ףילה הוהד, א״בש ירד ׳ימקמ יבתי ווה ׳עילא ׳רו ידבז רב
 רמא !M 48 j ןירבח M 49 jj ןיאשר ח״ת M 50 jj .ןאמ לזית

174. Seiu Sohn (wol R. Joseph, der nur selten im T. genannt wird) war Schwiegersohn des Fürsten. 

175. Ob mau auch dann vor ihm aufstehen muss, wenn er vorüberreitet; wenn dies dem Sitzen gleicht, so 

ist dies nicht erforderlich. 176. Der sitzende Unreine macht den Raum unter dem Baum unrein, u. 

wer sich in einem solchen Raum befindet, ist unrein, einerlei ob er sitzt od. steht. 177. Cf. Lev. 

14,34 ff. Wenn jemand mit einem solchen Stein stehend unter dem Baum sich befindet, so bleibt der da- 

neben Stehende od. Sitzende rein, setzt er sich nieder, so überträgt er die Unreinheit. 178. Mau richtet 

sich hierbei nicht nach dem Stein, der gleich dem Reitenden sitzt, dh. getragen wird, sondern nach der 

Person, die ihn trägt. 179. Sie hatten sich gerade mit der Gesetzeskunde befasst, daher nannte er sie 

selber Gesetzeskunde. 180. Ex. 33,8. 181. An anderer Stelle; der T. will dies wol nicht mitteilen. 

102* 
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tung, denn Hizqija sagte im Namen R. Ha- 

nanjas, des Sohns R. Abahus, im Namen R. 

Abahus im Namen des R. Evdämi aus Haj- 

fa: Wenn der Gelehrte vorübergeht, so stehe 

man vor ihm [in einer Entfernung] von vier 

Ellen auf, und wenn er vorüber ist, setze 

man sich nieder; wenn das Gerichtsober- 
Ber 

E 

 הירב“איננח'’יבר''רמא היקזח רמא חישל רמאד ןאמ
 ןמד ימידיא יבר רמא והבא יבר רמא והבא יברד

 ןויכו תומא עברא וינפלמ דמוע רבוע םכה אפיה

 אלמ וינפלמ דמוע“ רבוע ןיד תיב בא בשוי" רבעש

 וינפלמ דמוע רבוע אישנ בשוי" רבעש ןויכו'" ויניע

 רמאנש ומוקמב בשיש דע בשוי וניאו ויניע אלמ

 ן;^ן^תוצמ לכ° :הלהאה ואב דע השמ ירהא וטיבהו
 haupt vorübergeht, so stehe man vor ihm יינ״ייו השע תוצמ יהוזיא ןנבר ונת :[רכו] ןמזהש השע

foi.34 ןיליפתו תיציצו'' רפוש בלולו הכוס” אמרג ןמזהש auf, sobald man ihn erblickt, und wenn er 

 vorüber ist, setze man sich nieder; wenn der הקעמ'’ הזוזמ אמרנ ןמזה אלש השע תוצמ יהוזיאו !0

 -Fürst vorübergeht, so stehe man auf, so החמש הצמ ירה אוה אללכו ןקה חולישו"" הדיבא

 bald man ihn erblickt, und man setze sich "ותו תובייח םישנו אמרנ ןמזהש השע תוצמד להקה

 erst dann nieder, wenn er sich auf seinen '"ואלד ןבה ןוידפו היברו הירפ" הרות דומלת ירהו

Er.27־ רמא° תורוטפ םישנו אוה״יאמרנ ןמזהש השע תוצמ Platz niedergelassen hat, denn es heisst: 

 .sie schauten Moseh nach, bis er ztim Zelt kam רמאנש םוקמב וליפאו תוללכה ןמ ןידמל ןיא ןנחוי יבר !5

ib.26bםימה ןמ ןרה ןיפתתשמו ןיברעמ לכב״ןנתד ץוה וב Zu allen von einer festgesetzten 

 Zeit bedingten Geboten. Die Rabbanan ןיא אלא תוירטפו ןיהמכ אכיאהו אכיל ותו חלמו

 -lehrten: Von einer festgesetzten Zeit beding ץוח וב רמאנש םוקמב וליפאו תוללכה ןמ ןידמל:

 ;"te Gebote sind Festhütte"; Feststrauss ןנירמג״יןלנמ :תורוטפ םישנ אמרג ןמזהש השע תוצמו

 Von einer .״"Posaune"; Ci9ith"; Tephillin השע תוצמ לכ ףא תורוטפ םישנ ןיליפת המ ןיליפתמ 20

 festgesetzten Zeit nicht bedingte Gebote דומלתמ הל רמג״יןיליפתו תורוטפ םישנ אמרנ ןמזהש

 םישנ ןיליפת ףא תורוטפ םישנ הרות דומלת המ״יהרות

51 B -|52 || יל ־ B 53 || אנינח M — א״רד הירב ;I 

54 j- B- 55 |1 תומא ירא (M — דמוע) 56 |1 M + וניאו 

 II 58 ןוגכ -f- M 57 || ׳ומא ׳ברא וינפלמ (?)דמעיש דע בשוי

M — 59 || תיציצו M -)- 60 11 ו M 61 11 אללכ ׳ליש 

M — 62 1| ו M — 63 || אוה B רמג. M ףיליד II 

64 M 65 || ילתמ ןנירמג M — תורוטפ...ףא...המ. 

sind Mezuza"; Geländer"', Verlust"’und Ehe- 

genlassen des Nest[vogels”°].—Ist dies denn 

eine stichhaltige Regel, Ma99ah'’; Festfreu- 

de'’; Versammlung'’'sind ja von einer fest- 

gesetzten Zeit bedingte Gebote, dennoch 

sind Weiber hierzu verpflichtet!? Ferner 

sind Gesetzesstudium, Fortpflanzung und 

Auslösung des [erstgeborenen] Sohns”Von einer festgesetzten Zeit nicht bedingte Ge- 

bote, dennoch sind Weiber davon frei!? R. Johanan erwiderte: Aus Regeln ist nichts 

zu entnehmen, selbst wenn es "ausgenommen״ heisst. Fs wird nämlich gelehrt: Mit 

allem kann ein Erub'’'bereitet werden und eine Vereinigung'“erfolgen, ausgenommen 

Wasser und Salz. Gibt es denn weiter nichts mehr”״, es gibt ja noch Schwämme und 

Morcheln!? Vielmehr ist aus Regeln nichts zu entnehmen, selbst wenn es "ausgenom- 

men״ heisst. 

Von allen von einer festgesetzten Zeit bedingten Geboten sind Weiber 

FREI. Woher dies? — Es ist von den Tephillin zu folgern: wie Weiber von den Tephillin 

frei sind, ebenso sind sie von allen von einer festgesetzten Zeit bedingten Geboten frei. 

Hinsichtlich der Tephillin ist es vom Gesetzesstudium zu folgern: wie Weiber vom Ge- 

setzesstudium frei sind, ebenso sind Weiber von den Tephillin frei. — Sollte man doch 

182. Cf. Lev. 23,43. 183. Cf. ib. V. 40. 184. Am Neujahrsfest; cf. Num. 29,1. 185. Die 

Quasten am Obergewand; cf. Dt. 22,12. 186. Cf. Bd. i S. 16 N. 2. Die beiden letztgenannten Gebote 

haben Geltung nur am Tag u. sind somit von einer festgesetzten Zeit bedingt. 187. Die nach Dt. 6,9 

an den Türpfosten anzubringende Pergamentrolle mit dem bezüglichen Inhalt. 188. Das als Schutz 

um das Dach zu machen ist; cf. Dt. 22,8. 189. Die Wiedergabe des verlorenen Guts an den Verlierer; 

cf. Dt. 22,1 ff. 190. Cf. Dt. 22,6,7. 191. Das ungesäuerte Brot am Pesahfest; cf. Ex. 11,15. 192. 

Cf. Dt. 16,11. 193. Am Hüttenfest; cf. Dt. 31,12. 194. Cf. Num. 18,15ff. 195. Cf. S. 562 N. 342. 

196. Was hierfür ungeeignet ist. 
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Dt.lt,21 

Lv.23,42 

Suk.28f 

ib. 

Col.b 

 הרות דומלתל ןיליפת הזוזמל ןיליפת שיקנו“תורוטפ
 ןייליפת הינש השרפב ןיב הנושאר השרפב ןיב שיקתיא
 הזוזמ שיקנו"" שיקתיא אל הינש השרפב"'הזוזמל
 וברי ןעמל" ביתכד אתעד״יאקלס אל הרות דומלתל
 הבוס ירהו ייה יעב׳״אל ישנ ייח יעב׳״ירבנ םבימי
 ובשת תכםב° ביתכד אמרנ ןמזהש השע תוצמד'־
 איצוהל“ חרזאה אנמחר בתכד אמעט םימי תעבש
 ייבא רמא תובייח םישנ יפה ואל אה םישנה תא
 תוכוסב ביתיד ליאוה אנימא ךתעד אקלס ךירטציא

die Tephillin mit der Mezuza vergleichen’’'!? 
— Die Tephillin gleichen dem Gesetzes- 
Studium sowol im ersten Abschnitt‘’’als auch 
im zweiten Abschnitt, dagegen aber glei- 
eben die Tephillin nicht der Mezuza im 
zweiten Abschnitt. — Sollte man doch die 
Mezuza mit dem Gesetzesstudium’״'verglei- 
chen!? — Dies ist nicht einleuchtend. Es 
heisst:“Vaw/? sich ■mehren eure Tage\ sollen 

Ex.23,7 
Hg.4ä 

Rh. 6b 

Pes.23ä 
45a 
Jom. 60a 
Git.76a 

Na2.37» 
Qi(l.24a 

36a37h 
42b43a 

68a 
Syn.45P 
67672» 
Seb.266 
Az. 546 
2eb.24a 
46a57a 

HoI.etb 
113661173 

Bek.49a 
Ker.ea 
Mei.n6 
Ar. 146 

66 M 67 || ׳וזממ ׳םת שיקאו M -)- שוקתיא ינושאר ׳רפב 

denn nur Männer [lange] leben und Weiber 10 ףא ותשאו שיא הריד המ“ ורודת ןיעכ ובשת^בשת 
nicht!? — Die Festhütte ist ja ein von einer ךתעד אקלס ךירטציא“ רמא’'אברו ותשאו שיא הכוס 
festgesetzten Zeit bedingtes Gebot, denn תוצמה גחמ רשע השמה''רשע השמח ףלינ אנימא 
es heisst:“ Tage sollt ihr in ilütten אכירצ תובייח םישנ ןאי ףא תובייח םישנ ןלהל המ 
sitzen, dennoch sind Weiber nur deshalb בתכד אמעטו״׳אמרג ןמזהש השע תוצמד היאר ירהו״‘ 
ausgeschlossen, weil der Allbarmherzige 15 םישנ יכה ואל אה םישנה איצוהל'״ ךרוכז“ אנמחר 
Emgesessene geschrieben hat“״, sonst aber היאר היאר ףלינ אנימא ךתעד אקלס ךירטציא תובייח 
wären sie dazu verpflichtet!? Abajje erwi- החמשמ ףלינ ארוטפל ןיליפתמ ןניפלידאו'״להקהמ 
derte: Dies^'ist nötig; es heisst: in Hütten יאמ הנמלא החמשמ הלעב השא ייבא רמא״אבויחל 
sollt ihr sitzen, und man könnte glauben, יוהד״סושמ להקהמ ףלינו ולצא היורשב רמימל אכיא 
Sitzen gleicht dem Wohnen, wie in der 20 ינש לכו° דהאכ םיאבה םיבותכ ינש להקהו הצמ 
Wohnung Mann und Weib weilen, ebenso ןיליפת יכה יא םידמלמ ןיא דחאכ ןיאבה םיבותכ 
auch in der Festhütte Mann und Weib. Ra- 
ba erwiderte: Dies“'ist nötig; man könnte 
glauben, es sei durch [das Wort] fünfaeh71, 

das auch beim Ma99ahfest gebraucht wird, 
zu folgern, wie da Weiber verpflichtet sind, 
ebenso seien sie auch hierbei verpflichtet; daher ist es nötig. — Das Erscheinen“״ist 
ja ein von einer festgesetzten Zeit bedingtes Gebot, dennoch sind Weiber nur deshalb 
ausgeschlossen, weil der Allbarmherzige deine Mannschaft geschrieben hat, sonst aber 
wären sie dazu verpflichtet!? — Dies”üst nötig, denn man könnte glauben, es sei durch 
[das Wort] erscheinen, das auch bei der Versamn11ung^“״gebraucht wird, zu folgern“’. — 
Weshalb wird dies“'von den Tephillin gefolgert, zur Befreiung, sollte es doch von der 
Festfreude gefolgert werden, zur Verpflichtung!? Abajje erwiderte: Die Festfreude des 
Weibs erfolgt durch ihren Mann'“’. — Wie ist es hinsichtlich einer Witwe zu erklären!? 
— Bei dem sie weilt'“. — Sollte es doch von der Versammlung gefolgert werden!? — 
Von der Ma99ah und von der Versammlung lehren zwei Schriftverse dasselbe"', und 
wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts zu folgern"'. — Auch 

68 M 69 שיקאו B ךתעד M 70 y ועב 
 רמא — P 73 II ׳שת — M 72 !| ןמזהש

 םישנה ׳צוהל — M 75 || מ 4־
77 B הוהד. 

M 71 

M 74 

76 M ׳פלידא ל״מק 

198. Um Weiber auch zu diesen zu verpflichten, da beide Gesetze neben einander (Dt. 6,8,9) geschrie- 

ben sind. 199. Im ersten der beiden Abschnitte der Mezuza (Dt. 6,4 ff.) befindet sich das Gebot der 

Tephillin zwischen den Geboten des Gesetzesstudiums u. der Mezuza, so dass es mit beiden verbunden ist, 

dagegen aber befindet es sich im zweiten Abschnitt (Dt. 11,13 ff.) vor dem Gebot des Gesetzesstudiums, so 

dass es nur mit diesem verbunden ist. 200. Um das Weib auch davon zu befreien. 201. Im 

Anschluss an das Gebot der Mezuza, Dt. 11,21. 202. Lev. 23,42. 203. Cf. Bd. iij S. 77 Z. 3ff. 

204. Weiber hinsichtl. dieses Gebots besonders auszuschliessen. 205. Am Fest im Tempel; Ex. 23,17. 

206. Cf. Dt. 31,11. 207. Dass sie ebenso hierzu verpflichtet sind. 208. Die Befreiung des Weibs 

von den von einer festgesetzten Zeit bedingten Geboten. 209. Die Pflicht ist eigentlich dem Mann 

auferlegt u. nicht dem Weib. 210. Dieser ist hierzu verpflichtet. 211. Dass Weiber hierzu ver- 

pflichtet sind. 212. Cf. S. 775 N. 840. 
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 -von den TephilHn und dem Erscheinen leh םיידמלמ ןיאו דחאכ םיאבה םיבותכ ינש ימנ'*היארו
 ren ja zwei Schriftverse dasselbe, demnach הוה היאר בתכ אלו ןיליפת אנמחר בתב יאד יכירצ
 — ?!sollte von diesen nichts zu folgern sein אנמחר בתכ יאו להקהמ היאר'’היאר ףלינ אנימא
 Beide sind nötig; würde der Allbarmherzige ןיליפת שיקא אנימא הוה ןיליפת בתב אלו היאר
 es nur von den TephilHn und nicht vom יאמל יבירצ ימנ להקהו הצמ יבה יא אכירצ הזוזמל 5
 Erscheinen geschrieben haben, so könnte הצמ בתב אלו להקה אנמחר בתב יא*'אמלשב יבירצ
 man glauben, dass man durch [das Wort] נהמ רשע השמה רשע השמה ףלינ אנימא הוה
 erscheinen^ dass auch bei der Versammlung להקה יעב אלו הצמ אנמחר בותכינ אלא תוכוסה
 gebraucht wird, von dieser folgere. Und ךכלייה ןבס* לכ אל םישנ םיבייח םילפט אנימא אנאו
 -würde der Allbarmherzige es nur vom Er םידמלמ ןיאו דחאכ םיאבה םיבותכ ינש והל הוה*’ !0
 -scheinen und nicht von den TephilHn ge רמאד ןאמל אלא ןידמלמ ןיא רמאד ןאמל אחינה
 ,schrieben haben, so könnte man glauben ןמזה אלש השע תוצמ ותו רמימל אביא יאמ ןידמלמ
 -dass man die TephilHn mit der Mezuza ver ארומ המ ארוממ ףיליד ןלנמ תובייח םישנ אמרג
 gleiche; daher ist beides nötig. ■— Demnach אמרנ ןמזה אלש השע תוצמ לכ ףא תובייח םישנ
 -ist dies ja auch bei Ma99ah und Versamm היל*הוהד םושמ הרות דומלתמ ףלינו תובייח םישנ !5
 -lung nötig!? — Wieso ist beides nötig: aller דהאכ םיאבה םיבותכ ינש היברו הירפו הרות דומלת

Fol.35 •יברלו םידמלמ ןיא דהאכ םיאבה םיבותכ ינש לבו dings könnte man, wenn der Allbarmherzige 
jab.'65b ךרביו°רמוא אוה םהינש לע רמאד״אקורב ןב ןנחוי es nur von der Versammlung und nicht 
 -von der Ma99ah geschrieben hätte, glau םושמ רמימל אכיא יאמ וברו ורפ [׳וגו]*יםיהלא םתא“

 ben, man folgere durch [das 'SNor\\ fun/zcIm םיאבה םיבותכ ינש ןבה ןוידפו הרות דומלת הוחד 20

vom Hüttenfest, aber der Allbarmherzige 
sollte es doch nur von der Ma99ah geschrie- 
ben haben und nicht von der Versammlung, 
und man würde gefolgert haben: wenn Kin- 
deT’Mazu verpflichtet sind, um wieviel mehr 
Weiber. Es sind daher zwei Schriftverse, 
die dasselbe lehren, von denen nichts zu 
folgern ist. — Allerdings nach demjenigen, 

welcher sagt, von solchen sei nichts zu folgern, wie ist es aber nach demjenigen zu 
erklären, welcher sagt, es sei zu folgern!? Ferner: dass Weiber zu von einer festge- 
setzten Zeit nicht bedingten Geboten verpflichtet sind, wird ja von der EhrfurchT'^ge- 
folgert, wie Weiber hierzu verpflichtet sind, ebenso sind sie auch zu allen von einer 
festgesetzten Zeit nicht bedingten Geboten verpflichtet; sollte man doch vom Gesetzes- 
studiunUHolgern!? — Vom Gesetzesstudium und von der Fortpflanzung lehren zwei 
Schriftverse dasselbe'”, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen 
nichts zu folgern. — Wie ist es aber nach R. Johanan b. Beroqa zu erklären, welcher 
sagt, auf beide beziehe sich der Schriftvers:'"G'0// segnete sie 8cc. seid Jruchthar tuid rneh- 

ret euc/i'V — Vom Gesetzesstudium und von der Auslösung des [erstgeborenen] Sohns 
lehren zwei Schriftverse dasselbe’”, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist 
von diesen nichts zu folgern. — Sollten doch nach R. Johanan b. Beroqa Fortpflanzung 
und Ehrfurcht als zwei Schriftverse gelten, die dasselbe lehren, von denen nichts zu 
folgern ist!?— Beide sind nötig; würde der Allbarmherzige es nur von der Ehrfurcht 
und nicht von der F'ortpflanzung geschrieben haben, so könnte man glauben, das 

 Qid.34b ןידמלמ ןיא® דחאכ םיאבה םיבותכ ינש לבו'*'דחאכ
 ארומו .דיברו הירפ ווהינ ימנ אקורב ןב״ןנחוי יברלו
 יאד יכירצ ןידמלמ ןיאו דהאכ םיאבה םיבותכ ינש
 אנימא הוה .דיברו .דירפ בתכ אלו ארומ אנמחר בתכ
78 (M והנינ) M 79 |j — ׳אר M) 80 jj 81 : (הוצמ 

P — יא. M — 82 || ך״א M ינש יוה M 83 II — היל 

 ...לכו — M 85 || םיהלא םהל רמאיו M 84 || ימלת

 .ימנ ב״ב — M 86 דחאכ

213. Diese werden im bezüglichen Schriftvers (Dt. 31,12) ausdrücklich genannt. 214. Vor den 

Eltern, zu der Männer u. Weiber verpflichtet sind; cf. S. 790 Z. 20ff. 215. Zu dem Weiber nicht ver- 

pflichtet sind. 216. Dass Weiber davon frei sind. 217. Gen. 1,28. 218. Auch das Weib 

ist zur Eortpflanzung verpflichtet. 
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Wort bezwingen, das der Aiibarraherzige ,דשא ןיא שבכל וברדד ש־יא אנמחר רמא הושבכו 
hierbei gebraucht"’, besage, dass dies nur אלו'“ ,דיברו ,דירפ*'בתכ יאו אל שבכל ,דכרד ןיאד 
vomManngelte, dem das Bezwingen eigen"״ תושעל ודיב קפיסד“’שיא° אנימא ,דוה ארומ בתכ Qid.sob 
ist, nicht aber vom Weib, dem das Bezwin- ןיאד ןויכו אל״׳תושעל הדיב קפיס“’ ןיאד ,דשא ןיא״״ 
gen nicht eigen ist. Undj würde er es nur ,5 אחינה אבירצ ללכ בייחתת אל תושעל הדיב קפיס“’ 
von der Fortpflanzung und nicht von der ןידמלמ ןיא דחאכ םיאבה םיבותכ,ינש רמאד ןאמל 
Ehrfurcht geschrieben haben, so könnte אבר רמא רמימל אכיא יאמ ןידמלמ רמאד ןאמל אלא 
man glauben, dies gelte nur vom Mann, אחא בר ונמו אתלימ אהד אמעטל״״הל יעדי יאנופפ״ Bq.541־ 

der in der Ausführung unbehindert ist, das ןורכזלו (,ד)כדי לע תואל ךל ,די,דו״’״ארק רמא בקעי רב EX '3,9 
Weib aber, das"ün der Ausführung nicht 10 לכ השקוה״ ךיפב ׳ה תרות ,די,דת ןעמל ךיניע ןיב 
unbehindert ist, sei dazu überhaupt nicht״" ןמזהש השע תוצמ ןיליפת המ ןיליפתל הלוכ״הרותה 
verpflichtet; daher ist beides nötig.—Aller- אמרנ ןמזהש השע תוצמ לכ ףא תורוטפ םישנו אמרג 
dings nach demjenigen, welcher sagt, von םישנ אמרג ןמזהש השע תוצמדמו״“ תורוטפ םישנ 
zwei Schriftversen, die dasselbe lehren, sei םישנ אמרג ןמזה אלש השע תוצמד״ללכמ תורוטפ 
nichts zu folgern, wie ist es aber nach dem-15 ןמזהש השע תוצמךיליפת“רמאד ןאמל אהינה תובייח Er.960 
jenigen zu erklären, welcher sagt, es sei אלש השע תוצמ ןיליפת’“ רמאד ןאמל אלא אמרנ 
W01 zu folgern!? Raba erwiderte: Ein Pa- רמאד היל תעמש ןאמ רמימל אכיא יאמ אמרנ ןמזה 
punäer"Veiss dies zu erklären, das ist R. רבסו ריאמ יבר אמרנ קזה אלש השע תוצמ ןיליפת 
Aha b. jäqob. Die Schrift sagt:"V5• soll dir 345;;*5”םיבותכ ינש לכו° דחאכ םיאבה םיבותכ ינש הל 
ein Aderkmal an deiner Ha7td und eine Er- 20 ינש רמאד הדוהי יברלו ןידמלמ ןיא דחאכ םיאבה 
innermig zwischen deinen Augen sein, damit ,דשע תוצמ ןיליפתו ןידמלמ דחאכ םיאבה םיבותכ 
die Lehre des Herrn in deinem Mund sei-, יאו,דד” םושמ רמימל אכיא יאמ’“ אמרנ ןמזה אלש 
die ganze Gesetzlehre wird mit den Tephil- דחאכ םיאבה םיבותכ השלש להקהו החמש” הצמ 
lin verglichen, wie die Tephillin ein von לכ״ :ןידמלמ ןיא דחאכ םיאבה םיבותכ השלשו״ 
einer festgesetzten Zeit bedingtes Gebot, 25 הדוהי בר״ רמא ילימ ינ,דנמ 5 רכו השעת אל תוצמ s“־ 
und Weiber davon frei sind, ebenso sind שיא״ארק רמא לאעמשי יבר יבד אנת ןכו בר רמא 
Weiber von allen anderen von einer fest- 
gesetzten Zeit bedingten Geboten frei. Fer- 
ner sind Weiber, da sie von von einer fest- 
gesetzten Zeit bedingten Geboten befreit 
worden sind, zu von einer festgesetzten Zeit 
nicht bedingten Geboten verpflichtet. — Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, die 
Tephillin seien ein von einer festgesetzten Zeit bedingtes Gebot, wie ist es aber nach 
demjenigen zu erklären, welcher sagt, die Tephillin seien ein von einer festgesetzten 
Zeit nicht bedingtes"’Gebotl? — Derjenige, welcher sagt, die Tephillin seien ein von 
einer festgesetzten Zeit nicht bedingtes Gebot, ist R. Meir, und er ist der Ansicht, von 
zwei Schriftversen, die dasselbe lehren, sei nichts zu folgern. —Wie ist es aber nach R. 
Jehuda zu erklären, welcher sagt, dass von zwei Schriftversen, die dasselbe lehren, zu 
folgern, und dass die Tephillin ein von einer festgesetzten Zeit nicht bedingtes Gebot 
seil? — Ma99ah, Festfreude und Versammlung sind drei Schriftverse, die dasselbe leh- 
ren, und wenn drei Schriftverse dasselbe lehren, so ist"Von diesen nichts zu folgern. 

Ai^len Verboten aber &c. Woher dies? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs, und 
ebenso wurde es in der Schule R. Jismäels gelehrt: Die Schrift sagt;"'a׳^:«« ein Alann 

219. Beim Gebot der Fortpflanzung, Gen. 1,28. 220. Durch Kriegführung udgl. 221. Da 

es vom Willen des Ehemanns abhängig ist 222. Selbst wenn sie unverheiratet ist. 223. Im 

Text in der Mehrzahl. 224. Ex. 13,9. 225. Man sei zu diesem tags u. nachts verpflichtet. 

226. Nach aller Ansicht. 227. Num. 5,6. • 

28ä 
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 -oder ein Weib irgend eine Sünde der Men בותבה הושה םדאה תאטה לבמ ושעי *יכ^ השא וא
 Bq.'s־ רזעילא יבר יבד° הרותבש םישנוע לבל שיאל השא
 £«.2י.יבותבה הושה םהינפל םישת רשא״ארק רמא אנת'

 אנתי היקזח יבד הרותבש ןיניד לכל שיאל השא
 ,צ.,.ק9השא בותבה הושה השא וא שיא תימהו” ארק רמא
 Bq.15a ןניעמשא .יאד אכירצו” הרותבש תותימ לכל שיאל

 ןיניד לבא הלע אנמחר םח הרפכ םושמ אתיימק ךה
 יאו' אל השא ןיא ןתמו אשמ רבד שיא אמיא”

Na2. 

sehen begeht^ die Schrift hat damit das Weib 
dem Mann hinsichtlich aller Strafgesetze 
der Gesetzlehre gleichgestellt. In der Schu- 
le R. Eliezers wurde gelehrt; Die Schrift 
sagt:''V/h du ihnen vor legen sollst\ die Schrift 
hat damit das Weib dem Mann hinsichtlich 
aller Zivilgesetze der Gesetzlehre gleich- 

 -gestellt, in der Schule Hizqijas wurde ge אמיא רפוב לבא איה התויחד’ םושמ אה'ןניעומשא
col.b0! “אה° ןניעמשא יאו' אל השא ןיא תוצמ רבד שיא lehrt: Die Schrift sdigt-S'^ujid eineti Ma7171 

 oder ein Weib tötet-, die Schrift hat damit ךנה לבא הלע אנמחר םח המשנ דוביא אכיאד םושמ
 -das Weib dem Mann hinsichtlich aller To לבו ףיקת] לבמ ןרח :אכירצ אל אמיא יתרת]

 desarten der Gesetzlehre gleichgestellt. Und ביתכד םיתמל אמטת לב אמלשב 5 [רכ] תיחשת
sotMt ^וונב אלו ןרהא ינב°"ןרהא ינב םינהכה לא רמא° [alle diese Schriftverse] sind nötig. Würde 

 er nur den ersten gelehrt haben, so könnte ו9,27אל° ביתכד ןלנמ תיחשת לבו ףיקת לב אלא ןרהא !•י.*1
 man glauben, der Allbarmherzige habe sie ל*’לכ°ךנקז תאפ תא תיחשת אלו םכשאר תאפ ופקת5
 -geschont, damit sie Sühne erlange, das zi אלו״ליאוה ישנ ינהו הפקהב ונשי התחשהב ונשיש
 viigesetz aber gelte nur für den Mann, der והנתיא אלד''ןלנמו הפקהב והנתיל התחשהב והנתיא
 -Handel treibt, nicht aber für das Weib. Wür והל תיא אל אהד ארבס אמיא תיעביא°"התחשהב
 de er es nur von diesem gelehrt haben, so םכשאר תאפ ופיקת אל(ו)'”ארק אמיא תיעביאו’'ןקז 20

könnte man glauben, wegen ihres Unter- 
halts, das Gesetz vom Eösegeld aber gelte 
nur für den Mann, der zu den Geboten ver- 
pflichtet ist, nicht aber für das Weib. Und 
würde er es nur von diesem gelehrt haben, 
so könnte man glauben, der Allbarmherzige 
habe sie diesbezüglich geschont, weil es 
sich um die Einbüssung des Lebens han- 
delt, nicht aber gelte dies von jenen beiden; 
daher sind alle nötig. 

Ausgenommen das Verbot des Rund- 

SCHERENS, DES ZERSTÖRENS &c. Erklärlich 

Ber.4^ 
Jab.35b 

ßb.ßbga 
Syn.SOa 

 הירובידב ארק ינשדמ ךנקז תאפ [תא] תיחשת אלו
 “2ךגקז ךנקז יאמ םכנקז תאפ אנמחר־יבותכנ ןכ םאד

 ולעהש סירסהו השא ןקז אינתהו אלו״ךתשא ןקז אלו
--—— ^30.Tem 

3 P ׳ואטח לכמ השעי רשא M 4 jj + 5 !! בקעי ןב M 

 ־ן־ M 7 ]| אמיא — M 6 II תימהו אנת יSילנה יסוי ר״ב

 ,ן שיא ׳רפב לבא ׳תויח(!)היל יוהיתד יכיה יכ ןיניד M 8 [j אכירצ
9 P 10 || ׳וה היתויחד M םושמ אנהו ׳רפכ םושמ אכה יתרת ינה 
 השא לבא רפוכ םלשיל תוצמ רבד שיא אלטק ןינעל לבא 'תויח

 יתרת ינה לבא ן״א אכיאד םושמ רפוכ ׳עמשא יאו אכירצ אל
 11 והנתילו M 12 || א״ב — M 11 ] ׳בירצ אל ן״א אכילד

13 M 14 || והנתילד M -|- ׳רבס ׳יא ׳ביאו ׳רק ׳יא ׳עביא II 
17 M ארק רמאד ־ 18 ארק|- B 16 ן| ו — M 15 

 M השאה ןקז ׳ינתדהו.

ist dies vom Verbot der Verunreinigung an Toten, denn es 'heissW‘'s/>rüh zu de71 Priestern, 

de71 Söh71en Ahr07ts, den Söhnen Ahrons, nicht aber den Töchtern Ahrons, woher dies aber 
vom Verbot des Rundscherens und des Zerstörens? — Es heisst:'^V.^r sollt de71 Rand eures 

Haupthaars nicht rundschere71 u71d den Ra71d deines Barts sollst du nicht zerstöre71•, wer 
[dem Verbot] des Zerstörens unterworfen ist, ist auch dem des Rundscherens unterworfen, 
Weiber aber, die dem des Zerstörens nicht unterworfen sind, sind auch dem des Rund- 
scherens nicht unterworfen. — Woher, dass sie dem des Zerstörens nicht unterworfen 
sind?—Wenn du willst, aus einem Vernunftgrund: weil sie keinen Bart haben; wenn 
du willst, aus einem Schriftvers: ihr sollt de71 Ra71d eures Haupthaars nicht rimdscheren 

7171d de71 Rand demes Barts sollst du 71icht zerstöre71•, die Schrift ändert die Redewen- 
düng, denn der Allbarmherzige sollte schreiben: den Ra/id eures Barts, und es heisst: 
demes Barts, nä.m\1c\i deines Barts, nicht aber des Barts deiner Frau. — Etwa nicht, 
es wird ja gelehrt, dass, wenn ein Weib oder ein Kastrat Barthaare bekommt, diese 

231. Ib. 19,27. 230. Eev. 21,1. 229. Ib. V. 29. 228. Ex. 21,1. 
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in jeder Hinsicht als Bart g-eiten; wol hin- התחשהל ואל יאמ םהירבד לבל ןקמ ןה ירה רעש 
sichtlich des Zerstörens!? Abajje erwiderte: תאפ תאפ .ךיליד תרמא תיצמ אל התחשהל ייבא רמא 
Du kannst nicht sagen, dass dies hinsicht- םישנ ןאכ ףא תורוטפ םישנ ןלהל המ ןרהא ינבמ 
lieh des Zerstörens gelte, denn durch [das הילובא ןרהא ינב בתכ יבד ן^’אריבם יאו״תורוטפ 
Wort] Rand, das auch bei den Söhnen Ah- 5 רמוהו לקב יתיתו הינימ ארק קותשינ ביתכ“אנינע 
rons יי gebraucht wird, ist zu folgern, wie תוצמ בותיה םהב הבירש םינהכ המו״אנימא אנאו 
da'''Weiber davon befreit sind, ebenso sind ןבש לכ אל לארשי קהא תונב אלו ןרהא ינב תוריתי 
sie auch hierbei davon befreit. — Sollte אתשה ןינעה קיספה אנימא הוה הוש הריזנ ואל יא 
doch, wenn man annimmt, [die Worte] יעבימ הוש הריזנ םושמ יאו ןינעה קיספה אמינ ימנ 
Ahrons beziehen sich auf den ganzeid'^Ab-10 היהי״סיירפסמב והליג לוכי וחלגי אל°אינתדבל° היל ''“י’ 
schnitt, die Schrift davon'^’schweigen, und טקלמב וטקל לוכי''תיחשת אל° רמול דומלת בייח 
man würde es durch [einen Schluss] vom דציכ אה וחלגי אל רמול דומלת בייח אהי ינטיהרבו 
Schwereren auf das Deichtere gefolgert ha- ןכ םא רעת הז רמוא יוה התחשה וב'^ שייש חוליג 
ben: wenn es bei den Priestern, denen die הנימ עמש ךנקז תאפ יאמ ךנקזבש תא ארק בותבינ 
Schrift mehr Gebote auferlegt hat, nur von 15 ולעהש סירסהו השאה ןקז אינתד אה אלאו יתרת 
den Söhnen Ahrons und nicht aber den תאמוטל״אתכלה יאמל םהירבד לכל ןקזכ ןה ירה רעש 
Töchtern Ahrons gilt, um wieviel mehr bei 3,29'•«! השא וא שיא[ו]°'^אביתכ אידהב םיעגנ תאמוט םיעגנ 
jisraeliteni? — Wenn nicht die Wortanalo- ארטוז רמ רמא אלא ןקזב וא שארב עגנ וב היהי יכ 
gie“^‘, könnte man glauben, das Thema sei תבר'* ןויכ אטישפ ימנ םיעגנ תרהט םיעגנ תרהטל 
zu trennen — Auch jetzt kann man ja 20 ךתעד אקלס ךירטציא איה הרהט תב איה האמוט 
sagen, das Thema sei zu trennen und die וב היהי יכ'* השא וא שיא ביתכ םידדצל’^ אנימא 
Wortanalogie'^^sei für die folgende Lehre nö- :ןל עמשמק שיאל ןאתא רדה ןקזב וא שארב עגנ 

Sollen sie nicht abscheren \ man könnte j ^ 21 y ך אןה + M 20 ^ ן1י _ m 19 

glauben, er sei schuldig, wenn er ihn mit -j- bm 24 ]j הב B .םהב P 23 !] יהשת אל יא + M 

einer Schere abgenommen hat, so heisst es: איה ׳מוט ׳יתנד M 26 |j ׳יתנד + M 25 j| ארטוז רמ רמא 

sollst du nicht zerstören•, man könnte ent- •ןקזב(?)שממ יאק m 28 j| ארק ־|- M 27 jj (!)׳רהט ׳יתכ 

nehmen, er sei schuldig, wenn er ihn mit einer Zange oder Feile entfernt hat, so 
heisst es: sollen sie nicht ahscheren•, dies gilt von einem Scheren, wobei ein Zerstören 
erfolgt, mit einem Schermesser. — Es sollte doch heissen: den^’^deines Barts, wenn es 
aber den Rand deines Barts heisst, so ist beides zu entnehmen. — In welcher Hinsicht 
wird demnach gelehrt, dass, wenn ein Weib oder ein Kastrat Barthaare bekommt, diese 
in jeder Hinsicht als Bart gelten!?—Hinsichtlich der Verunreinigung durch AussatzT 
— Von der Verunreinigung durch Aussatz heisst es ja ausdrücklich:bei einem 

Mann oder eine7n Weib ein Aussatz entsteht am Kopf oder am BartXl Vielmehr, erwi- 
derte Mar-Zutra: Hinsichtlich der Reinigung vom AussatzT — Auch hinsichtlich der 
Reinigung vom Aussatz ist es ja selbstverständlich: wenn es bei der Unreinheit berück- 
sichtigt wird, so gilt dies ja auch bei der Reinigung!? — Dies'^ist nötig; man könnte 
glauben, [der Schriftvers] sei zu teilen: wenn bei einem Mann oder einem Weib em Atis- 

satz entsteht am Kopf, [und die Worte] oder am Bart beziehen sich nur auf den Mann, 
so lehrt er uns. 

232. Cf. Pev. 21,5. 233. Wo ausdrücklich von den Söhnen Ahrons gesprochen wird. 234. 

Auch auf das Verbot des Zerstörens des Bartrands. 235. Von der Ausschliessung der Weiber beim 

Verbot des Zerstörens des Bartrands durch das W. "Rand^t 236. Aus dem W. "Rand^', durch die ge- 

folgert wird, dass Weiber auszuschliessen seien. 237. Die W.e "Söhne Ahrons" beziehen sich nur auf 

die ersten Verse, die von der Verunreinigung sprechen. 238. Pev. 21,5. 239. Da das W. "Rand" 

bereits im Schriftvers gerfannt ist. 240. Wobei für behaarte Stellen u. für unbehaarte Stellen besondere 

Kennzeichen vorhanden sind; cf. Pev. Kap. 13. 241. Pev. 13,29. 242. Wobei der Plnreine sich das Haar 

scheren muss; cf. Pev. 14,9. 243. Zu lehren, dass solches Haar hinsichtl. der Unreinheit als Bart gelte. 
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 אמעט \אמ תורוטפ םיישנ וחרקי לב ףא ־ינת״׳־יסלא
 ».14,1,2 אל םכיהלא ׳הל םתא'“ םיינב״ יכה שירדד'° יסיאד

 םע יכ תמל םכיניע ןיב ההרע ומישת אלו ודדגתת

Isi lehrte: Auch dem Verbot des Glat- 
zenscherens“''’sind Weiber nicht unterworfen. 
— Was ist der Grund Isis? — Er erklärt 

 seid Sohne ־////'^“:wie folgt [den Schriftvers] התא ההרקל תונב אלו םינב ךיהלא 'הל התא טדדק

 des Herrn, eiires Gottes, macht euch keine רמוא אוהשכ הדידנל אלא וניא וא ההרקל רמוא 5

 Ritzungen und scheret kerne Glatze zwischen אה רומא הדידנ ירה ךיהלא ׳הל התא שודק םע יב

 -eure71 Augen 11?n einen Toten, den71 ein hei תיאר המו" ההרקל תונב אלו םינב םייקמ ינא המ

 \liges Volk hist du dem Herrn, demem Gott ינא הברמ ההרקה תא איצוהלו הדידנה תא תוברל

 Söhne und nicht Töchter, nur hinsichtlich רעש םוקמב אלשו רעשה'“םוקמב הנשיש הדידנה תא
 -m des GlatzenscherensT —Du sagst, hinsicht "רעש םוקמב אלא הניאש החרקה תא ינא איצומו
 lieh des Glatzenscherens, vielleicht ist dem יכו הדידנל ןיב החרקל ןיב תונב אלו םינב אמיאו
 -nicht so, sondern auch hinsichtlich der Rit אוה הטירשב" ךיהלא ׳הל התא שודק םע יכ בתכ

FoI.36ייבא איה תחא° הדידנו הטירש יסיא רבסק ביתבד zungen!? —Wenn es heisst: de71n ein heiU- 

 ges Volk hist du dem Herrn, deinem Gott, so ינבמ החרק החרק רמנד״יסיאד אמעט ונייה רמא

 sich ja auf Ritzungen, somit״bezieht dies תורוטפ םישנ ןאכ ףא תורוטפ םישנ ןלהל המ ןרהא !.י
 -ist [die Einschränkung:] Söhne und Töeh אוה אניינע ילוכב ארק ביתכ יכד ןל אריבפ יאו
 ,ter, auf das Glatzenscheren zu beziehen אנאו רמוחו לקב יתיתו הינימ ארק קותשנ ביתכד

,gl.Q.d.21b תוריתי תוצמ בותכה םהב הבירש םינהכ°המו אנימא _ ^as veranlasst dieh, Ritzungen einzu- 
 -schliessen und das Glatzenscheren auszu יא ןכש לכ אל לארשי ןרהא תונב אלו ןרהא ינב
 ,schliessen!? — ich schliesse Ritzungen ein אתשה ןינעה קיספה אנימא הוה הוש הריזנ ואל 20
 die sowol an haarigen Stellen als auch an יעבימ הוש הריזנ םושמ יאו ןינעה קיספה אמינ ימנ

 haarlosen Stellen erfolgen können, und ich שמחו עברא הרק וליפא לוכי והרקי אל°אינתדכל היל;
 schliesse das Glatzenscheren aus, das nur “'ההרק רמול דומלת תהא אלא בייח אהי אל תוחרק

Lv.21.5 

Mal(.20a 

an haarigen Stellen erfolgen kannT — Viel- 
leicht gilt dies von Söhnen und nicht von 
Töchtern sowol hinsichtlich des Glatzen- 
scherens als auch hinsichtlich der Ritzun- 

gen und [die Worte]: de717t em heiliges Volk hist du dem Herrn, deinem Gott, beziehen 
sich auf Einschnitte’^''!? — Isi ist der Ansicht, Einschnitte und Ritzungen seien das- 
selbe. Abajje erklärte: Folgendes ist der Grund Isis: er folgert es durch [das Wort] 
Glatze, das auch bei den Söhnen Ahrons"°gebraucht wird, wie da Weiber frei sind 
ebenso sind sie auch hierbei frei. — Sollte doch, wenn man annimmt, der Schriftvers 
beziehe sich auf den ganzen"'Abschnitt, die Schrift davon schweigen, und man würde 
es [durch einen Schluss] vom Schwereren auf das Leichtere" gefolgert haben: wenn es 
bei Priestern, denen die Schrift mehr Gebote auferlegt hat, nur von den Söhnen Ah- 
rons und nicht von den Töchtern Ahrons gilt, um wieviel mehr bei Jisraeliten!? — Wenn 
nicht die Wortanalogie’", könnte man glauben, das Thema sei zu trennenV — Auch 
jetzt kann man ja sagen, das Thema sei zu trennen und die Wortanalogie sei für die 
folgende Lehre nötig!?"W?■^ solle71 sich 77ichtglatt scheren-, man könnte glauben, dass, wenn 
er sich vier oder fünf Glatzen geschoren hat, er nur einmal strafbar sei, so heisst es 

244. Als Zeichen der Trauer um einen Toten; cf. Dt. 14,1. 245. Dt. 14,1,2. 246. Während 

Ritzungen auch Weibern verboten sind. 247. Die Einbegreifung des ganzen Volks, auch Weiber. 

248. Da nach den angezogenen Schriftversen eines einzuschliessen u. eines auszuschliessen ist. 249. Die 

an anderer Stelle (cf. Eev. 19,28) ebenfalls verboten werden; Einschnitten. Ritzungen werden als 2 verschie- 

(lene, von einander zu trennende Handlungen aufgefasst, da die einen mit der Hand u. die anderen mit 

einem Gerät erfolgen. 250. Cf. Lev. 21,5. 251. Von der Beobachtung diese^ Verbots, da die Schrift 

ausdrücklich von den Söhnen Ahrons spricht. 252. Die W.e "Söhne Ahrons". 253. Auch auf das 

Verbot des Glatzenscherens. 254. Cf. S. 817 N. 236 mut. mut. 255. Lev. 21,5. 

29 M לבב ףא ׳וא ׳דוהי ןב M 30 II — ד M 31 il — 

 M 34 II תובייח + M 33 !| ה — M 32 || םינב...םתא

 M 36 11 ׳דוהי ןב M 35 1 ׳טירס יסיא ׳סק ׳בד ׳טירפב
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 QIDDUSIN l,vij Fol. 36a י'” ''

eine Glatze, wonach er wegen jeder besonders ־יפל רמול דומלת המ םשארב תחאו תהא״לכ לע ב־י־יחל 
schuldig ist. An ihrem Kopf, worauf deutet 4,1םבייגיע ןיב החרק ומישת אלו ודדגתת אל"רמאנש״ ס..ו 
dies? — da es heisst: macht euch keine Rit- תוברל ]ינמ םיניעה ]יב לע אלא בייח אהי אל לובי תמל 
Zungen ^md scheret kerne Glatze z'itnschen שארה לע בייחל םשארב רמול דומלת שארה לכ 
euren Augen um einen Toten, so könnte 5 בותכה םהב הבירש םינהכ אלא יל ןיאו םיניעה ןיבכ 
man glauben, man sei nur dann strafbar, רמאנו החרק ןאכ רמאנ ןלנמ'*לארשי תוריתי תוצמ 
wenn zwischen den Augen, woher, dass der בייחו החרקו החרק לכ לע בייח ןאב המ החרק ןלהל 
ganze Kopf einbegriffen ist? — es heisst: החרק לב לע בייח ןלהל ףא םיניעה ןיבכ שארה לע 
an ihrem Kopf, wonaeh es am ganzen Kopf לע ןלהל המו םיניעה ןיבב שארה לע בייחו החרקו 
ebenso strafbar ist, wie zwischen den Augen. 10 יאמ הרק ארק בותכנ p םא תמ לע ןאכ ףא תמ 
Ich weiss dies nur von Priestern, denen die אמעט ונייה רמא אבר“ יתרת הנימ תעמש החרק 
Schrift mehr Gebote auferlegt hat, woher םישנ ןלהל המ ןיליפתמ םכיניע ןיב ףיליד יפיאד 
dies von jisraeiiten? — hier heisst es Glatze אל אמעט יאמ אברו תורוטפ םישנ ןאכ ףא תורוטפ 
und dorP''heisst es Glatze-, wie man hierbei יאמ ייבאו היל עמשמ אל החרק הרק ייבאב רמא 
wegen jeder Glatze besonders, und dies 15 אבהמ והייפוג ןיליפת ךל רמא אברב רמא אל אמעט 
am ganzen Kopf wie zwischen den Augen 37•ההבוגב החרק םישועש םוקמ ןלהל המ״ הל רמנ'״ ״־״^ 
strafbar ist, eben.so auch dort wegen jeder ןיבו^'שארה^'הבוגב החנה םוקמ ןאכ ףא שאר לש 
Glatze besonders, und am ganzen Kopf היב ישרד יאמ םתא םינב יאה אברל ןיבו ייבאל 
wie zwischen den Augen; und wie dort um ןמזב םכיהלא ׳הל םתא םינב אינתדכל יעבימ יאה״ 
einen Toten, ebenso auch hierbei um einen 20 םתא ןיא״םינב םיורק םתא םינב גהנמ םיגהונ םתאש 
Toten. — Die Schrift sollte ^!(?^^//”gesehrie- יבר ירבד םינב םיורק םתא ןיא״םינב גהנמ םיגהונ 
ben haben, wenn es aber qorha heisst, so םיורק םתא ךכ ןיבו ךכ ןיב רמוא ריאמ יבר הדוהי 
ist beides zu entnehmen. Raba erklärte: 0^2^'‘3ןמא אל םינב°רמואו המה םילבפ םינב°רמאנש״םינבש,׳ 

Folgendes ist der Grund Isis: er folgert es רשא םוקמב היהו״רמואו םיתיחשמ םינב״רמואו םבJ^־־•v, 
durch [die Worte] zivischen euren Attgen, 25 יאמ יח לא ינב םהל רמאי םתא ימע אל םהל רמאי 

die auch bei den Tephillin'^’gebraucht wer- והב תיל יכ ינב ירקמד אוה ילכס^יאמית יבו רמואו 
den, wie da Weiber frei sind, ebenso sind 
sie auch hierbei frei. — Weshalb erklärt 
Raba nicht wie Abajje? — Ihm leuchtet [die 
Unterseheidung zwischen] qereh und qorha 

nicht ein. — Weshalb erklärt Abajje nicht 

Hos.2,1 

40 M וחל ׳טגק 

36 M ארב 'חרקו ׳חרק 
39 M + 1 ו| 

42 P יבאל ןיבו אברל ןיבו 
M 45 יא M ׳תכד II 

 .ורקיא אל ׳תונמיח ןוהב תיא

37 M ׳וחכש M 38 jj 11 ןיינמ 

41 M 1| ןיב שאר לש 

43 M 44 ׳תרכל וחל ׳יעבימ jj 

46 M אל ינב ורקמד אוה ילכיס 

wie Raba? Er kann dir erwidern: hieraus'”ist hinsichtlich der Tephillin selbst zu fol- 

gern: wie bei der Glatze die höchste Stelle des Kopfs zu verstehen ist, wo eine solche 

gemacht werden kann, ebenso ist die Stelle des Anlegens''״die höchste am Kopf. — Wo- 

für sind sowol nach Abajje als auch nach Raba [die Worte:] ihr seid Söhne des Herr)1, 

eures Gottes, zu verwenden? — Diese sind für folgende Delire zu verwenden: ihr seid 

Söhne des Herrn, eures Gottes, wenn ihr euch wie Söhne betragt, werdet ihr Söhne 

genannt, wenn ihr euch nicht wie Söhne betragt, werdet ihr nicht Söhne genannt — 

Worte R. Jehudas; R. Meir sagt, ob so oder so werdet ihr Söhne genannt, denn es heisst: 

 ,-Pörichte Söhne sind sie-, Söhne, m denen keine Treue ist-, iQxxiex-f entartete Söhne’‘‘־

i^xxi-ex-Hes wird geschehen, statt dass man sie Nichtmeinvolk ■nennt, wird man sie Söhne 

des lebendigen Gottes 71ennen. — Wozu das ״ferner״'^? — Man könnte glauben, töricht 

werden sie Söhne genannt, ist aber in ihnen keine Treue, so werden sie nieht Söhne 

256. Bei Jisraeiiten, DL 14,1. 257. Eine kürzere Form desselben Begriffs. 258. Cf. Dt. 

1 1,18. 259. Aus den W.en'׳zwischen euren Augen", die als Wortanalogie dienen. 260. Der 

Tephillin. 261. Jer. 4,22. 262. Dt. 32,20. 263. Jes. 1,4. 264. Hos. 2,1. 265. Die 

Belege durch weitere Schriftverse. 

103* 



^1. 36a—36b ^ QIDDUSIN l,vii—viij 820 

 genannt, so heisst es: Söhne, in denen keine םב ןפא אל םינב רמואו״ינב ורקימ אל והייתונמיה

 Trezie ist\ man könnte ferner glauben, auch םינב ורקימד אוה אתונמיה והב תיל׳י^יב אמית יכו
 wenn in ihnen keine Treue ist, werden sie ערז רמואו" םינב ורקימ אל הרז הדובעל יהלפ יב
 -Söhne genannt, wenn sie aber Götzen die םיתיחשמ םינב אמית יכו םיתיחשמ םינב םיערמ
 nen, werden sie nicht Söhne genannt, so היהו רמואו"ורקימ אל איילעמ ינב ורקימד"אוה 5
 -heisst Bnct der Missetäter, entartete Söh םהל רמאי םתא ימע אל םהל רמאי רשא םוקמב

 ne\ endlich könnte man glauben, sie werden יח לא ינב:
 תוצימקהו תושגההו תופונתהו תוכימס
 םיגהונ תואןהו*'תולבקהו'°תוקילמהו תורטקהו

AS Stützen'“, das Schwingen'^ das 

Heranbringen״ 
270 

DAS AbHÄUFEN׳*^, 

wol entartete Söhne genannt, nicht aber 
gute Söhne, so heisst es: es %mrdgeschehen, 

 statt dass man sie Nichtmeinvolk nennt, ivird ןהש הריזנו״רטוס תחנממ ץוח י םישנב אלו םישנאב !0

 .man sie Söhne des lebendigen Gottes nennen “תופינמ.

 לארשי ינב לא רבד״ביתכד :תוכימס .ארמג
 :תוכמוס לארשי תונב ןיאו םיכמוס לארשי ינב״ךמסו
 das Aufräuchern"°, das Abkneifen"‘, die לארשי ינב° ףינהו לארשי ינב לא רבד°“ :תופונת

 Aufnahme"'und das Sprengen'”erfolgt ביתכד :תושגה :תופינמ לארשי תונב ןיאו ןיפינמ !5

 nur durch Männer und nicht durch ’'[ןרהא ינב ןרהא ינב התא ברקה החנמה תרות תאז[ו

 Weiber, ausgenommen das Speisopfer ינב לא האיבהו° ביתכד“:תוצימק :ןרהא תונב אלו

 derEhebruchsverdächtigten^'und der תורטקה :ןרהא תונב אלו ןרהא ינב ץמקו [׳ונו] ןרהא;

 Nezira'", bei denen diese zu schwingen תונב אלויךרהא ינב ןרהא ינב ותא ו ריטקהו” ביתכד

 .haben שקתיא ריטקהו קלמו” ביתכד ;תוקילמה" :ןרהא 20

 GEMARA. Das Stützen. Denn es ותוא) ובירקהו”ביתכד ;תולבקה :הרטקהל הקילמ)
 hSvsst'Ssprich zu den Söhnen jisrael 8cc. er תואזהו :םדה תלבק וז ובירקהו”רמ רמאץ'ןרהא ינב;

stütze•., die Söhne Jisrael stützen, nicht aber 
stützen die Töchter Jisrael. 

Das Schwingen. [Denn es heisst:] 
'sprich zu den Söhnen Jisrael Scc. er schioin- 

ge] die Söhne Jisrael schwingen, nicht aber 
schwingen die Töchter Jisrael. 

Das Heranbringen. Denn es heisst: 
''^dies ist das Gesetz des Speisopfers; die Söhne 

Ahrons sollen es darhringen•., die Söhne Ahrons, nicht aber die Töchter Ahrons. 
Das Abhäufen. Denn es heisst:"Vr bringe es zu den Söhnen Ahrons Scc. und er 

häufe ab] die Söhne Ahrons häufen ab, nicht aber die Töchter Ahrons. 
Das Aufräuchern. Denn es heisstSdie Söhne Ahrons sollen es aifräuchcrn] die 

Söhne Ahrons, nicht aber die Töchter Ahrons. 
Das Abkneifen. Denn es heisst:'®‘^r kneife ab und er räuchere auf womit das Ab- 

kneifen mit dem Aufräuchern verglichen wird. 
Die Aufnahme. Denn es heisst:'“VA Söhne Ahrons sollen es heranbringen., und der 

Meister sagte, unter heranbringen sei die Blutaufnahme zu verstehen. 
Das Sprengen. Welches Sprengen ist hier zu verstehen, wenn das der [roten] Kuh'®^, 

IvHjl 

 םינפד יא הב ביתכ רזעלא הרפד יא אכיהד^האזה
 ׳לפ יכ ינב ורקיא ׳םיה ןוהב תיא אל M 48 jj ש״ת + !י 47

Lv.1,2,4 

Er.96ö 

Rh.33a 
Hg.ieb 

Hol.85a 
Lv.7.29 
Men.eib 

Lv.6,7 

ib.2.2 

ib.3,5 

ib,1,15 

ib.v.5 

Col.b 
Hg.lia 

Zeb.13a 

 ׳בקהו ׳זהו P 50 ורקיאד M 49 נב ורקיא אל ז״על
51 M 52 || םישנב ׳הונ ןיאו ׳נאב ׳הונ ׳אזההו M תוריזנו 

 M) 55 11 ׳תנד -|- M 54 || ןיפינמ P 53 jj ןהש ינפמ

| 57 P תולבקה 

58 M םדה תא 

 ׳הא ינב -|- M 56 || (תורטקה...׳תכד —

 ׳בו קלמו ׳תכד תוקילמה ׳ובו ובירקהו ׳תבר
 .ד — M 59 II וז ם״או (א)לא

266. Der Hand auf den Kopf des zu schlachtenden Opfertiers; cf. Lev. 1,4 uö. 267. Bestimmter 

Teile des Friedensopfers. 268. Des Opfers zum Altar. 269. Die Abhebung des auf dem Altar 

aufzuräuchernden Haufens vom Speisopfer. 270. Der Opferteile auf dem Altar. 271. Des Kopfs 

vom Geflügelopfer. 272. Des Bluts der Schlachtopfer. 273. Wird weiter erklärt. 274. Cf. S. 

163 Z. Iff. 275. Cf. S. 3 Z. 1 ff. 276. Lev. 1,2,4. 277. tb. 7,29; diese Schriftstelle hat aber 

nicht ףינהו, sondern 278 .ףינהל. Lev. 6,7. 279. Ib. 2,2. 280. Ib. 3,5. 281. Ib. 1,15. 

282. Ib. V. 5. 283. Cf. Num. 19,4. 



821 QIDDUSIN l.viii—ix Fol. 36b—37a 

so wird ja berdTeser Eleäzar ״^genannt, und לקב איתאד ףוע ןבד האזה אלא הב בלתכ ה^שמ״"" l4,3.״ 

wenn das innerhalb^'^zu erfolgende, so wird עבק ותט^השל ןהכ ול עבק אלש ןאצ ןב המוי׳רמוהו 
ja dabei der gesalbte PriesteE'^genannt!? — וניא ותקילמל ןהכ ול עבקש ףוע ןב ותאזהל ןהכ ול 

vgl, 

 J הריזנו הטוס תחנממ ץוח :ותאזהלרל עבקיש ןיד
24b ביתית אל°הירדד״\דישאי יברל רזעילאיייבר היל רמא 
 תהנמל ןינמ אתתעמש אהל יל תרמאד דע ךערכא
5,25.Nm תא%ךינהו° ביתכ הפונב ןלנמ הפונת הנועטש הטוס 
vgl.Sot.lQä די די''איתא" ןלנמ םילעבב הפונת אלא החנמה 
 ביתכו השאה דימ ןהכה חמלויאבה ביתכ םימלשמ 26

7,30.Lv ן,ד 

Vielmehr, das Sprengen beim Geflügel[op- 
fer], was [durch einen Schluss] vom Eeich- 
teren auf das Schwerere zu folgern ist: wenn 
bei einem Vieh, bei dem die Schlachtung 
nicht durch einen Priester zu erfolgen 
braucht, die Sprengung durch einen Prie- 
Ster erfolgen muss, um wieviel mehr muß 10 המיףהכ ןלהל''ףא ןהכ ןאכ' המ הנאיכת וידי° ם 

11x1 

 םינכמ ןהכ דציכ אה"* םילעב ןאכ ףא םילעב ןלהל
 ןלנמ הריזנ הטוס ןחכשא ףינמו םילעב די תחת ודי

 :הטוסמ ףכ ףכ איתא
 אלא תגהונ הניא ץראב היולת איחשייהוצמ ל
 ץראב ןיב תגהונ ץראב היולת הניאשו ץראב
 רזעילא׳ייבר״םיאלבו'"הלרעה ןמ ץוח° ץראל הצוחב ןיב ^]״^37

 ןשרחה״ףא רמוא
 אמיליא היולת הניאש יאמו היולת יאמ .ארמג

bei einem Geflügel, bei dem das Abkneifen" 
durch einen Priester erfolgen muss, das 
Sprengen durch einen solchen erfolgen. 

Ausgenommen das Speisopfer der 

Ehebruchs VERDÄCHTIGTEN und der Ne- is 

ziRA. R. Eleäzar’*'sprach zu seinem Alters- 
genossen'“R. Josija: Du setzt dich nicht hin, 
bis du mir folgendes erklärt hast. Woher, 
dass das Speisopfer der Ehebruchsverdäch- ביתכ אלד היולת הניאשו האיב הב ביתכד היולת 
tigten des Schwingens benötigt? — Woher, 20 האיכ ןהב״ביתכד רומח רטפו ןיליפת ידהורדאיב הב" 
bei diesem selbst heisst es ja:'’Vr schwinge 60 B + 61 || ה ןהכה P -|- ןאצ ןבמ. M ש ץ״במah || 

62 M + 63 || ןהכ M ׳עלא |M 64 j אלד ירד P 65 II 

 II 68 (ןאכ M) 67 || ׳לשמ ךדי M 66 || אלא התוא ןהכה

M — 69 || אה M היולת איהשו ל״תב ןיב...היולת הניאש 
 MP 71 ;! ׳אלכהו M 70 || ץוח ץראב אלא ׳הונ ןיא ץראב

 .הב M 74 11 והב P 73 [| ןמ -f P 72 || רזעלא

das SpeisopferXi — Vielmehr, woher, dass das 
Schwingen durch den Eigentümer erfolgen 
müsse? — Dies ist durch [das Wort] Hand 

vom Friedensopfer zu folgern; hierbei heisst 
QsP^der Priester nehme aus der Hand der 

Fraz(, und dort heisst esP°seine Hände sollen bringen] wie hierbei der Priester, ebenso 
dort der Priester, und wie dort der Eigentümer, ebenso hier der Eigentümer. Wie erfolgt 
dies? Der Priester lege seine Hände unter die Hände des Eigentümers und schwinge. 
— Wir wissen dies von der Ehebruchsverdäch tigten, woher dies von der Nezira?—Dies 
ist durch [das Wort] Handfläche'^'von der Ehebruchsverdächtigten zu folgern. 

|EDES Gesetz, das am [jisraelitischen] Fand haftet, gilt nur im Land, 

UND DAS NICHT AM LaND HAFTET, GILT SOWOL IM LanD ALS AUCH AUSSERHALB 

DES Lands, ausgenommen [die Gesetze] vom Ungeweihten'^'und von der Misch- 

FRUCHT׳'^; R. EliEZER sagt, AUCH DAS VOM NEUEn'L 

GEMARA. Was heisst "haftet״ und was heisst "nicht haftet״; wollte man sagen, 
"haftet״ heisse, wenn dabei das Kommen״'’'erwähnt wird, und "nicht haftet״ heisse, wenn 
dabei das Kommen nicht erwähnt wird, so wird ja das Kommen auch bei den Tephil- 
lin und bei der Erstgeburt des Esels'®'erwähnt, dennoch gelten diese sowol im Land 

284. Es hat durch den Hochpriester zu erfolgen u. nicht einmal Priester sind zulässig. 285. 

Des Allerheiligsten; cf. Lev. 4,6. 286. Das dem Schlachten bei einem Vieh entspricht. 287. So 

rieht, mit Cod. M zu lesen. 288. Cf. Bd. viij S. 652 N. 247. 289. Num. 5,25. 290. Lev. 7,30. 

291. Das sowol bei der Ehebruchsverdächtigten (Num. 5,18) als auch beim Nazir (ib. 6,19) gebraucht wird. 

292. Baumfrüchte vor Ablauf von 3 Jahren; cf. Lev. 19,23ff. 293. Das Säen von zweierlei Arten durch• 

einander; cf. Lev. 19,19. 294. Heurige Feldfrüchte vor der Darbringung der Webegarbe (cf. Lev. 23,10ff.); 

ausführl. hierüber Bd. viij S. 642 Z. 14 ff. 295. In das Jisraelland; viele Gebote in der Schrift beginnen 

mit der Einleitung: wenn der Herr dich in das Land bringen wird. 296. Oder anderer Haustiere, 

die an den Priester zu entrichten ist; cf. Ex. 13,11. 
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 als auch ausserhalb des Lands!? R. Jehuda הדוהי בר רמא ןחאל הצוהב ןיב ןדאב ןיב ןיגהונו
 -erwiderte: Er meint es wie folgt: jedes Ge ןיב תגהונ ףוגה תבוה איהש” הוצמ לכ רמאק יבה
 -setz, wobei die Person pflichtig ist, gilt so אלא תגהונ הניא עקרק תבוה ןדאל הצוחב ןיב ןדאב

 ,wol im Land als auch ausserhalb des Lands ראבY’ז ולא !:יקחה [הלא]° ןנבר ונתד ילימ ינה אנמ,01.12
 und wobei das Land pflichtig'^ist, gilt nur וז ןורמשת רשא ןינידה ולא םיטפשמהו תושרדמה” 5
 im Land. — Woher dies? — Die Rabbanan לובי ןדאב*“ינעמוש” ןדאב השעמ וז׳*תושעל הנשמ
 Dies sind die Satzungen^ das sind דומלת ןדאב אלא םיגהונ והי אל ןלוכ תוצמה לכ

i»• לכ יא המדאה לע םייח םתא רשא םימיה לכ״רמול die Schriftauslegungen; und die Vorsc/irif- 

 -ten^ das sind die Rechtsgesetze; die ihr beob ןדאל הצוחב ןיב ץראב ןיב םיגהונ והי“לובי םימיה

 das ,»׳!?? achtelt sollt, das ist das Studium: zu אצ טעימ*^ בותכה הבירש*'רהא ןדאב רמול דומלת >0
ist die Ausübung. Aus [dem Wort] im Land 

könnte man entnehmen, dass alle Gesetze 
nur im Land Geltung haben, so heisst es: 
^’’alle Tage, die ihr auf dem Erdboden lebt. 

Aus [den Worten] alle Tage könnte man 
entnehmen, sie gelten sowol im Land als 
auch ausserhalb des Lands, so heisst es: 
im Land. Da die Schrift einschliesst und 
ausschliesst, so richte man sich nach dem, 
was im Abschnitt genannt vernichten 

sollt ihr all die Orte, woselbst die Völker ge- 

dient haben\ wie der Götzendienst sich da- 
durch auszeichnet, dass dabei die Person 
pflichtig ist, und dies gilt sowol im Land 
als auch ausserhalb des Lands, ebenso gel- 
ten alle anderen Gesetze, wobei die Person 
pflichtig ist, sowol im Land als auch ausser- 
halb des Lands. 

Ausgenommen [die Gesetzic] voim Un- 

GEWEIHTEN UND VON DER MiSCHFRUCHT. 

Sie fragten: Streitet R. Eliezer erleichternd 
oder erschwerend? Streitet er erschwerend. 

 ״>•״■2 תומקמה לב תא ןודבאת דבא°ןינעב״'רומאשדדממ דמלו
 איהש תדהוימ הרז הדובע המ“םיונה םש ודבע רשא
 ףא ןדאל הצוחב ןיב ןדאב ןיב תגהונו ףונה תבוה
 הצוחב ןיב ןדאב ןיב תגהונ ףונה תבוח איהש לכ
 יבר והל איעביא :םיאלכהו הלרעה ןמ ץוח :ןדאל !
 גילפ ארמוהל גילפ ארמוחל וא גילפ אלוקל רזעילא
 םיאלכה ןמורדלרעה ןמ ץוח אמק אנת רמאק יכהו
 תבוח רמימל אכיאד בנ לע ףא^דל ירימנ אתכלהד
 אל ץראל הצוחב ןיא ןדאב שדח לבא““ אית’עקרק
 אתאו עמשמ הבישיו השורי רחאל בשומ אמעט יאמ
 הצוחב ןיב ןדאב ןיב נהונ“'שדח ףא רמימל רזעילא יבר
 םיבשוי םתאש םוקמ לכב“'בשומ אמעט יאמ ץראל
 ןדה אמק אנת רמאק יבהו" גילפ אלוקל אמלד וא"
 ןכש לכו הל ירימנ אתכלהד םיאלכהו הלרעה ןמ
75 M 76 !| ׳הונ אוה ג״החש M + ׳ר ילכהו ׳רעה ןמ ץוח 

 יי הו M 78 [I ׳שמה ׳ישרדמה M 77 j| שדחה ףא ׳וא ׳זעילא
79 B — ץראב ינעמוש P 80 [j — ץראב M 81 II + לכ 
 II ו + B 83 [] אצ הביר ׳תכה טעימש M 82 || תוצמה

84 P 85 1| ׳ואש M — 36 |! ׳נעב M ללכב אלהו 
 ׳אלכהו M 87 || ךל רמולו הילא שיקהל האצי המל ׳תיה
 M 90 11 איה — P 89 [I ׳בוחר ג״עאו M 88 [ן יכלהו

 M 93 !! ב — M 92 11 ןיגהונ M 91 || שדח...לבא —

 .עמשמ...אתאו...יכהו — M 94 (| ימשמ +

denn der erste Autor lehrt wie folgt: ausgenommen [die Gesetze] vom Ungeweihten 
und von der Mischfrucht, hinsichtlich welcher eine überlieferte Lehre*°“besteht, obgleich 
anzunehmen wäre, es seien Gesetze, bei denen das Land pflichtig ist, das Gesetz vom 
Neuen aber gilt nur im Land und nicht ausserhalb des Lands, weil unter ״Wohn; 
ort״’°‘der Besitz und die EingesessenheiP״zu verstehen ist, und hierzu sagt R. Eliezer, 
auch [das Gesetz] vom Neuen gelte sowol im Land als auch ausserhalb des Lands, weil 
unter "Wohnort״ jeder Ort, in dem ihr wohnt, zu verstehen ist. Oder aber streitet er er- 
leichternd, denn der erste Autor lehrt wie folgt: ausgenommen [die Gesetze] vom Unge- 
weihten und von der Mischfrucht, hinsichtlich welcher eine überlieferte Lehre'°°besteht, 
und um so mehr gilt dies [vom Gesetz] vom Neuen, weil unter "Wohnort״ jeder Ort, in 

297. Wenn die Ausübung des Gebots vom Landbesitz abhängig ist. 298. Dt. 21,1. 299. Ib. V. 2. 

300. Dass sie überall gelten. 301. Von diesem Gesetz heisst es in der Schrift, dass es in allen Wohn- 

orten gelten solle; cf. Lev. 23,14. 302. Wörtl. [die Zeit] nach der Besitznahme u. der Eingesessenheit, sc. 

im eroberten Palästina; das W."Wohnort״besagt nicht, dass das Gesetz überall, sondern dass es erst nach 

der Besitznahme des Lands u. der Eingesessenheit in diesem gelte, nicht aber während der Kriegsjahre. 
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dem ihr wohnt, zu verstehen ist, und hierzu אתאו עמשמ םיבשויי םתאש םוקמ לכ״בשומד שדח «־״•84־ 
sagt R. Eliezer, [das Gesetz] vom Neuen בשומד ן*ראב אלא גהונ וניא שדח רמימל רזעילא יבר 
gelte nur im Land, weil unter "Wohnort״ את אתיימקא^ךא יאמו עמשמ הבישיו השורי רחאל 
der Besitz und die Eingesessenheit zu ver- רזעילא יברד הילע גילפד אנת ןאמ ייבא רמאד עמש 
Stehen ist; [das Wort] ״auch״'%ezieht sich 5 רמאנש םוקמ לכש ךדמלל אינתד איה לאעמשי יכרי‘ 
demnach auf das Vorangehende'^—Komm יבר ירבד הבישיו השורי רחאל אלא וניא בשומ וב” 
und höre: Abajje sagte: Derjenige, der ge- וב״רמאנש תבש ־ירה אביקע יבר ול רמא לאעמשי'“ 
gen R. Eliezer streitet, ist R. Jismäel, denn רמא ץראל הצוחב ]יב ץראב ןיב תגהונו תובשומ 
es wird gelehrt: Dies'°'lehrt dich, dass unter תוגהונ תולק תוצמ המ איתא רמוחו לק תבש ול 
"Wohnort״ überall der Besitz und die Ein-10 ןכש לכ אל ארימח‘ תבש ןחאל הצוחב ןיב ץראב ןיב 
gesessenheit zu verstehen ist — Worte R. רזעילא יברד הילע גילפד אנת ןאמ ייבא רמאדמ 
jismäels.R.Äqiba sprach zu ihm: Beim Sab- גילפ ארמוחל רזעילא יבר הנימ עמש לאעמשי'יבר 
bath[gesetz] heisst es'°ja "Wohnort״, und es םיכסנא יאק אכיהא לאעמשי'יבר ידבמ הנימ עמש 
gilt S0W01 im Land als auch ausserhalb des דמלל' רמאק יכה והב ביתכ בשומו האיב“ םיכסנב'coi.b 
Lands!? Dieser erwiderte: Hinsichtlich des 15 רחאל אלא וניא בשומו האיב רמאנש םוקמ לכש• 
Sabbaths wird dies [durch einen Schluss] ול רמא יבה יא לאעמשי'יבר ירבד הבישיו השורי 
vom Leichteren auf das Schwerere gefol- היל רמאו'תובשומ וב"רמאנש תבש ירה אביקע יבר 
gert: wenn leichtere Gesetze sowoi im Land בשומו האיב אנא היל אמינ איה רמוחו לק תבש 
als auch ausserhalb des Lands gelten, um האיב אנאד אדח היל רמאק דועו אדח אנימאק 
wieviel mehr das strenge Sabbath[gesetz]. 20 וב“ רמאנש תבש ירה תרמא אקד“דועו אנימאק בשומו 
Da nun Abajje sagt, dass der Autor, der ובריקב ינלפימק יאמב איה'רמוחו לק תבש תובשומ ”®■®ן,, 
gegen R. Eliezer streitet, R. Jismäel'”sei, so ובריק אל רבס לאעמשי'יבר״ינלפימק רבדמב םיכסנ 
ist zu entnehmen, dass R. Eliezer erschwe- :רבדמב םיכסנ ובריק רבס אביקע יברו רבדמב םיבסנ 
rend streite; schliesse hieraus. — Merke, R. ךדיאמ קיפמ לאעמשי יבר יבד אנת יאה ייבא רמא 
Jismäel spricht ja vom Trankopfer, und 98 j| מ - m 97 ]j ׳ינתד(?)א'לא m 96 !| ׳יימק Sy M 95 

beim Trankopfer werden ja [die Worte] m 3 |1 ׳עמש M 2 || ׳רומח M 1 jj הב M 99 || ׳עמש M 

"kommen״ und "Wohnort״ genannt'"!? — Er j[ הב m 6 jj ךדמלל M 5 j| יאק + M 4 j| אכיה ׳עמש 

meint es wie folgt: dies lehrt, dass überall, ^ ^ H '“**?י — M 8 |j איה...רמאו — M 7 

wo es "kommen״ und "Wohnort״ heisst, der Besitz und die Eingesessenheit zu verstehen 
ist — Worte R. Jismäels. — Wieso erwiderte er demnach auf den Einwand R. Aqibas, 
beim Sabbath heisse es "Wohnort״, hinsichtlich des Sabbath[gesetzes] werde es [durch 
einen Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert, sollte er ihm doch erwi- 
dert haben: ich spreche von [den Worten] "kommen״ und "Wohnort״!? — Er erwiderte 
ihm das eine und noch ein anderes: erstens spreche ich von [den Worten] "kommen״ 
und "Wohnort״ und zweitens ist gegen deine Einwendung, beim Sabbath[gesetz] heisse 
es "Wohnort״, [zu erwidern:] hinsichtlich des Sabbath[gesetzes] wird es [durch einen 
Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert. — Worin besteht ihr Streit? — 
Sie streiten darüber, ob in der Steppe'"Trankopfer dargebracht worden sind. R. Jis- 

mäel ist der Ansicht, in der Steppe seien'‘”keine Trankopfer dargebracht worden, und 

R. Aqiba ist der Ansicht, in der Steppe seien Trankopfer dargebracht worden. 

 Abajje sagte: Dieser Autor der Schule R. Jismäels folgert es aus der Lehre eines ־

303. Wonach RE. es hinzufügend lehrt. 304. Auf die Regel u. nicht auf die Ausnahme. 305. 

Die Nennung des Wohnorts beim Gesetz vom Trankopfer; cf. Num 15,2. 306. Cf. Ex. 35,3. 307. 

Und dieser ist der Ansicht, dass unter "Wohnort" Besitz u. Eingesessenheit zu verstehen sei. 308. Dem- 

nach ist ja hiervon nur hinsichtl. solcher Gesetze zu iolgern, bei denen beide Worte gebraucht werden. 

309. Während des Aufenthalts der Jisraeliten in dieser. 310. Da die Worte "Wohnort" u. ״kommen" 

darauf deuten, dass dieses Gesetz erst nach der Eroberung Palästinas Geltung habe. 
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 anderen Autors der Schule R. Jismäels. In ליאוה לאעמשי יבר ייד אנתד לאעמשי יבר יבד אנת
 -der Schule R. jilmaels wurde nämlich ge דחאב בותבה ךל טרפו םתס הרותב תואיב ורמאנו
 -lehrt: Da in der Gesetzlehre oft das Kom הבישיו השורי רחאל לכ ףא הבישיו השורי רחאל ןהמ
 men schlechthin erwähnt wird, und an einer םיאבה םיבותכ ינש םירוכיבו ךלמ הוהד םושמ ךדיאו

Stelle^"die Schrift dies mit Besitz und Ein- 
gesessenheit erklärt, so ist darunter auch 
überall Besitz und Eingesessenheit zu ver- 
stehen. — Und jener!?— Hinsichtlich des Kö- 
nigs’“und der Erstlinge’'dehren zwei Schrift- 

 ידמלמ ןיא דחאכ םיאבה םיבותכ ינש לכו° דחאכ
 :ירוכיב בתכ אלו ךלמ אנמחר בתכ יאד יכירצ ךדיאו
 בתכ יאו רתלאל ינהתימ אקד םירוכיב אנימא הוה
 שבכל וכרדד ךלמ אנימא הוה ךלמ בתכ אלו םירוכיב"
 םירוכיב יעב אלו ךלמ אנמחר בותכנ ךדיאו״רתלאל

vgl. • 

Qi(i.34l> 

 Verse dasselbe, und wenn zwei Schriftverse הבישיו השורי רחאל׳ישבכלד ךלמ המו אנימא״אנאו 10
 dasselbe lehren, so ist von diesen nichts zu אנימא הוה יכה בתכ יא ךדיאו ןכש לכ אל םירוכיב
 -folgern. — Und der andere?— Beide sind nö תרמאד אתשהו :ןל עמשמק הלחאדדוהר ידימ
 tig; würde der Allbarmherzige es nur beim ץראל הצוחב ןיב׳^לארשי ץראב ןיב תגהונ ףוגה תבוח
 -König und nicht bei den Erstlingen ge אקלס ךירטציא יל המל תבש יבג אנמחר בתכד בשומ
 schrieben haben, so könnte man glauben, die יעבית אביתכ תודעומד אנינעבו ל\אוה אנימא ךתעד !5
 -Erstlinge, die einen Genuss gewähren, be אנמחר בתכד בשומ''ןל עמשמק תודעומ יכ"שודיק
 ginnen^sofort. Und würde er es nur bei den אנימא ךתעד אקלפ ךירטציא יל המל םדו בלה יבג
 -Erstlingen und nicht beim König geschrie ןברק‘* אכיאד ןמזב יביתכ תונברקד אנינעבו ליאוה
 -ben haben, so könnte man glauben, der Kö ןל עמשמק אל ןברק אכילד ןמזב םדו בלה רסתינ
 .nig könne die Eroberung sofort beginnen ךירטציא יל המל רורמו הצמ יבג אנמחר בתכד בשומ 20
 Und jener!?—Sollte der Allbarmherzige— םיררמו תוצמ לע°ביתכו ליאוה אנימא ךתעד אקלס
 es beim König und nicht bei den Erstlingen אל חספ אכילד ןמזב ןיא הפפ אכיאד ןמזב והלכאי
 -geschrieben, und ich würde gefolgert ha המלךיליפת יבג אנמחר בתכד האיב ןל עמשמ אק
- M) 12 !1 (׳חר גתכ יאו M) 11 !| אנמחר + M 10 ben: wenn [das Gesetz] vom König, der die 
M 15 II הלח לע M 14 || ל — M 13 || (המו אנימא Eroberung sofort beginnen kann, erst nach 
M 18 1! (בשומ — M) 17 || 'עומ[]ד״ב M 16 |l ו -f- der Besitznahme und der Eingesessenheit 

 — .gj]t, um wieviel mehr das der Erstlinge רסתית ׳ונברק BM 19 ]j + ח״פו.

Und der andere!? — Wenn der Allbarmherzige es [nur bei jenem] geschrieben hätte, 
könnte man glauben, diese gleichen der Teighebe’'\ so lehrt er uns. 

Wozu schrieb, wenn du sagst, dass alles, wobei die Person pflichtig ist, sowol im 
Jiraelland als auch ausserhalb des Rands gelte, der Allbarmherzige [das Wort]״Wohn- 

V 

ort''beim Sabbath[gesetz]!? — Dies ist nötig; man könnte glauben, [der Sabbath] benö- 
tige, da es im Abschnitt von den Festen geschrieben ist, der Weihung^'^gleich den Fes- 
ten, so lehrt er uns. — Wozu schrieb der Allbarmherzige [das Wort] "Wohnort" beim 
[Gesetz] von Talg und BluP"? — Dies ist nötig; da es im Abschnitt von den Opfern 
geschrieben ist, so könnte man glauben, zur Zeit, wo die Opfer[gesetze] gelten, seien 
auch Talg und Blut verboten, nicht aber zur Zeit, wo die Opfer[gesetze] nicht gelten, 
so lehrt er uns. — Wozu schrieb der Allbarmherzige [das Wort] "Wohnort" [beim Ge- 
setz] von Ma99ah und BitterkrauP"? — Dies ist nötig; da es heisst:^"w?■? Mufgah und 

Bitter kr aut sollen sie es essen ^ so könnte man glauben, nur wenn das Pesahopfer dar- 
gebracht wird, nicht aber, wenn das Pesahopfer nicht dargebracht wird, so lehrt er 
uns. — Wozu schrieb der Allbarmherzige [das Wort] "kommen" beim [Gesetz] von den 

311. Beim Gesetz von der Einsetzung des Königs; Dt. 17,14. 312. Auch bei diesen wird es mit 

Besitz u. Eingesessenheit erklärt; cf. Dt. 26,1. 313. Dieses Gesetz sollte auch vor der Eingesessenheit 

Geltung haben. 314. Dieses Gesetz (cf. Nuni. 15,20) hatte nach aller Ansicht Geltung auch vor der 

Eingesessenheit im Jisraelland. 315. Durch das Gericht, u. dies erfolgt nur im Jisraelland. 316. 

Cf. Dev. 3,17. 317. Die am Pesahfest zu essen sind; cf. Ex. 12,20. 318. Num.9,11. 

Nni.9,11 
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 השע“לאעמשי *יבר ייד° אנתדנל היל יעבימ אוהה יל
 רמאד ןאמל אמלשב ןיראל סנכית הליבשבש וז״הוצמ
 ביתכד ונייה עמשמ םיבשוי םתאש םוקמ לכ בשומ
 הספה תרהממ״הבפה תרהממ ןדאה רובעמ ולכאיו"
 רדהו רמוע בורקא" אמלא לוכא אל ארקיעמ לוכא
 ולבאניהבישיו השורי רחאל רמאד ןאמל אלא לוכא

 תא ולכא לארשי ינכו״ביתכד יכירצ ווה אל רתלאל''
 ןמה תא תכשונ ןחא לא םאב דע הנש םיעברא ןמה
 רמול רשפא יא ןענכ ן־רא הצק לא םאב דע ולכא

825 

Tepliillin? Dies ist wegen einer Lehre 
der Schule R. Jismaels nötig: übe dieses 
Gebot, denn wegen dessen kommst du in 
das Land. — Erklärlich ist nach demjenigen, 
welcher sagt, unter "Wohnort''sei jeder Ort, 
in dem ihr wohnt, zu verstehen, der Schrift- 
vers:"V/(f asscn vodi Ertrag des Lands vom 

folgenden Tag des Pesalis an\ sie assen vom 
folgenden Tag des Pesahs an, während sie 

M6g.13t> 

Sot.12H 

Ot.34,5 

ib. V.8 

Jos.1,1 

ib.v.2 

ib.v.11 

ib.4.19 

vorher nicht gegessen hatten, denn sie !0 ןחא הצק לא רמאנ רבכש תבשונ ן*רא לא״םאוב דע 
brachten zuerst die Webegarbe dar und as- רככ ירהש ןענכ ן*רא הצק לא רמול רשפא יאו ןענכ 
sen nachher; nach demjenigen aber, welcher העבשב״דציכ אה !תכשונ ן*רא לא] םאב דע רמאנ 
sagt, darunter sei der Besitz und die Ein- ןממ ןיקפתסמ״ויהו דרילמ ןמ קספו״השמ תמ רדאכ 
gesessenheit zu verstehen, sollten sie doch ינבו ךדיא אינת ןסינב רשע השש דע םהילכבש 
soforP'gegessen haben!? — Sie brauchten 1r> הנש םיעברא יכו הנש םיעברא ןמה תא ולכא לארשי 
dies nicht, wie es heisst:'L1:/2^?1 die Kinder jis- אלא ולכא םוי םישלש רסח הנש״סיעברא אלהו ולכא 
racl assen das Äianna vierzig jahre^ bis sie in םעט םהבי^ומעט םירצממ ואיצוהש תונוע ךל רמול 
bezüoiintcs La71d kamen; das Äiafina assen העבשבו״״ השמ תמ רדאב העבשב״ ךדיא'^ אינת ןמ 
sie, bis sie an die Grenze des Lands Kenaän תמיו״ רמאנש תמ רדאב העבשבש* ןינמ דלונ רדאב 
kamen. Man kann nicht sagen, bis sie in 20 השמ תא לארשיי ינב וכביו״ ביתכו ׳ה דבע השמ םש 
bewohntes Land'"kamen, denn es heisst: bis תומ ירחא יהיו״ ביתכו [םוי םישלש באומ תברעב] 
sie an die Gre71ze des Laiids Kemaän kamen.^ רבע םוק התעו תמ ידבע'השמ° ביתכויי׳ה דבע השמ 
und man kann nicht sagen, bis sie an die וניבה רמאל םעה תא ווצו הנחמה ברקב ורבע״ ביתכו 
Grenze des Lands Kenaän kamen, denn es ןדריה תא ורבעת"םימי תשלש* דועב יכ הדצ םכל 
heisst: bis sie in bewoJmtes La)1d kafnen\ wie 25 ןושארה שדחל רושעב ןדריה ןמ ולע םעהו״ ביתכו 
ist dies nun zu erklären? — am siebenten !! b 22 
Adar starb Mosel! und das Manna hörte auf 
niederzufallen, und bis zum sechzehnten Ni- 
san'’'reichten sie mit dem Manna, das sie 
in ihren Gefässen hatten. Ein Anderes lehrt: 
Und die Kinder Jisrael assen das AIa71na vierzig Jahre\ assen sie es denn vierzig Jahre, 
sie assen es ja vierzig Jahre weniger dreissig^Wagel? Dies besagt vielmehr, dass die 
Kuchen, die sie aus Mi9rajim mitgenommen hatten, den Geschmack des Manna hatten. 
Ein Anderes lehrt: Am siebenten Adar starb Mosel! und an! siebenten Adar ward er 
geboren. — Woher, dass er an! siebenten Adar starb? — Es heisst:"'?^??^/ es starb daselbst 

Moseh, der Knecht des Herrn.^ ferner:'“0^A Kinder Jisrael beweintest Mosch in ylrboth- 

Moab dreissig Tage.! ferneres geschah nach dem Tod Aloses, des Ktechtes des Herrti.^ 

iexnevJtnein Knecht Äloseh ist tot, ttun mach dich auf sind geh hinüber.^ geht im 

Lager umher ■und gebietet deni Volk also: bereitet euch ALmdvorrat, denn binnesi drei 

Tagen geht ihr über dcsi Jarden., ferner:"״?^«^/ das Volk kam herai f aus dem Jarden am 

319. Jos. 5,11. 320. Da vor der Eingesessenliek das Gesetz von der Webegarbe keine Geltung 

hatte. 321. Ex. 16,35. 322. Solches hatten sie schon vor ihrem Einzug in das Eand Kenaan. 

323. Dem 2. Tag des Pesahfestes; nur aus diesem Grund assen sie erst von diesem Tag ab vom Ertrag des 

Tands. 324. Die ersten 30 Tage ihres Aufenthalts in der Steppe reichten sie mit den aus Mi9rajim 

mitgebrachten Kuchen; am 15. des 1. Monats (Nisan) zogen sie aus diesem !.and u. erst am 15. des fol- 

genden Monats begann das Manna niederzufallen; cf. Ex. 16,1 ff. 325. Dt. 34,5. 326. Ib. V. 8. 

327. Jos.1,1. 328. Ib. V. 2. 329. Ib. V. 11. 330. Ib. 4,19. 

20 M + 21 י״ר יבד אנתד M — וז 
23 M — 24 !’ ׳לאל (M — תבשונ...יאו...לא) :M 25 j + 

 M 28 II הנש — M 27 |j ןמ ןמ ןיקיפסמ M 26 |j ׳יבר

 I תמ...העבשבו — M 30 !| ךדיא — M 29 || םהב —

31 M -|- 32 ׳תכו — .׳וגו M םירבוע םתא. 
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 תדמל אה ערפמל םימיי השלשו םישלש ןהמייאצ
 דלונ רדאב העבשבש ןינמו השמ תמ רדאב העבשבש

 ס1.3ו,2הנש םירשעו האמ ןב םהילא” רמאיו" רמאנש השמ
 ","■”^ומלת ןיאש" אבלו תאצל דוע לבוא אל םויה יבנא

Sot. 

iSot, 

11 en: IlundertundzivanzigJahre bin ich Jieiitc; 

ich vermag nicht mehr ausznziehcn und ein- 

znziehen. Es brauchte ja nicht heute 7x\ heis- 
sen, und wenn es heute heisst, so lehrt dies, 

zehnten des ersten 1\[onats\ wenn du hiervon 
dreiunddreissig Tage abziehst”‘, so findest 
du, dass Mosel! am siebenten Adar starb. — 
Woher, dass Mosel! am siebenten Adar ge- 

 -boren ward? — Es heisst:'”A> sprach zu ih שודקהש דמלמ" םויה רמול דומלת המ׳^מויה רמול 5"•:

 םוימ םיקידצ לש םהיתונש אלממו בשוי אוה ךורב
EK.23,26 :אלמא ךימי רפסמ תא״רמאנש שדהל”שדהמו םויל 

 וומצנ תוצמ שלש רמוא יהוי ןב ןועמש יבר אינת
 הצוהב ןיב ןיראב ןיב תונהונו ןחאל ןתפינבב לארשי
 dass der Heilige, gebenedeiet sei er, dasitzt "! ורוסיא ןיאש שדה המו וגהניש” ןידה אוהו ןיראל
 und die Jahre der Erommen (vom Tag) bis רתיה שיו האנה רופיא ורוסיא ןיאו םלוע רוסיא
 auf den Tag und (vom Monat) bis auf den םיאלב ןיראל הצוחב ןיב"ןיראב ןיב גהונ ורוסיאל
 ’Monat voll werden lässt, wie es heisst:”V/V רתיה ןיאו האנה רוסיא ןרוסיאו םלוע רוסיא ןרוסיאש
 .Zahl deiner Tage ?verde ich voll machen ןחאל הצוהב ןיב ןיראב ןיב וגהניש ןיד וניא ןרוסיאל

tQid.1 5! ןועמש יברב רזעלאי״יבר״ םיתשב הלרעל ןידה אוהו Es wird gelehrt: R. Simon b. Johaj 
 sagte; Drei Gebote sind den Jisraeliten bei ן*יא'^ ןתסינב םדוק לארשי ווטצנש הוצמ לב״רמוא
 -ihrem Einzug in das Land auferlegt wor ”ןתסינכ רחאל ץראל הצוחב ןיב ןחאב ןיב תגהונ
 den, und sie gelten sowol im Land als auch םיפסב תטמשה ןמ ןדה ן*ראב אלא תגהונ״הניא ןיראל
 ausserhalb des Eands, und es ist auch durch רחאל םהילע^* ווטצנש יפ לע ףאש םידבע חולישו
 :einen Schluss zu folgern, dass sie gelten ןיראל הצוחב ןיב ןיראב ןיב תגהונ ןיראל ןתסינכ 2״
 wenn [das Gesetz] vom Neuen, wobei das אלא’’ אכרצנ אל איה ףוגה תבוח םיפסב תטמשה
 Verbot nicht dauernd ist™, sich nicht auf טומש הטמשה רבד הז^ן״רמוא יבר אינתד״יברדכל׳'״

 טי-י^י^עקרק תטימש תהאיירבדמ בותכה תוטימש יתשב
 התא עקרק טמשמ התאש ןמזב םיפסכ תטימש תחאו

 ל

die Nutzniessung erstreckt™, und aufgeho- 
ben werden”’kann, sowol im Eand als auch 
ausserhalb des Lands gilt, um wieviel mehr 
gilt [das Gesetz] von der Mischfrucht, wo- 
bei das Verbot dauernd ist, sich auf die Nutz- 
niessung erstreckt, und nicht aufgehoben 

werden kann, sowol im Land als auch ausserhalb des Lands. Dies gilt in zwei Hin- 
sichten auch vom UngeweihtenV R. Eleäzar b. R. Simon sagte: Jedes Gesetz, das den 
Jisraeliten vor ihrem Einzug in das Land”'auferlegt worden ist, gilt sowol im Land 
als auch ausserhalb des Lands, und das ihnen nach ihrem Einzug in das Land [auf- 
erlegt worden ist], gilt nur im Land, ausgenommen die Erlassung von Geldforderun- 
gen und die Entlassung der Sklaven™, die, obgleich sie ihnen nach ihrem Einzug in 
das Land auferlegt worden sind, sowol im Land als auch ausserhalb des Lands gel- 
teil. — Die Erlassung von Geldforderungen ist ja ein an der Person haftendes Ge- 
setzl? — Dies ist wegen einer Lehre Rabbis nötig, denn es wird gelehrt: Rabbi sagte: 

Folgendes Bezvenden hat es mit dem Erlass: erlassen. Die Schrift spricht von zwei Er- 
lassungen, von der Erlassung des Bodens und von der Erlassung von Geldern; zur Zeit, 
wenn der Boden zu erlassen ist”‘, sind auch Gelder zu erlassen, und wenn der Boden 

331. Die 30 der Trauer u. die 3 der Vorbereitung; vom 10. Nisan bis zum vorangehenden 7. Adar 

sind 33 Tage. 332. Dt. 31,2. 333. E.v. 23,26. 334. Es ist nur bis zu einem bestimmten 

'i'ag, den 16. Nisan, verboten. 335. Verboten ist nur der Genuss desselben. 336. Durch die 

Darl)ringuug der Webegarbe; sobald dies erfolgt ist, ist das Neue erlaubt, noch am selben Tag. 337. 

Auch bei diesen erstreckt sich das Verbot auf die Nutzniessung, auch kann es nicht aufgehoben werden, 

jed. ist es nicht dauernd, da im 4. Jahr die Früchte erlaubt sind. 338. Dh. das vorher Geltung haben 

sollte. 339. Im Jobeljahr; cf. Dt. 15,1 ff. 340. Dt. 15,2. 341. Wenn die Jisraeliten im Jisrael- 

land weilen. 

32 M 33 !: יימי ישלש הנמו M 34 ;ן םהל (M — שדוחל) 

35 M 36 || וגהנש P רזעילא M 37 !j 38 ן גהונ M — 

 ׳נתדכל M .אינתד ׳ינתדכל B 40 i אלא — M 39 | ׳יל״
 .דחאו ק״ש דחא M 41 :: ׳ר
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 טמשמ התא יא עקרק טמשמ התא יאי“םיפםכ טמשמ
 התא עקרק טמשמ התאש םוקמב אמיאו םיפסב

 1י|> >1

 ׳הל הטמש ארמ יב״רמול דומלת םיפסכ טמשמ התאס1.15,2

nicht zu erlassen ist, sind auch Gelder nicht 
zu erlassen. — Vielleicht aber: in Orten, wo 
der Boden zu erlassen ist, sind auch Gelder 
zu erlassen, und in Orten, wo der Boden 
nicht zu erlassen ist, sind auch Gelder nicht 5 ךתעד אקלס איה ףוגה תבוה םידבע״חוליש םו,: 

25,iü.״l ןיא ןיראב ןיראב רורד םתארקו״ביתבו ליאוה אנימא 
 םא םוקמ לבמ איה לבוי רמול דומלת אל ןחאל הצוהב
 ןיראב גהונ רורדהש ןמזב° ןדאב רמול דומלת המ ןב
 גהונ וניא זדאב גהונ רורדי־ריא ןדאל הצוהב גהונ

I 0rl.i!1,9 

zu’״er lassen !? — Ks heisst:^^'’(׳/(?;/?^ cs isf du■ 
Erlass für den Herrn auszunifcn^ allerorts. 
— Die Entlassung von Sklaven ist ja ein 
an der Person haftendes Gesetz!? — Da es 
\\E\sstd‘rufet Freiheit ans im Land, so könn-10 לכב הרותה ןמ רופא שדהה״סתה ןנת :ןדאל הצוהב׳ 
te man glauben, nur im Land, nicht aber הכלה יאמ םירפוס ירבדמ םיאלכהו הכלה הלרע״סוקמ 
ausserhalb des Lands, so heisst esffs ist רמא אלוע הנידמ תכליהיילאומש רמא הדוהי בר רמא 

allerorts.— Weshalb heisst es dem- ברל אלוע היל רמא יניסמ השמל הבלה ןנחוי יבר 
nach im Land} — Zur Zeit, wenn die Frei- יניסמ השמל הבלה אנימאד ידידל אמלשב הדוהי 
lassung im Land gilt, gilt sie auch ausser-15 ןנתד" םיאלכ קפסל הלרע קפס ןיב ןל ינשד ונייה 
halb des Lands, und wenn die Freilassung ןדאל הצוהב רתומ אירוסב רוםא''ןדאב הלרע !רפס״ 
im Land nieht gilt, gilt sie aueh nicht aus- םיאלכ יבג וליאו טקול ונארי אלש דבלבו הקולו דרוי 
serhaib des Lands. רוסא ןדאב ול הצוה רכמנ קריו קרי עוטנה״םרכךנת ״";;ץ 

Dort wird gelehrt: Das Neue ist nach אלש דבלבו טקולו דרוי ןדאל הצוהב רתומ אירוסב 
der Gesetzlehre überall verboten, hinsicht-20 הקולו דרוי הזו הז וא ינתינ° ךדידל אלא דיב'°טוקלי F01.39 
lieh des Ungeweihten ist es'״eine Haiakha, ןנע ברל לאומש היל רמאה טקולו דרוי הזו הז וא 
und hinsichtlich der Mischfrucht ist es eine טקולו דרוי הזו הז וא חקולו דרוי הזו .הז וא ינת 
Bestimmung der Gelehrten. Was ist dies טקולו דרוי הזו הז אלוקל היל ינתמ אנברדי׳הירב רמ 
für eine Haiakha? R. Jehuda erwiderte im 
Namen Semuels: Ein Landesbrauclü״ Üla 
erwiderte im Namen R. Johanans: Fine Mo- 

42 B -|- ש ןמזב M 43 ii 44 התא יא M 45 ' דבע 
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seh am Sinaj überlieferte Haiakha. Üla sprach zu R. Jehuda: Erklärlich ist es nach 
meiner Ansicht, es sei eine Mosel! am Sinaj überlieferte Haiakha, dass zwischen dem 
zweifelhaften Ungeweihten und der zweifelhaften Mischfrucht unterschiedeiüVird. Fs 
wird nämlich gelehrt: Das zweifelhafte Ungeweihte ist im Land verboten, in Syrietü' 
erlaubüMnd ausserhalb des Lands darf man hinabsteigen^Amd kaufen”“, jedoeh nicht 
beim Einsammeln zusehen. Hinsichtlieh der Mischfrucht aber wird gelehrt: Wenn in 
einem Weinberg Grünkraut gepflanzt ist”‘, und ausserhalb desselben Grünkraut ver- 
kauft wird, so ist es im Land verboten, in Syrien erlaubt und ausserhalb des Lands 
darf man hinabsteigen und einsammeln [lassen], jedoch nicht mit der Hand”^einsam- 
mein. Nach deiner Erklärung sollte er doch entweder bei beiden lehren: hinabsteigen 
und kaufen, oder bei beiden: hinabsteigen und einsammeln [lassen]!? — Semuel sagte 
auch zu R. Anan: lies entweder bei beiden: hinabsteigen und kaufen, oder bei beiden: 
hinabsteigen und einsammeln [lassen]. IMar, der Sohn Rabanas, lehrte bei beiden er- 
leichternd: hinabsteigen und einsammeln, jedoch nicht mit der Hand einsammeln. Levi 

342. Wonach dieses Gesetz ausserhalb des I.ands keine Geltung hat. 343. Lev. 25,10. 344. 

Dass es ausserhalb des Lands verboten sei. 345. Hierüber besteht keinerlei Ueberlieferung, jedoch gilt 

es auch ausserhalb des Lands als verboten. 346. Das Verbot des Ungeweihten ausserhalb des Lands 

in ein strengeres, da es Moseh am Berg Sinaj überliefert worden ist. 347. In den später von den 

Jisraeliten eroberten Provinzen. 348. Wenn die Phiiehte bereits gepflückt sind; es ist jed. verboten, 

das Pflücken zu veranlassen. 349. In den Garten eines Nichtjuden. 350. Die bereits gepflückten 

Früchte. 351. Und ein Zweifel besteht, ob es auf verbotene od. erlaubte Weise gepflanzt worden ist. 

352. Während beim Ungeweihten in einem solchen Fall auch das Zusehen verboten ist. 

 ו04♦
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 sprach'zräJiiTiIirArjokli^'V^^^^ und ךוירא°לאומשל יול^ד^ל רמא דלשיטוקלי אלש דבלבו
 .ich will sie essen. R. ivja und Rabba b. R וקפסמ ןנה בר’לב הברו איוא בר לוביא אנאו “יל^קפס
 .”’Hanan reichten sie einander הלרע ןייא אתידבמופד ׳יפיירה'’ יירמא :ידדהל יקופס
 '*”Die Scharfsinnigen von Pumbeditha ןנהוי יברד הימקל הדוהי בר ההלש ןדאל הצוהב
 -entschieden, dass das Gesetz vom Unge לעו^ןהילע^לרבה^^האדו דבאו הקיפס מותם”היל הלש 5
 weihten ausserhalb des Rands gelte. Als הצוהב הלרע ןיא רמואה לבו הזיננ סינועטמ• ןהיתוריפ
 -R. Jehuda es R. Johanan mitteilte, Hess die תלהנב לרוגב לבה ךילשמ°דבנו ןינ ול^^הי אל ןיראל
 -ser ihm sagen: Dass das Zweifelhafte unent רזעלא יבר אינתד אה יב הורבס^׳ןאמב והניאו 'ה
 -schieden’”und das Entschiedene’” vernich רמאש תיקסמרוד^״ןב יסוי יבר םושמ רמוא יסוי יברב
 ,ten. Erlasse über sie eine Bekanntmachung ןב ןנהוי יבר םושמ רמאש ילילגה יסוי יבר םושמ !0
 -und über ihre P'rüchte, dass sie zu versteh הצוהב הלרע ןיא לודגה רזעילא יבר םושמ רמאש ירונ
 ken sind. Wer da sagt, [das Gesetz] vom שדהה ףא רמוא רזעילא יבר°ןנת ןגאהו אלו ןדאל
 Ungeweihten gelte nicht ausserhalb des הלרע ןנהוי יבר רמא יסא יבר רמא :שדה ינת
 -Lands ,wird keinen Nachkommen und kei אריז יבר היל רמא יניסמ השמל הכלה ןדאל הצוהב
 snen Enkel haben, [von dem es heisst :]”Vtr! אירוסב רוסא ןדאב הלרע קפס° אינתהו יסא יברל
 -MeßscJumrzieht aber ein Los im ErhhcsitzGot אדה העשב םמותשא° טקולו דרוי ןדאל הצוהב''’רתומ

 ?tes. — Nach wessen Ansicht lehrten jene רוסא האדו רתומ הקיפסדדרמאנ'’ךב אמיאי׳היל רמא:
 .Nach der folgenden Lehre: R. Eleäzar b— םיאלבה לע ןיקול ןנהוי יבר רמא יסא יבר רמא
 -R. Jose sagte im Namen des R. Jose b. Dur ןנתךנאהו יסוי רב^רזעלאייייר היל רמא הרות רבד
 maskith’'^, der es im Namen R. Jose des’'םרבה יאלבב ןאכיי־אישק אל םירפוס ירבדמ םיאלבה

Galiläers sagte, der es im Namen des R. 
Johanan b. Nuri sagte, der es im Namen 
R. Eliezer des Grossen sagte: [Das Gesetz] 
vom Ungeweihten gilt nicht ausserhalb des 
Lands. — Etwa nicht, wir haben ja eine 
Lehre: R. Eliezer sagt: auch’'^'das vom Neu- 
en!? — Lies: das Neue. 

R. Asi sagte im Namen R. Johanans: 
Hinsichtlich des Ungeweihten ausserhalb des Lands ist es eine Mosel! am Sinaj über- 
lieferte Halakha. R. Zera sprach zu R. Asi: Es wird ja gelehrt, das zweifelhafte Un- 
geweihte sei im Land verboten, in Syrien erlaubU'und ausserhalb des Lands dürfe man 
hinabsteigen und einsammeln [lassen]!? Da stutzte er eine Weile und sprach dann zu 
ihm: Vielleicht lautet [die Halakha] wie folgt: das zweifelhafte ist erlaubt und das ent- 
schiedene ist verboten. 

R. Asi sagte im Namen R. Johanans: Wegen der Mischfrucht’Nst nach der Gesetz- 
lehre zu geissein. R. Eleäzar sprach zu R. AsE': Wir haben ja eine Lehre, hinsichtlich 
der Mischfrucht sei es eine Bestimmung der Gelehrten!? — Das ist kein Einwand; das 
eine gilt von der Mischfrucht des Weinbergs’'‘’und das andere von der Pfropfung von 

Sab. 533 

Men.38>ג 
Hol.76b 

Syn.17b 

Men.iya 

M1k,2,5 

tOrl.3 

Q1d.37a 

B0r.36a 

0rl.1ii,9 

Sab.47a 

Silk. 443 

Mq.3b 

Hol.21a 

0rl.iii,9 

 Lv.j9j9 תא° לאומש רמאד° לאומשדכ ןליאה תבכרהב ן.אב

52 M 53 |' אנאו קפס ידידל ימשל יול ׳ד P 54| ינאו יל אבה j 

M ןירמא ׳דהל יקיפס קפסמ הנח רב 
56 B + 57 !] ו B — 58 || ןהילע BP 

55 M דבאו ׳יקפס 

 ול

 M 59 ;1 ו

60 B להקב M 61 |j 62 ן| ירבס B הקסמרוד 
P) 63 •| (׳קסמרוד M — ל״וי ל״חב M 64 II 65 וא II 

B 66 ״ אקיפס רמאנ M + 67 || יכלה P רב רזעילא II 

68 B יברב. M 69 || יסא דל M ןליא ׳ברהב ןיא ך״הכב. 

353. Bisher nicht hefriedigend erklärte Benennung od. Titel S.s. 354. Solche ITüchte, hinsichtl. 

welcher ein Zweifel besteht. 355. Ohne aber selbst zu pflücken od. das Pflücken zu veranlassen. 

356. Cf. Bd. vij S. 60 Z. 17. 357. Dh. lehre nicht, dass es erlaubt sei. 358. Wenn die Früchte 

entschieden von Ungeweihteni herrühren. 359. Mikh. 2,5. 360. Dieser RJ. war aus Damaskus (cf. 

Siphre, ed. F'ri1<;dm.\nn fol. 65a), demnach könnte D. Ortsname (קשמרד = קשמד) sein. 361. Dem- 

nach gilt das Gesetz vom Ungeweihten erst recht auch ausserhalb des Rands. 362. Wenn hinsichtl. 

des Entschiedenen eine überlieferte Halakha besteht, dass es verboten sei, so darf das Zweifelhafte nicht 

von vornherein erlaubt sein. 363. Wegen der Uebertretung dieses Gesetzes ausserhalb des Rands. 

364. vSo rieht, nach Cod. M; unser Text ist verderbt. 365. Das Säen von Sämereien zwischen Wein- 

Stöcken; dieserhalb ist nicht nach der Gesetzlehre zu gei.sseln. 
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iTäunien. Dies nach Seinuel, denn Semuel אל ךתמהב״ רבכ ךל לתקקהש םיקוח ורמשת יתקה 
 .ךא העברהב ךתמהב המ ערזת אל ךדש םיאלכ עיברת
 הצוהב ןיב׳ן״ראב ןיב גהונ’°ךתמהב המו הבברהב ךדש

 אלאו ןיראל הצוחב ןיב ןיראב ןיב גהונ ךדש .ךא״ןחאל
 :ןיראל הצוחבש םיערז יטועמל אוהה ךדש ביתכה
 אוההל הויזה”אהרואב ילזאו ילקש ווה ןנע ברו ןנה״בר

Mri)1c Satzungen sollt ihr beobachten^ 

die Satzungen, die ich dir bereits auferlegt 
haber^'V;/^ sollst nicht zzvcierlci Arten deines 

I Vehs sich begatte// lassen noch dein Feld 
n/it zzvcierlci Arten bcsäe/i] wie beim Vieh 
nur die Begattung verboten ist, ebenso ist רמ יתינ היל רמא ידדה ידהב םיערז ערז אקד ארבנ 
beim Feld nur das Pfropfen verboten, und אוההל הויזח” ותו ותירווח״ אל היל רמא היתמשינ 
wie das Gesetz binsicbtlicb des Viehs so- יתינ היל רמא ינפוג יב ירעשו יטח ערז’'אקד ארבנ 
W01 im Land als auch ausserhalb des Lands lu יברכ ןל אמייק אל ותירהצ אל׳יהיל רמא היתמשינ רמ 
gilt, ebenso gilt auch das Gesetz hinsicht- תלופמב ןצרחו הרועש^דטה״ערזיש דע רמאד״הישאי 

 ןגאהו‘“ייבא היל רמא ערזו ינרזיב ברעמ”.ךסוי בר די
 ןאב אישק אל היל רמא םירפוס ירבדמ םיאלכה ןנת
 ן*ראבד“םרכה יאלכ םיערז יאלכב ןאכ םרכה יאלכב

 יאלכ ןנבר והב ורזנ ימנ^יראל הצוחב האנהב םירוסא 15

 ימנ ןיראל הצוחב האנהב יריסא אל ןיראבד‘’םיערז
 אתלימ ואל .ךסוי בר רמא רדה׳יןנבר והב ורזנ אל
 יראשמ^יראשמ בר יבד אתנינ ערז ברד*'ירמאד איה
 היל רמא םיאלכ יבוריע״׳בוריע םושמ ואל אמעט יאמ

 20 תוחור עברא לע עברא° ןניעמשא יא“ אמלשב ייבא
 יונ םושמ אבה אלא’‘ריפש עצמאב תחאו הגורעה

 :איה אעמשד אהריט םושמ ימנ יאו

 ול ןיכיראמו ול ןיביטמ תחא הוצמ השועה ,
 הוצמ השוע וניאש לכו ץראה תא לחונו וימי

70 M יגהונ 
73 B והויזח 

lieh des Felds sowol im Land als auch aus- 
serhalb des Lands. — Es heisst ja aber 
dei/t FcldMl — Dies schliesst Sämereien aus- 
serhalb des Lands aus. 

R. Hanan und R. Anan gingen auf dem 
Weg und sahen einen Mann verschiedene 
Sämereien mit einander säen. Da sprach die- 
ser: Möge der Meister ihn in den Bann tun. 
Jener erwiderte: Ihr seid dariiV'nicht be- 
wandert. Hierauf sahen sie einen Weizen 
und Gerste zwischen Weinstöcken säen. Da 
sprach dieser: Möge der Meister ihn in den 
Bann tun. Jener erwiderte: Ihr seid darin 
nicht kundig; entscheiden wir etwa nicht 
nach R. Josija, welcher sagt, nur׳''Venn er 
Weizen, Gerste und Weinbeerkerne mit ei- 
nein Handwurf gesäet hat!? R. Joseph ver- 
mengte Sämereien und säete sie. Da sprach 
Abajje zu ihm: Wir haben ja eine Lehre, [das 

Verbot] der Mischfrucht sei eine Bestim- 
mnng der Gelehrten!? Dieser erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine gilt von der 
Mischfrucht des Weinbergs‘‘‘und das andere von der Mischung von Sämereien. Bei der 
IMischfrucht des Weinbergs, die im Land zur Nutzniessung verboten ist, haben die Rab- 
banan ein Verbot angeordnet, bei der Mischung von Sämereien aber, die auch im Land 
nicht zur Nutzniessung verboten sind, haben die Rabbanan kein Verbot angeordnet. 
Später sagte R. Joseph: Das, was ich gesagt habe, ist nichts. Rabh säete den Garten 
der Schule in gesonderten“’'’Beeten; doch wol, um eine Mischung [zu vermeiden]. Abajje 
sprach zu ihm: Einleuchtend wäre dies, wenn er vier [verschiedene iVrten] an den vier 
Seiten eines Beets und eine in der Mitte‘“’gesäet hätte; er aber tat es”°nur zur Ver- 
schönerung oder zur Erleichterung für den Diener‘''. 

jER AUCH NUR EIN GEBOT AUSÜBT, DEM TUT MAN WOL, MAN VERLÄNGERT IHM 

5 DAS Leben und er erbE^'das Land; \ver ein Gebot nicht ausübt, dem tut 

365. Lev. 19,19. 366. Im Gesetz von der Mischfruclit. 367. Dann ist er strafbar. 368. 
Jede Art besonders. 369. Auf diese Weise ist das Säen verschiedener Arten erlaubt, weil sie dann die 

Nahrung nicht von einander ziehen; cf. Bd. i S. 515 Z. 1 ff. 370. Da er diese Vorschrift nicht beob- 
achtete. 371. Damit er jede Art leicht herausfinde. 372. Wol im messiauischen Zeitalter. 
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MAN NICHT WOL, MAN VERLÄNGERT IHM 

NICHT DAS Leben und er erbt nicht das 

Land. 

GEMARA. Icli will auf einen Wider- 

sprncli liinweisen: Von folgenden Dingen 

geniesst der Mensch die Früchte auf die- 

ser Welt, während der Stamm ihm für die 

zukünftige Welt erhalten bleibt, und zwar: 

Fol. 39b^ ^ ^ QIDDUSIN l,x 

 לחונ וניvאו וימי ול ןיכיראמ ןיאו ול ןיביטמ ןיא החא

 :ן*ראה הא

 3;״׳•:לכוא"׳ םדאש םירבד ולא״ יהנימרו .ארמג

 Q,d,40־ אר,ך 21רןעל ול תמייק ןרקהו הזה םלועב ןהיתוריב

 תסנבהו’” םידסה תולימגו םאו בא דובכ ןה ולא"
 הרות דומלתו וריבהל םדא ןיבש’'םולש תאבהו םיהרוא
 השועה לב רמאק יבה הדוהי בר רמא םלוב דגנב
 הריתי תהא הוצמ <, ימב המודו”ול ןיביטמ ויתויבז לז
 Ehrung von Vater und Mutter, Liebeswer אדהב וליפא ךנהד ללכמ הלוכ הרותה לכ”םייקמש

 -ke, Gastfreundschaft, Friedensstiftung zwi תערבמ הלוקס* התיה םאש• רמול היעמש בר רמא ימנ !0

 ,sehen einem Menschen und dem anderen ןיביטמ ויתויכז לע הריתי” תחא הוצמ השועה לכו

 .und das Gesetzesstudium wiegt alles^"auf ול ןיעירמ ויתונועמ ןיבורמ ויתויכזש לכ יהנימר^ול

 :R. Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt הנממ רייש אלו הלוב הרותה לכ ףרשש ימב המודו

 -weF'Vin Gebot über seine Verdienste aus ןיבי*טמ ויתויכזמ ןיבורמ ויתונועש לכו תהא תוא וליפא

 übt, dem tut man wol, als hätte er die רסיה אלו הלוכ הרותה לכ םייקש ימב המודו ול !5

 ganze Gesetzlehre gehalten. — Demnach ”היל'’* ןידבעד ןיתינתמ ייבא רמא הנממ תחא תוא

 -gilt dies bei diesen auch von einem einzi איה בקעי יבר ינמ אה רמא אבר שיב םויו בט”םוי

H01.142־בקעי‘יבר אינתד״אכיל אמלע יאהב הוצמ רכש רמאד gen’”!? R. Semäja erwiderte: Dies besagt, 

 ”’dass, wenn sie”Vinander aufwiegen, diese ןתמש* הרותב הבותכש הוצמו הוצמ לכ ךל ןיא רמוא

 den Ausschlag geben. — Tut man denn dem דוביכב הב היולת םיתמה תייחת ןיאש הדצב הרבש צ0

 wol, der ein Gebot über seine Verdienste ם(.5,16ךל בטיי ןעמלו ךימי ןכיראי ןעמל" ביתכ םאו בא

ib.22,7 ירה םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל״ביתכ ןקה חולישב 

 הלעו תולזונ יל אבהו הריבל הלע ויבא ול רמאש

 ותריזחבו' םינבה תא לטנו םאה תא הלשו הריבל

89 M 90 : ו ׳תוא השוע M — א״הו B 91 I — 
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ausübt, ich will auf einen Widerspruch hin- 

weisen: dem, dessen Verdienste mehr sind 

als seine Sünden, tut man”’übel, als hätte er 

die ganze Gesetzlehre verbrannt und auch 

nicht einen Buchstaben zurückgelassen, und 

dem, dessen Sünden mehr sind als seine 

Verdienste, tut man’”wol, als hätte er die 

ganze Gesetzlehre gehalten und auch nicht 

einen Buchstaben unterlassen!? Abajje erwiderte: Unsre Misnah lehrt, dass man ihm 

einen guten Tag’*“beziehungsweise einen schlechten bereite. Raba erwiderte: HieL^ist 

die Ansicht R. Jäqobs vertreten, welcher sagt, auf dieser Welt gebe es keine Belob- 

nung für [die Ausübung der] Gebote. Es wird nämlich gelehrt: R. Jäqob sagte: Du 

hast kein in der Gesetzlehre geschriebenes Gebot, bei dem eine Belohnung angegeben 

ist, von dem nicht die Auferstehung der Toten zu entnehmen wäre. Bei der Ehrung 

von Vater und Mutter heisst du lange lebst und damit es dir wol gcl1e\ beim 

Fliegenlassen des Nest[vogels] heisst damit cs dir wol gehe und du lange lebst. Wo 

ist, wenn zu einem sein Vater gesagt hat, dass er auf eine Burg steige und ihm jun- 

ge Tauben hole, und er auf die Burg steigt, die Mutter fliegen lässt und die Jungen 

h.olt, und auf der Rückkehr abstürzt und stirbt, das Wolergehen von diesem, und 

373. Nach unsrer Misnah dagegen gilt dies auch von jedem anderen Gebot. 374. Dessen Sün- 

den u. Verdienste einander aufwiegen. 375. Auch wenn er sonst nur .Sünden u. gar keine Verdienste 

hat. 376. Seine Sünden u. seine Verdienste. 377. Die hier aufgezählten guten Werke. 378. 

Auf dieser Welt, um ihn zu läutern u. ihn der zukünftigen Welt teilhaftig werden zu lassen. 379. Da- 

mit er in der zukünftigen Welt leer ausgehe. 380. Dadurch, dass man ihm die Vergeltung für seine 

Sünden, hezw. für seine Verdienste auf dieser Welt gewährt. 381. ln der Barajtha, nach welcher die 

Verdienste hinieden nicht vergolten werden. 382. Dt. 5,16. 383. Ib. 22,7. 
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wo ist das lange Leben von diesem!? Viel- ודניי תויירא קיהויהז לש וימי תבוטיקיה תמו לפנ 

mehr [ist zu erklären:] damit cs dir 7voigehe, ןעמלו“ בומ ולובש םלועל ךל בטיי ןעמל אלא הז לש 

in der Welt, die ganz Wolergelien ist, da- יב־ ואל אמלדו ךורא ולובש םלועל ךימי ןוביראי 

 הריבעב רהרהמ אמלרו אזה השעמ בקעי יבר הוה da lange lebst, in der Welt, die ganz ///״

Lwigkeit ist. — Vielleicht kommt so etwas 5 הפרצמ אוה ךורב שודקה ןיא הער הבשהמ" הוה «'■ן;; 

nicht vor!? — R. Jäqob sah einen solchen 0.14,6 ןעמל״ביתבויהוה הרז הדובעב רהרהמ אמלדו“השעמל 

!,'all. — Vielleicht hatte jener sündhafte Ge- רמאק יבה ימנ והיא םבלב לארשי |תיב| תא שופתי 

danken!?—Die böse Absicht rechnet der אל יאמא״אמלע יאהב הוצמ'רבש אתעד אקלפ יא 

Heilige, gebenedeiet sei er, nicht zur Tat. רוהרה” ידיל יתיל אלד יביה יב הילע' תוצמ ןינא 
— Vielicichthatte er Götzendienst im Sinn, in שתה ןיקוזנ ןיא״הוצמ יהולש רזעלא יבר רמא אהו°J‘״ך;®[a 

und es heisst das Haas jisrael ans הוצמ יהולצ’ רזעלא יבר רמא אהו ינאש ןתבילהב’“ 

Herz za ergreifeih^V. — Das sagte er eben: עוער םלוס ןתריזהב אלו ןתבילהב אל ןיקוזנ ןניא . 

wenn man sagen wollte, dass die Belohnung אל אקיזיה עיבקד אביה לבו אקיזיה עיבקד הוה 

für die Gebote auf dieser Welt erfolge, so עמשו ךלא ךיא לאומש רמאיו״ביתבד אפינא ןניבמפ isam.1e,2 

sollten die Gebote ihn beschützen, dass er !5 רהא הישרד אלמליא°”ףפוי בר רמא :ינגרהו לואש H01.142־ 

nicht zu [sündhaften] Gedanken komme. — יאמ רחאו אטח אל היתרב רב בקעי יברב ארק יאהל 

R. Eleäzar sagte ja aber, dass Boten einer ירמאד׳יאביאו אזה אנוונ אה יב ירמאד״אביא אזה'' 

gottgefälligen Handlung nicht zu Schaden רחא רבד היל רירג הוהד אזח אבר ארבנד”אנשיל 

kommen!? — Anders ist es auf der Rück- ימר :אטה קפנ רפע ךחלי תוילגרמ קיפהש הפ רמא 

kehr. — R. Eleäzar sagte ja aber, dass Boten 20 הוצמ השועה לב ןנת אברל אנפיק בר רב יבוט בר" 

einer gottgefälligen Handlung weder auf בשי יהנימרו אל השע אל ןיא השע׳״ול ןיביטמ תחא 
 רמאדרוצמ השועב רבש ול םינתונ הריבע רבע אלו

 הנמרה לצונו“°ודיל הריבע רבד אבש ןוגב״םתה היל■׳""'■^«'’

 אתינורטמ איהה היתעבת יפפ רב אנינה יברד״אה יב
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 P 12 ׳בילהב דינ ןניא M 11 || אהו ׳ריבעד ׳רוהרה
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 .לוצינו B 20 !| ל״א — M 19 ,, ןיא הט*ע —

dem Hinweg noch auf der Rückkehr zu 

Schaden kommen!? — Es war eine schad- 

hafte Leiter, so dass ein Schaden zu ge- 

wärtigen war, und wenn ein Schaden zu 

gewärtigen ist, verlasse man sich nicht auf 

ein Wunder, denn es heisst:^*V1rz sprach Se- 

mnel: Wie kaiin ich hmgehen, wenn Saal es 

hört, tütet er micS‘*'^. 

R. Joseph sagte: Wenn AheE'Miesen 

Schriftvers so ausgelegt hätte, wie R. Jäqob, der Sohn seiner Tochter, würde er nicht 

der Sünde verfallen sein. — Was hatte Aher gesehen’“? — Manche sagen, er hatte ei- 

nen solchen Fall gesehen, und manche sagen, er hatte ein Schwein die Zunge eines 

bedeutenden Menschen’*'.schleppen sehen. Er sprach dann: Ein Mund, der Perlen her- 

vorbrachte, muss nun Staub lecken. Hierauf ging er und verfiel der Sünde. 

R. Tobi b. R. Oisana wies Raba auf einen Widerspruch hin: Es wird gelehrt, dass, 

wenn jemand auch nur ein Gebot ausgeübt hat, man ihm wol tue, nur wenn er es ,aus- 

geübt hat, sonst aber nicht, und dem widersprechend wird gelehrt, dass, wenn jemand 

dasitzt und keine Sünde begeht, man ihn ebenso belohne, wie einen, der ein Gebot 

ausgeübt hat!? Dieser erwiderte: Dies gilt von einem, der Gelegenheit zur Sünde hatte 

und davon errettet worden ist. So ereignete es sich einst, dass eine Matrone R. Hani- 

na b. Papi [zur Sünde] aufforderte. Da sprach er’'°etwas, und sein Leib wurde voll mit 

383. Ez. 14,5. 384. Dieser Schriftvers spricht vom Götzendienst, der auch im Herzen erfolgen 

kann. 385. iSam. 16,2. 386. Er sollte im Auftrag Gottes gehen. 387. Eigentl. ״jener'•׳, 

Benennung des Eli.sa b. Abuja; cf. Bd. iij S. 834 Z. 4ff. 388. Was veranlasste ihn zum Abfall. 389. 

B hat gleich der Parallelstelle (Bd. viij S. 1276 Z. 16): des Dolmetschers Huc^pith: er erlitt unter Hadrian 

den Märtvrertod. 390. Damit sie von ihm lasse. 
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Grinden und Wunden; sie aber tat etwas 

dagegen, und er genas. Hierauf entfloh er 

und versteckte sich in einem Badehaus, in 

dem, wenn sogar zwei hineingingen, selbst 

am Tag, sie zu Schaden kamen^'”. Später 

fragten ihn die Rabbanan, wer ihn behütet 

habe. Er erwiderte ihnen: Zwei kaiserliche 

Mohren^'’13ewachten mich die ganze Nacht. 

vSie sprachen dann zu ihm: Wahrscheinlich 

 hattest du Gelegenheit zur Sünde und bist רבד אכיא היל הרמא לכימל ידימ אכיא אניצמ אלו '!■י

 .errettet worden, denn es wird gelehrt, dass אה לוכא אה דיבעד הנימ אקפנ יאמ הל רמא אממ

 איה הדבע אביבו אנהיש הישפנ ילמו אתלימ רמא"
 ווה יבד ינב יב אוההב אשט״קרע יסתיאו אתלימ
 ורמא רהמל ןיקזתימייווה אממיב וליפא ןירתב ןילייע

 Foi.^oרסיק יאשונ״י־ייגש והל רמא ךרטנ׳יןאמ ןנבר היל

 אב הורעיירבד אמש היל ורמא הלילה לב ינורמש
 ודיל הורע רבד אבה לב אנינתד^נמיה תלצינו ךדיל

 ps,103,20 ונוצר'*ישע הב ירבנ° :םנ ול ןישוע ונמיה לצינו

 קודצ יבר וירבהו קודצ יבר ןונב ורבד לוקב עמשל
 יאביל יליישלה הל רמא אתינורטמ איהה היתעבת

wenn jemand Gelegenheit zur Sünde hatte 

und davon errettet worden ist, man ihn: 

ein Wunder geschehen lasse. 

^'^^Hclden der Kraft, die seinen ]Villeid' 

tun, gehorchoid a71f die Stimme seines lV0?'ts. 

 הרמא היונב ביתיו"קילפ היל אהנמ אק ארונת תרנש"
 הרמא אהב ליפנ אה דיבעד הל רמא יאה יאמ היל
 הוה אנהכ בר :ךיתרעצ אל יאה ילוכ יערי יא היל
 הל רמא אתינורטמ איהה היתעבת ילו,ריד ןיבזמ1ל"
 אעראל ארגיאמ ליפנקו קילפ יאשפנ טישקיא ליזיא

 .Zum Beispiel R. Cadoq und seine Genossen האמ עברא ןתהרטא היל רמא הילבק והילא אתא

 Einst forderte ihn eine Matrone [zur Sünde] אפיש היל בהי אתוינע״ואל יל םרנ ימ“היל רמא יפרפ

 auf. Da sprach er zu ihr: Das Herz ist mir ירנידד:

 schwach und ich kann nicht; ist etwas zum רקהו הזה םלועב ןהיתוריפ לכואו ןתוא השוע םדאמ• 20!

Essen da? Sie erwiderte: Es ist etwas Un- 

reines da. Er entgegnete: Schadet nichts; 

wer dies tut, kann auch solches essen. Hier- 

auf heizte sie den Ofen ein und setzte [die 

 םירבד ולאדנת״זמחנ ברל אבר היל ימר
Qid.39>> ן 

 תולימגו םאו בא דוביכ ןה ולא׳יאבהייםלועל ול תמייק
 הרות דומלתו וריבחל םדא ןיבש'*םולש תאבהו"םידפה

 ס1.5,ו6ך'ימי ןכיראי ןעמל״ביתכ םאו בא דוביכב םלוכ דגנכ

pr.21,21 הקדצ ףדר" ביתכי’ םידפה תולימגב ךל בטיי ןעמלו 
 Speise] auf; da stieg er [in den Ofen] und ביתכ םולש תאבהבו^°דובכו הקדצ םייה אצמי דפחו 20

setzte sich hin. Sie sprach: Was soll dies!? 

Er erwiderte: Wer dies tut, fällt da'’'hinein. 

Da sprach sie: Hätte ich es gewusst, würde 

ich dich nicht so sehr gequält haben. 

R. Kahana verkaufte^’Horbe, und einst 

forderte ihn eine Matrone [zur Sünde] auf. 

Da sprach er zu ihr: Ich will gehen und 

mich schmücken. Hierauf stieg er aufs Dach 

 רפידר איתא והבא יבר רמאו"והפדרו םולש שקב"^^
 M 21 — יסת'או...רמא |M 22 j + ו || B 23 יקזתימ
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 .'אנהו M 40 ׳תנ —

und stürzte sich auf die Erde hinab. Da kam Elijahu und fing ihn auf. Er sprach dann 

zu ihm: Du hast mich vierhundert Parasangen bemüht. Jener erwiderte: Was anderes 

als meine Armut hat dies verursacht!? Da gab er ihm ein Gefäss mit Denaren. 

Rami wies R. Nahman auf einen Widerspruch hin: Es wird gelehrt: von folgenden 

Dingen geniesst der Mensch, wenn er sie tut, die Früchte auf dieser Welt, während der 

Stamm ihm für die zukünftige Welt erhalten bleibt und zwar: Ehrung von Vater und 

Mutter, Eiebeswerke, Friedensstiftung zwischen einem Menschen und dem anderen, und 

das Gesetzesstudium wiegt alles auf. Von der Ehrung von Vater und Mutter heisst es: 

damit du lange lebst und damit es dir wol gehe. Von den Liebeswerken heisst es:”7C(r;' 

nach JVoltat und Liebe jagt, laird !.eben, Woltat und Ehreßndcn. Von der Friedensstiftung 

heisst es-Esuche den Frieden und jage ihm nach^ und hierzu sagte R. Abahu, man fol- 

391. Durch böse Geister. 392. So nach manchen Codice.s. 393. Ps. 103,20. 394. ונוצר, 

durch eine Handschrift bei Kknnicott bestätigt. 395. In das Feuer der Hölle. 396. Fir hausirte 

damit bei den Weibern. 397. Dt. 5,16. 398. Pr. 21,21. 399. Ps. 34,15. 
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gere es'^’aus [dem Wort]hierbei heisst םתה םיתבו והפדרו םולש שקב אבה ביתכ הפידר 

es: sucJte den Frieden und jage ihm nach^ 0,20 3 .!ךייה איה יכ״ביתכ הרות דומלתב דסהו הקדצ ףדור ס 
und dortHieisst es: wer nach Woltat und 22,7.ךל בטיי ]עמל” ביתב ימנ’'ןקה הולישב ךימי ךראוווי 

IJehe jagt. Vom Gesetzesstudium heisst es: אנת ינת ריישו אנת° אה ימנ ינתיל״פימי תכראהו ״gi.Qii.ie־ 
'"'denn es ist dein Lehen ^Lnd die Verlänge- .0 °י בר אבר״ רמא ריישו אנת תרמא תאו םירבד ולא d.ieb 

rung deiner Tage. Auch beim Fliegenlassen 10 םהיללעמ״ירפ יכ בוט יכ קידצ ורמא״יל ארבסא ידיא 

des Nest[vogels] heisst es ]siFdamit cs dir אלא בוט וניאש קידצ שיו בוט קידצ שי יכו ולכאי 

wfll gehe und du lange lebst, somit sollte er ערוייםימשל בוט בוט קידצ והז תוירבלוי־יםימשל בוט 

auch dies mitzählen!? — iNTanches lehrt er רמוא״התא רבדב אצויכ בוט וניאש קידצ והז תוירבל 

und manches lässt er fort. — Der Autor ״יעשר שי יבו ול השעי וידי לומג יב ער עשרל יוא°״־.״.1ו 
lehrt "folgende“, und du sagst, manches leh- אוהדרוירבל ערו םימשיל ער אלא ער וניאש’*שיו ער 
re er und manches lässt er fort!? Raba er- וניאש עשר והז תוירבל ער וניאוי״בימשל ער ער עשר 

widerte: R. idi erklärte es mir. [Es heisst:] רמאנש* תוריפ הל ש*יו ןרק הל שי תובזה° :ער12״״ו 

saget dem Frommen, dass er gut ist, de7m ןיאו ןרק הל שי הריבע | רגו | בוט יב קידצ ורמא 

die Frucht ihrer Taten werden sic gcnicssen\ 15 ינא המ אלאו^'[׳וגו] ער עשרל יוא רמאנש* תוריפ הל 
gibt es denn einen guten Frommen und 1,31^2 הריבע ועבישי םהיתצעממו םכרד ירפמ ולכאיו°םייקמ 

einen nicht guten Frommen? Vielmehr heisst תוריפ ה*שוע ןיאשו^^תוריפ הל שי תוריפ השועש 
er, wenn er gegen den Himmel und gegen רמאנש השעמל הפרצמ“הבוט הבשחמ תוריפ הל ןיא 

Menschen gut ist, ein guter Frommer, und עמשיו 'ה בשקיו והער לא שיא ׳ה יארי ורבדנ זא° Mai.3,16 

wenn er gegen den Himmel gut und ge- 20 יאמ°“ומש יבשחלו ׳ה יאריל וינפל ןורכז רפס^^בתכיו Ber. 6^ 

Sab. 633 
tPea 1 

gid.39ö 

Hoi.423ו 

 תושעל םדאייבשה וליפא יבא בר רמא ומש יבישוחלו
 וליאכ בותכה'“ וילע הלעמ האשע אלו סנאנו“'!דוצמ
 הפרצמ אוה ךורב שודקה ןיא הער הבשחמ" האשע

41 M — 42 ;| ימנ M — 43 ’! אה ימנ ׳תיל M הבר i 

44 P 45 || לכאי ויללעמ M 46 || הז דבל בוטו M וניאו 
 [ והז M 49 || עשר + j] M 48 (דא — M) 47 דבל בוט

50 M 51 || דבל בוטו M — 52 [ן ו M יניאש M 53 ij + 

54- F M55 || ב ־ M —■ ב״קה ש״חלו יאמ M 56 

 .קוספה P 58 |! ׳חא + M 57 jj םרא

gen Menschen schlecht ist, ein nicht guter 

Frommer. Desgleichen heisst ^sFwehe dem 

Frevler, der böse ist, denn nach dem Ver- 

die )!st seiner Hände 7vird ihm geschehen■, gibt 

es denn einen bösen Frevler und einen nicht 

bösen Frevler? Vielmehr heisst er, wenn er 

gegen den Himmel und gegen Menschen 

böse ist, ein böser Frevler, und wenn er 

gegen den Himmel böse und gegen Men- 

sehen nicht böse ist, ein nicht böser FrevleFA 

Das Verdienst hat einen Stamm und trägt Früchte, denn es heisst: sagt dem From- 

men, dass er gilt 8cc. Die Sünde hat einen Stamm und trägt keine Früchte״“, denn es 

heisst: 7e}ehe dem Frevler, der böse 8cc. Wieso aber halte ich aufrecht [den Vers:]‘'°Vr 7üer- 

den gemessen die Frucht ihres Wegs und a71 ihren Ratschlägen sich sättigend — die Sünde, 

die Früchte bringt״“, trägt Früchte, und die keine Früchte bringt, trägt keine Früchte. 

Die gute Absicht rechnet der Heilige, gebenedeiet sei er, zur Tat, denn es heisstwrt׳A 

besprachen sich die Gottesfürchtigen mit einander, 71nd der Herr merkte auf 7n1d hörte, 

und es svurdc für sie, die de71 Llcrr71 fürchten tend an seinen Namen dc71ken, ein Gedenk- 

buch auf gezeichnet, und [die Worte:] die an seinen Namen denke71, erklärte R. Asi, auch 

wenn ein Mensch nur gedacht hat, ein Gebot auszuüben, und verhindert worden ist 

und es nicht ausgeübt hat, rechne die vSchrift es ihm an, als hätte er es ausgeübt. Die 

399. Die Belolinuiig hierfür auf dieser Welt. 400. Bei den Diebesvverken, wobei die Belohnung 

genannt wird. 401. Dt. 30,20. 402. Ib. 22,7. 403. Jes. 3,10. 404. Ib. V. 11. 405. 

Unter Berücksichtigung dieser Auslegung zählt die obige Dehre nur solche Werke auf, die den Mitmen- 

sehen zugute kommen, was aber beim Fliegenlassen des Nestvogels uicht der F'all ist. 406. Er wird 

nicht mehr bestraft, als ihm zukommt. 407. Pr. 1,31. 408. Wenn er beispielsweise auch andere 

zur Sünde veranlasst hat. 409. Mal. 3,16 

105 Talmjd Bd. V 
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Ps.66,18׳n עמשיי אל יבלב יתיאר םא ןוא° רמאנש השעמל böse Absicht rechnet der Heilige, gebene- 

jer.6,19 הער הזה םעה לא”איבמ יננה°םיקמ ינא המ אלאו*' deiet sei er, nicht zur Tat, denn es heisst; 
60 

 ךורב שודקה השעמ השועש הבשחמ םתבשהמ ירפ
 ןיא השעמ“הב ןיאש הבשהמ“ השעמל הפרצמ אוה
 ביתבדייאה אלאו השעמל הפרצמ אוה ךורב שודקה 3

 £^.ו4,5אהא בר רמא םבלב לארשי [תיב] תא שפת ןעמל'’

 hätte ich Unrecht m meincui Herzen, derי"'

Herr hörte cs nicht. Wieso aber halte ich 

aufrecht [den Vers:]^“j'A/^(C, ich bringe diesem 

Volk Unglück, die Frucht ihrer Gedankcnl 

— die Absicht, die zur Ausführung gelangt, 

rechnet der Heilige, gebenedeiet sei er, zur 

Tat, und die Absicht, die nicht zur Aus- 

N־d.26a ^ךף. ,דךןד-י אוהה בקעי רב 
S0b.29a 

Hol, 5a 

Sol. 22a 

Mq.na 
Hg.16a 
Ar.SOb 

 הרותה לבב הדומכ הב רפובה לבש הרז הדובע הרומה

 ןויכ״ אנוה בר רמאד אנוה ברדכ רמא אלוע״'הלוכ
 -führung gelangt, rechnet der Heilige, ge ול הרתוה ול הרתוה הב הנשו הריבע םדא רבעש !יי

 benedeiet sei er, nicht zur Tat. — Es heisst יבר רמא :רתיהכ ול תישעני^^אלא ךתעד אקלס

 ja aber:^'h^;/^/ dos Haus jisraci ans Herz zu הריבע רובעיש םדאל ול הונ**אנינה יבר םושמ והבא

Ez.20,39 םתאו‘’רמאנש איסהרפב םימש םש ללהי לאו רתסב ergreifen'?. R. Aha b. Jäqob erwiderte: Dies 

 gilt vom Götzendienst, denn der Meister רהאו] ודבע ובל וילולג^׳שיא ׳ה רמא הכ לארשי תיב]

 ,sagte, der Götzendienst sei so streng, dass וללהת אל ישדק םסי תאו ילא םיעמש םכניא םא >5:

 ,wenn jemand ihn verleugnet, es ebenso sei “°וילע רבנתמ ורציש םדא האור םא'^אעלא «יבר רמא

 *'''als würde er sich zur ganzen Gesetzlehre הסכתיו םירוחש שבליו ותוא ןיריבמ ןיאש םוקמל ךלי

 .bekennen. Üla erwiderte: Dies ist nach R •םימש םש ללהי לאו ן*פח ובלש ומב׳״השעיו םירוהש

Hg.np ונוק דובכ לע םח אלש לכ° אינתהו יניא׳יאיפהרפב Hona zu erklären, denn R. Hona sagte, dass, 

ia.iea 20 הז רמוא הבר איה המ” םלועל אב אלש• ול יואר wenn jemand eine Sünde begangen und sie 

 — .wiederholt hat, sie ihm erlaubt werde הריבע רבועה הז רמוא חסוי בר תשקב לכתסמה

 -Erlaubt, wie kommst du darauf!? — Viel אלד אהו הירציל ףייכ יצמד אה אי*שק אל רתסב

 .mehr, sie erscheint ihm erlaubt לוליהב”ןיפיקמ ןיא°םתה’ךנת :הירציל ףייכ יצמ 6.

 :R. Abahu sagte im Namen R. Haninas רמ רמא ןיפיקמ ןיא יאמ דיזמ דחאו גנוש דהא םשה

 -Lieber begehe der Mensch eine Sünde heim רמא אנברד הירב רמ^’ ינונהכ םישוע ןיאש אריבוז 25

lieh, als den Namen des Himmels öffent- 

lieh zu entweihen, denn es heisstihr, 

Hans Jisrael, so spricht der Herr, geht hin 

tiiid dient jeder seinem Götzen, da ihr auf 

 mich doch 71icht höre71 ivollt, aber meinen׳

Ab.iv 
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 il 64 ד — M 63 ,1 ירפ B 62 ן ןיא ׳וריפ השוע ןיא

M 65 11 ׳נוה ר״א ׳נוה בר רב ׳לוע ׳א j- M- 66 11 ׳טיא 
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 M 71 המ M 70 !1 ןקזה -j- B 69 jl האר םא ׳וא

heiligen Name71 enhüeiht 71icht. 
 M 73 םתה M 72 הירציל...אהו...מ״ל...יניא —

 .׳טול ׳ניברד ׳ירב ׳א (קחמנו) ףיקמה M 74 'יחל
R. Ileäj sagte: Wenn jemand sieht, dass 

der böse Trieb sich seiner bemächtigt, so gehe er nach einem Ort, wo man ihn nicht 

kennt, kleide sich schwarz, hülle sich schwarz und folge dem Trieb seines Herzens, 

aber nicht entweihe er öffentlich den Namen Gottes. — Dem ist ja aber nicht so, es 

wird ja gelehrt, dass, wenn jemand nicht die Ehre seines Schöpfers schont, für ihn 

besser wäre, auf die Welt nicht gekommen zu sein, [und auf die Frage,] was dies sei, 

erklärte Rabba, wenn jemand den Regenbogen^'Tetrachtet, und R. Joseph erklärte, wenn 

jemand eine Sünde heimlicld'Tegehtl? — Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn er 

seinen Trieb bezwingen kann und das andere, wenn er seinen Trieb nicht bezwingen 

kann. 
Dort wird gelehrt: Bei der Entweihung des göttlichen Namens wird nichts ge- 

borgt, einerlei ob fahrlässig oder vorsätzlich. Was heisst; nichts geborgt? Mar-Zutra er- 

widerte; Man verfährt hierbei nicht nach Art eines Krämers. Mar, der Sohn Rabanas, 

410. Ps. 66,18. 411. Jer. 6,19. 412. Ez. 14,5. 413. Wol entgegengesetzt zu verstehen. 

414. P>.. 20,39. 415. Das Betrachten des Regenbogens ist verboten (cf. Bd. iij S. 840 Z. 12 ff.), wol weil 

er .als Abglanz der Gottheit betrachtet wird. 416. Er fürchtet die Menschen, Gott aber nicht. 
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erklärte :'Dies besagt, dass, wenn sie^'^einan- םלועלףנבר ונת :תערכמ הלוקש התיה םאש רמול 

der aufwiegen, dies den Ausschlag gebe. השע יאכז ויצהו בייה ויצח וליאכ ומצע^׳מדא הארי״ 

Die Rabbanau lehrten: Stets betrachte רכע תוכז ףכל ומצע” עירכהש וירשא תהא הוצמ 

sich der ^lensch so, als habe er zur Hälfte הכוה ףכל ומצע תא עירכהש ול יוא תהא הריכע 

Sünden und zur Hälfte Verdienste; heil ihm, 0 אטה ליבשב הברה הבוט דבאי דהאדאטוה1ו|״רמאנש 

wenn er ein Gebot ausgeübt hat, denn er רזעילא יכר הברה תויוט ונממ דכוא’*אטהש יריהי” 

hat die Wagschale seiner Verdienste zum ובור רהא ןודינ״ םלועהש™ יפל רמוא ןועמש יברב 

Ueberwiegen gebracht; wehe ihm, wenn er וירשא תהא הוצמ השע ובור רהא ןודינ דיהיהו'“ 

eine Sünde begangen hat, denn er hat die רבע תוכז ףכל םלועה לכ תאו ומצע תא עירכהש“‘ 

Wagschale seiner Schuld zum Ueberwiegen 10 םלועה לכ תאו ומצע תא עירכהיש ול יוא תהא הריבע 

gebracht. So heisst es:^V״ Sünder kann יריהי אטה ליבשב רכ דהא אטוהו רמאנש הבוה ףכל“' 

viel Gutes vernichten■, durch die eine einzi- יבר הברה הבוט“'םלועה לכמו״לנממ דבא הז השעש״' 

ge Sünde, die er begangen hat, hat er sich דרמו וימי לכ רומנ קידצ״וליפא רמוא יהוי ןב ןועמש 

um viel Gutes gebracht. R. Eleäzar b. R• קידצה תקדצ״רמאנש תונושארה תא““דביא הנורהאב 
Simon sagte: Die Welt wird nach der Mehr-15 וימי לכ רומג עשר וליפאו ותעשר'’םויב ונליצת אל“ 

heit gerichtet,״und auch der einzelne wird ועשר םוש״“ול םיריכזמ ןיא הנורהאב הבושת השעו 

nach der Mehrheit gerichtet; heil ihm, wenn ובוש םויב הב לשכי אל עשרה תעשר|ו1° רמאנש 

er ein Gebot ausgeübt hat, denn er hat für שיר רמא תויכז הצהמו תונוע הצהמכ יוהינו ועשרמ 
sich und für die ganze Welt die Wagschale :תונושארה לע אהותב שיכל 
der Verdienste zum Ueberwiegen gebracht, 20 אל ץרא ךרדבו הנשמבו ארקמב ונשיש ל 

wehe ihm, wenn er eine Sünde begangen שלשמה טוחהו״ רמאנש אטוח אוה הרהמב 
hat, denn er hat für sich und für die ganze הנשמב אלו ארקמב אל וניאש לכו קתני הרהמב אל 

Welt die Wagschale der Schuld zum Ueber- :בושייה ןמ וניא ץירא ךרדב אל^ 

wiegen gebracht. Daher heisst es: ein Siin- 1.םיקידצ המל קודצ יברב רזעילא יבר רמא .ארמ 
der Bcc. durch die eine Sünde, die er began- 25 ‘^הרהט םוקמב דמוע ולוכש^ליאל הזה םלועב םילשמנ 

 :וקמב דמוע ולוכ ופונ ןיצקנ האמוט םוקמל הטונ ופונו

75 M — ומצע M 76 77 11 דחא M 78 דחא 

Ü ןודינ ולוכ רעח לכש M 79 j| ׳ברה ׳בוט ונממ דבאי M 

 M 80 — ובור...דיחיהו !M 81 j ע״הכ תאו ז״כל ועירכהש

M 84 11 אטחש M 83 j! ולוכ + M 82 רבע ולוכ 

 לכ ןמו

B ועשפ 

85 M ׳ארח לכ 
88 M בוש 

86 M לא II 

89 (M — לכ. 

87 M ועשר. 

 90 (קתני

M טוחה ׳וא בותכה וילע ןתשלשב קיזחמהו בושיה ןמ הז ןיא 
 .דמועש M 92 !| ׳ימור M 91 || :קתני הרהמב אל שלושמה

gen hat, hat er sich und die ganze Welt 

um viel Gutes gebracht. R. Simon b. Johaj 

sagte: Selbst wenn er sein ganzes Leben 

lang vollkommen fromm war und zuletzt 

abtrünnig wurde, hat er sich um das frühere 

gebracht, denn es heisst:^’V/k Frönunigkeit 

des Fromnien wird ihn nicht retten am Tag 

seiner Gottlosigkeit^". Und selbst wenn er 

sein ganzes Leben lang vollkommen gott- 

los war und zuletzt Busse getan hat, erinnert man ihm nicht mehr seine Gottlosigkeit, 

denn es heisst:'''״7^//ז/ durch seine Gottlosigkeit soll der Gottlose nicht straucheln am Tag 

seines Umkehrs von seiner Gottlosigkeit. — Sollte er doch als zur Hälfte sündhaft und 

zur Hälfte verdienstlich gelten!? Res-Laqis erwiderte: Wenn er das frühere bereut. 

EM Schrift, Misnah und Lebensart eigen ist, der sündigt nicht sobald, 

DENN ES heisst:dreifache Faden wird 71icht sobald rcissen. WEM Schriet, 

Misnah und Lebensart nicht eigen ist, gehört nicht zur Kulturwelt. 

GEMARA. R. Eleäzar b. R. (^adoq sagte: Womit sind die Frommen auf dieser Welt 

zu vergleichen? — mit einem Baum, der ganz auf einem Platz der Reinheit steht, des- 

sen Gezweige aber auf einen Platz der Unreinheit hinüberragt; wird das Gezweige'" 

417. Seine Verdienste u. seine Sünden. 418. Ecc. 9,18. 419. Ez. 33,12. 420. Ueber 

die Lesart, ותעטיר od. ועשר statt ועטיפ des mas. Textes ist NoRzi zSt. zu vergleichen. 421. Ecc. 4,12. 

422. Der hinüberragende Teil. 
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 abgeschnitten, so steht er ganz auf einem םףריידצ לע םירוסי איבמ אוה ךורב שודקה ךב הרהט

!)•s,7,ןיהו רמאנש אבה םלועה ושרייס* ידב הזה םלועב Platz der Reinheit. Ebenso bringt der Hei- 

 lige, gebenedeiet sei er, Züchtigungen über םיעשר המלו דאמ הגשי’^ ךתירחאו רעצמ ךתישאר

 die P^rommen auf dieser Welt, damit sie die האמוט םוקמב דמוע ולובש ןליאל הזה םלועב םימוד

 zukünftige Welt erben, wie es heisst:^^V«>7 םוקמב דמוע ולוכ ופונףיצקנ הרהט םוקמל הטונ ופונו 5

 Beginn ist gering, dein E71de aber wird gross הבוט ןהל עיפשמ אוה ךורב שודקה ךכ האמוט

 sein. Womit sind die Gottlosen auf dieser '’הגירדמל ןשירוהלו”ןדרוטל ידכ הזה םלועב םיעשרל

pr.u,12 התירחאו שייא ינפל רשי ךרד שי רמאנש* הנותחתח Welt zu vergleichen?— mit einem Baum, 

 der ganz auf einem Platz der Unreinheit ןיבוסמ םינקזו ןופרט יבר היה רבכו :תומ יברד

 steht, dessen Gezweige aber auf einen Platz םהינפב וז הליאיש* הלאשינ דולב הזתנ תיב תילעב !0

 -der Reinheit hinüberragt; wird das Gezwei רמאו ןופרט יבר הנענ לודג השעמ וא לודג דומלת

 -ge abgeschnitten, so steht er ganz auf ei ונענ לודנ דומלת רמאו אביקע יבר הנענ לודג השיעמ

 nem Platz der Unreinheit. Ebenso überhäuft דשעמ ידיל איבמ דומלתהש לודג דומלת^ורמאו םלוכ^ Bq.va״*

 -der Heilige, gebenedeiet sei er, die Gott םיעברא הלחל םדקש* דומלת לודג רמוא יסוי יבר אינת

 losen auf dieser Welt mit Gutem, um sie םיטימשל עבראו” םישמה תורשעמלו תומורתל’“הנש 15

 in der zukünftigen Welt zu verstossen und האמ שלשו האמ שלשיו האמ תולבויל תחאו םישישי

 zur tiefsten Stufe zu verdrängen, wie es טמשנ אוה ותליחתמ לבוי° רבסק ןייוה עבראו*

 -mancher JVeg erscheint dem Men ברדכ השעמל םדוק וניד ךכ‘ השעמל םדוק דומלתש

 sehen gerade, am Ende aber sind cs iFegc םדא לש וניד תליהת ןיא אנונמה בר רמאד״אנונמה

pr.17,u 20 ןודמ תישאר םימ רטופ״ רמאנש הרות ירבד'לע אלא des Todes. 

 -Einst waren R. Tryphon und die Ael השעמל םדוק ורכש ךכ השעמל םדוק ונידש םשכו

PS 105,*ושריי םימאל למעו םיונ תוצרא םהל ןתי[ו1״'רמאנש 

 אל וניאש לכי :ורצני ויתרותו ויקה ורמשי רובעב
testen im Söller des Hauses Nithza in Lud 

versammelt und es wurde da die Frage auf- 

geworfen, ob das Studium oder die Hand- 

lung bedeutender sei. Da begann R. Aqiba 

und sprach: Das Studium ist bedeutender. 

Hierauf stimmten alle bei, dass das Stu- 

44, 

93 M + 94 || ה P אגסי M 95 i 96 ולוכ ׳צמנ |j 
M — ׳שרל |M 97 j ןדירוהלו M 98 [i רשעמלו ׳טורתל li 

99 P העבראו ]B 100 j טמשמ M) 1 Ij — השעמל...ךכ) 

2 P 3 !| רבד M םימ ׳להנ םהל ןתאו f- M 4 -j- ו. 

dium bedeutender sei, denn das Studium bringt zur Handlung. 

Es wurde gelehrt: R. Jose sagte: Bedeutend ist das Studium, dass es dem Gesetz 

von der Teighebe'''Wierzig Jahre, dem von der Hebe und der Verzehntung^"vierund- 

fünfzig Jahre, dem vom Erlass sechzig Jahre und dem vom Jobei hundertunddrei 

Jahre voranging. — Wieso hundertunddrei, es sind ja hundertundvier!? — Er ist der 

Ansicht, die Erlassung durch das Jobeljahr erfolgt am Beginn desselben. Und wie das 

Studium der Handlung vorangeht, so geht auch die Rechenschaft darüber der wegen 

der Handlung vor. Dies nach R. Hanmuna, denn R. Hamnuna sagte: Das Gericht über 

den Menschen beginnt mit [der Vernachlässigung des]'Gesetzesstudiums, denn es heisst: 

7üenn man IVasse/'^en^esseit, beginnt der Zank. Und wie man dieserhalb früher zur 

Rechenschaft gezogen wird als wegen der Handlung, ebenso erfolgt auch die Beloh- 

nung dafür früher als für die Handlung, denn es heisst:’'V/׳ gab ihnoi die iJinder der 

l "ölker tmd die Mühe der Nationen ge7üanne)1 sic, weil sie seine Satzungen beobachtetoN 

n)1d seine Eehroi bezvahrten. 

423. Ij. 8,7. 424. Pr. 14,12. 425. Cf. Niim. 15,20; dieses Gesetz kam erst nach dem PÜnzug 

in das Jisraelland zur Geltung. 426. Diese kamen erst nach der Aufteilung des Lands zur Geltung; 

die folgenden erst 7, hezw. 50 Jahre später. 427. Pr. 17,14. 428. Die Gesetzlehre wird mit dem 

Wasser verglichen (cf. Bd. vij S. 811 Z. 24), 11. unter Zank wird das himmlische Gericht verstanden. 429. 

P.s. 105,44,45. 430. Cf. ,S. 822 Z. 5. 
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Wkm Schrift und Misnah nicht :תודעל לוספו ןנחוי *יבר רמאי :הנשמב אלו ארקמב 
K1GEN IST. R. johanan sagte: Er ist auch שיו בלכל המוד* הז ירה קושב לכואה ןנבר ונת 
als Zeuge unzulässig. הכלה ןיבא רב'ידיא בר רמא תודעל לוספ םירמוא 

Die Rabbanan lehrten: Wer auf der ודיב התלע אל"ןזגר ארפק רב שרד :םירמוא שיכ F01.41 

Strasse isst, gleicht einem Hund; andere 5 וישעמ ירפמ״ותוא םימיעטמ בוט’םדאלו ותונזכר”אלא 
sagen, er sei auch als Zeuge unzulässig. ןחא ךרדב אלו הנשמב אלו ארקמב אל וניאש לבו 
R. idi b. Abin sagte: Die Halakha ist nach ובשומ״בשי אל םיצל בשומבו״רמאנש ונממ האנה רוד ח־.1,ז 
den anderen zu entscheiden. :םיצל בשומ 

Bar-Oappara trug vor: Der Jähzornige 
hat keinen anderen Gewinn als seinen Jäh- 
zorn. Einen guten Menschen lässt man die 
B'rucht seiner Werke geniessen. Von einem, dem Schrift, Misnah und Lebensart nicht 
eigen sind, gelobe dir jeden Genuss ab, denn es heisst auf dem Sitz der Spötter 

nicht sitzt\ sein ,Sitz ist ein Sitz der Spötter■"'. 

j! (רב — P) 7 |j ל המוד — M 6 jj תודעל...רמא — M 5 

 B 8 אתונזגר M 9 li — בוט M 10 הזה םלועב ׳שעממ

 לכ M 11 בשומ הזו.

ZWEITER ABSCHNITT 

 הב תשדקתמ השvאה ותולשבו וב שדקמ ש״יא
 10 הרענ איהשכ ותב תא שדקמ שיאה°החולשבו las^ Q,d.44־

 :וחולשבו וב
 רמא איעבימ וב שדקמ והולשב אתשה ,ארמג
 ארפס ברד°אה יכ וחולשבמ רתוי וב •דוצמ ףסוי ברsab.1ו9־
 אהב ירמאד'אכיא אטוביש חלמ אבר אשיר ךירחמ

 15 רמאד בר רמא הדוהי ברדכ הב' תיא ימנ ארוסיא
 .דשאה תא שדקיש םדאל רוסא בר רמא הדוהי בר
 וילע .דנגתתו .דנונמ רבד .דב הארי אמש הנאריש דעי
 ברד רמתיא יכו' ךומכ ךערל תבהאו" רמא אנמחרו"
--;;-;; Lv.19,18 
 P I רמאד [[ M 2 ברד אה יכ היב M 3 jj ׳אריש םדוק

 M 4 יכ אלא.

^^ER Mann kann sich [ein Weib] an- 

wMA trauen persönlich und durch ei- 

NEN Vertreter, das Weib kann ange- 

TRAUT WERDEN PERSÖNLICH UND DURCH 

EINEN Vertreter. Ein Mann kann sei- 

NE Tochter im Mädchenalter' antrau- 

EN PERSÖNLICH UND DURCH SEINEN VER- 

trp:ter. 

GEMARA. Wenn er sie sich durch einen 
Vertreter antrauen kann, um wieviel mehr 
persönlich'!? R. Joseph erwiderte: Persönlich 
ist cs gottgefälliger als durch einen Ver- 
treten So pflegte R. Saphra persönlich einen 
Kopf zu sengen, und ebenso Raba persönlich einen Sibuta' zu salzen. Manche sagen: 
Hierbei' liegt sogar ein Verbot vor. Dies nach R. Jehuda im Namen Rabhs, denn R. 
Jehuda sagte im Namen Rabhs, es ist verboten, sich eine Frau anzutrauen, bevor man 
sie gesehen hat, weil er an ihr etwas Hässliches entdecken und sie ihm widerwärtig 
werden könnte, und die Gesetzlehre sagt: ^liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die 

431. Ps. 1,1. 432. lüi folgeüden Vers wird als Gegensatz das Studium der Gesetzeskunde ge- 

nannt. 1. Solange sie in seiner Gewalt ist; cf. S. 582 N. 67. 2. Dies zu lehren ist überflüssig. 

3. Für die Sabbathniahlzeit, zu Ehren des Sabbaths. 4. Natne eines Fisches; cf. Bd. viij S. 1155 N. 157. 

5. Bei der Antrauung durch einen Vertreter, wenn dies persönlich möglich ist, 6. Eev. 19,18. 
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 Lehre R. Josephs^ bezieht sich vielmehr auf החולשבו הב תשדקתמ השאה רמתייא אפייבא ףסויי
 den Schlußsatz: das Weib kann angetraut ףסוי בר רמא איעבימ הב אשדקימ^ החולשב אתשה
 -werden persönlich und durch einen Vertre ךירהמ ארפס’ברד אה יכ ההולשבמ רתוי^דב הוצמ
 -ter. Wenn sie durch einen Vertreter angc הב תיל ארוסיא אהב לבא אטוביש הלמ אבר אשיר

vgi.Q1d.7a 5 וד ן1י בתימל בט שיקל שיר רמאד° שיקל שירדב traut werden kann, um wieviel mehr per- 
 -sönlich!? Hierzu sagte R. Joseph: persön איהמיב והב חא שדקמ *שיאה :ולמרא בתימלמ
 lieh ist es gottgefälliger als durch einen עייסמ אל הנטק איהשכ ןיא הרענ איהשכ ;הרענ

Qid.81»יבר אמיתיאו בר רמא ° הדוהי בר רמאד°’ברל היל Vertreter. So pflegte R. Saphra persönlich 
 einen Kopf zu sengen, und ebenso Raba הנטק איהשיכ ותב תא שדקיש* םדאל רוסא רזעלא
 persönlich einen Sibuta zu salzen. Hierbei ןלנמ תוחילש”:הצור ינא ינולפב״רמאתו לדגתש דע !0

Dt.24,ודמלמ החלשו חילש השוע אוהש דמלמ הלשו״אינתד liegt aber kein Verbot vor. Dies nach Res- 
 -Laqis, denn Res-Laqis sagte: lieber zu zwei *חילשהש דמלמ החלשו הלשו הילש השוע איהש
 ״.en sitzen als verwitwet weilen אמית יבו ןלנמ ןישודיקב ןישוריגב ןחכשא חילש השוע
 Ein Mann kann seine Tochter im ’“החיכ לעב ןנשייךבש ןישוריגל המ ןישוריגמ ףיליד

vgi.Q^i’sa *5! ימ האיציל היוה שיקמ° התיהו האציו“ ארק רמא mädchenalter antrauen. Nur im Mäd- 
 chenalter, nicht aber als Minderjährige; dies אלאו’הילש יושמ ימנ׳יהיוה ףא חילש יושמ האיצי
 -ist somit eine Stütze für Rabh, denn R. Je לעב תעדב םרות םורת’יאצ וחולשל רמואה“ןנתד אה

 -huda sagte im Namen Rabhs, und wie man תינוניבב םרות תיבה לעב תעד עדוי וניא םאו תיבה 5
coi.b ותמורת הרשע ףיסוה וא הרשע תחיפ“םישמהמ דחאי״ che sagen, sagte es R. Eleäzar, es sei ver- 

 -boten, seine Tochter minderjährig anzu ןישוריגל המ ןישוריגמ ףיליד אמית יכו ןלנמ המורת 20
Nm.18,28 םתא םג“םתא״“ארק רמאד םתה ינאשי^לוח ןנשי ןבש trauen, sondern erst wenn sie erwachsen 

 .ist und sagt, jenen wolle sie haben “״ו.223ותינו המורתב אנמחר בותכנו חילשה תא תוברל8
Woher ist die Vertretung’ zu entlieh- 

men? — Es wird gelehrt:’Wr schicke^ dies 
lehrt, dass er einen Vertreter bestellen kön- 
ne; er schicke sic^ dies lehrt, dass sie" einen 
Vertreter bestellen könne; es heisst zwei- 
niar^r schicke sü\ dies lehrt, dass der Ver- 

treter einen Vertreter bestellen könne. Wir wissen dies von der Scheidung'^, woher dies 
von der Trauung? Wolltest du sagen, es sei von der Scheidung zu folgern, [so ist zu 
erwidern:] wol bei der Scheidung, die auch gegen ihren Willen erfolgen kann!?—Die 
vSchrift sagt:‘V6’ ^ehe fort zind sei^ das Sein gleicht dem Gehen'®, wie er beim Gehen 
einen Vertreter bestellen kann, ebenso kann er beim Sein einen Vertreter bestellen.— 
Es wird gelehrt: Wenn jemand zu seinem Vertreter gesagt hat, dass er gehe und für 
ihn die Hebe absondere, so sondere er 'sie nach dem Wunsch des Eigentümers'''ab, und 
wenn ihm der Wunsch des Eigentümers unbekannt ist, so sondere er ein Eünfzigstcl 
vom Mittelmässigen ab; hat er um zehn weniger oder um zehn mehr abgesondert, 
so ist die Hebe gütig. Woher dies'diierbei? Wolltest du sagen, es sei von der Schei- 
düng zu folgern, [so ist zu erwidern:] wol bei der Scheidung, weil sie Profanes betrifft. 
— Anders ist es hierbei; die Schrift sagt:ih}\ und dies schliesst den Vertreter 

7. Dass es 1נersönHclנ gottgefälliger sei. 8. Das Weib benutze die erstbeste Gelegenheit, uni 

angetraut zu werden. 9. Dass dies durch einen Vertreter erfolgen könne; in der Schrift wird dies 

nicht ausdrücklich gelehrt. 10. Dt. 24,1. 11. Das ה am Schluss wird nicht als Accusativprononien 

(mit Mappi(j), sondern als weibl. Verbalendung aufgefasst. 12. Cf. Dt. 24,3. 13. Von der die 

Schrift spricht. 14. Dt. 24,2. 15. Dh. die Trauung der Scheidung; cf. ,S. 640 N. 54. 16. Da 

hierfür kein Quantum festgesetzt ist; er berücksichtige den Charakter des Eigentümers, ob er freigebig od. 

geizig ist. 17. Dass es durch einen Vertreter erfolgen könne. 18. Nuni. 18,28. 

M 8 ףסוי M 7 j, רתוי — M 6 ׳שדקתמ M 5 

Mil 'i ר״א — M 10 ! הדוהי -|- M 9 ■ תיא אל 

P 14 j| המ ׳ינימ ףלינ M 13 |! והולט• M 12 1■ ׳ולפל 
 הנשי '! M 15 — ימנ |M 16 i אהו !' M 17 םורתו

 תעדמ ׳ות M 18 il — ימהמ דהא !B 19 j -— ד םתה ינאש

 M 20 .םכחולש תוברל םתא ם.ו םתא םתא ם,ו ומירת ןכ
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ein. — Sollte der Allbarmherzige es nur bei 
der Hebe geschrieben und man würde es 

o 

hiervon hinsichtlich jener gefolgert'^haben!? 
— Man könnte erwidern: weil es bei die- 
ser auch im Gedanken"“erfolgen kann. — 
Es wird gelehrt: Wenn eine Gesellschaft, 
der das PesahopfeE'abhanden gekommen 

 הגשי״ןנש״ךרפימל אכיאד םושמ הינימ ורמכנו ךנה
 <s.98i־p דהאל ורמאו החספ דבאש הרובהךנתד אהו הבשחמב
 והקל ןהו טחשו אצמו ךלהו ונילע טוחשו''שקבו אצ
 םהו ולשמ לכוא אוה ןושאר טחשנ ולש םא וטחשו
 המ ךנהמ ףיליד אמית יכו ןלנמ ומע םיתושו'־'םילכוא
 יברדמ היל אקפנ םישדק לצא לוח ןנשייךבש ךנהל
 "ותומב םדא לש והולששךינמ״רמאדי״ההרק ןב עשוהי

ist, einen beauftragt hat, zu gehen und es םיברעה ןיב לארשי תדע להק לכ ותא וטחשו״רמאנש 
zu suchen und für sie zu schlachten, und אלא טחוש וניא אלהו ןיטהוש ןלוב’'להקה לב יבו 
er gegangen und es gefunden und für sie 10 בותכנ"ותומכ םדא לש וחולשש ןאבמ אלא דהא 
geschlachtet hat, jene aber ein anderes ge- םושמ הינימ ורמגינו ךנה יתינו םישדקב אנמהר 
kauft und es geschlachtet haben, so esse לע ןהישעמ בור ןכש םישדקל המ ךרפימל אכיאד 
dieser, falls seines früher geschlachtet wor- יתרתמ אדח יתית יאתאי״אל אדחמ אדח הילש ידי 
den ist, seines und jene ebenfalls seines. המ ךנהמ יתיתו םישדקב אנמהר בותכנ אל יתית יה 
Woher dies'üiierbei? Wolltest du sagen, es 15 אנמחר בותכנ אל םישדק לצא לוה ןנשי ןבש ךנהל 
sei von jenen zu folgern, [so ist zu erwi- הבשהמב ןנשי ןבש ךנהל המי׳ךנהמ יתיתו ןישוריגב 

 יבה" ךנחמ יתיתו המורתב אנמחר בותכל אל אלא
 יברדכל היל יעבימ יל המל םתא םכ םתא אלאו"ימנ
 םכחולש חא תירב ינב םתא המ״יאני יבר רמאד° יאני

 ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח יבר רמאד״אקפנ ןנחוי יבר 911,239
21 M + המורתל המ P 22 jj 23 !| ונשי M — טוחשו II 

24 M — 25 ■ םיתושו M — ןנשי M 26 jj — 1| רמאד 

27 B -|- 28 ק״ביר M 29 ;1 ןיא אלהו ותוא ׳חוש M 

-j- 30 !| ו B 31 || איתא M — 32 11 ךנהמ...המ M ¬ו¬ 

 .י׳ירא — M 35 ;; םתא םג B 34 j! ו — M 33 ןיא

dem:] W01 bei jenen, die"Opfern gegenüber 
als profan gelten. — Dies ist aus einer Leh- 
re des R. Jehosuä b. Oorha zu entnehmen, 
denn dieser sagte: Woher, dass der Vertre- 20 רמא״אבא רב אייה יברדמ ארק יל המל אה תירב ינב 
ter eines Menschen ihm selber gleiche? — 
es heisst:'VA ganze Versammlung der Ge- 

meinde Jisrael schlachte es gegen Adend; 

schlachtet es denn die ganze Gemeinde, es 
schlachtet ja nur einer!? Vielmehr ist hier- 
aus zu entnehmen, dass der Vertreter eines 
Menschen ihm selbst gleiche. — Sollte der Allbarmherzige es nur bei Opfern geschrie- 
ben und man würde hiervon hinsichtlich jener gefolgert haben!? — Man könnte er- 
widern: wol bei Opfern, bei denen die meisten Verrichtungen durch Vertreter'־'erfol- 
gen. — Wenn auch eines von einem nicht zu folgern ist, so sollte doch eines von zwei- 
en gefolgert werden!? — Welches sollte gefolgert werden: wenn der Allbarmherzige 
es bei Opfern nicht geschrieben hätte und man es von jenen folgern wollte, [so wäre 
zu erwidern:] wol gilt dies von jenen, die Opfern gegenüber als profan gelten; und 
wenn der Allbarmherzige es bei der Scheidung nicht geschrieben hätte und man es 
von jenen folgern wollte, [so wäre zu erwidern:] wol gilt dies von jenen, weil es bei 
ihnen auch im Gedanken''erfolgen kann.—Vielmehr, sollte der Allbarmherzige es bei 
der Hebe nicht geschrieben haben, und man würde es von jenen gefolgert haben!? — 
Dem ist auch so. — Wozu heisst es demnach auch lliA?. — Dies ist wegen einer Lehre 
R. Jannajs nötig, denn R. Jannaj sagte: wie ihr Bundesgenossen seid, ebenso müssen 
auch eure Vertreter Bundesgenossen'^sein.—Wozu ist hierfür ein Schriftvers nötig, dies 
geht ja hervor aus einer Lehre des R. Hija b. Abba im Namen R. Johanans!? R. Hija 

19. Wenn bei Geheiligtem ein Vertreter zulässig ist, um wieviel mehr bei Profanem. 20. Wenn 

man bestimmt hat, die Hebe von der einen Seite zu entrichten, so dürfen die Früchte an der anderen Seite 

gegessen werden; bei der Absonderung der Hebe sind somit Erleichterungen zulässig. 21. Cf. Pix. 

12,4 ff. 22. Sogar die Hebe. 23. Ex. 12,6. 24. Durch die Priester, die den Eigentümer 

(vgl. jed. S. 773 Z. 24ff.) vertreten. 25. Dies gilt auch bei Opfern; w^enn man im Gedanken ein Vieh 

als Opfer bestimmt hat, so ist dies gütig. 26. Ein Nichtjude ist hierzu unzulässig. 
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b. Abba sagte nämlich im Namen R. Joha- 
nans, ein Sklave könne nicht Vertreter sein, 
um für eine Frau den Scheidebrief aus der 
Hand ihres Ehemanns zu empfangen, weil 
er [im Gesetz] von der Scheidung und der 
Trauung nicht einbegriffen ist. — Dies ist 
nötig; man könnte glauben, nur ein Sklave 

 השא לשייהלעב דיימ טג לבקל חילש השענ דבעהףיא
 א קלס ךירטציא ןישודיקו ןיטיג תרותב וניאש יפל
 לבא ללכ אוה אריתיה רב ואלדי״דבע אנימא ךתעד

 G״ 23b ירכנה” ןנתד הישפנד המורתב היתיאו ליאוה ירבג

Ter 

 דיבע ימנ הילש אמיא המורת ןתמורת ומרתש יתוכהו
 ח.,9 ירכנ תמורת” ןנתד רטפד ןועמש יברלו ןל עמשמ אק

 בתא רטופ ןועמש יברו שמוה הילע ןיבייהו תעמדמ
 da er bei der Erlaubnis'Tberhaupt ,[nicht] ליאוה אנימא ךתעד אקלס ךירטציא יל המל םתא םג

 ausscheidet, wol aber sei ein Nichtjude [bei ־ םתא ןיפתוש אלו םתא ןיםירא’*אלו םתא” רמ רמאו911.62
 der Hebe] als Vertreter zulässig, da er sie ולש וניאש תא םרותה אלו םתא סופורטופא אלו !ח
 für sich selber entrichten kann, denn es אהינה ןל עמשמ אק ימנ םכחולש אלו םתא אמיא
 wird gelehrt, dass, wenn ein Nichtjude oder היל קיפמד ןתנוי יברל אלא החרק ןב עשוהי יברל

pes.78>> לבר” אינתד היל” אנמ אנירחא אשרדל ארק יאהל ein Samaritaner die Hebe entrichtet hat, es 
foi.42 הספב” םיאצוי ןלוכ'° לארשי לכש ןינמ רמוא ןתנוי gütig sei, so lehrt er uns. — Wozu heisst 

Ex.12,6 5! ןיב לארשי תדע להק לכ ותא וטחשו” רמאנש דחא es auch ihr nach R. Simon, der davoiü'be- 
 freit!? Es wird nämlich gelehrt: Die Hebe וניא אלהו םיטחוש םלוכ'” להקה לכ יכו םיברעה
 eines Nichtjuden erwirkt Vermischung”und םיאצוי לארשי לכשי‘ןאכמ אלא דחא אלא טחוש
 -man ist wegen dieser zum Fünftel verpflich םתה ינאש אמלדו הינימ היל אנמ"הילש'”דהא הספב

Hoi.41a םהל וחמיו” אבהמ אלא היונב"תופתוש היל תיאד” tet; R. Simön befreit davon. — Dies istnö- 
E*12,3־ I . . . - - ״ 

 tig; da der Meister gesagt hat: ihr^ nicht היל תיאד ימנ םתה״תיבל הש תבא תיבל הש שיא 20
 -aber Quotenpächter, ihr^ nicht aber Gesell וניא םא יל המל יארק ירת ןכ םא היונב"תופתוש
 ,׳//// ,schafter, ihr^ nicht aber ein Vormund יאה”ךייש אלד אכיהל ןינע״^והינת ךיישד אכיהל ןינע

P6s.91b הכוז שיא״קהצי יבר רמאד”קהצי יברדכל היל יעבימ nicht aber von Fremdend”, so könnte man 
Ex.12,4 יתבאו אקפנ ולבא יפל שיאמ”אוהה'“הכוז ןטקה”אלו auch deduziren: ihr, nicht aber ein Vertre- 

ter, so lehrt er uns. — Einleuchtend ist dies 
nach R. Jehosuä^'b. Oorha, woher dies aber 
nach R. Jonathan, der diesen Schriftvers 
für eine andere Auslegung verwendet!? Es 
wird nämlich gelehrt: R. Jonathan sagte: 

Woher, dass ganz Jisrael sich der Pflicht mit einem Pesahopfer”entledigen könne?— 
es heisst: die ganze Versammlung der Gemeinde JisraG schlachte es gegen Abend\ schlach- 
tet es etwa die ganze 'Gemeinde, es schlachtet ja nur einer!? Vielmehr ist hieraus zu 
entnehmen, dass ganz Jisrael sich der Pflicht mit einem Pesahopfer entledige. Woher 
entnimmt er, dass [bei Opfern] ein Vertreter zulässig sei!?—Hieraus“—Vielleicht ist 
es da anders, da eP'daran beteiligt ist!?—Vielmehr, hieraus:'Vj nehme jeder Mann ein 

Lamm für seine Familie, ein Lamm für das Ha1ti\ — LviC\\ hierbei ist er ja daran betei- 
]igt!? — Wozu sind hierfür zwei Schriftverse nötig!? Da der eine wegen eines Betei- 
ligten nicht nötig ist, so beziehe man ihn auf einen Unbeteiligten.— Dies ist ja aber 
wegen einer Lehre R. Ji9haqs nötig, denn R. Ji9haq folgert hieraus, dass nur ein klanii 
dazu befugt sei, nicht aber ein Minderjähriger!? — Dies geht hervor 1A.\\s,Fjcder Mann 

27. Der Frau für andere, dh. beim Gesetz der Scheidung. 28. Von der Zahlung des Fünftel.s (cf. 

Fev. 22,14) wegen de.s Genusses der von einem Niclitjuden entrichteten Hebe; nach ihm hat sie ein Nichtjude 

nicht zu entrichten. 29. Wenn sie unter profane Früchte gekommen ist, so sind diese Faien verboten. 

30. Ohne Wissen des Eigentümers. 31. Der aus dem oben angezogenen Schriftvers Ex. 12,6 die Ver- 

tretung bei den Opfern folgert. 32. Obgleich auf die einzelne Person das vorschriftsmässige Ouantum 

einer Olive nicht entfällt. 33. Aus eben diesem Schriftvers; einer schlachtet in Vertretung der gau- 

zen Gemeinde. 34. Der Schlachtende, was aber bei einer gewöhnlichen Vertretung nicht der Fall ist. 

35. Fix. 12,3. 36. Einer ist Vertreter des ganzen Hauses. 37. Fix. 12,4. 

36 M — 37 י| ה M — 38 ןי א״ש M כ ה״ב ואלS11 ל 
38 M 39 יי ׳ישרוי B ןל. M 40 !! והל M — 41 ןי ׳לוכ 

M 42 |י ׳רשיש M תוחילש J- B 43 jj 44 11 םישדקב 

 M) 47 אלד ןינעל M 46 |י אמלידו + B 45 |[ והיוגב

 .םתה M 48 jj (שיא —
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gemäss seinem Essen. — Hieraus wird ja הל ריס דיחיה לע חספה תא ןיטהושד^ייהיל יעבימ 
aber gefolgert, dass man das Pesaliopfer אלאו״דיהיה לע חספה תא ןיטחוש ןיא״רמאד ןאמי 
wegen eines einzelnen schlachte!? — Er ist םדא לש וחולשש ןינמ יד רמא לדיג בר רמאד אה 
der Ansicht desjenigen, welcher sagt, dass היל״קופית דחא אישנ דחא אישנ[ו]°רמאנש ותומכ Nm.34,18 

man das Pesaliopfer wegen eines einzelnen .5 אהו אוה תוחילש אהד'״ ארבסיתו אבהמ תוחילש 
nicht schlachte. — R. Gidel sagte im Na- רב הברד''אה יב אלא והנינ תוחילש ינב ואל םינטק 
men Rabhs: Woher, dass der Vertreter eines רמא לדיג בר רמא אנוה בר רב הבר'”רמאד אנוה בר 
Menschen ihm selbst gleiche? — es heisst: 11דהא אישנ1ו] רמאנש וינפב אלש םדאל ןיכזשךינמ בר״61.0וו.ו> 

Die Vertretung ist ja hier- אכיא ימנ הבוח אהייאיה תויז ארבסיתו דחא אישנ 
aus’zu entnehmen!? — Du glaubst wol, dass 10 אייאו העקבב היל אחינ אלו רהב היל אהינד אביאד” 
es da eine Vertretung war; Minderjährige'‘ הברדכ^אלאו רהב היל אחינ אלו העקבב היל אחינד 
können ja keinen Vertreter bestellen!? Dies לדיג בר רמא אנוה בר רב הברי׳רמאד אנוה בר רב 
ist vielmehr nach Rabba b. R. Hona zu ןהיבא יסכנב קולחל ואבש םימותיל ןינמ בר רמא 
erklären, denn Rabba b. R. Hona sagte im תובזלו בוהל סופורטופא םהל ןידימעמ ןיד תיבש 
Namen R. Gidels: Woher, dass man einem m רמול דומלת תוכזל תנמ לע בוחל אלא יאמא בוחל 
Menschen in seiner Abwesenheit bevortei- רמא ןמחנ בר רמא“ :וחקת הטממ דחא אישנ 
len könne? —es heisst: /?׳ einen Fürsfetf.— ןיד תיב םהיבא יסכנב קולחל ואבש םימותי לאומש 
Glaubst du etwa, dass es hierbei [nur] eine הפי קלה םהל םיררובו סופורטופא םהל םידימעמ 
Bevorteilung war, es war ja auch eine Be- רמא הידיד ןמחנ ברו תוהמל םילובי ולידגה םאו” 
nachteiligung, denn manchem war ein Ge- 20 תיב הב המ p םאדייתוהמל םילוכי םניא ולידגה 
birge und nicht ein Tal erwünscht, und תיב הכ המ p םא ןמחנ ברל היל תיא ימו הפי ןיד 
manchem war ein Tal und nicht ein Gebir- ריתוהילא תותש תהיפש”םיניידה םושךנתהו הפי ןיד 
ge erwünscht״!? —Vielmehr, nach Rabba b. ןרכמ רמוא לאילמג p ןועמש ןבר לטב ןרכמ תותש K־t.99b 
R. Hona, denn Rabba b. R. Hona sagte im b 51 || אהד — m 50 || יל M 49 || ד — P 48 

Namen R. Gidels: Woher, dass, wenn die ij אברדכ B 54 אכיאהד M 53 :1 אבר B 52 || אברד 

Waisen die Güter ihres AMters teilen, das 58 ; ותחיפש B 57 , ד — M 56 ü םאו — M 55 

Gericht ihnen einen Vormund zu ihrem .וריתוה B 

Nachteil und zu ihrem Vorteil stelle? — Weshalb zu ihrem Nachteil!?—Vielmehr, auch 
zu ihrem Nachteil, in der Absicht ihres Vorteils"; es heisst: je einen Fürsten vom Stamm 

sollt ihr nehmeiF. 

R. Nahman sagte im Namen Semuels: Wenn die Waisen die Güter ihres Vaters 
teilen, so stellt ihnen das Gericht Vormünder, die für sie einen guten Teil heraussu- 
dien; sind sie grossjährig geworden, so können sie Einspruch erheben. In seinem eig- 
neu Namen sagte R. Nahman, dass, wenn sie grossjährig geworden sind, sie keinen 
Phnspruch erheben können, denn worin bestände denn sonsVdie Macht des Gerichts. 
— Berücksichtigt denn R. Nahman die Macht des Gerichts, es wird ja gelehrt: Wenn 
die Schätzung der Richter״un1 ein Sechstel zu niedrig oder um ein Sechstel zu hoch 
erfolgt ist, .so ist der Verkauf ungiltig; R. Simon b. Gamaliel sagt, der Verkauf sei gütig. 

38. Num. 34,18. 39. Bei der Aufteilung des Lands vertrat der Fürst den ganzen >Stan11n. 40. 

Aus dein oben angezogenen Scliriftvers. 41. .Vueh solche befanden sich unter den Einzüglern u. sollten 

vertreten werden. 42. Die Fürsten waren nicht bevollmächtigte Vertreter, sondern handelten selb- 

ständig zu ihrer Bevorteilung. 43. Während er einen Anteil nicht nach seinem Wunsch erhielt, u. 

da mau einen Menschen nicht ohne sein Wissen benachteiligen kann, so konnten die Fürsten nur als be- 

auftragte Vertreter gehandelt haben. 44. Wenn beisiiielsweise der Vormund in ihrem Interesse pro- 

zessirt u. den Prozess verliert, so ist seine Tätigkeit gütig. 45. .A.uch in diesem F'all handelten die 

Fürsten im Interesse des einzelnen, doch war mancher mit seinem Teil nicht zufrieden, so dass es zu seinem 

Nachteil geschah. 46. Wenn gegen die Verfügung des Gerichts Einspruch erhoben werden könnte. 

47. Beim zwangsweisen Verkauf der Güter des Schuldners. 
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R. Simon b. Gamaliel sprach: Worin bestän- 
de sonst die Macht des Gerichts!? Hierzu 
sagte R. Hona b. Henana im Namen R. 
Nahmans, die Halakha sei wie die Weisen!? 
— Dies ist kein Widerspruch; das eine, 
wenn es sich geirrt hat’*, und das andere, 
wenn es sieh nicht geirrt hat. — Weshalb 

Fol. 42a—42b__ QIDDUSIN ll,i 842 

 םא לאיילמג ןב ןועמש ןכר רמאו” םייק p הכ המ
 ןמהני״כר רמא אנניה רי אנוה בר רמאו הפי ןיד תיב

coi.b אלד אה ועטד אה° אישק אל םימכה ירבדכ הבלה 
 תוהמל םילובי תוהמל םילובי יאמ ועט אלד יא ועט

 ו1'?5^ןרלחש ןיהאה קהצי ריי׳ןמהנ בר רמא° :תוהורב0
j,.969־b לעיירתי הקמ הנקנ תותשמ תוהפ תוהוקלב ןה ירה'’ 
 ־ אבר רמא האנוא ריזהמו הנק תותש הקמ לטב תותש47“
 ,sollten sie, wenn es sich nicht geirrt hat ןרמא אל הקמ הנקנ תותשימ תוהפ ןרמאד אה 611.107

 -Einspruch erheben!? —. Sie können Ein ינוקתל° רמא הילש היוש'* לבא הילש היוש אלד
Bm.1080! ־ לטב תותשמ רתי ןרמאד אהו יתוועל אלו ךיתרדש spruch erheben inbezug auf die Lage.״ 

 ,R. Nahman b. Ji9haq sagte: Brüder יבך אמושב ןנילפינ רמא אלד אלא ןרמא אל הקמ
 die geteilt haben, gelten als Käufer: beträgt םייק ןרבמ ^אניד יבד אמושב גולפנ רמא״לבא אניד

Ket.99n תותש ריתוה וא תותש* תהיפש”םיניידה םוש°ןנתד [die Uebervorteilung]^'’weniger als ein Sech- 
 stel, so ist der Kauf gütig, wenn mehr als םייק ןרבמ רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר לטב ןרבמ
 ein Sechstel, so ist der Kauf ungiltig, und ןרמא אל האנוא ריזהמו הנק תותש ןרמאד'''אהו !5
 wenn ein Sechstel, so ist er gütig und die תועקרקל האנוא ןיא״׳^^^קרקמב לבא ילטלטמב אלא
 ,Differenz zurückzuzahien. Raba sagte: Das גולפ לבא איוליעב גולפד^’אלא ןרמא אל^ייייקרקמין
 -was wir sagen, dass, wenn [die Differenz] we הדמבש רבד לכ הבר רמאד° הברדב”אל אתהשמב
 -niger als ein Sechstel beträgt, der Kauf'gü ’*ימנ האנוא ידבמ תוהפ וליפא ןינמבשו לקשמבשו

B9.59t> 20 הטוש שרה דיב הריעבה תא הלושה’ ןנתד אהו רזוה tig sei, gilt nur dann, wenn er ihn*’nieht zum 

Kel.99li 
Bm.57a 

 108־
Tem.273 

Bm.56b 
Bb.QOa 

Men. 69a 
77a 

 הליש םימש ינידב בייהו םדא ינידמ רוטפ ןטקו
 םדא לש והולש אמינ יאמאו״בייה המיפ המיפ דיב
59 M — 60 || ג״בש ר׳יאו M — 61 י ןמחנ B — רב 

 — M 64 1 תותשמ M 63 ןה ׳חוקל M 62 !1 קחצי

 .אל -|- M 67 !| גולפנ רומא M 66 jj יוש P 65 || אלא

 M 70 ;1 תרמאד P 69 1[ וריתוה B 68 11 םייק...ןרכמ —

 היולעב ,וילפד M .גילפר P 72 י ימנ + M 71 !ן ד אל +

 .אבר ׳אד אברדכ M 73 גילפ לבא

Vertreter gemacht hat, wenn er ihn aber 
zum Vertreter gemacht hat, so kann er zu 
ihm sagen: ich habe dich zu meinem Vor- 
teil beauftragt, nicht aber zu meinem Nach- 
teil. Und das, was wir sagen, dass, wenn 
sie mehr als ein Seehstel beträgt, der Kauf 
ungiltig sei, gilt nur dann, wenn sie nicht 
vereinbart haben, dass die Teilung durch 

Schätzung des Gerichts erfolge, wenn sie aber vereinbart haben, dass die Teilung durch 
Schätzung des Gerichts“erfolge, so ist der Verkauf gütig, denn es wird gelehrt, dass, 
wenn die Schätzung der Richter um ein Sechstel zu niedrig oder um ein Sechstel zu 
hoch erfolgt ist, der Verkauf ungiltig, und wie R. Simon b. Gamaliel sagt, gütig sei. 
Und das, was wir sagen, dass, wenn sie ein Sechstel beträgt, der Kauf gütig und die 
Differenz zurückzuzahlen sei, gilt nur bei Mobilien, nicht aber bei Grundstücken, da es 
bei Grundstücken keine UebervorteÜung^’gibt. Jedoch gilt dies bei Grundstücken nur 
von dem Fall, wenn sie nach dem Wert geteilt haben, nicht aber, wenn sie mit einem 
Meßstrick“geteilt haben. Dies nach Rabba, denn Rabba sagte, dass bei einer Sache 
die nach Mass, Gewicht oder Stückzahl [verkauft wird], man zurücktreten könne, auch 
wenn die Uebervorteüung das hierfür festgesetzte Mass nicht beträgt. — Es wird ge- 
lehrt, dass, wenn jemand einen Brand stiftet durch einen Tauben, Blöden oder Min- 
derjährigen, er beim menschlichen Gerieht frei und beim himmlischen Gericht schul- 
dig sei, und wenn durch einen Vollsinnigen, der Vollsinnige schuldig sei; weshalb denn, 

48. In diesem P'all ist der Verkauf ungiltig. 49. Wenn beispielsweise bei der Verteilung des 

Felds ihr angrenzender Besitz nicht berücksichtigt worden ist. 50. Beim Kauf u. Verkauf; cf. Bd. vj 

vS. 642 Z. 21ff. 51. Soll wol heissen: die Teilung, von der hier gesprochen wird. 52. Den, der die 

Güter geschätzt hat. 53. Dass die Schätzenden als Gerichtskollcgiuni gelten sollen. 54. Da sie ewig 

erhalten bleiben u. somit jede gezahlte Summe wert .sind. 55. Und beim Messen ein Irrtu!]! erfolgt ist. 
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man sollte doch sagen, der Vertreter gleiche ןנירמאד״הרלבע רבדל חילש ןיאד״סתה ינאש ותומכ “9־ 
ihm selbst^? — Anders ist es da, weil es אינתדהו”םיעמוש ימ ירבד דימלת ירבדו ברה ירבד8^56־ן 
bei einer verbotenen Handlung keine Ver- ותוחילש השע לעמ חילש ותוחילש השע אלש הילש° N™.ub* 
tretung gibt, denn man sage: wem hat man לעב״תיבה לעבד ותוחילש השע יכי״לעמ תיבה לעב Kst 
von Meister und Schüler zu gehorchend? 5 רבדל חילש ןיא אמיג יאמא לעמ אהימ תיבה 
— Es wird gelehrt: Hat der Vertreterdsei- המ המורתמ אטח אטח אפליד״הליעמייינאש הריב; 
nen Auftrag nicht ausgeführt^ so hat er ףלינו הילש יושמ הליעמ ףא הילש יושמ המורת 
die Veruntreuung begangen^ und hat er םיבותב ינש די תוחילשו הליעמ יוהד םושמ הנימ 
den Auftrag ausgeführt, so hat der Eigen- ןיא דחאכ םיאבה םיבותכ ינש לכו° דחאב םיאבה ;d 
tümeEMie Veruntreuung begangen. Wieso 10 אלה יאמ די תוחילש ןרמאד אה הליעמ ןידמלמ 
hat nun der Eigentümer, wenn jener den בייחל םירמוא יאמש תיב עשפ רבד לכ לע״א־ינתדך״■«; 
Auftrag ausgeführt hat, die Veruntreuung בייה וניא םירמוא ללה תיבו השעמכ הבשחמה לע 
begangen, man sollte doch sagen, bei einer אלהו ללה תיבל יאמש תיב ורמא״די וב חלשיש דע 
verbotenen Handlung gebe es keine Ver- תיבל ללה תיב םהל ורמא עשפ רבד לכ לע רמאנ'” 
tretung!? — Anders verhält es sich bei der 15 והער תכאלמב ודי הלש אל םא”רמאנ'”אלהו יאמש 

Necl.54a 

Mei.20a 

 Pes.333 י

Syn.843 

 Qid.34b י

ib.v.y 

 אלא יל ןיא לוכיש יל המל עשפ רבד לכ לעךכ ■םא”
 לכ לע רמול דומלת ןינמ וחולשלו ודבעל רמא״׳אוה
 ימקומד יאמש תיבל אלא ללה תיבל אהינה עשפ רבד
43.foi םושמ הינימ ףלינ°השעמב הבשחמב ארק יאהל^דיל 

73 1 Mןנתד אה !M 74 j ׳טינ לעמ יאמא ׳חילש השע יכו : 

75 P — ב״הב |M 76 i ׳יפליד םתה |B 77 j -|- ׳טאנש 

 ורמא -|- B 79 |[ רבכ + M 78 !1 ׳וגו ודי חלש אל םא

 — M 81 II לוכיש ף״ד ך״ע ל״ת המ M 80 |! ה״בל ש״ב

 .ןייוהד M 83 ij הבשחמל M 82 |i רמא

Veruntreuung, denn diesbezüglich ist es 
durch [das Wort] Sündc^vow der Hebe zu 
folgern; wie [die Entrichtung] der Hebe 
durch einen Vertreter erfolgen kann, ebenso 
kann die Veruntreuung durch einen Ver-20 םיאבה םיבותכ ינש הריכמו החיבט” הליעמ הוהד 
treter erfolgen. — Sollte es'^Moch hiervon 
gefolgert werden!? — Von der Veruntreuung 
und von der Unterschlagung lehren zwei 
Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schrift- 
verse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts 
zu folgern.—Von der Veruntreuung sagten wir es^^ wo dies von der Unterschlagung? 
— Es wird Wegen jedes Vergehens] die Schule Sammajs sagt, [dies lehre,] dass 
er wegen der Absicht wie wegen der Tat schuldig^'^sei; die Schule Hillels sagt, er sei 
schuldig, nur wenn er sich wirklich daran vergriffen hat. Die Schule Sammajs sprach 
zu der Schule Hillels: Es heisst ja: zvegen jedes VergeheiWd Die Schule Hillels erwiderte 
der Schule Sammajs: Es heisst ]d.Vob er sich nicht am Eigentum seines Nächsten ver- 

griffe71 hatXt — Weshalb heisst es wegen jedesVergehens~t — Man könnte glau- 
ben, nur wenn er es selbst getan hat, woher dies von dem Fall, wenn er damit seinen 
Sklaven oder einen Vertreter beauftragt hat? — es heisst: wegen jedes Vergehens\ — 
Einleuchtend ist dies nach der Schule Hillels, nach der Schule Sammajs aber, die 
diesen Schriftvers darauf deutet, dass die Absicht der Tat gleiche, sollte es“ doch aus 
jenem gefolgert werden!?—^Von der Veruntreuung und vom Schlachten oder Verkau- 
fen“lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so 

55. Somit sollte der Anstifter u. nicht der Ausführende schuldig sein. 56. Er sollte den Auftrag 

nicht ausführen. 57. Dem jemand irrtümlich dem Heiligtum gehöriges Geld zum Einkauf einer Sache 

gegeben hat. 58. Wenn er für das Geld etwas anderes gekauft hat. 59. Am Geheiligten, er hat 

das Veruntreuungsopfer (cf. Eev. 5,15) darzubringen. 60. Dh. der Beauftragende. 61. Das sowol 

bei der Veruntreuung (Eev. 5,15) als auch bei der Hebe (ib. 22,9) gebraucht wird. 62. Dass es auch 

bei verbotenen Handlungen eine Vertretung gebe. 63. Wo die Schrift dies lehrt. 64. Ex. 22,8. 

65. Wenn er die Absicht geäussert hat, das Depositum zu unterschlagen, so ist er für jeden Unfall haftbar. 

Das W. רבד wird in der Bedeutung Wort genommen, auch wenn das Vergehen nur in Worten bestanden 

hat. 66. Ex. 22,7. 67. Hier lehrt die Schrift, dass es auch bei einer verbotenen Handlung eine 

Vertretung gebe. 68. Eines gestohlenen Viehs, wofür der Dieb dann das Vier- od. Fünffache zu er- 
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ist von diesen nichts zu folgern. — Von der 
Veruntreuung sagten wir es, wo dies vom 
Schlachten oder Verkaufen? — Die Schrift 
sagtes schlachtet oder verkaiiß^ wie der 

werden, Blut hat er vergossen^ jenem, nicht 
aber seinem Vertreter. — Wir wissen dies 

 ן־ידמלמ ן\א דחאב םייאבה םיבותכ ינש לבו דחאב
 רמא איה יאמ הריכמו החיבמ ןרמאד אה הליעמ

 ףא רהא ידי לע הריבמ המ“ ורכמ וא’י והבטו“ ארק Keuab׳
 משי‘'■ובר יבד רהא ידי לע ההיבט;J־79־ןא ^א81.71

 Verkauf durch einen anderen^“, ebenso das ■'׳ריי-רל תהת אנת היקזה יבד הילשה תא תוברל 5
 Schlachten [auch] durch einen anderen. In םיאבה םיבותכ ינש°רמאד ןאמל אהינה הילשה תא
 ,der Schule R.Jismäels wurde gelehrt:Wtr יאמ וידמלמ רמאד ןאמל אלא ןידמלמ ןיא דהאכ

Lv,17.4 בשהי םד ןדה יטוחש*ב אנמחר ילג רמימל אביא dies schliesst den Vertreter ein. in der 
 *’Schule Hizqijas wurde gelehrti^W/rt://, dies יבג ןחכשא וחולש’אלו אוה*^ךפש םד אוהה שיאל
 schliesst den Vertreter ein. — Einleuchtend ן*וח יטוחשימ ףיליד ןלנמ'* הרותה לבב ןיוה יטוחש !יי
 ist dies nach demjenigen, welcher sagt, dass אנמחר בתכ רדה ךנהמ ףילינ ןדה יטוהמימ ףילידא

ib.ןינע והנת ופוגל ןינע וניא םא אוהה שיאה תרכנו“ von zwei Schriftversen, die dasselbe lehren, 
 nichts zu folgern sei, wie ist es aber nach םיאבה םיבותכ ינש רמאד ןאמלו הלובדירותה לכל
 demjenigen zu erklären, welcher sagt, es והב ש*ירד’יאמ אוהה’°אוהה ינה םידמלמ ןיא דהאכ

z־bJ08»אוה דחו םיטחושו ןיכסב םיזחואש םינש“ יטועמל דח !•י sei wol zu folgend!? — Der Allbarmherzige 
 lehrt vom ausserhalb” Geschlachteten :’VA אוהמ ךדיאו״העטומ אלו אוהירגוש אלו אוה סונא אלו
 Blutschuld soll es jenem Mann angerechnet רמואה ינתד־״אהו שירד אל אוהה־’’אוה ךדיאו אוהה

 רוטפ ויחלושו'“בייה אוה שפנה תא גורה“’אצ וחולשל
 בייח ויחלוש״איבנה יגה םושמ רמוא ןקזה יאמש

ii8am,12,9 20 הימעט יאמ ןומע ינב ברחב תגרה ותא[ו]“ רמאנש vom ausserhalb Geschlachteten, woher dies 
 von der ganzen Gesetzlehre!? — Es ist vom ןידמלמ דהאכ םיאבה םיבותכ ינש רבסק ןקזה׳״יאמשד
 — .ausserhalb Geschlachteten zu folgern *'שירד םלועל״אמיא תיעביאו״שירד אל אוהה אוהו

Weshalb vom ausserhalb Geschlachteten, 
sollte es doch von jenen"gefolgert werden!? 
— Der Allbarmherzige schreibt weiteiu’yd- 
ner Mann soll ausgerottet 7verden, und da 
dies’Velbstwegen nicht nötig ist, so beziehe 

man es auf alle [anderen Gesetze] der Gesetzlehre. — Wofür verwendet derjenige, 
welcher sagt, von zwei Schriftversen, die dasselbe lehren, sei nichts zu folgern, [die 
Worte] jenem, jener’^? — Das eine schliesst den Fall aus, wenn zwei das Messer halten 
und schlachten, und das eine lehrt: jene)\ nicht aber gezwungen”, nicht aber 
fahrlässig, jencr,^ nicht aber irrtümlich. — Und jener”!? — [Er folgert dies] aus denBje- 

nem. — Und der andere!?—Aus dem jenem folgert er nichts*‘. — Es wird gelehrt: Wenn 
jemand zu seinem Vertreter gesagt hat, dass er gehe und jemand töte, so ist dieser 
schuldig und der Beauftragende frei. Sammaj der Aelteste sagte im Namen des Pro- 
pheten Haggaj, der Beauftragende sei schuldig, denn es heisst :*V//;7 hast du darr eh das 

Schzveri der Amoniter getötet. Was ist der Grund Sammaj des Aeltesten? — Er ist der 
Ansicht, dass von zwei Schriftversen, die dasselbe lehren, zu folgern sei, und aus 
dem jenem folgert er nichts. Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich folgert er hier- 

 M 84 ורכמו M 85 i ׳עמש P 86 ii -|- אוהה P 87 h ון ויחלוש

— M 90 [ הלוב — M 89 |, בתכ רדה ןינמ הלוכ M 88 

 אוהה | M 91 י ׳יב ישרד: M 92 — אוה M) 93 |j — ׳דיאו

 אוהה אוהמ) !! P 94 וחלושו ג1 95 ;; ןנתד M 96 |j , וחלוש
 M 97 — ןקזה !| P 98 י' אוההו אוה M 99 — .׳ועל

.setzen hat; cf. Ex. 21,37. 69. P^x. 21,37. 70. Ohne eine andere Person, den Käufer, ist der Verkauf 

nicht möglich. 71. Im angezogeneu Schriftvers heisst es 2 mal ״statt^', u. einmal ist es überflüssig. 

72. Es sollte gefolgert 4s׳erden, dass es bei einer verbotenen Handlung eine Vertretung gebe. 73. Aus- 

serhalb des Tempelhofs. 74. I,ev. 17,4. 75. Den Schriftversen, die lehren, dass es bei verbo- 

teilen Handlungen wol eine Vertretung gebe. 76. Die W.e ״jener ]Mann“, da die Schrift von eben 

diesem spricht. 77. l'ls braucht ja nicht gelehrt zu werden, dass es bei einer verbotenen Handlung 

keine Vertretung gebe. 78. Die Schrift spricht von einem, der es mit Absicht u. Ueberlegung tut. 

79. Woher entnimmt er die .\usschliessung dieser Fälle. 80. .Vus dem Artikel am Pronomen אוה. 

81. Der .\rtikel gehört zur Konstruktion des vSatzes. 82. iiSani. 12,9. 
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aus'\ und unter ״schuldig״ ist zu verstehen, רבס אמק אנתד ללבמ םימש ינידב בייח’ בייח יאמו° B,.5e» 
beim himmlischen Gericht^ — Demnach אנידו הבר אניד אלא רוטפ ימנ םימש ינידמ'וליפא 
wäre der erste Autor der Ansicht, er sei ילנד םתה ינאש אמיא תיעביאו והייניב אביא אטוז 
auch dem himmlischen Gericht gegenüber ךל ירה° ךדיאויןומע ינב ברחב תגרה ותא1ו;| אנמחר Sab,56־ 
frei!? —Vielmehr, sie streiten über die Stra- 5 שנענ התא ןיא' ןומע ינב ברה המ ןומע ינב ברחב 
fe, ob sie eine hohe oder eine niedrige*üst. אמעט יאמ וילע שנענ התא יא יתהה הירוא ףא וילע 
Wenn du aber willst, sage ich: anders ver- (11לב)ו באוי ינדאח]°היל'רמאקד הוה תוכלמב דרומ 
hält es sich da“, denn der Allbarmherzige םא אבר רמא :םינה הדשה ינפ לעי ינדא ידבע 
sagt: Um hast du durch das ScMvert der דחאב םיאבה םיבותכ ינש יאמש רבם' רמול יצמת 
Amoniter getötet. — Und jener!? — [Dies 10 וחולשל רמואב'הדומ שירד אל אוהה אוהו ןידמלמ 
heisst:] er gelte dir wie durch das Schwert בייח אוהש בלחה תא לוכאו הורעה תא לועב אצ 
der Ämoniter [getötet]; wie du für das הנהנ הזרדלוכ הרותה לכב וניצמ אלש רוטפ ויחלושו“ 
Schwert der Ämoniter nicht strafbar bist, יבד דע השענ הילש רמא בר רמתיא :בייחתמ הזו 
ebenso bist du wegen Urija des Hethiters אמעט יאמ דע השענ הילש ןיא ירמא אליש יבר 
nicht strafbar, weil erHochverräter war,denn 15 יל יוה היל רמא אלד םושמ אמיליא אליש יבר יבד 
er sagte Herr joab iind die Knechte רמא אלו םינש ינפב השא שדיק התעמ אלא דע 
meines Herrn lagern auf freievi Feld’"*. בר אלא ישודיק ווה אלד ימנ יכה יידע םתא םהל 

Raba sagte: Selbst wenn du sagst, Sam- היתלימל אנמילאמ״אק ימולא דע השענ הילש"רמא Git.5» 
maj sei der Ansicht, dass von zwei Schrift- רמאד ןויב דע השענ הילש ןיא ירמא אליש יבר יבד 
verseil, die dasselbe lehren, zu folgern sei, 20 יביתימ היפונב היל הוה ותומכ םדא לש והולש״רמ vg1.Qid.41b 
und er aus dem jenem nichts folgere, so הילש דהא השיאה''יל ושדקו ואצ השלשיל רמא" 
pflichtet er dennoch bei, dass, wenn jemand םלוב״םירמוא ללה תיבו יאמש תיב ירבד םידע םינשו 
zu einem gesagt hat, dass er gehe und ein יגילפ אל ןאב דע דע השענ הילש׳ ןיאו ןה ןיהולש׳ 
Inzestverbrechen ausübe, oder Talg esse, ״ (ןומע...ךד'או - M) 3 |i ינידב M 2 1| בייח - M 1 

dieser schuldig und der Beauftragende frei 7 ש״הפ ‘יע םינוה P 6 || הי׳י — M 5 ; יא M 4 

sei, denn wir finden in der ganzen Gesetz- m 10 !, וחלושו M 9 ! יאמש M 8 |j ק ־p M 

lehre keinen Fall, dass der eine den Ge- '׳ 
miss““ hat und ein anderer strafbar ist. M 14 [, ה m 

Es wurde gelehrt: Rabh sagt, der Vertreter könne Zeuge“°sein, und in der Schule 
R. Silas sagen sie, der Vertreter könne nicht Zeuge sein. Was ist der Grund der Schule 
R. Silas: wollte man sagen, weil er zu ihm nicht gesagt hat: sei mein Zeuge, so müsste 
demnach, wenn jemand sich vor zwei Zeugen eine F'rau angetraut und zu ihnen nicht 
gesagt hat: seid meine Zeugen, die Trauung ungiltig sein!? — Vielmehr, Rabh sagt, der 
Vertreter könne Zeuge sein, denn er hat die Sache’'wirksamer gemacht; in der Schule 
R. Silas sagen sie, der Vertreter könne nicht Zeuge sein, denn der Meister sagte, dass 
der Vertreter dem Auftraggeber selbst gleiche, somit gilt er wie seine Person. Man 
wandte ein: Wenn jemand zu drei [Personen] gesagt hat: geht und traut mir ein Weib 
an, so ist einer Vertreter und die beiden anderen sind Zeugen — Worte der Schule 
Sammajs; die Schule Hillels sagt, sie seien alle Vertreter, und der Vertreter kann nicht 
Zeuge sein. Sie streiten nur über drei [Personen]“', bei zwei aber stimmen alle überein, 

83. Wonach er der Ansicht ist, dass es hierbei keine Vertretung gebe. 84. Während er beim 

menschlichen Gericht tatsächlich frei ist. 85. Nach dem ersten Autor hat er den Mord nur verursacht 

u. verfällt nur einer niedrigen Strafe, nach S. dagegen gilt er als Mörder. 86. Beim Auftrag, einen 

Mord zu begehen. 87. iiSam. 11,11. 88. Er nannte Joab in Gegenwart Davids seinen Herrn. 

89. Durch die Ausübung der verbotenen Handlung. 90. In der Angelegenheit, in der er seinen Auf- 

traggeber vertritt; er kann mit einem anderen Zeugen zu einem Zeugenpaar vereinigt werden, u. ebenso 

können 2 Vertreter zugleich als Zeugen fungireu. 91. Dadurch, dass die Zeugen selbst sie ausführen. 

92. Wo eine Verteilung der Funktionen möglich ist. 



Fol. 43a—43b__ QIDDUSIN ll,i '’ 846 

 dass dies nicht zulässig sei!? — [Rabh] ist רמאד אוה אל לפה ירבד םינשב לבא השלשב אלא
der Ansicht des Autors der folgenden Leh- 
re: R. Nathan sagte: Die Schule Sainmajs 
sagt, der Vertreter und ein Zeuge, die Schu- 

 :ירמוא יאמש תיב רמוא ןתנ יבר אינתד אנת יאה יב
 :ידע ינשו הילש םירמוא ללה תיבו דהאי^דעו הילש
 ינתמ אברד הירב אהא ברו ךופיא יאמש תיבב ברו

gen - Rabh ist demnach der Ansicht der 
Schule Sammajs^^l? — Wende es‘''\un. R. Aha, 
der Sohn Rabas, lehrte es umgekehrt: Rabh 
sagt, der Vertreter könne nicht Zeuge sein. 

 -le Hillels sagt, der Vertreter und zwei Zeu אליש יבר יבד דע השענ הילש ןיא רמא בר אבפיא 5
 דע השענ הילש אתבליהו דע השענ הילש ירמא:

 יל ושדקו ואצ םינשל רמא ןמהנ בר רמא אבר רמא
 '’ןישורינב ןבו וידע ןה ןה ויהולש ןה ןה •דשאה תא

coi.b "ןישודיקב ןניעמשא יאד אבירצו תונוממ ינידב ןבו 
 und in der Schule R. Silas sagen sie, der ויניע אמש שוהינ ןישוריג ^לבא יתאק •דרסימלד םוישמ !0

Q.d.7־ יבל־*אתתיאד" םושמ ןישוריג־ךניעמשא יאו .דב ןתנ Vertreter könne Zeuge sein. Die Halakha 
 .ist, der Wrtreter kann Zeuge sein יגלפ“גלפימ ינה אמיא אנוממ לבא אבסנימי״אל ירת

Raba sagte im Namen R. Nahmans: 
Wenn jemand zu zwei [Personen] gesagt 

 hat: geht und traut mir ein Weib an, so וריבה תא !דולמוד רבסק *ינוערפי׳יוודל רמא •דינערפ אל !5

 BuJo־ וירצ םידעב וריבה” הולמה" רבסק יא רבסק יאמ"
 ירמא יאד רדנינ תודעב־’* םיעגונ ינה° םידעב וערופל

sind sie sowol seine Vertreter als auch seine 
Zeugen. Ebenso auch bei der Scheidun QÖ 

<y 
ö י 

 רמימל ילביד וגמו םידעב וערופל ךירצ ןיא םידעב
 אתשהו הולמל הינערפ רמימל ןילוביי׳ודולל הינרדהא'*'
 אנביהיד’*םידע ינה יעבתשמ תפיה תעובש ןנבר ןוקתד
 הול היל ערפו היל׳יליקש אלד הולמ עבתשמו היל
15 M — 16 ! ׳חא M — 18 1! ב -|- 17 ה תא 

M ירתבל B 1Q i 20 איזח M — יג^פ ;B 21 I -|- 

 :י ןעריפ M 24 ji ןתודעב M 23 !י תא + M 22 ji ינירצ

25 M -|- אלא. B םלועל אלא B 26 |i 27 !! והנירדהא 

M 28 ילני M 29 11 עבשיאו היל יבהיד M — היל. 

und ebenso auch bei Geldangelegenheiten”. 
Und alles ist nötig. — Würde er es nur 
von der Trauung gelehrt haben, [so könnte 
man glauben,] weil sie anderen verboten 
gemacht wird'’*, bei der Scheidung aber sei 
zu fürchten, er habe vielleicht sein Auge 
auf sie^^geworfen. Und würde er es nur von 

der Scheidung gelehrt haben, so könnte man glauben, weil ein Weib nicht von zweien 
geheiratet werden’”kann, während ein Geldbetrag geteilt werden kann”“. — Welcher An- 
sicht ist er; er ist der Ansicht, wenn jemand seinem Nächsten vor Zeugen borgt, dieser 
ihm auch vor Zeugen bezahlen’”n1üsse, so sind sie ja bei ihrer Zeugenaussage partei- 
isch, denn wenn sie sagen, er habe ihm nicht bezahlt, so verlangt er von ihnen, dass sie 
es'”ihm zurückzahlen!? — Er ist der Ansicht, wenn jemand seinem Nächsten vor Zeugen 
borgt, er ihm nicht vor Zeugen zu bezahlen brauche, und da sie sagen könnten, sie 
hätten es’“*dem Schuldner'°‘'zurückgegeben, so können sie auch “’®sagen, sie haben es an den 
Gläubiger gezahlt. Jetzt aber, wo die Rabbanan den Verleitungseid’°^eingeführt haben, 
müssen die Zeugen schwören, dass sie es an den Gläubiger gezahlt’”haben, und dieser 
schwören, dass er nichts erhalten'°*habe, sodann zahle der Schuldner an den Gläubiger. 

93. Können Zeugnis ablegen. 94. Während die Halakha nach der Schule Hillels zu entscheiden 

ist, 95. Die Ansichten der Schule S.s u. der Schule H.s. 96. Wenn er ihnen den Scheidebrief 

zur Uebergabe an seine Frau gegeben hat. 97. W'enn der Schuldner ihnen den Betrag zur Uebergabe 

an den Gläubiger gegeben hat. 98. Die Zeugen, bezw. die Vertreter haben keine Veranlassung, die 

Unwahrheit zu berichten. 99. Und aus diesem Grund bekundet er, dass die Scheidung richtig erfolgt 

sei. 100. Und da beide Zeugen die Scheidung bekunden, so sind sie glaubwürdig. 101. Sie konueii 

es unterschlagen haben u. sind daher nicht glaubwürdig. 102. Kr ist nicht glaubwürdig, wenn er sagt, 

er habe bereits bezahlt. 103. Den Betrag, den er ihnen für den Gläubiger gegeben hat. 104. 

Der Schuldner hat dadurch keinen Verlust, da er bei seiner Behauptung, er habe die Schuld bezahlt, ver- 

bleiben kann. 105. Dh. sie sind glaubwürdig, wenn sie es sagen. 106. Die den Betreffenden zur 

Wahrheit verleiten soll, in Fällen, wo er nach dem Gesetz nicht zu schw.ören braucht. 107. Wodurch 

.sie sich des Schuldners entledigen, da er ihnen eiinual Vertrauen geschenkt hat. 108. Der Eid der 

Zeugen ist ihm gleichgiltig. 
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 הרענ° םתה ןנת :ותב תא שדקמ שיאה :הולמל'“ 0וי-64יי
 יבר רמא הטינ תא ןילבקמ היבאו איה הסרואמה
 לבקמ היבא אלא דהאכ״תוכוז םידי יתש ןיא הדוהי
 הלובי ןיאייהטיג תא רומשל הלובי ןיאשי׳לכו הטיג תא
 ךב ןישוריגל■’'תקולחמב''שיקל שיר רמא” שרגתהל
 זישוריגל״תקולחמ רמא ןנחוי יברו ןישודיקל"תקולחמ

847 

Ein ]\Iann kann seine Tochter an- 

TRAUEN. Dort wird gelehrt: Ein verlobtes 
Mädchen kann ihren Scheidebrief selbst in 
Empfang nehmen und ebenso ihr Vater. 
K. Jehuda sagt, zwei Hände können nicht 

leichzeitig erwerben, vielmehr kann nur 
ihr Vater allein ihren Scheidebrief in Emp- יבר רמאו״ איה אלו היבא לבה ירבד ןישודיקל״לבא 
fang nehmen. Die ihren Scheidebrief nicht ןנברד אבילא ןנחוי יברד הימעט יאמ אנינח יברב יסוי 
zu verwahren versteht'“, kann auch nicht ןיבו איה ןיב היבא תושרל המצע תסנבמד ןישוריג 
geschieden werden. Res-Laqis sagte, wie in אלו היבא היבא תושרמ המצע תעקפמד ןישודיק היבא 
sie hinsichtlich der Scheidung streiten, so ןגתו היבא תושרמ המצע תעקפמד רמאמ ירהו איה 
streiten sie auch hinsichtlich der Trauung; 01.44^°תעדמ אלא רמאמ הב םישוע ןיא ןיסוריאה ןמ הנטק 
R. johanan aber sagte, sie streiten nur hin- המדריבא תעדמ ןיבייהמצע תעדמ ןיב הרענהו היבא 
sichtlich der Scheidung, hinsichtlich der רמא רמתיא יבה רמתיא יא אלא ןישודיקב ןב ןיאש 
Trauung aber stimmen alle überein, dass 15 אבילא ןנחוי יברד הימעט יאמ אנינח יברב יסוי יבר 
dies nur durch ihren Vater und nicht durch לעבד ןישוריג איה אלו היבא התעדמד ןישודיק ןנברד 
sie selbst erfolgen könne. R. Jose b. R. Ha- ינתקו התעדמד רמאמ ירהייהיבא ןיב״איה ןיב החרב 
nina sagte; Folgendes ist der Grund der יברו ההרב לעבד רמאמב םתה היבא ןיבו איה ןיב 
Rabbanan nach R. Johanan““: durch die יבר התעדמי׳אלש ותמביב רמאמ השועה“אינתד איה Jab.19b 
Scheidung bringt sie sich in die Gewalt 20 יברידרימעט יאמ הנק אל םירמוא םימבחו הנק רמוא 
ihres Vaters, daher kann diese sowol durch ףא החרב לעב המביד האיב המ המביד האיבמ רמג 
sie'“als auch durch ihren Vater erfolgen, j] הניאש ׳שא m 32 j! תחאכ M 31 || הולמל - M 30 

durch die Trauung bringt sie sich aus der 36 1 כ — M 35 j! תסינשמ -f- P 34 |j הניא M 33 

Gewalt des Vaters, daher kann diese nur ^ י + M 39 

durch den Vater und nicht durch sie er- •’^ייי “ ^ 
folgen.—^Auch durch die Former'Tringt sie sich ja aus der Gewalt ihres Vaters, den- 
noch wird gelehrt, dass bei einer während der Verlobung [verwitweten] Minderjährigen 
die Leistung der Formel nur mit Willigung des Vaters erfolgen könne, und im Mäd- 
chenalter sowol mit ihrer Willigung als auch mit Willigung ihres Vaters, was aber bei 
der Trauung nicht der Fall ist!?— Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie 
folgt lauten. R. Jose b. R. Hanina sagte: Folgendes ist der Grund der Rabbanan nach 
R. Johanan: die Trauung erfolgt nur mit ihrem Willen, daher nur durch ihren Vater'" 
und nicht durch sie, die Scheidung erfolgt auch gegen ihren Willen, daher sowol durch 
sie'''als auch durch ihren Vater. — Auch die Leistung der Formel erfolgt ja nur mit 
ihrem Willen, dennoch wird gelehrt: sowol mit ihrer als auch mit ihres Vaters [Willi- 
gung]!?—Da wird von der Leistung der Formel gegen ihren Willen gesprochen, nach 
Rabbi. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand die Formel an seine Eheschwägerin 
gegen ihren Willen gerichtet hat, so hat er sie, wie Rabbi sagt, erworben, und wie die 
Weisen sagen, nicht erworben. — Was ist der Grund Rabbis? — Fr folgert dies vom 
Beischlaf bei der Eheschwägerin; wie [die Aneignung] der Fheschwägerin durch Bei- 
schlaf gegen ihren Willen erfolgen kann, ebenso auch dies gegen ihren Willen. Die 

 M ׳ורנב |M 37 j ׳תקב !! M 38 —■ ו

 M 40 — ׳דיקב...המ

109. Cf. S. 583 Z. 4 ff. 110. Die diesbezüglich zwischen Scheidung u. Trauung unterscheiden. 

111. Da der Vater damit einverstanden ist. 112. Eigentl. Spruch, Aussprache; Bezeichnung der 

Antrauungsformel, durch die der Schwager die Eheschwägerin (cf. Dt. 25,5 ff.) ehelicht. Diese P'orniel führt 

nicht die Bezeichnung Trauung, da die Witwe schon durch den Tod ihres Ehemanns ihm zufällt. 113. 

Da das Gesetz dieses Recht auf ihren V'ater übertragen hat. 114. Die Einwilligung des Vaters ist 

ganz irrelevant, da die ,Scheidung auch gegen seinen Willen erfolgen kann. 
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 Rabbanan aber sind der Ansicht, es sei von ב ימנ אכה;Jןישודיקמ ןניפלי ירכס ןנברו החרב ל
 zu folgern; wie die Trauung ־der Trauung יאמב התעדמד^^מ^ אכה ףא התעדמד ןישודיק המ
 nur mit ihrem Willen erfolgen kann, ebenso ףלימל היל הוה המבימ המביד ילימ רבס יבר יגלפימק
 auch dies nur mit ihrem willen. — Worin יכה^ךלימל היל הוה ןישודיקמ ןישודיקי^רבם ןנברו
 ,besteht ihr Streit? — Rabbi ist der Ansicht אפיס ינתקדמ ןנחוי יבר ןדתמ אקדב״^ארבתסמ ימנ 5
 eine Sache inbetreff der Eheschwägerin sei אתבוית יוהית אמינ אלא ןישודיקב ןב ןיאש• המ
 -von einer Sache inbetreff der Eheschwäge הדוהי יבר ינמ אה שיקל שיר ךל רמא שיקל שירד
 rin zu folgern, und die Rabbanan sind der הדוהי יבר יא תחאב תוכוז םידי יתש ןיא רמאד איה
 Ansicht, die Trauung‘^sei von der Trauung יעבימ ןישוריגב ןכ ןיאש המ ןישודיקב ןב ןיאש המ
 ,zu folgern. Dies, wie R. Johanan erklärt ןישודיקל ימדד רמאמי״אנתד ידייא^^מנ יכה ןיא היל !0
 ist auch einleuchtend, denn im Schlußsatz יאמ הדוהי יברו ןישודיקב ןכ ןיאש המ^^ ימנ אנת
 wird gelehrt: was aber bei der Trauung •תיתאד אתשה תדמועו הקוקזו ליאוה רמאמ אנש
 Dies wäre somit eine — .״’nicht der Fall ist ינאש ארקיעמ ךל ישקית אל ימנ ןנחוי יכרי’ יבהל

Q.״.41־תא שדקמ שיאה״ןנת תדמועו הקוקזו ליאוה״רמאמ Widerlegung der Ansicht des Res-Eaqis!? 
 Res-Eaqis kann dir erwidern, hier sei die — הב ןיא וחולשבו וב^״והולשבו וב הרענ איהשכ ותב !5
 ,Ansicht R. Jehudas vertreten, welcher sagt שיקל שיר ךל רמא שיקל שירד אתבוית אל החולשבו
 -zwei Hände können nicht gleichzeitig er יברכ הל תמקומ תיצמ ימו איה'’הדוהי יבר ימנ אה
 werben. — Wieso heisst es, wenn hier die יל ישדקתה השאל רמואה" אפיס ינתקהו הדוהי
 Ansicht R. Jehudas vertreten ist: was aber ישדקתה אנת ןאמ ןנירמאו וזב יל ישדקתה וזייהרמתב

 bei der Trauung nicht der Fall isqTs sollte מע רמאד" איה ןועמש• יבר אבר^״רמאו י״שדקתה“ 20®®•'“''
 ja heissen: was aber bei der Scheidung יבר הלוכ אמית יבו דהאו דהא לכל העובש• רמאיש

nicht der Fair'hst!? — Dem ist auch so; da 
er aber von der Formel spricht, die der 
Trauung gleicht, so lehrt er: was aber bei 
der Trauung nicht der Fall ist. — Womit 
ist nach R. Jehuda die Formel anders'״? — 

Weil sie mit ihm"'’bereits verbunden ist. Da du nun darauf gekommen bist, so ist auch 
gegen die ursprüngliche Erklärung R. Johanans'^nichts einzuwenden, denn bei der 
Formel ist es anders, da sie mit ihm bereits verbunden ist״‘. — Fs wird gelehrt: Ein 
Mann kann seine Tochter im Mädchenalter antrauen persönlich und durch seinen Ver- 
treten Nur er und sein Vertreter, nicht aber sie und ihr Vertreter; dies ist somit eine 
Widerlegung der Ansicht des Res-Eaqis!? — Res-Eaqis kann dir erwidern, hier sei eben- 
falls die Ansicht R. Jehudas vertreten. — Wieso kannst du es R. Jehuda addiziren, im 
Schlußsatz lehrt er: wenn jemand zu einem Weib gesagt hat: sei mir mit dieser Dattel 
angetraut, sei mir mit dieser'״angetraut; und auf unsre Frage, wer der Autor sei, der 
zweimal "sei mir angetraut" lehrt״^ erwiderte Rabba, es sei R. Simon, welcher sagt, nur 
wenn er den Schwur bei jedem besonders gesprochen hat״“'!? Wolltest du erwidern, die. 

M 43 ד M 44 ii 45 ]1 הוה רדהד יליממ M רתמק יכו 
46 M 47 !, אשיר M אפיס 4־ !j- M 48 I- 4| לQ j 

M — ליאוה P 50 |j — ןיא וחולשבו וב. M ןיא והולשבו 
 M 53 ;! וז — M 52 איה — ÄI 51 ;[ אל ׳חולשבו

 .הבר B 54 ן| ׳רקתה —

115. Auch die Formel ist nichts weiter als eine Trauung. 116. Vielmehr kann es nur durch 

den Vater erfolgen. 117. Obgleich hierbei der Wille des Vaters irrelevant ist. 118. Dass es gerade 

hierbei auch durch sie erfolgen kann. 119. Mit ihrem Schwager; hierbei ist auch die sonst unzuläs- 

,sige Handlung wirksam. 120. Dass die Trauung deshalb nur durch den Vater erfolgen kann, weil 

sie dadurch aus seiner Gewalt kommt. 121. Es kann daher auch durch sie erfolgen, obgleich sie 

dadurch aus der Gewalt des Vaters kommt. 122. Da wird gelehrt, dass sie ihm nur dann angetraut 

sei, wenn eine von beiden Datteln eine Peruta (cf. S. 693 Z. 5) wert ist; vereinigt werden sie nicht, da er 

bei jeder besonders die .׳tntrauungsformel gebraucht hat. 123. Dh. nach dem beide Datteln nur dann 

nicht vereinigt werden, wenn er die Antrauungsformel wiederholt hat, wenn aber nicht, so werden sie zum 

Betrag einer Peruta vereinigt 124. Ist er wegen eines jeden besonders schuldig. Wenn mehrere 

Personen von einem ein Deposituni verlangen u. er falsch schwört, dass sie von ihm nichts zu erhalten 
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ganze [Ivchre] sei von R.Jehuda, und dieser הל רבס ימו ןועמש יברכ הל רבס יטרפבו“ הדוהי 
sei hinsichtlich der Sondernennung der An- טרפ תהא אלא בייה וניא ללכ ללכה הז° אינתהו s־b.38a 
sicht R. Simons, so ist er ja nicht dessen הדוהי יבר’’ריאמ יבר ירבד תהאו תהא לכ לע בייח 
Ansicht!? Es wird nämlich gelehrt: die Re- לכ לע בייה ךל אל'"ךל אל ךל אל העובש רמוא 
gel hierbei ist: hat er es"Verallgemeinert, ■־• ךל אל'*ךל אל ךל אל רמוא^ רזעלא”יבר תהאו תהא 
so ist er nur einmal schuldig, hat er es ןועמש יבר ההאו תהא לב לע בייה העובש ךל אלו 
spezialisirt, so ist er wegen eines jeden be- דהא לכל העובש רמאיש דע בייח וניא םלועל רמוא 
sonders schuldig — Worte R. Meirs; R. Je- הל רבס תוהילשבו איה''ןועמש יבר הלוכ אלא דהאו 
huda sagt, [sagte er:] ich schwöre, nicht אשרדמ יבל לע אל יסא יבר :הדוהי יברב 
dir, nicht dir und nicht dir, so ist er wegen !״ יב אנדיאה רומא יאמ היל רמא אריז יברל היהבשא 
eines jeden besonders schuldig; R. Eleäzar אוה ןיבא ״בר לייע אל אנא'"ףא היל רמא אשרדמ 
sagt, [sagte er:] nicht dir, nicht dir, nicht הווצו ןנהוי יברב הלוכ אתורבח רבה"°רמאו לייעד 
dir und nicht dir, ich schwöre es, so ist er הגשאד אבילו התיהו^האציו"איכורכ יב"'שיקל שיר Dt.24,2 

wegen eines jeden besonders‘'"schuldig. R. היל רמא אוה אכמס רב"'ןיבא יבר היל רמא היב 
Simon sagt, er sei nur dann [besonders] !י קחצי רב ןמהנ בר רמא אוה ינגיטל אמי"'ןימכ ןיא 
schuldig, wenn er den Schwur jedem be- רב ןיבא יבר אלו אייה יברב"'ןיבא יבר אל אנא 
sonders geleistet hat. —Vielmehr, die ganze אמרימל הנימ אקפנ יאמל םתס ןיבא יבר אלא""אנהב 
[Lehre] vertritt die Ansicht R. Simons, und הרענ"ןמהנ ברמ אבר הינימ אעב :הידידא הידיד col.b 
dieser ist hinsichtlich der Vertretung der היבא דיכ הלעב דימ הטינ לבקל הילש השעתש והמ 
Ansicht R. jehudasV הטהילש יושמ היבא המ"'אימד היבא רצחכ וא אימד 

Einst fehlte R. Asi im Lehrhaus, und אימד היבא רצחכ אמלד וא חילש יושמ ימנ^איה ףא 
als er darauf R. Zera traf, fragte er ihn, 
was heute im Lehrhaus gesagt worden sei. 
Dieser erwiderte: Auch ich war nicht da, 
aber R. Abin war da, und er erzählt, die 
ganze Versammlung war der Ansicht R. 
Johanans, und obgleich Res-Laqis wie ein 
Kranich schrie: "ViJ gehe fort mid s€r\ achtete niemand auf ihn. Jener fragte: Ist R. 
Abin ein Mann, auf den man sich verlassen''°kann? Dieser erwiderte: Freilich, wie aus 
der See in den TiegelV R. Nahman b. Ji9haq sagte: Ich [weiss nicht], ob es R. Abin b. 
R. Hija oder R. Abin b. Kahana war, sondern nur R. Abin. — In welcher Hinsicht ist 
dies von Bedeutung? — Hinsichtlich eines Widerspruchs, in dem er sich etwa befin- 
den sollte. 

Raba fragte R. Nahman: Kann sie im Mädchenalter einen Vertreter bestellen, ih- 
ren Scheidebrief aus der Hand ihres Ehemanns in Empfang zu nehmen? Gleicht sie‘'“ 
der Hand ihres Vaters oder gleicht sie dem Hof'Jhres Vaters: wie ihr Vater einen Ver- 
treter bestellen kann, ebenso kann auch sie einen Vertreter bestellen, oder gleicht sie 
dem Hof ihres Vaters, und solange der Scheidebrief nicht in ihre Hand gekommen 

haben, so ist er nur einmal schuldig; wenn er aber bei einem Schwur jede Person besonders nennt, so 

ist er nach dem ersten Autor wegen eines jeden besonders u. nach RS. nur einmal schuldig; cf. Bd. vij S. 

737 Z. 14 ff. 125. Das Abschwören der P'orderungen mehrerer Personen. 126. Nur in diesem Fall 

bezieht sich der Schwur auf jeden besonders. 127. Dass nur der Vater einen solchen bestellen könne. 

128. Dt. 24,2. 12Q. Woraus zu folgern ist, dass das Gehen (die Scheidung) u. das Sein (die Trauung) 

einander gleichen. 130. Dh. ob er den Vorgang genau im Gedächtnis habe. 131. Er berichtete 

es sofort nach dem Hergang, wie man einen Fisch sofort nach dem Fang in den Tiegel zum braten wirft. 

132. Da sie nach den Rabbanan auch selbst ihren Scheidebrief empfangen kann, obgleich dies ihrem Vater 

zusteht. 133. Jeder erwirbt das, was in seine Hand od. in seinen Hof kommt. 

55 (M יטרפו) 

M — ל״לו ל״ל 
56 M — 57 ל״ל M ^.58 ׳עיל II 

M 59 j| לייע הוה א״ר ולע אל ימנ ןנא 
 V .איבורכ M 61 רבח — B 60 'י יתרובח רובח 'או

 M 64 I אבמסד P 63 || ׳ילו האציו M 62 || איכרוכ יכ
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 ist, ist sie nicht geschieden. — Ist dies Raba הייל אקפסמ ימו^השרגימ אל הדיל הטיג איטמדי^דעו
 denn zweifelhaft, er sagte ja, dass, wenn ל8^הדבע דיב ונתנו טג בתכ אבר רמאתו’אה אברל

 jemand einen Scheidebrief geschrieben und ינ טנ וניא רועינ טנ הז ירה ותרמשמו ןשי;Jיאמא רו
 ihn in die Hand ihres Sklaven gegeben יאו התעדל אלש תרמתשמ רצה הל^׳איוהד טג וניא
 -hat, er, wenn dieser schläft und sie ihn be הדיל הטינ אטמ יב אימד היבא^דצהב ךתעד אקלס ■י
 -wacht, gütig, und wenn er wach ist, un אלמ• תרמתשמה רצה הל איוהד מ*רגית אל ימנ
 gütig sei, und zwar ist er, wenn dieser wach היבא”די”יכד היל אטישפ םלועל אלא היבא תעדל
 ist, deshalb ungiltig, weil dieser einem Hof היושל היבא דיכי^אמילא ימ היל איעבימק יבהו”אימד
 .gleicht, der ohne ihr Wissen'^^ehütet wird היביתיא חילש השוע ןיא היל רמא אל וא חילש יהיא
 Wenn man nun sagt, sie gleiche dem Hof ־ עיגיש דע טג וניא יטיג יל לבקתה הרמאש הנטק'' !650

 ihres Vaters, so sollte sie, auch wenn der ןניקסע יאמב אבה טג הז ירה הרענ אה הדיל טג
 ,Scheidebrief in ihre Hand gekommen ist היבא רמא םא אפיס ינתקדמ אה בא הל ןיאשב
 nicht geschieden sein,denn sie gleicht einem ללכמ רוזחי אל״רוזחל לעב הצורו'*יתבל טג״לבקו אצ
 Hof, der ohne Wissen ihres Vaters behütet יכהו ארםחימ ירוסה ןניקסע בא הל שידב אשירד
 -wird!? Vielmehr, tatsächlich ist es ihm ent דע טג וניא ייטיג יל לבקתה הרמאמ• הנטק ינתק גי
 schieden, dass sie der Hand ihres Vaters םירבד המב טג הז ירה הרענ אה*°הדיל טג עיגיש
 ;gleicht, und seine Frage lautet wie folgt היבא רמאו בא הל שי לבא בא הל ןיאשכ*'םירומא
 gleicht sie der Hand ihres Vaters auch zur רוזהי אל רוזחל לעב הצורו הטיג^רבל לבקו אצ :
 Befugnis, einen Vertreter zu bestellen, oder רמא היבא תעדל אלמ• השדקתנש הנטק רמתיא
 nicht? Dieser erwiderte: Sie kann keinen םירבד אנרק רמא ןואימ הכירצו •טג הבירצ לאומש 20
 Vertreter bestellen. Er wandte gegen ihn היל ורמא *טג המל ןואימ םא’ךואימ המל *טג םא וגב

ein; Wenn eine Minderjährige [zu einem] 
gesagt hat: nimm für mich meinen Scheide- 
brief in Empfang, so ist der Scheidebrief 
erst dann rechtskräftig, wenn er in ihre 
Hand gekommen ist. Demnach ist der Schei- 
debrief [sofort] rechtskräftig, wenn sie im 

Mädchenalter ist!?—Hier wird von dem Fall gesprochen, wenn sie keinen Vater hat. 
— Wenn aber im Schlußsatz gelehrt wird, dass, wenn der Vater zu ihm gesagt,hat: 
geh, nimm für meine Tochter den Scheidebrief in Empfang, und der Ehemann zurück- 
treten will, er dies nicht mehr könne‘% so spricht ja [auch] der Anfangsatz von dem 
Fall, wenn sie einen Vater hat!? — [Die Lehre] ist lückenhaft und muss wie folgt lau- 
teil: wenn eine Minderjährige [zu einem] gesagt hat, dass er für sie ihren Scheidebrief 
in Empfang nehme, so ist der Scheidebrief nicht eher rechtskräftig, als bis er in ihre 
Hand gekommen ist, ist sie aber im Mädchenalter, so ist er [sofort] rechtskräftig. Dies 
nur in dem Fall, wenn sie keinen Vater hat, wenn sie aber einen Vater hat, und der 
Vater [zu einem] gesagt hat: geh, nimm für meine Tochter ihren Scheidebrief in Enip- 
fang, und der Ehemann zurücktreten will, so kann er dies nicht mehr. 

Es wurde gelehrt: Wenn eine Minderjährige ohne Wissen ihres Vaters angetraut 
worden ist, so benötigt sie, wie Seniuel sagt, des Scheidebriefs und der Weigerungser- 
klärungT Qarna sagte: Da ist etwas [nicht richtig]; wenn des Scheidebriefs, wozu die 
Weigerungserklärung, und wenn der Weigerungserklärung, wozu der Scheidebrief. Man 
erwiderte ihm: Da ist Mar-Üqaba und sein Lehrhaus in Kaphri'”. Sie wandten es”"un1 und 

134. Dh. ohne ihren Einfluss; die Behütung erfolgt durch den Sklaven u. nicht durch sie. 135. 

Da sie, sobald der Scheidebrief in die Hand des Vertreters kommt, geschieden ist. 136. Dadurch 

kann die minderjährig Verheiratete ihre Ehe lösen; cf. S. 584 N. 84. 137. Wenn Nehardeä, der Wohn- 

ort S.s zu sehr entfernt ist, so kann M-U. es erklären. 138. Im Namen O.s, da.ss sie beider benötige, 
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sandten es an Rabli; da sprach er: Bei Gott, םחוךואימ הנ־ירצו טג הכירצ םיהלאה והל רמא ברד HoMnb 
sie benötigt des Scheidebriefs und benötigt יאמ אמעטו*“יכה אמינד אבא רב אבאד היערזל היל 
der Weigerungserklärung. Behüte und be- הצרתנ אמש טג הכירצ אקיא ברד הירכ אהא בר רמא 
wahre, dass der Nachkomme des Abba b. באה הצרתנ אל אמש ןואיימ הכירצ הישודיקב'’כאה 
Abba^dies'" gesagt haben sollte. — Aus wel- 5 רמא התוהאכ ןיספות ןישודיק ןיא ורמאיו הישודיקב*’ 
ehern Grund? R. Aha, der Sohn R. iqas, er- הניא ןואימ וליפא רמא אלוע וכדשש אוהו ןמהנ בר 
widerte: Sie benötigt eines Scheidebriefs, ינתמ אל אה ינתמד ןאמ^כדישד בנ לע ףארדכירצ 
weil der Vater in die Trauung eingewilligt אלש השדקתנש הנטק אלוע רמא ירמאד אכיא”אה 
haben'^'kann, und sie benötigt der Weige- אנהכ בר ביתמ הכירצ הניא ןואימ וליפא היבא תעדל 
rungserklärung, weil der Vater vielleicht 10 ואצמנש* וא ושרנתנ*’וא ונאימ וא ותמ םא ןלוכו" Jab,2b 
nicht eingewilligt'^'hat, und man'”glauben אמיליא ןאמ השדקד תורתומ ןהיתורצ תינולייא 
könnte, die Trauung sei bei ihrer Schwester אלא איעב אילעמ טנ ה^י ינס ןואימב היבא השדקד 
unwirksam'". R. Nahman sagte: Dies nur אוה ןואימ איעבד ינתקו השפנ יהיא השדקד**ואל 
dann, wenn er um sie geworben‘"hat. Üla השעמ הל**הש*ענש*ףונכ הל קרפמ אוהו הל ביתומ 
aber sagte, sie benötige nicht einmal der 15 הרכומ ןיא° אנונמה בר ביתמ באה ייהב המותי QJ'18‘’20ä 

Weigerungserklärung"''. — Selbst wenn er םיבורקל הרכומ ורמא רזעלא” יבר םושמ םיבורקל 
um sie geworben hat!? — Wer das eine lehr- ןהכל הצולהו השורג לחנ ןהכל הנמלא הרבומש ןיושו" foi.45 
te, lehrte das andere'"nicht. Manche lesen: היבא״יהשדקד אמיליא ימד’“יכיה הנמלא יאה טוידה 
üla sagte: Wenn eine Minderjährige'^'ohne תוהפשל ותב תא רכומ’*םדא ןיא אה״דל ןיבזמ יצמ ימ 
Wissen ihres Vaters angetraut worden ist, 20 ירק אקו השפנ יהיא השדקד״ואל אלא תושיא רהא 
so benötigt sie nicht einmal der Weigerungs- p 86 |i השרגתנ M 85 ןאמ - M 84 !ישודקב B 83 

erklärung. R. Kahana wandte ein: Wenn P) 90 || ׳עילא M 89 jj הב M 88 |j ושענש p 87 || שידקד 

eine von diesen allen‘'''gestorben ist, die .שידקד bp 93 [1 רוכמל לוכי M 92 j! ימו בא M 91 1! (ןיימד 

Weigerungserklärung abgegeben hat, geschieden worden ist, oder als zwitterhaft'’°befun- 
den worden ist, so sind die Nebenbuhlerinnen frei. Durch wen soll die Trauung erfolgt 
sein, wenn durch ihren Vater, so ist ja die Weigerungserklärung nicht ausreichend, 
sondern ein richtiger Scheidebrief erforderlich; wahrscheinlich durch sie selbst, und er 
lehrt, dass eine Weigerungserklärung erforderlich seil? Er richtete diesen Ein wand und 
er selbst erklärte es: wenn ihr bei Eebzeiten ihres Vaters wie einer Waise geschehen'®' 
ist. R. Hamnuna wandte ein: Er darf [seine Tochter] nicht an Verwandte verkaufen'®'; 
im Namen R. Eleäzars sagten sie, er dürfe sie an Verwandte verkaufen. Sie stimmen 
überein, dass er sie als Witwe an einen Hochpriester und als Geschiedene oder Ha- 
lu9ah an einen gemeinen Priester verkaufen‘®®dürfe. Von welcher Witwe wird hier ge- 
sprachen, wollte man sagen, wenn die Trauung durch den Vater erfolgt war, so kann 
er .sie ja nicht verkaufen, da man seine Tochter nach der Ehelichung nicht zur Dienst- 
barkeit verkaufen kann; wahrscheinlich, wenn die Trauung durch sie selbst erfolgt war, 
und er nennt sie Witwe'®^? R. Amram erwiderte im Namen R. Ji9haqs: Hier wird von der 

u. im Namen S.s, dass dies nicht richtig sei. 139. Der Vater S.s. 140. Dass beides nicht erforderlich 

sei. 141. Es ist dann eine gütige Trauung. 142. So dass die Trauung überhaupt ungiltig ist. 

143. Wenn man sieht, dass sie geschieden wird. 144. Wie dies bei der Schwester einer Geschiedenen 

der Fall ist; wenn er sich ihre Schwester angetraut hat, könnte er veranlasst werden, sie ohne Scheidung 

zu entlassen. 145. Bei ihrem Vater, es ist zu vermuten, dass der Vater eingewilligt hat. 146. Die 

selbständige Handlung einer Minderjährigen ist ungiltig. 147. Wer den Streit ■Lilas lehrte, lehrte 

nicht die Auslegung RN.s, dass S. von dem Fall spreche, wenn er um sie geworben hat. 148. Dies 

ist eine ganz unabhängige Lehre, auf die die Erklärung zur Lehre S.s sich nicht bezieht. 149. Den 

Weibern, die ihre Nebenbuhlerinnen von der Schwagerehe befreien. 150. Cf. S. 253 N. 9. 151. 

Wenn er sie bereits einmal minderjährig verheiratet hatte u. sie dadurch aus seiner Gewalt gekommen war. 

152. Cf. S. 752 N. 620. 153. Cf. ib. N. 622. 154. Wonach die Trauung gütig ist. 
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Qid.iBb ין^ודיקב״קחציי 'יבר רמא םרמ^ בר רמא°הנמלא הל Antrauung durch Bestiramung‘“gesprocl1en, 
.b,19־ תועמ רמאד° הדוהי ־יברב’* יסוי יברד אבילאו דועי nach R. Jose b. R. jehuda, welcher sagt, das 

 ”'ersteGeld'^^gelte nicht als x\ntrauungsgeld רמתיא :ונתינ ןישודיקל אל”תונושארה
 Es wurde gelehrt: Wenn er‘= gestorben '^בר רמא אנוה״בר רמא םוביל ויהא ינפל הלפנו תמ
 -ist und sie seinem Bruder zur Schwager " "השע דציכ’’ותקיזל תנאממ הניאו ורמאמל תנאממ
 ehe zufällt, so benötigt sie, wie R. Hona ןואימ הכירצו הצילח הכירצו טג הבירצ רמאמ הב
 הבירצ’’יינש ישודיקב באה הצרתנ אמש טנ הבירצ
 הבירצ ןושאר ישודיקב באה הצרתנ אמש הצילה
 אלו ןושאר‘ ישודימב” באה הצרתנ אל אמש ןואימ

Jab,)3ä 
lO/ä 

im Namen Rabhs sagt, wegen der Formel‘ 
der Weigerungserklärung““, nicht aber we- 
gen der Gebundenheit“. Und zwar: hat er 

 die Formel gesprochen, so benötigt sie der התוחאב ןיספות ןישודיק ןיא ורמאיו ינש ישודיקב !0
 -Scheidung,derHali9ahundderWeigerungs דבלביהצילה אלא הבירצ הניא רמאמ הב השע אל

erklärung. Sie benötigt der Scheidung, weil 
der A'ater vielleicht die Trauung des ande- 
ren gebilligt hat‘*‘; sie benötigt der Hali- 
9ah, weil der A^ater vielleicht die Trauung 
des ersten gebilligt hat‘”’; sie benötigt der 
Weigerungserklärung, weil der Vater viel- 
leicht weder die Trauung des ersten noch 
die Trauung des anderen gebilligUdiat, und 

15 

 ןישודיק ןיא ורמאי אמש ןואימ ימנ יעבית תרמא יאמ
 ןנברד הצולח תוהא’ םיעדוי לבה התוחאב ןיספות
 השורג תוחא יבר‘ הנש ןאב שיקל שיר רמאד“
 יב’ והנה :םירפוס ירבדמ הצולח תוהא אתיירואדמ’
 דה לקש לבבב יפיצ יתות ארמה ותש אק ווהד ירת
 אשדקימ רמא הירבחל היל בהו‘ ארמהד אסכ והיינימ
 ןנישייח רמאד ןאמל וליפא אניבר רמא ירבל ךיתרב יל

 c01.b יירמא ןנירמא אל ןבה הצרתנ אמש״באה הצרתנ אמש

 הימק הייצרא* ייוצרא אמלדו הילש .דובאל ייושל
93 B + 94 אכה P 95 ,! רב BM 96 !; וא׳י (M 

 BM 99 דציכ — M 98 ' ׳דוהי M 97 (תמ —

 ב + M 3 i; דבלב — M 2 i ה + M 1 , אל +

4 M — 5 יבר M 6 הרות ירבדמ M 7 |1 ירתב 

B 8 !ן בהי M ׳ריפב אבר רמא קיתשו 'ימק יצרא. 

 man glauben könnte, die Trauung sei bei ^ש־יניא .ךיצח אל איוש הילש אמלדו אניברל ןנבר היל 7
ihrer Schwester unwirksam. Hat er die For- 
mel nicht gesprochen, so benötigt sie nur 
der Hali9ah. Wollte man sagen, sie sollte 
auch der Weigerungserklärung benötigen, 
weil man glauben könnte, die Trauung sei 
bei ihrer Schwester unwirksam, so weiss 

jeder, dass die Schwester der Halu9ah nur rabbanitisch [verboten]'”ist. Res-Faqis sagte 
nämlich: Hier'״°lehrte Rabbi, dass die Schwester der Geschiedenen nach der Gesetzlehre 
und die Schwester der Halu9ah rabbanitisch [verboten] sei. 

Einst tranken zwei Leute in Babylon Wein unter einem Mattengeflecht; da nahm 
einer einen Becher Wein, gab ihn dem anderen und sprach: deine Tochter sei meinem 
Sohn angetraut. Hierauf entschied Rabina: Selbst nach demjenigen, welcher sagt, man 
berücksichtige, der Vater könnte eingewilligt haben, berücksichtige man nicht, der Sohn 
könnte eingewilligt“‘haben. Die Jünger sprachen zu Rabina: Vielleicht hat er ihn zum 
Vertreter gemacht!? — Niemand ist so respektlos, seinen Vater zum VertreteL^^zu ma- 
chen. — Vielleicht hat er ihn dazu geneigt^^gemacht!? Rabba b. R. Simi sagte: Der 

155. Wenn ihr früherer Dienstherr sie für ,sich zur Frau bestimmt hatte; cf. Ex. 21,8. 156. Das 

der Herr für sie beim Kauf gezahlt hat. 157. Vielmehr gilt sein Guthaben an Dienstleistung bei ihr 

als Antrauungsgeld; die erste .4ntrauung war somit nicht durch den Vater erfolgt, so dass er nunmehr be- 

fugt ist, sie zu verkaufen. 158. Der sich die Minderjährige ohne tVissen ihres Vaters angetraut hat. 

159. Wenn der Schwager sie sich dadurch angetraut hat. 160. Da sie dann der Scheidung benötigt, 

die aber allein nicht ausreicht; cf. S. 850 Z. 19ff. 161. .\uch wenn er die Formel nicht gesprochen 

hat, ist sie mit ihm verbunden, jed. benötigt sie nur der Hali^ah u. nicht der Scheidung. 162. Die 

erste Trauung ist ungiltig u. die andere gütig. 163. Sie ist dann eine richtige Witwe. 164. Die 

Trauung, die durch sie selbst erfolgt, ist durch die Weigerungserklärung aufzulöseu. 165. Somit ist 

die Trauung bei einer solchen wirksam. 166. Cf. Jab. 41“. 167. Der Sohn ist nicht in der Gewalt 

seines Vaters u. die Trauung ist nur dann gütig, wenn sie durch ihn selbst erfolgt. 168. Nach dem 

hehr. Sprachgebrauch: Boten. 169. Durch die Firklärung, da.ss dies ihm erwünscht sei; der Vater hau- 
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 אהל רבס אל רמ'שוריפב ימיש רב הבר היל רמא
 אקריד אשיבב שידקד ארבג אוהה :לאומשו ברד'“
 אמש ןיששוה״רמאד ןאמל וליפא אניבר רמא אקושב
t. ?ob־K אל ןויזב ךרד לבא דובכ ךרד״ילימ ינה באה הצרתנ 
 יא יאמד ןויזב אניברל יתפידמ״אהא בר היל רמא
 שידקד הנימ אקפנ אקושד ןויזב יא אקריד ןויזב
 יאמ אתיבב אמריד אשיכב וא״אמושב אפסכד אסבכ"

 Ber.56ä ן’5

N»d.23b 
 יאבירקל^ירמאד אוהה' :אוה״ןויזב ךרד ידיאו ידיא
 הבירסל׳ייוהית הל רמא'*היתפכ הבירמל הרמא איהו

Kleister [sagte] ausdrücklich, dass er von 
der Lehre Rabhs und Semuels'^'nichts halte. 

Einst vollzog jemand die Trauung'^'auf 
der Strasse mit einem Bund Grünkraut. Da 
entschied Rabina: Selbst nach demjenigen, 
welcher sagt, man berücksichtige, der Va- 
ter könnte ein gewilligt haben, gilt dies nur 
von dem Fall, wenn es in achtungsvoller 
Weise erfolgt, nicht aber, wenn in achtungs- 
loser Weise. R. Aha aus Diphte sprach zu Ra-10 רמא השדקו ארגיאב היבירק אתא יתשו ילבאדא 
bina: Worin besteht die Achtungslosigkeit: . ורבדי אלו הלוע ושעי אל לארשי תיראש“ ביתב° ייבא 
weil es mit Grünkraut erfolgt ist, oder weil הדיספמו הדועסב הרוט םדא ןיא המזה רמא איר״בזכ 

r J.. ן י Jab.107ä 

es auf der Strasse erfolgt ist? Ein Unter- השדקתנ :הרט אלד והייניב אכיא והייניב יאמ K־M0־ 
schied besteht darin, wenn es mit einem תאשינו הדמעו םיה תנידמל היבא ךלהו היבא״תעדל 
silbernen Becher auf der Strasse oder mit 15 החמיו היבא אביש דע המורתב תלכוא בר רמא 
einem Bund Grünkraut in der Wohnung ”החמיו היבא אובי אמש תלכוא הניא רמא יסא בר 

 t29b״s אהל בר הל שהו אדבוע .דוה“ ערפמל״הרז תאצמנו
 בר הדומו קחצ־י בר רב לאומש בר רמא יסא ברד

Ket,12ä 

Bq.HSa הירמ תמזחב אנוממ יקוא“ השרוי וניא .דתמ םאש: 

erfolgt ist. Wie ist es nun? — Das eine wie 
das andere ist eine achtungslose Art. 

Einst sagte er: meinem Verwandten, sie 
aber: meinem'^Werwandten; sie aber zwang 2u בר ןאכ .ריבאו תעדל אלש תסינוי^תעדל .השדקתנ 
ihn, und er willigte zu ihrem Verwandten 
ein. Während sie assen und tranken'”, kam 
sein Verwandter und traute sie sich im Söl- 
1er an. Da sagte iVbajje: Es h.Q1ss\.f^derUeber- 

rest Jisraels 7vird kein U71recht begehen noch 

Lügen rede/L^ Raba sagte: Es ist festste- 
hend, dass niemand sich mit einem Fest- 
mahl abmüht und es vernichtet'^'. — Wel- 

 רמא אבא רב הימרי בר תלכוא .דניא רמא אנוה
 רמאד ןאמל׳^ליפאו תלכוא .דניא רמא אנוה בר תלכוא
9 B 10 ;! אלד רמ רמא M 11 11 (!)לאומשד הובאד M 

 li ׳קושד ןויזב וא ןויזב ׳קריי ׳ברל יתפדמ M 12 || •ישייח

13 B אפסבב i 

16 M — אוה 
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21 M (ןינעה בורב) יסבר II 
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 היבא
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chen Unterschied gibt es zwischen ihnen? — Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, 
wenn er sich damit nicht bemüht hat. 

Wenn sie mit Wissen ihres Vaters angetraut worden und dieser in das Uebersee- 
land verreist ist, und sie darauf geheiratet hat, so darf sie, wie Rabh sagt, solange 
nicht ihr Vater kommt und es'”verwehrt. Hebe essen'L R. Asi sagt, sie dürfe nicht es- 
sen, weil ihr Vater kommen und es verwehren könnte, so dass sie rückwirkend Laie 
sein würde. Einst ereignete sich ein solcher Fall, und Rabh berücksichtigte die An- 
sicht R. Asis. R. Semuel b. R. Jichaq sagte: Rabh pflichtet bei, dass, wenn sie gestorben 
ist, er sie nicht beerbe, denn man lasse das Geld im Besitz des Eigentümers. 

Wenn sie mit Wissen ihres Vaters angetraut worden ist und ohne sein Wissen 
geheiratet hat, und er ortsanwesend ist, so darf sie [Hebe], wie R. Hona sagt, nicht 
essen, und wie R. Jirmeja b. Abba sagt, wol essen. R. Hona sagt, sie dürfe nicht essen, 

delte nicht in Vertretung seines Sohns, sondern in seinem Interesse, u. die Bevorteilung eines Menschen 

kann auch ohne sein Wissen erfolgen. 170. Dass zu berücksichtigen sei, der Vater könnte die Trauung 

gebilligt haben; bei einem Sohn ist dies erst recht nicht zu berücksichtigen. 171. Mit einer Minder- 

jährigen, ohne Wissen ihres Vaters. 172. Der Mann u. die Frau stritten darüber, wer ihre minder- 

jährige Tochter zur Frau erhalten solle. 173. Beim Hochzeitsmahl. 174. Zph. 3,13. 175. Die 

einmal erfolgte Zustimmung des Plhemanns ist gütig. 176. Er hat damit bekundet, dass er bei der 

Zustimmung verbleiben wollte. 177. Die Heirat mit diesem. 178. Wenn er Priester ist, obgleich 

dies der Frau erst nach der Hochzeit erlaubt ist, zu der hierbei die Billigung des Vaters fehlt. 



Pr.10.26 
Tan,4יג 

Ket 
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 denn selbst nach [Rabh], nach dem sie in היתיאד אבה לבא ^באל הייתייא אלד אוה םתה תלבוא

 jenem Fall essen darf, gilt dies nur da, wo אבא רב הימרי בר התר התרימ קיתשיאר יאה באל

 -der Vater nicht ortsanwesend ist, in die םתה תלבוא הניא רמאד יפא ברל וליפאו תלבוא רמא

 sem Fall aber, wo der Vater ortsanwesend קיתשדמ^אבה לבא ההמיו היבא אובי אמשד אוה

 .ist und schweigt, tut er dies aus'^^Zorn. R יריבא ת^דל אלש* השדקתנ ו היל אהנתיא יהונתיא 5
 Jirmeja b. Abba sagt, sie dürfe essen, denn תלבוא רמא אנוה בר ןאב היבאו תעדל אלס• תסינו

 selbst nach R. Asi, nach dem sie in jenem אה אלוע רמא תלבוא הניא ^רמא אבא רב הימרי בר
 Fall nicht essen darf, gilt dies nur da, weil המו אתשה םיניעל ןשעבו םינשל ןימחב"אנוה ברד

 -ihr Vater kommen und es verwehren könn אל אבה הלבא אל תרמא אתיירואד ישודיקד םתה
foi.46 0! אמעט יאמ אבר רמא דימלת ירבד ןיארנ°’ךבש לב te, hierbei aber ist er, da er schweigt, da- 

 .mit einverstanden דייחב המותי השעמ הב השענו’" ליאוה אנוה בר

 -Wenn sie ohne Wissen ihres Vaters an היבא תעדל אלש השדקתנש הנטק רמתיא :באה
 getraut worden ist und ohne sein wissen יסא ברו בבעל ןילובי היבא ןיבו איה ןיב בר רמא
 geheiratet hat und er ortsanwesend ist, so יסא ברל אנוה בר היביתיא איה אלו היבא רמא

E*.22,16 5! ןאמי ןאמ םא° יפא ברל בר רב אייח’‘ הל ירמאו darf sie [Hebe], wie R. Hona sagt, essen, 

 -und wie R. jirmeja b. Abba sagt, nicht es י> דומלת ןינמ המצע איה היבא אלא יל ןיא" היבא39.
 :sen. Üla sagte: Die Ansicht R. Honas ist אל" בר והל רמא םוקמ לבמ ןאמי ןאמ םא רמול
 wie Essig für die Zähne und Rauch für die אלש התיפש ןוגב ובל ייונשל לובי אבפיא רתב’ללזית
 Augen. Wenn sie da, wo die Trauung nach רמא יעב’'ארק תושיא םושל אלש התיפ״תושיא םושל

 ,der Gesetzlehre giltig^st, nicht essen darf רמא התופמב םנק םלשמש רמול״קהצי רב ןמהנ בר 20
Ex.22,15 הנרהמי רהמ° אנינתד ונייה יבה יא ףסוי בר היל um wieviel weniger in diesem Fall. Die 

 -Worte des Schülers‘“ sind einleuchtend. Ra םושל התיפ םאו ןישודיק ונמיה הבירצש השאל ול
 -ba sagte: Folgendes ist der Grund R. Ho ןישודיק הבירצ“ היל רמא יל המל ןישודיק תושיא

 -nas: weil es bei ihr bei Lebzeiten ihres Va והיבא תעדל

 .'“'M 24 ters wie bei einer Waise erfolgt ist — באל...לבא
Es wurde gelehrt: Wenn eine Minder- 

jährige ohne Wissen ihres Vaters angetraut 
worden ist, so können, wie Rabh sagt, so- 

wol sie als auch ihr Vater zurücktreten, und wie R. Asi sagt, nur ihr Vater und nicht 
sie. R. Hona wandte gegen R. Asi ein, und manche sagen, Hija b. Rabh gegen R. 
Asi:‘”HV;272 cveigern weigert sich ihr Vater, ich weiss dies von ihrem Vater, woher dies 
von ihr selbst? — es heisst: zveigern weigert sich, in jedem‘’“Fall!? Rabh sprach zu ih- 
nen: Beruft euch nicht auf etwas Unrichtiges. Er könnte euch erwidern: wenn er sie 
nicht zur Ehelichung verführt hat. — Ist denn, wenn er sie nicht zur Ehelichung ver- 
führt hat, diesbezüglich ““ein Schriftvers nötig!? R. Nahman b. Ji9haq erwiderte: Dieser 
lehrt, dass er dennoch ““die Busse zahlen müsse, wie bei der Verführten‘“'. R. Joseph 
sprach zu ihm: Dem ist auch so, denn es wird gelehrt:’”A(9 statte er sie sich zum Weib 
aus, sie muss von ihm angetraut werden. Wozu ist, wenn er sie zur Ehelichung ver- 
führt hat, die Trauung nötig!? Dieser erwiderte: Sie benötigt der Trauung mit Wissen 

ihres Vaters'“". 

Jab, 60a 

|j 'אשנו ־M 26 || קיתשאדמ M 25 
 27 (M — הניא) M 28 h + בר |M 29 i + ו '1 30

 P ׳שעמ הב ושענו ;| F ^ 31 ד M 32 |j פיא רתבא'

 ׳נליכי || M 33 תותיפ |M 34 i איעב BM 35 li + ייבא.

178. Er bekundet, dass er dies nicht wünsche. 179. Pr. 10,26. 180. Wenn es mit Wissen 

des Vaters erfolgt ist. 181. RJ. war ein Schüler RH.s. 182. Da er sich uni die Trauung nicht 

gekümmert hat, so hat er auf sein Recht verzichtet u. auch die Heirat kann ohne sein Wissen erfolgen. 
183. Ex. 22,16. 184. Die .Schrift spricht von der Verführung, nach der Auffassung des T.s zur Trau- 

ung. 185. Dass beide die Heirat zurückweisen können. 186. Obgleich sie die Heirat ablehnt. 

187. Bei der der Vater die Heirat verweigert. 188. Ex. 22,15. 189. Weil die Trauung durch 

die Verführung ohne sein Wissen erfolgt ist. 
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ENN jKMAND ZU EINEM Weib GESAGT ישדקתה ון הרמחב יל ישדקתה השאל רמוא 
HAT: SEI MIR MIT DIESER Dattee תשדוקמ הטורפ הוש !המ תחאב שי dx ID יל 

Ned.86a 

ANGETRAUT, SEI MIR MIT DIESER ANGE- הוש שי □א וזבו וזבו וזב תשדוקמ הניא ואל םאו 
TRAUT, SO IST SIE IHM, WENN EINE VON התיה תשדוקמ הניא ואל םאו תשדוקמ ןלובב הטורפ 
DIESEN EINE Peruta WERT IST, ANGE- ה אהיש דע תשדוקמ הניא הנושאר הנושאר תלבוא 
TRAUT, WENN ABER NICHT, NICHT ANGE- 5 הטחפ הוש ןהמ תחאב 
TRAUT. [Sagte er:] mit dieser und mit הבר^למא ישדקתהי^ידקתה אנת ןאמ .ארמג 
DIESER UND MIT dieser, SO IST SIE IHM, דחא לבל העובש רמאיש דע״רמאד איה ןועמש יבר^^^ 
WENN ALLE ZUSAMMEN EINE Peruta WERT ;[׳ובן הטורפ הוש ןלובב שי םא וזבו”וזבו וזב :דהאו®""•^®'’ 
SIND, angetraut, WENN ABER NICHT, NICHT m תחנמ וליפא תלכוא איריא יאמ אשירא אמיליא אייהא 
angetraut. Wenn sie inzwischen jede וליפאו אפיפא אלא רמאק וזב יל ישדקתה אהד ימנ 
EINZELN AUFGEGESSEN HAT, SO IST SIE ןחלש ירה ןנחוי יבר רמא איה הולמ אהו'’אתיימקב 
IHM NUR DANN ANGETRAUT, WENN EINE לאומשו בר לוכאל ונל'° ןיאו ןיכס ירהו רשב ירהו 
VON DIESEN EINE Peruta WERT WAR. רמאק איעבימ אלו אשירא םלועל והייורת ירמאדי 

GEMARA. Wer ist der Autor, der lehrt, 15 יא ןיא הטורפ הוש אכיא יאד תהנמ איעבימ אל 
dass dies''h1ur von dem Fall gilt, wenn er אמיא התינהא^אברקימו° ליאוה תלכוא לבא אל אל<נ!־).8נ 
zweimal "sei mir angetraut" gesagt hat? רמא ימא יבר’’ןל עמשמ אק השפנ אינקימו הרמנ 
Rabba erwiderte: Es ist R. Simon, welcher הטורפ הוש ןהמ תהאב אהיש דע יאמו אפיפא םלועל 
sagt, nur wenn er den Schwur‘"°bei jedem אבר רמא :הטורפ הוש הנורהאב אהיש דע” 
besonders gesprochen hat. 20 שדקמה‘’הנימ עמש תלת ימא יברדמ הנימ עמש'׳s׳•«!‘׳■ ®יי 

[Sagte er:] mit dieser und mit die- הולמב שדקמה הנימ עמשו תשדוקמ הניא הולמב 
Qid.48ö 

Col.b 
 אמלעב תועמ הנימ עמשו” הטורפא התעד° הטורפו

36 P — 37 [ ׳דקתה M ׳בא ׳ר |P 38 i - 39 וזבו ji 
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 ׳רדמ ם״ש ׳בא ר״א ינורחאב M 44 |j יסבר M 43 j| התיינה

 .׳דממד ם״ש תלת יסא

SER UND MIT DIESER, SO IST SIE, WENN 

ALLE ZUSAMMEN EINE PeRUTA WERT SIND 

&C. Worauf bezieht sich dies'’‘, wenn auf 

den Anfangsatz, so gilt dies ja nicht nur 

dann, wenn sie sie aufgegessen hat, sondern 

auch, wenn sie sie liegen lässt, denn er sagte ja: sei mir mit dieser”‘angetraut, und 

wenn auf den Schlußsatz, und dies auch von der ersten gilt, so ist es ja ein Darlehn”’!? 

R. Johanan erwiderte: Da ist ein Tisch, da ist Fleisch, und da ist ein Messer, und wir 

haben nichts, womit”’zu essen. Rabh und Semuel erklärten beide: Tatsächlich bezieht 

es sich auf den Anfangsatz, und jener Fall ist selbstverständlich; selbstverständlich 

gilt dies, wenn sie sie liegen lässt, nur von dem Fall, wenn eine eine Peruta wert ist, 

sonst aber nicht; man könnte aber glauben, dass, wenn sie sie isst und sich sofort in 

den Genuss setzt, sie'’’ihm ihre Person zueigne, so lehrt er uns. R. Ami erwiderte: Tat- 

sächlich bezieh t es sich auf den Schlußsatz, und unter "eine", die eine Peruta wert sein 

muss, ist zu verstehen, die letzte müsse eine Peruta wert sein. 

Raba sagte: Aus der Erklärung R. Amis ist dreierlei zu entnehmen. Es ist”*zu 

entnehmen, dass, wenn jemand [sich eine Frau] mit einem Darlehn angetraut hat, sie 

ihm nicht angetraut sei; es ist zu entnehmen, dass, wenn er sie sich mit einem Dar- 

lehn und einer Peruta angetraut hat, sie mit der Peruta‘’'rechne, und es ist zu entneh- 

189. Dass beide Sätze als von einander getrennt gelten. 190. Cf. S. 848 N. 124. 191. Dass^ 

wenn sie .sie inzwischen einzeln aufgege.ssen hat, die Trauung nur dann gütig ist, wenn eine eine Peruta 

wert war. 192. Mit einer einzelnen. 193. Die Trauung erfolgt erst bei der Nennung der letzten 

Dattel, u. zu dieser Zeit ist die erste nicht mehr vorhanden; er hat sie bei ihr nur als׳Darlehn, u. die An- 

trauung mit einem Darlehn ist ungiltig. 194. Nach Cod. M: keinen Mund; dh. die Misnah ist deut- 

lieh, nur wissen wir sie nicht zu erklären. 195. Auch wenn die Dattel keine Peruta wert ist. 196. 

Da seine Erklärung sich gegen den Einwand richtet, dies sei ein Darlehn. 197. So da.ss die Trauung 

gütig ist; in diesem l'all gelten die bereits aufgegessenen Datteln als Darlehn. 
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Bm.isb רמת\א^*:םירזוח men, dass sonst"'''das Geld zurückzugeben 
Ar.30a םירזוח תועמ רמא בר הנתמ תועמ רמא לאומשו sei. 

 Es wurde gelehrt: Wenn jemand sich ןזץו רמגו ותוחאב ןיפפות ןישודיק ןיאש עדוי םדא

 seine Schwester angetraut hat, so ist das ‘^הלבקמ א, רבס ןודקפ םושל הל אמילו ןודקפ םושל

 Geld, wie Rabh sagt, zurückzugeben, und ןישודיק ןיאש* עדוי םדא הנתמ תועמ רבס׳י׳לאומשו ■י

 ,wie Semuel sagt, ein Geschenk. Rabh sagt ה, אמינו הנתמ םושל ןתנו רמגו ותוחאב ןיספות

 das Geld sei zurückzugeben, denn jeder '^ר^^ביתמ אתלימ הל אפיסב רבס הנתמ םוש*ל-'^^

H1־.,i,5 יאמאו־ךהב דיב לזגו הלה וניא״המק ותלח שירפמה״ weiss, dass die Trauung bei einer Schwe- 

 ster nicht wirksam sei, und er gab es ihr הלה םישירפמ ןיאש* עדוי םדא אמינ^ןהב דיב לזג

 als Depositum. — Sollte er ihr doch gesagt ברוח קיפנד םתה ינאש* הנתמ םש*ל ןתנו*°המק יס! I גימ! •

 ?!haben, dass er es ihr als Depositum gebe ’^המק םיעבר שמחמ תוחפ ןהכל היל תיאד ןינמיז

 .Er dachte, sie werde es nicht nehmen — '^ותסיע הנקתנ רבסקו ידדה ידהב היל שילא יאהו

 ,Semuel sagt, das Geld sei ein Geschenk ןיאש עדוי םדא תרמאהו הלביטב הלכימל יתאו

 -denn jeder weiss, dass die Trauung bei ei ןיאש עדוי עדוי וניאו עדוי המק“ הלח םישירפמ

 I0ner Schwester nicht wirksam sei, und er יאמ והיימעט רבסד עדוי וניאו המק“ הלה שירפמ

 gab es ihr als Geschenk. ■— Sollte er ihr יוהיתו היתליהא ןהכד אהרייטו ןהבד אחריט םושמ

 -doch gesagt haben, dass er es ihr als Ge םוקממ הלח הילע איצויש דע לכאת אלו המורת

 schenk gebe!? — Er dachte, es werde ihr ׳"* וניאש לע בוקנה ןמ°ןנת אל ימ דהא'"''®'"'189°'

 genant sein. Rabina wandte ein: Wenn “םוקממ רשעמו המורת הילע איצויש דע לבאת אלו

jemand die Teighebe'^vom Mehl entrichtet 

hat, so ist dies keine Teighebe und Raub“° 

im Besitz des Priesters. Weshalb ist es Raub 

im Besitz des Priesters, man sollte doch 

45 M + 46 |[ ד־ M ׳טינו ידקפ םשל |M 47 j 48 ׳א jj 

P םשל M 49 jj 50 הניא M 51 ׳ושל ןתנו רמנו II 
M שילאו M 52 i — 53 !! חמק...ןיאש P 54 מ 4־ ij 

M 55 11 ׳קממ רשעמו המורת P — ו. 

sagen, jeder weiss, dass die Teighebe nicht vom Mehl zu entrichten sei, und er gab 

es ihm als Geschenk!? — Anders ist es da, weil es"°'zu einem Verstoss kommen könnte. 

Es könnte Vorkommen, dass der Priester, wenn er weniger als fünf Viertel[10g] Mehr״’ 
hat, es mit diesem zusammen kneten“^, und im Glauben, der Teig sei zubereitet”^, es 

unverzehntet essen würde. — Du sagtest ja, man wisse, dass die Teighebe nicht vom 

Mehl zu entrichten sei!?—Man weiss und man weiss nicht; man weiss, dass die Teig- 

hebe nicht vom Mehl zu entrichten sei, man weiss aber nicht den Grund, denn man 

glaubt, wegen der Mühe des Priesters'״־', und der Priester hat darauf verzichtet'‘*. — 

Sollte es doch als Hebe gelten und nicht eher gegessen werden dürfen, als bis hier- 

für die Teighebe von anderer Stelle abgesondert worden'°üst!? Es wird ja gelehrt: Wenn 

von einem durchlochten'״’für einen undurchlochten, so ist es'°״Hebe und darf nicht eher 

gegessen werden, als bis hiervon die Hebe und der Zehnt von anderer Stelle ent- 

richtet worden ist. — Bei zwei verschiedenen Gefässen gehorcht''°er, bei einem Gefäss 

198. lu allen anderen Fällen, wo die Trauung ungiltig ist; er nennt die Datteln, durch die die Trau- 

irng nicht erfolgt ist, ein Darlehn. 199. Die nur A־om fertigen Teig an den Priester zu entrichten 

ist; cf. Num. 15,20. 200. Da der Fligentümer sich damit der Pflicht nicht entledigt, so hat er es ihm 

zurückzugeben. 201. Wenn man das Mehl im Be.sitz des Priesters lassen würde. 202. Als das 

zur Teighebe pflichtige Quantum. 203. Der Teig ist dann zur Teighebe pflichtig. 204. Hinsichtl. 

der priesterl. Abgaben, dh. sie seien entrichtet worden. Wenn dies tatsächlich der P'all ist, so wird das un- 

vollständige Quantum dadurch nicht ergänzt u. bleibt uupflichtig. 205. Fm ihm das Kneten zu er- 

.sparen. 206. Er glaubt, er sei dazu befugt. 207. Es sollte aber Eigentum des Priesters blei- 

ben. 208. Der durchlochte Pflanzentopf gleicht dem Boden, u. die in einem solchen gezogenen Früchte 

unterliegen dem Gesetz von der Hebe; die in einem undurchlochten gezogenen sind hierzu nicht pflichtig. 

209. Das, was er entrichtet hat; der Priester braucht es dem Fligentümer nicht zurückzugeben, obgleich 

die F'rüchte aus dem undurchlochten Pflanzentopf nicht pflichtig sind. 210. Hierfür Hebe u. Zehnt 

von anderer Stelle zu entrichten. 
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gehorcht er nicht. Wenn du aber willst, sa- 

ge ich: tatsächlich gehorcht der Priester,nur 

könnte der Hausherr glauben"", sein Teig 

sei zubereitet, und es unverzehntet essen. 

■— Du sagtest ja, man wisse, dass die Teig- 

hebe nicht vom Mehl zu entrichten seil? — 

Man weiss und man weiss nicht; man weiss, 

dass die Teighebe nicht vom Mehl zu ent- 

richten sei, man weiss aber nicht den Grund, 

Fol. 46b—47a 

 תיעביאו תיאצייאל אנמ דהב ת־יאצי׳ידמ ירתב רהא
 תיבה לעב רבסקו תייצ תצימ ןהב םלועל"אמיא
 םדא תרמאהו אלביטב לבימל יתאו ותסיע הנקתנ

 עדוי עדוי וניאו עדו־־ המק“הלה ןישירפמ ןיאשי״עדוי

 אמעט רבסד״עדוי וניאו המק הלה'*ןישירפמ ןיאש

 הילע הלבקיךהכד אהריט ןהבד אהריט םושמ יאמ
 וניאשמ" ןנת אל ימ םורתיו רוזהיו המורת יוהיתו

 אנמיקוא אה םורתיו רוזהיו המורת בוקנה לע בוקנ""•^"”

 תיאצייאלו תיאצי״אל אנמ דהב תיאצייינאמ ירתב
denn man glaubt, wegen der Mühe des Prie-10 תאצמנו היטבא הרמ אצמנו תושיק םרותה‘’ןנתהו 

Sters, und der Priester hat dies auf sich ge- אתיירואדמד םתה ינאש םורתיו רוזהיו המורת הורס 

nommen. — Sollte diese Hebe sein und er יאעלא יבר רמאד״יאעלא יברדמ איה אילעמ^המורת''״‘’•®®'' 

sie wiederum entrichten!? Es wird ja ge- המורת ותמורתש הפיה 
ßn1.66a 
Bb. 
143a 
Tem,5a 
Nm.18,32 

 לע הערה ןמ םרותל ןינמ
lehrt: Wenn von einem undurchlochten für ובלה תא םכמירהב אטה וילע ואשת אל[ו]°רמאנש• 

einen durchlochten, so ist es Hebe und er 15 םרותל ןאכמ המל אטה תואישנ^״שודק וניא םא ונממ 

entrichte sie wiederum. — Wir sagten ja, אבר רמא :המורת ותמורתש הפיה לע הערה ןמ 

dass er bei zwei verschiedenen Gefässen הל רמא לבא וזבו^^זבו^^וזב הל רמאדיי^אלא ונש אל" F01.47 

gehorche, nicht aber bei einem Gefäss. — הלבא אק יב תשדוקמ ימג תלבוא וליפא"’ ולאב 

Gehorcht er etwa nicht, es wird ja gelehrt, יל ישדקתה אברד היתוב אינת ־לכאק השפנדמ 

dass, wenn jemand eine Gurke als Hebe צ0 ןלאי יל ישידקתה הל רמאש־ וא זונאבו״ןומרב ןולאב 
absondert und sie bitter befunden wird, eine הניא ואל םאו תשידוקמ המורפ הוש ןלוכב שי םא 

 הטורפ הוש םלוכב שי םא וזבו"י וזבו“ וזב תשדוקמ

 ותלכאו ותלטנ וזב תשדוקמ הניא ואל םאו תשדוקמ

 תשדוקמ הניא וזב דועו וזב דועו ותלכאו ותלטנ וזב

Melone, und sie faul befunden wird, die 

Hebe gütig sei und er sie wiederum ent- 

richte!? — Anders verhält es sich da, wo 

 ןומרב וא ןולאב וא הל רמאד אמיליא״ימד יכיה זוגאב

56 M תייצ M 57 jj 58 !| תייצ תייצמ ןהכ M ה׳יח ותסיע 

 ׳י׳יבקר ןהכו M 60 [j ׳םיע ׳נקתנ אלש M 59 :j חמקמ

 יוליע
 וזבו — M 64 i ׳אש M 63 j תואיש

 .דציכ...אמיליא — M 66 יכ ׳כוא יפאו

61 M 62 1| ׳עליא ר״אד אעלא ׳רדכו ׳תילעמ M 

65 M ׳דוקמ 

die Hebe nach der Gesetzlehre gütig ist. 20 יןסרב ןולאב יאה הטורפ הוש ןהמ תהאב אהיש דע 

Dies nach R. Eleaj, denn R. Eleaj sagte: 

Woher, dass die Absonderung der Hebe von 

Schlechtem für das Gute gütig ist? — es 

heisst:”V//r sollt seinethalbeii auf euch keine 

Sünde laden, 7ue/m ihr das Beste davon ab- 

hebt,, und wenn es nicht heilig wäre, könn- 

te ja keine Sünde aufgeladen werden; hieraus, dass die Absonderung der Hebe von 

Schlechtem für das Gute gütig sei. 

Raba sagte: Dies"ü1ur, wenn er zu ihr gesagt hat: mit dieser und mit dieser und 

mit dieser, wenn er aber gesagt hat: mit diesen, so ist sie"''ihm angetraut, auch wenn 

sie sie einzeln aufgegessen hat, denn sie ass ja das ihrige. Uebereinstimmend mit Raba 

wird gelehrt: [Sagt er:] sei mir angetraut mit der Eichel, mit der Granate, mit der 

Nuss, oder sagt er zu ihr: sei mir mit diesen angetraut, so ist sie ihm, wenn sie zu- 

sammen eine Peruta wert sind, angetraut, wenn aber nicht, nicht angetraut; [sagt er:] 

mit dieser und mit dieser und mit dieser, so ist sie ihm, wenn sie zusammen eine Pe- 

ruta wert sind, angetraut, wenn aber nicht, nicht angetraut. [Sagt er:] mit dieser, und 

sie sie nimmt und aufisst, mit dieser, und sie sie nimmt und aufisst, noch mit dieser, 

noch mit dieser, so ist sie ihm nur dann angetraut, wenn eine von diesen eine Pe- 

ruta wert ist. Von welchem Fall wird hier hinsichtlich Eichel, Granate und Nuss ge- 

211. Wenn der Priester ihm das falsch entrichtete Mehl nicht zurückgeben würde. 212. Num. 

18,32. 213. Dass, wenn sie die Datteln während der Trauung einzeln aufisst, sie zu einer Peruta nicht 

vereinigt werden. 214. Da dann alle zusanimengehörcu. 

108 Talrתud Bd.V 



 י י ׳י ^ ~' ___
 sprochen; sagte er: entweder mit der Eichel ןלוכב שי םא זוגאב וא

 ,oder mit der Granate oder mit der Nuss וזבו וזב ונייה זוגאבו ןומרבו ןולאב אלאו רמאק וא

 -wieso ist sie, wenn sie zusammen eine Pe אפיס ינתקדמ אה ולאב הל רמאד ואל אלא וזבו

 ruta wert sind, ihm angetraut, er sagte ja וא■ אשירד ללבמ ולאב יל ישדקתה הל רמאש וא

 oder^'“'*, und sagte er: mit der Eichel undןו׳אב יל ימידקתה שרפמ אק ימיוריפ ןניקסע ולאב 5 ״

 mit der Granate und mit der Nuss, so heisst ולאב יל ישדקתה הל רמאד ןונב דציכ זונאב ןומרב

Dl !מ תהאב שי םא ותלכאו ותלטנ וזב אפיס ינתקו dies ja: mit dieser^^und mit dieser und mit 

 dieser!? Wahrscheinlich also, wenn er zu וליאו תשידוקמ הניא ואל םאו תשדוקמ הטורפ הוש

 ihr''mit diesen"gesagt hat. — Wenn er aber לב הנימ עמשתהנמל תלבוא ןיב גילפמ אק אל^אשיר

 :im Schlußsatz lehrt: oder sagt er zu ihr הלבא אק השפנמ הלבא אק יכ ולאב הל רמאד אכיה !ח

 sei mir mit diesen angetraut, so spricht ja •דע יאמו יאק אפיפא רמאד ןאמל אהינה הנימ עמש

 der Anfangsatz nicht von dem Fall, wenn הנורהאב אהיש דע הטורפ הוש• ןהמ תהאב אהיש

 -sagt!? — Dies ist eine Er ״er "mit diesen °’הומ׳ הנורהאב אהיש• דע ימנ אבה’'הטורפ הוש

 ,klärung: sei mir angetraut mit der Eiehel אשיירא והייורת ירמאד לאומשיו ברל אלא הטורפ

 mit der Granate, mit der Nuss, wenn er יטרפ בישהק יללכ אבה היל אכירטציא תלכואו יאק !5

zeb!301> ^ל רמאד איה יבר ינמ אה בישח אק אל nämlich sagt: sei mir mit diesen angetraut. 

 Im Schlußsatz lehrt er, dass, wenn er "mit בר רמא :יוה אטרפ תיזכו תיזכ”אנש* אלו תיזב

vgl.Qiö.61־ הנתינ האצוהל הולמ תשדוקמ הניא הולמב שדקמה'’ diesen" [sagt], und sie sie nimmt und aufisst, 

 sie ihm, wenn eine von diesen eine Peruta שיו תשדוקמ הניא הולמב שדקמה יאנתכ אמינ

 wert ist, angetraut, wenn aber nicht, nicht רבס רמד יגלפימק אהב ואל יאמ תשדוקמ םירמוא 20

 angetraut sei; dagegen aber unterscheidet האצוהל ואל הולמ רבס רמו הנתינ האצוהל הולמ

 er im Anfangsatz nicht zwischen essen und הנק הזש״רבמב םיושו אפיס אמיא ארבפתו הנתינ

M 69 1, תשדוקמ...םאו...םא — M 68 i[ Vn וזב P 67 zurücklegen. Somit ist hieraus zu entneh- 
 -men, dass, wenn er zu ihr "mit diesen" ge ואל ' j- M 70- ׳ ןהמ! B 71 יכה. M — הטורפ...אכה 1!

 -M 72 sagt hat, sie das ihrige'‘^esse; seh Hesse hier + ן ׳מא יכ] M 73 הולמ יאו הנקש.

BUS. — Allerdings ist nach demjenigen, weleher sagt, dies'^'beziehe sich auf den Schluß- 

Satz, und unter "eine", die eine Peruta wert sein muss, sei zu verstehen, die letzte müsse 

eine Peruta wert sein, auch hier zu erklären, die letzte mü.sse eine Peruta wert sein, nach 

Rabh und Semuel aber, die beide erklären, dies beziehe sich auf den Anfangsatz, und 

es sei nur hinsichtlich des Aufessens zu lehren^’nötig, [ist ja einzuwenden:] hier wird 

es ja von der Zusammenfassung“‘*und nicht von der Teilung gelehrt!? — Hier ist die 

Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt, einerlei ob er "Olive, Olive" oder "Olive und 

Olive" gesagG’hat, sei es eine Teilung^ 

Rabh sagte: Wenn jemand [sich eine Frau] mit einem Darlehn antraut, so ist sie 

ihm nicht angetraut, weil ein Darlehn zur Verausgabung”'bestimmt ist. Es wäre an- 

zunehmen, dass hierüber folgende Tannafm streiten: Wenn jemand [sich eine Frau] mit 

einem Darlehn antraut, so ist sie ihm nicht angetraut; manche sagen, sie sei ihm an- 

getraut. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, ein Dar- 

lehn sei zur Verausgabung bestimmt, und der andere ist der Ansicht, ein Darlehn sei 

nicht zur Verausgabung bestimmt. — Wie ist nach deiner Auffassung der Schlußsatz 

215. Sie sollte ihm mit einer von diesen angetraut werden. 216. Dieser P'all brauchte ja nicht 

weiter wiederholt zu werden. 217. Cf. S. 855 Z. 13ff. 218. Die Barajtha spricht von dem Fall, 

wenn er sagt: mit dieser und mit dieser, so dass die Trauung mit allen zusammen erfolgt ist. 219. 

Wenn ein Priester beabsichtigt, ein olivengrosses Ouantum vom Opferfleisch auf verbotene Weise zu essen; 

cf. Bd. viij S. 104 Z. 11 ff. u. S. 107 Z. lOff. 220. Auch hierbei ist es keine Zusammenfassung, obgleich 

sie "und" sagt. Der folgende Passus, in dem es "noch mit dieser" heisst, ist nach Rsj. von einem aiideren 

Autor. 221. Der Schuldner braucht nur den Wert zu ersetzen, während die Sache selbst in .seinen 

Besitz übergeht; die entliehene Sache gehört somit ihr u. nicht ihm. 
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zu erklären: sie stimmen hinsichtlich des בר רמא ינק״יאמב הנתינ האצוהל הולמ תרמא ■יא 

Kaufs überein, dass er es^'erworben habe. יאמב אכהו”ירהוא ילימב הל םיקומ”ןירבה אנוה ןמהנ 

Womit hat er, wenn du sagst, ein Darlehn הנמ אצמנו הנמב יל ישדקתה הל רמאש ןוגב ןניקסע 

sei zur Verausgabung bestimmt, es erwor- היעבתימל אתלימ הל אפיסכ“ רבס רמ רניד רסה 
beul? R. Nahman sagte: Unser Genosse Ho- 5 אלאו היעבתימל אתלימ הל אפיסכ אל רבס רמו'” 

na bezieht dies auf einen ganz anderen“’ הל ןתנו הנמב יל ישדקתה רזעלא” יבר רמאד’ אה ib.8a 

Fall. Hier wird von dem Fall gesprochen, הרמא יאנתב אמיל םילשיו תמ*דוקמ וז ירה''רניד 

wenn er zu ihr gesagt hat: sei mir mit der אתלימ הל אפיסב רניד רסה הנמ ירמא היתעמשל 

Mine angetraut, und es sich ergibt, dass הל אפיסב אל עשתו םיעשת רסה הנמ”היעבתימל 

von der Mine ein Denar^fehlt; einer ist der 10 ישדקתה השאל רמואה“ יביתימ היעבתימל אתלימוQib■3 

Ansicht, es sei ihr genant, ihn zu“’mahnen, וא בנגנש ותאצמו הכלהו ךדיב יל שיש ןודקפב יל 

und einer ist der Ansicht, es sei ihr nicht םאו תשדוקמ הטורפ הוש ונמיה'°רייתושנ םא דבאש 

genant, ihn zu mahnen. — R. Eleäzar sagte, רייתשנ אלש יפ לע ףא הולמבו תשדוקמ הניא ואל 
dass, wenn [er zu ihr gesagt hat:] sei mir רזעלא ןב ןועמש יבר תשדוקמ הטורפ הוש ונמיה" 

mit einer Mine angetraut, und ihr einen 15 דע ןודקפב איה ירה“ הולמ ריאמ יבר םושמ רמוא Col.b 

Denar gegeben hat, sie ihm angetraut sei אלד בג לע ףא הולמ׳לבס רמד''אלא יגילפ אל ןאכ 

und er [den Betrag] ergänze; demnach lehr- הנמיה רייתשנ^רבס רמו^דטורפ הוש הנמיה רייתשנ 

te er etwas, worüber Tannami [streiten]!?— הטורפ הוש הנמיה רייתשנ אל יאו ןיא הטורפ הוש 

Ich will dir sagen, wenn von der Mine ein רמא תשדוקמ הולמב שדקמ אמלע ילוכד לבא אל 

Denar fehlt, so ist es ihr genant, ihn zu mah- 20 איה אתשבשמ אה“אתצרתמ אה ארבסתו אבר היל 
nen, wenn aber von der Mine neunundneun- ונייה תוירהא הילע ליבקד יא ימד יביה ןודקפ"יאה 

 ינתדא''יכה יא תוירהא הילע ליבק אלד יא"הולמ

 הוש הנמיה רייתשנ אלש יפ לע ףא תולמבו אפיס
 םירבד המב הדידב ינתינו גולפינ תשדוקמ הטורפ

 הילע הלבק לבא תוירהא הילע הלבק אלש םירומא
74 M 75 הנק M 76 יקומ (M — היעבתימל...רמו) II 

77 MP 78 רזעילא M — ז״ה M 79 |j הנממ רניד(?) 

 M 82 |] ינממ M 81 j| ונממ M 80 jj ׳תלימ ׳פיסכ אל

 85 !ן ׳שדוקמ -f- M 84 || הולמ — M 83 j! הולמב

M ׳דוקמ הולמב(!)תשדוקמ ע״כד לבא אל אל יא ןיא ׳תשנ יא 
 88 || ב M 87 II איה יבשמ אה — M 86 || ארבסתו

M 89 || אלא M ינתקד ונייה. 

zig fehlen, so ist es ihr nicht genant, ihn 

zu mahnen. Man wandte ein: Wenn jemand 

zu einem Weib gesagt hat: sei mir ange- 

traut mit dem Depositum, das ich bei dir 

habe, und sie hingeht und findet, dass es ge- 

stöhlen worden oder abhanden gekommen 

ist, so ist sie ihm, falls im Wert einer Pe- 

ruta zurückgeblieben ist, angetraut, und 

falls nicht, nicht angetraut; wenn aber mit 

einem Darlehn, so ist sie ihm angetraut, 

auch wenn im Wert einer Peruta nicht zurückgeblieben“^ist. R. Simon b. Hleäzar sagt 

im Namen R. Mefrs, das Darlehn gleiche dem Depositum. Sie streiten nur insofern, 

indem der eine der Ansicht ist, wenn mit einem Darlehn, auch wenn im Wert einer 

Peruta nicht zurückgeblieben ist, und der andere der Ansicht ist, nur wenn im Wert 

einer Peruta zurückgeblieben ist, sonst aber nicht, alle aber stimmen überein, dass die 

Antrauung mit einem Darlehn gütig seil? Raba erwiderte: Du glaubst wol, diese Deh- 

re sei eine richtige, sie ist korrumpirt. Von welchem Depositum wird hier gesprochen: 

hat sie Verantwortung übernommen, so ist es ja ein Darlehn, und hat sie keine Ver- 

antwortung übernommen, weshalb lehrt er im Schlußsatz, dass, wenn es mit einem 

Darlehn erfolgt ist, sie ihm angetraut sei, auch wenn im Wert einer Peruta nicht zu- 

rückgeblieben ist, sollte er doch beim [Depositum] selbst einen Unterschied machen: 

dies gilt nur von dem Fall, wenn sie keine Verantwortung übernommen hat, wenn sie 

222. Der Käufer das gekaufte Grundstück, für das er dem Verkäufer das bei ihm befindliche Darlehn 

in Zahlung gegeben hat. 223. Nicht auf die Antrauung mit einem Darlehn, das er bei ihr hat. 224. 

Den er ihr später bezahlen will; dies ist unter Darlehn zu verstehen. 225. Sie ist daher mit der Trau- 

uug nicht einverstanden. 226. Da sie dafür haftbar ist; sie erhält von ihm den Verzicht auf die Sache. 

108* 
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 aber Verantwortung übernommen hat, so הסורפ הוש !!גמיה ריייתשנ אלד בכ לע ףא תוירחא

 ist sie ihm angetraut, auch wenn im Wert רייתשנש יפ לע ףא הולטבו יכה ןיירת אלא תשדוקמ

 einer Peruta nicht zurückgeblieben ist!? Sie ןב ןועמש* יבר תשידוקמ הניא הטורפ הו*ש* הנמיה

 ist vielmehr wie folgt zu berichtigen: wenn ןודקפב איה ירה הולמ ריאמ יבר םוש*מ רמוא’רזעלא

 aber mit einem Darlehn, so ist sie ihm nicht בר יבב ןנברל והניתהבשיא אבר רמא’יגלפימק יאמב •י

 angetraut, auch wenn im Wert einer Peruta אוהו הרזחל םילעב תושרב הולמב ירמאקו יבתיד I !ןיד

 zurückgeblieben ist. R. Simön b. Eleäzar אמייק הול תושרב הולמ רבס רמד’\*לפימק ןיסנואל

 -sagt im Namen R. Mefrs, das Darlehn glei םילעב תושירב הולמ רבס רמו םיפנואל ןידה אוהו

 che dem Depositum. — Worin besteht ihr ילוכ םיסנואלייוהל אנימאו םיסנואל ןידה אוהו אמייק

 -Streit? Rabba erwiderte: ich traf die Jünאל אמעט יאמ ימייק הול תושרבד ינילפ אל אמלע !״

 ger im Lehrhaus sitzen und erklären: sie םיפנואב בייה אניעב הרדהד”דלא*ש* המ הלאשימ אערנ

 streiten über das Darlehn im Besitz des םילעב תושרב הולמ אבה אלא ןכש לב אל הולמ

 ‘“Eigentümers^diinsichtlich des Rücktritts לאושה אנוה בר רמאד״אה אלאו”והייניב אכיא הרזחל

 und ebenso hinsichtlich des Unfalls; einer ואנק אל וב עקיב אל ואנק וב עקיב תיבהמ םתרוק

 ist der Ansicht, das Darlehn befinde sich ינילפ אל ןאכ דע אל״היתעמשל הרמא יאנתב אמיל !.י

 im Be.sitz des Schuldners, auch hinsichtlich הרדהד הלאשיב לבא אניעב הרדה אלד הולמב אלא

 des Unfalls, und einer ist der Ansicht, das ואנק אל וב עקיב אל ןיא וב עקיב'לבה ירבד אניעב:

 -Darlehn befinde sich im Besitz des Gläu ול היהש וא בוה רטשב יל ישדקתה יאנתב אמינ

 bigers, auch“’hinsichtiich des UnfalKs. ich רמוא ריאמ יבר םהילע השריהו םירחא דיב הולמ

 -sprach dann zu ihnen: Alle stimmen über רטש יאה תשדוקמ הניא םירמוא םימכחו תשדו,רמ 2״

 ein, da.ss es sich hinsichtlich des Unfalls הולמ ונייה םירהאד בוה רטש אמילרא ימד יכיה בוה

 im Besitz des Schuldners befinde, da es הולמב שדקמבו הדיד בוה רטשיואל אלא םירהא דיב

 ,nicht geringer ist als eine entliehene Sache רטשב הולמב אבהו םירהאד בוה רטש• םלועל יגלפימק

wenn man für eine entliehene Sache, die 

in natura zurückzugeben ist, haftbar ist, 

um wieviel mehr für ein Darlehn, vielmehr 

streiten sie hierbei über den Rücktritt bei 

einem Darlehn im Besitz des Eigentümers. 

— R. Hona sagte, dass, wenn jemand von 

seinem Nächsten eine Axt geborgt hat, er sie, wenn er damit gespalten hat, erworben 

habe'^ und wenn er damit nicht gespalten hat, nicht erworben habe; demnach lehrte 

er etwas, worüber Tannafm [streiten]!?— Nein, sie streiten nur über ein Darlehn, das 

nicht in natura zurückzugeben ist, bei einer geborgten [Axt] aber, die in natura zu- 

rückgegeben ist, stimmen alle überein, dass er sie nur dann erworben habe, wenn er 

damit gespalten hat, nicht aber, wenn er damit nicht gespalten hat. 

Es wäre anzunehmen, dass hierübeP^'Tannami streiten. [Wenn er zu ihr .sagt:] sei 

mir mit dem Schuldschein angetraut, oder wenn er bei anderen ein Darlehn hat und 

es ihr abtritt, so ist sie ihm, wie R. Mefr sagt, angetraut, und wie die Weisen sagen, 

nicht angetraut. Von welchem Schuldschein wird hier gesprochen, wenn etwa auf an- 

dere, so wäre dies ja ein Darlehn bei anderen; wahrscheinlich ein Schuldschein auf 

sie selbst, und sie streiten über die Trauung mit einem Darlehn. — Tatsächlich ein 

Schuldschein auf andere, hier aber streiten sie über das Darlehn auf einen Schuldschein 

227. Hier wird von dem Fall gesprochen, wenn das Darlelin sich noch unberührt im Besitz des 

vSchnldners befindet. 228. Der Glänbiger kann ־zurücktreten. 229. ,Sonst erwirbt der Schuldner 

das Darlehn, in einem solchen Fall aber bleibt es im Besitz des Gläubigers, so dass er dafür aych nicht 

haftbar ist, u. die damit erfolgte Trauung ist gütig. 230. Der Fligentümer kann sie innerhalb der 

!,eihfrist nicht zurückverlangen. 231. Ueber die 'J'rauung mit einem Darlehn. 
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und über das mündliche Darlehn“^’. — Wo- 

rin besteht ihr Streit über das Darlelin auf 

einen Schuldschein? — Sie führen den Streit 

von Rabbi und den Rabbanan, denn es wird 

gelehrt: Schriftstücke werden durch Ueber- 

gabe"”erworben — Worte Rabbis; die Weisen 

 ינ־ילפ ־יאמב רטשב הולמב'ינלפ־ימ אק הפ לע הולטבו
 תונקנ תויתוא אינתד“ ינלפימק ןנברו ־יברד אתנולפב
 אלו בתכש ןיב םירמוא םימכהו יבר ירבד הריסמב

 רוסמיו בותכיש דע הנק אל בתכ אלו רסמש ןיב רסמ
 אמיא תיעביאו יברד היל תיל רמו יברד היל תיא רמ

 ינלפימק אפפ ברדב אבהו יברדלוהל תיל אמלע ילובד

sagen, wenn er ihm [eine Verkaufsurkunde] ךיירצ הירבהל ארטש^ןיבח ןאמ יאה אפפ בר רמאד" 

geschrieben und [das Schriftstück] nicht תיא רמ הידובעש לבו אוה ךל‘ ינק היל בתכימל 
übergeben, oder es ihm übergeben und kei- אמיא תיעביאו אפפ ברד היל תיל רמו אפפ ברד היל 

ne [Verkaufsurkunde] geschrieben hat, habe in לאומשדב אבהו אפפ ברד והל .תיא אמלע ילוכד 

er es nicht erworben; nur wenn er ihm [ei- רזחו וריבחל בוה רטש רכומה'’לאומש רמאד יגלפימק 
ne Verkaufsurkunde] geschrieben und [das לאומשד היל תיא רמד* להומ שרוי וליפאו’לוהמ ולהמו 

vSchriftstück] übergeben hat. Einer ist der אמלע ילוכד אמיא תיעביאו"לאומשד היל תיל רמו 

Ansicht Rabbis^^^und der andere ist nicht רבס רמ יגלפימק“ השאב אבהו לאומשד והל תיא 

der Ansicht Rabbis. Wenn du willst, sage 15 ־ידידל יל׳^קיבש אל הרמא רמימ איה״התעד הבמס“ 

ich: alle sind sie der Ansicht Rabbis, und התעד הכמס אל׳יהשא רבס רמו ינייהאל היל לחמו 
hier streiten sie über die Lehre R. Papas, ־ימאד״בר רמא’\אנוה ברדב ינילפ יאמב^דפ לע הולמב 
denn R. Papa sagte: Wenn jemand seinem דמעמב ינולפל והנת ךדיב יל הנמ בר רמא אנוה בר 

Nächsten einen Schuldschein verkauft, so ןודקפב ילימ ינה בר רמאק'’יכ רבס רמ הנק ןתשלש 

muss er ihm schreiben: erwirb ihn und alle 2n אנש אלו הולמ אנש אל רבס רמו אל הולמ לבא 

darin enthaltenen Rechte. Einer ist der An־ 

sicht R. Papas'\1nd einer ist nicht der An- 

sicht R. Papas. Wenn du willst, sage ich: 

alle sind der Ansicht R. Papas, und hier 

streiten sie über eine Lehre Semuels, denn 

Semuel sagte: Wenn jemand seinem Nach- 

sten einen Schuldschein verkauft und darauf auf die Schuld verzichtet hat, so ist der 

Verzicht gütig, und auch der Erbe kann verzichten. Einer ist der Ansicht Semuels'^‘ 

und einer ist nicht der Ansicht Semuels. Wenn du aber willst, sage ich: alle sind der 

Ansicht Semuels'\tnd sie streiten nur hinsichtlich eines Weibs; einer ist der Ansicht, 

sie verlasse sich darauf, denn sie sagt, er werde nicht sie schädigen und zu Gunsten 

anderer verzichten, und einer ist der Ansicht, auch das Weib verlasse sich nicht darauf 

—■Worin besteht ihr Streit über das mündliche Darlehn?— In einer Lehre R. Honas 

im Namen Rabhs, denn R. Hona sagte im Namen Rabhs: [Wenn jemand zu einem 

gesagt hat:] ich habe bei dir eine Mine, gib sie diesem, so hat dieser sie, wenn sie alle 

drei beisammen sind, erworben. Einer ist der Ansicht, Rabh sage es"^“nur von einem 

Depositum'^’und nicht von einem Darlehn, und einer ist der Ansicht, einerlei, ob Dar- 

lehn oder Depositum. 

Es wäre anzunehmen, dass hierüber’'Tannaim streiten. [Wenn er zu ihr gesagt 

hat:] sei mir mit der Urkunde angetraut, so ist sie ihm, wie R. Mei'r sagt, nicht an- 

232. Beide Fälle sind nicht identisch. 233. Mit dem Empfang des Schuldscheins geht die Schuld 

in seinen Besitz über, obgleich er keine Verkaufsurkunde erhalten hat. 234. Mit der Uebergabe des 

Scheins erwirbtVie den Inhalt u. ist ihm angetraut. 235. Sie streiten über den Fall, wenn er ihr 

diesen Passus nicht geschrieben hat. 236. Dass er auf die Schuld verzichten könne, somit verlässt sie 

sich nicht darauf u. die Trauung ist ungiltig. 237. Hinöichtl. des Verzichts auf eine verkaufte Schuld. 

238. Dh. diese Lehre, die später im Namen Rabhs gelehrt worden ist, gilt nur in diesem Fall. 239. 

Da ein solches nicht verausgabt werden darf u. sich im Be.sitz des Depositors befindet. 

 “־.יאמ יבר רטשב יל ישדקתה יאנתב אמינ :ןודקפ
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 ;getraut, und wie R. Eleäzar sagt, angetraut תשדוקמ רמוא רז^,*לא ■יברו תשידוקמ הניא רמוא

 ,die Weisen sagen, man schätze das Papier הוש וב שי םא ריינה תא ןימש םירמוא” םימבהו

 hat es den Wert einer Peruta, so ist sie ilim רטש* יאה תש*דוקמ הניא ואל םאו תשידוקמ הטורפ

 angetraut, wenn aber nicht, so ist sie ihm רד איש*ק םירהאד בוה רטש׳ אמיליא ימד יפיה-'

nicht angetraut. Von welcher Urkunde wird 

hier gesprochen, wenn von einem Schuld- 

schein auf andere, so befindet sich ja R. 

MefP^in einem Widerspruch; doch wol mit 

 שדקמבו הדיד בוה רטשב״אלא ריאמ יברדא ריאמ

 יאמב אבה קהצי רב ןמהנ בר רמא יגלפימ אק הולמב

 יברו םידע וילע ןיאש רטשב השדקש ןונב ןניקסע

 ו1.211>רזעלא יברו יתרב המיתה ידע״רמאד הימעטל ריאמ61.0,

 einem Schuldschein auf sie selbst, und sie והל אקפסמ ןנברו יתרב הריסמ ידע°רמאד הימעטל46;,;3

 -streiten über die Trauung mit einem Dar ריינה תא ןימש ךכלה רזעלא יברב יא ריאמ יברכ יא >0

 lehn. R. Nahman b. Ji9haq erwiderte: Hier הניא ואל םאו תשדוקמ הטורפ הוש וב שי םא

 wird von dem Fall gesprochen, wenn er sie המשל אלש ובתכש ןונב אמיא תיעביאו תשדוקמ

Qio.9־ ןיסוריא רטש"שיקל שיר יעבד יגלפימק שיקל שירדבו sich mit einer [Trauungsjurkunde ohne Zeu- 

 genunterschriften angetraut hat. R. IMeir המ ןנישבמ האיציל היוה והמ המשל אלש ובתכש

 -vertritt hierbei seine Ansicht, dass die Treu וא המשל ןניעב ימנ היוה ףא המשל ןניעב האיצי '5

 'nung'^'durch die Zeugen der Unterschrift ןניעב אל ה,סכד היוה המ ןנישקמ ידדהל תויוה אמלד

 ,erfolge, R. Eleäzar vertritt seine Ansicht איעבד רתב״המשל ןניעב אל רטשד היוה ףא המשל

di.24,2 רמ האיציל היוה שיקמ״התיהו האציו" הטשפ רדה dass die Trennung durch die Zeugen der 

 erfolge, und den Rabbanan ist״"Uebergabe שיקל שירד היל תיל רמו שיקל שירד היל תיא

 es zweifelhaft, ob nach R. Men- oder nach שיקל שירד והל תיא אמלע ילוכד אמיא תיעביאו 20

 R. Eleäzar zu entscheiden sei, daher schätze התעדמ אלשו המשל ובתכש ןניקסע יאמב אבהו

 יגלפימק איברש ברו אפפ ברו אניברו אברדייאתגולפבו

''*Q׳d°9b "אניברו אבר''התעדמ אלשו המשל ובתכ רמתיאד 
 הניא ירמא אישרשמ ברו אפפ בר תשדוממ ירמא

 (ימוא — M) 19 || ו

 — P 22 !! ׳עבד רתב

■ 24 P הבר. 

M 20 jj רטש ואל 

 23 האיציל היוה שיקמ

man das Papier, hat es den Wert einer Pe- 

ruta, so ist sie ihm angetraut, wenn aber 

nicht, so ist sie ihm nicht angetraut. Wenn 

j8 du willst, sage ich: wenn er [die Trauungsj- 

- M 21 urkunde nicht auf ihren Namen geschrie- 

 P ben''"hat, und sie streiten über eine Lehre הברד

des Res-Laqis, denn Res-Laqis fragte: Wie ist es, wenn er die Verlobungsurkunde 

nicht auf ihren Namen geschrieben hat: vergleichen wir die Trauung mit der Schei- 

dung'^^ wie die Scheidung auf ihren Namen erfolgen'"^muss, ebenso muss auch die 

Trauung auf ihren Namen erfolgen, oder aber sind die Trauungen mit einander 

zu vergleichen, wie die Trauung durch Geld nicht auf ihren Namen zu erfolgen'^’ 

braucht, ebenso braucht auch die Trauung durch eine Urkunde nicht auf ihren Na- 

men zu erfolgen? Nachdem er es gefragt hatte, entschied er es: [es heisst :]'"LA gehe 

fort tmd sei, womit er die Trauung'''Lnit der Scheidung vergleicht. Einer ist der An- 

sicht des Res-Laqis und der andere ist nicht der Ansicht des Res-Laqis. Wenn du aber 

willst, sage ich: alle sind der Ansicht des Res-Laqis, und hier wird von dem P'all ge- 

sprechen, wenn er [die Urkunde] auf ihren Namen ohne ihr Einvernehmen geschrie- 

ben hat, und sie führen den Streit von Raba und Rabina mit R. Papa und R. Serabja, 

denn es wurde gelehrt: Wenn er sie auf ihren Namen ohne ihr Einvernehmen ge- 

.schrieben hat, so ist sie ihm, wie Raba und Rabina sagen, angetraut, und wie R. Papa 

und R. Serabja sagen, nicht angetraut. 

240. Der in der oben angezogenen Delire der Ansicht ist, dass sie mit einem solchen angetraut sei. 

241. Die Scheidung durch deu ,Scheidebrief. 242. Und da in diesem Fall diese fehlen, so ist die Ur- 

künde nichtig. 243. Die Urkunde ist auch ohne Uiiterschriftzeugen gütig. 244. Wenn sie 

ursprünglich für eine andere bestimmt war. 245. Cf. ,S. 717 N. 238. 246. Cf. S. 363 Z. 15ff. 

247. Die Münze ist nicht für diese geprägt worden. 248. Dt. 24,2. 
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Es wäre anzunehmen, dass hierirber ” םיריש יל השע° איגתד יאנת ינהכייאמינ :תשדוקמ ßq.99a 

folgende Tannahn streiten: [Sagte sie zu תשדוקמ ןאשעש ןויכ ךל ינא שדקאו תועבטו םימזנ"* 

ihih:] mache mir Armbänder, Nasenringe דע תשדוקמ הניא םירמוא םימיחו ריאמ יבר ירבד 

und Fingerringe, und ich will dir ange- ותוא אמיליא ימד יביה ןוממ יאה^יהדיל ןוממ עיגיש 

trauf'־sein, so ist sie ihm, sobald er sie ge- 5 ימנ ןוממ ותוא וליפא רבס אמק אנתד ללכמ ןוממ 

macht hat, angetraut —Worte R. Meirs; die דהא ןוממב ואל אלא אשדקמ וכי“ יאמב אלא אל 

Weisen sagen, sie sei ihm nicht eher ange- ילובד ירבסו יגלפימק'° הולמב שדקמב הנימ עמשו’’ 

traut, als bis eine Wertsache in ihren Besitz 5";»הולמ הוהו ףוס דעו”הלהתמ''תוריכשל הנשי° אמלע®^ 

gekommen ist. Welche Wertsache, wollte הולמב שדקמה רבס רמד ינלפימק אהב ואל יאמ*׳'י®^ 

man sagen, diese Wertsache, so wäre ja der m תשדוקמ הניא הולמב שדקמה°”רכם רמו תשדוקמ vgi.Qid.o־ 
erste Autor der Ansicht, auch diese Wert- אכהו תשדוקמ הניא הולמב שדקמ אמלע ילוכד אל 

Sache sei nicht erforderlich, womit sollte sie רבס רמ ינלפימקייףוס דעו'הלהתמ תוריכשל הנשיב 

ihm denn''°angetraut sein!? Wahrscheinlich 3^תוריכשל הנשי רבס רמו ףוסב אלא תוריכשל הניא°^״^ 

mit einer anderen Wertsache, und sie strei- הנשי אמלע ילוכד אמיא תיעביאו ףוס דעו הלחתמ 

ten über die Trauung mit einem Darlehn'^’. 15 הניא הולמב שדקמו’^ ףוס דעו הלחתמ תוריכשל *׳׳׳'®י 

Sie nahmen an, dass beide der Ansicht sind, רמ ינלפימק ילכ הבשב הנוק ןמואב אכהו תשדוקמ 

der Arbeitslohn sei von Beginn [der Arbeit] הנוק ןמוא ןיא רבס רמ^ילכ חבשב הנוק ןמוא"רבס 
bis zur Beendigung fällig, so dass er als ןמוא ןיא אמלע ילוכד אמיא תיעב יאאלכ חבשב 

Darlehn'^giit, somit besteht ihr Streit wahr- ףוס דעו הלחתמ תוריכשל הנשיו ילכ חבשב הנוק 
scheinlich in folgendem: einer ist der An-20 ןניקסע יאמב אכהו תשדוקמ הניא הולמב שדקמו 

sicht, die Trauung mit einem Darlehn sei הטורפו הולמ רבס רמד ולשמ ךפונ הל ףיסוהש ןוגכ 

gütig, und einer ist der Ansicht, die Trau- אתנולפבו הולמא היתעד רבס רמו הטורפא היתעד 

ung mit einem Darlehn sei ungiltig. — Nein, 

alle sind der Ansicht, die Trauung mit ei- 

nem Darlehn sei ungiltig, und hier strei- 

ten sie, ob der Arbeitslohn von Beginn bis 

zur Beendigung fällig sei; einer ist der An- 

sicht, der Arbeitslohn sei erst bei Beendi- 

gung fällig'“ und der andere ist der Ansicht, der Arbeitslohn sei von Beginn bis zur 

Beendigung fällig. Wenn du willst, sage ich: alle sind der Ansicht, der Arbeitslohn sei 

von Beginn bis zur Beendigung fällig, und dass ferner die Trauung mit einem Darlehn 

ungiltig sei, und hier streiten sie, ob der Handwerker den Mehrwert des Geräts'’''erwer- 

be; einer ist der Ansicht, der Handwerker erwerbe den Mehrwert'^Mes Geräts, und der 

andere ist der Ansicht, der Handwerker erwerbe nicht den Mehrwert des Geräts. Wenn 

du aber willst, sage ich: alle sind der Ansicht, der Handwerker erwerbe nicht den 

Mehrwert des Geräts, ferner auch, dass der Arbeitslohn von Beginn bis zur Beendigung 

fällig sei, und ferner, dass die Trauung mit einem Darlehn ungiltig sei, und hier strei- 

ten sie über den Fall, wenn er etwas vom seinigen zugefügt'Hiat; einer ist der Ansicht, 

bei einem Darlehn und einer Peruta rechne sie mit der Peruta'^', und der andere ist der 

249. Hier wird vou dem Fall gesprochen, w'cnn sie ihm das Metall gibt u. der Arbeitslohn als An- 

trauungsgeld gelten soll. 250. Die in den korrekten Handschriften oft vorkommende Fragepartikel 

 ;korrumpirt (יכ in Cod. M oft) וב ist aus Unkenntnis in den Ausgaben entweder ganz fortgelassen od. in וכ

aus diesem Grund fehlt sie auch bei den Dexicographen. 252. Als solcher gilt der Arbeitslohn, den 

er bei ihr hat. 253. Mit jedem Hammerschlag ist der entsprechende Teil des Arbeitslohns fällig, so 

dass er in ein Darlehn umgew'andelt wird. 254. Bei der Ablieferung, somit ist dies kein Darlehn. 

255. Das er aus dem ihm gelieferten Metall fertigt. 256. Es ist sein Eigentum, somit gibt er ihr bei 

der Ablieferung etwas, was ihm gehört, u. die Trauung ist gütig. 257. Zum ihm gelieferten Metall. 

258. Sie rechnete hierbei mit der von ihm zugefügten Kleinigkeit u. ist damit angetraut. 

i! אה P 27 jj ו + M 26 jj שע ׳נת יאה יכ M 25 

 BP 28 וב. M — וכ !M 29 i — ם״שו !M 30 1 יגי׳לפ

P 32 II יולמ היל יוהו ס״עו ׳התב M 31 jj הנשי ע״כד 

 יוהו ףוסו M 33 jj — ׳ולמב ׳קמה d1[]M 34 jj״d יבשל הניא

M 36 jj תשדוקמ...שדקמו — M 35 jj ׳ביאו ףוסב אלא 

 -j- איה האולה ואלו P 37 jj — ו. M .איה האולהו
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tQi^.3 תשדוקמ הנ\א ךמע יתישעש רכשב sie rechne mit dem Darlän. Sie 

 -führen den Streit, der Autoren der folgen רבשב רמוא ןתנ יבר תשדוקמ ךמע השעאש רבשב

 den Lehre. [Sagte er: sei mir angetraut] mit יתישעש רבשב ןבש לבו תשדוקמ הניא ךמע השעאש

 -dem Lohn für die Arbeit, die ich dir ge רבשב ןיב ורמא תמאב^*רמוא אישנה הדוהי יבר ךמע

 ,leistet habe, so ist sie ihm nicht angetraut תשדוקמ הניא ךמע השעאש רבשב ןיב^’ יתישעש 5

 ,wenn aber: mit dem Lohn für die Arbeit אמק אנת ןיב תשדוקמ ולשמ ךפונ הל ףיסוה סאו

 die ich dir leisten werde, so ist sie^=^ihm יברל ןתנ יבר ןיב תוריבש והייניב אביא ןתנ יברל

 angetraut. R. Nathan sagt, [sagte er:] mit רבס רמ הטורפו הולמ והייניב אביא אישנה הדוהי

Qid.46a ^דטורפא היתעד״רבס רמו הולמא היתעד הטורפו הולמ dem Lohn für die Arbeit, die ich dir leisten 

 werde, sei sie ihm nich ränge traut, und um לש שבד לש אצמנו ןיי לש^״סובב יל ישד,יתמ! >10[!|

so weniger, wenn: mit dem Lohn für die אצמנו ףסכ לש הזי'רנידב ןיי לש אצמנו שבד 

 Arbeit, die ich dir geleistet habe. R. Jehuda ינאש חנמ לע ףסב לש אצמנו בהז לש בהז לש

 ,der Fürst sagte: in Wirklichkeit sagten sie יבר תשדוקמ הניא רישע אצמנו ינע ינע אצמנו רישע

l תשדוקמ חבשל העטה םא רמוא ןועמש sie sei ihm nicht angetraut, einerlei ob [er 

m.2 5‘ ינת הז םובב יל ישדקתה״ ןנבר ונת ,ארמג gesagt hat:] mit dem Lohn für die Arbeit, 

 die ich dir geleistet habe, oder: mit dem ובותבש המבי'ךדיא אינתו ובותבש המבו וב אדח

 -Lohn für die Arbeit, die ich dir leisten wer אישק אלו ובותבש המב אלו וב ךדיא אינתו וב אלו

 de; hat er etwas vom seinigen zugefügt, so העטה םא :ארהיצב אה ארמחב אה אימב אה

 "ist sie ihm angetraut. Zwischen dem ersten Bb.as ןיי°ןועמש יברל היל תילו :תשדוקמ וז ירה חבשל

41 jj הז -f- B 40 li ךמע + M 39 J! א״אב — M 38 

 M — הז BM 42 II ב״לו 'תבש המב א״תו ׳תבש המב אלו זב.

Autor und R. Nathan besteht ein Unter- 

schied hinsichtlich des Arbeitslohns‘"“, und 

zwischen R. Nathan und R. Jehuda dem 

Fürsten besteht ein Unterschied hinsichtlich eines Darlehns und einer Peruta; einer ist 

der Ansicht, bei einem Darlehn und einer Peruta rechne sie mit dem Darlehn, und der 

andere ist der Ansicht, sie rechne mit der Peruta. ■ENN KR zu IHR GESAGT HAT:] SEI MIR MIT DIESEM BECHER WEIN ANGETRAUT, 

UND ES SICH HERAUSSTELLT, DASS ES HONIG IST, ODER: ?,IIT DIESEM BECHER 

Honig, und es sich herausstellt, dass es Wein ist, oder: mit diesem silbernen 

Denar, und es sich herausstellt, das er Gold ist, oder: goldenen, und es sich 

herausstellt, dass er Silber ist, oder: mit der Zusicherung, dass ich reich 

bin, und es sich herausstellt, dass er arm ist, oder: arm bin, und es sich her- 

ausstellt, dass er reich ist, so ist sie ihm nicht angetraut. R. Simon sagt, hat 

ER sie vorteilhaft GETÄUSCHT, SEI SIE IHM ANGETRAUT. 

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] sei mir mit dem Becher angetraut, 

so erfolgt dies, wie das Eine lehrt, mit diesem und dem Inhalf'“, wie ein Anderes lehrt, 

mit dem Inhalt und nicht mit diesem, und wie ein Anderes lehrt, mit diesem und nicht 

mit dem Inhalt. Jedoch widersprechen sie einander nicht; eines gilt von Wasser''^^ ei- 

nes von Wein“‘'und eines von SaffL 

Hat er sie vorteilhaft getäuscht, sei sie ihm angetraut. Hält denn R. 

259. Im 1. Fall befindet sich der Lohn bei ihr als Darlehn, ini 2. Fall erhält sie ihn erst bei erfolg- 

ter Arbeitsleistung, da er erst dann fällig ist. 260. Da er schon vor Beendigung der Arbeit fällig ist 

u. .somit sich bei ihr als Darlehn befindet. 261. Ob er erst bei Beendigung der Arbeit od. schon 

vorher fällig ist. 262. Der Becher u. der Inhalt werden zum Betrag einer Peruta vereinigt. 263. 

Sie rechnete nur mit dem Becher. 264. Nach dem Trinken pflegt man den Becher zurückzugeben. 

265. Da dieser nach u. nach verbraucht wird, so behält man auch das Gefäss. Das W. ארהיצ ist weder mit 

 ;gebraucht ריצ .bezw ,אחשמ zu identifiziren, da der T. für diese ausnahmslos (Tunke) אריצ noch mit (Oel) רהצי

es ist nichts anderes als das syr. ארהצ od. אורהצ, Saft aus Schierlingsblättern, od. mit Zusatz von solchen, 

die bei den Alten als bekanntes Hausmittel galten. 
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vSimon nichts von der Lehre, dass, wenn רוזחל ןללובי םהינש ןיי אצמנו ןימוח ן*מוה אצמנו 
es'“Wein sein sollte, nnd er sich als Essig אחינד אייאו אלהב” היל אהינד אכיא אמלא םהב 

 אלו אפםכב היל אהינייאביא ימנ אבה ארמהב היל
 היתהבשא ישא רב ימיש בר רמא אבהדב היל אהינ
 ןניקםע יאמב אבה הירבל היל רבסמולו״ביתיד ייבאל
 שדקו ךלו .ךסכ לש רניד יניולה והולשלי״רמאש ןוני
 אדיפק רבס רמ בהז לש הולהו ךלהו תינולפ השא ילי'

herausstellt, Essig, nnd er sich als Wein 

herrausstellt, beide zurücktreten können!? 

Wir entscheiden, manchem sei Essig er- 

wünscht und manchem sei Wein“'''erwünscht, 

ebenso sollte man auch hierbei sagen, man- 

ehern sei Silber erwünscht und kein Gold!? 

R. Simi b. Asi erwiderte: Ich traf Abajje הבשיל והעטה הבשל העטה'\דיל יעבימ ול “ישדקתה 

sitzen nnd seinem Sohn erklären: Hier wird !יירמא אלא הוה בהזד^׳ימנ ארקיעמ אצמנ היל יעבימ 

von dem Fall gesprochen, wenn er zu sei- 883 ,רב אייה יבר ונמו אנמינרת^״הרובהבש יראו ינא''אבר5ן 

nein Vertreter gesagt hat: borg mir einen ההולשל איה^יהרמאש ןונב ןניקסע יאמב אבה ןיבא 

silbernen Denar und geh und traue mir je- יל"ין^*דקתה יל רמאש ינולפמ ישודק*“ יל לבקו אצ 

nes Weib an, und dieser ihm einen goldenen רבס רמ בהז לש רניד ול ןתנו ךלהו ףםב לש רנידב 

Denar geborgt hat; einer ist der Ansicht,1.י אצמנ יאמו ול איה*''םוקמ האיזי רבס רמו אדיפק 
er achtete'Vlarauf, und der andere ist der ןברו ןועמש יבר ייבא רמא” :אתילבב רייצ אקד** 

Ansicht, er gab ihm nur einen Hinweis“*’. והל אריבס והלוכ רזעלא** יברו לאילמג ןב ןועמש 
 ןועמש ןבר ןרמאד אה ןועמש יבר ול אוה םוקמ הארמ

 יל ישדיתה יבה יא ול אוה םו,רמ הארמ” רבס רמו

165« 

S3b.ll!!1 
Bb.88a 

Syn.8״ 

 וידע רשוקמ וכותמ וידע טושפ טג”ןנתד”לאילמנ ןב^״ע
— Wieso heisst es demnach: sei mir an- 

getraut, es sollte ja heissen: sei ihm ange- 

traut!? Wieso: hat er sie vorteilhaft ge-20 ובתבש* רשוןלמוי^וירוהאמ וידע ובתבש טושפ וירוהאמ 

täuscht, es sollte ja heissen: hat er ihn vor 

I I ' I II loi- I ' 1^ 

 לאילמג ןב אנינה יבר םילוספ םהינש וכותמ וידע
 ותושעל לוכיש רשכ וכותמ וידע ובתכש רשוקמ רמוא

43 M א^ו א׳לחב הי^ אחינד אבי.או א^חב היל אחינ אלו ארמחב 
 ל אקו M 45 ד -|- M 44 : אכה ארמחב היל אחינ

46 M -|- ול :M 47 i 48 1' לש רניד והולהו ךלהו השא וב 

M ׳בימ והועטה (!)והעטה M 4Q 50 ■ ׳בהד (M — ׳גרת) i 

51 M - 52 ! איה M 53 |[ ןישודיק M — יל MP 54 I אוה : 

55 M 56 ׳ ׳תילביב הוהד P 57 רזעילא M ׳יה יאמ ־ן־. 

teilhaft getäuscht!? Wieso: und es sich her- 

ausstellt, er [gab ihr] ja von vornherein 

einen aus Gold!? Vielmehr, sagte Raba, ich 

und der Löwe des Kollegiums, das ist R. 

Hija b. Abin, erklärten es: Hier wird von 

dem Fall gesprochen, wenn sie zu ihrem 

Vertreter gesagt hat: geh, nimm für mich 

von jenem meine Antrauung in Empfang, denn er sagte mir, dass ich ihm mit einem 

Silberdenar angetraut sein solle, und als dieser hinging, jener ihm einen Golddenar 

gab; einer ist der Ansicht, sie achtete darauf, und der andere ist der Ansicht, sie gab 

ihm damit nur einen HinweisV — Wieso heisst es: sich herausstellt!? — Wenn er in 

einem Lappen gewickelt warV 

Abajje sagte: R. Simon, R. Simon b. Gamaliel und R. Eleäzar sind alle der An- 

sicht, dass er ihm nur einen Hinweis gegeben“'“habe. R. Simon, wie wir bereits gesagt 

haben. R. Simon b. Gamaliel, denn es wird gelehrt: Die einfache Urkunde hat die Zeu- 

gen[unterschriften] auf der Innenseite, und die gefaltete“”hat die Zeugen auf der Rück- 

Seite. Wenn bei einer einfachen die Zeugen auf der Rückseite oder bei einer gefalteten 

die Zeugen auf der Innenseite unterschrieben sind, so sind beide ungiltig; R. Hanina 

b. Gamaliel sagt, wenn bei einer gefalteten die Zeugen auf der Innenseite unterschrie- 

ben sind, so ist sie gütig, denn man kann aus ihr eine einfache machen; R. Simon 

266. Der Inhalt des verkauften Pas.ses; cf. Bd. vj S. 1165 Z. 3ff. 267. Man richte sich nicht nach 

dem objektiven Mehrwert der .Sache. 268. Dass er dies mit einem Silberdenar tue; er ermächtigte ihn 

nicht, hierfür einen Golddenar auszugeben. 269. Auf welche Weise er sie ihm antraue; es war ihm 

aber gleichgiltig, ob mit einem Denar aus Silber od. einem aus Gold. 270. Dass sie auch mit einem 

Silberdenar zufrieden sei. 271. So dass dies dem Vertreter unbekannt war. 272. In Fällen, wo 

der Vertreter von der tVeisung seines Auftraggebers abgewichen ist. 273. Cf. Bd. vj S. 1366 N. 2. 

t09 Talmud Bd.V 
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 -b. Gamaiiel sagt, alles nach dem ivandes הנידמה גהנמב לבה רמוא לאילמג ןב ןו^מט* ןבר טושפ

 brauch. Und auf unsren Einwand, ob denn רמאו הנידמה גהנמ היל תיל אמק אנתו הב ןניוהו

 der erste Autor nicht der Ansicht sei, dass רסיוקמ היל דב^ו טושיפב יגיהנד ארתאב° ישיא בר

 .man sich nach dem Landesbrauch richte יטוש*פ היל דבעו רשיוקמב יגיהנד ארתאב ימנ יא

Bh.t65ä 

erwiderte R. Asi: Wenn in der Ortschaft 

einfache [Urkunden] gebräuchlich sind und 

[der Schreiber] eine gefaltete, oder gefaltete 

gebräuchlich sind, und er eine einfache ge- 
Git.esä 
Bb.165a 

 ארתאב ינילפ יבייאדיפק יאדוד יגילפ אל אמלע ילוביי

 יל ריבע היל רמאו רשוקמב ןיב טושפב ןיב יגיהנד

 רמו אדיפק רבס רמ רשוקמ היל דבעו לזאו טושפ

Qid.48b השאה° ןנתד רזעלאי״יבר ול אוה םוקמ הארמ' רבס 
 ׳''fertigt hat, stimmen alle überein, dass eL הטינ הל לבקו ינולפ םוקממ יטינ יל לבקתה הרמאש
 -darauf geachtet habe; sie streiten nur hin רבסק אמלא רישיבמ רזעלא יברו לוספ רהא םוקממ !ןי

 sichtlich einer Ortschaft, wo sowol einfache ול איה״״^םוקמ הארמ t הבשיב תקולחמ אלוע רמא

 als auch gefaltete gebräuchlich sind, und er תשידוקמ הניא לבה ירבד ןיסחוי הבשיב לבא ןוממ

 -zu ihm gesagt hat, dass er ihm eine einfa אינת אניעב אל יאערבמ ברד אנאסמ'' אמעט יאמ

tQid.2םיסחוי חבשל העטה םאיןועמש יבריהדומ יבה ימנ che fertige, und dieser eine gefaltete gefer- 

 tigt hat; einer ist der Ansicht, er habe darauf אקיד ימנ ןיתינתמ ישיא בר רמא תשדוקמ הניא'5

 geachtet, und der andere ist der Ansicht, er ןהב איצמנו יול יול איצמנו ןהב ינאש תנמ לע ינתקד

 .habe ihm nur einen Hinweis gegeben. R יבר גילפ אלו ןיתנ איצמנו רזממ רזממ איצמנו ןיתנ

 Eleäzar, denn es wird gelehrt: Wenn ein לע ינתקד אלא ישא בר רב רמ הל ףיקתמ ןועמש

 Weib zu einem gesagt hat: nimm für mich תנמ לע ול ןיאו תלדוגמ החפש וא תב יל שיש תנמ

 -meinen Scheidebrief in jenem Ort in Emp גילפ אלד ימנ יבה אוה ןוממ חבשד ול שיו ול ןיאש 20

 fang, und er ihn in einem anderen Ort in גילפ ימנ אבהי^^אפיסל^י^ןידה אוהו’ אשירב גילפ אלא

 ידיא םתה אתשה יבה אפיסל ןידה אוהו אשירב

 אפיסב ןידה אוהו אשירב גילפ ןוממ חבשדיידיאו

 M 58 ן| יוה M 59 ן! ׳עילא M 60 ׳טיג לבקו ךלהו 11

 M 61 ׳רמאד |] M 52 ש -|־ M 63 ׳פיטב 64

 M — אםיסל...אבה :! M 65 וילפ 'וה ם "ש"

Empfang genommen hat, so ist er ungiltig, 

und wie R. Eleäzar sagt, gütig. Demnach 

ist er der Ansicht, .sie habe ihm nur einen 

Hinweis gegeben. 

Ula sagte: Sie streiten nur über einen 

Vorteil inbetreff des Geldwerts, wenn er aber die Abstammung’”betrifft, so sind alle 

der Ansicht, dass sie ihm nicht angetraut sei. — Aus welchem Grund? — [Sie denkt:] 

ich will keinen Schuh, der für meinen Fuss zu gross’'^ist. Ebenso wird auch gelehrt: R. 

Simon pflichtet bei, dass, wenn er sic inbetreff seiner Abstammung zum Vorteil ge- 

täuscht hat, sie ihm nicht angetraut sei. R. Asi sagte: Dies ist auch aus unsrer Mis- 

nah zu entnehmen, denn diese lehrt: mit der Zusicherung, dass ich Priester bin, und 

es sich herausstellt, dass er Levite ist, Levite, und es sich herausstellt, dass er Prie- 

Ster ist, Nathin’", und es sich herausstellt, dass er Bastard ist, Bastard, und es sich 

herausstellt, dass er Nathin’''’ist; und R. Simon streitet dagegen"’nicht. Mar, der Sohn 

R. Asis, wandte ein: Er lehrt: mit der Zusicherung, dass ich eine grosse Tochter oder 

Magd habe, und er keine hat, mit der Zusicherung, dass ich keine habe, und er eine 

solche hat; streitet er etwa nicht diesbezüglich, wo der Vorteil das Vermögen betrifft'״!? 
Vielmehr streitet er im Anfangsatz, und dasselbe gilt auch vom Schlußsatz, ebenso 

gilt diesbezüglich sein Streit im Anfangsatz auch vom Schlußsatz. — Es ist ja nicht 

gleich; da betrifft bei beiden! der Vorteil das Vermögen, und wenn er im Anfangsatz 

streitet, so gilt dies auch vom Schlußsatz, hierbei aber handelt es sich um einen Vor- 

274. Der Auftraggeber, der den .Schreiber beauftragt hat, eine ortsübliche zu schreiben. 275. 

Seiner Person, die er ihr bei der Antrauung angegeben hätte. 276. Rs ist ihr nicht erwünscht, dass 

ihr Mann ihr in dieser Hinsicht überlegen sei. 277. Cf. S. 252 N. 4. 278. Sie ist ihm dann nicht 

angetraut. 279. Weil die Täuschung die Abstammung betrifft. 280. Doch wird nicht gelehrt, 

dass er dagegen streite. 
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teil inbetreff der x׳\bstan1n1ung, und falls er 

auch diesbezüglich streitet, müsste dies ge- 

lehrt werden. Wenn du aber willst, sage 

ich: auch hierbei handelt es sich um einen 

Vorteil inbetreff der Abstammung, denn un- 

 יינתינ גיילפד אתיא םא אוה ם־יםחוי הבשד“ אבה
 יאמ תרבס 'ימ*'םיםהוי הבש״ימנ אבה אזבלא תייעביא“‘

 אדד הרמאד תלדג^תלדוגמ יאמ שממ הלודג תלדוגמ

 היימקמ״אידנ אלזאו״יאנימ^יילימ הלקשד ־יל אהינ אל
 ןו־יב אנ־י־ירקי׳ינאש תנמ לע ןנבר ונת :ייתובביש

ter gross“’'ist nicht wirklich gross zu ver- תשדוקמ וז ירה^יתסנכה תיבב םיקוספ השלש ארקש 

stehen, sondern vornehm; sie kann sagen, היתעדמ םגרתי םגרתיו ארקיש דע רמוא הרוהי יבר״* 

sie wünsche keine, die ihre Worte auffängt 8.3ירה ותרוצי”קוספ םגרתמה״רמוא הדוהי יבר°אינתהו1«־ 

und zu den Nachbarinnen trägt'''. אלא ףדגמו ףרהמ הז ירה וילע ףיסומהו יאדב הז 
Die Rabbanan lehrten: [Sagte er:] mit 10 אניירק הל רמאד ילימ ינהו״ןדיד םוגרת םוגרת יאמ 

der Zusicherung, dass ich Schriftvorleser 

bin, so ist sie ihm, wenn er drei Schriftverse 

im Bethaus vorgelesen hat, angetraut; R. 

Jehuda sagt, wenn er vorlesen und Überset- 

66 M 67 חבשב M + רה |M 68 l ׳נשיל תסחוימ 
 M 70 ; הינימ P 69 הרמאו הSודג ת׳ידוגמ יאמ 'ירחא

 (ןויכ?)ןיב ׳רוק M 72 || ימק B 71 יאתבביש ימקמ ׳לזא

 יאיבנ אתיירוא ירקד דע אנא ארק הל רמא לבא

 רמא היקזה הנוש ינאש תנמ לע אקוידב יבותבו'“

 הנשמ איה וזיא יביתימ הרות רמא ןנחוי”יברו תוכלה

 coi.b יאמ״שרדמ רמוא הדוהי יבר תוכלה רמוא ריאמ יבר

zen kann. — Darf man denn eigenmächtig"' 15 לבא אנינת הל רמאד ילימ ינהו הרות״שרדמ הרות 

übersetzen, es wird ja gelehrt: R. Jehuda ירפיסו״ארפס אתכליה ינתד דע אנא אנת הל רמא 

sagt, wer einen Schriftvers wörtlich "*über- ןועמשכ םירמוא ]יא דימלת ינאש* תנמ לע״ אתפסותו*“ 

setzt, sei ein Schwätzer"', und wer etwas 0ותוא ןילאושש לכ״אלא אמוז ןב ןועמשבו יאזע ןב?3ח:וס' 

hinzufügt, beschimpfe und lästere'“!? — וליפאו ורמואו ודומלתב דהא רבד םוקמ לבב*‘ 

Vielmehr, unter Uebersetzung ist unsre 20 םירמוא ןיא םכה ינאש תנמ לע הלבד' אתבסמב 
[überlieferte] Uebersetzung zu verstehen. םילאושש לכ אלא ויריב־ו אביקע יברכ הנבי ימכהכ 
Dies nur dann, wenn er zu ihr gesagt hat, ינאש תנמ לע הרמואו*'םוקמ לכב המכה רבד ותוא“ 

er sei Schriftvorleser, wenn er aber zu ihr 

gesagt hat, er sei Schriftkundiger, so muss 

er Pentateuch, Propheten und Hagiogra- 

phen mit Genauigkeit lesen können. [Sagte 

er:] mit der Zusicherung, dass ich die Lehre 

studire, so bezieht sich dies, wie Hizqija 

sagt, auf die [überlieferte] Halakha, und wie 

R. Johanan sagt, auf das [geschriebene] Gesetz. Man wandte ein: Unter Lehre ist, wie 

R. ]\Iefr sagt, die Halakha, und wie R. Jehuda sagt, die Schriftauslegung"'zu verste- 

hen.--Unter Gesetz ist die Auslegung des Gesetzes zu verstehen. Dies nur dann, wenn 

er zu ihr gesagt hat, er studire, wenn er aber gesagt hat, er sei Gelehrter, so muss 

er Halakha, Siphra"’, Siphre'“ und Tosephta'^’gelernt haben. [Sagte er:] mit der Zusi- 

cherung, dass ich Schüler bin, so sage man nicht, einer wie Simon b. Zoma oder wie 

Simon b. Azaj, sondern, dass, wenn man ihn etwas aus seinem Studium, selbst wenn es 

der Traktat von der BrauU'ist, fragt, er zu antworten weiss. [Sagte er:] mit der Zusiche- 

rung, dass ich Weiser bin, so sage man nicht, einer wie die Weisen von Jamnia, wie R. 

Aqiba und seine Genossen, sondern, dass, wenn man an ihn eine gelehrte Frage auf 

irgend einem Gebiet richtet, er zu antworten weiss. [Sagte er:] mit der Zusicherung, 

 ׳רקש
 ׳רוצב

 ) לש

 ם״בב

73 M — 74 [ ז׳ה f- M- 75 :ן ריאמ ׳ר ירבד MP 
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281. Bei der Magd od. Tochter. 282. Wenn die Tochter od. die Magd vornehin ist, so ist sie 

bei den Nachbarinnen gern gesehen u. pflegt mit ihnen Verkehr. 283. Von der überlieferten Ueber- 

Setzung des Onkelos (Targuni) abweichend. 284. An Stellen, wo die überlieferte Uebersetzung vom 

Text abweicht. 285. Eigentl. Lügner; dadurch geht oft der wahre Sinn verloren. 286. Dadurch 

können Blasphemien entstehen. 287. Nach keiner Ansicht aber das geschriebene Gesetz. 288. 

Halakhischer Kommentar zum Buch Leviticus. 289. Halakhischer Kommentar zu den Büchern Nu- 

meri u. Deuteronomium. 290. Lehren aus der tannaischen Periode, die in die Misnah nicht aufge- 

nommen worden sind. 291. Einer der leichtesten apokryphen Talmudtraktate. 
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Fol. 49b___1'יי־ 

 ,dass ich ein Held bin, so sage man nicht אלא הייורצ ןב באויכו^ רנ ןב רנבאב םירמוא ןיא רובג

tQid-s תנמ לJ? ותרובג ינפמ ונממ םיאריתמ ויריבהש”לב einer wie Abner, der Sohn Ners, oder wie 

 Joab, der Sohn Qerujas, sondern, dass seine יברבו םופרה ןב רזעלא יברב םירמוא ןיא רישע ינאש

 .Genossen ihn wegen seiner Kraft fürchten ותוא םידבכמ וריע ינבש לב אלא הירזע ןב רזעלא

 mit der Zusicherung, dass ich [:Sagte er] רומג עשר וליפא קידצ ינאש תנמ לע ורשוע ינפמ 5

 reich bin, so sage man nicht, wie R. Eleäzar ינאש תנמ לע ותעדב הבושת רהרה אמש תשדוקמ

 ^b. Harsom’^oder wie R. Eleäzar b. Äzarja רבד רהרה אמש תשדוקמ רומג קידצ וליפא עשר

 sondern, dass die Leute seiner Stadt ihn "‘ודרי המכה םיבק הרשע :ותעדב הרז הדובע

 wegen seines Reichtums ehren. [»Sagte er:] םלועה לכ דהאו“^ לארשי ן*רא הלטנ העשת םלועל

 mit der Zusicherung, dass ich ein Frommer הלטנ העשת םלועל ודרי יפוי םיבק הרשע ולוכ !0

 bin, so ist sie ihm angetraut, selbst wenn er תורישע םיבק הרש*ע ולוכ םלועה לב דחאו םלשורי

 ein vollkommen Gottloser ist, weil ihm ein ולוכ םלועה לכ דהאו ימור הלטנ‘'העשת םלועל ודרי

 Bussgedanke gekommen sein kann. [Sagte לבב הלטנ העשת םלועל ודרי תוינע םיבק הרש*ע

sy״.24־ םלועל ודרי תוסג םיבק הרשע״ולוכ םלועה לכ דהאו er:] mit der Zusicherung, dass ich ein Gott- 

 loser bin, so ist sie ihm angetraut, selbst לבבל תוסגו ולוכ םלועה לכ דהאו'^םליע הלטנ העשת !5

zch.5,9, [ם]יתש הנהו אראו“יניע אשיאוייביתכהו תיהנ אל wenn er ein vollkommen Frommer ist, denn 

 -er kann götzendienstliche Gedanken ge הדיסחה יפנככ םיפנכ הנהל^י׳םהיפנכב הורו, תואצוי

 .habt haben רמאו*“ םימשה ןיבו ן*ראה ןיב הפיאה תא הנאס־תו

 Zehn Kab Weisheit stieg auf die Welt ‘’הפיאה תא תוכלומ המה הנא יב רבדה ךאלמה לא

 -nieder, neun erhielt das Jisraelland und ei יבר רמאו רענש ן*ראב תיב הל תונבל [ילא] רזיאיו’'’ 20

 nen die ganze Welt. Zehn Kab Schönheit אכהל ןיא לבבל ודריש*”חורה תוסגו הפונח וז ןנהוי

 -stieg auf die Welt nieder, neun erhielt Je ^’אקיד םתהל יבוברתש*אד’\אוה יבוברתשיאו תיהנ

 rusalem und einen die ganze Welt. Zehn רמאהו יניא הנימ עמש תיב’*הל תונבל ינתקד’^ימנ

 ,Kab Reichtum stieg auf die Welt nieder יאמ אכיאד אוה לבבב תוינעו תוינע״תוסגל ןמיס רמ

 .neun erhielt Rom und einen die ganze Welt םידשו הנטכ ונל תוהא°ביתכד הרותד תוינע’*תוינע 25 8,8

Zehn Kab Armut stieg auf die Welt nieder, 

neun erhielt Babylon und einen die ganze 

Welt. Zehn Kab Hochmut stieg auf die Welt 

nieder, neun erhielt Elan! und einen die 

eanze Welt. — Stieg denn der Hochmut 

nicht in Babylon nieder, es heisst ja:”Vzr/z 

erhol) vieinc Aitgeii u)1d sah zivei Weiher her- 

vorkoaimoi, mtd der iVuid blies in ihre h'lügel, sie hatten nämlich Flügel sine die Storch- 

ftiigel, lind sie hohen das Epha zsvischcn Erde und Ilimmel empor. Da fragte ich den 

Engel, der mit mir redete: Wohin bringen sie das Ephaf Er ersviderte mir: Um ihr eine 

Wohnung im Land Sineär zu bauen. Hierzu sagte R. Johanan, das sind Heuchelei und 

Hochmut, die in Babylon niederstiegen!? — Allerdings, zuerst stieg er da nieder und 

allmälig dehnte er sich bis dahin “aus. Dies ist auch zu beweisen, denn es heisst: um 

ihr^eine IVohnung im Land Sineär zu bauen-, schliesse hieraus. —Dem ist ja aber nicht 

so, der Meister sagte, dass i\rmut ein Zeichen des Hochmuts sei, und die Armut Hess 

sich in Babylon nieder!? — Unter Armut ist die Armut in der Gesetzeskunde zu verste- 

hen, denn es heisst:’'''ttv2' haben eine kleine Sclrivesfer, noch ohne Lrüste, und R. Johanan 

sagte, dies sei Elum, dem es beschieden war zu lernen, nicht aber zu lehien . Zehn Kab 

292. Cf. lid. ij S. 849 Z. 17 ff. 293. Cf. Bd. i .S. 443 Z. 23. 294. Zach. 5,9. 295. Bis 

Klani. 296. Nur der einen, der Heuchelei. 297. Cant. 8,8. 298. Der 1. denkt wol au 

Daniel u. Tilordekhaj, die das Gesetz studirt, nicht aber weiter verbreitet haben, gleich einem Weib ohne 

Brüste, das nicht säuge:! kann. 

Cnt, 

 ךי^^[>*לו דומלל 'התכזש םליע וז ןנחוי יבר רמאו“ הל ןיא
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 העשת םלועל ודריי הרובג םיבק הרשע דמלל התבז
 םלועל ודרי םינב םיבק הרשע ׳ובו םייסרפ’'ולטנ
 םלועל ודרי םיפשב םיבק הרשע ׳וב'ידמ הלטנ העשת
 ודרי םיעגנ םיבק הרשע ׳וב' םירצמ הלטנ’ העשת

Kraft stieg auf die Welt nieder, neun er- 
hielten die Perser &c. Zehn Kab Läuse stie- 
gen auf die Welt nieder, neun erhielt Me- 
dien &c. Zehn Kab Zauberei stieg auf die 

Mei.213 

Lv.1,3 

Welt nieder, neun erhielt Mi9raji1n &c. Zehn 5 ודרי תונז םיב,ר הרשע ׳וביםיריזה ולטנ העשת םלועל 
Kab Aussatz stieg auf die Welt nieder, neun תוזע םיבק הרשע ׳וכי איברע הלטנ’ העשת םלועל 
erhielten die Schweine &c. Zehn Kab Hure- החיש םיבק הרשע ׳וכי ןשימ הלטנ העשת םלועל ודרי 
rei stieg auf die Welt nieder, neun erhielt תורהש'םיבק הרשע ׳וב םישנ ולטנ העשת םלועל חרי 
Arabien &c. Zehn Kab Frechheit stieg auf םיבק הרשע ׳וכי םישוב' ולטנ’ העשת םלועל ודרי 
die Welt nieder, neun erhielt Mesan &c. 10 ןלטנ’ דחאו םידבע’ ולטנ העשת םלועל ודרי הניש 
Zehn Kab Geschwätzigkeit stieg auf die :ןלוכ םלועה לב 
Welt nieder, neun erhielten die Weiber &c. ןהב אצמנו יול יול אצמנו ןהב ינאש תנמ 
Zehn Kab Schwärze stieg auf die Welt nie- ריע ןב ןיתנ אצמנו רזממ רזממ אצמנו ןיתנ 
der, neun erhielten die Kusiten &c. Zehn ותיבש“ תנמ לע ריע p אצמנו ךרב ןב ךרב ןב אצמנו 
Kab Schlaf stieg auf die Welt nieder, neun 15 תנמ לע בורק אצמנו קוחר קוחר אצמנו ץחרמל בורק 
erhielten die Sklaven und einen die ganze תנמ לע וא’ ול ןיאו תלדוגמ חחפש וא תב ול שיש 
Welt. וא ול שיו םינב ול ןיאש תנמ לע'°ול שיו ול ןיאש 
i^AGTE ER:] MIT DER Zusicherung, הרמאש יפ לע ףא םלובבו ול ןיאו ול שיש תנמ לע 

DASS ICH Priester bin, und es sich תשדוקמ הניא״ןב יפ לע ףא ול שדקתהל היה יבלב 
HERAUSSTELLT, DASS ER Levite IST, Levi- 20 • ותעטהש”איה ןבו 
TE, UND ES SICH HERAUSSTELLT, DASS ER 

Priester ist, Nathin, und es sich her- 

AUSSTELLT, DASS ER BASTARD IST, BASTARD» 

UND ES SICH HERAUSSTELLT, DASS ER NA- 

THIN IST, KlEINS'I'ÄDTER BIN, UND ES SICH 

HERAUSSTELL׳r,DASS ER GROSSSTÄDTER IST» 

Grossstädter bin, und es sich heraus- 

STELLT, DASS ER KLEINSTÄDTER IST, MIT 

DER Zusicherung, dass mein Haus nabie 

DEM Badehaus ist, und es sich heraus- 

stellt, dass es fern ist, dass es fern ist, und es sich herausstellt, dass es 

NAHE IST, MIT DER ZUSICHERUNG, DASS ICH EINE GROSSE ToCHTER ODER MaGD HABE, 

UND ER KEINE HAT, ODER MIT DER ZUSICHERUNG, DASS ER EINE SOLCHE NICHT HAT, 

UND EINE HAT, MIT DER ZUSICHERUNG, DASS ER KEINE SÖHNE HAT, UND SOLCHE HAT, 

ODER MIT DER Zusicherung, dass er solche ha׳!', und keine hat, so ist sie in 

ALL DIESEN Fällen, selbst wenn sie sagt, sie habe im Herzen gedacht, ihm 

dennoch”’angetraut zu sein, ihm nicht angetraut. Dasselbe gilt auch, wenn 

SIE IHN GETÄUSCH'r HA'l'. 

 אתעדא היסכנ לכל״ןיבזד ארבג אוהה .ארמג
 אלו רמא אל ןיבזד אנדיעבו לארשי ןיראל׳יקסימל
 םניא בלבש םירבדו״בלבש םירבד יוה אבר רמא ידימ ׳'“'י■
 בירמידנתד אהמ אמיליא אה אברל היל אנמ םירבד ^״'•5®
99 M ך״עהב ׳חאו םודס M 1 |j 2 ; ך״עהכ ׳או M ו׳לטנ i 

3 B תורכש M 4 jj 5 | שוכ הלטנ P 6 !; ןשוב P ׳או ךי׳עהכ 
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 .־ריעב ׳שיד 'ער.אל M 14 ;| היסכנל BM 13 |] והעטהש

GEMARA. Einst verkaufte jemand seine Güter in der Absicht, nach dem Jisraelland'“" 
zu gehen, beim Verkauf aber sagte er nichts. Da entschied^“'Raba, es'”seien nur im Her- 
zen [gedachte] Worte, und solche gelten nicht als Worte. — Woher entnimmt Raba 
dies״'?— Aus folgender Lehreer es darhringeu^ dies lehrt, dass man ihn dazu״' 

299. Auch wenn seine Zusicherung nicht wahr sein sollte. 300. Woran er aber später verhin- 

dert wurde. 301. Da er vom Verkauf zurücktreteu wollte. 302. Die Voraussetzung, unter welcher 

der Verkauf erfolgt ist. 303. Im Text: wollte man sagen, aus folgender Lehre etc. die beiden folgen- 

den Fragen u. Antworten in einem Satz; wegen der schwierigen Konstruktion in der Uebersetzung geteilt. 

304. Lev. 1,3. 305. Zur Darbringung des Opfers. 



Rh 
Jah.lOea 

Bb.47l> 
Ar. 

 zwinge; man könnte glauben, man w^de מול דומלת וחרב לעב לובי ותו^א ןיפובש דמלמ"ותא^^
 :Gewaltan,so heisst es ינא הצור רמאיש דע ו^רוא ןיפוב רציב אה ונוצרל
 wie erfolgt dies? — man nötige ihn, bis er םושימ ואל אלא'** היל אהינ אל היבילב אה'* יאמאו
 sagt, er wünsche es. wieso dies, in seinem םתה ינאש אמלדו''םירבד ןניא בלבש םירבד ןנירמאד
 -Herzen wünscht er dies ja nicht!? Wahr זיתא ןבו"אפיסמ אלא הרפבב היל אחינד ידהמ ןנאד ■־י

 scheinlich sagen wir, im Herzen [gedachte] דע ותוא ןיפוב םידבע ירורחשו'* םישנ ימינב אצומ^'^"*
 Worte gelten nicht als Worte. — vielleicht הילי״אחינ אל היבילב אה יאמאו ינא'הצור רמאיש
 ,ist es da anders, denn wir sind Zeugen םירבד ןניא בלבש םירבד ןנירמאד םושמ ואל אלא

vg1.Bb.48a םימבה ירבד עומשל הוצמד״סושמ םתה ינאש אמלדו*' dass ihm die Sühne erwünscht'^ist!?—Viel- 
Qid.62a 0! רמאו .דשאה תא שדקמה"אבהמ״״ףסוי בר רמא אלא mehr, aus dem Schlußsatz: Ebenso auch bei 

 -der Scheidung von Frauen und der Frei היול היול איה ירהו תנ.דב איהש" יתייה רובסב
 on Sklaven: man nötige ihn, bis׳\°'lassung יר.דו הרישע הרישע איה ירהו היינע תנ.דב תאצמנו
 er sagt, er wünsche es. Wieso denn, im אה יאמאו'’ותעטה אלש ינפמ תשדוקמ היינע איה
 -Herzen wünscht er es ja nicht!? Wahrschein "םירבד ןנירמאד םושמ אלא יתייה רובטב רמאק
 lieh sagen wir, im Herzen [gedachte] Worte םתה ינאש אמלדי^יבא היל רמא םירבד ןניא בלבש !5
 gelten nicht als Worte. — vielleicht ist es ''יפ לע הא םלובב אבהמ ייבא רמא אלא ארמוחלד
 da anders, weil es Gebot ist, auf die Worte •הניא ןב יפ לע ףא ול שדקתהל .דיוד יבלב .דרמאמ
 der Weisen^Vu hören!? Vielmehr, erwiderte ינאש אמלדורדיה יבלב הרמאק א)ד’*יאמאו תשדוקמ
 R. Joseph, aus folgendem: Wenn jemand דיאנתל.דל ארקער^דנימב לב ואל הינתאד ןויבד’*םתה.
 sich eine Frau angetraut hat und später אדסה בר יב .דווד אדבוע ןיבא רב אייה בר רמא אלא ‘0

Mei.21a וחולשל רמואה"אהמ .דוטשפו אנוה בר יב אדסה ברו sagt, er habe geglaubt, sie sei Priesterin,’״ 
 während sie Eevitin ist, Eevitin, während ףא ול איבהו אמקסולדה ןמ וא ןולחה ןמ יל אבה
 ,sie Priesterin ist, arm, während sie reich ist לע אלא יבלב יל’^די.ד אל תיב.ד לעב רמאמ• יפ לע
 reich, während sie arm ist, so ist sie ihm אה יאמאו'’לעמ תיבה לעב הזמ ול איבהש ןויב .דז
 .angetraut, weil sie ihn nicht getäuscht hat בלבש םירבד ןנירמאד םושמ ואל אלא יבלב רמאק 25

Weshalb denn, er glaubte ja!? Wahrschein- 15 j- M- ו il 

 M 19 11 ע״שו

 P 16 אמלא ;; M 17 — ג! 18 !: ו¬

 ¬ היל P 20 ji — אבהמ | M 21 התיהש

 M 23 רמאק P 22 ;i ׳הכ ׳יה ירהו ׳יול ׳יול התיהו ׳הכ

 שדקתהל -f M 24 1! ייבא ל״א ׳ינימ טג ׳כירצד ׳מוחלד ׳ושמ

 ןויכ M 25 || ׳רכד ןניא בלבש ׳רבד ׳רמאד םושמ ואל ׳לא ול
 ■! לעב ז״ע אלא הזמ יבלב M 27 |! היל רקעד P 26 ון ינתאד

28 M אלא ז״ע אלא יבלב יל היה אל ׳אק אהו יאמא. 

lieh sagen wir, im Herzen [gedachte] Worte 
gelten nicht als Worte. Abajje sprach zu 
ihm: Vielleicht ist es da anders, indem es er- 
schwerend’“’erfolgt!? Vielmehr, sagte Abajje, 
aus folgendem: So ist sie in all diesen Fäl- 
len, selbst wenn sie sagt, sie habe im Her- 

zen gedacht, ihm dennoch angetraut zu sein, ihm nicht angetraut. Weshalb denn, sie 
sagt ja, sie habe im Herzen gedacht״"!?—Vielleicht ist es da anders, denn er hat dies 
vereinbart, und sie ist nicht befugt, die Vereinbarung aufzuheben. Vielmehr, sagte R. 
Hija b. Abin, einst kam ein solcher Fall vor R. Hisda, und R. Hisda wandte sich an 
die Schule R. Honas, und sie entschieden es aus folgendem: Wenn jemand zu seinem 
Boten gesagt hat, dass er ihm [Geld] aus der Luke oder aus der Tasche hole, und 
dieser ihm geholt״'hat, so hat der Eigentümer, selbst wenn er sagt, er habe im Herzen 
an jenes״'gedaeht, da jener ihm von diesem geholt hat, die Veruntreuung begangen. 
Weshalb denn, er sagt ja, er habe im Herzen an jenes gedacht!? Wahrscheinlich sagen 
wir, im Herzen [gedaehte] Worte gelten nicht als Worte. Vielleicht ist es da an- 

306. Da er dazu genötigt wird, so ist er auch im Herzen einverstanden. 307. Dies muss freiwillig 

erfolgen, jed. gibt es Fälle, wo man ihn dazu nötigt. 308. Dh. Tochter eines Priesters be^v. Leviten. 

309. Die Trauung ist gütig nur inbezug auf andere, denen sie dadurch verboten wird, jed. ist sie nicht 

vollständig gütig. 310. Das Rin Verständnis im Herzen ist somit ungiltig. 311. .\nderes (>eld, das 

ilem Heiligtum gehört, u. der Bote es für ihn verbraucht hat. 312. Das (7eld, das ihm ,selbst gehört. 
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Jab.87^ 
Bm.3t> 
K9r.12ä 

Hg.lO» 

Qid.59a 

Gil.esa 

 הישפנ רטפ־ימלד םתה ־ינאש אמלדו"'םירבד ןניא
 דיבע אל .דוה דיזמ רמימל״דריל הוה יתאק ןברקמ
 יתרכזנ רמולי׳היל הוה אעישר^רישפנ יושמד שיניא
 :לעמ הילש הילש רכזנ אלו תיבה לעב רכזנךנתד''
 אעראל קםימל אתעדא היסכינל והנינבזד ארבנ אוהה
 קילסד לכ אבר רמא היל רדתיא אלו קילס לארשיד
 ירמאד אכיא״היל רדתיא אל אהו אוה רדימל אתעדא
 ו״דנינבזד ארבג אוהה :היל קילס אהו קסימל אתעדא
 קילס אל .ךוסל לארשי ןחאלךלסימל אתעדא היפכינל
 יעב יא ירמאד אכיא קילס יעב יא ישא בר רמא
 אפנוא דיליתיאד והייניב אכיא והייניב יאמ קילפ אל

 :אחרואב
 םוקמב תינולפ תשא יל שדקו אצ וחולשל רמוא1^₪
üSi תשדוקמ הניא רחא םוקמב השדקו ךלהו ינולפ 

 ■י וז ירה^ירחא םוקמב השדקו''ינולפ םוקמב איה ירה
 :תשדוקמ

 הז טנ ונת רמואה'”ןיטינ יבנ ימנ ןנתו .ארמג
 לוספ רהא םוקמב הל ונתנו"ינולפ םוקמב יתשאל'*
 רשכ רהא םוקמב הל ונתנו״ינולפ םוקמב איה ירה
 הברוקלד םושמיךישודיק יבג ןניעמשא יאד אבירצו
 יולע ילימ יללממי״אלו יל ומחר ארתא יאהב יתאק
 ןיטיג יבג לבא יולע ילימ יללממ״יל ונפ ארתא יאהב
 ןניעומשא יאו היל תפכיא אל רמיא יתאק הקוחרלד

ders, da er sich von [der Darbringung] des 
Opfers'‘'befreien'‘‘'will!?— Er könnte sagen, 
er habe es vorsätzlich getan"'. — Niemand 
macht sich ja aber zum Frevler!? — Er 
könnte sagen, er habe sich"'’erinnert, denn 7 
es wird gelehrt, dass, wenn der Eigentümer 
sich erinnert hat und der Bote nicht, der 
Bote die Veruntreuung begangen habe. 

Einst verkaufte jemand seine Güter in 
der Absicht, nach dem Jisraelland zu gehen. ! 
Er ging auch hin, blieb da aber nicht woh- 
neu. Hierauf entschied Raba: Wer hingeht, 
beabsichtigt, da wohnen zu bleiben, und 
dieser blieb da nicht'‘\vohnen. Manche le- 
sen: In der Absicht hinzugehen, und er! 
ging hin. 

Einst verkaufte jemand seine Güter in 
der Absicht, nach dem Jisraelland zu gehen, 
und ging nicht hin. Da entschied R. Asi: 
Wenn er will, kann er hingehen. Manche 2 

lesen: Kann er denn, wenn er will, nicht 
hingehen!? — Welchen Unterschied gibt es 
zwischen ihnen!? — Ein Unterschied besteht 

29 M 30 || רמול M עשר M 31 II ׳טימל V 32 II 
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zwischen ihnen, wenn unterwegs ein Hin- 
dernis entstanden ist"’. 

|ENN JEMAND zu SEINEM VERTRETER 

GESAGT HAT: GEH, TRAUE MIR JENES 

Weib in jenem Ort an, und er gegan- 

GEN IST UND SIE IHM IN EINEM ANDEREN 

Ort ANGETRAUT HAT, SO IST SIE IHM NICHT ANGETRAUT; WENN ABER: SIE BEFINDET 

SICH IN JENEM Ort, und er sie ihm IN EINEM ANDEREN OrT ANGETRAUT HAT, SO 

IST SIE IHM angetraut. 

GEMARA. Desgleichen wird auch bei der Scheidung gelehrt: Wenn jemand ge- 
sagt hat: gib meiner Frau diesen Scheidebrief in jenem Ort, und er ihn ihr in einem 
anderen Ort gegeben hat, so ist er ungiltig; wenn aber: sie befindet sich in jenem Ort, 
und er ihn ihr in einem anderen Ort gegeben hat, so ist er gütig. Und [beide Eehren] 
sind nötig; würde er es nur von der Trauung gelehrt haben, so könnte man glauben, 
da er eine Verbindung wünscht, [so denkt er,] in diesem Ort sei man ihm freund und 
rede nichts über ihn, in jenem Ort sei man ihm feind, und man rede über ihn, bei 
der Scheidung aber, wobei er eine Trennung wünscht, sei es''’ihm gleichgiltig. Und 
würde er es nur von der Scheidung gelehrt haben, so könnte man glauben, in diesem 

313. Wegen der Veruntreuung am Geheiligten. 314. Aus diesem Grund sagt er die Unwahrheit; 

dagegen aber war er in jenem Fall bestrebt, nach dem Jisraelland zu gehen, u. nur das Hindernis vereitelte 

dies. 315. Ein Opfer ist nur wegen der unvorsätzlich begangenen Sünde darzubringen. 316. Vor 

der Verausgabung des Gelds, dass es dem Heiligtum gehöre. 317. Er kann daher vom Verkauf zu- 

rücktreten. 318. Nach der 1. Lesart wollte er damit sagen, er könne, wenn er nur auch will, trotzdem 

hingehen, u. der Verkauf sei nicht rückgängig zu machen; nach der 2. dagegen wollte er damit sagen, 

wenn er nur könnte, würde er hingegangen sein. 319. Wo ihr der Scheidebrief übergeben wird. 
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 -Ort wolle er sich der Beschämung^“ausset יאהב ■יזביינד הייל אחינ ארתא יאהב ןישוריג יבג*
 ,zen, in einem anderen Ort wolle er es nicht אל אמיא ןישודיק יב«! לבא היל אהינ אל ארתא

 -bei der Trauung aber sei es ihm gleichgil גאבירצ היל תפביא
Ket.72S^'''^ השאה תא tig; daher sind beide nötig. 

 -ENN jemand sich ein Weii5 ange^^ י■ iWli ”הסנב תשדוקמ הניא םירדנ הילע ואצמנו

 -traut hat mit der Bedingung, kei תנמ לע הביתכב אלש אצת םירדנ הילע ואצמנו םתס

 ne Gelübde auf sich zu haben, und es תשדוקמ הניא ןימומ הב ואצמנו” ןימומ הילע ןיאש

 sich heraus.stellt, dass sie Gelübde לבש הבותבב אלש אצת ןימומ הב ואצמנו םתס הסנב

i םישנב ןילסופ םינהבב ןילסופה ןימומה auf sich hat, so ist sie ihm nicht an- 

it■ אנווג יאה יכ תובותב יבג ימנ ןגתו״” .ארזכג getraut. Wenn er sie ohne Bedingung 

 -geheiratet hat und es sich heraus וטא תובותכ אנת היל אכירטציא ןישודיק אכה

stellt, dass sie Gelübde auf sich hat, 

so GEHE SIE OHNE EhEVERSCHREIBUNG 

aus. Wenn mit der Bedingung, keine 

II Leibesfehler zu haben, und es sich her- 

ausstellt, dass sie Leibesfehler hat, 

so IST SIE IHM NICHT ANGETRAUT. WENN 

ER SIE OHNE Bedingung geheiratet hat 

 ןישודיק אנת היל אכירטציא תובותכ םתה ןישודיק
 :תובותכ וטא

 ivji תחא השא וא הטורפ הושב םישנ יתש שדקמ
 תונולבס חלשש יפי״לע ףא הטורפ הושמ תוחפב

 coi.b םינושארה ןישודיק תמחמש תשדוקמ הניאןאכמ רחאל
 ושדיקש ןטק ןבו חלשי’

 הטורפ הוש ןניעמשא יאד אכירצו .ארמג
 -und es sich herausstellt, dass sie Lei הושמ תוחפ^°לבא יעט הינימ אנוממ קיפנ אקד ידייא

Ket.73120 ־ הושמתוהפבןיספות ןישודיק ןיאש עדוי°^'אמיא הטורפ besfehler hat, so gehe sie ohne Ehe- 

VERSCHREIBUNG AUS. AlLE LEIBESFEH- 

LER, DIE Priester untauglich^'Aiachen, 

MACHEN AUCH WeIBER UNTAUGLICH^L 

GEMARA. Dasselbe wird auch bei der 
Eheverschreibung gelehrt. Hier ist dies von 
der Trauung nötig, und wegen der Trau- 
ung lehrt er es auch von der Eheverschrei- 

 אק ןישודיקד אתעדא תונולבס רדשמ אק יכו הטורפ
 הטורפ ןיכרי’םושמ יתרת ינה ןניעמשא יאו רדשמ
 ןטק לבא ישניאל והל םיק אל הטורפ הושמ תוהפל
44 ij אצמו M 43 [ן יוזבלד + M 42 !ן יאהבו יוזבלד M 41 

li ש — V 46 II ןימומ...הניא — M 45 ן םירדנ...הניא — M 

 P 47 — ו || M 48 ן ב.ו| M 49 חוליש M 50 11 + ב 1!

 f- M 51- םדא |M 52 j ישודקד || M 53 תוחפ ׳רפ ןיב.

bung, dort ist dies von der Eheverschreibung nötig, und wegen der Eheverschreibung 
lehrt er es auch von der Trauung. 

jENN JEMAND SICH ZWEI WEIBER mit DEM WERT EINER PeRUTA ODER EIN WeIB 

DEM Wert unter einer Peruta angetraut hat, so i.st sie ihm, selbst wenn 

ER nachher Geschenke gemacht hat, nicht angetraut, denn er machte sie auf 

Grund der vorangegangenen'”Trauung. Ebenso auch, wenn ein Minderjähri- 

GER sich [ein Weib] angetraut hat’L 

GEMARA. Und alle Fälle sind nötig; würde er es nur vom Wert einer Peruta”' 
gelehrt haben, so könnte man glauben, da er einen Geldbetrag ausgegeben hat, habe 
er sich^’geirrt, wenn es aber mit dem Wert unter einer Pernta”'erfolgt ist, habe er, da 
er weiss, dass mit dem Wert unter einer Peruta keine Trauung erfolgen kann, die Ge- 
schenke zur Trauung gemacht. Und würde er nur diese beiden P'älle gelehrt haben, 
so könnte man glauben, weil die Leute zwischen einer Peruta und unter einer Peruta 
nicht”*unterscheiden, wenn aber ein Minderjähriger sich [ein Weib] angetrant hat, habe 

320. Als welche die Scheidung gilt 321. Für den Teinpeldieiist. 322. Bezügl. des Verlustes 

der Eheverschreibung. 323. Die er. für gütig hielt. 324. Und nach Erlangung der Grossjährig- 

keit ihr Geschenke gemacht hat: seine frühere Antrauung ist ungiltig u. die Geschenke gelten nicht als 

Antrauungsgeld. 325. Bei der Antrauung von 2 Weibern. 326. Er weiss, dass damit die Trauung 

erfolgen könne, u. glaubte, auch mit 2 Weibern. 327. E'n solcher gilt überhaupt nicht als Geldbetrag. 

328. In seinem Irrtum glaubte er die 'iVauung mit einer halben ITruta sei gütig. 
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er, da jeder weiss, dass die Trauung eines אמיא םולכ ןטק ישודיק ןיאש ןיעדוי לכה” שדיקש 
Minderjährigen nichtig sei, die Geschenke רדשמ אק ישודיקד”אתעדא תונולבס רדשמ אק יכ” 
zur Trauung gemacht, so lehrt er uns. ןיששוח רמא אנוה בר רמתיא :ןל עמשמ אק 

Es wurde gelehrt: R. Hona sagte, man הברי^רמא תונולבסל ןיששוח הבר^ירמא ןכו תונולבסל 
berücksichtige״״Geschenke, und ebenso sag- 5 רחאל תוגולבס חלשש יפ לע ףא ןיתעמשא ןניבתומ“״ 
te auch Rabba, man berücksichtige Ge- ינתקדכ םתה ייבא .דילי’רמא תשדוקמ .דניא ןאכמ 
schenke. Rabba sagte: Gegen diese Lehre ירמאד אכיא הלש םינושארה ןישודיק תמחמש אמעט 
wandten wir ein: So ist sie ihm, selbst wenn תמחמש אמעט ינתקדכ'’ הל אנימא אנמ .דברי״רמא 
er nachher Geschenke gemacht hat, nicht אמלעב אה יעטד אוה אכה חלש םינושארה ןישודיק 
angetraut!? Abajje sprach zu ihm: Da wird 10 איעבימ אל'” רמאק איעבימ אל ייבאו ןישודיק ווה 
ja der Grund angegeben: denn er machte וליפא אלא ללכ ןישודיק תרותל תיחנ אלד אמלעב 
sie auf Grund der vorangehenden“”Trauung. אק ןישודיקי׳ווה אמיא ןישודיק׳״תרותל תיחנד אכה 
Manche lesen: Rabba sagte: Dies entnehme ישדקמד ארתאב אפפ בר רמא הלע יוה יאמ ןל עמשמ 
ich aus dem angegebenen Grund: denn er ןנישייה אל ישדקמ רד.דו ילבסמ ןנישייח ילבסמ רדהו 
machte sie auf Grund der vorangegangenen 15 ישדקמ אבורד“אכירצ אל אטישפ ילבסמ רדהו ישדקמ 
Trauung; da kann er sich geirrt haben, sonst ו,דמ ישדקמ רד.דו ילבסמ אטועימו" ילבסמ רד.דו 
aber gilt dies alsTrauung.—Und Abajje“‘!?— הינימ אעב :ןל עמשמ אק אטועימל שוחינייאמיתד 
Dies ist selbstverständlich; selbstverständ- הבותכ רטש קזחוה אברמ אנוה בר רב אחא בר" 
lieh ist dies“ von anderen Fällen, wo eine ,דבותכ רטש קיזחמש״ינפמ יכו היל רמא והמ קושב 
Trauung überhaupt nicht erfolgt ist, hierbei 20 בר רמא הלע יוה יאמ שיא תשאכ .דב קיזהנייקושב 
aber, wo eine Trauung erfolgt ist, könnte ןנישייח הבותכ יבתכ רדהו ישדקמד ארתאב ישא 
man glauben, sie sei gütig, so lehrt er uns. 
— Wie bleibt es damit? R. Papa erwiderte: 
In Orten, wo man zuerst die Trauung voll- 
zieht und nachher beschenkt, berücksichti- 
ge“'man, und wo man zuerst beschenkt und 
nachher die Trauung vollzieht, berücksich- 
tisfe man nicht. — Wenn man zuerst die 
Trauung vollzieht und nachher beschenkt, ist es ja selbstverständlich!?—In dem Fall, 
wenn die meisten zuerst die Trauung vollziehen und nachher beschenken und wenige 
zuerst beschenken und nachher die Trauung vollziehen; man könnte glauben, man be- 
rücksichtige die Minorität, so lehrt er uns. 

R. Aha b. Hona fragte Raba: Wie ist es, wenn ihre Urkunde über die Ehever- 
Schreibung auf der Strasse bekannt'^ist? Dieser erwiderte: Sollten wir sie denn, weil 
ihre Urkunde über die Eheverschreibung auf der Strasse bekannt ist, für ein Eheweib 
halten“'!? — Wie bleibt es damit? R. Asi erwiderte: In Orten, wo man zuerst die Trau- 
ung vollzieht und nachher die Urkunde über die Eheverschreibung schreibt, berück- 
sichtige man“'es, und wo man sie zuerst schreibt und nachher die Trauung vollzieht, 
berücksichtige man es nicht. — Wenn man zuerst die Trauung vollzieht und nach- 
her [die Urkunde] schreibt, ist es ja selbstverständlich!? — In dem Fall, wenn da ein 

 יבתכ רדהו ישדקמ ןנישייח אל ישדקמ רדהו יבתכ
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329. Wenn jemand um eine Frau geworben u. ihr vor Zeugen Geschenke gemacht hat, so ist zu 

!)erücksichtigen, dies könnte zur Trauung erfolgt sein; sie ist dadurch jedem anderen verboten. 330. 

Die aber ungiltig ist; wenn aber gar keine Trauung vorangegangen ist, so ist dies zu berücksichtigen. 

331. Was kann er dagegen erwidert haben. 332. Dass die Geschenke nicht als Antrauungsgeld gelten. 

333. Da die Trauung nicht vorangegangen ist, so kann er die Schenkung als eine solche aufgefasst haben. 

334. Und sie von einem anderen Mann angetraut worden ist; ob die Urkunde als Beweis gilt, dass sie dem 

ersteren, von dem diese ausgestellt ist, angehört. 335. Er kann geschrieben u. nicht verwandt worden 

sein. 336. Sie kann dem Aussteller der Urkunde angetraut worden sein. 

110 Talmud ßd.V 
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Schreiber selten zu treffen ist; man könnte 
glauben, er habe gerade einen Schreiber 
getroffen’’^, so lehrt er uns. 

ENN JEMAND SICH EINE FrAU UND 

IHRE Tochter oder eine Frau und 

Fol. 50b—51a QIDDUSIN 

 אמייתד והזנ ארפס היבש אלד אפיר־/'אל אטישפ
 :ןל עמשמ אק ימרתאד אוה״ארפס

 iviji תחאכ התוחאו השא וא התבו השא שדקמ
 Bb.143־ יתש םהבו םישנ שמחב° השעמו תושדוקמ ןניא

IHRE Schwestp:r gleichzeitig”* ange- 
traut hat, so sind sie ihm nicht an- 
GETRAUT. Einst ereignete sich ein Fall 

MIT fünf Weibern, unter denen zwei 
Lv.18,18 

Jab.19a28a 

 התיה ןהלש"םינאת לש הלבלב דחא״יםקילו תויחא ■י
 יל תושדוקמ םבלוב ירה רמאו התיה תיעיבש לש"
 ורמאו ןלוב ידי לע ןהמ תחא הלביקו וז הלבלבב

 :תושדוקמ תויחא ןיא םימבח
 אמח רב ימא יבר״רמא״ילימ ינהנמ ,ארמג
 Schwestern waren, dass jemand einen הרותה דדצל חקת אל התוחא לא השא[ו1°ארק רמאד !ח

 Korb Feigen sammelte, sie gehörtb:n םיהוקיל ול\אהי אל וזל וז תורצ ושענש העשב הרמא
 ,””ihnen und waren vom Siebentjahr ביתבד ונייה יבה יא אבר היל רמא םהמ תהאב וליפא

 und zu ihnen sprach; seid mir alle mit °״.ו8,29אל ןישודיק”יא םמע ברקמ תשעה תושפנה ותרבנו1

 diesem Korb angetraut, worauf eine הזב ארקראבר רמא אלא בייחמ ימ תרב הב יספת
 von ihnen ihn für alle in Fmpfang הזב וניאש לב הבר רמאד הברדכ ןיתינתמ"הז רחא !3

Nedirb לב°הבר רמא״אפוג :וניא תהא תבב וליפא הז רחא nahm; hierauf entschieden die Weisen, 
 dass die Schwestern nicht angetraut היביתיא וניא תחא תבב וליפא הז רחא הזב וניאש
 .seien תורשעמל םינקותמ ויתוריפ רשעמב הברמה״ ייבא

 -GEMARA. Woher dies”“? R. Ami b. Ha וליפא הז רחא הזב וניאש לב אמינ יאמאוףילקלוקמ
 ma erwiderte: Die Schrift sagteine היתיאר רשעמ ינאש היל רמא וניא תחא תבב 20

Frau Zit ihrer Schwester sollst du nicht neh- 
men, sie zur Nebenbuhlerin zu ■machen\ die 
Gesetzlehre sagt damit, dass, wenn sie ein- 
ander Nebenbuhlerinnen”%verden, das Neh- 
men auch bei einer von ihnen keine Gel- 
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tung habe. Raba sprach zu ihm: Fs heisst:”*37>־ sollen die Personen, die dies tun, aus der 
ÄPtte ihres Volks ausgerottet %üerden\ wieso hat er sich, wenn die Trauung sie nicht er- 
fasst, der Ausrottung schuldig*”gemacht!? Vielmehr, erwiderte Raba, spricht die Schrift 
von dem Fall, wenn es nach einander”*erfolgt, und unsre Misnah ist nach Rabba zu er- 
klären, denn Rabba sagte, was nach einander nicht gilt, gelte auch gleichzeitig nicht. 

Der Text. Rabba sagte: Was nach einander nicht gilt, gilt auch gleichzeitig nicht. 
Abajje wandte gegen ihn ein: Wenn jemand den Zehnten zu hoch absondert, so sind 
die Früchte zubereitet und der Zehnt unbrauchbar”“. Weshalb denn, man sollte doch 
sagen, was nach einander nicht gilt, gelte auch gleichzeitig”'nicht!? Dieser erwiderte: 
Anders verhält es sich beim Zehnten, wobei eine Teilung möglich ist, denn wenn er 
sagt, die Hälfte eines jeden Weizenkorns sei heilig, ist sie heilig”*. — Beim Blutzehnten 

337. Und liess deshalb die Urkunde im Voraus schreiben. 338. Wenn er die Formel gebraucht: 

seit mir beide angetraut. 339. Früchte dieses Jahrs sind Freigut. 340. Dass in einem solchen 

Fall keine von beiden Weibern angetraut sei. 341. Lev. 18,18. 342. Wenn die Trauung beider 

gleichzeitig erfolgt. 343. Lev. 18,29. 344. Die Ausrottung ist auf die Beschlafung der Schwester 

seiner Frau gesetzt, u. in diesem Fall ist keine von ihnen seine Frau. 345. Wenn jemand die Schwester 

seiner bereits angetrauten Frau nimmt; die Trauung mit der anderen ist nichtig u. er verfällt der ange- 

drohten Strafe. 346. Wenn beispielsweise ein p-ünftel abgesondert w’orden ist, so ist die Hälfte heilig u. 

die Hälfte profan, u. da diese zehntpflichtig ist, so ist nicht nur diese, sondern auch der damit vermischte 

Zehnt zum Genuss verboten. 347. Wenn der Zehnt einmal entrichtet worden ist, so kann er nicht 

wiederum entrichtet werden, somit sollte auch der gleichzeitig doppelt entrichtete Zehnt ungiltig u. auch 

die Früchte verboten sein. 348. Die Heiligkeit erstreckt sich nur auf die eine Hälfte, während die an- 

dere unberührt bleibt; dagegen aber ist es bei der Antrauung zweier Schwestern nicht möglich, dass jede 

zum Teil angetraut werde. 
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 רחא הזב אכילו ןיאצחל אכילד”המהב רשעמ ^רהו''
 לרלשע ןארקו לרלשעב םלגש ואצ^ אבר רמאו°'דדז
 רשעמ לנאש הזב הז םלברועמ רשע דחאו לרלשע
.ib לרלשע לעלשתל ארק° ןנתד תועטב'‘ הלתלאד המהב 
 ןלשדוקמ ןתשלש לרלשע רשע דחאלו לעלשת לרלשעלו
 הז רחא הזב למנ אתילו תועטב אתללד הדות לרה

Er. 50a 
Men, 78b 

ist ja eine Teilung nicht möglich’", auch 
nicht nach ”“einander, dennoch sagte Raba, 
dass, wenn beim zehnten zwei zusammen 
herausgekommen sind und er ״zehn’' ruft, 
das zehnte und das elfte mit einander ver- 
mischt seien !?—Anders verhält es sich beim 
Blutzehnten, der bei einem Irrtum gütig רמא הלקזה תולח םלנומש לע הטחשנש הדות״רמתלאו 
ist, denn es wird gelehrt, dass, wenn man אל רמא ןנחוי לברו םינומש ךותמ םיעברא הל ישדק 
das neunte als zehntes, das zehnte als neun- הלע רמתיא ואלי’ םינומש ךותמ םיעברא הל ישדק 
tes und das elfte als zehntes bezeichnet hat, !0 רמאד אכלה לב םידומ לכה יול ןב עשוהי''לבר רמא 
alle drei heilig seien. — Das Dankopfer ist ושדקל אל ושדק'’םינומש ךותמ םיעברא הל לשך 

 אל ושדק אל םינומש ושדק ןכ םא אלא םיעברא
 רמוי’ןווכלמ אק תוירהאל רבס רמ םתסב אלא וקלחנ
 ייונשל הילדרמל אברו ןווכלמ אכ לודג ןברמל רבס

ja bei einem Irrtum ungiltig, auch nicht 
nach”'einander, dennoch wird gelehrt, dass, 
wenn ein Dankopfer zu achtzig Broten”'ge- 

0ab.23b 
Qicl.64a 

schlachtet worden ist, vierzig von achtzig,15 והנינ האיבל ןירוסמ ןיאש ןישודיק יל'’קופית הברכ 
 '*זישודי,ר° רמתיא :רמאמ אמה רב ימרד וירבדל

Dt. 24,1 

wie Hizqija sagt, heilig seien, und wie R. 
Johanau sagt, nicht heilig seien!?—Hierzu 
wird ja gelehrt: R. Jehosuä b. Devi sagte: 
Alle stimmen überein, dass, wenn er gesagt 
hat, vierzig von den achtzig mögen heilig 20 ווה אל האיבל ןירוסמ' ןיאש ןישודיק’“ ןישודיק’‘ווה 

 אכרי’ ןישודיק” ווה רמא ילבא האיבל ןירוסמ ןיאש
«Q.-i.s ארבסא אניהא"רב אבר רמא°ךישודיק”ווה אל רמא 
 האיבל ןירוםמה'ךישודיק הלעבו השא שיא הקי יכ״יל

 התוהאו השא וא התבו השא שדקמה ןנת ןישודיק
 וא התבו השאמ תהא אה’'תושדוקמ ןניא תהאכ”
 ןירוסמ ןיאש ןישודיק יאמא’'תשדוקמ התוחאו השאמ
79 M 80 [| ׳או[]הזב ימנ ׳יתילו ׳צחל ׳יתיא אלד P 1 רמאד| 
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sein, sie heilig’”seien, und wenn: die vierzig 
mögen nur dann heilig sein, wenn alle acht- 
zig heilig sind, sie nicht heilig seien; sie 
streiten nur über den Fall, wenn er nichts 
gesagt hat; einer ist der Ansicht, er tat dies 
zur Sicherheit”', und einer ist der Ansicht, 
er wollte ein grosses Opfer darbringen’” 
— Wozu braucht Raba [die Misnah] nach 
Rabba zu erklären, es genügt ja der Umstand, dass es eine Trauung ist, die nicht 
zum Beischlaf führt”’!? -— Er erklärte es nach Rami b. Hama’" 

Es wurde gelehrt: Die Trauung, die nicht zum Beischlaf führt, gilt wie Abajje sagt, 
als Trauung, und wie Raba sagt, nicht als Trauung. Raba sagte: Bar-Ahina erklärte 
es mir:”'7e׳^’«« jemand ein Weib nimmt mid es beschlä/t\ die Trauung, die zum Beischlaf 
führt, gilt als Trauung, und die Trauung, die nicht zum Beischlaf führt, gilt nicht als 
Trauung. — Es wird gelehrt: wenn jemand sich eine Frau und ihre Tochter oder eine 
Frau und ihre Schwester gleichzeitig angetraut hat, so sind sie ihm nicht angetraut. 
Demnach ist, wenn eine von Frau und Tochter oder eine von Frau und Schwester, sie 
ihm angetraut; weshalb denn, es ist ja eine Trauung, die nicht zum Beischlaf”’führt; 

349. Man kann nicht 2 Schafe absondern, mit der Bestimmung, dass jedes zur Hälfte heilig sei. 

350. Wenn nach der Absonderung des 10. (cf. Lev. 27,32) das 11. als solches bezeichnet wird, so ist dieses 

nicht heilig. 351. Wenn die zum Dankopfer erforderlichen Brote (cf. Lev. 7,11 ff.) bereits bestimmt 

sind, können nicht wiederum andere hierzu bestimmt werden. 352. Hierzu sind vierzig erforderlich; 

cf. Bd. viij S. 670 Z. Off. 353. Die übrigen gelten als nicht vorhanden. 354. Wenn die eine Hälfte 

abhanden kommen sollte, bleibt die andere zurück. 355. Und ein solches ist ungiltig. 356. 

Da von jeder auzunehmeu ist, dass sie die Schwester seiner Frau sei; eine solche ist nach Raba ungiltig. 

357. Der dies aus dem angezogenen Schriftvers folgert. 358. Dt. 24,1. 359. Da er sie nicht 

bezeichnet hat, so ist von jeder anzunehmen, sie sei die Schwester seiner Frau. 

110* 
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 eine wrde1Tegung Rabas!? — Raba kann dir ךימעטלו אבר ךל רמא אברד אתבוית־^והניג האיבל
 erwidern: wie ist nach deiner Auffassung תויחא יתש ןהבו םישנ שמחב השעמ אפיס אמיא
 der Schlußsatz zu erklären: einst ereignete לש התיה ןהלשמ’םינאת לש הלבלב דחא טקילו
 sich ein Fall mit fünf Weibern, unter denen הלבלבב יל תושדוקמ םכלוכ ירה רמאו ,דתיה תיעיבש
 zwei Schwestern waren, dass jemand einen או,ד תויחא תושדוקמ תויחא ןיא םימכח ורמאו וז ,י
 Korb Feigen sammelte, sie gehörten ihnen '’ימד יביה תושדוקמ תוירכנ אה תושדוקמ ןניאד

BU43־ רומחו תאו אוה רומחו תא״ינק םכלוב^למאד אמיליא und waren vom Siebentjahr, und zu ihnen 
Coi.bןיא ינתקו םכמ תהא״והליירמאד ואל אלא״הנק אל sprach: seid mir alle mit diesem Korb an- 

 ,getraut; hierauf entschieden die Weisen אישק ייבאל אשיר אישק אברל תושדוקמ תויחא
 .dass die Schwestern nicht angetraut seien ייבא הימעטל ןירתמ אבר’ודימעטל ןירתמ ייבא אפיס !0
 Nur die Schwestern nicht, wol aber die התוחאו השא וא ,דתבו השא שדקמה הימעטל ןירתמ
 -Fremden, in welchem Fall, sagte er zu ih השאמ^דתכו השאמ תחא אה תושדוקמ ןניא תחאכ
 neu: es sei euch allen zugeeignet, so ist es ja שדקתת״האיבל היוארה רמא םאו תשדוקמ התוחאו
 ׳ebenso, als würde jemand "du’”und der Esek ן,דבו םישנ שמחב ימנ השעמו תשדוקמ ,דניא יל
 ״du und der Esel״sagen, und wenn jemand רמאו םינאת לש הלכלכ״״דחא טקילו תויחא יתש !5
 -sagt, so hat [der Empfänger] nichts erwor תויחא ןיא םימכח ורמאו יל שדקתת םבמ יל’ היוארה
 ben; wahrscheinlich doch, wenn er gesagt השאמ תחא שדקמה הימעטל ץרתמ אברו תושדוקמ
 hat: eine’"von euch, und er lehrt, dass die שדיקש ימכ השענ” התוחאו השאמ תחא וא התבו
 Schwestern nicht angetraut seien!? Gegen תושדוקמ ןניאו תחאכ התוחאו השא וא התבו השא
 Raba ist ein Einwand vom Anfangsatz und טקילו תויחא יתש ם,דבו םישנ שמחב ימנ השעמו 20
 -gegen Abajje ist ein Einwand vom Schluß יתשמ תחאו םכלוכ ירה רמאו םינאת לש הלכלכ דחא
 ןיא םימכח ורמאו וז הלכלכב יל תושדוקמ תויחא

Qid.64b םתס ותב תא’ שדקמה° עמש את תושדוקמ תויחא 
Satz zu erheben. Abajje erklärt alles nach 
seiner Ansicht und Raba erklärt alles nach 
seiner Ansicht. Abajje erklärt alles nach 
seiner Ansicht: Wenn jemand sich eine Frau 
und ihre Tochter oder eine Frau und ihre 
Schwester gleichzeitig angetraut hat, so sind 
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sie ihm nicht angetraut; wenn aber eine von Frau und Tochter oder eine von Frau 
und Schwester, so ist sie ihm angetraut; sagte er aber: die zum Beischlaf geeignet 
ist, sei mir angetraut, so .ist sie ihm’"nicht angetraut. Einst ereignete sich auch ein 
Fall mit fünf Weibern, worunter zwei Schwestern waren, dass jemand einen Korb mit 
Feigen sammelte und zu ihnen sprach: diejenige unter euch, die für mich geeignet ist, 
sei mir angetraut, und hierauf entschieden die Weisen, dass ihm die Schwestern nicht 
angetraut seien. Raba erklärt alles nach seiner Ansicht: Wenn jemand sich eine von 
Frau und Tochter oder eine von F'rau und Schwester angetraut hat, so ist es ebenso, als 
würde er sich eine Frau und ihre Tochter oder eine Frau und ihre Schwester gleichzeitig 
angetraut haben, und sie sind ihm nicht angetraut. Einst ereignete sich auch ein Fall 
mit fünf Weibern, unter denen zwei Schwestern waren, dass jemand einen Korb mit Fei- 
gen sammelte und zu ihnen sprach: seid mir alle und eine von den zwei Schwestern mit 
diesem Korb angetraut, uud hierauf entschieden die Weisen, dass ihm die Schwestern 
nicht angetraut seien. — Komm und höre: Wenn jemand einem seine Tochter schlecht- 
hin’'’’antraut, so sind die Mannbaren nicht’‘''einbegriffen. Demnach sind die Minderjäh- 

360. Wenn jemand zu einem sagt: erwirb du u. der Esel diese Sache, so erwirbt er sie nicht, da 

ein Esel nichts erwerben kann, u. jener die Sache nur beiden zusammen zugeeignet hat; ebenso war hier- 

bei eine, die nicht angetraut werden konnte. 361. Von den beiden Schwestern. 362. Da dies von 

jeder gilt. 363. Wenn er zu ihm spricht: meine Tochter sei dir angetraut, ohne sie zu bezeichnen. 

364. Da sie bezüglich der Trauung nicht mehr in der Gewalt des Vaters sind. 
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rigen einbegriffen; weshalb denn, es ist ja ןיישודךל ־יאמא'ללכב תונטק אה ללכב תורגובהףיא 
eine Trauung, die nicht zum Beischlafs ךל רמא אברד אתבו־יתו והנ־ינ האמל ןיירוםמ ןיאש 
führt; dies ist eine Widerlegung Rabas!?— הנטקו הלתנ אלא םש ]יאשכ'ןניקסע יאמב אכה אבר 
Raba kann dir erwidern, hier werde von יא אמלעד תורגוב’ תתנוב יאמ ינתק תורגמ אהי 
dem Fall gesprochen, wenn nur eine Er- 5 חילש היתיושד ןניקסע יאמב אכה ארמימל יאמ יכה 
wachsene und eine Minderjährige vorhan- לבקמ אק הדיד התעדא ישודיק לבקמ יכ אמיתד והמ 
den ist.— Es heisst ja: die Mannbaren!?— היל תיאד ידימ שיניא קיבש אלד' ןל עמשמ אק 
Unter "die Mannbaren״ sind andere Mann- יישחיק היל הרמאד ןניקסע אל ימ הינימ האנה 
bare^^zu verstehen. — Wozu braucht dies הילע אימרד הוצמ שיניא קיבש אל יכה וליפא ךדידל 
demnach gelehrf'zu werden!? — Hier wird 10 ול שיש ימ״עמש את הילע אימר אלד הוצמ דיבעו 
von dem Fall gesprochen, wenn sie ihn יתב תא יתשדיק רמאו םישנ יתשמ תונב יתכ יתש 
zum Vertreter^"’gemacht hat; man könnte הלודג םאו״תולתגבש הלודג״םא עדוי יניאו הלודגה 
glauben, er habe die Trauung' für sie in ןמ הלודג איהש תולודגבש הנטק םא תונטקבש 
Empfang genommen, so lehrt er uns, dass תונטקבש הנטקמ ץוח׳יתורוסא ןלוכ תונטקבש הלודגה 
man nicht das unterlasse, wovon man einen 15 ףוסבלו ורכוהשב°'ךניקםע יאמב אכה°ריאמ יבר ירבד 
Nutzef^^hat. — Es kann ja auch der Fall ןיא ינתק אלו עדוי יניא ינתקד ימנ אקיד וברעתנ 
Vorkommen, dass sie zu ihm gesagt hat: יברדמ יקופאל ארמימל יאמ יכה יא הנימ עמש עודי 
mein Antrauungsgeld gehöre dir!?— Den- עמשמק'’אקיפםל הישפנ שיניא תיחמ אל°רמאד יסוי Ned.igäoi 
noch unterlässt man nicht ein Gebot, das שדיקש ימ°עמש את אקיפסל הישפנ שיניא תיהמד ןל 030.23!־ 
ihm obliegt, um ein Gebot auszuüben, das 20 טג ןתונ שדיק'*וזיא עדוי וניאו תויחא יתשמ תחא 
nicht ihm obiiegtU — Komm und höre: ףוסבלו ורכוהשב''ןניקסע יאמב אכה וזל טגו וזל 
Wenn jemand zwei Klassen von Töchtern וניא״ינתק אלו עדוי וניא ינתקד ימנ אקיד וברעתנ 
von zwei Frauen haf, und sagt, er habe 
einem seine grosse Tochter angetraut, wisse 
aber nicht, ob die grosse unter den grösse- 
ren, ob die grosse unter den kleineren, oder 
die kleine unter den grösseren, die grösser 
ist als die grosse unter den kleineren, so sind sie alle verboten, ausgenommen die kleine 
unter den kleineren — Worte R. MefrsU — Hier wird von dem Fall gesprochen, wenn 
sie bezeichnet und später vermischt wordef”ist. Dies ist auch zu beweisen, denn er 
lehrt: wisse^^aber nicht, nicht aber: nicht bekannt ist; schliesse hieraus. — Wozu braucht 
dies demnach gelehrt zu werden!? — Dies schliesst die Ansicht R. Joses aus; dieser 
sagt, niemand setze sich einem ZweifeP”aus, so lehrt er uns, dass man sich wol einem 
Zweifel aussetze. — Komm und höre: Wenn jemand sich eine von zwei Schwestern an- 
getraut und nicht weiss, welche er sich angetraut hat, so gebe er einen Scheidebrief 
der einen als auch der anderen!?—Hier wird von dem Fall gesprochen, wenn sie be- 
zeichnet und später vermischt worden ist. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: 
nicht weiss, nicht aber: nicht bekannt ist. — Wozu braucht dies demnach gelehrt zu wer- 

4 P תרגובה ]B 5 j -|- 6 || ו M ןיאד |P M 7 jו ־ 

8 P תרגוב M 9 |j ד -־ |M 10 j + 11 [] ה M — ו 

12 P ק״בשקמ ץוח ם״רד. M ץוח ימא ׳בחו ם״רד 
 j| 16 אקיפסל...'שםק — M 15 jj ׳בוהשב M 14 || אבה

M + ןהמ M 17 II ןיא. 

 ק״בשקמ

365. Da es mehrere sind. 366. Töchter anderer Eltern. 367. Wenn nur eine Minderjährige 

u. eine Mannbare vorhanden sind, so ist selbstverständlich die erstere angetraut, da die andere diesbezügl. 

gar nicht in der Gewalt ihres Vaters ist. 368. So dass er befugt ist, auch die Trauung für die Mann- 

bare in Empfang zu nehmen. 369. Das Antrauungsgeld der Minderjährigen gehört ihm, dagegen 

aber gehört das der Mannbaren ihr selbst. 370. Die Antrauung der Minderjährigen hat durch ihn 

selbst zu erfolgen. 371. Die er nach einander geheiratet hat. 372. Die Trauung ist gütig, ob- 

gleich der Beischlaf nicht folgen kann. 373. Wenn er später vergessen hat, welche bei der Trauung 

bezeichnet worden ist; die Trauung bezog sich auf nur eine u. ist daher gütig. 374. Dies heisst: er 

wisse es jetzt nicht mehr. 375. Bei der Antrauung wird er wol die g^rosse unter den grösseren ge- 

nannt haben, um später darüber nicht im Zweifel zu sein. 
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 -den!?—Nötig ist der Schlußsatz: wenn er ge ודי;J תמ היל אכירטציא אפיס ארמימל יאמ יבה יא
 storben ist und einen Bruder hinterlässt, so ןילוח דחא םינש ול ויה ןהיתשל ץלוח דחא חא אלו
 erteile dieser beiden”MieHali9ah; hinterlässt םדימ םתוא ןיאיצומ !יא וסנכו ומדק םא םביימ דחאו
 -er zwei, so erteile einer der einen die Hali ’ץלחימ רדהו ימובי לבא ימובי רדהו ןילהימ אקוד

1:3b 9 5 ושדקש םינש ץמש* את ותקוקז תוחאב ץנפ אקד אלah und der andere darf die Schwagerehe’” 
 vollziehen; wenn sie zuvorgekommen sind ‘**ץדויי וניא הזו שדיק וזיא ץדוי וניא הז תויחא יתש
 und sie geheiratet”’haben, so bringe man ”ןיטינ ינש ןתונ הזו ןיטינ ינש ןתונ הז שדיק וזיא
 -sie von ihnen nicht fort. Nur zuerst die Ha ינתקד ימנ אקיד וברץתנ ףוסבלו ורכוהש* ימנ אכה
 li9ah erteilen und nachher die Schwagerehe יבה יא הנימ ץמש ץודי ןיא ינתק ’ אלו ’ ץדוי וניא
 -vollziehen, nicht aber zuerst die Schwager הזלו חא הזלו תמ*’היל אכירטציא אפיס ארמימל יאמ !0
 -ehe vollziehen und nachher die Hali9ah er דחא הזל ןהיתשל ןילוח הזו ןהיתשל ץלוח הז חא

 teilen, denn er könnte auf die Schwester ץלוח דחא םינשהו ןהיתשלךילוח דחאה°םינש הזלו52,
 stossen. — Komm und־”seiner Verbundenen םדימ ןתוא ןיאיצומ ןיא וסנכו ומדק םא’ םבימ דחאו
 -höre:Wenn zwei [Personen] sich zwei Schwe ’ץלחימ רדהו ימובי לבא ימובי רדהו ץלחימ אקוד
 stern angetraut haben und der eine nicht ימויבט ינתד ץמש את קושל המביב ץנפ אקד אל !5
 weiss, welche er sich angetraut hat, und der תחא רמאו תונב ש*מח’הזלו םינב השמח הזל
 andere nicht weiss, welche er sich angetraut הכירצ תחאו תחא לכ ינבמ דחאל תשדוקמ ךיתונבמ
 hat, so gebe der eine zwei Scheidebriefe und הכירצ תחאו תחא לכ םהמ דחא תמ ןיטינ השמה
 der andere zwei Scheidebriefe”"!? — Auch ימנ אכה אמית יכו ןהמ דחאמ הצילחו ןי*טינ הץברא
 -dies gilt von dem Fall, wenn sie zuerst be דחאל ךיתונבמ תחא אה’ וברץתנ ףוסבלו ורבוהשכ’’ 20

 -kannt waren und nachher vermischt wor היתווכ אתכליהו״אתבוית אברד אתבוית ינתק ינבמ 12^2

 M 18 den sind. Dies ist auch zu beweisen, denn + ן| ם׳ ש P 19 — לבא 20 jj (M ׳חימ לבא) 11'^^
 -21 er lehrt: nicht weiss, nicht aber: nicht be (P ינש) M 22 |j ׳דיק ןהמ (!) הזיא M 23 II -|- וזיא
 kannt ist; schliesse hieraus.—Wozu braucht שדיק || P 24 — ינחק || M 25 ותמ ]P 26 j םיתשל

 demnach gelehrt zu werden!? — Nötig םיתשהי BP 27 jj השמח || M 28 — תחאו.

^st der Schlußsatz: wenn sie gestorben sind, und der eine einen Bruder hinterlässt und 
der andere einen Bruder hinterlässt, so erteile sowol der eine als auch der andere bei- 
den die Hali9ah; wenn der eine einen und der andere zwei hinterlässt, so erteile der 
eine beiden die Hali9ah und von den zweien erteile einer der einen die Hali9ah und 
der andere darf die Schwagerehe vollziehen; wenn sie zuvorgekommen sind und sie 
geheiratet haben, so bringe man sie von ihnen nicht fort. Nur zuerst die Hali9ah er- 
teilen und nachher die Schwagerehe vollziehen, nicht aber zuerst die Schwagerehe 
vollziehen und nachher die Hali9ah erteilen, denn er könnte auf eine Eheschwägerin 
von der Strasse stossen”‘. — Komm und höre: Tabjomi lehrte: Wenn der eine fünf 
Söhne und der andere fünf Töchter hat und der eine sagt: eine deiner Töchter sei ei- 
nem meiner Söhne angetraut, so benötigt jede fünf Scheidebriefe; ist einer von ihnen 
gestorben, so benötigt jede vier Scheidebriefe”'und von einem von ihnen der Hali9ah. 
Wolltest du erwidern, auch dies gelte von dem Fall, wenn eine bezeichnet und nachher 
vermischt worden ist, so heisst cs ja: eine deiner Töchter einem meiner Söhne!? Dies 
ist eine Widerlegung Rabas; eine Widerlegung. Die Halakha ist nach Abajje bei /AL 

QGäL\u. entscheiden. 

376. Da er nicht weiss, welche seine Schwägerin ist. 377. Ist diese seine Schwägerin, so hat 

dies nach Vorschrift zu erfolgen, u. ist es ihre Schwester, so ist .sie ihm erlaubt, da die Schwester die Ha- 

licah erhalten hat u. somit ihm fremd ist. 378. Vor der gntscheidung des Gerichts. 379. Der 

Witwe, die er zu heiraten hat u. mit ihm bereits verbunden ist. 380. Jeder von beiden; auch hier- 

bei führt die Trauung nicht zum Beischlaf. 381. Sie ist vielleicht die Eheschwägerin des anderen. 

382. Da sie viell. dem Verstorbenen angetraut worden ist. 383. Anfangsbuchstaben der Stichworte von 
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Einst ereignete sich ein Fall mit ברי״רמא :םישנ שמחב השעדנ’:(*ם״גק ל״עיב ייבאד 
FÜNF Weibern. Rabh sagte, aus unsrer תלת ה־יד־י לעייבר טיקנו עבראי׳ן־יתינתמט הנימ עמש 
Misnah seien vier [Lehren] zu entnehmen, עמשו תשדוקמ תיעיבש תוריפכ שדקמה הנימ עמש 
jedoch hatte er nur drei bei der Hand'L Es הדיד למכ וליפא'תשדוקמ הניא למכ השדיק הנימ 
ist zu entnehmen, dass, wenn jemand sich 5 ,דתיה״ תיעיכש לש” התיה ןהלש ינתקדמ יאממ 

[ein Weib] mit Früchten vom Siebentjahr עוכש ינש ראשד אה אוה רקפהד תיעיכשד אמעט 
angetraut hat, sie ihm angetraut sei. Es ist ולייפאו התריכהל הילש תישענ השא הנימ עמשו אל 
zu entnehmen, dass, wenn er sie sich mit ןישודיק איה יאמ ךדיאו היצ הל השענש” םוקמכ 
Geraubtem angetraut hat, sie ihm nicht an- היל אקפסמד םושמ הכשהינו האיכל םירוסמ ןיאש 
getraut sei, selbst wenn das Geraubte ihr 10 אהל^דרמא אריז יכד קילס יי :אכרכ יא ייכאכ יא 
gehört. — Woher dies? — Er lehrt: sie ge- יכה כר רמא ימ היל רמא ןנהוי יכרד הימק אתעמש 
hörten ihnen und waren vom Siebentjahr; ושאייתנ אלו למ ןנחוי יכד רמאהו״רמא אל אוהו" 

nur weil sie vom Siebentjahr und somit וניאש יפל הז שידקהל םילוכי םניא םהינש םילעכה 
Freigut waren, nicht aber, wenn von ande- בר רמא ימ היל רמאקי״יכה ותושרב וניאש יפל הזו ולש 
ren jahren^'^des Septenniums. Ferner ist zu 15 ףטחש וא הבינגבו סמחב'לזגב השדיק” יביתימ יתומ 
entnehmen, dass ein Weib Vertreterin ih- אה הדיד למכ םתה תשדוקמי^השדקו הדימ עלס 
rer Genossin sein könne, selbst wenn sie אשירד ללכמ הלשמ^°עלס ףטחש וא אפיס ינתקדמ 

dadurch ihre Nebenbuhlerin wird. — Was לזגב השדיק שרפמ אק ישוריפ ןניקסע אמלעד״לזגכ 
ist das andere?—Die Trauung, der der Bei- ,דשדקו הדימ עלס ףטחש ןוגכיידציכ הבינגבו םמהב' 
schlaf nicht folgen kann'”. — Sollte er es 20 תשדוקמ הניא בר רמאקו הדיד לזגד ןיתינתמ אהו״וב” cai.b 

doch mitzählen. — Ihm war es zweifelhaft, אתתיא איהה :ךידש אלד אה ךידשד אה אישק אל 
ob nach Abajje oder nach Raba'L 

Als R. Zera hinaufging'” trug er diese 

Lehre R. Johanan vor; da sprach dieser zu 

ihm: Dies sagte Rabh!? — Lehrte denn 

er selbst nicht dasselbe, R. Johanan sagte 

ja, dass, wenn jemand etwas geraubt und 

der Eigentümer sich davon nicht losgesagt'*’ 

hat, beide es nicht dem Heiligtum weihen können; der eine, weil es nicht ihm gehört'^ 

und der andere, weil es nicht in seinem Besitz ist!? — Er meinte es wie folgt; lehrte 

Rabh ebenso wie ich? Man wandte ein: Wenn er sie sich mit Geraubtem, Geplünder- 

tem oder Gestohlenem angetraut hat, oder wenn er ihr einen Sela aus der Hand ge- 

rissen und sie sich damit angetraut hat, so ist sie ihm angetraut!? — Dies gilt von Ge- 

raubtem, das ihr gehört'®'. — Wenn er aber im Schlußsatz lehrt: oder wenn er ihr einen 

Sela aus der Hand gerissen hat, so spricht ja der Anfangsatz von Geraubtem anderer!? 

— Dies ist eine Erklärung: wenn er sie sich mit Geraubtem, Geplündertem oder Ge- 

stohlenem angetraut hat, wenn er ihr nämlich einen Sela aus der Hand gerissen und 

sie sich damit angetraut hat. — Auch unsre Misnah spricht ja von Geraubtem, das ihr 

gehört und Rabh sagt, sie sei ihm nicht angetraut!? — Dies ist kein Einwand; das 

eine, wenn er um sie geworben hat, das andere, wenn er um sie nicht geworben hat'®'. 

sechs Kontroversen zwischen A. und R. (1. an dieser Stelle, 2. S. 462 Z. 9 ff. 3. Bd. ij S. 45 Z. 18 ff. 4. Bd. 
vj S. 265 Z. 10ff. 5. ib. S. 528 Z. 21 ff. 6. Bd. vij S. 105 Z. 11 ff.). 384. Nur 3 nannte er ausdrücklich. 
385. Wenn sie ihr wirkliches Eigentum wären. 386. Dass die Trauung dann ungiltig sei. 387. 
Die Misnah auszulegen ist (cf. S. 876 Z. lOff.); aus dieser ist ebensogut das Entgegengesetzte zu folgern. 
388. Nach Palästina. 389. Die Hoffnung nicht aufgegeben, es wieder zu erhalten. 390. Das 
Geraubte gilt nicht als sein Eigentum, demnach ist auch die Antrauung mit solchem ungiltig. 391. 
Mit der Annahme hat sie auf ihr Eigentumsrecht verzichtet. 392. In diesem Fall geschah die An- 
nähme ohne LTeberlegung u. ein Verzicht auf ihr Eigentumsrecht war nicht erfolgt. 

 ןישודק ,[וילאמ דמועה] יחל ,[םמוז] דע ,[תעדמ אלש] שואי (*
 .[תוליבנ לכואה] רמומ ,[ןיטיגב תעד] יולב ,[האיבל ורסמנ אלש]

29 M — 30 || ן״חב השעמ M 31 ן| אבר M יעברא [| 
32 B הידיב B 33 II -|- 34 || ו M — התיה B 35 II 

 תישענש
 רמא ל״א
- M 42 

36 M 37 || ׳ימק ברד ׳עמשל M והיאו M 38 II 

39 M + 40 || וב M 41 || הדימ M אמלעב II 
 .לזגב ׳נתמ אהו תשדוקמ M 43 ןו.וכ
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 אוהה אתא אימד אלכיישמב אערכ איישמייאק הוהד
 תשדקיכ הל רמא הל אדשו היירבחמ יזוז^ךטה ארבג
 שהד תייל רמא אברד היימקל ארבג אוההי״אתא ייל

 Bq.ma םילעב שואי הלדג םתס רמאד ןועמש ־יברד” אהל״

 אתא יכמשד אזומב שידמד אסירא אוהה :יוה •י

ll.vii—viij 880 

Einst wusch eine Frau den Fuss in ei- 
nem Becken Wasser und ein Mann kam 

heran, entriss seinem Nächsten einen Zuz, 
warf ihn ihr zu und sprach zu ihr: sei mir 

angetraut. Als dieser Mann hierauf zu Raba 
 kam, sprach er: Niemand berücksichtigt die אזומב ילימ יגהו ךלהא^אמ היל רמא אברד הימקל

 Ansicht R. Simons, welcher sagt, beim Raub ליקש אשיב ילקש אגא היל רמא יצמ אשיב לבא

 -erfolge gewöhnlich eine Fossagung des Ei שידקד איסרם אוהה :אשיכ יכ אשיכ אשיכ תא
 .gentümers "רמא היחכשא ארכישד^דירמ אתא ארכישד אמורפב

 הימקל אתא אפירה ךיאהמ“'ביתית''אל יאמא היל !0
 Bm,22a ןינעל אלא תופייי לצא ךלכ ורמא אל“ רמא° אברד

Einst vollzog ein Teilpächter die Trau- 
ung mit einem Haufen^“Zwiebeln. Als er 

tTer.t תעדמ אלש םרות'°ורמא דציכ°אינתד דבלב המורת hierauf zu Raba kam, sprach dieser zu ihm: 

 Wer hat es dir geschenkt”? Dies”%ilt nur טקילו וריבה הדש ךותל דריש* ירה המורת ותמורת

 ותמורת ןיאיילזג םושמ ששוה םא תושרב“אלש םרתו
 םא עדוי היה ןינמו המורת ותמורת ואל םאו המורת

 ואצמוי“תיבה לעב״אבש ירה ואל םא לזג םושמ ששוה
 ותמורת םהמ תופי ואצמנ םא תופי לצא ךלכ ול רמאו

 םילעבה ויה“ המורת ותמורת ןיא ואל םאו המורת
 המורת ותמורת ךכ ןיבו ךכ ןיב םיפיסומו םיטקלמ
 :tümer des Biers heran und sprach zu ihm :תשדוקמ הניאו דבעדי׳אוה אפוסיכ םושמ אבה לבא^°20

 ?Weshalb nimmst du nicht vom kräftigeren ןןןםים/רק ןיב םישדק ישדק ןיב וקלחב^
 יו,", ן,2 רשעמב תשדוקמ הניא םילק

von einem Haufen, wenn aber mit einem 
1.5 Bündel, so kann er sagen: ich habe ein Bün- 

del genommen, nimm auch du ein Bündel; 
ein Bündel wie das andere. 

Einst vollzog ein Brauer die Trauung 
mit einem Krug Bier; da kam der Eigen- 

 גגו ש

44 M הרשמק ]M 45 j 46 || אזוז M — 47 ג״הה II 

M + 48 || הל M 49 || אזומ ם״הו ךל גלפ M אמידרפב II 
50 M — 51 || ׳בישד M 52 11 ךיאהמ ךל יתית B יאהמ II 
53 M 54 || היל M 55 || הפי M עדמ' M 56 II 

 II לצא M 57 II עדוי םדא ןינמו ׳מודת ל״או ת״ת [ןיא]
58 M — 59 || ואצמו M — 60 || ה ויה M רה ׳תה 
 .׳יאו ל״אקד M 61 || ׳ינוממב רצמ דיבעתילד שיניאל היל ׳הינד

Als er darauf zu Raba kam, sprach er zu 
ihm: Der Hinweis auf das Bessere^^'gilt nur 
hinsichtlich der Hebe. Es wird nämlich ge- 
lehrt: Hinsichtlich welchen Falls sagten sie, 
dass die Absonderung der Hebe ohne Wis- 
sen [des Eigentümers] gütig sei? — wenn 
jemand sich ohne Erlaubnis in das Feld 
eines anderen begibt und da [Früchte] ein- 

.sammelt und die Hebe absondert, so ist die Absonderung der Hebe, wenn [der Eigen- 
tümer] es übel nimmt und als Raub betrachtet, ungiltig, wenn aber nicht, gütig. Wo- 
her kann er wissen, ob [der Eigentümer] dies übel nimmt und es als Raub betrachtet 
oder nicht? Wenn der Eigentümer, als er herankam und ihn traf, zu ihm sprach: du 

sollstest zu den besseren [Früchten] gehen, so ist, wenn bessere vorhanden sind, die Ab- 
Sonderung gütig, wenn aber nicht, ungiltig”'; wenn aber der Eigentümer selbst welche 
sammelt und hinzufügt, so ist die Hebe auf jeden Fall gütig. Hierbei aber sagte er 

es nur aus Höflichkeit”'und sie ist nicht angetraut. 
3ENN [ein Priester sich ein Weib] mit seinem AnteiD“angetraut hat, ei- 

NERLEI OB VON HOCHHEILIGEM ODER MiNDERHEILIGEM, SO IST SIE IHM NICHT 

angetraut. Wenn [ein Laie] mit dem zweiten Zehnten״“, einerlei ob verse- 

393. So nach RSj. nach anderen: Zwiebelkopf, jed. weder sachlich noch sprachlich begründet. 

394. Eigentl. darauf verzichtet; da auf diese Weise eine genaue Teilung nicht möglich ist, so ist hierzu die 

Erlaubnis des Eigentümers erforderlich. 395. Dass er zur Aneignung nicht befugt ist. 396. Sei- 

tens des Eigentümers, woraus zu schliessen ist, dass er damit einverstanden sei. 397. Die Bemerkung 

des Eigentümers ist nur als Vorwurf aufzufassen. 398. Gegen die Frau, während er in Wirklichkeit 

nicht einverstanden war. 399. Von den Schlachtopfern. 400. Dieser ist heilig u. darf unausgelöst 

ausserhalb Jerugalems nicht gegessen werden. 
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 רמוא הדוהי יבר ריאמ יבר ירבר שדיק אל דיומ ןיב
 שריק דיזמב שדקהבו שריק דיזמב שדיק אל גגושב"
 רמוא הדוהי יבר ריאמ יבר ירבר שריק אל גגושבו"

 ןשריק אל דיזמב שדיק גגושב

881 

HENTLICH ODER VORSÄTZLICH, SO HAT ER 

SIE SICH NICHT angetraut — WORTE R. 

MEIRS; R. JeHUDA SAGT, VERSEHENTLICH 

HABE ER SIE SICH NICHT ANGETRAUT, VOR- 

sätzlich^״'habe er sie sich angetraut. 5 ילילגה יסוי יברכ אלד ןיתינתמ אמינ .ארמג 
 והש םילק"'םישדק תוברל ׳הב לעמ הלעמו" אינתד
 יסוי יבר אמית וליפא ילילגה יפוי יבר ירבד ונוממ

Zeb.n4a 

 רחאל לבא םייחמ ילילגה יסוי יבר רמאמ יכ ילילגה
 אק הובג ןחלשמ"וכז אק יכ אמעט יאמ’אל הטיחש 8־5.21־

Wenn mit Geheiligtem, so hat er sie 

SICH, WENN VORSÄTZLICH, ANGETRAUT, 

WENN VERSEHENTLICH, NICHT ANGETRAUT 

— Worte R. Meirs; R. Jehuda sagt, 

VERSEHENTLICH HABE ER SIE SICH ANGE-10 םישדק ימידק ןיב וקלחב שדקמה ינתקד ימנ אקיד וכז 
TRAUT, VORSÄTZLICH HABE ER SIE SICH קבר ונת״ :הנימ עמש שדיק אל םילק םישדק ןיבוNaz.4911 

NICHT ANGETRAUT. הדוהי יבר ןהל רמא ריאמ יבר לש ותריטפ רחאל 
OEMARA. Es wäre anzunehmen, dass יגפמ ןאכל ריאמ יבר״^ ידימלת וסנכי לא וידימלתל 

unsre Misnah nicht die Ansicht R. Jose des אלא םיאב םה הרות דומלל אל״״ םה םינרתנקש 

Galiläers vertritt, denn es wird gelehrt: 15 רמא סנכנו םוכמוס קחד םיאב םה״״תוכלהב ינחפקל 

‘‘‘"'Und an dem Herrn eine Vermitreuung he- ישדק״*ןיב וקלחב שדקמה ריאמ יבר יל הנש ךכ םהל״’ 

gcht\ dies schlicsst das Minderheilige ein, הדוהי יבר םעכ שדיק אל םילק םישדק ןיבו״םישדק 

das seiE“Eigentum ist—Worte R. Jose des יבר ידימלתמ’״וםנכי לא םכל יתרמא ךכ אל םהל רמא״’ 

Galiläers. — Du kannst auch sagen, dass sie םה הרות דומלל אלו םה םינרתנקש ינפמ ןאכל ריאמ 

die Ansicht R. Jose des Galiläers vertrete, 20 הרזעב השא יכו םיאב םה תוכלהב ינחפקל אלא םיאב 

denn R. Jose der Galiläer sagt es nur von יפוי םעכ הדוהי בכש ריאמ ורמאי יסוי יבר רמא° ןינמ ib.50־ 
 יושע םדא ןיא יכו הילע אהת המ הרות ירבד”קתש

 תושעל היושע השא ןיאו הרזעב ותבל ןישודיק’'לבקל
 הסנכנו הקחד דועו הרזעב הישודיק לבקל חילש הל

62 M 63 |j D'Sp — M — 64 \\ ט״מ M — 65 [| ׳ר 
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Lebendem, nicht aber von Geschlachtetem, 

weil sie es vom Tisch Gottes^״״ erwerben. 

Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: 

wenn [ein Priester sich ein Weib] mit seinem 

Anteir״‘'angetraut hat, einerlei ob von Hoch- 

heiligem oder von Minderheiligem, so hat 

er sie sich nicht angetraut; schliesse hieraus. 

Die Rabbanan lehrten: Nach dem Hinscheiden R. Meirs sprach R. Jehuda zu sei- 

nen Schülern: Die Schüler R. Meirs sollen hier nicht eintreten, denn diese sind streit- 

süchtig und kommen nicht, um das Gesetz zu lernen, sondern um mich mit Halakhoth 

zu bekämpfen. Symmachos aber drängte sich vor und trat ein. Da sprach er: R. Meir 

lehrte mich wie folgt: wenn [ein Priester sich ein Weib] mit seinem Anteil angetraut 

hat, einerlei ob von Hochheiligem oder von Minderheiligem, so hat er sie sich nicht 

angetraut. Da geriet R. Jehuda in Zorn und sprach zu ihnen: Habe ich euch etwa 

nicht gesagt, dass niemand von den Schülern R. Meirs hier cintrete, weil sie streit- 

süchtig sind und nicht kommen, um das Gesetz zu lernen, sondern um mich mit Ha- 

lakhoth zu bekämpfen!? Wie kommt ein Weib in den TempelhoE’״!? R. Jose sprach: Nun 

würde man sagen: Meir ist tot, Jehuda zürnt, und Jose schweigt; was soll nun aus der 

Gesetzeskunde werden!? Kann etwa nicht jemand die Antrauung für seine Tochter im 

Tempelhof in Empfang nehmen, oder kann ein Weib nicht einen Vertreter bestellen, 

für sie ihre Antrauung im Tempelhof in Empfang’°״zu nehmen!? Und wie ist es ferner, 

401. Lev. 5,21. 402. Des Priesters. 403. Erst nach der Darbringung der Opferteile auf 

dem Altar ist den Priestern ihr Anteil zum Essen erlaubt. 404. Darunter ist der Anteil zu verstehen, 

den er von den geschlachteten Opfern erhält. 405. Das Fleisch von den hochheiligen Opfern darf 

nur innerhalb des Tempelhofs gegessen werden; ausserhalb desselben wird es untauglich u. ist zum Genuss 

verboten. 406. Die Trauung kann im Tempelhof erfolgen, auch ohne dass das Weib es betritt. 

111 Talmud Bd.V 
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 -wenn sie sich hineingedrängt und doch ein רמוא *יפויי ■יבר תשדוקמ רמוא הדוהי יבר אינת יאמ

 getreten ist!? Es wird gelehrt: R. jehuda דהא ארקמ םהינש' ןנחוי יבר רמא תשדוקמ הניא

Nm.18,9 יבר ןמ [בישדקה] שדקמ ךל היהי הזו״ושירד sagt, sie sei ihm angetraut; R. Jose sagt, sie 

 -sei ihm nicht angetraut. R. johanan sag המ שאב רבס יפוי יברו ךיברצ לבלו ךל רבפ הדוהי

 te: Beide entnehmen sie es aus demselben ןנהוי יבר רמא :הליבאל ימנ אוה ףא הליבאל שא 5

F01.S3 ןיבו" םישדק ישדק ןיב וקלהב שדקמה ורמגו ונמנ“ Schriftvers:״W^״r«^^(?^ soll dir vom Hoch- 

 -heiligen gehören, vom Feuer, R. jehuda er תקולחמ איה ןיידע רמא ברו שדיק אל םילק םישדק

 deine Bedürfnisse, und®״klärt: dir, für alle ־",72ףינמ אינתד״ארבתפמ ןנחוי יברד״היתווב ייבא רמא»

Lv.7,9 לכ[ו] רמן^ דומלת םיחבז דגנכ תוחנמ םיקלוה ןיאש* R. Jose erklärt: gleich dem Feuer, wie dem 

ib.v.10 0! לוכי היהת ןרהא ינב לכל° רונתב הפאת רשא ההנמ״ Feuer zur Verzehrung^ ebenso auch dir 

 .zur Verzehrung םהיתחת ומק אלש םיחבז דגנכ תוחנמ וקלחי אל

 R. Johanan sagte, sie stimmten ab und ומק ירהש תופוע דגנב תוהנמי^קלחי לבא תולדב

ib,v.9 תשחרמב השענ לכ[ו]°רמול דומלת תולדב ןהיתחת kamen überein, dass, wenn [ein Priester sich 

M־״.73־ דגנכ תוחנמ וקלחי אל לוכי״ היהת ןרהא ינב לכל ein Weib] mit seinem Anteil angetraut hat, 

 -einerlei ob von Hochheiligem oder Minder לבא םיהמק ינימ וללהו םימד ינימ וללהש תופוע !■י

 ;heiligem, er sie sich nicht angetrauP'habe םימד ינימ וללהו"וללהש םיחבז דגנכ תופוע וקלחי

 .Rabh aber sagte, der Streit bestehe noch “'דגנכ תופוע וקלחי אל לוכי תבהמ לע״רמול דומלת

 Abajje sprach: Die Ansicht R. johanans ist ילכב םהישעמ וללהו דיב םהישעמ וללהש םיחבז

 ,einleuchtend, denn es wird gelehrt: Woher םהישעמ וללהו וללהש תוהנמ דגנכ תוחנמ וקלחי לבא

 -dass man nicht Speisopfer gegen Schlacht רגו] ןמשב הלולב החנמ לב [ו] ° רמול דומלת דיב 20]

 -opfer teile"'? — es hehst-Fund jedes Speis תשחרמ דגנכ תבהמ וקלחי אל לובי ןרהא ינב לכל

 opfer, das im Ofen gebacken wird 8cc. soll allen םהישעמ וזו'“םיבר םהישעמ״וזש תבחמ דגנכ תשחרמו

 -Söhnen Ahrons gehören. Man könnte glau דגנכ תשחרמו תבחמ דגנכ תבחמ וקלהי לבא םישק

 -ben,dass man nur Speisopfer gegen Schlacht םהישעמ ימנ יא םישק םהישעמי^ללהו וללהש תשחרמ

II וללהו - M 75 || ׳חנמ דגנכ ׳פוע M 74 || (ייבאד M) 73 op^er nicht teilen dürfe, da sie bei Armut 
 -j- M 76 nicht an deren Stelle treten, wol aber Speis- ן ןה| M 77 ׳ישעמ וזו ׳כר הישעמ P 78 [j הזו;

 -P 79 opfer gegen Geflügelopfer, da sie bei Ar הישעמ. M ןיכר ׳הישעמ וללהו וללהו ׳שק ׳שעמ.

mut an deren Stelle treten'‘^ so heisst alles, was im Tiegel bereitet zvird, soll allen 

Söhnen Ahrons gehören. Man könnte glauben, dass man nur Speisopfer gegen Geflü- 

gelopfer nicht teilen dürfe, weil diese Blutopfer und jene Mahlopfer sind, wol aber Ge- 

flügelopfer gegen Schlachtopfer, denn die einen wie die anderen sind Blutopfer, so heisst 

esFtmd auf der Pfanne‘‘'^. Man könnte glauben, dass man nur Geflügel gegen Schlacht- 

opfer nicht teilen dürfe, weil die einen mit der Hand"“und die anderen mit einem Ge- 

rät hergerichtet werden, wol aber Speisopfer gegen Speisopfer, da sow'ol diese als auch 

jene mit der Hand hergerichtet werden, so heisst esFund jedes mit Oel gemengte Speis- 

Opfer 8cc. soll allen Söhnen Ahrons gehören. Man könnte glauben, dass man nur ein Pfann- 

opfer gegen ein Tiegelopfer oder ein Tiegelopfer gegen ein Pfannopfer nicht teilen 

dürfe, da das eine weich und das andere hart hergerichtet wird, wol aber ein Pfann- 

opfer gegen ein Pfannopfer oder ein Tiegelopfer gegen ein Tiegelopfer, da das eine 

ib.v.10 

407. Num. 18,9. 408. Auch zur Antrauung eines Weibs. 409. Die Opferteile werden 

im Feuer verbrannt. 410. Dh. R. Jehuda trat von seiner Ansicht zurück. 411. Dass der eine 

Priester ganz allein die Speisopfer u. der andere ganz allein die Schlachtopfer erhalte. 412. Dev. 7,9,10. 

413. Wer zur Darbringung eines Viehs als Schuldopfer nicht bemittelt ist, hat statt dessen ein Geflügel als 

solches darzubringen, u. wenn er auch dazu nicht bemittelt ist, so hat er ein Speisopfer darzubringen (cf. 

Dev. Kap. 5); das Speisopfer tritt somit nur an Stelle des Geflügels u. nicht an Stelle des Schlachtopfers. 

414. Dev. 7,9. 415. Weiter heisst es: soll allen Söhnen Ahrons gehören, u. da dies hinsichtl. des Speisop- 

fers bereits gelehrt worden ist, so ist es auf das Geflügelopfer zu beziehen. 416. Das Geflügelopfer wird 

nicht mit einem Messer geschlachtet, souderu ihm mit der Hand der Kopf abgekniffen. 417. Dev. 7,10. 
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7,10.*l לוכי היהת ןרהא ינב לכל הברהו” רמול דומלת םיכר 
 םילק םישדקב וקלהי לבא םישדקה שדקבי״וקלהי אל
 הדות לע םא°היל ךימסו ויחאכ שיא” רמול דומלת ,2
 םיקלוח ןיא ךכ םישדק ישדקב ןיקלוח ןיאש םשב
 ןיאו םומ לעב וליפא קלוח שיא’'שיא םילק םישדקב
 הדוהי יבר ינמ ארפס םתס” םת וליפאו קלוח ןטקה*'"«י■ סס״
 הנימ עמש ללכ הקולח ןיד הב תילד רמאק אוהו"’
 םיכשומ םיעונצה״אינתהו אינת אל ימ ברכו אבר רמא"'ן,"";“,

 םיפטוח םיקלוח יאמ םיקלוח םינרגרגהו םהידי תא"'
 ורבח קלחו וקלח ףטחש דחאב השעמ אפיס ינתקדכ
 הברי״רמא ותומ םוי דע ןצמח ןב ותוא ןיארוק ויהו
 ףכמ עשר דימ ינטלפ יהלא° הארק״״יאמ אליש בר רב
 טפשמ ושרד בטיה ודמל״אכהמ רמא אבר״׳ץמוחו לועמ
 אל דיזמב ןיב גגושב ןיב ינש רשעמ :'"ץומח ורשא
 אל גגוש רמוא הדוהי יבר ריאמ יבר ירבד שדיק
 אחא בר רמא ילימ ינה אנמ :שדיק ריזמ שדיק
 ערזמ ץראה רשעמ לכ[ו]°ארמגד הימשמ אברד הירב1י.27,30
 אלו אוה ׳הל״ך׳הל שדק] אוה ׳הל ןיעה ירפמ ץראה
8,28!,m» ומירת ןכ״ביתכד רשעמ תמורת’°ירה'השא וב שדקל 
Qid.68aתשדוקמ המורתב שדקמה”ןנתו ׳ה תמורת םתא םג 
 ונתת”רדב ביתכד הלח ירהו ׳הל היב ביתכ אלד''8,״.ו5,2ו
 היב ביתכ אלד״תשדוקמ תומורתב שדקמה” ןנתו ׳הל
2!,26,lv היהת שדק אוה לבוי” הב ביתכד תיעיבש^יירהו שדק 
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883 QIDDUSI 

wie das andere hart oder das eine wie das 

andere weich hergerichtet wird, so heisst 

es oder trockne soll allen Söhnen rlhrons 

gehören. Man könnte glauben, dass man nur 

Hochheiliges nicht teilen dürfe, wol aber 5 

Minderheiliges, so heisst esSeinem wie dem 

anderen., und darauf idlgtSivcnn als Dank\ 

wie sie Hochheiliges nicht teilen dürfen, 

ebenso dürfen sie Minderheiliges nicht tei- 

len. Mann^"\ ein Mann erhält einen Anteil, 10 

selbst gebrechenbehaftet, nicht aber ein Min- 

derjübriger, selbst gebrechenfrei. Eine ano- 

nyme Lehre im vSiphra^'°ist ja von R. Jehuda, 

und diese lehrt, dass hierbei eine Teilung 

überhaupt nicht erfolgen dürfe^"; schliesse 15 

hieraus. Raba sprach: Gibt es denn nicht 

eine Lehre nach Rabh, es wird ja gelehrt, 

dass die Frommen die Hand davon^^zurück- 

zogen und die Gefrässigen unter sich teil- 

tenl? — Unter teilen ist das Haschen zu 20 

verstehen, wie im Schlußsatz gelehrt wird: 

einst haschte jemand seinen Anteil und den 

Anteil seines Genossen, und man nannte ihn 

"Gewalttäter" bis zu seinem Lebensende. 

Rabba b. R. Sila sagte: HierauU'deutet fol- 

gender Sc\\r\itwersSmein Gott, befreie mich 

aus der Hand des Gottlosen, aus der Faust 

des Frevlers und des Gezvalttäters. Raba ent- 

nimmt dies aus iolgenAemFlernt Gutes tun, forscht nach Recht, leitet den Vergezmltigten. 

Wenn [ein Laie] mit dem zweiten Zehnten, einerlei ob versehentlich oder 

SÄTZLieVORH, so HAT ER SIE SICH NICHT ANGETRAUT — WORTE R. MEIRS; R. JeHUDA 

SAGT, VERSEHENTLICH HABE ER SIE SICH NICHT ANGETRAUT, VORSÄTZLICH HABE ER SIE 

SICH ANGETRAUT. Woher dies? R. Aha, der Sohn Rabas, sagte im Namen einer Ueberliefe- 

rwrxgfUnd aller Zehzite des Lands, vom Saat des Lands und von der Baumfrucht, gehört dem 

llerrn\ es gehört dem Herrn, nicht aber, um damit ein Weib anzutrauen. —Auch von der 

Zehnthebe^'dieisst es ja:''5״'c> sollt auch ihr eine Hebe für den Herrn abheben., dennoch wird 

gelehrt, dass, wenn [ein Priester sich ein Weib] mit der Hebe angetraut hat, sie ihm 

angetraut sei!?—Da heisst es nicht dem Herrn. — Bei der Teighebe heisst es ]di'Fsollt 

ihr dem Herrn geben., dennoch wird gelehrt, dass, wenn er sie sich mit den Heben^'°an- 

getraut hat, sie ihm angetraut sei!? — Da heisst es nicht heilig. — Beim Siebentjahr 

heisst es jaSes ist ein fobel, heilig soll es euch sein., dennoch wird gelehrt, dass, wenn 

418. Ib. V. 12. 419. Wörtl. Uebersetzung des W.s שיא, oben sinngemäss mit "einem״ übersetzt. 

420. Cf. S. 867 N. 288; eine solche ist die hier angezogene. 421. Demnach ist es nicht Eigentum des 

Priesters. 422. Von den Schaubroten (cf. Ex. 25,30), die beim Umtausch an die Priester verteilt wurden; 

cf. Bd. iij S. 162 Z. 3 ff. 423. Dass das im Text gebrauchte W. ןצמח die Bedeutung "Gewalttäter׳״ habe. 

424. Ps. 71,4. 425. Jes. 1,17. 426. Lev. 27,30. 427. Die die Leviten an die Priester zu entrichten 

haben. 428. Num. 18,28. 429. Ib. 15,21. 430. Zu denen auch die Teighebe gehört. 431. 

Lev. 25,12. 
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 jemand sich [ein Weib] mit Früchten vom אלד תשדוחמ תיי^/יייבש תוריפכ שדקמה ןנתו םכל

 -Siebentjahr angetraut hat, sie ihm ange ׳.־,3 [לארשי] שדק״כיתכד המורת ירהו ׳הל היכ כיתכ

 .!(traut^^seü?— Da heisst es nicht de/n FicrT תשדוקמ המורתכ שדקמה ןגתו ותאוכת תימ*אר 'הל
co!.b הנימ''תעמש אליממ ואלו״י^כיתכ לארשיכ אוהה 

Jer, 

5 lig ותייוהכ אוה ארק רמא כרד הימק אכס ןיכרייהמגרת 
 שריק אל גגושב שדיק דיזמב שדקהבו" :אהי
 דיזמב שדיק גגושב רמוא הדוהי יבר ריאמ יבר ירבד
 יברד הנימ תיעמש בקעי יבר רמא" ;שדיק אל
 שדקה תגגש הדוהי יברד״רשעמ תגגש יתרת ןנחוי

— Hinsichtlich der Hebe heisst es ja^/'V^«’- 

ist Jisrael dem Herrn, der Erstling seines 

Ertrags^ dennoch wird gelehrt, dass, wenn 

er sie sich mit der Hebe angetraut hat, sie 

ihm angetraut sei!?— Dies^^bezieht sich auf 

Jisrael. — Ist dies denn nicht von selbst zu 

 verstehen^"!? Rabin der Greis erklärte es vor ארח םהב תשדקתמ השא ןיא םהינש* ריאמ יברד !0

 es verbleibt ,ז.:^ ?Rabh: Die Schrift sag-rw םיצור םהינש ןיאש יפל ארחו הצור השא ןיאש יפל

 ״'.bei seinem Sein ןנא יזחינ הימרי יבר רמא והיינימ יה אנעדי אלו

 Wenn mit Geheiligtem, so hat er והיא־״אחרואד אחרט םושמ הל אחינ אל יהיא רשעמ

 ,sie sich, wenn vorsätzlich, angetraut והייורת שדקה אלא אליממ אתתיא ינקינד היל אחינ

 wenn versehentlich, nicht angetraut בקעי יברו'והיידי לע שדקה ליהתנד'והל אחינ אל !5

 -Worte R. Meirs; R. Jehuda sagt, ver— רשעמ רמימל אביא אל ימ ארבתסמ אבפיא רמא

 ,sehentlich habe er sie sich angetraut 'אל והיא אחרואד אחריט םושמ הל אחינ אל יהיא

 -vorsätzlich habe er sie sich nicht an אמלשב שדקה אלא אחרואד אסנוא םושמ היל אחינ

 .getraut, r. jäqob sagte: ich habe von R אלא הדי לעי שדקה ליחתנד‘ הלי אחינ אל יהיא

 m Johanan zwei Dinge gehört: hinsichtlich אעב :אליממ אתתיא ינקינד'היל אחינ אל ימ והיא

 .des Zehnten bei Unvorsätzlichkeit nach R תועמ תשדקתמ ןיא השא אדסה ברמ אבר הינימ

 Jehuda, und hinsichtlich des Geheiligten תשדקתמ ןיא השא היל רמא ןילוחל ואציש והמ

 -bei Unvorsätzlichkeit nach R. Mefr, [wes רב אייח בר הנימ אעב :ןילוחל ואצי ךאיה תועמ

 P 94 halb] bei beiden! das Weib nicht angetraut 94 p ■— ו M 95 |1 — הנימ M 96 11 ברד 'טק אבס אביי בר

 י״רל M 99 II (׳טג + P) 98 |j (׳ינתמ + P) 97 || ׳טא אפפ

 M 1 Ij ינקינד אחינ אל ימ והיא אלא M 100 || ם״רל ה״שו

2 M 3 11 רמימל אכיל יט י״רו ארוסיאב והישפנ ינהנד 

5 M 6 || והיא ׳לע M ינקילד. 

jjvj 1 iYj. ^ II לחתינד 

 — אחרואד...יהיא M 4 II — הל

sei; hinsichtlich des einen [erklärte er,] weil 

das Weib es nicht wünsche, und hinsichtlich 

des einen, weil beide es nicht wünschen; 

ich weiss aber nicht, von welchem von die- 

sen. R. Jirmeja sagte: Wir wollen es untersuchen; beim Zehnten wünscht sie es nicht, 

wegen der Reisebeschwerden״*, ihm aber ist es erwünscht, sich ein Weib umsonsU'an- 

zueignen; beim Geheiligten wünschen beide nicht, dass ihretwegen das Geheiligte ent- 

weiht"°werde. R. Jäqob sagte: Das Entgegengesetzte leuchtet ein; hinsichtlich des Zehn- 

ten kann man sagen, sie wünsche es nicht, wegen der Reisebeschwerden, und er wün- 

sehe es nicht, wegen eines Reiseunfalls"', beim Geheiligten aber wünscht sie allerdings 

nicht, dass ihretwegen das Geheiligte entweihU'werde, aber ist es etwa ihm nicht er- 

wünscht, sich ein Weib umsonst anzueignen'״!? 

Raba fragte R. Hisda: Das Weib ist ihm nicht angetraut, aber wird das Geld pro- 

fan? Dieser erwiderte: Wie sollte, wenn das Weib ihm nicht angetraut wird, das Geld 

profan werden'"!? 

R. Hija b. Abin fragte R. Hisda: Wie verhält es sich beim Verkauf"? Dieser er- 

432. Oben (S. 874 Z. 3 ff.) heisst es, dass in einem solchen P'all nur Schwestern nicht angetraut seien. 

433. Jer. 2,3. 434. Die W.e ״heilig dem Herrn435 .״. Da die Jisraeliten mit der Hebe verglichen 

werden, so gilt ja die angezogene Bezeichnung auch von der Hebe. 436. Vom Zehnten. 437. 

Als Eigentum Gottes. 438. Da es nur in Jerusalem gegessen werden darf. 439. Da er den 

Zehnten unausgelöst ausserhalb Jerusalems nicht geniessen darf. 440. Dies erfolgt nur dann, wenn die 

Trauung gütig ist. 441. Er ist dafür bis zur Ankunft in Jerusaletu haftbar, da er erst da einen Wert 

erhält. 442. Sie hat davon keinen Nutzen, da er es sonst mit seinem Geld tun würde. 443. Da 

er davon einen Nutzen hat, so ist es ihm erwünscht. 444. Die Handlung ist ungiltig. 445. Ob nach 
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widerte; Auch beim Verkauf erfolgt keine אל רכמב ףא' היל רמא יאמ רכמב אדסח ברמ ןיבא 

Erwerbung. Er wandte gegen ihn ein: Ein יבר ריאמ יבר ירבד תיבה לעבכ ינונה°היביתיא הנק 

Krämer gleicht einem Privatmann״'— Wor- אלא ינלפימ אק אל ןאכ דע“ ינהלושב ינונח רמוא הדוהי 

te R. Meirs. R. jehuda sagt, ein Krämer תיבה לעבכ ינונח רבס רמו ינחלושכ ינונח רבס רמד 
gleiche einem Geldwechsler. Ihr Streit be- 5 ולרבדל ריאמ יבר לעמ איצוה םא אמלע ילוכד לבא 

steht nur insofern, indem der eine sagt, der לעמ אל ימנ" איצוה םא ידידל' רמאק הדוהי יברד 

Krämer gleiche einem Geldwechsler, und רמאו תיבה לעבכ ינונחד אהימ יל ידוא ךדידל אלא 

der andere sagt, der Krämer gleiche״'einem םידדצ לכ׳ילע ונרזח״ בר רמא :ינחלושכ אל״היל F01.54 

Privatmann, alle stimmen jedoch überein, ללהתמ ןיא גגושב שדקה וניצמ אלו ריאמ יבר לש 

dass, wenn er es ausgegeben hat, eine Ver-10 ולב אלש הנוהכ תונתכב וניתנשמו'“ ללהתמ דיזמב 

untreuung begangen worden״'sei!?—R.Mefr 03 הרות הנתינ אלש יפל״ ןהב תונהיל ונתינו ליאוה 

sagte es nach der Ansicht R. jehudas: nach ןילעומ ולבש הנוהב תונתכ עמש את תרשה יכאלמל 

meiner Ansicht ist, wenn er es ausgegeben אל ולב אל וליפא ואל יאמ ריאמ יבר ירבד םהב 

hat, keine Veruntreuung begangen worden, םילעומ ןיאו ןיתדחב םילעומ עמש את אקוד ולב 
aber auch du solltest mir beipflichten, dass 15 ןילעומ״ רמוא ריאמ יבר הדוהי יבר ירבד םיקיתעב 

der Krämer einem Privatmann gleiche; die- ירישב ןילעומ רמוא ריאמ יבר היהש םיקיתעב ףא 

sei־ aber erwiderte ihm: nein, er gleicht ei- אלש יפלייתונהיל ונתינו ליאוה אמינ יאמאו הכשלה 

nein Geldwechsler. ריעה תמוח אהד תרשה יכאלמל הרות הנתינ 

^ Rabh sagte: Wir haben die Ansicht R. אל הילו -f M 9 j| תיבה...דע - M 8 || ףא - M 7 
Mefrs nach allen Richtungen untersucht p 12 || אל — M 11 jj ימנ — M 10 || היל ׳ריבס 
und nicht gefunden, dass [nach ihm] Ge- דיזמ דחאו גגוש דחא אלא + M 13 || וידדצ M .לב — 
heiligtes versehentlich״'nicht entweiht und ־וייי + M 15 || רמוא...ןילעומ — M 14 || ללחתמ 

vorsätzlich entweiht״“werde; unsre Misnah abeP^^spricht von unzerschlissenen'^'Hemden 

des Heiligtums; diese sind zur Nutzniessung freigegeben, da die Gesetzlehre nicht den 

Dienstengeln verliehen worden“’ist.— Komm und höre: An den zerschlissenen Hemden 

der Priester begeht man eine Veruntreuung — Worte R. Mefrs. Wahrscheinlich doch, 

auch wenn sie nicht zerschlissen sind!? — Nein, nur wenn sie zerschlissen'"’sind. — 

Komm und höre: Man begeht eine Veruntreuung an den neuen'^und nicht an den alten 

— Worte R. Jehudas; R. Mefr sagt, man begehe eine Veruntreuung auch an den alten, 

denn R. Mefr ist der Ansicht, man begehe eine Veruntreuung an den Ueberschüssen 

der Tempelkammer. Weshalb denn, man sollte doch sagen, sie seien zur Nutzniessung 

freigegeben, da die Gesetzlehre nicht den Dienstengeln verliehen worden ist, denn 

auch die Stadtmauer und die Türme wurden von den Ueberschüssen der Tempel- 

RM. der Verkauf gütig ist, wenn versehentlich mit Geld vom Geheiligten gezahlt worden ist. 446. 

Diese Lehre spricht von dem Fall, wenn der Schatzmeister jemandem dem Heiligtum gehöriges Geld zur 

Verwahrung gibt; hinsichtl. der Benutzung desselben wird zwischen einem Geldwechsler u. einem Privat- 

mann unterschieden. 447. Nach der einen Ansicht hat, wenn der Krämer das Geld ausgegeben hat, 

der Schatzmeister u. nach der anderen der Krämer die Veruntreuung begangen. 448. Demnach muss 

der damit erfolgte Verkauf gütig sein. 449. Wenn es versehentlich benutzt worden ist. 450. Die 

Ungiltigkeit der Trauung bei Unvorsätzlichkeit erfolgt nicht aus dem Grund, weil dann keine Veruntreu- 

ung erfolgt; diese erfolgt vielmehr auf jeden Fall. 451. Nach der die Trauung ungiltig ist, wonach 

das Geheiligte nicht entweiht wird. 452. Die beim Tempeldienst noch verwendbar sind. 453. Die 

Priester sind nur Menschen u. es ist ihnen nicht möglich, sie im Augenblick der Beendigung des Tempel- 

dienstes abzulegen; diese bleiben daher, wenn der Priester sie versehentlich für Privatzwecke benutzt. Eigen- 

tum des Heiligtums. 454. Da sie für den Tempeldienst nicht mehr verwendbar sind, so dürfen sie 

auch ausserdienstlich nicht getragen werden u. gleichen jedem anderen Eigentum des Heiligtums. 455. 

Münzen der Tempelsteuer, dh. an den Münzen, die für die Opfer des laufenden Jahrs bestimmt sind; die 

alten, dh. was vom Opferfonds am Schluss des Jahrs zurückbleibt, werden nicht für Opfer, sondern für an- 

dere Bedürfnisse des Tempels verwandt. 
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kammer errichtet״'!? Es wird nämlich ge- 

lehrt: Die Mauer der Stadt, die Türme und 

sämtliche Bedürfnisse der Stadt wurden von 

den Ueberschüssen der Tempelkammer be- 

seq.i«,2 ריעה תמוח° ןנתד ותא׳יהבשלה יריישמ"היתולדגמו 
 הכשלה ירישמ ןיאב ריעה יכרצ" לבו"היתולדגמו־'

 עמש את הדוהי יבר אמיא אלא ריאמ יבר אמית אל

 םלשורי ינבא קהצי יבר רב לאעמשי יבר רמא אינתד’־

 .stritten. — Eies nicht R. Mefr, sondern R יבר אמית אל ריאמ יבר ירבד םהב םילעומ ורמ*נשי 5

 -Komm und höre, es wird ge - ^״Jehuda םלשורי הדוהי יבר יא הדוהי יבר אמיא אלא ריאמ

N־d.10b םישיאב םיצעכ םירידב ארמיאבןנתהו״אשדקימ ימ lehrt: R. jismäei b. R. ji9haq sagte: Wenn 

 Steine von [Bauten in] Jerusalem abgefallen רמואה לכ רמוא הדוהי יבר םלשוריכ הבזמב לכיהב

 -eine Verun ״sind, so begeht man an ihnen רמא אלד םושמ־' אמית יבו םולכ רמא אל םלשורי

1b.110! ־ רמואה לב רמוא הדוהי יבר° אינתהו םלשוריכ treuung — Worte R. Mefrs״'!? — Eies nicht 

 R. Meirs, sondern R. jehudas. — ist denn "ברקה רבדב .רודיש דע םולכ רמא אל םלשוריכ

c01.b:הדוהי יברד אבילאו והנינ יאנת ירתי םלשוריב" nach R. jehuda Jerusalem heilig, es wird 

 ־,"wie die Ställe ,־"ja gelehrt: wie"°das Eamm ריאמ יבר היה רמוא ארפ רבד הימשמ אלוע רמא
 wie das Holz"', wie das Feueropfer, wie der ורמא אלו ללהתמ ןיא גגושב ללהתמ דיזמב שדקה

 -Tempel, wie der Altar, wie Jerusalem; R. je ןיאד רחאמ יכו דבלב ןברק ןינעל אלא ללהתמ גגושב !5

 gesagt hat, habe״huda sagt, wer"Jerusalem שירפ־־ןיבר אתא יכ אלא בייחמ יאמב ןברק ללהתמ

 nichts"'gesagt!? Wolltest du sagen, weil er דיזמב שדקה ריאמ יבר היה רמוא אדפ רבד־'הימשמ

 wie Jerusalem“ gesagt hat, so wird״ nicht ללהתמ גגושב ורמא אלו ללהתמ ןיא גגושב־^ללחתמ

 -wie jeru״ ja gelehrt: R. jehuda sagt, wer בר רמא ןמחג בר רמא :דבלב הליכא ןינעל אלא

 salem“ gesagt hat, habe nichts gesagt; nur ליאוה רשעמב ריאמ יברכ הכלה הבהא רב אדא 20

 wenn er bei einer Sache gelobt hat, die in שדקהב הדוהי יברכ הכלהו" היתוכ אנת ןל םתסו

 יאמ רשעמב ריאמ יברכ היתוכ אנת ןל םתסו ליאוה

 ד",3 ול ןיא םירמוא יאמש תיב יעבר םרב° ןנתד'־ איה

16 P + ד M 17 |i ןיאב P 18 |j 19 || הילדגמו M ו£4רסיאב' 

 M 21 ]j ריעה תמוח P 20 |j ירישב ןיאב ריעה יכרצ לבא (?)

 ׳מיאב ׳ינתהו M .אינתהו P 22 || רב לאעמשי ׳רד הובא ינתד
 M) 25 II ד םושמ — M 24 || לכ — M 23 || ׳שיאב ׳רידב

 M) 28 11 שירפ — P 27 |[ יאנת חבזמ יבגל M 26 || (כ —

 .׳ינתד M 31 || (י״רד M) 30 || ם״א ׳ושב — M 29 || (רבד —

Jerusalem dargebracht wird. — Zwei Tan- 

nafm streiten über die Ansicht R. Jehudas"'. 

Üla sagte im Namen Bar-Padas: R. Mefr 

ist der Ansicht, das Geheiligte werde vor- 

sätzlich entweiht und versehentlich nicht 

entweiht, und nur hinsichtlich des Opfers 

sagten sie, dass es versehentlich entweiht"' 

werde. — Wieso ist er, wenn es nicht ent- 

weiht wird, zu einem Opfer verpflichtet!? — Vielmehr, als Rabin kam, erklärte er im 

Namen Bar-Padas: R. Mefr ist der Ansicht, das Geheiligte werde vorsätzlich entweiht 

und versehentlich nicht entweiht, und nur hinsichtlich der Verzehrung"'sagten sie, dass 

es versehentlich entweiht werde. 

R. Nahman sagte im Namen des R. Ada b. Ahaba: Die Halakha ist hinsichtlich des 

[zweiten] Zehnten'^wie R. Mefr, weil der Autor nach seiner Ansicht anonyn1"®lehrt, und 

hinsichtlich des Geheiligten wie R. Jehuda, weil der Autor nach seiner Ansicht anonym 

lehrt.—Wo dies wie R. Mefr hinsichtlich des Zehnten?—Es wird gelehrt: Beim vier- 

456. Da die Ueberschüsse auch für städtische Bauten verwandt werden, so ist eine profane Nutznies- 

sung unvermeidlich. 457. Dieser ist es, nach welchem inan an den Ueberschüssen eine Veruntreuung 

begeht. 458. Da die Stadt heilig ist. 459. Auch bei diesen ist eine profane Nutzniessung unver- 

meidlich. 460. Wenn jemand hinsichtlich einer fremden Sache gelobt, sie möge für ihn wie eines der 

hier aufgezählten heiligen Dinge gelten, so ist sie ihm verboten. 461. Des beständigen Opfers. 462. 

Der Opfertiere. 463. Zur Verbrennung der Opfer auf dem Altar. 464. Demnach ist Jerusalem nicht 

heilig. 465. Hinsichtl. der Heiligkeit Jerusalems. 466. Wer versehentlich dem Heiligtum gehöriges 

Oeld benutzt, hat zwar das Opfer darzubringen, jed. wird das Geld nicht entweiht u. bleibt Eigentum des 

Heiligtums. 467. Wenn jemand eine Sache des Heiligtums verzehrt hat, so dass sie nicht mehr vor- 

handen ist; wenn er sie aber anderen gegeben hat, so bleibt sie im Besitz des Heiligtums, wo sie sich auch 

befindet. 468. Dass es heilig ist. 469. Die Halakha wird nach der anonymen Lehre entschieden. 
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 תייב״ול שי םירמוא ללה תיבו רועיב ול ןיאו שמוה
 ללה תיבו תוללוע ול שיו טרפ ול שי םירמוא יאמש
 שדק ירמג ללה תיבד והיימעט יאמ תגל ולוב םירמוא
 רועיב ול שיו שמוה ול שי רשעמ המ רשעממ שדק

jährigen Weinberg^'°ist, wie die Schule Sam- 

majs sagt, weder das Fünftel״'noch die Fort- 

schaffung״'erforderlich; die Schule Hillels 

sagt, es sei erforderlich. Die Schule Sam- 

Bm.0O3 
Men.823 

majs sagt, bei diesem habe das Gesetz von 5 יאמש תיבו רועיב ול שיו שמוה ול שי יעבר םרב ףא 

Abfall und Nachlese״'statt; die Schule Hil- םירמוא ללה תיבו'' רשעממ שדק שדק ירמג אל 
leis sagt, alles komme in die KeiteFA Fol- ולוכ יאמא״הדוהי יברב יא והל אריבפ ןאמכ רשעמכ 

gendes ist der Grund der Schule Hillels: יברכ ואל אלא אוה טוידה ןוממ רשעמ״רמאה תגל 

sie folgert es durch [das Wort] heilig''\om הליש° ןנתד איה יאמ שדקהב הדוהי יברבו" ריאמ •״־i.s!־ 
Zehnten, wie beim Zehnten das Fünftel und 10 ינוונה ינוונה לצא עיגה אלש דע רכזנו הקיפ דיב 

die Fortschaffung erforderlich ist, ebenso ןנת אל ימ רשעמב הדוהי יברכו איצוישכל לעמ 

ist auch beim vierjährigen Weinberg das ותישימח״^וילע ףיסומ ולש ינש* רשיעממ״הדופה ןנתהו° 

Fünftel und die F'ortschaffung erforderlich. יבר אמיליא ינמ הנתמב ול ןתינש ןיב” ולשמ ןיב 

Die Schule Sammajs aber folgert nicht durch ןוממ רשעמ רמאהו° הנתמב היל ביהי יצמ ימ''ריאמ״?]ן 

[das Wort] heilig vom Zehnten. Wessen An-15 ריאמ יבר םלועל אל״הדוהי יבר ואל אלא אוה הובג 
sicht ist nun die Schule Hillels, die es mit הילביטב הילהינ ביהיד''” ןוגב ןניקסע יאמב אבהו 
dem Zehnten vergleicht, wenn der des R. את ןיימד ומרוה אלש ימכ״ומרוה אלש תונתמ°רבםקו g?||58׳b 

jehuda, wieso kommt alles in die Kelter, ותישימהי^וילע ףיסומ ולש יעבר עטנ הדופה° עמש 

dieser sagt ja, der Zehnt sei Eigentum des יבר אמיליא ינמ הנתמב ול ןתינש^'ןיב” ולשמ ןיב” 

Laien, doch wol der des R. MeiVL — Wo 20 רשעממ שדוק שדוק ירמג אהו^יהיל ביהי יצמ ימ ריאמ 

dies wie R. Jehuda hinsichtlich des Gehei 

Ms.l3,״ 

 Qid,24ä ׳

31 M רועיב ל״יו שמוח M 32 jj ע״ופ ול שי ׳וא ש״ב 

 I! והל ׳ריבס + M 33 || רשעמכ ה״בו תגל ולוכ ׳וא ה״בו
34 B — ו. M 35 || ׳רו M 36 || ולש ׳שעמב M 37 שמוח II 

J- M 38 || ו B + 39 || איה M + 40 |1 איח M ׳יבחיד II 

41 M 42 |1 דוהש ימכ ואל f P- 43 || מ M -|- גתמב'. 

ligten? — Es wird gelehrt: Wenn er es"” 

durch einen Vollsinnigen geschickt und be- 

vor dieser zum Krämer kam, sich erinnert"’* 

hat, so hat der Krämer, wenn er es ausgege- 

ben hat, die Veruntreuung begangen"™. — Gibt es denn nicht eine Lehre nach R. Je- 

huda hinsichtlich des Zehnten, es wird ja gelehrt, dass, wenn jemand seinen zweiten 

Zehnten auslöst, er ein Fünftel hinzufügen müsse, einerlei ob seinen Ertrag oder Ge- 

schenktes. Nach wessen Ansicht, wenn nach R. Mefr, wieso kann er verschenkt werden, 

dieser sagt ja, er sei Eigentum Gottes, wahrscheinlich nach R. Jehuda!? — Nein, tatsäch- 

lieh nach R. Mefr, und hier wird von dem Fall gesprochen, wenn er ihm das Unverzehn- 

tete"'‘’gegeben hat, und er ist der Ansicht, Priestergaben, die nicht abgehoben sind, gelten 

nicht als abgehoben"“. — Komm und höre: Wenn jemand seinen vierjährigen Weinberg 

auslöst, so füge er das Fünftel hinzu, einerlei ob seinen Ertrag oder Geschenktes. Nach 

wessen Ansicht, wenn nach R. Mefr, wieso können solche [Früchte] verschenkt werden, 

er"“folgert ja durch [das Wort] heilig vom Zehnten"*', wahrscheinlieh nach R. Jehuda!? 

470. In den ersten 3 Jahren sind die Früchte verboten, im 4. Jahr sind sie heilig u. müssen ausge- 

löst vrerden; cf. Lev. 19,23ff. 471. Das bei der Auslösung des Geheiligten hinzuzufügen ist. 472. 

Im 4. u. 7. Jahr des Septenniunis; cf. Dt. 26,12ff. u. hierzu Bd. i S. 304 Z. 22ff. 473. Die für die Armen 

zurückzulassen sind; cf. Lev. 19,10. 474. Und werde vom Eigentümer ausgelöst, da es Eigentum 

Gottes ist. 475. Das sowol beim Zehnten (Lev. 27,30) als auch beim vierjährigen Weinberg (ib. 19,24) 

gebraucht wird. 476. Die Halakha wird nach der Schule Hillels entschieden u. ihre Ansicht gleicht 

der anonymen Lehre. 477. Geld, das dem Heiligtum gehört, um dafür etwas für sich zu kaufen. 

478. Dass das Geld dem Heiligtum gehöre. 479. Die Veruntreuung ist in diesem Fall durch den 

Eigentümer vorsätzlich u. durch den Krämer versehentlich begangen worden. 480. In dem der Zehnt 

enthalten war. 481. Er ist noch nicht Eigentum Gottes u. darf verschenkt werden. 482. Der 

Autor, naeh welchem bei der Auslösung des vierjährigen Weinbergs das Fünftel hinzuzufügen ist. 483. 

Demnach kann auch der Zehnt verschenkt werden u. ist somit Privateigentum. 
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 Nein tatsächlich nach R. Meir, und hier — יאמב אבהו ריאמ יבר םלו^ל הדוהי יבר ואל אלא

 wird von dem Fall gesprochen, wenn er sie /(יסוי יברכ אלדו רדמס אוהשכ ביהיד ןוגכ ןניקס ^

ori.ijl^® ^^מש את ירפ אוהש ינפמ רוסא רדמס רמאד als Knospenansatz erhalten hat, gegen die 

Ms.lv,6 “^V׳ ותודפל קיפסה אלו ^לסב רש1;מ ונמיה Ansicht R. Joses, welcher sagt, der Knospen- 

 .ansatz^'^sei verboten, weil er als Frucht gilt ינש רשעמש ינפמ״עלסב^^כתשמו עלס ןתונ םיתשב 5

 Komm und höre: Wenn jemand den — ןתנו עלסב רכתשמ יאמא ריאמ יבר אמיליא ינמ ולמ׳

 Zehnten zum Preis eines Selä an [zweiten] הדוהי יבר ואל אלא אנמחר רמא ול םקו ףסבה תא

j־b,101»'םתס ירת אכהו'’אמתס דח אכהו״דדרוהי יבר םלועלו’ sich gezogen und dieser, bevor er ihn ein- 

 gelöst hat, auf zwei gestiegen ist, so zahle **^ימתס ירת יל המ אמתס^דח יל המ אקוד אמתס יאו

 er nur einen Selä, so dass er einen Selä ליאוה“ ריאמ יברכ הכלה קחצי רב ןמחנ בר רמא" !0

Ä,4 תאצמנש המהב“ םתה ןנת“ :היתווכ אתריחבב ןנתו verdient, denn der zweite Zehnt ist sein’'=. 

 ,Nach wessen Ansicht, wenn nach r. Meir "תולוע םירכז חור לכל התדמכו רדע לדנמל םלשורימ

 -wieso verdient er einen Selä, der Allbarm ווהד אוה תולוע םירכז אלא םימלש יחבז תובקנ

 herzige sagt ja:^V ^■ede das GeW^und soll אבב אכה איעשוא יבר רמא ווה אל םימלש יחבז

 ?erstehen, wahrscheinlich nach R. jehudal תולוע אמש ןנישייח רמאק יכהו ןניקסע ןהימדב בוחל !5

 Tatsächlich nach R. jehuda, aber nach — “תשודקו ללהתמ דיזמב שדקה רמאד איה ריאמ יברו

Mei.iQb ןישדקומב הליעמ רחא ןילעומךיא“ןנתהו ללחתמ״ףונה dessen Ansicht gibt es nur eine anonyme 

 Kehre, nach der [des R. Meir] aber zwei^'l לע בוכרדריה דציכ דבלב תרש ילכבו המהבב אלא

 ,Wenn die Anonymität entscheidend ist — םלוכ בכרו וריבח אב” בכרו וריבח אב” המהב יבנ

 ist es ja einerlei, ob sie einmal vorkommt י התשו וריבח אב” בהז לש סוכב התוש היה ולעמ 20 $0

oder zweimal vorkommt!? R. Nahman b. 

Ji9haq erwiderte: Die Halakha ist wie R. 

Meir, weil in der BehirtT'^nach ihm gelehrt 

wird. 

Dort wird gelehrt: Wenn ein Vieh zwi- 

sehen Jerusalem und Migdal-Eder”°gefun- 

den wird, und in derselben Entfernung im ganzen Umkreis [von Jerusalem], so ist es’’', 

wenn ein Männchen, ein Brandopfer, und wenn ein Weibchen, ein Friedensopfer. Kön- 

nen denn Männchen nur Brandopfer sein und nicht auch Friedensopfer!? R. Osäja er- 

widerte: Hier wird von dem Fall gesprochen, wenn man sich für den GeldwerP’Ver- 

pflichtet, und er meint es wie folgt: man berücksichtige, es kann ein Brandopfer sein. 

Dies nach R. Meir, welcher sagt, das Geheiligte könne vorsätzlich entweiht werden'”\ 

— Wird denn das an sich Heilige’”entweiht, es wird ja gelehrt: Eine Veruntreuung 

nach einer Veruntreuung am Geheiligten gibt es nur bei einem Vieh’”und einem Dienst- 

gerät; wenn zum Beispiel einer das Vieh geritten hat, darauf ein anderer gekommen 

ist und es geritten hat und darauf ein anderer gekommen ist und es geritten hat, so 

haben alle eine Veruntreuung begangen; wenn einer aus einem goldenen Becher”®ge- 
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484. Von Baumfrüchten während der ersten 3 Jahre. 485. Er hat ihn durch das Ansichziehen erworben. 

486. Cf. S. 701 N. 95. 487. Geheiligtes wird nur durch Zahlung des Kaufpreises erworben. 488. Die 

oben angezogene gehre vom vierjährigen Weinberg kommt in der MiSnah zweimal (Bd. i S. 304 Z. 13 ff. u. 

Bd. vij S. 1133 Z. 8ff.) vor. 489. Eigentl. Auserwählte, Benennung des Traktats hidijoth, in dem 

die trationell bekundeten gehren gesammelt sind. 490. Ortschaft nahe Jeruäalem. 491. Da es 

vermutlich ein Opfertier ist. 492. Wenn jemand das Vieh auslöst und für profane Zwecke verwen- 

det, so hat er die genannten Opfer darzubringen, u. zwar beide, eines als Ersatz u. das andere freiwillig. 

493. Es wird durch die Auslösung profan. 494. Ein Opfertier, das nicht für das Heiligtum verwandt, 

sondern selbst dargebracht wird. 495. Das zur Opferung bestimmt ist; andere Dinge werden durch 

die erste Veruntreuung, dh. Benutzung für profane Zwecke, profan, so dass der folgende Benutzende keine 

Veruntreuung begeht. 496. Das für den Tempeldienst verwandt wird. 
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trunken hat, darauf ein anderer gekommen איה הדוהי יבר איהה ולעמ םלוכ התשו וריבה אב” 

ist und daraus getrunken hat und darauf ואל ריאמ יברל עמשנ הדוהי יברדמ ריאמ יבר אהי" 

ein anderer gekommen ist und daraus ge- ףוגה תשוד1ר^ללהתמ גנושב שדקה הדוהי יבר רמא 
trunken hat, so haben alle eine Veruntreu- דיזמב שדקהד בג לע ףא ימנ ריאמ יברל אלהתמ אל 
ung begangen. — Hier ist die Ansicht R. 5 ןיוכמ אק אל םתה אלהתמ אל ףוגה תשודק ללהתמ 

jehudas vertreten, während dort die An- ןילוהלי״והניקופאל ןיובמ אק אבה ןילוהלרהניקופאל 

sicht R. Mei'rs vertreten ist. — Von R. Je- םישדקב^׳םישדק ישדקב ריאמ יברל היל תעמשד רמיא 
huda ist ja aber auf R. Meir zu schliessen: בקעי יברו קברמ אוהה היל רמא היל תעמש ימ םילק 

nach R. jehuda wird Geheiligtes versehent- םילק םישדק םיללהתמ םישדק ישדק רמוהו לק הימש 
lieh entweiht, jedoch wird das an sich Hei-10 אביקע יברב אמהיייבר רמא ימנ רמתיא ןכש לכ אל 

lige nicht entweiht, ebenso sollte auch nach ריאמ יבר היה רמוא'’^ אנינה יברב יסו* יבר רמא‘ 

R. Meir, obgleich nach ihm Geheiligtes vor- ישדק דהא ללהתמ ןיא גגושב ללהתמ דיזמב שדקה 

sätziich entweiht wird, das an sich Heilige םישדק ישדק רמוהו לק םילק םישדק דחא^םישדק 
nicht entweiht werden!? — Da^^beabsichtig- יבר הב יהת° קש לכ אל םילק םישדק םיללהתמ Col.b 

te er nicht, es zu profaniren, hierbei״ aber 15 הכזתש״יליבשב אטחו דומע םדאל ול םירמוא יכוךנהוי 

beabsichtigte er, es zu profaniren״־. — Aller- יתיימו^י^ממותש דע הל“ןיתממ ןנחוי יבר רמא אלא 

dings sagt es^R. Meir von Hochheiligem, הדות אמלד תולוע םירכז“ :הנתמו תומהב יתש 

sagte er es etwa auch von Minderheiligem®"!? ימנ יתיימד םהל איעב אהו הדות ימנ יתיימד איה 

Einer von den Jüngern, namens R. Jäqob, הכתשיאו“םינש יתש p םשא אוה םשא אמלדו םחל 

erwiderte: Es ist [ein Schluss] vom Schwe- 20 אל אוה ריזנ םשא’°אוה ערוצמ םשא אמלדו הנש ןב 

reren auf das Eeichtere zu folgern: wenn היב יריהז רהזמ ונמזב הפפ אוה חספ אמלדו יחיבש 
das Hochheilige entweiht wird, um wieviel 

mehr das Minderheilige. Es wurde auch ge- 

lehrt: R. Hama b. Uqaba®“sagte: R. Jose b. 

Hanina sagte, R. Meir sei der Ansicht, das 

Geheiligte werde vorsätzlich entweiht, ver- 

sehentlich aber nicht entweiht. Dies gilt sowol vom Hochheiligen als auch vom Min- 

derheiligen, denn es ist [ein Schluss] vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern: 

wenn das Hochheilige entweiht wird, um wieviel mehr das Minderheilige. R. Johanan 

staunte darüber: sagt man denn zu einem: auf und sündige, damit du gewinnst®“®!? Viel- 

mehr, erklärte R. Johanan, warte er, bis es ein Gebrechen bekommt, sodann bringe er 

zwei Tiere unter Vereinbarung dar®". 

«Wenn ein Männchen, ein Brandopfer.» Vielleicht ist es ein Dankopfer®“®!? — Er 

bringe auch ein Dankopfer dar. — Zu diesem sind ja die Brote®“‘erforderlich!?—Er brin- 

ge auch die Brote dar. — Vielleicht ist es ein Schuldopfer!? — Wenn es einjährig ist, 

und als Schuldopfer ist ein zweijähriges erforderlich. — Vielleicht ist es das Schuld- 

Opfer eines Aussätzigen oder das Schuldopfer eines Nazirs®“'!?—Solche sind selten. — 

Vielleicht ist es ein Pesahopfer!? — Mit einem Pesahopfer ist man zur festgesetzten 

Zeit®°'hehutsam, und ausserhalb dieser Zeit®“’gilt es als Friedensopfer. — Vielleicht ist 

497. Bei der iiuvorsätzlicheu Entweihung. 498. Bei der vorsätzlichen Entweihung. 499. 

Dies ist daher auch bei Opfertieren wirksam. 500. Dass Geheiligtes bei Vorsätzlichkeit entweiht wer- 

de. 501. Wie es das Eriedensopfer ist, von dem die augezogene Lehre spricht. 502. So ist unser 

Text zu verbessern. 503. Das gebrechenfreie Opfertier darf nicht entweiht, dh. auf ein anderes ein- 

getauscht werden. 504. War das ursprüngliche ein Brandopfer, so sei das von ihm dargebrachte 

Brandopfer ein Ersatz u. das P'riedensopfer ein freiwilliges, u. vice versa. 505. Als welche ebenfalls 

Männchen dargebracht werden; ebenso weiter. 506. Cf. Lev. 7,11 ff. 507. Als solche werden 

einjährige dargebracht. 508. An der es zu schlachten ist. 509. Wenn es dann aus irgend einem 

Grund nicht geschlachtet worden ist. 

Talmud Bd.V 112 
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 -es Erstgeburt oder Zehnt!? — Dies ist inso “’והניינ ןרשעמו רוכב אמלדו אוה םימלש ונמזב אלשו

 ־fern von Bedeutung, indem sie*‘°gebrechen ןמומב ימנ יכה ןמומב והנילכימל אתבליה יאמל
 behaftet gegessen werden dürfen, und auch איה הדות אמלד םימלש יחבז תובקנ זילכאתמ

 jene dürfen gebrechenbehaftet gegessen אמלדו םהל ימנ יתיימד םחל ןניעב אהו הדות יתיימד

 ״'werden יתש תב חכתשיאו” התנש תב תאטח איה תאטח 5

 -Wenn ein Weibchen, ein Friedensop» חכתשא חיכש אל התנש הרבעש תאטח אמלדו םינש

 fer.» Vielleicht ist es ein Dankopfer. — Er תב זע רמוא יאניכח ןב איננח אינת יאמ התנש תב

 -bringe auch ein Dankopfer dar. — Zu die ייבא רמא אלא אתעד אקלפ תאטחל תאטחל התנש

 sem sind ja die Brote erforderlich!? — Er **’ונת נהילאמ התמ איהו הפיכל הסנוכ יאדו תאמחב

FoS 0! חקל םאו“ ינש רשעמ תועמב המהב םיחקול ןיא“ ןנבר bringe auch die Brote dar. — vielleicht ist 

 es ein Sündopferl? — Wenn es zweijährig לכאתו הלעת דיזמב םמוקמל םימד ורזחי גנושב

 -ist, und als Sündopfer ist ein einjähriges er ןיוכתמב םירומא םירבד המב הדוהי יבר רמא םוקמב

 ,forderlich. — Vielleicht ist es ein Sündopfer ’'איצוהל ןיוכתמב לבא םימלש םשל הליחת’ ןחקלו

 -das über ein Jahr alt geworden ist!? — Sol ורזחי ריזמ ןיב גנוש’ןיב ןילוחל ינש רשעמ תועמ

*^Bek!9» 5! רמוא הדוהי יבר ןנת ןנאהו םמוקמל םימד ches ist selten. — Wie ist es, wenn ein ein- 

 jähriges gefunden worden ist? — Es wird ׳תועמ ןיאש תעדוי השא רזעלא יבר רמא"'שדיק

 gelehrt: Hananja b. Hakhinaj sagte: eine םלשוריב ותלכואו הלועו הדי לעךיללחתמ ינש רשעמ

 -einjährige Ziege als Sündopfer. —Als Sünd םידבע האמט המהב ירה*'הימרי יבר הל ףיקתמ

 ,Vielmehr ?!־־opfer, wie kommst du darauf ןיללהתמ*^נש רשעמ תועמ ןיאש עדוי םדאד תועקרקו

Ms.i,7 20 תועקרקו םידבע האמט המהב םיחקול ןיא“ןנתו ןהילע erklärte Abajje, gleich einem Sündopfer; 

 man sperre sie in den Stall und lasse sie ןדגנכ לכאי חקל םאו םלשוריב״יינש רשעמ תועמב

von selbst verenden'־'. 
Die Rabbanan lehrten: Man darf für 

Geld vom zweiten Zehnten kein Vieh'״kau- 

fen; hat man gekauft, so muss man, wenn 

versehentlich, das Geld zurück auf seinen 

Platz'־'tun, und wenn vorsätzlich, [das Vieh] nach dem Ort'־“bringen und es da verzeh- 

ren. R. Jehuda sagte: Dies nur in dem Fall, wenn man es gekauft hat in der Absicht, 

es als Friedensopfer [darzubringen], wenn man aber beabsichtigt hat, Geld vom zweiten 

Zehnten für Profanes auszugeben, so muss man, ob versehentlich oder vorsätzlich, das 

Geld zurück auf seinen Platz tun. — Wir haben ja aber eine Lehre: R. Jehuda sagt, 

vorsätzlich habe er sie sich an getraut'־’!? R. Eleäzar erwiderte: Ein Weib weiss, dass 

durch sie das Geld vom zweiten Zehnten nicht entweiht werde, und sie geht nach 

Jerusalem hin und verzehrt es da'־*. R. Jirmeja wandte ein: Jeder weiss ja auch, dass 

durch unreines Vieh, Sklaven und Grundstücke das Geld vom zweiten Zehnten nicht 

entweiht'־Verde, dennoch wird gelehrt, dass man für Geld vom zweiten Zehnten auch 

nicht in Jerusalem unreines Vieh, Sklaven oder Grundstücke kaufen dürfe, und wenn 

man gekauft hat, den entsprechenden Betrag verzehren müsse'”!? — Vielmehr hier wird 
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510. Wenn ein Zweifel obwaltet. 511. Da sie eingelöst worden sind. 512. Viell. ist es 

kein Sündopfer; als solches kann es nicht einmal bedingungsweise dargebracht werden, da es keine freiwil- 

ligen Sündopfer gibt. 513. Wie dies bei einem Sündopfer, das nicht dargebracht werden kann, zu er- 

folgen hat; cf. Bd. vij S. 1075 Z. Off. 514. Ausserhalb Jerusalems. 515. Der Verkäufer muss das Geld 

zurückzahlen, da der Kauf ungiltig ist. 516. Nach Jerusalem; ein in der Schrift geprägter Ausdruck 

(cf. Dt. 15,23). 517. Demnach wird es profan. 518. Aus diesem Grund ist die Antrauung gütig, 

in diesem Fall *dagegen massregle man den Verkäufer, da durch den Verkauf das Geld profanirt werden 

sollte. 519. Da diese Dinge für das Geld nicht gekauft werden dürfen, so ist der Kauf ungiltig u. 

das Geld bleibt heilig. 520. Dies sollte auch bei der Trauung gelten, das Weib sollte nicht angetraut 

.sein u. der entsprechende Betrag in Jerusalem verzehrt werden müssen. 
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von einem gelehrten Weib gesprochen, die רמ רמא :העדמ ןניקסע הריבח השאב אבה אלא״ 

es weiss. יכ םמוקמל וימד^רזחי יאמאו ןדננכ לכאי חקל םא 

Der Meister sagte: Wenn er gekauft אל אה״’הרבד אמעטו'״ חרבשב״״לאומש רמא םתה col.b 

hat, den entsprechenden Betrag verzehren. בנג ארבכע ואלי״חקולל היסנקנו״י״רכומל ןניסנק חרב 

Weshalb denn, soll man doch, wie in jenem 5 דיבעק יאמ’‘ ארוח ארבכע אל יא^״ בנג ארוח אלא 

Fall, das Geld zurück auf seinen Platz tun!? :קיסנק םתה’’ארוסיא אכיאד אכיה לכ ארבתסמ 

Semuel erwiderte: Wenn [der Verkäufer] לקסנה רושב □רכה יאלכב” הלרעב שדקמ|^₪ 

entflohen ist. — Nur weil er entflohen ist, ריזנ רעשבו"ערוצמ ירופצב הפורע הלגעבו" Hi 
wenn er aber nicht entflohen ist, massregle הניא הרזעב וטחשנש ]ילוחו בלחב רשבו רומח רטפו 

man den Verkäufer; sollte man doch den 10 :תשרוקמ ןהימדב שדיקו ]רכמ” תשדוקמ 

Käufer massregeln!? — Nicht die Maus hat לכאי אל םילרע”אינתדךלנמ :הלרעב .ארמג pI;!22“ 

gestohlen, sondern das Doch״‘. — Ohne die הנהי אלש ןינמ האנה’"הליכא רוסיא אלא יל ןיא 

Maus würde ja das Doch nichts getan ha- דומלה רנה תא וב קילדי אלו וב’'עבצי אלו ונממ״ 

beni? — Es ist einleuchtend, dass der zu יאלכב :םלוכ תא תוברל ותלרע (תא) םתלרעו”רמול 

massregeln ist, bei dem das Verbotene sich 15 p 22“שדקת ןפ” ארק רמא״היקזח רמא” ןלנמ :םרכה ש| 

befindet. שדק המ יא שדק היהי ןפ רמא ישא בר שא דקות 

jENN JEMAND SICH [EIN weib] AN- ספות םרכה יאלכ ^א״ןילוחל אצויו וימד תא״ספות 

GETRAUT HAT MIT Ungeweihtem״‘, :היקזחדכ אתרווהמ אלא ןילוחל אצויו וימד תא 

Mischfrucht des Weinbergs״^ einem zu לוקס” רמאנש עמשממ” אינתד ןינמ‘™ :לקסנה רוש 

steinigenden״''Rind, dem genickbroche- 20 הרוסא הליבנו איה‘ הליבנש עדוי יניא רושה לקסי 

NEN Kalb״', den Vögeln des Aussätzi- דיגמ ורשב תא לכאי אל רמול דומלת המ הליכאב 

GEN״", DEM Haar des Nazirs״’, der Erst- 
GEBURT DES ESELS״״, FlEISCH MIT MiLCH״’ 

ODER IM Tempelhof geschlachtetem 

Profanem, so ist sie ihm nicht ange- 

TRAUT; hat er DIESE VERKAUFT UND SIE 

SICH MIT DEM ErlÖS ANGETRAUT, SO IST SIE IHM ANGETRAUT. 

GEMARA. Mit Ungeweihtem. Woher dies? — Es wird gelehrtes 

darf nicht gegessen werden] ich weiss dies nur vom Verbot des Essens, woher dies von 

der Nutzniessung, dass man es nicht benutzen dürfe, damit nicht färben dürfe und es 

nicht in der Dampe brennen dürfe? — es heisst: ihr sollt es als tmgezüeiht verrtifen^ dies 

schliesst alles ein. 

Mischfrucht des Weinbergs. Woher dies? Hizqija erwiderte; Die Schrift sagt: 

damit es nicht heilig werde^ damit es nicht im Feuer verbrannt'״werde. R. Asi erklärte: 

Damit es nicht Geheiligtes sei. — Demnach sollte doch, wie das Geheiligte den Erlös 

erfasst und profan“*wird, auch die Mischfrucht des Weinbergs den Erlös erfassen’״und 

profan werden!? — Am richtigsten ist vielmehr die Erklärung Hizqijas. 

Zu steinigenden Rind. Woher dies? — Es wird gelehrt: Schon aus den Worten: 

^^das Rind soll gesteinigt xverden^ weiss ich es"ja, da es Aas und das Aas zum Essen 

verboten ist, und wenn es noch heisstFleisch darf nicht gegessen werden^ so besagt 

Ex. 21,28 

86 P — אלא. M ׳שוריב |M 87 j — 88 |] וימד B 

 II ׳תסמ ׳ילנמ M 91 || אל M 90 || לבא M 89 || חרבשכ
92 M — 93 |1 םתה M 94 || ןנתד M — האנה M 95 II 

 II וימדב M 98 || ד -j- M 97 || ונממ M 96 || הנממ

99 (M — ןילוחל...ףא) || 100 M ןלנמ M 1 II אוה. 

521. Der Verkäufer hat ihn dazu veranlasst. 522. Baumfrüchte der ersten 3 Jahre (cf. Lev. 

19,23ff.); die hier aufgezählten Dinge sind zur Nutzniessung verboten. 523. Cf. Dt. 22,9. 524. Cf. 

Ex. 21,28. 525. Cf. Dt. 21,1 ff. 526. Cf. Lev. 14,4. 527. Cf. Num. 6,18. 528. Cf. Ex. 13,13. 

529. Zusammen gekocht u. daher zum Genuss verboten. 530. Dev. 19,23. 531. Dt. 22,9. 532. 

Zur Nutzniessung verboten; שדקת aus שא דקות zusammengesetzt. 533. Die Heiligkeit wird auf den 

Erlös übertragen; cf. S. 898 Z. 14ff. 534. Während in der Misnah gelehrt wird, dass die Trauung mit 

dem Erlös gütig sei. 535. Ex. 21,28. 536. Dass man dessen Fleisch nicht essen dürfe. 

112* 
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dies, dass, wenn er es nach der Aburteilung 

geschlachtet hat, es zum Essen verboten 

sei. — Woher dies von der Nutzniessung? 

— es heisstder Eigentümer des Rinds 

 הליכאב רוסא’ וניד רמגנש רחאל וטחש םאש* ךל

Ex.2t,28 יאמ יקנ רושה לעב[ון״ רמול דומלת ןינמ האנהב 

 וריבחל רמואש םדאכ°רמוא אמוז ןב ןועמש עמשמ

 ...םולב לש האנה’םהב ול ןיאו ויסכנמ יקנ ינולפ אצי 

 ?ist frei. — Wieso geht dies hieraus hervor דהאל טיהשד אכי! !ל ורשב תא לבאי אל אהד’ יאממ 5

 Simön b. Zoma erklärte: wie wenn jemand רחאל טיחשד אכיה אמלד'אתאד אוה וניד רמגנש

 zu seinem Nächsten spricht: jener ist seines *לקסימ הילקסד אביהל לכאי אל אהו ירש* וניד רמגנש

Bq.413רמאד רזעלא יבר רמא והבא יברדכו אתאד אוה Vermögens frei, ohne aus diesem irgend 

HO,,114־ אל לכאי אל רמאנש םוקמ לכ רזעלא יבר רמא והבא welchen Nutzen zu haben. — Woher, dass 

 -und das Fleisch darf nicht ge [:die Worte] רוסיא דחאו הליכא רוסיא״דהא ולכאת אלו“ לכאת !0

 ,gessen werden, sich auf den Fall beziehen הליבנב־*ךל טרפש ךרדכ בותכה ךל טרפיש דע״האנה

 -wenn er es nach der Aburteilung geschlach ”לכאי אלמ”הליכא רוסיא ןל אקפנד אכיה ילימ ינה

 tet hat, vielleicht ist es, wenn er es nach אקלס יאד*’ אקפנ לקסי לוקסמ הליכא רוסיא אכה

 ,der Aburteilung geschlachtet hat, erlaubt אל ארק בותכנ ביתכד‘“ אוה האנה רוסיאל ךתעד

 ,und [die Worte:] darf nicht gegesse71 werden לע ךא יל המל ורשב תא לכאי אל ימנ יא הנהי !5

 -beziehen sich auf den Fall, wenn es gestei ארטוז רמ הל ףיקתמ רוסא רשב ןיעכ היטחשד״בג

 nigt worden ist!? Dies’^nach R. Abahu im יזחימד הב טחשו״רוצ קדבד אכיה ילימ ינה אמיאו

 Namen R. Fleäzars, denn R. Abahu sagte אתיירואבךיכס ידימ אל ןיכסב היטחשי״לבא הליקסכ

«gl.HOI.3־ תיבוכזב ןיב רוצב ןיב ןיטהוש לכב אינת״דועו ביתכ im Namen R. Fleäzars, dass überall, wo es 

 darf nicht gegessen werden, du darfst es nicht הליבא רוסיא ןל אקפנד״אתשהו הנק לש תימורקב*־ןיב 20

 ,essen, oder: ihr dürft es Glicht essen heisst רושה לעב יאה*’ לבאי אלמ והייורת*’ האנה רוסיאו

 אנימא ךתעד אקלס ורוע תאנהל*’אתא יאמל יקנ

 רתומ ורועו“ רוסא ורשב*’ביתכ ורשב תא לבאי אל

2 M + 3 !| בותכה P הרוסא. M 4 ;| רוסאש M םולכ ׳אנה 
 י״ל יאהו M 7 jj וטחש ׳מלדו M 6 !| יאהד BM 5 י יאממו
 !יו — M 9 j| ל — B 8 11 אוה האנהב רוסאד ם״סד אכיהל

10 (M — ׳חאו א״א) 11 !j ^ עמשמב M 12 |j 

 !ן אלדמ P 14 II 'יכמב יונלו הניתנב רנל + M 13 n בותכה

15 M — 16 ;; ד M 17 '!ן אתאד M היטחשד ב״עכ ׳דבעד 

 M 20 ן| ׳טיחש M 19 jj יזחימד םושמ היטחשו M 18 |! רוסא

 ןקפנד M 22 j! (!)׳תמודרקב M 21 || דועו ׳רואב(?)אברד

 .היל ׳קפנ + M 25 :| ו -|- M 24 || ׳יורת — M 23 jj ׳סיא

S0W01 das Verbot des Essens als auch das 

Verbot der Nutzniessung zu verstehen sei, 

es sei denn, dass die Schrift [das Entgegen- 

gesetzte] ausdrücklich hervorhebt, wie sie 

dies hinsichtlich des Aases hervorgehoben“’ 

hat. — Dies nur, wenn das Verbot des Fs- 

sens aus [den Worten] darf nicht gegessen 

iverden hervorgeht, hierbei aber geht das 

Verbot des Essens aus [den Worten] soll 

gesteinigt werden hervor; wenn man sagen 

wollte, sie deuten auf das Verbot der Nutzniessung, so sollte doch der Schriftvers lau- 

ten: es soll davon nichts genossen werden, oder: es soll nicht gegessen werden, wenn es 

aber das Fleisch heisst, so besagt dies, selbst wenn er es geschlachtet und zu Fleisch 

gemacht hat, sei es verboten. Mar-Zutra wandte ein: Vielleicht nur in dem Fall, wenn 

er einen Stein untersucht““und damit geschlachtet hat, so dass es den Anschein der 

Steinigung hat, nicht aber, wenn er es mit einem Messer geschlachtet hat!? — Wird 

denn in der Gesetzlehre ein Messer genannt!? Ferner wird gelehrt, dass man mit allem 

schlachten dürfe, mit einem Stein, mit einem Stück Glas oder mit einem Stück Rohr. 

— Wozu sind nun, wo wir das Verbot des Essens und das Verbot der Nutzniessung 

aus [den Worten:] darf 71icht gegessen everden, folgern, [die Worte:] der Eigentüiner des 

Rinds ist frei, nötig!? — Wegen der Nutzniessung der Haut; man könnte glauben, da 

es heisst: das Fleisch darf nicht gegessen werden, so sei nur das Fleisch verboten, die 

537. Die besondere Hervorhebung, dass man es nicht essen dürfe; dies deutet nach dem folgenden 

auf das Verbot der Nutzniessung, das beim Aas keine Geltung hat. 538. Von diesem sagt die Schrift 

ausdrücklich, dass man es einem Fremdling gebe. 539. Ob er keine Scharten hat, da diese das 

Schlachtgerät untauglich machen. 
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 יצחל יקנ דושה 'לעב יאה היל יקפמד“’יאנת ךנחלו“'
 ורשב תאמרהל“’אנמ ורוע תאנה תודלו ימדלו רפוכ“*
,57;|®p ןועמש אינתדכ שירד אל תא°ךדיאו ורשבל לפטה תא 
 לכ שרוד היה ינוסמעה הימחנ הל ירמאו ינוסמעה
 שריפ ארית ךיהלא ׳ה תא״י׳עינהש ןויכ הרותבש ןיתא ס!. 6,13
 אהת המ תשרדש ןיתא לכ יבר’“ וידימלת ול ורמא
 השירדה לע רכש יתלבקש םשכ םהל רמא םהילע
 דמילו אביקע יבר אבש דע השירפה לע יתלבק ךכ .
 הלגעב :םימכח ידימלת תוברל ארית ךיהלא ׳ה תא
 הב ביתכ הרפכ יאני יבר יבד ירמא״ןלנמ :הפורע
 יבד אנתדךלנמ :ערוצמ ירופיצ :םישדקב
 ^ Ker.25a רמאנו םינפבמ” רפכמו רישכמ רמאנ לאעמשי יבר «״!.ho־

 רומאה רפכמו רישכמ המ ץוחבמ רפכמו רישכמ
 רפכמו” רישכמ ףא רפכמכ רישכמ וב השע םינפב
 רמתיא :רפכמכ רישכמ וב השע ץוחב רומאה
 רמא ןנחוי יבר םירופא” יתמיאמ ערוצמ ירופיצ° «01.82־
 יבר החיקל’'תעשמ רמא שיקל שירו הטיחש תעשמ
 הל״הרפאד אוה הטיחש הטיחש תעשמ רמא ןנחוי
 הפורע הלגעמ החיק החיק’*תעשמ רמא שיקל שיר
- 26 M לעבל היל קיפמד ךנהלו ל״מק P 27 |j היל קיפמד 
 והל ׳קפנ M 30 |[ היל P 29 \\ ה + M 28 || לעב

 jj 33 ׳שרדש םיתאמ M 32־ |j ל + B 31 || ךדיאו ב״אמ

M — 34 ן| מ M — רפכמו [M 35 j + 36 11 ןה M 

 רמג החיק M .ע״עמ ׳קל B 38 || שירו והל M 37 || ההיק ־

 .הלגעו ע״עמ החיק
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Haut aber erlaubt. — Woher entnehmen 

jene Autoren, die aus [den Worten:] der 

Eige71tümer des Rmds ist freis, hinsichtlich 

der Hälfte des Ivösegelds”°und der Zahlung 

für die Kinder”'folgern*״, [das Verbot] der 

Nutzniessung der Haut? — Aus: das [eth]^^ 

Fleisch^ das, was zum Fleisch gehört. — 

Und jener!? — Er verwendet das eth nicht 

zur Schriftforschung. Es wird nämlich ge- 

lehrt: Simon Imsoni, nach anderen Ne- 

hemja Imsoni, interpretirte sämtliche eth 

in der Gesetzlehre, und als er zum Schrift- 

vers:”V^7« [eth] Herrn, deinen Gott, sollst 

du fürchten,, herankam, zog er sich”^zurück. 

Da sprachen seine Schüler zu ihm: Mei- 

Ster, was soll aus all den Forschungen, die 

du aus eth eruirt hast, werden!? Dieser er- 

widerte: Wie ich einen Lohn für die For- 

schung zu gewärtigen hätte, ebenso habe 

ich einen Lohn für die Zurückziehung zu 

gewärtigen. Als aber R. Aqiba kam, lehr- 

te er: De71 Herrn, deinen Gott, sollst dti 

fürchten,, dies schliesst die Schriftgelehrten 

ein. 

Dem genickbrochenen Kalb. Woher 

dies? — In der Schule R. Jannajs sagten sie: bei diesem wird [das Wort] Sühne ge- 

braucht, wie bei den Opfern”'. 

Den Vögeln des Aussätzigen. Woher dies? — In der Schule R. Jismäels wird 

gelehrt: Es gibt Tauglichmachendes’^und Sühnendes”*innerhalb”’und es gibt Tauglich- 

machendes und Sühnendes ausserhalb''“, wie beim Tauglichmachenden und Sühnenden 

innerhalb das Tauglichmachende dem Sühnenden gleicht, ebenso gleicht beim Taug- 

lichmachenden und Sühnenden ausserhalb das Tauglichmachende dem Sühnenden''“. 

Es wurde gelehrt: Wann werden die Vögel des Aussätzigen verboten? — R. Joha- 

nan sagt, vom Schlachten"“ab, Res-Laqis sagt, vom Nehmen'''ab. R. Johanan sagt, vom 

Schlachten ab, weil sie durch das Schlachten verboten werden. Res-Laqis sagt, vom 

Nehmen ab, weil dies durch [das Wort] nehineF^wovcL genickbrochenen Kalb'''zu folgern 

540. Das der Eigentümer des Rinds, das einen Menschen wiederholt getötet hat, zu zahlen hat; cf. ■ l 

Ex. 21,30. 541. Wenn :es eine Frau gestossen u. sie abortirt hat. 542. Cf. Bd. vj S. 150 Z. 24ff. 

543. Die Partikel תא ist überflüssig. 544. Dt. 6,13. 545. Da nach seiner Interpretation diese Partikel 

einen ähnlichen Gegenstand einschliessen sollte. 546. Es ist daher gleich diesen zur Nutzniessung 

verboten. 547. ZBs. das Schuidopfer des Aussätzigen, das nicht zur Sühne, sondern zur Tauglichma- 

chung der Person dargebracht wird. 548. Opfer, die wegen einer Sünde dargebracht werden. 549. 

Die innerhalb des Tempelhofs dargebracht werden. 550. Die ausserhalb des Tempelhofs dargebracht ^ 

werden, zBs. das genickbrochene Kalb u. die Vögel des Aussätzigen. 551. Die Vögel des Aussätzigen 

sind gleich dem genickbrochenen Kalb zur Nutzniessung verboten. 552. Nur das geschlachtete, wäh^ 

rend das andere, das man fliegen lässt, erlaubt wird. 553. Wenn sie hierfür reservirt werden. 554. : 

Das sowol bei diesen (Lev. 14,4) als auch beim genickbrochenen Kalb (Dt. 21,3) gebraucht wird. 555. •j 

Das schon lebend verboten ist. 
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Z8b.70H 
H0l.82ä 
Ker. 

das Hinabbringen zum Felstab^^es verboten 
mache. — Demnach sollten doch, wie das 
genickbrochene Kalb nicht schon beim Neh- 
men verboten wird, auch die Vögel des Aus- 
sätzigen nicht schon dann verboten wer- 
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 ist. — Wann wird es das genickbrochene יאניי *יבר רמא יתמייאמ הפוג’הפורע הלגעו’* אקפנ■
 -Kalb? R. jannaj erwiderte: ich hörte dies התדיריי רמול אירבה ןיבםנו יתהכשו הב יתעמש לובג
 bezüglich eine Zeitgrenze, habe sie aber תעשמ הפורע הלגע המ יא התרסוא איה^ןתיא להנל
 vergessen; die Genossen meinen jedoch, dass '^אל ימנ ערוצמ ירופיצ ףא ארסתימ אל ההיק
 אנירהא לובג היל תיא םתה אתשה יכה ירסתימ
 ןנהוי יבר היביתיא אנירהא לובג היל תיא ימ אבה

 ס1.14,1ותא תוברל“ ולכאת הרהט רופצ לכ° שיקל שירל
 ";ז:,4ג־תא תוברל" םהמ ולכאת אל רשא הזו" תהלושמה

 רהאל הרוסא םייחמ ךתעד אקלס יאו הטוהשה
 öden!? — Es ist ja nicht gleich; bei jenem! םישדקא הוהד ידימ אמיתד והמ איעבימ הטיהש
 gibt es eine andere Zeitgrenze, aber gibt ’”ןל עמשמ אק והל הרשבמ הטיחשו^יריסא םייחמד

N!g.xiv,5 הינשל גוז הקי הפירט תאצמנו הטחש״ היביתיא es etwa bei diesen eine andere’”Zeitgrenze!? 
 :R. Johanan wandte gegen Res-Laqis ein "'םייחמ ךתעד אקלס יאו האנהב תרתומ הנושארהו
 ”’jeden reinen Vogel dürft ihr essen, dies היל רמא"האנהב תרתומ יאמא הנושארה הרוסא
 ^/f;zz)׳־yc>4״’;ein“״’schiiesst den fortgeflogenen היעמ'ינבב הפירט תאצמנש ןוגכ ןניקסע יאמב אבה !5

tNes.8 אלש הטחש היביתיא ללכ השודק הלע לה אלד sind es, die ihr von ihnen nicht essen dürft, 

 schliesstden geschlachteten ein. Wenn״”dies "'בקעי יבר תעלות ינשב אלשו זרא ץעב אלשו בוזאב
 man sagt, er sei schon lebend verboten, so ist ןועמש יבר הרוסא התוצמל הצקוהו ליאוה רמוא
 -es ja nach dem Schlachten seibstverständ ןאכ דע תרתומ התוצמכ אלש הטחשנו ליאוה רמוא
 Man könnte glauben, bei diesen — ?!״״’lieh המש היואר הניאש הטיחש"רבס רמ’°אלא יגילפ אל 20
 המש אל היואר הניאש הטיחש רבס רמו’'הטיחש
 יאנת ארסתימ אל םייחמ אהימ אמלע ילוכד״״הטיחש
 רפכמו רישכמ רמאנ לאעמשי יבר יבד אנתד" איה
 רישכמ המ ץוחב רפכמו רישכמ רמאנו םינפכמ”
38 B -|- 39 !| םייחמ ם״צ ףא םייחמ ע״ע המ M 11 ׳א תמיאמ 

40 P 41 || ׳מא ןלנמ M — 42 [] איה B 43 11 החיקל 

44 B 45 || החיקל תעשמ BM ׳יחש איתאו M — ימנ 
 םייעמ M 48 j| ל״א — M 47 || ׳שארו M 46 || ׳כמו

 M 50 11 ׳וא ׳יקע ׳ר ׳זאב אלש ת״שב אלש זראב M 49 || אלו

 .םייחמ ע״כד לבא M 52 || (הטיחש...רמו — M) 51 || ד +

verhalte es sich wie bei den Opfertieren, 
die lebend verboten sind und durch das 
Schlachten erlaubt’״’werden, so lehrt er uns. 
Er wandte gegen ihn ein: Wenn er nach 
dem Schlachten totverletzt befunden wird, 
so nehme man für den anderen ein anderes 
Paarstück, und der erste ist’״'zur Nutznies- 
sung erlaubt. Wieso ist der erste, wenn man 
sagt, er sei schon lebend verboten, zur Nutz- 
niessung’״’erlaubt!? Dieser erwiderte: Hier 

wird von dem Fall gesprochen, wenn er an den Eingeweiden totverletzt befunden wur- 
de, so dass er überhaupt nicht heilig war. Er wandte gegen ihn ein: Hat man ihn 
ohne Ysop, ohne Zederholz und ohne Karmesinwolle’״״geschlachtet, so ist er, wie R. 
Jäqob sagt, da er zu Gebotszwecken bestimmt worden ist, verboten, und wie R. Simon 
sagt, da er nicht nach Vorschrift geschlachtet worden ist, erlaubt. Ihr Streit besteht 
nur darin, indem einer der Ansicht ist, die ungiltige Schlachtung gelte als Schlach- 
tung, und der andere der Ansicht ist, die ungiltige Schlachtung gelte nicht als Schlach- 
tung, alle aber stimmen überein, dass er lebend nicht verboten seil?—Hierüber strei- 
ten Tannaim, denn in der Schule R. Jismäels wurde gelehrt: Es gibt Tauglichmachen- 
des’'^und Sühnendes’^^innerhal^'^und es gibt Tauglichmachendes und Sühnendes ausser- 

Ket.34a 

8q,71a 
Hol,80a 

84a 

Hol.140a 

Ker,25a 

556. Wo das Genickbrechen erfolgt; cf. Dt. 21,4. 557. Und da es vom Schlachten bis zum 

Nehmen keine andere Zeitgrenze gibt, so wird es bis zum Nehmen hinaufgeschoben. 558. Dt. 14,11. 

559. Die Partikeln "jeden“ u. "die“ sind einschliessend. 560. Den einen der beiden Vögel des Aussätzi- 

gen, den der Priester nach dem Schlachten des anderen fortfliegen lässt. 561. Dt. 14,12. 562. Dies 

braucht ja nicht in der Schrift angedeutet zu werden. 563. Die Teile, die gegessen werden, werden 

dann den Priestern, bezw. dem Eigentümer erlaubt. 564. Da das Schlachten ungiltig ist, so wird er 

dadurch nicht verboten. 565. Die Verletzung ist viell. erst nach dem Nehmen entstanden. 566. Cf. 

Dev. 14,4. 
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halb^ wre~b^ Tauglichmachenden und ףא רפכמכ רישכמ“ וג השע םינפב רומאה רפכמו 
Sühnenden innerhalb das Tauglichmachen- :רפכמכ רישכמ וב השע ן*והב רומאה רפבמו רישכמ 
de dem Sühnenden gleicht, ebenso gleicht תהלושמה תא תוברל ולכאת הרהט רופצ לכ אפוג 
beim Tauglichmachenden und Sühnenden ךופיאו’הטוהשה תא תוברל םהמ ולכאת אל רשא הזו 
ausserhalb das Tauglichmachende dem Süh- 5 אל יהוי p ןועמש יבר םושמ ןנהוי יבר רמא אנא 
nenden'''. 2.541* לאומש בר הל ףיקתמ“םירוסאש“ םייה ילעב° וניצמ» 

Der Text. Jeden reinen Vogel dürft ihr םייה ילעבד דבענו הצקומ״ ירה אלו“ קחצי בר''רב Col.b 
essen, dies schliesst den fortgeflogenen ein, ירש ארשימ טוידהל הובגל יריסא יכ יריםאו״והנינ 
folgende sind es, die ihr von ihnen nicht essen ילעבד“םידעב עברנו עבור״ירהדרימרי יבר הל ףיקתמ יסי.* 

dürft, dies schliesst den geschlachteten ein. 10 יבר םושמ ןנחוי יבר רמא אלא יריסאו״״והנינ םייח 
Vielleicht entgegengesetzt!? R. Johanan er- םירוסאש״םייח ילעב בור וגיצמ אל יחוי ןב ןועמש 
widerte im Namen des R. Simon b. Johaj: [רגו] תא חלשו״ארק רמאד׳יאנת לאעמשי יבר יבד‘■״■'*א 
Wir finden nicht, dass Lebendes verboten'“ ימנ יאה ףא תרתומ הדש המ הדשכ הדשה ינפ 
wäre. R. Semuel b. R. Ji9haq wandte ein: היל יעבימ אוהה״אתאד אוה יכהל הדש יאה^תרתומ 

 תכגב םיל הנקרזיו ופיב דומעי אלש הדש אינתדבל
 ךותב הנקרזיו ריעל ץוח דומעי אלשו רבדמל הנקרזיו
 המוחל ץוח הנקרזיו ריעב“ דמועש לכ אלא ריעה
 עמש הדשה יאמ הדש ארק בותכינ ןכ םא ךדיאו
 :הלקתל חלש הרות הרמא אל" רמא אבר״יתרת הנימ Sm־
 ערפ לדג היהי שדק"ארק רמאד ןלגמ ;ריזנ
 ספות שדק המ יא שודק היהי"ולודיג" ושאר רעש ?־3.23־
 וימד תא ספות ריזנ רעש ףא ןילוחל אצויו וימד תא
 רטפב“ :ןנירק שודק שדוק ןנירק ימ ןילוחל אצויו
53 P 54 |[ רישכמב רפכמ M ׳רוסא ןהש P 55 II + אלו II 

56 M — 57 || בר P — אלו. M ירהו P 58 II — 

 II יאה M 61 11 ו — P 60 || ד — P 59 || יריסאו

62 (M ריעל) || 63 P 64 |[ אל אברו M ריזנה רעשבו II 

Etwa nicht, das Abgesonderte und das An- 
gebetete'"sind ja lebend verboten!? — Sie 
sind nur für Gott verboten, für Laien aber 
erlaubt. R. Jirmeja wandte ein: Das vor 
Zeugen aktiv oder passiv zur Bestialität ver- 
wandte [Vieh] ist ja lebend verboten!? Viel- 
mehr, erwiderte R. Johanan im Namen des 
R. Simon b. Johaj: Meistens finden wir nicht, 
dass sieידebend verboten wären. In derSchu- 
le R. Jismäels wurde gelehrt: Die Schrift 
sagt:'^'^r lasse ihn fliegen 8ce. atf das Feld•, 

gleich dem Feld, wie das Feld erlaubt ist; 
ebenso ist auch dieser erlaubt. — Ist denn 
[das Wort] Feld hierfür zu verwenden, es 
ist ja für folgende Lehre nötig!? Feld, er darf ihn'^nicht, wenn er sich in Japho'“befindet, 
nach dem Meer schleudern, wenn er sich in Gebeth'“befindet, nach der Wüste schleudern, 
oder wenn er sich ausserhalb der Stadt befindet, in die Stadt schleudern; vielmehr muss 
er, wenn er sich in der Stadt befindet, ihn über die Mauer schleudern. Und jener!? — 
Die Schrift sollte Feld sagen, wenn es aber das Feld heisst, so ist hieraus beides zu 
entnehmen. Raba erwiderte: Die Gesetzlehre hat das Fliegenlassen nicht zum Anstoss'“ 
angeordnet. 

Dem Haar des Nazirs. Woher dies? Die Schrift heilig soll er sein, er soll 

das Kopfhaar frei zoachsen lassen, sein [Haarjwuchs ist heilig. — Demnach sollte doch, 
wie das Geheiligte den Erlös erfasst und profan wird, auch das Haar des Nazirs den 
Erlös erfassen und profan werden!? — Wir lesen ja nicht FI eiliger, sondern heilig^’’^. 

567. Nach diesem Autor gleichen die Vögel des Aussätzigen dem sühnenden genickbrochenen Kalb 

u. sind gleich diesem schon lebend verboten. 568. Dauernd, falls es nicht für einen bestimmten Zweck 

verwandt wird. 569. Ein Vieh, das für den Götzendienst reservirt od. götzendienstlich verehrt worden 

ist. 570. Die zu solchem Zweck bestimmten Tiere: man richte sich bei der obigen Auslegung nach 

der Mehrheit. 571. Eev. 14,7. 572. Den Vogel, den er fliegen lässt. 573. Das unmittelbar 

am Meer, bezw. an der Wüste liegt. 574. Er kann von anderen eingefangen u. gegessen werden; es 

ist daher auzunehmen, dass der, den man fliegen lässt, erlaubt sei. 575. Num. 6,5. 576. Nicht 

nominal, sondern verbal, er befindet sich in einem Zustand der Heiligkeit, nicht aber so intensiv, um die 

Heiligkeit auch auf den Erlös des Haars zu übertragen. 
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ä׳׳רטפ איינתד ןועמש יברכ אלד ןיתינתמ אמינ ;רומח Der Erstgeburt des Esels. Es wäre 
 anzunehmen, dass unsre Misnah nicht die ןועמש יברו הדוהי יבר ירבד האנהב רוסא רומה
I !פירעי רחאל הובא רב הבר רמא ןמחנ בר רמא ריתמ Ansicht R. Simons vertritt, denn es wird 
 gelehrt, die Erstgeburt des Esels sei, wie ’יבר יבד אנתד ןלנמ ;בלחב רשב ’ :לבה ירבדו
 ,R.jehuda sagt, zur Nutzniessung verboten םימעפ השלש ומא בלחב ידנ לשבת אל לאעמשי 5
 und nach R. Simon erlaubt!? R. Nahman רוסיא דחאו האנה רוסיא דחאו הליכא רוסיא דחא
 :erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha ןועמש יבר אינתד אנת יאה יכ אלד ןיתינתמ לושיב
 -Nach dem Genickbrechen, nach aller An רתומו הליכאב רוסא בלחב רשב רמוא הדוהי ןב
 .”sichf אל ךיהלא ׳הל התא שודק םע יכ° רמאנש האנהב

Ex.22,30 0< ן^דק ישנא[ו] רמוא אוה ןלהלו ומא בלחב ידנ לשבת Fleisch mit Milch. Woher dies? — 
 :in der Schule R. Jismäels wurde gelehrt ףא האנהב הליכאב רוסא ןלהל המ יל ןויהת
 Es heisst dreimalsollst kem Böckchen וטחשנש ןילוחו“ :האנהב רתומו הליכאב רוסא ןאכ

 mit der Milch seiner Mutter kochen^ einmal יבר םושמ ןנחוי יבר ,רמא ילימ ינה אנמ ;הרזעב
 -auf das Verbot des Essens, ein [deutet es] המ ךלשב ךלשו ילשב יל^״טוחש הרות הרמא ריאמ
 mal auf das Verbot der Nutzniessung und ילש המ יא רוסא ילשב ךלש ףא רוסא ךלשב ילש !5
 — .einmal auf das Verbot des Kochens רמא תרכ שונע ילשב ךלש ףא תרכ שונע ךלשב

Lv.17,4 ןברק בירקהל ואיבה אל דעומ להא חתפ לא[ו]°ארק Unsre Misnah vertritt nicht die Ansicht des 
 .Autors der folgenden Lehre: R. Simon b וטחשנש ןילוח לע תרכ שונע ןברק לע תרכנו [׳וגו] ׳הל
 jehuda sagte: Fleisch mit Milch ist zum ךלשב ילשל המ ךרפימל אכיא תרכ שונע ןיא״הרזעב
 -Essen verboten und zur Nutzniessung er טחשו וטחשץיאכהמ ייבא רמא אלא תרכ שונע ןכש 20
 -laubt, denn es heisstdu bist ein hei דומלת המ יריתי יארק אתלת''ותא טחשו ותא

 Uges Volk dem Herrn deinem Gott, du sollst תחבזו [׳ונו] םוקמה ךממ קחרי יכ°רמאנש יפל רמול

 kem Böckchen mit der Milch semer Mutter בורק םוקמב חבוז התא יאו חבוז התא םוקמ קוחרב

 kochen, und dorU°heisst es: heilige Leute sollt םימימת אלא יל ןיאו הרזעב וטחשי אלשיןילוחל טרפ

M 68 H אוה ~ M 67 il ׳עמש ׳ר םושמ + M 66 wie es dort zum Essen verbo- 
— M) 71 jj ש -j- M 70 II ןועמש M 69 || ןילוחבו ten und zur Nutzniessung erlaubt ist, eben- 

 ׳יגתד -f- M 72 j| (ך״ע ןיא

P וטחשנש. 

M 73 74 יריתי ק״ת SO ist es auch hierbei zum Essen verboten 
und zur Nutzniessung erlaubt. 

Im Tempelhof geschlachtetem Profanem. Woher dies? R. Johanan erwiderte 
im Namen R. Meirs: Die Gesetzlehre sagt: schlachte meines bei mir und deines bei 
diP“; wie meines bei dir verboten ist, ebenso ist deines bei mir verboten. — Demnach 
sollte doch, wie meines bei dir mit der Ausrottung bestraft wird, auch deines bei mir 
mit der Ausrottung bestraft werden!?־—Die Schrift sd,^t-^\1nd zum Eingang des Offen- 

barungszelts nicht hinbringt, es als Opfer für den Herrn darzubringen Bcc., so soll ausge- 

rottet zoerden, wegen eines Opfers wird man mit der Ausrottung bestrafU^ wegen des 
im Tempelhof geschlachteten Profanen wird man nicht mit der Ausrottung bestraft.— 
Es־ ist ja zu erwidern: wol gilt dies^'Von meinem bei dir, weil es mit der Ausrottung 
bestraft wird!? Vielmehr, erklärte Abajje, ist es aus folgendem zu entnehmen. Es heisst: 
**Vr schlachte es, er schlachte es, er schlachte es, überflüssigerweise drei Schriftverse; wozu 
dies? Es h.Oisst fzoenn der Ort dir zu zveit ist 8cc., so schlachte, fern vom OrPMarfst du 
schlachten, nahe dem OrP'Marfst du nicht schlachten, ausgenommen ist das Schlach- 
ten von Profanem im Tempelhof. Ich weiss dies nur von Gebrechenfreien, die zur 

577. Nach dem Genickbrechen (cf. Ex. 13,13) ist sie auch nach RS. verboten. 578. Ex. 23,19, 

ib. 34,26 u. Dt. 14,21. 579. Dt. 14,21. 580. Beim Verbot des Aases, Ex. 22,30. 581. Opfer 

im Tempelhof, Profanes ausserhalb desselben. 582, Lev. 17,4. 583. Wegen der Schlachtung 

ausserhalb des Tempelhofs. 584. Das Verbot der Nutzniessung. 585. Lev. 3,2,8,13• 586. Dt. 

12,21. 587. Dh. ausserhalb bezw. innerhalb des Tempelhofs. 
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Opfeung geeignet sind, woher, dass auch ינא הברמ ןימומ ילעב תוברל ןינמ ברקיל םיוארה 
Gebrechenbehaftete einbegriffen sind?—ich תא תוברל ]ינמ רישכמהךימ קש ]ימומ ילעב תא” 
schliesse Gebrechenbehaftete ein, da sie zur המהבכ הטיהשב איהש״היהה תא ינא הברמ היהה 
tauglichen Art gehören. Woher, dass auch טחשו וטהשו רמול דומלת תופועה תא תוברל ןינמ׳י 
das Wild einbegriffen ist? — ich schliesse 5 דומלת רתומ אהי טחש םאו טוחשי אל לוכי’“ותוא 
das Wild ein, da es gleich dem Vieh des התאש המ תלכאו תחבזו םוקמה ךממ קחרי יכ רמול 
Schlachtens benötigt. Woher, dass auch das המ לכוא התא יאו לכוא התא םוקמ קוחרב הבוז 
Geflügel einbegriffen ist? — es heisst: er הרזעב וטחשנש ןילוחל טרפ בורק םוקמב חבוז התאש 
schlachte es, er schlachte es'^\ Man könnte תוברל ןינמ ברקיל םיוארה“ םימימת אלא יל ןיאו 
glauben, man dürfe nicht schlachten, wenn !0 רישכמהךימ ןבש ןימומ ילעב ינא הברמךימומ ילעב 
man aber geschlachtet hat, sei es erlaubt, איהש היחה תא ינא הברמ היחה תא תוברל ןינמו 
so heisst es: ivenn dir der Ort zu zveit ist דומלת תופועה תא תוברל ןינמייהמהבכ הטיחשב 
Scc., so schlachte nnd esse, was du fern vom טוחשי אל לוכי ותוא טחשו''ותוא טחשו וטחשו רמול 
Ort schlachtest, darfst du essen, nicht aber בלכל° רמול דומלת םיבלכ“'ינפל ונכילשי טחש םאו 
darfst du essen, was du nahe dem Ort ז5 התא יאו״ בלכל ךילשמ התא ותוא ותא ןוכלשת 
schlachtest; ausgenommen ist das im Tem- הדוהי רמ והניחכשא :הרזעב וטחשנש ןילוח״יךילשמ 
pelhof geschlachtete Profane. Ich weiss dies ווהד הנח רב רב הברד הירב לאומש ברלו ףסוי ברל 
nur von Gebrechenfreien, die zur Opferung שדקמה אינת והל רמא הבר“'יבד אחתיפא ימייק 
geeignet sind, woher, dass auch Gebrechen- הרזעב וטחשנש ןילוחבו בלחב רשבב“'רומח רטפב 
behaftete einbegriffen sind? —ich schliesse 20 הניא םירמוא םימכחו תשדוקמ רמוא ןועמש יבר 
Gebrechenbehaftete ein, da sie zur taug- ןועמש יברל הרזעב וטחשנש ןילוח״אמלא תשדוקמ 
liehen Art gehören. Woher, dass auch das ןילוח רמוא ןועמש יבר״ יהנימרו אתיירואד ואל 
Wild einbegriffen ist? — ich schliesse das הרזעב הטחשנש היה ןכו ופרשי הרזעב וטחשנש 
Wild ein, da es gleich dem Vieh des Schlach- וכנימקוא אגלפ“להל רמא הברדרדימקל ותא וקיתשיא 
tens benötigt. Woher, dass auch das Geflügel 25 הפירט תאצמנו הטחשנש ןוגכ ןניקסע יאמב אכה 
einbegriffen ist?—es heisst: er schlachte es, 

er schlachte es, er"^schlachte es. Man könnte 
glauben, man dürfe nicht schlachten, wenn 
man aber geschlachtet hat, werfe man es 
vor die Hunde, so heisst esl'^Z’or die Hzmde 

sollt ihr es zverfen, dieses'^'dürft ihr vor die Hunde werfen, nicht aber dürft ihr im 
Tempelhof geschlachtetes Profanes [vor die Hunde] werfen. 

Mar-Jehuda traf R. Joseph und R. Semuel, den Sohn des Rabba b. Bar-Hana, vor 
der Tür der Schule Rabbas stehen; da sprach er zu ihnen: Es wird gelehrt, dass, wenn 
jemand sich [ein Weib] mit der Erstgeburt eines Esels, Fleisch mit Milch oder im Tem- 

V 

pelhof geschlachtetem Profanem angetraut hat, sie ihm, wie R. Simon sagt, angetrauP“) 
und wie die Weisen sagen, nicht angetraut sei, wonach nach R. Simon die Schlach־ 
tung von Profanem im Tempelhof nicht nach der Gesetzlehre verboten ist, und dem 

V 

widersprechend wird gelehrt: R. Simon sagt, das im Tempelhof geschlachtete Profane 
ist zu verbrennen, und ebenso das im Tempelhof geschlachtete Wild!? Da schwiegen 
sie. Als sie hierauf zu Rabba kamen, sprach er zu ihnen: Der Streitsüchtige hat euch 
zum Stehen gebracht. Hier'^'wird von dem Fall gesprochen, wenn es nach dem Schlach- 
ten totverletzt^befunden wird; R. Simon vertritt hierbei seine Ansicht, denn es wird ge- 

588. Die 2 Wiederholungen deuten auf das Wild u. das Geflügel. 589. Das 3. Mal deutet es auf 

die bereits erfolgte Schlachtung. 590. Ex. 22,30. 591. Das Aas, wovon die Schriftstelle spricht. 

592. Nach ihm sind die beiden erstgenannten Dinge zur Nutzniessung erlaubt; cf. S. 896 Z. 1 ff. 593. 

In der Dehre, dass die Trauung gütig sei. 594. Da die Schlachtung ungiltig ist, so wird es dadurch 

75 M — 76 [| תא M ןינמו רשכה M 77 jj ׳חשב ןכש ji 
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alles, was du daraus erzielst, gleicht diesem, 

demnach ist es bei anderen in der Gesetz- 

lehre verbotenen Dingen erlaubt. — Sollte 
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Hol.851> הפירטה תא טהוטיה אינתד הימ^זטל ןו^מט’ יברו lehrt: wenn man Totverletztes geschlachtet 
 -hat, oder wenn das Geschlachtete totver יבר הרזעב ןילוח הזו הז^דפירט תאצמנו טחושה ןבו
 -letzt befunden wird, so sind beide als Pro שדיקו ןרבמ :םירסוא םימבחו האנהב ריתמ ןועמש
 fanes im Tempelhof nach R. Simon zur הדובעב אנמחר ילגדמ ןלנמ *(דכו) תשדוקמ ןהימדב

 Nutzniessung erlaubt und nach den Weisen הנמיה הייהמ התאש• לכ והמכ םרח תייהו°הרז 5
?™!30b ףלינו ורש הרותבש םירוסיא לבד ללכמ והומכ אוה verboten. 

 Hat er diese verkauft und sie םיבותכ ינש תיעיבשו הרז הדובע הוהד^״םושמ הנימ

Qid,34i ץא רחאכ םיאבה םיבותכ ינש לכו° דהאכ םיאבה sich mit dem Erlös angetraut, so ist 

 sie ihm angetraut. Woher dies? — Die איה יאמ תיעיבש ןרמאד אה הרז הדובע ןידמלמ
 -Gesetzlehre bekundet hinsichtlich der Göt תא ספות שדוק המ° םכל היהת שדק איה לבוי°’^0^

 ,zen:''V«^^ du gleich ihm dem Bann verfällst ספות שדוק המ יאדרימד^יתספות תיעיבש ףא״וימד“"®■'*

 הימד תספות תיעיבש ףא ןילוהל אצויו וימד תא
 אהת התייוהב היהת רמול דומלת ןילוהל תאצויו''
 םירעבתמ ולאו ולא רשב תיעיבש תוריפכ הקל דציכ"
 -man doch hiervon folgern!? —Beim Götzen םיגדב םיגד וסנכניירשב אצי םיגד רשבב תיעיבשב !5
 dienst und beim Siebentjahr lehren zwei ןמש םנכנ^ןיי אצי ןמש ןייב ןיי םנכנ״יםיגד ואצי ןיי

 -Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schrift צ.40־ומצע ־יריפו תיעיבשבייספתנ ןורהא ןורהא" דציכ אה8
 verse dasselbe lehren, so ist von diesen רמאד ןאמל אלא ןידמלמ ןיא״רמאד ןאמל אהינה רוסא
 nichts zu folgern. — Beim Götzendienst, wie אבה ביתכ יביתכ יטועימ רמימל אכיא יאמ ןידמלמ

 -wir gesagt haben, wo dies beim Siebent ״.25,10ץא איוה' איה לבוי° םתה ביתכו והמכ םרה תייהו’120
 Jahr? —^Es ist ein Johel, heilig soll es euch אל אנירהא ידימ:

gijW ימבו* תונתמבו תורשעמבו תומורתב’ שדקמ 
 וליפאו’תשדוקמ וז ירה תאטח רפאבו תאטח

 :לארשי
 M 88 -|- הטיחש המש אל היואר ׳ביאש הטיחש רמאד 11 89

 M וזו וז || M 90 ונממ || M 91 ׳יוהד || M 92 + ׳יתכד 1!

 M 93 ןילוחל אצויו || M 94 -תא M) 95 II 4 — יא...

II ׳בשב — M 98 || אה + M 97 !| האצויו B 96 || (הימד 

 j- M 99- דחאכ ןיאבה ׳בותכ ינש || B 1 ׳תכו אוה םרח יב 11

5 II ו — M 4 II ׳שעמבו המורתב M 3 || א״ה — M 2 

 M ׳רשי ׳והש ף״עא.

im Siebentjahr beides fortgeschaffP'Verden; wenn für das Fleisch Fische, so wird das 
Fleisch profan, während die Büsche an seine Stelle treten; wenn für die Fische Wein, 
so. werden die Fische profan, während der Wein an ihre Stelle tritt; wenn für den Wein 
Oel, so wird der Wein profan, während das Oel an seine Stelle tritt. Das allerletzte 
verfällt stets dem Siebentjahrsgesetz und auch die originäre Frucht bleibt verboten. — 
Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, aus solchen sei nichts zu folgern, wie ist es 
aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei wol zu folgern!? — Bei diesen 
sind’”Ausschliessungen vorhanden; da heisst es: und dxi gleich ihm dem Bann verfällst, 

und dorG'heisst es: es ist ein Jobei, nur bei diesem, nicht aber bei anderem. 
|FNN JEMAND SICH [ein Weib] mit der Hebe, dem Zehnten, den Priester- 

GABEN׳'‘, DEM EnTSÜNDIGUNGSWASSER ODER DER FnTSÜNDIGUNGSASCHE׳“anGE- 

TRAUT HAT, SO IST SIE IHM ANGETRAUT, SELBST EINEM JlSRAELITEN״’. 

sein-, wie das Geheiligte den Erlös erfasst, 

ebenso erfasst auch die Siebentjahrs[frucht] 

den Erlös. — Demnach sollte doch, wie das 

Geheiligte den Erlös erfasst und selbst pro- 

fan wird, auch die Siebentjahrs[frucht] den 

Frlöss erfassen und profan werden!? — Es 

heisst: sein, sie verbleibe bei ihrem sein’״. 

Zum Beispiel: wenn er für die Früchte vom 

Siebentjahr Fleisch gekauft hat, so muss 

nicht verboten. 595. Dt. 7,26. 596. Lev. 25,12. 597. Sie behält ihre Eigenheit u. kann nicht 

gleich dem Geheiligten ausgelöst werden. 598. Cf. Dt. 26,13 u. Bd. i S. 304 Z. 22 ff. 599. Hinsichtl. 

des Verbots der Nutzniessung. 600. Beim Gesetz vom Siebentjahr, Lev. 25,10. 601. Die die Priester 

vom geschlachteten Vieh erhalten; cf. Dt. 18,3. 602. Cf. Num. 19,9,17. 603. Der die genannten 

Dinge dem Priester unentgeltlich zu geben u. dafür nichts mehr als einen Dank zu gewärtigen hat. 
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GEMARÄ] üia sagte: Ein Dank'^^gilt ןוממ הניא האנה תבוט אלוע רמא .ארמג 
nich^’als Geld. R. Abba wandte gegen Üla תומורתב״ שדקמה אלועל אבא יבר היביתיא 
ein: Wenn jemand sich [ein Weib] mit der וז ירה הרפ’רפאבו תאטח ימב תונתמבו תורשעמבו 
Hebe, dem Zehnten, den Priestergaben, dem ולפנש לארשיב אבה היל רמא לארשי וליפאו'תשדוקמ 
Entsündigungswasser oder der Entsündi- 5 תונתמ רבב אקו״ ןהכ ומא יבא תיבמ םילבט ול’ 
gungsasche angetraut hat, so ist sie ihm יבר הינימ אעב :ןיימד ומרוהש ימכ'ומרוה אלשipooi.b! 
angetraut, selbst einem Jisraelitenד? Dieser הניארא ןוממ האנה תבוט״אנוה ברמ ןיבא רב אייח 
erwiderte: Dies gilt von einem jisraeliten, תורשעמבו תומורתב״ שדקמה הותינת היל רמא ןוממ 
dem vom Vater seiner Mutter, einem Prie- תשדוקמ וז ירה הרפ’ רפאבו תאטח ימב תונתמבו" 
Ster, Unverzehntetes׳״zugefaiien ist, und er 10 לארשיב אנמיקוא ואלו" היל רמא לארשי וליפאו' 
ist der Ansicht, die nicht abgesonderten האצוה היל רמאךהכ ומא יבא תיבמ םילבט ול״ולפנש coi.b 
Priestergaben gelten als abgesondert״”’. היל רמאק אתעמשמ רבס אוה ףיסכיא תרמא אק"תא 

R. Hijab.Abin fragte R. Hona: Gilt der :ךיתוכ יאק לצוהד יפא בר’'אנימאק יכה היל רמא 
Dank als Geld oder gilt er nicht als Geld? ימד ול םלשמ"וריבח לש ולבט בנונה״יאנתב אמינ'״N־d.84b 
Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: wenn 15 רמוא הדוהי יברב יסוי יבר״יבר ירבד וריבח לש ולבט 
jemand sich [ein Weib] mit der Hebe, dem אהב ואל יאמ ובש ןילוח ימד אלא םלשמ וניא 
Zehnten, den Priestergaben, dem Entsündi- תבוט׳״רבס רמו ןוממ האנה תבוט רבס רמד יגלפימק 
gungswasser oder der Entsündigungsasche הניא האנה תבוט׳״אמלע ילוכד אל ןוממ הניא האנה 
angetraut hat, so ist sie ihm angetraut, ןהכ ומא יבא תיבמ ול ולפנש םילבטב׳״אכהו ןוממ 
selbst einem Jisraeliten. Jener entgegnete: 20 רמ ינלפימק ןיימד ומרוהש ימכ"ומרוה אלש תונתמבו 
Haben wir es denn nicht auf einen Jisrae- 
liten bezogen, dem vom Vater seiner Mut- 
ter, einem Priester, Unverzehntetes zuge- 
fallen ist!? Dieser erwiderte: Du .sprichst 
wie ein Hu9äer! Da wurde er verlegen, denn 
er glaubte, er sage es״°'inbezug auf sein 
Studium. Hierauf sprach dieser: Ich meine, 
R. Asi aus Hu9al ist deiner Ansicht. 

Es wäre anzunehmen, dass hierüber 

 ומרוהש ימכ ואל’'רבס רמו ןיימד ומרוהש ימכ״״ירבס
 ןיימד ומרוהש ימכ״יאמלע ילוכד אמיא תיעביאו ןיימד

«20 

6 M םבו ׳ונתמו רשעמו ׳מורתב 

 ׳יסע -f- M 9 וי

7 M תאטח 

10 M ןיא P 11 II ■ 

8 P — 

 II ׳תמבו

13 M — 14 11 ול MB — 12 אק M ׳קוא ימ ואל 
 M 17 jj אמיל M 16 II ׳והמ א״ר ךל M 15 || תרמא

 — M 19 II (יבר — M) 18 11 ירבד ולוכ ימד ׳שמ ולכאו

 II ו — P 21 11 תיבמ ׳לבט ול ׳פנש ׳שיב M 20 || ה״ט

22 M — 23 || ןיימד דוהש ימכ M + דוה אלש ׳ונתמ II 

 M 24[]ירוהשכ M 25 II ימנ(!).

Tannaim streiten: Wenn jemand von einem Unverzehntetes gestohlen hat, so bezahle 
er ihm den Wert des Unverzehnteten״”’— Worte Rabbi.s. R. Jose b. R. Jehuda sagt, er 
bezahle ihm nur den Wert des darin enthaltenen Profanen״״. Ihr Streit besteht wahr- 
scheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, der Dank״“gelte als Geld, und der an- 
dere ist der Ansicht, der Dank gelte nicht als Geld. — Nein, alle sind der Ansicht, der 
Dank gelte nicht als Geld, hier aber wird von einem gesprochen, dem Unverzehnte- 
tes vom Vater seiner Mutter, einem Priester, zu gefallenist, und sie streiten darüber, ob 
die noch nicht abgehobenen Priestergaben als abgehoben gelten: einer ist der Ansicht, 
sie gelten als abgehoben״״’, und der andere ist der Ansicht, sie gelten nicht״”als abge- 
hoben. Wenn du willst, sage ich: alle sind der Ansicht, sie gelten als abgehoben, ferner 

604. Eine Sache, an der man nichts mehr als einen Dank hat. 605. Hinsichtl. der Antrauung. 

606. In dem die genannten Priestergefälle enthalten sind; er darf sie zwar nicht essen, jed. kann er sie an 

Priester verkaufen. 607. Sein Grossvater hat sie noch vor der Absonderung erworben u. ihm vererbt. 

608. Er verstand dies wol (abgeleitet von אצוה, Staude, Weide, Gerte) in der Bedeutung Staudenschneider, 

Besenbinder. 609. Auch die darin enthaltenen Priestergaben, obgleich sie für den Eigentümer nichts 

wert waren. 610. Die Priestergaben braucht er weder an den Eigentümer zu zahlen, da sie nicht 

ihm gehören, noch an den Priester, da er jeden abweisen u. sagen kann, er wolle an einen anderen zahlen. 

611. Den der Eigentümer vom Priester erhalten haben würde. 612. Er hat sie abzuheben u. an den 

Priester zu entrichten. 

11s» 
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 auchfdass Te7 יגלפ^מק לאומשדב אבהו ןוממ הניא האנה תבוטו
 -und hier streiten sie über eine Lehre Se ירבה תא תרטופ תהא הטיה° לאומש רמאד

 muels, denn Semuel sagte, ein Weizenkorn תיעביאו לאומשד היל תיל רמו לאומשד היל תיא

Ned,86«ונייה אבהו לאומשד והל תיל אמלע ילובד אמיא befreie^'^den ganzen Weizenhaufen; einer ist 

 der Ansicht Semuels, und der andere ist ילובד אמיא תיעביאו'*בנגל ןנבר הוסנקד^יירד אמעט 5

 ,nicht der Ansicht Semuels. Wenn du willst יברד אמעט ונייה אבהו לאומשד והל תיא אמלע

 -sage ich: beide sind nicht der Ansicht Se אלד תיבה לעבל ןנבר הוסנקד^^דדוהי יברב יסוי

 ,muels, hierbei aber ist der Grund Rabbis תומורתב שרקמה(ןנתמ:הילביטל היוהשל היל יעביא

 weil der Dieb zu massregeln'^'üst. Wenn du וז ירה הרפ רפאבו תאטח ימב תונתמבוי״תורשעמבו

 -aber willst, sage ich: beide sind sie der An יהנימרו .לארשיש^״יפ לע ףאו תשדוקמ !ט»Be'k^r׳

 sicht Semuels, hierbei aber ist der Grund שדקלו תוזהל הלטב’לתודע דיעהל םילטב ויניד ןודל

 -des R. Jose b. R. jehuda, weil der Eigen אל ייבא רמא הלקמ רפא ורפאו הרעמ ימ וימימ

 tümer zu massregeln ist, denn er sollte [das האזה רבשב ןאב יולימו האבה רבשב ןאב אישק

 .Getreide] nicht unverzehntet halten הרפ’רפאבו תאטה ימב אבה״ינתקד ימנ אקיד שודיקו

 Wenn jemand sich [ein Weib] mit הנימ עמש שדקלו תוזהל םתה ינתקו !5:

i| ע״כד א״או — M 28 |i והוסנקד B 27 |! ד ־ל der Hebe, dem Zehnten, den Priester- 

 M 29 GABEN, DEM EnTSÜNDIGUNGSWASSER ODER יהנמרו :רשעמבו ׳מורתב ׳דקמה B 30 :1 — ש !| 31

 M dER EnTSÜNDIGDNGSASCHE ANGETRAUT ורכש M 32 |j לטב P 33 II — אכה.

HAT, SO IST SIE IHM ANGETRAUT, SELBvST EINEM JlSRAELlTEN. Ich will auf einen Wi- 

derspruch hinweisen: Wenn jemand für seine Rechtsprechung Bezahlung nimmt, so ist 

seine Rechtsprechung nichtig, wenn für seine Zeugenaussage, so ist seine Zeugenaus- 

sage nichtig, wenn für die Besprengung‘’'^und die Weihung‘'^, so ist sein Wasser Sumpf- 

Wasser und seine Asche Herdasche*״’!? Abajje erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine 

gilt von der Bezahlung für das Bringen und Füllen'^‘', das andere gilt von der Bezahlung 

für die Besprengung und die Weihung. Dies ist auch einleuchtend, denn da heisst es: 

EntsündigungswasseE'’und Entsündigungsasche, dort aber heisst es: Besprengung und 

Weihung; schliesse hieraus. 

613. Nach der Gesetzlehre ist für das Quantum der Hebe kein Mass festgesetzt u. auch ein Korn 

ist für den ganzen Haufen ausreichend; der Eigentümer kann daher zum Dieb sagen, er würde nur ein 

Korn als Hebe entrichtet haben; den Zehnten aber braucht er auch nach R. nicht zu bezahlen. 614. 

Damit nicht die Priestergaben in seinem Besitz bleiben. 615. Des Unreinen mit dem Entsündigungs- 

wasser. 616. Des Wassers mit der Asche von der roten Kuh. 617. Demnach ist die Besprengung 

u. die Weihung des Wassers nichts wert u. die Trauung sollte ungiltig sein. 618. Der Asche u. des 

Wassers; dies ist erlaubt. 619. Mit dem Lohn für die Besorgung u. nicht für die heilige Handlung. 



DRITTER ABSCHNITT 

I Qid.lQ*» 
 ךלהו תינולפ השא יל שדקו אצ וריכהל רמוא
 השאל רמואה ךכו ינשל‘תשדוקמ ומצעל השדקו

jENN JEMAND ZU SEINEM NÄCHSTEN 

GESAGT HAT: GEH, TRAUE MIR JENES 

Weib an, und dieser hingegangen ist 
UND SIE SICH SELBST ANGETRAUT HAT, SO 

IST SIE DEM ANDEREN ANGETRAUT. EbEN- 

SO IST, WENN JEMAND ZU EINEM WEIB GE- 

SAGT HAT: SEI MIR NACH DREISSIG TaGEN 

ANGETRAUT, UND INNERHALB DER DREIS- 

siG Tage ein anderer gekommen ist 

 רחא אכו םוי םישלש רחאל יל תשדוקמ תא ירה
 לארשי תכ ינשל תשדוקמ' םישלש ךותכ השדיקו
 םוי םישלש רחאלו וישכעמ” המורתכ לכאת ןהכל ׳יי.
 הניאו תשדוקמ םוי םישלש ךותכ השדיקו רחא אכו
 אל לארשיל ןהכ תכ ואי ןהכל לארשי תכ תשדוקמ

 :המורתכ לכאת
 אנת :שדקו אצ וריכהל רמואה .ארמג

UND SIE SICH angetraut HAT, SIE DEM 10 אנתו תואמי גהנמ וב גהנש אלא יושע השעש המ° 

ANDEREN ANGETRAUT; IST SIE DIE TocH• אכה אנש יאמ תואמיב ךלה ינתקד ימנ ךלהי ןדיד 

TER EINES J1SRAEL1TEN UND ER PRIESTER, רמואה”ינתקי םתה אנש יאמו”וריכהל רמואה ינתקד 

so DARF SIE Hebe essen. Wenn [er ge- אק אתובר םתהו ןל עמשמ אק אתובר אכה והולשל 

SAGT HAT:] VON JETZT AB NACH DREISSIG והולש אנת יאד ןל עמשמק אתובר אבה ןל עמשמ 

Tagen, und ein anderer innerhai.b der !5 היתעד הכמסד יאמר יוהד” אוה והולש אנימא הוה 

DREISSIG Tage gekommen ist und sie היתעד הכמס אלד וריכה לבא יתוהילש יל דבע רבס 

SICH angetraut hat, so ist sie ANGE- וא — M 4 II םוי -|- B 3 || ׳א M 2 ן| ינשל — P 1 

TRAUT UND nicht‘angetraut; IST SIE DIE .(!)אוהד M 6 [| ינתקד ךלה יאמ M 5 || ׳רשיל ך״ב 

Tochter eines Jisraeliten und er Priester oder die Tochter eines Priesters 

UND ER JlSRAELlT, SO DARF SIE KEINE HEBE ESSEN. 

GEMARA. Wenn jemand zu seinem Nächsten gesagt hat: geh, traue mir 

AN. Es wird gelehrt: Was er getan hat, ist getan, nur hat er gegen ihn trügerisch ge- 

handelt. — Und unser Autor!? — Unter ״hingegangendas hier gelehrt wird, ist eben 

zu verstehen: trügerischerweise hingegangen. — Weshalb heisst es hier: wenn jemand 

zu seinem Nächsten gesagt hat, dort”aber: wenn jemand zu seinem Vertreter gesagt 

hat!? — Hier hebt er etwas hervor und dort hebt er etwas hervor. Hier hebt er etwas 

hervor, denn, wenn er es von einem Vertreter gelehrt haben würde, so könnte man 

glauben, nur ein Vertreter gelte als Betrüger, weil er sich auf ihn verlassen hatte, 

denn er glaubte, er werde seinen Auftrag ausführen, nicht aber gelte sein Nächster 

2. Oben S. 871 Z. 13. 1. Sie benötigt eines Scheidebriefs von beiden. 
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als Betrüger, weil er sich auf ihn nicht 

verlassen hatte. Dort hebt er etwas hervor, 

denn, wenn er es von seinem Nächsten ge- 

lehrt haben würde, so könnte man glauben, 

nur wenn sein Nächster sie ihm in einem 

anderen Ort angetraut hat, sei sie ihm nicht 

angetraut, weil er angenommen hatte, er 

werde sich nicht bemühen’, hinsichtlich ei- 

nes Vertreters aber, der sich Mühe gibt. 

 ןל עמשמ אק אתובר םתה‘ לאמר יוהיל אל אמ־יא
 אוה’ ור־יבה אניימא הוה* וריבהל רמואה םתה’ אנת לאד
 אל רבסר תשדוקמ הניא רהא םוקמב השדק יבד
 ול אוה םוקמ הארמ" אמיא הרטד והולש לבא הרט
 אתתיא היל״ישודקל ליזא אדיסה ןיבר :ןל עמשמק

Q,d.48״i> אלא ייט׳ע השעש המ״אינתהו הישפנל השדיק הירבל 
 היל יעביא״הילהינ הובהי אל תואמר גהנמ וב״נהנש
 שדקמ’’אנירהא שיניא אתא יכהו יכהדא רבם”יעודואל
 רמא ברל יזוז היל ביהי הנה רב רב הבר :הל
 könnte man glauben, er wollte ihm nur einen אינתהו הישפנל הנבז לזא אערא יאהל ילהינ הנבז‘' !0

tjab.4 אגאב”תואמר“נהנמ וב גהנש אלא יושע השעש המ״ Hinweis geben’, so lehrt er uns. 
 -Einst ging Rabin der Fromme für sei רב“רב הברל רובב היב יגהנ ברל היל הוה ימילאד
 nen Sohn eine Frau antrauen und traute רבס יעודואל היל יעביא דובכ היב יגהנ אל הנה
 ,sie für sich selbst an. ■— Fs wird ja gelehrt לדיג בר :הל ןיבז'’אנירהא שיניא אתא יכהו יכהדא
 was er getan hat, sei getan, nur habe er לזא הנבז אבא יבר לזא אערא איההב ךיפהמ הוה >5
 -gegen ihn trügerisch gehandelt!? — Sie ga ברל הילבקו׳יאריז יבר לזא אריז יברל הילבק“לדיג בר
 ben sie ihm nicht'. — Sollte er ihm dies לגרל ונלצא הלעימ• דע ןתמה היל רמא אהפנ קהצי
 mitgeteilt haben!? — Er dachte, inzwischen אבו הררהב ךפהמי^ינע היל רמא היהכשא קילס יכ
 könnte ein anderer kommen und sie sich אלאו עשר ארקנ היל רמא יאמ ונמיה'’הלטנו רהא
 .an trauen אנעדי הוה אל היל רמא יכה דבע אמעט יאמ רמ 20
 Einst gab Rabba b. Bar-Hana Rabh ”אל ינובז היל רמא רמ הילהינ הבתינ ימנ אתמיה
 -Geld und sagte zu ihm, dass er für ihn je אתלימ אנמסמ אלו'“איה אתיימק אעראד הל אנינבזמ

 nes Grundstück kaufe. Hierauf ging er hin ביתבד°’'הל תיהנ אל לדיג בר הילקשינ הנתמב יעב יא Bu3b״
hoi.441־ ן^ושמ^יהל תיהנ אל אבא יברי^היהי תנתמ אנושח!״ und kaufte es für sich selbst. — Fs wird ja 

 gelehrt, was er getan hat, sei getan, nur תיהנ רמ אלו הל תיהנ רמ אל לדיג בר הב ךיפהד 25
— P 8 II ראה םתה — M .םתה — B 7 j! ו ל״מק + M 6 habe er gegen ihn trügerisch gehandelt!? 

 -Fs war ein Felderkomplex von gewalt — הוה || M 9 — אוה |M 10 t ׳שדקו ׳ירבל ׳שא

tätigen Menschen‘; Rabh erwiesen sie Eh- 
rung, Rabba b. Bar-Hana erwiesen sie keine 
Ehrung. — Sollte er ihm dies mitgeteilt ha- 
ben!? — Fr dachte, inzwischen könnte ein 
anderer kommen und es kaufen. 

R. Gidel bemühte sich um ein Grundstück, und R. Abba ging hin und kaufte es. 
Da ging R. Gidel und klagte darüber vor R. Zera, und R. Zera klagte darüber vor 
R. Ji9haq dem Schmi'ed. Dieser sprach zu ihm: Warte bis er am Fest zu uns kommt. 
Als er kam und dieser ihn traf, sprach er zu ihm: Wenn ein Armer sich um einen 
Kohlenkuchen bemüht, und jemand kommt und ihn ihm wegnimmt, was ist dieser? 
Jener erwiderte: Fr heisst ein Frevler. — Weshalb *hat der Meister so gehandelt!? Je- 
ner erwiderte: Ich wusste es nicht. — So mag der Meister es ihm ab treten. Jener er- 
widerte: Verkaufen will ich es nicht, denn es ist das erste Grundstück und dies’ ist 
nicht glückbringend, wenn er es aber geschenkt haben will, mag er es nehmen. R. Gi- 
del aber trat den Besitz nicht an, denn es heisst: ^%ver Geschenke hasst, tvird leben,! und 
R. Abba trat ebenfalls den Besitz nicht an, weil R. Gidel sich darum bemüht hatte. 

3. Sie auch in anderen Orten zu suchen: er hat ihn nur für den genannten Ort bevollmächtigt. 

4. Wo er sie trifft, er rechnete aber auch mit anderen Orten. 5. Für seinen Sohn. 6. Die 

nicht jeden sich in ihrer Nachbarschaft ankaufen Hessen. 7. Der Verkauf des ersten (Grundstücks. 

8. Pr. 15,27. 
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 השאל רמואה ןכו :ןנברד אערא אירקתיימו הל
 םלשלש ךותב השדךרו רחא אב אל :[רכ] יל ישדקתה

 לע ךאו° תשדוקמ והייורת ירמאד לאומשו בר והמ’’
 הולמל אל״יזוז ינה אמעט יאמ תועמ’’ולכאתנש יפ
 אתושרב״ןודקפ ומד אל ןודקפל ומד ןודקפל אלו ומד
 ילכאתמ אק הדיד אתושרב יגהו ילכאתמ אק ארמד
 תרותב ינה^דנתינ האצוהל הולמ ומד אל ימנ הולמל
 הרזחו השדיקו רחא אב אל הלהינ והניבהי ישודיק
”b לטבמו רוביד יתא תרזוח רמא° ןנחוי יבר” והמ הב 

Weder trat der eine den Besitz an, noch 
trat der andere den Besitz an; man nennt 
es das Grundstück der Gelehrten''. 

Ebenso ist, wenn jemand zu einem 

Weib gesagt hat: sei mir angetraut 

&c. Wie ist es, wenn innerhalb der dreissig 
Tage kein anderer gekommen ist und sie 
sich angetraut hat? Rabh und Semuel sa- 
gen beide, sie sei ihm angetraut, selbst wenn 
das Geld verzehrt worden ist”, denn dieses 10 רוביד יתא אל תרזוח הניא רמא שיקל שיר רוביד 
Geld gleicht weder einem Darlehn noch ei- לטיב״שיקל שירל ןנחוי יבר היביתיא רוביד לטבמו Ter.iii,4 
nein Depositum“. Einem Depositum gleicht אבהו”המורת ותמורת ]יא לטיב םרת אלש דע םא 
es nicht, denn das Depositum wird'üm Besitz ינאש רוביד לטבמו רוביד יתאקו אוה רובידו”רובידד 
des Eigentümers verzehrt, während dieses רוביד יתא אלו ומד השעמכד^״השא^דיל תועמ תניתנ 

 ־Git,32 עיגהו ותשאל טנ חלושה° היביתיא השעמ לטבמו
 יתתנש טג ול רמאו חילש”וירחא חלשש וא הילשב
 חילש דיל. טג תניתנ אהו לטב הז ירה אוה״לטב ךל
 לטב הז״ירה ינתקו ימד השא דיל תועמ תניתנ יבד”
 רובידו רוביד הדיל אטיג אטמ אלד המכ לכ ימנ םתה

in ihrem Besitz verzehrt worden ist; einem 1 

Darlehn gleicht es ebenfalls nicht, denn ein 
Darlehn wird zur Verausgabung gegeben’^ 
dieses aber hat er ihr zur Antrauung ge- 
geben. — Wie ist es, wenn kein anderer ge- 

' Men.693 

Kel.xxv,9 

kommen ist und sie sich angetraut hat, sie 20 שיקל שיר היביתיא רוביד לטבמו רוביד יתא^'אוה 
aber zurückgetreten’üst? R. Johanan sagt, הבשחמב ןתאמוט ידיל ןידרוי םילכה לכ°ןנחוי יברל 
sie könne zurücktreten, denn Worte können השעמ°השעמ^’יונישב אלא ןתאמוט ידימ“םילוע ןיאו 
Worte aufheben; Res-Eaqis sagt, sie kön- 
ne nicht zurücktreten, denn Worte können 
nicht Worte aufheben. R. Johanan wandte 
gegen Res-Eaqis ein: Hat er es'^widerrufen, 
so ist die Absonderung der Hebe, wenn der 
Widerruf vorher erfolgt ist, ungiltig. Hier- 

M 28tKe1.23 29 || יאמ B + 30 || ה M ד״מל ואלו ד״פל ואל 
M 31 Coi.b לכאתמס ׳ירמד ׳יתושרב 
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bei sind es ja Worte und Worte, und die Worte heben die Worte auf!? — Anders ver- 
hält es sich beim Geben des Gelds in die Hand des Weibs, da dies einer Handlung 
gleicht’’, und Worte können eine Handlung nicht aufheben. Er wandte gegen ihn ein; 
Wenn jemand seiner Frau einen Scheidebrief geschickt hat und den Boten erreicht 
oder ihm einen Boten nachsendet und zu ihm spricht: der Scheidebrief, den ich dir ge- 
geben habe, ist nichtig, so ist er nichtig. Das Geben des Scheidebriefs in die Hand 
des Boten gleicht ja dem Geben des Gelds in die Hand des Weibs, und er lehrt, dass 
er nichtig sei”!? — Auch da sind es, solange der Scheidebrief nicht in die Hand der 
Frau gekommen ist, nur Worte und Worte, und Worte können Worte aufheben. Res- 
Laqis wandte gegen R. Johanan ein: Jedes Gerät wird durch die Bestimmung’Verunreini- 
gungsfähig und nur durch eine ändernde Handlung’°der Verunreinigung enthoben. Die 

9. Der Jünger, denen der Niessbrauch zufiel. 10. So dass bei der Fälligkeit der Trauung das 

Antrauungsgeld nicht mehr vorhanden ist. 11. Womit die Trauung nicht erfolgen kann. 12. 

Damit kann die Trauung nur dann erfolgen, ■wenn zur Zeit der Trauung davon im Wert einer Peruta vor- 

handen ist; cf. S. 859 Z. 10ff. 13. Da es nicht dem Depositar gehört. 14. So dass er ihr später 

bei der Antrauung nichts gibt. 15. Innerhalb der 30 Tage. 16. Den seinem Vertreter erteilten 

Auftrag, für ihn die Hebe von seinen Früchten zu entrichten. 17. Es ist keine wirkliche Handlung, 

da die Wirkung erst nach 30 Tagen erfolgen sollte. 18. Die Aufhebung erfolgt durch Worte. 19. 

Es in seinem unfertigen Zustand in Gebrauch zu nehmen; sonst erst dann, wenn es vollständig fertig ist. 

20. Wenn es zerbrochen wird u. für seine Bestimmung nicht mehr verwendbar ist. 
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 -Handlung hebt die Handlung und die Be האיצומ ןיא הבשחמ הבשחמ דימו השעמ דימ איצומ

 Stimmung auf, die Bestimmung hebt weder השיעמ דימ אמלשב הבשיחמ דימ אלו השעמ דימ אל

 .die Handlung noch die Bestimmung auf דימ אלא השיעמ לטבמו רוביד יתא אלד הקפמ אל

 Erklärlich ist es, dass [die Bestimmung] die יבד האמוטד הבשיחמ ינאש קיפת אהימ הבשיחמ

 -Handlung nicht aufhebt, denn Worte kön י־ 'ימר אפפ ברד אפפ ברדכו ימד השיעמ •י* ’’^1 38!

 -nen keine Handlung aufheben, die Bestim המ ןתי יבד אימוד,ןתוי יכ דציב אה ןתוי יכ ןנירקו

 — ?!mung aber sollte sie doch aufheben ינתמ דיבז בר היל אחינד ןתוי ףא היל אחינדךתי

 Anders verhält es sich bei der Bestimmung החולשיל תושיר הנתנש איה ןכו אהא אתתעמש׳ אהל

 hinsichtlich der Verunreinigung, da diese ומדק הלש םא המצע תא ^דשדקו איה הכלהו השידבל

 ,einer Handlung gleicht. Dies nach R. Papa הישודיק ןיארמדק החולש לשי'םאו ןישודיק הישודיק !0

 denn R. Papa wies auf einen Widerspruch יבר׳'והמ הב הרזחו המצע תאי״השדק אל ןישודיק

 hin: Es wenn jemand gibt, und wir יבר תרזוח הניא רמא שיקל שירו תרזוח רמא ןנחוי'

 wie ist dies zu ,■‘''׳lesen: wenn gegeben wird שיקל שיר רוביד לטבמו רוביד יתא תרזוח רמא ןנחוי

 erklären? — das Gegebenwerden ^muss dem היביתיא רוביד לטבמו רוביד יתא אל תרזוח הניא רמא

 Geben gleichen; wie das Geben mit seinem לטיב םרת אלש׳ דע םא לטיב שיקל שירל ןנחוי יבר !5

 ,Willen erfolgt, ebenso das Gegebenwerden ןוגכ ןניקסע יאמב אבה אבר רמא המורת ותמורת ןיא

 -nur wenn mit seinem WillenR. Zebid be השעמ היל הוהד וירכ תא םרתו תיבה לעב םדקש

 zieht diese Lehre auf das folgende. Ebenso ןתאמוט ידיל םידרוי םילכה לכי׳שיקל שיר היביתיא

 ist, wenn sie ihrem Vertreter den Auftrag השעמ יונישב אלא ןתאמוטמ” ןילוע ןיאו הבשחמב

 erteilt hat, für sie ihre Trauung in Empfang הניא הבשחמ הבשחמ דימו השעמ דימ איצומ השעמ 20

 -zu nehmen, und sie sich darauf selbst an אמלשב הבשחמ דימ אלו השעמ דימ אל האיצומ

 trauen'diess, falls ihre eigne Trauung zuerst השעמ לטבמו רוביד יתא אל״הקפמ אל השעמ דימ

 erfolgt ist, ihre eigne gütig, und falls die הבשחמ ינאש היל רמא קיפת אהימ הבשחמ דימ אלא

 des Vertreters zuerst erfolgt ist, ihre eigne ימר אפפ ברד אפפ ברדכו ימד השעמ יכד״האמוטד

 ungiltig. wie ist es, wenn sie selbst sich אימוד ןתוי יכ״דציכ אה ןתוי יכ ןנירקו ןתי יכ ביתכ 25

 ״icht antrauen Hess, aber zurückgetreten״ M 44 שחמ ץאו■ M 45 jj ׳עמכד |} M 46 שעמ ׳יבעקד
ist? R. Johanan sagt, sie könne zurücktre- 

ten, Res-Laqis sagt, sie könne nicht zurück- 

treten. R. Johanan sagt, sie könne zurück- 

treten, denn Worte können Worte aufheben; 

Res-Laqis sagt, sie könne nicht zurücktreten, denn Worte können nicht Worte aufhe- 

ben. R. Johanan wandte gegen Res-Laqis ein: Hat er es widerrufen, so ist die Abson- 

derung der Hebe, wenn der Widerruf vorher erfolgt ist, ungiltig!? Raba erwiderte: 

Hier wird von dem Fall gesprochen, wenn der Eigentümer zuvorgekommen ist und 

selber die Hebe abgehoben hat; dies ist eine Handlung. Res-Laqis wandte [gegen R. 

Johanan] ein: Jedes Gerät wird durch die Bestimmung verunreinigungsfähig und nur 

durch eine ändernde Handlung der Verunreinigung enthoben. Die Handlung hebt die 

Handlung und die Bestimmung auf, die Bestimmung hebt weder die Handlung noch 

die Bestimmung auf. Erklärlich ist es, dass [die Bestimmung] die Handlung nicht auf- 

hebt, denn Worte können keine Handlung aufheben, die Bestimmung aber sollte sie 

doch aufheben!? Dieser erwiderte: Anders verhält es sich bei der Bestimmung hinsicht- 

lieh der Unreinheit, da diese der Handlung gleicht. Dies nach R. Papa, denn R. Papa 

wies auf einen Widerspruch hin: Es heisst: wenn Jemand gibt, und wir lesen: wenn gc- 

eben zvird•, wie ist dies zu erklären?^—das Gegebenwerden muss dem Geben gleichen; 
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21. Lev. 11,38. 22. Die Schreibweise ןתי ist aktiv, gelesen aber wird es ןתוי, passiv. 23. 

Der Flüssigkeit auf die Früchte, erst dann ist es verunreinigungsfähig. 24. Sein Wille gilt hierbei als 
Handlung, als hätte er selber die Früchte befeuchtet. 25. Von einem anderen. 26. Von ihrem Auftrag. 
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wie das Geben mit seinem Willen erfolgt, היל אה־ינד ־ימנ ןתוי ה,א היל אהינד''ןתי המ ןתיד 
ebenso das Gegebenwerden nur mit seinem ותשאל טג הלושה שיקל שירל קהוי יבר היביתיא 

Willen. R. johanan wandte gegen Res-La- טג ול רמאו הילש וירחא חלשש וא הילשב עיגהו 
qis ein: Wenn jemand seiner Frau einen שירד אתבוית לטב הז ירה אוה לטב ךל יתתנש 
vScheidebrief geschickt hat und den Boten 5 וליפאו ןנחוי יברד היתווב אתכליהו אתבוית שיקל 

erreicht oder ihm einen Boten nachsendet תניתנ ינאש רמימל אביאד בג לע ףאו אתיימקב 

und zu ihm spricht: der Scheidebrief, den רוביד יתא יכה וליפא ימד השעמבד"השא דיל תועמ 
ich dir gegeben habe, ist nichtig, so ist er אתכליה תרמא אתכליהא אתיליה אישק רוביד לטבמו 

nichtig. Dies ist eine Widerlegung des Res- איעביאד ןמחנ ברכ''אתכליהךל אמייקו ןנחוי יברכ'* 

Laqis; eine Widerlegung. Die Halakha ist 10 שרגמו רזוח° רמא ןמחנ בר וב שרגיו רוזחיש והמ והל 

wie R. Johanan, selbst bei der ersten [Deh- ןל אמייקו וב שרגמו רזוח וניא” רמא תשש בר וב 

re]; obgleich man sagen könnte, beim Geben הילש תרותמ הילטבד יהנ״ןמחנ ברד היתוכי״אתכליה 
des Gelds in die Hand der Frau verhalte es בר רמא ;ינשל תשדוקמ :הילטב אל טג תרותמ 

sich anders, da dies einer Handlung gleicht, ינשל תשדוקמ רמא לאומשו םלועל ינשל תשדוקמ 

dennoch werden Worte durch Worte auf-15 ינש ישודיק יעקפ םוי םישלש רחאל םוי םישילש• דע 

gehoben. — Demnach besteht ja ein Wider- היל אישק אקו אדסח בר ביתי ןושאר ישודיק ירמגו 
Spruch zwischen einer Halakha und der an- אשירא רמ׳״ףסוי בר היל רמא יעקפיייאמב ינש ישודיק 

deren: du sagst, die Halakha sei wie R. Jo- הל ינתמ אפיסא הדוהי בר היל אישקו*'הל ינתמ 

hanan, und dem widersprechend ist es uns בר רמא“םוי םישלש רחאלו וישכעמ היל אישק*'אלו 

bekannt, dass die Halakha wie R. Nahman 20 תשדוקמ רמא לאומשו םלועל תשדוקמ הניאו תשדוקמ 

sei"!? Sie fragten nämlich, ob er zurücktre- םישלש רחאל םוי םישלש דע אלא^^תשדוקמ הניאו 
 אקפסמ ברל ןושאר ישודיק ־ירמגו ינש ישודיק“יעקפ

56 M 57 11 ־ביתיא ׳שעמ דיבעקד ןתוי ףא ׳שעמ ׳יבעקד P 
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ten und sich damit'Von ihr scheiden lassen 

könne; hierzu sagte R. Nahman, er könne 

zurücktreten und sich damit von ihr schei- 

den lassen, und R. Seseth sagte, er könne 

nicht zurücktreten und sich damit von ihr 

scheiden lassen; diesbezüglich ist uns be- 

kannt, dass die Halakha wie R. Nahman 

sei. — Zugegeben, dass er seine Eigenheit 

als Vertreter aufgehoben hat, die Eigenheit des Scheidebriefs aber hat er nicht auf- 

gehoben. 

Dem anderen angetraut. Rabh sagte: Sie ist dem anderen dauernd angetraut. 

Semuel aber sagte: Sie ist dem anderen nur dreissig Tage angetraut, und nach dreissig 

Tagen schwindet die Trauung des anderen und die Trauung des ersten wird perfekt. 

R. Hisda sass und warf folgende Frage auf: Wodurch schwindet die Trauung des an- 

deren!? R. Joseph sprach zu ihm: Der Meister bezieht dies auf den Anfangsatz'’, und 

es ist ihm fraglich; R. Jehuda aber bezieht dies auf den Schlußsatz, und ihm ist nichts 

fraglich. Von jetzt ab nach dreissig Tagen &c. Rabh sagte: Sie ist ihm angetraut und 

nicht angetraut, dauernd”, und Semuel sagte, sie ist ihm angetraut und nicht ange- 

traut, nur dreissig Tage, und nach dreissig Tagen schwindet die Trauung des anderen 

und die T1־auung des ersten wird perfekt'‘. Rabh ist es zweifelhaft, ob dies”eine Bedin- 

27. Dass Worte nicht durch Worte aufgehoben werden können. 28. Mit dem Scheidebrief, den 

er seinem Boten als nichtig erklärt hat. 29. Der von der gütigen Trauung des anderen spricht. 30. 

Der Zweifel bleibt aucli nach Ablauf der 30 Tage bestehen. 31. Während der 30 Tage ist die Trau- 

ung zweifelhaft, da der erste sterben u. die Trauung des anderen rückwirkend gütig werden kann; nach 

Ablauf der 30 Tage ist sie dem ersten rückwirkend augetraut u. die Trauung des anderen uugiltig. 32. 

Der Passus ״von jetzt bis nach 30 Tagen^'. 

 Talmud Bd.V ת4
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 gung”oder ein Rücktritt^^sei, Semuel aber אטיישפ לאומשיל יאוה הרזה יא יאוה האנת יא היל

Bb.136a *'או׳”'היל ist es entschieden, dass dies eine Bedin- 
tGit.6 רמוא יבר םימבה ירבד טג וניאו טג התימ רהאלו gung sei. Sie führen den Streit der Autoren 

 der folgenden Rehre: [Sagte er:] von heute הכלה לאומש אמינו ןנברכ הכלה בר אמינוי^טג הזכ

 -ab nach meinem Tod’*, so ist der Scheide אנימא הוה ןנברכ הכלה בר רמא וליאד אכירצ יברב ■י

 -brief gütig und ungiltig’— Worte der Wei אמיא יתאק הכורקלד אכה ליא^׳יתאק הקוהרלד םתה

 .'’sen; Rabbi sagt, dieser sei ein Scheidebrief לאומש* רמא יאו יאוה האנתד לאומש״ל היל ירומ
 רהאל טג ןיאד אוה םתה אנימא הוה יברב הכלה

 אמיא םישלש רהאל ןישודימ שיד אבה לבא התימ
— Sollte doch Rabh sagen, die Halakha 

sei wie die Rabbanan, und Semuel sollte 

^0 sagen, die Halakha sei wie Rabbi!? — Dies! ברד הימעטלו”ייבא רמא :אכירצ ברל היל ידומ 
 וישכעמ יל תשדוקמ תא ירה הל רמאו דחא אב
 תא ירה הל רמאו רחא אבו םוי םישלש רחאלו

 F01.60 רחא אבו״ םוי םירשע רחאלו''וישכעמ יל תשדוקמ

 הרשע רחאלו וישכעמ יל תשדוקמ תא ירה הל רמאו

ist nötig; würde Rabh gesagt haben, die 

Halakha sei wie die Rabbanan, so könnte 

man glauben, nur da”, wo er sie entfernen 

wilü°, hierbei aber, wo er sich ihr nähern 

 will, pflichte er Semuel bei, dass dies eine הניא יעצמאמ טנ הכירצ ןורחאמו ןושארמ םימי !5

 Bedingung sei. Und würde Semuel gesagt ישודיק״אמקד יאוה האנת יא ךשפנ המ טג הבירצ

 haben, die Halakha sei wie Rabbi, so könnte ישודיק” ארתבד יאוה הרזה יא ישודיק” ואל ךנהד

 -man glauben, nur da”, weil es keine Schei אנשיל יאה אמיתד והמ אטישפ ישודיק ואל ךנהד

 ,düng nach dem Tod gibt”, hierbei aber דח לכמ אטיג יעביתו הרזח עמשמו האנת עמשמ

 wo die Trauung auch nach dreissig Tagen האמ וליפא ןנחוי יבר רמא אלוע” ןל עמשמק דחו 20

 erfolgen kann, pflichte er Rabh bei; daher וליפא ןנחוי יבר רמא יפא יבר”רמא ןבו הב ןיפפות

 ימא ברד הירב”אישרשמ בר היל רמא הב ןיספות האמ
 הישפנ ווש^נחוי יברד אמעט ךל הרכסא יפא יברל

69 M 70 11 אמילו M יאד 

 ןושארמ ׳ימי ׳רשע דעו[]ג1 72

 — M .ימא יבד P 75 ן] בר

 .והישפנ

II (יתאק...לבא — M) 71 | 

P 74 ;; ןישודק M 73 H 

 א״רד 'ירב || M 76 וושד

ist dies’^nötig. 

Abajje sagte: Nach der Begründung 

Rabhs”folgt, dass, wenn einer gekommen 

ist und zu [einem Weib] gesagt hat: sei 

mir von jetzt ab nach dreissig Tagen an- 

getraut, und ein anderer gekommen ist und 

zu ihr gesagt hat: sei mir von jetzt ab nach zwanzig Tagen angetraut, und ein dritter 

gekommen ist und zu ihr gesagt hat: sei mir von jetzt ab nach zehn Tagen ange- 

traut, sie vom ersten und vom letzten eines Scheidebriefs benötigt und vom mittelsten 

keines Scheidebriefs benötigt. Wie du es nimmst: ist dies eine Bedingung, so ist die 

Trauung des ersten gütig und die Trauungen der anderen sind ungiltig, und ist dies 

ein Rücktritt, so ist die Trauung des letzten gütig und die Trauungen der anderen 

sind ungiltig.—Selbstverständlich!?—Man könnte glauben, diese Wendung könne als 

Bedingung und als RücktritUaufgefasst werden und sie benötige eines Scheidebriefs 

von jedem, so lehrt er uns. Ula aber sagte im Namen R. Johanans, auch hundert er- 

fassen sieR Ebenso sagte R. Asi im Namen R. Johanans, auch hundert erfassen sie. R. 

Mesarseja, der Sohn R. Amis, sprach zu R. Asi: Ich will dir den Grund R. Johanans 

33. Dass, wenn er innerhalb 30 Tage nicht zurücktritt, die Trauung von jetzt ab gütig sei. 34. 

Die W.e '^nach 30 Tagen״ widerrufen die W.e ״von jetzt ab35 .״. Soll der Scheidebrief gütig sein. 

36. Die Scheidung ist zweifelhaft. 37. Dies ist eine Bedingung, u. wenn er nicht zurücktritt, ist die 

Scheidung rückwirkend gütig. 38. Der selbständige Streit über diesen Fall. 39. Ist die von ihm 

gebrauchte Wendung vielleicht ein Rücktritt. 40. Da dies ihm schwer fällt, so kann er sich hierzu 

nicht entschliessen. 41. Gilt diese Wendung als Bedingung. 42. Die W.e ״von jetzt ab nach dem 

Tod״ sind daher zu verstehen, die Scheidung möge von jetzt ab gütig sein, falls er bis zu seinem Tod nicht 

zurücktritt. 43. Dass bei der in Rede stehenden Wendung ein Zweifel obwalte, ob sie als Bedingung 

od. als Rücktritt aufzufassen sei. 44. Der erste kann sie als Rücktritt u. der andere als Bedingung auf- 

gefasst haben, so dass die Trauung des anderen gütig ist. 45. Der Zweifel besteht hinsichtlich aller. 
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erklären: hierbei verhält es sich wie bei ei- קבש הירבחל אחור דהו דח לכד״ינבילד אגרש יכ 

ner Reihe von Ziegelsteinen, bei der jeder טג וניאו טג התימ רחאלו םויהמ“אנינח”בר ביתמ’*®“;״; 

Raum für den anderen’'zurücklässt. R. Ha- אעייסמ ברל אמלשב תמבייתמ אלו תצלוח תמ םאו 

nina wandte ein; [Sagte er:] von heute ab ירמאד אנא^ איה ןנבר ינמ אה ימנ לאומשל היל 

nach dem Tod, so ist die Scheidung gütig 5 אטינ“‘ לב יוה ארויש רמאד ןנחוי יברל אלא יברכ 

und ungiitig; ist er gestorben״, so verfällt אבר רמא םביימ^׳ימובי אוה םולכ אלולהב ריישמד 

sie der Hali9ah, nicht aber der Schwager- ותרמנ טנ ריישש המ איצוהל התימו איצוהל טנ 

ehe''. Dies ist für Rabh eine Stütze, auch תושרמ האיצומ טנ ימד ימ ייבא היל רמא התימ 
nach Semuel ist zu erklären, hier sei die םתה ייבא רמא אלא םבי תושרל הסנכמ התימ םבי 

Ansicht der Rabbanan vertreten, während 10 טנ הז ירה״יתמ םא םויהמ םושמ הריזנ יאמ אמעט 
 er der Ansicht Rabbis^ist; nach R. Johanan רחאלו םויהמ וטא ןףלהתד יתמ םא םויהמ רוזגנו

aber, welcher sagt, dies sei eine Zurück- ימנ אבה תמבייתמ תצלוח רמוא התא םא" התימ Jab.31־ 

lassung, sollte doch, da eine Scheidung, von ךכב ןיאו םבייתת תמבייתמ תצלוח רמוא התא םא" 

der etwas zurückbleibt'״, nichtig ist, auch :אוה ןנברד אששה םולכ 
die Schwagerehe zulässig sein!? Raba erwi-15 3^]תנמ לע יל תשדוקמ תא ירה תשאל רמוא l'il 

derte: Der Scheidebrief befreit sie und der אוהו" תשדוקמ ü ירה ווו םיתאמ ךל ןתאש 

 ;תשדוקמ הניא ןחלשה לע הארה םאו הל

77 M 78 || לבו M םויהמ יביתימ P 79 |j 80 !ן איננח 

B ןנאו (P ינאו). M 81 11 ׳אד אוה M — 82 ]1 ׳טיג M 

 יתמ םא וישכעמ יתמ םא םויהמ ןנתד M 83 |1 םבייתת ימנ
 -|- M 86 II ןתיו M 85 || א״א םא — M 84 || ץלחיתו

 לצא ׳רה םאו ינאריו M 88 || ז״ה — M 87 || וז ירה םוי

 .הניא ׳חלוש

Tod befreit sie, was der Scheidebrief zu- ןתנ םוי םישלש דעו ןv^‘כמ ךל ןתאש תנמ לע ןתי 

rücklässt, ergänzt der Tod. Abajje sprach תשדוקמ הניא ואל םאו תשדוקמ״םישלש ךותב הל 

zu ihm: Es ist ja nicht gleich: der Schei- ול שיו תשדוקמ וו ירהי׳זוז םיתאמ יל שיש תנמ לע 

debrief bringt sie aus der Gewalt des Ehe- 20 האריו״תשדוקמ וז ירה זוז םיתאמ ךאראש תנמ לע 

Schwagers, der Tod aber bringt sie in die 

Gewalt des Eheschwagers!? Vielmehr, er- 

klärte Abäjje, aus dem Grund, weil [die 

Wendung] ״von heute ab, wenn ich sterbe" 

berücksichtigt wird, die Scheidung ist dann 

gütig'*. — Sollte sie doch bei [der Wendung] 

 von heute ab, wenn ich sterbe" der Hali9ah״

benötigen mit Rücksicht auf [die Wendung]״von heute nach meinem Tod"!?—Wenn du 

sagen wolltest, dass sie der Hali9ah benötige, so könnte an ihr auch die Schwagerehe 

vollzogen werden. — Auch in jenem Fall kann ja, da du sagst, sie benötige der Hali9ah, 

an ihr die Schwagerehe vollzogen werden!? — Mag an ihr die Schwagerehe vollzogen 

werden; dabei ist nichts, da dies'*nur eine rabbanitische Berücksichtigung ist”. 

ENN JEMAND zu EINEM WeIB GESAGT HAT: SEI MIR ANGETRAUT״ MIT DER BE- 

DINGUNG, DASS ICH DIR ZWEIHUNDERT ZUZ GEBE, SO IST SIE IHM ANGETRAUT, 

UND ER GEBE SIE IHR; WENN ABER: MIT DER BEDINGUNG, DASS ICH SIE DIR VON JETZT 

BIS DREISSIG Tagen gebe, so ist sie ihm, wenn er sie innerhalb dreissig Tagen 

GEGEBEN HAT, ANGETRAUT, UND WENN NICHT, NICHT ANGETRAUT. SAGTE ER: MIT DER 

Bedingung, dass ich zweihundert Zuz habe, so ist sie ihm, wenn er sie hat, 

ANGETRAUT; WENN: MIT DER BEDINGUNG, DASS ICH DIR ZWEIHUNDERT ZuZ ZEIGEN 

WERDE, SO IST SIE IHM ANGETRAUT, UND ER ZEIGE SIE IHR; ZEIGTE ER SIE IHR AUF 

46. Beim Aufstapeln von Ziegelsteinen werden die Steine nicht genau auf einander gelegt, da sie 

dann zusammenfallen würden, sondern über den nächsten hinüberragend; ebenso liess hierbei jeder eine 

Handhabe für die Trauung des anderen zurück. 47. Innerhalb dieser Zeit. 48. Da die Scheidung 

viell. gütig u. die Geschiedene des Bruders verboten ist. 49. Dass die Scheidung gütig sei. 50. 

Die irgendwie verklauselt u. nicht ganz vollständig ist. 51. Diese Wendung ist entschieden eine Be- 

dingung u. die Schwagerehe ist verboten, u. aus diesem Grund ist sie auch bei jener Wendung verboten. 

52. Die Bestimmung, dass an ihr die Schwagerehe nicht vollzogen werde. 53. Nach dem Gesetz ist 

die verklauselte Scheidung nichtig. 54. Mit einer Wertsache; die er ihr sofort gibt. 

114♦ 
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 dem ]wechsel]tisch^ 'so ist sie ihm ן>.74־בר"ןתי אוהו רמא אנוה בר רמתלא" ,ארמג0
 .nicht angetraut האנת ןתי אוהו*’רמא אנוה בר ןתישכל רמא הדוהי

 EMARA. Es wurde gelehrt: R. Honaיכל ןתישבל רמא הדוהי בר ליזאו האנת^יפייקמ אוה’" 0

 -erklärte: Er soll ihr geben. R. jehuda er יאמ ישודיק ווה אל אהימ אתשה ישודיק ווה ביהי

 :klärte: Wenn er ihr gibt. R. Hona erklärt ןישודיק הלבקו הדי הטשפש״^הייניב אביא והייניב 5

 -er soll ihr geben, denn dies ist eine Be ווה הדוהי ברל יש*ודיק”ווה אל אנוה ברל רהאמ

■b• רמואה״ אנווג יאה יב ןיטיג״יבג ימנ ןנתו ישודיק״ dingung, die er dann“erfüllt; R. jehuda er- 

 klärt: wenn er ihr gibt, denn die Trauung זוז םיתאמ יל ינתתש תנמ לע ךטינ הז ירה השאל

 -erfolgt erst dann, wenn er sie ihr gibt, vor איהו רמא אנוה בר רמתיא’ןתת איהו״^תשרונמ וז ירה

 her aber erfolgt keine Trauung.—Welchen איהו רמא אנוה בר’ךתתשבל רמא הדוהי בר ןתת !0

 Unterschied gibt es zwischen ihnen? — Ein רמא הדוהי בר הלזאו האנת אמייקמ אוה’האנת ןתת

 Unterschied besteht zwischen ihnen in dem אהימ אתשה טג יוהד אוה היל הביהי״יבל ןתתשכל

col.b טגה ערקתנש’*והייניב אביא והייניב יאמ״ טג יוה אל Fall, wenn sie”die Hand ausgestreckt und 

 -die Trauung von einem anderen in Emp טג יוה אל הדוהי ברל טג יוה אנוה ברל דבאס׳ וא

 fang genommen hat; nach R. Hona ist diese בר רמאק אהב ןישודיק יבג ןניעמשא יאד אבירצו !5

 Trauung nicht gütig, nach R. jehuda ist הקוהרלד ןישוריג'לבא יתאק הבורקלד םושמ”אנוה

 diese Trauung gütig. Desgleichen wird auch ךהב רמתיא יאו הדוהי ברל היל ידומ אמיא יתאק

 hinsichtlich der Scheidung gelehrt: Wenn היל’ ףיסב אל והיאד םושמ אנוה בר רמאק ךהב

Qi<1.47־ היעבתימל הל’ אפיסב יהיאד״ אבה לבא העבתימל jemand zu einem Weib gesagt hat: da hast 

 ,du deinen Scheidebrief mit der Bedingung הז ירה״יביתימ אכירצ הדוהי ברל היל ירומ אמיא 20

 dass du mir zweihundert Zuz gibst, so ist ערקתנש יפ לע ףא זוז םיתאמ יל’ינתתש תנמ לע ךטיג

 -sie geschieden, und sie gebe sie ihm. Hier דע אשנת אל רהאל’ תשרוגמ וז ירה דבאש וא טגה

 zu wurde gelehrt: R. Hona erklärte: Sie תנמ לע ךטיג הז ירה״ הל רמא’ אינת דועו ןתתש״

soll ihm geben. R. Jehuda erklärte: Wenn 

sie ihm gibt. R. Hona erklärt: sie soll ihm 

geben, denn dies ist eine Bedingung, die 

sie dann erfüllt; R. Jehuda erklärt: wenn 

sie ihm gibt, denn die Scheidung erfolgt 

erst dann, wenn sie sie ihm gibt, vorher 

aber erfolgt keine Scheidung. — Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? — Ein 

Unterschied besteht zwischen ihnen in dem Fall, wenn der Scheidebrief zerrissen wor- 

den oder abhanden gekommen ist; nach R. Hona ist die Scheidung gütig, nach R. Je- 

huda ist die Scheidung ungiltig. Und beides ist nötig. Würde er es nur hinsichtlich der 

Trauung gelehrt haben, so könnte man glauben, nur hierbei erkläre R. Hona so, weil 

es zur Näherung''’erfolgt, hinsiclitlich der Scheidung aber, die zur Entfernung”erfolgt, 

pflichte er R. Jehuda bei. Und würde er es nur da gelehrt haben, so könnte man glau- 

ben, nur da erkläre R. Hona so, weil er sich nicht genirt, sie zu mahnen”, hierbei aber, 

wobei sie sich genirt, ihn zu mahnen״״, pflichte er R. Jehuda bei; daher ist beides nötig. 

Man wandte ein: [Sagte jemand:] da ist dein Scheidebrief mit der Bedingung, dass du 

mir zweihundert Zuz gibst, so ist sie, selbst wenn der Scheidebrief zerrissen worden oder 

abhanden gekommen ist, geschieden, jedoch darf sie, bis sie sie ihm gegeben hat, einen 

anderen nicht heiraten. Ferner wird gelehrt: Wenn er zu ihr gesagt hat: da ist dein 

54. Wenn er Geldwechsler ist u. sie nicht ihm gehören. 55. Die Trauung ist rückwirkend 

gütig. 56. Bevor er ihr das Geld gegeben hat. 57. Er wünscht daher, dass es sofort erfolge. 

58. Er rechnet mit einer Versöhnung vor der Uebergabe des Betrags. 59. Daher ist ihm eine sofor- 

tige Scheidung erwünscht. 60. Sobald er ihr Ehemann ist; ihr ist es daher erwünscht, dass die Trau- 

ung erst nach Zahlung des Betrags erfolge. 
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Scheidebrief mit der Bedingung, dass du םבייל הקוקז ןיא הנתנ תמו זוז םיתאמ יל^ ינתתש 

mir zweihundert Zuz gibst, und gestorben רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר םביל הקוקז הנתנ אל 

ist, so ist sie, wenn sie sie ihm gegeben דע םיבורקה ןמ דחאל וא ויבאל וא ויחאל' תנתונ 

hat, dem Eheschwager nicht gebunden, רמו יישרויל אלו יל רבס רמד אלא'יגילפ אל ןאב 

und wenn sie sie ihm nicht gegeben hat, 5 ייוה האנת אהימ אמלע ילובד' יישרויל וליפא’ רבס 
dem Eheschwager gebunden. R. Simon b. יבר ינמ אה הדוהי בר ךל רמא הדוהי ברד אתבוית 

Gamaliel sagt, sie gebe sie seinem Bru- תנמ לע רמואה לכ יבר רמא אנוה בר רמאד° איה 

der, seinem Vater oder einem seiner Ver- ירמאד אנאו הילע ןנבר יגילפו ימד וישכעמ רמואכ ^;;*37־ 

wandten. Sie streiten nur insofern, indem רמואה לכ’יבר רמא אנוה בר רמא אפוג :ןנברכ 

der eine erklärt: mir, nicht aber meinen 10 קיוה יכ אריז יבר רמא ימד וישכעמ רמואכ תנמ לע 
Erben, und der andere erklärt: mir, auch לכ יבר רמא אנוה בר רמאד אה ןנירמא הוה לבבב 

meinen Erben; alle stimmen jedoch über- הילע ןנבר יגילפי״ימד וישכעמ רמואכ תנמ לע רמואה 
ein, dass es nur eine Bedingung sei. Dies רמאקו ביתיד יסא יברל היחכשא םתהל יקלס יכ 

ist eine Widerlegung der Ansicht R. Jehu- תנמ לע רמואב״סידומ לכה ןנחוי יברד הימשמ הל 

das!?—R. jehuda kann dir erwidern: hier 15 רחאלו םויהמ אלא וקלחנ אל ימד וישכעמ רמואכ 

ist die Ansicht Rabbis vertreten. R. Hona ירבד טג וניאו טג התימ רחאלו םויהמ°אינתהודדתימ(^iיi■59י׳ 
sagte im Namen Rabbis, dass, wenn jemand לעב רמאד הדוהי ברלו טג הזכ רמוא יבר םימכח 

"mit der Bedingung״ sagt, es ebenso sei, התימ רחאלו םויהמב''יגלפימדא יגילפ ימנ תנמ 

als würde er "von jetzt ab״ sagen“; die Rab- רהאלו םויהמד"יברד הכ ךעידוהל תנמ לעב יגלפינ׳י 

banan aber streiten gegen ihn, und ich bin 20 ךעידוהל תנמ לעב יגלפינו טג הז ירה ימנ התימ 

der Ansicht der Rabbanan. ךל ןתאש תנמ לע :הידע אריתהד חכ° ןנברד הכ 
Der Text. R. Hona sagte im Namen 

Rabbis: Wenn jemand "mit der Bedingung" 

sagt, so ist es ebenso, als würde er "von 

jetzt ab" sagen. R. Zera sagte: Als wir in 

Babylonien waren, sagten wir: R. Hona sag- 

te im Namen Rabbis, dass, wenn jemand "mit der Bedingung" gesagt hat, es ebenso 

sei, als würde er "von jetzt ab"gesagt haben, die Rabbanan aber streiten gegen ihn. Als 

ich dort“hinaufkam, traf ich R. Asi sitzen und im Namen R. Johanans vortragen: Alle 

stimmen überein, dass, wenn jemand "mit der Bedingung" gesagt hat, es ebenso sei, als 

würde er "von jetzt ab" gesagt haben, sie streiten nur über [die Wendung] "von heute 

ab nach meinem Tod"'’l Es wird auch gelehrt: [Sagte er:] von heute ab nach meinem 

Tod, so ist die Scheidung giltig und nicht gütig — Worte der Weisen; R. Jehuda sagt, 

diese Scheidung sei giltig. — Weshalb streiten sie nach R. Jehuda, welcher sagt, ihr 

Streit bestehe auch über [die Wendung] "mit der Bedingung", über [die Wendung] "von 

heute ab, nach meinem Tod", sollten sie doch über [die Wendung] "mit der Bedin- 

gung" streiten“!? — Um die Ansicht Rabbis hervorzuheben, dass, selbst wenn er "von 

heute ab, nach meinem Tod" gesagt hat, der Scheidebrief giltig sei.— Sollten sie doch 

über [die Wendung] "mit der Bedingung" streiten, um die Ansicht der Rabbanan her- 

vorzuheben!?— Die erleichternde Ansicht ist bedeutender. 

Mit der Bedingung, dass ich dir von jetzt &c. gebe. Selbstverständlich״'!? 

— Man könnte glauben, dies sei keine Bedingung und nur um sie anzuspornen, sagte 

er es, so lehrt er uns. 

61. Wenn die Bedingung erfüllt wird, ist die Vereinbarung rückwirkend giltig. 62. In Palästina. 

63. Sc. soll die Scheidung giltig sein; nach den Rabbanan hebt der 2. Satz den 1. auf. 64. Um die 

Ansicht der Rabbanan hervorzuheben, dass auch in diesem Fall die Scheidung ungiltig sei. 65. Dass, 

wenn er sie ihr nicht gegeben hat, sie ihm nicht angetraut sei. 

 :ךידע אריתהד הכ"ןנברד הכ®"■®“;

 אוה האנת ואל״אמיתד והמ אטישפ :רבו ןאבמ‘"®ן',
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 -Mit der Bedingung, dass ich zwei יל שיש תנמ לע :ןל עמשמ אק רמאק"היזורזלו
 -hundert Zuz habe &c. Sollte doch be אינת דועו ול מ*י אמש שוחינו ן [רכו] ןוו םיתאמ

Qid.3 יאדו ישודיקב אה אישק אל ול שי אמש ןנישייח־־ rücksichtigt werden, vielleicht hat“er sie!? 

 ,Ferner wird gelehrt, man berücksichtige קפס ישודיקב אה t ןוו םיתאמ ךאראש תנמ לע

 -vielleicht hat er sie!? — Das ist kein Kin ׳1ג• םאו .ולשמ תוארל אלא הנווכתנ אל אנת ן [רכו] 5

 wand; in dem einen Fall ist die Trauung אל אטישפ «תשדוקמ הניא ןחלשה לע הל הארה

 -entschieden gütig, im anderen ist die Trau נ אקסיעב ימד טקנד בנ לע ףאד אכירצ
itiji תשדוקמ וז ירה רפע רוכ תיב יל שיש תנמ ל|^₪ן ung zweifelhafte 

 Mit der Bedingung, dass ich dir שי םא ינולפ םוקמב יל^שיש תנמ לע ול שיו

 zweihundert Zuz zeigen werde &c. Es תשדוקמ הניא ואל םאו “י תשדוקמ םוקמ ותואב ול !0
 wird gelehrt: Sie wollte nur seines sehend הנאריו תשדוקמ וז ירה רפע רוכ תיב ךאראש תנמ לע

j תשדוקמ הניא העקבב הארה םאו Zeigte er sie ihr auf dem [Wech- 
 .sel]tisch, so ist sie ihm nicht angetraut ״>• ןנישייח אינת דועו ול שי אמש שוחינו .ארמג

 ,Selbstverständlich!? — Auch in dem Fall ישודיקב אה יאדו ישודיקב אה אישק אל ול שי אמש

 wenn er mit dem Geld Geschäfte machte אנתימל יל’* המלו אערא יבנ אנתימל יל המל קפס !5

 gAGTE er:] mit der Bedingung, dass^ ידיבעד םושמ יזוז יבנךניעמשא יאד אכירצ יזוז יבנ
 Ackerland ״ich eine Korfläche אערא היל תיאד יא אמיא^אערא לבא יענצמד ישניא
 ,habe, so ist sie ihm, wenn er sie hat יל” שיש תנמ לע :ןל עמשמ אק היל תיא אלק
 -angetraut; wenn aber: mit der Bedin אמיתד והמ אטישפ 5[רכו] ול שי םא ינולפ םוקמב
 -gung, dass ich sie an jener Stelle ha אניתיימו אנהרט אנא הנימ ךל אקפנ יאמ הל רמא 20
 be, so ist sie ihm, wenn er sie an jener ז [רכו] רפע רוכ תיב ךאראש תנמ לע :ןל עמשמק

 ,Stellehat,angetraut, und wenn nicht םאו" :ולשמ תוארל אלא וז הנווכתנ אל° אנאת.<1'

NICHT angetraut. [SaGTE ER:] MIT DER 18 M 19 יתאק f- M- 20 || תאז M — ׳שדוקמ...םאו 

21 P ינחלשה םע אוה 
M 24 11 ול M — ו 

M — אערא...אמיא II 

22 M 23| ׳סיעב יזוז ׳קנד(!)י״עא j 

25 M היל 

28 P ול. 

M 26 27 יבג 
Bedingung, dass ich dir eine Korfläche 
Ackerland zeigen werde, so ist sie ihm 
ANGETRAUT, UND ER ZEIGE SIE IHR; ZEIGTE 

ER SIE IHR IN EINER EBENER SO IST SIE IHM NICHT ANGETRAUT. 

GEMARA. Sollte doch berücksichtigt werden, vielleicht hat er sie!? Ferner wird 

gelehrt, man berücksichtige, vielleicht hat er sie!? — Das ist kein Einwand; in dem 

einen Fall ist die Trauung entschieden gütig, im anderen ist die Trauung zweifelhaft. 

— Wozu braucht dies von einem Grundstück besonders und vom Geld besonders ge- 

lehrt zu werden!?—Dies ist nötig; würde er es nur vom Geld gelehrt haben, so könnte 

man glauben, weil manche es heimlich verwahren, von Grundstücken aber ist dies be- 

kannf’, so lehrt er uns. 

Mit der Bedingung, dass ich sie an jener Stelle habe, so ist sie, wenn 
ER SIE AN JENER STELLE HAT &c. Selbstverständlich!? — Man könnte glauben, er 

könne zu ihr sagen: was geht dies^dich an, ich will mich bemühen und [das Getreide] 

einbringen, so lehrt er uns. 

Mit der Bedingung, dass ich dir eine Korfläche Ackerland zeigen wer- 
DE. Es wird gelehrt: Sie wollte nur seines sehen. 

66. Die W.e ״wenn er sie hat", besagen, dass die Trauung nur dann gütig ist, wenn dies durch Zeu- 

gen bewiesen ist, sonst aber nicht. 67. Wenn dies nicht festgestellt ist, so ist die Trauung zweifelhaft 

u. sie benötigt ev. eines Scheidebriefs. 68. So ist diese Vereinbarung zu verstehen, u. wenn er ihr 

fremdes Geld zeigt, so ist die Trauung ungiltig. 69. Wenn es zwar nicht ihm gehört, er aber am Ge- 

winn durch Wechselgebühr beteiligt ist. 70. Ein Feld, auf dem ein Kor Getreide ausgesäet werden 

kann. 71. Dh. ein grosses Plateau, in dem viele Korflächen vorhanden sind, die aber nicht ihm ge- 

hören. 72. Wenn jemand ein solches besitzt; man könnte nun glauben, wenn dies nicht bekannt ist, 

erfolge nicht einmal eine zweifelhafte Trauung. 73. Wo das Ackerland sich befindet. 
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Zeigte er sie ihr in einer Ebene, אכירצ אל אטישפ 
30 IST SIE IHM NICHT ANGETRAUT. Selbst- 

verständlich!? — In dem Fall, wenn er sie 

in Pacht hat. 
Hinsichtlich des Geheiligten wird ge- 

 לקש םישמחב^׳טירועש רמוה ערזךתונ לבויה תעשב*^•^®*

 םיעלס וא” םיהפט הרשע םיקומע םיעקנ” ויה ףסב
 ןאכמ תוהפ המע ןידדמנ ןיא םיהפט הרשע םיהובג

lehrt: Wenn jemand zur Zeit des jobelge- ושדק”אל אערא ידהבד יהנ הב ןניוהו המע ןידדמנ 

setzes’Mem Heiligtum sein Feld weiht, so תיב יוה אלד המכ אמית יכו והיישפג יפאב”ושדקג 
hat er”fünfzig Seqei für die Aussaatfläche יפל רמול דומלת המ הדש יהנימרו בישה אל” רוב 

eines Homer Gerste zu zahlen; sind da zehn אלא יל ןיאו” םישמהב םירועש רמוה ערז°”רמאנש lv.27,16 

Handbreiten tiefe Spalte oder zehn Hand-10 האס ךתל יצהו ךתל תוברל ןינמ הזה ןיגעב שידקהש 

breiten hohe F'elsen vorhanden, so werden רמול דומלת ןינמ עבור וליפאו בקרת יצהו בקרת” 

sie nicht mitgemessen; kleinere werden mit- םיעיקנב אבה אמה רב אבקוע רמ”רמא םוקמ לכמ הדש 
gemessen. Dagegen wandten wir ein; Zu- אקיד והנינ העירז ינב”ואלד םושמייןניקסע םימ םיאלמ 

gegeben, dass sie mit dem Grundstück nicht יא הנימ עמש םיהובג םיעלסד אימוד ינתקד ימנ 

heilig werden”, aber besonders” sollten sie 15 ורקימ אעראד ינגאג״והנה ימנ קימ תוהפ וליפא יכה 

doch heilig werden!? Wolltest du erwidern, וריכהל רמואה” ןנת° רכמ יבג ורקימ אעראד ארדשBb.02וb 

da sie keine Korfläche fassen, seien sie un- םיקומע םיעקנ םש ויהו״ךל”רכומ ינא״רפע רוכ תיב 
wesentlich, so wird dem widersprechend ge- ןיא םיהפט הרשע םיהובג םיעלס וא”םיהפט הרשע 

lehrt: Feld, worauf deutet dies? — da es רמ רמאו” המע םידדמנ ןאכמ תוהפ המע םידדמנ 

die Saatflächevoneine7n Homer Gerste םימ םיאלמ ןיאש יפ לע ףא אמה רב אבקוע 
für fünßig, so könnte man glauben, dies תא”ןתיש הצור םדא ןיאש יפל אפפ בר רמא אמעט 

gelte nur von dem Fall, wenn man ein sol- תומוקמ השלשבו“םינשב ול ואריו”תהא״הדשב ויתועמ 
dies” geweiht hat, und man wüsste nicht, הלי־ןנימדמ רכמל וא הל“ךנימדמ שדקהל יאמ אכה 

dass auch ein Eethekh*°, ein halber Eethekh, 

eine Seah, ein Trikab, ein halber Trikab 

und sogar ein Viertel[kab] einbegriffen ist, 

daher heisst es: jeden Umfangs. Mar- 

Üqaba b. Hama erwiderte: Hier wird von 

Spalten voll Wasser gesprochen, die zum 

Besäen nicht geeignet sind. Dies ist auch 

zu beweisen, denn er lehrt es von diesen 

und hohen Felsen gleichlautend*'; schliesse 

hieraus. — Demnach sollte es doch auch von kleineren gelten!? — Solche heissen Erd- 

ritzen*'oder Erdadern. Hinsichtlich des Verkaufs wird gelehrt: Wenn jemand zu seinem 

Nächsten gesagt hat: ich verkaufe dir eine Korfläche Ackerland, und sich da zehn Hand- 

breiten tiefe Spalte oder zehn Handbreiten hohe Felsen befinden, so werden sie nicht 

mitgemessen; kleinere werden mitgemessen. Hierzu sagte Mar-Uqaba b. Hama, selbst 

wenn sie nicht voll Wasser sind, und zwar, wie R. Papa erklärte, aus dem Grund, weil 

niemand Geld für ein Feld zahlt, dass auf zwei oder drei Stellen [verteilt] aussieht. 

Wie ist es hierbei: ist es mit dem Geheiligten oder mit dem Gekauften zu verglei- 

dien?—Es ist einleuchtend, dass es mit dem Geheiligten zu vergleichen ist, denn er 
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 • .׳שלש

74. Wenn dieses Geltung hat. 75. Wenn er es auslöst; cf. Eev. 27,16ff. 76. Da sie nicht 

zum Ackerland gehören. 77. Sie sollten als kleines Grundstück für sich gelten. Nach der Erklärung 

R.^j.s: wenn auch die Höhe bezw. die Tiefe nicht mitgerechnet wird, der Durchmesser aber sollte mitge- 

rechnet werden. 78. Lev. 27,16. 79. Ein P'eld von mindestens 1 Kor Aussaat. 80. Ein P'eld 

von diesem Quantum Aussaat. 81. Die in der Regel zum Besäen ungeeignet sind. 82. Sie sind un- 

wesentlich u. daher mitzumessen. 83. Wenn die Korfläche, die er besitzt, mit Wasser gefüllte Spalten hat. 
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 kann zu ihr sagen: ich will mich bemühen אנחרט אנא הל רמאד הל ןנימדמ ט׳ידקהל ארבתסמ

 .*'und säen und [das Getreide] einbringen *זאנייתייימו אנ^ירזו

MEIR SAGTE: Eine Bedingung, die 
NICHT der der GaDITEN UND DER M. 

 Ned ■ י.*ן;!דג ינב יאנתב וניאש יאנת לב רמוא ריאמ 'ב

 Nm.32,?9 [השמ] רמאיו״ רמאנש יאנת וניא ןבואר ינבו
ib.v.30 i I 5 אל םאו ביתבו^בואר ינבו דג ינב ורבעי םא םהלא Reübeniten'^gleicht, gilt nicht als Be- 

 dingung. Bei dieser heisst ^^-T'undMoSeJi רבדה ךירצ רמוא לאילמג ןב אנינח יבר םיצולח ורבעי

 sprach zti ihnen: wenn die Söhne Gads nnd ענב ץראב וליפאש עמשמב שי ןב אלמלאש ורמואל!

 ^die Söhne Reühenis hinüber ziehen werdoi ולחני אל:

 und ferner 'iveiui sie nicht gerüstet אנינה יבר היל רמאק ריפש p ^לאילמ

 -hinüherziehen zverden. R. Hanina b. Gaima ואל ךתעד אקלב יא ריאמ יבר ךל רמא ריאמ יברל י<ו

 ,liel sagte: Dies zu sagen war nötig וזחאנו ורבעי אל םאו^בותבל אתאד אוה לופב יאנתל
coi.b לופב יאנתל הנימ עמש יל המל° ןענכ ץראב םככתב denn sonst könnte man verstehen, dass 

 -sie; auch im Eand Kenaän keinen An בתכ אל יא רמא לאילמג ןב אנינח יברו אתאד אוה
Nm.32,30 ןחאב םככתב וזחאנו״ אנימא הוה ןענכ ץראב אנמחר teil erhalten sollten*‘. 

 -GEMARA. H. Hanina b. Gamaiiei er םככותב''ריאמ יברו אל''ללכ ןענכ ןחאי״לבא דעלג >5

 widerte ja R. Mefr treffend!? — R. Mefr kann ןב אנינה יבר רמא אינת עמשמ וכל'*תיאד אכיה לכ

 dir erwidern: wenn man sagen wollte, nicht קלחמ היהש םדאל המוד רבדה המל לשמ לאילמג

 zur Verdoppelung der Bedingung, so sollte ינולפו תינולפ הדש שריי ינב ינולפ רמא^ וינבל ויסכנ

 es heissen: 7venn sie Glicht hinab erzieh en, so זוז םיתאמ ןתי ינב ינולפו תינולפ הדש שריי ינב

 sollen sie in etircr Mitte Besitz erhalten, da ראשב ויחא םע שריי ןתי אל םאו תינולפ הדש שרייו 20

 es aber noch im Land Kenaän heisst, so וליפכ םיםכנ ראשב ויחא םע שריל ול םרג ימ םיסכנ

 -erfolgt dies zur Verdoppelung der Bedin שי ינתק םתה ןיתינתמל לשמ אימד אל אהו ול םרג

 — ?!gung. — Und R. Hanina b. Gamaiiei הליפב אמלאי^ולחני אל ןענכ ץראב וליפאש עמשמב

 -Er kann erwidern: wenn der Allbarmherzi שריל ול םרג ימ ינתק אבהו ינהמ ימנ דעלג ןדאל

ge nicht im Land Kenaän geschrieben hätte, 

könnte man verstehen: so sollen sie in eitrer 

Mitte Besitz erhalten, im Land Gileäd*’, nicht 

aber im Land Kenaän. — Und R. Mefr!? — 

Unter in emrer Mitte ist zu verstehen: über- 

54 M ימאו M 55 !j — 56 || ׳יתבו M ׳טאל רבדה היה II 
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 .ינהא

all, wo ihr [Besitz] habt. Es wird gelehrt: R. Hanina b. Gamaiiei sagte: Dies’״gleicht dem 

!Fall, wenn jemand seine Güter an seine Söhne verteilt und spricht: mein Sohn N erbe 

jenes Feld, mein *Sohn N erbe jenes Feld und mein Sohn N zahle zweihundert Zuz 

heraus und erbe jenes Feld; wenn er aber nicht herauszahlt, so erbe er mit seinen 

Brüdern an den anderen Gütern"'. Die Verdoppelung ist es, die veranlasst, dass er mit 

seinen Brüdern an den anderen Gütern erbe"'. — Dies gleicht ja aber nicht [seinen 

Worten] in unsrer Misnah; in dieser heisst es: könnte man verstehen, dass sie auch 

im Fand Kenaän keinen Anteil erhalten, wonach die Verdoppelung sich auch auf das 

Fand Gileäd"‘bezieht, hier aber heisst es: die Verdoppelung ist es, die veranlasst, dass 

84. Nur er u. nicht sie ist dadurch beuachteiligt. 85. Diese war eine doppelte, dh. es wurde 

die Leistung für den E'all der Erfüllung u. auch für den E'all der Nichterfüllung der Bedingung vereinbart. 

86. Nuin. 32,29. 87. Ib. V. 30. 88. .'tls Busse für die Nichterfüllung der Bedingung; sonst ist 

die Verdoppelung der Bedingung nicht erforderlich. 89. Nicht das ganze Land, sondern nur nach 

Verhältnis ihrer Beteiligung bei der Eroberung dieses Lands. 90. Die Vereinbarung bei der Vertei- 

lung des Lands. 91. Die sie erhalten haben. 92. Aus dem 1. Passus allein könnte man folgern, 

dass er, falls er nichts herauszahlt, vom 3. I'eld nur einen entsprechenden Anteil erhalte, von den anderen 

aber überhaupt nichts. Ebenso in der angezogenen Schriftstelle: wenn nicht die Verdoppelung, würde man 

verstanden haben, bei Nichterfüllung der Bedingung erhalten sie einen verhältnismässigen .\nteil in Gileäd. 

93. Wenn nicht die Verdoppelung würden .sie weder von Gile.ad noch von Kenaän etwas erhalten haben. 
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er mit seinen Brüdern an den übrigen Gü- 

tern erbe, wonach die Verdoj)pelung sich 

nur auf die übrigen Güter beziehH? — Das 

ist kein Einwand; das eine [sagte er] bevor 

R. Meir ihm [den vSchriftvers] Besitz crJial- 

 -erwiderte, das andere [sagte er] nach”»׳י./

dem R. Meir ihm [den Schriftvers] Besitz 

erhalten erwiderte®'. — Erklärlich ist es nach 

R. Meir, dass es heisstdu gut hau 

 הליפנ אמלא ול םרגייוליפכ םיסננ ראשב ויהא םע

 אמיגדייימקמ אה אישק אל ינהמקד אוה םיסננ ראשל

 ינר היל אמינריירתבל אה וזחאנו ריאמ ינר היל

 ־״.g4.7 םא° ניתנד ונייה ריאמ יברל אמלשב וזחאנו ריאמ

 ן*בר תאטח חתפל ביטית אל םא[ו| תאש ביטית
 םא אנימא אתעד׳י׳אקלס יל המלייאנינח יברל אלא

 אק אניד אלו ארנא אל ביטית אל םא ארנא ביטית

 הקנת זא״ביתנד ונייה ריאמ יברל אמלשב ןל עמשמ "י.?♦,4!

 ךירטציא יל המל לאילמג ןב אנינח יברל אלא יתלאמ
delst, erhältst du einen Lohn, wenn du aber 10 אלו הדידל הל אחינד אניה אנימא אתעד'® אקלס 

71icht gut Jumdelst, so lagert die Sünde vor ןל עמשמ אק והייחרנ לעב יתיימ’°והדידל היל אחינ 

der Tür, wozu aber ist dies® nach R. Hanina ךתעד אקלפ ךירטציא יל המל •דשאה הבאת אל םא°’‘ ib.v.8 

nötig!? — Man könnte glauben: wenn du הדידל הל אחינ אלו והדידל וחל אחינד אניה אנימא 

gut handelst, erhältst du einen Lohn, wenn ריאמ יברל אמלשב ןל עמשמ אק החרב לעב יתיינ®' 

du nicht gut handelst, weder Eohn noch 15 וסאמת יתקחב םאו״ובלת יתןלחב םא״ביתנד ונייה [,ןיי״ י 

Strafe, so lehrt er uns. — Erklärlich ist es אקלס ךירטציא יל המל לאילמג ןב״אנינה יברל אלא 

nach R. Meir, dass es heisstdu mci- יתקחב םא הנרב''ובלת יתקחב םא אנימא ךתעד 

ncs Eids frei, wozu aber ist dies nach R. יברל אמלשב ןל עמשמק הללק אלו הנרב אל וסאמת 

Hanina b. Gamaliel nötig!? — Dies ist nötig; ונאמת םאו ׳וגו םתעמשו ובאת םא״ביתנד ונייה ריאמ [*ן■;׳ 

man könnte glauben: wenn sie^'s^bst es20יל המל לאילמג p אנינה יברל אלא ׳ונו םתירמו 

wünschen sollte, jene “aber nicht, müsse er םא[ו] הבוט ובאת םא אנימא ךתעד אקלס ךירטציא 
62.foi ''ברה° יאמ ןל עמשמק הער אלו הבוט אל ונאמת 
H0M13a ירעשד אמהנ' אתינללג אהלימ° אבר״רמא ולנאת 
 _\_g הלמב הבירח ינרופ״תפ רמ רמאד ילצבו אשוקא
65 M 66 ״ ׳מרג (M ימיל) [M 67 i ל״אד ;M) 68 i 

 M 71 ■j יתיינ M 70 11' ךתעד B 69 [| (אנינח...המל —
 M 74 II .ו״ב — M 73 || היתיינ P 72 || ןל...םא —
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sie gegen den Willen jener holen, so lehrt 

er uns. — Wozu heisst es-.'°\ve7m das IVeib 

aber nicht wilTd ~ Man könnte glauben: 

wenn jene es wünschen sollten, sie selbst 

aber nicht, müsse er sie gegen ihren Willen 

holen, so lehrt er uns. — Erklärlich ist es 

nach R. Meir, dass es \\e\s&tfwenn ihr in mei- 

neu Satz7mge71 wandeln werdet, nndS7verm 

ihr meine Satz71nge71 missachten geerdet, wozu aber ist dies nach R. Hanina b. Gamaliel 

nötig!? — Dies ist nötig; man könnte glauben: wenn ihr in meinen Satzungen wandeln 

werdet, zum Segen, wenn ihr meine Satzungen missachten werdet, weder zum Segen 

noch zum Fluch, so lehrt er uns. — Erklärlich ist es nach R. Meir, dass es heisst: 

"‘^zven^i ihr imllig seid 7md höret Scc. und wen71 ihr enuh zveigert 7md 7mderspc71stig seid Scc., 

wozu aber ist dies nach S. Hanina b. Gamaliel nötig!? — Dies ist nötig; man könnte 

glauben: wenn ihr willig seid, dafür Gutes, wenn ihr euch weigert, weder Gutes noch 

Böses, so lehrt er uns.— Was heisst:'“'V0 sollt ihr v0771 Schzeert verzehrd’^züerdent Raba er- 

widerte: Steinsalz, hartes Gerstenbrot und Zwiebeln. Der Meister sagte nämlich, trock- 

94. Er würde sonst von den übrigen Gütern nichts erhalten haben, sondern einen entsprechenden 

Teil vom 3. Feld; ebenso würden sie hierbei keinen Anteil in Kenaän, wol aber einen solchen in Gileäd 

erhalten haben. 95. Er glaubte, dass nach RM. der ganze Schriftvers zur Verdoppelung der Bedingung 

vorhanden sei, u. sagte, dass ohne diese zu verstehen wäre, dass sie überhaupt nichts erhalten. 96. 

Aus dem Wortlaut in seiner Erwiderung geht hervor, dass sie ohne die Verdoppelung einen Anteil erhal- 

teil .sollten, jed. nicht in Kenaän. 97. Gen. 4,7. 98. Die Verdoppelung der Bedingung. 99. 

Gen. 24,41. 100. Wenn er durch Weigerung der Verwandten verhindert sein sollte, den Auftrag aus- 

zuführen. 101. Das Weib, bezw. ihre Angehörigen. 102. Gen. 24,8. 103. Dev. 26,1. 104. 

Ib. V. 15. 105. Jes. 1,19,20. 106. Nach der folgenden Auslegung scheint der T. das W. ולכאת 
aktiv zu lesen; sollt ihr Schwerter essen. 
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^01• ^ ^ _ QIDDUSIN lll.iv—v 914 

p א4'ינח יברל אמלשב תוברחב ףטל םישק םילצבו nes Backofenbrot'°^mit Salz und Zwiebeln 

 -seien dem Körper wie Schwerter unzuträg ל.603םא ביתבד ונייה°לאילמג0^

Nm.5,19 ריאמ יברל אלא יקנה ךשיא תחת האמט תיטש אל lieh. — Erklärlich ist es nach R. Hanina 

s?b!'3aä אמלמיב ביתכ יקנה םוחנת יבר רמא היל יJ;בימ יקנח’* b. Gamaliel, dass es heisstkem Aia)1n 

p אנינח יברל אלא יקנה ביתכד ונייה ריאמ יברל •> ha dir gelegen hat Ujid du nicht z71 Unrein- 

 heit 'unter detnem Ala^vn abgesclnveift bist, so םא אנימא ךת^ד אקלם ךירטציא יל המל לאילמנ

 seUfrei, nach R. Meir aber sollte es doch יקנה’* אלו יקנה אל בבש םאו יקנה שיא בכש אל

 :R. Tanhum erwiderte ?!״heissen: ersticke ’’יברל אמלשב ןל עמשמ אק אמלעב ארופיא אלא

Nm.19j2ישילשה םויב וב אטחתי אוה° ביתכד ונייה ריאמ Es heisst tatsächlich ersticke^'. — Erklärlich 

 ׳..\%%\&\\ist es nach R. Meir, dass es hinaqU יברל אלא 'ונו אטחתי אל םאו רהטי יעיבשה םויבו !׳י
 -wozu aber ist dies nach R. Hanina b. Ga ךתעד אקלס ךירטציא יל המל לאילמנ ןב אנינח

 maiiel nötig!?—Dies ist nötig; man könnte דבעד אכיהו יעיבשבו ישילשב האזה תוצמ אנימא

 glauben: wenn kein Mann bei dir gelegen '*לע רהטה הזהו° ןל עמשמ אק דבע והיינימ דחב

 hat, so sei frei, wenn aber einer gelegen ךירטציא יל המל יעיבשיה םויבו ישיילשיה םויב אמטה

 -hat, weder frei sein noch ersticken, viel יעיבש ינש יטועמל ישילש אנימא ךתעד אקלס !•ר

 ,mehr sei dies nur ein gewöhnliches Verbot אכיה לבא הרהט*'ימיב טעממ אקד ישש יטועמל

 .so lehrt er uns. — Erklärlich ist es nach R אמיא הרהט’*ימיב שיפמ אקד ינימשבו ישילשב דבעד

i»• המל יעיבשה םו־יב ואטחו°**ןל עמשמ אק ימד ריפש Meir, dass es heisst:”Vr entsimdige sich am 

 dritten Tag und am siebenten Tag 7vird er םישדקל ילימ ינה אנימא ךתעד אקלס ךירטציא יל

 rem sein, und wen/i er sich nicht entsündigt ןל עמשמ אק איגס ימנ דהב המורתל לבא 20:

111.».19 

8cc. wozu aber ist dies nach R. Hanina b. 

Gamaliel nötig!? — Dies ist nötig; man 

 Qid.'501 איהש יתייה רובסכ*'רמאו תשאה תא שדקמ
 תנתכ איה ירהו היול היול איה ירהו תנהכ
 könnte glauben, das Gebot der Besprengung ירה הינע איה ירהו הרישע הרישע איה ירהו הינע

 -habe am dritten und am siebenten zu er ׳''^■83^רה השאל רמואה" ותעטה אלש ינפמ תשדוקמ וז'

 folgen, wenn er es aber nur an einem von ירייגתתש רחאל וא*’רייגתאש רחג^ל יל**תשדוקמ תא 25“

M 81 תואזה M 80 :i 1 אל7 — ג1~79ךן~ק7יהü~78 füesen getan hat, sei es recht, so lehrt er uns. 
— M 84 |1 ׳טוט M 83 IJ אכיהו ׳טוט M 82 |j ב — — Wozu heisst esUund der Reine sprenge 
 -auf den Unreinen am dritten '11 }td am sie ןל...ואטחו || M 85 — כ || p 86 — יל M 87 II — וא.

beuten Tag} — Dies ist nötig; man könnte glauben dritten schliesse den zweiten und 

siebenten schliesse den sechsten aus, wobei die Tage der Reinigung vermindert wer- 

den, wenn er es aber am dritten und am achten getan hat, wobei die Tage der Reini- 

gung vermehrt werden, sei es recht, so lehrt er uns. — Wozu heisst ^s-Uund entsihi- 

dige ihn am siebe71te'n Tag} — Dies ist nötig; man könnte glauben, nur für Geheiligtes, 

für die Hebe aber'^sei auch einmal ausreichend, so lehrt er uns. SENN jeäiand sich ein Weib angetraut hat und später sagt, er habe ge- 
GLAUBT, SIE SEI PrIESTERIN, WÄHREND SIE LEVITIN1'״ST, EeVITIN, WÄHREND SIE 

Priesterin ist, arm, während sie reich ist, reich, während sie arm ist, so ist 
SIE IHM ANGETRAUT, WEIL SIE IHN NICHT GETÄUSCHT HAT. WENN JEMAND ZU EINEM 

Weib gesagt hat: sei mir angetraut, sobald ich Proselyt geworden bin, so- 
BALD DU PrOSELYTIN GEWORDEN BEST, SOBALD ICH FREIER GEWORDEN BIN, SOBALD 

107. Das gewöhnliche P'ladenbrot wurde au den Wänden tragbarer topfartiger Oefen gebacken. 108. 

Nuni. 5,19. 109. Hier ist die Bedingung nicht wiederholt, vielmehr ist für den Fall der Abschweifung 

das Entgegengesetzte zu folgern. 110. Im Fall der Abschweifung, da ohne Verdoppelung das Entge- 

gengesetze nicht zu folgern ist. 111. Das W. יקנה kann auch in dieser Bedeutung gelesen werden; cf. 

S. 230 N. 94. 112. Die Schrift gebrancht ein doppelsinniges Wort, das sowol als Segen als auch als 

Fluch a\1fgefa.sst werden kann, u. dies gleicht der Verdoppelung der Bedingung. 113. Num. 19,12. 

114. Ib. V. 19. 115. Um dieses essen zu dürfen. 116. Dh. die Tochter eines Priesters bezw. Leviten. 
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 תומיש רחvאל יררחתשתש רחאל וא^יררחתשאש רחאל
 ךיל ץולחיש רחאל ךיתוחא תומתש רחאל וא"ךילעב
 הרלי םא וריבחל רמואה ןכו תשדוקמ הניא ךימבי
 ?'’‘תשדוקמ הניא״״יל תשדוקמ וז ירהדרבהנ ךתשא

5,T6r.i לע שולתה ןמ ןימרות ןיא° םתה ןנת .ארמג 
 הינימ אעב המורת ותמורת ןיא םרת םאו רבוהמה
 םישולת וז הגורע תוריפ רמא ןנהוי יברמ יפא בר’'
 תוריפ םירבוהמ’'וז הגורע תוריפ לע המורת ויהי
 וז הגורע תוריפ לע המורת ויהי םירבוחמ^׳יוז הגורע
 ודיבש לכ היל רמא והמ ושלתנו ושלתישכל םישולת"
 ירה השאל רמואה היביתיא ימד השעמ רסוהמכ ואל
 ירייגתתש רהאל רייגתאש רחאל יל תשדוקמ תא
 תומיש רחאל יררחתשתש רחאל’’ררחתשאש רהאל
 ךיל ץולחיש רהאל” ךיתוהא תומתש רחאל ךילעב
 אלא ודיב ואל והלוכ אמלשב תשדוקמ הניא ךימבי
 רב אייה יבר רמאד ודיב ואל ימנ רג ודיב יוה" רג
 אמעט יאמ” השלש ךירצ רגךנחוי יבר רמא אבא’*?"!.^
 ינה היל וקקדזמדירמיי ימ ןידכ‘היב ביתכ טפשמ°ץ''’24,2;
 התעמ אלא לממ רב אבא יבר' הל ףיקתמ אתלת
 יל תשדוקמ תא ירהי רמאו ותחפשל הטורפ ןתונה
 אתשה יכה ןישודיק ווהד ימנ יכה ךיררחתשאשירחאל
 אה אלאו’תרחא תעד אתשה’המהב ארקיעמ םתה
 הל רמאו ותשאל הטורפ ןתונה" איעשוא יבר רמאד

DU Freie geworden bist, sobald dein 

Mann gestorben ist, sobald deine 

Schwester gestorben ist, sobald dein 

Schwager dir die Halk^ah erteilt hat, 

so IST SIE IHM NICHT ANGETRAUT. EbENSO 

I.ST, WENN JEMAND ZU SEINEM NÄCHSTEN 

GESAGT HAT: WENN DEINE FrAU EIN MÄD- 

CHEN GEBIERT, SEI MIR ANGETRAUT, SIE 

IHM NICHT ANGETRAUT. 

GEMARA. Dort wird gelehrt: Man darf 

die Hebe nicht von Gepflücktem für das 

[am Boden] Haftende‘”absondern, hat man 

sie abgesondert, so ist die Hebe ungiltig. 

R. Asi fragte R. Johanan: Wie ist es, wenn 

jemand gesagt hat: die Früchte von diesem 

gepflückten Beet, mögen Hebe sein für die 

Früchte von jenem haftenden Beet, oder: 

die Früchte von diesem haftenden Beet mö- 

gen Hebe sein für die Früchte von jenem 

gepflückten Beet, sobald sie“’’gepflückt sind, 

und sie gepflückt worden sind? Dieser er- 

widerte: Was in seiner Hand liegt, gilt nicht 

als Fehlen'“’der Handlung. Er wandte ge- 

88 M — ךיתוחא...וא M 89 |i — ז״ה !M 90 j רמא אל 
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gen ihn ein: Wenn jemand zu einem Weib 

gesagt hat: sei mir angetraut, sobald ich 

Proselyt geworden bin, sobald du Proselytin 

geworden bist, sobald ich Freier geworden 

bin, sobald du F'reie geworden bist, sobald 

dein Mann gestorben ist, sobald deine 

Schwester gestorben ist oder sobald dein 

Eheschwager dir die Hali9ah erteilt hat, 

so ist sie ihm nicht angetraut. Allerdings liegt es in all diesen Fällen nicht in seiner 

Hand, aber das Proselyt[werden] liegt ja in seiner Hand!?—Auch das Proselyt[werden] 

liegt nicht in seiner Hand; R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans, dass ein 

Proselyt dreier [Personen] benötige‘”, weil es bei diesem Ä£’(;־///‘'‘heisst, und wer sagt, 

dass er diese drei zur Verfügung haben werde. R. Abba b. Mamal wandte ein: Ist et- 

wa, wenn jemand seiner Sklavin eine Peruta gegeben und zu ihr gesagt hat: sei mir 

angetraut sobald ich dich freigelassen habe, diese ihm‘”angetraut!? — Es ist ja nicht 

gleich; hierbei ist sie vorher'"ein Vieh, nachher aber eine ganz andere Person. — R. 

Osäja sagte, dass, wenn jemand seiner Frau eine Peruta gegeben und zu ihr gesagt 

117. Das am Boden haftende Getreide wird erst nach der Ernte für die priesterL Abgaben pflichtig, 

11. auch das Abgesonderte gilt demnach nicht als Hebe, sondern als Profanes, von dem die Abgaben nicht 

entrichtet worden sind. 118. Die Früchte, für die die Hebe entrichtet worden ist, bezw. die als Hebe 

entrichtet worden sind. 119. Da er selber sie pflücken kann, so gelten sie als gepflückt u. die Hebe 

ist gütig. 120. Bei der Zeremonie der Bekehrung. 121. Cf. Num. 15,16; bei Rechtsangelegen- 

beiten sind 3 Personen erforderlich. 122. Da die Freilassung in seiner Hand liegt. 123. In 

ihrem Zustand als Sklavin. 

115 ■* 
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 hat: sei mir angetraut, sobald ich von dir תשדוקמ הניא* ךישרנאש רחאל יל תשדוקמ תא ירה

 ;geschieden bin, sie ihm nicht angetraut sei השרגל ודיבד יהנ ישודיק“ווהד ןנחוי יברל’ ימנ יבה

 -ist etwa nach R. johanan hierbei die Trau יתש ןתונה איעשוא יבר יעבד טושפת השדקל ודיב

 ung gütig!? — Zugegeben, dass es in seiner םויה יל ישדקתה הל רמא תחאב השאל תוטורפ

 ,Hand liegt, sich von ihr scheiden zu lassen טושפת ךישרגאש רחאל ילי׳ישדקתה הל רמא תחאבו 5

 aber Hegt es etwa in seiner Hand, sie sich ישודיק^יספתד יביה יב אמלד ישודק'°ווה אלד הנימ

 ®”anzutrauen'^? — Demnach wäre hieraus ןנחוי יברד היתוב אינת ןכ רחאל ימנ יספת אתשה

 eine Frage R. Osäjas zu entscheiden, wie "ןיא םרת םאו רבוחמה לע שולתה ןמ ןימרות ןיא2•■

 es denn sei, wenn jemand einem Weib zwei םישולת וז הגורע תוריפי^רמא דציכ המורת ותמורת

 Perutas gegeben und bei der einen gesagt תוריפ'® תרבוחמ וז הגורע תוריפ לע המורת ויהי" !0

 hat: sei mir heute angetraut, und bei der וז הגורע תוריפ לע המורת ויהי תרבוחמ וז הגורע

 anderen: sei mir angetraut, sobald ich von ושלתנו ושלתישכל רמא לבא םולב רמא אל םישולת

j3b.93i>בקעי ןב רזעילא׳יייבר רמא ןכ לע רתי״ןימייק וירבד dir geschieden bin; hieraus wäre zu ent- 

 ?scheiden, dass die Trauung ungiltig sei לע המורת ויהי"םישולת וז הגורע תוריפ רמא וליפא

 -vielleicht wird sie, da sie von der so — תרבוחמ וז הגורע תוריפ תרבוחמ"וז הגורע תוריפ !5

 fortigen Trauung erfasst wird, auch von ואיבישכל םישולת וז הגורע תוריפ לע המורת ויהי

 der folgenden erfasst”®. Uebereinstimmend ןימייק וירבד ושלתנו שילש ואיבהו ושלתיו שילש:

 mit R. johanan wird gelehrt: Man darf die תחשב אלא בקעי ןב רזעילא יבר רמא אל הבר רמא

 Hebe nicht vom Gepflückten für das [am עמשמ יאמ'*םגאב וליפא רמא ףסוי בר אל םגאב לבא

 -Boden] Haftende absondern ;hat man sie ab רזעילא יבר'’רמא אוה אנלצובד אנשיל םגא יאהדצס

 -gesondert, so ist die Hebe ungiltig. Wenn je "אה אלזא ןאמכ ושאר ןמגאב ףכלה" ארק רמאד035.58,5

 mand beispielsweise gesagt hat: die PTüchte הבקנ ךתשא הדלי םא וריבחל רמואה אינתד

 von diesem gepflückten Beet mögen Hebe ונש אל אנינה״יבר רמאו םולכ רמא אל יל׳״תשדוקמ

 M 8 sein für die Früchte von jenem haftenden - ׳דוקמ הניא |M 9 i ווה י״רלד B 10 jj ןישודיק
M 11 Beet, oder: die Früchte von diesem haften- 

 -den Beet mögen Hebe sein für die Früch ריפ !

te von jenem gepflückten Beet, so hat er 

nichts gesagt; wenn er aber gesagt hat: 

sobald sie gepflückt sind, und sie gepflückt worden sind, so sind seine Worte gütig. 

Noch mehr sagte R. Fliezer b. Jäqob: Selbst wenn er gesagt hat: die Früchte von die- 

sem gepflückten Beet mögen Hebe sein für die Früchte von jenem haftenden Beet, 

oder: die Früchte von diesem haftenden Beet mögen Hebe sein für die Früchte von 

jenem gepflückten Beet, sobald sie ein Drittel der Reife erlangt haben, und gepflückt 

worden sind, und sie ein Drittel der Reife erlangt haben und gepflückt worden sind, 

so sind seine Worte gütig". 
Rabba sagte, R. Eliezer b. Jäqob sagte es nur von P'uttergras”“, nicht aber von Spross- 

gras’"; R. Joseph sagte, auch von Sprossgras.—Woher geht hervor, dass agam'Vlie Bedeu- 

tung Hervorsprossendes habe? R. Eliezer erwiderte: Die Schrift sagt:'"seinen Kopf gleich 

der Binse [agnionj krünuncn. — Zs wird gelehrt: Wenn jemand zu seinem Nächsten gesagt 

hat: wenn deine Frau ein Mädchen gebiert, sei sie mir angetraut, so hat er nichts gesagt. 

124. Nach der Scheidung; dies hängt von ihrem Willen ab. 125. Aus der Erwiderung, die 

Trauung sei deshalb ungiltig, weil es nach der Scheidung nicht mehr von seinem Willen abhäugt. 126. 

Dies gleicht nicht dem vorangehenden Fall. 127. Obgleich sie vor Erlangung eines Drittels der Reife 

gar nicht als Früchte gelten u. das Ileraureifen nicht von ihm abhängt. 128. Wenn zwar die Aehren 

kein Drittel der Reife erlangt haben, die Halme jed. soweit herangewachsen sind, dass sie als Viehfutter 

verwendbar sind. 129. Wenn die Aehren erst hervorzusprossen begonnen haben u. nicht einmal als 

Viehfutter verwendbar sind. 130. Das im Text gebrauchte Wort für Sprossgras. 131. Jes. 58,5. 

 — P 13 Ij ןישודיק B .הב + M 12 !! יל -

14 M 15 \\ והי M 16 ׳ודת והי ןידבוחמ וא [I 

MP 17 ן: ׳זעלא M 18 י והי ׳בוחמ ז״ע ׳דיפ ןירבוחמ M 

 .ןנחוי ג1 21 י ד -- M 20 jj רזעלא M 19 !; ו +
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Hierzu sagtrSTHanin^eT^lte nur von וירבד תרבועמ ותשא לבא תרבועמ ותשא ןיאש אלא 

dem Fall, wenn seine Frau nicht schwan- ףסוי ברכ יא הרבוע רכוהשבדרברכ יא ןאמכ ןימייק 

ger ist, wenn aber seine Frau schwanger רמא ירמאד אכיאו הרבוע רכוה אלש יפ לע ס,א 

fst, so sind seine Worte gütig. Nach wessen יבד תהשב אלאייבקעי ןביירזעילא^^בר רמא אלי^דבר 

Ansicht? — nach Rabba, nur wenn die Ge- 5 רמא ףסוי בר'“ אל איקש יבד תחשב לבא אשביב'' 

burt zu merken ist, nach R. Joseph, auch אינתד““ אה אלזא ]אמכ איקש יבד תחשב וליפא 
wenn die Geburt nicht zu merken ist. Man- ילי״תשדוקמ הבקנ ךתשא הדלי םא תיבחל רמואה 

che lesen: Rabba sagte, R. Eliezer b. jäqob ןיאש אלא ונש אל אנינח יבר רמאו םולב רמא אל 

sagt es nur von Futtergras auf einem feuch- םימייק וירבד תרבועמ ותשא לבא תרבועמ ותשא 
teil Feid'^ nicht aber von Futtergras auf lu יבר ייבא רמא :לכה ירבדו הרבוע רכוהשכךאמכ 

einem zu bewässernden Feld‘”; R. Joseph והל אריבס והלוכ ריאמ יברו יברו בקעי ןב רזעילא■’’ 

aber sagt, auch von Futtergras auf einem zu ןב רזעילא יבר םלועל אב אלש רבד הנקמ םדאי 

bewässernden Feld. Es wird gelehrt: Wenn וינדא לא דבעי ריגסת אל״אינתד יברךרמאד אה בקעי 

jemand zu seinem Nächsten gesagt hat: רבדמ בותבה וררחשל תנמ לע דבע חקולב רמוא יבר° 

wenn deine Frau ein Mädchen gebiert, sei 15 היל בתכד ןוגכ קחצי רב קהנ בר רמא ימד יכיה 
sie mir angetraut, so hat er nichts gesagt. אינתד״ריאמ יבר וישכעמ ךל יונק ךמצע ירה ךחקאשכל 
Hierzu sagte R. Hanina, dies gelte nur von רייגתאש רחאל יל תשדוקמ תא ירה השאל רמואה״ 
dem F'all, wenn seine Frau nicht schwanger יררחתשתש רחאל ררחתשאש רהאל”ירייגתתש רחאל” 

ist, wenn aber seine Frau schwanger ist, רחאל ךיתוחא תומתש רחאל ךילעב תומיש רחאל 

so sind seine Worte gütig. Nach wessen 20 רמוא ריאמ יבר תשדוקמ הניא ךימבי ךל ץולחיש 

Ansicht? — wenn die Geburt zu merken יבר תשדוקמ הניא רמוא רלדנסה ןנחוי יבר תשדוקמ 

ist, nach aller An.sicht'A 

Abajje sagte: R. Eliezer b. Jäqob, Rabbi 

und R. Mefr sind alle der Ansicht, man kön- 

ne das, was noch nicht auf der Welt vor- 

lianden ist'”, zueignen. R. Eliezer b. Jäqob, 

wie wir eben gesagt haben”“. Rabbi, denn 

es wird gelehrtsollst nicht einen Skia- 

von an sci}1en Herrn atisliefern. Rabbi sagte: 

Die Schrift spricht von einem Sklaven, den jemand zur F'reilassung gekauft'^Jiat. Dies 

bezieht R. Nahman b. Ji9haq auf den F'all‘“’, wenn er ihm wie folgt geschrieben hat: 

wenn ich dich gekauft habe, sei dir deine Person von jetzt ab“״zugeeignet. R. Mefr, 

denn es wird gelehrt: Wenn jemand zu einem Weib gesagt hat: sei mir angetraut, 

sobald ich Proselyt geworden bin, sobald du Proselytin geworden bist, sobald ich 

P'reier geworden bin, sobald du Freie geworden bist, sobald dein Mann gestorben 

ist, sobald deine Schwester gestorben ist, sobald dein Eheschwager dir die Hali9ah 

erteilt hat, so ist sie ihm nicht angetraut. R. Mefr sagt, sie sei ihm angetraut. R. Jo- 

hanan der Schuster sagt, sie sei ihm nicht angetraut. R. Jehuda der Fürst sagte: Ei- 

gentlich ist sie ihm angetraut, und nur wegen der F'eindseligkeit“‘sagten sie, sie sei 

ihm nicht angetraut. — Sollte er auch R. Jehuda den Eürsten mitzählen!? — Rabbi 

 הניא ורמא םעט המו תשדוקמ“’רמוא אישנה הדוהי
 אישנה הדוהי יבר ימנ בושחנו”הביא םושמ תשדוקמ
 יבר ימנ בושחנו״אישנה הדוהי יבר ונייה““יבר" ונייה

22 M 23 || ׳והשב P — 24 !1 אל MP 25 11 ׳עלא M 

 II ;נתד M 28 1| ׳שכנ M 27 |! ונש אל S ^ 26 || י״ב —

29 P 30 || ׳עלא P — 31 || ׳ר P ןנתד. M ןנתד ׳יה יאמ II 

32 P — ׳גתתש רחאל M 33 jl — 34 11 ׳תשאש רחאל M 

 .ן״חיר ונייח — M 36 11 ׳שחילו M 35 |[ ורמא תמאב +

132. Das nicht bewässert zu werden braucht. 133. Da, wenn es nicht bewässert wird, nichts 

wächst. 134. Beide .stimmen überein, dass eine Sicherheit des Wachstums ohne menschliche Mithilfe 

erforderlich sei. 135. Dh. was man noch nicht in seinem Besitz hat. 136. hlan kann das noch 

gar nicht herangereifte Getreide als Hebe bestimmen. 137. Dt. 23,16. 138. Er wird durch das 

Gericht gezwungen, ihn auch freizulassen. 139. Da dies von einem bereits freigelasseuen Sklaven 

selbstverständlich ist. 140. Die Zueignung ist gütig, obgleich er ihn noch gar nicht gekauft hat. 

141. Seitens ihres Ehemanns u. ihrer Schwester, da es den Anschein hat, dass ihr Tod erwartet werde; in 

den übrigen Fällen ist die Trauung gütig. 
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 —.ist mit R.jehuda dem Fürsten identisch 'ןיא” ךיפל השוע ינאש םנוק" אינתד׳^אביקע

 Sollte er auch R. Äqiba mitzählen!? Es wird ׳":רתי וילע ףידעת אמש רפי רמוא אביקע יבר רפהל;/;

.85bברד הירב אנוה בר רמא״הלע רמתיאה ול יוארה ןמ nämlich gelehrt: [Sagte sie:] Oonam'^'sei 

 Mund,10 braucht״‘meine Arbeit für deinen והנתיא םידיו^'םהישועל ידי ושדקי תרמואב עשוהי

 er es nicht'^''aufzulösen. R. Äqiba sagt, er םלועב -יי 1
1vi,t1 תנמ לע יל תשדוקמ תא ירה השאל רמוא 

N8d 

 רבד לעופב ךמע השעאו ןוטלשל ךילע רבדאש
müsse es auflösen, weil sie mehr betragen 

kann, als ihm zukommt'^^ — Hierzu wurde 

 ,ja gelehrt: R. Hona, der Sohn R. Jehosuäs ואל םאו תשדוקמ לעופב המע השעו ןוטלשל הילע

J תשדוקמ הניא erklärte, wenn sie gesagt hat: meine Hände 

 mögen ihrem Schöpfer geweiht'’‘sein, und הוש הל ןתנש אוהו שיקל שיר רמא ,ארמג !0

 .ihre Hände sind auf der Welt vorhanden לע ךיתבברהש רכשב אינתהו אל רכשבו הטורפ

 jemand zu einem Weib gesagt תשדוקמ הניא הניפסב וא ןורקב ךיתבשוהש רומהה

 hat: sei mir angetraut mit der וא’ףורקב ךבישואש רומהה לע ךביכראש רכמ־ב

 Bedingung, dass ich eür dich bei der הוש הל בהידבייימנ אבה אמית יכו^רשרוקמ הניפסב

 Regierung sprechen werde, oder: bei אתווצב ימע בש אינת דועו רמאק רכשב אהו הטורפ !5

 dir als Taglöhner arbeiten werde, so הזה םומידכרדשע ינפל דוקר ינפל קוהש ךל שדקאו

 -ist sie, wenn er für sie bei der Re הניא ואל םאו תשדוקמ הטורפ הוש וב שי םא ןימש

 gierung gesprochen oder bei ihr als הטורפ הוש הל בהידב ימנ אבה אמית יכו תשדוקמ

 -Taglöhner gearbeitet hat, ihm ange ךל רמא שיקל שירד אתבוית רמאק ותוא״ןימש אהו

Qid.48b20 אלא תוריכשל הניא״רבס ארב״אנת יאה שיקל שיר traut, wenn aber nicht, nicht ange- 

 .traut ''׳• דעו הליהתמ תוריכשל הנשי״ רבס תיד אנתו הוסבלe״

 .GEMARA. Res-Laqis sagte: Dies nur ןיתינתמל הימקואל שיקל שירד' היקהוד יאמו ףוס

wenn er ihr den Wert einer Peruta gege- 

Etwa nicht mit dem Lohn'״, es 
37 M + 38 ;1 ׳וא ירונ ןב ןנחוי ׳ר M םידיד P 39 |l — 

 11 בהידכ M 41 ;! ,ר״כו — P 40 '| יפסב וא 0 .יא
43 M ׳בויתו ׳מאק M 44 

ben'Hiat. 

 -M 42 wird ja gelehrt, dass, [wenn er zu ihr ge הז ימידכ יל
 p^t;] mit dem Eohn dafür, dass ich ארב M 45 ךוסל. || M 46 קואל ׳עמש ׳רד.

dich auf dem Esel reiten Hess, dass ich dich auf dem Wagen oder dem Schiff sitzen Hess, 

sie ihm nicht angetraut'^°sei, wenn aber: mit dem Lohn dafür, dass ich dich auf dem 

Esel reiten lassen werde, dass ich dich auf dem Wagen oder dem Schiff sitzen lassen 

werde, sie ihm angetraut sei!? Wolltest du erwidern, auch dies in dem P'all, wenn er 

ihr den Wert einer Peruta gegeben hat, so heisst es ja: mit dem Lohn!? PTriier wird 

gelehrt: [Sagte sie:] leiste mir Gesellschaft, so will ich dir angetraut sein, oder: spiele 

vor mir, tanze vor mir, mache ein solches Bauwerk'^ so schätze man: ist dies eine 

Peruta wert, so ist sie ihm angetraut, wenn aber nicht, so ist sie ihm nicht angetraut. 

Wolltest du erwidern, auch dies in dem P'all, wenn er ihr eine Peruta gegeben hat, 

so heisst es ja: schätze man!? Dies ist eine Widerlegung der Lehre des Res-Laqis. -- 

Res-Laqis kann dir erwidern: der Autor der Barajtha ist der Ansicht, der Arbeits- 

lohn sei erst bei Beendigung"TälHg, und unser Autor ist der Ansicht, der Arbeits- 

lohn sei vom Beginn bis zur Beendigung‘”fälHg. — Was veranlasst Res-Laqis, zu der 

Erklärung, nach unsrer Misnah sei der Arbeitslohn vom Beginn bis zur Beendigung 

142. PJine Art Gelübde od. Schwur der Enthaltung; cf. Bd. vij S. 671 N. 26. 143. Des Ehe- 

manus. 144. Da ihre Händearbeit ihm gehört, so ist sie dazu nicht befugt u. der Schwur ist über- 

haupt ungiltig. 145. Ihr Gelöbnis erstreckt sich auf ihre Händearbeit, obgleich von dieser nocfi nichts 

vorhanden ist. 146. So dass ihre .\rbeit heilig u. ihrem Ehemann verboten ist. 147. Bei der 

Antrauung. 149. Eür die ihr versprochene Leistung. 150. Der Lohn befindet sich bereits in 

ihrem Besitz u. gilt als Darlehu, womit die Trauung nicht erfolgen kann. 151. So nach Rsj. jed. 

nicht ganz verständlich. 152. Der Leistung, somit erhält sie bei der Antrauung den Betrag des Lohns. 

153. Cf. S. 863 N. 253. 
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fällig, wenn er ihr [eine Peruta] gegeben'^' רמא הל בה־ידבו״ףופ דעו הלייהתמ תוריבשל הנשיב 
hat? Raba erwiderte: Unsre Misnah war ינתינ'“תנמ לע ינתד איריא יאמ היתישק ]יתינתמ אבר 
ihm auffallend: weshalb heisst es "mit der :אוה הל בהיד אכיה תנמ לע לכ הנימ עמש אלא רכשב 
Bedingung'', sollte es doch ״mit dem Lohn״ םאו תשדוקמ בvאה הצר אבא הצרימ׳ תנמ ל|^8| יי'*•׳*• 
heissen!? Wahrscheinlich ist hieraus zu ent- 5 תשדוקמ וז יהה באה תמ תשדוקמ הניא ואל 
nehmen, dass unter ״mit der Bedingung" :הצור וניאשי״רמול באהיךידמלמ ןבה תמ 
zu verstehen sei, wenn er ihr [eine Peruta] דע אמיליא אבא הצריש תנמ לע יאמ .ארמג 
gegeben hat. וז ירה באה תמ אתעיצמ אמיא ןיא אבא רמאד 

|AGTE RR:] MIT DER Bedingung, dass קותשיש תנמ לע״י׳אלא ןיא רמא אל אהו תשדוקמ coi.b 
MEIN Vater einverstanden sein 10 רמול באה תא ןידמלמ ןבה תמ אפיס אמיא אבא 

WIRD, so ist sie ihm, WENN DER Vater תנמ לע הל רמאייאלא קיתשייאהו יאמא^דצור וניאש 
einverstanden ist, angetraut, wenn אפיסו אתעיצמוי׳אמעט דחב אשיר אבא החמי אלש 
ABER NICHT, NICHT ANGETRAUT. Stirbt DER עמש״שיקל שיר רמא ןיא יאני יבר רמא אמעט דחב 

Vater, so ist sie ihm angetraut; stirbt ירתב ןיתינתמ ןנימקומו ןניקחד יאני יברדמ” הנימ 
DER Sohn, so belehre man den Vater 1.י יאנת ירתב ןנימקומ אלו אנת דחד אבילאו”ימעט'‘ 
zu SAGEN, ER SEI nicht EINVERSTANDEN'”. אמעט דח םלועל רמא ימא רב ףסוי בר אמעט דהבו'* 

GEMARA. Was heisst: mit der Bedin- החמי אלש תנמ לע אבא הצריש תנמ לעי^יאמו אוה 
gung, dass mein Vater einverstanden sein :םוי םישלש דעו ןאכמ אבא 
wird; wollte man sagen, dass der Vater "ja" אבו״היתשריק ימל עדוי יניאו יתב תא יזרשר||^^| iviii 
sagen werde, wieso heisst es im Mittelsatz, 20 ינא רמא^׳הז ןמאנ היתשדיק ינא רמאו רחא 
dass, wenn der Vater stirbt, sie ihm ange- 
traut sei, er hat ja nicht "ja" gesagt!? Wollte 
man erklären, mit der Bedingung, dass der 
Vater schweigen werde, wieso heisst es im 
Schlußsatz, dass, wenn der Sohn stirbt, man 
den Vater belehre zu sagen, er sei nicht 
einverstanden, er hat ja geschwiegen”'!? — 
Vielmehr, wenn er zu ihr gesagt hat: mit der Bedingung, dass mein Vater es nicht 
verbieten werde‘'^ — Der Anfangsatz von diesem Fall und der Schlußsatz von einem 
anderen Fall!? R. Jannaj erwiderte: Allerdings'". Res-Laqis sagte: Aus der Erklärung 
R. Jannajs ist zu entnehmen, dass man notgedrungen eine Lehre auf zwei Fälle be- 
ziehe, jedoch nach einem Autor, nicht aber auf einen Fall nach zw^'^Autoren. R. Jo- 
seph b. Ami erklärte: Tatsächlich handelt es sich um denselben Fall, denn unter "mit 
der Bedingung, dass mein Vater einverstanden sein werde," ist zu verstehen, wenn er 
es von jetzt bis nach dreissig Tagen nicht verbieten werde'". 

|ENN JEMAND SAGT, ER HABE EINEM SEINE ToCHTER ANGETRAUT, WISSE ABER 

NICHT, WEM ER SIE ANGETRAUT HAT, UND EINER KOMMT UND SAGT, ER HABE SIE 

SICH angetraut, so IST ER BEGLAUBT. WENN EINER SAGT, ER HABE SIE SICH ANGE- 

TRAUT, UND EIN ANDERER SAGT, ER HABE SIE SICH ANGETRAUT, SO MÜSSEN BEIDE IHR 

EINEN Scheidebrief geben; wenn sie wollen, gebe ihr einer einen Scheidebrief 

UND DER andere HEIRATE SIE. 

 טג םינתונ םהינש היתשדיק ינא רמא הזו היתשדיק
 :סנוכ דחאו טג ןתונ רחא וצר םאו

M 50 ij תא F M 49 11 ׳תי*י M 48 [! בהידו M 47 

— M 53 I! קתשק M 52 [j ישיש דע M 51 |ן יניא 
P) אמעט B 56 jj ׳רדל B 55 j| ■יצמו — M 54 jj ל״א 

j ט״חכו — M 58 || ת״חד אבילאו — M 57 j| (׳טעט 

 M 59 הצריש דע || M 60 רחא אב M 61 11 .רא

154. Er kann sie ja auf den Fall beziehen, wenn er sie sich mit dem Lohn angetraut hat; der Autor 

wäre dann entgegengesetzter Ansicht. 155. Damit die Trauung ungiltig u. sie von der Schwagerehe 

entbunden sei. 156. Die Trauung ist bereits gütig. 157. Von diesem Fall spricht der Schlußsatz. 

158. Da die Misnah anders nicht zu erklären ist. 159. Man könnte ebensogut erklären, der Autor des 

Schlußsatzes sei ein anderer als der des Anfangsatzes. 160. Durch das Schweigen des Vaters vor Ab- 

lauf dieser Frist ist die Trauung nicht gütig, u. wenn der Sohn innerhalb dieser Frist stirbt, belehre man 

den Vater zu sagen, er sei nicht einverstanden. 



ßm 

Seb 

Ar. 23a 

_ QIDDUSIN iri.vij 920 

 ,GEMARA. Rabh sagter Er is^beglaubt סונכל ןמאנ ןיאו טגךתיל ןמאנ בר רמא .ארמג

 um ihr einen Scheidebrief zu geben, nicht מאנ ןיאו ול אלו אטוח םדא ןיא טנ ןתיל ןמאנ!

 .aber ist er begiaubt, um sie zu heiraten סונכ, !טאנ ףא רמא יסא בר ופקות ורצי אמיא סונכל

 Er ist begiaubt, um ihr einen Scheidebrief 'ימ. ת^דוי^ניאו יתשדקתנ תרמואב יסא בר הדומו׳

 zn geben, da niemand sündigt, ohne etwas ןמאנ !יאש היתשידיק רמאו דחא אבו יתשידקתנ 5

 davon"’'zu haben; er ist nicht begiaubt, um אתבוית סנוכ דחאו טנ ןתונ דחא וצר ןנת סונכל

 sie zu heiraten, weil vielleicht sein Trieb הידהב רחא אכיאד ןויכד םתה ינאש* בר ךל רמא ברד

iQici.2יתשדיק יסא ברד !!יתווכ אינת תתרימ יתותריא sich seiner bemächtigt hat. R. Asi sagte: 

 .Er ist auch begiaubt, um sie zu heiraten ידוי יניאו יתב תא,J רמאו דהא אבו היתשידיק ימל

 R. Asi pflichtet jedoch bei, dass, wenn sie רמאו רחא אבו !!סנכ סונכל ןמאנ ףא היתשידיק' !ח

 sagt, sie sei einem angetraut worden, wisse הש אה ויל^ הרסואל ונמי»! לכ אל היתשידק ינא

 ,aber nicht, wem sie angetraut worden ist •אבו יתשידקתנ ימל ת^דוי יניאו יתשידקתנ הרמאש

 nnd jemand kommt und sagt, er habe sie איהש* ינפמ סונכל ןמאנ ןיא היתשדיק ינא רמאו דחא

 sich angetraut, er nicht begiaubt sei, um בר ודי לע לוקסל והמ והל איעביא :וילע הפחמ

 sie zu heiraten. — Es wird gelehrt: Wenn ןיא רמא ברךילקוס רמא יסא ברו”ןילקוס ןיא רמא !5

 -sie wollen, gebe ihr einer einen Scheide אל אלטקל ארוסיאל באל אנמהר הינמיה יכ ןיילקוס

 brief und der andere heirate sie. Dies ist הינמיה היתלימ הלוכל ןילקוס רמא יסא ברדדינמיה

 — ?!eine Widerlegung der Ansicht Rabhs יתשדקתנ תרמואב אנידומו יסא בר רמא באל אנמחר

 -Rabh kann dir erwidern: anders ist es hier •ןספרמ יריד אתתעמש* ינה יסא בר רמאו םילקוס ןיאש

 bei, da noch jemand mit ihm vorhanden סנוכ סונכל אב םאש• םוקמב המו” אתש*ה ירגיא 20

 Uebereinstimmend mit ^‘־ist, so fürchtet er וניא סנוכ ןיאי״סונכל אב םאש םוקמ םילקוס תרמא

R. Asi wird gelehrt: [Wenn jemand sagt,] er 

habe einem seine Tochter angetraut, wisse 

aber nicht, wem er sie angetraut hat, und 

einer kommt und sagt, er habe sie sich an- 

getränt, so ist er begiaubt, auch um sie zu 

heiraten. Wenn er sie geheiratet hat und 

ein anderer kommt und sagt, er habe sie sich angetraut, so ist er nicht begiaubt, sie 

jenem verboten zu machen. Wenn ein Weib sagt, sie sei einem angetraut worden, wisse 

aber nicht, wem .sie angetraut worden ist, und jemand kommt und sagt, er habe sie 

sich angetraut, so ist er nicht begiaubt, um sie zu heiraten, weil sie ihn schützt''’^ 

Sie fragten: Ist sie durch ihn"'''zu steinigen? Rabh sagt, man steinige sie nicht; R. 

Asi sagt, man steinige sie. Rabh sagt, man steinige sie nicht, denn der Allbarmherzige 

hat den Vater nur hinsichtlich des Verbots”'^als glaubwürdig erachtet, hinsichtlich der 

Hinrichtung aber hat er ihn nicht als glaubwürdig erachtet. R. Asi sagt, man steinige 

sie, denn der Allbarmherzige hat den Vater in jeder Hinsicht als glaubwürdig erachtet. 

R. Asi sagte: Ich gebe zu, da.ss, wenn sie gesagt hat, sie sei einem angetraut worden, 

man sie nicht steinige. Ferner sagte R. Asi: Meine kehren brechen Dächer'^in; wenn 

man sie in dem Fall steinige, wo derjenige, der sie heiraten will, dies darf'“', um wie- 

viel mehr sollte man sie in dem Fall steinigen, wo derjenige, der sie heiraten will, dies 

61 M 62 |[ וניאו M 63 || רמיא M ןמאנ (!)ןיא רמא ישא :! 

64 P ירומו P 65 jj יתשדקתה M 66 [J וניאש M) 67 !j הצר) 

68 M דחא אכיאד ןויכ אבה ינאש ]M 69 i 70 !ן ישא k M־ 
71 B יתשרמ. M 72 !| וניא ׳יתשרמ M ׳פחמש |P 73 j ינא 

 בר רמא M .׳בר

76 f M- ׳מחר 

74 M 75 11 ׳קום(!)ןיא יסא בר P בר 

77 M — המו 
•1 

78 M וניא. 

161. Dies hat nur den Erfolg, dass sie anderen erlaubt wird. 162. Zu lügen, u. da er trotz der 

Behauptung des anderen sie heiraten will, so sagt er wol die Wahrheit. 163. Wenn Zeugen nachher 

bekunden, dass dies nicht wahr sei. 164. Durch die Aussage des Vaters; wenn er bekundet hat, dass 

er jemandem seine Tochter angetraut habe, u. sie später mit einem anderen gehurt hat; hierauf ist bei 

einer Verlobten die Steinigung gesetzt; cf. Dt. 22,21. 165. Durch seine Aussage wird sie jedem au- 

deren verboten. 166. Sie erscheinen im ersten Moment ganz widersinnig. 167. Wenn der Vater 

bekundet, dass er sie einem angetraut habe. 
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nicht darf“. Dies ist aber nichts. Den Vater 

hat der Allbarmherzige als glaubwürdig er- 

achtet, sie hat er nicht als glaubwürdig er- 

achtet. R. Hisda aber sagte: Sowol in die- 

sem Fall als auch in jenem Fall steinige 

man sie. R. Hisda vertritt hierbei seine An- 

sicht, denn R. Hisda sagte: [Wenn jemand 

sagt:] dieser mein Sohn ist neun Jahre und 

einen Tag'^alt, diese meine Tochter ist drei 

Jahre und einen Tag'’alt, so ist er glaub- 

würdig hinsichtlich des Opfers'’’, nicht aber 

hinsichtlich der Geisselung noch hinsicht- 

lieh der Strafbarkeit”'. Uebereinstimmend 

mit R. Hisda wird gelehrt: [Wenn jemand 

sagt:] dieser mein Sohn ist dreizehn Jahre 

und einen Tag'’'alt, diese meine Tochter 

ist zwölf Jahre und einen Tag'^alt, so ist 

er glaubwürdig hinsichtlich der Gelübde, 

der Banngelübde'” der Heiligung'’‘'und der 

Schätzgelübde'” nicht aber hinsichtlich der 

Geisselung und der Strafbarkeit. BIENN jemand sagt,] er habe seine 

i Tochter während ihrer Minder- 

JÄHRIGKEIT angetraut, ODER ANGETRAUT UND FÜR SIE DIE SCHEIDUNG IN EmPFANG 

GENOMMEN, UND SIE NOCH MINDERJÄHRIG IST, SO IST ER BEGLAUBT״'; WENN ABER: ICH 

HABE MEINE Tochter während ihrer Minderjährigkeit angetraut und ihre 

Scheidung in Empfang genommen, und sie grossjährig ist, so ist er nicht be- 

GEAUBT. [Sagt er:] sie war gefangen'” und ich habe sie ausgeeöst, so ist er, 

EINERLEI OB SIE MINDERJÄHRIG ODER GROSSJÄHRIG IST, NICHT BEGRAUBT, 

GEMARA. Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatz und dem Schluß- 

Satz'’*? — Im Anfangsatz liegt es'”in seiner Hand, im Schlußsatz liegt es nicht in seiner 

Hand. — Etwa nicht, es liegt ja in seiner Hand, sie an einen Entweihten'’“zu verheiraten 

und sie dadurch für die Priesterschaft untauglich zu machen!? — Das ist kein Einwand; 

nach R. Dostaj b. Jehuda, welcher sagt, die Töchter Jisraels gelten als Reinheitsbad 

für die Entweihten'*'. — Er kann sie ja an einen Bastard verheiraten!?—Nach R, Aqiba, 

welcher sagt, die mit einem Verbot belegte Trauung'*'sei ungiltig. — Es liegt ja in sei- 

168. Wenn sie selbst bekundet, dass sie einem angetraut worden sei; dieser Fall ist somit strenger 

als jener. 169. Mit diesem Alter werden sie begattungsfällig, so dass der Partner strafbar ist. 170. 

Das im Fall der UnVorsätzlichkeit darzubringen ist. 171. In einem P'all, wo die Handlung mit der 

Todesstrafe belegt ist. 172. Mit diesem Alter werden sie grossjährig. 173. Cf. Lev. 27,28. 174. 

Wenn .sie etwas dem Heiligtum geweiht haben. 175. Cf. Lev. 27,1 ff. 176. Sie ist als Geschiedene 

Priestern verboten. 177. Sie ist dann Priestern verboten. 178. Ob sie bei seiner Aussage minder- 

jährig od. grossjährig ist. 179. Sie, falls er sie für einen Priester untauglich machen will, an jemand 

zu verheiraten u. von ihm scheiden zu lassen, er hat somit keine Veranlassung, die Unwahrheit zu sagen. 

180. Die Kinder des Priesters von einer ihm verbotenen I'rau gelten als entweiht; cf. Lev. 21,15. 181. 

Die Tochter eines Entweihten von einer unbemakelten Mutter ist einem Priester erlaubt, so dass seine Nach- 

kommen durch die Mutter geläutert werden, u. wenn die Tochter nicht entweiht ist, so ist es auch die 

Mutter nicht. 182. Dies ist beim Bastard der Fall; cf. Dt. 23,3. 

 הדידל אנמחר היגמיה באל איה אלו ןילקוסש ןיד
 ןיא הז דחאו הז דחא רמא אדסח ידו’* הנמיה אל
 אדסח בר רמאד הימעטל אדסח בר אדזאו ןילקוס
 שלש תב וז יתב דחא םויו םינש עשת ןב הז ינב

 0 אלו תובמל אל לבא ןברקל ןמאנ דחא םויו םינש

 שלש ןב הז ינב° אדסח ברד היתווכ אינת ןישנועל
 הנש הרשע םיתש”תב וז יתב דחא םויו הנש הרשע
64.foi םיברעלו תושדעהלו םימרחלו םירדנל ןמאנ°דחא םויו 

 :ןישנועלו*’תוכמל אל לבא

ivui.n |₪^10 איהשב היתשרגו היתשרק*'יתב תא יתשד 

 היתשרגו היתשדק ןמאנ הנטק איה ירהו הנטק

I tTah.10 

 תיבשנ ןמאנ טיא הלודג איה ירהו הנטק איהשכ
 ן ןמאנ וניא הלודג איהש ןיב הנטק ן^יהש ןיב היתידפו
 אשיר אפיס אנש יאמו אשיר אנש יאמ .ארמג

 15 האישהל ודיב ירהו אלו הידיב ואל אפיס הידיב*'

 יאתםוד*^ברכ°אישק אל אה הנוהבמ**הלספ אקד ללחל
 ןיללחל הרהט .דוקמ לארשי תונב רמאד**.דדוהי ןב
 ןיא״רמאד אביקע יברב רזממל האישהל ודיב ירהו vgl.801.ו81נ

 האישהל ודיב ירה ןיואל יבייחב ןיספות ןישודיק

79 P 80 || ג״י M 81 || ׳גועל אלו VM הנטק I 

82 M ירהו ודיב ואל ׳פיסו ודיב M 83 jl ׳והכב P 84 |j 

 .ו ןילוחל...רמאד — M 85 jj יאתסוד ןב הדוהי

116 Talmud Bd.V 
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ner Hand, sie als Witwe an einen Hoch- 

priester zn verheiraten!? Dies nach R. Simaj, 

denn es wird gelehrt: R. Simaj sagte: Aus 

allen'*’macht nach R. Äqiba Bastarde, aus- 

Fol. 64a 

 יבר אינתד״יאמיס יברכו''לודג ןהכל הנמלא
Q:d.68a הנמלאמ ןדה רזממ אביקע יבר השוע לכה ןמ רמוא 

 ללחי אלו° הקי אל״ הרות הרמא ירהש לודג ןהכל

 רמאד בבשי יברכ םירזממ^דשוע ןיאו השוע םילולה

 genommen [die Kinder] des Hochpriesters ןיאש לב רמוא היהש ףסוי !ב אביקע לע הווצנו ואוב 'י

 :von einer Witwe, denn die Gesetzlehre sagt יא בבשי יברל אהינה רזממ דלוה לארשיב האיב ול

 -er soll nicht er soll nicht ent'" "אמעטמ'’יקופאל יא אלא ריפש הישפנד הימעטל

 veihen, er erzeugt Entweihte, nicht aberהשע יבייהל האישהל ודיב ירה יתאק יאמיפ יברד 7

 :Bastarde. —Nach RJesebab, denn er sagte יהנ אוה וריבד םושמ אשיר ארבסתו ישא בר רמא

 Wollen wir gegen R. Äqiba zanken, welcher אלד יאה רמא וליא דועו השרגל ודיב^דשדקל ודיבד !0

 -sagt, jeder durch einen in Jisrael verböte אלא היחרכ לעב הילהינ שדקמ יצמ ימ הוגבי״אהינ

Ke,.22־ רמאד״אנוה ברכרדינמיה אנמחר אשיר ישא בר רמא nen Beischlaf Erzeugte sei ein Bastard— "־ 

 .Einleuchtend ist dies, wenn die Kehre R ותב תא רוסאל ןמאנש באל״ןינמ בר רמא אנוה בר

Dt,22,16 שיאל הזה שיאל יתתנ יתב תא״רמאנש הרותה ןמ Jesebabs eine selbständige־'׳ist, wenn er aber 

 ־"nur die Ansicht R. Simajs ausschliessen באל אנמחר הינמיה ןיאושינב" הריתה הזה הרפא ■5
 ,will, so liegt es ja in der Hand [des Vaters] זהינמיה אל הייובשיב

 -sie an einen zu verheiraten, wobei ein Ge שי ןמאנ םינב יל שי ותתימ תעשב רמאש י ß‘b‘V345׳'■

bot übertreten־“’wird!? R. Asi erwiderte: Du 

glaubst wol, im Anfangsatz erfolge es des- 

 :ןמאנ וניא םיחא יל

 רופאל ןמאנ""ןיאו’'ריתהל ןמאנ אמלא .ארמג
 -halb, weil es in seiner Hand liegt; zuge ןישודיק תעשב״׳אינתד ןתנ יברכ אלד ןיתינתמ אמינ 20

 -p 86 geben, dass es in seiner Hand liegt, sie an — ו,P 87 j ׳רכו [תן]רזממ || M 88 ריפש ׳אק ׳פנד ׳םעט :
 ,M 89 Zutrauen, aber liegt es denn in seiner Hand — מ |M 90 j — ן דועו ׳רגל ודיב! M 91 + היל!;
 M 92 sie scheiden zu lassen!? Und kann er denn ברדכ באל !; M 93 ןמאנ באש M 94 ׳שינל 1: 95
 ,M ferner, wenn jener sagt, er wolle sie nicht וניאו P 96 — ו ןמאנ M 97 — םינב...םינב...תעשב.

sie gewaltsam antrauen!? Vielmehr, erklärte R. Asi, im Fall des Anfangsatzes hat der 

Allbarmherzige ihn als glaubwürdig erachtet. Dies nach R. Hona, denn R. Hona sagte 

im Namen Rabhs: Woher, dass nach der Ge.setzlehre der Vater beglaubt ist, seine Toch- 

ter verboten zu machen? — es heisst:’״;//«'«^ Tochter habe ich diesem Mann gegeben] mit 

Mann machte er sie”'verboten, mit diesem machte er sie erlaubt. Hinsichtlich der Trau- 

ung hat der Allbarmherzige den Vater als glaubwürdig erachtet, hinsichtlich der Ge- 

fangenschaft hat er ihn nicht als glaubwürdig erachtet'״. BENN jemand vor seinem Sterben gesagt hat, er habe Söhne־״, so ist er 

BEGEAUBT, WENN ABER, ER HABE BrÜDER־״, SO IST ER NICHT BEGLAUBT. 

GEMARA. Er ist demnach beglaubt, sie erlaubt zu machen, nicht aber, sie ver- 

boten zu machen, somit vertritt unsre Misnah nicht die Ansicht R. Nathans, denn es 

wird gelehrt: Wenn er bei der Trauung gesagt hat, er habe Söhne1\’־nd beim Sterben 

183. Den durch einen verbotenen Beischlaf Erzeugten. 184. Lev. 21,14. 185. Ib. V. 15. 

186. Auch die Kinder des Hochpriesters von einer Witwe. 187. Er bezieht die Ansicht RÄ.s auf alle 

I'älle des unzulässigen Beischlafs, auch w׳enn dadurch nur ein Gebot übertreten wird. 188. Hinsichtl. 

der Kinder eines Hochpriesters von einer Witwe, während Fälle, wo nur ein Gebot übertreten wird, un- 

!)erührt bleiben, dh. in solchen Fällen sei nach RÄ. die Trauung gütig. 189. Beispielsweise an einen 

Edomiten, hinsichtl. dessen Aufnahme in die jüd. Gemeinschaft ein Gebot vorliegt, 3 Generationen abzu- 

warten (cf. Dt. 23,9); die Trauung ist gütig u. sie wird dadurch Priestern verboten. 190. Dt. 22,16. 

191. Auch diesem Mann, da er damit keinen bezeichnet hat; nach der hebräischen Satzbildung spricht er 

zuerst das W. ״Mann" u. nachher das W. ״diesem". 192. Die Schrift spricht nur von der ersteren u. 

nicht von der letzteren. 193. Seine Witwe ist dann von der Schwagerehe entbunden. 194. Da- 

durch verpflichtet er sie zur Schwagerehe. 195. Da.ss sie nicht zu fürchten brauche, der Schwager- 

ehe anheinizufallen. 
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s^gt, er habe kein^e Söhne, oder bei der םינב ול ןיא רמא התימ תעשב םינב ןל שי רמא 
Trauung gesagt hat, er habe keine'^Brüder, רמא התימ תעשב’'םיהא ול^^יא רמא ןישודיק תעשב 

und beim Sterben sagt, er habe Brüder, ירבד‘” רוסאל ןמאנ ןיאו״ ריתהל ןמאנ םיהא ול’* שי 

so ist er begiaubt, sie erlaubt zu maehen, ינאש אבר רמא רוסאל ןמאנ קא רמוא ןתנ יבר יבר 

nieht aber, sie verboten zu machen’‘״— Wor- 5 אטשוק רמיא’ היב רדה אק התימ תעשבד ןויב םתה 

te Rabbis. R. Nathan sagt, er sei auch be- המו אתשה אוה ןסד לכ ואלו ייבא'היל רמא רמאק 

glaubt, sie verboten’‘’^zu machen. Raba er- רמאק אטשוק תרמא הירובידל היל ערמ אקד םתה 

widerte: Anders ist es dort; da er bei sei- אלא ןכש לכ אל הירובדל היל ערמ אק אלד ןיתינתמ 

nein Sterben zurücktritt, so sagt er wol”* קיזהמ‘ אלו יהאב ןל קיזהמ'אלד ןיתינתמ ייבא רמא 
die Wahrheit. Abajje sprach zu ihm: Dies 10 יהאב אלו ינבב ןל קיזהמ‘אלד ןויכ ןנירמאדיינבב ןל 

ist ja widersinnig: wenn du sagst, dass er ואל ןמאנ וניא םיהא יל שי ןמאנ םינב יל שי רמא 

da, wo er sich widerspricht, die Wahrheit קיזהמדי^אתיירב אמלע ילובא הל רסאד’הינימכ לבc01.b 

spreche, um wieviel mehr sollte dies im רקשל יל המ ןנירמאד ינבב ןל קיזהמ‘ אלו יהאב* ןל 

Fall unsrer Misnah gelten, wo er sich nicht ךל אנרטפ רמא יצמ םבימ הרטפימל תרמאק’ יאמ 

widerspricht!? Vielmehr, erklärte Abajje, 15 ותאו ימד םידע יב רקשל יל המ רבכ יבר” אטינב''׳'’■י'‘‘’ 

unsre Misnah spricht von dem Fall, wenn 

von ihm die Annahme besteht, weder Brü- 

115a 

Kel.2 

ßm,811> 
 יכ רכשל יל המ"רבכ’ןתנ יברו הקזה ירקע” םידע”

 ירמנל“הקזה הרקעו הקזה איתא אל 'ימד’'הקזה3%^263 3יי:
der noch Söhne zu haben; wenn er sagt, J ללכב תורגובה ןיא □ת□ ותב תא 

er habe Söhne, so ist er, da von ihm die רמאו □ישנ יתשמ תונב יתיב יתש ול שיש ימ‘’ 
Iviil.sl 
Qid.51» 

|ix| 

Annahme besteht, weder Söhne noch Brü- 20 הלורג □א ערוי יניאו הלורגה יתב תא יתשרק Qid.öl^ 

 תולורגבש הנטק וא”תונטקבש הלורג וא”תולורגבש’

98 M 99 || יל M — ר״ד B 1 I אמיא M 2 II אלו 

3 M -|- אק. B 4 |ן קזחומ B 5 11 קזחומ M — ׳טאד... 

 11 'ירמאו ינבב[]M 8 || קזחומד B 7 || (ל״אד — M) 6 |; יחאב

9 B רמאק (P ׳פימ ׳מאק). M 11 'רטפ ל״א יצמ םבימ ׳פימ ל״אק 

10 P — םידע f M 11 'j- 12 11 ו (M — המ) M 13 II 

 .םא M 16 II (תונטקבש M) 15 'טגל M 14 אלו

der zu haben, begiaubt’”; wenn aber, er habe 

Brüder, nicht begiaubt, weil er nicht be- 

rechtigt ist, sie für die ganze Welt verbo- 

ten^^zu machen. Die Barajtha aber spricht 

von dem Fall, wenn von ihm die Annah- 

me besteht, Brüder und keine Söhne”’zu 

haben; wir sagen, er hat^Teine Veranlas- 

sung zu lügen, denn um sie vom Eheschwager zu entbinden, braucht er nur zu sagen, 

er wolle sie durch einen Scheidebrief entbinden. Rabbi ist der Ansicht, das F'ehlen der 

Veranlassung zu lügen, gelte”'soviel wie Zeugen, und Zeugen heben die bisherige An- 

nähme“‘auf; R. Nathan aber ist der Ansicht, das Fehlen der Veranlassung zu lügen, 

gelte soviel wie die bisherige Annahme, und eine x4nnahme kann nicht eine andere 

aufheben“^ 

JENN JEMAND SEINE Tochter schlechthin“*angp:traut hat, so sind die Mann- 

^ baren“'nicht einbegriffen. Wenn jemand zwei Klassen von Töchtern von 

ZWEI F'rAUEn“*HAT, und sagt, er HABE EINEM SEINE GROSSE ToCHTER ANGETRAUT, 

WISSE ABER NICHT, OB DIE GROSSE UNTER DEN GRÖSSEREN, OB DIE GROSSE UNTER 

DEN KLEINERP:n, oder DIE KLEINE UNTER DEN GRÖSSEREN, DIE GRÖSSER IST ALS DIE 

196. Seiue bei der Trauung erfolgte Versicherung ist gütig. 197. Seine letzte Versicherung ist 

gütig. 198. Er fürchtet, sie durch seine erste Versicherung zu einer Sünde zu veranlassen; wenn er 

aber vorher nichts gesagt hat, so will er sie damit nur kränken. 199. Da er dadurch an ihrem Zu- 

stand nichts ändert; wie sie nach der bisherigen Annahme von der Schwagerehe entbunden war, ebenso 

ist sie auch jetzt von der Schwagerehe entbunden. 200. Da sie bisher als erlaubt galt. 201. Sie 

ist nach der bisherigen Annahme als Anwärterin der Schwagerehe jedem anderen verboten. 202. Wenn 

er beim Sterben sagt, er habe Söhne. 203. In seiner Beweiskraft. 204. Dass an ihr die Schwager- 

ehe zu vollziehen ist. 205. Die bisherige Annahme, dass an ihr die Schwagerehe zu vollziehen ist, 

bleibt bestehen. 206. Eine seiner Töchter, ohne sie zu bezeichnen. 207. Da sie nicht mehr in 

der Gewalt ihres Vaters stehen. 208. Die er nach einander geheiratet. 
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GROSSE UNTER DEN KLEINEREN, SO SIND 

alle verboten, ausgenommen die kleine 

UNTER DEN KLEINEREN — WORTE R. MeirS. 

R. Jose sagt, alle seien erlaubt, aus- 

GENOMMEN DIE GROSSE UNTER DEN GROS- 

Fol. 64b QIDDUSIN 

 ץוח'*תורוסא ןלוב תונטקבש הלודגהףןכ הלודג איהש
 רמוא יסוי יבר ריאמ יבר ירבר תונטקבש הנטקה ןמ

 תא יתשדק תולודגבש הלודגה ןמ ץרח תורתימ ןלוב
 הנטק וא״תונטקבש הנטק םא ערוי יניאו הנטקה יתב
 איהש תונטקבש הלורג ואי״תולורגבש :v תונטקה ןמ הנטק
 seren. [Sagt er,] er habe seine kleine תולודגבש הלודגה ןמ ץוח” תורוסא ןלוב תולודגבש
 ,Tochter angetraut, wisse aber nicht ץוח תורתומ ןלוב רמוא יסוי יבר ריאמ יבר ירבד

j תונטקבש הנטקה ןמ ob die kleine unter den kleineren, ob 
Qid.sib ןלשודיק״הנימ תעמש ללבב תונטק אה .ארמג die kleine unter den grösseren, oder 

 odie grosse unter den kleineren, die! ל• ןניקסע יאמב אכה״ןישודיק ווה האיבל םירוסמ ןיאש'

 kleiner ist als die kleine unter den °'ינתק תורגוב אהו הנטקו הלודג אלא םש ןיאשב
 -grösseren, so sind alle verboten, aus יאמ תורגוב'‘ אטישפ אמלעד תורגוב תורגוב יאמ
 -genommen die grosse unter den grö.s והמ הילש היתיושד ןניקסע יאמב אבה והייתדיבע

 ,seren —Worte R. Meirs. R. Jose sagt לבקמ אק הדיד אתעדא ישודיק לבקמ יב אמיתד
 alle seien erlaubt, ausgenommen die האנה היל תיאד ידימ שיניא קיבש אל ןל עמשמק !5
 .kleine unter den kleineren וליפא ךל יישודק היל הרמאד ןניקסע אל ימייהינימ

 -GEMARA. Demnach sind die Minder יל• הוצמ דיבעו הילע אימרד .דוצמ שיניא קיבש אל°יבה

 jährigen einbegriffen, somit wäre hieraus ןתונב יתיב יתש ול שיש ימ :.דילע אימר אלד

 zu entnehmen, dass die Trauung, die nicht ריאמ יבר רמאק ךורב אתיימק'’ןניעמשא יאד אכירצו

 ührt, gütig sei?—Hier wirdדi0zumBeischlafלבא הל ירק .דלודג ךורל .דנימ ארטוז אביאד ןויכד

 von dem Fall gesprochen, wenn da nur eine הנטק ךהלרדנטקד יסוי יברלי׳היל ירומ אמיא א(דב

 -Erwachsene und eine Minderjährige vor יבר רמאק אהב אהב רמתיא יאו הל ירק והלוכד

 —?!handenist.— Es heisst ja: die Mannbaren אכירצ ריאמ יברל היל ירומ אמיא ךהב לבא יסוי

 -Unter "die Mannbaren^'sind Mannbare in an אקיפסל .דישפנ שיניא תיהמ רבס ריאמ יברד ארמימל

 -deren Eällen''‘’zu verstehen.—Selbstverständ אבפיאהו אמיפסל“* שיניא תיהמ אל רבס יסוי יברו 25

lieh'“, was haben die Mannbaren damit zu 

tun!? — Hier wird von dem Fall gesprochen, 

wenn sie ihn zum Vertreter gemacht haben; 

man könnte glauben, er habe die Trauung 

für sie in Empfang genommen, so lehrt er 

uns, dass man nicht das unterlasse, wovon 

 Ned, 60־ עיגיש דע רוסאי׳יהספה דע רדונהךנתד והל ןניעמש

M 1Q י1 ׳קכש ק״המ ץוח ם״רד M 18 1, תוSודגה B 17 

II ׳גוב — M 21 || ןיאשב M 20 jj ׳גבש ג״המ ץוח םי׳רד 

 BM 22 + הינימ האנה היל תילד ידימ דיבעו M 23 II ךה

 -f M 26 II דחל M 25 !ן (ל — M) 24 || אהב ׳יימק

 .דוסא — M 27 ׳ישפנ

man einen Nutzen“d1at. — Es kann ja aber Vorkommen, dass sie zu ihm gesagt hat: 

mein Antrauungsgeld gehöre dir!? —Dennoch unterlässt man nicht ein Gebot, das ihm 

obliegt um ein Gebot auszuüben, das nicht ihm obliegt. 

Wenn jemand zwei Klassen von Töchtern hat. Und [beide Fälle] sind nötig; 

würde er nur den ersten gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Mefr vertrete seine 

Ansicht nur bei diesem, weil, wenn eine kleinere vorhanden ist, man die anderen "grosse" 

zu nennen pflegt, beim anderen aber pflichte er R. Jose bei, dass unter"kleine"die klein- 

ste von allen zu verstehen sei. Und würde er nur den anderen gelehrt haben, so könnte 

man glauben, R. Jose vertrete seine Ansicht nur bei diesem, bei jenem aber pflichte er 

R. Mefr bei; daher sind beide nötig. —Demnach ist R. Mefr der Ansicht, ein Mensch 

setze sich einem Zweifel aus, und R. Jose der Ansicht, ein Mensch setze sich nicht“Vi- 

nein Zweifel aus, und wir haben ja eine Lehre, wo sie entgegengesetzter Ansicht sind!? 

Es wird nämlich gelehrt: W^enn jemand gelobt ^hat: bis zum Pesah, so ist es ihm bis 

210. Wenn mehrere E;rwachsene u. Minderj.ährige vorhanden sind. 

I 

211. 209. Cf. vS. 875 N. 359. 
Die Antrauung erstreckt sich nur auf die Minderjährigen. 212. Das Antrauungsgeld der Minderjäh- 

rigen gehört ihm. 213. Cf. S. 877 N. 375. 214. Etwas zu unterlassen. 
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 יבר הספ'* ינפ דע אציש דע רוסא חספי אהיש דע
 אציש דע רמואי^יסוי יבר עיגיש דע רוסא רמואי^ריאמ
 הטישה תפלהומ בר רמא ימידבא רב אנינה יבר רמא
 ריאמ יבר ינפ דע רמאו*'עובק ונמזש לב" אינתהו"

 5 רמא :עיניש דע רמוא יסוי יבר אציש דע רמוא

 ירבד תהא תכב לבא תונב יתיב יתשב תקולהמ ייבא
 ירק” המשב תיעצמא שממ” הנטק שממ” הלודג לבה
 התעמ אלא ייבאל הנתמ רב אדא בר היל רמא הל
65.foi “ןניקסע יאמב אבה ירתשת הינש תפבש תיעצמא 

K0t. Qä 
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dieses heranreiclit verboten, wenn: bis Pesah 

gewesen ist, so ist es ihm bis dieses vor- 

über ist verboten, wenn: bis zum Erscheinen 

des Pesahs, so ist es ihm verboten, wie R. 

Mcir sagt, bis dieses heranreicht, und wie 

R. Jose sagt, bis dieses vorüber'üst. R. Ha- 

nina b. Evdämi erwiderte im Namen Rabhs: 

Die Eehre ist umzuwenden. Es wird auch 

gelehrt: Wenn dafür eine Zeit festgesetzt"* 

ist und er gesagt hat: bis zum Erscheinen, 10 ארבתסמ ימנ יכהו” הנטקו הלודג אלא םש ןיאשב 

so heisst dies, wie R. Meir sagt, bis es vor- תבבש תיעצמא ךימעטלו”היינתיל אכיאד אתיא םאד 

über ist, und wie R. Jose sagt, bis es her- ייכה הל ינתק ימ היל אריסאו אקיפס יאדוד״הנושאר 
anreicht. ]ידה אוהו ארוסיאל הדיד הנטק אנת םתה אתשה 

Abajje sagte: Sie streiten nur über zwei היינתינ אכיאד אתיא םא אבה הנימ אשישקד ךהל 
Klassen, bei einer Klasse aber "stimmen alle 15 הספ אה״אברל עשוהי ברד הירב אנוה״בר היל רמא 

überein, dass unter "grosse^'die grösste zu אנשילב םתה היל רמא יגילפו״ ימד תחא תכ יכד 

verstehen sei, denn die mittelste nennt man ימק דע חספה ינפ דע״ רבס רמ יגלפימק אמלעד” 

beim Namen. R. Ada b. Mathna sprach zu :אהסיפ ינפימד״דע רבס רמו אחסיפ 
Abajje: Demnach sollte doch die mittelste ינתשרק אל תרמוא איהו ךיחשדק השאל W 

der zweiten Klasse erlaubt"''sein!? — Hier 20 ויבורקב תרתומ איהו היתובורקב רוסא אוה Kl 

wird von dem P'all gesprochen, wenn nur אוה ךיתשדק אל רמוא אוהו ינתשדק תרמוא איה״ 
eine grosse und eine kleine vorhanden ist. איהו ךיתשדיק ויבורקב הרוסא איהו היתובורקב רתומ 
Dies ist auch einleuchtend; wenn man sa- 

gen wollte, wenn auch eine solche vorhan- 

den ist, so sollte er"’auch diese nennen. — 

Lehrt er es denn, nach deiner Auffassung, 

von der mittelsten der ersten Klasse"“, die 

entschieden im Zweifel einbegriffen und somit verboten ist!? — Es ist ja nicht gleich; 

von jenen"'ist sogar die kleinste im Verbot einbegriffen und dasselbe, gilt auch"Von der 

älteren, diese“”aber sollte er doch, wenn eine solche vorhanden ist, besonders nennen. 

R. Hona, der Sohn R. Jehosuäs, sprach zu Raba: Der Fall vom PesalVentspricht ja 

einer Klasse, und sie streiten!? Dieser erwiderte: Da streiten sie nur über diese Rede- 

Wendung: einer ist der Ansicht, unter ״bis zum Erscheinen des Pesahs״ sei zu verste- 

hen, bis vor dem Pesah, und einer ist der Ansicht, bis Pesah vorüber ist'”. 

jPJNN JEMAND zu EINEM WEIB SAGT: ICH HABE DICH MIR ANGETRAUT, UND SIE 

1 SAGT: DU HAST MICH NICHT AN GETRAUT, SO SIND IHM IHRE VERWANDTEN״VeR- 

BOTEN, IHR ABER SEINE VERWANDTEN ERLAUBT; WENN SIE SAGT: DU HAST MICH AN- 

GETRAUT, UND ER SAGT: ICH HABE DICH MIR NICHT ANGETRAUT, SO SIND IHM IHRE 

Verwandten erlaubt, ihr aber seine Verwandten verboten. [Wenn er sagt:] 

215. Nach RJ. ist es zweifelhaft, welcher Tag zu verstehen ist, da mehrere Tage nach einander er- 

scheinen, nach RM. dagegen lässt sich niemand auf einen Zweifel ein u. er meinte wol den ersten Tag 

216. Wenn er ein Fest als Frist genannt hat; dagegen aber ist beispielsweise ״die Erntezeit^^ schwankend 

217. Von derselben Frau. 218. Im 1. Fall unsrer Misnah, da darunter höchstens die mittlere der er 

sten Klasse verstanden werden kann. 219. Bei der Aufzählung, hinsichtlich welcher ein Zweifel ob 

waltet. 220. Wenn eine solche vorhanden ist. 221. Den Töchtern der ersten Klasse. 222 

Er braucht dies nicht von der mittleren zu lehren. 223. Die mittlere der 2. Klasse. 224. Ob 

Z. 924. 26ff. 225. Nicht aber darüber, ob, wenn noch ähnlich zu bezeichnende Tage folgen, diese ein 

begriffen sind. 226. Die nahen Blutsverwandten, die unter Gatten verboten sind; cf. Lev. Kap. 20. 

M 31 ii ך״הז -f- BM 30 

33 4- M 34 11 הנטמ M ׳יל תיא 
28 f M- 29 || ה M דע רסוא ! 

 -ץ- M 33 II הלודג + M 32 j! ו —

 ׳םס יאדו F 36 || היינתינ...ךימעטלו — M 35 [| ׳גתמ בר ל״א
 il 39 .וולפו P 38 Ij אה ייבאל הבהא רב אדא V 37 || הריסא

M 40 || ׳לעב P לע M 41 II — 42 11 ד M — א״ה. 
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ICH HABE DICH MIR ANGETRAUT, UND SIE 

SAGT: DU HAST DIR MEINE ToCHTER ANGE- 

TRAUT, SO SIND IHM DIE VERWANDTEN DER 

Grossen'“Verboten, der Grossen seine 

5 Verwandten erlaubt, ihm die Verwand- 

TEN DER KlE1NEN׳''ERLAUBT, UND DER KlEI- 

NEN SEINE Verwandten erlaubt. [Wenn 

ER SAGT:] ICH HABE MIR DEINE ToCHTER 

ANGETRAUT, UND SIE SAGT: DU HAST DIR 

10 MICH ANGETRAUT, SO SIND IHM DIE VER- 

WANDTEN DER KLEINEN VERBOTEN, DER 

Kleinen seine Verwandten erlaubt, 

IHM DIE Verwandten der Grossen er- 

LAUBT,UND DER GROSSEN SEINE VERWAND- 

15 TEN VERBOTEN. 

GEMARA. Wenn jemand zu einem 

Weib sagt: ich habe dich mir ange- 

TRAUT &c. Und [beide F'älle] sind nötig; 

würde er es^^'nur von ihm gelehrt haben, so 

20 könnte man glauben, da dies'''einem Mann 

gleichgiltig ist, so sagt er es hin, sie aber 

würde es, wenn es nicht wahr wäre, nicht 

gesagt haben, somit sollten auch ihm ih- 

re Verwandten verboten sein, so lehrt er 

uns. 

Ich habe dich angetraut, und sie 

SAGT &c. Wozu ist dies weiter nötig?—-Dies 

ist nötig; man könnte glauben, nach der 

lur den Vater als glaubwürdig^^Vrachtet, rab- 

.nd ihre Tochter durch ihre Worte“Werboten, 

 היבורקב רוסא אוה יתב אלא תשדיק אל תרמוא
 תובורקב רתומ אוה'"ויבורקב תרתומ הלודגו הלודג

 isjiךתב תא יתשדק° :ויבורקב תרתומ הנטקו הנטק
 תובורקב רוסא אוהיייתוא אלא תשדק אל תרמוא איהו
 תובורקב רתומ אוה" ויבורקב תרתומ הנטקו הנטק

 :ויבורקב הרוסא הלחנו הלודג
 אכירצו :רכו ךיתשדק השאל רמואה ,ארמג
 תפכיא אל ארבנד םושמ הידיד היבנ״ןניעמשא יאד
 הל םיקד ואל יא אמיא^היא לבא רמא ירקימו״היל
 היתובורקב והיא רסתילו הרמא תוה״אל הרובידב
 ות אה" :|רכון תרמוא'*איהו ךיתשדיק :ןל עמשמק
 אתיירואדמ אנימא ךתעד אקלס ךירטציא יל המל
 רסתיתו הדידלרדונמיהךנבדדמ באל אנמהר הינמיה
 ךתב תא יתשדיק :ןל עמשמ אק^יהרובידב התדב
 :אה ימנ אנת אה אגתד ידייא יל המל ות אה :רבו
 אייהא ןישקבמ רמא לאומשו ןיפוכ רמא בר רמתיא
 אכיא ןישקבמ אלו אכיא ןיפוב ואל״אשירא אמיליא
 יאמא ןיפוכ אלא ייהל ןישקבמ אמלשב אפיסא אלא"
 אתתעמש אלא הבירקב״רסתיאד יל אהינ אל רמא"
 טנ ןתיל ונמיהייןישקבמ לאומש רמא רמתיא ידדהא
 הבותב ןתיל ותוא ןיפוכ ומצעמ טנ״ןתנ םא בר רמא
 ירמאו בר רמאייאדא רב אחא'*בר רמא ימנ רמתיא
41 M — 42 || ויבורקכ...אוה M — 43 || אוה M י רתומו' 
44 M 45 |1 יבג M 46 |ן ׳טאו ירקימ M — 47 אמיא [j 

P איוה. M איוה P 48 |j הרמא M 49 Ij 50 [| דנל ינה לכ 

P 51 || ינמיה M + 1| ןנבר- M 52 i- ׳ריד |M 53 i 

 I ונממ B 56 1| 'יתובורקב M 55 1| רמא — M 54 ji אל

57 M — 58 !| טג M אייח M 59 |j — אדא...רמא. 

1 Gesetzlehre hat zwar der Allbarmherzige 

banitisch aber sei auch sie glaubwürdig n 

so lehrt er uns. 

Ich habe mir deine Tocbiter angetraut &c. Wozu ist dies weiter nötig? — 

Da er das eine lehrt, lehrt er auch das andere. 

Es wurde gelehrt: Rabh sagt, man zwinge״ühn, und Semuel sagt, man bitte ihn. 

Worauf bezieht sich dies: wenn auf den Anfangsatz, so ist da ja weder zu zwingen'״ 
noch zu bitten, und wenn auf den Schlußsatz, so ist wol gelten zu lassen, dass man 

ihn bitte״', wieso aber zwinge man ihn, er kann ja sagen, er wolle nicht, dass ihm ihre 

Verwandten verboten״Verden!? — Vielmehr, diese Deliren beziehen sich auf einander: 

Semuel sagte, man bitte ihn, ihr einen Scheidebrief zu geben, und hierzu sagte Rabh, 

dass, wenn er ihr freiwillig einen Scheidebrief״“gegeben hat, man ihn zwinge, ihr die 

Eheverschreibung zu geben. Es wurde auch gelehrt: R. Aha b. Ada sagte im Namen 

227. Der Mutter bezw. der Tochter. 228. Dass derjenige, der angetraut zu sein behauptet, dem 

Gesetz der Blutsverwandschaft unterworfen ist, nicht aber der andere. 229. Dass durch seine Behaup- 

tung ihm ihre Verwandten verboten werden. 230. Cf. S. 922 Z. 15. 231. Seinen \ erwandteu. 

232. Ihr einen Scheidebrief zu geben. 233. Sie ist seinen Verwandten erlaubt u. benötigt keines Schei- 

debriefs von ihm. 234. Damit sie heiraten dürfe. 235. Dadurch, dass er ihr einen Scheidebrief 

gibt. 236. Womit er bekundet, dass er sie sich tatsächlich augetraut habe. 
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Rabhs, und manche sagen, R. Aha b. Ada רמא אנונמה בר רמא אדא רב אחא בר רמא הל 

sagte im Namen R. Hamnunas im Namen ונממ*"]־ישקבמ רמאק יבה יתרת ]ישקבמו ]יפוכ בר 

Rabhs: Man zwinge und bitte ihn. — Bei- :הבותכ ]תיל ותוא ]יפמ ומצעמ ]תנ םאו טנ ]תיל 

des!?—Er meint es wie folgt: man bitte ihn, ]יששוה ]יא דהא דעב שדקמה*'הדוהי בר רמא 

ihr einen Scheidebrief zu geben, und wenn 5 יאמ םידומ םהינש הדוהי ברמ הינימ ועב״לישודיקל 

er ihn ihr freiwillig gegeben hat, zwinge רמא ]מהנ בר״ירמא רמתיא :הידיב איפרו אלו ]יא° 

man ihn, ihr die Eheverschreibung zu ge- וישודיקל ]יששוח ]יא דהא דעב שדקמה לאומש 

ben. רמואה ]מהנ ברל אבר היביתיא םידומ םהינש וליפאו 
R. jehuda sagte: Wenn jemand sich [ein רוסא אוה ינתשדק אל תרמוא איהו ךיתשדק השאל 

Weib] vor einem einzelnen Zeugen ange-10 םידע אכיאד יא*'ויבורקב תרתומ איהו היתובורקב 
traut hat, so ist seine Trauung nicht zu be- רוסא יאמא םידע אכילד יאו ויבורקב תרתומ יאמא 
rücksichtigen. Man fragte R. Jehuda: Wie ]ניקסע יאמב אכה״ידהא דעב ואל אלא היתובורקב 

ist es, wenn beide es ”zugeben? ״Ja“ und "*וכלהו ינולפו ינולפ ינפב ךיתשדיק הל רמאד ]ונכ 

 דנלו ותשא תא שרגמה״היביתיא םיה תנידמל״יםהל, .nein“; er schwankte״
Es wurde gelehrt: R. Nahman sagte 1.י ונמיה הכירצ ,דניא םירמוא יאמש תיב יקדנופב ומע 

im Namen Semueis: Wenn jemand sich [ein יינש טנ ונמיה הכירצ םירמוא ללה תיבו ינש*’טנ 
Weib] vor einem einzelnen Zeugen antraut, so יאמש* תיבד והיימעט יאמ םידע אכיאד יא ימד יכי,ד 

ist seine Trauung nicht zu berücksichtigen, ואל אלא ללה תיבד והיימעט יאמ םידע אכילד יאו 

selbst wenn beide es zugeben. Raba wandte השרנתנב םידומו אפיס אמיא ךימעטילו דהא דעב 

gegen R. Nahman ein: Wenn jemand zu ei- 20 ןיאש ינפמ ינש טג ונמי,ד ,דכירצ ]יאש"’]יפוריא,ד ]מ 

nem Weib sagt: ich habe dich mir angetraut, יל ,דמ ]מי,דמ דהא דע אתעד’°אקלס יאו הבסנ ובל 

und sie sagt: du hast mich nicht an getraut, יאמב אבה אלא"]יאושנה ]מ יל המ ]יסוריאה ]מ 
so sind ihm ihre Verwandten verboten, ihr תיב ,דאיב ידע אכילו דוהי ידע אכיאד ]וגב ]ניקסע 
aber seine Verwandten erlaubt. Sind Zeugen ידע ],ד ],ד״דוהי ידע ],ד ],ד קירמא״אל ירבס יאמש* 

vorhanden, wieso sind ihr seine Verwandten 2.5 ןה דוהי ידע ],ד ],ד קירמא ירבס ללה תיבו האיב 

erlaubt, und sind keine Zeugen vorhanden, ןן ו,שודיקל...ועב - M 62 j! רמש רמא + M 61 1! ונמיה m 60 

wieso sind ihm ihre Verwandten verboten’^? jj ל״א -j- m 65 || ימד יכיה M 64 !ן אימחנ יבר P 63 

Doch wol, wenn ein einzelner Zeuge vor- j| ינש — P 68 |j י״המ׳ל — M 67 || ןמכ — M 66 

handen ist. — Hier j^ird von dem Fall ge- •«בה היל רמא P 71 !| ךתעד B 70 ü הניאש M 

sprechen, wenn er zu ihr sagt: ich habe dich mir vor jenem und jenem angetraut, und 

sie sind nach dem Ueberseeland verreist. Er wandte gegen ihn ein: Wenn jemand sich 

von seiner Frau scheiden Hess und sie darauf mit ihm in einer Herberge übernachtete, 

so benötigt sie von ihm, wie die Schule Sammajs sagt, keines anderen Scheidebriefs, 

und wie die Schule Hillels sagt, eines anderen Scheidebriebs. In welchem Fall, sind Zeu- 

gen“’Vorhanden, was ist der Grund der Schule Sammajs, und sind keine Zeugen vorhan- 

den, was ist der Grund der Schule Hillels!? Doch wol, wenn ein einzelner Zeuge vorhan- 

den ist.—Wie ist, nach deiner Auffassung, der Schlußsatz zu erklären: sie stimmen über- 

ein, dass, wenn sie aus der Verlobung geschieden worden ist, sie keines anderen Scheide- 

briefs von ihm benötige, weil er mit ihr nicht vertraut ist. Wenn man sagt, ein einzelner 

Zeuge sei beglaubt, so ist es ja einerlei, ob es nach der Verlobung oder nach der Heirat 

erfolgG°ist!? Hier wird vielmehr von dem Fall gesprochen, wenn Zeugen des Beisam- 

menseins und keine Zeugen des Beischlafs vorhanden sind; die Schule Sammajs ist 

der Ansicht, wir sagen nicht, die Zeugen des Beisammenseins seien auch Zeugen des 

Beischlafs, und die Schule Hillels ist der Ansicht, wir sagen, die Zeugen des Beisam- 

237. Dass die Aussage des Zeugen wahr sei. 238. Die Trauung ist ja ungiltig. 239. Die 

den Beischlaf (zur Antrauung) bekunden. 240. Es ist ja festgestellt, dass er ihr tatsächlich beigewohnt 

habe, u. der angeführte Grund ist hinfällig. 
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menseins seien auch“’'Zeugen des Beischlafs. 

Sie stimmen aber überein, dass, wenn sie 

aus der Verlobung geschieden worden ist, 

wir nicht sagen, die Zeugen des Beisam- 

menseins seien auch Zeugen des Beischlafs, 

weil er mit ihr nicht vertraut ist. 

R. Ji9haq, der Sohn des Semuel b. Mar- 

tha, sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand 

sich [ein Weib] vor einem einzelnen Zeugen 

Fol. 65b QIDDUSIN 

 ןיסוריאה ןמ השרגתנב יאדו’“ םידומו האיב ידע ןה

 ינפמ האיב ידע ןה ןה דוהי ידע ןה ןה ןנירמא אלד”

 רב לאומש רב קהצי בר רמא :הב םג ובל ןיאש

 ןיששוה ןיא דהא דעב שדקמה ברד הימשמ אתרמ

 בר רב הבר רמא :םידומ םהינש וליפאו וישודיקל

 ןיא ירמא הבר אניד יב” דחא דעב שדקמה אנוה

 ירמאד אכיא״בר הבר אניד יב ןאמ״וישודיקל ןיששוח

 דחא דעב שדקמה בר רמא אנוה בר רב הבר רמא

 יב ןאמ וישודיקל ןיששוח ןיא’'ירמא הבר אניד יב

 angetraut hat, so ist seine Trauung nicht ואבש םינש ימא רב יובדחא בר ביתמ יבר הבר אניד !0

 zu berücksichtigen, selbst wenn beide es רמוא הז םהמע הליבחו םהמע השאו םיה הנידממ

 .zugeben יתשא וז רמוא הזו יתליבח וזו^׳ידבע הזו יתשא וז

 Rabba b. R. Hona sagte: Wenn jemand ידבע ינש ולא תרמוא השאו יתליבח וזאדבע הזו

 sieh [ein Weib] vor einem einzelnen Zeugen ןמ התבותב הבוגו ןיטיג ינש הכירצ ילש הליבחו

 angetraut hat, so ist, wie das grosse Gericht תיאו’'יאהל ידהס היל תיאד יא ימד יכיה הליבחה !5

 -sagt, seine Trauung nicht zu berücksichti הליבחו ידבע ינש ולא הרמא יצמ ימ יאהל ידהס היל

 gen. Das grosse Gericht ist Rabh. Manche השחכהב דחא דע ארבסתו״דחא דעב ואל אלא ילש

 lesen: Rabba b. R. Hona sagte im Namen יגילפ אל אמלע ילוכד אמלעל ירשימל אלא ןמיהמ ימ

 -Rabhs: Wenn jemand sich [ein Weib] vor ei תובגל ידכךיטיג ינש היירצי״רמאק יכה אבהו ירשד

 ,nem einzelnen Zeugen angetraut hat, so ist ילטלטמ״רמאד איה ריאמ יברו־’'הליבהה ןמ התבותכ 20

 wie das grosse Gericht sagt, seine Trauung רמא אנהכ בר*'הלע יוה יאמ הבותכל ידבעתשמ

 nicht zu berücksichtigen. Das grosse Gericht וישודקלייןיששוח רמא אפפ בר״וישודיקל ןיששוח ןיא

 :ist Rabbi. R. Ahadboj b. Ami wandte ein תפליד ךיתעד יאמ אנהכ ברל ישא בר היל רמא

Wenn zwei aus dem Ueberseeland kommen 

und ein Weib und Gepäck bei sich haben, 

und der eine sagt: diese ist meine Frau, dieser 

ist mein Sklave und dies ist mein Gepäck, 

und der andere sagt: diese ist meine Frau, 

dieser ist mein Sklave und dies ist mein 

Gepäck, und das Weib sagt: beide sind meine Sklaven und dies ist mein Gepäek, so be- 

nötigt sie zweier Scheidebriefe und fordert ihre Eheverschreibung vom Gepäck ein. In 

welchem Fall: hat der eine Zeugen und der andere Zeugen, wieso kann sie sagen, beide 

seien ihre Sklaven und das Gepäck gehöre ihr; doch wol, wenn ein einzelner Zeuge 

vorhanden”üst!?—^ Glaubst du etwa, dass ein einzelner Zeuge beglaubt ist, wenn er wi- 

dersprochen”Vird!? Vielmehr stimmen alle überein, dass sie jedem anderen erlaubV'sei, 

und [die Eehre] ist wie folgt zu verstehen: sie benötigt zweier ,Scheidebriefe, um ihre 

Eheverschreibung vom Gepäck einfordern zu können. Dies nach R. Meir, welcher sagt, 

bewegliche Sachen seien der Eheverschreibung verpfändet. — Wie bleibt es damit? R. 

Kahana sagt, man berücksichtige seine Trauung nicht, R. Papa sagt, man berücksich- 

tige sie wol. R. Asi sprach zu R. Kahana: Du stützt dich wol darauf, dass diesbezüg- 

lieh durch [das Wort] Sachc''\on Geldsachen zu folgern sei, somit sollte doch, wie bei 

diesen das Geständnis des Prozessbeteiligten wie hundert Zeugen gilt, auch hierbei 

Jab 

Ket, 

 האמכ ןיד לעב תאדוה"ןלהל המ יא ןומממ רבד רבד
---^- Bm 3t1 

72 M — 73 יאדו M 74 :י ינפמ ינש טג סירצ הני.אש tßm.i 

P תיב |B 75 j ו. M .— יבר...אכיא :P 76 i — ןיא 

77 (M הזו) M 78 [j 79 !| ידהסו M — א״ע ׳בסתו 
80 P 81 || ךירצ M — 82 || ידכ M ך״רא P 83 II 

 .׳דיקל —

241. Da er mit ihr vertraut ist, so ist anzunelimen, dass auch eine Begattung erfolgt ist. 242. 

Und da sie der ,Scheidebriefe benötigt, so wird die Trauung w׳ol berücksichtigt. 243. In diesem Fall 

sind ja beide Zeugen überhaupt nicht glaubwürdig, da sie einander widersprechen. 244. .\uch ohne 

Scheidebrief. 245. Das sowol bei der Scheidung (Dt. 24,1) als auch bei Geldsachen (ib. 19,15), w׳obei 

2 Zeugen erforderlich sind, gebraucht wird. 
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das Geständnis des Prozessbeteiligten wie ם־ידע האמכ ןייד לעב תאדוה ]אכ ףא ימד’* םידע 
hundert Zeugen ^'gelten!? Dieser erwiderte: אק^יאכה יגירהאל בייה אק^אל םתה היל רמא ימד 
Da benachteiligt er ^׳andere nicht, hierbei ינב אבס אדא ברו ארטוז רמ“ :ינירהאל בייה 
aber benachteiligt er andere^*. ותא ידדה ידהב והייסכינ גולפי׳רוסיא רב ירמ ברד 

Mar-Zutra und R. Ada der Greis, die ■־. רמא םידע םינש“יפ לע״היל ורמא ישא ברד הימקלם1.ו 
Söhne des R. Mari b.isur, teilten ihre Güter ןנאו והב ירדה יצמ אל רדהימל יעב יאד אנמחר 
mit einander; hierauf kamen sie zu R. Asi ידהסב אלא אתלימ אמייקמ אל אמלד וא ירדה^יאל 
und sprachen zu ihm: Der Allbarmherzige ייבא רמא :ירקשל אלא ידהס ורביא אל והל רמא 
ssigt:'"durch zwei Zc21gen\ damit man, wenn אנתו ןמאנ קתוש הלהו בלח תלבא דחא דע ולי״רמא 
man es wünscht, nicht zurücktreten könne, 10 אל רמוא הלהו בלח תלכא דחא דע ול רמא״^יאנות 
und wir werden nicht zurücktreten, oder :ןמיהמ קיתשיא אה אל רמאד אמעט רוטפ יתלכא 
aber erlangt eine Sache Giltigkeit nur durch הלהו ךיתורהט ואמטנ דחא דע ול רמא ייבא רמאו 
Zeugen”'״? Dieser erwiderte ihnen: Zeugen 5^^הלהו תאמטנ״רמוא דחא״”דע'אנות אנתו ןמאנ קתושן“ן,י 
sind nur für Dügner da. קיתשיא אה אל רמאד אמעט רוטפ יתאמטנ^יאל רמוא 

Abajje sagte: Wenn ein einzelner Zeuge 15 ךרוש° דחא דע ול רמא ייבא רמאו :ןמיהמ F01.66 

zu ihm sagt: du hast Taig”''gegessen, und וב הדבענמ*ו° אנות אנתו ןמאנ קתוש הלהו עברנ 3*5׳J,“" 
dieser schweigt, so ist er glaubwürdig. Fol- םילעבה יפ לע וא דחא דע יפ לע תימהשו הריבע '®'יי'* 
gender Autor lehrt dasselbe: Wenn ein ein- םילעב ודומ אקד יא ימד יביה דחא דע יפ לע יאה’' 
zeiner Zeuge zu ihm sagt: du hast Talg יאד אכירצו קיתשד ואל״אלא םילעבה יפ לע ונייה 
gegessen, und dieser sagt: ich habe nicht 20 הישפנב היל םיקד ואל יא אתיימק ךה ןניעמשא 
gegessen, so ist er ”'”frei. Nur wenn er "nein״ ואמטנ לבא יתיימ הוה אל״^דרזעב ןילוח דבעד’° 
sagt, wenn er aber schweigt, ist jener be- היל יזח רבםד^״קיתשד יאה ןנירמא רמימ’*ךיתורהט 
glaubt. אחא ברו[]M 86 ]] בייחמק M 85 jj ימד — P 84 

 יאד ר״א ׳ינש M .ינש B 88 || גילפ BP 87 ]j יראמ ברד
 j| 91 היל P 90 II ןנירדה M 89 [ן וצמ אל ׳הימל ועב
M 92 || תלכא ׳וא א״ע P — דחא B 93 jj 94 ואמטנ II 
f B- 95 || ןמאנ M — 96 1| ואל VM 97 !1 לכאד M 

 .וזח רבס M 99 || רמיא M 98 li יתיימ אל אה

Ferner sagte Abajje: Wenn ein einzelner 
Zeuge zu ihm sagt: deine reinen [Speisen] 
sind unrein geworden, und dieser schweigt, 
so ist er beglaubt. Folgender Autor lehrt 
dasselbe: Wenn ein einzelner Zeuge sagt: 
du bist unrein geworden, und dieser sagt: ich bin nicht unrein geworden, so ist er 
rein””. Nur wenn er "nein" sagt, wenn er aber schweigt, ist jener beglaubt. 

Ferner sagte Abajje: Wenn ein einzelner Zeuge zu ihm sagt: dein Rind ist zur 
Bestialität verwandt”"worden, und dieser schweigt, so ist er beglaubt. Folgender Autor 
lehrt dasselbe: Das nach der Aussage eines einzelnen Zeugen oder des Eigentümers 
zur Sünde verwandt worden isF'oder einen Menschen getötet”'״hat. Von welchem Fall 
gilt dies bei einem einzelnen Zeugen: gibt der Eigentümer es zu, so heisst dies ja durch 
die Aussage des Eigentümers; doch wol, wenn er schweigt. Und beides ist nötig; würde 
er nur das erste gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er, wenn ihm nicht sicher 
wäre, dass er tatsächlich [Talg] gegessen hat, nicht Profanes in den TempelhoPTrin- 
gen würde, wenn man ihm aber sagt, seine reinen [Speisen] seien unrein geworden, so 
denkt er, er werde sie während seiner UnreinheiUVerwenden. Und würde er nur das 

246. Und beide geben zu, dass er sie sich angetraut habe. 247. Durch sein Geständnis. 248. 
Dadurch wird den Verwandten die Heirat mit ihnen verboten. 249. Dt. 19,15. 250. Die Teilung 
ohne Zeugen ist ungiltig. 251. Unvorsätzlich; er hat dieserhalb ein Sündopfer darzubringen. 252. 

Von der Darbringung des Sündopfers. 253. So richtig in der Parallelstelle. 254. Es ist dann 
zur Opferung untauglich. 255. Hier wird von Tieren gesprochen, die zur Opferung verboten sind. 
256. In diesem Fall w׳ird das Tier nicht getötet. 257. Falls er es nicht gegessen hat, ist sein Opfer 
ungiltig u. er bringt Profanes in den Tempelhof; der Zeuge ist daher vorsichtig u. das Schweigen gilt als 
Zustimmung. 258. Aus diesem Grund widerspricht er dem Zeugen nicht. 

 Talmud ßd.V וזז
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man glau- 

Reinheit ein 

Fol. 66a 

64a 
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 andere gelehrt haben, so könnte דיספמ םושמ אה ןני^משא יאו ותאמוט ימיב

B,.98a לב° רמא רמימ עברנ ורוש לבא ותרהט ימיב היל' ben, weil ihm für die Zeit der R 

 Schaden zugefügt wird"’, hinsichtlich der “איעביא ^:אכירצ ימייק חבזמ יבנל ואל םירוושה

 Verwendung seines Rinds zur Bestialität ייבא רמא והמ קתושו דהא דעב התניז ותשיא והל ^

G1t.2>>3apbl 5 *הורעבש׳ רבד יו!! רמא אבר איה איה aber denkt er, nicht alle Rinder sind für 

 .den Altar^^bestimmt; daher ist beides nötig ■מ ייבא רמא םינשימ תוחפ הורעבשJהל אנימא א

 -Sie fragten: Wie ist es, wenn ein einzei אומש רמד הימק אתיי^תמ רדסמ הוהד אימס אוההד.

 -ner Zeuge [bekundet], dass sein Weib Ehe אחיל^ רדש יתאק הוה אלו היל הנג דח אמוי

 ?bruch begangen habe, und dieser schweigt ידהב והיא אתא אחרוא אדחב הילש* ליזא הירתבא^

 :Abajje sagte: Das ist dasselbe“'”. Raba sagte רמד הימקל אתא !!תניז ותשיא רמא הילש* אתא יב !0

 Dies ist eine Inzestangelegenheit, und bei אל יאו הקפא ליז ךל ןמיהמ יא היל רמא לאומש

 einer Inzestangelegenheit sind wenigstens אוה אנלזנ ואלד ךלע ןמיהמ יא ואל יאמ קיפת’ אל

 :zwei [Zeugen] erforderlich. Abajje sagte אל אל יאו הקפא ליז ירת יבב ךל ןמיהמ יא אברו

 -Dies entnehme ich aus folgendem: Mar-Se השיעמ אינתד הל אנימא אנמ ייבא רמאו הקפת

 muel hatte einen Blinden, der ihm Lehren םש שיביכו רבדמבש תילחובל ךלהש ךלמה יאניב !5

 vortrug; eines Tags verspätete er sich und ארקו הלודג החמשי חמשי היה ותרזחבו םיכרכ םישישי

 kam nicht. Da sandte er einen Boten nach םילכוא ויה'^ וניתובא םהל רמא" לארשי ימכח לבל

 ihm, und während der Bote den einen Weg ףא שדקמה תיב ןינבב םיקוסע ויהש ןמזב םיחולמ

 ging, kam jener über einen anderen. Als לע םיחולמ ולעהו וניתובאל רכז םיחולמ לכאנ ונא

 der Bote zurückkam, erzählte er, dass dessen בל ן*ל שיא דחא םשי היה ולכאו"בהז לש תונחלש* 20

 Frau Ehebruch beg angen habe. Hierauf רזעלא רמאיו ומש הריעופ ןב רזעלאו לעילבו ער

 םישורפ לש םבל׳יךלמה יאני ךלמה יאניל הריעופ ןב
 םיקה ךיניע ןיבש ןייצב םהל םקהרדשעא המו ךילע

 II 3 ה M 1 ימיב ׳ינימ והל
5 B ןמאנ 

100 M 1 || ׳תה M ימיב ׳ינימ והל M 2 II 

P — 4 || קתושו M יוה אבר ׳א ה״ה ׳א ייבא 
 II ק — M 7 וו ׳א םידע ינשמ M 6 1| יוה ןמאנ וניא א״ר
8 BM 9 || ליזאדא M 10 || ׳קפח M 11 || ךל P ׳ולתוכל II 
12 (M — המש) || 13 M -|- 14 || ו M 15 || ולכא M 
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kam jener zu Mar-Semuel, und dieser sprach 

zu ihm: Ist er dir glaubwürdig, so bring 

sie hinaus, sonst aber nicht. Glaubwürdig 

heisst wol, wenn er kein RäubeE’üst. — Und 

Raba!? — Wenn er dir wie zwei Zeugen 

glaubwürdig ist, so bring sie hinaus, sonst 

aber nicht. Ferner sagte Abajje: Dies ent- 

nehme ich aus folgender Lehre. Einst ging 

der König Janäus“*^nach Kohlith in der 

Steppe und eroberte da sechzig Städte. Nach seiner Rückkehr war er überaus froh und 

lud alle Weisen Jisraels zu sich. Er sprach dann zu ihnen: Unsre Vorfahren assen zur 

Zeit, als sie sich mit dem Tempelbau befassten. Melde, auch wir wollen zur Erinnerung 

an unsre Vorfahren Melde essen. Alsdann reichte man Melde auf goldenen Tischen her- 

um und sie assen sie. Unter ihnen befand sich ein schalkhafter Mensch, schlechten Her- 

zens und niederträchtig, namens Eleäzar b. Poira, und dieser Eleäzar b. Poira sprach 

zum König Janäus: König Janäus, das Herz der Pharisäer ist gegen dich. — Was soll 

ich tun“*'? — Prüfe“** sie mit dem Stirnblatt zwischen deinen Augen. Da prüfte er sie 

259. Und da er dennoch schweigt, so ist dies ein Zugeständnis. 260. Er hat durch die Aus- 

sage des Zeugen keinen Schaden u. widerspricht ihm daher nicht. 261. Auch diesbezüglich ist ein 

einzelner Zeuge glaubwürdig. 262. Wenn er nicht als Zeuge unzulässig ist; ein einzelner Zeuge ist 

demnach in einem solchen Fall glaubwürdig. 263. Der Held dieser Erzählung war, wie aus anderen 

Quellen bekannt, nicht [Alexander] Janäus, sondern sein Vater Johanan Hyrkan. Sonderbarerweise vertritt 

Abajje, der diesen Bericht initteilt, auch an anderer Stelle (cf. Bd. i S. 106 Z. 3) die Ansicht, Johanan u. Ja- 

näus seien identisch. 264. Um mich davon zu überzeugen. 265. Das W. םוק in dieser Bedeutung ist 

ganz eigentümlich; nach Rsj. setze das Stirnblatt, das nur der Hochpriester anlegen durfte, auf, u. überzeu- 

ge dich, ob sie aufstehen !dagegen protestirenj werden; möglicherweise v. םיק schwüren /assen, abzuleiten, 

wofür auch die Wendung ךיניע ןיבש, wonach er es dann anhatte, spricht. 
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mit dem Stirnblatt zwischen seinen Augen. הדוהיו דהא ןקז םש היה־’ ויניע ןיבש ןייצב םהל 

Unter ihnen befand sich ein Greis namens ךלמה יאניל אידידגךב הדוהי רמאיו ומש אידידנךב 

Jehuda b. Gedidja, und dieser jehuda b. וערזל הנוהב רתכ חנה תוכלמ רתכ ךל בר ךלמה יאני 

Gedidja sprach zum König janäus: König שקוביו םיעירומב תיבשנ ומא םירמוא ויהש ןרהא לש 

janäus, bescheide dich mit der Königskrone 5 רמאיו םעזב לארשי ימכח ולדביו"אצמנ אלו רבדה 

und lass die Priesterkrone für die Nach- טוידה ךלמה יאגי ךלמה יאניל הריעופ p רזעלא 
kommen Ahrons. Es hiess nämlich, dass sei- ךכ לודג ןהכו ךלמ התאו וניד אוה ךכ לארשיבש” 

ne ]\1utter in Moda1nP''gefangen war, aber םסמור יתצעל עמוש התא םא־^השעא המו־’ךניד אוה 

man hatte es untersucht und nicht [bestä- ןרקב תחנומו הכורכ ירה־’ הילע אהת המ הרותו־’ 

tigt] gefunden. Hierauf wurden die Weisen 10 ןמחנ בר־’ רמא דומליו אובי דומלל הצורה לכ תיוז 

jisraeis in Zorn verabschiedet. Da sprach רמימל היל הוהד תונימ וב הקרזנ דימ קחצי רב 

Eleäzar b. Poira zum König Janäus: König ןיצותו דימ־’יאמ הפ לעבש הרות־־בתכבש הרות הנית 

Janäus, so ist es־״’bei einem Gemeinen in ימכח לכ וגרהיו־‘הריעופ ןב רזעלא ידי לע הערה 

jisrael, du aber bist König und Hochprie- ןב ןועמש אבש דע םמותשמ םלועה היהו לארשי 

Ster, sollte es bei dir ebenso sein!? —Was 15 יבד אמיליא ימד יכיה הנשויל הרותה תא־־ריזחהו חטש 

soll ich nun tun? — Wenn du auf meinen יאמ־״יאבתשיא אל ירמא ירת יבו יאבתשיא ירמא ירת 
 אמעטו דחא דעב'’אלא ינהא ךומס ינהא תכמסד תיזח
 אברו ןמיהמ יבה ואל אה ירת יב היל ישחכמ’°אקד
 «Ker,24 ימוינמ בר”רב אחא בר רמאדכו״’־ירתו ירת םלועל’־

Rat hören willst, so zertritt sie. — Was soll 

aus der Gesetzlehre werden!? — Sie liegt 

zusammengerollt in einem Winkel; wer 1er- 

nen will, geh und lerne. R. Nalnuan b. Ji9- 20 אמיא תיעביאו המזה ידעב ימנ אבה המזה ידעב 

36 P ׳יקסד. VV םוקסוד ,סיקסד 

haq sagte: Sofort fuhr Häresie in ihn, denn 

er sollte erwidert haben: allerdings die ge- 

schriebene Lehre, was aber soll aus der 

mündlichen Lehre werden!? So schoss das 

Unglück durch Eleäzar b. Poira hervor, und 

alle Weisen Jisraeis wurden getötet. Die 
V V 

Welt war dann verwüstet, bis Simon b. Sa- 

ph kam und die Gesetzeskunde auf ihren 

alten Stand brachte. Wie verhielt es sich־‘’ 

da: wollte man sagen, zwei bekundeten, dass 

sie gefangen war, und zwei bekundeten, dass sie nicht gefangen war, so veranlasst ja 

nichts, sich auf diese zu verlassen, man kann sich ja auf jene־‘Verlassen; wahrscheinlich 

war ein einzelner Zeuge vorhanden, und nur aus dem Grund, weil zwei ihm widersprachen, 

sonst aber wäre er beglaubt.—^Und Raba!? — Tatsächlich waren es zwei und zwei, und 

wie R. Aha b. R. l\tinjomi erklärU’hat, wenn es Zeugen der Ueberführung־’־sind, ebenso wa- 

ren es auch hierbei Zeugen der Ueberführung. Wenn du aber willst, erkläre ich es nach 

R. Ji9haq, denn R. Ji9haq sagte, man hatte an ihrer Stelle eine Sklavin־’־hineingeführt. 

Raba sagte: Ich entnehme es aus folgender Lehre: R. Simon erzählte: Einst untersuch- 

te man den Disqisteich in Jamnia, der sich im Status der VollständigkeiU’befand, und 

 היתחת וסינבה החפש קחצי יבר רמאד קחצי יברדכ
 ןועמש יבר רמא° ןנתד הל אנימא אנמ° אבר .רמא^«',•*’
 תדמוע” התיהש הנביב םיקסד’" לש הרונמב” השעמ
20 M 21 !■ ׳רירג M 22 || (!)ולוביו M — 23! ׳שיבש I 

f- M- ׳מיתיאו ייבא M 24 jj — 25 1| הרות M ןיעויתו j! 

26 M 27 ן! ימכח וגרהנו ׳רירג ןב ׳דוהי ידי לעו M — תא 
 30 [| ואל -f M 29 |j והנינ ירתו ירת -f- M 28 Ij ה

M 31 ;ן ירתב היל ישיחכמ f- M- ךל ׳א M 32 jj 1; ברדכו 

33 P רב. M — 34 || בר M 35 !1 ׳צי בר ׳אדי׳צי ברדכ 

M ׳יקבד לש תריגמב 
37 M — יטוע. 

266. Dem Geburtsort der Hasmonäer; die Kinder der Gefangenen sind als Priester unzulässig. 267. 

Nach R.sj. sich einer Beschimpfung aussetzen zu müssen. Nach einem Bericht bei Josephus wurde über 

den Beleidiger, statt der vom König erwarteten Todesstrafe, nur die Geisselung verhängt, u. hierauf dürfte 

w׳ol diese aufreizende Bemerkung deuten. 268. Bei der Untersuchung über die Gefangenschaft der 

Älutter des Königs. 269. Dass sie gefangen war; die Unwahrheit des Gerüchts ist nicht erwiesen. 

270. Hinsichtl. eines anderen Falls. 271. Wenn die anderen Zeugen den ersteren nicht nur widerspre- 

dien, sondern sie als I'alschzeugen überführen; in einem solchen I'all ist die Aussage der ersteren ungiltig. 

272. Die Feinde hatten seiner Zeit eine .Sklavin gefangen genommen im Glauben, es sei die Mutter des 

Königs; die .Aussage der Zeugen, die die Gefangennahme bekundeten, war bedeutungslos. 273. Das 

1,17* 
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 .es ergab sich, dass er unvollständig war תורהט לכ הרייסח תאצמנו ודדמו”המיילש תקזחב

 R. Tryphon erklärte dann alles, was durch אבייקע •יברו רהטמ ןופרט •יבר ה\ד’'הבנ לע ושענש

 .diesen Reinheit erlangt hatte, als rein, R אוה^^מלש• תקזחב הז הוכמ ןופרט ׳יבר רמא אמטמ

 :Äqiba aber’”als unrein. R. Tryphon sprach קפסמ ונרסחת לא ורסחל אב התא קפסמ דמוע

 Dieses Tauchbad befand sich im Status der דמוע אוה’" אמט תקזחב הז םדא אבייקע יבר רמא 5

 ’”Vollständigkeit, und wegen des Zweifels יבר רמא קפסמ ונרהטת לא ורהטל אב התא קפסמ

 -willst du es als unvollständig erklären; we עדונו חבזמה יבנ לע בירקמו דמועל’לשמ ןופרט

 -gen des Zweifels ist es nicht als unvoll אוהש p וא השורנ p רמא הרישב ותדובעשרדצולח

 ständig zu erklären. R. Äqiba sprach: Diese עדונו חבזמה יבג לע בירקמו דמועל לשמ אביקע יבר

 -PersoiV’befand sich im Status der Unrein ןופרט יבר"רמא הלוספ ותדובעש םומ לעב אוהש !0

 heit, und wegen des Zweifels willst du sie השורג ןבל ויתימיד ינאו םומ לעבל ותימיד התא

 als rein erklären; wegen des Zweifels ist '^השורג ןבל המוד יא^דמוד ימל הארנ הצולח ןבל וא

 sie nicht als rein zu erklären. R. Tryphon ^םא” הצולח ןבכ וא^דשורג ןבכ וננודנ הצולח ןבל

 sprach: Dies gleicht ja dem Fall, wenn [ein אביקע יבר ליחתה םומ לעבב וננודנ םומ לעבל המוד

 Priester] am Altar steht und Dienst tut, und לאו דיחיב ולוספ םומ לעבו דיחיב ולוספ הוקמ ןודל !5

 -es bekannt wird, dass er der Sohn einer Ge רבד םינשב ולוספש* הצולח ןבוי' השורג ןב חיכוי

 schiedenen oder einer Halu9aiP”sei, wobei לאו ופוגב ולוספ םומ לעב”ופוגב ולוספ הוקמ רחא

 sein DiensU’giitig ist. R. Äqiba sprach: Dies רמא םירחאמ”ולוספש הצולח ןבו"השורג ןב חיכוי

zci!,t3i>ןמי’שרופכ ךממ שרופה לכ° אביקע ןופרט יבר ול gleicht dem Fall, wenn [ein Priester] am 

 Altar steht und Dienst tut, und es bekannt יא ימד יכיה דיחיב ולוספש'’ םומ לעב יאה םייחה 20

 wird, dass er gebrechenbehaftet sei, wobei היתוכדו קיתשד אלא ןמיהמ ימ היל שיחכמ אקד

 :sein Dienst ungiltig ist. R.Tryphon sprach ולוספ .דוקמ ינתקו קיתשדי״הצולח ןבו השורג ןב יבג

40 II היה M 39 II ערפמל ־b M 38 |1 הודדמו äHt Du vergleichst dies mit einem Gebrechen- 
M 43 1! הצולחו M 42 [[ ול -f M 41 ״ ׳דובעד M behafteten, ich vergleiche es mit dem Sohn 

 ;einer Geschiedenen oder einer Halu9ah םא M 44 jj ן ןבל וא| M 45 ׳חאב M 46 il םייחמ

 M 47 wollen wir sehen, wem dies gleicht; gleicht — ש P 48 II — ד.

es dem Sohn einer Geschiedenen oder einer Halu9ah, so behandeln wir es wie den Fall 

vom Sohn einer Geschiedenen oder einer Halu9ah, gleicht es einem Gebrechenbehaf- 

teten, so behandeln wir es wie den F'all vom Gebrechenbehafteten. Hierauf begann 

R. Äqiba zu deduziren: das Tauchbad wird durch einen einzelnen [Zeugen] untauglich 

und der Gebrechenbehaftete wird durch einen einzelnen [Zeugen] untauglich, nicht aber 

ist aus dem Fall vom Sohn einer Geschiedenen oder einer Halu9ah zu beweisen, der 

nur durch zwei [Zeugen] untauglich wird. Eine andere Deduktion: beim Tauchbad 

haftet die Untauglichkeit an diesem selbst und beim Gebrechenbehafteten haftet die 

Untauglichkeit an diesem selbst, nicht aber ist vom Sohn einer Geschiedenen oder 

einer Halu9ah zu beweisen, bei dem die Untauglichkeit von andere1P”kommt. Hierauf 

sprach R. Tryphon zu ihm: Äqiba, wer sich von dir trennt, trennt sich vom Reben. Von 

welchem Gebrechenbehafteten, bei dem die Untauglichkeit durch einen einzelnen [Zeu- 

gen] erfolgt, wird hier gesprochen: widerspricht er ihm, so ist er ja nicht beglaubt, 

doch wol, wenn er schweigt, dem entsprechend beim Sohn einer Geschiedenen oder 

einer Halu9ah, wenn tr schweigt, und er lehrt: das Tauchbad wird durch einen ein- 

zelnen [Zeugen] untauglich und der Gebrechenbehaftete wird durch einen einzelnen 

Quelle Reinheitsbad muss 4Ü Seah Wasser haben. 274. Der erstere nahm an, dass die Unvollstän- 

digkeit erst nach dem Untertaucheu erfolgt sei, nach dem anderen aber war das Untertauchen ungiltig. 

275. Hinsichtlich der Zeit der Entstehung der Untauglichkeit. 276. Die in jenem Reinheitsbad unter- 

getaucht ist. 277. Pir ist daun für den Tempeldieust unzulässig. 278. Den er bisher getan hat. 

279. Sie ist ihm von seiner Mutter vererbt. 
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[Zeugen] untauglich, nicht aber ist aus dem השורג ןב חיכוי לאו דיחיב ולוספ םומ לעבו״דיחיב 

Fall vom Sohn einer Geschiedenen oder אכד םלועלי״דמא ייבאו םינשב ולופפש הצולח ןב^ 

einer Halu9ah zu beweisen, der nur durch ח^י׳היל רמאד ןמיהמ יאמא תדמאקדו היל שיחכמ 

zwei [Zeugen] untauglich wird'*’. — Und 

Abajje!? — Er kann dir erwidern: tatsäch- 

lieh, wenn dieser ihm widerspricht, und zwar 

ist er deshalb beglaubt, weil er zu ihm sagt: 

entkleide dich und zeige'*'. De,shalb'''heisst 

es auch: beim Tauchbad haftet die Untaug 

 םומ לעבו ופוגב ולוספ .דוקמ ינתקד ונייהו יוחא
 ולוםפש*'הצולח ןבו השורג ןב חיכוי לאו ופוגב ולוספ
 ןלנמ“.דרישכ ותדובעד הצולח ןבו השורג ןבו םירחאמ
3!,25.Nm ול .דתיידו" ארק רמאד לאומש רמא הדו.די בר רמא 
 .דובא לוספ ערז ןיבו'* רשכ ערז ןיב וירחא וערזלו

 הצרת וידי לעפו וליח ׳ה ךרב״אכהמ״רמא לאומשד“
 lichkeit an diesem selbst und beim Gebre- lu תאבו״אבהמ רמא יאני יבר .דצרת ובש ןילוח וליפא

Rh,'25b ךתעד**לע הלעת יכו״םהה םימיב .דיחי רשא*ן.דכ.ד לא chenbehafteten haftet die Untauglichkeit 

 an diesem selbst, nicht aber ist vom Sohn רשכ”.דז אלא וימיב .די.ד אלש* ןהכ* לצא ךלו.ד םדאש

 einer Geschiedenen oder einer Halu9ah zu בד רמא ןלנמ“ .דלוספ ותדובעד םומ לעב ללחתנו

25,12.Nm ןתנ יננה רמא ןבל״ ארק רמאד לאומש*’רמא .דדו.די beweisen, bei dem die Untauglichkeit von 

Naz,43b15 רסח אוהשכ אלו םלש אוהשכ״םולש יתירכ תא ול -anderen kommt. — Woher, dass die Dienst 

 leistung des Sohns einer Geschiedenen oder העיטק^״םולשד ו״יו*״ןמחנ בר רמא ביתכ םולש אהו

 einer Halu9ah gütig ist? R. Jehuda erwi- . זאדד

 derte im Namen Semuels: Die Schrift sagt: ךלו.ד רלו.ד .דריכע ןיאו ןישודיק שיש םוקמ ל

 '*Vj• soll ihm tmd seinc71 Kindern nach ihm תילארשיו .ריול תנ.רכ*’ וז .דויאו*'רכןור רחא

Ixijl 
Tem.5״ 

 jj ׳ילנמ M 53 ]| (הצו'לח...ולוםפש — M) 52 jj ׳אקד ואל ■א

54 M + ׳םושה לאו ׳יולה P 55 |j 56 || תעד (M טפוש) ]j 

57 M + היהש M 58 |j 59 1| בר M + 60 !ן ׳חצי רב 

M עוטק' ;M 61 j 62 || וזיאו BM + 63 !| וז M יוללו 

 .וזיאו ׳הינשבש M 65 1[ שילו P 64 || ׳שילו

sein., einerlei ob es makellose Kinder oder 20 ןישודיק שיש □וקמ לבו לארשיו^^ יול*^* ן.רכל ואשנש 

bemakelte **Kinder sind. Der Vater Semuels .רנמלא״יוו .רויאל*םוגפה רחא ךלוה דלוה הריבע שיו 
entnimmt dies aus folgendemHerr, .רניתנו תרזממ טויד.ר ן.רבל .רצולחו .דשורג לודג ן.רבל 

seinen Wolstand tmd lass dir gefallen das -j_ m 51 [j ךל -j- M 50 j1 דיחיב יספ ם״בו — M 49 

Tun seiner Händt\ selbst das der Entweih- 

ten'*״lass dir gefallen. R. Jannaj entnimmt 

dies aus folgendem :'*W?/: sollst dich an den 

Priester ׳wenden, der zu jener Zeit sein %mrd\ 

kann es dir denn in den Sinn kommen, dass 

jemand sich an einen Priester wenden werde, der nicht zu seiner Zeit sein wird? — 

vielmehr ist dies auf einen zu beziehen, der tauglich war und entweiht befunden 

wird. — Woher, dass die Dienstleistung des Gebrechenbehafteten ungiltig ist? R. Je- 

huda erwiderte im Namen Semuels: Die Schrift daher sprich zu ihm: ich gebe 

ihm mci)Le}1 Bund Frieden [salom]., wenn er vollständig [salem] ist, nicht aber, wenn 

er fehlerhaft ist. — Es heisst ja salondd R. Nahman erwiderte: Das Vav in mlom ist 

geteilt'*’. nN jKDEiM F'all, wo die Trauung giltig ist und dabei keine Sünde begangen 

WIRD, EOLGT DAS KiND DEM MaNN; DIBIS IN DEM FaLL, WENN EINE PRIESTERS- 

TOCHTER, EINE EEVITIN ODER EINE JlSRAELlTlN VON EINEM PRIESTER, EINEM DEVI- 

TEN ODER EINEM JlSRAELITEN GEHEIRATET WIRD. In JEDEM FalE, WO DIE TrAU- 

UNG GILTIG IvST UND DABEI EINE SÜNDE BEGANGEN WIRD, FOLGT DAS KiND DEM BE- 

MÄKELTEN׳’“; DIES IN DEM FaLL, WENN EINE WiTWE VOM HOCHPRIESTER , EINE GE- 

SCHIEDENE ODER EINE HalU^AH VON EINEM GEMEINEN PRIESTER, EINE BaSTARDIN 

280. Eiu einzelner Zeuge ist hierbei nicht glaubwürdig. 281. Seine Behauptung lässt sich be- 

weisen. 282. Weil die erste Deduktion nicht stichhaltig ist. 283. Num. 25,13. 284. Dh. ob 

die Heirat der Eltern zulässig war od. nicht. 285. Dt. 33,11. 286. Das W. וליח wird v. לוח, ent- 

-weihen, abgeleitet. 287. Dt. 26,3. 288. Num. 25,12. 289. Im masor. Text ist das Vav im W. 

 .zu lesen ist. 290. Hinsichtl. der Legitimität םלש .geteilt u. deutet, dass es zu streichen u םולש
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 -oder eine Nethina’’Von eineäi Jisrae הל ןיאש ימ לכו ןיתנלו רזממל לארשי תבי^לארשיל

 eiten, oder eine Jisraelitin von einem דלוה ןישודיק םירחא לע הל שי לבא^ישוריק וילע

 -Bastard oder einem Nathin'’'gp:heira הרותבש’’תוירעה לכמ תחא לע אבה^רז הזיאוי^רוממ

 '-tet wird. In jedeim b'all, wo ihre Trau ןישודיק םירחא לע אלו וילע אל הל ןיאש ימ לבו

j 5 תירכנו החפש דלו’'הן הןיאו"’התומכ’°רלוה ung mit dieseim nichtig ist, mit phnem 

 anderen aber giltig sein würdp:, ist ןישודיק שיש םוקמ לכ .ארמג j היל רמא

 ,das Kind ein Bastard; dies in dem b'all ’’שיש םוקמ לבד אוה אללב ןנחוי יברל ןועמש יבר

foi.67 רג ירה רבזה רחא ךלוה דלוה הריבעךיאו ןישודיק wenn p;r mit der Beschlafung p;in in 

 -der Gesetzlehre genanntes Inzestver ךלוה דלוה׳*הריבע ןיאו ןישודיק שיד תרזממ אשנש

 -botbegeht. In jedem b'all, wo ihre Trau ו).721וירבד רזממ דלוהי^תרזממ אשנו^רנ״אינתד םונפה רחא !0.0

 ung mit diesem nichtig ist und auch mit איה יסוי יבר ןיתינתמ תרבס ימ היל רמא יסוי יבר

 ,einem anderen nichtig sein würde רנ״רמאד איה הדוהי יבר ןיתינתמ

 gleicht das Kind ihr; dies erfolgt beim ’’םטפה רחא ךלוה דלוה הריבע שיו ןישודיק שיו

 .Kind einer Magd oder einer Nichtjüdin ”תיעביאו ייותאל^אפיסד םוקמ לב אנת היינתינו

 OEMARA. In jedp:1\i Fall, wo die יטועמל וז וזיא אנתו איה יסוי יבר םלועל אמיא !5

 Trauung giltig ist. r. Simon sprach zu שיד” לארשי תב אשנש ללח ירהו אל ותו וז וזיאו

 R. Johanan: ist es denn eine stichhaltige אל אה’“רבזה רחא ךלוה דלוה׳ךדריבע ןיאו ןימדדיק

 Regel, dass, wenn die Trauung gütig ist ירהו היל אר״בס הדוהי יבר ןב’*יאתםוד יברב°אישק

 und dabei keine Sünde begangen wird, das דלוה^הריבע ןיאו ןישודיק שיד הללח אשנש* לארשי

 Kind dem Mann folge, wenn ein Proselyt ייותאל'* אשירד םוקמ לב אנת רבזה רחא ךלוה צ0

 ינתינ יביה הל’’ינתמ אלד םושמ אידהב היינתינו*'

 יול’* ןהבל תאשנש הללחו תילארשיו היולו תנהב

M 69 II הז -|- B 68 || וז וז וזיאו M 67 [j שיו M 66 

II דלו — P .הז + B 71 |ן הומכ M 70 || רתב רבותכה 
 M 72 י״דל שיקל שיר || M 73 + וב ;P 74 1 — .דלוה

 M ו '| B 75 אשנש. M אשונ || M 76 י דלוהו רדק שיד

 M 77 ׳נתילו ׳הינשבש || M 78 הייותאל P 79 II ׳: שיו 80

i! רתילו M 82 || ׳רב P 81 || ירהו רשכ ׳מאד ד״רדכ ק־׳ל M 

 M 83 ינתיל יכיה היל || M 84 הללח ׳שיל יולו.

Qicl.64» 

74D7a 

eine Bastardin heiratet, ist ja die Trauung 

giltig und wird dabei keine Sünde began- 

gen, dennoch folgt das Kind dem Bemakel- 

tenl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein 

Proselyt eine Bastardin geheiratet hat, so 

ist das Kind ein Bastard — Worte R. Joses. 

Dieser erwiderte; Du glaubst wol, unsre 

Misnah vertrete die Ansicht R. Joses, sie 

vertritt die des R. Jehuda, welcher sagt, ein 

Proselyt dürfe keine Bastardin heiraten, und wenn die Trauung giltig ist und eine Sün- 

de begangen wird, folgt das Kind dem Bemakelten. — Sollte er es doch lehren‘“!? — 

Er lehrt im Schlußsatz ״in jedem Fall״, und dies ist einschliessend. Wenn du aber willst, 

sage ich: tatsächlich ist hier die Ansicht R. Joses vertreten, denn er lehrt ״dies in dem 

F'all״ und dies ist ausschliessend. — Gibt es denn ausser diesen Fällen weiter keine 

mehr, wenn ein Entweihter”’eine Jisraelitin heiratet, ist ja die Trauung giltig und wird 

dabei keine Sünde begangen, und das Kind folgt dem Mann!? — Das ist kein Einwand; 

er ist der Ansicht des R. Dostaj b. R. Jehuda”*.—Wenn ein Jisraelit eine Entweihte hei- 

ratet, ist ja die Trauung giltig und wird dabei keine Sünde begangen, und das Kind 

folgt dem Mann!? — Er lehrt im Anfangsatz״in jedem Fall״, und dies ist einschliessend. 

— Sollte er es doch ausdrücklich”’lehren!? —• Er kann es nicht [summarisch] lehren; 

wenn er etwa lehren wollte: wenn eine Priesterstochter, eine Eevitin, eine Jisraelitin 

oder eine Entweihte von einem Priester, einem Leviten oder einem Jisraeliten geheira- 

tet wird, so ist ja die Entweihte einem Priester verboten. — Es gibt ja noch den P'all”’ 

291. Cf. S. 252 N. 4. 292. lu der Misnah, bei der Aufzählung der ähulichen Palle. 293. Der 

Sohn eines Priesters von einer ihm verbotenen Pran. 294. Dass die Kinder des Entweihten durch 

die Mutter tauglich werden; cf. S. 921 Z. 17. 295. Die Entweihte mit den übrigen genannten Personen 

aufzählen. 296. Wo die Trauung giltig n. erlaubt ist. 
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des Rabba b. Bar-Han^demTRabba b. Bar- רב רב הברד אביאהו אלזח״יימ ן־בל הללחו לארשיו 

Hana sagte im Namen R. johanans, dass, ירצמ ןנחוי יבר רמא° הנה רב רב הבר רמאד הנה jab.78a 

wenn ein Mi9ri zweiter Generation“״eine Mi- אנת יוה ישילש הנב’'הנושאר תירצמ אשנש ינש 

critb erster Generation geheiratet hat, das יוה ינש רמאד ימיד ברלו ייותאל אשירד םוקמ לכ 

Kind dritter Generation'^sei!? — Er lehrt 5 רמא ןיבר אתא יכד° אכיאהו יטועמל וז וזיא אנת 

im Anfangsatz ״in jedem Fall״, und dies ist רחא ךלה״יוריינתנ רבזה רחא ךלה’דרומואב ןנחוי יבר 

einschliessend. Nach R. Dimi aber, welcher תרמא יא יאמ אה יטועמלייוזיא אנת םהינשבש םוגפה 

sagt, er sei zweiter Generation, sind [die אשירד םוקמ לכ איה הדוהי יבר ןיתינתמ אמלשב 

Worte]״dies in dem Fall״ausschliessend. — וזיא הנח רב רב הברדו״הללה אשנש לארשי ייותאל 

Fs gibt ja aber noch den Fall, den Rabin, 10 ייותאל אפיפד םוקמ לבךיברו”ימיד ברד יטועמל’'וז col.b 

als er kam, im Namen R. Johanans lehrte, לכ’'איה יבויי יבר תרמא יא אלא תרזממ אשנש רג 

dass bei den [weltlichen] Völkern [das Kind] םוקמ לכ אלא ןרמאדכ וז וזיאךרמאדב אשירד םוקמ 
dem Mann folge, und wenn sie sich bekehrt וז וזיא הדוהי יברל ךימעטלו יאמ ייותאל אפיפד 

haben, es dem Bemakelten unter beiden אנת וז וזיא אשיר אנתד ידייא אלא יל המל אפיפד 

folge!? — Er iehrt״dies in dem Fall״, und 15 םוקמ לכ אשיר אנתד ידייא ימנ אבה וז וזיא’'אפיפ 
dies ist ausschliessend.—Was soll'Vlies; er- ןיבר אתא יכ° אפוג :םוקמ לכ אפיס ימנ אנת״Jab.78b 

klärlich ist unsre Misnah, wenn du sagst, sie ךלה ורייגתנ רכזה רחא ךלה תומואב ןנחוי יבר רמא 

vertrete die Ansicht R. jehudas; [die Wor- רכזה רחא ךלה תומואב יאמ םהינשבש םוגפה רחא 

te] ״in jedem Fall״ im Anfangsatz schlies- תינענכה״לע אבש תומואה ןמ דחאל ןינמ אינתדכ" 

sen die Trauung eines jisraeliten mit einer 20 רמול דומלת דבעברתונקל יאשד התאש ןב דילוהו 
 לוכי ונקת םהמ םכמע םירגה םיבשותה ינבמ םגו“!*,25,45
 ןב דילוהו תומואה ןמ החפש לע אבש דבע” .ךא

82 M 83 || ׳ביאהו ׳ביא P — 84 ן| הנב M ךלוה דלוה II 
85 M 86 || ךלוה (M ׳ברלו) :! 87 f M- 88 1! אשירד M 

 11 ןרמאדכ ׳שירד ׳יה וזיאו M 90 ן| ימלשב M 89 || ןיברדו

91 M + 92 '| ימנ (M — םוקמ...אנת) || 93 P החפש 

 .ןמ ׳חא לע אבש ינענכ M 95 דבעב B 94 || ׳ענב

Entweihten und den Fall des Rabba b. Bar- 

Hana ein, [die Worte] "dies in dem Fall״ 
schliessen die Fälle R. Dimis und Rabins 

aus, und [die Worte] "in jedem Fall״ im 

Schlußsatz schliessen die Trauung eines 

Proselyten mit einer Bastardin ein; wenn 

du aber sagst, sie vertrete die Ansicht R. 

Joses, so schliessen allerdings [die Worte] "in jedem Fall״ im Anfangsatz das Genann- 

te'°‘ein, [die Worte]״dies in dem Fall״das Genannte'“aus, was aber schliessen [die Wor- 

te]״in jedem PMlBGm Schlußsatz ein!? — Wozu heisst es, auch nach deiner Erklärung, 

nach R. Jehuda im Schlußsatz: dies in dem Fall!? Vielmehr lehrt er im Schlußsatz 

"dies in dem Fall״, weil er es im Anfangsatz lehrt, ebenso lehrt er im Schlußsatz "in 

jedem Fall״, weil er es im Anfangsatz lehrt. 

Der Text. Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans: Bei den [weltlichen] 

Völkern folgt [das Kind] dem Mann; haben sie sich bekehrt, so folgt es dem Bemakel- 

ten unter beiden. Fs wird auch gelehrt: Woher, dass, wenn jemand von den übrigen 

Völkern'” eine Kenaäniterin beschlafen und einen Sohn gezeugt hat, man diesen als 

Sklaven kaufen dürfe?—es heisstauch von den Kmdern der Beisassen, die hei cicch 

iveilcn, aus ihnen mögt ihr erzverhen. Man könnte glauben, dass auch, wenn ein Kena- 

äniter'”eine Magd von den übrigen Völkern beschlafen und einen Sohn gezeugt hat, 

297. Die sich zum Judentum bekehrt hat; erst einer aus der 3. Generation darf eine Jisraelitin hei- 

raten; cf. ]5t. 23,9. 298. Es folgt somit dem Vater. 299. Obgleich die Trauung gütig ist u. dabei 

keine Sünde begangen wird. 300. Dies bezieht sich auf die obige Erklärung, die Misnah vertrete die 

Ansicht R. Joses u. die W.e^dies in dem Falß’schliesse den Fall aus, wenn ein Proselyt eine Bastardin ge- 

heiratet hat. 301. Die Trauung eines Jisraeliten mit einer Entweihten. 302. Die Trauung eines 

Proselyten mit einer Bastardin u. die I'älle Rabins u. R. Amis. 303. Ausser den 7 Dt. 7,1 genannten 

Völkern, die schlechthin Kenaäniter genannt werden, von denen es Dt. 20,16 heisst, dass man sie nicht am 

heben lasse. 304. hev. 25,45. 305. So rieht, nach Cod. M 1ן. den Parallelstellen. 
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 man diesen als Sklaven kaufen dürfe, so ״.26,45 ודילוה רשא״רמול דומלת דבעי־יותונקל יאשר התאש-

 -heisst es-rd/c sic in eurem La71dgcze^igt ha םכצראב םירגה ןמ אלו םכצראב ןידלונה ןמ־׳״םכצראב:

 hen\ von denen, die in eurem Land gezeugt אמיליא יאמב’' םהינשבש םוגפה רהא ךלה ורייגתנ

 worden sind, nicht aber von denen, die in אלו ינומע’* אביא םוגפ יאמ תינומע אשנש ירצמב

 eurem Land wohnend יאה יוה רכז יאו״תירצמ אשנש ינומעב אלא תינומע •י

 Haben sie sich bekehrt,so folgt es dem» הרתבא אידש איוה“ הבקנ יאו‘ הידיד הירתבא אידש

 Bemakelten unter beiden.» Wobei, wollte ילימ ינה אנמ :ןישודיק וילע הל ןיאש לב :הדיד

 man sagen, bei der Trauung eines INIicri 'הב וטמו ןנהוי יבר רמא אבא רב אייה יבר רמאד

 mit einer Ämoniterin*°', so gibt es ja hierbei ‘הב וטמו* אברד הירב אהא ברו יאני יברד םושמ

 keine Bemakekmg, denn dies*’gilt nur von ותיבמ האציו“ ארק רמא ילילגה יסוי יבר םושמ 01.24,2

 -einem Ämoniter und nicht von einer Ämo [םיבורקל אלו םירהאל’ |רהא שיאל התיהו הבלהו

 niterin!? — vielmehr, bei der Trauung eines אידהב ןב ןבל אלו רחאל אמיאו אבא יבר הל ףיקתמ

 -Ämoniters mit einer Mi9rith; ist es ein Kna ״־.23,1 ^מש יל המל רחא ויבא תשא שיא הקי אל״היב ביתכ

 be, so folgt er*°’ihm, ist es ein Mädchen, so ןבל ידיאו ידיא אמיאו םיבורקל אלו םירחאל’ הנימ

 ״.*folgt es ihr השא תוחאמ הליחתכל דבעיד אהו הליחתכל אהי !5

 -Wenn dir Trauung mit ihm ungie ןישודיק הב יספת’ אל תרכב השא תוחא המו* אקפנ

 tig ist. Woher dies? R. Hija b. Abba sagte ידיאו ידיא אמיאו ןבש לכ אל ןיד תיב תותימ יבייח

 ,im Namen R.Johanans, wie manche meinen ימנ יכה ןיא דבעיד אה הליחתכל אה'°השא תוחאב

 im Namen R. jannajs, und wie R. Aha, der "תוחאמ ןניפליךלנמ תוירע ראש השא תוחא ןחבשא

 Sohn Rabas sagt, im Namen R. Jose des ןיבייחו .דורע איהש תדחוימ השא תוהא .דמ .דשא 20

 -»Galiläers: Die Schrift sagt:*j דב יספת אלו* תאטח .דתגגש לעו תרכ .דנודז לע.

 תרב .דנודז לע ןיבייהו .דורע איהש לכ ףא ןישודיק‘*

 אמלשב ןישודיק'* הב יספת אל“ תאטח .דתגגש לעו

96 M — יצראב ׳לונה ןמ P 97 II — 98 11 יאמב M — 

 II 2 םאו B 1 J יירתב ידש יוה רכז יאד M 99 || ינומע

M — 3 || איוה M -4 || ד ־ M 5 11 ׳ימםימ M + ן ׳א, 

6 M 7 !| רחאל M 8 ;| ׳יחתכל ןכו M — ו 

 אהו ׳התכל ןכו M 10 |: ׳ריק הב ׳םת — M .יבייח

M — א״א ׳בשא 
r — ו. 

12 M + 13 ד M ישודיק 

9 B ם׳דקת 
11 

14 

nein Haus fort und sei eines fremden Manns^ 

eines Fremden, nicht aber eines Verwand- 

ten. R. Abba wandte ein: Vielleicht: eines 

Fremden, nicht aber des Sohns!? — Hin- 

sichtlich des Sohns heisst es ausdrücklich: 

niemand nehme das Weib seines Vaters, und 

wenn es hier fremden heisst, so bedeutet 

dies: eines Fremden, nicht aber eines Ver- 

wandten. — Vielleicht gelten beide [Schrift- 

verse] von einem Sohn, einer von vornherein und der andere, wenn es bereits erfolgt*'* 

ist!? — Dies ist von der Schwester seiner Frau zu folgern: wenn die Trauung mit der 

Schwester seiner Frau, worauf die Ausrottung gesetzt ist, nicht gütig ist, um wieviel 

weniger in Fällen, auf die der Tod durch das Gericht*“gesetzt ist. — Vielleicht gelten 

beide*'*von der Schwester seiner Frau, einer von vornherein, und der andere, wenn es 

bereits erfolgt ist!?—!Dem ist auch so.— Demnach wissen wir dies von der Schwester 

seiner Frau, woher dies von anderen Inzestfällen? — Es ist von der Schwester seiner 

Frau zu folgern: wie es bei der Schwester seiner Frau ein Inzestfall ist, wodurch man 

sich bei Vorsatz der Ausrottung und bei Versehen eines Sündopfers schuldig macht, 

und die Trauung ist ungiltig, ebenso ist auch bei allen Inzestfällen, wodurch man 

sich bei Vorsatz der Ausrottung und bei Versehen eines Sündopfers schuldig macht, 

306. Das Kind folgt dem Mann. 307. Der Vater darf erst in der 3. Generation aufgenommen 

werden, die Mutter dagegen sofort. 308. Das Verbot der Aufnahme in die jüd. Gemeinde. 309. 

Als Ämoniter darf er niemals in die jüd. Gemeinde aufgenommen werden. 310. Der Sohn dieses Kinds 

darf nicht gleich der Mutter aufgenommen werden, sondern erst die 3. Generation. 311. Dt. 24,2. 

312. Ib. 23,1. 313. Dass die Trauung dennoch ungiltig Lst. 314. Cf. Bd. vij S. 226 Z. 23ff. 315. 

Die Schriftverse Rev. 18,18, der von der Schwester seiner Krau spricht, u. Dt. 24,2. 
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die Traumi^ ungiltig. — Allerdings sind ךרפימל אנ\א חא תשאו שיא תשא אלא ןייתא והלוכ 

alle anderen Fälle zn folgern, aber hinsicht- תוצמ םוקמב רתיה הל־ךיא קש •דשא תוחאל .דמ 

lieh eines Eheweibs und der F'rau seines תשא .דוצמ םוקמב רתיה הל שיש חא תשאב רמאת 

Bruders ist ja zu erwidern: wol gilt dies רתיה הל ןיא קש קנהל^דמ ךרפימל אביא ימנ שיא 

von der Schwester seiner Frau, bei der es 5 ־ייחב רתיה הל שיש שיא תשאב רמאת ןרסוא ייחב 

keine Erlaubnis durch den F'aii eines Ge- ,דירב אנוה בר אמיתיאו .דגוי יבר רמא אלא ןרסוא 

bots gibt, während es bei der Sehwester תבעותה לכמ .דשעי רשא לכ°ארק רמא עשוהי ברדLv.18,s 
Jab.81> 

541) 

Ker.2l) 

 Bruders eine Erlaubnis im Fall eines seines ,דשא תוחאל םלוב תוירעה לב ושקו.ד°ותרכנו הלאה

24 

Dt.21,15 

Gebots^־'gibt!? Ebenso ist aueh hinsiehtlieh תוירעי׳לכ ףא ןישודיקייהב יספת אל .דשא תוחא המ 

eines Eheweibs zu erwidern: wol gilt dies 10 ימנ הדנ וליפא״יבה יא ןישודיק''.דב יספת אל םלוכ F01.68 

von jener, bei der es bei Lebzeiten der sie לעו הדנה לע אבב םידומ לבה ייבא רמא״ אמלא 

verbotenmachenden Person keine Erlaubnis 15•יהתו״ארק רמא .דיקזה רמא רזממ דלוה ןיאש הטוסה !■״. 

gibt, während es bei einem Eheweib bei ־ידכמ .דיוהב‘* אהת התדנ תעשב וליפא וילע .דתדנ 

Lebzeiten der sie verbotenmachenden Per- השא תוחאל .דשוקאל״אביאו הדנל .דשוקאלי״אכיא 

son eine Eriaubnis"Gibt!? Vielmehr, erklärte ו.ר הדנל השקא .דשא תוהאל והל תשקמד“ תיזח יאמ 

R. Jona, nach anderen R. Hona, der Sohn 46^°1בקעי רב אחא בר ןנישקמ ארמוהל ארמוהו אלוק^ 

R. jehosuäs, die Sehrift sa.gvj'yedcr, der et- איהש המבי המו המבימ רמוהו לקב איתא רמא" 

nms von all diesen Grdneln int, soll ausge- יבייחו תותימ יבייה ישודיק"הב יספת אל ואלב 

rottet werden-, alle Inzestfälle werden mit ימנ ןיואל יבייח ראש יבה יא קש לב אל תותירב 

dem Fall von der Schwester seiner Frau 2n לכ° והב ביתכ איד.דב ןיואל יבייח אפפ בר רמא״^’’^^' 

verglichen; wie bei der Sehwester seiner תהא[ה]ו הבוהא תהא[.דן םישנ יתש שיאל ןיי.דת 

Frau die Trauung nieht gütig ist, ebenso ינפל הבוהאו'^ םוקמה ינפל האונש שי יכו האונש 

ist bei allen anderen Inzestfällen die Trau- !8 ![ ה + m 17 j| ןכש ׳שא רחאל M 16 |] (םהל P) 15 

ung nieht gütig. — Demnach sollte dies א״אל היל ׳שקאד M 20 |j והנישוקאל M 19 |j היוה הב BM 

auch von der Menstruirende1ü“’gelten, wäh- •׳הא שיו M 23 j: ןישודיק b 22 jj (ימא — M) 21 jj והנישקא 

rend doeh Abajje sagte, alle stimmen überein, dass, wenn jemand eine Menstruirende 

oder eine Ehebruehsverdächtigte beschlafen hat, das Kind kein Bastard seü'“!? Hizqija 

erwiderte: Die Schrift sagt:^"j0־ sei ihr Fhiss a^if ihm, auch zur Zeit ihres Flusses hat 

bei ihr die Trauung^^Geltung. — Merke, man kann sie''h31it der Menstruirenden ver- 

gleichen’"und man kann sie mit der Sehwester seiner FTau vergleichen, was veranlasst 

dieh, sie mit der Schwester seiner Frau zu vergleichen, vergleiehe sie doch mit der 

Menstruirenden!? — Wenn erleichternd und erschwerend, so vergleiche man erschwe- 

rend. R. Aha b. Jäqob erklärte: Es ist [dureh einen Schluss] vom Leichteren auf das 

Schwerere, von der Eheschwägerin, zu folgern: wenn die Trauung der Eheseh wäge- 

rin, die mit einem VerboF'Telegt ist, nicht gütig ist, um wieviel weniger in Fällen, 

die mit dem Tod oder der Ausrottung belegt sind. — Demnach sollte dies auch von 

anderen mit einem Verbot belegten Fällen^''^gelten!? R. Papa erwiderte: Hinsichtlich der 

mit einem Verbot belegten Fälle ist dies^'^ausdrüeklich geschrieben:zwei eines 

Manns Frauen sein sollten, eine geliebt ttnd die andere verhasst-, gibt es denn vor Gott 

eine geliebte^'Mnd eine verhasste? •— vielmehr heisst "geliebt'', bei ihrer Trauung ge- 

316. Bei der Schwagerehe; e.s ist ihm sogar geboten, sie zu heiraten. 317. Durch Scheidung. 

318. Lev. 18,29. 319. Die Trauung mit einer ledigen Menstruirenden sollte ungiltig u. das Kind, auch 

einer verheirateten, sollte Bastard sein. 320. Auch die Beschlafung einer Menstruirenden gehört zu den 

mit der Ausrottung belegten Inzestfällen. 321. Lev. 15,24. 322. Unter "sein" versteht der T. das sein 

zur Frau, die Trauung; dh. die Trauung ist gütig. 323. Alle übrigen Inze.stfälle. 324. Wonach die 

Trauung gütig ist. 325. Die Heirat der Eheschwägerin mit einem Fremden ist verboten u. ungiltig; cf. 

Dt. 25,5. 326. Die mit der Ivheschwägerin zu vergleichen sind. 327. Dass die 'Trauung gütig sei. 

328. Dt. 21,15. 329. Die Liebe u. der Hass des Ehemanns braucht nicht hervorgehoben zu werden, es 

118 Talmud Bd. V 
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t iMjL I iMjD’ I ויאוס*ינב הבוהא הבוהא אלא בוקמה Hebt, und "verhasst^', bei ihrer Trauung■^^“ 

 :verhasst; und der Allbarmherzige sagt אבין^^ יברלו !ייהת יכ אנמחר רמאקו היאושינב

 ,sein sollfeir. — Worauf bezieht R. Äqiba ו.8־,.י8ךייהת ^יכ ןיואל יבייחב ןיספות ןישודיק ןיא° רמאד^,

Ket.29i־ יאמיס יברכו לודג ןהכל הנמלאב םיקומ יאמב welcher sagt, die mit einem Verbot belegte 

 Trauung sei ungiltig, [die Worte] %oenn sein הש וי. אביקןנ יבר היה לכה ןמ רמוא יאמיב יבר 5

 -sollten'?. — Auf [die Trauung] eines Hoch הרות הרמא ירהש* לודנ ןהכל הנמלאמ ן*וה רזממ

U.21,15 °יברלו תורזממדרשוע ןיאו השועי׳בילוליה ללהי אל 

 היהש ףסוי ןב אביקע לע חוויצנו ואוב רמאד בבשי

 אהינה רזממ דלוה לארשיב האיב ול ןיאש לכ רמוא

Priesters mit einer Witwe. Dies nach R. Si- 

maj, denn es wird gelehrt: R. Simaj sagte: 

Aus allen“'macht R. Äqiba Bastarde, aus- 

 genommen [die Kinder] eines Hochpriesters ריפש יתאק יאמיב יברדמ“’ יקופאל יא בבשי יברל !0

 :von einer Witwe, denn die Gesetzlehre sagt השע יבייח וליפא^ רמאק היישפנד אמעמ יא אלא

 -Ar soll nicht entiveihen.^ er erzeugt nur Knt“ בושימ אנש יאמ לודג ןהכל הלועבב הל םיקומ יאמב

 weihte, nicht aber Bastarde“^ — R. jesebab הל יקומדא“ ןנברו לכב הוש ןיאש השע היל יוהד

 ,sagte: Wollen wir zanken gegen R. Äqiba השיע יבייח ינה השיע יבייחב אמקונ ןיואל יבייחב

 -welcher sagt,jeder durch einen in Jisraelver יא^תואונש ןהיתש תוירצמ ןהיתש יא והנינ יאמב“ !5

 .botenen Beischlaf Erzeugte sei ein Bastard דחא םעמ“םישנ יתש תילארשי תחאו תירצמ תחא

 Einleuchtend ist es, wenn R. Jesebab damit ןהכל ןייהת יכ ביתכ ימ לודג ןהכל הלועב יאי^ניעב

 -die Ansicht R.Simajs“‘ausschliessen will, wo ביתכ ןהכל ןייהת יכ°ףיחרוכ לעב" אביקע יברו:“

 rauf aber bezieht er sie, wenn er es selbstän בר רמא ןלגמ' החפש* • רכו וילע הל ןיאש ימ לכו

;,'eVa 2 המודהי'םע°רומחה םע הפ םכל ובש״ארק רמא״אנוהn dig lehrt, wonach dies auch von Fällen gilt, 

wobei ein Gebot übertreten wird!? — Auf 

[die Trauung] eines Hochpriesters mit einer 

Deflorirten“^ — Womit ist dieser Fall an- 

ders? — Es ist ein Gebot, das nicht für jeden 

gilt“^ — Weshalb beziehen sie die Rabbanan 

auf die mit einem Verbot belegten Fälle, 

sollten sie sie doch auf Fälle beziehen, wo- 

bei ein Gebot übertreten wird!? — Auf wel- 

Gn, 

Jab 

 התומכ הדלו° ישודקדרב יכפת אלד ןחכשא רומחל
Nid.17a 

Col.b M 27 !ן 'לאה ןמ M 26 jj ׳רדכו M 25 |[ הל + M 24 

 f- אוה || M 28 רזממ M 29 jl הל ׳יקומ יתאק ס״רד ׳טעט

 לא[]יבייהב' |M 30 j ׳יפאו רזממ דלוה ׳שיב האיב ול ןיאש לכ

 השע יבייחב || B 31 -|- ו || M 32 ל״חב הל ימקומדא
M 35 1: ו והנינ + M 34 jj והינ יאמ M 33 || ׳ומקול 

 ןיעמ(!) M 36 jj -|- ו |] M 37 — ך״עב BM 38 jj ארקל היקבש

B 40 II לכו :[׳שפנ M] הישפנא יקומו קיחד [אוהה M] יוהד 

 + תינענכ |] M 41 ןניחכשא ׳טחל ׳ימודה || M 42 .ןישודיק

eben Fall der Uebertretung eines Gebots: sind es zwei Mi9ritinnen“’, so sind ja beide 

"verhasst’’“*, ist eine Mi9rith und die andere Jisraelitin, so müssen ja beide Frauen von 

einem Volk sein, und wenn auf [die Trauung] eines Hochpriesters mit einer Deflo- 

rirten, so heisst es ja nicht: eines Priesters sein sollten“’. — Und R. Äqiba“’!? — Er 

muss notgezwungen [die Worte] weyin sein sollteyi auf einen [Hoch]priester beziehen“‘. 

Wo [ihre Trauung] mit diesem nichtig ist &c. Woher dies““von einer Skia- 

vin? R. Hona erwiderte: Die Schrift sagt:“VA?’(5? hier mit [fm] dem Esel.! ein Volk [am], 

das einem Esel gleicht. — Wir wissen nun, dass die Trauung mit ihr nichtig ist, wo- 

her, dass das Kind ihr gleiche? — Die Schrift sagt:“V771־ Weib und ihre Kinder bleiben 

sollte kurz heissen, der Erstgeborene sei auf jeden Fall zu bevorzugen. 330. Dh. wenn die Trauung eine 

erlaubte, bezw. verbotene war. 331. Den durch alle Fälle verbotener Beschlafung erzeugten Kindern. 

332. Lev. 21,15. 333. In diesem Fall ist die Trauung verboten, jed. giltig. 334. Hinsicbtl. der Trauung 

eines Hochpriesters mit einer Witwe, während Trauungen, durch die ein Gebot übertreten wird, unberührt 

bleiben, dh. sie sind nach RÄ. giltig; die an gezogenen Worte sind auf diese Fälle zu beziehen. 335. 

Die er nach Lev. 21,13 nicht heiraten darf; hierbei wird das Gebot, eine Jungfrau zu heiraten, übertreten, 

jed. ist die Trauung giltig. 336. Sondern nur für den Hochpriester, daher die Erleichterung. 337. 

Bei der Aufnahme von solchen in die jüd. Gemeinschaft ist es Gebot, 3 Generationen zu warten; cf. Dt. 23,9. 

338. Dh. bei beiden war die Trauung verboten. 339. Sie sind daher auf die mit einem Verbot belegten 

Fälle zu beziehen. 340. Wieso bezieht er dies auf einen Hochpriester. 341. Da sie (nach RJ.) 

nicht anders zu erklären sind. 342. Dass die Trauung ungiltig ist. 343. Gen. 22,5. 344. Ex. 21,4. 
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 תירכנ הינדאל היהת הידליו השאה״ארק רמאד^לנמ £«.21,4

 יספת אלד אנהכשא״סב ןתחתת אל°אר,ר רמאךלנמ 01.7,3
Jab,17a י 
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ihrem Herrn. — Woher dies von einer Nicht- 

Jüdin? — Die Schrift sagt:’'V7^ sollst dich 

nicht mit ihnen verschzvägeri^^. — Wir wissen 

nun, dass die Trauung mit ihr nichtig ist, 

 םושמ ןנחוי יבר רמא° ןלנמ התומכ הדלו ישודיקדדב" :

 ךנב תא ריסי יכ° ארק רמאד יחוי ןב ןועמש יבר 01.7,4

woher, dass das Kind ihr gleiche? R. Joha- 5 אבה ךנב ןיאו ךנב יורק תילארשימ אבה^*ךנב ירחאמ 

nan erwiderte im Namen des R. Simon b. הנימ עמש אניבר רמא הנב אלא ךנב יורק היוגה ןמ 

]o\\3]\1)\tSc\\nits2igtf^denn erwirddeinen אניבר רבסק אמינייךנב יורק יוגה ןמ אבה ךתב ןב 

Sohn von mir abwendig machen-, dein Sohn רשכי יהנ רזממ דלוה לארשי תב לעי אבה דבעו ־יוג״ 

von einer jisraelitin heisst dein Sohn, dein העבשב אוהה ירקימ לוספ יוה אל״ רזממ יוה אל 

Sohn von einer Nichtjüdin'’'heisst nicht dein 10 תא ריסי יכ ארק רמא ןלנמ תומוא ראשי^ביתכ םיוג 

Sohn, sondern ihr Sohn. Rabina sagte: Hier- שירדד ןועמיש יברל״אהינה םיריסמה לכ תוברל ךנב vgl.Sol.0־ 

aus ist zu entnehmen, dass der Sohn deiner רהאו״ארק רמא והיימעט יאמ״ןנברל״אלא ארקד אמעט 

Tochter von einem Nichtjuden dein Sohn'״ יספת'° אל ארקיעימד ללכמ התלעבו הילא אובת ןכ 

heisse. Es wäre anzunehmen, dass Rabina הדלו ןישודיק הב יספת אלד ןהכשא ישודיק” הב 

der Ansicht ist, dass, wenn ein Nichtjude 15 לכ ול ודליו שיאל ןייהת יכ°ארק רמאךלנמ התומכ iH'V is 

oder ein Sklave eine Jisraelitin beschlafen לכו ול ודליו היב ןנןרק־״ןייהת יכ היב ןנירקד אכיה 

hat, das Kind ein Bastard"°sei. — Zugege- ןדליו היב ןנירק אל הנייהת יכ היב ןנירק אלד אכיה 

ben, dass er nicht unbemakelt ist, aber auch הידליו השאה אלא ימנ יכה ןיא ימנ החפש יכה יא ול 

ein Bastard ist er nicht; er heisst nur Bema- ותחפשל רמואה“ אינתדכל יל המל הינדאל היהת I;״ 

kelter. — Jener Schriftvers spricht ja von 20 לרבד התומכ” דלוה דבע ךדלוו ןירוח תב תא ירה 

den sieben Völkern"', woher dies von den םושמ ןימייק וירבד םירמוא םימכחו ילילגה יסוי יבר 

 אדומלת יאמ הינדאל היהת הידליו השאה רמאנש

 :ילילגה יסוי יברדא״אבר רמא

 דציכ רהטיל ןירזממ” ןילוכי רמוא ןופרט יב!

 אצמנ וררחיש דבע דלוה החפש אשנש רזממ

Ixlijl 
Jab.78a 

übrigen Völkern?—Die Schrift sagt: denn 

er wird deinen Sohn abwendig machen, dies 

schliesst alle Abwendigmachenden ein. — 

Allerdings nach R. Simon, der den Grund 

des Schriftverses berücksichtigt, woher dies 

nach den Rabbanan!? — Die Schrift sagt: 

kannst du zu ihr kommen und ihr bei- 

wohnen, wahrscheinlich ist vorher die Trau- 

M 46 I; ׳שימ אבה — M 45 |j הב — P 44 jj ןחכשא M 43 

II ן^נמ א״ש — M 48 || לוספ ׳רשי ה״ל אהימ M 47 |j אמיל 

II אנירק P 51 |j ןחכשא היוה הב יוה M 50 || ׳מאד ןלנמ M 49 

 M 52 הומכ M 53 jj אוה ג״היר || P 54 רזממ. M ןה.

ung mit ihr nicht gütig. — Wir wissen nun, dass die Trauung mit ihr nichtig ist, 

woher, dass das Kind ihr gleiche.— Die Schrift sagt:"'2;»’^£1״ sein sollten Src. und sie ihm 

gebären-, in allen Fällen, wo ein Sein"Vrfolgt, folgt die Geburt ihm, und in allen Fällen, 

wo kein Sein erfolgt, folgt die Geburt nicht ihm. — Demnach gilt dies ja auch von 

einer Magd!?—Dem ist auch so. — Wozu heisst es demnach: das Weib und ihre Kinder 

bleiben ihrem Herrrd?. — Wegen folgender Lehre: Wenn jemand zu seiner [schwänge- 

ren] Magd gesagt hat: sei du frei und deine Geburt bleibe Sklave, so gleicht die Ge- 

burt ihr"'— Worte R. Jose des Galiläers; die Weisen sagen, seine Worte seien gütig, 

denn es heisst: das Weib und ihre Kinder bleiben ihrem Herrn. —■ Wieso geht dies hier- 

aus hervor? Raba erwiderte: Dies bezieht sich auf die Ansicht R. Jose des Galiläers"^ 

TRYPHON SAGTK: Bastarde KÖNNEN REINIGUNG״'ERLANGEN, UND ZWAR: WENN 

02• DER Bastard eine Sklavin geheiratet hat, so ist der Sohn Sklave"*; 

345. Dt. 7,3. 346. Die Verschwägerung ist ungiltig. 347. Dt. 7,4. 348. Vorangehend heisst 

es, dass mau eine Nichtjüdin nicht zur Schwiegertochter nehme. 349. Auch diesbezüglich folgt das 

Kind der Mutter. 350. Da er der Mutter folgt; würde er dem Vater folgen, so könnte er durch die 

Bekehrung in die jüd. Gemeinschaft aufgenommen werden. 351. Cf. S. 935 N. 303. 352. Dt. 21,13. 

353. Ib. V. 15. 354. Cf. S. 937 N. 322. 355. Da sie Freie ist, so ist auch das Kind ein Freier. 

356. Aus diesem Schriftvers geht hervor, dass die Kinder zur Mutter gehören. 357. Ihres Geschlechts, 

dh. dass ihre Nachkommen keine Bastarden sind. 358. Da er der Mutter folgt. 
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jab.861׳ :רוממ רבע הז ירה רמוא רזעילא יבר°ןירוח ןב ןבה wird er freigelassen, so ergibt es sich, 

 dass der Sohn Freier ist. R. Eliezer רמאק הליחתכל ןופרט יבר והל איעביא .ארמג

 .sagt, er sei Bastardensklave ןופרט יברל ול ורמא עמש את רמאק“ דבעיד וא

 GEMARA. Sie fragten: Gilt dies nach יאו' תוביקנה תא תרהיט אלו םירבזה תא תרהיט

 ,R. Tryphon von vornherein, oder nur dann אדבעל ביסנית ימנ תרזממ רזנאק הליהתבל תרמא 5

 :wenn es erfolgB”ist? — Komm und höre יאלמש יברד הינבזיפשואדייעמש את םייח ול ןיא דבע

 Sie sprachen zu R. Tryphon: Du hast für ךנבל והניתרהט''ךתמדקא יא היל רמאו הוה רזממ

 die Reinigung der Männer, nicht aber für תרמא יא אלא ריפש הליחתכל אמלשבייתרמא יא

 ,Wenn du sagst .״'die der Weiber gesorgt ליז היל רמאו“ הצע .דילי'ביסנמד"והינ יאמ דבעיד

 odies gelte von vornherein, so kann ja auch! דבע יאלמש יברד ינשבו ירבע דבעבי״ןבדזיאו בונג

 — ?!eine Bastardin einen Sklaven heiraten אלא גהונ ירבע דבע ןיא״רמ רמאהו הוה ימ ירבע

 Ein Sklave hat keine Agnation“'. — Komm ןופרט יברי׳הנימ עמש ואל אלא גהונ לבויהש ןמזב

 und höre: Einst sagte R. Simlaj zu seinem רמא .הדוהי בר רמא הנימ עמש רמאק הליחתכל

 Wirt, der Bastard war: Wenn ich dich früher ירה רמוא רזעילא יבר :ןופרט יברכ .דכלה לאומש

 gekannt hätte, würde ich deinen Kindern דימעט יאמ רזעלא יבר רמא :(רב) רזממ^ידבע .רז !5.

 Reinigung verschafft haben“'. Allerdings ןנברו ולופפ רהא ךלוד^יול" ארק רמאד רזעילא יברד

 könnte er es, wenn du sagst, dies gelte von אנימא אתעד“' אקלכ'^ תרזממ אשנש לארשיב או.ד.ד

 vornherein, wieso aber, wenn du sagst, nur “יברו .דיקפא ול“אתא ביתכ םתבא תיבל םתחפשמל 29,

 wenn es bereits erfolgt ist!? — Er würde םתבא תיבל םתחפשמל בתכד בנ לע ףא'’לאל רזעילא

Ex.2t,4 השאה“ ביתבד בנ לע ףא ימנ אכ.ד'’'.דיקפא ול אתא2ט ihm den Rat erteilt haben, stehlen zu ge- 

 hen, um als ebräischer Sklave verkauft zu דלו״לב ןנברו .דיקפא ול אתא הינדאל היהת הידליו

 -werden“'. — Gab es denn zur Zeit R. Sim ימד ודמ.דב יעמב דלוכ“.דחפש יעמב:

lajs ebräische Sklaven, der Meister sagte 

ja, [das Gesetz vom] ebräischen Sklaven 

habe nur dann Geltung, wenn [das Gesetz] 

vom Jobeljahr Geltung“ü1at!? Hieraus ist 

vielmehr zu entnehmen, dass dies nach R. 

Tryphon von vornherein gelte; schliesse 

hieraus. R. Jehuda sagte im Namen Semuelsr Die Halakha ist wie R. Tryphon. 

R. Eliezer sagt, er sei Bastardensklave. R. Eleäzar sagte: Folgendes ist der 

Grund R. Eliezers:“V/^w, man richte sich nach seiner Bemakelung.— Und die Rabbanan!? 

— Dies bezieht sich auf einen Jisraeliten, der eine Bastardin geheiratet hat. Man könnte 

glauben, es heisst \2,f^nacl1 ihren Fainilien, nach ihren Vatcrhänserri‘'‘\ daher schliesst das 

ihm dies aus.— Und R. Eliezer!?—Das ihm schliesst dies aus, obgleich es heisst: nach 

ihren Familien, nach ihren Vaferhä7isern, ebenso schliesst das ihm jenen F'all'’'aus, ob- 

gleich es heisst: das Weib und ihre Kinder bleiben ihrem Herrn. — Und die Rabbanan!? 

— Die Geburt im Leib einer Sklavin gleicht der Geburt im Leib eines Viehs“''. 

Dl. 23,3 

Nm,4 

53 M — 54 1| ׳אק B ׳ביזפשואד. M אריזממ ש״רד ׳ינבזיפשואד 
55 V 56 : ךיתרהטא M — 57 1! ׳לשב P ל״א 4־ |P 58 j 

 P 62 i| ט״ר — M 61 |i דבעכ P 60 || ו — P 59 jj ךל

 ךתעד B 65 j| ׳יתכ + M 64 |] ול + M 63 [ ו +
66 (M עלא ׳רו ׳פא היל') M 67 ]j + רמא' M) 68 r — 

 .הדלו P 69 || (היקפא...אכה

359. Auch ein Bastard ist Jisraelit u. er darf von vornherein keine Sklavin heiraten. 360. Ein 

ISIann kann nach einem fremden Ort gehen u. unter Vorgabe, er sei Sklave, unbehindert eine Sklavin hei- 

raten, ein Weib dagegen hat dazu keine Gelegenheit. 361. Die Kinder gelten nicht als Nachkommen 

des Vaters, sondern gehören zur Mutter. 362. Wenn er ihn unverheiratet gekannt hätte, würde er 

ihm geraten haben, eine Sklavin zu heiraten, so dass die Kinder Reinigung erlangen könnten. 363. 

Er dürfte daun eine Sklavin heiraten. 364. Da dann seine Freilassung erfolgen kann; cf. Lev. 25,8ff. 

365. Dt. 23,3. 366. Num. 4,29. 367. Somit folge das Kind dem Vater, der kein Bastard ist. 368. 

Wenn ein Bastard eine Sklavin geheiratet hat. 369. Das Kind folgt der Mutter, während der Vater 

hei der Nachfolgeschaft nicht berücksichtigt wird. 

 -־>״<־



VIERTER ABSCHNITT 

 ילארשי' ייול ינהכ לבבמ ולע םיסחוי הרשן^^
 יפוסאו יקותש יניתנ'יריזממ ירורחו יריג יללח
 ילארשי'ייול חזב הז’ אבל ןירתומ ילארשיו ייול ינחב
 ירורחו יריג' הזב הזי אבל ןירתומ ירורחו יריג יללח

 5 הז אבל םירתומ םלוכ יפוסאו יקותש יניתנו יריזממ“

lui וניאו ומא תא ריכמ אוהש לכ יקותש'םה ולא°';הזב 
 וניאו קושה ןמ ףסאנש לכ יפוסא ויכא תא ריכמ
 ארוק היה לואש אבא ומא אלו ויבא תא אל ריכמ

 ;יקחב יקותשל

 10 איריא יאמ ;לבבמ ולע םיסחוי הרשע .ארמג

 אתלימ לארשי ןחאל וכלה ינתנ לבבמ ולע ינתד

 תילעו תמקו° אינתדכ°'ןל עמשמ אק היחרוא בגא

 שדקמה תיבש דמלמ ךיהלא ׳ה רהבי דשא םוקמה לא

 לכמ ההובג לארשי ץראו לארשי ץרא לכמ הובג

 15 לארשי ץרא לכמ הובג שדקמה תיב אמלשב תוצראה

 אלא תילעו תמקו ךירעשב תביר ירבד״ביתכד ונייה* ^01.י’

 ןכל° ביתכד ןלגמ תוצרא לבמ ההובג לארשי ןירא

 P 4 ן} להקב -|- P 3 jj יולו להקב P 2 jj ו -f M ו

-j- ו + צ 5 [| רסוא הדוהי יבר [6 י M + ן ה] 7 M 

 .ונייה — M 8 j| ו לבבמ ׳הובג י׳אד +

Jer,23,7,8 

EHN Geburtskasten zogen aus 

Babylonien' herauf. Priester, Le- 

VITEN, Jisraeliten, Entweihte', Prose- 

lvten, Freigelassene, Bastarde, Ne- 

THiNiivP, Verschwiegene' und Findlinge. 

Priester, Leviten und Jisraeliten dür- 

EEN UNTER EINANDER HEIRATEN; LEVITEN, 

Jisraeliten, Entweihte, Proselyten 

UND Freigelassene dürfen unter einan- 

DER heiraten; Proselyten, Freigelas- 

SENE, Bastarde, Nethinim, Verschwie- 

GENE UND Findlinge dürfen alle unter 

EINANDER heiraten. FiN VERSCHWIEGE- 

NER IST DER, DER SEINE MuTTER UND NICHT 

SEINEN Vater kennt; e;in Findling ist 

DER, DER AUF DER STRASSE AUFGEFUNDEN 

WURDE UND WEDER SEINEN VaTER NOCH 

SEINE Mutter kennt. Abba-Saül nannte 

DEN Verschwiegenen Untersuchten. 

GEMARA. Zehn Geburtskasten zo- 

GEN AUS Babylonien herauf. Weshalb lehrt er: zogen aus Babylonien herauf, soll- 

te er doch lehren: gingen nach dem Jisraelland? — Fr lehrt uns etwas nebenbei. Fs 

wird nämlich gelehrt: ^So sollst du dich auf7nachen und hinaufgehen nach dem Ort, de71 

der Herr, dein Gott, eriaählcn zvird\ dies lehrt, dass der Tempel höher als das ganze 

Jisraelland, und das Jisraelland höher als alle anderen Länder sei. — Allerdings, dass 

der Tempel höher ist als das ganze Jisraelland, denn es heisst: Streitigkeiten in dei- 

nen Toren, so sollst du dich aifmachen tmd hinaufgehen,^ woher aber, dass das Jisrael- 

land höher ist als alle übrigen Länder? — Fs heisst: ^Siehe, es werden Tage kommen, 

1. Beim 2. Einzug in das Land unter Lzra. 2. /Abkömmlinge von Priestern aus einer ihm ver- 

botenen Ehe. 3. Cf. S. 252 N. 4. 4. Dessen Vater verschwiegen, dh. unbekannt ist. 5. 

Dt. 17,8. 6. Jer. 23,7,8. 
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Spruch des Herrn, dass man nicht mehr sagen 

xüird: so cüahr der Herr lebt, der die Kinder 

Jisrael aus dem Land Migrajim heraufge- 

führt hat, sondern: so xvahr der Herr lebt, 

5 der die Kinder Jisrael heraifgeführt und ge- 

bracht hat, azis dem Land, des Nordens und 

aus all den Ldindcrn, dahin ich sie verstossen 

habe. — Weshalb lehrt er: zogen aus Baby- 
loiiien herauf, sollte er doch lehren: zogen 

lü nach dem Jisraelland hinauf!? — Dies ist 
eine Stütze für R. Eleäzar, denn R. Eleäzar 

A 

sagte: Ezra zog aus Babylonien herauf, erst 
nachdem er es wie feines Mehl gesäubert 
hattet 

5 Es wurde gelehrt: Abajje sagt, die Lehre 
laute: zogen herauf, freiwillig, und Raba 
sagte, die Lehre laute: brachte man herauf. 
Sie streiten über die Lehre R. Eleäzars, denn 
R. Eleäzar sagte: Ezra zog aus Babylonien 

 herauf, erst nachdem er es wie feines Mehl ׳0
gesäubert hatte. Abajje hält nichts von der 
Lehre R. Eleäzars und Raba hält wol* von 
der Lehre R. Eleäzars. Wenn du aber willst, 
sage ich: beide halten von der Lehre R. Eie- 
äzars, und hier besteht ihr Streit in folgen- 
dem: einer ist der Ansicht, er schied sie aus 
und sie zogenMreiwillig hinauf, und einer ist 
der Ansicht, er brachte sie gezwungen hin- 
auf. — Einleuchtend ist es nach demjenigen, 
der "zogen herauf״ liest, dass R. Jehuda im 

 ׳ה ייח דוע [ו]רמאי אל[ו] ׳ה םאנ םיאב םימי הנה
 ׳ה יה םא יכ םירצמ ןיראמ לארשי ינב תא הלעה רשא
 ןיראמ לארשי תיב ערז’ תא] איבה רשאו הלעה רשא
 איריא יאמ [םש םיתחדה רשא תוצראה לכמו הנופצ”
 היל אעייסמ לארשי ןיראל ולע ינתנ לבבמ ולעי׳ינתד

 Q1n.nl־ לבבמ ארזע הלע אל רזעלא יבר רמאד״רזעלא יברל
 רמא ייבא רמתיא :הלעו היקנ תלוסכ האשעש דע
 ינלפימקו ןנת םולעה רמא אברו ןנת םהיליאמ׳יולע
 לבבמ ארזע הלע אל רזעלא יבר רמאדיירזעלא יברדב''
 יברד היל תיל ייבא הלעו היקנ תלוסכ האשעש דע
 אמיא תיעביא’ רזעלא יברד היל תיא אבר רזעלא
 אק אהב אבהו רזעלא יברד והל תיא אמלע ילובד''
 וקילס והיישפנמוי״והנישורפא ישורפא רבס רמ יגלפימ
 רמאד ןאמל אמלשב והניקוסאי׳והייחרכ לעב רבס רמו

 לכ” לאומש רמא הדוהי בר רמאדי״ונייה ולע
 אלא לבבל הסיע לארשי ץראו לארשי ןחאל הסיע
 אוההל יעדיד יהנ”יהניעדי עדימ םולעה רמאד ןאמל

 Jab.861־ ולע רמאד ןאמל אמלשב° יעדי אל ינירחא ירדל״ארד

 E״.8,16 הנחנו אוהא לא״אבה רהנה לא םצבקאו״ביתכד ונייה

 אל יול ינבמו םינהבבו םעב הניבאו השלש םימי םש
 יריהז רהזימ אה״םולעה רמאד ןאמל אלא םש יתאצמ
 ינהכ :רוהדזיא׳יאל םירישככ םילוספב רוהזיאד יהנ"

 16.2,70םינהכה ובשיו°''ביתכד וקילסד ןלנמ ;ילארשיו ייול

9 BM 10 || ׳רשי ינב BM 11 !, ןופצ M — 12 ולע |j 

M — ׳ליאמ M) 13 [j 14 || (׳רב M — הלעו...רמאד i; 

15 M — 16 !!י P — 17 || ן M 18 |ן ׳גיקסא M 

 BP 21 II ארדל B 20 11 יהנ — P 19 || ש״א י״רר +

 M 23 II רהזיאד יהנ והב ריהז רהדזמ אהו M 22 || הוחא לע

 םיררושמהו םיולהו ׳הכה ינבמו ׳רשי ינבמ ולעיו M 24 || רהדזא

 .ןלנמ .ןיללח .םירעושהו

Namen Semuels sagte, alle Länder seien ein Gemisch'°gegenüber dem Jisraelland und 
das Jisraelland sei ein Gemisch gegenüber Babylonien“, nach demjenigen aber, der 
"brachte man herauf״liest, kannte man sie“ja!?— Zugegeben, dass man jene Genera- 
tion kannte, die folgenden Generationen aber kannte man nicht. — Erklärlich ist nach 
demjenigen, der "zogen herauf״ liest, der Schriftvers:'b677 versammelte sic an dem Strom, 

der in Ahava ßiesst, und xoir lagerten dort drei Tage, und ich sah mich um untcr'‘'dcm 

Volk und den Priestern, und ich fand dort keinen von den Söhnen Lev1\ nach demjeni- 
gen aber, der "brachte man herauf״ liest, war man ja vorsichtig''!?— Man war wol mit 
den Bemakelten vorsichtig'’, mit den Makellosen aber war man nicht vorsichtig^ 

Priester, Lp;viTen, JiSRAEliTp:n. Woher, dass diese heraufkanien? — Es heisst:'b7/7״׳ 
7. Die Sichtung der verschiedenen Geburtskasten war schon in Babylonien erfolgt. 8. Ezra 

zwang die von ihm als Bemakelte ausgeschiedenen l'amilien, als solche mit ihm mitzugehen. 9. Damit 

man sie nicht erkenne. 10. Wörtl. ׳l'eig, dh. aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt. 11. 

Dieses wurde von Lzra gesäubert, während in jenes bemakelte P'amilien gekommen sind. 12. Die Be- 

tnakelten; die reinen l'amilien hielten sich von ihnen fern. 13. Ezr. 8,15. 14. Nach der genannten 

Eesart wusste er nicht, wer mitgekommen u. wer nicht mitgekonimen war. 15. Man kannte die P,xu- 

lanten genau. 16. Dass sie nicht in unbemakelte l'amilien hineiukominen. 17. !Man wusste nicht, 

wer mitgekommen war. 18. Ezr. 2,70. 
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 םיניתנהו םירעושהו םיררשמה|ו1 םעה ןמו םיולהו
 :ירורחו יריג יללח :םהירעב לארשי לבו [םהירעב]
Ket.24b רמאנש הקזה הלודג רמוא יפוי יבר איגתדךלנמ יללה 
 רשא ילזרב ינב ןרקה ינב היבה׳יינב םינהבה ינבמו"

 5 םמש לע ארקיו |השא] ידעלגה יליזרב תונבמ המל
 ןמ ולאגיו ואצמנ אלו םישהייתמהייפבתב ושקב ה\א
 שדקמ ולכאיי אל רשא םהל אתשרתה רמאיו הנהבה
 רמאו“'םימות[ל]ו םירואל ןהב(ה) דמע דע םישדקה
 הלוגב’'םילכוא םתייה המב םכתמזהב םתא ירה םהל
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die Priester und die T^cviteu und nianclie 

vom l'olk nnd die Sänger nnd die Pförtner 

und die Netliinim usohnten in ihren Städten, 

und ganz Jisraäl in seinen Städten. 

Entweihte, Proselyten, Freigei,as- 

SENE. Woher dies von den Entweihten? — 
Es wird gelehrt; R. Jose sagte: Bedeutend 
ist die Belassung™, denn es heisst:'°?7//</ von 

den Söhnen der Priester: die Söhne des lla- 

haja, die Söhne des Haqof, die Söhne des 10 רמאד ןאמלו לובגה ישדקב ימנ ןאכ .ךא״לובגה ישדקב 
Barzilaj, der ein Weib von den Töchtern Bar- ותא המורתב לוכאד ינה'״ ןיפהויל המורתמ םילעמ 
zilaj des Gileäditen genommen hatte und nach יאמ אלאו והייתקזה" עירד םתה ינאש והניקוכאל 
ihrem Namen benannt ivurde. Diese suchten ףוכבלו ןנברד המורתב'“לוכא ארקיעמד הקזה הלודג 
ihre Schrift der Geschlechtsverzeichnisse, sie םלועל'' אמיא תיעביאו אתיירואד המורתב לוכא 
7vard aber nicht gefunden, und ivurden daher לוכא אל אתיירואדב לובא ןנברדב ימנ אתשה 
aus dem Priestertum ausgestossen. Und der אל ןנברדמ אתיירואדמ" ןיכהויל המורתמ ןניקכמ 
Tirsatha sprach zu ihnen, dass sie vom Hoch- אביל ארקיעמד הקזה הלודג יאמ יבה יא ןניקכמ 
heiligen nicht essen dürfen, bis ein Priester בג לע ףא ףופבל‘ אתיירואד המורת םושמ רזגימל 
den UrinPund Tummim vorstehen wird. Er לוכא ןנברדב״אתיירואד המורת םושמ רזגימל אכיאד 
sprach nämlich zu ihnen: Bleibt beim bis-20 םהל אתשרתה רמאיו ביתכהו לוכא אל אתיירואדב 
herigen Zustand; in der Diaspora habt ihr אוה םישדקה שדקב״סישדקה שדקמ ולכאי אל רשא 
Geheiligtes der Provinz gegessen, auch hier ידימ אלי״רמאק יבה לובינ"ידימ לב אה לכאי״אלד 
sollt ihr Geheiligtes der Provinz essen“'. — 
Nach demjenigen, welcher sagt, dass die 
Hebe in den [Priesterjstand setze", könnte 
man sie ja, da sie Hebe assen, [in den Prie- 
sterstand] setzen!? — Anders verhielt es sich 
bei diesen, da die Belassung bei ihnen suspekt war“'. — Wieso ist demnach die Belas- 
sung bedeutend!? — Vorher assen sie rabbanitische Hebe'^und nachher assen sie Hebe 
der Gesetzlehre. Wenn du aber willst, sage ich; tatsächlich assen sie auch nachher nur 
rabbanitische Hebe, nicht aber die der Gesetzlehre, und nur Hebe der Gesetzlehre setzt 
in den [Priesterjstand, nicht aber rabbanitische. — Wieso ist demnach die Belassung be- 
deutend!? — Vorher war Hebe der Gesetzlehre nicht zu berücksichtigen", nachher aber 
war Hebe der Gesetzlehre“'zu berücksichtigen, dennoch durften sie rabbanitische essen. 
— Assen sie denn nicht auch die der Gesetzlehre, es heisst ja: und der Tirsatha sprach 

zu ihnen, dass sie vom Hochheiligen nicht essen dürfen,, wonach sie nur Hochheiliges 
nicht essen durften, wol aber durften sie alles andere essen!?—Er meinte es wie folgt: 

25 P הינח. M המח MP 26 |j 27 11 םיסחייתמה M — ו j] 

28 O 20 || ה^יונב M 30 || ׳דקב ו׳יכא M ילכאד ןויכ j| 

31 M והייקזח |M 32 j — 33 || ב M — אתשה רעל 
 II 'רואדבו ר״דתב לוכא M 35 j: ׳ברדב ׳רואדב M 34 ן| ימנ

36 M ישדקמ M 37 H לוכא M 38 L ואל והל. 

19. p:iner Sache od. Handlung beim bisherigen Zustand. 20. Ezr. 2,61,62,63. 21. Nach 

der t.sehen Auslegung (cf. Bd. ij S. 969 Z. 25) Eicht u. Wahrheit; Benennung des Orakels im Brustschild 

des Hochpriesters. Diese waren im 2. Tempel nicht mehr vorhanden (cf. S. 350 Z. 3) u. die Redewendung 

soll wol heissen: bis in alle Ewigkeit. 22. Die priesterlichen Abgaben von den Feldfrüchteri (Hebe) 

als Ggs. zum Geheiligten des Tempels, Opferfleich udgl. 23. Obgleich sie aus der Priesterschaft aus- 

gestossen worden waren; nur das Hochheilige war ihnen verboten worden. 24. Wenn ein Priester 

in seiner Heimat Hebe isst, so ist er als makelloser Priester anzusehen, u. seine Genealogie braucht weiter 

nicht untersucht zu werden. 25. Man hatte sie ausgestossen. 26. Die ausserhalb des Jisraellands 

entrichtet worden ist; da ist dies nur eine rabbanitische Bestimmung. 27. Da solche nicht vorhanden 

war. 28. Da ihnen das Essen von Hebe erlaubt war, so konnten sie veranlasst werden, auch Hebe 

der Gesetzlehre (aus dem Jisraelland) zu e.ssen. 
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nicht das, was ״heilig" genannt wird, und 
nicht das, was״GeheiIigtes"'^genannt wird. 
Nicht das, was"heilig"genannt wird, wovon 

QIDDUSIN IV,i,ij Fol. 69b—70a 

 ידימ hY םישדק ירקימד” ידימ אלו שדק ירקימד'"'
 Lv.22,10 אלו’״ שדק לכאי אל רז לבו״ ביתכד שדק ירקימד'’
 ib.״.12 היהת יב ןהב תבו״ ארק רמאד״םישדק יר,רימד'״ידימ

essen es \\e\sstf und kein Laü soll Heüiges רמאו" לבאת אל םישדקה תמורתכ איה [רז] שיאל Jab. 68b 
87ä 

Kel. 

Fol 
E;r, 

 ,nicht das, was "Geheiligtes" genannt wird ןירורחו יריג :לבאת אל" םישדקה ןמ םרומב רמ ■י^■
 ,wovon es heisstftmd eine Pricsterstochter תאמטמ לדבנה לב[ו]°ארק רמאד אדסה בר רמא ןלנמ6,21.•

N־h.2,10 עמשיו״ביתכד ןלנמ :יניתנארזממ :םהילאךיראה ייוג die einem Laien zu teil wird, darf die Hebe 

.b.6,18 םיבר יכ״ביתבו ינומעה דבעה״היבוטו ינרהה טלבנס vom Geheiligten nicht essen, und der Meister 
 erklärte, sie dürfe das nicht essen, was vom ןב הינבשל אוה ןתה יב [ול] העובש ילעב הדוהיב
 .Geheiligten“abgehoben wird היכרב ןב םלשמ תב תא הקל ונב ןתנוהיו הרא !0
 Proselyten, Freigelassene. Woher 'רזממ דלוה לארשי תב לע אבה דבעו יונ רבסק
 :t״dies? R. Hisda erwiderte: Die Schrift sa ''רמאד ןאמל אלא רזממ דלוה רמאד ןאמל אהינה
 הילייווהד יאממ ותו רמימל אכיא יאמ רשכ דלוה
 והליבוה אבהד יאממ ותו ינב היל ווה אל״אמלד ינב

ib.7,e1 םילועה הלא[ו]״אכהמ אלא ווה םתה אמלדרמילפו !־י 

^‘'und jeder, der z21 Urnen sich abgesondert 

hatte von der Unreinheit der Völker des La71ds. 

Bastarde. Woher dies? — Es heisst :“(?Zs־ 
das hörten Sa71balat der LI0r071i tmd. Tobija 

der animoiiitische Sklave, denn viele 

in Jeh71da waren ihm geschivoreite Fre21nde, 

demt er war Schwiegersohn Sekhanjas, def 

 דיגהל ולכי אלו רמאוףודא בורכ אשדה לת הלמ לתמ
 הלמ לת םה לארשי (ערז)מ םא [םערזו] םתבא תיב
 הכפהנש םודס השעמל םהישעמ םימודש םדא ינב ולא
 ותקתשמ ומאו אבא ארופשייהז אשדה לת הלמ לתל
 Soh71sArahs, 7mdseinS0/mjch07tatha?1”hatte לארשי (ערז)מ םא [םערזו] םתבא תיב דיגהל ולכי אלו 20

 ,die Tochter Mesullams, des Sohns Berekhjas "רמאו"ןודא בורב קושה ןמ ףםאנש“יפוםא אוה הז םה

 genommen. Er ist der Ansicht, dass, wenn 'לארשי ויהי״יתרמא ינא ןודא רמא והבא יבר רמא
 -ein Nichtjude oder ein Sklave eine Jisrae אכיא רמנכ םמצע ומש םהו בורככ םיבושה ינפל
 Htin beschlafen hat, das Kind ein Bastard ומשש יפ לע !ףא ןודא רמא והבא יבר רמא ירמאד
39 M 40 ][ ירקיאד M — אלו ,אל !M 41 j ׳טורתב איה ׳יתנד 

 !ן םהילע P 42 jj רמא ח״רא ןלנמ .ירורחו ירג .לכאת אל דקה

43 B — יניתנו M 44 |j םהל עריו ׳רעה םשגו ׳םעה דבעו 

 םיברמ םימיב ׳יתבו ׳רשי ינבל בוט שקבל ׳דא אב רשא הלודג הער
 li אמלשב M 45 |j םיבר יכ היבוט לא ׳וכלוה ׳תורגא הדוהי ירוח

46 M והל יאוה אל ׳לידו ינב והל P 47 II + ד M 48 [j 

 !ן ארוקה M 51 || רמאו — M 50 || ׳ליד — M 49 || והל —

52 P 53 || המה M ףסאנ אוהש [M 54 I והי. 

sei. — Allerdings nach demjenigen, welcher 
sagt, das Kind sei ein Bastard, woher aber 
nach demjenigen, welcher sagt, das Kind 
sei unbemakelt!? Und woher ferner, dass er 
Kinder hatte, vielleicht hatte er keine Kin- 
der!? Und woher weisst du ferner, dass sie^® 
von dorUhinaufkamen, vielleicht waren sie 

da [von früher her]’״!?—Vielmehr, hieraus:^ ««tZ diese sind es, die a71s Tel-Melah, Tel-Harsa, 

Kerub, Adon tmd Im7ner hera^ifzogen, ohne dass sie ihr Stammha71s tmd ihre Abkunft 

angeben komiten, ob sie aus fisrael stanmien. Tel-Melah, Deute, deren Handlungen den 
Handlungen Sedoms glichen, das zu einem Salzhaufen [Tel-melah] verwandelt wurde; 
Tel-LIarsa, Leute, die, wenn sie nach ihrem Vater rufen, die Mutter sie schweigen״ 
heisst. Ohne dass sie ihr StammhaMS und ihre Abkimft angeben konnten, ob sie aus Jis- 

rael stammen, das sind die Findlinge, die anf der Strasse aufgefunden werden. Ker71b, 

Ad071 7md Immer. R. Abahu sagte: Der Herr [adon] sprach: ich dachte, die Jisraeliten 
werden vor mir würdig sein wie ein Kerub, sie aber machten sich zu einem Leoparden 
[namer]. Manche lesen: R. Abahu sagte: Der Herr sprach: obgleich sie sich zu einem 

29. Für Hoclibeiliges heisst es ini Text: das Heilige des Geheiligten. 30. Lev. 22,10. 31. 

Diese Schriftstelle spricht von der Hebe. 32. Lev. 22,12. 33. Die den Priestern zufallenden 

Üpferteile. 34. Ezr. 6,21. 35. Neh. 2,10. 36. Ib. 6,18. 37. So auch in manchen 

Handschriften bei K1׳;NN1co׳r׳r. 38. Seine Kinder, falls er solche hatte. 39. Aus Bab3’lonien. 

40. Sie waren überhaupt nicht in Babylonien. 41. Neh. 7,61. 42. Da sie keinen legitimen Vater 

haben; אשרח v. שרח schweigen, tanh sein, abgeleitet. 
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Leoparden machten, dennoch sind sie vor 

mir würdig wie ein Kerub. 

Rabba b. Bar-Hana sagte: Wer eine für 

ihn unwürdige F'rau nimmt, dem rechnet die 

 הבר רזיא :בורככ ינפל םיכושח םה רמנכ םמצע
 הלעמ ול תנגוה הניאש השא אשונה לכ הנה רכ רכ
 הלמ וערזו ולוכ םלועה לכלייושרח וליאכ בותכה וילע

 רמא :אשרח לת הלמ לתמ םילועה הלא[ו].רמאנש

Schrift es an, als hätte er die ganze Welt 5 םושל השא אשונה לכ בר ימא אדא בר רכ הכרי' 
umgepflügt [haras] und mit Salz besäet, 6,7.תנכ ׳הב"רמאנש םינגוהמ ןניאש םינב ול ןייוה ןוממ ״0־ 
denn es heisst: und diese sind cs, die ans Tel- דומלת טלפ ןוממ רמאת אמשו |ודלי םירז םינב ייו : 
Mclali, Tcl-Harm See. heraufgezogen sinT\ רמאת אמשו םהיקלח תא שדה םלכאי התע° רמול !!>• 

Rabba b.R. Ada sagte im Namen Rabhs: רמאת אמשו םהיקלח רמול דומלת הקלח אלו וקלח 

Wer eine Frau des Gelds wegen nimmt, m בר רמא עמשמ יאמ שדח רמול דומלת הבורמ ןמזל 
bekommtunwürdigeKinder, denn es heisst: :דכא םנוממו אצי שדחו םנינ שדח קחצי רכ ןמחנ 
''dem Herrn 7varen sie, untreu, denn unechte אלס בר'"רמא הל ירמאו" אדא בד דכ הבר" רמאו 

Kinder haben sie geboren. Vielleicht glaubst ול תנגוה הניאש השא אשונה לכ אנונמה בר רמא 
du, das Geld bleibe ihm erhalten, so heisst םלוכ לע אנתו ועצור אוה ךורכ שודקהו ותפוכ והילא 
es: nun soll ein Monat ihren Teil verzehren. 15 לסופל ול יוא םתוח אוה ךורב שודקהו בתוכ והילא ' 
Vielleicht glaubst du, nur seinen Teil und הניאש השא אשונלו ותחפשמ תא םגופלו״וערז תא 
nicht ihren Teil, so heisst es: ihren Teil. לכו ועצור אוה ךורכ שודקהו ותפוכ והילאי״ול תנגוה 

 לאומש רמאו םלועל החבשב״רבדמ וניאו לוספ לסופה
 איהבטמ״יבל לעדייארבג אוהה ־ :לוספ ומומב

Vielleicht glaubst du, erst nach langer Zeit, 

so heisst es: ein Monat. — Wieso geht dies 

hieraus hervor? R. Nahinan b. Ji9haq er- 20 רטנ היל ורמא״ארשיב יל וקהילהל רמא אתידבמופב 
widerte: Ein Monat kommt und ein Monat ביתינו“לאקזחי רב הדוהי ברד היעמשל״ליקשד דע 
geht, und ihr Geld ist dahin. לקשד יל םידקד לאקסיוש רכ הדוהי ןאמ דמא ךל 

Ferner sagte Rabba b. R. Ada, und wie ורמא היתמשי׳הדוהי ברל היל ורמא ולזא יאמק ןמ 
manche sagen, R. Sala im Namen R. Ham- לזא אוה אדבעד הילע זירבא ידבע ישניא ירקד ליגר 
nunas: Wer eine für ihn unwürdige Frau 25 אקתיפ יתייא ןמחנ ברד הימקל אנידל הינמזא אוהה“ 
nimmt, den bindef^Elijahu, und der Heilige, 

gebenedeiet sei er, geisselt ihn. Es wird 

gelehrt: Ueber diese alle"schreibt Elijahu 

und der Heilige, gebenedeiet sei er, unter- 

schreibt: wehe dem, der seinen Namen be- 

mäkelt und seine Familie befleckt. Und den, 

der eine für ihn unwürdige Frau nimmt, bin- 

det Elijahu und der Heilige, gebenedeiet sei er, geisselt ihn. Wer [andere] bemakelt, 

ist bemakelt; nie spricht er Lobendes. Auch sagte Semuel: Er bemakelt seinen eignen 

Makel. 

Einst kam ein Mann in ein Schlachthaus zu Pumbeditha und verlangte nach 

Fleisch. Da sprachen sie zu ihm: Warte bis der Diener des R. Jehuda b. Jehezqel er- 

halten hat, sodann geben wir dir. Da sprach dieser: Wer ist dieser Jehuda b. SevisqaU, 

der mir vorangehen und vor mir erhalten soll!? Als man dies R. Jehuda erzählte, tat 

er ihn in den Bann; und als man ihm noch sagte, dass er andere Leute Sklaven zu 

nennen pflege, Hess er über ihn bekannt machen, dass er ein Sklave sei. Hierauf Hess 

jener ihn zu Gericht vor R. Nahman^'laden. Als R. Jehuda die Vorladung erhielt, ging 

 M 56 p h — M 55 — רב הבר M 57 ji -|- ׳בהא רב !1

 BP 58 יבר || M 5Q םגופו || M 60 + ׳גיאש 'שא ׳שונה לכש

63 jj אעדרהנמד -j- B 62 ■ || אחבשב B 61 [| ול ׳.ווה 
 M ׳טופד ׳חבט ;P 64 j בה P 65 [j רמא |M 66 j ׳שירב

M 67 j| ולזא יאמקמ ליקשד לאקסיוש ׳דוהי ןאמ ל״א ׳יתינו 

 ־גיאל ירקד ליגד היל ׳טא ימשו ירופיש קיפא !M 68 1 והיא

 .י׳ד לזא ן״ר יבמ [׳תונימזד ׳קסיד.ף ׳תונימדד ׳קסיר יתייאו

43. Nach der t.schen Auslegung wird hier von Leuten bemakelter Herkunft gesprochen. 44. 

Hos. 5,7. 45. Bei der Geisselung wurde der Delinquent an einen Pfahl gebunden; cf. Bd. vij S. 600 

Z. 7 ff. 46. Die Uubemakeiten, die eine Frau aus einem bemakelten Geschlecht nehmen. 47. Wol 

spöttische Anspielung auf יקסיוש, Spiessbraten, dh. Bratenfresser. 48. Dieser war Richter in Ne- 

hardeä, dem Wohnort jenes Manns. 

110 Talmud 6a.V 
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 -er zu R. Hona und fragte ihn, ob er hin ברד !!ימקל הדוהי בר לזא אנמזהד ! !NjI היל רמא
 -gehen oder nicht hingehen solle. Dieser er ךל י^יבימ אל לזימ היל רמא ליזיא אל ןא^ ליזיא

 -widerte; Eigentlich brauchst du nicht hin ארן,י םוטימ אלא תא אבר ארבגד םוטימ' לזימל
 ,zugehen, da du ein bedeutender Mann bist יקד היהבמיא אתא ליז םוק’ האיט״נ,Jרמא הץ^*מ דיב
 ’"'aber aus Achtung vor dem Fürstenhaus ידיא רב אנוה בר רמאד אהל רמ הל רבס אל היל 5

 -geh hin. Als er hinkam, traf er ihn ein Ge סנרפ םדא הנמתנס* ןויכ לאוממ׳ רמא
 länder^°machen; da sprach er zu ihm: Hält אתרופ היל רמא המילמ* ינפב הבאלמ תיימי^ב רוסא
 .denn der Meister nichts von dem, was R '’הקעמ אינס ימ היל רמא אנדיבע אקד אוה אירדנונד
 ,Hona b. idi im Namen Semuels gesagt hat היל רמא ןנבר רומאד הציהמ וא^אתיירואב ביתבד
 Odass nämlich ein Mensch, sobald er zum! רומאד לספס ינם ימו היל רמא אימיפרקא רמ ביתי
 ,Gemeindeverwalter eingesetzt worden ist רמ לוכיל !!יל רמא ימיניא ירמאד אבטציא וא ןנבר
 vor drei Personen keine Arbeit verrichten רמואה לב לאוממ׳ רמא יכה היל רמא אננורתא
 -dürfe? Dieser erwiderte: ich mache nur et הוירקדכ גורתא וא אהור תומרב אתלית אגנורתא
 ;was am Gundaria^'[Geländer]. jener sprach רמ יתמייל היל רמא יימיניא ירמאד אגורתא וא ןנבר
 -ist denn [das Wort] Maäqah, dass die Ge וא ןנבר הוירקד’*םוגרפםיא ינם ימי היל רמא גבנא׳’ !5
 setzlehre gebraucht, oder Me 1H9ah, wie die ”ןניקמית גנוד יתית היל רמא ימיניא ירמאד קפנא

Qid,8111 המיאב םימימתמימ ןיא לאוממ* רמא יכה היל רמא Gelehrten es nennen, so verächtlich!? Hier- 
 auf sprach er zu ihm: Setz dich auf das המיאב םישמתשמ ןיא^אומימ* רמא מ*וריפב“'איה הנטק
 Qarpita [Bank], jener entgegnete: ist denn אתליל אמלימ* רמ היל רדמ*נ ’הנטק ןיב הלודג ןיב ללכ

B־r,24a 20 רשפא -ןר^ השאב לוק^אאומש רמא°יכה היל; רמא [das Wort] Saphsal, das die Gelehrten ge- 
Col.b הלאוש ןיא״לאומש רמא יבה היל רמא הילש ידי לע brauchen, oder I9teba, das das Volk ge- 

 braucht, so verächtlich!? Alsdann sprach er לאומש רמא יבה״היל רמא הלעב ידי לע^דשא םולשב
 ''zu ihm: Möge der Meister eine Ethronga ירש והתיבדדריל החלש ללכ המיא םולשב ןילאוש ןיא
II ■בשא לזא M 71 j| תא...םושמ — M 70 |i ליז M fiQ essen. Jener entgegnete: Folgendes sagte 
 M 72 Semuel: wer Ethronga sagt, dem ist ein יאליהנ || M 73 ימ ל״א ׳גדיבעק רדנוגד תרוצ אנא
 Drittel Hochmut eigen; entweder [sage man] ינס B 74 jj אתירדנוגד. V אנזירדנוגד ;M 75 j ׳יחמ ימניא
 ßthrog, wie die Gelehrten es nennen, oder ירמאד ׳םס אינס ימו ל״א ׳רקב רמ ביתיל ל״א ןנברד 11 76

h/throga, wie das Volk es nennt. Hierauf 
sprach er zu ihm; Möge der Meister ein 
Anbag'^trinken. Jener entgegnete; Ist denn 
[das Wort] Ispargos^‘', das die Gelehrten 
gebrauchen, oder Anpaq, das das Volk ge- 

braucht, so verächtlich!? Als er hierauf sprach, Donag'Miöge kommen und einschenken, 
entgegnete jener: Folgendes sagte Semuel: man lasse sich von einem Weib nicht be- 
dienen. — Sie ist noch klein. — Semuel sagte ausdrücklich, dass man sich von einem 
Weib überhaupt nicht bedienen lasse, einerlei ob gross oder klein. — Möge der Meister 
Jalta^^nach ihrem Befinden fragen. Jener erwiderte; Folgendes sagte Semuel: die Stini- 
me eines Weibs"ist Scham. — Es kann ja durch einen Boten erfolgen. Jener erwiderte: 
Folgendes sagte Semuel: man darf nach dem Befinden einer Frau nicht fragen’®. — 
Durch ihren Ehemann? Jener erwiderte: Folgendes sagte Semuel: man darf nach dem 
Befirwden einer Frau überhaupt nicht fragen. Hierauf Hess seine Frau ihm sagen: 

49. RN. war Schwiegersohn des Fürsten. 50. Für das Dach; cf. Dt. 22,8. 51. Er gebrauchte 

hierbei, el)enso auch weiter fremde, wahrscheinl. persische, Worte, u. nicht die bei den Gelehrten üblichen 

hehr. od. arain. Ausdrücke, was RJ. rügte, wol aus Aerger über die Vorladung. 52. Eine Art Zitrone; 

cf. Bd. i S. 292 N. 5. 53. Name eines Trinkgefässes od. -!nasses; cf. Bd. vj S. 1094 Z. 23. 54. 

Wahrscheinl. Spargeltrank. 55. Name seiner Tochter. 56. Die Frau RN.s. 57. Sie 

müsste ihm dann antworten. 58. Um jede Veranlassung zur Intimität zu vermeiden. 

 הפנא P 79 רומאד M 78 אגבנא B 77 רמא

80 VV קביד ,גניד M 81 II -|- ל״א M 82 II — ןיא... 
 םולשב ןילאוש ןיא M 84 || רדשיל אל ל״א M 83 || ללכ

 II 86 השא...לע — M 85 || יכה חילש י״ע רדשיל ל״א ׳שא

 .׳יטייש יאמ ל״א ישניא ראשכ ׳ושיל אלד ׳גית יל ירש אתלי
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 היל רמא ץראה םע ראשב ךיוושינ אלד הירגת היל
 אתונמזהד אקסטי׳היל רמא אכה רמד היטאיש יאמ
 אל רמד אתוש״אתשה היל רמא יארתבא רמ רדש
 אמסיד סיפא רמל אנררשמדאתונמזהד אמםט'\אנרימג

Schlichte seinen Streit^ damit er dich nicht 
zum gemeinen Mann mache. Alsdann frag- 
te er ihn: Was führte den Meister her? 
Jener erwiderte: Der Meister sandte mir 
eine Vorladung. Dieser entgegnete: Ich ver- 5 ארבג אה היל רמא היל יזהאו הידה יבמ״יאתוגמזהד 
stehe nicht einmal die Worte des Meisters, יעתשיל אבהל רמ אתאו ליאוה היל רמא אקפד אהו 
und ich sollte ihm eine Vorladung geschickt רמאי׳יידדהא קיר יפנהמ^רמיל אלד יביה יכ הילימ 
haben!? Da holte er die Vorladung aus sei- אהילש רעיצ ארבג אוההל רמ היתמש אמעט יאמ היל 
nem Busen hervor und zeigte sie ihm, in- רמא^אוה אדבעד הילע רמ״זירכא אמעט יאמייןנברד 
dem er sprach: Da ist der Mann und da ist 10 לוספ לסופה לב אינתאדבע ישניא^יירקד ליגרד היל 
die Vorladung. Da sprach dieser: Da nun לסופ ומומב לאומש רמאו םלועל ההבשב״רבדמ וניאו 
der Meister hergekommen ist, so mag er ימ הילע יהרבאל היל שהימל לאומש רמאד רמיא*‘ 
mir seine Angelegenheit vortragen, damit יעדרהנמ היניד רב אוהה אתא’* יבהו יבהדא רמא 
man nicht sage, die Gelehrten begünstigen תירק ידידל הדוהי ברל אעדרהנ^רב אוהה היל רמא 
einander. Alsdann fragte er ihn: Weshalb 15 היל רמא אבלמ יאנומשה תיבמ אניתאד אדבע יל 
hat der Meister jenen Mann in den Bann אניתאק יאנומשה תיבדמ רמאד לכ לאומש רמא°יבה 
getan? Jener erwiderte: Er kränkte den B0- רמאד אהל רמ הל רבס אל‘ היל רמא אוה אדבע 
ten eines Gelehrten. — Weshalb liess der םכה דימלת לכ"בר רמא אנוה בר רמא אבא יבר“” 
Meister über ihn bekannt machen, dass er ןיעמוש הרמא השעמ םדוק םא אבו הכלה הרומש 
ein Sklave sei? Jener erwiderte: Er pflegt 20 בר אכיא אה היל רמא ול ןיעמוש ןיא ואל םאו ול 
andere Leute Sklaven zu nennen, und es אעדרהנל‘ הייזה אל הנתמ בר יתווכ יאקד הנתמ 
wird gelehrt: wer [andere] bemakelt, ist רמ ריבד היל רמא אתא’ אמוי אוהה ינש רסילת 
bemakelt; nie spricht er Lobendes. Ferner אדהו אדוגא אערכ® אדה יאק יכ לאומש רמא יאמ 
sagte Semuel, er bemakle seinen eignen רמאד^ לב לאומש רמא’יכה היל רמא ארבמב אערכ 
Makel.—Allerdings sagte Semuel, dass man 25 אלד® אוה אדבע אניתאק אכלמ יאנומשה תיבדמ 
dies berücksichtige, sagte er etwa, dass man 
es über ihn bekannt mache!? Während 
dessen kam sein Gegner, der Mann aus 
Nehardeä, und sprach zu R. Jehuda: Mich 
nennst du einen Sklaven!? Ich stamme aus 
dem königlichen Haus der Hasmonäer. Hier- 
auf sprach jener: Folgendes sagte Semuel: 
wenn jemand sagt: er stamme aus dem 
Haus der Hasmonäer, so ist er ein Sklave. 
Da sprach dieser: Hält denn der Meister 
nichts von dem, was R. Abba im Namen R. 
Honas im Namen Rabhs gesagt hat, dass, wenn ein Gelehrter eine Lehre vorträgGund 
der Fall eintritt, man auf ihn höre, wenn er es vor Eintritt des Falls gesagt hat, sonst 
aber nicht^'l? Jener erwiderte: Da ist R. Mathna, der es mir bestätigen kann. R. Mathna 
hatte Nehardeä dreizehn Jahre nicht gesehen, und an jenem Tag traf er da ein. Jener 
fragte ihn: Erinnert sich der Meister, was Semuel, als er mit einem Fuss auf dem Ufer 
und mit dem anderen Fuss auf der Fähre stand, gesagt hat? Dieser erwiderte: Folgen- 
des sagte Semuel: wenn jemand sagt, er stamme aus dem königlichen Haus der Has- 
monäer, so ist er ein Sklave. Von diesem war nur ein Mädchen zurücko-eblieben, und 

 ארגיאל אקלסד אתיבר איהה אלא והיינימ רויתשיא
87 M 88 |[ 'תונימזד ׳קסיד M 89 [! (!)׳יתיוש M — דשמ' 

 דמ ׳תשיל אנה דמ ׳תאו ליאוה ל״א היל יוהא M 90 j| רמל
 ל״א ׳ב.ו יאהל רמ תימש מ״מ M 92 ] ק -|- M 91 יו ילימ

 B .היל ידבע ׳גימ ׳פידעו תוקלמ בייחו + M 93 || רעיצ

 הינימ ףידעד ןנברד אהולש רעצמד ןאמ לע דיגנמ ברד רמ הידגנו
 1: ל -P M 96 il ל״א — M 95 jj רמ — M 94 || היל ידבע

97 B 98 || ינתו M ׳משח תיברמ יתאקד ׳רבג ׳א ׳גיד לעב םק 

 li היניד B 99 |i ׳אד ןאמ לכ ש״א יכה ל״א היל ׳ירק ׳דבע אכלמ

100 M 1 [ לכ ה״ר רב יסבר M 2 ןינש ׳ילת ׳רהנ היל |j 

M 3 |[ ׳תהל עלקיא M ן| ׳במא ׳יערכ ׳דחו ׳דיגא ׳יערכ 
4 M 5 |1 תיבמ ד״מ M — התימו...אלד. 

59. Dh. fertige ihn schnell ab, damit er gehe. 60. Im Namen seines Lehrers. 61. Man 

braucht ihm nicht zu glauben, dass dies ihm von seinem Lehrer überliefert sei, da er es vielt nur wegen 
dieses Falls sagte. 

119' 
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dieses stieg aufs Dach, erhob ihre Stimme 

und rief: Wenn jemand sagt, er stamme aus 

dem Haus der Hasmonäer, so ist er ein 

Sklave*\ Alsdann stürzte sie sich vom Dach 

Fol. 70b 

 אנא יאנומשח תיבמ רמאד לכ הרמאו אלק א־ימרו
 אדבעד הילע זורבא'התימו ארגיאמ הלפנ אוה אדבע
 יב אעדרהנב אתבותב המב ןערקא אמוי אוהה אוה
 וקיתש'יא והל רמא הימנרימל הירתבא יקפנ קיפנ אק
 herab und starb. Hierauf Hess er über ihn לאומט* רמאד אה וביילע' אנילנמ אל יאו וקיתש 5
 bekannt machen, dass er ein Sklave sei. An יבד אירקימ אדה אעדרהנב אביא אתייערז יתרת

 jenem Tag wurden viele Ehekontrakte in ז־אן:מ אמט°ךינמיסו יתברוע^יבד אירקימ אדהו הנוי80.9
 -Nehardeä zerrissen'^^ x'Ms er hinausging, gin אמטא םקו והיידימ אמניר אוההל הוידש״רוהט רוהט
 .gen sie hinter ihm, um ihn zu steinigen אדא אתידבמופב הדוהי”בר זירכמ :אבלמ רהנב
 ,Da sprach er zu ihnen: Wollt ihr ruhig sein היבוט רב יטב אריזממ אפפ רב הדוהי ידבע ןתנויו !0
 -so ist es recht, wenn aber nicht, so ver אבר זירבמ"אתוריחד אטינ ליקש אל אחור תומרב
 rate ich das, was Semuel gesagt hat, dass לוספל םלוכ יאנז יאלמ יאלט יאנד יאלב" אזוהמב
 es nämlich zwei Geschlechter in Nehardeä יאניתנ יארד אתונינרוד״יאנועבנ יאבונ הדוהי בר רמא
 gebe, eines heisse das der Tauben, und eines זידכעד םלוכ אתידבמופד יבוכ יב יאה ףסוי בר רמא
 -heisse das der Raben. Als Merkzeichen die םידבע תואמ " עברא לאומש רמא הדוהי בר רמא !5
 .'''*ne dir: Unreines ist unrein. Reines ist rein רוחשפל ול ויה םידבע םיפלא תעברא הל ירמאו
 Hierauf warfen sie die Wurfsteine aus den וב שיש ןהכ לבו הנוהכב"ועמטנ םלובו רמיא ןב
 Händen, und es entstand eine Verstopfung יבתי והלוב ייבא רמאי’םהמ אלא וניא םינפ תוזע
 .im Königsstronü "יבר רמאד רזעלא יברד אנילפו אעדרהנבד ארושב
 R. jehuda Hess in Pumbeditha bekannt וירחא רהרהת לא חצמ תוזעב”ןהב תיאר םא רזעלא 20

Hos,4,4 אדא בר רב ןיבא יבר רמא זןהכיבירמכ ךמעו״רמאנש machen: Ada und Jonathan sind Sklaven. 
 -jehuda b. Papa ist ein Bastard. Bati b. To שודקהשכ ול תנגוה הניאש השא אשונה לכ בר רמא

 -bija nahm in seinem Hochmut keinen Frei םיטבשה לכ"לע דיעמ ותניכש הרשמ"אוה ךורב
 -brief. Raba Hess in Mahoza bekannt ma לארשיל תודע הי יטבש״ רמאנש וילע דיעמ ןיאו
 -dien: Die Balaiten, die Danaiten, die Tala יטבש םיטבשהש ןמזב לארשיל תודע יוה יתמיא" 25

 M 6 iten, die Malaiten und die Zagaiten sind זירכא

 M 9 sämtlich bemakelt. R. Jehuda sagte: Die יברוע

Gobäer sind Gibeoniten. Durninutha ist ein 

Dorf von Nethinim. R. Joseph sagte: Be- 

Ps.1?2, 

Kube bei Pumbeditha besteht ganz aus 

!M 7 j ותיקתש ותיקתש ]M 8 j — אה 'ילע li 

|| 10 M 11 ׳טטיא םקו אכלמ רהנב והיימגיר ודש 

11 M 12 11 ׳פפ רב ׳הציו יבע ןתנויו היע אדע^ ביצנכשב ןמחנ 

J- M 13 |1 אזוחמב אבר זירכמ f M- ׳עדרהנב ידוהי בר זירכמ 
 1 ןלוכ ינאגו יאלמ ׳ניד M 14 || ׳ריזממ ׳פפ רב קהציו דבע ןתנוי

15 B אתינונרוד. M 16 11 יאניתנד דוד ׳יתינרוד P האמ M 17 II 

 '1 ןבתי B 20 1| אעדרהנבד...רמא — M 19 j! ול M 18 |1 ׳הכל

21 V 22 || ׳הנבו [ארושב?] אירוסב M לא םינפ תוזע וב שיש 
23 M — ׳ינש הרשמ M 24 ü 25 1| וניא בשה M — הי...יתמיא• 

Sklaven. 

R. Jehuda sagte im Namen Semuels: 

Vierhundert Sklaven, manche sagen, vier- 

tausend Sklaven hatte Pashur, der Sohn Immers“, und sie alle haben sich mit den 

Priestern vermischt. Ein Priester, dem Frechheit eigen ist, stammt von ihnen. Abaije 

sagte: Sie alle wohnen in Sura^'und Nehardeä. Er streitet gegen R. Eleäzar, denn R. 

Eleäzar sagte: Wenn du einen Priester siehst, dem Frechheit eigen ist, so mache dir 

keine Gedanken über ihn, denn es heisst :“?/««׳ dein Volk wie die streitigen Priester. 

R. Abin b. R. Ada sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand eine für ihn unwürdige 

P'rau nimmt, so legt der Heilige, gebenedeiet sei er, weniUer für alle Stämme Zeugnis” 

ablegt, für ihn kein Zeugnis ab, denn es heisst:'VA Stä/nme des Herrn, ein Zeugnis für 

fisrael\ nur dann ein Zeugnis für Jisrael”, wenn sie Stämme des Herrn sind. R. Haina 

62. Gemeint ist Herodes, der die Hasmonäer ermorden Hess; cf. Bd. vj S. 926 Z. 14ff. 63. Wegen 

der Blossstellung der Familie. 64. Die Taube ist ein reiner u. der Rabe ein unreiner Vogel; die Mit- 

glieder des anderen Geschlechts waren aus bemakelter Herkunft. 65. In den sie die Steine warfen. 

66. Cf. Jer. 20,1 ff. 67. So nach der Desart einer Randglosse. 68. Hos. 4,4. 69. Die tV.e ותניכש• הרשימ 
sind mit Cod. M zu streichen. 70. Uel>er ihre Zugehörigkeit zu Jisrael. 71. Ps. 122,4. 72. Dass 
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 אוה ךורב שודקהשכ אנינה ־יברב אמה יבר רמא הי
 תופהוימ תוהפשמ לע אלא הרשמ ןיאייותניכש הרשמ
25,r.3o(םהל) היהא ׳ה םאנ איהה תעב° רמאנש לארשיבש 0־ 
 אל לארשי לכלי^לארשי (תיב) תוהפשמ לכל”'םיהלאל
 רמא םעל יל ויהי המה^ תוחפשמ לבל''אלא רמאנ
 לארשי ןיב שי הריתי'‘הלעמ וז אנוה בר'“ רב הבר
 םיהלאל םהל יתייהו״והב ביתב לארשיב וליאד םירגל" £^■37,2?
 הז אוה ימ°"ביתכ םירגב וליאו םעל יל ויהי המהו"
 םעל יל םתייהו"׳ה םאנ ילא תשגל ובל תא ברע
 םישק ובלח יבר רמא" :םיהלאל םכל היהא יכנאו
 םהילע רנה הולנו" רמאנש'"תהפסכ לארשיל םירנ ץייף

14,1.Jes ׳ 

 םתה ביתכו וחפסנו אבה ביתכ בקעי תיב לע וחפסנו
 שודקהשכ אנינח רב אמח״יבר רמא :תחפסלו תאשל" l״.14,66
71.foi הליהת רהטמ יול לש וטבש םיטבש'“רהטמ“אוה ךורב 
 יול ינב תא רהיטו ףסכ רהטמו ףרצמ בשיו" רמאנש ״־׳•3.3
 החנמ ישיגמ ׳הל ויהו [ףפככו| בהזב םתא קקזו”
 םירזממ״רהטמ ףסכ יול ןב״עשוהי יבר רמא :הקדצב

b. R'. Hanina sagte: Wenn der Heilige, gebe- 
nedeiet sei er, seine Gottheit weilen lässt, 
so lässt er sie nur über den reinen Ge- 
schlechtem in Jisrael weilen, denn es heisst: 
 zio jener Zeit, Sprueli des Herrn, werde ich^‘־

z21n1 Gott sein für all die Geschlechter Jisrac'ls] 

es heisst nicht: für ganz Jisrael, sondern: 
für all die Geschlechter."f7;/r/ sie werden mir 

zum Volk sein. Rabba b. R. Hona sagte: 
Hierin sind die Jisraeliten den Proselyten 
überlegen; von den Jisraeliten heisst es: 
^h'ch werde ihnen zum Gott sem und sie wer- 

den mir zum Volk sein^ von den Proselyten 
aber heisst ^sPiver ist es, der sich getrauet, 

mir zu nahen, Spruch des Herrn; ihr sollt 

mir ztun Volk sein und ich zuerde euclVzum 

Gott sebV. 

R. Helbo sagte: Proselyten sind für jis- ההגמ ישיגמ יאמ ףפכ רהטמו ףרצמ בשיו"רמאנש 
rael wie ein Ausschlag unangenehm, denn ךורב שודקה השע הקדצ קחצי יבר רמא הקדצב 
es \\€\ss\.-jes schlicsst sich ihnen der Fremd-20 :העמטנ העמטנש החפשמש לארשי םע אוה 
ling an, und sie schlagen sich zum Jhaus Ja- ןיראל הסיע תוצרא״לכ לאומש רמא הדוהי בר רמא 
(jobs\ von diesen heisst es schlagen und dort ושקב יבר ימיב לבבל הסיע לארשי ןיראו לארשי 
heisst es: Geschzvuist zuid Ausschlag. םיצוק״ ןהל רמא לארשי ןחאל הםיע לבב תומיעל" sy38’״ä 

R. Hama b. Hanina sagte: Wenn der יבר םכמע לפטי״םכנוצר יניע ןיב יל םימישמ םתא 
Heilige, gebenedeiet sei er, die Stämme 25 אמה"רב אנינח יבר םהמע לפטנ’\אמח"רב אנינח 
reinigt, so reinigt er den Stamm Levi zuerst, 
denn es heisst:”?/;/«^ er zvirdsitzen schmelzend 

und reinigend das Silber, zind er zvird die 

Söhne Levi reinigen zind sie läutern zvie 

Gold tmd zvie Silber, dass sie dem Herrn 

Opfergaben in Frömmigkeit darbringen. 

R. Jehosuä b. Levi sagte: Silber rei- 
nigt Bastarde, denn es heisst: imd er zvird sitzen schmelzend und reinigend das Silber. — 
Was heisst: Opfergaben in Frömmigkeit darbringenl R. Ji9haq sagte: Der Heilige, gebe- 
nedeiet sei er, erwies Jisrael eine Woltat“, indem er jede P'amilie, die sich vermischt 
hat, vermischt sein liessL 

26 M 27 [' לע []׳שמ וניא M יפשמ לע P 28 |j — לכל... 
 j; בר — P 30 [j םעל...המהן — M .סהו P 29 ]( תוחפשמ

31 M — 32 הריתי M םיוגל |P 33 j םהו. M םתאו 

 ׳הא ינאו םעל יל ויהו P 35 יל ויהי םהו M 34 [, ויהת

 1; ׳קהשכ ןיבא רב ׳ייח M 37 jj יח רשבב J- ג1 36 || םהל

38 M + 39 |ן ה תא M 40 רהיטו M — 41[ ל״ב j 

M יאמ ׳קדצב ׳חנמ ישיגמ ׳הל ויהו M 42 jj + 43 ה II 

 .׳נמנ M 46 |[ (!)׳פפ M 45 || ׳נמי M 44 ׳שיעל 0

Der Text. R. Jehuda sagte im Namen Seniuels: Alle Länder sind ein Gemisch 
gegenüber dem Jisraelland, und das Jisraelland ist ein Gemisch gegenüber Babylonien. 
In den Tagen Rabbis wollten sie Babylonien zu einem Gemisch gegenüber dem Jisrael- 
land"machen, da sprach er zu ihnen: Ihr stosst mir Dornen"zwischen die Augen; wenn 
ihr wollt, mag R. Hanina b. Hama mit euch verhandeln. R. Hanina b. Hama verhandelte 

sie zu Jisrael gehöreu. 73. Jen 30,25. 74. Ez. 37,27. 75. Jen 30,21,22. 76. Die Lesart 

 lonischen Codex der St. Petersburger Bibliothek dürfte wol ein Lapsus sein, dagegen entspricht־{im bab םהל

sie in unsrem Text der Lesart 77 .ויהו. Sie müssen zuerst ein Volk Gottes sein, was aber von den 

Ji.sraeliten nicht verlangt wird. 78. Jes. 14,1. 79. Mal. 3,3. 80. Diese Bedeutung hat das 

W. הקדצ im Neuhebräischen. 81. Er liess es unbekannt bleiben. 82. Die Familien des Jisrael- 

lands als vornehmer und reiner erklären. 83. Er selber stammte aus einer babylonischen Familie. 
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 mit ihnen und sprach dann zu ihnen: Es יסוי יברב לאעמשי יברמ"ינלבוקמ ךכ בהל רמא
 ,ist mir überliefert von R. Jismäel b. R. Jose לארשי ןיראל הסיע תוצרא" לכ ויבא םושמ רמאש
 der es im Namen seines Vaters sagte: alle ושקב סחנפ יבר יימיב ^לבבל הסיע לארמ"' ןיראו
 Ränder sind ein Gemisch gegenüber dem וידבעל םהל רמא לארשיי ןיראל הסיע לבב תושעל
 -jisraelland, und das jisraelland ist ein Ge הסירעב ינולמ שרדמה תיבב םירבד ינש רמוא״ינאשב 5
 misch gegenüber Babylonien, in den Tagen הרותה ןמ ףועל הטיהש* ןיא םהל רמא לייע יכ וצורו
I ראל (!סיע תוצרא לכ והל רמא הב ינייעמקו יבתידא des R. Pinhas wollten sie Babylonien zu ei- 
 nem Gemisch gegenüber dem jisraelland וצרו הסירעב והולטנ לבבל הסיע לארשי ן*ראו לארשי
 :machen, da sprach er zu seinen Dienern ^ועיבהש דע וקדבו ובשי והועינה אלו וירהא וצר
 -Sobald ich zwei Dinge im Lehrhaus vorאיו) ונידיב אלכיה ןנהוי יבר רמא הושרפו הנבסל !0
 getragen habe, setzt mich auf das Lager רבס הב״ועמטנ רודה ילודג ירהש השעא המ לבא
 ,und laufG. Als er in [das Lehrhaus] kam העמטנש החפשמ^ןרהצי יבר רמאד קהצי יברכ הל

 sprach er: Nach der Gesetzlehre benötigt תיב תהפשמ״״אנינת ימנ ןנא ףא ייבא רמא העמטנi,7״״.
 -das Geflügel nicht des Schiachtens. Wäh עורזב ןויצ ןב הקהירו^'ןדררה רבעב התיה הפירצה

 ^*rend sie sassen und darüber nachdachten ׳ןי ולא ןוגכ עורזב ןויצ ןב הבריקו התיה תרהא דוע° !5
 -sprach er weiter: Alle Länder sind ein Ge ןיעדיד״ולא ןוגכ ברקלו קהרל רהטלו אמטל אב והילא
 misch gegenüber dem jisraelland, und das תרהא דוע^“ אנאת העמטנ העמטנש ההפשמ לבא
 -Jisraelland ist ein Gemisch gegenüber Baby םירסומ“םימכה לבא התולגל םימכה וצר אלו התיה
 -lonien. Alsdann setzten sie ihn auf das La ’'“ירמאו עובשב תהא סעפ ןהידימלתל םהיניב התוא
 -ger und liefen [mit ihm] fort, jene Hefen hin ארבתסמ קהצי רב ןמהנ בר רמא עובשב םימעפ הל 20

ter ihm’^Jier, sie erreichten ihn aber nicht. 
Hierauf setzten sie sich hin und stellten 
Untersuchungen*'an; als sie aber dadurch 
in Gefahr“gerieten, unterliessen sie es. 

R. Johanan sagte: Beim Tempel, es*״ 
ist in unsrer Hand, was aber soll ich tun, 
auch die Grossen des Zeitalters sind mit 
ihnen vermischt. Er ist der Ansicht R. Ji9- 

haqs, denn R. Ji9haq sagte, dass eine F'amilie, die vermischt worden ist, vermischt bleibe‘*״. 
Abajje sagte: Auch wir haben demgemäss gelernt; In Trans-Jarden war eine Familie, 
namens Beth-Qeripha, die Ben-Qijon durch Gewalt entfernte; eine andere war da, die 
Ben-(^ijon durch GewalUaufnahm. Solche wird Elijahu bei seiner Ankunft als unrein oder 
rein erklären. Nur solche, von denen man es wusste, eine Familie aber, die vermischt 
worden ist, bleibe vermischt. Es wird gelehrt: Noch eine״'war da vorhanden, nur woll- 
ten die Weisen sie nicht nennen; jedoch vertrauen die Weisen es”einander [und] ihren 
Schülern einmal im Septennium an, und manche sagen, zweimal im Septennium. R. 
Nahman b. Ji9haq sagte: Die Ansicht desjenigen, der einmal im Septennium sagt, ist 
einleuchtend, denn es wird gelehrt: [Sagte jemand:] ich will Nazir sein, wenn ich nicht 
Familien bloßstelle, so sei er lieber Nazir und stelle keine P'amilien bloss״■*. 

 1N״.1 ריזנ ינירה° אינתדב**עובשב תהא םעפ רמאד ןאמכ
 :תוהפשמ הלגי אלו ריזנ היהי תוהפשמ הלגא אל םא

47 M 48 || ׳ר יפמ M + ןב קחצי M 49 |j ׳ואו םנכנ 

 אלכיהא M 52 11 ועיגה M 51 |[ וצר — M 50 || ׳ירבד ינא
 ׳רשי םע ב״קה השע[]+ M 54 |[ םהב M 53 j| אוה ׳דיב
 ׳רזב ןויצ (ינב?) ןב הוקחירו M 56 || ׳וחפשמ MP 55 || לכ

 ו| ו -j- M 58 |j ןיעודיד M 57 jj ׳ברקו םש התיה ׳חא דועו

59 M 60 || םעפ ׳הידימלתל הורםמ B ימלתלו ׳הינבל ותוא. 

84. Da er selber alt war u. nicht laufen konnte. Er fürchtete, er könnte durch die 2. Lehre ge- 

zwuugen werden, bemakelte Familien namhaft machen zu müssen. 85. Dies war ihnen neu u. der 

Grund unbekannt. 86. Um von ihm Beweise hierfür zu erhalten. 87. Ueber den Ursprung 

der Familien im Jisraelland. 88. Sie waren dadurch veranlasst worden, machthabende Familien als 

bemakelt zu erklären. 89. Die Aufdeckung der bemakelten Familien im Jisraelland. 90. Da 

ihre Bemakelung nicht allgemein bekannt ist, so scheide man sie nicht aus. 91. Obgleich ihre Be- 

makelnng bekannt war. 92. Bemakelte Familie, die aufgenommen wurde, obgleich dies bekannt war. 

93. Dass sie aus bemakelter Herkunft sind. 94. Obgleich dies sündhaft ist; demnach ist dies mög- 

liehst selten mitzuteilen. 
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 עברא ןבי׳בש ןנחוי יבר רמא הנה רב רב הבר רמא
 תהא םעפ ןהידימלתל ותואי^ירסומ םימכה תויתוא
 רב׳ייןמהנ בר רמא עובשב םימעפ הל ירמאו עובשב
 ביתבד עובשב תהא םעפ רמאד ןאמב ארבתסמ !רהצי
 הישרדימל רבס אבר" ביתכ םלעל םלעל ימש הז°
 יבר :ביתכ םלעל אבס אוהה היל רמא אקריפב‘'
 שודמה רמא ירכז הז°ביתכו ימש הז ביתכ ימר אניבא £«.3,15

Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen 
R. Johanans: Den vierbuchstabigen Gottes- 
namen’® vertrauen die Weisen ihren Schü- 
lern einmal im Septennium an, und manche 
sagen, zweimal im Septennium. R. Nahman 
b. Ji9haq sagte: Die Ansicht desjenigen, 
der einmal im Septennium sagt, ist ein- 
leuchtend, denn es heisstist vicin Name ד״ויב ינא בתכנ ארקנ ינא בתכנ ינאשכ אל אוה ךורב 
für citüg [lediam], und die Schreibweise ist םש הנושארב ןנבר ונת :ת״לד ף״לאב ארקנו י״ה 
iräicvi [zu verheimlichen]. Raba wollte es 10 םדא לכל״ותוא ןירפומ ויה תויתוא הרשע םיתש ןב 
in der Vorlesung vortragen, da sprach ein הנוהכבש םיעונצל ותוא םירפומ ויה םיצירפה וברשמ 
Greis zu ihm: es heisst: leälem. םהיחא תמיענב ותוא םיעילבמדדנוהכבש םיעונצהו 

R. Abina wies auf einen Widerspruch רהא יתילע תהא םעפ ןופרט יבר רמא אינת םינהכה“ 
hin. Es heisst: das ist mein Name, und es יתעמשו למג ןהכ לצא ינזא יתיטהו ןכודל ימאיייהא 
\\€\ss,‘1fJi>as ist meine Benenjmng‘V.T)^x\{Q\-רמא : םינהכה ויהא תמיענב םש עילבהש״ 
lige, gebenedeiet sei er, sprach: nicht wie ןיא תויתוא םיתשו׳יסיעברא ןב םש בר רמא הדוהי 
ich geschrieben werde, werde ich genannt; וימי יצחב דמועו וינעו עונצש^יימל אלא ותוא ןירפומ 
ich werde Jod-He geschrieben, aber Aleph- לכו ויתממ לע דימעמ וניאו רכתסימ וניאו”פעוכ וניאו 
Daieth genannf“. הלעמל בוהא הרהטב ורמשמהו” וב ריהזהו״ ועדויה 

Die Rabbanan lehrten: Früher vertrau- 20 ינשי״לחונו תוירבה לע תלטומ ותמיאו הטמל דמחנו 
te man den zwölfbuchstabigen Gottesna- לאומש רמא :אבה םלועהו הזה םלועה םימלוע 
men“jedem Menschen an, seitdem aber die 
Zuchtlosen'°°sich mehrten, vertraute man ihn 
nur den Frommen der Priesterschaft'°‘an, und 
die Frommen der Priesterschaft verschluck- 
ten ihn bei der Melodie ihrer Brüder, der 
Priestei־‘“. Fs wird gelehrt: R. Tryphon er- 
zählte: Plinst folgte ich dem Bruder meiner 
Mutter auf die Fstrade'°ü1nd neigte mein 
Ohr zum Hochjoriester; da hörte ich, wie er den Gottesnamen bei der Melodie seiner 
Brüder, der Priester, verschluckte. 

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Den zweiundvierzigbuchstabigen Gottesnamen” 
darf man nur dem anvertrauen, der fromm und bescheiden ist, sich in der Mitte des 
Febensalters befindet, nicht in Zorn gerät, sich nicht betrinkt, und nicht auf seinem 
Recht besteht. Wer ihn kennt, mit ihm behutsam ist, und ihn in Reinheit wahrt, ist 
droben beliebt und hienieden begehrt, seine Ehrfurcht ruht auf den Mitmenschen und 
er erbt beide Welten, diese Welt und die zukünftige Welt. 

Semuel sagte im Namen eines Greises: In Babylonien befindet sich jeder im Zu- 
stand der Makellosigkeit, bis dir bekannt wird, wieso er bemakelt ist; in anderen Län- 
dem befindet sich jeder im Zustand der Bemakelung, bis dir bekannt wird, wieso'^er 

 עדויש דע תדמוע תורשכ”תקזחב לבב אבפד הימשמ
 תודמוע ןה לופפ’*תקזהב תוצרא ראש הלפפנ המב ךל

M 62 י״ג ןב — M 64 j! ןהינבל ןתוא M 63 

65 M ׳יקריפב M 66 .|j 67 |ן ינבל j- M- ויה P 68 |j 

 II רמיענב םשל ועילבהש M 70 [] ׳טיא M 69 1| ׳נהכה —

71 (M ינשו■) ]M 72 j דמועו ׳נצ אוהש ,P) 73 j וננאו) j1 

74 (M רהומו) 75 |ן M ׳טשמו P) 76 li יתש) B 77 II 

 .דע ׳ולוספ M 78 || (דשכ P) .הרשכ

95. Das in der Schrift gebräuchliche Tetragranim, dh. wie er auszusprechen ist. 96. Ex. 3,15. 

97. Demnach sind es zwei verschiedene Namen. 98. Das Tetragranim wird aus Scheu Adonaj gelesen. 

99. Bereits in der frühesten rabbinischen Literatur unbekannt, wol mit dem bei den Kabbalisten vorkom- 

menden nicht identisch. 100. Die damit Missbrauch trieben. 101. Die ihn beim Priestersegen 

aus.sprachen; cf. S. 300 Z. 14 ff. 102. Während diese den einfachen Gottesnamen melodisch gedehnt 

sprachen; sie sprachen ihn undeutlich, so dass die I^nkundigen ihn nicht verstehen konnten. 103. Wo 

die Priester den Segen .sprachen. 104. Cf. S. 972 Z. 5 ff. 



F^71a—71b_QIDDUSIN IV,i,ij 952 

 ,^makellos isTT^ JisraelTanT^ilTj לוספל קזחומ לארשי ןירא הרשבנ״המב ךל עדויש דע
 ,als bemakelt angesehen wird, als bemakelt קזחומ תרמא אישק אפוג אח רשב רמיכל קזחומ לוספ
 ,und der als unbemakelt angesehen wird רשכל קזחומ ינת*^רדחו רשכ אמתס אח לוספ^׳לוספל
 als unbemakelt. — Dies widerspricht sich אפילחת רכ אנוח^כר רמא לוספ אמתס אח רטיכ

Coi.b איצוהל ןאכ .דשא ואישהל ןאכ״אישק אל כרד^דימשמ ■י ja selbst: /.uerst heisst es, dass, wenn er als 
 bemakelt angesehen wird, er als bemakelt ^*ןיאישמ לכככ ותחיםש*’לכ ףסוי בר רמא :ודימ .דטיא
 ,gelte, wonach er, wenn nichts bekannt ist דית יריעז :ןניסיייה יאמר אכיאד אנדיאודו .רשיא ול.
 ,als unbemakelt gilt, und nachher heisst es ביסנ .דיל רמא .דו.דד*'ןנהוי יכרד .דינימ טימתשימ אק
 dass, wenn er als unbemakelt angesehen אמקרועל וטמ אהרואכ ילזאק וו.ד דה אמוי יתרכ
 ,wird, er als unbemakelt gelte, wonach er היל רבעמ אקו .דיפתכא ןנחוי יכרל .דיבכרא אימד
 ?!wenn nichts bekannt ist, als bemakelt gilt ךיתעד יאמ ןרשכ אל ןיתנב .דרשכ*״ןיתיירוא היל רמא
 R. Hona b. Tahlipha erwiderte im Namen ’^*ייול יג.דכ’'לככמ ולע ןיסחוי .דרשע ןנתדמ אמיליא
 ,Rabhs: Das ist kein Widerspruch; das eine יכיח יכ וקילס והלוכ ילארשיו’' ייול ינ.דכ וטא
 ,um ihm eine Frau zu geben, das andere היתטימתשיא’'ינחמ ימנ רויתשיא ינחמ רויתשיאד

Qi^.695! וידע לבבמ ארזע .דלע אל״רזעלא יבר° רמאד אה um eine Frau aus seinem Besitz zu brin- 
 \”gen אתידבמופל עלקיא אלוע :הלעו היקנ תלוסכ האשעש
 ־-(R. Joseph sagte: Wenn jemand bab ^’אלו לדנד״הירב קחצי ברל הייזח הדוהי בר יבל
 Ionischen Dialekt spricht, so gebe man ihm רמ .דיל ביסנמ אק אל אמעט יאמ .דיל’* רמא ביסנ
 -eine Frau, jetzt aber, wo Betrüger vorhan ד*בסנא’^אכי.דמ אנעדי ימ .דיל רמא .דירבל אתתיא.
 .den sind, befürchte man אמלדי״קיתאק אכיהמ ןניעדי ימרנא וטא היל רמא 20

 Zeeri mied R. Johanan, denn dieser ס.״ הדוהי ירעכ תולותב ונע ןויצכ םישנ״”ביתכד ךנחמ¬
wünschte von ihm, dass er seine Tochter ” 
heirate. Eines Tags gingen sie zusammen 
auf dem Weg, und als sie an einen Wasser- 
graben herankamen, nahm er R. Johanan 
auf seine Schulter und trug ihn hinüber. 
Da sjorach dieser zu ihm: Meine Gesetzes- 
künde ist unbemakelt und meine Tochter 
ist bemakelt!? Du stützest dich wol auf fol- 
gende Rehre: zehn Geburtskasten”’zogen 

 ”ירשכ דלוה לארשי תב לע אבה דבעו יונ״אמית יכו

Thr. 

Jab 

M 7Q 1 11 יראו ורשכנ P 80 :ן (לוספ — M) 81 1| - ׳חומ 

 M 82 ׳רמא M 83 |j ׳דוהי M 84 |1 אברד |] M 85 ונממ

 ׳טא השא |; M 86 לבב(!)יתיחםש !; M 87 ביתנ ל״א הוהו
90 II ׳טיליא — M 89 II (ןירשכ M) 88 |ן יאתרב [ביסנ?] 

 M וטא ל״א אכה יעמטיא והלכו || P 91 לארשיו 11 92 (’1

M 94 11 א״ראד M 93 || ותטימתשיא M .(היתימטשיא 

 רמ ביפנימק אל ט״מ ל״א ביסנא אלו לדגד ׳דוהי ברד ׳ירבל ׳יזח

P 96 !ן הדוהי ברד -j- B 95 |! ׳נביסנ אכיהמ ׳עדי אל ל״א 
 — היל || B 97 ביסנא M 98 jj — ימ || M 99 -)- .והב

aus Babylonien herauf: Priester, Reviten &c. Sind denn alle Priester, Reviten und Jis- 
raeliten hinaufgezogen!? Wie von diesen [ein Teil] zurückblieb, ebenso blieb auch von 
jenen [ein Teil]'°'zurück. Ihm war das entgangen, was R. Eleäzar gesagt hat, dass näm- 
lieh Ezra erst dann aus Babylonien hinaufzog, nachdem er es wie feines Mehl gesäu- 
bert hatte. 

Einst kam Üla zu R. Jehuda nach Pumbeditha, und als er seinen Sohn R. Ji9haq 
sah, der bereits erwachsen und unverheiratet war, sprach er zu ihm: Weshalb nimmt 
der Meister keine Frau für seinen Sohn. Dieser erwiderte: Weiss ich denn, woher^hch 
ihm eine nehmen soll!? Jener entgegnete: Wissen wir denn, wem wir entstammen!? Viel- 
leicht von jenen, von denen es heisstschändeten sic in Qijon, Jtmgfrancn in den 

Städten Jehudas. Wolltest du erwidern, wenn ein Nichtjude oder ein Sklave eine Jis- 
raeditin beschlafen hat, sei das Kind unbemakelt, so [entstammen wir] vielleicht jenen. 

104. Für den 1. Fall gilt er, wenn nichts bekannt ist, als bemakelt u. seine Abstammung muss un- 

tersucht werden, für den 2. F'all gilt er als unbemakelt. 105. Jener aber wollte als Babylonier keine 

Palästinenserin heiraten. 106. Da werden alle Bemakelten aufgezählt, die nach Palästina zogen. 107. 

Auch in Babylonien sind bemakelte F'amilieii vorhanden. 108. Wo eine Familie zu finden ist, die 

ganz sicher unbemakelt ist. 109. Thr. 5,11. 
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 die auf Betten von ןש תוטמ לע םיבבשה° והב ביתבד ךנהמ אמלדו
620,.sat ולא אניינה יברב יסוי יבר רמאו°םתסרע לע םיחרסו 
 םימורע םהיתוטמ ינפב םימ םיניתשמה’ םדא ינב
 8ץז1.31י401י התע ןבל״ביתכד ונייה יבה יא'והבא יבר הב ףדגמו'

 62.35ג43ג

953 

von denen es heisst 
Elfenlein liegen und sich auf threin Lager 

recken. R. Jose b. R. Hanina erklärte, damit 
seien diejenigen gemeint, die nackt vor ih- 
rem Bett Harn'”liessen, und hierüber schalt 5 םהיתוטמ ינפב םימ םיניתשמד םושמ’םילג שארב ולגי Am,6,7 

R. Abahu: Wieso heisst es demnachינב ולא והבא יבר רמא אלא םילונ שארב ולגי םימורע 
sollen sie nun an der Spitze derYerhannten םהיתוטמ םיקיבדמו הז םע הז םיתושו ןילבואש םדא 
in die Verbannung ziel1en\ weil sie nackt םתוסרע’םיחירסמו הזל הז םהיתושנ םיפילחמו וזב וז 
vor ihrem Bett Harn Hessen, sollten sie an רמא דיבענ יביה^ היל רמא םהלמ* הניאש ערז תבבשב 
der Spitze der Verbannten in die Verbau-10 אברעמ ינב יקדבד יאה* יכ אתוקיתש רתב’ ליז היל 
nung ziehen!? Vielmehr, erklärte R. Abahu, םידקד והיינמ יה וזח ידדה ידהב ירת יב וצנימ יב 
seien damit diejenigen gemeint, die zusam- היתוקיתש’ בר רמא יפט סהוימ יאה ירמא קיתשו 
men assen und tranken, ihre Betten an ein- יפש רב יבל בר עלקיא אהו יניא אסוהי ונייה לבבד 
ander rückten, ihre B'rauen mit einander אתוקיתשב אל אתוסהיב ואל יאמ והב קדבו אלה 
tauschten und ihre Betten durch fremden !•i רמא זיקתש אל יא יקתש יא וקודב והל רמאק יבה 
Samen stinken machten"’. Hierauf sprach םירנתמשיייםדא ינב ינש תיאר םא בר רמא הדוה״ בר 

 םתואי׳ןיהינמ ןיאו ןהמ דחאב שי לוספ ןימש הזב הז
 םא יול ןב עשוהי יבר רמא :וריבחב דחא״קבדיל
 שי לוספ ץמש וזב וז תורגתמה תוחפשמ יתש תיאר

dieser: Was ist nun zu machen”? Jener er- 
widerte: Man richte sich nach der Schweig- 
samkeit”’, denn so stellen sie im Westen 
 Untersuchungen an; wenn zwei mit ein-20 רמא :התרבחב !רבדיל התוא ןיחינמ ןיאו ןהמ תחאב

 התימ ןשימ”האירב לבב ברד הימשמ אבס אפפ בר
 בור״סיססונל םילוה ןיב המו תססוג םליע .דלוה ידמ^׳';

 ןכיה דע ’

284 

163Ö 

 :,דתימל םיססוג בור° םייחל םילוה
 37י>

«M 1 Ar.iB 2 שמש P + ׳תעמ א^יא 
 הז םע הז M 4- !1 םילוג
 א -|- P 7 |] דיבעא סיה

M 3 - םושמ... 
5 M ןהיתוסירע ÄI 6 II ׳לא 

8 M ווה יכ ׳רעמ ינבר אה 
 M 9 סחוימ קיתשו םירקד והיניב ירמא ׳דה ידהב ירת ׳גימ

 אלה יפט• יניבל ׳קיא בר אהו יניא ׳תוקיתש ונייה לבבד ׳תוסחימ
 11 11 ׳רגתמה M 10 jj יקתש יא והל קידבק יבה והב קדבו

B 12 ; ותוא M — 13 || דחא BP ןושימ M 14 |i יוה. 

ander zanken, so beobachten sie, wer von 
ihnen zuerst schweigt, und sagen, dieser sei 
aus vornehmer Herkunft. Rabh sagte: In der 
Schweigsamkeit der Babylonier liegt ihre 
vornehme Herkunft. — Dem ist ja aber nicht 
so, als Rabh einst zu den Essigmachern”^ 
kam, stellte er Untersuchungen an; doch 
wol über ihre Herkunft!? — Nein, über ihre 
Schweigsamkeit; er sagte wie folgt: unter- 
sucht sie, ob sie schweigsam sind oder nicht. 

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn du zwei Menschen siehst, die einander 
befehden, so haftet einem von ihnen ein Makel an, und man”dässt ihn nicht, sich dem 
anderen anschliessen. 

R. Jehosuä b. Uevi sagte: Wenn du zwei Familien siehst, die einander befehden, 
so haftet einer von ihnen ein Makel an, und man lässt sie nicht, sich der anderen an- 
schliessen. 

R. Papa der Greis sagte im Namen Rabhs: Babylonien ist gesund, Mesan ist tot, 
Medien ist krank und Elam ist sterbend"*.—Welchen Unterschied gibt es zwischen Kran- 
ken und Sterbenden?—Die meisten Kranken bleiben am Reben, die meisten Sterben- 
den verfallen dem Tod. 

110. Am. 6,4. 111. Wol in Gegenwart der Frau; dies gilt als besondere Schamverletzung; cf. 

Bd. i S. 463 Z. 12ff. 112. Am. 6,7. 113. Das im angezogenen Schriftvers gebrauchte W. חרס, sich 

Junstrechen, hat im Neuhebräischen auch die Bedeutung stinken, verwesen. 114. Um die Makellosigkeit 

einer Familie festzustellen. 115. Dh. Bescheidenheit, Nachgiebigkeit; Menschen aus vornehmer Her- 

kunft sind weniger zanksüchtig. 116. Bezeichnung einer bekannten Familie; die Lesart ist unsicher, 

viell. Ortsname. 117. Durch himmlische Fügung. 118. Bildliche Bezeichnung ihrer Herkunft; 

das erste besteht aus nur reinen Familien, das andere aus nur bemakelten, u. die folgenden aus überwie- 

gend reinen oder bemakelten. 

120 Talmud Bd.V 
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Wie weit reicht Babylonien"’? Rabh 
sagt, bis zum Strom Azaq"°; Semiiel sagt, bis 

zum Strom Joani‘". — Wie weit oberhalb 
des Tigris? Rabh sagt, bis Bagda und Avna; 

 רהנ דע רמא לאומשו קזע רהנ דע רמא בר לבב
 אדנב״דע רמא בר אביה דע תלנידב ליעל ינאוי"
 ללכב ינכשומ״אלו ינכשומילע רמא לאומשו אנוואו

 Q,d.72־ ירה ינכשומ״לאומש רמא אבא רב אייה יבר°''רמאהו
 -Semuei sagt, bis MoskaniT—ist denn Mos .ללכב ׳ינכשומו'’יינכשומ’לע אלא ןיםחויל הלוגכ איה •־

 kani nicht einbegriffen, R. Hija b. Abba “'דע לאומש"בר רמא אכיה דע תלגידב תיתחתל
 -sagte ja im Namen Semuels, Moskau! glei "אתיליעי״אדח ןייוה איימפאי^יתרת האתת איימפא

 -che hinsichtlich der Herkunft dem Diaspora אדח ןיבו הלוספ אדהו הרישכ אדה אתייתת אדהו

 ״'!?gebiet ''אל ארונ וליפאו ידדהא ידפק אקו הסרפ אדחל
 .ioskani\[ איעתשימד" אה אתלוספד ךינמיסו ידדהא'“ ילשומ יס

ßcr.lSö , 

15322a י 
Pes.1043 
Tai.293 I 

M1|.12l> 

- Bis Moskau!, einschliesslich 
-Wie weit unterhalb des Tigris? 

 R. Semuei erwiderte: Bis Unter-Apamia. Es ארקא'“ דע רמא בר אכיה דע תרפב ליעל תינשימ

 -gibt zwei Apamia, ein oberes und ein un יברו תרפ יבד ארשיג דע רמא לאומשו ינקבלותד

 -teres; das eine ist unbemakelt und das an אמיתיאו ייבא טייל° אמזיגד'“תרבעמ'’דע רמא ןנהוי!
 dere ist bemakelt; sie sind eine Parasange אלא טייל אל״לאוממידא טייל ברדא ברדא ףסוי בר|

Qid.ssb 5! םלועל אמיא תיעביאו לאומשדא ןבש לכו ברדא טייל von einander entfernt. Sie nehmen es mit 
Ni(t.14327־ ^ךף2 .,^ד ארטייגו טייל אל לאומשדא טייל ברדא einander so genau, dass sie einander nicht 

foi.72 רמא יאסרפ הוילד אוה אנדיאה״״יאק הוה היתתל" einmal Feuer borgen. Als Merkzeichen diene 

 ״\ —dir: das bemakelte spricht mesenisch רמא אכיה דע תרפד אסיג אהל ףסוי ברלייייבא היל
 Wie weit oberhalb des Euphrats? Rabh אתידבמופד יסחיימ םריב״םוטימ ךיתעד יאמ היל
 sagt, bis zur Burg von Telbenkane, Semuei ךכ ןיסחויל תקולחמכ אפפ בר רמא :יבסנ םריבמ 20
 -sagt, bis zur Euphratbrücke, und R. joha ןיסחויל תקולחמ רמא ףסוי ברו ןיטיג ןינעל תקולחמ
 ,uan sagt, bis zur Furt von Gizma. Abajje ארשיגד אניינת אבראי׳דע לבה ירבד ןיטיגל'“לבא:

manche sagen R. Joseph, schimpfte über die 
Ansicht Rabhs״'. — Er schimpfte nur über 
die Ansicht Rabhs und nicht über die des 
Semuei‘“!? — Vielmehr, er schimpfte über die 

15 M 16 ינאג M (?אנואכו) אנווסו ,ד.ונ 
18 M 19 ׳יבא רב אייח בר P ינכשמו 

17 P ינכשמ 
20 M תחתל 

 M 21 ׳ רב ׳םפ M 22 ׳ימופא |! M 23 ׳תיימופא

 M 24 ׳אתת ידחו יאליע !M 25 1 ידדהל ידפקו ׳םדפ ׳דח ןיבו

P 27 ״ יעתשמד ׳ליספד ךנה ימיהו ידדהל M 26 ׳יפאד ge- 

 muel. Wenn du willst, sage ich: tatsächlich א־1יגי 1י 30 ״־א E .ם.4 בידא ■־.אי(נ״1 3

 schimpfte er nur übei die Ansicht Rabhs האסרפ ׳וילדד אוה ׳נדיאה ף״בד ׳רשיגו B 32 i היאתתל ;; 33
 B vind nicht über die x\nsicht Semuels, denn + י ו M 34 ׳ ךהל ׳ברל M 35 יסחוימ םאריב םאריב
 jjg Brücke des Euphrat befand sich [früher];) ׳מופד ' M 36 י ןיטיג ןינעל M 37 רשיג יתותד ׳תיינת ׳תברע .

tiefer, die Perser aber haben sie jetzt höher gelegt. Abajje fragte R. Joseph: Wie weit 
auf der anderen Seite des Euphrats? Dieser erwiderte: Du denkst wol an Biiam , aber 

die Vornehmen von Pumbeditha heiraten aus Biram. 
P. Papa sagte: Wie sie hinsichtlich der Legitimität streiten, so streiten sie auch 

hinsichtlich der Scheidung״*. R. Joseph aber sagte, sie streiten nur hinsichtlich der Le- 
gitimität, hinsichtlich der Scheidung aber stimmen alle überein,, dass es bis zur zwei- 

ten Bachweide‘'’der Brücke reiche. _ 

j'jg71Ih1^chtl. der Reinheit der Herkunft. 120. Die Desart dieses Namens ist schwankend; 

wahrscheinl. Gazaka od. Ganzaka; cf. דמח םרכ v p. 211. 121. Ebenso unbekannt ist ינאג des Cod. M; 

iin jer. T. ינאוו, worin BKRI.ineR (/'fär. z. u. Ethnogr. Babyloniens p. 18) Nahrvan findet. 122. 
Meist mit Moxoene identifizirt. 123. Womit Babylonien bezeichnet wird. Die Erklärung R. Josephs, 
darunter sei Pumbeditha zu verstehen (cf. Bd. iij vS. 355 Z. 3), dürfte scherzhaft aufgefasst werden, da er 

in dieser Stadt lebte u. wol sagen wollte: das Gebiet, wo wir uns befinden. 124. Mesan besteht ganz 
aus Bemakelten. 125. Babylonien reicht nicht so weit. 126. Nach ihm reicht es noch weiter. 
127. Das auf der anderen Seite lag. 128. Diesbezüglich wird zwischen dem Jisraelland u. den fremden 

!.ändern unterschieden (cf. S. 363 Z. 1 ff.) u. Babylonien gleicht dem ersteren (cf. S. 374 Z. 13ff.). 129. 

Od. Weidengestrüpp; wol Name eines bekannten Orts. 
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Rami b. Abba sagte: Der Küstenstrich"״ אינוש״לבבד אתליבת אמי ליבח אבא רב ימר רמא 

ist die Krone"'von Babylonien. Sonja"und ארוצ־יצייףא רמא אנייבר אמי ליבחד אתליכת א־יבונו 

Gobja sind die Krone des Küstenstrichs. אתליבת אמי ליבח רמוא סחנפ ןב ןנה ־יכה ימנ אינת™ 
Rabina sagt, auch Qi90ra. Ebenso wird auch אמי ליבהד אתליבת ארוציצו איבונו אינוש לבבד 

gelehrt: Hananb.Pinhas sagte: Der Küsten- 5 איה אלו יאתוכ והב יברעיא אנדיאהוי״אפפ בר רמא 
strich ist die Krone von Babylonien. Sonja, ליבה יאמ היל ובהי אלו והיינימייאעבד אוה^׳אתתיא 
Gobja und (;i90ra sind die Krone des Kü- ארבנ אוהה :ףיסרובד״תרפ וז אפפ בר רמא אמי 

stenstrichs. R. Papa sagte: Jetzt aber sind אהפנ ןלהצי יבר דמע טושימ טוש ןמ אנא״והל רמאד 

Samaritaner mit ihnen vermischt. Dem ist תדמוע’^ תורהנה ןיב טושימ טוש" רמאו וילגר לע 

aber nicht so; er wollte von da eine Frau 10 רמא ייבא’* רמא יוה^^ יאמ תדמוע תורהנה ןיב יבו 

heiraten, und sie gaben ihm keine™. — ןיב אנינה יברב יפוי יבר רמא אבקוע רב אמה יבר 

Welches ist der Seestrich? R. Papa erwi- רמא אמייק אביהו ןיסהויל הלוגכ איה ירה תורהנה 

derte: Das ist [die Gegend am] Euphrat ןנהוי יבר רמא אהו ליעלו אריקד יהיאמ^״ןנהוי יבר 

bei Borsippa. .. רמא :אקפנ העוצר״ייבא רמא אמזינד אתרבעמ דע;,^ ^?^ 

Einst sagte jemand, er sei aus Sasme-15 ןוזלה בר רמא״לאננה בר רמא^‘ןיבא^° רב אקיא בר 

sot™. Da stellte sich R. Ji9haq der Schmied אל ייבא היל רמא ןיסהויל הלוגכ איה ירה דנווהינ“ 

(auf seine Füsse) hin und sprach: Sasmesot היל רמא םתה היל הלפנד איה המבי היל ותיצת 
liegt zwischen den Flüssen.—Was ist denn ברל הולייש״’ליזא איה לאננה ברד איה יריד וטא 

dabei, dass es zwischen den Flüssen liegt? הלוגכ איה ירה״״ןוזלה בר^למא יכה והל רמא לאגנה 

Abajje erwiderte im Namen des R. Hama 20 אבא יבר רמאד״אנהב רב אבא יברד אגילפו ןיפהוילJab, 160 

b, Üqaba im Namen des R. Jose b. R. Ha- 

nina: [Der Landstrich] zwischen den Flüs- 

sen gleicht hinsichtlich der Legitimität der 

Diaspora. — Wo liegt dieser? R. Johanan 

erwiderte: Von Ihideqara™aufwärts. — R. 

Johanan sagte ja aber, bis zur Furt von 

Gizma!? Abajje erwiderte: Ein Streifen ragt 

hinaus. 

R. Iqa b. Abin sagte im Namen R. Ha- 

nanels im Namen Rabhs: Halvan"״gleicht 

hinsichtlich der Legitimität der Diaspora. Abajje sprach: Hört nicht auf ihn; ihm ist 

da eine Eheschwägerin zugefallen. Jener entgegnete: Ist dies denn von mir, dies 

5tan1mt ja von R. Hananel!? Hierauf fragten sie R. Hananel, und er erwiderte ihnen: 

Folgendes sagte Rabh: Halvan gleicht hinsichtlich der Legitimität der Diaspora. Fr 

streitet somit gegen R. Abba b. Kahana, denn R. Abba b. Kahana sagte: Es heisst: 

Er führte sie nach Halah, Habor, dem Strom Gozen und den Städten von Madaj. Halali 

ist Halvan; Habor ist Adiabene; dem Strom Gozen, das ist Ganzaka; den Städten 

!!,Reg.isןזוג רהנ רובהבו הלהביימהניו״ביתבד יאמ אנהכ רב !׳ 

 וזי״ןזוג רהנ ביידהי״וז רובה ןוזלה וז הלה'“ ידמ ירעו

37 M •היינש M 38 I 39 ! איריציצ M — 11 ארוציצו...אינת 

40 M — 41 ו M — אוה ,P) 42 j 43 (הינימ 

 M 45 I אנא •^גושימששימ M 44 !! יסרובד B .ףיסרובד — 1י

 M 48 [I יוה — P 47 איה 11 טושמשש•
 51 ייבא M 50 11 יאהמ M 49 || אנינה ר״א והבא ׳ר

f P- ייבא רמא M 52 n — 53 ;■ ר א M — רהינ 
54 M 55 1: ל״א הדל הילייש P 56 1 יבר j- E- 11 דנווהינ 

57 MP 58 : חלהלב MP 59 ן הלחל M 60 ביידח 

M הז. 

130. Für םיה לבח (Zeph. 2,5) hat Pesittha אמי לבח u. Cod. Syr. hex. אמיד אלבח, dagegen aber Targuiu 

 weniger einleuchtend ist die ;(לילכת wol gekürzt von) .Od. der Schmuck, so nach Rsj .אמי רפס. 131

Erklärung Plnde (תילכת) od. Purpur (אתלכת); vielt ist unser Wort das syr. אתוליכת Schutz, Zuversicht, 

Vertrauen, dh. das Zuverlässigste. 132. Mit היינש des Cod. M stimmt auch der jer. T. überein. 133. 

Aus diesem Grund verbreitete er über sie diese Behauptung. Zur Ehrenrettung RP.s erklären manche; er, 

ein .Samaritaner, wollte eine Frau von ihnen heiraten, sie gaben ihm aber keine. Auch aus einem an- 

deren Bericht im T. ergibt es sich, dass RP. üble Nachrede nicht besonders mied, u. zu seiner Ehrenrettung 

wurde sogar die betreffende Stelle in den kursirenden Ausgaben korrigirt; cf. Bd. i S. 68 Z. 16 ff. u. hierzu N. 3. 

134. So nach Cod. M; die Identifizirung mit Samosata wird von Hir.SChKnsohn (תומכח עבש p. 233) zu- 

rückgewiesen. 135. Cf. Bd. vj S. 1014 N. 231. 136. Identifizirt mit Calachene; so nach den neueren 

Forschungen zu korrigiren; der Name Neh. ist hier mit Cod. M zu streichen. 137. üReg. 18,11. 
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 -Madajs, das^st^Hamadan'unTse^ne Nadi דגווהנ וז הל ירמאו^׳היתורבחו ןדמח וז ־ידמ לרע קזניג

 barorte. Manche' sagen, es sei Nahavend לכשומ״^ךרב לאומש רמא הלתורבח יאמ היתורבחו

 -und seine Nachbarorte.—Welche sind sei אקלסק לוספל םלוכו ןנחוי יבר רמא יקמורו יקסוה

Qid.71nב אייח יבר רמאהו“ ינכשומ ונייה יכשומ'^אתעד ne Nachbarorte? Semuel erwiderte: Karak, 

 .Moski, Hosqi und Romqi. Hierzu sagte R ןיסחויל .דלונכ איה ירה ינכשומ לאומש רמא ןיבא 5

 ,glaubte'־Johanan: Alle sind sie bemakelt. Er ס־״.7,5ןיעלע תלתו" :דוחל ינכשומו''דוהל יכשומ אלא

 Moski sei Moskani. R. Hija b. Abba sagte ביידה^’ ןוזלח וז ןנחוי יבר רמא היניש'^ ןיב המופב

 -ja aber im Namen Semueis, Moskani giei אויח“וראוךתטלופ םימעפו ןתעלוב םימעפש ןיביצנו

 -che hinsichtlich der Eegitimität der Dias םייסרפ ולא ףסוי בר ינת" ברל הימד אנינת ירחא

 pora!? —vielmehr, Moski und Moskani sind רעש ןילדנמו בודכ ןילברוסמוי׳בודכ ןיתושו ןילכואש !0

 ,verschiedene [Orte] יזח הוה יכ ימא יבר בודכ החונמ םהל ןיאו בודכ

 -drei Rippen in seinem Maul, zwi *‘היל רמא :אדיינ׳"אבוד ונייה רמא ביכרד אסרפ

 sehen seinen Zähnen. R. Johanan sagte: Das לש תולייחל םימוד׳יהיל רמא םייסרפ ינארה יולל’°יבר

 ־^°sind Haivan, Adiabene und Nezibis,die es ינארה הלבח יכאלמל ןימוד^ךירבח ינארה דוד תיב
 .zuweilen verschlingt und zuweilen freigibt ינארה" אסכה תיב לש םיריעשל ןימוד" םילאעמשי !5

 -Darauf erschien ein anderes Tier, einzewei‘'^' יכ :תרשה יכאלמל םימוד״לבבבש םימכח ידימלת

 .tes, das glich einem Bären לבבב אכיא אינמו.ד״רמא יברד הישפנ״אחינ הוה

 Das sind die Perser, die wie ein Bär essen אריזממד’*הלוכ לבבב אכיא אירגסס”איה יאנומעדרלוכ

 und trinken, wie ein Bär beleibt sind, wie םיפילחמש™שי םיחא ינש לבבב אכיא אקריב איה

 ein Bär das Haar wachsen lassen und wie םויה לבבב אכיא איטסד אתריב הזל הז םהיתושנ 20

ein Bär keine Ruhe haben. Wenn R. Ami 

einen Perser reiten sah, sagte er: Da ist 

ein Wanderbär. 

Rabbi sprach zu Eevi‘“'': Zeige'‘‘'mir die 

Perser. Dieser erwiderte: Sie gleichen den 

Truppen des Davidischen Hauses. — Zeige 

mir die Geber. Dieser erwiderte: Sie glei- 

dien den Teufeln’״. — Zeige mir die Araber. 

— Sie gleichen den Gespenstern des Ab- 

Orts. — Zeige mir die Schriftgelehrten von 

Babylonien. — Sie gleichen den Dienst- 

engein. 

Als die Seele Rabbis zur Ruhe ein- 

kehrte, sprach'”er: In Babylonien gibt es ein Humania, das ganz aus Ämonitern be- 

steht. In Babylonien gibt es ein Sasgarja, das ganz aus Bastarden besteht. In Babylonien 

gibt es ein Birqa, in dem zwei Brüder vorhanden sind, die ihre PTauen mit einander 

tauschen. In Babylonien gibt es eine Burg der Abtrünnigkeit, und heute fielen sie von 

Gott ab. Sie Hessen nämlich am Sabbath den Teich Fische anschwemmen und fingen 

sie am Sabbath. R. Ahi b. R. Josija tat sie in den Bann, und sie wurden vertilgt. In 

Babylonien gibt es eine Burg Agma, in der ein Ada b. Ahaba vorhanden ist, der 

heute im Schoss Abrahan1s‘״sitzt. Heute ist R. Jehuda in Babylonien geboren worden. 

138. Der die folgende Frage richtete. 139. Dan. 7,5. 140. Das persische Reich; dem diese 

Orte vorübergehend gehörten. 141. Devi [b. Sisi], ein Schüler R.s, war von seiner Reise nach Ba- 

bylonien (cf. Bd. iij S. 347 Z. 7) zurückgekehrt, u. R., der Babylonien nicht gesehen hatte, liess sich von ihm 

Land u. Leute schildern. 142. Dh. schildere, beschreibe sie mir. 143. Eigeutl. Verderben brin- 

gende Engel. 144. In einem visionären Zustand. 145. Nach einer Erklärung: heute ist er ge- 

storben, nach einer anderen: heute wird er beschnitten. 

 אתבשב ירווכד אריפ יפקאד םוקמה ירחאמ ורס
 יברב יחא יבר והניתמש“ אתבשב והב ודצו ליזאו*’
 אדא*'לבבב אכיא אמנאד ארקא דומתשיאו הישאי

 coi.b םהרבא לש וסיחב בשוי םויה״ הב שי הבהא רב

62 M 61 יקנמדרו יקזח יכישומ M — היתורבחו...ירמאו 
63 M יניכשומ ׳יה יבישומ M 64 |j יניבשומו !P 65 j 

 M 68 II בודכ ׳רוסמו — M 67 || איוח M 66 || אהניש

 " ןיימוד ךב M 71 || יאויל M 70 || איידנ M 69 || יאסרפ

72 M 73 || ןיימוד ךכ ל״א M 74 || ל״א (M — ׳שפנ) י! 

75 M 76 || אינמיה ׳ר M + 77 || ד B אירגסמ. M 

 I: ׳לחמ הב M 79 || אחאב אוה ירזממד M 78 || ׳ריגסס
80 P יפקאד םהירחאמ. M ריצו יאווכד ׳ריפ יפקמד ׳ה ׳חאמ(!) 

 II 82 ירווכב B 81 || דמתשאו הישוי א״ר ׳חמשו ׳תבשד

V ורייצו לוזאו M 83 II + בר. 
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 לבר תמשכ*'רמ רמאד לבבבדדדוהי בר דלונ םורד*-
 תמשכ הדוהל בר דלונ לכר תמשכיייבר דלונ אבלקע
 ךדמלל לשא בר דלונ אבר תמשכ אבר דלונ הדוהל בר
 ותומכ קלדצ ארבנש“דע םלועה ןמ רטפנ קלדצ ןלאש°J»יי■i^3ינ

Ecc.1,e התבכ אלש דע שמשה אבו שמשה הרזו° רמאנש I 

 לתמרה לאומש לש ושמש החרז ללע לש ושמש
3,3.isam'*׳וגו בבש לאומשו הבבל םרט םלהלא רנו° רמאנש: 

 ןוגכ רמא הדוהל בר״רירצ ולבלבס בקעלל ׳ה הוצך,\״ןי^י/
 ןב והלטלפו לאבנהכ להלו° :ארהנ םופל אלנמוה £^•״,13

 0 רמואו לודג לוק קעזאו*'לנפ לע לפאו תמ (ו)הלנב

 רמא דחו הבוטל רמא דה לאומשו בר ׳ה לנדארדהא
 ןשלמד ארדנתסלאד״אה לכ הבוטל רמאד ןאמ הערל
 הללבש לאה ללוכמ״הלל חלש הוה רצנדכובנדרדלנתח
 לרודשל לעב ןמקל לאקד ןל תרדשייאל ךל תלתללאד

 5 ןנלבשחד ןנא והלנב ןב והלטלפ הלל רמא לארשלמ הלל

 השעש למ אלבנ רמאו םתהל ולזלנ ןלדבעו ךמקי״וקלנ"
 הערל רמאד ןאמ ולמל לצהב תומל לארשלב הבוט"
 הנופה לנומדקה ׳ה תיב רעש לא לתא אבתו״ביתבדו■־.*•!
 םלואה ןלב לכיהה) רעש[ה] חתפב הנהו המידק

 0 הינזאל'*תא םכותב האראו שלא השמחו םירשע (חבזמלו

 בלתבו םעה לרש והינב ןב [ו]הלטלפ תאו רזע ןב
 התפ(ב) הנהו תימינפה ׳ה תלב רצח לא לתא אבלו'" 8,10

 השמהו םירשעכ חבזמה ןיבו'םלואה ןלב [׳ה] לבלה(ה)
 עמשממ“ המדק םהינפו ׳ה לכיה לא םהירחא שלא^"^'
 5 יפלכ' םהלרוחאש עדוי לנלא המדק םהינפו רמאנש

 דמלמ ׳ה לכיה לא [םהלרהא] רמול דומלת המ ברעמ
 הלעמ יפלב םמצע ןלזלרתמו םמצע ןלעלרפמי ויהש
 תומל לארשיב תאזה הערה השעש למ איבנ רמאקו

83 M + 84 !: וניבא M — לבנב |M 85 j 1' תמ אלש דע 

86 M 87 !' דלונש M — ׳וגו...׳אנש :M 88 j רמא י״רא 

 םיהלא P 90 ; לוקב ארקאו P 89 [ ׳ינמוהו ׳ינפרה ןוגכ בר
 יגה לכמ M 93 ד — P 92 |ן ׳רדטסיאד M 91 [j בר

 95 ירודש אעב ךמק יאקד ךל תרדשמ M 94 ji ןייובש

M 96 !1 ׳אקו םתה ליזיל ןנידבעו ךמק יוהינ (P וידבעל ןמק). 
B ׳בעו אבה ךמקמ M 97 il 98 !: תומי תאזה הבוטה M 

 הבזמלו P 1 תיב רעש לא יתוא אבתו P 99 ji הנזעי
 ןיערופ גjj 4 1 רמול...יפלכ — M 3 {| םושמ P 2 || םירשע

 .הטמ יפלב ׳זירתמו

957 ' QIDDUÖ 

Der Meister sagte nänilich: Als R. Äqiba 

starb, wurde Rabbi geboren, als Rabbi starb, 

wurde R. Jehuda geboren, als R. Jeliuda 

starb, wurde Raba geboren und als Raba 

starb, wurde R. Asi geboren. Dies lehrt dich, ; 

dass ein Frommer nicht eher aus der Welt 

scheidet, als bis ein anderer Frommer sei- 

nesgleichen geboren wird, wie es heisst:‘‘'VA 

S071ne geht atif und die Sonne geht ^mter. 

Bevor die Sonne Fhs untergegangen war, 1 

ging die Sonne Semuels aus Rama auf, wie 

es h.Q.isst'd'hind die Le^ichte Gottes war noch 

nicht erloschen 21nd Senmel lag 8cc. 

Entboten hat der Herr gegen Jäqob 

seine Widersacher rmgsherum. R. Jehuda 1 

sagte: Wie Humania um Pum-Nahara. 

^^Hnd es geschah, wie ich weissagte, da 

starb Pelatjah'ii, der Sohn Bcnajalms; da fiel 

ich auf mein Angesicht 2md schrie mit lauter 

Stimme zmdsprach: Ach, Herr, 0 Gott. Rabh 2 

und Semuel [streiten hierüber]; einer sagt, 

zum Guten, und einer sagt, zum Bösen. 

Einer sagt zum Guten. Der Statthalter von 

Mesan, der ein Schwiegersohn Nebukhad- 

necars war, Hess ihm sagen: Von all den 2 

Gefangenen, die du dir geholt hast, schick- 

test du uns keinen, der vor uns Dienst tun’'° 

könnte! Hierauf wollte er ihm welche von 

Jisrael schicken, da sprach Pelatjahu, der 

Sohn Benajahus, zu ihm: Wir Vornehmen, 

wollen bei dir bleiben und die Sklaven mö- 

gen da hingehen. Dieserhalb sjirach der 

Prophet: Wer Jisrael dieses Gute erwiesen 

hat, soll in der Mitte der Jahre sterben!? 

Einer sagt, zum Bösen. Es heisst:‘'‘?7//<r/ er 

brachte mich an das östliche Tor des Hauses 

des Herrn, das nach Osten gezvandt ist; und 

siehe, am Eingang des Tors zoaren fiiinfundzzoanzig Männer und ich sah unter ihnen Jaa- 

zanja, den Sohn Azurs, und Pelatjahu, den Sohn Benajahus, die Pürsten des Volks. Ferner 

heisst Q.s'Pund er brachte mich in den inneren Hof des Hauses des Herrn; tmd siehe, am 

Eingang zum Tempel des Herrn, zzvischen der Vorhalle und dem Altar, zvaren gegen fünf- 

imdzzmnzig Alänner, ihr Rücken gegen den Tempel des Herrn itnd ihr Gesicht gegen Osten. 

Wenn es heisst: ihr Gesicht gegen Osten, so weiss ich ja, dass ihr Rücken gegen Westen 

war, wozu heisst es: ihr Rücken gegen den Tempel des HerrrP. Dies lehrt, dass sie sich 

entblössten und gegen oben exkrementirten. Dieserhalb sprach der Prophet: Wer diesen 

146. Ecc. 1,5. 147. iSam. 3,3. 148. Thr. 1,17. 149. Ez. 11,13. 150. Eigentl. 

stehen, leichten (Pagen-)dienst verrichten; cf. Dan. 1,4. 151. Ez. 11,1. 152. Ib. 8,16. 
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 Frevel in Jisrael getan hat, soll in seinem יבר■ רמאד הערל רמאד^ לאומשד םיייתסת והטיימ לע'

 -Bett sterben!? Es ist zu beweisen, dass Se הלוגב איה ירה ינבשומ לאומש'רמא ןיבא רב אייה

 .muel es ist, welcher sagt: zum Bösen. R אלו תודבע םושמ אל ול* ושה אל ןשימ’ םיסחויל

 -Hija b. Abin sagte nämlich im Namen Se ודיפקה’ אל הב ויהש םינהכ אלא תורזממ םושמ

 -muels: Moskani gleicht hinsichtlich der Ee הבוטל רמאי‘לאומש ךל אמיא”םלועל תושורגה לע 5

Naz:62S תוראהל אצי ודבע ריקפמה°'*רמאד הימעטל לאומשו” gitimität der Diaspora; bezüglich Mesan hat 

 -man weder Knechtschaft noch Bastarden דרגקמ שיא דבע לב1ו1°רמאנש רורחש טג ךירצ וניאו«^•''»

 schaft ^’befürchtet, nur achteten die Priester ול שיש דבע אלא השא דבע אלו שיא דבע ףסכ

 -daselbst nicht auf [das Verbot der] Geschie תושר וברל ןיאש דבע״דבע יורק וילע וברלי^תושר

 ,denen.—Tatsächlich, kann ich dir erwidern וז לאומש רמא הדוהי בר רמא ;דבע יורק ןיא וילע !0

 ,ist es Semuel, welcher sagt: zum Guten תקזהב תוצרא לכ םירמוא םימבח לבא ריאמ יבר ירבד

 denn er vertritt hierbei seine Ansicht. Er רב אנוה ברל היל ארש• רמימא תודמוע םה תורשכ

 -sagte nämlich: Wenn jemand seinen Skia ישא בר היל רמא אתייזוחמ” אתתיא בסנימל ןתנ

 ven als Freigut erklärt, so ist er frei und "ירבד וז לאומש רמא הדוהי בר רמאד ךיתעד יאמ

 benötigt keines Freibriefs. Es heisst רקזחב תוצרא‘* לכ° םירמוא םימכח לבא ריאמ יבר !5^0111.76

 \jeder Sklave eines Manns, um Geld gckauß יכה ינתמ אל אנהכ בר יב אהו תודמוע ןה תורשכ

 etwa nur der Sklave eines Manns und nicht ’'ינתמ אל דיבז בר יבו יכה ינתמ אל אפפ בר יבו

 der Sklave einer Frau? — Vielmehr, ein היל עימשד״םושימ הינימ הלביק אל יכה וליפא יכה

tQid.s ■יניתנו יריזממ"ןנבר ונת :אעדרהנד דיבז ברמ" Sklave, über den sein Herr Gewalt hat, 

 heisst Sklave, ein Sklave, über den sein רמוא ריאמ יבר יפוי יבר ירבד אבל דיתעל םירוהט 20

 .Herr keine Gewalt hat, heisst nicht Sklave "רמאנ רבב אלהו יסוי יבר'* ול רמא םירוהט ןיא

Ez.36,25 ־יבר ול רמא םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו° R. jehuda sagte im Namen Semuels: 

 Dies‘”ist die Ansicht R. Meirs, die Weisen םכילולג לכמו םכיתואמט לכמ רמוא אוהשכ ריאמ

 aber sagen, alle Eänder befinden sich im רמוא אוהשכ יסוי יבר ול רמא"תורזממה ןמ אלו

 -Zustand der Makellosigkeit. Amemar er יברל אמלשב תורזממה ןמ .ךא רמוא יוה םכתא רהטא 5
laubte R. Hona b. Nathan eine Frau aus 

Hozäa‘*°zu nehmen. Da sprach R. Asi zu 

ihm: Du stützest dich wol auf die Delire 

R. Jehudas im Namen Semuels, dass dies 

die Ansicht R. Meirs sei, während die Wei- 

sen der x'\nsicht sind, alle Länder befänden 

sich im Zustand der Makellosigkeit, aber 

in der Schule R. Kahanas lehrten sie nicht so, auch in der Schule R. Papas lehrten 

sie’”nicht so, und auch in der Schule R. Zebids lehrten sie nicht so. Dennoch erkannte 

er dies nicht an, weil er es‘’*von R. Zebid aus Nehardeä " hörte. 

Die Rabbanan lehrten: Bastarde und Nethinim werden in der zukünftigen Welt 

rein sein — Worte R. Joses; R. Meir sagt, sie werden nicht rein sein. R. Jose sprach 

zu ihm: Es heisst ja:”’/?•// werde auf euch reines Wasser sprengen und ihr werdet rein 

sci)1\l R. Meir erwiderte ihm: \Venn es heisst: i'On all euren IjnrcDiheiten und all euren 

Götzen, so schliesst dies die Bastardenschaft aus. R. Jose entgegnete: Wenn es weiter 

heisst: werde ich euch reinigen, so schliesst dies auch die Bastardenschaft ein. — Er- 

 M 5 + אוה f- P 6 li- יבר BP 7 ij ןושימ ]M 8 1 הל

 םושמ ׳מכח !; M 9 ורימהה M 10 j רמיא M 11 i ¬ו¬
 ד אוה !P 12 1 — ו !f- M 13 1- ן ׳ומש! M 14 — ל

M 17 ,! ׳זוחממ M 16 : 'לע וברל ׳ושר ול ןיאשו M 15 

 ׳ימאל + |M 18 j -|- ה M 19 ונתמ ז״רו ף״ר ל״א

 ׳ביק אל יכה ׳יפא יכה P 20 אניעמשד M 21 ברדמ

 M 22 ןניא , M 23 — י״ר M 24 — .תורזממה...רמא

153. Sie sind nicht mit Sklaven vermischt; demnach hält er nichts von der obigen .Auslegung, nach 

welcher die Sklaven nach Mesan gesandt worden sind. 154. Pix. 12,44. 155. Dass nur Baby- 

lonien allein ganz unbemakelt sei. 156. Nach Rsj. aus IMahoza, jed. unrichtig, da dieser Ort in 

Babylonien lag; cf. דמח םרכ v p. 220ff. 157. Im Namen Semuels; S. lehrt oben (S. 942 Z. 15) ganz 

entgegengesetzt. 158. Die Ansicht RJ•» Namen S.s. 159. Der mit S. aus einer Stadt war. 

160. Uz. 36,25. 



klärlich ist nach R. Meir der Schriftvers: 

''’"Und ein Bastard ivird in Asdod tvohnen’"^ 

wieso aber heisst es nach R. Jose: ein Ba- 

stard lifird in Asdod 7vo//ne}1\? — Nach der 

Uebersetzung R. Josephs: Die Jisraeliten 

werden in Sicherheit in ihrem Rand wohnen, 

in dem sie als Fremdlinge galten. R. Jehuda 

sagte im Namen Semuels: Die Halakha ist 

wie R. Jose. R. Joseph sagte: Wenn R. Jehu- 
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 יברל אלא דודשאב רזממ בשיו°ביתבד ונייה ריאמ 6

 ףסוי בר םגרתמב דודשאב רזממ בשיו יאמ יסוי

 הב ומדי^ווהד ןוהעראב ןצחורל לארשי תיב ןובתייי

 יברכ הבלה לאומש''רמא הדוהי בר רמא ןיארבונל

 רמא הדוהי בר רמאד ואל יא ףסוי בר רמא''יסוי

 ןנימ קיפמ^הילא יתא הוה יפוי יברכ הכלה לאומש

 דלוהו'°תרזממ אשונ רג" ןנבר ונת :''ינרווצ ינרווצ

 אשי אל רנ" רמוא הדוהי יבר יסוי יבר ירבד רזממ

 םירתומ ללהו ררחושמ דבע דחאו" רנ דהא תרזממ
da nicht gesagt hätte, dass die Halakha wie zo יביתכ ילהק השמח יסוי יברד אמעט יאמ תנהכב 

R. Jose •sei, würde Elijahu gekommen sein ירשימל דהו םילארשיל דחו םיולל דחו םינהכל”דח° F01.7.1 

lind aus uns ganze Scharen entfernt haben. להק°^"לארשיב יקותש ירשימל דחו יקותשב רזממ״ 

Die Rabbanan lehrten: Ein Proselyt דחמ םיול^םינהכ הדוהי יברו להק ירקיא אל םירנ 

darf eine Bastardin heiraten und das Kind אכה״יאמיא תיעביאו םירנ להקל״היל רתייא יקפנ להק 

ist ein Bastard — Worte R. Joses; R. Jehu-15 לארשיב יקותשו יקותשב רזממ״והנינ ילהק ירת ימנ 

da sagt, ein Proselyt dürfe keine Bastardin 1.23,3יאדו רזממ״׳ה .להקב רזממ אבי אל°יקפנ להק דחמ ט 

heiraten. Sowoi einem Proselyten als auch אוה יאדו להקב^יאבי קפס רזממ אה אבי אלד אוה 
einem freigelassenen Sklaven als auch ei- ימנ ינה אמיא תיעביאו אבי קפס להקב אה אבי אלד 

nein Entweihten ist eine Priesterstochter להקה°אכהמ הדוהי יברד הימעטו והנינ ילהק ירת 

erlaubt. Was ist der Grund R. Joses? — Es 20 תחא הקוה יסוי יברלו״ רנה רנלו םכל תחא הקה 

heisst innima.V'^Gemeindey eines deutet auf ללחו ררחושמ דבע דחאו רנ דחא״ :ןינעה קיספה 

Priester, eines auf Reviten, eines auf Jisra- הדוהי בר רמאד ברל היל אעייסמ תנהכב ןירתומ 

elften, eines auf die Erlaubnis einer Bastar- 

din mit einem Verschwiegenen und eines 

auf die Erlaubnis eines Verschwiegenen mit 

einer Jisraelitin; die Gemeinschaft der Pro- 

selyten aber gilt nicht als Gemeinschaft‘^ 

— Und R. Jehuda!?— Hinsichtlich der Prie- 

Ster und der Reviten‘'°ist es aus einem Ge- 

24 M 25 >! ׳שי ינב ׳תינ M 26 :׳ ןיימד M 27 בר II 

(M — יסוי...רמא) 28 ,ן M אשנש ד.ו ר״ת יורוצ ןנימ קיפמו 
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31 M — 32 |1 רנ B — 33 || ו M ינהכל. P דחו ׳ינהכל 

 36 11 ו ־ן־ M 35 || ירזממ M 34 !! לארשיל דחו יולל

M — ו I 

 יאדו להקב

 ילהק

37 M + 38 ;י להק דח M 

r 
 ימנ

40 M להקל להק דח היל יתייאו 

M 39 11 ן״ה 

 יכה א״או ׳ירנ
 M 41 ׳רו M 42 .׳חושמ(!)דחא דבעו דחא רנ

meinde zu folgern, somit bleibt eines für die Gemeinschaft der Proselyten zurück. Wenn 

du willst, sage ich: auch wegen jener heisst es zweimal Gc/nehide, denn hinsichtlich des 

Bastarden mit einer Verschwiegenen und einer Verschwiegenen mit einer Jisraelitin 

ist es aus einem Gemeinde zu folgern.Bastard soll nicht m die Gemeinde des Herrn 

kommen^ nur ein sicherer Bastard darf nicht kommen, ein zweifelhafter Bastard aber 

darf wol kommen, nur in eine sicher [reine] Gemeinde darf er nicht kommen, in eine 

zweifelhafte Gemeinde aber darf er wol kommen. Wenn du aber willst, sage ich: auch 

wegen dieser heisst es zweimal Gemeinde^ und R. Jehuda entnimmt es aus folgendem: 

 ivas die Gemeinde betrifft, so gilt eine Satziing für euch 71nd für den Fremdling, der'־'’'

7ü0hnU\ — Und R. Jose!?—[Die Worte] eine Satzung trennen den Zusammenhang''’. 

«Sowoi einem Proselyten als auch einem freigelassenen Sklaven als auch einem 

Entweihten ist eine Priesterstochter erlaubt.» Dies ist eine Stütze für Rabh, denn R. 

161. Zach. 9,6. 162. Getrennt von den Jisraeliten; demnach bleiben Bastarde unrein. 163. 

Beim Gesetz hinsichtlich der Bemakelten, Dt. 23,3,4,9; das W. "Gemeinde''im V. 2 wird nicht mitgezählt, 

da dieser nicht von den Bemakelten spricht. 164. Sie sind im Verbot, eine Bastardin zu heiraten, 

nicht einbegriffen. 165. Die zum selben Stamm gehören. 166. Dt. 23,3. 167. Num. 15,15. 

168. Der Fremdling (Prosel)*t) gehört demnach zur Gemeinde. 169. Zwischen den Worten "Gemeinde" 

n. "Fremdling". 
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Jehuda sagte im Namen Rabhs: Den Un- 

ben1akelten'׳°ist es nicht verboten worden, 

von Bemakelten geheiratet zu werden. 

R. Zera trug in Mahoza vor: Einem 

Proselyten ist eine Bastardin erlaubt. Da 

Ber.283 
J0m.840 
Jab.16a 
Ket.löa 
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 שרד :םילוספל אשנהל תורשכ ורהזוה אל בר רמא°

 ילוכ הומגר תרזסמב רתומ רג אזוהמב אריז יבר״

 אתלימ שירדד אביא ימ״אבר רמא והייגורתאב אמלע

 אבר שרד'*’ :ירויג יהיכשד אתכודב יאה״יכ

 שרד רדה יארישב״הוגעט תגהבב רתומ רג אזוהמב

 .”''bewarf ihn das Volk mit den Ethrogim אתיימקל אתדיספא‘'היל ורמא תרזממב רתומ רג והל

 Raba sprach: Wie kann einer so etwas in ביסנ אבהמ^יעב יא והל'”ידבע והל^״אבטד^־והל רמא

 -einem Ort vortragen, wo Proselyten vor רתומו תגהבב רתומ^אתכליהו ביפג אבהמ^יי^יי לאן

 .handen sind אשגהל תורישי ורהזוה אל תנהכב רתומ תרזממב

 -m Raba trug in Mahoza vor: Einem Pro ”יקותשןה ולא :יפוי יברכ תרזממב רתומו םילוספל

 selyten ist eine Priesterstochter erlaubt. Da יאמ רפיכ יקותמ* הרות רבד אבר רמא :ריבממ׳ לב

 -trugen sie ihn auf Seidengewändern. Hier יאו הלצא םילוספ טולימו הלצא םירשכ בור אמעט

 auf trug er ihnen vor: Einem Proselyten ''^יאמ שירפ אבורמ שירפד לכ° הבגל והגיא ילזא

 ist eine Bastardin erlaubt. Da sprachen sie לכו^ ;גובק היל הוה”והייבגל יהיא הלזא אמלד תרמא

 .zu ihm: Du hast das frühere aufgehobenהרמא הרותהו ימד הצהמ לע הצהמכ עובק !■־׳

 -Er erwiderte ihnen: ich habe euch zu eu אבי קפס רזממ אה אבי אלד אוה יאדו רזממ רזממ

 rem Vorteil entschieden, denn ihr könnt ”המו אבי קפס להקב אה אבי אלד אוה יאדו להקב

 ,nun, wenn ihr wollt, von diesen heiraten ויבאמ ותוהא אשי אמש‘* לוספ יקותש ורמא םעט

 .und wenn ihr wollt, von jenen heiraten אשי אממ* אשי אל תיקותש יקותש התעמ אלא

 -Die Halakha ist: ihm ist eine Priesterstoch תיקותש תב ילזאו וגזמ יגה יכ” לכ ויבאמ ותוהא 23

 -ter erlaubt und ihm ist eine Bastardin er אהיבש^אל אלא ויבאמ ותוהא אשי אזבש אשי אל

laubt. Ihm ist eine Priesterstochter erlaubt, 

denn den Unbemakelten ist es nicht ver- 

boten worden, von einem Bemakelten ge- 

heiratet zu werden, und ihm ist eine Ba- 

stardin erlaubt, nach R. Jose. 

Ein Verschwiegener ist der, der 

&C. KENNT. Raba sagte: Nach der Gesetz- 

lehre ist ein Verschwiegener unbemakelt, weil [für die Mutter] die Mehrheit nicht be- 

mäkelnd und nur die Minderheit bemakelnd ist”', und wenn [der Vater] zu ihr kam, 

[so sage man,] wer sich absondert, sondere sich von der Mehrheit ab‘”; und wenn du 

erwiderst, sie kam vielleicht zu ihm, so dass er sich auf seinem Platz befand, und was 

sich auf seinem Platz befindet, gelte'”wie Hälfte gegen Hälfte, so sagt die Gesetzlehre: 

ein Bastard soll nicht kommen^ nur ein sicherer Bastard darf nicht kommen, ein zwei- 

felhafter Bastard aber darf wol kommen, nur in eine sicher [reine] Gemeinde darf er 

nicht kommen, in eine zweifelhafte Gemeinde aber darf er wol kommen. Nur aus dem 

Grund sagten sie, dass der Verschwiegene bemakelt sei, weil er‘”seine Schwester väter- 

licherseits heiraten könnte.—Demnach sollte ein Verschwiegener auch eine Verschwie- 

gene nicht heiraten dürfen, weil er seine Schwester väterlicherseits heiraten könnte!? 

— Sollte denn [ein Mann] alle Hurerei begangen liaben‘^“!? — Aber die Tochter einer 

Verschwiegenen sollte er nicht heiraten dürfen, weil er seine Schwester väterlicherseits 

heiraten könnte!? Vielmehr ist dies selten, ebenso ist auch jenes selten'”. — Vielmehr, 

170. Priesterlicher Herkunft. 171. Früchte (cf. Bei. i S. 292 N. 5), die heim Gottesdienst am Hütten- 

fest verwandt werden. 172. Da sie ledig ist; nur Bemakelte u. Blutsverwandte machen das Kind bemakelt. 

173. Da die Mehrheit aus Unbemakelten besteht, so ist anzunehmen, dass der Vater unhemakelt ist. 174• 

Selbst wenn es in der Minderheit ist. 175. Da er seinen Vater nicht kennt. 176. Es ist nicht augän- 

gig, alle unehelichen Kinder eineni Vater zuzuschieben. 177. Und seltene Fälle sind nicht zu berück- 
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bei der Legitimität haben sie eine Verschär- רמאו’“:ןיסחויב ושע הלעמ״אלא אהיכש“°אל ימנ אבה K־t.13־15־ 

fung” getroffen. שיא תשא אמעט יאמ רשכ יפוסא הרות רבד אבר 
 ךלהש“'טועימו תוסורא טועימ אסיא יאמ הלות הלעבב

 ימנ אכיאו היונפ“'אכיאד ןויכ םיה תנידמל םהילעב
Ferner sagte Raba: Nach der Gesetz- 

]ehre ist der Findling’”unbemakelt, weil ei- 

 ne Verheiratete [das Kind] ihrem Mann‘’°zu- 5 אל הרמא הרותהו אגלפו אגלפ^דוה ןובער תמחמד“’

schiebt; zu berücksichtigen wäre nur die 

Minorität der Verlobten und derjenigen, de- 

ren Ehemänner nach dem Ueberseeland’*' 

verreist sind, aber da auch Ledige inbe- 

61 M וכ׳להש M 62 ü תויונפ M 63 II M 64 

 אה“ אבי אלד אוה יאדו רזממ“’׳ה להקב רזממ אבי

 להקב אה אבי אלד אוה יאדו להקב אבי קפס רזממ

 אשי אמש לוספ יפוסא ורמא םעט המו אבי קפס

 אשי אל תיפוסא יפוסא התעמ אלא ויבאמ ותוחא

tracht kommen, und solche, die es aus Hun-10 ולזאו ידש יגה לכ ומאמו ויבאמ״ותוחא אשי אמש 

ger®'tun, so ist eine Hälfte gegen Hälfte*’ היכש אל אלא“ותוחא אשי אמש אשי אל יפוסא“״תב 
vorhanden, und die Gesetzlehre sagt: rz« .5«׳- רמא :םיסחויב ושע הלעמ אלא חיכש אל ימנ אבה 
stard soll nicht in die Gemeinde des Herrn יפוסא םושמ וב ןיא° לוהמ ואצמ אנוה בר רב אבר’° Col.b 

kommen, nur ein sicherer Bastard darf nicht אהשמ ףייש יפוסא םושמ וב ןיא הימדה יטלשמ” 

kommen, ein zweifelhafter Bastard aber darf 15 אעימק ילתו’“אקתיפ ילת ירמוח ימר”אלחוכ אלמו’״ 

W01 kommen, nur in eine sicher [reine] Ge- היח היל איטמ”יא ילקידב ילת יפוסא םושמ וב ןיא 
meinde darf er nicht kommen, in eine zwei- יפוסא םושמ וב ןיא ואל םא” יפוסא םושמ וב שי 

felhafte Gemeinde aber darf er wol kom- ואל םאו”יפוסא םושמ וב שי אתמל אכימס”אתדרז 

men. Nur aus dem Grund sagten sie, dass 

der Findling bemakelt sei, weil er seine 

Schwester väterlicherseits'*11eiraten könnte. 

— Demnach sollte ein Findling auch einen 

Findling nicht heiraten dürfen, weil er sei- 

ne Schwester väterlicherseits oder mütter- 

licherseits heiraten könnte!? — Sollte denn 

[eine Frau alle Kinder] ausgesetzt haben‘”!? — Aber die Tochter eines Findlings sollte 

er nicht heiraten dürfen, weil er seine Schwester heiraten könnte!? Vielmehr ist dies 

selten, ebenso ist auch jenes selten. — Vielmehr, bei der Legitimität haben sie eine 

Verschärfung getroffen. 

Rabba b. R. Hona sagte: Wird [das Kind] beschnitten‘“aufgefunden, so gilt es nicht‘*' 

als Findling; sind seine Glieder gestreckt‘**, so gilt es nicht als Findling; ist es mit Oel 

gesalbt und mit Stibium geschminkt, hat es eine Perlenschnur‘*’, einen ZetteF’oder ein 

Amulett an, so gilt es nicht als Findling; hängt es an einem Baum, so gilt es, wenn 

ein Tier es erreichen kann, als Findling, wenn aber nicht, nicht als Findling; [befin- 

det es sich unter] einem Sperberbaum, so gilt es, wenn nahe der Stadt‘”, als Findling, 

 רזממ אכי ס״קנ לבא M 66 [; רזממ — M 65 || היל +

 ןיב ויבאמ ןיב BM 67 || המו אבי ס״מ אה י״לד אוה יאדו
 M 70 jj ויבאמ -|- M 69 1| תיפוסא M 68 [| ומאמ
 11 ילת ומר M 72 [j (!)ימזיה טלשמ ייבא רמא M 71 jj הבר
73 M 74 !| ןיא היח היל ׳יטמ אל M ׳יתא והל ׳בימסד(?) 

 .ןיא ׳בימס אל M 75 jj שי

sichtigen. 178. Ligentl. Erhöhung; die Reinheit der Familien muss möglichst geschützt werden, u. 

auch zweifelhaft Bemakelte dürfen nicht aufgenommen werden, obgleich dies hach der Gesetzlehre erlaubt 

ist. 179. Obgleich nicht einmal seine Mutter bekannt ist. 180. Sie setzt das Kind nicht aus, selbst 

wenn es von einem verbotenen Beischlaf herrührt. 181. Nur Kinder dieser Mütter sind bemakelt. 

182. Die ihre legitimen Kinder aussetzen, weil sie sie nicht ernähren können. 183. Eine Hälfte setzt 

bemakelte u. eine Hälfte setzt unbemakelte Kinder aus. 184. Seine Schwester mütterlicherseits wird 

hierbei nicht berücksichtigt, weil die Schwiegermutter bekannt ist u. von ihr nicht grundlos angenommen 

werden darf, dass sie ein aussereheliches Kind ausgesetzt habe. 185. Und ebenso ist hinsichtlich des 

Vaters wie oben zu erwidern. 186. In all den folgenden Fällen hat die Mutter sich um das Kind 

bemüht u. es ist somit anzunehmen, dass es unbemakelter Herkunft, u. nur aus Not ausgesetzt worden ist. 

187. Dh. es gehört nicht zu dieser Geburtskaste, vielmehr gilt es als unbemakelt. 188. Wenn die 

Extremitäten sich in sorgfältig geordneter Eage befinden. 189. Cf. S. 715 N. 217. 190. Wol 

Medaillon od. dgl. 191. Ein solcher gilt als Aufenthaltsort der Dämonen (cf. Bd. ij S. 710 Z. 12) u. 

die Mutter wollte es wol absichtlich gefährden. 
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wenn aber nicht, nicht als Findling; wenn 

in einem Bethaus, so gilt es, wenn nahe 

der Stadt und ein Publikum da verkehrt, 

nicht als Findling, wenn aber nicht, als 

 .F'indling י

Amemar sagte: Wenn in einer Futter- 

grube’^ so gilt es als Findling; wenn an 

der Strömung des Flusses, so gilt es'”nicht 

als Findling, wenn an der seichten Stelle, 

0 so gilt es als Findling; wenn an den Seiten 

der Strasse, so gilt es nicht als F'indling, 

wenn inmitten der Strasse, so gilt es als 

Findling. Raba sagte: In Hungersjahren 

gilt es nicht als Findling. —Worauf bezieht 

 sich Raba: [findet man es] inmitten der י

Strasse, so braucht [die Mutter] es auch in 

Hungersjahren nicht zu'^höten, und wenn 

auf den Seiten der Strasse, so gilt dies ja 

nicht nur in Hungersjahren, sondern auch 

0 ohne Hungersjahre!? — Vielmehr, die Lehre 

Rabas bezieht sich auf eine Lehre R. Je- 

hudas im Namen R. Abbas im Namen des 

R. Jehuda b. Zabdi im Namen Rabhs: So- 

lange es sich auf der vStrasse befindet, sind 

sein Vater und seine Mutter bezüglich des- 

sen'''®glaubwürdig, ist es von der Strasse auf- 

genommen worden, so sind sie nicht mehr 

glaubwürdig.Und Raba erklärte den Grund: 

weil es bereits den Namen eines Findlings 

erhalten hat. Hierzu sagte Raba: In Hun- 

Fol. 73b QIDDUJ 

 אתמל אתבימפ’* אתשייננ יב יפופא םושמ וב ןיא
 שי ואל םא^יפופא םושמ וב ןיא םיבר היב יחיכשו
 שי ילפופד”אריפ יאה רמימא רמאי“:יפופא םושמ וב
 יפופא םושמ וב ןיא ארהנד אתפירה’°יפופא םושמ וב
 ןיא םיברה תושר ידיצ יפופא םושמ וב שי ירשפ“‘ :
 יפופא םושמ וב שי םיברה תושר יפופא םושמ וב
 אברד אה יפופא םושמ וב ןיא ןובער ינשבו אבר רמא
 ןובער ינשד ידייא םיברה תושרא אמיליא אייהא
 איריא יאמ םיברה תושר ידיצא אלאו''היל אלטק
 רמתא יב אלא*'ןובער ינש אלב וליפא ןובער ינש*' !
 יבר*'רמא אבא יבר רמא הדוהי״יבר רמא^יאהא אברד
 ומאו ויבא קושבש ןמז לי בר רמא*'ידבז רב הדוהי
 יאמרילע םינמאנ**ןיא קושה ןמ ףפאנ וילע םינמאנ
 רמאו יפופא םש וילע אציו ליאוה אבר רמא אמעט
 ויבא קושה ןמ ףפאנש יפ לע ףאךובער ינשבו אבר !
 םינמאנ השלש אדפה בר רמא :וילע םינמאנ ומאו
 יפופא היתורבה תרטופו היה״יפופא ןה ולא״רתלאל
 אצי הז רמול תנמאנ היה אינתד''היה ןרמאד אה
 התצי אלש םירומא םירבד המב ינש אצי הזו ןושאר
 רזעילא יבר תנמאנ הניא הרזהו התצי לבא הרזהו 2
 הניא ואל םאו תנמאנ הדמוע לע הקזחוה” רמוא
 תרטופ הפא רדהאד"והייניב אביא והייניב יאמ תנמאנ

 1.60b תונשי ויהש םישנ שלשךנתד”איה יאמ היתורבח

76 M 77 !! היב יחיכשד M 78 [ן שי םיבר היב יחיכש אל 

M — 79 א״א M ילפסד |M 80 j + הב יחיכשד םושמ 
 ימנ M 83 II ינש — M 82 !י ירושפ M 81 יקיזמ
 86 11 רב לאומש + M 85 :ן ׳מתא M 84 || יא אלא

M 87 ]| בר M + 88 || ינוה ר״א M + ומאו ויבא 
89 M — ו יפוסא...יאמ M 90 jj ח״רא יפוסא םושמ וב ןיא 

91 M + 92 ו ׳יה יאמ M + 93 || םא M 94 ו ׳רזחר 

M ינתד'. 

gersjahren sind sein Vater und seine Mutter bezüglich dessen beglaubt, auch nachdem 

es von der Strasse aufgenommen worden ist. 

R. Hisda sagte: Drei sind nur soforU'beglaubt, und zwar: [Eltern des] Fündlings, die 

Hebamme und [eine Frau], die ihre Gefährtinnen enthebt. Hinsichtlich des Findlings 

haben wir es bereits gesagt. Die Hebamme, denn es wird gelehrt: Die Hebamme ist 

beglaubt, wenn sie sagt, dieser sei zuersU'und jener sei nachher herausgekommen. Nur 

in dem Fall, wenn sie nicht hinausgegangen war und zurückgekommen ist, wenn sie 

aber hinausgegangen war und zurückgekommen ist, ist sie nicht mehr beglaubt. R. 

Rliezer sagt, befindet sie sich auf ihrem Platz, sei sie beglaubt, wenn aber nicht, sei 

sie nicht beglaubt. — Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? — Ein Unterschied 

besteht zwischen ihnen, wenn sie das Gesicht abgewandt hat'’*. — Welches Bewenden 

hat es mit der, die ihre Gefährtinnen entbindet? — Es wird gelehrt: Wenn drei Weiber 

192. Eigentl. Kernengrube, in der sich als Viehfutter verwandte Fruchtkerne befinden. 193. 

Da an einer solchen Stelle Schiffe verkehren. 194. Da sie es auf eine gefährliche Stelle gelegt hat, 

so ist es wol bemakelt. 195. Wenn sie behaupten, dass es ihr Kind sei. 196. Nicht aber, wenn 

sie ihre Bekundung später machen. 197. Bei der Geburt; er ist somit Erstgeborener. 198. Ihren 

Platz verlassen hat, aber nicht hinausgegangen ist. 
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 תואמט ןלוכ ןהמ תחא תחת םד אצמנו״תחא הטמכ
 ןלוכו האמט איה האמט תאצמנו^" ןהמ תחא הקדב
 :תסוו רועישכ המצע הקדבש״אדכח בר רמא תורוהט

 ןיתנ הז יול הזו ןהכ’'הז רמול היח תנמאנךנבר ונת
 םש* הילע* ארק אלש םירומא םירבד המב רזממ הזו
 רערע תנמאנ הניא רערע הילע' ארק לבא רערע
 רערע ןיא ןנחוי יבר רמאהו״דה רערע אמיליא יאמד
 םלועל אמיא תיעביאו ירת רערע אלא'םינשמ תוחפ

tBm.l 

in einem Bett geschlafen haben und unter 

einer von ihnen’'”[Menstruations]blut gefun- 

den wird, so sind alle unrein; wenn eine 

sich untersucht und findet, dass sie unrein 

sei, so ist sie unrein und ihre Gefährtinnen 

sind*°"rein. R. Hisda sagte: Nur wenn sie 

sich innerhalb der Zeit der Untersuchung“‘ 

untersucht hat. 

Die Rabbanan lehrten: Die Hebamme רערע ןיא ןנחוי יבר רמא יבו דה רערע ךל אמיא 

ist beglaubt, wenn sie sagt, dieser sei Prie-10 תורשכד הקזח'תיאד'אכיה ילימ ינה םינשמ תוחפ 
Ster, dieser sei Levite, dieser sei Nathin :ןמיהמ ימנ דה’ תורשכר" הקזח אכילד אביה לבא 

und dieser sei Bastard“'. Nur in dem Fall, יתרכמ ןיא’הזלו יתרכמ הזל רמול הקמ״לעב ןמאנ'י 

wenn keine Anfechtung erfolgt, wenn aber והקמ ןיא לבא ודיב וחקמש ןמזב”םירומא םירבד המב 

eine Anfechtung erfolgt, so ist sie nicht be- אבירצ אל טקנ ןאממ יזוז יזחינו'ןמאנ וניא ודיב p״>t,74 

glaubt. — Welche x^nfechtung, wenn eine 10 יחרוכ לעב דחו יאתעדמ דח רמאו״והייורתמ טקנד 

x'\nfechtung durch einen, so sagte ja R. Jo- רמול ןייד ןמאנ°ותעדמ”אל יהו ותעדמ״יה עירי אלו !Bm.! 

hanan, eine Anfechtung könne nur durch ילעבש״םירומא םירבד המב יתבייח הזלו יתיכז הזל 

mindestens zwei erfolgen!? — Vielmehr, ei- םידמוע םיניד"ילעב ןיא לבא וינפל םידמוע םיניד 
ne Anfechtung durch zwei. Wenn du aber אכירצ אל טיקנ ןאמ״אתובז יזחינו ןמאנ וניא וינפל 

willst, sage ich: tatsächlich, kann ich dir 20 :יניידד אדושב° והניניידינו רדהינו והייתוכז ע ירקד®®*י 

erwidern, eine Anfechtung durch einen, denn 

die Lehre R. Johanans, eine Anfechtung 

könne nur durch mindestens zwei erfolgen, 

gilt nur dann, wenn ein Status der !Makel- 

losigkeit vorhanden ist“', wenn aber ein 

94a 
Git.M״ 

96 M םד ׳פיט ׳אצמנו 97 ׳אצמנו M .תאצמנו P 95 Bb.35a62t> 

 M םתו ׳עיט־כ דבש ׳והו(!) 98 (M — ׳מאנ) !| P 99 יול

 יי ןיתנ הזו M 1 וילע M 2 — םש M 3 jj — אלא...

7 jj ׳רשכד — P 6 היל + M 5 אתיאד B 4 ילימ 

 M + ׳יפא M 8 + ה M 9 jj אל .P 10 j — ;! ןמזב

 M 11 לעב יהו ׳יתעדמ יה ׳יעדי אלו ׳יחרב לעב דהו ׳יתעדמ דח

i| ןידה ילעבש ןמזב M 13 ן! יאתעדמ P 12 |j ןמאנ ׳יחרב 

 M 14 ןידה M 15 .והיינודנ ׳הנ ׳וכז ערקד טיקנ ימ

Status der Makellosigkeit nicht voidianden 

ist“', ist auch einer beglaubt. 

Der Eigentümer der Sache ist beglaubt, 

wenn er sagt, diesem habe er sie verkauft und jenem habe er sie nicht verkauft. Nur 

in dem Fall, wenn er die Sache noch in der Hand hat, wenn er aber die Sache nicht 

mehr in der Hand hat, so ist er nicht beglaubt. — Man kann ja sehen, von wem er 

das Geld erhalten hat!? — In dem Fall, wenn er es von beiden erhalten hat, und sagt, 

von einem willig, und von einem aufgezwungen, weiss aber nicht, von wem willig und 

von wem aufgezwungen. Der Richter ist beglaubt, wenn er sagt, diesem habe er recht 

gegeben und jenen habe er verurteilt. Nur in dem Fall, wenn die Prozessbeteiligten 

noch vor ihm stehen, wenn aber die Prozessbeteiligten nicht mehr vor ihm stehen, ist 

er nicht mehr beglaubt. ■— Man kann ja sehen, wer das obsiegende Urteil hat!? — In 

dem Fall, wenn das Urteil zerrissen worden ist. — Er kann ja ein neues Urteil fällen!? 

— Bei einem Richterspruch nach Ermessen“'. 

199. Wie der T. an jener Stelle erklärt, wenn sie sich umschlungen hatten, so dass unbekannt ist, 

von welcher das Blut herkonimt. 200. Sie enthebt durch ihre Aussage ihre Gefährtinnen von der 

Unreinheit. 201. Wenn sie den Lappen bereits in der Hand hat u. nur durch Wischen zu untersuchen 

braucht (cf. Nid. 14 0); ist eine solche Zeit bereits verstrichen, so kann sie ihre Gefährtinnen nicht mehr von 

der Unreinheit entheben. 202. Wenn sich mehrere Wöchnerinnen, P'rauen der hier genannten Per- 

sonen, in einem Raum befinden. 203. Wenn die betreffende Person bisher als unbemakelt galt. 

204. Wie in diesem Fall, bei einem neugeborenen Kind. 205. In einem Fall, wo auf Grund des Sach- 

Verhalts keine Fhitscheidung getroffen werden konnte, das Urteil erfolgt nach Ermessen des Richters od. 

durch Abstimmung (cf. Bd. vij S. 707 N. 17); bei einer neuen Verhandlung kann das Urteil anders ausfallen. 
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 -R. Nahman sagte: Drei sind hinsicht היה ןה ולא רוכבה לע ןינמאנ השלש ןמחנ בר רמא
 :lieh des Erstgeborenen beglaubt, und zwar םלועל ויבא העבש לכ ומא רתלאל היה ומאו ויבא

 .Die Hebamme, der Vater und die Mutter ’‘־הדוהי יבר רמא ןאבמ םירחאל ונריכי ריבי״אינתדכ»."“
BM270 רמול‘* ןמאנש םשכו רוכב ינב הז רמול םדא ןמאנ Die Hebamme sofort, die Mutter alle sieben 

 der Vater dauernd, wie gelehrt ^°'[Tage] ןב הזו’השורג ןב הז רמול‘* ןמאנ ךכ רוכב ינב הז 0
 -vird:'*Anerkennen, anderen gegenüber an\ ארוק היה :ןמאנ וניא םירמוא םימכחו הצולח
 erkennen. Hieraus folgerte R. Jehuda, dass ןיקדובש אמיליא“יקודב יאמ :[יקורב] יקותשל
 -ein Mensch beglaubt sei, wenn er sagt: die ןברכ“ןאמכ תנמאנ יתלעבנ רשכל תרמואו“ ומא תא

%id.^6־ 'ירמאו תרבועמ התיהךנתד אנמיז אדח אנינת לאילמג ser mein Sohn ist Erstgeborener. Und wie er 
 beglaubt ist, wenn er sagt: dieser mein Sohn ינולפ שיאמ םהל הרמא הז רבוע לש וביט המ הל !0
 ,ist Erstgeborener, ebenso ist er beglaubt תנמאנ !םירמוא רזעילא יברו לאילמג ןבר אוה ןהכו
 -wenn er sagt: dieser ist der Sohn einer Ge *'בר רמאו’^ ןייח ונא היפמ אל רמוא עשוהי יברו
 -schiedenen, dieser ist der Sohn einer Halu רישכהל אדח לאילמג ןברכ הכלה לאומש רמא הדוהי

KeMja 9 ירבדל'רמאד ןאמל אחינה התבב רישכהל אדחו הבah.DieWeisensagen,er sei nicht beglaubtU 
 -Nanntk den Verschwiegenen Un ירבדל רמאד ןאמל אלא התבב לסופ הב רישכמה !5

 -TERSucHTEN.WasheisstUntersuchter;woii אתא יאמ לואש אבא'* התבב רישכמ הב רישכמה
 -te man sagen, man untersuche'°*seine Mut יאד לאילמג ןברדמ אפידע לואש אבאד ןניעומשאל
 ter, und wenn sie sagt, sie sei von einem לבא הלצא ןירשכ בורד םתה״אנימא הוה םתהמ
 Unbemakelten beschlafen worden, sei sie “אבד רמא אכירצ אל אמיא הלצא ןילוספ בורד אבה

 beglaubt, nach R. Gamaliel, so ist dies'^a לואש אבאכ^ הכלה 20:
bereits einmal gelehrt worden!? Es wird 
nämlich gelehrt: Wenn sie schwanger ist, 
und man sie fragt, welches Bewenden es 
mit ihrer Geburt habe, und sie erwidert, 
von jenem Mann, der Priester ist, so ist sie, 
wie R. Gamaliel und R. Eliezer sagen, be- 
glaubt; R. Jehosua sagt, wir leben nicht 
von ihrem Mund. Hierzu sagte R. Jehuda 
im Namen Seniuels, die Halakha sei wie 

R. Gamaliel. — Nach diesem ist sie selbst unbemakelt, nach jenem ist auch ihre Toch- 
ter“°unbemakelt. — Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, nach dem sie unbeniakelt 
ist, sei die Tochtdr bemakelt, was aber lehrt Abba-Saül nach demjenigen, welcher sagt, 
nach dem sie unbemakelt ist, sei auch die Tochter unbemakelt!? — Die Ansicht Abba- 
Sauls geht weiter als die des R. Gamaliel. Aus jener Lehre würde man entnommen ha- 
ben, nur wenn sie durch die Mehrheit unbemakelt'“bleibt, nicht aber, wenn sie durch die 
Mehrheit bemakelU’wird, so lehrt er uns. Raba sagte: Die Halakha ist wie Abba-Saül. 
|^|LL DIEJENIGEN, DIE IN DIE GEMEINDE NICHT KOMMEN DÜRFEN, DÜRFEN UNTER 

ifil EINANDER HEIRATEN. R. JEHUDA VERBIETET DIES. R. EeiEZER SAGT, SICHERE״* 

MIT Sicheren dürfen dies. Sichere mit Zweifelhaften"’, Zweifelhafte mit Si- 

CHEREN, UND ZWEIFELHAFTE MIT ZWEIFELHAFTEN DÜRFEN D1ES״*NICHT. FOLGENDE 

SIND Zweifelhafte: der Verschwiegene, der Findling und der Samaritaner. 

205. Während des Wochenbetts. 206. Dt. 21,17• 207. Wenn er seinen Sohn als bemakelt 

erklärt. 208. Man frage sie aus, von wein das Kind ist. 209. Der Streit darüber, ob sie beglaubt 

ist od. nicht. 210. Die Mutter ist bezüglich des Kinds glaubwürdig, u. wenn es eine Tochter ist, darf 

ein Priester sie heiraten. 211. Wenn sie ledig ist. 212. Wenn sie verlobt ist u. sagt, das Kind 

sei von ihrem Verlobten. 213. Die sicher bemakelt sind, zBs. Bastarde od. Nethinim. 214. Wie 

zBs. Findlinge, deren Herkunft unbekannt ist. 215. Da viell. nur er allein od. sie allein bemakelt ist. 

 uiji הזב הז אבל םירתומ להקב אבל ןירוסאה ל
 b-37־ ן}<דו רמוא רזעילא יבר° רסוא הדוהי יבר

 ןקיפסב ןקיפסוךאדוב ןקיפסו ןקיפסב ןארו רתומ ןארמ
 :יתוכו יפוסאי׳יקותש תוקיפסה ןה ולאו רוסא

16 P — 17 11 םלועל M + ו 
M הצולחו M 20 II — ן 'ליא 
M ׳ינת[]׳רכ M 23 II — 1 ו! 

25 M אבאד רמימל אניא יאמ II 

BM 28 אכיה M — ס״בסו. 

M 18 II + 19 !1 ׳דא 

21 M 22 ׳טוא םאו II 

24 M — 11 לאילמג...רמאו 

26 M 27 1' בורד ׳כיה 
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GEMARA. Worauf bezieht sich [der אמייליא להקב אבל ן־ירוסאה לכ יאמ ,ארמג 
Passus]: all diejenigen, die in die Gemeinde אשיר הל אנת אה יפוסאו יקותש יניתנו יריזממ 
nicht kommen dürfen; wollte man sagen, הזב הז אבל םירתומ יפוסאו יקותש יניתנו יריזממ 
auf Bastard, Nathin, Verschwiegenen und ןקיפסב ןאדואי׳אמיליא אייהא רסוא^דדוהי יבר ותו’’ 
P'indling, so heisst es ja bereits in der vor- 5 ןאדוב ןארו רמוא רזעילא יבר אפיס ינתקדמ אה 
angehenden Lehre, dass Bastard, Nathin, יברד ללכמ רוסא ןקיפסב ]קיפסו^קיפסב ןארו רתומ 
Verschwiegener und Findling mit einander רסוא הדוהי יבר אמית יכו !דילי’ אריבס אל הדוהי 
heiraten dürfen!? Und worauf beziehen sich אבל ןירוסאה לב ינתק תרזממב רג ידימ תרזממב רגא 
ferner [die Worte:] R. jehuda verbietet dies; םירוסאה לכ רמאק יכה° הדוהי בר רמא ינתק להקב” 
wollte man sagen, auf Sichere mit Zweifel-10 שלש תבמ התוחפ תרויג והינ^יאמייהנוהכ להקב אבל 
haften, so lehrt er ja im Schlußsatz, dass ןירתוט״יחוי p ןועמש יברכ° אלדו דחא םויו םינש 
nach R. Eliezer Sichere mit Sicheren es דהא"םויו םינש שלש תכב המקונו” הזב הז אבל 
dürfen, und Sichere mit Zw'eifelhaften und הרבת הדיצמ’“ p םא יחוי ןב ןועמש יברל וליפאו 
Zweifelhafte mit Zweifelhaften es nicht dür- התוחפ אה דחא םויו םינש שלש תבדי^אמעט אלא 
fen, wonach R. Jehuda nicht dieser Ansicht 15 הנוהכ להקב אבל תרתומד דחא םויו םינש שלש תבמ 
ist!? Wolltest du sagen, R. Jehuda verbiete םינש שלש תבמ התוחפ ירה הזב הז אבל הרוסא 
[die Heirat] eines Proseiyten"’mit einer Ba- להקב אבל תרתומד יחוי p ןועמש יברל דחא םויו 
stardin, so wird ja [vorangehend]’'®nicht von םירוסאה לכד אוה אללכו הזב הז אבל תרתומורדנוהכ 
einem Proselyten mit einer Bastardin ge- הנמלא ירהו הזב הז אבל ןירתומ הנוהכ להקב אבל^‘ 
lehrt, sondern: all diejenigen, die in die 20הנוהכ“להקב אבל םירוסאד הנוזו^’הללחו השורגו 
Gemeinde nicht kommen dürfen"'!? R. Je- רג ירהו רוסא רתומ אה ותו^^דזב הז אבל םירוסאו 
huda erwiderte: Er meint es wie folgt: all 
diejenigen, die in die Priestergemeinde"* 
nicht kommen dürfen, nämlich eine Prose- 
lytin, auch unter drei Jahren"’und einem 
Tag, gegen die Ansicht des R. Sin16n"°b. 
Johaj, dürfen mit einander heiraten"'. — Soll 
er es doch auf eine von drei Jahren und 
einem Tag beziehen, auch nach R. Simon 
b. Johaj"'!? — Dann hast du die Widerlegung 
daneben: nur eine von drei Jahren und einem Tag, wonach eine unter drei Jahren 
und einem Tag, die in die Priestergemeinde kommen darf, jenen verboten sein sollte, 
während sie nach R. Simon b. Johaj unter drei Jahren und einem Tag in die Priester- 
gemeinde kommen darf und jenen erlaubt ist"’!? — Ist cs denn eine stichhaltige Regel, 
dass all diejenigen, die in die Priestergemeinde nicht kommen dürfen, einander erlaubt 
seien, die Witwe, die Geschiedene, die Entweihte und die Hure"''dürfen ja in die Prie- 
stergemeinde nicht kommen, und jenen sind sie verboten!? Und wieso ferner, wenn sie 
es dürfen, jenen verboten, einem Proselyten ist ja eine Priesterstochter erlaubt, und ihm 
ist auch eine Bastardin erlaubt!? Vielmehr, erwiderte R. Nathan b. Hosäja, er meint es 

 ןתנ“בר רמא אלא תרזממב רתומו תנהכב''רתומש“
 תא'*אשיל רוסא ןהבש לכ רמאק יכה איעשוה רב
29 M 30 [| י״רו (P רמוא) ]31 1 P — א M 32 ij — 

 J- M) 35 11 והנינ B 34 |j (ינתק הזב הז M) 33 || היל

 [[ הדמצמ V 38 jj ו דחא — M 37 jj ׳קולו M 36 ן] (׳מאד

39 M ןירוסא ׳נוהכ להקב אבל ןירתומ אה הזב הז אבל ןירוסאד 
 P 41 11 תורתומו B 40 H התוחפ תרויג ירה הזב הז אבל

 44 11 הנוהכ — P 43 H ו — MP 42 H ך״קב אבל —

M — 45 !! ותו M 46 1| רתומד P 47 !! הנוהכב M 

 .תא — M 48 II ׳שוא רב דוה

216. Der Passus, auf den RJ. sich bezieht. 215. Diese Ansicht vertritt er oben S. 959 Z. 8. 

217. Während ein Proselyt in die Gemeinde kommen darf. 218. Diese ist unter ״Gemeinde^Au der 

Misnah zu verstehen, u. auf den folgenden Fall von einer Proselytin bezugnehiuend spricht RJ. von der 

Heirat eines Proselyten mit einer Bastardin. 219. Die in diesem Alter Proselytin geworden ist. 

220. Nach ihm darf ein Priester eine solche wol heiraten, da sie als Nichtjüdin nicht begattuugsfähig war. 

221. Eine Heirat zwischen dieser u. den genannten Bemakelten ist erlaubt. 222. Eine solche ist 

nach aller Ansicht einem Priester verboten. 223. Diese Regel ist stichhaltig nur nach demjenigen, 

nach dem die Proselytin Priestern in jedem Fall verboten ist. 224. Die mit einem, den sie nicht hei- 

raten darf, geschlechtlichen Verkehr gepflegt hat. 
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 wie folgt: all diejenigen, deren Töchter ein ב רזעילא יברבו תרויג אשנש רג והינ יאמו ותב^77
 Priester nicht heiraten darf, wenn nämlich ןהכש לבד אוה אללבו הזב הז אבל ןירתומ בקעי
 ,ein Proselyt eine Proselytin geheiratet hat ללה ירה הזב הז אבל םירתומ^״ותב תא’’אשיל רוסא
 -nach R. Eliezer b. Jaqob'"^, dürfen mit ein ימנ ןירוםאו_ותב אמ*יל רוסא ןהבד לארשי תב אשנש
 -ander heiraten. — ist es denn eine stich ירהו הדוהי ןב’’ יאתסוד יברב אישק אל^יהזב הז אבל 5
 -haltige Regel, dass diejenigen, deren Töch ימנ רוסאו ותב אשיל רוסא ןהכו“הללה אשנש ללה
 ter ein Priester nicht heiraten darf, einander תב אשנש רג ירהו רוסא רתומ אה”ותו הזב הז אבל
 -erlaubt sind, wenn ein Entweihter eine Jis הזב הז אבל ןירתומו ותב אשיל רתומ ןהכו^^לארשי
 raelitin geheiratet hat, so darf ein Priester ’*’’רזממ אכה^הובא רב הבר רמא ןמהנ בר רמא אלא
 seine Tochter nicht heiraten, und ihm sind אמק אנת^ והייניב אביא שיא תש*אמ רזממו ותוחאמ !0
 ;jene verboten!? —■ Das ist kein Einwand רבס הדוהי יברו רזממ יוה ימנ^״ותוחאמ רזממ“רבס
 -nach R.Dostaj b.jehuda^'. —Wenn ein Ent "יאמ רזממ יוה אל ותוחאמ רזממ יוה שיא תשאמ
 wcihter eine Entweihte geheiratet hat, so אבי אלב אוהש לכ רזממ והזיא אנינת° ןל עמשמןל
 -darf ja ein Priester seine Tochter nicht hei ןיבייהש לכ רמוא ינמיתה ןועמשי^^אביקע יבר ירבד
 raten, und ihm sind jene verboten!? Und עשוהי יבר וירבדכ הכלהו םימש ידיב תרכ וילע !5
 -wieso ferner, wenn sie es dürfen, jenen verbo רמא אלא ןיד תיב תתיזנ וילע ןיבייהש לב רמוא
 -ten, wenn ein Proselyt die Tochter eines Jis "רמאק יכהו והייניב אכיא יבאומו ינומע רג אבר
 raeliten geheiratet hat, so darf ein Priester יבאומו ינומע' רג והינ יאמו להקב אבל םירוסאה לכ
 seine Tochter heiraten, und ihm sind jene רסוא הדוהי יבר יאמ^^יכה יא הזב הז אבל ןירתומ
 erlaubUl? vielmehr, erwiderte R. Nahman תרזממב רג“^רסוא הדוהי יברש יפ לע ףא רמאק יבה 20
 im Namen des Rabba b. Abuha, hier besteht יבאומו ינומע רגי׳לבא להקב אבל יוארד רג ילימ ינה

ein Unterschied zwischen ihnen hinsicht- 
lieh [der Heirat] zwischen einem Bastarden 
von einer Schwester und einem Bastarden 
von einer Ehefrau. Der erste Autor ist der 
Ansicht, auch der Bastard von einer Schwe- 
Ster gelte als Bastard“*, und R. Jehuda ist 

der Ansicht, der Bastard von einer Ehefrau heisse Bastard, der von einer Schwester 
heisse nicht Bastard“’. — Was lehrt er uns damit, dies wurde ja bereits gelehrt!? Ein 
Bastard ist derjenige, der dem Verbot des Kommens'^°unterliegt — Worte R. Äqibas. 
Simon der Temanite sagt, wegen dessen man sich der Ausrottung durch himmlische 
P'ügung schuldig macht, und so ist die Halakha. R. Jehosuä sagt, wegen dessen man 
sich des Todes durch das Gericht schuldig macht. Vielmehr, erwiderte Raba, ein Unter- 
schied besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines ämonitischen und moabitisch'en’*‘Pro- 
selyten, und er meint es wie folgt: all diejenigen, die in die Gemeinde nicht kommen 
dürfen, nämlich ein ämonitischer oder ein moabitischer Proselyt, dürfen mit einander hei- 
raten. — Wieso heisst es demnach, R. Jehuda verbiete es'*'!?—Er meint es wie folgt: ob- 
gleich R. Jehuda'**die Heirat eines Proselyten mit einer Bastardin verbietet; dies gilt nur 
von einem Proselyten, der in die Gemeinde kommen darf, nicht aber von einem ämo- 
nitischen und einem moabitischen Proselyten, die in die Gemeinde nicht kommen dürfen. 

Jab 
Qid.77 

Q1d.64a 
67a77a 

49 P רתומ M 50 |j — אב^ ימנ M 51 ij -|- 52| אה j 

M 53 ן| רב M 54 ןהכד M 55 '1 אבל ןירוסאו M 

 -ן- M 58 , אבה — M 57 :1 אלא — P 56 || אה —
 II רזממ M 61 || ימנ —.M 60 || 'יפא -|_ b 5q ןן ד

62 M 63 ; רשב ראש p M- 64 ׳ר M 65 בר II 

M 66 11 יאמא M 67 רגא M — רג. 

225. Cf. S. 975 Z. 14ff. 226. Nach ihm darf ein Priester die Tochter wol heiraten; cf. S. 921 

N. 181. 227. Ein Proselyt darf eine Bastardin heiraten. 228. Obgleich dieser Inzestfall nicht mit 

der Todesstrafe, wie dies beim Ehebruch der Fall ist, sondern mit der Ausrottung belegt ist; sie gehören 

zur selben Geburtskaste u. die Heirat unter ihnen ist erlaubt. 229. Er gehört zu einer ganz anderen 

Kaste u. die Heirat unter ihnen ist verboten. 230. Dh. der Aufnahme in die jüd. Gemeinde (cf. Dt. 

23,3); der durch einen verljotenen Beischlaf erzeugt worden ist. 231. Diese dürfen niemals in die jüd. 

Gemeinde aufgenommen werden; cf. Dt 23,4. 232. Diese gehören entschieden nicht zur Gemeinde 11. 

dürfen eine Bastardin heiraten. 233. Die Worte RJ.s in der Miänah sind vom selben .Autor eingeschaltet. 
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Die Rabbanan lehrten: Wenn ein ämo- עשת ןב° ןנבר ונת 
nitischer oder inoabitischer Proselyt, ein יתוכ ימודאו ירצמ יבאומו ינומע רנ דחא םויו םינש 
Mi9ri, ein Edoniiter, ein Samaritaner, ein לעו היולה לעו תנחבה לע'ואבש רזממו ללה״ןתנו 

 :אל להקב אבל ןייואר

 ־53 .
Nathin, ein Entweihter oder ein Bastard 

im Alter von neun Jahren und einem Tag 

eine Priesterstochter, eine Levitin oder eine 

Jisraelitin beschlafen haben, so hat er sie 

bemakelt'^ R. Jose sagt, dessen Nachkom- 

menschaft bemakelt ist, bemakle und dessen 

 Jab, 693 לוספ וערזש לכ רמוא יפוי יבר” הולספ*’ לארשי תב

 ןב ןועמש ןבר לסופ וניא לופפ וערז ןיאש לכ^סופ ■
 foi.75 אשונ התא ותב" אשונ התאש לכ° רמוא לאילמג
 אשונ התא יא ותב"אשונ התא יאש לכו ותנמלא
 b.69a־j "יסוי יבר ןיבו״אמק אנת ןיב אכיא יאמ° ותנמלא
 אל םהינשו והייניב אכיא ינש ירצמ ןנחוי יבר רמא

Nachkommenschaft nicht bemakelt ist, be- !0 יכ”רבם אמק אנתד הנמלאב לתנ ןהכמ אלא הודמל 
mäkle nicht. R. Simon b. Gamaliel sagt: ותאיבש הנמלאב לתנ ןהב המ הנמלאב לודנ ןהב 
wenn du“־'’seine Tochter heiraten darfst, so לסופ” הריבעב ותאיבש לב ףא הב" לסופו הריבעב 
darfst du seine Witwe”*heiraten, und wenn לודנ ןהכ המ הנמלאב לודנ ןהכ יכ״רבפ יפוי יברו 
du seine Tochter nicht heiraten darfst, so לפופ״לוספ וערזש’*לכ ףא לסופו לוספ וערזש הנמלאב 
darfst du seine Witwe nicht heiraten. Wel-15 1.23.9םינב״ ארק רמאד לוספ וערז ןיאש ינש ירצמ יקופאל ם 
chen Unterschied gibt es zwischen dem er- ןבר ׳ה להקב םהל אבי ישילמ* רת םהל ודלוי רשא 
sten Autor und R. Jose? R. johanan erwi- התא ותב״אשמ התאש לכ רמוא לאילמג ןב ןועמש ■ 
derte: Ein Unterschied besteht zwischen התא יא ותב תא אשונ התא יאש’ לכו’’ותנמלא"אשונ 
ihnen hinsichtlich eines Mi9ri zweiter Ge- ןועמש ןברל יפוי יבר ןיב אכיא יאמ ותנמלא״אשיונ 
neration Beide folgern es vom [Verbot] 20 והייניב אכיא יבאומו ינומע רנ אלוע רמא לאילמג ןב 
des Hochpriesters” mit einer Witwe: Der er- יברד הנמלאב לודג ןהכמ אלא הודמל אל סהינשיו 

 הנמלאב לתנ ןהכ המ הנמלאב לודג ןהכ יב״רבס יפוי
 ןברו לסופ” לוספ וערזש לכ” ףא לסופ” לוספ וערזש
 לודג ןהכ המ הנמלאב לודג ןהככ*°לאילמנ ןב ןועמש
68 M 69 || ןניאד M ׳לוספ. P 70 :ן הלספ BM ו !; 

71 M + 72 ן| תא M 73 || י״רל M 74 ןהככ ji !ג¬ 

 II 78 ו MP 77 || לוספש P 76 i; ו -f- P 75 || הב

P — 79 ! ותנזכלא...לכן P — 80 י לכ J- M רבס. 

ste folgert: wie beim Hochpriester mit einer 

Witwe; beim Hochpriester mit einer Witwe 

ist der Beischlaf verboten, und er bemakelt, 

ebenso bemakelt auch jeder andere, bei dem 

der Beischlaf verboten”’ist. R. Jose aber fol- 

gert: wie beim Hochpriester mit einer Wit- 

we; beim Hochpriester mit einer Witwe ist 

die Nachkommenschaft bemakelt, und er bemakelt, ebenso bemakelt auch jeder ande- 

re, dessen Nachkommenschaft bemakelt ist, ausgenommen ein Mi9ri zweiter Genera- 

tion, dessen Nachkommenschaft nicht bemakelt ist, denn es h.elsst:^^'°Kmder, die ihnen ge- 

boren iverden, die dritte Generation, darf in die Gemeinde des Herrn kommen. — «R. Si- 

mon b. Gamaliel sagt: wenn du seine Tochter heiraten darfst, so darfst du seine Witwe 

heiraten, und wenn du seine Tochter nicht heiraten darfst, so darfst du seine Witwe 

nicht heiraten.» Welchen Unterschied gibt es zwischen R. Jose und R. Simon b. Gama- 

Hel? Ula erwiderte: Ein Unterschied.besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines ämo- 

nitischen oder moabitischen Proselyten. Beide folgern es vom [Verbot] des Hochprie- 

sters mit einer Witwe. R. Jose folgert: wie beim Hochpriester mit einer Witwe; beim 

Hochpriester mit einer Witwe ist die Nachkommenschaft bemakelt, und er bemakelt, 

ebenso bemakelt auch jeder andere, dessen Nachkommenschaft bemakelt ist. R. Simon 

b. Gamaliel aber folgert: wie beim Hochpriester mit einer Witwe; beim Hochpriester 

253. Mit diesem Alter werden sie begattungsfähig. 254. Sie ist Priestern verboten, u. wenn sie 

Priesterstochter ist, darf sie keine Hebe mehr essen. 255. Dh. der Priester. 256. Die von ihm 

beschlafen worden ist. 257. Der Bekehrung; nach dem 1. Autor ist er einbegriffen, da erst die 3. Gene- 

ration in die jüd. Gemeinde aufgenommen werden darf, nach RJ. ist er nicht einbegriffen, da seine Nach- 

kommen unbemakelt sind. 258. Der die Frau u. die Kinder bemakelt; cf. S. 976 Z. 16ff. 259. l^nd 

dies ist auch bei einem Mi9ri 2. Generation der Fall. 260. Dt. 23,9. 
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mit einer Witwe ist die ganze Nachkom- 
menschaft bemakelt, ebenso auch jeder an- 
dere, dessen ganze Nachkommenschaft be- 
mäkelt ist, auch die weibliche, ausgenommen 

 -der ämonitische und der moabitische Prose י
lyt, dessen weibliche Nachkommenschaft in 
die Gemeinde kommen darf, denn der Mei- 
Ster sagte-f'Amoniter^ nicht aber eine Amo- 
niterin, Äfoadi^er, nicht aber eine Moabiterin. 

in R. Hisda sagte: Alle stimmen überein, 
dass die Witwe eines Menschen aus einer 
Mischfamilie^'für Priester bemakelt sei. Der 

Jab.89ג 

 לוספ ןערז לבש לכ” ףא*'לוספ וערז לכש הנמלאכ'*
 ווה^יתובקנד לבאומו ינומע רג יקופאל תובקנ וליפא®'

 ^g388b תינומע אלו ינומע רמ רמאד° להקכ אבל תורשכ
 םידומ לבה אדסה בר רמא :תיבאומ לאו יבאומ
 ינהכ לקימ ןאמ" הנוהכל הלוספש®' הסיע תנמלאב
 אשונ התאש לב רמאקו“לאילמג ןב ןועמש ןבר יאנת

 ותבי־אשונ התא יאש לבו ותנמלא״אשונ התא ותב’*
 תנמלא יטועמל''יאמ יטועמל ותנמלא’'אשונ התא יא
 ןנתד יאנת ינהדמ יקופאלו” הנוהכל הלוספש"הסיע

 :;.י^3 תנמלא לע אריתב ןב הדוהי יברו עשוהי"יבר דיעה°
 אקיפס קפס יוה אמעט יאמ הנוהכל הרישכשדרסיע
 רמא° :רתימ ןארוב ןארו :אלוקל אקיפס קפסו

Kel 
Ed. VI 

Jab.37a י 

83 M יקופאל לסופו il 

86 P רמאקד 

81 P — 82 |[ הנמלאב M -|- לסופו 
84 M 85 !| רמאד ׳רשכ M •׳וספ איהס 

87 M 88 || ואל MP — יברו עשוהי M 89 jj איהש 

 ׳וסאה לכו M ,׳תומ םלוכו B 91 jj ם״סו — M 90 |j הרסיכ

 ■ יכירצ M 94 j| דלוה — M 93 || רזעלא P 92 || ׳רתומ
95 (M — אהב). 

 erleichterndste unter all diesen Autoren ist התירמא יכ רזעילא יברכ הכלה בר רמא הדוהי בר
 ja R. Simon b. Gamaliel, und er sagt: wenn םיסהוי הרשע הנוש ללה יל רמא לאומשד הימק
 du seine Tochter heiraten darfst, so darfst הכלה תרמא תאו הזב הז אבל םירתומ^לבבמ ולע !■י
 du seine Witwe heiraten, und wenn du seine לאומשדא לאומשד ימרו ברדא ברד ימרו רזעילא^ייברכ

ib.esi)לאומשו רזממ דלוה רמא בר הרביעש הםורא'רמתיאד Tochter nicht heiraten darfst, so darfst du 
 seine Witwe nicht heiraten; dies schliesst תרזממב רתומו רזממ דלוה רמא בר יקותש דלוה רמא
 wol die Witwe eines Menschen aus einer בר ךופיא תרזממב רוסאו יקותמ* דלוה”רמא לאומשו
 -Mischfamilie aus, dass sie für Priester be יתרת רזממ דלוה רמא לאוממיו יקותש דלוה רמא 20
 mäkelt sei. Dies schliesst die Autoren der בר רמאק אהב^־' אהב רמתיא יאד אכירצ’* יל המל
 -folgenden Dehre aus: R.jeholuä und R. je םילוספ בורד םתה לבא הלצא םירשכ בורד םושמ

huda b. Bethera bekundeten, dass die Wit- 
we eines Menschen aus einer Mischfamilie 
für Priester tauglich sei. — Aus welchem 
Grund? — Hierbei besteht ein doppelter 
Zweifel, und ein doppelter Zweifel ist er- 
leichternd zu entscheiden. 

Sichere mit Sicheren dürfen dies. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die 
Halakha ist wie R. Eliezer. Als ich dies Semuel vortrug, sprach er zu mir: Hillel lehrt, 
dass zehn Geburtskasten aus Babylonien heraufzogen, und dass sie*"mit einander er- 
laubt seien, und du sagst, die Halakha sei wie R. Eliezer!? — Ich will auf einen Wider- 
Spruch hinweisen, in welchem Rabh sich befindet, und auf einen Widerspruch, in wel- 
ehern Semuel sich befindet. Es wurde gelehrt: Wenn eine Verlobte schwanger ist, so 
ist das Kind, wie Rabh sagt, ein Bastard, und wie Semuel sagt, ein Verschwiegener". 

V 

Rabh sagt, das Kind sei ein Bastard, und ihm ist eine Bastardin erlaubt; Semuel sagt, 
das Kind sei ein Verschwiegener, und ihm ist eine Bastardin verboten. — Wende es 
um: Rabh sagt, das Kind sei ein Verschwiegener, und Semuel sagt, das Kind sei ein 
Bastard*".— Wozu ist beides nötig? — Dies ist nötig; würde nur jenes gelehrt worden 
sein, so könnte man glauben, Rabh vertrete seine Ansicht nur da*“, weil die Mehrheit 

261. Ib. V. 4. 262. In der ein zweifelhaft Bemakelter vermischt ist; bezüglich dieser besteht 

ein doppelter Zweifel: 1. ob er überhaupt bemakelt war, 2. ob ihr Mann der Bemakelte war. Nach der Er- 

klärung Räj.s, wenn ihr Mann zweifelhaft bemakelt war; ihr gegenüber gilt der Zweifel bezüglich ihres 

Manns als doppelter Zweifel. 263. Die in der Misnah genannten Bemakelten. 264. Da es 

vielleicht vom Verlobten u. somit unbemakelt, vielleicht aber von einem Fremden u. somit bemakelt ist. 

265. Uebereinstimmend mit dem Bericht RJ.s. 266. Im Fall der Mignah, bei einem Verschwiegenen 

von einer Eedigen. 
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si^niditlbemakelt macht, hierber'^aber, wo אהב” ךהב רמת\א יאו לאומשל'״ ירומ אמיא הלצא 
die Mehrheit sie bemakelt macht, pflichte אהב"לבא סוראב הלתימלי^אביאד םושמ בר רמאק 
er Semuel bei. Und würde nur dieses ge- םלועל אמיא תיעב יאו אכירצ לאומשלי״ידומ אמיא 
lehrt worden sein, so könnte man glauben, תרזממב רתומ ואל בר רמאקד רזממ‘ יאמו ךופית אל 
Rabh vertrete seine Ansicht nur hierbei, 5 לקותש דלוה‘ רמא לאומשו לארשי תבב רוסאד אלא 
weil es auf den Verlobten zurückzuführen ״ יאמ אלא ברד ונייה יכה יא לארשי תבב רוסאד 
ist, dort aber pflichte er Semuel bei; daher אתשה אטישפ הנוהכ ןידמ ותוא ןיקתשמש יקותש 
ist beides nötig. Wenn du willst, sage ich: אלא איעבימ'הנוהכ ןידמ היל ןניקתשמ לארשי ןידמ 
tatsächlich brauchst du es nicht umzuwen- ימ אטישפ ויבא יסכנמ ותוא ןיקתשמש יקותש יאמ 
den, denn die Worte Rabhs, es sei ein Ba-10 אמיא תיעב יאו סיפתד אכירצ אל ןאמ* המא ןניעדי 
stard, besagen nicht, dass ihm eine Bastardin רשכל תרמואו״ ומא תא םיקדובש'יקחב יקותש יאמ ■ 
erlaubt sei, sondern, dass ihm eine Jisrae- לאומש רמאה" לאילמג' ןברכ ןאמכ תנמאנ יתלעבנ 
litin verboten sei; Semuel sagt, das Kind וביט המ הל ורמאו תרבועמ התיהךנתד אנמיז אדה 
sei ein Verschwiegener, und ihm ist eine יברו לאילמג ןבר אוה ןהכו ינולפ שיאמ הז רבוע לש 
jisraeiitin verboten. — Demnach sagt er ja 15 תנמאנ הניא רמוא עשוהי יבר’תנמאנ םירמוא רזעילא 
dasselbe, was Rabhl? — Vielmehr, unter לאילמג ןברכ הכלה לאומש רמא הדוהי בר רמאו 
Verschwiegener ist zu verstehen, man brin- הלצא םירישכ בור’°םתה אנימא הוה םתהמ יאד אכירצ 
ge seinen Anspruch auf das Priestertum‘״’ :אכירצ אל אמיא הלצא םילוספ בורד אבה לבא 
zum Schweigen.—Selbstverständlich, wenn תיתמ אשי אל יתמ״ רמוא רזעלא יבר קו אינת"״נ׳" 
man sogar seinen Anspruch auf das Jisra- 20 הרשע רהאל רגכ והואשע״ףסוי בר רמא אמעט יאמ 
elitentum zum Schweigen ”’bringt, um wie- תרזממב רתומ תורוד הרשע דע רג אינתד תורוד 
viel mehr, dass man seinen Anspruch auf 
das Priestertum zum Schweigen bringt!? — 
Vielmehr, unter Verschwiegener ist zu ver- 
stehen, man bringe seinen Anspruch auf 
das Vermögen seines Vaters zum Schwei- 
gen. — Selbstverständlich, weiss man denn, 
wer sein Vater ist!? — In dem Fall, wenn 
er es eingehascht‘'‘hat. Wenn du aber willst, sage ich: unter Verschwiegener ist Unter- 
suchter”‘zu verstehen; man untersuche seine Mutter, und wenn sie sagt, sie sei von 
einem Unbemakelten beschlafen worden, so ist sie beglaubt. — Also nach R. Gamaliel, 
und dies sagte ja Semuel bereits einmal!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn sie schwan- 
ger ist, und man sie fragt, welches Bewenden es mit ihrer Geburt habe, und sie erwi- 
dert, von jenem Mann, der Priester ist, so ist sie, wie R. Gamaliel und R. Eliezer sagen, 
beglaubt, und wie R. Jehosuä sagt, nicht beglaubt. Hierzu sagte R. Jehuda im Namen 
Semuels, die Halakha sei wie R. Gamaliel. — Dies ist nötig; aus jener Lehre könnte 
man entnehmen, nur wenn die Mehrheit sie nicht bemakelt macht, nicht aber hierbei, 
wo die Mehrheit sie bemakelVmacht, so lehrt er uns. 

Es wird gelehrt: Ebenso sagte R. Eleäzar, ein Samaritaner dürfe keine Samari- 
tanerin heiraten. — Aus welchem Grund? R. Joseph erwiderte: Man hat ihn einem Pro- 
selyten der zehnten Generation’^gleichgestellt. Es wird nämlich gelehrt: Einem Prose- 
lyten ist bis zur zehnten Generation eine Bastardin erlaubt, von da ab ist ihm eine 

267. Bei einer Verlobten, die nur einem einzigen Mann erlaubt ist. 268. Da sie verlobt ist, so 

ist anzunehmen, dass die Schwängerung durch ihn erfolgt ist. 269. Wenn der Verlobte Priester war. 

270. Er gilt nicht einmal als unbemakelter Jisraelit. 271. Obgleich sonst in zweifelhaften Fällen der 

Besitzer der Sache das Vorrecht hat. 272. Cf. S. 964 Z. 8. 273. Da sie Verlobte ist. 274. Da 

ihre Vorfahren sich ebenfalls zum Judentum bekehrt haben; cf. üReg. 17,24ff. 
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Bastardin verboten. Manche sagen, bis der 
Name des Götzendienstes und der Nichtju- 
denschaft sich bei ihm verloren hat. Abajje 
sprach zu ihm: Es ist ja nicht gleich; da ist 

5 er ein eingebürgerter Proselyt und sie eine 
neue“”Bastardin, und man könnte sagen, er 
sei ein Jisraelit und heirate eine Bastardin, 
hierbei aber^'^gleichen sie ja einander!? Viel- 
mehr, als R. Dimi kam, sagte er, R. Eleäzar 

0 sei der Ansicht R. Jismäels, und R. Jismäel 
sei der Ansicht R. Äqibas. R. Eleäzar ist 
der Ansicht R. Jismäels, welcher sagt, die 
Samaritaner seien Eöwenproselyten'”, und 
R. Jismäel ist der Ansicht R. Äqibas, wel- 

5 eher sagt, dass, wenn ein Nichtjude oder ein 
Sklave eine Jisraelitin''*beschlafen hat, das 
Kind ein Bastard sei. — Ist denn R. Jismäel 
der Ansicht R. Äqibas, R. Johanan sagte ja 
im Namen R. Jismäels: Woher, dass, wenn 

 -ein Nichtjude oder ein Sklave eine Prie ׳
sterstochter, eine Eevitin oder eine Jisraeli- 
tin beschlafen hat, er sie bemakelt habe?— 
es heisstdie Tochter eines Priesters 

verzvitwet oder geschieden zvird und keine Kin- 

der hat^ nur von einem, bei dem es Witwen- 
Schaft und Scheidung gibt, ausgenommen 
ein Nichtjude und ein Sklave, bei denen es 
keine Witwenschaft und keine Scheidung 
gibt. Wenn man nun sagen wollte, er sei 
Kind] ein Bastard, und selbstverständlich, 
— Vielmehr, R. Eleäzar ist der Ansicht R. 
n Eöwenproselyten, und er ist der Ansicht 

 עקתש־יש דע״סיירמוא שיו תרזממב רוסא ךליאו ןאכמ
 ימד ימ ייבא״היל רמא ונממ תויגו'’הרז הדובע םש
 אוה לארשי רב ירמא השדה תרזממו ןשי רג םתה
 והנינ ידדה יכ ידיאו ידיא אבה תרזממ ביסנ אקד'^
 : יברכ הל רבס רזעלא יבר רמא ימיד בר אתא יכ אלא

coi.b יבר” אביקע יברכ הל רבס לאעמשי יברו״״לאעמשי 
''BMeS יריג םיתוכ“ רמאד לאעמשי יברב הל רבס רזעלא 
X'Il'רמאד אביקע יברכ הל רבס לאעמשי יברו םה תוירא 
Nid. 56b רבס רזממ דלוה לארשי תב לע אבה דבעו יוג 

 ! םושמ ןנחוי יבר רמאהו אביקע יברכ לאעמשי יבר הל
t1״b לעו תנהכה לע ואבש דבעו יוגל ןיינמ״ לאעמשי יבר 

 יכ ןהכ תבו“רמאנש הלוםפש"לארשי תב לעו היולה 0.22.13
 תונמלא ולאשיש ימ הל ןיא ערזו השורגו הנמלא היהת
 יאו”ןישורגו תונמלא ול״ןיאש דבעו יוג אציךישורגו
 יוה רזממ אתשה אביקע יברכ הל רבס אתעד אקלס !
 יברכ הל רבס רזעלא יבר^יאלא איעבימ ותאיבב לספימ
 יברכ הל רבסו“'תוירא •יריג םיתוכ“'רמאד לאעמשי
 דלוה לארשי תב לע אבה דבעו יוג רמאד אביקע

 '׳","';ןרמאהו״אביקע יברב רזעלא יברדדל רבס ימו רזממ
 לליה תיבו יאמש תיב וקלחנש יפ לע ךא רזעלא יבר 2
 רוסיא ורוסיאש ייממ אלא רזממ ןיאש םידומ תורצב
 אייח יבר רמא ןיבר אתא יכ אלא תרכ שונעו הורע
 אבא יבר רמא^דל ירמאו ןנחוי יבר רמא אבא רב“'

 בקעי יבר רמא הל ירמאו אנינח יבר רמא אדבז רב
 M 12 ותויג םש עקתשנש ןויכ || B 13 — תוטו P 14 II •—י

 ייבא || M 15 ביסנד || M 16 — לאעמשי...יברו f- P 17 II- ו 11

 B 18 ׳ולספש || 19 (P הל) M 20 [1 ואצי הב M 21 II םהל 11

25 II םיתוכ — M 24 [| ׳א M 23 || רכס יאו הב M 22 
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der Ansicht R. Äqibas, so ist ja sogar [das 
dass er sie durch den Beischlaf bemakle“*“!? 
Jismäels, welcher sagt, die Samaritaner seie 
R. Äqibas, welcher sagt, dass, wenn ein Nichtjude oder ein Sklave eine Jisraelitin be- 
schlafen hat, das Kind ein Bastard sei. — Ist denn R. Eleäzar der Ansicht R. Äqibas, R. 
Eleäzar sagte ja, obgleich die Schule Sammajs und die Schule Hillels über die Neben- 
buhlerinnen“*'streiten, so stimmen sie überein, dass [das Kind] nur dann ein Bastard sei, 
wenn [der Beischlaf] ein Inzestverbot und mit der Ausrottung belegt ist“*“!? — Vielmehr, 
als Rabin kam, sagte er im Namen des R. Hija b. Abba im Namen R. Johanans, und 
wie manche sagen, im Namen des R. Abba b. Zabda im Namen R. Haninas, und wie 

275. Dli. die selbst als Bastardin geboren ist; jeder weiss, dass sie Bastardin ist, dagegen weiss man 

nicht von ihm, dass er Proselyt ist. 276. Bei einem Samaritaner u. einer Samaritanerin. 277. Sie 

bekehrten sich zum Judentum, ■weil sie durch einen Ueberfall von Löwen dazu gezwungen worden waren 

(cf. üReg. 17,25), u. da sie dies nicht freiwillig taten, gelten sie als Nichtjuden. 278. Mit den Samarita- 

nern sind auch richtige Juden vermischt, u. so liegt die Möglichkeit vor, dass sie Jisraelitin ist. 279. 

Lev. 22,13. 280. Dieserhalb ist kein Schriftvers nötig. 281. Wenn jemand kinderlos stirbt u. 2 

Frauen hinterlässt, u. bei einer von ihnen die Schwagerehe inzestuös u. daher unmöglich ist: sie streiten, 

ob an der anderen die Schwagerehe zu vollziehen ist. 282. Dies trifft beim von RÄ. gelehrten Fall 

nicht zu. 
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 ם^נהכו ןה תוירא ירינ םיתוכ רבס לאעמשי יבר^^ן;;^3\'
 םהל ושעיו" רמאנש ויה םילוספ םדהכ״סהב ועמטנש ""•יי'"'

manche sagen, im Namen des R. jäqob b. רבדב תוקולהמ שלש״יול p עשוהי יבר רמא ידיא רב 
Idi im Namen des R. Jehosuä b. Revi, hier- 
über'*’bestehen drei verschiedene Ansichten. 
R. Jismäel ist der Ansicht, die Samaritaner 
seien Röwenproselyten, und die Priester, die 
sich mit ihnen vermischt haben, waren be- 
mäkelte Priester. Es \\Q\ssi\^^undsie vKXchten 

aus einem Teil mit er ihnen Priester der An- 

Git.lOS 
’ Hol.4ä 

 g.17,32־iiR רמא הנח רב רב הבר רמאו תומב ינהכ םתוצקמ
 והנילספ יכה םושמו םעבש'° םיצוקה ןמ ןנחוי יבר
 ועמטנש םינחכו ןה תמא ירינ םיתוכ רבס אביקע יברו
 םתוצקמ םהל ושעיו רמאנש ויה םירשכ םינהכ ןהב
 ןנחוי יבר רמא הנה רב רב הבר רמאוי׳תומב ינהכ

höhen, und Rabba b. Bar-Hana erklärte im ויהש ינפמ םורסא המ ינפמ אלאו םעבש םיריחבהךמ 
Namen R. johanans, aus den Dornen^'Mes !0 ^אמ תואושנה תא םירטופו“ תוסוראה תא םימביימ foi.76 

Volks, und sie gelten deshalb als bemakelt. ךה רז שיאל הצוחה תמה תשא היהת אל“ ישרד Dt.25,6 
R. Äqiba ist der Ansicht, die Samaritaner אלד ךה לבאילז שיאל היהת אל איה הצוח״הבתיד 
seien wahrhafte Proselyten, und die Prie- הימעטל אביקע "ברו רז שיאל היהת הצוח הבתי 
Ster, die sich mit ihnen vermischt haben, ןיאש יפל םירמוא שיו ןיואל יבייחמילזממ שי רמאד 
waren unbemakelt. Es heisst: und sie mach-15 ידיא בר רמא םירמוא שי ןאמ תוצמ יקודקדב ןיאיקב 
teil aus einem Teil zwn ihnen Priester der תרתומ יתוכ תצמ אינתד°איה רזעילא יבר ןיבא^״רבן 
Anhöhen, und Rabba b. Bar-Hana erklärte רסוא רזעילאיייברו חספבי״ותבוח ידי הב״אצוי םדאו׳׳־״׳^ 
im Namen R. Johanans, von den Auserwähl־ ןב ןועמש ןבר תוצמ יקודקדב םיאיקב ןיאש יפל 
ten''des Volks. — Weshalb hat man sie הברה םיתוכי״הב וקיזחהשי°הוצמ לכ״רמוא לאילמנ 
demnach verboten? —Weil sie an den Ver-20 ןיא יאמ אכה'’אלאו''לארשימ רתוי הב םיקדקדמ 
obten die Schwagerehe vollzogen und die ןישורינו ןישודיק תרותב ןיאיקב ןיאש יפל ןיאיקב" 
Verheirateten davon befreiten'“. Sie legen ותוחאמ רזממ הובא רב הבר רמא ןמחנ בר רמא'* 
[den Schriftvers] wie folgt aus:'’Vz1e Frau ןל עמשמ אק יאמ ןהב וברעתנ חא תשאמ"רזממו 
des Verstorhenen soll nicht ausserhalb, eines 

fremden Äfanns 7verden; die ausserhalb'“ 
weilt, darf nicht eines fremden Manns wer- 
den, die nicht ausserhalb weilt, darf eines 
fremden Manns werden. R. Äqiba vertritt 
hierbei seine Ansicht, denn er sagt, der aus 
einem mit einem Verbot belegten [Beischlaf 
Erzeugte] sei ein Bastard., Manche sagen, weil sie in den Einzelheiten der Gebote nicht 
kundig'“sind. Und R. Idi b. Abin sagte, unter "’manche^'sei R. EHezer zu verstehen, denn 
es wird gelehrt: Das Ma99ah eines Samaritaners ist erlaubt und man entledigt sich 
damit seiner Pflicht"°am Pesahfest. R. Eliezer verbietet dies, weil sie in den Einzelhei- 
ten der Gebote nicht kundig sind. R. Simon b. Gamaliel sagte: Jedes Gebot, das die 
Samaritaner halten, beachten sie genauer als die Jisraeliten.—Was heisst hierbei" nicht 
kundig?—Sie sind im Gesetz von der Trauung und der Scheidung nichU'kundig. R. 
Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Bastarde von einer Schwester und 
von der Frau eines Bruders haben sich unter ihnen vermischt. — Was lehrt er uns 
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34 M — 35 || רז...לבא M 37 11 ׳עלא ׳ר[]36 || יבייחב 

P םהב. M — 38 || הב M — חספב MP 39 II ׳עלא II 

40 P 41 || וקזחוהש (M ׳יבר) M 42 II — 43 אלאו II 

B 44 || יכה P 45 || תרותב ׳יעיקפ M ר״ב ׳בר ׳א ן״רו 
 .׳רעתנ שיא ישאב M 46 || ינוה

282. Ueber die Samaritaner u. die mit ihnen vermischten Priester; cf. üReg. 17,27. 283. üReg. 

17,32. 284. Aus dem Unkraut, den einfachsten Reuten; es waren somit keine legitimen Priester. Das 

W. םתוצקמ wird v. ץוק, Dorn, abgeleitet. 285. Wieso dies aus diesem Schriftvers hervorgeht, ist nicht 

zu ersehen; eine Variante hat םיניצקה, Häuptlinge, P'ürsten, das aus םתוצקמ herausgelesen werden kann. 

286. Dies ist mit einem Verbot belegt. 287. Dt. 25,5. 288. Noch nicht verheiratet. 289. Sie 

kennen die Reinheit der Familien nicht, u. es kann Vorkommen, dass einer bemakelt u. der andere unbe- 

mäkelt ist; daher ist die Heirat unter ihnen verboten. 290. Ma99ah zu essen; cf. Ex. 12,18. 291. 

Die Kenntnis der Familien hängt ja nicht von der Gesetzeskunde ab. 292. Dadurch kommen Bema- 

kelungen der Familien vor. 

122* 
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pM]83b היהש השעמ'^’אדח ינתינ תותירכ^*יבייהמ״רזממ שי damit? — Dass der von einem mit der Aus- 
K־״.־״.ארוסיאךהב וברעתנ^דחפשו דבע רמא אברו היה ךכ rottung belegten [Beischlaf Erzeugte] ein 

^Az!38»היהש השעמ אדה •ינתינ ההפש םושמ יאמ םושמ Bastard sei. — Sollte er nur eines lehren’״!? 
t היה ךכ — So hatte es sich ereignet. Raba sagte: 

liv] עברא הירחא קחבל ךירצ תנהכ השא ^ Sklave und eine Magd haben sich un- 
 ter ihnen vermischt. — Das Verbot besteht יבא םאו המא םאו המא הנמש ןהש תוהמא
 somit sollte er nur ,״’ja wegen der Magd המאו היבא יבא'’םאו המאו היבא םאו המאו המא

pel.31 ]’א° •*^תחא דוע ןהילע ןיפיסומ תילארשיו היול” eines’״lehren. — So hatte es sich ereignet. 
ENN JEMAND EINE PrIESTERSTOCH- 

TER ZUR Frau nimmt, so unter- 

 הלעמלו ןבודה ןמ אלו הלעמלו חבזמה ןמ אל ןיקרוב
 ויתובא וקזחוהש לכ^ הלעמלו ןירדהנסה” ןמ אלו !0

 suche er vier Mütter”', die acht’^sind ןיאו הנוהבל ןיאישמ” הקדצ יאבגו םיברה ירטושמ

 -ihre Mutter, die Mutter ihrer Mut היהש ימ ףא רמוא יסוי יבר ןהירחא קודבל ךידצ
 -ter, die Mutter des Vaters ihrer Mut סונגיטנאףב אנינח יבר ירופצ לש הנשיה יכרעב''םותח

 ter, deren Mutter, die Mutter ihres ךלמ לש איטרטסאב”בתבומ היהש ימ ףא רמוא!
 Vaters, deren Mutter, die Mutter des ירכנב אנש יאמו ןניקדב ישנבי׳אנש יאמ .ארמג
 -Vaters ihres Vaters und deren Mut אוה תוירעב ידדה ידהב ןייזבימי^כד ישנ ןניקדב'’אל

 -ter; bei einer Eevitin und einer Jis ’'אלק היל תיא אלייאתלימ אכיאד אתיא םאו ןייזבמד
 .raelitin i.st noch eine hinzuzufügen םא וזבימדי^אוה ןיסחויב ידדה ידהב וצנימ יכד“ירבנ
 -Man untersuche nicht über den Al קודבת ימנ יהיאו אלק היל תיא אתלימ אכיאד אתיא

 ”’tar hinaus’“*, noch über die Estrade רמא הדוהי בר רמאד"”ברל היל עייסמ הידידב היב a 20׳“'’׳85'

 -HINAUS, NOCH ÜBER DAS SyNEDRIUM“°°HIN *”■׳''®

AUS. Diejenigen, von denen bekannt ist, 

DASS IHRE Vorfahren Gemeindebeamte*״ 
ODER Almoseneinnehmer waren, dür- 
EEN [ihre Töchter] an Priester ver- 
HEIRATEN UND BRAUCHEN NICHT UNTER- 

SUCHT ZU WERDEN. R. JOSE SAGT, AUCH 

WER IN DER R1CHTERL1STE*°’V0N SEPPHO- 

RIS AUFGEFÜHRT IST. R. HanINA B. AnTIGONOS SAGT, AUCH WER IN DER EiSTE DES 

KÖNIGLICHEN HEERS AUFGEFÜHRT IST. 

47 P 48 || בייחמ (M — דכ) || 49 M אברו ׳שעמ היה ךכ II 
50 M — 51 || החפש...וברעתנ P רוסיא M) 52 II — יכא) II 
53 M 54 || ׳רשיו םיול f P- 55 || תחא P ׳עמר ׳הנס 

 דע B 58 II ו -j- M 57 II ו —- m 56 || וקיזחהש לכו

59 P 60 || ׳וניטנא M 61 || איטרסב M ׳קדבד ישנמ 

B וקדב (P יקדב). M ידהב ןיצנמקד ישנ ירמא 'יקדב II 
B 64 || וצנימ M ׳זבמקד. B 65 [| וצנימד M הל תיל 

M 67 |1 וצנממד B 68 || יצנימד M אל ׳אד ׳דוהי. 

62 

63 

66 

GEMARA. Weshalb sind Weiber zu untersuchen*״und Männer nicht zu untersu- 
chen? — Wenn Weiber einander beschimpfen, so werfen sie sich inzestuöse Dinge vor, 
und auch wenn an ihnen etwas*°Vorhanden ist, wird dies nicht verbreitet, wenn aber 
Männer mit einander zanken, so werfen sie sich die Herkunft betreffende Dinge vor, 
und wenn etwas an ihnen vorhanden ist, wird dies verbreitet. — Sollte auch sie seine 
[Familie]*°*untersuchen!? Dies wäre somit eine Stütze für Rabh, denn R. Jehuda sagte 

293. Nur von der Vermischung mit einem Bastard von einer Schwester. 294. Ein Sklave be- 

mäkelt keine Jisraelitin durch den Beischlaf. 295. Von der Vermischung mit einer Magd. 296. 

Die Makellosigkeit ihrer Familien. 297. Vier väterlicherseits u. vier mütterlicherseits. 298. Wenn 

ein Ahn am Altar Dienst verrichtet hat, so ist anzunehmen, dass er unbemakelter Herkunft ist u. die Fa- 

milie braucht aufsteigend nicht weiter untersucht zu werden; ebenso weiter. 299. Im Tempel, auf der 

die Leviten den Tempelsang vortrugen. 300. Wenn sein Ahn Mitglied des Synedriums war. 301. 

Nach der t.schen Erklärung ehrenamtliche Richter; wahrscheinl. jed. in der üblichen Bedeutung Voll- 

streckungsbeamte, u. zwar aus demselben Grund, wie bei den Almoseneinnehmern, weil sie oft mit dem 

Publikum in Streit geraten. 302. Nach den Kommentaren wurde eine Liste geführt, in der die als 

Richter geeigneten Personen verzeichnet waren; das W. הנשיה wird als Ortsname erklärt, jed. ganz unwahr- 

scheinlich. 303. Die Miänah lehrt, dass man die Mütter von 4 Generationen untersuche. 304. Ma- 

kelhaftes in der Familie. 305. Die MiSnah lehrt, dass nur der Mann die Familie der Frau untersuche. 
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im Namen Rabhs, den Unbemakeiten ist אדא בר :םילוםפל\אשנ'ל“תורשכ ורהזוה אל בר 
es nicht verboten worden, von Bemakelten הרשע ם־יתש” םהש תוהמא עברא ־ינת הבהא רב 
geheirate^zu werden. הרשע שש םהש תוהמא עברא אנת את־ינתמב 

R. Ada b. Ahaba lehrte: Vier Mütter, תבו היולב הל םיקומ״הבהא רב אדא ברל אמלשבcoו.b 
die zwöir'sind. In einer Barajtha wird ge- 5 תהא דוע יאמ אל אנילפ אמינייאתינתמ^׳אלא לארשי 
lehrt: Vier Mütter, die sechzehn’^sind. Aller- יבר ירבד וז בר רמא הדוהי בר רמא :תהא גוז 
dings ist die Lehre des R. Ada b. Ahaba תורשב תקזחב תוחפשמ לכ םירמוא םימכה׳לבא ריאמ סי׳ייל־יי 
auf eine Levitin und eine jisraelitin"’zu be- בר רמא אירוג רב אמח בר רמאהו יניא תודמוע ןה 
ziehen, die Barajtha aber, sollte sie’^’streiten? אל אה ינתמד ןאמ רערע וילע״ ארוקשב’'וניתנשמ 
— Nein, unter "noch eine״ ist noch ein Paar 10 וז בר רמא הדוהי בר רמא ירמאד אכיא אה ינתמ 
zu verstehen. תוחפשמ לב םירמוא םימכח לבא ריאמ יבר ירבד 

R.jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies אירוג רב אמח בר רמא תודמוע ןה תורשכ תקזחב 
ist die Ansicht R. Meirs, die Weisen aber :הירחא קתבל ךירצ רערע וילע״ארוק םא בר רמא 
sagen, alle Familien befinden sich’‘°im Sta- ואל יא אמעט יאמ .הלעמלו חבזמה ןמ !יקרמ ןיא 
tus der Makellosigkeit. — Dem ist ja aber 15 !הלעמלו ןכודה ןמ אלו :היל^^יקפמ ווה אל הוקדבד 
nicht so, R. Hama b. Gorja sagte ja im Na- יסחיימ'* םיבשוי” ויה םשש רמ רמאד אמעט יאמ 
men Rabhs, unsre Misnah spreche von dem יאמ !הלעמלוףיררהנסמ אלו :היול יסחיימו הנוהכ 
Fall, wenn über ihn eine Anfechtung vor- קדצב ןיקונמ ןיד תיבש םשכ ףסוי בר ינתד° אמעט syn,36b 
handen’“ist!? — Wer das eine^”lehrte, lehrte 1.4,7הפי ךלב°הארק*'יאמ רמירמ רמא םומ'°לכמ ןיקונמ ךכ0״ 
das andere nicht. Manche lesen: R. jehuda 20 בר רמא שממ אמומ אמומי״אמיא ךב ןיא םומו יתיער 
sagte im Namen Rabhs: Dies ist die An- ךמע ךמע םש ובציתהו° ארק רמא°'^קעי רב אחא 
sicht R. Meirs, die Weisen aber sagen, alle רמא ןמחנ'^ר רמא הניבש םושמ אמלדו^^ךל םימודב 

Hor.4-i> 

Nm.11,18 

18,22.*e ויתובא וקזחוהש ימ לכ :ךל םימודב ךתא ואשנו״ארק 
68 M 69 || ׳שנהל P לוספל M) 70 II שש) P 71 II 

 II ןהילע M 74 || ארוקשכ B 73 || אמיל ימ M 72 || ןיתינתמ

75 M 76 || הילע M ׳דובעל M 77 II — ׳שוי P 78 II 

 II 81 (׳וקמ M) 80 || הלעמו P 79 |1 יסחוימו ׳הכ יסחוימ

P 82 || ארק B — אמומ. M שממ ןימומ M 83 II — ק״א II 

84 M ׳מודב ךתא ךתא ואשנו יקעי רב ׳חא. 

Familien befinden sich im Status der Ma- 
kellosigkeit. Hierzu sagte R. Hama b. Gorja 
im Namen Rabhs: Wenn über eine [Familie] 
eine Anfechtung vorhanden ist, so muss sie 
untersucht werden^״. 

Man untersuche nicht über den 

Altar hinaus. Aus welchem Grund? — 
Wenn man ihn nicht untersucht hätte, würde man ihn nicht hinaufgebracht haben. 

Noch über die Estrade hinaus. Aus welchem Grund? — Der Meister sagte: 
da’״sassen -die Herkunftsprüfer der Priester und der Leviten^“^ 

Noch ÜBER das SynedrXuM- hinaus. Aus welchem Grund? R. Joseph lehrte: Wie 
das Gericht hinsichtlich der Gerechtigkeit rein sein muss, ebenso muss es von jedem 
Makel rein sein. Meremar sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:*‘«//(?5■ an dir ist 

schön, meine Traute, kein Makel ist an dir. — Vielleicht ein wirkliches Gebrechen!? R. 
Aha b. Jäqob erwiderte: Die Schrift sagt:״'j2^: sollen sich da mit dir aufstellen.^ mit dir, 
die dir gleichen. — Vielleicht wegen der Gottheit’''!? R. Nahman erwiderte: Die Schrift 
sagt:’'’3־zl? sollen mit dir tragen., die dir gleichen’”. 

306. Dh. sie brauchen die Makellosigkeit nicht zu untersuchen. 307. Eine bezw. zwei Gene- 

rationen höher. • 308. Bei ■diesen ist auch nach der Misnah eine Generätion weiter zu untersuchen. 

309. Gegen die Ansicht der Misnah, nach der auch bei den genannten nur eine Generation mehr zu un- 

tersuchen ist. 310. Wenn nicht Gegenteiliges bekannt ist. 311. Wenn ein Gerücht geht, dass seine 

Familie nicht ganz makellos ist; es ist nicht anzunehmen, dass in einem solchen Fall die Weisen gegen 

RM. streiten. 312. Im Namen R.s. 313. Auch nach den Weisen. 314. In einem besonderen 

Raum des Tempels. 315. Ein Bemakelter wird nicht zugelassen. ‘316. Cant "4,7. 317. Num. 

11,16. 318. Die dann anwesend war, beim späteren Synedrium dagegen ist die Makellosigkeit nicht 

erforderlich. 319. Ex. 18,22. 320. Dieser Schriftvers spricht yon gewöhnlichen Zivilrichtern. 
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zulässig sei, in Todesstrafsachen zu richten, 

nnd auf unsre Frage, was das ״jeder" ein- 

schliesse, erwiderte R. Jehuda, dies schliesse 

Bb 

Jab.45t> 
102t> 

01, 

Fol. 76b 

 ,Diejenigen, von denen bekannt ist םילוספמ ןניימקומ אלד ארמימל ;םיברה ירטושמ

 dass ihre Vorfahren Gemeindebeamte לייד ןיאו תונוממ יניד ןודל םירישכ לכה יהנימרו

 c. Demnach werden Bemakelte nicht als& יאמ ייותיאל לכה הב ןניוהו תושפנ יניד ןודל םירשב

 solche eingesetzt, und dem widersprechend ^'םלשוריב ייכא רמא רזממ ייותיאל"*הדוהי בר רמא

 -wird gelehrt, dass jeder zulässig sei, in Geld יול יבר ישודיקב אריז רב ןועמש*'בר ינת ןכו 5

 angelegenheiten zu richten, und nicht jeder םיאישמ הקרצ יאבגו*' :םלשוריב J ןויכ אמעט יאמ

 ״ הקדצה לע םינבשממ״רמ רמאד ישניא ידהב“וצנמד8
 :אלק היל תיא אכיאד אתיא םאו*״תבש ברעב וליפאו**

 הוהו״הוה ארויג הבהא רב אדא ברד הינכיזפשוא'*

 einen‘Bastard ein!? Abajje erwiderte: In אתוררס*אנדיבע אנא רמא רמ יביב ברו והיא יצנמ אק 10

 Jerusalem*". Ebenso lehrte R. Simon b. Zera ותא אתמד אתוררס” אנדיבע אנא רמא רמו אתמד

 -im [Traktat von der] Trauung nach [Re ךילע םישת םוש״אנינתרהל רמא ךסוי ברד הימק ל

 .zension] der Schule Devis: in Jerusalem ׳י® היהי״אל םישמ התאש תומישמ*'לכ ךיחא ברקמ ךלמ”•'

 Almoseneinnehmer waren, dürfen וליפאו**הבהא רב אדא בר היל*למא ךיחא ברקמ אלא

 verheiraten. Aus welchem Grund? Weil יביב בר ךכלהדדיב ןנירק ךיחא ברקמ״לארשימ ומא !5

 sie mit den Deuten zanken, denn der Meister ןייעיל רמו אימשד*'ילימב ןייעיל אוה הבר ארבגד

 sagte, dass man wegen der Almosenbeiträge אברוצ ירשמדייןאמ ךכלה*’ייבא רמא אתמד ילימב

 ,pfände, selbst am Vorabend des Sabbaths ”‘הבהא רב אדא ברכ ירשאל' היזיפשואב' ןנברדמ

 ,und wenn etwas^'^an ihnen vorhanden ist ’הבר והב לפטמ אריז יבר היתוכזב היל ךיפהמד

 .wird dies verbreitet אל ירוכ שיר וליפא אברעמב והב לפטמ הובא רב 20

 Der Wirt des R. Ada b. Ahaba, der אל אתוגרג שיר וליפא אעדרהנב' והיינימ ימקומ

 ,Proselyt war, stritt mit R.Bebaj; einer sagte רבו] היהש ימ ףא* רמוא יסוי יבר זוהיינימ ימקומ] 5

 -er wolle die Aufsicht über die Stadt über סונגיטנא ןב אנינה יבר :ימתחמו יקייד אמעט יאמ

 nehmen, nnd der andere sagte, er wolle die [לש תולייחב לאומש רמא הדוהי בר רמא {[רבו

1Chr,7,40 25 אבצב םשחיתהו״׳ארק* יאמ ףסוי בר רמא דוד תיב Aufsicht über die Stadt übernehmen. Als 

 sie hierauf zu R. Joseph kamen, sprach er ידכ בר רמא הדוהי בר רמא* יאמ אמעטו המחלמב

zu ihnen: Es wird gelehrtsollst einen 

König über dich setzen, aus der Mitte deiner 

Brüder] in jedes Amt, das du zu besetzen 

hast, darfst du nur einen aus der Mitte dei- 

ner Brüder einsetzen. R. Ada b. Ahaba sprach 

zu ihm: Auch wenn nur seine Mutter von 

Jisraeliten stammt, heisst dies: aus der Mitte 

deiner Brüder. — So mag R. Bebaj der ein 

bedeutender Mann ist, sich mit den religiösen Dingen befassen, und der Meister be- 

fasse sich mit den städtischen Angelegenheiten. Abajje sagte: Wer einen Gelehrtenjün- 

ger bei sich wohnen haben will, wähle einen, wie R. Ada b. Ahaba, damit er seine In- 

teressen wahrnehme. R. Zera bemühte sich mit ihnen. Rabba b. Abuha bemühte sich 

mit ihnen. Im Westen stellten sie aus ihnen nicht einmal einen Massaufseher an. In 

Nehardeä stellten sie aus ihnen nicht einmal einen Cisternenaufseher an. 

R. Jose sagt, auch &c. Aus welchem Grund? Sie waren beim Einträgen vorsichtig. 

R. Hanina b. Antigonos &c. R. Jehuda sagte im Namen Semuels: Dies gilt von 

den Truppen des Davidischen Hauses. R. Joseph sagte: Hierauf deutet folgender Schrift- 

veis'^^imd ihre Verzeichncten im Kriegsheer.—^ Aus welchem Grund*"? R. Jehuda erwi- 

derte im Namen Rabhs: Damit ihr Verdienst und das Verdienst ihrer Vorfahren ihnen 

84 M — מ |B 85 j 86 1[ ו P — ייותיאל M 87 II 

 M 90 II (הינב׳נזיפשוא P) 89 || ידהב — P 88 || ׳יעמש

 והי M 93 II תומיש m 92 || אתוררש v 91 וצנימקו

94 M — 95 [| היל B לארשימ ומא היל רמא M 96 II 

 P 99 11 ןאמ יאה M 98 || (ילימנ...אימשד — M) 97 || בר ל״א

 II הינכיזיפשואב B .היבייניזיפשואב P 1 || ןנברמ M 100 || רדשמד
2 M 3 [| ירשיל M ■׳יתוכזב ךיפהמקד. B 4 ךיפהמל עדיד II 

M — והיינימ...אעדרהנב P 5 jj — 6 1| ףא M 7 הארק II 

P 8 1! המחלמה אבצב םש ובציתה M — ר״א י״רא. 

324. Wurden 323. iChr. 7,40. 322. Dt. 17,15. 321. Da waren nur Unbeniakelte zulässig, 

diese nur von uubemakelten Familien gewählt. 
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beistehe. — Unter ihnen'Var ja ^eleq der קלצ’ אכ־יאהו ןתעייפמ םתובא תוכזו ןתוכז אהתש, 
Ämoniter, der wahrscheinlich von Ämon אכיאהו ןומעב ביתמ אל ןומעמ ־יתאד ואל יאמ ־ינומעה 
stammte!?—Nein, er wohnte inÄn16n. — Un- תחב״ביתיד אל תחמ’יתאד ואל יאמ יתחה הירוא״ ib.39 

ter ihnen war ja Urija der Hitti, der wahr- תנכ ייתיד ימנ יכה״אמית יכו יתיגה יתא”אכיאהו ib.16,22 

scheinlich von Heth stammte!? — Nein, er 5 רמא״״דועו הלטבו אב יתיגה יתא ןמחנ בר רמא אהו״ 
wohnte in Heth. — Unter ihnen war ja itaj דודל ול ויה םידלי תואמ עברא בר רמא הדוהי בר 
der Gittü? Wolltest du sagen, auch er wohn- ־ימוק םירפתסמ''םלוכו ויה ראות תפי ינב םלוכו 
te in Gath, so sagte ja R. Nahman: ittaj בהז לש תוינורקב םיבשוי םלוכו ויה תירולב םילדגמו 
der Gitti kam und entheiligte sie'1? Ferner םיפורגא ילעב ןה ןהו תוסייג ישארב םיכלהמ ויהו'' 
sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: David 10 :אמלע יתועבל ילזאד דח תיב לש 
hatte vierhundert Kinder, es waren Kinder לארשי □לועל הנוהכה ןמ הלוספ רכז״ללח ת[ 
von den schönen'״Hrauen; alle schoren sie אשנש ללח׳יהנוהכל הרישכ ותב הללח אשנש 
sich QomUund trugen Nackenlocken, fuh- רמוא הרוהי יבר״ הנוהכל הלוספ ותב לארשי תבf/a"' 
ren in goldenen Wagen und gingen an der בקעי ןב רזעילא׳ייבר״ l רכז ללח תככ רכו רג תב" lyjllg 
Spitze von Raubtruppen; diese waren die 15 רגו הנוהכל הרישכ ותב תרויג אשנש לארשי רמוא 
Faustmänner des Davidischen Hauses. — אשנש רג ליא הנוהכל הרישכ ותב לארשי תב'’אשנש 
Sie gingen nur zur Einschüchterung’״’. םידבע דחאו רג"דחא הנוהכל הלוספ ותב תרויג 

1E Tochter eines männlichen Ent- ומא״אהתש דע תורוד הרשע רע וליפא םיררחושמ 

WEIHTEN IST EWIG FÜR Priester BE- ותב תרויג אשנש רג ףא° רמוא יסוי יבר לארשימ 

MÄKELT. Wenn ein Jisraelit eine Ent- 20 , * הנוהכל הרישכ 

WEIHTE GEHEIRATET HAT, SO IST SEINE הוהד ידימ אמיתד והמ םלועל יאמ ,ארמג 

Tochter für Priester unbemakelt”"; ןאכ ףא תורוד״השלש רחאל ןלהל המ ימודאו ירצמא 

WENN ABER EIN Entweihter EINE Jis- לארשי :'^ל עמשמ אק תורוד השלש רחאל ימנ” 

RAEL1T1N geheiratet HAT, SO IST SEINE םושמ ןנחוי יבר רמא ילימ ינה אנמ 5 [רכו] אשנש 

Tochter für Priester bemakelt. R. Je- 

HUDA SAGT, DIE ToCHTER EINES MANN- 

LICHEN Pr0SELYTEn”'GLE1CHE DER ToCH- 

TER EINES MÄNNLICHEN ENTWEIHTEN. R. 
ElIEZER B. JÄQOB sagt, WENN EIN JlSRA- 

ELIT EINE PrOSELYTIN GEHEIRATET HAT, SEI SEINE ToCHTER FÜR PRIESTER UNBE- 

mäkelt, wenn ein PrOSELYT EINE JlSRAELlTlN GEHEIRATET HAT, SEI SEINE ToCH- 

TER FÜR Priester unbemakelt, wenn aber ein PrOSELYT eine PrOSELYTIN GEHEI- 

RATET HAT, SEI SEINE ToCHTER FÜR PRIESTER BEMAKELT. SOWOL VON EINEM PrO- 

SELYTEN als auch von einem FREIGELASSENEN SKLAVEN GILT DIES, SELBST BIS ZUR 

ZEHNTEN Generation; nur”״wenn seine Mutter von Jisrael stammt. R. Jose sagt, 

AUCH WENN EIN PrOSELYT EINE PROSELYTIN GEHEIRATET HAT, SEI SEINE ToCHTER 

FÜR Priester unbemakelt. 

GEMARA. Was heisst ewig? — Man könnte glauben, wie bei einem Mi9ri und ei- 
nem Edomiten; wie diese bis nach drei”’Generationen, ebenso auch jener bis nach drei 
Generationen, so lehrt er uns. 

Wenn ein Jisraelit eine Entweihte &c. Woher dies? R. Johanan erwiderte 

325. Den Truppenführern Davids; iiSam. 23,37,39 u. 15,22. 326. Die eroberten Götzen; dies kann 

nur durch einen Nichtjuden erfolgen; cf. Bd. vij S. 948 Z. 4ff. 327. Die er als Kriegsgefangene heim- 

brachte; cf. Dt. 21,11• 328. Eine bei den Juden verpönte Haartracht nach heidnischer Sitte. 329. 

Der Feinde u. kämpften nicht zusammen mit den Jisraeliten. 330. Da einem Jisraeliten eine solche 

nicht verboten ist. 331. Selbst wenn die Mutter Jisraelitin ist. 332. Dann gilt er als richtiger 

Jisraelit. 333. Dann dürfen sie in die Gemeinde aufgenommen werden. 

-j- M 12 ן| אכה M 11 1[ יתחב M 10 ]j יתחמ M 9 

— M 15 |j סלהמו M 14 || רירולב ילדגמ M 13 |! ה 

19 II ׳עלא P 18 II (ןג M) 17 1| ו -f- M 16 |j רכז 

P 22 II ןמא M 21 || ׳ירג M 20 jj אשנש...תב — M 

 — תורוד |M 23 j — ימנ f- M 24 |j- םלועל.
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Ly.21,15רמאנו וימעב וערז ללחי אל[ו]°ןאכ רמאנ ןועמשי^יבר im Namen R. Simons: Hierbei heisst es: 
ib.v.4 אלו םירכז ןלהל המ וימעב לעב אמטי אל° ןלהל ^^*Dass er seine Nachkommenschaft nicht ent- 

 weihe unter seinem Volk^vea^ dort^^'heisst ותב התעמ אלא תובקנ אלו םירכז ןאב ףא תובקנ
 es: nicht soll der Herr unter seüiem Volk אל'°ביתכ וערז ונב ביתכ ימ ירתשית לחנ ןהכ לש

 "*”sich verunreinigen^ wie dort nur Männer ללחי אל ביתכ ירתשית ונב תב וימעב וערז ללחי 5
 und nicht Weiber, ebenso auch hierbei nur ותב ונב“'ףא הלוספ ותב אוה”המ ול וערז שיקמ וערז
 -Männer und nicht Weiber.—Demnach soll ינהא יאמ הוש הריזנ ןכ םא רסתית ותב תב הלוספ
 -te doch die Tochter des Hochpriesters”^er אנת אה *הלוספ ותב לארשי תב אשנש ללח ז היל
 laubt sein!? — Es heisst ja nicht "seinen םלועל הנוהכה ןמ הלוספ רכז ללח תב אשיר היל
 :'^seine Nachkommenschaft״Sohn”, sondern אשנש ללח^״אנת הללח אשנש לארשיי^אנתד ידייא !0
 dass er nicht seine Nachkommenschaft tmter הדוהי ןב יאתסוד יברכ אלד ןיתינתמ לארשי תב

emlb לארשי ינבש םשכ רמוא הדוהי ןב יאתסוד יבר°”אינתד seinem Volk enttoeihe.—SoWx.^ aber die Toch- 
 :ter seines Sohns” erlaubt sein!?—Es heisst הרהט .דוקמ לארשי תונב ךכ תוללחל .דר.דט .דוקמ
 -dass er seme Nachkomme71schaft nicht ent רמא (דדו.די יברב^יאתסוד יברד .דימעט יאמ םיללחל

 weihe^ womit seine Nachkommenschaft mit לחימד”או(ד דחא םעב וימעב [וערז] ללחי אל[ו] ארק !5
 -ihm verglichen wird; wie seine Tochter be וערז ללחי אל[ו] ןנבר ונת :לחימ וניא םיממע ינשב
 mäkelt ist, ebenso ist die Tochter seines רמוחו לק תרמא ןינמ .דמצע איה וערז אלא יל ןיא
 Sohns bemakelt. — Demnach sollte auch die *הרבעש איה ללחתמ הריבע רבע אלש וערז המי
 — ?!Tochter seiner Tochter verboten sein ”רבעש חיכוי ומצע אוה תללחתמש ןיד וניא .דריבע
 Welche Bedeutung hätte dann [der Schluss לכב ללחתמ ןיא ןכש אוהל .דמ ללחתמ ןיאו .דריבע 20
 ?!’”durch] Wortanalogie ךשפנ םאו םוקמ לכב תללחתמש איהב רמאת םוקמ

II אוה — M 27 II וימעב...אל — M 26 || ׳עמשי M 25 Wenn ABER Ein Entweihter eine 

 -M 28 JiSRAELITIn geheiratet hat, SO IST SEI תב ׳לוספ ותב ערז || f B 29- אשיר 30 II (P הללח).

33 II ןב M .רב P 32 || ׳ר — M 31 || אפיס ימנ B nE TOCHTER BEMAKELT. Er lehrt ja bereits 
 -M im Anfangsatz, dass die Tochter eines männ ליחמ אל ע״שב ליחמד |] P 34 — הריבע.

liehen Entweihten ewig für Priester bemakelt sei!? — Da er den P'all lehrt, wenn ein 
Jisraelit eine Entweihte geheiratet hat, so lehrt er auch den Fall, wenn ein Entweih- 
ter eine Jisraelitin geheiratet hat. — Unsre Misnah vertritt nicht die Ansicht des R. 
Dostaj b. Jehuda, denn es wird gelehrt: R. Dostaj b. Jehuda sagte: Wie Jisraeliten ein 
Reinheitsbad für weibliche Entweihte”°sind, so sind Jisraelitinnen ein Reinheitsbad für 
männliche Entweihte”'. — Was ist der Grund des R. Dostaj b. Jehuda? — Die Schrift 
sagt: dass er seine Nachkommenschaft nicht entweihe tmter semem Volk^ nur unter einem 
Volk”'entweiht er, unter zwei Völkern aber entweiht er nicht. 

Die Rabbanan lehrten: Dass er seine Nachkmnmenschajt 71icht ent1!üeihe\ ich weiss 
dies von seiner Nachkommenschaft, woher dies von ihP”selbst? — ich will dir [einen 
Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere sagen: wenn seine Nachkommenschaft, die 
keine Sünde begangen hat, entweiht wird, um wieviel mehr sie selbst, die eine Sünde”^ 
begangen hat. Aber von ihm selbst ist ja ein Gegenbeweis zu erbringen: er hat eine 
Sünde begangen und wird nicht entweiht!?—Wol er, weil er auch in anderen Fällen”^ 
nicht entweiht wird, während sie in anderen Fällen entweiht wird. Wenn du aber da- 

334. Lev. 21,15. 335. Beim Verbot der Verunreinigung für Priester; Lev. 21,4. 336. Nur 

diese unterliegen dem Verbot der Verunreinigung; cf. ib. V. 1. 337. Von einer Witwe. 338. Des 

Entweihten. 339. Wodurch gefolgert wird, dass Weiber nicht einbegriffen sind. 340. Wenn ein 

Jisraelit eine Entweihte heiratet, so ist die Tochter Priestern erlaubt. 341. Auch wenn ein Entweihter 

eine unbemakelte Jisraelitin heiratet, ist die Tochter Priestern erlaubt. 342. Wenn beide Eltern ent- 

weiht sind. 343. Auch die Witwe, die er heiratet, wird dadurch entweiht, so dass sie gemeinen Prie- 

Stern verboten wird u. keine Hebe mehr essen darf. 344. Dies ist auch der Frau verboten. 345. 

Auch wenn er eine Sklavin od. eine Hure beschläft. 
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gegen einwenden willst, so sagt die Schrift: היהש הז ללוהי אלייוערז ללהי אל ארק רמא רמול 
(fass er seine Nachkommenschaß nicht ent- אכיא אמית יכו רמול ךשפנ םא יאמ ללהתנו רשכ 
weihe, es soll die nicht entweiht werden, ארק רמא הריבעב ותריצי קש וערזל המ ךרפימל 
die makellos war und nun entweiht’^vi1רd. ונת :ללהתנו רשכ היהש הז ללוהי אל’'ללהי אל 
— Was heisst: wenn du dagegen einwen- •י יאמ םילוספה ןמ הדלונש לכ הללה איה וזיא ןנבר 
den willst? — Man könnte glauben, es sei הלוספדי^ותשורנ ריזהמ ירה ול םילוספ אמיליא םילוספ 
zu erwidern: W01 seine Nachkommenschaft, םיבעות הינב ןיאו הבעות איה°’“םירשב הינבו ול״גן״ס־^' 
weil deren Erschaffung durch Sünde er- הדלונש לכ הללה איה וזיא רמאק יכה הדוהי בר רמא 
folgt ist, so sagt die Schrift: dass er 71icht הנמלא ירה אל הדלונ אל ןיא הדלונ הנוהב לוספ״ןמ 
entweihe, es soll die nicht entweiht werden, 10 יכה הבר רמא הללה איוה אקוייהדלונ אלד^השורנו 
die makellos war und nun entweiht wird. רשוכה תעש הל היה אלש תרכזומ הללה וזיא^ירמאק 

DieRabbanan lehrten: Eine Entweihte רמא תרכזומ יאמ הנוהכ לוספ ןמ הדלונש לכ ללכ 
ist diejenige, die von Bemakelten geboren הרקיעש הללח איה וזיא רמאק יכה ןיבא רב קחצי^יבר 
wurde. — Was heisst bemakelt, wollte man לכ םירפוס ירבדמ שרפל ןיכירצ ןיאו הרות ירבדמ 
sagen, wenn sie für ihn’^'bemakelt ist, so 13 הנמלא הנמלא ןנבר ונת :הנוהב ילוספךמ הדלונש 
ist ja die wiedergeheiratete Geschiedene’^* השורג השורג השורג תחא אלא בייח וניא הנמלא 
für ihn bemakelt, die Kinder aber sind un- ןמזב הנוז הללחו השורגו הנמלא תחא אלא בייח וניא 
bemakelt, denn nur von ihr heisst es Grmiei, הללחתנו התניז תחאו תחא לכ לע בייח רדסכ םהש 
nicht aber sind die Kinder ein Gräuel!? R. רמא :תחא אלא בייח וניא הלמראתנו השרגתנו*' 
jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: 20 ייאה תחא אלא בייח וניא הנמלא הנמלא הנמלא רמ 

 לעו ןבואר תנמלא לע אבש אמיליא ימד^כיה הנמלא
 אלא בייח וניא יאמא יול תנמלא לעו ןועמש תנמלא
 c01.b אלא םיקלחומ תומש ירה םיקלחומ״ןיפוג ירה° תחא
 אלדי״יא ימד יכיה תואיב שלש תחא הנמלא לע אבש
38 II ול — M 37 11 ׳וספו P 36 || ללוחי אל — M 35 

II ׳גוהנל םילוספה M 39 || ׳עות ק״אד M .איה ׳עוח ׳בד B 

II יהוזיא M 42 || ׳והבל ןילוספמ + M 41 || הנוז B 40 

II אימד P 46 II ו — M 45 || לוספ M 44 || אייח M 43 

 P 47 ׳קלוחמ || M 48 — אלא תחא...אלד.

Priester Bemakelten geboren wurde. — Was heisst genannt? R. Ji9haq b. Abln erwider- 
te: Er meint es wie folgt: eine Entweihte, von der die Gesetzlehre spricht und nicht 
durch Forschung der Gelehrten gefolgert zu werden braucht, ist diejenige, die von für 
Priester Bemakelten geboren wurde. 

Die Rabbanan lehrten: Wenn dreimal eine Witwe, so ist er nur einmal schuldig, 
wenn dreimal eine Geschiedene, so ist er nur einmal schuldig, wenn eine Witwe, Ge- 
schiedene. Entweihte und Hure, so ist er, falls in dieser Reihenfolge”", wegen jeder be- 
sonders schuldig, und falls sie zuerst gehurt hat und nachher entweiht, geschieden und 
verwitwet wurde, nur einmal schuldig. 

Der Meister sagte: Wenn dreimal eine Witwe, so ist er nur einmal schuldig. Was 
heisst: [dreimal] eine Witwe, wollte man sagen, wenn er die Witwe Reübens, die Witwe 
Simons und die Witwe Eevis beschlafen hat, wieso ist er nur einmal schuldig, es sind 
ja verschiedene Personen!? Und wenn er eine Witwe dreimal beschlafen hat, — in wel- 

346. Das Weib, während hinsicbtl. der Kinder der Ausdruck "entweihen" nicht angebracht ist, da sie 

niemals makellos waren. 347. Die Mutter für den Vater, auch wenn er Jisraölit ist; wenn ihm die 

Heirat mit dieser verboten ist. 348. Die Wiederheirat mit seiner Geschiedenen ist verboten; cf. Dt. 

24,4. 349. Den Priester, der sie beschläft. 350. Wie die Aufzählung in der Schrift erfolgt; cf. 

Dev. 21,14. 

eine Entweihte ist diejenige, die von für 

Priester Bemakelten geboren wurde.—Wie- 

so nur, wenn sie geboren wurde, nicht aber, 

wenn sie nicht geboren wurde, die Witwe 

und die Geschiedene .sind ja nicht als solche 

geboren, und werden [durch ihn]’^'’entweiht!? 

Rabba erwiderte: Er meint es wie folgt: 

eine genannte Entweihte, die niemals un- 

bemakelt war, ist diejenige, die von für 

123 Talmud Bd.V 
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 chem Fall: hat man ihn nicht^'gewamt, so ורתאד אלא תחא אלא בייייח וניאד אטישפ היב ורתא
 -ist es ja selbstverständlich, dass er nur ein ןנתהו תחא אלא בייח וניא יאמא אדחו אדה לבא היב

 mal schuldig ist, doch wol, wenn man ihn °ג7א ול ורמאו^’ולוכ םויה לב ןיי התוש היהש ריזנ^2■
 jedesmal gewarnt hat, — weshalb ist er nur תנמלאב^יאכירצ אל תחאו תחא לכ לע בייח*°התשת’'^®'

 ,einmal schuldig, es wird ja gelehrt, dass יול תנמלא התיהש” ןועמש תנמלא התיהש''ןבואר 5
 wenn ein NaziF^'den ganzen Tag Wein ןל עמשמ אק םיקלחומ תומש ירה אמיתד והמ
 trinkt, und man zu ihm jedesmal sagt, dass השורנו הנמלא :אכילו ןניעב םיקלחומ^*םיפונ
 -er nicht trinke, er wegen jedes Mals schul רוסיא רבסק יא רבסק יאמ אנת יאה הנוז הללחו
 dig sei!? — in dem Fall, wenn es die Witwe לח רוסיא ןיא רבסק יאו ימנ אבפיא^רוסיא לע לה
 Reubens ist, die vorher die Witwe Simons יאה אבר רמא אל ימנ הזהי^רדםכ וליפא רוסיא לע !0
 -und vorher die Witwe Fevis war. Man könn תיא ^יסומ רוסיא היל תיל רוסיא לע לח רוסיא אנת
 -te glauben, es komme auf die Verschieden טוידה ןהכל אירשו לחנ ןהכל הרוסא הנמלא היל
 heit der Namen'“an, so lehrt er uns, dass es ןהכ יבנל ארוסיא הל״ףסותיאד ונימ השחנ הל איוה
 -auf die Verschiedenheit der Personen an ןיידעו לחנ ןהכ יבנל ארוסיא הל'*ףסותיא טוידה
 .komme, was hierbei nicht der Fall ist ףסותיאד ונימ הללח הל איוה המורתב לכימל אירש !•י
 -Wenn eine Witwe, Geschiedene, Ent» ™ןהכ יבנל*°ארוסיא’’ףסותיא המורתב לבימל ארוסיא
 -weihte und Hure.» Welcher Ansicht ist die בר רמא הב תיא ףיסומ רוסיא יאמ הנוז אלא לודנ
 ser Autor: ist er der Ansicht, ein Verbot זלארשיב לסופ תונז םשו ליאוה אניטק בר רב אנה

 erstrecke sich auf Verbotenes, so sollte es אוה ירה הקיב” אוהש לכ תשש ברד הימק אנת ינת 21,13.
b.v.H20'ןהכל טרפ הקי אלב וניא הקיב וניאש לכ הקי אלב auch von dem Fall gelten, wenn es um- 

 ,gekehrt^Vrfolgt ist, und ist er der Ansicht ינמ ךל רמאד היל רמא הנמלא ותוהא לע אבש לחנ
 4> אינתד״רוסיא לע לח רוסיא ןיא רמאד איה ןועמש יבר

49 B 50 || ורמא תחא אלא בייח וניא B אוהו התשת לא 
 II (היהש P) 52 || ׳נמלא לע אבש B .ב — P 51 || התוש

53 P היהש. f- M- 54 [[ ו P — ׳חומ M 55 II + ׳יפא II 

56 M — הזה M 57 jj 58 |ן הב M יבגל ׳סיא ימנ הב 

 .ימנ -f- M 60 II הב ־!- M 59 || ׳ירש יתכאו ג״כ

ein Verbot erstrecke sich nicht auf Ver- 
botenes, so sollte es auch nicht von dem 
Fall gelten, wenn es in dieser Reihenfolge 
erfolgt ist!? Raba erwiderte: Dieser Autor 
ist der Ansicht, ein Verbot erstrecke sich 
nicht auf Verbotenes, wol aber das hinzu- 

fügende^“Verbot Die Witwe ist dem Hochpriester verboten, und einem gemeinen Prie- 
Ster erlaubt, somit gilt sie als Geschiedene, da bei ihr hinsichtlich eines gemeinen Prie- 
sters^^das Verbot erweitert ist, auch dem Hochpriester gegenüber als Krweiterung”Mes 
Verbots. Aber da diese noch Hebe essen darf, so gilt die Entweihte, da bei ihr hin- 
sichtlich des Essens von Hebe das Verbot erweitert ist, auch dem Hochpriester gegen- 
über als Erweiterung des Verbots. — Welche Hinzufügung des Verbots gibt es bei der 
Hure? R. Hana b. R. Qattina erwiderte: Weil der Name Hurerei auch für einen Jisra- 
eliten bemakelt macht”‘. 

Ein Jünger lehrte vor R. Seseth: Von der es nehme er heisst, heisst es auch nch- 

me er nichts und von der es nicht nehme er heisst, heisst es auch nicht nehme er nic]1f^\ 

ausgenommen ist der Fall, wenn der Hochpriester seine verwitwete Schwester beschla- 
fen‘‘°hat. Dieser sprach zu ihm: Dies hast du wol von R. Simon, welcher sagt, das Verbot 

351. Bei jedem Fall; eine verbotene Handlung ist nur dann strafbar, wenn die Person gewarnt wurde. 

352. Dem der Weingenuss verboten ist. 353. Es sei ebenso, als würde er 3 Witwen beschlafen haben. 

354. Nicht in der genannten Reihenfolge. 355. Wenn das 2. Verbot weitgehender als das 1. ist, so 

erstreckt es sich auf das bereits vorliegende. 356. Dem die Witwe erlaubt, die Geschiedene aber ver- 

boten ist. 357. Obgleich sie ihm schon als Witwe .verboten ist. 358. Wenn sie als Ehefrau hurt, 

so wird sie ihrem Mann verboten. 359. In der betreffenden Schriftstelle (Eev. 21,13,14) heisst es, dass 

der Hochpriester eine Jungfrau zum Weib nehme, u. darauf folgt, dass er keine Witwe usw. nehme; das 

Verbot gilt somit nur hinsichtlich eines Weibs, das er als Jungfrau nehmen darf. 360. Er ist dann 

nur wegen Blutschande strafbar, nicht aber wegen der Beschlafung einer Witwe. 

vgl.Naz, 
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 רוטפ םירופנה םוייב הליבנ לכואה רמוא ןועמש יבי
 אמית וליפא רוסיא לע לה רוסיא” ירמא אה ןנבר יאד^ץ";
 רוסיא ילימ ינה רוסיא לע לה רוסיא ןנבר^׳ירמא יכ ןנבר
 רומה רוסיא לע ל,ר רוסיא לבאי׳למ רוסיא לע רומח

erstrecke sich nicht auf das Verbotene. Es 
wird nämlich gelehrt: R. Simon sagte: Wenn 
jemand am Versöhnungstag Aas gegessen 
hat, so ist er^^frei. Wenn nach den Rabba- 
nan, so sagen sie ja, das Verbot erstrecke 5 רוסיא ירמאד איה ןנבר ינמ אהיי^רמאד אכיא לייח אל 
sich auf das Verbotene. — Du kannst auch רוסיא לע לח רוסיא ןנבר ירמא יבו'’^ רוסיא לע לח 
sagen, nach den Rabbanan, denn sie sagen לק רוסיא לבא לק רוסיא לע רומה רוסיא ילימ ינה 
nur, dass ein schwereres Verbot sich auf אתשה ןועמש יבר יאד לייח אל רומח רוסיא לע 
ein leichteres Verbot erstrecke, nicht aber לע לק רוסיא לייה אל לק רוסיא לע רומח רוסיא 
erstreckt sich ein leichteres Verbot auf ein 10 ינאש הנוהכ רוסיא אמיתד והמ איעבימ רומח רוסיא 
schwereres Verbot^*'. Manche lesen: Dies לארשי ייבאל אפפ בר היל רמא :ןל עמשמ אק 

nach den Rabbanan, welche sagen, das Ver- וא^^דל יושמ הללח הל יושמ הנוז ותוחא לע אבה 
bot erstrecke sich auf das Verbotene, denn איוה ןיואל יבייחמ רמוחו לק ןנירמא ימ הל יושמ אל 
sie sagen nui־, dass ein schwereres Verbot הללח ןיא אמלד וא קש לכ אל תותירכ יבייחמ הללח 

sich auf ein leichteres Verbot erstrecke, nicht 15 אלא הללח רוסיא^^א '"'''ל ^^א הנוהכ רוסיאמ אלא 
aber erstreckt sich ein leichteres Verbot auf רומאד אתלימ אה^'אנמ אבר רמא‘^ הנוהכ רוסיאמ 
ein schwereres Verbot. Nach R. Simon aber, רמאי אל אינתד הנוהכ רוסיאמ אלא הללח ןיא ןנבר 

nach dem sogar ein schwereres Verbot auf טוידה ןהכמ רמוחו לקב יתיתו לודג ןהכב השורג 
ein leichteres Verbot sich nicht erstreckt, לודג ןהכל הרוסא טוידה ןהכל אתשה אנימא אנאו 
ist dies ja von einem leichteren Verbot auf 20 הנוזמ השורג הקולחש םשכ^ הרמאנ המל איעבימ 
ein schwereres Verbot selbstverständlich. — אטישפ לודג ןהכב הקולח ךב טוידה ןהכב הללחו 

Man könnte glauben, beim Verbot für die הללחו הנוזמ השורג הקולחש םשכ אלא הערג ערגימ 
Priesterschaft verhalte es sich anders^^^, so 
lehrt er uns. 

R. Papa sprach zu Abajje: Wenn ein 

Jisraelit seine Schwester beschläft, so macht 

61 M — 62 || ןנבר M — 63 11 ק״א לבא M ׳אד ל״א 

 ׳גימ ׳קפנו M 65 || (רוסיא לע...יבו — M) 64 || ינמ ךל
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 ןנירמא ימ יתרת ןהכ ׳לע יקלימל
B + 68 11 רבלב P — אה 

er sie zur Hure; macht er sie aber auch zur Entweihten oder nicht? Sagen wir, es 
sei [ein Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn sie durch einen 
mit einem Verbot belegten [Beischlaf] zur Entweihten wird, um wieviel mehr durch 

einen mit der x\usrottung belegten, oder aber wird sie Entweihte nur durch ein die 
Priesterschaft betreffendes^״"Verbot? Dieser erwiderte: Sie wird Entweihte nur durch 
ein die Priesterschaft betreffendes Verbot. Raba sagte: Woher das, was die Rabbanan 
gesagt haben. Entweihte werde sie nur durch ein die Priesterschaft betreffendes Ver- 

bot? — es wird gelehrt: Sollte doch beim Hochpriester die Geschiedene nicht genannt 
werden, und ich würde es^״^durch einen Schluss] vom Leichteren auf das Schwerere 
vom gemeinen Priester gefolgert haben: wenn sie sogar einem gemeinen Priester ver- 

boten ist, um wieviel mehr dem Hochpriester. Sie wird aber deshalb genannt [um 
anzudeuten:] wie für einen gemeinen Priester die Geschiedene von der Hure und der 
Entweihten getrennt isP“, ebenso ist sie für den Hochpriester von jenen getrennt. — 
Selbstverständlich, sollte er denn geringeP״'sein!? — Vielmehr, wie für einen gemeinen 

Priester die Geschiedene von der Hure und der Entweihten getrennt ist, ebenso ist für 

361. Von der Strafe des Essens am Versöhnungstag, da schon das Aas an sich verboten ist. 362. 

Die Blutschande ist ein schwereres Verbot als die Heirat einer Deflorirten. 363. Den Priestern ist 

vieles verboten, was anderen erlaubt ist, somit gilt bei ihnen alles als Erweiterung des Verbots. 364. 

Wenn ein Priester, dem sie verboten ist, sie beschlafen hat. 365. Dass der Hochpriester eine solche 

nicht heiraten dürfe. 366. Wenn das Weib alles zusammen ist, so hat er 3 Verbote begangen u. ist 

3 mal strafbar. 367. Als ein gemeiner Priester. 

123■« 
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den Hochpriester die Witwe von der Ge- 

schiedenen, der Entweihten und der Hure 

getrennt. Die Entweihte’'’״wird bei ihm des- 

halb genannt, [um anzudeuten,] dass sie nur 

durch ein die Priesterschaft betreffendes 

Verbot Entweihte werde. Die Hure wird 

bei ihm deshalb genannt: bei diesem heisst 

es Hicre und bei jenem^'^’heisst es Hure^ wie 

die Nachkommenschaft von diesem entweiht 

ist, ebenso ist auch die Nachkommenschaft 

von jenem’’‘’entweiht. R. Asi sagte: Daher 

macht ein Priester, der seine Schwester be- 

schläft, sie zur Hure und nicht zur Ent- 

weihten, und wenn er sie wiederum beschläf t, 

so macht er sie^'auch zur Entweihten. 

R. Jehuda sagte: Wenn ein Hochprie- 

Ster eine Witwe’’'[heiratet], so erhält er zwei- 

mal Geisselhiebe, einmal wegen soll 

nicht 71ehmen^ und einmal wegen er 

nicht entweihi^^. — Sollte er Geisselhiebe 

erhalten auch wegen: dass er seine Nach- 

kommenscha/t nicht entweilN^’‘'?.—Wenn er 

Fol. 77b—78a QIDDUSIN 

 הנוז הללחו השורגמ הקולה הנמלא ךכ טוידה ןהכב
 רוסיאמ אלא הללח ןיא הרמאנ המלדיללח לודג ןהכב
 ןלהל רמאנו הנוז ןאכ רמאנ הרמאנ המלדדנוז הנוהכ
 רמא ןילוח וערז ןלהל’'ףא ןילוח וערז ןאכי״המ הנוז

 ק0ו.78הל יושמ הנוז° ותוחא לע אבה ןהכ ךכליה ישא בר 5
 :הללה האשע הילע אבו רזח הל יושמ אל הללח

 תחא םיתש הקול הנמלאב לתנ ןהכ הדוהי בר רמא
 ^1^:1’5ימנ יקלילו (ו)ללחי אל" םושמ תחאו הקי אל" םושמ

 אבר ביתמ ותאיב רמנ אלשב וערז ללחי אל םושמ
 Mak.13a ואל יאמ תומש ינש םושמ הקול השורגו הנמלא״ !0

 תומש ינשו הז’’לע תומש ינש אל אל ותו תומש ינש
 בייח וניא הצולחו השורנ אפיס אמיא יכה יא הזיילע
 תחא לע״אלא בייח וניא רמאק יכח תחא לע”אלא

 i.v.21,7 השורג״ אינתהו” ןנברד הצולחו תומש ינש םלועלו

 השאו רמול דומלת ןינמ הצולח השורג אלא יל ןיא !5
 ייבא רמא :אמלעב אתכמסא ארקו ןנברדמ
 חקי אל םושמ הקול שדיק הקול לעבו׳יהקול שדיק

Jab, 24a 

S0t.44a 

 הקול לעב רמא אבר" ללחי אל םושמ חקול לעבו’'
 ללחי אל םושמ חקי אל םעט המ^דקול וניא לעב אל

69 M — 70 [| ן״ל M 71 || ןלהל M ןאכ M 72 II וז II 
73 M — לע. V םושמ f M 74 [j- ׳יה B 75 II — 11 ו 

76 B ללחי אלו חקי אל ביתכד םושמ. M — ללחי...המ. 

den Beischlaf nicht vollendet hat. Raba wandte ein: Wenn eine Witwe und Geschie- 

dene, so erhält er Geisselhiebe wegen zweieP”Namen. Wahrscheinlich doch nur wegen 

zweier Namen und nicht mehr”“!?—Nein, zwei Namen bei dem einen [Verbot] und zwei 

Namen beim anderen [Verbot]. — Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: wenn 

eine Geschiedene und Halu9ah, so ist er nur einmab”schuldig!? — Er meint es wie 

folgt: er ist nur wegen des einen schuldig, aber tatsächlich wegen beider Verbote. — 

Ist ihm.denn die Halu9ah nur rabbanitisch [verboten], es wird ja g€idhr\.f°Geschiede71e^ 

ich weiss dies nur von der Geschiedenen, woher dies von der Halu9ah? — es heisst: 

tmd ein WeiU*V. — Rabbanitisch, und der Schriftvers ist nichts weiter als eine Stütze. 

Abajje sagte: Hat er sie^*’sich angetraut, so erhält er Geisselhiebe, hat er sie be- 

schlafen, so erhält er [wiederum] Geisselhiebe. Hat er sie sich angetraut, .so erhält er 

Geisselhiebe wegen: er soll nicht 71ehmen\ hat er sie beschlafen, so erhält er Geissei- 

hiebe wegen: dass er nicht entiveihe. Raba sagte: Hat er sie beschlafen, so erhält eP'^ 

Geisselhiebe, hat er sie nicht beschlafen, so erhält er keine Geisselhiebe, denn er darf 

sie deshalb nicht nehmen, damit er nicht entweihe’^ Abajje pflichtet jedoch hinsicht- 

368. Bezüglich welcher ebenfalls der obige Schluss vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern ist. 

369. Dem gemeinen Priester. 370. Von dem die Schrift dies nicht sagt. 371. Da sie ihm daun als 

Hure^ verboten ist. 372. Und ebenso ein gemeiner Priester eine Geschiedene. 373. Lev. 21,14. 

374. Ib. V,. 15. 375. Das Weib, das er heiratet. 376. Er entweiht dadurch auch seine Kinder. Unter 

 .ist etymologisch der Samen zu verstehen, so dass schon bei der Ejakulation eine Entweihung entsteht ערז

377. Als hätte er eine Witwe und eine Geschiedene beschlafen. L;r hat 2 Verbote übertreten. 378. Da- 

gegen müsste er nach der obigen Lehre 4 mal Geisselhiebe erhalten. 379. Wegen ihrer Eigenschaft 

als Geschiedene, nicht aber wegen ihrer Eigenschaft als Halu9ah, da eine solche einem gemeinen Priester 

nur rabbanitisch verboten ist; statt תחא לע ist mit der Parallelstelle תחא םושמ zu lesen. 380. I/ev. 21,7. 

381. Dies ist überflüssigerweise vor dem W. ״Geschiedene" wiederholt. 382. Ein Priester ein ihm ver- 

botenes Weib. 383. Wegen beider Verbote. 384. Und wenn keine Entweihung folgt, ist auch 
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]]ciTderwiedernalime einer Geschiedenen לעב אלו שדףל םאש ותשחג ריזחמב ייבא הדומו 

bei, dass, wenn er sie sich nur an getraut אכיל אהו אנמחר רמא השאל ול תויהל״דדקול וניאש 

und nicht beschlafen hat, er keine Geissei- שדיק אלו לעב םאש הנמלאב לודג ןהכב אבר הדומו 

hiebe erhalte, denn der Allbarmherzige sagt; אוה ירהו^׳אנמחר רמא וימעב וערז ללחי אלו הקולש 
'•'''‘dass sie sein Weib werde, was hierbei nicht 5 אלו לעב םאש ותשורג ריזחמב םידומ םהינשו לליח 

der Fall ist. Ferner pflichtet Raba bei, dass, יבר :^דרות הרסא ]יחוקיל ךרד הקול וניאש שדיק 

wenn der Hochpriester eine Witwe nur be- יבר אינת 5 ללח תבכ רכז רג תב רמוא הדוהי 

schlafen und sie sich nicht angetraut hat, ןתונ ןידהו רכז ללח תבכ רכז רג תב° רמוא הדוהי 

er Geisseihiebe erhalte, denn der Allbarm- אבש רנ הלוספ ותב הרשכ הפטמ אבש ללה המ 

herzige sagt: dass er seine Nachkommen-\0 ללחל המ הלוספ ותבש ןיד וניא הלוספ הפטמ 

schaß nicht enhmihe, und er hat sie entweiht. ותריצי ןיאש חיכוי הנמלאב לודג ןהכ הריבעב ותריצי 

Und ferner pflichten beide hinsichtlich der ןבש הנמלאב לודג ןהכל המ הלוספ ותב'"הריבעב 

Widernahme einer Geschiedenen bei, dass, הז יאר אל ןידה רזהו" חיכוי ללח הריבעב ותאיב 
wenn er sie nur beschlafen und sich nicht חא’'להקה’°בורב ןניאש ןהבש הושה דצה” הז יארכ 

angetraut hat, er keine Geisseihiebe erhalte, 15 הלוספ ותבו להקה“°בורב וניאש רגה תא איבא ינא 

denn die Gesetzlehre hat nur die Heirat אל הריבע דצ םהב שי קש ןהבש הושה דצהל המ 

verboten. ירצמ אמיא אלא חיכוי הנמלאב לודג ןהכ אמית 
R. jEHUDA SAGT, DIE Tochter EINES אבל יואר וניא ןכש ןושאר ירצמל המ חיכוי ןושאר 

MÄNNLICHEN Proselyten GLEICHE DER הז יארכ הז יאר אל ןידה רזחו חיכוי ללח להקב 
Tochter eines Entweihten. Es wird ge- 20 הלוספ ותבו“'להק בורב ןניאש“'ןהבש הושה דצה'? 

lehrt. R. Jehuda sagte. Die Tochter eines םהמשו -j- M 78 || לליח אוה ירהו — M 77 |j ט״& -p M 76 

männlichen Proselyten gleicht der Tochter ןיינב ךרד הקול ׳יאש לעב אלו ׳דיק םאש ותצולח חא ׳שונב םידומ 

eines männlichen Entweihten. Dies ist auch —־ m 80 || הז יארכ הז יאר אלו + M 79 || ׳רות ׳רסא תיב 

durch einen Schluss zu folgern: wenn die •י^בו M 83 \\ (וניאש P) 82 jj הלוספ ןחבו -(- M 81 || ה 

Tochter eines Entweihten, der von einem reinen Tropfen kommt, bemakelt ist, um 

wieviel mehr ist die Tochter eines Proselyten, der von einem unreinen Tropfen kommt, 

bemakelt. [Erwidert man:] wol die des Entweihten, weil seine Erschaffung in Sünde 

erfolgt’“"ist, so ist vom Hochpriester mit einer Witwe ein Gegenbeweis zu erbringen: 

seine Erschaffung ist nicht in Sünde erfolgt, und seine Tochter ist bemakelt; [erwidert 

man:] wol die des Hochpriesters yon einer Witwe, weil der Beischlaf sündhaft war, so 

ist vom Entweihten ein Gegenbeweis zu erbringen*“'. Die Replikation wiederholt sich 

jiun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der des anderen; das Gemeinsame bei ihnen 

ist, dass sie sich von der Mehrheit der Gemeinde*'“unterscheiden, somit ist auch der Pro- 

selyt einzuschliessen, er unterscheidet sich ebenfalls von der Mehrheit der Gemeinde, 

und seine Tochter ist bemakelt. — Aber das Gemeinsame bei ihnen ist ja, dass ihnen 

eine Sünde anhaftet!? — Sage nicht, vom Hochpriester mit einer Witwe sei.ein Gegen- 

beweis zu erbringen, sondern von einem Mi9ri erster Generation ist ein Gegenbeweis*” 

zu erbringen. [Erwidert man:] ^yol die des Mi9ri erster Generation, weil er nicht in die 

Gemeinde kommen darf ף so ist vom Entweihten ein Gegenbeweis zu erbringen. Die 

Replikation wiederholt sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit 

des anderen; das Gemeinsame bei ihnen ist, dass sie sich von der Mehrheit der Ge- 

meinde unterscheiden, und die Tochter ist. bemakelt, somit ist auch der Proselyt ein- 

das Nelituen belanglos. 385. Dt. 24,4. 386. Seine Mutter war seinem Yater verboten. Dies ist 

aber bei einem Proselyten nicht der Fall. 387. Seine Heirat mit einer Jisraelitin ist erlaubt, dennoch 

ist seine Tochter Priestern verboten. 388. Bei dem einen ist seine Erschaffung u. beim anderen sein 

Beischlaf in Sünde erfolgt. 389. Seine Erschaffung ü. seih Beischlaf sind ohne Sünde erfolgt, dennoch 

ist seine Tochter Priestern verboten. 390. Erst die 3. Generation darf in die Gemeinde kommen. 
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 zuschliessen, er unterscheidet sich von der לוספ ותבו להק בורב וניאש רנה תא איבא ינא ףא

 Mehrheit der Gemeinde, und seine Tochter ימנ רג ^םתאיבב םילסופ״^קש• ןהבש הושה רצהל המ

 ist bemakelt. — Aber das Gemeinsame bei אניד יאהמ דצה המב הל יתיימו ותאיבב לסופ:

 ihnen ist ja, dass sie [ein Weib] durch den רג [רכו] רמוא בקעי ןב רזעילא יבר;

 Beischlaf bemakeln!?—Nach ihm bemakelt םינש שלש תבמ התוהפ תרויג רמוא יחוי ןב ןועמש -י

 -auch ein Proselyt [ein Weib] durch den Bei םישנב ףטה לב[ו]°רמאנש הנוהבל הרשכ דהא םויו

 schlaf, und er folgert es durch denselben **[םכל ויהה ןנברו םהמע היה סהניפ אלהו [םכל ויהה

 .*’*Schluss הנמלא״ ושרד דהא ארקמ ןלוכו‘* תוהפשלו םידבעל 22

 -R. Elikzer b. Jäqob sagt &c. ein Pro ערזמ תלותב םא יב םישנל םהל והקי אל השורגו
 selyt. Es wird gelehrt: R. Simon b. Johaj לארשימ ערז לכ תיאד*'דע רבס הדוהי יבר לארשי תיב !0

 sagte: Eine Proselytin unter drei Jahren *'ערז תצסמ וליפאו ערזמ רבס בקעי ןכ רזעילא יבר

 ןב ןועמש יבר'* לארשיב וערזנש ימ רבס יסוי יבר'*
 בר היל רמא :לארשיב הילותב וערזנש ימ רבס יהוי

coו.bןהבב אפיסו לודג ןהכב אשיר ארק יאה״אברלךמהנ 
 ןיא היל רמא יכה ארק בתכו ןיא היל רמא טוידה !5

isam,3,3 לכיהב בכש לאומשו הבכי םרט םיהלא רנ[ו|°ביתבד” Lasst für auch leben^ols, Sklaven und Mägde. 

soi.40bרוד תיב יכלמל אלא הרזעב הבישי ןיא° אלהו ׳ה Alle folgern sie es aus einem Schriftvers: 

 eine Witwe und eine Geschiedene sollen לאומשו ׳ה לכיהב הבכי םרט םיהלא רנ אלא דבלב

E;.44,22 הנמלא היהת רשא הנמלאהו״ :ומוקמב בכוש sic sich nicht zu Weibern nehme^i, sondern 

 .Jungfrauen vom Samen des Hauses Jisracl ןהכמ רמאק יכה אל לארשימ ןיא ןהכמ״״וחקי ןהכמ 20

 R. Jehuda ist der Ansicht, nur wenn der והקי ןהכמ יכה ימנ אינת והקי םינהכ״ראשמ והקי

 .ganze Samen von jisrael*’*ist; R. Eliezer b םיאישמה ןמ רמוא הדוהי יבר והקי םינהכ״ראשמ

Jaqob ist der Ansicht, vorn Sarnen^ auch 

ein Teil des Samens*’^; R. Jose ist der An- 

sicht, wenn der Samen in Jisrael gesäet*’* 

und einem Tag*’'ist für Priester unbemakelt, 

denn es heisst:*’*ff<5i’/' Kinder unter den Wei- 

bern lasst für etich leben^ und auch Pinhas*’* 

war unter ihnen. — Und die Rabbananl? — 

 83 (P ׳ילוספ) || f BM 84- י״רו !M 85 1 ׳«ו אל רשא

M 88 i| יכיאד M 87 i| ןנחוי ר״א M 86 !' אלהו 

 .וחקי...ןהכמ -- M 90 ׳תכד J- M 89 קחצי רב

wurde; und R. Simon b. Johaj ist der Ansicht, wenn ihre Jungfernschaft in Jisrael ge- 

wachsen ist*”. 

R. Nahman sprach zu^ Raba: Dieser Schriftvers spricht am Anfang vom Hoch- 

priesteP״°und am Schluss von einem gemeinen *“״Priester!? Dieser erwiderte: Allerdings. 

— Pflegt dies‘'°‘in der Schrift zu erfolgen!? — Freilich, so heisst G:sSdic Leuchte Gottes 

war noch nicht erloschen und Sctnuel lag im Tempel des Llerrn^ und da das Sitzen im 

Tempelhof nur Königen aus dem Davidischen Haus erlaubt war, so [ist dies zu ver- 

stehen:] die Leuchte Gottes war noch nicht erloschen, im Tempel des Herrn, und Se- 

muel lag, auf seinem Platz*“*. 

'^Hnd eine Witwe, die verwitwet ist von einem Priester, mögen sie nehmen. Nur von 

einem Priester, nicht aber von einem Jisraeliten*“*!? — Er meint es wie folgt: von einem 

Priester mögen sic nehmen., andere Priester*“*mÖgen sie nehmen. Ebenso wird auch ge- 

lehrt: Von einem Priester mögen sie nehmen, andere Priester mögen sie nehmen. R. Je- 

huda erklärte: Von solchen, die [ihre Töchter] an Priester verheiraten dürfen, mögen 

391. Durch den er die Bemakelung seiner Tochter folgert. 392. Die in diesem Alter Proselytin 

geworden ist. 393. Nuni. 31,18. 394. Der Priester war. 395. Ez. 44,22. 396. Wenn 

der Vater Jisraelit ist. 397. Auch wenn nur die Mutter Jisraelitin ist. 398. Selbst wenn beide 

p:ltern Proselyten sind. 399. Wenn sie bei der Bekehrung das begattungsfähige Alter nicht hatte. 

400. Am Beginn desselben wird die Witwe verboten u. am Schluss erlaubt. 401. Der I.Tebergang auf 

eine andere Person, ohne dies zu kennzeichnen. 402. iSam. 3,3. 403. Auch hier ist der Vers zu 

teilen, ohne dass dies angedeutet wird. 404. Ein gemeiner Priester darf ja jede Witwe heiraten. 405. 

Von gemeinen Priestern u. nicht der Hochpriester. Das 2. הנמלא bezieht sich auf das Vorangehende, wo- 

rauf das W. ןהכמ als Nachsatz folgt, der von einem gemeinen Priester spricht. 
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sie nehmen. R. jehucia vertritt hierbei seine ריז רג תב רמאד הימעטל הדוהי ייר והקי הנוהכל 

Ansicht, denn er sagt, die Tochter eines אשונ התא ותב אשונ התאש לכ רכז ללה תבכ 
 אשונ התא יא ותב אשונ התא ןיאש” לכו ותנמלא
 רמא ז תרויג אשנש רג”רמוא יסוי יבר :ותנמלא
 רמא ןכו יסוי יברכ הכלה אלועד הימשמ אנונמה בר
 תיב ברהש םוימו יסוי יברכ הכלה°הנח רב רב הבר8־^.301>

 ןב רזעילא יברכ ןמצעב לוסליס םינהכ ונהנ שדקמה
 םירומ ךלמיל אב אנוה יל רמא ןמחנ בר רמא בקעי
 התוא“םיאיצומ ןיא אשנ בקעי ןב רזעילא יברכ ול

 :יסוי יברכ ונממ

männlichen Proselyten gleiche der Tochter 

eines männlichen Entweihten; wenn du sei- 

ne Tochter nehmen darfst, darfst du auch 5 

seine Witwe nehmen, und wenn du seine 

Tochter nicht nehmen darfst, darfst du auch 

seine Witwe nicht nehmen. 

R. Jose sagt, auch wenn ein Pro- 
SELYT eine PrOSEEYTIN GEHEIRATET HAT. 10 

R. Hamnuna sagte im Namen Ülas: Die םהינש וליפאו ןמאנ וניא רזממ הז ינב רמואן^^ו Iviijl 

Halakha ist wie R. Jose. Ebenso sagte auch םניא’\אוה רוממ היעמבש רבועה לע םידומ” IHi 

Rabba b. Bar-Hana, die Halakha sei wie R. :םינמאנ רמוא הדוהי יבר םינמאנ 
Jose. Seitdem der Tempel zerstört ist, ha- רמאק איעבימ אל םהינש וליפאי׳^יאמ ,אלמג 

ben jedoch die Priester sich eine Vornehm- 15 *!היא וליפא אלא” היל םיק אלד והיא איעבימ אל 
heit beigelegt, nach R. Eliezer b. jäqob. R. היל תיאד יכיה איעבימ אלו אנמיהמ אל הל םיקד 
Nahman sagte: Hona sagte mir folgendes: ימנ רבוע וליפא אלא ינמיהמ אלד תורשכד הקזה 

wenn jemand um Rat fragt, so entscheide יבר :ינמיהמ אל תורשכדלדקזח היל תילד 

man ihm nach R. Eliezer b. Jäqob, hat er ונריכי ריכי° אינתדכ” :םינמאנ רמוא הדוהיBj.,27b 

bereits geheiratet, so bringe man sie von 20 הז רמול םדא ןמאנ הדוהי יבר רמא ןאכמ םירחאל q'S;״' 
ihm nicht fort, nach R. Jose. ךכ רוכב ינב הז רמול םדא ןמאנש םשכו רוכב ינב 

jENN JEMAND SAGT: DIESER MEIN SoHN םימכחו הצולה ןב הזו השורג ןב'הז רמול םדאיךמאנ 
IST EIN Bastard, so ist er nicht'"' אברל קחצי רב ןמחנ בר היל רמא ןמאנ וניא'םירמוא 

BEGLAUBT, UND SELBST WENN beide'^über קברל אלא ריכי ביתכד ונייה הדוהי יברל אמלשב 

DIE Geburt in ihrem Eeib sagen, es sei 25 7ןל תתל״אתכליה יאמל אריכה ךירצשב'יל המל ריכי ס1.2ו,ו 

EIN Bastard, sind sie nicht beglaubt. אבתימ יעב יאד ונמ ארק יל המל'אטישפ םינש יפ 

R. Jehuda sagt, sie seien beglaubt. 
GEMARA. Was heisst: selbst beide? — 

Jenes ist selbstverständlich; selbstverständ- 

lieh er nicht, da er es nicht sicher weiss, 

aber auch sie, die es sicher weiss, ist nicht 

beglaubt. Und selbstverständlich sind sie 

in dem Fall nicht beglaubt, wo ein Status der Makellosigkeit vorhanden^Jst, aber auch 

hinsichtlich der Geburt, bei der kein Status der Makellosigkeit vorhanden ist, sind sie 

nicht beglaubt. 

R. Jehuda sagt, sie seien beglaubt. Wie gelehrt Anerkennen^ anderen 

gegenüber anerkennen. Hieraus folgerte R. Jehuda, dass ein Mensch beglaubt sei, wenn 

er sagt: dieser mein Sohn ist Erstgeborener. Und wie ein Mensch beglaubt ist, wenn 

er sagt: dieser mein Sohn ist Erstgeborener, ebenso ist er beglaubt, wenn er sagt: die- 

ser ist der Sohn einer Geschiedenen, dieser ist der Sohn einer Halu9ah. Die Weisen 

sagen, er sei nicht beglaubt. R. Nahman b. Ji9haq sprach zu Raba: Erklärlich ist [das 

Wort] anerkennen nach R. Jehuda, wozu aber heisst es anerkennen nach den Rabbananl? 

— Wenn ein Anerkennen erforderlich''‘’ist. — Wol deshalb, um ihm einen doppelten An- 

teil'”zu gewähren, wozu ist hierfür ein Schriftvers nötig, dies ist ja selbstverständlich, 

406. Da er als Verwandter als Zeuge unzulässig ist. 407. Der Vater u. die Mutter. 408. 

Das Kind galt bisher als legitim. 409. Dt. 21,17. 410. Wenn er aus der EVemde kommt u. es 

nicht bekannt ist, dass er sein Sohn ist. 411. Von der Erbschaft; cf. Dt. 21,17. 
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 kann er denn nicht, wenn er es will, ihm רחאל ולפנש □יסכנב היל יבהי אל ימ הנתמ היל

 ein Geschenk^'machen!?—Hinsichtlich der וו.131יאב אלש רבד הנקמ םדא° רמאד ריאמ יברלו ןכימ0.

 Güter, die ihm später^'^zufallen. — Wozu ist ססוג אוהשכ ול ולפנש’ יל המל ריבי° םלועל:

|1x| ךלהו ותב הא שרקל וחולשל תושר ןתנש nach R. Meir, welcher sagt, man könne das 

vgl 

Jat).47a 

5 zueignen, was noch nicht auf der Welt vor- ןישודיק וישודיק ומדק ולש םא השדקו אוה 
 ?'ist, [das Wort] anerkennen nötigt^’'׳handen עודי’ וניא □או"ןישודק וישודיק ומדק וחולש לש םאו

F01.79דחאו טג ןתונ דחא וצר םאו טג םינתונ םהינש'’ — Hinsichtlich solcher, die ihm zufallen, 

Q,d.59b הכלהו השדקל החולשל תושר הנתנש השאה ןכו״סנוכ während er im Sterben liegt''“. 

 SENNjrmand seinem Vertreter den^ ’ןישודיק הישודק ומדק הלש םא המצע תא השדקו
 -Auftrag erteilt hat, seine Toch ןיעדוי ןניא םאו“ ןישודק וישודיק ומדק החולש לש םאו !0

 ter anzutrauen, und darauf geht und טג הלי“ ןתונ דחא וצר םאו"טג הלי“ םינתונ םהינש

 סנוכ דחאו?
 םושמ הידיד יבג ןניעמשא יאד״אכירצו .ארמג
 הל םיק אלד אתתיא לבא ןיסחויב היל םיק ארבגד
 יאו

SIE SELBER ANTRAUT, SO IST, FALLS SEINE 

Antrauung zuerst erfolgt ist, seine 
GILTIG, UND FALLS DIE DES VERTRETERS 

 zuerst erfolgt ist, dessen giltig; ist ןישודיק‘’ הישודיק ווהינ אל אמיא ןיסחויב !5
 es nicht bekannt, so müssen beide ihr אבסנימו אקיד אתתיאד םושמ הדיד יבג ןניעמשא
 einen Scheidebrief geben, und wenn רמתיא :אכירצ היל תפכיא אל אמיא והיא לבא
 -sie wollen, gebe ihr einer einen Schei איה ירהו ריעב המצע השדיקו ךרדב תיבא השדיק
 .debrief und der andere heirate sie רמא לאומשו ונינפל תרגוב איה ירה רמא בר תרגוב
 -Ebenso ist, wenn ein Weib ihrem Ver השש ךותב אמיליא״תמיא םהינש ישודיקל ןנישייח 20

 M 5 TRETER DEN AUFTRAG ERTEILT HAT, FÜR + םיסכנב || M 6 עודי (ןיא ןקתנו) םא |P 7 j עדוי 1!

11 |j הל — M 10 II עודי ןיא M 9 [| ׳יה + M 8 SIE ihre Trauung in Empfang zu neh- 

M — ו !: 

M ׳טיניא. 

12 P 13 היבג ׳טשא יא M 14 ישודיק MEN, UND SICH DARAUF SELBST ANTRAUEN 

LIESS, FALLS IHRE EIGNE TrAUUNG ZUERST 

ERFOLGT IST, IHRE EIGNE GILTIG, UND FALLS DIE DES VERTRETERS ZUERST ERFOLGT 

IST, SEINE GILTIG; IST DIES NICHT BEKANNT, SO MÜSSEN BEIDE IHR EINEN SCHEIDE- 

BRIEF GEBEN, UND WENN SIE WOLLEN, GEBE IHR EINER EINEN SCHEIDEBRIEF UND DER 

ANDERE HEIRATE SIE. 

GEMARA. Und beides ist nötig; würde es nur von ihm gelehrt worden sein, so 

könnte man glauben, weil ein Mann in der Genealogie kundig'‘’ist, ein Weib aber ist 

darin nicht kundig, daher sei ihre Antrauung"“ungiltig. Und würde er es nur von ihr 

gelehrt haben, so könnte man glauben, weil ein Weib bei der Verheiratung vorsichtig 

ist'“, [der Vater] aber mache sich nichts'“daraus; daher ist beides nötig. 

Es wurde gelehrt: Wenn der Vater sie unterwegs angetraut und sie selbst sich 

in der Stadt angetraut'“hat, und sie mannbar"’ist, so ist sie, wie Rabh sagt, mannbar 

vor uns'"; Semuel aber sagt, man berücksichtige die Trauungen beider. — Wann, wenn 

412. Er kann ihm einen doppelten Anteil in Form eines Geschenks gewähren. 413. Nach der 

Bekundung, dass der Sohn Erstgeborener sei; wenn er beispielsweise verreisen will u. sie ihm vorher nicht 

schenken kann. 414. Dh. was man noch nicht besitzt. 415. Die Schenkung kann ja im Voraus 

erfolgen. 416. Solche kann er auch nach RM. nicht im Voraus zueignen. 417. An einen anderen. 

418. Als er eine andere fand, deren Herkunft ihm besser gefiel, hob er seinen dem Vertreter erteilten Auf- 

trag auf. 419. Selbst wenn sie zuerst erfolgt ist. 420. Bei der Antrauung durch sie selbst hat 

sie Veranlassung gefunden, ihren Auftrag aufzuheben u. sich vom anderen antrauen zu lassen. 421. 

An wem seine Tochter angetraut wird; die Antrauung durch ihn selbst ist nur zur Sicherheit erfolgt, ohne 

Aufhebung des dem Vertreter erteilten Auftrags. 422. Am selben Tag. 423. Es ist zweifelhaft, ob 

sie schon am Tag der Antrauung mannbar u. somit die Antrauung durch den Vater ungiltig war. 424. 

Dh. ihr gegenwärtiger Zustand ist entscheidend, u. man nehme an, dass sie auch am Tag der Autrauung 

mannbar war. 
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 אוה אתשה ונינפל תרנוב איה ירה בר אמינ אהב
 ןנישייה לאומש אמינ אהב השש רהאל אלא'’הרנבד
 תורענ ןיב ןיא לאומש רמא אהו״״סהינש ישודיקל
 שידקד׳יאבירצ אל דבלב םישדה השש אלא תורגבל
 תרנוב איה ירה רמא בר השש םלשימד'*אמוי אוההב

innerhalb der sechs [Monate]^'“, wieso sagt 

Rabh, sie stehe mannbar vor uns, sie ist 

ja erst jetzt mannbar geworden, und wenn 

nach den sechs [Monaten], wieso sagt Se- 

niuel, dass man die Trauungen beider be 

rücksichtige, Semuel sagte ja, zwischen dem לאומשו תרגוב ימנ ארפצב“תרנוב אתשהדמרנינפל 

Mädchenalter und dem der Mannbarkeit אנש יאמ לאומשו םינמיס יתייאד אוה אתשה״רמא 

gebe es nur sechs Monate^^?—In dem Fall,' תורהט לב רפה אצמנו דדמנש .דוקמ ןנתד״דרוקממ 
wenn die Antrauung am letzten Tag der תושרב ןיב דיהיה תושרב ןיב ערפמלי־ץיבנ לע ושענש 
sechs [Monate] erfolgt ist''*. Rabh sagt, sie 10 אמט דמעה רמימל אביאד םתה ינאש תואמט םיברה 

stehe mannbar vor uns, und da sie jetzt לע ,דוקמ דמעה הברדא לבט אל רמיאו ותקזה לע 

mannbar ist, so war sie auch morgens mann- ירה ימנ אבה ךינפל רסה ירה רסה אל רמיאו ותקזה 

bar; Semuel sagt, sie habe erst jetzt die אתשה ימנ םת,ד"הרנבד אוה אתשה ךינפל תרגוב 

Pubertätszeichen bekommen''^— Womit ist אתועירל אדה אבה אתועירל יתרת םתה רסהד אוה 

es nach Semuel hierbei anders als bei [der 15 תא קדוב היה° אינתד'* תיבהמ אנש יאמ לאומשו 

Lehre vom] Tauchbad!? Es wird nämlich תאצמנ ךכ רחאו ךלו,דו ,דמורת .דילע שירפ,דל''תיבחה 
 ןנימרו''קפס ךליאו ןכימ יאדו םימי השלש לכ ץמוה
 אב,דד אנש יאמו יאדו אכהד אנש יאמ הוקמא תיבח
 יבר תיבח אנת ןאמ אירופמ’’אנינח בר רמאו'* קפס

15 M + 16 || ו (M ׳טאד) 17 |1 P — 18 11 שידקד 
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gelehrt: Wenn ein Tauchbad nachgemes- 

sen und unvollständig''*''befunden wird, so ist 

alles, was durch dieses Reinheit erlangt hat, 

ob auf Privatgebiet oder auf öffentlichem”‘ 

Gebiet, rückwirkend unrein”’. — Anders ist 

es da, man sage, das Unreine sei in seinem 

Zustand zu belassen, und nehme an, es sei 

kein Untertauchen erfolgt'”. — Im Gegen- 

teil, belasse man das Tauchbad in seinem Zustand und nehme an, es war nicht un- 

vollständig!? — Es ist ja unvollständig vor dir. — Auch hierbei steht sie ja mannbar 

vor dir!? — Sie ist erst jetzt mannbar geworden. — Auch da ist es erst jetzt unvoll- 

ständig geworden!? — Da sind zwei [Momente] verschlechternd'*', hierbei aber eines'”. 

— Womit ist es nach Semuel hierbei anders als bei [der Lehre vom] Fass!? Es wird 

nämlich gelehrt: Wenn jemand ein Fass [Wein] untersucht hat, um von diesem die 

Hebe'*°zu entrichten, und fortgegangen ist, und er nachher sauer befunden'”wird, so be- 

steht bezüglich dreier Tage'**kein Zweifel, hinsichtlich der übrigen aber ist es zweifei- 

haft. Und auf unsren Hinweis auf den Widerspruch zwischen [der Lehre vom] Fa.ss 

und [der Lehre vom] Tauchbad, weshalb es'”in der einen entschieden und in der einen 

zweifelhaft ist, erwiderte R. Hanina aus Sura, der Autor [der Lehre] vom Fass sei R. 

426. Zwischen dem Eintritt in das Mädchenalter u. der Mannbarkeit; ersteres beginnt mit 12% Jahren, 

letzteres mit dem vollendeten 13. Lebensjahr. 427. Die Antrauung des Vaters ist dann entschieden 

ungiltig. 428. Morgens durch den Vater u. abends durch sie selbst. 429. Dh. diese Möglichkeit 

ist zu berücksichtigen. 430. Das rituelle Tauchbad muss 40 Seah Wasser haben. 431. Wobei 

bei einem Zweifel erleichternd entschieden wird; cf. S. 267 Z. 2ff. 432. Man richtet sich nach dem 

gegenwärtigen Zustand, u. dies sollte auch hierbei der Fall sein. 433. Das Untertauchen w׳ar un- 

gütig. 434. Der bisherige Status des Unreinen u. der Befund des Tauchbads. 435. Der Befund 

des Weibs; der bisherige Status kommt hierbei nicht in Betracht, da gerade an diesem Tag die Verände- 

rung eintrat. 436. Für andere Fässer, die er im Gebrauch hat. 437. Er ist somit als Hebe un- 

brauchbar, u. der Wein, für den er abgesondert worden ist, gilt als unverzehntet. 438. Nach einer 

Erklärung gilt dies von den ersten 3 Tagen seit der letzten Untersuchung, ob nämlich der Wein gut war, 

u. nach einer anderen von den letzten, ob er schlecht war; cf. Bd. vj S. 1198 Z. 16ff. 439. In welchem 

Zustand die Sache seit der letzten Untersuchung bis zum Befund sich befunden hat; beim Tauchbad wird 

angenommen, dass es sicher unvollständig war. 

124 Talmud Bd.V 
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 Simon, nach dem auch beim Tauchbad ein לכ אינתד ■יושמ אקיפס ימנ הוקמ יבנד איהי^ןו^מש

 Zweifel obwaltet, denn es wird gelehrt: So דייהיה תושרב ןיב ערפמל ויבג לע ושענש תורהט

 ist alles, was durch dieses Reinheit erlangt תושרב רמוא ןועמש• יברו”תואמט םיברה תושרב ןיב

 hat, einerlei ob auf Privatgebiet oder auf ןנבר^ לבא ןילות ריהיה תושרב, תורוהט םיברה

 ;öffentlichem Gebiet, rückwirkend unrein דמעה רמימל אביאד םתה ינאש ערפמל לבט םירמוא •י

 ,R. Simon sagt, auf öffentlichem Gebiet rein ןיי דמעה הברדא ןקתינ אל רמיאו ותקזה לע לבט

 -auf Privatgebiet zweifelhaft. Nach den Rab אבה ךינפל ןיימהה ירה ןיימהה אל רמיאו ותקזה לע

 -banan aber gilt es rückwirkend als unver אבה הרנבד אוה אתשה ונינפל תרגוב איה^^רה ימנ

 zehntet!? — Anders ist es da, man sage, das אבה אתועירל יתרת םתה ןיימהאד אוה אתשה ימנ

 Unverzehntete sei bei seinem Zustand zu איצומ ימ יאנתכ אמינ :אכיאד אוה^'אתועירל אדה >0

 belassen, und man nehme an, es sei nicht םיאיצומ ןיא ןהו היאר אלב םדימ איצומ אוה ימ דימ

 zubereitet”°worden. — im Gegenteil, belasse םא רמוא ןתנ יבר בקעי יבר ירבד היאר אלב ודימ

 man den Wein bei seinem Zustand und םאו ערמ ביכש היהש היאר איבהל וילע אוה אירב

 nehme an, er war nicht sauer!? — Er ist ja היה אירבש היאר איבהל םהילע אוה ערמ ביבש

 sauer vor dir. — Auch hierbei steht sie ja בקעי יברכ רמאד לאומשו ןתנ יברכ רמאד בר אמינ !5

 -mannbar vor uns!? — Sie ist erst jetzt mann ןאב דע בקעי יברכ וליפא^יירמאד אנא בר ךל רמא

 bar geworden. — Auch da ist er erst jetzt ןוממ דמעה רמימל אביאד םתה בקעי יבר רמאק אל

 -sauer geworden!? — Da sind zwei [Momen ותקזה לע ךוג דמעה אמינ“ימ אבה לבא ותקזה לע

 .'■^^tej^Verschlechtemd, hierbei aber nur eines ןאכ דע ןתנ יברל וליפא ירמאד אנא רמא לאומשו
 Es wäre anzunehmen, dass hierüber םיאירב תקזהב אמלע ילוכד^יםתה ןתנ יבר רמאק אל 20

 -Tannaim streiten: Wer bringt aus dem Be "’הילע יוה’%דקזהמ הישפנ קיפמ אקד ןאמ ימייק

 er bringt es aus ihrem — ?״sitz von wem הקזהמ השפנ אקפמ אק ימ אבה’’לבא היאר ייותיאל

 ohne Beweis, sie aber bringen es’״Besitz ”ךרדב היבא השדיק יאנת ינהכ אמינ :הימקד

32 ji ד אוה — M 31 || לבט ןנבר BM 30 jj איה - M 29 ohne Beweis'״nicht aus seinem Besitz — 
jj ףוגה דמעה רמימל אכיא M 33 j| ׳רל 'יפא M .ייפא — P Worte R. Jäqobs; R. Nathan sagt, ist er ge- 
 f- M 34 sund, habe er den Beweis anzutreten, dass- אלא || P 35 ומייק. M ןימייק M 36 II — יוה 11

 -M 37 gj. sterbenskrank war, und ist er ster אה || M 38 — הימקד.

benskrank, haben sie den Beweis anzutreten, dass er dann gesund״Var. Es wäre nun 

anzunehmen, dass Rabh der Ansicht R. Nathans und Seniuel der Ansicht R. Jäqobs 

sei. — Rabh kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach R. Jäqob, denn R. Ja- 

qob vertritt seine Ansicht nur da, weil man sage, das Geld sei im früheren Besitz״'^zu 

belassen, aber kann man etwa hierbei sagen, der Körper sei in seinem Zustand״'zu 

belassen!? Und auch Semuel kann erwidern: meine Ansicht gilt auch nach R. Nathan, 

denn R. Nathan vertritt seine Ansicht nur da, weil man sage, die ganze Welt befindet 

sich im Zustand des Gesundseins, und wer sich aus diesem Zustand bringen will, habe 

den Beweis anzutreten, aber bringt man sie etwa hierbei aus dem [allgemeinen] Zu- 

stand״*!? 

Es wäre anzunehmen, dass hierüber Tannaim streiten: Wenn ihr Vater sie unter- 

440. Stehender Ausdruck für die Eutrichtiing der priesterl. Abgaben von den Feld- u. Baumfrüchten. 

441. Der bisherige Status des Unverzehnteten u. der Befund des Weins. 442. Die Verschenkung des 

ganzen Vermögens eines Gesunden kann nicht widerrufen werden, wol aber die eines Sterbenskranken, 

falls er gesund wird, da es klar ist, dass er mit dem sicheren Tod rechnete; hier wird von dem Fall ge- 

sprochen, wenn über seinen Zustand zur Zeit der Verschenkung ein Streit besteht. 443. Der Sehen- 

kende aus dem Besitz der Beschenkten. 444. Dass er dann gesund war. 445. Solange das 

Entgegengesetzte nicht bewiesen wird, ist der gegenwärtige Zustand ausschlaggebend. 446. Vor der 

.Schenkung war es zweifellos im Besitz des Schenkenden, u. solange der Zweifel nicht geklärt ist, gilt er 

auch weiter als Eigentümer. 447. An diesem Tag, an dem der Wechsel vorging, gab es überhaupt 

keinen festen Zustand. 448. Der Zweifel an diesem Tag ist ganz normal. 

IMiq.l 

Col.b 
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wegs angetraut und sie selbst sich in der ירה אדח אנת תרגוב איה ־ירהו ריעב המצע השדיקו 

Stadt angetraut hat, und sie mannbar ist, ישודיקל ןנישייה ךדיא אינתו ונינפל תרגוב איה 

so ist sie, wie das Eine lehrt, mannbar vor ידיא אל לאומשכ דהו ברכ דה’’ואל• יאמ םהינש 

uns, und wie ein Anderes lehrt, berück- ותשהכמ ןיאשב ןאכ ותשהכמב ןאכ לאומשכ ידיאו 

sichtige man die Trauungen beider. Wahr- 5 ינילפ אל ימנ יארומא יגילפ״אל אתינתמדמ אמינו" 

scheinlich [lehrt] das Eine wie Rabh und דבע ליוחמ אישנמ ברד הירכ ףסוי ברד אה ארבסתו 

das Andere wie Semuel. — Nein, beide wie ילייכייאמלע ילמ לאומש רמאו״ברד היתומ אדבוע 

Semuel, nur gilt das Eine von dem Fall, הבר אבקב היל ילייב ןנברדמ יאהוי^אטוז אבקב היל 

wenn sie ihm widerspricht”’, und das An- דבע יכ דפקימ”אק יאמא יגילפ אל אתעד״אקלס יאו 

dere, wenn sie ihm nicht widerspricht. — 10 יכה ישא ברל ארטוז רמ היל רמא^תשהכמב אדבוע 

Es ist wol anzunehmen, dass, wie diese רמא ישא ברו לאומשד היתומ אתכליה רמימא רמא 

Eehren nicht mit einander streiten, auch die :ברד היתומ אתכליהו ברד היתומ אתכליה 
Amoräer nicht mit einander streiten^^? — ותשאו אוה אבו □יה תנידמל ותשאו אוה אציש י 

Glaubst du? R. Joseph, der Sohn R. Menas- □יה תנידמל"ימע''תאציש תשא רמאו וינבו 
jas, aus Devil traf einst eine Entscheidung 15 לע אל היאר איבהל ךירצ'*ןיא הינב ולאו וז איה ירה 

nach Rabh, und Semuel rügte es, indem er היאר איבמררינב ולאו התמ םינבה לע אלו השאה 
sprach: Allen anderen hat man es'^'wol mit 1%יתאשנ השארהשאה לע היאר איבמ וניא^יםינבה לע]| 

einem kleinen Mass zugemessen und die- לע היאר איבמ הינב ולאו וז איה ירה □יה תנידמב 

sem Jünger mit einem grossen Mass!? Wie- ולאו התמ םינבה לע היאר איבהל ךירצ ]יאו״השאה 

so rügte er es, wenn du sagen wolltest, sie 20 ;םינבה לעו השאה לע היאר איבהל ךירצ הינב 
streiten nicht,jener traf ja die Entscheidung םיבורכב ןלמו אנוה בריירב הבר רמא .ארמג 

 איבמ םיה תנידמב יתאשנ השא ןנבר ונת :הירהא

38 M ׳דחו ברכ ׳דח M 39 jj קילפ |B 40 j רמש דפקיאו 

 1 ןנברמ יאה M .אה P 42 jj הילייכ P 41 jj ילוכ רמאו

43 B 44 || ךתעד B יכ אמליד דיפקמ f- M 45 |J- דבע 

 וז הנידמל M 47 ומע P 46 || ותשחכמ אלשב יאדו ל״א
 ,ןיאו M 50 ה איבהל ךירצ M 49 || ןיכירצ P 48 || איה

51 M — השאה...ןיאו M 52 ij הנח רב. 

in einem Fall, wo sie ihm widersprach!? 

Mar-Zutra sprach zu R. Asi: Folgendes sag- 
V 

te Amemar: die Halakha ist wie Semuel. 

R. x4si aber sagte, die Halakha sei wie Rabh. 

Die Halakha ist auch wie Rabh. 

[ENN JEMAND MIT SEINER ErAU IM 

UebERSEEEAND VERREIST WAR, UND 

MIT Frau und Kindern heimkehrt und sagt: das ist die Frau, die mit mir im 

Ueberseeland verreist war, und das sind ihre Kinder, so braucht er weder 

HINSICHTLICH DER FrAU NOCH HINSICHTLICH DER KiNDER EINEN BeWEIS^'aNZUTRE- 

TEN; [SAGT׳”eR:] sie IST GESTORBEN UND DIES SIND IHRE KiNDER, SO MUSS ER EINEN 

Beweis antreten hinsichtlich der Kinder"', nicht aber hinsichtlich der Frau. 

[Sagt er:] diese Frau habe ich im Ueberseeland geheiratet und das sind ihre 

Kinder, so muss er einen Beweis antreten hinsichtlich der Frau'“, nicht aber 

hinsichtlich der Kinder; [sagt er:] sie"'ist gestorben und dies sind ihre Kin- 

DER, so MUSS ER EINEN BEWEIS ANTRETEN SOWOL HINSICHTLICH DER FrAU ALS AUCH 

HINSICHTLICH DER KiNDER. 

GEMARA. Rabba b. R. Hona sagte: In allen Fällen, wenn sie an ihr'^hängen. 

Die Rabbanan lehrten: [Sagt jemand:] ich habe im Ueberseeland eine Frau ge- 

449. Wenn sie behauptet, dass sie schon am vorangehenden Tag Pubertätszeichen hatte u. somit 

mannbar war; die Antrauung des Vaters ist dann ungiltig. 450. Jeder spricht von einem anderen Fall. 

451. Ihr Wissen; dh. er will mehr wissen als andere, indem er eine solche Entscheidung trifft. 452. Dass 

sie aus einer makellosen Familie sind; dies war schon bei der Heirat festgestellt worden. 453. Wenn 

er ohne Frau heimkehrt. 454. Dass es Kinder der verstorbenen FTau sind. 455. Dass sie aus 

einer makellosen F'amilie ist. 456. Die Frau, die er im Ueberseeland geheiratet hat. 457. Die 

Kinder au der Mutter; nur in diesem Fall braucht er nicht nachzuweisen, dass es Kinder dieser Frau sind. 

124* 
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 nommen, so muss er einen Beweis antreten םינבה לע היאר איבהל ךירצ ןיאו השאה לע היאר

 -hinsichtlich der Frau, nicht aber hinsicht "היאר איבהל ךירצ ןיאו^'םילודגה לע היאר איבמו

 -lieh der Kinder; er muss einen Beweis an לבא תהא השאב םירומא םירבד המב םינטקה לע

 treten hinsichtlich der grossen, nicht aber לעו^^יםינבה לעו השאה לע היאר איבמ םישנ יתשב

 hinsichtlich der kleinen^^’. Dies gilt nur von אלא ונש אל° שיקל שיר רמא םינטקה לעו םילודגה 5 80

 einer Frau, bei zwei Frauen''''‘'’aber muss er וליפא רמא ןנהוי יברו״אל ןיסהויב לבא לובגה ישדקב

 einen Beweis antreten sowol hinsichtlich אייה יבר רמאד הימעטל ןנהוי יבר אדזאו ןיפחויב

 ,der Frau als auch hinsichtlich der Kinder ןילקוס תוקזהה לע ןיקלמ ןנהוי יבר רמא אבא רב

 -S0W01 hinsichtlich der grossen als auch hin תוקזהה לע המורת ןיפרוש ןיאו תוקזהה לע ןיפרושו

 :Res-Daqis sagte .״‘*sichtlich der kleinen ז2י הדוהי בר רמאד° הדוהי ברכ תוקזחה לע ןיקלמ^^ !0

 '**Dies*‘'gilt nur hinsichtlich des Geheiligten םושמ הילע הקול הלעב היתוניכשב הדנ הקזחוה

 -der Provinz, nicht aber hinsichtlich des [Prie אנוה בר רב הברדכ תוקזחה לע ןיפרושו ןילקוס הדנ

 ster]stands**l R. johanan aber sagt, auch **תקוניתו קונית השאו שיא אנוה בר רב הבר רמאד

 hinsichtlich des [Priesterjstands. R. johanan הז ןיפרשנו^דז לע הז ןילקסנ תיבה ךותב ולידגהש

 vertritt hierbei***seine Ansicht, denn R. Hija ןב עשוהי יבר רמא יזפ ןב ןועמש יבר רמא'*הז לע !5

 b. Abba sagte im Namen R. johanans: Auf םלשוריל תאבש השאב השעמ ארפק רב םושמ יול

 Grund des bisherigen Zustands**^erfoigt die הילע אבו ותלידגהו הפיתב לע הל בכרומ קוניתו

 -Geisselung, auf Grund des bisherigen Zu **אלא יאדו הנבש ינפמ אל'*הולקסו*'ןיד תיבל םואיבהו

 -Stands erfolgt die Steinigung und die Ver תוקזחה לע המורת ןיפרוש ןיאו הירחא ךורבש ינפמ

 -brennung, nicht aber ist auf Grund des bis יברו תוקזחה לע ןיפרוש שיקל ןב ןועמש יבר רמאד*' 20

 zu verbrennen. Auf״*M 61 herigen Zustands Hebe וניאו || BM 62 — ו ]| M 63 י״ראד בר ׳א י״רדכ
 Grund des bisherigen Zustands erfolgt die ׳חוה בר ׳א !| P 64 — ה״רב ר״אד P 65 [j — ׳םרשנו
 Geisselung, nach R.Jehuda, denn R.Jehuda ז ״עז M 66 jj הואיבהו |] B 67 םולקסו |] M 68 ל״רו

 sagte: Wenn sie bei ihren Nachbarinnen als ודזאו ׳קזהה לע ימורה ׳רוש ׳א.

Menstruirende gilt**', so erhält ihr Ehemann ihretwegen Geisselhiebe wegen [Beschla- 

fung] einer Menstruirenden. Auf Grund des bisherigen Zustands erfolgt die Steinigung 

und die Verbrennung, nach Rabba b. R. Hona, denn Rabba b. R. Hona sagte: Wenn 

Mann und Frau, Knabe und Mädchen zusammen im Haus***leben, so sind sie wegen 

einander zu steinigen**’oder zu verbrennen. R. Simon b. Pazzi sagte im Namen des R. 

Jehosuä b. Devi im Namen des Bar-Qappara. Einst kam nach Jerusalem eine Frau 

mit einem Kind auf der Schulter, das sie*'°grosszog. Später beschlief er sie, und man 

brachte sie vor das Gericht und steinigte sie. Nicht weil er sicher ihr Sohn*"war, son- 

dem weil er an ihr hing. Man verbrenne keine Hebe auf Grund des bisherigen Zu- 

Stands, denn R. Simon b. Laqis sagte, man verbrenne sie auf Grund des bisherigen Zu- 

Stands, und R. Johanan sagte, man verbrenne sie nicht. Sie vertreten hierbei ihre 

458. Da solche an der Mutter hängen. 459. Von denen eine gestorben ist. 460. Da es 

Kinder der anderen Frau sein können, die deshalb an der lebenden hängen, weil diese sie grossgezogen 

hat. 461. Dass das Hängen der Kinder an der Mutter ausschlaggebend sei, dass sie event. als makel- 

lose Priester gelten. 462. Cf. S. 943 N. 22. 463. Wenn unter den Kindern Mädchen sind, so 

dürfen Priester sie nur dann heiraten, wenn die Makellosigkeit ihrer Herkunft nachgewiesen wird. 464. 

Dass man sich auf den bisherigen Zustand verlasse; die Kinder hängen an der Mutter u. gelten daher als 

ihre Kinder. 465. Wenn nach dem bisherigen Zustand anzunehmen ist, dass eine mit der weiter ge- 

nannten Strafe belegte Handlung begangen worden ist. 466. Wenn sie mit einer Sache in Berührung 

kam, von der angenommen wird, dass sie unrein sei; nur sicher unreine Hebe ist zu verbrennen. 467. 

Wenn sie Veranlassung haben, dies anzunehmen. 468. Wenn allgemein angenommen wird, dass es 

Mann u. Frau u. ihre Kinder sind, ohne dass dies durch Zeugen festgestellt ist. 469. Wegen eines 

unter ihnen vorkommenden Inzestfalls; auf das Inzestverbrechen mit einer Mutter ist die Steinigung 11. mit 

der Tochter die Verbrennung gesetzt. 470. Fis galt allgemein, dass es ihr Sohn sei. 471. Dh. es 

waren keine anderen Beweise vorhanden, dass er ihr Sohn war. 
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Nid.18» Ansichten, denn es wird gelehrt: Wenn ein 

Kind mit Teig in der Hand neben dem 

Teig angetroffen wird, so ist er nach R. 

i\Iefr rein und nach den Weisen unrein, weil 

es die Art eines Kinds ist, herumzuwühlen"'. 

Und auf die Frage nach dem Grund R. 

Mefrs [wurde erklärt,] er sei der Ansicht, 

zwar pflegt die Mehrheit der Kinder her- 

umzuwühlen und nur die Minderheit nicht 

 קוניתךנתד.והיימעטל ודזאו ןיפרוש ןיא רמוא ןנחוי
 רהטמ ריאמ"® יבר ודיב קצבו הסיעה דצב אצמנש ז־"■'"׳®

 ןניוהו חפטל קונית לש וברדש ינפמ ןיאמטמ םימכחו

 תוקונית בור רבסק ריאמ יברד הימעט יאמ הב
 הרהט תקזחב״י הסיעו ןיחפטמ ןיא טועימו ןיחפטמ

 ןנברו אבור היל ערתיא^דקזחל אטועימ ךומסו" תדמוע ”®י

 ףידע אבור׳יהקזהו אבורי^ימד היתילדךאמכ אטועימ ׳'"‘■י®‘’
 ןיפרושש’״איה וז איעשוא יבר םושמ שיקל שיר רמא'®

 הקזח וז ןיא רמא ןנחוי יבר‘® המורתה תא הילע

herumzuwühlen, da aber der Teig sich bis-10 ןנחוי יברל הקזח וזיא'‘אלא'®המורת”הילע ןיפרושש 

her im Zustand der Reinheit befand, so ver- תיבה ךותב הסיע ןנתדכ המורתה תא הילע ןיפרושש 
binde man die Minderheit mit dem bisheri- הסיעב תוביתה ואצמנו םש ןילפטמ םיעדרפצו םיצרשו 

gen Zustand, und die Mehrheit ist suspekt. אינת הרוהט םיעדרפצ בור םא האמט םיצרש בור םא 
— Und die Rabbanan!? — Die Minderheit לאשיל תעד םהב ןיא םירבד ינש״קחוי יברד היתוכ 

gilt als nicht vorhanden, und von Mehrheit 15 קונית לאשיל תעד םהב שיש המכ םימכח םואשעו 
und bisherigem Zustand ist die Mehrheit איה יאמ תרחא דועו ןרמאד אה קונית תרחא דועו 
bedeutender. Hierzu sagte Res-Uaqis im םש'״ םיאמט םיקשמו םילוגנרתו תיבה ךותב הסיע 

Namen R. Osäjas, dies sei eine Annahme, אלו ןילבוא אל ןילות הסיעב םירוקנ סירוקנ"ואצמנו Coi.b 

woraufhin man Hebe verbrenne, und R. םיקשמב אלא ונש אל יול p עשוהי יבר רמא ןיפרוש 

johanan sagte, dies sei keine Annahme, 20 עדימ ריקנד אתיא םא םימודא םיקשמב לבא םינבל 

woraufhin man Hebe verbrenne. — Auf הז רבד ןנחוי יבר רמא הסיע והניתעלב אמלדו עידי 
 Grund welcher Annahme verbrenne man םיקשמב אלא ונש אל עמש אל ושוריפו יבירבייעמש

Hebe nach R. Johanan? — Wie in folgender 

Lehre: Wenn Teig sich in einem Haus be- 

findet, in dem Kriechtiere und Frösche sich 

aufhalten, und im Teig vStücke"®gefunden 

werden, so ist er, wenn es mehr Kriech- 

tiere"‘sind, unrein, und wenn es mehr Frö- 

 םיקשמ לבא הב” רכינ קונית לש ואובבש'® םילולצ
 :אל םירוכע
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sehe sind, rein. Uebereinstimmend mit R. Johanan wird gelehrt: Es gibt zwei Fälle, 

wobei kein vernünftiges Wesen zum Befragen'"®vorhanden ist, und die Weisen haben 

sie so behandelt, als wäre ein vernünftiges Wesen zum Befragen"״vorhanden. Der Fall 

vom Kind und noch einer. — Ueber den Fall vom Kind haben wir eben gesprochen, 

welcher ist der andere? — Wenn Teig sich in einem Haus befindet, in dem Hühner 

und unreine Flüssigkeiten sich befinden, und im Teig Löcher vorhanden"'sind, so be- 

findet er sich in der Schwebe: weder darf man ihn essen noch"®verbrennen. R. Jehosuä 

b. Levi sagte: Dies gilt nur von weissen Flüssigkeiten, wenn es aber rote Flüssigkei- 

ten sind, so ist, wenn sie daran gepickt haben, dies zu merken. — Vielleicht hat der 

Teig sie eingesogen!? R. Johanan erwiderte: Beribbi hat dies gehört, die Erklärung 

aber hat er nicht gehört. Dies gilt nur von klaren Flüssigkeiten, in denen das Bild 

eines Kinds zu erkennen ist, nicht aber von trüben Flüssigkeiten"’. 

472. Es ist anzunehmen, dass es vorher im Schmutz, wo levitisch verunreinigende Kriechtiere vor- 

handen sind, herumgewühlt hat. 473. Woraus zu ersehen ist, dass diese Tiere daran genagt haben. 

474. Die levit. unrein sind, cf. Eev. ll,29ff. In diesem Fall handelt es sich um eine Mehrheit, die tatsäch- 

lieh vorhanden ist, während im obigen P'all die Mehrheit angenommen wird. 475. Dh. niemand 

war bei der Entstehung der Unreinheit anwesend; in solchem Fall gilt sonst die zweifelhafte Unreinheit 

auch auf Privatgebiet als rein; cf. S. 267 Z. 2ff. 476. In diesem Fall ist die zweifelhafte Unreinheit 

auf Privatgebiet unrein. 477. Es ist zu ersehen, dass die Hühner, die vermutlich vom unreinen Wasser 

getrunken haben, daran gepickt haben. 478. Wenn es Teig von Hebe ist. 479. Es kommt nicht 



990 QIDDUSIN IV.xij Fol. 80b 

IN Mann darf nicht mit zwei Wei- 

BERN allein sein, WOL ABER DARF 

EIN Weib mit zwei Männern allein sein. 

R. Simon sagt, auch ein Mann dürfe 

MIT ZWEI Weibern allein sein, wenn 

seine Frau mit ihm ist, auch darf er 

MIT ihnen in einer HERBERGE SCHLA- 

FEN, WEIL SEINE FrAU IHN BEWACHT. ElN 

Mann darf allein sein mit seiner Mut- 

 Az^21i זרחא השא לבא םישנ יתש םע םדא״״דחייתי א

 רמוא ןועמש יבר םישנא ינש םע תרחייתמ
 ותשאש ןמזב םישנ יתש םע רהייתמ דחא שיא ףא

 ותרמשמ ותשאש ינפמ יקדנופב םהמע ןשיו ומע

 בוריקב םהמע ןשיו ותב םעו ומא םע םרא רהייתמ
 חתוסכב ןשי הזו התוסכב הנשי וז ולידגה םאו''רשב

 לייאוה והילא יבד אנת אמעט יאמ ,ארמג
sab,33b'°יבר רמא ילימ ינה אנמ ןהילע תולק ןתעד םישנו 

 ®;ק|^£ןינמ הרותה ןמ דוהיל זמר*“לאעמשי יבר םושמךנחוי

 ter und mit seiner Tochter, auch darf ס1.ו3,7 תיסמ םא ןב יכו ךמא ןב ךיהא ךתיסי יכ° רמאנש !0

 -er mit ihnen bei Berührung des Fei ומא םע דחייתמ ןב ךל רמול אלא*^תיםמ וניא בא ןב

 bes schlafen; sind sie erwachsen, so '*היטשפ° הרותבש תוירע לכ םע דהייתהל רוסאו

 schlafe sie in ihrem Gewand und er ׳®^אל רמאק איעבימ אל ייבא רמא ביתכ יאמב ארקד'“”

 .in seinem Gewand אלא תוער תוצע היל ץייעו היל ינסד בא ןב איעבימ

 GEMARA. Aus welchem Grund'*“?—in עמשמק היל יתייצ אמיא^דיל ינס אלד סא ןב וליפא !5

Mq.24ä םישלש לכ°אינתד לואש אבאכ אלד ןיתינתמ אמינ ןל der Schule des Blijahu wurde gelehrt, weil 

 .Weiber leichtsinnig sind.— Woher dies? R לבא םישנא ינשו תחא השאב רבקנו קיחב אצוי םוי

 Johanan sagte im Namen R. Jismäels: Wo שיאב ףא רמוא לואש אבא םישנ יתשו דחא שיאב אל*

 -ist in der Schrift das Verbot des Beisam תעשב לואש אבא אמית וליפא םישנ יתשו דהא

 wenn'׳*.■menseins angedeutet? — es heisst רמאד קחצי יברכ הל ירבס ןנברו הירצי ריבת תונינא 20

Ecc.3,39 וליפא ויאטח לע רבנ יה םדא ןנואתי המ°קהצי יבר dich dein Bruder, der Solm deiner Mutter, 

 -verlockt■., kann etwa nur der Sohn einer Mut אבאו וילע רבנתמ ורצי םדא לש ותונינא תעשב

 יכהו ביתכ ויתודמ לע םערתמכ אוהה ביתכ יכ לואש

 ויד ויאטח לע רבנ יכו ויתודמ לע םערתי המ רמאק
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ter verlocken und nicht der Sohn eines Va- 

ters? — dies besagt vielmehr, dass nur ein 

Sohn mit seiner Mutter allein sein dürfe, 

sonst aber ist das Alleinsein mit jedem in 

der Gesetzlehre verbotenen Weib verboten. 

— Wie ist der Schriftvers nach seinem einfachen Sinn^'^zu erklären? Abajje erwiderte: 

Von jenem ist es selbstverständlich; selbstverständlich ist dies vom Sohn des Vaters, 

der ihm gehässig isF’und ihm schlechte Ratschläge erteilt, man könnte aber glauben, 

dem Sohn einer Mutter, der ihm nicht gehässig ist, gehorche man, so lehrt er uns.— 

Es wäre anzunehmen, dass unsre Misnah nicht die Ansicht Abba-Saüls vertritt, denn 

es wird gelehrt: [Ein Kind] bis zu dreissig Tagen wird auf dem Arm hinausgetragen'”' 

und durch ein Weib und zwei Männer begraben'^ nicht aber durch einen Mann und 

zwei Weiber; Abba-Saül sagt, auch durch einen Mann und zwei Weiber.—Du kannst 

auch sagen, die des Abba-Saiil, denn bei der Trauer ist der böse Trieb gebrochen. Die 

Rabbanan aber sind der Ansicht R. Ji9haqs, denn R. Ji9haq sagte klagt der Mensch, 

der lebt, der Mann über seine. Sünden■., selbst, wenn ein Mensch zu klagen hat, bemäch- 

tigt sich seiner der böse Trieb. — Und Abba-Saül!? — Der Schriftvers spricht von dem, 

der über sein Schicksal klagt, und er ist wie folgt zu verstehen: Wieso klagt er über 

sein Schicksal, hat er sich etwa seiner Sünden bemächtigt!? Bescheide er sich mit dem 

auf die Farbe der Flüssigkeiten an, sondern darauf, ob es klar od. trübe ist; trübe können nicht so eilige- 

sogen werden, dass dies nicht zu merken ist. 480. Ist dies bei Weibern strenger. 481. Dt. 13,7. 

482. Weshalb spricht die Schrift gerade von der Verführung durch den Sohn einer Mutter. 485. Da 

er seinen Anteil an der Erbschaft beeinträchtigt. 484. Diesem gegenüber ist die einem Toten gebüh- 

rende Feierlichkeit bei der Bestattung nicht erforderlich. 485. Bei der Bestattung braucht kein grös- 

seres Publikum anwesend zu sein, sondern nur 3 Personen. 486. Ecc. 3,39. 
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Leben, das ich ihm gegeben habe. — Und 

die Rabbanan!? — Wie beim Ereignis mit 

jener Frau, die ein solches hinausgebrachU' 

hatte. הרשע הואיצוהו השעמ הוה אל ימנ הרשע יב״לליפא 

W0L ABER EIN Weib. r. jehuda sagte 5 ייננו הרשע יב ירבהימד עדת ףסוי בר רמא הטמב 

im Namen Rabhs: Dies gilt nur von Keu- ןירםומ°היל עייסמ אמינ ידדהמ יפסבימ אלו ארושכ801.7־ 

sehen, mit Ausgelassenen aber, nicht ein- ידימלת ךרדב הילע אבי אמש םימבה ידימלת ינש ול 

mal, wenn es zehn sind. Einst ereignete es םימכה ידימלת ינאש אל אמלעד'*ישניא ]יא םימבה 

sich, dass zehn [Männer ein Weib] in einer אל בר רמא הדוהי בר רמא״יהיב ייורתאל״ יעדיד^״‘^®' 

Bahre’*'hinaustrugen. R. Joseph sagte: Dies 10 אמש השלש ויהיש דע ךרדב לבא ריעב אלא ונש 

ist auch zu beweisen; zehn Personen tuen םע דהייתמ דחא אצמנו ןיתשהל*'םהמ דהא ךרטצי 

sich zusammen und stehlen einen Balken, ידימלת ינש ול םירפומ היל עייסמ אמינ התעה 

ohne dass sich einer vor dem anderen schämt. אתלת אה והיאו ירת ךרדב הילע אבי אמש םימבה 

Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Man gibt ווהרדדוהי ברו בר :ידהס הילע ווהינד יכיה יכ םתה 

ihm^'Wei Schriftgelehrte mit, weil er ihr 15 והיימק אתתיא איהה אלזאק הוה’'אחרואב ילזאק 

unterwegs beiwohnen könnte. Nur Schrift- םנהינ ימקמ ךיערכ לד”הדוהי ברל בר’'היל רמא 

 ימד ריפש םירשבב רמאד אוה רמ אהו היל רמא’"

 אלא תאו אנא ןונב םירשכבד רמיי ימ’'היל רמא

 . ־t.13־K רמא" :ויריבחו יפפ רב^אנינה יבר ןוגכ יאמ ןונב

gelehrte, nicht aber gewöhnliche Menschen. 

— Nein, deshalb Schriftgelehrte, weil sie 

ihn zu warnen''”wissen. R. Jehuda sagte im 

Namen Rabhs: Dies nur in der Stadt, un-20 רמא’“ דוחייה לע ןירסוא ןיאו דוחיי” לע ןיקלמ בר 
 דוחייב לבא היונפ” דוחייב אלא ןרמא אל ישא בר

 רמ הינב לע זעל איצומ אהת אלש אל שיא תשאד

 ברל איטהרפמ ןמהנ'בר היל רמא זירכמו יקלמ ארטוז

 עמשד אכיא היל רמא זירכמו יקלמ' ימנ רמ ישא

terwegs aber müssen es drei sein, denn wenn 

einer austreten muss, würde der andere mit 

der Unzucht allein bleiben. Ihm wäre eine 

Stütze zu erbringen: Man gibt ihm zwei 

Schriftgelehrte mit, weil er ihr unterwegs 

beiwohnen könnte. Zwei und er sind drei. 

— Nein, hierbei aus dem Grund, damit Zeu- 

gen vorhanden sind''’‘. 

Einst gingen Rabh und R. Jehuda auf 

dem Weg und ein Weib ging vor ihnen. Da 

sprach Rabh zu R. Jehuda: Hebe deine Füs- 

se^'vor dem Fegefeuer. Dieser entgegnete: Der Meister ist es ja, welcher sagt, mit Keu- 

sehen sei es^^erlaubtl? Jener erwiderte: Wer sagt, dass dies von Keuschen wie ich und du 

gelte!?—Von welchen denn?—Von solchen, wie R. Hanina b. Papi”h1nd seine Genossen. 

Rabh sagte: Wegen des Beisammenseins ist zu geissein, nicht aber ist wegen des 

Beisammenseins [das Weib] verboten. R. Asi sagte: Dies gilt nur vom Beisammensein 

mit einer Ledigen, nicht aber vom Beisammensein mit einer Verheirateten, damit man 

nicht ihre Kinder ins Gerede] bringe. Mar-ZuUa Hess geissein und es^'bekannt machen. 

R. Nahman aus Parhatja’”sprach zu R. Asi: Soll auch der Meister geissein und es be- 

kannt machen lassen. Dieser erwiderte: Mancher erfährt das eine und nicht das andere. 
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487. Ein Kind auf den P'riedhof, u. mit den Männern, die .sie begleiteten, Unzucht trieb. 488. 

Im Glauben, dass sie tot sei; sie war es aber nicht, u. jene trieben mit ihr Unzucht. 489. Der seine 

verdächtigte Frau vor das Gericht führt; cf. S. 182 Z. 18ff. 490. Wenn er ihr beiwohnen will; sie be- 

lehren ihn, dass dann die Untersuchung durch das Fluchwasser (cf. Num. 5,12ff.) wirkungslos bleibe. 491. 

Wenn er ihr beiwohnt, damit nicht unnütz bei der Prüfung der Gottesname geschrieben u. verwischt werde. 

492. Dh. gehe schneller, um das Weib zu überholen. 493. Das Beisammensein eines Weibs mit 2 Män- 

nern. 494. Cf. S. 831 Z. 24ff. 495. Dass die Geisselung nur wegen des Beisammenseins erfolgt sei. 

496. Ein Ort dieses Namens ist sonst nicht bekannt; wahrscheinlich mit Cod. M איקזרפ zu lesen. 
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 Rabl! sagte: Man geissle wegen des הבוט אל לע ןייקלמ בר רמא’:אהב עמש אלו אהב

 ///schleclited^Gerüchts, denn^^'es heisst:'’V2?v רמ העמשה הבוט אל ייכ ינב לא"רמאנש העומשה 2,24

 -so, meine Söhne, denn nicht gut ist das Ge לא היל ירקמו היפתב לע הריספא הל ביתומ ארטוז

 rUcht. Mar-Zutra Hess einem solchen einen דוחיי םושמ ןיששוה ןיא ריעב לעב’הבר רמא :ינב

 Halfter auf die Schulter legen und vor ihm ןיששוח ןיא םיברה תושרל הותפ חתפ ףסוי בר רמא’ ■י

 .vorlesen: nicht so, meine Söhne רתב" ףסוי בר יבל עלקיא יביב בר :דוחיי םושמ

 ,Rabba sagte: ist ihr Mann in der Stadt יביב יתותמ אגרד ילוקש’ והל רמא אתפיר ךרבד

 -so ist das Beisammensein nicht zu berück דוחיי םושמ ןיששוח ןיא ריעב לעב’ הבר רמא אהו

 sichtigen. R. Joseph sagte: ist eine Tür nach רמא :היב אסייגו יאוה היתניבשושד יביב בר ינאש

 -der Strasse geöffnet, so ist das Beisammen ןיששוח ןיא םינפבמ םישנו ןרחבמ םישנא אנהכ'בר !0

 .sein nicht zu berücksichtigen ’ןיששוח ץוהבמ םישנו םינפבמ םישנא״דוחיי םושמ

 Einst kam R. Bebaj zu R. Joseph, und ’אתשה ייבא רמא אבפיא אנת אתינתמב דוהיי םושמ

 nachdem sie gegessen hatten, .sprach er zu אנא’■ אבפיא אתינתמ” אנתו יבה אנהכ* בר רמאד

 — .ihnen: Nehmt die Eeiter’”vor Bebaj fort רמא הנק”רייד אבר יפלוג רייד ייבא ארמוחל דיבענ

 Rabba sagte ja aber, dass, wenn ihr Mann יאתאד”אתייובש ךנה :אלניר אתשד אבקס ייבא” !5

 in der Stadt ist, das Beisammensein nicht ולוקשא”אדיסח םרמע בר יבל והניקסא אעדרהנל

 zu berücksichtigen sei!? —Anders verhielt לפנ והיינמ אדח הפלח אקד ידהב והיימקמ אגרד

 es sich bei R. Bebaj, denn sie war mit ihm ווה אלד”אגרדל םרמע בר הילקש אמופיאב ארוהנ

 .befreundet und daher vertraut ליזאו קילס הידוחל היילד היילדמל הרשע יב ןילבי

 R. Kahana sagte: Befinden sich die יב ארונ אלק אמר חשפיא אנרד'*אגלפל אטמ יב 20

 -Männer ausserhalb” und die Weiber inner בטומ והל רמא ןניתיפיסכ”היל ורמא ןנבר ותא םרמע

 ינימ״ופסבית אלו ןידה אמלעב םרמע יב ופסכית"
 יב הינימ קפנ הינימ קפניד היעבשא יתאד אמלעל
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halb, so ist das Beisammensein nicht zu be- 

rücksichtigen, wenn aber die Männer inner- 

halb und die Weiber ausserhalb, so ist das 

Beisammensein zu berücksichtigen. In ei- 

ner Barajtha wird entgegengesetzt gelehrt. 

Abajje sagte: Da nun R. Kahana so lehrt 

und die Barajtha entgegengesetzt lehrt, so 

wollen wir erschwerend entscheiden. Abajje 

Hess eine Reihe Krüge aufstellen’“ Raba 

Hess eine Reihe Rohrstäbe aufstellen. Abajje sagte: Die Wunde des Jahrs ist das Fest”’. 

Einst wurden gefangene [Weiber] nach Nehardeä gebracht, da logirte man sie bei 

R. Ämram dem Frommen ein und nahm vor ihnen die Leiter fort. Als eine von ihnen 

vorüberging und ein Strahl durch die Luke”’fiel, nahm R. Ämram die Leiter und stieg 

hinauf. Diese konnten zehn Personen nicht tragen, und er trug sie ganz allein. Als er 

die Hälfte der Leiter erreichte, blieb er stehen und rief mit lauter Stimme: Feuer bei 

Ämram! Da kamen die Rabbanan heran. Sie sprachen zu ihm: Wir schämen uns deiner. 

Fr aber erwiderte ihnen: Lieber schämt euch des Ämram auf dieser Welt, nur schämt 

euch seiner nicht in der zukünftigen Welt. Hierauf beschwor er ihn”’, aus ihm zu fah- 

ren; da fuhr er aus ihm wie eine Feuersäule hinaus. Alsdann sprach er zu ihm: Siehe, 

497. Wenn von einem das Gerücht geht, dass er dieses Gesetz übertrete. 498. Nach der Erkl. Rsj.s: 

im folgenden Schriftvers wird das W. ״nicht'' gebraucht, u. dieses drückt ein Verbot aus. 499. iSam. 

2,24. 500. Der Oberstube, in der er schlief. 501. Des Raums; die Räume sind von innen abzu- 

schliessen, so dass die innerhalb befindlichen Personen nach aussen, nicht aber die ausserhalb befindlichen 

nach innen gelangen können. 502. Zwischen den Männern u. den Weibern, bei grösseren Ansamm- 

lungen. 503. Da dann Ansammlungen von Männern u. Weibern stattfinden. 504. Des Raums, 

in dem sie sich befanden. 505. Den bösen Trieb. 
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 ארשיב אנאו ארונ תאד יזח היל רמא ארונד אדומע“
 ירבועב ץצולתמ הוח ריאמ יבר :ךנימ אנפידע אנאו
 אסיג ךחב אתתיאב ןטש׳יהיל ימדיא דח אמוי הריבע
 אטמ יב רבע אקו ארצמ טקנ ארבמ הוח אל ארהנד^י
 אעיקרב יזרבמ אקד ואל יאיירמא היקבש ארצמ אנלפ’'
 :יעמ יתרת ךמדל היתיוש^תרותו ריאמ יברב ורהזה

 דח אמוי הריבע ירבועב ןיצולתמ הוח אביקע יבר
 אלקידל היטקנ אלקיד שירב אתתיאב ןטשייהיל ימדיא
 רמא היקבש אלקידד הינלפל אטמ יב ליזאו^רילסקו

 • ותרותו אביקע יברב ורהזה אעיקרב י׳זרבמד ואל יא”’

 רמימל'°לינר הוח ומילפ :יעמ יתרת ךמדל היתיוש
 אמוי ילעמ דחי‘ אמוי ןטשד היניעב אריג° אמוי לב ®"]׳•ן®'
 אבבא ארק אתא אינעב ה־יל ימדיא הוח ירופיבד
 ילוב אנדיאה יב אמוי היליירמא אתפיר היל וקיפא

 5 אתפיר היל ובירקו הילייע״יארבא אנאו יאוג אמלע

 אנאו אכתא אמלע ילוב אנדיאה יכ אמוי היל רמא
 הישפנ אלמ ביתי הוהייאכתא הובתואיהויתא״יאדוחל
 רמא םיאמד ילימ היב דיבעקו" הילע"יביבו אנחיש
coi.b היל ובהי אסכ יל ובה היל רמא"ריפש בית° היל 
 ועמש״תימו אקש היב ורהנ"היב אדש רמכא אפכ
 קרע ארבנ לטק ומילפ ארבנ לטק ומילפ ירמאק ווהד
 הימק לפנ הירתב''לזא אסכה תיבב הישפנ״אשטו
 היל רמא הישפנ היל ילנ רעטצמ הוהד הייזחד יב
 היל רמא״אמיא יכיה אלאו יכה תרמא אמעט יאמ

22 M 23 || ׳לוקיד M — 24 |! ןטש M 25 ארבמד II 

M 26 || ׳רצמד ׳יגלפ M ׳הזה ׳קרב ךלע יזרכמד ואל יא היל 
 II 29 ליזאו — M 28 || היתיושינ P 27 || רותבו ריאמב

M 30' ותרותבו אביקעב ׳הזה ׳קרב ךלע ׳במד ואל יא היל II 

M 31 || אנטשד ׳גיעב ׳ריג ׳א הוהד P ילעמ הוה M 32 II 

 אלמו M 35 II והובתוא והויתא B 34 || ׳ולייע M 33 |[ והל

 ׳יבע הוהו M .דיבעק הוהו B 37 || הילע — M 36 |[ ׳שפנ

 ־B ^1 39 |1 אסכ״רמא — M 38 || ורמא ׳תוסיאמד ילימ
 M 42 II ׳ישפנ — M 41 || ׳אקד ׳ועמש M 40 || והיב

 .רמ...רמא — M 43 || רעטצקמד הייזחדכ ׳ימק לפנו

993 QIDDUS 

du bist Feuer und ich Fleisch, doch bin 

ich stärker als du. 

R. Meir pflegte über die Sünder zu spot- 

ten. Eines Tags erschien ihm der Satan 

als Weib auf der anderen Seite des Stroms, ; 

und da keine Fähre zum Uebersetzen da 

war, ergriff er die Stegleine und ging hin- 

über. Als er die Hälfte der Stegleine er- 

reichte, verliess ihn jener und sprach: Hätte 

man im Himmel nicht ausgerufen, mit R. 1 

Mefr und seiner Gesetzeskunde vorsichtig 

zu sein, so würde ich dein Blut zwei Maa"" 

eingeschätzt haben. 

R. Äqiba pflegte über die Sünder zu 

spotten. Eines Tags erschien ihm der Satan 1 

als Weib auf der Spitze einer Palme. Da 

erfasste er die Palme und stieg hinauf. Als 

er die Hälfte der Palme erreichte, verliess 

ihn jener und sprach: Hätte man im Him- 

mel nicht ausgerufen, mit R. Aqiba und 2 

seiner Gesetzeskunde vorsichtig zu sein, 

würde ich dein Blut zwei Maä eingeschätzt 

haben. 

Pelimo pflegte täglich zu sagen: Ein 

Pfeil in die Augen des Satan! Einst erschien 

er bei ihm an einem Vorabend des Versöh- 

nungstags als Bettler und klopfte an die 

Tür. Da brachte man ihm Brot hinaus. Er 

aber sprach: An einem Tag wie heute^°Te- 

findet sich jeder innen, und ich muss draus- 

sen sein. Da Hess man ihn eintreten und 

reichte ihm Brot. Hierauf sprach er: An 

einem Tag wie heute sitzt jeder am Tisch, 

und ich muss allein stehn! Da Hessen sie ihn herantreten und am Tisch sitzen. Sein 

Körper war mit Grinden und Blattern bedeckt und er handhabte an diesen ekelerre- 

gend herum. Da sprach er zu ihm: Sitz anständig. Hierauf bat er, dass man ihm einen 

Becher einsehenke, und als man ihm einen Beeher reiehte, hustete er und warf den 

vSchleim hinein. Jene schrien ihn an, und er fiel hin und stellte sieh tot. Hierauf hörten 

sie rufen: Pelimo hat einen Menschen getötet, Pelimo hat einen Menschen getötet! Da 

lief er fort und versteckte sich im Abort; jener aber folgte ihm und fiel vor ihm hin. 

Als er sah, wie er litt, gab er sich zu erkennen und sprach zu ihm: Weshalb spriehst 

du so!? — Wie soll ich anders sagen!? Jener erwiderte: So spreche der Meister: der 

Allbarmherzige möge den Satan anfahren! 

506. Kleine Kupfermünze. Die Angabe Devys {NHWB. i p. 411), Cod. M habe יטישפ statt יעמ ist 

nicht wahr; sie beruht ebenso auf Missverständnis, wie die Rabbinowicz (cf. J’ariae Lectiones vj p. 348) zu- 

geschriebene Uebersetzung des W.s ךמדל mit Wert. 507. An diesem Tag wurden besonders festliche 

Mahlzeiten abgehalten; cf. Bd. i S. 26 Z. 23. 
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 R. Hija b. Asi pflegte stets, wenn er aufs רב איייה יבר :ןטשב היב רעגנ^^נמהר רמ אמיל
 -Gesichf°'fiel, zu sprechen: der Allbarmherzi רמא הוה היפאל לפנ הוהד ןדיע לב ליגר הוה ישא
 -ge schütze mich vor dem bösen Trieb! Als ei והתיבד והניתעמש דח אמוי ערה רצימ ינליצי׳י^ןמהרה
 :nes Tags seine Frau dies hörte, sprach sie יאמ יאנימ הי־ל שירפד ינש המכ אה ידכמ''“ הרמא
 Es sind bereits viele Jahre her, dass er sich היתניגב םירג אק הוה אדה׳י^אמוי יכה רמאק אמעט 5
 von mir zurückgezogen hat, wozu spricht תא ןאמ הל רמא הימק היינתו^^דפלה השפנ הטשק
 er dies!? Eines Tags sass er im Garten und היל הרמא העבת אמוימ ירדהד אתריה^י׳אנא הרמא
 studirte; da putzte sie sich aus und ging לזא’* רווש אתיצוצ שירד אנמור ךהל ילהינ^“ יתייא
 einmal und wiederum an ihm vorüber. Da והתיבד ארגש אק הוה היתיבל אתא יכ הלהינ היתייא
 :fragte er sie: Wer bist du? Sie erwiderte יאה יאמ״דיל הרמא היוגב ביתי אקו קילפ ארונת !0
 .ich bin Hirtha'Amd bin heute heimgekehrt יאוה אנא היל הרמא השעמ הוה יכהו יכה הל רמא
 Nachdem sie ihn aufgefordert hatte, sprach “אנא הל רמא ינמיס^^היל הבהיד דע הב הגשא אל
 sie zu ihm: Hole mir jenen Granatapfel von היה קידצ ותוא לש וימי לכ“ינווכיא ארוסיאל אהימ

,.^ 30 J םרפה השיא°אינתד”““התימ התואב תמש דע הנעתמ der wipfelspitze. Da kletterte er hinauf und 
 -holte ihn ihr. Als er nach Haus kam, heiz ריזנב הרדנש השאב רבדמ בותכה המב הל חלסי ׳הו !5
 te seine Frau den Ofen; da stieg er hinein הל רפהש העדי אל איהו הל רפהו הלעב עמשו
 und setzte sich hin. Sie sprach zu ihm: Was אביקע יבר םיתמל האמטמו ןיי התוש התיהו הלעב

Na^.23aימ המו רמא יכב הוה אקוספ יאהל יטמ הוה יכ” soll dies!? Er erwiderte: Das und das ist 
 .mir passirt. Hierauf sprach sie: ich war es הרמא הלט רשב ודיב הלעו ריזה רשב לוכאל ןיוכתנש
 -Er glaubte ihr aber nicht, bis sie ihm Zei רשב לוכאל ןיוכתנש ימ החילסו הרפכ הכירצ הרות 20
 -chen gab. Alsdann sprach er zu ihr: immer אצויכ המכו המכ תהא לע ריזח רשב ודיב הלעו ריזה

Lv,5,17 ונוע אשנו םשאו עדי אל[ו] (אוה)°רמוא התא רבדב hin war meine Absicht eine sündhafte. Die- 
 ser Fromme fastete dann während seines “המו הכוב היה הז קוספל עיגמ אביקע יבר היהשכ
 ganzen Lebens, bis er daran starb. Es wird הרות הרמא בלה ודיב הלעו ןמוש לוכאל ןיוכתנש ימ
 ■nämlich gelehrt5 לוכאל ןיוכתנש ימ ונוע אשנו םשאו עדי אל[ו] (אוה) 25
 und der Herr wird ihr verzeihest. Die Schrift ןכ ימיא המכו המכ תהא לע בלח ודיב הלעו בלה
 -spricht von einer Frau, die ein Nazirat“ ge רבד לע ונוע אשנו םשאו עדי אל (אוה)ו רמוא הדוהי
 lobt, und ihr Mann, als er davon erfuhr, es רמא .ומא םע םרא דחייתמ נ םיוודה לכ וודי““הז

ihr aufgelöst hat, sie aber, ohne gewusst zu 
haben, dass ihr Mann es ihr aufgelöst hat, 
Wein getrunken und sich an Toten verun- 
reinigt“Tat. Wenn R. Aqiba an diesen Vers 
herankam, weinte er, indem er sprach: Wenn 

die Gesetzlehre von einem, der Schweinefleisch essen wollte und Schaffleisch ihm in 
die Hand gekommen ist, sagt, dass er der Sühne und der Vergebung benötige, um 
wieviel mehr derjenige, der Schweinefleisch essen wollte und Schweinefleisch ihm in 
die Hand gekommen ist. Desgleichen heisst esf^und er es nicht zvusste u71d sich ver- 

schuldet, so trage er seine Sünde. Wenn R. Äqiba an diesen Schriftvers herankam, weinte 
er: wenn die Gesetzlehre von dem, der Fett essen wollte und Talg ihm in die Hand 
gekommen ist, sagt: ustd er es nicht wusste tmd sich verschuldet, so trage er seine Sünde.^ 

um wieviel mehr derjenige, der Talg essen wollte und Talg ihm in die Hand gekom- 
men ist. Isi b. Jehuda sagte: Und er es nicht zvusste mid sich verschuldet, so trage er seine 

Sünde] hierüber sind die Betrübten betrübt. 
Man darf allein sein mit seiner Mutter. R. Jehuda sagte im Namen R. 

508. Beim Verrichten des bezügl. Gebets. 509. Wol Name einer bekannten Kurtisane. 510. 

Num. 30,13. 511. Cf. S. 3 Z. 1 ff. 512. Sie hat keine Sünde begangen, dennoch benötigt sie der 

Verzeihung, da sie es beabsichtigt hatte. 513. Lev. 5,17. 
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Asis: Man daiTmirsei^^^ allein רדו ותוחא םע םדא דחייתמ יסא בר רמא חדוחי בר 
sein, und mit seiner Mutter und seiner Tocli- רופא רמא לאומשד הימק חרמא יב ותב םעו ומא םע 
ter [auch pernianentj wohnen. Als er dies חמחב םע וליפאו חרותבש תוירע לכ םע דחייתחל 
Semuel vortrug, sprach dieser zu ihm: Man בוריקב םחמע ןשיו ותב םעו ומא םע םדא דחייתמ ןנת 
darf mit keiner in der Gesetzlehre genann- 5 ךימעטילו לאומש ךל רמא לאומשד אתבויתו׳י״רשב 
ten Inzestperson allein sein, selbst mit ei- 
nein Vieh. — Es wird gelehrt: Man darf 
mit seiner Mutter und seiner Tochter allein 
sein, auch mit ihnen bei Berührung des 

 חרותבש תוירע לב ראשו ותומחו ותוחא אינתד אה
 אלש ןיא םידעב םידעב אלא םהמע דחייתמ ןיא
 ריאמ יבר רמא אינתד איה יאנת אלא אל םידעב
 ינפמ יב ורהזה ןופרט יבר רמא יתב ינפמ יב ורהזה

Leibs schlafen. Dies ist eine Widerlegung 10 םושמ והבא יבר רמא דימלת ותוא וילע גלניל יתלכ 
der Ansicht Semueis!? — Semuel kann dir דע םיטעומ םימי ויה אל לאילמג ]2 אנינח יבר 
erwidern: wie ist nach deiner Ansicht fol- ייבא המהב םע וליפא :ותומחב דימלת ותוא לשכנש 
gende Lehre zu erklären: mit seiner Schwe- :ארצמ^דיל רבעמ תשש בר ארבד הלוכמ היללכמ'■ 
Ster, seiner Schwiegermutter und allen an- הייזח ארהנ םופל אנהכ ברל עלקיא אעדרהנמ ןנח בר 
deren in der Gesetzlehre genannten Inzest- 15 אל היל רמא הימק המהב אמייקו םרג אקו ביתיד 
Personen darf man nur vor Zeugen beisam- :יאתעדא ואל°היל רמא המהבייםע וליפא'רמ הל רבס ^^־.33־ 
men sein; nur vor Zeugen, nicht aber ohne .יתש םעוי■ תומבי יתש םע םדא דחייתמ אבר רמא 
Zeugen!? Vielmehr [streiten hierüber] Tan- םע' הלעב תבו השא םע' התומחו השא םע' תורצ 
nahn, wie gelehrt wird: R. Meir sagte: Passt המצע תרסומ ןיאו האיב םעט תעדויש תקוניתו השא" 
auf mich auf, wegen meiner Tochter'‘■. R. 20 רמא המכו :׳ויו ותוסכב ןשי הז ולידגה :"האיבל 
Tryphon sagte: Passt auf mich auf, wegen עשת תב תקונית”יסא בר רמא אזע בר רב אדא״בר B«2-1 •■׳’ 
meiner Schwiegertochter. Da spottete ein םויו הנש הרשע םיתש p קונית דחא םויו םינש 
Schüler über ihn. R. Abahu erzählte im Na- םויו'‘ הרשע םיתש תב תקונית ירמאד אכיא דחא 
men des R. Hanina b. Gamaliel: Es vergin- ידכ הזו הזו״דחא םויו"הרשע שלש ןב קונית דחא 
gen nur wenige Tage, da strauchelte jener 25 22.16,7 אפפ רב םרפר רמא חמצ ךרעשו ונבנ םידש°ויהיש 
vSchüler mit seiner Schwiegermutter. דומעל השוב הניאש אלא ונש אל אדפח בר רמא 

«Selbst mit einem Vieh.» Abajje hielt רוסאי‘םורע’° וינפל'* דומעל השוב לבא םורע'° וינפל'* 
sie'‘'von der ganzen Wiese zurück. R.'Seseth 
zog vor ihnen eine Abgrenzung. 

Einst kam R. Hanan aus Nehardeä zu 
R. Kahana nach Pum-Nehara, und als er 
ihn studiren und vor ihm ein Vieh stehen 
sah, sprach er zu ihm: Hält denn der Meister nicht von [der Lehre:] selbst mit einem 
Vieh? Dieser erwiderte: Ich bemerkte es nicht. 

Raba sagte: Man darf zusammen sein mit zwei Schwägerinnen, mit zwei Neben- 
buhlerinnen, mit einer Frau und ihrer Schwiegermutter, mit einer Frau und der Toch- 
ter ihres Manns'‘'und mit einer PTau und einem Kind, das den Genuss des Beischlafs 
kennt, aber sich zum Beischlaf nicht hingibt. 

Sind sie erwachsen, so schlafe er in seinem Gewand &c. Mit wieviel? R. 
Ada b. R. Aza erwiderte im Namen R. Asis: Ein Mädchen mit neun Jahren und ei- 
nem Tag, ein Knabe mit zwölf Jahren und einem Tag. Manche sagen: Ein Mädchen 
mit zwölf [Jahren] und einem Tag, ein Knabe mit dreizehn [Jahren] und einem Tag. 
Beide, sobald die Brüste gerundet sind und das Haar gewachsen. Raphram b. Papa 
sagte im Namen R. Hisdas: Dies gilt nur von dem P'all, wenn sie sich nicht schämt, 
vor ihm nackt zu stehen, sobald sie sich aber schämt, vor ihm nackt zu stehen, ist es 

514. Dass er nicht mit dieser allein zusammen sei. 515. Die weidenden Tiere. 516. Die 

hier aufgezählten Frauen haben Veranlassung, einander feindlich zu sein; cf. Jab. 117». 
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 -verboten, weil sie bereits vom Trieb ergrif עלקיא אבא רב אחאי״בר :השבלא רצי אמעט יאמ
 .fen ist הבתוא^יהיתרב תבל הילקש הינתח אדסה בר יבל
 -R. Aha b. Abba besuchte seinen Schwie היל רמא אשדקמד״רמ הל רבס אל היל רמא היפנכב

Qid.41a אמיתיאו''בר רמא הדוהי בר רמאד^ברדא^דל רבע” gersohn R. Hisda und nahm die Tochter 
 seinerTochter in den Rockschoss. Da sprach איהשכ ותב תא שדקיש םדאל''רוסא רזעלא יבר 3
 -dieser: Weiss der Meister nicht, dass sie be ימנ רמ הצור ינא ינולפב רמאתו לידנתש דע הנטק

ib.70־ םישמתשמ ןיא לאומש רמאד° לאומשדא היל” רבע reitsangetraut ist? jener erwiderte: Du hast 
 -Rabhs übertreten, denn R. Je [eine Dehre] רמאד יל אריבס לאומשד ךדיאב אנא היל רמא השאב

foi.82 :םימש םשל'“לכה° לאומש huda sagte im Namen Rabhs, und wie man- 
10 che sagen, sagte es R. Eleäzar, es sei ver- 

boten, seine Tochter minderjährig anzu- 
 ^ותהשא דמלת אלו” םירפוס קוור םדא דמלי א

 השא ול ןיאש ימ ףא רמוא רזעלא יבר םירפוס
lxiv,1| קוור הערי אל רמוא הדוהי יבר° .םירפוס דמלי אל trauen, sondern erst wenn sie erwachsen ist 

 und sagt, jenen wolle sie haben. — Auch םימבחו תחא תילטב ךיקוור ינש ונשיי אלו המהב
J םיריתמ der Meister hat ja [eine Dehre] Semuels 

 übertreten, denn Semuel sagte, man dürfe אינתהו יקוני םושמ אמיליא אמעט יאמ ,ארמג ^5
 ?!sich von einem Weib nicht bedienen lassen בכשמ לע'לארשי ודשהנ אל הדוהי יברל ול ורמא
 jener erwiderte: ich richte mich nach einer יקוניר אתהמא םושמ קוור אלא המהבה לע אלו רוכז
 ,anderen Dehre Semuels, denn Semuel sagte ףא רמוא רועלא יבר :יקוניד“ אתהבא םושמ השא
 alles im Namen des HimmelsT וא ללכ השא ול ןיאש ימ והל איעביא .רכ ןיאש ימ

IN Junggeselle darf nicht Kin- 

derlehrer sein, ebenso darf eine 

 שיש ימ ףא'עמש את ולצא היורש הניאשב'אמלד 201
 הדוהי יבר :םירפוס דמלי אל ולצא היורש הניאו'ול 1
 .Frau nicht Kinderlehrerin sein. r אל הדוהי יברל ול ורמא אינת .רכ הערי אל רמוא

 Eleäzar sagt, auch wer keine Frau המהבה לע אלו רוכז בכשמ לע לארשי ודשחנ:

ixiv,21 םישנה םע דחיתי אל םישנה םע וקסעש' ל HAT, DÜRFE NICHT KiNDERLEHRER SEIN. 

23 R. Jehuda sagt, ein Junggeselle dür- 

FE NICHT Viehhirt sein, auch dürfen 

ZWEI Junggesellen nicht unter einer 

Decke schlafen; die Weisen erlauben 

DIES. 

GEMARA. Aus welchem Grund, wollte 
man sagen, wegen der Kinder, so wird ja 
gelehrt: Sie sprachen zu R. Jehuda: Die 
Jisraeliten sind weder der Päderastie noch 
der Bestialität verdächtig!?—•Vielmehr, ein 

 יבר םישנה“ תונמוא ונב תא םדא דמלי אלו'
 היקנ תונמוא ונב תא םדא דמליי םלועל רמוא ריאמ
 תונמוא” ןיאש ולש םיסכנהו רשועהש ימל ללפתיו"
90 VM 91 [| אבר רב ןינה P היבחוא (M ׳בתוא) M 92 II 

M — 93 || ד B 94 11 ךל תרבע M + רמ M 95 II — 

 M 98 II היל — M 97 || ול ־|- M 96 || א״ר אמיתיאו

 11 היקוניד P 2 |] אל M 1 || אל ןכו M 99 [I םושל

3 M 4 |[ ןיאשב M 5 [| ׳ינתד P ןיאו. M 11 ןיאו השא 

6 B ויקסעש. V 7 11 ותונמואש M — 8 ו f P- ןיב. M 

10 B -|- הלקו II תא דמלל םדא לדתשי M 9 1| + ןמ 

 M 11 + .ךל

Junggeselle, wegen der Mütter der Kinder, ein Weib, wegen der Väter der Kinder. 
R. Eleäzar sagt, auch wer keine Frau hat &c. Sie fragten: Wer überhaupt 

keine Frau hat, oder dessen Frau nicht bei ihm weilt?—Komm und höre: Auch wer 
eine hat, die aber nicht bei ihm weilt, dürfe nicht Kinderlehrer sein. 

R. Jehuda sagt, ein Junggeselle dürfe nicht Viehhirt sein &c. Es wird 
gelehrt: Sie sprachen zu R. Jehuda: Die Jisraeliten sind weder der Päderastie noch der 
Bestialität verdächtig. BFR beruflich mit Weibern zu tun hat, sei nicht mit Weibern allein^‘*. Ein 

Mensch lehre seinen Sohn kein Weiberhandwerk. R. Meir sagte: Stets 

LEHRE ein Mensch seinen Sohn ein sauberes Handwerk, und flehe zu dem, 

DEM DER Reichtum und die Güter gehören, denn es gibt kein Handwerk, mit 

518. Auch nicht mit 517. Es kommt nicht auf die Handlung an, .sondern auf die Absicht, 

vielen, da er mit ihnen vertraut ist. 
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DEM NICHT Reichtum und Armut ver- 

BUNDEN WÄRE; NICHT VOM HANDWERK 

KOMMT DIE Armut, nicht vom Handwerk 

KOMMT DER REICHTUM, SONDERN ALLES 

NACH SEINEM Verdienst. R. Simon b. Ele- 5 

.\zAR SAGTE: Hast du je in deinem Ee- 
BEN EIN Tier oder einen Vogel ein 

Handwerk ausüben sehen? Diese wer- 

DEN OHNE Mühsal ernährt, obgleich 

 אלו תונמואה ןמ תוינע אלש תורישעו תוינע הב'ןיאש
 ןועמש יבר ותובו יפל לכה אלא תונמואה ןמ תורישע
 םהל שיש ףועו היה'’ךימימ תי{<ר"רמוא רועלא ןב
 וארבנ אל אלהו רעצב אלש ןיסנרפתמ ןהו תונמוא
 ןיד וניא ינוק תא שמשל יתארבנ ינאו ינשמשל אלא
 יתהפקו ישעמ יתערוהש אלא רעצב אלש סנרפתאש"
 אבא םושמ רמוא ןיידצ שיא ןיירוג אבא יתסנרפ תא
 ןפס רדק למג רמח ונב תא םדא רמלי אל אירוג
 הדוהי יבר םיטסיל תונמוא ןתונמואש ינונחו העור

SIE ERvSCHAFFEN WORDEN SIND, NUR UM 10 ןירשב קת ןילמגהו'םיעשר pn ןירמחה ומשמ רמוא 
MICH zu BEDIENEN, UM WIEVIEL MEHR רשבהו םנהיגל םיאפורבש בוט םיריסה ןבור ןינפסה 
SOLLTE ICH, wo ICH ERSCHAFFEN WORDEN חינמ רמוא יארוהנ יבר קלמע לש ופתוש םיחבטבש 
BIN, UM MEINEN Schöpfer zu bedienen, אלא ינב תא דמלמ יניאו םלועבש תונמוא לב ינא 
OHNE Mühsal ernährt werden. Aber תמייק ןרקהו״הזה םלועב הרבשמ״לכוא םדאש הרות 
ICH habe meine Werke verdorben und !5 םדאשכ ןכ ןניא''תונמוא" לב ראשו אבה םלועל ול 
meine Ernährung beeinträchtigt. Ab- וניאו ןירוסי״ידיל וא הנקו יריל וא ילוח ידיל אב 
BA-G0RJ0N AUS (Jadjan SAGTE IM Namen הרותה לבא בערב תמ אוה ירה ותכאלמב קוסעל לובי 
DES Abba-Gorja: Man MACHE SEINEN Sohn ול תנתונו ותורענב ער לבמ ותרמשמ אלא ןכ הניא" 
NICHT ZUM Eseltreiber, Kamelführer, ׳ה יוקו’ רמוא והמ ותורענב ותונקוב הוקתו תירחא Jes.40,3! 

Kutscher®'', Schiffer, Viehhirt oder 20 קו הבישב ןובוני רוע°רמוא והמ ותונקזב הכ ופילחי ps.92,15 

Krämer, denn ihr Beruf ist ein Räu- 24,1.ךרב ׳הו [רגו] ןקז םהרבאו“ וניבא םהרבאב רמוא אוה0ח 
 לב תא וניבא םהרבא השעש וניצמ“'לכב םהרבא תא10׳ת,28ל
 עמש רשא בקע° רמאנש הנתנ אלש דע הלוב הרותה8ח.26,5
12 M ותוכז יפל אלא ׳מואה ןמ ׳שעו ׳ינע אלו ׳ירישעו םיינע וב 

 ןיייק יבצ לבס ירא M 14 || ה -f- M 13 || ש״ר םדא לש

 וארבנש וליא המו ו״ק ׳ירבד אלהו תורדג רדוג באז ינונה לעוש

 |] יתארבנש ינא רעצב אלש ןיסנרפתמ ןה ירה םנוק תא שמשל אלש
15 M סנרפתמ תויהל יל םרג ימו רעצב אלש יתסנרפ אהתש 

 אבא יתסנרפ יתחפק ישעמ יתערהש יפל יאטח רמוא יוה רעצב
 jj ׳ועל ימייק ןרקו P 17 |j מ — M 16 || ןרייצ שיא ןיירוא

18 M 19 11 ילוח ידיל םדא סנכי םאש ך״א תוינמואה P וניא j] 

20 M 21 || לש ׳דימ ־ק M בא םייקש 'צמו'. 

BERBERUF. R. JEHUDA SAGTE IN SEINEM 

Namen: Eseltreiber sind meist frevel- 

HAFT, Kameltreiber sind meist ehr- 

LICH, SCHIFFER®”SIND MEIST FROMM. DER 

BESTE UNTER DEN AERZTEN FÜR DAS FeGE- 

FEUER UND DER EHRLICHSTE UNTER DEN 

Schlächtern ist ein Berufsgenosse 

Ämaleos. R. Nehoraj eagte: Ich lasse 

JEDEN Beruf der Welt und lehre mei- 

NEN Sohn nur die Gesetzeskunde; von 

IHREM Lohn genieSvST der Mensch auf 

DIESER Welt, während der Stamm ihm für die zukünftige Welt erhalten 

BLEIBT, WAS ABER BEI JEDEM ANDEREN BERUF NICHT DER FalL IST. WENN EIN 

Mensch krank, alt oder leidend wird und seinen Beruf nicht ausüben kann, 

so STIRBT ER VOR HUNGER, WAS ABER BEI DER GESETZESKUNDE NICHT DER FaLL IST. 

Sie BEHÜTET IHN VIELMEHR IN SEINER JUGEND VOR ALLEM BÖSEN UND GEWÄHRT 

IHM Zukunft und Zuversicht im Alter. Bezüglich der Jugend heisst ES:®V/t: 

auf den Herrn hoffen, lege71 ne^^c Kraft an^ und bezüglich des Alters heiSST ES: 

''""noch irn Greisenalter sprossen sie. So heisst es von unsrem Vater Abraham :®’®M<5- 

rahani war alt §cc. und der Herr hatte Abraham mit allem gesegnet. Wir blinden, dass 

UNSER Vater Abraham die ganze Gesetzlehre ausgeübt hat, noch bevor sie 

VERLIEHEN WORDEN WAR, DENN ES HEisST:®"’w^// Abraham meiner Stimme gehorcht hat, 

519. Statt רדק ist offenbar ררק zu lesen, wie auch aus der Erklärung Rsj.s zu schliessen ist; der jer. 

 hat beides, jed. dürfte eines eine Variante od. ein Schreibfehler sein. '520. Letztere schweben in ת¬

den Wüsten bezw. auf dem Meer oft in Lebensgefahr u. sind daher gottergeben. 521. Jes. 40,3 !. 

522. Ps. 92,15. 523. Gen. 24,1. 524. Ib. 26,5. 
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 ,vieinc Vorschrift bewahrt hat, meine Gebote יתרותו יתוקח יתוצמ יתרמשמ רמשיו ילקב םהרבא;

 .meine Satzungen und meine Lehren ער ורוס םישנה םע וקסעש'לב ןנבר ונת ,ארמג

 GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wer םיידרנהו ןילבורהו׳יתורוקנהו םיקירסהו םיפרוצה״ןוגב
 sich mit Weibern zu befassen hat, dessen ןיא יקסרובהו'^ ןלבהו ערנהו'" םיסבובהו םירפסהו
 -Umgang ist schlecht, wie zum Beispiel Gold אמעט יאמי'לודג ןהכ אלו ךלמ אל םהמ םידימעמ 5
 ,schmiede, Flachshechler, Mühlenreiniger ונתי׳ווהיתונמוא ליזד םושמ אלא יליספד םושמ אל
 -Hausirer, Walker, Haarschneider und Wä וחורו ודיצ לע ךלהמ ערגב^רמאנ םירבד הרשע ןנבר
 -scher. Von Badern, Bademeistern und Ger הער וניעו הרצ וניעו בשוי וניאו^°בשוירדלתנו הסנ
 -bern ist weder ein König noch ein Hoch לעו תוירעה^ילע דושחו אעמיק איצומו ;לברה לכוא

 -priester zu wählen. — Weshalb? — Nicht et׳םלועל ארפק רב שרד” ;םימד תוכיפש לעו לזגה^'!0
 wa, weil sie makelhaft wären, sondern weil איה יאמ הלקו היקנ תונמוא ונכ תא םדא דמלי

coi.b רמוא יבר אינת :אתוימלתד אטחמ° הדוהי בר רמא ihr Beruf verächtlich ist. 
 Die Rabbanan lehrten: Zehn Dinge sagt האורש ימ ירשא םלועה ןמ תרבועש תונמוא ךל ןיא
 man dem Bader nach: er geht nach der תא האורש ימל ול יוא הלועמ תונמואב וירוה תא

’’gbjfb 5! םסב אלב םלועל רשפא יא° המוגפ תונמואב וירוה Seite geneigf^ er ist hochmütig, er sitzt 
 -schwebend’’’, er ist geizig, er ist missgün ימ“ול יואו’ םסב ותונמואש ימ ירשא יקסרוב’’אלכו

sy״.1003 אלבו םירכז אלב םלועל רשפא יא°יקםרוב”ותונמואש stig, er isst viel und scheidet wenig aus, und 
 er ist verdächtig der Unzucht, des Raubs וינבש ימל ול יואו’ םירכז וינבש ימ ירשא תובקנ
 .und des Blutvergiessens ונבל” םדא דמלי םלועל רמוא ריאמ יבר’'תוביקנ
 Bar-Oappara trug vor: Stets lehre ein רשועהש ימל םימחר שקביו הלקו היקנ תונמוא 20
 -Mensch seinen Sohn ein sauberes und leicli '’תורישע ןיאו תונמואה ןמ”תוינע ןיאש ולש םיסכנהו

Hag 2,8 ףסכה יל°רמאנש ולש רשועהש ימל אלא תונמואה ןמ tes Handwerk. —Welches ist dies? R. Je- 
 .'”huda erwiderte: Nadelstickerei רזעלא ןב ןועמשי״יבר” ;תואבצ ׳ה רמא’*בהזה ילו
 Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Du hast רזעלא ןב ןועמש יבר אינת ;ךימימ תיאר םא רמוא
 kein Handwerk, das aus der Welt geschafft לעושו לבס יראו ץייק יבצ יתיאר אל ימימ רמוא 25
 -werden könnte; aber woi dem, der seine El אלא וארבנ אל םהו רעצב אלש םיסנרפתמ םהו ינונה
 ,tern bei einem vornehmen Handwerk sieht אלש ולא המ ינוק תא שמשל יתארבנ ינאו ינשמשל

und wehe dem, der seine Eltern bei einem 
verächtlichen Handwerk sieht. Die Welt 
kann weder ohne Parfümeristen noch ohne 
Gerber bestehen, aber wol dem, dessen Be- 
ruf die Parfümerie ist, und wehe dem, des- 
sen Beruf die Gerberei ist. Die Welt kann 
weder ohne Männer noch ohne Weiber be- 
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 P 40 .׳וא ׳עילא

stehen, aber wol dem, dessen Kinder Männer sind, und wehe dem, dessen Kinder Wei- 
her sind. R. Mefr sagte: Stets lehre ein Mensch seinen Sohn ein sauberes und leichtes 
Handwerk, und flehe zu dem, dem der Reichtum und die Güter gehören. Die Armut 
kommt nicht vom Handwerk und der Reichtum kommt nicht vom Handwerk, sondern 
von dem, dem der Reichtum gehört, wie es \\Q\sstSdenn mein ist das Silber und mein 

ist das Gold, sprichV^der Herr der Heerscharen. 

R. Simon b. Eleäzar sagte: Hast du je in deinem Leben gesehen. Es wird 
gelehrt: R. Simon b. Eleäzar sagte: Nie im Leben habe ich ein Reh als Feigentrock- 
ner, einen Löwen als Lastträger, einen Fuchs als Krämer gesehen, doch werden sie 
ohne Mühsal ernährt. Diese sind erschaffen worden, nur um mich zu bedienen, ich aber 
bin erschaffen worden, um meinen Schöpfer zu bedienen. Wenn diese, die erschaffen 

525. In hochmütiger Weise. 526. So nach den Kommentaren; cf. Bd. i S. 235 N. 8. 527. 

Hag. 2,8. 528. רמא, so auch in mehreren Handschriften bei Kennicott. 
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worden sind, um mich zu bedienen, ohne ינאו רעצב אלש םיסנרפתמ ינשמשל אלא וארבנ 
Mühsal ernährt werden, um wieviel mehr אלש סנרפתאש ןיד וניא ינוק תא שמשל יתארבנש 
sollte ich, wo ich erschaffen worden bin, um יתסנרפ״תא יתחפיקו ישעמ תא יתערהשייאלא רעצב 
meinen vSchöpfer zu bedienen, ohne Mühsal חינמ רמוא יארוהנ יבר :וטה םכיתונוע“ רמאנשj־r.5.25 
ernährt werden; aber ich habe meine Wer- 5 חינמ רמוא יארוהנ יבר אינת :דכו תונמוא לב ינvא״ 
ke verdorben und meine Ernährung beein- אלא ינב תא דמלמ יניאו םלועבש תונמוא לכ ינא 
trächtigt, wie es heisst:״V?/r^ Sünden hin- ימיב אלא ול תדמוע ןיא םלועבש תונמוא לכש הרות 
der)1. לבא בערב לטומ אוה ירה ותונקז ימיב לבא ותודלי 

R. Nehoraj sagte: Ich lasse jeden תנתונו ותודלי תעב םדאל ול תדמוע ןכ הניא הרות 
Beruf &c. Es wird gelehrt: R. Nehoraj 10 רמוא והמ ותודלי תעב ותונקז תעב הוקתו תירהא ול 
sagte: Ich lasse jeden Beruf der Welt und והמ ותונקזב םירשנכ רבא ולעי הכ ופילחי ׳ה יוקו° jes,40,31 
lehre meinen Sohn nur die Gesetzeskunde. :ויהי םיננערו םינשד הבישב ןובוני דוע° רמוא Ps.92,15 

Jeder Beruf steht dem Menschen nur in .ןתונמוא םדא P 43 !! (ישעמ P) 42 || יתוערהש B 41 

seiner Jugend bei, im Alter aber liegt er 
hungernd darnieder, was aber bei der Gesetzeskunde nicht der Fall ist. Sie steht dem 
Menschen in seiner Jugend bei und gewährt ihm Zukunft und Zuversicht im Alter. 
Bezüglich der Jugend heisst es: die auf den Herrn hoffest, legen nene Kraft an, treiben 

Schwingen gleich den Adlern,, und bezüglich des Alters heisst es: noch im Greisenalter 

sprossen sie, sind markig 7tnd belmiht. 

529. Jer. 5,25. 

 :ב״ערת׳ה רדא ׳ך .ןישודיק אתבסמ הל אקילס
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19,33 . . 57 39,1 .... 216 1,15 205 15,12 736 
20,3 718 39,7 .... . 56 1,16 205. 206 15,16 292 
21,4 791 39,10 .... 171 1,17 , , 206 15,20 212 
21,23 195 39,11 .... 294 1,19 206 16,35 825 
21,33 198 39,12 .... 294 1,21 206 18,11 202 
22,5 938 41,1 .... . 12 1,22 207 18,20 694 
23,13 693. 700 41,44 .... 295 2.1 208 18,22 973 
24,1 791. 997 44,31 .... 216 2,2 208, 209 19,9 796 
24,8 . 913 46,12 .... 216 2,3 , , 209 19,19 282. 315 
24,11 ■ 913 46,21 .... 295 2,4 . 193. 201. 212 20,2 554. 800 
25,10 • 693 47,12 .... . 6 2,5 , , 209 20,3 554. 800 
25,11 219 47,30 .... 156 2,6 210 20,6 273 

Talmud Bd.V 



804 
300 
109 
816 
748 
768 
940 
766. 
767 
765. 
769 
741. 
759 
742. 
756 
741 
699 
799 
778 
892 
816 
493 
518 
844 
750 
634 
519 
724 
843 
843 
.85 
854 
854 
554 
897 
813 
503 
826 
292 
292 
718 
231 
293 
353 
353 
195 

"1002 

261. 771 
... 175 
. 874. 937 
. 790. 799 
... 840 
... 196 
. 188. 837 
. 828. 829 
. 483. 489. 

497. 705 
... 891 
98. 99. 137. 

816. 817 
806. 807. 809. 

810 
... 753 
... 667 

104. 169. 250. 
816 

... 169 
r 104. 168 
. 103. 976 

98. 139. 817. 
818. 

. 655. 980 
. ... 563 

92. 104. 106. 
116. 119. 127 

. ... 101 

. ... 978 
922. 978. 980 
250. 260. 922. 
976. 977. 980 

. ... 944 
494. 495. 668. 

702 
. . 260. 944 
260. 698. 970 

. . 61. 148 

. ... 336 

. ... 780 
. ... 336 
. ... 391 
. ... 813 
. ... 297 
. ... 251 

 REG IST ER "!ז

32,32 . . 220 6,20 . 90 18,22 . 
33,8 811. 812 7,9 . . 882 18,27 
34,14 554 7,10 . 882. 883 18,29 
34,20 791. 792 7,12 . 883 19,3 . 
34,27 . . 567 7,19 . 268. 269 19,14 
34,28 218 j 7,29 . , . 820 19,17 
36,6 167 7,30 . 236. 812 19,18 
36,25 . . 958 9,1 566 19,19 
40,3 297 9,22 299. 300. 301 19,20 

10,9 . 8 
Leviticus. 10,16 796 19,23 

1,2 . 85. 820 11,31 . 125 19,27 
1,3 869 11,33 263 
1,4 820 11,36 153 19,32 
1,5 820 11,38 . , 904 
1,10 85 11,39 12 20,10 
1,14 778 11,42 153. 796 20,13 
1,15 820 11,43 . 153 21,1 

2,1 221 11,44 12 
2,2 222. 223. 820 12,6 153 21,2 
2,8 222 12,8 64 21,3 
2,10 223 13,18 178 21,4 
2,12 250 13,29 817 21,5 
2,13 223 13,33 . , 796 
2,16 223 13,44 250 21,7 

3,2 109. 896 13,45 250. 297 21,8 
3,5. 820 13,59 157 21,11 
3,8. 896 14,5 225. 228 
3,13 896 14,6 228 21,12 
4,3 821 14,7 895 21,13 
4,15 328 14,9 98. 99. 227 21,14 
4,23 65 14,11 186 21,15 
4,28 65 14,34 655 938. 
4,32 65 14,56 178. 949 22,10 
4,35 66 15,11 . 780 22,11 
5,1 610 15,13 780 
5,4 150 15,14 108 22,12 
5,11 223. 281 15,24 937 22,13 
5,17 . 55. 994 15,30 64 22,18 
5,19 . . 62 15,33 . 69. 158 22,22 

5,21 881 16,1 913 22,24 
6,7 222. 820 16,9 734 22,25 
6,8 223 16,15 913 23,22 
6,10 223 16,17 538 23,42 

6,11 , , 250 17,4 844. 896 24,7 
6,16 250 18,18 . 874 24,14 



799 
]16 

915 
898 
898 
758 
782 
516 
511 
763 
763 
763 
759 
765 
759 
759 
759 
714 
768 
935. 
936 
169. 
741. 
770 
759 
759 
764 
750 
742. 
760 
760 
740 
769 
471 
148. 
149 
911 
790. 
888 

515 
479 
838 

119 
940 
815 

II. REGISTER Lv,24,15- -Dt.1,17 

5,7 472. 737 6,12 5. 38. 44. 45. 19,2 335. 337 

5,12 167. 253. 259 46. 106 19,12 914 

5,13 164. 165. 171. 6,13 . . 15 19,13 109 
172 . 180. 259. 260. 6,18 109. 110. 113 19,14 555 

262. 274. 275 6,19 . . 111 19,16 129 
5,14 165. 167. 259 6,20 . . 111 19,17 229 
5,15 183. 241. 262 6,21 . . 47. 112 19,18 130 
5,16 110 6,23 282. 299. 300 19,19 147. 780. 914 
5,17 225. 226 6,27 . 300. 301 19,20 147 
5,18 186. 187. 238. 7,9 . 290 20,13 211 

262 8,7 97 21,1 476 
5,19 229. 230. 253. 9,11 . 824 21,14 797 

566. 914 11,16 . 807. 973 22,14 698 
5,20 229. 254. 259. 11,20 12 22,23 202 

787 11,21 211 23,3 196 
5,21 192. 229. 278 12,15 193 23,8 313 
5,22 229. 262. 265. 13,2 285 24,8 599 

787 13,4 286 24,21 338 
5,23 230. 231. 232, 13,13 286 25,12 933 
5,24 « 236 13,16 286 25,13 933 
5,25 236. 821 13,22 286 26,59 208 
5,26 235. 236 13,23 285 27,11 668 
5,27 192. 236. 266 13,25 287 30,3 10 . 94. 146. 
5,28 241. 257. 258 13,26 287 150 
5,29 234. 252. 253. 13,27 287 30,13 . 55. 994 

262 13,28 287 30,14 . 29. 667 
5,30 185. 231. 232. 13,30 287. 288 30,17 697 

241 13,31 288 31,6 • 318 
5,31 265. 346. 787 13,32 288 31,18 982 
6,2 10. 11 13. 146. 13,33 288 31,23 89 

149 14,1 288 32,21 168 
6,3 7. 1 3. 83 86. 14,10 288 32,22 168 

93. 106 14,23 286 32,29 912 
6,4 . 7. 8. 20 34. 14,37 288 32,30 912 

91 . 93 15,15 959 32,37 217 
6,5 . 6. 1 3. 15 34. 15,21 883 32,38 217 

95. 96 98. 107. 15,23 791 33,52 284 
138. 143. 895 15,38 139 34,6 381 

6,6 . 34. 101. 116 16,3 216 34,18 841 
6,7 101. 103. 116. 18,8 223 35,4 264 

146 18,9 882 35,5 264 
6,9 . 34 . 41. 100. 18,15 791 35,33 345 

106. 151 18,27 453 
6,10 . , , 108 18,28 427. 528. 838. Deuteronomiu m. 

6,11 42. 43. 44 . 45. 883 1,5 290 
53 18,32 857 1,17 347 

 ז1׳6»



t't.1,22-34,1 II. REGISTER 1004 

21,10 291 25,5 . 773. 971 

21,11 767 25,7 ... 698 

21,12 327. 767 25,9 277. 282. 734 

21,13 939 25,10 ... 733 

21,15 937. 939 25,12 ... 735 

21,17 964. 983. 984 25,17 ... 748 

21,22 251 26,2 ... 514 

22,3 503 26,3 ... 933 

22,5 ' 140 26,5 . 277. 282 

22,7 830. 833 26,11 ... 513 

22,9 891 26,12 ... 650 

22,11 . 99. 139 26,13 . 279. 650 

22,13 693. 695. 716 26,15 ... 304 

22,16 251. 697. 717. 26,17 ... 554 

922 26,18 ... 554 

22,24 . 720 27,8 278. 291. 292 

22,25 720 27,12 . 298. 299 

22,29 688 27,13 ... 298 

23,1 159. 936 27,14 277. 282. 327 

23,3 940. 959. 960. 27,15 . 278. 298 

961. 966 28,7 . ... 694 

23,4 . 57. 968 28,10 ... 231 

23,7 548 28,56 ... 544 

23,9 967 28,61 ... 556 

23,12 159 28,67 ... 356 

23,15 170. 244 28,69 ... 297 

23,16 503. 917 29,8 . ... 297 

23,17 503 30,20 ... 833 

23,19 260 31,2 . 217. 826 

24,1 3. 171. 2 !4. 31,9 . ... 562 

275. 416. 418. 420. 31,10 ... 310 

421. 425. 432. 436. 31,11 ... 311 

490. 634. 675. 683. 31,14 ... 217 

687. 688. 696. 700. 31,26 ... 566 

701. 705. 719. 724. 32,13 ... 204 

732. 734. 838. 875 32,20 ... 819 

24,2 179. 640. 655. 32,23 ... 191 

667. 701. 717. 838. 32,37 ... 546 

849. 862. 936 33,1 , ... 418 

24,3 689. 732 33,2 . . . . 175 
24,4 . 981 33,6 . ... 185 
24,5 . 320. 325 33,7 . 185. 186 
24,7 . 283 33,11 . 933 
24,11 522 33,12 ... 296 
24,13 473. 714 33,21 ... 217 
24,19 330 34,1 . ... 217 

1,22 . 285 14,11 894 
1,23 . 285 14,12 894 
2,5 . 147. 750 14,21 478. 896 
2,9 . 58. 750 14,25 , 724 
2,19 . 58 14,26 85 
3,25 . . 545 15,2 451. 469. 473. 
3,26 . 216. 791 826. 827 
4,9 . 795 15,8 471 

4,10 . 795 15,9 348. 469 
4,24 . 218 15,12 745. 748 
4,25 . 680. 681 15,13 745 
4,39 . 554 15,14 737. 746. 747 
4,42 . 355. 392 15,16 737. 758. 768 
5,12 . 300 15,17 765 

5,16 . 830. 832 15,18 737 

5,19 . 200 15,19 10 
6,4 . 280. 554 17,5 251 

6,6 . . 280 17,8 329. 941 

6,7 . 795 17,9 329 
6,13 . 799. 893 17,11 185. 231 

7,3 . 939 17,15 311. 312. 806. 
7,4 . 939 974 

7,5 . 176 18,4 512 

7,9 . 273 18,5 300 
7,26 . 175. 898 19,15 164. 171. 275. 

8,10 . 281 683. 687. 929 

8,11 . 175 20,2 314 
8,14 . 175 20,3 314. 315 

10,8 . 300 20,4 315 

10,12 . 202 20,5 315. 319 

11,15 573 20,6 319. 321. 326 

11,18 . , 797 20,7 319. 323. 324. 

11,19 792. 795 732 

11,21 813 20,8 320. 324. 325 

11,29 . 298 20,9 325 

11,30 278. 282 20,16 169 

11,31 782 20,18 291 

12,1 . 822 20,19 804 

12,2 . 822 21,1 330. 333. 345 

12,21 . 896 21,3 333. 337 

12,26 . , 61 21,4 338 

12,27 62 21,5 563 

13,5 . 218. 305 21,6 338 

13,7 . 990 21,7 302. 327. 334. 

14,1 . 818. 819 345 

14,2 . . 818 21,8 335 



1005 11• REGISTER d..34,5-j־s.3,11 

17,45 ... 316 5,23 . . 342 

31,1 . ... 326 5,26 . 342 

31,4 . ... 197 5,27 . 343 

6,1 343 
II. Samuelis. 

6,5 . 215 

2,21 . ... 596 6,6 215 

6,6 ... 289 7,3 . 343 

6,7 . ... 289 8,7 . 343 

6,8 . ... 289 10,22 561 

6,13 . ... 290 13,14 342 

7,18 . 309. 312 17,2 . 680 

11,11 ... 845 17,3 . 680 

12,9 . ... 844 17,32 971 

12,11 ... 201 18,11 955 

14,25 ... 200 24,14 681 

14,26 . . 11. 200 25,7 . 197 

14,27 ... 201 

14,30 ... 201 1. Chronik. 

15,6 . ... 193 2,18 . 207 
15,7 . 11. 287 2,19 . 206 
15,22 ... 975 2,55 . 302 
15,24 ... 352 4,5 . 207 
18,9 . ... 200 4,7 . 207 
18,14 .193 7,40 . 974 
18,15 ... 192 

12,18 573 
18,18 ... 201 15,26 290 
19,1 . ... 200 23,13 563 
19,5 . ... 200 28,2 . 308 
21,18 ... 317 

21,22 . . 317 II. Chronik. 
23,27 ... 975 

23,29 ... 975 
21,3 . • • • 783 

26,5 . 352 

1. Könige. 28,15 314 

3,4 . ... 342 
Jesaja. 

6,7 . . 353. 596 

7,9 . ... 353 1,1 . 198 

15,22 ... 197 1,4 . 819 

15,23 ... 197 1,17 . 883 

1,19 . 913 
II. Könige. 

1,20 . 913 

2,11 . ... 355 2,14 . 178 

2,19 . ... 342 2,22 . 175 

2,23 . ... 340 3,6 496 

2,24 . ... 341 3,10 . 833 

5,2 . ... 341 '3,11 . 833 

34,5 . . 218. 825 5,31 .... 471 

34,6 193. 218. 219 6,24 .... 202 

34,7 . 217 11,40 . . 12 

34,8 . 825 13,4 . . . . 194 

1,1 

Josua. 

825 

13,5 . 11. 159. 

13.24 . . . 

13.25 . . 

195 

195 

195 

1,2 . 825 14,1 . 194. 197 

1,11 . 825 14,3 . . . 56. 193 

2,10 . 284 14,4 .... 194 

2,11 . 284 14,19 . . 11 

3,11 . 283 15,4 . . . . 195 

3,13 . 283 15,16 . . . 11 

3,15 . 284 15,19 . . . 194 

3,16 . 284 16,1 . . . . 194 

4,3 . 284. 292 16,3 . . . . 195 

4,5 . 284 16,4 .... 194 

4,6 . 284 16,16 . . . 194 

4,9 . 291 16,17 . . . 194 

4,11 . 289 16,18 . . . 194 

4,18 . 289 16,19 . 194. 196 

4,19 . 825 16,20 . . . 194 

4,20 . . 291. 292 16,21 193. 194. 196 

5,1 . 284 16,28 195 

5,11 . 825 17,6 .... 347 

8,33 . . 278. 292 19,2 .... 377 

9,18 . 508 21,19 . . . 380 

14,6 . 

15,22 

207 

378 1. Samuelis. 

15,24 354 1,11 .... 159 

15,31 379 2,3 .... 201 

15,34 197 2,24 .... 992 

17,14 293 2,36 .... 178 

17,15 293 3,3 . . 957. 982 

19,51 469 3,10 .... 201 

24,32 215 4,17 .... 325 

1,13 . 

Richter. 

207 

6,19 .... 

16,2 . . 159. 

17,4 .... 

290 

831 

316 

1,16 . 203 17,7 .... 317 

1,24 . 339 17,8 .... 316 

1,25 . 339 17,9 .... 316 

1,26 . 339 17,12 206. 316 

5,15 . 685 17,16 . . . 316 

5,24 . 57 17,19 317 

5,27 . 58 17,43 . . . 316 



1006 

557 

828 

344 

380 

347 

355 

246 

350 

853 

998 

354 

566 

868 

868 

868 

959 

221 

689 

689 

689 

949 

191 

833 

837 

805 

210 

314 

273 

272 

355 

350 

II. REGISTER Jes.3,16_Ps.l2,2 

Micha. 

Nahum. 

Habakuk. 

Zephanja. 

Haggaj. 

Zacharja. 

Maleachi. 

Psalmen. 

66,16 202 14,5 . . 831. 834 

66,23 178 16,4 . 204 2,2 
16,7 . 205. 995 2 5 

! 
i 

Je rem ja. 
19,2 . 206 

7,1 
2,3 883 20,39 834 

2,6 • / 340 21,31 379 

4,22 819 21,34 334 1,12 
5,15 338 23,48 184. 189 

5,16 318 24,8 . 552 

5,25 999 25,14 543 2,5 
6,19 834 33,12 835 3,2 
6,26 557 33,31 347 3,6 
7,2 79 33,48 188 

7,16 220 37,37 949 

7,29 334 44,20 6 2,14 
j 13,15 175 44,22 982 3,13 
1 14,7 306 

14,8 306 
Hosea. 

14,9 306 2,1 . 819 
2,8 

15,9 680 2,7 57 

18,3 205 4,2 . . 552. 730 

23,7 941 4,3 . 731 4,10 

23,8 941 4,4 . 948 5,2 

23,10 731 4,6 . . 355 5,9 

23,29 798 4,11 597 5,10 

28,6 313 4,14 . 344. 346 5,11 

29,6 798 5,7 . 945 9,6 

30,21 . 545. 949 7,5 . 314 

30,22 949 8,12 . 566 

30,25 949 9,1 378 1,8 

31,2 201 12,1 . 296 2,13 

31,27 246 13,15 455 2,14 

32,11 717. 782 14,10 . 56 2,16 

32,14 424 Joel. 3,3 

32,44 468. 693. 716. 
2,18 . 1 f\1 

3,6 

781. 782 
• 1 ü 1 

3,16 
4,3 . 376 

37,13 313 

37,14 313 Arnos. 

40,40 782 1,11 242 1,1 

Ezechiel. 2,9 292 1,2 
O O 

3,7 . 202 0,0 

1,26 231 ; 6,4 953 5,5 

4,13 174 6,7 953 5,12 

8,16 957 8,3 

11,1 957 ) 
Jonas. 9,21 

11,13 957 ’ 4,8 . 454 12,2 

31 

350 

348 

209 

351 

351 

351 

351 

351 

347 

313 

800 

211 

190 

176 

545 

949 

209 

378 

351 

286 

546 

176 

189. 190 

212 

287 

355 

355 

312 

291 

997. 999 

273 

556 

488 

313 

219 

202 

160 

798 

176 

177 

916 

193 

7 

273 

800 

551 

202 

70. 

3,16 

4,4 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

5,20 

5,24 

6.3 

8.19 

9.4 

10.33 

10.34 

14.1 

19,6 

24,9 

24.12 

24.23 

24,25 

26.19 

27.8 

28.9 

30.4 

30.19 

30.20 

32.5 

33.12 

40,31 

41.8 

42.24 

45,18 

49.21 

53.12 

54.9 

54.13 

55.1 

57.15 

57,20 

58.5 

58.8 

62.8 

63.9 

66.1 
66.10 
66.15 



694 

399 

241 

512 

554 

197 

607 

273 

191 

832 

378 

797 

798 

607 

610 

378 

566 

349 

797 

392 

511 

178 

178 

354 

198 

214 

549 

834 

164 

204 

553 

272 

296 

296 

296 

296 

883 

334 

244 

547 

796 

802 

295 

796 

295 

347 

Ps.19,8— Thr.l.ie 

30,19 695 

30,20 

Ijob. 

695 

1,1 . 264 

5,10 . 6 

5,21 . 553 

6,18 . 170 

8,7 . 836 

10,22 356 

13,15 264 

13,16 314 

14,19 798 

15,18 185 

15,19 • .. • 185 

15,34 313 

20,22 191 

22,28 208 

24,15 190 

24,24 176 

27,5 . 264 

28,12 . 218. 244 

31,9 . 196 

31,10 196 

32,16 303 

36,13 313 

37,17 454 

39,26 455 

Lied der Lieder. 

1,12 . 471 

2,15 . 209 

3,7 . 600 

3,8 . 600 

4,7 . 973 

4,13 . 6 

7,3 . 329 

8,5 . 204 

8,7 . . 243. 244 

8,8 

Ruth. 

868 

1,14 . . . . 317 

Klagelieder. 

1,5 . • . . 548 

1,16 . 557 

II. REGISTER 

84,12 . . . 196 3,15 . 174 

89,9 . ... 547 3,17 . 563 

91,1 . . . . 190 3,29 . 68s 

92,15 . 997. 999 4,8 . 5 

94,16 . . . 218 6,22 . 242 

101,5 . . . 177 6,23 . 242 

101,7 . . . 314 6,26 . 56. 172. 174 

102,24 . . . 607 7,3 . 796 

103,20 305. 832 7.4 . . 201. 796 

103,21 . . . 305 7,26 . 247 

103,22 . . . 305 8,12 . 244 

105,44 . . . 836 8,15 . 573 

105,45 . . . 836 8,22 . 807 

113,9 . 208. 555 9,17 . 138 

114,2 . . . 297 10,8 . 214 

114,3 . . . 297 10,25 569 

115,16 . . . 512 10,26 854 

119,54 . . . 290 12,25 318 

119,126 . . . 565 14,12 836 

119,160 . . . 800 14,24 360 

120,4 . . . 796 15,27 . 348. 902 

121,4 . . . 349 15,30 546 

122,4 , . . 948 16,5 . 175. 177 

125,3 . . . 164 17,5 . 322 

127,4 . . . 796 17,14 836 

127,5 . . . 797 17,22 546 

128,4 ... 306 18,1 . 57 

128,5 . . . 306 18,19 57 

128,6 . . 306 20,1 . 597 

129,3 . . . 205 21,14 175 

134,1 ... 305 21,21 832 

134.2 303. 305 22,6 . 794 

134,3 ... 305 22,9 . 302 

 290 . 23,5 305 ... 135,21 ׳

137,1 . . . 553 23,6 . 302 

137,4 ... 553 23,7 . 302 

137,8 ... 555 24,21 246 

137,9 ... 555 24,24 313 

138,4 ... 800 24,26 384 

138,6 . . . 177 24,27 324 

Sprüche. 
25,15 

26,26 

598 

190 

1,9 . ... 339 27,22 317 

1,17 . ... 302 28,14 542 

1,31 . ... 833 29,3 . 294 

3,9 . . 799. 804 29,4 . 329 



957 

549 

551 

191 

556 

555 

952 

350 

599 

957 

218 

II. REGISTER 1008 

1,12 .... 600 Daniel. 2,63 . . 352. 943 

2,8 ... . 596 4,24 . 242 2,70 .... 942 

2,10 .... 599 4,25 . 242 6,21 .... 944 

3,39 . , 990 4,26 . 242 8,15 .... 942 

4,12 . . . . 835 4,30 . 6 10,8 .... 469 

7,27 ... . 190 7,5 . 956 

7,28 .... 504 9,14 . 680 Nehemja. 

8,10 .... 547 9,24 . 80 2,10 .... 944 
8,13 .... 810 12,7 . 7 6,18 .... 944 
9,9 ... . 798 14,45 198 7,61 .... 944 
9,18 .... 835 Ezra. 8,3 . . 303. 309 

Ester. 2,61 . 943 8,5 .... 303 

4,4 .... 241 2,62 . 943 9,5 .... 308 
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X.ddajim. S. 208Marg.ZUZ. 17:1. Bb. S. 218 Marg.zuZ.2:1. Ecc. S.230Marg. zuZ. 16:1.5,19. S.234Z.41:1.erklären. 
S.2'ibZ.\A-.\. aus der Hand der Frau. S. 245Z. 5: B hat ול היה. S. 276 Z. 36:1. zulässige Zeuge zuerst. S.303Z. 35:1. R. 
ZeraimNamenR.Hisdas. S.2X1 Z.31 ■.X.dcre( [Schaft]. S. 342 Z. 30:1. Elisa. S. 345 Z. 39:1. erfolgt. S.359Z.37:1. 
meinerS.X. der. S. 363 Z. 12: mitאיבמהbeginnt Misnahiii,!. S. 390Z. 23:1. רוזחיש. S. 397 Marg. zuZ. 3:1. Qid. 62b. S. 424 
Marg. zwischen ZZ. 10 u. 11:1.86st. 85. S. 425 Marg. zu Z. 2:1.23. S. 435 Z. 33:1. Unterschied, ob. S. 449 Z. 17:1. glaub- 
würdig,wenn sie sagt, dass. Das ץ\ז.יתאב kann hier auch in der gewöhnlichen Bedeutung (kommen) aufgefasst werden. 
S.464Z.37:l.Prosbul. S.51OZ.43:!.einerBedingung. S.513Z. 45:1. 529st.259. S. 527Z.28:1.׳טופא. S.551Marg.zu 
Z.12:l.Jes. S. 621 Z.l5:1.erklärte: Wenn. S. 628Marg.zuZ.10:l. Oid. S. 648Z.32:1.lassen,u. S. 673Z.31:1.(׳יקבה. 
S.693Z.33:l.Dt.22,13. S.696Z.15:!.תתירכ. S.782Z.15:l.ihr,. lEZ.27:1.אניעביאד. S.798Z.36: — zustreichen. S. 
805 z. 44:1. Hona, dem Sohn R.Jehosuäs, einen. S. 836 Z. 25:1. Da begann R.Tryphon u. sprach: Die Handlungist he- 
deutender. Hierauf begann R.Äqiba. S. 864 Z. 2:, zu streichen. S. 865 Z. 28 :!.רזעילא. S.910Z. 41:1. hat״ besagen. S. 
925 Z. 29:1. einbegriffen, und dasselbe gilt. S.936Z. 30:1.ו -f P. Der Traktat Gittin ist nach der 2. Bomt)ergschen Aus- 
gäbe (Venedig 1526) gedruckt Die Direktion der Landesbibliothek zu Kassel, die im Besitz eines Exemplars der 1. 
Ausgabe sein soll, hieltes nichtfür angemessen, den Mäusen, in dieser Bibliothek wol die einzigen Benutzer derarti- 
ger W erke, diesenTraktat auf die Dauer eines halben J ahrs zu entziehen. 
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